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(UVWH�6LW]XQJ

Montag, 15. November 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU� Lotzwil (EVP), Präsident

Präsenz: Anwesend sind 191 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Pierre-Alain Berberat, Marianne Fässler-Schärer,
Christophe Gagnebin, Carlo Kilchherr, Klaus Künzli, Daniel
Lack, Otto Mosimann, Alfred Schwarz, Fabio Tanner.

3UlVLGHQW. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüsse Sie
herzlich zur Novembersession 2004. Erneut habe ich Ihnen
etwas mitgebracht, nämlich ein Stück Seil vom Zauberer Side-
rato alias Prof. Peter Mürner von der Universität Bern. Mit
diesem Seil hat der Zauberer am Kellerabend der Präsidenten-
konferenz einige Kunststücke vorgeführt, die ich jetzt nachah-
men möchte. Nein, natürlich kann ich das nicht, doch möchte
ich Ihnen einige Gedanken passend zur Novembersession
mitgeben. Die beiden Seilenden �GHU�3UlVLGHQW�KlOW� ]ZHL�6HLO�
VW�FNH� KRFK�� repräsentieren die Fraktionen und Parteien die-
ses Parlaments. Wir ziehen zwar am gleichen Strick, aber nicht
immer in die gleiche Richtung. Die zwei ungleich langen Seil-
stücke symbolisieren die unterschiedliche Gewichtung eines
Problems durch die einzelnen Fraktionen und Parteien. Der so
genannte Hanfionenweicher, mit dem der Zauberer die zwei
Seilstücke wieder gleich lang gemacht hat, kann man auslegen
als Konsenssuche. Durch einen Konsens erhalten Probleme
das gleiche Gewicht. Ich wünsche mir für die kommende Ses-
sion, dass Konsens, Übereinstimmung der Meinungen ange-
strebt und gefunden wird. Die beiden Seile kann man auch
verknüpfen. Das heisst, man setzt sich zusammen und be-
spricht die Probleme. Der Knoten wird kleiner, je näher man
einer Lösung ist. Desiderato konnte den Knoten sogar ganz
verschwinden und aus den zwei Seilstücken eines werden zu
lassen. Ich wünsche mir für diese Session, dass wir die Pro-
bleme zusammen besprechen, ernsthaft nach gemeinsamen
Lösungen suchen und nach Möglichkeit an einem Strick in die
gleiche Richtung ziehen. Möglicherweise bleiben die Seilstücke
ungleich lang, wenn der Hanfionenweicher nichts nützt, das
heisst, wenn kein Konsens zustande kommt. Dann ist das
längste Stück auch das stärkste, dann gewinnt die Mehrheit im
Parlament. Mehrheitsentscheide in einer Demokratie sind ja
durchaus normal. Ich wünsche mir für diese Session Mehr-
heitsentscheide, die im Interesse des gesamten Kantons liegen
und dass nicht Partikularinteressen gewinnen.
Ich habe dem Zauberer Siderato dann noch den Auftrag
gegeben, das nötige Geld für den Kanton Bern herzuzaubern,
damit die Milliardenschulden zurückgezahlt und die Bernische
Lehrerversicherungskasse saniert werden können. Tatsäch-
lich, der Zauberer hat am Kellerabend 100-er Noten vermehrt
und aus 10-er Noten 1000-er Noten gemacht. Leider ist dies
weder mir noch den andern Anwesenden gelungen. Deshalb
müssen wir uns halt jetzt mit diesen Problemen befassen. Ich
wünsche mir, dass wir fair miteinander reden, aufeinander
hören und durch Diskussionen zu guten Lösungen kommen.
Damit eröffne ich die Novembersession. Das Detailprogramm
ist reich befrachtet, wir werden alle Tage brauchen, am
Dienstag der zweiten Sessionswoche ist sogar noch eine
Abendsession vorgesehen. Das Detailprogramm umfasst
auch die Traktanden der Sondersession im Dezember und ist
gegliedert in Geschäfte 1. und 2. Priorität.
Zum Vorgehen bezüglich der Bernischen Lehrerversiche-
rungskasse haben Sie bereits ein Schreiben erhalten. Ich
wiederhole es trotzdem. Heute Nachmittag diskutieren wir die
vier Vorstösse, die die Einsetzung einer PUK verlangen. Am

Mittwochnachmittag und am Donnerstag der ersten Sessi-
onswoche sind die erste Lesung des BLVK-Gesetzes und die
Behandlung des Sanierungsberichts, insbesondere Kapitel 1
bis 5, angesetzt. Am Montagnachmittag der zweiten Sessi-
onswoche steht der Grossratsbeschluss über die Einsetzung
einer PUK zur Diskussion, sofern die Motionen heute über-
wiesen werden. Am Dienstag darauf werden wir die Mitglie-
der und das Präsidium der PUK wählen, ebenso die Mitglie-
der der Oberaufsichts- und der Steuerungskommission.
Ebenfalls in der zweiten Sessionswoche werden wir den
Voranschlag 2005 und den Finanz- und Aufgabenplan 2006–
2008 beraten.
In dieser Session werden wir ausserdem sechs Gesetze  in
erster Lesung und drei Gesetze in zweiter Lesung beraten
und drei Berichte zur Kenntnis nehmen. Wie üblich steht auch
eine Vielzahl von persönlichen Vorstössen auf dem Pro-
gramm. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 45 Motionen,
3 Postulate und 66 Interpellationen. Ein Teil davon sind un-
erledigte Vorstösse aus der Septembersession.
Machen wir und an die Arbeit. Ich wünsche Ihnen allen und
mir eine gute Session.

(LQWULWW�QHXHU�0LWJOLHGHU�LQ�GHQ�5DW

3UlVLGHQW. Nachfolgerin des zurückgetretenen Michael
Kaufmann, Bern (SP) ist Frau Margrit Stucki-Mäder, Nachfol-
gerin des zurückgetretenen Hans Stöckli, Biel (SP), ist Frau
Elisabeth Hufschmid.
Margrit Stucki-Mäder, Bern (SP) und Elisabeth Hufschmid,
Biel (SP) legen das Gelübde ab.

3UlVLGHQW. Ich gratuliere den zwei neuen Ratsmitgliedern und
wünsche Ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit. �$SSODXV�

2UGQXQJVDQWUDJ�)LQDQ]NRPPLVVLRQ

Das Sessionsprogramm der Novembersession 2004 ist mit
dem Traktandum «Dringliche Motion der Finanzkommission:
Einsparungen von 40 Mio. Franken beim Vollzug des Voran-
schlags 2005» zu ergänzen.

Stillschweigend angenommen

*URVVUDWVEHVFKOXVV�EHWUHIIHQG�GHQ�6HVVLRQVSODQ�����

I.
Der Grosse Rat beschliesst nach Anhören des Regierungs-
rats auf Antrag der Präsidentenkonferenz folgende Sessio-
nen:
Januarsession 23. Januar – 2. Februar 2006

(1./2. Februar = Sondersession
Märzsession 20. – 30. März 2006
Junisession 6. – 15. Juni 2006

(Pfingstdienstag)
Septembersession  4. – 14. September 2006
Novembersession 20. – 30. November 2006

Präsidentenkonferenz
  9. Januar 2006
  6. März 2006
22. Mai 2006
21. August 2006
  6. November 2006
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II.
Dieser Beschluss tritt mit der Verabschiedung durch den
Grossen Rat in Kraft.

Stillschweigend angenommen

198/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�63��5LFNHQEDFKHU��-HQV��±�'HEDNHO�EHL
GHU� %/9.�� (LQVHW]XQJ� HLQHU� 3DUODPHQWDULVFKHQ� 8QWHUVX�
FKXQJVNRPPLVVLRQ�38.

201/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�693��+HVV��6WHWWOHQ��±�%/9.��$XIGHFNHQ
XQG�/HKUHQ�]LHKHQ�

202/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�)'3��)LVFKHU��/HQJQDX��±�38.��9HUDQW�
ZRUWOLFKH�]XU�5HFKHQVFKDIW�]LHKHQ

224/04
'ULQJOLFKH� 0RWLRQ� 5\W]�� %HUQ� �*%�� ±� 3DUODPHQWDULVFKH
8QWHUVXFKXQJVNRPPLVVLRQ��38.��]XU�%/9.

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�63�YRP����6HSWHPEHU�����

Das Büro des Grossen Rats wird beauftragt, auf der Basis
von Artikel 25 Grossratsgesetz einen Grossratsbeschluss zur
Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommis-
sion PUK in Sachen Bernische Lehrerversicherungskasse
(BLVK) auszuarbeiten und dem Grossen Rat so rasch wie
möglich zum Beschluss vorzulegen. Der Grossratsbeschluss
beinhaltet gemäss Grossratsgesetz Auftrag, Zusammenset-
zung und Bestimmung über das Sekretariat der PUK.
Begründung
Artikel 25 Grossratsgesetz legt fest: «Bedürfen Vorkommnisse
von grosser Tragweite in der Staatsverwaltung der besonderen
Klärung durch den Grossen Rat, kann zur Ermittlung der Sach-
verhalte, zur Beschaffung weiterer Beurteilungsgrundlagen und
zur politischen Bewertung gewisser Vorgänge eine Untersu-
chungskommission eingesetzt werden.» Es wird weiter festge-
legt, dass die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersu-
chungskommission PUK mittels eines Grossratsbeschlusses
zu geschehen hat. Dieser soll Auftrag, Mitglieder und Sekreta-
riat festlegen.
Durch verschiedene Vorkommnisse besteht bei der BLVK
zurzeit eine Deckungslücke von rund 1 Milliarde Franken.
Dies, nachdem die Kasse im Jahre 2000 ausfinanziert und in
die Selbständigkeit entlassen wurde. Zum gleichen Zeitpunkt
wurde auch die Staatsgarantie aufgehoben. Obwohl keine
Staatsgarantie besteht, wird der Kanton einen Teil der Dek-
kungslücke in irgendeiner Form übernehmen müssen. Bei der
BLVK handelt es sich um eine grosse berufliche Vorsorgeein-
richtung. Dass in kurzer Zeit eine grosse Deckungslücke
verursacht wurde, ohne dass rechtzeitig geeignete Gegen-
massnahmen ergriffen wurden, führt zu einem Imageschaden
für den Kanton und zu einem Vertrauensverlust nicht nur bei
den betroffenen Versicherten.
Obwohl die BLKV in die Selbständigkeit entlassen wurde,
macht der Kanton weiterhin Einfluss und Verantwortung gel-
tend. Beispielsweise genehmigt er nach wie vor die Rech-
nung und lässt sich als Arbeitgeber durch Staatsvertreter in
der Verwaltungskommission vertreten. Zudem stellt die Er-
ziehungsdirektion – und letztlich der Regierungsrat – die
Oberaufsicht über die BLVK sicher. Aus diesen Gründen
muss beim Debakel der BLVK von Vorkommnissen von gro-

sser Tragweite gesprochen werden, bei der auch die Staats-
verwaltung betroffen ist.
Inzwischen liegt ein Bericht der Finanzkontrolle zu den Ereig-
nissen bei der BLVK vor. Dieser vermag nicht abschliessend
zu genügen. Zu folgenden Themenbereichen sind weitere
Sachverhalte zu ermitteln und Beurteilungsgrundlagen zu
erarbeiten:
– Welche Aufsichtsmassnahmen haben der Regierungsrat

und die zuständige Direktion in der Vergangenheit ergrif-
fen? Waren diese genügend?

– Hat der Regierungsrat nach der Ausarbeitung des Gut-
achtens Weber (1999) zusätzliche Schritte eingeleitet?
Falls ja: Waren diese ungenügend oder wurden sie nicht
vollständig umgesetzt? Wie wurde der damalige Regie-
rungsrat über das Gutachten Weber informiert?

– Welche Rolle spielte die Wirtschaftsförderung des Kantons
Bern bei der Vergabe von Venture-Kapital der BLVK?

– Welche Rolle spielte die Finanzkontrolle? Hat die Finanz-
kontrolle zielführende Massnahmen vorgeschlagen? Wenn
ja: Warum wurden diese nicht umgesetzt? Wie ist die Peri-
ode 2001 bis 2004 zu bewerten (fehlt im Bericht der Fi-
nanzkontrolle)?

– Welche Rolle spielten die Staatsvertreter in der Verwal-
tungskommission der BLVK? Haben sie den Regierungsrat
jederzeit umfassend informiert? Wurden die Vorgaben des
Regierungsrats umgesetzt?

– Wie ist das Krisenmanagement des Regierungsrats nach
Vorliegen des Berichts der Finanzkontrolle im Frühjahr
2004 zu beurteilen? Wie wurde der heutige Regierungsrat
über das Gutachten Weber informiert? Warum war ein Teil
der Medien und der politischen Parteien vor dem 17. Au-
gust 2004 im Besitz des unzensurierten Berichts der Fi-
nanzkontrolle?

Völlig inexistent im Bericht der Finanzkontrolle ist eine politi-
sche Beurteilung der Vorkommnisse rund um die BLVK. Arti-
kel 25 Absatz 1 Grossratsgesetz setzt aber gerade bei die-
sem Aspekt einen Schwerpunkt der Tätigkeit einer PUK. In
den kommenden Monaten müssen die politischen Gremien in
diesem Kanton auf zwei Ebenen parallel operieren:
1. Müssen rasch die geeigneten Massnahmen ergriffen wer-

den, um den wachsenden Schaden einzudämmen (Stabili-
sierung).

2. Muss ein Sanierungskonzept ausgearbeitet und beschlos-
sen werden (Sanierung).

Gerade zur Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts ist es
unabdingbar, die Vorkommnisse in Ruhe und genau abzuklä-
ren. Dafür ist eine sorgfältige Analyse mit einer politischen
Würdigung der Geschehnisse dringend notwendig. Der Be-
richt der Finanzkontrolle vermag wie oben beschrieben die-
sen Anforderungen nicht zu genügen. Die Finanzkontrolle ist
bei diesem Geschäft selber Akteur und damit betroffen. Zu-
dem bleibt die politische Bewertung wie ausgeführt völlig
offen.
Durch die Einführung von NEF werden die beiden ständigen
Kommissionen Fiko und GPK in die Steuerungs- und die
Oberaufsichtskommission überführt. Diese beiden neuen
Kommissionen werden in der Novembersession 2004 ge-
wählt und müssen danach operativ tätig werden. Es ist nicht
möglich, dass zusätzlich zur Aufbauarbeit und zur Behand-
lung der normalen Geschäfte, eine dieser beiden neuen
Kommissionen darüber hinaus noch die Arbeit einer PUK
übernehmen kann.
Aus all diesen Gründen ist die PUK das einzig mögliche und
verhältnismässige parlamentarische Instrument, um die oben
beschriebenen Themenbereiche zu untersuchen. Letztlich
geht es auch darum, durch die Aufarbeitung der Vergangen-
heit wieder Vertrauen für die Zukunft der BLVK zu schaffen.
(Weitere Unterschriften: 46)
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:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�693�YRP����6HSWHPEHU�����

Das zuständige Organ wird im Zusammenhang mit der Berni-
schen Lehrerversicherungskasse (BLVK) beauftragt, einen
Grossratsbeschluss (GRB) zur Einsetzung einer Parlamenta-
rischen Untersuchungskommission (PUK) vorzubereiten und
dem Grossen Rat in der Novembersession – allenfalls in
einer Sondersession im Dezember – vorzulegen.
Der Bericht über die Bernische Lehrerversicherungskasse
betreffend die strategische und operative Geschäftsführung
der Jahre 1989–2003 (Sonderprüfung der Finanzkontrolle)
zeigt auf, in welchem Ausmass risikohaftes Anlageverhalten
zur aktuellen Situation der BLVK mit einer massiven Unter-
deckung geführt hat. Er zeigt weiter auf, dass sowohl Mitglie-
der der Organe der BLVK wie auch Akteure aus dem Umfeld
– namentlich aus begünstigten Firmen – aus ihren Funktio-
nen umstrittenen persönlichen Profit zogen. Schliesslich
werden auch grundlegende Fragen im Zusammenhang mit
der Mitverantwortung der öffentlichen Aufsicht aufgeworfen.
Das vordringliche Ziel in Anbetracht der Situation der BLVK
ist sicher deren Sanierung. Dabei dürfen aber Fragen bezüg-
lich Verantwortung, Aufsicht und Haftbarkeit nicht zum vorn-
herein ausgeklammert werden. Es geht darum, mit der ein-
geleiteten Sanierung (vorgezogene Behandlung des BLVK-
Gesetzes sowie diverser Vorstösse) nicht einfach zur Tages-
ordnung überzugehen, sondern die Umstände, die seit 1989
zur heutigen Situation der BLVK geführt haben,
– lückenlos aufzuklären,
– politisch zu bewerten und die Lehren zu ziehen,
– Haftbarkeiten zu prüfen.
(Weitere Unterschriften: 46)

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�)'3�YRP����6HSWHPEHU�����

Das zuständige Organ wird beauftragt, dem Grossen Rat
einen Vorschlag zur Einsetzung einer PUK zu unterbreiten.
Diese PUK hat zum Ziel,
a) festzustellen, ob alle Fakten im BLVK-Debakel auf dem

Tisch liegen,
b) das Verhalten und die Verantwortung aller involvierter

Stellen und Personen zu klären und
c) zu prüfen, ob die Verantwortlichen zur Rechenschaft ge-

zogen worden sind.
Der Schlussbericht soll spätestens in der Aprilsession 2005
dem Grossen Rat vorgelegt werden.
Begründung
Die Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf volle Transparenz in
dieser Sache. Es ist für die FDP inakzeptabel, dass Verant-
wortliche ungestraft davonkommen. Auf der Basis der Re-
sultate der PUK können zudem zukunftsgerichtete Verbesse-
rungsmassnahmen beschlossen werden.
(Weitere Unterschriften: 27)

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�5\W]�YRP����6HSWHPEHU�����

1. Das zuständige Organ wird beauftragt, zwecks Klärung der
Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Bernischen
Lehrerversicherungskasse (BLVK) einen Grossratsbe-
schluss zur Einsetzung einer parlamentarischen Untersu-
chungskommission (PUK) vorzubereiten.

2. Die parlamentarische Untersuchungskommission (PUK)
soll insbesondere die nachfolgenden Fragestellungen un-
tersuchen:

a) Die Rolle und die Verantwortung des Regierungsrats, der
einzelnen Verwaltungsdirektionen bzw. -direktorInnen, der
Finanzkontrolle und der Staatsvertreter in der Verwal-
tungskommission BLVK im Zusammenhang mit der Ge-
schäftspolitik der BLVK. Besonderes Augenmerk ist dabei

auf die Gründe und die Verantwortung für das Versagen
der vorgesehenen Kontrollmechanismen auf allen Ebenen
zu werfen.

b) Die Rolle der Wirtschaftsförderung im Rahmen des BLVK -
Debakels.

c) Die Auswirkungen personeller Verflechtungen im Rahmen
des BLVK-Debakels.

d) Die Verantwortung für das Krisenmanagement in Sachen
BLVK im Regierungsrat sowie in den einzelnen Verwal-
tungsdirektionen seit der Erteilung des Auftrags zur Son-
derprüfung an die Finanzkontrolle bis heute.

Begründung
Die Krise rund um die Bernische Lehrerversicherungskasse
hat nur infolge eines Versagens nahezu aller vorgesehenen
Kontrollmechanismen und -instanzen das bekannte Ausmass
annehmen können. Damit ähnliche Affären künftig verhindert
und das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen wieder
hergestellt werden kann, braucht es eine lückenlose Aufklä-
rung der Gründe für dieses Versagen.
(Weitere Unterschriften: 5)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5DWVE�URV�YRP����1RYHPEHU�����

A. Das Wichtigste in Kürze
1. Vier Motionen (SP, SVP, FDP und Rytz) verlangen aus

Anlass der Ergebnisse der Sonderprüfung der Finanzkon-
trolle, dass das zuständige Organ dem Grossen Rat einen
Grossratsbeschluss zur Einsetzung einer PUK in Sachen
Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK) vorlegt. Das
Büro beantragt dem Grossen Rat gleichzeitig Annahme
und Abschreibung der vier Motionen in diesem Punkt.

2. Es hat sich dafür entschieden, dem Grossen Rat in der
Novembersession einerseits seine Antwort zu den vier
Motionen, anderseits den Entwurf eines Grossratsbe-
schlusses zu unterbreiten. Das Vorgehen erlaubt es, in der
ersten Sessionswoche die Motionen und allenfalls in der
zweiten Sessionswoche den entsprechenden Grossrats-
beschluss zu beraten und das Präsidium und die Kommis-
sionsmitglieder zu wählen. Eine allfällige PUK könnte so-
mit Ende Novembersession 2004 ihre Arbeiten aufneh-
men.

3. Zwei PUK-Motionen (FDP und Rytz) enthalten zusätzliche
Weisungen zum Auftrag der PUK. Das Büro ist bereit, die-
se Vorgaben zu prüfen. Es beantragt dem Grossen Rat
Annahme der Motionen in diesen Punkten in der Form des
Postulats und gleichzeitige Abschreibung. Ebenso ist das
Büro bereit, die Hinweise zum Auftrag der PUK in den Mo-
tionen SP und SVP zu prüfen.

4. Den Schwerpunkt der Sonderprüfung der Finanzkontrolle
bildet die strategische und operative Geschäftsführung der
BLVK in den Jahren 1989–2003. Der Überprüfungs- und
Untersuchungsbereich besteht aus der Organisation und
Führung der BLVK, deren Beteiligungen und Grossenga-
gements sowie den Investitionen in Immobilien. Daneben
beantwortete die Finanzkontrolle mehrere wichtige Fragen
in summarischer Form (zum Auftrag siehe Bericht Finanz-
kontrolle vom 19. Mai 2004, S. 5).

5. Die vier Motionen stecken den Rahmen der Untersuchung
in gegenständlicher und zeitlicher Hinsicht weiter und sie
haben höhere Ansprüche an die Untersuchung, als dies
beim Auftrag an die Finanzkontrolle der Fall war. Es geht
um eine umfassende Untersuchung der Gründe der Unter-
deckung, um eine lückenlose Aufklärung, um eine politi-
sche Bewertung und ein «Lehren ziehen» bezüglich des
Verhaltens und der Geschäftsführung aller involvierten
Stellen und Personen und um eine Darstellung der Schä-
den, Verantwortlichkeiten und Haftbarkeiten für den Zeit-
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raum 1989–2004. Insbesondere geht es um die umfas-
sende Aufklärung über den Bereich der Kontrolle, Aufsicht
und Oberaufsicht über die BLVK.

6. Die Motionen verlangen die Einsetzung einer PUK. Der
Regierungsrat lehnt dies ab. Auch er hat ein Interesse,
volle Transparenz herzustellen. Aus seiner Sicht sind aber
der Sachverhalt dargestellt, die Schwachpunkte aufgezeigt
und die wichtigsten Verbesserungsvorschläge bereits um-
gesetzt oder in Umsetzung begriffen. Er erachtet eine PUK
als unverhältnismässig. Überwiegende Gründe sprechen
gemäss Regierung dafür, eine ordentliche Aufsichtskom-
mission mit der politischen Bewertung der Vorkommnisse
zu beauftragen. Das Büro ist mit dem Regierungsrat der
Auffassung, dass für eine ausschliesslich politische Be-
wertung der Sachverhalte eine Aufsichtskommission das
richtige Parlamentsorgan ist. Die entscheidende Frage
lautet, ob eine Untersuchung notwendig ist.

7. Es gibt gute Argumente, die für wie gegen die Untersu-
chung durch eine PUK sprechen. Sie sind der Stellung-
nahme des Regierungsrats und der Motionsantwort zu
entnehmen. Der für das Büro entscheidende Grund für ei-
ne PUK besteht darin, dass die Vorkommnisse im Zu-
sammenhang mit der BLVK von grosser Tragweite und
von allgemeinem Interesse sind, dass trotz erfolgten Un-
tersuchungen wichtige Fragen im Raum stehen, die einer
besonderen Klärung und insbesondere einer politischen
Aufarbeitung und Bewertung durch den Grossen Rat be-
dürfen. Nötig ist der Einsatz eines Parlamentsorgans, das
rasch und sorgfältig handeln kann, über besondere Rechte
und Möglichkeiten (ausgebaute Informations- und Kontroll-
rechte, eigene Infrastruktur, ausgewiesene Experten usw.)
verfügt, gleichzeitig aber auch besonderen Pflichten (z.B.
bezüglich Rechtsschutz der Betroffenen) unterworfen ist.
Das Büro erachtet die Option Oberaufsichtskommission
(OAK) aus drei Gründen als weniger zielführend: Die PUK
verfügt über stärkere Informations- und Kontrollrechte; die
OAK steht vor der grossen Herausforderung der Konstitu-
ierung und des Aufbaus, was Zeit und Kräfte absorbiert;
die personelle Zusammensetzung der OAK richtet sich
nicht nach den spezifischen Erfordernissen des Dossiers
BLVK aus.

B. Ausgangslage
1. Die BLVK ist mit 20 231 Mitgliedern und einem Total der

versicherten Verdienste von 860 000 000 Franken per En-
de 2003 eine der 30 grössten Pensionskassen der
Schweiz. Betrug der Deckungsgrad der BLVK per 31. De-
zember 2000 100 Prozent, so beträgt er per 30. Juni 2004
79,33 Prozent. Seit Ende 2000 hat sich eine Deckungs-
lücke aufgetan, die stetig wächst und per 30. Juni 2004
1 081 800 Franken beträgt. Die Entwicklung der BLVK gibt
Anlass zu Besorgnis und ruft nach Erklärungen.

2. Auf Antrag der Verwaltungskommission der BLVK und
nach Orientierung des Regierungsrats und der Finanz-
kommission beauftragte der Erziehungsdirektor die Fi-
nanzkontrolle am 15. Dezember 2003, die BLVK einer
Sonderprüfung zu unterziehen.

3. Die Öffentlichkeit wurde mit Medienkonferenz vom 17. Au-
gust 2004 über die Sonderprüfung der Finanzkontrolle
über die BLVK betreffend die strategische und operative
Geschäftsführung der Jahre 1989–2003 informiert. Die ge-
samte Dokumentation (Bericht und Zusatzbericht der Fi-
nanzkontrolle, Stellungnahmen des Regierungsrats, der
Verwaltungskommission der BLVK und des Amtes für So-
zialversicherung und Stiftungsaufsicht, Gutachten von
Prof. Dr. Ulrich Zimmerli, Prof. Dr. Rolf H. Weber und Dr.
Andreas Jost sowie weitere Dokumente) steht seither der

interessierten Öffentlichkeit elektronisch und schriftlich zur
Verfügung.

4. Die Mitglieder der Geschäftsprüfungs- und der Finanz-
kommission sind am 17. August 2004 durch Regierungsrat
Werner Luginbühl und Mitarbeiter über die Ergebnisse der
Prüfung und die Stellungnahmen orientiert worden.

5. Das Thema hat ein starkes Echo in Politik, Medien und
Gesellschaft ausgelöst. Es nimmt im redaktionellen Teil
und in den Leserbriefspalten einen vergleichsweise breiten
Raum ein. Seit dem 18. August 2004 wurden 15 parla-
mentarische Vorstösse zum Thema eingereicht. Darunter
befinden sich vier Motionen von SP, SVP, FDP und Re-
gula Rytz, die eine PUK fordern.

C. Verfahrensentscheide
1. Die Beantwortung der vier Motionen und die Vorbereitung

des Grossratsbeschlusses sind Geschäfte des Grossen
Rats. Zuständig für deren Vorbereitung ist das Büro des
Grossen Rats (siehe Art. 16b Abs. 4 Bst. f GRG).

2. Die vier Motionen beauftragen das zuständige Organ (Bü-
ro), einen Grossratsbeschluss zur Einsetzung einer PUK
vorzulegen. Sie wurden in der Septembersession 2004
vom Büro dringlich erklärt. Dem Grossen Rat werden
durch das Büro in der Novembersession 2004 gleichzeitig
Vorstossantwort und Grossratsbeschluss vorgelegt. Die-
ses Vorgehen ist vorteilhaft für den Grossen Rat, weil er
seine Entscheide auf einer breiteren Grundlage trifft und
allfällige Überweisungsbeschlüsse rascher umgesetzt
werden können.

3. Es erlaubt ausserdem, dass der Grosse Rat in derselben
Session das neue Gesetz über die berufliche Vorsorge der
Lehrkräfte (BLVKG), den Sanierungsbericht BLVK, sämtli-
che Vorstösse i.S. BLVK und den Grossratsbeschluss be-
treffend die Einsetzung einer PUK beraten kann.

4. Das Büro hat den Regierungsrat und die Finanzkommissi-
on1 mit Datum vom 9. September 2004 eingeladen, ihre
Stellungnahmen zu den Motionen darzulegen, die im
Wortlaut wiedergegeben werden sollen. Die Stellungnah-
men sind im Anhang zu dieser Antwort wiedergegeben.

D. Die PUK als besonderes Organ zur Wahrnehmung der
Oberaufsicht
1. Die Steuerungskommission (Art. 21 GRG), die Oberauf-

sichtskommission (Art. 22 GRG) und die Justizkommission
(Art. 23 GRG) sind die ordentlichen Organe des Grossen
Rats zur Wahrnehmung der Oberaufsicht. Die Kommissio-
nen verfügen über ausgebaute Informationsrechte (Art. 34
ff. GRG) und eigene Sekretariate zur Erfüllung ihres Auf-
trags.

2. Die PUK ist ein ausserordentliches Organ der parlamenta-
rischen Oberaufsicht. Die Rechtsgrundlagen (siehe insbe-
sondere Art. 25ff. GRG, Art. 38 GRG und Art. 49 GO) wur-
den im Rahmen der Totalrevision 1988/89 des Parla-
mentsrechts geschaffen und traten per 1. Juni 1990 in
Kraft.

3. Der Grosse Rat kann eine PUK einsetzen, wenn Vor-
kommnisse von grosser Tragweite in der Kantonsverwal-
tung der besonderen Klärung durch den Grossen Rat be-
dürfen. Die PUK kann zur Ermittlung der Sachverhalte, zur
Beschaffung weiterer Beurteilungsgrundlagen und zur po-
litischen Bewertung gewisser Vorgänge eingesetzt werden
(Art. 25 Abs. 1 GRG). Die Einsetzung erfolgt nach Anhören

                                                          
1 Mit der Einführung des neuen Kommissionensystems per Ende
Novembersession 2004 wird sich die Oberaufsichtskommission als
Nachfolgekommission der GPK schwergewichtig mit den Pensions-
kassen des Kantons befassen. Der Entscheid für eine Stellungnahme
der Finanzkommission erfolgte nach Rücksprache mit den Kommissi-
onspräsidien GPK und Fiko.
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des Regierungsrats durch einen Grossratsbeschluss (Art.
25 Abs. 2 GRG).

4. Das Büro hat in seiner Antwort zur Motion Hess (041/93)
im Jahre 1993 die Voraussetzungen für die Einsetzung ei-
ner PUK näher umschrieben. Bei Vorkommnissen von
grosser Tragweite handelt es sich um Ereignisse, die auf
höchster oder sehr hoher Entscheidungsstufe verantwortet
werden und eine gesetz- und ordnungsmässige sowie
wirksame Geschäftsführung von Organisationseinheiten
der Verwaltung fraglich erscheinen lassen. Sie müssen ei-
nen grossen materiellen oder immateriellen Schaden für
das Gemeinwesen zur Folge haben und können straf-
rechtlich, zivilrechtlich oder disziplinarrechtlich relevantes
Verhalten beinhalten, welches die Öffentlichkeit stark und
andauernd beschäftigt. Gegenständlich ist das Untersu-
chungsrecht des Grossen Rats begrenzt auf den durch
Verfassung und Gesetzgebung begrenzten Kontrollbereich
des Grossen Rats. Nicht jedes Vorkommnis von besonde-
rer Tragweite erfordert eine PUK. Das Vorkommnis bedarf
der besonderen Klärung. Sei es, dass die ordentlichen
Kontrollorgane und -instrumente nicht ausreichen, oder
dass an die Untersuchung besonders hohe Anforderungen
gestellt werden. Eine PUK ist angezeigt, wenn es einer
Klärung durch den Grossen Rat selber bedarf. Selbst
wenn alle Bedingungen für die Einsetzung einer PUK ku-
mulativ erfüllt sind, kann der Grosse Rat sich für oder ge-
gen eine PUK entscheiden. Er sollte sich dabei von
Grundsätzen wie öffentliches Interesse, Rechtsgleichheit,
Verhältnismässigkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauensbildung,
Kosten-/Nutzen-Vergleich, politische Opportunität, Alterna-
tiven usw. leiten lassen.

5. Die PUK ist in ihrer Untersuchung auf die Abklärung be-
stimmter Vorkommnisse oder Vorgänge beschränkt. Sie
hat allerdings weitreichende Informations- und Kontroll-
rechte (vgl. Art. 26 und 27 GRG, Art. 38 GRG [z.B. Zeugen
oder Sachverständige einvernehmen / beiziehen, Aus-
kunftspersonen befragen, weitreichendes Aktenherausga-
berecht]). Zu betonen ist allerdings, dass disziplinar-, zivil-
oder strafrechtliche Gesichtspunkte grundsätzlich Gegen-
stand verwaltungs-, zivil- oder strafrechtlicher Verfahren
sind. Die PUK würdigt ein Verhalten somit in erster Linie
unter politischen Gesichtspunkten.

6. Wie das Büro in seiner Antwort zur Motion Kiener Nellen
1998 (142/97) ausgeführt hat, kann übergeordnetes Recht
bestimmte Untersuchungshandlungen und die Berichter-
stattung einer kantonalen PUK hindern. 1998 ging es um
die Frage, ob eine Zeugnis- und Akteneditionspflicht für
Geschäftsleitung und Angestellte der DFAG und BEKB
besteht. Eine allfällige PUK BLVK wird die Frage prüfen
müssen, inwieweit eine Zeugnis- und Akteneditionspflicht
für die Organe, die externe Kontrolle und die Aufsicht der
BLVK besteht.

7. Der Grosse Rat hat seit Inkrafttreten der neuen Regelung
sämtliche Vorstösse, die eine PUK verlangt haben, abge-
lehnt, sofern das Ratsmitglied den Vorstoss nicht von sich
aus zurückgezogen hat2. Es ging in diesen Vorstössen

                                                          
2 Vgl. Dringliche Motion (039/93) Jenni, Bern: Antrag auf Einsetzung
einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) gemäss
Art. 25 des Grossratsgesetzes und Art. 49 der Geschäftsordnung in
Verbindung mit Art. 62 der Geschäftsordnung; siehe TB 1993, S. 463
ff. Dringliche Motion (041/93) Hess: Einsetzung einer parlamentari-
schen Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung der Verant-
wortlichkeiten im Zusammenhang mit den Grossrisiken der Kantonal-
bank von Bern und der Hypothekarkasse des Kantons Bern; siehe TB
1993, S. 556 ff. Motion (140/95) Brönnimann: Berner Justizskandale
durchleuchten und aufdecken; siehe TB 1996, S. 2 ff. Motion (142/97)
Kiener Nellen: 3 Milliarden Verluste, und niemand ist verantwortlich!

unter anderem um Themen wie die Grossrisiken der berni-
schen Staatsbanken, die DFAG und das Projekt INO.

E. Analyse der vier Motionen
1. Drei der sechs im Grossen Rat vertretenen Fraktionen

(SP, SVP, FDP) fordern die Einsetzung einer PUK. Die
Forderung ebenfalls gestellt hat ein Mitglied des Grünen
Bündnisses3.

2. Das zentrale Thema der vier Motionen ist die heutige
«Deckungslücke von rund 1 Milliarde Franken. Dies, nach-
dem die Kasse im Jahre 2000 ausfinanziert und in die
Selbständigkeit entlassen wurde. Zum gleichen Zeitraum
wurde auch die Staatsgarantie aufgehoben.» (SP). «Die
Öffentlichkeit hat ein Anrecht auf volle Transparenz.»
(FDP). Es geht darum, «…die Umstände, die seit 1989 zur
heutigen Situation der BLVK geführt haben, lückenlos auf-
zuklären, politisch zu bewerten und die Lehren zu ziehen,
Haftbarkeiten zu prüfen.» (SVP). «Die Krise rund um die
Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK) hat nur infol-
ge eines Versagens nahezu aller vorgesehenen Kontroll-
mechanismen und -instanzen das bekannte Ausmass an-
nehmen können.» (Rytz). Es geht um Fragen der Führung,
Organisation, Kontrolle und Aufsicht, aber auch um Fragen
der Verantwortung und Haftbarkeit involvierter Stellen und
Personen. Es geht um Sachverhaltsermittlung, um Be-
schaffung von Beurteilungsgrundlagen und insbesondere
auch um politische Bewertung.

3. Die vier Motionen stimmen in der Forderung überein, dass
das zuständige Organ dem Grossen Rat einen Grossrats-
beschluss zur Einsetzung einer PUK vorzulegen hat.

4. Zwei Motionen (SP und SVP) verzichten auf weitere Auf-
tragselemente. Nähere Angaben zum Auftrag der PUK
liefern die Motionsbegründungen.

5. Bei zwei Motionen (FDP und Rytz) enthält die Motion zu-
sätzliche Auftragselemente. Die Überweisung der beiden
Motionen hätte zur Konsequenz, dass das Büro diese
Elemente zwingend in den Grossratsbeschluss einbauen
müsste. Bei einer Annahme als Postulat hätte das Büro zu
prüfen, ob diese Elemente in den Grossratsbeschluss ein-
gebaut werden sollen.

6. Für die Erarbeitung des Grossratsbeschlusses entnimmt
das Büro den vier Motionen (Auftrag und Begründung) fol-
gende übereinstimmenden Signale: Alle Motionen erach-
ten die Einsetzung einer PUK als notwendig. Der Schwer-
punkt der Untersuchung liegt auf der Klärung der Umstän-
de und Ursachen der heutigen Unterdeckung. Der Auftrag
der PUK ist in zeitlicher Hinsicht auf den Zeitraum 1989 bis
2004 zu begrenzen.

7. Das Büro stellt aber auch unterschiedliche Signale fest:
a. Die Motion FDP verlangt, dass der Schlussbericht späte-

stens in der Aprilsession 2005 dem Grossen Rat vorgelegt
werden soll. Die übrigen Motionen verzichten darauf, Vor-
gaben in zeitlicher Hinsicht zu machen. Die Motion SP er-
achtet es als unabdingbar, dass die Vorkommnisse in Ru-
he und genau abgeklärt werden. Dafür sei eine sorgfältige
Analyse mit einer politischen Würdigung der Geschehnisse
dringend notwendig.

b. Die Motion SVP will eine lückenlose Aufklärung der Um-
stände, die seit 1989 zur heutigen Situation der BLVK ge-
führt haben. Die Motion FDP will eine Feststellung der

                                                                                                  
Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK)
zur Überprüfung der Tätigkeit der Dezennium-Finanz AG; siehe TB
1998, S. 4 ff. Dringliche Motion (098/04) SVP (Hess, Stettlen) / FDP
(Haas, Bern): Zusatzkredit INO; siehe TB 2004, S. 513 ff.
3 Weitere Vorstösse streben eine Vergangenheitsbewältigung und
Zukunftsvorsorge auf anderem Wege an (Aufträge an den Regie-
rungsrat).
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PUK, ob alle Fakten im BLVK-Debakel auf dem Tisch lie-
gen. Die Motion SP erwähnt mehrere Themenbereiche, die
näher geklärt werden müssen. Die Motion Rytz enthält ei-
ne nicht abschliessende Liste von Fragen.

c. Die Motionen SP und Rytz legen das Schwergewicht auf
die Untersuchung der Geschäftsführung einzelner – nicht
aller – beteiligter Behörden und Organe. Dabei geht die
Motion Rytz von der These aus, dass die Krise der BLVK
das bekannte Ausmass nur infolge eines Versagens nahe-
zu aller vorgesehener Kontrollmechanismen und -
instanzen annehmen konnte. Die Motion FDP konzentriert
sich auf die Frage «Verantwortliche zur Rechenschaft zie-
hen». Die Motion SVP will Lehren ziehen und Haftbarkei-
ten prüfen.

8. Das Büro zieht aus der Analyse der Motionen folgende
Folgerungen in Bezug auf den Auftrag der PUK: Die vier
Motionen liefern Hinweise, was Bestandteil eines Auftrags
sein könnte. Ein eindeutiges Bild vom Auftrag ergibt sich
aber nicht. Das Büro wird dem Grossen Rat im Grossrats-
beschluss den Entwurf eines Auftrags vorlegen, der alle
Elemente enthält. Es obliegt dem Grossen Rat, in der Be-
ratung den Auftrag zu detaillieren.

F. Haltung des Büros
1. Die Vorkommnisse bei der BLVK beschäftigen die Bevöl-

kerung. Das Thema BLVK ist unbestritten von grossem
allgemeinem Interesse. Das Entstehen einer massiven
Unterdeckung von mehr als 1 Mia. Franken innert kurzer
Frist nach der Ausfinanzierung der BLVK ist ein Vorkomm-
nis von grosser Tragweite. Die in dieser Antwort aufge-
führten Umschreibungen eines Vorkommnisses von gro-
sser Tragweite finden auf die BLVK Anwendung (siehe D
4).

2. Das Büro hat wie die Finanzkommission den Eindruck,
dass Regierungsrat, Direktionen und BLVK an der Aufar-
beitung der Vergangenheit und der Lösung der heutigen
und zukünftigen Probleme der BLVK arbeiten. Es liegen
Untersuchungen vor, es sind Sachverhalte ermittelt und
Beurteilungen vorgenommen worden. Es sind Mängel ent-
deckt, Verantwortlichkeiten benannt und Verbesserungen
realisiert oder in Aussicht gestellt worden. Der Regierungs-
rat unterbreitet dem Grossen Rat ein Gesetz und ein Sa-
nierungskonzept zur Schliessung der Finanzierungs- und
Deckungslücke.

3. Es geht beim Entscheid des Grossen Rats über die Motio-
nen um die Frage, ob bei dieser Ausgangslage eine PUK
notwendig ist. Die vier Motionen signalisieren eine Positi-
on, wonach die Untersuchungen nicht ausreichen, Fragen
im Raum bleiben, auf welche die Politik eine Antwort ge-
ben muss.

4. Ein Vergleich der Sonderprüfung mit den Untersuchungs-
forderungen der Motionen ergibt folgende Feststellungen:
Den Schwerpunkt der Sonderprüfung der Finanzkontrolle
bildet die strategische und operative Geschäftsführung der
BLVK in den Jahren 1989–2003. Der Überprüfungs- und
Untersuchungsbereich besteht aus der Organisation und
Führung der BLVK, deren Beteiligungen und Grossenga-
gements sowie den Investitionen in Immobilien. Daneben
beantwortete die Finanzkontrolle mehrere wichtige Fragen
in summarischer Form (zum Auftrag siehe Bericht Finanz-
kontrolle vom 19. Mai 2004, S. 5).

5. Die vier Motionen stecken den Rahmen der Untersuchung
in gegenständlicher und zeitlicher Hinsicht weiter und sie
haben höhere Ansprüche an die Untersuchung, als dies
beim Auftrag an die Finanzkontrolle der Fall war. Es geht
um eine umfassende Untersuchung der Gründe der Unter-
deckung, um eine lückenlose Aufklärung, um eine politi-
sche Bewertung und ein «Lehren ziehen» bezüglich des

Verhaltens und der Geschäftsführung aller involvierten
Stellen und Personen und um eine Darstellung der Schä-
den, Verantwortlichkeiten und Haftbarkeiten für den Zeit-
raum 1989–2004. Insbesondere geht es um die umfas-
sende Aufklärung über den Bereich der Kontrolle, Aufsicht
und Oberaufsicht über die BLVK.

6. Aus Sicht des Regierungsrats sind der Sachverhalt darge-
stellt, die Schwachpunkte aufgezeigt und die wichtigsten
Verbesserungsvorschläge bereits umgesetzt oder in Um-
setzung begriffen. Auch er hat ein Interesse an voller
Transparenz. Er erachtet aber eine PUK als unverhältnis-
mässig. Überwiegende Gründe sprechen gemäss Regie-
rung dafür, eine ordentliche Aufsichtskommission mit der
politischen Bewertung der Vorkommnisse zu beauftragen.
Das Büro ist mit dem Regierungsrat der Auffassung, dass
für eine ausschliesslich politische Bewertung der Sachver-
halte eine Aufsichtskommission das richtige Parlamentsor-
gan ist. Die entscheidende Frage lautet, ob eine Untersu-
chung notwendig ist und ob allenfalls eine ordentliche Auf-
sichtskommission (Steuerungskommission oder Oberauf-
sichtskommission) die Untersuchung durchführen kann.

7. Es gibt ernsthafte Argumente, die gegen eine Untersu-
chung durch eine PUK sprechen. Sie sind der Stellung-
nahme des Regierungsrats zu entnehmen. Es gibt aus
Sicht des Büros ebenso ernsthafte Argumente für die Ein-
setzung einer PUK. Diese sollen im Folgenden dargelegt
werden:

– Die Vorkommnisse im Zusammenhang mit der BLVK er-
füllen alle Bedingungen für die Einsetzung einer PUK ge-
mäss Grossratsgesetz. Es sind Vorkommnisse von gro-
sser Tragweite und von allgemeinem Interesse; es stehen
trotz erfolgten Untersuchungen wichtige Fragen im Raum,
die einer besonderen Klärung und insbesondere einer po-
litischen Aufarbeitung und Bewertung durch den Grossen
Rat bedürfen. Nötig ist der Einsatz eines Parlamentsor-
gans, das rasch und sorgfältig handeln kann, über beson-
dere Rechte und Möglichkeiten (ausgebaute Informations-
und Kontrollrechte, eigene Infrastruktur, ausgewiesene
Experten usw.) verfügt, gleichzeitig aber auch besonderen
Pflichten (z.B. bezüglich Rechtsschutz der Betroffenen)
unterworfen ist. Über diese Voraussetzungen verfügt eine
PUK im besonderen Masse.

– Die vorliegenden Untersuchungen und Stellungnahmen
liefern Grundlagen für die Beantwortung der entscheiden-
den Fragen aus Sicht der Oberaufsicht. Das Büro hat aber
den Eindruck, dass einige wichtige Untersuchungsgegen-
stände nicht oder zu wenig fundiert untersucht worden
sind. Die Motionen liefern dazu einige Hinweise. Durch die
Ermittlung von Sachverhalten, die Bereitstellung weiterer
Entscheidgrundlagen und die politische Würdigung aus der
Sicht des Grossen Rats leistet die PUK einen Beitrag zur
demokratischen Kontrolle der Staatsleitung im Bereich
BLVK.

– Es braucht eine politische Aufarbeitung der Vorkommnisse
rund um die BLVK durch den Grossen Rat, und eine öffent-
liche Debatte im Parlament über dieses Dossier ist im öf-
fentlichen Interesse. Der Regierungsrat ist vom Inhalt der
Sonderprüfungsberichte selber betroffen. Deshalb kann sich
der Grosse Rat nicht allein aufgrund der bisher vorliegenden
Dokumente ein Bild verschaffen. Eine substanzielle Diskus-
sion setzt eine entsprechende Berichterstattung und Antrag-
stellung aus Sicht einer Oberaufsichtskommission voraus.
Eine PUK ist am besten geeignet, die Abklärungen vorzu-
nehmen und die Diskussion des Grossen Rats vorzube-
reiten. Eine starke PUK ist eine Massnahme des Grossen
Rats, die das Vertrauen der Bevölkerung und Medien in
die kantonalen Institutionen stärkt.
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– Der Grosse Rat wird bei der Beratung des Gesetzes über
die berufliche Vorsorge der Lehrkräfte (BLVKG) die rechtli-
chen Grundlagen für die Zukunft der BLVK erlassen. Re-
gierungsrat und Grosser Rat werden aufgrund des Sanie-
rungsberichtes wichtige finanzielle Beschlüsse für die Zu-
kunft der BLVK treffen. Der Grosse Rat sollte aber auch
die Möglichkeit erhalten, die Vorkommnisse aus der Sicht
der Oberaufsichtsbehörde politisch aufzuarbeiten.

– Das Dossier BLVK wirft wichtige Fragen der kantonalen
Steuerung und Oberaufsicht im Bereich der mittelbaren
Verwaltung auf. Der Grosse Rat sollte sich mit diesen Fra-
gen einmal grundsätzlich auf der Grundlage eines Berichts
auseinandersetzen können.

8. Die ständigen Aufsichtskommissionen werden im Novem-
ber dieses Jahres neu formiert. Die Steuerungskommissi-
on (SK) und die Oberaufsichtskommission (OAK) nehmen
ihre Tätigkeit nach der Novembersession mit einem neuen
gesetzlichen Auftrag und in neuer personeller Zusammen-
setzung auf. Mit der OAK wird ein Organ geschaffen, das
von der Zuständigkeit her geeignet wäre, zentrale Fragen
der Oberaufsicht wie die Aufsicht über die BLVK näher zu
prüfen. Das Büro erachtet diese Option aus drei Gründen
als ungünstig: Die PUK verfügt über stärkere Informations-
und Kontrollrechte; die OAK steht vor der grossen Her-
ausforderung der Konstituierung und des Aufbaus, was
Zeit und Kräfte absorbiert; die personelle Zusammenset-
zung der OAK richtet sich nicht nach den spezifischen Er-
fordernissen des Dossiers BLVK.

9. Anders als in früheren Fällen stellen nunmehr vier politisch
unterschiedlich ausgerichtete Fraktionen und Politikerin-
nen die Forderung nach einer PUK. Dies zeigt die politi-
sche Bedeutung der Forderung. Aus all diesen Gründen
beantragt das Büro dem Grossen Rat, alle vier Motionen in
diesem Punkt (Vorlage eines GRB) anzunehmen.

10.Die Motionen FDP und Rytz enthalten Vorgaben an das
Büro betreffend Inhalt des Auftrags der PUK in gegen-
ständlicher und zeitlicher Hinsicht. Das Büro beantragt
diese Punkte in der Form des Postulats anzunehmen. Es
ist zudem bereit, die Anliegen der Motionen SP und SVP
bezüglich der Formulierung des Auftrages näher zu prüfen.

11.Das Büro beantragt Ablehnung der Forderung der FDP-
Motion, der Schlussbericht solle spätestens in der April-
session 2005 dem Grossen Rat vorgelegt werden. Obwohl
es Verständnis für die Idee einer Terminierung der Arbei-
ten der PUK hat, erscheint ihm der Termin bei unvoreinge-
nommener Betrachtung des Auftrags unrealistisch.

12.Das Büro unterbreitet dem Grossen Rat gleichzeitig mit
der Vorstossantwort den Entwurf für den Grossratsbe-
schluss. Damit erfüllt das Büro sämtliche mit der Überwei-
sung der Motionen erteilten Aufträge. Deshalb beantragt
das Büro gleichzeitige Abschreibung der Motionen und
Postulatspunkte.

G. Anträge des Büros
– M 198/04, SP (Rickenbacher, Jens): Vorlage GRB: + (E,

A)
– M 201/04, SVP (Hess, Stettlen): Vorlage GRB: + (E, A)
– M 202/04, FDP (Fischer, Lengnau) Ziff. 1 (Vorlage GRB):

+ (E, A) / Ziff. 2 (Ziele PUK): +P (E, A) / Ziff. 3 (Termin
April für Schlussbericht): -

– M 224/04, Rytz, Bern (GB): Ziff. 1 (Vorlage GRB): + (E, A)
/ Ziff. 2 (Fragestellungen PUK): +P (E, A)

$QKDQJ
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1. Autonomie des Grossen Rats in Organisationsfragen
Es ist Sache des Grossen Rats, darüber zu entscheiden,
welche Instrumente und welche Organisationsformen er zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben für geeignet erachtet. Der
Regierungsrat hat aber ein Antragsrecht und macht von die-
sem Recht Gebrauch.
Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass im Vorfeld der
Septembersession verschiedene Fraktionen Vorentscheide
zur Einsetzung einer PUK getroffen haben. Der definitive
Entscheid wird jedoch erst in der Novembersession 2004 auf
Antrag des Büros des Grossen Rats gefällt. Dieser Entscheid
sollte nach gründlicher Abwägung aller Vor- und Nachteile
und gestützt auf die aktualisierte Informationslage getroffen
werden. Dem Grossen Rat werden in der Novembersession
für diesen Entscheid umfangreiche Entscheidungsgrundlagen
zur Verfügung stehen. Neben der Antwort zu den vier dringli-
chen Motionen wird in der Novembersession voraussichtlich
auch der Entwurf eines Grossratsbeschlusses betreffend die
Einsetzung einer PUK BLVK vorliegen, welcher sich zum
Auftrag, zur Organisation und zu den Kosten einer PUK
BLVK äussert. Damit wird über die Folgen der Einsetzung
einer PUK BLVK vollständige Transparenz bestehen, was
vom Regierungsrat begrüsst wird. Da in der Novembersessi-
on auch der Antrag des Regierungsrats für ein neues Gesetz
über die BLVK sowie ein Bericht des Regierungsrats über die
finanzielle Sanierung der BLVK vorliegen werden, wird der
Grosse Rat für den Entscheid über die Notwendigkeit einer
PUK BLVK auch in inhaltlicher Hinsicht über weitere wichtige
Informationen verfügen.
2. Auswirkungen der Sonderprüfung
2.1 Bericht der Finanzkontrolle vom 19. Mai 2004
Die Ergebnisse der Sonderprüfung durch die Finanzkontrolle
sind in einem Bericht vom 19. Mai 2004 sowie in einem Er-
gänzungsbericht vom 14. Juni / 20. Juli 2004 enthalten. Der
Regierungsrat stellt fest, dass die Sonderprüfung durch die
Finanzkontrolle insgesamt keine wesentlich neuen Sachver-
halte zu Tage gebracht hat, die nicht schon früher Gegen-
stand von Abklärungen bildeten. Der Sachverhalt ist damit
weitgehend erstellt. Der Regierungsrat hat seine Haltung zu
diesem Bericht in seiner Stellungnahme vom 13. August 2004
ausführlich dargelegt. Es wird ausdrücklich auf diese Stel-
lungnahme verwiesen.
2.2 Gutachten Zimmerli vom 1. Juli 2004
Im Anschluss an den Bericht liess der Regierungsrat in einem
Gutachten das Zusammenspielen der Aufsichtspflichten ver-
schiedener Instanzen über die BLVK klären. Herr Prof. Dr.
Zimmerli kam dabei in seinem Gutachten vom 1. Juli 2004
zum Schluss, dass keine Voraussetzungen für eine Haftung
des Kantons aus seiner Aufsichtstätigkeit vorliegen.
Es hat sich allerdings gezeigt, dass das bundesrechtlich
vorgegebene System der Kontrolle über Vorsorgeeinrichtun-
gen sehr komplex ist. Dieses System wird als so genannte
Kontrollpyramide bezeichnet:

Kontrollpyramide
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Die primäre Verantwortung für die Einhaltung der gesetzli-
chen und reglementarischen Bestimmungen liegt bei der
Vorsorgeeinrichtung selber. Danach kommt eine Kontrolle
durch qualifizierte Kontrollstellen sowie den Experten für die
berufliche Vorsorge. An der Spitze der Kontrollpyramide steht
die Aufsichtsbehörde. Bei der BLVK ist dies das fachlich
unabhängige kantonale Amt für Sozialversicherung und Stif-
tungsaufsicht (ASVS). Der Regierungsrat ist nicht Teil dieses
fachlichen Aufsichtssystems.
Festzuhalten ist, dass das ASVS gegen die Anlagetätigkeit
der BLVK im Zusammenhang mit Venture-Anlagen rechtzeitig
aufsichtsrechtlich intervenierte, dabei aber durch die Eidge-
nössische Beschwerdekommission BVG nicht geschützt
wurde. Der Regierungsrat ist deshalb der Überzeugung, dass
in rechtlicher Hinsicht keine Haftung des Kantons Bern für
allfälligen Schaden der BLVK bestehen kann.
2.3 Getroffene Massnahmen
Die Sonderprüfung der Finanzkontrolle, das Gutachten von
Herrn Prof. Dr. Zimmerli sowie die kritische Reflexion der
Abläufe und Zuständigkeiten veranlassten den Regierungs-
rat, eine Reihe von möglichen Korrekturen und Optimie-
rungsmöglichkeiten prüfen zu lassen. Die erforderlichen Auf-
träge dazu wurden bereits erteilt. Neben den Sanierungs-
massnahmen, auf die anschliessend eingegangen werden
soll (vgl. Ziff. 3), geht es dabei um Folgendes (vgl. Stellung-
nahme des Regierungsrats vom 13.08.2004, S. 13 ff.):
– Verankerung Anforderungsprofil für Mitglieder der Verwal-

tungskommission der BLVK;
– Klärung der Rollen (Regierungsrat, Erziehungsdirektion,

Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter);
– Einsatz einer regierungsrätlichen Delegation für beide

Pensionskassen des Kantons;
– Überprüfung der zweckmässigen organisatorischen Aus-

gestaltung der kantonalen Aufsichtsbehörde über Vorsor-
geeinrichtungen;

– Überprüfung und Überarbeitung der Statuten BLVK;
– Prüfung von Verbesserungen und Optimierungen inner-

halb der BLVK;
– Auswirkungen auf andere kantonale Beteiligungen.
Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass der
Handlungsbedarf erkannt worden ist. Die nötigen Massnah-
men sind eingeleitet.
3. Zukunftsgestaltung: Bestellung einer besonderen
Kommission
Der Bericht der Finanzkontrolle leistet einen wichtigen Beitrag
zur Vergangenheitsbewältigung und bietet zugleich Anhalts-
punkte für zukunftsgerichtete Lösungen. Für die weitere Be-
handlung des Geschäfts sind – insbesondere auch im Hin-
blick auf die Organisation der Arbeiten im Grossen Rat – die
folgenden beiden Handlungsschienen klar zu unterscheiden:
– Zukunftsgestaltung (Sanierung der BLVK)

– Vergangenheitsbewältigung (Politische Aufarbeitung der
Ereignisse)

Für den Regierungsrat steht die Zukunftsgestaltung im Vor-
dergrund. Die Hauptkräfte müssen jetzt für die Sanierung der
BLVK eingesetzt werden. Der Regierungsrat hat deshalb die
Vorarbeiten für die Sanierung der BLVK vorangetrieben und
wird dem Grossen Rat im Hinblick auf die Novembersession
ein Gesetz und einen Bericht zukommen lassen.
BLVK-Gesetz
Am 13. Oktober 2004 wird der Regierungsrat dem Grossen
Rat ein BLVK-Gesetz unterbreiten. Diese Vorlage soll in
einem beschleunigten Verfahren behandelt werden. Der
Grosse Rat hat in der Septembersession die erforderlichen
Entscheide gefällt. Für die Behandlung dieser Vorlage ist in
der Septembersession eine besondere Kommission bestellt
worden. Die erste Lesung kann in der Novembersession, die
zweite Lesung in einer Sondersession am 13. und 14. De-
zember 2004 stattfinden. Mit dem BLVK-Gesetz soll das
bisherige BLVK-Dekret abgelöst und die für die Sanierung
nötige gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Beim
BLVK-Gesetz handelt es sich allerdings nicht um ein eigentli-
ches Sanierungsgesetz, das bereits konkrete Sanierungs-
massnahmen enthält. Die Vorlage bildet aber die Grundlage
für die separat zu fällenden Entscheide über die konkreten
Sanierungsmassnahmen.
Konzept für die finanzielle Sanierung der BLVK
Am 20. Oktober 2004 wird der Regierungsrat dem Grossen
Rat ein Konzept für die finanzielle Sanierung der BLVK un-
terbreiten. In diesem Bericht wird er die verschiedenen Mög-
lichkeiten zur Sanierung der BLVK erläutern. Der Bericht wird
als Grundlage für die entsprechenden Beschlüsse des Regie-
rungsrats und des Grossen Rats über die konkreten Sanie-
rungsmassnahmen dienen. Der Grosse Rat wird anschlie-
ssend die Möglichkeit haben, zu diesem Bericht Planungser-
klärungen abzugeben.
4. Politische Aufarbeitung der Ereignisse: Zur Forderung
nach einer PUK
4.1 Weitgehend geklärte Sachverhalte
Mit dem Bericht der Finanzkontrolle vom 19. Mai 2004 kamen
keine wesentlich neuen Sachverhalte zum Vorschein. Der
Sachverhalt ist weitgehend erstellt. Die Sonderprüfung der
Finanzkontrolle und das Gutachten von Herrn Prof. Dr. Rolf
H. Weber vom 6. September 1999 erlauben eine gute Über-
sicht über den Untersuchungsgegenstand. Die Einsetzung
einer PUK bringt damit die Gefahr von aufwändigen Mehr-
fachprüfungen mit sich. Die PUK würde – unter Umständen
mit eigenen Experten – in erster Linie Sachverhalte überprü-
fen müssen, die bereits von Experten überprüft worden sind.
Die Notwendigkeit einer umfangreichen Sachverhaltsermitt-
lung ist ein Wesensmerkmal für eine Untersuchungskommis-
sion. Steht der relevante Sachverhalt hingegen fest, ist in der
Regel auch keine Untersuchungskommission nötig. Bei ei-
nem gesicherten Sachverhalt beschränkt sich die Aufgabe
auf die politische Bewertung des Sachverhalts. Dafür ist in
der Regel keine Untersuchungskommission erforderlich.
4.2 Hinweise zu einzelnen Punkten der vier Motionen
Der Regierungsrat wird in Anwendung von Artikel 25 Absatz
2 GRG Gelegenheit erhalten, zum Entwurf eines Grossrats-
beschlusses betreffend die Einsetzung einer PUK BLVK
Stellung zu nehmen. Im Zeitpunkt der Abfassung der vorlie-
genden Stellungnahme hat der Regierungsrat diesen Entwurf
noch nicht erhalten. Die vorliegende Stellungnahme erfolgt
damit ohne Kenntnis dieses Entwurfs. Zum Auftrag und zur
Organisation einer allfälligen PUK BLVK wird sich der Regie-
rungsrat deshalb erst in dieser Stellungnahme äussern kön-
nen. Es wird dabei in erster Linie darum gehen müssen, den
Auftrag einer allfälligen PUK BLVK in zeitlicher und sachlicher
Hinsicht klar einzugrenzen. Im Hinblick auf die Formulierung
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des Auftrags einer allfälligen PUK BLVK hat der Regierungs-
rat zu einzelnen Punkten der vier Motionen die folgenden
Hinweise:
– Zeitfaktor: Gemäss der Motion der FDP-Fraktion (202/04)

soll der Schlussbericht dem Grossen Rat spätestens in der
Aprilsession 2005 vorgelegt werden. Der Regierungsrat
würde im Falle der Einsetzung einer PUK eine rasche poli-
tische Aufarbeitung ebenfalls begrüssen. Eine derart ra-
sche Berichterstattung ist allerdings nur möglich, wenn der
Auftrag einer allfälligen PUK BVLK klar eingegrenzt wird.

– Krisenmanagement im Regierungsrat: Gemäss der Motion
224/04 von Frau Grossrätin Regula Rytz (Bern, GB) soll
die PUK auch die Verantwortung für das Krisenmanage-
ment in Sachen BLVK im Regierungsrat sowie in den ein-
zelnen Verwaltungsdirektionen seit der Erteilung des Auf-
trags zur Sonderprüfung an die Finanzkontrolle bis heute
untersuchen. Auch in der Begründung der Motion der SP-
Fraktion (198(04) wird das Krisenmanagement des Regie-
rungsrats nach Vorliegen des Berichts der Finanzkontrolle
im Frühjahr 2004 erwähnt. Der Regierungsrat ist der Auf-
fassung, dass das Krisenmanagement des Regierungsrats
im angesprochenen Zeitraum angesichts der Komplexität
des Geschäftes gut funktioniert hat. Der Regierungsrat und
die Direktionen haben die Bedeutung des Geschäftes er-
kannt und angemessen, sowie zeit- und sachgerecht rea-
giert. Die nötigen Massnahmen wurden jeweils sehr rasch
ergriffen. Trotz der terminlich engen Gegebenheiten wurde
das Geschäft in einem geordneten Verfahren bearbeitet.
Es ist gelungen, dem Grossen Rat das BLVK-Gesetz in ei-
nem beschleunigten Verfahren vorzulegen und die ersten
Sanierungsarbeiten einzuleiten.

– Keine umfassende Überprüfung: Die Motion der SVP-
Fraktion (201/04) verlangt eine lückenlose Aufklärung aller
Umstände, die seit 1989 zur heutigen Situation der BLVK
geführt haben. Eine solche umfassende Überprüfung wird
innert vernünftiger Fristen nur schwer möglich sein. Die
Erfahrungen im Kanton Basel-Stadt und auf Bundesebene
bei parlamentarischen Untersuchungskommissionen zu
Pensionskassen zeigen, dass solche Untersuchungen
zeitaufwändig sind. Der Regierungsrat würde es daher be-
grüssen, wenn der Auftrag für eine allfällige PUK klar ein-
gegrenzt und auf einzelne Sachverhalte fokussiert würde.

– Zuständigkeiten beachten: Gemäss der Motion der FDP-
Fraktion (202/04) soll die PUK das Verhalten und die Ver-
antwortung aller involvierten Stellen und Personen klären.
Hier ist darauf hinzuweisen, dass namentlich im Bereich
der Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen auch Bundesbe-
hörden (z.B. Bundesrat, Eidg. Beschwerdekommission
BVG) eine Rolle spielen. Eine rechtliche Intervention ge-
genüber den Bundesbehörden liegt ausserhalb der Zu-
ständigkeit einer kantonalen PUK. Dies schliesst eine poli-
tische Beurteilung des Verhaltens der Eidg. Beschwerde-
kommission BVG allerdings nicht aus. Der Regierungsrat
würde es begrüssen, wenn die zu überprüfenden Stellen
und Personen im Auftrag an eine allfällige PUK klar einge-
grenzt werden könnten.

– Sanierungsfragen auskoppeln: Der Regierungsrat wird
dem Grossen Rat zur Frage der Sanierung der BLVK ei-
nen Bericht zukommen lassen. Später wird der Grosse Rat
in diesem Zusammenhang auch Sanierungs- und Ausga-
benbeschlüsse zu treffen haben. Die Sanierungsfragen
werden damit im Grossen Rat auf jeden Fall diskutiert
werden können. Der Regierungsrat beantragt deshalb,
diese Fragen nicht im Rahmen einer allfälligen PUK zu
behandeln.

– Schadenersatzfragen auskoppeln: Die BLVK ist eine selb-
ständige öffentlichrechtliche Anstalt mit eigenen Organen
und eigener Rechnung. Sie wird die Frage der Verantwort-

lichkeitsklagen noch einmal eingehend überprüfen und
selbständig entscheiden. Die Direktion der BLVK hat über
die seitens der Verwaltungskommission geplanten weite-
ren Schritte wie folgt informiert: «Die Verwaltungskommis-
sion hat an ihrer Sitzung vom 1. September 2004 das
weitere Vorgehen hinsichtlich Verantwortlichkeitsklagen
festgelegt. In ihrer Stellungnahme vom 17. August 2004
zum Bericht der Finanzkontrolle stellte sie fest, dass nach
dem heutigen Stand der Abklärungen sie davon absehe,
Verantwortlichkeitsklagen anzuheben. Die Verwaltungs-
kommission hob jedoch unmissverständlich hervor, dass
es sich nicht um einen endgültigen Entscheid handle. An
ihrer Sitzung vom 1. September 2004 beschloss die Ver-
waltungskommission ein Gutachten in Auftrag zu geben,
das sich nicht nur auf den Bericht der kantonalen Finanz-
kontrolle stützt. Der Auftrag wird im zeitlichen Horizont er-
weitert. Geschehnisse nach 1999, insbesondere noch zu
definierende Beteiligungen, sollen eingehend unter Ver-
antwortlichkeitsaspekten überprüft werden. Auch wird die
Rolle der Kontrollstelle und des Experten für berufliche
Vorsorge begutachtet. An einer ausserordentlichen Dele-
giertenversammlung anfangs November 2004 sollten die
Resultate des Gutachtens vorliegen. Anlässlich dieser
Versammlung werden die Delegierten zur Frage der Ver-
antwortlichkeitsklagen angehört.» Für den Entscheid wer-
den ihr mit dem Gutachten von Herrn Prof. Dr. Rolf H. We-
ber vom 6. September 1999, mit dem Gutachten von Herrn
Dr. Andreas Jost vom 16. August 2004 sowie mit dem zu-
sätzlich in Auftrag gegebenen Gutachten umfangreiche
Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung stehen. Die Er-
hebung von Verantwortlichkeitsklagen ist Sache der Ver-
waltungskommission der BLVK. Nur sie ist dazu aktivlegi-
timiert. Das ASVS überwacht dabei, dass die BLVK alle
erforderlichen Massnahmen trifft, und schreitet wenn nötig
mit Aufsichtsmassnahmen ein. Der Regierungsrat bean-
tragt deshalb, die Frage der Verantwortlichkeitsklagen
nicht im Rahmen einer allfälligen PUK zu behandeln.

4.3 Übertragung des Dossiers an eine ordentliche Auf-
sichtskommission

Der Regierungsrat ist überzeugt davon, dass der Bericht der
Finanzkontrolle sämtliche relevanten Sachverhaltselemente
im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der BLVK in
den Jahren 1989 bis 2003 darstellt. Die dabei aufgetretenen
Schwachpunkte wurden aufgezeigt. In der Zwischenzeit sind
die wichtigsten Verbesserungsvorschläge bereits umgesetzt
oder in Umsetzung begriffen. Gestützt auf diese Tatsachen
erachtet der Regierungsrat die Einsetzung einer PUK als
unverhältnismässig. Aus Sicht des Regierungsrats gibt es
überwiegende Gründe dafür, eine ordentliche Aufsichtskom-
mission mit der politischen Bewertung der Vorkommnisse zu
beauftragen. Dabei kann auf die Vorarbeiten der Finanz-
kommission im Zusammenhang mit diesem Geschäft verwie-
sen werden. Zwischen der Finanzkommission und dem Re-
gierungsrat fand zu diesem Geschäft bereits ein ausführlicher
Briefwechsel statt. Im Schreiben vom 23. August 2004 hielt
die Finanzkommission das Folgende fest:
«Die Finanzkommission hat am 20. August 2004 eine erste
Aussprache zu dem Thema geführt und erste Beschlüsse
zum weiteren Vorgehen gefasst. Sie möchte jedoch betonen,
dass in dieser kurzen Frist nur eine erste Einschätzung und
keine umfassende Meinungsbildung möglich war. Für eine
eigentliche politische Beurteilung des Sachverhalts wird die
Finanzkommission mehr Zeit benötigen. Zudem ist sie der
Ansicht, dass die eigentliche Aufarbeitung der Fragen, wel-
che sich aus Sicht der parlamentarischen Oberaufsicht stel-
len, voraussichtlich Sache der mit der Einführung von NEF
neuen Kommissionen sein wird, die im November 2004 ge-
wählt werden.»
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Der Regierungsrat ist deshalb der Auffassung, dass sich eine
ordentliche Aufsichtskommission mit diesem Dossier befas-
sen sollte. Dies ist auch bei einer Ablehnung der Motionen
möglich. Für diese Lösung sprechen insbesondere der Zeit-
faktor und die gute Übersicht über den Untersuchungsgegen-
stand aufgrund der vorhandenen Unterlagen. Im Vordergrund
steht dabei aus Sicht des Regierungsrats die neue Oberauf-
sichtskommission, da es bei einer politischen Aufarbeitung in
erster Linie um Aufsichtsfragen gehen wird. Aufgrund der
bereits geleisteten Vorarbeiten und der vorhandenen Dos-
sierkenntnis kommt aber auch die Steuerungskommission in
Frage, da diese voraussichtlich weitgehend aus Mitgliedern
der bisherigen Finanzkommission bestehen wird.
Sollte der Grosse Rat weiter gehende Aufsichtsmassnahmen
ins Auge fassen und die Motionen annehmen, wird auf die
folgende Möglichkeit verwiesen: Als Alternative zu einer selb-
ständigen PUK besteht auch die Möglichkeit, eine ständige
Aufsichtskommission mit den Befugnissen einer PUK auszu-
statten. Zur Aufklärung von Vorkommnissen bei der Pensi-
onskasse des Kantons Basel-Stadt hat der Kanton Basel-
Stadt kürzlich ein solches Vorgehen gewählt: Am 4. Juni
2003 wurde die Finanzkommission für dieses Geschäft mit
den Befugnissen einer PUK ausgestattet. Das Parlaments-
recht des Kantons Bern würde eine solche Möglichkeit
ebenfalls zulassen. Eine Lösung mit einer ständigen Auf-
sichtskommission hätte zahlreiche organisatorische Vorteile,
ohne dass auf die besonderen Informationsrechte einer PUK
verzichtet werden müsste.
5. Antrag
Der Regierungsrat beantragt die Ablehnung der vier Motio-
nen. Er ist der Meinung, dass die offenen Fragen besser und
rascher durch die ordentlichen Organe der Oberaufsicht des
Parlaments bearbeitet werden können (beispielsweise durch
die Oberaufsichtskommission).

6WHOOXQJQDKPH�GHU�)LQDQ]NRPPLVVLRQ�YRP����2NWREHU�����

Mit Schreiben vom 9. September 2004 sind der Finanzkom-
mission die eingangs erwähnten Motionen, welche die Ein-
setzung einer PUK verlangen, zur Stellungnahme unterbreitet
worden.
Wie Sie in Ihrem Schreiben richtig ausführen, ist die Finanz-
kommission das Organ des Grossen Rats, das sich bisher im
Rahmen der Oberaufsicht über den Finanzhaushalt mit der
BLVK befasst hat: Die Finanzkommission hat in den letzten
Jahren jeweils im Rahmen ihrer Berichterstattung zur Staats-
rechnung – unter dem Titel «Konsolidierte Betrachtungswei-
se» – über die Entwicklung der BLVK und vor allem über die
damit für den Kanton verbundenen finanziellen Risiken Be-
richt erstattet.
Seit dem Frühjahr 2003, als die Deckungslücke stark ange-
wachsen war, liess sich die Finanzkommission regelmässig
von Regierung und Verwaltung über die finanzielle Entwick-
lung bei der BLVK informieren. Zudem erhielt sie die Gele-
genheit, sich zum Auftrag an die Finanzkontrolle für die Son-
derprüfung bei der BLVK zu äussern. Insgesamt hat die Fi-
nanzkommission dabei den Eindruck erhalten, dass die Re-
gierung (auch aufgrund von Interventionen der Staatsvertre-
ter) in den letzten beiden Jahren bereits verschiedene, richti-
ge Massnahmen ergriffen bzw. eingeleitet hat.
Die Finanzkommission wurde zusammen mit der Geschäfts-
prüfungskommission am 17. August 2004 von Herrn Regie-
rungsrat Luginbühl über die Ergebnisse der Sonderprüfung
BLVK informiert sowie über die erste Einschätzung des Re-
gierungsrats. Sie hat in der Folge weitere Unterlagen ange-
fordert und eine erste Reihe von Fragen gestellt, zu welchen
sie inzwischen schriftliche Antworten erhielt und zu denen am

19. Oktober 2004 noch eine Aussprache mit einer Vertretung
der Regierung erfolgen wird.
Sie möchte jedoch betonen, dass ihr in der bisherigen kurzen
Frist nur eine erste Einschätzung der Situation bei der BLVK
und der Ergebnisse der Sonderprüfung möglich war und
keine umfassende Meinungsbildung. Sie ist damals zum
Schluss gekommen, dass eine politische Aufarbeitung des
Sachverhalts wichtig sei, aber mehr Zeit benötigen würde.
Sie wollte diese Aufarbeitung deshalb den neuen ständigen
Kommissionen überlassen, welche im November 2004 ge-
wählt werden. Aus Sicht der Finanzkommission wäre es da-
bei insbesondere um folgende Fragen und Themen gegan-
gen:  Wahrnehmung der Aufsicht und Interventionsmöglich-
keiten der Regierung gegenüber der mittelbaren Verwaltung,
sowie Aufsichtsrechte und -pflichten des Grossen Rats und
seiner Kommissionen in solchen Fällen. Aus Sicht der Fi-
nanzkommission müsste – auch in Hinblick auf Verbesserun-
gen für die Zukunft - eine allgemeine, grundsätzliche Aufar-
beitung dieser Fragen erfolgen.
Mit dem Erhalt Ihrer Einladung zur Stellungnahme zu den
verschiedenen Motionen, welche eine PUK fordern, ist diese
erste Einschätzung inzwischen von den politischen Ereignis-
sen überholt wurden.
Nachdem sich alle grossen Fraktionen für die Einsetzung
einer PUK aussprechen, verzichtet die Finanzkommission auf
eine Stellungnahme zu der Frage, ob die Einsetzung einer
PUK sachlich notwendig ist. Hier sind bereits politische Zei-
chen gesetzt worden, welche es zu respektieren gilt.
Aus Sicht der Finanzkommission ist es wichtig, dass die ein-
zusetzende PUK effizient arbeitet und ihre Schlussfolgerun-
gen rasch der Öffentlichkeit präsentieren kann. Aus diesem
Grund befürwortet die Finanzkommission eine kleine Kom-
mission und hält es für wichtig, deren Auftrag einzugrenzen.
Tendenziell ist die Finanzkommission der Meinung, dass der
Sachverhalt dank verschiedenen Gutachten und der Sonder-
prüfung der Finanzkontrolle bereits weitgehend geklärt ist,
und dass es vor allem um die politische Bewertung und
Schlussfolgerungen für die Zukunft – insbesondere im Um-
gang von Parlament, Regierung und Verwaltung mit der mit-
telbaren Verwaltung (vgl. auch die oben angesprochenen
Fragestellungen) – gehen sollte.
Die Finanzkommission hofft, Ihnen mit diesen Ausführungen
gedient und Ihre Arbeiten unterstützt zu haben.

3UlVLGHQW. In einem Schreiben hat Christoph Erb, Bern (FDP)
und in mündlichen Erklärungen haben Jürg Gerber-Boillat,
Bienne (SP) sowie Irène Hänsenberger-Zweifel, Burgdorf (SP)
mitgeteilt, dass sie bei der Behandlung dieser Vorstösse, beim
Grossratsbeschluss betreffend Einsetzung einer PUK sowie
bei der Wahl der Mitglieder und Präsidien der PUK in den
Ausstand treten werden. Nicht in den Ausstand treten werden
die drei genannten Grossratsmitglieder bei der Beratung des
BLVK-Gesetzes und des Sanierungsberichts.
Die vier Vorstösse, die eine PUK verlangen, werden gemein-
sam beraten. Zunächst haben die Motionäre das Wort.

$QGUHDV�5LFNHQEDFKHU, Jens (SP). Am 21. August 2004 hat
der Regierungsrat den so genannten Sanierungsbericht zur
Bernischen Lehrerversicherungskasse der Öffentlichkeit
präsentiert. Schon in den Tagen und Wochen zuvor war über
dieses Geschäft diskutiert und spekuliert worden, an diesem
Tag konnte man nun die verheerenden Auswirkungen dieses
Geschäfts für den Kanton Bern abmessen. Am 22. August
2004 hat die SP öffentlich die Einsetzung einer PUK zum Fall
BLVK verlangt. Darauf liessen die Präsidenten der FDP und
der SVP in einer ersten Phase getreu dem Rechts-links-
Schema verlauten, diese Forderung sei völlig daneben und
unnötig. Heute herrscht über die Einsetzung einer PUK über
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alle Parteien hinweg Einigkeit, worüber wir froh sind. Gemäss
Grossratsgesetz soll eine PUK dann eingesetzt werden,
wenn Vorkommnisse von grosser Tragweite in der Staats-
verwaltung der besonderen Klärung durch den Grossen Rat
erfordern. Über Sinn oder Unsinn einer PUK kann man in
jedem Fall, also auch im Fall BLVK, geteilter Meinung sein.
Sicher jedoch ist, dass es sich bei der BLVK um Vorkomm-
nisse von grosser Tragweite handelt: Die Deckungslücke
beträgt über eine Milliarde Franken. Das ist nicht nur ein
Thema bei den Versicherten dieser Kasse, sondern in der
ganzen Bevölkerung des Kantons Bern. Auf der andern Seite
handelt es sich nicht unbedingt um ein Geschäft im eigentli-
chen Herzen der Staatsverwaltung – das ist der grosse Un-
terschied zur seinerzeitigen Finanzaffäre –, auch wenn bei
der BLVK die Staatsverwaltung oder Stellen innerhalb der
Staatsverwaltung nicht völlig unbeteiligt waren.
Die Gegner eine PUK, insbesondere der Regierungsrat, ar-
gumentieren damit, dass die Einsetzung einer PUK unver-
hältnismässig wäre, da die Sachverhalte bereits genügend
aufgeklärt seien. Der Regierungsrat möchte die zusätzlich im
Raum stehenden Fragen von einer ständigen Kommission
abklären lassen. Aus meiner Sicht sprechen drei Argumente
für die Einsetzung einer PUK.
Erstens sind noch nicht alle Fragen im Zusammenhang mit
dem BLVK-Debakel bereits beantwortet und alle Sachver-
halte abgeklärt. Der Grossratsbeschluss, den wir nächsten
Montag beraten, sofern die Motionen überwiesen werden,
zeigt deutlich, dass die Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist.
Der Bericht der Finanzkontrolle ist eine erste Ausgangsbasis.
Insbesondere folgende Aspekte sind aus unserer Sicht ver-
tieft abzuklären: Was ist 1999 mit dem Gutachten Weber
passiert? Wie ist das Verhalten der Wirtschaftsförderung des
Kantons Bern zu bewerten? Wie ist das Verhalten der
Staatsvertreter zu bewerten? Was ist vom Krisenmanage-
ment des Regierungsrats im Frühling 2004 zu halten? Selbst-
verständlich soll und kann eine PUK auf bereits vorhandene
Ergebnisse gerade auch aus dem Finanzkontrollbericht zu-
rückgreifen. Daneben sind aber zusätzliche Abklärungen
notwendig.
Zweitens werden im Zug der Einführung von NEF in dieser
Session neu die Oberaufsichts- und die Steuerungskommis-
sion gewählt. Aus unserer Sicht ist es nicht zu verantworten,
diesen beiden neuen Kommissionen zusätzlich die Aufgaben
einer PUK zu übergeben. Wir wollen auch nicht, dass sich die
Mitglieder dieser zwei Kommissionen mit dem Hintergedan-
ken wählen lassen, im Rahmen einer BLVK-Abklärung tätig
werden zu können, und dann die Kommissionen nach deren
Abschluss wieder verlassen.
Drittens erwartet die Bevölkerung des Kantons Bern bezüg-
lich BLVK neben der Sanierungsarbeit für die Zukunft auch
eine politische Aufarbeitung der Vergangenheit. Die politische
Aufarbeitung der Vergangenheit kann nur von einer PUK
gemacht werden.
Zusammenfassend halte ich Folgendes fest: Es braucht bei
der BLVK den Blick in die Zukunft. Die SP will in konstruktiver
Art und Weise bei der Erarbeitung des neuen BLVK-
Gesetzes und in der Debatte über den Sanierungsbericht
mitwirken. Auf der andern Seite braucht es die politische
Aufarbeitung der Vergangenheit, und zwar mit zwei Zielen:
erstens solche Fälle in Zukunft zu verhindern und zweitens in
der Bevölkerung das verlorene Vertrauen wieder herzustel-
len. Aus all diesen Gründen ist es wichtig, dass der Grosse
Rat den Motionen zustimmt und eine PUK zur Aufarbeitung
der BLVK-Vergangenheit einsetzt.

/RUHQ]�+HVV, Stettlen (SVP). Nachdem die SVP im Sommer
als erste Fraktion eine PUK-Motion eingereicht hat, fällt es
uns nicht schwer, in die allgemeine Einhelligkeit einzustim-

men. Wir sind erfreut, dass alle Motionen in die gleiche
Richtung stossen und die Forderung nach einer PUK nicht
mehr bezweifelt wird. Vor lauter Einhelligkeit ist zwischenzeit-
lich auch die Diskussion aufgekommen, ebenso einhellig zu
sagen, wir wollten jetzt keine PUK mehr. Das wäre aber nicht
gut. Es braucht die PUK. Deren Hauptzweck ist, aufzudecken
und Lehren zu ziehen. Auch wenn das grosse Köpferollen,
vor allem auch im strafrechtlichen und Haftbarkeitssinn sehr
wahrscheinlich nicht stattfinden wird, so ist dies nicht so tra-
gisch. Denn erstens wird man dies erst am Schluss sehen,
wenn die PUK ihre Arbeit abgeliefert hat, und zweitens geht
es darum, vorwärts zu schauen und Lehren zu ziehen. Ziel
und Zweck ist eine lückenlose Aufklärung. Das zweite Ziel ist,
die Vorgänge, die zum Debakel geführt haben, politisch zu
bewerten und Lehren zu ziehen. Gemäss Grossratsgesetz
hat eine PUK die Aufgabe, Vorkommnisse politisch zu wer-
ten. Auch der dritte Punkt bleibt aufrecht. Es geht darum,
Haftbarkeiten zu prüfen. Was den Vorschlag des Regierungs-
rats anbelangt, für die Abklärungen sei die Oberaufsichts-
kommission einzusetzen, bin ich der gleichen Meinung wie der
SP-Sprecher. Angesichts des grob geschätzten Aufwandes
an Sitzungen einer PUK dürfte allen klar sein, dass eine
Kommission, die daneben eine Menge Geschäfte vorzube-
raten und sich erst noch neu zu konstituieren hat, diese zu-
sätzlichen Aufgaben nicht übernehmen kann. Es bleibt beim
vordringlichen Ziel, die BLVK zu sanieren. Dabei dürfen Fra-
gen bezüglich Verantwortung, Aufsicht und allgemeine Haft-
barkeit nicht unter den Tisch gewischt werden. Es würde
niemand verstehen, wenn wir zurückkrebsen würden. Des-
halb sind wir nach wie vor überzeugt, dass die vier Vorstösse
zur Einsetzung einer PUK überwiesen werden müssen.

(UZLQ� )LVFKHU, Lengnau (FDP). Die Frage nach Sinn oder
Unsinn einer PUK hat sich unsere Fraktion auch gestellt.
Unsinn ist sicher, noch mehr Details zu wollen, die über die
bereits vorliegenden Berichte hinausgehen, und auch über
das, was in der Kompetenz der Bernischen Lehrerversiche-
rungskasse ist. Darin stimmen wir mit dem Regierungsrat
überein. Hingegen müssen folgende offene Fragen beant-
wortet werden: Haben unsere Überwachungsorgane versagt?
Warum haben informierte Personen in der Verwaltungskom-
mission und im Regierungsrat nichts unternommen? Ist die
Verantwortung zu handeln missachtet worden? Wenn unsere
Repräsentanten in der Verwaltungskommission, auch wenn
sie von unserer Partei sind oder es den Regierungsrat betrifft,
nicht handeln, dann gehört dies aufs Tapet. In einer solchen
Position ist das Handeln etwas vom Wichtigsten. Einfach
einen Bericht auflegen und sagen, die andern hätten ihn
einsehen können, finde ich keine starke Argumentation. Und
das bezweckt unser Antrag für eine PUK: die Verantwortli-
chen in der Verwaltungskommission und in der Finanzkon-
trolle zum Handeln aufzufordern. Unser Vorschlag hat fol-
gendes Ziel: Es ist festzustellen, ob alle Fakten des BLVK-
Debakels auf dem Tisch liegen, das Verhalten und die Ver-
antwortung im Sinn des Handelns aller involvierter Stellen
und Personen zu klären – gemeint sind der Regierungsrat als
Einzelperson und als Gremium, die Finanzkontrolle und die
Staatsvertreter – und zu prüfen, ob die Verantwortlichen zur
Rechenschaft gezogen werden können.
Unsere Forderung, der Schlussbericht der PUK sei für die
Aprilsession vorzulegen, hat einen ganz einfachen Grund: Je
länger man die Sache auf die lange Bank schiebt, desto un-
klarer wird sie. Anhand der vorliegenden Berichte und der
Anhörung der verantwortlichen Personen kann die PUK spe-
ditiv arbeiten. Das Schlussziel ist ganz einfach, nämlich Ver-
besserungsvorschläge und Massnahmen für die Zukunft zu
definieren, so dass solche Sachen nicht mehr passieren
können. Der Kanton Bern kann sein Image wieder aufbes-
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sern, indem er klar zur Situation steht und zeigt, wie man mit
solchen Problemen umgeht. Ich bitte Sie, die Motion der FDP
in allen Punkten zu unterstützen.

5HJXOD�5\W], Bern (GB). Wo gehobelt wird, fliegen Späne,
lautet ein altes Sprichwort. Man kann es sehr gut auch auf die
Politik übertragen. Wo politisch entschieden und gearbeitet
wird, kann es Fehler geben, veränderte Rahmenbedingun-
gen, Altlasten, unvorhersehbare Überraschungen, negative
Rückkopplungen. All das haben wir in den letzten Jahren
erlebt: Kantonalbankskandal, neue Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung, Frauenspital, Mitholztunnel, INO, Zentrum Paul Klee,
Transjurane, neue Schülerbeurteilung oder Personalgesetz,
um nur ein paar Beispiele zu erwähnen: In vielen Geschäften,
die wir beraten haben und die von grosser Bedeutung waren,
ist es zu Blockaden, Budgetüberschreitungen, Korrekturen,
Nachbesserungen, manchmal auch Bocksprüngen oder gar
Spitzkehren gekommen. Da solche Probleme zu Mehrkosten
und auch zu politischen Vertrauensverlusten führen können,
ist es sehr wichtig, die beim Hobeln entstehenden Späne
genauer unter die Lupe zu nehmen. Fehlentscheidungen und
Skandale vermeiden, das ist die Forderung unserer Fraktion,
und auch ihr Ziel. Der wichtigste Vorstoss zu diesem Thema
ist daher der Vorstoss von Blaise Kropf, der fordert, dass die
Aufsichtsfunktion des Parlaments und anderer Aufsichtsgre-
mien durch klare Aufträge, Pflichtenhefte, genügend Res-
sourcen, fachliche Unterstützung usw. verbessert und unter-
stützt wird. Man kann ein grosses Frachtschiff nicht von Hand
mit zwei kleinen Rudern steuern oder gar bremsen. Genau
das aber versucht das Milizparlament immer wieder. Dabei
stossen wir bei komplexen Problemen auch immer wieder an
unsere Grenzen. Debakel wie jenes der Bernischen Lehrerver-
sicherungskasse sind Lehrstücke; sie lösen teure Erkenntnisse
aus. Als Folge davon werden zum Beispiel Verbesserungen
und Massnahmen beschlossen, die längst selbstverständlich
sein sollten. Die Regierung hat zum Beispiel als Antwort auf
das BLVK-Debakel ein Anforderungsprofil für Mitglieder in
Verwaltungskommissionen erarbeitet und die Rolle der einzel-
nen Organe der Erziehungsdirektion, der Regierung und der
Staatsvertreter genau geklärt. Warum hat man dies nicht schon
viel früher getan, zum Beispiel bei der Verselbständigung der
Bernischen Lehrerversicherungskasse? Immerhin sind viele,
aber nicht alle Probleme heute erkannt, viele Verantwortlich-
keiten sind unterdessen auf dem Tisch, und der Prozess der
Schadensbegrenzung und der Zukunftsbewältigung ist einge-
leitet worden.
In 90 Prozent der Fälle würde das genügen, um nach vorne
zu schauen, politische Debatten zu führen und die Zukunft
anzupacken. Doch die Probleme der Bernischen Lehrerversi-
cherungskasse haben wie der Kantonalbankskandal eine
Dimension, die die Auseinandersetzung mit der Vergangen-
heit unvermeidlich macht. In beiden Fällen kam es neben,
den Fehlern und den Lücken bei den Aufsichtsorganen, ne-
ben den Unwägbarkeiten und den veränderten Rahmenbe-
dingungen – zum Beispiel auf dem Kapitalmarkt – oder dem
kindlichen Glauben an eine Art Casino-Kapitalismus mit stän-
digen hohen Renditen, auch zu bewussten Manipulationen
mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung. Persönliche
Bereicherungen, Begünstigungen, verschwundene Akten: all
das konnte man in letzter Zeit ausführlich in den Medien
verfolgen. Im Volksmund sagt man dem Filz, wenn nicht
sogar Korruption.
Für die Fraktion Grünes Bündnis, Junge Alternative ist klar:
Die Fehler der BLVK in der Vermögensanlage und die dubio-
sen Venture-Geschäfte machen nur etwa einen Fünftel der
heutigen Unterdeckung aus. Und doch ist es der politisch
ganz brisante Teil. Wenn zum Beispiel der damalige Direktor
der BLVK allein über eine Mehrheitsbeteiligung bei der Kieser

Trainings AG entscheiden kann, 15 Mio. Franken Pensions-
kassengelder einwirft, selber im Verwaltungsrat der begün-
stigten Firma einsitzt und neben dem Lohn noch Honorare
kassiert, dann ist dies in höchstem Mass alarmierend. In der
bernischen Geschichte sind Regierungsräte schon über klei-
nere Begünstigungen gestolpert. Höchst seltsam ist auch der
Umstand, dass Beschlüsse der BLVK zur Firma Sarner Cri-
stall, bei der die BLVK in einer Krisenrettungsaktion eine
Mehrheitsbeteiligung von 85 Prozent übernommen hat, auf
geheimnisvolle Art und Weise verschwunden sind. Gross
diskutiert wird im Moment ferner die Anlagestrategie der
Bernischen Lehrerversicherungskasse. All das muss unbe-
dingt genauer angeschaut werden.
Uns erstaunt deshalb, dass die Regierung im Vortrag zum
Gesetz über die Bernischen Lehrerversicherungskasse locker
sagen kann: «Es liegen keine strafrechtlich relevanten Ver-
fehlungen vor» und in der Antwort auf die vier PUK-Motionen
steht: «Die heutige Direktion der BLVK und die Verwaltungs-
kommission wollen auf eine Verantwortungsklage verzich-
ten.» Ich kann natürlich so wenig wie Sie abschätzen, ob eine
Verantwortungsklage Erfolg hätte und ob irgendeinmal straf-
rechtliche Entscheide fallen werden. Dass man den Gang vor
den Richter aber von Anfang an als so wenig erfolgverspre-
chend anschaut, ist für die Bevölkerung nicht sehr vertrau-
enserweckend. Wenn der Verdacht auf Filz besteht oder
sogar Korruption im Spiel ist, muss alles getan werden, um
die Sache lückenlos aufzuklären. Sonst gibt es einen riesigen
Vertrauensverlust in die Behörden, den man auch mit besse-
ren Controllinginstrumenten und besserer Unterstützung
unsererseits nicht unter den Teppich wischen kann.
Eine lückenlose Aufklärung ist aus Sicht unserer Fraktion
deshalb unverzichtbar, und zwar vor dem Richter, aber auch
mit dem schärfsten Instrument des Parlaments, nämlich mit
einer PUK. Damit sollen die persönlichen und strukturellen
Verantwortlichkeit aller Beteiligten an dem Debakel abgeklärt
werden. Wir teilen die Meinung des Regierungsrats nicht,
dass bereits alle Fakten auf dem Tisch liegen und wir mit der
Bewältigung der Zukunft beginnen können. Wir wissen noch
viel zu wenig. Wir können zum Beispiel kaum glauben, dass
die Erziehungsdirektion erst im Jahr 2002 das Problem der
Finanzierungslücke entdeckt hat und während dem ganzen
Prozess der Ausfinanzierung davon absolut keine Rede war.
Viele weitere Fragen sind offen, und deshalb sind wir froh,
dass das Büro die Forderung nach einer PUK umsetzen will
und uns dazu einen Grossratsbeschluss vorlegt.
Ich bin mit der Antwort auf meine Motion und mit der Über-
weisung meiner Ziffer 2 als Postulat einverstanden. Ich bin
nach wie vor der Meinung, dass wir bereits beim Kantonal-
bankdebakel eine PUK hätten einsetzen sollen. Leider war
dieser Vorschlag damals politisch nicht mehrheitsfähig. Des-
halb bin ich froh, dass sich die Erkenntnis wenigstens heute
durchgesetzt hat und ein breiter politischer Konsens besteht,
die Vergangenheitsbewältigung mit Blick auf Verbesserungen
in der Zukunft anzupacken.
Ich möchte ganz explizit auch den Medien danken, die in
einer sehr transparenten, klärenden Berichterstattung mitge-
holfen haben, den Skandal aufzuarbeiten. Die nächsten
Schritte sind Sache der Politik. Aber ich bin überzeugt, dass
auch diese Schritte von den Medien transparent und kritisch
begleitet werden müssen, damit wir im Kanton Bern vorwärts
kommen und solche Skandale in Zukunft nicht mehr stattfin-
den können.

 3UlVLGHQW. Wir kommen zu den Fraktionssprecherinnen und
-sprechern.

0DULDQQH� 6WUHLII�)HOOHU, Oberwangen (EVP). Wir haben in
unserem Kanton einen Patienten mehr, nämlich unsere Ber-
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nische Lehrerversicherungskasse, und er leidet an einer
ansteckenden Krankheit, der Krankheit Geldmangel. Diese
Krankheit ist so ansteckend, dass sie den Kanton trifft, die
Gemeinden und ganz massiv auch die Versicherten. Diese
Krankheit tut weh. Das Thema Bernische Lehrerversiche-
rungskasse tut weh. Und zwar allen Beteiligten. Die Zeitun-
gen sind seit längerer Zeit gefüllt mit Artikeln über diese Sa-
che. Und es vergeht kein Tag, ohne dass ich von mehreren
Personen, sei es als Lehrerin oder als Politikerin, auf das
Thema angesprochen werde. Debakel, Skandal, Transpa-
renz, Verantwortlichkeit: das sind die Stichworte, über die
geredet und geschrieben wird, und zwar so intensiv, dass wir
es der Bevölkerung als Steuerzahlende, der Lehrerschaft als
Versicherte und Steuerzahlende schuldig sind, auf die offe-
nen Fragen Antworten zu geben. Eine Milliarde Franken
Verlust, das ist eine immense Summe. Zu Recht löst er in der
Bevölkerung Fragen aus. Wem soll man noch vertrauen kön-
nen, wenn so etwas bei uns möglich ist? Parallel mit dem
Verlust des Geldes entsteht ein weiterer Vertrauensverlust in
die Politik. Deshalb braucht es eine Erklärung, wie in den
paar Jahren seit der Ausfinanzierung eine solche Unterdek-
kung entstehen konnte. Es braucht eine Erklärung, warum
nach dem Gutachten Weber nicht gehandelt worden ist. Die
Rolle der involvierten Organe muss aufgedeckt werden.
Gross ist auch das Bedürfnis nach Klärung der Verantwort-
lichkeiten und der Haftung. Auf welche Art kann man die
Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen? Der Fragenkata-
log ist trotz den Berichten, die wir inzwischen erhalten haben,
noch gross. Wir werden im Grossratsbeschluss zur PUK
detailliert darauf zurückkommen.
Der Fragenkatalog ist nicht einfach ein Produkt gefrusteter
Politiker; er ist die Zusammenfassung der Fragen, die die
Bevölkerung beschäftigen. Wir brauchen Antworten und eine
politische Aufarbeitung der Vorkommnisse. Deshalb unter-
stützt die EVP die vier Motionen zur Einsetzung einer PUK.
Die Ziffer 3 in der Motion der FDP, in dem es um den Termin
für den Schlussbericht geht, lehnen wir ab, weil wir der PUK
die Chance geben möchten, die Sache in der dafür nötigen
Zeit zu überprüfen.

0DUNXV�0H\HU, Roggwil (SP). Wir diskutieren vier Vorstösse
von vier verschiedenen Parteien, die in seltener Einmütigkeit
das Gleiche verlangen; die Einsetzung einer PUK zum BLVK-
Debakel. Die Regierung wehrt sich dagegen. Es ist richtig,
eine PUK als ausserordentliches Instrument der parlamenta-
rischen Aufsicht sollte nur dann eingesetzt werden, wenn
Vorkommnisse von grosser Tragweite dies erfordern. Es ist
richtig, verschiedenste Stellen sind in der Sache BLVK be-
reits tätig geworden und haben Berge von Papier und Gut-
achten hervorgebracht. Es ist richtig, die Regierung will, dass
zwei Gesetze, die mit der Problematik eng verzahnt sind,
verabschiedet werden. Es stellt sich demnach die Frage, ob
die Einsetzung einer PUK immer noch Sinn macht. Die SP-
Fraktion findet, es mache nicht nur Sinn, sondern eine politi-
sche Aufarbeitung dränge sich geradezu auf. Warum?
1. Finanzloch. Die BLVK ist auf den 1. Januar 2000 mit 626,5
Mio. Franken ausfinanziert worden. Drei Jahre später weist
die Kasse eine Unterdeckung von 1 Milliarde Franken auf.
Dieser Betrag wiegt schwer für eine Kasse, die Alter, Tod und
Invalidität von Menschen wirtschaftlich abzudecken hat. Ein
Vergleich mit der Sanierung der Kantonalbank in den 90-er
Jahren wäre so gesehen unpassend. Das Bankgeschäft
beinhaltet gewisse Risiken, die man eingehen muss, um am
Markt zu bestehen. Das kann man bei einer Vorsorgekasse
sicher nicht sagen. Rein quantitativ müssen wir also von
einem Vorkommnis von grosser Tragweite gemäss Artikel 25
Grossratsgesetz reden.

2. Alarmzeichen. Am 3. Juni 1999 hat der Regierungsrat Prof.
Rolf Weber den Auftrag erteilt, im Zusammenhang mit der
Verwaltung dreier Tochtergesellschaften der BLVK abzuklä-
ren, ob irgendwelche rechtlichen Ansprüche erhoben werden
können. Der Gutachter liefert eine tadellose Darstellung des
Sachverhalts ab und kommt zum Schluss, dass Mitglieder der
Direktion, des Anlageausschusses und der Verwaltungs-
kommission zum Teil eminente Pflichtverletzungen begangen
haben. Er beurteilt die Prozesschancen zurückhaltend, nicht
zuletzt wegen dem schwer substanziierbaren Schaden. Er
bringt in seinem Bericht Stichworte wie Vetternwirtschaft,
Interessenskonflikt, Unterlassen von fälligen Diligence Prü-
fungen, überhöhte Finding Fees usw. Dass hier die Alarm-
lämpchen nicht leuchteten, ist unverständlich, insbesondere
wenn man noch weiss, dass die Parteien unmittelbar vor dem
Ausfall der Staatsgarantie standen und ein grosses Interesse
hatten, auf sicherem Terrain verhandeln zu können.
3. In den Staatsfinanzen des Kantons Bern herrscht seit Jah-
ren ein frostiges Klima, eine Sparrunde löst die andere ab.
Die Konsolidierung des Schuldenbergs verläuft harzig, dazu
kommt die Steuersenkungsinitiative. In diesem Klima dürfen
wir nicht den geringsten Anschein erwecken, dass bei einem
Debakel in dieser Grössenordnung etwas unter den Teppich
gekehrt werden soll.
4. Arbeitsvertrag. Lehrerschaft und Kanton stehen miteinan-
der in einem Arbeitsverhältnis. Eines der prägenden Ele-
mente dieses Arbeitsverhältnisses ist die Treuepflicht. Dieses
Treueverhältnis ist derzeit einer grossen Belastung ausge-
setzt, weil sich die Lehrkräfte berechtigterweise Sorgen um
ihre zukünftigen finanziellen Beiträge und mögliche Schmäle-
rungen der Rentenleistungen machen. So erstaunt nicht,
dass die BLVK-Delegierten an ihrer Versammlung vom
10. November Hoffnungen in die Arbeit einer PUK gesetzt
haben, um dann weitere Klagemöglichkeiten zu prüfen.
5. NEF. Der weit gehende Ausbau der Kontrolle durch die
zuständigen Organe der BLVK und der kantonalen Aufsichts-
behörden wirft grundsätzliche Fragen in Bezug auf die Dere-
gulierung und Ausgliederung von Aufgaben von strategisch
und operativ selbständig geführten öffentlich-rechtlichen
Trägerschaften auf. Wie belastbar sind diese Strukturen des
New Public Management? Was kommt noch alles auf uns zu,
wenn man bedenkt, wie blauäugig zum Teil die Leistungsver-
einbarungen abgeschlossen werden? Auch vor diesem Hin-
tergrund wird eine PUK die eine oder andere Erkenntnis
bringen können.
6. Strategische Verantwortung wahrnehmen. Das Parlament
soll im strategischen Bereich der Vorsorgepolitik des kantona-
len Personals die Zügel nicht schleifen lassen, sondern auch
mit Blick auf eine spätere mögliche Fusion der BLVK mit der
BPK die notwendigen Signale setzen. Eine breitere Basis der
Vorsorgeeinrichtungen könnte möglicherweise auch eine aus-
gewogenere Risikoverteilung bringen. Ein solcher Wille ist
jedoch im Konzept des Regierungsrats vom 20. Oktober 2004
nicht ersichtlich.
7. Finanzkontrolle. Der Bericht der Finanzkontrolle ist umfas-
send und von beeindruckender Akribie. Es ist ihr zuzugeste-
hen, dass sie im Bericht «Überprüfung der Staatsrechnung
1996» die zuständige Direktion auf die Frage der Verantwort-
lichkeiten im Zusammenhang mit den Verlusten in den Ventu-
re-Anlagen aufmerksam gemacht hat. Umso unverständlicher
ist, dass sie in den kritischen Jahren 1997, 1998 und 2001
keine Stellungnahme abgegeben hat, als die Genehmigung
des Jahresberichts und der Jahresrechnung durch den Re-
gierungsrat noch ausstand und 2001 die Unterlagen nicht
rechtzeitig eingereicht wurden. Weil die Finanzkontrolle die
unheilvolle Entwicklung der BLVK teilweise in eigener Sache
zu beurteilen hatte, rechtfertigt sich auch die Überprüfung
ihrer Tätigkeit durch die PUK.
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8. Das Volk. Das Milliardenloch, das über weite Strecken
durch Fehlleistungen der BLVK entstanden ist, schneidet
viele Fragen an. Fragen, wie der Staat im heutigen Umfeld
von Mobilität und Kommunikation noch zu führen ist; wie wir
es mit der Solidarität halten mit Blick auf einen ganzen Be-
rufsstand, der für die Erziehung und Ausbildung unserer
Jugend und damit unserer Zukunft von entscheidender Be-
deutung ist. Aber auch Fragen bei unseren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern, die in der bernischen Politik gerne endlich
einmal ein Licht am Ende des Tunnels sehen möchten. In
diesem Sinn wird die Frage, ob das Parlament seine Pflicht
als oberste Behörde durch die Einsetzung einer PUK wahr-
nehmen soll, auch zu einer staatspolitischen Frage.
Die SP, Lorenz Hess, war die erste Partei, die eine PUK
verlangte. Deshalb ist es nur logisch, wenn ich im Namen
meiner Fraktion den Rat ersuche, den Anträgen des Ratsbü-
ros zu den vorliegenden Motionen zuzustimmen.
+DQV�-�UJ� .lVHU, Langenthal (FDP). Bundesrat Furglers
Rede wurde bei seinem Besuch vom Papst nach einer ge-
wissen Zeit mit den Worten unterbrochen: «Wissen Sie, ich
bin bereits katholisch!» So kommt es mir in dieser Debatte
vor. Ich mache es daher kurz. Die Classe politique hat ein
Problem, das der Bürger auf dem Land und in der Stadt und
auf der Tribüne nicht begreift und von dem er nicht weiss,
was das soll. Die PUK hat den Haupt-, ja eigentlichen den
alleinigen Zweck aufzuzeigen, welche Fehler passiert sind,
wo nicht richtig eingegriffen wurde, wo verantwortliche Be-
hörden und Aufsichtsorgane ihre Aufgabe nicht wahrgenom-
men haben, wo die Sache aus dem Ruder gelaufen ist. Die
FDP will die PUK beauftragen, die bereits bestehenden Be-
richte zusammenzuführen, klare Schlüsse zu ziehen und
diese Schlüsse zu publizieren. Die Schlüsse zu publizieren ist
das Wichtige. Das heisst, die Fakten müssen auf den Tisch,
damit Bürgerinnen und Bürger sehen, worum es geht und wer
verantwortlich ist und wie man die Verantwortlichen zur Re-
chenschaft ziehen will. Da das schnell geschehen muss,
erwähnen wir in unserer Ziffer 3 den April 2005. Vielleicht
wird es dann Sommer 2005. Aber es muss schnell gehen. Ich
bitte Sie, die Vorstösse im Sinn des Büros zu unterstützen.

3HWHU� %UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Das BLVK-Debakel
bewegt. Es bewegt die Öffentlichkeit, es ist ein Thema an
Stammtischen, gibt Stoff für x Medienberichte, hält uns Politi-
ker auf Trab. Versicherte, Lehrerinnen und Lehrer, der Ar-
beitgeber, Kanton und Gemeinden, aber auch die Bürgerin-
nen und Bürger unseres Kantons als Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler sind besorgt. Sie wollen wissen, wie es so weit
kommen konnte. Über 1000 Millionen Franken Deckungs-
lücke: das ist eine gigantische Summe. Die Betroffenen, aber
auch die Öffentlichkeit haben einen Anspruch darauf, dass
lückenlos und ohne Wenn und Aber aufgedeckt wird, was
passiert ist. Auch wenn bereits etliche Gutachten auf dem
Tisch liegen, ist noch längst nicht alles klar. Einzelne Gut-
achten widersprechen sich zudem. Die breite Öffentlichkeit
hat Anspruch darauf zu wissen, wer wann was entschieden
hat; wer wann wie reagiert oder eben nicht reagiert hat; wer
wann welche Entscheidungsgrundlagen hatte; wer wann
worüber informiert war; wer welche Rolle spielte und wer aus
dem ganzen Debakel allenfalls einen persönlichen Profit zog.
Eine Begründung für die PUK liefert auch die Präsidentin der
seinerzeitigen BUK heute in einem Interview im «Bund» mit
Bezug auf den gewaltigen Aufwand einer parlamentarischen
Untersuchung, wenn sie sagt: «Gelohnt?» fragt Rosmarie
Felber zurück. Das sei die falsche Frage. «Es musste einfach
sein.» Die Voraussetzungen gemäss Artikel 25 Grossratsge-
setz zur Einsetzung einer PUK sind klar gegeben. Die Be-
gründungen des Ratsbüros sind stichhaltig, dessen Bericht
sehr sorgfältig und umfassend. Eine PUK mit den grössten

Kompetenzen auch bezüglich Akteneinsicht und Einvernah-
me von Beteiligten ist unseres Erachtens das richtige Organ
zur Aufarbeitung des Debakels. Die Oberaufsichtskommissi-
on, die in dieser Session neu gebildet wird, wäre in der heuti-
gen Situation mit der Untersuchung überfordert. Nicht, weil
sie nicht wollte oder könnte, sondern weil ihr schlicht die Zeit
fehlen würde. Es ist dringend nötig, dass das Debakel der
Bernischen Lehrerversicherungskasse politisch aufgearbeitet
wird und daraus die nötigen Lehren gezogen werden. Wir
müssen mit allen Mitteln versuchen, das Vertrauen der Be-
völkerung in unsere Institutionen wieder herzustellen. Wir
müssen zeigen, wie so etwas in Zukunft vermieden werden
kann. Es kann nicht sein, dass der Kanton alle paar Jahre in
ein solches Milliardendebakel gezogen wird.
Es geht aber nicht nur um die politische Seite des Problems.
Wir legen Wert auf die Feststellung, dass die PUK nicht an
Stelle von Straf- oder Disziplinarverfahren oder Verantwort-
lichkeitsklagen treten darf. Dort, wo im Verlauf der PUK-Arbeit
allenfalls straf- oder disziplinarrechtlich relevante Tatbestän-
de oder Hinweise auf Verantwortlichkeitsansprüche gegen
einzelne Akteure zum Vorschein kommen, sind diese zwin-
gend zu verfolgen und durchzuziehen. Die SVP-Fraktion
befürwortet in diesem Sinn die Einsetzung einer PUK. Wir
können uns den Anträgen des Büros zu den einzelnen Motio-
nen anschliessen. Das heisst Überweisung und Abschrei-
bung aller Ziffern 1 der Motionen, Überweisung der Ziffern 2
in den Motionen FDP und Rytz als Postulat und Ablehnung
der Ziffer 3 bezüglich Termin in der Motion der FDP.

&KULVWLQH�+lVOHU, Wilderswil (GFL). Das finanzielle Ausmass
und die vielen unschönen Details rund ums schwarze Loch in
der Bernischen Lehrerversicherungskasse haben grosse
Verunsicherung ausgelöst, bei den Versicherten, in der Öf-
fentlichkeit und auch in der Politik. Zu Recht herrscht Verun-
sicherung, zu Recht herrscht Frust und zu Recht ist Vertrau-
en verloren gegangen, das wir nun irgendwie wieder aufbau-
en müssen, und zu Recht herrscht auch Angst. Das möchte
die GFL-Fraktion ernst nehmen. Wir unterstützen daher die
Forderung nach Einsetzung einer PUK, ebenso die Forde-
rungen nach Klärung der Verantwortlichkeiten. Für uns ist
klar: Für ein finanzielles Desaster in diesem Ausmass gibt es
Verantwortliche; da muss jemand verantwortlich sein, einige
davon kennen wir bereits aus den Unterlagen, andere werden
wir vielleicht noch kennen lernen. Im Bereich Verantwortlich-
keiten werden sicher auch Konsequenzen folgen müssen.
Eine PUK kann den Schaden nicht wiedergutmachen. Da
wären die Erwartungen zu hoch. Sie kann aber für eine politi-
sche Aufarbeitung sorgen und dafür, dass wir in die Zukunft
blicken und für die Zukunft etwas lernen können. Die politi-
sche Aufarbeitung sind wir der Öffentlichkeit und vor allem
den Versicherten schuldig. Eine PUK ist das richtige Instru-
ment, vor allem dann, wenn sie seriös arbeiten kann. Seriös
kann sie dann arbeiten, wenn sie genügend Zeit für die auf-
wändige und umfassende Aufgabe hat. Deshalb lehnen wir
den Antrag ab, wonach der Bericht bis im April oder allenfalls
bis im Juni 2005 vorliegen müsse. Das wäre nicht seriös.
Die GFL-Fraktion ist für die Einsetzung einer PUK, für die
politische Aufarbeitung, sie ist auch dafür, dass die Verant-
wortlichen zur Rechenschaft gezogen, dass Lehren gezogen
und in Zukunft derartige Riesendebakel verhindert werden.

(UZLQ�%XUQ, Adelboden (EDU). Wir von der EDU begrüssen
die Einsetzung einer PUK. Wir finden es richtig, dass das
Thema aufgearbeitet wird, die Erkenntnisse, die daraus flie-
ssen, für die Zukunft genutzt werden, so dass solche Dinge
möglichst nicht mehr passieren können. Folgenden Gedan-
ken möchten wir im Zusammenhang mit dem Grossratsbe-



Staatskanzlei 15. November 2004 – Nachmittag 1093

schluss mitgeben. Auf Seite 4 des Grossratsbeschluss steht,
es solle eine 13-er Kommission eingesetzt werden. Dadurch
würde die PUK fast ausschliesslich von Mitgliedern aus den
Regierungsparteien bestehen. Aus unserer Sicht sollte die
PUK aus sechs Mitgliedern und einem Präsidenten aus
Nichtregierungsparteien sowie aus sechs Mitgliedern aus
Regierungsparteien bestückt werden. Warum? Alle Parteien
haben nun gesagt, es gehe darum, die Sache sauber aufzu-
arbeiten. Eine saubere und glaubwürdige Aufarbeitung darf
keinen Interessen folgen. Zudem waren relativ viele Mitglie-
der der Regierung und des Grossen Rats in den BLVK-
Gremien vertreten. Damit es keine Verknüpfungen gibt und
keinen Filz – Frau Rytz hat in ihrem sehr guten Votum davon
gesprochen –, sollte mein eben dargelegter Gedanke geprüft
werden.
Zusammenfassend: Die EDU ist für eine PUK, aber sie
möchte eine möglichst unabhängige PUK und somit eine
PUK, die möglichst nicht nur aus Regierungsparteien besteht.
3UlVLGHQW. Die Herren Rickenbacher und Hess sowie Frau
Rytz verzichten auf das Wort.

(UZLQ�)LVFKHU, Lengnau (FDP). In Bezug auf unsere Motion
schliessen wir uns dem Antrag des Büros an. Die Ziffer 3
wandeln wir in ein Postulat. Ich bin immer noch der Meinung,
dass wir nicht eine wissenschaftliche Analyse brauchen. Das
Vorgehen ist klar. Weihnachten und Neujahr bringen noch ein
paar Reservetage. Worum geht es? Das möchte ich noch
einmal unterstreichen. Woran werden wir, woran wird der
Kanton Bern gemessen? Daran, wie wir mit den Fehlern
umgehen. Deshalb bitte ich Sie, die Anträge für eine PUK zu
unterstützen.

7KRPDV�.RFK, Laupen (SP), Sprecher des Ratsbüros. Wie
Sie sehen, ist die Regierung heute nicht vertreten. Tatsäch-
lich ist die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersu-
chungskommission PUK eine reine Angelegenheit des Gro-
ssen Rats. Deshalb wurden die Vorstösse vom Büro und
nicht von der Regierung beantwortet. Immerhin wurde die
Regierung zu einer Stellungnahme eingeladen. Sie ist im
Anhang zu den Antworten des Büros enthalten. Zur den heu-
tigen Diskussion kann die Regierung allerdings nicht Stellung
nehmen. Es ist verständlich, dass die Regierung von der
Idee, eine PUK einzusetzen, nicht begeistert ist. Ich will dar-
auf nicht näher eingehen, sondern lediglich aufzeigen, warum
das Büro zum Schluss gekommen ist, die Einsetzung einer
PUK sei zu unterstützen. Dabei will ich selbstverständlich
nicht alles wiederholen, was in unserer schriftlichen Antwort
steht, sondern nur ein paar Schwerpunkte herausgreifen.
Ziel einer PUK muss in erster Linie sein, das angeschlagene
Vertrauen wieder herzustellen. Klar ist dies nicht unbedingt
das wichtigste Geschäft der Legislatur, aber es ist ein Ge-
schäft, das in der Öffentlichkeit grossen Widerhall gefunden
hat. Auch das Büro hat lange darüber diskutiert, ob eine PUK,
die politisch doch bedeutsam und recht aufwändig ist, in
dieser Situation wirklich das Richtige sei. Das Büro hatte
auch ein gewisses Verständnis für die Haltung der Regierung
in dieser Frage. Man hätte, wie die Regierung, auch an die
neue Oberaufsichtskommission denken und sie mit mehr
Kompetenzen ausstatten können. Das Büro kam aber einhel-
lig zum Schluss, die politische Tragweite und die Bedeutung
des Problems würden eine PUK rechtfertigen. Es geht nicht
nur um eine lückenlose Aufdeckung der Gründe der Unter-
deckung der Bernischen Lehrerversicherungskasse und der
Vorkommnisse in diesem Zusammenhang, sondern auch um
die Feststellung der Verantwortlichkeiten und Haftbarkeiten.
Letzten Endes geht es auch darum, Lehren zu ziehen. Mit der
Regierung ist das Büro einig, dass schon verschiedene Be-

richte und Gutachten vorliegen. Das wird die Arbeiten der
PUK erleichtern, und das Büro dankt der Regierung für die
veranlassten Vorarbeiten, inklusive das rasche Vorlegen
eines neuen Gesetzes. Ebenso wie die Regierung hat auch
das Büro ein Interesse daran, Transparenz zu schaffen. Al-
lerdings ist das Büro nicht so sicher wie die Regierung, die
Sachverhalte seien alle schon weitgehend geklärt. Unserer
Meinung nach braucht es nach wie vor eine saubere Vergan-
genheitsbewältigung. Damit keine Zeit verloren geht, ist be-
reits auch die Zukunftsgestaltung mit der neuen Gesetzes-
vorlage an die Hand genommen worden. Der Regierung sei
versichert, dass der Grosse Rat im Schnellzugstempo mit
einer Sondersession im Dezember Lei hält und eine Sanie-
rung der Situation als genau so wichtig wie sie erachtet. Vor-
ausgesetzt die Kommission kann die zweite Lesung in der
gesetzten Frist vorbereiten.
Warum also nicht dem subsidiären Vorschlag der Regierung
zustimmen und die bestehende Aufsichtskommission mit
erweiterten Kompetenzen ausrüsten? Die Oberaufsichts-
kommission, die notabene in dieser Session neu konstituiert
wird, hat schon genug eigene Aufgaben. Wir brauchen ein
Organ, das rasch handeln kann und über besondere Rechte
und Möglichkeiten verfügt. Die Finanzkommission schreibt in
ihrer Stellungnahme, es gehe vor allem um eine politische
Bewertung und um Schlussfolgerungen für die Zukunft. Somit
kommt auch die neue Steuerungskommission nicht in Frage.
Auch sie hat andere Aufgaben und wird mit NEF mehr als nur
genug Arbeit haben.
Zu den Anträgen des Büros zu den einzelnen Motionsforde-
rungen. Die Forderung nach einer PUK nimmt das Büro als
Motion entgegen. Aufträge nimmt es als Postulat entgegen.
Diese Punkte sind zwar praktisch integral in den Grossrats-
beschluss aufgenommen worden, inklusive Forderungen, die
in den Begründungen der Vorstösse enthalten waren. Da
aber der Grosse Rat noch darüber befindet, ist die Form
eines Postulats angemessener als eine Motion. Diese Punkte
müssen letztlich aufeinander abgestimmt sein, und Sie kön-
nen im Rahmen der Beratungen so oder so noch Stellung
nehmen. Auch wenn Sie die Punkte als Motionen überweisen
würden, könnten sie für den Rat nicht bindend sein. Das Büro
beantragt Abschreibung, weil die Forderungen mit dem er-
wähnten Beschlussesentwurf bereits erfüllt sind.
Zur Ablehnung beantragt das Büro die Ziffer 3 in der Motion
der FDP, und zwar auch als Postulat. Ziffer 3 verlangt, der
Schlussbericht sei bereits in der Aprilsession vorzulegen. Wir
erachten diesen Zeitpunkt als unrealistisch. Man kann nicht
eine genaue Abklärung und eine seriöse Arbeit in einer so
kurzen Zeit machen. Vor allem angesichts dessen, was, wie
aus dem Beschlussesentwurf hervorgeht, die PUK alles un-
tersuchen muss. Wir können am nächsten Montag ohnehin
noch über die zeitlichen Vorstellungen debattieren. Ich bitte
Herrn Fischer, dann einen Antrag zu stellen und dementspre-
chend heute die Ziffer 3 zurückzuziehen.
Ich bitte Sie, die Motionen gemäss unseren Anträge zu unter-
stützen.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme und Abschreibung der Motion SP 166 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme und Abschreibung der Motion SVP 167 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

2 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Wir stimmen ziffernweise über die Motion FDP ab,
und zwar über Ziffer 1 als Motion, über die Ziffern 2 und 3 als
Postulat.
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$EVWLPPXQJ
Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 1 173 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme und Abschreibung
der Ziffer 2 als Postulat 172 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

 0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 3 als Postulat 42 Stimmen
Dagegen 121 Stimmen

10 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Auch über die Motion Rytz stimmen wir ziffern-
weise ab. Ziffer 2 wurde in ein Postulat gewandelt.
$EVWLPPXQJ
Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 1 173 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme und Abschreibung
der Ziffer 2 als Postulat 170 Stimmen
Dagegen 6 Stimmen

0 Enthaltungen

)LQDQ]NRQWUROOH��$EVFKOXVV�HLQHU�/HLVWXQJVYHUHLQEDUXQJ
I�U�GLH�-DKUH�����±����

$QWUDJ�5HJLHUXQJVUDW���)LQDQ]NRPPLVVLRQ

1. Gegenstand
Gemäss Artikel 10 Absatz 3 des Gesetzes über die Finanz-
kontrolle vom 1. Dezember 1999 beschliesst der Grosse Rat
die Leistungsvereinbarung mit der Finanzkontrolle auf Antrag
des Regierungsrats und der Finanzkommission.
2. Vorbereitung der Leistungsvereinbarung
Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass der Finanzkon-
trollausschuss des Regierungsrats und der Ausschuss Fi-
nanzkontrolle der Finanzkommission des Grossen Rats am
17. Juni 2004 dem Entwurf der Leistungsvereinbarung zuge-
stimmt haben. Die in der SAR-Vorgabe festgelegte Reduktion
um 200 Stellenprozente wird mit dieser Leistungsvereinba-
rung 2005–2006 umgesetzt.
3. Anträge
3.1 Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die Finanz-
kommission mit Beschluss vom 26. Oktober 2004 dem Gro-
ssen Rat beantragt, die Leistungsvereinbarung zu beschlie-
ssen.
3.2 Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat ebenfalls
die Leistungsvereinbarung zu beschliessen.
4. Beschluss des Grossen Rats
Der Grosse Rat beschliesst gestützt auf den gleichlautenden
Antrag von Regierungsrat und Finanzkommission die Lei-
stungsvereinbarung der Finanzkontrolle für die Jahre 2005–
2006.

Stillschweigend angenommen

3HWLWLRQHQ�XQG�(LQJDEHQ��-XVWL]NRPPLVVLRQ�

Die Justizkommission hat folgende Eingaben in Anwendung
von Artikel 57 Absatz 4 des Grossratsgesetzes direkt erledigt:

1. Eingabe von R. Lerf, Toffen. Nichteintreten der Abteilung
Straf- und Massnahmenvollzug (POM) auf Begnadigungs-
gesuch von Walo C. Ilg.

2. Petition von G. Ulrich, Morges. Folgeschreiben auf Antwort
der Justizkommission zur Petition zur Rehabilitierung von
Damaris Keller.

3. Eingabe von H. Beglinger-Kauf, Biel. Aufhebung bzw.
Berichtigung eines Entscheids des Verwaltungsgerichts
und Überweisung von Entschädigungs- und Genugtu-
ungsleistungen gemäss Staatshaftungs- und Opferhilfege-
setz.

Der Rat stimmt der Erledigung dieser Geschäfte stillschwei-
gend zu.
$XIVLFKWVEHVFKZHUGH�YRQ�%��)O�FNLJHU��*�POLJHQ

$QWUDJ�-XVWL]NRPPLVVLRQ
1. Auf die Eingabe wird nicht eingetreten. Sie wird dem

Obergericht des Kantons Bern zur Erledigung weitergelei-
tet.

2. Zu eröffnen (per LSI):
– Bruno Flückiger, Gümligen
– Obergericht des Kantons Bern (mit Eingabe-Dossier)
3. Zur allfälligen Vertretung des Grossen Rats vor oberer

Instanz wird die Justizkommission des Grossen Rats er-
mächtigt (Art. 52 GRG).

$QQHWWH� :LVOHU� $OEUHFKW, Burgdorf (SP), Sprecherin der
Justizkommission. Es geht um einen Entscheid mit Präju-
dizcharakter. Deshalb erlaube ich mir einige grundsätzliche
Ausführungen.
Zur Ausgangslage. Herr Flückiger hat im Mai dieses Jahres
bei der Justizkommission des Grossen Rats eine Beschwer-
de gegen verschiedene Institutionen und Personen der berni-
schen Justiz eingereicht, nämlich gegen den Generalproku-
rator M. Weber, den stellvertretenden Generalprokurator
R. Grädel bzw. die Staatsanwaltschaft, den Präsidenten der
Strafabteilung des Obergerichts F. Righetti bzw. die Strafab-
teilung des Obergerichts bzw. das Obergericht des Kantons
Bern. Der Beschwerdeführer verlangt eine Untersuchung
gegen diese Institutionen und Personen, weil er eine Video-
kassette, die im Strafverfahren gegen ihn als Beweis vorlag,
nicht zurückerhalten hat. Die Justizkommission hat an ihrer
Sitzung vom 19. Oktober 2004 geprüft, ob der Grosse Rat für
eine solche Beschwerde überhaupt zuständig sei. Weil es
eine Beschwerde in dieser Form noch nie gegeben hat, es
sich also um einen Entscheid mit Präjudizcharakter handelt,
hat die Justizkommission die Sache vertieft abklären lassen
und sie danach eingehend diskutiert. �*ORFNH�GHV�3UlVLGHQ�
WHQ��Die Justizkommission beantragt dem Grossen Rat, die
gesetzlichen Beschwerderechte, die den Bürgern zustehen,
nicht auszudehnen und wegen fehlender Zuständigkeit des
Grossen Rats auf die Beschwerde von Herrn Flückiger nicht
einzutreten.
Zur Begründung. Im Strafbereich ist eine Beschwerde an den
Grossen Rat nur dann zulässig, wenn sich die Beschwerde
gegen eine ganze Strafkammer richtet. Das hat der Be-
schwerdeführer nicht getan; seine Beschwerde richtet sich
gegen die Strafabteilung bzw. das ganze Obergericht. Eine
Beschwerde gegen diese Instanzen sieht das Gesetz nicht
vor. Das lässt sich mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung
erklären, wonach die drei Staatsaufgaben Gesetzgebung,
Gesetzesausführung und Rechtspflege auf drei verschiede-
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ne, voneinander unabhängige Organe aufgeteilt werden sol-
len. Gemäss Kantonsverfassung Artikel 78 hat zwar der Gro-
sse Rat bzw. die Justizkommission die Aufgabe, die obersten
Gerichtsbehörden zu beaufsichtigen. Diese Aufsichtstätigkeit
beschränkt sich aber auf die Geschäftsführung, das heisst
darauf, ob bei den Gerichten die formellen Voraussetzungen
für eine ordnungsgemässe Rechtsprechung gegeben seien.
Ausgeschlossen ist eine inhaltliche Überprüfung der Ge-
richtsentscheide. Der Beschwerdeführer verlangt nun die
Überprüfung einer Prozesshandlung – die Rückgabe einer
Videokassette – in einem Einzelfall. Das kann nicht Gegen-
stand der parlamentarischen Aufsicht sein. �*ORFNH�GHV�3Ul�
VLGHQWHQ�
Fazit: Der Grosse Rat kann die Beschwerde nicht behandeln,
weil er dafür nicht zuständig ist. Hingegen kann die Be-
schwerde von einer andern Instanz behandelt werden. Was
die Beschwerde gegen den Generalprokurator und den stell-
vertretenden Generalprokurator betrifft, ist die Anklagekam-
mer des Obergerichts zuständig. Für die Beschwerde gegen
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den Präsidenten der Strafabteilung ist die Aufsichtskammer
des Obergerichts zuständig. Aus diesem Grund wird die Be-
schwerde an das Obergericht weitergeleitet.
Ich beantrage Ihnen namens der Justizkommission, dem
Beschwerdeentwurf zuzustimmen.

+DQV�$HVFKEDFKHU, Gümligen (SVP). Ich weiss es und habe
es noch einmal zur Kenntnis genommen, dass der Grosse
Rat ein rechtmässig gefälltes Urteil nicht korrigieren darf und
er aus präjudizialen Gründen zu diesem Fall keine Stellung
nehmen kann. Aber wir haben eine Aufsichtspflicht über die
Gerichtsbehörden. Dieser Pflicht können wir uns nicht entzie-
hen. Der Fall Flückiger zeigt auf, wie schnell ein rechtschaf-
fener Bürger in die Mühlen der Justiz gerät und zermalmt
wird. Herr Flückiger hat mittlerweile den Glauben an die Ber-
ner Justiz verloren.
Ich trete kurz auf den Fall ein und werde am Schluss Fragen
stellen. An der Autoshow der BEA 1998 wurde ein Boxen-
stopp mit einem Ferrari als Publikumsattraktion gezeigt. Bru-
no Flückiger war selber nicht Organisator, aber er wurde
angefragt, weil er als langjähriger Rennmechaniker Erfahrung
hatte. Bei einem dieser Stopps fuhr ein Ferrari ungebremst in
ein Festzelt. Eine Kollegin von Bruno Flückiger machte Vi-
deoaufnahmen, und dieses Video wurde dann als Beweis-
mittel gebraucht. 2002 wurde Herr Flückiger erstinstanzlich
von der Anklage auf gefährliche Körperverletzung freigespro-
chen. Der Staatsanwalt zog das Urteil an das Obergericht,
ohne die belastenden Beweismittel, vor allem das Video, nur
im geringsten zu berücksichtigen. Der Staatsanwalt hielt sein
Plädoyer gestützt auf Filmmaterial, das nach dem Unfall
aufgenommen worden war, und bezeichnete Herrn Flückiger
als Lügner. Es wäre das Gleiche, wenn man bei einem Unfall
das kaputte Auto als Beweisstück hinstellen und sagen wür-
de, mit diesem Auto habe man eh nicht mehr fahren können.
Die eigentlichen Schuldigen, die man hätte belangen müs-
sen, wurden von der Untersuchungsrichterin nicht belangt,
weil sie die Frist verpasste. Für Herrn Flückiger ist nach dem
Urteil eine Welt zusammengebrochen, und er hat den Glau-
ben an die Justiz verloren.
In einem Gespräch des Generalprokurators mit mir und Herrn
Flückiger erklärte der Generalprokurator, man werde die zwei
Personen schon noch verurteilen. Aber in einem Schreiben
gab er später zu, dass man diese beiden Personen nicht
mehr mit einer Strafverfolgung belangen könne, weil die Frist
abgelaufen sei. Ist das ein Versäumnis der Justiz? Müsste
sich die Justiz nicht fragen lassen, wie sie es bezüglich
Sorgfaltspflicht hält? Nachdem auch das Bundesgericht das
Urteil des Obergerichts bestätigt hatte, hat Herr Flückiger
seine wertvolle Videokassette; auf der auch Privataufnahmen
waren, zurückverlangt. Er erhielt jedoch nur eine schlechte
Kopie. Leider wartet er bis heute auf das Original. Mittlerweile
hat er ein Schreiben von Herrn Righetti erhalten, in dem be-
hauptet wird, Herrn Flückiger sei das Original längst zurück-
gesandt worden – das notabene aufgrund eines Zeitungsarti-
kels, der in «20 Minuten» erschienen ist. Anhand des Schrif-
tenwechsels kann Herr Flückiger beweisen, dass Herr Rig-
hetti nicht Recht hat.
Ich bitte die Mitglieder der Justizkommission, ihre Aufsichts-
funktion wahrzunehmen. Ich verweise auf ihre Erwägungen
auf Seite 2 ihres Berichts, wo steht: «In Bezug auf den äusse-
ren Geschäftsgang ist zu prüfen, ob das Gericht so organi-
siert ist, dass die Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Recht
kommen.» Das ist ein wichtiger Auftrag. �'HU�3UlVLGHQW�ELWWHW
GHQ�5HGQHU��]XP�6FKOXVV�]X�NRPPHQ��
Ich komme zu den Fragen: Kann der Umgang mit Beweis-
material besser organisiert werden? Ist es richtig, dass sich
Gerichtsorgane selber kontrollieren? Der Fall geht ja ans
Obergericht zurück. Ist dies nicht falsch verstandene Gewal-

tentrennung? Beisst sich das nicht in den Schwanz, wenn
Organe, die Fehler gemacht haben, sich selber kontrollieren?
Ich bitte den Grossen Rat, meine Ausführungen zur Kenntnis
zu nehmen, und die Justizkommission, bei ihrem nächsten
Aufsichtsbesuch Antworten auf meine Fragen einzuholen.

0DUF�5HQJJOL, Biel (PRD), Präsident der Justizkommission.
Ich nehme kurz Stellung zum Votum von Herrn Aeschbacher.
Der Fall Flückiger ist letztinstanzlich vom Bundesgericht be-
urteilt worden. Es bleibt die Frage der Videokassette. Diese
Videokassette ist offenbar nicht eingeschrieben zurückge-
sandt worden. Im Moment haben wir keine Kompetenz, dies
zu beurteilen. Das muss über den Aufsichtsweg gehen, wie
er in unserem Entscheid beschrieben ist. Was unsere Auf-
sichtspflichten angeht, habe ich bereits angeregt, diese Fra-
gen beim nächsten Aufsichtsbesuch zu thematisieren. Es ist
problematisch, wenn Beweismittel mit einfacher Post ver-
schickt werden.

3UlVLGHQW. Der Antrag der Justizkommission ist nicht bestrit-
ten. Der Rat hat ihn somit stillschweigend angenommen.

)ULVWYHUOlQJHUXQJ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0RWLR�
QHQ�XQG�3RVWXODWH��6WDDWVNDQ]OHL�

$QWUDJ�5HJLHUXQJVUDW
Motion 139/02 Fuchs, Bern (SVP) / Sterchi, Bern (SVP) –
Ehret das Alter oder «Schaff und erwirb, zahl Steuern und
stirb»? Keine Diskriminierungen im Kanton Bern aufgrund
des AltersFristverlängerung um zwei Jahre, bis 2006.

$QWUDJ�63
Motion 171/02 Ryser, Bern (SP) – Diskriminierungsartikel in
der Kantonsverfassung anpassen
Fristverlängerung um zwei Jahre, bis 2006.

0DUJULW�:LGPHU�.HOOHU, Büren a.A. (SP). Nachdem die JGK
die Staatskanzlei mit der Umsetzung der Motion Fuchs /
Sterchi bezüglich Diskriminierung aufgrund des Alters betraut
hatte, hat die Staatskanzlei für diese Motion eine Fristverlän-
gerung um zwei Jahre verlangt. Dabei wurde übersehen,
dass zusammen mit der Motion Fuchs / Sterchi auch die
Motion Ryser ihrer Federführung übergeben wurde. Deshalb
beantragt die SP nun auch für die Motion Ryser eine Frist-
verlängerung um zwei Jahre. Für beide Motionen braucht es
eine Änderung der Kantonsverfassung.

3UlVLGHQW. Das Wort wird nicht verlangt. Damit ist die Frist-
verlängerung für die beiden Vorstösse genehmigt. – Die fol-
genden Geschäfte werden gemeinsam beraten.

(QHUJLHVWUDWHJLH�GHV�.DQWRQV�%HUQ��.HQQWQLVQDKPH

074/04
0RWLRQ� /RRVOL�$PVWXW]�� 'HWOLJHQ� �*)/�� ±� .:2� SOXV� I|U�
GHUQ� XQWHU� GHU� %HGLQJXQJ�� GDVV� GDV� $.:� 0�KOHEHUJ
VWLOOJHOHJW�ZLUG

117/04
,QWHUSHOODWLRQ� /DXWHUEXUJ�*\JD[�� %HUQ� �*)/�� ±� ,VW� GLH
6WURPSROLWLN�I�U�GHQ�5HJLHUXQJVUDW�MHW]W�HLQ�7KHPD"

095/04
,QWHUSHOODWLRQ�*UHVFK��%HUQ��*%��±�1HXHV�$.:�LP�.DQWRQ
%HUQ"
120/04
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,QWHUSHOODWLRQ� .DXIPDQQ�� %HUQ� �63�� ±� 0�KOHEHUJ�
1HXDXIODJH"

�:RUWODXW� GHU� 9RUVW|VVH� XQG� 6WHOOXQJQDKPHQ� GHV� 5HJLH�
UXQJVUDWV�VLHKH�$QKDQJ��6�������II��

$QWUDJ�.RPPLVVLRQ�]XP�%HULFKW�(QHUJLHVWUDWHJLH
Rückweisung an den Regierungsrat mit dem Auftrag, die
Energiestrategie unter Berücksichtigung der folgenden Aufla-
gen neu vorzulegen:
1. Der Kanton entwickelt innerhalb seiner Kompetenzen und

seiner finanziellen Möglichkeiten eine Energiestrategie, die
im Hinblick auf die Öffnung der Energiemärkte grundsätz-
lich auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beruht und eine
hohe Versorgungssicherheit im Kanton anstrebt.

2. Die staatliche Intervention ausserhalb des Handlungsfel-
des «Gebäude» ist auf das bundesrechtlich Erforderliche
(z.B. Umweltrecht) zu beschränken.

3. Ölheizungen, die den lufthygienischen Vorschriften ent-
sprechen, sind im dezentral besiedelten Kanton Bern un-
eingeschränkt zuzulassen.

4. Gas
a) Auf die Förderung der Substitution von Erdöl durch Erdgas

ist zu verzichten.
b) Der Kanton verzichtet darauf, sich am Bau und Betrieb von

Gasquellen und Transportsystemen zu beteiligen.
c) Auf eine kantonale Promotionskampagne für Wärme-Kraft-

Kopplungsanlagen in energierelevanten Betrieben ist zu
verzichten.

5. Wasserkraft
a) Die Wasserkraftnutzung ist zu erhöhen.
b) Der Kanton verzichtet darauf, über Ausnahmen bei ge-

setzlichen Vorschriften und Steuervergünstigungen Er-
leichterungen für Beteiligungen an ausserkantonalen Was-
serkraftanlagen zu gewähren.

c) Auf wirtschaftlich nicht begründbare Rückliefertarife ist zu
verzichten.

6. Kernenergienutzung
a) Die Option zum Bau eines neuen Kernkraftwerks ist offen

zu halten und der Antrag auf Verlängerung der Betriebs-
bewilligung des KKW-Mühleberg bis ins Jahr 2022 ist zu
unterstützen.

b) Es ist nicht Aufgabe des Kantons, für einen späteren Er-
satz des Kernkraftwerks Mühleberg Verhandlungen mit
potenziellen Investoren oder Branchenvertretern über
mögliche Produktionsstandorte zu führen.

7. Die Stromproduktion aus Wind, Sonne und Holz ist vorab
durch Beschleunigung und Vereinfachung der Planungs-
und Bewilligungsverfahren zu unterstützen.

8. Im Bereich der Wärmegewinnung ist das Potenzial der
Holzenergie auszuschöpfen.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�(93
– Die Nutzung von Holz und Biomasse als Energieträger ist

zu fördern.
– Die Nutzung der Wasserkraft ist zu fördern.
– Die Nutzung der Sonnenenergie ist vor allem im Bereich

der Wärmegewinnung zu fördern.
– Der effizienten Nutzung der Energie ist vor allem im Be-

reich der Gebäudeisolation vermehrt Beachtung zu schen-
ken.

– Die Erforschung neuer Energiequellen, insbesondere der
Geothermie, ist zu unterstützen.

– Auf den Bau von Gaskraftwerken ist zu verzichten.
3ODQXQJVHUNOlUXQJ�*)/���*%-$

Neues Kapitel 3 (Seite 10)
Effizienzstrategie
Mittels marktwirtschaftlicher Instrumente, freiwilliger Zielver-
einbarungen und gesetzlicher Massnahmen setzt der Regie-
rungsrat, soweit möglich gemeinsam mit den Energieversor-
gungsunternehmen eine griffige Energieeffizienzstrategie um.
Zu Ziffer 4.1.3. Produktion aus Kernenergie:
Der Kanton Bern spricht sich gegen eine Verlängerung der
Betriebsbewilligung für das KKW Mühleberg aus.

3UlVLGHQW. Eintreten auf den Bericht ist nicht bestritten, es
liegt aber ein Antrag der Kommission auf Rückweisung vor.
Wir machen nun eine allgemeine Debatte zum Energiebe-
richt, zur Rückweisung samt Auflagen und zu den Vorstö-
ssen. Danach werden wir zuerst die Auflagen im Rückwei-
sungsantrag bereinigen und dann über Rückweisung Ja oder
Nein befinden. Wird die Rückweisung abgelehnt, fahren wir
weiter mit der Diskussion des Berichts und der Planungser-
klärungen.

$OOJHPHLQH�'HEDWWH

5REHUW�6XWWHU, Niederbipp (FDP), Präsident der Kommission.
Meine Ausführungen zur Energiestrategie gliedere ich wie
folgt: Zuerst äussere ich mich zum Bericht, danach gehe ich
auf die Kommissionsarbeit und auf den Rückweisungsantrag
ein.
Zum Bericht. Die Grundlage für die Energiestrategie ist bei
der Beratung des dritten Energieberichts in der Aprilsession
2003 gelegt worden. Der Hauptkritikpunkt damals war das
Fehlen strategischer Überlegungen im Energiebericht. Paral-
lel dazu hatten wir Vorstösse zum AKW Mühleberg und zu
möglichen Versorgungslücken. Diese Anliegen wurden von
der Regierung entsprechend in die nun vorliegende Energie-
strategie aufgenommen.
Der Energieanteil des Kantons Bern am Weltenergiekonsum
macht lediglich 0,2 Promille aus. Die Energiepolitik des Kan-
tons Bern muss selbstverständlich auf den Bund und die
europäischen Länder abgestimmt werden. Die Energiepolitik
muss zudem vereinbar sein mit den Regierungsrichtlinien.
Ziel ist, den Verbrauch nicht erneuerbarer Energien im Kan-
ton Bern in den nächsten 30 Jahren von 6000 Watt pro Per-
son auf 4000 Watt zu reduzieren. Wie das geschehen soll,
wird im Detail im Bericht aufgeführt. Ich verzichte darauf,
näher auf die einzelnen Kapitel einzugehen; aufgrund der
Pressemeldungen darf ich davon ausgehen, dass sich die
Ratsmitglieder eingehend mit der Energiestrategie befasst
haben.
Zur Kommissionsarbeit. Wir haben zwei Anhörungen organi-
siert. In einem ersten Block wollten wir die Sicht der BKW
erfahren, und zwar nicht zum Energiestrategiebericht selber,
sondern zur ganzen Energieproblematik. Die BKW hat einen
Energieanteil von 9,7 Milliarden Kilowattstunden, also CO2-
freie Energie. Knapp 60 Prozent kommen aus der Kernkraft,
knapp 30 Prozent aus Speicherkraftwerken, 10 Prozent aus
Wind- und Solarkraftwerken und kleineren thermischen
Kraftwerken. Die BKW stellte fest, es sei wichtig, die Versor-
gungssicherheit zu konkurrenzfähigen Preisen garantieren zu
können. Herr Rohrbach erwähnte ferner, dass im Jahr 2007
die Marktöffnung kommen sollte und dann die noch vorhan-
denen Überkapazitäten im europäischen Raum abgebaut
würden. Würde nichts unternommen, könnten wir in eine
Versorgungslücke geraten.
In der zweiten Anhörung stellte uns Herr Renggli vom Bun-
desamt für Energiewirtschaft die Sicht des Bundes dar. Sei-
nen Ausführungen zufolge laufen verschiedene Studien und
Szenarien auf Bundesebene, zum Teil sind sie in Erarbei-
tung; es werden Workshops organisiert. Lösungen liegen
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noch nicht auf dem Tisch, trotzdem gibt es einige Ansätze,
die mir erwähnenswert erscheinen. So stellte Herr Renggli
fest, dank dem technischen Fortschritt habe der Gesamte-
nergieverbrauch mindestens stabilisiert werden können. Der
Stromverbrauch steige trotz aller Bemühungen immer noch
stetig an. Das Bundesamt für Energiewirtschaft sieht eine
Versorgungslücke in den Jahren 2015 bis 2020, da einzelne
Kernkraftwerkbewilligungen sowie Importverträge auslaufen.
Der Bund rechnet beim AKW Mühleberg mit einer Betriebs-
zeit bis 2022. Das Thema Gaskraftwerk wurde ebenfalls
erwähnt. Es sei eine Alternativmöglichkeit, das grosse Pro-
blem sei jedoch der CO2-Ausstoss. Festgestellt wurde auch,
dass der Kanton Bern grosse Anstrengungen im Alternati-
venergiebereich macht und dort schon einiges erreicht hat,
was aber nicht ausreiche, um die Versorgungslücke zu
schliessen. Im besten Fall könnten 10 Prozent des Gesamte-
nergiebedarfs erreicht werden.
Die Kommission hat den Bericht Energiestrategie in einer
allgemeinen Diskussion gewürdigt. Es lag ihr ein gleich lau-
tender Antrag SVP / FDP auf Rückweisung vor, dessen
hauptsächliche Kritikpunkte der Verzicht auf Kernenergie, das
faktische Verbot von Ölheizungen und die Staatsbeteiligung
an gewissen Gasversorgungen waren. Ein Ordnungsantrag,
die Sitzung zu unterbrechen, weil man sich vom Rückwei-
sungsantrag überrumpelt fühlte, wurde mit 11 gegen 9 Stim-
men abgelehnt. Folglich ist die Kommission auf die Rückwei-
sung eingetreten. Dabei liessen wir uns einzelnen Punkte
erläutern und entsprechende Fragen beantworten, ohne dann
im Einzelnen darüber abzustimmen. In einer Gesamtabstim-
mung wurde die Rückweisung mit 11 gegen 8 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen.
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, den Rückweisungs-
antrag zu unterstützen. Sollte die Rückweisung abgelehnt
werden, bin ich nicht gleicher Meinung wie der Ratspräsident,
den Bericht trotzdem zu diskutieren. Vielmehr sollte der Be-
richt in die Kommission zurückgegeben werden, damit er im
Detail diskutiert werden kann. Die Kommission hat nur die
Rückweisung, nicht aber den Bericht materiell diskutiert. Wird
die Rückweisung angenommen, muss die Regierung die
Energiestrategie im Sinn der Auflagen überarbeiten und ihn
erneut der Kommission vorlegen.

3UlVLGHQW. Ich bin mit dem Kommissionspräsidenten bezüg-
lich Vorgehen einverstanden. Ich wusste nicht, dass die
Kommission den Bericht materiell nicht diskutiert hat. Bei
Annahme des Rückweisungsantrags ginge der Bericht nach
dessen Überarbeitung durch den Regierungsrat zurück in die
Kommission. – Wir fahren weiter mit der Begründung der
Vorstösse.

'RURWKHD� /RRVOL�$PVWXW], Detligen (GFL). Wenn man in
einer Firma eine Mehrheit von knapp 53 Prozent hat und mit
der gleichen Firma einen Aktienanteil von 50 Prozent bei
einer anderen Firma hat, ist jeder Betriebswirtschafter und
jede Betriebswirtschafterin daran interessiert, dass die zwei
Firmen möglichst optimal zusammenspielen und sich für
entsprechende Verhandlungen einsetzen. Soviel zur Antwort
1 auf meine Motion. Die Antwort 2 geht gar nicht auf meine
Forderung ein, mit energieeffizienten Massnahmen und er-
neuerbarer Energie für die nötige Kompensation zu sorgen.
Es wird vom Ersatz der 40 Prozent AKW-Strom, die im Kan-
ton Bern produziert werden, gesprochen. Das sind zwei Paar
Schuhe. Das AKW Mühleberg produziert nicht nur für den
Kanton Bern. Die Schweiz produziert inklusive der Beteili-
gung an der Electricité de France rund 80 Milliarden Kilowatt-
stunden Strom pro Jahr. Davon stammen rund 17 Milliarden
aus dem Pflichtbezug aus Frankreich. Der Verbrauch beträgt
gut 50 Milliarden. Eine einfache Rechnung ergibt, dass die

Schweizer Stromwirtschaft einiges zu viel produziert. Mit
andern Worten: Der Ansatz mit 40 Prozent ist völlig falsch.
Die GFL hätte grundsätzlich nichts gegen den Gewinn aus
der Stromproduktion. Das Problem ist, dass es auf Kosten
der Umwelt und damit auch auf Kosten unserer Kinder geht.
Die Atomenergie wird gegen den CO2-Ausstoss ausgespielt.
Dass es einen alternativen dritten Weg gäbe, wird mit faden-
scheinigen Argumenten abgetan. Die Atomenergie wird als
sauber und günstig hingestellt. Aber nicht einmal die Entsor-
gung von schwach und mittelaktiven Abfällen ist geregelt.
Von den stark aktiven Abfällen redet man schon gar nicht. Mit
den Kosten und der Verantwortung werden unsere Nach-
kommen klar kommen müssen. Wir verteilen vorab Tabletten
und fahren weiter.
Die Fronten sind verhärtet. Wenn man über AKW redet,
könnte man das Gefühl bekommen, man streite um eine
Glaubensfrage. Gefahrenpotenzial und Verantwortung wer-
den schnell einmal ausgeschaltet. Die Motion wollte Ge-
sprächsbereitschaft anzeigen. Der Kontext ist aber so, dass
sie letztlich als Steigbügelhalterin für den vermehrten Import
billigen Stroms oder ein neues AKW dastehen könnte. Das ist
für mich Grund genug, die Motion zurückzuziehen.

/LOR�/DXWHUEXUJ�*\JD[, Bern (GFL). Ich danke dem Regie-
rungsrat für seine Antwort auf meine Interpellation. Im zwei-
ten Satz dieser Antwort steht, der Regierungsrat habe Ein-
fluss auf die strategischen Entscheide des Unternehmens
BKW. In den letzten Wochen habe ich aber zur Kenntnis
nehmen müssen, dass dem offenbar nicht so ist, war der
Verwaltungsrat doch nicht einmal über wichtige strategische
Entscheide des Unternehmens orientiert, die den Medien
unterbreitet wurden. Ich habe mir erlaubt, dazu in der Frage-
stunde eine Frage zu stellen, da ich dieses Vorgehen höchst
störend finde. Bei einem solchen Verhalten müsste eigentlich
die Direktion entlassen werden.

3UlVLGHQW. Die Motion Loosli-Amstutz ist zurückgezogen. Das
Wort ist frei zum Rückweisungsantrag der Kommission und
zu den Vorstössen.

6DELQH�*UHVFK, Bern (GB). Im Jahr 2030 droht uns ein riesi-
ges Stromdefizit. Das Bild einer grossen, nicht zu deckenden
Stromlücke ist uns allen auf die Haut gebrannt worden, ins-
besondere auch der vorberatenden Kommission. Nichts
macht mehr Angst, als wenn man droht, demnächst würde
das Licht ausgehen. Es gehört zur Politik der Strombarone,
immer wieder düstere Zukunftsperspektiven zu malen. Be-
reits 1987 zur Rechtfertigung von Kaiseraugst und vor dem
Atommoratorium wurde im so genannten 7. Zehn-Werke-
Bericht prognostiziert, selbst mit dem AKW Kaiseraugst wer-
de im Jahr 2004 eine Riesenstromlücke auftreten. Tatsache
ist, dass die Schweiz heute sogar an kalten Wintertagen
mehr Strom exportiert als importiert. Die Fraktion GBJA kann
Ihnen voraussagen, dass unser Licht in 25 Jahren nicht aus-
gehen wird, auch nicht, wenn wir Mühleberg abstellen und
kein neues AKW bauen. Wenn wir heute die Weichen auf
Energieeffizienz und erneuerbare Energien stellen, können
wir im Jahr 2030 unsere Wirtschaft und Gesellschaft locker
mit umweltverträglichen Energieformen versorgen.
Unsere Fraktion begrüsst die regierungsrätliche Energiestra-
tegie. Endlich hat der Regierungsrat das Papier geliefert, das
unsere Kreise schon lange forderten: Energieperspektiven,
die über die regierungsrätliche Nasenlänge hinausgehen. Die
darin formulierten Ziele gehen in die richtige Richtung. Die
CO2-Reduktion bis 2030 entspricht ungefähr der Zielkurve,
die erreicht werden muss, um die negativen Folgen der Kli-
maerwärmung auf einem Minimum behalten zu können. Auch
das Bekenntnis, kein neues AKW zu bauen, ist ein wichtiger
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Schritt in eine nachhaltige Energiepolitik. Nicht zuletzt sind
endlich auch messbare Ziele für die erneuerbaren Energien
und Energieeffizienz formuliert.
Leider bleibt die Strategie bezüglich Massnahmen recht vage.
Bezüglich des Szenarios für den Weiterbetrieb des AKW
Mühleberg spricht sich unsere Fraktion für eine Stilllegung
2012 aus. Wir sind gleichzeitig überzeugt, dass es auch ohne
Mühleberg kein Gaskraftwerk braucht. In der Energiestrategie
�*ORFNH� GHV� 3UlVLGHQWHQ�� fehlt ein Kapitel und damit klare
Massnahmen über die Energieeffizienz. Diese Punkte sind
deshalb Inhalt unserer Planungserklärung.
Den Rückweisungsantrag der bürgerlichen Seite lehnen wir
entschieden ab. Die einzelnen Punkte lesen sich wie ein
Aufsatz trötzelnder Kinder. Ölheizungen seien uneinge-
schränkt zuzulassen: Welch ein Schwachsinn angesichts der
Erkenntnisse punkto Klimabelastung! Auf eine Promotions-
kampagne für Wärme-Kraft-Kopplung in energierelevanten
Betrieben sei zu verzichten: Wieso wehrt man sich gegen
eine solche Massnahme, die niemandem schadet und nicht
viel kostet? Entscheidend ist schliesslich Ziffer 6 der Rück-
weisung, das AKW Mühleberg müsse bis 2022 weiter betrie-
ben werden und ein neues AKW sei möglich. In diesen Tagen
werden Jodtabletten an die Berner Bevölkerung verteilt. Man
rechnet also mit einem Katastrophenfall, und Sie nehmen
dieses Risiko noch für weitere 18 Jahre in Kauf! Was der
Grosse Rat heute in Sachen Atomenergie entscheidet, hat
nationale Bedeutung. Das hat bereits die Pressekonferenz
der Umweltorganisationen, Grünen und der SP vor einer
Woche gezeigt. Alle nationalen Medien haben das Thema in
der Hauptsendezeit bzw. als Aufhänger im Inlandteil aufge-
nommen. Wenn Sie heute entscheiden, die Energiestrategie
sei zurückzuweisen mit der Auflage, Mühleberg bis 2022 am
Netz zu belassen und ein neues AKW sei als Option offen zu
halten, ist so gut wie sicher, dass die BKW in ihrer unendli-
chen Fantasielosigkeit sofort die entsprechenden Verfahren
einleiten wird. Wir geben heute ein schweizweites Signal.
Wollen wir in Zukunft auf einheimische und erneuerbare Res-
sourcen aufbauen oder glauben wir an französische oder
amerikanische Atomreaktortechnologien?
Tatsächlich ist die Schweiz zusammen mit Frankreich und
Finnland das einzige europäische Land, das immer noch auf
AKWs setzt. Belgien, Deutschland, Spanien und Schweden
beispielsweise lassen statt AKWs zu Dutzenden neue Offsho-
re-Windfarmen bauen. Die BKW könnte sich ebenfalls jeder-
zeit für die Energie von Windfarmen entscheiden. Aber natür-
lich tut sie das nicht. Lieber einen Alibipropeller mehr auf dem
Mont Juvent. Im Gegensatz zur BKW sind andere Schweizer
Energieunternehmen diesbezüglich viel weitsichtiger. So hat
die Axpo Mitte Oktober entschieden, sich an einer norwegi-
schen Windkraftentwicklung zu beteiligen, die das Einein-
halbfache von Mühleberg produziert.
Was mir am wenigsten in den Kopf will, ist, wieso ausgerech-
net Christoph Erb als Direktor der Berner KMU in der Kom-
mission einen solchen Rückweisungsantrag vorlegte. Ausge-
rechnet er, der im HIV-Rating auf dem obersten Platz steht –
das zeigt wohl die Qualität dieses Rating. Praktisch jeder
Punkt im Rückweisungsantrag schadet dem Wirtschaftsplatz
Bern und seinen KMU direkt. Die einzigen, die von diesem
Rückweisungsantrag wirklich profitieren, sind die Heizölfir-
men und die BKW. Und die BKW ist ja wohl kein KMU. Aber
das Verhalten der bürgerlichen Parteien ist ja nichts Neues in
diesem Kanton. Seit der Industrialisierung haben sie es ver-
passt, Innovation und Technologieentwicklung im Kanton
Bern zu ermöglichen. Im Bewahren des Bisherigen, das zeigt
auch dieser Rückweisungsantrag, sind sie Meister. Wer Inno-
vation zulassen und damit auch im Kanton Bern Arbeitsplätze
schaffen will, muss eine Palette von Energieformen und -
technologien unterstützen, die heute alle auch marktfähig

sind: Modernisierung bestehender Wasserkraftwerke, Um-
stellung von Elektroheizungen auf Wärmepumpen; Holz-
schnitzelfeuerung und Solarwärme, Stromerzeugung aus
Geothermie, Windenergie und Solarzellen. Die Energiepro-
duktion der Zukunft läuft dezentral, nicht mehr mit Gross-
kraftwerken. Der Strom ist damit näher bei den Verbrauchern
und ist viel weniger anfällig gegenüber Strom-Blackouts.
Die Fraktion GBJA hofft auf alle innovative Kräfte in diesem
Saal und bittet sie, den Rückweisungsantrag abzuweisen.

1LNODXV� *IHOOHU, Rüfenacht (EVP). Die EVP-Fraktion be-
grüsst es sehr, dass heute allgemein über Energie geredet
wird und nicht nur über AKWs, Gaskraftwerke, den Ausbau
der Wasserkraft oder den Verbrauch fossiler Energien. Wer-
den die Primärenergien einzeln angeschaut, kann gegen jede
etwas eingewendet werden. Man ist gegen den Ausbau von
Grimsel West, gegen die AKWs, gegen die Nutzung der
Windkraft und der fossilen Energien. Der Regierungsrat hat
im Energiestrategiebericht für einmal alle Primärenergien
vorgelegt und zu zeigen versucht, welche dieser Primärener-
gien den zukünftigen Energiebedarf decken sollen. Uns dünkt
dieses Vorgehen gut und sinnvoll. Bei der Auswahl der Pri-
märenergieträger, die den zukünftigen Energiebedarf decken
sollen, müssten aus unserer Sicht die folgenden Kriterien
beachtet werden: Umweltfreundlichkeit, Ehrlichkeit, Realisier-
barkeit, Wirtschaftlichkeit.
Zur Umweltfreundlichkeit brauche ich nicht viel zu sagen.
Jede Nutzung einer Primärenergie greift in die Natur ein, sei
es durch Staumauern, Windmühlen, grossflächige Fotovol-
taikanlagen, freigesetztes CO2, radioaktive Abfälle. Welcher
Eingriff in die Natur ist für uns tragbar? Ein Ausbau der Was-
serkraft heisst neue Staumauern. Die Nutzung fossiler Ener-
gien heisst mehr CO2 in der Umwelt. Das stört uns zwar nicht
so stark, aber in andern Gegenden der Erde kann es kata-
strophale Auswirkungen haben. Diese Überlegungen erfor-
dern deshalb einen ganzheitlichen Blick nicht nur für unsere
Umgebung, sondern auch für die Situation auf der ganzen
Erde.
Was meine ich mit dem Kriterium Ehrlichkeit? Nach dem
Ersatz unseres AKWs durch ein Gaskraftwerk fallen zwar
keine radioaktiven Abfälle mehr an, dafür wird mehr CO2

freigesetzt. Was ist schlimmer? Freigesetztes CO2 kann man
nicht mehr einfangen. Es gilt dann: Aus den Augen, aus dem
Sinn. Dies im Gegensatz zu radioaktiven Abfällen. Dass CO2

zur globalen Erwärmung beiträgt, ist durch die Wissenschaft
plausibel gemacht worden. Bei uns kann es zum Abschmel-
zen der Gletscher führen, zum Auftauen der Permafrostbö-
den, zu Bergstürzen. Aber die Auswirkungen sind für uns
nicht lebensbedrohend. In Bangladesh, dass dann zum
grössten Teil überflutet wird, sieht es etwas anders aus. Aber
eben, das ist weit weg. Die Kernenergie ist diesbezüglich
ehrlicher, weil sich mit den Abfällen diejenigen abmühen
müssen, die auch die Energie konsumieren. Ich weiss, man
könnte den Strom auch importieren. Dann müssten sich die
Leute im Ostblock oder wer auch immer, mit den radioaktiven
Abfällen abmühen. Wenn wir weiterhin in diesem Ausmass
Energie konsumieren, sollen wir bitteschön auch mit den
Folgen zurecht kommen, und das in Verantwortung gegen-
über denjenigen, die das Privileg, so viel Energie zu verbrau-
chen, nicht haben, und in Verantwortung gegenüber nachfol-
genden Generationen. Wir sind offensichtlich nicht bereit, auf
dieses Privileg zu verzichten. Die effizienteste Art, ein AKW
abzustellen, wäre, die Leistung nicht mehr abzunehmen. Das
haben wir bis jetzt offensichtlich nicht geschafft.
Zum Kriterium der Realisierbarkeit. Wenn man sich für eine
Primärenergie entscheidet, muss sie die erforderliche Energie
auch abdecken können. Es geht nicht, wenn sich die Regie-
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rung in ihrem Bericht auf neue Technologien stützen will, die
es noch nicht gibt. Das erweckt den Eindruck, die Regierung
wolle sich damit vor einer Entscheidung drücken, welcher
Primärenergie sie den Vorzug geben wolle. Wie kann man
sich auf etwas stützen, von dem man noch nicht weiss, wie
gross dessen Verfügbarkeit ist und wie die Nebenwirkungen
aussehen! Ausserdem bietet die Physik gar keinen neuen
Primärenergieträger mehr an, der in genügend grosser Men-
ge angezapft werden könnte. Es gibt höchstens ein gewisses
Potenzial bei der Geothermie. Hier müsste aber noch sehr
viel geforscht werden, bevor man an eine grössere Nutzung
denken kann.
Zur Wirtschaftlichkeit. Bei Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran sind wir
vom Ausland abhängig. Uran kann wegen seiner hohen
Energiedichte viel einfacher und länger gelagert werden als
fossile Energieträger. Das Erdgas vor allem ist sehr proble-
matisch; es lässt sich nicht lagern. Bei der Nutzung der Son-
nenenergie darf man nicht die Umwandlung in elektrische
Energie durch Fotovoltaik ins Zentrum stellen. Der Bau von
Solarzellen braucht sehr viel Energie, der Flächenbedarf ist
sehr gross, während der Wirkungsgrad aus theoretischen
Gründen sehr beschränkt ist. Ausserdem braucht es auch
hier ein sehr grosses Speichervolumen, weil die Sonnen-
energie nur während einer relativ kurzen Zeit anfällt. Es ist
deshalb unsinnig, mit Fotovoltaik zuerst elektrische Energie
zu erzeugen und mit dieser später Wohnungen und Boiler
aufzuheizen. Beides kann direkt mit der Sonne aufgeheizt
werden. Überhaupt darf man das Potenzial der Fotovoltaik
nicht überschätzen. Wollte man das AKW Mühleberg durch
fotovoltaische Anlagen ersetzen, bräuchte dies eine Fläche in
der Grösse des Thunersees. Die wenigsten Leute wissen,
dass es für die Herstellung der Zellen für eine solch grosse
Anlage die Leistung eines AKW während fünf bis acht Jahren
braucht.
Solche Überlegungen fehlen in der Energiestrategie. Sie
enthält viel zu viel Ideologie, die ich zwar durchaus nachvoll-
ziehen kann, die aber nicht überbewertet werden darf, soll die
Strategie ernst genommen werden. Mir gefällt auch nicht,
dass verschiedene Dinge miteinander vermischt werden und
man sich von Fremdstoffzellen oder von einer möglichen
Wasserstoffwirtschaft oder andern neuen Technologien der-
art viel verspricht. Auch für Fremdstoffzellen braucht es ir-
gendeinen Primärenergieträger, beispielsweise Erdgas. Für
die Wasserstoffwirtschaft muss man den Wasserstoff zuerst
herstellen, entweder aus Strom oder aus fossilen Energien.
Wichtig ist, diejenige Technologie zu wählen, die mit dem
besten Wirkungsgrad die Primärenergie in die gesuchte Nut-
zenergie umwandelt.
Trotz der aufgezeigten Mängel ist die EVP-Fraktion der Mei-
nung, der Energiestrategiebericht könne zur Kenntnis ge-
nommen werden. Sie möchte ihn nicht zurückweisen. Bei
einer Rückweisung würden auch unsere Planungserklärun-
gen Makulatur.

/LOR� /DXWHUEXUJ�*\JD[, Bern (GFL). Die Fraktion Grüne
Freie Liste unterstützt grundsätzlich die Energiestrategie des
Regierungsrats. Die Energiepolitik hat eine zentrale Schlüs-
selfunktion für die Zukunft unserer nächsten Generationen
und letztlich auch für die Zukunft des Lebens und des Klimas
auf unserem Planeten. Die Energiepolitik hat für eine nach-
haltige Zukunft einen viel grösseren Stellenwert als zum Bei-
spiel die Finanzpolitik, über die wir hier viel und heftig disku-
tieren. Weil Energiepolitik so wichtig ist, braucht der Kanton
Bern als zweitgrösster Kanton eine Energiestrategie, die in
die Zukunft gerichtet ist, einigermassen umfassend Richtun-
gen und Wege aufzeigt, wo es lang gehen soll. Diese Anfor-
derungen an eine Strategie werden mit dem Papier des Re-

gierungsrats erfüllt. Aber es ist vorläufig nur ein Bericht, und
es fehlt die Verbindlichkeit von Gesetzen. Es werden keine
grossen Visionen angestrebt, und die Vorgabe von 30 Jah-
ren, um die Ziele zu erreichen, ist sehr lang angesetzt. Die
Energiestrategie bleibt sehr stark auf dem Boden des Mach-
baren und ist nichts Verrücktes und nichts Unmögliches,
eigentlich ist sie nur eine Fortsetzung des bereits eingeschla-
genen Wegs. Wir haben die gleichen zwei Kritikpunkte, die
schon das Grüne Bündnis ausgemacht hat, und dazu Pla-
nungserklärungen eingereicht. Wir haben uns auf diese bei-
den Punkte beschränkt, weil wir mithelfen und einen kon-
struktiven Beitrag an die Umsetzung der Strategie leisten
möchten.
Beim Kapitel Stromproduktion ist für uns das Szenario B, also
die Stilllegung des AKW Mühleberg im Jahr 2012 unumgäng-
lich. Wir wollen keine Verlängerung dieses AKW-Methu-
salem. Eine Energie, die ein derart gravierendes Abfallpro-
blem hat und bei der die Bevölkerung mit dem Verteilen von
Tonnen von Jodtabletten beruhigt werden muss, ist keine
Zukunftsperspektive mehr. Für die Grüne Freie Liste gibt es
nichts anderes, als das AKW spätestens 2012 abzustellen.
Auch das Szenario A, der Einsatz eines Gaskombikraftwerks,
ist uns immer noch lieber als das Szenario BKW oder FDP /
SVP. Wenn mit einem Gaskombikraftwerk der Ausstieg aus
der Atomenergie erreicht werden kann, ist uns dies wesent-
lich lieber, als weiter auf der problematischen Atomschiene
zu fahren. Gas hat eine deutlich bessere Ökobilanz als Öl
oder Atomenergie mit all ihren ungelösten Problemen, das
heisst, man darf beim Gas den CO2-Ausstoss nicht isoliert
anschauen, man muss die gesamte Ökobilanz anschauen.
Selbstverständlich unterstützen wir vor allem die Ersatzlö-
sungen, die auf erneuerbaren Energien und auf grössere
Energieeffizienz aufbauen. In diesen beiden Bereichen hat
der Kanton Bern ein sehr grosses Potenzial. Beides sind
wichtige Gebiete im hiesigen Gewerbe und in der Wirtschaft.
Eine ganze Reihe von KMU generiert attraktive Arbeitsplätze
und schafft zukunftsgerichtetes Know-how.
Mit dem Stichwort KMU komme ich zum Rückweisungsan-
trag. Wir bedauern es, dass damit zu einer Vollbremse ge-
griffen wird. Man will zurück in eine energiepolitische Eiszeit
und reisst dabei gleich auch noch sämtliche Gräben auf, über
die längst Gras gewachsen sein sollte. Die Rückweisung
bringt nichts anderes als eine Belebung der politischen Pola-
risierung und alte Grabenkämpfe. Es ist eigentlich auch gar
keine Rückweisung, sondern, falls nicht noch Korrekturen
angebracht werden, eher eine Ablehnung. Die Auflagen sind
unbrauchbar, um darauf eine Strategie aufbauen zu können,
die diesen Namen verdiente. Die Rückweisung will ein Lais-
ser-faire und die Hand in den Schoss legen. Das ist mehr als
verantwortungslos und bringt den Kanton Bern sicher nicht
vorwärts. Es ist zudem extrem wirtschaftsfeindlich, besonders
gegenüber all den KMU, die im Energiebereich tätig sind und
von der Energiestrategie jetzt profitieren könnten. Hier wird
wirtschaftliche Entwicklung nicht von den Grünen und Linken
gebremst, sondern von den designierten Wirtschaftsvertre-
tern höchst persönlich. Das ist letztlich auch gegen die Ge-
meinden und gegen die Bevölkerung gerichtet. Die Bevölke-
rung ist nämlich viel sensibler gegenüber Energie- und Um-
weltfragen, als die Verfasser dieser Rückweisung offenbar
annehmen. Es erstaunt mich nicht, wenn die FDP bei den
nächsten Wahlen wieder verlieren sollte. Wir empfehlen uns
gerne für alle diejenigen Parteimitglieder, die sich mit einer
solchen rückwärtsgerichteten Energiepolitik nicht mehr identi-
fizieren können.
Wir bitten den Rat, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen und
die Rückweisung abzulehnen.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�
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&KULVWRSK� (UE, Bern (FDP). Es ist reiner Zufall, dass ich
nach Frau Lauterburg und ihrer Standpauke zuhanden der
FDP rede. Ans Rednerpult treibt mich mein Anliegen, Sie zur
Unterstützung des Rückweisungsantrags aufzurufen. Mehre-
re Gründe sprechen dafür, den Bericht zurückzuweisen, statt
ihn einfach zur Kenntnis zu nehmen, allenfalls ergänzt mit
punktuellen Planungserklärungen. Es sind zu grundlegende
Differenzen zwischen dem, was im Bericht festgehalten ist,
und unseren Vorstellungen von einer zukunftsgerichtete
Energiepolitik.
Ich habe ein paar Fragen, von denen sich ein Teil selber
beantwortet. Soweit sie dies nicht tun, erläutere ich sie nach-
her gerne. Welches sind die Handlungsfelder und die Spiel-
räume einer eigenständigen kantonalen Energiepolitik? Diese
Frage ist im Bericht nicht richtig beantwortet. Welches ist die
Rolle des Staats? Soll er Vorschriften erlassen, und wie vie-
le? Was soll auf Ebene des Kantons zur Staatsaufgabe er-
klärt werden? Wie gestaltet sich das Verhältnis der Energie-
strategie zur Wachstumsstrategie des gleichen Regierungs-
rats, die wir zustimmend zur Kenntnis genommen haben?
Sind ausreichend CO2-freie Alternativen vorhanden, um die
Option Kernenergie einfach so preisgeben zu können? Soll
mit staatlicher Hilfe ein fossiler Energieträger, nämlich das
Erdöl, durch einen andern fossilen Energieträger, das Erd-
gas, ersetzt werden? Welches sind die politischen Schluss-
folgerungen aus den letzten energiepolitischen Abstimmun-
gen? Um beim letzten Punkt zu bleiben: Die Mehrheit der
Stimmberechtigten im Kanton Bern betrachtet die Option
Kernenergie wesentlich pragmatischer und weniger ideolo-
gisch, als dies der Regierungsrat wahrhaben will. Das Volk
hat sich mehrmals gegen den Ausstieg aus der Kernenergie
ausgesprochen, nämlich in der kantonalen Abstimmung im
Jahr 2000 mit 64 Prozent Nein zur vorzeitigen Stilllegung des
Kernkraftwerks Mühleberg und im Rahmen der eidgenössi-
schen Abstimmungen im Jahr 2003 mit 67 Prozent Nein zur
Ausstiegsinitiative und 58 Prozent Nein zur Moratoriumsi-
nitiative.
Ich habe von den Handlungsfeldern und den Spielräumen
einer eigenständigen kantonalen Energiepolitik gesprochen.
Der Bericht geht offenbar davon aus, dies sei in einer umfas-
senden Art vorhanden und solle auch ausgenützt werden.
Das ist unseres Erachtens falsch. Ein Blick auf das Pro-
gramm Energie 2000 des Bundes zeigt, dass sich die Aufga-
ben des Kantons, der ein wichtiger Partner ist, primär auf den
Gebäudebereich konzentrieren; in Bereichen, wo der Staat
selber baut, kann er sinnvoll tätig sein. Das kann aber nicht
eine umfassende Energiepolitik eines jeden Kantons sein. Es
sind also klare Grenzen gegeben. Die Zeiten sind vorbei, da
jeder Kanton für sich hier etwas subventionieren, dort etwas
bremsen, verbieten oder verbindlich vorschreiben kann, so
dass sich das Ganze in der Wirkung mehr oder weniger auf-
hebt.
Nach unserer Auffassung kann es nicht Aufgabe des Staats
sein, mit Subventionen kleine, mittlere oder grosse Betriebe
zu fördern, er soll vielmehr Rahmenbedingungen bereit stel-
len, die es der Wirtschaft erlauben, möglichst zu gleichen
Bedingungen wie die Konkurrenz Energie zu beziehen. Es ist
auch nicht primär Staatsaufgabe zu entscheiden, welche
Energieträger wirtschaftlich sind, das kann den Subjekten in
der Wirtschaft überlassen werden, da sie dies für sich selber
besser beurteilen können. Die Wachstumsstrategie ist mit der
Energiestrategie nicht abgedeckt. Man geht sogar ein Stück
weit Richtung Isolationismus, was keinesfalls angebracht ist.
Zur Frage, ob ausreichend CO2-freie Alternativenergie vor-
handen sei, um die Kernenergie aufgeben zu können. Sicher
liegt in der Verbesserung der Energieeffizienz und bei der
erneuerbaren Energie ein Potenzial. Neben dem Ersatz der
fossilen Energien ist auch die Frage einer Nachfolge der

Kernkraftwerke zu prüfen. Im Strombereich ist die einheimi-
sche Wasserkraft weiter zu brauchen; sie kann noch zusätz-
lich optimiert werden. Aber man kann es drehen und wenden
wie man will: Ein grösseres Werk, das Energie produziert, ist
unumgänglich. Hier betrachten wir die Rolle der Kernenergie
als eine wichtige. Selbst das Bundesamt für Energie, das hat
das Hearing deutlich ergeben, geht davon aus, dass Mühle-
berg mindestens bis 2022 am Netz bleibt. Der Vorbehalt ist
klar: Die Sicherheit muss gewährleistet sein, was ja durch
eine unabhängige Stelle überwacht wird.
Die Frage, ob mit staatlicher Hilfe ein fossiler Energieträger
durch einen andern fossilen Energieträger ersetzt werden
soll, verneinen wir. In diesem Sinn ist auch unser Nein zu
einem faktischen Verbot neuer Ölheizungen zu verstehen.
Möglicherweise trifft es zu, dass im Verhältnis Erdöl – Erdgas
die Spiesse auf dem Markt nicht gleich lang sind, das be-
streiten wir nicht. Aber es ist nicht Sache des Kantons, dies
mit hohen Investitionen und Subventionen zu korrigieren.
Gleich lange Spiesse sind an anderer Stelle herzustellen.
Schlussfolgerungen. Es gibt zu viele Unstimmigkeiten, zu viel
Falsches in dieser Strategie. Deshalb bittet Sie die einstim-
mige FDP-Fraktion, den Kommissionsantrag zu unterstützen.
In der Kommission haben wir jeden Punkt des Antrags ein-
zeln begründet. Aus Zeitgründen verzichte ich hier darauf. Im
Kommissionsprotokoll kann nachgelesen werden, was dazu
gesagt worden ist. Sollte der eine oder andere Punkt bestrit-
ten werden, werde ich mich gerne ein zweites Mal zu Wort
melden.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

3HWHU� $QGUHV, Roggwil (SVP). Die SVP-Fraktion hat die
Energiestrategie einer umfassenden Überprüfung unterzogen
und ist in ihrer Analyse zum Schluss gekommen, dass der
Bericht kein taugliches Mittel für eine energiepolitische Stra-
tegie darstellt. Der Bericht muss daher umfassend überar-
beitet werden. Das Papier enthält verschiedene Widersprü-
che, falsche und utopische Annahmen und fragwürdige Ziel-
setzungen. Der Bericht muss eine politisch-strategische Posi-
tionierung für die kommenden Jahrzehnte darstellen. Das aus
unserer Sicht wichtige Ziel, nämlich einen Beitrag zur Sicher-
stellung des heutigen und künftigen Bedarfs der Bevölkerung
und der Wirtschaft an preiswerter Energie zu leisten, rückt
unverständlicherweise total in den Hintergrund. Der Bericht
geht von der falschen Vorstellung aus, der Kanton Bern kön-
ne eine eigenständige, umfassende Energiepolitik betreiben.
Eine der Hauptkritiken der SVP am Strategiebericht liegt
darin, dass falsche Prioritäten gesetzt werden, zu viel zu
Staatsaufgaben erklärt wird und Ziele und Massnahmen
vorgesehen sind, die der vom Grossen Rat kürzlich gutgehei-
ssenen Wirtschaftsstrategie widersprechen. Für den Kanton
Bern ist eine sichere und günstige Energieversorgung für
produzierende Betriebe und zukünftige Investoren ein sehr
wichtiger Standortfaktor, den wir nicht verspielen dürfen. Es
geht uns hier nicht darum, Gesetzesbestimmungen zu formu-
lieren –  wobei jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden
müsste –, wir wollen mit dem Rückweisungsantrag bezwek-
ken, dass der Regierungsrat die Energiestrategie überarbeitet
in denjenigen Punkten oder Rahmenbedingungen, die uns
wichtig erscheinen.
Folgende Punkte im Rückweisungsantrag sind für uns von
Bedeutung. Punkt 1: Der Kanton entwickelt innerhalb seiner
Kompetenzen und finanziellen Möglichkeiten eine Energie-
strategie. Dieser Grundsatz muss nicht weiter erläutert wer-
den. Punkt 3, Ölheizungen. Gemäss Zielsetzung sollen Öl-
heizungen nur noch in Ausnahmefällen zugelassen werden.
Das kommt einem Verbot gleich und lässt sich wegen der
dezentralen Besiedlung im Kanton Bern kaum verantworten.
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Die hohen Ölpreise bewirken ein Umdenken bei der Bauherr-
schaft. Wie ich von Architekten oder Heizungsfachleuten
hörte, werden vermehrt Alternativen nachgefragt wie Belet,
sprich Oil of Emmental, oder Erdwärmeheizungen. In diesem
Zusammenhang sei auf Ziffer 8 der Rückweisung hingewie-
sen: Es ist uns ein Anliegen, dass das Potenzial der Holze-
nergie gegenüber anderen Energieträgern, sei es Erdöl, Erd-
gas oder Strom, in der Wärmegewinnung herausgehoben
wird.
Zu Ziffer 4. Auf die Förderung der Substituierung von Erdöl
durch Erdgas ist zu verzichten, und es ist nicht Aufgabe des
Kantons, sich an Gasquellen- und Gastransportsystemen zu
beteiligen. Eine massive Förderung des Gasverbrauchs im
Kanton hätte unabsehbare Folgen auf die CO2-Bilanz. Der
CO2-Ausstoss liesse sich in 30 Jahren kaum um 40 Prozent
reduzieren, wenn der Gasverbrauch forciert wird. Mittelfristig
sollen gemäss Energiestrategie 47 Prozent des Gesamtener-
gieverbrauchs durch Gas abgedeckt werden. Allein der Er-
satz des Kernkraftwerks Mühleberg durch Gaskombikraftwer-
ke würde die Berner Luft mit rund 1 Million Tonnen CO2 bela-
sten.
In Ziffer 5 sprechen wir die Nutzung der Wasserkraft an. Der
Kanton Bern als Berg- und Wasserkanton muss die eigenen
Möglichkeiten unterstützend fördern. Das Potenzial ist noch
nicht ausgeschöpft, ich denke zum Beispiel an das Projekt
Grimsel plus der KWO. Die Zielsetzung optimale Nutzung
kann nur erreicht werden, wenn die Vorschriften in Bezug auf
die Restwassermenge und der Ökologie nicht zu einseitig
ausgelegt werden.
Zu Ziffer 6 Kernenergie. Die Aussagen im Bericht Seite 9,
«Der Kanton fördert neue Technologien (...), weil fossile
Brennstoffe und Kernenergie keine Zukunft haben» oder
«Den Bau eines neuen Kernkraftwerks lehnt der Regierungs-
rat aus ökologischen und ökonomischen Gründen ab» teilen
wir nicht. Der Stellenwert der Kernenergie wird von uns fun-
damental anders beurteilt. Es besteht keine Veranlassung,
einen Energieträger zum Vornherein auf alle Zeiten auszu-
schliessen. Die bernischen Stimmberechtigten haben in letz-
ter Zeit zur Kernenergiethematik an der Urne mehrmals Ent-
scheide getroffen und dabei sämtlichen Ausstiegsvarianten
Absagen erteilt. Christoph Erb hat auf die Stimmenverhältnis-
se bei diesen Abstimmungen hingewiesen. Aufgrund dieser
klaren Meinungsäusserungen lässt sich der Verzicht auf die
Option Kernenergie nicht begründen; im Gegenteil, die
Volksabstimmungen können als Vertrauensbeweis gegen-
über der Kernenergie und dem Kernkraftwerk Mühleberg
beurteilt werden. Zum Vorwurf, die Kernenergie habe ausge-
dient: In Finnland laufen die Vorbereitungen zum Bau eines
neuen Druckwasserreaktors, der im Jahr 2009 ans Netz ge-
hen soll. Die wesentlichen Überlegungen zum Bau eines
neuen Kernkraftwerks waren: Klimaschutz, Versorgungssi-
cherheit und kostengünstige Energie. Die Electricité de
France hat am 21. Oktober 2004 den Standort für den ersten
französischen Druckwasserreaktor in der Nähe des Ärmelka-
nals bekannt gegeben. Angesichts der unsicheren Substitu-
ierbarkeit der Kernenergie durch Energieträger mit nachhalti-
ger CO2-Bilanz ist es unverständlich, dass der Regierungsrat
den Bau eines neuen Kernkraftwerks ausschliesst. Aus die-
ser Sicht lehnen wir die im Bericht vorgeschlagenen Mass-
nahmen ab. Vielmehr ist das in Aussicht stehende Gesuch
um Verlängerung der Betriebsbewilligung des Kernkraftwerks
Mühleberg von Regierungsrat und Grossem Rat zu unterstüt-
zen.
Frau Gresch hat die Windkraft angesprochen. Das eigentliche
Problem bei der Windkraft ist der Wind. Ohne den geht es
nicht. Aber der Wind ist launisch; auch durch aufwändige
Wettersimulationen lässt sich nur schwer voraussagen, wann
er wehen wird. Bei Sturm müssten Windkraftanlagen wegen

Bruchgefahr vom Netz genommen werden, und zwar bereits
bei 95 Stundenkilometer. Auch bei Flauten tut sich relativ
wenig. Wenn ein ausgedehntes Hochdruckgebiet über der
Schweiz oder über der Offshore-Anlage in der Nordsee liegt,
kann eine Flaute tage- und wochenlang dauern. Solche Anla-
gen brauchen zudem sehr grosse Vorhaltetechniken mit sehr
grossem Kohlenverbrauch. In Deutschland allein gibt es
sechs Kohlekraftwerke, nur um die Windkraft zu substituie-
ren.
Zum Schluss möchte ich unserer Enttäuschung über die
Energiestrategie des Regierungsrats Ausdruck verleihen. Die
Energiestrategie entspricht in wesentlichen Punkten nicht
einer zukunftsgerichteten, markfähigen und realisierbaren
Politik. �'HU� 3UlVLGHQW� ELWWHW� GHQ� 5HGQHU�� ]XP� 6FKOXVV� ]X
NRPPHQ�� Der Kanton Bern braucht eine realistische Ener-
giestrategie. Die SVP-Fraktion wird dem Rückweisungsantrag
mit Auflagen zustimmen. Ich verlange Namensabstimmung.

5XGROI� .lVHU, Meienried (SP). Im Namen der SP-Fraktion
beantrage ich, auf den Bericht einzutreten und den Rückwei-
sungsantrag abzulehnen. Christoph Erb hat vorhin als Spre-
cher der FDP-Fraktion die Frage nach den Handlungsfeldern
in der Energiepolitik gestellt. Er sagte, diese Handlungsfelder
seien relativ eng und man könne dazu nicht viel sagen. Das
mag stimmen für das Parteibüchlein der FDP und der SVP.
Aber die Handlungsfelder des Kantons werden nicht durch
die Parteibücher, sondern durch das Energiegesetz des
Kantons Bern aus dem Jahr 1981 abgesteckt. Die Ziele sind
in Artikel 1 festgehalten: «das Energiesparen und die zweck-
mässige Verwendung der Energie zu fördern; die einseitige
Abhängigkeit der Energieversorgung vom Erdöl und von
anderen Energieträgern zu mindern; eine wirtschaftliche,
vielseitige, ausreichende und umweltschonende Energiever-
sorgung zu fördern; die Verwendung erneuerbarer Energien
zu fördern.» Seit über 20 Jahren wird im Kanton Bern ver-
sucht, diese Ziele umzusetzen, leider mit sehr wenig Erfolg.
Am Energiesparen hat kaum jemand Interesse, und wie die
Zielsetzung einer zweckmässigen Verwendung von Energie
unterlaufen wird, zeigt die Subventionspolitik der BKW, die
heute noch Elektrospeicherheizungen mit Beiträgen fördert.
Die Abhängigkeit der Energieversorgung vom Erdöl ist nicht
kleiner, sondern eher grösser geworden, und nach wie vor
sind wir bei der Stromproduktion vom Uran abhängig, das
bekanntlich nicht in der Schweiz abgebaut werden kann. Die
Förderung erneuerbarer Energien ist, ausser einigen Feigen-
blattaktivitäten, in den Kinderschuhen stecken geblieben.
Nach 23 Jahren Energiegesetz müssen wir konsterniert fest-
stellen, dass die kantonalbernische Energiepolitik versagt hat.
Es ist nicht gelungen, die Ziele der Energiegesetzgebung
durchzusetzen. Die Regierung will nun einen neuen Schritt
zur Realisierung dieser Ziele machen, indem sie mit der
Energiestrategie ein umfassendes Umsetzungskonzept im
Energiebereich vorlegt. Auch wenn die Energiestrategie nicht
in allen Teilen unseren Vorstellungen entspricht, unterstützen
wir das Papier und werden den Rückweisungsantrag ableh-
nen.
Mit dem Rückweisungsantrag anerkennen FDP und SVP die
Notwendigkeit einer Energiestrategie. Das ist ein neuer An-
satz. Sie schätzen offenbar die Ausgangslage nach über 20
Jahren Energiegesetz ähnlich ein, wie ich es vorhin getan
habe. Wäre man nämlich in den bürgerlichen Reihen anderer
Meinung, dürfte man gar nicht auf das Geschäft eintreten
oder müsste es ablehnend zur Kenntnis nehmen. Mit der
Rückweisung wird der Regierungsrat aufgefordert, die Ener-
giestrategie im Sinn der Auflagen zu ändern, sofern die Auf-
lagen gesetzeskonform sind.
Bevor ich auf die einzelnen Auflagen der Rückweisung ein-
gehe, äussere ich mich kurz zur Kommissionsarbeit. Für die
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Beratung des Berichts waren drei Halbtage angesetzt. Der
erste Halbtag war für Hearings und die Eintretensdebatte
vorgesehen. Das ist auch so über die Bühne gegangen, bis
schliesslich um 11 Uhr 30 Christoph Erb als Wortführer der
Bürgerlichen den jetzt vorliegenden Rückweisungsantrag aus
dem Ärmel zauberte, in der Meinung, man könne diskussions-
los darüber abstimmen und damit die Kommissionsarbeit be-
enden; schliesslich habe er am Nachmittag eine Sitzung. Die-
ses Vorgehen ist einer Partei, die sich als staatstragende
Partei zu den Regeln der Demokratie bekennt, unwürdig. Es
ist in meinen Augen eher Diskussionsverweigerung und zeugt
nicht von einer hohen politischen Kultur. Aber offenbar ist
dies die Art der politischen Auseinandersetzung, die vom HIV
als besonders wirtschaftsfreundlich ausgezeichnet wird. Da-
mit qualifiziert sich diese Art des politischen Rating selber,
nämlich als Selbstbefriedigung von Verbandsfunktionären.
Immerhin konnten wir in der Kommission doch noch errei-
chen, dass die einzelnen Rückweisungsauflagen begründet
wurden. Es zeigte sich bald einmal, dass 50 Prozent dieser
Auflagen nicht mehr als warme Luft sind und bereits im Stra-
tegiepapier abgehandelt sind. Im Wesentlichen geht es um
zwei Punkte: Erstens um die Frage, ob der Staat hoheitlich in
den Energiemarkt eingreifen soll, zweitens um die Frage, ob
die langfristige Energieversorgung ohne Atomkraft auskom-
men soll.
Zum ersten Punkt. Gemäss Energiestrategie soll der Ener-
giemarkt so beeinflusst werden, dass die Abhängigkeit vom
Erdöl reduziert werden kann, wie das auch im Energiegesetz
steht. Die Laisser-faire-Politik der letzten 20 Jahre hat ge-
zeigt, dass dieses Ziel ohne Beeinflussung der Marktkräfte
nicht erreicht werden kann. Man kann sagen, man wolle es
nicht, aber dann sollte man so ehrlich sein und die Änderung
des Energiegesetzes verlangen. Aber offenbar fehlt dazu der
Mut. Übrigens tut man so, wie wenn im Energiesektor freier
Markt herrschte. In Ziffer 1 der Rückweisung steht, die Ener-
giemärkte würden «grundsätzlich auf marktwirtschaftlichen
Prinzipien beruhen». Dem ist natürlich nicht so. Es beginnt
bereits bei den Förderländern, die mit der OPEC den Ölmarkt
vollumfänglich kontrollieren; das Sagen haben auch die gro-
ssen Ölmultis, und schliesslich sprechen die Endverteiler die
Preise untereinander ab. Das ist Kartell, das hat nichts mit
freiem Markt zu tun. Es gibt kaum einen stärker kartellisierten
Markt als den Ölmarkt – ähnlich wie im Stromsektor, wo die
Endversorgung teilweise durch privatrechtliche Gesellschaf-
ten im Rahmen von Gebietsmonopolen beherrscht wird. Of-
fenbar sind den Bürgerlichen private Kartelle weniger ein
Dorn im Auge als demokratisch abgesegnete staatliche Ein-
griffe, die für mehr Transparenz und mehr Gerechtigkeit sor-
gen und zur Förderung erneuerbarer Energien beitragen.
Eines ist klar: Die Ziffern 1 bis 3 des Rückweisungsantrags
widersprechen der Ziffer 8 diametral. Wenn es uns ernst ist
mit der Förderung von Holz als Energiequelle, müssen wir auf
dem Energieendverteilermarkt Platz schaffen und das Öl
zurückdrängen. Das kann man aber nicht mit einer Laisser-
faire-Politik erreichen; das haben die letzten 20 Jahre deutlich
gezeigt. Wenn wir so weiterwursteln, wird das Holz im Wett-
bewerb mit dem Öl nie konkurrenzfähig werden und immer
und ewig an den staatlichen Subventionsleitungen hängen.
Glücklich der Kanton, der sich so etwas leisten kann! Die
zusätzlichen Mittel, die wir mit der Überweisung der Motion
von Siebenthal in der Septembersession beschlossen haben,
machen nur Sinn, wenn das Ziel darin besteht, Holz ohne
staatliche Zuschüsse marktfähig zu machen. Wenn es Ihnen
ernst ist mit der Förderung von Holz als einheimische erneu-
erbare Energiequelle, dann muss man im Heizölmarkt inter-
venieren.
Die rote Lampe leuchtet. Zur Option Atomkraftnutzung werde
ich mich als Einzelsprecher äussern.

3UlVLGHQW. Die Einzelsprecherinnen und -sprecher haben das
Wort.

3HWHU�%�KOHU, Bern (FDP). Ich äussere mich als seinerzeiti-
ges Kommissionsmitglied und Sprecher beim 3. Energiebe-
richt. Am Schluss werde ich mich als Sprecher der FDP zu den
drei Interpellationen äussern.
Die bürgerliche Mehrheit hat den vorliegenden Bericht nicht
bestellt, schon gar nicht mit diesem Inhalt und diesen Ab-
sichten. Wir haben den 3. Energiebericht im April 2003 sozu-
sagen «durchgewunken», weil die Zielrichtung, etwas mehr
Alternativenergie, speziell in der Holznutzung, und die Förde-
rung der Minergie im Baubereich, für uns akzeptierbar war.
Alle Rückweisungsanträge und alle Planungserklärungen von
linker Seite, die mehr wollten, haben wir klar und deutlich
abgelehnt. Wir sagten, wenn die Abstimmung über die Ato-
minitiativen im Mai 2003 für uns positiv ausgingen, möchten
wir an der kantonalen Energiefront für eine Weile Ruhe ha-
ben. Deshalb ist es effektiv etwas stossend, wenn nun ein
Bericht vorliegt, den wir nicht bestellt haben und unseres
Erachtens auch nicht nötig gewesen wäre. Zudem nimmt der
Bericht anlässlich der Debatte über den 3. Energiebericht
zurückgewiesene Anliegen und Forderungen der Minderheit
auf, macht sie sozusagen zur Maxime und suggeriert, er
basiere auf dem 3. Energiebericht. Der Bericht riecht stark
nach Gas, und das Hauptthema ist der Ausstieg aus der
Kernenergie – beides ist für uns nicht akzeptabel. Ich frage
mich, ob der Bericht überhaupt vorliegen würde, wenn wir in
Mühleberg kein Atomkraftwerk hätten. Eine Rückweisung ist
mit Blick auf unsere Haltung beim 3. Energiebericht nur folge-
richtig und entspricht unserer Energiepolitik, vor allem auch
nach der Abstimmung im Mai 2003, in der das Berner Volk
ein klares Bekenntnis zur Kernenergie abgegeben hat. Wenn
schon, soll der Bericht im Sinn unserer Auflagen überarbeitet
werden; dann können wir ihn diskutieren. Das hat mit Diskus-
sionsverweigerung nichts zu tun, aber mit der Tatsache von
Mehrheiten und Minderheiten auch in der Energiepolitik. Das
muss auch Ruedi Käser zur Kenntnis nehmen. Ich bitte um
Rückweisung des Berichts mit den Auflagen, wie sie von der
Kommissionsmehrheit verabschiedet wurden.
Im Namen der Fraktion äussere ich mich wie folgt zu den drei
Interpellationen Lauterburg-Gygax, Gresch und Kaufmann.
Die Antworten sind für uns insofern okay, als sie auf den
Energiestrategiebericht verweisen. Wenn wir diesen zurück-
weisen, sind auch die Interpellationen für uns erledigt.

$QGUHDV�+RIPDQQ, Bern (SP). Ich rede zu den Ziffern 3 und
4 des Rückweisungsantrags. Sie passen zusammen, weil es
Absicht der Energiestrategie ist, ein schönes Stück Öl durch
den Energieträger Gas zu ersetzen, was sehr gut begründet
und nachvollziehbar ist. Die Ziffern 3 und 4 des Rückwei-
sungsantrags sind, wie auch die andern, durchdrungen vom
Glauben an den Markt – Sankt Markt wird’s schon richten.
Angesichts internationaler Publikationen zum Energiemarkt
verliert man diesen Glauben allerdings langsam. Ich habe
das Gefühl, hier mache man eher kantonale Politik, der Blick
über die Grenze in die internationalen Zusammenhänge sei
verloren gegangen. Ich will versuchen, dieses Manko wett-
zumachen.
Der Ölpreis ist in der letzten Zeit ziemlich angestiegen. Der
Preis ab Bohrloch hat sich verdoppelt. Dass es nicht zu einer
eigentlichen Verdoppelung gekommen ist, kommt daher,
dass wir relativ viele Steuern und Zölle auf den erdölgebun-
denen Trägern haben, was sich so auswirkt, dass ein Liter
Benzin 1 Franken 50 oder 60 kostet statt 1 Franken 30. Hät-
ten wir keine Steuern und keine staatliche Regulierung, wä-
ren die Energiepreise doppelt so hoch, und das würde ziem-
lich einschenken. Die Hälfte der Ölreserven weltweit wird
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nach Ansicht des unabhängigen Experten Campell im Jahr
2005 aufgebraucht sein. Es gibt natürlich auch andere Schät-
zungen. Den Erdölgesellschaften konnte nachgewiesen wer-
den, dass sie mit ihren Fakten relativ locker umgehen; sie
stellen sie in den Dienst ihrer Machtpolitik, wie dies die frühe-
re Sowjetunion getan hat. Aber sogar die Erdölgesellschaften
setzen den Peak of Oil, den Punkt, da die Erdölförderung zu
sinken beginnt, auf das Jahr 2030 fest. Das heisst, wer heute
einen energiepolitischen Entscheid trifft, beispielsweise privat
eine neue Heizung in sein Haus installiert, wird das in 25
Jahren mit einem markanten Anstieg des Ölpreises zu spüren
bekommen. �*ORFNH� GHV� 3UlVLGHQWHQ�� Wer sich zudem die
Entwicklungen in China und Indien mit einem Wirtschafts-
wachstum von rund 9 Prozent und 2,4 Milliarden Einwohne-
rinnen und Einwohner vergegenwärtigt, kann sich vorstellen,
was passiert, wenn der Peak of Oil erreicht ist. Auch so ge-
sehen verstehe ich nicht, wie man immer noch meinen kann,
das regle der Markt dann schon. Die nötigen Infrastrukturen,
beispielsweise für Gas, muss man wegen des relativ langen
Planungshorizonts jetzt anpacken und nicht erst, wenn der
Markt merkt, dass der Ölpreis in den Himmel wächst.

3UlVLGHQW. Ich bitte die Anwesenden, den Geräuschpegel zu
senken. Man versteht ja das eigene Wort kaum mehr.

&KULVWRSK�6WDOGHU, Bern (FDP). Ich habe gut zugehört. Wir
haben einen gemeinsamen Nenner: Es braucht einen Ener-
giemix. Und genau das werfe ich der Regierung vor: dass sie
zum Vornherein auf wesentliche Teile des Energiemix ver-
zichten will. Sie setzt sich damit in einen Gegensatz zum
Bundesamt für Energie. An einem Seminar hat dieses Bun-
desamt Perspektiven für das Jahr 2040 aufgezeigt und ganz
klar einen umfassenden Energiemix gefordert. Wind- und
Solarenergie, Biogas, Holz – das ist alles gut und recht, dar-
auf müssen wir uns auch abstützen können, aber das kann
nie die wesentlichen Energieträger ersetzen. Der Direktor der
Kraftwerke Oberhasli sagte mir letztes Jahr, wenn es noch
zehn weitere so heisse Sommer gebe wie 2003, seien unsere
Gletscher bald einmal abgeschmolzen und wir könnten mit
der Wasserkraft aus den Staudämmen keinen derartigen
Staat mehr wie bisher machen. Das heisst, ob wir es gerne
hören oder nicht, dass die Kernenergie unverzichtbar ist. Das
KKW Mühleberg, Lilo Lauterburg, ist kein Methusalem, keine
Schrottanlage. Es wird jährlich umfassend erneuert und wird
bis 2022 wertvollen Strom liefern. Die Sicherheit ist weitest-
gehend gewährleistet. Die Entsorgung ist möglich und disku-
tiert, man muss sie nur politisch wollen; nur an dem fehlt es.
Sabine Gresch, Europa will nicht auf die Kernkraft verzichten.
Schweden hat zwar einmal gesagt, es wolle keine Kernkraft
mehr, aber abgestellt wurde sie nicht, weil es ohne sie nicht
geht. Toni Blair sagte, wir dürften auf die Kernkraft nicht ver-
zichten. Ganz Asien und die USA setzen weiterhin auf die
Kernkraft. Wenn Spanien, Italien und Österreich etwas ande-
res machen, dann deshalb, weil sie von Kernenergie-
Importen leben. Damit sind wir bei der Ehrlichkeit, die Herr
Gfeller angesprochen hat. Das Verhalten Spaniens, Italiens
und Österreichs ist nicht ehrlich.
Ich bin nicht BKW-Aktionär und nicht von der BKW gekauft
und bezahlt, aber die BKW ist ein wichtiger wirtschaftlicher
Faktor. Deshalb ist es verfehlt, von Strombaronen zu reden.
Genau so, wie wir nicht von Uhrenbaronen, Baubaronen,
Bankbaronen und Versicherungsbaronen reden wollen. Ich
bitte den Regierungsrat, den Mix umfassend zu prüfen und
nicht zum Vornherein wichtige Teile auszublenden.
Ruedi Käser, das EMG wurde vor zwei Jahren abgelehnt, vor
allem auch wegen des Widerstands der Gewerkschaften,
obwohl damit Monopole hätten aufgebrochen werden kön-
nen.

5XGROI� .lVHU, Meienried (SP). Ich sagte vorhin, der Rück-
weisungsantrag könne auf zwei Punkte reduziert werden,
einerseits auf die Frage, ob wir auf den Energiemarkt stärker
Einfluss nehmen wollen, anderseits auf die Frage Option
Atomkraftnutzung. In der Diskussion um die Atomkraftnut-
zung müssen wir nicht bei Adam und Eva anfangen. Einige
Tatsachen aus den Diskussionen, die in den letzten 40 Jah-
ren beiderseits unerbittlich und kompromisslos geführt wur-
den, gelten aber nach wie vor. Erstens hat der Uranabbau
grosse ökologische Schäden zur Folge, in Australien sind
Tausende von Aboriginals aus ihrer Heimat vertrieben wor-
den. Zweitens sind die Atomkraftwerke nach wie vor ein Risi-
ko. Dass dieses Risiko erheblich ist, zeigen die Katastrophen
von Harrisburg und Tschernobyl. Drittens trägt das Risiko
eines GAUS nach wie vor nicht der Betreiber oder Investor,
sondern der Staat, weil sich die Versicherungsgesellschaften
weigern, solche Risiken zu tragen. Diese Art von Staatsga-
rantie ist man offenbar in bürgerlichen Kreisen bereit zu tra-
gen. Viertens ist die Entsorgung radioaktiven Abfalls nach wie
vor nicht gelöst. Die Umgebungen von Aufbereitungsanlagen
sind radioaktiv verseucht. Fünftens hat die Nutzung der
Atomenergie die Politik in den letzten 40 Jahren stark beein-
flusst und massgeblich dazu beigetragen, dass die politische
Diskussion sich grundsätzlich verhärtet hat. Soweit die Fak-
ten, wie sie seit Jahren unwiderlegbar bekannt sind.
Was man in den 80-er und 90-er Jahren noch nicht abschät-
zen konnte, aber heute, 20, 25 oder 30 Jahre nach der Inbe-
triebnahme der AKWs auf dem Tisch liegt, ist der Einfluss der
AKWs auf die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Standortregi-
on. Die drei Städte Aarau, Olten und Zofingen machen der-
zeit ein gemeinsames Agglomerationsprogramm, in dessen
Rahmen die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Teilre-
gionen und Gemeinden untersucht wird. Es zeigt sich, dass
das Niederamt, die Region zwischen Olten und Aarau, in der
das AKW Gösgen steht, in den letzten 20 Jahren wirtschaft-
lich stagniert hat. In den neun Gemeinden im Umkreis von
drei Kilometern rund um das AKW Gösgen, nämlich Däniken,
Dulliken, Gretzenbach, Lostorf, Nieder- und Obergösgen,
Schönenwerd, Stüssligen und Winznau, immerhin eine Regi-
on mit rund 25 000 Einwohnern und 8000 Arbeitsplätzen, ist
die Bevölkerungszahl nur unterdurchschnittlich gewachsen,
sie weisen zudem einen Arbeitsplatzverlust von rund 10 Pro-
zent aus. Das Niederamt ist heute das Armenhaus des Mit-
tellands. Hier will niemand mehr wohnen, obwohl zwischen
den drei attraktiven Kleinstädten Aarau, Olten und Zofingen
gelegen und man innerhalb einer halben Stunde mit dem Zug
und mit dem Auto die Städte Bern, Basel, Zürich und Luzern
erreichen kann. Hier will niemand investieren, weil die
Dampffahne des AKW Gösgen keine attraktive Visitenkarte
ist. Man wird mir jetzt sagen, das AKW Gösgen sei ein ganz
anderes Kaliber als die Taschenbuchausgabe in Mühleberg.
Ja, das ist heute noch so. Aber wenn in der Schweiz ein
neues AKW gebaut wird, wird dieses nicht nur Ersatz für
Mühleberg sein, sondern auch für Beznau I und II. Denn ein
AKW in der Grösse des heutigen AKW Mühleberg lässt sich
nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Zu bedenken ist zudem,
dass ein solches AKW nicht, wie heute in Mühleberg, mit
Aarewasser gekühlt würde, sondern mit einem Kühlturm
ausgerüstet werden müsste. Ein Kühlturm kann man nicht,
wie das AKW Mühleberg, unten an der Aare verstecken, weil
die Dampffahne auf einer gewissen Höhe abgegeben werden
muss. Das hätte wahrscheinlich zur Folge, dass bei der bei
uns herrschenden Westwindlage der Stadtteil Bern West
unter der Dampffahne verschwände.
Überlegen Sie sich gut, ob die zwei Pünktlein, die Rolf Port-
mann heute aufgrund dieser Abstimmung verteilen wird, so
viel Wert sind. Die so genannte Wirtschaftsfreundlichkeit
könnte sich in dieser Frage sehr gut ins Gegenteil verkehren.
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3UlVLGHQW. Herr Stalder möchte sich zu diesem Votum äu-
ssern.

&KULVWRSK�6WDOGHU, Bern (FDP). Ruedi Käser hat von unwi-
derlegbaren Tatsachen gesprochen und insbesondere ge-
sagt, die Versicherungsgesellschaften weigerten sich, Kern-
kraftwerke zu versichern. Ich bin Präsident des Schweizeri-
schen Pools für die Versicherung der Kernkraftwerke. Wir
versichern die Kernkraftwerke (Sach- und Haftpflichtdek-
kung). Wir sind dazu bereit, auch im Wissen, dass die Versi-
cherungssummen demnächst steigen werden. Wir kommen
unseren Verpflichtungen vollumfänglich nach und werden
dies auch weiterhin tun.

6DELQH� *UHVFK, Bern (GB). Es ist nicht so, dass wir die
Energiestrategie vorbehaltlos unterstützen. Ich gebe Peter
Andres Recht: gewisse Punkte dieser Energiestrategie kann
man tatsächlich kritisieren. Aber wir kritisieren umgekehrt,
dass sieben Punkte des Rückweisungsantrags von bürgerli-
cher Seite vorbehaltlos unterstützt werden, Punkte, die zum
Teil sogar gesetzwidrig sind.
Gemäss Ziffer 3 dieses Rückweisungsantrags sollen Ölhei-
zungen uneingeschränkt zugelassen werden. Ohne gute
Rahmenbedingungen haben die erneuerbaren Energien im
offenen Markt keine Chance. Gerade die Kräfte innerhalb der
SVP, die die Holzenergie fördern möchten, müssten einse-
hen, dass es keinen Sinn macht, über Jahrzehnte hinweg die
Holzenergie zu subventionieren, ohne gleichzeitig bei den
Ölheizungen Einschränkungen zu machen. Wir fordern zif-
fernweise Abstimmung. Wir bitten Sie einzusehen, dass ein-
zelne Punkte des Rückweisungsantrags abgelehnt werden
müssen, weil sie dem Gesetz widersprechen. Helfen Sie mit,
wenigstens Ziffer 3 abzulehnen.
Ich weise ausserdem darauf hin, dass russisches Roulett
spielt, wer in der Schweiz den Neubau eines AKW durchbo-
xen hilft. Erstens gibt es gemäss neuem Kernenergiegesetz
die Möglichkeit eines fakultativen Referendums gegen die
Erteilung von Rahmenbewilligungen für ein neues AKW.
Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Schweizer gegen
ein neues AKW ist. Diese Abstimmung dürfte also zu gewin-
nen sein. Zweitens ist mit dem neuen Kernenergiegesetz der
Rechtsweg ans Bundesgericht geöffnet worden. Ein AKW-
Projekt liesse sich also jahrelang blockieren. Drittens beste-
hen auch auf kantonaler Ebene Möglichkeiten, die Beteili-
gung der öffentlichen Hand an einem riskanten AKW-
Neubauprojekt per Volksabstimmung zu bodigen. Eigentlich
sollten diese absehbaren Hürden die AKW-Promotoren in der
Schweiz zur Besinnung bringen. Wir bitten Sie, sich nicht
blind für die AKWs einzusetzen und päpstlicher als der Papst
den Rückweisungsantrag inklusive Ziffer 6 zu überweisen.
Wir haben andere Aufgaben, unter anderem die Aufgabe, für
genügend Arbeitsplätze und Innovation zu sorgen, auch im
Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorin:
*HUWUXG�/XW]�=DPDQ

$QKDQJ

074/04
0RWLRQ� /RRVOL�$PVWXW]�� 'HWOLJHQ� �*)/�� ±� .:2� SOXV� I|U�
GHUQ� XQWHU� GHU� %HGLQJXQJ�� GDVV� GDV� $.:� 0�KOHEHUJ
VWLOOJHOHJW�ZLUG

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����0lU]�����

Der Regierungsrat wird beauftragt,
1. das Projekt KWO+ unter der Bedingung zu fördern, dass

gleichzeitig das Atomkraftwerk Mühleberg stillgelegt wird;
2. durch gezielte Förderung von energieeffizienten Mass-

nahmen und erneuerbarer Energie für die nötige Kompen-
sation zu sorgen.

Begründung
Der Bundesrat hat den Perimeter der Moorlandschaft des
Grimselgebiets so festgelegt, dass die Kraftwerke Oberhasli
die Staumauer um 23 Meter erhöhen können. Damit wird den
KWO ermöglicht, mittels billigen Nachtstroms teure Spitze-
nenergie für Zeiten der erhöhten Nachfrage zu produzieren.
Die Auswirkungen der Pumpspeicherung sind gravierend:
– durch den Pumpvorgang gehen ca. 30 Prozent der einge-

setzten Energie verloren
– der dafür verwendete «Mixstrom» trägt zur Erhöhung des

CO2-Haushalts bei (Kohlekraftwerke / Atomkraftwerke)
– die geplante Pumpspeicherung ermöglicht Abflussbedin-

gungen, die den gegebenen Naturbedingungen völlig wie-
dersprechen und Auen und Fischlebensräume gefährden.

Dies nur einige Beispiele der Auswirkungen. Energiepolitisch
handelt es sich nicht um ein sinnvolles Projekt, die Nutzen sind
rein wirtschaftlicher Art und auf Kosten der Umwelt. Zudem
beträgt die Turbineleistung aller Schweizer Kraftwerke bereits
17 000 Megawatt und liegt somit – bei dem inländischen
Spitzenbedarf von 8000 Megawatt – weit über dem schweize-
rischen Bedarf.
Diesen Überlegungen steht die Förderung einer Region ge-
genüber, deren Stärke in der Produktion von Wasserkraft
liegt. Als Weiteres müssen andere Stromerzeuger in die
Überlegungen einbezogen werden. Das Gefahrenpotenzial
des Atomreaktors der ersten Generation in Mühleberg ist
beträchtlich, der Reaktor und entspricht nicht mehr dem heu-
tigen Stand von Wissenschaft und Technik. Neben der Tat-
sache, dass in der Schweiz wegen Überproduktion auf das
AKW Mühleberg verzichtet werden kann, sind Alternativen
zur Atomenergie vorhanden und sofort einsetzbar. Von einer
effizienteren Energienutzung wie auch dem erhöhten Einsatz
von einheimischen Ressourcen wie Holz, Biomasse und
Sonnenenergie profitiert vor allem das lokale Gewerbe (vom
Sanitär-/Installateurgewerbe, Schreinereien über das Isolati-
onsgewerbe bis zur Holzwirtschaft) in den strukturschwachen
Gebieten. Vielleicht gelingt es der KWO sogar, dereinst den
günstigen Pumpstrom aus erneuerbaren Energiequellen zu
gewinnen!
Im Sinne der Güterabwägung kann dem Projekt KWO plus
unter der Bedingung zugestimmt werden, dass als Kompen-
sationsmassnahme durch die Stilllegung des AKW Mühleberg
dieses Gefahrenpotential behoben wird.
(Weitere Unterschriften: 9)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Regierungsrat hat in Bezug auf das Projekt KWO plus
eine andere Haltung als die Motionärin. Er hat sich bereits
mehrmals intensiv mit diesem Projekt befasst, das aus seiner
Sicht energiepolitisch und strategisch sinnvoll ist, weil es eine
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optimalere Nutzung der einheimischen Wasserkraft und eine
Umlagerung von Sommer- in Winterproduktion ermöglicht,
(vgl. auch Antwort auf die Interpellation Fischer, 123/03). Die
Statistiken zeigen, dass die Eigenproduktion in der Schweiz
im Winterhalbjahr ungenügend ist, somit Strom eingeführt
werden muss. Deshalb hat sich der Regierungsrat mit dem
Gesuch an den Bundesrat, den Moorschutzperimeter im
Gebiet Grimsel-Oberaar definitiv festzulegen, für das Projekt
und für einen Ausbau der Produktionsmöglichkeiten im Win-
ter ausgesprochen. Die Vergrösserung des Stauvolumens
dient primär der Fassung des im Sommerhalbjahr anfallen-
den Wassers unter Berücksichtigung der gesetzlich vorge-
schriebenen Restwassermengen. Erst sekundär wird die
Veredelung von billigem Strom angestrebt. Der für den
Pumpvorgang benötigte Strom stammt nicht aus Kohlekraft-
werken, sondern er wird praktisch CO2-frei produziert. Das
veränderte Abflussregime ist Gegenstand der ausgedehnten
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen, die vor der Bewilli-
gung des Projekts durchgeführt werden müssen und schon
seit einiger Zeit mit Zustandserhebungen begonnen haben.
Zu den Anträgen der Motionärin nimmt der Regierungsrat wie
folgt Stellung:
Zu Ziffer 1:
Die Kraftwerke Oberhasli AG (KWO) ist eine Aktiengesell-
schaft, an der die BKW mit 50 Prozent beteiligt ist. Das Kern-
kraftwerk Mühleberg (KKM) hat keine eigene Rechtspersön-
lichkeit, sondern ist zu 100 Prozent im Eigentum der BKW. Das
KKM und die KWO gehören nicht demselben Eigentümer.
Zudem sind die Bewilligungsvoraussetzungen und die Bewil-
ligungsverfahren für das Projekt KWO plus und für eine allfäl-
lige Verlängerung der Betriebsbewilligung für das KKM recht-
lich detailliert geregelt. Für eine Forderung im Sinne der Mo-
tionärin bieten diese Regelungen keinen Spielraum. Der
verlangte Austausch KWO gegen Kernkraftwerk Mühleberg
wäre deshalb schon aus rechtlichen Gründen nicht durch-
setzbar.
Zu Ziffer 2:
Die Motionärin verlangt, dass durch die gezielte Förderung
von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien im Kanton
Bern der Ausfall des KKM, d.h. 40 Prozent des heute im
Kanton Bern produzierten Stroms, kompensiert werden müs-
se. Diese Forderung ist durch Energieeffizienz nicht erfüllbar,
da mit den in der Schweiz bereits realisierten Sparmassnah-
men im Strombereich (Kühlschränke, Heizanlagen, Compu-
ter, Elektrogeräte usw.) seit 1990 lediglich die Zuwachsrate
verringert werden konnte. Diese konnte auf 2 Prozent pro
Jahr reduziert werden und beträgt nicht mehr 5 Prozent und
mehr, wie in den 80-er Jahren. Auch durch erneuerbare
Energien ist die Kernenergie in den nächsten 15 bis 20 Jah-
ren nicht vollständig ersetzbar. Es müsste eine Strommenge
von knapp 3000 Mio. kWh kompensiert werden, die als Ban-
denergie anfällt. Die grösste Sonnenenergieanlage der
Schweiz, die auf dem Dach des Wankdorfstadions in Bern
entstehen soll, wird bei Vollausbau und gutem Betrieb 1,3
Mio. kWh liefern können. Sie wird allerdings keine Bandener-
gie liefern, sondern nur bei Tag und vorwiegend bei Sonnen-
schein Strom produzieren. Solarstrom und andere erneuerba-
re Energiequellen leisten höchstens einen Beitrag zur Sub-
stitution der Kernenergie. Für einen vollständigen Ersatz
bedarf es anderer Energiequellen, die ebenfalls Bandenergie
liefern. Der Regierungsrat wird in der Kantonalen Energie-
strategie, die dem Grossen Rat in der Novembersession
2004 unterbreitet wird, dazu näher Stellung nehmen.
Antrag: Ablehnung der Motion

117/04
,QWHUSHOODWLRQ� /DXWHUEXUJ�*\JD[�� %HUQ� �*)/�� ±� ,VW� GLH
6WURPSROLWLN�I�U�GHQ�5HJLHUXQJVUDW�MHW]W�HLQ�7KHPD"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����

Im Jahr 2007 wird der europäische Strommarkt liberalisiert
sein. Diese Marktöffnung wird auch in der Schweiz zu spüren
sein. In der BKW Energie AG werden deshalb in der näch-
sten Zeit verschiedene wichtige Unternehmensentscheide
und Optionen geprüft und festgelegt. Zum Beispiel wird über
einen Unternehmenszusammenschluss mit anderen Anbie-
tern diskutiert oder um eine Produktion im Ausland oder um
die Herstellung von zusätzlichem Atomstrom. Der Kanton ist
Mehrheitsaktionär der BKW Energie AG, aber hat im Ver-
waltungsrat nicht die Mehrheit.
Deshalb bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen:
– Hat der Kanton noch Einfluss auf die energiepolitischen

wichtigen Entscheide der BKW?
– Welche Vorgaben gedenkt er für die wichtigen Entschei-

dungen der nächsten Zeit zu setzen?
– Gehört ein neues Atomkraftwerk in Mühleberg oder im

Espace Mittelland zu den möglichen Optionen?
– Welche anderen Möglichkeiten sieht der Regierungsrat um

einen vermuteten eventuellen zukünftigen Strommangel zu
verhindern?

(Weitere Unterschriften: 7)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����$XJXVW�����

Hat der Regierungsrat noch Einfluss auf die energiepoliti-
schen wichtigen Entscheide der BKW?
Der Kanton Bern ist Mehrheitsaktionär der BKW und im Ver-
waltungsrat mit zwei Regierungsmitgliedern vertreten. Er hat
somit Einfluss auf die strategischen Entscheidungen des
Unternehmens. Im Verwaltungsrat verfügt der Kanton Bern
jedoch nicht über die Mehrheit.
Welche Vorgaben gedenkt er für die wichtigen Entscheidun-
gen der nächsten Zeit zu setzen?
In seiner Funktion als Mehrheitsaktionär und Verwaltungs-
ratsmitglied ist der Regierungsrat an die Bestimmungen des
Schweizerischen Obligationenrechts gebunden. Diese ver-
pflichten zur Wahrung unternehmerischer – nicht politischer –
Interessen. Der Kanton Bern hat die kantonale Energiepolitik
primär mit den zur Verfügung stehenden hoheitlichen Mitteln
(Gesetzgebung, 3. Energiebericht, Kantonale Energiestrate-
gie, politische Stellungnahmen) und nicht als Aktionär der
BKW durchzusetzen.
Aus diesem Grunde bearbeitet der Regierungsrat gegenwär-
tig eine Kantonale Energiestrategie in Ergänzung zum
3. Energiebericht, wie das die Direktorin der Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion im Grossen Rat erklärt hat. Die Kanto-
nale Energiestrategie beleuchtet die nächsten 30 Jahre und
hält die Absichten des Kantons Bern im Bereich Strom,
Strompolitik, Erdgas, Erdölprodukte und Alternativenergien
fest.
Gehört ein neues Atomkraftwerk in Mühleberg oder im
Espace Mittelland zu den möglichen Optionen? Welche ande-
ren Möglichkeiten sieht der Regierungsrat um einen vermu-
teten eventuellen zukünftigen Strommangel zu verhindern.
In der oben erwähnten Kantonalen Energiestrategie werden
neben den Zielsetzungen für eine genügende Stromversor-
gung in den nächsten 30 Jahren auch die Aussagen zum
Thema Kernenergie enthalten sein. Dieses Strategiepapier
soll dem Grossen Rat voraussichtlich in der Novembersessi-
on vorgelegt werden.
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095/04
,QWHUSHOODWLRQ�*UHVFK��%HUQ��*%��±�1HXHV�$.:�LP�.DQWRQ
%HUQ"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����

Wie die Sonntagspresse vom 18. April 2004 vermeldete, denkt
die BKW laut über den Bau eines neuen AKW nach. Da die
Planungs- und Realisierungszeit mindestens 14 Jahre dauert,
müsste die BKW beim Bund in nächster Zeit eine Rahmenbe-
willigung einreichen. Als Unternehmen im Mehrheitsbesitz des
Kantons Bern kann die kantonalbernische Politik auf diesen
Entscheid Einfluss nehmen.
Der Regierungsrat wird aufgefordert, zu dieser Angelegenheit
folgende Fragen zu beantworten:
1. Werden die Pläne für den Neubau eines AKW im Verwal-

tungsrat der BKW bereits diskutiert und wenn ja, welche
Haltung vertritt der Regierungsrat in dieser Frage?

2. Bis zur Einreichung einer Rahmenbewilligung beim Bund
bleibt nicht mehr viel Zeit. Wie gedenkt der Regierungsrat
die politische Meinungsbildung zu diesem Entscheid (Re-
gierungsrat, Grosser Rat, Bevölkerung) zu organisieren?

3. Hat der Regierungsrat die Ambitionen, Atomstrom dank
Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu ersetzen,
begraben?

4. Wenn nein, was unternimmt er, damit ein solches Szenario
für den Ersatz des Atomstroms realistisch wird?

5. Bevor überhaupt über ein neues AKW entschieden werden
kann, steht die Verlängerung der Betriebsbewilligung des
bestehenden AKW Mühleberg an. Unterstützt der Regie-
rungsrat das bald zu erwartende Gesuch der BKW?

(Weitere Unterschriften: 5)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����$SULO�����

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Zu Frage 1:
Der Regierungsrat ist im Verwaltungsrat der BKW mit zwei
Regierungsmitgliedern vertreten. Die Verwaltungsratsge-
schäfte einer Unternehmung sind vertraulicher Natur. Der
Regierungsrat kann deshalb über verwaltungsratsinterne
Diskussionen keine Auskunft geben.
Zu Frage 2:
Die Bewilligungsverfahren zu Kernanlagen sind in der neuen
Kernenergiegesetzgebung des Bundes geregelt. Der Kanton
Bern würde bei einem Gesuch für eine neue Anlage im
Espace Mittelland als Standortkanton oder als Nachbarkan-
ton um eine Stellungnahme angegangen. Der Bevölkerung
stehen die Einsprachemöglichkeiten gemäss Kernenergiege-
setzgebung offen. Eine öffentliche Mitwirkung oder ein kanto-
nales Referendum ist weder in der Kernenergiegesetzgebung
noch in der kantonalen Gesetzgebung vorgesehen. Der Re-
gierungsrat wird jedoch dem Grossen Rat voraussichtlich in
der Novembersession die Kantonale Energiestrategie vorle-
gen. Diese wird auch die Aussagen des Regierungsrats zum
Thema Kernenergie enthalten. Eine Stellungnahme des Re-
gierungsrats zu einem allfälligen Gesuch um eine Rahmen-
bewilligung hätte in jedem Fall der vom Grossen Rat gutge-
heissenen Energiestrategie zu entsprechen. Das heisst, das
Parlament hat indirekt politischen Einfluss auf eine kantonale
Stellungnahme.
Zu Frage 3:
Nein. Der Regierungsrat unterstützt nach wie vor alle An-
strengungen, Atomstrom dank Energieeffizienz und erneuer-
baren Energien zu ersetzen. Eine vollständige Substitution
der Kernenergie  durch effizientere Nutzung und durch er-
neuerbare Energien ist jedoch im Moment nicht realistisch.

Zu Frage 4:
Der Regierungsrat hat das Schwergewicht der Massnahmen
im Bereich Energieeffizienz und erneuerbarer Energien im 3.
Energiebericht festgehalten. In diesem Sinne unterstützt er
auch Projekte, die eine effizientere Nutzung der Wasserkraft
zum Ziele haben. Aufgrund im Grossen Rat überwiesener
Vorstösse wird geprüft, ob die Unterstützung im Bereich Mi-
nergie auch auf Renovationen von Altbauten ausgedehnt
werden kann. Zudem soll eine Änderung des Baugesetzes
geprüft werden, wonach Bauten nach Minergiestandard in der
Ausnützungsziffer begünstigt werden. Die Energieabkom-
men, welche mit den Gemeinden geschlossen werden, sollen
ebenfalls zur effizienteren und sparsameren Energienutzung
beitragen.
Zu Frage 5:
Wie schon erwähnt, befürwortet der Regierungsrat die Suche
nach geeignetem Ersatz für die Kernenergie und ist nur be-
reit, eine Verlängerung der Betriebsbewilligung für das Kern-
kraftwerk Mühleberg zu unterstützen, sofern die Sicherheit
dies nachweislich erlaubt und sofern der Grosse Rat bei der
Behandlung der Energiestrategie nicht zu anderen Schlüssen
kommt.

120/04
,QWHUSHOODWLRQ�.DXIPDQQ��%HUQ��63��±�0�KOHEHUJ�1HXDXIODJH"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����

Entgegen den bisherigen Absichtserklärungen der BKW bei
den Berner Atomabstimmungen will jetzt die BKW ihre Stra-
tegie für Atomstrom und für das AKW-Mühleberg weiterfüh-
ren. Dies ausserhalb einer Gesamtstrategie für die künftige
Stromversorgung und ohne Alternativen. Der Kanton Bern als
Mehrheitsaktionär der BKW und vor allem die Berner Bevöl-
kerung sind von der BKW-Politik direkt betroffen. Es stellt
sich die Frage, wie die öffentliche Debatte zur BKW-Strategie
stattfinden soll und wie die Öffentlichkeit Einfluss nehmen
kann.
Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, folgende Fragen zu
beantworten:
1. Ist die Koordination zwischen der kantonalen Energiepolitik

und der BKW-Strategie gewährleistet?
2. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, um die AKW-

Option in den Rahmen einer Gesamtstrategie für die künf-
tige Berner Strom- und Energiepolitik zu stellen?

3. Wie steht die Atomstrategie der BKW im Zusammenhang
mit den Perspektiven für den Einsatz erneuerbarer Energi-
en (Ökostrom), von alternativen Stromerzeugungsanlagen
(Holz, Sonne, Wind, Biogas) und einer Energiepolitik, die
auf den effizienten und sparsamen Umgang mit Energie
ausgerichtet ist?

4. Wie und wann wird der Grosse Rat zu diesen Strategien
Stellung nehmen können?

5. Wie wird ein allfälliges Bewilligungsverfahren für die Müh-
leberg-Erneuerung ablaufen und was ist hier die Rolle des
Grossen Rats?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Vorweg ist die einleitende Bemerkung des Interpellanten zu
berichtigen und richtig zu stellen, dass die BKW keineswegs
kürzlich ihre Strategie in Bezug auf die Kernenergie bzw. das
Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) geändert hat. Vielmehr hat
sie bereits in ihrem veröffentlichten Bericht aus dem Jahr
1996 «Alternativen zum Kernkraftwerk Mühleberg» darauf
hingewiesen, dass die Option Kernenergie offen bleiben
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sollte, primär aus volks- und betriebswirtschaftlichen Grün-
den. Solange das KKM sicher und wirtschaftlich weiter be-
trieben werden könne, solle es am Netz bleiben. Eine ent-
sprechende Haltung hat die BKW auch bei den Abstimmun-
gen über die kantonale Initiative «Bern ohne Atom» im Herbst
2000 und die eidgenössischen Initiativen «Strom ohne Atom»
und «Moratorium Plus» vom Frühling 2003 eingenommen.
Zu Frage 1:
Der Kanton Bern ist Mehrheitsaktionär der BKW und der
Regierungsrat ist mit zwei Mitgliedern im Verwaltungsrat
vertreten. Dadurch hat der Regierungsrat Einfluss auf die
strategischen Entscheide des Unternehmens. Der Kanton
Bern verfügt jedoch nicht über die Mehrheit im Verwaltungs-
rat. In seiner Funktion als Mehrheitsaktionär und Verwal-
tungsratsmitglied ist der Regierungsrat an die Bestimmungen
des Schweizerischen Obligationenrechts gebunden. Der
Kanton Bern hat die kantonale Energiepolitik primär mit den
zur Verfügung stehenden hoheitlichen Mitteln (Gesetzge-
bung, 3. Energiebericht, Kantonale Energiestrategie, politi-
sche Stellungnahmen) durchzusetzen.
Zu Frage 2:
Der Regierungsrat bearbeitet gegenwärtig eine Kantonale
Energiestrategie in Ergänzung zum 3. Energiebericht, wie
das die Direktorin der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
im Grossen Rat erklärt hat. Die Kantonale Energiestrategie
beleuchtet die nächsten 30 Jahre und hält die Absichten des
Kantons Bern im Bereich Strom, Strompolitik, Erdgas, Erdöl-
produkte und Alternativenergien fest. In diesem Strategiepa-
pier werden auch die Aussagen zur Option Kernenergie ent-
halten sein.
Zu Frage 3:
Die Energiepolitik des Kantons stützt sich auf Artikel 35 Ab-
satz 2 der Kantonsverfassung. Sie steht im Spannungsfeld
der Anforderungen nach einer genügenden und wirtschaftli-
chen Energieversorgung einerseits und einer umweltgerech-
ten Energieversorgung andererseits. Der Regierungsrat hat
sich daher mehrmals intensiv mit den Substitutionsmöglich-
keiten von Kernenergie befasst. Die Förderung von erneuer-
baren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz wa-
ren schon bisher und sind auch weiterhin ein zentrales Ziel
der kantonalen Energiepolitik. Dies ist auch die Stossrichtung
des 3. Energieberichtes des Regierungsrats. Es stand aber
nie zur Diskussion, Kernenergie dank Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien vollumfänglich ersetzen zu können.
Das wäre im Moment nicht realistisch.
Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit setzt auch die
BKW seit langem auf einen Strommix aus Kernenergie, Was-
serkraft und Alternativenergien. Die BKW will auch weiterhin
die Produktion von Alternativenergien sowie die Energieeffi-
zienz fördern. Sie ist jedoch der Auffassung, dass damit die
Kernenergie nicht substituiert werden kann. Wie Alternativen
aus der Sicht des Unternehmens aussehen könnten, ist dem
eingangs erwähnten Bericht der BKW aus dem Jahr 1996
«Alternativen zum Kernkraftwerk Mühleberg» oder aktuellen
Zeitungsberichten zu entnehmen.
Zu Frage 4:
Der Regierungsrat wird dem Grossen Rat in der November-
session die Kantonale Energiestrategie vorlegen.
Zu Frage 5:
Die Bewilligungsverfahren zu Kernanlagen sind in der neuen
Kernenergiegesetzgebung des Bundes geregelt. Der Kanton
Bern würde bei einem Gesuch für eine neue im Espace Mit-
telland als Standortkanton oder als Nachbarkanton um eine
Stellungnahme angegangen. Dasselbe gilt bei einer allfälligen
Verlängerung der Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk
Mühleberg. Der Bevölkerung stehen die Einsprachemöglich-
keiten gemäss Kernenergiegesetzgebung offen. Eine öffentli-
che Mitwirkung oder ein kantonales Referendum ist weder in

der Kernenergiegesetzgebung noch in der kantonalen Ge-
setzgebung vorgesehen. Eine Stellungnahme des Regie-
rungsrats zu einem allfälligen Gesuch hätte in jedem Fall der
vom Grossen Rat gutgeheissenen Energiestrategie zu ent-
sprechen. Der Grosse Rat hätte aber auch die Möglichkeit,
sich zum Gesuch selber zu äussern (vgl. Artikel 79 Absatz 1
Bst. c der Kantonsverfassung). Das Parlament hat somit
politischen Einfluss auf eine kantonale Stellungnahme.
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=ZHLWH�6LW]XQJ

Dienstag, 16. November 2004, 9.00 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU, Lotzwil (EVP), Präsident

Präsenz: Anwesend sind 194 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Bernhard Antener, Arnold Bertschy, Carlo Kilch-
herr, Daniel Lack, Jürg Michel, Margrit Staub-Lerch.

(QHUJLHVWUDWHJLH�GHV�.DQWRQV�%HUQ��.HQQWQLVQDKPH

074/04
0RWLRQ� /RRVOL�$PVWXW]�� 'HWOLJHQ� �*)/�� ±� .:2� SOXV� I|U�
GHUQ� XQWHU� GHU� %HGLQJXQJ�� GDVV� GDV� $.:� 0�KOHEHUJ
VWLOOJHOHJW�ZLUG

117/04
,QWHUSHOODWLRQ� /DXWHUEXUJ�*\JD[�� %HUQ� �*)/�� ±� ,VW� GLH
6WURPSROLWLN�I�U�GHQ�5HJLHUXQJVUDW�MHW]W�HLQ�7KHPD"

095/04
,QWHUSHOODWLRQ�*UHVFK��%HUQ��*%��±�1HXHV�$.:�LP�.DQWRQ
%HUQ"
120/04
,QWHUSHOODWLRQ� .DXIPDQQ�� %HUQ� �63�� ±� 0�KOHEHUJ�
1HXDXIODJH"

Fortsetzung

+DQV�%LHUL, Spiez (SP). Ich rede zu den Ziffern 1 und 2 im
Rückweisungsantrag. Ziffer 1 zeigt das Dilemma, wenn man
in einem Satz ein ganzes Papier verpacken will. Erwähnt
werden «Kompetenzen und finanzielle Möglichkeiten», «Öff-
nung der Energiemärkte», «marktwirtschaftliche Prinzipien»,
«Versorgungssicherheit», aber der Begriff der Nachhaltigkeit
fehlt. Eines unserer grossen strategischen Ziele ist doch eine
nachhaltige Energiepolitik. Die Verfasser der Rückweisung
wollen offenbar eher die Marktwirtschaft fördern, was ange-
sichts der Besiedlungsstruktur in unserem Kanton seltsam
anmutet, wenn gleichzeitig die Versorgungssicherheit er-
wähnt wird – Streusiedlungen, abgelegene Höfe etc. würden
damit wohl geopfert, der Graben zwischen Stadt und Land
weiter aufgerissen. Das ist nicht eine Energiepolitik, wie wir
sie wollen. Deshalb bitten wir Sie, die Ziffer 1 abzulehnen.
Die Ziffer 2 hat mir wegen dem, was gesagt oder eben nicht
gesagt wird, ein Schmunzeln entlockt. Hier wird gefordert, in
Bezug auf die Gebäude seien weitergehende Regelungen im
Kanton Bern zu treffen. Das entspricht unserer Auffassung
einer Energiestrategie, gleichzeitig aber wiederum nicht, weil
wir für ein Gesamtbild sind. Wir wollen nicht nur Gebäude
fördern, sondern das ganze Handlungsfeld fördern. Deshalb
bitte ich Sie, auch die Ziffer 2 abzulehnen.

0DULDQQH�0RUJHQWKDOHU, Richigen (GFL). Nach fünf Monaten
politischer Abstinenz habe ich mich am Wochenende durch
die vielen Kuvert gekämpft. Das erste Papier war die Ener-
giestrategie. Ganz glücklich habe ich mich in meinem Stuhl
zurückgelehnt und gedacht, das «fägt», das gefällt mir, das
ist eine Zukunftsvision. Als ich dann den Rückweisungsantrag
sah, wähnte ich mich im falschen Film. Das darf doch nicht
wahr sein, dass sich in den fünf Monaten nichts verändert
hat, auch wenn das eigentlich logisch ist. Mit der Rückwei-
sung will man sogar hinter das zurück, was wir bereits haben.
Da wurde es mir schon fast «gschmuech». Auch während der

gestrigen Debatte bin ich nicht mehr zum Staunen herausge-
kommen. Es geht nicht um das Heute, sondern um die Zu-
kunft unserer Kinder und Kindeskinder in zwanzig, dreissig
Jahren, wenn niemand mehr von uns – oder nur noch die
ganz Jungen – hier sein werden. Kinder, mit denen ich rede,
sind bezüglich dieser Themen sehr engagiert; sie haben ein
erstaunliches Wissen und eine ganz andere Haltung, als
beispielsweise Herr Erb von unserer Gesellschaft sagte. Herr
Stalder sagte, um nur ein Beispiel zu nennen, das Ver-
schwinden unserer Gletscher sei gottgegeben und wir müss-
ten die Atomkraft anbeten. Da ist es mir richtig übel gewor-
den. Nein, wir Menschen in diesem Saal können ganz viel
verändern, wir können sogar ändern, dass unsere Gletscher
nicht weiter abschmelzen. Wir müssen nur umdenken, um-
lenken, umkehren. Das hat nichts mit Pragmatismus zu tun,
Christoph Erb, sondern mit einer Zukunftsvision, wie uns die
Regierung eine dargelegt hat. Es hat mit einer nachhaltigen
Zukunft, mit dem Glauben an eine Zukunft zu tun, die auch
wirtschaftlich nachhaltig sein muss, neue Arbeitsplätze brin-
gen wird und das in unserem Kanton vorhandene Know-how
fördert, statt verhindert.
Die Energiestrategie ist eine Strategie, kein Gesetz. Gestern
tat man so, wie wenn nun festgeschrieben sei, dass es keine
Ölheizungen mehr geben darf. Die Energiestrategie ist jedoch
eine Vision für eine Zeit, in der es kein Öl mehr geben wird.
Schliessen Sie doch nicht die Augen, das weiss jeder, man
kann höchstens darüber streiten, ob es in 80 oder in 180
Jahren mit dem Öl zu Ende sein wird. Deshalb ist es wichtig,
vorwärts zu machen. Ich bitte Sie, noch einmal nachzuden-
ken und sich zu überlegen, ob Sie diese Energiestrategie
nicht doch überweisen könnten.
Die Motion betreffend KWO plus war kein Kurzschluss der
GFL. Wir haben auf dem Fraktionsausflug x Leute beider
Seiten angehört, ebenfalls an der Mitgliederversammlung.
Die Mitgliederversammlung hat uns danach beauftragt, in
diese Richtung zu gehen, Hand zu reichen zu einem Kom-
promiss, statt Beton gegen Beton oder harte Gringe gegen
harte Gringe. Und dann kommen die eigenen Leute und sa-
gen, wir würden spinnen. Das ist traurig. Ich bitte Sie, neh-
men Sie die Hände jener, die mit Ihnen zusammen weiterge-
hen wollen, und sagen Sie der Regierung nicht nur Negatives
über diesen Bericht, sondern attestieren Sie ihr auch, dass
sie gute Büez geleistet hat.

/RUHQ]�.XQ], Diemtigen (GFL). Ich habe den Energiestrate-
giebericht interessant gefunden. Er zeigt Visionen und Mög-
lichkeiten auf, wie die Energieversorgung in den nächsten
Jahrzehnten gewährleistet werden könnte. Dieser Bericht
basiert nicht auf dem Bisherigen und verschliesst die Augen
vor Neuerungen und Veränderungen nicht. Herr Stalder sagte
gestern, allfällige Schäden bei den Atomkraftwerken würden
versichert. Auf meine Frage, wie hoch sie versichert würden,
sagte er, das sei limitiert auf eine Milliarde Franken. In
Deutschland seien es vier bis fünf Milliarden. Der Druck in der
Schweiz für eine höhere Limite werde jedoch stärker. Das
beweist mir, dass die AKWs keine sichere Sache sind, wie
ständig behauptet wird, und ich frage mich, wie man Schäden
wie in Tschernobyl – verseuchte Gegenden, verseuchte
Menschen, Kinder, die mit Missbildungen geboren werden –
wieder gut machen will. Das ist mit Geld nur schlecht gut zu
machen.
Zum Rückweisungsantrag. Ziffer 1 verlangt eine Energie-
strategie, die im Hinblick auf «die Öffnung der Energiemärkte
grundsätzlich auf marktwirtschaftlichen Prinzipien beruht und
eine hohe Versorgungsdichte im Kanton anstrebt.» Was
heisst «hohe Versorgungssicherheit»? Sollen noch 80 oder
90 Prozent der Bevölkerung versorgt werden? Leute, die das
Pech haben, weit abgelegen zu wohnen – das sind vielleicht
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die 10 oder 20 Prozent –, würden dann nicht mehr sicher
versorgt? In Ziffer 6 steht: «Es ist nicht Aufgabe des Kantons,
für einen späteren Ersatz des Kernkraftwerks Mühleberg
Verhandlungen mit potenziellen Investoren oder Branchen-
vertretern über mögliche Produktionsstandorte zu führen.»
Das ist ein ganz bedenklicher Satz, geschrieben von den
gleichen Kreisen, die dafür verantwortlich sind, dass der
Kanton die Aktienmehrheit der BKW verkaufen muss. Ergo
hat der Kanton nichts mehr dazu zu sagen. Er soll sich nicht
mehr einmischen, ob und wo ein AKW gebaut werden und
wie es überhaupt in der Energieversorgung weitergehen soll.
Herr Gfeller sagte, das von einem Gaskraftwerk verursachte
CO2 sei «aus den Augen, aus dem Sinn», ihm sei ein AKW
doch noch lieber, da müsse sich wenigstens die jetzige Ver-
brauchergeneration mit dem Abfall beschäftigen. Es wird jetzt
schon 20 oder 30 Jahre Atomstrom produziert. In Bezug auf
die Entsorgung der radioaktiven Abfälle ist man noch kein
Stück weiter gekommen. Davon sagen die bürgerlichen Krei-
se nichts. Es müssen Lösungen für 50 000 bis 100 000 Jahre
gefunden werden.
Ich finde die Energiestrategie gut, und ich möchte, dass ihr
zugestimmt wird.

+HLQULFK� %XUNKDOWHU, Linden (SVP). Das Votum von Frau
Lauterburg hat mich veranlasst, das Wort zu ergreifen. Wir
Bürgerlichen würden Aufträge an KMUs verhindern, die mit
Unterstützung des Kantons Arbeiten ausführen könnten. Der
Bericht entspricht aber nicht den Vorstellungen der KMUs, er
entspricht auch nicht der allgemeinen Energiepolitik. Die
Auflagen der Rückweisung seien unbrauchbar, sagte  Frau
Lauterburg weiter. Aber mit ihren Vorstellungen, wie die
Energie effizienter eingesetzt werden soll, ist es nicht mög-
lich, die Produktion eines Kernkraftwerks Mühleberg zu er-
setzen. Auch mit erneuerbaren Energien ist dies nicht mög-
lich. Es braucht neue Technologien, die noch nicht oder noch
zu wenig erforscht sind. Von Befürworterseite wird vom Ein-
satz von Erdgas gesprochen. Erdgas kann man ohne weite-
res zur Produktion von Strom einsetzen. Ölheizungen können
durch Erdgas ersetzt werden. Aber erstens wären wir immer
noch total vom Ausland abhängig, denn das Erdgas kann
nicht gelagert werden. Zweitens hätte es unabsehbare nega-
tive Folgen auf die CO2-Bilanz. Kyoto lässt grüssen. Drittens.
Mit der CO2-Abgabe, die auf Bundesebene diskutiert wird,
wird alles noch viel teurer. Verzichten wir also auf die Förde-
rung von Erdgas und setzen wir es dort ein, wo es wirtschaft-
lich sinnvoll ist!
Zur Bemerkung von Herrn Käser, die Entsorgung von Kern-
energieabfällen sei nicht gelöst: In der Praxis ist diese Ent-
sorgung lösbar, aber politisch will man sie nicht lösen kön-
nen. Die Option zur Stromproduktion mit Kernenergie muss
offen bleiben. Auch der Betrieb des Kernkraftwerks Mühle-
berg soll aufrecht erhalten bleiben, solange die Sicherheit
gewährleistet ist. Für die Produktion und die Verwendung von
Energie bestehen physikalische Gesetze, die sich durch die
Politik nicht verändern lassen. Ich bitte Sie, dem Rückwei-
sungsantrag zuzustimmen. Ich hoffe, der neue Energiestrate-
giebericht werde nicht nur von der Verwaltung, sondern auch
von der Praxis oder den praktizierenden Leuten ausgearbei-
tet.

$QGUHDV� +RIPDQQ, Bern (SP). Ich habe gestern, als nie-
mand zuhörte, zu erklären versucht, dass in den nächsten
Jahrzehnten der Punkt kommt, da das Maximum der Erdöl-
förderung überschritten sein wird, was heisst, dass die Erd-
ölförderung Jahr für Jahr zurückgehen wird. Dieser Zeitpunkt
wird von den einen für das Jahr 2010, von den andern für das
Jahr 2030 prognostiziert. Die Schätzungsextreme liegen
erstaunlich nahe beieinander. Campell, der vielleicht renom-

mierteste Experte im Erdölbereich, sagte, dies werde wahr-
scheinlich der grösste Wendepunkt der Menschheit sein.
Wir fällen hier Entscheide bezüglich Energiestrategie. Es ist
nicht eine Energietaktik, sondern eben eine Strategie, das
heisst, es ist eine langfristige Geschichte. Ich habe den Ein-
druck, allzu viele Leute in diesem Saal hätten das langfristige
Denken noch nicht erfasst. Sie unterstützen zwar das Wort
Nachhaltigkeit, meinen damit aber eigentlich nur Wirtschaft-
lichkeit, den Geschäftsabschluss des nächsten Jahres oder
der nächsten paar Jahre. Das ist nicht nachhaltig. Wenn es
irgendeinen Bereich gibt, den man aufgrund der Nachhaltig-
keit beleuchten und in dem man Staatseingriffe verlangen
muss, dann ist es die Energiepolitik. Die ersten Verteilungs-
kriege für das letzte Erdöl haben bereits begonnen. Wir be-
finden uns im Moment in einem solchen Verteilungskrieg.
Wenn der Peak of Oil überschritten sein wird, werden wir
sehen, welche Kriege dies erzeugt, und dann werden sich
etliche reuig sein, dass man die Energiepolitik der Privatwirt-
schaft überlassen hat.
Ziffer 3 des Rückweisungsantrags erweckt den Eindruck, als
würden in der Energiestrategie Ölheizungen verboten. Man
muss alles lesen und nicht nur den Satz, wonach Ölheizun-
gen die Ausnahme bilden sollen. Es ist ja als Vision gedacht.
Unter Punkt B können Sie es nachlesen: «Ölheizungen wer-
den nur noch ersetzt oder neu gebaut, wenn keine andern
finanziell tragbaren Möglichkeiten bestehen.» In abgelegenen
Gebieten, die keine Gasversorgung haben, wird der Kanton
den Leuten sicher keine Gasheizung aufdrängen, das wäre
absurd. Dieser Aspekt ist von bürgerlicher Seite total über-
zeichnet worden. Es ist nicht erkannt worden, dass es um
eine langfristige Perspektive, eine Strategie ist. Das langfri-
stige Denken ist noch zu wenig verankert. Es werden Zeiten
kommen, da man das langfristige Denken noch wird erlernen
müssen.
Die Wärme-Kraft-Kopplung wird traditionell von bürgerlicher
Seite bekämpft mit dem CO2-Argument bekämpft. Das ist ein
eigenartiger Gegensatz zur Haltung in andern Bereichen, in
denen es um Energie geht, zum Beispiel in der Verkehrspoli-
tik, wo die gleichen Leute nichts von einer CO2-Einsparung
wissen wollen. Heute gibt es CO2-neutrale Wärme-Kraft-
Kopplungslösungen. Wenn man WKK mit Wärmepumpen
kombiniert, kann ohne weiteres CO2-neutrale Energie ge-
wonnen werden.

/LOR� /DXWHUEXUJ�*\JD[, Bern (GFL). Ich will auf die AKW-
Frage nicht zurückkommen, sondern nur noch auf einen
Punkt aufmerksam machen, der mich sehr wichtig dünkt. Man
muss ganz einfach wissen, was man will. Da spreche ich vor
allem diejenigen Grossrätinnen und Grossräte an, die sich für
die Holzförderung einsetzen, beispielsweise die Grossräte
von Siebenthal, Kaiser und alle, die Holz verkaufen wollen.
Was wollen Sie, Öl oder Holz fördern? Wollen Sie Holz för-
dern, müssen Sie die Energiestrategie mit Handkuss entge-
gen nehmen. Stimmen Sie aber der Rückweisung zu, können
Sie die Holzförderung «ids Chemi» schreiben, und das buch-
stäblich. Denn mit der Ziffer 3 im Rückweisungsantrag wird
die Holzenergie keine Chance mehr haben. Zwar ist die Hol-
zenergie noch schnell aufgenommen worden, aber nur als
achter und letzter Punkt! Wenn Sie Ziffer 3 nicht streichen, ist
Ziffer 8 nichts anderes als ein Feigenblatt, damit die Rück-
weisung angenommen wird. Ich bitte Sie noch einmal zu
überlegen, was Sie jetzt tun, und ich bitte Sie, die Energie-
strategie so, wie sie vorliegt, zur Kenntnis zu nehmen und
den Rückweisungsantrag abzulehnen. Wenn nicht den Gan-
zen, dann wenigstens die Ziffer 3.

5REHUW�6XWWHU, Niederbipp (FDP), Präsident der Kommission.
Ich danke für die angeregte, zum Teil recht hitzige Diskussi-
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on. In diesem Themenbereich war dies nicht anders zu erwar-
ten. Energie brauchen wir alle, und deshalb ist es selbstver-
ständlich, dass die allermeisten Expertinnen und Experten in
diesem Bereich sind. Ich will nicht auf alle Voten eingehen.
Selbstverständlich könnte man zu allen Behauptungen und
Begründungen ein Gegenargument bringen. Aber die Mei-
nungen sind wohl gemacht. Ich stelle eine Blockbildung fest:
Die eine Gruppe steht hinter dem Rückweisungsantrag, die
andere Gruppe findet die Energiestrategie gut und zukunfts-
gerichtet. Hauptthema war die Kernenergie. Dazu von meiner
Seite nur soviel: Die Rückweisung verlangt lediglich, die Op-
tion offen zu halten. Ob ein neues Kernkraftwerk kommt oder
nicht, ist ein separates Thema.
Auch in Bezug auf die Versorgungslücke gehen die Meinun-
gen diametral auseinander. Die einen meinen, sie könne mit
erneuerbaren Energien ohne weiteres kompensiert werden,
andere finden, dies reiche nicht aus. Die Studien, die ich
gelesen habe, kamen zum Schluss, den Christoph Stalder
erwähnt hat: Es braucht einen Mix. Wenn wir weiterkommen
wollen, muss alles berücksichtigt werden, zu seiner Zeit und
Menge.
Dass es eine Strategie der Energiezukunft braucht, ist prak-
tisch nicht bestritten worden, mit Ausnahme von Peter Bühler,
der sagte, wir hätten die Strategie nicht bestellt. Ich hatte in
meinem Eintretensvotum erwähnt, wie die Strategie entstan-
den ist, ich wiederhole es: Die Strategie ist das Produkt der
Diskussionen um den 3. Energiebericht, in denen das Fehlen
einer Strategie bemängelt worden war.
Namens der Kommission bitte ich Sie, den Rückweisungsan-
trag zu unterstützen.

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU� Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Hagelkörner gross wie Grapefruits begraben Tokio unter
sich. Tornados fräsen sich durch Los Angeles. Gigantische
Flutwellen spülen die Bewohner New Yorks wie Ameisen
weg. Die Nordhalbkugel verwandelt sich in einen Tiefkühler,
aus dem es kein Entrinnen gibt. Der Film «The Day After
Tomorrow» schockiert mit verblüffend realistischen Bildern
einer globalen Klimakatastrophe. Das erschreckendste daran:
Dieses apokalyptische Szenario ist nicht aus der Luft gegrif-
fen. Es basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen. Er-
derwärmung und Treibhauseffekt könnten tatsächlich eine
neue Eiszeit auslösen. Der Kinofilm verkürzt lediglich den
Zeitraum des Klimawandels auf ein paar Wochen. Der reale
Klimawandel findet heute statt, sehr geehrte Grossrätinnen
und Grossräte! Und Energiepolitik ist Klimapolitik. Energiepo-
litik geht deshalb alle an. Wir können den Kopf nicht einfach
in den Sand stecken. Die Bevölkerung hat uns gewählt, Sie
auch, damit wir für solche Probleme nachhaltige Lösungen
suchen. Dazu gehört auch eine klare Vorstellung, wie wir mit
der Energie langfristig umgehen wollen. Nur so nehmen wir
das Heft aktiv in die Hand, nur so nehmen wir die Verant-
wortung den nächsten Generationen gegenüber wahr. Ein
deutscher Manager eines erfolgreichen Grosskonzerns hat
dies so formuliert: «Wer mit bescheidenen Mitteln die richti-
gen Dinge tut, wird mehr erreichen als einer, der mit aller
Kraft an den falschen Aufgaben arbeitet. Die Kunst, diese
Einsicht in die Tat umzusetzen, nennt man Strategie.» Genau
deshalb brauchen wir eine Strategie auch im Bereich Ener-
gie. Diese Verantwortung kann und darf die Politik nicht ein-
zelnen Unternehmen überlassen. Es ist immer noch der
Kanton, der seine eigene Strategie in der Energiepolitik fest-
legt, und nicht ein einzelnes Unternehmen, das ohnehin nur
einen kleinen Teil der Energie abdeckt. Was wir brauchen, ist
eine Gesamtschau über das ganze Energiespektrum.
Eines der drei Hauptziele, die der Regierungsrat für diese
Legislatur festgelegt hat, lautet: Stärkung der nachhaltigen
Entwicklung. Die jetzt vorliegende Strategie trägt dazu bei,

denn sie zielt darauf ab, die erneuerbaren Energien in den
nächsten dreissig Jahren konsequent zu fördern. Um eine
vollständige Nachhaltigkeit zu erreichen, müsste der Ver-
brauch an nicht erneuerbarer Energien von heute 6000 Watt
auf 2000 Watt pro Person reduziert werden. Mit der vorlie-
genden Energiestrategie verfolgen wir eine Energiepolitik des
Machbaren, indem wir einen Verbrauch von 4000 Watt pro
Person anstreben. Die Technologien zur Erreichung dieses
Ziels sind heute vorhanden. Und mittel- bis langfristig lohnen
sich diese Energieeinsparungen auch finanziell.
Der Regierungsrat hat sich damit auseinander gesetzt, wie
Versorgungslücken bei einem Ausstieg aus der Kernenergie
überbrückt werden können, und er hat darüber nachgedacht,
wie wir endlich vom Heizöl weg kommen, einer Ressource,
die immer knapper und teurer wird. Die Energiestrategie
formuliert entsprechende Ziele und zeigt auf, wie wir die
Wende in der Energienutzung schaffen könnten. Strategie
heisst Ziele setzen, heisst sagen, wo wir hinwollen. Eine
Strategie zu besprechen bedeutet, grosse Gedankenschritte
machen zu müssen, und zwar im Interesse der nächsten
Generationen.
Die Energiestrategie zeigt, wie wir in den nächsten dreissig
Jahren die fossilen Brenn- und Treibstoffe konsequent redu-
zieren und den Stromverbrauch mit erneuerbaren Energien
abdecken wollen. Dabei stehen zwei Ziele im Vordergrund.
Erstens wollen wir den Energieverbrauch bis 2034 von 6000
auf 4000 Watt pro Person senken und damit den CO2-
Ausstoss spürbar reduzieren. Dabei setzen wir auf die Förde-
rung erneuerbarer Energien und eine höhere Energieeffizi-
enz. In einer Übergangsphase wird das Erdgas zu einem
wesentlichen Teil die Energieträger Heizöl, Diesel und Benzin
ersetzen. In der Energiestrategie geht es um die ganze Ener-
gie. Atomstrom macht gerade mal 7 Prozent des ganzen
Energiebedarfs aus. Es kann doch nicht sein, dass man über
die restlichen 93 Prozent nicht soll diskutieren können; man
soll und muss darüber diskutieren!
Weil die Stromproduktion nach 2012 eine grundsätzliche
Weichenstellung in der kantonalen Energiepolitik erfordert,
legt der Regierungsrat dem Grossen Rat für die Übergangs-
zeit zwei Szenarien vor. Das Szenario A geht davon aus,
dass der Bund die Betriebsbewilligung des Kernkraftwerks
Mühleberg noch einmal bis 2022 verlängert, was realistisch
ist. Im Kanton Bern würde in diesem Fall der Strom aus dem
Kernkraftwerk im bisherigen Umfang genutzt, bis der Anteil
an der Stromproduktion vollständig durch erneuerbare Ener-
gien ersetzt werden könnte. Das Szenario B geht davon aus,
dass der Bund die Betriebsbewilligung nicht mehr verlängert,
was auch sein kann. Der Anteil der Kernenergie an der
Stromproduktion würde in einer Übergangsphase durch Erd-
gas ersetzt, bis auch dieser Anteil vollständig durch erneuer-
bare Energien ersetzt werden kann. Dieses Ziel kann aber
nur erreicht werden, wenn wir den Stromverbrauch parallel
dazu stabilisieren, allenfalls sogar reduzieren. Das steht auch
im 3. Energiebericht, den Sie zur Kenntnis genommen haben.
Also müssen neue Gebäude und sanierungsbedürftige Bau-
ten zum Beispiel so ausgerüstet werden, dass sie mit mög-
lichst wenig Energie auskommen. Stichwort: Minergie. Bei
beiden Szenarien wird der CO2-Ausstoss in den nächsten
dreissig Jahren je nach Szenario um 25 bis 40 Prozent redu-
ziert, weil wir die fossilen Energieträger im Bereich Heizung
und Verkehr langfristig reduzieren.
Dies ein kurzer Tour d'horizon. Der Regierungsrat ist über-
zeugt, dass die Zeit reif ist für die Weichenstellung in der
Berner Energiepolitik, und zwar bevor wir zur Verlängerung
der Betriebsbewilligung Mühleberg Stellung nehmen müssen.
Wir werden damit auch zu einem verlässlichen Partner nicht
nur für den Bund, und wir investieren dank einer klaren Stra-
tegie in die langfristig richtigen Projekte. Davon profitiert auch
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die Berner Wirtschaft. Ich denke beispielsweise an die Nut-
zung von einheimischem Holz und von Wasser als Energie-
träger. Ich bin sicher, dass sich dieser Weitblick nicht nur
lohnt, sondern dringend nötig ist, wenn wir die Vision einer
nachhaltigen Energiepolitik konsequent verfolgen wollen.
Lassen Sie uns also über die einzelnen Ziele und Massnah-
men der Energiestrategie diskutieren, hier, im Grossen Rat.
Der Regierungsrat hat seine Hausaufgaben, die Sie ihm in
der Debatte zum 3. Energiebericht übertragen haben, ge-
macht. Jetzt ist es an Ihnen, zu den einzelnen Punkten dieser
Energiestrategie Stellung zu nehmen.
Es bringt nichts, wenn die Energiestrategie zurückgewiesen
wird, weil die meisten Punkte des Rückweisungsantrags in
der Energiestrategie enthalten sind. Man muss es nur lesen.
Eine Rückweisung an den Regierungsrat würde deshalb für
mich nur eine Interpretation zulassen: Der Rat will gar keine
Diskussion, der Rat will gar keine Energiestrategie. Das, sehr
geehrte Damen und Herren Grossräte, halte ich nicht nur aus
energiepolitischer, sondern auch aus demokratischer Sicht
für bedenklich. Denn für die Weichenstellung ist der Grosse
Rat verantwortlich. Lehnen Sie den Rückweisungsantrag ab
und sagen Sie Ja zur Beratung der Energiestrategie in der
Kommission – die Kommission hat, wie Sie gehört haben, die
Energiestrategie nicht diskutiert – und Ja zur Diskussion im
Plenum.
Zum Schluss ein weiteres Zitat, und ich bitte, es im Kopf zu
haben, wenn Sie den Abstimmungsknopf drücken. «Strategie
ist das Gegenteil von Blindekuh-Spielen.» Ich bitte Sie, den
Rückweisungsantrag abzulehnen.

3UlVLGHQW. Wir bereinigen die Auflagen des Rückweisungs-
antrags FDP / SVP. Frau Gresch hat ziffernweise Abstim-
mung verlangt. Nach der Bereinigung wird über Rückweisung
Ja oder Nein mit namentlicher Abstimmung entschieden, wie
Herr Andres dies verlangte.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 101 Stimmen
Dagegen 83 Stimmen

1 Enthaltung

Für Annahme der Ziffer 2 114 Stimmen
Dagegen 73 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 3 102 Stimmen
Dagegen 84 Stimmen

4 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 4a 112 Stimmen
Dagegen 75 Stimmen

2 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 4b 110 Stimmen
Dagegen 78 Stimmen

2 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 4c 100 Stimmen
Dagegen 85 Stimmen

5 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 5a 151 Stimmen
Dagegen 35 Stimmen

2 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 5b 104 Stimmen
Dagegen 78 Stimmen

6 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 5c 103 Stimmen
Dagegen 77 Stimmen

8 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 6a 106 Stimmen
Dagegen 76 Stimmen

4 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 6b 110 Stimmen
Dagegen 74 Stimmen

1 Enthaltung

Für Annahme der Ziffer 7 163 Stimmen
Dagegen 10 Stimmen

13 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 8 185 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

1 Enthaltung

3UlVLGHQW. Der Rat hat sämtliche Auflagen im Rückwei-
sungsantrag angenommen. Wir befinden über den Antrag auf
namentliche Abstimmung, danach über Rückweisung Ja oder
Nein.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 139 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für den Rückweisungsantrag FDP / SVP stimmen: Aeber-
sold, Aebischer, Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschbacher
(Gümligen), Aeschlimann, Anderegg, Andres, Astier, Balmer,
Baumgartner, Bernhard-Kirchhofer, Bieri (Oberbipp), Blan-
chard, Blank, Bolli Jost, Bommeli, Brand, Brönnimann, Buchs,
Bühler, Burkhalter (Linden), Burn, Devaux Stilli, Eberhart,
Eberle, Erb, Etter, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meirin-
gen), Fritschy, Fuchs, Gerber (Gohl), Gfeller, Giauque, Gra-
ber, Grossen, Grunder, Guggisberg, Haas, Hadorn, Haldi-
mann, Hänni (Köniz), Hänni (Thun), Hess (Stettlen), Hostett-
ler, Kaiser, Käser (Langenthal), Käser (Münchenbuchsee),
Kneubühler, Kohler-Jost, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Bur-
gdorf), Künzli, Kurt, Lagger, Landolt, Lecomte, Leuenberger,
Lüthi, Markwalder, Messerli, Michel (Brienz), Moser, Müller
(Zäziwil), Oesch, Oppliger, Pauli (Nidau), Pauli (Schliern),
Pfister, Portmann, Reber, Renggli, Rérat, Riesen, Rösti, Ru-
fer-Wüthrich, Sägesser, Salzmann, Schiltknecht, Schnegg,
Schneider, Schneiter, Schori (Bern), Schori (Spiegel),
Schürch, Schwarz, Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Bern),
Siegenthaler (Rüti b.Büren), Spring, Stalder, Stalder-Landolf,
Stauffer, Steiner, Sterchi, Struchen-Schwab, Studer, Sutter
(Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, von Siebenthal, Wäl-
chli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer, Zwahlen (107
Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aellen, Balli-Straub, Barth, Beeri-Walker,
Berberat, Bernasconi, Bieri (Goldiwil), Bieri (Spiez), Blaser,
Bornoz Flück, Boss, Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-
Reusser, Bütler, Contini, Ernst, Frainier, Gagnebin, Gerber-
Boillat (Bienne), Gilgen-Müller, Gnägi, Gresch, Hänni (Kirchl-
indach), Hänsenberger-Zweifel, Häsler, Hess (Münsingen),
Hess-Güdel, Heuberger, Hofer, Hofmann, Huber, Hufschmid,
Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Meienried), Koch, Kropf,
Kunz (Diemtigen), Kurth, Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-
Amstutz, Lörtscher, Marti Anliker, Matti, Meyer, Morgenthaler,
Mosimann, Müller (Thun), Ochsner, Pardini, Pulver, Ramsei-
er, Rhyn, Rickenbacher, Ryser, Salzmann-Hänzi, Schär-
Egger, Schärer, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Streiff-
Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Allmen
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(Gimmelwald), von Allmen (Thun), von Ballmoos, Wälti-
Schlegel, Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern),
Widmer-Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd,
Zuber (81 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthält sich: Staub-Beccarelli.

Abwesend sind: Antener, Bertschy, Fässler-Schärer, Friedli,
Kilchherr, Künzler, Lack, Michel (Lyss), Rytz, Staub-Lerch (10
Ratsmitglieder).

3UlVLGHQW. Der Rat hat den Rückweisungsantrag FDP / SVP
mit sämtlichen acht Auflagen angenommen mit 107 gegen 81
Stimmen bei 1 Enthaltung. Wir kommen zu den Vorstössen.
Die Motion Loosli-Amstutz wurde zurückgezogen. Frau Lau-
terburg ist von der Antwort des Regierungsrats nicht befrie-
digt. Frau Gresch ist von der Antwort befriedigt, Herr Kauf-
mann ist teilweise befriedigt.
Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen: Das Gutachten
von Herrn Prof. Dr. Georg Müller von der Universität Zürich
zu verschiedenen Fragen der GPK im Zusammenhang mit
dem Projekt INO liegt vor, und zwar sowohl deutsch wie fran-
zösisch. Es kann beim Weibeldienst bezogen werden.
Über Mittag findet im Restaurant zur Webern eine Veranstal-
tung zum Thema «Tertiäre Ausbildung in Pflege; Zentralisie-
rung aus der Sicht der Regionen» statt.
Eine Mitteilung in eigener Sache: Frau Regierungspräsident
Barbara Egger-Jenzer und ich als Grossratspräsident neh-
men an einem Sponsorenlauf zugunsten der weltweiten Mi-
nenopfer teil. Wir vertreten den Kanton, und es wäre schön,
wenn Sie uns mit einem Beitrag unterstützen könnten. Zu
diesem Zweck zirkuliert eine Liste im Grossratssaal.

)ULVWYHUOlQJHUXQJ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0RWLR�
QHQ�XQG�3RVWXODWH��%DX���9HUNHKUV��XQG�(QHUJLHGLUHNWLRQ�

Der Fristverlängerung um 2 bzw. um 1 Jahr der folgenden
Vorstösse wird stillschweigend zugestimmt:

Motion 119/01 Gresch, Bern (GB). Neue Trägerschaften für
den Verkehr und Bundesfinanzierung

Motion 252/99 Bourquin, La Neuveville. Lutte contre le bruit

%HUQ� �� 8QLYHUVLWlW�� %RWDQLVFKHU� *DUWHQ�� 7HLOXPEDX� XQG
,QVWDQGVHW]XQJ�*HZlFKVKlXVHU��$XVI�KUXQJV�� XQG�9HU�
SIOLFKWXQJVNUHGLW

Beilage Nr. 38, Geschäft 2967/2004

5�FNZHLVXQJVDQWUDJ�)'3���*%-$
Der beantragte Kredit von 4 213 800 Franken bezüglich Um-
bau des Sukkulentenhauses des Botanischen Gartens in
Bern wird zurückgewiesen mit folgender Auflage:
Für die Bedürfnisse der Pflanzenforschung ist eine neue
Vorlage zu erarbeiten, die den Kern des Botanischen Gartens
(die Schauhäuser) nicht tangiert, und insgesamt eine kosten-
günstigere Lösung ermöglicht.

5�FNZHLVXQJVDQWUDJ�*)/
Begründung: Die Kosten für den geplanten Umbau sind un-
verhältnismässig hoch, das Sukkulentenhaus geht der Öf-
fentlichkeit mit dem geplanten Umbau verloren und die Nut-
zung (Grundlagenforschung im Bereich Gentechnik) ist für
die GFL-Fraktion fragwürdig.

5�FNZHLVXQJVDQWUDJ�693
Das Projekt ist zurückzustellen und im Jahr 2005 mit einem
neuen Projekt kostengünstiger auf dem Niveau B oder an-
dernorts auf dem BOGA-Gelände dem Grossen Rat vorzu-
bringen.

=XVDW]DQWUDJ���*HVFKlIWVSU�IXQJVNRPPLVVLRQ
Der zu bewilligende Kredit ist um die zugesicherten Bundes-
subventionen an die Bau- und Ausstattungskosten zu redu-
zieren.

=XVDW]DQWUDJ���*HVFKlIWVSU�IXQJVNRPPLVVLRQ
Der Verpflichtungskredit ist gemäss den Positionen des Ko-
stenvoranschlages auf die Vergabesumme zu reduzieren. Er
beträgt im Maximum 4 213 800 Franken abzüglich der unter
Zusatzantrag 1 erwähnten Bundessubventionen.

3UlVLGHQW. Die Rückweisungsanträge werden von Herrn
Portmann für die FDP, Frau Gresch für die Fraktion GBJA
und Herrn Michel für die SVP begründet. Der Rückweisungs-
antrag GFL ist zurückgezogen. Sprecher der GPK ist Herr
Pfister.

+DQV�-|UJ� 3ILVWHU, Zweisimmen (FDP), Sprecher der Ge-
schäftsprüfungskommission. Ich habe noch nie ein Geschäft
vertreten dürfen, zu dem ich so viele Schreiben und Telefon-
anrufe erhalten habe. Ich bin froh, dass der Botanische Gar-
ten derart unterstützt wird. Der Ausschuss Bau der GPK hat
am 8. Oktober vor Ort die Bau- und Sanierungspläne einge-
sehen. Ihr erster Eindruck war, dass eine Sanierung wirklich
nötig ist. Denn die Bausubstanz des Gewächshauses ist nicht
in bestem Zustand. Wir haben aber bald gemerkt, dass die
Uni und die Betreiber der Botanischen Gartens nicht gleicher
Meinung sind. An der Begehung war die Uni ebenso vertreten
wie der Botanische Garten, und wir haben die Diskussion
gemeinsam geführt. Wir haben die Anliegen beider Seiten
aufgenommen und sie am Ende unserer Besichtigung ge-
meinsam im Ausschuss besprochen. Unseres Erachtens
können der Botanische Garten und die Forschung nur über-
leben, wenn sie gemeinsam im Botanischen Garten arbeiten.
Für eine moderne Forschung braucht es jedoch eine Erneue-
rung. Berechtigt ist allerdings die Kritik der Betreiber des
Botanischen Garten, dass die Besucher nicht mehr wie bisher
überall hingehen können. Wie einschneidend dies sein wird,
wird sich erst zeigen, wenn das betreffende Haus nicht mehr
gebraucht werden kann. Hart dünkte mich, dass die Kakteen
entfernt wurden, bevor man wusste, ob der Kredit gespro-
chen wird. Wird der Kredit gesprochen, werden die Pflanzen
vernichtet, weil man für sie keinen Platz mehr hat.
Am 28. Februar 2002 hat die Baudirektion eine Bauvoranfra-
ge in Form eines Plastikhauses an die Stadt gerichtet. Dieses
Plastikhaus wurde von der Baukommission der Stadt abge-
lehnt, nicht zuletzt mit dem Argument, der Botanische Garten
sei eine schützenswerte Zone. Ein Plastikhaus wäre die gün-
stigste Variante gewesen. Die Stadt lehnte das Plastikhaus
ab und verlangte eine Dokumentation mit Bildmaterial. Pro-
bleme gibt es auch mit dem Grenzabstand, die Stadt machte
darauf aufmerksam, dass mit dem Inhaber der Parzelle über
ein Näherbaurecht gesprochen werden müsste.
Wir haben den Kostenvoranschlag im Detail auseinanderge-
nommen und festgestellt, dass allein die Sanierung einen
rechten Brocken von den rund 8 Mio. Franken ausmacht. Ein
grosser Anteil geht auch an die Forschung, die Klimazellen
und die technischen Anlagen – Belüftung, Beschattung, Be-
leuchtung. Ich persönlich hatte einen guten Eindruck vom
Kostenvoranschlag und hatte das Gefühl, es sei kein Luxus
eingebaut worden. Ich bemängelte einzig, dass kein Ge-
wächshausbauer bei der Planung beigezogen werden konn-
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te, obwohl man dies versucht hat. Mit dessen Know-how
wäre die Sache vielleicht etwas günstiger ausgefallen. Ich
habe mit Gewächshausbauer gesprochen, keiner war bereit,
in der Vorphase beratend mitzuarbeiten, weil er bei der Aus-
schreibung dann nicht mehr mitmachen könnte. Es wurden
auch Alternativstandorte abgeklärt. Wie ernst dies war, kann
ich nicht beurteilen. Angefragt wurden der Oeschberg und die
Rüti; diese Standorte kommen jedoch nicht in Frage.
Ich bezweifle, dass bei einer Rückweisung das Geschäft eine
oder eineinhalb Millionen günstiger zu stehen käme. Die GPK
hat ihren Entscheid gefällt, nachdem die verlangten Zusat-
zinformationen auf dem Tisch waren. Dazu gehörte zum
einen die Absage des städtischen Bauamtes, zum andern die
Vereinbarung mit der Stiftung Botanischer Garten. Dabei
stellten wir fest, dass die Stiftung im September 2002 der
Nutzungszuteilung zustimmte. Dies gab für die GPK den
Ausschlag, dem Geschäft zuzustimmen. Wir möchten den
Botanischen Garten und die Forschung erhalten. Mit einer
Ablehnung würden wir ein falsches Signal für die Forschung
aussenden. Denn die Forschung ist wichtig. Ob die For-
schung im Botanischen Garten oder anderswo besser erfolgt,
können nur die Fachleute beurteilen. Klar ist, dass die For-
schung wegen der Studenten im Raum Bern erfolgen muss.
Die GPK stimmte dem Geschäft mit 9 gegen 5 Stimmen zu.
Die Zusatzanträge wurden einstimmig und ohne Enthaltun-
gen angenommen. Beim Zusatzantrag 1 geht darum, die 2
Mio. Franken Bundessubventionen von den 8 Mio. Franken
abzuziehen. Das war in der Kostenaufstellung nicht berück-
sichtigt worden. Was wir im Zusatzantrag 2 verlangen, haben
wir schon bei andern Geschäften gemacht: Die effektive
Kreditsumme soll zugleich die  Vergabesumme der einzelnen
Gewerbesparten sein.
Die Rückweisungsanträge lagen der GPK nicht vor. Eine
Rückweisung kann zur Folge haben, dass wir zwei bis drei
Jahre verlieren. Denn ein Neubau, das heisst eine Erweite-
rung im Botanischen Garten bedingte eine Zonenänderung,
weil die Ausnützung für einen Zusatzbau nicht gegeben ist.
Zur Zonenänderung müsste die Bevölkerung der Stadt Stel-
lung nehmen. Das ist das Risiko einer Rückweisung. Es wäre
eine Illusion zu meinen, bei einer Rückweisung könnte das
Geschäft bereits im Frühling wieder vorgelegt worden.
Ich empfehle Ihnen, dem Geschäft mit den Zusatzanträgen
der GPK zuzustimmen.

5ROI�3RUWPDQQ, Bern (FDP). Erlauben Sie mir mit einer Art
persönlicher Erklärung zu beginnen. Ich habe vor fünf Jahren
mitgeholfen, den Förderverein für den Botanischen Garten zu
gründen, und ich bin Vizepräsident der Stiftung für den Bota-
nischen Garten. Damit dürfte klar sein, dass mein Herz für
den Botanischen Garten schlägt und ich die bestmögliche
Lösung für eine längerfristige Zukunft möchte. Trotzdem
stelle ich heute im Namen der Fraktion einen Rückweisungs-
antrag. Warum? Das Kernstück des Botanischen Gartens
würde herausgebrochen, zudem ist es eine sehr teure Lö-
sung. Es gibt bessere und gegenseitig verträglichere Lösun-
gen als die vorliegende.
Der Botanische Garten hat drei Zwecke: Er ist der Ort für die
botanische Forschung; er ist der Ort für die botanische Lehre
in einem weiteren Bereich als nur der Forschung; er ist der
Ort der Erholung sowohl für Leute der Uni wie der Stadt Bern
und Umgebung. Kernstück des Gartens sind die drei Schau-
häuser, die architektonisch ein Mahnmal oder Merkmal bil-
den. Die Schauhäuser müssen aus architektonischen und vor
allem energietechnischen Gründen dringend saniert werden,
weil die Fugen nicht mehr dicht sind. Diese Renovation wird
von allen betroffenen Kreisen befürwortet, und der Regie-
rungsrat hat einen entsprechenden Kredit als gebundene
Ausgabe bereits bewilligt. Dieser Kreditteil wird von uns nicht

bestritten, wir betrachten dies als sinnvolle Ausgabe. Für die
Forschungszwecke der Uni braucht es ein neues For-
schungshaus – auch dies ist unbestritten –, und es dürfte
sinnvoll sein, dieses Haus in den Perimeter des Botanischen
Gartens zu integrieren.
Die heutige Vorlage sieht nun allerdings vor, dass eines der
Schauhäuser entsprechend umgenutzt wird. Bedauerlich ist,
dass es sich um das im Publikum beliebteste Haus, das Suk-
kulentenhaus, handelt und es nicht mehr möglich sein wird,
Publikumsanlässe in der schlechten Jahreszeit im Botani-
schen Garten durchzuführen. Zudem wäre ein ständig hell
erleuchtetes Forschungshaus unmittelbar neben den Schau-
häusern nicht besonders attraktiv. Schliesslich habe ich auch
meine liebe Mühe damit, ein Schauhaus baulich zu sanieren
und darin sozusagen noch einmal ein Haus unterzubringen.
Die Kosten sind wohl deshalb so hoch. Die botanischen Or-
ganisationen wie BOGA-Stiftung, Pro Flora, Aquilegia sowie
die ganze Belegschaft des Botanischen Gartens sind gegen
die Umnutzung. Die Stifterfamilie hat ebenfalls keine Freude
an der Umnutzung und überlegt sich sogar die Kündigung,
sollte man so weiterfahren.
Meinen Abklärungen zufolge tönen die Äusserungen der
Stadt Bern, man könne dort wenig machen – einerseits Aare-
schutzhang, anderseits Ausnützung – auf politischer Ebene
etwas anders. Sicher liesse sich bei einer Rückweisung sehr
rasch eine gute Lösung finden, zumal auch die Stadt Bern ein
Interesse daran hat. Ich stelle mir vor, dass ein Forschungs-
haus möglich ist, das nach aussen, vor allem von der andern
Seite des Aarehangs, kaum bemerkbar sein wird. Ich gebe
zu, die Vorlage wird von viel gutem Willen seitens der Ver-
waltung, der Uni und des Regierungsrats getragen. For-
schung, Lehre und Öffentlichkeitsfunktion des Botanischen
Gartens müssen miteinander verbunden werden. Wenn man
diesen guten Willen weiter bewahrt, kann wegen der Rück-
weisung – nicht nur trotz der Rückweisung – eine bessere
und auch für die Staatsfinanzen erträgliche Lösung gefunden
werden. Ich bitte Sie deshalb, unserem Rückweisungsantrag
zuzustimmen.

6DELQH� *UHVFK, Bern (GB). Die Fraktion GBJA vertritt hier
nicht Stiftungsinteressen, sondern die Interessen der Öffent-
lichkeit am uneingeschränkt begehbaren Botanischen Garten.
Die Petition, die vor drei Jahren von 31 000 Leuten unter-
schrieben wurde, forderte unter anderem, dass alle Schau-
häuser der Öffentlichkeit zugänglich bleiben müssen und
nicht zu Forschungszwecken beeinträchtigt werden dürfen.
Genau diese Gefahr besteht mit diesem Kredit. Unsere Frak-
tion hat nichts dagegen, wenn sich die Forschung des botani-
schen Instituts im Areal des Botanischen Gartens ausbreitet.
Eigentlich ist diese Kombination sogar ideal, um der steuer-
zahlenden Öffentlichkeit Lehre und Forschung näher zu brin-
gen. Es macht aber keinen Sinn und ist finanziell unverant-
wortbar, auf Teufel komm raus einen wichtigen Teil des Gar-
tens – ein Schauhaus – für eine ganz andere Nutzung umzu-
bauen. Das Projekt der Regierung ist ein Murks und sündhaft
teuer. Wir bitten deshalb den Grossen Rat, unseren Rück-
weisungsantrag zu unterstützen.
Einziges Argument, das Sukkulentenhaus für die Forschung
zu opfern, wäre, dass so die Forschung für die breite Masse
zugänglich würde und es wertvolle Synergien zwischen Bota-
nischem Garten und Forschung gäbe. Das wird aber nicht der
Fall sein. Schon heute besteht für das Publikum keine Mög-
lichkeit, die bereits jetzt im Areal betriebene Forschung ken-
nen zu lernen. ForscherInnen geben sich Null Mühe, ihre
Tätigkeiten zu kommunizieren. Alles, was man erfährt, steht
auf einem Schildchen: Zutritt verboten! Das ist kein Wunder,
denn bei dieser Forschung geht es um Gentechnologie, die
viel zu gefährlich ist, als dass unbefugte Dritte ein- und aus-
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gehen dürfen. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden
Fall wäre ein umgenutztes Sukkulentenhaus für die Öffent-
lichkeit nicht mehr zugänglich. Von Synergie kann keine Re-
de sein. Im Gegenteil, der Botanische Garten verliert nicht
nur Ausstellungsflächen, sondern auch eine wichtige Ein-
nahmequelle, weil grosse Teile des Areals wegen der For-
schung nicht mehr extern vermietet werden könnten. Wieso
will man ausgerechnet das Sukkulentenhaus, das Herzstück
des Botanischen Gartens, opfern? Das ist, als ob man dem
neuen Zentrum Paul Klee alle Kleebilder wegnehmen würde.
Dass günstigere Alternativen zu diesem ineffizienten Ko-
lossprojekt nicht genau geprüft worden sind, ist mir unver-
ständlich. Die einzige Antwort, die unsere Fraktion dazu ge-
ben kann, ist der Rückweisungsantrag. Besonders störend ist
der Kantonsbeitrag von mehr als 4,2 Mio. Franken. Das ist
ein Haufen Geld angesichts der maroden Staatskasse, aber
vor allem auch angesichts der nicht geprüften Alternativen
auf dem Niveau B, der Aufzuchtflächen im Areal. Auf diesem
Niveau B wäre ein Alternativstandort für Neubauten möglich,
dort könnten die 300 Quadratmeter für die Forschung bereit-
gestellt werden, ohne dass der Öffentlichkeit Gartenteile
weggenommen würden. Warum ist dieses Projekt nicht
sorgfältig geprüft worden und wieso spediert man mit einem
Rundumschlag, es sei nicht kompatibel mit dem Aareschutz,
alles, was auf Niveau B geplant worden ist, in eine Schubla-
de? Die Baubewilligungsbehörden der Stadt Bern haben dem
Botanischen Garten im Jahr 2002 mitgeteilt, im Rahmen einer
Gesamtplanung bestehe durchaus die Möglichkeit, einen
Neubau auf Niveau B zu errichten. Aber aus für mich uner-
findlichen Gründen besteht ein Riesenzeitdruck bei der Re-
gierung; ich verstehe nicht, wieso dieser Zeitdruck so gross
sein soll.
Zum Aspekt Bauruine noch Folgendes: Ich verstehe nicht viel
von Bauen, aber ich weiss, dass es häufig sehr schwierig ist
und auch sehr teuer, ein bestehendes Objekt umzunutzen.
Die aus den 70-er Jahren stammenden Gebäude im Botani-
schen Garten sind baulich in einem schlechten Zustand.
Macht es Sinn, in ein undichtes Schauhaus ein High-Tech-
Labor zu stellen, das ganz bestimmte Klimabedingungen
herstellen muss, damit die speziellen Pflanzen wachsen.
Wäre der Forschung mit einem Neubau nicht viel mehr ge-
dient? Ich bezweifle, dass wir mit dem geplanten Umbau
wirklich internationale Spitzenforschung fördern können.
Wenn man sieht, welche Forschungsanlagen die Singenta im
Baselbiet hat, könnte dies hier im besten Fall der Feld-Wald-
und-Wiesenforschung dienen.
Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, der mich bei
dieser Planung sehr befremdet. Das Team des Botanischen
Gartens ist völlig ungenügend einbezogen worden. Bei die-
sem Umbau werden neben dem Sukkulentenhaus auch die
Garagen und Werkstätten geopfert. Auch in diesem Fall darf
man davon ausgehen, dass es einen Riesenmurks gibt, in die
schlecht gebauten Garagen aus den 60-er-Jahren eine High-
Tech-Anlage zu stellen. Das schlimmste ist, dass der Botani-
sche Garten nicht mitreden durfte, als es um die Planung
eines Ersatzstandorts für die Werkstätten und die Garagen
ging. Mit dem Effekt, dass nicht einmal der Abwart heute
weiss, wie der neue Schopf am andern Ende des Botani-
schen Gartens aussehen wird, ob all seine Gerätschaften
dort Platz haben werden. Ich hoffe, das Hochbauamt gehe
nicht generell so mit seinen Klienten um.
Nur mit einem klaren Nein zu diesem Projekt kann der Kan-
ton ein neues Projekt vorlegen, das Forschung, öffentliches
Interesse und sparsamen Umgang mit unseren Finanzen
unter einen Hut bringt.

+DQV� 0LFKHO, Brienz (SVP). Das Motto könnte hier lauten:
Besser spät als nie! Es ist schon sehr viel gesagt worden, ich

möchte deshalb nur den einen oder andern Punkt aus Sicht
der SVP ergänzen. Wir haben einen Vergleich mit dem Bota-
nischen Garten in Basel erhalten. Ich bin mir bewusst, dass
ein Vergleich ohne Besichtigung an Ort sehr schwierig ist.
Dennoch bin ich erschrocken, als ich die unterschiedlichen
Zahlen sah. Frau Gresch hat bereits auf die Multifunktionalität
der Gebäude hingewiesen. Die Betriebskredite werden in den
nächsten Jahren sicher nicht steigen, umso wichtiger sind die
Einnahmen und dass man flexibel sein kann.
Ein wichtiger Punkt ist, dass Herr Ammann als Praktiker sagt,
eine billigere Lösung sei möglich. Das sagt schon sehr viel
aus. Es ist nicht zu unterschätzen – seine politische Haltung
deckt sich sonst nicht mit meiner –, wenn er der öffentlichen
Hand Geld sparen helfen will.
Im Interesse der Sache ziehe ich meine Rückweisung zugun-
sten des Antrags FDP / GBJA zurück, weil ich einsehe, dass
die Befristung auf 2005 eventuell nicht einzuhalten ist. Der
GPK-Sprecher hat darauf hingewiesen, dass auch die Stadt
Bern etwas dazu zu sagen hat.

+DQQL�:LQNHQEDFK�5DKQ, Münchenbuchsee (SP). Die SP-
Fraktion lehnt die Rückweisungsanträge ab und wird dem
Kreditbegehren mit den Zusatzanträgen der GPK zustimmen.
Nach allem, was zur Begründung der Rückweisungsanträge
vorgebracht, in den Medien publiziert und in Briefen ge-
schrieben worden ist, möchte ich die Diskussion von der
emotionalen Ebene und den zum Teil tendenziösen Äusse-
rungen wieder auf eine sachliche, korrekte Ebene bringen.
Das Institut für Pflanzenwissenschaften, kurz IPS, ist aus der
Fusion der Institute für Geobotanik und der Pflanzenphysio-
logie im Jahr 2000 entstanden. Es besteht aus fünf Abteilun-
gen. Vor einem Jahr ist die Fusion abgeschlossen worden,
und heute forschen am Institut folgende Personen: 8 Profes-
sorinnen, 18 Postdok- und Assistentinnen, 24 Doktorandin-
nen, 8 Laborantinnen, 3 Hilfsassistentinnen, eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und 8 Diplomierende. Damit alle
Bereiche des IPS unter guten Bedingungen forschen können,
ist eine gemeinsame Planung der Räumlichkeiten erfolgt. Der
Regierungsrat hat im Februar 2002 den wegweisenden Ent-
scheid gefällt, das Sukkulentenhaus für die unmittelbaren
Forschungsbedürfnisse umzubauen, während die anderen
beiden Schauhäuser als öffentlich zugängliche Teile des
Botanischen Gartens bestehen bleiben sollten. Aufgrund
dieses Beschlusses ist im September 2002 eine Vereinba-
rung zwischen der Universität und der Stiftung Botanischer
Garten abgeschlossen worden. Frau Bommeli ist Präsidentin
dieser Stiftung. Sie weiss, was in dieser Vereinbarung fest-
gehalten worden ist. Jetzt liegt das Umbauprojekt mit dem
entsprechenden Kreditantrag vor. Die Rückweisungen ma-
chen die Auflage, einen Standort zu suchen, der das Sukku-
lentenhaus schont und Kosten einspart.
Im Botanischen Garten sind die Platzverhältnisse eng, das
Areal liegt in der Schutzzone des Aaretalhangs, zudem ist die
Ausnützungsziffer bereits heute schon massiv überschritten.
Das Hochbauamt hat keine andere Lösung als die vorge-
schlagene gefunden. Unter den gegebenen Verhältnissen im
Areal des IPS scheint uns die Vorlage gut; mit ihr können die
Bedürfnisse der Forscherinnen und Forscher abgedeckt wer-
den. Das ist mir von verschiedener Seite der zukünftigen
Benutzerinnen und Benutzer bestätigt worden. Es stimmt
nicht, dass sie mit dem geplanten Projekt nicht zufrieden
sind.
Die Forschung hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren stark
gewandelt: von Freiland- und Laborversuchen hin zu Versu-
chen unter kontrollierten Bedingungen. Das ist für die
Grundlagenforschung unabdingbar. Die neuen Gewächshäu-
ser und Klimakammern sollen deshalb je nach Bedürfnis
individuell gebraucht werden. Dabei ist auch die Höhe der
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Versuchsräume von Bedeutung. Es sollen Pflanzen verschie-
dener Grösse für die Forschung gebraucht werden können,
nicht nur Petunien und Tomaten, sondern auch Mais, der gut
und gern bis zu drei Meter hoch werden kann.
Für den Umbau des Sukkulentenhauses werden 2,58 Mio.
Franken beantragt. Die restlichen Gelder sind für den Einbau
weiterer Klimakammern in den bestehenden Garagen vorge-
sehen. Damit ist die Behauptung widerlegt, der Umbau des
Sukkulentenhauses koste 4,2 Mio. Franken. Auch der Ver-
gleich mit dem Gewächshaus in Basel ist nicht haltbar, weil
die Einrichtungen in Basel ganz andere Bedingungen erfüllen
müssen als jene, die es in Bern braucht.
Ich muss Sie fragen: Ist Ihnen der Forschungsplatz am IPS
die Kosten nicht Wert? Die Forschung am IPS ist von inter-
nationaler Bedeutung. Das zeigen die vielen Publikationen in
renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Vor allem
aber ist der Fluss von Drittmitteln an dieses Institut ein guter
Gradmesser für die grosse wissenschaftliche Leistung. Die
Mittel aus dem Nationalfonds und Drittkredite aus der
Schweiz und der EU machten im Studienjahr 2003/04 45,4
Prozent der kantonalen Mittel aus. In Franken sind das 1,8
Mio. Franken. Die Uni Bern kann es sich nicht leisten, auch
nur eine der Forschungsabteilungen zu verlieren. Sollte der
Kredit heute nicht gesprochen werden, ist nicht nur der For-
schungsteil der molekularen Pflanzenphysiologie ernsthaft
behindert, auch die andern Abteilungen könnten in ihrer For-
schungstätigkeit nicht den Bedürfnissen entsprechend geför-
dert werden. Eine weitere unnötige Verzögerung in der Be-
reitstellung der seit über drei Jahren versprochenen For-
schungseinrichtungen wäre denkbar schlecht. Wir dürfen den
guten Forschungsplatz an der Uni Bern nicht ins Mittelmass
abgleiten lassen und wir wollen die zu einem grossen Teil
extern finanzierten Arbeitsplätze auf keinen Fall verlieren.
Gleichzeitig mit der Erstellung der Klimaräume werden ge-
mäss Vorlage auch die beiden andern Schauhäuser saniert.
Das ist dringend nötig. Die Sanierung ist übrigens ebenfalls
Bestandteil der Vereinbarung mit der Stiftung Botanischer
Garten. Wenn die Sanierung nicht bis Ende 2005 erfolgt,
behält sich die Stiftung vor, den Vertrag zu kündigen. Welche
Absichten stecken hinter dieser Verzögerungstaktik der Stif-
tung? Mit der Umnutzung des Sukkulentenhauses geht tat-
sächlich ein wichtiger Teil des Botanischen Gartens verloren
geht. Der erste Schritt dazu wurde aber bereits 1999 einge-
leitet, nachdem unser Antrag, 500 000 Franken für den Bota-
nischen Garten nicht aus dem Budget zu streichen, von bür-
gerlicher Seite abgelehnt worden war. Warum beginnt man
erst jetzt zu schreien? Warum hat die Stiftung einen Vertrag
unterschrieben, der ganz klar die Umnutzung des Sukku-
lentenhauses zum Inhalt hatte?
Auch die SP will, dass der Botanische Garten weiterhin at-
traktiv ist. Der Garten ist für die Bundesstadt eine Bereiche-
rung, ein Ort, der von der Bevölkerung und den Schulen gern
besucht wird. Damit er attraktiv bleibt, rufe ich an dieser
Stelle die Nutzerinnen und Nutzer des umgebauten Schau-
hauses und der neuen Klimakammern auf: Machen Sie Ihre
Forschung so weit öffentlich, wie es möglich ist. Orientieren
Sie die Besucherinnen und Besucher des Botanischen Gar-
tens in verständlicher Weise mit Beschriftungen an den Ge-
wächshäusern. Öffentlichkeitsarbeit darf auch im Bereich der
Grundlagenforschung nicht vernachlässig werden.
Alles in allem erachtet die SP-Fraktion die Vorlage an dem
Ort und unter den finanziellen Gegebenheiten als die einzig
machbare, zumutbare und der Forschung dienliche Lösung.
Ich werde mir erlauben, zu gewissen Punkten als Einzelspre-
cherin noch einmal nach vorne zu kommen.

*HUKDUG� %DXPJDUWQHU, Ostermundigen (EVP). Auch die
EVP-Fraktion hat sich intensiv mit diesem Bauvorhaben aus-

einandergesetzt. Aus parlamentarischer Sicht ist es äusserst
schwierig zu beurteilen, ob der vorgesehene Standort für den
Bau der Forschungsabteilung richtig sei. Die kontroversen
Darstellungen, die wir auch jetzt wieder gehört haben, seitens
der Universität und des Botanischen Gartens haben Zweifel
auch bei uns aufkommen lassen. Wenn das Projekt so reali-
siert wird, sind weitere Konfrontationen zu erwarten, die für
eine künftige Zusammenarbeit zwischen Uni und Botani-
schem Garten nicht unbedingt von Vorteil wären. Hier sto-
ssen unterschiedliche Interessengruppen aufeinander, und
obwohl sie Deutsch miteinander reden, haben sie einander
nicht verstanden. Es war sicher nicht optimal, dass der für die
spezielle Forschung zuständigen Professorin vor fünf Jahren
eine Forschungsabteilung in Aussicht gestellt worden ist.
Offensichtlich rechnete man nicht damit, dass die politischen
Wege manchmal anders gehen. Die Mehrheit der EVP-
Fraktion ist für Rückweisung dieses Geschäft und verlangt
eine neue Vorlage gemäss Rückweisungsantrag FDP /
GBJA. Wir möchten, dass der Kern des Botanischen Gartens,
die Schauhäuser, nicht tangiert wird und beieinander bleibt.
Wenn man will, gibt es Wege dazu.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

/RUHQ]�+HVV, Stettlen (SVP). Diesem Geschäft könnte man
den Titel geben «Zu viele offenen Fragen und zu viele ver-
schiedene Interessen». Im «Papyrus», dem Blatt des BOGA,
stand im September 2004: «Wir verlangen von der Politik,
dass sie die Versprechen einlöst, die gemacht worden sind,
damit die Erneuerung des BOGA umgesetzt werden kann.»
Der Entscheid über Rückweisung bedeutet nicht ein Ja oder
Nein oder das Verschwinden oder Nichtverschwinden des
Botanischen Gartens oder der Forschung. Sowohl bei der
Rückweisung wie beim Gutheissen des Kredits gibt es Re-
strisiken. Trotzdem ist die SVP-Fraktion für die Rückweisung,
und zwar wegen der offenen Fragen: Ist es sinnvoll, eine
Forschung an einem Ort halb dem Publikum zugänglich, halb
hinter verschlossenen Türen zu machen? Soll die Gentech-
forschung unter optimalen Bedingungen oder, Berndeutsch
gesagt, in einem Murkssystem betrieben werden? Ist es wirk-
lich nicht möglich, auf dem Niveau B eine vernünftigere, gün-
stigere Lösung zu realisieren? Leute, die an der Front aktiv
sind, meinen, es wäre möglich, allen Zwecken des Botani-
schen Gartens nachzukommen. Es geht, wie gesagt, nicht
um Sein oder Nichtsein. Wird der Kredit gesprochen, bleibt
die Frage, ob die Lösung standhält, anderseits ist bei einer
Rückweisung nicht klar, ob die Zonenplanänderung usw. in
vernünftiger Frist möglich ist. Diese Fragen müssen geklärt
werden. Deshalb unterstützen wir die Rückweisung im Sinn
des Antrags FDP / GBJA.

.XUW�$QGHUHJJ, Grindelwald (FDP). Die FDP-Fraktion bean-
tragt, den Kredit von 4,213 Mio. Franken mit folgender Aufla-
ge zurückzuweisen: Für die Bedürfnisse der Pflanzenfor-
schung ist eine neue Vorlage auszuarbeiten, die den Kern
des Botanischen Gartens, das heisst die Schauhäuser, nicht
tangiert und insgesamt eine kostengünstigere Lösung ermög-
licht. Der Botanische Garten verbindet drei Zwecke: Er ist Ort
für die botanische Forschung; er ist Ort für die botanische
Lehre und Ort der Erholung für die Bevölkerung der Stadt und
der Studierenden der Uni Bern. Kernstück des Botanischen
Gartens sind die drei Schauhäuser, die auch ein architektoni-
sches Merkmal bilden. Die Schauhäuser müssen aus ener-
gietechnischen Gründen wegen undichter Fugen dringend
saniert werden. Diese Renovation wird von allen betroffenen
Kreisen befürwortet. Der Regierungsrat hat einen entspre-
chenden Kredit als gebundene Ausgabe bereits bewilligt.



1116 16. November 2004 – Morgen Bau, Verkehr + Energie

Dieser Kreditteil wird von uns in keiner Art und Weise be-
stritten.
Für die Forschungszwecke der Universität braucht es ein
neues Forschungshaus. Es wäre sinnvoll, ein Gebäude in
den Perimeter des Botanischen Gartens zu integrieren. Die
Vorlage des Regierungsrats sieht aber vor, dass eines der
Schauhäuser entsprechend umgenutzt würde. Bedauerlich
ist, dass es sich dabei ausgerechnet um das Sukku-
lentenhaus handelt, das vom Publikum sehr geschätzt wird.
Damit wären auch Anlässe im Botanischen Garten in wetter-
mässig schlechten Jahreszeiten praktisch nicht mehr mög-
lich. Zudem würde ein hell erleuchtetes Forschungshaus in
unmittelbarer Nähe der bisherigen Schauhäuser die Attrakti-
vität des Botanischen Gartens nicht unbedingt erhöhen.
Schliesslich erweckt das Bauprojekt auch Zweifel, indem in
ein bestehendes Haus gewissermassen ein zusätzliches
Glashaus gebaut wird, was einen Sonderbau wie auch die
Renovation bestehender Anlagen notwendig macht. Alle
Organisationen wie die Stiftung BOGA, Pro Flora, Aquilegia
und auch die Belegschaft des Botanischen Gartens lehnen
eine Umnutzung in der geplanten Form ab. Sollte dieser
Umbau realisiert werden, überlegt sich die Stifterfamilie des
Botanischen Gartens, den Unterstützungsvertrag mit der Uni
und dem Kanton Bern über die Weiterführung des Gartens zu
kündigen.
Weitere Abklärungen haben ergeben, dass es im Perimeter
des Botanischen Gartens durchaus andere Standorte für ein
Forschungshaus gibt. Die immer wieder zitierten Einschrän-
kungen durch die Aareschutzbestimmungen der Stadt Bern
sind weniger dramatisch als ursprünglich angenommen. Es
können nämlich Realisierungen erfolgen, die nach aussen
kaum sichtbar wären, so dass die Forderungen des Aare-
hangschutzes eingehalten würden. Die Vorlage ist mit viel
gutem Willen erarbeitet worden, Forschung, Lehre und die
Öffentlichkeitsfunktion des Botanischen Gartens miteinander
zu verbinden. So schön sich dieser Grundsatz anhört, so
schlecht ist die konkrete Umsetzung. Gewissermassen das
Herzstück des Botanischen Garten würde mit dieser Vorlage
vernichtet, was die Existenz des Gartens mittelfristig gefähr-
den würde.
Aus all diesen Gründen weist die FDP-Fraktion das Geschäft
mit den erwähnten Auflagen zurück.

.DWK\�+lQQL, Kirchlindach (GFL). Der Botanische Garten ist
ein authentischer Ort mit Tradition im Herzen der Bundes-
stadt. Wir müssen den öffentlichen Zugang unbedingt erhal-
ten. Ich kann nicht glauben, dass er mit kurzfristiger Hilfe der
Gentechforschung gerettet werden kann. Mit diesem Ge-
schäft sollen bestehende Bauten saniert sowie Neubauten
erstellt werden, die sich angeblich für die Forschung an gen-
manipulierten Pflanzen eignen. Der Begriff Gentechnik oder
Genmanipulation wird ganz bewusst nicht verwendet, son-
dern versteckt sich hinter dem Satz: «Mit der Ergänzung der
Infrastruktur soll darin die Aufzucht von Pflanzen unter defi-
nierten Bedingungen gewährleistet werden.» Ausserdem
brauche es hohe Häuser, um an Tomaten- und Maispflanzen
zu forschen. Zu den definierten Bedingungen gehört, dass
das Publikum keinen Zutritt mehr hätte. Die zum Teil gefährli-
chen Transgene könnten sonst ungewollt entweichen. Seit
Jahren wird behauptet, Gentechnik werde den Bauern, vor
allem auch den Biobauern nützen. Es sei unmöglich, ohne
Gifte wie Fungizide und Kupfer Kartoffeln anzubauen. Das
stimmt natürlich nicht. Ich selber pflanze seit mehr als 15
Jahren Kartoffeln an und habe auch jedes Jahr eine Ernte für
meine Kundschaft, ohne je solche Gifte zu brauchen. In die-
ser Sache sind sich sogar die Bauern einig. So stellt sich
auch der Schweizerische Bauernverband gegen die Gen-
technologie in der Landwirtschaft, weil die Kundinnen das

auch nicht wünschen. Die Leute vom Botanischen Garten
und ihr Umfeld sollten endlich realisieren, dass der wertvolle,
schöne Garten nicht mit dem Glauben an die Gentechnik zu
retten ist. Der Botanische Garten ist zu retten, und da helfe
ich gerne mit, aber dann muss er etwas tun, so dass die
Bevölkerung mittragen kann, und er muss etwas leisten.
Dazu gehört sicher auch eine interessante und für die Bevöl-
kerung zugängliche und nachhaltige Forschung. Mit der Öff-
nung, sei es für Besucher oder in der Bereitstellung der Infra-
struktur für Feste und Anlässe aller Art, könnte auch ein Ver-
trauensverhältnis aufgebaut werden. Ich begrüsse natürlich
den Unterhalt der bestehenden Bauten. Die Umnutzung des
Sukkulentenhauses oder andere neue Projekte für Gentech-
forschungszwecke lehne ich hingegen entschieden ab.
Wir sind eingedeckt worden mit Unterlagen aus dem Umfeld
des Botanischen Gartens, das ebenfalls gegen das Projekt
ist. Eine Ablehnung des Geschäfts darf auf keinen Fall so
interpretiert werden, dass man bei einem neuen Projekt am
Aarehang erneut Gentechforschung in grösserem Mass vor-
sieht. Ich unterstütze den Rückweisungsantrag FDP / GBJA,
denn der Verzicht auf das Sukkulentenhaus wäre für alle ein
grosser Verlust.

+DQQL� :LQNHQEDFK�5DKQ, Münchenbuchsee (SP). In der
Begründung Sabine Greschs und auch jetzt im letzten Votum
wurde mehrmals die gentechnische Forschung erwähnt.
Hierzu folgende Klarstellung: Es ist so, dass am Institut zum
Teil mit gentechnisch veränderten Organismen geforscht
wird. Aber solche Organismen braucht es in der Grundla-
genforschung. Es geht in keiner Weise um die Züchtung
gentechnisch veränderter Pflanzen, geschweige denn um
deren Freisetzung. Ich bitte Sie, mit dem Begriff Gentechno-
logie und Genforschung sehr vorsichtig umzugehen.
Im Vortrag steht leicht irreführend, die Forschung diene der
Landwirtschaft. Bis Forschungsergebnisse in der Praxis An-
wendung finden, dauert es oft zehn und mehr Jahre. Ob und
wie die heutige Grundlagenforschung einmal der Landwirt-
schaft dienen wird, kann man im Moment nicht sagen. Aber
Ziel der Forschung wird immer sein, sie eines Tages zum
Nutzen vieler einzusetzen.
Herr Portmann findet die Lösung «Haus im Haus» schlecht
und zu teuer. Aber auch die Singenta betrachtet diese Bau-
weise durchaus als geeignet. Ich finde es eine Anmassung,
wenn Aussenstehende über die Zweckmässigkeit dieser
Bauten urteilen wollen. Im Übrigen möchte ich ihnen den
kürzlich erschienen Jahresbericht des Instituts für Pflanzen-
wissenschaft ans Herz legen. Dort können Sie detailliert
nachlesen, welche Forschungsprojekte im Moment anstehen.

7KRPDV�.RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Frau Häsler hat
den Rückweisungsantrag GFL zurückgezogen.

6XVDQQH�%RPPHOL, Bremgarten (FDP). Als Präsidentin der
Stiftung danke ich für all die positiven Voten, die ich entge-
gennehmen durfte. Etwas enttäuscht hat mich die SP, aber
ich habe schon früher realisiert, dass sie keine grosse Freude
an unserem Engagement hatte. Die Schauhäuser sind 1976
eröffnet worden. Im Vortrag steht: «Das Sukkulentenhaus
wurde seinerzeit als wichtiger Bestandteil des Botanischen
Instituts gebaut. In ihm ist eine Vielzahl von Pflanzen für
Lehre und Forschung und als Demonstrationsobjekte für die
Öffentlichkeit untergebracht.» Das Sukkulentenhaus ist im-
mer noch, wie vor dreissig Jahren, ein wichtiger Kernpunkt
des Botanischen Gartens. Zwanzig Jahre nach der Eröffnung
beantragte der Regierungsrat, den Botanischen Garten zu
schliessen. Die SP lehnte dies damals ab. Der SP-Antrag
hätte innerhalb der SAR-Debatte Null Chance gehabt. Er
wäre abgelehnt worden und der BOGA wäre jetzt geschlos-
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sen. Deshalb stellte die FDP den Antrag, einer privaten Trä-
gerschaft ein Jahr lang Zeit zu geben, um den BOGA auf
private Basis zu stellen. Man hat sich dahinter gemacht. Die
Stiftung konnte 5 Mio. Franken generieren. Die Regierung tat
sich schwer mit dem Entscheid, den Botanischen Garten
offen zu behalten, obwohl die Stiftung ihr signalisiert hatte,
wir hätten 5 Mio. Franken. Schliesslich beschloss die Regie-
rung in einen Regierungsratsbeschluss, die Häuser zu sanie-
ren, mit der Stiftung eine Vereinbarung zu schliessen und ein
Haus umzunutzen. Das war ein Teil des RRB. Später ist es
telquel in die Vereinbarung eingeflossen. Wir mussten Ja
dazu sagen, weil wir den BOGA retten wollten; hätten wir
Nein zur Umnutzung gesagt, hätte die Regierung den Garten
geschlossen.
Die Vereinbarung haben wir zähneknirschend unterschrie-
ben. Sie wurde uns von der Uni vorgelegt, und für uns ist die
Zusammenarbeit mit ihr wichtig. Auch wir wollen, dass der
Botanische Garten ein Ort der Forschung und Lehre ist. In
der Vereinbarung steht die Umnutzung des Sukku-
lentenhauses nicht so drin. Die Umnutzung ist Teil des An-
hangs. Die Kündigungsfrist von einem Jahr ist von der Uni-
versität gekommen, was uns erstaunte, sollte die Universität
doch glücklich sein, eine Stiftung zu haben, die jährlich
500 000 Franken an die Universität bezahlt. Wir haben die
Vereinbarung unterschrieben, sind aber davon ausgegangen,
dass das umgenutzte Sukkulentenhaus im Sinn des Botani-
schen Gartens genutzt wird und für die Öffentlichkeit zugäng-
lich ist, so dass, in der Schweiz einzigartig, die Leute hinge-
hen und mit der Forschung Kontakt aufnehmen könnten. Wir
stellten uns Tafeln wie in einem Museum vor, wo informiert
würde und so Ängste abgebaut werden könnten.
Wir als Stiftung sind sehr an Forschung, Lehre und Öffent-
lichkeit interessiert, und wir werden zusammen mit der Uni
und dem Kanton Lösungen suchen; solche gibt es. Trotzdem
bitte ich Sie, der Rückweisung zuzustimmen. Es ist im Inter-
esse des Botanischen Gartens unheimlich wichtig. Die Stif-
terfamilie hat grosse Probleme mit der Umnutzung und wäre
eventuell nicht mehr bereit, weiterhin 500 000 Franken zu
bezahlen.

3UlVLGHQW�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

0RQLND� %DUWK, Biel (SP). Obwohl schon sehr viel gesagt
worden ist, komme ich als Einzelsprecherin ans Rednerpult.
Es gibt nämlich in der SP eine Minderheit, die für die Rück-
weisung ist. Das Thema sollte nicht in politischen Fronten
erstarren, Frau Bommeli. Die Zusammenarbeit zwischen
Botanischem Garten und der Uni Bern ist wohl für alle unbe-
stritten. Die Frage ist, wie der Forschung mehr Platz gegeben
werden kann, ohne in das Anlagenkonzept des Gartens einen
Keil zu treiben. Heute liegen die Forschungsgebäude im
Winkel zwischen dem Altenbergrain und der Lorrainebrücke
und greifen nicht in das Gebiet über, das die Besucherinnen
und Besucher des Botanischen Gartens als einmaliges Zu-
sammentreffen der verschiedensten Vegetationen wahrneh-
men. Die drei Schauhäuser mit den Palmen, den Farnen und
den Sukkulenten bilden zusammen eine Trilogie, die nicht
einfach auseinander gerissen werden kann. Wir hörten, das
geplante Haus im Haus werde wahrscheinlich teurer als ein
Neubau, und wir hörten auch, wo ein Neubau aus baurechtli-
chen Gründen nicht möglich ist. Nach meinen Informationen
erfolgten die Abklärungen lediglich für das Niveau A, nicht
aber für das Niveau B, direkt unterhalb der Schauhäuser.
Bevor wir für oder gegen die Vorlage stimmen, muss die
Bauvariante auf dem Niveau B richtig geprüft werden.
Bei den Diskussionen um den Botanischen Garten ist auch
das Argument gefallen, man dürfe nicht emotional argumen-
tieren. Warum nicht? Pflanzen, Gärten mit vielen verschiede-

nen Vegetationsformen sind primär auf emotionaler Ebene
fassbar. Es wäre schlimm, wenn wir beim Politisieren keine
Emotionen mehr einbringen dürften. Ich begreife alle, die das
Sukkulentenhaus nicht telquel der vernunftorientierten Wis-
senschaft überlassen wollen. Deshalb bitte ich Sie, das Ge-
schäft zurückzuweisen, damit eine bessere Lösung im er-
wähnten Sinn gefunden werden kann.

5XGROI� .lVHU, Meienried (SP). Hans-Jürg Pfister hat als
GPK-Sprecher klar und deutlich gesagt, eine Rückweisung
oder Ablehnung des Geschäfts sei ein Nein zum For-
schungsplatz Bern, wir müssten daher aufpassen, was wir
hier machen. Ich bin nun sehr irritiert, ist doch der Direktor
des HIV für die Rückweisung. Deshalb folgende Frage an
Rolf Portmann: Wann gibt es zwei Punkte, wenn man der
GPK und der Regierung zustimmt oder wenn man Rolf Port-
mann zustimmt? �+HLWHUNHLW�

5ROI� 3RUWPDQQ, Bern (FDP). Es ist keine Abstimmung für
oder gegen die Forschung; wer das so konstruiert, tut dies
böswillig. Um die humoristische Seite der Frage zu beant-
worten: Ab 1. Januar 2005 bin ich nicht mehr HIV-Direktor.
Fragen Sie also Adrian Haas. �+HLWHUNHLW�

3UlVLGHQW. Die weiteren Antragsteller verzichten auf das
Wort.

+DQV�-|UJ� 3ILVWHU, Zweisimmen (FDP), Sprecher der Ge-
schäftsprüfungskommission. Rolf Portmann sagte, das Haus
im Haus sei eine teure Lösung. Ich persönlich sehe das an-
ders. Das Innenhaus muss statisch nicht so massiv gebaut
werden, weil das Aussenhaus die Last aufnimmt. Das Glei-
che gilt für die energietechnischen Belange. Ein Haus im
Haus passt zudem besser in das Gesamtbild als ein Neubau
irgendwo im Gelände.
Frau Gresch sprach von den 31 000 Unterschriften; diese
Leute wollten, dass der Garten erhalten bleibt und öffentlich
zugänglich ist. Frau Gresch, ich bin nicht ganz sicher, ob die
31 000 Leute wussten, was für eine Vereinbarung unter-
zeichnet worden war. Der Vereinbarung war dieser farbige
Plan �GHU� 5HGQHU� KlOW� LKQ� KRFK�� beigelegt worden. Daraus
geht die Nutzung zwischen Botanischem Garten und Univer-
sität klar hervor. Als man die Unterschrift unter die Vereinba-
rung setzte, wusste man, dass das Sukkulentenhaus neu für
die Forschung bestimmt und nicht mehr zugänglich sein wür-
de. Wird dem Rückweisungsantrag heute zugestimmt,
möchte ich Frau Gresch bitten, sogleich auf die Suche nach
Geldgebern zu gehen. Denn der Botanische Garten wäre
nicht mehr sichergestellt, wenn die Universität dort nicht mehr
mitmacht. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. Die Univer-
sität leistet nicht nur Beiträge an die Forschung, sondern zu
einem kleinen Teil auch an den Betrieb des Botanischen
Gartens.
Hans Michel hat seinen Antrag zurückgezogen, dazu brauche
ich nichts mehr zu sagen. Frau Hänni möchte ich sagen: Der
Garten wird nach wie vor öffentlich zugänglich sein. Zur mo-
dernen Forschung gehört heute auch die Gentechforschung.
Wir wollen ja auch sonst immer das Neueste. Zudem denke
ich, dass auch die Landwirtschaft zu einem kleinen Teil profi-
tieren würde.
Was die Kosten betrifft, wurde jetzt immer gesagt, sie würden
nur durch die Universität verursacht. Gesamthaft sind es 8,9
Mio. Franken, wovon 4,186 Mio. Franken gebundene Ausga-
ben und 4,1238 Mio. Franken neue Ausgaben. Zusammen
mit den Ausstattungskosten von 600 000 Franken ergeben
sich neue einmalige Ausgaben von 4,7238 Mio. Franken.
Davon sind die 2 Mio. Franken Bundessubventionen abzu-
ziehen. Wird die neue Infrastruktur für die Universität nicht im
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Botanischen Garten gebaut, können wir die 2 Millionen Bun-
dessubventionen auch nicht für eine Sanierung verwenden,
das heisst, der Kanton müsste für die Sanierung in der Höhe
von rund 4,5 Mio. Franken voll aufkommen. Ich frage Sie:
Würden Sie diesem Betrag zustimmen? Ich bezweifle es, Sie
würden sagen, in diesem Fall wollten Sie den Botanischen
Garten nicht mehr, wodurch wieder die 31 000 Leute, die
unterschrieben haben, ins Spiel kämen.
Mich stört, dass die Rückweisung so spät kommt und man
meint, man wisse es besser als die Verwaltung. Die Verwal-
tung hat sich mit diesem Geschäft über Jahre sehr intensiv
befasst. Die Betreiberinnen, der Stiftungsrat des Botanischen
Gartens, wussten, dass das Geschäft kommen würde. Wes-
halb hat man das Gespräch nicht vorher gesucht? Der Rück-
weisungsantrag löst wiederum zusätzliche Kosten aus, weil
die neue Planung niemand gratis machen wird. Aufgrund
dieser Überlegungen hat die GPK dem Geschäft zwar nicht
einstimmig, aber mehrheitlich zugestimmt. Ich bitte Sie, das
ebenfalls zu tun, zugunsten der Forschung und zugunsten
des Botanischen Gartens.

%DUEDUD (JJHU�-HQ]HU� Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Der GPK-Sprecher hat schon alles treffend erklärt. Ich will
deshalb nur zu den Rückweisungsanträgen Stellung nehmen,
wobei ich auch hier grundsätzlich auf die Ausführungen des
GPK-Sprechers verweise.
Der Rückweisungsantrag FDP / GBJA verlangt erstens eine
kostengünstigere Lösung und zweitens eine Lösung, welche
die drei Schauhäuser nicht tangiert. Wenn das Sukku-
lentenhaus erhalten bleiben soll, muss für die Forschung
zusätzlich neu gebaut werden. Eine kostengünstigere Lösung
mit insgesamt mehr Volumen zu realisieren ist an sich ein
Widerspruch. Ein Neubau bei gleichzeitigem Erhalt der drei
Schauhäuser hat ganz einfach Mehrkosten zur Folge. Ein
Neubauvolumen, wie es die Forschung heute braucht, würde
die schon heute massiv überschrittene Ausnützungsziffer
weiter erhöhen und eine Umzonung mit Volksabstimmung in
der Stadt Bern bedingen, mit einem Zeitbedarf von minde-
stens zwei Jahren. Kostengünstiger kann das Projekt auch
deshalb nicht ausgeführt werden, weil die Rahmenbedingun-
gen für die Forschung bereits auf dem tiefstmöglichen Niveau
angelangt sind. Eine weitere Reduktion der Rahmenbedin-
gungen, wie in den Anträgen verlangt, würde bedeuten, dass
der Grosse Rat den konkreten Inhalt der Forschung be-
stimmte. Ich glaube nicht, dass dies geht.
Frau Grossrätin Bommeli hat als Präsident der Stiftung Bota-
nischer Garten eine Vereinbarung zwischen der Stiftung und
der Universität Bern unterzeichnet. Der Zweck dieser Verein-
barung ist das gemeinsame Interesse an der Erhaltung des
Botanischen Gartens für Forschung, Lehre und öffentliche
Nutzung. Die Stiftung hat sich mit der Aufhebung des Sukku-
lentenhauses ausdrücklich einverstanden erklärt, und Frau
Bommeli hat die Pläne, die diese Umnutzung beschreiben,
unterzeichnet. Der jetzige Rückweisungsantrag kann nichts
anderes bedeuten, als dass die Vereinbarung nicht mehr
eingehalten werden soll. Das ist mir nicht ganz verständlich.
Umso weniger, als man so eine mehrjährige Planung ins
Leere laufen lässt.
Der Botanische Garten ist eine Institution der Universität
Bern. Daran hat heute niemand gedacht. Er dient primär der
Forschung und Lehre und steht in gewissem Umfang auch
der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die Universität ist nur zu
einem kleinen Teil an der öffentlichen Nutzung interessiert
und wird sich bei einer Ablehnung ihrer berechtigten Anliegen
für die Forschung die Kündigung der Stiftungsvereinbarung
vorbehalten. Damit werden die Instandsetzung der Schau-
häuser und das Fortbestehen des öffentlichen Teils des Bo-
tanischen Gartens in Frage gestellt. Das kann sicher nicht im

Interesse der Stiftung und schon gar nicht der Öffentlichkeit
sein.
Die verschiedentlich propagierte Lösung eines einfachen
Gewächshauses auf dem Niveau B war als Sofortmassnah-
me gedacht und würde die Anforderungen der Forschung
weder in Bezug auf die Fläche noch auf die klimatischen
Rahmenbedingungen erfüllen. Deshalb ist auch ein Kosten-
vergleich nicht stichhaltig.
Zum Rückweisungsantrag der GFL. Wie ich bereits erwähnte,
ist eine Lösung innerhalb des bestehenden Gebäudes gün-
stiger als ein zusätzlicher Neubau. Die Baukosten sind ab-
hängig von den Anforderungen der Forschenden. Diese
Rahmenbedingungen wurden intensiv bearbeitet, sind bereits
aufs tiefstmögliche Niveau ausgelegt und beinhalten absolut
keinen Luxus. Die Forscherinnen und Forscher der Universi-
tät haben sich beim Festlegen der Anforderungen an das
Raumklima auf das Notwendigste beschränkt. Die Baukosten
können nicht weiter reduziert werden, weil sie den minimalen
Standard nicht mehr einhalten könnten, den die Forscherin-
nen und Forscher vorgeben.
Die Berner Forschung steht in harter Konkurrenz, und es geht
nicht zuletzt auch um die Forschungsgelder, die sie erhält
oder eben nicht erhält. Eine professionelle Forschung ist
dafür Voraussetzung und beinhaltet auch Genforschung, aber
nur zu einem kleinen Teil. Forschungsinhalte sind Sache der
Universität und können nicht über ein einzelnes Baugeschäft
gesteuert werden.
Zum Rückweisungsantrag der SVP. Wie ich bereits sagte,
braucht ein Projekt auf dem Niveau B oder irgendwo sonst
auf dem Areal des Botanischen Gartens eine Umzonung mit
einer Volksabstimmung, was zwei bis drei Jahre dauert. Es
würde sich bei dieser Lösung um einen Neubau handeln und
entsprechende Mehrkosten zur Folge haben. Aus diesen
Gründen ist eine kostengünstigere Lösung auf dem Niveau B
nicht möglich. Die günstigste Lösung ist nach wie vor die
Nutzung der bestehenden Gebäude, wie sie die Universität
und die Stiftung damals vereinbart haben. Der Umbau des
Sukkulentenhauses für die Forschung ist übrigens eine SAR-
Massnahme, die der Grosse Rat beschlossen hat. Allein
schon aus diesem Grund ist die kostengünstigste Lösung
gesucht und gefunden worden. Seit rund acht Jahren wird
über den Erhalt des Botanischen Gartens diskutiert.
Mit der vorgelegten Lösung ist in Zusammenarbeit mit der
Stiftung ein Vorschlag gemacht worden, der dem öffentlichen
Teil des Gartens das Fortbestehen ermöglicht, das ist eine
typische Win-win-Situation. Mit dem erneuten Infragestellen
des ganzen Projekts gefährden Sie die Existenz des Botani-
schen Gartens, weil die finanzielle Grundlage damit erneut
unsicher wird. Dass die Stiftung und der Botanische Garten
das unterste Gewächshaus mit den Sukkulenten behalten
möchten, kann ich sehr gut verstehen. Darum geht es ja
eigentlich auch. Ich erinnere Sie aber daran, dass die Stiftung
Botanischer Garten Bern der Umnutzung zugunsten der For-
schung zugestimmt hat. Mit dem Sukkulentenhaus geht zwar
etwas Wertvolles verloren. Ein weit grösserer Teil des Gar-
tens bleibt aber dank dem Engagement der Universität Bern
erhalten.
Ich bitte Sie, die Rückweisung abzulehnen. Denn die Regie-
rung wird nichts mehr abklären können; es ist bereits alles
abgeklärt. Ich habe Ihnen aufgezeigt, dass die günstigste
Lösung vorliegt. Weiter Geld auszugeben für etwas, was über
Jahre seriös erarbeitet worden ist, dazu bin ich und ist der
Regierungsrat nicht bereit. Ich bitte Sie, dem Geschäft zuzu-
stimmen.

3UlVLGHQW. Frau Gresch hatte sich vor dem Votum von Frau
Egger zu Wort gemeldet.
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6DELQH� *UHVFK, Bern (GB). Bevor ich mich auf die Suche
nach Geldern für die Finanzierung des Botanischen Gartens
mache, möchte ich anmerken, dass die Drohung, der Garten
würde bei einer Rückweisung geschlossen, eine völlige Über-
reaktion ist. Die Zeit drängt nicht dermassen, es geht um die
Forschung einer einzigen Professorin. Zugunsten dieser
Professorin würde man den öffentlich zugänglichen Garten
quasi in seinem Herzstück beschneiden. Dazu bin ich nicht
bereit und ich hoffe, dass sich der Rat von dieser Drohung
nicht beeindrucken lässt.

3UlVLGHQW. Frau Winkenbach, Sie melden sich bereits zum
dritten Mal. – Es handelt sich um eine persönliche Erklärung.

+DQQL�:LQNHQEDFK�5DKQ, Münchenbuchsee (SP). Ich habe
in meinem Votum gesagt, wie viele ProfessorInnen und Mit-
arbeitende am Institut auf die Umnutzung des Sukku-
lentenhauses und weitere Klimakammern angewiesen sind.
Es ist falsch zu sagen, von den neuen Einrichtungen profitie-
re nur eine einzige Professorin. Ich bitte Sie, dies zur Kennt-
nis zu nehmen.

3UlVLGHQW��Wir bereinigen. Der Rückweisungsantrag GFL ist
zurückgezogen, der Rückweisungsantrag SVP ebenfalls.
Damit bleibt der Rückweisungsantrag FDP / GBJA. Dazu ist
namentliche Abstimmung verlangt worden. Wird die Rück-
weisung abgelehnt, werden wir über die Zusatzanträge I und
II der GPK abstimmen.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 106 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für den Rückweisungsantrag FDP / GBJA stimmen: Aeber-
sold, Aebischer, Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschbacher
(Gümligen), Aeschlimann, Anderegg, Andres, Astier, Balmer,
Barth, Baumgartner, Bernhard-Kirchhofer, Bieri (Goldiwil),
Bieri (Oberbipp), Blanchard, Blank, Bommeli, Brand, Buchs,
Bühler, Burkhalter (Linden), Burn, Contini, Devaux Stilli,
Eberhart, Erb, Ernst, Etter, Fässler-Schärer, Feller, Fischer
(Lengnau), Fischer (Meiringen), Friedli, Fritschy, Fuchs,
Gfeller, Giauque, Gilgen-Müller, Graber, Gresch, Grossen,
Grunder, Guggisberg, Haas, Hadorn, Haldimann, Hänni
(Kirchlindach), Hänni (Köniz), Hänni (Thun), Häsler, Hess
(Stettlen), Hofmann, Hostettler, Kaiser, Käser (Langenthal),
Käser (Münchenbuchsee), Kneubühler, Kohler-Jost, Kropf,
Küng, Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt, Lagger,
Landolt, Lecomte, Löffel, Lüthi, Markwalder, Messerli, Meyer,
Michel (Brienz), Moser, Müller (Zäziwil), Oppliger, Pauli (Ni-
dau), Pauli (Schliern), Portmann, Ramseier, Renggli, Rérat,
Rösti, Rufer-Wüthrich, Ryser, Rytz, Salzmann, Schärer,
Schiltknecht, Schnegg, Schneider, Schneiter, Schnyder Zys-
set, Schori (Bern), Schori (Spiegel), Schürch, Schwarz,
Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Bern), Siegenthaler (Rüti
b.Büren), Spring, Stalder, Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli,
Stauffer, Steiner, Sterchi, Streiff-Feller, Struchen-Schwab,
Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, von
Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer,
Zryd, Zwahlen (119 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aellen, Balli-Straub, Beeri-Walker, Berna-
sconi, Bieri (Spiez), Blaser, Boss, Bula, Burkhalter (Rümli-
gen), Burkhalter-Reusser, Bütler, Frainier, Gerber-Boillat
(Bienne), Gnägi, Hänsenberger-Zweifel, Hess (Münsingen),
Heuberger, Hofer, Huber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi,
Jenk, Käser (Meienried), Künzler, Kurth, Lauterburg-Gygax,
Lörtscher, Marti Anliker, Matti, Mosimann, Müller (Thun),
Ochsner, Pardini, Pfister, Rhyn, Rickenbacher, Sägesser,

Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Sommer, Stucki, Stucki-
Mäder, Suter, Tanner, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen
(Thun), von Ballmoos, Wälti-Schlegel, Widmer-Keller, Win-
kenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zuber (53 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Bornoz Flück, Eberle, Gagnebin,
Gerber (Gohl), Koch, Kunz (Diemtigen), Loosli-Amstutz, Mor-
genthaler, Seiler (9 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Antener, Berberat, Bertschy, Bolli Jost,
Brönnimann, Hess-Güdel, Kilchherr, Lack, Leuenberger,
Michel (Lyss), Oesch, Pulver, Reber, Riesen, Staub-Lerch,
Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern) (18 Rats-
mitglieder).

3UlVLGHQW. Der Rat hat den Rückweisungsantrag FDP /
GBJA angenommen mit 119 gegen 53 Stimmen bei 9 Ent-
haltungen. Damit erübrigt sich eine Abstimmung über die
Zusatzanträge der GPK.

6WUDVVHQEDXSURJUDPP�����±����

213/04
0RWLRQ�XUJHQWH�5pUDW��6RQYLOLHU��35'��±�/HV�&RQYHUV��RQ
V¶HQ�VHUW�

216/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�7LHIHQEDFK��6WXGHQ��693����%ODQN��$DU�
EHUJ��693��±�9ROODQVFKOXVV�6WXGHQ

�:RUWODXW�GHU�9RUVW|VVH�XQG�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJV�
UDWV�VLHKH�$QKDQJ��6�������II��

3UlVLGHQW. Es wurden zwei Petitionen zum Strassenbaupro-
gramm eingereicht. Gemäss Grossratsgesetz müssen Peti-
tionen, die sich auf einen traktandierten Beratungsgegen-
stand beziehen, dem Grossen Rat vor der Beratung zur
Kenntnis gebracht werden. Am 1. November 2004 ist bei der
Justizkommission eine Petition mit 229 Unterschriften einge-
reicht worden. Petitionärinnen und Petitionäre bitten den
Grossen Rat, «das Geschäft der Einwohnergemeinde Attiswil
betreffend umfassende Fussgänger- und Schulwegsicherung
auf der Kantonsstrasse / Durchgangsstrasse Attiswil nicht zu
bewilligen.»
Die zweite Petition mit 1154 Unterschriften, eingereicht am
15. November 2004, bittet den Grossen Rat, «die Verkehrs-
sanierung Worb im Strassenbauprogramm 2005–2008 zu
belassen und die Realisierung auf den frühest möglichen
Zeitpunkt festzulegen.»
Beide Petitionen können im Ratssekretariat eingesehen wer-
den.
Das Strassenbauprogramm wird zuerst vom GPK-Sprecher
vorgestellt. Danach werden wir die Planungserklärungen
nach Kreisen und die entsprechenden Motionen behandeln.

/RUHQ]� +HVV, Stettlen (SVP), Sprecher der Geschäftsprü-
fungskommission. Die GPK hat das Strassenbauprogramm
eingehend geprüft, sich durch die Ausschuss-Besuche vor
Ort ins Bild setzen lassen und ist zum Schluss gekommen,
das Programm ohne Änderungen oder Zusätze zur Kenntnis-
nahme zu empfehlen.
Die GPK hat festgestellt, dass unter den veränderten finan-
ziellen Vorzeichen die Prioritäten richtig gesetzt worden sind.
Dies gilt auch für den Bereich Unterhalt. Was die unter-
schiedlichen Standards in den Kreisen und Regionen betrifft,
die schon mehrfach zu Diskussionen Anlass gaben, ist das
Tiefbauamt daran, einen vereinheitlichten Standard zu ent-
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werfen, so dass über den ganzen Kanton mit den gleichen
Ellen gemessen wird. Die Grossprojekte, die Gegenstand der
vorliegenden Planungserklärungen sind, hat die GPK eben-
falls genau angeschaut. Sie kam zum Schluss, die Planungs-
erklärungen seien nicht zu überweisen.
Das Strassenbauprogramm ist in dieser Form nicht sehr
benutzerfreundlich, es sieht fast wie ein Telefonbuch aus.
Diesbezüglich besteht noch Handlungsbedarf. Künftig sollte
man es als echtes strategisches Papier gestalten und über
eine längere Frist Prioritäten setzen, so dass man klar er-
kennt, wo welche Schwerpunkte gesetzt werden. Das ist im
Moment aus Sicht der GPK noch zu wenig der Fall, weswe-
gen wir eine diesbezügliche Motion einreichten. Im Übrigen
handelt es sich bei den im Strassenbauprogramm festge-
stellten Fehlern um Druck- oder Übertragungsfehler, die für
die einzelnen Projekte nicht relevant sind.

3UlVLGHQW. Wir kommen zur Planungserklärung Pfister.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�3ILVWHU��=ZHLVLPPHQ��)'3�
Mit der Überweisung der Motion Haldemann1 wurde der Re-
gierungsrat beauftragt, die Kantonsstrasse und deren Kunst-
bauten, die nicht 40 Tonnen tauglich sind, in den nächsten
Jahren dementsprechend (40-Tonnen-tauglich) zu sanieren.
Für die Finanzierung sind LSVA Gelder zu verwenden.
Im Planungshorizont 2007/08 sind die Prioritäten so zu set-
zen, dass mit dem Vollzug des Parlamentsauftrags fortgefah-
ren wird.

+DQV�-|UJ�3ILVWHU, Zweisimmen (FDP). Lorenz Hess hat es
gesagt: Die GPK hatte das Gefühl, das Strassenbaupro-
gramm könne wie vorgelegt zur Kenntnis genommen werden.
Ursprünglich war ich auch dieser Meinung, aber als ich die
vielen Planungserklärungen zu Gesicht bekam, mit denen
man LSVA-Gelder abzweigen möchte, habe ich gefunden,
auch ich müsse eine Planungserklärung einreichen.
Die Motion Haldemann forderte seinerzeit, die wichtigen
Kantonsstrassen und Versorgungsrouten seien so auszubau-
en, dass sie für 40-Tönner tauglich sind. Für die Finanzierung
seien LSVA-Gelder einzusetzen. Im Strassenbauprogramm
wurde nun die Umsetzung dieser Motion zurückgestellt mit
der Begründung, das Geld fehle. Bei der Vorbereitung meiner
Planungserklärung habe ich mich im Kreis I erkundigt, was im
Sinn der Motion ausgeführt werden müsste. Ich erhielt eine
Diplomarbeit, in der unter anderem aufgeführt ist, welche
Massnahmen nötig wären, um beispielsweise das Simmental
für 40-Tönner tauglich zu machen. Es wurde auch die Frage
geklärt, ob schwere Güter mit der Bahn ins Simmental ge-
bracht werden könnten. Bis Zweisimmen ist dies möglich,
aber nur mit einer Normalspurbahn.
Mich erstaunt, dass nun Planungserklärungen für Wirtschafts-
regionen vorliegen. Es ist richtig, die Wirtschaftsregionen zu
stärken, aber wenn ich sehe, dass gemäss der Diplomarbeit
der Ausbau für 40-Tönner nicht bis zuhinderst in jeden Kra-
chen erfolgt, dann dünkt mich sinnvoll, die wichtigen Achsen
auf 40 Tonnen auszubauen. Dazu gehört beispielsweise das
linke Thunerseeufer, die Strecke bis Zweisimmen, die Strek-
ke nach Adelboden wegen dem Mineralwasserunternehmen.
Für die Seitentäler hingegen ist kein solcher Ausbau vorge-
sehen. Gemäss meinen Nachforschungen wurden Saanen
und Gstaad zu regionalen Zentren von kantonaler Bedeutung
eingestuft. Aber in Wimmis müssen 40-Tönner um 6 Tonnen
erleichtert werden. So musste auch ein Lastwagen mit ge-

                                                          
1 Anmerkung der Redaktion: Dringliche Motion 054/01 Haldemann,
Aeschau (SVP) – Gewichtsbeschränkung bei Brücken und Strassen-
abschnitten im Kantonsstrassennetz. Siehe Tagblatt 2001, Junisessi-
on, S. 494 ff.

schnittenen Steinblöcken aus dem Raum Zürich umgeladen
werden. Allein die Zusatztransporte kosteten unser Unter-
nehmen 750 Franken. Das ist auch ökologisch ein Blödsinn,
denn der Lastwagen fuhr dann einfach vier Mal ins Obersim-
mental. Als ich Regierungsrätin Egger dieses Beispiel in der
GPK vorlegte, meinte sie, es gebe doch Ausnahmebewilli-
gungen. Meine Anfrage auf der Polizeidirektion ergab, dass
es keine Ausnahme gibt. Aus dem Saanenland – hören Sie
gut zu! – kommen 3,7 Mio. Franken in den Lastenausgleich.
Pro Jahr werden im Saanenland 200 Mio. Franken an Bau-
volumen umgesetzt. Der benötigte Rohstoff kommt zu 70
Prozent von ausserhalb des Tals, nicht zuletzt, weil gewisse
Kiesabbauten nicht mehr erlaubt sind. Auch die Entsorgung
erfolgt nicht im Tal selber, weil man Material der zweiten
Klasse dort nicht mehr deponieren darf.
Da es nicht sein kann, dass ein Zentrum von kantonaler Be-
deutung mit einem derartigen Bauvolumen nicht mit 40-
Tönnern befahren werden darf, bitte ich Sie, meiner Planungs-
erklärung zuzustimmen, so dass im Planungshorizont 2007/08
mit dem Vollzug der Motion Haldemann fortgefahren werden
kann. Ab 1. Januar 2005 sind 40-Tönner bewilligt. Die Ge-
bühren steigen um 50 Prozent. Wenn der Gotthardbasistun-
nel in Betrieb ist, gehen sie noch einmal um 10 Prozent hin-
auf. Wir auf dem Land werden den Hauptanteil zahlen müs-
sen, weil wir weite Wege haben. Deshalb dünkt mich, man
müsse dem ländlichen Raum wieder etwas zurückgeben. Ich
bitte Sie, meine Planungserklärung zu unterstützen.

0DUNXV� *URVVHQ, Reichenbach (EVP). Die Zulassung der
40-Tönner auf wichtigen Verkehrsachen in den ländlichen
Industrieregionen ist auch für die Volkswirtschaft von grosser
Bedeutung. Viele Strassenabschnitte können mit einem mi-
nimalen Aufwand, mit Einsicht und gutem Willen dem 40-
Tonnen-Verkehr übergeben werden. Ich sagte es schon öf-
ters: Die vorgesehenen Höchstmasse ändern an den Fahr-
zeugen nichts; es wird einfach zusätzliche Achse darunter
gestellt; der Achsendruck bleibt sich gleich. Die Strecke
Spiez–Kandersteg ist auf 34 Tonnen beschränkt, wie es das
Gesetz vorsieht. Aber für die vielen Lastwagen, die wegen
der Neat-Baustelle tagtäglich mit 40, 50 und mehr Tonnen ins
Tal hinein fahren, weil sie ein entsprechendes Dokument
vorweisen können, sind die Strassen dann plötzlich stabil
genug. Das ist allen andern Transportunternehmen gegen-
über ungerecht. Natürlich muss nicht jede Strasse in jedes
hinterste Dörfchen zuhinterst im Tal mit 40-Tönnern befahren
werden können, wenn es für den Verkehr nicht von grosser
Bedeutung ist. Wie Herr Pfister sagte, gibt es eine klare Pla-
nung, wo ausgebaut werden soll. Die EVP-Fraktion stimmt
der Planungserklärung mehrheitlich zu und bittet Sie, es auch
zu tun.

+DQV�*UXQGHU� Hasle-Rüegsau (SVP). Die SVP-Fraktion hat
grosse Sympathie für die Planungserklärung von Herrn Pfi-
ster, beruht sie doch auf einer Motion unseres ehemaligen
Kollegen Haldemann. Aber weil die Finanzen knapp sind –
die Investitionen im Strassenbauprogramm werden zwischen
2005 und 2008 praktisch halbiert –, müssen wir Prioritäten
setzen und dürfen nicht das Giesskannenprinzip anwenden.
Damit will ich nicht sagen, beim Ausbau auf 40 Tonnen werde
dieses Prinzip angewandt. Aber die Planungserklärung Pfi-
ster hat angesichts weiterer Planungserklärungen nicht höch-
ste Priorität, insbesondere weil die Regierung in einem Be-
richt gezeigt hat, dass sie die Motion Haldemann vor allem im
Zusammenhang mit Sanierungen umzusetzen gedenkt. Das
trägt in einigen Kreisen bereits Früchte. Aus diesem Grund ist
es vertretbar, wenn der Ausbau etwas länger geht. Aus die-
sen Gründen lehnt die SVP die Planungserklärung ab.
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$QGUHDV� +RIPDQQ, Bern (SP). Hans-Jörg Pfister hat vor
einer halben Stunde gesagt, man solle nicht dauernd alles
besser wissen als die Verwaltung. Nun stellt er einen Antrag
und will es besser wissen als die Verwaltung. Das ist wahr-
scheinlich bei gewissen Politikern so, dass sie sich wider-
sprechen. Die GPK hat das Strassenbauprogramm gewis-
sermassen «durchgewunken», weshalb auch ich mich zu-
rückgehalten habe, obwohl ich Anträge vorbereitet hatte.
Wenn ein GPK-Mitglied selber Anträge stellt, widerspricht das
eigentlich den GPK-internen Regeln.
Die bürgerlichen Fraktionen haben sich darauf geeinigt, als
Besteller aufzutreten, zum Beispiel in Bezug auf die 40-
Tönner, wenn es um regionale Interessen geht. Gleichzeitig
entziehen sie aber der Verwaltung systematisch und massiv
die Mittel. Das geht natürlich nicht auf. Hier hat die Verwal-
tung nun tatsächlich die besseren Karten und die besseren
Argumente. Sie hat die besseren Prioritäten gesetzt und sie
auch begründet. Für die SP ist es klar: Sie wird hier der Ver-
waltung folgen und mit einer Ausnahme alle Anträge ableh-
nen.

-RKDQQD�:lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Auch wir verste-
hen die Sympathie der SVP für die Motion Haldemann. Wir
verstehen auch die Motivation des Motionärs, hat er doch
eine Bude, die genau das anbietet. Aber sachpolitisch lehnen
wir das Begehren ab. Es braucht wirklich keine Feinverteilung
in alle Gräben und Krächen und zuhinterst in die Täler mit 40-
Tonnen-Lastwagen. Wir wollen auch nicht noch mehr
Schleichverkehr. Deshalb lehnen wir die Planungserklärung
ab.

3UlVLGHQW. Frau Küng hat sich als Einzelsprecherin gemel-
det.

%HWKOL�.�QJ�0DUPHW, Saanen (SVP). Die Simmentalstrasse
ist bekanntlich mit 34 Tonnen signalisiert. Teilbare Güter auf
40-Tönnern dürfen nicht transportiert werden; man kann dafür
nicht einmal eine Bewilligung erwirken. Für einen Transport
von 40 Tonnen mit einem nicht teilbaren Gut wird hingegen
eine Spezialbewilligung erteilt. Es hängt an zwei Brücken im
Simmental, dass man nicht mit 40 Tonnen hinauffahren kann.
Das heisst, auf diesen Brücken darf man mit 40 Tonnen nicht
kreuzen. Zwei Lastwagen mit je 40 Tonnen würden diese
beiden Brücken nicht aushalten. Hat ein Lastwagen eine
Spezialbewilligung, kann er über die Brücken fahren. Warum
ist es nicht möglich, die beiden Brücken nicht mit einem
Kreuzungsverbot für 40 Tonnen zu signalisieren? Das wäre
doch einfach, und man müsste die Brücken nicht sanieren.

+DQV�-|UJ� 3ILVWHU, Zweisimmen (FDP). Mich erstaunt die
Haltung der SVP, dass sie die Massnahmen aus der Motion
Haldemann nicht unterstützt und für den ländlichen Raum
nicht mehr Verständnis aufbringt. Vor allem für eine Region,
die 3,7 Mio. Franken in den Lastenausgleich zahlt. Vielleicht
müsste es auch einmal ein Rating für den ländlichen Raum
geben. Ich beantrage Abstimmung unter Namensaufruf.

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU� Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Ich möchte mich zum Strassenbauprogramm auch noch
grundsätzlich äussern, da es mir wichtig erscheint darzustel-
len, wie das Strassenbauprogramm entstanden ist und wie
wir planen, ändern und wieder planen mussten. Wegen der
fortgeschrittenen Zeit nehme ich einstweilen nur zur Pla-
nungserklärung Pfister Stellung.
Der Grosse Rat hat dem Regierungsrat mehrmals klar und
deutlich den Auftrag erteilt zu sparen. Wir mussten uns also
entscheiden, wo das Geld am besten investiert wird. Wir
haben lange über die 40-Tönner-Frage diskutiert und sind

zum Schluss gekommen, dass wir uns den Ausbau in diesem
Strassenbauprogramm aus folgenden Gründen nicht leisten
können. Der durchschnittliche jährliche Aufwand hätte für die
nächsten vier Jahre je rund 9 Mio. Franken netto – also nur
Kantonsmittel – ausgemacht. Aufgrund der Finanzrestriktio-
nen konnten die ursprünglich vorgesehenen separaten Pro-
jekte zur Verbesserung der 40-Tonnen-Tauglichkeit, vor al-
lem Brückenverstärkungen, nicht mehr weiterverfolgt werden.
Übrigens besteht seitens der EU und des Bundes keine Ver-
pflichtung, die 40-Tonnen-Tauglichkeit umzusetzen. Der
Kanton Bern hat hier also Handlungsspielraum, und in Zeiten
immer knapper werdender Finanzen ist er auf diesen Hand-
lungsspielraum angewiesen. Ohne den Verzicht auf den
Ausbau für 40 Tönner müssten wir in den Jahren 2005 und
2006 alle und in den Jahren 2007 und 2008 rund die Hälfte
aller Projekte aus der vierten Schicht zurückstellen. Wir wür-
den einmal mehr darauf verzichten, in die wirtschaftliche
Zukunft des Kantons zu investieren. Das kann und darf nicht
sein.
Wir tragen den Anliegen der Motion Haldemann dennoch
Rechnung. Erstens soll die Verstärkung in Zukunft im Zuge
ohnehin notwendiger Strassenvorhaben bzw. Brückenrepa-
raturen durchgeführt werden. Zweitens werde ich mich per-
sönlich dafür einsetzen – Frau Küng, die Signalisation und
Markierungen sind erst seit dem 1. Oktober bei mir, vorher
waren sie bei der Polizeidirektion –, dass die Ausnahmebe-
willigungen besser gehandhabt werden.
Fazit: Auf Seite 8 im Vortrag haben wir bereits ausgeführt,
dass wir uns den sofortigen Ausbau auf 40 Tönner aufgrund
der finanzpolitischen Rahmenbedingungen nicht leisten kön-
nen. Wir brauchen das Geld für dringlichere und wichtigere
Projekte mit positiven Auswirkungen auf die Berner Wirtschaft
allgemein. Gleichzeitig haben wir aufgezeigt, wie wir dem
Anliegen Haldemann dennoch Rechnung tragen wollen. Das
ist eine sinnvolle und mit dem Sparauftrag kompatible Lö-
sung.
Kurz zum Budget des Tiefbauamts. Ich sage es hier zusam-
menfassend und werde später näher darauf zurückkommen.
Die Gelder der LSVA fliessen in die allgemeine Staatskasse
und nicht in das Budget des Tiefbauamts. Nicht zuletzt auf-
grund der Motion Haldemann wurde das Budget des Tiefbau-
amts in der ursprünglichen Finanzplanung um rund 15 Mio.
Franken pro Jahr aufgestockt. Aufgrund der Sparrunden im
Frühjahr und im Sommer wurde das Budget 2005–2008 des
Tiefbauamts um 81 Mio. Franken, das heisst 17 bis 25 Millio-
nen pro Jahr, reduziert. Die Budgetrestriktionen hat das Tief-
bauamt umgesetzt, indem sieben Ausbauprojekte gestrichen,
31 weitere Projekte zurückgestellt und auf die sofortige An-
passung der Strassen und Brücken auf 40 Tonnen verzichtet
wurde.
Ich bitte Sie aus all diesen Gründen, die Planungserklärung
Pfister abzulehnen.

3UlVLGHQW. Herr Pfister hat namentliche Abstimmung ver-
langt.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 91 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung Pfister stimmen: Aebischer, Astier,
Bieri (Goldiwil), Bommeli, Buchs, Bula, Burn, Eberhart, Ernst,
Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meiringen), Friedli, Fuchs,
Gerber-Boillat (Bienne), Giauque, Grossen, Haas, Hänni
(Köniz), Hänni (Thun), Kneubühler, Kohler-Jost, Küng-
Marmet, Kunz (Diemtigen), Kurt, Lagger, Markwalder, Mes-
serli, Michel (Brienz), Müller (Thun), Pfister, Portmann, Reng-
gli, Rösti, Schiltknecht, Schori (Bern), Schürch, Siegenthaler
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(Bern), Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Stauffer, Sterchi,
Sutter (Niederbipp), von Siebenthal, Zwahlen (45 Ratsmit-
glieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aeschbacher (Bätterkinden),
Aeschbacher (Gümligen), Aeschlimann, Andres, Balli-Straub,
Barth, Baumgartner, Beeri-Walker, Berberat, Bernasconi,
Bernhard-Kirchhofer, Bieri (Oberbipp), Blanchard, Bornoz
Flück, Boss, Brand, Burkhalter (Rümligen), Contini, Eberle,
Erb, Etter, Fässler-Schärer, Gerber (Gohl), Gfeller, Gilgen-
Müller, Gnägi, Graber, Gresch, Grunder, Guggisberg, Haldi-
mann, Hänni (Kirchlindach), Hänsenberger-Zweifel, Häsler,
Hess (Münsingen), Heuberger, Hofer, Hofmann, Hostettler,
Huber, Hufschmid, Indermühle, Jenk, Kaiser, Käser (Meien-
ried), Koch, Kropf, Kunz (Burgdorf), Landolt, Lauterburg-
Gygax, Lecomte, Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher, Lüthi,
Marti Anliker, Matti, Meyer, Morgenthaler, Oppliger, Pauli
(Nidau), Ramseier, Reber, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Ryser,
Sägesser, Salzmann, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schä-
rer, Schnegg, Schnyder Zysset, Schori (Spiegel), Schwarz,
Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Rüti b.Büren), Sommer,
Spring, Steiner, Streiff-Feller, Struchen-Schwab, Stucki, Stuk-
ki-Mäder, Studer, Suter, Tanner, Tiefenbach, von Allmen
(Thun), von Ballmoos, Wälchli-Lehmann, Wälti-Schlegel,
Widmer (Bern), Widmer-Keller, Wiedmer, Winkenbach-Rahn,
Wisler Albrecht, Zryd (99 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Blaser, Burkhalter (Linden), Burk-
halter-Reusser, Devaux Stilli, Fritschy, Hess (Stettlen), Jaggi,
Käser (Münchenbuchsee), Künzler, Kurth, Rérat, von Allmen
(Gimmelwald), Widmer (Wanzwil) (13 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aellen, Anderegg, Antener, Balmer, Bert-
schy, Bieri (Spiez), Blank, Bolli Jost, Brönnimann, Bühler,
Bütler, Frainier, Gagnebin, Hadorn, Hess-Güdel, Käser (Lan-
genthal), Kilchherr, Küng, Künzli, Lack, Leuenberger, Michel
(Lyss), Moser, Mosimann, Müller (Zäziwil), Ochsner, Oesch,
Pardini, Pauli (Schliern), Pulver, Rickenbacher, Riesen, Rytz,
Schneider, Schneiter, Seiler, Stalder, Staub-Lerch, Sutter
(Biel), Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Zuber (42 Ratsmit-
glieder).

3UlVLGHQW. Der Rat hat die Planungserklärung Pfister mit 45
gegen 99 Stimmen bei 13 Enthaltungen abgelehnt.

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorin:
*HUWUXG�/XW]�=DPDQ

$QKDQJ

213/04
0RWLRQ�XUJHQWH�5pUDW��6RQYLOLHU��35'��±�/HV�&RQYHUV��RQ
V¶HQ�VHUW��

7H[WH�GH�OD�PRWLRQ�GX���VHSWHPEUH�����

Contraint de limiter ses investissements, le canton de Berne
a revu à la baisse son programme de construction des rou-
tes. Sur proposition de la Direction des travaux publics, des
transports et de l’énergie (TTE) il a décidé d’abandonner la
liaison Renan–Les Convers ainsi que six autres projets
d’assainissement, d’amélioration et de modération du trafic
sur le territoire bernois.
Seul donc un projet de liaison d’une région à une autoroute, à
savoir celle du Vallon de Saint-Imier à l’autoroute neuchâte-
loise est abandonné par le canton de Berne. Après l’annonce
de la fermeture éventuelle du trafic régional de la liaison
ferroviaire Sonceboz–La Chaux-de-Fonds, l’abandon de la
liaison des Convers serait un coup dur pour l’avenir du Vallon
de Saint-Imier.
Or, l’Office fédéral des routes est actuellement en train de
réactualiser le «Plan sectoriel des routes nationales et princi-
pales». Selon les informations reçues de l’autorité fédérale,
ledit plan sectoriel sera officialisé et publié en 2006, au plus
tard en 2007. De plus, cette liaison a l’appui des cantons du
Jura et de Neuchâtel qui sont également concernés.
Il serait donc néfaste que la décision du canton de Berne soit
prise avant celle de la Confédération.
Au vu de cette situation, au nom de la population du Jura
bernois nous demandons que la liaison Renan–Les Convers
soit maintenue, voire réintroduite dans le «Programme qua-
driennal des routes 2005–2008».
(Cosignataires: 11)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����RFWREUH�����

La pression induite par les mesures d’économies est grande,
également sur les projets de l’Office des ponts et chaussées
(TTE). Le budget des investissements doit être réduit de 17 à
25 millions de francs par année. Pour respecter les consignes
financières du nouveau plan financier, plusieurs projets de
construction routière dans l’ensemble du canton n’ont pas été
intégrés dans le programme de construction des routes
(PCR) 2005 - 2008. Il s’agit d’objets à la charge du canton
dépassant un million de francs, pour lesquels l’approbation
des plans ainsi que l’arrêté portant sur le crédit ne sont pas
encore décidés. Il s’agit par ailleurs aussi d’objets dont les
résultats se sont avérés faibles en matière de durabilité. La
route Renan – Les Convers fait partie de ceux-ci.
Le tronçon Renan–Les Convers doit aussi être examiné en
relation avec le projet du «Plan sectoriel des routes» de la
Confédération. Celui-ci, élaboré entre 2000 et 2003, prévoit
en premier lieu de simplifier le partage des tâches de la
construction routière entre la Confédération et le canton, de
la manière suivante:
– les routes nationales seront entièrement gérées par la

Confédération.
– les routes principales seront gérées par les cantons. La

Confédération versera une contribution forfaitaire, en rap-
port avec la longueur totale de cette catégorie de routes.
Cela signifie que la Confédération ne fournit plus de sub-
ventions individuelles pour les projets d’aménagement de
routes principales: les cantons seront donc responsables à
l’avenir de leurs propres tronçons de routes principales,
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qu’ils devront gérer par rapport à leurs besoins et aux
moyens financiers dont ils disposent.

– les autres routes cantonales seront gérées uniquement par
les cantons.

L’auteur de la motion demande que la liaison Renan–Les
Convers soit réintroduite dans le «Programme de construc-
tion des routes 2005–2008», parce qu’une suppression ne
devrait pas se faire avant que la Confédération n’ait réactua-
lisé son «Plan sectoriel des routes».
Bien que le programme de construction des routes du canton
de Berne couvre une période de quatre ans, il est soumis à
une révision tous les deux ans. Le PCR 2005–2008 sera
donc suivi par le PCR 2007–2010. Cela permet de prendre
en compte les changements concernant la première moitié de
la période, comme par exemple les répercussions du « Plan
sectoriel des routes » de la Confédération.
Pour ces raisons, le Conseil-exécutif pense qu’il est juste
d’attendre avant d’élaborer le projet de liaison routière Re-
nan–Les Convers, et de ne pas entreprendre d’autres travaux
préparatoires jusqu’à ce que les répercussions pour le canton
du «Plan sectoriel des routes» de la Confédération soient
connues, ce qui devrait être le cas en 2007. Afin de répondre
à la demande du motionnaire, le Conseil-exécutif est toutefois
prêt à examiner, en relation avec la prochaine révision du
programme de construction des routes, si le projet Renan -
Les Convers doit être mis sur la liste des projets ajournés, et
non pas écarté définitivement. Une réévaluation sera entre-
prise dès que les répercussions du «Plan sectoriel des rou-
tes» de la Confédération seront connues.
Pour les raisons énumérées ci-dessus, le Conseil-exécutif
propose d’adopter la motion sous forme de postulat.
Proposition: adoption sous forme de postulat.

216/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�7LHIHQEDFK��6WXGHQ��693����%ODQN��$DU�
EHUJ��693��±�9ROODQVFKOXVV�6WXGHQ

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP����6HSWHPEHU�����

Begehren:
Der Regierungsrat wird beauftragt, den  Vollanschluss Stu-
den im Strassenbauprogramm des Kantons Bern zu belas-
sen.
Begründung:
Es ist unverständlich, dass der Regierungsrat den Vollan-
schluss Studen an der A6 Biel–Lyss aus dem Strassenbau-
programm gestrichen hat. Die Begründung der Baudirektion
und des Regierungsrats kann bei dieser Streichung in keiner
Art und Weise nachvollzogen werden. Verschiedene Gründe
wurden nicht oder nicht genügend berücksichtigt. Folgende
Punkte zeigen auf, warum dieser Vollanschluss unbedingt
gebaut werden muss.
1. Gemäss kantonalem Richtplan sind vor allem die wirt-

schaftlich starken Achsen zu stärken. Studen liegt auf der
Achse Biel–Bern und ist bei Infrastrukturvorhaben gemäss
dem kantonalen Richtplan zu berücksichtigen. Auf den
wirtschaftlichen starken Achsen wurden keine anderen
Projekte gestrichen. Es gibt keinen Grund, warum hier der
Kanton gegen seinen eigenen Richtplan handelt.

2. Im Industriegebiet Studen liegt ein kantonaler Entwick-
lungsschwerpunkt ESP. In ihrer Ortsplanung hat die Ge-
meinde dieser Tatsache Rechnung getragen. Die Planung
der Erschliessung des ESP liegt vor und ist in der Finanz-
planung der Einwohnergemeinde Studen berücksichtigt.
Das Terrain könnte nicht nur innert relativ kurzer Zeit er-
schlossen, sondern auch überbaut werden, da die Bauvor-

schriften der Gemeinde grosszügig sind und das Terrain,
welches mehrheitlich der Einwohnergemeinde gehört, ver-
käuflich ist oder im Baurecht abgegeben werden kann. Es
macht wenig Sinn, dass sich die Einwohnergemeinde Stu-
den zusammen mit der kantonalen Wirtschaftsförderung
darum bemüht, die gemeindeeigene Erschliessung voran-
zutreiben und Interessenten zu suchen, welche sich im
ESP ansiedeln wollen, der Kanton dagegen notwendige
Anschlüsse an die bereits vorhandene Autostrasse nicht
bauen will.

3. In Planungen von Nachbargemeinden wird der Vollan-
schluss Studen berücksichtigt.

Zwei Beispiele:
Die Einwohnergemeinde Dotzigen plant in Zusammenarbeit
mit der Landi Schweiz AG, welche ihren Sitz in Dotzigen hat,
eine Erschliessungsstrasse, welche in die Verbindung Büeti-
gen–Studen einmünden soll, damit insbesondere der
Schwerverkehr möglichst rasch auf die Autostrasse gelangen
resp. von der Autostrasse in die Landi fahren kann. Mit dieser
neuen Erschliessungsstrasse sollen die Dörfer Büetigen und
Dotzigen sowie das Städtchen Büren vom Durchgangsver-
kehr entlastet werden. Diese Planung wurde von der Einwoh-
nergemeinde Dotzigen im Zusammenhang mit der Regional-
planung sowie dem Amt für Gemeinden und Raumordnung
des Kantons Bern vorgenommen. Die ganze Planung macht
allerdings keinen Sinn, wenn nun der Autostrassenanschluss
Studen nicht vollumfänglich erstellt wird.
Die Einwohnergemeinde Worben hat zugunsten einer grösse-
ren Baumschule, welche wegen Gewässerschutzbestimmun-
gen ausgesiedelt werden muss, eine Überbauungsordnung
erlassen. Auch diese Überbauungsordnung stützt sich bei der
Verkehrserschliessung auf den Vollanschluss Studen.
Es wäre gut, wenn beim Kanton die linke Hand wissen würde,
was die Rechte tut und die verschiedenen Vorhaben aufein-
ander abgestimmt würden.
4. Entgegen der Annahme der Baudirektion ist der Durch-

gangsverkehr insbesondere für die Gemeinde Worben
heute gross. Der Bau des Vollanschlusses würde zu einer
wesentlichen Entlastung der betroffenen Quartiere führen.
Es macht keinen Sinn, dass der Kanton entlang der Haupt-
strasse sowohl in Worben wie auch in Studen teure Sanie-
rungsmassnahmen prüft und in Auftrag geben will (Lärm-
schutzwände, neue Fenster), dafür aber die Ursachen die-
ser Immissionen nicht bekämpft.

5. In unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Vollanschlusses
befinden sich das Restaurant Florida sowie der Privatzoo
Seeteufel. Beide privaten Institutionen sind überregionale
Anziehungspunkte. Diese touristischen Einrichtungen
sollten durch geeignete Infrastrukturen gefördert werden.
Der Verzicht auf den Vollanschluss ist deshalb auch aus
touristischem Sinn widersinnig.
Die Baudirektion hat es nicht für nötig befunden, die be-
troffene Gemeinde direkt zu orientieren. Die Verwaltung
und die politischen Organe der Einwohnergemeinde Stu-
den mussten den Verzicht auf den Vollanschluss von der
Presse erfahren. Es wäre eine Sache des Anstandes ge-
wesen, die Einwohnergemeinde Studen, welche sich bei
der Baudirektion mehrmals nach dem Stand der Planung
erkundigt hat, vor der Presse zu informieren.

(Weitere Unterschriften: 9)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Vorbemerkungen:
Der Spardruck auch auf die Projekte des Tiefbauamtes der
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion ist gross. Das Investiti-
onsbudget muss jährlich um 17 bis 25 Mio. Franken gekürzt
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werden. Der Vollanschluss Studen ist deshalb zusammen mit
einer Reihe anderer Projekte im Rahmen der Erarbeitung des
Strassenbauprogramms 2005–2008 speziell bezüglich Nach-
haltigkeit evaluiert worden.
Der Vollanschluss in Studen ist auch im Zusammenhang mit
dem Entwurf zum «Sachplan Strasse» des Bundes zu sehen.
Dieser in den Jahren 2000–2003 erarbeitete Plan liefert An-
gaben über die Fertigstellung, die punktuellen Anpassungen
und die bessere Nutzung des übergeordneten Strassennet-
zes. Er orientiert sich an den Vorgaben einer nachhaltigen
Verkehrsinfrastrukturplanung. Die Strassen von gesamt-
schweizerischer Bedeutung bilden das «Bundesstrassen-
netz». Es ist unterteilt in ein Grund- und ein Ergänzungsnetz
und soll das bisherige System von Nationalstrassen und
schweizerischen Hauptstrassen ablösen. Die Autobahn
Schönbühl–Lyss sowie die Autostrasse Lyss–Biel (beide
heute noch kantonale Strassen) sollen neu Bestandteil des
Grundnetzes und folglich «Bundesstrassen» werden. Die
Realisierung und Finanzierung des Vollanschlusses Studen
sowie des eventuellen 4-Spurausbaus Lyss–Biel werden
einmal Aufgabe des Bundes sein.
Zu Ziffer 1:
Es ist richtig, dass gemäss kantonalem Richtplan vor allem
die wirtschaftlich starken Achsen zu stärken seien. Der Zu-
satznutzen, welchen die Ergänzung des heutigen ¾-
Anschlusses zu einem Vollanschluss bringt, ist allerdings
äusserst bescheiden. Zudem könnte dieser bescheidene
Zusatznutzen nur mit einem unverhältnismässig grossen
finanziellen Aufwand erzielt werden. Bei den andern vom
Motionär erwähnten Projekten sieht das Kosten-/Nutzen-
Verhältnis wesentlich besser aus. Da oberstes Gebot der
haushälterische Umgang mit den knappen finanziellen Mitteln
ist, hat der Kanton nicht gegen seinen eigenen Richtplan
gehandelt. Im Übrigen ist Studen in Bezug auf Infrastruktur-
massnahmen nicht unberücksichtigt geblieben, wie es die
neue S-Bahn-Haltestelle zeigt.
Zu Ziffer 2:
Die Planungsanstrengungen der Gemeinde Studen sind dem
Regierungsrat bekannt. Dass die kantonalen Behörden den
Vollanschluss Studen bauen wollten, haben sie mit der Aufla-
ge des Strassenplans bewiesen. Die Finanzknappheit und die
vom Grossen Rat im November 2001 überwiesene Motion
zum Schuldenabbau zwingen die Regierung nun zu ein-
schneidenden Aufgabenüberprüfungen, in deren Folge die-
ses Projekt nun aus den in Ziffer 1 dargelegten Gründen nicht
realisiert werden kann. Die Stabilisierung und der geforderte
Abbau der Verschuldung können nur durch eine restriktive
Investitionspolitik auch im Bereich des Strassenbaupro-
gramms erreicht werden.
Zu Ziffer 3:
Der Regierungsrat hat Kenntnis von der geplanten Erschlie-
ssungsstrasse, die auch ohne Vollanschluss in Studen sinn-
voll und zukunftsgerichtet ist. Die genehmigte Erschlie-
ssungsstrasse zur Landi Schweiz AG in Dotzigen hat keinen
unmittelbaren Einfluss auf den geplanten Vollanschluss in
Studen und soll gemäss Regionalplanung EOS (Regionalver-
band Erlach und östliches Seeland) primär die Ortsdurch-
fahrten in Dotzigen und Büetigen entlasten. Der Hinweis auf
eine Entlastungswirkung für Büren an der Aare ist jedoch
falsch. Der Durchgangsverkehr in Büren a. A. erhält durch
einen Vollanschluss in Studen weder eine klein-, noch eine
grossräumige Umfahrungsmöglichkeit. Die Situation wird sich
im Kleinstädtchen erst mit der Umfahrung Biel merklich ver-
bessern.
Die Verlegung der Baumschule Worben bedingt keinen Vol-
lanschluss in Studen.

In der Kantonsverwaltung weiss die linke Hand schon, was
die rechte tut. Die verschiedenen Vorhaben sind aufeinander
abgestimmt.
Zu Punkt 4:
Im kantonalen Vergleich handelt es sich bei der Ortsdurch-
fahrt durch Worben und Studen nicht um eine übermässig
belastete Strecke. Nicht zuletzt aus diesem Grund erzielt der
Ausbau zum Vollanschluss in der Evaluation ein schlechtes
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das Bauvorhaben ist mit 14,6 Mio.
Franken sehr teuer und wirkt sich eher bescheiden aus. Der
durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) auf der Ortsdurch-
fahrt Worben und dem westlich der A6 liegenden Ortsteil von
Studen könnte nur von rund 6600 Fahrzeugen auf 5700
Fahrzeuge reduziert werden. Der Verkehrsfluss nähme also
nicht wesentlich ab. Im nordöstlich der A6 gelegenen Ortsteil
von Studen würde er täglich sogar um 3 Prozent oder 300
Fahrzeuge zunehmen.
Der zukünftige «Sachplan Strasse» des Bundes mit der ent-
sprechenden Änderung der Zuständigkeit hat zudem den
Entscheid erleichtert, den Vollanschluss Studen nicht in das
Strassenbauprogramm 2005–2008 aufzunehmen. Es ist
jedoch vorgesehen, den aufgelegten Strassenplan «Vollan-
schluss Studen» zu genehmigen und damit die Planungsar-
beiten für dieses Bauwerk abzuschliessen. Der Strassenplan
beinhaltet bekanntlich auch die nötigen Lärmschutzmass-
nahmen. Trotz des Verzichts auf den Vollanschluss Studen
ist der Kanton Bern verpflichtet, den Lärmschutz zu planen
und bis ins Jahr 2018 zu realisieren. Das Tiefbauamt wird für
die im Vollanschlussprojekt vorgesehenen Lärmschutzwände
eine Standortprüfung vornehmen und wo nötig die Planung
noch geringfügig anpassen.
Zu Ziffer 5:
Für den Tourismus ist der Vollanschluss sicher wünschens-
wert. Der Verzicht kann aber nicht als widersinnig bezeichnet
werden. Für die zu späte Information der direkt betroffenen
Gemeinden, insbesondere von Studen, hat sich die Bau-,
Verkehrs- und Energiedirektion bei den zuständigen Stellen
sofort in aller Form entschuldigt.
Aus den dargelegten Gründen beantragt der Regierungsrat
die Ablehnung der Motion.



Bau, Verkehr + Energie 17. November 2004 – Morgen 1125

'ULWWH�6LW]XQJ
Mittwoch, 17. November 2004, 09.00 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU, Lotzwil (EVP), Präsident

Präsenz: Anwesend sind 192 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Charles Aebersold, Hans Bieri, Daniel Lack, Marc
Renggli, Hans-Jörg Rhyn, Alfred Schwarz, Erika Siegentha-
ler, Margrit Staub-Lerch.

6WUDVVHQEDXSURJUDPP������±�����
Fortsetzung

3UlVLGHQW. Wir fahren weiter mit der Diskussion der Pla-
nungserklärungen, und zwar nach Kreisen. Gleichzeitig mit
der Planungserklärung der Deputation diskutieren wir auch
die dringliche Motion Rérat.1

Kreis III Jura bernois Anhang 2 (blau)

'pFODUDWLRQ�GH�SODQLILFDWLRQ�'pSXWDWLRQ
Projet 1601. Nouvelle liaison routière Renan–Les Convers
La «Nouvelle liaison routière Renan–Les Convers», projet
1601, est maintenue, voire réintroduite, dans le programme
de construction des routes 2005–2008.

-HDQ�3LHUUH�5pUDW, Sonvilier (PRD). J'interviens à propos de
la déclaration de planification en relation avec le programme
de construction des routes 2005-2008. Je parlerai en même
temps de ma motion urgente déposée lors de la dernière
session du Grand Conseil. En septembre 2004, le Conseil-
exécutif faisait part de sa décision de proposer au Grand
Conseil l'abandon pur et simple de la liaison routière Renan-
Les Convers et ceci dans le cadre de son programme de
construction des routes qui nous est soumis aujourd'hui. Les
réactions ne se sont pas faites attendre de la part de tous les
milieux concernés du Jura bernois. Sans les citer toutes, ce
qui serait un tant soit peu fastidieux, je relève malgré tout
quelques organismes: Centre Jura, l'Association des maires
du Haut-Vallon de Saint-Imier, la Chambre d'économie publi-
que, le Conseil régional, l'Assemblée interjurassienne, même
la commune de La Chaux-de-Fonds, ainsi que la Députation
du Jura bernois. Il y en aurait encore beaucoup d'autres à
citer. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous dire que Les
Convers, on en a besoin et qu'il faudra, tôt ou tard, trouver
une solution à ce problème qui date de la fin des années 80
déjà. La nécessité d'une amélioration routière du Haut-Vallon
de Saint-Imier doit ici être réaffirmée. Nombre d'entreprises
de cette région, que je qualifierais de prestigieuses, mention-
nent régulièrement cette nécessité. Il ne s'agit pas de lister
maintenant tous les avantages et les inconvénients qu'ap-
porterait cette liaison au district de Courtelary, et tout spécia-
lement au Haut-Vallon de Saint-Imier.
Je souhaite simplement vous expliquer pourquoi ce dépôt de
la déclaration de planification et également celui de la motion
urgente, en vous proposant en même temps une solution qui
devrait satisfaire tous les partis. Actuellement, l'Office fédéral
des routes, l'OFROU, est en train de réactualiser son plan
sectoriel et ce plan sera officialisé en 2006, au plus tard en
2007. J'aimerais vous informer que l'OFROU nous a claire-
                                                          
1 Wortlaut der Motion und Stellungnahme des Regierungsrats siehe
S. 1122 hiervor.

ment indiqué qu'actuellement le tronçon Bienne-La Chaux-
de-Fonds figure dans le plan des routes nationales, ce qui
indiquerait alors que la charge d'un tel tronçon, Renan-Les
Convers, incomberait à la Confédération. Il serait totalement
contre-productif de la part du canton de Berne, voir néfaste,
de décider aujourd'hui déjà un signal négatif et ceci avant
même que la décision de la Confédération ne tombe.
De ce fait et pour clarifier la situation, je vous demande d'ac-
cepter la déclaration de planification, qui précisera dans sa
partie bleue du programme des routes: «La nouvelle liaison
routière Renan-Les Convers est en attente (zurückgestellt)»
Si cette déclaration de planification peut être acceptée par
vous-mêmes, c'est-à-dire qu'elle est attente et non pas aban-
donnée, ceci dans un esprit constructif, je suis prêt alors à
retirer ma motion urgente. D'ores et déjà je vous remercie de
soutenir cette déclaration de planification telle que je vous l'ai
présentée.
Bekanntlich hat der Regierungsrat im September vorgeschla-
gen, die Verbindung Renan–Les Convers aus dem Strassen-
bauprogramm 2005–2008 zu streichen. Dieser Entscheid war
für den Berner Jura und das St. Immertal eine grosse Enttäu-
schung. Gleichzeitig kamen auch starke Reaktionen aus der
Bevölkerung. Ich verzichte darauf, nochmals alle Vorteile der
Verbindung Renan–Les Convers zu nennen, sondern möchte
Sie darauf aufmerksam machen, dass mit der Zeit eine Lö-
sung gefunden werden muss. Es wäre sehr kontraproduktiv,
wenn der Kanton Bern bereits heute einen Entscheid über
diese Verbindung fällt, weil der Bund entweder 2006 oder
spätestens 2007 den neuen Sektorplan herausgibt. In diesem
Sektorplan ist momentan die Strasse Biel nach La Chaux-de-
Fonds den Nationalstrassen zugeteilt. Ich schlage deshalb
vor, die Verbindung Renan–Les Convers nicht zu streichen,
sondern zurückzustellen. Sollten Sie dieser Planungserklä-
rung zustimmen, bin ich bereit, meine dringliche Motion zu-
rückzuziehen.

-HDQ�3LHUUH�$HOOHQ, Tavannes (PSA), président de la Dépu-
tation. La liaison Renan-Les Convers revient une nouvelle
fois dans cette enceinte sur le tapis. La Députation du Jura
bernois et de Bienne romande tient clairement à ce que ce
tronçon de route figure au programme de construction des
routes 2005-2008. Elle soutient donc la déclaration de planifi-
cation que notre collègue Jean-Pierre Rérat a déposée en
son nom. Il faut se rappeler que cette liaison concerne les
cantons de Berne, de Neuchâtel et du Jura. Elle a donc une
certaine importance, d'autant plus que de nombreux automo-
bilistes empruntent chaque jour ce chemin sinueux et étroit.
La vie des autochtones qui habitent à proximité est souvent
menacée. Il est important de ne pas négliger cet accès et de
ne pas balayer d'un revers de main condescendant son amé-
lioration. La Députation du Jura bernois et de Bienne ro-
mande n'exige pas que l'on décide aujourd'hui de la cons-
truction de cette route à laquelle elle tient, consciente qu'elle
est des difficultés économiques du moment et du fait qu'il faut
faire des économies. Par contre, elle n'acceptera pas qu'on
retire purement et simplement cet objet du programme des
routes, dans lequel il tient il est vrai une petite place, d'autant
plus que la Confédération doit aussi examiner le plan secto-
riel des routes. Nous vous proposons de maintenir cet objet
au programme des routes, en disant et en précisant qu'il est
en attente et éventuellement de rediscuter le sujet lorsque la
Confédération aura réactualisé son propre plan sectoriel des
routes. Ne suivez pas la proposition du Conseil-exécutif qui,
dans la motion Rérat, propose d'examiner en relation avec la
prochaine révision du programme des routes si ce projet doit
être mis sur la liste des projets ajournés et non pas écartés
définitivement.
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La Députation du Jura bernois et de Bienne romande vous
demande de soutenir aujourd'hui et non pas demain sa pro-
position d'accepter la déclaration de planification proposée
par notre collègue Rérat et qui vise à maintenir la liaison
Renan-Les Convers dans le programme de construction des
routes 2005–2008. Faire le contraire serait à notre sens une
faute politique grave et serait très mal ressenti dans la région.

$QGUHDV�+RIPDQQ, Bern (SP). Der Ablauf der Debatte ent-
spricht nicht meinen Vorstellungen. Ich hätte gerne zuerst
eine Eintretensdebatte gehabt. Zum Thema Renan–Les Con-
vers empfehle ich allen die Übersicht der Nachhaltigkeitsbe-
urteilung des Tiefbauamts auf Seite 13 des Strassenbaupro-
gramms, die die Wirtschaftseffizienz, die Gesellschaftseffizi-
enz und die Auswirkungen auf die Umwelt misst. Von dieser
Objektivierungsmöglichkeit sollte Gebrauch gemacht werden.
Leider schneidet darin die Verbindung Renan–Les Convers
sehr schlecht ab. Sie ist weder gesellschafts- noch wirt-
schaftseffizient und verursacht dazu noch relativ grosse Um-
weltschäden. Die knappen Kantonsmittel dürfen nicht für ein
solches Projekt verwendet werden.
Den Publikationen aus dem Jura konnte entnommen werden,
dass sich der Kanton Jura im Strassenbau benachteiligt fühlt.
Das wurde auch an der Demonstration in Bern deutlich. Ich
habe die Zahlen auf den Seiten 9 und 10 im Strassenbaupro-
gramm zusammengezählt und ausgerechnet, wie viel kanto-
nale Investitionen pro Einwohner des Kantons vorgesehen
sind. Ich kam auf ungefähr 460 Franken. Bei der gleichen
Rechnung für den Berner Jura, also für die drei Bezirke La
Neuveville, Courtelary und Moutier mit insgesamt ungefähr
50 000 Einwohnern kam ich auf 830 Franken pro Einwohner.
Die subjektive Beurteilung im Berner Jura, im Strassenbau-
programm zu kurz zu kommen, trifft also nicht zu. Es ist sogar
eher das Gegenteil der Fall. Somit müsste eigentlich die
Planungserklärung von Herrn Rérat abgelehnt werden.
Nach intensiven Diskussionen kam unsere Fraktion zum
Schluss, das Angebot, die Motion zurückzuziehen, wenn im
Gegenzug die Planungserklärung unterstütz wird, anzuneh-
men, aber mit der Präzisierung von Herrn Rérat, dass die
Verbindung wieder ins Strassenbauprogramm aufgenommen,
aber gleichzeitig zurückgestellt wird. In diesem Sinn beantra-
ge ich im Namen der SP-Fraktion, dieser Planungserklärung
zuzustimmen.

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP). Die Planungserklä-
rung zeigt deutlich, wie problematisch das Werkzeug Stra-
ssenbauprogramm ist. Auch in der Regierungsantwort steht,
dass dieses Strassenbauprogramm für die nächsten zwei
Jahre gilt, anschliessend neu verhandelt wird und somit die
Verbindlichkeit besonders bezüglich der zweiten Hälfte mehr
als fraglich ist. Deshalb versucht die Geschäftsprüfungskom-
mission das mit einer Motion zu korrigieren.
Nach Meinung der SVP-Fraktion gehört eigentlich nur der
Titel ins Strassenbauprogramm, damit dieses Projekt psy-
chologisch weiterhin erhalten ist, weil die geplante Strasse
ins Nationalstrassennetz aufgenommen werden soll. Es ist
deshalb nicht klug vorzugreifen und diese Verbindung zu
streichen, weil damit ein falsches Zeichen gesetzt werden
könnte. Herr Rérat hat sich nicht zu den benötigten Mitteln
geäussert. Ich interpretiere das so, dass es ihm nicht um die
Mittel geht, sondern darum, dass diese Verbindung mit mini-
malen Mitteln im Strassenbauprogramm enthalten ist.

3UlVLGHQW. Es sind mir keine weiteren Fraktions- oder Ein-
zelsprecherinnen und -sprecher gemeldet.

-HDQ�3LHUUH�5pUDW, Sonvilier (PRD). Die Strasse wird mit «en
attente» bezeichnet, so wie das von den Grossräten Hof-

mann und Grunder ausgeführt wurde. Wenn der Grosse Rat
meiner Planungserklärung zustimmt, ziehe ich meine Motion
zurück.

3UlVLGHQW. Der Sprecher der Geschäftsprüfungskommission
verzichtet auf eine Wortmeldung.

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Bereits gestern bei der Planungserklärung von Herrn Gross-
rat Pfister habe ich erwähnt, dass wir das Strassenbaupro-
gramm im Sommer unmittelbar nach dessen Fertigstellung
kurzfristig überarbeiten mussten. Mehrere grössere Projekte
konnten nicht ins Strassenbauprogramm 2005–2008 aufge-
nommen werden. Das sind Projekte, die den Kanton Bern über
1 Mio. Franken gekostet hätten und für die noch kein Plange-
nehmigungsverfahren und kein Kreditbeschluss vorliegen. Von
den Kürzungen betroffen waren ausserdem Projekte, die bei
der Nachhaltigkeitsbeurteilung bescheidene Ergebnisse auf-
wiesen, was insbesondere beim Projekt Renan–Les Convers
der Fall ist. Sie können das Ergebnis der Nachhaltigkeitsbeur-
teilung der Grafik auf Seite 13 entnehmen. Das Resultat zeigt
klar, dass die Wirtschafts- und Gesellschaftseffizienz bei die-
sem Vorhaben – gelinde ausgedrückt – bescheiden ist. Eine
neue Strasse ist zusätzlich mit negativen Umweltwirkungen
verbunden.
Wenn wir im Strassenbau rigoros Prioritäten setzen und das
Geld haushälterisch einsetzen müssen, wie das der Grosse
Rat immer wieder fordert, ist die Ausgangslage klar: Die im
Strassenbauprogramm aufgeführten Projekte schaffen einen
weit grösseren Nutzen, als das bei der Strassenverbindung
Renan–Les Convers der Fall ist. Ich habe grosses Verständ-
nis für die Bevölkerung dieser Region, aber auch für die
Leute aus anderen Regionen des Kantons Bern, die mich
aufgrund dieses Strassenbauprogramms aufgesucht haben.
Wir sehen uns im gesamten Kanton mit berechtigten Bedürf-
nissen konfrontiert. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung erlaubt
eine faire, zukunftsorientierte Prioritätensetzung.
Nachdem am 12. November ein Gespräch mit Gemeindever-
treterinnen und -vertretern aus der Region Berner Jura statt-
gefunden hat, ist der Regierungsrat bereit, die Planungserklä-
rung von Herrn Rérat entgegenzunehmen. Rückstellung statt
Streichung, aber ohne finanzielle Folgen für den Kanton in
den nächsten Jahren. Das haben wir so mit den Gemeinde-
vertretern an dieser Sitzung besprochen. Herr Rérat hat an
dieser Sitzung ebenfalls teilgenommen und sich mit der Re-
striktion einverstanden erklärt, dass die Planungserklärung
nicht gestrichen wird, sondern mit dem Begriff «en attente»
versehen wird, was bedeutet, dass dieses Projekt zurückge-
stellt und der Kanton in den nächsten Jahren keine Gelder
investieren wird.

$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung Rérat 141 Stimmen
Dagegen 16 Stimmen

8 Enthaltungen

3UlVLGHQW� Damit ist die dringliche Motion Rérat – Wir brau-
chen die Verbindung Renan–Les Converts – zurückgezogen.
Gemeinsam mit der folgenden Planungserklärung wird auch
die dringliche Motion Tiefenbach2 diskutiert.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�7LHIHQEDFK��6WXGHQ��693�
Geschäft 2019: Autostrassenanschluss Studen.
Der Vollanschluss Studen ist im Strassenbauprogramm nicht
zu streichen, sondern lediglich zurück zustellen.

                                                          
2 Wortlaut der Motion und Stellungnahme des Regierungsrats siehe
S. 1123 hiervor.
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8OULFK� 7LHIHQEDFK, Studen (SVP). Dass der Autobahnan-
schluss Studen plötzlich gestrichen wird, ist ein Schock für
Studen und seine Umgebung, weil dieser Anschluss natürlich
sehr praktisch wäre. Ich fühlte mich als Grossrat verpflichtet zu
reagieren und habe eine Motion eingereicht. Anschliessend
habe ich mich im Kanton umgehört sowie ein Gespräch mit der
Regierungspräsidentin geführt und dabei einsehen müssen,
dass meine Motion wahrscheinlich keine grosse Chance haben
wird, weil die Wirtschafts- und Gesellschaftseffizienz dieses
Projekts nicht sehr gross ist und andere Projekte eine höhere
Priorität aufweisen. Ich bin bereit, meine Motion zurückzuzie-
hen und stattdessen eine Planungserklärung einzureichen, die
verlangt, dass der Autobahnanschluss Studen nicht zu strei-
chen, sondern zurückzustellen sei. Ein fixfertiges Projekt, das
bereits eine halbe Million Franken gekostet hat, darf nicht in
einer Schublade verschwinden! Man kann sich nicht einfach
darauf verlassen, dass dieses Projekt irgendeinmal vom Bund
realisiert werden wird. Über die Wirtschaftlichkeit kann man
sicher streiten. Ein Vollanschluss wie in Studen hat sicher
Auswirkungen auf die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, und
wenn der Verkehr kanalisiert werden kann, ist das für die Um-
welt sicher auch besser. Ich bitte Sie, meine Planungserklä-
rung zu unterstützen und ziehe wie gesagt meine Motion zu-
rück.

$QGUHDV�+RIPDQQ, Bern (SP). Ich kann auf meinem vorheri-
gen Votum aufbauen. Mit der Nachhaltigkeitsbeurteilung
haben wir die einmalige Möglichkeit einer möglichst objekti-
ven Beurteilung. Wie die Regierungsrätin, empfehle ich Ihnen
Seite 13 des Strassenbauprogramms, wo die Nachhaltigkeits-
beurteilung grafisch dargestellt ist. Der Vollanschluss Studen
schliesst in dieser Beurteilung katastrophal ab, nicht nur
schlecht wie das vorher diskutierte Projekt Renan–Les Con-
vers. Auf einer Skala von 100 Prozent liegt die Beurteilung
beim Vollanschluss Studen ungefähr bei einem Prozent sowohl
bei der Wirtschafts- wie der Gesellschaftseffizienz. Geld aus-
geben für etwas, das nachgewiesenermassen ein wirtschaftli-
cher Unsinn ist, lehnt die SP-Fraktion entschieden ab. Zugun-
sten von Studen muss erwähnt werden, dass dieser Vollan-
schluss wenigstens nicht umweltschädlich ist, eher neutral bis
ganz, ganz schwach positiv. Aber die wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Beurteilung ist katastrophal.
Als Politikerinnen und Politiker müssen wir die grösstmögli-
che Objektivität anstreben. Ich habe festgestellt, dass im
Strassenbau Objektivität nicht ein sehr gefragter Artikel ist.
Jede und jeder weiss aus dem Bauch heraus, welche Strasse
nötig ist. Das ist mit der heutigen Mobilität einfach so. Ich
versuche dem entgegen zu steuern, indem ich immer wieder
auf die objektiven Daten hinweise. Dieses Projekt ist eine
reine Geldverschleuderung. Die Belastung von Studen nimmt
nur unwesentlich ab. Damit ist es ein reines Nice-to-have-
Projekt, und das können wir uns in einer Zeit nach SAR ein-
fach nicht mehr leisten. Ich kann bereits vorausnehmen, dass
die SP-Fraktion sämtliche Planungserklärungen – mit Aus-
nahme der Planungserklärung von Herrn Rérat – ablehnt. Wir
stehen zum vorgelegten Strassenbauprogramm.

+DQV�*UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP). Die SVP-Fraktion hat
beschlossen, die Motion von Grossrat Tiefenbach nicht zu
unterstützen, weil damit ein Vorhaben beschleunigt werden
soll, das aus finanziellen Gründen momentan nicht in die
Landschaft passt und dessen Wirkung eher klein ist. Diese
Autobahn ist im Moment noch eine kantonale Angelegenheit.
Es ist aber unumgänglich, dass der Bund bei dieser Strasse
irgendeinmal in die Bresche springen muss und daraus eine
Bundesstrasse wird. Die Planungserklärung wurde kurzfristig

eingereicht und konnte von der SVP-Fraktion nicht mehr
diskutiert werden. Darin wird verlangt, dass dieses Projekt im
Strassenbauprogramm bei den zurückgestellten Projekten
aufgeführt werden soll. Es ist also nicht finanzrelevant, son-
dern wird weiterhin als Pendenz aufgeführt. Somit könnte
man wahrscheinlich dieser Planungserklärung zustimmen,
aber ich kann hier keine konsolidierte SVP-Meinung wieder-
geben.

3UlVLGHQW. Als Einzelsprecher hat Herr Blank das Wort.

$QGUHDV� %ODQN, Aarberg (SVP). Eigentlich wollte ich nicht
sprechen, aber der Vor-Vorredner hat mich aus dem Busch
geklopft. Wenn dieses Projekt wirklich für gar nichts wäre,
erstaunt es mich doch sehr, wie man dafür eine halbe Million
Franken Projektierungs- und Planungskosten ausgeben
konnte. Wenn das wirklich so wäre, müssten noch ganz an-
dere Fragen gestellt werden. Ich möchte darauf hinweisen,
dass im Raum Biel Süd bis Biel Dotzigen 5 der insgesamt 31
Entwicklungsschwerpunkte liegen. Diese werden konsequent
und teilweise auch erfolgreich vorangetrieben, und es nicht
einzusehen, weshalb nun ein für die Region sehr wichtiger
ESP durch die Streichung im Strassenbauprogramm ge-
schwächt werden soll. Die Region ist darüber enttäuscht.
Die koordiniert vorangetriebene Siedlungs- und Verkehrspla-
nung und das aktuelle Agglomerationsprogramm im Teilraum
Lyss–Biel sind auf den Ausbau des Anschlusses in Studen
ausgerichtet. Auch als Teil der Erschliessung dieses Ent-
wicklungsschwerpunkts erfüllt der geplante Vollanschluss
raumordnungspolitische Zielsetzungen von kantonaler Be-
deutung. Ein Verzicht würde die bisherigen Anstrengungen
der Gemeinden in der ganzen Region zugunsten einer ge-
ordneten Raumentwicklung in Frage stellen und dem bedeu-
tenden ESP Studen – davon ist vor allem das GM-Areal be-
troffen – das Potenzial entziehen. Dieses Projekt kann wegen
den knappen finanziellen Mitteln nicht kurzfristig realisiert
werden. Es wäre aber unakzeptabel, dieses Projekt einfach
zu streichen. Ich wiederhole, dass für die Planung bereits
eine halbe Million Franken ausgegeben wurde. Ich bitte Sie,
dieser Planungserklärung zuzustimmen.

$QGUHDV�+RIPDQQ, Bern (SP). Die von Herrn Blank aufge-
worfene Frage ist absolut berechtigt. Ich habe mir ähnliche
Überlegungen gemacht. Eine Antwort auf diese Frage ist der
Mechanismus dieser Beurteilung. Wenn ein Projekt neu an-
gegangen wird, hat man in der Regel nicht genügend Anga-
ben für eine Nachhaltigkeitsbeurteilung. Das ist ein Mangel,
und darauf habe ich auch in der Geschäftsprüfungskommis-
sion hingewiesen. Diese Nachhaltigkeitsbeurteilung kann erst
vorgenommen werden, wenn die Projekte in der so genann-
ten Schicht 4C sind. Im Strassenbauprogramm enthalten sind
die Schichten 4A, 4B und 4C. Es wurden nur die Projekte der
Schicht 4C der Nachhaltigkeitsbeurteilung unterzogen. Ich
habe schon angeregt, dass man eigentlich früher die Mög-
lichkeit für solche Beurteilungen haben sollte. Der Mechanis-
mus ist noch nicht fertig ausgereift und diese relativ neue
Methode benötigt wahrscheinlich noch etwas Zeit zum Nach-
bessern.
Eine weitere Antwort auf die Frage von Herrn Grossrat Blank
ist – wie im Strassenbau häufig – die Vorgeschichte. In den
Siebziger Jahren wurden einfach sämtliche Strassen gebaut,
unabhängig von wirtschaftlichen Überlegungen. Das Stra-
ssenbauprogramm ist teilweise auch ein Altlastenprogramm.
Mit der Möglichkeit, die Nachhaltigkeit zu beurteilen, kann
dieses Programm gestrafft werden. Die Projektierungskosten
sind verloren, das ist schade und reut mich auch.
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%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Was ich vorher bei der Strasse Renan–Les Convers gesagt
habe, gilt auch für den Vollanschluss Studen. Eine Wieder-
holung erübrigt sich.
Zu den Ausführungen von Herrn Grossrat Blank. Die Tatsa-
che, dass für eine Planung bereits Geld investiert wurde,
zeigt ja gerade, dass der Kanton diesen Vollanschluss bauen
wollte, diesen aber wegen den Finanzrestriktionen nun nicht
realisieren kann, weil dazu nochmals 15 Mio. Franken nötig
wären, die nicht vorhanden sind. Der Regierungsrat ist bereit,
diese Planungserklärung entgegenzunehmen und sie analog
der Planungserklärung Renan–Les Converts zu behandeln,
also auch da kein zusätzliches Geld zu investieren. Wie im
Strassenbauprogramm dargelegt, werden wir die Genehmi-
gung des aufgelegten Strassenplans noch durchführen und
anschliessend dieses Projekt sistieren, bis sich der Bund
damit befasst. Mit diesem Vorgehen sind auch die Planungs-
kosten nicht verloren. Die Verbindung Schönbühl–Biel ist im
Entwurf des Sachplans Strasse des Bundes enthalten, und
man geht davon aus, dass der Bund eines Tages den Vollan-
schluss Studen realisieren wird.

$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung Tiefenbach 93 Stimmen
Dagegen 45 Stimmen

12 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Herr Tiefenbach hat seine Motion zurückgezogen.
Bevor wir uns mit der Investitionsplanung befassen, möchte
sich Herr Kunz zu Geschäft Nr. 2090 Neubau Laubegg–Lee
äussern.

/RUHQ]�.XQ], Diemtigen (GFL). Es geht hier um ein Projekt
im Kreis 1 Oberland, nämlich um die Simmentalstrasse. Das
Projekt Laubegg–Lee ist im Strassenbauprogramm mit 5,5
Millionen Franken enthalten. Letztes Jahr diskutierten wir
ebenfalls über die Laubegg, nämlich über das sich nun im
Bau befindliche Strassenbauprojekt mit Kosten von ungefähr
8,7 Mio. Franken. Hier handelt es sich also um eine Fortset-
zung eines sehr teuren Projekts. An dieser Strecke befindet
sich kein einziges Haus – es wird damit also niemand vom
Verkehr entlastet. Die Verkehrssicherheit dieser Strasse
könnte mit einem deutlich kostengünstigeren Projekt verbes-
sert werden. Im Namen der Fraktion GFL weise ich darauf
hin, dass nun endlich für die direkt betroffenen Einwohnerin-
nen und Einwohner des Simmentals etwas gemacht werden
sollte, bevor erneut ein so teures Projekt in Angriff genom-
men wird.

3UlVLGHQW. Herr Kunz hat keinen Antrag gestellt.

Kreise I–IV, Investitionsplanung 2005–2009

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�)'3���693���)ULWVFK\
Kreis I, Geschäft Nr. 1015 Bypass Nord (Thun)
– Der Nettoanteil für die Jahre 2005–2006 ist um 600 000

Franken zu Lasten Schicht 3 zu erhöhen
– Der Nettoanteil für die Jahre 2007-2008 ist um 4 400 000

Franken zu erhöhen, durch Aufstockung mittels LSVA-
Geldern.

Kreis II, Geschäft Nr. 2028 Wankdorfplatz
– Der Nettoanteil für die Jahre 2005–2006 ist um 800 000

Franken zu Lasten Schicht 3 zu erhöhen
– Der Nettoanteil für die Jahre 2007–2008 ist um 5 600 000

Franken zu erhöhen, durch Aufstockung mittels LSVA-
Geldern.

Kreis II, Geschäft Nr. 2018 Verkehrssanierung Worb
– Die Verkehrssanierung Worb soll nicht zurückgestellt wer-

den.
– Der Nettoanteil für die Jahre 2007–2008 ist um 8 Mio.

Franken zu erhöhen, durch Aufstockung mittels LSVA-
Geldern.

Kreis III, Geschäfte Nr. 7063-7064, 7073 und 7067-7069
Umfahrung A5 (Biel)
– Der Nettoanteil für die Jahre 2005–2006 ist um 500 '000

Franken zu Lasten Schicht 3 zu erhöhen
– Der Nettoanteil für die Jahre 2007–2008 ist um 1 000 000

Franken zu erhöhen, durch Aufstockung mittels LSVA-
Geldern.

Kreis IV, Geschäft Nr. 1009 Zufahrt Emmental
– Der Nettoanteil für die Jahre 2005–2006 ist um 900 000

Franken zu Lasten Schicht 3 zu erhöhen
– Der Nettoanteil für die Jahre 2007–2008 ist um 5 000 000

Franken zu erhöhen, durch Aufstockung mittels LSVA-
Geldern.

Kreis IV, Geschäft Nr. 1007 Autobahnzubringer / Wirtschafts-
strasse Oberaargau
– Der Nettoanteil für die Jahre 2005–2006 ist um 500 000

Franken zu Lasten Schicht 3 zu erhöhen
– Der Nettoanteil für die Jahre 2007–2008 ist um 3 000 000

Franken zu erhöhen, durch Aufstockung mittels LSVA-
Geldern.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�%HUQDVFRQL��:RUE��63�
Kreis II, Geschäft Nr. 2018 Verkehrssanierung Worb
Der Baubeginn für das im Strassenbauprogramm 2005–2008
um mehr als zwölf Jahre zurückgestellte Strassenbauprojekt
2018 «Verkehrssanierung Worb» (Baubeginn gemäss Pro-
gramm: 2014, Bauende: 2018) ist für das Jahr 2008 vorzuse-
hen. Die entsprechenden Mittel für die Vorarbeiten ab 2006
und den Bau ab 2008 sind bereit zu stellen.

3UlVLGHQW. Die Anträge zu den verschiedenen Geschäften
werden gemeinsam diskutiert. Als erstes sprechen die An-
tragstellerin und die Antragsteller. Für die FDP spricht Herr
Sutter, Niederbipp, für die SVP Herr Grunder.

5REHUW�6XWWHU, Niederbipp (FDP). Ich habe sowohl die Ener-
giestrategie gelesen wie auch das Strassenbauprogramm
studiert und dabei festgestellt, dass grosse Kürzungen vor-
genommen wurden. Bis ins Jahr 2005 sind es immerhin 22
Prozent und bis 2008 betragen die Kürzungen 44 Prozent.
Diese Kürzungen lassen sich mit der finanziellen Situation
des Kantons erklären. Ich habe aber auch festgestellt, dass
diese Kürzungen vor allem bei grösseren, möglicherweise
wirtschaftsrelevanten Projekten in der vierten Schicht erfolg-
ten. Im Juni haben wir die Weiterentwicklung der Wachs-
tumsstrategie im Grossen Rat beraten und zur Kenntnis ge-
nommen. Dort werden viele Projekte erwähnt, die wirtschaft-
lich eine nachhaltige Wirkung haben. Diese wurden nun im
Strassenbauprogramm zu wenig berücksichtigt. Es ist uner-
klärlich, dass Wachstumsstrategien formuliert und zur Kennt-
nis gebracht werden, Prioritäten gesetzt, aber nachher nicht
umgesetzt werden. Das ist dem Volk Sand in die Augen ge-
streut und versetzt vor allem den betroffenen Regionen im-
mer wieder einen Dämpfer. In Diskussionen wird immer wie-
der gefragt, was die in Bern oben eigentlich machen, ausser
viel zu reden.
Wir möchten nun eine Umlagerung vornehmen, deren Details
Ihnen Hans Grunder anschliessend darlegen wird. Die Idee
ist, dass für die Planjahre 2005 und 2006 Geld von der dritten
Schicht auf die vierte Schicht umverteilt wird. In Schicht 3
sind vor allem Lärmschutzmassnahmen enthalten – das ist
sicher auch ein wichtiges Anliegen, aber im schweizerischen
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Vergleich sind wir diesbezüglich relativ gut bedient. Deshalb
scheint uns eine Umverteilung ohne weiteres möglich. In den
Jahren 2007 und 2008 würde es eine Aufstockung der Gelder
bedingen, und bekanntlich werden zu diesem Zeitpunkt
Mehreinnahmen der LSVA-Gelder fliessen. Diese Gelder
müssen endlich zweckgebunden eingesetzt werden, wie das
auch in der überwiesenen Motion Sutter / Anderegg verlangt
wurde.
Zur wirtschaftlichen Situation habe ich Ihnen etwas mitge-
bracht. ('HU�5HGQHU�SDFNW�HLQ�0RGHOODXWR�� HLQHQ�/DVWZDJHQ
GHU�)LUPD�*ODVWU|VFK��DXV�� Ich kann nur für den Oberaargau
sprechen. Das ist ein Fahrzeug der Firma Glaströsch. Dieser
LKW verkehrt täglich von Niederbipp via Aarwangen nach
Bützberg – diese Wirtschaftsstrasse des Oberaargaus steht
zur Diskussion. Wenn ein solches Unikum durch Aarwangen
fährt und es gleichzeitig noch Velofahrerinnen und Velofahrer
hat, die zur Schule fahren – Langenthal ist ja ein bekanntes
Schulzentrum –, dann kann der LKW minutenlang nicht über-
holen. Ich möchte mit meinem Votum nicht primär Propagan-
da für den Oberaargau machen, sondern stellvertretend für
alle zu diskutierenden Projekte in den verschiedenen Kreisen
sprechen. Damit die Regierungspräsidentin das nicht ver-
gisst, werde ich ihr nun diesen kleinen Lastwagen überrei-
chen. �(U��EHUUHLFKW�GDV�0RGHOODXWR�GHU�5HJLHUXQJVSUlVLGHQ�
WLQ��

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP). Von gewisser Seite
wird mir wahrscheinlich vorgeworfen werden, dass ich auf der
einen Seite sparen und hier nun Geld ausgeben wolle. Ich
möchte klarstellen, dass ich im Namen der gesamten SVP-
Fraktion spreche. Wenn überall so gespart würde wie im
Strassenbau, könnten wir uns schon fast in unseren Stühlen
zurücklehnen und uns wieder zukunftsweisenden Themen
widmen. Im Jahr 2003 hatte das Strassenbauprogramm noch
ein Investitionsvolumen – selbstverständlich inklusive Unter-
halt – von 125 Mio. Franken. Im vorliegenden Strassenbau-
programm werden für das Jahr 2008 noch 64 Mio. Franken
aufgeführt. Es hat also fast eine Halbierung stattgefunden,
die wir grösstenteils akzeptieren, aber die Schmerzgrenze
wurde überschritten.
Das ist jedoch nicht der einzige Grund für die Planungserklä-
rungen. Wir sind erstaunt über die Debatten im Grossen Rat.
Wie gesagt verabschiedete die Regierung im Juni die
Wachstumsstrategie. Ich präsidierte die Kommission, die den
Wachstumsstrategiebericht vorberaten hat. In diesem Bericht
sind sehr wichtige Elemente enthalten, weil sie das Wachs-
tum ankurbeln und damit das Volkswirtschaftseinkommen
vergrössern könnten. Die Regierung doppelte am 17. Sep-
tember mit einer Medienmitteilung nach, worin als erste
Massnahme der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion ange-
führt wurde, dass die Massnahmen aus den Mobilitätsstudien
der Regionen Bern, Biel, Thun und Burgdorf realisiert werden
sollen. Das ist der Grund, weshalb wir hier Korrekturen an-
bringen müssen. Scheinbar ist dieser Bericht, den die Regie-
rung als strategisch sehr wichtig eingeschätzt hat, vier Mo-
nate später bereits Makulatur, und das kann ja wohl nicht
sein! Wenn wir betrachten, was nun für diese Objekte im
Strassenbauprogramm geplant ist, sehen wir, dass bei-
spielsweise bei der Wirtschaftsstrasse Oberaargau pro Jahr
50 000 Franken enthalten sind, für den Raum Burgdorf sind
es 100 000 oder 200 000 Franken. Es soll mir jemand sagen,
wie man mit diesen Mitteln solche Vorhaben beschleunigen
kann! Es ist schlicht nicht möglich. Und deshalb haben wir
diese Planungserklärungen eingereicht.
Wir verlangen für die Periode 2005 bis 2006, dass für die
aufgeführten Objekte Mittel umgelagert werden, damit die
Wachstumsstrategie gefördert werden kann. Insbesondere
sollen die Projekte auf einen Stand gebracht werden, dass

sie dann auch realisiert werden können, wenn das Geld dazu
vorhanden ist. Insgesamt verlangen wir eine Verlagerung von
3,1 Mio. Franken von der dritten in die vierte Schicht. Das ist
nicht wahnsinnig viel, führt aber dazu, dass diese Projekte
beschleunigt werden und die nötigen Abklärungen vorange-
trieben werden können.
Warum erfolgt eine Umlagerung aus der Schicht 3? In der
dritten Schicht ist der Lärmschutz enthalten. Im Kanton Bern
sind diesbezüglich 68 Prozent realisiert oder stehen kurz vor
der Realisierung. Im schweizerischen Vergleich gehört der
Kanton Bern zu den Spitzenreitern. Da der Bund eine Frist-
verlängerung bis ins Jahr 2018 gewährt hat, ist es absolut
vertretbar, für die nächsten zwei Jahre eine solche Umlage-
rung vorzunehmen. Für die Jahre 2007 und 2008 verlangen
wir, dass 25 Mio. Franken LSVA-Gelder umgelagert werden.
Wir verlangen für diese Jahre also eine Aufstockung des
Strassenbauprogramms. Das ist gerechtfertig, nicht zuletzt
deshalb, weil ab nächstem Jahr die LSVA verdoppelt wird,
was mittelfristig zu Mehreinnahmen beim Kanton führen wird.
Über die Zweckentfremdung dieser Gelder haben wir in die-
sem Saal bereits verschiedentlich diskutiert. Beinahe 50
Prozent dieser Gelder werden zweckentfremdet, und es ist
deshalb nichts als anständig, die 25 Millionen umzulagern.
Damit setzen wir Schwerpunkte. Wir sind ganz klar nicht für
ein Giesskannenprinzip, das haben wir auch bei den vorheri-
gen Planungserklärungen dargelegt, aber wir wollen Schwer-
punkte setzen, damit in den Gebieten, wo ein wirtschaftliches
Wachstum erwartet wird, auch die nötigen Voraussetzungen
dazu vorhanden sind. Deshalb empfehle ich Ihnen, unsere
Planungserklärungen zu unterstützen. Meines Wissens un-
terstützt die SVP-Fraktion diese Planungserklärungen ein-
stimmig.

3HWHU� %HUQDVFRQL, Worb (SP). Meine Planungserklärung
bezieht sich nur gerade auf die Verkehrssanierung Worb. Im
vorliegenden Strassenbauprogramm wurde dieses Projekt
leider sehr stark zurückgestellt. Im Strassenbauprogramm
2003–2006 war der Baubeginn noch für das Jahr 2005 vor-
gesehen, im neuen Strassenbauprogramm wurde er auf 2014
verschoben. Ich erkläre kurz, worum es in diesem Projekt
geht.
Einerseits geht es um die Umfahrung von Worb, womit auch
die Bestimmungen der Lärmschutzverordnung endlich einge-
halten werden könnten. Momentan ersticken wir in Worb im
Verkehr. Anderseits ist das Projekt die Basiserschliessung für
den wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt Worbboden,
wo bis zu 3000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Da-
mit entspricht dieses Projekt auch der Zielsetzung im Vortrag
des Regierungsrats, nämlich Wachstum fördern. Es ist sehr
wichtig, dass nicht bei den Projekten gespart wird, von denen
man sich eine wirtschaftliche Entwicklung erhofft. In Worb
haben wir täglich morgens und vor allem abends eine Auto-
schlage von mehr als einem Kilometer Länge, was mit War-
tezeiten von 20 bis 30 Minuten verbunden ist. Das kann län-
gerfristig kein Zustand sein, und deshalb darf ein solches
Projekt nicht verschoben. Der Grund für diese Verschiebung
sind private Einsprachen. Im Verhältnis der Einwohnerzahl zu
den Betroffenen ist das eine absolut geringe Anzahl. Werden
private Einsprachen heute so hoch gewertet, dass damit auch
wichtige Projekte verzögert werden können? Wenn das so ist,
dann sind wir bald so weit wie im Raum Zürich, wo nichts
mehr machbar ist. Es gilt auch politisch einen Kontrapunkt zu
setzen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir vorge-
stern eine Petition eingereicht haben. Innerhalb von zwei
Tagen wurden 1500 Unterschriften gesammelt gegen die
zeitliche Verschiebung der Verkehrssanierung Worb. Das ist
ein klares Signal der Bevölkerung unserer Region.
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Es besteht ein zweiter Antrag SVP / FDP zum gleichen Pro-
jekt. Die Zielrichtung der Anträge ist die gleiche. Ich habe
meine Planungserklärung zeitlich so abgestimmt, wie mir vom
Kreisoberingenieur zugesichert wurde, dass es machbar ist.
Ich habe keine Summe aufgeführt, aber die im Antrag Sutter /
Grunder / Fritschy aufgeführte Summe stimmt, und ich kann
mich dieser Planungserklärung anschliessen. Meines Erach-
tens könnte man beide Planungserklärungen stehen lassen.
Ich möchte jedoch nicht, dass die beiden Planungserklärun-
gen gegeneinander ausgemehrt werden. Wenn diese Gefahr
bestünde, würde ich meine Planungserklärung zurückziehen
und Sie bitten, die Planungserklärung FDP / SVP / Fritschy
zu unterstützen. Die beiden Planungserklärungen sind dek-
kungsgleich.

)UDQ]LVND� )ULWVFK\, Rüfenacht (FDP). Ich habe zu sechs
Geschäften Anträge eingereicht, und zwar die gleichen wie
die FDP- und SVP-Fraktion. Der Auslöser war die Verkehrs-
sanierung Worb. Ich bin in Worb aufgewachsen und wohne
nun nach einem längeren Unterbruch wieder in Worb. Ich
weiss deshalb gut, dass das Verkehrschaos in Worb für die
Worberinnen und Worber schon lange eine grosse Plage ist.
Eine Plage ist es auch für sehr viele Leute aus angrenzenden
Gebieten, die täglich zweimal durch Worb fahren müssen, am
Morgen zur Arbeit und abends nach Hause. Deshalb war die
Enttäuschung riesig, als bekannt wurde, dass die geplante
Verkehrssanierung zurückgestellt werden soll. Bekanntlich
haben Einsprachen das Projekt verzögert, dass aber die
Einsprachen der Grund dafür sein sollen, das Projekt ganz
aus dem Strassenbauprogramm zu kippen, hat in Worb nie-
mand verstanden.
Letzte Woche entstand deshalb die Idee, noch vor Sessions-
beginn in einer Blitzaktion Unterschriften für eine Petition zu
sammeln. Diese Petition verlangt, dass die Verkehrssanie-
rung Worb im Strassenbauprogramm 2005–2008 bleibt und
so rasch wie möglich realisiert werden soll. Ich habe selber in
Worb Unterschriften für diese Petition gesammelt. Eine ältere
Worberin hat mir gesagt, sie werde nicht unterschreiben, weil
man in Worb schon seit Jahrzehnten auf eine Verkehrssanie-
rung warte, und sie werde sie sicher nicht mehr erleben.
Tatsächlich war Ende der Sechziger Jahre geplant, die T10
vierspurig von Muri via Worb Richtung Luzern zu führen.
Dieses Projekt wurde verworfen. Anfang der Neunziger Jahre
wurde die Suche nach einer guten Verkehrslösung für Worb
wieder aufgenommen. Daraus entstand schliesslich das vor-
liegende Geschäft.
Es ist nicht einfach eine Lösung für Worb zu finden. Worb ist
leider kein Dorf an einer Strasse, so dass der Verkehr aussen
herum verlagert werden könnte. In Worb kommen fünf Stra-
ssen zusammen. Wenn Worb in einer Ebene liegen würde,
könnte man ringsum eine Ringstrasse bauen; weil Worb
zwischen Hügeln liegt, ist das leider nicht möglich. Das vor-
liegende Projekt verbindet vier von fünf Strassen, die in Worb
zusammentreffen. Die Nordspange erschliesst zudem den
Entwicklungsschwerpunkt Worbboden. Damit ist die Ver-
kehrssanierung in Worb für die wirtschaftliche Entwicklung
der Agglomeration Bern und des Kantons Bern von grosser
Bedeutung. Diese Tatsache ist wichtig. Im Strassenbau des
Kantons Bern müssen Projekte von grosser wirtschaftlicher
Bedeutung prioritär behandelt werden. Die Verkehrssanie-
rung Worb ist eines dieser Projekte, das gefördert werden
soll, und zwar mit LSVA-Geldern.
In meiner Planungserklärung schliesse ich fünf weitere Pro-
jekte ein, die für die Entwicklung des Kantons Bern wichtig
sind. Ich bitte Sie deshalb die Planungserklärungen zu allen
sechs Geschäften zu unterstützen. Wir werden ausserdem
die Planungserklärung von Peter Bernasconi unterstützen.
Seine Planungserklärung verträgt sich gut mit meiner. Meine

Planungserklärung beziffert zusätzlich die Beträge, die für die
Jahre 2007 und 2008 bereitgestellt werden müssen, und
verlangt, dass im Prinzip LSVA-Gelder dazu verwendet wer-
den sollen. Übrigens hat mir die erwähnte ältere Frau die
Unterschrift doch noch gegeben. Es sei für die Nachfahren,
war ihr Kommentar dazu. Ich zähle nun auf Sie, damit es
nicht mehr so lange dauert.

6DELQH� *UHVFK, Bern (GB). Die Fraktion GBJA hat dieses
Jahr darauf verzichtet, Anträge zum Strassenbauprogramm
zu stellen. Die Systematik dieses Strassenbauprogramms ist
inzwischen recht ausgefeilt. Die Zuteilung in Schichten und
die Nachhaltigkeitsbeurteilung sind gelungen und damit der
Einsatz in unseren Augen sinnvoll. Vor zwei Jahren haben wir
gefordert, Umfahrungsstrassen seien zugunsten von Orts-
durchfahrtsanierungen zu streichen. In diesem Strassenbau-
programm ist einzig noch die Umfahrung Emdtal enthalten,
die wir als überteuerte Lösung erachten. Wir verzichten je-
doch auf einen erneuten Ablehnungsantrag, nachdem wir
schon vor vier und vor zwei Jahren damit gescheitert sind.
Ich will nicht auf der inhaltlichen Schiene gegen die Anträge
FDP / SVP / Fritschy argumentieren. Dass Hans Grunder und
ich unterschiedlicher Auffassung über die Erschliessung der
Regionen sind, ist bekannt. Ich konzentriere mich deshalb auf
die Frage der Finanzen.
Wenn wir allen Anträgen der SVP und der FDP zustimmen
würden, würden wir ein Bauvolumen von mehr als 600 Mio.
Franken auslösen. Allein die Anträge FDP / SVP / Fritschy
kosten uns 475 Millionen. Die Antragsteller schlagen zwei
Finanzierungsquellen vor: einerseits Geld aus der Schicht 3
des Strassenbauprogramms und anderseits LSVA-Gelder.
Zuerst etwas zur Idee, Schicht 3 anzuzapfen. Seit jeher ha-
ben wir behauptet, den bürgerlichen Strassenbauern sei die
Verkehrssicherheit von Fussgängerinnen und Velofahrern
weniger wichtig als die Bequemlichkeit der Autofahrer. Hier
ist der Beweis: Sogar Frau Fritschy hat sich einspannen las-
sen, Schicht 3, also die Verkehrssicherheit und den Lärm-
schutz zugunsten neuer Strassen und Grossbauvorhaben zu
opfern. Das ist für uns völlig inakzeptabel.
Gegen die Zweckentfremdung von LSVA-Geldern für den
Strassenbau hat sich die Fraktion GBJA schon immer ge-
wehrt. Die Stimmbevölkerung stimmte damals dem LSVA zu,
weil sie wollte, dass der Verkehr von der Strasse auf die
Schiene verlagert wird. Wenn nun anstelle des öV der Stra-
ssenverkehr gefördert wird, ist das verkehrt. Aber es ist nun
einmal eine Tatsache, dass es die bürgerliche Mehrheit wäh-
rend den unzähligen Debatten zur LSVA geschafft hat, 40
Prozent dieses Geldes für ihre Strassenträume zu reservie-
ren. Beruhigend ist höchstens, dass gemäss überwiesenem
Antrag Antener zum 40-Tönner-Konzept vom Juni 2003 auch
die LSVA-Ausbauten aus diesen 40 Prozent reservierten
LSVA-Geldern bezahlt werden müssen. Eine Realisierung
der bürgerlichen Ausbauwünsche wird sich deshalb mangels
Geld über Jahrzehnte hinziehen. Summa summarum ist also
vor allem Ziffer 1 der Anträge stossend. Der Schutz der
schwächsten Verkehrsteilnehmer, Hans Grunder, ist Ehren-
sache. Ausgerechnet diesen willst du mit deinem Antrag in
Ziffer 1 3,5 Mio. Franken entziehen! Enthalten in Schicht 3 ist
auch der gesetzlich vorgeschriebene Lärmschutz. Hans
Grunder nimmt bewusst in Kauf, dass die vom Bund gesetzte
Frist 2018 definitiv nicht eingehalten werden kann. Wir bitten
um Ablehnung aller Anträge FDP / SVP / Fritschy.

$QGUHDV�+RIPDQQ, Bern (SP). Ich beginne mit einer kleinen
Geschichte. Eine Frau bewirbt sich bei einer Firma um eine
wichtige Stelle und gibt entsprechend wichtige Referenzper-
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sonen an. Der Firmenverantwortliche erkundigt sich bei den
Referenzpersonen als erstes nach der besten Eigenschaft
dieser Bewerberin. Die Antwort lautet: «Sie setzt Prioritäten.»
Zweite Frage: «Was ist die schlechteste Eigenschaft dieser
Bewerberin?» Antwort: «Sie setzt Prioritäten.» So ungefähr
geht es wahrscheinlich Baudirektorin Barbara Egger-Jenzer.
Sie hat die Prioritäten nicht unbedingt freiwillig gesetzt, son-
dern sie wegen der bürgerlichen Finanzpolitik setzen müs-
sen. Der Rückgang der Investitionen im Strassenbau wurde
von Grossrat Grunder beklagt, Hauptverursacher ist ebenfalls
Grossrat Grunder. Es ist etwas seltsam, wenn jemand hier
Sachen beklagt, die er selber massgeblich befördert hat! In
solche Widersprüche würde ich mich jedenfalls nicht verwik-
keln. Ich habe bereits dargelegt, dass die Nachhaltigkeitsbe-
urteilung wirklich der Beweis dafür ist, dass es dem Tiefbau-
amt ernst ist mit einer echten Prioritätensetzung. Der Wille,
Prioritäten zu setzen, muss gelobt und nicht beklagt werden.
Aber wie gesagt, im Strassenbau ist Objektivität nicht ein
sehr gefragter Artikel.
Die Anträge zeigen, dass die alte Berner Krankheit – man
neigt schon fast dazu, vom kranken Mann an der Aare zu
sprechen –, der Regionalegoismus, einmal mehr voll durch-
geschlagen hat. Hans-Jürg Pfister hat es eigentlich treffend
ausgedrückt: Als er die Anträge der anderen gesehen habe,
habe er das Gefühl gehabt, er müsse ebenfalls einen Antrag
stellen. Diese Art zu Politisieren sollte eigentlich der Vergan-
genheit angehören! Bei der Vereidigung schwören Sie auf
den Kanton und nachher wird volle Pulle nur für die eigene
Region gesorgt. So geht es natürlich nicht!
Zu den Anträgen. Die SP-Fraktion lehnt alle Anträge, die am
Strassenbauprogramm herumschrauben wollen, samt und
sonders ab. Die kleine Ausnahme haben wir bereits debat-
tiert. Die Ablehnung erfolgt im Interesse des Kantons und im
Interesse eines zweckgerichteten Mitteleinsatzes und nicht im
Interesse irgendwelcher Sonderwünsche, die in der Regel
nice to have sind. Am meisten ärgern mich nicht die Anträge,
sondern die so genannten Finanzierungsideen dazu. Die
Finanzierungsidee LSVA ist – obwohl miserabel – noch die
bessere der beiden. Sie dient zur Verschleierung, dass im
Prinzip das Geld aus dem Staatssäckel genommen wird. Herr
Grunder beklagte sich über die Zweckentfremdung der LSVA-
Gelder. Ich lese Ihnen Artikel 19 Absatz 3 des Bundesgeset-
zes über die Verwendung der LSVA-Gelder vor. Dann sehen
Sie, was zweckentfremdet ist und was nicht. «Die Kantone
verwenden ihren Anteil am Reinertrag vorab für den Aus-
gleich der von ihnen getragenen ungedeckten Kosten im
Zusammenhang mit dem Strassenverkehr.» Ausser den
Linksgrünen ist in diesem Rat keine einzige Kraft, die sich für
diesen Artikel einsetzt und darauf hinweist, dass das der
richtige Verwendungszweck ist und alle anderen Verwendun-
gen Zweckentfremdungen sind.
Das Schlimmste ist der Raubzug auf Schicht 3. Diese Metho-
de entspricht den modischen 4x4 Zweieinhalbtönnern, die auf
einer Strasse mit übersetzter Geschwindigkeit fahren und vor
denen man sich als Velofahrer gerade noch schnell in eine
Nische flüchten kann, damit man noch einmal mit dem Leben
davonkommt. Genau diese Mentalität steckt hinter diesen
Anträgen. Immer auf die Schwächsten! Schon als Kind wurde
ich wütend, wenn ein Neuntklässler einen schmächtigen
Sechstklässler verprügelte. Der Lärmschutz ist ein Bundes-
auftrag zur Einhaltung der Lärmschutzvereinbarung. Es ist
bundesrechtswidrig, wenn der Lärmschutz heruntergefahren
wird, weil dann die Fristen wahrscheinlich nicht eingehalten
werden können. Auch in der Kantonsverfassung ist der klare
Auftrag enthalten, in der Verkehrspolitik die schwächeren
Verkehrsteilnehmer zu schützen – das steht wörtlich in der
Kantonsverfassung, eine Plünderung der dritten Schicht ist
verfassungswidrig. Als Menschen zweifle ich Sie nicht an,

aber ein Transfer aus der dritten Schicht für die Finanzierung
Ihrer Sonderwünsche erscheint mir menschenverachtend.

-RKDQQD�:lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Es wird Sie wahr-
scheinlich nicht erstaunen, dass die Fraktion GFL alle Anträ-
ge als Affront und als Verstoss gegen Treu und Glauben,
gegen Sicherheit, gegen die Umwelt und gegen finanzpoliti-
sche Grundsätze empfindet. Diese Anträge sind in keiner Art
und Weise nachhaltig. Weshalb sind die Planungserklärun-
gen ein Affront? Ältere Bernerinnen und Berner, Fussgänge-
rinnen und Fussgänger, Velofahrende, Behinderte und öV-
Benutzende, Kinder und Schulkinder haben es nötig, dass wir
auch an sie denken. Heute haben ältere Leute Mumm für
Mobilitätsberatungen, um sich anders fortbewegen zu kön-
nen. Das ist ein riesiges Bedürfnis. Velofahrende wollen nicht
mehr – wie das in Burgdorf am ungenügend beleuchteten
Bahnhof Nord passiert –, jeden Sonntagmorgen ihre Velos
von den Bäumen herunterholen oder demoliert aus den
Ständern. Dort mangelt es nach wie vor. Mütter, ältere Leute
und Kinder machen keine Verkehrspolitik. Strassenbaupolitik
machen vor allem Männer über 45 und Autofahrende. Gerade
Schnellfahrer verursachen zusätzlich Lärm und gefährden
Kinder und andere Leute.
Die Planungserklärungen verschleudern Millionen von Fran-
ken. 30 Millionen für Planungen und teure Anlagen, 30 Millio-
nen in den Sand setzen für Strassenbauten, über die wir oder
aber unsere Nachfahren in 20 oder 30 Jahren vielleicht la-
chen, uns aber sicher nerven werden. Weil nämlich dann
entweder alle Bürgerlichen gescheiter geworden oder in die
Minderheit geraten sind. Lachen Sie nur. Das haben Sie
schon vor 25 Jahren gemacht und uns Grüne ausgelacht, als
wir uns für die Velofahrerinnen und -fahrer stark machten. Sie
haben uns sogar – entschuldigen Sie den Ausdruck – «aa-
bislet». Heute ist das Velo eine Erfolgsstory und ein Wirt-
schaftsfaktor und hilft uns und allen Leuten, die nicht auf das
Auto verzichten können oder wollen, zu mehr Strassenraum.
30 Millionen für Verhinderungen einer zeitgerechten Ent-
wicklung in den nächsten Jahren, 30 Millionen für Berater und
Planer, die sich über die regierungsrätliche Grundstrategie
hinwegsetzen, mit welchen Motiven auch immer. Ich erinnere
an die gestrige Debatte zur Motion Haldemann.
Die regierungsrätliche Strategie lautet bekanntlich, Verkehr
verlagern und Verkehr verträglich gestalten. Der Regierungs-
rat will aus dem Teufelskreis mehr Strassen herausführen, so
wie das übrigens auch 90 Prozent der Bevölkerung wollen.
Die Planungserklärungen sind ein Angriff auf Treu und Glau-
ben. Hans Grunder hat vorhin von Makulatur gesprochen. Er
trägt ebenfalls zur Makulatur bei. In der Novembersession
2002 wurde eine Planungserklärung der Geschäftsprüfungs-
kommission überwiesen, wonach Umlagerungen für grosse
Geschäfte nicht zulasten von Projekten aus übergeordnetem
Recht erfolgen dürfen. Diese Projekte befinden sich in
Schicht 3. Ist diese Planungserklärung bereits Makulatur,
Hans Grunder? Wenn alle diese Planungserklärungen umge-
setzt werden, wird Schicht 3 um 40 Prozent des Geldes redu-
ziert.
Drei Siebtel der Gelder aus Schicht 3 sollen im Kreis IV ver-
locht oder verbetoniert werden. Das heisst, dort sollen wahr-
scheinlich am meisten Projekte zurückgestellt werden, sonst
würden ja die anderen Regionen auf die Barrikaden steigen.
Welche Lärmsanierungen wollen wir nun reduzieren oder gar
darauf verzichten? Soll Bäriswil verzichten oder Wynau, viel-
leicht Bützberg, oder Nieder- oder Oberbipp, oder vielleicht
doch eher Wanzwil? Oberburg hätte auch noch ein Projekt,
ebenfalls Lützelflüh und Lauperswil. Wollen Sie alle diese
Leute vor den Kopf stossen und ihnen weder Verkehrssicher-
heit, noch eine Umgestaltung der Strasse, noch Schulwegsi-
cherheit gewähren? Ich will das nicht und kann das nicht.
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Zur Wirtschaftlichkeit. Gerade heute kann man den Zeitungen
die Auswirkungen des Strassenbaus rund um Kirchberg ent-
nehmen. Nach wie vor stehen die Autos dort Schlange und
nach wie vor leiden die Leute in Kirchberg unter dem Ver-
kehr. Die Ampel soll daran Schuld sein. Aber seien Sie doch
ehrlich: Mit Änderungen von Ampelzeiten nimmt man doch
kein einziges Auto von der Strasse!
Zum Thema Umfahrungen und Wirtschaftlichkeit. Die Studie
Lässer der Hochschule Sankt Gallen hält fest, dass die För-
derung der Wirtschaft durch Strassenbau nicht gegeben ist.
Es kann sein, dass der Strassenbau ein wenig hilft, muss
aber nicht, und die diesbezüglichen Erwartungen sind viel zu
gross. Gute öV-Erschliessungen, die die Mobilitätskette
schliessen, bringen gute Steuerzahler in die Gegend. Wie
Sabine Gresch bereits sagte, hat der Kanton Bern kein Geld
für solche Monsterprojekte, die nice to have wären für einige
wenige Wirtschaftspolitiker – ich wähle bewusst die männli-
che Formulierung. Die Gleichen, die im Februar 2005 die
Steuersenkungsinitiative vor das Volk bringen werden, neh-
men denen das Geld weg, denen es vom Bundesgesetz
zugesichert ist. Wo bleibt da die politische Verantwortung für
das Berner Volk? Die Fraktion GFL lehnt alle Planungserklä-
rungen und Motionen ab. Wir wollen keine Beschleunigung
zulasten der Wohnbevölkerung.

:DOR� +lQQL, Köniz (FDP). Zum Votum von Grossrätin Jo-
hanna Wälti gäbe es viel zu sagen, aber wir verzichten dar-
auf. Aus der Fraktion FDP nur eine kurze Zusammenfassung:
Wir stehen vollumfänglich hinter der Planungserklärung von
Peter Bernasconi, von Hans Grunder, Franziska Fritschy und
Robert Sutter. Es braucht dazu weder weitere Erklärungen
noch weitere Begründungen.

5XHGL�/|IIHO, Münchenbuchsee (EVP). Ich denke, dass ein
paar Begründungen doch noch nötig sind. Diese Diskussion
bereitet mir Magenschmerzen. Der Sprecher der Geschäfts-
prüfungskommission, Lorenz Hess, hat gestern unseres Er-
achtens gut ins Thema eingeführt. Er sagte, die Geschäfts-
prüfungskommission habe das Strassenbauprogramm über-
prüft und für ausgewogen befunden. Wir sind erstaunt, wenn
nun ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission solche
Anträge stellt. Wir fragen uns, welche Gründe dahinter stek-
ken, wenn ein Mitglied der Geschäftsprüfungskommission,
das scheinbar das Strassenbauprogramm studiert und für
ausgewogen befunden hat, solche Anträge stellt.
Seit vier Jahren haben wir in der Schweiz die LSVA. Andreas
Hofmann hat uns vorhin den Artikel 19 vorgelesen. Die Kan-
tone sollen die Schwerverkehrsabgabe «vorab für den Aus-
gleich der von ihnen getragenen ungedeckten Kosten im
Zusammenhang mit dem Strassenverkehr einsetzen». Unge-
deckte Kosten im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr
sind beispielsweise die Erneuerung von Strassen, Lärm-
schutz, Umweltschäden und Verkehrssicherheitsmassnah-
men. Soviel zur Zweckentfremdung der LSVA. Die LSVA-
Gelder sind nicht in erster Linie für Neubauprojekte zu ver-
wenden. Die EVP-Fraktion findet es deshalb grundfalsch, mit
diesen sechs Planungserklärungen nicht 25, sondern 27
Millionen Franken LSVA-Gelder zu binden. Ebenso falsch
und dazu noch sehr inkonsequent ist es, dem Regierungsrat
beim Budgetvollzug und manchmal auch bei den Investitio-
nen immer wieder undefinierte Sparaufträge zu erteilen, ohne
konkret zu werden, und hier, bei den LSVA-Geldern, wo die
Regierung nun ein wenig Spielraum hat, diesen Handlungs-
spielraum notabene zwei Jahre zum Voraus zu beschneiden.
Wenn wir wirklich irgendeinmal Schulden abbauen wollen,
dann können wir nicht so handeln.
Dass in den nächsten zwei Jahren Umlagerungen zur Schicht
4 zulasten der Schicht 3 erfolgen sollen, findet die EVP-

Fraktion noch viel schlimmer. In der Schicht 3 sind nicht nur
Lärmschutzmassnahmen, sondern vor allem auch Ver-
kehrssicherheitsmassnahmen, die den Leuten zu gute kom-
men, die eben nicht in Off-Roadern hocken oder sonst in
einem gut gepolsterten, links, rechts und vorne beairbagten
Auto, sondern vor allem denen, die zu Fuss oder mit dem
Velo unterwegs sind. Es ist schlicht nicht akzeptabel, wenn
zulasten von Schicht 3 Geld für Projekte umgelagert werden
soll, die von der Regierung im Strassenbauprogramm ge-
wichtet wurden und deren Gewichtung von der Geschäfts-
prüfungskommission als ausgewogen betrachtet wurde. Im
Namen der EVP-Fraktion bitte ich Sie, diese Planungserklä-
rungen abzulehnen.

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP). Ich lache trotzdem
noch, weil Lachen angeblich gesund sein soll, obwohl es mir
von Johanna Wälti-Schlegel fast verboten wurde. Nach den
Vorwürfen, die vorher an meine Person gerichtet wurden,
müsste mir eigentlich das Lachen vergehen. Aber ich habe
gelernt, dass Politik auch sehr viel mit Humor zu tun hat, und
somit stecke ich die Anfeindungen in die entsprechende
Schublade. Ich spreche hier als SVP-Sprecher. Die SVP-
Fraktion steht hinter den Planungserklärungen. Ich nutze die
Gelegenheit und gehe auf einzelne Voten noch kurz ein.
Ich bin erstaunt, dass man mit diesen Planungserklärungen
650 Millionen Investitionen auslösen soll. Wenn es so ist,
muss mir jemand diese Rechnung erklären. Ich bin auch
erstaunt, dass wir – besonders von meinem Vorredner –
hingestellt werden, als möchten wir Sachen vernichten, die
unfallverhütend sind. In Schicht 4 sind sehr viele Projekte und
Massnahmen enthalten, die sehr wohl unfallverhütend sind.
Wer behauptet, dass solche Massnahmen nur in Schicht 4
enthalten sind, hat das Strassenbauprogramm nicht gelesen.
Auch eine Entlastung einer Ortschaft oder andere Massnah-
men sind lärmschutzwirksam. Ich bin froh, dass diese Aussa-
ge nicht von mir stammt, und verweise auf die Aussage von
Peter Bernasconi, der ausgeführt hat, was für die Bevölke-
rung die Verkehrssanierung Worb bedeutet und welche Fol-
gen dies für die Sicherheit hat. Es ist deshalb eine pauschale
Verurteilung zu sagen, mit einer Umlagerung aus Schicht 3
würden Kinder gefährdet. Ich habe selber fünf Kinder, das
kleinste ist 3-jährig und das grösste ist 17 Jahre alt. Alle be-
sitzen ein GA – ich übrigens auch – und ich versuche immer
einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen.
Die vorliegenden Objekte resultieren alle samt und sonders
aus einer so genannten Gesamtmobilitätsstudie, die notabe-
ne sowohl in Thun wie in Burgdorf und Bern einer breiten
Vernehmlassung unterstellt wurde und deshalb grosse Ak-
zeptanz findet. Ich will nicht polemisch werden, aber ich finde
die Betrachtungsweise meines Vorredners mindestens ein-
seitig. Ich bin überzeugt, dass die Leute, die über einen Weit-
blick verfügen und sich nicht einfach für eine Religion stark
machen – damit meine ich nicht Religion in Zusammenhang
mit Gott, damit das nicht falsch verstanden wird, aber es gibt
auch noch andere Religionen – in dieser Frage nicht unterlie-
gen werden.

3UlVLGHQW. Die Einzelsprecherinnen und -sprecher haben das
Wort.

+DQV�$HVFKEDFKHU, Gümligen (SVP). Ich möchte Frau Re-
gierungsrätin Egger-Jenzer eine Frage stellen. Auf den blau-
en Seiten des Strassenbauprogramms werden die zurückge-
stellten Projekte aufgeführt. Hat es Auswirkungen auf die
zurückgestellten Projekte, wenn die Planungserklärungen
überwiesen werden? Ist man bereit, sinnvolle Projekte, wie
beispielsweise die Knotenpunktsanierung Bolligen im Zu-
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sammenhang mit der Wankdorfplatzsanierung, vorzuziehen
oder werden alle Projekte zurückgestellt?

%HUQKDUG� $QWHQHU, Langnau (SP). Hans Grunder hat in
weiser Voraussicht bereits in seinem ersten Votum darauf
hingewiesen, dass ihm der Widerspruch von Sparen und
Mehrausgaben vorgeworfen werden könnte. Ich möchte ihm
diese Ehre antun, aber heute Morgen mache ich das ganz
moderat.
Die Planungserklärungen haben Kostenfolgen von 30,4 Mio.
Franken, 3,4 Millionen davon sollen umgelagert werden, 27
Millionen fallen in den Finanzplanjahren 2007 und 2008 an.
Damit es klar ist: Die Mehreinnahmen bei den LSVA-Geldern
sind im Aufgaben- und Finanzplan 2006–2008 eingestellt.
Eine Zustimmung zu diesen Planungserklärungen führt zu
einer Verschlechterung von 27 Mio. Franken. Zu SAR-Zeiten
wurden jeweils noch Pseudokompensationserklärungen ge-
macht. Darauf wird nun verzichtet und einfach auf Mehrein-
nahmen verwiesen, die aber bereits eingestellt sind. Das
bedeutet, dass wir diese 27 Mio. Franken nächste Woche
abstrakt wegsparen müssen. Aber diesbezüglich bin ich be-
ruhigt, weil auch da bereits ein Antrag Grunder vorliegt.

+DQV�-�UJ�3ILVWHU, Zweisimmen (FDP). Als ich gestern mei-
ne Planungserklärung begründete, habe ich den Grund für
die Einreichung dargelegt. In der Geschäftsprüfungskommis-
sion haben wir beschlossen, dieses Jahr das Strassenbau-
programm durchzuwinken, weil wir kein Wunschkonzert
wollten. Ich verstehe, dass einzelne Grossrätinnen und
Grossräte darüber enttäuscht sind, dass ausgerechnet die
GPK-Mitglieder Planungserklärungen eingereicht haben. Ich
gehöre auch dazu, aber ich habe das unter einem gewissen
Druck gemacht. Gestern wurde erklärt, für den 40-Tönner-
Ausbau im ländlichen Raum sei kein Geld vorhanden und es
stünden auch keine LSVA-Gelder zur Verfügung. Eine mit
LSVA-Geldern wohlgenährte Beute zieht viele Geier an, be-
sonders wenn argumentiert werden kann, dass das Projekt
gut für die wirtschaftliche Entwicklung sei. Auch der ländliche
Raum benötigt eine gewisse Entwicklung, weil es auch dort
eine Wirtschaft gibt, auch wenn diese nicht so gross ist wie in
den Städten und den Agglomerationen. Die Unternehmer und
die Bevölkerung des ländlichen Raums bezahlen einen
rechten Brocken an die LSVA-Gelder. Wenn Sie nun konse-
quent sind und dieselbe Haltung wie bei meiner Planungser-
klärung durchziehen wollen, müssen Sie nun auch alle ande-
ren Planungserklärungen ablehnen. Ich hoffe, dass die Ver-
treter des ländlichen Raums nicht vergessen haben, dass
man gestern dem ländlichen Raum auch nichts hat zukom-
men lassen.

+DQV�5XGROI�)HOOHU, Steffisburg (FDP). Als sich Herr Pfister
zum Votum gemeldet hat, habe ich gedacht, dass ich eine
Replik darauf geben müsse. Ich betrachte es als falsches
Zeichen, wenn nun das Land gegen die Stadt ausgespielt
wird, das dürfen wir nicht. Wenn ich die Agglomeration Thun
ins Verhältnis setze zu dem, was wir gestern diskutiert haben,
sind auch die Kosten in einem akzeptablen Verhältnis. Die
Agglomeration Thun als wesentlicher Motor in der Wirtschaft
des Berner Oberlandes umfasst ungefähr 90 000 Leute, und
ich glaube, dass man dort eine Investition in dieser Grössen-
ordnung machen darf. Mit dieser Investition wird ein wesentli-
cher Beitrag geleistet, dass die Stadt und die Agglomeration
sicherer werden. Und das betrifft eben nicht nur die Städter,
sondern auch die Bewohnerinnen und Bewohner des ländli-
chen Raums, die in oder durch die Stadt fahren müssen.
Vielleicht kann man sich dann in Thun als Fussgänger wieder
ohne Sturzhelm bewegen.

3UlVLGHQW. Das Wort haben nochmals die Antragsteller.
5REHUW�6XWWHU, Niederbipp (FDP). Der ländliche Raum sollte
nicht gegen die Stadt ausgespielt werden. Ich muss noch-
mals ein paar Worte zum Oberaargau sagen. Ich habe zu
erklären versucht, wie die Lastwagen durch Aarwangen fah-
ren. Eine Umfahrungsstrasse ist sicher auch eine Sicher-
heitsmassnahme. Wir können dort wegen der Bebauung
keine Radstreifen machen. Zweitens gibt es im Raum Lan-
genthal gute und bekannte Firmen, die ebenfalls Druck ma-
chen. Wenn die Verkehrsstruktur nicht stimmt, ist die Gefahr
gross, dass uns Arbeitsplätze verloren gehen. Die Firma Glas
Trösch hat im Ausland ein Werk und in Münsingen ein Ver-
teillager gebaut. Dieses regionalpolitische Anliegen ist genau
so legitim wie alle anderen angeführten ideologischen Werte
auch. Ich bitte Sie, das ebenfalls zu beachten. So könnte
man nun bei jedem Projekt noch weitere Argumente aufzei-
gen. Ich habe auch hier wieder stellvertretend vom Oberaar-
gau gesprochen, weil ich den am besten kenne. Ich bitte Sie,
die Planungserklärung zu überweisen.

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU, Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Erlauben Sie mir zuerst ein paar allgemeine Bemerkungen
zum Strassenbauprogramm und zu den finanziellen Auswir-
kungen. Anschliessend werde ich auf die einzelnen Pla-
nungserklärungen eingehen. Es freut mich ausserordentlich,
dass Sie so still sind, und ich hoffe, dass das so bleibt bis
zum Schluss meines Referats.
Der Grosse Rat hat dem Regierungsrat mehrmals klar und
deutlich den Auftrag erteilt zu sparen. Dieser Sparauftrag
zwingt uns, die Prioritäten noch stärker als bisher zu setzen
und die Budgets, auch im Strassenbau, zum Teil massiv
herunterzufahren.
Im Juni 2004 wurden die Nettoinvestitionen des Kantons in
den Jahren 2005 bis 2008 auf durchschnittlich 550 Mio. Fran-
ken pro Jahr plafoniert. Das wirkt sich sehr direkt auf das
Strassenbauprogramm aus: Das Budget des Tiefbauamts
wurde im Vergleich zu den Zahlen im Finanzplan um einen
Drittel reduziert; für die Jahre 2005 bis 2008 stehen pro Jahr
17 bis 25 Mio. Franken weniger zur Verfügung als im Finanz-
plan vorgesehen. Diese Kürzungen von insgesamt 81 Mio.
Franken sind kein Pappenstil! Bereits die Kosten für Projekte
in Ausführung, geplante Substanzerhaltungsprojekte und
Kleinprojekte zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und zu
Gunsten der Verkehrssicherheit benötigen einen grossen Teil
des Budgets. Für zukunftsgerichtete Projekte bleibt da nicht
mehr viel übrig.
Dass Sie mich richtig verstehen: Ich will hier nicht klagen,
sondern Ihnen aufzeigen, dass Ihr Sparauftrag direkte Aus-
wirkungen hat, ja haben muss. Beim Strassenbauprogramm
2005–2008 werden die ersten Auswirkungen der von Ihnen
beschlossenen Leistungskürzungen nun wirksam. Es bringt
also nichts, wenn jetzt alle Regionen im Kanton kommen und
Ihre Vorhaben verwirklicht haben wollen. Weitere Kürzungen,
und das bedeutet Leistungskürzungen, sind bereits heute
absehbar. Noch in dieser Session werden Sie zum Beispiel
über die Motion der Finanzkommission entscheiden. Sie
verlangt, dass der Kanton im nächsten Jahr weitere 40 Mio.
Franken einspart. Es liegen zusätzlich weitere Anträge zum
Finanzplan und zum Budget vor. Im Februar 2005 stimmen
wir über die Steuersenkungsinitiative ab, die jährliche Lei-
stungskürzungen von 365 Mio. Franken fordert. Denken Sie
ernsthaft, dass alle diese Kürzungen niemandem wehtun?
Vor diesem Hintergrund verstehe ich wirklich nicht, weshalb
die gleichen Politiker, die hinter diesen Forderungen stehen
und mehr sparen wollen, heute nicht sparen wollen. Dass der
Regierungsrat im Sommer die Investitionen für die nächsten
4 Jahre auf 550 Mio. Franken plafonieren musste, ist eine
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direkte Folge Ihres Sparauftrags, sehr geehrte Damen und
Herren Grossräte! Das Strassenbauprogramm 2005–2008
lag bereits vor und musste äusserst kurzfristig nochmals
überarbeitet werden. Ich habe es gestern schon gesagt: Sie-
ben Ausbauprojekte mussten gestrichen und 31 weitere Pro-
jekte in allen Regionen des Kantons zurückgestellt werden.
Das vorliegende Strassenbauprogramm ist ausgewogen,
denn es berücksichtigt die Bedürfnisse in allen Regionen
unseres Kantons. Ich bin mir bewusst, dass wir damit nicht
alle Bedürfnisse befriedigen können, denn wie gesagt: Wir
müssen sparen. Aber mit der Nachhaltigkeitsbeurteilung
haben wir eine gute Entscheidungsbasis. Die Ergebnisse
zeigen, wo das Geld am besten eingesetzt wird. Wir investie-
ren also dort, wo die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die
Gesellschaft und die Umwelt insgesamt am positivsten sind –
also gemäss der Wachstumsstrategie.
Das Budget wird nicht grösser, sehr geehrte Damen und
Herren Grossräte, wenn Sie heute zusätzliche Vorhaben ins
Strassenbauprogramm nehmen! Sie verschieben einfach das
Problem, indem andere, jetzt reife und zum Teil dringliche
Strassenbauvorhaben nicht realisiert werden können. Wollen
Sie das? Wenn dem so ist, dann muss ich von Ihnen wissen,
welche Projekte gestrichen werden sollen. Mit dem vorlie-
genden Strassenprogramm ist sichergestellt, dass wir haus-
hälterisch mit den Steuergeldern umgehen. Die Priorisierung
der Projekte entspricht den Legislaturzielen der Regierung.
Was hier vorliegt, ist ein ausgewogenes Paket, das in allen
Punkten überzeugt.
Ich komme zu den einzelnen Anträgen und muss dort zusätz-
lich ein paar Erläuterungen machen. Wie Sie der Grafik und
den Erläuterungen auf Seite 4 des Strassenbauprogramms
entnehmen können, war es nicht möglich, neue Vorhaben,
also Projekte der vierten Schicht, aufzunehmen, ohne auf
Projekte der zweiten und dritten Schicht zu verzichten oder
sie hinauszuschieben.
An dieser Stelle möchte ich die Frage von Herrn Grossrat
Aeschbacher beantworten. Was würde passieren, wenn die-
se Anträge gutgeheissen würden? Die Projekte auf der blau-
en Liste würden noch weiter hinausgeschoben und die Liste
würde mit weiteren Projekten ergänzt. Die blauen Seiten
würden also noch dicker.
Es ist nicht so, dass die Reduktion im Strassenbauprogramm
hauptsächlich bei den Projekten der vierten Schicht erfolgt ist.
Und es ist auch nicht so, dass in der dritten Schicht – hier
handelt es sich um Lärmschutzprojekte und Vorhaben zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit – die Reduktionen
verhältnismässig klein sind. In Tat und Wahrheit sind erst 23
Prozent – ich wiederhole – erst 23 Prozent der notwendigen
Lärmschutzvorhaben in unserem Kanton realisiert. Bereits
heute ist absehbar, dass selbst mit den im Strassenbaupro-
gramm eingestellten Mitteln die vom Bund gesetzte Frist bis
2018 nicht eingehalten werden kann. Eine weitere Reduktion
der Mittel für den Lärmschutz würde das Sanierungsziel noch
weiter verfehlen. Und hier gilt es anzufügen, dass der Kanton
ab 2019 bei Versäumnis dieser Projekte einklagbar wird, was
weitere Kosten nach sich ziehen würde. Im Übrigen ist der
Kanton Bern gesamtschweizerisch betrachtet nicht in einer
Spitzenposition, sondern im Mittelfeld. Bei einer vom Tief-
bauamt kürzlich durchgeführten Kundenumfrage – Kunden
sind die Bevölkerung und die Gemeinden – wurde der Lärm
an Kantonsstrassen als eines der grössten Probleme genannt
und dem Wunsch Ausdruck gegeben, dieses Problem in
erster Priorität anzugehen. Bei Gesprächen von Vertretern
des Tiefbauamts mit Gemeindebehörden stellt sich immer
wieder heraus, dass für die Gemeinden die Verkehrssicher-
heit den höchsten Stellenwert hat. Schulwegsicherung und
der Schutz der Fussgängerinnen und Fussgänger geniessen
bei den Gemeinden eine hohe Priorität. Mit solchen Mass-

nahmen leistet der Kanton einen Beitrag, die Zahl der Todes-
opfer und Schwerverletzten im Strassenverkehr zu reduzie-
ren.
Das Wegnehmen von Mitteln aus der dritten Schicht zugun-
sten der vierten Schicht würde auf der einen Seite dazu füh-
ren, dass baureife Projekte dieser dritten Schicht, für die
teilweise bereits Verträge bestehen, nicht realisiert werden
können. Zum andern würde diese Budgetaufstockung in der
vierten Schicht, namentlich bei den im Folgenden noch ein-
zeln abzuhandelnden Vorhaben, so schnell keine Wirkung
erzielen können, da die Voraussetzungen für eine rasche
Planung und Projektierung schlicht und einfach noch fehlen.
Die Projekte Bypass Nord Thun, Zufahrt Emmental, Auto-
bahnzubringer / Wirtschaftsstrasse Oberaargau, sind Teil von
Agglomerationsprogrammen, für die frühestens – wenn über-
haupt – ab 2006 Bundesmittel fliessen. Die erwähnten Vor-
haben stehen im Übrigen in Konkurrenz zu andern Vorhaben
der Agglomerationsprogramme, die noch in Diskussion sind
und deren Priorisierung noch nicht festgelegt ist. Es besteht
also die Gefahr, ins Blaue hinaus zu projektieren und damit
unnötigerweise Mittel zu binden oder gar falsch einzusetzen.
Die geforderte Erhöhung für die Jahre 2007–2008 – je nach
Vorhaben einige Millionen Franken – könnte in den genann-
ten Jahren gar nicht konsumiert werden, weil die Planung und
Projektierung mit den notwendigen Verfahrensschritten nicht
stärker forciert werden kann oder weil mit den Bauarbeiten in
den beiden Jahren gar nicht begonnen werden kann. Die in
den Planungserklärungen aufgeführten Vorhaben haben
insgesamt ein Volumen von 435 Mio. Franken. Die Gleichzei-
tigkeit von Projektierung und anschliessendem Bau dieser
Vorhaben würde ab 2008 jährlich Mittel von 50 bis 60 Mio.
Franken brutto binden – eine Investitionshöhe, die rund zwei
Drittel des Jahresvolumens für sämtliche Aktivitäten an Kan-
tonsstrassen ausmacht. Mit andern Worten: Würden diese
Planungserklärungen angenommen und wie gefordert die
Planung, Projektierung und der anschliessende Bau forciert,
könnten während den nächsten fünf bis sieben Jahren ab
2008 neben den bereits im Bau befindlichen Vorhaben und
dem Erneuerungsunterhalt praktisch keine andern Vorhaben
im Strassenbau mehr realisiert werden. Denn die Finanzie-
rung über LSVA-Gelder ist in dieser Höhe, aber auch bei
wesentlich bescheideneren Jahrestranchen, schlicht nicht
möglich.
Die Verteilung der LSVA-Gelder ist in einem Regierungsrats-
beschluss vom Juni 2002 geregelt. Der grösste Teil der
LSVA-Gelder – er nimmt noch zu – geht an die Gemeinden
für ihre Gemeindestrassen. Die Zusatzerträge aus der LSVA
gehen ebenfalls an die Gemeinden, weil die Gemeinden
einen gesetzlichen Anspruch darauf haben für die Erhaltung
ihres Gemeindestrassennetzes. Die LSVA-Gelder, die nach
diesem Regierungsratsbeschluss für wirtschaftsrelevante
Projekte vorgesehen sind, werden schon heute mit den im
Strassenbauprogramm aufgeführten Zahlen voll und ganz
ausgeschöpft.
Nun zum Geschäft Nr. 1015 Bypass Nord Thun. In den Jah-
ren 2005 bis 2006 können die zusätzlichen 600 000 Franken
gar nicht verbraucht werden. In dieser Phase der Vorprojek-
tierung sind vor allem viele Absprachen und Verhandlungen
und weniger Projektierungsarbeiten notwendig. Die zusätzli-
chen 4,4 Mio. Franken für die Jahre 2007 und 2008 können
ebenso wenig konsumiert werden, da in diesen beiden Jah-
ren der Entwurf des Strassenplans ausgearbeitet wird, wozu
keine zusätzlichen Mittel notwendig sind. Mit dem Bau des
Bypasses Nord kann frühestens 2010, realistischerweise
wohl aber erst 2011 begonnen werden.
Zum Geschäft Nr. 2028 Wankdorfplatz. Die Projektierungs-
und Bauarbeiten für den Wankdorfplatz sind terminiert. In der
Februarsession wird der Grosse Rat Gelegenheit haben, über
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den Projektierungskredit zu befinden. Die im Strassenbau-
programm eingestellten Mittel für die Jahre 2005 bis 2008
reichen für die Projektierung aus. Für den Bau des Wank-
dorfplatzes, mit dem erst nach der Europameisterschaft 2008
begonnen werden kann, sind in diesem Zeitraum noch keine
weiteren Mittel notwendig.
Bei den Geschäften Nr. 7063–7064, 7073, 7067 sowie 7069
Umfahrung A5 handelt es sich um verkehrlich flankierende
Massnahmen in den Gemeinden entlang der A5 Solothurn–
Biel. Diese Massnahmen sind zwar dringend; die finanziellen
Mittel mussten aber im Zuge der Finanzrestriktionen ebenfalls
gekürzt werden; sie sollten jedoch für eine zügige Realisie-
rung reichen. Eine Erhöhung ist schlicht nicht notwendig.
Zum Geschäft Nr. 1009 Zufahrt Emmental. Als erster Schritt
soll die Ortsdurchfahrt Burgdorf den Bedürfnissen aller Ver-
kehrsteilnehmenden entsprechend ausgebaut und damit der
Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit verbessert werden.
Die dafür notwendigen Mittel sind im Strassenbauprogramm
entsprechend eingestellt. Weitergehende Projektierungsarbei-
ten oder gar die Realisierung der Umfahrung Burgdorf können
und sollen noch nicht in Angriff genommen werden. Diese
Umfahrungsstrasse ist nämlich Bestandteil des Agglomerati-
onsprogramms Burgdorf, das mit andern Regionen in Konkur-
renz steht und nur mit Bundesmitteln realisiert werden kann.
Diesen Ablauf habe ich Ihnen vorhin dargelegt.
Zum Geschäft Nr. 1007 Autobahnzubringer / Wirtschafts-
strasse Oberaargau. Die weiteren Abklärungen wie Wirt-
schaftlichkeitsüberlegungen oder Kosten-Nutzenabklärungen
können mit den im Strassenbauprogramm eingestellten Mit-
teln vorangetrieben werden. Weitergehende Projektierungen,
wie sie mit den in den Planungserklärungen vorgesehenen
zusätzlichen Mitteln möglich gemacht werden sollen, sind in
diesem Zeitraum noch nicht notwendig. Diese Projektierun-
gen sollen erst dann an die Hand genommen werden, wenn
die Finanzierung einer solchen Strasse tatsächlich sicherge-
stellt ist.
Das Geschäft Nr. 2018 Verkehrssanierung Worb soll nicht
zurückgestellt werden. Im Strassenbauprogramm 2005–2008
ist das Vorhaben noch enthalten. Abgeschlossen werden
sollen noch die Projektierungsarbeiten, das heisst die Ein-
spracheverhandlungen und die Plangenehmigung. In der
Investitionsplanung musste der Baubeginn aufgrund der
Kürzungen bei den Investitionen auf 2014 hinausgeschoben
werden. Das unter der Voraussetzung, dass dann die erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung stehen. Eine Realisierung der
Verkehrssanierung Worb wäre frühestens ab 2008 möglich.
Das Vorgehen ist folgendermassen: 2005 Einsprachever-
handlungen und Plangenehmigung. 2006 Kreditgenehmi-
gung, 2007 Ausführungsprojekt sowie 2008 Submission und
Baubeginn. Eine Realisierung bedingt, dass ab Baubeginn –
also ab 2008 – jährlich brutto rund 12 bis 15 Mio. Franken zur
Verfügung stehen müssen. Eine Beitragszusicherung des
Bundes liegt nicht vor. Je nach Ausgang der NFA-
Abstimmung und der Umsetzung des NFA auf Ebene Bund
und Kanton wird sich die Kostenaufteilung eventuell ändern.
Das Geschäft Verkehrssanierung Worb wurde und wird leider
durch Einwohnerinnen und Einwohner von Worb verzögert,
mit dem Anliegen nach einer Verlängerung Richtung Richi-
gen, was zusätzliche Mittel von cirka 20 Mio. Franken bean-
spruchen würde. An dieser Stelle darf erwähnt werden, dass
keine «grüne Organisation» durch Einsprachen und Be-
schwerden das Vorhaben verzögert hat. An der Spitze dieser
Einsprachen steht ein Baumeister. Zusammen mit seinen
Gefolgsleuten hat dieser auch gegen die erneute Planauflage
aufgrund der durch das Verwaltungsgericht angeordneten
Zusatzabklärungen Einsprache erhoben. Jeder Schritt wurde
also wieder durch eine Einsprache oder eine Beschwerde
blockiert. Vor vier Jahren wurde die Kreditvorlage verwal-

tungsseitig zuhanden des Grossen Rats verabschiedet.
Durch die Beschwerden an das Verwaltungsgericht haben die
Worber Einwohnerinnen und Einwohner seither die Realisie-
rung dieses Vorhabens massiv verzögert und sie werden dies
wohl auch weiterhin tun. Es geht nun nicht an, in einer Zeit
knapper finanzieller Ressourcen beträchtliche Mittel für ein
Vorhaben einzustellen, bei dem nach wie vor Einsprachen
laufen und keine Plangenehmigung vorliegt. Weder die Ver-
waltung noch der Regierungsrat sind für die Verzögerungen
und das Hinausschieben der Verkehrssanierung Worb ver-
antwortlich.
Ich komme zum Fazit. Die mit den zusätzlichen Mitteln für die
Jahre 2005 bis 2008 möglichen Projektierungen der diversen
Vorhaben würden nur dann Sinn machen, wenn erstens die
Priorisierung unter den verschiedenen Agglomerationspro-
grammen, die im Entstehen sind, abgeschlossen ist und
zweitens nahtlos nach der Projektierung bei allen Vorhaben
zeitgleich mit dem Bau begonnen werden könnte. Die nahtlo-
se Fortsetzung dieser Bauvorhaben würde ab 2008 ein tota-
les Investitionsvolumen von 435 Mio. Franken oder für die
nächsten fünf bis sieben Jahre nach 2008 rund 60 Mio. Fran-
ken jährlich ausmachen. Diese Summe, auch wenn sie zu
einem kleinen Teil mittels zusätzlicher LSVA-Gelder finanziert
werden könnte, würde schlicht und einfach dazu führen, dass
in diesem Zeitraum praktisch keine andern Vorhaben mehr
realisiert werden könnten.
Ich danke Ihnen für das Zuhören und bitte Sie im Namen der
Regierung, alle Planungserklärungen abzulehnen

3UlVLGHQW. Grossrat Hans Grunder hat vorhin auf sein Recht,
ein zweites Votum als Antragsteller abgeben zu können,
verzichtet. Er holt das nun nach. Anschliessend spricht Herr
Käser, Langenthal.

+DQV�*UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP). Ich muss mit Erstau-
nen zur Kenntnis nehmen, dass die Baudirektorin kein Wort
über die Wachstumsstrategie verloren hat, die ja der Aufhän-
ger des Ganzen ist und vor ein paar Monaten hier verab-
schiedet wurde. Weiter muss ich etwas richtig stellen. Die
Baudirektorin sagte, dass zuerst die Priorisierung der Agglo-
merationsstrategien gemacht werden müsse. Ich bin selber
Präsident einer solchen Agglomerationsstrategie. Die Agglo-
merationsprogramme müssen bis spätestens Ende Jahr
eingereicht werden. Das können die verschiedenen im Saal
anwesenden Stadtpräsidenten bestätigen. Der Kanton muss
die Priorisierung bis Mitte 2005 festlegen und beim Bund
einreichen. Hier diskutieren wir über ein Vierjahresprogramm,
bei dem für die Zukunft geplant und Prioritäten gesetzt wer-
den. Was sollen wir denn noch machen? Wenn Mitte näch-
stes Jahr diese Priorisierung vorliegt, sollte man weiterfahren
können.
Ich stelle weiter einen gewissen Widerspruch fest. Falls wir
diesen Planungserklärungen zustimmen, werde in den Jah-
ren 2007 und 2008 ein wahnsinnig grosses Bauvolumen
blockiert und es könnte nichts anderes mehr gebaut werden.
Das stimmt doch einfach nicht! Sie alle wissen haargenau,
wie lange ein Planungsprozess dauert. Das Beispiel Worb
haben wir ja hier vor Augen. In Burgdorf, teilweise in Thun,
aber vor allem im Oberaargau stehen wir noch ganz am An-
fang und verfügen nur über ganz bescheidene Mittel. Wir
müssen mit den Mitteln, die wir umlagern wollen, die Voraus-
setzungen schaffen, damit wir mit Bauen beginnen können
wenn das Geld vorhanden ist. Es wäre schön, wenn wir 2007
überall mit Bauen beginnen könnten. Aber das glaubt ja wohl
niemand hier im Saal. Das wird noch 15 bis 20 Jahre dauern.
Aber wir müssen beginnen, weil es sehr lange dauert, bis
eine Strasse realisiert ist.
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Es wurde von der Baudirektorin zu Recht gesagt, dass auch
festgelegt werden müsste wo. Ich spreche nur vom Kreis 4
Emmental / Oberaargau. Im Strassenbauprogramm ist ein
Projekt Ortsdurchfahrt Hasli enthalten. Für dieses Projekt
wurde die Strassenplangenehmigung durchgeführt. Die Be-
völkerung sowie der Gemeinderat wollen dieses Projekt nicht
realisieren. Es soll abgewartet werden, bis das andere Pro-
jekt ebenfalls so weit ist, und anschliessend über beide Pro-
jekte entschieden werden. Für dieses Projekt sind im Stra-
ssenbauprogramm 2,6 Mio. Franken eingestellt. Ich werde
vielleicht in meiner Region zusammengestaucht, wenn ich
nun das Angebot mache, dieses Geld in meiner Region ein-
zusparen. Aber mit diesen 2,6 Mio. Franken ist das schon
fast erfüllt, ohne dass damit ein Schulkind gefährdet wird.

+DQV�-�UJ�.lVHU, Langenthal (FDP). Wir wissen, dass wir in
diesem Kanton in engen Hosen stecken. Bekanntlich wurde
das Strassenbauprogramm gegenüber dem Jahr 2004 fast
halbiert. Wie man den Zahlen entnehmen kann, erfolgt die
Reduktion hauptsächlich bei den grossen Projekten. Wir
wollen mit diesen Planungserklärungen ein politisches Zei-
chen setzen und aufzeigen, wo die Schwergewichte gemäss
Richtplan und Weiterentwicklung der Wachstumsstrategie
sein sollen. Wir haben von der Regierung verlangt, Schwer-
gewichte zu setzen. Das soll nun mit diesen Planungserklä-
rungen erfolgen. Wir setzen Schwergewichte dort, wo wir der
Auffassung sind, dass sie wirtschaftlich für den Kanton von
Bedeutung sind. Ich bitte Sie deshalb, die Planungserklärun-
gen zu unterstützen.

3HWHU� %HUQDVFRQL, Worb (SP). Wie es die Baudirektorin
bereits gesagt hat, hat sich bei der Bevölkerungsumfrage
gezeigt, dass sich unsere Bevölkerung von der Verkehrsbe-
lastung und dem Lärm am meisten beeinträchtigt fühlt. Unse-
re Befragungen in Worb bestätigen das. Worb leidet tatsäch-
lich unter dieser Verkehrsbelastung. Die Nachhaltigkeitsbe-
urteilung für die Verkehrssanierung Worb ist äusserst positiv
ausgefallen. Auch bei der Umweltverträglichkeitsprüfung hat
dieses Projekt gut abgeschnitten.
Noch ein Hinweis an die Votantinnen des Grünen Bündnisses
und der GFL, die sagten, dass es falsch sei, solche Projekte
zu realisieren und ihretwegen den Lärmschutz und die Lärm-
schutzmassnahmen zurückzustellen. Das ist in diesem Pro-
jekt genau nicht der Fall. Der Lärmschutz war ursprünglich
der Ausgangspunkt für die Lancierung dieses Projekts. Von
der Baudirektorin haben Sie gehört, dass offenbar die Pri-
vateinsprachen das Hauptproblem bei der Verkehrssanierung
Worb seien. Hier gilt es ein politisches Zeichen zu setzen.
Wollen wir tatsächlich so weit kommen, dass am Schluss
jeder private Einsprecher gegenüber einer Bevölkerung fast
wie ein Erpresser ein Projekt verhindern kann? Soll dieses
Beispiel Politik machen? Oder wollen wir Grossräte und
Grossrätinnen unsere politische Verantwortung wahrnehmen
und dafür sorgen, dass ein Projekt realisiert wird, wenn es für
gut befunden wird? Es ist kein Argument gefallen, das gegen
meine Planungserklärung spricht. Ich bitte Sie deshalb, die-
ser Planungserklärung zuzustimmen. Ich empfinde die Pla-
nungserklärung FDP / SVP / Fritschy als gleichwertig, so
dass wir beide Planungserklärungen nebeneinander laufen
lassen können.

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU, Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Herr Grossrat Grunder, wahrscheinlich haben Sie mir
zugehört, aber mich nicht ganz richtig verstanden oder viel-
leicht habe ich es zuwenig deutlich gesagt: Die Priorisierung
bei den Agglomerationsprogrammen gibt der Bund vor. Die
Kriterien legt der Bund fest und es ist ebenfalls der Bund, der
zusammen mit dem Kanton anschliessend die Projekte finan-

zieren muss und deshalb ein Wörtchen mitzureden hat. Es ist
richtig, dass die Agglomerationsprogramme heute vorliegen
müssen, damit wir sie nächsten Frühling dem Bund einrei-
chen können. Anschliessend erarbeitet der Bund die Kriterien
für die Priorisierung und nachher müssen wir zusammen mit
dem Bund entscheiden, welche Projekte nun gebaut werden
können, wenn der Bund das Geld für die Agglomerationsfi-
nanzierung gesprochen hat. Ich habe immer gesagt – und da
besteht absolut kein Widerspruch –, dass wir diese
Grossprojekte, seien das nun Strassen oder öV in den Ag-
glomerationen, nur finanzieren können, wenn der Bund mit-
hilft.
Die Wachstumsstrategie ist eine Strategie – und wir haben ja
gestern gehört, was das heisst – und gemäss dieser Strate-
gie soll auch der Wohnkanton Bern gefördert werden. Sehr
verehrte Grossrätinnen und Grossräte, wir können doch jetzt
nicht einfach Gelder sprechen für grosse Projekte, von denen
wir noch gar nicht wissen, ob wir sie in diesem Zeitraum reali-
sieren können, und den Teil der Wachstumsstrategie, der mit
Lärmschutzprojekten den Wohnkanton fördern will, einfach
auf der Seite zu lassen!
Herrn Grossrat Bernasconi möchte ich sagen, dass es abso-
lut keinen Sinn macht, in Zeiten knapper finanzieller Mittel
Geld zu sperren für ein Projekt, von dem man bereits jetzt
weiss, dass es in nächster Zeit nicht realisiert werden kann.
Ich bitte Sie nochmals, sämtliche Planungserklärungen ab-
zulehnen.

3UlVLGHQW. Herr Grossrat Käser, Langenthal, hat für sämtli-
che Abstimmungen Namensaufruf verlangt. Das Quorum
beträgt 35 Stimmen.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 105 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung zu Geschäft Nr. 1015 Bypass
Nord (Thun) stimmen: Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschli-
mann, Anderegg, Andres, Astier, Balmer, Bernhard-
Kirchhofer, Bertschy, Bieri (Goldiwil), Bieri (Oberbipp), Blan-
chard, Blank, Bolli Jost, Bommeli, Brand, Buchs, Bühler,
Burkhalter (Linden), Burn, Devaux Stilli, Eberhart, Erb, Etter,
Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meiringen), Frainier,
Friedli, Fritschy, Fuchs, Giauque, Graber, Grunder, Haas,
Hadorn, Haldimann, Hänni (Köniz), Hänni (Thun), Hostettler,
Käser (Langenthal), Käser (Münchenbuchsee), Kilchherr,
Kneubühler, Kohler-Jost, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Bur-
gdorf), Künzli, Kurt, Lagger, Landolt, Lecomte, Leuenberger,
Lüthi, Michel (Brienz), Michel (Lyss), Moser, Müller (Zäziwil),
Oppliger, Portmann, Reber, Rérat, Riesen, Rösti, Sägesser,
Salzmann, Schiltknecht, Schnegg, Schori (Bern), Schori
(Spiegel), Schürch, Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Rüti
b.Büren), Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Steiner, Sterchi,
Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, von
Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer,
Zwahlen (86 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aellen, Antener, Balli-Straub, Baumgart-
ner, Beeri-Walker, Berberat, Blaser, Bornoz Flück, Boss,
Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-Reusser, Bütler,
Contini, Ernst, Fässler-Schärer, Gagnebin, Gerber-Boillat
(Bienne), Gfeller, Gnägi, Gresch, Grossen, Hänni (Kirchlin-
dach), Hänsenberger-Zweifel, Häsler, Hess (Münsingen),
Heuberger, Hofer, Hofmann, Huber, Hufschmid, Indermühle,
Jenk, Käser (Meienried), Koch, Kropf, Kunz (Diemtigen),
Künzler, Kurth, Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-Amstutz,
Lörtscher, Matti, Meyer, Morgenthaler, Mosimann, Müller
(Thun), Ochsner, Pfister, Pulver, Ramseier, Rickenbacher,
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Ryser, Rytz, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schärer,
Schneiter, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Stauffer, Streiff-
Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Allmen
(Gimmelwald), von Ballmoos, Wälti-Schlegel, Wasserfallen,
Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Winken-
bach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd, Zuber (79 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Aeschbacher (Gümli-
gen), Barth, Bernasconi, Brönnimann, Eberle, Gerber (Gohl),
Guggisberg, Hess (Stettlen), Jaggi, Messerli, Oesch, Pardini,
Pauli (Schliern), Spring, Struchen-Schwab, von Allmen
(Thun) (17 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aebersold, Bieri (Spiez), Gilgen-Müller,
Hess-Güdel, Kaiser, Lack, Markwalder, Marti Anliker, Pauli
(Nidau), Renggli, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Schneider, Schwarz,
Siegenthaler (Bern), Stalder, Staub-Lerch (17 Ratsmitglie-
der).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Der Rat hat der Planungserklärung SVP / FDP /
Fritschy zu Geschäft Nr. 1015 Bypass Nord (Thun) mit 86
gegen 79 Stimmen bei 17 Enthaltungen zugestimmt.

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung zu Geschäft Nr. 2028 Wankdorf-
platz stimmen: Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschbacher
(Gümligen), Aeschlimann, Anderegg, Astier, Balmer, Berna-
sconi, Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Blanchard, Blank, Bolli
Jost, Bommeli, Brand, Buchs, Bühler, Burkhalter (Linden),
Burn, Erb, Etter, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meirin-
gen), Frainier, Friedli, Fritschy, Fuchs, Giauque, Graber,
Grunder, Guggisberg, Haas, Hadorn, Haldimann, Hänni (Kö-
niz), Hänni (Thun), Hostettler, Kaiser, Käser (Langenthal),
Käser (Münchenbuchsee), Kilchherr, Kneubühler, Kohler-
Jost, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt,
Lagger, Landolt, Lecomte, Leuenberger, Lüthi, Michel (Bri-
enz), Michel (Lyss), Moser, Müller (Zäziwil), Oppliger, Port-
mann, Reber, Riesen, Rösti, Sägesser, Schiltknecht, Schori
(Bern), Schori (Spiegel), Schürch, Schwarz-Sommer, Sie-
genthaler (Rüti b.Büren), Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli,
Sterchi, Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach,
von Siebenthal, Widmer (Wanzwil), Wiedmer, Zwahlen (80
Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aellen, Antener, Balli-Straub, Barth,
Baumgartner, Beeri-Walker, Berberat, Bieri (Goldiwil), Blaser,
Bornoz Flück, Boss, Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-
Reusser, Bütler, Contini, Eberhart, Ernst, Gagnebin, Gerber-
Boillat (Bienne), Gfeller, Gnägi, Gresch, Grossen, Hänni
(Kirchlindach), Hänsenberger-Zweifel, Häsler, Hess (Münsin-
gen), Heuberger, Hofer, Hofmann, Huber, Hufschmid, Inder-
mühle, Jaggi, Jenk, Käser (Meienried), Koch, Kropf, Kunz
(Diemtigen), Künzler, Kurth, Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-
Amstutz, Lörtscher, Matti, Meyer, Morgenthaler, Mosimann,
Müller (Thun), Ochsner, Pardini, Pfister, Pulver, Ramseier,
Rickenbacher, Ryser, Rytz, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger,
Schärer, Schneiter, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Streiff-
Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Allmen
(Gimmelwald), von Ballmoos, Wälchli-Lehmann, Wälti-
Schlegel, Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern),
Widmer-Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd,
Zuber (83 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Andres, Bieri (Ober-
bipp), Brönnimann, Devaux Stilli, Eberle, Fässler-Schärer,

Gerber (Gohl), Hess (Stettlen), Messerli, Oesch, Pauli (Schli-
ern), Rérat, Salzmann, Schnegg, Spring, Stauffer, Steiner,
Struchen-Schwab, von Allmen (Thun) (20 Ratsmitglieder).
Abwesend sind: Aebersold, Bieri (Spiez), Gilgen-Müller,
Hess-Güdel, Lack, Markwalder, Marti Anliker, Pauli (Nidau),
Renggli, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Schneider, Schwarz, Sie-
genthaler (Bern), Stalder, Staub-Lerch (16 Ratsmitglieder).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Der Rat hat die Planungserklärung SVP / FDP /
Fritschy zu Geschäft Nr. 2018 Wankdorfplatz mit 83 zu 80
Stimmen bei 20 Enthaltungen abgelehnt. – Über die beiden
Planungserklärungen zur Verkehrssanierung Worb wird ein-
zeln abgestimmt.

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung Bernasconi zu Geschäft Nr. 2018
Verkehrssanierung Worb stimmen: Aellen, Aeschbacher
(Bätterkinden), Aeschlimann, Anderegg, Andres, Astier, Bal-
mer, Barth, Bernasconi, Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Bieri
(Oberbipp), Blanchard, Bolli Jost, Bommeli, Brand, Brönni-
mann, Buchs, Bühler, Burkhalter (Linden), Devaux Stilli, Erb,
Etter, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meiringen), Frainier,
Friedli, Fritschy, Fuchs, Gagnebin, Gerber (Gohl), Gfeller,
Giauque, Graber, Grossen, Grunder, Haas, Hadorn, Haldi-
mann, Hänni (Köniz), Hänni (Thun), Hostettler, Kaiser, Käser
(Langenthal), Kilchherr, Kneubühler, Küng, Küng-Marmet,
Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt, Kurth, Lagger, Landolt, Le-
comte, Lüthi, Meyer, Michel (Brienz), Michel (Lyss), Moser,
Müller (Zäziwil), Oppliger, Portmann, Reber, Rérat, Riesen,
Rösti, Sägesser, Salzmann, Schiltknecht, Schnegg, Schori
(Bern), Schori (Spiegel), Schürch, Schwarz-Sommer, Sie-
genthaler (Rüti b.Büren), Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli,
Sterchi, Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach,
von Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Wenger-Schüpbach,
Wiedmer, Zuber, Zwahlen (90 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Antener, Balli-Straub, Baumgartner, Ber-
berat, Bieri (Goldiwil), Blaser, Boss, Bula, Burkhalter (Rümli-
gen), Burkhalter-Reusser, Burn, Bütler, Contini, Eberhart,
Ernst, Gerber-Boillat (Bienne), Gnägi, Hänni (Kirchlindach),
Hänsenberger-Zweifel, Häsler, Heuberger, Hofer, Hofmann,
Huber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Meien-
ried), Kropf, Kunz (Diemtigen), Künzler, Lauterburg-Gygax,
Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher, Matti, Mosimann, Müller
(Thun), Ochsner, Pardini, Pfister, Pulver, Ramseier, Ricken-
bacher, Ryser, Rytz, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schärer,
Schneiter, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Stucki, Stucki-
Mäder, Suter, Tanner, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen
(Thun), von Ballmoos, Wälti-Schlegel, Wasserfallen, Widmer
(Bern), Widmer-Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht,
Zryd (68 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Aeschbacher (Gümli-
gen), Beeri-Walker, Blank, Bornoz Flück, Eberle, Fässler-
Schärer, Gresch, Guggisberg, Hess (Münsingen), Hess
(Stettlen), Käser (Münchenbuchsee), Koch, Kohler-Jost,
Leuenberger, Messerli, Morgenthaler, Oesch, Pauli (Schli-
ern), Spring, Stauffer, Steiner, Streiff-Feller, Struchen-
Schwab, Widmer (Wanzwil) (25 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aebersold, Bieri (Spiez), Gilgen-Müller,
Hess-Güdel, Lack, Markwalder, Marti Anliker, Pauli (Nidau),
Renggli, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Schneider, Schwarz, Sie-
genthaler (Bern), Stalder, Staub-Lerch (16 Ratsmitglieder).
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Präsident Dätwyler stimmt nicht.
3UlVLGHQW. Der Rat hat der Planungserklärung Bernasconi
«Verkehrssanierung Worb» mit 90 gegen 68 Stimmen bei 25
Enthaltungen zugestimmt.

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung FDP / SVP / Fritschy zu Geschäft
Nr. 2018 Verkehrssanierung Worb stimmen: Aellen,
Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschlimann, Anderegg, And-
res, Astier, Balmer, Bernasconi, Bernhard-Kirchhofer, Bert-
schy, Bieri (Oberbipp), Blanchard, Blank, Bolli Jost, Bommeli,
Brand, Brönnimann, Buchs, Bühler, Burkhalter (Linden), Erb,
Etter, Fässler-Schärer, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer
(Meiringen), Frainier, Friedli, Fritschy, Fuchs, Gerber (Gohl),
Gfeller, Giauque, Graber, Grunder, Haas, Hadorn, Haldi-
mann, Hänni (Köniz), Hänni (Thun), Hostettler, Kaiser, Käser
(Langenthal), Kilchherr, Kneubühler, Küng, Küng-Marmet,
Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt, Lagger, Landolt, Lecomte,
Leuenberger, Lüthi, Michel (Brienz), Michel (Lyss), Moser,
Müller (Zäziwil), Oppliger, Portmann, Reber, Rérat, Riesen,
Rösti, Sägesser, Salzmann, Schiltknecht, Schnegg, Schori
(Bern), Schori (Spiegel), Schürch, Schwarz-Sommer, Sie-
genthaler (Rüti b.Büren), Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli,
Sterchi, Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach,
von Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wied-
mer, Zuber, Zwahlen (87 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aeschbacher (Gümligen), Antener, Balli-
Straub, Baumgartner, Beeri-Walker, Berberat, Bieri (Goldiwil),
Blaser, Boss, Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-
Reusser, Burn, Bütler, Contini, Eberhart, Ernst, Gerber-Boillat
(Bienne), Gnägi, Gresch, Grossen, Hänni (Kirchlindach),
Hänsenberger-Zweifel, Häsler, Hess (Münsingen), Heuber-
ger, Hofmann, Huber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Jenk,
Käser (Meienried), Koch, Kropf, Kunz (Diemtigen), Künzler,
Kurth, Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher,
Matti, Morgenthaler, Mosimann, Müller (Thun), Ochsner,
Pardini, Pfister, Pulver, Ramseier, Rickenbacher, Ryser, Rytz,
Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schärer, Schneiter, Schnyder
Zysset, Seiler, Sommer, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner,
von Allmen (Gimmelwald), von Allmen (Thun), von Ballmoos,
Wälti-Schlegel, Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer
(Bern), Widmer-Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht,
Zryd (76 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Barth, Bornoz Flück,
Devaux Stilli, Eberle, Gagnebin, Guggisberg, Hess (Stettlen),
Hofer, Käser (Münchenbuchsee), Kohler-Jost, Messerli,
Meyer, Oesch, Pauli (Schliern), Spring, Stauffer, Steiner,
Streiff-Feller, Struchen-Schwab (20 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aebersold, Bieri (Spiez), Gilgen-Müller,
Hess-Güdel, Lack, Markwalder, Marti Anliker, Pauli (Nidau),
Renggli, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Schneider, Schwarz, Sie-
genthaler (Bern), Stalder, Staub-Lerch (16 Ratsmitglieder).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Der Rat hat der Planungserklärung SVP / FDP /
Fritschy «Verkehrssanierung Worb» mit 87 gegen 76 Stim-
men bei 20 Enthaltungen zugestimmt.

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung FDP / SVP / Fritschy zu den Ge-
schäften Nr. 7063-7074, 7073 und 7067-7069 Umfahrung A5
(Biel) stimmen: Aellen, Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschli-

mann, Anderegg, Andres, Astier, Balmer, Barth, Bernasconi,
Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Bieri (Oberbipp), Blanchard,
Blank, Bolli Jost, Bommeli, Bornoz Flück, Brand, Buchs,
Bühler, Burkhalter (Linden), Burn, Devaux Stilli, Eberle, Erb,
Etter, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meiringen), Frainier,
Friedli, Fritschy, Fuchs, Gagnebin, Giauque, Graber, Grun-
der, Haas, Hadorn, Haldimann, Hänni (Köniz), Hofer, Ho-
stettler, Hufschmid, Kaiser, Käser (Langenthal), Käser (Mün-
chenbuchsee), Kilchherr, Kneubühler, Kohler-Jost, Küng,
Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt, Lagger, Landolt,
Lecomte, Lüthi, Michel (Brienz), Michel (Lyss), Moser, Müller
(Zäziwil), Oppliger, Pardini, Portmann, Reber, Rérat, Riesen,
Rösti, Sägesser, Schär-Egger, Schnegg, Schori (Bern),
Schürch, Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Rüti b.Büren),
Spring, Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Steiner, Sterchi,
Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, von
Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer,
Zuber, Zwahlen (92 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Antener, Balli-Straub, Baumgartner,
Beeri-Walker, Berberat, Bieri (Goldiwil), Blaser, Boss, Bula,
Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-Reusser, Bütler, Contini,
Eberhart, Ernst, Fässler-Schärer, Gerber-Boillat (Bienne),
Gfeller, Gnägi, Gresch, Grossen, Hänni (Kirchlindach), Hän-
senberger-Zweifel, Häsler, Hess (Münsingen), Heuberger,
Hofmann, Huber, Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Meienried),
Koch, Kropf, Kunz (Diemtigen), Künzler, Kurth, Lauterburg-
Gygax, Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher, Matti, Meyer, Mor-
genthaler, Mosimann, Müller (Thun), Ochsner, Pfister, Pulver,
Ramseier, Rickenbacher, Ryser, Rytz, Salzmann-Hänzi,
Schärer, Schneiter, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Streiff-
Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Allmen
(Gimmelwald), von Ballmoos, Wälti-Schlegel, Wasserfallen,
Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Winken-
bach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd (74 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Aeschbacher (Gümli-
gen), Brönnimann, Gerber (Gohl), Guggisberg, Hänni (Thun),
Hess (Stettlen), Leuenberger, Messerli, Oesch, Pauli (Schli-
ern), Salzmann, Stauffer, Struchen-Schwab, von Allmen
(Thun) (15 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aebersold, Bieri (Spiez), Gilgen-Müller,
Hess-Güdel, Lack, Markwalder, Marti Anliker, Pauli (Nidau),
Renggli, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Schiltknecht, Schneider,
Schori (Spiegel), Schwarz, Siegenthaler (Bern), Stalder,
Staub-Lerch (18 Ratsmitglieder).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Der Rat hat der Planungserklärung SVP / FDP /
Fritschy «Umfahrung A5 Biel» mit 92 gegen 74 Stimmen bei
15 Enthaltungen zugestimmt.

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung SVP / FDP / Fritschy zu Geschäft
Nr. 1009 Zufahrt Emmental stimmen: Aeschbacher (Bätter-
kinden), Aeschlimann, Anderegg, Andres, Balmer, Bernhard-
Kirchhofer, Bertschy, Bieri (Oberbipp), Blanchard, Blank, Bolli
Jost, Bommeli, Brand, Buchs, Bühler, Burkhalter (Linden),
Burn, Erb, Etter, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meirin-
gen), Frainier, Friedli, Fritschy, Fuchs, Gerber (Gohl), Giau-
que, Graber, Grunder, Haas, Hadorn, Haldimann, Hänni
(Köniz), Hänni (Thun), Hostettler, Kaiser, Käser (Langenthal),
Käser (Münchenbuchsee), Kilchherr, Kneubühler, Kohler-
Jost, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt,
Lagger, Landolt, Lecomte, Leuenberger, Lüthi, Michel (Bri-
enz), Michel (Lyss), Moser, Müller (Zäziwil), Oppliger, Port-
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mann, Reber, Riesen, Rösti, Sägesser, Salzmann, Schilt-
knecht, Schnegg, Schori (Bern), Schori (Spiegel), Schürch,
Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Rüti b. Büren), Stalder-
Landolf, Staub-Beccarelli, Steiner, Sterchi, Studer, Sutter
(Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, von Siebenthal, Wäl-
chli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer, Zwahlen (83
Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Balli-Straub, Baumgartner, Beeri-Walker,
Berberat, Bieri (Goldiwil), Blaser, Bornoz Flück, Boss, Bula,
Burkhalter (Rümligen), Bütler, Contini, Eberhart, Ernst, Fäss-
ler-Schärer, Gagnebin, Gerber-Boillat (Bienne), Gfeller, Gnä-
gi, Gresch, Grossen, Hänni (Kirchlindach), Hänsenberger-
Zweifel, Häsler, Hess (Münsingen), Heuberger, Hofer, Hof-
mann, Huber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser
(Meienried), Koch, Kropf, Kunz (Diemtigen), Künzler, Kurth,
Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher, Matti,
Meyer, Morgenthaler, Mosimann, Müller (Thun), Ochsner,
Pardini, Pfister, Pulver, Ramseier, Rickenbacher, Ryser, Rytz,
Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schärer, Schneiter, Schnyder
Zysset, Seiler, Sommer, Streiff-Feller, Stucki, Stucki-Mäder,
Suter, Tanner, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen (Thun),
von Ballmoos, Wälti-Schlegel, Wasserfallen, Wenger-
Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Winkenbach-
Rahn, Wisler Albrecht, Zryd (79 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Aellen, Aeschbacher
(Gümligen), Antener, Astier, Barth, Bernasconi, Brönnimann,
Burkhalter-Reusser, Devaux Stilli, Eberle, Guggisberg, Hess
(Stettlen), Messerli, Oesch, Pauli (Schliern), Rérat, Spring,
Stauffer, Struchen-Schwab, Zuber (21 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aebersold, Bieri (Spiez), Gilgen-Müller,
Hess-Güdel, Lack, Markwalder, Marti Anliker, Pauli (Nidau),
Renggli, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Schneider, Schwarz, Sie-
genthaler (Bern), Stalder, Staub-Lerch (16 Ratsmitglieder).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Der Rat hat der Planungserklärung SVP / FDP /
Fritschy «Zufahrt Emmental» mit 83 gegen 79 Stimmen bei
21 Enthaltungen zugestimmt.

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung SVP / FDP / Fritschy zu Geschäft
Nr. 1007 Autobahnzubringer / Wirtschaftsstrasse Oberaargau
stimmen: Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschlimann, Ande-
regg, Andres, Astier, Balmer, Bernhard-Kirchhofer, Bertschy,
Bieri (Oberbipp), Blanchard, Blank, Bolli Jost, Bommeli,
Brand, Buchs, Bühler, Burkhalter (Linden), Devaux Stilli,
Eberle, Erb, Etter, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meirin-
gen), Frainier, Friedli, Fritschy, Fuchs, Gerber (Gohl), Giau-
que, Graber, Grunder, Haas, Hadorn, Haldimann, Hänni
(Köniz), Hänni (Thun), Hostettler, Kaiser, Käser (Langenthal),
Käser (Münchenbuchsee), Kilchherr, Kneubühler, Kohler-
Jost, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt,
Kurth, Lagger, Landolt, Lecomte, Leuenberger, Lüthi, Meyer,
Michel (Brienz), Michel (Lyss), Moser, Müller (Zäziwil), Oppli-
ger, Portmann, Reber, Riesen, Rösti, Sägesser, Salzmann,
Schiltknecht, Schnegg, Schori (Bern), Schori (Spiegel),
Schürch, Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Rüti b.Büren),
Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Steiner, Sterchi, Studer,
Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, von Siebenthal,
Wälchli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer, Zwahlen (87
Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aellen, Antener, Balli-Straub, Baumgart-
ner, Beeri-Walker, Berberat, Bieri (Goldiwil), Blaser, Bornoz

Flück, Boss, Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-
Reusser, Burn, Bütler, Contini, Eberhart, Ernst, Fässler-
Schärer, Gerber-Boillat (Bienne), Gfeller, Gnägi, Gresch,
Grossen, Hänni (Kirchlindach), Hänsenberger-Zweifel, Häs-
ler, Hess (Münsingen), Heuberger, Hofer, Hofmann, Huber,
Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Meienried),
Koch, Kropf, Kunz (Diemtigen), Künzler, Lauterburg-Gygax,
Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher, Matti, Morgenthaler, Mosi-
mann, Müller (Thun), Ochsner, Pardini, Pfister, Pulver, Ram-
seier, Rickenbacher, Ryser, Rytz, Salzmann-Hänzi, Schär-
Egger, Schärer, Schneiter, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer,
Streiff-Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Allmen
(Gimmelwald), von Allmen (Thun), von Ballmoos, Wälti-
Schlegel, Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern),
Widmer-Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd,
Zuber (81 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Aeschbacher (Gümli-
gen), Barth, Bernasconi, Brönnimann, Gagnebin, Guggisberg,
Hess (Stettlen), Messerli, Oesch, Pauli (Schliern), Rérat,
Spring, Stauffer, Struchen-Schwab (15 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aebersold, Bieri (Spiez), Gilgen-Müller,
Hess-Güdel, Lack, Markwalder, Marti Anliker, Pauli (Nidau),
Renggli, Rhyn, Rufer-Wüthrich, Schneider, Schwarz, Sie-
genthaler (Bern), Stalder, Staub-Lerch (16 Ratsmitglieder).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Der Rat hat der Planungserklärung SVP / FDP /
Fritschy «Autobahnzubringer / Wirtschaftsstrasse Oberaar-
gau» mit 87 gegen 81 Stimmen bei 15 Enthaltungen zuge-
stimmt.
Damit hat der Grosse Rat das Strassenbauprogramm mit den
beschlossenen Planungserklärungen zur Kenntnis genom-
men.

9HUPHVVXQJVDPW�� hEULJHU� 6DFKDXIZDQG�� 0HKUDXIZDQG
EHL� GHQ� 0LWJOLHGHUEHLWUlJHQ� LP� %HUHLFK� JHRJUDILVFKH
'DWHQ� �*HRGDW�� XQG� JHRJUDILVFKH� ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH
�*,6���1DFKNUHGLW�����
Beilage Nr. 38, Geschäft 2451/2004

Genehmigt

3UlVLGHQW. Die folgenden Vorstösse werden gemeinsam
beraten.

184/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�*URVVHQ��5HLFKHQEDFK� �(93��±�6DQLH�
UXQJVNRVWHQ�0LWKRO]WXQQHO
186/04
0RWLRQ�6XWWHU��%LHO� �693��±�0LWKRO]WXQQHO� LVW�GXUFK�6WUD�
VVH�]X�HUVHW]HQ
179/04
'ULQJOLFKH�,QWHUSHOODWLRQ�)XFKV��%HUQ��693��±�0LWKRO]WXQ�
QHO�� QHXVWHV� )HKOSURMHNW� LQ� GHU� %DXGLUHNWLRQ�� ZR� EOHLEW
GLH�SROLWLVFKH�9HUDQWZRUWXQJ"
180/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ� 5|VWL�� .DQGHUVWHJ� �693�� ±
0LWKRO]WXQQHO��:DV�MHW]W�XQG�ZLH�JHKW�HV�ZHLWHU"
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217/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ�0LFKHO�� %ULHQ]� �693�� ±�0LWKRO]�
WXQQHO
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�*URVVHQ�YRP�����$XJXVW�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, besorgt zu sein, dass die
anstehenden Sanierungsmassnahmen des Mitholztunnels
den Kanton finanziell möglichst nicht belasten.
Begründung:
Es kann nicht sein, dass ein 18-Millionen-Bauwerk nach nur
zwei Jahren höchst einsturzgefährdet ist. Laut Abklärungen
wurde festgestellt, dass das geologische Gutachten des Un-
tergrundes sich allein auf lediglich zwei «Baggerschlitze»
beschränkte, trotzdem allgemein bekannt war, dass der Un-
tergrund wasserhaltig ist. Meiner Auffassung nach hätten sich
die Ingenieure der beauftragten Unternehmung in dieser
schwierigen Bodenbeschaffenheit nicht auf nur zwei «Bag-
gerschlitze» verlassen dürfen. Die übermässige und einseiti-
ge Aufschüttung der Unternehmung der NEAT könnte eben-
falls ein Grund dafür sein, dass der Tunnel beschädigt wurde.
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Motionär beauftragt den Regierungsrat, dafür besorgt zu
sein, dass die anstehenden Sanierungsmassnahmen des
Mitholztunnels den Kanton finanziell möglichst nicht belasten.
Dies ist auch die Absicht der Regierung. Deshalb hat sie
folgende Vorgehensweise gewählt:
1. Abwenden von Schaden an Leib und Leben. Deshalb

wurde der Tunnel am 16. Juli 2004 teilweise und am
23. Juli 2004 um 19 Uhr vollständig gesperrt.

2. So rasch als möglich wurde eine Verbindung nach Kan-
dersteg zur Verfügung gestellt. Am 23. Juli 2004 um 19
Uhr konnte eine für den Zivilverkehr hergerichtete Baupiste
zur Verfügung gestellt werden.

3. So rasch als möglich wurde eine Notumfahrungsstrasse
gebaut. Am 30. Juli 2004 um 17 Uhr wurde eine zweispu-
rige, mit Belag versehene Notumfahrungsstrasse in Be-
trieb genommen.

4. Einleiten von Massnahmen, um den Einsturz des Tunnels
zu verhindern. Nach intensiver Vorbereitungszeit wird seit
dem 30. August 2004 der Tunnel von innen verstärkt.

5. Einleiten von Massnahmen zur Ursachenfindung. Seit dem
23. August 2004 wird ein Programm mit insgesamt sechs
Bohrungen verteilt auf zwei Querprofile ausgeführt.

Die von zwei Professoren der Eidg. Technischen Hochschule
Lausanne geleiteten Untersuchungen sollen Aufschluss ge-
ben über die Ursachen der Schäden am Mitholztunnel. Dar-
aus können Verantwortlichkeiten abgeleitet werden und wie-
derum daraus kann die Frage geklärt werden, wer die Kosten
zu tragen hat. Parallel dazu wird geprüft, wie eine neue, defi-
nitive Strasse von Mitholz nach Kandersteg realisiert werden
könnte, falls der Tunnel nicht mit verhältnismässigem Auf-
wand saniert werden kann. Diese Überlegungen münden in
eine Machbarkeitsstudie, welche voraussichtlich im Herbst
2004 vorliegen wird. Diese Machbarkeitsstudie wird auch
grob über die zu erwartenden Kosten Auskunft geben. Erst
wenn die Ursachen der Schäden am Mitholztunnel bekannt
sind, kann verlässlich geklärt werden, ob und mit welchem
Aufwand der Tunnel saniert werden kann.
Die Regierung wird alles daran setzen, die Ursachen festzu-
stellen, die Verantwortlichkeiten zu bezeichnen und entspre-
chend dieser Verantwortlichkeiten die im Zusammenhang mit
diesem Ereignis angefallenen und noch anfallenden Kosten
zu verteilen. Ferner wird die Regierung eine allfällig mögliche
Sanierung des Tunnels einer offenen neuen Linienführung

der Verbindungsstrasse nach Kandersteg gegenüberstellen
und Vor- und Nachteile sowie Kosten gegeneinander abwä-
gen.
Gestützt auf die getroffenen Massnahmen beantragt der
Regierungsrat, die Motion anzunehmen und gleichzeitig als
erfüllt abzuschreiben.
Antrag: Annahme der Motion unter gleichzeitiger Abschrei-
bung

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�6XWWHU��%LHO��YRP�����$XJXVW�����

Gut zwei Jahre, nachdem er fertig gebaut ist, droht der Lawi-
nenschutztunnel einzustürzen. Zurzeit wird abgeklärt, was zu
den baulichen Mängeln führte. Bereits jetzt ist absehbar, dass
für eine Sanierung ein zweistelliger Millionenbetrag notwen-
dig wäre. Darum wird der Regierungsrat aufgefordert,
a) Das beschädigte Bauwerk kontrolliert einstürzen zu lassen
b) Den Tunnel Mitholz durch eine Strasse zu ersetzen
Begründung
1. Eine Sanierung würde unverhältnismässige Kosten in der

Grössenordnung von 15 bis 25 Millionen generieren. Die
Geldmittel im Strassenbau des Kantons Bern sind bereits
limitiert und fehlen andernorts (Zurückstellung verschiede-
ner Bauvorhaben).

2. Die Sanierung würde eine längere Bauzeit, Verkehrsbe-
hinderungen und Emissionen nach sich ziehen, die mit der
Strassenvariante minimiert werden könnten.

3. Würde der Tunnel saniert, so bliebe er nach einer Sanie-
rung trotz allem ein Flickwerk. Weitere Schäden wären
wohl nicht auszuschliessen, weil die Fehler anscheinend
im Bauuntergrund liegen und sich dieser nicht «still hält».

4. Die Lawinengefährdung dieser Strecke muss im gesamt-
kantonalen Vergleich betrachtet werden. Diese scheint
nicht übermässig zu sein. Das belegt beispielsweise die
Antwort der Regierung auf den damaligen Vorstoss des
Grossrats Donzé. Es gibt im Kanton Strassen mit einem
grösseren Gefährdungspotenzial.

5. Der Tunnel wurde seinerzeit im Rekordtempo realisiert,
weil sich Dritte finanziell daran beteiligten, nicht weil er ei-
ne absolute Notwendigkeit darstellte.

6. Mit einem kontrollierten Einsturz des Tunnels kann eine
Beschädigung der Strasse nebenan verhindert werden, so
wird die Zufahrt nach Kandersteg nicht gefährdet.

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Regierungsrat legt grosses Gewicht darauf, die Ursachen
für die aufgetretenen Schäden am Tunnelbauwerk abklären
zu lassen. Nur die Kenntnis der Schadensursache erlaubt die
Beurteilung, ob und in welcher Form der Tunnel allenfalls
repariert werden kann. Erst darauf basierend können die
Kosten für die Reparatur des Tunnels verlässlich beziffert
werden. Vor einem definitiven Entscheid ist eine Gegenüber-
stellung der Reparaturkosten des Tunnels mit den Kosten für
eine neue Strasse in offener Linienführung (unter Berück-
sichtigung der Betriebskosten) bei gleichzeitigem Aufgeben
des Tunnels auch aus Kosten-/Nutzen-Überlegungen unum-
gänglich.
Sofern der Tunnel repariert werden kann, muss davon aus-
gegangen werden, dass sich die Gesamtkosten inklusive
Kosten für die Sofortmassnahmen bis zur Wiederinbetrieb-
nahme des reparierten Tunnels auf einen zweistelligen Millio-
nenbetrag belaufen würden. Auch die Gesamtkosten für eine
neue Strasse würden sehr wahrscheinlich einen zweistelligen
Millionenbetrag erreichen. Da die Ursachen der Schäden
heute noch nicht bekannt sind, ist auch noch unklar, wer die
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Verantwortung dafür zu tragen hat. Somit kann heute noch
nicht beurteilt werden, ob und allenfalls mit welchem Anteil
sich der Kanton an den Gesamtkosten beteiligen muss.
Dank der erstellten Notumfahrung, welche die nötige Ver-
kehrssicherheit bietet, kann der Verkehr voraussichtlich un-
beeinträchtigt von länger dauernden Bauarbeiten am Tunnel
abgewickelt werden. Selbst beim Bau einer definitiven neuen
Strasse muss mit einer längeren Bauzeit gerechnet werden.
Ob der Tunnel überhaupt zum Einsturz gebracht werden
kann, geschweige denn kontrolliert und ohne Beeinträchti-
gung bzw. Gefährdung der Notumfahrung, ist zum heutigen
Zeitpunkt völlig offen. Sofern der Tunnel aufgegeben werden
sollte oder müsste, wären weitere Lösungsmöglichkeiten zu
prüfen.
Es ist richtig, dass es im Kanton Bern Strassenzüge gibt,
welche weit stärker durch Lawinen gefährdet sind. Jedoch ist
im Falle der Kantonsstrasse Nr. 223 Spiez–Frutigen–Kander-
steg ein innerkantonaler Vergleich alleine nicht korrekt. Die
Kandertalstrasse hat per Bundesbeschluss zusammen mit
dem Autoverlad Lötschberg als Rawil-Teilersatz und als Ver-
bindung zwischen den Nationalstrassen des Berner Ober-
lands und des Wallis zu dienen. Demzufolge gilt es, die Ber-
ner und Walliser Seiten miteinander zu vergleichen: Bund
und Kanton Wallis unternahmen grosse finanzielle Anstren-
gungen, um die Strecke Gampel–Goppenstein mit Tunnels
und Galerien winter- bzw. lawinensicher auszubauen. Somit
war es folgerichtig, auch die Zufahrt nach Kandersteg lawi-
nensicher auszubauen. Deshalb subventionierte der Bund
das Projekt massgeblich.
Der Regierungsrat wird verschiedene Varianten prüfen, um
langfristig eine sichere, leistungsfähige und kostengünstige
Verkehrsverbindung ins Kandertal sicherzustellen.
Antrag: Annahme als Postulat

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�)XFKV�YRP�����-XOL�����

Mit der Schliessung des Mitholztunnels ist erneut ein Projekt
unter der Führung der Berner Baudirektorin Barbara Egger-
Jenzer äusserst negativ in den Schlagzeilen und der Kanton
Bern macht sich nach dem Inselspitaldebakel und dem Bau-
stopp im Tunnel bei Moutier wieder einmal landesweit zum
Gespött.
Für die Deformation beim Lawinenschutz-Strassentunnel
Mitholz im Kandertal ist nun die Verantwortung abzuklären,
denn der Tunnel ist offenbar akut einsturzgefährdet. Es kann
ja wohl nicht ohne Folgen bleiben, dass ein erst zwei Jahre
alter Tunnel wegen Verformungen, Rissen und Betonabsplit-
terungen für den Verkehr gesperrt werden muss.
Seit der Schliessung des Tunnels ist Kandersteg nur noch
einspurig über eine Notpiste via die Neat-Baustelle erreich-
bar. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt.
Kandersteg verzeichnet als Folge der Tunnelschliessung
inzwischen einen empfindlichen Rückgang bei den Tagestou-
risten und die Bergbahnen verzeichneten Einbussen von bis
zu über 30 Prozent. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein,
bis Gäste ihre Ferien annullieren.
Ich bitte den Regierungsrat daher um die Beantwortung der
folgenden Fragen:
1. Was wird unternommen, damit nicht der falsche Eindruck

entsteht, Kandersteg sei wegen der Tunnelschliessung
von der Umwelt abgeschnitten.

2. Mit welcher Hilfe bzw. welchem Support seitens des Kan-
tons Bern können die Bergbahnen sowie die Gemeinde
Kandersteg rechnen?

3. Welche Fehler wurden innerhalb der kantonalen Verwal-
tung gemacht?

4. Wer kommt für die Schäden an diesem neu erstellten
Millionenbauwerk auf?

5. Welche Konsequenzen trägt die Baudirektorin Regierungs-
rätin Barbara Egger-Jenzer und was hat die Tunnelschlie-
ssung für politische Konsequenzen?

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Zu Frage 1:
Kandersteg war zu keinem Zeitpunkt von der Umwelt abge-
schnitten. Als am 23. Juli 2004 um 19.00 Uhr der Lawinen-
schutztunnel Mitholz für jeglichen Verkehr geschlossen wer-
den musste, stand zum gleichen Zeitpunkt eine mit Licht-
signalanlage gesicherte und auch für Zivilfahrzeuge befahr-
bare Baupiste zur Verfügung. Von diesem Zeitpunkt an wurde
mit Hochdruck am Projekt und an der Ausführung einer No-
tumfahrung gearbeitet, die dann bereits am 30. Juli 2004 um
17.00 Uhr dem Verkehr übergeben werden konnte. Auch die
BLS hat mit ihrem Autoverlad Kandersteg–Frutigen dazu
beigetragen, dass die Verkehrssituation erträglich gestaltet
werden konnte. Die Bevölkerung wurde unverzüglich über die
getroffenen Massnahmen orientiert.
Zu Frage 2:
Der Kanton hat den erforderlichen Support geleistet, indem er
die Erschliessung zu jedem Zeitpunkt sicherstellte.
Zu Frage 3:
Ob und wer von allen beteiligten Partnern zu welchem Zeit-
punkt welchen Fehler gemacht hat, ist Gegenstand der lau-
fenden Abklärungen.
Zu Frage 4:
Die Ursachenermittlung, welche nach dem 23. Juli 2004 um-
gehend in die Wege geleitet wurde, wird Auskunft geben über
die Verantwortlichkeiten und darüber, wem die entstandenen
Kosten zugeordnet werden müssen. Zudem soll die Frage
beantwortet werden können, ob und wie das Bauwerk saniert
werden soll.
Zu Frage 5:
Das Projekt  wurde vor dem Amtsantritt von Baudirektorin
Barbara Egger-Jenzer geplant und realisiert. Sie trägt für
allfällige Fehler, die in jener Zeit gemacht worden sind, keine
Verantwortung. Baudirektorin Barbara Egger-Jenzer trägt die
politische Verantwortung für das Krisenmanagement, das
heisst für alle Massnahmen, die seit Entdecken der seitlichen
Risse im Gewölbe des Tunnels am 16. Juli 2004 an die Hand
genommen worden sind.

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�5|VWL�YRP����$XJXVW�����

Am Lawinenschutztunnel Mitholz sind, nur kurz nach der
Fertigstellung, gravierende Mängel aufgetreten. Auftraggeber
für die Erstellung des Strassentunnels war bekanntlich der
Kanton. Zurzeit scheint die Sachlage gemäss Medienberich-
ten unklar, nun gilt es aber die Verantwortlichkeit abzuklären,
weshalb der nur zwei Jahre alte Strassentunnel für den Ver-
kehr gesperrt werden musste und was das Ganze für Auswir-
kungen hat.
Der Regierungsrat wird deshalb um die Beantwortung folgen-
der Fragen gebeten:
1. Wer hat die Frage des Baugrunds abgeklärt? Hat der

Kanton ein Ingenieurbüro beauftragt, das dann den Geolo-
giebericht einforderte? Oder hat der Kanton einen Geolo-
gen für den Bericht beauftragt und dann den Auftrag ans
Ingenieurbüro gegeben?

2. Ist der Regierungsrat bereit, den Wortlaut des Berichts
bekannt zu geben? Ist man das Risiko eingegangen, einen
«schwächeren» Tunnel zu bauen oder worauf sind die
Mängel zurückzuführen?

3. Welche Abklärungen wurden gemacht bzw. werden ge-
macht, um die Verantwortlichkeiten zu klären? Wie hoch
ist der Gesamtschaden, wer kommt für diese Kosten auf?
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Welche Konsequenzen (Verantwortlichkeitsklagen etc.)
werden gezogen bzw. welche Schritte wird man in die We-
ge leiten?

4. Wie sieht der Zeitplan in Sachen Mitholztunnel – von den
Abklärungen bis hin zur Sanierung – aus?

5. Wurde die behelfsmässige Umfahrungsstrasse Mitholztun-
nel so angelegt, dass sie für eine Tunnelsanierung nicht
nochmals verlegt werden muss?

6. Wie hoch sind die durch die Mitholztunnel-Sperrung ent-
standenen Kosten für die Region? Wer trägt diese Kosten?

7. Ist die dringend benötigte Umfahrung Emdtal durch die
Probleme am Mitholztunnel in Frage gestellt? Kann der
Regierungsrat die in Aussicht gestellte Realisierung dieser
Umfahrung garantieren?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Der Regierungsrat legt grosses Gewicht darauf, die Ursachen
für die aufgetretenen Schäden abzuklären, die daraus resul-
tierenden Verantwortlichkeiten zu bezeichnen und schliess-
lich entsprechend diesen Verantwortlichkeiten die bereits
aufgelaufenen und noch zu erwartenden Kosten im Zusam-
menhang mit dem Ereignis Mitholz zu verteilen. Die Ursa-
chenabklärung ist zwischenzeitlich angelaufen und liegt in
den Händen von zwei unabhängigen Professoren der Eidg.
Technischen Hochschule Lausanne.
Zu Frage 1:
Das Tiefbauamt (TBA) der Bau-, Verkehrs- und Energiedirek-
tion hat im Rahmen des Genehmigungsprojekts für den La-
winenschutztunnel Mitholz die geologischen Abklärungen
durch ein spezialisiertes Geologenbüro ausführen lassen. In
dieser Projektphase amtete das Geologenbüro als Subakkor-
dant der mit der Projektänderung beauftragten Ingenieurge-
meinschaft. Vom Bauprojekt an, welches der Projektände-
rung folgte, wurde das Geologenbüro für alle nachfolgenden
geotechnischen Arbeiten direkt vom TBA beauftragt.
Zu Frage 2:
Die laufenden Untersuchungen werden zeigen, welches die
genauen Ursachen für die Schäden sind. Der Regierungsrat
wird nach Abschluss der Abklärungen umfassend orientieren.
Zu Frage 3:
Wie bereits erwähnt, sind die Untersuchungen angelaufen,
um Kenntnis bezüglich Materialkennwerte der über und ne-
ben dem Tunnel liegenden Aufschüttung sowie bezüglich der
Bewegungen im Ablagerungshügel zu erhalten. Dazu sind
seit dem 23. August 2004 und voraussichtlich noch bis Mitte
Oktober 2004 Sondierbohrungen in Ausführung. Die geförder-
ten Bohrkerne werden durch die beiden unabhängigen Profes-
soren der ETH Lausanne untersucht. Nach Abschluss der
Sondierbohrungen werden in die Bohrlöcher Installationen
versetzt, welche allfällige weitere Bewegungen im Ablage-
rungshügel erfassen sollen. Zusammen mit den Überprüfun-
gen und Untersuchungen bisher getätigter geotechnischer
Untersuchungen und entsprechender Berichte sowie Über-
prüfungen der Statik des Tunnelbauwerkes durch die er-
wähnten ETH-Professoren wird es möglich sein, die Ursa-
chen für den eingetretenen Schaden zu ermitteln. Daraus
können Verantwortlichkeiten abgeleitet werden. Diese geben
Auskunft darüber, wem die bisher aufgelaufenen und zukünf-
tig noch zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit dem
Ereignis Mitholz zugeordnet werden können. Wie hoch diese
Kosten am Ende sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
zu beziffern.
Zu Frage 4:
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, zum Zeitplan verläss-
liche Angaben zu machen. Erste Resultate zu den Boden-
kennwerten sollten im Laufe des Oktobers vorliegen. Erste

Resultate zu den Bewegungen im Ablagerungshügel werden
ab Anfang 2005 möglich sein. Resultate im Zusammenhang
mit der Überprüfung der Tunnelstatik und weitere relevante
Annahmen und Berechnungen dürften ebenfalls nicht vor
Ende 2004 vorliegen. Erst wenn all diese Informationen vor-
liegen, kann entschieden werden, ob ein Sanierungsprojekt
oder eine Alternative weiterzuverfolgen sind.
Zu Frage 5:
Zum Zeitpunkt der raschest möglichen Realisierung der No-
tumfahrungsstrasse – sie wurde vom Samstag, 24. Juli bis
Samstag, 31. Juli 2004 erstellt und am 31. Juli 2004, 17.00
Uhr, dem Verkehr übergeben – war nicht klar, wie eine Tun-
nelsanierung aussehen würde. Dies ist auch heute noch
unbekannt. Beim Projekt der Notumfahrungsstrasse wurde
darauf geachtet, dass sie so weit wie nur möglich von der
Achse der bestehenden Tunnelröhre Richtung Osten wegge-
rückt werden konnte. Damit wurde alles vorgekehrt, was
möglich war, um eine irgendwie geartete Tunnelsanierung
möglichst nicht durch die Notumfahrungsstrasse zu erschwe-
ren. Ob sie im Falle einer Tunnelsanierung nicht dennoch
verlegt werden muss, kann heute noch nicht mit Sicherheit
gesagt werden.
Zu Frage 6:
Der Regierungsrat legt Gewicht auf die Feststellung, dass
Kandersteg zu keinem Zeitpunkt von der Umwelt abge-
schnitten war. Zum Zeitpunkt der Totalsperrung des Mitholz-
tunnels am Freitag, 23. Juli 2004, 19.00 Uhr, stand eine be-
helfsmässig eingerichtete, einspurig mit Lichtsignalanlage
geregelte Baupiste für sämtlichen zivilen Verkehr zur Verfü-
gung. Ab Freitag, 30. Juli 2004, 17.00 Uhr, stand die zwei-
streifig mit Belag versehene Notumfahrungsstrasse zur Ver-
fügung. Der Kanton verfügt nicht über Angaben, ob und wel-
che Kosten der Region allenfalls durch das Ereignis entstan-
den wären. Er könnte solche Kosten auch nicht übernehmen.
Zu Frage 7:
Die Realisierung der Umfahrung Emdtal ist durch die Proble-
me am Mitholztunnel nicht in Frage gestellt. Gemäss heuti-
gem Stand der Finanzierung durch Bund und Kanton kann –
der abschliessende Entscheid über eine hängige Beschwerde
wird vorbehalten – die Umfahrungsstrasse realisiert werden.

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�%UDQG�YRP����6HSWHPEHU�����

Zur Schuldklärung des vor dem Einsturz gefährdeten Tunnels
und somit enormen finanziellen Konsequenzen auf der einen
Seite und Image-Verlust aller Beteiligten auf der andern Sei-
te, stelle ich folgende Fragen:
1. Wurden bei Aufschüttung die geologischen Aussagen

(Ausbaggerung des Sumpfgebietes) mitberücksichtigt.
2. Gibt und gab es ein Deponieüberwachungskonzept
3. Wer trägt die Verantwortung für den Untergrund und die

Aufschüttung
4. Hat die BLS-Transit AG mehr aufgeschüttet als im Baube-

willigungsverfahren.
5. Hat die BLS-Transit AG nach bewilligten Bauprojekt noch

mehr Material deponiert (Inklusiv Schlammmaterial)
6. Wurde die Bauleitung laufend kontrolliert und wenn ja von

wem?
7. Bis wann kann die Schuldfrage in etwa geklärt werden.
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Ausgangslage:
Der Regierungsrat legt grosses Gewicht darauf, die Ursachen
für die aufgetretenen Schäden abzuklären, die daraus resul-
tierenden Verantwortlichkeiten zu bezeichnen und schliess-
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lich entsprechend diesen Verantwortlichkeiten die bereits
aufgelaufenen und noch zu erwartenden Kosten im Zusam-
menhang mit dem Ereignis Mitholz zu verteilen.
Die Fragen des Interpellanten sind teilweise Gegenstand der
bereits angelaufenen Ursachenabklärungen. Im Interesse
eines geordneten Untersuchungsablaufs und einer einver-
nehmlichen Lösung mit den beteiligten Unternehmen kann
sich der Regierungsrat zu diesen Fragen zurzeit nicht oder
nur generell äussern. Selbstverständlich wird er den Grossen
Rat und die Öffentlichkeit darüber nach Abschluss der Abklä-
rungen orientieren. Vorab können wir zu den einzelnen Fra-
gen gestützt auf den heutigen Wissensstand wie folgt Stel-
lung nehmen:
1. Ja, die geologischen Empfehlungen wurden im Bereich

des Lawinenschutztunnels berücksichtig.
2. Ja.
3. Die Verantwortlichkeiten beim Mitholztunnel werden erst

nach Abschluss der Ursachenabklärung differenziert be-
zeichnet werden können.

4. Der für den Kanton als Bauherr des Lawinenschutztunnels
handelnde Oberingenieurkreis I stellte im Frühjahr 2003
fest, dass im nördlichen Bereich und seitlich des Lawinen-
schutztunnels teilweise um mehrere Meter zu hoch ge-
schüttet wurde. Die BLS AlpTransit AG musste daraufhin
das Material abtragen.
Die Ursachenabklärung wird Aufschluss darüber geben,
welches Material zu welchem Zeitpunkt aufgeschüttet wur-
de.

5. Diese Frage ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ursa-
chenabklärung und kann deshalb nicht beantwortet wer-
den.

6. Die Kontrolle der örtlichen Bauleitung Lawinenschutztunnel
erfolgte durch die Oberbauleitung und die ökologische
Baubegleitung. Weiter wurden ihre Arbeit und ebenfalls die
Arbeit der Oberbauleitung vom Oberingenieurkreis I über-
wacht. Die Kontrolle der örtlichen Bauleitung Deponiebe-
wirtschaftung obliegt der BLS AlpTransit AG.

7. Zurzeit kann kein verlässlicher Zeitrahmen abgeschätzt
werden.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

0DUNXV�*URVVHQ, Reichenbach (EVP). In meiner Motion wird
die Regierung beauftragt, dafür zu sorgen, dass die anste-
henden Sanierungskosten des Mitholztunnels den Kanton
möglichst nicht belasten. Der Kanton als Bauherr hat bei den
beauftragten Unternehmungen einen Tunnel bestellt mit einer
optimalen Linienführung, und das wurde ausgelöst durch
zwei wesentliche Aspekte, die zur Realisierung dieses Bau-
werks führten. �'HU� 9L]HSUlVLGHQW� OlXWHW� GLH� *ORFNH��� Der
erste Aspekt ist eine lawinensichere Zufahrt für Kandersteg
und den internationalen Durchgangsverkehr. Weil der Auto-
verlad Heustrich nicht gebaut wurde, hat dieser Strassenab-
schnitt an Bedeutung gewonnen. Der zweite Aspekt: Die
Neat-Alptransit hat ihr Interesse angemeldet, einen wesentli-
chen Teil des Ausbruchmaterials über dem neuen Strassen-
tunnel zu deponieren. Die Neat hat sich deshalb an den Er-
stellungskosten beteiligt. Es ist also insgesamt ein gutes und
ökologisches Projekt.
Ich danke den verantwortlichen Personen im Tiefbauamt
nochmals bestens für die kompetenten Entscheide zur Tun-
nelschliessung und das rasche Handeln zur Sicherstellung
der Verbindung nach Kandersteg mit einer provisorischen
Umfahrungsstrasse. Durch diesen raschen Einsatz konnten
schwerwiegende Verkehrsunfälle verhindert werden. Ich
danke ebenfalls der Regierung für die Antwort auf meine
Motion. Die eingeleiteten Untersuchungsmassnahmen für das

einsturzgefährdete 18-Millionen-Projekt sind für mich eine
Selbstverständlichkeit. Im jetzigen Stadium der Untersuchung
ist eine Schuldzuweisung nicht möglich und sicher noch ver-
früht, auch wenn da schon gewisse Verdachte aufgrund der
mangelhaften geologischen Untersuchung in diesem wasser-
haltigen Baugelände im Raum stehen.
Die Regierung hat meine Motion angenommen, möchte sie
aber abschreiben. Diese Motion darf unter keinen Umständen
abgeschrieben werden. Wir stehen unter einem hohen Spar-
druck und sind gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
verpflichtet, mit den Steuergeldern haushälterisch umzuge-
hen. Auch wenn die Regierung in ihrer Antwort diesen Willen
kundtut, darf die Motion nicht einfach abgeschrieben werden.
Der Steuerzahler als Geldgeber für solche Projekte soll se-
hen, dass es der Regierung und dem Grossen Rat ernst ist,
zum Geld Sorge zu tragen und die Verantwortlichen in die
Pflicht zu nehmen. Eine Abschreibung dieser Motion würde
gegen aussen ein schlechtes Signal setzen. Die Regierung
vergibt sich nichts, wenn diese Motion nicht abgeschrieben
wird.

$QGUHDV� 6XWWHU, Biel (SVP). Zuerst ein Wort, weshalb ich
überhaupt eine Motion eingegeben habe. Ich fühle mich als
Grossrat betroffen, weil öffentliche Gelder im Spiel sind und
weil eine Durchfahrtsstrasse denen offen stehen sollte, die
durchfahren – und zu denen gehöre ich – und nicht primär
denen, auf deren Gelände die Strasse liegt. Ich gebe zu,
dass mein Vorschlag recht provokativ ist und auch relativ früh
eingereicht wurde. Es war wahrscheinlich der richtige Zeit-
punkt, um die Diskussion auszulösen. Hinzu kommt, dass der
Regierungsrat verpflichtet ist – insbesondere wenn die Motion
Grossen ebenfalls angenommen wird –, einen gezielten Ein-
sturz als Variante zu prüfen. Allerdings wären die Regierung
und die Verwaltung gut beraten gewesen, genaue Prüfungen
vor dem Bau des Mitholztunnels vorzunehmen. Die Bewe-
gungen, die in diesem Jahr zu der Einsturzgefährdung führ-
ten, sind nicht einfach Schicksal, sondern meiner Ansicht
nach ein Pfusch auf einer grossen Breite. Offenbar wurde der
Baugrund nicht tief und seriös genug geprüft. Offenbar hat
man eine Bauweise – nämlich eine starre Röhre – gewählt,
und das nicht nur aus hydrologischen, sondern auch aus
Kostenüberlegungen. Offenbar wurde mehr und anderes
Material aufgeschüttet, als ursprünglich berechnet wurde, und
offenbar wurde auch Material aufgeschüttet, das gar nicht
offen auf einer Deponie gelagert werden dürfte. Offenbar
haben aber auch die verschiedenen Ingenieure nicht optimal
untereinander kommuniziert.
Allerdings hätte auch einiges vermieden werden können,
wenn man den Einheimischen etwas besser zugehört und die
Ratschläge der Leute beherzigt hätte, die schon immer eine
grossräumige Umfahrung vorschlugen. Man suchte und fand
aber offensichtlich den kurzfristigen Erfolg. Der Mitholztunnel
wurde nach seinem Bau unter dem damaligen Kantonsbau-
meister Dieterle als Musterstück gepriesen: kostengünstig,
einfach in der Konstruktion, effizient und Nutzung von diver-
sen Synergien. So viel zum Output, nach NEF oder NPM-
Terminologie wären somit eigentlich die Ziele weit übertroffen
worden, die man sich für den Bau dieses Bauwerks gesetzt
hat. Leider hat dabei offensichtlich der Impact – auch ein
Wort aus der NPM-Terminologie – gelitten, nicht zu sprechen
vom so genannten Outcome. Dass sich die Verwaltung auch
an der Wirkung von staatlichen Massnahmen messen lassen
muss – und dazu gehören heute auch Lawinenverbauungen
–, gilt allerdings nicht erst seit NEF. Bekanntlich habe ich
gerne Vertrauen in die Verwaltung und die Behörden. Aller-
dings wurde dieses Vertrauen gerade im Baubereich in drei
Fällen gründlich erschüttert – das gilt übrigens nicht für mein
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Vertrauen in Frau Regierungspräsidentin Egger. Bereits nach
zwei Jahren erfüllt ein Bauwerk seinen Zweck nicht mehr,
und es müssen ein paar Dutzend Millionen Franken nachin-
vestiert werden, damit dieses Bauwerk seinen Zweck weiter-
hin erfüllen kann.
In der Antwort fehlt eine Betrachtung, wie der Bund als Sub-
ventionsgeber diese Situation beurteilt. Es ist höchst fraglich,
ob er auch eine Sanierung mitfinanzieren würde oder ob der
Bauherr Kanton Bern das Geld allenfalls sogar zurückerstat-
ten müsste. Ironischerweise muss das wohl ebenfalls Herr
Dieterle beurteilen. Die gleiche Frage stellt sich für eine Um-
fahrung. Deshalb meine Frage an den Regierungsrat: Will
man darum keinen Einsturz, weil nur so eine Rückzahlung an
den Bund vermieden werden kann? Wird mit dieser Lösung
nicht einfach ein weiteres Kapitel einer sehr leidigen Bauge-
schichte geschrieben? Ich halte vorläufig an meiner Motion
fest.

7KRPDV�.RFK, Laupen (SP),�Vizepräsident. Das Wort haben
die Interpellanten.

7KRPDV�)XFKV, Bern (SVP). Über den Mitholztunnel gäbe es
noch viel zu sagen, viel wurde schon gesagt und noch mehr
wird wahrscheinlich noch gesagt werden. Ob je jemand die
politische Verantwortung übernehmen wird, scheint fraglich.
Tatsache ist jedoch, dass bei dieser Affäre prominente Ge-
nossen und Genossinnen am Werk waren oder es noch sind.
Wie im Staat Bern üblich, wird man sich drehen und wenden,
um nicht konkrete Namen nennen zu müssen, oder man wird
grosszügig feststellen, dass die Betroffenen bereits im Ruhe-
stand sind, nicht mehr beim Kanton arbeiten oder aus x ande-
ren Gründen nicht mehr belangt werden können.
Die Fragen wurden für mich nur teilweise befriedigend be-
antwortet. Ich habe übrigens nie behauptet, Kandersteg sei
zu irgendeinem Zeitpunkt von der Umwelt abgeschnitten
gewesen. Ich habe lediglich gefragt, was unternommen wer-
de, damit nicht der Eindruck entstünde, dass es so sein
könnte. Das eigene Wissen korrespondiert halt oft nicht mit
der Aussenansicht, und deshalb müssen auch gelegentlich
klare Tatsachen und Informationen vorgenommen werden,
auch wenn man das Gefühl hat, es sei allen klar. Das war
hier nicht der Fall. Ich bin von der Antwort nur teilweise be-
friedigt und hoffe, dass bei der Aufarbeitung des Problems
Mitholztunnel mit einer klaren Strategie weitergefahren wird
und nicht in einem Blindekuhspiel der Baudirektion endet.

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP),�Vizepräsident. Herr Fuchs ist
von der Antwort teilweise befriedigt.

+DQV�5|VWL, Kandersteg (SVP). Als Betroffener in diesem Tal
möchte ich mich zu dieser Angelegenheit auch noch kurz
äussern. Ich habe eine Interpellation eingereicht und bin von
der Antwort teilweise befriedigt. Es ist mir klar, dass im Mo-
ment nicht alle Fragen beantwortet werden können. Besten
Dank für die schnelle und unkomplizierte Art von Frau Egger
und ihrem Personal für die Finanzierung und die Erstellung der
Umfahrungsstrasse und nicht zuletzt für die Korrektur, die
diesen Herbst angebracht wurde, welche wesentlich zur Fahr-
tauglichkeit im Winter beiträgt, aber leider nicht zur Lawinensi-
cherheit. Dank dem schnellen Handeln von Frau Egger, der
BVE und der BLS mit dem Autoverlad bis nach Frutigen war
Kandersteg nie von der Umwelt abgeschnitten. An einem
einzigen Tag gab es längere Wartezeiten. Geschadet haben
der Gegend die täglichen oder teilweise stündlichen Meldun-
gen wie: «Kandersteg abgeschnitten» oder «Kandersteg nicht
gut erreichbar, grosszügig umfahren».
Mir ist klar, dass zum jetzigen Zeitpunkt nichts Genaues über
die Ursachen gesagt werden kann, weil zuerst die Untersu-

chungen abgeschlossen werden müssen. Diese Untersu-
chungen dürfen aber nicht in die Länge gezogen werden, weil
sie zu viel kosten. Wenn keine klare Schuldzuweisung ge-
macht werden kann, muss die Sanierung der Zufahrt nach
Kandersteg und die Verbindung ins Wallis trotzdem gemacht
werden. Die Gemeinden Kandersteg und Kandergrund, die
BLS und das ganze Frutigtal fordern die Erhaltung einer lawi-
nensicheren Zufahrt nach Kandersteg und zum Autoverlad
ins Wallis. Es kann nicht sein, dass ein 640 Meter langer
Tunnel, bei dem 100 Meter defekt sind, seinem Schicksal
überlassen oder eventuell sogar gesprengt wird. Es kann
auch nicht sein, dass die Strasse, die vor dem Tunnel als
lawinengefährdet galt, nun zwei, drei Jahre später anders
eingeschätzt wird. Es müssen sämtliche Sanierungsmöglich-
keiten in Betracht gezogen und die lokalen Behörden einbe-
zogen werden. Der aufgefüllte Schuttberg bei der Lawinen-
schutzröhre, der den grössten Druck bietet, ist aufzulösen
und breiter abzustützen, damit die Druckverhältnisse verän-
dert werden.
Als Nichtfachmann versuche ich kurz zu erklären, weshalb
der Tunnel kaputt ging. Zuunterst und zuoberst befindet sich
weicher Boden und in der Mitte hat es festen Boden. Dieser
Tunnel wurde als einziger in der Schweiz als ganzes Rohr –
also ohne Fugen – gebaut. Auch ich als Nichtfachmann
weiss, dass ein Rohr gespannt wird, wenn man es über eine
Ecke abbiegt. Dort, wo das Rohr gespannt wurde, entstand
am meisten Druck, und der Tunnel musste auseinander bre-
chen. Die Schuldfrage muss geklärt werden. Wenn die
Schuld aber nicht klar zugewiesen werden kann, sollten diese
Abklärungen beendet werden, weil das Hin- und Herschieben
der Schuld zwischen der Neat und dem Kanton nur unnötig
Geld kostet. Den am Schluss entstehenden «Chrott» werden
ohnehin die Steuerzahlen schlucken müssen.

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Rösti ist
von der Interpellationsantwort teilweise befriedigt.

+DQV�0LFKHO, Brienz (SVP). Ich erlaube mir als Interpellant
und Bauunternehmer einige Gedanken zu meinem Vorstoss
zu machen. Warum wurde dieser Tunnel gebaut? Weil damit
dem Lawinenschutz Rechnung getragen werden sollte und
um die Verbindung Kandersteg–Wallis auch im Winter auf-
recht zu erhalten. Es wurde eine sehr gute Idee eingebracht,
mit der man zwei Fliegen auf einen Streich erledigen konnte:
das Schuttmaterial der Neat für den Bau dieses Lawinentun-
nel zu verwenden. Nun stehen wir vor dem Dilemma, dass
dieser Tunnel nicht standhält, und da beginnen die Probleme.
Deshalb ist auch der Vorstoss von Andreas Sutter, den Tun-
nel einstürzen zu lassen, eine zweischneidige Sache. Wenn
man den Tunnel einstürzen lässt, ist der Lawinenschutz nicht
mehr gewährleistet. Als Bewohner des rechten Brienzersee-
ufers weiss ich, wovon ich spreche. Die zentrale Frage ist, ob
es weiterhin einen Lawinenschutz benötigt oder nicht. Es
lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es hier auch um
sehr, sehr viel Geld geht. Die Kosten für das Laden und Ab-
transportieren des Schutts und die Depotgebühren wären
sehr hoch. Deshalb hat man sich auch für diese Lösung ent-
schieden und war überzeugt, dass das eine gute Lösung sei.
Das Projekt wurde in einer Rekordzeit gebaut. Der damalige
Chef, Herr Dieterle, lobte das Projekt in den höchsten Tönen,
Er lobte es auch noch, als bereits die ersten Probleme auf-
traten. In der Zwischenzeit wurde der Tunnel mit Holz ver-
strebt, er trägt nun seinen Namen also zu Recht.
Zu Frage 1 bezüglich der geologischen Aussagen, welche
nicht berücksichtig worden sind. Das grösste Problem ist,
dass niemand genau sagen kann, wie die Geologie ist. So-
lange die Geologie nicht stabil ist, kann gar nicht viel unter-
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nommen werden. Erst wenn sich die Geologie stabilisiert hat,
kann man punktuell vorgehen und etwas zur Versteifung
unternehmen.
Ich habe eine wichtige Frage zum Deponieüberwachungs-
konzept gestellt. Die Antwort war, teilweise sei zu viel Schutt
aufgeschüttet worden, der nachher wieder abgetragen wer-
den musste. Es bestanden also andere Voraussetzungen als
bei der Projekteingabe. Ich habe mich damals bei der Baudi-
rektion telefonisch erkundigt, wie es mit diesem Konzept
aussehe. Herr Spalinger informierte mich darüber, dass
nachträglich mehr Schutt aufgeschüttet werden könne. Ich
möchte von der Baudirektorin wissen, ob mit diesem Ent-
scheid wirklich alle einverstanden waren. Das kann ich mir
nicht vorstellen. Wenn mehr Material als geplant aufgeschüt-
tet wird, verändert sich die statische Belastung. Ich möchte
weiter wissen, ob es für diese Änderung nicht ein Bewilli-
gungsverfahren gebraucht hätte. Ich hoffe, dass diese Fragen
– die sicher auch die Baudirektorin zur Klärung in Auftrag
gegeben hat – geklärt werden und dass es bei diesem Pro-
jekt letztlich doch noch zu einem einigermassen guten Ende
kommen wird. Ich bin von der Regierungsantwort teilweise
befriedigt.

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP),�Vizepräsident. Herr Michel ist
von den Antworten teilweise befriedigt.

+LHU�ZLUG�GLH�%HUDWXQJ�GLHVHU�*HVFKlIWH�XQWHUEURFKHQ�

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
&ODXGLD�+LPPHOUHLFK�)HX]��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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9LHUWH�6LW]XQJ

Mittwoch, 17. November 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP),�Präsident

Präsenz: Anwesend sind 181 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Charles Aebersold, Werner Aebischer, Hans Bieri,
Susanne Bommeli, Beat Giauque, Walo Hänni, Magdalena
Guda Hess-Güdel, Hans-Jürg Käser, Walter Kunz, Daniel
Lack, Hans-Rudolf Markwalder, Marc Renggli, Hans-Jörg
Rhyn, Andreas Rickenbacher, Fred-Henri Schnegg, Andreas
Schneider, Alfred Schwarz, Erika Siegenthaler, Andrea Zryd.

184/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�*URVVHQ��5HLFKHQEDFK� �(93��±�6DQLH�
UXQJVNRVWHQ�0LWKRO]WXQQHO

186/04
0RWLRQ�6XWWHU��%LHO� �693��±�0LWKRO]WXQQHO� LVW�GXUFK�6WUD�
VVH�]X�HUVHW]HQ

179/04
'ULQJOLFKH�,QWHUSHOODWLRQ�)XFKV��%HUQ��693��±�0LWKRO]WXQ�
QHO�� QHXVWHV� )HKOSURMHNW� LQ� GHU� %DXGLUHNWLRQ�� :R� EOHLEW
GLH�SROLWLVFKH�9HUDQWZRUWXQJ"

180/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ� 5|VWL�� .DQGHUVWHJ� �693�� ±
0LWKRO]WXQQHO��:DV�MHW]W�XQG�ZLH�JHKW�HV�ZHLWHU"

217/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ� 0LFKHO�� %ULHQ]� �693�� ±0LWKRO]�
WXQQHO

Fortsetzung

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

3HWHU� 6WXGHU� Höchstetten (SVP). Was ist eigentlich los?
Sind wir im Hochtechnologiezeitalter nicht mehr in der Lage,
solche Grossprojekte im Kanton Bern ohne Probleme zu
vollziehen? Liegt der Grund in der Geschwindigkeit, die wir
uns vorgeben und die wir nicht einhalten können? Oder müs-
sen heute so viele Interessen berücksichtigt werden, dass
solche Projekte gar nicht mehr ohne grosse Zwischenfälle
ausgeführt werden können? Oder bestehen zwischen den
einzelnen Verantwortlichkeiten so viele Schnittstellen, dass in
den Übergangsbereichen keine Zuständigkeiten mehr herr-
schen? Oder wird ganz einfach Qualität und Exaktheit nicht
mehr über die Quantität der Arbeit gestellt? Fragen über
Fragen also, Fragen, die sich auch die involvierten Verant-
wortlichen langsam stellen sollten.
Zur Motion von Herrn Grossen: Diesen Wunsch haben sicher
alle hier im Saal, vor allem auch die Steuerzahler, also wir.
Die Antwort der Regierung ist sicher sachlich korrekt. Doch
bezieht sie sich nicht auf die eigentliche Fragestellung. Viel-
mehr gibt sie Auskunft über alles, was innerhalb dieses Fias-
kos sofort an die Hand genommen werden musste. Die Si-
tuation wurde mit dem Hinweis, die Machbarkeitsstudie solle
im Herbst 2004 herauskommen, vermutlich etwas zu optimi-
stisch beurteilt. Mittlerweile ist es Mitte November, also fast
Winter geworden und wir haben noch nichts gehört. Weil man
das Vorgehen zurzeit noch nicht kennt, ist die SVP-Fraktion

für Annahme der Motion, aber ganz klar gegen die von der
Regierung vorgeschlagene Abschreibung.
Zur Motion Sutter: Sicher ist die Forderung, das teure Bau-
werk kontrolliert einstürzen zu lassen, zum jetzigen Zeitpunkt
verfrüht. Von der Tunnellänge von 650 Meter sind rund 165
Meter einsturzgefährdet. Dank der Verstärkung mit Holz
konnte die Situation stabilisiert werden. Diese Sofortmass-
nahme soll die Chance eröffnen, den Tunnel eventuell doch
noch zu retten. Die laufende Untersuchung zur desolaten
Situation ist auch noch nicht abgeschlossen. Es ist noch nicht
bekannt, welche Ursachen zu diesem Fiasko geführt haben.
Ist der Baugrund, sind die 30 Meter hohen Aufschüttungen,
ist der Betonschlamm oder ist die einseitige Aufschüttung der
Neat daran schuld? Wer garantiert zudem, dass nach dem
kontrollierten Einsturz nicht trotzdem für Hangstabilisie-
rungsmassnahmen weitere grosse Aufwendungen nötig sein
werden? Denn die ganze Geschichte rutscht munter weiter.
Es könnte schwierig sein, auf diesem Baugrund eine lawi-
nensichere Strasse zu bauen. Deshalb ist die SVP-Fraktion
mit der Umwandlung in ein Postulat, so wie dies die Regie-
rung vorschlägt, einverstanden. Damit hält sie sich die Option
eines möglichen kontrollierten Einsturzes offen.
Unter Einbezug der Fragen der Interpellanten Fuchs, Rösti
und Michel ist unsere Fraktion klar der Meinung, dass es mit
der Strafanzeige gegen Unbekannt auf Zerstörung von Lawi-
nenschutzbauten nicht gemacht ist. Erstens müssen die Ur-
sachen sehr umfassend ermittelt und dem Grossen Rat
kommuniziert werden. Die Suche nach möglichen Massnah-
men ist unverzüglich an die Hand zu nehmen. Einer Sanie-
rung oder einem Neubau der Strasse ist das Motto «Qualität
vor Quantität der Arbeit» voranzustellen. Beim Bund ist abzu-
klären, ob die Bundesmittel nicht zurückbezahlt werden müs-
sen, wenn wir gezwungen sind, das Projekt zu ändern. Viel-
mehr sollte es möglich sein, für ein Ersatzprojekt beim Bund
weitere Gelder geltend zu machen.

+HUEHUW� 6HLOHU� Bönigen (SP). Grundsätzlich darf so etwas
nicht passieren. Ich möchte aber der Baudirektorin Barbara
Egger mit all ihren Beteiligten für die gute Arbeit, die in die-
sem so genannten Krisenszenario geleistet wurde, den be-
sten Dank aussprechen. Entgegen anderen Behauptungen
war Kandersteg jederzeit mit Bahn und Auto erreichbar und
nie von der Umwelt abgeschlossen.
Zur Motion Grossen: Den Auftrag des Motionärs nimmt die
Regierung gemäss Antwort zu 100 Prozent oder noch mehr
wahr. Da bereits Untersuchungen laufen, ist es verfrüht, auf
die einzelnen Punkte einzugehen. Die Regierung will die
Motion annehmen. Die SP stimmt ihr zu. Über eine allfällige
Abschreibung kann man mit gutem Recht geteilter Meinung
sein.
Bezüglich der Motion Sutter gilt im Grundsatz das Gleiche. Es
wäre verfrüht, während den laufenden Untersuchungen die
Regierung mit diesem Szenario zu beauftragen. Wie der
Regierungsrat stimmen auch wir bei einer allfälligen Wand-
lung einem Postulat zu.
Zu den Interpellationen Fuchs, Rösti und Michel gibt es keine
Bemerkungen zu machen. Die Antworten der Regierung sind,
so weit sie zurzeit gemacht werden können, umfangreich und
aussagekräftig. Nur eine Bemerkung zu Punkt 5 der Interpel-
lation von Grossrat Fuchs: Herr Fuchs und die Baudirektorin
werden keine Freundschaft schliessen. Doch gebe ich die
Hoffnung nicht auf, dass Herr Fuchs mit zunehmendem Alter
und zunehmender Reife solche Probleme künftig sachlich an
die Hand nimmt und sie nicht personifiziert.

.XUW�$QGHUHJJ� Grindelwald (FDP). Die FDP hat im Sommer
bewusst auf Vorstösse zum Thema Mitholztunnel verzichtet.
Die Berichterstattung in den Medien hat auch uns beunruhigt.
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Aber gleichzeitig gab sie uns auch die Gewissheit, dass die
verantwortlichen und involvierten Instanzen die Situation
sorgfältig analysieren und Sofortmassnahmen ergreifen. Als
Baufachmann macht man sich auch so seine Gedanken,
warum ein neues Bauwerk so rasch solche Schäden auf-
weist. Als Politiker und Baufachmann kann ich die Überle-
gungen des Tiefbauamts, erst dann zu informieren, wenn die
Abklärungen abgeschlossen sind, akzeptieren. Der Problem-
kreis spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab: Erstens gibt
es eine planungs- und projektierungstechnische Ebene, eine
ausführungstechnische Ebene und eine erschliessungstech-
nische Ebene, die sich mit der Zufahrt Kandersteg befasst.
Zweitens die rechtliche und versicherungstechnische Ebene,
die das Verschulden und die Haftung aufzeigen soll. Drittens
die politische Ebene.
Zur Motion Grossen: Die FDP-Fraktion ist für Annahme als
Motion und grossmehrheitlich gegen Abschreibung. Aus
unserer Sicht ist sie noch nicht erfüllt. Zur Motion Sutter: Da
es sich um die Vorwegnahme einer technischen Beurteilung
mit einem Massnahmenpaket handelt, ist die FDP gleicher
Meinung wie die Regierung. Wir stimmen also einem Postulat
zu. Zu den Interpellationen gibt es nicht viel zu sagen. Zum
Teil handelt es sich um politische Aussagen und zum Teil
sind sie Bestandteil laufender Abklärungen.

/RUHQ]� .XQ]� Diemtigen (GFL). Es ist beim Mitholztunnel
wirklich dumm gegangen. Ich wiederhole nicht, was meine
Vorredner gesagt haben und komme sogleich zu den Vorstö-
ssen. Die GFL-Fraktion unterstützt die Motion Grossen und
ist gegen deren Abschreibung. Bei der Motion Sutter unter-
stützt die GFL-Fraktion ein Postulat. Letztlich gibt es wohl
nichts anders als eine Sprengung – Herr Sutter spricht etwas
gepflegter von einem kontrollierten Einsturz. Der Tunnel be-
findet sich in einem ganz schlechten Zustand. Einerseits gibt
das Fundament nach und anderseits weist er prekäre Risse
auf. Da er wahrscheinlich nicht mehr zu retten ist, hat Herr
Sutter leider Recht, wenn er vorschlägt, ihn zu sprengen.
Wahrscheinlich ist auch sein Vorschlag, eine neue Strasse zu
bauen, eine gute Lösung. Es ist ja sehr schade: Der Tunnel
konnte kostengünstig gebaut werden. Der Bund und die BLS
haben viel daran bezahlt. Jetzt ist es sehr dumm herausge-
kommen.
In den Interpellationen wurden viele berechtigte und interes-
sante Fragen gestellt. Die meisten können noch nicht beant-
wortet werden, da die Prüfung läuft. Es wird geprüft, wer
möglicherweise die Verantwortung trägt und wer für die
Schäden aufkommen muss. Das kann zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht beurteilt werden.
Die GFL-Fraktion hat Bedenken, was die Kosten für die Un-
tersuchungen anbelangt. Bereits sind seit drei Monaten Un-
tersuchungen im Gang, es werden Vertikalsondierungen
durchgeführt, zwei Professoren sind mit ihren Leuten an der
Arbeit, es werden in Bohrlöchern Sonden für Messungen
eingeführt, was sicher nötig ist. Doch fragt sich die GFL, wer
das alles bezahlt, denn all die Abklärungen sind sicher sehr
kostspielig.
Zu den Ursachen: Heute sind die Ingenieure durchaus in der
Lage, ein solches Bauwerk zu planen und jedes Detail auf
dem Computer festzuhalten. Es erstaunt die GFL-Fraktion,
warum die Spezialistinnen und Spezialisten nicht in der Lage
sind, die Probleme vorauszusehen. Sicher sind einerseits der
Untergrund, anderseits die enorme Deponie der BLS für das
Malheur verantwortlich. Bisweilen wäre es gut, wenn gewisse
Leute nicht nur in den Computer schauen, sondern sich auch
mit den natürlichen Gegebenheiten auseinandersetzen wür-
den.
Der Name «Mitholz», zu dem sich bereits Kollege Michel
geäussert hat, macht dem Tunnel alle Ehre. Der beschädigte

Tunnel wurde mit rund 1000 Baumstämmen gesichert, damit
er nicht in sich zusammenfällt. Wir Bauern erhalten immer
den Ratschlag, innovativ zu sein und Ideen zu entwickeln. Es
wäre doch eine gute Idee, wenn sich der Regierungsrat dar-
um bemühen würde, das teuerste Holzlabyrinth der Welt in
das Guiness-Buch der Weltrekorde aufnehmen zu lassen.

(UZLQ� %XUQ� Adelboden (EDU). Hans Michel hat gesagt
«Mitholztunnel mit Holz». Das ist für mich ein Schlagwort und
eigentlich eine ganz gute Überschrift. Für mich sind zwei
Dinge wichtig: Von der Seite der Tunnelröhre her gibt es
einen Druck, der den Tunnel deformiert. Dies kann eine Folge
der Aufschüttung oder von Fehlberechnungen des Ingenieurs
sein. Möglicherweise wurden die Materialien entsprechend
den Berechnungen eingesetzt. Dies ist die eine Seite. Doch
kann es auch sein, dass der Untergrund des Tunnels, also
der Boden, nachgibt. Sie müssen sich das so vorstellen: Stellt
man einen leeren Wasserkübel auf eine Matratze und füllt
langsam Wasser ein, sinkt der Kübel ab und drückt die Ma-
tratze hinunter. Wenn das Wasser aus dem durchlässigen
Boden herausgedrückt ist oder sich der Schlamm verschoben
hat – es handelt sich um eine Schwemmlandschaft – findet
eine Konsolidierung statt. Es ist eine Frage der Zeit, bis sich
diese Absenkung beruhigt. Das Tiefbauamt muss auf diesen
Moment warten, um dann die Sanierung in Angriff zu neh-
men.
Es ist schwierig festzustellen, wer die Schuld trägt. Sicher ist
es auf der einen Seite ein Verfehlen des Geologen oder des
Ingenieurs. Auf der andern Seite ist die Bauherrschaft, also
der Kanton, für den Baugrund verantwortlich. Das muss ge-
prüft werden. Von daher ist die Strategie der Regierung rich-
tig zu untersuchen, was falsch gelaufen ist, und dann auf die
Verantwortlichen loszugehen. Es wurden für die Sanierung
Kosten in zweistelliger Millionenhöhe erwähnt. Das dünkt
mich viel. Hat sich die Sache mal konsolidiert, belaufen sich
die Kosten für die Sanierung auf einen Betrag in einstelliger
Millionenhöhe. Bis dann ist es möglich, mit der heutigen Um-
fahrung zu leben. Aber sicher ist es richtig, den Tunnel früher
oder später wieder instand zu stellen, nicht zuletzt aus Grün-
den des Lawinenschutzes.

0DUNXV�*URVVHQ� Reichenbach (EVP). Wir wollten ursprüng-
lich eine Strasse mit einer idealen Linienführung, so dass die
Leute nicht noch unnötige Kurven fahren müssen, wie dies
jetzt in der Motion Sutter vorgesehen ist. Zudem befindet sich
dort, wo Herr Sutter den Bau der Strasse verlangt, auch be-
reits deponiertes Material. Es wäre nicht einfach, seine Vor-
stellungen zu verwirklichen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es
verfrüht, vorzugreifen und Ideen aufzubringen, wie man da
vorgehen soll. Wir müssen das Programm jetzt Schritt für
Schritt durchziehen. Zurzeit laufen die Untersuchungen. Als
Erstes wollen wir wissen, wer an dem ganzen Desaster die
Schuld trägt. Dann wollen wir Vorschläge für die Sanierung
unterbreitet erhalten und schliesslich müssen wir über die
Kosten sprechen. Die vernünftigste Lösung wird dann sicher
vom Tiefbauamt herauskristallisiert. Der Tunnel wurde be-
stellt, und wir müssen nach wie vor die Strategie vertreten,
einen Tunnel zu erhalten. Die EVP-Fraktion würde ein Po-
stulat unterstützen, wenn die Motion umgewandelt würde.
Das Tiefbauamt wird so oder so mit diesen Vorschlägen
kommen.
Zu meiner Motion: Ich danke für die Diskussion. Allerdings
befassen wir uns jetzt ein bisschen zu stark mit Ideen für
Sanierungsmassnahmen oder für den Bau einer Umfah-
rungsstrasse. Zurzeit sollte man nicht zu viele Vorschläge
machen, sondern sich darauf konzentrieren, die Schuldfrage
zu klären und dann dafür sorgen, dass die Kosten denjenigen
auferlegt werden, die die Schuld tragen. Dies ist der Inhalt
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meiner Motion. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, mit der
Forderung, diejenigen Leute in die Verantwortung zu ziehen,
die schuldig sind, ein Zeichen zu setzen. Dies auch gegen-
über unseren Bürgern und Steuerzahlern. Es wäre nicht rich-
tig zu sagen – wie man es oft in den besseren Zeiten machte
– der Kanton übernimmt die Kosten, weil ja jemand die Ko-
sten übernehmen muss. Dies möchte ich mit meiner Motion
verhindern. Ich bitte Sie, die Motion nicht abzuschreiben.

$QGUHDV� 6XWWHU� Biel (SVP). Nach dieser Debatte bin ich
bereit, meine Motion in ein Postulat zu wandeln. Sicher ist es
wichtig, die Schuldfrage zu klären. Mein Vorschlag ist provo-
kativ, vielleicht haben Sie das gemerkt. Ich stehe dazu. Es ist
aber nur eine Option. Ich bitte Sie, nicht nur die Schuldfrage,
sondern auch die Folgen abschliessend und umfassend zu
klären. Das hat mir vorhin die Baudirektorin bilateral verspro-
chen. Sie wird später noch darauf eingehen. Ich habe in mei-
nem Votum unter anderem gesagt, es sollten auch die Bun-
dessubventionen in die Betrachtung miteinbezogen werden.
Ich finde es falsch, wenn wir nur gemäss meinem Mitmotionär
politisieren, das heisst, wenn jemand anderes bezahlt, wird
die Sachlage anders beurteilt, als dies bei einer gesamtheitli-
chen Betrachtung der Fall wäre. Konkret meine ich Folgen-
des: Der Bund hat gemäss meinem Wissensstand rund
7 Mio. Franken bezahlt. Es besteht ein gewisses Risiko, dass
der Bund auf diese Subventionen zurückkommt. Ich bitte dies
abzuklären. Zudem muss man auch abklären, ob bei einer
Alternative zum Tunnel, also bei einer Umfahrung, der Bund
wiederum bereit wäre, einen Beitrag zu leisten. Dies gehört
auch in eine Gesamtbetrachtung. Es darf also nicht nur das
berücksichtigt werden, was der Kanton bezahlt, sondern auch
das, was eigentlich alle zusammen in diesem Land an eine
solche Strasse bezahlen. Ich bin bereit, meine Motion in ein
Postulat zu wandeln.

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU� Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Die Ereignisse rund um den Mitholztunnel haben verständli-
cherweise eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen
ausgelöst. Zusammenfassend lässt sich Folgendes dazu
sagen: Als sich im Juli die Risse im Tunnel zeigten, handelten
wir sofort. Herr Grossrat Fuchs: Würden mit meinem Rücktritt
die Risse wieder zusammenwachsen, würde ich sofort zu-
rücktreten. Aber so einfach ist es leider nicht. Wir haben eine
Strategie, und zwar eine Problemlösungsstrategie. Sonst
befänden wir uns heute nämlich nicht dort, wo wir sind. Die
Zufahrt nach Kandersteg konnte jederzeit sichergestellt wer-
den. Innert Rekordzeit – nach nur sieben Tagen – stand den
Verkehrsteilnehmenden sogar eine zweispurige Notumfah-
rung zur Verfügung. Später wurde der Tunnel mit Holzsprie-
ssen von innen her verstärkt. Das Überwachungssystem gibt
permanent über allfällige Veränderungen im Tunnel Auskunft.
Im Oktober wurde die Notumfahrung für den Winter vorbe-
reitet, wofür wir sehr viel Lob aus dem Tal erhalten haben.
Der Wintereinbruch von vergangener Woche bereitete keine
Probleme. Ich bin sehr stolz auf die Leistung der Mitarbeiten-
den des Tiefbauamts und all jener Personen, die sich seit
Monaten mit einem unglaublichen Einsatz vor Ort engagie-
ren.
Sicher haben wir uns immer wieder die gleiche Frage gestellt:
Wo liegen die Ursachen für die Deformation im Mitholztun-
nel? Dass diese Frage so schnell wie möglich, aber auch so
sorgfältig wie nötig beantwortet werden muss, darüber waren
sich alle Beteiligten von Anfang an einig. Bereits Anfang
August haben wir im Einvernehmen mit den vielen am Bau
beteiligten Unternehmungen zwei Experten der ETH Lau-
sanne mit den Sondierbohrungen im Ablagerungshügel be-
auftragt. Die Resultate werden zurzeit ausgewertet. Parallel
dazu werden die Bewegungen im Ablagerungshügel gemes-

sen. Mitte November werden zwei zusätzliche Bohrungen
durchgeführt. Zusammen mit weiteren Abklärungen im Be-
reich der Geotechnik und der Statik sollen die Ursachen für
die Schäden am Mitholztunnel so schnell wie möglich, aber
eben auch so sorgfältig wie nötig geklärt werden.
Gleichzeitig hat der Kanton mit dem am Bau des Tunnels
beteiligten Unternehmungen Verhandlungen über den Ab-
schluss einer Schiedsvereinbarung aufgenommen. Es fanden
unzählige Sitzungen statt. Der Kanton schlug vor, gemeinsam
ein Expertengremium zu bezeichnen, das verbindlich für alle
Beteiligten die Schadenursache feststellt, da, wie gesagt,
zusätzliche Abklärungen zu den bereits in Auftrag gegebenen
unbedingt nötig waren. Eine entsprechende Vereinbarung
zwischen diesen Unternehmungen und dem Kanton kam
leider nicht zustande. Deshalb hat der Kanton beim zuständi-
gen Gericht ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung ein-
gereicht. Das Gericht soll mit einem Gutachten die Ursachen
für die Schäden am Mitholztunnel klären. Anschliessend wird
der Kanton prüfen, wer für die Ursachen und die damit zu-
sammenhängenden Schäden verantwortlich ist. Dieses Vor-
gehen lohnt sich sowohl aus finanziellen wie auch aus zeitli-
chen Gründen. Das haben wir sehr sorgfältig abgeklärt.
Parallel zur Ursachenabklärung hat das Tiefbauamt Varianten
ausgearbeitet, wie eine offene, neue Linienführung von der
Verbindungsstrasse nach Kandersteg realisiert werden
könnte. Dies für den Fall, dass eine Reparatur des Mitholz-
tunnels nicht mit verhältnismässigem Aufwand möglich sein
sollte. Ob dem so ist, wissen wir aber erst, wenn wir die Ur-
sachen für die Schäden kennen und gestützt darauf Sanie-
rungsprojekte mit Kostenabschätzungen ausarbeiten können.
Beide Varianten – eine neue Strasse bei gleichzeitigem Au-
sserbetriebnehmen des Tunnels oder die Reparatur des
Tunnels – werden aus heutiger Sicht Kosten in zweistelliger
Millionenhöhe verursachen. In dieser Schätzung sind auch
die Kosten für die Sofortmassnahmen enthalten. Welche
Variante schliesslich die Beste ist, können wir erst dann sa-
gen, wenn wir beide kennen und sie gegeneinander abwägen
können.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei all jenen bedanken, die
uns in dieser hektischen Zeit, im Juli und im August, unter-
stützt haben. Wir haben über alle Parteigrenzen hinaus sehr
grosse Unterstützung erhalten. Beispielsweise hat sich der
Kandersteg-Tourismus für den lückenlosen Zugang ins Kan-
dertal und ins Wallis bedankt. SVP-Nationalrat Hansruedi
Wandfluh hat mir erst vor zwei Wochen Folgendes geschrie-
ben: «Ihr habt einmal mehr bewiesen: Wo ein Wille ist, ist
auch ein Weg. Herzlichen Dank.» Das tut gut und spornt die
Mitarbeitenden des Tiefbauamts zu weiteren Höchstleistun-
gen an.
Wir haben also sofort gehandelt, wir haben die Ursachenab-
klärung frühzeitig in die Wege geleitet und uns bereits mit
Alternativen zum Mitholztunnel auseinandergesetzt. Jetzt
müssen wir den Entscheid des Gerichts abwarten, wen es mit
diesem Gerichtsgutachten beauftragt, und den Zeitpunkt,
wann die Ursachen geklärt sind. Erst wenn wir die Ursachen
für die Schäden am Tunnel kennen, können wir uns für die
langfristig beste und kostengünstigste Lösung entscheiden.
Die Regierung wird gleichzeitig alles daran setzen, die in
Zusammenhang mit dem Ereignis Mitholz angefallenen und
noch anfallenden Kosten den Verantwortlichen entsprechend
aufzutragen. Genau aus diesem Grund haben wir, nachdem
leider unsere Bemühung um eine Schiedsvereinbarung ge-
scheitert sind, das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung
beim Gericht eingereicht. Der Regierungsrat beantragt Ihnen
aus diesem Grund, die Motion Grossen anzunehmen und sie
gleichzeitig als erfüllt abzuschreiben. Gleichzeitig empfiehlt
Ihnen der Regierungsrat die Annahme des Postulats Sutter,
das die Schaffung einer neuen Strasse bei gleichzeitigem
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Aufgeben des Tunnels als eine der zu prüfenden Varianten
fordert.
Noch zu den zwei Fragen von Herrn Grossrat Michel. Er fragt,
ob das Ingenieurteam mit der Mehraufschüttung wegen der
Statik einverstanden war. Grundsätzlich muss ich festhalten,
dass zu all diesen vielen Detailfragen eine umfassende Ursa-
chenabklärung gemacht und ein umfassender Bericht erstellt
wird. Der Kanton übernimmt sicher keine Kosten, wenn er
nicht muss. Zur Mehraufschüttung: Das von der BLS Alptran-
sit AG gestellte Begehren für Mehraufschüttung wurde abge-
lehnt. Anschliessend stellte die BLS Alptransit AG neue Be-
rechnungen vor, beziehungsweise sie sagte, sie verwende
anderes Material, und fragte, ob so eine Mehraufschüttung
möglich sei. Gestützt auf die Angaben der BLS Alptransit AG
erarbeitete das Ingenieurbüro die Nachrechnung und kam
zum Schluss, dass eine Mehraufschüttung möglich sei. Im-
mer gestützt auf die Angaben der BLS Alptransit AG, etwas
anderes konnte das Ingenieurbüro ja nicht machen.
Zur zweiten Frage, ob man nicht hätte ein Bewilligungsver-
fahren einleiten sollen, wenn es sich um eine Änderung ge-
handelt hat. Das Verfahren rund um den Mitholztunnel war
ein Verfahren nach Eisenbahngesetz. Demnach ist das BAV,
das Bundesamt für Verkehr, massgebend. Es wurde auch so
behandelt. Das Bundesamt für Verkehr kam zum Schluss,
dass die Änderungen geringfügig seien. Deshalb sei gemäss
Eisenbahngesetz kein neues Verfahren notwendig.

+DQV�0LFKHO� Brienz (SVP). Herbert Seiler ist ein guter Für-
sprecher für die Baudirektorin. Ich respektiere das zwar, aber
es muss hier deponiert werden. Der Hauptgrund, weshalb ich
hier nach vorne komme, soll ausdrücklich zuhanden des
Protokolls gesagt werden: Frau Egger, ich habe vom Inge-
nieurbüro eine andere Aussage erhalten. Ich sage nicht, ich
habe Recht. Aber ich möchte einfach sagen: Ich habe nicht
die gleiche Information erhalten.

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Wir stimmen
zuerst über die dringliche Motion Grossen ab. In einem
zweiten Schritt befinden wir über die Abschreibung.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion Grossen 166 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Abschreibung 59 Stimmen
Dagegen 102 Stimmen

4 Enthaltungen

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Wir stimmen
über die Motion Sutter ab, die in ein Postulat gewandelt wur-
de.

Für Annahme des Postulats Sutter 135 Stimmen
Dagegen 18 Stimmen

8 Enthaltungen

206/04
'ULQJOLFKH�,QWHUSHOODWLRQ�%UDQG��0�QFKHQEXFKVHH��693��±
%HGHXWHQGH�%DXODQGUHVHUYHQ�GHV�.DQWRQV��ZLH�ZHLWHU"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Kanton Bern ist Eigentümer der Parzelle Ostermundigen-
Gbbl. Nr. 7264. Diese Baulandparzelle mit einer Fläche von

29 095 m2 liegt an absolut optimaler Lage an der Grenze
zwischen den Gemeinden Bern und Ostermundigen in der
Nähe der PUK Waldau. Bezüglich dieser Parzelle stellen sich
folgende Fragen:
1. Welche Absichten verfolgt der Regierungsrat mit dieser

Baulandreserve?
2. Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht, dass diese

Parzelle einen idealen Standort für die Ansiedlung von
Gewerbe- oder Industriebetrieben darstellt?

3. Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht, dass als
zukünftige Nutzer vorzugsweise Betriebe in Frage kom-
men sollten, die ein signifikantes Steueraufkommen er-
warten lassen?

4. Stimmt es, dass für die Parzelle Nr. 7264 ein Gesamtpro-
jekt ausgearbeitet wurde und die Parzelle anschliessend
als Ganzes über einen Generalunternehmer an einen In-
vestor hätte verkauft werden sollen?

5. Stimmt das Gerücht, dass auf der Parzelle der Bau eines
Lastwagenprüfzentrums geplant war oder geplant ist?

6. Wer ist Ansprechperson für Unternehmer, die sich für die
Parzelle interessieren?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH� $QWZRUW� GHV� 5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ���� 2NWREHU
����

Im Zuge der Inkraftsetzung des neuen Wirtschaftsförde-
rungsgesetzes per 1. Januar 1998 setzte der Regierungsrat
eine direktionsübergreifende Arbeitsgruppe ein mit dem Auf-
trag, Grundstücke des Kantons (Finanzvermögen) auf ihre
Eignung für eine wirtschaftliche Nutzung als Promotionspar-
zelle zu überprüfen. Die Federführung liegt beim beco Berner
Wirtschaft. Der Arbeitsgruppe gehören heute Vertreter des
Amtes für Gemeinden und Raumordnung, des Hochbauam-
tes, der Liegenschaftsverwaltung und des Generalsekreta-
riates der Volkswirtschaftsdirektion an. Zurzeit werden an 17
Standorten 25 Parzellen überprüft. Diese Parzellen sollen in
den Promotionsauftrag der Wirtschaftsförderung überführt
werden können, was zum Teil eine Einzonung respektive
eine Basiserschliessung erfordert. Bei der Parzelle Oster-
mundigen – Grundbuchblatt Nr. 7264 handelt es sich um eine
dieser Parzellen, welche von der Arbeitsgruppe betreut wird.
Nach längeren Vorarbeiten wurde im Dezember 2002 die
Einzonung durch den Grossen Gemeinderat von Ostermun-
digen beschlossen. Gemäss Richtplan zum ESP Wankdorf ist
diese Parzelle auch als möglicher zusätzlicher Parkplatz-
standort bei Grossveranstaltungen vorgesehen. Dies führte
zu Einsprachen im Genehmigungsverfahren, weshalb die
Einzonung erst Mitte 2003 genehmigt werden konnte. Flan-
kierend dazu genehmigte der Regierungsrat einen Infra-
strukturvertrag zwischen Gemeinde und Kanton und ermäch-
tigte die Wirtschaftsförderung, die Parzelle für eine Nutzung
öffentlich auszuschreiben.
Zu diesem Zeitpunkt wurden Standorte für ein neues Lastwa-
genprüfzentrum im Grossraum Bern evaluiert; einer der un-
tersuchten Standorte betraf die vorerwähnte Parzelle. Diese
Absichten führten dazu, dass der Gemeinderat von Oster-
mundigen im Dezember 2003 über die gesamte Parzelle eine
kommunale Planungszone erliess, welche vom Kanton als
Grundeigentümer angefochten wurde. Anfang 2004 konnte
mit der Gemeinde Ostermundigen insofern eine Einigung
erzielt werden, als trotz erlassener respektiver bestrittener
Planungszone die vorgesehene öffentliche Ausschreibung
nun durchgeführt werden konnte. Sie erfolgte im Februar
2004 mittels Inseraten in der Tagespresse und Direktan-
schriften interessierter Unternehmungen. Es wurde vorerst
eine Fläche von rund 24 000 m2 ausgeschrieben. Insgesamt
wurden 18 Dokumentationen verlangt, woraus Ende März
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neun Offerten resultierten. Das Beurteilungsgremium, wel-
chem auch Vertreter der Gemeinde Ostermundigen ange-
hörten, wählte vorerst vier interessante Projektideen aus,
welche dann durch Präsentationen der Bewerber vertieft
wurden. Die eingereichten Offerten waren jedoch von unter-
schiedlicher Ausprägung: Zum Teil handelte es sich um Un-
ternehmungen, welche als Endnutzer interessiert waren, zum
Teil um Generalunternehmungen, die bereits konkrete Mieter
oder mögliche Interessenten vorweisen konnten. Ein ver-
gleichbares Ausschreibungsverfahren wurde übrigens bereits
im Jahre 2001 für drei andere kantonale Arbeitszonen im
Grossraum Bern durchgeführt.
Gestützt auf einen Statusbericht des Beurteilungsgremiums
entschied die Wirtschaftsdelegation des Regierungsrats Mitte
Mai 2004, Nutzungskombinationen unter drei der vier detail-
liert beurteilten Eingaben anzustreben und dafür im Grund-
satz die gesamte Parzellenfläche zur Verfügung zu stellen.
Priorität war auf die Eingabe mit den potenziell grössten
Dienstleistungsnutzungen zu setzen; ebenfalls waren die
Möglichkeiten zur Integration einer reduzierten LKW-
Prüfstelle abzuklären. Anfangs August waren die entspre-
chenden Abklärungen abgeschlossen; parallel dazu wurden
auch die Kontakte mit den möglichen Endnutzern weiterge-
führt. Zwei grosse Dienstleistungsbetriebe entschieden sich
während dieser Phase zur Realisierung ihrer Vorhaben an
anderen Standorten in der Grossregion Bern. Dadurch redu-
zierte sich die Zahl der Offertsteller / Bewerber, aber auch der
Flächenbedarf. Basierend auf dem aktualisierten Statusbe-
richt legte die Wirtschaftsdelegation des Regierungsrats Mitte
August das weitere Vorgehen fest und der Gemeinderat von
Ostermundigen wurde zu den möglichen Nutzungsvarianten
angehört. Gleichzeitig wurde bei der Gemeinde der Antrag
auf Aufhebung der Planungszone eingereicht. Am 30. August
2004 wurde diesem Antrag stattgegeben und die Aufhebung
der Planungszone eingeleitet.
In den weiteren Planungsarbeiten sind aber die Planungs-
ziele der Gemeinde wie hohe Nutzung und hohe Grünflä-
chenziffer zu berücksichtigen.
Für die weitere Konkretisierung der Überbauung zeigt sich
Mitte September folgende Situation: Auf einer Grundstücks-
fläche von ca. 18 000 m2 ist eine intensive Überbauung mit
ca. 12 000 m2 BGF in den grossflächigen Tief- und Hochpar-
terres sowie ca. 15 000 m2 BGF in drei Bürotürmen (wovon
mindestens einer in der ersten Etappe realisiert werden
muss) vorgesehen. Als Mitinvestor und Endnutzer will sich
ein Nutzfahrzeugzentrum beteiligen und gleichzeitig drei
LKW-Prüfbahnen realisieren, welche gegen eine noch zu
vereinbarende Abgeltung vom Strassenverkehrs- und Schiff-
fahrtsamt mitbenutzt werden können. Dadurch kann der
Kanton auf die Realisierung einer eigenen freistehenden und
flächenintensiven Prüfanlage verzichten.
Im nächsten Arbeitsschritt werden nun die zwei verbleiben-
den Bewerber als gleichwertige Partner das Bauvorhaben
konkretisieren und voraussichtlich bis Ende Jahr die notwen-
digen Verträge und Vereinbarungen zusammen mit dem
Kanton als Grundeigentümer abschliessen. Die verbleibende
Fläche von ca. 11 000 m2 wird in diesem Bauvorhaben nicht
tangiert und bleibt verfügbar. Davon soll jedoch eine Fläche
von ca. 5'000 m2 bis Mitte 2005 als Option für einen Endnut-
zer reserviert bleiben.
Gestützt auf die Darstellung des Sachverhaltes können die
Fragen wie folgt beantwortet werden:
1. Die Baulandreserve soll einer wirtschaftlichen Nutzung

zugeführt werden. Mit dem Verkauf wird zudem eine
Desinvestition in Millionenhöhe ermöglicht.

2. Aufgrund der Standortqualität und des möglichen Nut-
zungsmasses handelt es sich um einen idealen Arbeits-
platzstandort. Die eingegangenen Offerten machen deut-

lich, dass aufgrund der guten Verkehrslage eine grosse
Nachfrage nach Logistik und verkehrsorientierten Nutzun-
gen besteht, das grosse Potenzial der Dienstleistungsnut-
zungen jedoch weniger nachgefragt worden ist. Im Hinblick
auf eine möglichst intensive Nutzung wurde bewusst von
einer Aufstückelung in kleine Parzellen abgesehen. Nebst
der Ansiedlung ausserkantonaler oder internationaler Be-
triebe eignet sich dieser Standort auch zur Standortsiche-
rung oder Expansion bestehender Unternehmungen.

3. Ein signifikantes Steueraufkommen wird angestrebt. Da
sich aber nur wenige Endnutzer direkt für den Standort in-
teressiert haben, ist es schwierig, das Potenzial der künfti-
gen Endnutzer abzuschätzen. Weil mit den Planungszielen
der Gemeinde und den Abgabenkonditionen des Kantons
eine hohe Nutzung der Parzelle vorgesehen und möglich
ist, wird klar in diese Richtung gearbeitet.

4. Im Rahmen der Ausschreibung wurden Projektideen, aber
keine Vor- oder Bauprojekte verlangt. Je nach Nutzungs-
dichte bewegen sich die Anlagekosten in der Grössenord-
nung von 50 bis 100 Mio. Franken. Objekte dieser Grö-
ssenordnung werden heute in der Regel über institutionelle
Anleger refinanziert. Es ist durchaus möglich, dass bei der
Realisierung Generalunternehmungen mitwirken. Bis ent-
sprechende Entscheidungen möglich sind, muss aber der
Konkretisierungsgrad des Projekts (Kosten – Endnutzer)
noch deutlich erhöht werden.

5. Die im Jahre 2003 evaluierte Möglichkeit eines neuen
Lastwagenprüfzentrums stellt kein Gerücht, sondern eine
Tatsache dar, die auch in den Tageszeitungen entspre-
chend kommuniziert worden ist. Mit der angestrebten
Kombinationslösung hat sich die Ausgangslage jedoch
stark verändert. Der Flächenbedarf konnte massiv redu-
ziert werden und entsprechend den Vorgaben des Regie-
rungsrats vom August 2004 steht für das Prüfzentrum im
Grossraum Bern keine Eigenrealisierung, sondern eine
Kombinationsvariante im Vordergrund.

6. Ansprechpartner für die Unternehmen ist die Wirtschafts-
förderung des Kantons Bern (WFB). Als Anlaufstelle für die
Wirtschaft gehört die Vermittlung von Grundstücken und
Flächen generell zu den Aufgaben der WFB.

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Brand ist
von der Antwort des Regierungsrats befriedigt und gibt keine
Erklärung ab.

121/04
0RWLRQ�*UHVFK��%HUQ��*%��±�9HUZDOWXQJ�DXVODJHUQ��:RK�
QXQJHQ�IUHLJHEHQ

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����

Grosse Teile der kantonalen Verwaltung sowie Institute der
Universität befinden sich in Liegenschaften im Zentrum
Berns, welche idealen Wohnraum bieten würden. Sowohl für
den Kanton wie auch für die Stadt Bern ist es finanziell von
Vorteil, diese vormals als Wohnraum genutzten Liegen-
schaften in Wohnraum rückzuführen und die kantonale Ver-
waltung in, idealerweise kantonseigenen, Geschäftsliegen-
schaften anzusiedeln. Mit der Uniplanung 3012 (Konzentrati-
on der Uni an den Standort Von-Roll-Areal und Altes Frauen-
spital) ist ein erster Schritt in diese Richtung erfolgt. Ebenfalls
ist der Entscheid des Regierungsrats, die Steuerverwaltung
an der Brünnenstrasse zu zentralisieren und damit zahlreiche
Räumlichkeiten in der Altstadt freizugeben, zu begrüssen.
Der Regierungsrat wird aufgefordert, diese Auslagerungs-
Strategie auch für die übrige kantonale Verwaltung und die
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Universität weiterzuführen. Für die Neuansiedlung von nicht
kundenintensiven Verwaltungsdienstleistungen sind auch
andere, mit dem öffentlichen Verkehr gut erreichbare Stand-
orte im Kanton zu berücksichtigen.
Begründung
Die Stadt Bern unternimmt seit einiger Zeit grosse Anstren-
gungen, neuen Wohnraum zu schaffen. Einerseits wird neues
Bauland erschlossen und die Überbauung geplant, anderer-
seits laufen Bemühungen in Richtung Verdichtung und Um-
nutzung bestehender Bausubstanz. In der Stadt Bern befin-
den sich viele Räumlichkeiten der kantonalen Verwaltung und
der Universität in Liegenschaften, die einst als Wohnraum
genutzt wurden. Können diese Räumlichkeiten wieder in
Wohnraum rückgeführt werden, könnten viele neue, grosszü-
gige Wohnungen an meist attraktiven Lagen angeboten wer-
den. Dadurch könnten sich wieder mehr Familien und neue
SteuerzahlerInnen in Bern niederlassen.
Voraussetzung ist, dass sich Uni und kantonale Verwaltung
neu organisieren und in Büroliegenschaften, die als solche
gebaut und konzipiert sind, niederlässt. Solche können sich
sowohl in Bern selber oder auch dezentral befinden, sofern
sie nicht hohe Besucherfrequenzen aufweisen. Damit könn-
ten auch den vom Grossen Rat überwiesenen Motionen resp.
Postulaten Pfister (M 277/03) und Eberhart (M 297/03) Rech-
nung getragen werden.
Bekanntlich arbeitet die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
im Immobilienmanagement intensiv darauf hin, die Kantons-
verwaltung in kantonseigene Liegenschaften unterzubringen.
Mietlösungen scheinen langfristig teurer zu sein. Der weitere
Rückzug aus Mietobjekten im Zentrum Berns wäre so gese-
hen sowohl für die Stadt Bern wie für den Kanton finanziell
von Vorteil.
(Weitere Unterschriften: 5)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Die Motion fordert den Regierungsrat auf, die mit der Kon-
zentration der Universität an den Standorten Von-Roll-Areal
und Altes Frauenspital sowie der Zentralisierung der Steuer-
verwaltung an der Brünnenstrasse begonnene Strategie der
Auslagerung aus Wohngebäuden für die übrige kantonale
Verwaltung und die Universität weiterzuführen.
Der Regierungsrat weist darauf hin, dass zwischen der kan-
tonalen Verwaltung und der Universität unterschieden werden
muss. Im Bereich der Universität ist der Handlungsspielraum
bezüglich Auslagerung und Dezentralisierung im Gegensatz
zur kantonalen Verwaltung geringer, wird aber konsequent
wahrgenommen. Die Regierung hat sich mit ihrer Zustim-
mung zum Konzept «3012» klar für eine Stadt-Universität mit
Konzentration auf die vier räumlich-betrieblichen Schwer-
punkte im Bereich Länggasse und Inselareal ausgesprochen,
was verschiedene Räumlichkeiten zum Wohnen frei macht.
Ende März 2003 wurde öffentlich bekannt gegeben, dass sich
die Bruttoinvestitionen hierfür innert 20 Jahren auf rund 600
Millionen Franken belaufen dürften. Zwar haben sich diese
Kosten angesichts gewisser Projektveränderungen (insbe-
sondere der Ende Juni 2004 beschlossene Verzicht auf den
Bau der Pädagogischen Hochschule im Marzili) inzwischen
etwas reduziert, dennoch wird ein sehr namhafter Investiti-
onsbetrag erforderlich sein.
Die Auslagerung der kantonalen Verwaltung und der Rück-
zug aus zahlreichen Mietobjekten im Zentrum Berns – und
demzufolge die Freigabe von möglichem Wohnraum – ent-
spricht grundsätzlich einer langfristigen Strategie der Regie-
rung. Das Hochbauamt der Bau-, Verkehrs- und Energiedi-
rektion ist beauftragt, im Rahmen des Projekts «Raumkon-
zept der kantonalen Verwaltung in der Region Bern» die

notwendigen Grundlagen für die Umsetzung dieser Strategie
auszuarbeiten. Damit sollen in den nächsten Jahren zahlrei-
che Wohnungen in der Agglomeration Bern freigegeben und
beträchtliche Mittel eingespart werden.
Eine allfällige Realisierung der beiden Konzepte für die künf-
tige Unterbringung der Universität und der kantonalen Ver-
waltung im Raum Bern würde finanzielle Mittel für bauliche
Investitionen von mehreren hundert Millionen Franken erfor-
dern. Ob bzw. wie dieser Mittelbedarf mit der Fortsetzung der
Haushaltsanierung und den entsprechenden Vorgaben des
Grossen Rats sowie mit der übrigen Investitionsplanung ver-
einbar ist, hat der Regierungsrat bisher nicht diskutiert, und
im Finanzplan sind hierfür auch praktisch keine Mittel einge-
stellt worden. Der Grosse Rat hat sich mit diesen Vorhaben
ebenfalls noch nicht befasst oder entsprechende Mittel bewil-
ligt.
Der Regierungsrat hat mit RRB 0959 vom 24. März 2004
beschlossen, dass die in der Motion erwähnte Zentralisierung
der Steuerverwaltung an der Brünnenstrasse nur ein vorerst
auf 10 Jahre befristeter Zwischenschritt ist und dass nach der
Mietdauer von 10 Jahren an der Brünnenstrasse 66 für die
Gesamtunterbringung der Einheiten der Finanzdirektion in
Bern (heute 673 Arbeitsplätze) ein Neubau auf dem Areal
Schermenweg bezugsbereit sein soll. Gleichzeitig wird fest-
gehalten, dass die Bau- Verkehrs- und Energiedirektion die
notwendigen Schritte rechtzeitig einleitet. Kann dieses reali-
siert werden – die notwendigen Mittel sind noch nicht gespro-
chen – können in gut 10 Jahren weitere Verwaltungseinheiten
aus der Altstadt ausgelagert und entsprechender Wohnraum
freigegeben werden.
Der Regierungsrat hat mit erneuertem Beschluss 0208 vom
21. Januar 2004 die Direktionen angewiesen, alle einge-
reichten Vorstösse mit Kostenfolgen dem Regierungsrat in
ablehnendem Sinne zu unterbreiten. Dieser Beschluss er-
folgte gestützt auf die vom Grossen Rat im November 2001
überwiesene Sparmotion. Damit sollen die eingeleiteten
Sparmassnahmen weitergeführt werden.
Da das Grundanliegen des Vorstosses jedoch prüfenswert ist
und die diesbezüglich bereits laufenden Konzept- und Pro-
jektarbeiten fortgesetzt werden sollen, beantragt der Regie-
rungsrat die Annahme als Postulat.
Antrag: Annahme als Postulat

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Die Regierung
beantragt Annahme als Postulat. Frau Gresch ist damit ein-
verstanden.

Für Annahme des Postulats 139 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

2 Enthaltungen

085/04
0RWLRQ�*XJJLVEHUJ��.LUFKOLQGDFK��693��±�1HXH�6WUDWHJLH
/LHJHQVFKDIWVYHUZDOWXQJ�XQG�+RFKEDXDPW

109/04
0RWLRQ�)'3��+DDV��%HUQ��±�$XVVFKUHLEXQJ�YRQ�$XIJDEHQ
GHV�,PPRELOLHQPDQDJHPHQWV

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�*XJJLVEHUJ�YRP�����$SULO�����

Der Regierungsrat setzt aus dem Bericht OPTimmo vom
19.06.2003 das Modell 4 um: «Zusammenführen der Liegen-
schaftsverwaltung (LV) und des Hochbauamtes (HBA) (und
evtl. weitere Stellen) in einer umfassenden Immobilienmana-
gement-Organisation ausserhalb der Verwaltung. Die neue
Organisation wird als öffentlich-rechtliche Anstalt oder als
privatrechtliches Unternehmen (AG) konzipiert und integriert
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sämtliche Aufgaben des Immobilienmanagements. Das ge-
samte Immobilienvermögen verbleibt im Eigentum des Kan-
tons und wird von diesem gepachtet oder in dessen Auftrag
bewirtschaftet.»
Begründung:
In der Novembersession 2003 hat der Grosse Rat entschie-
den, die Liegenschaftsverwaltung von der Finanzdirektion in
die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion zu verlegen. Damit
rücken die Liegenschaftsverwaltung und das Hochbauamt
nahe zueinander. Tatsache ist, dass sowohl das Hochbauamt
wie auch die Liegenschaftsverwaltung mit Problemen kämp-
fen. Die Arbeitsweise von beiden haben Auswirkungen auf
alle übrigen Direktionen.
Aus finanzieller Sicht sind die Liegenschaftsverwaltung und
das Hochbauamt für den Kanton Bern von entscheidender
Bedeutung. Das Portefeuille umfasst 2500 Grundstücke und
Objekte – der Gebäudeversicherungswert in der Höhe von
gegen drei Milliarden spricht für sich. Durch effizienten Mitte-
leinsatz kann der Kanton Dutzende von Millionen Franken
einsparen.
Ein privates Büro bereitet derzeit die Zusammenführung der
Liegenschaftsverwaltung und des Hochbauamtes unter eine
Leitung vor. Dies ist eine einmalige Chance, dass der Regie-
rungsrat die Strukturmängel ausmerzt und die Zusammenar-
beit detailliert neu regelt. Es ist dies in hohem Masse eine
strategische Aufgabe, womit der Gesamtregierungsrat die
Verantwortung übernehmen muss. Der Grosse Rat hat das
Geschäft zu begleiten. Es ist eine Strategie zu wählen, wel-
che den Erfordernissen der Wirtschaft gerecht wird und wel-
che auf die Entwicklungen am Markt flexibel reagieren kann.
Bei der Gesamtleitung ist eine Persönlichkeit mit ausgepräg-
ten Management-Fähigkeiten gefragt, welche die gesamtheit-
lichen Bedürfnisse der Liegenschaftsverwaltung und des
Hochbauamtes überblickt. Der Gesamtleiter muss befähigt
sein, die Strategie des Regierungsrats so umzusetzen, dass
die Synergien voll ausgeschöpft werden und dass in Anbe-
tracht der Gesamtbedürfnisse des Kantons nur ökonomisch
tragbare Lösungen zur Ausführung gelangen. Er muss zudem
die Fähigkeit haben, das Liegenschaften-Portefeuille des
Kantons zu bewirtschaften und die Anzahl der Liegenschaf-
ten auf das notwendige Minimum herunterzufahren (Pfarr-
häuser, Schlösser, Gesamtunterbringung kantonaler Verwal-
tung).
(Weitere Unterschriften: 15)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����$SULO�����

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Regierungsrat beschloss an seiner Sitzung vom 18. Juni
2003, die beiden Ämter Hochbauamt und Liegenschaftsver-
waltung in der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion zu einem
Amt zusammenzuschliessen. Dies, weil die Doppelspurigkeit
von Hochbauamt und Liegenschaftsverwaltung mit den damit
verbundenen Schnittstellenproblemen einen Schwachpunkt
darstellte, der mit der Zusammenlegung beseitigt werden
sollte. Zudem waren mit der im Jahre 2002 erfolgten Um-
strukturierung des Hochbauamts in die Bereiche Objekt-,
Projekt- und Facilitymanagement die notwendigen Strukturen
soweit vorbereitet, dass mit der Integration der Liegen-
schaftsverwaltung in das Objektmanagement ein für den
Eigentümer Kanton strategisch wichtiges, schlagkräftiges
Portfoliomanagement geschaffen wurde.
Der Zwischenbericht des Projekts Optimmo, der am 20. Juni
2003 dem Regierungsrat zur Kenntnis gebracht wurde, hat
die Richtigkeit des vom Regierungsrat beschlossenen Vorge-
hens bestätigt. Ziel des Projekts Optimmo, der Überprüfung

Hochbau (HBA) und Liegenschaften (LV), war es, den Ist-
Zustand der Bewirtschaftung des Immobilienbestandes des
Kantons Bern darzustellen. Dabei sollten allfällige Schwach-
stellen festgestellt und die Anforderungen an ein effizientes
Immobilienmanagement formuliert und mögliche Lösungen
aufgezeigt werden.
Im Zwischenbericht Optimmo wurde klar ausgeführt, dass die
Verteilung der Zuständigkeiten auf zwei Ämter in zwei ver-
schiedenen Direktionen eine ganz grosse Schwachstelle des
bisherigen Immobilienmanagements darstellt. Als Anforde-
rung an ein modernes, effizientes Immobilienmanagement
wurde die Schaffung der Bereiche Portofoliomanagement,
Projektmanagement und Facilitymanagement genannt.
Gestützt auf die Analyse der Verhältnisse beim Bund, in an-
deren Kantonen, in deutschen Bundesländern sowie in der
Privatwirtschaft schlug der Zwischenbericht 4 Lösungsvari-
anten zur weiteren vertieften Weiterbearbeitung vor, unter
anderem die jetzt vom Regierungsrat gewählte Zusammenle-
gung des Hochbauamtes und der Liegenschaftsverwaltung in
einer Direktion.
Mit dieser Zusammenlegung zu einem Amt für Grundstücke
und Gebäude hat der Regierungsrat die strukturellen Mängel
der bestehenden Organisation ohne weiteren Verzug beho-
ben und die Voraussetzungen für den Aufbau einer operativ
und strategisch transparenten und effizienten Organisation
geschaffen. Die Zusammenlegung wurde zudem verbunden
mit einer Reduktion des Personalbestandes um 15% (ca. 10
Vollzeitstellen). Dies, obwohl die Dotation im Vergleich mit
anderen Kantonen bereits vor dieser Reduktion eindeutig
niedriger war.
Der Regierungsrat lehnt die vom Motionär geforderte Ausla-
gerung des Immobilienbereiches in eine Immobilienmanage-
ment-Organisation ausserhalb der Verwaltung ab. Soll im
Immobilien-Bereich weiter optimiert werden, wird dies in vie-
len Bereichen Widerstand erzeugen. Die Massnahmen bedür-
fen deshalb unbedingt der politischen Durchsetzung. Hierzu
transparente und geeignete Voraussetzungen zu schaffen,
kann entschieden besser mit der Beibehaltung des Immobili-
enmanagements innerhalb der Verwaltung gewährleistet wer-
den. Auf diese Weise kann die Regierung wichtige Entschei-
de im Umgang mit der strategischen Ressource Immobilien
direkt beeinflussen und überwachen. Dies ist angesichts der
Tatsache, dass die Kosten für die Raumressourcen nach den
Personalkosten an zweiter Stelle figurieren, von höchster
Wichtigkeit. Entscheide im Immobilenbereich stossen auch
bei den Gemeinden auf höhere Akzeptanz, wenn sie auf
Seite des Kantons auf Regierungsebene gefällt werden.
Aktuell wurden zum Beispiel Grundsätze für die langfristige
Entwicklung der Verwaltungsbauten im Raum Bern erarbeitet.
Wichtige Entscheidgrundlagen wie strategische Grundsätze
und Massnahmenplanungen, aber auch deren Umsetzung
werden so einer direkten politischen Meinungsbildung und
Kontrolle unterstellt, was bei einer Auslagerung aus der Ver-
waltung nicht mehr möglich wäre. Wie wichtig eine direkte
Einflussnahme und Kontrolle insbesondere bei der Umset-
zung sind, zeigen die Schwierigkeiten, die in ausgelagerten
Einheiten (BLVK) aufgetreten sind.
Mit der Entscheidung, das neue Amt in der Verwaltung zu
belassen, hat der Kanton Bern eine Lösung getroffen, wie sie
alle andern Kantone auch haben. Es gibt in der Schweiz auf
kantonaler Ebene keine einzige Auslagerung des Immobili-
enbereiches des Verwaltungsvermögens aus den Verwaltun-
gen.
Einen Schritt in diese Richtung hat die Stadt Bern getan,
indem sie die Bewirtschaftung des Verwaltungsvermögens an
die Stadtbauten ausgelagert hat. Wie im Juli 2004 in der
ersten Bilanz dargelegt wurde, geht man davon aus, dass
nicht die organisatorische Veränderung, sondern vor allem
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die flächen- und kostendeckende Raumverrechnung Tran-
sparenz und Bewegung ins Portfolio gebracht hat. Die Einfüh-
rung eines solchen Instrumentes setzt aber keineswegs eine
Auslagerung des Immobilienbereiches voraus. Es ist vorge-
sehen, eine kostendeckende Raumverrechnung auch im
Kanton Bern ab 2007 einzuführen.
Im privaten Bereich wird ähnlich argumentiert. So wurde an
einer gesamtschweizerischen Tagung zum Thema Facility-
management im Juni dieses Jahres von Vertretern grosser
Firmen die umfassende Rolle und Verantwortung der Eigen-
tümer zur Wahrung der Eigentümerinteressen betont.
Das Belassen des zusammengeschlossenen Amtes inner-
halb der Verwaltung schliesst nicht aus, auf der operativen
Ebene die Aktivitäten des Immobilienmanagements auf die
Dienstleistungen der Privatwirtschaft auszurichten. Die Ver-
waltung beschränkt sich weitestgehend auf die nicht dele-
gierbaren Aufgaben als Eigentümer- und Bauherrenvertreter
des Kantons. Die übrigen Arbeiten werden an Unternehmen
der Privatwirtschaft vergeben. So wurden im Jahr 2003 im
Hochbauamt der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion ca.
1000 Bau- und Dienstleistungsaufträge mit einem Auftrags-
volumen von 78,5 Mio. Franken an die Privatwirtschaft ver-
geben.
Fazit: Die Zusammenlegung der beiden Ämter HBA und LV
ist rasch erfolgt. Damit wurden die bisherigen Problemberei-
che und strukturellen Mängel behoben und die im Zusam-
menhang mit der Zusammenlegung geforderten Einsparun-
gen realisiert. Die strategische wichtige Stelle «Leitung des
Portfoliomanagements» wurde öffentlich ausgeschrieben und
mit einer Person aus der Privatwirtschaft besetzt. Die organi-
satorische Gliederung in sechs Abteilungen mit den drei
Schwerpunkten Portfolio-, Projekt- und Faciliymanagement
bilden eine solide Basis für ein wirkungsvolles und effizientes
Immobilienmanagement.
Jetzt gilt es, diese gebündelte Kraft zu nutzen, so dass
Grundsätze für die künftige Entwicklung ausgearbeitet, das
kantonale Portfolio optimiert und die Desinvestitionen voran-
getrieben werden können. Dazu gehören aber auch die Ein-
führung einer flächen- und kostendeckenden Raumverrech-
nung, sowie die Prüfung der Möglichkeiten, über mehr Public-
private-partnership-Projekte den kantonalen Haushalt zu
entlasten.
Aus diesen Gründen beantragt der Regierungsrat die Ableh-
nung der Motion.
Antrag: Ablehnung der Motion

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�)'3�YRP�����$SULO�����

Der Grosse Rat hat anlässlich der Debatte zum SAR-
Ergänzungsbericht die Fusion von Liegenschaftsverwaltung
und Hochbauamt zu einem einzigen Amt als ersten Schritt zu
einem effizienten Immobilienmanagement gutgeheissen. Die
Freisinnig Demokratische Partei allerdings ist der Überzeu-
gung, dass nach erfolgter Verschmelzung der beiden Ämter
im Rahmen eines zweiten Schrittes all diejenigen Aufgaben
ausgelagert werden können und sollen, die nicht aus der
Eigentümerfunktion des Kantons fliessen. Dies entspricht der
Absicht der Regierung, die staatliche Tätigkeit auf diejenigen
Aktivitäten zu beschränken, die notwendigerweise von der
öffentlichen Hand erledigt werden müssen.
Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, nach Absprache
der Fusionsarbeiten – spätestens jedoch innert 3 Jahren –
eine Ausschreibung mindestens der Verwaltung der Liegen-
schaften, des Unterhalts, sowie der Reinigungs- und der
Hauswartdienste zu veranlassen. Nach der (künftig periodi-
schen Neu-) Ausschreibung soll/ein ein oder mehrere spezia-

lisierte/s Privatunternehmen für eine mehrjährige Zeitspanne
den entsprechenden Zuschlag erhalten.
(Weitere Unterschriften: 25)
6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Zu dem vom Motionär formulierten Auftrag nimmt der Regie-
rungsrat wie folgt Stellung:
Der Regierungsrat teilt die Auffassung des Motionärs, dass
sich der Kanton im Rahmen eines effizienten Immobilienma-
nagements grundsätzlich auf die Aufgaben konzentrieren
muss, die sich aus seiner Eigentümer- und Bauherrenfunktion
ergeben. Die Aufgaben des neu zusammengeschlossenen
Amtes lassen sich wie folgt beschreiben:
Das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG)
a) vertritt den Kanton als Eigentümer und verwaltet und be-

wirtschaftet das gesamte kantonale Grundeigentum und
die zugemieteten Liegenschaften mit Ausnahme der Kan-
tons- und Nationalstrassen und schliesst die damit ver-
bundenen Verträge ab;

b) vertritt den Kanton als Bauherr bei Baumassnahmen für
Grundstücke und Gebäude des Kantons und der Univer-
sitätsklinik Inselspital und erteilt die damit verbundenen
Aufträge;

c) plant die erforderlichen Finanzmittel
d) begutachtet kantonal subventionierte Bauvorhaben;
e) erteilt Bewilligungen und Konzessionen für Nutzungen von

unter kantonaler Hoheit stehenden Sachen, soweit nicht
eine andere Organisationseinheit zuständig ist.

Bereits vor der Fusion war die Outsourcingfrage Thema ver-
schiedener politischer Vorstösse (vgl. Interpellation Lüthi
203/03, Motion Pfister 039/02, Motion Lüthi 023/02). Als Fazit
lässt sich festhalten, dass sich die Verwaltungsseite auf die
eigentümer- und bauherrenseitigen Steuerungsaufgaben
beschränkt und für alle anderen Leistungen Firmen der Pri-
vatwirtschaft beauftragt. Der Grosse Rat hat dies in der April-
session 2003 mit der Behandlung der Motion Pfister (039/02)
bestätigt, indem er die heutige Praxis im Bereich der Planung
und Steuerung von Bauvorhaben gutgeheissen und ferner
abgelehnt hat, den Unterhalt kantonaler Liegenschaften den
Nutzern oder in vollem Umfange externen Anbietern zu
überlassen. Auch die Finanzkontrolle hat in ihrem Bericht
vom 25. Oktober 2002 zur Sonderprüfung der Projektierungs-
, Architektur- und Ingenieurkosten festgestellt, dass sich das
Hochbauamt auf seine nicht delegierbaren Aufgaben als
Bauherrenvertreter beschränkt.
Zur Illustration: 2003 wurden im HBA knapp 1000 Bau- und
Dienstleitungsaufträge mit einem Volumen von 78,5 Mio.
Franken an Auftragnehmer der Privatwirtschaft vergeben. Der
Einhaltung der Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens
kommt dabei eine ganz zentrale Bedeutung zu (Transparenz,
Konkurrenz, Beschwerderecht der Unternehmungen).
Nach der Zusammenlegung der beiden Ämter wird man nicht
zuletzt aufgrund der mit der Fusion verbundenen Personalre-
duktion von rund 15 Prozent (∼ 10 Vollzeitstellen) auch ins-
künftig nach weiteren Teilaufgaben suchen, die extern erle-
digt werden können oder müssen. So hat das HBA beispiels-
weise die fachliche Unterstützung im Bereich Haustechnik
und Umwelt / Ökologie bereits vor einigen Wochen ausge-
schrieben. Damit konnten Personalpunkte abgebaut und auf
die Wiederbesetzung von Stellen verzichtet werden. Dies vor
dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren die Generati-
on von Gebäuden ins Instandsetzungsalter kommt, welche
zum Teil aufwändige haustechnische Anlagen enthalten.
Zu den vom Motionär konkret angesprochenen Bereichen
Verwaltung der Liegenschaften
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In einem ersten Schritt wird der Regierungsrat prüfen lassen,
ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, die Verwaltung der Liegen-
schaften des Finanzvermögens auszulagern.
Unterhalt:
Wie bereits erwähnt, hat es der Grosse Rat in seiner April-
session 2003 im Rahmen der Behandlung der Motion Pfister
abgelehnt, die Planung des Unterhalts kantonaler Liegen-
schaften entweder durch die Nutzenden selbst oder durch
externe Anbieter vornehmen zu lassen. Damit wurde bestä-
tigt, dass die Verwaltung weiterhin die systematische Unter-
haltsplanung und das Controlling der Beauftragten aus der
Privatwirtschaft wahrnehmen soll. Dies sind Aufgaben, die
unbedingt vom Eigentümer und Bauherrn wahrgenommen
werden müssen. Mit 1,2 bis 1,5 Prozent des Gebäudeneu-
werts hat das Hochbauamt in der Vergangenheit für den
Unterhalt nicht mehr ausgegeben, als für die Instandhaltung
und Erneuerung der über 2000 Gebäude zwingend erforder-
lich ist. Ein weiterer Grund für das Belassen des Gebäude-
unterhalts in der Verantwortung der Verwaltung ist das ei-
gentümerseitig vorhandene Wissen um den Gebäudezustand
und die Betriebskosten. Nur mit diesem Wissen kann langfri-
stig ein wirtschaftlicher Unterhalt und eine optimale Nutzung
der einzelnen Gebäude gewährleistet werden. Es erlaubt
Massnahmen, welche nicht nur kurz-, sondern auch längerfri-
stig das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis bringen.
Reinigungsdienste:
Für diesen Bereich sind die Nutzenden zuständig. Sie schrei-
ben die Reinigungsarbeiten in der Regel aus. Die Reinigung
wird damit bereits heute weitgehend von privaten Firmen
ausgeführt. Ob eine zentrale Ausschreibung noch Kosten-
vorteile bringt, müsste geprüft werden.
Hauswartsdienste:
Die Hauswarte nehmen eine besondere Stellung ein: Sie sind
für den Tagesbetrieb der Liegenschaften zuständig und ken-
nen die Gebäude und ihre Betriebseinrichtungen sehr genau.
Je nach Betrieb nehmen sie verschiedenartige Aufgaben
wahr und sind für den Nutzenden eine Art Vertrauensperson.
Es ist daher sinnvoll, dass die Hauswartstellen von den Nut-
zenden besetzt werden. Gleichzeitig sind die Hauswarte aber
auch Vertreter des Eigentümers vor Ort, praktisch der verlän-
gerte Arm des zentralen Facilitymanagements des Kantons.
Deshalb ist zu prüfen, ob nicht betriebsspezifische Aufgaben
- und Leistungskataloge ausgearbeitet werden sollten. Auf
diese Weise würde gewährleistet, dass auch im Bereich der
Hauswartdienste nur diejenigen Aufgaben wahrgenommen
werden, die sinnvollerweise nicht an Externe übertragen
werden können.
Der Regierungsrat ist bereit, die oben erwähnten Möglich-
keiten, gewisse Bereiche auszulagern oder zentral auszu-
schreiben, zu prüfen. Es geht dabei auch um die Frage, wer
die Aufgaben kostengünstiger – Verwaltung oder Private –
erfüllt.
Antrag: Annahme als Postulat

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Wir beraten die
beiden Motionen gemeinsam.

5XGROI� *XJJLVEHUJ� Kirchlindach (SVP). Es ist eine der
edelsten Aufgaben des Grossen Rats, in einer möglichst
frühen Phase auf mögliche Klumpenrisiken aufmerksam zu
machen. Meine Motion hat dies zum Ziel. Folgende Situation
bestand zum Zeitpunkt der Einreichung im April 2004: Das
INO-Debakel wurde offensichtlich, der Vorsteher des Hoch-
bauamts konnte in diesem Zusammenhang eine gewisse
Mitverantwortung nicht abstreiten. Sie wissen es alle: Die
Regierungsrätinnen gehen, Chefbeamte bleiben. Zugleich
gab es Signale aus der Wirtschaft, wonach die Liegen-
schaftsverwaltung des Kantons inexistent sei, es gebe keine

Ansprechpartner mehr, sie sei praktisch tot. Schliesslich
wurde klar, dass der Vorsteher des Hochbauamts auch die
Liegenschaftsverwaltung führen soll, ein Laden mit 2500
Grundstücken und Objekten und einem Gebäudeversiche-
rungswert von 3 Mrd. Franken. Handelt es sich dabei nicht
um eine unglaubliche Überforderung eines Beamten, der mit
dem Hochbauamt nun wirklich genügend zu tun hat? Wartet
schon das nächste Finanzdebakel auf den Kanton? Ich hoffe,
die Warnung und Sensibilisierung werde mit dieser Motion
gelingen. Gespräche mit der Frau Regierungspräsidentin
haben allerdings nichts Erspriessliches ergeben.
Aber immerhin ist in letzter Zeit doch einiges in Gang ge-
kommen. Auslagerungen sind nicht immer erfolgreich, sprich
BLVK. Die Kontrolle wird bei fehlender Transparenz in sol-
chen Bereichen extrem schwierig. Zugleich hat der Regie-
rungsrat ein Konzept für einen kostengünstigen Umgang mit
Liegenschaften der öffentlichen Hand vorbereitet. Und
schliesslich soll ein Kernstück von NEF, nämlich die Raum-
kostenverrechnung, auf einfache Art und Weise realisiert
werden. Das alles sind positive Signale. Allerdings handelt es
sich dabei bisher lediglich um Signale. Es ist jetzt wichtig, Zeit
für die Umsetzung zu geben. Es wäre falsch, im jetzigen
Zeitpunkt wieder neue Organisationsformen zu wählen. Dies
ist der Grund, weshalb ich die Motion jetzt zurückziehe. Doch
erwarte ich eine intensive Begleitung des Geschäfts durch
den Gesamtregierungsrat. Es ist ein absolutes Kerngeschäft.
Die Vorgaben stimmen. Der Tatbeweis muss in den kom-
menden Wochen, Monaten und Jahren erbracht werden.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

3UlVLGHQW� Herr Guggisberg hat seine Motion zurückgezo-
gen.

$GULDQ�+DDV� Bern (FDP). Es geht uns bei unserer Motion
nicht um Arbeitsbeschaffungsmassnahmen für Private, wie
man uns in der sonst erfreulichen Antwort des Regierungs-
rats sachte zu unterstellen versucht. Der Staat soll in Berei-
chen, wo dies möglich ist, Leistungen auf dem freien Markt
einkaufen. So kann er vom Wettbewerb unter den privaten
Anbietern profitieren. Damit können Kosten eingespart wer-
den, auch wenn der Regierungsrat zuerst genaue Berech-
nungen anstellen will. Jedenfalls sind wir gespannt auf den
Bericht und werden darum besorgt sein, dass alle Kosten in
diese Vergleiche einfliessen, namentlich die kalkulatorischen
Mietzinse und die Investitionen. Damit habe ich gesagt, dass
ich bereit bin, den Vorstoss in ein Postulat zu wandeln, im
Wissen darum, dass die Politik offensichtlich mit einer andern
Zeitrechnung funktioniert als die Privatwirtschaft.

3UlVLGHQW� Ist das Postulat bestritten? – Das ist nicht der Fall.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme des Postulats 102 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

9 Enthaltungen

167/04
3RVWXODW�0RVHU��%LHO��)'3��±�+|KHUOHJXQJ�GHU�=LKOEU�FNH
LP� =XVDPPHQKDQJ� PLW� GHP� JHSODQWHQ� 'RSSHOVSXUDXV�
EDX�GHU�6�

:RUWODXW�GHV�3RVWXODWV�YRP�����-XQL�����

Der Regierungsrat wird gebeten, im Zusammenhang mit dem
geplanten Doppelspurausbau der BLS-Linie Ins–Zihlbrücke–
Marin (S5) zu prüfen, wie die Zihlbrücke höher gelegt werden
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arin (S5) zu prüfen, wie die Zihlbrücke höher gelegt werden
kann.
Begründung:
– In dem am 15. Juni 2004 vom Grossen Rat verabschiede-

ten «Investitionsrahmenkredit öffentlicher Verkehr 2005–
2008» sind Gelder für den geplanten Doppelspurausbau
der BLS-Linie (S5) Bern–Ins–Zihlbrücke–Marin–Neuchâtel
vorgesehen.

– Die alte Eisenbahnbrücke über den Zihlkanal behindert
sowohl die Passagier- wie auch die Güterschifffahrt zwi-
schen dem Neuenburger- und dem Bielersee.

– Schon für den Betrieb bei normalem Wasserstand muss-
ten spezielle Schiffe (Höhe) gebaut werden. Bei hohem
Wasserstand müssen teilweise noch kleinere (und weniger
hohe) Kursschiffe eingesetzt werden. Dies verhindert ei-
nen rationellen Schiffseinsatz (und bringt entsprechende
Mehrkosten mit sich).

– Die Personenschifffahrt ist bekannterweise in ihrer Exi-
stenz bedroht und von Geldern der öffentlichen Hand ab-
hängig. Die Kostenseite kann durch einen rationelleren
Schiffseinsatz (verbunden mit dem Personaleinsatz) be-
einflusst werden. Dazu gehören auch Schiffe, die auf allen
drei Seen und den beiden Kanälen eingesetzt werden
können. Heute müssen dazu spezielle Schiffe (mit zum
Teil begrenzter Kapazität) gebaut werden.

– Im Hinblick auf den Einsatz der grossen Iris-Boote wurde
im Vorfeld der Expo die Höherlegung der einspurigen Zihl-
brücke geprüft und später fallengelassen. Die Kosten wie
auch die Stilllegung der einspurigen Strecke während dem
Bau waren die Killerkriterien. Eingesetzt worden sind dann
spezielle kleine (und unattraktive) Iris-Boote.

– Nun bietet sich mit dem Bau der Doppelspur die vielleicht
einmalige Chance, die Sünden der Geschichte zu korrigie-
ren und die neue Brücke höher zu legen (und damit den
Einsatz von attraktiveren Personenschiffen zu ermögli-
chen).

– Beispiele in Holland zeigen, dass es verschiedene techni-
sche Möglichkeiten gibt, das angestrebte Ziel zu erreichen.

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Das Angebotskonzept 2005 Broye / Seeland führt mit den
Fahrplanänderungen Bahn 2000 1. Etappe zu einer Ver-
schiebung der Fahrlagen und zu neuen Kreuzungspunkten im
Abschnitt Ins–Zihlbrücke. Infolge der heutigen Einspurstrecke
entsteht dadurch eine vorübergehende Angebotsverschlech-
terung (lange Fahrzeiten durch Kreuzungshalte). Die Bahn-
strecke zwischen dem Bahnhof Ins bis zur Zihlbrücke (exkl.
Brückenbereich) soll bis zum Fahrplanwechsel 2007/2008 auf
Doppelspur ausgebaut werden. Mit dem geplanten Doppel-
spurausbau kann die Angebotsverschlechterung behoben
werden. Zudem wird ein Halbstundentakt möglich.
Ein Doppelspurausbau ab Zihlbrücke (inkl. Brückenbereich)
in Richtung Neuchâtel ist zurzeit nicht vorgesehen. Die BLS
verfolgt aber als strategisches Ziel den integralen Ausbau der
Strecke Bern-Neuchâtel zur Doppelspur. Die Finanzierung
des Vorhabens ist jedoch noch nicht gesichert. Mit einer
Inbetriebnahme einer Doppelspurstrecke im Bereich der
Zihlbrücke könnte frühestens ab dem Jahr 2010 gerechnet
werden. Die Lebensdauer der bestehenden Zihlbrücke be-
trägt aus heutiger Sicht noch mindestens 30 Jahre, eine Er-
neuerung drängt sich daher nicht auf.
Durch das relativ geringe Lichtraumprofil der Zihlbrücke kön-
nen bei Hochwasserstand die Schiffe der konzessionierten
Schifffahrt nicht unter der Brücke hindurch fahren. Um dies zu

ermöglichen, müsste die Brücke um etwa einen Meter ange-
hoben werden.
Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die BLS bei der künf-
tigen Projektierung des Doppelspurausbaues im Bereich der
Zihlbrücke die Interessen der konzessionierten Schifffahrt zu
berücksichtigen hat. Im Rahmen dieser Projektierung wird zu
prüfen sein, ob eine Höherlegung der Brücke möglich ist und
das Vorhaben finanziert werden kann.
Antrag: Annahme des Postulats

3UlVLGHQW� Die Regierung ist bereit, das Postulat anzuneh-
men. Ist das Postulat im Rat bestritten? – Das ist nicht der
Fall.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme des Postulats 122 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

0 Enthaltungen

092/04
,QWHUSHOODWLRQ� +lVOHU��:LOGHUVZLO� �*)/�� ±� %HKLQGHUWHQJH�
UHFKWHV�%DXHQ

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����

Der Kanton Bern kennt bereits seit langer Zeit in seiner Ge-
setzgebung ausdrücklich Bestimmungen, welche vorschrei-
ben, beim Erstellen von Bauten und Anlagen sei auf die Be-
dürfnisse behinderter Personen Rücksicht zu nehmen und
dafür bestimmte Vorkehrungen zu treffen. Wichtiger Be-
standteil dieser Grundlagen sind zum Beispiel die «Empfeh-
lungen für die behindertengerechte Ausführung von Bauten
und Anlagen» gemäss Artikel 22 Absatz 1 BauG.
Seit Juli 2000 ist in der BVE der Auftrag hängig, diese
«Empfehlungen für die behindertengerechte Ausführung von
Bauten und Anlagen» zu aktualisieren. Terminiert war dieser
Auftrag auf Ende 2000. Bis heute sind die Empfehlungen
nicht überarbeitet worden. Die Arbeitsgemeinschaft Berni-
scher Selbsthilfe- und Fachorganisationen der Behinderten,
welche die Beratungsstelle Bauen für Behinderte führt, fragte
in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder
schriftlich und mündlich nach. Während die Verwaltung in der
ersten Zeit noch um Geduld bat und vertröstete, hat sie nun
seit vielen Monaten auf die schriftlichen Anfragen nicht ein-
mal mehr reagiert.
Der Regierungsrat wird ersucht, folgende Fragen zu prüfen
und zu beantworten:
1. Wann kann mit den überarbeiteten «Empfehlungen für die

behindertengerechte Ausführung von Bauten und Anla-
gen», die ein wichtiges Arbeitsinstrument für die Baubera-
ter der Beratungsstelle Bauen für Behinderte darstellen,
gerechnet werden?

2. Wer ist für die Überarbeitung dieser Empfehlungen zu-
ständig?

3. An wen können sich Betroffene, Bauberater und die Be-
hindertenorganisationen wenden, bis die überarbeiteten
«Empfehlungen für die behindertengerechte Ausführung
von Bauten und Anlagen» vorliegen?

(Weitere Unterschriften: 0)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����$SULO�����

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ��� 6HS�
WHPEHU�����
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Die Regierung anerkennt die Wichtigkeit behindertengerechten
Bauens für einen hindernisfreien Zugang von Gebäuden und
Anlagen für Menschen mit einer Behinderung. Mit einer behin-
dertengerechten Umwelt wird es allen Menschen besser
ermöglicht, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und sich
zu integrieren.
Dazu hat der Kanton Bern schon früh, und für diese Zeit auch
sehr fortschrittliche Bestimmungen im Baugesetz und der
dazugehörigen Verordnung erlassen. In den einschlägigen
Bestimmungen werden die wichtigsten Anforderungen an
eine behindertengerechte Umwelt umschrieben, die zwingend
einzuhalten sind. Zusätzlich gelten im Baubereich allgemeine
Normen, die durch die Architekten und Baufirmen einzuhalten
sind. Für das behindertengerechte Bauen ist dies die Norm
SN 521 500. Auf den 1. Januar 2004 ist zudem auf eidgenös-
sischer Ebene das Gesetz über die Gleichstellung von Be-
hinderten in Kraft getreten. Es enthält übergeordnete zwin-
gende Bestimmungen im Baubereich, die neu für den gröss-
ten Teil der privaten und öffentlichen Bauten Geltung haben.
Die von der Interpellantin angesprochenen «Empfehlungen
für die behindertengerechte Ausführung von Bauten und
Anlagen» sind zwar eine wichtige Präzisierung der gesetzli-
chen Bestimmungen; ihr Fehlen resp. die fehlende Aktualisie-
rung verhindert jedoch ein Bauen gemäss den Bedürfnissen
von Menschen mit einer Behinderung nicht.
Die finanzielle Situation des Kantons Bern zwang in den
vergangenen Jahren zu einschneidenden Sparanstrengun-
gen. Dies führte auch dazu, dass Aufgaben, welche ausser-
halb der Kernbereiche liegen, soweit wie möglich zurückge-
fahren wurden. Dies führte dann auch zu der in der Interpel-
lation beschriebenen, unbefriedigenden Situation mit der
Herausgabe der «Empfehlungen für die behindertengerechte
Ausführung von Bauten und Anlagen».
Zu Frage 1:
Die überarbeiteten «Empfehlungen für die behindertenge-
rechte Ausführung von Bauten und Anlagen» werden im
Herbst 2004 herausgegeben werden können.
Zu Frage 2:
Innerhalb der Verwaltung ist die Justiz-, Gemeinde- und Kir-
chendirektion für die Überarbeitung und das Sekretariat der
Kantonalen Kommission zur Wahrung der Interessen der
Behinderten im Bauwesen (BBK) für die Herausgabe verant-
wortlich.
Zu Frage 3:
Neben dem BBK stehen für Auskünfte auch die Arbeitsge-
meinschaft Bernischer Selbsthilfe- und Fachorganisationen
der Behinderten (ABSF) im Kanton Bern, die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen in Zürich oder die
Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen von
PROCAP (vormals Schweizerischer Invalidenverband) zur
Verfügung.

3UlVLGHQW� Frau Häsler ist befriedigt von der Antwort des
Regierungsrats.

160/04
,QWHUSHOODWLRQ�%DXPJDUWQHU��2VWHUPXQGLJHQ� �(93��±�&DU�
ORV�0LWQDKPHV\VWHP��ZLH�ZHLWHU"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-XQL�����

Seit Frühjahr 2002 findet im Raum Burgdorf der Pilotversuch
für das Mitnahmesystem Carlos statt. Der weltweit einmalige
Pilotversuch soll auf Ende dieses Jahres abgeschlossen
werden. Das wissenschaftliche Forschungsprojekt wird auch
durch den Kanton mitfinanziert. Die Benutzerstatistik zeigt,

dass die Mitfahrbereitschaft der Bevölkerung eher zurück-
haltend ist und die Nutzung noch nicht den Erwartungen
entspricht.
Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen
ersucht:
1. Wie werden die Projektergebnisse beurteilt?
2. Gibt es Massnahmen mit denen die Benutzerfrequenzen

gesteigert werden könnten?
3. Besteht die Absicht, Carlos als Zusatz- oder Ersatzange-

bot des öV langfristig zu fördern?
4. In welchem Umfang hat sich der Kanton finanziell an die-

sem Projekt beteiligt?
5. Wird das Projekt ab 2005 weitergeführt?
(Weitere Unterschriften: 5)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat nimmt zu den gestellten Fragen wie folgt
Stellung:
Zu Frage 1:
Der Pilotversuch des Mitnahmesystems Carlos wurde im April
2002 gestartet und ist auf eine dreijährige Dauer ausgelegt
worden. Der Pilotversuch wird durch eine interdisziplinäre
Forschergruppe unter Federführung der Sozialforschungsstelle
der Universität Zürich begleitet.
Mit dem Pilotversuch sollen Grundsatzfragen in vier unter-
schiedlichen Bereichen geklärt werden:
– Ist ein Mitnahmesystem mit moderner Technologie über-

haupt funktionsfähig, funktioniert die Technik?
– Wie ist die Mitnahmebereitschaft bei Automobilistinnen

und Automobilisten? Mit welcher Wartezeit muss gerech-
net werden?

– Wie ist die Mitfahrbereitschaft, wird Carlos benützt?
– Kann Carlos durch eine traditionelle Transportunterneh-

mung betrieben und unterhalten werden?
Nach zwei Betriebsjahren können drei dieser vier Grundsatz-
fragen klar positiv beantwortet werden. Lediglich bei der Mit-
fahrbereitschaft hat Carlos die Hoffnungen nicht erfüllt.
Eine abschliessende Beurteilung erfolgt nach Abschluss des
Pilotversuches und gestützt auf den Schlussbericht der Be-
gleitforschung.
Zu Frage 2:
Um die Mitfahrbereitschaft zu erhöhen, wurden in den letzten
Monaten verschiedene Marketingmassnahmen realisiert.
Hauptzielgruppe der Marketingmassnahmen sind Junge und
Senioren. Der Schwerpunkt der Marketinganstrengungen
besteht darin, die Leute zu einem ersten Versuch zu bewe-
gen.
Zu Frage 3:
In Gebieten, welche für einen traditionellen Linienverkehr ein
ungenügendes Potenzial aufweisen, stellt das Mitnahmesy-
stem Carlos grundsätzlich eine Alternative zum öffentlichen
Verkehr dar.
Inwiefern und in welchen Gebieten sich CARLOS als Ergän-
zung oder Alternative zu traditionellen Linien des öffentlichen
Verkehrs eignet, soll durch den Pilotbetrieb getestet werden.
Zu Frage 4:
Das Projekt Carlos wurde vom Kanton mit den folgenden
Beträgen unterstützt:
– Investitionshilfe für die Infrastruktur der Haltestellen:

133 330 Franken
– Planungsbeitrag für den Pilotversuch: 54 000 Franken
– Beitrag des Tiefbauamtes aus dem NEF-Bonus: 120 000

Franken
Nicht beteiligt ist der Kanton bei der Finanzierung der wis-
senschaftlichen Begleitforschung. Diese wird über Gelder der
KTI (Kommission für Technologie und Innovation) des Bun-
desamtes für Berufsbildung und Technologie finanziert.
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Unterstützt wird der Pilotversuch ferner durch den Bund,
Standortgemeinden, TCS, verschiedene Transportunterneh-
mungen sowie Sponsoren.
Zu Frage 5:
Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beant-
wortet werden. Der Entscheid wird gestützt auf die Ergebnis-
se der wissenschaftlichen Begleitforschung gefällt. Klar ist
bereits, dass mehrere Gemeinden aus verschiedenen Kanto-
nen Interesse an Carlos zeigen.

3UlVLGHQW� Herr Baumgartner ist teilweise befriedigt von der
Antwort des Regierungsrats. Er gibt eine kurze Erklärung ab.

*HUKDUG� %DXPJDUWQHU� Ostermundigen (EVP). Ich bin ein
ehemaliger Emmentaler und befahre sehr oft die Strecken im
Einzugsgebiet von Carlos, und das zu verschiedenen Tages-
zeiten. Ich habe oft nachgeschaut, ob tatsächlich jemand dort
steht. Ich habe aber nie, nie, nie jemanden dort stehen se-
hen. Es hat mich erstaunt und so sehr bewegt, dass ich diese
Interpellation eingereicht habe. Ich wollte mehr darüber wis-
sen. Carlos ist ein interessantes Projekt, das in peripheren
Gebieten als Ergänzung oder als Ersatz zum öffentlichen
Verkehr angeboten wird. Es ist schade für das Pilotprojekt,
wenn nicht vorgängig die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen wurden. So wurde die Finanzierung für die Mar-
ketingstrategie von Anfang an falsch eingeschätzt. Will man
so etwas einführen, wollen sich Kanton und Standortgemein-
den an diesem Pilotprojekt beteiligen, muss man es verkau-
fen. Zu den Haltestellen: Otto Normalverbraucher, wie ich
einer bin, kann nicht sehen, wo die Haltestellen sind. Kein
Mensch hält an. Und man hat nicht so viel Zeit, dort lange zu
stehen.
Zu meiner ersten Frage: Es hapert nicht nur bei der Mitfahr-
bereitschaft der Leute, es hapert auch bei der Mitnahmebe-
reitschaft. Schliesslich hat mich nach einer halben Stunde in
Krauchthal ein ehemaliger Kollege mitgenommen. Ich fragte
ihn, ob er ab und zu auch andere Leute mitnehme. Er ant-
wortete, nein, er habe jetzt einfach mich mitgenommen, weil
er mich kennt.
Zur vierten Frage: Die Standortgemeinden wurden nicht ent-
sprechend ins Projekt einbezogen. Ich möchte wissen, wie
sich die Standortgemeinden zu Carlos äussern. Aus diesem
Grund bin ich nur teilweise befriedigt von der Antwort der
Regierung.

162/04
,QWHUSHOODWLRQ� )UDLQLHU�� %HOSUDKRQ� �3'&�� ±� 5RXWH� FDQWR�
QDOH� QR� ������ 3HUUHILWWH±6RXER]�� pWDW� WRXMRXUV� DXVVL� OD�
PHQWDEOH

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����MXLQ�����

Le 20 mai 2003, je déposais une interpellation urgente
(116/03) concernant l’état lamentable de la route cantonale
Perrefitte–Souboz.
Le 20 août 2003, le gouvernement indiquait dans sa réponse
que: «Les investigations, qui ont nécessité des sondages in
situ, ont été entreprises le printemps dernier et sont au-
jourd’hui achevées. Le rapport final du géologue sera dispo-
nible ces prochains jours. C’est sur cette base que les tra-
vaux de consolidation et de remise en état seront réalisés
cette année, avant le retour de la mauvaise saison. Ils
consisteront à donner à la superstructure de la route une
assise fondée sur le terrain stable situé au-dessous du sol
déformable, selon le procédé préconisé par l’expert géolo-
gue».

A l’heure du dépôt de la présente interpellation, on peut
constater sur le site que la route est toujours dans un état
lamentable et qu’une petite partie du tronçon – seulement – a
été remise en état.
Aussi, le Conseil-exécutif est prié de bien vouloir répondre
aux questions suivantes:
a) Pourquoi constate-t-on ces retards?
b) Dans quels délais la route sera-t-elle définitivement remise

en état?
(Cosignataires: 15)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX���VHSWHPEUH�����

Question 1
En se fondant sur les propositions émises par le géologue
afin de remédier aux affaissements de chaussée constatés
sur les tronçons concernés, la Direction des travaux publics,
des transports et de l’énergie a fait élaborer à l’été 2003 une
planification détaillée et le dossier de soumission pour les
travaux à réaliser. Entre Les Ecorcheresses et Souboz, qua-
tre tronçons présentent un affaissement de chaussée. Avant
la fin de l’automne 2003, il a été possible de remettre en état
deux tronçons grâce aux moyens disponibles, soit 90 000
francs, et l’engagement du personnel d’entretien.
Les travaux d’un montant de 600 000 francs pour le tronçon
le plus abîmé ont été mis en soumission publique au prin-
temps 2004. Ils ont été engagés et seront achevés à
l’automne 2004. La remise en état des quatre tronçons de la
route cantonale no 1367 sera achevée en 2005 après
d’ultimes travaux de finition. Le calendrier des travaux est
soumis d’une part aux conditions climatiques dictées par les
saisons, d’autre part aux procédures en vigueur (mise en
soumission).
Question 2
Bien que la route No 1337 ait fait l’objet en 2003 d’importants
travaux de réfection – le tronçon entre Perrefitte et Les Ecor-
cheresses a déjà été remis en état à trois reprises –, il faudra
encore compter plusieurs années pour les travaux restants.
En raison des moyens limités disponibles pour l’entretien des
routes, il est inévitable de procéder par étapes. Néanmoins,
870 000 francs ont déjà été consacrés à la remise en état de
la route entre Perrefitte et Souboz depuis 2001. D’ici à fin
2004, les investissements s’élèveront à plus de 1,5 million de
francs.
Conclusion: Les travaux décisifs sur le plan de la sécurité
routière tels que les mesures de consolidation de la chaussée
ont été entrepris et effectués sans délai. Les autres travaux
d’entretien destinés plutôt à accroître le confort doivent,
comme mentionné plus haut, être réalisés par étapes pour
des raisons financières. Il n’est donc pas possible de fixer
une date butoir contraignante pour la remise en état définitive
de la route.

3UlVLGHQW� Herr Frainier ist befriedigt von der Antwort des
Regierungsrats.

110/04
,QWHUSHOODWLRQ� )UDLQLHU�� %HOSUDKRQ� �3'&�� ±� &RQWU{OH� GHV
FLWHUQHV�j�PD]RXW��DEDQGRQ�SDU�OD�&RQIpGpUDWLRQ

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����DYULO�����

Il y a deux semaines, la Confédération a décidé
d’abandonner les contrôles des citernes à mazout. En effet,
suite aux mesures d’économie prévues à l’Office fédéral de
l’environnement, le contrôle systématique des citernes à
mazout par les autorités ne sera plus effectué dès le 1er
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janvier 2005, selon des informations parues dans la presse
nationale du 15 ou 16 avril dernier.
La Confédération justifie cette mesure par un changement de
priorité et surtout par le fait que la législation est suffisam-
ment sévère pour que les propriétaires effectuent de leur
propre chef la révision de leurs citernes.
Les fournisseurs de mazout sont aussi concernés puisqu’ils
doivent refuser de livrer du fuel dans des citernes présentant
un risque pour l’environnement. Les propriétaires et les four-
nisseurs encourent en effet de lourdes responsabilités en cas
de dommages causés à l’environnement par une citerne
défectueuse.
Dès lors, je saurais gré au gouvernement de bien vouloir
répondre aux questions suivantes:
a) Cette décision est-elle conforme à la législation?
b) Aura-t-elle des incidences pour les cantons?
c) Le cas échéant, le canton de Berne est-il disposé à renon-

cer également à ces contrôles, dans la mesure où ils ne
sont plus imposés aux autorités mais aux propriétaires
seulement?

(Cosignataires: 2)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����RFWREUH�����

1. La décision du Conseil fédéral de renoncer aux tâches
assumées jusqu’ici par la Confédération dans le domaine
des citernes présuppose une modification de la loi fédérale
sur la protection des eaux (LEaux), une adaptation de
l’ordonnance sur la protection des eaux et l’abrogation de
l’ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides
pouvant les polluer (OPEL). Les modifications de ces ba-
ses légales sont du domaine de compétence des Cham-
bres fédérales. Le projet correspondant a été mis en
consultation voilà peu de temps.
Dans sa réponse du 1er septembre 2004 à la consultation,
le Conseil-exécutif s’est explicitement exprimé contre la
suppression de l’ordonnance sur la protection des eaux
contre les liquides pouvant les polluer, proposée par le
Conseil fédéral. A son avis, cette suppression corres-
pondrait, dans le domaine de la protection préventive des
eaux, à un retour à la situation du début des années
soixante. Elle aurait des répercussions très négatives sur
l’eau et les sols, bases naturelles de la vie. Le Conseil-
exécutif a par ailleurs demandé que soient fixées dans la
loi sur la protection des eaux l’obligation d’annoncer les
citernes non soumises à autorisation et le maintien du ca-
dastre des citernes.
Il a également demandé que soit conservé l’article 23
LEaux, qui prévoit que seules les entreprises titulaires
d’une autorisation ou d’une concession peuvent procéder
au contrôle des installations.

2. Si la LEaux devait être modifiée selon le projet du Conseil
fédéral, sa répercussion sur les cantons serait importante.
Le rapport du Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) relatif aux modifications des bases légales pré-
cise que: «la suppression de l’OPEL entraîne la dispari-
tion, à moyen terme, de tâches importantes assignées au
canton. A court terme par contre, la mise en œuvre des
nouvelles dispositions peut aussi engendrer des charges
supplémentaires. Pour l’ensemble des cantons, environ
100 postes sont concernés par la mise en œuvre de
l’OPEL. Si l’obligation de demander une autorisation et de
procéder à une réception des travaux tombe partiellement,
les cantons encaisseraient aussi moins d’émoluments.» La
question de l’atteinte aux bases naturelles de la vie, non

quantifiable à long terme, semble toutefois prépondérante
au Conseil-exécutif.

3. Selon le projet de modification, la LEaux prévoit de main-
tenir certaines dispositions relatives aux citernes. Confor-
mément à l’article 45 LEaux, les cantons resteraient com-
pétents pour l’application de la loi. Pour cette raison, le
canton de Berne ne pourra pas renoncer, à l’avenir, à tous
les contrôles. Ceux-ci devront toutefois se limiter de plus
en plus à des contrôles ponctuels par échantillonnage.
Le cadastre cantonal des citernes ainsi que l’obligation
d’annoncer les citernes doivent être poursuivis. Lors des
crues de 2002 par exemple, les données relatives aux ci-
ternes ont permis de prévenir en grande partie les dangers
de pollution des eaux par des liquides. Le maintien de ce
cadastre n’est toutefois possible que si la Confédération
introduit l’obligation d’annoncer les citernes dans la loi ou
dans l’ordonnance sur la protection des eaux.

3UlVLGHQW� Herr Frainier ist befriedigt von der Antwort des
Regierungsrats.

134/04
,QWHUSHOODWLRQ� 3DXOL�� 1LGDX� �35'�� ±� &RQWRXUQHPHQW� GH
%LHQQH��TXL�SURYRTXH�OHV�UHWDUGV"

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����MXLQ�����

Le projet général de l’axe Est a été mis à l’enquête publique
en 2002. Depuis, le public est de temps à autre informé des
retards pris dans le traitement des oppositions au DETEC.
Selon un communiqué récent, l’approbation de l’axe Est de la
N5 – contournement de Bienne – se fera en deux phases.
L’approbation de la section allant jusqu’au portail Ouest du
tunnel du Längholz aura lieu dans un premier temps ces
prochains mois.
Questions:
1. Le gouvernement peut-il confirmer que la première phase

de l’approbation de l’axe Est au DETEC aura lieu prochai-
nement?

2. Quelle est la raison pour laquelle il est impossible
d’approuver le projet de l’axe Est d’un seul coup? Pourquoi
le DETEC ne veut-il accorder qu’une approbation partielle?

3. Dès lors, quand pourra-t-on compter avec l’approbation de
la section restante de l’axe Est?

4. Que pense le gouvernement des déclarations selon les-
quelles le projet de la section restante doit être retravaillé?

5. L’Office fédéral des routes a-t-il chargé le canton de ce
travail?

6. Dans l’affirmative, quelles sont les raisons invoquées par
l’Office fédéral pour demander le réexamen du projet,
puisque le même office a approuvé le projet mis à
l’enquête et de ce fait clairement exprimé qu’il approuve le
projet élaboré par le canton?

Dans les réunions publiques dans les communes, des repré-
sentants de l’Office des ponts et chaussées ont toujours
confirmé la qualité du projet présenté par le canton, qui non
seulement répond au projet général approuvé mais qui de
plus y apporte certaines améliorations. Ces déclarations ont à
plusieurs reprises été confirmées par M. R. Dieterle, ancien-
nement chef de l’Office des ponts et chaussées et aujourd’hui
directeur de l’Office fédéral des routes. Il est par conséquent
difficile de comprendre que l’Office fédéral, à la tête duquel
se trouve donc M. Dieterle, veuille maintenant imposer de
telles obligations au canton.
Comme chacun sait, la Ville de Bienne a fait opposition
contre le projet alors qu’elle avait à l’époque pris une part
active à l’élaboration du projet général, pratiquement identi-
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que au projet mis à l’enquête, et qu’elle l’avait approuvé.
Pourquoi donc la municipalité n’est-elle plus prête à accepter
ce projet?
On apprend du DETEC que seule la dernière section peut
être approuvée et que dans l’hypothèse d’un nouveau projet,
il faudra s’attendre à d’importants retards. A en croire la ru-
meur, le canton de Berne se verra imposer par l’Office fédéral
des routes l’obligation de faire l’économie de certaines bre-
telles. Lors d’innombrables séances et en réponse à de nom-
breuses questions, il a toujours été dit et redit que seul le
nombre prévu de bretelles permettrait de décongestionner la
région. Faut-il donc craindre que si l’une ou l’autre de ces
bretelles venaient à être supprimées, les routes cantonales et
communales seraient même plus encombrées qu’avant et
non le contraire?
D’où les questions supplémentaires suivantes:
7. Le Conseil-exécutif est-il en mesure d’indiquer aux com-

munes concernées quelles bretelles seraient appelées à
être supprimées à la demande de l’Office fédéral?

8. Quelle serait dès lors la situation sur les routes en ques-
tion en comparaison de la situation actuelle?

9. Le Conseil-exécutif pense-t-il, compte tenu des contraintes
objectives et des nombreuses années passées avec la
planification de la région de Bienne, qu’il est encore possi-
ble aujourd’hui d’élaborer un projet entièrement nouveau
et entièrement différent?

10 Ne faut-il pas plutôt craindre qu’il faut s’attendre à des
oppositions par rapport à un nouveau projet et donc à des
retards imprévisibles dans les travaux?

11. Dans ces circonstances, sera-t-il possible d’inaugurer
l’axe Est en 2014, comme prévu?

12 Que peut-on faire pour rapprocher cette échéance au lieu
de l’éloigner en prenant des options inappropriées?

13. Le Conseil-exécutif ne pourrait-il pas intervenir auprès du
DETEC pour obtenir de lui que l’Office fédéral renonce à
exiger que le projet soit retravaillé?

14. Ne faut-il pas craindre qu’avec l’élaboration d’un nouveau
projet, les coûts augmentent radicalement?

15. Le canton de Berne se chargera-t-il d’une partie de ces
coûts supplémentaires inutiles même s’ils ne lui sont pas
directement imputables?

(Cosignataires: 0)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����RFWREUH�����

Question 1:
Les plans pour le premier projet partiel, le tronçon de 4,3
kilomètres entre le portail Nord du tunnel du Buttenberg et le
portail Sud du tunnel du Langholz ont été approuvés par le
Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC) en date du 14
septembre 2004. Au moment du traitement de l’interpellation
par le Conseil-exécutif, le délai de recours de 30 jours n’était
pas encore écoulé.
Question 2:
Sur la base des oppositions et des prises de position relatives
au projet partiel Brüggmoos, le Secrétariat général du
DETEC, les offices fédéraux compétents et le canton de
Berne ont décidé ensemble de limiter provisoirement
l’approbation du projet définitif aux projets partiels Längholz
et Büttenberg (portail Sud du tunnel du Längholz jusqu’au
portail Nord du Büttenberg). L’expertise mandatée par le
canton conclut que cette manière de procéder est appropriée,
parce que le projet présenté pour la région de Brüggmoos
n’est pas prêt à être approuvé. La procédure adoptée permet
la construction le plus rapidement possible des tunnels du
Längholz et du Büttenberg de l’axe Est.

Question 3:
La suite de la procédure par rapport au projet partiel de
Brüggmoos dépend du résultat de l’optimisation en cours du
projet. Celle-ci doit en principe être terminée à fin 2004. Un
des objectifs importants de cette optimisation est d’obtenir un
projet apte à être approuvé pour le secteur Brüggmoos–
Brügg. Les projets de la N5 pour la région Brüggmoos–Brügg
doivent être élaborés et finalisés en 2005. Les procédures
d’approbation des plans doivent être réalisées en 2006.
Question 4:
En raison de la situation actuelle (recours, mesures
d’économie de la Confédération et du canton) il est juste que
le projet pour l’A5 dans la région Brüggmoos-Brügg soit exa-
miné et optimisé d’ici à fin 2004, en tenant compte des réper-
cussions qu’il aura sur l’axe Ouest.
Des demandes et des objectifs visant à améliorer le projet ont
été définis, qui concernent le trafic, le milieu bâti,
l’environnement et les coûts. Le contournement de Bienne
par l’A5 doit être réalisé le plus avantageusement possible.
Dans cette perspective, il est important d’arriver à un bon
rapport coût-utilité.
L’examen et l’optimisation du projet se déroule dans un pro-
cessus de planification participatif, auquel collaborent
l’association d'aménagement régional Bienne-Seeland, les
communes concernées ainsi que la Confédération.
Question 5:
Non. Le canton est toutefois convaincu qu’une évaluation de
l’optimisation du projet partiel de Brüggmoos est nécessaire,
au sens des réponses aux questions nos 2 à 4.
Question 6:
Voir réponse à la question 5.
Question 7:
Le nombre, la position et la forme des bretelles de l’A5 et de
la H6 entre le Faubourg du Lac et Brügg sont l’objet du pro-
cessus d’optimisation en cours. Il est prévu que celui-ci soit
terminé à fin 2004. Les communes concernées participent à
l’optimisation du projet et sont ainsi continuellement infor-
mées sur son développement.
Question 8:
Le contournement de Bienne (A5), par son tracé des lignes et
ses bretelles, déchargera le réseau routier de la région de
Bienne de manière significative. Toutefois, dans les secteurs
des bretelles, il faut compter avec des charges de trafic sup-
plémentaires. Un des objectifs de l’optimisation du projet en
cours est de déterminer de manière optimale l’effet de dé-
charge obtenu par le contournement de Bienne pour qu’il soit
en accord avec les objectifs du développement des zones
habitées des communes concernées. Dans cette perspective,
l’ajustement de la situation et de la fonction des bretelles par
rapport aux différentes mesures d’accompagnement concer-
nant le trafic doit être réalisé.
Question 9:
Comme mentionné ci-dessus, il s’agit de l’évaluation et de
l’optimisation du projet existant, qui sont nécessaires.
Question 10:
Il n’est pas exclu que des oppositions soient formulées contre
le projet optimisé de l’A5. L’optimisation dans la région de
Brügg a pour objectif de réduire les oppositions.
L’association d'aménagement régional Bienne-Seeland et les
communes directement concernées ont la possibilité de pré-
senter leurs demandes au sein des groupes de travail.
L’objectif est d’arriver à une solution acceptée par tous les
participants.
Question 11:
Il n’est pas possible de garantir que la mise en service de
l’axe Est du contournement de Bienne se fera en 2014. Etant
donné que le projet définitif concernant les projets partiels de
Längholz et de Büttenberg a été approuvé en septembre
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2004 et que les travaux pourront débuter en 2007, il sera
possible d’ouvrir à la circulation l’A5 entre Champ-de-Boujean
et Brüggmoos en 2014. De nouvelles mesures d’économies
de la Confédération peuvent toutefois conduire à des retards.
Question 12:
Les délais sont en grande partie déterminés par les condi-
tions financières et la nécessité de réaliser les travaux de
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façon économique. Le septième programme de construction
à long terme de la Confédération pour les routes nationales
ne permet pas un raccourcissement des délais.
Pour les raisons suivantes, la voie choisie par le canton a des
conséquences doublement positives sur les délais:
1. Poursuite plus rapide de l’élaboration des projets partiels

de Längholz et de Büttenberg.
2. Gain de temps pour optimiser le secteur fortement critiqué

de Brüggmoos-Brügg du point de vue du trafic, de
l’aménagement territorial et financier.

Question 13:
Il n’existe pas de nouveau projet élaboré par l’Office fédéral
des routes.
Question 14:
L’évaluation et l’optimisation de l’A5 entre le Faubourg du Lac
et Brügg a notamment comme but de dégager toutes les
possibilités de réduction des coûts de construction. La
Confédération et les cantons doivent économiser. Au vu des
projets de plus en plus chers, et des moyens financiers qui se
restreignent, la procédure choisie par le canton est adaptée à
la situation. L’évaluation et l’optimisation ne conduisent pas à
des coûts supplémentaires.
Question 15:
Voir réponse à la question 14.

3UlVLGHQW� Herr Pauli ist teilweise befriedigt von der Antwort
des Regierungsrats.

*HVHW]� �EHU� GLH� %HUQLVFKH� /HKUHUYHUVLFKHUXQJVNDVVH
�%/9.*�

Beilage Nr. 39

(UVWH�/HVXQJ

3UlVLGHQW��Am 27. Oktober 2004 wurde eine von 7000 Per-
sonen unterzeichnete Petition zu diesem Gesetz eingereicht.
Sie ist an den Grossen Rat und an den Regierungsrat gerichtet
und trägt den Titel: «Petition zum BLVK-Debakel. Die Verant-
wortlichen und nicht die Lehrkräfte sollen an die Kasse kom-
men». Da die Petition Punkte beinhaltet, die das Gesetz über
die Bernische Lehrerversicherungskasse betreffen, erwähne
ich sie kurz. Es wird vom Grossen Rat gefordert, «dafür zu
sorgen, dass die Versicherten keinen Schaden erleiden und
nicht für Fehler bezahlen müssen, die sie nicht verursacht
haben; dafür zu sorgen, dass der Kanton seine Verantwor-
tung wahrnimmt und die BLVK saniert; zu verhindern, dass
profilierungssüchtige Politikerinnen und Politiker die Rah-
menbedingungen der Lehrpersonen weiter verschlechtern
und damit die Qualität der Schule längerfristig zerstören.»
Dies der Inhalt der Petition.
Nun zum Gesetz: Da ein Antrag auf Rückweisung vorliegt,
beginnen wir mit einer allgemeinen Eintretens- und Rückwei-
sungsdebatte.

(LQWUHWHQV��XQG�5�FNZHLVXQJVIUDJH

$QWUDJ�*%-$
Rückweisung mit folgenden Auflagen:
– Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat eine Strategie

mit der entsprechenden Gesetzesvorlage vor, welche die
beiden Pensionskassen BLVK und BPK zusammenführt.

– Die Finanzierungslücke ist mit einer Erhöhung der Beiträge
der Arbeitnehmenden auf maximal 10 Prozent abzubauen.
Bei den Beiträgen ist der bisherige Schlüssel betreffend
Beiträge Arbeitnehmende und Arbeitgeber beizubehalten.

– Für die Deckungslücke ist eine vorübergehende Staatsga-
rantie einzuführen und das fehlende Deckungskapital ist
zu verzinsen.

%HUQKDUG� 3XOYHU�� Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Sie haben am letzten Montag beschlossen, zum BLVK-
Debakel eine PUK einzusetzen, mit dem Auftrag, die Vergan-
genheit zu bewältigen. Heute jedoch geht es darum, die Zu-
kunft anzupacken, die Zukunft zu bewältigen. Das BLVK-
Gesetz hat zum Ziel, die Finanzierung der Kasse zu sichern
und die Möglichkeit zu geben, die bestehende Deckungs-
lücke zu sanieren. Das Gesetz bildet hierfür eine Basis. Ein
weiteres Traktandum wird der Sanierungsbericht des Regie-
rungsrats sein, der die konkrete Strategie definiert. Im Gesetz
legen wir aber nur die Grundlagen fest. Das Gesetz über die
Pensionskasse der bernischen Lehrkräfte ist ganz neu. Des-
halb möchte ich Sie zuerst generell über die BLVK als Pensi-
onskasse informieren, damit Sie das Gesetz besser verste-
hen können. Anschliessend lege ich Ihnen das Gesetz in
grossen Zügen dar. Schliesslich gebe ich die Einschätzung
der Kommission und die von ihr gesetzten Schwerpunkte
wieder.
Zuerst ein paar allgemeine Worte zur Berner Lehrerversiche-
rungskasse als Pensionskasse. Wie Sie wissen, ist die beruf-
liche Vorsorge nach dem Kapitaldeckungsverfahren aufge-
baut. Mit Ihren Beiträgen wird also ein Konto geäufnet, von
dem eines Tages Ihre Renten bezahlt werden. Die AHV da-
gegen funktioniert anders. Ihre Beiträge werden jeweils sofort
dazu verwendet, heute die Altersrente zu bezahlen. Zwischen
den beiden Instrumenten, also erste Säule AHV und zweite
Säule berufliche Vorsorge, besteht somit ein ganz wichtiger
Unterschied. Eine Pensionskasse muss, falls sie jetzt aufge-
löst wird, sämtliche Leistungen und sämtliche Renten finan-
zieren können, und zwar bis ans Lebensende derjenigen
Personen, die sich jetzt in Rente befinden. Ihr Vermögen
muss dies also decken können. Wird dagegen die AHV heute
aufgelöst, kann sie vielleicht noch ein halbes Jahr lang die
Renten bezahlen. Allerdings hört das dann bald auf, da es
kein Vermögen gibt, aus dem die Renten bezahlt werden
können. Deshalb braucht eine Pensionskasse eine hundert-
prozentige Deckung. Der Arbeitgeber muss zu jedem Zeit-
punkt Konkurs machen können, man müsste die Pensions-
kasse in jedem Moment liquidieren können, und trotzdem
müsste man alle Leistungen noch bezahlen können. Die
BLVK verfügte nie über einen hundertprozentigen Deckungs-
grad, wie Sie Seite 4 des Vortrags entnehmen können. Au-
sser damals, als sie ausfinanziert wurde. Dies konnte man
machen, weil der Kanton Bern nie Konkurs macht. Der Kan-
ton Bern ist keine Institution, die plötzlich aufhört zu existie-
ren. Es gibt immer wieder Lehrer, immer wieder Neuzuzüger,
und deshalb kann die Pensionskasse auch mit einem acht-
zigprozentigen Deckungsgrad weiterarbeiten.
In diesem Sinn ist die aktuelle Situation weniger dramatisch,
als sie tönt. Die Kasse kann mit einem Deckungsgrad von 80
Prozent ohne weiteres weitere Jahrzehnte weiterarbeiten,
wenn wir die Finanzierung insgesamt sicherstellen, was wir ja
mit diesem Gesetz tun. Das BVG, das Bundesgesetz über die
berufliche Vorsorge, verlangt jedoch von allen Kassen, die
nicht eine Staatsgarantie im Hintergrund haben – und die
BLVK hat keine Staatsgarantie im Hintergrund –, dass sie zu
jedem Zeitpunkt aufgelöst werden kann. Und das ist unser
Problem: Es gibt ein Bundesgesetz, das eine hundertprozen-
tige Deckung verlangt.
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Die Unterdeckung ist die Folge einer schlechten Anlagepolitik
und von zu niedrigen Beiträgen im Vergleich zur Qualität der
Leistungen. In diesem Zusammenhang spricht man von einer
Finanzierungslücke. Diese Finanzierungslücke muss unbe-
dingt sofort geschlossen werden. Man muss zwischen Finan-
zierungslücke und Deckungslücke unterscheiden: Die Finan-
zierungslücke betrifft die Tatsache, dass die Beiträge heute
nicht die gesamten Leistungen bezahlen. Das Loch vergrö-
ssert sich mit jedem Monat. Bei der Deckungslücke handelt
es sich um das Loch, das sich in den vergangenen Jahren
aufgehäuft hat. Es vergrössert sich nicht weiter, es ist einfach
da. Aber wir müssen es auch sanieren, nur ist es ein biss-
chen weniger dringend.
Zum zweiten Punkt: Die berufliche Vorsorge ist immer eine
Ergänzung zur AHV. Das ist deshalb wichtig, weil in der be-
ruflichen Vorsorge nicht der gesamte Lohn versichert wird,
sondern nur derjenige Lohn, der über die AHV hinausgeht.
Sie erhalten also nicht den gesamten Lohn als Rente, son-
dern nur einen Teil davon. Es geht immer um den letzen
versicherten Lohn, denjenigen, der über die AHV-Rente hin-
ausgeht. Deshalb spielt die Überbrückungsrente eine wichti-
ge Rolle.
Die Bernische Lehrerversicherungskasse ist eine Kasse mit
Leistungsprimat. Was ist der Unterschied zum Beitragspri-
mat? Beim Leistungsprimat sind die Leistungen im Gesetz
definiert. Es wird festgeschrieben, welche Leistungen die
Pensionierten oder Leute, die invalid werden, zugute haben.
Die Beiträge müssen dann so hoch sein, dass die Leistungen
finanziert werden können. Deshalb werden in Artikel 20 die
Beiträge nicht näher festgeschrieben. Man sagt lediglich,
«das Vorsorgereglement legt die Beiträge so fest, dass die
zugesicherten Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden kön-
nen». Es müssen also so hohe Beiträge verlangt werden,
dass die Leistungen finanziert werden können. Die andere
Variante ist das Beitragsprimat. Dort macht man es genau
umgekehrt: Man schreibt fest, wie viele Beiträge die Leute
bezahlen müssen. Welche Leistungen daraus entstehen,
schaut man dann am Schluss. Man schaut, was sich auf dem
Konto jedes einzelnen angehäuft hat, und das, was aus ver-
sicherungsmathematischen Gründen geleistet werden kann,
ist dann die Leistung. Das Prinzip ist also ganz anders.
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Man kann nicht
sagen, das Beitragsprimat sei per se unsozialer. Eine Um-
stellung braucht aber Zeit, das ist eine Tatsache. Die Kontos
müssen umgestellt, das Gesetz angepasst werden. Der Bund
hat diese Umstellung grundsätzlich beschlossen. Er rechnet
mit zwei bis drei Jahren Umstellungszeit. Als Option im Rah-
men dieser Gesetzesrevision nützt uns die Umstellung zum
Beitragsprimat nichts. Das würde zu lange dauern. Dafür
müssen wir erst nach der vorliegenden Debatte die Weichen
stellen. Die Motion Käser verlangt unter Ziffer 2 diese Um-
stellung. Dort können Sie dann über diese Frage entschei-
den. Doch ist dies nicht Gegenstand dieses Gesetzes.
Ein neues Gesetz braucht es im Wesentlichen deshalb, weil
es die Grundlage für die Sanierung ist. Wir machen die Sa-
nierung nicht bereits in diesem Gesetz, doch geben wir der
Verwaltungskommission und dem Regierungsrat die Grund-
lagen dazu. Zudem wird in diesem Gesetz der Invaliditätsbe-
griff neu definiert, und es liefert einige organisatorische Klä-
rungen. Die Änderungen können wir nicht in Form eines De-
krets machen. Bisher definierte ein Dekret die BLVK, doch
wäre ein Dekret nicht mehr verfassungskonform. Derart wich-
tige Fragen müssen wir aufgrund der Kantonsverfassung in
einem Gesetz regeln. Deshalb braucht es ein ganz neues
Gesetz. Da das Gesetz die Basis für die Sanierungsmass-
nahmen ist, muss es möglichst rasch in Kraft treten. Ziel war
der 1. Juni 2005. Sie wissen es: Wir alle befinden uns unter
Zeitdruck. Doch entledigt dies uns nicht von der Aufgabe,

sorgfältig zu arbeiten. Nach der ersten Lesung werden wir
prüfen, ob wir wirklich so weit sind, um im Dezember die
zweite Lesung durchzuführen. Müssen komplizierte Fragen
abgeklärt werden, wird sich unsere Kommission nicht scheu-
en, Ihnen zu beantragen, dieses Gesetz nicht im Dezember
zu behandeln. Wie gesagt: Das Gesetz enthält keine kon-
kreten Sanierungsmassnahmen. Das muss man den Lehre-
rinnen und Lehrern oder den Versicherten, die das Referen-
dum angedroht haben, deutlich sagen. Es gibt nur eine Basis
für mögliche Sanierungsmassnahmen. Artikel 42 des Geset-
zes zeigt auf, welche Massnahmen die Verwaltungskommis-
sion und der Regierungsrat erlassen können. Doch sind sie
nicht dazu gezwungen. Um welche Massnahmen es sich
handelt, werden wir anschliessend beim Sanierungsbericht
behandeln.
An den Leistungen der BLVK wird grundsätzlich mit diesem
Gesetz nichts geändert. Das war die Absicht des Regierungs-
rats. Im Wesentlichen ist das tatsächlich so, mit einer Aus-
nahme, in dem der Regierungsrat selber eine Änderung vor-
schlägt, und zwar bei der Definition der Invalidität. Heute ist
dieser Bereich bei der BLVK und bei der BPK äusserst
grosszügig geregelt. Es wird nicht, wie bei der Invalidenversi-
cherung, von der Erwerbsunfähigkeit ausgegangen, sondern
von der Berufsunfähigkeit. Die Frage ist also, ob Sie in ihrem
angestammten Beruf weiterarbeiten können oder nicht. Ist
dies nicht der Fall, haben Sie Anspruch auf eine Rente oder
Teilrente. Bei sämtlichen andern Invaliditätsleistungen bei der
IV und bei den meisten andern Pensionskassen wird auf die
Erwerbsunfähigkeit geschaut. Es wird also geprüft, ob Ihnen
zugemutet werden kann, in einem andern Beruf Geld zu
verdienen. Ist Ihnen das zuzumuten und ist es möglich, wird
das von Ihnen verlangt. Dies soll neu auch bei der BLVK
möglich sein. Die Abstützung auf die Berufsinvalidität hat
übrigens auch viele Lehrerinnen und Lehrer gestört, da sie
dies alle mit ihren Beiträgen mitfinanzieren mussten. Noch
ein Element in Bezug auf die Invalidität ist wichtig: Künftig
werden die kleinen Renten unter 40 Prozent gestrichen, so
wie sie auch im IV-Gesetz nicht vorgesehen sind. Dies ist für
die Kasse finanziell äusserst wichtig.
Das Verhältnis zur Pensionskasse des bernischen Staatsper-
sonals BPK: Bei der Regelung der Leistungen bestehen
heute nur geringe Unterschiede. Doch sind Unterschiede
möglich. Wir haben das rechtlich abgeklärt. Der Regierungs-
rat hat uns Informationen zur Frage der Rechtsgleichheit
vorgelegt. Muss man aufgrund der Notwendigkeit der Sanie-
rung Unterschiede machen, ist dies möglich. Doch wäre es
auch möglich, aufgrund der Versicherungstatbestände, wenn
also zum Beispiel bei den Lehrerinnen und Lehrern andere
Invaliditätsrisiken bestehen, Unterschiede zu machen. Es
braucht sachliche Gründe und es gibt sachliche Gründe für
einzelne Unterschiede. Unser Ziel wäre es, möglichst wenige
Unterschiede zu machen. Die BPK wird in einzelnen Punkten,
zum Beispiel beim Invaliditätsbegriff, prüfen müssen, ob sie
nicht nachziehen und ihn gleich regeln will wie die BLVK.
Die Kommission beurteilt das Gesetz als sehr gut. Es bietet
eine gute Grundlage für die Sanierung und die Zukunft der
BLVK. In der Gesamtabstimmung wurde das Gesetz ein-
stimmig mit 12 zu Null Stimmen bei sechs Enthaltungen an-
genommen. Wir haben sehr viele Punkte gründlich diskutiert
und viele Aufträge für die zweite Lesung erteilt. Die Verwal-
tung hat sehr viele Punkte bereits abgeklärt. Zum Teil arbeitet
sie bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Sie muss prüfen,
was bis zur zweiten Lesung möglich ist. Wir haben Vorstel-
lungen darüber entwickelt, wie die Sanierung langfristig vor-
genommen werden soll. Dazu haben wir einen Unteraus-
schuss eingesetzt. Ich werde bei den Planungserklärungen
im Rahmen des Sanierungsberichts darauf zu sprechen
kommen.
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Ich möchte Sie noch über einen wichtigen Akzent, den die
Kommission gesetzt hat, informieren, der in den Medien
möglicherweise nicht ganz richtig kommuniziert wurde. Es
war schwierig, ihn richtig zu erklären. Auch die Versicherten
selber haben diesen Akzent nicht ganz verstanden. Die Fi-
nanzierungslücke muss sehr rasch geschlossen werden. Das
ist klar die Meinung der Kommission. Die Beiträge müssen
die Leistungen tatsächlich finanzieren. Das ist allgemein
unbestritten. Somit werden die Lohnprozente steigen. Seite
47 des Sanierungsberichts gibt darüber Auskunft. 11,15 Pro-
zent für die Arbeitnehmer und 13,65 Prozent für den Arbeit-
geber sind die Schmerzgrenzen für die Versicherten und die
Steuerzahler. Dies belastet ja auch die Steuerzahler, weil der
Kanton der Arbeitgeber ist. Doch mussten wir Lösungen
suchen, die sicherstellen, dass wir auch mit der langfristigen
Sanierung, also mit dem zweiten Schritt nach der Finanzie-
rung der Finanzierungslücke, nicht über diese Lohnprozente
hinauskommen. Die Kommission war auch der Meinung,
zumutbare Leistungskürzungen seien nötig.
Die Leistungskürzungen bestehen in der Verschärfung der
Bedingungen für die vorzeitige Pensionierung. Die ökonomi-
schen und auch sozialpolitischen Probleme liegen bei den
Aktiven im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie haben Kin-
der und vielleicht ein Haus. Es ist nicht zumutbar, von ihnen
mehr Lohnprozente zu verlangen, also Lohnkürzungen in
einem Alter vorzunehmen, in dem man meist sehr stark auf
den Lohn angewiesen ist. Hingegen sind die Leute mit 55
Jahren, die sich also kurz vor der Pensionierung befinden, oft
besser gestellt. Sicher kann man nicht generalisieren, das ist
klar. Aber tendenziell haben sie weniger Verpflichtungen
gegenüber Kindern. Vielleicht haben sie auch soeben ein
Erbe angetreten. Bei der vorzeitigen Pensionierung, die frei-
willig ist, könnte man etwas machen, was sozialpolitisch nicht
so stark eingreift. Gemäss Meinung der gesamten Kommissi-
on wäre es fragwürdig, wenn die aktiven Versicherten die
gesamte Last der Sanierung allein tragen müssten. Wir müs-
sen Lösungen finden, damit auch die ältere Generation, die
von den günstigen Prämien verglichen mit den Leistungen
profitieren konnte, an die Sanierung der Kasse beiträgt. Des-
halb wollen wir die Überbrückungsrente rückzahlbar machen.
Dies ist das zentrale Element der Kommission.
Was ist eine Überbrückungsrente? Wenn Sie sich vorzeitig
pensionieren lassen, bekommen Sie noch keine AHV-Rente,
sondern eine Altersrente von der Pensionskasse. Die BLVK
gibt Ihnen den Betrag in der Höhe der AHV-Rente einfach so,
ohne dass Sie ihn zurückzahlen müssen. Er ist mit den all-
gemeinen Lohnprozenten bezahlt. Eine korrekte Finanzierung
hätte 1 Lohnprozent zur Folge, also 0,5 Prozent Arbeitneh-
mer und 0,5 Prozent Arbeitgeber. Die Kommission ist der
Meinung, es handle sich hier um eine Überstrapazierung der
Solidarität. Hier könnte man also in der Tat eine Leistung ab-
oder umbauen. Es geht nämlich nur die Hälfte der Versi-
cherten vorzeitig in Pension. Aber alle Versicherten bezahlen
mit ihren Lohnprozenten diese Überbrückungsrente. Die
Rückzahlbarkeit der Überbrückungsrente ist verursacherge-
recht und zumutbar. Damit werden weniger Lohnprozente für
die Schliessung der Finanzierungslücke benötigt. Damit ist
ein Lohnprozent freigeschaufelt und kann für die Sanierung
verwendet werden. So können wir wahrscheinlich auch errei-
chen, dass wir mit der Sanierung nicht über die 11,15 und
13,65 Prozent hinauskommen. Dies möchten wir im Rahmen
des Sanierungsberichts auch in der zweiten Lesung weiter-
verfolgen.
Mit der Schliessung der Finanzierungslücke ist die Schmerz-
grenze der Lohnprozente erreicht, so wie das der Regie-
rungsrat vorgeschlagen hat. Wir müssen Freiraum schaffen,
damit wir für die Sanierung nicht noch mehr Lohnprozente
brauchen.

&RULQQH�6FKlUHU� Bern (GB). Warum haben wir einen Rück-
weisungsantrag eingereicht und schlagen so ein anderes
Vorgehen vor? Beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren,
Hektik, ja schon fast Panik bestimmen zurzeit die Pensions-
kassenpolitik in Bezug auf die BLVK. Doch ist Panik ein
schlechter politischer Ratgeber. Sicher müssen Regierungs-
rat und Grosser Rat bei der BLVK handeln. Da sind wir uns
einig. Das Allerwichtigste ist aber, mit unseren Entscheiden
eine nachhaltige Politik einzuleiten. Dazu brauchen wir vor
allem einen kühlen Kopf. Die vorliegende Gesetzesgrundlage
und der Sanierungsbericht sind nicht Ausdruck einer nach-
haltigen Politik. Das Gesetz ist ein Ausdruck davon, wie die
Regierung die Verantwortung wahrnehmen will, nämlich in-
dem sie vor allem ein hohes Tempo anschlägt. Gesetz und
Sanierungsbericht sind vom Versuch geprägt, überstürzt
Massnahmen einzuleiten, die sich als Schnellschüsse erwei-
sen könnten. Dies ist mit Blick auf die langjährig bestehende
Finanzierungs- und Deckungslücke bei der BLVK nicht rich-
tig. Es ist nicht angezeigt, diese Probleme mit Schnellschüs-
sen zu lösen. Wir müssen handeln, aber wir müssen nach-
haltig handeln. Wir müssen Massnahmen ergreifen, die auch
in den kommenden 10, 20 oder 30 Jahren nützlich sind. Der
Grosse Rat hat einen andern Weg gewählt als der Regie-
rungsrat, als er am Montag die Einsetzung einer PUK be-
schloss. Damit haben wir beschlossen, keine Schnellschüsse
zu produzieren, sondern die Hintergründe der gesamten
Geschichte zu prüfen, die Abläufe zu durchleuchten, die
Verantwortlichkeiten anzuschauen und anschliessend die
Konsequenzen einzuleiten. Vor diesem Hintergrund können
wir eine Vorwärtsstrategie definieren, so wie wir das mit dem
Rückweisungsantrag vorschlagen, indem der Regierungsrat
seinerseits eine neue Strategie vorschlagen muss. Wir müs-
sen also, wie dies «Der Bund» am Dienstag treffend formu-
liert hat, den Fahrplan ändern. Wir müssen wieder einen
Schritt zurückstehen und uns Zeit nehmen, aufgrund der
Ergebnisse, auch derjenigen der PUK, eine neue Strategie
einzuleiten.
Zu den Auflagen, die wir mit unserem Rückweisungsantrag
verbinden wollen: Die BLVK hat eine Unterdeckung, das ist
eine Tatsache. Der Deckungsgrad beträgt 80 Prozent. Doch
ist der Deckungsgrad in den vergangenen 25 Jahren deutlich
angestiegen. 1980 lag er bei 60 Prozent, 1990 bei 70 Pro-
zent. Gerade einmal verfügte die BLVK über eine volle Dek-
kung, nämlich im Jahr 2000 zur Zeit der Ausfinanzierung. Die
jetzige Sanierungshektik hat weniger mit der Lage der Kasse
als mit der Aufhebung der Staatsgarantie, die wir im Jahr
2000 im Grossen Rat beschlossen haben, zu tun. Könnten
wir auch nur vorübergehend die Staatsgarantie wieder einfüh-
ren, könnten wir sorgfältig über eine nachhaltige Sanierungs-
politik diskutieren und befinden. Doch soll jetzt im Schnell-
verfahren ein Rahmengesetz geschaffen werden, das keine
sorgfältige und nachhaltige Überprüfung zulässt. Als Folge
davon soll eine Berufsgruppe der kantonalen Angestellten,
die Lehrerinnen und Lehrer, einen sehr hohen Tribut bezah-
len.
Der Spielraum beim Lohn der Lehrerinnen und Lehrer wird
immer kleiner. Das werden wir auch bei der Revision des
Lehrerinnen- und Lehreranstellungsgesetzes sehen, das wir
in zweiter Lesung beraten werden. Dort steht ein sehr happi-
ger Entscheid für die Lehrerinnen und Lehrer an. Im Vortrag
zum Gesetz wird auf den Zusammenhang zwischen der
BLVK-Politik und der Lohnpolitik der Lehrerinnen und Lehrer
nicht eingegangen, so, als ob dieser Zusammenhang gar
nicht bestehen würde. Das finden wir sehr bedenklich. An-
stellungspolitisch ist es zudem inakzeptabel, wenn es künftig
im Kanton Bern zwei Kategorien von öffentlich Angestellten
geben soll, was die Pensionskasse betrifft. Die Mitglieder der
Zentralverwaltung, die bei der BPK versichert sind, bezahlen
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nämlich tiefere Beiträge und haben bessere Leistungen,
wenn es so kommt, wie es vorgesehen ist. Die Beschäftigten
im Bildungsbereich dagegen sollen höhere Beiträge bezahlen
und erhalten tiefere Leistungen. Das können wir uns politisch
nicht leisten. Deshalb braucht es eine gesamtheitliche Be-
trachtung. Es braucht eine Strategie, die eine Zusammenfüh-
rung beider Kassen beinhaltet. Das wissen im Übrigen auch
die Experten in der Verwaltung. Versichert eine Pensionskas-
se nur ein Berufsrisiko, ist sie sehr anfällig. Gerade das wur-
de in der BLVK sehr deutlich. Deshalb betrifft die erste Aufla-
ge unseres Rückweisungsantrags das Zusammenführen der
beiden Pensionskassen. Selbstverständlich muss als Vor-
aussetzung für eine Zusammenführung in Bezug auf die
Deckungslücke bei der BLVK eine Lösung gefunden werden.
Dazu komme ich unter Punkt 3 des Rückweisungsantrags.
Zu Punkt 2 des Rückweisungsantrags. Die Arbeitnehmenden,
die Versicherten, sollen einen Beitrag zur Finanzierungslücke
leisten. Obwohl, wie ich das vorhin ausgeführt habe, dies im
Zusammenhang mit der ganzen Lohnpolitik zu sehen ist.
Doch dürfen die Beiträge nicht einfach von 8,4 auf 11,15
Prozent erhöht werden. Die Schmerzgrenze ist bei 10 Pro-
zent erreicht. Sie darf nicht höher angesetzt werden. Höhere
Beiträge sind in einer Zeit unechter SAR-Massnahmen, die
eine Beschränkung des Lohnsummenwachstums bedeuten
und nicht mal mehr einen Teuerungsausgleich erlauben, nicht
mehr zu verantworten. Die BLVK-Politik kann nicht unabhän-
gig von der fatalen Lohnpolitik der vergangenen paar Jahre
definiert werden. Je geringer der Lohnanstieg, desto kleiner
der Spielraum für die Erhöhung der Beiträge der Arbeitneh-
menden. Es besteht auf keinen Fall ein Spielraum für eine
Erhöhung von 8,4 auf 11,15 Prozent. Das wäre ja eine Erhö-
hung um knapp 3 Prozent. Es muss niemanden erstaunen,
wenn in diesem Zusammenhang die Personalverbände ein
Referendum gegen das Gesetz erwägen. Vor allem deshalb,
weil gleichzeitig auch noch die Leistungen verschlechtert
werden sollen. Die Personalverbände wünschen kein Refe-
rendum, das muss hier auch ganz deutlich gesagt werden.
Sie möchten gerne tragfähige Lösungen erarbeiten und ha-
ben im Vernehmlassungsverfahren in diesem Sinne mitge-
wirkt.
Zum dritten Punkt des Rückweisungsantrags. Auch die ERZ
hat eine befristete Staatsgarantie vorgeschlagen, weil dies
die sinnvollste Lösung ist. Ohne ideologische Scheuklappen
ist diese Lösung vernünftig, gerade auch im Hinblick auf die
knappen Kantonsfinanzen. Mit der Staatsgarantie muss der
Kanton allein das fehlende Deckungskapital verzinsen. Of-
fenbar aus Prinzip hat der Gesamtregierungsrat diese Lösung
dann verworfen. Die vorberatende Kommission ist dieser
Haltung leider gefolgt. Doch wäre es fatal, wenn hier die
Prinzipienreiterei die Oberhand behalten würde. Nur weil der
Grosse Rat die Staatsgarantie im Jahr 2000 aufgehoben hat,
dürfen wir doch heute nicht davon Abstand nehmen, sie wie-
der einzuführen. Alle Analysen zeigen es: Es ist der beste
und vernünftigste Weg, um für diese Deckungslücke eine
Lösung zu finden.
Die Alternative dazu wäre das so genannte Sanierungskon-
zept, das uns vorgelegt wurde. Es belässt die BLVK als risi-
kobeladene Kasse mit einer Berufskategorie, also mit einem
Klumpenrisiko. �'HU� 3UlVLGHQW� ELWWHW� GLH� 5HGQHULQ�� ]XP
6FKOXVV� ]X� NRPPHQ��� Zweitens lässt es die Beiträge der
Arbeitnehmenden und vom Arbeitgeber hinaufschnellen.
Drittens wird dadurch die Leistung der Kasse verschlechtert.
Es handelt sich dabei also um eine komplette Loose-loose-
Situation. Deshalb bitte ich Sie, einen neuen Weg zu definie-
ren. Wir müssen den Fahrplan ändern, einen kühlen Kopf
bewahren, ein Feld zurückstehen und die Sache an den Re-
gierungsrat zurückgeben, damit eine neue Strategie definiert
wird.

3UlVLGHQW� Frau Schärer, Sie sollten zum Schluss kommen,
ich sage es zum letzten Mal.

&RULQQH� 6FKlUHU� Bern (GB). So können wir für die BLVK
eine nachhaltige Politik definieren und bitten nicht einseitig
die Versicherten und den Kanton zur Kasse.

)UDQoRLV�&RQWLQL� Bienne (AveS). Notre groupe soutient bien
évidemment la proposition de renvoi de Corinne Schärer,
notamment parce qu'elle prévoit la réintroduction temporaire
de la garantie de l'Etat. Si le Grand Conseil en l'an 2000
n'avait pas pris une fausse décision de supprimer cette ga-
rantie de l'Etat, nous n'aurions pas ce débat aujourd'hui, en
tout cas pas dans ces termes. Certes, le groupe VLL propose
également à l'article 39 de rétablir cette garantie, respective-
ment de renvoyer cette question en commission, mais nous
pensons qu'il s'agit ici d'une décision fondamentale qui doit
être prise avant de débattre véritablement de cette loi. S'il n'y
a pas de garantie de l'Etat, seulement la Caisse a une obliga-
tion d'assainissement draconienne selon la législation fédé-
rale, puisqu'elle doit avoir une couverture de 100 pour cent.
La décision que le Grand Conseil a prise en l'an 2000 était
fausse et il faut avoir le courage de revenir en arrière, même
si cette décision a été prise à 141 voix pour et une abstention
et 100 voix contraires. Relisez le procès-verbal de l'an 2000
et vous verrez dans quel état d'esprit le Grand Conseil a alors
débattu. Le Grand Conseil a décidé de cette loi en une seule
lecture, le représentant du parti radical a expliqué qu'il avait
vécu à cette occasion la séance de commission la plus courte
qu'il n'avait jamais eue. Cette question de la garantie de l'Etat
n'a pas fait l'objet d'un débat sérieux. Le représentant du parti
socialiste a adressé ses chaleureux compliments aux caisses
de pension pour leur «sehr gute Anlagepolitik» qui avait été
faite ces dernières années, on était ici vraiment très peu
critique à l'époque sur ce qui a été décidé. Le clou des inter-
ventions lors du débat au Grand Conseil revient au conseiller
d'Etat Lauri qui disait à propos de la solution choisie: «Diese
Lösung könnte sich in Zukunft sogar ins Positive wenden.
Wenn dank besseren Anlagenmöglichkeiten der Kasse deren
Leistungsfähigkeit steigt, so könnten Arbeitergeber- und Ar-
beitnehmerbeiträge gesenkt werden. Das liegt jedoch in fer-
ner Zukunft.» Il est bon d'avoir, comme conseiller d'Etat, des
visions politiques relativement lointaines, mais malheureuse-
ment peu d'entre nous verrons l'avenir que décrivait le
conseiller d'Etat Lauri. Cette décision du Grand Conseil était
une fausse décision et il faut avoir le courage aujourd'hui de
revenir en arrière, ce qui permettra certes d'assainir la
Caisse, mais de l'assainir à un rythme moins important, de
l'assainir sans exiger non plus les sacrifices demandés aux
employés.
Une autre raison pour laquelle nous demandons le renvoi est
qu'il est nécessaire tout d'abord de discuter effectivement des
stratégies d'assainissement, parce que quand cette loi sera
adoptée, le Grand Conseil n'aura plus rien à dire à ce propos.
C'est une loi qui introduit une perte du contrôle démocratique
très importante. Si vous lisez les articles en question qui
traitent finalement des compétences pour décider ensuite les
règlements de la Caisse et les mesures d'assainissement qui
seront prises, ces compétences sont exclusivement laissées
à la Caisse elle-même et au Conseil-exécutif. Le Grand
Conseil n'aura ensuite plus jamais l'occasion de se prononcer
sur cette question. Il faut premièrement prendre des déci-
sions fondamentales et l'une de celles-ci est la réintroduction
de cette garantie de l'Etat – d'autres caisses publiques ont
d'ailleurs un taux de couverture fortement inférieur à 100 pour
cent et fonctionnent néanmoins. Si le milliard qui manque
aujourd'hui est certes préoccupant, il est cependant avant
tout en grande partie virtuel et évolutif selon le rendement
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des placements, ce qui découle du système boiteux de capi-
talisation en vigueur dans le deuxième pilier. La réintroduc-
tion de la garantie de l'Etat n'engage pas l'Etat à payer le
déficit, n'empêche pas d'atteindre l'objectif de couverture et
de résoudre le déficit de financement, mais il nous permet de
le faire à un rythme acceptable.

*HUKDUG� )LVFKHU� Meiringen (SVP). Der Schriftsteller und
Nobelpreisträger Heinrich Böll sagte: «Es wird so leicht da-
hingesagt, Zahlen sprechen für sich. Ich zweifle an dieser
Feststellung. Grosse Zahlen verdecken eher als sie offenba-
ren.» Je länger ich mich mit dem Thema BLVK beschäftige –
das sind schon einige Stunden – desto mehr komme ich zum
immer gleichen Schluss. Es geht bei der BLVK um grosse
Zahlen. Die BLVK weist per 30. Juni 2004 eine Deckungs-
lücke von 1082 Mio. Franken auf. Eine Million in Tausender-
noten ergibt einen Stapel in der Höhe von zehn Zentimetern.
Eine Milliarde ist 1000 mal 0,1 Meter, also 100 Meter hoch.
Nur damit Sie wissen, was eine Million und eine Milliarde ist.
Oder noch einfacher gesagt: Brechen wir es auf einen Zenti-
meter hinunter, ist eine Milliarde 10 Meter hoch, also höher
als der Grossratssaal. Der Saal ist ungefähr 8,5 Meter hoch.
Ist eine Million also ein Zentimeter, ist eine Milliarde höher als
dieser Saal.
Wie setzt sich dieser immense Betrag zusammen? Die Diffe-
renz zwischen Beiträgen und Leistungen beträgt rund 200
Mio. Franken. Gut 200 Mio. Franken sind reine Spekulations-
verluste und rund 700 Mio. Franken sind Verluste, die an der
Börse gemacht wurden. Hier sind viele Fragen offen. Wie
kann eine Direktion und eine Verwaltungskommission wäh-
rend Jahren nicht feststellen, dass sie mehr Leistungen be-
zahlt als sie einnimmt? Oder wie kann man trotz einer Aktien-
rendite von 1,78 Prozent in den Jahren 1999 bis 2003 an der
Börse mit 3 Mrd. Franken Einsatz rund 700 Mio. Franken in
den Sand setzen? Eine Antwort war in der «Berner Zeitung»
vom 15. November 2004 zu lesen: unvorsichtige Erhöhung
des Aktienanteils und hoch riskante Anlagenpolitik.
Noch ein Wort zu den reinen Spekulationsverlusten. Ich er-
wähne nur ein Beispiel aus dem Bericht der Finanzkontrolle,
und zwar das mit einem ausgewiesenen Verlust von
3,4 Mio. Franken. Als Bauingenieur mit fünf Jahren Tunne-
lerfahrung, kann ich nur staunen, wie eine Firma namens
Rock Tech AG beim Bau der Alptransit in ihren Planzahlen
mit 30 Tunnelbohrmaschinen gerechnet hat. Ja, Sie haben
richtig gehört. Davon wollte die Rock Tech selber zehn Stück
liefern. Die gleiche Firma erhielt im Kanton Bern Steuerver-
günstigungen und Wirtschaftsförderung in der Höhe von
37 500 Franken für Gebäudeunterhalt. Die Geschäftsführerin
ist gelernte Kindergärtnerin und Grossrätin und bezog in rund
fünf Jahren Beratungs- und Verwaltungshonorar, Lohn und
Spesen in der Höhe 633 252.50 Franken. All dies ist Wort für
Wort im Bericht der Finanzkontrolle vom 19. Mai nachzule-
sen. Beim Lesen dieses Berichts stehen einem sämtliche
Haare, auch die grauen, zu Berge. Der Bericht liest sich wie
ein Kriminalroman, doch entsprechen die aufgelisteten Ver-
fehlungen leider der Wahrheit. Die Konsequenzen tragen die
Lehrer und die Steuerzahler des Kantons Bern. Ich kann mich
hier nur den Schlussfolgerungen des Berichts auf Seite 87
anschliessen: «Im Nachfolgenden geben wir gerafft die zwi-
schen 1989 und 2000 gemachten gröbsten Fehler wieder.
Zum Kassenmanagement: Entscheidungsgrundlagen wurden
zu spät, unzureichend oder überhaupt nicht erstellt. Statt
Planung herrschte Spontaneität, Gutgläubigkeit und Zuver-
sicht vor. Unvorsichtigkeit, Unerfahrenheit, Expertengläubig-
keit und Führungsschwäche, verbunden mit Interessenkolli-
sionen der Direktion führten zu einer Misswirtschaft, die
Schaden anrichtete.» Und so weiter, und so weiter. Für die
SVP ist klar: Diese und weitere Erkenntnisse müssen umfas-

send und vertieft untersucht werden, und zwar im Interesse
der Wahrheit und im Interesse der Steuerzahler und der Bür-
ger des Kantons Bern.
Die SVP ist für Eintreten auf das Gesetz. Dank dem schnel-
len Handeln des Regierungsrats und der immensen Vorarbeit
der Verwaltung konnte die vorberatende Kommission in zwei
Marathonsitzungen unter der kundigen Leitung von Grossrat
Bernhard Pulver das Gesetz intensiv beraten und verab-
schieden. Die SVP-Delegation stieg mit folgenden Unterlagen
in die Gesetzesberatung ein: Die grüne Fassung mit dem
Vortrag, der Sanierungsbericht und unsere umfassende Ver-
nehmlassung. Die wichtigsten Grundsätze sind aus unserer
Sicht folgende: Das Gesetz ist ein Rahmengesetz und muss
die Grundlage für die Schliessung von Finanzierungs- und
Deckungslücke sein. Doch soll und darf es nicht ein reines
Sanierungsgesetz sein. Im Weiteren muss das Gesetz mög-
lichst schnell in Kraft gesetzt werden, um die Finanzierungs-
lücke zu schliessen. Opfersymmetrie und Parität zur Schlie-
ssung der Finanzierungs- und Deckungslücke müssen für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten. In der ganzen Diskus-
sion soll zudem der Blick nach vorne gerichtet werden. Für
uns ist somit die Vergangenheitsbewältigung eine Sache der
PUK.
Erste Priorität hat die Schliessung der Finanzierungslücke.
Dort gelten gewisse Grundsätze, die ich nicht im Einzelnen
aufzeigen will. Leistungskürzungen kommen aber vor Bei-
tragserhöhungen. Es sollen auch heutige Rentner zur Sanie-
rung beitragen. Der IV-Begriff muss klar geregelt, Überbrük-
kungsrenten müssen zurückbezahlt werden, und für die Sa-
nierung dürfen die Höhe der Alterrente, aber auch die Anzahl
der Versicherungsjahre kein Tabu sein. Die künftige Rolle
des Regierungsrats, der Verwaltungskommission und der
Delegiertenversammlung ist klar zu umschreiben.
Zum Referendum: Frau Grossrätin Hänsenberger, denken
Sie daran: Jeden Monat, den das BLVK-Gesetz später in
Kraft tritt, wächst auch die Finanzierungslücke. Damit über-
nehmen Sie eine grosse Verantwortung. Die SVP ist auch
nicht mit allen Artikeln im Gesetz einverstanden, doch sind
wir überzeugt: Mit diesem Gesetz liegt die Grundlage für eine
langfristige Sanierung der BLVK vor. Wir bitten Sie, auf die
Gesetzesberatung einzutreten und den Rückweisungsantrag
von Frau Grossrätin Schärer zurückzuweisen.

(UZLQ� 6RPPHU� Melchnau (EVP). Herr Grossratspräsident,
Herren Regierungsräte, werte Kolleginnen und Kollegen,
geduldiges Tagblatt. Lieber arm und krank als reich und ge-
sund. Wer nicht nach diesem Motto lebt, wird verstehen,
wenn sich die Delegierten vor einer Woche sehr enttäuscht
zu dieser Gesetzesvorlage geäussert haben. Damit möchte
ich sogleich meine Finanzflüsse und meine Verbindungen
offen legen. Seit fünfundzwanzig Jahren saniere ich zusam-
men mit 15 000 anderen die BLVK-Kasse. Mit Ausnahme des
Jahres 2000, als der Kanton mithalf, gelang es uns nie, auf
einen Deckungsgrad von 100 Prozent zu gelangen. Zusätz-
lich bin ich auch noch Delegierter der Lehrerversicherungs-
kasse.
Die Lehrkräfte haben sich bereit erklärt, die Finanzierungs-
lücke ausgleichen zu helfen. Die Schallgrenze liegt bei hohen
11,15 Prozent Arbeitnehmerbeiträge. Jetzt sollen zu diesen
33 Prozent höheren Beiträge zusätzlich noch 11 Prozent
Leistungskürzungen kommen. Gleichzeitig wurden mehr als
200 Mio. Franken Pensionsgelder durch dilettantisches Ge-
schäftsgebaren verschleudert. Im Jahr 2000 wurden beide
Kassen ausfinanziert. Es gibt Stimmen, die behaupten, sogar
die gesamte Milliarde sei verdunstet worden. Ich erinnere Sie
an die schwarze Büchse. Das Tüpfchen auf dem i letzte Wo-
che war die Aussage von Herrn Professor Walter: Die Ver-
antwortlichen können nicht zur Rechenschaft gezogen wer-
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den. All diese Kröten zu schlucken hat der Patient nicht ertra-
gen und er hat sich übergeben. Der Gesetzesentwurf wurde
an der Delegiertenversammlung der BLVK vom vergangenen
Mittwoch mit nur 3 Gegenstimmen verworfen und es wurde in
einem Akt von Wut, Hilflosigkeit und Ohnmacht das Referen-
dum angedroht.
Doch würden wir aus Sicht der EVP mit einem Referendum
noch tiefer in den Sumpf geraten. Die Lücke vergrössert sich
jeden Monat um ungefähr 5 Mio. Franken. Die Badewanne
hat ein Loch und am Schluss hat es nur noch Kröten drin.
Jede Verzögerung des Gesetzes wirkt sich negativ auf die
Kasse aus. Das Gesetz ist ein Rahmengesetz und trotz allen
Verschlechterungen für die Lehrerschaft immer noch ein
Kompromiss.
Die vorberatende Kommission hat es sich nicht leicht ge-
macht und an den beiden Kommissionstagen um eine Lö-
sung gerungen. Eine Lösung, die für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber zwar sehr schmerzhaft ist, aber doch durchführbar
erscheint. Im Herzartikel 42 hätte ich persönlich zusammen
mit andern Kommissionsmitgliedern gerne Absatz 5 Buchsta-
be c aus dem Gesetz gekippt. Leider sind wir in der Kommis-
sion unterlegen. Doch hat der Regierungsrat versprochen,
eine Rentensatzkürzung von 65 auf 60 Prozent nur im äu-
ssersten Notfall, quasi als Ultima ratio, anzuwenden. Die
BLVK und die BPK verfügen über einen doppelten Koordina-
tionsabzug. Somit befinden sich die Versicherten de facto
bereits heute auf einem Rentensatz von 60 Prozent. Es wer-
den nämlich auf dem Jahresbruttolohn zuerst sechs Prozent
abgezogen und erst vom Rest werden 65 Prozent berechnet.
Zudem wird der Koordinationsabzug in der Höhe von 22 740
Franken abgezogen. Eine Rentensatzkürzung würde also de
facto zu einem Rentensatz von 55 Prozent führen. Politisch
wird ein Zusammenschluss von BLVK und BPK gefordert.
Durch eine Rentensatzkürzung bei der BLVK würden weitere
wesentliche Ungleichheiten zwischen beiden Kassen ge-
schaffen und damit eine Fusion zusätzlich erschwert.
Ich fasse zusammen: Trotz den einschneidenden, schmerz-
haften Auswirkungen erachtet die EVP-Fraktion das BLVK-
Gesetz als nötige Voraussetzung, um aus der Negativspirale
herauszukommen und die BLVK auf eine solide Grundlage zu
stellen. Auch andere Pensionskassen haben übrigens nam-
hafte Börsenverluste erlitten. Leider stehen wir nicht alleine
da. Die EVP-Fraktion unterstützt zähneknirschend die Geset-
zesvorlage und lehnt die Rückweisung ab.

+HQUL�+XEHU� Spiegel (SP). Die SP-Fraktion beantragt Ihnen,
auf das Geschäft einzutreten und den Rückweisungsantrag
abzulehnen. Ich danke dem Regierungsrat für diesen ausge-
zeichneten Bericht und den guten Gesetzesentwurf. Auch
danke ich der vorberatenden Kommission für die kollegiale
Zusammenarbeit. Wenn es zu einem Gesetz so wenige An-
träge gibt, spricht dies für die Arbeit der Kommission. Persön-
lich kann ich zu fast allem stehen, was in dem Gesetz steht.
Dies gilt auch für die Mehrheit meiner Fraktion. Doch beste-
hen auch Lücken, und über diese Lücken möchte ich jetzt
sprechen.
Mit diesem Gesetz geben wir uns das Instrumentarium, künf-
tig handlungsfähig zu sein. Für mich ist das Instrumentarium
aber nicht vollständig. Wir verzichten auf das wichtigste
Steuerungsinstrument, das uns das BVG gibt. Es gibt drei
Gründe, warum wir heute von einem Sanierungsfall BLVK
sprechen: Der erste Grund liegt in der Unterfinanzierung
aufgrund der zu tiefen Beiträge. Dies ist unbestritten. Der
zweite Grund liegt in der Fehleinschätzung des Marktes, den
Spekulationsgeschäften, den fehlenden Börsenerträgen des
so genannten dritten Beitragszahlers. Den zweiten Grund
teilen ganz viele andere Kassen auch. Drittens tragen die
Regierung und der Grosse Rat diesen Fehler kollektiv. Dabei

geht es um die ungenügende Ausfinanzierung und vor allem
um die Aufhebung der Staatsgarantie. Es nützt nichts, wenn
alle mit diesem Vorgehen einverstanden waren. Ein kollektiv
begangener Fehler bleibt ein Fehler. Wäre dies ein Massstab
für Fehler, könnte man die PUK sogleich wieder aufheben.
Hätte man die Staatsgarantie nicht aufgehoben, hätte die
BLVK immer noch ihren Skandal wegen Misswirtschaft, doch
wäre sie kein Sanierungsfall.
Der Bundesrat schreibt in der Botschaft zum revidierten BVG,
all die Massnahmen zur Beseitigung der Unterdeckung seien
explizit an das Vorhandensein einer Unterdeckung gebunden.
Eine Kasse mit Staatsgarantie habe von Gesetzes wegen
keine Unterdeckung. Die Deckungslücke befindet sich also
lediglich in unseren Köpfen, weil das BVG mit der Dek-
kungslücke ein bestimmtes Szenario meint, das für öffentlich-
rechtliche Kassen nicht existiert, nämlich das, was der Markt
sonst macht: der Konkurs und die Liquidation einer Gesell-
schaft. Nur wenn man dieses Szenario für die kommenden 20
Jahre als wahrscheinlich ins Auge fasst, nur dann gibt es eine
Deckungslücke. Die Deckungslücke ist explizit vom Gesetz-
geber mit dem Liquidationsfall verknüpft, weil im Liquidati-
onsfall noch weitere 30 Jahre lang Leistungen bezahlt wer-
den müssen, obwohl die Kasse nicht mehr existiert und keine
Mittel mehr hineinfliessen. Deshalb das Kapitaldeckungsver-
fahren. Aber der Bundesgesetzgeber sagt: Hat eine Kasse
Staatsgarantie, kann sie einen eigenen, einen kantonal recht-
lichen Deckungsgrad festlegen und selber steuern. Sie kann
andere Parameter in die Steuerung einbeziehen. Zum Bei-
spiel bildungspolitische, wettbewerbs- oder standortpolitische
Parameter, und sie kann vor allem die demografische Ent-
wicklung der Kasse mitberücksichtigen. Dies sind bei öffent-
lichrechtlichen Kassen die wichtigen Steuerungsparameter.
Ein Beispiel: Eine Kasse, bei der das Durchschnittsalter der
Mitglieder um fünf Jahre steigt, braucht vielleicht ein um
3 Prozent höheres Deckungskapital. Sinkt das Durchschnitts-
alter, sinkt auch das Deckungskapital. Ist das Verhältnis der
aktiv Versicherten zu den Leistungsbezügern schlecht, ist die
Kasse strukturell viel mehr gefährdet als durch ein nichtexi-
stierendes Szenario. Die Kasse hat sehr gute demografische
Strukturen, denn sie hat 15 000 aktiv und 5000 passiv Versi-
cherte, was im Vergleich zu andern Kassen ein sehr gutes
Verhältnis ist.
Ich weiss, wenn ich das erzähle, wird man mir das nicht glau-
ben. Deshalb erzähle ich Ihnen jetzt eine Geschichte. Der
freisinnige Finanzdirektor des Kantons Baselland hat am
1. April 2004 dem Parlament eine Vorlage zur Pensionskasse
des Kantons Baselland vorgelegt mit einem Deckungsgrad
von 80 Prozent und einer Deckungslücke von 850 Mio. Fran-
ken, was hier einer Deckungslücke von rund 3 Mrd. Franken
entsprechen würde. Er sagte, wir denken nicht daran, ein
Risiko zu versichern, das es nicht gibt, und Steuergelder für
ein Szenario einzusetzen, das es nicht gibt. Deshalb bean-
tragen wir die Staatsgarantie. Der Landrat des Kantons Ba-
selland hat der Vorlage mit 40 zu 1 Stimme zugestimmt mit
der Begründung, man wolle schliesslich nicht die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler zur Kasse bitten.
Die Staatsgarantie verhindert keine einzige Sanierungsmass-
nahme. Das eine tun, das andere nicht lassen. Die Staatsga-
rantie gibt einzig und allein dem Kanton die Autonomie, sel-
ber nach betriebswirtschaftlichen Kriterien und nicht nach
dem Liquidationsfall die Solvenz einer Kasse zu definieren.
Bei den öffentlichrechtlichen Kassen liegt sie wegen dem
Einbezug des Umlageverfahrens nach versicherungsmathe-
matischen Grundlagen zwischen rund 70 und 75 Prozent.
Das ist abhängig von der Kasse. Im Kanton Baselland be-
rechnete der Versicherungsmathematiker 73 Prozent. Es
hindert uns niemand daran, kantonalrechtlich einen viel höhe-
ren Deckungsgrad zu verlangen. Der versicherungstechni-
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sche Experte des Kantons Bern hat in den Hearings der
Kommission Folgendes gesagt: Wenn die Finanzierungslücke
geschlossen ist, wird die Kasse kein Liquiditäts- und Zah-
lungsrisiko mehr haben. Fertig. Sie ist auf praktisch unabseh-
bare Zeit geschlossen. Was wollen wir noch mehr als eine
Kasse, die dauernd zahlungsfähig ist? Warum wollen wir uns
gegen ein Ereignis versichern, das nach menschlichem Er-
messen nicht eintreten wird? Das ist die grundlegende Diffe-
renz zwischen einer Kasse, die in einem Marktsystem ope-
riert, und einer Kasse, die in einem andern System operiert,
wo die Risiken der Finanzierung bei ihrer Struktur liegt und
nicht im Markt. Das ist ganz wichtig. �'HU�3UlVLGHQW�ELWWHW�GHQ
5HGQHU�� ]XP�6FKOXVV� ]X� NRPPHQ���Auch volkswirtschaftlich
ist es ein Blödsinn. Im Jahr 2000 haben wir 27 Mrd. Franken
zwangsgespart, gebundenes Kapital, Arbeitgeber sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsam. Erhöhen wir
doch das Zwangssparen nicht noch künstlich. 27 Mrd. Fran-
ken sind weiss Gott schon eine genug hohe Besteuerung der
Arbeit.

3UlVLGHQW� Es ist zwar sehr spannend, Herr Huber, aber ich
muss alle gleich behandeln.

0HOFKLRU�%XFKV� Hünibach (FDP). Mit dem Gesetz sollen die
Grundlagen geschaffen werden, damit die seit Jahren beste-
hende Finanzierungslücke rasch geschlossen werden kann,
damit nicht Tag für Tag mehr Schulden bei der BLVK auflau-
fen. Zudem soll mit dem Gesetz die Grundlage für die Einlei-
tung von Sanierungsmassnahmen für die Schliessung der
Deckungslücke geschaffen werden. Die vom Regierungsrat
unterbreitete Vorlage hat die wesentlichen Forderungen der
Motion FDP, Käser, aufgenommen. Somit sind wir logischer-
weise für Eintreten auf das neue Gesetz. Mit dem Gesetz
können nicht alle Forderungen unserer Motion erfüllt werden.
Wir erachten es als richtig, schrittweise vorzugehen. Es gilt
zuerst einmal, rasch die Finanzierungslücke zu schliessen,
diese Massnahmen also sofort einzuleiten. Andere von uns
geforderte Massnahmen wie die Umstellung auf das Bei-
tragsprimat oder die Fusion mit der BPK sollen in einem
zweiten Schritt folgen. Sie sind für uns nicht vom Tisch, wenn
wir sie im Gesetz nicht finden.
Um das Ziel einer raschen Schliessung der Finanzierungs-
lücke zu erreichen, braucht es den Willen zum Konsens. Ich
habe nicht die Hektik empfunden, wie dies offenbar bei Frau
Schärer der Fall war. Die Kommissionsarbeit war sehr gut
und stand unter einem sehr guten Kommissionspräsidenten.
Wir konnten in der Kommission ohne Ideologie arbeiten und
verfolgten alle das gleiche Ziel, nämlich die Suche nach einer
Lösung. Es gab weder Schnellschüsse, noch war Hektik
vorhanden. Wir arbeiteten während zwei Tagen in grosser
Ruhe und auf eine Art und Weise, wie ich mir politische Arbeit
vorstelle. Das Gesetz hat für mich durchaus den Charakter
einer Nachhaltigkeit. Das Gesetz ist gut.
Auch wir von der FDP mussten Forderungen zurückstellen.
Darauf komme ich später zurück. Für uns war von Anfang an
das Postulat der Opfersymmetrie wichtig. Die Schliessung
der Finanzierung- und der Deckungslücke kann nicht allein
mittels Beitragserhöhungen erreicht werden. Auch Leistungs-
kürzungen gehören dazu. Auch die Rentnerinnen und Rent-
ner sollten einen Beitrag leisten. Würden wir das Problem
allein durch höhere Beiträge lösen, führte dies zu einer nicht
vertretbaren Mehrbelastung für die Lehrerinnen und Lehrer
und auch für den Kanton. Deshalb muss das Gesetz Regie-
rungsrat und Verwaltungskommission zwingend die Möglich-
keit geben, Leistungskürzungen vorzunehmen. Welche Lei-
stungskürzungen ergriffen werden, soll nicht das Gesetz
bestimmen. Das Gesetz soll nur die Möglichkeiten aufzeigen,

wie dies gemacht wird. Auf dieser Basis müssen dann der
Regierungsrat und die Verwaltungskommission handeln.
Die Kommission hat unseren Antrag aufgenommen, wonach
die Überbrückungsrente zurückbezahlt werden muss und die
Lehrerinnen und Lehrer selber entscheiden müssen, entspre-
chende Beiträge für diesen Zweck einzubezahlen oder nicht.
Darüber waren wir froh. Damit haben wir einen Spielraum
erhalten, den wir später brauchen können.
Da wir mit der Gesetzesvorlage zufrieden sind, werden wir
darauf verzichten, weitere Anträge zu stellen, obwohl wir
durchaus noch Anträge hätten, die in der Fraktion der Feisin-
nigen Sympathie gefunden haben. Ein Beispiel ist eine gene-
relle Leistungskürzung von 65 auf 60 Prozent oder eine wirk-
lich paritätische Finanzierung, nämlich 50 Prozent Arbeitge-
ber und 50 Prozent Arbeitnehmer. Wir sagen Ja zu dem
Kompromiss, den das Gesetz darstellt. Damit wollen wir auch
zu einem raschen Inkrafttreten des Gesetzes beitragen.
Mit dem Gesetz beschliessen wir ja noch nicht die konkreten
Massnahmen, die die Finanzierungs- und die Deckungslücke
schliessen sollen. Dies ist Sache des Regierungsrats und der
Verwaltungskommission. Wenn es um die Planungserklärun-
gen geht, werden wir uns allerdings wieder zu Wort melden.
Damit wollen wir dem Regierungsrat aufzeigen, wie die Lük-
ken geschlossen werden sollen. Dort werden wir zudem
ausführlich über die Staatsgarantie diskutieren können. Wir
müssen uns bewusst sein: Die Staatsgarantie haben wir erst
vor Kurzem abgeschafft. Somit müssen wir uns überlegen, ob
es von der Bevölkerung politisch akzeptiert würde, wenn man
sie ein paar wenige Jahre später wieder einführen würde.
Trotzdem gehört sie zu dem ganzen Bereich möglicher
Massnahmen. Deshalb muss sie in der Kommission und hier
im Rat noch einmal diskutiert werden. Aber sie ist nicht Ge-
genstand der Diskussion rund um das Gesetz.
Wir werden noch weitere Möglichkeiten haben, Einfluss zu
nehmen. Wenn es um die Kreditbeschlüsse geht, muss der
Regierungsrat auch wieder den Grossen Rat kontaktieren.
Deshalb sollten im Gesetz – so wie es vorgesehen ist – die
Kompetenzen dem Regierungsrat und der Verwaltungskom-
mission gegeben werden. Der Spielraum sollte nicht mit an-
dern Anträgen verkleinert werden. Wir sollten der Regierung
die Möglichkeit geben zu führen. Das verlangen wir ja auch
von ihr. Dies die Gründe, warum wir für Eintreten und für die
Ablehnung des Rückweisungsantrags der GBJA sind.

&KULVWLQH�+lVOHU� Wilderswil (GFL). Die GFL-Fraktion dankt
der Kommission für ihre überaus effiziente und inhaltlich
kompetente Arbeit. Beides war gleichermassen wichtig, da
das Loch in der BLVK bei den Versicherten und in der Öffent-
lichkeit zu Verunsicherung und vor allem zu einem Vertrau-
ensverlust geführt hat. Das Vertrauen können wir dann am
besten wieder festigen, wenn wir für die Zukunft gute und
rasche Lösungen aufzeigen. Für die GFL-Fraktion unabding-
bar und damit vordringlich ist die Schliessung der Finanzie-
rungslücke. Man darf nicht einen Tag länger als notwenig
Leistungen auszahlen, als durch Beiträge finanziert werden.
Somit wird sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitge-
berseite die Erhöhung der Beiträge nicht vermeidbar sein.
Doch kann dies nicht die einzige Massnahme sein. Die Fi-
nanzierungslücke lässt sich mit Beitragserhöhungen allein
kaum schliessen. Wir werden auch um gewisse Leistungs-
kürzungen nicht herum kommen. Eine vertretbare Leistungs-
kürzung ist zum Beispiel die Rückzahlung der Überbrük-
kungsrenten. Dies ist notwendig und vertretbar. Das Gleiche
gilt beim Einkauf in die Pensionskasse ab 55 Jahren, den
man freiwillig gestalten könnte. Ganz klar nicht kürzen
möchten wir die Basisrente der Pensionierten.
Die GFL versteht es, wenn die Lehrerinnen und Lehrer oder
ihre Vertreter vom Gesetz nicht überaus begeistert sind.
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Einen Teil ihrer Sorgen teilen wir auch. Sozialpolitisch ist es
deshalb ganz besonders wichtig, die Lasten nicht in erster
Linie von den aktiven Lehrerinnen und Lehrer tragen zu las-
sen. Jüngere aktive Lehrkräfte haben in der Regel noch Ber-
treuungs- und Erziehungsaufgaben. In unserer Gesellschaft
haben es Familien im Durchschnitt wirtschaftlich am schwer-
sten. Gleichzeitig übernehmen sie für die Zukunft der Gesell-
schaft viel Verantwortung. Ältere, pensionierte Lehrerinnen
und Lehrer befinden sich im Durchschnitt in einer besseren
Situation als jemand im Alter von 40 Jahren, der zwei oder
drei Kinder in der Ausbildung und weitere Lasten zu tragen
hat.
Wir haben oft gehört, man dürfe bei den Leistungen unter gar
keinen Umständen abbauen, das sei unsozial. Wir sehen das
anders. Gänzlich unsozial wäre es nämlich, wenn wir ver-
suchten, alles über die Beitragserhöhung hereinzuholen. Das
würde vor allem diejenigen hart treffen, die jetzt schon eine
grosse Belastung tragen. Die Anträge von Frau Wälti gehen
alle ungefähr in diese Richtung. In eine Richtung, die garan-
tiert, dass die Beiträge nicht astronomisch hoch werden, in
eine Richtung, die differenzierte Möglichkeiten aufzeigen will,
in eine Richtung, die den Versicherten Sicherheit garantieren
und das Vertrauen wieder herstellen kann. Diese Anträge
zeigen, dass wir nicht davor zurückschrecken, den erträgli-
chen Mittelweg zwischen Beitragserhöhungen und Leistungs-
kürzungen, die halt auch notwendig sind, zu suchen.
Zum Rückweisungsantrag von Frau Schärer: Obwohl wir die
Anliegen von Frau Schärer verstehen, können wir den Rück-
weisungsantrag nicht mittragen. Wir finden es wichtig, bald zu
einer Lösung zu kommen. Zudem ist Punkt 1, wo es um die
Zusammenführung der beiden Pensionskassen geht, so
verlockend er ist, leider erst dann möglich, wenn die BLVK
saniert ist, und das ist sie zurzeit leider nicht. Wir sind für
Eintreten.

&RULQQH�6FKlUHU� Bern (GB). Als ich vom schnellen Verfah-
ren sprach, habe ich nicht die Arbeit der Kommission ange-
sprochen. Das würde ich mir nicht anmassen, da ich nicht
Mitglied der Kommission war. Aber meiner Meinung nach
setzt der Regierungsrat mit seinem beschleunigten Gesetz-
gebungsverfahren und mit der grossen Hektik, die besteht,
seitdem das Ganze in der Öffentlichkeit bekannt wurde, zu
grossen Druck auf. Dieser Druck wird einer nachhaltigen
Politik nicht gerecht. Als Grosser Rat haben wir die Wahl:
Entweder sanieren wir die BLVK nachhaltig, oder wir prakti-
zieren eine Hauruck-Lösung, wie dies jetzt der Fall ist, wenn
wir so weiterfahren. Zwar können wir in diesem Fall sagen,
wir hätten sofort etwas gemacht, indem wir versuchen, die
Finanzierungs- und die Deckungslücke in Griff zu bekommen.
Doch kommt uns möglicherweise diese Lösung sehr teuer zu
stehen. Warum? Die BLVK ist eine Pensionskasse mit einem
einzigen Beruf. Sie hat ein sehr grosses Klumpenrisiko und
ist sehr anfällig. Dies wird so bleiben, wenn wir die BLVK jetzt
als BLVK sanieren und nicht einen Weg öffnen, um die bei-
den Kassen im Kanton als eine einzige Pensionskasse zu
führen, die die Risiken anders verteilt. Die Pensionskasse
des Kantons wäre viel heterogener und trüge nicht ein so
hohes Risiko wie die BLVK. Dieser Punkt wurde in der Ein-
tretensdebatte weitgehend ausgeblendet, obwohl er sehr
wichtig ist. Mit unserem Rückweisungsantrag möchten wir
unter anderem diesen Weg frei machen.
Ich bin erstaunt: Niemand hat dieses Problem angesprochen.
Der Vortrag der Regierung nennt dies ja ganz offensichtlich
ein grosses Problem. Man kann sich auf den Standpunkt
stellen, man mache das dann längerfristig. Aber wir heben
die BLVK auf ein ganz anderes Niveau, das dann ganz ande-
re Beiträge und Leistungen hat als die andere Pensionskas-
se. Dies gestaltet eine Zusammenführung der beiden Kassen

äusserst schwierig. Somit müssen wir zuerst die Grundlage
liefern, um die beiden Kassen zusammenzuführen. Und hier
komme ich zum wahrscheinlich wichtigsten Punkt unseres
Rückweisungsantrags, über den, wie ich in der Eintretensde-
batte gemerkt habe, eine Diskussion in Gang ist. Ich meine
die vorübergehende, befristete Wiedereinführung der Staats-
garantie. Sie gäbe uns die Luft, die wir brauchen, um die
BLVK wirklich nachhaltig sanieren zu können. Man muss also
das Gesetz zurückweisen, man muss auf die Bremse stehen,
um eine nachhaltige Sanierung zu ermöglichen. Churchill hat
einmal zu seinem Chauffeur gesagt: «Ich habe es sehr pres-
sant, fahren Sie bitte langsam.»

%HUQKDUG� 3XOYHU�� Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Kurz zum Rückweisungsantrag von Frau Schärer: Der Fahr-
plan war nicht auf der Seite der Regierung besonders schnell.
Ich kann das nicht beurteilen, er ist uns so unterbreitet wor-
den. Die Fraktionspräsidentinnenkonferenz hat entschieden,
dass das Gesetz dringend ist. In der Öffentlichkeit wird er-
wartet, dass die Finanzierungslücke nicht immer grösser wird.
Deshalb haben wir das Gesetz bereits in diese Session ge-
nommen, obwohl es vor der letzten Session von Seiten des
Regierungsrats noch nicht vorgelegen ist. Wir wollen den
Fahrplan nicht überstrapazieren. Sollte es nicht möglich sein,
für die zweite Lesung eine seriöse Arbeit zu leisten, werden
wir Ihnen das Gesetz nicht bereits im Dezember erneut un-
terbreiten. Es bringt nichts, rascher zu sein, wenn es im Ge-
genzug ein Referendum gibt und am Schluss viel länger
dauert. Wir wollen eine sorgfältige Arbeit machen.
Eine Rückweisung bedeutet eine Verspätung von mindestens
zwei Monaten, da wir die zweite Lesung erst in der Februar-
session machen könnten. Die Finanzierungslücke kostet
jeden Monat 10 Mio. Franken. Nach jedem Monat, der ver-
geht, geht das Loch weiter auf, da die Beiträge die Leistun-
gen nicht voll finanzieren. Von daher besteht wirklich ein
gewisser Zeitdruck, und die Kommission möchte weiterma-
chen, soweit dies möglich ist. Soweit dies mit der Kommissi-
onsarbeit möglich ist, möchten wir das Referendum vermei-
den.
Die Zusammenlegung von BLVK und BPK wurde ebenfalls in
der Kommission diskutiert. Die Fusion der beiden Kassen ist
aber keine Sanierungsmassnahme. Beide Kassen brauchen
aufgrund des Bundesrechts eine volle Deckung, um zu fusio-
nieren. Für die BPK-Versicherten wäre eine Fusion mit einer
Kasse mit einem Deckungsgrad von 80 Prozent sehr unan-
genehm. Das geht so nicht. Wir müssen also die BLVK sanie-
ren. Eine Sanierung in Milliardenhöhe dauert nicht zwei Jah-
re. Diese Frage können wir also nicht im Rahmen dieses
Gesetzes lösen. So lange können wir das Gesetz nicht ver-
schieben. Dieser Punkt ist also für eine Rückweisung nicht
sinnvoll.
Punkt 2 ist genau das, was die Kommission als Ziel hat. Die
Finanzierung der Leistungen soll den Arbeitnehmer nicht
mehr als 10 Prozent kosten. Anschliessend soll dieses Pro-
zent durch die im Gesetz vorgesehene Massnahme freige-
schaufelt werden. So machen wir einen gewissen Betrag für
die spätere langfristige Sanierung frei. Dieser Punkt ist also
im Wesentlichen erfüllt. Sie können dies in den Planungser-
klärungen zum Sanierungsbericht nachlesen. Dies ist kein
Grund für eine Rückweisung.
Zur Staatsgarantie. Bei Artikel 39 und im Rahmen des Sanie-
rungsberichts werden wir noch einmal darüber diskutieren.
Die Kommission hat einen Unterausschuss eingesetzt, der
die Staatsgarantie prüft und rechtliche Abklärungen macht.
Wir wollen keine Option von vornherein ausschliessen. Doch
wäre es falsch, deswegen das Gesetz zurückzustellen. Wol-
len wir eine Staatsgarantie, muss sie in diesem oder in einem
andern Gesetz vorgesehen werden, das ist richtig. Doch
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wenn wir uns am Schluss einig sind oder wenn sich zumin-
dest eine Mehrheit für eine Staatsgarantie gefunden hat, ist
die Änderung des Gesetzes das kleinste Problem. Dann
können wir das Gesetz auch noch im Juni ändern, wenn es
nur um den Artikel in Bezug auf die Staatsgarantie geht. Es
wäre falsch, wegen dieser Diskussion, die zwar unbedingt
laufen muss – da ist die Kommission einverstanden – die
ganze Gesetzgebungsarbeit zu bremsen und jeden Monat 10
Mio. Franken mehr zu bezahlen. Deshalb bitte ich Sie, auf
das Gesetz einzutreten und die Rückweisung abzulehnen.

0DULR�$QQRQL, directeur de l'instruction publique. J'aimerais
tout d'abord au nom du gouvernement remercier les porte-
parole des groupes de leurs interventions et aussi la commis-
sion et son président de leur travail effectué dans ce dossier
pas toujours très facile.
Le gouvernement aimerait rappeler sa stratégie en ce qui
concerne le dossier de la CACEB. Il y a trois axes dans cette
stratégie. Premier axe: il faut au plus vite une nouvelle loi
décidée par le parlement. C'est une condition essentielle pour
pouvoir commencer à améliorer la situation de la CACEB, le
cadre législatif actuel étant absolument insuffisant. Deuxième
axe de cette stratégie: il faut combler le découvert de finan-
cement immédiatement par une augmentation des cotisations
de l'employeur et de l'employé. Pour prendre cette décision et
exécuter cette mesure, nous avons précisément besoin d'une
nouvelle loi et cette mesure est également nécessaire pour
éviter que le taux de couverture ne se réduise plus que le 80
pour cent actuel et indirectement aussi pour assurer à ces
conditions le financement des prestations.
Dans certains milieux, on entend que le taux de 80 pour cent
pour une caisse de pension publique n'est pas dramatique et
qu'avec un peu plus de confiance accordée au marché des
capitaux, le découvert de financement pourrait être comblé
par un rendement supérieur à 4 pour cent du capital de la
caisse de pension.
Le gouvernement ne partage pas ce point de vue. A l'heure
actuelle on sait, selon les experts, que les caractéristiques
objectives des assurés de la CACEB, longévité, taux d'invali-
dité, entraînent des coûts plus importants pour la Caisse que
les cotisations ne couvrent pas dans une proportion suffi-
sante. On sait aussi, en ce qui concerne les estimations des
rendements des placements qu'il faut rester raisonnable et ne
pas retomber dans les erreurs commises autrefois où des
rendements bien supérieurs, mais limités dans le temps,
cachaient des défauts structurels de financement de la
Caisse qui, eux, ont continué dans le temps et dont nous
payons aujourd'hui les conséquences. Une CACEB saine
demande donc que l'on comble le découvert de financement
le plus rapidement possible et pour cela il faut agir, il ne faut
pas penser que le temps va arranger les choses sans que
l'on prenne des décisions au niveau du parlement, respecti-
vement au niveau du gouvernement ou de la Caisse.
Le troisième axe de la stratégie du gouvernement concerne
la méthode et la procédure de comblement du découvert de
financement qui doit être discuté avec le parlement après
l'adoption de cette loi. Les partenaires sociaux et les commu-
nes seront naturellement associés à ces discussions. Cette
stratégie permet de disposer du temps et du recul nécessai-
res pour prendre des décisions en matière d'assainissement,
domaine couvert par le rapport du gouvernement du ressort
du directeur de la justice que vous aborderez prochainement.
Pour que le troisième axe de cette stratégie fonctionne, il faut
que la loi soit une loi-cadre qui contienne les bases légales
nécessaires pour des mesures possibles d'assainissement
dictées ou décidées plus tard. Ce sont des mesures possi-
bles, et non décidées par la loi. La loi, qui est destinée à
durer plus longtemps que le rapport qui concerne l'assainis-

sement, doit être formulée de manière générale, de façon
d'abord à servir de base légale pour l'organisation de la
CACEB et de son régime de prestations, puis de servir de
base légale pour les mesures possibles d'assainissement,
autrement dit de ne pas empêcher des mesures qui seront
nécessaires pour l'assainissement de la Caisse. Il ne faut
pas, lors de la discussion sur le rapport du directeur de la
justice tout à l'heure, que l'on dise qu'une mesure n'est pas
possible parce que la loi l'empêche. La loi, dans ce sens, a
une fonction d'anticipation et doit être formulée d'une manière
générale. Dans un passage cependant, elle doit être plus
concrète: c'est le passage concernant la délégation au gou-
vernement, respectivement la commission administrative,
parce qu'on doit pouvoir être conforme ici avec notre Consti-
tution. La délégation de certaines compétences au gouver-
nement du pouvoir d'adapter les prestations selon le cadre
défini par la loi elle-même est une nécessité exigée par notre
Constitution, sinon nous aurons des problèmes avec le Tri-
bunal fédéral qui sont programmés. Il faut ici une certaine
précision et l'article 42 de la loi que nous vous proposons
prévoit cette précision.
Le gouvernement a proposé une loi équilibrée, qui n'a pas été
négligée dans l'administration au niveau de sa préparation.
L'accélération est intervenue au parlement, dans l'administra-
tion nous étions prêts à en discuter. Nous avons accéléré le
débat parlementaire, qui prend du temps, mais rien n'a été
négligé au niveau de la préparation de la loi. C'est une loi
équilibrée qui laisse une marge de manoeuvre aux partenai-
res sociaux et au parlement pour discuter des mesures d'as-
sainissement. Comme l'a dit le président de la commission,
c'est une loi qui propose déjà certaines mesures, comme par
exemple une nouvelle définition de l'invalidité, qui reprend
directement les éléments de la loi fédérale sur l'invalidité – on
ne s'éloigne ainsi pas d'une pratique adoptée par la loi fédé-
rale. La commission a encore prévu d'autres mesures, no-
tamment concernant les rentes de raccordement. Le gouver-
nement ne fait pas de différence, parce que nous voulons
une loi en décembre 2004 pour pouvoir appliquer des mesu-
res en juin-juillet 2005, ce qui est déjà long! Nous savons que
la démocratie exige des réflexions et des temps assez longs,
mais il ne faut pas prolonger ces délais, parce que chaque
fois que nous prolongeons ces délais, cela signifie des char-
ges supplémentaires pour ceux qui sont concernés par l'as-
sainissement de la CACEB, que ce soit l'Etat ou que ce
soient les employés, les instituteurs ou les institutrices. Si
nous prolongeons les délais, nous prenons le risque d'aug-
menter les dommages et ce n'est en tout cas pas en faveur
des enseignantes et des enseignants.
J'aimerais revenir sur la proposition de Mme Schärer de ren-
voyer l'affaire au gouvernement. En ce qui concerne l'aug-
mentation des cotisations pour combler le découvert de fi-
nancement, les discussions avec différents partenaires so-
ciaux montrent que cette question-là jouit à l'heure actuelle
d'une base assez favorable. L'augmentation des cotisations
est juste pour assurer les prestations effectuées aujourd'hui.
Par conséquent, nous ne sommes pas ici dans le domaine de
l'arbitraire, c'était plutôt dans le passé qu'il y avait des pro-
blèmes parce que les cotisations ne payaient pas les presta-
tions effectives. Nous corrigeons une erreur, et cette correc-
tion est somme toute encore assez bien acceptée par les
différents partenaires sociaux. Nous ne créons pas non plus
une différence entre deux catégories d'employés de l'Etat.
J'aimerais faire la remarque suivante en passant. Première-
ment, il est possible de créer cette différence, nous avons un
avis de droit de la Direction des finances qui dit qu'on peut
créer des différences entre les deux caisses. Deuxièmement
nous ne créons pas une grande différence; il y avait aupara-
vant cette différence, mais, compte tenu de ce trou au niveau
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du financement des prestations et des cotisations elle était en
faveur des enseignants. Nous corrigeons une erreur que
nous avions dans la gestion de la CACEB et quand on
corrige une erreur, on ne peut parler de l'introduction d'une
différence.
En ce qui concerne la question fondamentale de la garantie
de l'Etat, comme l'a dit le président de la commission, ce
thème n'a pas encore été abordé dans la commission et il
sera abordé lors de la deuxième discussion en décembre
2004. Le gouvernement, comme point de départ dans cette
discussion, est clairement de l'avis que l'assainissement de la
CACEB doit avoir lieu sans garantie de l'Etat. La garantie de
l'Etat nécessite que l'on soumette à l'intérêt le capital man-
quant et cela signifie pour le gouvernement que la garantie
de l'Etat signifie aussi une charge, sans pour autant améliorer
le taux de couverture de la Caisse. Nous avons une diffé-
rence d'interprétation avec le porte-parole du groupe socia-
liste, nous l'avons entendu tout à l'heure. Le gouvernement
insiste sur le fait que c'est sa position de départ dans la dis-
cussion à la commission pour voir comment les choses se
présentent, mais il est ouvert pour aborder le sujet avec l'ou-
verture d'esprit nécessaire.
La commission a traité à fond cette loi, elle a fait peu de
changements. Les conditions sont donc réunies pour le gou-
vernement pour que le plénum décide, dans une première
lecture aujourd'hui, les articles qui sont mûrs pour une déci-
sion. Le gouvernement vous demande de suivre sa stratégie,
il vous demande de maintenir le rythme de travail et de res-
pecter les délais qui ont été fixés, parce que cela est néces-
saire pour sauvegarder les intérêts et des enseignants et de
l'Etat. Il vous demande d'entrer en matière et de rejeter la
demande de renvoi.

3UlVLGHQW� Eintreten ist nicht bestritten. Wir stimmen über
den Rückweisungsantrag der GBJA ab.

$EVWLPPXQJ
Für den Rückweisungsantrag GBJA 7 Stimmen
Dagegen 153 Stimmen

1 Enthaltung

'HWDLOEHUDWXQJ

Art.1 – 6
Angenommen

Art. 7

%HUQKDUG� 3XOYHU�� Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Bei diesem Artikel hat die Kommission intensive Diskussionen
geführt, die noch nicht abgeschlossen sind. AHV und Pensi-
onskasse sollen zusammen 60 Prozent des letzten Lohnes
geben. Aber weil es eine AHV-Rente gibt, versichert die Pen-
sionskasse nur das, was die AHV nicht bezahlt. Sie versichert
also nicht den gesamten Lohn, sondern nur denjenigen Teil,
der über die AHV-Rente hinausgeht. Deshalb ist in Artikel 7
von den so genannten Koordinationsabzügen die Rede. Der
versicherte Verdienst ist der Verdienst minus einen Betrag,
der ungefähr der jährlichen AHV-Rente entspricht. Auf die-
sem Betrag – also nicht vom letzten Lohn, sondern vom letz-
ten Lohn minus Koordinationsabzug – erhält man bei den
meisten Kassen 60 Prozent.
Nun ist aber die BLVK ein Spezialfall. Es heisst immer wie-
der, es sei verrückt, dass bei der BLVK 65 Prozent versichert
werden. Fast alle Pensionskassen versichern 60 Prozent.
Das hat historische Gründe. Die Pensionskasse kennt nicht
nur den Koordinationsabzug von 24 000 Franken AHV-Rente,
sondern noch einmal 6 Prozent dazu. Warum das so ist,

konnte uns nicht einmal die Direktorin der BLVK sagen. Es
hatte seinerzeit mit der Teuerung zu tun. Ich habe das nicht
ganz verstanden, aber jedenfalls ist es schon lange so. Steht
in Artikel 9 Absatz 3 des BLVK-Gesetzes, «die maximale
Altersrente beträgt 65 Prozent des versicherten Verdienstes»,
handelt es sich deshalb nicht um eine Leistung, die 5 Prozent
höher ist als bei andern Kassen. Vielmehr werden zuerst 6
Prozent abgezogen, und dann erhält man statt 60 65 Prozent.
Es kommt fast auf das Gleiche heraus. Nur bei ganz wenig
Versicherten macht es einen Unterschied.
Ein Antrag in der Kommission verlangte, diesen alten Zopf
abzuschneiden und mit den gleichen Grundlagen zu rechnen
wie bei allen andern Kassen und von 60 Prozent zu spre-
chen, damit ein Missverständnis weniger besteht. Wir haben
diesen Auftrag dem Regierungsrat erteilt. Er wird uns für die
zweite Lesung einen Vorschlag vorlegen, wie das korrigiert
werden kann. Allerdings ist das alles sehr kompliziert. Es hat
auch einen Einfluss auf andere Artikel, etwas auf die Lohn-
Beiträge; es war also nicht einfach, bereits bei der ersten
Lesung Klarheit zu erhalten. Doch wir werden dies in die
zweite Lesung einbringen. Aber Sie wissen es bereits jetzt:
Die 65 Prozent sind nicht irgendeine exorbitante Leistung,
sondern lediglich die Folge einer anderen Berechnungsart.

Angenommen

Art. 8 – 19
Angenommen

Art. 20, Art. 42 Abs. 2 Bst. b, Art. 42 Abs.3

$QWUDJ�)'3
Art. 20, Art. 42 Abs. 2 Bst. b, Art. 42 Abs. 3: Rückweisung an
die Kommission zwecks Fixierung der Lohnbeiträge im Ge-
setz mit Einführung eines Sanierungsspielraums

$QWUDJ�*)/
Art. 20 Abs. 2 (neu): Übersteigt die Gesamtheit der Beiträge
24 Prozent des versicherten Verdienstes, so beantragt der
Regierungsrat dem Grossen Rat Anpassungen der Vorsor-
geleistungen.
Art. 42 Abs. 3: ...erheben. Zusammen mit den ordentlichen
Beiträgen (Art. 20) dürfen die Beiträge der aktiven Versi-
cherten 25 Prozent des versicherten Verdienstes nicht über-
schreiten.

3UlVLGHQW� Wir besprechen diese Anträge gemeinsam. Den
Antrag der FDP erläutert Herr Kneubühler, jenen der GFL
Frau Wälti.

$GULDQ� .QHXE�KOHU� Nidau (FDP). Im Gesetz sind nur die
Leistungen, nicht aber die Lohnprozente definiert. In einem
Sanierungsfall kann der Grosse Rat nicht mehr direkt Einfluss
nehmen, was die Lohnprozente betrifft. Es ist, wie wenn wir
ein Steuergesetz machen würden, in dem wir alle Leistungen
definieren würden, nicht aber den Steuersatz. Es ist klar: Da
tritt ein gewisses Unwohlsein auf. Was möchten wir mit die-
sem Rückweisungsantrag erreichen? In Artikel 20 sollte die
Anzahl Lohnprozente gesamthaft definiert werden. Zudem
möchten wir in Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe b einen Spiel-
raum für Lohnprozenterhöhungen aufnehmen. Im Gegensatz
zum Entwurf wäre es ein beschränkter Spielraum, indem eine
gewisse Anzahl Prozente definiert werden müsste, die die
Regierung auf Antrag der Verwaltungskommission erhöhen
könnte. Dieses System hätte folgenden Vorteil: Der Grosse
Rat könnte so wieder bei den beiden Parametern Leistungen
und Lohnprozente Einfluss nehmen. Gemäss heutigem Kon-
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zept wird der Grosse Rat nur bei den Leistungen gefragt,
wenn ein gewisses Mass überschritten wird, nicht jedoch bei
den Lohnprozenten.
Ich gebe es gerne zu: Der Rückweisungsantrag ist eine Re-
aktion auf den Antrag der GFL-Fraktion. Grundsätzlich haben
wir natürlich eine gewisse Sympathie für den Antrag. Aller-
dings weist er drei Schwächen auf: Erstens. Ich weiss
schlicht nicht, ob die 24 Prozent das Gelbe vom Ei sind. Ich
weiss nicht, ob der Prozentsatz tiefer sein könnte oder sogar
noch erhöht werden muss. Vielleicht wissen wir das nach der
zweiten Lesung, wenn wir sehen, in welche Richtung die
Sanierung geht. Aber heute sind die 24 Prozent einfach eine
Annahme, die ich nicht zu 100 Prozent erhärten kann. Zwei-
tens stellt sich folgende Frage: Meint der Antrag 24 Prozent
inklusive oder exklusive Verdiensterhöhungsbeiträge? Das ist
mir nicht klar und sollte präzisiert werden.
Drittens: Nehme ich den Antrag der GFL beim Wort, kann
künftig die Sanierung nur noch in eine Richtung gehen, näm-
lich in Richtung Leistungsabbau. Wäre ich Lehrer, würde ich
diesem Antrag in dieser Form niemals zustimmen. Es wäre
mir nicht wohl, genau wie es mir nicht wohl ist, wenn man nur
noch mit den Lohnprozenten sanieren kann und der Grosse
Rat nicht mehr gefragt wird. Deshalb ist unser Antrag im
Vergleich zum Antrag der GFL besser. Er erfasst beide Pa-
rameter, Leistungen und Beiträge. Er gibt der Verwaltungs-
kommission einen Sanierungsspielraum in beide Richtungen.
Sie kann, je nachdem, was sie als notwendig erachtet, an
den Leistungen oder an den Beiträgen herumschrauben.
Zudem hat der Grosse Rat die Gelegenheit einzugreifen, falls
es in beiden Richtungen in die Extreme geht. Sonst haben wir
alles an die Regierung und an die Verwaltungskommission
delegiert. Und davor möchte ich warnen. Deshalb bitte ich
Sie, der Rückweisung dieser Artikel in die Kommission zuzu-
stimmen. Zudem bitte ich die GFL-Fraktion, ihren Antrag
zugunsten meines Antrags zurückzuziehen.

-RKDQQD� :lOWL�6FKOHJHO� Burgdorf (GFL). Mit Artikel 20
Absatz 2 (neu) wollen wir eine allgemeinpolitische Aussage
machen, wonach die Beiträge von Arbeitnehmer und Arbeit-
geber nicht beliebig in die Höhe steigen dürfen. Wir setzen
eine Obergrenze, denn die maximale finanzielle Belastung für
die Arbeitnehmenden – dabei denken wir insbesondere an
junge Familien und junge Versicherte im Allgemeinen – und
auch für den Kanton muss berechenbar sein. Nur so kann
man budgetieren und die Finanzen einigermassen im Griff
haben. Die Bremse zur Erarbeitung von Leistungskürzungen
durch den Regierungsrat und den Grossen Rat – sobald die
totale Prämienbelastung von beiden Sozialpartnern 24 Pro-
zent übersteigt – ist eine Bremse hin zur Sozialverträglichkeit.
Sie gibt dem Kanton eine gesetzliche Interventionsmöglich-
keit, einen Diskussionsansporn und auch die Legitimation für
die Diskussion über Leistungskürzungen. Gerade wegen den
drei angesprochenen Schwächen ist es uns besonders wich-
tig, dort die Sicherheit einer genauen Prozentzahl einzubau-
en. Sie ist notwendig für Arbeitnehmer und Kanton.
Die GFL ist bereit, die beiden Artikel in die Kommission zu
geben, mit dem klaren Hinweis: Es geht uns nicht primär um
Leistungskürzungen, aber es muss bei der Prämienbelastung
eine Bremse bestehen.

3UlVLGHQW� Frau Wälti hat ihren Antrag zugunsten des Rück-
weisungsantrags der FDP zurückgezogen.

$QGUHDV� %ODVHU� Heimberg (SP). Der Antrag betrifft kein
Herzstück und es gibt keinen bleibenden Schaden, wenn die
Artikel zurück in die Kommission gehen. Trotzdem ist es nicht
sinnvoll, und zwar aus drei Gründen. Erstens handelt es sich
um ein Rahmengesetz. In einem Rahmengesetz sollte man

die Parameter nicht so eng schnallen und nur noch wenigen
Möglichkeiten Platz geben. Zweitens steht der Antrag im
Widerspruch zum Leistungsprimat. Wir können nicht auf der
einen Seite die Leistungen definieren und auf der andern
Seite die Beiträge. Das ist nicht sinnvoll. Drittens bezweifle
ich, ob der Grosse Rat das geeignete Gremium ist, bei Ab-
weichungen vom Parameter wieder einzugreifen. Wir müssen
ein Gesetz machen, dessen Rahmen Sanierungen möglich
machen, und nicht weitere Instrumente hineingeben. Aus
diesem Grund empfehlen wir Ihnen, den Rückweisungsantrag
abzulehnen.

%HUQKDUG� 3XOYHU�� Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Auch diesen Artikel haben wir in der Kommission ausführlich
diskutiert. Es handelt sich hier um ein Kernstück des Lei-
stungsprimats. Wir definieren in den Artikeln vor Artikel 20 die
Leistungen. In Konsequenz dazu sind die Beiträge nur eine
Funktion dieser Leistungen. Sie müssen so hoch sein, wie die
Leistungen definiert werden. Das Problem ist die Obergrenze,
die wir auch in der Kommission diskutiert haben. Sie ist unli-
mitiert. Je nachdem können es plötzlich mehr als 25 Prozent
sein. Das ist viel, denn andere Kassen haben zum Teil 18
Prozent. Allerdings ist, wie ich vorhin erwähnt habe, der ver-
sicherte Verdienst dort dann ein anderer. Die Pensionskasse
des Bundes hat das Ziel auf rund 18 Prozent festgelegt. Die
Höhe der Beiträge hängt also einzig von den Leistungen ab.
Es wurde im Vorfeld der Diskussion zu diesem Gesetz ge-
sagt, dies sei verfassungsrechtlich ungenügend, weil die
Höhe der Beiträge wichtig sei. Die Definition sei zu unklar und
von daher entspreche es nicht dem Prinzip der Gesetzmä-
ssigkeit. Wir seien also im Gesetz nicht ausreichend präzis.
Dies stimmt unserer Meinung nach nicht. Durch die andern
Artikel werden ja die Leistungen definiert. Die Beiträge kön-
nen anschliessend aufgrund der Leistungen versicherungs-
mathematisch genau ausgerechnet werden. Der Wille der
Kommission ist es, wie ich es im Eintretensvotum bereits
gesagt habe, die 11,15 Prozent Arbeitnehmer- und die 13,65
Arbeitgeberbeiträge nicht zu überschreiten. Inklusive Sanie-
rungsbeiträge. Der Antrag GFL befindet sich also ungefähr in
dieser Grössenordnung. Die Zahl variiert je nachdem, wie die
Kosten im Bereich der Invalidität aussehen. Die Kommission
will also eigentlich das Gleiche. Möglicherweise ist es sinn-
voll, dies im Gesetz festzulegen. Es würde dem Konzept der
Kommission nicht widersprechen. Vielleicht gäbe es für die
Versicherten eine gewisse Sicherheit. Mir scheint, man
könnte dies in der Kommission noch einmal diskutieren. Das
werden wir ohnehin tun, auch wenn Sie keine Rückweisung
beschliessen. Von mir aus kann man die Artikel in die Kom-
mission zurücknehmen.

0DULR�$QQRQL, directeur de l'instruction publique. Le gouver-
nement ne peut pas s'opposer au renvoi en commission de
cette disposition si le Grand Conseil le décide comme tel.
Mais il aimerait dire que dans la philosophie qu'il a défendue
jusqu'à maintenant, il veut défendre cet avis que la loi doit
fixer les prestations. En ce qui concerne le financement, la
commission administrative et le gouvernement doivent
adapter le financement à ces prestations. Si la loi fixe et les
prestations et le financement et les cotisations, cela signifie
que le gouvernement n'a plus la marge de manoeuvre qu'il
voudrait se donner pour fixer exactement quelles sont les
prestations de la Caisse, dans le cadre du règlement de pré-
voyance. Lorsqu'on fixe un plafond à 24 pour cent, cela signi-
fie très clairement que le parlement lui-même décide d'inter-
venir dans le contenu même du règlement de prévoyance de
la Caisse d'une manière indirecte. La commission devra se
poser la question de savoir si le parlement, en tant qu'autorité
de haute surveillance du canton, doit intervenir jusqu'à ce
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point dans la fixation du règlement de prévoyance. Si c'est le
cas, on le fait, mais pour le moment le gouvernement défend
une autre philosophie: il faut laisser à la commission admi-
nistrative et au gouvernement, qui donnent leur approbation
au règlement de prévoyance, le soin de déterminer son
contenu, en fonction des cotisations qui seront fixées par la
commission elle-même pour financer les prestations de la
Caisse. Le gouvernement ne s'oppose pas au renvoi de cette
disposition à la commission pour en parler.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag FDP (Rückweisung) 65 Stimmen
Dagegen 59 Stimmen

10 Enthaltungen

3UlVLGHQW� Artikel 20, Artikel 42 Absatz 2 Bst. b, Artikel 42
Absatz 3 gehen zurück in die Kommission. Der Antrag GFL
zu Artikel 20 Absatz 2 entfällt.

Art. 21 Abs. 1
Angenommen

Art. 21 Abs. 2

$QWUDJ�*%-$
Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen
maximal 10 Prozent betragen. Sie können nach dem Le-
bensalter gestaffelt werden.

&RULQQH�6FKlUHU� Bern (GB). Ich habe es bereits in der Ein-
tretensdebatte gesagt: Die Versicherten sollen im Rahmen
der Massnahmen zur Schliessung der Finanzierungslücke
einen Beitrag leisten. Aber die im Sanierungsbericht vorge-
schlagene Erhöhung schiesst weit über das Ziel hinaus. Zu-
dem schlägt der Regierungsrat vor, die Leistungen zu ver-
schlechtern. Dieser Vorschlag ist nicht akzeptabel. Ich habe
es bereits gesagt: Eine Erhöhung der Beiträge um knapp
3 Prozent ist in einer Zeit der unechten SAR-Massnahmen,
also der Beschränkung der Lohnsumme, die nicht einmal
mehr den Teuerungsausgleich erlaubt, nicht zu verantworten.
Die Personalverbände weisen nicht erst seit Mitte August
darauf hin und sagen, dies sei nicht akzeptabel. Sie haben
bereits im vorherigen Gesetzgebungsverfahren immer wieder
gesagt, die Beitragserhöhungen seien zu hoch. Dann wurde
noch einmal nachgedoppelt, die Beiträge wurden noch einmal
nach oben gesetzt. Die Anliegen der Personalverbände wur-
den also vollständig ignoriert. Daher muss man nicht erstaunt
sein, wenn jetzt die Referendumsfrage auf dem Tisch liegt.
Und dies hätte ja eine weitere Verschiebung der Sanierung
zur Folge.
Die Frage der Beiträge kann nicht unabhängig von der son-
stigen Anstellungs-, beziehungsweise Lohnpolitik geregelt
werden. In der BLVK-Debatte wird sie aber weitgehend igno-
riert, was uns sehr irritiert. Wir alle wissen es: Die Kan-
tonsangestellten mussten in den vergangenen Jahren einen
Reallohnabbau hinnehmen. So zum Beispiel die Beschrän-
kung des Lohnsummenwachstums auf ein Prozent. Hinzu
kommt die Revision des LAG, das wir in zweiter Lesung wäh-
rend dieser Session verabschieden werden. Je geringer der
Lohnanstieg ausfällt, desto geringer ist der Spielraum für die
Erhöhung der Beiträge der Arbeitnehmenden. Der Spielraum
ist ganz sicher nicht so gross, dass eine Beitragserhöhung
von 8,4 Prozent auf 11,15 Prozent drinliegt. Deshalb sollte
man den Beitrag auf maximal 10 Prozent begrenzen. Auch
das ist immerhin eine Erhöhung um 1,6 Prozent. Hier gehen
die Personalverbände sehr weit und sind sehr weit gehend
bereit, einen Beitrag zu leisten. Vielleicht sollte man diese

ausgestreckte Hand entgegen nehmen. Solche Beitragserhö-
hungen sind für die Lehrerinnen und Lehrer kein Honig-
schlecken. Der Tribut ist hoch, wir sind uns dessen bewusst.
Trotzdem findet unsere Fraktion, eine auf 10 Prozent be-
grenzte Beitragshöhe sei gerechtfertigt.
Wir sollten bei der BLVK nicht unnötig mit dem Feuer spielen.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind wirklich bereit, eine Erhö-
hung der Beiträge zu schlucken. Doch sind sie nicht bereit,
eine massive Erhöhung und einen weiteren grossen Real-
lohnabbau hinzunehmen, wenn eine Erhöhung auf 10 Pro-
zent durchaus genügen würde.
Noch ein Einschub: Im Rahmen der Revision wird auch der
Invaliditätsbegriff von der Berufsinvalidität zur Erwerbsinvali-
dität geändert. Im Sanierungsbericht wird jedoch bei den
Beiträgen auf der Basis des alten Begriffs der Berufsinvalidi-
tät gerechnet. Hier besteht also durchaus noch ein Spiel-
raum. Hier sollte neu berechnet werden, um die Beitragser-
höhung auf 11,15 Prozent zu rechtfertigen. Wir sind ganz klar
der Meinung: Sie ist nicht zu rechtfertigen. Eine Erhöhung auf
maximal 10 Prozent genügt. Die Lehrerinnen und Lehrer sind
bereit, Verantwortung zu übernehmen und nach tragfähigen
Lösungen zu suchen. Umso wichtiger ist es, ihnen hier ent-
gegenzukommen. Stimmen Sie unserem Antrag zu, damit wir
im Gesetz einen vernünftigen Rahmen setzen und dann im
Gesetzgebungsverfahren und im Verfahren rund um den
Sanierungsbericht einen vernünftigen Weg gehen können.

*HUKDUG�)LVFKHU� Meiringen (SVP). Die SVP lehnt den An-
trag ab. 10 Prozent wäre faszinierend, das ist schon so. Aber
ich möchte Frau Schärer bitten, bei den Arbeitgebern auch
maximal 10 Prozent einzusetzen. Den Rest der Deckungs-
lücke könnte ja dann das Grüne Bündnis mit Sponsoring
decken.

$GULDQ�.QHXE�KOHU� Nidau (FDP). Es überrascht wohl kaum,
wenn auch die FDP-Fraktion diesen Antrag ablehnt. Die FDP
steht hinter dem Gesetz. Wir mussten auf eigene Anliegen
verzichten, damit ein Kompromiss gefunden werden konnte.
Sollte dieser Antrag durchkommen, würde massiv an diesem
Kompromiss herumgeschraubt. Bis jetzt gingen wir auf Seite
der Arbeitnehmer von einem Spielraum für Beitragserhöhun-
gen in der Höhe von 11,15 Prozent aus. Das wurde sogar
von der LEBE-Vertreterin gesagt. Wird dieser Prozentsatz
wieder verringert, fehlt etwas. Konsequent müsste man dann
sagen, man wolle diese Finanzierungslücke nicht schliessen.
Das wäre für mich im Hinblick auf die Zukunft der Pensions-
kasse eine Katastrophe. Eine andere Variante wäre, wenn
der Arbeitgeber entsprechend mehr in den Sack langen
müsste. Das ist nicht zumutbar. Wo haben wir denn verzich-
tet? Wir haben verzichtet, eine konsequent paritätische Fi-
nanzierung zu verlangen, denn die Situation mit der Schlie-
ssung der Finanzierungslücke ist für die Lehrerinnen und
Lehrer bereits schwierig genug. Wir wollten in dieser Situation
nicht noch eins oben drauf hauen. Zudem wollte man die
Lehrer im Vergleich zum übrigen Kantonspersonal nicht noch
zusätzlich schlechter stellen. Im Interesse des Gesamtpro-
jekts haben wir darauf verzichtet, energisch geforderte Anträ-
ge aus der Öffentlichkeit anzunehmen. Deshalb fordere ich
das Plenum auf, diesen Antrag massiv abzulehnen.

$QGUHDV�%ODVHU� Heimberg (SP). Ich habe es etwas schwie-
riger als mein Kollege aus der FDP, da uns dieser Antrag
grundsätzlich sympathisch ist. Zudem geht er in die richtige
Richtung. Doch lehnen auch wir den Antrag ab. Wir befinden
uns auf einem schmalen Grat, auf dem wir versuchen, das
Gesetz über die Runden zu bringen. Wenn wir jetzt hier mit-
helfen würden, müssten wir auch die Anträge der Gegenseite in
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Betracht ziehen, die bereits im Köcher liegen. Das möchte ich
nicht. Für mich sind die 11,15 Prozent, die zwar nicht im Ge-
setz stehen, aber in meinem Kopf – und ich hoffe, auch im
Kopf von Verwaltungskommission und Regierungsrat – die
Obergrenze. Wir nehmen Sanierungsmassnahmen, sei das
bei der neuen Definition von Invalidität oder bei der Rück-
zahlung oder zumindest Teilrückzahlung der Überbrückungs-
rente, in Kauf. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ebenfalls
ab. Wir stehen zur Deckung der Finanzierungslücke. Somit
können wir jetzt im Gesetz nicht mit Prozenten arbeiten.

(UZLQ� 6RPPHU� Melchnau (EVP). Die EVP-Fraktion lehnt
den Antrag aus den erwähnten Gründen gegen das eigene
Herz und gegen das eigene Portemonnaie ab.

%HUQKDUG� 3XOYHU�� Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Ich bitte Sie ebenfalls, diesen Antrag abzulehnen. Erstens
rennt er offene Türen ein. Es ist unser Ziel, wie ich es bereits
dargelegt habe, die Grenze von 11,15 Prozent einzuhalten.
Zweitens wird die Kommission prüfen, ob es möglich sei, eine
Obergrenze ins Gesetz aufzunehmen. Deshalb haben wir
den vorherigen Artikel zurückgenommen. Also ist das Anlie-
gen bereits dort erfüllt. Wollte man etwas hineinnehmen,
sollte es dort geprüft werden. Ich bitte Sie, den Antrag abzu-
lehnen.
Die Argumentation von Corinne Schärer ist etwas schwierig.
Wir haben in der Kommission versucht, das, was von Seiten
der Lehrer kam, ernst zu nehmen. Der Lehrerberuf ist heute
nicht einfach und wir können die Lehrerschaft nicht beliebig
belasten. Dieses Problem wurde von allen Parteien erkannt.
Gleichzeitig wurde von allen Parteien erkannt, dass die Fi-
nanzierungslücke geschlossen werden muss. Die Finanzie-
rungslücke können wir aber nur schliessen, wenn wir entwe-
der 11,15 Prozent haben, oder gleichzeitig Leistungen sen-
ken. In diesem Fall könnten wir unter diese 11,15 Prozent
gehen. Aber der Antrag von Frau Schärer geht so weit, bei
der Überbrückungsrente keine Leistungskürzung vorzuneh-
men. Es ist ein Entweder-Oder, wir können nicht gleichzeitig
weniger hohe Beiträge verlangen und dann die Leistungen
nicht kürzen. So besteht weiterhin eine Finanzierungslücke.
Da muss man halt schon konsequent sein. Entscheiden wir
uns für tiefere Lohnbeiträge, werden wir gezwungen sein,
irgendwo eine Leistung zu kürzen. Sonst können wir dem
Willen der Kommission nicht entsprechen, wie ich es bereits
gesagt habe.

0DULR�$QQRQL, directeur de l'instruction publique. Le gouver-
nement est du même avis que le président de la commission:
il faut rejeter cette demande. Vous avez dans le rapport quel-
ques exemples qui vous montrent que de toute manière les
cotisations qui sont prévues dépassent 10 pour cent. Le rai-
sonnement du président est juste: si on commence à mettre
des plafonds au niveau des cotisations, la loi dit déjà qu'il faut
diminuer les prestations. Nous ne voulons pas cela, parce
que nous voulons donner les marges de manoeuvre néces-
saires aux autorités, gouvernement et commission adminis-
trative, qui doivent ici trouver la balance pour fixer les presta-
tions de la Caisse et les cotisations. Je vous prie dès lors de
bien vouloir rejeter la proposition de Mme Schärer.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 4 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat / Kommission 119 Stimmen

1 Enthaltung

Art. 21 Abs. 3
Angenommen

+LHU�ZHUGHQ�GLH�%HUDWXQJHQ�XQWHUEURFKHQ�

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
'RURWKHD�5LFKQHU��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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)�QIWH�6LW]XQJ

Donnerstag, 18. November 2004, 09.00 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��/RW]ZLO��(93�� Präsident

Präsenz: Anwesend sind 193 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Walter Balmer, Peter Kurth, Christoph Müller,
Hans-Peter Riesen, Jürg Schürch, Margrit Staub-Lerch, An-
drea Zryd.

*HVHW]� �EHU� GLH� %HUQLVFKH� /HKUHUYHUVLFKHUXQJVNDVVH
�%/9.*�

'HWDLOEHUDWXQJ��)RUWVHW]XQJ�

3UlVLGHQW. Wir haben gestern mit der Behandlung des
BLVKG begonnen und kommen nun zum Artikel 22. Die fol-
genden Anträge der GBJA vertritt Frau Schärer. Die Kommis-
sion möchte Artikel 22 streichen. Frau Schärer möchte dage-
gen den ursprünglichen Antrag des Regierungsrats beibe-
halten. Zuhanden des Protokolls möchte ich festhalten, dass
es Auswirkungen auf Artikel 11 Absatz 2 hätte, wenn der
Antrag von Frau Schärer angenommen würde. In diesem Fall
müsste Artikel 11 Absatz 2 entsprechend angepasst werden.

Art. 22

$QWUDJ�*%-$
Ursprünglicher Antrag des Regierungsrats (linke Spalte)

&RULQQH� 6FKlUHU, Bern (GB). Wir kommen zur Frage der
Überbrückungsrente. Die GBJA-Fraktion stellt dazu einen
Antrag von entscheidender sozialpolitischer Bedeutung. Es
geht um die Finanzierung der vorzeitigen Pensionierung.
Bisher war eine Mitfinanzierung des Arbeitgebers an der
Überbrückungsrente vorgesehen. Die Finanzierung wurde
zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgeber paritätisch zu je
0,5 Lohnprozent aufgeteilt. Neu soll die Beteiligung des Ar-
beitgebers an der Finanzierung der wiederkehrenden Beiträ-
ge der Überbrückungsrente gestrichen werden. �'HU� 3UlVL�
GHQW�OlXWHW�GLH�*ORFNH�� So lautet der Antrag der Kommission.
Der ursprüngliche Antrag der Regierung in der grünen Fas-
sung sah vor, dass der Arbeitgeber 50 Prozent mitfinanziert.
Das ist eine vernünftige Lösung, die sozialverträglich ist.
Ohne Beteiligung des Arbeitgebers an der Überbrückungs-
rente können sich Arbeitnehmende mit einem kleinen Ein-
kommen eine vorzeitige Pensionierung nicht mehr leisten.
Unsere Fraktion versteht diese Politik nicht. Vorzeitige Pen-
sionierungen sind eine Realität. Gerade auch im Lehrerberuf
mit seinem leider relativ hohen Anteil an Burn-out können
vorzeitige Pensionierungen eine sinnvolle Lösung unter ande-
ren darstellen. Auch bei Restrukturierungen mit Stellenabbau
ist dies eine gute Lösung, falls die Betroffenen im richtigen
Alter für eine vorzeitige Pensionierung sind. Zudem ist der
Wunsch nach einer vorzeitigen Pensionierung eine Realität.
All diesen Fakten wird in der Lösung der Kommission nicht
Rechnung getragen. Mit der Streichung des Artikels 22 wird
die vorzeitige Pensionierung zu einem Luxusgut. Das darf
aber nicht sein. Wir würden damit auch eine Ungleichbe-
handlung der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber den Kan-
tonsangestellten einführen. Die Kantonsangestellten unter-
stehen ja der BPK, welche eine andere Regelung vorsieht. ...

3UlVLGHQW. Frau Schärer, ich muss Sie kurz unterbrechen,
und zwar wegen des Lärms, der im Rat herrscht. So geht es
nicht! Wer mit dem Nachbarn sprechen muss, kann das tun,
aber bitte leise!

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Bereits gestern stellten wir bei
der Behandlung der Beitragsfrage fest, wir würden Gefahr
laufen, Lehrerinnen und Lehrer gegenüber den Kantonsan-
gestellten ungleich zu behandeln. An dieser Stelle eine
Klammerbemerkung: Eine solche Ungleichbehandlung hätte
zur Folge, dass der BLVK unterstellte Berufsschullehrerinnen
und -lehrer höhere Beiträge bezahlen müssten als jene, die
der BPK unterstehen. Schon damit begeben wir uns auf ei-
nen sehr schwierigen Weg, der auch eine rechtliche Grat-
wanderung darstellt. Deshalb sollten wir in der vorliegenden
Frage, die von hoher sozialpolitischer Bedeutung ist, nicht
nochmals eine solche Gratwanderung beschreiten.
Als Gewerkschaftssekretärin habe ich auch in anderen Zu-
sammenhängen mit Pensionskassenfragen zu tun, beispiels-
weise beim Bund. Dort habe ich die Auseinandersetzung
bezüglich Überbrückungsrente in der laufenden Revision des
Pensionskassengesetzes der Bundesangestellten hautnah
miterlebt. Heute ist selbst der freisinnige Bundesrat Merz – er
ist ja nicht gerade zimperlich, wenn es ums Sparen geht – ein
klarer Befürworter der Mitfinanzierung durch den Arbeitgeber
bei der Überbrückungsrente. Er hat verstanden, welchen
Stellenwert diese Frage aus personalpolitischer Sicht hat.
Das müssen wir wissen, wenn wir hier entscheiden. Dieser
Entscheid hat Signalwirkung. Wir können nicht verantworten,
dass sich nur noch Leute mit einem dicken Sparschwein eine
vorzeitige Pensionierung leisten können, während sie für die
Arbeitnehmenden mit kleinem Portemonnaie ins Reich der
Träume gehört. Das ist personal- wie sozialpolitisch absurd.
Mit unserem Antrag wollen wir die ursprünglich vom Regie-
rungsrat in der grünen Fassung vorgeschlagene Regelung
wieder einführen. Damit tragen wir der Realität Rechnung
und erlauben eine vorzeitige Pensionierung weitgehend un-
abhängig von der Lohntüte der Versicherten.

$QGUHDV�%ODVHU, Heimberg (SP). Die SP-Fraktion unterstützt
diesen Antrag. Ich möchte noch eine etwas andere Argu-
mentationsschiene aufzeigen, sie ist in der Kommission ein
wenig untergegangen. In der Kommission haben wir die Sa-
che sehr eng aus der Sicht der BLVK betrachtet. Nebst der
Frühpensionierung gibt es auch noch die Sichtweise des
Kantons. Lehrpersonen, die für die vorzeitige Pensionierung
in Frage kämen – also ab einem Alter von 60 Jahren – sind
für den Kanton die teuersten Leute, da sie auf dem Maximum
eingestuft sind. Heute liegt dies bei 156 Prozent, und neu
würde es bei 160 Prozent liegen. Wenn diese Leute also
einen Anreiz erhalten, früher zu gehen, schafft dies Platz für
jüngere Lehrpersonen, die wieder bei 100 Prozent anfangen.
Dieser Mutationsgewinn ist für den Kanton sehr interessant.
Das müssen wir auch berücksichtigen.
Wie bereits gesagt wurde, ist es manchmal auch ein Glücks-
fall, wenn Lehrpersonen gehen können. Und das sage ich
nicht wertend gegenüber älteren Personen, denn ich gehöre
ja auch langsam zu ihnen. Es ist ein Glücksfall für die betrof-
fenen Lehrpersonen. Es kann auch ein Glücksfall sein für die
von ihnen unterrichteten Kinder. Für mich ist auch das ein
wichtiger Aspekt. Ausserdem laufen wir sowohl beim BLVKG
wie auch später beim LAG Gefahr, die jungen Lehrpersonen
massiv zu benachteiligen. Wenn ältere Lehrpersonen gehen
können, gibt das Platz für jüngere. Es ist also ebenfalls sinn-
voll im Hinblick auf die Personalpolitik der Schulen, kann
doch so das Kollegium verjüngt werden.
Aus all diesen Überlegungen wäre es sinnvoll, wenn man die
Überbrückungsrenten gemäss ursprünglichem Antrag des
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Regierungsrats annehmen würde. Dabei ist es völlig klar,
dass die Überbrückungsrenten durch die Beiträge finanziert
sein müssen.

*HUKDUG�)LVFKHU, Meiringen (SVP). Die SVP unterstützt klar
den Antrag, der nach ausführlicher Diskussion von der Kom-
mission verabschiedet wurde. Wir müssen uns natürlich klar
sein, ob wir hier das BLVKG behandeln oder ob wir Sozialpo-
litik machen. Ich bin immer noch der Meinung, wir müssen
hier ein Gesetz verabschieden, um die schlingernde Kasse
wieder in den Griff zu bekommen. Wie ich gestern in der
Einleitung sagte, kommen für die SVP Leistungskürzungen
vor Beitragserhöhungen. Hier geht es um eine Leistungskür-
zung, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dies sei der
richtige Weg. Wenn wir diesen Weg jetzt unterbrechen, so
werden wir die Diskussion um einen halben Tag, um Wochen
oder um Monate verschieben. Denn unsere Aufgabe ist zu-
nächst die Schliessung der Finanzierungslücke und anschlie-
ssend die Schliessung der Deckungslücke. Wenn wir diese
Aufgabe nicht konsequent angehen und bereits hier bei die-
sen Artikeln wieder zurückkrebsen, kommt es nicht gut her-
aus. Wir bitten Sie also, den Antrag der Kommission zu un-
terstützen.

$GULDQ� .QHXE�KOHU, Nidau (FDP). Auch die FDP-Fraktion
lehnt den Antrag von Frau Schärer ab. Ich muss zugeben,
der Umstand, dass neuerdings die AHV-Überbrückungsrente
vom zukünftigen Rentner selbst finanziert sein muss, ist tat-
sächlich eine Kröte, wie dies Frau Schärer gestern gesagt
hat. Wir möchten aber betonen, dass dies im vorliegenden
Gesetz die einzige Kröte für die Lehrpersonen ist.
Weshalb bitten wir die Lehrpersonen um Verständnis dafür,
dass man dieser beschränkten Leistungskürzung bei vorzeiti-
gen Pensionierungen zustimmt? Es wurde oft gesagt, man
solle den Vergleich mit anderen Kantonsangestellten ziehen.
Ich vergleiche die Lehrpersonen aber auch mit den Gemein-
deangestellten, die schwergewichtig bei der Pensionskasse
Bernischer Gemeinden versichert sind. Dort ist es absolut
normal, dass, wer vorzeitig in Pension geht, die entsprechen-
den Kosten selbst tragen muss. Dieser Vorschlag kommt also
nicht aus irgendeiner neoliberalen Wirtschaftsecke. Vielmehr
sucht der Vorschlag die Gleichbehandlung mit anderen öffent-
lich-rechtlich Angestellten. Wir bitten daher die Lehrerschaft
und auch die SP-Fraktion um Verständnis für die Zustimmung
zu dieser Leistungskürzung. Durch diese Leistungskürzung
wird es für uns leichter sein zu erklären, weshalb der Steuer-
zahler für die Sanierung der Lehrerversicherungskasse ins
Portemonnaie greifen soll. So könnte man nämlich argumen-
tieren, auch die Lehrer seien in einem beschränkten Punkt
entgegengekommen.
Ich möchte mich noch zu einigen Argumenten äussern, die
ich als falsch erachte. Es wurde gesagt, es bestehe ein Ge-
gensatz zwischen Alt und Jung, und die junge Lehrerschaft
würde durch die bisherige Regelung profitieren. Das muss ich
schlichtweg bestreiten. Bisher hat man die AHV-Überbrü-
ckungsrenten mit Lohnprozenten finanziert. Also mussten die
jungen Lehrer den alten Lehrern die vorzeitige Pensionierung
bezahlen. Wenn man auf das neue System umstellt, ist dies
nicht mehr so. Dann wird der junge Lehrer in diesem Punkt
entlastet. Zudem wäre es ein Affront zu sagen, das Lohnpro-
zent, das man nun gewinnt, weil die Überbrückungsrente
nicht mehr auf diese Weise finanziert wird, werde gestrichen
und eingespart. Nein, auch von Seiten der FDP wird ja der
Wille bekundet, dieses Lohnprozent neu für die Sanierung zu
verwenden. Also ist dieser Affront aus meiner Sicht nur noch
halb so gross. Ich bitte Sie nochmals, den Antrag abzuleh-
nen. Wie gesagt können wir damit dem Steuerzahler gegen-

über erklären, dass dieser beschränkte Leistungsabbau ein
Entgegenkommen der Lehrerschaft darstellt.

+HQUL�+XEHU, Spiegel (SP). Ich möchte nur kurz ein Missver-
ständnis klarstellen. Herr Kneubühler, wenn wir von «rück-
zahlbar» sprechen, so ist dies kein erworbenes Recht. Ver-
gessen wir nicht, dass die AHV-Überbrückungsrente von
jemandem, der während 40 Jahren Lehrer war, mit Abzügen
von 0,4 Lohnprozent vorfinanziert worden ist. Damit bezahlt
er doppelt zurück. Das ist es, was uns stört: Nicht dass er die
Überbrückungsrente zurückzahlt, sondern dass er sie zuerst
mit Lohnabzügen vorfinanziert und sie dann noch zurück-
zahlen soll. Das ist die Crux. Die Überbrückungsrente ist mit
0,4 Prozent nicht voll finanziert. Das ist wahr. Aber wenn
jemand, der lange im Geschäft war, sie ganz zurückgezahlt
hat, dann hat er sie wahrscheinlich anderthalb Mal zurückge-
zahlt. Das sollte nicht vergessen gehen.

$GULDQ� .QHXE�KOHU, Nidau (FDP). Henri Huber, es ist mir
klar, dass jemand, der schon lange mitfinanziert hat, in den
Genuss einer Übergangslösung kommen muss. Darauf wer-
den wir später, bei der Behandlung eines anderen Artikels,
zurückkommen. Das ist mir sonnenklar. Wenn wir hier einfach
radikal alles streichen und nichts mehr geben würden, wäre
das eine ziemliche Veräppelung älterer Lehrkräfte, die sehr
lange eingezahlt haben. Das ist mir bewusst. Deshalb werden
wir auch eine Übergangslösung anstreben.

%HUQKDUG�3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission. Es
ist gut, dass wir diese Frage noch im Plenum diskutieren. Die
Rückzahlbarkeit der Überbrückungsrente ist ein zentrales
Element dessen, was die vorberatende Kommission bei die-
ser Gesetzesberatung erarbeitet hat. Sicherlich gibt es bezüg-
lich dieser Sache Argumente dafür und dagegen. Ich halte es
für sinnvoll, alle diese Argumente nochmals auf den Tisch zu
legen, damit der Grosse Rat auch wirklich «en connaissance
de cause» entscheidet.
Corinne Schärer möchte, dass die Überbrückungsrente nicht
rückzahlbar ist, sondern weiterhin durch Lohnprozente finan-
ziert wird. Diese Überbrückungsrente ist nicht gratis. Jemand
muss sie bezahlen. Entweder bezahlen sie alle Versicherten
mit Lohnprozenten, oder nur diejenigen, die sie beziehen,
durch eine Rückzahlbarkeit.
Was ist eine Überbrückungsrente? Ich möchte dies kurz
wiederholen. Es geht darum, dass Leute, die freiwillig früher
in Pension gehen, bis zum Zeitpunkt, zu dem sie die AHV-
Rente erhalten, die entsprechende Rente bereits im Voraus
erhalten. Diese Rente wird natürlich nicht von der AHV, son-
dern von der BLVK ausgerichtet. Das kostet etwas. Heute
wird dies durch ein Lohnprozent bezahlt. Dabei ist es wichtig
festzuhalten, dass dieses Lohnprozent nicht im Kapitaldek-
kungsverfahren erhoben wird. Es wird also nicht auf das
einzelne Konto gutgeschrieben, sondern im Umlagerungs-
verfahren. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Systemwidrigkeit
innerhalb der Pensionskasse. Es ist jedoch wichtig in der
Frage der Übergangsregelung. Man bezahlt also immer an
die Überbrückungsrenten der zurzeit Pensionierten. Derzeit
bezahlen alle Versicherten die Überbrückungsrenten mit
einem Lohnprozent, obwohl nur die Hälfte aller Versicherten
auch wirklich vorzeitig in Pension geht. In diesem Sinne sagte
ich bereits in der Einleitung, man könnte das auch als Über-
strapazierung der Solidarität betrachten, weil hier alle etwas
bezahlen müssen, das gar nicht alle wollen.
Corinne Schärer hat gesagt, die Rückzahlbarkeit der Über-
brückungsrente würde die vorzeitige Pensionierung für Versi-
cherte mit tiefem Einkommen – die beispielsweise nur in
Teilzeit gearbeitet haben – erschweren. Das ist richtig. Für
diese Leute ist die Rückzahlung selbstverständlich schwieri-
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ger. Wie gestaltet sich die Rückzahlung? Es heisst nicht,
dass man, wenn man 65 Jahre alt wird, auf einen Schlag
alles zurückzahlen muss. Vielmehr gibt es auf Lebzeiten eine
Rentenkürzung nach versicherungsmathematischen Berech-
nungen im Umfang der bezogenen Überbrückungsrente. Die
Kapitalisierung der Überbrückungsrente erfolgt also bis ans
Lebensende. Wenn wir die Überbrückungsrente dagegen mit
Lohnprozenten finanzieren, belastet auch dies die Versi-
cherten mit tiefem Einkommen mehr. Dort einen weiteren
Abzug zu machen ist problematischer als bei Versicherten mit
höherem Einkommen. Wenn wir die Sache irgendwie finan-
zieren wollen, kommen wir letztlich nicht darum herum, dass
es für Leute mit tieferen Einkommen problematisch sein wird.
Das ist unvermeidbar.
Nun ist es eine Frage des Abwägens, was sinnvoller und was
weniger sinnvoll ist. Die Kommission war der Meinung, es sei
nicht zumutbar, dass die ganze Sanierung der Kasse und der
Finanzierungslücke im Wesentlichen über die aktiven Versi-
cherten im Alter zwischen 20 und 50 Jahren läuft. Wenn wir
das ursprüngliche Konzept zur Finanzierungslücke des Re-
gierungsrats berücksichtigen, tragen diese Altersstufen je-
doch die gesamte Last. Wenn wir dagegen eine Leistungs-
kürzung machen – und die Rückzahlbarkeit der Überbrük-
kungsrente ist eine Art Leistungskürzung –, dann trifft es
gezielt diejenigen Versicherten, die vorzeitig in Pension ge-
hen wollen, und nicht einfach alle Aktiven. Die Kommission
sah darin eine Chance, um das Gewicht etwas zu verlagern
und Leute in einem gewissen Alter weniger stark zu belasten.
Wenn wir die Rückzahlbarkeit einführen, wird die vorzeitige
Pensionierung zwar erschwert. Insgesamt wird jedoch ein
Lohnprozent frei, das wir nicht im Rahmen der Finanzie-
rungslücke erheben müssen. Dieses Lohnprozent kann dem-
nach für die langfristige Sanierung eingesetzt werden. Diese
Chance sollten wir uns nicht vergeben, weil wir nur unter
dieser Bedingung sagen können, dass wir die 11,15 Prozent
bei Arbeitnehmern und 13,65 Prozent beim Arbeitgeber nicht
überschreiten. Wenn Sie die Rückzahlbarkeit ablehnen, wer-
den wir wahrscheinlich über die 11,15 bzw. 13,65 Prozent
hinausgehen. Damit überschreiten wir die Schmerzgrenze für
die Versicherten und die Steuerzahlenden. Wenn Sie das
wollen, so ist dies auch eine Möglichkeit. Aber Sie müssen
sich der Konsequenzen bewusst sein. Die Kommission be-
antragt Ihnen, die Rückzahlbarkeit vorzusehen und den An-
trag Schärer abzulehnen.

0DULR� $QQRQL, directeur de l’instruction publique. En com-
plément à ce qu’a dit le président de la commission et pour
Mme Schärer, la question se pose de savoir pour quelle rai-
son le gouvernement n’a pas fait de différence, puisqu’il avait
une autre proposition dans son texte original, et pour quelle
raison il n’a pas fait de différence avec la commission ici,
dans le sens où Mme Schärer l’a présenté. Lors des discus-
sions avec les partenaires sociaux, nous avons entendu la
critique qu’en ne créant pas de différence, le gouvernement
s’écartait de la stratégie qu’il avait introduite dans l’assainis-
sement de la CACEB en introduisant déjà maintenant dans la
loi des mesures d’assainissement et en ne se concentrant
pas sur les mesures cadres, mais en prenant déjà une déci-
sion par la suppression de ce financement de la préretraite,
en prenant ainsi déjà une mesure d’assainissement.
A cette question-là, le gouvernement répond de la manière
suivante. Il est clair que la mesure en elle-même décidée par
la commission parlementaire comporte dans une certaine
mesure des éléments de l’assainissement, mais le gouver-
nement met plutôt l’accent sur le fait que cette mesure a
aussi pour objectif d’améliorer le financement de la Caisse.
Tout à l’heure le président de la commission a donné le détail
du financement de la préretraite et le gouvernement est

convaincu que la mesure proposée par la commission a pour
première conséquence d’améliorer le financement de la
Caisse. C’est la raison pour laquelle le gouvernement répond
non à la critique qui lui a été adressée de ne pas respecter sa
stratégie en ne créant pas de différence. En effet, ici on amé-
liore le financement avant de prendre une mesure
d’assainissement. Le deuxième élément que le gouverne-
ment considère ici pour ne pas créer de différence est celui
de la solidarité. Comme on l’a entendu, ce ne sont somme
toute que 50 pour cent des enseignants qui font appel à cette
préretraite, mais surtout cette préretraite est aussi financée
par les jeunes enseignants. En acceptant que celle-ci soit
financée maintenant par ceux qui font appel à la préretraite,
on considère aussi les intérêts des jeunes enseignants et on
introduit aussi une certaine mesure de solidarité en ce qui
concerne les jeunes enseignants, en ce sens qu’ils ne doi-
vent pas entretenir par leurs cotisations les enseignants qui
toucheront une préretraite et qui sont par définition plus âgés.
Le troisième élément est un peu l’élément de causalité : le
gouvernement est d’avis que celui qui fait appel à cette me-
sure doit aussi, en vertu du principe de la causalité, assumer
lui-même le financement de cette mesure, dans la mesure où
elle concerne avant tout une situation transitoire, celle de la
préretraite.
Ce sont les trois arguments qui ont conduit le gouvernement
à ne pas faire de différence et à suivre la proposition de la
commission en l’espèce. C’est pourquoi je vous prie de bien
vouloir rejeter la proposition de Mme Schärer.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 54 Stimmen
Dagegen 100 Stimmen

4 Enthaltungen

Art. 23, Art. 24 Abs. 1
Angenommen

Art. 24 Abs. 2

$QWUDJ�*%-$
Für diesen Einkauf ist ein einmaliger Verdiensterhöhungsbei-
trag geschuldet. Dieser darf 80 Prozent der Diensterhöhung
nicht überschreiten.

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Bei diesem Artikel geht es um
die Anpassung der Verdiensterhöhungsbeiträge, also um die
Erhöhung des Beitrags bei genereller oder individueller Lohn-
erhöhung. Hier möchte die GBJA-Fraktion den gesetzlichen
Rahmen so abstecken, dass die heutige Regelung für die
Versicherten nicht massiv verschlechtert wird, wie dies zurzeit
anhand des Sanierungsberichts in Regierung und Kommission
diskutiert wird.
Worum geht es? Heute bezahlen die Arbeitnehmenden jeweils
40 Prozent der Erhöhung des versicherten Verdienstes. Dies
soll nun angepasst werden. Das bestreiten wir nicht. Es ist klar,
dass die 40 Prozent nicht ausreichen und dass diese geringe
Prozentzahl unter anderem auch zur Finanzierungslücke bei-
getragen hat. Das soll man nun anpassen. Wir sind aber der
Meinung, auch hier müssten die Relationen gewahrt werden.
Im Sanierungsbericht ist von einer Erhöhung auf 80 bezie-
hungsweise – je nach Alter – auf 90 Prozent die Rede. Regie-
rung und Kommission verlangen aber einen noch höheren
Beitrag von den Versicherten. Wie hoch dieser Betrag genau
sein soll, ist noch nicht klar. Die Rechnereien im Sanierungsbe-
richt sind versicherungsmathematisch interessant. Mit Perso-
nalpolitik haben sie jedoch wenig zu tun.
Wir schlagen vor, auf dem Boden der Realität zu bleiben. Der
Verdiensterhöhungsbeitrag muss auf 80 Prozent begrenzt
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werden. Das ist immer noch doppelt so viel wie heute und
bedeutet damit die doppelte Belastung für die Arbeitnehmen-
den. Das ist die oberste Schmerzgrenze. Weshalb dies? Es
kann nicht sein, dass der Reallohn sinkt, weil der Einbau der
Lohnerhöhung in die Rente mehr kostet, als die Lohnerhö-
hung selbst beträgt. Denn das würde bedeuten, dass die
Arbeitnehmenden bei jeder Lohnerhöhung einen Reallohnab-
bau erleiden. Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt. Eine
Erhöhung auf über 80 Prozent wäre auch gleichstellungspoli-
tisch nicht vertretbar, weil die Erhöhung des Beschäftigungs-
grads – Massnahme 7 im Sanierungsbericht – nach demsel-
ben Prinzip erfolgen soll wie die Verdiensterhöhung. Dies
würde bedeuten: Wer das Pensum erhöht, muss mit einem
massiv höheren Beitrag rechnen. Davon sind insbesondere
Frauen betroffen, weil vor allem bei ihnen die Pensen
schwanken. Beispielsweise dann, wenn sie nach einer Fami-
lienpause wieder vermehrt in die Berufstätigkeit einsteigen
und ihren Beschäftigungsgrad erhöhen. Schwankende Pen-
sen sind im Lehrerberuf eine Realität und betreffen auch
Männer. Sie dürften in Zukunft eher noch zunehmen. Deshalb
muss man dieser Realität Rechnung tragen. Man darf die
Verdiensterhöhungsbeiträge nicht dermassen in die Höhe
schnellen lassen, weil sie genau gleich berechnet werden wie
eine Erhöhung des Beschäftigungsgrads.
Für eine Lösung, wie sie die Kommission in ihren Planungs-
erklärungen zu den Massnahmen vorsieht, über die wir im
Zusammenhang mit dem Sanierungsbericht noch sprechen
werden, besteht ebenfalls kein Spielraum. Ich erwähne dies
bereits jetzt, weil es eine massive Auswirkung auf die Arbeit-
nehmenden hat und aus unserer Sicht ebenfalls im Gesetz
geregelt werden muss. Wir schlagen also vor, bei einem
weiteren, sich ständig wiederholenden Einkauf für die Versi-
cherten keinen Reallohnabbau in Kauf zu nehmen. Mit der
Zustimmung zu unserem Antrag können Sie einen vernünfti-
gen und zumutbaren gesetzlichen Rahmen festlegen.

0HOFKLRU�%XFKV, Hünibach (FDP). Wir sehen jetzt an diesem
Punkt natürlich genau das Problem des Leistungsprimats.
Man kann das Leistungsprimat nicht einfach übertölpeln,
indem man sagt, man mache jetzt Personalpolitik. Das Lei-
stungsprimat geht davon aus, dass man 65 Prozent des
letzten Lohns erhält, wenn man aus dem aktiven Dienst aus-
tritt. Wenn man Beschäftigungsschwankungen während und
vor allem gegen Ende der aktiven Zeit hat, so ist der Einkauf
in die Pensionskasse natürlich sehr teuer. Dann kann man
aber nicht einfach sagen, jetzt machen wir Personalpolitik
und der Arbeitgeber bezahlt alles, was noch eingekauft wer-
den muss, während der Arbeitnehmer maximal 80 Prozent
bezahlt. Der entsprechenden Tabelle im Sanierungsbericht
können wir entnehmen, welche Kosten entstehen. Vor allem
bei Personen ab 45 Jahren beginnen die Kosten für den
Arbeitgeber massiv anzusteigen. Dazu ein Beispiel: Wenn ein
Arbeitnehmer im Alter zwischen 45 und 54 Jahren immer
noch 90 Prozent der Verdiensterhöhung bezahlen würde,
müsste der Arbeitgeber 335 Prozent bezahlen. Würde er
auch im Alter zwischen 55 und 65 Jahren 90 Prozent bezah-
len, müsste der Arbeitgeber 735 Prozent bezahlen. Daraus
kann man errechnen, dass der Arbeitgeber etwa 1000 Pro-
zent bezahlen müsste, wenn man beim Arbeitnehmer sogar
noch auf 80 Prozent hinunterginge. Darüber kann man nicht
einfach hinweggehen und sagen, das ist Versicherungsma-
thematik, wir machen jetzt Personalpolitik, und der Arbeitge-
ber soll das übernehmen. So geht es nicht.
Wir müssen hier einen Systemwechsel vornehmen und die
realen Kosten übernehmen. Oder man ist damit einverstan-
den, auf das Beitragsprimat zu wechseln. Denn beim Bei-
tragsprimat haben wir genau diese Probleme nicht mehr.
Gerade bei den Lehrern, wo es sehr viele Beschäftigungs-

schwankungen gibt, ist es sinnvoll, auf das Beitragsprimat zu
wechseln, weil dies für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer viel verträglicher ist. Dies ist wahrscheinlich auch der
Kernpunkt der Argumente, die für einen möglichst raschen
Wechsel auf das Beitragsprimat sprechen. Das können wir
aber nicht hier tun. Wir müssen vielmehr die paritätische
Finanzierung übernehmen, wie sie als Grundsatz in dieser
Gesetzesrevision vorgesehen ist.

*HUKDUG�)LVFKHU, Meiringen (SVP). Ich kann mich sehr kurz
fassen. Die Argumentation haben Sie soeben von Melchior
Buchs gehört. Die SVP lehnt den Antrag von Corinne Schärer
ab. Wie ich bereits gestern sagte, ist der Grundsatz für die
SVP immer Parität und Opfersymmetrie. Der Antrag ist damit
dermassen unvereinbar, dass wir ihm niemals zustimmen
könnten.

$QGUHDV�%ODVHU, Heimberg (SP). Auch die SP-Fraktion lehnt
den Antrag ab. Wir wissen, dass diese Problematik noch
gelöst werden muss. Es muss eine gerechte Lösung gefun-
den werden. Eine Annäherung zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgeber muss stattfinden. Dies jedoch so, dass der Ar-
beitnehmer nicht mehr bezahlen muss, als er schlussendlich
erhält.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Wie ich Ihnen bereits zu Beginn erläutert habe, sind die Pen-
sionskassen im Kapitaldeckungsverfahren angelegt. Die
Leistung, die Sie am Ende erhalten, wird also aus einem
Konto erbracht, das Sie mit Ihren geleisteten Beiträgen ge-
äufnet haben. Wenn sich nun Ihr Verdienst während Ihrer
Berufskarriere erhöht, und Sie das Ziel haben, den neuen
Verdienst zu versichern – damit Sie zum Zeitpunkt, da Sie in
Rente gehen, 65 Prozent des neuen Verdienstes erhalten –,
müssen Sie sich rückwirkend einkaufen. Es reicht nicht aus,
einfach von jetzt an Beiträge auf dem höheren Einkommen zu
bezahlen. Das reicht nicht aus, um das Konto so stark zu
erhöhen, dass Sie auch wirklich eine höhere Rente erhalten.
Mit dem rückwirkenden Einkauf erhöhen Sie das Konto so
weit, dass die höhere Rente finanziert ist. Das nennt man
einen Verdiensterhöhungsbeitrag. Es ist ein einmaliger Bei-
trag, um das Konto rasch zu erhöhen. Dies ist unabhängig
davon, dass Sie anschliessend auf dem höheren Lohn höhe-
re Abgaben bezahlen müssen. Das ist ohnehin klar. Es geht
um eine einmalige zusätzliche Einlage.
Die Kosten für die zusätzliche Einlage sind je nach Alter un-
terschiedlich. Die Tabelle im Bericht, den wir nachher noch
behandeln werden, zeigt klar auf, wie diese Kosten real aus-
sehen. Melchior Buchs hat sie vorhin erwähnt. Heute verlangt
die Kasse Beiträge, welche die Kosten nicht decken. Dadurch
entsteht ein immer grösseres Loch in der Kasse. Wir sind uns
alle darüber einig, dass wir die Finanzierungslücke schliessen
wollen. Es soll keine neuen Löcher in der Kasse geben. Ergo
muss man den ganzen Beitrag finanzieren. Bei jungen Versi-
cherten ist dieser Verdiensterhöhungsbeitrag relativ klein.
Das ist logisch, denn wenn Sie 30 Jahre alt sind, werden Sie
vielleicht noch während 35 Jahren Beiträge auf dem höheren
Verdienst bezahlen. Sie müssen also sozusagen nur die
letzten 5 bis 10 Jahre rückwirkend einkaufen. Das sehen Sie
im Bericht auf Seite 36. Sie müssen in diesem Fall einmalig in
einem Jahr 45 Prozent der Lohnerhöhung einschiessen. Das
bietet in diesem Sinne keine Probleme.
Bei älteren Versicherten ist das Problem viel grösser. Wenn
Sie 55 Jahre alt sind, haben Sie während 30 Jahren auf dem
tieferen Lohn Beiträge bezahlt. Und für diese 30 Jahre müs-
sen Sie nun das Konto rückwirkend erhöhen. Wie Sie der
Tabelle entnehmen können, kostet das real 825 Prozent einer
Lohnerhöhung. Wenn Sie also eine Lohnerhöhung von 100
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Franken pro Monat, das heisst 1200 Franken pro Jahr erhal-
ten, kostet dies die Kasse während einem Jahr 825 Prozent
von 1200 Franken. Wenn dies nicht bezahlt wird, gibt es ein
Loch. Wir sind uns darüber einig, dass wir dies neu bezahlen
müssen. Die Kasse muss dieses Geld erhalten, sonst wird
das Loch immer grösser.
Wenn wir den Antrag von Corinne Schärer annehmen, heisst
dies, dass wir im Bereich Arbeitnehmer 80 Prozent nicht
überschreiten. Bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern muss demnach der Kanton den ganzen Rest be-
zahlen. In Bezug auf die Pensionskasse ist das egal. Die
Pensionskasse erhält dieses Geld einfach. Aber den Kanton
belastet es relativ stark, das können Sie sich selbst ausrech-
nen. Die Kommission ist der Meinung, man sollte dies ausge-
glichener gestalten, als es in der erwähnten Tabelle aufge-
zeigt wird. Auch der Regierungsrat will die Sache ausgegli-
chener gestalten. Das muss nicht in einem Verhältnis halb /
halb sein. Aber es kann nicht sein, dass der Kanton 735 Pro-
zent übernimmt, während der Arbeitnehmer nur 80 oder 90
Prozent bezahlt. Wenn wir das ausgeglichener gestalten, hat
dies bei älteren Versicherten den Effekt, dass eine Lohnerhö-
hung zu einer Lohnsenkung führt, weil mehr als die Lohner-
höhung rückeingekauft werden muss. Dessen müssen wir
uns bewusst sein, und das ist natürlich sozialpolitisch pro-
blematisch. Gewisse Leute werden sagen: «Das kann ich mir
nicht leisten.» Deshalb hat die Kommission beschlossen,
dass die rückwirkenden Einkäufe freiwillig gestaltet werden
sollen. Wenn also Leute das nicht wollen, haben sie die Mög-
lichkeit zu sagen: «Ich will das nicht einkaufen, sondern auf
dem bisherigen Lohn versichert bleiben.» Aus dieser Sicht
erscheint es uns richtig, die Sache ausgeglichener und zu-
gleich freiwillig zu gestalten. So kann man durch Lohnerhö-
hungen allfällig entstehende Härten abfangen. Natürlich wäre
es schöner, wenn wir dem Arbeitnehmer sagen könnten, der
Kanton bezahle dies einfach. Die Frage ist jedoch, ob wir
Kantonsfinanzen haben, mit denen wir dies finanzieren kön-
nen. Die Kommission ist der Meinung, das sei nicht der Fall,
und bittet Sie, den Antrag abzulehnen.

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Diese Beiträge müssen bezahlt
werden. Das ist völlig unbestritten. Aber es handelt sich tat-
sächlich um eine personalpolitische Frage, weil die Erhöhung
der Beiträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern verteilt
werden muss, Melchior Buchs. Hier gilt es nun den politi-
schen Entscheid zu treffen, wie viel der Anteil der Arbeitneh-
merin und des Arbeitnehmers und wie viel der Anteil des
Arbeitgebers betragen soll. Die von der Kommission vorge-
schlagene Verteilung geht in eine Richtung, die für die Ar-
beitnehmenden nicht zumutbar ist. Sie müssen damit eine
Lohnsenkung in Kauf nehmen, obwohl sie eigentlich eine
Lohnerhöhung zugute hätten. Aus dieser Sicht ist die Vertei-
lung nicht richtig. Die Opfersymmetrie darf nicht zulasten der
Versicherten gehen. Sie sollten nicht weniger im Portemon-
naie haben, als sie aufgrund der Lohnerhöhung zugute hät-
ten.
Hinsichtlich Leistungs- oder Beitragsprimat bin ich mit Mel-
chior Buchs einverstanden. Im Beitragsprimat wäre dies tat-
sächlich anders. Aber wir diskutieren hier innerhalb des Lei-
stungsprimats und müssen das Problem ebenfalls im Lei-
stungsprimat lösen. Bei dieser Revision stellt sich die Frage
des Wechsels zum Beitragsprimat nicht. Es ist auch vernünf-
tig, dass man die BLVK zuerst auf einen neuen Boden stellt
und erst danach die Frage des Beitragsprimats diskutiert. Wir
sind dieser Frage gegenüber nicht verschlossen. Die Frage
Leistungs- oder Beitragsprimat ist jedoch immer auch eine
Frage der Höhe der Leistungen.

0DULR� $QQRQL, directeur de l’instruction publique. A l’article
24, alinéa 2, il s’agit d’un rachat. Ce rachat peut conduire à
une diminution de salaire, mais en tout cas aussi à une rente
plus élevée ; vous avez oublié de le dire dans votre interven-
tion, Mme Schärer. Nous prévoyons que ce rachat doit être
supporté par l’employé. Si maintenant on met une limite à 80
pour cent, il faut savoir qui paie le reste. Le président de la
commission l’a dit, si ce n’est pas l’employé ce n’est pas la
Caisse non plus, ce qui veut donc dire que c’est l’Etat. A
l’heure actuelle, et peut-être même encore pendant un certain
temps, nous ne sommes pas en mesure de le payer. C’est la
raison pour laquelle il faut, au niveau du système mis en
place, prévoir le rachat par l’employé. C’est la seule solution
qui se présente maintenant pour ne pas créer un nouveau
découvert dans la Caisse et c’est pourquoi nous vous prions
de bien vouloir rejeter la demande de Mme Schärer.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 8 Stimmen
Dagegen 145 Stimmen

4 Enthaltungen

Art. 24 Abs. 3, Art. 25–38
Angenommen

Art. 39

$QWUDJ�*%-$
Art. 39a (neu): Der Regierungsrat kann bei Unterdeckung
vorübergehend eine Staatsgarantie einführen.

$QWUDJ�*)/
Art. 39 und 39a (neu): Rückweisung an die Kommission mit
dem Auftrag, die verschiedenen Varianten einer möglichst
zinslosen, zeitlich begrenzten Staatsgarantie resp. Staatsteil-
garantie zu prüfen.

3UlVLGHQW. Ich gebe zunächst dem Kommissionspräsidenten
das Wort zu diesen Anträgen.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Der Ratspräsident hat mich gefragt, ob wir den Artikel in die
Kommission zurücknehmen würden. Die Frage der Staatsga-
rantie werden wir in der Kommission ohnehin nochmals prü-
fen. Wir haben im Zusammenhang mit dem Sanierungsbe-
richt einen Unterausschuss gebildet, der prüfen soll, wie wir
die Kasse langfristig sanieren können. Es gibt verschiedene
Optionen, wie beispielsweise Einmaleinlage, Leistungskür-
zungen oder neue Sanierungsbeiträge. Eine der Optionen ist
die Staatsgarantie. Ich möchte kurz erläutern, in welcher
Form wir die Staatsgarantie sehen. Sie ist kein Beitrag, den
der Kanton der Kasse überweisen würde. Die Staatsgarantie
ist vielmehr eine Eventualverpflichtung. Falls die Kasse je-
mals zahlungsunfähig würde, würde der Kanton einspringen.
Ich habe in meinem Eintretensvotum gesagt, dass diese
Kasse – bis auf einen Tag – niemals eine hundertprozentige
Deckung aufgewiesen hat. Ihre Verpflichtungen konnte sie
jedoch immer erfüllen, und das seit etwa 150 Jahren. In der
Schweiz haben wir fast überall Kassen mit Staatsgarantie. In
sehr vielen Kantonen weisen die Kassen eine Unterdeckung
auf. Soweit wir vom Amt für Sozialversicherung informiert
wurden, ist die Staatsgarantie jedoch noch nie irgendwo in
Anspruch genommen worden. Wir prüfen damit also nichts,
wonach der Kanton irgendetwas überweisen muss. Es ist für
uns auch keine Option, deswegen keine Sanierungsmass-
nahmen mehr vorzunehmen. Aber vielleicht können wir die
Sanierungsmassnahmen etwas weniger hart und schnell
ausgestalten, wenn wir sie mit einer Staatsgarantie – mögli-
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cherweise auch mit einer begrenzten Teilstaatsgarantie –
kombinieren können.
Das Problem ist nur, dass wir die Staatsgarantie erst vor
kurzer Zeit abgeschafft haben. Es ist daher seltsam, wenn wir
nur einige Jahre später wieder auf diesen Entscheid zurück-
kommen. Aber klüger werden kann man ja bekanntlich im-
mer.
Wie gesagt, werden wir diese Frage ohnehin prüfen. Daher
ist es für uns kein Problem, wenn Sie den Artikel an die
Kommission zurückweisen. Dies jedoch bereits im Gesetz
festzuschreiben, wie es der Antrag Schärer verlangt, halten
wir nicht für sinnvoll. Wir möchten zuerst abklären, wie die
gesamten Umstände aussehen, ob das möglich ist und ob
man das eventuell gleichwohl verzinsen muss. Dies alles
muss noch sauber abgeklärt werden.

3UlVLGHQW. Wie Sie gehört haben ist der Präsident mit der
Rücknahme in die Kommission einverstanden. Auch Herr
Annoni ist damit einverstanden. Wird die Rücknahme aus
dem Grossen Rat bestritten? – Das ist nicht der Fall. Damit
werden Artikel 39 und 39a zurück in die Kommission ge-
nommen, dort diskutiert und anschliessend im Rat in zweiter
Lesung nochmals behandelt.

Art. 40 und 41, Art. 42 Abs. 1–2 Bst. a
Angenommen

Art. 42 Abs. 2 Bst. b

$QWUDJ�)'3
Rückweisung an die Kommission zwecks Fixierung der
Lohnbeiträge im Gesetz mit Einführung eines Sanierungs-
spielraums. (Bereits bei Artikel 20 aufgeführt.)

3UlVLGHQW. Wir haben bereits entschieden, dass Artikel 42
Absatz 2 Buchstabe b in die Kommission zurückgeht.

Art. 42 Abs. 2 Bst. c und d
Angenommen

Art. 42 Abs. 3

$QWUDJ�)'3
Rückweisung an die Kommission zwecks Fixierung der
Lohnbeiträge im Gesetz mit Einführung eines Sanierungs-
spielraums. (Bereits bei Artikel 20 aufgeführt.)

$QWUDJ�*)/
... erheben. Zusammen mit den ordentlichen Beiträgen (Art.
20) dürfen die Beiträge der aktiven Versicherten 25 Prozent
des versicherten Verdienstes nicht überschreiten.

3UlVLGHQW. Wir haben entschieden, dass Artikel 42 Absatz 3
in die Kommission zurückgenommen wird. Damit entfällt der
Antrag GFL, der eine Änderung verlangt. Auch dieser Antrag
wird bei der Behandlung von Absatz 3 in der Kommission
nochmals diskutiert.

Art. 42 Abs. 4, Abs. 5 Bst. a und b
Angenommen

Art. 42 Abs. 5 Bst. c

$QWUDJ�*)/
Streichen

3UlVLGHQW. Frau Wälti vertritt den Antrag der GFL.

-RKDQQD�:lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Buchstabe c die-
ses Artikels erhöht die Chancen dieses Gesetzes erheblich
und ist ein wichtiges Signal gegen ein allfälliges Referendum.
Die GFL-Fraktion will keine generelle Rentenkürzung für alle.
Wir tragen aber diverse Leistungssenkungen mit, wie bei-
spielsweise die Regelung der vorzeitigen Pensionierung, die
in den Buchstaben a und b vorgesehen ist. Ich ziehe daher
meinen Antrag zurück und bitte Sie, ihn zusammen mit dem
gesamten Artikel 42 nochmals in der Kommission zu behan-
deln.

3UlVLGHQW. Frau Wälti beantragt demnach Rücknahme in die
Kommission. Möchte sich der Kommissionspräsident dazu
äussern?

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Artikel 42 Absatz 5 hält die verschiedenen Möglichkeiten für
Leistungskürzungen fest. Die ersten beiden betreffen eine
Erschwerung der vorzeitigen Pensionierung. Als drittes, in
Buchstabe c, wird die Möglichkeit festgehalten, die Rente
generell für alle zu senken. In der Kommission wurde dazu
bereits ein Streichungsantrag gestellt. Wir haben darüber
abgestimmt und den Antrag abgelehnt in der Meinung, dies
sollte eines der Elemente sein, welches die Verwaltungs-
kommission – unter Genehmigungsvorbehalt der Regierung –
einsetzen kann. Allerdings wurde in der Kommission und
auch von Seiten der Regierung ganz deutlich gesagt, eine
solche generelle Rentenkürzung sei eine Ultima ratio und
solle wirklich nur im äussersten Notfall eingesetzt werden,
weil sie alle trifft. Man hat keine Möglichkeit, dem zu entge-
hen, indem man beispielsweise nicht vorzeitig in Pension
geht. Das trifft wirklich alle. Wir werden dies zuhanden der
zweiten Lesung sicher nochmals diskutieren, daher können
wir den Antrag durchaus in die Kommission zurücknehmen.
Die Kommission hat mit jedoch 11 zu 6 Stimmen entschie-
den, dass der Buchstabe c beibehalten werden soll. Eine
Rücknahme in die Kommission bringt nichts Neues, weil wir
die Frage zuhanden der zweiten Lesung ohnehin nochmals
diskutieren werden. Sie können sie daher zurückweisen, oder
auch nicht: Das spielt in diesem Sinne keine Rolle.

3UlVLGHQW. So, wie ich das verstanden habe, ist die Frage
entscheidungsreif. Man möchte sie diskutieren und nicht in
die Kommission zurücknehmen. Wir diskutieren also nun
über den Antrag zu Artikel 42 Absatz 5 Buchstabe c.

*HUKDUG�)LVFKHU, Meiringen (SVP). Für uns gibt es natürlich
keine Diskussion. Buchstabe c darf man nicht in die Kommis-
sion zurücknehmen oder gar streichen. Streichen wäre das
Schlimmste, denn damit würden wir uns jede Möglichkeit zur
Schliessung der Finanzierungs- und der Deckungslücke
nehmen.

$GULDQ� .QHXE�KOHU, Nidau (FDP). Die FDP-Fraktion bean-
tragt aus folgenden Gründen Ablehnung des Streichungsan-
trags: Die Leistungskürzung ist ein Instrument zur Sanierung
der BLVK. Aber auch ich sage zumindest aus persönlicher
Sicht, dass es sich hierbei um den allerletzten Schritt handelt,
den wir dann tun, wenn es nicht mehr anders geht. Aber wir
brauchen dieses Instrument, um alle theoretisch möglichen
Massnahmen ergreifen zu können, wenn sie notwendig sind.
Diese Massnahme steht jedoch auch für uns nicht an erster
Stelle.

$QGUHDV�%ODVHU, Heimberg (SP). Die SP-Fraktion unterstützt
diesen Antrag. Das möchte ich deutlich festhalten, obwohl wir
bei den Buchstaben a und b im Sinne der Sanierung mithel-
fen. Auch hier handelt es sich um eine Sanierungsmassnah-
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me. Wenn wir die Möglichkeit zur Rentensenkung offen las-
sen, ist dies aus unserer Sicht ein falsches Zeichen. Denn
genau das befürchten die Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir
davon absehen, wird aus meiner Sicht das Verständnis der
Betroffenen für die Sanierung gross sein. Wir könnten ein
kleines Zeichen setzen, indem wir auf diese Möglichkeit ver-
zichten.

5XGROI� *XJJLVEHUJ, Kirchlindach (SVP). Grundsätzlich hat
die SVP entschieden,  diese Ultima Ratio durchzuziehen.
Anderseits muss man Leistungen mit Leistungen vergleichen.
Die verschiedenen Koordinationsabzüge führen dazu, dass
die Prozentzahl von 65 unter 60 fällt. Damit man die Leistun-
gen effektiv vergleichen kann, beantrage ich daher gleich-
wohl, Buchstabe c in die Kommission zurückzunehmen. Auf
diese Weise erhält man eine grundsätzliche Regelung unter
Berücksichtigung aller vorhandenen Grundlagen. Hier geht es
ja auch noch um die Frage der Vergleichbarkeit von Kanton
zu Kanton. Der Kommissionspräsident hat zwar vorhin etwas
anderes gesagt, aber ich glaube, er wird sich nun nochmals
dazu äussern. Buchstabe c sollte in die Kommission zurück-
genommen werden.

3UlVLGHQW. Es liegt also wieder ein Antrag auf Rücknahme in
die Kommission vor. Möchte sich dazu noch jemand äu-
ssern? Wir werden anschliessend darüber abstimmen.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Ich war vorhin etwas überrumpelt, dass der Antrag gleich in
einen Rückweisungsantrag gewandelt wurde. Ich wollte zu-
erst die Signale dazu hören. Wie gesagt ist die Rücknahme
kein Problem, da wir dies in der Kommission ohnehin noch-
mals diskutieren werden. Ich denke, wir werden in der Kom-
mission zuhanden der zweiten Lesung nochmals einen Kom-
promiss suchen. Das kann ein Element sein. Ich habe auch
bereits gesagt, dass wir die Sache hinsichtlich der 65 oder 60
Prozent nochmals prüfen werden. Ich widersetze mich der
Rücknahme in die Kommission also nicht.

0DULR�$QQRQL, directeur de l’instruction publique. Le renvoi
en commission, c’est une décision du parlement. En général,
quand vous prenez cette décision, cela signifie que vous êtes
prêts à revenir sur le contenu de la proposition. On peut natu-
rellement reprendre la chose en commission, mais le gouver-
nement va continuer à défendre son point de vue en commis-
sion. Vous l’avez vu dans le rapport sur la stratégie
d’assainissement, on ne peut pas assainir la Caisse seule-
ment en augmentant les cotisations, il faut aussi discuter
aussi des prestations, c’est une nécessité. Par conséquent,
on peut reprendre l’affaire en commission, mais la commis-
sion doit savoir que le gouvernement sur cette question-là va
continuer à défendre l’avis que les prestations doivent aussi
être discutées.

+HLQ]�6LHJHQWKDOHU, Rüti b.Büren (SVP). So, wie ich diese
Diskussion mitverfolgt habe, hat die Kommission klar entschie-
den, wie sie dies handhaben will. Sie will den Artikel so belas-
sen, dass eine allgemeine Rentenkürzung möglich sein könnte.
Ich denke, die Kommission erwartet nun einfach ein Zeichen
des Grossen Rats. Ich sehe nicht ein, weshalb dies nochmals
in die Kommission zurückgenommen werden soll. Wenn ich
Sie richtig verstanden habe, würde die Kommission den Arti-
kel ja doch stehen lassen. Deshalb bitte ich Sie, die Rückwei-
sung nicht zu unterstützen und den Artikel so zu überweisen,
wie ihn die Kommission vorsieht.

3UlVLGHQW. Die Rückweisung wird bestritten, wir stimmen
deshalb zunächst über den Rückweisungsantrag ab.

$EVWLPPXQJ
Für den Rückweisungsantrag 75 Stimmen
Dagegen 89 Stimmen

0 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Nun stimmen wir über den Streichungsantrag
GFL ab.

$EVWLPPXQJ
Für den Streichungsantrag GFL 52 Stimmen
Dagegen 99 Stimmen

9 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Damit bleibt Artikel 42 Absatz 5 Buchstabe c
gemäss grauer Fassung bestehen.

Art. 42 Abs. 6 und 7, Art. 43 Abs. 1
Angenommen

Art. 43 Abs. 2

3UlVLGHQW. Zu Absatz zwei hat sich Herr Antener zu Wort
gemeldet.

%HUQKDUG� $QWHQHU, Langnau (SP). Es handelt sich nur um
eine Kleinigkeit. In Absatz 2 steht ein falscher Verweis. Es
sollte nicht «Artikel 40 Absatz 4», sondern «Artikel 42 Absatz
4» heissen.

3UlVLGHQW. Ich danke Ihnen für den Hinweis. Das wird im
Protokoll so vermerkt.

Art. 44– Art. 50 Abs. 1–3
Angenommen

Art. 50 Abs. 4(neu)

$QWUDJ�+DOGLPDQQ��%XUJGRUI��693�
Der Grosse Rat kann im Rahmen der Behebung der Unter-
deckung einen einmaligen Beitrag zu Lasten des Kantons
beschliessen, der weder als Arbeitgeber- noch als Arbeit-
nehmerbeitrag ausgerichtet wird.

)UDQ]� +DOGLPDQQ, Burgdorf (SVP). Ich vertrete hier den
Antrag des Verbands Bernischer Gemeinden (VBG) zu Artikel
50 Absatz 4(neu). Die Mehrheit der Gemeinden ist der Mei-
nung, die Finanzierungslücke müsse so rasch als möglich
geschlossen werden, damit der Schaden begrenzt werden
kann. Dafür müssen wir hier eine gesetzliche Grundlage
schaffen. Je nach Variante werden die Gemeinden durch die
Schliessung der Finanzierungslücke und durch die Sanierung
sehr stark belastet. Durch die damalige Ausfinanzierung
haben die Gemeinden ihren Beitrag in grossem Ausmass
geleistet, und durch den Wegfall der Staatsgarantie ist die
BLVK heute wie eine private Pensionskasse zu behandeln.
Der VBG würde sich einer allzu einseitigen Belastung der
Arbeitgeberseite widersetzen. Es ist vielmehr auf der Bei-
trags- und auf der Leistungsseite anzusetzen. Die Rückkehr
zur Staatsgarantie lehnt der VBG ab. Es ist wichtig, dass die
BLVK umfassend saniert wird. Diese grossen Probleme sol-
len nicht einfach um einige Jahre hinausgeschoben und der
nächsten Generation überlassen werden.
Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen. Ansonsten fehlt die
gesetzliche Grundlage, und der Kanton kann nicht zu einer
entsprechenden Vorableistung verpflichtet werden. Wenn der
Antrag nicht ins Gesetz aufgenommen wird, müssen sich der
VGB und damit die bernischen Gemeinden überlegen, ob das
Referendum ergriffen werden muss. Der Antrag ist sehr wich-
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tig, damit die Finanzierungslücke auch wirklich geschlossen
werden kann und die Vorableistung des Kantons tatsächlich
möglich wird. Ich verlange Abstimmung unter Namensaufruf.

(UZLQ�6RPPHU, Melchnau (EVP). Mit dem BLVK-Gesetz sind
wir dabei, ein Loch in der Badewanne zu stopfen. Parallel
dazu oder im Anschluss daran werden wir Quellen erschlie-
ssen, damit wir die Badewanne füllen können. Die EVP-
Fraktion befürwortet eine Rückweisung dieses Antrags an die
Kommission. Vieles ist noch offen. Noch gibt es gute Alterna-
tiven, wie beispielsweise eine Einmaleinlage des Arbeitge-
bers mit Verwendungsverzicht. Ich stelle mir 200 Mio. Fran-
ken vor. Damit könnte man den VBG ins Boot holen. Bei
3 Prozent Zins hätte man jährlich 3 Mio. Franken Schuldzin-
sen. Wer nachrechnet, merkt, das 3 Mio. Franken fehlen: Ich
würde noch 3 Mio. Franken beim Lotteriefonds beantragen,
weil die BLVK ja ebenfalls eine grosse Lotterie ist.

3UlVLGHQW. Wie Sie gehört haben, wurde ein Antrag auf
Rückweisung an die Kommission gestellt. Wir führen die
Diskussion fort und werden anschliessend darüber befinden.

+HQUL� +XEHU, Spiegel (SP). Ich habe Verständnis für die
Position der Gemeinden. Sie sind nicht schuld an diesem
Debakel. Ebenso viel Verständnis habe ich aber auch für die
Lehrerinnen und Lehrer. Sie können nämlich mit genau dem-
selben Recht sagen, sie hätten mindestens zu fünf Sechsteln
nichts zu dem Debakel beigetragen. Trotzdem sagt man jetzt,
sie müssten finanzieren helfen. Es kann also niemand etwas
dafür. Das sagen alle.
Ich könnte mich damit einverstanden erklären, den Antrag an
die Kommission zurückzuweisen. Es geht um eine Kann-
Formulierung. Solche Kann-Formulierungen halte ich für
sinnvoll, weil sie das Instrumentarium erweitern, was in jedem
Fall nicht von Nachteil ist.
Es wurde immer wieder gesagt, wir würden das Problem auf
die nächste Generation abschieben, wenn wir die Deckungs-
lücke nicht schliessen. Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang daran, dass es beim Bund auch gute Versicherungs-
mathematiker und die besten Kenner des Bundesgesetzes
über die berufliche Vorsorge (BVG) gibt, denn sie haben
dieses Gesetz gemacht. Franz Haldimann, der Gesetzgeber
sagt ausdrücklich, das es bei öffentlich-rechtlichen Kassen
mit Staatsgarantie keine Deckungslücke gibt. Was es nicht
gibt, kann man demnach auch nicht auf die nächste Genera-
tion verschieben. Ich bin froh, wenn wir die Diskussion über
diesen «Chnopf im Chopf» in der zweiten Lesung führen
können. Ich bin damit einverstanden, etwas zu decken, was
existiert. Aber wenn es nicht existiert, müssen wir auch keine
fiktiven Lücken schliessen sondern selber feststellen, wie
gross die Lücken tatsächlich sind. Etwas müssen wir ge-
währleisten, darin sind wir uns alle einig. Für immer und ewig,
solange es diese Kasse gibt, müssen wir die Zahlungsfähig-
keit der fälligen Leistungen gewährleisten. Wie in jedem Un-
ternehmen muss dies immer garantiert und dafür genügend
Geld vorhanden sein. Aber nur dann, wenn man mit dem
Liquidationsfall dieser Kasse rechnest – wenn die Lehrer-
schaft in diesem Kanton abgeschafft wird – muss man sich
für den Fall einer Deckungslücke rüsten. Das ist jedoch wie
wenn man sich gegen Gebäudeschäden versichert, für den
Fall, dass ein Meteor auf den Kanton Bern fällt. Aus meiner
Sicht sind beide Szenarien in etwa gleich wahrscheinlich.

3UlVLGHQW. Auf der Tribüne begrüsse ich die deutschsprachi-
gen Lehrtöchter und Lehrlinge der Kantonsverwaltung, die im
Rahmen ihrer Ausbildung den Grossen Rat besuchen. Ich
wünsche ihnen einen interessanten Tag und alles Gute im
persönlichen wie im beruflichen Leben. �$SSODXV�

0HOFKLRU� %XFKV, Hünibach (FDP). Die FDP-Fraktion lehnt
den Antrag in seiner vorgeschlagenen Form ab. Wir wehren
uns aber nicht gegen eine Rückgabe in die Kommission. In
der Kommission und auch im Unterausschuss werden ver-
schiedene Modelle und Varianten diskutiert, mit denen man
die Deckungslücke schliessen könnte. Wir wehren uns aber
dagegen, wenn nun jede betroffene Gruppe einen eigenen
Vorschlag macht, welche Direktleistung der Kanton zunächst
einmal für sie erbringen soll. Wenn jede betroffene Gruppe
dies tut, ist am Ende genau das erreicht, was wir nicht wollen,
nämlich dass der Kanton alles übernehmen muss. So können
wir nicht vorgehen. Wir müssen einen gesamtheitlichen An-
satz finden, in den wir verschiedene Elemente aufnehmen
können. Dazu gehört auch das, was wir von den Gemeinden
gehört haben. Aber wir können nicht für jede betroffene
Gruppe einen Spezialfall schaffen, nach welchem der Kanton
vorab einen Betrag in die Kasse einschiessen muss. Dage-
gen wehren wir uns.

*HUKDUG� )LVFKHU, Meiringen (SVP). Die SVP unterstützt
natürlich den Antrag von Herrn Haldimann – wie könnte es
auch anders sein – einstimmig. Ich möchte nochmals sagen,
was ich gestern bereits erwähnt habe. Es gefällt mir nicht,
wenn Referendumsdrohungen ausgesprochen werden, un-
geachtet dessen, ob sie von links oder von rechts kommen.
Sie bringen uns hier wenig. Es ist immer noch so, dass die
Finanzierungslücke pro Monat um 10 Mio. Franken wächst.
Gefährden wir die Sache also nicht mit Referendumsdrohun-
gen. Die SVP befürwortet den Antrag.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Dieser Antrag lag der Kommission nicht vor. Man kann ihn
zuhanden der zweiten Lesung in der Kommission noch stel-
len. Ich würde jetzt nicht schon wieder sagen, man kann
einfach alles zurücknehmen. Es ist an sich schön, dass Sie
ein so grosses Vertrauen in die Kommission setzen und den-
ken, sie werde alle diese Fragen perfekt lösen. Das werden
wir auch versuchen, aber gewisse Dinge können auch schon
hier entschieden werden. Der VBG-Artikel, wie ich ihn einmal
nenne, war uns durchaus bekannt. Diese Frage wurde auf-
geworfen. Das Problem ist, dass die Gemeinden Arbeitge-
berbeiträge bezahlen und so auch an der Sanierung beteiligt
sind. Dass sie das nicht wollen, ist verständlich. Sie schlagen
uns vor, wir sollen die Grundlage dafür schaffen, dass der
Kanton eine Einlage à fonds perdu machen kann. Darum
geht es hier. Wir kannten diese Möglichkeit durchaus, aber
wir standen ihr innerhalb der Kommission relativ kritisch ge-
genüber.
Wie erwähnt, steht für uns im Vordergrund, eine Arbeitgeber-
beitragsreserve zu schaffen. Dieses Geld könnte wieder zum
Kanton zurückgelangen, wenn dereinst die Deckungslücke
geschlossen ist. Diese Frage werden wir im Unterausschuss
und anschliessend auch wieder in der Kommission prüfen.
Aus dieser Sicht kann ich wie vorhin sagen, dass sich eigent-
lich nicht viel ändert, ob Sie die Frage in die Kommission
zurückweisen oder nicht. Im Rahmen des Sanierungskon-
zepts werden wir sie ohnehin prüfen müssen.
Ich möchte noch ein Element erwähnen, das zu berücksichti-
gen ist. Wenn der Kanton einer BLVK einfach einmal 200
Mio. Franken als à-fonds-perdu-Einlage gibt, halten wir das
aus politischer Sicht für noch schwieriger als die Staatsga-
rantie. Denn bei der Staatsgarantie wird eigentlich nichts
überwiesen. Wenn der Steuerzahler einfach 200 oder 250
Mio. Franken in diese Kasse verschieben soll, wird dies poli-
tisch sehr umstritten sein. Ich bin nicht sicher, ob das eine
konsensfähige Lösung wäre. Wir werden aber auch diese
Lösung prüfen. Ob Sie den Antrag zurückweisen sollen oder
nicht, kann ich Ihnen nicht im Namen der Kommission sagen.
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Wenn Sie ihn zurückweisen, wird sich wahrscheinlich nicht
viel ändern, weil wir die Sache ohnehin noch prüfen werden.

0DULR�$QQRQL, directeur de l’instruction publique. Vous com-
prendrez aisément que le gouvernement est contre cette
proposition, parce que cela signifie que ce sont 200 millions
qu’on met à la charge du canton. Nous ne pouvons pas
l’accepter, pour les raisons suivantes. Les communes disent
qu’elles formulent cette demande parce qu’elles ne veulent
pas participer au paiement de ces 200 millions vu qu’elles
n’étaient pas à la commission administrative de la CACEB
lorsque celle-ci a pris des décisions en matière de placement
qui sont problématiques. Lors de la commission parlemen-
taire, M. Sommer a posé la question aux communes si elles
étaient maintenant d’accord d’intégrer la commission et la
réponse était clairement qu’elles ne voulaient pas venir dans
cette commission. Par définition, l’argument perd de son
poids : on dit d’abord qu’on ne veut pas assumer des respon-
sabilités à ce niveau-là parce qu’on était pas là, mais mainte-
nant on ne veut pas non plus assumer des responsabili-
tés dans la commission actuelle. L’argument est donc un peu
boiteux. Je signale que durant les années 90 l’Association
des communes n’a jamais fait de demande pour siéger dans
cette commission. L’aurait-elle fait que l’on aurait pu entrer en
matière. L’argument vient aussi un peu tard. Il faut reconnaî-
tre aussi que l’argument s’écarte de l’esprit de la parité. Tou-
tes ces caisses de pension sont dominées par l’esprit de la
parité. Si les communes comme employeurs disent que pour
certains types de risques elles se retirent et qu’elles ne veu-
lent pas participer au financement, on s’écarte un peu de la
philosophie fondamentale qui domine les caisses de pension.
Vous êtes aussi des représentants de l’Etat et des intérêts de
l’Etat aussi vu sous cet angle.
Je vous demande de rejeter la demande des communes et de
suivre le gouvernement et de ne pas renvoyer non plus l’objet
en commission. Il doit être clair ici que tout le monde doit soli-
dairement participer dans sa totalité à l’assainissement de la
Caisse de pension.

3UlVLGHQW. Wir befinden zunächst über den Antrag auf
Rückweisung an die Kommission. Wenn dieser abgelehnt
wird, stimmen wir wie verlangt unter Namensaufruf über Arti-
kel 50 Absatz 4 neu ab. Sind Sie damit einverstanden? – Das
ist der Fall.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag (Rückweisung) 117 Stimmen
Dagegen 36 Stimmen

11 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Der Antrag Haldimann wurde an die Kommission
zurückgewiesen. Damit erübrigt sich die Abstimmung über
Artikel 50 Absatz 4(neu).

Art. 51
Angenommen

Art. 51a

$QWUDJ�)'3
Rückweisung an die Kommission.

$QWUDJ�*)/
Abs. 2: Für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes die bisherigen Überbrückungsrenten während mehr
als 20 Jahren mitfinanziert haben, ...

3UlVLGHQW. Auch hier liegt ein Antrag auf Rückweisung vor.
Ich gebe zunächst dem Kommissionspräsidenten das Wort.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Hier befinde ich mich auf sichererem Terrain und kann viel-
leicht tatsächlich die Diskussion etwas verkürzen. Wir sind
damit einverstanden, Artikel 51a in die Kommission zurück-
zunehmen. Die Kommission hat die Rückzahlbarkeit der
Überbrückungsrente diskutiert und dabei festgestellt, dass
eine Übergangsregelung getroffen werden muss. Der Regie-
rungsrat hat nun eine solche Übergangsregelung entworfen.
Wenn nun aber Leute ihre Pensionierung beispielsweise auf
nächsten Sommer vorgesehen haben, dürfen sie aufgrund
des Vertrauensschutzes nicht plötzlich zu hören bekommen,
sie müssten die Überbrückungsrente jetzt zurückzahlen.
Davon ging die Kommission aus. Für diese Leute würde das
bedeuten, dass sie letztlich 400 Franken weniger Rente er-
halten, und wenn sie das gewusst hätten, dann hätten sie die
Sache vielleicht nicht so geplant. Im Rahmen des Vertrau-
ensschutzes ist aus dieser Sicht ein Schutz dieser Leute
notwendig.
Die Idee war ursprünglich, eine Übergangslösung zu schaf-
fen, die ein paar Jahre dauert. Die Regierung hat nun eine
unbeschränkte Übergangsfrist vorgeschlagen. Seine Rege-
lung besagt Folgendes: Abhängig davon, wie lange jemand
bezahlt hat, soll er weniger zurückzahlen müssen. Das ent-
spricht nicht der Idee der Kommission. Unsere Idee war eine
andere. Aber man musste einen Entwurf machen. Die Über-
gangsregelung muss daher noch einmal gründlich diskutiert
werden. Es gibt auch Argumente, die für die Lösung des
Regierungsrats sprechen. Ich denke jedoch, hier sei nicht der
richtige Ort, um eine derart technische Diskussion zu führen.
In der Kommission konnte die Frage nicht diskutiert werden.
Es erging lediglich ein Auftrag an die Regierung. Ich bin des-
halb der Meinung, man sollte den Artikel in die Kommission
zurücknehmen. So können wir die Übergangsregelung
nochmals genau ansehen und die einzelnen Pro und Kontra
prüfen. Vielleicht ist die Lösung des Regierungsrats sinnvoller
als das, was wir ursprünglich vorgesehen haben. Das Pro-
blem ist einfach: Die Wirkung von dem, was wir wollten, ver-
pufft, wenn man einfach sagt: Je nachdem, wie lange jemand
bezahlt hat, muss er weniger zurückbezahlen. Dann haben
wir kein Beitragsprozent für die Sanierung der Deckungs-
lücke. Dieses Problem müssen wir noch genau ansehen. Aus
meiner Sicht sollten wir dies also in die Kommission zurück-
nehmen und dort im Detail diskutieren.

3UlVLGHQW. Wie Sie gehört haben ist der Präsident bereit, den
Artikel in die Kommission zurückzunehmen. Der Regierungs-
rat ist einverstanden. Wird die Rückweisung an die Kommis-
sion bestritten? – Das ist nicht der Fall. Damit entfällt auch
der Antrag GFL zu diesem Artikel. Er wird ebenfalls in der
Kommission diskutiert.

Art. 52–57
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

:HUQHU� /�WKL, Münsingen (SVP). Wenn ich hier als Frakti-
onspräsident der SVP eine Schlusserklärung abgebe, so ist
diese natürlich von meinem Lehrersein durchdrungen. Bern-
hard Pulver hat einmal gesagt, ich sei ein Bilderbuch-Fall. Ich
bin 61 Jahre alt. Ich habe vorzeitig demissioniert, den Ren-
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tenantrag gestellt und bewilligt erhalten. Und nun geschieht
dies. Ich habe mich eigentlich ein wenig vor dieser Diskussi-
on gefürchtet. Namentlich von bürgerlicher Seite habe ich mit
einer raueren Bise gegenüber der Lehrerschaft gerechnet.
Für mich ist es innerhalb meiner Zeit als Grossrat fast ein
wenig ein «Highlight», wie diese ganze Diskussion abgelau-
fen ist. Man hat einander Sorge getragen, auf einander ge-
hört und ist auf einander zugegangen. Das hat mich sehr
gefreut. Ich möchte dafür dem Kommissionspräsidenten
Bernhard Pulver, der Kommission, aber auch den Fraktionen
ganz herzlich danken. Hinsichtlich der Fraktionen ist mir be-
wusst, dass auf beiden Seiten grosse Schatten übersprungen
worden sind. Dem Parlament und der Regierung ein grosses
Merci! Angesicht des hier zu erwartenden Ergebnisses
möchte ich mich dem anschliessen, was Gery Fischer vorhin
gesagt hat. Auch in der Lehrergruppe habe ich das bereits
gesagt: Gefährdet jetzt nicht das einvernehmliche Klima mit
Demo- oder Referendumsdrohungen! Aus meiner Sicht hat
man den Mittelweg zwischen den vor allem finanziellen Inter-
essen von Kanton und Arbeitnehmern gesucht und gefunden.
Ich bin froh, wenn Sie dieser ersten Lesung grossmehrheitlich
zustimmen können.

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
in erster Lesung 141 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen

10 Enthaltungen

'ULQJOLFKHUNOlUXQJ�SDUODPHQWDULVFKHU�9RUVW|VVH

'DV�%�UR�KDW�IROJHQGH�9RUVW|VVH�GULQJOLFK�HUNOlUW�

Interpellation 237/04 Blanchard, Malleray (UDC). «Genereller
Entwässerungsplan der Secor»

Motion 251/04 Messerli, Kirchdorf (SVP) «Krähenschäden in
Stadt und Land»

Motion 257/04 Fiko «Einsparungen von 40 Mio. Franken beim
Vollzug des Voranschlags 2005»

Motion 262/04 Guggisberg, Kirchlindach (SVP) «Keine ge-
spaltene Verantwortung bei Institutionen und Beteiligun-
gen»

Motion 263/04 Guggisberg, Kirchlindach (SVP) «Verbesserte
Kontrolle im Staate Bern»

Motion 266/04 GPK, (Grunder, Hasle-Rüegsau, SVP) «Ablö-
sung Strassenbauprogramm durch Strassennetzplan»

Interpellation 268/04 Müller, Zäziwil (SVP) / Friedli, Sumis-
wald (EDU) / Schneiter, Thierachern (EDU) «Institut für
Rechtsmedizin IRM, Abteilung für Forensische Chemie»

Motion 270/04 Küng-Marmet, Saanen (SVP) «Umzonung von
Flächen vom Sömmerungsgebiet in die Berggebietszone»

Motion 271/04 Wisler Albrecht, Burgdorf (SP) «Sozialhilfe mit
neuen Skos-Richtlinien»

Motion 273/04 Ochsner, Köniz (SP) / Schärer, Bern (GB) /
Streiff-Feller, Oberwangen (EVP) «Ausbau der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung auch im Jahr 2005»

Interpellation 274/04 Stalder, Bern (FDP) «Bereichert die
'International University' die Bildungslandschaft im Kanton
Bern?»

Motion 275/04 Grunder, Hasle-Rüegsau (SVP) «Zusatzgold
wird zwingend für die Schuldentilgung eingesetzt»

Motion 276/04 SVP (Brand, Münchenbuchsee) «Der Kanton
Bern muss einen Schritt vorwärts machen»

Motion 277/04 Schärer, Bern (GB) «Pakt für Beschäftigung
der Jungen»

Motion 278/04 Rytz, Bern (GB) «Zusätzliche Sofortmass-
nahmen gegen fehlende Lehrstellen»

Interpellation 280/04 Hänni, Kirchlindach (GFL) «Muss die
Kleinklasse Rudolf Steiner in Bern dem Kampf um mini-
male Sonderschulbeiträge erliegen?»

'LH�'ULQJOLFKNHLW�IROJHQGHU�9RUVW|VVH�ZXUGH�DEJHOHKQW�

Motion 252/04 Kunz, Burgdorf (SVP) «Rollen wir Landstra-
ssen auch ab dem Berner Mittelland»

Interpellation 258/04 Zuber, Moutier (PSA) «Versteckt sich
die Regierungspräsidentin unter einer Tarnkappe?»

Interpellation 261/04 Blank, Aarberg (SVP) «Was geschah
mit den Immobilien der Bernischen Lehrerversicherungs-
kasse?»

Interpellation 265/04 Lack, Gümligen (FDP) «Förderung des
Englischunterrichts: wie weiter?»

.RQ]HSW� I�U� GLH� ILQDQ]LHOOH� 6DQLHUXQJ� GHU� %HUQLVFKHQ
/HKUHUYHUVLFKHUXQJVNDVVH� �%/9.��� %HULFKW� GHV� 5HJLH�
UXQJVUDWV�DQ�GHQ�*URVVHQ�5DW��.DSLWHO��±���.DSLWHO���XQG
��LQ�GHU�6RQGHUVHVVLRQ�YRP�'H]HPEHU������

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�*%-$
Rückweisung mit folgenden Auflagen: Der Regierungsrat legt
dem Grossen Rat eine Strategie mit der entsprechenden
Gesetzesvorlage vor, welche die beiden Pensionskassen
BLVK und BPK zusammenführt.
Die Finanzierungslücke ist mit einer Erhöhung der Beiträge
der Arbeitnehmenden auf maximal zehn Prozent abzubauen.
Bei den Beiträgen ist der bisherige Schlüssel betreffend Bei-
träge Arbeitnehmende und Arbeitgeber beizubehalten.
Für die Deckungslücke ist eine vorübergehende Staatsgaran-
tie einzuführen und das fehlende Deckungskapital ist zu ver-
zinsen.

$QWUDJ�.RPPLVVLRQ�%/9.
Der Grosse Rat nimmt zustimmend Kenntnis vom Bericht
(Teil «Schliessung der Finanzierungslücke»)

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�.RPPLVVLRQ�%/9.
Die Schliessung der Finanzierungslücke ist vordringlich an
die Hand zu nehmen, die entsprechenden Massnahmen sind
auf Inkrafttreten des BLVK-Gesetzes umzusetzen.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ .RPPLVVLRQ�%/9.
Zu Ziffer 5.3 Die einzelnen Massnahmen zur Schliessung der
Finanzierungslücke (siehe Seite 35 des Berichts)
– Massnahme 2 (Verdiensterhöhungsbeiträge):
Der Regierungsrat wird aufgefordert, den rückwirkenden
Einkauf ab 55 Jahren freiwillig zu gestalten. Die Finanzierung
ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgeglichener
auszugestalten als im Bericht des Regierungsrats. (Siehe
Seite 36 des Berichts.)
– Massnahme 4 (Invalidität):
Sollte sich erweisen, dass aufgrund der Neuregelung der
Invalidenrente in Artikel 10 BLVKG weniger Beitragsprozente
erforderlich sind, so werden diese als Beitrag zur Sanierung
der Deckungslücke verwendet. (Siehe Seite 39 des Berichts.)
– Massnahme 5 (Überbrückungsrenten):
Ist durch die Rückzahlbarkeit der Überbrückungsrenten zu
ersetzen. Das dadurch frei werdende Beitragsprozent ist im
Rahmen der Sanierung der Deckungslücke zu erheben. (Sie-
he Seite 40 des Berichts.)
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3ODQXQJVHUNOlUXQJ�63
– Beiträge zur Finanzierung der gesetzlich vorgeschriebenen

Leistungen enthalten keine Reserven zur Schliessung der
Deckungslücke. Sanierungsbeiträge werden als solche
separat ausgewiesen.

– Die notwendigen Beiträge für die Finanzierung der Invali-
ditätsrente werden auf der Grundlage des neuen Invalidi-
tätsbegriffs versicherungstechnisch neu berechnet und in
der Gesamtübersicht der Beiträge real ausgewiesen.

– Die zweijährige Lohnfortzahlungspflicht ist Bestandteil des
Sanierungskonzepts und als Folge des neuen Invaliditäts-
begriffs zwingend notwendig. Das Sanierungskonzept
muss in diesem Zusammenhang mit den entsprechenden
Fakten und den damit verbundenen Auswirkungen ergänzt
werden.

3UlVLGHQW. Wir behandeln die Kapitel 1 bis 5 des Berichts.
Ich plane wie folgt vorzugehen. Frau Schärer hat im Namen
der GBJA-Fraktion einen Rückweisungsantrag mit Auflagen
gestellt. Wir führen zuerst eine allgemeine Debatte über den
Bericht und den Rückweisungsantrag. In einem zweiten
Schritt werden wir alle Planungserklärungen gemeinsam
diskutieren.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Sie müssen mich nicht mehr so lange anhören wie beim
Eintreten zum BLVK-Gesetz. Vieles ist ja bereits gesagt. Ich
versuche noch einmal im Zusammenhang mit dem Sanie-
rungsbericht die Probleme bei der Sanierung der BLVK im
Überblick darzulegen.
Sie wissen, dass wir am 1. Dezember 1999 die BLVK voll
ausfinanziert haben. Seitdem ist durch Anlageverluste, aber
auch durch die Tatsache, dass die Beiträge die Leistungen
nicht voll finanzieren, eine Unterdeckung in Milliardenhöhe
entstanden. Das heisst, wenn die BLVK heute aufgelöst wür-
de und sie alle Leistungen erbringen müsste – was bei einer
beruflichen Vorsorge der Fall ist –, würde sie ungefähr 5 Mrd.
Franken Deckungskapital benötigen. Sie hat aber real nur
4 Mrd. Franken Vermögen, was einem Deckungsgrad von 80
Prozent entspricht. Im Kapitaldeckungsverfahren ist dies ein
Problem. Das BVG verlangt, dass geschlossene Kassen, also
solche, die keine Staatsgarantie haben, jederzeit einen hun-
dertprozentigen Deckungsgrad aufweisen müssen. Wenn es
eine Unterdeckung gibt, müssen Sanierungsmassnahmen
eingeleitet werden.
An sich ist bei einer so genannt perennierenden Kasse, das
heisst bei einer dauerhaft existierenden Kasse, theoretisch
und rein versicherungstechnisch kein hundertprozentiger
Deckungsgrad notwendig. Das habe ich bereits mehrmals
erwähnt. Die Frage ist die Liquidität, und ob man stabil wei-
terarbeiten kann. Wir haben uns in der Kommission dazu
informieren lassen und mehrere Versicherungsexperten an-
gehört. Von ihnen haben wir als Antwort erhalten, dass die
BLVK mit achtzigprozentigem Deckungsgrad ohne Weiteres
10, 20 oder 30 Jahre weiterarbeiten kann. Der Deckungsgrad
könnte auf 80 Prozent bleiben, das wäre überhaupt kein
Problem. Die Kasse ist liquid, und die Leistungen können
bezahlt werden. Man muss die Unterdeckung also auch ein
wenig entdramatisieren. Es geht nicht darum, dass die Kasse
die fälligen Leistungen in den nächsten Monaten oder Jahren
plötzlich nicht mehr bezahlen kann. Dieses Problem besteht
nicht.
Das Problem ist vielmehr Folgendes: Das BVG verlangt von
uns, dem Kanton als Arbeitgeber, Massnahmen zur Sanie-
rung der Kasse zu ergreifen, damit sie auf einen hundertpro-
zentigen Deckungsgrad kommt. Wie bereits gesagt, könnten
wir auch einfach die Staatsgarantie einführen und uns um die

Sanierung foutieren. Das wäre auch möglich. Dadurch würde
in den nächsten 20 Jahren keine Katastrophe entstehen.
Solange wir die Staatsgarantie jedoch nicht einführen, sind
wir von Bundesrechts wegen gezwungen, eine Sanierung
einzuleiten. Der Kommission war zudem klar, dass eine Sa-
nierung langfristig sinnvoll ist. Die Geschwindigkeit, das
Ausmass und die Frage, ob die Staatsgarantie als ein Ele-
ment die Sanierung vielleicht verlangsamen könnte, wird man
diskutieren müssen. Aber als Gesetzgeber und als Arbeitge-
ber Kanton Bern die Staatsgarantie einzuführen und einfach
nichts zu tun, ist ganz klar nicht mehrheitsfähig. Das würde
auch nicht verstanden.
Ich erinnere nochmals daran, dass die Deckungslücke zum
einen aus Anlageverlusten von etwa 530 Mio. Franken ent-
standen ist. Sehr viele Kassen hatten solche Anlageverluste.
Die Börse ist in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen, wie
man vorher geglaubt hatte. Das ist nichts Besonderes. Sehr
vielen Kassen ging es so. Knapp 200 Mio. Franken davon
gingen aufgrund der sehr risikoreichen Venture-Anlagen
verloren. Dafür wurde ja auch eine PUK eingesetzt. Zum
andern umfasst die aufdatierte Finanzierungslücke 200 Mio.
Franken. Wir hielten es in der Kommission für politisch unbe-
stritten, dass wir die – aufgrund der Tatsache, dass die Bei-
träge die Leistungen nicht decken – entstandene Finanzie-
rungslücke jetzt schliessen müssen. Diesen Teil des Berichts
wollen wir daher vorausnehmen. Im Teil, der behandelt, wie
wir die Milliarden der Deckungslücke wieder hereinholen
wollen, äussert sich der Regierungsrat nicht so klar. Er zeigt
einige Wege auf. Er sagt aber auch deutlich, dass er noch
weitere Gespräche führen und politisch abklären möchte, was
mehrheitsfähig ist und auch vom Grossen Rat getragen wür-
de. Dies ist sozusagen eine Aufforderung an uns, eine Pla-
nungserklärung zu machen. Die Kommission hat deshalb
beantragt, dass wir heute nur den Teil über die Finanzie-
rungslücke behandeln. Wir haben einen Unterausschuss
gebildet, der versucht, ein Konzept für die langfristige Sanie-
rung zu entwickeln.
Es ist wichtig, Folgendes festzuhalten: Dass die Beiträge die
Leistungen nicht decken, kann so nicht weitergehen. Pro
Monat verliert die Kasse 10 Mio. Franken. Keine Kasse kann
auf Dauer Leistungen ausrichten, die nicht durch Beiträge
finanziert sind. Das akzeptieren auch die Lehrkräfte, wie wir
mehrmals gehört haben. Auf Seite 35 des Berichts hat der
Regierungsrat neun Massnahmen dargelegt, mit denen man
die Finanzierungslücke schliessen kann. Insgesamt führen
alle diese Massnahmen dazu, dass die Beiträge sich erhö-
hen. Die Beiträge werden von der Verwaltungskommission
festgelegt. Gemäss dem Bericht des Regierungsrats wird
dies für die Arbeitnehmer 11,15 Prozent und für den Arbeit-
geber 13,65 Prozent ausmachen. Arbeitgeber sind hier Kan-
ton und Gemeinden. In der Kommission waren wir der Mei-
nung, dies sei die oberste Limite. Ich habe das bereits aus-
geführt, deshalb kann ich gleich zum Schluss kommen.
Gegenüber den Versicherten möchte ich nochmals klar das
Signal aussenden: Auch wir halten dies für die Schmerzgren-
ze. Wir werden Lösungen suchen, damit wir – auch gemein-
sam mit der langfristigen Sanierung – die 11,15 Prozent nicht
überschreiten müssen. So hohe Beiträge sind aber nicht nur
für die Versicherten ein Problem. Hier muss nämlich auch der
Kanton und damit der Steuerzahler bezahlen. Kanton und
Gemeinden bezahlen ja die Arbeitgeberbeiträge. Aus dieser
Sicht ist mit 13,65 Prozent auch auf der Arbeitgeberseite
wahrscheinlich die Schmerzgrenze erreicht.
Die Kommission hat intensiv nach Lösungen gesucht. Diese
Lösungen entsprechen unseren Planungserklärungen. Damit
möchten wir Wege aufzeigen, wie man erreichen kann, dass
die 11,15 Prozent nicht überschritten werden. Der Ratspräsi-
dent hat gesagt, wir sollten die Planungserklärungen erst in
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einem zweiten Schritt erklären. Ich werde dies bei den ein-
zelnen Planungserklärungen tun.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

&RULQQH� 6FKlUHU, Bern (GB). Bei der Behandlung des Ge-
setzes wurde auch zu den Sanierungsmassnahmen bereits
sehr viel gesagt. Ich kann mich daher relativ kurz fassen. Wie
Sie sehen, stellen wir hier denselben Rückweisungsantrag,
den wir bereits beim Eintreten auf das Gesetz vertreten ha-
ben. Für uns, und ich denke auch für alle hier im Saal ist klar,
dass Gesetz und Sanierungsbericht eng zusammenhängen.
Sie sind quasi verknüpft oder verzahnt. Das hat jetzt auch der
Kommissionspräsident sehr gut dargestellt. Der Sanierungs-
bericht zeigt aber noch deutlicher als das Gesetz, dass die
gesamte Anlage falsch ist. Das haben wir bereits gestern bei
der Begründung unseres Rückweisungsantrags erläutert. Die
BLVK und die BPK sollen nämlich als separate Kassen wei-
tergeführt werden. Das führt zu einer Ungleichbehandlung
der Lehrkräfte beispielsweise in einer Berufsschule. Es ist
also politisch sehr problematisch, wenn hier ein solcher Ent-
scheid gefällt wird. Wenn dies so umgesetzt wird, entsteht
künftig eine Ungleichbehandlung hinsichtlich der Beiträge und
Leistungen. Zudem führt der Sanierungsbericht zu einem
Ungleichgewicht zwischen Beiträgen und Leistungen.
Selbstverständlich sind wir alle der Meinung, die Finanzie-
rungslücke müsse geschlossen werden. Darin besteht Einig-
keit. Jetzt geschieht jedoch Folgendes: Die Beiträge erhöhen
sich, um die Leistungen zu finanzieren. Damit herrscht ein
Gleichgewicht. Und nun will man im Sanierungsbericht Lei-
stungen reduzieren. So entsteht wieder ein Ungleichgewicht
zwischen Beiträgen und Leistungen. Das kann nicht der Weg
sein. Diese beiden Dinge müssen im Gleichgewicht stehen.
Gerade mit einer separaten Weiterführung von BLVK und
BPK haben wir keine Garantie dafür, dass die BLVK tatsäch-
lich auch in Zukunft als sichere, sanierte Kasse geführt wer-
den kann. Denn die BLVK wird als Kasse mit nur einem Beruf
weiterhin in sich ein grosses Risiko bergen, was dazu führen
wird, dass weitere Massnahmen ergriffen werden müssen.
Davon sind wir überzeugt. Deshalb möchten wir Sie noch-
mals bitten, die Sache anders aufzugleisen. Wir sollten die
beiden Kassen zwingend jetzt zusammenführen und nicht
erst die BLVK auf eine gute Grundlage stellen. Denn das
wäre ein sehr unsicheres Unterfangen. Ich bitte Sie noch-
mals, dem Rückweisungsantrag zuzustimmen.

*HUKDUG�)LVFKHU, Meiringen (SVP). Geschätzte wenige noch
anwesende Grossrätinnen und Grossräte. Rückweisung
kommt für uns auf keinen Fall in Frage. Das habe ich gestern
bereits gesagt. Wir brauchen diesen Bericht als Grundlage
und als Instrument, um mit der Schliessung der Finanzie-
rungs- und der Deckungslücke fortzufahren. Auf die einzel-
nen Massnahmen werde ich erst später eingehen.

+HQUL�+XEHU, Spiegel (SP). Wir sind auch gegen eine Rück-
weisung dieses Berichts. Im Gegenteil möchte ich dem Re-
gierungsrat ein Kompliment machen für diesen vollständigen,
übersichtlichen und guten Bericht, der in sehr kurzer Zeit
erstellt werden musste. Wir müssen hier ein Regime einhal-
ten. So lange wir die Staatsgarantie nicht haben, ist alles
richtig, was der Regierungsrat schreibt. Wir sind von Geset-
zes wegen verpflichtet, die Deckungslücke zu schliessen.
Es gibt nur einen Widerspruch in der Politik des Regierungs-
rats. Wenn die Schliessung der Deckungslücke so wichtig ist
und dies als oberstes Ziel gilt, dann darf man nicht 30 Jahre
lang tolerieren, das sie nicht geschlossen wird. Wenn man an
den Fall glaubt, dass die Kasse möglicherweise liquidiert
werden muss, was macht man dann, wenn sie in 15 Jahren

liquidiert wird und die Deckungslücke nicht geschlossen ist?
Hierin besteht also ein innerer Widerspruch in der Politik.
Wenn man sich selber 20, 30 oder 40 Jahre Zeit gibt, zeigt
man ja gerade, dass die Zahlungsfähigkeit der Kasse nicht im
Geringsten in Frage gestellt ist. Deshalb stelle ich immer
wieder die Frage: Weshalb wollen wir mehr versichern als die
immerwährende Zahlungsfähigkeit der Kasse? Das ist es,
was wir diskutieren müssen. In unserer aktuellen Verschul-
dungssituation sollten wir uns nicht noch Lasten auferlegen,
die betriebswirtschaftlich gar nicht notwendig sind. Der Be-
richt stellt diese Option übrigens auch sehr schön dar. Der
Bericht ist gut und ist eine taugliche Grundlage. Ich danke
nochmals herzlich für diese gute Auslegeordnung. Darauf
kann man aufbauen und sinnvolle Massnahmen beschlie-
ssen.

&KULVWLQH� +lVOHU, Wilderswil (GFL). Die Spannung im Saal
scheint etwas nachgelassen zu haben. Ich hoffe, sie werde
sich wieder aufbauen, wenn es darum geht, Nägel mit Köpfen
zu machen. Bereits gestern in der Eintretensdebatte habe ich
gesagt, dass wir Massnahmen zur Schliessung der Finanzie-
rungslücke als vordringlich betrachten müssen. Heute komme
ich nochmals darauf zurück. Weil nicht so viele Ratsmitglieder
anwesend sind, werde ich mich sowohl zum Konzept als
auch zum Rückweisungsantrag und zu den Planungserklä-
rungen der Kommission äussern.
Für die GFL-Fraktion ist es wichtig, dass die Sanierung sich
jetzt vordringlich mit der Schliessung der Finanzierungslücke
befasst, und dass diese sozialpolitisch verträglich ist. Sie soll
also nicht in erster Linie auf den Schultern der Aktiven erfol-
gen, weil die Aktiven ohnehin schon grosse Lasten tragen.
Sie nehmen Betreuungs- und Erziehungsaufgaben wahr und
können nicht noch Beiträge in astronomischer Höhe bezah-
len. Auch wenn wir das nicht so gerne tun, sehen wir Mög-
lichkeiten darin, bei den Leistungen teilweise etwas zurück-
zufahren. Wir sehen dies vor allem bei den Überbrückungs-
renten als eine Möglichkeit, die erträglich und einigermassen
sinnvoll ist.
Die Frage der Staatsgarantie wird dabei immer präsenter. Die
GFL-Fraktion stellt sich nicht gegen eine Prüfung dieser Fra-
ge. Man kann abklären, ob die Einführung einer Staatsgaran-
tie tatsächlich die richtige Lösung für die Zukunft wäre. Eines
ist jedoch klar: Eine Staatsgarantie, die wir erst vor vier Jah-
ren abgeschafft haben, in dieser schwierigen Situation wieder
einzuführen, ist zumindest politisch ein schwieriges Unterfan-
gen. Es wird daher seitens der Befürworter der Staatsgaran-
tie wahrscheinlich eine gute Kommunikation, viel Überzeu-
gungsarbeit und eine gute Argumentation notwendig sein,
damit auch diejenigen Kantonsbürgerinnen und Kantonsbür-
ger sich überzeugen lassen, die keine Lehrer sind. Die GFL-
Fraktion unterstützt die Planungserklärungen der Kommission
und lehnt den Rückweisungsantrag von Frau Schärer ab.

(UZLQ�6RPPHU, Melchnau (EVP). Mein erster Gedanke war:
Sofort zur BPK wechseln! Dann habe ich mein Kapital «am
Schärme» bei einer Kasse, die funktioniert. Das ist nicht
möglich, wenn wir nicht zu 100 Prozent ausfinanziert sind. Es
braucht eine zusätzliche Rückstellung für die Langlebigkeit,
oder die hohe Lebenserwartung, die auf Seite 35 des Be-
richts erwähnt wird. Es ist eine Äufnung eines technischen
Risikofonds notwendig. Schwankungsreserven müssen an-
gehäuft werden. Zudem entstehen zusätzlich Fusionskosten.
Über die Schmerzgrenze von 10, beziehungsweise 11,15
Prozent haben wir bereits gesprochen. Mit dem Schlüssel
werden offene Türen eingerannt, denn dieser ist ja glückli-
cherweise nicht umstritten. Die Frage der Staatsgarantie wird
in die Kommission zurückgenommen. Aus diesen Gründen
lehnt die EVP den Rückweisungsantrag ab.
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0HOFKLRU� %XFKV, Hünibach (FDP). Ich möchte mich nicht
wiederholen. Es wurde bereits viel über dieses Thema ge-
sagt. Beim Sanierungskonzept geht es wieder um ähnliche
Fragen. Die Kapitel 1 bis 5 stellen kein Corpus delicti dar.
Darüber wird man sich auf beiden Seiten noch relativ gut
einigen können. Die Behandlung des Kapitels 6 wird sicher
mehr Diskussionen auslösen. Über das Gesetz haben wir
jedoch gute Diskussionen geführt. Deshalb bin ich zuver-
sichtlich, dass wir auch dann, wenn es um die Schliessung
der Deckungslücke geht, den Konsens über Massnahmen
finden werden, die für alle Seiten tragbar sind.
Die FDP nimmt zustimmend Kenntnis vom Bericht. Wir unter-
stützen den Regierungsrat darin, dass zur Schliessung der
Finanzierungslücke die Massnahmen 1, 4, 5, 7 und 8 ergrif-
fen werden sollen, und wir stehen auch hinter der Planungs-
erklärung der Kommission. Sie ergänzen die Massnahmen
des Regierungsrats.
Den Antrag der GBJA-Fraktion lehnen wir ganz klar ab. Eini-
ge Elemente daraus haben wir bereits bei der Gesetzesdis-
kussion klar abgelehnt. Mir ist nicht ganz klar, wie das aufge-
hen soll: Einerseits fordert man, dass die beiden Pensions-
kassen BLVK und BPK möglichst schnell zusammengeführt
werden. Anderseits will man aber gar kein Geld hineingeben.
Der Deckungsgrad liegt immer noch bei 80 Prozent. Mit den
Massnahmen, welche von der GBJA vorgeschlagen werden,
würde dieser Deckungsgrad wahrscheinlich rasant tiefer als
80 Prozent fallen. Sollten dann beide Kassen zusammenge-
führt werden, so frage ich mich, ob die BPK sich sehr darüber
freuen würde, eine solche Kasse zu übernehmen. Der Antrag
geht demnach in seiner vorliegenden Disposition gar nicht
auf.

6DPXHO� /HXHQEHUJHU, Trubschachen (SVP). Frau Schärer,
es wurde mehrmals gesagt, mit der Staatsgarantie wäre das
Problem eigentlich zu lösen. Von Ihrer Seite wurde zudem ein
Rückweisungsantrag mit der Auflage gestellt, die beiden
Kassen seien möglichst schnell zusammenzuführen. Das
beisst sich ganz grob. Die Zusammenführung der Kassen
kann nur dann geschehen, wenn mindestens jede Kasse zu
100 Prozent gedeckt ist. Staatsgarantie hin oder her: Diese
100 Prozent müssen in Cash vorhanden sein. In diesem Sinn
hilft uns die Staatsgarantie nicht viel, weil dadurch der Sanie-
rungsdruck bei der BLVK wegfällt. Solche Anträge halte ich
nicht für sinnvoll. Ich bitte Sie, den Rückweisungsantrag ab-
zulehnen.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Mit dem vorliegenden Bericht erstellt der Regierungsrat zu-
handen des Grossen Rats eine erste Auslegeordnung über
die verschiedenen Möglichkeiten zur Sanierung der BLVK
sowie über seine Haltung gegenüber diesen Möglichkeiten.
Was die Finanzierungslücke anbelangt, ist die Position des
Regierungsrats gefestigt. Hinsichtlich der Deckungslücke
behält sich der Regierungsrat vor, seine Haltung gestützt auf
die Diskussionen hier im Rat, aber auch auf die Gespräche
mit den Sozialpartnern und dem Gemeindeverband, noch zu
modifizieren. Der Bericht soll dem Grossen Rat deshalb die
Möglichkeit geben, sich während der Beratung des BLVK-
Gesetzes in der November- und der Dezembersession zu
den darin festgelegten Überlegungen und Empfehlungen zu
äussern. Er kann damit dem Regierungsrat signalisieren, in
welcher Richtung eine politisch tragfähige Lösung gefunden
werden könnte. Der Bericht bildet damit aber klar keine
Grundlage für formelle Beschlüsse des Grossen Rats in der
Sache selbst.
Ich bitte den Grossen Rat zu berücksichtigen, dass es sich
bei der Sanierung der BLVK um ein ausserordentlich komple-

xes Thema handelt, welches viele Unsicherheiten und Unbe-
kannte birgt. Zudem musste der Bericht unter grossem Zeit-
druck erarbeitet werden.
Nebst der gesamten Frage der Finanzierungs- und der Dek-
kungslücke thematisiert der Bericht auch die beiden zu-
kunftsgerichteten Grundsatzthemen Primatwechsel und Fusi-
on. Der Regierungsrat fasst einen Primatwechsel ins Auge.
Eine sofortige Umsetzung erscheint jedoch angesichts der
Kosten, die damit verbunden sind, sowie der Tatsache, dass
ein Primatwechsel keinen Beitrag an die Sanierung der Kas-
se leisten würde, nicht angezeigt. Eine Fusion ist kurz- und
mittelfristig gar nicht möglich, deshalb muss sie gegenwärtig
auch nicht breit diskutiert werden. Die aktuelle finanzielle
Situation der BLVK ist bekannt. Die heute bestehende Unter-
deckung ist gemäss Bundesgesetz durch geeignete Sanie-
rungsmassnahmen innerhalb einer angemessenen Frist zu
beheben. Es wurde zu Recht gesagt, die Einführung einer
Staatsgarantie würde es erlauben, von dieser Vorgabe abzu-
weichen.
Die Verwaltungskommission der BLVK hat den Regierungsrat
am 17. März 2003 über die finanzielle Situation der Kasse
orientiert und bei dieser Gelegenheit auch bereits erste
Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleich-
gewichts skizziert. Diese Vorschläge wurden im Konzept der
BLVK zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts
vom 2. Juni 2004 konkretisiert. Der Regierungsrat hat diese
Vorschläge durch einen unabhängigen Experten – die Firma
Hewitt – überprüfen lassen und weitere Abklärungen veran-
lasst. Die Vorschläge der Verwaltungskommission der BLVK
und die Stellungnahme des unabhängigen Experten bilden
die Grundlage des vorliegenden Berichts. Es ist klar, dass im
Hinblick auf die Sanierung der BLVK zwei Hauptaspekte
auseinander gehalten werden müssen: Einerseits die Schlie-
ssung der Finanzierungslücke und anderseits die Schlie-
ssung der Deckungslücke. Grundsätzlich können für beide
Bereiche folgende Sanierungsmöglichkeiten ins Auge gefasst
werden: Erstens können die Beiträge erhöht, zweitens die
Leistungen gekürzt und drittens höhere Erträge aus dem
Vermögen realisiert werden. Die dritte Möglichkeit entzieht
sich den direkten Einflussmöglichkeiten von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern.
Ich komme zur Schliessung der Finanzierungslücke. Dieser
Schritt muss möglichst rasch getan werden. Er ist vordring-
lich. Die Verwaltungskommission hat dazu acht Massnahmen
vorgeschlagen. Der Regierungsrat fasst die Umsetzung der
Massnahmen 1, 4, 7 und 8 ins Auge. Er steht auch – ent-
sprechend der Massnahme 2 – dem Grundsatz positiv ge-
genüber, wonach kostendeckende Verdiensterhöhungsbei-
träge erhoben werden sollen. Er ist jedoch der Auffassung,
die Plafonierung der Beiträge der Versicherten auf 90 Pro-
zent, welche die BLVK vorsieht, dürfe kein Tabu darstellen.
Diesen Punkt werden wir im Sinne von Ziffer 2 der Planungs-
erklärung der vorberatenden Kommission prüfen. Die Mass-
nahme 3 betrifft das kantonale Personalrecht. Dazu sind
Abklärungen im Gange. Im Zusammenhang mit dem Sanie-
rungskonzept können folglich keine Beschlüsse gefasst wer-
den. Die Massnahme 6 erscheint grundsätzlich richtig, führt
aber bei älteren Versicherten zu einer sehr hohen Zusatzbe-
lastung. Angesichts dessen, was ohnehin auf die Versicher-
ten zukommt, ist deshalb der Zeitpunkt dafür wohl eher un-
günstig.
Zusätzlich zu den ursprünglichen Vorschlägen der BLVK
fasst der Regierungsrat eine neunte Massnahme ins Auge,
nämlich die Finanzierung des Grundlagenwechsels. Diese
Finanzierung soll auf dem vorhandenen Deckungskapital der
Aktiven über Beiträge der Arbeitnehmenden und des Arbeit-
gebers erfolgen. Für den Regierungsrat steht fest, dass die
erwähnten Massnahmen zur Schliessung der Finanzierungs-
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lücke so rasch als möglich umzusetzen sind. Wie Herr Annoni
bereits sagte, wird die Massnahme Rückzahlbarkeit der
Überbrückungsrente, die von der grossrätlichen Kommission
zusätzlich vorgeschlagen wurde, vom Regierungsrat eben-
falls unterstützt. Angesichts der Tatsache, dass diese lei-
stungsseitige Massnahme wahrscheinlich die wohl am we-
nigsten bestrittene ist, liesse sich auch eine vorgezogene
Realisierung im Rahmen eines ersten Schrittes rechtfertigen.
Eine verursachergerechte Finanzierung der Überbrückungs-
rente hilft, die Solidarität, die in den nächsten Jahren einseitig
gefordert sein wird, zugunsten der jüngeren Versicherten
etwas abzudämpfen.
Die vorgeschlagenen Massnahmen dürften zu zusätzlichen
Beiträgen von 5 Prozent des versicherten Lohnes, bezie-
hungsweise 60,7 Mio. Franken pro Jahr führen. Dies inklusive
der letztgenannten Massnahme, die im Bericht nicht enthal-
ten und entsprechend auch finanziell nicht berücksichtigt ist.
Diese Zahlen, sowie diejenigen, die ich gleich nennen werde,
sind im Sanierungsbericht nicht enthalten. Sie gelten vielmehr
dann, wenn wir vom Grossen Rat grünes Licht dafür erhalten,
die Schliessung der Finanzierungslücke wie erläutert anzu-
gehen. Ich wiederhole: Zusätzliche Beiträge 5 Prozent, Ko-
sten insgesamt 60,7 Mio. Franken. Im Bericht ist dagegen
von 6 Prozent und 67,6 Mio. Franken die Rede. Nach heute
geltendem Verteilschlüssel würden von den 60,7 Mio. Fran-
ken 38 Mio. Franken auf den Arbeitgeber entfallen. Davon
wiederum würden 29,3 Mio. Franken auf den Kanton, 6,4
Mio. Franken auf die Gemeinden und 2,3 Mio. Franken auf
die angeschlossenen Institutionen entfallen. Die Arbeitneh-
menden würden zusätzlich mit 22,7 Mio. Franken belastet.
Bezüglich des Verteilschlüssels Arbeitgeber/Arbeitnehmer
schlägt der Regierungsrat die bisherige Regelung vor, näm-
lich 55/45. Die Arbeitnehmerbeiträge würden sich demnach
von heute 8,4 Prozent um 2,25 Prozent auf 10,65 Prozent
erhöhen. Die Arbeitgeberbeiträge würden sich von heute 10,4
Prozent um 2,75 Prozent auf 13,15 Prozent erhöhen. Die
grossrätliche Kommission hat in ihrer Planungserklärung
festgehalten, dass Einsparungen, die hier gemacht werden
könnten, zur Schliessung der Deckungslücke benutzt werden
sollen. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wir müssen dies je-
doch sauber abgrenzen, weil wir es auch zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten in Kraft setzen werden.
Eine kleine Änderung könnte es noch geben. Theoretisch
könnte der geänderte Invaliditätsbegriff noch zu einer ge-
ringfügigen Entlastung von Arbeitnehmern und Arbeitgeber
führen. Das wird man noch diskutieren müssen. Für beide
zusammen wird sich maximal dies im Halbprozent-Bereich
auswirken. Damit komme ich zum Zweiten Teil, der Schlie-
ssung der Deckungslücke. Weil der Grosse Rat entschieden
hat, er wolle dies in der ersten Lesung nicht breit diskutieren,
verzichte ich darauf, mich zu diesem Thema eingehend zu
äussern. Ich äussere mich auch nicht zur Einführung der
Staatsgarantie und zur scheinbaren Widersprüchlichkeit des
Regierungsrats, die vorhin angeführt wurde. Dazu gäbe es
einiges zu sagen, aber es ist nicht sinnvoll, dies jetzt zu tun.
Es ist wichtig, dass wir diese Diskussion zu gegebener Zeit in
Kenntnis aller Fakten führen werden. Wie gesagt, sind dafür
Ihre Signale wichtig, aber vor allem auch die Gespräche mit
den Sozialpartnern und den Gemeindeverbänden.
Zum weiteren Vorgehen. Das BLVK-Gesetz schafft die Vor-
aussetzung für die Massnahmen zur Schliessung der Finan-
zierungslücke. Diese Massnahmen sollen auf Inkraftsetzung
des Gesetzes ergriffen werden. Weil die Schliessung der
Finanzierungslücke gesetzlich vorgegeben ist und es sich um
eine gebundene Ausgabe handelt, wird es dazu keinen be-
sonderen Ausgabenbeschluss des Grossen Rats brauchen.
Der Regierungsrat wird demnach gestützt auf das, was heute
vorliegt und gestützt auf Ihre Signale die Massnahmen be-

schliessen können. Hinsichtlich der Massnahmen zur Schlie-
ssung der Deckungslücke, die noch zu diskutieren wird, wird
der Grosse Rat voraussichtlich folgendermassen einbezogen
werden: Die Regierung legt ein definitives Konzept fest und
klärt ab, was dies kosten wird. Anschliessend wird sie dem
Grossen Rat die entsprechenden Kredite unterbreiten.
Damit komme ich zum Schluss. Auch der Regierungsrat ist
sich der Tatsache bewusst, dass die Sanierung der BLVK
den Versicherten, aber auch dem Arbeitgeber eine Zusatz-
belastung bringt, die an die Grenze des Verkraftbaren geht.
Zur Zeit ist der Regierungsrat noch nicht in der Lage zu ver-
sprechen, dass es in jedem Fall bei 11,15 Prozent als oberste
Grenze für die Arbeitnehmenden bleiben wird. Da muss ein
gewisser Handlungsspielraum offen bleiben. Ob und in wel-
cher Frist die Sanierung der Kasse gelingt, hängt von sehr
vielen Faktoren ab. Darunter sind auch Faktoren, die weder
durch die Arbeitnehmenden noch durch den Arbeitgeber
direkt beeinflusst werden können. Selbstverständlich wird es
nicht möglich sein, ein Sanierungskonzept zu beschliessen,
und nach 20 bis 30 Jahren zu prüfen, ob man die angestreb-
ten Ziele erreicht hat. Dies ungeachtet dessen, was dereinst
hier im Rat und im Regierungsrat beschlossen wird. Es wird
vielmehr nötig sein, alle zwei bis drei Jahre eine Lagebeur-
teilung zu machen und gestützt auf diese allenfalls auch
Korrekturen vorzunehmen. Aus dieser Sicht wird uns das
Thema BLVK während den nächsten Jahren mit Sicherheit
weiterhin begleiten. Der Regierungsrat ist überzeugt, der
Weg zur Sanierung der Kasse müsse beschritten werden. Ein
Handeln ausschliesslich nach dem Prinzip Hoffnung scheint
ihm keine Option zu sein. Auch wenn der Weg noch nicht in
allen Facetten klar ist, muss er aus der Sicht des Regierungs-
rats beschritten werden. Ich bitte den Grossen Rat, den Be-
richt nicht zurückzuweisen.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Ich habe vorhin
vergessen, der Antragstellerin nochmals das Wort zu erteilen.
Frau Schärer, Sie haben das Wort.

&RULQQH� 6FKlUHU, Bern (GB). Die Debatte hat mich dazu
bewogen, mich nochmals zu äussern und gewisse Dinge
richtig zu stellen. Unsere Fraktion hat kein fertiges Konzept
für die Zusammenführung der beiden Kassen. Das haben wir
nie behauptet. Wir sind aber der Meinung, es sei dringend
notwendig, eine Strategie und ein Konzept für die Zusam-
menführung zu erarbeiten, damit die BLVK langfristig auf eine
gute Grundlage gestellt werden kann. Das ist es, was wir mit
dem Rückweisungsantrag verlangen. Wir verlangen, dass der
Regierungsrat zunächst einmal eine Strategie vorlegt, wie die
beiden Kassen zusammengeführt werden könnten. Eines ist
sicher: Niemand hier im Saal kann garantieren, dass die
BLVK mit dem nun in erster Lesung verabschiedeten Gesetz
und dem zur Diskussion stehenden Sanierungskonzept auch
wirklich standhält, tatsächlich saniert ist und auf eine gute
Grundlage gestellt wird. Immer wieder wird gesagt, es wäre
gut, wenn man die Kassen irgendwann einmal fusionieren
würde, es gehe nur jetzt noch nicht. Wenn wir jedoch die
Beiträge und Leistungen bei der BLVK so verändern, dass sie
sich sehr stark von denjenigen der BPK unterscheiden, ist
dies mit Sicherheit eine ganz schwierige Voraussetzung da-
für, die beiden Kassen zusammenzuführen. Wir bemängeln
also, dass uns in dieser Sache so, wie sie jetzt aufgegleist
wurde, vom Regierungsrat dazu eigentlich keine Strategie
vorgelegt wird.
Noch eine kurze Bemerkung zur Staatsgarantie. Auch diese
haben wir mit dem Rückweisungsantrag aufs Tapet gebracht.
Sie sollte wirklich noch einmal seriös betrachtet und diskutiert
werden. Im Hinblick auf die zweite Lesung lohnt es sich viel-
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leicht, einen Blick ins Tagblatt des Jahres 2000 zu werfen.
Darin ist festgehalten, wie wir die Ausfinanzierung beschlos-
sen und damit die Staatsgarantie aufgehoben haben. Damals
sind wir von ganz anderen Annahmen ausgegangen. Auch
unsere Fraktion hat der Aufhebung der Staatsgarantie zuge-
stimmt, wenn auch mit kritischer Haltung. Wir gingen von
völlig anderen Annahmen aus. Die Experten sagten uns, die
BLVK sei auf einer guten Basis. Niemand sprach von einer
katastrophalen Finanzierungslücke oder von einer Unterdek-
kung, die ein Problem darstellt. Man sagte, die Kasse sei auf
einem guten Weg, es sei möglich, sie auszufinanzieren, und
das stelle kein Risiko dar. Im Gegenteil: Der damalige Fi-
nanzdirektor, Herr Lauri, sagte sogar, wenn die Anlagepolitik
gut laufe und alles so laufe, wie man sich das vorstelle, kön-
ne man in Zukunft die Beiträge der BLVK wahrscheinlich
sogar senken. Das können Sie im Tagblatt nachlesen.
Wenn man das heute liest, mutet es schon sehr seltsam an.
Die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, auf die man
sich abstützt, können sich vollkommen ändern. Das ist eine
Tatsache, die alle einsehen. In dieser Situation müssen wir
den Mut aufbringen, eine Entscheidung zu fällen, die in eine
andere Richtung führt. Diesen Mut müssen wir haben, weil
sich die Voraussetzungen völlig verändert oder nicht so ent-
wickelt haben, wie man es vorausgesehen hat. Aus dieser
Sicht sollte es auch möglich sein, wieder darüber nachzuden-
ken, ob es eine sinnvolle Lösung wäre, die Staatsgarantie
wieder einzuführen. Wir sollten uns in dieser Frage nicht
alleine von einem einmal gefällten politischen Entscheid lei-
ten lassen, der sich rückblickend als falsch herausgestellt hat.

$EVWLPPXQJ
Für den Rückweisungsantrag GBJA 5 Stimmen
Dagegen 156 Stimmen

4 Enthaltungen

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Wir führen nun
eine allgemeine Debatte über sämtliche Planungserklärun-
gen. Frau Hänsenberger vertritt die Planungserklärung der
SP-Fraktion.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Ich kann mich kurz fassen. Das meiste wurde schon disku-
tiert. Die Planungserklärungen sind eine Zusammenfassung
oder die Grundlage dessen, was wir bereits erwähnt haben.
Wir beantragen, zustimmend von diesem Bericht Kenntnis
nehmen. Mehrere Fraktionssprecherinnen und -sprecher
haben gesagt, der Bericht stelle eine verständliche, klare
Auslegeordnung und damit eine gute Grundlage dar. Wir
wollen dem Regierungsrat als Grosser Rat das Signal geben,
dass wir die vorgeschlagenen Massnahmen unterstützen. Die
Kommission möchte mehrere Akzente setzen. Aus der Pla-
nungserklärung sehen Sie, welche Akzente die Kommission
zu den Massnahmen 2, 4 und 5 setzt.
In Massnahme 2 geht es um die Verdiensterhöhungsbeiträge.
Wir haben diese Frage heute Morgen diskutiert. Wir möchten,
dass die Beiträge bei Leuten im Alter ab 55 Jahren nicht
vollumfänglich, das heisst zu 735 Prozent, vom Kanton über-
nommen werden, während der Arbeitnehmer nur 90 Prozent
übernimmt. Es soll eine ausgeglichenere Lösung gefunden
werden. Wir sagen nicht, es solle ein Verhältnis halb / halb
sein, aber es soll sich stärker annähern. Das möchte der
Regierungsrat auch. Wir geben ihm hier das Signal, dass wir
ihn darin unterstützen. Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang daran, dass wir bei der Behandlung des Gesetzes
heute Morgen beschlossen haben, den Einkauf für Leute im
Alter ab 50 Jahren freiwillig zu gestalten.

Zur Massnahme 4. Wie ich Ihnen gestern erläuterte, haben
wir den Invaliditätsbegriff neu definiert. In der Kommission
haben wir festgestellt, dass nicht alle im Bericht angestellten
Berechnungen diese Neudefinition umfassend berücksichti-
gen. Möglicherweise besteht daher hier ein Spielraum, so
dass vielleicht nicht ganz so viele Lohnprozente nötig sein
werden wie in der Tabelle auf Seite 47 des Berichts aufge-
führt. Seitens der Kommission wollten wir daher folgendes
Signal setzen: Wenn das nicht alles gebraucht wird, soll der
Differenzbetrag für die Sanierung verwendet werden.
Auch über die Massnahme 5 haben wir heute Morgen aus-
führlich gesprochen. Die Rückzahlbarkeit der Überbrückungs-
rente erfordert gemäss Bericht, Seite 40, ein Lohnprozent,
nämlich 0,5 Prozent vom Arbeitnehmer und 0,5 Prozent vom
Arbeitgeber. Wenn die Rückzahlbarkeit ermöglicht wird, wie
wir es heute Morgen beschlossen haben, sollen die beiden
halben Prozente für die Sanierung verwendet werden. Dabei
sollte man bei 11,15 Prozent bleiben können und die Diffe-
renzen im Rahmen der Sanierung verwenden. Ob das
vollumfänglich möglich sein wird oder ob man vielleicht auf
11,4 kommt, ist nicht so entscheidend. Wir wollen jedoch klar
signalisieren, dass dort eine Schmerzgrenze ist, die wir nicht
überschreiten möchten.
Zur Planungserklärung der SP werde ich Stellung nehmen,
wenn Frau Hänsenberger genauer ausgeführt hat, was sie
möchte. Die Deckung der Finanzierungslücke ergibt, wie Herr
Luginbühl vorhin dargelegt hat, vielleicht etwas unter 11,15
Prozent. Der Rest wird dann im Rahmen von Artikel 42 erho-
ben. Dies soll also klar als zwei unterschiedliche Elemente
ausgewiesen werden. Das eine sind dauerhafte, ordentliche
Beiträge zur Finanzierung der Leistungen. Das andere sind
vorübergehende Beiträge zur Sanierung der Deckungslücke.
Damit sind wir einverstanden. Daran arbeiten wir zurzeit auch
in der Kommission, um Ihnen für die zweite Lesung, bezie-
hungsweise für die Behandlung des zweiten Teils dieses
Berichts, klare Zahlen vorlegen zu können. So, wie ich Frau
Hänsenberger verstanden habe, entspricht dies den ersten
beiden Punkten der SP-Planungserklärung. Wenn das zutrifft,
können wir diese beiden Punkte seitens der Kommission
entgegennehmen.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

,UqQH�+lQVHQEHUJHU�=ZHLIHO, Burgdorf (SP). Nach den Vo-
ten von Herrn Luginbühl und Herrn Pulver bin ich tatsächlich
schon etwas beruhigt. Offenbar will man in dieser Angele-
genheit Transparenz schaffen. Das ist mein eigentliches
Anliegen. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Aussagen
darüber zu machen, wie viel wir zu zahlen bereit sind oder
nicht. Es geht effektiv darum, die Finanzierungslücke und die
Deckungslücke sauber zu trennen, sauber darzustellen und
jederzeit transparent auszuweisen, was wofür verwendet
wird. Ich weise in diesem Zusammenhang auf die Tabelle im
Sanierungskonzept auf Seite 47 hin. Sie stellt dar, wie die
Regierung bei der Sanierung auf diese 11,15 Prozent ge-
kommen ist. Hier wird das Gleichgewicht von Leistungen und
Beiträgen dargestellt. Wenn aber der Grosse Rat im Gesetz
die Leistungen verändert, steht dieses Gleichgewicht auf
einer anderen Ebene, und mit meiner Planungserklärung will
ich erreichen, dass man dies auch so darstellt. Wenn man
beispielsweise den Invaliditätsbegriff ändert, braucht es
wahrscheinlich nicht mehr die 7,3 Prozent, wie sie im Sanie-
rungskonzept enthalten sind. Also möchte ich gerne, dass
dies entsprechend angepasst und klar ausgewiesen wird. Es
soll versicherungsmathematisch sauber nachgerechnet wer-
den, wie viel Prozent es effektiv braucht. Wir können an-
schliessend in der Sondersession diskutieren, was als Dek-
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kungsbeitrag verwendet wird und wie dies verteilt werden
soll.
Meine Planungserklärung beinhaltet als drittes Element zwei
Sätze über die Lohnfortzahlungspflicht. Wenn man den Inva-
liditätsbegriff ändert, wie nun im Gesetz vorgesehen, muss
das einen Einfluss auf die Verpflichtungen des Kantons in der
Personalgesetzgebung haben. Herr Luginbühl hat dies be-
stätigt. Er hat zudem bestätigt, dass sich bereits eine Arbeits-
gruppe mit dieser Sache befasst. Mir ist sehr wichtig, dass
man auch im Zusammenhang mit der BLVK darstellt, wie sich
Personal- und Pensionskassengesetzgebung ineinander
verzahnen. Es darf dabei keine Lücke in der Regelung ge-
ben, das wird auch vom Bund so vorgegeben. Der Kanton
darf sich also nicht bereits von seiner Verantwortung verab-
schieden – beispielsweise bei der Lohnfortzahlung –, solange
die Invaliditätsversicherung und auch das BLVKG noch nicht
laufen. Diese Verzahnung muss sauber dargestellt werden.
Es müssen auch die Auswirkungen sowohl für den Kanton,
wie für die Arbeitnehmenden aufgezeigt werden.
Ich habe mir sagen lassen, ich dürfe nicht verlangen, dass
man das Sanierungskonzept entsprechend anpasst, da es
sich um einen Bericht handelt, der von der Regierung vorge-
geben ist und den man nicht abändern und ergänzen kann.
Ich bitte Sie daher, dies etwas offener entgegenzunehmen.
Offensichtlich sind Ergänzungen bezüglich der Information
notwendig. Man sollte mit entsprechenden Fakten belegen,
wie sich das ganze auswirkt. Ich bitte ich, die Planungserklä-
rung so entgegenzunehmen. Den Voten meiner Vorredner
habe ich entnommen, dass sie nicht bestritten ist.

*HUKDUG� )LVFKHU, Meiringen (SVP). Die SVP schliesst sich
der vorberatenden Kommission an. Wir nehmen den Bericht
zustimmend zur Kenntnis. Dies gilt insbesondere für den Teil
betreffend die Schliessung der Finanzierungslücke inklusive
Planungserklärungen der Kommission. Zur Planungserklä-
rung von Frau Hänsenberger. Auch für uns ist Transparenz
ein Akt der Fairness. Die Punkte 1 und 2 dienen dieser Tran-
sparenz, deshalb stimmen wir ihnen zu. Hinsichtlich dem
dritten Punkt habe ich mich vorhin kurz mit Herrn Luginbühl
abgesprochen. Diese Sache wird tatsächlich zurzeit abge-
klärt. Die SVP kann sich daher der Planungserklärung von
Frau Hänsenberger anschliessen. Grundlage für unsere Be-
urteilung ist der Sanierungsbericht selbst, der von der Justiz-,
Gemeinde- und Kirchendirektion wie gesagt in relativ kurzer
Zeit erarbeitet wurde. Anschliessend wurde er am 28 und 29.
Oktober in den Kommissionssitzungen und in der Aus-
schusssitzung am 10. November behandelt.
Mit Freude nehmen wir zur Kenntnis, dass die Finanzie-
rungslücke derzeit mit tieferen Zahlen zu schliessen ist, als
wir vorausgesehen haben. Die 11,15 Prozent, die von Arbeit-
nehmerseite akzeptiert würden, werden nun etwas tiefer
ausfallen. Auch dies ist eine erfreuliche Tendenz. Ich komme
nicht auf die einzelnen Massnahmen zurück. Die Massnah-
men 1, 2, 4 und 5 ermöglichen die Schliessung der Finanzie-
rungslücke. Sollten die 11,15 Prozent seitens der Arbeitneh-
mer tatsächlich akzeptiert werden, wäre darin auch ein Pro-
zent für die Sanierung der Deckungslücke enthalten. Die
Deckungslücke wird noch einigen politischen Zündstoff lie-
fern. Stichworte: Staatsgarantie, Verzinsung des Deckungs-
kapitals, Vorabbeitrag, Leistungskürzungen und so weiter.
Hier müssten wir im Moment ein wenig das Tempo drosseln
und uns wirklich auf die Finanzierungslücke konzentrieren.
Die Fusion wurde mehrmals erwähnt. Aus meiner Sicht ist die
Fusion zurzeit nicht prioritäres Thema. Hingegen wird die
Frage Beitragsprimat oder Leistungsprimat in nächster Zeit
wieder ein Thema sein. Darüber werden wir sicher noch im
Zusammenhang mit den Vorstössen zu sprechen kommen.

Unsere Schlussfolgerungen sind: Wir sollten das Gesetz jetzt
möglichst rasch zu Ende beraten, es in Kraft setzen und
Massnahmen für die Schliessung der Finanzierungslücke
beschliessen. Die Schliessung der Deckungslücke sollten wir
im Augenblick ausführlich diskutieren und anschliessend als
zweite Priorität an die Hand nehmen.

(UZLQ� 6RPPHU, Melchnau (EVP). Die EVP unterstützt
selbstverständlich sämtliche Anträge der Kommission. Wir
sind ebenfalls für Transparenz. Es wäre unehrlich, wenn man
nicht ausweisen würde, welche Leistungen es braucht und
was allenfalls eine Reserve ist, die man zur Schliessung der
Deckungslücke verwenden kann. Wir unterstützen daher
auch die Planungserklärung der SP.

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Ich nehme zu den Planungser-
klärungen Stellung. Mit den Planungserklärungen will die
Kommission nun ganz klar an den Leistungen «schrüble».
Inhaltlich haben wir die meisten Themen bereits bei der Be-
handlung des Gesetzes diskutiert. Aus unserer Sicht geht es
nicht, dass man zuerst die Beiträge hinaufsetzt, um die Lei-
stungen zu finanzieren – hier spreche ich von diesen 11,15
Prozent –, und anschliessend die Leistungen hinunterfährt.
Das halten wir für eine unredliche Politik. Damit sind wir nicht
einverstanden. Ebenfalls überhaupt nicht einverstanden sind
wir damit, dass mit diesen zusätzlichen Beiträgen dann die
Deckungslücke finanziert werden soll. Diese Politik geht für
uns nicht auf. Deshalb lehnen wir die Planungserklärungen
der vorberatenden Kommission ab.
Hingegen unterstützen wir die Planungserklärung von Frau
Hänsenberger. Ich habe gestern gesagt, gerade der Wechsel
von der Berufsinvalidität zur Erwerbsinvalidität werde auch
Folgen für die Schliessung der Finanzierungslücke haben.
Hier kann die Kasse Kosten einsparen, nämlich ungefähr die
Hälfte der bisherigen Kosten. Das muss sich natürlich auch
auf die Beiträge der Versicherten auswirken. Hier muss also
eine Kostenwahrheit geschaffen werden, die im Sanierungs-
bericht noch nicht vorhanden ist. Deshalb unterstützen wir
dieses Anliegen. Das gilt selbstverständlich ebenfalls für den
Punkt betreffend die Lohnfortzahlung, die damit zusammen-
hängt.

+HQUL�+XEHU, Spiegel (SP). Auch wir können den Planungs-
erklärungen problemlos zustimmen. Wie Sie wissen, haben
wir mit der Massnahme 2, welche die Verdiensterhöhungs-
beiträge betrifft, unsere liebe Mühe. Diese Massnahme
möchten wir eigentlich gerne ablehnen. Wir möchten aber im
Gespräch bleiben und uns hier nicht verweigern. Ich bitte Sie,
auch unsere Planungserklärung zu überweisen. Das ist ein
kluges Konzept. Der Kanton hat in der Vergangenheit etwas
Geld verloren, indem er die IV zulasten der BLVK saniert hat.
Er hätte stattdessen ordentliche IV-Verfahren einleiten sollen.
Diese wären dann rückwirkend auf den Zeitpunkt der IV aus-
bezahlt worden und damit wieder zurück in die Kantonskasse
geflossen. Man muss die Lohnfortzahlungspflicht wirklich
ganz neu regeln. Im Invaliditätsfall wird dies ja nicht so heiss
gegessen, wie es gekocht wird. Wenn die IV-Rente tatsäch-
lich gesprochen wird, wird ein Teil des Geldes, zumindest im
Umfang der Bundes-IV-Rente, rückwirkend in die Kasse
zurückbezahlt. Deshalb erscheint uns dies ein gutes Konzept
zu sein.

0HOFKLRU�%XFKV, Hünibach (FDP). Ich kann mich sehr kurz
fassen. Ich habe die Haltung der FDP bereits bei der Be-
handlung des Rückweisungsantrags ausgeführt. Ich kann nur
noch ergänzen, dass wir ebenfalls die Planungserklärung von
Frau Hänsenberger unterstützen werden.
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%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Ich äussere mich nur noch kurz zur Planungserklärung von
Frau Hänsenberger, nachdem sie diese nun begründet hat.
Die Kommission kann die ersten beiden Punkte entgegen-
nehmen. Die Kommission will ebenfalls eine saubere Auftei-
lung und Transparenz. Der dritte Punkt ist dagegen in dieser
Formulierung nicht möglich. Man kann die Lohnfortzahlungs-
pflicht nicht als Teil des Sanierungskonzepts betrachten. Die
Revision des BLVK-Gesetzes und die neue Definition des
Invaliditätsbegriffs müssen effektiv zu dem führen, was Frau
Hänsenberger gesagt hat. Die Regierung ist auch bereit, dies
an die Hand zu nehmen und ihr Anliegen zu erfüllen. Herr
Luginbühl wird sich dazu noch äussern. Aber es ist auch
formell nicht möglich, den Sanierungsbericht mit diesem
Punkt zu ergänzen. Ich beantrage also, den dritten Punkt
abzulehnen, falls er nicht zurückgezogen wird. Der Regie-
rungsrat sagt zu, dem Anliegen nachzukommen.

,UqQH�+lQVHQEHUJHU�=ZHLIHO, Burgdorf (SP). Ich habe mich
vorgängig kurz mit Herrn Luginbühl abgesprochen. Ich habe
ihn gefragt, ob man das tatsächlich so stark nach dem For-
mellen beurteilen muss, oder ob man nicht einfach sagen
kann, das Anliegen sei gerechtfertigt. Die Ausgestaltung der
Thematik Lohnfortzahlung im Zusammenhang mit dem neuen
Invaliditätsbegriff muss als Einheit betrachtet werden. Ich
habe eigentlich die Botschaft erhalten, man müsse es nicht
so formell betrachten, wie Herr Pulver das jetzt getan hat. Ich
hoffe nun, dass man das Anliegen aufnehmen und die The-
matik Lohnfortzahlung prüfen kann. Ich habe in der entspre-
chenden Arbeitsgruppe mitgearbeitet. Deshalb kann ich aus
eigener Erfahrung sagen, dass es durchaus eine Variante
geben kann, die sowohl auf die BLVK wie auch auf die BPK
einen Einfluss hat. Man kann dies also nicht getrennt beur-
teilen.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Wie Sie dem Bericht auf Seite 38 entnehmen können, sind
Abklärungen über die Opportunität und die Auswirkung einer
Verlängerung der Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall im
Gange sind. Das muss geregelt werden. Wenn es neu gere-
gelt würde, so müsste dies im kantonalen Personalrecht
geschehen. Es ist also nicht Gegenstand der Pensionskas-
senregelung. Aus heutiger Sicht kann ich Folgendes Zusi-
chern: Selbstverständlich sieht der Regierungsrat, dass die
Arbeitnehmenden ein Interesse haben zu wissen, wie es auf
der Seite Lohnfortzahlung weitergeht, wen man auf der Seite
der Pensionskasse Änderungen vornimmt. Weil das Gesetz
in zweiter Lesung und wahrscheinlich auch der zweite Teil
des Berichts bereits im Dezember behandelt werden, kann
ich nicht zusichern, dass wir dann bereits über einen Ab-
schliessenden Bericht verfügen werden. Wir werden jedoch
gleichzeitig mit der Diskussion hier im Grossen Rat über den
Stand der laufenden Arbeiten informieren. Ich denke, es wird
nicht möglich sein, diese Arbeiten auf den Zeitpunkt der
zweiten Lesung hin abzuschliessen. Insofern ist die in diesem
Vorschlag gewählte Formulierung zu verbindlich. Ich kann nur
zusichern, dass wir informieren und dieses Thema weiter
bearbeiten werden.

,UqQH�+lQVHQEHUJHU�=ZHLIHO, Burgdorf (SP). Nachdem man
sich offensichtlich darüber einig ist, dass dies klar ein Be-
standteil ist, der nicht bestritten wird, ziehe ich diesen Teil
meiner Planungserklärung zurück und warte die Ergebnisse
ab.

3UlVLGHQW. Alle Planungserklärungen der Kommission sind
bestritten. Wir stimmen daher darüber ab. Sind Sie damit
einverstanden, in einer gemeinsamen Abstimmung über alle

Planungserklärungen der Kommission abzustimmen? – Das
ist der Fall.

$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärungen Kommission 139 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

2 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Nun stimmen wir über die Planungserklärung SP
ab. Frau Hänsenberger hat die beiden letzten Sätze zurück-
gezogen.

$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung SP 145 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

2 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Damit haben Sie den Bericht mit den Planungser-
klärungen zur Kenntnis genommen.

193/04
'ULQJOLFKH� 0RWLRQ� )LVFKHU�� 0HLULQJHQ� �693�� ±� 6DQLH�
UXQJVEHLWUDJ�LVW�UDVFKP|JOLFKVW�]X�HUKHEHQ

197/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�63� �%ODVHU��+HLPEHUJ��±�6RIRUWLJH�6D�
QLHUXQJ� GHU� %HUQLVFKHQ� /HKUHUYHUVLFKHUXQJVNDVVH
�%/9.�

199/04
'ULQJOLFKH� 0RWLRQ� )'3� �.lVHU�� /DQJHQWKDO�� ±� :HLFKHQ�
VWHOOXQJHQ� I�U� HLQH� VLFKHUH� XQG� ILQDQ]LHUEDUH� 3HQVLRQV�
NDVVH�GHU�/HKUHULQQHQ�XQG�/HKUHU

203/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�)'3��6WDXE�%HFFDUHOOL��7KXQ��±�)XVLRQ
3HQVLRQVNDVVH

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�)LVFKHU�YRP�����$XJXVW�����

Der Regierungsrat wird aufgefordert, sofort die geeigneten
Massnahmen einzuleiten und umzusetzen, damit bei der
Berner Lehrerversicherungskasse BLVK die Versicherten
höhere Beiträge entrichten.
Mit dieser Massnahme ist nicht auf die Inkraftsetzung des
neuen BLVK-Gesetzes zu warten. Eine Beitragserhöhung ist
unbedingt vor 2006 in Kraft zu setzen.
Diese Erhöhung muss substanziell (mehrere Prozente betra-
gen) sein.
1017 Millionen Franken – dieser Betrag fehlte per Ende 2003
der Berner Lehrerversicherungskasse. Ein grosses Loch auf
5 Milliarden Franken. Die Unterdeckung wächst. Gemäss
Medienmitteilung der BLVK vom 13. August 2004 sind die
Verpflichtungen seit dem 1. Januar 2004 um 1,95 Prozent
(+100 Mio. Fr.) gestiegen. Die Unterdeckung wird immer
grösser.
Zurzeit sieht sich die BLVK gemäss Sonderprüfung der Fi-
nanzkontrolle nicht in der Lage, den Anteil folgender Faktoren
an der Unterdeckung auszuweisen:
– Kostendeckende Prämienbeiträge
– Pensenreduktionen (Freizügigkeit)
– Pensenerhöhungen (ungenügender Einkauf)
– Langlebigkeitsrisiko der LehrerInnen
– Erhöhte Invaliditätsquote
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Klar ist aber: Während vieler Jahre, so hält der Bericht weiter
fest, haben Kanton und Versicherte zu tiefe Beiträge bezahlt.
D.h. es wurden zu hohe Leistungen im Vergleich zu dem was
einbezahlt wurde, ausgerichtet. Das muss korrigiert werden.
Ein Teil des Deckungskapitals ging durch Spekulationen in
Ventures verloren. Mit der Sanierung, die unvermeidbar ist,
darf nicht zugewartet werden, bis das neue BLVK-G vorliegt.
Sonst geht weitere wertvolle Zeit verloren.
In meiner Interpellation I 294/2003 ERZ 31. März 2004 (ein-
gereicht am 24.11.2003) fragte ich unter anderem (3. Frage)
nach den finanziellen Folgen des BLVK-Debakels. Die Inter-
pellationsantwort ging  nicht darauf ein bzw. lieferte keine
konkreten Zahlen. Dabei wären diese Zahlen einfach zu be-
schaffen gewesen. Die Szenarien finden sich im Vortrag zum
Gesetzesentwurf BLVK-G Seite 38. Je nach Situation (und
Beurteilung der Dringlichkeit der Schliessung von Finanzie-
rungslücke und Deckungslücke) muss mit folgenden Bei-
tragserhöhungen gerechnet werden (grobe Schätzung, nur
ganzzahlige Prozentwerte):

Arbeitnehmer % Kanton  %
Heutige Beiträge 8 10
günstigster Fall 10 12,5
wahrscheinlicher Fall 12 15
schlimmster Fall 14 17.5

Die BLVK kann dazu die präziseren Basiszahlen liefern, es
handelt sich aber um zweistellige Millionenbeträge.
Der Erziehungsdirektor hielt in seinem Ausblick an der Me-
dienkonferenz zur Sonderprüfung BLVK fest, dass es im
Kanton Bern auch in den nächsten 50 Jahren noch Schulen
geben wird. Das ist richtig. Daraus aber abzuleiten, dass man
die Sanierung aber noch weiter hinausschieben kann, ist
fahrlässig. Die Ausgaben von heute sind die Schulden von
morgen – und hier fehlen klar Einnahmen.
Wenn der Erziehungsdirektor in seinen Ausführungen an der
Medienkonferenz vom 17. August 2004 zur Sonderprüfung
BLVK weiter erklärt: «Der BLVK fehlt aber die von der Kan-
tonsverfassung geforderte Rechtsgrundlage in Form eines
formellen Gesetztes. Ohne diese kann sie Sanierungsmass-
nahmen nicht treffen, da Gefahr besteht, dass die Entscheide
des Regierungsrats und der Verwaltungskommission mit dem
heutigen Dekret unter dem Hinweis auf formaljuristische
Mängel unterlaufen werden können», so ist das einzig juri-
stisch halbwegs nachvollziehbar. Aus finanzpolitischen Grün-
den und aus Gründen der intergenerationellen Gerechtigkeit
muss endlich gehandelt werden.
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

1.
Mit der Forderung, sofort die geeigneten Massnahmen ein-
zuleiten und umzusetzen, damit bei der BLVK die Versicher-
ten höhere Beiträge entrichten, ist der Regierungsrat grund-
sätzlich einverstanden. Ergänzend hält er fest, dass die ins-
besondere zur Schliessung der sogenannten Finanzierungs-
lücke erforderlichen Beitragserhöhungen nicht ausschliesslich
die Versicherten betreffen können. Im Bericht vom 20. Okto-
ber 2004 an den Grossen Rat über das Konzept für die finan-
zielle Sanierung der BLVK hat der Regierungsrat im Einzel-
nen dargelegt, mit welchen Massnahmen die Finanzierungs-
lücke kurzfristig geschlossen werden soll und welche Vari-

anten für die Schliessung der Deckungslücke im Vordergrund
stehen.
2.
Die rechtlichen Abklärungen haben eindeutig ergeben, dass
Beitragserhöhungen nicht auf die heute geltenden Rechts-
grundlagen abgestützt werden können, sondern dass vor-
gängig die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage erforder-
lich ist. Der Regierungsrat verweist im Einzelnen auf Ziffer 3.3
des erwähnten Berichts vom 20. Oktober 2004 an den Gro-
ssen Rat. Sofern der Zeitplan (erste Lesung in der Novem-
bersession, zweite Lesung in einer Sondersession im De-
zember) eingehalten werden kann und das Referendum nicht
ergriffen wird, ist das Inkrafttreten frühestens per 1. Mai 2005
möglich. Damit sind Beitragserhöhungen vor 2006 möglich.
3.
Bereits die Schliessung der Finanzierungslücke erfordert eine
sehr substanzielle Erhöhung der Beiträge. Es ist fraglich, ob
die Belastung durch Massnahmen zur Schliessung der Fi-
nanzierungslücke und der Deckungslücke in diesem Aus-
mass für die Versicherten und für die Arbeitgeber verkraftbar
ist. Der Regierungsrat ist deshalb der Auffassung, dass diese
Belastung durch Massnahmen auf der Leistungsseite redu-
ziert werden muss. Er verweist im Einzelnen auf seinen Be-
richt vom 20. Oktober 2004.
Antrag
Ziffer 1:  Annahme
Ziffer 2: Annahme bezüglich Inkraftsetzung vor 2006 (Satz 2)

        Ablehnung bezüglich Inkraftsetzung vor BLVK-Gesetz
        (Satz 1)

Ziffer 3: Annahme

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�63�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, folgende Massnahmen
zur Sanierung der BLVK in die Wege zu leiten:
1. Die Finanzierungslücke wird durch eine Erhöhung von

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen geschlossen. Da-
bei ist die heutige Verteilung zwischen Arbeitnehmenden
und Arbeitgeber anzuwenden. Die Beitragserhöhung ba-
siert auf den heute geltenden Grundleistungen.

2. Der Regierungsrat zeigt in verschiedenen Szenarien mög-
liche Sanierungskonzepte zur Schliessung der durch Bör-
sen- und Venturesverlusten entstandenen Lücken auf. Die
Lehrpersonen dürfen dabei nicht belastet werden. Ein
Szenario muss auch die Wiedereinführung der Staatsga-
rantie enthalten.

3. Die Regierung entwickelt im Anschluss an die Sanierung
der BLVK ein Szenario zur Zusammenführung der beiden
staatlichen Kassen mit einem Zeitplan und den einzelnen
einzuleitenden Schritten.

4. Die BLVK wird aufgefordert, Verantwortlichkeitsklagen
(straf- und zivilrechtlich) gegen die verantwortlichen Per-
sonen und Gremien zu führen.

Begründung
Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass die bernische Lehrerver-
sicherungskasse BLVK in Schieflage geraten ist. Gemäss
Aussagen der BLVK ist diese auf verschiedene Faktoren
zurückzuführen. Ein Teil ist auf eine Finanzierungslücke zu-
rückzuführen, indem die Kasse Leistungen ausrichtet, die
nicht vollumfänglich durch Beiträge finanziert werden. Ein
anderer Teil ist auf die Börsenbaisse der Jahre 2001 bis 2003
zurückzuführen. Der Rest entstand durch die Verluste mit
Ventures.
Die Finanzierungslücke bei den Leistungen soll von den Be-
troffenen selber geschlossen werden. Hingegen können die
Lehrpersonen nicht dafür verantwortlich gemacht werden,
dass die Börsenverluste zu einer Unterdeckung geführt ha-
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ben. Sie haben aber auch nichts damit zu tun, dass die Ver-
antwortlichen der BLVK in Ventures investiert haben und auf
diese Weise das Geld praktisch vollständig verloren haben.
Da der Kanton selber auch jahrelang zu wenig Beiträge ge-
zahlt und schliesslich in einem Moment der Börsenhausse die
Kasse ausfinanziert hat, ohne ihr aber gleichzeitig die ent-
sprechenden Entscheidkompetenzen zu übertragen, trägt der
Kanton eine Mitschuld an der heutigen Situation. Ins Gewicht
fällt dabei auch die Tatsache, dass die Ausfinanzierung nicht
genügte, um gleichzeitig noch Schwankungsreserven aufzu-
bauen. Diesem Umstand muss bei der Sanierung Rechnung
getragen werden, was beispielsweise berücksichtigt wird,
wenn der Kanton die Schliessung der Deckungslücke über-
nimmt, nachdem das Gleichgewicht von Beiträgen und Lei-
stungen hergestellt wurde.
Trotz der Tragweite des BLVK-Debakels muss die Sanierung
überlegt und sorgfältig angegangen werden. Es sollen keine
überstürzten Schnellschüsse gemacht werden. Verschiedene
Szenarien mit den jeweiligen Kostenfolgen für den Kanton
und die Versicherten sollen der Politik dazu dienen, die sinn-
vollste Lösung zu finden.
(Weitere Unterschriften: 31)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

1.
Im Bericht des Regierungsrats vom 20. Oktober 2004 an den
Grossen Rat über das Konzept für die finanzielle Sanierung
der Bernischen Lehrerversicherungskasse schlägt der Regie-
rungsrat vor, mit einer Erhöhung der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerbeiträge die Finanzierungslücke zu schliessen. Die
Verteilung der erforderlichen Beitragserhöhung auf Arbeitge-
ber und Arbeitnehmende ist im Rahmen des gesamten Sa-
nierungspaktes zu beurteilen. Für die Berechnung der erfor-
derlichen Beitragserhöhung sind die bisherigen Leistungen
massgebend, was aber zukunftsgerichtete Veränderungen
der Leistungen nicht ausschliesst.
2.
Der soeben erwähnte Bericht stellt verschiedene Varianten
zur Schliessung der Deckungslücke auf. Eine Variante be-
fasst sich auch mit der Wiedereinführung der Staatsgarantie.
Die Forderung, die Lehrpersonen dürften durch die Sanie-
rungsmassnahmen nicht belastet werden, ist für den Regie-
rungsrat nicht annehmbar. Die Behebung der heutigen Fehl-
deckung von über 1 Mia. Franken erfordert Massnahmen, die
keinesfalls nur vom Arbeitgeber getragen und finanziert wer-
den können.
3.
In Ziffer 7 des erwähnten Berichts vom 20. Oktober 2004 wird
die mittelfristige Strategie des Regierungsrats dargelegt.
Ziffer 7.3 behandelt die mögliche Fusion von BLVK und BPK.
Aus den entsprechenden Ausführungen ergibt sich, dass
aufgrund des heutigen Erkenntnisstandes kein verbindlicher
Beschluss über eine Fusion der beiden Kassen gefällt wer-
den sollte, dass diese Option aber weiter zu verfolgen ist.
4.
Bereits die Finanzkommission des Grossen Rats hat den
Regierungsrat aufgefordert, der Verwaltungskommission der
BLVK mitzuteilen, dass sie die Führung von Verantwortlich-
keitsklagen fordert. Dem ist der Regierungsrat nachgekom-
men. Der zuständige Untersuchungsrichter hat von sich aus
ein Ermittlungsverfahren aufgenommen.
Antrag
Ziffer 1: Annahme als Postulat
Ziffer 2: Annahme bezüglich Vorlage verschiedener Szenari-
en und eines Szenarios mit Wiedereinführung der Staatsga-

rantie; Ablehnung bezüglich Nichtbelastung der Lehrperso-
nen
Ziffer 3: Annahme als Postulat
Ziffer 4: Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung

:RUWODXW� GHU� 0RWLRQ� )'3� �.lVHU�� /DQJHQWKDO�� YRP� ��� 6HS�
WHPEHU�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat gleich-
zeitig mit dem Entwurf für ein Gesetz über die Bernische
Lehrerversicherungskasse (BLVKG) darzustellen, wie die
ungenügende Finanzierung der Leistungen behoben und die
Deckungslücke der BLVK geschlossen werden soll. Diese
Gesamtkonzeption hat mindestens folgende Elemente zu
enthalten:
1. Die Finanzierungslücke wird über eine Erhöhung der Bei-

träge von Arbeitgeber und Arbeitnehmenden und Lei-
stungsüberprüfungen so rasch als möglich geschlossen.

2. Dem Grossen Rat wird bis spätestens drei Jahre nach
Inkrafttreten des BLVKG eine Vorlage unterbreitet, die vom
System des Leistungsprimats zu einem Beitragsprimat
übergeht.

3. Arbeitgeber und Arbeitnehmende beteiligen sich über
einen zusätzlichen Beitrag an der Sanierung der Dek-
kungslücke. Der Bericht enthält konkrete Angaben über die
Höhe des Beitrags in Prozent des versicherten Lohnes und
die Dauer dieses Sanierungsbeitrags.

4. Die Zahl der notwendigen Versicherungsjahre, mit welcher
der maximale Rentensatz erreicht werden kann, wird von
38 auf 40 erhöht.

5. Auf den Renten wird bis Ende 2015 keine Teuerungszula-
ge gewährt, es sei denn, die BLVK verfüge über einen
Deckungsgrad von mindestens 100 Prozent und ausrei-
chende Schwankungsreserven. Von diesem Grundsatz
kann abgewichen werden, wenn die kumulierte Teuerung
eine zu bestimmende Schwelle überschritten hat.

6. Die Möglichkeit, der BLVK, das fehlende Deckungskapital
ganz oder teilweise zu verzinsen, wird geprüft. Der Regie-
rungsrat stellt dem Grossen Rat Varianten mit und ohne
Verzinsung dar und macht Vorschläge zum gegebenen-
falls anzuwendenden Zinssatz.

7. Soweit diese Massnahmen nicht ausreichen, die Dek-
kungslücke innert 10 Jahren zu schliessen, sind ergän-
zende und alternative Vorkehrungen aufzuzeigen.

8. Der Kanton Bern leistet einseitig keine weiteren einmaligen
oder wiederkehrenden Einlagen zur Schliessung der Dek-
kungslücke.

Begründung
Die BLVK weist gegenwärtig (Situation am 31.12.2003) eine
Finanzierungslücke von rund 60 Mio. Franken pro Jahr und
eine Deckungslücke von 1016 Mio. Franken auf. Damit sich
die Situation nicht weiter verschärft, ist als erstes das Gleich-
gewicht zwischen den Leistungen und den Beiträgen wieder-
herzustellen.
Die heute geltenden rechtlichen Grundlagen erlauben es dem
Regierungsrat und der BLVK nicht, in eigener Kompetenz die
nötigen Massnahmen zur Beseitigung der Unterdeckung zu
beschliessen. Die nötigen Grundlagen lassen sich auch nicht
durch eine Änderung des aktuellen Dekrets schaffen (vgl.
dazu den Entscheid des Bundesgerichts im Zusammenhang
mit dem Lehreranstellungsdekret). Deshalb muss der Grosse
Rat so rasch als möglich das BLVKG erlassen.
Bereits heute ist absehbar, dass die Arbeit am BLVKG mit
weiteren Fragen belastet sein wird, die im Gesetz direkt nicht
beantwortet werden können, die aber ebenfalls der politi-
schen Bearbeitung harren. Um deswegen nicht wertvolle Zeit
zu verlieren, muss in Etappen vorgegangen werden. Soweit
möglich sind mit einer gewissen politischen Verbindlichkeit
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die Schritte aufzuzeigen, die nach Erlass des BLVKG folgen
sollen.
Noch wichtiger ist, dass so rasch als möglich den betroffenen
Altersgruppen gezeigt wird, welche Leistungen sie für welche
Beiträge erwarten können. Zu Recht wird befürchtet, dass
Angehörige derjenigen Altersgruppe, die noch während mehr
als 10 Jahren aktiv sein wird, wesentlich höhere Beiträge
einzahlen müssen, ohne dabei Leistungsverbesserungen
erwarten zu können. Tendenziell werden sie sogar Lei-
stungseinbussen gewärtigen müssen. Eine Zusatzbelastung
dieser Generation ist unausweichlich, ist aber so tief als mög-
lich zu halten.
Bereits aus rechtlichen Gründen wird es kaum möglich sein,
die laufenden Renten zu kürzen, obschon ihre Empfängerin-
nen und Empfänger zum Teil sicher ungenügend zu deren
Finanzierung beigetragen haben. Es ist davon auszugehen,
dass die laufenden Renten als so genannte wohlerworbene
Rechte den Schutz der Eigentumsgarantie geniessen. Dar-
über hinaus wird der Kanton die Angestellten der Zentralver-
waltung einerseits und die Lehrkräfte anderseits nicht völlig
ungleich behandeln können. Der «Beitrag» der Rentnerinnen
und Rentner im Sinne einer Opfersymmetrie beschränkt sich
deshalb darauf, die heutigen Leistungen für eine längere Zeit
«einzufrieren» (vgl. Ziff. 5).
Das mittel- bzw. langfristige Ziel muss bleiben, die Dek-
kungslücke zu schliessen, damit das Problem nicht auf die
kommenden Generationen abgeschoben wird. Die im Umla-
geverfahren finanzierte AHV wird die Solidarität zwischen den
Generationen ohnehin bereits recht stark belasten.
Mit der vorgeschlagenen Gesamtkonzeption, welche zusam-
men mit dem Entwurf für das BLVKG vorgelegt werden soll,
wird der Grosse Rat mit dem Erlass des Gesetzes auch von
den vom Regierungsrat geplanten weiteren Schritten Kennt-
nis nehmen und sich gegebenenfalls mit Planungserklärun-
gen dazu äussern können.
Die im Auftrag der Motion enthaltenen Punkte sind nicht ab-
schliessend.
Weitere Bemerkungen zu einzelnen Punkten:
Ziffer 1:
Das BLVKG muss die Voraussetzungen zur Schliessung der
Finanzierungslücke schaffen. Die notwendigen Beitragserhö-
hungen und Leistungsüberprüfungen sind danach unverzüg-
lich vorzunehmen.
Ziffer 2:
In jeder Pensionskasse werden die Leistungen durch die
Beiträge der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und durch
Erträge des angesammelten Vermögens finanziert. Je nach
Primat werden die Beiträge den versprochenen Leistungen
und den zu erwartenden Kapitalerträgen angepasst oder die
Leistungen ergeben sich aus den einbezahlten Beiträgen und
den erzielten Kapitalerträgen. Das Beitragsprimat hat den
Vorteil, dass es administrativ einfacher ist. Genau so wie es
mehr oder weniger gut ausgestaltete Leistungsprimatkassen
gibt, kommen grosszügigere und weniger grosszügige Bei-
tragsprimatlösungen vor. Die Höhe der Leistungen ist nicht
abhängig davon, für welches der beiden Systeme man sich
entscheidet, sondern, neben der Anlagepolitik, in erster Linie
davon, wie hohe Beiträge Arbeitgeber und Arbeitnehmer
einzuzahlen bereit sind. Der verlangte Primatwechsel ist also
keine Sanierungsmassnahme.
Zahlreiche andere private und öffentliche Pensionskassen,
die früher nach dem Leistungsprimat arbeiteten, haben auf
das administrativ wesentlich einfachere Beitragsprimat um-
gestellt oder gedenken, dies in absehbarer Zeit zu tun.
Ein relativ grosser Teil der Lehrkräfte hat nicht bloss eine
Teilzeitstelle sondern darüber hinaus einen schwankenden
Beschäftigungsgrad (z.B. 19 Lektionen im einen, 21 Lektio-
nen im anderen Semester usw.). Im Leistungsprimat verursa-

chen diese Schwankungen einen unverhältnismässig grossen
administrativen Aufwand.
Der Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat hat einmali-
ge Umstellungen zur Folge, die gut vorbereitet werden müs-
sen. Im Zusammenhang mit der Umstellung müssen techni-
sche und rechtliche Aspekte sauber geklärt werden. Deshalb
soll die Umstellung nicht bereits mit dem BLVKG erfolgen.
Um nicht weiter Zeit zu verlieren, soll der Regierungsrat den
Auftrag erhalten, innert 3 Jahren die nötigen Gesetzesanpas-
sungen vorzulegen.
Ziffer 3:
Die Deckungslücke wird nicht ausschliesslich über zusätzli-
che Beiträge der Versicherten und des Arbeitgebers ge-
schlossen werden können, schon gar nicht innert einer Frist
von ungefähr 10 Jahren. Mit dem Ziel einer grösstmöglichen
Opfersymmetrie drängt sich deshalb ein Mix von Massnah-
men auf. Eine für die Arbeitnehmenden und den Arbeitgeber
tragbare Beitragserhöhung (z.B. je 2 Lohnprozente zusätzlich
zu den Beiträgen zur Schliessung der Finanzierungslücke) ist
dabei als ein wichtiger Teil des Sanierungskonzeptes zu
betrachten.
Ziffer 4:
Heute beträgt die Altersrente 65 Prozent des versicherten
Verdienstes. Der maximale Rentensatz wird im Alter von 63
Jahren erreicht, vorausgesetzt, es wurden während 38 Jah-
ren Beiträge eingezahlt. Eine Erhöhung der Zahl der erforder-
lichen Versicherungsjahre auf 40 ist eine zumutbare und
wirksame Massnahme auf der Leistungsseite.
Ziffer 5:
Der neue Artikel 65b BVG, der demnächst in Kraft treten wird,
setzt der Kürzung von laufenden Renten enge Grenzen.
Ungewiss ist, ob eine öffentlich-rechtliche Kasse diese Mög-
lichkeiten voll ausschöpfen kann. Jedenfalls würden zweifel-
los Rentenkürzungen auf dem Rechtsweg angefochten, mit
guten Aussichten auf Erfolg, lange dauernden Unsicherheiten
für Kasse und Gesetzgeber und einem erheblichen Rück-
stellungsbedarf seitens der BLVK. Von Rentenkürzungen
kann deshalb kein substanzieller Beitrag an die Sanierung
erwartet werden. Mit dem vorgeschlagenen Verzicht auf
Teuerungszulagen können die Angehörigen der Altersgruppe,
die während Jahren nur ungenügend zur Finanzierung ihrer
Altersrenten beigetragen haben, schrittweise in die Sanierung
einbezogen werden. Diese Massnahme ist auch rechtlich
umsetzbar. Auf die Teuerungszulagen besteht kein Rechts-
anspruch, weshalb eine minimale Opfersymmetrie nur mit
deren Verzicht für eine bestimmte Zeit erreicht werden kann.
Ziffer 6:
Wegen dem reduzierten Deckungsgrad ist die Risikofähigkeit
der BLVK gering. Sie ist mit anderen Worten zu einer defen-
siven Anlagepolitik mit entsprechend geringeren Risiken und
Gewinnchancen angehalten. Ohne Verzinsung wird die Dek-
kungslücke weiter zunehmen. Vor der Ausfinanzierung wurde
der BLVK das fehlende Deckungskapital zu 4 Prozent ver-
zinst.
Ziffer 7:
Die vorstehenden Massnahmen werden voraussichtlich nicht
ausreichen, innert 10 Jahren die Deckungslücke zu schlie-
ssen. Weil aufgrund der Perennität die Liquidität der Kasse
auch während einer länger andauernden Unterdeckung in
keiner Phase gefährdet sein dürfte, ist flankierend zu den
eigentlichen Sanierungsmassnahmen zu prüfen, unter wel-
chen Voraussetzungen die Sanierungsdauer verlängert wer-
den kann, beispielsweise auf 20 Jahre.
Dabei soll mit Ziffer 8 insbesondere klargestellt werden, dass
eine einseitige Kapitaleinlage des Kantons nicht in Frage
kommt, auch nicht aufgrund einer Neubeurteilung der seiner-
zeitigen Ausfinanzierung.
(Weitere Unterschriften: 30)
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Der Regierungsrat hat am 20. Oktober 2004 einen Bericht an
den Grossen Rat über das Konzept für die finanzielle Sanie-
rung der Bernischen Lehrerversicherungskasse verabschie-
det. Dieser wird vom Grossen Rat gleichzeitig mit dem Ent-
wurf für ein Gesetz über die BLVK behandelt.
Zu den in der Motion geforderten Elementen eines solchen
Berichts nimmt der Regierungsrat wie folgt Stellung:
1.
Die möglichst rasche Schliessung der Finanzierungslücke mit
einer Erhöhung der Beiträge von Arbeitgeber und Arbeitneh-
menden entspricht dem Konzept. Eine Überprüfung der heu-
tigen Leistungen hat stattgefunden. Mögliche Leistungskür-
zungen werden im Bericht des Regierungsrats vom 20. Okto-
ber 2004 aufgelistet. Verbindliche Entscheide über Lei-
stungskürzungen werden im Rahmen der Beschlussfassung
über die Sanierungsmassnahme zu treffen sein.
2.
In Ziffer 7 des erwähnten Berichts wird die mittelfristige Stra-
tegie des Regierungsrats dargestellt. Demnach hält der Re-
gierungsrat einen Wechsel vom Leistungsprimat zum Bei-
tragsprimat für sinnvoll. Aufgrund der getroffenen Abklärun-
gen verursacht ein Primatwechsel einmalige Umstellungsko-
sten, deren Grund im unterschiedlichen Finanzierungssystem
liegt. Ein Primatwechsel führt deshalb im Zeitpunkt der Um-
stellung zu einer Verschlechterung des Deckungsgrades. Der
Regierungsrat verweist im Einzelnen auf Ziffer 7.2 des Be-
richts vom 20. Oktober 2004. Deshalb sollte kein verbindli-
cher Zeitrahmen für den Primatwechsel vorgegeben werden.
3.
Zusatzbeiträge von Arbeitgeber und Arbeitnehmenden stellen
eine Variante für die Behebung der Deckungslücke dar. Der
Bericht des Regierungsrats zeigt auf, dass diese Variante
durch die Verwaltungskommission erwogen wurde; der Re-
gierungsrat hat sie in einer bestimmten Ausprägung (ent-
spricht Variante 3 in Ziffer 6.3 des Berichts der Regierungs-
rats vom 20. Oktober 2004) vertieft. Sie ist aber nicht die
einzig denkbare und sollte deshalb im heutigen Zeitpunkt
nicht verbindlich beschlossen werden.
4.
Eine Erhöhung der erforderlichen Versicherungsjahre zur
Erreichung des maximalen Rentensatzes stellt eine der mög-
lichen Massnahmen auf der Leistungsseite dar. Es bestehen
auch andere Möglichkeiten, auf der Leistungsseite Verände-
rungen vorzunehmen. Für den Regierungsrat steht fest, dass
im Gesamtkonzept auch Massnahmen auf der Leistungsseite
erforderlich sind, doch sollte ein verbindlicher Entscheid,
welche der in Betracht fallenden Massnahmen ergriffen wer-
den sollen, bei der formellen Beschlussfassung über das
Massnahmenpaket getroffen werden.
5.
In Artikel 14 des Entwurfs für ein BLVK-Gesetz ist Folgendes
geregelt: «Die BLVK kann zu ihren Lasten den Rentenbe-
rechtigten einen Teuerungsausgleich gewähren, wenn der
Deckungsgrad mindestens 100 Prozent beträgt und die not-
wendigen Schwankungsreserven gebildet sind. Vorbehalten
bleibt Artikel 36 Absatz 1 BVG.»
Der Forderung der Motion wird damit entsprochen. Der Vor-
behalt des zwingenden Bundesrechts ist selbstverständlich.
6.
Eine Verzinsung des fehlenden Deckungskapitals durch den
Kantons Bern ist Bestandteil einer der Varianten, welche der
Regierungsrat im Bericht abhandelt. Insoweit eine Verzinsung
des fehlenden Deckungskapitals vorgenommen werden soll,
so müsste sie sinnvollerweise 4 Prozent betragen, da dies
der technische Zinsfuss ist.

7.
Der Bericht stellt in mehreren Varianten die für den Regie-
rungsrat in Betracht fallenden Massnahmen dar.
8.
Für den Regierungsrat steht fest, dass die Schliessung der
Deckungslücke nicht einseitig durch den Kanton Bern erfol-
gen kann. Ein Massnahmenpaket muss sowohl die Versi-
cherten als auch den Arbeitgeber paritätisch einbeziehen.
Antrag
Ziffer 1: Annahme
Ziffer 2: Annahme als Postulat
Ziffer 3: Annahme als Postulat unter gleichzeitiger Abschrei-
bung
Ziffer 4: Annahme als Postulat
Ziffer 5: Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung
Ziffer 6: Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung
Ziffer 7: Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung
Ziffer 8: Annahme

:RUWODXW� GHU� 0RWLRQ� )'3� �6WDXE�%HFFDUHOOL�� 7KXQ�� YRP
���6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Pensionskasse des
Bernischen Staatspersonals und die Bernische Lehrerversiche-
rungskasse BLVK nach erfolgter Sanierung zusammenzule-
gen.
Begründung
Es ist unverständlich, weshalb der Kanton Bern für sein
Staatspersonal zwei Pensionskassen mit je einer separaten
Verwaltung und verschiedenen Strategien führt. Durch eine
Fusion kann diese Situation bereinigt werden, wobei die vor-
gängige Sanierung der BLVK Voraussetzung ist.
(Weitere Unterschriften: 27)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Regierungsrat hat am 20. Oktober 2004 einen Bericht an
den Grossen Rat über das Konzept für die finanzielle Sanie-
rung der Bernischen Lehrerversicherungskasse (BLVK) ver-
abschiedet. In Ziffer 7 dieses Berichts legt der Regierungsrat
seine mittelfristige Strategie dar. In Ziffer 7.3 wird eine mögli-
che Fusion von BLVK und BPK abgehandelt. Aus den Darle-
gungen im Bericht ergibt sich zusammenfassend, dass eine
Fusion erst möglich bzw. sinnvoll ist, wenn beide Kassen
Volldeckung aufweisen. Auch dann stehen den möglichen
Vorteilen einer Fusion aber auch Nachteile gegenüber, die
nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. Der Regierungsrat
hält deshalb im jetzigen Zeitpunkt eine verbindliche Positio-
nierung zugunsten einer Fusion für nicht angezeigt.
Antrag: Annahme als Postulat

3UlVLGHQW. Wir führen zunächst eine gemeinsame Beratung
über die Vorstösse Fischer (SVP), SP (Blaser), FDP (Käser)
und FDP (Staub-Beccarelli). Selbstverständlich werden wir
anschliessend separat darüber abstimmen.

*HUKDUG�)LVFKHU, Meiringen (SVP). Bei meiner Motion kann
ich mich sehr kurz fassen. Sie umfasst drei Punkte. Die erste
Ziffer verlangt, dass rasch Massnahmen ergriffen werden
sollen. Ich glaube, rascher kann man wirklich nicht arbeiten,
wenn man sogar noch eine Sondersession ins Programm
nimmt. Dieser Punkt ist also erfüllt. Zum zweiten Punkt. Nach
all diesen Voten und Papieren ist auch mir sonnenklar, dass
zuerst das Gesetz in Kraft treten muss. Dieser Punkt ist also
aus meiner Sicht auch in Ordnung. Auch der dritte Punkt ist
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erfüllt, denn eine Erhöhung um mehr als ein Prozent ist sub-
stanziell. Ich danke dem Regierungsrat nochmals herzlich für
die Antwort.

$QGUHDV� %ODVHU, Heimberg (SP). Ich versuche mich nach
dieser Monsterdebatte ebenfalls kurz zu fassen. In Ziffer 1
und 2 halten wir an der Motion fest. In den Ziffern 3 und 4
schliessen wir uns hingegen der Regierung an.

+DQV�-�UJ� .lVHU, Langenthal (FDP). Es handelt sich bei
diesem Vorstoss um eine Motion der Fraktion, die in meinem
Namen eingereicht wurde. Die Fraktion ist nach der Debatte
mit der Beurteilung der Motion durch die Regierung einver-
standen. Sehr wichtig ist für uns Ziffer 2. Darin geht es um
den Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Wir sehen
ein, dass es zum jetzigen Zeitpunkt ehrgeizig ist, in diesem
Punkt eine Motion mit ihrer Verbindlichkeit durchsetzen zu
wollen. Deshalb sind wir damit einverstanden, wenn dies als
Postulat entgegengenommen wird. Wir werden aber ein
wachsames Auge darauf haben, weil es ein ganz zentrales
Element ist, diesen Wechsel durchzusetzen. Wenn bei-
spielsweise eine Kommissionsmotion in dieser Richtung
aufgegleist werden könnte, hätten wir dafür sehr viel Sympa-
thie. Ansonsten werden wir diese Sache sehr aufmerksam
verfolgen und allenfalls eine eigene Motion einreichen.

3UlVLGHQW. Herr Käser vertritt den Vorstoss der FDP für Frau
Staub.

+DQV�-�UJ� .lVHU, Langenthal (FDP). Im Namen von Mari-
anne Staub erkläre ich klar und knapp, dass wir mit der Be-
urteilung der Regierung einverstanden sind.

$QQHPDULH� %XUNKDOWHU�5HXVVHU, Bätterkinden (SP). Wir
haben schon viel über die BLVK gesprochen. Auch ich
möchte mich kurz fassen. Dennoch möchte ich die Haltung
der SP zu den einzelnen Motionen bekannt geben. Die Moti-
on Fischer lehnen wir ab, weil darin eine einseitige Erhöhung
der Beiträge um mehrere Prozent für die Arbeitnehmer ent-
halten ist. Wir sind nicht ganz sicher, wie das gemeint ist, weil
die Arbeitgeber nicht erwähnt sind. Die Motion SP, vertreten
durch Herrn Blaser, unterstützen wir selbstverständlich in der
Form, wie sie Res Blaser dargelegt hat. Zur Motion FDP,
Käser. Ziffer 1 unterstützen wir als Motion und schliessen uns
der Argumentation der Regierung an. Ziffer 2 lehnen wir ab.
Experten haben in der Kommission immer wieder gesagt,
dass der Primatwechsel keine Sanierungsmassnahme dar-
stellt. Das steht übrigens auch im Bericht. Die Umstellungs-
kosten würden die Kasse noch zusätzlich belasten. Ein Pri-
matwechsel ist auch ein grosser Eingriff auf der Leistungs-
seite, den wir vehement ablehnen. Auch Ziffer 3 lehnen wir
ab. Die SP befürwortet die Wiedereinführung der Staatsga-
rantie. Ziffer 4 lehnen wir ebenfalls ab. Zukünftig werden
Lehrerinnen und Lehrer aufgrund der neuen Lehrerausbil-
dung ohnehin älter sein, bis sie ins Erwerbsleben eintreten.
Es wäre nur noch selten möglich, 40 Beitragsjahre zu errei-
chen, bevor man 65 Jahre alt ist. Auch Ziffer 5 lehnen wir ab
und verweisen auf das Gesetz, welches diese Frage regelt,
ohne jedoch einen zeitliche Fahrplan bis 2015 vorzugeben.
Ziffer 6 nehmen wir an, bei gleichzeitiger Abschreibung. Ziffer
7 lehnen wir ab. Uns ist insbesondere auch im Hinblick auf
Ziffer 8 nicht klar, was mit den ergänzenden und alternativen
Vorkehrungen gemeint ist. Ziffer 8 lehnen wir entschieden ab.
Zum heutigen Zeitpunkt müssen wir uns noch Wege offen
halten und der Diskussion keine Vorgaben machen. Die Mo-
tion FDP, Staub, unterstützen wir als Postulat. Sie entspricht

ja unser eigenen Motion Blaser in Ziffer 3. Aus den bekann-
ten Gründen ist jedoch eine Fusion vorläufig nicht ange-
bracht.

0HOFKLRU�%XFKV, Hünibach (FDP). Nachdem wir nun schon
lange über dieselbe Sache diskutieren, werde auch ich mich
kurz fassen. Ich möchte mich nur kurz zur Motion Blaser
äussern, weil wir dort eine Differenz haben. Die Ziffern 1, 3
und 4 beurteilen wir so wie die Regierung. Ziffer 2 lehnen wir
jedoch sowohl als Motion wie auch als Postulat ab. Dies
insbesondere wegen des darin enthaltenen zweiten Satzes:
Die Lehrpersonen dürfen dabei nicht belastet werden. Das
kann man in dieser Form sicher nicht als Motion überweisen.
Dass verschiedene Sanierungskonzeptvarianten erarbeitet
werden sollen, dahinter stehen wir, und das wurde ja auch
bereits gemacht. Wenn man eine Auslegeordnung macht,
kann eines dieser Szenarien auch die Staatsgarantie bein-
halten. Das ist uns auch klar. Das sagt aber noch nichts dar-
über aus, welche Haltung wir dieser Staatsgarantie gegen-
über einnehmen. Ziffer 2 lehnen wir ab.

*HUKDUG�)LVFKHU, Meiringen (SVP). Ich möchte mich zu den
anderen Motionen äussern. Es wurde noch nachgefragt, ob
ich mit der Abschreibung meiner Motion einverstanden sei.
Das ist nicht der Fall. Ich bin mit der Annahme einverstanden.
Bezüglich der Motion Blaser verweise ich auf das, was Melch
Buchs gerade gesagt hat. Für uns gilt hinsichtlich Ziffer 2
dasselbe. Auch wir lehnen sie ab. Die Motionen Käser und
Staub beurteilen wir so wie der Regierungsrat.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Ich fasse mich auch kurz. Ich bitte den Rat, alle Anträge des
Regierungsrats zu unterstützen. Insbesondere möchte ich auf
Folgendes hinweisen: Eine Annahme der Ziffern 1 und 2 der
Motion Blaser hätte zur Folge, dass der Spielraum, den man
sich vorhin bei der Behandlung des Gesetzes für die weiteren
Diskussionen gegeben hat, bereits wieder eingeengt würde.

3UlVLGHQW. Wir haben nun noch einen Abstimmungs-
Marathon vor uns. Wir müssen über die einzelnen Ziffern
befinden, weil sie unterschiedlich beantragt und teilweise
auch bestritten werden. Als erstes befinden wir über die Moti-
on Fischer (Meiringen), die drei Ziffern umfasst.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 89 Stimmen
Dagegen 46 Stimmen

2 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Ziffer zwei wird aufgeteilt in zwei Sätze. Den er-
sten Satz möchte die Regierung nicht annehmen, den zwei-
ten dagegen schon.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 2, erster Satz 61 Stimmen
Dagegen 79 Stimmen

3 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 2, zweiter Satz 97 Stimmen
Dagegen 34 Stimmen

12 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 3 91 Stimmen
Dagegen 52 Stimmen
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4 Enthaltungen
3UlVLGHQW. Nun befinden wir über den Vorstoss SP. Herr
Blaser hält die Ziffern 1 und 2 als Motion aufrecht, die Ziffer 3
hat er in ein Postulat gewandelt, mit der Annahme und Ab-
schreibung der Ziffer 4 ist er einverstanden.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 53 Stimmen
Dagegen 93 Stimmen

1 Enthaltung

Für Annahme der Ziffer 2 49 Stimmen
Dagegen 92 Stimmen

6 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 3 als Postulat 134 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

4 Enthaltungen

Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 4 146 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

0 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Wir bereinigen den Vorstoss FDP (Käser, Langent-
hal). Herr Käser ist mit der Beurteilung der Regierung einver-
standen. Die Ziffern 1, 6, 7 und 8 werden als Motion auf-
rechterhalten, über die Ziffern 2, 3 und 4 stimmen wir als
Postulat ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 als Motion 142 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

5 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 2 als Postulat 108 Stimmen
Dagegen 29 Stimmen

10 Enthaltungen

Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 3
als Postulat 121 Stimmen
Dagegen 20 Stimmen

6 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 4 als Postulat 92 Stimmen
Dagegen 52 Stimmen

5 Enthaltungen

Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 5 95 Stimmen
Dagegen 41 Stimmen

11 Enthaltungen

Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 6 148 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

1 Enthaltung

Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 7 98 Stimmen
Dagegen 46 Stimmen

3 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 8 64 Stimmen
Dagegen 59 Stimmen

21 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Wir kommen zum Vorstoss FDP (Staub-
Beccarelli). Der Vorstoss wurde in ein Postulat gewandelt.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme des Postulats 130 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen

6 Enthaltungen

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
&ODXGLQH�%OXP��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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6HFKVWH�6LW]XQJ

Donnerstag, 18. November 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP), Präsident.

Präsenz: Anwesend sind 185 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Sylvain Astier, Walter Balmer, Walter Kunz, Peter
Kurth, Corrado Pardini, Hans-Jörg Pfister, Andreas Ricken-
bacher, Hans-Peter Riesen, Regula Rytz, Jürg Schürch,
Margrit Staub-Lerch, Heinz Suter, Fabio Tanner, Andrea
Zryd, Maxime Zuber.

210/04
'ULQJOLFKH� 0RWLRQ� *)/� �3XOYHU�� %HUQ�� ±� %/9.�'HEDNHO�
9HUJDQJHQKHLW� EHZlOWLJHQ� XQG� /HKUHQ� I�U� GLH� =XNXQIW
]LHKHQ

222/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�.URSI��%HUQ��-$���±�%HVVHUH�8QWHUVW�W�
]XQJ� YRQ� 6WDDWVYHUWUHWHUQ� LQ� 6WLIWXQJVUlWHQ�� 9HUZDO�
WXQJVUlWHQ��.RPPLVVLRQHQ�XQG�9RUVWlQGHQ

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�*)/�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, folgende Massnahmen zu
ergreifen:
1. Es ist darauf hinzuwirken, dass die für Verfehlungen ver-

antwortlichen Personen zivil- und strafrechtlich verfolgt
werden.

2. Dem Grossen Rat ist eine Vorlage vorzulegen, welche die
effiziente und professionelle Aufsicht über die öffent-
lichrechtlichen Anstalten, allenfalls auch über die ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmungen, beispielsweise in
der Form einer mit umfassenden Einsichts- und Kontroll-
rechten versehenen unabhängigen Finanzkontrolle sicher-
stellt. Diese Aufsicht soll problematisches Geschäftsgeba-
ren frühzeitig rügen und nötigenfalls den zuständigen Be-
hörden Anträge stellen können. Es ist auch zu prüfen, ob
diese verbesserte Aufsicht auch für grosse Investitions-
projekte der öffentlichen Hand zuständig sein könnte.

Begründung
1. Vergangenheitsbewältigung:
Bei der Leitung der BLVK liegen gravierende Verfehlungen
vor. Wenn an der BLVK-Leitung beteiligte Personen mit dem
Geld der Versicherten Hochrisikoanlagen bei Firmen tätigen,
in denen sie selbst Einsitz in den Verwaltungsräten haben
und Honorare in fünf- oder sechsstelliger Grössenordnung
bezogen, so ist dies nach den zahlreichen Finanzskandalen
der letzten Jahrzehnte unentschuldbar. Bei minimalstem
Verantwortungsbewusstsein und normalem Anstand hätten
bei hier alle Alarmglocken klingeln müssen.
Sowohl die Versicherten als auch die Steuerzahlenden haben
Anrecht darauf, dass die allfälligen zivil- oder strafrechtlichen
Verfehlungen gerichtlich abgeklärt werden.
2. Zukunftsvorsorge / Krisenmanagement.
Alle paar Jahre findet im Kanton Bern im Bereich der öffentli-
chen Hand (Finanzskandal), der öffentlichrechtlichen Anstal-
ten (BLVK) oder der gemischtwirtschaftlichen Unternehmen
(BEKB) ein Finanzskandal statt, welcher die Steuerzahlenden
teuer zu stehen kommt. Ganz offensichtlich ist die Kontrolle
des Geschäftsverhaltens öffentlichrechtlicher oder halbstaat-
licher Anstalten und Unternehmungen ungenügend, um sol-
che Ereignisse zu verhindern. Insbesondere teilweise poli-
tisch zusammengesetzte Miliz-Gremien, welchen Aufsichts-

funktionen wahrnehmen müssen, scheinen nicht verhindern
zu können, dass skandalöses Geschäftsgebaren stattfindet.
Die Wiederholung solcher Debakel ist mit präventiven Mitteln
zu verhindern. Dafür braucht es eine professionelle und un-
abhängige Aufsicht, welche mit umfassenden Einsichtsrech-
ten versehen ist und den zuständigen Behörden (inkl. Gro-
ssem Rat) Anträge stellen kann. Eine solche Lösung dürfte
langfristig den Kanton Bern finanziell schützen, indem neue
Verfehlungen und Kosten – und auch der damit verbundene
Imageschaden für den Kanton – verhindert werden.
Diese Aufsicht müsste insbesondere über öffentlichrechtliche
Anstalten erfolgen. Zu prüfen ist jedoch ebenfalls, ob eine
verbesserte Aufsicht auch bei gemischtwirtschaftlichen Un-
ternehmungen oder allenfalls auch bei grossen Investitions-
projekten der öffentlichen Hand (vgl. INO) zuständig sein
könnte.
(Weitere Unterschriften: 7)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

1.
Bezüglich zivilrechtlicher bzw. allgemeiner vermögensrechtli-
cher Verantwortlichkeit (vgl. auch Art. 52 des Bundesgeset-
zes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlas-
senen- und Invalidenvorsorge) hat bereits die Finanzkommis-
sion des Grossen Rats den Regierungsrat aufgefordert, der
Verwaltungskommission der BLVK mitzuteilen, dass sie die
Führung von Verantwortlichkeitsklagen fordert. Dem ist der
Regierungsrat nachgekommen. Der Regierungsrat selbst
kann nicht weiter gehend intervenieren, da nur die BLVK zur
Klage aktiv legitimiert ist. Er verweist dazu auch auf seine
Antwort zur Interpellation Blank, Aarberg (I 191/2004).
Der zuständige Untersuchungsrichter hat von sich aus ein
Ermittlungsverfahren aufgenommen. Die Schritte zu einer
allfälligen strafrechtlichen Verfolgung sind damit bereits ein-
geleitet worden.
2.
Einleitende Bemerkungen
Der Kanton Bern hat die Wahrnehmung einer Reihe von
öffentlichen Aufgaben in Institutionen der mittelbaren Ver-
waltung ausgelagert (z.B. Inselspital, Bedag Informatik, Ge-
bäudeversicherung, künftige regionale Spitalzentren u.a.).
Diese Institutionen sind vom Geldfluss des Kantons in ent-
scheidender Weise abhängig. Bei einer weiteren Gruppe von
Unternehmungen, an deren Existenz ein öffentliches Interes-
se des Kantons besteht, ist er Miteigentümer (Berner Kanto-
nalbank BEKB | BCBE, BKW FMB Energie AG, BLS
Lötschbergbahn AG). All diese Institutionen werden oft auch
als kantonale Beteiligungen bezeichnet, ohne dass diesem
Begriff ganz eindeutige Zuordnungskriterien zugrunde liegen.
Diese kantonalen Beteiligungen sind hinsichtlich Führung und
Organisation als Aktiengesellschaften oder in vergleichbarer
Weise konstituiert.
Auch die beiden bernischen Pensionskassen BLVK und BPK
sind in ihrer wirtschaftlichen und politischen Wirkung mit
kantonalen Beteiligungen vergleichbar, da der Kanton sein
Personal nach den Regeln über die berufliche Vorsorge zu
versichern hat und damit zwangsweise mit diesen Institutio-
nen verbunden ist. Aus Steuermitteln des Kantons fliessen
jährlich erhebliche finanzielle Beträge an diese Institutionen
und der Kanton hat – ganz abgesehen von der Bedeutung
der beruflichen Vorsorge für die Kantonsangestellten – des-
halb ein grosses Interesse am Schutz und an der bestmögli-
chen Verwaltung dieser Mittel.
Bedeutung der Aufsicht und Kontrolle über die kantonalen
Beteiligungen
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Der Regierungsrat misst einem sinnvollen sowie angemesse-
nen Aufsichtsmechanismus über die kantonalen Beteiligun-
gen eine hohe Bedeutung zu, da einerseits die kantonalen
Beteiligungen oftmals mit einem hohen finanziellen Engage-
ment des Kantons verbunden sind (z.B. als Anteilseigner, als
Beitragszahler, als Subventionsgewährer, u.a.), andererseits
bei speziellen Vorkommnissen eine zumindest politische
Mitverantwortung des Regierungsrats zur Diskussion steht. In
der Regel nehmen eine Reihe von Organen und Institutionen
Kontrollfunktionen wahr.
Auf Beteiligungen angepasste Aufsichtsmechanismen
Je nach wirtschaftlicher und politischer Bedeutung sowie der
konkreten Rechtsform der kantonalen Beteiligung existieren
komplexe, auf die einzelnen Beteiligungen zugeschnittene
Aufsichtsmechanismen. Bei Aktiengesellschaften richten sich
diese nach dem Aktienrecht, bei öffentlich-rechtlichen An-
stalten sind diese mit dem Gesetzgebungsakt festgeschrie-
ben worden.
Kontrollpyramide
Prof. Zimmerli weist in seinem Rechtsgutachten vom 1. Juli
2004 zuhanden des Regierungsrats über die rechtliche Trag-
weite des Berichts der Finanzkontrolle des Kantons Bern
über die Sonderprüfung der Bernischen Lehrerversiche-
rungskasse auf die sogenannte Kontrollpyramide hin, also die
Hierarchie, die Funktionen und das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Kontrollorgane im Bereich der beruflichen Vor-
sorge.
Bei der BLVK bildet die Verwaltung der Vorsorgeeinrichtung
die Basis. Bei ihr liegt die primäre Verantwortung für die Ein-
haltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmun-
gen. Auf der zweiten Ebene sind die Kontrollstelle und der
Experte für berufliche Vorsorge als spezialgesetzlich vorge-
sehene Prüf- und Beratungsinstanz angesiedelt. Sie stehen
zur Vorsorgeeinrichtung in einem Auftragsverhältnis und
haben grundsätzlich die Stellung von Sachverständigen in
der Entscheidunterstützung der Vorsorgeeinrichtung. Auf der
obersten Stufe befindet sich die kantonale Aufsichtsbehörde.
Sie erfüllt die im öffentlichen Interesse stehenden Kontroll-
aufgaben.
Diese Kontrollpyramide bei der beruflichen Vorsorge gilt nicht
für alle kantonalen Beteiligungen.
Zur Illustration wird im Folgenden der Aufsichtsmechanismus
gegenüber der Berner Kantonalbank (BEKB) dargestellt. Bei
der BEKB handelt es sich um eine Aktiengesellschaft nach
Artikel 620ff. des Obligationenrechts. Der Kanton nimmt sei-
nen Einfluss als Aktionär an der Generalversammlung wahr.
Mit RRB 2295/98 vom 21. Oktober 1998 wurden die Richtlini-
en des Regierungsrats zur Aufsicht über die BEKB verab-
schiedet. Darin wurde u.a. Folgendes festgehalten:
– Der Verwaltungsrat ist das oberste Führungsorgan der

BEKB. Ihm obliegt die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle
der BEKB.

– Die bankengesetzliche Revisionsstelle erstattet den ban-
kengesetzlichen Revisionsbericht zuhanden des Verwal-
tungsrats und der Eidgenössischen Bankenkommission
(EBK). Zuhanden des Regierungsrats erstattet sie einen
Spezialbericht zu den mit der Gewährung der Staatsga-
rantie verbundenen Risiken.

– Die BEKB ist der vollumfänglichen bankengesetzlichen
Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission unter-
stellt. Setzt die BEKB rechtskräftige Anordnungen der EBK
nicht um, wird der Regierungsrat durch die EBK informiert
und um Vollstreckung der Anordnungen ersucht. Der Re-
gierungsrat sorgt umgehend dafür, dass die Anordnungen
der EBK von der BEKB umgesetzt werden.

– Zu den Aufgaben des Regierungsrats gehört erstens die
Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der BEKB, des
Spezialberichts der bankengesetzlichen Revisionsstelle zu

den mit der Gewährung der Staatsgarantie verbundenen
Risiken sowie die Risikobeurteilung der Finanzkontrolle,
zweitens die Ausübung der Aktionärsrechte an der Gene-
ralversammlung und drittens die allfällige Durchsetzung
der Anordnungen der EBK.

Zudem wird der Regierungsrat durch die Führungsspitze der
Bank zwei Mal jährlich über die aktuelle und künftige Ent-
wicklung der Bank informiert.
Anhand der Darstellung dieser beiden Fälle wird die Viel-
schichtigkeit der Aufsicht gegenüber den kantonalen Beteili-
gungen ersichtlich. Eine Generalisierung der Aufsichtsme-
chanismen gegenüber den kantonalen Beteiligungen ist des-
halb nicht möglich.
Finanzkontrolle
Zur Aufgabe und Funktion der Finanzkontrolle ist diese um
eine Stellungnahme ersucht worden. Die Finanzkontrolle hält
mit Schreiben vom 23. September 2004 Folgendes fest:
«Die Aufgaben der Finanzkontrolle sind im Gesetz über die
Finanzkontrolle (Kantonales Finanzkontrollgesetz, KFKG)
vom 1. Dezember 1999 [BSG 622.1] geregelt. Gemäss Artikel
4 KFKG ist die Finanzkontrolle das oberste Fachorgan der
Finanzaufsicht. Sie unterstützt den Grossen Rat und den
Regierungsrat gleichermassen. Nach Artikel 14 KFKG unterlie-
gen der Aufsicht durch die Finanzkontrolle auch kantonale
Anstalten, sofern die besondere Gesetzgebung keine andere
Bestimmung enthält, sowie Organisationen und Personen
ausserhalb der kantonalen Verwaltung, denen der Kanton
öffentliche Aufgaben übertragen hat. Grundsätzlich werden
also auch die Träger öffentlicher Aufgaben ausserhalb der
Zentralverwaltung vom Geltungsbereich des KFKG erfasst.
Zu den Kernaufgaben der Finanzkontrolle gehört u.a. die
Prüfung der Jahresrechnung kantonaler Anstalten (Art. 15
Abs. 1 Bst. e KFKG). Dabei handelt es sich um eine Ab-
schlussprüfung. Das Finanzkontrollgesetz lässt mit Artikel 14
Bst. c KFKG ausdrücklich die Möglichkeit zu, dass kantonale
Anstalten nicht der Aufsicht der Finanzkontrolle unterstehen,
d.h. ihre Jahresrechnungen durch einen Dritten geprüft wer-
den. Namentlich die Gebäudeversicherung des Kantons Bern
(Art. 3 Dekret über die Gebäudeversicherung) [BSG 873.11]
und die Bernische Pensionskasse (Art. 20 BPKG) [BSG
153.41] verfügen über entsprechende Spezialregelungen.
Dasselbe gilt für die Bernische Lehrerversicherungskasse
(Art. 86 Statuten i.V.m. Art. 4 Dekret über die Bernische Leh-
rerversicherungskasse) [BSG 430.261]. Alle diese öffent-
lichrechtlichen Anstalten verfügen über eine eigene manda-
tierte Kontrollstelle.
Für die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen und die Betei-
ligungsgesellschaften des Kantons in der Rechtsform der
Aktiengesellschaft sind die Bestimmungen des Aktienrechts
massgebend. Auch diese verfügen über eine externe Revisi-
onsstelle (Art. 727 ff. OR). Juristische Personen des Privat-
rechts in Form reiner Aktiengesellschaften, an denen der
Kanton beteiligt ist oder die er mit Mitteln unterstützt – also
BKW und BLS – unterliegen als solche somit nicht direkt dem
Wirkungs- und Kontrollbereich der Finanzkontrolle. Dies liegt
daran, dass gemäss Artikel 122 Bundesverfassung (BV) die
Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilrechts Sache des
Bundes ist. Die Regelung des Aktienrechts liegt somit im
Zuständigkeitsbereich des Bundes. Dieser hat durch den
Erlass von ZGB und OR im Bereich des Zivilrechts eine ab-
schliessende und umfassende Regelung getroffen. Somit
besteht für kantonales Recht auf diesem Gebiet aufgrund der
Kompetenzausscheidung von Artikel 42 BV und Artikel 3 BV
kein Raum. Zudem ist auch Artikel 49 BV zu beachten, wo-
nach Bundesrecht entgegenstehendem kantonalem Recht
vorgeht. Diese Problematik wurde bei den Gesetzgebungsar-
beiten zum KFKG erkannt. Dem Vortrag lässt sich entneh-
men, dass bewusst auf eine Bestimmung verzichtet wurde,
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welche die erwähnten Unternehmen der Aufsicht durch die
Finanzkontrolle unterstellen würde.1

Die Verantwortung der Risikobeurteilung aus den kantonalen
Beteiligungen liegt grundsätzlich bei den zuständigen Direk-
tionen, welche die notwendigen Informationen zu beschaffen
haben. Die Finanzkontrolle ihrerseits beurteilt im Rahmen der
konsolidierten Betrachtungsweise die Risiken, die sich für
den Kanton aus seinen Beteiligungen ergeben. Sie erstattet
im Zuge der Prüfung der Staatsrechnung darüber regelmä-
ssig Bericht. Dabei muss sie sich auf die publizierten Ge-
schäftsberichte der Gesellschaften, auf Angaben und Unter-
lagen der federführenden Direktionen sowie die Berichte der
Kontroll- bzw. aktienrechtlichen Revisionsstellen stützen. In
Einzelfällen verlangt die Finanzkontrolle von den Revisions-
stellen sogenannte 'Risikoatteste' (BLS, BKW Energie AG,
Bedag Informatik). Die Finanzkontrolle nimmt hierauf norma-
lerweise Plausibilitätsprüfungen und eine eigene Risikobeur-
teilung vor, ohne weitergehende Prüfungshandlungen vor-
nehmen zu können. Ein umfassendes Auskunfts-, Einsichts-
und Kontrollrecht ist der Finanzkontrolle verwehrt; es sei
denn, sie werde mit einer Sonderprüfung betraut. Dabei kön-
nen sowohl der Grosse Rat und der Regierungsrat als auch
die Direktionen die Dienste der Finanzkontrolle in Anspruch
nehmen (Art. 16 Bst. c und d KFKG).
Der Kanton verfügt jedoch grundsätzlich über die Möglichkeit,
präventiv Einfluss auf öffentlichrechtliche Anstalten und ge-
mischtwirtschaftliche Unternehmen des Privatrechts auszu-
üben.
Für letztere hat er seine Aufsichtsrechte zur Hauptsache über
die entsprechenden Artikel des Zivilrechts wahrzunehmen;
die Aufsicht obliegt gemäss Artikel 715a OR den Verwal-
tungsratsmitgliedern. Mit der Entsendung entsprechend qua-
lifizierter und instruierter Staatsvertreter in den Verwaltungs-
rat kann die Interessenwahrung des Kantons gesichert wer-
den.2

Sollte die Aufsichts- und Kontrolltätigkeit der Finanzkontrolle
für die selbständigen juristischen Personen des öffentlichen
Rechts im Sinne der Motion erweitert werden (umfassendes
Einsichts- und Kontrollrecht der Finanzkontrolle), wären ent-
sprechende Revisionen der einschlägigen kantonalen
Rechtserlasse unabdingbar. Zudem müssten die personellen
Ressourcen der Finanzkontrolle an die Aufgabenerweiterung
angepasst werden.»
Zentrale Rolle des Leitungsgremiums
Die Verhinderung von «problematischem Geschäftsgebaren»
gelingt am besten damit, dieses gar nicht erst entstehen zu
lassen. Primär kann es also nicht darum gehen, dass dieses
im Nachhinein mit Sicherheit festgestellt wird. Im Vordergrund
steht vielmehr das Leitungsgremium einer kantonalen Beteili-
gung selber. Die Anstrengungen des Kantons sind darauf
auszurichten, qualitativ gute, führungsstarke und fachkom-
petente Leitungsgremien in den kantonalen Beteiligungen
einzusetzen. Dieses Vorgehen ist letztlich wirkungsvoller und
kostengünstiger als einen aus heutiger Sicht bereits gut aus-
gebauten Kontrollapparat weiter auszubauen.
Im erwähnten Rechtsgutachten von Prof. Zimmerli steht dazu
(S. 19): «Die primäre Verantwortung für die Einhaltung der

                                                          
1 Aus Rechtsgutachten Prof. U. Zimmerli «Parlamentarische Ober-
aufsicht über öffentliche Unternehmen?» vom 24. April 2002, erstellt
für die Finanzkommission des Grossen Rats des Kantons Bern.
2 Im Zusammenhang mit der Sanierung der BEKB wurden vom
Regierungsrat «Richtlinien zur Aufsicht über die Berner Kantonalbank
und die Dezennium-Finanz AG» erlassen (RRB 2295 vom
21.10.1998). Mit diesem Beschluss wurden nicht nur spezielle auf-
sichtsrechtliche Massnahmen getroffen, sondern auch Aufgaben und
Pflichten der Staatsvertreter im Verwaltungsrat der DFAG eingehen-
der geregelt.

gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen liegt aber
bei der Vorsorgeeinrichtung selber; weder die Kontrollstelle
noch der Experte für berufliche Vorsorge noch die Aufsichts-
behörde können der Verwaltung die Verantwortlichkeit für
ihre Tätigkeit abnehmen.»
Vorläufiges Fazit
Eine definitive Antwort auf die Frage, ob das gegenwärtig
existierende Überwachungs- und Kontrollsystem bei den
kantonalen Beteiligungen ausgebaut werden muss, erfordert
vertiefte Abklärungen. Es ist zu klären, welche Massnahmen
hier sinnvoll und nötig sind, was diese kosten, ob sie mit den
rechtlichen Vorschriften vereinbar sind etc. Diese vertiefte
Prüfung konnte nicht im Rahmen der für die Beantwortung
der dringlichen Motion zur Verfügung stehenden Zeit vorge-
nommen werden.
Am 13. August 2004 hat der Regierungsrat der Finanzdirekti-
on den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob die im Zusammenhang
mit der Sonderprüfung BLVK gewonnenen Erkenntnisse
Auswirkungen auf andere Institutionen haben könnten, an
denen der Kanton massgeblich beteiligt ist und / oder Staats-
vertreter und Staatsvertreterinnen entsendet. Aus diesen nun
eingeleiteten Arbeiten wird sich ergeben, ob die Grundsätze
zum Verhältnis des Kantons Bern zu seinen öffentlichen und
gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, also zu den kanto-
nalen Beteiligungen, bestätigt werden können oder ob sie zu
aktualisieren bzw. allenfalls auszubauen sind.
Es kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht dargelegt
werden, was die Konsequenzen der laufenden, in Auftrag
gegebenen Abklärungen betreffend Aufsicht der kantonalen
Beteiligungen sein werden. Der Regierungsrat kann deshalb
das Anliegen gemäss Ziffer 2 der Motion nicht in der verbind-
lichen Form der Motion entgegennehmen. Er ist aber bereit,
das Anliegen gemäss Ziffer 2 als Postulat zu akzeptieren.
Antrag
Ziffer 1: Annahme als Postulat bezüglich zivilrechtlicher Ver-
antwortlichkeit; Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung
bezüglich strafrechtlicher Verantwortlichkeit
Ziffer 2: Annahme als Postulat

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�.URSI�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat Richtli-
nien für den Umgang mit Staatsvertretern / Staatsvertreterin-
nen in Stiftungsräten, Verwaltungsräten, Kommissionen,
Vorständen etc. vorzulegen. Darin sind insbesondere die
folgenden Anliegen zu regeln:
1. Die Bereitstellung eines angemessenen Schulungs- und

Weiterbildungsangebots für die Staatsvertreter/innen in
den jeweiligen Gremien.

2. Das Festlegen von Erwartungen / Anliegen des Kantons
im Rahmen eines Pflichtenhefts bzw. von Aufträgen für die
jeweiligen Staatsvertreter/innen.

3. Vorgaben für eine regelmässige Auswertung der Tätigkeit
von Staatsvertretern / Staatsvertreterinnen in den er-
wähnten Gremien und für einen Austausch zwischen
Staatsvertretern / Staatsvertreterinnen und Verwaltung.

4. Die Bereitstellung flexibler fachlicher Hilfestellungen /
Coaching für Staatsvertreter/innen.

5. Die Sicherstellung einer angemessenen Entschädigung für
Staatsvertreter/innen.

Begründung
In einer Vielzahl von Stiftungs- und Verwaltungsräten, in
Kommissionen, Vorständen etc. nehmen neben Regierungs-
mitgliedern vor allem auch Parlamentarier/innen, Verwal-
tungsmitarbeiter/innen und weitere betraute Personen die
Interessen des Staates wahr. In der Regel erfolgt diese Auf-
gabenwahrnehmung im Rahmen eines Milizamtes. Für den
Kanton ist die Möglichkeit zur Delegation von Vertretern /
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Vertreterinnen in die Gremien die einzige Möglichkeit, seine
Steuerungsinteressen und Aufsichtspflichten wahrzunehmen.
Es liegt deshalb im Interesse des Kantons, eine möglichst
effektive Wahrnehmung der Staatsvertretung sicherzustellen.
Die Staatsvertreter/innen stehen umgekehrt in vielen Gremi-
en vor der schwierigen Aufgabe, in einem oft fremden Fach-
gebiet mit komplexen fachlichen Anforderungen und ange-
sichts eng begrenzter zeitlicher Ressourcen (Milizamt) von
Profis vorgelegte Anträge und Berichte beurteilen und richtige
Entscheidungen fällen zu müssen. Das Debakel rund um die
Bernische Lehrerversicherungskasse� (BLVK)�hat aufgezeigt,
welche Auswirkungen ungenügend geschulte bzw. unter-
stützte Mitglieder von Verwaltungskommissionen haben kön-
nen. Ähnliche Erfahrungen wurden bereits in anderen Fach-
bereichen gemacht.
Angesichts dessen hat der Kanton ein grosses Interesse, die
Betreuung jener Personen zu verbessern, welche in ver-
schiedenen Gremien staatliche Interessen wahrnehmen.
(Weitere Unterschriften: 4)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Regierungsrat nimmt zum vorliegenden Vorstoss wie
folgt Stellung:
1. Grundsätzliche Bemerkungen
Der Kanton Bern hat die Wahrnehmung einer Reihe von
öffentlichen Aufgaben in Institutionen der mittelbaren Ver-
waltung ausgelagert (z.B. Inselspital, Bedag Informatik, Ge-
bäudeversicherung, künftige regionale Spitalzentren u.a.).
Diese Institutionen sind vom Geldfluss des Kantons in ent-
scheidender Weise abhängig. Bei einer weiteren Gruppe von
Unternehmungen, an deren Existenz ein öffentliches Interes-
se des Kantons besteht, ist er Miteigentümer (Berner Kanto-
nalbank BEKB | BCBE, BKW FMB Energie AG, BLS
Lötschbergbahn AG). All diese Institutionen werden oft auch
als kantonale Beteiligungen bezeichnet, ohne dass diesem
Begriff ganz eindeutige Zuordnungskriterien zugrunde liegen.
Diese kantonalen Beteiligungen sind hinsichtlich Führung und
Organisation als Aktiengesellschaften oder in vergleichbarer
Weise konstituiert.
Auch die beiden bernischen Pensionskassen BLVK und BPK
sind in ihrer wirtschaftlichen und politischen Wirkung letztlich
als kantonale Beteiligungen zu betrachten, da der Kanton
sein Personal nach den Regeln über die berufliche Vorsorge
zu versichern hat und damit zwangsweise mit diesen Institu-
tionen verbunden ist. Aus Steuermitteln des Kantons fliessen
jährlich erhebliche finanzielle Beträge an diese Institutionen
und der Kanton hat deshalb ein grosses Interesse am Schutz
und an der bestmöglichen Verwaltung dieser Mittel. Die Lei-
stungen beider Pensionskassen sowie deren Finanzierung
sind neben den bundesrechtlichen Vorschriften in erster Linie
Ausfluss des kantonalen politischen Gestaltungswillens, wel-
cher primär dem Regierungsrat unter Vorbehalt der Zustän-
digkeit des Grossen Rats zukommt.
Die Bedeutung dieser Beteiligungen für den Kanton macht es
erforderlich, dass bei all diesen Institutionen hinsichtlich Füh-
rung, Organisation, Aufsicht und Verantwortung unabhängig
von deren Rechtsform - oder besonderen Aufgaben im Be-
reich Vorsorgeschutz bei den Pensionskassen - dieselben
hohen, möglichst gleichwertigen Anforderungen gestellt wer-
den.
Mit Regierungsbeschluss 0994 vom 12. April 1995 hatte der
Regierungsrat in diesem Zusammenhang verschiedene
Grundsätze zum Verhältnis des Kantons zu seinen Beteili-
gungen, zu den Verwaltungsräten dieser Institutionen sowie
zu den Kantonsvertretungen in deren Leitungsgremien festge-

legt (sogenannte VKU-Grundsätze). Am 13. August 2004 hat
der Regierungsrat der Finanzdirektion den Auftrag erteilt, zu
prüfen, ob die im Zusammenhang mit der Sonderprüfung BLVK
gewonnenen Erkenntnisse Auswirkungen auf andere Institutio-
nen haben könnten, an denen der Kanton massgeblich beteiligt
ist und / oder Staatsvertreter und Staatsvertreterinnen entsen-
det worden sind. Aus diesen nun eingeleiteten Arbeiten wird
sich ergeben, ob die Grundsätze zum Verhältnis des Kantons
Bern zu seinen öffentlichen und gemischtwirtschaftlichen
Unternehmen, also zu seinen kantonalen Beteiligungen,
bestätigt werden können oder ob sie zu aktualisieren bzw.
allenfalls auszubauen sind. Beispielsweise sah bereits jener
Beschluss des Regierungsrats aus dem Jahre 1995 vor, dass
die zuständige Direktion für jeden Verwaltungsrat im Ein-
flussbereich des Kantons in Absprache mit dem betreffenden
Unternehmen ein Anforderungsprofil zuhanden des Regie-
rungsrats erstellen muss. Es ist heute nicht umfassend erho-
ben, ob dieser Auftrag vollumfänglich umgesetzt worden ist.
Für die Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK bestand
ein solches Anforderungsprofil jedenfalls bis vor kurzem
nicht.
Es kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht dargelegt
werden, was die Konsequenzen der laufenden, in Auftrag
gegebenen Abklärungen betreffend Führung und Organisati-
on der kantonalen Beteiligungen sein werden. Die Anliegen
des Motionärs werden vom Regierungsrat in ihrer Stossrich-
tung aber schon heute zumindest teilweise unterstützt. Eine
Annahme in der verbindlichen Form als Motion lehnt der
Regierungsrat jedoch ab, weil man damit den in Auftrag ge-
gebenen Abklärungsarbeiten zuvorkommen würde. Der Re-
gierungsrat ist aber bereit, einzelne Anliegen des Motionärs
in Postulatsform anzunehmen, soweit bereits heute absehbar
ist, dass diesbezüglich zusätzlicher Handlungs- oder Rege-
lungsbedarf besteht.
2. Zu den einzelnen Ziffern der Motion
Vor der soeben beschriebenen Ausgangslage äussert sich
der Regierungsrat zu den einzelnen Ziffern der Motion wie
folgt:
Zu Ziffer 1
Es ist nicht Sache des Kantons, für Staatsvertreterinnen und -
vertreter, welche in die Leitungsgremien kantonaler Beteili-
gungen wie Aktiengesellschaften oder öffentlich-rechtliche
Anstalten abgeordnet werden, ein Schulungs- und Weiterbil-
dungsangebot bereitzustellen. Es ist Aufgabe jeder einzelnen
dieser Institutionen und deren Leitungsgremien, für eine an-
gemessene und der Institution angepasste Weiterbildung zu
sorgen. Dabei handelt es sich um eine nicht delegierbare
Kernaufgabe dieser Leitungsgremien selber. Für Pensions-
kassen beispielsweise sieht das Bundesrecht explizit vor,
dass die Schulung der Mitglieder des paritätischen Gremiums
Aufgabe der Pensionskasse ist. Der Regierungsrat ist bereit,
von den kantonalen Beteiligungen die Weiterbildung der
Mitglieder der Leitungsgremien ausdrücklich zu fordern.
Es ist jedoch Aufgabe des Regierungsrats bzw. der federfüh-
renden Direktion, die Kantonsvertretungen auf die besondere
Konstellation ihres Mandats aufmerksam zu machen. Dazu
gehören sicherlich die Hinweise auf die rechtlichen Grundla-
gen (Vertretung nach OR 707 oder nach OR 762) sowie auf
die Verordnung über die Kantonsvertreterinnen und Kantons-
vertreter (BSG 153.15), welche Bestimmungen zur Wei-
sungsgebundenheit und zur Verpflichtung, bei wichtigen
Geschäften Instruktionen einzuholen, enthält. Dies können
jedoch nicht Elemente einer Schulung oder Weiterbildung
sein, sondern sind Aspekte, die im Rahmen der Mandatie-
rung eines Kantonsvertreters bzw. einer Kantonsvertreterin
seitens der federführenden Fachdirektion zu behandeln und
zu regeln sind.
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Aus diesem Grund lehnt der Regierungsrat Ziffer 1 der Moti-
on ab.
Zu Ziffer 2
Der Regierungsrat ist mit dem Motionär einig, dass der Re-
gierungsrat in zentralen, strategischen Fragen bzw. für alle
übrigen Aspekte die federführende Fachdirektion den Staats-
vertretern und Staatsvertreterinnen seine Erwartungen be-
treffend ihren Einsatz in den kantonalen Beteiligungen kom-
muniziert und ihnen gegebenenfalls auch konkrete Aufträge
erteilt. Wie dies im Einzelnen und in der praktischen Ausge-
staltung gehandhabt wird bzw. werden soll, ist Gegenstand
der laufenden Abklärungen und kann heute noch nicht ab-
schliessend beurteilt werden. Nebst einem individuellen
Pflichtenheft sind auch andere Mittel denkbar. Grundsätzlich
sind im Rahmen des Anforderungsprofils an Staatsvertreter
und Staatsvertreterinnen die Erwartungen und Anliegen des
Regierungsrats zu formulieren.
Der Regierungsrat ist bereit, Ziffer 2 als Postulat entgegen-
zunehmen.
Zu Ziffer 3
Die Grundlage für die Umsetzung dieses Anliegens des Mo-
tionärs liegt bereits im erwähnten Regierungsbeschluss vom
12. April 1995, welcher den zuständigen Fachdirektionen die
sorgfältige Vorbereitung aller wichtigen Entscheide des Re-
gierungsrats und die laufende Betreuung der kantonalen
Beteiligungen überträgt. Die Umsetzung dieser Vorgaben
erfordert naturgemäss eine Auswertung der Tätigkeit der
Staatsvertreter und Staatsvertreterinnen (Controlling) und
einen regelmässigen Austausch zwischen diesen und der
zuständigen Fachdirektion oder allenfalls des Regierungsrats.
Auch in dieser Frage sind zunächst die Überprüfungsergeb-
nisse abzuwarten, um die konkrete Regelung für die einzel-
nen Institutionen festlegen zu können. In diesem Zusammen-
hang wäre auch der vom Motionär angesprochene Austausch
zwischen Staatsvertretern und der Verwaltung zu prüfen. Vor
diesem Hintergrund sollte diese Ziffer nicht in der verbindli-
chen Form der Motion angenommen werden.
Der Regierungsrat ist aber bereit, Ziffer 3 in der Form des
Postulats entgegenzunehmen.
Zu Ziffer 4
Wie bereits zu Ziffer 1 ausgeführt worden ist, ist es Sache der
einzelnen Institutionen und der Staatsvertreter selbst, dass
die Mitglieder der Leitungsgremien den fachlichen und füh-
rungsmässigen Anforderungen genügen. Es ist somit bereits
bei der Auswahl der Staatsvertreter dafür zu sorgen, dass
diese über die jeweiligen nötigen Fähigkeiten verfügen. Der
Schlüssel für eine erfolgreiche Abordnung von Staatsvertre-
tern in die Leitungsgremien dieser Institutionen wird auch hier
das Anforderungsprofil und eine sorgfältige Auswahl der
entsendeten Personen sein. Vor diesem Hintergrund ist der
Regierungsrat klar dagegen, einen kostspieligen Betreuungs-
apparat aufzubauen. Ein solcher vermag die Verantwortung
des Regierungsrats bei der Auswahl der Staatsvertreter und
Staatsvertreterinnen einerseits, die Verantwortung der
Staatsvertreter und Staatsvertreterinnen für ihr Führungsver-
halten in den Leitungsgremien der kantonalen Beteiligungen
andererseits, ohnehin nicht zu ersetzen.
Gestützt auf diese Überlegungen ist auf die vom Motionär
verlangte Bereitstellung fachlicher Hilfestellung bzw. eines
Coaching für Staatsvertreter und Staatsvertreterinnen zu
verzichten.
Der Regierungsrat lehnt deshalb Ziffer 4 der Motion ab.
Zu Ziffer 5
Der Regierungsrat lehnt es ab, Richtlinien für die Entschädi-
gung von Staatsvertretern und Staatsvertreterinnen vorzuse-
hen und zu beschliessen. Vielmehr ist für jede einzelne kan-
tonale Beteiligung die angemessene Lösung zu bestimmen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass als Staatsvertreter und

Staatsvertreterin mehrere Funktionsprofile in Frage kommen,
wie zum Beispiel freiberuflich Tätige, Profi-Verwaltungsräte,
Führungskräfte aus der Privatwirtschaft, etc. Für die Gewin-
nung von extern Mandatierten sind aufgrund der Marktver-
hältnisse Entschädigungen vorzusehen und müssen einzel-
fallangepasste Lösungen möglich sein, um gut qualifizierte
und allenfalls spezialisierte Staatsvertreter von aussen rekru-
tieren zu können. Moderate Entschädigungen für Führungs-
kräfte der Verwaltung, welche das Mandat in einer kantona-
len Beteiligung zulasten ihrer Freizeit ausüben, können bei-
spielsweise für eine freiberuflich tätige Person deutlich unge-
nügend sein, da diese damit auch «Gewinnungs- und Infra-
strukturkosten» ihrer beruflichen Stammfunktion finanzieren
müssen. Im Einzelfall hängt die Entschädigung vom Aufwand,
von der Grösse und der Verantwortung des Unternehmens,
vom Anforderungsprofil, von der konkreten Aufgabe des
Mitgliedes, von der zeitlichen und inhaltlichen Belastung etc.
ab.
Die Pflicht, die Führung eines Unternehmens bestmöglich zu
organisieren, kann auch die Bestellung von Fachausschüs-
sen oder von geschäftsleitenden Ausschüssen, eines profes-
sionellen oder semiprofessionellen Präsidiums oder von an-
deren führungsmässigen und organisatorischen Vorkehrun-
gen zur Bewältigung der Führungsaufgaben im Leitungsgre-
mium einer kantonalen Beteiligung bedeuten. Besonders bei
Aktiengesellschaften beinhaltet die dem Verwaltungsrat zu-
gewiesene Oberleitung das unentziehbare Recht, sich selber
und seine Arbeit in ihm zweckmässig erscheinender Art und
Weise zu organisieren. Es ist somit den Leitungsgremien
dieser kantonalen Beteiligungen vorbehalten, ihre Organisati-
on zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben selber fest-
zulegen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Entschädigun-
gen der Mitglieder dieser Leitungsgremien. Es ist aus der
Sicht des Regierungsrats nicht zielführend und auch nicht
anzustreben, bei der vorhandenen Vielfalt der Organisati-
onsformen und der unterschiedlichen Aufgaben und Bela-
stungen der Leitungsgremien der einzelnen kantonalen Be-
teiligungen Richtlinien für deren Entschädigungen vorzuse-
hen.
Der Regierungsrat lehnt deshalb Ziffer 5 der Motion ab.
3. Antrag
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regie-
rungsrat:
Ziffer 1: Ablehnung
Ziffer 2: Annahme als Postulat
Ziffer 3: Annahme als Postulat
Ziffer 4: Ablehnung
Ziffer 5: Ablehnung

%HUQKDUG�3XOYHU, Bern (GFL). Die Kleinen fängt man und die
Grossen lässt man laufen! So sehen es viele Leute, nachdem
sie gehört haben, dass die Verantwortlichen des BLVK-
Debakels nicht gerichtlich verfolgt werden sollen. Das sagen
sich auch die Steuerzahler, die vor ein paar Jahren der BLVK
ein paar Hundert Millionen gaben, und die Versicherten, die
jetzt das Loch stopfen sollen. Keine Strafverfolgung einzulei-
ten, wird von der Öffentlichkeit als Signal wahrgenommen,
und das hat negative Auswirkungen. Ich weiss, dass es meh-
rere Gutachten gibt, in denen die Prozesschancen als gering
eingestuft werden. Ich habe nicht alle Gutachten gesehen.
Diejenigen, die ich gelesen habe, haben mich nicht ganz
überzeugt. Ich muss allerdings sagen, dass ich kein Haf-
tungsrechtler bin. Deshalb kann ich beispielsweise das Gut-
achten Zimmerli nicht abschliessend beurteilen; die dazu
nötigen juristischen Kenntnisse fehlen mir. Aber der Artikel 52
des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge sagt ganz
klar, die Kassenorgane hafteten auch für fahrlässiges Ver-
halten. Die Finanzkontrolle sagt, die Risikoanlagen der BLVK
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seien fahrlässig gewesen. In einem Jahr werden wir mehr
wissen. Aber aufgrund dessen, was ich bis jetzt gelesen
habe, scheint mir, man könne die Leute in der Direktion und
der Verwaltungskommission der BLVK nicht entschuldigen,
und ich kann nicht verstehen, dass man das vor Gericht nicht
als fahrlässig beurteilen können soll.
Der Grosse Rat soll seiner Erwartung Ausdruck geben, dass
ein gerichtliches Verfahren durchgeführt wird. Wir müssen
uns bewusst sein, dass eine PUK zwar eine politische, aber
keine haftungsrechtliche Beurteilung vornehmen kann. Das
kann nur ein Gericht. Ich möchte allerdings keine falschen
Erwartungen in die gerichtliche Aufarbeitung wecken. Von
seiten der Versicherten hörte man, sie seien nicht bereit, für
die Schäden aufzukommen; dafür müssten die Verantwortli-
chen gerade stehen. Das ist natürlich eine Illusion. Selbst
wenn die Verantwortlichen reiche Leute sind und die Prozes-
se gegen sie gewonnen werden, holen wir nicht mehr als ein
paar Millionen zurück. Es fehlt aber eine Milliarde! Wir müs-
sen so oder so die Kasse sanieren und das BLVK-Gesetz
revidieren. Aber es ist wichtig für das Vertrauen der Bevölke-
rung und für die Leute, die in solchen Gremien sitzen, dass
sie wissen, dass Fahrlässigkeit gerichtliche Folgen hat. Auch
wenn am Ende für die BLVK sogar gewisse Mehrkosten ent-
stehen, ist das doch im Hinblick auf das Vertrauen gerecht-
fertigt. Die GFL-Fraktion ist der Meinung, es brauche ein
politisches Signal. Wir halten deshalb im ersten Punkt an der
Motion fest.
Auch im zweiten Punkt halten wir an der Motion fest. Es geht
darum, strategische Überlegungen darüber anzustellen, wie
derartige staatsnahe Institutionen besser kontrolliert werden
können. Für die Verantwortlichen in solchen Gremien ist es
oft schwierig, nie falsch zu entscheiden. Fehler sind manch-
mal nicht auszuschliessen. Gerade deshalb brauchen wir
eine verstärkte Aufsicht, eine verstärkte Kontrolle des Fi-
nanzgebarens. Wenn man am Ende eines Geschäftsjahrs
fragwürdige Finanzaktionen feststellt, muss von der Finanz-
kontrolle her rasch eine Warnung erfolgen. Es müssen Auf-
träge erteilt werden, damit wirklich eine Änderung des Fi-
nanzgebarens erfolgt. Es darf nicht sein, dass in unserem
Kanton regelmässig solche Skandale auftreten: Finanzskan-
dal, BEKB-Skandal, BLVK-Skandal. Es sind je ganz andere
Fälle, aber in der Bevölkerung ist die Wahrnehmung doch
die, dass man alles hinnimmt und nicht reagiert, so dass am
Ende die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen dafür gerade
stehen müssen. Wir brauchen ein klares Signal, und deshalb
erwarten wir vom Regierungsrat, dass er eine Vorlage ausar-
beitet, die zeigt, wie man die Kontrolle verbessern kann.

%ODLVH�.URSI, Bern (JA!). Mit einer Mischung von Genugtu-
ung und Erstaunen habe ich von der Antwort des Regie-
rungsrats auf meine Motion Kenntnis genommen. Genugtu-
ung deshalb, weil der Regierungsrat bereit ist, immerhin zwei
Punkte des Vorstosses als Postulat entgegenzunehmen.
Erstaunen deshalb, weil mir scheint, der Regierungsrat sei
auch vor dem Hintergrund des BLVK-Debakels nicht zu ei-
nem grundsätzlichen Überdenken seiner Vertretungspolitik
bereit. Der Grund für die ablehnende Empfehlung des Regie-
rungsrats zu den Ziffern 1, 4 und 5 liegt offensichtlich darin,
dass er Folgekosten befürchtet. Dafür habe ich ein gewisses
Verständnis. Im vorliegenden Fall müsste aber zumindest
auch berücksichtigt werden, dass Investitionen in die Unter-
stützung von Staatsvertretern und Staatsvertreterinnen zu
einer erheblichen finanziellen Entlastung des Kantons führen
können, nämlich dann, wenn es auf diese Art und Weise
gelingt, die Zahl der Vorfälle in der Art des BLVK- oder
BEKB-Skandals zu verringern oder zumindest die finanziellen
Auswirkungen zu minimieren.

Ich möchte meinen Vorstoss nicht allein auf die sehr grossen
Beteiligungen wie BEKB, BKW oder BLS bezogen wissen.
Handlungsbedarf besteht nämlich über die erwähnten gro-
ssen Institutionen hinaus überall dort, wo Personen im Auf-
trag des Kantons Interessen wahrnehmen, also beispielswei-
se auch im Inselspital, bei der Stadt- und Universitätsbiblio-
thek, bei Sonderschulen oder bei den zahlreichen Baukom-
missionen.
Das zur Einleitung. Jetzt zu den einzelnen Forderungen:
Dass der Regierungsrat nicht bereit ist, die Ziffer 1 wenig-
stens als Postulat entgegenzunehmen, bedaure ich, beson-
ders auch deshalb, weil der Regierungsrat ja bereit ist, von
den kantonalen Beteiligungen die Weiterbildung der Mitglie-
der der Leitungsgremien ausdrücklich zu verlangen. Das ist
ein wichtiger Aspekt der Ziffer 1. Ich möchte die Bereitschaft
des Regierungsrats durch eine gewisse Verbindlichkeit abge-
stützt wissen. Ich bitte Sie deshalb, die Ziffer 1 als Postulat zu
überweisen. Ich bin aber vor allem auch der Meinung, der
Regierungsrat mache es sich allzu einfach, wenn er die Aus-
und Weiterbildung an die jeweiligen Institutionen delegiert.
Aus finanziellen Gründen verzichten nämlich manche Unter-
nehmen auf die Bereitstellung der nötigen Bildungsangebote.
Zudem sind gewisse Chief-executive-Gremien gar nicht dar-
an interessiert, einen allzu schlagkräftigen, wissbegierigen
und gewieften Steuerungsausschuss zu haben. Wenn wir uns
vor Augen halten, mit welcher Unempfindlichkeit die BLVK-
Spitze auf externe Interventionen jeweils reagierte, so zeigt
dies den Sachverhalt sehr eindrücklich. Deshalb wäre der
Kanton gut beraten, fachlich starke Vertreter in den Auf-
sichtsgremien zu haben. Ich habe Verständnis dafür, dass
der Regierungsrat den vorliegenden Auftrag nicht sofort als
Motion entgegennehmen will, mir scheint aber, eine Prüfung,
also eine Überweisung in Postulatsform wäre mehr als nur
angebracht.
Bei den Ziffern 2 und 3 verzichte ich auf weitere Ausführun-
gen. Nur soviel: Angesichts dessen, dass der Regierungsrat
bereits auf der Basis der so genannten VKU-Grundsätze aus
dem Jahr 1995 entsprechende Massnahmen hätte vollziehen
können und sollen, scheint mir die Überweisung der beiden
Forderungen in Motionsform durchaus angemessen.
Bei Ziffer 4 zum fachlichen Coaching knüpfe ich an die Aus-
führungen zu Ziffer 1 an. Der Regierungsrat macht es sich
allzu einfach, wenn er diese Aufgabe an die Unternehmen
delegiert. Es gibt leider immer wieder Situationen, in denen
das Interesse des Managements an einem schlagkräftigen
Überwachungs- und Steuerungsgremium nicht allzu gross ist.
Das sind dann oft auch die Fälle, wo grosse Verluste anfal-
len. Dabei können Sie neben der BLVK auch an die Swissair
denken. Deshalb wäre mehr Engagement in dieser Frage
durchaus angebracht. Dafür ist kein kostspieliger Apparat
nötig, wie es der Regierungsrat unterstellt. Eine Anlaufstelle,
wo Staatsvertreter bei Bedarf rasche und zielgerichtete Hilfe-
stellung bekommen könnten, würde schon einiges bewirken.
Wenn für solche Massnahmen jährlich 100 000 Franken
investiert würden und sich dadurch die Verluste schon nur
halbieren liessen, würde der Kanton Bern nicht zusätzlich
belastet, sondern massiv entlastet. Eine Prüfung solcher
Strategien ist deshalb nötig, und wenn wir diesen Punkt als
Postulat überweisen, hat das noch keine Kostenfolge.
In der Ziffer 5 verlange ich die Sicherstellung einer angemes-
senen Entschädigung für Staatsvertreter. Damit verlange ich
keineswegs eine allgemeine Erhöhung der Entschädigungen.
Wenn der Regierungsrat sich Richtlinien gibt, kann er dabei
sehr wohl zum Schluss kommen, gewisse Mandate würden
zu wenig, andere aber zu hoch entschädigt. Ich fordere einzig
und allein, dass der Regierungsrat auf einer systematischen
Ebene für angemessene Entschädigung sorgt, so dass eine
wirkungsvolle Wahrnehmung der Kantonsinteressen sicher-
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gestellt wird. Solche Richtlinien stellen keine Fessel dar. Eine
gewisse Flexibilität ist dabei weiterhin möglich.
Ich bitte Sie also, die Ziffern 1, 4 und 5 des Vorstosses als
Postulat zu überweisen, die Ziffern 2 und 3 als Motion.
5XHGL�/|IIHO, Münchenbuchsee (EVP). In der Direktions- und
Verwaltungsetage der BLVK ist so viel Geld verludert worden,
dass die Verantwortlichen aus Sicht der EVP-Fraktion zur
Rechenschaft gezogen werden müssen. Wir sind deshalb
froh, dass der Untersuchungsrichter die strafrechtliche Ver-
folgung eingeleitet hat. Wir anerkennen, dass der Regie-
rungsrat im Auftrag der Fiko bei der Verwaltungskommission
der BLVK wegen der zivilrechtlichen Fragen vorstellig gewor-
den ist. Wir sind aber der Meinung, der Regierungsrat könne
ruhig noch einmal oder, wenn nötig, noch mehrmals nachsto-
ssen. Deshalb unterstützen wir den ersten Punkt der Motion
GFL als Motion und sind gegen die Abschreibung. Was die
effiziente und professionelle Aufsicht bei den kantonalen
Beteiligungen angeht, sehen wir die Unterschiedlichkeit der in
Frage kommenden Institutionen. Wir sind natürlich mit dem
Regierungsrat völlig einig, dass es besser ist, in den Lei-
tungsgremien vorzusorgen als hinterher zu kontrollieren. Aber
leider hat dies in der Vergangenheit sehr schlecht funktio-
niert. Deshalb unterstützen wir auch den zweiten Punkt in der
verbindlichen Motionsform.
Bei der Motion Kropf ist die EVP-Fraktion sehr regierungs-
treu. Wir lehnen die Punkte, 1, 4 und 5 ab und sind bereit, die
Punkte 2 und 3 als Postulate zu überweisen.

&KULVWLQH� +lVOHU, Wilderswil (GFL). Neben der Einsetzung
einer PUK, der Schaffung eines Gesetzes und der möglichst
raschen Schliessung der Finanzierungslücke gibt es noch
weitere wichtige Aspekte. Es sind die Verantwortlichkeiten,
die man aufzeigen muss, und die Verantwortlichen, die man
zur Rechenschaft ziehen muss. Es ist auch das Vermeiden
ähnlicher Krisen in der Zukunft. Die Kleinen aufhängen und
die Grossen laufen lassen, sagt der Volksmund. So muss es
der Bevölkerung auch vorkommen, wenn wir hier nicht han-
deln. Wenn so etwas vorkommt und niemand dafür gerade
stehen muss, so ist das für viele unverständlich. Auch wenn
nicht viel Geld zurückgeholt werden kann, müssen die Ver-
antwortlichen festgestellt werden. Es geht ums Prinzip. Die
Bevölkerung hat genug von den Schwierigkeiten, Krisen und
Finanzaffären im Kanton Bern. Sie hat ein Recht darauf, dass
wir alles dran setzen, solche Probleme in Zukunft zu vermei-
den. Genau das will Bernhard Pulver mit seiner Motion errei-
chen. Das Gleiche will auch Blaise Kropf mit seinen detail-
lierten Forderungen im Zusammenhang mit den Stiftungen
und Aufsichten.
Wir müssen aus dem Vorgefallenen Lehren ziehen und für
die Zukunft Instrumente schaffen, um nicht in ein paar Jahren
wieder am gleichen Punkt zu stehen. Wir bitten Sie, die Moti-
on von Bernhard Pulver als Motion zu überweisen. Wir unter-
stützen die Forderungen von Blaise Kropf als Postulat.

*HUKDUG� )LVFKHU, Meiringen (SVP). In den letzten drei Mo-
naten bezahlte ich drei Parkbussen, fuhr in der dreissiger
Zone 41 km/h, was eine recht hohe Busse zur Folge hatte,
und bezahlte die Mehrwertsteuer sieben Tage zu spät, was
29 Franken kostete. Ich konnte mich nicht rausziehen, son-
dern musste alles sofort erledigen. Bei der BLVK diskutieren
wir über eine Lücke von 1082 Mio. Franken – und deswegen
soll niemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wer-
den? Das kann doch nicht sein! Für die politische Aufarbei-
tung haben wir mit dem Entscheid für eine PUK ein Zeichen
gesetzt. Aber ich bin mit der Mehrheit der SVP-Fraktion der
festen Überzeugung, dass über die strafrechtlichen Fragen
ein Richter entscheiden soll. Deshalb wollen wir die Ziffer 1

der Motion GFL als Motion überweisen. Bei der Ziffer 2 halten
wir die Postulatsform für richtig.
Bei der Motion Kropf sind wir gleicher Meinung wie der Re-
gierungsrat. Grundsätzlich ist jeder Stiftungsrat selber ver-
antwortlich und hat selber für seine Weiterbildung zu sorgen,
damit er seine Pflichten richtig erfüllen kann. Wenn ich den
Text durchlese, vor allem die Ziffern 1, 4 und 5, dann fürchte
ich, dass die Sache vor allem viel kosten würde. Deshalb
folgen wir dem Antrag des Regierungsrats.

0DUNXV�0H\HU, Roggwil (SP). Ich hoffe, dass die Beispiele,
die Geri Fischer vorhin erzählt hat, nicht als Beispiele dafür
gemeint waren, dass man die Kleinen hängt und die Grossen
laufen lässt.
Zur Motion der GFL: Bei der Ziffer 1 schliesse ich mich den
Ausführungen des Vorredners an. Es kann nicht sein, dass
man auf die strafrechtliche Verfolgung verzichtet. Man darf
diese Ziffer ruhig auch als Motion überweisen. Ich erlaube mir
die Frage an die beiden anwesenden Herren Regierungsräte:
Wie konnte man nach den deutlichen Worten, die im Gut-
achten Weber stehen, einfach zur Tagesordnung übergehen?
Man hatte zwar keine Belege und Beweise, aber mindestens
deutliche Anhaltspunkte auf unlauteres Verhalten. Wir konnte
man da darauf verzichten, die Untersuchungsbehörden ein-
zuschalten? Das ist die eine Frage. Für mich noch wichtiger
aber ist die Frage, ob man in Zukunft bereit ist, die Strafjustiz
zur genaueren Abklärung einzuschalten, wenn einem bei der
Ausübung der Amtstätigkeit Hinweise auf Unregelmässigkei-
ten auffallen, oder ob man auch in Zukunft jeweils möglichst
rasch und schlank zur Tagesordnung übergehen will.
Wir beantragen, die Ziffer 1 als Postulat zu überweisen. Wir
können zum jetzigen Zeitpunkt auch einer Abschreibung
zustimmen. Die Antwort der Regierung zur Ziffer 2 entspricht
vielleicht nicht ganz genau der gestellten Frage. Bernhard
Pulver verlangt, dem Grossen Rat sei eine Vorlage vorzule-
gen, die die verschiedenen geforderten Eigenschaften bein-
haltet, und er verlangt, man solle prüfen, ob eine verbesserte
Aufsicht für die grossen Investitionsprojekte usw. allenfalls
auch ein Thema sein könnte. Warum man den Auftrag, etwas
zu prüfen, noch einmal abgeschwächt als Postulat entgegen-
nehmen will, ist mir nicht ganz klar. In der Antwort des Regie-
rungsrats heisst es am Schluss: «Eine definitive Antwort auf
die Frage, ob das gegenwärtig existierende Überwachungs-
und Kontrollsystem bei den kantonalen Beteiligungen ausge-
baut werden muss, erfordert vertiefte Abklärungen.» Wir
haben doch festgestellt, dass das gegenwärtige System nicht
ausreicht. Die BVLK ist ein Beispiel dafür. Da muss man doch
nicht mehr abklären, ob man verbessern müsse, sondern
gezielt abklären, was verbessert werden kann. Deshalb be-
antrage ich, die Ziffer 2 als Motion zu überweisen.
Zur Motion von Blaise Kropf: Er hat jetzt die Ziffern 1 und 4
schon in Postulate umgewandelt. Wir wären bereit gewesen,
alle Punkte unter den Ziffern 1 bis 4 als Motion zu überwei-
sen. Es ist eine grundsätzliche Frage, wie der Kanton mit
Leuten umgehen will, die in eine der genannten Funktionen
delegiert werden. Sind es Personen, die den Auftrag entge-
gennehmen, um dann in eigener Verantwortung die Funktion
wahrzunehmen, oder sind es Personen, die einer gewissen
Führung bedürfen, die das Mandat treuhänderisch überneh-
men? In dem Zusammenhang noch eine weitere Frage an die
anwesenden Herren Regierungsräte: Was passiert, wenn ein
Staatsvertreter einen Schaden produziert, für den er aus
Organhaftung einstehen muss? Ist meine Information richtig,
dass er dann nicht wie ein Verwaltungsrat einer privaten
Aktiengesellschaft aus der eigenen Tasche bezahlen muss,
sondern der Staat für die Schäden aufkommt?
Bei der Ziffer 5 in der Motion Kropf geht es um die Sicher-
stellung einer angemessenen Entschädigung für Staatsver-
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treter. Ich mache Ihnen beliebt, diesen Punkt als Postulat zu
überweisen. Wenn jemand als Kantonsvertreter in ein sol-
ches Mandat gewählt wird, muss man sich fragen, ob er nicht
vom Kanton entschädigt wird. Es handelt sich ja möglicher-
weise um einen Chefbeamten, der das vielleicht während
seiner Arbeitszeit tut. Seine Tätigkeit als Verwaltungsrat ist
also schon durch seinen Lohn entschädigt, und es stellt sich
die Frage, ob die Sitzungsgelder und Verwaltungsratshonora-
re  nicht in die Staatskasse fliessen sollen. Da dürfte eine
gewisse Reglementierung angezeigt sein. Es würde nichts
schaden, wenn die Regierung diesen Punkt mindestens als
Postulat entgegennehmen würde.

0HOFKLRU�%XFKV��Hünibach (FDP). Bei der Motion GFL wol-
len die einen die Ziffer 1 als Motion und die Ziffer 2 als Po-
stulat, und die andern wollen es gerade umgekehrt. Wir von
der FDP sind der Meinung, Ziffer 1 sollte als Motion überwie-
sen werden, weil wir auch der Meinung sind, die Verantwort-
lichkeiten müssten zivilrechtlich und strafrechtlich verfolgt
werden. Mit der Überweisung als Motion möchten wir dem
Regierungsrat ein klares Signal geben, wie er sich verhalten
sollte. Bei der Ziffer 2 sind wir der Meinung, man soll die
Abklärungen, die sowieso im Gang sind, abwarten, bevor
man eine Vorlage verlangt, welche die effiziente und profes-
sionelle Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Anstalten und
gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen sicherstellt. Aus
meiner Sicht ist es durchaus möglich, diesen Punkt als Prü-
fungsauftrag zu überweisen, weil ja nur der letzte Satz der
Ziffer 2 ein Prüfungsauftrag ist. Der restliche Teil verlangt
eine Vorlage. Nach unserer Meinung sollte man das im Mo-
ment nicht verbindlich fordern. Deshalb möchten wir die Ziffer
2 als Postulat überweisen.
Bei der Motion Kropf schliessen wir uns dem Antrag des
Regierungsrats an, die Ziffern 2 und 3 als Postulat zu über-
weisen und die andern drei Ziffern abzulehnen. Es kann nicht
Aufgabe des Kantons sein, diese Dinge zu regeln, das ist
Aufgabe der jeweiligen Institutionen. Sie müssen für eine
entsprechende Ausbildung ihrer Organe besorgt sein. Der
Kanton soll auf der andern Seite das Pflichtenheft und das
Anforderungsprofil für seine Vertreter in diesen Gremien
festlegen.

%ODLVH�.URSI, Bern (JA!). Ich bin erstaunt über die Art dieser
Debatte. Sie müssen sich einmal überlegen, wie wir die gan-
ze Diskussion um die BLVK führten. Es gäbe noch andere
Beispiele, etwa den Mitholztunnel. Wenn so etwas ansteht, ist
die Empörung sehr gross. Man fragt dann, wie solche Ent-
wicklungen überhaupt möglich sind, warum sie im Kanton
Bern so häufig sind. Sobald wir aber einmal darüber diskutie-
ren, welche Massnahmen möglich wären, welche Strukturen
bereitgestellt werden müssten, um solche Vorfälle in Zukunft
zu verhindern, ist die Diskussionsbereitschaft in diesem Saal
plötzlich fast ganz geschwunden, oder es kommt dann das
Argument, solche Massnahmen und Strukturen kosteten ja
etwas. Selbstverständlich kostet das etwas. Aber es wäre gut
investiertes Geld, wenn der Kanton Bern mit flankierenden
Massnahmen sicherstellen würde, dass seine Vertreterinnen
und Vertreter in den verschiedenen Gremien ihre Aufgaben
so wahrnehmen, dass solche Finanzdebakel möglichst ver-
hindert werden.
Ich verstehe nicht, wie man so nonchalant sagen kann, es
handle sich nicht um eine Aufgabe des Kantons. Selbstver-
ständlich wäre es eigentlich eine Aufgabe der gemischtwirt-
schaftlichen Unternehmungen, der Stiftungen usw. dafür zu
sorgen, dass in ihren Leitungsgremien das nötige fachliche
Wissen vorhanden ist. Aber die Realität ist eben, dass dies
oft nicht der Fall ist. Der Kanton sollte ein Interesse daran

haben, dass seine Vertreterinnen und Vertreter ihre Aufgaben
richtig wahrnehmen können, und zwar auch dann, wenn die
entsprechenden Unternehmen die notwendigen Grundlagen
dafür nicht bereitstellen. Der Kanton Bern hat in solchen
Institutionen ein finanzielles Risiko zu tragen, und in manchen
Gremien geht es auch um professionelles inhaltliches Wis-
sen, das im Interesse des Kantons wahrgenommen werden
muss. Deshalb habe ich Mühe damit, dass man hier nicht
bereit ist, etwas seriöser über die Sache zu diskutieren. Ei-
gentlich wären wir nach dem BLVK-Skandal dem Kanton und
den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern etwas anderes
schuldig.
Es ist wichtig, wenigstens einen kleinen Schritt zu tun. Ich bin
deshalb bereit, die ganze Motion umzuwandeln. Ich bitte Sie,
alle fünf Ziffern in Postulatsform zu unterstützen.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Zuerst möchte ich die beiden Fragen von Herrn Grossrat
Meyer zu beantworten versuchen. Der Untersuchungsrichter
ermittelte im Vorfeld der Erarbeitung des Gutachtens Weber
von sich aus. Wegen Aussichtslosigkeit stellte er das Verfah-
ren ein. Das Gutachten Weber behandelt Sachverhalte, die
bekannt waren. Insofern bestand für den Regierungsrat keine
Veranlassung, die Justiz, die sich bereits mit den Sachver-
halten befasst hatte, wieder einzuschalten.
Die zweite Frage von Herrn Grossrat Meyer lautete: Was
passiert, wenn Staatsvertreter einen Schaden verursachen?
Es gibt verschiedene denkbare Konstellationen. Wenn Kan-
tonsangestellte einen Schaden verursachen, haftet in aller
Regel der Staat. Nur wenn grobfahrlässig gehandelt wurde,
besteht die Möglichkeit, auf die betreffenden Personen zu-
rückzugreifen. Bei Dritten, also Mandatierten, ist die Frage,
wie das Mandatsverhältnis ausgestaltet ist. Es gibt die Mög-
lichkeit, im Mandat eine Regelung zu treffen, wonach der
Staat haftet, oder es kann dem Mandatierten eine gewisse
Mithaftung zugewiesen werden.
Zur Motion GFL: In Ziffer 1 wird verlangt, die Verantwortlichen
seien zivil- und strafrechtlich zu verfolgen. Der Regierungsrat
sagt, zumindest der Teil, der das Strafrechtliche betrifft, müsse
als erfüllt abgeschrieben werden. Selbst wenn der Grosse Rat
an der Motion festhält, ohne sie abzuschreiben, wird der Regie-
rungsrat, auch wegen der Gewaltenteilung, nur zuschauen
können, wie die Justiz ermittelt. Die Justiz hat von sich aus die
Ermittlungen aufgenommen, und der Regierungsrat hat keine
Möglichkeit, darauf irgendwelchen Einfluss auszuüben.
Zum Zivilrechtlichen: Selbstverständlich würde es auch der
Regierungsrat ausserordentlich begrüssen, wenn die direkt
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden könnten.
Aber wir dürfen nicht ausblenden, dass nur die Verwaltungs-
kommission für eine solche Klage aktiv legitimiert ist. Die
Finanzkommission hat sich mit der Bitte an den Regierungs-
rat gewandt, ihr Anliegen, es sei eine Klage einzureichen, der
Verwaltungskommission zu übermitteln. Der Regierungsrat
hat das getan. Wir haben das Schreiben mit einem Begleit-
brief an die Verwaltungskommission weitergeleitet. Die Ver-
waltungskommission spürt selbstverständlich auch den Druck
der Öffentlichkeit. Ich gehe davon aus, dass auch sie froh
wäre, wenn sie Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen
könnte. Aber sie hat, gestützt auf zwei Rechtsgutachten, ent-
schieden, keine aussichtslosen Prozesse zu führen. In beiden
Gutachten wird übereinstimmend dargelegt, dass ein solcher
Prozess keine oder nur allergeringste Chancen hätte.
Was kann der Regierungsrat tun, wenn die Ziffer 1 als Motion
überwiesen wird? Er wird, gestützt auf den Auftrag des Gro-
ssen Rats, die Staatsvertreter in der Verwaltungskommission
zu sich aufbieten, und er wird ihnen sagen, sie müssten den
Prozess aufnehmen. Die Verwaltungskommission kann das
dann entweder tun, oder sie setzt sich über die Weisung
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hinweg, weil sie allein abschliessend legitimiert ist. Sie hat
also Entscheidungsfreiheit. Tut sie es nicht, wird es im Gro-
ssen Rat etwas zu Husten geben. Wenn sie es tut, dann
bedeutet es, dass der Grosse Rat die Verwaltungskommissi-
on gegen ihre eigene Auffassung in einen Prozess hineinge-
zwungen hat. Ich bin nicht sicher, ob wir Vertrauen in der
Bevölkerung zurückgewinnen werden, wenn wir uns auf ei-
nen aussichtlosen Prozess einlassen, indem die politisch
Verantwortlichen, die in dieser Frage nicht kompetent sind,
die Verwaltungskommission in den Prozess zwingen. Da
muss ich ein grosses Fragezeichen machen.
Zu Ziffer 2: Wie in der schriftlichen Antwort dargelegt, hat der
Regierungsrat bereits im August den Auftrag erteilt, es solle
geprüft werden, ob und wie allenfalls zusätzliche Massnah-
men in diesem und in andern Bereichen ergriffen werden
sollen. Die Arbeiten laufen. Wenn der Grosse Rat den Be-
richt, der dem Regierungsrat vorgelegt wird, auch sehen will,
dann ist dies verständlich. Deshalb wehre ich mich nicht mit
allen Kräften gegen die Überweisung dieses Punktes als
Motion. Aber ich muss zu bedenken geben, dass der Regie-
rungsrat, aber auch der Grosse Rat, ausgehend von früheren
Ereignissen nicht einfach nichts getan haben. Es wurden
Massnahmen in verschiedenen Bereichen beschlossen.
Trotzdem ist wieder so etwas passiert. Der Motionär hat rich-
tig gesagt, keiner der früheren Fälle sei mit dem aktuellen Fall
vergleichbar. Wir werden auch diesmal die nötigen Lehren
ziehen, aber ehrlicherweise können wir nicht ausschliessen,
dass in einem anderen Bereich in einer anderen Konstellation
wieder etwas passiert. Die totale Garantie gibt es nicht.
Zur Motion Kropf, Ziffer 1: Es ist tatsächlich nicht Sache des
Kantons, die Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter in den
unterschiedlichen Organen auszubilden. Eine solche Schu-
lung kompetent durchzuführen, wäre eine heillose Überforde-
rung des Kantons. Würde er es tun, wäre es auch nicht sach-
gerecht. Der Regierungsrat wehrt sich gegen Kompetenz-
vermischungen und -verwischungen. Man kann nicht Kom-
petenzen und Aufgaben ausgliedern und dann doch die Ver-
antwortung beim Kanton belassen. Es ist Sache der Institu-
tionen, die Schulung wahrzunehmen. Der Kanton kann die
Staatsvertreter dafür sensibilisieren, dass sie Schulung ver-
langen, er kann auch von den Institutionen verlangen, dass
sie Schulungskurse durchführen, aber das Weitere gehört in
die Verantwortung der Institutionen. Der Motionär sagte, die
BVLK zeige, dass es nicht funktioniert habe. Aber im Bereich
der BLVK gibt es ein Bundesgesetz, das von den Institutio-
nen verlangt, dass sie solche Schulung durchführen.
Zu Ziffer 5: Der Regierungsrat lehnt es auch ab, Richtlinien
für die Entschädigung von Staatsvertreterinnen und Staats-
vertretern vorzusehen und zu beschliessen. Sicher hat es
etwas Verlockendes, dieses Problem möglichst einheitlich zu
regeln. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass jede Verein-
heitlichung zu Einschränkungen führt. Den Besonderheiten in
den jeweiligen Einzelfällen kann nicht mehr Rechnung getra-
gen werden, und das schränkt den Handlungsspielraum der
entsprechenden Institution ein. Aus Sicht des Regierungsrats
ist das unerwünscht. Ich bitte den Grossen Rat, den Vorstoss
Kropf in den Ziffern 1, 4 und 5 abzulehnen und die Ziffern 2
und 3 als Postulat anzunehmen.

3UlVLGHQW. Wir stimmen zuerst über die Motion GFL (Pulver)
Ziffer 1 ab, und zwar separat über die Frage der zivilrechtli-
chen Verantwortung und der strafrechtlichen Verantwortung.
Der Motionär hält an der Motionsform fest. Bei der strafrecht-
lichen Verantwortung stimmen wir zudem über die Frage der
Abschreibung ab. Herr Pulver ist mit der Abschreibung, wie
sie der Regierungsrat verlangt, einverstanden.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion GFL Ziffer 1
(zivilrechtliche Verantwortlichkeit) 154 Stimmen
Dagegen 8 Stimmen

5 Enthaltungen
Für Annahme und Abschreibung der Motion
Ziffer 1 (strafrechtliche Verantwortlichkeit) 171 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Motion GFL Ziffer 2 118 Stimmen
Dagegen 46 Stimmen

3 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Wir stimmen über die Motion Kropf ab. Herr Kropf
hat alle fünf Ziffern seiner Motion in ein Postulat umgewan-
delt. Trotzdem müssen wir punktweise abstimmen, weil der
Regierungsrat unterschiedliche Anträge stellt. Die Ziffern 2
und 3 will der Regierungsrat als Postulat annehmen; über sie
können wir gemeinsam abstimmen.

Für Annahme des Postulats Kropf Ziffer 1 62 Stimmen
Dagegen 109 Stimmen

1 Enthaltung

Für Annahme des Postulats Kropf Ziffern 2 und 3 171 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme des Postulats Kropf Ziffer 4 65 Stimmen
Dagegen 109 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme des Postulats Kropf Ziffer 5 63 Stimmen
Dagegen 112 Stimmen

1 Enthaltung

189/04
'ULQJOLFKH�,QWHUSHOODWLRQ�%UDQG��0�QFKHQEXFKVHH��693��±
:DV�JHQDX�VWHKW�LP�*XWDFKWHQ�:HEHU"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$XJXVW�����

Im Quellenverzeichnis des Berichts der Finanzkontrolle zur
Bernischen Lehrerversicherungskasse ist ein Gutachten von
Herrn Prof. Dr. iur. R.H. Weber in Sachen Bernische Lehrer-
versicherungskasse aufgeführt. Aus dem Gutachten wird
auch zitiert und in Unterlagen zur Medienkonferenz vom 17.
August 2004 zur Sonderprüfung BLVK wird darauf verwiesen.
1. Was hat das Gutachten von Prof. Dr. iur. R.H. Weber in

Sachen BLVK zum Inhalt?
2. Wann wurde es in wessen Auftrag erstellt?
3. Wer alles hatte Kenntnis vom Gutachten?
4. Welche Erkenntnisse aus diesem Gutachten wurden um-

gesetzt?
5. Ist der Regierungsrat bereit, dieses Gutachten zur veröf-

fentlichen?
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����1RYHPEHU�����

1.
Das Gutachten klärt, ob im Zusammenhang mit damals be-
kannten Vorkommnissen bei der Verwaltung einzelner Toch-
tergesellschaften der BLVK irgendwelche rechtlichen Ansprü-
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che erhoben werden können. In gegenständlicher Hinsicht
erstreckt sich das Gutachten auf folgende Tochtergesell-
schaften der BLVK: ITP Informationstechnik und Projekte AG
(ITP AG) / Uplift AG, SC Sarner Cristal AG und Kieser Trai-
ning AG. In zeitlicher Hinsicht wurde ab Beginn des jeweili-
gen Engagements bis zum Ende des Geschäftsjahres 1996
untersucht.
Der Inhalt des Gutachtens ist in anonymisierter Form im In-
ternet veröffentlicht (Amt für Information).
2.
Der Auftrag an Herrn Prof. Dr. Rolf H. Weber ist durch die
Erziehungsdirektion im Auftrag des Regierungsrats am
3. Juni 1999 erteilt und vom Beauftragten am 8. Juni 1999
akzeptiert worden.
3.
Das Gutachten datiert vom 6. September 1999 und wurde der
Erziehungsdirektion eingereicht. Innerhalb der Erziehungsdi-
rektion hatten gemäss deren Angaben der Erziehungsdirek-
tor, der damalige Generalsekretär, der Rechtsdienst sowie
der Vorsteher des Amts für Finanzen und Administration
Kenntnis vom Gutachten. Die Erziehungsdirektion hat das
Gutachten im Rahmen des Mitberichtsverfahrens zur Ge-
nehmigung der Jahresrechnung und des Geschäftsberichts
1998 am 24. September 1999 der Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion und der Finanzdirektion zugestellt.
Der BLVK wurde das Gutachten durch die Erziehungsdirekti-
on am 11. September 1999 übermittelt; vorgängig erfolgte
eine mündliche Orientierung. Gemäss Protokoll der Verwal-
tungskommission vom 17. November 1999 wurde das Gut-
achten allen damaligen Mitgliedern der Verwaltungskommis-
sion zugestellt.
Den Mitgliedern des Regierungsrats und dem Staatsschreiber
wurde bei der Antragstellung zur Genehmigung der Jahres-
rechnung und des Geschäftsberichts 1998, welche mit der
Aufhebung früherer Vorbehalte zu den Jahresrechnungen
1996 und 1997 verbunden wurde, das Gutachten von Herrn
Prof. Dr. Rolf H. Weber nicht zugestellt. Im Vortrag der Erzie-
hungsdirektion vom 10. November 1999 wurde das Gutach-
ten, fokussiert auf die Hauptfrage der Verantwortlichkeit,
zusammengefasst.
Den Mitgliedern des Regierungsrats und dem Staatsschreiber
ist das Gutachten von Herrn Prof. Dr. Rolf H. Weber im Rah-
men der Erarbeitung der regierungsrätlichen Stellungnahme
zum Sonderprüfungsbericht der Finanzkontrolle am 6. August
2004 zugestellt worden.
Ob und gegebenenfalls wann die vorstehend genannten
Empfängerinnen und Empfänger des Gutachtens dieses
anderen Personen zugänglich gemacht haben, entzieht sich
der Kenntnis des Regierungsrats.
4.
Professor Weber kommt in seinem Gutachten vor allem zum
Schluss, dass die frühere Direktion der BLVK Fehler gemacht
hat und dafür verantwortlich ist. Der Gutachter rät aber von
Verantwortlichkeitsprozessen ab, da der Nachweis eines
konkreten Schadens sich als sehr schwierig und aufwändig
erweisen könnte. Er gibt jedoch vier Empfehlungen für die
Zukunft ab. Die Erziehungsdirektion führte auf Seite 4 ihres
Vortrags vom 10. November 1999 zum RRB betreffend das
Gutachten Weber aus:
«Dagegen ist die Erziehungsdirektion der Ansicht, dass das
Gutachten mit den Aufsichtsorganen zu besprechen und
verbindliche Vereinbarungen zur zukünftigen Tätigkeit der
Verwaltungskommission und der Direktion BLVK abzuschlie-
ssen sind. Die rechtlichen Grundlagen der BLVK sind ent-
sprechend zu ergänzen.»
Bei der Vorbereitung und bei der Umsetzung von Regie-
rungsbeschlüssen haben die zuständigen Direktionen je ihre
spezifische Verantwortung wahrzunehmen.

Die Erziehungsdirektion hat der BLVK im November 1999 ein
Exemplar des Gutachtens zugestellt und mit der damaligen
Direktion und Mitgliedern der Verwaltungskommission einen
Termin vereinbart, um die Resultate des Gutachtens zu be-
sprechen. Diese Besprechung fand am 10. Januar 2000 statt
und die BLVK verpflichtete sich schriftlich, sämtliche Emp-
fehlungen des Gutachters umzusetzen.
Anschliessend wurde das Gutachten durch die BLVK selber
an sämtliche Mitglieder der Verwaltungskommission verteilt.
Die vier Empfehlungen wurden wie folgt umgesetzt:
1. Professionelles Management der Venture-Gesellschaften
Die BLVK hat einen Venture-Manager angestellt und damit
diese Empfehlung bereits vor der Ablieferung des Gutachtens
umgesetzt. Leider waren die Leistungen dieses Venture-
Managers nicht befriedigend, und die neue Führung der
BLVK hat sich deshalb im Jahr 2003 wieder von ihm getrennt.
Mit ein Grund für die Auflösung des Verhältnisses war auch,
dass die BLVK zurzeit nur noch eine Venture-Beteiligung hält
(Kieser Training), für welche die BLVK ebenfalls den finanziell
bestmöglichen Ausstieg anstrebt. Das Verwaltungsratsman-
dat bei Kieser wird durch einen externen Anlage- und Finanz-
spezialisten für die BLVK wahrgenommen.
2. Richtlinie zur Vergabe von Aufträgen an Dritte
Eine eigentliche Richtlinie wurde nicht erarbeitet. Die Ver-
waltungskommission erhält regelmässig eine Liste der exter-
nen Mandate und Aufträge. Sie kann so vermeiden, dass
erneut Interessenkollisionen entstehen. Übrigens erhielt der
Schwager des Direktors seit 1997 keine Aufträge der BLVK
mehr.
3. Keine Kumulation von externen Aufträgen bei einzelnen
Personen und Firmen
Damit könnten laut Professor Weber «Klumpenrisiken» ver-
mieden werden. Die Kontrolle durch die Verwaltungskommis-
sion erfolgt gemäss Ziffer 2.
4. Schriftlichkeit von Aufträgen an Dritte
Dieser Empfehlung wird seit 1999 nachgekommen.
Gemäss den Angaben der Erziehungsdirektion haben die bei
ihr angestellten Staatsvertreter in der Verwaltungskommissi-
on die Umsetzung der Empfehlungen des Gutachters ver-
folgt. Das Gutachten Weber war für die Erziehungsdirektion
auch Anlass, dem Regierungsrat die Wahl eines externen
Pensionskassenexperten als Staatsvertreter vorzuschlagen,
um damit die Kommission weiter zu professionalisieren.
Die Finanzkontrolle weist in ihrem Ergänzungsbericht vom
14. Juni / 20. Juli 2004 darauf hin, dass sich ab Ende 2000
«signifikante Veränderungen im Problembewusstsein der
Verwaltungskommission» ausmachen liessen.
5. Es wird auf die Beantwortung der Frage 1 verwiesen.

3UlVLGHQW. Herr Brand ist von der schriftlichen Antwort des
Regierungsrats teilweise befriedigt.

190/04
'ULQJOLFKH�,QWHUSHOODWLRQ�%UDQG��0�QFKHQEXFKVHH��693��±
:DV�IHKOW�LP�%/9.�%HULFKW"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$XJXVW�����

Der Bericht der Finanzkontrolle über die Bernische Lehrer-
versicherungskasse listet nicht alles auf, was im Laufe der
Untersuchung an das Tageslicht kam (vgl. S. 46): «9.5. Zu-
sätzliche Feststellungen: Auf diverse weitere Ungereimtheiten
und Mängel, die für die vorliegende Sonderprüfung von un-
tergeordneter Bedeutung sind, wurde anlässlich der Schluss-
besprechung vom 14.5.2004 hingewiesen (Ziff. 17 hiernach).
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Wir verzichten darauf, diese in den vorliegenden Bericht
aufzunehmen.»
– Welche Ungereimtheiten und Mängel sind im Bericht nicht

aufgeführt?
– Wie geht man mit diesen Vorkommnissen um? Lässt man

sie beiseite oder arbeitet man sie auch noch auf?
– Wird der Grosse Rat über diese Ungereimtheiten und

Mängel informiert?
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Der in der Interpellation zitierte Passus von Ziffer 9.5 des
Berichts der Finanzkontrolle vom 19. Mai 2004 gab Anlass,
seitens der Erziehungsdirektion des Kantons Bern im Auftrag
der regierungsrätlichen Delegation BLVK mit Schreiben vom
27. Mai 2004 die Finanzkontrolle aufzufordern, den Bericht
schriftlich zu ergänzen.
Dem kam die Finanzkontrolle mit ihrem ergänzenden Bericht
vom 14. Juni 2004 nach. Auch dieser ergänzende Bericht ist
(in anonymisierter Form) veröffentlicht und zusätzlich den
Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission und der Fi-
nanzkommission in nicht anonymisierter Form übergeben
worden.
Die in Ziffer 9.5 des Berichts vom 19. Mai 2004 erwähnten
Vorkommnisse wurden also durch die Finanzkontrolle eben-
falls abgehandelt.

3UlVLGHQW. Herr Brand ist von der schriftlichen Antwort des
Regierungsrats teilweise befriedigt.

191/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ� %ODQN�� $DUEHUJ� �693�� ±� %/9.�
'HEDNHO��:HU�KDIWHW���ZLUG�]XU�9HUDQWZRUWXQJ�JH]RJHQ"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$XJXVW�����

Das Geschäftsgebaren in der BLVK in den 90er Jahren ist
gemäss Bericht der Finanzkontrolle äusserst fragwürdig.
Dazu zwei Beispiele:
1. Die damaligen Kassenkader der BLVK übernahmen ver-
schiedene VR-Mandate bei Direktbeteiligungen. Dies gehörte
nicht zu dessen Aufgabenbereich. Entscheide über Anlagen
in diese Gesellschaften waren nicht mehr objektiv möglich.
Damit wurden zudem Führungskapazitäten gebunden und die
Kader hatten für die Wahrnehmung ihrer eigentlichen Aufga-
ben weniger Zeit. Auch als ein Venture-Manager angestellt
wurde, verblieben die bisherigen BLVK-Kader in den Ver-
waltungsräten dreier Unternehmen (S. 39). Diese Verwal-
tungsratsmandate wurden entsprechend bezahlt.
2. Beim Networking im ganzen Bereich Immobilienanlagen
stützte man sich bei der BLVK fast ausschliesslich auf zwei
Bezugspersonen. Zudem bestanden mit diesen zwei Perso-
nen äusserst problematische Querverbindungen (Seite 43
des Berichts). «Mögliche Interessenkollisionen sind nicht von
der Hand zu weisen», beurteilt die Finanzkontrolle das Gan-
ze. Dies ist wohl eine sehr vorsichtige Formulierung. Bei
derartigen Verflechtungen ist die erforderliche Unabhängig-
keit nicht mehr gegeben.
In der Bernischen Lehrerversicherungskasse klafft ein gro-
sses Loch, das auch durch ungeschickte und fragwürdige
Geldanlagen verursacht wurde. Diese wurden teilweise ge-
gen bestehende Vorschriften und Anlageprinzipien vorge-
nommen. Den Kanton wird es mal wieder viel Geld kosten.

Deshalb folgende Fragen:
1. Wie beurteilt der Regierungsrat den Umstand, dass sich

die Kassenkader der BLVK quasi noch ein erkleckliches
«Zubrot» mit VR-Mandaten erwirtschafteten und das, ob-
wohl es Klagen wegen Arbeitsüberlastung gab? Wie sind
in diesem Licht die Abgangsentschädigungen und Aus-
zahlung von Überzeiten beim Weggang der Kassenkader
zu bewerten?

2. Kann der Regierungsrat ausschliessen, dass bei andern
Institutionen oder Unternehmen die dem Kanton gehören
oder an denen er beteiligt ist, solche Geschäftsgebaren
herrschen? Bis wann wird die in Aussicht gestellte Prüfung
(Seite 17 der Stellungnahme des Regierungsrats) vorge-
nommen?

3. Inwiefern wurde das Networking im Immobilienbereich
durch die Finanzkontrolle unter die Lupe genommen?
Wurden zusätzliche Abklärungen gemacht, welche Ver-
flechtungen hier vorliegen?

4. Wie steht es um die Haftungs- beziehungsweise Schaden-
ersatzfrage? Inwiefern unterstützt der Regierungsrat hier
seine Lehrerpensionskasse? Werden die notwendigen
Klagen vorbereitet und eingereicht? Oder ist die Sache
nach den vorgelegten Gutachten von Prof. Zimmerli und
Dr. Jost wirklich bereits erledigt, niemand wird zur Verant-
wortung gezogen und das Ganze möglichst schnell ad
acta gelegt?

5. Wie wird der Grosse Rat über den Fortgang dieses Ge-
schäfts auf dem Laufenden gehalten?

(Weitere Unterschriften: 0)
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1.
Der Regierungsrat versteht die Auffassung der heutigen Ver-
waltungskommission der BLVK, welche sich vom grobfahr-
lässigen Fehlverhalten einzelner Personen in der Führung
der Geschäfte der BLVK betroffen und schockiert gezeigt hat.
Die Gewährung von persönlichen Vorteilen und die Auftrags-
erteilung an eine mit der Direktion verwandte Person sind für
den Regierungsrat nicht statthaft. Auch Abgangsentschädi-
gungen an Personen, welche von den vorliegenden Vorwür-
fen betroffen sind, hält der Regierungsrat für unverständlich.
2.
Der Regierungsrat kann dies nicht mit letzter Sicherheit aus-
schliessen. Es liegen aber keinerlei Hinweise vor, welche
annehmen lassen müssten, es sei bei anderen Institutionen
oder Unternehmen, die dem Kanton gehören oder an denen
er beteiligt ist, ein vergleichbares Geschäftsgebaren festzu-
stellen.
Der Regierungsrat hat die Finanzdirektion beauftragt zu prü-
fen, ob die im Zusammenhang mit der Sonderprüfung BLVK
gewonnen Erkenntnisse Auswirkungen haben auf andere
Institutionen, an denen der Kanton Bern massgeblich beteiligt
ist und / oder Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter ent-
senden kann. Dem Regierungsrat ist bis Ende Dezember
2004 zu berichten.
3.
Der Regierungsrat kann lediglich auf die Ausführungen in
Ziffer 7.3 des Berichts der Finanzkontrolle vom 19. Mai 2004
verweisen. Die Finanzkontrolle ist um eine Stellungnahme zu
Frage 3 ersucht worden. Sie hat am 23. September 2004
Folgendes mitgeteilt:
«Die Finanzkontrolle verfasste im Rahmen der Sonderprü-
fung über die strategische und operative Geschäftsführung
der Bernischen Lehrerversicherungskasse (BLVK) in den
Jahren 1989–2003 ihren Bericht gestützt auf die ihr zur Ver-
fügung gestandenen Quellen (Dokumente und Aussagen
befragter Personen).
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Die Anlagepraxis in Immobilien wurde schwergewichtig unter
dem Aspekt der betriebsnotwendigen Abschreibungen (Ziff.
7.1 Bericht) und der gehandhabten Bewertungspraxis (Ziff.
7.2 Bericht) geprüft. Das Networking bzw. die 'personellen
Verflechtungen' im Zusammenhang mit den getätigten Inve-
stitionen (Ziff. 7.3 Bericht) wurden nach Kenntnisnahme auf-
grund verschiedener Interviewaussagen auf ihre Richtigkeit
verifiziert. Das Problem der 'personellen Verflechtungen'
wurde bloss am Rande thematisiert. Der aufgezeigte Sach-
verhalt schien der Finanzkontrolle jedoch geeignet, weitere
Hinweise auf das Führungs- und Geschäftsverhalten der
BLVK-Direktion zu geben.»
Aus ihren Erkenntnissen zog die Finanzkontrolle im «Bericht
über die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK)» vom
19. Mai 2004 folgende Schlüsse:
«Bei derartigen Verflechtungen muss die Unabhängigkeit
kritisch in Frage gestellt werden. Interessenkollisionen und -
konflikte sind nicht auszuschliessen.»
«Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in der BLVK
keine besonderen Fachkenntnisse in Bau- und Immobilien-
verwaltungsfragen vorhanden waren, muss die von der
BLVK-Direktion und der Kontrollstelle als ‘effizient‘ darge-
stellte Immobilienorganisation eher als gefährlich und hin-
sichtlich des damit verbundenen Klumpenrisikos als unvor-
sichtig und nicht vertretbar bezeichnet werden. Die notwendig
gewordenen Wertberichtigungen dokumentieren dies auf
eindrückliche Weise.»
Unter Bezugnahme auf eine aktenkundige Strafanzeige mit
Voruntersuchung wegen Betrugs und Urkundenfälschung
(Fussnote 100 Bericht) führte die Finanzkontrolle aus:
«In Anbetracht der Tatsache, dass eine richterliche Behörde
den Fall untersucht hat, sieht die Finanzkontrolle keine Ver-
anlassung, auf den Vorfall weiter einzutreten und eine Wer-
tung vorzunehmen.
Weitergehende (zusätzliche) Abklärungen über das Networ-
king im Immobilienbereich der BLVK hat die Finanzkontrolle
nicht vorgenommen.«
Gestützt auf die Feststellungen der Finanzkontrolle prüft die
Verwaltungskommission der BLVK insbesondere, welche
personellen Veränderungen angezeigt sein könnten. Sie will
darüber bis Anfang 2005 Klarheit schaffen.
4.
Aktivlegitimiert zur Geltendmachung von Verantwortlichkeits-
ansprüchen ist ausschliesslich die BLVK selbst. Die Verwal-
tungskommission hat in ihrer Stellungnahme zum Sonder-
prüfungsbericht der Finanzkontrolle ausführlich dargelegt,
aus welchen Gründen sie im damaligen Zeitpunkt beschlos-
sen hatte, auf die Einreichung von Verantwortlichkeitsfragen
zu verzichten. Sie hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
sie beim Vorliegen neuer Erkenntnisse allenfalls auf diesen
Entscheid zurückkommen werde. Zwischenzeitlich hat die
Verwaltungskommission der BLVK neue Schritte in die Wege
geleitet. Die Direktion der BLVK hat den Regierungsrat dar-
über mit Schreiben vom 3. September 2004 wie folgt infor-
miert:
«Die Verwaltungskommission hat an ihrer Sitzung vom
1. September 2004 das weitere Vorgehen hinsichtlich Ver-
antwortlichkeitsklagen festgelegt. In ihrer Stellungnahme vom
17. August 2004 zum Bericht der Finanzkontrolle stellte sie
fest, dass nach dem heutigen Stand der Abklärungen sie
davon absehe, Verantwortlichkeitsprozesse anzuheben. Die
Verwaltungskommission hob jedoch unmissverständlich her-
vor, dass es sich nicht um einen endgültigen Entscheid
handle.
An ihrer Sitzung vom 1. September 2004 beschloss die Ver-
waltungskommission ein Gutachten in Auftrag zu geben, das
sich nicht nur auf den Bericht der kantonalen Finanzkontrolle
stützt. Der Auftrag wird im zeitlichen Horizont erweitert. Ge-

schehnisse nach 1999, insbesondere noch zu definierende
Beteiligungen, sollen eingehend unter Verantwortlichkeits-
aspekten überprüft werden. Auch wird die Rolle der Kontroll-
stelle und des Experten für berufliche Vorsorge begutachtet.
An einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung Anfang
November 2004 sollten die Resultate des Gutachtens vorlie-
gen. Anlässlich dieser Versammlung werden die Delegierten
zur Frage der Verantwortlichkeitsklagen angehört.»
5.
Die Finanzkommission des Grossen Rats hat sich bereits mit
Schreiben vom 23. August 2004 an den Regierungsrat ge-
wandt und eine Reihe von Fragen gestellt, die der Regierungs-
rat am 15. September 2004 beantwortet hat. Sie will auch
weitere Themenbereiche vertieft prüfen und hat gleichzeitig
angekündigt, dass allenfalls später die Aufsichtskommissionen
des Grossen Rats weitere Fragen diskutieren werden. Zudem
wird der Grosse Rat in der Novembersession 2004 über die
Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommissi-
on zu befinden haben.

3UlVLGHQW. Herr Blank ist teilweise befriedigt. Er gibt eine
kurze Erklärung ab.

$QGUHDV� %ODQN, Aarberg (SVP). Die Befriedigung über die
Antwort des Regierungsrats zu den einzelnen Punkten ist
sehr unterschiedlich. Die Antwort zur Ziffer 3 meiner Inter-
pellation befriedigt mich gar nicht. Es bestehen sehr grosse
Verflechtungen im Immobilienbereich der getätigten Anlagen.
Das lässt Verschiedenes vermuten. Ich habe das Gefühl,
dass bisher dieser ganze Bereich der BLVK-Tätigkeit ein
wenig im Schatten der hoch spekulativen Anlagen lag, über
die viel stärker berichtet wurde. Ich habe deshalb in der Zwi-
schenzeit in dieser Sache noch einmal eine Interpellation mit
konkreten Fragen eingereicht. Heute Morgen habe ich ver-
nommen, sie sei als nicht dringlich taxiert worden. Ich bin mir
aber bewusst, dass diese Fragen jetzt eigentlich Angelegen-
heit der PUK sind. Es wäre dringend nötig, diesen Bereich
genau zu untersuchen. Falls die PUK das tut – sie kann es
tun, denn im PUK-Auftrag steht, sie könne ihren Auftrag sel-
ber noch präzisieren –, dann werde ich allenfalls die Inter-
pellation zurückziehen.
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Bei den Direktbeteiligungen wird der von der BLVK per Ende
2003 realisierte Verlust auf 205,1 Mio. beziffert. 16,9 Mio.
Franken werden als «Weiteres Schadenpotenzial» bezeich-
net. Da nicht sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang
mit dem Erwerb und dem Halten der Beteiligungen konse-
quent in der Wertschriftenbuchhaltung erfasst werden (Die
BLVK führt vier verschiedene Buchhaltungen: Finanz-, Wert-
schriften-, Immobilien- und Hypothekarbuchhaltung), ist nicht
ausgeschlossen, dass der bisher realisierte Verlust – d.h.
also der Schaden zu lasten der BLVK – durch weitere Kosten
oder Einnahmenverzichte noch höher ausgefallen ist.
1. Wieso führt(e) die Lehrerversicherungskasse eine so in-

transparente Buchhaltung? Wird/wurde das korrigiert?
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2. Warum weist der Bericht im Immobilienbereich keine Ver-
luste aus, obwohl Wertberichtigungen vorgenommen wur-
den?

3. Wie hoch ist der Gesamtverlust, der der Lehrerpensions-
kasse durch unsachgemässe Geldanlagen (und nicht nur
durch Direktbeteiligungen) entstanden ist? Oder ist der
Eindruck richtig, dass das wahre Ausmass der Verluste nie
genau wird beziffert werden können?

4. Kann der Regierungsrat versichern, dass betreffend Verlu-
ste keine weiteren unliebsamen Überraschungen zu er-
warten sind?

(Weitere Unterschriften: 0)
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Inhaltlich können die gestellten Fragen nur durch die BLVK
selbst beantwortet werden. Die Direktion der BLVK hat fol-
gende Stellungnahme abgegeben:
«Zu Frage 1
Durch die Komplexität des Pensionskassengeschäftes und
die Grösse der BLVK ist eine Spezialisierung innerhalb der
Kapitalanlagen unumgänglich. Demzufolge werden die jewei-
ligen Buchhaltungen zur Erfassung der detaillierten Transak-
tionen der Finanzbuchhaltung vorgelagert. Gleichzeitig die-
nen sie den jeweiligen internen oder externen Spezialisten
als Führungs- und Entscheidungsgrundlage. Bei der Über-
nahme in die Finanzbuchhaltung werden diese Zahlen mittels
eines individuellen Controllings gegeneinander geprüft und in
verdichteter Form übernommen.
Die Finanzbuchhaltung beinhaltet sämtliche Transaktionen
aller vorverlagerten Applikationen, aber in verdichteter Form.
Aufgrund der sich abzeichnenden neuen Buchführungsvor-
schriften für Personalvorsorgeeinrichtungen (Swiss Gaap
FER 26) wird die Unterscheidung Vermögensverwaltungs-
aufwand / Verwaltungsaufwand per 2005 konsequent umge-
setzt. Wir haben aus Gründen der Kontinuität und Transpa-
renz darauf verzichtet, eine kurzfristige provisorische Um-
stellung vorzunehmen. In der Rechnungslegung wurde jah-
relang einheitlich zwischen Verwaltungsaufwand / Wert-
schriftenaufwand und Immobilienaufwand unterschieden
(Going-concern-Prinzip).
Der Bericht der Finanzkontrolle auf Seite 38 unten bezieht
sich auf die Jahre vor 2001. Die Wertschriftenbuchhaltung
wurde noch in einer eigenständigen Applikation intern abge-
wickelt.
Zu Frage 2
Die Rechnungslegung der Buchhaltung erfolgt bis Ende 2004
nach Käfer (CH-Standard). Dadurch werden Immobilienauf-
wand und Immobilienertrag in der Finanzbuchhaltung separat
und brutto ausgewiesen. Dies erschwert den Nachvollzug des
Erfolges; er kann aber berechnet werden.
Im Bericht der Finanzkontrolle wird auf Seite 41 explizit auf-
geführt, dass bei einem Investitionsvolumen von brutto 201
Mio. ein Buchwert per Ende 2003 von 181 Mio. resultiert.
Daraus kann abgeleitet werden, dass der kumulierte Bewer-
tungsverlust von 1993-2003 netto 20 Mio. beträgt. Dabei sind
die Gewinne der laufenden Immobilenbuchhaltung nicht ein-
gerechnet.
Zu Frage 3
Der per 31.12.2003 realisierte Verlust beträgt Total 205,1
Mio. Franken; siehe Bericht der Finanzkontrolle, Seite 38. In
den Büchern 2004 weisen wir als Ventures noch Spagomed
AG und Kieser Training AG aus. Der Ausstieg Spagomed
sollte per Ende 2004 vollzogen sein; es wurde eine Vereinba-
rung unterschrieben. Bei verspäteter Zahlung des Vertrags-
partners, also ab Januar 2005, würde ein Verzugszins be-
rechnet. Betreffend Kieser Training siehe unter Frage 4.

Die Frage nach dem Gesamtverlust lässt sich insofern nicht
genau beantworten, als die Vermögensanlagen, welche in-
nerhalb einer Strategischen asset allocation (SAA) bewirt-
schaftet werden, dem Markt (Kurs, Währung, Wirtschaftslage)
unterworfen sind und demnach natürlicherweise Schwankun-
gen aufweisen. Die Aussage, dass das wahre Ausmass nie
genau beziffert werden kann, geht zu weit.  Der Verlust kann
sehr wohl bilanzmässig beziffert werden; es ist aber lediglich
eine Momentaufnahme. Siehe auch Antwort auf Frage 4.
Zu Frage 4
Die 16,9 Mio. «Weiteres Schadenspotenzial» beinhalten 6,9
Mio. an Wertberichtigungen, die in der Jahresrechnung 2003
vorgenommen wurden (siehe Geschäftsbericht 2003, Seite
36). Das potenzielle Risiko für die erwähnten Direktinvestitio-
nen beschränkt sich somit auf die Restanz der Position «Kie-
ser Training AG» über 10 Mio. Eine Wertberichtigung ist für
die Bilanz Ende 2004 vorgesehen. Die Situation der Kieser
Training AG hat sich in letzter Zeit verschlechtert, was den
Wert unserer Beteiligung negativ beeinflusst. Da wir die
Mehrheit der Aktien aber die Minderheit der Stimmen haben,
erweist sich ein Verkauf als äusserst schwierig. Wir müssen
angesichts der Lage eine Person im Verwaltungsrat haben,
welche die Interessen der BLVK vertritt (es handelt sich um
eine externe Person). Die Kosten sind hoch. Es ist nicht aus-
geschlossen, dass wir mit Kieser einen Totalverlust verzeich-
nen müssen. In diesem Fall müssten wir auch mit nicht ge-
deckten Kosten rechnen.
Die aktuell gültige Übergangsstrategie SAA 2004-2006 hat
zum Ziel das Vermögen zu sichern. Das Risiko bei Investitio-
nen in Vermögensanlagen wurde stark reduziert. Die SAA ist
eine im Vergleich zu anderen Pensionskassen normale Stra-
tegie; Überraschungen kann aber der Markt bringen, auf der
Ertrags- wie auf der Verlustseite.»
Der Regierungsrat hat diesen Ausführungen nichts beizufü-
gen. Er verweist aber hinsichtlich der bestehenden Unterdek-
kung bei der BLVK und ihrer hauptsächlichen Gründe auch
auf die Ausführungen in Ziffer 2 seines Berichts «Konzept für
die finanzielle Sanierung der Bernischen Lehrerversiche-
rungskasse (BLVK)» vom 20. Oktober 2004.

3UlVLGHQW. Herr Kurt ist von der Antwort befriedigt.
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Im Bericht der Finanzkontrolle zur operativen und strategi-
schen Geschäftsführung der BLVK wird am Rande auch die
Rolle der Berner Regierung beleuchtet.
Dazu stellen sich – vor dem Hintergrund der grossen Proble-
matik und der massiven Auswirkungen – folgende Fragen:
1. Wieso hat der Regierungsrat mit der Aufarbeitung der

BLVK-Problematik so lange zugewartet?
2. Im Zusammenhang mit der BLVK-Geschäftsführung wird

die Wirtschaftsförderung des Kantons Bern erwähnt. Ist
der Regierungsrat bereit, die Rolle der Wirtschaftsförde-
rung im Zusammenhang mit der BLVK offen zu legen?

3. Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, die Erziehungs-
direktion und der Regierungsrat hätten ihre Mitverantwor-
tung als Arbeitgeber nicht rechtzeitig wahrgenommen?

4. Der Bericht lässt vermuten, der Regierungsrat habe sich
als Aufsichtsbehörde bisher lediglich punktuell mit der
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BLVK befasst. Kann der Regierungsrat diese Einschät-
zung bestätigen und leiten sich daraus Konsequenzen für
die laufende Ausarbeitung des BLVK-Gesetzes ab?

5. Ist der Regierungsrat ebenfalls der Ansicht, dass der
Kanton Bern ein institutionalisiertes Krisenmanagement
benötigt, damit Probleme frühzeitig erkannt und Schäden
dieser Tragweite vermieden werden können? Sind allen-
falls bereits erste Schritte dazu eingeleitet?

(Weitere Unterschriften: 0)
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1.
Es trifft nicht zu, dass der Regierungsrat mit der Aufarbeitung
der BLVK-Problematik lange zugewartet hat. Er hat bereits in
seiner Stellungnahme vom 13. August 2004 zur Sonderprü-
fung der Finanzkontrolle festgehalten, Regierungsrat und
Erziehungsdirektion hätten auf die bekannt gewordenen
Vorfälle in der BLVK reagiert. Der damalige Erziehungsdi-
rektor intervenierte bei den Staatsvertreterinnen und Staats-
vertretern in der Verwaltungskommission und setzte – gegen
den Willen des damaligen Präsidenten der Verwaltungskom-
mission – durch, dass als kassenintern und vertraulich be-
zeichnete Dokumente der Erziehungsdirektion dem Regie-
rungsrat zur Verfügung gestellt wurden. Nachdem die Kon-
trollstelle zur Rechnung 1996 eine Bemerkungen angebracht
hatte hinsichtlich ihr überhöht scheinender Honorarzahlungen
bei der Geschäftsführung bestimmter Venture-Anlagen, ge-
nehmigte der Regierungsrat die Rechnung 1996 nur mit be-
stimmten Vorbehalten und erteilte zugleich den Auftrag,
durch einen aussenstehenden Experten Verantwortlichkeits-
fragen abklären zu lassen.
Bei der Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung
der BLVK muss sich der Regierungsrat, wie auch Professor
Zimmerli in seinem Gutachten vom 1. Juli 2004 (S. 37) aus-
führt, grundsätzlich auf vorbehaltlose Testate der Kontroll-
stelle und des Experten für berufliche Vorsorge abstützen
und verlassen können. Auch im Rückblick darf der Regie-
rungsrat zudem feststellen, dass sowohl er als auch die Er-
ziehungsdirektion bei entsprechenden kritischen Hinweisen
vertiefte Abklärungen veranlasst (Gutachten Weber) und also
adäquat reagiert haben.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass das
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht (ASVS) als
Aufsichtsbehörde gemäss dem BVG bereits im Jahr 1996
mittels Verfügung von der BLVK verlangte, dass diese ihr
Anlagereglement und ihr Anlagekonzept der Delegiertenver-
sammlung und dem Regierungsrat zur Genehmigung vorle-
ge. Dagegen hat die BLVK erfolgreich bei der Eidgenössi-
schen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge Beschwerde geführt.
Diese Behörde hat der Beschwerde der BLVK am 29. April
1999 mit der Begründung stattgegeben, dass es nicht Sache
der Aufsichtsbehörde sei, die Geschäftspolitik der Vorsorge-
einrichtung zu überprüfen. Mit diesem Entscheid fühlten sich
einerseits die damaligen Organe der BLVK in ihrer Ge-
schäftspolitik bestärkt; anderseits wurde eine Einflussnahme
des Regierungsrats oder des ASVS auf die Geschäftspolitik
mit diesem Entscheid stark erschwert.
2.
Die Rolle der Wirtschaftsförderung des Kantons Bern (WFB)
ergibt sich aus ihrem Aufgaben. Zu den Aufgaben der WFB
gehört unter anderem, einen Beitrag zur Realisierung innova-
tiver Projekte im Kanton Bern zu leisten. In dieser Funktion
hat sie einerseits die Projektträger mit Investoren und Ver-
tretern möglicher Standorte zusammengebracht. Andererseits
hat sie die üblichen Leistungen gemäss geltendem Recht zur
Anwendung gebracht (massgebend war damals das Gesetz

vom 2. Februar 1971 über die Förderung der Wirtschaft, das
1998 durch das heute geltende WFG abgelöst worden ist):
– Rocktech AG: Die Firma wurde Ende 1994 von der WFB

auf die BLVK als mögliche Risikokapitalgeberin aufmerk-
sam gemacht. 1997 erfolgte die Auszahlung eines Beitrags
der WFB an die Kosten für die Einrichtung der Geschäfts-
räume (Gebäudeinstandsetzungsbeitrag) von CHF 20'255.
Der Regierungsrat gewährte eine Steuererleichterung im
für diese Geschäfte üblichen Umfang. Das geplante Inve-
stitionsvolumen betrug rund CHF 205'000. Es wurde die
Schaffung von 9 Arbeitsplätzen in Aussicht gestellt.

– Sarner Cristal AG: 1994 erfolgte die Gewährung einer
Zinsverbilligung auf einem Bankdarlehen von CHF 3 Mio.
während 5 Jahren im Höchstumfang von 400 000 Franken.
Insgesamt wurden 281 '854 Franken als Zinsverbilligung
ausbezahlt. Der Bund verbürgte 1994 einen Darlehensbe-
trag von 3 Mio. Franken. Gemäss den gesetzlichen Be-
stimmungen musste der Kanton eine Rückbürgschaft von
1,5 Mio. Franken leisten. Zusätzlich wurde die Handände-
rungssteuer für den Erwerb der Liegenschaft im Betrag
von 15 130 Franken erlassen. Der Regierungsrat gewährte
eine Steuererleichterung (auf Gewinn und Kapital) im für
diese Geschäfte üblichen Umfang. Das Investitionsvolu-
men betrug ca. 9,9 Mio. Franken. Es wurde die Schaffung
von 40–45 Arbeitsplätzen in Aussicht gestellt. Heute be-
schäftigt die Sarner Cristal 18 Personen. Die tatsächlich
realisierten Investitionen sind 10.61 Mio. Franken. Mitte
1995 erfolgten auf Initiative der damaligen Firmenleitung
eine Veränderung im Aktionariat und der Einstieg der
BLVK. Die WFB wurde darüber informiert.

Im Jahre 1999 wurde im Rahmen einer Sanierung das ver-
bürgte Darlehen durch Zahlungen der BLVK und der Bürgen
abgelöst. Die Vereinbarung sah folgenden Verteilschlüssel
vor:
– BLVK 1.0 Mio. Franken
– Bund 0.6 Mio. Franken
– Kanton 0.3 Mio. Franken
– Fördergesellschaft 0.3 Mio. Franken
Diese Sanierungsbeiträge wurden geleistet und die Förder-
gesellschaft (und somit auch der Kanton) anschliessend im
Januar 2000 aus der Rückbürgschaftsverpflichtung entlas-
sen.
Insgesamt leistete der Kanton über den Wirtschaftsförde-
rungsfonds an die Sarner Cristal somit 581 854 Franken (Zins-
verbilligung + Sanierungsbeitrag) sowie einen Einnahmenver-
zicht durch den Erlass der Handänderungssteuer und die ge-
währte Steuererleichterung. Da das Unternehmen infolge der
hohen Abschreibungsmöglichkeiten und der Marktentwicklung
aber keinen steuerbaren Gewinn auswies, fiel dieser Verzicht
gering aus.
Die WFB hat auf die Anlageentscheide der BLVK keinen
Einfluss ausgeübt.
3.
Der Regierungsrat teilt die Auffassung der Finanzkontrolle
nicht. Wie unter Ziffer 1 erwähnt, ist er nicht verantwortlich für
die Anlagepolitik der BLVK. Seine Aufgabe beschränkt sich
grundsätzlich auf die Wahrnehmung der Pflichten als Arbeit-
geber der versicherten Lehrkräfte; er ist damit namentlich
dafür verantwortlich, dass geeignete Personen als Staatsver-
treter in die Verwaltungskommission gewählt werden.
Bereits in seiner Stellungnahme vom 13. August 2004 hat der
Regierungsrat deshalb festgehalten, dass das Anforderungs-
profil für die Auswahl der Staatsvertreterinnen bzw. Staats-
vertreter in der BLVK hätte früher überdacht werden müssen
und dass im Rückblick nicht vollständig nachvollziehbar sei,
dass trotz deutlichen Meinungsverschiedenheiten in der Fra-
ge der Venture-Anlagen und entsprechenden Auseinander-
setzungen zwischen Regierungsrat und Erziehungsdirektion
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einerseits, der Verwaltungskommission und insbesondere
dem damaligen Präsidenten der Verwaltungskommission
andererseits, noch während der Auseinandersetzungen die
vorbehaltlose Wiederwahl aller wiederkandidierenden Staats-
vertreter für eine neue Amtsdauer (1. August 1998 – 31. Juli
2002) erfolgte. Der Regierungsrat hat aber bereits zu diesem
Zeitpunkt mit der Wahl eines Ökonomen und Finanzspeziali-
sten aus der Finanzdirektion die Fach- und Führungskompe-
tenz der Verwaltungskommission verstärkt und dies auch bei
nachfolgenden Vakanzen konsequent so weiter gehandhabt.
Diese Massnahme hat schlussendlich auch zu Veränderun-
gen in der Führung der BLVK beigetragen (siehe u.a. Bericht
der Finanzkontrolle vom 19. Mai, Seite 67 ff.).
Der Regierungsrat hat auch festgestellt, dass das damals
seitens der Erziehungsdirektion zum Ausdruck gebrachte
Anliegen, die Staatsvertreter sollten zu wichtigen Traktanden
vor der Sitzung der Verwaltungskommission die Meinung der
Erziehungsdirektion einholen, ohne ersichtliche Wirkung
blieb. Im Weiteren hat der Regierungsrat festgehalten, bis
1999 hätten die Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter in
der Verwaltungskommission insgesamt eine zu passive Rolle
eingenommen. Daraus ist aber nicht zu schliessen, Regie-
rungsrat und Erziehungsdirektion hätten insgesamt als Ar-
beitgeber ihre Mitverantwortung nicht rechtzeitig wahrge-
nommen. Professor Zimmerli ist in seinem Gutachten vom 1.
Juli 2004 zu folgendem Ergebnis gelangt: „Nach den gesam-
ten Umständen ist jedenfalls nicht zu erkennen, inwieweit
dem Regierungsrat im Bereich der Aufsicht über die BLVK
Organisationsfehler angelastet werden könnten, die zu einer
vermögensrechtlichen Verantwortung des Kantons führen
könnten“ (Gutachten, S.35). Der Regierungsrat verweist auch
auf die Beantwortung der Frage 1.
4.
Der Regierungsrat ist jährlich mit dem Jahresbericht und der
Jahresrechnung der BLVK befasst worden. Er hat darüber
hinaus dann interveniert, wenn für ihn Anlass dazu bestand.
Mit der Unterdeckung der BLVK hat er sich ab dem Zeitpunkt,
da ihm diese bekannt gemacht wurde (März 2003), intensiv
befasst. Gestützt auf eine umfassende Information durch die
BLVK im März 2003 leitete der Regierungsrat eine ganze
Reihe von Massnahmen ein: Intensivierung der Berichter-
stattung von BLVK und BPK an den Regierungsrat, Erteilung
des Auftrags für eine vertiefende Berichterstattung zur Lage
der BLVK sowie für die Erarbeitung einer Gesetzesvorlage
und eines Sanierungskonzepts, Einsetzung einer regierungs-
rätlichen Delegation etc. Von da her trifft nach Auffassung
des Regierungsrats die Vermutung, er habe sich lediglich
punktuell mit der BLVK befasst, in dieser Form nicht zu.
5.
Nach Überzeugung des Regierungsrats gibt es nicht allge-
mein gültige, für alle Institutionen und Unternehmen anwend-
bare Regeln und Vorkehren, damit ernsthafte Probleme früh-
zeitig erkannt werden können. Im konkreten Fall haben in
erster Linie die Organe der BLVK versagt.
Allgemein lässt sich sagen, dass mit verbesserten Reporting-
und Controllinginstrumenten ein frühzeitiges Erkennen sich
anbahnender Probleme erleichtert wird. Die BLVK hat ent-
sprechende Massnahmen eingeleitet.

3UlVLGHQW. Frau Häsler ist von der Antwort befriedigt.

226/04
,QWHUSHOODWLRQ� =XEHU�� 0RXWLHU� �36$�� ±� 'pEkFOH� GH� OD
&DLVVH� G¶DVVXUDQFH� GX� FRUSV� HQVHLJQDQW� EHUQRLV
�&$&(%���TXHVWLRQV�j�pFODLUFLU

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX���VHSWHPEUH�����

Le Conseil-exécutif est prié de répondre aux questions sui-
vantes. Ces dernières étant purement factuelles, le gouver-
nement est prié de ne pas se retrancher derrière le droit de la
protection des données ou la protection de la personnalité
pour se soustraire à fournir des réponses claires, complètes
et précises.
Dans son rapport du 19 mai 2004, le Contrôle des finances
du canton de Berne souligne qu’entre 1991 et 1999, la
CACEB s’est directement engagée dans onze sociétés à
risque, souvent en tant que propriétaire unique ou majoritaire.
Les pertes accumulées dans ces opérations atteignaient 205
millions de francs au 31 décembre 2003.
1. Quelles sont les sociétés qui ont bénéficié de ces enga-

gements de la CACEB?
2. Quel rôle la Promotion économique du canton de Berne a-

t-elle joué dans le processus de décision ayant conduit la
CACEB à ces participations risquées?
«Désireuse de se diversifier», la CACEB a décidé en 1993
d’investir également dans le domaine immobilier, et en
particulier dans les constructions nouvelles, afin d’obtenir
«un parc immobilier de meilleure qualité à un coût avanta-
geux». Cette démarche devait «accessoirement donner
des impulsions favorables à la branche de la construc-
tion».

3. Dans quelles régions du canton (éventuellement hors
canton) la CACEB a-t-elle investi dans le secteur immobi-
lier? Quelles communes ont ainsi bénéficié de cette «im-
pulsion favorable à la branche de la construction»?
Dans son appréciation du travail de la commission
d’administration, le Contrôle des finances opère une dis-
tinction entre la période allant de 1989 à 1999 d’une part,
et la période qui a commencé en 2000 d’autre part.

4. Qui étaient les membres de cette commission
d’administration durant chacune de ces deux pério-
des (nom, prénom, domicile, durée de fonction, apparte-
nance politique)?

5. Qui étaient les représentants du canton?
6. Sur quels critères le canton a-t-il désigné ses représen-

tants?
7. Quels partis politiques étaient directement ou indirecte-

ment représentés au sein de cet organe de la CACEB?
D’après le Contrôle des finances, «la Direction de
l’instruction publique et le Conseil-exécutif n’ont pas as-
sumé à temps leur part de responsabilité en tant
qu’employeur». «Il existe des indices selon lesquels la Di-
rection de l’instruction publique et le Conseil-exécutif n’ont
pendant longtemps pas été à même, compte tenu des in-
formations dont ils disposaient, d’apprécier correctement la
situation financière de la CACEB».

8. Quels indices et informations contenait l’expertise du Pro-
fesseur Rolf Weber produite en 1999 déjà?

9. Quelle suite la Direction de l’instruction publique, respecti-
vement le Conseil-exécutif, ont-ils donnée à cette exper-
tise?

(Cosignataires: 2)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����RFWREUH�����

Remarque préliminaire
Le rapport du Contrôle des finances concernant le contrôle
spécial de la CACEB a été publié par le Conseil-exécutif sous
une forme rendue anonyme afin de respecter les dispositions
relatives à la protection des données et à la protection de la
personnalité. Depuis lors, toutefois, des noms, tels ceux des
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entreprises dans lesquelles la CACEB a opéré des investis-
sements directs, ont été rendus publics par un autre canal.
1. Entreprises dans lesquelles la CACEB a opéré des inves-

tissements directs
Il s’agit des entreprises suivantes: GSE AG, Pacific Int.
Hardwoods Inc., Scana Holding AG, Kieser Training AG,
Griston Holding AG, Rocktech AG, Spagomed AG, ITP AG,
SC Sarner Cristal AG, BT & T coté, Uplift AG, Glütschbach
AG, BT & T non coté.
2. Rôle joué par la Promotion économique du canton de

Berne
L’action de la Promotion économique du canton de Berne
(PEB) découle des tâches qui lui sont attribuées. L’une
d’entre elles consiste à mettre en contact des responsables
de projets avec des investisseurs potentiels et des bailleurs
de fonds (qui sont en règle générale des banques) et, le cas
échéant, d’octroyer une aide directe au financement du pro-
jet. Dans de tels cas, la PEB, lorsqu’elle examine un projet,
se borne à vérifier si celui-ci présente un intérêt pour le can-
ton de Berne du point de vue de l’économie publique et s’il
paraît réaliste. Le fait que la PEB soutienne un projet ne doit
pas être compris comme un label de qualité garantissant le
succès des investissements consentis. Ce sont tout particu-
lièrement les projets présentant des risques élevés qui dé-
pendent du soutien de la PEB.
Sur les onze entreprises mentionnées dans le rapport
concernant le contrôle spécial, seules trois ont eu des
contacts avec des représentants de la PEB qui ont débouché
sur l’ouverture d’un dossier par celle-ci. En ce qui concerne la
société Sarner Cristal, une aide au financement avait déjà été
accordée en 1994. A la mi-1995, à l’invitation de la direction
de l’époque, la CACEB était devenue actionnaire de cette
société. A la fin de 1994, la PEB avait informé la direction de
l’entreprise Rocktech de l’existence de bailleurs de capital-
risque potentiels (dont la CACEB). En 1997, la PEB avait
accordé une aide au financement à cette société. Quant à
Spagomed, des contacts ont bien eu lieu, mais ils n’ont dé-
bouché sur aucune aide au financement de la part de la PEB.
Pour des informations détaillées, il est renvoyé à la réponse à
la question 2 de l’interpellation Häsler (I 194/04).
La PEB n’a exercé aucune influence sur les décisions en
matière de placements prises par la CACEB.
3. Secteur immobilier
La CACEB possède des immeubles dans les localités sui-
vantes:
Berthoud (deux objets), Lyss, Münsingen, Morat, Saint-Imier,
Schönbühl-Urtenen, Rüfenacht, Steffisbourg (deux objets),
Tavannes, Uetendorf, Zollikofen. Elle possède également
deux objets en propriété par étages, qui sont des bureaux
(Berne et Ostermundigen).
4. et 5. Composition de la commission d’administration (re-

présentants du canton, représentants des assurés)
a) De 1990 (entrée en vigueur du nouveau décret) à 1999
Représentants du canton
Nägeli Hans-Jürg, juge à la Cour suprême, Thoune (jusqu’à

la fin 1998)
Buchs Hans, inspecteur scolaire, Unterseen (jusqu’à la mi-

1998)
Flückiger Beat, président de tribunal, Evilard (jusqu’en sep-

tembre 1998)
Kislig Samuel, inspecteur des écoles professionnelles, Berne
Krebs Werner, inspecteur scolaire, Hindelbank (de la mi-1998

à la fin 1999)
Lüthy-Colomb Evelyne, juge à la Cour suprême, Spiegel b.

Bern (dès le début 1999)
Renner-Bach Judith, Office de la formation professionnelle,

Wahlendorf (dès le début 1994)

Seiler Rolf, Section du personnel enseignant, Direction de
l’instruction publique, Berne/Thoune

Streit Anton, directeur de la Caisse d’assurance de
l’administration de l’Etat de Berne, Berne (jusqu’en mars
1994)

Wiedmer Thomas, secrétaire général adjoint de la Direction
des finances (dès la mi-1998)

Représentants des assurés
Ablanalp Franz, maître diplômé de branches économiques,

Berne
Baumberger Moritz, secrétaire central de la SEB, Oberhofen

(jusqu’en juillet 1998)
Gerber Hansrudolf, directeur de l’Ecole professionnelle in-

dustrielle de Thoune, Thoune (dès août 1998)
Gerber Jürg, secrétaire de la SEB, Bienne (dès août 1998)
Güller Beatrice, enseignante, Matten bei Interlaken (de juillet

1990 à décembre 1993)
Imer Judith, enseignante, Utzenstorf (jusqu’à juin 1990)
Lienhard Martin, instituteur, Le Fuet
Pfister Alfred, maître secondaire, Berne
Rentsch Regina, Berne (jusqu’en juillet 1998)
Saarbach Barbara, adjointe à la SEB, Thoune (de ? 1994 à

juillet 1998)
Wyler Hans-Ulrich, maître secondaire, Ortschwaben (dès

août 1998)
b) Dès 2000
Représentants du canton
Bieri Adrian, avocat, secrétaire général de la Direction des

finances (dès septembre 2000)
Düggeli Peter, directeur de la Caisse fédérale de pensions,

Rossens (d’août 2002 à octobre 2003)
Erb Christoph, avocat, directeur PME bernoises, Zimmerwald

(dès février 2001)
Kislig Samuel, inspecteur des écoles professionnelles (jus-

qu’en janvier 2001)
Koch Dominique, gérant, représentant de Patria Consulta,

Bâle (dès janvier 2000)
Lüthy-Colomb Evelyne, juge à la Cour suprême
Renner-Bach Judith, Office de la formation professionnelle

(jusqu’en juillet 2002)
Röthlisberger Heinz, Direction de l’instruction publique (dès

août 2002)
Seiler Rolf, Section du personnel enseignant, Direction de

l’instruction publique (jusqu’en juillet 2002)
Wiedmer Thomas, secrétaire général adjoint de la Direction

des finances (jusqu’en mars 2000)
Hümmerich Alfred, comptable et contrôleur de gestion diplô-

mé, Seengen (dès novembre 2003)
Représentants des assurés
Ablanalp Franz, maître diplômé de branches économiques,

Berne (jusqu’en juillet 2004)
Gerber Hansrudolf, directeur de l’Ecole professionnelle in-

dustrielle de Thoune, Thoune (jusqu’en juillet 2004)
Hänsenberger Irene, historienne, administratrice de LEBE,

Berthoud (d’août 2001 à juillet 2004)
Lienhard Martin, instituteur, Le Fuet (jusqu’en juillet 2004)
Pfister Alfred, maître secondaire (jusqu’en juillet 2004)
Wyler Hans-Ulrich, maître secondaire, Ortschwaben (jusqu’en

juillet 2004)
Blatti Hans-Rudolf, maître secondaire, Niederwichtrach (dès

août 2004)
Hachen Gertrud, enseignante en arts plastiques, Homberg

bei Thun (dès août 2004)
Neuenschwander Daniel, professeur d’université, Bienne

(dès août 2004)
Oesch Jürg, professeur de gymnase, Belmond (dès août

2004)
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Schenk Ernst, maître d’école professionnelle, Steffisbourg
(dès août 2004)

Schleppy Aurèle, maître de branches économiques, La Neu-
veville (dès août 2004)

6. Critères de désignation des représentants du canton
Le 14 novembre 2003, le directeur de l’instruction publique a
approuvé un document relatif au profil requis. Celui-ci prévoit
qu’au sein des représentants et représentantes du canton, il
soit possible de disposer, de façon équilibrée, des connais-
sances spécifiques et des expériences utiles à la conduite
stratégique d’une entreprise publique, à l’évaluation des
évolutions survenant dans le domaine des assurances so-
ciales et des caisses de pension et à la gestion d’une entre-
prise, en particulier d’une société d’assurance. En outre, il
faut que les représentants et les représentantes du canton
connaissent la politique cantonale bernoise et le système
éducatif du canton et entretiennent des contacts avec ces
milieux qui sont des groupes de destinataires importants. En
plus des connaissances spécifiques et des expériences men-
tionnées, sont exigées également des compétences person-
nelles telles que l’aptitude à travailler en équipe, à s’engager
au-delà de la moyenne, à faire preuve d’un sens des respon-
sabilités élevé, à formuler des positions claires et à les dé-
fendre, ainsi que la volonté à se familiariser avec des
connaissances fondamentales relevant du domaine actuariel.
Des exigences encore plus élevées sont posées dans le cas
du président ou de la présidente. Le profil auquel la repré-
sentation du canton doit satisfaire a ainsi été établi par écrit; il
prend la valeur de consignes à respecter lors de la désigna-
tion des futurs représentants et représentantes.
A l’occasion de la réélection de la commission
d’administration en 1990, la plupart des personnes repré-
sentant le canton ont été reconduites dans leur fonction. Lors
des élections complémentaires qui se sont avérées nécessai-
res, ce sont avant tout les critères de connaissance du sec-
teur scolaire et de l’administration publique mais aussi les
liens avec des représentants de la politique bernoise qui ont
été déterminants. A partir de 1994, la Direction de l’instruction
publique a également proposé que des cadres supérieurs de
l’administration siègent au sein de la commission
d’administration de la CACEB.
Le Conseil-exécutif ne connaît pas les critères qui ont été
appliqués jusqu’à maintenant en ce qui concerne le choix des
représentants et des représentants des salariés au sein de la
commission d’administration. L’assemblée des délégués jouit
d’une autonomie complète en la matière.
Le projet de la loi sur la CACEB intègre les critères de base
précités. Tant le Conseil-exécutif que l’assemblée des délé-
gués se voient attribuer le mandat d’établir un profil
d’exigences détaillé.
7. Appartenance à un parti politique
L’appartenance à un parti politique ne joue aucun rôle dans le
choix des personnes citées au chiffre 4.
8. Contenu de l’expertise du professeur Weber
L’expertise réalisée par le professeur Weber peut désormais
être consultée en allemand sous une forme rendue anonyme
sur Internet. Elle traite de la possibilité de formuler des pré-
tentions juridiques en rapport avec la gestion de différentes
filiales de la CACEB. En ce qui concerne l’objet de
l’expertise, celle-ci s’étend aux filiales suivantes de la
CACEB: ITP Informationstechnik und Projekte AG (ITP AG) /
Uplift AG, SC Sarner Cristal AG et Kieser Training AG. Quant
à la période couverte par l’expertise, elle s’étend du début de
l’engagement au sein de chaque société à la fin de l’exercice
1996.
L’expertise offre une appréciation juridique et qualifie des
faits qui sont déjà connus dans leur majorité et ne propose en
aucun cas une analyse de la situation financière de la

CACEB. Par conséquent, elle ne contient d’une manière
générale pas d’informations à ce sujet. Elle décrit de manière
détaillée les faits relatifs aux engagements douteux, qui sont
connus, et, s’agissant de la question principale, parvient à la
conclusion qu’en principe, le directeur de la CACEB peut être
tenu responsable, mais qu’il s’avérerait très problématique de
prouver le dommage subi. Il est reproché à l’ancien président
de la commission d’administration de la CACEB et aux mem-
bres du comité pour le placement des fonds de ne pas être
intervenus dans le conflit d’intérêts qui concernait le directeur
et son beau-frère. Pour l’auteur de l’expertise, il est par
conséquent difficile de prouver une responsabilité réelle.
9. Mise en œuvre des recommandations de l’expertise Weber
Dans l’expertise qu’il a rédigée, le professeur Weber parvient
principalement à la conclusion que des erreurs ont été com-
mises par la direction précédente de la CACEB et que c’est
elle qui en est donc responsable. Il déconseille d’entamer des
actions en responsabilité car, selon lui, il peut être très diffi-
cile et coûteux de parvenir à prouver un dommage concret. Il
livre cependant quatre recommandations pour l’avenir. Au
mois de novembre 1999, la Direction de l’instruction publique
a remis un exemplaire de l’expertise à la CACEB et convenu
d’un rendez-vous avec la direction de l’époque ainsi que les
membres de la commission d’administration afin de discuter
des résultats de l’expertise. Lors de cette rencontre, qui a eu
lieu le 10 janvier 2000, la CACEB s’est engagée par écrit à
mettre en œuvre l’ensemble des recommandations émises
par l’auteur de l’expertise.
Enfin, l’expertise a été transmise par la CACEB elle-même à
tous les membres de la commission d’administration. Les
quatre recommandations ont été mises en œuvre de la ma-
nière suivante:
1. Gestion professionnelle des entreprises risquées

La CACEB a engagé un gestionnaire des risques (Venture
Manager) et a de ce fait déjà appliqué cette recommanda-
tion avant même de disposer de l’expertise. Malheureu-
sement, les prestations de ce gestionnaire n’étaient pas
satisfaisantes, raison pour laquelle la nouvelle direction de
la CACEB s’est séparée de ce dernier en 2003. La disso-
lution de ce rapport de travail s’explique également par le
fait que la CACEB ne dispose à l’heure actuelle plus que
d’une seule participation risquée (Kieser Training), dont
elle cherche également à se désengager d’une manière
qui lui soit financièrement aussi favorable que possible. Le
mandat au sein du conseil d’administration de Kieser a été
confié par la CACEB à un spécialiste indépendant en ma-
tière de placements et de finances.

2. Directive concernant l’attribution de mandats à des tiers
Aucune directive spécifique n’a été rédigée. La commis-
sion d’administration reçoit régulièrement une liste des
mandats attribués à des tiers. Elle peut ainsi éviter
l’apparition de nouveaux conflits d’intérêts. Par ailleurs, le
beau-frère du directeur n’a plus reçu aucun mandat de la
CACEB depuis 1997.

3. Absence de cumul de mandats externes pour des person-
nes et des entreprises
Selon le professeur Weber, l’absence de cumul de man-
dats devrait permettre d’éviter des risques importants. Le
contrôle assumé par la commission d’administration
s’établit selon le chiffre 2.

4. Attribution de mandats à des tiers sous la forme écrite
Cette recommandation est suivie depuis 1999.
Selon les indications fournies par la Direction de l’instruction
publique, les représentants du canton employés en son sein
et siégeant à la commission d’administration ont suivi la
mise en œuvre des recommandations de l’auteur de
l’expertise. Pour cette Direction, l’expertise du professeur
Weber a également donné l’occasion de proposer au
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Conseil-exécutif de nommer un actuaire-conseil externe en
tant que représentant du canton, afin de contribuer à la
professionnalisation de la commission.
Dans son rapport complémentaire des 14 juin/20 juillet
2004, le Contrôle des finances relève que «depuis la fin de
2000, on note des changements de taille dans la prise de
conscience des problèmes au sein de la commission
d’administration».

3UlVLGHQW. Herr Zuber ist von der Antwort befriedigt.

105/04
,QWHUSHOODWLRQ� &RQWLQL�� %LHQQH� �$9H6�� �� *HUEHU�%RLOODW�
%LHQQH��36����3DXOL��1LGDX��35'����5HQJJOL��%LHQQH��35'�
±�'LVSDULWLRQ�DQQRQFpH�GH�5DGLR�&DQDO��"

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����DYULO�����

La loi sur le renforcement de la participation politique du Jura
bernois et de la population francophone du district de Bienne
(LPJB) définit clairement les conditions que les diffuseurs
d’expression française dans le district de Bienne doivent
satisfaire pour obtenir une aide financière cantonale.
Or, en l’absence de ses membres francophones, le Conseil
de fondation de Radio Canal 3 a décidé, lors de sa dernière
séance, entre autres mesures, de licencier son rédacteur en
chef francophone, sans le remplacer, et de diminuer les pla-
ces de stages de deux à une cet été. Ainsi, le personnel
francophone de la radio biennoise se réduirait à trois person-
nes, placées sous l’autorité d’une direction alémanique.
Dès lors, nous prions le Conseil-exécutif de répondre à la
question suivante:
La décision du Conseil de fondation de Canal 3 ne met-elle
pas en danger l’aide financière que les communes et les
cantons lui allouent, dans la mesure où l’esprit et la lettre de
la LPJB ne seraient plus satisfaits?
(Cosignataires: 0)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX���DR�W�����

En application des articles 17 et suivants de la loi sur la parti-
cipation politique (LPJB; RSB 104.1), Radio Canal 3 peut
recevoir une aide financière cantonale uniquement en tant
que diffuseur d’expression française bénéficiant également
d’une aide financière communale. Par conséquent, tant que
l’autorité municipale biennoise maintenait le gel de sa sub-
vention, et qu’en plus ce gel était justifié par des craintes
quant à la pérennité de la partie francophone de Radio Canal
3, l’aide cantonale était bloquée. Ces faits montrent que la
décision en cause du Conseil de fondation de Canal 3 a ef-
fectivement mis en danger l’aide financière communale et
cantonale.
Depuis lors, des garanties quant au caractère bilingue de
Radio Canal 3 ont été données, qui ont incité les autorités
municipales biennoises à débloquer leur subvention. Il appar-
tient désormais au Conseil-exécutif d’apprécier la situation à
la lumière de ces faits nouveaux et, le cas échéant, de verser
à Radio Canal 3 la subvention cantonale, qui reste limitée à
75 000 francs par an au maximum.

)UDQoRLV� &RQWLQL, Bienne (AVeS). Les députés romands
biennois qui ont déposé cette interpellation sont satisfaits de
la réponse et remercient le Conseil-exécutif de celle-ci. Cette
interpellation date bien évidemment quelque peu, puisqu’elle
est d’avril 2004 et qu’elle avait trait aux subventions canto-
nales octroyées à la Fondation Canal 3. Depuis son dépôt,
pas mal d’eau a passé sous les ponts. Canal 3 a effective-
ment renoncé aux subventions cantonales, s’est sabordée en

tant que fondation pour se transformer en une société ano-
nyme dépendante dorénavant du groupe bernois Espace
Media et ce encore après avoir exclu du Conseil de fondation
des personnalités critiques quant à ces évolutions, notam-
ment un ancien président du Grand Conseil bernois. En pa-
rallèle, une nouvelle société Radio Bilingue SA a été créée
par des personnalités ancrées dans la région et est prête à
poursuivre l’exploitation d’une radio indépendante et vérita-
blement bilingue. Actuellement, l’Office de la communication
examine la demande de transfert de concession de la Fonda-
tion Canal 3 à la nouvelle Canal 3 SA.
Dans ce contexte, les députés romands de Bienne souhaitent
que le Conseil-exécutif s’engage en faveur de la promotion
du bilinguisme biennois, au niveau radiophonique également,
en usant de son influence dans le cadre de l’actuelle procé-
dure menée par l’OFCOM, de manière à ce que le canton
puisse reprendre le versement des subventions cantonales,
si possible en faveur de la nouvelle société Radio Bilingue
SA, pour autant que celle-ci se voie octroyer la concession et
puisse redévelopper une radio indépendante et véritablement
bilingue.

3UlVLGHQW. Wir fahren weiter mit den ordentlichen Geschäften
der Erziehungsdirektion.

*HVHW]��EHU�GLH�$XVELOGXQJVEHLWUlJH��$%*�

Beilage Nr. 40

=ZHLWH�/HVXQJ

-�UJ�(EHUOH, Grossaffoltern (SVP), Präsident der Kommission.
In der ersten Lesung hat der Grosse Rat die Artikel 11 Absatz
2 und Artikel 12 an die Kommission zurückgewiesen. Im
Artikel 11 Absatz 2 ging es um die Anträge Rérat und Heu-
berger, die die Verzinsungs- und Rückzahlungsmodalitäten
der Darlehen im Gesetz regeln wollten. Die Kommmission
kam aber zur Überzeugung, dass dies im Interesse der Flexi-
bilität durch die Regierung und nicht auf Gesetzesstufe gere-
gelt werden soll. Beim Artikel 12 ging es um die Beitragsbe-
rechtigung von Studierenden mit Ausländerausweis. Da blie-
ben gewisse Unklarheiten. Die heutige Formulierung ist nach
genauen Abklärungen in der Kommission mit 16 gegen 11
Stimmen angenommen worden. Sie entspricht auch der Mei-
nung der Erziehungsdirektorenkonferenz.
Die Kommission diskutierte noch einmal den Artikel 10 Ab-
satz 2. Dabei ging es um die Aufteilung zwischen Stipendien
und Darlehen im Verhältnis von zwei Dritteln zu einem Drittel
bzw. um «maximal» oder «mindestens». Die Kommission
liess sich von der Erziehungsdirektion davon überzeugen,
dass die Wörter «maximal» oder «mindestens» durch eine
Verordnung oder durch Weisungen präzisiert werden müs-
sen. Dabei entsteht eine gewisse Gefahr, ungewollt eine
Grauzone zu schaffen, weil nicht alles im Detail geregelt
werden kann. Es besteht also die Gefahr, dass es nach ab-
gewiesenen Gesuchen zu juristischen Streitigkeiten kommt.
Deshalb ist die Kommission überzeugt, die Formulierung
«Zweidrittel» ohne ergänzende Bestimmung sei die korrekte-
ste und aus verfahrenstechnischen Gründen auch die richti-
ge. Ich bitte Sie, den gemeinsamen Anträgen von Regie-
rungsrat und Kommission zu den Artikeln 10, 11 und 12 zu-
zustimmen.
Die Anträge GBJA (Schärer) Anträge lagen teilweise bereits
in der ersten Kommissionssitzung und in der ersten Lesung
im Rat mit dem genau gleichen Wortlaut vor. Beim Artikel 11
geht es um den Handlungsspielraum, den wir der Regierung
unbedingt belassen müssen, und zwar für den Fall, dass der
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Regierung weniger Mittel für Ausbildungsbeiträge zur Verfü-
gung stehen. Mit dem ersten Satz von Artikel 10 Absatz 2 ist
eine Formulierung gefunden worden, die sowohl für die
Staatskasse als auch für die Studierenden einen gangbaren
Weg darstellt. Im Artikel 14 Absatz 4 wird geregelt, bis zu
welchem Altersjahr noch eine Beitragsberechtigung entste-
hen kann. Die Alterslimite 35, wie sie von Kommission und
Regierung beantragt wird, ist eine vernünftige Limite. In der
Kommissionssitzung zur ersten Lesung wurde darüber länger
diskutiert. Stellen Sie sich vor, jemand will sich mit 40 noch
auf die Matura vorbereiten, um nachher ein Studium in Angriff
zu nehmen. Diese Person wird gut 50 Jahre alt, bis sie im
neuen Beruf arbeiten kann. Das ist nicht der Sinn öffentlicher
Ausbildungsbeiträge, die in erster Linie für junge Leute vor-
gesehen sind.
In der ersten Lesung sind alle diese Anträge nach ausführli-
cher Diskussion mit  zunehmender Deutlichkeit abgelehnt
worden: Die Streichung des Artikels 9 mit 62 zu 81, der An-
trag zu Artikel 10 Absatz 2 mit 66 zu 93 und der Antrag zu
Artikel 14 Absatz 4 mit 61 zu 103 Stimmen. In der zweiten
Kommissionssitzung lagen diese Anträge nicht mehr vor.
Jetzt sind sie wieder da, und ich bitte Sie, sie abzulehnen.
In der Schlussabstimmung hat die Kommission das Gesetz
mit 17 gegen 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen zuhanden der
zweiten Lesung verabschiedet. Ich bitte Sie, das Gesetz im
Sinn von Kommission und Regierungsrat zu beraten.

'HWDLOEHUDWXQJ

Art. 1–8
Angenommen

Art. 9

$QWUDJ�*%-$
Streichen

3UlVLGHQW. Der Antrag GBJA wird von Frau Schärer begrün-
det.

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Dieser Artikel hat in der zwei-
ten Lesung in der Kommission nichts mehr zu reden gege-
ben. Das finde ich ziemlich bedenklich, denn es handelt sich
um einen eigentlichen Willkürartikel. Er gibt dem Regierungs-
rat nämlich die Kompetenz, aus rein finanziellen Gründen
ganze Ausbildungen von der Stipendienberechtigung auszu-
nehmen. Wenn also mehr Ausbildungswillige Stipendien
beantragen und die Budgetmittel nicht mehr ausreichen, dann
wird der Kreis der Beitragsberechtigten eingeschränkt.
Schon in der ersten Lesung kritisierten wir diese Bestim-
mung. Wir sind immer noch der Meinung, dass hier dem
Regierungsrat viel zu weit reichende Kompetenzen gegeben
werden. Das kann dazu führen, dass Ausbildungswillige un-
gleich behandelt werden, je nach Finanzsituation des Kan-
tons. Es ist aber falsch, im Gesetz über Ausbildungsbeiträge,
also in einem Bildungsgesetz, das Primat der Finanzpolitik
gegenüber der Bildungspolitik festzuschreiben.
Diese Bestimmung im Artikel 9 wird verharmlost. Sie existiert
schon im geltenden Gesetz und hat in den neunziger Jahren
dazu geführt, dass das 10. Schuljahre für eine bestimmte Zeit
von der Stipendienberechtigung ausgenommen wurde. Aus-
gerechnet für dieses berufsvorbereitende Schuljahr wurde ein
Schulgeld eingeführt, und die Schülerinnen und Schüler wur-
den von der Stipendienberechtigung ausgenommen. Das ist
auch unter heutigem Blickwinkel eine völlig falsche Lösung,
weil immer mehr Jugendliche nach der obligatorischen
Schulzeit keine Lehrstelle finden und deshalb auf solche
Brückenangebote angewiesen sind. Der Kanton Bern hat

heute das höchste Angebot für Jugendliche, die keine Lehr-
stelle finden. Deshalb ist dieser Artikel falsch, durch den
diejenigen, die es am nötigsten haben, von der Stipendienbe-
rechtigung ausgeschlossen werden können. Wir finden das
unzumutbar.
Artikel 9 ist auch Ausdruck davon, hier nur ein halbherziges
Bekenntnis zur Bildungsförderung zu machen. Anders ge-
sagt: Wenn dieses Beispiel Schule macht, dann erlauben wir
uns, schon im Gesetz den Hebel einzubauen, den wir bei
knappen Kantonsfinanzen – etwa nach einer Steuersen-
kungsinitiative – einfach betätigen können, so dass die Bil-
dungswilligen, die nicht die nötigen finanziellen Mittel haben,
in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden. Es ist nicht
sachgerecht, die Förderung der Chancengleichheit den fi-
nanzpolitischen Zielen unterzuordnen. Wenn wir das tun, wird
uns dies in Zukunft teurer zu stehen kommen, als wenn wir
keinen Ausschluss von der Stipendienberechtigung vorneh-
men. Deshalb beantragen wir hier noch einmal, diesen Artikel
aus dem Gesetz zu streichen.

3HWHU�%�KOHU, Bern (FDP). Eine Vorbemerkung zu allen vor-
liegenden Anträgen: Sie wurden in der ersten Lesung im Rat
alle abgelehnt und waren in der zweiten Kommissionssitzung
kein Thema mehr. Die Antragstellerin war in der Kommissi-
onssitzung vor der zweiten Lesung nicht dabei. Trotzdem ist
es politisch nicht gerade gediegen, wenn man die gleichen
Anträge, die in der ersten Lesung abgelehnt wurden, in der
zweiten Lesung wieder stellt – vor allem dann nicht, wenn
man mit Sicherheit noch einmal deutlich verlieren wird. Ich
will aber grosszügig sein, wenn wir damit nicht zu viel Zeit
versäumen.
Die Regelung im Artikel 9 ist schon im geltenden Recht ent-
halten. Die Streichung ist in der ersten Kommissionssitzung
und in der ersten Lesung im Rat diskutiert und deutlich ab-
gelehnt worden. Wir wollen die Bestimmung im Gesetz ha-
ben, weil es sie braucht. Wenn der Staat mit seinen Finanzen
in einen Engpass gerät, muss er alle Ausgabenbereiche
überprüfen können – auch die Ausbildungsbeiträge. Hier wäre
es allenfalls gar nicht so schlimm, weil wir immer noch Artikel 3
Absatz 4 für Härtefälle haben. Ich bitte Sie, den Streichungs-
antrag abzulehnen.

0DWWKLDV�.XUW, Lenk (SVP). Auch die SVP lehnt diesen Strei-
chungsantrag ab. In der Zwischenzeit haben wir noch ein
weiteres Argument bekommen: Im Sinn der Wachstumsstra-
tegie sollten Berufsmodelle, die der Wirtschaftsentwicklung
entgegenstehen, nicht auch noch durch Ausbildungsbeiträge
gefördert werden. Frau Schärer hat das 10. Schuljahr er-
wähnt. Das war überhaupt nicht willkürlich. Die Schüler des
10. Schuljahrs waren in der Regel im gleichen Umfeld wie in
der 9. Klasse. Das Problem konnte so gelöst werden, und
das war sinnvoll..

)ODYLD�:DVVHUIDOOHQ, Hinterkappelen (SP). Erlauben Sie mir
auch eine Vorbemerkung: Die Diskussionen um die Ausbil-
dungsbeiträge waren schwierig. Vor allem in der ersten
Kommissionssitzung wurde hart argumentiert. Von der bür-
gerlichen Seite wurde eine einseitig finanzpolitische Haltung
eingenommen. Dadurch wurde die Diskussion zum Teil ein
wenig vergiftet. Es wurde viel vom Sparen gesprochen, da-
von, wie man die wegfallenden Bundesbeiträge kompensie-
ren könne, aber es wurde zu wenig vom eigentlichen Inhalt
des Gesetzes gesprochen. In diesem Gesetz geht es nämlich
darum, den verfassungsmässigen Auftrag der Chancen-
gleichheit in der Ausbildung, aber auch die Existenzsicherung
zu gewährleisten. Diese Optik war am Anfang nicht vorhan-
den. Die Linke hat sich stark gewehrt, und auch die Studen-
tInnenschaft hat sich geäussert. Es muss deutlich gesagt
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werden: Mit diesem Gesetz verpuffen wir nicht einfach Geld,
es geht um eine Investition! Es geht darum, den Leuten, die
es sich sonst nicht leisten können, eine Ausbildung zu er-
möglichen und ihre Existenz zu sichern. Das hat für den
Kanton Bern grosse Bedeutung.
In der zweiten Lesung in der Kommission wurde die Diskus-
sion sachlicher. Wir von der SP stellten Anträge zu den Arti-
keln 10 und 12, die angenommen wurden. Für uns ist ein
tragbarer Kompromiss erreicht worden; wir sind für den Mo-
ment einigermassen zufrieden. Wir stellen aber das Gesetz in
einen bildungspolitischen Kontext, das heisst, wenn sich
etwas anderes verändert, wenn beispielsweise die Studien-
beiträge erhöht werden, wird man auch mit dem Studienbei-
tragsgesetz reagieren müssen. Dieses Gesetz steht nicht für
sich allein, sondern ist Teil eines grösseren Mechanismus.
Leider werden aber die Entscheide nicht immer von den glei-
chen Personen gefällt. Deshalb ist die Sache heikel.
Zu den Anträgen GBJA rede ich nur einmal. Es sind drei
Anträge, die wir von der SP in der ersten Kommissionssit-
zung und auch in der ersten Lesung im Rat stellten; es sind
also auch unsere Anliegen. Von Anfang an standen wir den
Darlehen sehr kritisch gegenüber. Wir sind der Meinung, die
Sache sei sehr überschätzt worden, wenn man meinte, es
liege ein grosses Sparpotenzial darin. Inzwischen hat man
gemerkt, dass der erhöhte Verwaltungsaufwand den Sparef-
fekt zunichte macht. Auch der Auftrag der Chancengleichheit
kann mit Darlehen nur schlecht oder gar nicht gewährleistet
werden.
Bei der Altersgrenze waren wir eigentlich der Meinung, sie
gehöre nicht ins Gesetz. Es war viel von Mobilität, Anforde-
rungen des Arbeitsmarkts und permanenter Weiterbildung die
Rede. Da gibt es keine Altergrenze. Es ist schade, dass der
Regierungsrat von den 40 Jahren, die im geltenden Gesetz
stehen, auf 35 Jahre hinunter gegangen ist. Ich habe aber
schon gesagt, es handle sich für uns um einen tragbaren
Kompromiss. Die SP hat in der zweiten Kommissionslesung
zugestimmt, und deshalb enthalten wir uns jetzt gegenüber
den Anträgen GBJA mehrheitlich der Stimme.

0DULR�$QQRQL, directeur de l’instruction publique. Mme Schä-
rer pense que le gouvernement pourrait être arbitraire. Le
gouvernement reçoit des mandats qui parfois l’obligent à faire
quelque chose, mais c’est rare que le gouvernement soit
arbitraire de lui-même. Premièrement, comme vous l’avez
remarqué, cette disposition sera dans une ordonnance et
l’ordonnance fait tout de même l’objet d’une publication, elle
est connue, il y a une certaine transparence et il y a une
publicité. Si le danger de l’arbitraire devait être vraiment là,
Mme Schärer, il y a la possibilité pour les personnes concer-
nées de réagir et de signaler qu’elles ne sont pas d’accord
avec une telle ordonnance. Deuxièmement, vous devez ac-
corder au gouvernement des instruments qui lui permettent
de réagir assez rapidement quand les mandats viennent du
Grand Conseil et qu’il n’a pas les moyens de les exécuter
rapidement. C’est même une responsabilisation du Grand
Conseil de savoir que quand il prend certaines décisions, très
rapidement les décisions peuvent être prises au niveau de la
loi et la loi ne bloque pas leur application. L’effet réflexe de
cette disposition peut aussi avoir comme conséquence de
responsabiliser les politiques, y compris le Grand Conseil, sur
certaines décisions. C’est pourquoi je vous demande de bien
vouloir rejeter la proposition de Mme Schärer et retenir la
proposition de la commission et du gouvernement.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 12 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat / Kommission 89 Stimmen

40 Enthaltungen

Art. 10 Abs. 1
Angenommen

Art. 10 Abs. 2
$QWUDJ�*%-$
Für die Ausbildung der Tertiärstufe werden für die reglemen-
tarische Ausbildungsdauer Stipendien gewährt.

&RULQQH� 6FKlUHU, Bern (GB). Artikel 10 ist der eigentliche
Schicksalsartikel dieses Gesetzes. Er hat eine Geschichte,
die jetzt beinahe ein gutes Ende gefunden hat – aber eben
nur beinahe. Deshalb erlauben wir uns, den Antrag noch
einmal zu stellen.
Aufgrund der starken Kritik der Studierenden hat man gese-
hen, dass die Einführung von Darlehen im Widerspruch zur
Reform Bologna steht. Mit der Unterteilung des Studiums in
Bachelor und Master und vor allem mit der Straffung des
Studiums im Rahmen dieser Reform wird es für die Studie-
renden nicht mehr die Regel sein, ihr Studium selber verdie-
nen zu können. Eine umso grössere Rolle spielt es, ob Stu-
dierende, deren Eltern ein kleines Einkommen haben, mit
Stipendien unterstützt werden können. Die Bedeutung der
Stipendien nimmt also mit der Neustrukturierung des Studi-
ums zu. Die wichtige Diskussion darüber wurde aufgrund der
Kritik und der Initiative der Studierenden geführt, und das
Resultat ist, dass die Darlehen neu nur noch für die zweite
Etappe des Studiums eingeführt werden sollen. Beim Master-
Studium bleibt also immer noch die Darlehens-Lösung. Die
Diskussion der Studierenden hat aber auch dazu geführt,
dass man immer stärker in Frage stellte, ob die Darlehen
wirklich ein gutes Mittel seien und ob sie einen Spareffekt
hätten. Es gab mal das Vorhaben, die Darlehen im grösseren
Stil einzuführen. Jetzt hat man sich überzeugen lassen, dass
es keine gute Lösung ist, aber ein Restchen bleibt. Diese
Darlehenslösung macht wenig Sinn. Sie macht finanzpolitisch
wenig Sinn, gegenüber den Studierenden macht sie wenig
Sinn.
Die GBJA-Fraktion beantragt, auch diesen Rest noch aus
dem Gesetz zu streichen. Es darf hier nicht um Prinzipien
gehen, sondern es muss um Chancengleichheit gehen. Auch
beim Master-Studium sollen alle die gleichen Startchancen
haben. Das ist das übergeordnete Ziel. Dass es um die
Chancengleichheit bei der Tertiärstufe nicht gut bestellt ist,
wissen wir schon lange. Es gibt dazu die wichtige Studie von
Lamprecht und Stamm von 1996. Danach haben die Kinder
von Eltern mit akademischer Ausbildung fast 13-mal grössere
Chancen, ein Studium zu absolvieren als Kinder von Eltern
ohne akademische Ausbildung. Diese krasse Ungleichheit in
den Bildungschancen ist einer gleichberechtigten Gesell-
schaft schlicht unwürdig. Das betrifft natürlich genauso das
Master-Studium wie das Bachelor-Studium. Oder sind wir der
Meinung, ein Master-Studium solle nur für diejenigen zu-
gänglich sein, die selber oder durch ihre Eltern genügend
Einkommen haben? Das kann doch nicht die Schlussfolge-
rung aus der langen Diskussion sein.
Wir stehen am Ende des Gesetzgebungsprozesses. Ich habe
also nur hier die Möglichkeit, noch einmal gegen die Darle-
hens-Ideologie zu argumentieren. Sie hat in diesem Gesetz
keinen Platz, weil sie sachlich nicht richtig ist. Wir beantragen
eine Lösung ohne Darlehen, um so die Geschichte zu einem
guten Ende zu bringen.
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3HWHU�%�KOHU, Bern (FDP). Es hört zwar fast niemand mehr
zu, aber ich komme doch noch, um den Antrag zu bestreiten.
Ich beziehe mich gleichzeitig auch auf Artikel 14 Absatz 4.
Artikel 10 Absatz 2 haben wir in der ersten Lesung behandelt.
Den Zusatz «reglementarisch» braucht es nicht. Sechs Se-
mester braucht es bis zum Bachelor-Abschluss, und dafür
gibt es Stipendien.
Artikel 14 Absatz 4, also die Alterslimite, ist ausgiebig disku-
tiert worden. Wir wollen die Altersbegrenzung auf 35 Jahre.
Das hat die Linke, wenn auch zähneknirschend, akzeptiert.
Die 40 Jahre wollen wir auf keinen Fall.
Flavia Wasserfallen hat gesagt, es sei zu viel vom Sparen
geredet worden. Ich meine, jemand müsse sich ja noch mit
dem Sparen befassen, denn es gibt genug andere, die fast
nur vom Ausgeben reden.

0DWWKLDV�.XUW, Lenk (SVP). Ich komme auch mit einem dop-
pelten Nein zu den Anträge zu den Artikeln 10 und 14. Damit
will ich nicht die Debatte abwerten. Ich finde es sinnvoll, dass
Corinne Schärer noch einmal für ihre Anliegen kämpft. Sie
hat gesagt, Artikel 10 sei ein Schicksalsartikel. Die Bildung ist
Schicksal, aber der Artikel in dieser Form ist ein Wunscharti-
kel. Auf der einen Seite stehen die Chancengleichheit und
das Recht auf Bildung, aber auf der andern Seite möchten wir
eben auch die Leistungsbereitschaft der Individuen fördern.
Das schaffen wir im Bereich des Master-Studiums.
Im Artikel 14 wollen wir die Alterslimite auf 35 Jahre festle-
gen. Sehr wichtig ist uns dabei auch die Harmonisierung mit
den andern Kantonen. Deshalb lehnen wir den Antrag GBJA
auf eine Alterslimite 40 ab.

0DULR�$QQRQL, directeur de l’instruction publique. C’est vrai
que cette disposition représentait une grande discussion
dans la commission et que nous avons un compromis. Je
vous prie de bien vouloir rejeter la proposition de Mme Schä-
rer et d’accepter ce compromis.
On peut vivre en prouvant que ce que nous décidons ici est
bien pour l’égalité des chances. En moyenne, les cantons
suisses versent 13 000 francs par année pour une bourse. Le
canton de Berne, avec les deux tiers, verse en moyenne
16 000 francs, à quoi viendront encore s’ajouter 8000 francs
en prêt le cas échéant. On arrive à un montant de 24 000
francs et selon les études que nous avons à disposition, c’est
effectivement 24 000 francs qu’il faut à un étudiant par année
pour pouvoir vivre et pour pouvoir réaliser le principe de
l’égalité des chances.
Par conséquent, vous pouvez soutenir cette disposition, nous
réalisons le principe de l’égalité des chances, en comparai-
son avec les autres cantons suisses, bien mieux qu’eux.
C’est pourquoi je vous demande de rejeter la demande de
Mme Schärer et de retenir la proposition de la commission.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 19 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat / Kommission 78 Stimmen

27 Enthaltungen

Art. 10 Abs. 3–5
Angenommen

Art. 11

-HDQ�3LHUUH�5pUDW, Sonvilier (PRD). J’aimerais juste préciser
un point. Lors de la première lecture, j’étais intervenu sur la
question des prêts d’études et des conditions particulières de
remboursement pour les étudiants qui ont terminé. Je vous
rappelle simplement que j’avais fait une proposition de trois

ans pour la restitution des sommes mises à disposition avec
une libération des intérêts. Comme notre président de commis-
sion l’a signalé avant, ceci n’a pas été repris dans cette loi, ceci
sera précisé dans l’ordonnance d’application. C’est dans ce but
que je prends la parole maintenant, pour répéter que je sou-
haite de tout cœur que ceci soit repris lors de la rédaction de la
nouvelle ordonnance.
Ich erinnere einfach noch einmal daran, dass ich bei der
ersten Lesung einen Antrag eingegeben habe. Der Kommis-
sionspräsident hat nun mitgeteilt, das werde in die Verord-
nung aufgenommen.

-�UJ�(EHUOH, Grossaffoltern (SVP), Präsident der Kommission.
Ich kann Herrn Rérat beruhigen: In der Kommission hat der
Herr Erziehungsdirektor dazu Stellung genommen und laut
Protokoll gesagt: «Die Regierung ist der Meinung, dass in
diesem Punkt die Notwendigkeit besteht, vernünftige Rück-
zahlungsbedingungen zu schaffen und eine Frist zu geben
von ein oder zwei Jahren, je nach dem, wie sich die Situation
präsentiert.» Die Regierung hat also das Anliegen aufge-
nommen, und wird es in der Verordnung möglichst kunden-
freundlich regeln.

3UlVLGHQW. Herr Rérat hat keinen Antrag gestellt. Artikel 11 ist
angenommen.

Art. 12, 13 und 14 Abs. 1–3
Angenommen

Art. 14 Abs. 4

$QWUDJ�*%-$
Nach dem vollendeten 40. Altersjahr entsteht keine Beitrags-
berechtigung mehr, ausser …

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Ich will den Antrag doch noch
begründen, obwohl sich schon alle Fraktionssprecher dazu
geäussert haben. Man hat mir zu verstehen gegeben, es sei
störend, dass wir in der zweiten Lesung noch einmal drei
Anträge stellen, die schon abgelehnt worden sind. Dazu
möchte ich feststellen: Das Stipendiengesetz wird nicht jeden
Tag revidiert. Es gab einen sehr langen Gesetzgebungspro-
zess, und ich war darin weitgehend involviert. Wir haben die
aus unserer Sicht wichtigsten Artikel noch einmal aufgegrif-
fen, und mir scheint, es stehe dem Rat gut an, auch in der
zweiten Lesung das Gesetz wirklich zu beraten und nicht
einfach durchzuwinken.
Zu unserem Antrag: Die GBJA hat sich seit dem Anfang der
Diskussion um ein neues Stipendiengesetz, also seit dem
Vorliegen des Erkos-Berichts, für die Aufhebung der Altersli-
mite eingesetzt. Das Alter ist nach unserer Auffassung
grundsätzlich ein falsches Kriterium für die Beitragsberechti-
gung. Das Alter hat wenig damit zu tun, ob man sich eine
Ausbildung leisten kann oder nicht. Die Alterslimite ist eine
Folge der Annahme, man müsse eigentlich einen geraden
Bildungsweg absolvieren. Wer das nicht tut, wird durch die
Alterslimite bestraft. Diese Auffassung berücksichtigt nicht,
dass es aus verschiedenen, mehrheitlich aus beruflichen
oder auch aus arbeitsmarktlichen Gründen Spätberufene
ohne Abschluss auf Sekundarstufe II oder eben auch auf der
Tertiärstufe gibt. Aus Sicht der Politik, aber auch der Wirt-
schaft, müssen wir ein grosses Interesse daran haben, dass
diese Menschen sich weiterbilden, sich weiter qualifizieren,
um so wieder arbeitsmarktfähig zu werden. Die Alterslimite
bei den Stipendien kann hier aber sehr behindernd wirken. Es
geht nicht um eine grosse Zahl von Leuten, umso sinnloser
ist deshalb diese Altersbeschränkung. Der Erkos-Bericht hat
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ganz deutlich dargelegt, warum man die Alterslimite aufheben
muss.
Wir verzichten darauf, hier noch einmal, wie in der ersten
Lesung, einen Streichungsantrag zu stellen. Wir beantragen
aber, dass man wenigstens an der heutigen Lösung mit Al-
terslimite 40 festhält und nicht mit einer Alterslimite 35 noch
eine Verschlechterung ins Gesetz schreibt.

7KRPDV�+HXEHUJHU, Oberhofen (GFL). Auch wenn die Mei-
nungen schon gemacht und in vorauseilendem Gehorsam
schon mitgeteilt worden sind, wage ich es, noch ein paar
Worte zum Antrag auf eine Alterslimite 40 zu sagen. Viele der
Argumente von Corinne Schärer darf man nicht einfach in
den Wind schlagen. Die Bildungswege verlaufen nicht mehr
geradlinig. Es kann vorkommen, dass Leute um Stipendien
nachfragen, die eine grosse Pause im Ausbildungsgang ein-
gelegt haben. Das ist die individuelle Seite der Sache. Noch
wichtiger ist möglicherweise die andere Seite. Wir werden in
dieser Session auch noch über Bildungswege im Gesund-
heitswesen reden. Auch dort werden wir die Botschaft mitbe-
kommen, dass unser Gesundheitswesen wie auch andere
Wirtschaftzweige dringend auf Leute angewiesen sein wer-
den, die später ins Berufsleben einsteigen, die noch eine
Zusatzausbildung absolvieren wollen, wobei sie vielleicht
nicht die Möglichkeit haben, das selber zu finanzieren, son-
dern über Stipendien finanzieren müssen. Es ist möglich,
dass dies auch noch mit 40 Jahren der Fall sein wird. Es sind
häufig Frauen, die diesen Weg einschlagen müssen. Viele
sind finanziell nicht auf Rosen gebettet und deshalb darauf
angewiesen, eine Beihilfe zu erhalten. Gerade im Gesund-
heitswesen wird man darauf angewiesen sein, dass diese
Frauen ins Berufsleben einsteigen. Ich bitte Sie, das bei der
Abstimmung zu berücksichtigen.

3HWHU�(EHUKDUW, Erlenbach (SVP). Ich möchte nur etwas zu
Frau Schärer sagen: Merken Sie nicht, dass Sie mit Ihren
Anträgen fast nur Eigengoals schiessen? Eigentlich hört
Ihnen niemand mehr zu. Die Argumente werden nämlich
nicht besser, wenn man sie zweimal wiederholt.

0DULR� $QQRQL, directeur de l’instruction publique. Je vous
demanderai aussi de rejeter la proposition de Mme Schärer.
Je vous rappelle que selon la loi actuelle on ne va pas plus
loin que 40 ans, moyennant quelques exceptions. Ce qu’on
vous propose maintenant dans la commission, c’est une
amélioration du système par rapport à maintenant. Je vous
rappelle aussi que le maximum va jusqu’à 47 ans. Avec cet
âge de 35 ans, on peut partir du point de vue que la solution
est équitable. Je vous prie de bien vouloir reprendre la pro-
position de la commission et rejeter la demande de Mme
Schärer.

-�UJ�(EHUOH, Grossaffoltern (SVP), Präsident der Kommission.
Ich möchte Herrn Heuberger noch einen Hinweis geben: Im
Artikel 14 Absatz 4 steht, es entstehe nach dem 35. Altersjahr
kein Beitragsanspruch mehr, «ausser wenn die Ausbildung
dem beruflichen Einstieg oder Wiedereinstieg nach einer
Familienphase oder nach der Betreuung von Angehörigen
dient». Das sind zum Beispiel die Leute, die man im Gesund-
heitswesen brauchen kann.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 38 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat / Kommission 87 Stimmen

28 Enthaltungen

Art. Art. 14 Abs. 5, Art. 15–28
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen
6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
in zweiter Lesung 140 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

11 Enthaltungen

*HVHW]��EHU�GLH�$QVWHOOXQJ�GHU�/HKUNUlIWH��/$*�

Beilage Nr. 41

=ZHLWH�/HVXQJ

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP), Präsident der
Kommission. Am 8. September führten wir die erste Lesung
zum LAG durch. Damals nahmen wir sechs Artikel in die
Kommission zurück. Die Kommission hat inzwischen gear-
beitet und unterbreitet Ihnen heute zu einzelnen Artikeln neue
Vorschläge, zum Teil ist sie aber auch bei der alten Fassung
geblieben. Zum Artikel 2 bezüglich der Unterstellung der
einzelnen Schulen gab es einen Antrag Erb; ich werde mich
in der Detailberatung dazu noch äussern. Beim Artikel 10
Absatz 4 bezüglich der Abgangsentschädigungen nahmen
wir eine Angleichung an das Personalgesetz vor. Beim Artikel
13 Absatz 2 bezüglich des Anfangsgehalts diskutierten wir
noch einmal, wie weit Erfahrung und Weiterbildung ausser-
halb und innerhalb des Berufs berücksichtigt werden müssen.
Wir schlagen Ihnen die unveränderte Formulierung der grau-
en Fassung vor.
Der Hauptartikel war der Artikel 14. Dort gab es verschiedene
Anträge, die zum Teil heute wieder vorliegen. Man fragt sich
manchmal, wofür man eigentlich eine Kommissionssitzung
durchführt, wenn man dann feststellen muss, dass ihre Er-
gebnisse nicht wahrgenommen werden. Ich halte es für eine
Zwängerei, wenn man dreimal die gleichen Anträge stellt. Die
Kommission hat beim Artikel 14 bezüglich der Leistungsbe-
urteilung beschlossen, durch den Regierungsrat noch Abklä-
rungen vornehmen zu lassen, so dass er uns nachher kon-
krete Vorschläge unterbreiten kann. Die Kommission hat
deshalb gestern eine entsprechende Motion eingereicht.
Weiter haben wir den Artikel 17a neu formuliert und den Arti-
kel 22a ergänzt.
Die Kommission hat das Gesetz in zweiter Lesung mit 12
gegen 9 Stimmen verabschiedet. Ich danke der Verwaltung
für die gute Unterstützung der Kommissionsarbeit.

'HWDLOEHUDWXQJ

Art. 1
Angenommen

Art. 2

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP), Präsident der
Kommission. Ich möchte zum Artikel 2 den Grossen Rat
darüber informieren, wie die Kommission beraten hat. Wir
hatten ja in der ersten Lesung einen Antrag Erb, der sehr
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kurzfristig eingereicht worden war und in den Fraktionen nicht
diskutiert werden konnte. Ich entschied dann, dass wir ihn in
die Kommission zurücknehmen. Sie sehen aber in der grauen
Fassung, dass wir jetzt doch keine Korrektur vorgenommen
haben. Herrn Erb ging es um die Frage, ob die privaten
Schulen dem LAG zu unterstellen seien oder nicht. In der
Kommissionsberatung stellte sich heraus, dass der Kanton
mit privaten Institutionen, auch im Bereich der Weiterbildung,
Leistungsverträge abschliessen wird. Es ist nicht so, dass
diese Schulen dem LAG unterstellt werden.
0DULR�$QQRQL, directeur de l’instruction publique. Je voudrais
confirmer ce qu’a dit le président de la commission. L’analyse
qui a été faite par la commission concernant cet article 2 et
ses rapports avec les écoles privées, en particulier aussi sur
l’utilisation des accords de prestations, a été discutée en
profondeur dans la commission et l’analyse qui a été faite par
le président de la commission est partagée par le gouverne-
ment. J’aimerais le préciser ici pour que cela soit protocolé
dans les actes du Grand Conseil.

3UlVLGHQW. Ich danke für diese Präzisierungen. Damit ist
Artikel 2 angenommen.

Art. 4 – 8, 10, 10a–10d, 12, 12a
Angenommen

Art. 12b

$QWUDJ�*%-$���63
Die Anzahl und die Höhe der Vor- und Gehaltsstufen sind im
Anhang II des Gesetzes festgelegt.

3UlVLGHQW. Der Antrag wird von Frau Schärer und von Frau
Hänsenberger vertreten.

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Wir verzichten in der zweiten
Lesung auf einige Anträge, die wir in der ersten Lesung
stellten. Wir tun es zugunsten des zentralen Elements dieser
Gesetzesrevision, nämlich des Lohnsystems, das wir in den
Artikeln 12 und folgende regeln. Wir haben Anträge gestellt
zu den Artikeln 12b und 14, die eng zusammengehören.
Deshalb werde ich sie jetzt auch gemeinsam begründen.
Die Kommissionssitzung zur zweiten Lesung drehte sich
hauptsächlich um dieses zentrale Element des Lohnsystems.
Mit unserem Antrag machen wir noch einmal den Versuch, im
Prinzip am heutigen Lohnsystem festzuhalten. Das heutige
Lohnsystem ist auf die Berufsgruppe der Lehrerinnen und
Lehrer zugeschnitten. Es ist vor noch nicht sehr langer Zeit
eingeführt worden. Gemäss Artikel 12 des geltenden Geset-
zes werden die Gehaltsstufen im Anhang zum Gesetz fest-
gelegt. Das LAG legt im Unterschied zum Personalgesetz
nicht nur die Gehaltklassen fest, sondern eben auch den
Stufenanstieg. Wir diskutierten schon in der ersten Lesung
darüber, warum das so sei. Im Lohnsystem für Lehrerinnen
und Lehrer hängen der Grundlohn, also die Gehaltsklasse,
und der Lohnaufstieg eng zusammen. Eine Lehrerin bleibt in
den allermeisten Fällen Lehrerin. Eine Umorientierung auf
einen andern Beruf oder ein Aufstieg innerhalb des Schulsy-
stems bildet die grosse Ausnahme. Deshalb ist es gerecht-
fertigt, dass Gehaltsklasse und Aufstieg gemeinsam festge-
legt werden. Der Aufstieg trägt heute der Laufbahn der Lehr-
kräfte Rechnung. Jüngere Lehrkräfte bekommen einen steile-
ren Anstieg bis zum Zeitpunkt, in dem sie ihre Familien-
pflichten erfüllt haben.
Wenn nun neu die Gehaltsstufen nicht mehr festgelegt wer-
den sollen, dann ist es ein Bruch mit dem heutigen Lohnsy-
stem, und der Aufstieg wäre nicht mehr im Anhang zum Ge-

setz geregelt, sondern läge in der Kompetenz des Regie-
rungsrats. Es wäre eine Blackbox. Die Lehrerinnen und Leh-
rer und ihre Leistungen werden in der Auseinandersetzung
über das Lohnsystem überhaupt nicht anerkannt. Sie werden
einfach als Nutzniesserinnen und Nutzniesser eines Systems
dargestellt, in dem sie nichts leisten müssen und trotzdem
ihren Lohn bekommen. Ich halte diese Geringschätzung der
Arbeit der Lehrkräfte für sehr gefährlich. Es geht um das
hohe Gut der Bildung. Bildungspolitik ist eine Kernaufgabe
des Kantons. Hier haben wir eine grosse Verantwortung.
Für die Lehrerinnen und Lehrer steht ein bewährtes und vor
allem verlässliches Lohnsystem auf dem Spiel. Mit der Ein-
führung des neuen Systems der Kommissionsmehrheit würde
der Lohn zu einem Lesen im Kaffeesatz. Man wüsste von
einem Jahr zum andern nicht, ob man einen Anstieg be-
kommt und in welcher Höhe. In dieser Situation ist es kein
Wunder, dass ein Referendum im Raum steht. Als Gewerk-
schaftssekretärin beim VPOD kann ich Ihnen sagen: Wir
wollen das Referendum nicht. Mit Blick auf die vielen Her-
ausforderungen des Bildungssystems ist es sicher nicht sinn-
voll, jetzt eine Referendumsauseinandersetzung zu führen.
Deshalb bieten wir noch einmal zu einem Kompromiss Hand.
Wir schlagen vor, die Stufen wie bis jetzt im Anhang zum
Gesetz festzulegen, der Kanton aber die Möglichkeit haben
soll, wenn es die finanzielle Situation erfordert, die Stufen zu
halbieren. Wenn es die Finanzlage des Kantons erfordert,
geben wir also 50 Prozent des Stufenanstiegs preis. Diesen
Kompromiss bieten die Personalverbände an, wenn er dazu
beiträgt, das System im Prinzip beizubehalten und ein Refe-
rendum zu vermeiden. Wenn Sie dem zustimmen, ist das
Referendum vom Tisch. Ich bitte Sie eindringlich, diese aus-
gestreckte Hand zu ergreifen. Es ist der am weitesten gehen-
de Kompromiss, den wir uns vorstellen können. Ich bitte Sie
zu sagen, ob Sie bereit sind, darauf einzugehen oder nicht.
Leider war die Kommission nicht bereit, auf den Kompromiss
einzugehen. Stattdessen hat sie eine Kommissionsmotion
eingereicht, welche einen Bericht zur Leistungsbeurteilung
verlangt. Wir sträuben uns zwar nicht grundsätzlich gegen
einen Bericht, aber es gibt schon sehr viele Untersuchungen
zur Frage, wie man einen Leistungslohn bei Lehrerinnen und
Lehrern einführen kann, und das Fazit ist: Es ist sehr schwie-
rig. Sehr gestört hat mich an der Kommissionsdiskussion,
dass man behauptet hat, man wolle den Lehrerinnen und
Lehrern durchaus einen Stufenanstieg gewähren, aber nach
Leistung. Dabei hat man im Gesetz keine Grundlage für eine
Leistungsbeurteilung, und man hat kein entsprechendes
Modell zur Verfügung. Ich halte das für unseriös. Ich bitte Sie,
hier jetzt seriöser zu arbeiten und auf den angebotenen
Kompromiss einzugehen.

,UqQH�+lQVHQEHUJHU�=ZHLIHO, Burgdorf (SP). Die Ausgestal-
tung des Gehaltsystems ist das Kernstück der LAG-Revision.
Wir haben in der ersten Lesung und vor allem auch in der
vorberatenden Kommission für die zweite Lesung alles ver-
sucht, Ihnen mit unseren Kompromissvorschlägen eine Brük-
ke zu bauen. Die Kompromissvorschläge sind in der Kom-
mission gescheitert, und wir möchten hier noch einmal die
Gelegenheit wahrnehmen, das Gehaltsystem so zu skizzie-
ren, wie es uns sinnvoll scheint.
Warum hat es die LAG-Revision überhaupt gebraucht? Es
hing mit einem Entscheid des Grossen Rats zusammen,
wonach einerseits Staatspersonal und Lehrerschaft gleichge-
stellt und anderseits jeglicher Anspruch auf einen Gehalts-
aufstieg aus dem Gesetz entfernt werden soll. Aber gerade
im Bereich des Gehaltsaufstiegs gibt es einen Unterschied
zwischen Lehrpersonen und Staatspersonal, und deshalb ist
auch eine Ungleichbehandlung gerechtfertigt. Der Lehrerbe-
ruf bietet keine oder nur ganz minimale Aufstiegsmöglichkei-
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ten. Es ist ein Beruf, bei dem man heute noch nicht auf dem
Leistungslohn aufbaut, so dass das Gesetz eigentlich gar
keine Perspektive mehr bietet.
Heute geht man von einem Grundlohn aus, und man hat ein
Maximum von 156 Prozent definiert. Die Lohnaufstiege erfol-
gen durch ein Stufensystem, das sehr transparent und nach-
vollziehbar ist. Dieses System garantiert eine innere Lohnge-
rechtigkeit. Das schafft Sicherheit und Perspektive in diesem
Beruf. Der Grundlohn und der Gehaltsaufstieg ergeben zu-
sammen einen Lebenslohn. Dabei sind in den unterschiedli-
chen Lebenssituationen der Lehrpersonen unterschiedliche
Gehaltsaufstiege vorgesehen. Jüngere Lehrpersonen be-
kommen einen höheren Aufstieg. Später flacht die Kurve ab.
Dieses System hat eine Logik, und diese Logik sollte man
nicht einfach aufgeben. Ich wage zu behaupten, im vorge-
schlagenen neuen System werde das vorgesehene Maximum
von 160 Prozent nur noch ein fiktives Maximum sein. Geht
man nämlich davon aus, dass der Stufenanstieg nur noch in
Halbprozentschritten passieren wird, wird eine Lehrperson,
wenn sie jedes Jahr ein halbes Prozent aufsteigen kann, in
vierzig Jahren auf ein Maximum von 120 Prozent kommen.
Das sind doch keine Perspektiven mehr!
Die SP möchte ein Lohnsystem, in dem minimale Eckwerte
im Gesetz festgehalten werden. Das führt zu Berechenbarkeit
und Verlässlichkeit. Die Wertschätzung gegenüber den Leh-
rerinnen und Lehrern ist ebenfalls unser Ziel, und der Lohn ist
dabei eine Komponente. Die Anstellungsbedingungen sind
ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Attraktivität des
Lehrberufs. Wir alle müssen ein Interesse daran haben, die
besten Lehrerinnen und Lehrer für unsere Schule zu gewin-
nen und vor allem auch zu behalten. Dazu brauchen wir gute
Anstellungsbedingungen. Das System, das wir Ihnen mit
unserem Antrag vorschlagen, ist finanzierbar. Beim jetzigen
System mit den Gehaltsstufen werden durch die Gewährung
einer normalen Gehaltsstufe 1,4 Prozent der Lohnsumme
gebunden. Nach unserem Vorschlag kann der Regierungsrat
bei schwieriger finanzieller Lage des Kantons den Stufenan-
stieg halbieren. Es würden dann nur noch 0,7 Prozent der
Lohnsumme gebunden. Damit wären wir in dem Bereich, der
auch unter den heutigen Bedingungen finanzierbar ist.
Ich möchte zum Schluss den Herrn Regierungsrat bitten, dem
Rat zu erklären, wie er das halbe Lohnprozent, das nach
seiner Auffassung für den Gehaltsaufstieg zur Verfügung
stehen soll, auf die verschiedenen Lehrerkategorien oder auf
jüngere und ältere Lehrkräfte verteilen will.
Ich bitte Sie, unseren Antrag im Sinn eines Kompromisses
anzunehmen.

+DQV�8OULFK�6DO]PDQQ, Oberburg (SVP). Einerseits verstehe
ich es, dass man jetzt wieder so argumentiert. Es ist mir klar,
dass es Ihre Pflicht ist, zur Lehrerschaft zu schauen. Ander-
seits verstehe ich nicht ganz, wie man jetzt immer noch sa-
gen kann, die Ungleichheit zwischen der Lehrerschaft und
dem übrigen Staatspersonal sei verkraftbar und gerechtfer-
tigt. Ich bin da anderer Auffassung. Als wir das Personalge-
setz erarbeiteten und dann zum Lehreranstellungsgesetz
kamen, wollten wir eine möglichst grosse Angleichung. Nur
wo es wirklich Unterschiede gibt, soll das im Lehreranstel-
lungsgesetz berücksichtigt werden. Das war der Grund, wes-
halb wir auch dafür waren, zwei Gesetze auszuarbeiten.
Die Anträge, vor allem zu Artikel 12b, wurden schon in der
ersten Lesung eingehend diskutiert. Wir brauchen deshalb
zum Lohnsystem nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Ich
möchte aber noch einmal sagen: Nach meiner Überzeugung
hängt die Zufriedenheit der Lehrkräfte nicht allein vom Lohn-
system ab. Es gibt viele andere Faktoren, und diese andern
Faktoren sind entscheidend. Schübe lässt grüssen! Immer

etwas Neues, immer wieder etwas anderes. Die Unruhe in
der Schule ist viel schlimmer als das Lohnsystem. Ich bin
überzeugt, der Regierungsrat wird in der Verordnung eine
Lösung finden, so dass wirklich alle profitieren können.
Ich bezweifle auch, dass mit dem neuen Lohnsystem die
Wertschätzung für die Lehrerschaft herabgemindert werde.
Die Lehrer darf und soll man wertschätzen. Nicht jeder kann
diesen Beruf ausüben; es ist kein einfacher Beruf. Das Lohn-
system ist nicht Ausdruck davon, dass wir den Lehrerberuf
nicht schätzen würden. Deshalb bitte ich, den Antrag abzu-
lehnen, damit wir einigermassen Gleichheit mit dem übrigen
Personal haben.

.DWK\�+lQQL, Kirchlindach (GFL). Jeder von uns war einmal
Schüler, fast jeder hat irgendwo mit Kindern zu tun gehabt,
die zur Schule gehen, war also in der Elternsituation. Einige
von uns sind auch in Schulbehörden tätig gewesen. Immer
waren wir froh, wenn die Lehrkraft eine Person war, die man
kannte, die längere Zeit bei der Stange blieb und die wichtige
Arbeit in Erziehung und Bildung leistete. Ihr Herzblut pulsiert
in der Gemeinde, ihre Erfahrung und ihr Wissen kommen der
Gemeinde zugute. Das schafft positive Akzente, aktive Bür-
ger und aufgestellte Kinder. Die Beständigkeit und Ausdauer
einer Lehrkraft ermöglicht das Wissen um die Besonderheit
der Schule, der Gemeinde und der Menschen, die dort leben.
Wir haben jetzt viel darüber diskutiert, ob diese Lehrkräfte
Aufstiegschancen haben wie alle andern Berufstätigen auch.
Man hat das mehrheitlich bejaht. Aber die Lehrer haben keine
Gewerkschaften. Wir bestimmen darüber, wie sie im Leben
weiterkommen. Dabei müssen wir daran denken, dass es
Vertrauen braucht, und dass Transparenz die Grundlage des
Vertrauens ist. Willkür und das Ausgeliefertsein sind eine
schlechte Vorbedingung dafür, dass sich Lehrkräfte während
längerer Zeit an einem bestimmten Ort engagieren. Mit dem
BLVK-Debakel haben wir die Lehrkräfte jetzt schon stark
strapaziert. Die minimale Forderung, die jetzt mit den Anträ-
gen noch aufrechterhalten wird, sollte man eigentlich akzep-
tieren. Dass man mit der Kommissionsmotion die Frage des
Leistungs- und Erfahrungsaufstiegs konkret angeht, ist ja
vielleicht ein guter Weg. So könnte man von beiden Seiten
her zu einem Kompromiss Hand bieten.
Die GFL-Fraktion unterstützt den Antrag SP / GBJA. Wir
hoffen, dass wir mit mehr Transparenz in der Entlöhnung
einen guten Grundstein für unsere Lehrerschaft legen.

%ULJLWWH�%ROOL�-RVW, Bern (FDP). Auch die FDP-Fraktion will,
dass die Lehrkräfte einen Gehaltsaufstieg haben. Wie alle
andern brauchen auch sie eine Gehaltsperspektive. Aber
diese Perspektive kann doch nicht in 50 Franken liegen, die
unabhängig von Einsatz und Leistung verteilt werden. Wir
reden an sich über so kleine Beträge. Es ist anzuerkennen,
dass es die linke Seite mit einem «Kompromiss» probiert. Sie
ist von ihren ursprünglichen Forderungen massiv herunter
gekommen. Sie hat sie halbiert, und jetzt geht es nur noch
um sehr wenig, aber es handelt sich immer noch um einen
automatischen Gehaltsaufstieg. Die FDP hat sich auch beim
Personalgesetz immer gegen gesetzlich fixierte Ansprüche
auf eine individuelle Gehaltserhöhung gewehrt. Deshalb
können wir auch heute – wie schon in den Kommissionssit-
zungen und in der ersten Lesung – den Antrag SP / GBJA
nicht unterstützen.
Es ist störend und bedauerlich, dass die zum Teil sehr guten
Leistungen der Lehrkräfte – wir haben grosse Wertschätzung
für sie – nicht entsprechend entlöhnt werden können, weil wir
ein falsches System haben. Wir müssen ein System finden,
das es uns ermöglicht, Einsatz und Leistung richtig zu ent-
löhnen. Deshalb bin ich sehr froh über die Kommissionsmoti-
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on, und hoffe, dass sie Anlass gibt, ein richtiges System zu
finden.
Ich habe kein Verständnis für die Panikmache der Gewerk-
schaften. Auch mit dem neuen System wird es nämlich einen
Gehaltsaufstieg geben, und zwar im gleichen Umfang wie in
den letzten Jahren. Die Verteilung des Gehaltsaufstiegs ist
Sache der Sozialpartner, also des Regierungsrats zusammen
mit den Gewerkschaften. Sie handeln aus, wer wie viel Ge-
haltsaufstieg bekommt. Das gilt, solange wir keinen Lei-
stungslohn haben. Es ist bedauerlich, dass bei den Aus-
handlungen der Gehaltsaufstieg halt wieder mit der Giess-
kanne verteilt wird, indem man zum Beispiel einfach sagt, die
jüngeren Lehrkräfte sollten etwas mehr bekommen als die
älteren. Aber das geht den Grossen Rat eigentlich nichts
mehr an, denn es ist Sache der Sozialpartner. In der Realität
wird sich vorläufig nicht viel ändern, weil sich der Regierungs-
rat vor allem an das bestehende System halten wird, und der
Gehaltsaufstieg wird ja an sich nicht bestritten; man will den
Lehrkräften nicht Geld wegnehmen.
Frau Grossrätin Hänsenberger hat einmal mehr gesagt, die
Lehrkräfte hätten keine Aufstiegsmöglichkeiten. Das stimmt
so nicht; es handelt sich da schon fast um ein Märchen. Aber
wie überall kann man nur dann aufsteigen, wenn man Zu-
satzausbildungen absolviert. Die Lehrerbildung ist modular
aufgebaut. Man kann mit Weiterbildung neue Funktionen
übernehmen und damit auch in eine neue Gehaltstufe kom-
men. Aber wenn jemand sein ganzes Leben lang keine Zu-
satzausbildung und keine Weiterbildung macht, ist es schwie-
rig zu rechtfertigen, warum eine solche Person im Lauf der
Zeit automatisch mehr Lohn bekommen soll. Deshalb soll
dieser Automatismus abgeschafft werden. In der Privatwirt-
schaft bekommt einer, der sich nicht weiterbildet, auch nicht
einfach immer mehr Lohn.
Die FDP ist für den Gehaltsaufstieg, sie will das Geld dafür
den Lehrkräften nicht wegnehmen. Aber sie will den Gehalts-
aufstieg nicht im Gesetz fixieren. Mit dem neuen Gesetz
bekommt der Regierungsrat die notwendige Flexibilität. Ich
bitte den Rat, alle Anträge, die diese Flexibilität verhindern
wollen, abzulehnen.

0DULDQQH�6WUHLII�)HOOHU, Oberwangen (EVP). Wir hören von
allen Parteien, die Lehrkräfte genössen Wertschätzung, aber
wir spüren es nicht von allen Parteien. Wertschätzung muss
honoriert werden. Davon merkt man als Lehrkraft im Kanton
Bern im Moment nicht viel. Es weht ein rauer Wind. Es wer-
den schöne Worte gemacht. Man sei für einen Aufstieg, wird
gesagt, aber man darf diesen Aufstieg nicht festschreiben,
man darf ihn nur geben, wenn Geld vorhanden ist, und Geld
hat es nie! Also soll die Lehrerschaft verzichten. Die Lehrer-
schaft soll mit dem übrigen Personal gleichgesetzt werden,
und deshalb soll der Aufstieg nicht im Gesetz verankert wer-
den. Das finde ich schwierig, denn wir müssen uns bewusst
sein, dass Lehrkräfte – mit Ausnahme der wenigen Schullei-
ter – effektiv keine Möglichkeit haben, sich durch gute Arbeit
oder durch Weiterbildung lohnmässig zu entwickeln. Die
lohnwirksame Weiterbildung gibt es nicht. Es gibt Zusatzaus-
bildungen, etwa eine heilpädagogische Zusatzausbildung.
Dann ist man aber in einem anderen Berufssegement. Nicht
jeder Primarlehrer ist dazu geeignet, Heilpädagoge zu wer-
den und mit einer Kleinklasse zu arbeiten oder ein heilpäda-
gogisches Ambulatorium zu übernehmen. Wer sich für die
Sekundarstufe I weiterbildet, verlässt effektiv seinen bisheri-
gen Beruf als Primarlehrer. Wenn sie wirklich weiterkommen
wollen, sind Lehrkräfte gezwungen, sich quasi einen neuen
Beruf zuzulegen, der vielleicht gar nicht ihren Fähigkeiten
entspricht. Es ist einfach eine Tatsache, dass der Lehrerberuf
in der Regel ein Sackgassenberuf ist, in dem die Anforderun-
gen stark zunehmen, das Image, die Wertschätzung und

leider auch die Rahmenbedingungen aber immer schlechter
werden. Wenn wir jetzt der Lehrerschaft sagen, sie habe
keinen Anspruch auf einen Gehaltsaufsteig, dann ist dies ein
Motivationskiller. Deshalb bitte ich Sie, auf die minimale For-
derung einzugehen. Brigitte Bolli hat auch gesagt, dass es
nicht mehr um viel geht. Springen Sie über den eigenen
Schatten und anerkennen Sie, dass der Lehrberuf wirklich
nicht vergleichbar ist mit dem übrigen Personal.

$QGUHDV� %ODVHU, Heimberg (SP). Ich rede zu Artikel 12b
sowie zu Artikel 14 Absatz 2, 3 und 4. Eine Vorbemerkung:
Die Änderung des LAG steht – zwar nicht in der Materie, aber
in den Auswirkungen – in einem engen Zusammenhang mit
dem BLVK-Gesetz, das wir heute Morgen besprochen haben.
Es gibt Auswirkungen in dreierlei Hinsicht, nämlich Auswir-
kungen auf die Anstellungs- und Berufsentwicklungsmöglich-
keiten von Lehrerinnen und Lehrern, sodann Auswirkungen
auf die Bildungsqualität in der Volksschule, in den Gymnasien
und in den Berufsschulen, und schliesslich Auswirkungen auf
die Attraktivität des Bildungsstandorts Kanton Bern. Diese
Attraktivität wäre übrigens ein wesentlicher Teil der Wachs-
tumsstrategie.
Als Schulleiter einer Berufsschule bin ich sowohl Arbeitgeber
als auch Arbeitnehmer. Ich will nicht in ein Jammerlied ein-
stimmen. Ich weiss, dass der Lehrberuf nicht ausschliesslich
auf dem Zahltag beruht. Aber es gibt ein paar wichtige Fak-
ten. Der Lehrberuf ist ein einseitiger Beruf, zwar nicht ganz
ohne Aufstiegsmöglichkeiten, aber mit erschwerten. Deshalb
die Frage: Macht es Sinn, wenn die besten Lehrerinnen und
Lehrer der Volksschule alle ein Weiterstudium absolvieren,
um ihre individuelle Lohnentwicklung verbessern zu können?
Mir scheint, gerade auf der Volksschulstufe müssten wir die
besten Leute behalten können, denn sonst erreichen wir das
Bildungsziel nicht.
Bereits im Jahr 1990, als man das alte LAG ausarbeitete,
merkte man, dass das Lohnsystem der Lehrer fix einer Lohn-
klasse zugewiesen, also ein Einklassensystem ist. Eine Leh-
rerin oder ein Lehrer auf der Realstufe ist heute in der Lohn-
klasse 10 und wird dort auch bleiben. Deshalb ist es wichtig,
dass die Lohnentwicklung bis zu einem gewissen Punkt plan-
bar ist. Ich bin nicht der Meinung, der Automatismus löse das
Problem, aber eine Planung muss möglich sein. Wenn jedes
Mal die Konjunktur und die finanzielle Lage des Staates zu-
lässt, dass man den Anstieg völlig weglässt, ist das nicht
sinnvoll. Mit der Halbierung des Anstiegs hingegen hat man
ein Instrument, das der Besonderheit des Lehrerberufs
Rechnung trägt. Dieser Lohnaufstieg ist finanziell verkraftbar.
Das ist schon mehrmals gesagt worden.
Es ist wichtig, dass aus dem Grossen Rat auch Zeichen der
Wertschätzung kommen. Wertschätzung, excusez, hat auch
etwas mit Geld zu tun. Gleichzeitig muss aber der Einsatz,
den man zu Recht von den Lehrkräften erwartet, auch gelei-
stet werden. Es ist wie bei der BLVK: Wenn wir das Lohnsy-
stem ändern, sind die Jungen die Verlierer. Ich könnte zu-
rücklehnen und sagen, ich bin in der Lohnklasse 26, Werner
Lüthi auch, und für uns ist ein neues System absolut kein
Problem. Aber wir müssen den Jungen eine Perspektive
geben, denn die Jungen sind unsere Zukunft. Wenn sie nicht
mehr kommen, verlieren wir viel.
Ich wünsche mir den Kompromiss. Wir nehmen eine Ver-
schlechterung in Kauf. Aber wenn der Rat den Kompromiss
annimmt, setzt er ein Zeichen nach aussen und macht deut-
lich, dass die Lehrerinnen und Lehrer, nebst dem, dass sie
für die BLVK bezahlen müssen, auch eine gewisse Sicherheit
haben. Es ist gesagt worden, es gehe um sehr wenig Geld.
Aber wenn man 4000 Fränkli verdient, sind halt 150 Franken
mehr wert, als wenn man 150 000 Franken hat. Wenn man
dem Kompromiss nicht zustimmt, hat das einen zu hohen
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Preis. Ich spreche nicht von Referendum, denn damit macht
man nur die Leute verrückt, aber wir möchten ein Gesetz, das
dann auch umgesetzt werden kann.

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP), Präsident der
Kommission. Den Antrag hatten wir schon in der ersten Le-
sung, und er wurde vom Plenum abgelehnt. Im Personalge-
setz haben wir in den Artikeln 67 und 68 ebenfalls die
Grundlöhne festgehalten und im Anhang aufgeführt. Es geht
jetzt darum, das gleiche System auch im LAG anzuwenden.
Es macht keinen Sinn, im Anhang mit Gehaltsstufen zu ope-
rieren und damit wieder einen separaten Zug zu fahren. Die
Motion SVP / FDP von 1998 gab der Regierung den Auftrag,
das ganze Lohnsystem zu flexibilisieren, indem der Teil des
Lohns, der flexibel sein muss, in die Kompetenz des Regie-
rungsrats fällt. Der Regierungsrat soll das auf Verordnungs-
stufe regeln. Dem entspricht die graue Fassung, und ich bitte
Sie, diese Variante zu unterstützen.

0DULR�$QQRQL, directeur de l’instruction publique. Concernant
les propositions de Mme Schärer et de Mme Hänsenberger,
je précise que pour le gouvernement elles ne correspondent
pas aux principes que le gouvernement développe en matière
de progression salariale depuis environ cinq ans. Depuis
1998, le gouvernement poursuit l’idée de la flexibilisation de
la progression salariale, il ne veut pas qu’il y ait dans la loi
des éléments fixes au niveau de cette composante. C’est la
raison pour laquelle, comme l’a dit le président et comme l’a
dit la commission, on parvient aux résultats qui vous sont
proposés maintenant.
Je n’ai rien à ajouter à ce qu’a dit le président, mais j’aimerais
répondre à la question de Mme Hänsenberger. Quand Mme
Hänsenberger demande comment cela va se passer, elle
pose en fait la question de savoir comment sera rédigée
l’ordonnance qui est actuellement en voie de consultation.
Cela dépend naturellement de la somme qui sera à disposi-
tion et que décidera le Grand Conseil. Si vous décidez par
exemple un pour cent, de ce un pour cent un certain montant
ira pour le renchérissement, et ce qui reste sera réparti selon
un mode qui sera fixé dans l’ordonnance. Cela peut être par
exemple un échelon sur l’ensemble des catégories salariales
des enseignants ou on peut déterminer avec une justification
quelle est la catégorie salariale que l’on veut honorer cette
année-là. Le gouvernement a la possibilité, mais toujours
selon des règles qui seront fixées dans l’ordonnance – et pas
«willkürlich» - de fixer la progression salariale par exemple
d’une certaine catégorie d’enseignants. Cela va se passer
d’une manière fondée, mais cela va se passer de telle ma-
nière que la flexibilité existe pour le gouvernement. Je vous
demande dès lors de rejeter les propositions.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA / SP 66 Stimmen
Dagegen 82 Stimmen

1 Enthaltung

+LHU�ZHUGHQ�GLH�%HUDWXQJHQ�XQWHUEURFKHQ�

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU�

Der Redaktor / die Redaktorin
7RELDV�.DHVWOL��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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6LHEWH�6LW]XQJ
Montag, 22. November 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU� Lotzwil (EVP), Präsident

Präsenz: Anwesend sind 191 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Pierre-Alain Berberat, Mirjam Bütler, Hans-Rudolf
Feller, Alfred Gerber, Sabine Gresch, Paula Ramseier, Marc
Renggli, Beat Schori, Margrit Staub-Lerch.

3UlVLGHQW��Letzten Mittwoch und Donnerstag verfolgten meh-
rere Personen aus meinem Bekanntenkreis die Sitzungen
des Grossen Rats auf der Tribüne. Anschliessend machte ich
mit ihnen eine Rathaus-Führung. Mehrmals wurde ich ge-
fragt, ob die Unruhe und der Lärm im Ratssaal üblich seien.
Ich antwortete, es sei nicht immer gleich, aber leider schon
ab und zu etwas unruhig und lärmig. Ich versuchte dann zu
begründen, warum. Welchen Eindruck hinterlässt der Grosse
Rat bei den Besucherinnen und Besuchern? Ich denke einen
eher schlechten. Das enttäuscht mich. Unser Ansehen als
Legislative des Kantons Bern leidet darunter. Darum bitte ich
Sie einmal mehr, den Rednerinnen und Rednern zuzuhören
und Ihre eigenen Gespräche leiser zu führen. Meine Ermah-
nungen wirken schulmeisterlich, aber mir ist es ein grosses
Anliegen, das Ansehen des bernischen Parlaments zu ver-
bessern. Es liegt an Ihnen, ob ich in Zukunft dazu noch etwas
sagen muss. Ich zähle auf Sie!
In dieser zweiten Sessionswoche haben wir wichtige Themen
zu besprechen und zu entscheiden. In die heutige Sitzung
steigen wir ein mit der Beratung des Grossratsbeschlusses
betreffend die Einsetzung einer PUK.
Zuvor mache ich Sie noch auf eine Petition aufmerksam. Das
Gesetz über den Grossen Rat schreibt vor, Petitionen, die
sich auf einen traktandierten Beratungsgegenstand beziehen,
dem Grossen Rat vor der Beratung zur Kenntnis zu bringen.
Am 27. Oktober 2004 wurde eine von 7000 Personen unter-
zeichnete Petition an den Grossen Rat und den Regierungs-
rat eingereicht mit dem Titel «Petition zum BLVK-Debakel –
die Verantwortlichen und nicht die Lehrkräfte sollen an die
Kasse kommen». Diese Petition enthält den Wunsch nach
vollständiger Transparenz über die Geschäftstätigkeit der
BLVK bis zur Gegenwart und die Bitte, alles zu unternehmen,
damit alle Verantwortlichen des Debakels zur Rechenschaft
gezogen werden. Die Petition kann im Ratssekretariat einge-
sehen werden.
Während der anschliessenden Beratung treten in Ausstand
die Ratsmitglieder Christoph Erb, Jürg Gerber und Irène
Hänsenberger.

*URVVUDWVEHVFKOXVV� EHWUHIIHQG� GLH� (LQVHW]XQJ� HLQHU
3DUODPHQWDULVFKHQ� 8QWHUVXFKXQJVNRPPLVVLRQ� �38.�
]ZHFNV�.OlUXQJ�XQG�%HZHUWXQJ�GHU�9RUNRPPQLVVH�XQG
(QWZLFNOXQJHQ�EHL�GHU�%HUQLVFKHQ�/HKUHUYHUVLFKHUXQJV�
NDVVH��%/9.�

$QWUDJ�GHV�%�URV�GHV�*URVVHQ�5DWV
Der Grosse Rat des Kantons Bern,
gestützt auf Artikel 25 Absätze 1 und 2 des Grossratsgeset-
zes und Artikel 49 Absätze 1 – 3 der Geschäftsordnung,
auf Antrag des Büros des Grossen Rats und nach Anhören
des Regierungsrats und der Geschäftsprüfungskommission,
beschliesst�

1. Grösse und Zusammensetzung
1.1. Der Grosse Rat setzt eine Parlamentarische Unter-

suchungskommission (PUK) ein, die aus 13 Mitglie-
dern (SVP: 5, SP: 4, FDP: 2, Übrige: 2) besteht.

1.2. Die Wahl des PUK-Präsidiums und der Mitglieder
der PUK erfolgt nach der Verabschiedung dieses
GRB noch in der Novembersession. Die Liste der
gewählten Ratsmitglieder wird diesem GRB als An-
hang beigefügt.

2. Auftrag der PUK
2.1. Gegenstand
2.1.1. Für die Untersuchung wichtige Grundsatzfragen
2.1.1.1. Welche Stellung, Aufgaben und Verantwortung hat

der Bund mit Bezug auf die BLVK und welche Kon-
sequenzen ergeben sich daraus für die Untersu-
chung?

2.1.1.2. Welche Aufgaben und Befugnisse haben der Grosse
Rat und der Regierungsrat mit Bezug auf die BLVK,
und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für
die Untersuchung?

2.1.1.3 Welche Konsequenzen ergeben sich aus Rechts-
form und Rechtsgrundlagen der BLVK (öffentlich-
rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit)
für die Untersuchung?

2.1.2. Die Unterdeckung der BLVK
2.1.2.1. Welchen Verlauf nimmt der Deckungsgrad im Zeit-

raum 1989-2004?
2.1.2.2. Was sind die nicht beeinflussbaren externen und

internen Faktoren für die Unterdeckung, und wie ha-
ben sie sich auf den Deckungsgrad ausgewirkt?

2.1.2.3. Welche Entscheide und Massnahmen der BLVK
selber oder der Behörden haben direkt oder indirekt
Einfluss auf den Deckungsgrad gehabt und wie ha-
ben sie sich ausgewirkt?

2.1.3 Wie sieht die Geschäftsführung und Aufgabenerfül-
lung der an der Führung, Kontrolle, Aufsicht und
Oberaufsicht der BLVK beteiligten Behörden und
Organe aus, und wie verhält sie sich im Lichte der
gesetzlichen Grundlagen, der statutarischen Vor-
schriften, der branchenüblichen Standards und der
Organisationsgrundlagen?

2.1.3.1. Organe der BLVK
2.1.3.2. Staatsvertreterinnen und Staatsvertreter in der Ver-

waltungskommission und weiteren Organen
2.1.3.3. Kontrollstelle
2.1.3.4. Experte für berufliche Vorsorge
2.1.3.5. Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht
2.1.3.6. Erziehungsdirektion
2.1.3.7. Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
2.1.3.8. Regierungsrat
2.1.3.9. Kommissionen
2.1.3.10. Grosser Rat
2.1.4. Schaden, Verantwortlichkeiten, Haftung, straf- und

zivilrechtlich relevantes Verhalten
2.1.4.1 Wie sieht das Schadenbild konkret aus, und welche

Schadenursachen sind feststellbar?
2.1.4.2 Welches Recht ist bei der Beurteilung von Verant-

wortlichkeiten und Haftung anwendbar?
2.1.4.3 Wer ist für die Schäden verantwortlich, und welche

Konsequenzen ergeben sich daraus?
2.1.4.4 Welche Haftungsfragen stellen sich im Zusammen-

hang mit den Schäden?
2.1.4.5 Liegt aus Sicht der PUK straf- oder zivilrechtlich

relevantes Verhalten vor?
2.1.5. Sonderfragen
2.1.5.1. Was geschah mit dem Gutachten Weber nach des-

sen Vorliegen, und welche Konsequenzen hatte es?
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2.1.5.2. Wie wurde dem kritischen Zustand der BLVK (Gut-
achten Weber) bei der Ausfinanzierung durch den
Kanton Rechnung getragen?

2.1.5.3. Welches war die Rolle der Wirtschaftsförderung des
Kantons Bern bei der Vergabe von Venture-Kapital
der BLVK?

2.1.5.4. Welches war die Rolle der Finanzkontrolle?
2.1.5.5. Welche Auswirkungen hatten die personellen Ver-

flechtungen auf die Lage der BLVK?
2.1.5.6. Welche BLVK-Verantwortlichen hatten eine Funktion

als Verwaltungsrat in einer Venture-Kapital-Firma,
und welche Rolle spielten diese Personen?

2.1.5.7. Wie ist das Krisenmanagement des Regierungsrats
und der Direktionen i.S. BLVK seit Erteilung des
Auftrages zur Sonderprüfung an die Finanzkontrolle
zu beurteilen?

2.2. Die Untersuchung ist in zeitlicher Hinsicht begrenzt
auf den Zeitraum 1989 bis 2004.

2.3. Die PUK wird ermächtigt, den Untersuchungsauftrag
zu präzisieren.

2.4. Die PUK kann auf die Ermittlung von Sachverhalten
und die Beschaffung weiterer Beurteilungsgrundla-
gen verzichten, wenn die vorliegenden Unterlagen
eine ausreichende Klärung und Beurteilung des
Sachverhalts erlauben.

2.5. Die PUK nimmt eine politische, rechtliche, betriebs-
wirtschaftliche und versicherungstechnische Bewer-
tung der Untersuchungsergebnisse vor, formuliert
Optimierungsbereiche, gibt entsprechende Empfeh-
lungen ab und unterbreitet dem Grossen Rat Mass-
nahmen.

2.6. Dem Grossen Rat ist der Bericht so rechtzeitig vor-
zulegen, dass eine Behandlung spätestens in der
Septembersession 2005 möglich ist. Der Bericht in-
formiert insbesondere über den konkreten Auftrag,
die Durchführung, die Ergebnisse und die Kosten
der Untersuchung sowie die Empfehlungen und An-
träge.

3. Das Sekretariat der PUK wird durch das Ratssekre-
tariat geführt. Die Leitung plant und koordiniert den
Einsatz der Dienste der Kommission (Protokoll,
Übersetzung, Simultanübersetzung usw.). Sie kann
dafür Personal des Ratssekretariates und der
Staatskanzlei beiziehen, Dritte anstellen oder beauf-
tragen.

4. Für die Arbeiten wird eine Ausgabe von 528'000.00
Franken bewilligt. Der zu erwartende Aufwand für
das Jahr 2005 von 479'000.00 Franken ist im Voran-
schlag 2005 einzustellen.

5. Dieser Beschluss tritt nach seiner Annahme und
erfolgter Wahl von Präsidium und Mitgliedern in
Kraft.

Bern, 1. November 2004

(LQWUHWHQVGHEDWWH

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Sprecher des Büros des Gro-
ssen Rats. Letzten Montag überwiesen wir die Ihnen be-
kannten vier Motionen grosse modo so, wie Ihnen das Büro
beantragt hatte. Heute tun wir den zweiten Schritt mit der
Definition des Auftrags und dem Beschluss betreffend die
Anzahl PUK-Mitglieder und morgen den dritten mit der ei-
gentlichen Wahl der Kommission. Heute haben Sie über die
Anzahl Kommissionsmitglieder und den Auftrag, der der PUK
erteilt werden soll, zu entscheiden, und schliesslich noch, bis
wann der Bericht dem Grossen Rat vorzulegen ist. Die Fra-
gen zum entsprechenden Budget werden im Rahmen der
Budgetdebatte behandelt.

Zu den zusätzlichen Abänderungsanträgen, die noch zum
Auftrag eingingen, werde ich bei deren Beratung Stellung
nehmen. Vorderhand begründe ich lediglich den Antrag des
Büros insgesamt. Das Büro diskutierte des Langen und Brei-
ten, wie man es zu bewerkstelligen wäre, dass möglichst alle
Fraktionen in der Kommission vertreten sein könnten.
Schliesslich mussten wir feststellen, dass es rein rechtlich
nicht anders möglich ist als mit 29 Mitgliedern. So wäre die
Kommission unserer Meinung nach aber einfach zu gross. Es
braucht eine kleine, schlagkräftige Kommission, die effizient
arbeiten kann. Wir prüften ausserdem, ob mittels einer neuen
Regelung Mitglieder in der Kommission nicht vertretener
Fraktionen als Beobachter Einsitz nehmen könnten. Das ist
leider nicht möglich, weil diese Regelung nur für ad hoc-
Kommissionen gilt und nicht für ständige Kommissionen mit
Spezialkompetenzen wie diese Untersuchungskommission.
Trotzdem scheint es, dass die Kommission von 13 Mitglie-
dern vom Rat nicht bestritten wird.
Noch ein Wort zu Ziffer 2. betreffend den Auftrag, der aus
den verschiedenen eingereichten Vorstössen formuliert wur-
de. Die Liste umfasst mehrere Seiten und ist in sich kongru-
ent; wir stimmten die verschiedenen Ziffern aufeinander ab
und konsolidierten sie in diesem Sinn. Mit drei Anträgen und
zusätzlichen neu eingereichten Vorstössen soll der Auftrag
ergänzt und allenfalls erweitert werden. Darauf werde ich, wie
vorher angekündigt, zu gegebener Zeit noch zu sprechen
kommen. Im Büro lagen sie nicht vor. Deshalb werde ich
einige Slalomstangen umfahren müssen, um herauszufinden,
welcher Meinung das Büro dazu gewesen sein könnte oder
wie man es regeln könnte. Diesbezüglich wurde ich vom
Ratssekretariat unterstützt. Ich gehe davon aus, dass Sie alle
die Unterlagen intensiv studiert haben. Nur der Freude am
Reden halber wiederhole ich nicht alles, was sie enthalten.

3UlVLGHQW� Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher kom-
men zu Wort.

(UZLQ� 6RPPHU��Melchnau (EVP). Zuerst danke ich für die
sorgfältige, ausführliche Vorlage. Die EVP-Fraktion ist einver-
standen mit den 13 Sitzen für die Kommission. Sie ist dank-
bar für die Möglichkeit, den Auftrag zu präzisieren. Wird sich
im Lauf der Untersuchung zeigen, dass weitere Punkte nötig
sind oder Abklärungen fallen gelassen werden können, hat
die PUK dazu die Möglichkeit. Die EVP-Fraktion ist für Ein-
treten.

+DQV�-�UJ�.lVHU� Langenthal (FDP). Zur Untersuchung der
Situation in der BLVK eine PUK einzusetzen, ist eine politi-
sche Notwendigkeit; das beschlossen wir letzte Woche un-
missverständlich. Namentlich stellten wir fest, dass der Gro-
sse Rat und die Öffentlichkeit das Recht haben, genau zu
erfahren, wo welche Verfehlungen, Fehleinschätzungen und
Verantwortlichkeiten liegen. Ihre zentrale Aufgabe ist, zur
Klärung und politischen Aufarbeitung geeignete Massnahmen
vorzuschlagen. In ihrem Charakter ist also die PUK eine
politische Untersuchungskommission. Wir sind der Auffas-
sung, mit 13 Mitgliedern sei sie richtig bestückt. Nicht zuletzt
weil sie eine politische Untersuchungskommission ist, über-
prüfte unsere Fraktion die eigene Delegation nochmals und
stellt nun zwei Mitglieder. Eins davon ist Rolf Portmann, weil
er bereits am 4. November 1996 in einer dringlichen Inter-
pellation die Entwicklung der BLVK hinterfragte. Die damalige
Haltung des Regierungsrats und die Voten aus der Januar-
session 1997 im Grossen Rat sind schon sehr interessant
und geben zu denken.
Grundsätzlich entspricht der Antrag des Büros zum Gross-
ratsbeschluss den Absichten und der Stossrichtung der FDP-
Fraktion. Sie geht davon aus, dass alle vorliegenden Berichte
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im Zusammenhang mit dem Debakel dieser Kasse die
Grundlage für die Arbeit der PUK bilden. Vor diesem Hinter-
grund ergibt Ziffer 2.4 Sinn. Ziffer 2.3. – ein eigentlicher Er-
mächtigungsartikel – ermöglicht der PUK, ihrem Willen ent-
sprechend zu präzisieren. Dieser Lösungsansatz scheint der
FDP-Fraktion richtig. Weil sie wünscht, dass das Debakel
rasch aufgeklärt wird, forderte sie in ihrer Motion ursprünglich
einen Termin in der Aprilsession. In der Zwischenzeit, na-
mentlich im Zusammenhang mit den umfangreichen Abklä-
rungen, mit denen auch das Büro die PUK beauftragt, scheint
eine längere Frist dafür zwingend. Die FDP-Fraktion ist klar
für Eintreten auf den Grossratsbeschluss.

5HJXOD� 5\W]��Bern (GB). Nachdem wir letzten Montag ein-
stimmig vier Vorstösse zur Einsetzung einer PUK verab-
schiedeten, ist der heutige Grossratsbeschluss vor allem eine
Formsache. Die Fraktion GBJA unterstützt den Vorschlag des
Büros und findet den Untersuchungsauftrag gut formuliert.
Wichtig ist für uns, dass alle straf- und zivilrechtlichen Ver-
antwortlichkeiten und Haftungsfragen untersucht werden.
Auch die Rolle der Wirtschaftsförderung ist genau unter die
Lupe zu nehmen, und zwar nicht bloss im Hinblick auf die
Verzahnung mit der Lehrerversicherungskasse, sondern auch
im Hinblick auf die Zusammenarbeit oder auf die Verzahnung
mit anderen parastaatlichen Finanzquellen. Der Auftrag der
PUK ist so formuliert, dass er alle diese Kernpunkte enthält.
Einzelne Aufträge lassen sich aber auch noch präzisieren.
Deshalb unterstützen wir beispielsweise die Vorschläge der
EVP-Fraktion. Auch Christine Häslers Antrag, der vor allem
eine redaktionelle Änderung ist, ist unserer Meinung nach
akzeptierbar. Man kann es so oder auch anders formulieren.
Eher skeptisch sind wir gegenüber Befristungen, müssen wir
doch genügend Zeit haben, alles genau abzuklären. Aber
auch den offen formulierten Antrag der FDP-Fraktion kann
man überweisen.
Trotz des grossen Konsenses zu diesem Grossratsbeschluss
möchten wir auf zwei kritische Punkte hinweisen. Die Einset-
zung der PUK bedeutet für uns nämlich nicht das Ende des
BLVK-Debakels und somit Frieden, Freude, Eierkuchen. Wir
sehen vor allem zwei Probleme, auf die wir hinweisen wollen
und letzte Woche bereits antönten. Erstens ist die Reihenfol-
ge falsch. Die Zeitung «Der Bund» kommentierte letzte Wo-
che zu Recht, die Abklärung der Verantwortlichkeiten hätte
die Grundlage für die Sanierung sein müssen. Erst wenn wir
genau wissen, welche Rolle beispielsweise der Regierungsrat
spielte beim Verwedeln der Probleme oder beim Übertünchen
der Finanzierungslücken, können wir die Verantwortlichkeit
des Staates begutachten und beziffern und erst dann beur-
teilen, welche Sanierungspflicht besteht, beispielsweise im
Hinblick auf eine Staatsgarantie. Jetzt sanieren wir, ohne
genau zu wissen, wer hauptverantwortlich ist für diese ganze
Geschichte. Dadurch ist die Akzeptanz der Sanierungsmass-
nahmen bei den Lehrkräften stark gefährdet, wie sie bereits
zu hören bekamen. Deshalb wollte das Grüne Bündnis letzte
Woche den Sanierungsbericht zurückweisen und zuerst die
Schuldfrage klären, dann die Sanierung beschliessen. Das ist
unserer Meinung nach der logische Ablauf. Heute erfuhren
wir, dass über einzelne Punkte, die wir letzte Woche disku-
tierten, bereits wieder Unsicherheit besteht. Das ist natürlich
keine nachhaltige Sanierung. Überstürztes Handeln würde
die ganze Geschichte verlängern, statt sie zu einem guten
Abschluss zu bringen. Wir befürchten leider, noch einige
Überraschungen zu erleben – PUK hin oder her.
Der zweite Kritikpunkt: Vergangenheitsbewältigung ist nur
sinnvoll, wenn man tatsächlich etwas daraus lernen will. Die
Diskussion der Motion Kropf letzte Woche zeigte uns, dass
der Lernwille nicht überwältigend ist. Auch ohne PUK wissen
wir aufgrund verschiedener früherer Probleme und Fehlpla-

nungen, dass die Aufsichts- und Controllingfunktion staatli-
cher Organe, vor allem auch von uns als Milizparlament,
verbessert werden muss. Es fehlt eine Staatsvertreterin oder
ein Staatsvertreter in Kommissionen, Stiftungen, Verwal-
tungsräten etc., weiter an Ressourcen, klaren Aufträgen,
fachlicher Unterstützung und Berichterstattungsinstrumenten.
Eine PUK ergibt für uns nur Sinn, wenn solche übergreifen-
den staatspolitische Erkenntnisse daraus abgeleitet werden
und man sich der Realität stellt und mit den Verbesserungen
beginnt. Vergangenheitsbewältigung allein genügt nicht.
Deshalb reichte Blaise Kropf noch verschiedene Anträge ein,
die wir in den Auftrag einfliessen lassen möchten. Ich hoffe
sehr, dass Sie sie unterstützen werden. Mit der Beschrän-
kung der PUK auf 13 Mitglieder müssen wir uns wohl oder
übel einverstanden erklären. Allerdings können wir die vorge-
schlagenen Personen unterstützen. Wir hoffen, dass späte-
stens im nächsten Sommer oder Herbst ausreichende Er-
kenntnisse zur Vermeidung eines solchen Debakels vorliegen
werden.

0DUJULW� :LGPHU�.HOOHU� Büren a.A. (SP). Eintreten wurde
bereits letzte Woche beschlossen. Dass wir jetzt noch eine
lange Debatte darüber führen, dünkt mich eher mühsam. In
der vergangenen Woche stimmten wir mit den überwiesenen
Motionen und der gleichzeitigen Abschreibung einer Motion
klar zu und hielten darin gleichzeitig fest, welche Probleme
vom Parlament noch bearbeitet und gelöst werden müssen.
Ich möchte ans Votum von Regula Rytz anknüpfen, das auf
den Punkt brachte, dass wir daraus etwas zu lernen haben.
Die PUK muss einen klaren Auftrag erfüllen; sie muss im
Bericht Ergebnisse liefern, Empfehlungen abgeben, Mass-
nahmen auflisten und Anträge stellen für eine zukünftige
Lösung. Das Ergebnis wird ganz wichtig und wegweisend
sein dafür, wie die Oberaufsichtskommission die Oberaufsicht
in der mittelbaren Verwaltung zukünftig wahrnehmen wird.
Die SP-Fraktion hat also überhaupt kein Problem mit diesem
Grossratsbeschluss. Wir sind klar für Eintreten, wollen eine
politische Würdigung der ganzen Situation und sind einver-
standen mit den 13 Sitzen in der Kommission. Einen Wer-
mutstropfen hingegen haben die SP-Fraktion und ich persön-
lich als Frau zu schlucken: uns bereitet ein wenig Bauch-
schmerzen, dass nur eine einzige Frau in der Kommission
Einsitz nehmen wird.

/RUHQ]�+HVV� Stettlen (SVP). Es gibt drei Gründe, nicht lan-
ge zu diskutieren: erstens mahnte bereits der Ratsvizepräsi-
dent, nicht schon beim Eintreten zu viele Worte zu verlieren;
zweitens diskutieren wir dies inhaltlich nun zum dritten Mal
und das vierte Mal steht unmittelbar bevor; drittens würde
Nichteintreten beziehungsweise Rückweisung keine PUK
bedeuten. Dass es aber eine geben muss, ist unbestritten.
Die SVP-Fraktion befürwortet möglichst rasches Eintreten.

&KULVWLQH�+lVOHU� Wilderswil (GFL). Auch unsere Fraktion ist
selbstverständlich für Eintreten. Wir sind froh, dass das Büro
derart hervorragende Arbeit leistete, obwohl auch wir im
ersten Moment vor dem grossen Auftrag, den es formuliert
hatte, ziemlich erschraken. Er ist aber eine gute Leitlinie und
verunmöglicht unendliches Ausufern. Er zeigt ein klares Ziel
auf und ist als Leitlinie für die Arbeit, die auf die Kommission
zukommt, sicher sehr hilfreich. Zweifellos wird die Kommissi-
on sehr viel und komplexe Arbeit zu leisten haben. Ich danke
den Ratsmitgliedern, die sich dafür zur Verfügung stellen.
Das Büro setzte die Frist ehrgeizig an. Im September den
Bericht vorzulegen, bedeutet nicht nur komplexe, sondern
auch harte Arbeit in sehr vielen Sitzungen. Dadurch ist ein
gewisser Zeitdruck schon gesetzt. Die Erwartungen sind
hoch, die PUK kann das Debakel nicht rückgängig und die
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Folgen nicht wieder gutmachen. Da wir ein Milizparlament
sind, wird es auch eine Miliz-PUK geben. Ich bitte Sie einzu-
beziehen, dass sich gerade in Bezug auf Termine und die
verfügbare Zeit gewisse Schwierigkeiten ergeben können.
Die PUK wird stark unter Druck gesetzt, wenn ihr noch mehr
Terminfesseln angelegt und noch mehr Aufträge aufgebürdet
werden.

'HWDLOEHUDWXQJ

Ziff. 1. – 2.1.4.
Angenommen

Ziff. 2.1.5., Sonderfragen

$QWUDJ�(93
Zusätzliche Aufträge
– Welcher Schaden ist der BLVK durch Aufhebung der Ver-

fügung des ASVS vom 29.04.1999 durch die Eidgenössi-
sche Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge erwachsen? (Bericht
Jost vom 16.08.04, S. 7)

– Aus welchen Gründen haben sich die beiden Pensions-
kassen BLVK und BPK ab Zeitpunkt Ausfinanzierung so
unterschiedlich entwickelt?

– Vergleich Bericht Finanzkontrolle mit Gutachten Jost
(25.10.04) und Walter (28.10.04.): Was stimmt nun wirk-
lich?

$QWUDJ�*%-$
Empfehlungen
Die PUK prüft die Zweckmässigkeit und die Realisierbarkeit
einer zielgerichteten fachlichen Schulung und eines flexiblen
fachlichen Coachings von Staatsvertretern/-vertreterinnen in
Organen der beruflichen Vorsorge. Sie unterbreitet dem Gro-
ssen Rat Empfehlungen.

3UlVLGHQW��Den Antrag der EVP-Fraktion vertritt Herr Som-
mer, den Antrag der Fraktion GBJA Herr Kropf.

(UZLQ� 6RPPHU�� Melchnau (EVP). Hätte die Beschwerde-
kommission die Verfügung des ASVS nicht aufgehoben,
steckten wir – so behaupte ich – heute nicht so tief im Sumpf.
Dass ich das nicht beweisen kann, bin ich mir bewusst. Mir ist
aber wichtig, die personelle Situation dieser Kommission zu
klären. Ich habe ein ungutes Gefühl. Zu klären ist, ob allen-
falls Beziehungen bestanden zur Direktion, in der wir auch
schon andere Verfilzungen erlebten. Die Aufforderung steht
im Raum, daraus für die Zukunft zu lernen. Es ist wichtig,
dass die Kommission sich ihrer grossen Verantwortung be-
wusst ist.
Verschiedene unter Ihnen sagten mir, sie könnten mir wohl
erklären, weshalb sich die beiden Kassen so unterschiedlich
entwickelt hätten. Auch mir ist klar, dass die BLVK weniger
Aktien besass und weniger Risiken einging. Wichtig ist aber
auch hier wieder, dass wir ab der Ausfinanzierung die Bücher
der BLVK nochmals genau unter die Lupe nehmen, denn die
Milliarden-Unterdeckung entstand erst ab diesem Zeitpunkt.
Im Jahr 2000 wies die BLVK einen Deckungsgrad von 100
Prozent auf.
Zwischen den verschiedenen Berichten besteht ein Wider-
spruch. Wie ich hier bereits einmal gesagt hatte, lösten an
der vierten Versammlung vom Mittwoch die Gutachten Walter
und Jost grosse Frustration aus. Aufgrund der Finanzkon-
trolle war nämlich der Eindruck entstanden, es könnten Ver-
antwortlichkeitsklagen geführt werden. Die Berichte Walter
und Jost zerstörten diese Hoffnung, stand doch dort die Aus-
sage von Fachspezialisten derjenigen anderer Fachspeziali-

sten gegenüber. Da gilt es nochmals ganz genau hinzu-
schauen. Ich empfehle Ihnen, die Planungserklärung zu un-
terstützen.

%ODLVH�.URSI� Bern (JA!). Allzu lange Ausführungen kann ich
mir ersparen. Im Rahmen meiner Motion erklärte ich Ihnen
bereits letzte Woche, warum wir verschiedene Verbesserun-
gen im Zusammenhang mit den Staatsvertreterinnen und
Staatsvertretern in solchen Institutionen als nötig erachten
und sie auch fordern. Ein Teil davon wurde im Rahmen der
Motion beziehungsweise des Postulats überwiesen. Hinge-
gen lehnten Sie ab, dass Staatsvertreterinnen und -vertreter
zielgerichtet geschult werden und zielgerichtet auf ein fachli-
ches, flexibles Coaching zurückgreifen können. Wir meinen,
in vielen Institutionen wäre dies nötig, nehmen aber den Ent-
scheid des Grossen Rats zur Kenntnis. Hingegen meinen wir
ganz entschieden, im Rahmen der Affäre Bernische Lehrer-
versicherungskasse sei zu prüfen, welche Vorteile eine sol-
che Hilfestellung für Staatsvertreterinnen und -vertreter im
konkreten Fall geboten hätte und potenziell auch künftig
bieten könnte. Setzen wir die PUK ein und betrauen sie mit
der Vergangenheitsbewältigung, soll sie auch Empfehlungen
abgeben, damit solche Fälle sich künftig nicht mehr so leicht
wiederholen können. Deshalb ist es angemessen und wichtig
zu prüfen, wie solches verhindert werden kann. Das soll mein
Antrag sicherstellen. Wir bitten Sie, ihm zuzustimmen.

3UlVLGHQW�� Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher kom-
men zu Wort.

+DQV�-�UJ�.lVHU� Langenthal (FDP). Die FDP-Fraktion un-
terstützt den Antrag Sommer und lehnt den Antrag Kropf ab.
Sie ist der Auffassung, ihre mehrheitliche Haltung gegenüber
der letzte Woche behandelten Motion sei klar, diese könne
nicht via Auftrag an die PUK wieder durch die Hintertür ein-
gebracht werden. Die FDP-Fraktion erachtet diese Thematik
in diesem Rat als abgeschlossen.

0DUJULW� :LGPHU�.HOOHU� Büren a.A. (SP). Die SP-Fraktion
unterstützt eindeutig die Anträge der EVP-Fraktion. Auch wir
sind der Auffassung, die Aufträge seien möglichst weit zu
fassen im Bereich von tatsächlichen Vorfällen, die einander
gegenüberzustellen sind. Ziffer 2.3. ermöglicht der PUK, dort,
Planken zu setzen oder zu präzisieren, wo sie es als nötig
erachtet. Mit dem Antrag Kropf setzten wir uns heute Morgen
intensiv auseinander. Uns vorzustellen und zu überprüfen,
was wann unter anderen Umständen passiert wäre, stellt uns
vor Probleme. Es ist schwierig nachzuvollziehen, ob ab 1999,
1998 oder bereits früher welche Schulung das Hineinschlit-
tern ins BLVK-Debakel hätte verhindern können. Wir sind
nicht dagegen, eine gewisse Schulung zu prüfen, aber sicher
nicht im Rahmen der PUK, des Sanierungskonzepts und von
Sanierungsvorstössen, die noch in Arbeit sind. Darum lehnen
wir den Antrag GBJA ab.

/RUHQ]� +HVV� Stettlen (SVP). Die SVP-Fraktion lehnt die
Abänderungsanträge EVP und GBJA ab. Für die PUK ist es
durchaus prüfenswert, ob sie den Antrag der EVP in allen
drei Punkten zusätzlich abklären will, wie ihr Ziffer 2.3. des
Grossratsbeschlusses ermöglicht. Insbesondere müsste
Punkt 3, der Vergleich des Berichts der Finanzkontrolle mit
dem Gutachten Jost, automatisch Gegenstand der PUK sein.
Es ist zu eruieren, was nun wirklich stimmt, denn beide Pa-
piere werden in der Untersuchung als Unterlagen dienen. Im
Übrigen erlaubt Ziffer 2.4. des Grossratsbeschlusses auch,
gewisse Fragen wegzulassen, wenn Unterlagen belegen,
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dass die Sache geklärt ist. Somit ist Ausdehnung wie Ein-
schränkung der Abklärungen möglich.
Zum Antrag der Fraktion GBJA: Den Grundsatz der Möglich-
keit mit fachlichem Coaching und so weiter diskutierte der Rat
schon letzte Woche und äusserte klar seinen Willen dazu.
Des Weiteren ist ja eine der wesentlichen Aufgaben der PUK,
Lehren aufzuzeigen und Vorschläge zu unterbreiten, wie man
verhindern kann, dass künftig überforderte Leute in solchen
Gremien wieder falsche Massnahmen treffen. Ergäbe sich im
Lauf der Untersuchung der PUK, dass etwas wie ein Coa-
ching und andere Massnahmen tatsächlich erforderlich sind,
könnte das in einem Bericht präsentiert werden mit dem Ziel,
dort Verbesserungen einzubringen. Aber in der vorliegenden
Form ist die SVP-Fraktion gegen die beiden Abänderungsan-
träge EVP und GBJA.

7KRPDV�.RFK� Laupen (SP), Sprecher des Büros. Ich sollte
nun erraten, was das Büro zu diesen Anträgen gemeint ha-
ben könnte. Ich versuche mich durchzuschlagen und eine
Lösung zu finden.
Der erste Punkt des Antrags EVP/Sommer enthält die Frage,
was die BLVK allenfalls hätte unternehmen und ob sie hätte
handeln müssen. Persönlich wehre ich mich nicht gegen
diesen Auftrag; ich müsste der Kommission überlassen, wie
weit sie diesbezüglich in die Tiefe gehen will.
Stimmt der Grosse Rat Punkt 2 des Antrags zu, müsste der
Auftrag eigentlich auch auf die Schwesterkasse BPK ausge-
weitet werden. Ich frage mich, ob das wirklich die Meinung
ist. Ich habe das Gefühl, die Kommission werde in der Lage
sein, die Grenzen zu setzen. Wir tendierten diesbezüglich
eher zur Vorsicht. Aber anders als am Anfang, als ich mich
noch gegen die Ausweitung wehrte, vertrete ich heute den
Standpunkt, man könne der Kommission überlassen, wie weit
sie gehen will.
Der Auftrag im dritten Punkt des Antrags ist meines Erach-
tens ohnehin bereits gegeben, da alle drei Unterlagen unter-
sucht werden müssen. Dagegen wehren wir uns nicht, ob-
wohl es problematisch sein kann, dass die PUK unter Um-
ständen in der Frage Schiedsrichter spielen muss, wer effek-
tiv Recht hat. Aber vielleicht besteht der Auftrag gerade darin,
und wir sind froh, wenn diesbezüglich Klarheit geschaffen
werden kann.
Der Antrag GBJA/Kropf ist nicht einfach zu beurteilen. Das
Instrument der Empfehlung kennt der Grosse Rat nicht. Im
Ständerat ist es Usus für Empfehlungen an den Bundesrat,
an die er sich nicht unbedingt wird halten, jedoch begründen
müssen, weshalb nicht. So, wie der Antrag formuliert ist,
dünkt er uns für die Kommission eher ungeeignet, weil die
PUK dies im Rahmen der Möglichkeiten ohnehin prüfen
muss. Diesbezüglich teile ich die Meinung von Herrn Hess,
wehre mich aber im Namen des Büros nicht enorm dagegen.

3UlVLGHQW�� Wir stimmen ab über den Antrag EVP nach
Punkten, dann über den Antrag GBJA.

$EVWLPPXQJ�$QWUDJ�(93
Für Punkt 1 117 Stimmen
Dagegen 47 Stimmen

3 Enthaltungen

Für Punkt 2 107 Stimmen
Dagegen 51 Stimmen

8 Enthaltungen

Für Punkt 3 127 Stimmen

Dagegen 33 Stimmen
11 Enthaltungen

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 13 Stimmen
Dagegen 148 Stimmen

9 Enthaltungen

Ziff. 2.2., 2.3., 2.4.
Angenommen

Ziff. 2.5.
$QWUDJ�*)/
Die PUK nimmt aufgrund der rechtlichen, betriebswirtschaftli-
chen und versicherungstechnischen Untersuchungsergebnis-
se eine politische Wertung vor, sie formuliert Optimierungsbe-
reiche, gibt entsprechende Empfehlungen ab und unterbreitet
dem Grossen Rat Massnahmen.

&KULVWLQH�+lVOHU� Wilderswil (GFL). Morgen wollen wir keine
juristische, keine betriebswirtschaftliche und keine versiche-
rungstechnische Kommission, sondern eine parlamentarische
Untersuchungskommission einsetzen. Eine solche hat die
Aufgabe, auch dann nichts anderes als eine politische Wer-
tung vorzunehmen, wenn sie alle juristischen, betriebswirt-
schaftlichen und versicherungstechnischen Erkenntnisse
beizieht. Ich bitte Sie, den Antrag GFL anzunehmen, da wir
der Kommission nicht Aufträge erteilen möchten, die sie fast
nicht erfüllen kann, weil sie schlicht viel zu umfassend sind.

+DQV�-�UJ�.lVHU� Langenthal (FDP). Semantisch betrachtet
führt Christine Häsler eine feine Klinge. Im Antrag des Büros
lautet der Auftrag: «Die PUK nimmt eine politische, rechtliche,
betriebswirtschaftliche und versicherungstechnische Bewer-
tung der Untersuchungsergebnisse vor, formuliert Optimie-
rungsbereiche, gibt entsprechende Empfehlungen ab und
unterbreitet Massnahmen.» Daraus ist ersichtlich, dass poli-
tisch, rechtlich, betriebswirtschaftlich und versicherungstech-
nisch die vier Standbeine sind, womit sich die PUK befasst.
Eigentlich gehen wir davon aus, dass das ihr Auftrag ist.
Beim Lesen des Antrags Häsler merkt man, dass sehr wohl
bewusst, aber fein formuliert, die politische Wertung absolut
im Zentrum steht und die übrigen in den Hintergrund rücken.
Die PUK ist unbestritten eine politische Kommission; das
wissen wir alle in diesem Rat. Die FDP-Fraktion erachtet es
als geschickt, die Formulierung wie im Antrag des Büros
beizubehalten, in der die Gewichtung gleichmässig auf die
vier Bereiche verteilt ist. Deshalb empfehlen wir Ihnen, den
Antrag Häsler abzulehnen.

0DUJULW� :LGPHU�.HOOHU� Büren a.A. (SP). Ich danke Herrn
Käser für die sehr eingehende Analyse des Satzes. Die SP-
Fraktion ist exakt darum für den Antrag Häsler, weil wir der
Meinung sind, wir bräuchten die rechtlichen, betriebswirt-
schaftlichen und versicherungstechnischen Untersuchungs-
ergebnisse als Basis, dann aber eine politische Wertung
wollen, weil genau darin das Problem lag. Wir wollen wissen,
was das Parlament, der Grosse Rat in Zukunft besser ma-
chen muss, wir wollen eine politische Würdigung des ganzen
Debakels. Deshalb stimmen wir dem Antrag Häsler zu.

/RUHQ]� +HVV� Stettlen (SVP). Die SVP-Fraktion lehnt den
Antrag Häsler ab. Obschon klar ist, dass rechtliche, betriebs-
wirtschaftliche und versicherungstechnische Untersuchungs-
ergebnisse in eine politische Wertung einfliessen müssen,
liesse sich jetzt noch darüber streiten, ob die vier Standbeine
gleich zu gewichten seien. Aus dieser Sicht ist der Antrag
Häsler gerechtfertigt, weil die politische Wertung, anders als
im vorliegenden Entwurf des Grossratsbeschlusses, klar im
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Vordergrund steht. Weil aber das Gesetz über den Grossen
Rat die politische Gewichtung als eine der Hauptaufgaben
beinhaltet, ist unseres Erachtens sichergestellt, dass sie im
Vordergrund steht. Sehr wahrscheinlich ist weniger wichtig,
ob zum rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, versicherungs-
technischen Bereich auch noch andere mit einbezogen wer-
den oder ob man den einen oder anderen weniger oder mehr
gewichten muss. Wichtig ist, dass schliesslich die politische
Wertung im Vordergrund steht; das tut sie auch dann, wenn
wir den Grossratsbeschluss wie vorliegend annehmen. Des-
halb ist unserer Meinung der Antrag Häsler unnötig.

7KRPDV� .RFK� Laupen (SP), Sprecher des Büros. Noch
beim Gang ans Mikrofon musste ich mir überlegen, was ich
dazu sagen sollte. Auch ich merkte, dass die beiden Vertreter
der SVP- und FDP-Fraktion der Ansicht sind, der politische
Teil habe das Primat. Somit müsste man dem Antrag Häsler
zustimmen. Der Antrag lag dem Büro nicht vor. Ich persönlich
empfand Frau Häslers Formulierung als die bessere. Ich
bleibe diplomatisch: Stimmen Sie, wie Sie es für richtig hal-
ten!

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GFL 71 Stimmen
Für den Antrag Kommission 88 Stimmen

5 Enthaltungen

Ziff. 2.6.

$QWUDJ�)'3
Dem Grossen Rat ist der Bericht so rechtzeitig vorzulegen,
dass eine Behandlung möglichst in der Junisession 2005
traktandiert werden kann. Bei Vorliegen zwingender Gründe
könnte allenfalls die Septembersession 2005 vorgesehen
werden. Der Bericht ...

+DQV�-�UJ�.lVHU� Langenthal (FDP). Gemäss Formulierung
des Büros muss der Bericht spätestens in der September-
session 2005 vorliegen. In ihrer Motion hegte die FDP die
Erwartung, es könnte schon in der Aprilsession sein. In der
Zwischenzeit wissen wir, dass das unrealistisch ist. Der ent-
sprechende Antrag war vom Rat auch nicht angenommen
worden, aber man muss das Eisen schmieden, solange es
noch heiss ist. Und heiss ist es jetzt! Heiss mag in den näch-
sten Sommerferien zwar vielleicht das Wetter sein, aber si-
cher nicht mehr das Eisen. Wir wissen, dass wir dieser PUK
einen ehrgeizigen Auftrag erteilen. Aus den Unterlagen ha-
ben wir erfahren, wie viele Sitzungen in welchem Rhythmus
es braucht. Die 13 Kolleginnen und Kollegen, die sich der
Aufgabe stellen, haben sich viel Arbeit eingebrockt, das ist
sonnenklar. Aber viele detaillierte Berichte liegen bereits vor.
Es geht nun darum, Zusammenfassungen zu erarbeiten und
auf dieser Grundlage eine politische Wertung vorzunehmen.
Die FDP-Fraktion ist der Auffassung, mit der Wahl meiner
Formulierung könnte man die Chance packen, den Bericht in
diesem Rat allenfalls schon in der Junisession zu diskutieren.
Sollte die PUK wider Erwarten zwingende Gründe erkennen,
die dies verunmöglichen, kann man es im September tun.
Dann stimmen wir zeitlich mit der Auflage des Büros überein.
Die Formulierung des Büros wird semantisch nur fein verän-
dert, aber es könnte Hand und Fuss haben und dafür sorgen,
dass das unrühmliche Debakel BLVK vor den Sommerferien
des nächsten Jahres in diesem Rat abgeschlossen werden
und man an die Massnahmen gehen kann.

(UZLQ� 6RPPHU�� Melchnau (EVP). Der EVP-Fraktion ist es
ein grosses Anliegen, das Debakel möglichst rasch aufzuklä-
ren und aufzuarbeiten. Alle, die der Kommission für das Ge-
setz über die BLVK angehörten, erlebten, dass der wahr-
scheinliche PUK-Präsident – noch ist er nicht gewählt – sehr
effizient, zielgerichtet und professionell arbeitet. Da besteht
absolut keine Gefahr von Verschlampen. Ich glaube, dies
können mir die Kommissionsmitglieder bestätigen. Weil die
EVP-Fraktion nicht wegen Zeitdruck eine seriöse Aufarbei-
tung verhindern will, beantragt sie Ihnen, den Antrag FDP
abzulehnen.

/RUHQ]�+HVV� Stettlen (SVP). Wir lehnen den Antrag FDP ab,
weil er faktisch darauf hinaus liefe, dass die PUK ihren Be-
richt im April fertiggestellt haben müsste und das offensicht-
lich nicht realistisch ist. Nichts wäre wohl peinlicher, als wenn
die PUK einen relativ dummen Bericht vorlegen müsste und
nur der leise Hauch einer Vermutung aufkäme, dass gewisse
Sachen nicht ganz so hatten erarbeitet werden können, wie
man sich dies gewünscht hätte. Eine der wesentlichen Be-
gründungen für eine PUK war gewesen, der Sache bis ins
letzte Detail auf den Grund gehen zu wollen. Das ist wichti-
ger, als vielleicht einen oder zwei Monate Zeit zu gewinnen.
Und lässt man sich – richtigerweise – schon das Türlein of-
fen, im Fall zwingender Gründe auf den September zu ver-
schieben, ist nämlich schon ziemlich klar, was passieren wird;
dieser Punkt ist relativ schnell erreicht. Nur verliert die Kom-
mission dann noch zusätzlich Zeit damit, die zwingenden
Gründe formal und korrekt aufzulisten und vorzulegen. Ge-
scheiter soll sie zügig ihre Arbeit tun, damit sie diese bis zum
Termin abschliessen kann, den der Grossratsbeschluss vor-
sieht, nämlich September 2005. Ist sie damit früher fertig,
umso besser. Aber wir befürworten hier den Vorschlag des
Büros im GRB.

0DUJULW�:LGPHU�.HOOHU� Büren a.A. (SP). Die SP-Fraktion ist
klar für den Antrag Käser. Wir hatten sogar zu beantragen
versucht, im Grossratsbeschluss nur noch den Juni 2005
aufzuführen, uns aber belehren lassen, dass wir doch, wie
Herr Hess vorhin sagte, das Türlein offen lassen sollten, den
Bericht auch noch im September beraten zu können. Natür-
lich sind wir gleichwohl der Meinung, mit allen vorhandenen
Grundlagen sei es möglich, die Materie bis zum April zu erar-
beiten. Nur in ganz spezifischen Themenbereichen wird es
noch nötig sein, Abklärungen zu tätigen. Deshalb sollte der
Bericht dem Grossen Rat im Juni vorgelegt und auch bereits
diskutiert werden können. Je nachdem könnten daraus gezo-
gene Schlüsse folgende Gesetzesrevisionen oder Sanie-
rungspakete beeinflussen.

&KULVWLQH�+lVOHU� Wilderswil (GFL). Nur selten ist das Parla-
ment derart einig. Alle Fraktionen wollen eine PUK, und alle
sind mit dem detaillierten Auftrag des Büros eigentlich einver-
standen; niemand rüttelt an der Zusammensetzung. Sind wir
uns schon alle so einig in diesen Fragen, haben wir auch ein
grosses gemeinsames Interesse daran, dass die Arbeit, die
die PUK zu leisten haben wird, ein gutes Resultat erbringt.
Immerhin geht es hier um einen erneuten Finanzskandal im
Kanton Bern, um schwer wiegende Fehler und um Verantwor-
tung. Verantwortung haben auch wir zu tragen bei diesem
Entscheid. Das Eisen schmieden, solange es noch heiss sei,
sagte Herr Käser. Das mag stimmen, aber es bleibt auch
länger heiss, wenn man noch länger einfeuern lässt und dann
dem Feuerlein plötzlich die Luft abdreht. Genau das täten wir,
wenn wir jetzt einen Termin einbauten, der die ganze Arbeit
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der PUK unter grossen Druck setzt. Was sind zwingende
Gründe? Zwingende Gründe müsste die PUK irgendwann im
März oder vielleicht schon vorher diskutieren und darüber
abstimmen, ob deren überhaupt vorlägen. Das ist ein grosser
Zeitverlust und sinnlos. Wir alle wollen ein seriöses Resultat.
Das kann am besten dadurch erreicht werden, dass wir die
PUK nun arbeiten lassen und nicht unnötig unter Druck set-
zen mit Terminen, die kaum einzuhalten sind. Die GFL lehnt
den Antrag Käser ab; ich danke Ihnen, dass Sie gleich ent-
scheiden.

3UlVLGHQW��Als Einzelsprecher ergreift Herr Pulver das Wort.

%HUQKDUG�3XOYHU� Bern (GFL). Ich bin mir bewusst, dass es
heikel ist, wenn ich jetzt ein Votum abgebe; ich hatte beab-
sichtigt, dazu nichts zu sagen. Doch empfehle ich Ihnen sehr,
den Antrag Käser abzulehnen. Wir alle beschlossen, eine
PUK einzusetzen, das stärkste Instrument des Kantonspar-
laments. Die PUK muss etwas liefern, das etwas erbringt. Sie
formulierten einen sehr ausführlichen Auftrag. Die PUK soll
abklären, welche Ursachen zwischen 1989 und 2004 zum
Debakel führten, wer die Verantwortung dafür trägt und was
man in Zukunft besser machen kann. Wer im Regierungsrat
und im Grossen Rat trägt die Verantwortung, wer bei der
Kasse, in der Verwaltungskommission, in der Direktion, unter
den Experten für die berufliche Vorsorge, bei der Finanzkon-
trolle, der Aufsicht, beim Bund und in den Kommissionen?
Diesen Auftrag formulierten Sie. Die PUK wird alles daran
setzen, das möglichst gut zu machen. Sie müssen sich aber
bewusst sein, dass die PUK nicht wie irgendeine andere
Kommission mit Mehrheitsentscheiden arbeiten und diese
bekannt geben kann. Im Grossen Rat sind wir mit Mehrheits-
verhältnis von so und so vielen Stimmen der Meinung, es sei
so und so gewesen. Die PUK muss aufgrund von Fakten,
Anhörungen und Zeugenbefragungen nach Möglichkeit ein-
stimmig zu einem Schluss gelangen. Dieser Prozess braucht
sehr viel Zeit und verläuft viel langsamer als in einer Kommis-
sion, wo man über politische Streitfragen im entscheidenden
Moment abstimmen kann. Muss die PUK am Schluss ab-
stimmen, wird es schwierig, denn dadurch verringert sich ihr
Gewicht. Berechnet man ab dem Zeitpunkt, da alle Schluss-
folgerungen vorliegen, für die Niederschrift des Berichts einen
Monat ein und bedenkt man, dass man auch den betroffenen
Personen zwei oder drei Wochen Frist einräumen muss für
deren Anhörung aufgrund ihres Rechts auf rechtliches Gehör,
müsste die PUK Ende März mit allen Schlussfolgerungen
fertig sein. Jedes Mal, wenn im Januar, Februar oder März
etwas Neues auftauchen wird, wird sich die PUK überlegen
müssen, ob es nun zwingend sei, das noch abzuklären. Der
Grosse Rat beauftragte sie, nur in zwingenden Fällen später
noch Abklärungen zu tätigen. Das, denke ich, wird sich auf
die Qualität der Abklärung tatsächlich auswirken. Beschlos-
sen wir schon, eine PUK einzusetzen, legen Sie ihr doch
nicht bereits jetzt neue Hindernisse in den Weg. Lassen Sie
sie arbeiten; sie wird versuchen, möglichst schnell zum Ende
zu gelangen.

+DQV�-�UJ� .lVHU� Langenthal (FDP). Unter Ziffer 2.6. des
vorliegenden Grossratsbeschlusses steht «spätestens in der
Septembersession». Wann sonst als in der Junisession,
wenn nicht in der Septembersession, kann denn der Bericht
vorgelegt werden? Wird die PUK tatsächlich zwingende
Gründe feststellen, wird es doch einfach sein, sie dem Rat so
plausibel darzulegen, dass der Rat sie akzeptiert. Mein An-
trag ist sehr moderat. Er ermöglicht, den Bericht auch im

September abzuliefern, wie es der Grossratsbeschluss mit
dem Begriff «spätestens» tut, immerhin aber auch, dass wir
es vor den Sommerferien wissen.
7KRPDV� .RFK� Laupen (SP), Sprecher des Büros. Unter
Einbezug des Antrags Pfister mit der Ablieferung des Berichts
im April erscheint dieser Antrag effektiv als Kompromiss. Ob
er es tatsächlich ist, weiss ich noch nicht. Diesbezüglich
machte ich unter den Büromitgliedern eine Umfrage, um
festzustellen, ob das Büro allenfalls darauf einschwenken
könnte. Weil sie keine einheitliche Meinung erbrachte, ver-
trete ich den ursprünglichen Antrag des Büros. Seinerzeit
hatten wir diese Frage diskutiert und waren zum Schluss
gelangt, der sich im Antrag des Büros niederschlug. Gewisse
Meilensteine sind einzuhalten, und obligate Elemente können
nicht einfach übergangen werden. Sobald der Entwurf vor-
liegt, wird er übersetzt werden müssen, er muss dem Regie-
rungsrat zur Stellungnahme unterbreitet werden, der seiner-
seits Zeit brauchen wird für sein Verfahren inklusive Mitbe-
richt. Anschliessend müssen der Grosse Rat und die Medien
rechtzeitig vor der Session bedient werden mit der definitiven
Fassung – vielleicht werden noch Korrekturen anzubringen
sein – und der Stellungnahme des Regierungsrats. Für die
Beratung in der Junisession müsste der absolut bereinigte
Entwurf der PUK zwingend Mitte April vorliegen. Sonst würde
es nicht reichen. Das bedeutet, dass sie dann ihre Arbeiten
abgeschlossen haben müsste. Vielleicht wird sie es tatsäch-
lich geschafft haben, vielleicht aber eben auch nicht. Meiner
Meinung nach setzen wir hier Druck auf, der sich kontrapro-
duktiv auswirken könnte. Beispielsweise könnte man sagen
müssen, eigentlich wäre noch dieser oder jener Punkt abzu-
klären, aber aus Termingründen müsse man darauf verzich-
ten. Es könnte unnötiges Konfliktpotenzial schaffen, indem
man der PUK vorwerfen könnte, diesen oder jenen Aspekt
nicht genügend überprüft zu haben, und der einen oder ande-
ren Seite könnte dieser Zeitdruck sogar gelegen kommen.
Sollte die PUK hingegen ihre Arbeiten tatsächlich ohne in-
haltliche Abstriche an den Untersuchungen im Zeitplan ab-
schliessen können, ist es ja auch gemäss Büroantrag mög-
lich.
Uns ist das kleine semantische «Vorliegen zwingender Grün-
de» von Hans-Jürg Käser noch unklar. Was heisst das? Wer
entscheidet, was zwingende Gründe sind? Niemand anderes
als die Kommission selbst wird es tun müssen. Sie wird sa-
gen, ob sie bereit ist oder eben nicht. In diesem Sinn ist der
Unterschied zwischen den beiden Anträgen nicht sehr gross,
aber der Druck scheint uns unnötig. Man kann den Bericht
auch gemäss Antrag Büro in der Junisession behandeln.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag FDP 70 Stimmen
Für den Antrag Büro 103 Stimmen

6 Enthaltungen

Ziff. 3. – 5.
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Grossratsbeschlusses 177 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

1 Enthaltung
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3UlVLGHQW�� Ich will es nicht unterlassen, dem Ratssekretär
herzlich zu danken für die grossartige Vorbereitung dieses
Beschlusses.

�%HLIDOO�DXV�GHP�5DW�

9RUDQVFKODJ�����
257/04
'ULQJOLFKH� 0RWLRQ� )LQDQ]NRPPLVVLRQ� ±� (LQVSDUXQJHQ
YRQ����0LR��)UDQNHQ�EHLP�9ROO]XJ�GHV�9RUDQVFKODJV�����
�:RUWODXW� GHU�0RWLRQ� XQG�$QWZRUW� GHV�5HJLHUXQJVUDWV� VLHKH
$QKDQJ�6�������

3UlVLGHQW��In einem ersten Umgang werden der Voranschlag
mit allen Abänderungsanträgen und die Fiko-Motion gemein-
sam beraten, anschliessend der Aufgaben-/Finanzplan mit
allen Abänderungsanträgen.

Voranschlag 2005

$QWUDJ�)LQDQ]NRPPLVVLRQ
Der Grosse Rat verabschiedet den Voranschlag 2005 mit den
folgenden Eckdaten:
– Übertragung von 68,603 Mio. Franken aus der Investitions-

rechnung (Konto 440 5630) in den Fonds für Spitalinvesti-
tionen (Konto 5043 6630) gemäss Artikel 44 Spitalgesetz;

– Ertragsüberschuss in der Laufenden Rechnung von 40,0
Mio. Franken;

– Nettoinvestitionen von 530,8 Mio. Franken (inkl. Spezialfi-
nanzierungen);

– Steueranlage von 3,06.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�693
Die effektive Neuverschuldung ist gegenüber dem Voran-
schlag 2005 in Ergänzung zur Fiko-Motion bei der Umset-
zung zu halbieren durch Aufwandreduktion exklusive Investi-
tionen. Dabei sind die Mehrausgaben BLVK bei der Erzie-
hungsdirektion einzusparen.

$QWUDJ�%�UR�GHV�*URVVHQ�5DWV
2. Behörden
2.2. Verwaltungsrechnung / 2.2.1 Laufende Rechnung:
Der Aufwand auf der Kontengruppe 4100 300 wird zwecks
Entschädigung  der PUK-Mitglieder um 121 000 Franken
erhöht.
Der Aufwand auf der Kontengruppe 4100 318/303/305 wird
zwecks Sicherstellung der fachlichen und administrativen
Unterstützung der PUK um 302 000 Franken erhöht.
3. Staatskanzlei
3.3.8 Entscheidunterstützung für den Grossen Rat:
Der Deckungsbeitrag III der Produktgruppe wird zwecks befri-
steter personeller Verstärkung des Ratssekretariats um -
56 000 Franken auf neu -1 561 475 Franken geändert.

+DQV�8OULFK� .lVHU� Münchenbuchsee (FDP), Sprecher der
Finanzkommission. In Ihren Sessionsunterlagen erhielten Sie
die ausführliche schriftliche Berichterstattung und die Anträge
der Finanzkommission zum Voranschlag 2005 und zum Auf-
gaben-/Finanzplan 2006–2008. Deshalb beschränke ich mich
auf eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und be-
gründe die Anträge der Fiko. Einleitend werfe ich einen kur-
zen Blick zurück.
In der Novembersession 2001 überwies der Grosse Rat die
Motion der Fiko zum Schuldenabbau. In der Folge erhob der
Regierungsrat in seinen Richtlinien zur Regierungspolitik
2003-2006 zu einem der drei Hauptziele dieser Legislatur,
den Kanton Bern zu entschulden. Somit ist der Schuldenab-
bau das gemeinsame Ziel von Grossem Rat und Regierung.

Mit SAR beschlossen wir in den beiden letzten Jahren das
bisher grösste Sparpaket des Kantons Bern und setzten es
um. Gleichzeitig verschlechterten sich die finanzpolitischen
Rahmenbedingungen jeweils massiv. Deshalb stimmte der
Grosse Rat einer zeitlichen Verschiebung des Schuldenab-
baus zu. Dabei erliess er allerdings strengere Vorgaben als
die vom Regierungsrat beantragten. So verschärfte der Gro-
sse Rat letzten November den Antrag des Regierungsrats
und forderte Einsparungen von 50 Mio. Franken beim Vollzug
des Voranschlags 2004 sowie einen Selbstfinanzierungsgrad
von mindestens 100 Prozent im Durchschnitt der Finanz-
planjahre 2005–2007. Auch dieses Jahr verschlechterten sich
die finanzpolitischen Rahmenbedingungen wiederum zwi-
schen der Novembersession 2003 und dem Erhalt des Vor-
anschlags 2005 und des Aufgaben-/Finanzplans 2006-2008
im September 2004. Die wichtigsten Veränderungen sind in
unserem Bericht auf Seite 9 und in der Berichterstattung des
Regierungsrats auf Seite 83 und folgenden aufgeführt. Insge-
samt führten die veränderten Rahmenbedingungen gegen-
über den Zahlen im Herbst 2003 zu einer Haushaltver-
schlechterung von durchschnittlich 51 Mio. Franken jährlich.
Der Regierungsrat reagierte darauf mit den beiden Schwer-
punktprogrammen 1 und 2. Im Rahmen dieser Programme
entlastete er den Haushalt um über 100 Mio. Franken. In der
Folge konnte der Regierungsrat im September 2004 einen
Voranschlag und einen Aufgaben-/Finanzplan mit den fol-
genden Zahlen und Eckwerten vorlegen:
Laufende Rechnung: Bei einem Aufwand von 8,62 Mrd. und
einem Ertrag von rund 8,3 Mrd. Franken zeigt die Laufende
Rechnung im Voranschlag 2005 einen positiven Saldo von 40
Mio. Franken auf. In den Aufgaben- und Finanzplanjahren
verbessert sich dieser Saldo weiter auf 108 Mio. Franken im
Jahr 2006 und steigt auf 278 Mio. Franken bis 2008. Diese
Zahlen legte der Regierungsrat der Finanzkommission Ende
August vor. Verschiedene Risiken, unter anderem die inzwi-
schen praktisch sichere Sanierung der BLVK, sind in diesen
Werten noch nicht enthalten.
Investitionsrechnung: Der Regierungsrat stabilisierte die
Nettoinvestitionen im Durchschnitt der Planjahre auf 550 Mio.
Franken. Die Nettoinvestitionen liegen mit rund 37 Mio. Fran-
ken im Durchschnitt leicht unter den Planwerten des letztjäh-
rigen Finanzplans. Insgesamt liegen sie aber immer noch
deutlich über dem Niveau der vergangenen Jahre. Zwischen
1995 und 2002 bewegten sich die Nettoinvestitionen in der
Regel zwischen gut 200 und knapp 400 Mio. Franken. Die
vorliegenden Zahlen weisen also immer noch eine Zunahme
der Investitionen aus.
Bilanz und Entwicklung der Verschuldung: Für die Entwick-
lung der Verschuldung ist die Selbstfinanzierung der Nettoin-
vestitionen entscheidend. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt
gemäss den vom Regierungsrat vorgelegten Zahlen in den
beiden nächsten Jahren unter 100 Prozent. Dementspre-
chend soll die Verschuldung in den beiden nächsten Jahren
um 81 Mio. beziehungsweise 131 Mio. Franken ansteigen.
2007 und 2008 soll dann gemäss den Planzahlen vom Sep-
tember ein Schuldenabbau stattfinden, so dass im Durch-
schnitt der Planjahre 2005-2008 ein Schuldenabbau von 5,8
Mio. Franken jährlich beziehungsweise 23,2 Mio. Franken
insgesamt realisiert werden soll. Diese Zahlen sowie eine
ausführliche Beschreibung finden Sie in unserem Bericht in
der Tabelle auf den Seiten 7 und 8, beziehungsweise die
weiteren Ausführungen auf den Seiten 9 bis 13.
Zur erstmaligen Budgetierung nach NEF: Per 1. Januar 2005
wird NEF auf breiter Ebene in der Verwaltung des Kantons
Bern eingeführt. Das heisst, der Voranschlag und der Aufga-
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ben-/Finanzplan sind dieses Jahr erstmals nach den Vorga-
ben der neuen Verwaltungsführung NEF 2000 sowie dem
neuen Gesetz über die Steuerung von Finanzen und Leistun-
gen (FLG) überarbeitet. Die bestehende Finanzbuchhaltung
wurde durch eine Kosten-, Leistungs- und Erlösrechnung
(KLER) ergänzt. Diese Neuerungen konnten Sie auch ganz
handfest am neuen Dokument feststellen, das Sie vom Re-
gierungsrat erhielten. Der Voranschlag und der Aufgaben-
/Finanzplan sind neu in einem einzigen Dokument von rund
700 Seiten enthalten. Es gibt eine gemeinsame Berichter-
stattung für das Voranschlagsjahr und für die Aufgaben-
/Finanzplanjahre. Ich gehe hier nicht näher auf die techni-
schen Aspekte der Neuerungen ein, sondern verweise auf die
Weiterbildungsmodule 1 bis 3, die der Grosse Rat im Rah-
men seiner Vorbereitung auf NEF bereits durchführen konnte.
Die wesentliche Änderung für den Grossen Rat ist aber, dass
er diesen Herbst erstmals nicht nur über die Finanzen zu
beschliessen hat, sondern auch über die damit verbundene
Leistungsseite Steuerungsentscheide treffen kann. Zentrale
Bausteine von NEF 2000 sind die 108 Produktgruppen und
320 Produkte, in denen die kantonale Leistungserstellung
abgebildet wird. Für die Fiko hat das neue Dokument, in dem
den Kosten neu auch die Erlöse und Leistungen gegenüber-
stehen, einen ganz anderen Charakter. Der neue Voran-
schlag und der neue Aufgaben-/Finanzplan liefern Ihnen und
uns zusätzliche Informationen und erhöhen die Transparenz.
Die Fiko beurteilt das neue Dokument grundsätzlich positiv.
Sowohl für den Grossen Rat als auch für den Regierungsrat
wird die Herausforderung darin bestehen, der grossen Menge
von Informationen die richtigen zu entnehmen und sinnvoll
steuern zu können.
Für die Fiko ging es – gleich wie für den Regierungsrat und
die Verwaltung – diesen Herbst um ein erstes Sammeln von
Erfahrungen mit den neuen Steuerungsinstrumenten. Bei-
spielsweise nahm die Fiko bei den Direktionsbesuchen die
Gelegenheit wahr, sich pro Direktion eine bis zwei Produkt-
gruppen vorstellen zu lassen. Dabei stellte sie insgesamt fest,
dass aufgrund der erstmaligen Erarbeitung der Produkte und
Produktgruppen noch verschiedene Unsicherheiten und Vor-
behalte gegenüber KLER-Daten bestehen. Bei den Direkti-
onsbesuchen wurde die Fiko immer wieder darauf hingewie-
sen, dass es sich bei gewissen Zahlen um Annahmen handle
und man die Ergebnisse des ersten Geschäftsberichts 2005
abwarten müsse, um sie verifizieren zu können. Auch der
Regierungsrat bringt in seiner schriftlichen Berichterstattung
einen entsprechenden Vorbehalt an. Angesichts dieser Unsi-
cherheiten entschied die Fiko, dieses Jahr noch nicht auf der
Ebene der erstmals erarbeiteten Produktgruppen zu steuern.
Auch zeitlich hätte es nicht gereicht. Entsprechend stellte die
Fiko keine Anträge auf der Ebene von Produktgruppen, nahm
aber verschiedene Produktgruppen in ihre watchlist auf und
empfiehlt der Steuerungskommission, deren Entwicklung
weiterzuverfolgen und sie näher zu prüfen. Die Fiko hofft,
dass die zusätzlichen Informations- und Steuerungsmöglich-
keiten, die NEF bietet, schon nächstes Jahr deutlich besser
genutzt werden können. Sie verspricht sich auch weitere
Verbesserungen und oder Einsparungsmöglichkeiten von
einer vertieften Auseinandersetzung des Regierungsrats mit
den Produkten und Produktgruppen. Sie erwartet, dass im
Regierungsrat und in den Direktionen dazu Diskussionen
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden.
Weiter erwartet sie, dass die Einführung von NEF allgemein
zu erhöhtem Kostenbewusstsein und damit verbunden zu
Einsparungen beziehungsweise nachhaltigen Ergebnisver-
besserungen führen wird.
Zur Beurteilung dieser Unterlagen: Mit den vorgelegten Zah-
len sieht der Regierungsrat erneut eine Verschiebung der
Schuldenstabilisierung im Durchschnitt der Planjahre bis

2008 vor, statt, wie letztes Jahr von der Fiko gefordert, bis
2007. Somit folgt der anschliessende Schuldenabbau erst
später. Die Fiko anerkennt die grossen Anstrengungen, die
der Regierungsrat mit den beiden Schwerpunktprogrammen
1 und 2 bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres unternahm.
Damit verfolgte der Regierungsrat das Hauptziel, die Defizit-
bremse einzuhalten. Nicht eingehalten werden mit den vor-
gelegten Zahlen die Beschlüsse des Grossen Rats vom letz-
ten November. Die Fiko teilt die Ansicht des Regierungsrats,
er habe den bisherigen Sanierungsansatz weitgehend ausge-
reizt. Spielraum für lineare Kürzungen besteht kaum mehr.
Die Finanzkommission begrüsst daher ausdrücklich das vom
Regierungsrat angekündigte Schwerpunktprogramm 3. Damit
will der Regierungsrat eine Überprüfung der staatlichen Auf-
gaben und Dienstleistungen in ausgewählten Schwerpunkt-
bereichen durchführen. Er will neue Wege gehen und die
Politik frühzeitig in ein solches Verfahren einbinden. Die Fiko
erwartet, dass der Regierungsrat das Schwerpunktprogramm
3 rasch an die Hand nimmt und Anfang Jahr 2005 mit den
Arbeiten beginnt. Allerdings wird es eine gewisse Zeit dauern,
bis die Massnahmen des Schwerpunktprogramms 3 finanziell
wirksam werden. In der Zwischenzeit wird man gewisse linea-
re Kürzungen aufrecht erhalten müssen, und Einsparungen
bei den Investitionen werden unumgänglich sein. So hält die
Finanzkommission die Beschränkung des Lohnsummen-
wachstums auf 1 Prozent für unbefriedigend. Sie sieht aber
gegenwärtig aus finanzpolitischen Gründen keine Möglich-
keit, die unechte SAR-Massnahme aufzuheben. Daneben ist
auch die Einnahmenseite im Auge zu behalten. Die Finanz-
kommission wiederholt ihre letztjährige Aussage, dass sie die
Volksinitiative für tragbare Steuern, die geforderte Steue-
rentlastung von 10 Prozent auf allen Staatssteuerbeträgen,
die einem Minderertrag von rund 400 Mio. Franken jährlich
entspricht, finanzpolitisch für nicht tragbar hält. Nebst dem
Abbau weiterer Aufgaben ist für die Sanierung des Haushalts
ein grösseres Wirtschaftswachstum unabdingbar.
Zu den Anträgen der Finanzkommission: Bei aller Anerken-
nung der vom Regierungsrat mit den Schwerpunktprogram-
men 1 und 2 geleisteten Anstrengungen muss die Fiko fest-
stellen, dass die Beschlüsse des Grossen Rats aus der No-
vembersession 2003 nicht erfüllt werden. Die Fiko ist der
Auffassung, eine erneute Verschiebung des Zeitpunkts für
mindestens die Schuldenstabilisierung würde die Glaubwür-
digkeit der kantonalen Finanzpolitik schwächen. Sie hält
deshalb für wichtig, dass die seit Herbst 2001 laufenden
Anstrengungen zur Schuldenstabilisierung und anschliessen-
dem Schuldenabbau endlich Ergebnisse zeigen. Deshalb hält
sie an der letztjährigen Planungserklärung des Grossen Rats
grundsätzlich fest, die eine Stabilisierung der Schulden im
Durchschnitt der Jahre 2005-2007 und danach einen Schul-
denabbau forderte. Um dieses Ziel erreichen zu können, soll
per dringliche Motion zum Vollzug des Voranschlags 2005 in
einem ersten Schritt der vom Regierungsrat budgetierte
Schuldenanstieg von 81 Mio. auf 41 Mio. Franken reduziert
werden. Zudem wird mit einer Planungserklärung verlangt,
dass der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen im
Durchschnitt der Aufgaben- und Finanzplanjahre 2006 und
2007 mindestens 100 Prozent betrage. Im Namen der Fi-
nanzkommission bitte ich Sie, unsere Anträge sowie die be-
reits erfolgten Sparentscheide des Regierungsrats im Rah-
men des Schwerpunktprogramms 1 und 2 zu unterstützen.
Nur so wird es uns möglich sein, das Ziel einer Schuldensta-
bilisierung mit anschliessendem Schuldenabbau in den kom-
menden drei Jahren zu erreichen.

7KHUHVH�%HUQKDUG�.LUFKKRIHU� Worb (SVP), Präsidentin der
Finanzkommission. «Jetzt kommen die schon wieder mit
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einer Motion», tönte es etwa in letzter Zeit – gerade auch in
der Presse –, und der Vorwurf wurde laut, man sollte nicht
auf den Voranschlag einwirken. Ich will keine grosse Ausle-
geordnung machen, das hat Hans-Ulrich Käser nun gerade
getan, sondern mich darauf beschränken, unsere Motion
etwas eingehender zu begründen.
Vor einem Jahr nahm der Grosse Rat eine Planungserklä-
rung an, die verlangte, die Schulden im Durchschnitt der
Planjahre 2005-2007 nicht ansteigen zu lassen. Bekanntlich
ist nicht über das Budget, sondern über den Finanzplan zu
steuern. Soweit so gut, darin sind sich alle einig. Aber näch-
stes Jahr wird das erste Finanzplanjahr logischerweise das
Voranschlagsjahr sein. Die Finanzkommission kontrollierte
also, ob die Forderung der Planungserklärung erfüllt sei, und
stellte leider fest, dass dem nicht so ist. Mit Recht sagt der
Regierungsrat in seiner Antwort, die finanziellen Rahmenbe-
dingungen hätten sich erneut um zirka 50 Mio. Franken ver-
schlechtert. Nun fragt sich, ob wir deshalb das Ziel neu defi-
nieren wollen. Hätten wir beispielsweise ein gutes Eigenka-
pitalpolster, könnten wir uns das durchaus überlegen. Be-
kanntlich sieht die Situation leider anders aus. Bekannt ist
auch – und zwar über die Parteigrenzen hinweg –, dass alle
die Schulden abbauen oder zumindest nicht weiter anwach-
sen lassen wollen; sonst nehmen Sie nochmals die Wahlpro-
spekte von 2002 zur Hand! Das gelang uns mit den Rech-
nungsabschlüssen 1999-2003 dank grosser Anstrengungen
von Parlament, Regierungsrat und Verwaltung. Für das Jahr
2004 sieht es weniger rosig aus. Weil wir es nicht sinnvoll
finden, das Voranschlagsjahr nicht anzutasten und deshalb in
den Jahren 2006 und 2007 überproportional einsparen zu
müssen, beantragen wir auch dieses Jahr wieder, auf den
Voranschlag Einfluss zu nehmen.
Zuerst war ein Antrag auf Reduktion des Saldos vorgesehen.
Nach Rücksprache mit dem Finanzdirektor entschieden wir
uns aber, wieder eine Motion einzureichen. Sie hat den Vor-
teil, bei der Umsetzung in der Verwaltung viel weniger Zu-
satzaufwand zu verursachen. Ist es aber überhaupt möglich,
40 Mio. Franken einzusparen? Das soll in der Laufenden
Rechnung durch restriktive Ausgabenpolitik geschehen. Uns
dünkt, es sollte möglich sein, auf 100 Franken 50 Rappen
oder eben 40 Mio. auf 8 Mrd. Franken einzusparen. Das Ziel
ist, dass die Schulden statt um 80 Mio. nur um 40 Mio. Fran-
ken anwachsen. Ich nehme an, Sie haben die Antwort des
Regierungsrats gelesen. In den düstersten Farben listet er
alle Risiken auf, die noch auftreten und verhindern könnten,
dass das Ziel erreicht wird. Er wirft auch die Frage auf, ob
eigentlich der Wortlaut oder die Zielsetzung dieser Motion
gelte. Zur Zeit der Beratung war das deckungsgleich. Auch
jetzt ist für uns klar der Motionstext massgebend. Hingegen
gehe ich davon aus, dass der Regierungsrat auch ohne Auf-
trag des Grossen Rats alles daran setzen wird, eventuelle
Verschlechterungen aufzufangen. Das ist weder einfach noch
lustig, aber leider notwendig, wenn man die Wahlversprechen
von 2002 erfüllen will. Zudem gilt immer noch die Planungs-
erklärung aus dem Jahr 2003. Nicht alles lässt sich im letzten
Jahr ausgleichen! Wir müssen der Bevölkerung beweisen,
dass es uns ernst ist mit dem Schuldenabbau, sonst steigen
die Chancen der Steuersenkungsinitiative, die von der Mehr-
heit des Grossen Rats als untragbar beurteilt wird. Das sage
ich nicht einfach so. Wer sich in letzter Zeit etwas umhörte,
musste feststellen, dass der Kanton Bern leider mit dem
Image behaftet ist, Geld zu verdummen. Deshalb müsse man
es ihm verknappen, ist die Volksmeinung. Tun wir das nicht
durch Vorgaben zum Schuldenabbau, wird es wahrscheinlich
der Stimmbürger durch die Senkung der Steuereinnahmen
tun.
Die Finanzkommission will die Motion mit 9 gegen 4 Stimmen
verabschieden. Wir sind überzeugt, dass die Forderung

massvoll und erfüllbar ist und bitten Sie um Ihre Unterstüt-
zung.

3UlVLGHQW�� Die Antragsteller zum Voranschlag kommen zu
Wort. Die Planungserklärung der SVP-Fraktion vertritt Herr
Grunder.
+DQV� *UXQGHU�� Hasle-Rüegsau (SVP). Die Planungserklä-
rung, die Ihnen die SVP unterbreitet, sieht vor, im Voran-
schlag die Mehrverschuldung zu halbieren. Sie wissen, dass
das graue Buch, das Sie alle erhielten, bereits Makulatur ist.
Nachdem dessen Druck überschlugen sich die Ereignisse,
und Turbulenzen sind auch künftig zu erwarten. Heute haben
wir bereits im Voranschlag eine Mehrverschuldung von zirka
164 Mio. Franken. Behaften Sie mich nicht auf die Million
genau, der momentane Stand ist schwankend! Nachdem das
graue Buch ein Anwachsen der Schulden um 80 Mio. Fran-
ken vorsieht, kamen einerseits das Debakel der BLVK, dann
auch die Fiko-Motion, die wir selbstverständlich unterstützen.
Zudem wird im Anschluss an diese Debatte eine zweite Le-
sung zur Steuergesetzrevision durchgeführt. Wir gehen da-
von aus, dass das Minipaket angenommen wird, das für den
Voranschlag nochmals mit etwa 23 Mio. Franken negativ ins
Gewicht fällt. Weiter stehen aufgrund des Gerichtsentscheids
Kindergartennachzahlungen an. Insgesamt macht das nach
heutigem Stand zirka 164 Mio. Franken aus gegenüber den
im grauen Buch veranschlagten 81 Mio. Franken. Ziehen wir
davon die durch die Fiko-Motion beantragte Einsparung von
40 Mio. Franken ab, lässt sich das Minus auf 124 Mio. Fran-
ken senken. Unsere Planungserklärung verlangt die Halbie-
rung der effektiven Neuverschuldung, so dass der Voran-
schlag auf etwa 62 Mio. Franken zu beziffern ist und wir un-
gefähr wieder dort landen, wo es das schöne dicke Buch
vorsieht.
Weiter verlangen wir in der Planungserklärung, den Anteil
BLVK in der Erziehungsdirektion einzusparen. Ich bin mir
bewusst, dass diese Forderung Hagel auslösen und mir und
der SVP den Stempel aufdrücken wird, bildungsfeindlich
eingestellt zu sein. Das sind wir nicht, aber der Meinung, die
Erziehungsdirektion zusammen mit den Gemeinden sei der
Arbeitgeber der Lehrer. Geschieht Vergleichbares in der
Privatwirtschaft, muss es die betreffende Firma auslöffeln.
Deshalb und auch in Anbetracht der Höhe des Ausgaben-
budgets der Erziehungsdirektion finden wir die Einsparung
dort gerechtfertigt, macht sie doch zirka ein halbes Prozent
oder von 100 Franken 50 Rappen aus. Weiter zeigt die neu-
ste, zwar gesamtschweizerische, Pisa-Studie auf, dass das
Bildungswesen der Schweiz qualitativ stetig weiter abrutscht,
während es von der Kostenseite her langsam zu den Spitzen-
reitern aufrückt. Im Vergleich zum Mittel der OECD-Länder
liegen unsere Ausgaben um mehrere Tausend Franken hö-
her pro Kopf. Deshalb finden wir es absolut angebracht, in
der Erziehungsdirektion nicht durch den Abbau von Bildungs-
stätten oder Qualität, sondern durch Effizienzsteigerung ein-
zusparen.
Ich wiederhole: Unsere Planungserklärung verlangt, die ef-
fektive Neuverschuldung zu halbieren und den Verschul-
dungsanteil der BLVK durch Effizienzsteigerung in der Erzie-
hungsdirektion einzusparen.

3UlVLGHQW�� Die Anträge des Büros des Grossen Rats zum
Voranschlag vertritt Thomas Koch.

7KRPDV� .RFK� Laupen (SP), Sprecher des Büros. Das ist
jetzt der dritte Schritt, den wir vor ungefähr einer Stunde
diskutierten und darin besteht, ausserordentliche Ausgaben
zu bewilligen. Weil eine Übung wie die aufgegleiste halt nicht
gratis ist, müssen wir Ihnen eine Budgetanpassung beantra-
gen. In Ziffer 4. des Grossratsbeschlusses schufen Sie be-
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reits die Voraussetzungen dazu, den Betrag ins Budget zu
transferieren. Das Ratssekretariat versuchte die mutmassli-
chen Kosten sehr genau zu eruieren und legte auf dieser
Basis dem Büro diesen Antrag vor. Wir verglichen ihn mit
einer externen Variante, die aber noch teurer zu stehen ge-
kommen wäre. Das Büro entschied sich einstimmig für eine
interne Lösung, was der Grosse Rat bereits genehmigte. Das
Ratssekretariat hat das Potenzial und die fachliche Kompe-
tenz, das Sekretariat der PUK zu führen. Um zusätzliche
externe Unterstützung kommen wir jedoch nicht herum. Sie
hält sich aber in vernünftigem Rahmen und beinhaltet auch
noch eine kleine Reserve für zusätzliche Abklärungen und
Aufträge. Sagen Sie am Schluss nicht, es sei schlecht bud-
getiert worden, falls nicht der ganze Kredit aufgebraucht ist!
Der Zusatzkredit gilt ja vor allem für 2005, da 2004 nicht mehr
sehr viele Arbeiten anfallen. Gemäss Ratssekretariat sollte
der Kredit für dieses Jahr noch reichen. Ich bitte Sie, den
beiden Anträgen des Büros zuzustimmen.

3UlVLGHQW� Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher kom-
men zu Wort.

5XGROI� *XJJLVEHUJ�� Kirchlindach (SVP). Der Voranschlag
und der Finanzplan fliessen derart ineinander, dass in meiner
Begründung ab und zu auch der Finanzplan und das Budget
vorkommen.
Zuerst eine grundsätzliche Bemerkung: Das Budget 2005 ist
wie eine schöne Frucht mit einer Fäulnisstelle im Innern,
nämlich den 80 Mio. Franken zusätzlichen Schulden. Der
Regierungsrat beantragt uns, auch 2005 und 2006 über un-
sere Verhältnisse zu leben. Schulden lassen sich aber nicht
abbauen, indem man neue macht. Wir leisten uns Dinge, die
wir nicht vermögen. Wir geben Geld aus, das wir nicht ein-
nehmen. So geht es nicht weiter! Einmal mehr leben wir auf
Kosten unserer Jugend, die in Zukunft stetig weniger Gestal-
tungsspielraum haben wird. Die junge Generation wird kein
Verständnis aufbringen für unseren zögerlichen Umgang mit
den Schulden. Es ist wie ein sich jährlich wiederholendes
Ritual: Der Grosse Rat erteilt dem Regierungsrat im Novem-
ber des Vorjahres die Vorgaben. In der Zwischenzeit haben
sich die finanziellen Bedingungen für den Kanton insgesamt
verschlechtert. Beim nächsten Voranschlag reagiert der Re-
gierungsrat, erreicht aber die Zielvorgaben des Grossen Rats
bis zur Budgetdebatte nicht. Die bürgerlichen Parteien halten
den finanzpolitischen Kurs ein und fordern Einsparungen in
Budget und Finanzplan. Der Regierungsrat erreicht die gefor-
derten Anpassungen im Rechnungsabschluss zum Wohl des
Kantons, und schliesslich – spitzen Sie Ihre Ohren! – sonnen
sich alle linksgrünen Finanzfachleute, die in Kürze gegen das
Einhalten des finanzpolitischen Kurses antreten werden, an
den erreichten Erfolgen der letzten Jahre.
Die Moral der Geschichte: Es ist nicht wichtig, wer schliess-
lich die Erfolge feiert, aber umso wichtiger, konsequent klare
finanzpolitische Ziele zu fordern und durch den Regierungsrat
konsequent umzusetzen. Wir dürfen das Fernziel nicht aus
de Augen verlieren, nämlich ein finanzpolitisch berechenbarer
Kanton zu sein und zu bleiben, die Schulden zu stabilisieren
oder abzubauen und anschliessend die Steuern zu senken,
um für potenzielle Zuzüger attraktiver zu werden. Nicht zu-
letzt ist dies auch eine Frage der finanzpolitischen Glaubwür-
digkeit dieses Kantons.
Werden wir konkret: Die SVP kann und will kein weiteres Jahr
bis 2008 warten, bis die Schuldenstabilisierung erreicht wird.
Die Vorgaben der Budgetdebatte 2003 enthielten, Nettoinve-
stitionen im Schnitt bis Ende 2007 seien zu 100 Prozent aus
Eigenmitteln zu finanzieren. Wir wollen nicht mehr über unse-
re Verhältnisse leben, in den nächsten zwei Jahren keine
weiteren Schulden mehr anhäufen. Wir sind nicht mehr be-

reit, der nachfolgenden Generation weitere Schulden aufzu-
bürden.
Schauen wir den Voranschlag 2005 und den Finanzplan
2006-2008 an! Der Voranschlag 2005 sieht eine Zunahme
der Schulden um 80 Mio., der Finanzplan 2006 eine solche
um 131 Mio. Franken vor. Erst 2007 und 2008 soll ein Schul-
denabbau von insgesamt 234 Mio. Franken realisiert werden.
Wir alle wissen, dass die Zahlen im Voranschlag gut abge-
stützt und im Finanzplan 2006 schon recht konkretisiert sind.
Was aber 2007 und 2008 sein wird, steht noch am Horizont
und ist sehr unsicher. Welche positiven und – schlimmer –
negativen Vorgaben werden bis dann auf uns zukommen?
Welche weiteren Massnahmen wird der Bund für die Kantone
beschliessen, um aus seiner eigenen Schuldenspirale aus-
steigen zu können? Werden die Zinsen um ein oder allenfalls
2 Prozent steigen? Das kann bei einer Schuld von 10 Mrd.
Franken Zusatzkosten von weit über 100 Mio. Franken erge-
ben. Wie wird sich die Konjunktur 2007/2008 anlassen? Sie
sehen, wir wissen es nicht genau, folglich ist der prognosti-
zierte Schuldenabbau von 2007 und 2008 völlig unsicher, ein
Stück weit auch Wunschdenken.
Deshalb ist naheliegend, dass die SVP Massnahmen im
Budget 2005 und im Finanzplan verlangt. Es ist weder ein
Muskelspiel der bürgerlichen Mehrheit, noch besteht die
Gefahr, dass die Verwaltung nun anfinge, Pölsterchen einzu-
bauen; weiss man doch dass sich die SVP nicht scheut, auch
den Voranschlag abzuändern. Unter NEF soll der Grosse Rat
nicht ohne Not in den Voranschlag eingreifen. Unserer An-
sicht nach besteht dann Not, wenn die vorjährigen Vorgaben
des Grossen Rats nicht eingehalten werden können. Es kann
ja nicht sein, dass der Grosse Rat Jahr um Jahr Forderungen
stellt, die vom Regierungsrat nicht oder zu wenig konsequent
umgesetzt werden. Zwar sagt der Regierungsrat zu Recht,
die finanziellen Rahmenbedingungen hätten sich insgesamt
weiter verschlechtert. Das kann aber nicht heissen, dass der
Regierungsrat und der Grosse Rat bei veränderten Vorzei-
chen die finanzpolitischen Zielsetzungen jährlich neu definie-
ren und anpassen. Vielmehr muss der Regierungsrat in sei-
ner Budgetierung veränderte Rahmenbedingungen so ein-
bauen, dass die finanzpolitischen Fernziele eingehalten wer-
den können. Verschlechtern sich die Rahmenbedingungen
deutlich, muss der Regierungsrat erheblich höheren Aufwand
leisten bei der Budgetierung, um das Gleichgewicht wieder zu
schaffen. Vielleicht braucht es härtere Massnahmen. Das ist
sicher nicht leicht und wird nach so vielen Sparrunden stetig
schwieriger, aber trotzdem unumgänglich.
Deshalb unterstützt die SVP-Fraktion die Motion der Finanz-
kommission, die fordert, beim Vollzug des Voranschlags 2005
40 Mio. Franken einzusparen. Sie bittet Sie, die Motion anzu-
nehmen. Dadurch wird der Schuldenanstieg 2005 von 81 auf
41 Mio. Franken reduziert. Die SVP unterstützt auch die Pla-
nungserklärung der Fiko mit der Forderung, dass der Selbst-
finanzierungsgrad der Nettoinvestitionen im Schnitt der Fi-
nanzplanjahre 2006 und 2007 mindestens 100 Prozent be-
tragen müsse. Halten wir das ein, erreichen wir damit immer
noch keinen Schuldenabbau. Die SVP unterstützt deshalb
auch das Schwerpunktprogramm 3 des Regierungsrat und
fordert ihn auf, die Arbeiten zum Abbau grösserer Aufgaben-
blöcke schneller an die Hand zu nehmen.
Wir unterstützen auch die Anträge SVP/Grunder und des
Büros des Grossen Rats zum Voranschlag.

5XHGL� /|IIHO� Münchenbuchsee (EVP). Das Positive am
Anfang: Die EVP-Fraktion dankt dem Regierungsrat und allen
Personen in den Direktionen, die für die flächendeckende
Einführung von NEF einen Sondereffort leisteten und die 108
Produktgruppen und die 300 Produkte definierten. Dass jetzt
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ersichtlich ist, in welchen Produktgruppen welche Leistungen
zu welchem Preis erbracht werden, ist eine richtige und wert-
volle Neuerung. Schade, dass es dazu so viel Drucker-
schwärze und Papier braucht. Trotz der Informationsflut ist
die EVP-Fraktion aber zuversichtlich und hofft, dass künftig
über die Produktgruppen tatsächlich etwas gesteuert werden
kann. Dass die Fiko einen zweijährigen Planungsablauf prü-
fen will, finden wir in diesem Zusammenhang sehr sinnvoll.
Nebst den hilfreichen Neuerungen im Voranschlag kommt
uns aber die ganze Geschichte ringsum irgendwie bekannt
vor: die Verschlechterung der finanzpolitischen Rahmenbe-
dingungen, anwachsende Schulden, weil man die Investitio-
nen nicht ganz selbst finanzieren kann, das auf den Sankt
Nimmerleinstag verschobene Legislaturziel Schuldenabbau
und Anträge, die kaum umgesetzt werden können. Alle
scheinen mir dabei etwas ratlos zu sein. Vermutlich könnte
man bei dieser Grundsatzdiskussion das «Tagblatt des Gro-
ssen Rats» der letzten beiden Jahre kopieren und man würde
keinen grossen Unterschied feststellen. Der EVP bereitet
diese Entwicklung echt Sorgen. Das Schwerpunktprogramm
3 zum Schuldenabbau, das der Regierungsrat durchführen
will, ist unumgänglich. Wir alle in diesem Saal werden in den
nächsten Jahren Farbe bekennen und unseren Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern klarmachen müssen, dass gewisse staat-
liche Leistungen nicht mehr oder nur noch reduziert erbracht
werden können. Künftig wird es nicht mehr genügen, undefi-
nierte Sparmotionen und Planungserklärungen zu formulie-
ren. Die Wählerinnen und Wähler haben das Recht zu erfah-
ren, wer wo was und wie viel abbauen will.
Zur Fiko-Motion und der Planungserklärung der SVP: Beim
Vollzug des Budgets soll der Regierungsrat nächstes Jahr 40
Mio. Franken einsparen. Diesmal ist die Fiko gegenüber dem
Regierungsrat um 10 Mio. Franken gnädiger als letztes Jahr.
Zufall, oder gewahrt man langsam, dass der Spielraum klei-
ner wird? Weil sich seit der Budgetierung bekanntlich die
Rahmenbedingungen nochmals verschlechterten, würden die
40 Mio. Franken hinten und vorne nicht genügen, um das
eigentliche Ziel der Motion, den Schuldenanstieg auf 41 Mio.
Franken zu reduzieren, einhalten zu können. Die Fiko argu-
mentiert mit der Glaubwürdigkeit der kantonalen Finanzpoli-
tik, was aus der Sicht der EVP-Fraktion richtig ist. Dafür
setzten wir uns stets ein, und wir werden uns auch zukünftig
hinter die Legislaturziele zum Schuldenabbau stellen. Da sich
aber in letzter Zeit nochmals zusätzliche Verschlechterungen
offenbarten, wäre es auch nicht glaubwürdig, die neue Situa-
tion einfach zu negieren. Es ist zu befürchten, dass die heute
budgetierten Haushaltverschlechterungen nochmals zwi-
schen 60 und 100 Mio. Franken kosten werden ohne die
hinterhältige Steuersenkungsinitiative, die irgendwann zur
Abstimmung kommen wird. Die EVP findet es unglaubwürdig,
im Wissen darum, dass der Regierungsrat sie in Anbetracht
aller zusätzlichen Verschlechterungen nicht wird einhalten
können, eine solche Motion zu überweisen.
Wir stecken in einem Glaubwürdigkeitsdilemma. Was wir
auch tun, die Glaubwürdigkeit leidet ohnehin. Deshalb wird
sich die EVP-Fraktion geschlossen der Stimme enthalten.
Sind wir aber schon beim Thema Glaubwürdigkeit, ist mir
etwas ausserordentlich wichtig. Ihre Glaubwürdigkeit, liebe
Fiko-Mitglieder, wird morgen auch auf dem Spiel stehen,
wenn wir in der Beratung des Steuergesetzes die finanzpoliti-
schen Rahmenbedingungen nochmals oder vielleicht eben
nicht verschlechtern. Die EVP bittet Sie bereits jetzt, dem
Kanton die 11 Mio. Franken, die die Erbschaftssteuern jähr-
lich einbringen, nicht auch noch zu entziehen. Auch das
Steuerschlupfloch für die Holding-Gesellschaften, das ins
Steuergesetz aufgenommen werden soll, sollten sie nicht
ausgerechnet unterstützen. Es geht nicht auf, einerseits Ein-
sparungen zu fordern und anderseits auf bitter nötige Ein-

nahmen zu verzichten. Ruedi Guggisberg, das Geld, das der
Kanton noch einnehmen könnte, sollte man ihm nicht auch
noch wegnehmen. Wir sind voll und ganz mit dir einverstan-
den, dass wir zuerst Schulden abbauen müssen und dann die
Steuern senken können. Morgen werden wir darüber noch-
mals sprechen. Ich danke Ihnen für Ihre Glaubwürdigkeit.
Auch in der Planungserklärung der SVP geht es ein wenig
um Glaubwürdigkeit. Letzte Woche beim Strassenbaupro-
gramm wusste man sehr genau, wo zusätzlich Geld auszu-
geben sei. Nun, da es ums Sparen geht, gibt man dem Re-
gierungsrat einen sehr hohen Sparbetrag vor, liefert aber nur
wenige Anhaltspunkte, wo das viele Geld einzusparen sei.
Dass beide Anträge vom gleichen Antragsteller eingereicht
wurden, ist noch das Tüpflein auf das i. Immerhin, das rechne
ich der SVP hoch an, sollen die schätzungsweise 44 Mio.
Franken, die uns die BLVK zusätzlich zum Budget kosten
wird, in der Erziehungsdirektion eingespart werden. Das ist
doch schon ein ziemliches Bekenntnis der SVP! Aber wo,
liebe Kolleginnen und Kollegen? Bei welcher Produktgruppe?
Was heisst Effizienzsteigerung? Nur noch jedes zweite Jahr
zur Schule zu gehen? Unterbreiten Sie uns genauere Vor-
schläge, wo die 44 Mio. Franken einzusparen sind, können
wir darüber wieder diskutieren. Wir lehnen die Planungserklä-
rung ab, weil sie unglaubwürdig und unrealistisch ist. In der
Bildung einfach so ins Blaue hinein 44 Mio. Franken wegzu-
sparen, unterstützt die EVP sicher nicht. Zusammengefasst
fordere ich die Fiko und vor allem auch die SVP auf, nächstes
Jahr bitte konkrete Vorschläge zu unterbreiten, welche Pro-
duktgruppen zu stützen sind. Das ist transparente, verant-
wortungsvolle Politik. Den Regierungsrat fordern wir selbst-
verständlich ebenfalls auf, mit dem Ziel Schuldenabbau im
Visier alles zu unternehmen, um die Kantonsfinanzen ir-
gendwie ins Lot zu bringen.

%ODLVH�.URSI� Bern (JA!). Nachdem ich mir die ersten Frakti-
onserklärungen zu dieser Voranschlagsdebatte angehört
habe, könnte, ja sollte das Motto für die diesjährige Finanz-
debatte «Selbstbewusstsein statt Jammern» lauten. Obwohl
die Entwicklung der kantonalen Haushaltlage durchaus zu
Zuversicht Anlass gibt, kommt offenbar eine ganze Menge
Vertreterinnen und Vertreter in diesem Saal nach wie vor
nicht aus dem Jammertal heraus. Richten wir den Blick in die
Zukunft, müsste das Motto wahrscheinlich eher lauten
«Wachstum ermöglichen, statt Sparpolitik perpetuieren und
den Staat zu Tode hungern». Denn das sind jenseits aller
Polemik die ganz konkreten finanz- und wirtschaftspolitischen
Herausforderungen. Einerseits geht es darin um die Politik
der leeren Kassen der FDP, die im Rahmen der Steuersen-
kungsinitiative ihr wahres Gesicht zeigt. Anderseits und aus
unserer Perspektive ebenso problematisch, besteht die Ge-
fahr, dass sich die Sparpolitik in diesem Kanton zum Dauer-
zustand verfestigt und in Zukunft sämtliche wachstumsgene-
rierenden Wege überwuchert.
Bevor ich auf die beiden finanzpolitischen Aktionen eingehe
und die Position der Fraktion GBJA dazu begründe, skizziere
ich kurz unsere Wahrnehmung der Finanzsituation. Der Ber-
ner Finanzhaushalt präsentiert sich, sowohl mit Blick in die
Vergangenheit wie auch in die Zukunft, in zufriedenstellender
Verfassung. Seit 1999 weist unser Kanton ausnahmslos – ich
betone, ausnahmslos – einen positiven Selbstfinanzierungs-
grad auf. Das heisst, er finanziert seit 1999 Jahr um Jahr
seine Investitionen vollständig aus Eigenmitteln. Dadurch
erfüllt er eines der wichtigsten finanzpolitischen Kriterien.
Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass der Kanton Bern zu den
insgesamt drei Kantonen gehört, die für das Jahr 2004 einen
positiven Voranschlag vorlegen konnten. Der Kanton Bern
liegt diesbezüglich im Spitzenfeld der Schweiz. Aufgrund der
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Hochrechnung zum laufenden Jahr wird er die Vorgaben des
Voranschlags nicht nur erreichen, sondern sogar übertreffen.
So viel zum gerade verebbten Jammern!
Wende ich nun den Blick von der Vergangenheit in die Zu-
kunft, stelle ich fest, dass der Kanton in sämtlichen Voran-
schlags- und Finanzplanjahren Ertragsüberschüsse von bis
zu 280 Mio. Franken vorsieht. Über die Jahre 2005-2008
resultiert insgesamt ein Schuldenabbau von 23 Mio. Franken.
Diese Prognose ist umso bemerkenswerter, als die Steuerer-
träge aufgrund der konjunkturellen Situation, die Sie alle
bestens kennen, in den letzten zwei Jahren zweimal um 220
Mio. Franken jährlich nach unten korrigiert werden mussten.
Anders gesagt, ohne die Wirtschaftsflaute, ohne die kon-
junkturelle Krise, bei normalen Steuererträgen würde der
Kanton Bern von 2005-2008 bis gegen 700 Mio. Franken
Schulden abbauen.
Habe ich angesichts dieser Realitäten trotzdem einige Sor-
genfalten im Gesicht, liegt das vor allem an der anhaltenden
Steuersenkungsdebatte. Wir werden – Ruedi Löffel wies
bereits darauf hin – morgen über eine ad hoc-Steuersenkung
entscheiden, die wir uns nicht leisten sollten, weil wir dem
Schuldenabbau weiterhin Priorität einräumen wollen. Gravie-
render als die morgige Steuersenkungsdebatte ist indes die
Steuersenkungsinitiative, die den Kanton, wie Sie alle genau
wissen, jährlich um 400 Mio. Franken berauben würde. Dass
ein solches Projekt sogar die Unterstützung der FDP findet,
ist mir schlichtweg unverständlich. Entweder ist die FDP vom
Scheitern der Initiative derart überzeugt, dass sie sogar die
eigene Abstimmungsempfehlung als irrelevant betrachtet,
oder sie strebt willentlich an, den Kanton erneut in eine
Schuldenwirtschaft zu stürzen, um nachher umso rigoroser
Sparmassnahmen verlangen zu können. Das würde sich
Politik der leeren Kassen nennen. Will das die FDP tatsäch-
lich, sollte sie meiner Meinung nach offen zu diesem ideolo-
gisch fixierten Ziel stehen.
Als ebenso problematisch erachten wir aber die Politik der
SVP. Die vorliegenden und begründeten Anträge zeigen ganz
deutlich eine Politik auf, die auf die Perpetuierung der Spar-
realität der letzten Jahrzehnte hinausläuft. Nur zwei Jahre
nach dem Murks um die SAR-Pakete locker vom Hocker
zusätzliche Sparmassnahmen im Umfang von 65 bis 170
Mio. Franken jährlich zu verlangen, scheint uns schlicht unse-
riös. Genau um diese Zahlen geht es nämlich, je nachdem,
ob man auf den Finanzplan, Voranschlag oder die aktuali-
sierten Zahlen in der Antwort des Regierungsrats auf die
Fiko-Motion abstellt. Eine brandaktuelle Studie von BAC,
Basel Economics, zeigt auf, in welchem Ausmass die Berner
Wirtschaft durch die kantonale Sparpolitik zurückgeworfen
wird. BAC spricht von einer deutlichen Wachstumsverlang-
samung in diesem Kanton. Damit bestätigt die wissenschaftli-
che Untersuchung, die von Unternehmen wie Valiant Bank,
Visana und ähnlichen in Auftrag gegeben wurde – also kei-
neswegs von einer gewerkschaftlichen oder linken Institution
– unsere Befürchtungen bezüglich der konkreten volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen dieser Sparpolitik. Dazu noch ein
konkretes Beispiel: Kürzlich beschloss bekanntlich die GEF,
keine neuen Plätze im Bereich der familienergänzenden
Kinderbetreuung zu bewilligen. Wie Sie den Medien entneh-
men konnten, zeigt eine OECD-Studie aber auf, dass die
Schweiz betreffend familienergänzende Kinderbetreuung
massiv im Hintertreffen liegt und dies ein ganz erhebliches
Hindernis für unser Land ist. Davon abgesehen ist klar, dass
die von der SVP erneut zusätzlich geforderten Sparmass-
nahmen Wachstum und somit einen zukunftsfähigen Kanton
verhindern. Deshalb wird unsere Fraktion die Planungserklä-
rung der SVP überzeugt ablehnen.
Aus den gleichen Erwägungen und im Einklang mit dem
Regierungsrat lehnen wir auch die Planungserklärung der

Finanzkommission ab. Wir erachten die Forderungen als
unrealistisch. Deren Realisierung würde dem Wirtschafts-
standort und somit auch dem Kanton schaden.
Die Planungserklärung der SP-Fraktion können wir unterstüt-
zen, obwohl sie an sich bereits im Zahlenwert des Regie-
rungsrats enthalten ist. Nützt sie nichts, schadet sie nicht.
Schliesslich noch zwei, drei Bemerkungen zur Finanzpolitik
des Regierungsrats: Trotz punktueller Kritik – Stichwort Kin-
dertagesstätten – erachten wir seine Finanzpolitik derzeit als
angemessen. Das Schwerpunktprogramm zur Einhaltung der
Defizitbremse und zur Schuldenstabilisierung ermöglicht, die
wichtigsten finanzpolitischen Ziele ohne allzu grossen Flur-
schaden einzuhalten. Als falsch erachten wir hingegen das
Aufgleisen eines weiteren Sanierungspakets; gefordert wären
vielmehr nachhaltige Investitionen in die Wachstumsstrategie,
die wir hier vor kurzem diskutierten.
Unsere Fraktion nimmt den Aufgaben- und Finanzplan zur
Kenntnis, lehnt die Anträge und Planungserklärungen von
Fiko und SVP ebenso ab wie die Steuersenkungsinitiative im
nächsten Februar. Gegenwärtig können wir weder auf der
Ausgaben- noch auf der Einnahmenseite Hauruckübungen
brauchen.

6XVDQQH� %RPPHOL� Bremgarten (FDP). Es würde zu weit
führen, auf alle Aspekte von Herrn Kropfs Votum zu antwor-
ten, aber Sie vernahmen seine zentrale Aussage: Wer spart,
hat keine Zukunft. Gemäss Regierungsrat verschlechterte
sich die Ausgangslage gegenüber dem November 2003 deut-
lich. Die Staatsquote stieg an; 1991 betrug sie noch 19,4
Prozent gegenüber 29,4 Prozent im Jahr 2002. Die Ausgaben
sind gewachsen. In diesem Kanton kann kein Mensch von
Sparhysterie sprechen. Ich zitiere den Regierungsrat: «Auf-
grund dieser erneut markanten negativen Entwicklung stellte
die neue Ausgangslage für den Regierungsrat in Bezug auf
die Einhaltung der Defizitbremse eine erste politische Hürde
und grosse Herausforderung dar.» Der Regierungsrat war
also gefordert. Ihm gelang eine deutliche Verbesserung. Wo
stünden wir mit dem Budget 2005 ohne Sparpaket, und wo,
hätte das Volk im März 2002 der Defizitbremse nicht zuge-
stimmt? Sie war es, die den Regierungsrat herausforderte,
sich nochmals hinters Budget zu knien.
Das zweite Schwerpunktprogramm nennt sich «Schuldenstabi-
lisierung». Das tönt vertraut und ist eine Weiterentwicklung
oder Anpassung ans Legislaturziel Schuldenabbau. Auch hier
konkret an die Adresse der SVP: «Dieses Ziel soll einerseits
durch eine substanzielle Reduktion der Nettoinvestitionen
sowie durch eine Forcierung beziehungsweise Konkretisie-
rung der Pendenzen aus SAR erreicht werden.» – Warum
wird SAR erst jetzt konkretisiert? Darüber hätte man vorher
sprechen können. Trotz des Schwerpunktprogramms «Re-
duktion der Nettoinvestitionen» steigen die Investitionen wei-
ter an, und die SVP will sie noch zusätzlich tabuisieren! Der
Regierungsrat sagt, dank dem Damoklesschwert Defizitbrem-
se sei ihm gelungen, die drohenden Defizite in der Laufenden
Rechnung zu eliminieren, für sämtliche Planjahre einen posi-
tiven Rechnungsabschluss vorzusehen und das Anwachsen
der Schulden zu verhindern. Grundsätzlich erwarten wir von
jeder Regierung – ob kommunal oder kantonal –, dass sie
jedes Budget nach potenziellen Einsparungen durchforstet
und die Genauigkeit des Budgets erhöht; auch dass sie die
Investitionen, die von den Direktionen als Wunschkatalog
eingereicht werden, überprüft und eine Investitionsplanung
erstellt, Prioritäten setzt, etappiert, vielleicht nochmals hinter-
fragt und redimensioniert. Ist das bis anhin noch nie passiert?
«Die bisherigen Sanierungspakete und SAR haben aufge-
zeigt, dass mit dem bisherigen Sanierungsansatz allein, weil
zu wenig ergiebig und hinsichtlich der Identifizierung von
neuem erheblichem Sanierungspotenzial weitgehend ausge-
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schöpft, die gesteckten Ziele nicht erreicht werden können.»
So gelangte der Regierungsrat zum dritten Programm
«Schuldenabbau». Er stellt fest, die Vielfalt politischer Lei-
stungsansprüche an den Staat sei in den letzten Jahren
kaum eingeschränkt worden, und zeigt auf, dass ein weiterer
Aufgabenabbau zwingend ist. Dem Kanton Bern stehen
schwierige Jahre bevor. Die Ansprüche steigen, während die
guten Steuerzahler und die Generationen, die einen Mehr-
wert schaffen, den Kanton verlassen. Vielleicht resultiert auch
daraus der Einbruch im Steuerertrag. Die Schere zwischen
steigenden Ansprüchen und sinkenden Steuererträgen wird
sich stetig mehr öffnen, wenn wir nicht Gegensteuer geben.
Es geht darum, Richtungen zu setzen, falsche Anreize zu
vermeiden und unseren Staat zu entlasten. Das könnte an
die Wurzeln des bernischen Staatsverständnisses gehen. Der
Regierungsrat zeigte in seinem Vortrag klar auf, dass der
Staat nicht weiter belastet werden darf. Statt einer weiteren
Zunahme staatlicher Leistungen wollen wir die Selbstverant-
wortung betonen und fördern, also keine weitere Zunahme
der Stallfütterung und des Paternalismus unseres Betreu-
ungsstaats. Der Staat wurde sich selbst zum Problem. Ir-
gendwann wird er – anders als bislang – die vielfältigen An-
sprüche, die er schafft, nicht mehr erfüllen können und da-
durch die wirtschaftliche Dynamik lähmen, auf der er basiert.
Bis heute kann niemand von Staatsabbau sprechen. Die
Zahlen der Staatsrechnung und die Erhöhung der Kennziffern
sprechen für sich. Es funktioniert nur mit Massnahmen wie
hundertprozentiger Selbstfinanzierung, Defizitbremse und
Einschränkung der verfügbaren Mittel.
Zur SVP: Seit 1998 schreiben wir positive Abschlüsse und
stiegen die Investitionen sprunghaft um mehr als das Dop-
pelte an. Der Selbstfinanzierungsgrad sank unter 100 Pro-
zent. Ich will dem Staat nicht unterstellen, das Geld, wenn es
vorhanden ist, auch auszugeben. Aber trotzdem. – Zur Stabi-
lisierung der Ausgaben nur gerade die Investitionen auszu-
schliessen, wäre falsch und würde von der Bevölkerung nicht
verstanden. Investitionen haben Folgekosten für die Laufen-
de Rechnung. 2003 belasteten die Abschreibungen und Pas-
sivzinsen die Rechnung mit 683 Mio. Franken, im Jahr 2007
werden sie auf über 800 Mio. Franken ansteigen. Das sind
gebundene Ausgaben, an denen wir innerhalb des Budgets
nie rütteln können. Sie binden Steuergelder, die wir anders
einsetzen könnten. Es ist wichtig, dass der Staat investiert,
aber Investitionen dürfen nicht tabuisiert werden. Es kann
und darf doch nicht sein, dass unsere Wirtschaft komplett von
den Investitionen unseres Staates abhängt. Sonst stünde es
um die Zukunft unseres Kantons äusserst bedenklich und
hätte erst noch gezwungenermassen eine Namensänderung
zur Folge. Reden wir doch von Volkswirtschaft, und die ent-
sprechende Direktion nennt sich Volkswirtschaftsdirektion.
Das ist gut so, denn das Volk, das heisst die privaten Indivi-
duen – Unternehmer, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Investo-
ren – sollen primär entscheiden, wo sie investieren wollen
und das investierte Geld Mehrwert und dadurch Arbeitsplätze
und Steuererträge generiert, nicht der Staat. Sonst müssten
wir nämlich in Zukunft unsere Volkswirtschaftsdirektorin mit
Frau Staatswirtschaftsdirektorin ansprechen. – Das meine ich
nicht ernst! – Sind alle geplanten Investitionen, auf dem Eis
im Investitionsplan, für die Konjunktur, für das Wachstum in
unserem Kanton wirklich entscheidender als eine niedrigere
Steueranlage? Wo wollen wir die Prioritäten setzen? Priori-
sieren wir die Investitionen und überlassen wir den Unter-
nehmen das nötige Kapital, damit sie in die Entwicklung von
Zukunftstechnologien investieren können, oder wollen wir
eben eine Staatswirtschaft? Die Bevölkerung ist sensibilisiert
und wird nicht verstehen, wenn die Investitionen tabuisiert
werden. Unser Kanton ist zu Recht stolz auf eine gut ausge-
baute Infrastruktur. Fast alle Dörfer haben einen oder mehre-

re Kreisel, mit Hilfe des Kantons konnten sie Verkehrsberuhi-
gungsmassnahmen und Velowege realisieren, unsere Regio-
nen sind oder werden wegen der Überweisung der Pla-
nungserklärung zum Strassenbauprogramm gut erschlossen
sein. Der Zustand unserer Strassen gibt keinen Anlass zu
Beunruhigung. Anderseits geben gewisse Projekte zu reden,
vorab im Mitholz – darüber haben wir gesprochen. Dort steckt
eine lange Bohrmaschine fest, die nicht mehr vorwärts noch
rückwärts kommt und Mehrkosten von rund 120 bis 150 Mio.
Franken verursachen wird. Oder das Frauenspital, oder das
INO. Es wäre unverständlich, einerseits in der Laufenden
Rechnung einschneidende Sparmassnahmen zu beschlie-
ssen und anderseits die Investitionen mit geschlossenen
Augen durchzuwinken, ohne sie zu hinterfragen und zu prio-
risieren. Im Investitionsbereich braucht es zukünftig eine
strikte Plafonierung und volle Finanzierung durch den
Cashflow, verbunden mit einer realistischen mittelfristigen
Investitionsplanung für alle Bereiche, gerade auch für den
Hoch- und Strassenbau. Ausserdem sind die Investitionen zu
etappieren, hinterfragen und – wie Professor Stefan sagte –
priorisieren aus der Wachstumsoptik.
Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich Sie, die Motion der
Finanzkommission zu unterstützen und die Planungserklä-
rung der SVP abzulehnen. Zur Bildung�wird nachher unser
Fraktionschef noch etwas sagen, aber in der vorliegenden
Form können wir sie nie und nimmer unterstützen.

(PLO�YRQ�$OOPHQ� Gimmelwald (SP). Erinnern wir uns an den
Voranschlag und den Finanzplan 2003! Über die ganze Plan-
periode war eine Neuverschuldung von über einer halben
Milliarde Franken vorgesehen. Eine Fiko-Motion verlangte
damals, bei der Umsetzung des Voranschlags 50 Mio. Fran-
ken einzusparen und in den Jahren 2005-2007 die Schulden
zu stabilisieren. Allein diese Vorgabe war schon sehr schwie-
rig für den Regierungsrat. Dazu kam im Sommer 2004 eine
ganze Reihe von Verschlechterungen, wie Sie im Vortrag
nachlesen können. Über 50 Mio. Franken und zusätzliche 50
Mio. aufgrund der Verschlechterungen mussten eingespart
werden. Der Regierungsrat war erneut gefordert. Mit Spar-
massnahmen musste er dafür sorgen, dass die Defizitbremse
eingehalten und in den Planjahren die Schulden stabilisiert
wurden. Angesichts dieser verschlechterten Rahmenbedin-
gungen müssen wir anerkennen, dass der Voranschlag und
der Aufgaben-/Finanzplan 2006–2008 ein finanzpolitisch sehr
gutes Resultat darstellen.
Betrachten wir nicht nur den Voranschlag 2004 isoliert, der
immer noch 81 Mio. Franken Neuverschuldung beinhaltet,
sondern die ganze Planperiode, dürfen wir feststellen, dass
nach den seit 1998 ausnahmslos positiven Rechnungsab-
schlüssen dies auch für diesen Voranschlag wie für alle
Planjahre der Fall sein und in den Rechnungsabschlüssen
insgesamt ein Plus von 600 Mio. Franken erreicht wird. Be-
zogen auf die Planjahre für das Budget bis Ende 2008 wer-
den die Schulden stabilisiert; es ist sogar ein durchschnittli-
cher Schuldenabbau von 23 Mio. Franken über die ganze
Periode vorgesehen, womit auch zukünftig der durchschnittli-
che Selbstfinanzierungsgrad auf über 100 Prozent liegen
wird. Fixieren wir uns nicht nur auf die Schuldensituation und
die Neuverschuldung, sondern beziehen auch einige andere
wichtige Kennzahlen ein, sieht es durchwegs positiv aus.
Beispielsweise ist kaum die Rede vom Bilanzfehlbetrag, der
von 4,3 Mrd. Franken im Voranschlag 2005 auf 3,7 Mrd. im
Jahr 2008 sinken wird. Erinnert man sich an den Bilanzfehl-
betrag von über 5 Mrd. Franken vor erst kurzer Zeit, ist das
doch eine sehr erfreuliche Entwicklung. Was die Schulden-
quote angeht, ist dafür ja nicht mehr die absolute Verschul-
dung relevant. Ende 2004 liegt die Schuldenquote noch bei
26 Prozent gegenüber derjenigen von 23 Prozent nach den
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Planjahren, also Ende 2008. Damit rückt das Ziel von 20
Prozent, das uns der Wirtschaftsrat vorschlug und auch die
Fiko-Motion von 1999 oder wann auch immer vorsah, in
greifbare Nähe. Dauernd zu reden gibt die Steuerbelastung.
Im Jahr 2000 lag der Kanton Bern damit noch 24 Prozent
über dem schweizerischen Durchschnitt, während es im
letzten Jahr nur noch 14 Prozent waren. Damit rückte er vom
24., dem Schlussrang, auf den 15. Rang ins Mittelfeld vor.
Zur Ausgabenseite: Die Fiko-Präsidentin sagte, die Bevölke-
rung habe den Eindruck, wir würden das Geld verdummen.
Tatsächlich gibt aber der Kanton Bern durchschnittlich weni-
ger aus als die übrige Schweiz, nämlich 12 443 Franken pro
Kopf gegenüber 13 265 Franken. Man merkt also sehr wohl,
dass er Sparmassnahmen ergriffen hat. Er spart auch in
Bezug auf das Personal in der Verwaltung, beschäftigt er
doch mit seinen 11 Personen auf 1000 Einwohner am zweit-
wenigsten im interkantonalen Vergleich. In Anbetracht dieser
Entwicklungen insgesamt besteht für die SP-Fraktion kurzfri-
stig kein Handlungsbedarf. Ziehen wir ausserdem die bevor-
stehenden Risiken in Betracht, nämlich die BLVK, von der wir
wissen, in welcher Grössenordnung sich die Kosten bewe-
gen, aber auch die Vorhaben des Bundes und die Leistungs-
programme 2004, die Unternehmersteuerreform, die Famili-
enbesteuerung und die selbst beschlossenen Steuerausfälle,
die alle nicht in den Planzahlen erscheinen, ist es eine ge-
waltige Herausforderung für den Regierungsrat, auf Kurs zu
bleiben und die Planzahlen effektiv einzuhalten.
Die SP ist nicht unbedingt glücklich über den Voranschlag
und den Aufgaben-/Finanzplan. Gerne würde sie für viele
weitere Anliegen Mittel einsetzen, beispielsweise die Be-
schränkung des Lohnwachstums auf 1 Prozent aufheben.
Zeit dafür wäre es, gewährt doch die Privatwirtschaft Lohner-
höhungen von 1,5 bis 3 und mehr Prozent. Es gibt eine Reihe
dringender Anliegen im Behindertenbereich und in der exter-
nen Familienbetreuung und so weiter. Die SP-Fraktion ver-
zichtet aber gegenwärtig auf Forderungen bezüglich Voran-
schlag und Finanzplan, weil die anstehenden Risiken den
Kanton eine Menge Geld kosten werden. Sie meint, der Vor-
anschlag sei nun unverändert zu überweisen und erwartet
auch von bürgerlicher Seite, dass sie die positive Entwicklung
anerkennt und nicht nur immer die negativen Dinge heraus-
streicht; auch dass sie auf Pauschalabänderungsanträge
verzichtet.
Bei der Beratung des aufgegleisten und beschlossenen
Schwerpunktprogramms 3, das der Regierungsrat in der
nächsten Legislatur anpacken will, können wir den Aufgaben-
rucksack unseres Staates nochmals diskutieren. Wenn es
konkret wird, werden wir gefordert sein. Die SP-Fraktion sieht
deshalb vorläufig keinen kurzfristigen Handlungsbedarf, vor
allem nicht für Eingriffe in den Voranschlag, und lehnt folglich
die Fiko-Motion sowie die Planungserklärung der SVP ab. Bei
den Anträgen des Büros zur PUK müssen wir natürlich Leih
halten, weil wir sie beschlossen haben. Ich danke Ihnen für
die Kenntnisnahme von unverändertem Budget, Voranschlag
und Finanzplan.

%HUQKDUG�3XOYHU� Bern (GFL). Ruedi Guggisberg sagte vor-
hin, es würden sich noch einige rot-grüne Sprecherinnen in
den Erfolgen der bürgerlichen Finanzpolitik sonnen wollen.
Ich komme effektiv als grüner Sprecher ans Rednerpult, son-
nen will ich mich aber keineswegs. Erstens nicht, weil ich
denke, dass in der Finanzpolitik des Kantons Bern die Sonne
noch nicht scheint. Bei diesem Voranschlag ist der Himmel
nach wie vor düster, wenn sich auch einzelne blaue Stellen
ausmachen lassen. Vielleicht ist die Perspektive doch nicht
mehr ganz so schlecht wie auch schon. Gerade weil die GFL-
Fraktion die Schuldenstabilisierung und -senkung stets als

wichtiges Ziel der kantonalen Finanzpolitik anerkannte, will
ich mich nicht in den Erfolgen irgendeiner Grossratsmehrheit
sonnen. Ich habe schon x-mal gesagt und wiederhole auch
jetzt, dass wir aus Verantwortung gegenüber den künftigen
Generationen die Schulden dieses Kantons senken müssen.
Die GFL-Fraktion anerkannte mehrere Male, dass die Mehr-
heit dieses Rats in den letzten Jahren in Bezug auf die Spar-
pakete einen verantwortungsvollen Kurs fuhr. Trotzdem gibt
es Vorbehalte. Beispielsweise sind die Beschlüsse im Zu-
sammenhang mit dem Strassenbauprogramm von letzter
Woche ein politischer Sündenfall. Vorbehalte bestehen auch
gegenüber der FDP, die meint, der Kanton könne sich erlau-
ben, 400 Mio. Franken durch eine Steuersenkungsinitiative
zu verlieren. Diesbezüglich ist der verantwortungsvolle Kurs
schwer in Frage gestellt.
Hingegen anerkennen wir die Nachhaltigkeit der Schulden-
stabilisierung. Dass dies nicht nur leere Worte sind, zeigte
sich darin, dass wir das SAR-Paket akzeptierten, Eintreten
und alle Massnahmen mittrugen. Vor einem Jahr unterstütz-
ten wir auch die Fiko-Motion, als es darum ging, die Investiti-
onskosten zu senken. Hingegen finden wir, die jetzige über-
steuere, gleich wie die Planungserklärung zum Voranschlag.
Der Regierungsrat versucht den vom Grossen Rat vorgege-
benen Kurs wirklich einzuhalten, kann aber nicht alle äusse-
ren Einflüsse auf den Kanton Bern vollständig auffangen. Als
politisch langfristige Institution sollten wir es unterlassen,
kurzfristig direkt mit einem 40 Mio.-Paket in den Voranschlag
einzugreifen. Aber es braucht eine mittelfristige neue Aufga-
benüberprüfung, wie man sie uns bereits beim SAR-Paket in
Aussicht stellte. Auch wir meinen, alle Staatsaufgaben
müssten regelmässig auf ihre Notwendigkeit hin überprüft
werden, sind aber gegen Manipulationen an diesem Voran-
schlag, die wahrscheinlich zu linearen Kürzungen führen
müssen. Einen solchen Kurs erachten wir als falsch.
Die Planungserklärung SVP/Grunder enthält «Aufwandreduk-
tion exklusive Investitionen». So können wir ihr nicht zustim-
men Das lässt sich nicht einfach so von vornherein sagen.
Letztes Jahr stimmten wir der Fiko-Motion zu unter der Be-
dingung, dass auch die Investitionen Objekt der Sparübungen
seien. Die Forderung, die Mehrausgaben BLVK bei der Er-
ziehungsdirektion einzusparen, kann die GFL-Fraktion so
nicht unterstützen. Deshalb werden wir die Fiko-Motion wie
auch die Planungserklärung SVP/Grunder ablehnen, erwar-
ten aber vom Regierungsrat weiterhin, dass uns neue Aufga-
benüberprüfungen vorgelegt werden. Wir wären sehr dank-
bar, wenn der Finanzdirektor in seinem Votum sagen würde,
wann wir solche erwarten können.
Noch ein letztes Wort zu dem wunderbaren Buch, das wir alle
erhielten. Ich habe den Verdacht, dass wir es nicht von A bis
Z gelesen haben. Beim Studium einzelner Punkte zeigt sich
aber, dass uns NEF ein interessantes neues Instrument in die
Hand gibt. Im Gegensatz zu den vorangehenden Voran-
schlägen, die auch für mich ein Buch mit sieben Siegeln
waren, gibt es hier Ansätze, zu einzelnen Aufgaben klarere
Angaben zu finden. Klar haben wir die einzelnen Indikatoren
noch nicht, weil wir im Erstprozess stecken, aber das Buch
zeigt uns bereits, dass NEF ein sinnvoller Ansatz ist. Ich bin
gespannt auf das Weitere.

3UlVLGHQW��Die Einzelsprecherinnen und -sprecher kommen
zu Wort.

0DWWKLDV�%XUNKDOWHU� Rümligen (SP). Ich rede zur Motion der
Finanzkommission. Als ich im Budgetausschuss der Finanz-
kommission sass und die 40 Mio. Franken aufs Tapet kamen,
kam mir das Bäuerlein mit der Ziege in den Sinn, der es das
Fressen abgewöhnen wollte. Als es ihm gelungen war, starb
sie leider daran. Im vergangenen Jahr wollte die Fiko 50 Mio.
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Franken, dieses Jahr 40, nächstes vielleicht 30, dann 20 Mio.
einsparen, und irgendwann wird sie wohl ganz aufhören da-
mit. Vielleicht ist es in Realität nicht ganz so, aber ich möchte
auf den Unterschied zwischen der letztjährigen und der dies-
jährigen Sparaktion hinweisen. Schon letztes Jahr wollte die
Finanzkommission etwas einsparen, nicht das Gleiche wie
dieses Jahr, letztes Jahr 50 Mio. Franken, dieses Jahr 40
Mio. Erinnern wir uns daran, dass letztes Jahr praktisch die
ganze Finanzkommission hinter dem Sparvorhaben stand!
Ein Teil der Fiko wehrte sich nicht dagegen, wünschte die
Einsparung aber bei den Investitionen. Dieses Jahr soll beim
Konsum eingespart werden, was aus meiner Sicht schwieri-
ger ist. Zudem akzeptierte im Gegensatz zu diesem Jahr der
Regierungsrat die Einsparung. Ein Umschwung hat also
stattgefunden: Letztes Jahr standen die ganze Finanzkom-
mission inklusive Regierungsrat hinter der Einsparung, wäh-
rend dieses Jahr die Finanzkommission geteilter Meinung
und auch der Regierungsrat nicht mehr aufs Sparen erpicht
ist. Das ist in Rechnung zu stellen.
Ich glaube, Ruedi Guggisberg wollte Prügel von den Rot-
Grünen. Man hat es erwartet, kann sie dir auch gut geben!
Du setzt dich für die Jungen ein. Wir haben ihnen doch Bei-
träge geklemmt bei den Stipendien, im Schulsport, bei J+S.
Hingegen setztest du dich auch beim Strassenbauprogramm
ein – oder warst du im Café, als ihr letzte Woche dafür die
Ausgaben erweitert habt?
Die Motion der Finanzkommission zielt in die falsche Rich-
tung. Wir widersetzen uns Sparanstrengungen nicht, aber sie
müssen strategisch und sorgfältig umgesetzt werden. Bereits
kündigte der Regierungsrat das Schwerpunktprogramm 3 an,
das noch so nebulös tönt und sicher als SPP 3 als zehntes
Sparpaket in die Annalen eingehen wird. Er versprach aber
dessen sorgfältige vorgängige Prüfung für die nächste Le-
gislatur. Will der Regierungsrat sparen, will er nicht nur Geld,
sondern auch die Leistungen kürzen. Ich glaube, so ist der
NEF-Gedanke richtig umgesetzt. Lehnen Sie die Motion mit
aller Deutlichkeit ab, sie passt nicht in die Stossrichtung und
ist falsch.

0DULDQQH�0RUJHQWKDOHU� Richigen (GFL). Seit letzter Woche
spüre ich einen Kropf im Hals, der sich weder mit Salbeipa-
stillen noch -tee kurieren lässt. Vielleicht nützt es, wenn ich
hier reden kann. Die SVP will die Schulden stabilisieren.
Konkret wurde gesagt, wir müssten an die Moral der Ge-
schichte denken; und viele weitere markige Worte fielen.
Auch die GFL will Schulden abbauen. Wir haben nichts ge-
gen Effizienzsteigerung, fragen uns aber in der Tat, wie das
vor sich gehen soll – sicher nicht so! Vielleicht sind wir etwas
blauäugig, naiv oder haben eben einen Kropf im Hals und
eine lange Leitung, aber der Regierungsrat hat schon sehr,
sehr viel gemacht. Anders als Ruedi Guggisberg gehe ich
nicht davon aus, dass nun alle Direktionen beginnen, Pölster-
chen einzubauen, so dass er, Ruedi, sie finden und das
Stopfmaterial wieder herausklauben kann. Das glaube ich
nicht, haben wir doch glücklicherweise einen strengen Säk-
kelmeister, der seinen Kolleginnen und Kollegen und deren
Mitarbeitenden schon auf die Finger klopfen wird.
Hingegen erstaunt mich Herrn Grunders Vorschlag. Auch er
stellte natürlich staatsmännisch vor, wie er denen in der Er-
ziehungsdirektion nun einmal zeigen wolle, wie man aufräu-
men kann. So einfach ist das nicht. Wollte man so vorgehen,
müsste der Schaden unter der Finanzdirektion, der Erzie-
hungsdirektion und der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirek-
tion gedrittelt werden; sonst fände ich es sehr seltsam. Aber
gerade in der Erziehungsdirektion herrscht grosse Unruhe,
und die Annahme einer solchen Planungserklärung wäre
ungefähr das Gegenteil dessen, was wir uns wünschen,
nämlich endlich zur Ruhe zu kommen und vorwärts zu gehen,

wozu man mit behutsamen Schritten auf gutem Weg im Be-
griff ist.
Den allergrössten Kropf aber verursachte mir Therese Bern-
hard. Letzte Woche behandelten wir das Strassenbaupro-
gramm. Da traten doch weiss der Herr wie viele Herren ans
Rednerpult, um für ihr Strässchen oder ihre Riesenumfah-
rungsstrasse zu reden und zu weibeln, warum wir diese jetzt
wirklich sofort, subito nötig hätten, nicht erst in fünf, sieben,
zehn oder zwölf Jahren. Das macht 60 Mio. Franken jährlich
aus, das heisst ein Drittel mehr, als deine Motion abbauen
will. Letzte Woche tratst du als Präsidentin der Finanzkom-
mission nicht ans Rednerpult Das ist doch komisch, oder?
Das ist doch wahnsinnig komisch. – Sie gab kein Votum ab,
und niemand sagte ein Wort, auch die Finanzkommission
nicht, während sie sonst zu allen anderen, viel geringfügige-
ren Sachen redet. Hier verlangt sie, 40 Mio. Franken abzu-
bauen, während man andernorts schwupps 60 Mio. spricht.
Das ist mir unverständlich, und mir tut wirklich Leid, dass wir
diese Angelegenheit erstens diskutieren müssen und sie
zweitens leider schief gehen wird. Das wird meinem Kropf
wohl auch in Zukunft nicht gerade gut bekommen.

%HUQKDUG� $QWHQHU� Langnau, (SP). Im Budget 2005 und
anschliessend auch im ASP spielen mit grösster Wahrschein-
lichkeit eintretende Ereignisse bereits gedanklich mit. Ent-
sprechend gewichtet man diese Massnahme mehr oder we-
niger hart. Die Forderung der SVP geht klar über die Motion
der Finanzkommission hinaus und bedeutet gemäss vorlie-
gendem Zahlenmaterial faktisch eine Saldoverbesserung von
rund 100 Mio. Franken, was ungefähr 0,8 Steuerzehnteln
entspricht. Die Forderung auf dem Papier ist sehr abstrakt
gehalten. Tatsächlich müssten aber Eingriffe, die so kurzfri-
stig Wirkung zeigen müssen – mit dem Budget werden wir in
ungefähr sechseinhalb Wochen beginnen – viel konkreter
formuliert werden. Zudem ist man sich in der Finanzkommis-
sion wie auch im Regierungsrat grundsätzlich einig, dass der
Spielraum für lineare Kürzungen ausgereizt ist. Ich war sehr
gespannt auf Hans Grunders Votum und bin nun sehr ent-
täuscht darüber. Bei der Präsentation der SVP-Forderungen
für die Presse führte man zumindest noch den Personalbe-
stand als Sparpotenzial an; heute hatte man den Mut dazu
schon nicht mehr. Man redet bloss noch von Effizienzsteige-
rungen; wer kann denn schon dagegen sein? Wie bereits
Ruedi Löffel sagte, bringt uns der abstrakte Begriff Effizienz-
steigerungen wahrscheinlich nicht weiter.
Wo man Luft sieht, die BLVK-Mehrausgaben kompensieren
zu können, bleibt mir auch nach der Konsultation der Rech-
nung 2003 schleierhaft. Da müsste man konkreter werden,
stehen doch 44 Mio. Franken zur Diskussion. Ich nahm mir
die Mühe, den Personalbestand in der Erziehungsdirektion
exklusive Universität und Lehrerschaft etwas unter die Lupe
zu nehmen. Gemäss den aktuellen Unterlagen gibt es dort
940 Stellen, die sich auf die verpönte Zentralverwaltung,
dann auf die Aussenstellen wie Erziehungs- und Berufsbera-
tung, Schulinspektorat, archäologischer Dienst und Denkmal-
pflege, weiter auf das Verwaltungspersonal gewerblich-
industrieller Berufsschulen und Gymnasien wie Hauswarte
und schliesslich Institutionen mit eigenen Rechtspersönlich-
keiten, das heisst Fachhochschulen verteilen. 202 Stellen von
den 940 sind bei der Zentralverwaltung angesiedelt. Zwar bin
ich Mitglied der Finanzkommission, kann Ihnen aber nicht
bestätigen, dass 202 Stellen angemessen, zu viel oder zu
wenig sind. Aber ich kann zumindest zahlenmässig etwas
Transparenz schaffen. Machen wir ein Übungsbeispiel, indem
wir einen Durchschnittslohn von 110 000 Franken inklusive
Sozialabgaben pro Person annehmen und nun einen Sech-
stel Stellen streichen. Dadurch fielen von den 22 Mio. Fran-
ken 3,6 Millionen weg – immerhin –, aber für 44 Millionen
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braucht es doch noch erheblich mehr. Es braucht auch noch
etwas mehr, um Effizienz zu gewinnen. Dies nur, damit Sie
einmal die Verhältnisse zu den gut tönenden, populistischen
Forderungen nach Einsparungen kennen lernen. Wollen wir
es seriös machen, müssten wir die Finanzströme der Erzie-
hungsdirektion genau unter die Lupe nehmen, die Durchlauf-
positionen und Nettoausgaben feststellen und Potenziale
aufspüren. Das muss man machen und sich vor Augen füh-
ren, bevor man hier vorne Milchbüchlein-Vergleiche anstellt,
wie wenig von einem Franken man sparen muss.
Ich wehre mich überhaupt nicht gegen solche Diskussionen,
führe sie auf Gemeindestufe regelmässig, allerdings mit
Fakten und einem realistischen Zeithorizont und unter Auf-
zeigen der Konsequenzen für die Erfüllung der Aufgaben. Ich
bin der Auffassung, nur ein solches Vorgehen sei seriös und
entspreche auch den Gepflogenheiten in der Privatwirtschaft.
Deshalb lehne ich die Planungserklärung der SVP ab.

5XGROI�*XJJLVEHUJ��Kirchlindach (SVP). Ganz kurz zu den
paar spannenden Voten: Matthias, darf ich dich bitten, dich
genau zu informieren, wenn du zukünftig jemanden zitierst.
Überprüfe bitte die Abstimmungsresultate, dann wirst du beim
Strassenbau Erstaunliches feststellen.
Ins Hohe Lied von Blaise Kropf und Emil von Allmen bezüg-
lich der guten Finanzlage dieses Kantons kann ich bei 10
Mrd. Franken Schulden nicht einstimmen. Ich gehe mit ihnen
einig, dass eine Reihe Dinge in die richtige Richtung laufen;
umso klarer müssen wir die Motion der Finanzkommission
überweisen. Unterstützen wir zweitens die Planungserklärung
SVP/Grunder zum Voranschlag! Um die beiden Sätze nicht
zu gefährden, könnte es allerdings sinnvoll sein, einzeln über
sie abzustimmen. Hiermit stelle ich den entsprechenden
Antrag. Den Antrag des Büros zu Ziffer 3 des Voranschlags
unterstützen wir selbstverständlich.
Beim Aufgaben-/Finanzplan stimmen wir für den Antrag der
Finanzkommission und gegen den Antrag SP/Burkhalter. Den
Antrag SVP/Grunder unterstützen wir auch hier, so dass wir
die Kenntnisnahme des Aufgaben-/Finanzplans 2006–2008
mittragen können.

3UlVLGHQW��Die Antragsteller kommen nochmals zu Wort.

+DQV� *UXQGHU�� Hasle-Rüegsau (SVP). Es tut mir natürlich
Leid, Bernhard Antener, dass ich dich enttäuschte, aber vor-
derhand reden wir ja über den Voranschlag und erst nachher
über den Aufgaben-/Finanzplan, wozu ich auch noch einige
Munition vorbereitet habe. Hingegen hast du ein Paradebei-
spiel angeführt, als du von deiner Funktion als Gemeinde-
ratspräsident von Langnau sprachst. Was ihr dort macht,
wollen wir auch. Du sprachst im Sinn, wie der Regierungsrat
handeln müsste; dazu habe ich überhaupt keine Differenz.
In dieser Debatte genossen wir betreffend Planungserklärung
SVP/Grunder wieder einmal schönen Anschauungsunterricht.
Sagt man, wo einzusparen ist, bodigt man den Antrag des-
wegen; sagt man nicht wo, macht man einem daraus einen
Vorwurf. Wie auch immer man es anstellt, wird immer ein
Argument dagegen finden, wer es nicht will. Ich stelle noch-
mals klar, dass es mir bei den Einsparungen in der Erzie-
hungsdirektion eindeutig nicht darum geht, die Kinder nur
noch jedes zweite Jahr zur Schule zu schicken. Zwar würden
sich zumindest die Unterschüler vielleicht darüber freuen,
aber es geht effektiv darum, das Ganze effizienter zu gestal-
ten. Das ist kein Schlagwort, brachte doch Bernhard Antener
selbst Ansätze dazu vor. Ich gehe so weit, diese zu erweitern.
Erstens sinken die Schülerzahlen und zwar ziemlich massiv.
Betreffend die Entwicklung 2003–2008 finden Sie im schönen
grauen Buch bei der Gruppe 36, Beiträge, eine Steigerung
von 508 Mio. Franken bis 2008. Das kann es einfach nicht

mehr sein. Ich bin bereit, auch die Reduktion von Schulhäu-
sern zu diskutieren. Das wage ich hier zu sagen, obschon ich
aus dem Emmental komme. Auch dort gilt es meiner Ansicht
nach den Hebel anzusetzen, damit wir die Einsparungen
erreichen ohne Abstriche an der Qualität. Ich bin überzeugt,
dass dies möglich ist, auch wenn mein Vergleich, pro 100
Franken 50 Rappen zu sparen, als Milchbüchlein-Rechnung
dargestellt wird.
Bernhard Pulver sagte, es seien ein paar Flecken blauen
Himmels auszumachen, aber die nächsten Gewitter sind im
Anzug, und zwar unverzüglich. Sie werden alles wieder zu-
nichte machen. Es braucht nur einen geringfügigen Anstieg in
der Zinsentwicklung, der mit hundertprozentiger Sicherheit
bevorsteht. Das wird uns wieder zwei, drei Jahre zurückwer-
fen. Darum dürfen wir uns jetzt nicht zurücklehnen. Wir müs-
sen die Schuldenstabilisierung energischer vorantreiben und
nicht immer weiter hinausschieben. Bei der Diskussion des
Finanzplans werde ich darauf nochmals zurückkommen.

3UlVLGHQW��Herr Guggisberg stellt den Antrag, über die Pla-
nungserklärung zum Voranschlag 2005 in zwei Teilen abzu-
stimmen. Frau Bommli gibt dazu eine Erklärung ab.

6XVDQQH�%RPPHOL� Bremgarten (FDP). Auch wenn die SVP-
Fraktion ihre Planungserklärung aufteilt, werden wir zweimal
dagegen stimmen. Wir sind nicht dafür, dass man die Investi-
tionen tabuisiert, denn auch dort gibt es Sparpotenzial. Und
der Antrag bezüglich Erziehungsdirektion zielt in die falsche
Richtung.

+DQV�8OULFK� .lVHU� Münchenbuchsee (FDP), Sprecher der
Finanzkommission. Die Finanzkommission diskutierte die
Anträge wie vorliegend. Sie ist bereit, die Anträge des Büros
des Grossen Rats in den Voranschlag zum Budget aufzu-
nehmen. Weshalb sie hingegen die Planungserklärung der
SVP ablehnt, führe ich noch etwas genauer aus.
Herr Grunder erklärte in seinen Ausführungen zu dieser Pla-
nungserklärung, man beabsichtige keinen Abbau von Lei-
stungen, sondern Effizienzsteigerungen, und zwar in der
Erziehungsdirektion, sagte aber nicht, wo genau. Daraus
können Sie ersehen, wie schwierig es ist, konkret zu werden.
Das erleben wir auch in der Finanzkommission. Deshalb
gelangten wir zur Überzeugung, es sei richtig, die Einsparun-
gen von 40 Mio. Franken auf dem Motionsweg zu erreichen.
Damit reichen wir den Ball an den Regierungsrat weiter. Er
soll – ähnlich wie 2004, als er die damalige Fiko-Motion um-
setzte – sich nun einmal mit der Sache befassen. Im Gegen-
satz zu anderen Rednern, die behaupteten, sie sei nicht um-
gesetzt worden, muss ich Ihnen sagen, dass die 50 Mio.-
Motion klar umgesetzt wurde, sonst läge uns heute ein ande-
res Ergebnis vor. 2004 starteten wir ohne SAR-Massnahmen
mit einem positiven Ergebnis von 2,4 Mio. Franken, während
die Hochrechnung etwa 58,4 Mio. ausweist. Die Umsetzung
trug also sicher zum positiven Ergebnis bei. Aber auch es
wurde ein Stück weit beeinflusst von ausserordentlichen
Vermögenserträgen in der Grössenordnung von rund 85 Mio.
Franken.
Aus der Sicht der Fiko ist es nicht unmöglich, eine solche
Motion umzusetzen, wie die Erfahrung zeigt. Als sie ihre
Motion mit der Forderung, 40 Mio. einzusparen, einreichte,
ging die Fiko davon aus, im Rahmen der Laufenden Rech-
nung und nicht bei den Investitionen zu sparen, weil wir mei-
nen, dort sei Manövriermasse sicher vorhanden. Das Ganze
ist doch ein Prozess. Jedes Unternehmen erstellt ein Budget,
ist aber während des Jahres gewissen Veränderungen un-
terworfen, die es in seinen Prozess aufnehmen muss. Es
muss Massnahmen treffen, damit es positiv bleiben kann,
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damit es nicht in die Verlustzone abrutscht. Genau das Glei-
che wird der Regierungsrat einerseits mit der Fiko-Motion von
40 Mio. Franken, aber auch mit den anderen Massnahmen
BLVK und Steuern, die angesprochen wurden, tun müssen.
Seine Aufgabe wird sein, alle neuen, noch nicht berücksich-
tigten Punkte so zu verpacken, dass er die Defizitbremse
einhalten und uns nächstes Jahr wieder ein positives Ergeb-
nis vorlegen kann.
Gewisse Redner führten an, wie gut die Abschlüsse in der
Vergangenheit gewesen seien. Dazu stellte ich rasch einige
Rechnungen an und stellte fest, dass wir in den Jahren 1999-
2003 insgesamt positive Ergebnisse von 840 Mio. Franken
hatten. Geteilt durch 5 ergibt das 168 Mio. Franken, auf 8
Mrd. Franken Schulden 2 Prozent. Dass man darüber sicher
nicht gerade in Euphorie verfallen darf, zeigt, wo in der Ver-
schuldung und mit dem Bilanzfehlbetrag wir immer noch
stehen. Beim Bilanzfehlbetrag fielen in die gleiche Periode
erstens die Ausfinanzierung der Pensionskassen und zwei-
tens die Rückstellung/Auflösung der Defag im Umfang von
ungefähr 400 Mio. Franken. Deshalb ist er etwas niedriger als
vielleicht einmal veranschlagt. Bleiben Sie bitte auf dem Bo-
den und gehen Sie nicht immer nur von den schlechten Si-
tuationen aus; nähren Sie auch ein wenig sicher berechtigte
Hoffnung durch Ihre Unterstützung der Fiko-Motion.

7KHUHVH�%HUQKDUG�.LUFKKRIHU� Worb (SVP), Präsidentin der
Finanzkommission. Nach Herrn Käsers Votum kann ich mich
ganz kurz fassen. Von verschiedener Seite kam der Vorwurf,
wir übersteuerten, indem wir auf den Voranschlag einwirkten
statt auf den Finanzplan. Vor einem Jahr stimmten Sie einer
Planungserklärung zu, die im Durchschnitt der Jahre 2005-
2007 neue Verschuldung verhindern soll. Damit waren alle
einverstanden; das war Steuerung mittels Finanzplan. Wie
ich bereits im ersten Votum sagte, ist das erste Jahr des
Finanzplans heuer das Voranschlagsjahr, das wieder eine
Verschuldung vorsieht. Wir können das als unerheblich ab-
tun, da das Ziel ja erst im Durchschnitt der drei Jahre erreicht
werden muss. Aber wir sehen doch voraus, dass es nicht
möglich sein wird, in den zwei folgenden Jahren alles wieder
aufzufangen; folglich müssen wir bereits 2005 daran arbeiten.
Ich gebe zu, dass das auch der Regierungsrat versuchen will.
Hingegen lehrte uns die Vergangenheit, dass es ihm viel
besser gelingt, wenn er auch vom Grossen Rat her einigen
Druck verspürt. Deshalb müssen Sie der Motion der Finanz-
kommission zustimmen.

+LHU�ZLUG�GLH�%HUDWXQJ�GLHVHV�*HVFKlIWV�XQWHUEURFKHQ�
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Der Regierungsrat wird beauftragt, beim Vollzug des Voran-
schlags 2005 40 Mio. Franken einzusparen. Die Einsparun-
gen haben zu Lasten der Laufenden Rechnung zu erfolgen.
Begründung:
Nachdem der Grosse Rat in der Novembersession 2001 die
FIKO-Motion zum Schuldenabbau überwiesen und der Regie-
rungsrat in seinen Richtlinien der Regierungspolitik 2003-
2006 «Bern entschulden» zu einem der drei Hauptziele die-
ser Legislatur gemacht hat, mussten sowohl im Herbst 2002
als auch im Herbst 2003 jeweils massive Verschlechterungen
der finanzpolitischen Rahmenbedingungen zur Kenntnis
genommen werden, welche den Schuldenabbau verzögerten.
Finanzkommission und Grosser Rat mussten zur Kenntnis
nehmen, dass aufgrund verschlechterter finanzpolitischer
Rahmenbedingungen das Ziel des Schuldenabbaus mehr
Beharrlichkeit, Zeit und Ausdauer benötigen würde, als noch
zwei Jahre zuvor angenommen. In der Folge beschloss der
Grosse Rat im November 2003 auf Antrag der Finanzkom-
mission Einsparungen von 50 Mio. Franken beim Vollzug des
Voranschlags 2004 sowie einen Selbstfinanzierungsgrad von
mindestens 100 Prozent im Durchschnitt der Finanzplanjahre
2005-2007, und stimmte damit einer verzögerten Schulden-
stabilisierung (gegenüber der ursprünglichen Motion von
2001) zu.
Die diesjährigen Voranschlags- und Aufgaben-/ Finanzplan-
zahlen der Regierung sehen eine erneute Verschiebung der
Schuldenstabilisierung bis 2008 vor. Eine erneute Verschie-
bung des Zeitpunkts, bis wann die Schulden zumindest zu
stabilisieren sind, würde die Glaubwürdigkeit der kantonalen
Finanzpolitik nach Ansicht der Finanzkommission jedoch
schwächen. Zudem hält die Finanzkommission es für wichtig,
dass die seit dem Herbst 2001 laufenden Anstrengungen zur
Schuldenstabilisierung und dem anschliessenden Schulden-
abbau in absehbarer Zeit Ergebnisse zeigen. Sie will deshalb
an der letztjährigen Planungserklärung des Grossen Rats
grundsätzlich festhalten, welche eine Stabilisierung der
Schulden im Durchschnitt der Jahre 2005–2007 und danach
einen Schuldenabbau forderte.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll mit dieser Motion in einem
ersten Schritt der vom Regierungsrat budgetierte Schulden-
anstieg 2005 von 81 auf 41 Mio. Franken reduziert werden.
Die Finanzkommission greift zum Instrument der dringlichen
Kommissionsmotion, weil Abklärungen mit dem Regierungs-
rat ergeben haben, dass die zuerst geprüfte Antragsvariante,
bei der Laufenden Rechnung eine Saldokorrektur von 40 Mio.
Franken vorzunehmen, als sehr grosser, verfahrensmässiger
Aufwand bezeichnet wurde. Der Regierungsrat kam auf Seite
10 f. seiner Stellungnahme zum Berichtsentwurf und den
Antragsentwürfen der Finanzkommission zum Voranschlag
2005, Aufgaben- / Finanzplan 2006–2008 zum Schluss: «Be-
züglich der Auswirkungen auf den Aufgabenvollzug und der
damit verbundenen Blockierungseffekte, der Folgearbeiten
für die Regierung und die Verwaltung sowie der politischen
Unsicherheiten bei den verschiedenen Anspruchsgruppen ist
demzufolge eine reine Saldosteuerung durch das Parlament
mit einer Rückweisung des Voranschlages an den Regie-
rungsrat gleichzusetzen.»
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Die Kommissionsmotion zur Einsparung von 40 Mio. Franken
im Rahmen des Vollzugs der Rechnung 2005 ist für Regie-
rung und Verwaltung mit deutlich weniger Zusatzaufwand
verbunden. Bei diesem Vorgehen ist der Voranschlag von der
Regierung und Verwaltung systemtechnisch nicht in einer
zusätzlichen Planvariante neu zu erstellen – und die Einspa-
rungen können z.B. mit dem Instrument der Kreditsperren
umgesetzt werden. Zudem hat die Regierung bei einer Moti-
on zum Vollzug des Voranschlags deutlich mehr Flexibilität
als bei einer direkten Saldokorrektur der Laufenden Rech-
nung.
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����1R�
YHPEHU�����

1. Grundsätzliche Überlegungen
Bevor der Regierungsrat zum Auftrag gemäss Motion konkret
Stellung nimmt, möchte er vorab einige grundsätzliche Über-
legungen zur Fortsetzung der Sanierungspolitik darlegen:
Aufgrund der ersten Zwischenergebnisse der Planungsar-
beiten musste der Regierungsrat bereits im Frühjahr feststel-
len, dass sich die finanzpolitische Ausgangslage gegenüber
der Haushaltsdebatte in der Novembersession 2003 inner-
halb weniger Monate ein weiteres Mal verschlechtert hat. Die
veränderten Rahmenbedingungen führen gegenüber der
Situation im Herbst 2003 zu Haushaltsverschlechterungen
von über CHF 50 Millionen pro Jahr.
Trotz erneut verschlechterter finanzpolitischer Ausgangslage
ist es dem Regierungsrat im diesjährigen Planungsumgang
dank ausserordentlichen Anstrengungen im Rahmen der
Schwerpunktprogramme 1 «Einhaltung der Defizitbremse»
und 2 «Schuldenstabilisierung 2005-2007» gelungen, die
drohenden Defizite in der Laufenden Rechnung zu eliminie-
ren und für sämtliche Planjahre positive Rechnungsabschlüs-
se vorzusehen sowie ein Anwachsen der Schulden im Durch-
schnitt der Planjahre 2005-2008 zu verhindern. Im Rahmen
des Schwerpunktprogramms 1 konnte der kantonale Haus-
halt gegenüber den geplanten Werten um knapp CHF 38
Millionen pro Jahr und im Rahmen des Schwerpunktpro-
gramms 2 um rund CHF 94 Millionen, insgesamt also um
CHF 132 Millionen pro Jahr verbessert werden.
Die bisherigen Sanierungspakete und gerade auch SAR
haben aufgezeigt, dass mit dem bisherigen Sanierungsansatz
allein – weil zu wenig ergiebig und hinsichtlich der Identifizie-
rung von neuem erheblichen Sanierungspotenzial weitge-
hend ausgeschöpft – die gesteckten finanzpolitischen Ziele
nicht erreicht werden können. Diese Einschätzung des Regie-
rungsrats wird von der Finanzkommission in ihrem Bericht
zum Voranschlag 2005 und Aufgaben-/Finanzplan 2006-2008
bestätigt. Der Regierungsrat hat deshalb unter dem Titel
«Schwerpunktprogramm 3 – Schuldenabbau» beschlossen,
vor und zu Beginn der nächsten Legislatur eine Überprüfung
der staatlichen Aufgaben und Dienstleistungen in ausge-
wählten Schwerpunktbereichen durchzuführen.
Obschon auch nach Auffassung der Finanzkommission der
bisherige Sanierungsansatz und lineare Kürzungen gröss-
tenteils ausgereizt sind (vgl. S. 15 des Berichtes der Finanz-
kommission vom 28. Oktober 2004), verlangt sie mit der
vorliegenden Motion kurzfristig zusätzliche Haushaltsentla-
stungen von CHF 40 Millionen im Voranschlag 2005. Die
Finanzkommission begründet ihre Motion insbesondere da-
mit, dass sie nicht bereit ist, das Ziel der Schuldenstabilisie-
rung ein weiteres Mal zeitlich hinauszuschieben.
Der Regierungsrat gestattet sich in diesem Zusammenhang
zunächst den Hinweis, dass gemäss den vorliegenden Plan-
zahlen im Jahr 2007 ein Schuldenabbau von CHF 65 Millio-
nen vorgesehen ist, währenddem gemäss der Planung vom

Herbst 2003 – also vor 1 Jahr – für dieses Planjahr noch von
einer Neuverschuldung von CHF 25 Millionen ausgegangen
werden musste. Aus diesem Grund kann der Regierungsrat
die Beurteilung der Finanzkommission nicht vollumfänglich
teilen, wonach sich die Schuldenstabilisierung erneut zeitlich
verzögert.
2. Wichtige Entwicklungen nicht finanziert
Der vom Regierungsrat am 1. September 2004 zuhanden des
Grossen Rats verabschiedete Voranschlag 2005 und Aufga-
ben- / Finanzplan 2006-2008 weist folgende Eckwerte auf:
(Siehe unten, Tabelle 1)

Im Zusammenhang mit den von der Finanzkommission ge-
mäss ihrer dringlichen Motion geforderten zusätzlichen
Haushaltsentlastungen für den Voranschlag 2005 muss der
Regierungsrat darauf hinweisen, dass in den vorliegenden
Planzahlen verschiedene finanzpolitische Risiken nicht ent-
halten und demnach auch nicht finanziert sind:
(Siehe unten, Tabelle 2)

In den vorstehenden Risiken nicht eingerechnet sind die
Steuerertragsausfälle von jährlich CHF 400 Millionen als
Folge der Steuerinitiative, über die das Berner Volk am
27. Februar 2005 abstimmen wird. Die Steuerinitiative würde
bei ihrer Annahme die vorstehenden jährlichen Haushaltsver-
schlechterungen auf CHF 544 bis CHF 673 Millionen erhö-
hen.
In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich insbe-
sondere die drei in der Tabelle letztgenannten Risiken deut-
lich akzentuiert:
– Sanierungsbedarf bei der Bernischen Lehrerversiche-

rungskasse (BLVK): Es ist davon auszugehen, dass für die
Schliessung der Finanzierungslücke und der Deckungs-
lücke bei der BLVK auf viele Jahre hinaus zusätzliche
Haushaltsbelastungen in jährlich höherer zweistelliger Mil-
lionenhöhe nötig sein werden. Gemäss Bericht des Regie-
rungsrats vom 20. Oktober 2004 betreffend Konzept für die
finanzielle Sanierung der BLVK führen die für den Regie-
rungsrat zum heutigen Zeitpunkt im Vordergrund stehen-
den Sanierungsmassnahmen (zur Schliessung der Finan-
zierungslücke und der Deckungslücke) zu einer zusätzli-
chen Belastung des kantonalen Haushalts im Umfang von
CHF 44 (2005) bzw. CHF 67 Millionen (ab 2006).

– Revision des Steuergesetzes: Die grossrätliche Kommissi-
on hat am 1. November 2004 zuhanden des Grossen Rats
eine Steuergesetzrevision vorberaten, welche bei der Be-
steuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge (CHF 22
Mio.) sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuer (CHF
11 Mio.) Steuerentlastungen im Umfang von insgesamt
CHF 22 (2005) bzw. CHF 33 Mio. (ab 2006) vorsieht.

– Lohnklage der Kindergärtnerinnen: Das Berner Verwal-
tungsgericht hat am 1. November 2004 eine Lohnklage der
Kindergärtnerinnen teilweise gutgeheissen. Die Besser-
stellung der Kindergärtnerinnen gemäss Urteil führt zu
jährlich wiederkehrenden Zusatzbelastungen von rund
CHF 3 Millionen. Zusätzlich fallen als Nachzahlung einma-
lige Kosten von rund CHF 15 Millionen an, welche voraus-
sichtlich der Staatsrechnung 2004 zu belasten sind (Rück-
stellung).

Allein diese heute absehbaren Entwicklungen führen zu zu-
sätzlichen Haushaltsverschlechterungen im Umfang von rund
CHF 69 (2005) bzw. CHF 103 Millionen (ab 2006), welche im
Sinne einer Aktualisierung folgenden neuen Eckwerten des
kantonalen Haushalts ergeben:
(Siehe unten, Tabelle 3)

Diese Aktualisierung der finanzpolitischen Ausgangslage
bedeutet nichts anderes, als dass weitere Haushaltsentla-
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stungen insbesondere im Jahr 2005 voraussichtlich primär
zur Einhaltung der Vorgaben der Defizitbremse bzw. zur
Vermeidung einer erneuten Schuldenzunahme oder gar dazu
dienen müssen, eine Neuverschuldung möglichst gering zu
halten.
3. Zusätzliche Einsparungen beim Vollzug des Voranschlags

2005
Gemäss Wortlaut der Motion wird der Regierungsrat beauf-
tragt, beim Vollzug des Voranschlags 2005 CHF 40 Millionen
einzusparen. Die Finanzkommission verfolgt damit gemäss
ihrer Begründung das Ziel, die gemäss Voranschlag des
Regierungsrats vorgesehene Neuverschuldung im Jahr 2005
von CHF 81 Millionen auf CHF 41 Millionen herunterzudrük-
ken. Vor dem Hintergrund der dargestellten, sich bereits
heute abzeichnenden finanzpolitischen Entwicklungen wären
zur Erreichung dieser Zielsetzung jedoch nicht «nur» CHF 40
Millionen, sondern CHF 109 Millionen notwendig, wofür ein-
deutig kein Spielraum besteht.
Im Rahmen des Schwerpunktprogramms 1 «Einhaltung der
Defizitbremse» hat der Regierungsrat einerseits den Korrek-
turfaktor zur Verbesserung der Budgetgenauigkeit beim Per-
sonalaufwand von bisher 1,5 auf neu 2,5 Prozent erhöht, was
zu einer zusätzlichen Aufwandreduktion in den Planzahlen
von jährlich CHF 21 Millionen führt. Andererseits wurden im
Bereich der Kontengruppe 318 «Dienstleistungen und Hono-
rare» Kürzungen im Umfang von rund CHF 15 Millionen vor-
genommen.
Im Rahmen des Schwerpunktprogramms 2 «Schuldenstabili-
sierung 2005–2007» wurden die Nettoinvestitionen gegen-
über den geplanten Werten im Umfang von durchschnittlich
rund CHF 94 Millionen reduziert, was sich spürbar auf die
Berner Wirtschaft auswirken wird und auch entsprechende
Reaktionen ausgelöst hat. In Anbetracht dieser Massnahmen
erachtet der Regierungsrat den Handlungsspielraum für wei-
tere kurzfristige Kürzungen sowohl in der Laufenden Rech-
nung als auch in der Investitionsrechnung im Voranschlag
2005 als ausgeschöpft. Zusätzliche kurzfristige Haus-

haltsentlastungen müssten voraussichtlich entweder im Be-
reich der Kontengruppe 318 oder bei den Nettoinvestitionen
realisiert werden, was beides wiederum negative Folgen für
die Wirtschaft hätte.
4. Schlussfolgerung und Antrag
Die Finanzkommission und der Regierungsrat sind sich dar-
über einig, dass der Weg der Schuldenstabilisierung zum
Schuldenabbau unbeirrt fortzusetzen ist. Eine Differenz be-
steht bezüglich der zeitlichen Verhältnisse: Während die
Planzahlen des Regierungsrats eine Schuldenstabilisierung
im Durchschnitt der Planjahre 2005-2008 vorsehen, verlangt
die Finanzkommission eine solche im Durchschnitt der Plan-
jahre 2005–2007.
Mit den von der Finanzkommission gemäss vorliegender
Motion geforderten zusätzlichen Einsparungen in der Laufen-
den Rechnung von CHF 40 Millionen (Wortlaut der Motion)
bzw. CHF 109 Millionen (Zielsetzungen der Motion) würde
der Grosse Rat in erheblichem Ausmass kurzfristig in den
Aufgabenvollzug eingreifen. Aufgrund der im diesjährigen
Planungsumgang bereits unternommenen besonderen An-
strengungen zur Erfüllung der Vorgaben der Defizitbremse
erachtet der Regierungsrat den Handlungsspielraum für zu-
sätzliche kurzfristige Haushaltsentlastungen in der Laufenden
Rechnung als ausgeschöpft. Daher lehnt der Regierungsrat
die vorstehende Motion mit der Zielsetzung, die vorgesehene
Neuverschuldung im Jahr 2005 praktisch zu halbieren, ab. In
Anbetracht der vorstehend erwähnten absehbaren finanzpoli-
tischen Risiken zeichnet sich ab, dass zur Einhaltung der
Defizitbremse beim Vollzug des Voranschlags 2005 zusätzli-
che Haushaltsentlastungen von mindestens rund CHF 30
Millionen notwendig sein werden. Der Regierungsrat wird
somit angesichts dieser Entwicklung im Jahr 2005 Mittel und
Wege finden müssen, um auch bei dieser neuen Ausgangs-
lage die Bestimmungen der Defizitbremse beim Vollzug des
Voranschlags 2005 einhalten zu können.
Antrag: Ablehnung der Motion

Tabelle 1

in Millionen CHF Aufgaben-/FinanzplanVoranschlag
2005 2006 2007 2008

Saldo Laufende Rechnung 40 108 175 278
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+) -81 -131 65 170
Neuverschuldung Total 23
Neuverschuldung pro Jahr 6

Tabelle 2

Haushaltverschlechterungen in Millionen CHF Pro Jahr

Entlastungsprogramm 2004 des Bundes 20 - 25
Revision des Krankenversicherungsgesetzes offen
Nationalbank-Gold bzw. Nationalbank-Gewinne
(Vorschlag Nationalrat und Volksinitiative «Nationalbankgewinne für die AHV»)

30 - 120

Reform der Familienbesteuerung nach Ablehnung des Steuerpakets 2001 des Bundes offen
Unternehmenssteuerreform II des Bundes 25
Ausstattung der neuen Spitalträgerschaften mit Kapital offen
Sanierungsbedarf bei der BLVK 44 - 67
Revision des Steuergesetzes 22 – 33
Lohnklage der Kindergärtnerinnen 3
Total 144 - 273
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Tabelle 3

in Millionen CHF Aufgaben-/FinanzplanVoranschlag
2005 2006 2007 2008

Saldo Laufende Rechnung -29 5 72 175
Neuverschuldung (-) / Schuldenabbau (+) -150 -234 -39 67
Neuverschuldung Total -355
Neuverschuldung pro Jahr -89
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$FKWH�6LW]XQJ
Dienstag, 23. November 2004, 09.00 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU� Lotzwil (EVP), Präsident

Präsenz: Anwesend sind 193 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Pierre-Alain Berberat, Arnold Bertschy, Sabine
Gresch, Marco Schiltknecht, Marianne Staub-Beccarelli,
Johanna Wälti-Schlegel.

:DKOHQ
3UlVLGHQW��Wir haben je 17 Mitglieder in die Steuerungs- und
in die Oberaufsichtskommission zu wählen sowie die Präsi-
dentinnen / Präsidenten der beiden Kommissionen. Ferner
haben wir die PUK BLVK zu bestellen und je ein Mitglied in
die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Verwaltungs-
gerichts und in die Steuerrekurskommission zu wählen.

3HWHU�$HVFKOLPDQQ��Neuenegg (SVP), Sprecher der Justiz-
kommission. Sämtliche zur Wahl stehende Kandidatinnen
und Kandidaten verfügen über sehr gute Qualifikationen.
Zur Wahl je eines Mitglieds in die sozialversicherungsrechtli-
che Abteilung des Verwaltungsgerichts und in die Steuerre-
kurskommission. Der erweiterte Ausschuss IV der Justiz-
kommission hat die Wahlen vorbereitet. Beide Stellen wurden
ausgeschrieben. Zu den eingegangenen Bewerbungen hat
der Ausschuss Stellungnahmen eingeholt. Mit allen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern wurden Vorstellungsgespräche durch-
geführt.
Da Verwaltungsrichter Peter Staub, SVP, per 31. Dezember
2004 demissioniert hat, ist für die Amtsdauer bis Ende 2009
ein Ersatz zu wählen. Für diese Stelle sind drei Bewerbungen
eingegangen. Zur Wahl stellt sich heute Dr. Yvo Schwegler.
Der Ausschuss IV der Justizkommission ist der Meinung, der
Bewerber sei für dieses Amt sehr geeignet.
Ebenfalls per Ende 2004 hat Hans-Peter Strasser als Mitglied
der Steuerrekurskommission demissioniert. Für die Amtsdau-
er bis 31. Mai 2006 ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Für
diese Stelle haben sich 18 Personen beworben. Drei haben
ihre Bewerbung zurückgezogen, da bei ihnen eine Unverein-
barkeit vorlag. Von den heute zur Wahl stehenden Bewerbe-
rinnen und Bewerbern hat der Ausschuss IV Frau Nanzer,
Herrn Junod und Herrn Leuch als für dieses Amt sehr geeig-
net beurteilt.

+HLQ]�6LHJHQWKDOHU� Rüti b.Büren (SVP). Die SVP unterstützt
die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten sowohl
für die Steuerungs- als auch für die Oberaufsichtskommissi-
on. In die parlamentarische Untersuchungskommission BLVK
sollten Personen gewählt werden, die über das nötige Fach-
wissen, aber auch über genügend Zeit verfügen, damit die
Arbeit seriös gemacht werden kann. Wir schlagen Ihnen fünf
Personen vor, welche diese Voraussetzungen erfüllen und
bitten Sie, diese Kandidaturen zu unterstützen. Mit Dr. Yvo
Schwegler steht uns eine hervorragend qualifizierte Persön-
lichkeit zur Wahl ins Verwaltungsgericht zur Verfügung. In die
Steuerrekurskommission wählen wir Frau Raphaële Nanzer
und bitten Sie, dies ebenfalls zu tun.

-HDQ�3LHUUH� $HOOHQ�� Tavannes (PSA). Une fois n’est pas
coutume, la Députation du Jura bernois et de Bienne ro-
mande vous recommande la candidature de M. Etienne Ju-

nod au sein de la Commission de recours en matière fiscale.
Comme il n’y a pas de candidature francophone, c’est surtout
la qualité de bilingue qui nous incite à porter nos suffrages
sur ce père de famille, avocat de profession, conseiller juridi-
que et fiscal indépendant. M. Etienne Junod renforcera la
représentation francophone dans cette Commission, tout en
faisant le lien entre les deux composantes linguistiques du
canton.

,UqQH� +lQVHQEHUJHU�=ZHLIHO� Burgdorf (SP). Die SP unter-
stützt bei der Wahl ins Verwaltungsgericht den Kandidaten
der SVP. Für die Wahl in die Steuerrekurskommission liegen
drei valable Kandidaturen vor, die von den Qualifikationen her
gleich zu beurteilen sind. Gegenwärtig handelt es sich bei der
Steuerrekurskommission um ein reines Männergremium.
Deshalb geben wir der Frau den Vorrang. Bei den Wahlen in
die Oberaufsichts-, in die Steuerungskommission sowie in die
PUK werden wir die vorgeschlagenen Kandidaturen unter-
stützen. Wir bitten Sie, auch unsere Kandidaturen zu unterstüt-
zen.
Eine Bemerkung zur PUK. Wir von der SP bedauern die
Männerlastigkeit dieses Gremiums mit nur einer einzigen
Frauenkandidatur. In einem modernen Parlament, wie wir
eines sind, müsste die Zusammensetzung einer PUK ausge-
wogener sein, was die Geschlechter angeht.
Zur Oberaufsichtskommission. Wir bedauern den Rücktritt
von Margrit Widmer aus dem Parlament. Ich benütze die
Gelegenheit, ihr zu danken für die wichtige und gute Arbeit,
die sie als Präsidentin der GPK geleistet hat. Wir sind über-
zeugt, in Henri Huber einen guten Nachfolger gefunden zu
haben, und hoffen auf Ihre Unterstützung. Henri Huber ver-
fügt über grosse politische Erfahrung und über die nötigen
zeitlichen Ressourcen. Als ehemaliger Gemeindepräsident
von Köniz ist er NPM-erprobt und hat somit die besten Vor-
aussetzungen, bei NEF einzusteigen.

+DQV�-�UJ�.lVHU��Langenthal (FDP). Die FDP unterstützt die
vorgeschlagenen Kandidaturen für die Steuerungskommission,
die Oberaufsichtskommission und die PUK. Sie unterstützt bei
der Wahl eines neuen Mitglieds in die sozialversicherungs-
rechtliche Abteilung des Verwaltungsgerichts Dr. Yvo
Schwegler.

:LOO\� 3DXOL�� Nidau (PRD). Je suis le porte-parole du parti
radical concernant le remplacement à la Commission de
recours en matière fiscale. Comme l’ont dit mes prédéces-
seurs, nous avons là trois candidats valables et qui remplis-
sent les conditions. En ce qui concerne M. Etienne Junod, il
est bilingue, il devrait remplacer M. Strasser de Bienne et lui
habite le Seeland. Il est le seul parmi ces candidats qui est
reconnu comme expert fiscal diplômé. Il est non seulement
expert fiscal, mais également avocat. De telles qualités, les
Romands malheureusement n’en peuvent présenter que très
rarement. J’aimerais aussi dire que cette Commission de 15
membres est actuellement composée de 8 personnes de la
région bernoise. Les régions périphériques n’ont donc que 6
élus dans cette commission. J’estime, avec mes collègues
radicaux, que les régions périphériques doivent être aussi
représentées, surtout lorsqu’elles peuvent présenter des
candidats aussi bons que celui-là. Il y a dans cette Commis-
sion un seul Romand du Jura bernois et il serait bon qu’il y en
ait un deuxième, surtout qu’il travaille avant tout en Suisse
alémanique et que les mandats qu’il remplit sont des man-
dats qui viennent de l’ancien canton. C’est pour toutes ces
raisons que je vous demande de voter pour M. Etienne Ju-
nod. Il serait à mon avis indécent que nous ayons un neu-
vième élu dans cette Commission de recours en matière
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fiscale. C’est pour cela que nous vous demandons de soute-
nir M. Etienne Junod.

6WHIDQ� /DJJHU�� Köniz (CVP). Ich schlage Frau Raphaële
Nanzer als neues Mitglied der Steuerrekurskommission vor.
Der Grosse Rat würde sich eine einmalige Gelegenheit ent-
gehen lassen, würde er sie nicht wählen. Die Kommission ist
heute nur mit männlichen Mitgliedern besetzt. Möglicherweise
haben sich die Frauen in der Vergangenheit kaum für solche
Ämter zur Verfügung gestellt. Nun stellt sich eine Frau zur
Verfügung, und wir sollten sie unbedingt wählen. Neben den
Männern bezahlen ja hie und da auch Frauen Steuern. Auch
sie haben ein Anrecht darauf, in dieser Kommission vertreten
zu sein.

3UlVLGHQW��Es liegen keine weiteren Wortbegehren vor. Als
zusätzliche Stimmenzähler werden vorgeschlagen: Therese
Beeri-Walker, SP; Heinz Jaggi, SP; Klaus Künzli, FDP; Stefan
Lagger, CVP; Käthi Wälchli-Lehmann, SVP; Béatrice Stru-
chen-Schwab, UDC. – Der Rat ist mit diesen Vorschlägen
einverstanden.
Noch eine Bemerkung. Grossrätin Hänsenberger und die
Grossräte Jürg Gerber und Christoph Erb werden bei der
Wahl der PUK in den Ausstand treten, wie sie das letzte
Woche angekündigt haben.

:DKO�HLQHV�0LWJOLHGV�GHV�9HUZDOWXQJVJHULFKWV��VR]LDOYHU�
VLFKHUXQJVUHFKWOLFKH�$EWHLOXQJ
Bei 181 ausgeteilten und 179 eingegangenen Wahlzetteln,
wovon leer und ungültig 13, in Betracht fallend 166, wird bei
einem absoluten Mehr von 84 Stimmen gewählt:

Ivo Schwegler mit 166 Stimmen

:DKO�HLQHV�0LWJOLHGV�GHU�6WHXHUUHNXUVNRPPLVVLRQ
Bei 181 ausgeteilten und 179 eingegangenen Wahlzetteln,
wovon leer und ungültig 8, in Betracht fallend 171, wird bei
einem absoluten Mehr von 86 Stimmen gewählt:

Raphaële Nanzer mit 135 Stimmen

Stimmen erhielten Etienne Junod, Monique Pulfer und Chri-
stoph Leuch.

:DKO�YRQ����0LWJOLHGHUQ�GHU�6WHXHUXQJVNRPPLVVLRQ
Bei 181 ausgeteilten und 179 eingegangenen Wahlzetteln,
wovon leer und ungültig 1, in Betracht fallend 178, werden bei
einem absoluten Mehr von 90 Stimmen gewählt:

Therese Bernhard-Kirchhofer, Worb (SVP) mit 166 Stimmen
Hans-Ulrich Käser, Münchenbuchsee (FDP) mit 166 Stimmen
Alfred Schwarz, Uetendorf (SVP) mit 166 Stimmen
Heinz Siegenthaler, Rüti b.Büren (SVP) mit 166 Stimmen
Hans-Ulrich Salzmann, Oberburg (SVP) mit 165 Stimmen
Jean-Michel Blanchard, Malleray (UDC) mit 164 Stimmen
Emil von Allmen, Gimmelwald (SP) mit 162 Stimmen
Bernhard Antener, Langnau (SP) mit 161 Stimmen
Pierre-Alain Berberat, La Neuveville (PS) mit 160 Stimmen
Rudolf Guggisberg, Kirchlindach (SVP) mit 160 Stimmen
Matthias Burkhalter, Rümligen (SP) mit 159 Stimmen

Paula Ramseier, Bern (SP) mit 159 Stimmen
Hans Rudolf Feller, Steffisburg (FDP) mit 158 Stimmen
Ruedi Löffel, Münchenbuchsee (EVP) mit 156 Stimmen
Brigitte Bolli Jost, Bern (FDP mit 155 Stimmen
Blaise Kropf, Bern (JA!) mit 154 Stimmen
Susanne Bommeli, Bremgarten (FDP) mit 153 Stimmen

Verschiedene erhielten 6 Stimmen.

:DKO�YRQ����0LWJOLHGHUQ�GHU�2EHUDXIVLFKWVNRPPLVVLRQ
Bei 181 ausgeteilten und 179 eingegangenen Wahlzetteln,
wovon leer und ungültig 0, in Betracht fallend 179, werden bei
einem absoluten Mehr von 90 Stimmen gewählt:

Erwin Fischer, Lengnau (FDP) mit 167 Stimmen
Hans-Jörg Pfister, Zweisimmen (FDP) mit 166 Stimmen
Therese Rufer-Wüthrich, Zuzwil (SVP) mit 166 Stimmen
Peter Brand, Münchenbuchsee (SVP) mit 164 Stimmen
Jürg Eberle, Grossaffoltern (SVP) mit 164 Stimmen
Lorenz Hess, Stettlen (SVP) mit 164 Stimmen
Christian Oesch, Eriz (SVP) mit 164 Stimmen
Jean-Pierre Rérat, Sonvilier (PRD) mit 164 Stimmen
Roland Künzler, Guttannen (SP) mit 163 Stimmen
Erwin Sommer, Melchnau (EVP) mit 163 Stimmen
Werner Hostettler, Zollbrück (SVP) mit 161 Stimmen
Chantal Bornoz Flück, La Heutte (SP) mit 159 Stimmen
Henri Huber, Spiegel (SP) mit 159 Stimmen
Andrea Zryd, Adelboden (SP) mit 159 Stimmen
Andreas Blaser, Heimberg (SP) mit 157 Stimmen
Peter Eberhart, Erlenbach (SVP) mit 156 Stimmen
Marianne Morgenthaler, Richigen (GFL) mit 147 Stimmen

:DKO�GHU�3UlVLGHQWLQ�GHU�6WHXHUXQJVNRPPLVVLRQ
Bei 180 ausgeteilten und 179 eingegangenen Wahlzetteln,
wovon leer und ungültig 23, in Betracht fallend 156, wird bei
einem absoluten Mehr von 79 Stimmen gewählt:

Therese Bernhard-Kirchhofer mit 115 Stimmen

Verschiedene erhielten 41 Stimmen.

:DKO�GHV�3UlVLGHQWHQ�GHU�2EHUDXIVLFKWVNRPPLVVLRQ
Bei 180 ausgeteilten und 180 eingegangenen Wahlzetteln,
wovon leer und ungültig 28, in Betracht fallend 152, wird bei
einem absoluten Mehr von 77 Stimmen gewählt:

Henri Huber mit 112 Stimmen

Verschiedene erhielten 40 Stimmen.

:DKO�GHU�.RPPLVVLRQVPLWJOLHGHU�GHU�SDUODPHQWDULVFKHQ
8QWHUVXFKXQJVNRPPLVVLRQ�%/9.
Bei 181 ausgeteilten und 176 eingegangenen Wahlzetteln,
wovon leer und ungültig 3, in Betracht fallend 173, werden bei
einem absoluten Mehr von 87 Stimmen gewählt:

Bernhard Pulver, Bern (GFL) mit 165 Stimmen
Andreas Rickenbacher, Jens (SP) mit 164 Stimmen
Samuel Leuenberger, Trubschachen (SVP) mit 163 Stimmen
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etappenweise mit dem Hochbauamt zu realisieren sind. Es
sollen zum Beispiel die Ausstattung aller Sitzungszimmer,
Mobiliar, technische Anlagen, Beleuchtung, die Heizungs-
und Belüftungsanlagen sowie die Notausgänge und die Kü-
che in den Kellerräumlichkeiten erneuert und verbessert
werden.» Solche Anpassungen sind auch in einer ange-
spannten finanziellen Situation nötig.
Zu Frage 2. Die Kosten für die gesamte Neugestaltung von
Zimmer 7 belaufen sich auf 44 000 Franken. Diesen Kosten
stehen jährliche Mieteinnahmen von insgesamt rund 63 000
Franken gegenüber. Diese Zahlen stammen aus dem Jahr
2003.
Zu Frage 3. Die Verantwortung für die Neugestaltung von
Zimmer 7 tragen die Staatskanzlei und das Hochbauamt. Sie
haben davon Kenntnis genommen, dass in diesem Zimmer
insbesondere bessere akustische Verhältnisse hergestellt
werden müssen.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

Frage 2
3HWHU� %�KOHU�� %HUQ� �)'3�� ±� 5LHVHQ�7UROOH\EXVVH� I�U� =��
ULFK�XQG�*HQI��(LQ�7KHPD�DXFK�I�U�%HUQ"
Die Stadt Genf hat kürzlich eine Serie von 4-achsigen Gross-
Trolleybussen der Firma Hess bestellt. Zürich prüft ebenfalls
die Anschaffung einer namhaften Zahl dieses Modells. Diese
Fahrzeuge mit einem Fassungsvermögen von bis zu 180
Passagieren wären, zusammen mit dem S-Bahn-Ausbau, die
Alternative für die gescheiterte Tramlösung Bern West bzw.
für den Einsatz auf den Linien 13 und 14. Ebenfalls die chro-
nisch überlastete Linie 12 (ins «Universitätsquartier» Läng-
gasse) müsste hier zum Zug bzw. zum Mega-Bus kommen.
Was Genf und Zürich Recht ist, müsste Bern billig sein!
Daher die folgende Frage an den Regierungsrat:
Sind diese Mega-Trolleybusse auch für Bern ein Thema und
ist man zu einer Evaluation bereit?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Ja, Mega-Busse und Mega-Trolleybusse sowie ein breiter
Fächer von weiteren Lösungen wurden in die Analyse einbe-
zogen, welche aufgrund der Anträge im Grossen Rat veran-
lasst wurde. Gemäss den Abklärungen sind Mega-Busse
technisch machbar, doch ist einer Tramlösung klar der Vor-
zug zu geben. Trotzdem hat die Behördendelegation noch
keinen Entscheid gefällt. Sie will bis im Herbst des nächsten
Jahres ein Projekt ausarbeiten und in dieser Phase die Quar-
tierbevölkerung, die Verkehrsverbände, die politischen Par-
teien aus Stadt und Kanton sowie das Referendumskomitee
einbeziehen.

Frage 5
%HWKOL� .�QJ�0DUPHW�� 6DDQHQ� �693�� ±� 6WDDWVVWUDVVH
GXUFKV�6LPPHQWDO�±�%DXVWHOOH�/DXEHJJ
Beim Nadelöhr auf der Staatsstrasse des Simmentals, bei
den Laubeggkehren, sind die Sanierungsarbeiten seit diesem
Sommer im Gang. Die Bevölkerung des oberen Simmentals
und des Saanenlandes ist sehr dankbar über die Verbesse-
rung der Zufahrt in die Heimattäler! Die Strasse war während
der Sommersaison nur einspurig befahrbar und hat morgens
und abends und über die Wochenende zu langen Staus ge-
führt. Jetzt steht die Wintersaison vor der Tür. In den Skige-
bieten erwarten wir viele Skibegeisterte, die vorwiegend mit
dem Auto anreisen. Die schnelle, problemlose Erreichbarkeit
eines Skigebiets ist einer der wichtigsten Faktoren für erfolg-
reiche Wintertourismusorte.

1. Wird der Zeitplan des Bauprogramms eingehalten?
2. Wird während der Wintersaison der Strassenabschnitt

wieder doppelspurig befahren werden können?
3. Von welchem Datum an bis wie lange im Frühjahr wird die

Strasse doppelspurig befahrbar sein?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Frage 1 kann ich mit Ja beantworten, Frage 2 ebenfalls. Die
Antwort auf Frage 3 lautet: Freitag, 17. Dezember 2004 bis
Osterdienstag Morgen, 29. März 2005.

Frage 6
+DQV�8OULFK�6DO]PDQQ��2EHUEXUJ��693��±�/lUPVDQLHUXQJ
2UWVGXUFKIDKUW�+DVOH�E�%�
Der Knotenpunkt Emmentalstrasse / Biembachstrasse / Pfarr-
hausweg wurde in einen Verkehrskreisel umgebaut. Dem
Schreiben vom 19. November 2002, Oberingenieurkreis IV,
ist zu entnehmen, dass die Geschwindigkeit auf der Kantons-
strasse Nr. 23 unmittelbar vor dem neuen Kreisel in Richtung
Hasle bis zur Unterführung der Eisenbahn (Regionalverkehr
Mittelland) von 80 km/h auf neu 60 km/h signalisiert werden
soll. Heute ist kurz nach dem Kreisel wieder 80 km/h signali-
siert, nicht zur Freude der Eigentümer der Liegenschaften
Pfarrhausweg.
Was für Gründe führten dazu, dass nicht wie vorgesehen 60
km/h bis zur Unterführung Eisenbahn signalisiert wurde?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Beim erwähnten Schreiben vom 19. November 2002
handelt es sich um eine Stellungnahme des Tiefbauamts an
das Rechtsamt der BVE im Zusammenhang mit Beschwer-
den, die wegen der verfügten Lärmbelastungswerte auf der
Kantonsstrasse eingegangen sind. Mit Blick auf die vorgese-
henen Massnahmen des Strassenplans ging das Tiefbauamt
damals davon aus, die signalisierte Geschwindigkeit könne
auf 60 Kilometer pro Stunde limitiert werden. In der Zwi-
schenzeit hat das zuständige Strassenverkehrs- und Schiff-
fahrtsamt die Situation neu beurteilt. Der zirka 450 Meter
lange Abschnitt der Kantonsstrasse weist eine homogene
Linienführung auf, ist sehr übersichtlich und führt durch nicht
überbautes Gebiet. Eine Beschränkung auf 60 Kilometer pro
Stunde kann von den Verkehrsteilnehmenden nicht nachvoll-
zogen werden und wird deshalb nie eingehalten. Deshalb
darf eine solche Limitierung nicht signalisiert werden. Die
Situation wird nach der Realisierung der Massnahmen ge-
mäss Strassenplan nochmals neu überprüft werden.

Frage 7
7KRPDV�)XFKV��%HUQ��693��±�1HXH�7UDPYRUODJH�PLW�HFK�
WHP�(LQEH]XJ�GHU�*HJQHUVFKDIW"
Die Gegnerschaft einer Tramlinie nach Bern West wurde von
Seiten der Regierung während Jahren unterschätzt und oft
schlicht nicht zur Kenntnis genommen. Unterdessen hat man
nach dem Volks-Nein an der Urne festgestellt, dass die Kri-
tikpunkte der Gegner durchaus berechtigt waren.
An einer Pressekonferenz wurden den Medien am 12. No-
vember 2004 Ergebnisse der in der Zwischenzeit erstellten
Analysen vorgestellt. Dabei wurde mehrmals und ausdrück-
lich erwähnt, dass die betroffene Quartierbevölkerung und die
vielschichtige Gegnerschaft im Rahmen einer Begleitkom-
mission in neue Projektorganisation eingebunden werden
soll. Tatsache ist jedoch, dass die Gegnerschaft nicht vor-
gängig über diese Pressekonferenz oder Inhalte daraus in-
formiert wurde und daher den Medien nach diversen Anfra-
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gen hin auch kaum verbindliche Aussagen gemacht werden
konnten.
Das Referendumskomitee bestehend aus Mitgliedern von
FDP, SVP, JSVP, EDU, SD und vielen Parteilosen nimmt das
Regierungsangebot trotz allem gerne an. Wie glaubwürdig
dieses Angebot seitens der Regierung ist, wird sich noch
zeigen, denn es stellen sich für mich bereits heute folgende
Fragen:
1. Warum wurde die Gegnerschaft nicht mindestens gleich-

zeitig mit den Medien über die Pressekonferenz orientiert?
2. Warum wurde niemand vom Referendumskomitee an die

Pressekonferenz eingeladen?
3. Wer bestimmt die namentliche Delegation der Mitglieder

des Grossen Rats, des Stadtrats von Bern sowie die Ver-
treter der betroffenen Quartierbevölkerung für die Begleit-
kommission?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Zu Frage 1. Sowohl das Referendumskomitee wie sämtliche
Fraktionen des Grossen Rats und des Stadtrats, ebenso alle
Verkehrsverbände und Quartierorganisationen von Bern
West sind gleichzeitig mit den Medien über die Inhalte der
Abklärungen, die im Laufe der letzten Monate erarbeitet wur-
den, orientiert worden.
Zur Frage 2. Es handelt sich um eine Medienorientierung der
Behörden.
Zur Frage 3. Es wird Aufgabe der Fraktionen, der Verkehrs-
verbände sowie der Quartierorganisationen und des Refe-
rendumskomitees sein, die jeweilige Vertretung selber zu
bestimmen. Die interessierten Kreise werden deshalb in
nächster Zeit noch einmal von uns kontaktiert werden.

Frage 8
7KRPDV� )XFKV�� %HUQ� �693�� ±� /lGW� )UDX� %DXGLUHNWRULQ
DOOHLQ�]XU�'HPR�RGHU�ZHU�KDW�HQWVFKLHGHQ"
Mit Datum vom 18. Oktober 2004 erhielten offenbar verschie-
dene Politiker und Verbände ein Schreiben mit dem Inhalt, der
Kanton Bern hätte beschlossen, an einer Volksdemo am 6.
November 2004 auf dem Bundesplatz mit drei anderen Kanto-
nen mitzumachen.
1. Wer hat hier im Namen des Kantons Bern entschieden,

dass der Kanton Bern diese Demo aktiv unterstützt?
2. Welche Kosten verursachte diese Demo für den Kanton

Bern?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Die vier Kantone Neuenburg, Wallis, Jura und Bern ha-
ben schon vor ziemlich langer Zeit beschlossen, sich ge-
meinsam gegen die Sparmassnahmen des Bundes, EP 04,
und Budgetkürzungen in den Bereichen öffentlicher Verkehr
und Investitionen in den Strassenverkehr zur Wehr zu setzen.
Es wurde ein breit angelegtes Lobbying beschlossen, das
Medienkonferenzen, Briefe an die National- und Ständeräte
der jeweiligen Kantone etc. beinhaltet. Zuständig für den
Bereich Verkehr ist im Kanton Bern die Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektorin. Der Gesamtregierungsrat des Kantons
Bern wurde immer über die verschiedenen Aktivitäten orien-
tiert. Die Demo vom 6. November 2004 wurde vom Kanton
Jura organisiert.
Zu Frage 2. Die BVE wird einen Viertel der Kosten für die
kleine Rednertribüne übernehmen. Die Kosten bewegen sich
ungefähr im Rahmen der Kosten für eine grössere Medien-
konferenz und betragen zirka 2000 Franken.

Frage 12
0DULDQQH�)lVVOHU�6FKlUHU��+LQWHUNDSSHOHQ��)'3��±�6DQLH�
UXQJ�.LQGHUNOLQLN��8QJHKXQJ�GHV�*URVVHQ�5DWV"
a) Trifft es zu, dass in der Kinderklinik des Inselspitals in den

nächsten Jahren über 100 Mio. Franken als gebundene
Ausgabe in die Sanierung und erdbebensichere Aufrü-
stung investiert werden?

b) Welchen Anteil am Kredit hat die Investition in die Erdbe-
bensicherheit?

c) Warum wird Punkt b) dem Grossen Rat nicht zur Geneh-
migung vorgelegt?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Zu Frage a. Ja, der Regierungsrat hat am 24. Oktober 2001
106,5 Mio. Franken für die Gesamtinstandsetzung der Kin-
derklinik bewilligt. Erdbebensicherheit gehört heute bei In-
standsetzungen von Spitälern zwingend zum Minimalstan-
dard.
Zu Frage b. Der Anteil an die Erdbebenertüchtigung beträgt
9,825 Mio. Franken.
Zu Frage c. Es handelt sich um eine reine Instandsetzung mit
zu 100 Prozent gebundenen Ausgaben. Somit liegt die Bewil-
ligung dieser Investitionen in der Kompetenz des Regierungs-
rats. Nach Artikel 16 g Absatz 1 b des Finanzhaushaltgeset-
zes ist die Erdbebenertüchtigung unter die baulichen Mass-
nahmen, welche zur Erhaltung und zeitgemässen Ausstat-
tung der vorhandenen Bausubstanz erforderlich sind, einzu-
ordnen.

Frage 14
/LOR�/DXWHUEXUJ�*\JD[��%HUQ��*)/��±�9RUJHKHQ�%.:�)0%
(QHUJLH�$*
Offenbar ist weder der Verwaltungsrat noch die Berner Re-
gierung vorgängig zur Medienkonferenz der BKW über deren
strategisch wichtige Entscheide, welche in krassem Wider-
spruch mit der Energiestrategie der Regierung stehen, infor-
miert worden. Zudem wurde die Medienkonferenz der BKW
gezielt zwischen der Sitzung der vorberatenden Kommission
und der Traktandierung im Grossen Rat abgehalten.
1. Ist daraus zu schliessen, dass der Verwaltungsrat der

BKW ein zu vernachlässigendes Gremium ist?
2. Macht es noch Sinn, dass Regierungsmitglieder im BKW-

Verwaltungsrat Einsitz nehmen?
3. Wenn ja, welche Schritte unternimmt der Regierungsrat,

damit ein solches Vorgehen nicht mehr vorkommen kann?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Die drei Fragen können zusammengefasst wie folgt be-
antwortet werden: Wie bei anderen Aktiengesellschaften ist
auch bei der BKW Energie AG der Verwaltungsrat ein äu-
sserst wichtiges Organ. Ihm kommen unübertragbare und
unentziehbare Kompetenzen in Bezug auf die Oberleitung
und die Oberaufsicht der Gesellschaft zu. Nach Auffassung
des Regierungsrats hätte der Verwaltungsrat deshalb vor-
gängig über die Medienorientierung vom 20. Oktober 2004
informiert werden müssen. Das Vorgehen der BKW Energie
AG ohne Einbezug des Verwaltungsrats erachtet der Regie-
rungsrat als nicht korrekt. Gegenüber dem Direktionspräsi-
denten der BKW Energie AG hat die Regierungspräsidentin,
also ich, deshalb auch sofort schriftlich und mündlich reagiert.
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Frage 16
+DQV�0LFKHO��%ULHQ]��693��±�7XQQHOEDX�0RXWLHU��7UDQVMX�
UDQH�
Beim Tunnelvortrieb in Moutier war bekanntlich eine Tunnel-
bohrmaschine seit dem Februar 2003 durch geologische
Schwierigkeiten zum Stillstand gekommen. Es wurde im
Grossen Rat orientiert über den weiteren Vorgang.
1. Haben sich die vorgeschlagenen Massnahmen als Erfolg

erweisen?
2. Wie ist der Stand im Moment?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Zu Frage 1. Ja, die vorgeschlagenen Massnahmen sind in
der Ausführungsphase. Sie verlaufen erfolgreich und plan-
mässig.
Zu Frage 2. Der Kalottenausbruch in der Bergröhre von Sü-
den her ist bis zum Querschlag 300 Meter vorgetrieben. Die
Querverbindung zur Talröhre ist bereits zur Hälfte ausgeführt.
Von Norden her sind im Kalottenvortrieb bis heute 77 Meter
der Talröhre ausgebrochen.

Frage 20
7KHUHVH� .RKOHU�-RVW�� 0�KOHWKXUQHQ� �)'3�� ±� 9HUEHVVH�
UXQJ�GHV�|9�]X�/DVWHQ�GHU�gNRORJLH"
Am 12.12.2004 wird der neue viertelstündliche Taktfahrplan
auf der S-Bahn-Linie Bern–Belp eingeführt. Diese für den öV
erfreuliche Entwicklung führt zu zusätzlichen langen Warte-
zeiten bei den Bahnübergängen für alle übrigen Verkehrsteil-
nehmer. Die Bahnschranken werden zu früh geschlossen, so
dass alle 15 Minuten Wartezeiten von 3 bis 5 Minuten entste-
hen werden und der sich bildende Rückstau kaum abgebaut
werden kann.
1. Welche Massnahmen hat die bernische Regierung als

Grossaktionärin der BLS bisher unternommen, um diese
Situation zu entschärfen?

2. Weshalb wurden durch die BLS keine Anstrengungen
unternommen, um das Steuerungssystem zu verbessern?

3. Bis zu welchem Zeitpunkt muss die Bevölkerung des Gür-
betals warten, bis eine Verbesserung erfolgen wird?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Massgebend für die Schliesszeiten von Bahnschranken
sind die Sicherheitsvorschriften des Bundesamts für Verkehr.
Die dort festgehaltenen zeitlichen Sicherheitsabstände kön-
nen auch mit neuen Steuerungssystemen nur marginal ver-
kürzt werden.
Zu Frage 1. Keine. Es ist nicht die Aufgabe des Eigners, in
die operativen Geschäfte der BLS einzugreifen. Die Vorga-
ben des Bundes lassen zudem keinen Handlungsspielraum in
diesem sicherheitsrelevanten Bereich.
Zu Frage 2. Die BLS ist nicht untätig. Bei jeder Erneuerung
von Sicherungsanlagen werden auch die Barrierenanlagen
nach dem neusten Stand der Technik optimiert.
Zu Frage 3. Namhafte Verbesserungen bei Bahnübergängen
können nur durch die Trennung von Schiene und Strasse,
das heisst durch Unter- oder Überführungen, erzielt werden.
Seit der Streichung von Bundesbeiträgen aus den Treib-
stoffabgaben ist aber die Aufhebung von Niveauübergängen
kaum mehr finanzierbar. Grundlegende Verbesserungen
können nur erreicht werden, wenn der Kanton und die Ge-
meinden ihre finanziellen Beiträge an die Verkehrsinfrastruk-
turen deutlich erhöhen. Der Zeitpunkt für Verbesserungen im
Bereich Niveauübergänge hängt somit davon ab, ob und
wann für diese Zwecke genügend Mittel in den Budgets und
Finanzplänen eingestellt werden können.

Frage 21
7KHUHVH� .RKOHU�-RVW�� 0�KOHWKXUQHQ� �)'3�� ±� 9HUNHKUVVL�
FKHUKHLW�RGHU�*HOGYHUVFKOHXGHUXQJ"
Nachdem die Viehweidstrasse in Belp saniert war, gingen die
Bauarbeiten gleich weiter – zwischen der Viehweidstrasse
und der Autobahnauffahrt Belp–Rubigen wurde ein neuer
Kreisel erstellt. Dieser Kreisel führt nun regelmässig zu grö-
sseren Rückstaus. Die Folgen davon sind nicht nur längere
Fahrzeiten (Wartezeiten), sondern führen auch zu einem
höheren Schadstoffausstoss. Das Abbremsen und Wieder-
anfahren der LKWs ist dem Verkehrsfluss und den Schad-
stoffimmissionen nicht förderlich!
1. Auf welches Begehren hin wurde dieser Kreisel erstellt?
2. Welche Kosten entstehen bzw. entstanden dem Kanton

Bern für die Erstellung dieses Kreisels?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt Viehweid hat die
Einmündung beim Campagna den letzten Unfallschwerpunkt
auf dieser Strecke dargestellt, nicht zuletzt aufgrund der ge-
fahrenen hohen Geschwindigkeiten auf der Kantonsstrasse
bei ebenfalls hohen Verkehrsbelastungen. Zusammen mit
den Belagserneuerungen hat der Kanton die Einmündung
deshalb in einen Kreisel umgebaut.
Zu Frage 2. Die Kosten betrugen zirka 15 000 Franken.

Question 23
6\OYDLQ�$VWLHU��0RXWLHU��35'��±�3UHVWDWLRQV�FDWDVWURSKL�TXHV�GHV�&))�VXU�OHV�OLJQHV�)HUURYLDLUHV�0RXWLHU±%LHQQH�%LHQQH±%HUQH
Ruptures de correspondance et retards de dizaines de mi-
nutes, voilà les prestations catastrophiques que les CFF
offrent chaque semaine aux pendulaires travaillant à Bienne
ou Berne provenant du Jura ou Jura bernois. Pour exemple,
le jour du dépôt de cette question, le train de 08h07 de
Bienne pour Berne a eu plus de 15 minutes de retard. La
semaine dernière, le jeudi 11 novembre 2004, le train de
Moutier de 06h14 pour Bienne a été détourné par la vallée de
Tavannes, ce qui a provoqué non seulement une rupture de
correspondance, mais également un retard de plus d’une
demi-heure.
Le Conseil-exécutif est prié de répondre aux questions sui-
vantes:
1. Le Conseil-exécutif bernois est-il conscient des prestations

désastreuses des CFF sur les lignes ferroviaires Moutier –
Bienne, Bienne–Berne?

2. Le canton de Berne entend-il intervenir auprès des CFF
pour dénoncer la qualité catastrophique de leurs presta-
tions sur ces lignes ferroviaires?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin.
Zu Frage 1. Dem Regierungsrat ist bekannt, dass gerade im
Bahnhof Biel verschiedentlich Anschlüsse nicht abgewartet
werden können. Gebrochen werden insbesondere die An-
schlüsse auf die Züge in Richtung Moutier–Delémont und St-
Imier–La Chaux-de-Fonds. Ebenfalls bekannt sind grössere
Verspätungen auf dem gesamten Bahnnetz zu Beginn der
kalten Jahreszeit, bei Temperaturstürzen und bei Schnee.
Zu Frage 2. Eine Intervention bei den SBB so kurz vor dem
grossen Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2004 erachtet
der Regierungsrat als wenig zweckmässig, da die Betriebs-
konzepte der Bahnen im ganzen Kanton auf diesen Zeitpunkt
hin grundsätzlich verändert werden. Der Regierungsrat beob-
achtet jedoch die Qualität des Angebots, gerade bei der Ein-
führung des Fahrplans 2005. Er wird sich bei Problemen mit
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dem neuen Fahrplan bei den Transportunternehmungen
dafür einsetzen, dass rasch Lösungen gesucht und adäquate
Massnahmen ergriffen werden.

6\OYDLQ� $VWLHU�� Moutier (PRD). Merci pour votre réponse.
Comme vous l’avez dit, pour les pendulaires de la région
jurassienne travaillant à Berne, le nouvel horaire CFF ne
permettra plus la correspondance avec les trains IR Bienne–
Berne à la demi-heure, comme c’est le cas actuellement aux
heures de pointe. Le Conseil-exécutif bernois s’engagera-t-il
pour que cette cadence à la demi-heure avec l’Inter Regio
Bienne–Berne soit rétablie dès 2006?

%DUEDUD�(JJHU�-HQ]HU��Bau-, Verkehrs- und Energiedirekto-
rin. Ich wiederhole: Der Fahrplan 2005 ist gegenüber dem
heutigen Fahrplan grundsätzlich neu. Deshalb ist ohne Erfah-
rung in der Praxis nicht abschätzbar, wie stabil die Fahrpläne
auf den einzelnen Linien sein werden. Es ist daher zu erwar-
ten, dass auf einzelnen Linien Verspätungen die Regel sein
werden. Auf anderen Linien hingegen werden die Züge sehr
pünktlich und sogar mit Fahrzeitreserven verkehren können.
Der Regierungsrat wird die Situation genau beobachten und
aufgrund von Erfahrungen mit dem neuen Fahrplan nach
Lösungen suchen, um einerseits die fahrplanverspätungsan-
fälligen Linien zu sanieren und anderseits die Mängel am
Fahrplan 2005 möglichst rasch beheben zu können.

Frage 3
3HWHU� %�KOHU�� %HUQ� �)'3�� ±� ©%LOGHUVWXUPª� VWDWW� .XOWXU�
6\QHUJLH�DP�%HLVSLHO�3DXO�.OHH
Bei der seinerzeitigen Grundsteinlegung des Zentrums Paul
Klee sind wohl alle davon ausgegangen, dass dereinst sämt-
liche Klee-Bilder in diesem neuen Museum zusammen ge-
fasst und öffentlich gemacht würden. Irrtum, wie Figura zeigt,
zum grossen Ärger der Kunstfreunde und künftigen Besucher
des ZPK!
Was tut der Regierungsrat angesichts der namhaften Beteili-
gung und Mitsprache der öffentlichen Hand an diesen Kunst-
und Kulturinstituten zur Schlichtung des in Gang befindlichen
«post-orthopädischen Bruderzwistes» um den Besitzstand
bzw. Aufbewahrungsort der Klee-Bilder? Kann er etwas tun?

0DULR� $QQRQL�� directeur de l'instruction publique. Pour le
Conseil-exécutif, la question de la répartition des œuvres de
Paul Klee entre le PKZ et le Musée des beaux-arts s’inscrit
dans un contexte large. Il s’agit de trouver la meilleure forme
de collaboration entre les deux grandes institutions. Dans
cette optique, le Conseil-exécutif s’était engagé résolument à
soutenir les travaux visant à réunir les deux institutions sous
une seule et même organisation. Ces travaux n’ont provisoi-
rement pas abouti aux résultats escomptés, ce que le
Conseil-exécutif regrette vivement. Toutefois, les bases d’une
collaboration structurée ont été formulées, entre autres par
l’acceptation par les deux institutions d’un accord de prêt d'
œuvres que les instances dirigeantes des deux institutions
ont accepté. Il représente un premier pas décisif. D’autres
étapes suivront, notamment l’examen de la création d’une
société de services mettant en commun certains aspects de
la logistique, afin de réaliser des économies. Le Conseil-
exécutif continuera à accorder à ces questions de collabora-
tion entre les deux musées d’art de Berne une grande atten-
tion, en examinant toute la palette des possibilités, notam-
ment la réunion sous une seule et même organisation, qui à
ses yeux reste prioritaire.

Frage 10
3HWHU�(EHUKDUW��(UOHQEDFK��693��±�6FKZHL]HULVFKHV�$OSL�
QHV�0XVHXP
In den Sessionsunterlagen vom Grossen Rat, Geschäft 2753,
wird von einem Budget von 1,29 Mio. Franken ausgegangen,
obschon die vorderen Jahresabschlüsse eine Bilanzsumme
um 2,5 Mio. Franken hatten.
1. Wieso stimmen die Sessionsunterlagen nicht mit den Un-

terlagen überein, die z.B die Geschäftsprüfungskommissi-
on bekommen hat? (zumindest das komplette Zahlenmate-
rial)

2. Ist es richtig, dem Grossen Rat nur das Budget abzuge-
ben, obschon die Bilanzsumme im Vorjahr fast doppelt so
hoch war?

3. Ist dieses Museum längerfristig überlebensfähig, mit Bud-
getüberschreitungen um die 40 Prozent?

0DULR� $QQRQL�� directeur de l'instruction publique. Au cours
des années passées, le Musée alpin suisse a montré des
expositions temporaires requérant des moyens sensiblement
plus élevés. En 2003 par exemple, ce fut le cas de la coû-
teuse exposition temporaire «Alpes – changements climati-
ques» qui explique le budget de 2,5 millions de francs. Pour
des raisons financières, aucune exposition temporaire n’est
prévue durant l’exercice en cours, c’est pourquoi le budget
est de 1,29 million de francs.
Questions 1 et 2. Seule la commission consultative reçoit les
dossiers dans leur intégralité. Les membres du Grand
Conseil peuvent consulter les documents complémentaires à
la Chancellerie sur demande.
Question 3. Après la suppression de sa subvention, la Ville
de Berne apportera finalement au musée en 2005 un soutien
supplémentaire de 100 000 francs. Le Club alpin suisse
s’engage lui aussi à l’occasion du centenaire du musée en
2005, en lui offrant une nouvelle collection. En 2005,le Musée
alpin suisse doit pouvoir lancer son projet de centre du milieu
montagnard en Suisse, faute de quoi son avenir sera mena-
cé.

Frage 11
3HWHU� (EHUKDUW�� (UOHQEDFK� �693�� ±� 6XEYHQWLRQHQ� NXOWX�
UHOOHU�$QOlVVH
Es interessiert mich, mit wie viel Geld die einzelnen Eintritte
in die verschieden Institutionen subventioniert werden.
Beispiel:
Schweizerisches Alpines Museum alle Beiträge wie Sponso-
ren, Vereinsgelder, Beiträge Kanton und Stadt usw., abzüg-
lich Eintritterlöse dividiert durch die Anzahl bezahlter Eintrit-
te.= Subvention pro Eintritt.
A Ich möchte diese Zahlen von folgenden kulturellen Ein-

richtungen erfahren (Basisabschlüsse 2003):
1. Kunsthalle Bern
2. Freilichtmuseum Ballenberg
3. Schweizerisches Alpines Museum Bern
4. Kunstmuseum Bern
5. Stadttheater Bern
B Ist es möglich, diese Zahlen auf der Basis des Budgets für

das Paul-Klee-Zentrum abzugeben?

0DULR� $QQRQL�� directeur de l'instruction publique. Avant de
répondre aux questions sur le subventionnement de chaque
billet d’entrée dans les différentes institutions, le Conseil-
exécutif souhaite souligner les éléments qui suivent. La mé-
thode de calcul proposée par Peter Eberhart ne tient pas
compte des prestations des différentes institutions qui sont
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très difficilement comparables. Elle ne renseigne pas non
plus sur l’autofinancement des institutions. En outre, les
contributions telles que les parrainages ou les cotisations de
membres peuvent varier considérablement d’une année à
l’autre en fonction des activités de l’institution. L’examen des
chiffres d’une seule année n’est donc pas significatif. De
même, les nombreuses et lourdes tâches qui incombent aux
institutions, aux musées notamment, en plus des expositions
et des visites, ne sont pas incluses. Les musées assurent des
prestations d’envergure, en particulier en inventoriant, en
restaurant leurs collections ou en oeuvrant à leur vulgarisa-
tion. Ces prestations ne se répercutent pas directement sur le
nombre de visiteurs et ne peuvent pas non plus être compen-
sées par des recettes de billets d’entrée.
Les calculs effectués sur la proposition de Peter Eberhart
donnent les résultats suivants. En 2003, les 57 000 visiteurs
du Musée des Beaux-Arts, le Kunstmuseum, ont bénéficié de
90 francs de subvention par billet. En 2003, les 10 700 visi-
teurs de la Kunsthalle ont bénéficié de 112,50 francs de sub-
vention par billet. En 2003, les 25 000 visiteurs du Musée
alpin suisse ont bénéficié de 33,50 francs de subvention par
billet. Durant la saison 2003-2004, le Théâtre municipal de
Berne a accueilli 108 000 spectateurs, la subvention s’est
élevée à 174 francs par billet. Les calculs sont difficiles à
établir pour le Musée de Ballenberg et pour ses 240 000
visiteurs par année. Son exploitation étant véritablement
commerciale, ce ne sont pas les billets d’entrée qui sont
subventionnés : en effet la contribution du canton va avant
tout à la préparation scientifique des groupes de bâtiments.
Les visiteurs et les visiteuses du Paul Klee Zentrum bénéfi-
cieront de 14,60 francs de subvention par billet, si le musée
atteint son objectif ambitieux de 150 000 entrées. Nous atti-
rons encore une fois votre attention sur le fait que les chiffres
calculés ainsi ne tiennent pas compte du taux
d’autofinancement des différentes institutions. Les conven-
tions de prestations prescrivent dans chaque cas un taux de
financement à atteindre ; par exemple, le taux prescrit au
Musée alpin suisse en 2003 est de 23 pour cent, mais il a
atteint en réalité 34,4 pour cent.

Frage 13
$QQD�0DULD�+RIHU��%LHO��*)/��±�/HKUHUDQVWHOOXQJ�LQ�%LHO
Infolge der Anstellung eines Lehrers mit pädophiler Vergan-
genheit sind Eltern und Öffentlichkeit in Biel stark verunsi-
chert. Eine klare Stellungnahme des Regierungsrats ist des-
halb erforderlich:
1. Ist der Regierungsrat mit dieser Anstellung immer noch

einverstanden?
2. Wie will der Regierungsrat das Vertrauen der Eltern und

der Öffentlichkeit wieder herstellen?

0DULR�$QQRQL��directeur de l'instruction publique.
Question 1. L’instance cantonale qui a jugé l’enseignant en
question ne l’a pas déclaré incapable de revêtir une charge
ou une fonction officielle au sens de l’article 51 du Code pé-
nal. Le Conseil-exécutif n’est donc pas habilité à remettre ce
jugement en question, Il n’est pas habilité non plus à remettre
en question le choix qu’a fait l’organe communal, qui est la
commission scolaire, si ce choix a été fait dans les règles, ce
qui est le cas pour Bienne. De plus, les autorités scolaires
communales ont fait preuve d’une transparence hors du
commun dans le cas de cette nomination, pour laquelle elles
ont défini très précisément des conditions générales. Elles
écartent ainsi toute mise en danger des enfants, mais elles
démontrent aussi aux parents et au public qu’elles ont exa-

miné le cas très soigneusement et ne l’ont pas pris à la lé-
gère.
Question 2. D’après les renseignements fournis par la com-
mission scolaire Rittermatte de Bienne, les parents ont donné
leur accord explicite pour que leurs enfants suivent les cours
donnés par l’enseignant en question. On peut donc dire que
la confiance des parents est là. Selon le Conseil-exécutif,
c’est à la commission scolaire Rittermatte en premier lieu qu’il
revient de gagner la confiance du public pour faire accepter la
décision. Comme on touche ici à un sujet particulièrement
sensible, il n’est ni facile pour la commission scolaire ni pour
l’autorité de surveillance d’informer le public sur les faits ré-
els. Mais en jouant la carte de la transparence, les autorités
scolaires communales ont gagné la confiance des personnes
directement concernées. Quant aux autorités de surveillance
cantonales, elles s’emploient activement à renseigner réguliè-
rement les médias sur la situation effective.

Frage 17
7UXGL� /|UWVFKHU�� %LHO� �63�� ±� 6WHOOYHUWUHWXQJVUHJHOXQJ
6FKXOLQVSHNWRULQ� 6FKXONUHLV� ��� �%LHO�%LHQQH�� (UODFK�
/DXSHQ�
Die neu gewählte Schulinspektorin des Schulkreises 12 (Amt
Biel/Bienne, Erlach, Laupen) wird ihre 100-Prozent-Stelle am
3. Januar 2005 antreten und vom 25. Januar 2005 bis zum
4. Juni 2005 ihren Mutterschaftsurlaub beziehen. Im zweiten
Semester des Schuljahres stehen bekanntlich viele Probleme
an: Klassenöffnungen, -schliessungen, Schullaufbahnent-
scheide … Die bisherige Stelleninhaberin, Frau Westermann,
die auf Ende 2004 in den Ruhestand geht, hat sich in Kennt-
nis der Sachlage und zu Gunsten der Schule bereit erklärt,
ihre privaten Pläne zurückzustellen und die Stellvertretung zu
übernehmen. Der Erziehungsdirektor hat nun seinerseits
beschlossen, dieses Angebot abzulehnen und die Stellver-
tretung an zwei zu 100 Prozent angestellte Schulinspektoren
zu übertragen.
Kann der Erziehungsdirektor den betroffenen Schulen garan-
tieren, dass mit dem von ihm gewählten Weg eine optimale
Lösung getroffen worden ist und den anstehenden Proble-
men Rechnung getragen werden kann?

0DULR�$QQRQL��directeur de l'instruction publique. La nouvelle
inspectrice scolaire a été élue par le gouvernement le 1er

septembre 2004 et entrera en fonction le 1er janvier 2005. Elle
pourra entrer en fonction effectivement au début juin 2005,
étant jusqu’à cette époque au bénéfice d’un congé maternité.
Le gouvernement est convaincu que la région Bienne-
Seeland peut s’organiser au sein de l’inspectorat scolaire
avec des inspecteurs à disposition, il n’est pas nécessaire de
nommer une remplaçante à la nouvelle inspectrice pendant
sa période du congé. Selon les informations obtenues de
l’inspectorat lui-même, la charge de travail supplémentaire
peut être prise en compte par les inspecteurs qui exercent
actuellement leur fonction dans ce cercle.

Frage 18
$QGUHDV�6XWWHU��%LHO��693��±�:DUXP�EHZLOOLJW�GHU�.DQWRQ
%HUQ�/HKUVWHOOHQ�QLFKW"
Die Volkswirtschaftsdirektorin ermuntert die Betriebe im
Kanton zur Schaffung von Lehrstellen. Das Kinderheim Stern
im Ried in Biel könnte acht Lehrstellen für «Kleinkindererzie-
herInnen» anbieten. Ausgebildetes Berufspersonal findet
problemlos eine Stelle.
Warum bewilligt der Kanton Bern nicht alle Lehrstellen?
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0DULR�$QQRQL��directeur de l'instruction publique. La forma-
tion d’éducateurs et d’éducatrices de la petite enfance relève
de l’expérience pilote et n’est pas encore soumise à la loi
fédérale sur la formation professionnelle. L’Association des
crèches suisses édicte actuellement les directives pour cette
formation et elle est opposée aux contrats d’apprentissage
excédentaires. Depuis l’entrée en vigueur du règlement can-
tonal de formation, depuis le 1er août 2002, le Foyer Stern im
Ried a néanmoins déjà bénéficié de l’autorisation de deux
contrats d’apprentissage excédentaires. Cet établissement
forme déjà aujourd’hui 8 apprentis, et une demande pour un
nouveau contrat d’apprentissage excédentaire à partir de
l’été 2005 a été déposée à l’Office de la formation profes-
sionnelle le 17 novembre 2004, il est actuellement à l’examen
par cet office.

Frage 24
8UV�$��0�OOHU��=l]LZLO� �693��±� ,QVWLWXW� I�U�5HFKWVPHGL]LQ
,50�±�$EWHLOXQJ�)RUHQVLVFKH�&KHPLH
Die erwähnte Abteilung im IRM führt für den Kanton Bern
sowie für die Kantone Aargau und Solothurn die Blut- und
Urinprobenauswertungen bei Fahrzeuglenkern durch. Dazu
kommen noch die Betäubungsmittelanalysen (Strassendro-
gen) für die erwähnten Kantone sowie Freiburg. Für das
laufende Jahr dürfte die Abteilung Forensische Chemie einen
Umsatz von ca. 2,7 Mio. Franken erzielen. Mit dem Inkraft-
treten des neuen Strassenverkehrsgesetzes per 1.1.2005
muss davon ausgegangen werden, dass solche Auswertun-
gen nochmals anzahlmässig stark zunehmen.
Was hat der Regierungsrat bis heute unternommen, um den
zusätzlichen Arbeitsaufwand ab 1.1.2005 fristgerecht bewäl-
tigen zu können (organisatorisch, räumlich und personell)?

0DULR�$QQRQL��directeur de l'instruction publique. Le Conseil-
exécutif est au courant des problèmes inhérents, l’un au
surcroît de travail auquel l’IML devra vraisemblablement faire
face et les autres à la gestion des ressources humaines de
l’institut. Le 14 avril 2004, en tant que directeur de
l’instruction publique, j’ai chargé la direction de l’Université
d’examiner les mesures à prendre. Dans sa réponse du 14
mai 2004, la direction de l’Université a confirmé les faits, en
annonçant que les mesures nécessaires allaient être prises
en matière d’organisation comme en matière de ressources
humaines. En plus, les affaires comme celles de l’IML sont
discutées lors des réunions qui ont lieu périodiquement entre
la Direction de l’instruction publique et la direction de
l’Université. D’après les résultats d’un sondage effectué au-
près des principaux instituts de médecine légale de notre
pays, à Zurich, à Saint-Gall et à Bâle, il n’y a pas lieu de
s’attendre à une surcharge de travail générale à partir du 1er

janvier 2005. La direction de l’IML a quant à elle déjà ordonné
des mesures sur le plan de l’organisation, comme celui des
locaux du personnel. Des moyens supplémentaires d’un
montant de 45 000 francs ont en outre été mis à la disposition
de la section de chimie forensique pour l’acquisition
d’appareils. On a recherché et loué plusieurs locaux à
l’extérieur et un pavillon a été dressé devant l’IML. La section
de chimie disposera de places supplémentaires pour ses
tâches administratives. L’Université nous a en outre commu-
niqué que pour pouvoir faire face à l’augmentation des analy-
ses, une laborantine supplémentaire sera engagée.
Confrontée ainsi à une augmentation continue des coûts, la
direction de l’Institut de médecine légale a décidé d’ordonner
un audit, afin de vérifier si l’IML a utilisé à bon escient les
moyens dont il disposait jusqu’à maintenant et d’établir une

comparaison avec d’autres cantons. Cet audit est prévu pour
le début janvier 2005.

Frage 1
3HWHU�$HVFKOLPDQQ��1HXHQHJJ� �693�� ±�$UEHLWVYHUKlOWQLV
PLW�:LOGK�WHULQ�LP�$PW�/DXSHQ
Dem Vernehmen nach ist die Wildhüterin des Amtes Laupen
vom Dienst suspendiert (gemäss Medienberichten). Die Ge-
rüchte schiessen ins Kraut. Was liegt vor?

(OLVDEHWK�=|OFK�%DOPHU��Volkswirtschaftsdirektorin. Das Amt
für Landwirtschaft und Natur hat die für den Aufsichtskreis 17,
das Amt Laupen, zuständige Wildhüterin am 19. Oktober
2004 freigestellt. Der Wildhütedienst dieses Aufsichtskreises
wird seit dem durch andere Wildhüter vorgenommen. Die von
der neuen vorläufigen Gebietsaufteilung betroffenen Behör-
den und auch die Jägerschaft wurden entsprechend infor-
miert. Die Freistellung erfolgte durch das Lana, weil aufgrund
verschiedener Vorkommnisse und unterschiedlicher Auffas-
sungen über die Art der Aufgabenerfüllung durch die Wildhut
die Vertrauensbasis zwischen den Vorgesetzten und der
Wildhüterin nicht mehr besteht. Gegen die Freistellung ist bei
der Volkswirtschaftsdirektion eine Beschwerde hängig. Mit
der betroffenen Wildhüterin und ihrem Rechtsvertreter wer-
den zurzeit Gespräche über das weitere Vorgehen geführt.

Frage 4
5XGROI� .lVHU�� 0HLHQULHG� �63�� ±� 'DV� ,QIRUDPD� 6FKZDQG
NRQNXUUHQ]LHUW�GL�3ULYDWZLUWVFKDIW�PLW�'XPSLQJSUHLVHQ
Viele bernische Gemeinden haben in den letzten zwei Jahren
in Anwendung der Öko-Qualitätsverordnung des Bundes
Teilrichtpläne für die ökologische Vernetzung erarbeitet und
damit die Grundlage für zusätzliche Beiträge an die Landwirte
geschaffen. Die Aufträge wurden von privaten Büros aber
auch vom Inforama Schwand bearbeitet. Während private
Büros diese Arbeiten zu kostendeckenden Preisen offerieren
müssen, offeriert das Inforama Schwand dieselben Arbeiten
unter Anwendung eines Stundenansatzes von 60 Franken.
Der Vergleich mit den vom SIA oder der KBOB empfohlenen
Stundenansätze lässt die Vermutung zu, dass im Inforama für
verrechenbare Leistungen an Dritte offenbar nicht der ge-
samte Overhead vereinnahmt werden muss und staatliche
Infrastruktur kostenlos benutzt werden kann. Mit diesem
tiefen Stundenansatz konkurrenziert das staatliche Inforama
ungebührlich die bernischen KMUs in der Planungsbranche.
1. Sind die Volkswirtschaftsdirektion und das Amt für Land-

wirtschaft und Natur informiert über die Tätigkeiten und die
den Offerten des Inforama Schwand zugrunde gelegten
Stundenansätze?

2. Ist die offerierte Leistung (Umsetzung der ÖQV für Ge-
meinden) Teil der Leistungen, die das Inforama Schwand
offiziell anbietet?
Wenn ja, wie stellt sich der Regierungsrat zur Problematik,
dass mit den (subventionierten) Tiefpreisen bernische
KMUs erheblich konkurrenziert werden?

3. Ist es sinnvoll, dass das AGR indirekt über Staatsbeiträge
an kommunale Planungsarbeiten andere kantonale Amts-
stellen subventioniert?

(OLVDEHWK�=|OFK�%DOPHU��Volkswirtschaftsdirektorin. Zu Fra-
ge 1. Die Volkswirtschaftsdirektion kennt die Beratungstätig-
keit des Inforama im Bereich der ökologischen Vernetzung
und auch die dafür verrechneten Stundenansätze. Diese sind
in der Verordnung über die Gebühren der Kantonsverwaltung
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im Anhang II B geregelt. Für die Beratungsleistungen des
Amtes für Landwirtschaft und Natur wird ein Stundenansatz
von 120 Franken verrechnet. Bei Beratungen zugunsten der
bäuerlichen Familienbetriebe wird der Stundenansatz auf 60
Franken reduziert, sofern die Beratungsleistung im öffentli-
chen Interesse liegt. Der Vollzug der ökologischen Vernet-
zung liegt im öffentlichen Interesse und damit auch die ent-
sprechenden Beratungsleistungen.
Zu Frage 2. Ja, im Zuge der Reorganisation des Inforama im
Kanton Bern ist eine Spezialistenstelle für den Bereich Land-
schaftsentwicklung, ökologische Qualität und Vernetzung
geschaffen worden. In diesem Bereich besteht ein grosser
Handlungs- und Beratungsbedarf zur Erreichung der Ober-
ziele der Agrarpolitik.
Zu Frage 3. Gestützt auf die Gebührenverordnung verrechnet
das Inforama bei der Bearbeitung von Teilrichtplänen für die
ökologische Vernetzung in Eigenregie oder in Zusammenar-
beit mit einem Planungsbüro einen Stundenansatz von 120
Franken. Von Tiefstpreisen kann nicht die Rede sein. Der
tiefere Stundenansatz von 60 Franken wird nicht bei der
Planung, sondern bei der Unterstützung der Umsetzung der
ökologischen Vernetzungsprojekte verrechnet. Dabei handelt
es sich um Beratungsleistungen im öffentlichen Interesse
zugunsten von bäuerlichen Familienbetrieben.
Zu Frage 4. Das AGR subventioniert keine Leistungen des
Inforama, weil dieses bei Planungsarbeiten kostendeckende
Tarife verrechnen muss.

Frage 19
(ULFK� YRQ� 6LHEHQWKDO�� *VWDDG� �693�� ±� +RO]QXW]XQJ� LQ
%HUJJHELHWHQ
Die Nutzholzpreise für frisch geschlagenes Holz sind auf ein
Niveau gesunken, dass Holzschläge im Berggebiet kaum
mehr kostendeckend ausgeführt werden können. Die Über-
alterung in noch intaktem Bergwald geht weiter, und das
Risiko für Naturereignisse irgendwelcher Art nimmt zu. Es ist
dringend, den Bergwald auch in Zukunft zu bewirtschaften.
Was gedenkt die Regierung in dieser Problematik zu unterneh-
men?

(OLVDEHWK� =|OFK�%DOPHU�� Volkswirtschaftsdirektorin. Der
Regierungsrat unterstützt die Pflege von Wäldern mit Funk-
tionen, die im öffentlichen Interesse stehen. Im Berggebiet
sind das vor allem Wälder mit wichtigen Schutzfunktionen
gegen Naturgefahren wie Lawinen und Steinschlag. Der
Regierungsrat hat beim Bundesrat interveniert, damit dieser
die notwendigen Bundeskredite auch künftig bereitstellt – ich
verweise auf die Antwort der Regierung zur Motion von Sie-
benthal vom 18. August 2004. Im Jahr 2003 haben Bund und
Kanton insgesamt ungefähr 23 Mio. Franken an forstlichen
Subventionen ausgerichtet, davon sind rund 75 Prozent ins
Berner Oberland geflossen. Die Beiträge aus der Spezialfi-
nanzierung Lothar sind darin nicht eingeschlossen.
Im Wald ohne besondere Funktionen im öffentlichen Interes-
se ist die Waldbewirtschaftung grundsätzlich Sache der Ei-
gentümerinnen und Eigentümer. Hier können die Waldbesit-
zer auch nicht zur Waldbewirtschaftung verpflichtet werden.
Der Kanton Bern unterstützt hingegen geeignete Massnah-
men der Waldbesitzer zur Strukturverbesserung mit Starthil-
fen, zum Beispiel bei Verbesserungen durch eigentumsüber-
greifende Zusammenarbeit.

Frage 9
7KRPDV�)XFKV��%HUQ��693��±�6WHOOW�GDV�,QVHOVSLWDO�LPPHU
HUVW�HLQ�KDOEHV�-DKU�QDFK�%HKDQGOXQJ�5HFKQXQJ"

Zur Verdeutlichung ein Beispiel (Patient Nr. 76805-7, Fall-
Nummer 1690187): Kontrollbesuch am 8. März 2004 (alle 2
Jahre stattfindend), Rechnungsstellung am 28. Oktober 2004.
Passt dies zu den unzähligen «Insel-Management»-Berichten
und zu den finanziellen Problemen? Fakturiert ein funktionie-
render Betrieb seine Rechnungen mit dieser Zeitspanne?
Handelt es sich hier um einen Einzelfall oder ist dem Regie-
rungsrat diese Verrechnungspraxis bekannt und wird er sich
für eine intensivere Debitorenbuchhaltung einsetzen?

6DPXHO� %KHQG�� Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Seit
Anfang Jahr werden die ambulanten Leistungen der Spitäler
mit Hilfe des Systems Tarmed abgerechnet. Die Einführung
dieses neuen Ärztetarifsystems hat im Inselspital zu juristi-
schen und organisatorischen Problemen geführt. Die Folge
davon waren Verzögerungen bei der Rechnungsstellung. Die
Probleme sind in der Zwischenzeit behoben worden, mit
Ausnahme einzelner Spezialfälle. Der von Grossrat Fuchs
angeführte Fall stellt nach Auskunft des Inselspitals einen
solchen Spezialfall dar. Es handelt sich um einen Selbstzah-
ler im ambulanten Bereich. Die kleine Gruppe der Selbstzah-
ler im ambulanten Bereich hat häufig besondere Fallkonstel-
lationen. Dort wird deshalb zurzeit noch manuell abgerech-
net. Die überwiegende Mehrheit der ambulanten Fälle wird
hingegen automatisch abgerechnet. Nach Auskunft des In-
selspitals wird heute der gesamte ambulante Bereich im
monatlichen Rhythmus fakturiert.

Frage 15
$QQHWWH�:LVOHU�$OEUHFKW��%XUJGRUI��63��±�$XVZLUNXQJ�GHV
6SLWDOYHUVRUJXQJVJHVHW]HV�DXI�GLH�6SLWDOEXGJHWV
Nachdem die Personalverbände das Referendum gegen das
neue Spitalversorgungsgesetz ergriffen haben, kann das
Gesetz nun nicht 2005 in Kraft treten. Damit verzögert sich
auch die Spitalplanung.
1. Nach welchen Kriterien werden 2005 und 2006 die Be-

triebsbudgets der Spitäler beurteilt und bewilligt?
2. Setzt die Gesundheits- und Fürsorgedirektion den Spitä-

lern für die Budgetierung der Jahre 2005 und 2006 bereits
Sparvorgaben oder wird, wie es die Motion Schürch ver-
langt, zuerst die Spitalplanung abgewartet?

3. Ist die Gesundheits- und Fürsorgedirektion bereit, die
Berechnungsgrundlagen der Budgets aller Spitalgruppen
offen zu legen?

6DPXHO�%KHQG��Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Zu Fra-
ge 1. Die Budgets 2005 und 2006 wurden nach dem bisheri-
gen, bewährten System erstellt. Hingegen kam an Stelle der
bisherigen Leistungsgrössen bei gewichteten Fällen ein neu-
es System zur Anwendung. Es handelt sich um das so ge-
nannte DRG. Dies ist ein modernes Diagnoseklassifikations-
system, das bereits schweizweit angewendet wird. Die berni-
schen Spitäler begrüssen grundsätzlich diese Neuerung. Die
Leistungen der einzelnen Spitäler lassen sich besser abbil-
den als vorher. Das System ist dadurch leistungsgerechter.
Nach wie vor haben wir im Kanton Bern eine Aufwandsteue-
rung. Dabei werden den Spitälern der maximal zulässige
Aufwand und die entsprechenden Leistungen vorgegeben. Es
müssen aber auch die gewachsenen Strukturen berücksich-
tigt werden. Deshalb kann es nötig sein, dass Budgets auf die
Rechnung des Vorjahres Bezug nehmen. In einzelnen Fällen
sind deshalb Anpassungen nötig. Demnächst sollen aber
gleiche Leistungen mit gleichen finanziellen Mitteln abgegol-
ten werden.
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Zu Frage 2. Für die Spitalversorgung im Kanton Bern stehen
grundsätzlich die Einnahmen aus den erbrachten Leistungen
und der Beitrag des Kantons zur Verfügung. Weil diese Mittel
in jedem Fall beschränkt sind, müssen sie möglichst gerecht
auf die Leistungserbringer verteilt werden. Die Motion
Schürch soll erst nach der Spitalplanung umgesetzt werden.
Aber die Budgethoheit liegt beim Grossen Rat. Wenn zusätz-
liche Sparvorgaben gemacht werden, kann das auch die
Spitalversorgung treffen.
Zu Frage 3. Im Juni dieses Jahres sind allen Spitälern im
Kanton Bern die Grundsätze der Budgetierung zugestellt
worden. Bei den Budget- und Quartalsgesprächen mit den
Spitälern wurden allfällige Änderungen diskutiert. Wir sind
bereit, diese Berechnungsgrundlagen offen zu legen, wenn
dies gewünscht wird.

Frage 22
+DQV�.�QJ��'LHPWLJHQ��693��±�5HFKWH�GHV�+HLPDWVFKXW]HV
1. Muss der Heimatschutz die Auflagefrist eines Bauprojekts

nicht einhalten?
2. Wieso macht der Heimatschutz erst nach dem, dass die

Baubewilligung abgeschlossen ist, Einsprache und ver-
sucht so den Neubau von Ökonomiegebäuden zu behin-
dern oder gar verhindern?

:HUQHU�/XJLQE�KO��Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Die Auflage- und Einsprachefrist von 30 Tagen gilt für alle
Beteiligten, also sowohl für Privatpersonen, für einsprache-
und beschwerdeberechtigte Organisationen wie auch für die
Behörden. Sie beginnt mit der erstmaligen Publikation bezie-
hungsweise mit der Zustellung der schriftlichen Mitteilung.
Die Einsprachefrist ist nicht verlängerbar.
Die Frage, weshalb der Berner Heimatschutz in einem kon-
kreten Fall erst nach abgeschlossenem Verfahren Einsprache
erhoben hat, lässt sich ohne genaue Kenntnis des Sachver-
halts nicht präzise beantworten. Möglicherweise wurde in
diesem Fall ein Baugesuch zu Unrecht nicht publiziert oder
es wurden wesentliche Informationen zum Bauvorhaben in
der Publikation nicht erwähnt. Unter diesen Umständen be-
ginnt die Einsprachefrist beispielsweise für den Berner Hei-
matschutz dann, wenn er feststellt, dass ein solches Bauvor-
haben besteht. Wenn ein Bauvorhaben wesentliche öffentli-
che Interessen berührt, insbesondere solche des Natur-,
Heimat- oder Landschaftsschutzes, der Verkehrssicherheit
oder der Ortsplanung, ist ein Baugesuch von den Baubewilli-
gungsbehörden immer zu publizieren. Hat eine Baubewilli-
gungsbehörde diese Bestimmungen nicht beachtet und das
Gesuch zu Unrecht nicht publiziert, so kann auch noch nach-
träglich Einsprache erhoben werden.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

9RUDQVFKODJ�����
257/04
'ULQJOLFKH� 0RWLRQ� )LQDQ]NRPPLVVLRQ� �%HUQKDUG�
.LUFKKRIHU��:RUE�� ±� (LQVSDUXQJHQ� YRQ� ���0LR�� )UDQNHQ
EHLP�9ROO]XJ�GHV�9RUDQVFKODJV�����
Fortsetzung (siehe S. 1229 und Anhang, S. 1239)

8UV� *DVFKH� Finanzdirektor. Nach der gestrigen Debatte
zum Voranschlag möchte ich einen kurzen Blick auf jene der
Novembersession 2001 werfen. Nicht, weil das meine erste
Finanzdebatte war, sondern weil mit der damals überwiese-

nen Fiko-Motion, die einen Schuldenabbau von 100 Mio.
Franken pro Jahr verlangte, ein Auftakt zur Sanierungspolitik
gegeben wurde. Um das vorgegebene Ziel zu erreichen,
hätte es Haushaltverbesserungen von 220 Mio. Franken im
Jahr gebraucht. Auf diesen Auftrag hat die Regierung mit
SAR und SAR-E reagiert. Durch diese beiden Pakete sowie
die Schwerpunktprogramme 1 und 2, welche Einfluss auf das
diesjährige Budget hatten, konnten insgesamt Verbesserun-
gen von 305 Mio. Franken jährlich erreicht werden. Die Re-
gierung hat sich also durchaus angestrengt – so, wie Herr
Guggisberg dies gestern im Namen der SVP verlangt hat.
Gefordert wurden nominal 220 Mio. Franken, erbracht wur-
den 305 Mio. Franken. Leider haben im gleichen Zeitraum
Haushaltverschlechterungen im Umfang von 300 Mio. Fran-
ken stattgefunden und diesen Erfolg teilweise zunichte ge-
macht. Verursacht wurden diese Verschlechterungen durch
massive Steuereinbrüche, durch die bekannten Kostensteige-
rungen im Gesundheitswesen und in der Bildung, aber auch
durch den Gerichtsentscheid zum KVG. Es kann nicht die
Rede davon sein, die Regierung schiebe die Sanierung hin-
aus, wie das gestern andeutungsweise gesagt wurde. Es darf
nicht der Eindruck aufkommen, der Grosse Rat wolle sanie-
ren, doch die Regierung bremse. So ist es nicht. Gemeinsam
sind wir auf dem richtigen Weg, doch die Randbedingungen
haben den Erfolg in die Ferne gerückt, wobei sich dieser
Erfolg im Vergleich mit anderen Kantonen durchaus sehen
lässt.
Die Regierung ist der Auffassung, bei der Laufenden Rech-
nung sei der Handlungsspielraum kurzfristig ausgeschöpft.
Das heisst, auf Eigeninitiative der Regierung sind gewisse
Dinge noch möglich, doch sind deren Auswirkungen unge-
wiss. Die Regierung wird jedoch Massnahmen treffen müs-
sen, um die im Raum stehenden Verschlechterungen aufzu-
fangen, damit die Defizitbremse eingehalten werden kann.
Diese Verschlechterungen sind zu erwarten aufgrund der Vor-
kommnisse rund um die BLVK, die im Jahr 2005 mit ungefähr
44 Mio. Franken zu Buche schlagen werden, aufgrund der
bevorstehenden Steuergesetzrevision, die im kommenden Jahr
schätzungsweise eine Verschlechterung von 22 Mio. Franken
bringen wird, sowie aufgrund des Verwaltungsgerichtsent-
scheids zu den Löhnen der Kindergärtnerinnen, der Kosten
von rund 3 Mio. Franken verursachen wird. Somit sind erneut
Verschlechterungen von 69 Mio. Franken aufzufangen. Das
führt im Jahr 2005 zu einem Defizit von 29 Mio. Franken und
zu einer Neuverschuldung von 150 Mio. Franken, sofern dage-
gen keine Massnahmen ergriffen werden.
Die Regierung will die zur Einhaltung der Defizitbremse nöti-
gen Massnahmen durchaus treffen, jedoch in eigener Ver-
antwortung. Dies muss berücksichtigt werden, wenn man
über zusätzliche Massnahmen diskutiert, zum Beispiel über
die Fiko-Motion. Die Motion will vom Wortlaut her – und ge-
mäss der Präsidentin ist dieser massgebend, allerdings solle
die Regierung auch den Sinn und Geist der Motion im Auge
behalten – 40 Mio. Franken einsparen. Der Wille der Regie-
rung allein reicht dafür nicht aus. Wir können nicht alles allei-
ne tun. Es braucht auch bei der Umsetzung die Unterstützung
des Grossen Rats.
Die Planungserklärung der SVP will zusätzlich zu den Ver-
besserungen gemäss dem Vorschlag der Finanzkommission
die Neuverschuldung halbieren. Das heisst, die Neuverschul-
dung müsste nach Abzug der von der Fiko beantragten 40
Mio. Franken noch von 110 auf 55 Mio. Franken halbiert
werden. Somit müssten im kommenden Rechnungsjahr zu-
sätzliche Einsparungen von 95 Mio. Franken realisiert wer-
den. Eine solche zusätzliche Einsparung ist mit dem besten
Willen nicht machbar. Damit Sie die Zahlen in ihrer Grössen-
ordnung erkennen können, ein Vergleich: Mit SAR hat die
Regierung mit einer zeitlichen Verzögerung von vier bis fünf
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Jahren – die Umsetzung braucht eben auch Zeit – ein jährlich
wiederkehrendes echtes Sanierungspotenzial von 220 Mio.
Franken erreichen können. Nun sollen zusätzliche Einspa-
rungen von 95 Mio. Franken, also die Hälfte von SAR, noch
schnell zwischen Ende November und dem 1. Januar 2005 in
die Wege geleitet werden. Die Haltung der Regierung ist klar:
Diese Planungserklärung kann nicht angenommen werden.
Die Regierung sieht aber auch für die Vorgaben der Fiko-
Motion im Sinn von kurzfristigen Haushaltentlastungen keinen
Spielraum über das hinaus, was zur Einhaltung der Defizit-
bremse ohnehin gemacht werden muss. Deshalb lehnt die
Regierung auch die Fiko-Motion ab. Die Regierung will je-
doch die zur Einhaltung der Defizitbremse nötigen Einspa-
rungen von 29 Mio. Franken realisieren. Sie will auch nicht
einfach zuschauen, wie die Neuverschuldung um 120 Mio.
Franken ansteigt. Ich als Finanzdirektor – und dazu bekennt
sich auch die Regierung – will die Neuverschuldung so weit
wie möglich reduzieren, aber aus eigenem Antrieb und mit
Massnahmen, die möglich sind. Es wird auch Massnahmen in
der Investitionsrechnung brauchen.
Etwas Formelles zur Planungserklärung von Grossrat Grun-
der. Wir arbeiten nun zum ersten Mal mit dem neuen Instru-
mentarium. Für uns stellt sich die rechtliche Frage, ob zum
Zahlenwerk des Voranschlags eine Planungserklärung über-
haupt formell zulässig ist. Beim Berichtsteil ist sie gesetzlich
vorgesehen. Beim Zahlenwerk jedoch scheint eine Planungs-
erklärung gemäss Wortlaut eher nicht zulässig. Es gibt Grün-
de dafür und dagegen. Wir nehmen die Planungserklärung –
sofern Sie ihr zustimmen – einmal entgegen, halten aber fest,
dass diese formelle Rechtsfrage einer vertieften Prüfung
bedarf. Die Entgegennahme in diesem ersten Umgang würde
im Sinn von «nicht alles ist perfekt beim Start» erfolgen und
dürfte nicht als Präjudiz für spätere Jahre gelten. Man wird
diese Frage definitiv entscheiden und festlegen müssen, was
wo zulässig ist und was nicht.
Soweit meine Ausführungen zu den kurzfristig wirksamen
Massnahmen. Zu den längerfristigen Perspektiven und Mög-
lichkeiten werde ich mich im Rahmen der Debatte zum Auf-
gaben- und Finanzplan noch einmal äussern.
Zur Frage von Grossrat Pulver. Er wollte wissen, wie das in
der Antwort zur Interpellation Salzmann in den Konturen
erkennbare Schwerpunktprogramm 3 zeitlich realisiert wer-
den soll. Wir sind jetzt daran, das Vorgehen zu konsolidieren.
Wir wollen dieses dann auch noch mit der neu gewählten
Steuerungskommission, die ja unsere Dialogpartnerin sein
wird, besprechen. Anschliessend möchten wir damit begin-
nen. Die Erfahrungen aus SAR haben gelehrt: Wir können ein
grundsätzlich und strategisch wirksames Paket nur schnüren,
wenn wir dafür genügend Bearbeitungszeit haben und die
relevanten politischen Kräfte – das Abbild davon ist der Gro-
sse Rat – einbeziehen. Dies wird eine gewisse Zeit in An-
spruch nehmen. Ergebnisse sind im Jahr 2006 zu erwarten.
Vielleicht können einzelne Elemente schon vorgängig in den
ordentlichen Planungsprozess übernommen werden.
Ich danke für den grundsätzlich positiven Antrag zum Voran-
schlag und bitte Sie im Namen der Regierung, die Fiko-
Motion und die Planungserklärung der SVP abzulehnen.

3UlVLGHQW� Wir befinden zuerst über die Fiko-Motion. An-
schliessend bereinigen wir die Anträge. Am Schluss stimmen
wir über den Voranschlag ab, der allenfalls noch gemäss den
beschlossenen Anträgen bereinigt werden muss.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion Fiko 100 Stimmen
Dagegen 67 Stimmen

8 Enthaltungen

3UlVLGHQW� Wir kommen zur Bereinigung der Planungserklä-
rung der SVP. Wie wir vom Finanzdirektor gehört haben,
besteht hier ein formelles Problem. Wir stimmen trotzdem
darüber ab. Es wurde Namensaufruf verlangt. Wir befinden
zuerst über das Quorum. Es beträgt 35 Stimmen.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 93 Stimmen

3UlVLGHQW� Wir werden die in der Planungserklärung enthal-
tenen Sätze aufteilen und zwei Abstimmungen durchführen.
Der erste Satz lautet: «Die effektive Neuverschuldung ist
gegenüber dem Voranschlag 2005 in Ergänzung zur Fiko-
Motion bei der Umsetzung zu halbieren durch Aufwandreduk-
tion exklusive Investitionen.»

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für Annahme von Satz 1 der Planungserklärung SVP stim-
men: Aebersold, Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschbacher
(Gümligen), Aeschlimann, Anderegg, Andres, Balmer, Bieri
(Oberbipp), Blanchard, Blank, Brand, Brönnimann, Burkhalter
(Linden), Burn, Eberhart, Eberle, Erb, Ernst, Etter, Fischer
(Meiringen), Friedli, Fuchs, Gerber (Gohl), Graber, Grunder,
Guggisberg, Haldimann, Hess (Stettlen), Hostettler, Kaiser,
Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Kurt, Landolt, Lecomte, Leu-
enberger, Lüthi, Markwalder, Michel (Brienz), Oesch, Oppli-
ger, Reber, Rösti, Rufer-Wüthrich, Sägesser, Salzmann,
Schneider, Schneiter, Schori (Bern), Schori (Spiegel),
Schürch, Schwarz, Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Bern),
Siegenthaler (Rüti b.Büren), Steiner, Sterchi, Struchen-
Schwab, Studer, Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, von Sie-
benthal, Wälchli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer,
Zwahlen (66 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Antener, Astier, Balli-Straub, Barth,
Baumgartner, Beeri-Walker, Bieri (Goldiwil), Bieri (Spiez),
Blaser, Bolli Jost, Bommeli, Bornoz Flück, Boss, Buchs,
Bühler, Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-Reusser,
Bütler, Contini, Feller, Fischer (Lengnau), Fritschy, Gagnebin,
Gerber (Bienne), Gfeller, Giauque, Gilgen-Müller, Gnägi,
Grossen, Haas, Hadorn, Hänni (Kirchlindach), Hänni (Köniz),
Hänsenberger-Zweifel, Häsler, Hess (Münsingen), Hess-
Güdel, Heuberger, Hofer, Hofmann, Huber, Hufschmid, In-
dermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Langenthal), Käser (Meien-
ried), Käser (Münchenbuchsee), Kilchherr, Kneubühler, Koch,
Kohler-Jost, Kropf, Kunz (Diemtigen), Künzler, Künzli, Kurth,
Lack, Lagger, Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-Amstutz,
Lörtscher, Marti Anliker, Matti, Meyer, Morgenthaler, Moser,
Mosimann, Müller (Thun), Ochsner, Pauli (Nidau), Pfister,
Portmann, Pulver, Ramseier, Renggli, Rhyn, Rickenbacher,
Ryser, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schärer, Schnegg,
Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Stalder, Stalder-Landolf,
Stauffer, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Allmen
(Gimmelwald), von Allmen (Thun), von Ballmoos, Wasserfal-
len, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller,
Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd (105 Ratsmitglie-
der).

Der Stimme enthalten sich: Bernhard-Kirchhofer, Pauli
(Schliern), Spring, Sutter (Biel) (4 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aebischer, Aellen, Berberat, Bernasconi,
Bertschy, Devaux Stilli, Fässler-Schärer, Frainier, Gresch,
Hänni (Thun), Küng, Messerli, Michel (Lyss), Müller (Zäziwil),
Pardini, Rérat, Riesen, Rytz, Schiltknecht, Staub-Beccarelli,
Staub-Lerch, Streiff-Feller, Wälti-Schlegel, Zuber (24 Rats-
mitglieder).
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Präsident Heinz Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW� Sie haben den ersten Satz abgelehnt mit 105
Nein zu 66 Ja bei 4 Enthaltungen. Wir stimmen über den
zweiten Satz ab, der lautet: «Dabei sind die Mehrausgaben
BLVK bei der Erziehungsdirektion einzusparen.» – Soeben
wird eingewendet, eine Ablehnung des ersten Teils der Pla-
nungserklärung mache diese Abstimmung überflüssig. – Der
Antrag wird zurückgezogen. Somit ist diese Frage geklärt.
�+HLWHUNHLW�
Die beiden Anträge des Büros des Grossen Rates sind nicht
bestritten und somit stillschweigend genehmigt.
Wir stimmen ab über den Voranschlag gemäss Antrag des
Regierungsrats und der Finanzkommission mit den zwei
angenommenen Anträgen zu Nr. 2 (Behörden) und Nr. 3
(Staatskanzlei) und abgeändert durch die Fiko-Motion.

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für den modifizierten Voranschlag 2005 96 Stimmen
Dagegen 21 Stimmen

56 Enthaltungen

$XIJDEHQ��)LQDQ]SODQ�����±�����GHV�.DQWRQV�%HUQ
$QWUDJ�)LQDQ]NRPPLVVLRQ
Der Aufgaben-/Finanzplan 2006–2008 wird zur Kenntnis
genommen.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�)LQDQ]NRPPLVVLRQ
Die Finanzkommission beantragt dem Grossen Rat, gestützt
auf Artikel 61 des Grossratsgesetzes, die folgende Stellung-
nahme in Form einer Planungserklärung abzugeben:
«Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt
im Durchschnitt der Aufgaben-/Finanzplanjahre 2006 und
2007 mindestens 100 Prozent.»

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�63
Die SP-Fraktion beantragt dem Grossen Rat, gestützt auf
Artikel 61 des Grossratsgesetzes, die folgende Stellungnah-
me in Form einer Planungserklärung abzugeben:
«Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen beträgt
im Durchschnitt der Aufgaben-/Finanzplanjahre 2006 bis
2008 mindestens 100 Prozent.»

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�693
In den Planjahren 2006-2008 sind die Schulden um 300 Mio.
Franken in Ergänzung zur Fiko-Planungserklärung zu redu-
zieren durch Aufwandreduktion exklusive Investitionen.

3UlVLGHQW�� Der Sprecher der Finanzkommission verzichtet
auf das Wort. Somit ist die Reihe an den Antragstellerinnen
und Antragstellern. Die Planungserklärung der Fiko vertritt
deren Präsidentin, für die SP spricht Herr Burkhalter, Rümli-
gen, und für die SVP Herr Grunder.

7KHUHVH�%HUQKDUG�.LUFKKRIHU��Worb (SVP), Präsidentin der
Finanzkommission. Die Planungserklärung der Finanzkom-
mission zum Aufgaben- und Finanzplan enthält nichts Neues.
Sie erneuert lediglich die Planungserklärung vom November
2003, in der 100 Prozent Eigenfinanzierung im Durchschnitt
der Jahre 2005 bis 2007 gefordert wurde. Diese Planungser-
klärung wurde damals vom Grossen Rat überwiesen. Von
dieser Periode bleiben noch die Jahre 2006 und 2007 übrig.
Wir fordern, dass die Schulden in dieser Zeit nicht anwach-
sen dürfen. Mit der gleichen Begründung, wie ich sie gestern
für die Motion zum Voranschlag ins Feld geführt habe, bean-
tragt Ihnen die Fiko, auch die Planungserklärung zu unter-

stützen. Die Fiko hat sie, gleich wie die Motion, mit 9 zu 4
Stimmen gutgeheissen.

0DWWKLDV�%XUNKDOWHU��Rümligen (SP). Ich muss mich zuerst
bei Ruedi Guggisberg entschuldigen. Ich habe ihm gestern
etwas unterstellt, das nicht wahr ist. Ich meinte, er habe die
HIV-Supercard bei sich und wolle beim Strassenbaupro-
gramm Punkte einkaufen. Er hat den Ausweitungen nicht
zugestimmt. Ruedi, ich danke dir für deine Haltung und bitte
dich, mich zu entschuldigen.
Der AFP hat eine Problematik: Er ist bereits Makulatur – das
hat gestern auch schon Hans Grunder festgestellt. Es handelt
sich um nichts anderes als um eine Absichtserklärung. Trotz-
dem fechten wir nun mit fiktiven Zahlen, mit Monopolygeld.
Durch die Annahme der Fiko-Motion liegt inzwischen schon
ein überarbeiteter AFP vor – siehe auch Seite 5 der Antwort
des Regierungsrats –, doch wir sprechen heute zum origina-
len und nicht zum modifizierten, weil es diesen offiziell noch
gar nicht gibt. Der originale AFP rechnet mit Saldi in der
Laufenden Rechnung von 108, 175 und 278 Mio. Franken.
Welch glücklicher Kanton, der Kanton Bern! In der Schweiz
gibt es keinen Kanton, der dermassen rosige Aussichten hat,
sei es auch nur in einem theoretischen Papier. Die Neuver-
schuldung, wie sie uns der Regierungsrat vorlegt, ist tragbar:
Im Jahr 2006 131 Mio. Franken minus, aber dann schon 65
Mio. und 170 Mio. Franken plus in den Folgejahren. Nur scha-
de, dass nicht alle an die 170 Mio. Franken glauben.
Ich stelle den Antrag, der Selbstfinanzierungsgrad solle über
drei Jahre ausgeglichen 100 Prozent betragen und nicht über
zwei Jahre, wie es die Finanzkommission will. Der Aufgaben-
und Finanzplan ist ein dreijähriges Steuerungsinstrument.
Das Budget ist ein einjähriges Steuerungsinstrument. Ein
zweijähriges Steuerungsinstrument ist nicht systemgerecht.
Der Antrag der Fiko bewirkt gemäss den ursprünglichen
Zahlen eine zusätzliche Einsparung von 66 Mio. Franken in
diesen beiden Jahren. Legt man die überarbeitete Version
gemäss Motion zugrunde, kommen zusätzlich 272 Mio. Fran-
ken hinzu. Die Regierung müsste also in diesen zwei Jahren
über 300 Mio. Franken korrigieren. Dies ist nicht möglich.
Letztendlich bringen aber beide Anträge nicht allzu viel, denn
die Regierung hat gar keinen Spielraum. Alles, was wir hier
beschliessen, wird sie nicht stark beeinflussen, denn sie
muss so oder so Massnahmen zur Einhaltung der Defizit-
bremse ergreifen. Mein Antrag hat jedoch gegenüber demje-
nigen der Fiko den Vorteil einer längeren Perspektive. Da-
durch wird die Diskussion beruhigt. Er ist auch systemge-
rechter. Ich bitte Sie, meinen Antrag demjenigen der Fiko
vorzuziehen.

+DQV� *UXQGHU�� Hasle-Rüegsau (SVP). Die SVP verlangt
auch in dieser Dreijahresplanung von 2006–2008 – hier be-
steht keine Differenz zum Antrag von Herrn Burkhalter – eine
zusätzliche Einsparung von 300 Mio. Franken. Ich komme
zurück auf meine Begründungen in der Diskussion zum Vor-
anschlag. Die Situation ist dramatisch. Bereits im Jahr 2006
muss gemäss heutigem Stand mit einer zusätzlichen Ver-
schuldung von 239 Mio. Franken gerechnet werden und im
Jahr 2007 immer noch mit 43 Mio. Franken. Erst im Jahr
2008 wären wir dann mit ungefähr 62 Mio. Franken im Plus.
Die SVP stellt die Schuldenstabilisierung respektive den
Schuldenabbau in den Vordergrund und nicht die Steuersen-
kung. Sie will Gegensteuer geben, damit das Ganze nicht aus
dem Ruder läuft. Zusätzlich zur Fiko-Planungserklärung ver-
langt sie pro Jahr Haushaltverbesserungen von je rund 100
Mio. Franken auf der Ausgabenseite.
Ich bin erstaunt und schmunzle etwas über die Finanzpolitik
unserer FDP. Nach der soeben durchgeführten Abstimmung
muss ich sagen: Entweder hat sie die Finanzpolitik noch nicht
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begriffen oder die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich freue
mich natürlich auf die Abstimmung zur Steuersenkungsinitia-
tive. Es ist schon eigenartig: Viele, die den roten Knopf ge-
drückt haben, wollen bereits ab dem Jahr 2005 durch eine
Steuersenkung 400 Mio. Franken auf der Einnahmenseite
einsparen und somit dem Staat entziehen. Eigenartigerweise
wollen sie bei den Planungserklärungen der SVP, welche
kohärent mit der Steuersenkungsinitiative wären, nicht Hand
bieten. Dies ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich weiss nicht,
auf welchen Schleichwegen die FDP ihr Ziel erreichen will.
Zudem hat auch sie seinerzeit die Defizitbremse unterstützt.
Ich möchte von der FDP wissen, wie das alles aufgehen soll.
Wer weiss, vielleicht kommt sie bei dieser zweiten Planungs-
erklärung noch zur Erleuchtung.
Ich bitte Sie um Zustimmung zur SVP-Planungserklärung. Sie
stellt nichts Weltbewegendes dar, doch zeigt sie die Richtung
auf, in die noch mehr gehen muss. Wir wollen die Regierung
zu noch grösseren Anstrengungen zwingen, und zwar nicht
erst am Ende der Legislatur, weil es dann endgültig zu spät
sein wird. Die Zinserhöhungen werden bis dahin wohl bereits
wieder an die 100 Mio. Franken aufgefressen haben.

3UlVLGHQW��Die Fraktionssprecher haben das Wort.

5XGROI� *XJJLVEHUJ�� Kirchlindach (SVP). Der Finanzplan
2006–2008 ist aufgrund der Situation bei der BLVK, der Fiko-
Motion, des Kindergartenentscheids, eventuell auch aufgrund
von Kapitalauszahlungen und einer allfälligen Abschaffung
der Erbschaftssteuer, über die wir noch befinden werden,
schon zu einem guten Teil relativiert. Sehr froh bin ich aus
diesem Grund über die Überweisung der Fiko-Motion, die
mithilft, Mindereinnahmen und Zusatzkosten etwas abzufe-
dern und besser zu verteilen. Es bleiben weitere Unsicher-
heiten: Welche weiteren Massnahmen beschliesst der Bund?
Steigen die Zinsen weiter? Um wie viele Prozente? Wie läuft
die Konjunktur in den Jahren 2007 und 2008?
Klar ist, dass der vom Regierungsrat prognostizierte Schul-
denabbau von total über 230 Mio. Franken in den Jahren
2007 und 2008 hart erkämpft werden muss. Je früher wir
damit beginnen, desto besser. Deshalb unterstützt die SVP
die Planungserklärung der Fiko. Etwas volkstümlich ausge-
drückt verlangt sie, dass 2006 und 2007 keine Zusatzschul-
den gemacht werden dürfen. Diese Fassung ist besser als
die Planungserklärung der SP, welche für die Schuldenstabi-
lisierung ein Jahr mehr Zeit geben will. Denken Sie daran:
2006 finden Wahlen statt. Wir wollen uns nicht bis weit in die
nächste Legislatur hinein mit der Schuldenstabilisierung her-
umschlagen. Vielmehr wollen wir dem Regierungsrat helfen,
sein strategisches Ziel des Schuldenabbaus möglichst ab
Beginn der nächsten Legislatur zu realisieren. Das immer
unter dem Vorbehalt, dass das Volk die quer liegende Steu-
ersenkungsinitiative ablehnt. Sonst sieht sowieso alles ganz
anders aus. Statt dem Winter kommt dann die nächste Eiszeit
auf den Kanton Bern zu, auch auf die Regionen und ihre
Vertretungen.
Die SVP unterstützt mehrheitlich die Planungserklärung
Grunder, welche schon 2006 bis 2008 einen substanziellen
Schuldenabbau realisieren will. Schliesslich unterstützt die
SVP den Antrag der Finanzkommission um Kenntnisnahme
des Finanzplans 2006–2008.

1LNODXV�*IHOOHU��Rüfenacht (EVP). Etwas, das ein Grossrat
beherrschen muss, ist mit Widersprüchen umzugehen. Wes-
halb? Auf der einen Seite haben wir beispielsweise einen
Finanzplan, der klar aufzeigt, wie sich die Finanzlage weiter
verschlechtert hat. Vor einiger Zeit haben wir noch von
Schuldenabbau gesprochen, heute geht es nur noch darum,
die Schulden zu stabilisieren. Auf der anderen Seite sprechen

wir im Kanton Bern im Moment über Steuererleichterungen.
Wir werden im nächsten Februar über die Steuerinitiative
abstimmen. Diese Woche diskutieren wir über die Aufhebung
der Erbschafts- und Schenkungssteuer, und schliesslich soll
auch noch ein neues Steuerschlupfloch im Zusammenhang
mit dem Holding-Privileg gegraben werden. Es gibt noch
mehr Widersprüche. Letzte Woche haben wir der Regierung
beigebracht, im Strassenbau künftig weniger zu sparen, und
diese Woche soll die Regierung dazu verknurrt werden, in
den Jahren 2006 bis 2008 ganze 300 Mio. Franken einzuspa-
ren.
Es gehört zum Wesen eines Parlaments, dass unterschiedli-
che Parteien unterschiedliche Positionen einbringen. Das
Erstaunliche bei uns ist, dass diese widersprüchlichen Posi-
tionen und Anträge oft von derselben Seite und manchmal
sogar von derselben Person vertreten werden. Unser Grund-
problem ist, dass wir die Einnahmen und die Ausgaben unse-
res Staates nie zusammen betrachten. Der Aufwand des
Kantons wird durch unsere Bedürfnisse, Ziele und Wünsche
bestimmt. Die Steuern jedoch als wichtigste Einnahmequelle
des Kantons werden aufgrund des Steuerwettbewerbs fest-
gelegt, der zwischen den Kantonen tobt. Hier liegt die Ursa-
che dieser Widersprüche. Johann Wolfgang von Goethe sieht
allerdings in Widersprüchen ein gewisses Potenzial. Er hat
einmal geschrieben: «Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber
der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.» Dieses
Potenzial der Widersprüche müssen wir ausnützen, wenn wir
aus unseren Finanzproblemen herauskommen wollen. Es
bringt uns nicht weiter, auf der einen Seite Forderungen an
den Staat zu stellen, auf der anderen jedoch die Staatsein-
nahmen dauernd zurückzuschrauben. Eine Lösung würde
darin liegen, die Steuern direkt mit dem Aufwand zu ver-
knüpfen. Jedes Jahr sollte aufgrund des Budgets auch gera-
de der Steuerfuss festgelegt werden, und zwar so, dass sich
beides die Waage hält. Dadurch wäre alles besser planbar.
Der Weg dahin ist sehr weit. Doch ich denke, irgend einmal
werden wir dort landen. In der Gemeinde Worb sind wir Ende
der Achtzigerjahre beinahe in den Schulden ertrunken. Der
Aufwand und der Ertrag, also die Steuereinnahmen, passten
nie zusammen. Schliesslich hat der Kanton eingegriffen und
die Steuern künstlich heraufgesetzt. Dadurch konnten wir den
grössten Teil unserer Schulden zurückzahlen und stehen
finanziell nun relativ gut da.
Zurück zum Finanzplan. Die EVP-Fraktion nimmt den Fi-
nanzplan 2006–2008 zur Kenntnis. Wir unterstützen die Ab-
sicht der Regierung und dadurch mehr oder weniger auch
den Antrag der SP, die Schulden bis zum Jahr 2008 zu stabi-
lisieren. Der Planungserklärung der Fiko, welche die Stabili-
sierung bis 2007 anstreben will, stehen wir kritisch gegen-
über. Wir fragen uns, ob es sinnvoll ist, Investitionen nicht zu
tätigen, um den geforderten Selbstfinanzierungsgrad von 100
Prozent zu erreichen. Der Antrag der SVP, die Schulden in
den Jahren 2006 bis 2008 nicht nur zu stabilisieren, sondern
um 300 Mio. Franken abzubauen, ist nicht realisierbar. Wir
werden ihn deshalb ablehnen. Einige Mitglieder der SVP
werden dann auch im Ja-Komitee zur Steuerinitiative mitma-
chen. Diese sollten dann besser den Antrag der SVP nicht
unterstützen, ausser sie könnten erklären, wie sie pro Jahr
500 Mio. Franken einsparen wollen.

%ODLVH�.URSI��Bern (JA!). Die Fraktion GBJA beantragt aus
zwei Gründen, die Planungserklärungen der SVP und der
Finanzkommission abzulehnen. Erstens erachten wir die
beiden Planungserklärungen als unnötig, aber auch als un-
realistisch und schädlich für die Volkswirtschaft. Zweitens
erscheint uns die Argumentation, wonach mit der Planungs-
erklärung der Finanzkommission bloss an den Vorgaben des
letzten Jahres festgehalten werde, nicht stichhaltig. Greifen
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wir auf die Zahlen aus der Antwort des Regierungsrats auf
die Motion der Fiko zurück, stellen wir fest, dass die Umset-
zung der Fiko-Planungserklärung zusätzliche Sparmassnah-
men von 272 Mio. Franken für die Jahre 2006 und 2007 er-
fordern würde. Die Planungserklärung der SVP würde dar-
über hinaus zusätzliche Sparmassnahmen von 233 Mio.
Franken bedingen. Insgesamt geht es also um zusätzliche
Sparmassnahmen in der Grössenordnung von über 500 Mio.
Franken, oder anders gesagt: Ab dem Jahr 2006 wären jähr-
lich zusätzliche Einsparungen von mindestens 168 Mio.
Franken nötig. Damit Sie diesen Betrag einigermassen ein-
ordnen können: Er entspricht ungefähr dem, was die ganze
SAR-Übung unter Abzug der unechten Massnahme, also der
Massnahme beim Lohnsummenwachstum, derzeit an finan-
zieller Entlastung bringt. Angesichts dieses Verhältnisses
wird klar, wie realitätsfern die Übungsanlage der Finanzkom-
mission und der SVP ist. Es wäre sinnvoller, anstatt – wie das
gestern mehrfach passiert ist – hier das Glaubwürdigkeitsde-
fizit der kantonalen Finanzpolitik zu beklagen, künftig mehr
auf die Realisierbarkeit von politischen Forderungen zu ach-
ten.
Bei beiden Planungserklärungen war offensichtlich die Über-
zeugung leitend, der Regierungsrat habe seine Hausaufga-
ben nicht gemacht. Diese Ansicht teilen wir von der Fraktion
GBJA nicht. Immerhin hat die Regierung im Rahmen der
Schwerpunktprogramme 1 und 2 für die Jahre 2006 bis 2008
Haushaltverbesserungsmassnahmen in der Höhe von insge-
samt 394 Mio. Franken realisiert. Wer nun behauptet, das sei
nichts, dem ist nicht zu helfen. Wenn als positiver Nebenef-
fekt dieser Haushaltverbesserungsmassnahmen eine Erhö-
hung der Budgetgenauigkeit resultiert, haben wir selbstver-
ständlich nichts dagegen. Wenn sich der Voranschlag und die
Rechnung etwas besser entsprechen, ist das sicher auch für
die Finanzdebatte förderlich.
Die Fraktion GBJA bekundet Mühe mit der systematischen
Nichtanerkennung der veränderten Rahmenbedingungen
durch die jeweiligen Antragsteller. Seit der Verabschiedung
des Aufgaben- und Finanzplans hat sich für die Jahre 2006
bis 2008 eine Verschlechterung der Werte im Ausmass von
insgesamt über 300 Mio. Franken ergeben. Wer nun so tut,
als würde mit der Planungserklärung der Finanzkommission
nur an den Vorgaben aus dem letztjährigen Planungsprozess
festgehalten, argumentiert schlichtweg nicht redlich. Die Fi-
nanzpolitik erfordert ein gewisses Augenmass und die Flexi-
bilität, mit veränderten Rahmenbedingungen und Ausgangs-
lagen umzugehen.
Die Sanierung des Haushalts ist nur auf lange Sicht möglich
und nur wohlüberlegte Einschnitte sind erfolgversprechend.
Aus diesem Grund ist von Hektik und Aktivismus im Budget
nicht allzu viel zu halten. Typisch Kropf, denken Sie nun si-
cher, eine solche Aussage. Doch ich muss Sie enttäuschen
oder – je nachdem – überraschen. Diese Worte wurden zum
ersten Mal vom uns allen bestens bekannten Hans Lauri
geäussert, heute Ständerat und Präsident der ständerätlichen
Finanzkommission, ehemals Finanzdirektor unseres Kantons.
Er hat letzten Freitag als Präsident der ständerätlichen Fi-
nanzkommission seine Stellungnahme zum Budget der Eid-
genossenschaft präsentiert und dabei genau jene Worte
gebraucht – Sie können es in der NZZ nachlesen. Gedenken
Sie der Worte von Hans Lauri und lehnen Sie die beiden
Planungserklärungen ab!

6XVDQQH�%RPPHOL��Bremgarten (FDP). Es besteht ein klei-
nes Kommunikationsproblem zwischen FDP und SVP. Ich
habe in meinem Votum gestern deutlich dargelegt, weshalb
wir mit der Planungserklärung der SVP Mühe haben. An-
scheinend haben Sie nicht zugehört.

Zuerst zur Planungserklärung der SP. Der Regierungsrat hat
uns eine bereinigte Basis gemäss den aktuellsten Erkennt-
nissen vorgelegt. Unterdessen zeigen sich neue Risiken. Es
gibt jedoch auch klare Chancen. Wir sind nicht bereit, die
Planungserklärung der SP zu überweisen. Diese rechnet nur
mit Risiken. Der NFA im Jahr 2008 ist zum Beispiel nicht im
Budget einberechnet und stellt eine solche Chance dar.
Wenn wir gegeneinander ausmitten wollen, geht das sowieso
nicht auf. Deshalb unterstützen wir die Planungserklärung der
Fiko.
Die SVP hat eine Planungserklärung eingereicht, mit deren
erstem Teil die FDP nicht einmal grosse Probleme hätte.
Aber die FDP ist nicht bereit, die Investitionen zu tabuisieren.
Seit 1998 haben wir positive Abschlüsse – darauf habe ich
schon gestern hingewiesen. Und seit 1998 haben sich die
Investitionen des Kantons verdoppelt, ja beinahe verdreifacht.
Es scheint: Wenn der Staat Geld hat, gibt er es auch aus. Wir
haben 1998 etwa für 160 Mio. Franken Investitionen getätigt,
2002 stiegen sie auf 600 Mio. Franken an und dank der Fiko-
Motion werden sie nun etwa bei 550 Mio. Franken stabilisiert
werden in den nächsten Jahren.
Investitionen haben auch Folgekosten. Diese belasten jede
Rechnung. Wir werden in der kommenden Zeit dank unserer
grossen Investitionen mit Folgekosten von 800 Mio. Franken
rechnen müssen allein für die Verzinsung und für Abschrei-
bungen. Diese Steuergelder könnten wir anderweitig ausge-
ben. Es kann nicht sein, dass die bernische Wirtschaft wirk-
lich und wahrhaftig nur von einem ausgabenfreudigen Staat
abhängt. Wäre dem so, würde die Zukunft unseres Kantons
düster aussehen. Wir verfügen über gute Strassen, über gut
erschlossene Regionen. So hat jede Gemeinde ihre Kreisel
und hat mit der Unterstützung des Kantons Verkehrs- und
Lärmberuhigungsmassnahmen durchführen können. Wir sind
nicht gegen Investitionen, denn es braucht sie. Aber es wäre
falsch, sie zu tabuisieren. Die Investitionen müssen und dür-
fen priorisiert, hinterfragt, etappiert werden. Wir müssen die
Investitionen genau so kritisch betrachten wie das Budget.
Das ist wichtig für die Wirtschaft, für die Bildung und fürs
Wachstum. Alles andere sollten wir den Privaten überlassen.
Wir sprechen hier von Volkswirtschaft. Das bedeutet, das
Volk hat zu entscheiden, also der Einzelne, das private Indi-
viduum, der Unternehmer, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer,
aber auch der Investor, wie das Geld am besten investiert
wird und wo es auch zukunftsgerichtet arbeiten kann, wo
Mehrwerte geschaffen und Steuererträge generiert werden
können. Dies ist auch gut so. Wäre es anders, müssten wir
eine Namensänderung beantragen. Die Volkswirtschaftsdi-
rektorin müsste dann Staatswirtschaftsdirektorin heissen.

%HUQKDUG�$QWHQHU��Langnau (SP). In diesen sechs Jahren,
in denen ich nun schon bei der Beratung des Aufgaben- und
Finanzplans mithelfe, habe ich noch nie erlebt, dass ein Do-
kument bei seiner Behandlung bereits Makulatur war. Heute
ist dies der Fall, wie bereits angetönt wurde. Mit den noch
folgenden Beschlüssen zur ursprünglichen Miniteilrevision
des Steuergesetzes, den Konsequenzen aus der BLVK-
Gesetzgebung, dem Urteil zu den Löhnen der Kindergarten-
lehrkräfte und den Planungserklärungen zum Strassenbau-
programm liegen vier Positionen vor, welche die Zahlen pro
Jahr um mehr als 100 Mio. Franken verschlechtern werden.
Und das alles, bevor wir überhaupt ein einziges Wort zum
Aufgaben- und Finanzplan verloren haben.
Die finanzpolitischen Chancen und Risiken sind in Ziffer 8
des Berichts aufgezählt, im Zahlenmaterial aber nicht inte-
griert. Die Risiken haben sich schon zu einem grossen Teil
verwirklicht. Die Chancen sind da, doch sie greifen leider
frühestens mittelfristig. Susanne Bommeli hat den NFA er-
wähnt, der nicht vor 2008 Wirkung zeigen wird, falls er über-
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haupt Zustimmung findet. Kurz- und mittelfristig ist deshalb
vorab Schadensbegrenzung angesagt. Wir müssen ein ge-
wisses Augenmass und Ruhe bewahren. Ein finanzpoliti-
sches Hyperventilieren und blinder Aktivismus sind in solchen
Situationen fehl am Platz. Solche Symptome stellen aber die
Planungserklärung der Fiko in einem gewissen und diejenige
der SVP in einem ausgeprägten Sinn dar.
Die SP-Fraktion fährt klar auf der Linie des Regierungsrats.
Für die ganze Voranschlags- und Finanzplanphase soll im
Durchschnitt eine hundertprozentige Selbstfinanzierung er-
reicht werden, immer ausgehend von den Zahlen gemäss
Plan. Auch die Fiko geht von diesen Zahlen aus, blendet
jedoch die vorher erwähnten Verschlechterungen aus. Ohne
diese wäre eine Einsparung von 65 Mio. Franken keine
Kunst; damit könnte sogar ich mich anfreunden. Doch be-
rücksichtigt man die bereits eingetretenen Risiken, wäre zur
Einhaltung der Planungserklärung der Fiko ein Kraftakt mit
Einsparungen von mehr als 270 Mio. Franken in den Jahren
2006 und 2007 nötig. Das ist mehr, als die echten SAR-
Massnahmen im Endausbau ab 2007 bringen werden.
Völlig realitätsfremd ist die SVP-Forderung, welche auf der
Fiko-Planungserklärung aufbaut, aber noch zünftig einen
obendrauf gibt. Berücksichtigen wir auch hier die bereits
eingetretenen Risiken inklusive Strassenbauprogramm,
müsste für die Verwirklichung der Planungserklärung der
SVP in den Jahren 2006 bis 2008 eine Verbesserung von
530 Mio. Franken respektive 175 Mio. Franken pro Jahr er-
reicht werden. Es ist bezeichnend, dass man sich mit der
lapidaren Bemerkung «Aufwandreduktion exklusive Investi-
tionen» begnügt und nicht erwähnt, wo konkret der Hebel
angesetzt werden soll. Hans Grunder hat mir zwar gestern in
seinem zweiten Votum versprochen, er werde dann noch
konkreter; die eine oder andere Massnahme sei angezeigt. In
seinem heutigen Votum hat er dazu nichts gesagt, sondern
die ganze Zeit dafür gebraucht, der FDP toll Haue zu geben.
Vielleicht sagt er später noch etwas dazu.
Richtigerweise lehnt die Fiko die Forderung der SVP ab –
Hans-Ulrich Käser wird darauf sicher noch eingehen. Auch
wenn die Fiko aus SP-Sicht mit ihren Anträgen zu weit geht,
weiss sie doch, wann die finanzpolitische Schmerzgrenze
erreicht ist. Aus diesem Grund lehnt die Fiko ja auch die
Steuersenkungsinitiative ab und ist diesbezüglich zumindest
konsequent.
In diesem Zusammenhang kommt man einfach nicht darum
herum, auch noch ein Wort zur Steuersenkungsinitiative zu
verlieren. Sie würde in den Planjahren nicht zu einer Ver-
schlechterung von einer halben Milliarde Franken führen,
sondern – wiederum berechnet auf der Basis der bereits
eingetretenen finanzpolitischen Risiken – von 1,5 Mia. Fran-
ken. Das Voranschlagsjahr habe ich dabei grosszügigerweise
ausgeblendet, obwohl die Initiative bereits in diesem Jahr
greifen würde. Möchte man unter diesen Umständen die
Defizitbremse einhalten, wäre eine Verbesserung notwendig
in der Grössenordnung des doppelten Netto-Betreffnisses
von SAR, mit dem kleinen Unterschied, dass die jetzt noch
unbekannten Massnahmen zur Saldoverbesserung bereits
seit zwei Monaten Wirkung zeigen müssten. Das immer unter
der Voraussetzung, dass man dem Credo einer Vermeidung
einer Neuverschuldung weiterhin nachleben will. Interessan-
terweise lehnt die FDP-Sprecherin die Planungserklärung der
SVP ab. Offenbar ist in dieser Fraktion mehr finanzpolitisches
Verantwortungsbewusstsein vorhanden als im FDP-
Parteigremium, welches die Ja-Parole zur Steuersenkungsi-
nitiative beschlossen hat.
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Finanzen, Au-
genmass, Sinn fürs Machbare – das ist in nächster Zeit ge-
fragt. Populistische Forderungen und die bekannten Sprüche,
die mehr Effizienz und weniger Stellen in der Zentralverwal-

tung fordern, bringen uns nicht weiter. Gefragt sind politisch
mehrheitsfähige Vorschläge, und zwar in dieser Reihenfolge:
Vorschläge, Sparpotenzial eruieren, umsetzen. Und nicht
einfach zuerst den Mittelentzug beschliessen und danach
herrscht Chaos.
Es braucht keine Bevormundungsübungen gegenüber der
Exekutive. Der Regierungsrat hat im Frühling, als er aufgrund
der ersten Hochrechnung feststellen musste, dass das Er-
gebnis der Rechnung 2004 sich nicht so entwickeln würde,
wie man es sich gewünscht hatte, sofort Gegensteuer gege-
ben. Er hat die Planungserklärung der Fiko aus dem Vorjahr
ernst genommen und beträchtliche Abstriche vorgenommen.
Es war die bürgerliche Mehrheit, die das nicht goutiert hat
und letzte Woche beim Strassenbauprogramm der Linie des
Regierungsrats nicht gefolgt ist. Rituale, wie wir sie auch in
diesem Jahr beim Aufgaben- und Finanzplan erleben, gehö-
ren zur Politik. Ob sie die Politik allerdings glaubwürdiger
machen, wage ich zu bezweifeln, vor allem, wenn man sich in
Allgemeinplätzen verliert und politisch mehrheitsfähige und
konkrete Sparvorschläge vermissen lässt. Deshalb ersuche
ich Sie namens der SP-Fraktion, den Finanzplan ohne Fiko-
und ohne SVP-Planungserklärung zur Kenntnis zu nehmen.

3UlVLGHQW� Als Einzelsprecher hat sich Herr Siegenthaler
gemeldet.

+HLQ]�6LHJHQWKDOHU��Rüti b.Büren (SVP). Viele Rednerinnen
und Redner haben vom Legislaturziel gesprochen. Es lautet:
Bern entschulden respektive Schuldensenkung. Bis zum
Ende der Legislatur und zum Zieldurchlauf dauert es nicht
mehr lange. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Es ist auch
nicht so, dass einfach nur gespart würde. Im Zeitraum zwi-
schen der Rechnung 2003 und dem Finanzplan 2008 hat der
Aufwand um 600 Mio. Franken zugenommen. Beim Sparen
würde er jedoch zurückgehen. Die SVP will konsequent blei-
ben. Wir haben immer den Schuldenabbau vor die Steuer-
senkung gestellt. Deshalb müssen wir diesen Schuldenabbau
auch konkret fordern, sonst werden wir unglaubwürdig.
Hier handelt es sich um eine Planungserklärung. Wenn wir
100 Mio. Franken nennen, so ist das die Richtung, die wir
einschlagen wollen; wir möchten ungefähr 100 Mio. Franken
Schulden zurückbezahlen können pro Jahr.
Auch ich bin nun schon ein paar Jahre im Grossen Rat. Ich
erlebe diesen Finanzplan immer ein wenig so: Am Schluss
geht dann doch die Sonne auf. Ein Zyniker würde vielleicht
sagen: Ich kenne den Finanzplan 2008 bis 2011 bereits. Am
Anfang werden die Schulden noch etwas zunehmen und im
letzten Jahr der Planungsperiode gehen sie dann zurück. Ich
bin allerdings kein Zyniker, sondern komme mir eher vor wie
ein Hund, dem man einen langen Stock auf den Rücken
gebunden hat, an dem vorne dran eine Cervelat hängt. Wir
rennen ständig unserem Ziel hinterher, und dieses bewegt
sich mit uns. Diesen Teufelskreis möchten wir endlich einmal
durchbrechen. Deshalb wollen wir explizit auch den Grossen
Rat disziplinieren. Die Schuldensenkung soll endlich vollzo-
gen werden. Ich bitte Sie um Unterstützung der Planungser-
klärung der SVP.

3UlVLGHQW� Die Antragstellenden haben noch einmal das
Wort.

+DQV� *UXQGHU�� Hasle-Rüegsau (SVP). Ich möchte einiges
klarstellen. Nach Bernhard Antener haben wir für das Stra-
ssenbauprogramm in den Planjahren 2007 und 2008 mehrere
100 Mio. Franken zusätzlich gesprochen. Ich weiss, er ist ein
guter Rechner. Deshalb verstehe ich nicht, wie er auf diese
Zahlen kommt. Unsere Planungserklärungen – wie Sie wis-
sen, wurde die Planungserklärung zum Wankdorfplatz abge-
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lehnt – verursachen in den Planjahren 2007 und 2008 ge-
samthaft 19 Mio. Franken Mehrausgaben aus LSVA-Geldern,
das bedeutet pro Jahr ungefähr 9 bis 10 Mio. Franken. Ich
bitte Bernhard Antener, das in der richtigen Relation zu se-
hen.
Noch etwas zur FDP. Es erstaunt mich, wenn man unsere
Planungserklärung als Kommunikationsproblem zwischen
SVP und FDP abtut. Immerhin fanden im Vorfeld Fraktions-
sitzungen statt. Die Planungserklärungen lagen rechtzeitig
vor. Wir haben vorgängig eine Pressekonferenz durchgeführt.
Die FDP hätte sogar jetzt noch die Möglichkeit gehabt, einen
Abänderungsantrag zu stellen, wenn für sie diese Investitio-
nen ein so grosses Problem darstellen. Beim Strassenbau-
programm wurden die Investitionen zwischen 2003 und 2008
von ungefähr 123 Mio. Franken halbiert auf 64 Mio. Franken.
Hier wurde der Hebel stark angesetzt.

+DQV�8OULFK� .lVHU�� Münchenbuchsee (FDP), Sprecher der
Finanzkommission. Ich beginne mit der Seite 25 unseres
Berichts. Sie sehen dort eine Aufstellung zur Entwicklung der
Finanzierungssaldi zwischen Herbst 2001 und Herbst 2004.
Im Herbst 2003 rechnete man mit einer Neuverschuldung von
218 Mio. Franken für das Jahr 2005, im Herbst 2004 noch mit
81 Mio. Franken. Ebenfalls im Herbst 2003 erwartete man für
das Jahr 2006 eine Neuverschuldung von 113 Millionen, die
im Herbst 2004 auf 131 Mio. Franken korrigiert wurde, und für
das Jahr 2007 eine von 25 Mio. Franken. Diesen Herbst
rechnete man mit einer Schuldenabnahme von 65 Millionen
im Jahr 2007 und von 170 Mio. Franken im Jahr 2008. Diese
Ausgangslage bewog die Fiko, an ihrer Planungserklärung
festzuhalten. Die Fiko anerkennt die von der Regierung in
den beiden Schwerpunktprogrammen ergriffenen Massnah-
men. Doch sie hält auf der anderen Seite an ihrem im Jahr
2003 gefassten Standpunkt fest. Eine Ausdehnung bis ins
Jahr 2007 ist nötig. Im Jahr 2008 haben wir dann bereits
einen positiven Saldo. Wir befinden uns in einem Prozess der
rollenden Planung. Die Zahlen können sich immer wieder
verändern. Man kann sich deshalb darüber streiten, ob die
neuen Erkenntnisse im Zusammenhang mit der BLVK oder
mit allfälligen Steuererleichterungen in die Überlegungen
einbezogen werden sollen oder nicht. Die Fiko hat sich davon
distanziert, da zum Zeitpunkt der Beratung noch zu wenig
Klarheit bestand.
Stellt man die drei Planungserklärungen einander gegenüber,
lassen sich Nuancierungen feststellen. Gemäss dem Antrag
der SP müssen die Nettoinvestitionen in den Jahren 2006 bis
2008 zu 100 Prozent finanziert werden. Bei der SVP spricht
man nicht mehr von den Nettoinvestitionen, obschon heute
Morgen immer wieder gesagt wurde, man spreche davon. Die
Planungserklärung der SVP lautet jedoch anders. Es wird ein
Schuldenabbau von 300 Mio. Franken durch Aufwandreduk-
tion gefordert. Das ist etwas ganz anderes. Gehen wir in den
Jahren 2006 bis 2008 von einer Verschlechterung von 100
Mio. Franken pro Jahr aus, müsste für einen zusätzlichen
Schuldenabbau von 300 Mio. Franken der Finanzierungssal-
do mindestens um 600 Mio. Franken verbessert werden kön-
nen. Zur Frage, wo so viel eingespart werden könnte, habe
ich nichts gehört. Vielleicht habe ich nicht aufgepasst. Es
heisst lediglich: durch Aufwandreduktion. Ich bitte Sie, hier
etwas konkreter zu werden.
Ähnlich ergeht es mir mit der Planungserklärung der SP.
Auch dort wird nicht gesagt, was genau gemacht werden soll.
Man geht einfach vom positiven Finanzierungssaldo von 103
Mio. Franken in den Jahren 2006 bis 2008 aus. Addieren wir
die 300 Mio. Franken Verschlechterung, mit denen wir rech-
nen müssen, bedeutet auch diese Planungserklärung, Mass-
nahmen einzuleiten in der Grössenordnung von 200 Mio.
Franken. Ob dies nun durch Investitionskürzungen, Aufwand-

reduktion oder Ertragsverbesserungen geschehen soll, steht
im Raum.
Die Fiko konnte die Planungserklärung der SVP behandeln
und lehnt sie ab. Jene der SP lag ihr nicht vor.
Ich habe ein gewisses Vertrauen in die Regierung. Wir haben
im Zusammenhang mit dem FLG und mit NEF vorgesehen,
eine so genannte Planungsinformation durchzuführen. Im
Rahmen dieser Planungsinformation wird die Regierung die
Steuerungskommission darüber orientieren, welche Mass-
nahmen sie ergriffen hat, damit der Aufgaben- und Finanz-
plan 2007 bis 2009 den angenommenen Planungserklärun-
gen entspricht. Ich bitte Sie, das Fuder nicht zu überladen
und im Sinn der Fiko den eingeschlagenen Weg weiter zu
gehen. Es ist ein guter Weg.

3UlVLGHQW� Herr Antener hat noch einmal das Wort verlangt.

%HUQKDUG�$QWHQHU� Langnau (SP). Hans Grunder, nur kurz
drei Punkte. Erstens. Nun hast du schon die zweite Chance
verpasst, hier konkret zu werden. Jetzt ist Schluss. Zweitens.
Du hast mir bei meinen Aufzählungen nicht zugehört. Ich
habe gesagt: BLVK, Steuergesetzteilrevision, Kindergärtne-
rinnenlöhne und Strassenbauprogramm, bezogen auf die
Periode 2006 bis 2008, was pro Jahr gut 100 Mio. Franken
ergibt. Es ist so. Wir können es dann noch zusammen nach-
rechnen. Auf die ganze Periode 2006 bis 2008 macht das
230 Mio. plus die 300 Mio. Franken gibt 530 Mio. Franken.
Hans-Ulrich Käser kommt auf 600 Mio. Franken. Damit bin
ich beim dritten Punkt angelangt. Diese Planungserklärung ist
so unklar, dass man sie nur ablehnen kann.

8UV�*DVFKH� Finanzdirektor. Ich danke vorab Grossrat Käser
für etwas, das man hier selten hört. Er sagte nämlich, er habe
ein gewisses Vertrauen in die Regierung. Vielen Dank. Ich
hoffe, die Regierung rechtfertige dieses Vertrauen weiterhin.
Der Regierungsrat teilt die Meinung, unser Schuldenproblem
müsse angepackt und gelöst werden, doch auf eine realisti-
sche Art und Weise. Der Aufgaben- und Finanzplan, wie wir
ihn vorgelegt haben, hätte die Schuldenstabilisierung ge-
bracht. Allerdings sind ganz konkrete und quantifizierbare
negative Entwicklungen abzusehen – Sanierung der BLVK,
Steuergesetzrevision, Lohnklagen der Kindergärtnerinnen –,
welche zu zusätzlichen Haushaltverschlechterungen im Um-
fang von etwa 69 Mio. Franken im Jahr 2005 respektive 103
Mio. Franken ab dem Jahr 2006 führen werden. Nimmt man
diese Aktualisierung vor, kommt man bereits auf eine Neu-
verschuldung von 89 Mio. Franken im Durchschnitt pro Jahr.
Diese 89 Mio. Franken sind nichts anderes, als was wir Ihnen
vorgelegt haben plus die quantifizierbaren wahrscheinlichen
Verschlechterungen. Es stehen noch andere Eventualitäten
und wahrscheinliche Verschlechterungen, zum Teil aber auch
Verbesserungen im Raum. Die Steuerinitiative wurde bereits
angesprochen. Weiter wird über die NFA entschieden.
Kommt sie? Wenn ja, in welchem Ausmass? Ebenfalls noch
ausstehend ist der Entscheid über die Goldreserven. Das
Entlastungsprogramm 04 des Bundes wird Auswirkungen
haben. Und: Wer verspricht uns, dass es nach den Entla-
stungsprogrammen 03 und 04 nicht auch noch ein Entla-
stungsprogramm 05 oder 06 geben wird?
Die Regierung empfindet es als ausgesprochen problema-
tisch, wenn zum jetzigen Zeitpunkt mit Planungserklärungen
zahlenmässige Ziele vorgegeben werden. Dieser Punkt ist
letztlich die materielle Begründung der Regierung für die
Ablehnung sämtlicher Planungserklärungen. Nach meiner
eigenen, aber auch nach Erinnerung meiner Fachleute be-
standen noch nie in einer Finanzdebatte derart viele Unsi-
cherheiten bezüglich der mittelfristigen Entwicklung aufgrund
externer Faktoren, welche weder dem Grossen Rat noch der
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Regierung angelastet werden können. Das macht die Ent-
scheidungen, die wir heute treffen müssen, besonders
schwierig. Es sollten möglichst wenig zahlenmässige Ziele
vorgegeben werden, weil zum heutigen Zeitpunkt niemand
abschätzen kann, welche künftigen Verschlechterungen noch
aufgefangen werden müssen. Trotz ihrer Ablehnung sämtli-
cher Planungserklärungen bekennt sich die Regierung ganz
klar zum Ziel der Schuldenstabilisierung und des Schulden-
abbaus. Mit dem Schwerpunktprogramm 3 wird dann auf uns
alle die Herausforderung zukommen, wirklich konkret zu
werden. S 3 ist eine zwingende Notwendigkeit. Was ich leider
auch betonen muss: Die Investitionen werden wir nicht aus-
klammern können.
Zum Abschluss wiederhole ich teilweise, was Herr Käser
gesagt hat. Was bedeuten die Planungserklärungen, basie-
rend auf den heutigen Zahlen, in denen noch nicht alle ab-
sehbaren Verschlechterungen enthalten sind? Da die Pla-
nungserklärungen unterschiedliche Zeithorizonte ansprechen,
habe ich den Durchschnitt pro Jahr errechnet. Die SP will
das, wovon wir gemeint haben, wir hätten es: die Stabilisie-
rung bis 2008. Gehen wir von den bekannten Verschlechte-
rungen aus, müssten wir aufgrund der Planungserklärung der
SP um durchschnittlich 68 Mio. Franken pro Jahr stärker
entlasten. Die zweitstrengste Planungserklärung ist diejenige
der Fiko, die eine Verbesserung von 136 Mio. Franken im
Jahr erfordern würde. Wenn wir der SVP zustimmen, sind es
168 Mio. Franken im Jahr. Noch einmal zum Vergleich: SAR
hat 220 Mio. Franken gebracht, und das mit einer Anlaufzeit
von vier bis fünf Jahren. Die Regierung erachtet die Pla-
nungserklärungen aufgrund ihrer Umsetzungsmöglichkeiten
als politisch nicht mehrheitsfähig. Ich beantrage Ihnen, alle
Planungserklärungen abzulehnen.

3UlVLGHQW� Wir können bereinigen. In einem ersten Umgang
stellen wir die Planungserklärung der SP von Herrn Burkhal-
ter der Planungserklärung der Finanzkommission gegenüber.
Danach entscheiden Sie darüber, ob Sie überhaupt eine
Planungserklärung wollen. Drittens können Sie darüber be-
finden, ob Sie die allfällige Planungserklärung ergänzen wol-
len mit der Planungserklärung der SVP. Für diese Abstim-
mung wurde Namensaufruf beantragt.

$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung Fiko 94 Stimmen
Für die Planungserklärung SP 79 Stimmen

0 Enthaltungen

Für die Planungserklärung Fiko 93 Stimmen
Dagegen 80 Stimmen

0 Enthaltungen

3UlVLGHQW� Wir befinden über den Antrag auf namentliche
Abstimmung. Das Quorum beträgt 35 Stimmen.

Für namentliche Abstimmung 95 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Planungserklärung SVP stimmen: Aebersold,
Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschbacher (Gümligen), And-
res, Balmer, Bieri (Oberbipp), Blanchard, Brand, Brönnimann,
Burkhalter (Linden), Burn, Eberhart, Eberle, Erb, Ernst, Etter,
Fischer (Meiringen), Fuchs, Gerber (Gohl), Graber, Grunder,
Guggisberg, Haldimann, Hänni (Thun), Hess (Stettlen), Ho-
stettler, Kneubühler, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf),
Kurt, Landolt, Leuenberger, Lüthi, Michel (Brienz), Michel
(Lyss), Müller (Zäziwil), Oesch, Oppliger, Reber, Rösti, Rufer-
Wüthrich, Sägesser, Salzmann, Schneider, Schneiter, Schori
(Bern), Schori (Spiegel), Schürch, Schwarz-Sommer, Sie-

genthaler (Bern), Siegenthaler (Rüti b.Büren), Steiner, Ster-
chi, Struchen-Schwab, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp),
Tiefenbach, von Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Widmer
(Wanzwil), Wiedmer, Zwahlen (63 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aellen, Antener, Astier, Balli-Straub,
Barth, Baumgartner, Beeri-Walker, Bernhard-Kirchhofer, Bieri
(Goldiwil), Bieri (Spiez), Blaser, Bolli Jost, Bommeli, Bornoz
Flück, Boss, Buchs, Bühler, Bula, Burkhalter (Rümligen),
Burkhalter-Reusser, Bütler, Contini, Feller, Fischer
(Lengnau), Frainier, Fritschy, Gagnebin, Gerber (Bienne),
Gfeller, Giauque, Gilgen-Müller, Gnägi, Grossen, Haas, Ha-
dorn, Hänni (Kirchlindach), Hänsenberger-Zweifel, Häsler,
Hess (Münsingen), Hess-Güdel, Heuberger, Hofer, Hofmann,
Huber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Langent-
hal), Käser (Meienried), Käser (Münchenbuchsee), Koch,
Kohler-Jost, Kropf, Kunz (Diemtigen), Künzler, Künzli, Kurth,
Lack, Lagger, Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-Amstutz,
Lörtscher, Markwalder, Marti Anliker, Matti, Meyer, Morgent-
haler, Mosimann, Müller (Thun), Ochsner, Pardini, Pfister,
Portmann, Ramseier, Renggli, Rhyn, Rickenbacher, Ryser,
Rytz, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schärer, Schnegg,
Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Stalder, Stalder-Landolf,
Stauffer, Streiff-Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner,
von Allmen (Gimmelwald), von Allmen (Thun), von Ballmoos,
Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-
Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd, Zuber (107
Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Blank, Messerli, Pauli
(Schliern), Schwarz (5 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aeschlimann, Anderegg, Berberat, Berna-
sconi, Bertschy, Devaux Stilli, Fässler-Schärer, Friedli,
Gresch, Hänni (Köniz), Kaiser, Kilchherr, Lecomte, Moser,
Pauli (Nidau), Pulver, Rérat, Riesen, Schiltknecht, Spring,
Staub-Beccarelli, Staub-Lerch, Studer, Wälti-Schlegel (24
Ratsmitglieder).

Präsident Heinz Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW��Sie haben die Planungserklärung der SVP abge-
lehnt mit 107 Nein, 63 Ja und 5 Enthaltungen.
Über den Aufgaben- und Finanzplan stimmen wir nicht ab.
Sie haben den Aufgaben- und Finanzplan, ergänzt mit den
überwiesenen Planungserklärungen, zur Kenntnis genom-
men.

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU�

Die Redaktorinnen:
'RURWKHD�:DOWKHU�/LQGW��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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1HXQWH�6LW]XQJ
Dienstag, 23. November 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP), Präsident

Präsenz: Anwesend sind 196 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: François Contini, Jürg Schürch, Margrit Staub-
Lerch, Johanna Wälti-Schlegel.

6WHXHUJHVHW]��6W*���bQGHUXQJ�
Beilage Nr. 42

=ZHLWH�/HVXQJ
�HUVWH�/HVXQJ�VLHKH�6HSWHPEHUVHVVLRQ�������6�������

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP), Präsident der Kom-
mission. Am 1. November führten wir die achte Kommissi-
onssitzung durch. Es waren so viele, weil die gleiche Kom-
mission neben der Steuergesetzrevision ja auch den Gegen-
vorschlag zu beraten hatte, der dann scheiterte, wobei jedoch
zwei Elemente übrig blieben, über die wir heute zu befinden
haben.
Ein Teil der Steuergesetzrevision besteht in der Anpassung
an das Fusionsgesetzes des Bundes. In der ersten Lesung
wurde der Artikel 88 Absatz 5, der in diesem Zusammenhang
steht, an die Kommission zurückgewiesen. Es geht um die
Möglichkeiten, welche das Fusionsgesetz bei immaterialgü-
terrechtlichen und andern vermögensrechtlichen Übertragun-
gen von einer Konzerngesellschaft in eine beliebige andere
Konzerngesellschaft gibt. Da tauchte die Problematik auf,
dass zum Beispiel Lizenzen steuerfrei in eine Holding ver-
schoben werden können. Das gab zu Diskussionen Anlass.
In der ersten Lesung war der Sachverhalt noch nicht ganz
klar. Die Kommission diskutierte noch einmal eingehend und
hörte die Steuerverwaltung und die Finanzdirektion noch
einmal an. Sie stellte fest, der springende Punkt sei das so
genannte Holdingprivileg: Für die Holdinggesellschaft ist ein
Drittel der zu ihnen verschobenen Werte steuerfrei. Wenn sie
heute schon diese Möglichkeit ausreizen würden, könnte man
sagen, es spiele keine Rolle, ob wir dem nun vorliegenden
Vorschlag der Kommission folgen oder mit der Regierung das
Ergebnis der ersten Lesung beibehalten. Es hätte kaum fi-
nanzielle Auswirkungen. Es kann aber niemand genau sa-
gen, ob es heute so sei. Es gibt die Vermutung, dass diese
Möglichkeit keineswegs voll ausgenutzt wird. Wir wissen
jedenfalls nicht genau, welche steuerlichen Folgen der Vor-
schlag hat, den die Kommissionsmehrheit mit Stichentscheid
des Präsidenten Ihnen vorschlägt. Der Kommissionsvor-
schlag geht davon aus, dass der Kanton Bern in diesem
Bereich einen Wettbewerbsvorteil behalten sollte. Wir wissen
im Moment noch nicht, was die andern Kantone tun werden,
weil der Kanton Bern vorangeht. Wir diskutierten bei der
ersten Lesung, ob wir die Revision noch zurückstellen wollen,
aber das wurde hier klar verneint. Deshalb mussten wir uns
zu einem Entscheid durchringen, und der liegt jetzt mit unter-
schiedlichen Anträgen von Kommission und Regierungsrat
vor.
Es geht in dieser Steuergesetzrevision aber auch um den
Artikel 44 betreffend die Leistungen aus Vorsorge. Die Sache
geht auf eine Motion Käser, Münchenbuchsee zurück. Die
Besteuerung von Vorsorgegeldern soll dem schweizerischen
Mittel angepasst werden. Das war an sich in der ersten Be-
ratung unbestritten, war aber Teil des Gegenvorschlags. Die

praktisch einstimmige Kommission empfiehlt Ihnen, dies so
umzusetzen. Die Neuerung würde bereits für das Jahr 2005
wirksam und hätte Steuerausfälle in der Grössenordnung von
23 Mio. Franken zur Folge.
Der dritte Bestandteil betrifft die Abschaffung der Erbschafts-
und Schenkungssteuer. Der Grosse Rat gab diesen Bereich
ebenfalls in die Kommission zurück. Wir haben bereits eine
Befreiung der Beträge bis 100 000 Franken. Nach Aussagen
der Steuerverwaltung sind damit 80 Prozent der Fälle bereits
steuerfrei. Würden wir die 20 Prozent, die über der Freigren-
ze liegen, auch noch von der Steuer befreien, entgingen dem
Staat 11 Mio. Franken. Die Kommission beantragt Ihnen
mehrheitlich, diesen Vorschlag ebenfalls umzusetzen, aber
nicht schon auf den 1. Januar 2005, sondern ein Jahr später.
Es würden also ab 2006 noch einmal 11 Mio. Franken wegfal-
len, wobei man der Meinung ist, das könne sich sogar refinan-
zieren, weil der Kanton Bern einer der wenigen Kantone ist,
die noch das Laster der Erbschaftssteuer pflegen – um es
mal so zu sagen. Wir werden also im Wettbewerb mit den
andern Kantonen gleichziehen und können hoffen, dass nie-
mand mehr wegen der Erbschaftssteuer den Kanton Bern
verlässt und damit natürlich auch weitere Steuereinnahmen
verloren gehen.

'HWDLOEHUDWXQJ

Art. 22, 38, 44, 88 Abs. 1–4
Angenommen

Art.88 Abs. 5

$QWUDJ�)'3
Antrag der Kommission.

$QWUDJ�(93���63
Antrag des Regierungsrats

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP), Präsident der Kom-
mission. Ich habe im Einleitungsvotum den Antrag der Kom-
mission zu Artikel 88 Absatz 5 bereits erläutert. Die Situation
in der Kommission war so, dass die Hälfte der Kommissions-
mitglieder am Ergebnis der ersten Lesung festhalten wollte,
die andere Hälfte stimmte für die neue Formulierung. Ich gab
den Stichentscheid für die neue Fassung. Es geht um das
Hinaufschieben von stillen Reserven, besonders von Lizen-
zen, in eine Holding, so dass sie unter das Holdingprivileg
gelangen. Die Gegner befürchten, dies führe zu grossen
Steuerausfällen, die Kommissionsmehrheit meint, dies falle
kaum ins Gewicht, aber es gehe darum, nach aussen das
richtige Zeichen zu setzen und nicht etwas, das bisher von
der Steuer ausgenommen war, neu zu besteuern.

&KULVWRSK� (UE, Bern (FDP). Im Namen der FDP-Fraktion
setze ich mich für den Kommissionsantrag ein. Ich habe in
der ersten Lesung dazu beigetragen, dass dieser Antrag in
der Kommission noch einmal geprüft wurde, und er wird Ih-
nen jetzt so vorgelegt. Es geht um eine Formulierung, die für
den Wirtschaftsstandort Bern günstiger ist. Wir haben in der
Kommission auch gesagt, dass es wichtig sei, alle diese
Anpassungen auf den 1. Januar vorzunehmen, dass wir also
nicht zuwarten, bis wir wissen, was andere Kantone im Sinn
haben. Ich bitte Sie, diese Formulierung mitzutragen.
Es ist wichtig, folgendes klarzustellen: Wir reden im Zusam-
menhang mit den Umstrukturierungen nicht von Steuerbefrei-
ung, sondern wir reden von einem Steueraufschub. Die
Werte sollen erst bei der Realisierung besteuert werden. Um
wirtschaftlich sinnvolle Reorganisationen von Unternehmun-
gen zu erleichtern, ist heue schon ein Teil der übertragenen
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stillen Reserven von der Besteuerung ausgenommen bzw.
die Besteuerung ist aufgeschoben. Das Fusionsgesetz des
Bundes will Umstrukturierungen erleichtern und nicht er-
schweren. Also handeln wir nicht im Sinn des Gesetzes,
wenn wir neue steuerliche Hindernisse aufbauen. Es ist ein
wenig salopp, wenn man von Hinaufschieben von stillen
Reserven redet. Es geht um Umstrukturierungen, die nicht in
erster Linie zur Steueroptimierung gemacht werden, sondern
um sinnvoll wirtschaftlich tätig sein zu können. Diese sinn-
vollen Umstrukturierungen sollen nicht erschwert werden.
Eine weitere Klarstellung: Es gibt Schranken. Man kann nicht
einfach eine Lizenz in der Holding verstecken, sondern die
Holding muss ihren Hauptzweck in der Beteiligung an andern
Unternehmungen haben. Sie muss in der Bilanz mindestens
zwei Drittel der Aktiven oder der Erträge so ausweisen. Diese
Anforderungen müssen mittelfristig erfüllt sein. Das Gesetz
spricht zwar von «langfristig», aber in der Kommission wurde
gesagt, dass damit vier Jahre gemeint seien, in denen der
vom Gesetz verlangte Holdingcharakter gegeben sein muss.
Unter diesen Bedingungen können wir den Steueraufschub
durchaus wagen.
Das Verhalten der andern Kantone wird nicht unwichtig sein.
Im Moment wissen wir nicht, was sie tun werden. Aber wenn
wir dazu übergehen würden, die fraglichen Werte zu besteu-
ern, dann wären wir in der Tendenz wirtschaftsfeindlicher als
andere Kantone. Gerade das sollten wir in der heutigen Zeit
nicht tun. Ich bitte Sie, den Kommissionsantrag zu unterstüt-
zen.

1LNODXV� *IHOOHU, Rüfenacht (EVP). Die EVP-Fraktion unter-
stützt sowohl bei Artikel 88 Absatz 5 wie auch beim Artikel 98
den Antrag des Regierungsrats. Was ist ein Immatrialgüter-
recht? Dazu gehören unter anderem das Urheberrecht, das
Markenrecht und das Patentrecht. Wenn wir dem Kommissi-
onsantrag zustimmen, dann wird zum Beispiel Folgendes
möglich: Eine Firma entwickelt ein Verfahren, um irgendeinen
Gegenstand herzustellen. Die Entwicklungskosten kann sie
bei der Steuererklärung geltend machen. Die Firma lässt das
Verfahren patentieren und siedelt das Patent bei der Hol-
dinggesellschaft an. Von jetzt an muss sie für die Nutzung
des Patents der Holdinggesellschaft Nutzungsentschädigung
zahlen. Die kann sie schon wieder bei der Steuererklärung
geltend machen. Damit kann sie den gleichen Aufwand
zweimal geltend machen.
Abgesehen von dieser Möglichkeit, Steuern einzusparen, gibt
es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nämlich gar keinen
Grund, die Immaterialgüterrechte von der Tochter- zur Mut-
tergesellschaft zu verschieben. Wir müssen diese Möglichkeit
verhindern, indem wir dem Antrag des Regierungsantrag
folgen. Danach werden nämlich das Patent oder alle andern
Immaterialgüterrechte beim Übergang in die Holdinggesell-
schaft steuerlich erfasst und sauber abgerechnet. Der Vor-
schlag der Kommission bringt hier nichts, weil Immaterialgü-
terrechte wie ein Patent gar nicht weiter veräussert werden.
Mit der Zeit verliert das Patent seinen Wert.
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum wir hier eine
Steuerlücke öffnen sollen. Im kantonalen Vergleich steht
nämlich der Kanton Bern bei den juristischen Personen sehr
gut da. Warum soll er hier weiter vorpreschen? Es ist unse-
riös, wenn wir hier durch die Schaffung eines Steuerschlupf-
lochs den Wettbewerb zwischen den Kantonen weiter anhei-
zen. Gefragt ist ein Kanton, der darauf verzichtet, sich mit
einem Steuerschlupfloch für die Holdinggesellschaften attrak-
tiv zu machen. Die anderen Kantone werden unsere Haltung
zur Kenntnis nehmen und dann ähnlich entscheiden. Ich
erinnere daran, dass die Steuern die einzigen nennenswerten
Einnahmen eines Staates sind. In der gegenwärtigen Fi-

nanzlage des Kantons geht es nicht an, diese Einnahmen
noch weiter zu reduzieren. Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag
des Regierungsrats zu folgen.

$QGUHDV� 5LFNHQEDFKHU, Jens (SP). Wir haben in dieser
Novembersession punkto Finanzen schon eine Berg-und-Tal-
Fahrt in drei Phasen hinter uns. Die erste Phase war letzte
Woche, als wir Geld ausgaben, indem wir neue Strassen
bestellten. Die letzten anderthalb Tage bildeten die zweite
Phase, in der Anträge für noch mehr Sparen gestellt wurden.
Wir kommen jetzt in die dritte Phase, in der noch auf Ein-
nahmen verzichtet werden soll. Mir ist schon beinahe
schwindlig.
Das Steuergesetz selber hat auch eine Berg-und-Tal-Fahrt
hinter sich. In der Septembersession wollte kaum jemand in
diesem Rat das Steuergesetz zur Kenntnis nehmen. Man
meinte schon, es werde mit einer einzigen Lesung sein Be-
wenden haben. Erst als die Sache mit dem Gegenvorschlag
schief ging, bekam das Steuergesetz eine neue Dynamik. Es
soll jetzt quasi zum Rettungsanker für den gescheiterten
Gegenvorschlag werden. Auch in der Kommission gab es
Turbulenzen. Der Antrag der Kommission zu den Artikeln 88
und 98 ist nur mit Stichentscheid des Kommissionspräsiden-
ten angenommen worden. Den gleichen Antrag von Herrn
Käser, Münchenbuchsee, hatten wir schon in der Kommissi-
onssitzung zur ersten Lesung. Damals wurde er abgelehnt,
weil die SVP noch dagegen war. Wir waren überrascht, dass
die SVP-Vertreter den Antrag plötzlich mündlich unterstütz-
ten. In der Abstimmung war es dann durchzogen, so dass der
Entscheid eben nur mit Stichentscheid des Präsidenten zu-
stande kam.
Die Materie ist derart komplex, dass wahrscheinlich hüben
und drüben gewisse Schwierigkeiten bestehen, herauszufin-
den, worum es eigentlich geht. Ich war deshalb froh, dass
sich der Herr Finanzdirektor in der Kommissionssitzung deut-
lich äusserte. Er sagte, mit dem Antrag Käser würden neue
Steuerschlupflöcher geschaffen. Das ist eine einfache Erklä-
rung für den technischen Inhalt des Kommissionsantrags.
Dieser Antrag will im Bereich der Holdings, die im Kanton
Bern eh schon steuerlich sehr gut fahren, weitere Steuer-
schlupflöcher schaffen. Das scheint mir nicht sinnvoll.
Zur politischen Seite dieser Angelegenheit: Es geht um eine
Steuererleichterung. Wenn man das will, sollte man überle-
gen, was die so getätigte Investition zurückbringt. Die Ver-
waltung konnte der Kommission deutlich darlegen, dass wir
kaum mit positiven Effekten rechnen können, weil die Hol-
dings bereits heute im Kanton Bern von weitestgehenden
Steuerprivilegien profitieren. Die Verwaltung sagt – und das
sollte auch die Wirtschaftspartei FDP zur Kenntnis nehmen –,
dass die Betriebsgesellschaften die Immaterialgüterrechte,
die Patente, bei sich halten, weil sie damit etwas produzieren.
Die Holdings, die Betriebsgesellschaften im Kanton Bern
haben, werden durch den Antrag Käser eigentlich eher bela-
stet. Das könnte also ein Bumerang sein, weil der Kanton
Bern für Holdings mit Betriebsgesellschaften plötzlich gar
nicht mehr so interessant wäre.
Der Kanton Thurgau und der Kanton Wallis haben in dieser
Sache bereits entschieden. Sie gehen in der Richtung, wie
sie der Antrag der Regierung vorzeichnet. Niemand will dort
zusätzliche Steuerschlupflöcher schaffen. Auch das ist ein
Argument dafür, dass es nicht darum geht, durch den Kom-
missionsantrag die Stellung des Kantons Bern gegenüber
den andern Kantonen zu verbessern. Diese gehen ja offen-
sichtlich in der gleichen Richtung, wie es unser Regierungsrat
will. Deshalb gibt es weder wirtschaftlich noch politisch stich-
haltige Gründe für den Kommissionsantrag. Wir bitten Sie,
den Antrag der Regierung anzunehmen.
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5XHGL�/|IIHO, Münchenbuchsee (EVP). Die Steuern für juri-
stische Personen sind im Kanton Bern sehr tief. Eine Tabelle,
die im Oktober vom International Benchmark Club publiziert
wurde, sagt, dass der Kanton Bern nach Zug, Dublin, den
Kantonen Nidwalden, Schwyz und Tessin in Europa die
sechsttiefsten Unternehmenssteuern hat. Danach kommen
Budapest und andere Regionen der neuen EU-Länder. Un-
tersuchungen zum Wirtschaftswachstum kommen zum
Schluss, dass nicht nur die Höhe der Steuern wichtig ist,
sondern auch die staatlichen Leistungen. Genau hier, bei den
staatlichen Leitungen für Unternehmen, könnten wir im Kan-
ton Bern mittelfristig Probleme bekommen, wenn wir neben
dem Sparen nicht auch zur Einnahmenseite Sorge tragen.
Für die Einführung des neuen Steuerschlupflochs habe ich
bis jetzt zwei Argumente gehört: Standortvorteil und Unsi-
cherheit, was die andern Kantone noch tun werden. Zum
Standortvorteil: Mit einem Steuerschlupfloch einen Standort-
vorteil zu gewinnen, ist nach Meinung der EVP verwerflich;
wir lehnen das ab. Zur Unsicherheit, was die andern Kantone
tun werden: Der Kanton Bern sollte nach unserer Meinung
den Mut haben, einen Pflock einzuschlagen bzw. das Loch zu
stopfen. Damit wird kein Hindernis geschaffen, wie Christoph
Erb meint, sondern eben ein Loch gestopft. So könnten wir
den andern Kantonen, die noch am Diskutieren sind, ein
starkes Signal geben und ihnen helfen, entsprechend zu
entscheiden.
Es ist doch einfach nicht richtig, in einem Kanton mit steuerli-
chen Rahmenbedingungen, die europaweit für juristische
Personen zu den attraktivsten gehören, ein Steuerschlupfloch
für Holdings ins Gesetz zu schreiben, das es ermöglicht, bis
zu einem Drittel des Gewinns zu «versorgen». Ich bitte Sie,
den Antrag der Kommission abzulehnen. Noch ein besonde-
rer Appell an die Leute von der SVP: Sie kämpfen vehement
dafür, dass ausgabenseitig gespart wird, damit wir vielleicht
einmal die Schuldenspirale stoppen können. Das anerkennen
wir und helfen mit. Aber wir dürfen die Einnahmenseite nicht
vergessen. Dieses Loch hier dürfen wir einfach nicht auftun.
Helfen Sie nicht mit, diesen Antrag zu überweisen, und folgen
sie dem Regierungsrat.

+DQV�2SSOLJHU, Thun (SVP). Die SVP tut sich sehr schwer
mit dem Antrag. Ich gebe zu, dass es in unserer Fraktion
keine einheitliche Meinung gibt. Vermutlich vertrete ich die
Position einer schwindenden Mehrheit. Das Begehren ist an
sich wirtschaftsfreundlich und von daher auf unserer Linie.
Das ist zu begrüssen. Der Antrag der Regierung ist ein Schritt
zurück, der Antrag der Kommission tut zwei Schritte vorwärts.
Wir fragen uns aber, ob wie hier die richtigen Prioritäten set-
zen. Wir haben beschränkte Möglichkeiten, so dass wir die
Mittel unbedingt dort einsetzen sollten, wo wir die optimale
Wirkung haben, bzw. dort, wo wir den akutesten Handlungs-
bedarf haben. Das ist sicher nicht im Bereich der juristischen
Gesellschaften und speziell nicht im Bereich der Holdingge-
sellschaften. Denn bei der Besteuerung der Holdings sind wir
fast an der Spitze, nämlich auf Rang 4. Das Grundübel bei
uns ist einerseits die hohe Verschuldung und andererseits die
steuerliche Belastung der natürlichen Personen. Die Linke
will das zwar auch nicht wahrhaben, aber das ist ein grosses
Handicap. Deshalb unterstützt die SVP alle Massnahmen, die
den Hebel dort ansetzen. Ich erinnere daran, dass wir heute
einstimmig der Fiko-Motion zugestimmt haben, und wir wer-
den auch die Belastungen bei den Kapitalleistungen vermut-
lich einstimmig gutheissen und ebenso die Abschaffung der
Erbschaftssteuer. Wir wären sogar bereit gewesen noch
weiter zu gehen als die Fiko-Motion. Wir hätten durchaus
noch 40 bis 50 Millionen zusätzlicher Aufwandverminderun-
gen akzeptieren können. Damit wären wir im Rahmen gele-
gen, den der knapp abgelehnte Gegenvorschlag spannte. Es

wäre eine kalkulierbare Grösse gewesen. Das ist aber hier
beim Kommissionsantrag nicht der Fall. Wir wissen nicht, zu
welchen Ausfällen das führen würde; es ist eine unbestimm-
bare Grösse.
Die Argumente dazu sind widersprüchlich. Wir wissen beim
Holdingprivileg, das ein Drittel der Einkünfte die so genannte
Manövriermasse bildet. Die erste Aussage lautet, dieser
Drittel sei bereits ausgeschöpft. Er sei auch relativ einfach
auszuschöpfen mit Management Fees, mit Zinsen auf Darle-
hen usw. Wenn dem so ist, dann ist ja gar kein grosses Po-
tenzial für Steueroptimierungen mehr vorhanden – das Wort
Schlupfloch würde ich nicht brauchen. Es ist in dem Sinn gar
nicht möglich, sich da einen Standortvorteil bzw. einen
Standortnachteil einzuhandeln. Die zweite Aussage lautet, es
würden mit dem Kommissionsantrag Möglichkeiten eröffnet,
und wenn wir sie nicht anbieten, bedeute das einen Standort-
nachteil. Das heisst aber, dass die Eröffnung dieser Möglich-
keit beträchtliche Steuerausfälle zur Folge hat. Damit sind wir
wieder bei der Frage, ob wir die Prioritäten richtig setzen. Ich
habe diese Frage an sich schon beantwortet.
Wichtig scheint mir noch das Verhalten der andern Kantone.
Nach meinen Informationen ist es so, dass der Thurgau seine
Position, die mit dem Antrag unserer Regierung identisch ist,
beibehält. Graubünden ist umgeschwenkt und hat sich defini-
tiv für die Variante entschieden, die unserem Regierungsan-
trag entspricht. Ich finde es eigentlich schade, dass man hier
mit diesem Antrag ein Signal provoziert, das, wenn es dann
abgelehnt wird, ein falsches Signal ist. Für mich ist das Ge-
setz ein gutes Gesetz. Es bringt den Unternehmungen Flexi-
bilität und Erleichterungen bei den Umstrukturierungen und
Vereinfachungen bei den Nachfolgeregelungen. Davon kön-
nen sowohl die Grossbetriebe wie auch die KMU profitieren.
Man sollte es ohne Aufschub umsetzen, wie es die Regierung
vorgesehen hat. Der Kanton Bern hat den Vorteil, dass er
sagen kann, er sei der schnellste gewesen. Das ist auch ein
wirtschaftsfreundliches Verhalten. Ich bitte Sie also, dem
Antrag des Regierungsrats zuzustimmen.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL). Hier geht es nicht um die
Frage, wie viel Steuern wir im Kanton Bern einnehmen wol-
len, sondern um die Frage: Welches ist die sinnvollere Lö-
sung im Steuergesetz. Wir haben in der zweiten Lesung in
der Kommission mit ganz knapper Mehrheit beschlossen, wir
wollten nicht der Regierung folgen, sondern ein anderes
Konzept vorlegen. Der Regierungsrat legte uns dar, dass die
Lösung der Kommission dazu führt, dass in Zukunft im Rah-
men von Holdinggesellschaften Untergesellschaften Immate-
rialgüterrechte, also Marken oder Patente, an eine andere
Gesellschaft übertragen und nachher dort regelmässig Abga-
ben zahlen können, die als Aufwand gelten. Sie haben den
früheren Aufwand schon bei den Steuern abziehen können,
und jetzt können sie neu noch eine Lizenzgebühr abziehen.
Es ist möglich, Immaterialgüterrechte gewissermassen in
einen steuerfreien Raum zu verschieben. So haben es uns
die Regierung und die Steuerverwaltung erklärt. Die Variante
der Kommission macht das möglich, während es gemäss
Regierungsvariante nicht möglich ist.
Finanzpolitisch handelt es sich nicht um eine entscheidende
Frage. Aber die Frage ist, welches die richtige und gerechte
Lösung in einem Steuergesetz ist. Wir von der GFL-Fraktion
sind überzeugt, dass die Linie des Regierungsrats die richtige
ist. Es ist nicht richtig, wenn man beim Immaterialgüterrecht
zweimal den gleichen Aufwand abziehen kann. Deshalb wer-
den wir den Antrag des Regierungsrats unterstützen.

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP). Der Antrag ist
auf betriebswirtschaftlicher Ebene etwas sehr Einfaches. Er
wird jetzt bekämpft, weil von Anfang an vonseiten der Ver-
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waltung das Wort Steuerschlupfloch gebraucht wurde. Ich
finde es nicht richtig, dass man den ganzen Antrag, wie ihn
jetzt die Kommission vorschlägt, immer am Steuerschlupfloch
aufhängt. Sie müssen Folgendes sehen: Bei Umstrukturie-
rungen und Vermögensübertragungen innerhalb von Grup-
pengesellschafen geht es nicht nur um Immaterialgüterrech-
te; es geht auch noch um die Übertragung anderer stiller
Reserven. Wir müssen die gleichen Voraussetzungen schaf-
fen, wie wir sie bis anhin hatten. Im Steuergesetz 2001
schufen wir die vermögensfreie Übertragung ohne die Ab-
rechnung stiller Reserven. Mit dem neuen Gesetzesartikel,
wie ihn die Regierung vorschlägt, wäre das nicht mehr so.
Damit würde die Situation verschlechtert.
Wenn ich eine Vermögensübertragung von einer Gesellschaft
in eine andere vornehme, bei der kein Geld fliesst, dann ist
es für mich nicht verständlich, dass ich dabei Steuern auf den
stillen Reserven, die dem Vermögensgut anlasten, bezahlen
soll. Das gibt es an und für sich nirgends. Es geht jetzt dar-
um, ob ich diese Steuern bei der Übertragung entrichte oder
später. Es ist doch eigentlich klar: Wir schaffen die Voraus-
setzungen dafür, dass über die stillen Reserven nicht abge-
rechnet wird, sondern erst dann, wenn sie realisiert werden.
Wenn sie nur übertragen werden, ist das kein Realisati-
onstatbestand.
Wenn im Rahmen einer Holding der Beteiligungswert der
Holding zwei Drittel der Aktiven ausmacht oder die Beteili-
gungserträge zwei Drittel der Gesamterträge ausmachen,
dann ist man im Bereich des so genannten Holdingprivilegs.
Wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen auf Darlehen der Toch-
tergesellschaften an die Muttergesellschaft hinauf gegeben
werden, dann werden diese Zinsen steuerlich nicht erfasst.
Sie gehen genau so in einen steuerfreien Raum wie die im-
materialgüterrechtlichen Entschädigungen. Management
Fees, die nach oben gegeben werden, müssen auch in einem
geordneten Verhältnis sein, damit sie diese Voraussetzungen
erfüllen. Wir schaffen also mit dem Kommissionsantrag gar
nichts Neues. Der einzige Aufhänger für die Opposition sind
die Immaterialgüterrechte. Aber unter zehn Holdinggesell-
schaften werden Sie vielleicht eine finden, die Immaterialgü-
terrechte hat, und bei den andern geht es um ganz normale
Umstrukturierungen. Deshalb bitte ich Sie, den Antrag der
Kommission zu unterstützen.

3HWHU� %UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Ich bitte Sie, dem
Antrag der Kommission zuzustimmen. Wir dürfen dem Kanton
nicht neue Wettbewerbsnachteile bescheren. Ich bitte Sie, die
gute Ausgangslage, die der Kanton bei der Besteuerung der
juristischen Personen  bereits hat, nicht leichtfertig aufs Spiel
zu setzen. Mit dem Vorschlag der Regierung gehen wir näm-
lich auch bei klassischen Umstrukturierungen hinter das zu-
rück, was im Steuergesetz 2001 enthalten ist. Der Artikel 88
Absatz 5, wie ihn die Regierung vorschlägt, kann unseren
Kanton nicht nur im Vergleich zu andern Kantonen, sondern
auch im internationalen Vergleich zurückwerfen. Wir geben
einen Standortvorteil auf, der nicht nur für Firmen wichtig ist,
die bereits hier sind, sondern auch für Firmen, die sich über-
legen, eventuell in den Kanton Bern zu ziehen. Denken Sie
daran, dass wir bei solchen Fragen in einem internationalen
Wettbewerb stehen. Denken Sie daran, dass auch Betriebs-
gesellschaften mobil sein können. Es ist nicht möglich, um
die hier ansässigen juristischen Personen einen Zaun zu
bauen und zu hoffen, sie würden auch dann hier bleiben,
wenn wir den Artikel 88 Absatz 5 gemäss der Fassung der
Regierung verschärfen. Wir müssen damit rechnen, dass
auch Betriebsgesellschaften ihren Sitz verlegen werden,
wenn sie umstrukturieren wollen.
Zum Argument von Res Rickenbacher: Von mir aus gesehen
sind die Kantone Wallis und Thurgau nicht unbedingt mass-

gebend. Ich möchte vor allem wissen, was Wirtschaftskanto-
ne wie Zürich und Zug tun, wenn es um die Anpassung an
das eidgenössische Fusionsgesetz geht. Ich bitte Sie, dem
Kommissionsantrag zuzustimmen.

8UV�*DVFKH, Finanzdirektor. Die Regierung beantragt Ihnen,
die Vorlage anzunehmen – mit Ausnahme des Kommissions-
antrags zu den Artikeln 88 Absatz 5 und 98 Absatz 3, in de-
nen es um die stillen Reserven auf Immaterialgüterrechten
geht. Mit den Änderungsanträgen betreffend die Besteuerung
der Kapitalauszahlungen aus Vorsorge einerseits, der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer andererseits, die in der er-
sten Lesung neu in die Vorlage eingebracht wurden, kann die
Motion Käser umgesetzt werden. Die Regierung hat dies
ausdrücklich positiv gewürdigt, denn damit wird ein klares
Signal zugunsten des Wohnstandorts Kanton Bern gegeben.
Diese Massnahmen sind im Unterschied zur Steuersenkungsi-
nitiative gezielte Massnahmen. Sie liegen im Interesse der
natürlichen Personen, von denen wir wissen, dass wir sie steu-
erlich entlasten müssen. Die beiden Elemente, Kapitalauszah-
lung und Erbschafts- und Schenkungssteuer für die Nach-
kommen, gehören sachlich zusammen, wenn wir das Ziel
erreichen wollen, für Leute im dritten Lebensabschnitt ein at-
traktiver Standort zu sein. Das eine ohne das andere wäre eine
halbe Sache und könnte keinen genügenden positiven Effekt
haben. Es handelt sich um eine Erleichterung, die in ihren
Auswirkungen durchaus kalkulierbar ist. Wir reden gemäss
den Schätzungen der Steuerverwaltung insgesamt von Min-
dereinnahmen von etwa 33 Mio. Franken pro Jahr, davon 22
Mio. Franken für die Kapitalauszahlungen und 11 Mio. Franken
für die Erbschafts- und Schenkungssteuern. Diese spezifische
Massnahme, die ein spezielles Zielpublikum anvisiert und
unsere Konkurrenzfähigkeit gegenüber den Nachbarkantonen
stärkt, kann sich hoher Wahrscheinlichkeit selber finanzieren.
Deshalb findet die Regierung, es sei richtig, hier ein Zeichen
zu setzen.
Den Kommissionsantrag zu den Artikeln 88 Absatz 5 und 98
Absatz 3 lehnt die Regierung ganz klar ab. Aus Sicht des
Regierungsrats wird mit diesem Antrag eine Möglichkeit er-
öffnet, dass grosse Unternehmungen, die über eine Hol-
dingstruktur verfügen oder eine solche noch schaffen können,
durch geschicktes Verschieben von Immaterialgüterrechten
ihre Steuersituation optimieren können. Es lässt sich nicht
zuverlässig sagen, wie gross die Einnahmenausfälle für den
Kanton wären. Aber mit Bestimmtheit wird es Einnahmen-
ausfälle geben, denn sonst wäre diese Bestimmung ja sinn-
los. Formell ist es so, wie Herr Grossrat Brand gesagt hat,
dass mit dem Regierungsantrag ein Beschluss, der im Rah-
men der Steuergesetzrevision 2001 gefasst wurde, rückgän-
gig gemacht wird. Allerdings hatte man damals nicht diesen
weitgehenden Anwendungsbereich, wie er jetzt neu durch
das eidgenössische Fusionsgesetz geschaffen wird. Materiell
waren nicht die gleichen Voraussetzungen gegeben, wie sie
jetzt neu aufgrund des Bundesrechts entstehen. Es war also
nicht im gleichen Ausmass mit Steuerausfällen zu rechnen.
Materiell haben wir es also mit einer neuen Situation zu tun,
und sie erfordert aus Sicht des Regierungsrats eine Neure-
gelung dieses Bereichs. Wenn wir hier diese Steueroptimie-
rungsmöglichkeit eröffnen, dann verbessern wir wahrschein-
lich nur in sehr untergeordneter Weise unsere Position im
Wettbewerb. Davon würden nämlich nicht die Holdinggesell-
schaften profitieren, sondern die als Holding strukturierte
Gesamtstruktur. Gewinn entsteht aber primär dadurch, dass
aus einer operativen Gesellschaft heraus die Rechte in die
Holding verschoben werden. Die Sitzfrage stellt sich also
nicht für die Holding, sondern für die operative Gesellschaft.
Aber eine operative Gesellschaft, die im Kanton Bern ange-
siedelt ist, wird nicht einfach deshalb, weil wir diese Möglich-
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keit nicht eröffnen, den Sitz in einen andern Kanton verlegen.
Übrigens hat noch kein einziger Kanton bisher diese Möglich-
keit eröffnet. So schnell geht keine operative Gesellschaft
weg von ihrer Infrastruktur, weg von ihren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, vielleicht auch weg von ihren Absatz-
märkten, weg von der günstigen Steuersituation, die wir im
Kanton Bern für juristische Personen haben. Da müsste noch
einiges dazu kommen, bis eine solche Tendenz weg vom
Kanton Bern eintreten würde. Die Regierung und ich persön-
lich sind ganz klar der Auffassung, die Wettbewerbsrelevanz
dieser Massnahme sei nicht so gross und jedenfalls kleiner
als die Gefahr der Verluste.
Diese Massnahme steht nicht nur im Widerspruch zur Politik
der Regierung und der Mehrheit des Grossen Rats, die auf
die Sanierung des Finanzhaushaltes ausgerichtet ist, sondern
auch im Widerspruch zu unserer Wirtschaftspolitik, denn das
Rückgrat der bernischen Wirtschaft sind letztlich die KMU.
Von der Möglichkeit, welche die Kommission hier eröffnen
will, können aber ausschliesslich grössere Wirtschaftskon-
glomerate profitieren, eben juristische Personen mit Hol-
dingstruktur.
Wir schauen das Signal als falsch an. Man sollte gezielte
Massnahmen bei den natürlichen Personen der höheren
Einkommenskategorien schaffen und nicht bei den juristi-
schen Personen, bei denen wir im Quervergleich gut daste-
hen. Deshalb beantragt die Regierung, diesen Antrag der
Kommission abzulehnen.

&KULVWRSK�(UE, Bern (FDP). Nur eine kurze Entgegnung. Es
ist jetzt wieder gesagt worden, das neue Fusionsgesetz des
Bundes öffne praktisch Tür und Tor, um das Holdingprivileg
auszuschöpfen. Das ist einfach nicht so. Ich muss noch ein-
mal unterstreichen: Wenn Sie dem Antrag des Regierungs-
rats folgen, dann verschlechtern Sie eindeutig, was Sie mit
der Steuergesetzrevision 2001 eingeführt haben. Deshalb
bitte ich Sie, dem Kommissionsantrag zu folgen. Für diese
Abstimmung verlange ich Namensaufruf.

3UlVLGHQW��Herr Erb hat Namensaufruf verlangt. Das Begeh-
ren muss von mindestens 35 Mitgliedern des Grossen Rats
unterstützt werden.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 92 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für den Antrag Kommission stimmen: Aeschbacher (Gümli-
gen), Aeschlimann, Anderegg, Astier, Balmer, Bertschy,
Blanchard, Blank, Bolli Jost, Bommeli, Brand, Buchs, Bühler,
Burkhalter (Linden), Devaux Stilli, Eberhart, Erb, Etter, Fäss-
ler-Schärer, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meiringen),
Friedli, Fritschy, Fuchs, Gerber (Gohl), Giauque, Graber,
Grunder, Guggisberg, Haas, Hadorn, Haldimann, Hänni (Kö-
niz), Hess (Stettlen), Käser (Langenthal), Käser (München-
buchsee), Kilchherr, Kohler-Jost, Kunz (Burgdorf), Künzli,
Kurt, Lack, Lagger, Lecomte, Michel (Brienz), Moser, Müller
(Zäziwil), Pauli (Nidau), Pfister, Portmann, Reber, Rérat,
Sägesser, Schiltknecht, Schori (Bern), Schwarz, Schwarz-
Sommer, Siegenthaler (Bern), Siegenthaler (Rüti b.Büren),
Stalder, Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Stauffer, Sterchi,
Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp) (69 Ratsmitglieder).

Für den Antrag Regierungsrat stimmen: Aebersold, Aebi-
scher, Aellen, Aeschbacher (Bätterkinden), Andres, Antener,
Balli-Straub, Barth, Baumgartner, Beeri-Walker, Berberat,

Bernasconi, Bernhard-Kirchhofer, Bieri (Goldiwil), Bieri
(Oberbipp), Bieri (Spiez), Blaser, Bornoz Flück, Boss, Brön-
nimann, Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-Reusser,
Burn, Bütler, Eberle, Ernst, Frainier, Gagnebin, Gerber-Boillat
(Bienne), Gfeller, Gilgen-Müller, Gnägi, Gresch, Grossen,
Hänni (Kirchlindach), Hänni (Thun), Hänsenberger-Zweifel,
Häsler, Hess-Güdel, Heuberger, Hofer, Hofmann, Hostettler,
Huber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Meien-
ried), Koch, Kropf, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Diemtigen),
Künzler, Kurth, Landolt, Lauterburg-Gygax, Leuenberger,
Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher, Lüthi, Marti Anliker, Matti,
Messerli, Meyer, Morgenthaler, Mosimann, Müller (Thun),
Ochsner, Oesch, Oppliger, Pardini, Pauli (Schliern), Pulver,
Ramseier, Rhyn, Rickenbacher, Riesen, Rösti, Rufer-
Wüthrich, Ryser, Rytz, Salzmann, Salzmann-Hänzi, Schär-
Egger, Schärer, Schnegg, Schneider, Schneiter, Schnyder
Zysset, Schori (Spiegel), Seiler, Sommer, Spring, Steiner,
Streiff-Feller, Struchen-Schwab, Stucki, Stucki-Mäder, Suter,
Tanner, Tiefenbach, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen
(Thun), von Ballmoos, von Siebenthal, Wälchli-Lehmann,
Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer
(Wanzwil), Widmer-Keller, Wiedmer, Winkenbach-Rahn,
Wisler Albrecht, Zryd, Zuber, Zwahlen (121 Ratsmitglieder).

Keine Enthaltungen

Abwesend sind: Contini, Hess (Münsingen), Kaiser, Kneu-
bühler, Markwalder, Michel (Lyss), Renggli, Schürch, Staub-
Lerch, Wälti-Schlegel (10 Ratsmitglieder).

Präsident Heinz Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW��Der Rat hat dem Antrag des Regierungsrats mit
121 gegen 68 Stimmen bei 0 Enthaltungen zugestimmt.

Art. 89 und 98 Abs. 1 und 2
Angenommen

Art 98 Abs. 3

$QWUDJ�)'3
Antrag der Kommission

$QWUDJ�63
Antrag des Regierungsrats

3UlVLGHQW. Durch die vorangehende Abstimmung sind diese
Anträge hinfällig geworden. Auch hier gilt der Antrag des
Regierungsrats als angenommen.

Art. 133
Angenommen

II. Folgende Gesetze werden geändert.

���*HVHW]�YRP�����0lU]������EHWUHIIHQG�GLH�+DQGlQGHUXQJV�
XQG�3IDQGUHFKWVWHXHU��+3*�

Angenommen

���*HVHW]�YRP�����1RYHPEHU�������EHU�GLH�(UEVFKDIWV��XQG
6FKHQNXQJVVWHXHU��(6FK*�

Art. 9 Bst. b

$QWUDJ�(93���63���*%-$
Streichen (geltendes Recht beibehalten)
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Art. 17

$QWUDJ�(93���63���*%-$
Streichen (geltendes Recht beibehalten)

Art. 19

$QWUDJ�(93���63
Streichen (geltendes Recht beibehalten)

$QWUDJ�*%-$
Abs. 1 Bst. a: Streichen (geltendes Recht beibehalten)

3UlVLGHQW. Wir behandeln alle diese Anträge zum Erbschafts-
und Schenkungssteuer gemeinsam, weil sie zusammenhän-
gen, und wir werden auch gemeinsam darüber abstimmen.

+DQV� *UXQGHU��Hasle-Rüegsau (SVP), Präsident der Kom-
mission. Der Herr Finanzdirektor hat sich bereits zur Erb-
schafts- und Schenkungssteuer geäussert. Auch in der
Kommission hat er betont, die Besteuerung der Kapitallei-
stungen aus Vorsorge gemäss Artikel 44 habe einen engen
Zusammenhang mit der Erbschafts- und Schenkungssteuer.
Von daher ist die Kommission mehrheitlich der Meinung, man
solle den vorliegenden Streichungsanträgen nicht Folge lei-
sten und den Antrag von Regierungsrat und Kommission
annehmen. Mit dem heutigen Gesetz werden 80 Prozent der
Fälle durch die Freigrenze von 100 000 Franken bereits von
der Steuer befreit. Es geht um die 20 Prozent, die über der
Freigrenze liegen. Man kann zwar mit einem gewissen Recht
sagen, die Schenkungs- und Erbschaftssteuer sei nicht sehr
hoch, aber wenn deswegen Personen den Kanton verlassen,
dann gehen eben auch Einkommenssteuern verloren. Des-
halb ist es wichtig, die Erbschafts- und Schenkungssteuer
abzuschaffen, weil dann weniger Personen den Kanton ver-
lassen. Nach Aussage der Steuerverwaltung bestehen be-
rechtigte Hoffnungen, dass so gesehen die Steuerausfälle
mindestens teilweise kompensieren werden. Vielleicht kön-
nen sogar Mehreinnahmen generiert werden. Aber das sind
natürlich Hypothesen, die man nicht belegen kann.
Im Namen der Kommissionsmehrheit empfehle ich Ihnen, die
vorliegenden Anträge abzulehnen.

5XHGL� /|IIHO, Münchenbuchsee (EVP). Zuerst möchte ich
den SVP-Vertretern danken, die bei der vorherigen Abstim-
mung ihren Sparkurs weiter verfolgt haben.
Was der Herr Finanzdirektor und der Herr Kommissionspräsi-
dent zur Erbschafts- und Schenkungssteuer gesagt haben, ist
nach Auffassung der EVP nicht in allen Punkten vollständig.
Ich habe letzte Woche in einer Zeitung, die nach Geld riecht
und nicht gerade meine tägliche Lektüre ist, die Statistik der
Millionäre in der Schweiz gesehen. Seit 1997 gibt es 23 Pro-
zent mehr Personen, die eine Million und Mehr Vermögen
versteuern. Im Kanton Bern sind es gut 3 Prozent der Steuer-
zahlenden. Von den umliegenden Kantone haben nur das
Waadtland, Obwalden und Aargau eine höhere Millio-
närsquote. Alle andern haben viel tiefere Anteile von Millionä-
ren. Die Abwanderung von Reichen in die umliegenden Kan-
tone ist also anhand dieser Statistik nicht feststellbar. Sie ist
auch in der Mehrjahresstatistik der Steuerverwaltung nicht
feststellbar. Heute waren die Reichen in gewissen Berner
Zeitungen auch namentlich aufgelistet. Wenn Sie diejenigen
herausnehmen, die im Espace Mittelland leben, dann stellen
Sie fest, dass die meisten von ihnen im Kanton Bern wohn-
haft sind. Eine Abwanderung ist nicht feststellbar.
Warum ist die Millionärsquote in den letzten Jahren so stark
angestiegen? Wir werden immer älter, und Vermögen häuft
man vor allem in der zweiten Lebenshälfte an, wenn ver-

schiedene Verpflichtungen wegfallen. Dass wir immer älter
werden hat aber auch den Effekt, dass wir immer pflegebe-
dürftiger werden. Das ist einer der Hauptgründe dafür, dass
die Ausgaben im Gesundheitswesen ungebremst steigen.
Das Älterwerden produziert also einerseits immer mehr ältere
Leute und verursacht andererseits dem Staat immer höhere
Gesundheitskosten. Unter diesen Umständen ist es doch
einfach falsch, wenn wir dem Staat die kleine Gegenleistung
wegnehmen, die er durch die Erbschaftssteuer noch be-
kommt. Die 11 Millionen, die dem Staat somit entgehen,
decken zwar die Kostensteigerung im Gesundheitswesen
nicht, aber sie sind zumindest ein kleiner Beitrag dazu.
Noch etwas zur Behauptung, das «Laster» der Erbschafts-
steuer vertreibe reiche Leute aus dem Kanton Bern oder
hindere sie daran, hierher zu zeihen. Wer im Kanton Bern
das Glück hat, 1 Mio. Franken zu erben, zahlt 17 250 Fran-
ken Erbschaftssteuer. Für jede weitere Million sind es 25 000
Franken. Wir haben eine Freigrenze von 100 000 Franken.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand ernsthaft
glaubt, wegen der 17 250 Franken werde jemand aus dem
Kanton Bern wegziehen. Ich habe gestern mit dem Kommis-
sionspräsidenten darüber diskutiert, und unter vier Augen
bestätigte er mir diese Einschätzung. Es gibt keinen sachli-
chen Grund, auf diese jährlichen 11 Millionen zu verzichten.
Zu Recht sparen wir überall, aber wir müssen auch zur Ein-
nahmenseite Sorge tragen. Der «Beobachter» brachte zu
Beginn dieses Jahres ein Interview mit einem der Superrei-
chen in der Schweiz, mit Andreas Reinhardt. Er war UBS-
Verwaltungsrat und leitet eine Firma in Winterthur. Er besitzt
ein Vermögen zwischen 100 und 200 Mio. Franken. Er sagte
unter anderem: «Wer viel Geld hat, geniesst schon heute
viele Steuervorteile. Die Schweiz ist für vermögende Leute
nach wie vor ein Steuerparadies. Dass man in zahlreichen
Kantonen sein Erbe überhaupt nicht versteuern muss, finde
ich nicht in Ordnung. Es ist schliesslich Geld, das man nicht
selber erarbeitet hat. Man profitiert, weil man zufällig irgend-
wo hineingeboren wurde.» Auf diese Worte sollten wir hören!
Noch ein Zitat. Diesmal von Phil Collins. Er gehört zu den
Ausländern, die am Genfersee von den günstigen Steuern
profitieren. In der «Weltwoche» sagte er: «Die Hälfte von sehr
viel ist immer noch sehr viel.» In der bernischen Erbschafts-
steuer geht es nicht um die Hälfte von sehr viel. Es geht um
etwas mehr als den Fünfziger auf 100 Franken, von dem wir
gestern so oft hörten, wie einfach er einzusparen sei. Und
noch etwas: Ein Fünftel der 11 Millionen, über die wir jetzt
entscheiden werden, wäre ausreichend, um die Behinderten-
transportdienste, die jetzt dann im Zug der IV-Revision kein
Bundesgeld mehr bekommen, weiterhin funktionieren zu
lassen.
Ich bitte sie dringend im Namen der EVP, diese bescheidene
Steuer nicht abzuschaffen.

(PLO� YRQ� $OOPHQ, Gimmelwald (SP). Die SP-Fraktion lehnt
die Änderung des Gesetzes über die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer ab. Deshalb beantragen wir, die Änderungen in
den Artikeln 9, 17 und 19 zu streichen. Wir unterstützen das
geltende Recht, das ererbtes Vermögen bis zu 100 000 Fran-
ken von der Steuer befreit, die Vermögensteile, die über
dieser Freigrenze liegen, aber moderat besteuert. Bei einem
Erbe von einer halben Million  zahlt der erbende Nachkomme
5500 Franken, bei einer Million sind es gut 17 000 Franken
und bei 10 Millionen 242 000 Franken, also knapp 2,5 Pro-
zent. Da kann niemand sagen, dass jemand wegen dieses
kleinen Teils, der als Steuer eingefordert wird, aus dem Kan-
ton abwandert.
Bei den Familienunternehmungen kann die Nachfolgerege-
lung durch die Erbschaftssteuer erschwert werden. Aber wir
bauten für diese Fälle bei der letzten Revision des Steuerge-
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setzes eine Reihe von Erleichterungen ein. Auch dieses Pro-
blem besteht also nicht.
Gemäss heutigem Zeitungsbericht wohnen von den 15
Reichsten in der Schweiz 6 im Waadtland, 3 im Kanton Bern
und nur ein einziger im steuergünstigen Kanton Zug. Im
Espace Mittelland haben wir 13 Milliardäre. Von ihnen woh-
nen 9 im Kanton Bern. Zu einem grossen Teil sind es Aus-
länder, die extra in die Schweiz und in den Kanton Bern
kommen. Die Steuerbelastung ist im Gegensatz zu dem, was
immer wieder gesagt wird, heute im Kanton Bern nicht mehr
so gross. Wir sind im Mittelfeld der Schweizer Kantone. Die
Erbschaftssteuer ist äusserst moderat. Auf der andern Seite
aber würde die Abschaffung der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer für den Kanton Bern einen Einnahmenausfall
von 11 Millionen. bedeuten
Gestern, als ich die positiven Kennzahlen des Kantons Bern
aufzeigte, wurde ich als Schönfärber kritisiert. Von bürgerli-
cher Seite wurden weitere Sparanstrengungen gefordert.
Aber heute verlangt eine bürgerliche Mehrheit in der Kom-
mission, grosszügig auf Einnahmen zu verzichten. Die glei-
chen Leute haben jetzt das Gefühl, wir könnten die 11 Millio-
nen Einnahmenausfall so locker wegstecken. Das ist nicht
logisch. Die SP sieht auf der einen Seite die positive Ent-
wicklung unserer Finanzlage, aber sie hat gleichzeitig auch
darauf hingewiesen, welche finanziellen Risiken auf uns
warten. Es ist eine grosse Herausforderung, auf dem einge-
schlagenen Sanierungskurs zu bleiben.
Die SP-Fraktion lehnt die Abschaffung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer auch deshalb ab, weil sie diese Steuer als
gerecht empfindet. Erben können ohne eigene Leistung von
den Erfolgen ihrer Vorfahren profitieren. Da ist es doch zu-
mutbar, dass sie einen kleinen Teil davon dem Staat ablie-
fern. Oder ist es gerechter, wenn die ganze Steuerlast von
denen, die arbeiten, getragen werden? Es ist auch eine Fra-
ge der Chancengleichheit. Nachfahren aus reichen Familien
werden immer reicher, und wer nicht erben kann, muss bei
Null anfangen und hat viel weniger Chancen, zu Vermögen
zu kommen. Mit der Erbschaftssteuer können wir diese Unge-
rechtigkeit ein kleinwenig korrigieren. Die Steuer tut nieman-
dem weh und bringt dem Kanton immerhin 11 Millionen pro
Jahr. Die haben wir nötig. Ich bitte sie, auf die Änderung des
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes zu verzichten.

%ODLVH�.URSI, Bern (JA!). Jeder fünfundzwanzigste Schwei-
zer ist Millionär, titelte die Zeitung «Cash» letzte Woche. Es
gibt eine immer grössere Kluft zwischen arm und reich in
unserem Land, und wir entscheiden jetzt, ob wir diese Ten-
denz noch unterstützen wollen. Die Fraktion GBJA will das
nicht und macht Ihnen beliebt, auf die Abschaffung der Erb-
schaftssteuer zu verzichten. Der erste, aber nicht der wichtig-
ste Grund für diese unsere Position ist ein verfahrensmässi-
ger. Wir erachten es als höchste fragwürdig, nach der über-
raschenden Ablehnung des Gegenvorschlags zur Steuersen-
kungsinitiative in der letzten Septembersession, die laufende
Steuergesetzrevision jetzt für eine Steuersenkungsvorlage zu
missbrauchen. Das ist weder sachgerecht noch seriös. Der
Umstand, dass wir heute in zweiter Lesung und ohne eigent-
lichen Vortrag des Regierungsrats über die Abschaffung der
Erbschafts- und Schenkungssteuer entscheiden, sagt mehr
als tausend Worte. Eine solche Ad-hoc-Gesetzgebung ist
schlicht unseriös.
Das Hauptmotiv für unsere Position ist jedoch inhaltlicher Art.
Im Gegensatz zum Kommissionssprecher, der die Erb-
schaftssteuer als ein «Laster» bezeichnete, erachten wir die
Abschaffung der Erbschaftssteuer als einen höchst unge-
rechten Akt. Die Kluft zwischen arm und reich wird immer
grösser in unserem Land. Der Hauptgrund dafür ist parado-
xerweise die höhere Lebenserwartung und der Sacheverhalt,

dass immer mehr Menschen auch im Pensionsalter Vermö-
gen akkumulieren und irgendwann vererben. Die Erbschafts-
steuer sorgt in dem Zusammenhang für einen minimalen
Ausgleich. Das haben vielerorts auch bürgerliche Politikerin-
nen und Politiker erkannt. Als es in Basel vor knapp zwei
Jahren um die Abschaffung der Erbschaftssteuer ging, äu-
sserten sich die Jungliberalen folgendermassen: «Die Jungli-
beralen Basel haben die Nein-Parole zur Abschaffung der
Erbschaftssteuer beschlossen. Die Jungliberalen halten die
Erbschaftssteuer für eine gerechte Steuer. Wer davon profi-
tieren darf, was seine Vorfahren erarbeitet haben, kann auch
einen kleinen Teil davon an die Allgemeinheit abgegeben.
Die Erbschaftssteuer halten wir für ein Symbol der Chancen-
gleichheit, und Chancengleichheit ist ein urliberales Anlie-
gen.» Schöner kann man es nicht sagen!
Die Basler Jungliberalen stehen übrigens mit dieser Ein-
schätzung keineswegs allein da. Ein weiteres Zitat: «Eine
Erbschaftssteuer ist fair, effizient und einfach zu erheben. Vor
allem aber sorgt sie für die richtigen Anreize. Erben macht
faul. Gerade in der Schweiz, wo die Leute selbst im Pensi-
onsalter ihr Vermögen weiter anhäufen, wäre  eine Steuer
nach dem Tod nicht nur angebracht, sondern ergiebig.» Ge-
schrieben hat das auch kein linker Kopf, sondern der «Welt-
woche»-Journalist Markus Schneider. Das Zitat stammt aus
seinem «Weissbuches 2004». Ein amerikanischer Grossin-
vestor äusserte sich auf polemischere Art zur Erbschafts-
steuer, indem er meinte, man dürfe doch nicht ein Leben lang
eine Art privat finanzierte Sozialhilfe bekommen, «nur weil
man aus der richtigen Gebärmutter entschlüpft ist». Der Vater
von Bill Gates engagiert sich in den USA gemeinsam mit 500
anderen Multimillionären für die Beibehaltung der Erbschafts-
steuer. Aus den gleichen Gründen befürwortet übrigens auch
der ehemalige Bundesrat Kaspar Villiger die Erbschaftssteu-
er.
Auch für bürgerliche Politikerinnen und Politiker gehört die
Erbschaftssteuer zu den Notwendigkeiten einer gerechten
Steuerpolitik, und zwar, weil sie für einen minimalen Chan-
cenausgleich sorgt. Wenn ich minimal sage, meine ich es
auch so. Im Kanton Bern sind nämlich gemäss dem gelten-
den Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz die ersten
100 000 Franken steuerfrei. Wenn Sie morgen 99 000 Fran-
ken erben, bezahlen Sie dafür keinen einzigen Rappen! 80
Prozent der Erben im Kanton Bern unterliegen keiner Erb-
schaftssteuer. Das ist so, weil man 1999 im Rahmen der
letzten Revision beschloss, diesen Freibetrag einzuführen.
Bereits damals war beantragt, viel weiter zu gehen. Aber der
damalige Finanzdirektor Hans Lauri setzte sich für die nun
gültige Regelung ein. Auch Christoph Erb, der immer noch
hier ist, äusserte sich damals dahingehend, dass mit dem
Freibetrag eine sinnvolle Lösung gefunden worden sei.
Die Abschaffung der Erbschaftssteuer ist auch finanzpolitisch
höchst fragwürdig, weil dem Kanton damit 11 Mio. Franken
Einnahmen entzogen werden. Wer gestern so enthusiastisch
ins hohe Lied des Sparen einstimmte, sollte sich heute sehr
gut überlegen, wie er oder sie abstimmen will.
Die Fraktion GBJA macht Ihnen aus finanz-, aber auch ge-
sellschaftspolitischen Gründen beliebt, die Erbschafts- und
Schenkungssteuer nicht abzuschaffen und die entsprechen-
den Anträge von EVP, SP und GBJA zu unterstützen.

+DQV�2SSOLJHU, Thun (SVP). Die besten Argumente für die
Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer haben
eigentlich Ruedi Löffel und Emil von Allmen selber geliefert.
Sie haben nämlich aufgezeigt, dass wir hier die höchste Mil-
lionärsquote haben. Damit haben wir auch das höchste Risi-
kopotenzial. Wir riskieren nämlich, dass diese Leute in ande-
re Kantone abwandern, wo die Erbschaftssteuer abgeschafft
ist. Geben Sie sich nicht der Illusion hin, dass dies nicht ge-
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macht wird. Es besteht aber nicht nur das Wegzugsrisiko,
sondern wir haben auch einen Standortnachteil gegenüber
potenziellen Zuzügern. Reiche Leute im höheren Alter, die
hohe Erbschafts- und Schenkungssteuern befürchten müs-
sen, werden sich sicher nicht für den Kanton Bern entschei-
den, wenn wir hier diese Steuer aufrechterhalten. Es gibt nur
noch ganz wenige Kantone, die diese Steuer kennen. Die
SVP-Fraktion steht grossmehrheitlich hinter der Abschaffung,
weil wir finden, es sei eine ungerechte Steuer. Das vererbte
Geld ist sowohl als Einkommen als auch als Vermögen schon
versteuert worden. Dazu kommt, dass diese Steuer die
Nachfolgeregelungen erschwert. Bei grossen Beträgen ist
das immer noch ein Handicap. Auch ohne Erbschafts- und
Schenkungssteuer besteht die Steuerpflicht an sich weiterhin,
indem das vererbte Vermögen weiterhin steuerpflichtig ist.
Wir haben den Eindruck, der Ausfall von 11 Mio. Franken
werde sich mittelfristig mindestens zum Teil selbst kompen-
sieren. Deshalb haben wir keine Bedenken, der Abschaffung
der Erbschafts- und Schenkungssteuer zuzustimmen. Ich
bitte Sie, die Gegenanträge abzulehnen.

%HUQKDUG�3XOYHU, Bern (GFL). Die GFL-Fraktion unterstützt
die Anträge, die bezwecken, die Abschaffung der Erbschafts-
und Schenkungssteuer zu verhindern. Wir haben bei der
Diskussion des gescheiterten Gegenvorschlags selber diese
Anträge gestellt. Unserer Meinung nach entspricht das, was
Hans Oppliger dargelegt hat, dem Prinzip Hoffnung. Allein mit
dem Prinzip Hoffnung können wir keine Finanzpolitik machen.
Unsere Fraktion hat es sich aber mit ihrem Entscheid nicht
leicht gemacht. An sich anerkennen wir, dass die Kommissi-
on ein nicht uninteressantes Steuerpaket geschnürt hat. Sie
hat dafür nur wenig Geld beansprucht und es gezielt dort
eingesetzt, wo sie sich positive Effekte erhofft. Bei den Kapi-
talleistungen hat sie das getan, was der Vorstoss Käser
schon lange verlangt. Das soll durch die Abschaffung der
Erbschafts- und Schenkungssteuer ergänzt werden. Das
könnte ein interessantes Steuerpaket sein. Für uns ist aber
entscheidend, dass wir vor der Abstimmung über die Steuer-
senkungsinitiative stehen. Es gibt dazu keinen Gegenvor-
schlag. In dieser Situation können wir nicht noch weitere
Löcher in der Staatskasse schlagen. Unter der Annahme, die
Steuersenkungsinitiative werde abgelehnt, könnten wir dem
Paket wahrscheinlich zustimmen. Wir könnten diesen Kom-
promiss mittragen. Aber die Steuersenkungsinitiative ist noch
nicht abgelehnt. Wird sie angenommen, dann haben wir
Steuerausfälle von 30 Millionen, dazu kommen die 22 Millio-
nen aus dem Modul Käser und hier noch 11 Millionen wegen
des Wegfalls der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Der
Zeitpunkt, jetzt schon wieder Steuersenkungen einzuführen,
ist falsch.
Wir haben aber mit der Abschaffung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer an sich Mühe. Ich weiss, dass es Fälle
gibt, in denen die Erhebung dieser Steuer stossend ist. Bei
kleinen Betrieben, die vererbt werden, kann es zu Schwierig-
keiten führen. Aber wir müssen irgendwo Steuereinnahmen
hereinholen. Und solange wir vor allem Einkommen belasten,
ist die Belastung dort, wo Vermögen geschaffen wird. Im
Moment aber, in dem eine Erbschaftssteuer anfällt, ist keine
Leistung erbracht worden. Deshalb ist es eigentlich eine
gerechte und sinnvoll Steuer. Sie entspricht auch einem alten
liberalen Grundsatz.
Meistens erbt man in den Jahren, in denen man ökonomisch
gut situiert ist. Wir finden es nicht richtig, dort zu entlasten.
Denn die Entlastung, die wir dort machen, müssen wir bei
denen kompensieren, die sich nicht in den «goldenen Jah-
ren» befinden, etwa bei denjenigen zwischen dreissig und
vierzig. Deshalb ist die Erbschafts- und Schenkungssteuer
insgesamt eben doch die gerechtere Steuer. Wir werden die

Anträge unterstützen, die bezwecken, die Abschaffung der
Erbschafts- und Schenkungssteuer aus dem Paket zu entfer-
nen.

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP). Warum wollen
wir die Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen abschaf-
fen? Weil wir die Voraussetzungen weiterführen wollen, für
die wir mit dem Artikel 44 bezüglich der Besteuerung der
Kapitalleistungen bereits eine Grundlage geschaffen haben.
Wir wollen Steuerpflichtige zur Wohnsitznahme im Kanton
Bern veranlassen, und wir wollen die guten Steuerzahler im
Kanton Bern behalten.
Die Vermögenssteuerstatistik 2001 des Kantons Bern zeigt,
dass 3,2 Prozent aller Steuerpflichtigen ein Vermögen von
mehr als einer Million versteuern. Sie zahlen 61,2 Prozent der
Vermögenssteuern. Es geht darum, diese vermögenden
Leute im Kanton Bern zu behalten. Solange sie ihre Einkom-
mens- und Vermögenssteuern im Kanton Bern bezahlen,
helfen sie uns auch, den Ausfall von 11 Millionen zu kompen-
sieren und zu finanzieren. Das müssen Sie einfach sehen,
und wenn Sie noch so darauf beharren, die Erbschaftssteuer
sei gerecht und erben mache faul, es schleckt keine Geiss
weg, dass 61,2 Prozent der Vermögenssteuern von diesen
Leuten bezahlt werden, und für sie müssen wir günstige Vor-
aussetzungen schaffen, damit sie dem Kanton Bern erhalten
bleiben.
Herr Kropf hat auf den seinerzeitigen Beschluss für einen
Freibetrag von 100 000 Franken hingewiesen. Das war da-
mals ein Kompromiss, den wir im Rahmen der Steuergesetz-
revision 2001 innerhalb des Gesamtpakets beschlossen. Wir
wollten damals schon die Abschaffung der Erbschaftssteuer
für die direkten Nachkommen, aber wir gingen den Kompro-
miss ein, weil wir das Fuder nicht überladen wollten. Aber
jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir noch einmal
darüber befinden müssen. Ich bitte Sie, der Abschaffung der
Erbschafts- und Schenkungssteuer zuzustimmen.

$QGUHDV�+RIPDQQ, Bern (SP). Ich bin kein Steuerspezialist,
aber ich bin an Geschichte interessiert. Ich fürchte, dass wir
drauf und dran sind, eine Jahrhunderteselei zu beschliessen.
Die Abschaffung der Erbschaftssteuer wäre ein grosser
Schritt, aber ein Schritt in die Vergangenheit. Die Liberalen
des 19. Jahrhunderts führten mit vollem Bewusstsein die
Erbschaftssteuer ein. Sie galt als wichtige Säule des Libera-
lismus, weil sie einem vorherigen Zustand entgegenwirkte. In
vorliberaler Zeit hatten nämlich mächtige Familien über Ge-
nerationen hinweg immer mehr Vermögen angehäuft und
entsprechend auch an Macht gewonnen. Ich will nicht sagen,
dass die Erbschaftssteuer dem ein Ende machte, aber im-
merhin wurde ein kleiner Damm dagegen errichtet, und Sie
wollen nun diesen Damm einreissen. Damit machen Sie im
Prinzip gewisse Errungenschaften der Französischen Revo-
lution rückgängig. Der kürzlich wieder gewählte Präsident der
USA ist voll auf dieser Linie. Wir in Europa hätten die Mög-
lichkeit, Gegensteuer zu geben und weiterhin auf den Werten
der Französischen Revolution aufzubauen. Wir könnten die
Erbschaftssteuer sogar erhöhen und anderswo kompensie-
ren. Sie könnten dann mit dem Begehren nach Senkung der
Einkommenssteuern kommen, und wir könnten darüber re-
den. Aber es ist seltsam, dass ich als Vertreter einer Partei,
die das Wort «liberal» nicht im Namen führt, den Mitgliedern
der bürgerlichen Parteien Nachhilfeunterricht in Liberalismus
geben muss. Das geflügelte Wort, wonach jeder seines Glük-
kes Schmied sei, entspricht urliberalem Gedankengut, und
darauf beruht eigentlich die Erbschaftssteuer. Wir von der SP
sind natürlich nicht nur an den liberalen, sondern auch noch
an den sozialen Aspekten interessiert. Die Aufrechterhaltung
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der Erbschaftssteuer ermöglicht es, andere, weniger soziale
Steuern entsprechend tiefer anzusetzen.
Ich weiss nicht, ob es in diesem Saal noch echte Liberale
gibt, aber ich möchte mindestens an die «Restliberalen»
appellieren, sich klar zu machen, was sie da beabsichtigen.

&KULVWRSK� (UE, Bern (FDP). Nachdem mich Herr Kropf als
Kronzeugen der heutigen Regelung erwähnt hat, muss ich
kurz erwidern. Es ist immer interessant, wenn sich Leute auf
Dinge berufen, die sie früher bekämpft haben. Als wir im Jahr
1999 die Änderung einführten, die heut gilt, lag ein Nichtein-
tretensantrag des Grünen Bündnisses und der SP vor. Frau
Rytz vertrat ihn als Sprecherin des Grünen Bündnisses. Sie
sprach sich gegen die Erhöhung der Freigrenze aus. Diese
Seite kann sich deshalb jetzt nicht darauf berufen.
Über den Liberalismus könnten wir wohl lange streiten. Ich
möchte aber Folgendes festhalten: Eigentlich ist alles, was
man den Leuten zwangsweise wegnimmt, aus liberaler Sicht
verwerflich. Deshalb geht es immer darum herauszufinden,
welches Übel das kleinere sei. Wir zahlen grundsätzlich nicht
gerne Steuern, weil wir finden, man lasse das Geld besser
bei den Einzelpersonen, damit sie selber entscheiden kön-
nen, wie sie es gescheit ausgeben wollen. Es gibt natürlich
Aufgaben des Staates, die wir finanzieren müssen. Dazu
brauchen wir Steuern. Aber wir müssen entscheiden, welche
Steuern wir als das kleinere Übel anschauen. Dabei spielt
auch das Umfeld eine Rolle. Wir können lange darüber philo-
sophieren, ob die Besteuerung des Arbeitseinkommens oder
des Erbes gerechter sei. Tatsache ist einfach, dass wir im
Vergleich zu andern Kantonen nicht mehr die gleiche Situati-
on wie 1999 haben. Damals fanden wir, die Freigrenze bei
100 000 Franken sei ausreichend, und damit stünden wir
nicht schlecht da. Seither haben andere Kantone die Steuer
abgeschafft. Deshalb ist es richtig, dass wir es auch tun.

+DQV�8OULFK�6DO]PDQQ, Oberburg (SVP). Ich bin der Auffas-
sung, die Erbschafts- und Schenkungssteuer sei ungerecht.
Ich sagte schon in der Kommission, man könne nicht davon
ausgehen, für das Erbe sei keine Leistung erbracht worden.
Für manche stimmt das zwar, nämlich für diejenigen, die bis
zum dreissigsten Altersjahr am Geldsäckel der Mutter und
des Vaters hängen. Für andere stimmt es aber nicht. Viele
haben schon als Junge mitgeholfen, den väterlichen Betrieb
zu erhalten oder auszubauen. Sie haben etwas geleistet.
Dabei sind nicht nur Einkommens- und Vermögenssteuern
bezahlt worden. Vielleicht haben sie auch eine Liegenschaft
gekauft, Liegenschaftssteuer und Handänderungssteuern
bezahlt. Dann wird von Vermögensanhäufung gesprochen.
Seien wir doch froh, dass manche noch ein wenig Vermögen
anhäufen! Sie sind dann in der Lage, auch im Alter praktisch
alles noch selber zu bezahlen, also Pflege und Aufenthalt im
Altersheim usw. Seien wir doch froh darüber! Dann können
wir aber nicht sagen, dass die Erbschaftsteuer gerecht sei.
Es ist auch falsch zu sagen, die Hälfte des Betrags, der dem
Staat bei der Abschaffung der Erbschaftssteuer entgeht,
würde ausreichen, die Behinderten zu finanzieren, die vom
Bund kein Geld mehr bekommen. Mit dem neuen Finanzaus-
gleich bekommen wir das Geld, die Aufgabe liegt beim Kan-
ton, und der Kanton muss das Geld entsprechend einsetzen.
Ich bitte Sie, die Erbschafts- und Schenkungssteuer abzu-
schaffen.

5HJXOD�5\W], Bern (GB). Mich hat das Votum von Christoph
Erb ans Rednerpult gelockt. In der Steuergesetzrevision, die
wir 1999 durchführten, war ich dabei, und ich finde es selt-
sam, wie von bürgerlicher Seite jetzt mit dem damaligen
Kompromiss umgegangen wird. Wir und auch die SP kämpf-
ten damals dagegen, dass schon in der damaligen Steuerge-

setzrevision massive Steuerausfälle bei der Erbschafts- und
Schenkungssteuer in Kauf genommen wurden. Wir be-
kämpften den Vorschlag auf einen Freibetrag von 100 000
Franken. Als Kompromiss im Zusammenhang mit andern
Steuergeschenken oder Steuerveränderungen kam die Freig-
renze von 100 000 Franken durch. Heute aber wird dieser
Kompromiss wieder in Frage gestellt, und da muss man sich
schon fragen, was das soll. Ich möchte Christoph Erb daran
erinnern, dass er am 23. Juli 1999 sagte: «Die Frage der
Erbschafts- und Schenkungssteuer sollte bei der Frage der
Abwanderung nicht überbewertet werden.» Das führte dazu,
dass weitergehende Vorschläge zur Abschaffung der Erb-
schaftssteuer abgeschmettert wurden und man aus Vernunft-
gründen diesen Kompromiss einging. Auch die bürgerliche
Seite wollte das Fuder nicht überladen. Ich verstehe nicht,
weshalb Sie es jetzt tun wollen. Sie können sich wohl daran
erinnern, dass damals vonseiten der SVP, und teilweise der
FDP gesagt wurde, die Erbschaftssteuer habe durchaus ihre
Berechtigung. Ich hoffe sehr, dass Sie heute daran festhal-
ten, denn es hat sich inzwischen in der Sache selber absolut
nichts verändert. Wenn man damals sagte, die Erbschafts-
steuer spiele bei der Frage der Abwanderung eigentlich keine
Rolle und heute das Gegenteil behauptet, dann ist das keine
kohärente Politik. Ich erinnern noch daran, dass damals am
Schluss der Steuertarif verändert wurde, womit man Steuer-
ausfälle in Kauf nahm. Diese Ausfälle waren dann höher als
erwartet. Es passierte also schon bei der damaligen Steuer-
revision sehr viel. In der heutigen Finanzsituation des Kan-
tons Bern können wir nicht noch weiter gehen. Der Kompro-
miss von 1999 sollte auch heute noch gelten.

3UlVLGHQW. Die automatische Abstimmungsanlage ist ausge-
fallen. Ich hoffe, sie kann bis zur Abstimmung per Namens-
aufruf wieder in Ordnung gebracht werden. Ich gebe noch
dem Kommissionspräsidenten das Wort.

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP), Präsident der Kom-
mission. Der Grossratspräsident hat mich gebeten, ein wenig
länger zu reden, weil das Computersystem momentan nicht
funktioniert. Ich hoffe, der Schaden kann rasch behoben
werden, denn ich kann nicht lange reden. Ich muss es kurz
machen, weil alles schon gesagt worden ist. Es handelt sich
letztlich um eine Glaubensfrage. Ruedi Löffel hat gesagt, ich
hätte ihm gestern unter vier Augen beigepflichtet. Das stimmt,
was den Umfang der Erbschafts- und Schenkungssteuer
anbelangt. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Frage
ist, ob man daran glaubt, dass mehr gute Steuerzahler in den
Kanton Bern kommen bzw. weniger von ihnen wegziehen,
wenn wir die Steuer abschaffen. Davon bin ich überzeugt. Bei
diesen Leuten geht es aber nicht in erster Linie um die Erb-
schafts- und Schenkungssteuern, sondern um die Einkom-
menssteuern. Die bringen dem Kanton viel höhere Einnah-
men. Deshalb werden wir wahrscheinlich Mehreinnahmen
produzieren, wenn wir vorerst auf die Einnahmen aus den
Erbschafts- und Schenkungssteuern verzichten. Wenn wir
das erreichen, werden wohl alle hier im Rat zufrieden sein.
Aber die Frage ist, ob man daran glaubt, denn genau bezif-
fern kann man die Sache nicht. Die Kommissionsmehrheit
und ich selber auch sind der festen Überzeugung, dass die
Abschaffung der Steuer der richtige Weg ist.

8UV� *DVFKH, Finanzdirektor. In meinem vorhergehenden
Votum habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ich fasse nur
noch kurz zusammen: Wir haben hier ein Doppelpack, und
ich brauche gerne das Bild der siamesischen Zwillinge. Der
Grosse Rat wollte durch die Überweisung der Motion Käser,
Münchenbuchsee, die eine Angleichung der Steuerbelastung
bei den Kapitalauszahlungen aus Vorsorge an das Niveau
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der andern Kantone verlangt, offenbar erreichen, dass Leute
in der dritten Phase ihres Lebens möglichst in den Kanton
Bern ziehen oder jedenfalls nicht wegziehen. Auch in der
Phase der Schenkung von Vermögen an Nachkommen oder
im Hinblick auf den Erbfall sollen die Leute möglichst hier
bleiben. Wenn wir diesen Effekt erreichen wollen, dann dür-
fen wir nicht nur die 22 Mio. Franken, die der Grosse Rat
grundsätzlich schon beschlossen hat, dafür einsetzen, son-
dern dann müssen wir die 11 Mio. Franken noch dazu geben.
Es geht also darum, etwas, was der Grosse Rat vorgespurt
hat, so konsequent umzusetzen, dass es den optimalen Nut-
zen für den Standort Kanton Bern bringt. Daran ändert nichts,
dass es durchaus Argumente für die Beibehaltung der Erb-
schaftssteuer gibt. Herr Grossrat Salzmann hat aber mit
Recht auf Beispiele hingewiesen, in denen die Gleichung
«erben gleich untätig sein» nicht stimmt. Eins der Probleme
der Erbschaftssteuer ist ja die Unternehmensnachfolge, auch
wieder vor allem bei den KMU, und dort geht es durchaus
auch um die Leistung und um die Leistungsfähigkeit in der
Zukunft. Dort können wir durch die Abschaffung der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer das Problem entschärfen. Es
profitiert also von dieser Massnahme der Standort Kanton
Bern, und es profitieren auch Unternehmerinnen und Unter-
nehmer. Kosten und Nutzen dürften für den Kanton Bern in
einem positiven Verhältnis stehen. In Übereinstimmung mit
der Regierung halte ich daran fest, dass es richtig ist, den
von der Kommission beantragten Änderungen zuzustimmen.

5XHGL� /|IIHO, Münchenbuchsee (EVP). Den siamesischen
Zwillingen, Herr Finanzdirektor, mutet man heute nicht mehr
zu, so zu leben, sondern man trennt sie chirurgisch. Auch die
beiden steuerlichen Massnahmen kann man trennen. Ich
sehe jedenfalls keinen direkten Zusammenhang zwischen
ihnen.
Hansueli Käser hat von den drei Prozent der Steuerzahlen-
den gesprochen, die 61 Prozent der Vermögenssteuern zah-
len. Ihnen tut es nicht so furchtbar weh, wenn sie noch ein
wenig Erbschaftssteuer bezahlen müssen. Ich bin fast sicher,
dass von den andern 97 Prozent, die nur 39 Prozent der
Vermögenssteuer zahlen, viele sehr gerne tauschen würden,
wenn es um das Vermögen geht, und sie wären gerne bereit,
dafür Erbschaftssteuern zu bezahlen.
Hansueli Salzmann, ich habe mich wohl nicht genügend klar
ausgedrückt. Es ist eine Folge der IV-Revision, dass den
bernischen Behindertentransportdiensten ab nächstem Jahr
2,2 Mio. Franken fehlen. Das hat nichts mit dem Neuen Fi-
nanzausgleich zu tun.
Hans Oppliger, es gibt doch auch Vermögen, das nicht schon
mehrfach besteuert ist, wenn es vererbt wird, etwa das Ver-
mögen aus Kapitalsgewinn. Du hast gesagt, die Erbschafts-
steuer sei eine grosse Steuer. Ich sage es noch einmal: Es
geht um wenig mehr als den Fünfziger auf 100 Franken, von
dem gestern so oft gesagt wurde, wie einfach er einzusparen
wäre. Das sind keine grossen Steuern. Aber der Kanton Bern
kann mit den 11 Millionen etwas Sinnvolles tun.

3UlVLGHQW��Herr Hofmann hat zu den Anträgen EVP / SP /
GBJA Namensaufruf verlangt. Das Begehren muss von min-
destens 35 Mitgliedern des Grossen Rats unterstützt werden.
Die elektronische Anlage funktioniert immer noch nicht. Ich
bitte diejenigen, die Namensaufruf wollen, sich zu erheben.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung mehr als 35 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für die Anträge EVP / SP / GBJA zu den Artikeln 9, 17 und
19 stimmen: Aellen, Antener, Balli-Straub, Barth, Baumgart-

ner, Beeri-Walker, Berberat, Bernasconi, Bieri (Goldiwil), Bieri
(Spiez), Blaser, Bornoz-Flück, Boss, Bula, Burkhalter (Rümli-
gen), Burkhalter-Reusser, Bütler, Frainier, Gagnebin, Gerber-
Boillat (Bienne), Gfeller, Gilgen-Müller, Gnägi, Gresch, Gro-
ssen, Hänni (Kirchlindach), Hänsenberger-Zweifel, Häsler,
Hess-Güdel, Heuberger, Hofer, Hofmann, Huber, Hufschmid,
Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser (Meienried), Koch, Kropf,
Kunz (Diemtigen), Künzler, Kurth, Lauterburg-Gygax, Löffel,
Loosli-Amstutz, Lörtscher, Marti Anliker, Matti, Meyer, Mosi-
mann, Müller (Thun), Ochsner, Pardini, Pulver, Ramseier,
Rhyn, Rickenbacher, Ryser, Rytz, Salzmann-Hänzi, Schär-
Egger, Schärer, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Streiff-
Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Allmen
(Gimmelwald), von Allmen (Thun), von Ballmoos, Wasserfal-
len, Wenger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer-Keller,
Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd, Zuber (82 Ratsmit-
glieder).

Dagegen stimmen: Aebischer, Aeschbacher (Bätterkinden),
Aeschbacher (Gümligen), Anderegg, Andres, Astier, Balmer,
Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Bieri (Oberbipp), Blanchard,
Blank, Bolli Jost, Bommeli, Brand, Brönnimann, Buchs, Büh-
ler, Burkhalter, Burn, Devaux Stilli, Eberhart, Eberle, Erb,
Ernst, Etter, Fässler-Schärer, Feller, Fischer (Lengnau), Fi-
scher (Meiringen), Friedli, Fritschy, Fuchs, Gerber (Gohl),
Giauque, Graber, Grunder, Guggisberg, Haas, Hadorn, Hal-
dimann, Hänni (Köniz), Hänni (Thun), Hess (Stettlen), Ho-
stettler, Kaiser, Käser (Münchenbuchsee), Käser (Langent-
hal), Kilchherr, Kneubühler, Kohler-Jost, Küng, Küng-Marmet,
Künzli, Kurt, Lagger, Landolt, Leuenberger, Lüthi, Markwal-
der, Messerli, Michel (Brienz), Moser, Müller (Zäziwil), Oesch,
Oppliger, Pauli (Schliern), Pauli (Nidau), Pfister, Portmann,
Reber, Renggli, Rérat, Riesen, Rösti, Rufer-Wüthrich, Säges-
ser, Salzmann, Schiltknecht, Schnegg, Schneider, Schneiter,
Schori (Bern), Schori (Spiegel), Schwarz, Schwarz-Sommer,
Siegenthaler (Bern), Siegenthaler (Rüti b. Büren), Stalder,
Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Stauffer, Sterchi, Struchen-
Schwab, Studer, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefen-
bach, Wälchli-Lehmann, Widmer (Wanzwil), Wiedmer,
Zwahlen (102 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebersold, von Siebenthal (2
Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Aeschlimann, Contini, Hess (Münsingen),
Kunz (Burgdorf), Lecomte, Michel (Lyss), Morgenthaler,
Schürch, Spring, Staub-Lerch, Steiner, Wälti-Schlegel (10
Ratsmitglieder).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW��Der Rat hat die Anträge EVP / SP / GBJA zu den
Artikeln 9, 17 und 19 mit 102 gegen 82 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen abgelehnt.

III. Übergangsbestimmungen
Angenommen

Inkrafttreten

$QWUDJ�63
Bst. b: Streichen (geltendes Recht beibehalten)
Bst. a: Anpassen

$QWUDJ�%XUNKDOWHU��5�POLJHQ��63�
Diese Änderung tritt wie folgt in Kraft:
Bst. b: auf den 1. Januar 2006: II. Ziff. 2: Gesetz vom
23. November 1999 über die Erbschafts- und Schenkungs-
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steuer (ESchg), sofern die Gesetzesinitiative «für tragbare
Steuern» in der Volksabstimmung vom 27. Februar 2005
abgelehnt wird.

3UlVLGHQW. Aufgrund der vorhergehenden Abstimmung ent-
fallen die Anträge SP zu den Buchstaben a und b. Wir müs-
sen aber noch den Antrag Burkhalter zum Buchstaben b
bereinigen.

0DWWKLDV�%XUNKDOWHU, Rümligen (SP). Die Juristen in meiner
Fraktion haben gesagt, mein Antrag sei formell nicht ganz
korrekt. Ich möchte ihn modifizieren, ohne inhaltlich etwas zu
ändern. Er lautet neu: «Diese Änderung tritt nicht in Kraft,
wenn die Gesetzesinitiative ‚für tragbare Steuern’ in der
Volksabstimmung vom 27. Februar 2005 angenommen wird.»
Sie wissen, was ich damit will. Die Annahme der Steuerinitia-
tive würde uns 400 Mio. Franken kosten. Wenn wir jetzt das
Zückerchen der 11 Millionen gegeben haben und dann noch
die 400 Millionen dazu kommen, ist es zu viel. Deshalb sollte
man wenigstens die 11 Millionen nicht geben, wenn die 400
Millionen in der Volksabstimmung angenommen werden. Ich
bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

+DQV�2SSOLJHU, Thun (SVP). Wir konnten diesen Antrag in
der Fraktion nicht behandeln. Ich bin der Meinung, die ganze
Argumentation, weshalb man die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer abschaffen soll, werde durch die Annahme der
Initiative nicht hinfällig. Deshalb bitte ich Sie, den Antrag
abzulehnen.

+DQV�8OULFK� .lVHU, Münchenbuchsee (FDP). In der Kom-
missionsberatung entschieden wir, dass wir ein zweistufiges
Verfahren wählen: Einerseits soll der Artikel 44 auf 1. Januar
2005 in Kraft treten, andererseits die Änderungen beim Erb-
schafts- und Schenkungssteuergesetz auf den 1. Januar
2006. Ich sehe den Zusammenhang mit der Steuersen-
kungsinitiative nicht. Es wurde auch nie darüber diskutiert.
Man darf jetzt nicht die 11 Mio. Franken, die bei der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer wegfallen, als Kompensation
für die 400 Mio. Franken der Steuersenkungsinitiative einset-
zen. Ich bitte Sie, den Antrag Burkhalter abzulehnen.

$QGUHDV�5LFNHQEDFKHU, Jens (SP). Ich bitte sie, den Antrag
anzunehmen. Sie sollten aus den ideologischen Schützen-
gräben hervorkommen. Bei diesem Antrag geht es darum,
das aufzunehmen, was wir in der Kommission und auch hier
im Rat immer wieder hörten, nämlich dass man der Initiative
etwas entgegenstellen wolle. Die FDP hat das natürlich nicht
gesagt, denn diese Partei – bei der Fraktion bin ich nicht
ganz sicher – ist ja für die Initiative. Von der SVP aber hörte
man immer wieder, man wolle der Initiative etwas entgegen-
stellen, nämlich die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Jetzt
ist diese Steuer abgeschafft, und da ist der Antrag Burkhalter
nichts als logisch. Er sagt, wenn die Initiative angenommen
werde, dann müsse man nicht noch zusätzlich die Erb-
schaftssteuer draufpfropfen. Wir haben dann einen Steuer-
ausfall von 400 Millionen, und es wird uns schon genug be-
schäftigen, diese Ausfälle zu verarbeiten. Wenn die Initiative
abgelehnt wird, dann bleibt es bei der Abschaffung der Erb-
schaftssteuer. Dieser Antrag fällt wirklich nicht unter das
Links-rechts-Schema, sondern es ist ein Antrag der Vernunft.

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP), Präsident der Kom-
mission. Auch der Kommission lag dieser Antrag nicht vor.
Die Kommission diskutierte recht intensiv darüber, wann was
eingeführt werden solle. Man entschied, dass die Änderung
bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer erst auf den 1.

Januar 2006 in Kraft treten soll. Ich sehe keinen direkten
Zusammenhang mit der Steuersenkungsinitiative. Franken-
mässig ist es natürlich so, dass die Gesamtheit der Steuer-
ausfälle noch grösser würde. Aber ich kann dazu keine
Kommissionsmeinung wiedergeben. Deshalb muss ich Ihnen
nahe legen, so abzustimmen, wie es die Fraktionssprecher
empfohlen haben.

8UV� *DVFKH, Finanzdirektor. Die Regierung hat zu diesem
konkreten Antrag noch Stellung genommen. Deshalb kann
ich nur sagen, dass die Regierung der Vorlage gemäss grau-
er Fassung ausdrücklich zugestimmt hat, nicht zuletzt auch
deshalb, weil darin ein Element enthalten ist, das sich positiv
von der Steuersenkungsinitiative abhebt, indem es gezielte
Massnahmen trifft. Die Regierung hat verschiedentlich das
Grundbekenntnis abgegeben, dass sie für eine Verbesserung
des Steuerklimas für natürliche Personen sorgen und das in
einem verkraftbaren Mass umsetzen will. Rein frankenmässig
habe ich absolutes Verständnis für den Antrag Burkhalter.
Vor dem Hintergrund einer finanzpolitischen Perspektivelo-
sigkeit, die bei der Annahme der Steuerinitiative entstehen
würde, könnte man versucht sein, zu retten, was zu retten ist.
Aber in der Sache zielt der Antrag am Problem vorbei. Es
scheint mir auch problematisch zu sein, in einer Übergangs-
bestimmung ein Gesetz, das man beschlossen hat, wieder
ausser Kraft zu setzen. Ich stelle keinen formalen Antrag,
möchte aber betonen, dass die Regierung der Vorlage zuge-
stimmt hat, und zwar in Kenntnis davon, dass eine Steuer-
senkungsinitiative hängig ist.

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP). Nur noch eine
kleine Ergänzung: Die Steuersenkungsinitiative betrifft das
Steuergesetz. Hier reden wir im Moment über das Erbschafts-
und Schenkungssteuergesetz. Man muss die beiden Gesetze
auseinander halten, und Sie können das nicht miteinander
vermischen.

$QGUHDV�5LFNHQEDFKHU, Jens (SP). Ich bin überrascht, Han-
sueli Käser, dass es sich jetzt um zwei verschiedene Gesetze
handeln soll. Als euer Gegenvorschlag im letzten September
hier scheiterte, hiess es plötzlich, man wolle die Änderung
des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes in die Revi-
sion des Steuergesetzes einbeziehen. Man könne das ohne
weiteres in der Kommission zuhanden der zweiten Lesung
diskutieren. Die gleiche Kommission behandelte also beides,
und jetzt willst du es wieder auseinander nehmen.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag Burkhalter, Rümligen (SP) 79 Stimmen
Dagegen 88 Stimmen

6 Enthaltungen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP), Präsident der Kom-
mission. Der Ordnung halber möchte ich sagen, dass sich bei
der Erbschafts- und Schenkungssteuer Artikel 19 ein kleiner
Fehler eingeschlichen hat. Im Absatz 2 wird auf Absatz 2
Buchstabe b Bezug genommen. Es sollte natürlich «Absatz 1
Buchstabe b» heissen. Diese redaktionelle Änderung muss
noch gemacht werden.
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6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
in zweiter Lesung 96 Stimmen
Dagegen 76 Stimmen

4 Enthaltungen

)ULVWYHUOlQJHUXQJHQ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0R�
WLRQHQ�XQG�3RVWXODWH��)LQDQ]GLUHNWLRQ�
Die Fristverlängerung um zwei Jahre, bis 2006, für die Motion
073/02 Widmer, Bern (GB), «Personalpolitische Massnahmen
aufgrund der Personalbefragung 2001» wird stillschweigend
genehmigt.

*HVHW]��EHU�GLH�$QVWHOOXQJ�GHU�/HKUNUlIWH��bQGHUXQJ�
Fortsetzung (siehe S. hiervor 1217)

Art. 12c, 13, 14 Abs. 1
Angenommen

Art. 14 Abs. 2

$QWUDJ�*%-$���63
Streichen

3UlVLGHQW. Wir haben letzte Woche das LAG nicht fertig
beraten. Zuletzt wurde der Antrag zu Artikel 12b abgelehnt,
was zur Folge hatte, dass die Anträge zu Artikel 14 Absatz 2
zurückgezogen wurden.

Art. 14 Abs. 3

$QWUDJ�(93
Ein Gehaltsaufstieg wird mindestens alle zwei Jahre gewährt.

$QWUDJ�63
Streichen

$QWUDJ�*%-$
Auf den Gehaltsaufstieg besteht ein Anspruch.

*HPHLQVDPHU�$QWUDJ�*%-$���63
Abs. 4 (neu): Der Regierungsrat kann bei schwieriger finan-
zieller Lage des Kantons unter Berücksichtigung der Kon-
junkturlage, der Entwicklung der Gehälter der öffentlichen
Gemeinwesen und der Privatwirtschaft jeweils für das Folge-
jahr den Stufenanstieg halbieren.

$QWUDJ�*%-$
Abs. 5 (neu): Der halbierte Stufenanstieg kann in den Folge-
jahren nachgewährt werden.

3UlVLGHQW. Auch die Anträge zu Artikel 14 Absatz 3 und die
Anträge für einen neuen Absatz 4 und einen neuen Absatz 5
sind zurückgezogen worden. Aufrechterhalten bleibt einzig
der Antrag EVP zu Absatz 3. Er wird von Frau Streiff-Feller
begründet.

0DULDQQH�6WUHLII�)HOOHU, Oberwangen (EVP). Ich komme mit
einem Antrag, der nun wirklich niemandem mehr wehtun
kann. Die Mehrheit hat es am letzten Donnerstag abgelehnt,
die Höhe des Gehaltsaufstiegs im Gesetz festzulegen. Die
Sache bleibt also in der Kompetenz des Regierungsrats.
Dieser bestimmt die Summe, die für das Lohnwachstum
eingesetzt werden kann, und sie bestimmen auch die Anzahl

der Gehaltsstufen. Unsere Regierungsräte werden sicher die
finanzpolitische Situation berücksichtigen. Es ist aber durch-
aus möglich, dass der Regierungsrat, gerade weil ihm nicht
mehr viel Geld für das Lohnwachstum zur Verfügung steht,
beschliesst, er wolle eine bestimmte Kategorie mehrmals
drannehmen und andere Kategorien leer ausgehen lassen,
um so gewisse Ungleichheiten auszugleichen.
Mit meinem Antrag möchte ich der Lehrerschaft signalisieren,
dass wenigstens alle innerhalb des kleinen Spielraums, den
der Regierungsrat hat, alle zwei Jahre mit einem kleinen
Lohnaufstieg rechnen können – nicht weil ich finde, ein
Lohnaufstieg alle zwei Jahre sei ausreichend, sondern weil
ich einen Weg suche, der der Lehrerschaft nicht jegliche
Lohnentwicklungsperspektive nimmt. Wenn wir an die Lohn-
prozentabzüge denken, die den Lehrern jetzt auch durch die
Lehrerversicherungskasse angelastet werden, dann ist dieser
Lohnaufstiegswunsch eigentlich lächerlich. Letzten Donners-
tag hörten wir von den bürgerlichen Parteien, auch sie seien
für einen Gehaltsaufstieg. Ich bitte Sie, das jetzt zu zeigen.
Die Lehrkräfte haben keine Perspektive, durch gute Arbeit
oder durch Weiterbildung sich lohnmässig weiterzuentwik-
keln. Wenn wir jetzt im Gesetz noch sagen, es bestehe kein
Anspruch auf Lohnaufstieg, dann geben wir ein völlig motiva-
tionstötendes Signal.
Mit unserem Antrag legen wir nicht die Höhe eines Lohnauf-
stiegs fest. Wir geben der Lehrerschaft einfach nur ein klei-
nes Zeichen, dass wir ihre Arbeit wertschätzen und bereit
sind, dies mit unseren beschränkten Mitteln mindestens alle
zwei Jahre zu honorieren. Ich bitte Sie, diesen Antrag zu
unterstützen.

,UqQH� +lQVHQEHUJHU�=ZHLIHO, Burgdorf (SP). Einen ähnli-
chen Kompromissvorschlag haben wir von der SP-Fraktion
aus in der vorberatenden Kommission gemacht, als wir noch
bestrebt waren, in irgendeiner Form Brücken zu bauen und
Kompromisse herzustellen, koste es, was es wolle. Mittler-
weile sind wir an einem andern Ort. Aufgrund der Debatte in
der vorberatenden Kommission und dann auch der Ple-
numsdiskussion von letzter Woche, als wir noch einmal sag-
ten, was eigentlich unsere Zielsetzung sei, ist eine Mehrheit
unserer Fraktion zu, Schluss gekommen, sie wolle den An-
trag in der vorliegenden Form nicht mehr unterstützen. Wir
sind zwar für Kompromisse, aber nicht um jeden Preis. Wir
haben das Gefühl, dieser Kompromiss hier gehe jetzt wirklich
zu weit, vor allem wenn man ihn in den Kontext mit dem
BLVK-Gesetz stellt. Wir wissen alle, dass die Lehrerinnen
und Lehrer wegen der deutlich höheren Beiträge Reallohn-
verluste in Kauf nehmen müssen.
Letzte Woche probierte ich noch einmal aufzuzeigen, was
unser Ziel mit dem Lehreranstellungsgesetz wäre, nämlich
den Lehrerinnen und Lehrern Sicherheit und eine Lohnper-
spektive zu geben. Das scheint uns mit dem Antrag EVP
nicht mehr erreichbar zu sein. Auch wenn sich die Argumen-
tation von Marianne Streiff weitgehend mit meiner Argumen-
tation deckt, kommen wir nicht zum gleichen Schluss. Für uns
ist das Zusammenspiel von BLVK-Gesetz, von Lohnperspek-
tiven und von LAG ein Paket, das man insgesamt beurteilen
muss. Wenn wir jetzt einen Kompromiss in dieser Grössen-
ordnung ins Gesetz einbauen, wonach die Lehrerinnen und
Lehrer alle zwei Jahre einen Gehaltsaufstieg in der Grössen-
ordnung von 20 oder 30 Franken garantiert bekommen, ist
dies in unseren Augen kein Kompromiss mehr.

&RULQQH� 6FKlUHU, Bern (GB). Auch unsere Fraktion kann
dem Antrag von Marianne Streiff nicht zustimmen. Es ist zwar
verlockend, auf einen weiteren Kompromiss einzugehen und
zu versuchen, ihn durchzubringen. Aber weil die Mehrheit des
Grossen Rats letzte Woche entschieden hat, die Lohnstufen
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nicht wie heute im Gesetz zu verankern, und weil wir wissen,
dass der Regierungsrat in der Verordnung neu 120 Lohnstu-
fen verankern will, ist der Vorschlag für einen Gehaltsaufstieg
alle zwei Jahre einfach nicht tauglich, denn es würde ja be-
deuten, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht «nur» 120
Jahre Schule geben müssten, um das Maximum zu errei-
chen, sondern 240 Jahre! In dieser Konstruktion ist also der
Antrag leider nicht tauglich. Der Kompromiss, den wir noch
hätten unterstützen können, ist letzte Woche abgelehnt wor-
den. Die Lohnstufen in einer Grössenordnung, die Sinn
macht, werden anders als heute im Gesetz nicht mehr veran-
kert sein. Deshalb müssen wir den Antrag EVP ablehnen.

%ULJLWWH�%ROOL�-RVW, Bern (FDP). Bei diesem Antrag geht es
uns nicht darum, ob er wehtut oder nicht. Es geht viel mehr
darum, dass auch er einen Anspruch fixiert, zwar nur alle
zwei Jahre und nur ein Minimum, aber er widerspricht immer
noch unserer Idee, dass kein Anspruch im Gesetz fixiert sein
soll. Das geht nicht gegen die Lehrer. Wir wollten es auch im
Personalgesetz nicht und wollen es in andern Gesetzen nicht.
Für uns steht dieser Antrag im Widerspruch zu unserem
eigentlichen Ziel, den Lehrern gemäss ihrer Leistung eine
Lohnperspektive zu geben. Deshalb hat die Kommission eine
Motion eingereicht, die das Modell eines Leistungslohns
verlangt. Wenn wir das Ziel verwirklichen wollen, können wir
nicht einen Teil der Gehaltssumme per Gesetz auch denen
zukommen zu lassen, die die erwartete Leistung nicht erbrin-
gen. Deshalb bittet die FDP-Fraktion, diesen Antrag abzuleh-
nen.

+DQV�8OULFK� 6DO]PDQQ, Oberburg (SVP). Wir haben das
schon in der ersten Lesung behandelt und abgelehnt. Ich
bitte Sie, auch jetzt den Antrag abzulehnen, weil wir sonst die
Gleichheit mit dem Staatspersonal nicht erreichen. Mich er-
staunt es, dass viele Mitglieder der Lehrerschaft nicht wissen,
wie sie angestellt sind. Am 17. November erschien ein Leser-
brief in der BZ, aus dem hervorgeht, dass der Leserbrief-
schreiber gar nicht im Bild ist. Er schrieb vom Einfluss des
Personalgesetzes auf die Lehrer. Jetzt habe ich hier ein BE-
Info, und da äussert sich ein Rektor, der offenbar nicht weiss,
wie die Sache funktioniert. Von der Lehrerschaft sollte man
doch erwarten dürfen, dass sie weiss, nach welchem Gesetz
sie angestellt ist.

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP), Präsident der
Kommission. Wir haben den EVP-Antrag in der zweiten Le-
sung in der Kommission behandelt und ihn einem Antrag von
Frau Hänsenberger, SP, gegenübergestellt. Dieser SP-
Antrag lautete: «Ausnahmsweise kann unter Berücksichti-
gung des kantonalen Finanzhaushaltes für längstens ein Jahr
kein Gehaltsaufstieg ausgerichtet werden.» Bei der Gegen-
überstellung obsiegte der Antrag EVP, aber er unterlag dann
der Formulierung gemäss grauer Vorlage. Würden wir den
Antrag annehmen, entstünde eine Differenz zum Personalge-
setz. Wir möchten insgesamt dazu kommen, dass der Regie-
rungsrat bestimmen kann, welche Mittel in welcher Weise für
den Gehaltsaufstieg bereitgestellt werden. Ich bitte Sie, den
Antrag abzulehnen.

0DULR� $QQRQL, directeur de l'instruction publique. Je vous
demande aussi, au  nom du gouvernement, de rejeter cette
proposition. J’aimerais revenir sur les éléments qui nous
conduisent à ce rejet. D’abord, la progression salariale et le
droit à la progression salariale: la prétention à la progression
salariale ne doit pas être ancrée dans la loi, ceci pour donner
au gouvernement la possibilité de la pratiquer, le cas
échéant, mais de la pratiquer en fonction des capacités fi-

nancières réelles de l’Etat. Ce sont les charges que nous
avons reçues en 1998, lors qu’on nous a donné le mandat de
préparer cette loi. Ces charges étaient dans une motion
PRD/UDC et cette motion est toujours en vigueur. La modifi-
cation légale que nous préparons maintenant est influencée
totalement par cette motion, qui a donné un mandat au gou-
vernement. La motion en question nous a donné un cadre
pour la modification de la loi et ce cadre, c’est la flexibilisation
d’une part et d’autre part ne pas fixer des composantes fixes
des salaires dans la loi.
J’aimerais revenir sur les déclarations de Mme Hänsenber-
ger, de Mme Streiff et de Mme Schärer en ce qui concerne la
précarité à laquelle cette loi conduit au niveau du salaire des
enseignants. Depuis la discussion que nous avons menée en
1998 dans ce Grand Conseil, nous avons accepté politique-
ment l’idée que nous devions avoir une loi qui flexibilise le
régime de la progression salariale, pour des raisons de politi-
que financière. Depuis 1999, le Grand Conseil a sanctionné
cette flexibilisation au sein d’un décret. Au niveau de la loi,
nous sommes en train de reprendre le système qui fonc-
tionne depuis 1999. Or, depuis 1999, le gouvernement a
assumé ses responsabilités. On ne peut pas dire que les
enseignantes et les enseignants depuis 1999 n’ont pas eu de
progression salariale. Ils n’ont pas la progression salariale qui
est prévue dans le décret actuel, mais ils ont eu une progres-
sion salariale qui tenait compte des capacités réelles de
l’Etat. Il est faux de dire ici que le gouvernement précarise la
situation des enseignants. Le gouvernement fait en sorte de
les traiter de la même manière que le personnel de l’Etat,
premièrement, et deuxièmement il fait en sorte, dans le cadre
des moyens qui sont donnés à l’Etat d’honorer aussi son
engagement financier auprès des enseignants. Je m’inscris
en faux contre le procès qui est fait contre le gouvernement
qu’avec ses compétences il ne va pas assumer ses respon-
sabilités vis-à-vis des enseignants, il l’a toujours fait et il
continuera à le faire, mais il doit le faire dans le cadre des
moyens qui sont les siens. Il ne peut pas octroyer des pro-
gressions salariales ou sanctionner dans la loi de telles pro-
gressions qui dépassent nettement les possibilités de l’Etat.
On aura une motion, on l’a dit, cela nous permettra de thé-
matiser d’autres moyens d’envisager la progression salariale
chez les enseignants, c’est juste de le faire de cette manière,
et je pense aussi que ce que nous faisons aujourd’hui est une
situation provisoire qui devra être une fois remplacée par
quelque chose de plus moderne et de plus engageant pour
les enseignantes et les enseignants. Je vous demande de
bien vouloir rejeter la proposition de Mme Streiff.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag EVP 31 Stimmen
Dagegen 95 Stimmen

17 Enthaltungen

Art. 16, 17
Angenommen

Art. 17a

3UlVLGHQW. Hier besteht ein Antrag der Redaktionskommissi-
on. Wird er bestritten? – Das ist nicht der Fall. Artikel 17a ist
somit angenommen.

Art. 18–21, 22, 22a, 23, 25, 26a, 27, 28, 30
Angenommen

Anhang I
Angenommen
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II. und III.
Angenommen

IV. Übergangsbestimmungen

Ziff. 1–3
Angenommen

Ziff. 4.1–4.3
Angenommen

$QWUDJ�)'3
4.4 Antrag der Kommission
4.1 … erworben haben, erhalten diese bis zum 31. Juli 2010
ausgerichtet.

3UlVLGHQW. Frau Bolli hat den FDP-Antrag zu den Übergans-
bestimmungen zurückgezogen.

+DQV�8OULFK�.lVHU, Münchenbuchsee (FDP), Präsident der
Kommission. Bei Ziffer 4.4 geht es um das Gleiche wie unter
4.1. In der ersten Lesung hiess das Plenum die Ziffer 4.1 gut,
wonach die Sache bis zum 31. Juli 2015 erstreckt werden
solle. Die Kommission behandelte die Ziffern 4.4 und 4.1 in
der zweiten Lesung nicht mehr. Deshalb haben wir jetzt eine
Differenz zum Antrag des Regierungsrats, der beides gleich-
schaltet. Die Kommission hat darüber nicht mehr entschie-
den, aber ich bin der Meinung, man sollte die beiden Ziffern
einander angleichen. Ich bitte in meinem Namen, auch in der
Ziffer 4.4 auf das Jahr 2015 zu erstrecken.

3UlVLGHQW. Der Antrag des Regierungsrats ist nicht bestritten
und damit angenommen.

Inkrafttreten
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

3UlVLGHQW. Vor der Schlussabstimmung möchte Frau Hän-
senberger eine Schlusserklärung für die SP abgeben.

,UqQH� +lQVHQEHUJHU�=ZHLIHO, Burgdorf (SP). Wir Linken
haben zusammen mit den Grünen und der EVP um Kompro-
misse gekämpft. Man kann uns nicht vorwerfen, wir hätten
nicht versucht, konstruktive Lösungen zu finden. Sie sind
gescheitert. Fakt ist, dass damit der Lehrerberuf um eine
weitere Komponente weniger attraktiv geworden ist. Wir ha-
ben in dreifacher Hinsicht Verschlechterungen beschlossen.
Wir haben mit dem LAG jetzt ein Gehaltsystem so verändert,
dass die Lehrpersonen keine Perspektive mehr haben und
lohnmässig kaum noch auf einen grünen Zweig kommen.
Man wird wegen SAR nicht einmal den Teuerungsausgleich
voll gewähren können. Auch das bedeutet einen Reallohn-
verlust. Sodann sind die massiven Beitragserhöhungen der
BLVK ebenfalls sehr belastend. Unter dem Strich müssen die
Lehrpersonen eine deutliche Reallohneinbusse in Kauf neh-
men.
Alle diese Entscheide haben aus unserer Sicht auch eine
stark bildungspolitische Dimension. Anstatt alles zu tun, um
die besten Lehrpersonen für unsere Schulen zu bekommen
und auch zu behalten, tun wir das Gegenteil. Die Schule
verliert an Attraktivität und an Konkurrenzfähigkeit. Die Aus-
wirkungen dieser Politik werden wir erst in ein paar Jahren
erfahren. Wir von der SP sind überzeugt, dass der Grosse

Rat mit seiner kurzfristigen Optik Schäden anrichtet, die ei-
gentlich nicht verantwortbar sind. Der Grosse Rat hat einmal
mehr die Politik blockiert. Die kompromisslose Haltung führt
dazu, dass Referenden ergriffen werden. Das kann doch
keine gute Politik sein. Beim LAG hätte der Grosse Rat ein
besonders grosses Interesse haben müssen, eine gute Lö-
sung herbeizuführen, weil im Jahr 2005 das Dekret ausläuft.
Wir sind der Meinung, der Grosse Rat habe eine Chance
verpasst.

+DQV�8OULFK�6DO]PDQQ, Oberburg (SVP). Ich verstehe nicht,
warum hier argumentiert wird, es gebe für die Lehrkräfte
keine Perspektive mehr. Lesen Sie die Artikel 13 und 14.
Danach ist auch bei der Lehrerschaft ein Aufstieg möglich.
Ich möchte doch bitten, das anzuerkennen, was vorhanden
ist.

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Gesetzesentwurfs in
zweiter Lesung 75 Stimmen
Dagegen 56 Stimmen

10 Enthaltungen

.LQGHUJDUWHQJHVHW]��bQGHUXQJ�
Beilage Nr. 43

(UVWH�/HVXQJ

(LQWUHWHQVIUDJH

$QWUDJ�*%-$
Eintreten

3UlVLGHQW. Wir haben die besondere Situation, dass sowohl
der Regierungsrat wie auch die Kommission einen Antrag auf
Nichteintreten stellen. Aber es gibt auch einen Antrag GBJA
auf Eintreten. Ich gebe der Kommissionspräsidentin das
Wort.

)UDQ]LVND�)ULWVFK\, Rüfenacht (FDP), Präsidentin der Kom-
mission. Am 10 September 2002 hat der Grosse Rat die
Motion Schärer «Waldkindergarten ist eine gute Alternative»
gegen den Willen der Regierung überwiesen – allerdings
relativ knapp mit 78 gegen 74 Stimmen bei 15 Enthaltungen.
Die Motion Schärer verlangte, dass die gesetzlichen Bestim-
mungen so angepasst oder ergänzt werden, dass eine Ge-
meinde auf Antrag, also fakultative, an Stelle eines Regelkin-
dergartens einen so genannten Waldkindergarten betreiben
kann. Auslöser der Motion war ein Gesuch der Gemeinde
Köniz für einen Waldkindergarten. Köniz stellte das Gesuch,
weil in Mittelhäusern Kindergartenraum fehlte. Das Gesuch
wurde von der Erziehungsdirektion abgelehnt. Ziemlich ge-
nau zwei Jahre später, am 22. September 2004, befasste
sich die grossrätliche Kommission mit der Änderung des
Kindergartengesetzes, das den Gemeinden das Führen von
Waldkindergärten ermöglichen würde. Die Kommission be-
schloss mit 12 gegen 8 Stimmen bei einer Enthaltung Nicht-
eintreten. Dazu kam, dass nicht einmal alle 8 Kommissions-
mitglieder, die für Eintreten stimmten, diese Vorlage wirklich
wollten. Einige stimmten nämlich deshalb für Eintreten, weil
sie den früheren Entscheid des Grossen Rats als mehr oder
weniger verbindlichen Auftrag auffassten, dem Grossen Rat
eine Gesetzesänderung zur Beratung vorzulegen.
Was ist seit 2002 passiert? Warum wollte der Grosse Rat vor
zwei Jahren, dass die Gemeinden Waldkindergärten betrei-
ben dürfen, und warum will die Kommission jetzt keine Wald-
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kindergärten mehr? Um das zu erklären, gehe ich noch ein-
mal zurück zur Beratung der Motion Schärer im Grossen Rat.
Die Motionärin begründete ihr Anliegen als wertvolle Ergän-
zung des pädagogischen Angebots. Waldkindergärten hätten
sich in Dänemark gut bewährt, sie benötigten keinen Raum,
dagegen aber zwei Lehrkräfte pro Kindergruppe, und das sei
zu begrüssen, weil viele Kindergartenlehrkräfte ohne Stelle
seien. Diese Kindergärten seien sinnvoll an Orten mit stark
schwankenden Kinderzahlen, weil sie relative einfach eröffnet
und wieder geschlossen werden können. In der Debatte äu-
sserten sich alle SprecherInnen – es gab zwei Ausnahmen –
positiv über die Waldkindergärten. So auch drei Grossräte
aus Köniz. Die Sympathie für naturnah im Wald spielende
Kinder war sehr gross.
Die Regierung argumentierte vergeblich dagegen. Ihre Argu-
mente wurden kaum aufgenommen. Die Regierung meinte,
Waldkindergärten enthielten zwar positive Aspekte, seien
aber pädagogisch zu einseitig ausgerichtet. Der Erlebnisraum
der Kinder werde auf den Wald eingeschränkt, was eine
Einschränkung von Erfahrungen bedeute. Die Einführung von
Waldkindergärten sei mit der Einführung der Basisstufe nicht
vereinbar. Aus Sicherheitsgründen müssten Waldkindergär-
ten im Teamteaching durch 2 Personen geführt werden, wozu
damals noch die gesetzliche Grundlage fehlte. Die Erfahrun-
gen aus Dänemark und Zürich könnten nicht ohne weiteres
auf Bern übertragen werden. In Dänemark habe der Kinder-
garten eine andere Funktion, sei eher eine sozialpädagogi-
sche Einrichtung als eine Bildungseinrichtung. Der Lehrplan
könne in Waldkindergärten nicht vollumfänglich umgesetzt
werden.
Was beinhaltet die Gesetzesänderung und warum beantragt
die Kommission Nichteintreten? Die Regierung musste die
Überweisung der Motion akzeptieren und einen Entwurf für
die Änderung des Kindergartengesetzes ausarbeiten. Ge-
mäss dieser Änderung sollen die Gemeinden zusätzlich zu
Regelkindergärten auch Waldkindergärten führen dürfen,
wenn genug Kinder mit Einwilligung der Eltern eine solche
Einrichtung besuchen wollen. Weiter steht im Gesetzesent-
wurf, dass eine Waldkindergartenklassen von zwei Lehrkräf-
ten geführt wird und die Gemeinde die Kosten für die zweite
Lehrkraft tragen soll. Ausserdem enthält der Entwurf ein paar
sprachliche Anpassungen an die ständige Praxis.
In der Vernehmlassung befürwortete ein Drittel der Ver-
nehmlassungsteilnehmer die Änderung grundsätzlich, ein
Drittel lehnte sie grundsätzlich ab. Verschiedene Vernehm-
lassungsteilnehmer verlangten eine generelle Überarbeitung
des Kindergartengesetzes. Die meisten Gemeinden lehnten
die Finanzierung der zweiten Lehrkraft ab.
In der Kommissionssitzung wurden zuerst eine Waldkinder-
gärtnerin und eine Lehrperson aus einem Regelkindergarten
angehört. Die Waldkindergärtnerin beschrieb den schönen
und lebendigen Betrieb im Wald und erzählte, was die Kinder
im Wald alles erfahren und erleben können. Die andere Kin-
dergärtnerin legte der Kommission dar, dass die Lehrperso-
nen im Kindergarten in der Umsetzung des Lehrplans sehr
frei sind. So ist es im Regelkindergarten ohne weiteres mög-
lich, den Kindergartenbetrieb tageweise oder auch über eine
längere Zeit in den Wald zu verlegen. Auch im Regelkinder-
garten sind also intensive Walderlebnisse möglich, und zwar
für alle Kinder, nicht nur für die wenigen, die einen Waldkin-
dergarten besuchen können. Die Kindergärtnerin zeigte auf,
dass es weder möglich noch nötig noch sinnvoll sei, alles im
Wald zu erfahren, was der Lehrplan vorgibt. Zum Beispiel ist
im Wald der Umgang mit Büchern, technischen Instrumenten,
mit Farben und verschiedenen andern Materialien kaum
möglich. Umgekehrt kann der Bezug zur Natur im Regelkin-
dergarten durch verschiedenste Tätigkeiten und Experimente
zusätzlich gefördert werden, zum Beispiel durch einen Be-

such auf dem Bauernhof, Besuch eines Weihers, Brotbacken
etc.
An der Kommissionssitzung wurde auch darauf hingewiesen,
ein grosses Problem sei die Heterogenität der Kinder. Der
Lehrplan ist auf dies Heterogenität ausgerichtet. Verlangt ist
ein breites Angebot und nicht Einseitigkeit. Der Unterricht im
Wald bedeutet einen Realitätsausschnitt. So wird auch die
Sprache im Wald einseitig gefördert, und zwar in Richtung
Materialien und Phänomene aus der Natur. Im Waldkinder-
garten ist die Früherfassung von Defiziten und die Behebung
dieser Defizite durch Fachpersonen schwieriger. Ein grosser
Nachteil der Waldkindergärten ist zudem, dass die Zusam-
menarbeit von Waldkindergarten und Schule nicht optimal
funktionieren kann. Der kontinuierliche Übergang vom Kin-
dergarten in die Schule ist dadurch in Frage gestellt. Das ist
besonders für die Kinder problematisch, die schlecht inte-
griert sind. Es ist aber auch im Hinblick auf eine mögliche
Einführung der Basisstufe sehr ungünstig.
Insgesamt ist die Kommission mehrheitlich zur Erkenntnis
gekommen, dass Kindergartenunterricht im Wald schön, gut
und wertvoll ist, dass aber Waldkindergärten, die aus-
schliesslich im Wald stattfinden, zu einseitig sind und die
Kinde zuwenig umfassend auf die Realität vorbereiten. Die
Kommission hat deshalb Nichteintreten beschlossen, und ich
bitte Sie im Namen der Kommission und im Einklang mit der
Regierung, Nichteintreten zu beschliessen.
Ich muss noch darauf aufmerksam machen, dass die Eintre-
tensfrage heute die einzige Frage ist, über die Sie abstimmen
können. Wenn Sie nämlich Eintreten beschliessen würden,
ginge die graue Fassung zur Detailberatung zurück an die
Kommission.

+LHU�ZHUGHQ�GLH�%HUDWXQJHQ�XQWHUEURFKHQ�
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Der Redaktor / die Redaktorin
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Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP),�Präsident

Präsenz: Anwesend sind 183 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Michel Blanchard, Mirjam Bütler, François Contini,
Christoph Erb, Alfred Gerber, Lorenz Hess, Franziska Hess,
Walter Kunz, Stefan Lagger, André Lecomte, Fred-Henri
Schnegg, Jürg Schürch, Herbert Seiler, Christoph Stalder,
Margrit Staub-Lerch, Robert Sutter, Johanna Wälti-Schlegel.

.LQGHUJDUWHQJHVHW]��bQGHUXQJ�
Fortsetzung

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Der Eintre-
tensantrag der GBJA wird von Frau Schärer erläutert.

&RULQQH�6FKlUHU� Bern (GB). «Das eine tun und das andere
ermöglichen»: Die Fraktion GBJA möchte Ihnen beliebt ma-
chen, auf die Vorlage einzutreten. Die Änderung des Kinder-
gartengesetzes würde es den Gemeinden ermöglichen, zu-
sätzlich zu den Regelkindergärten, die weiterhin die Norm
wären, auch Waldkindergärten zu führen. Waldkindergärten
könnten dann eingeführt werden, wenn die Behörden, die
Kindergärtnerin und die Eltern damit einverstanden sind. Die
Waldkindergärten wären ein absolut freiwilliges Angebot. Seit
der Überweisung der Motion vor zwei Jahren hat eine breite
Diskussion über Waldkindergärten stattgefunden. Ich gehe
auf drei Punkte dieser Diskussion ein, auf den Lehrplan, die
Basisstufe und den Schulanschluss.
Zum Lehrplan: Waldkindergärten bewähren sich in der
Schweiz und im Ausland seit Jahrzehnten, im Kanton Bern
bisher allerdings lediglich auf privater Basis, und zwar in Biel
und in Ringgenberg. Die Kindergärtnerinnen in den beiden
Waldkindergärten können den neuen Lehrplan für den Kin-
dergarten in diesen Waldkindergärten bestens umsetzen. Die
Sozial-, die Selbst- und die Sachkompetenz, die drei Grund-
pfeiler des neuen Lehrplans also, können genauso gut im
Wald wie im Regelkindergarten umgesetzt werden.
Auch die Basisstufe steht dem Waldkindergarten nicht im
Weg. Zurzeit laufen mit der Basisstufe Pilotversuche. Bis sie
im Kanton Bern eingeführt wird, dauert es gemäss neuer
Planung aufgrund der Bildungsstrategie zwischen fünf und
acht Jahren. Bis dann können mit dem Waldkindergarten
wertvolle Erfahrungen im Teamteaching gewonnen werden,
die für die Basisstufe sehr wichtig sind. Diese Erfahrungen
können dann in die Gesetzesrevision, die wir ohnehin für die
Einführung der Basisstufe machen müssen, einfliessen.
Der Schulanschluss ist auch mit dem Waldkindergarten ge-
währleistet. Dies zeigt die aufschlussreiche Studie von Sarah
Kiener von der Universität Freiburg vom Dezember 2003. Im
Umgang mit dem Stift und der Schere, also beim Test der
feinmotorischen Fähigkeiten, können keine Unterschiede
zwischen Regel- und Waldkindergartenkinder festgestellt
werden. Auch in den Bereichen Grobmotorik, Kreativität,
Ausdauer und Konzentration haben die Kinder des Waldkin-
dergartens überaus befriedigend abgeschnitten, zum Teil
sogar noch besser als die Kinder aus Regelkindergärten.
Die Idee der Waldkindergärten wird von Eltern, Behörden,
Lehrkräften und Schulleitungen getragen, die eine solche

Möglichkeit wünschen. Ich habe seit der Überweisung der
Motion viele Gespräche mit Eltern und Lehrkräften geführt. In
der Diskussion mit Eltern, Kindergärtnerinnen und Lehrerin-
nen und Lehrern habe ich festgestellt, dass die Aufwertung
des Kindergartens mit dem neuen Lehrplan und mit der Inte-
gration des Kindergartens in die Schule als richtiger Schritt
betrachtet wird. Er ist nicht bestritten. Auf der andern Seite
wird aber auch nicht gewünscht, dass die Entwicklung beim
Kindergarten jetzt ins andere Extrem führt und der Kinder-
garten verschult wird. Das Lernen beim Spiel soll weiterhin im
Mittelpunkt stehen. Und das kann genauso gut im Wald wie
im Kindergartenraum stattfinden. Anders gesagt: Es wird von
den Eltern, von Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen und
Lehrern, die den Waldkindergarten als gute Option betrach-
ten, nicht verstanden, warum der Waldkindergarten nicht auf
freiwilliger Basis eingeführt werden soll.
Es gibt auch noch einen wichtigen bildungspolitischen
Aspekt: Das heutige Schulmodell ist so ausgestaltet, dass
alle Kinder, die speziell gefördert werden müssen, gesondert
behandelt werden, und zwar mit den verschiedenen Formen
des Förderunterrichts. Mit dem neuen Integrationsartikel, den
wir im Rat vor noch nicht langer Zeit verabschiedet haben,
sind wir jetzt gefordert, nach neuen Wegen und Mitteln zu
suchen, um alle Kinder zu integrieren. Auch hier kann der
Waldkindergarten wertvolle Erfahrungen beitragen. Im Wald-
kindergarten Ringgenberg werden zum Beispiel bereits heute
behinderte Kinder voll integriert. Aus Kreisen von Lehrkräften
des Bereichs Psychomotorik wird die Möglichkeit von Wald-
kindergärten ganz klar begrüsst. Dies sei genau das Richtige
für Kinder, die mehr Bewegung brauchen.
Ich fasse zusammen. Der Gesetzesentwurf ermöglicht es den
Gemeinden, einen Waldkindergarten einzurichten, wenn sie
das wünschen. Es muss kein Kind gegen den Willen der
Eltern in den Waldkindergarten eintreten. Es wird also nie-
mand gezwungen, doch eröffnet diese Gesetzesänderung
neue pädagogische Möglichkeiten, und das bei voller Ko-
stenneutralität für den Kanton Bern. Eintreten wäre ein Zei-
chen von Offenheit und Aufgeschlossenheit des Kantons
Bern. Es würde ermöglichen, die bisherigen Erfahrungen mit
Waldkindergärten zu vertiefen. Zudem würde die Ausbildung
im Bereich Naturpädagogik gefördert, was allen Regelklassen
zugute käme, die immer öfter Waldtage durchführen. Im Hin-
blick auf die Basisstufe könnten wertvolle und zusätzliche
Erfahrungen mit dem Teamteaching, das auf dieser Stufe die
Zukunft sein wird, gewonnen werden. Die Vorlage kostet
nichts, sie verpflichtet zu nichts, aber sie eröffnet neue Mög-
lichkeiten. Deshalb bittet Sie die Fraktion GBJA, auf die Ge-
setzesänderung einzutreten und das Geschäft zur Detailbe-
ratung an die Kommission zurückzugeben.

0DULDQQH�6WUHLII�)HOOHU� Oberwangen (EVP). Im September
2002 hat der Grosse Rat mehrheitlich die Motion angenom-
men, wonach die Waldkindergärten im Kanton Bern einge-
führt werden können, wenn dies die Gemeinde will und sie
die Kosten für die zweite Kindergärtnerin selber übernimmt.
Selbstverständlich ist der Besuch eines Waldkindergartens
freiwillig. Es ist eine Tatsache: Es gibt Elterngruppen, die für
ihre Kinder einen Waldkindergarten wünschen. Zum Beispiel
in Mittelhäusern. Zu ihrer Freude stossen diese Eltern in
Köniz auf offene Ohren. Die Gemeinde ist bereit, eine zweite
Kindergärtnerin zu bezahlen. Auch die Schulkommission und
der Schulinspektor haben nichts dagegen. Aber da die ge-
setzlichen Grundlagen fehlen, geht es leider trotzdem nicht.
Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Grundlagen zu schaf-
fen. Der Hauptgrund, den es im Kanton Bern für eine Ableh-
nung geben könnte, wären die Finanzen. Dieser Hauptgrund
fällt aber hier weg. Es kostet den Kanton rein nichts. Der
pädagogische Grund, der als Argument gegen Waldkinder-
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gärten genannt wird, wird ganz unterschiedlich beurteilt. Es
gibt eine Lizentiatsarbeit zu diesem Thema; Corinne Schärer
hat es vorhin angesprochen. Gemäss dieser Lizentiatsarbeit
schneiden Kinder von Waldkindergärten im Bereich Grob-
motorik und Kreativität signifikant besser ab. Ausserdem
haben sie mehr Ausdauer, können sich besser konzentrieren
und sind weniger ablenkbar. Im Umgang mit Stift und Schere
konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Der Lehrplan
kann auch in einem Waldkindergarten umgesetzt werden.
Wie die Kinder aus einem Regelkindergarten einzelne Nach-
mittage in einem Wald verbringen können, können genauso
gut Waldkindergärteler einzelne Nachmittage in einem Schul-
zimmer verbringen, um gewisse Themen zu behandeln. Das
ist alles nur eine Frage der Organisation. Den Kindern ent-
stehen keine Nachteile, wenn sie in einem Waldkindergarten
sind.
Stimmen wir diesem Gesetz zu, wird niemand zu etwas ge-
zwungen. Wir ermöglichen einfach den Gemeinden, die das
wollen, einen Waldkindergarten zu führen. Und die Eltern
haben die freie Wahl, ihr Kind in einen Regelkindergarten
oder in einen Waldkindergarten zu schicken. Mehrkosten
werden keine verursacht. Wenn Sie dieses Geschäft ableh-
nen, gewinnen Sie gar nichts. Es kommt nicht billiger, und die
Kinder werden nicht besser gefördert. Es wird lediglich etwas
verboten, das gewünscht wird, das für einige gut ist, die an-
dern nicht tangiert und niemandem weh tut. Deshalb bitte ich
Sie, auf das Gesetz einzutreten.

.lWKL�:lOFKOL�/HKPDQQ� Obersteckholz (SVP). Eine grosse
Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützt den Nichteintre-
tensantrag. Was spricht für diesen Entscheid? Der neue
Kindergartenlehrplan ist sehr weit gefasst. Der Vielfalt des
Kindergartenunterrichts wird mehr als nur Rechnung getra-
gen. Sein Aufbau erlaubt es, die Kinder auf verschiedenen
Ebenen zu fördern. Auch dem an einzelnen Tagen durchge-
führten Unterricht in der freien Natur wird Rechnung getra-
gen. Der Wald bietet viele Möglichkeiten. Viele Materialien
aus der Alltagssituation und Lebensrealität der Kinder befin-
den sich jedoch nicht im Wald. Der Wald ist nur ein Aus-
schnitt davon. Die Kinder beginnen den Weg im Kindergarten
und setzen ihn in der Schule fort. Der nahtlose Übergang ist
zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist von
zentraler Bedeutung. Doch brechen wir einen Teil des Lehr-
plans heraus und machen wir ihn zu einer selbständigen
Unterrichtsform, kann der im Lehrplan vorgesehene und von
der Schule geforderte nahtlose Übergang nicht optimal ge-
währleistet werden. In der Debatte um Schübe haben wir
seinerzeit die Erziehungsdirektion kritisiert, sie nehme auf die
weiterführende Anwendbarkeit von Schübe zu wenig Rück-
sicht. Und ausgerechnet hier wollen wir das Gegenteil be-
schliessen und ein Zeichen setzen, das dem heutigen Lehrplan
nicht entspricht.
Auch die Erfassung von lernbehinderten Kindern gestaltet
sich im Wald schwieriger. Im Wald fallen nicht die gleichen
Defizite auf wie im Regelkindergarten mit seinen vielfältigen
Angeboten. Der Unterricht Förderlektionen gestaltet sich
dementsprechend schwieriger. Zudem gibt es noch weitere
Fragen: Lässt sich ein Waldkindergarten mit der Basisstufe
vereinbaren? Kann der Integrationsartikel im Waldkindergar-
ten erfolgreich umgesetzt werden?
Wir wollen den Entscheid den Gemeinden überlassen, mit
der Auflage, für die Finanzierung der zweiten Lehrkraft selber
aufzukommen. In der Vernehmlassung äusserten sich die
Gemeinden mehrheitlich gegen die Finanzierung einer zwei-
ten Lehrkraft und verwiesen auf Artikel 24 des Filag. Dort
steht, die Finanzierung von Schule und Kindergarten sei eine
Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinde. Kann die Über-
tragung der Finanzierung der zweiten Lehrkraft auf diese Art

richtig gelöst werden, ohne dass wir in ein paar Jahren wie-
der finanzielle Altlasten zu bewältigen haben, wenn dann auf
richterlicher Ebene anders entschieden wird? Wir haben
langsam genug von solchen Überraschungen.
Wichtig ist die Wahlfreiheit der Eltern. Ob Regel- oder Wald-
kindergarten: Was ist, wenn in ein paar Jahren das Interesse
an einem Waldkindergarten nachlässt? Dann stehen die
betreffenden Gemeinden wieder vor den gleichen Raumpro-
blemen. Wenn nur das der Grund für einen Waldkindergarten
ist, warum schliessen sich dann solche Gemeinden nicht mit
einer Nachbargemeinde zusammen, wenn es vorübergehend
zu viele Kinder für eine Klasse gibt?
Zusammenfassend muss ich Folgendes sagen: Der Wald
bietet viele Möglichkeiten für die Entwicklung der Kinder, aber
nicht alle. Die Natur ist vielfältig, und zwar überall, nicht nur
im Wald. Der heutige Kindergartenlehrplan ist ein vielseitiges
Instrumentarium, um den verschiedenen Entwicklungsstadien
der Kinder gerecht zu werden und sie für einen optimalen und
nahtlosen Schulübertritt vorzubereiten. Er trägt dem Unter-
richt in der Natur Rechnung. Dazu braucht es keine gesetzli-
che Verankerung des Waldkindergartens. Deshalb ist eine
grosse Mehrheit der SVP-Fraktion für Nichteintreten.

&KULVWLDQ� 6WDXIIHU� Brügg (FDP). Die FDP ist geschlossen
für Nichteintreten. Am 15. November hat die Zeitung «Der
Bund» einen Besuch im Wald dargestellt. Daraus möchte ich
einen kurzen Ausschnitt vorlesen, damit Sie sehen, wie es in
einem Waldkindergarten aussieht: «Zwischenhinein sind sie
selber Bäume. Sie recken sich, strecken ihre in warme Hand-
schuhe eingepackten Finger nach oben und sind dann
Herbstlaub, das im Wind flattert und auf den Boden fällt.
Später sind sie so flink wie die Eichhörnchen, sie rennen zu
den nächsten Bäumen, verstecken sich, dann berühren sie
ein grünes Blatt oder heben dürre Stecken auf. Dann teilen
sie sich in Gruppen, scharren je einen Laubhaufen zusam-
men und verstecken kleine Tannzapfen darin. Im Haufen der
anderen Gruppe suchen sie später nach Zapfen und erfahren
so, wie schwierig es für Eichhörnchen sein muss, ihre ver-
grabenen Nüsse wieder zu finden.» Und so weiter. Das ist
super und wunderbar. Aber das können die Eltern am
Samstag oder am Sonntag mit ihren Kindern machen, das
muss nicht vom Kindergarten angeboten werden. Das Kon-
zept ist für uns zu einseitig. Sicher haben viele Kinder zu
wenig Kontakt mit der Natur. Doch möchten wir diesem Um-
stand anders und nicht mit Waldkindergärten Rechnung tra-
gen. Es ist möglich, in den Regelkindergärten gewisse Unter-
richtseinheiten in den Wald zu verlegen. Doch ist es auch
nicht gerecht, wenn nur ein ganz kleiner Teil im Kanton die
Gelegenheit dazu hat, einen Waldkindergarten zu besuchen,
wenn man das als so wichtig erachtet. Nur eine reiche Ge-
meinde hat die Mittel für die Finanzierung von zwei Lehrkräf-
ten, und alle andern nicht. Reiche Gemeinden haben wir aber
bekanntlich im Kanton Bern mit einer Ausnahme keine.
Im Übrigen gibt es nicht nur das Thema Wald, sondern auch
ganz andere Dinge, womit man sich befassen könnte. Ich
denke dabei an einen Bauernhof, an ein Biotop, eine Kies-
grube, an Seen und Flüsse, Städte und Dörfer. Es gibt viele
Themen, die für alle Kinder wichtig sind, nicht nur der Wald.
Wachsen die Kinder während einem oder zwei Jahren im
Wald auf und werden dann abrupt in ein Klassenzimmer
gesetzt, kann das zudem für einige Probleme geben, wenn
sie sich dort eingewöhnen müssen. Sie sind auf die Schule
nicht vorbereitet.
Es wurde heute von zwei Personen gesagt, die Sache sei
kostenneutral, der Kanton müsse dabei keine Kosten tragen.
Es ist unverständlich, dass diese Denkweise heute immer
noch in den Köpfen ist: Der Kanton sagt, ihn koste es nichts,
aber die Gemeinden koste es etwas und die Gemeinden
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sagen, sie koste es nichts, es koste den Kanton etwas. Und
dann finden sie, es spiele keine Rolle und machen es. Mit
dieser Denkweise gelangen wir an den Punkt, wo wir uns
heute befinden. Wenn jeder denkt, der andere übernehme die
Kosten, können wir es machen wie wir wollen. So dürfen wir
aber künftig nicht mehr handeln. Ich bitte Sie, auf dieses
Gesetz nicht einzutreten.

&KULVWLQH�YRQ�%DOOPRRV� Urtenen-Schönbühl (SP). Die SP-
Fraktion ist mehrheitlich für Eintreten auf das Gesetz, obwohl
wir einem reinen Waldkindergarten immer eher kritisch ge-
genüber gestanden sind. Unsere Kritik betrifft vor allem den
Lehrplan. Wir sind nicht ganz sicher, ob der Lehrplan bei
einem reinen Waldkindergarten eingehalten werden kann.
Ausserdem ist uns die Einführung der Basisstufe sehr wich-
tig. Auch hier sehen wir gewisse Konfliktpunkte. Entschieden
wehren wir uns dagegen, wenn der Waldkindergarten als
Sparmassnahme gebraucht wird, und zwar von solchen Ge-
meinden, die nicht bereit sind, in die Infrastruktur der Regel-
kindergärten zu investieren. Trotz all dem sollte es den Ge-
meinden, die das wollen, ermöglicht werden, dieses Angebot
bereitzustellen. Es geht ja nur um ganz wenige Gemeinden.
Die Hürden sind hoch. Die Eltern müssen immer die Wahl-
freiheit haben. Zudem ist der Waldkindergarten ein ergän-
zendes Angebot und nicht ein Ersatz für den Regelkinder-
garten. Aus all diesen Gründen beantragt die Mehrheit der
Fraktion Eintreten auf das Gesetz.

.DWK\� +lQQL� Kirchlindach (GFL). Wir können die Situation
am Anfang der Einschulung mit einem Acker vergleichen:
Das Feld für unsere Kinder muss gründlich und tief bearbeitet
werden, um zu guten und tiefgründigen Ergebnissen zu
kommen. Der Wald ist ein urtümlicher Raum. In einem Alter,
in dem die Durchlässigkeit des Kindes noch gross ist, ist es
möglich, ungestört, und zwar eins zu eins, auf eindrückliche
Art und Weise die Naturgesetze und die Grundsätze des
Lebens kennen zu lernen. Es ist eine gute Lebensschule. Ich
will damit die Möglichkeit aufzeigen, solche Wirkungen be-
reits im zarten Kindesalter präventiv einzusetzen, und nicht
erst später mit einer teuren Therapie, wenn’s nicht mehr
anders geht. Wenn wir versuchen, uns an unsere eigenen
Kinder zurückzuerinnern, ist die Möglichkeit für einen Extra-
weg sehr oft absolut richtig und wichtig. Ein Waldkindergarten
ist ein solcher Weg, eine Alternative. Er ist freiwillig. Er ist
eine Chance, auch um im öffentlichen Angebot etwas Spezi-
elles zu verwirklichen und anzubieten. Es ist schade, wenn
wir das alles den Privaten überlassen.
Leider geht dies offenbar vielen hier im Saal zu weit. Der
Waldkindergarten sei einseitig und unbrauchbar. Haben wir
uns schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie einseitig
unsere Leistungsgesellschaft ist und wo sie hinführt? Der
Waldkindergarten besticht gerade durch seine Einfachheit.
Unsere oft von aussen und von äusseren Einflüssen überla-
denen, ja belasteten Kinder können in eine reelle, eigene
Welt eintauchen, wo sie sich kreativ entwickeln können. Auch
die Regelkindergärten brauchen neue Erfahrungen, um sich
für die Herausforderungen rüsten zu können. Auch sie müs-
sen bei Bedarf ungewohnte Wege gehen können. Vielleicht
braucht es in einer extremen Zeit, wie dies heute der Fall ist,
extreme Lösungsansätze. Die Fraktion GFL unterstützt die
Anpassung im Kindergartengesetz und möchte damit ermög-
lichen, auf freiwilliger Basis einen solchen Kindergarten be-
suchen zu können. Wir unterstützen die Rückweisung in die
Kommission.

'DQLHO�3DXOL� Schliern (SVP). �=LHPOLFK�KHLVHU� Da ich nie in
einen Waldkindergarten gehen durfte, bin ich nicht so resi-
stent. Deshalb hat es mich bereits beim ersten Novemberlüft-

chen umgehauen und jetzt bin ich krank. �*HOlFKWHU�LP�6DDO�
Was sich andere Kantone schon lange leisten, was das nörd-
liche Ausland als gut befunden hat, will unser moderner
Kanton mit einem Verbot strafen. Es ist absolut müssig, noch
lange zu diskutieren, ob ein Waldkindergarten in das päd-
agogische Konzept hineinpasst oder nicht. Auch ist es mü-
ssig, darüber zu sprechen – wie dies die LEBE behauptet –,
ob ein Waldkindergärteler weniger mit den Themen Garten,
Wasser oder Tiere in Berührung komme. Das ist kurzum
lächerlich. Alle Argumente gegen den Waldkindergarten von
der Ausbildungsseite, auch wegen der Grob- oder Feinmoto-
rik oder wegen der Einfügung in die so genannte Basisstufe,
sind längst widerlegt. Trotz intensivstem Suchen ist es mir
nicht gelungen, irgendeine Studie zu finden, die etwas dar-
über aussagt, dass es den Waldkindergärtelern schlechter
geht als Kindern, die in den Regelkindergarten gegangen
sind.
Noch einmal zuhanden meiner Fraktion: Ein Waldkindergar-
ten kostet den Kanton keinen Rappen mehr. Das ist wichtig
zu wissen. Es kostet nur diejenige Gemeinde etwas, die es
freiwillig anbietet. Wir haben das ausgerechnet: Wir hätten
zwar eine zweite Lehrkraft entlöhnen, aber in dieser Zeit
keinen Raum mieten müssen. Es ist nicht ein Sparmodell,
aber es ist kostenneutral. Ich verlange nicht die Förderung
von Waldkindergärten, doch sollten sie erlaubt werden. Viele
Eltern aus den verschiedensten Schichten und politischen
Spektren wünschen sich, dass dieser Rat nicht etwas ver-
bietet, was Fünfjährigen den Besuch eines Kindergartens
ermöglicht. Die Alternative ist nämlich, dass diverse Kinder gar
keinen Kindergarten besuchen können, wenn es den Waldkin-
dergarten nicht gibt. Lassen wir doch die Gemeinden selber
entscheiden. Glauben Sie, Sie müssten die armen Kinder vor
den Gemeindebehörden schützen, die sich bei der ganzen
Sache nichts denken? Die können das doch selber entschei-
den!
Zur Wirtschaft: Wo bleibt Ihr Liberalismus, Ihre Ablehnung
von Verboten, wo bleibt Ihre Unterstützung effizienterer Nut-
zung vorhandener Strukturen, wo bleibt die Gemeindeauto-
nomie? Warum will die FDP, die Frauenförderung betreibt,
nicht die Möglichkeit schaffen, dass Fünfjährige ohne Mehr-
kosten betreut werden können, ohne zusätzliche Kinderkrip-
pen, und zudem noch gebildet werden und Fähigkeiten er-
werben, die ihnen später in der Wirtschaft nützlich sind? Ich
kann nicht verstehen, warum die Wirtschaft dagegen ist, es
sei denn, der Wald sei immer noch zu grün für sie.
Es wird von der Erziehungsdirektion argumentiert, der Kin-
dergartenunterricht könne auch unter dem heutigen Regime
im Wald stattfinden. Ja, aber nur dann, wenn die Klasse
gleichzeitig einen Raum hat, der ihr während sieben Tagen
und 24 Stunden zur Verfügung steht. Das ist jedoch eine
Regelklasse. Die Waldkindergartenklasse sollte einen Raum
dann, wenn er leer ist, ein- oder zweimal in der Woche nut-
zen können. Und, Herr Erziehungsdirektor, wenn eine Kin-
dergärtnerin beim jetzigen Gesetz während eines Monats
jeden Morgen mit den Kindergärtelern in den Wald gehen
würde, wer würde sie dann dorthin begleiten? Eine zweite
Kindergartenlehrkraft? Und wer würde sie bezahlen, der
Kanton?
Nichteintreten heisst Verbot einer innovativen, effizienten
Gemeindelösung. Ich bitte Sie, auf das Gesetze einzutreten.
Noch viel einfacher wäre es – wäre man juristisch nicht allzu
spitzfindig –, wenn der Erziehungsdirektor auf seinen damali-
gen Entscheid zurückkommen würde. Ich weiss, eintreten
bedeutet, wir frustrieren die Verwaltung, nicht eintreten be-
deutet, wir frustrieren Eltern und Kindergärtnerinnen. Erlau-
ben Sie doch heute zuhanden des Protokolls, diese zwei bis
drei begründeten Ausnahmen zu bewilligen. Dann können wir
aufhören zu diskutieren und die Sache muss nicht noch ein-
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mal zurück in die Kommission. Die zwei oder drei Gemein-
den, die das vielleicht einführen möchten, könnten es einfüh-
ren. Die juristische Begründung, eine zweite Lehrkraft könne
nicht durch eine Gemeinde bezahlt werden, ist fadenscheinig.
Wenn Sie auf diesen Kompromiss nicht eingehen können,
bitte ich Sie, vor allem meine Fraktion, die doch pragmatisch
denkt: Treten Sie auf das Gesetz ein. Anschliessend werden
wir es noch sehr gut beraten.

(PLO�YRQ�$OOPHQ� Gimmelwald (SP). Ich schliesse mich der
Bitte an, auf das Gesetz einzutreten. Es geht ja nur um eine
Mini-Reform, indem man es den Gemeinden selber überlässt,
ob sie einen Waldkindergarten führen wollen oder nicht.
Gleichzeitig schreiben wir ihnen vor, sie müssten in die Wald-
kindergärten zwei ausgebildete Lehrkräfte mitschicken. Damit
bereiten wir eine Hürde, die bereits heute klar macht, dass
nicht eine grosse Waldkindergartenwelle auf uns zukommen
wird.
Die Gegenargumente dünken mich überhaupt nicht stichhal-
tig. Sie zeigen mir vor allem eines: Die Gegner können sich
gar nicht vorstellen, wie es in einem Waldkindergarten aus-
sieht. Es wurde gesagt, in einem Waldkindergarten sei die
Integration von Kindern mit irgendwelchen Defiziten er-
schwert. Doch ist das Gegenteil ist der Fall. Das Regionale
Behindertenzentrum Interlaken hat sich von Anfang an am
privaten Waldkindergarten Ringgenberg beteiligt. Es be-
suchten geistig behinderte Kinder den Waldkindergarten und
machten die besten Erfahrungen. Das Zentrum ist heute voll
davon überzeugt, dies sei für die Integration eine der besten
Möglichkeiten.
Was geschieht, wenn wir die Waldkindergärten nicht zulas-
sen? Es wird sie trotzdem geben, nämlich privat, wie dies
heute bereits der Fall ist. Sie müssen sich selber voll finanzie-
ren. Damit wird es eine Frage des Geldes, ob man die Kinder
in einen Waldkindergarten schicken kann oder nicht. Das ist
absolut nicht richtig.
Das Votum von Christian Stauffer hat gezeigt, wie wenig man
sich als Politiker vorstellen kann, wie ein Waldkindergarten
funktioniert. Er hat immer wieder gesagt, «ich glaube» und
«ich glaube nicht». Doch es gibt Erfahrungen. Es gibt sogar
eine Studie, die zeigt, dass die Schulfähigkeit gleich ist, ob
ein Kind nun den Regelkindergarten oder den Waldkinder-
garten besucht hat. Die Kinder, die einen Waldkindergarten
besucht haben, schneiden im motorischen und im kreativen
Bereich sogar besser ab. Denkt man praktisch und logisch,
muss man selber diesen Schluss ziehen.
Ich habe den Bericht, den Christian Stauffer gelesen hat,
auch gelesen, und habe mir gedacht, dass dort das spieleri-
sche Element zu stark dargestellt wird. Das spricht jetzt halt
die Politiker nicht so an, und sie haben dann das Gefühl, es
handle sich beim Waldkindergarten um eine Spielgruppe.
Aber im Waldkindergarten ist genau wie im Regelkindergar-
ten auch anderes möglich. Es sind dort alle Möglichkeiten
genau gleich offen. Wie würde ein Bericht aus einem Regel-
kindergarten aussehen? Wahrscheinlich genau gleich, je
nachdem, in welchem Moment man einen Regelkindergarten
besuchen würde. Nur würden dann künstliche Materialien als
Hilfsmittel eingesetzt statt natürlichen. Es gibt Erfahrungen im
Ausland, in der Schweiz und auch im Kanton Bern, die zei-
gen, dass es funktioniert. Deshalb bitte ich Sie, auf das Ge-
setz einzutreten.

5RODQG� .�Q]OHU� Guttannen (SP). Warum komme ich, ich
Auslaufmodell, nach vorne, um über einen Kindergarten zu
sprechen? Ich hatte 1966 in unserer Gemeinde Guttannen
ein eindrückliches Erlebnis. Es ging um die Frage, ob die
Gemeinde einen Kindergarten einrichten soll oder nicht. Ich
staunte an der Gemeindeversammlung. Damals getraute ich

mich noch nicht, mich zu äussern. Es wurde gesagt: «Was,
so etwas Neumodisches, das kommt bei uns nicht in Frage.
Die sollen besser zu Hause im Gaden lernen, dort gibt es
Kurse genug, sie sollen in die Natur hinaus gehen.» Genau
dort haben sie es dann gelernt. Dem konnte ich zustimmen.
Ich war froh, als etwa fünf oder sechs Jahre später ein Kin-
dergarten eingerichtet wurde. Die Kindergärtnerinnen gehen
sehr oft in die Natur hinaus, wo die Kinder lernen, wie alles
geschieht. In diesem Sinn bitte ich Sie, auf das Gesetz ein-
zutreten und damit den Gemeinden die Gelegenheit zu ge-
ben, selbständig zu entscheiden, so etwas einzurichten. Es
würde ab und zu dem Grossen Rat gut tun, wenn er ein biss-
chen mehr auf die Natur schauen und nicht allzu sehr nur
politisch entscheiden würde.

$QGUHDV�6lJHVVHU� Schwarzenbach (SVP). Was war eigent-
lich der Anfang der Diskussion? Am Anfang stand die Tatsa-
che, dass eine Gemeinde keinen Raum hatte, und dass man
dieses Problem mit einem Waldfriedhof... �*HOlFKWHU�LP�6DDO�
... eh, mit einem Waldkindergarten lösen könnte. Entschuldi-
gung, das war nicht meine Absicht. In der Kommission hat
man sich die Sache von allen Seiten erklären lassen.
Schliesslich musste man sagen, dass die Mischung ideal sei,
und nicht etwas Stures und Einseitiges gewählt werden sollte.
Es ist gut, in den Wald zu gehen, doch ist der dauernde Auf-
enthalt im Wald ein Problem. Hinzu kommt der Punkt, der
mich am meisten stört: Wir haben das Filag behandelt und
noch viel anderes mehr und immer wieder sagten wir: «Wer
zahlt, befiehlt.» Und jetzt richten wir etwas ein, bei dem man
sagt: «Der Kanton befiehlt und die Gemeinden zahlen.» Das
stört mich dermassen, dass ich dem Antrag nicht zustimmen
kann. Es ist nicht richtig, wenn der Kanton die Vorschriften
aufstellt und die Gemeinden es dann bezahlen müssen.
Man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, es sei
richtig, die Sache den Gemeinden zu überlassen, sie sind ja
schliesslich intelligent genug. Aber hierzu muss ich Folgen-
des sagen: Ich bin in den Wald gegangen und habe mir so
einen Waldkindergarten vorgestellt. Dann kam mir in den
Sinn, wie ich mal mit den Dragonern während 14 Tagen im
Wald in Zelten verbrachte und es während acht Tagen reg-
nete. Als ich in den Wald gegangen bin, habe ich mich über
ihn gefreut. Als ich hinaus ging, war ich froh, dass ich ihn
wieder verlassen konnte. Das ist mein wichtigstes Anliegen:
Wir wollen den Kindern doch Freude am Wald vermitteln.
Stehen Sie mal während acht Tagen in den Wald, wenn es
regnet, und schauen Sie, wie viele Platten Sie legen müssen
und wie viel Sie unternehmen müssen, damit die Schüler
überhaupt noch einigermassen leben können, und ab wann
dann die Muttis die Kinder holen kommen, weil es unzumut-
bar wird. Also braucht es eine Mischung. Und diese Mischung
ist mit dem heutigen Lehrplan möglich. Ansonsten soll der
Erziehungsdirektor etwas anders sagen. Da die Mischung
möglich ist, müssen wir auf das Gesetz nicht eintreten.

)UDQ]LVND�)ULWVFK\� Rüfenacht (FDP). Fast hat mir Andreas
Sägesser aus dem Herzen gesprochen: Es ging der Kommis-
sion sicher nicht darum, den Waldkindergarten zu beerdigen.
Im Gegenteil: Sie war beruhigt und hat Nichteintreten ent-
schieden, weil Kindergarten im Wald auch ohne Waldkinder-
garten möglich ist.
Zur Definition des Begriffs Waldkindergarten: Bei einem
Waldkindergarten steht gemäss Definition kein Raum zur
Verfügung. Wenn gesagt wird, man könne dann doch ab und
zu einen Raum benutzen, ist das spekulativ. Es wird per
definitionem nicht von dieser Möglichkeit ausgegangen.
Die Kommission hat Fachleute angehört. Es gibt keine Stu-
die, auf die wir uns eins zu eins berufen könnten. Es wurden
Arbeiten gemacht, doch wurden nie repräsentative Untersu-
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chungen durchgeführt und Schlüsse gezogen, die wir ver-
wenden könnten. Die Kommission war aufgrund von Informa-
tionen von Fachpersonen der Meinung, dass der Lehrplan
ausschliesslich im Wald nicht vollständig umgesetzt werden
kann. Im Gegensatz zur Behauptung von Corinne Schärer ist
im Hinblick auf die Basisstufe die Entfernung des Kindergar-
tens von der Schule nicht förderlich.
Sicher hat die Kommission nicht in erster Linie an die Ge-
meinden gedacht und sich überlegt, ob man ihnen mehr Au-
tonomie geben oder ob man sie einschränken soll. Sie ging
von der Frage aus, was für die Kinder und was im Hinblick
auf die Schule gut sei. Die Kindergartenkinder sollen optimal
auf die Schule vorbereitet werden.
Frau Kathy Hänni hat gesagt, man müsse extremen Situatio-
nen mit extremen Lösungen begegnen. Ich weiss nicht, ob
die Situation im Kanton Bern schon bald extrem genug ist,
um mal eine Session im Wald abhalten zu müssen.

7KRPDV�.RFK� Laupen (SP), Vizepräsident. Da die Abstim-
mung über diesen Antrag knapp werden könnte, werde ich im
Laufe des Referats des Erziehungsdirektors den Platz wieder
dem Grossratspräsidenten übergeben. Im vorliegenden Fall
möchte ich nicht den Stichentscheid fällen.

0DULR�$QQRQL� directeur de l'instruction publique. Puisque la
votation risque d’être serrée, je vais essayer de vous donner
quelques explications. D’abord, le gouvernement a reçu un
mandat à travers une motion. Nous avons exécuté ce mandat
et nous vous présentons maintenant comment on peut modi-
fier la loi. J’aimerais, à l’intention de M. Pauli, dire une chose.
Le modèle du jardin d’enfants en forêt exige deux ensei-
gnantes, c’est nécessaire. Vous pouvez prendre le projet
comme vous voulez, c’est impossible autrement. Pour deux
enseignantes, notre système de salaires dit que les salaires
sont financés par le canton et par les communes, avec la
LPFC que vous connaissez, par conséquent si vous dites que
la deuxième enseignante doit être financée uniquement par
les communes, il nous faut une autre base légale pour traiter
le sujet. Dans la loi actuelle, on ne peut pas financer une
deuxième jardinière d’enfants avec les bases légales qui sont
les nôtres. Il n’est donc pas possible, avec la loi actuelle,
d’être libéral ou quoi que ce soit ; l’administration n’est pas
têtue, elle applique la loi et la loi est claire à ce sujet.
La commission a décidé de ne pas entrer en matière et
comme vous l’avez vu, le gouvernement n’a pas créé de
différence. Ce n’est un secret pour personne. Déjà, lorsque
nous avons discuté de cette motion, le gouvernement n’était
pas favorable à cette motion. Vous l’avez encore entendu
aujourd’hui, jardin d’enfants en forêt, ce sont des thèses
contre des thèses, il y ceux qui sont pour et il y a ceux qui
sont contre. Ceux qui sont pour font rarement un mètre dans
la direction de ceux qui sont contre et l’inverse aussi. Si vous
questionnez les spécialistes, les gens qui ont vraiment réflé-
chi sur la question, tous sont d’accord pour dire que le man-
dat pédagogique est insuffisant. Tous disent que nous de-
vons préparer les enfants de cette société à la société qu’ils
connaîtront demain, pas la société des Robinson Crusoé ou
des écureuils, mais bien à celle qui est exigeante. Il faut
s’adapter aussi à ces jugements des spécialistes. Ce n’est
pas seulement une question financière, c’est une question
pédagogique et le mandat pédagogique d’une telle construc-
tion est insuffisant. Bien sûr, la nature est importante, le
contact avec la nature est nécessaire, mais notre plan
d’études actuel le prévoit et celui-ci a été discuté en profon-
deur par la commission parlementaire qui a vu ce plan
d’études. Avec le nouveau plan d’études des jardinières
d’enfants, il est possible d’aller dans la nature et la nature
n’est pas quelque chose d’étranger au jardin d’enfants. Ceux

qui veulent ce contact et qui exigent qu’il existe et qui disent
qu’il est important pour l’équilibre de l’enfant, ceux qui défen-
dent ce projet peuvent trouver dans l’organisation actuelle
des jardins d’enfants leur bonheur, parce qu’on prévoit dans
le plan d’études actuel la possibilité d’aller en forêt, c’est
conforme. Je suis étonné de vous entendre parler maintenant
de vœux des parents, de liberté des communes, parce que
quand vous parlez du système scolaire, de mobilité, de stan-
dardisation, etc. vous voulez une harmonisation depuis Ge-
nève jusqu’à Romanshorn ! Tout d’un coup, lorsqu’on parle
de ce projet, on dit que toutes les communes bernoises peu-
vent développer le modèle qu’elles veulent, peu importe ! On
le dit tous, la scolarisation de l’enfant commence à l’école
enfantine et si vous commencez à développer des modèles
différents dans l’ensemble du canton, vous verrez que des
problèmes commenceront déjà à la première année primaire
et l’école primaire aura du mal à intégrer des enfants qui
viennent d’un système, au niveau du jardin d’enfants, qui est
différent, à un moment où nous sommes en train de préparer
une sorte de cycle élémentaire dans le canton et vous aurez
la possibilité d’en discuter au mois d’avril.
Le gouvernement aimerait que des priorités soient fixées
maintenant dans ce Grand Conseil et que nous disions
maintenant que si nous voulons préparer les jeunes dans
cette société multiculturelle et hétérogène à affronter les
défis, il faut une école enfantine qui soit structurée de telle
manière qu’on puisse le faire. A Zurich, vos collègues discu-
tent aussi de la loi, la Volksschulgesetz (loi sur l’école obli-
gatoire). A Zurich, le débat était de savoir si on voulait com-
mencer à apprendre à écrire, à lire et à compter à l’école
enfantine. Ici, à Berne, on se demande si on doit introduire un
jardin d’enfants en forêt oui ou non.
Il ne faut pas entrer en matière parce que les défis de la so-
ciété bernoise doivent être affrontés d’une autre manière
qu’en créant des jardins d’enfants en forêt.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

$EVWLPPXQJ
Für Eintreten 82 Stimmen
Dagegen 87 Stimmen

5 Enthaltungen

*URVVUDWVEHVFKOXVV��EHU�GHQ�%HLWULWW� GHV�.DQWRQV�%HUQ
]XU� ,QWHUNDQWRQDOHQ� )DFKKRFKVFKXOYHUHLQEDUXQJ� �)+9�
YRP�����-XQL�����
Beilage Nr. 44

-HDQ�3LHUUH�5pUDW� Sonvilier (PRD). Je dois vous présenter
en quelques mots l’arrêté du Grand Conseil concernant
l’adhésion du canton de Berne à l’Accord intercantonal du 12
juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées. C’est le 17 no-
vembre 1998 que le canton de Berne a adhéré à l’Accord
intercantonal sur les hautes écoles spécialisées. Depuis cette
date, le canton participe activement, de 1999 jusqu’en 2005,
à cet accord. Il est maintenant temps de renégocier cet ac-
cord, de le mettre à jour et de l’approuver une nouvelle fois.
Cet accord s’inscrit dans le droit fil du précédent et introduit
une augmentation des contributions annuelles versées par
étudiant. La durée de cet accord est illimitée. L’importance de
cet accord pour le canton de Berne n’est pas à répéter ici, car
il implique une libre circulation des étudiants. Chaque étu-
diant et chaque étudiante peut choisir la haute école où il ou
elle veut faire ses études, et ceci à la condition qu’il ou elle
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remplisse les conditions d’entrée. Cette liberté est bien défi-
nie par le concordat et, à défaut de concordat, par cet accord
AHES. Pour l’année 2003, le bilan des contributions liées à
cet accord a coûté au canton de Berne 18,5 millions. Les
recettes ont été de 12,7 millions seulement, mais il y a une
raison à cela : d’une part la restructuration de la Haute école
spécialisée bernoise, et d’autre part la mise en place de
l’organisation départementale, On remarque déjà aujourd’hui
pour 2004 que la tendance est en train de s’améliorer en
faveur du canton et que la différence devrait aller en dimi-
nuant. Avec la prochaine adhésion du canton de Berne au
concordat intercantonal, qui crée une Haute école spécialisée
de Suisse occidentale HES-SO, ainsi qu’à la convention qui a
été acceptée par le Grand Conseil dans le courant du mois
de septembre, le versement des contributions entre le canton
de Berne et les autres cantons de Suisse romande devrait
être également beaucoup plus favorable.
Nous devons maintenant accepter l’arrêté du Grand Conseil,
qui sera passé en revue. Je vous signale encore que la
Commission de gestion du Grand Conseil a accepté unani-
mement cet arrêté, par 12 voix contre 0 et 0 abstention.

(LQWUHWHQ�ZLUG�VWLOOVFKZHLJHQG�EHVFKORVVHQ

'HWDLOEHUDWXQJ

Ziffern 1 – 6
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Grossratsbeschlusses 126 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

)ULVWYHUOlQJHUXQJ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0RWLR�
QHQ�XQG�3RVWXODWH��(U]LHKXQJVGLUHNWLRQ�
$QWUDJ�5HJLHUXQJVUDW
Für die folgenden Vorstösse wird eine Fristverlängerung um
zwei Jahre, bis 2006, verlangt:
Motion 219/01 Salzmann, Oberburg (SVP) – Darlehen an

Professorinnen und Professoren als Beitrag zum Einkauf
in die Pensionskasse

Motion 011/02 Rytz, Bern (GB) – Schulen ans Buch!
Motion 095/02 Zuber, Moutier (PSA) – Für eine gemeinsame

interjurassische Kulturförderung

+DQV�8OULFK� 6DO]PDQQ� Oberburg (SVP). Ich habe eine
Frage im Zusammenhang mit meiner Motion. Ich habe gele-
sen, die Revision des Universitätsgesetzes werde im näch-
sten Jahr an die Hand genommen. Wird das Gesetz im näch-
sten Jahr hier im Rat behandelt oder wird es auf die nächste
Legislatur verschoben? Man sollte es nicht auf die nächste
Legislatur verschieben, sondern es noch in dieser Legislatur
behandeln.

0DULR�$QQRQL� directeur de l'instruction publique. En ce qui
concerne la révision de la loi sur les Universités, la révision a
commencé dans l’administration. Ainsi que nous l’avons
planifié, nous aimerions commencer la discussion au Grand

Conseil en 2005. J’espère que nous pourrons y parvenir. Le
projet de loi sera en tout cas terminé en 2005.
3UlVLGHQW. Der Rat hat den Fristverlängerungen stillschwei-
gend zugestimmt.

8QLYHUVLWlW�� %HWULHEVEHLWUDJ� DQ� GLH� 6R]LDOHLQULFKWXQJ
9HUHLQ�.LQGHUWDJHVVWlWWH�GHU�8QLYHUVLWlW�I�U������±������
9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2750/2004

$QWUDJ�693
Die Erhöhung des Kredits wird abgelehnt.

3UlVLGHQW� Der Antrag wurde zurückgezogen.

Genehmigt

9HUHLQ�.XQVWKDOOH�%HUQ��%HWULHEVEHLWUDJ� ����� XQG� �����
9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2751/2004

Genehmigt

6WLIWXQJ� 6FKZHL]HULVFKHV� )UHLOLFKWPXVHXP� %DOOHQEHUJ�
%HWULHEVEHLWUlJH������±�������9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2752/2004

Genehmigt

6WLIWXQJ� 6FKZHL]HULVFKHV� $OSLQHV�0XVHXP�� %HWULHEVEHL�
WUlJH������XQG�������9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2753/2004

$QWUDJ�*3.�0HKUKHLW
Antrag Regierungsrat

$QWUDJ�*3.�0LQGHUKHLW
Der Verpflichtungskredit ist wie folgt zu bewilligen:
Der Kantonsbeitrag für die Jahre 2005 und 2006 wird auf
220 000 Franken pro Jahr festgelegt.

3UlVLGHQW� Ich gebe dem Mehrheitssprecher der GPK das
Wort.

$QGUHDV� %ODVHU� Heimberg (SP). Der Regierungsrat bean-
tragt für die Jahre 2005 und 2006 einen Beitrag von 231 000
Franken. Dies bedeutet eine Erhöhung um 11 000 Franken.
Sie sind durch die aufgelaufene Teuerung von insgesamt 5,1
Prozent der Jahre 1998 bis 2003 begründet. Das Museum
befindet sich in einer schwierigen finanziellen Situation. Die
Stadt hat ihren Beitrag gestrichen. Sie leistet zurzeit noch
eine indirekte Unterstützung in der Höhe von 114 000 Fran-
ken, indem sie auf Baurechts- und Darlehenszinsen verzich-
tet. Der ordentliche Museumsbetrieb kann zurzeit nur durch
Mittel aus eigenen Fonds aufrecht erhalten werden, die je-
doch voraussichtlich im Jahr 2005 aufgebraucht sein werden.
Auch wenn die Stadt Bern, wie ich soeben vernommen habe,
einen einmaligen Beitrag in der Höhe von 100 000 Franken
gesprochen hat, ist dies keine endgültige Rettung. Das Mu-
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seum arbeitet sehr erfolgreich und hat gute Ausstellungen
gemacht. Ein Beispiel ist die Ausstellung «Achtung Klima-
wandel», die ein grosser Erfolg wurde. Die wertvollen
Sammlungen können gut vermietet werden. Allerdings muss
die Infrastruktur erneuert werden. Es konnten erfolgreich
zusätzliche Sponsoreneinnahmen generiert werden und die
Spenden haben zugenommen. Im Moment sieht es so aus,
als ob die Abwärtsspirale durchbrochen ist, doch ist man
noch nicht aus den roten Zahlen heraus.
Ziel ist es, aus dem Alpinen Museum ein Bergweltzentrum
der Schweiz zu machen. Dieses Ziel ist ehrgeizig, aber mög-
lich. Doch ist hierfür ein neues Museumskonzept nötig. Das
Buwal spricht die Mehrmittel nur, wenn wir den Beitrag um
diese 11 000 Franken erhöhen. Das ist der springende Punkt.
Und das ist eine Beschränkung für die kommenden zwei
Jahre. Ich bitte Sie, dem Mehrheitsantrag der GPK zuzu-
stimmen. Der minimale Teuerungsausgleich von 11 000
Franken ist ein Beitrag, damit das Alpine Museum auch künf-
tig überleben kann, ein Museum, das nicht nur für den Kanton
Bern, sondern auch für die Schweiz einzigartig ist.

3UlVLGHQW� Jetzt gebe ich der Minderheitssprecherin der GPK
das Wort.

7KHUHVH�5XIHU�:�WKULFK� Zuzwil (SVP). Die Minderheit der
GPK bestreitet den Betriebsbeitrag grundsätzlich nicht. Die
beiden andern Kulturinstitutionen, das Freilichtmuseum Bal-
lenberg und die Kunsthalle Bern, berücksichtigen die finan-
zielle Situation des Kantons Bern und verzichten deshalb
mehr oder weniger freiwillig auf den Teuerungsausgleich.
Dies finde ich sehr positiv. Eine starke Minderheit der GPK
findet es eine Rechtsungleichheit, wenn einzelne Museen
den Teuerungsausgleich erhalten und andere nicht. Wer
fordert, bekommt, und wer zurückhaltend ist, wird geprellt.
Das stört uns. Die Beitragskürzung ist also kein Misstrauens-
votum gegenüber dem Stiftungsrat oder den Museumsver-
antwortlichen. Vielmehr geht es der Minderheit der GPK wirk-
lich nur um eine Gleichbehandlung gegenüber den beiden
andern Kulturinstitutionen. Deshalb bitte ich Sie, dem Min-
derheitsantrag zuzustimmen. Wir sollten kein Präjudiz schaf-
fen. Die SVP-Fraktion unterstützt ebenfalls den GPK-
Minderheitsantrag.

2WWR�0RVLPDQQ� Ittigen (EVP). Wir haben in der letzten Zeit
oftmals über Zahlen diskutiert. Ich erinnere an die 15 Mio.
Franken, die wir für Strassenprojekte benötigen. Es waren
meiner Meinung nach auch unwahrscheinlich hohe Millionen-
beträge im Spiel, die wir einsparen wollen. Die 11 000 Fran-
ken hindern uns jedoch nicht daran, unsere Sparziele zu
erreichen. Ich bin auch für Gleichheit. In der Gerechtigkeits-
gasse gibt es einen Brunnen mit einer hübschen Frau, die
eine Waage in der Hand hält. Dies beideutet die Forderung
nach der Gleichbehandlung aller. Auch hält sie ein Schwert
und hat die Augen verbunden. Wahrscheinlich bedeutet dies
«ohne Ansehen der Person». Also «ohne Ansehen der Insti-
tution».
Hier ist es so: Das Alpine Museum erhält den Betrag jetzt erst
nachträglich. Bei der Kunsthalle ist im Leistungsvertrag die
Zusicherung für den Teuerungsausgleich bereits enthalten.
Desgleichen bei den andern Institutionen. Das Alpine Muse-
um ist nicht in der regionalen Kulturkonferenz vertreten.
Wahrscheinlich ist das halt eine kantonale, oder wegen den
Bergen sogar eine schweizerische Angelegenheit. Wir haben
doch so schöne Berge, denken Sie an die Blümlisalp. Und wir
haben eine Jungfrau und neben dran noch einen Mönch.
Machen Sie es sich doch nicht so schwer wegen diesen
11 000 Franken. Ich weiss, Kleinvieh gibt auch Mist. Aber

wenn ich an die andern Beträge denke, stört mich eine Ab-
lehnung.
7KRPDV� +HXEHUJHU� Oberhofen (GFL). Ich stosse in das
gleiche Horn und bitte Sie, dem Antrag der GPK-Mehrheit
zuzustimmen und die Sparübung von 11 000 Franken abzu-
lehnen. Die GFL hat Mühe, wenn man immer ausgerechnet
bei den Kulturinstitutionen spart. Im Strassenbau wird eher
nicht gespart, aber bei einer Kulturinstitution sollen dann
diese winzigen 11 000 Franken gespart werden. Man sollte
nicht einzelne Kulturinstitutionen gegeneinander ausspielen,
das wäre effektiv schlecht. Vielleicht haben aber die einen
das Scherflein von 11 000 Franken nötiger als die andern.
Das können wir so zwar nicht direkt beurteilen, aber trotzdem
bitte ich Sie, der GPK-Mehrheit zuzustimmen. Sie hat sich
schliesslich auch etwas überlegt.

+DQV�-�UJ� .lVHU� Langenthal (FDP). Die FDP ist in ihrer
Meinung gespalten. Eine knappe Mehrheit ist der gleichen
Auffassung wie Thomas Heuberger. Eine knappe Minderheit
ist der Auffassung, man müsse die 11 000 Franken aus Kon-
sequenzgründen einsparen.

7KHUHVH�5XIHU�:�WKULFK� Zuzwil (SVP). Zu Otto Mosimann
und zu dem Herrn dort oben. �+HLWHUNHLW�: Es geht mir nicht
um einen eigentlichen Sparauftrag. Das kann es ja nicht sein
mit einem Betrag in der Höhe von 11 000 Franken. Es geht
mir wirklich um eine Gleichbehandlung der verschiedenen
Kulturinstitutionen. Dazu noch zwei Punkte: Erstens. Der
Betriebsbeitrag der Kunsthalle war in den vergangenen Jah-
ren gleich hoch wie der jetzt verlangte Betrag. Es fand keine
Erhöhung statt. Zweitens. Wir haben dem Amt für Kultur
zusätzliche Fragen gestellt und erhielten anschliessend eine
so genannte Übermittlungsnotiz. Wir fragten: «Wurde die
Kunsthalle bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der
Beitrag 2006 allenfalls gekürzt wird?» Wir erhielten zur Ant-
wort: «Die Kunsthalle wurde anlässlich der Vorstandssitzun-
gen auf die schwierige finanzielle Situation des Kantons Bern
aufmerksam gemacht.» Die GPK fragte weiter: «Wie lautet
ihre Reaktion?» Wir erhielten zur Antwort: «Der Vorstand der
Kunsthalle geht grundsätzlich davon aus, dass der Kantons-
beitrag in der bisherigen Höhe gesprochen wird. Er sieht
jedoch ein, dass der Beitrag bis auf weiteres nicht erhöht und
die Teuerung nicht ausgeglichen werden kann.» Es wurde
also noch keine Teuerung ausbezahlt. Uns geht es wirklich
um die Gleichbehandlung. Ich bitte Sie, dem Minderheitsan-
trag der GPK zuzustimmen.

0DULR�$QQRQL� directeur de l'instruction publique. En ce qui
concerne l’égalité de traitement, il faut se rendre compte qu’il
n’existe pas de problèmes de concurrence entre les différen-
tes institutions culturelles qui sont mentionnées dans le pa-
quet de ce soir. Aucune institution culturelle figurant dans ce
paquet financier ne reproche au Musée alpin de « recevoir »
une subvention de 231 000 francs.
Il s’agit premièrement de se rendre bien compte que nous ne
sommes pas dans une situation où ces institutions culturelles
se reprocheraient mutuellement le fait de recevoir davantage
ou moins d’argent de la part de l’Etat. Deuxièmement, en ce
qui concerne le Musée alpin, nous sommes dans une situa-
tion particulière. Ce musée touche également une subvention
fédérale de l’OFEFP de l’ordre de 231 000 francs. C’est une
condition de l’OFEFP d’augmenter la contribution cantonale
au même niveau si l’on veut maintenir la contribution fédé-
rale. Un franc vaut ici deux francs. Si nous ne donnons pas
l’augmentation telle qu’elle est prévue, à 231 000 francs,
nous perdons par conséquent ce que la Confédération verse
à l’heure actuelle comme contribution, à savoir 231 000
francs. Nous devons faire un peu de Realpolitik et considérer



1296 23. November 2004 – Abend Erziehung

que si le Musée alpin veut recevoir le montant promis par
l’OFEFP, il s’agit pour le canton de faire l’effort également
d’arriver à ce niveau-là pour lui permettre de bénéficier du
soutien fédéral. Troisièmement, le Musée alpin se voit
confronté ces derniers temps à des défis difficiles, il devra
dans les deux ans qui viennent adopter une stratégie et une
politique absolument pertinentes pour pouvoir, comme je l’ai
dit ce matin en répondant à la question de Peter Eberhart,
maintenir son existence ici à Berne comme musée.
Il s’agit de lui donner maintenant toutes les chances possi-
bles pour pouvoir opérer les transformations qui seront né-
cessaires pour son maintien à l’avenir dans la Ville de Berne,
qui en passant a compris l’importance, puisqu’elle est reve-
nue sur sa décision de supprimer la subvention et à accorder
sa subvention au Musée alpin. C’est la raison pour laquelle je
vous prie de bien vouloir reprendre la proposition de la majo-
rité de la Commission de gestion et de rejeter la proposition
de sa minorité.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag der GPK Mehrheit 87 Stimmen
Für den Antrag der GPK Minderheit 70 Stimmen

3 Enthaltungen

*HQHUDOVHNUHWDULDW�� 1DFKNUHGLW� SUR� ����� DXI� GHP� .RQWR
���������%HLWUlJH�DQ�.DQWRQH
Beilage Nr. 38, Geschäft 2847/2004

Genehmigt

204/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�%DOOL�6WUDXE��/DQJHQWKDO��63��±�+|KHUH
)DFKVFKXOH�*HVXQGKHLW��:HLFKHQ�MHW]W�VWHOOHQ�
207/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ�6HLOHU�� %|QLJHQ� �63�� ±�*HVXQG�
KHLWVEHUXIH��:HLFKHQ�I�U�]XNXQIWVZHLVHQGH�6FKXOVWUXNWX�
UHQ�JHVWHOOW
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�%DOOL�6WUDXE�YRP����6HSWHPEHU�����

1. Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Bildungsstruktu-
ren im Gesundheitsbereich so zu planen, dass die Anzahl
Diplomabschlüsse der Höheren Fachschule Gesundheit
gemäss Regierungsratsbeschluss 3642 vom 17. Dezem-
ber 2003 gesichert werden kann und die dafür erforderli-
chen Fördermassnahmen einzuleiten.

2. Die regionalen Pflegeberufsschulen sind in den Aufbau
des Kompetenzzentrums von Anfang an einzubeziehen.

Begründung:
1. Im Sommer 05 schliessen die ersten Fachangestellten
Gesundheit ihre Ausbildung ab. Ihnen wurde bei Beginn der
Berufslehre ein Anschluss an die Höhere Fachschule (HFS)
versprochen.
Die Erziehungsdirektion (ERZ) hat in einer Medienmitteilung
darauf hingewiesen, dass im Projekt «Neue Bildungsstrategie
Gesundheitsberufe» sowohl die Gesundheits- und Fürsorge-
direktion (GEF) wie auch die ERZ die Versorgung mit genü-
gend gut qualifiziertem Personal in den Gesundheitsberufen
anstreben. Es ist eminent wichtig, dass der heutige Ausbil-
dungsstandart auch in Zukunft  gesichert wird und dass der
Versorgungsauftrag zentral wie dezentral sicher gestellt wird;
dafür sind entsprechende Fördermassnahmen vorzusehen.
2. Die Zusammenfassung der regionalen Kompetenzzentren
(vergleiche Vortrag zum RRB 3642, Seite 9) zu einem kanto-

nalen Kompetenzzentrum als Dachorganisation wird nicht in
Frage gestellt. Gemäss den Schätzungen der ERZ können
ca. im Jahr 2007 die ersten Filialklassen in den Regionen
eröffnet werden. Deshalb ist es ebenfalls nötig, die regionalen
Pflegeberufsschulen von Anfang an in den Aufbau und die
Organisation der HFS  einzubeziehen. Es braucht bekann-
termassen eine gewisse Vorlaufzeit, um die nötige Infra-
struktur inkl. den entsprechenden Dozentinnen und Dozenten
zur Verfügung zu stellen. Ausserdem können damit  Res-
sourcen auch aus den Regionen von Anfang an besser ge-
nutzt werden, insbesondere auch die Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens mit den für die Ausbildung erforderlichen
Praktikumsplätzen.
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Mit Regierungsratsbeschluss 3642 vom 17. Dezember 2003
hat der Regierungsrat den Projektkredit für die Realisie-
rungsphase in der Umsetzung der Neuen Bildungssystematik
Gesundheitsberufe (NBS) genehmigt. Ziel ist es, attraktive
Ausbildungen auf der Sekundarstufe II (Fachangestellte Ge-
sundheit, Fage) und auf der Tertiärstufe (u.a. Höhere Fach-
schule Pflege) anzubieten, welche der neuen Bildungssyste-
matik entsprechen und arbeitsmarktfähige Abschlüsse mit
entsprechenden Anschlussmöglichkeiten zur beruflichen
Weiterentwicklung gewährleisten. Damit soll die Versorgung
der Fachkräfte für Spitäler, Heime und Spitex sichergestellt
werden. Nach dem Start eines Pilotlehrganges Fage im Jahre
2002 in Langenthal wurde diese neue Berufslehre ab 2004
auf die Regionen Biel-Seeland und Berner Oberland ausge-
dehnt. 2005 folgt der Start in der Region Bern-Mittelland. Die
Fage ist ein wichtiger Zubringer für die Höheren Fachschulen
in Pflege und in weiteren Gesundheitsberufen. Die Höhere
Fachschule Pflege wird 2005 wie geplant gestartet. Dabei soll
die Ausbildung in einem kantonalbernischen Kompetenzzen-
trum zusammengefasst werden.
Zu Ziffer 1 der Motion
Bei der Realisierung des Projekts NBS geht der Regierungs-
rat von Planzahlen aus, welche bei der Höheren Fachschule
(u.a. Pflegefachfrau/fachmann HF) den heutigen Diplomab-
schlüssen entsprechen. Die Ausbildungsbildungsstrukturen
werden grundsätzlich auf diese Planzahlen ausgerichtet.
Gemäss Entscheid der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK) vom 13. Mai 2004 besteht neu auch die Möglichkeit zu
Fachhochschul-Studiengängen in Pflege. Wie die Spitäler,
Heime und Spitex auf die verschiedenen Abschlüsse – Fage,
HF und FH – reagieren werden, ist derzeit noch unsicher. Die
Zukunft wird zeigen, ob diese Planzahlen tatsächlich auch
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entsprechen. Zudem
liegt es in der Entscheidfreiheit der jungen Erwachsenen, ob
sie nach einem Abschluss auf der Sekundarstufe II die wei-
terführende Ausbildung tatsächlich auch ergreifen wollen.
Verordnen lässt sich die Ausbildung jedenfalls nicht. Das
Projekt NBS sieht vor, dass die Fage-Ausbildung sowohl ein
eigenständiger Berufsabschluss darstellt wie auch eine wich-
tige Zubringerfunktion für die Diplomausbildung erfüllt. Mit der
Zusammenfassung der Kompetenzen auf der Tertiärstufe in
einem Zentrum wird eine grösstmögliche Flexibilität für künfti-
ge Entwicklungen angestrebt. Je attraktiver diese Ausbildung
gestaltet ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass
die anvisierten Zahlen an Abschlüssen auch realisiert werden
können. Aufgrund dieser unsicheren Ausgangslage kann der
Regierungsrat den Vorstoss in diesem Punkt nicht in der
verbindlichen Form der Motion annehmen.
Zu Ziffer 2 der Motion
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Beim Entscheid zur Schaffung eines kantonalbernischen
Kompetenzzentrums Höhere Fachschule Pflege und Weiter-
bildung wurde von Beginn weg kommuniziert, dass sich die
regionalen Pflegeberufsschulen gleichwertig wie die Stadt-
bernischen Gesundheitsschulen in eine neue Trägerschaft
einbringen können. Sie sind in die Projektarbeiten bereits mit
einbezogen. Das Kompetenzzentrum wird zentral im Kanton,
in der Stadt Bern, in den Räumlichkeiten der bestehenden
Gesundheitsschulen geführt. Je nach Entwicklung der Anzahl
Absolventinnen und Absolventen wird ab 2007 die Führung
von Filialklassen in den Regionen geprüft. Der Vorstoss kann
in diesem Punkt als Motion überwiesen werden.
Antrag:
Ziffer 1 als Postulat
Ziffer 2 als Motion

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�6HLOHU�YRP����6HSWHPEHU�����

Die Erziehungsdirektion hat am Mittwoch, den 25. August
2004 eine Medienmitteilung herausgegeben. Die Ausbildung
Fachangestellte/er Gesundheit soll laut dieser Mitteilung
regional angeboten werden. Für die Tertiäre Bildung diplo-
mierte/r Pflegefachfrau/-mann (Höhere Fachschule) soll für
den deutschsprachigen Kantonsteil ein neues Kompetenz-
zentrum in Bern gebildet werden.
1. Welche Konsequenzen hat die Zentralisierung für die

zukünftige Entwicklung des Lehrstellenmarktes und Ar-
beitsplatzes in den Regionen?

2. Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass in Zukunft auch
genügend diplomierte Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer für die Versorgung der Spitäler, Heime und Spitex
in den Regionen zur Verfügung stehen?

3. Warum wurden die betroffenen Schulen der Regionen
Berner Oberland, Oberaargau-Emmental und Biel-Seeland
nicht wie von der Erziehungsdirektion zugesichert in das
Entscheidverfahren einbezogen?

4. Warum wird die Ausbildung der Diplompflege, nicht wie im
Entscheid des Regierungsrats vorgesehen, unabhängig
von der Struktur (Trägerschaft, Rechtsform) ab 2005 auch
in den Regionen angeboten?

Gemäss Regierungsratbeschluss 3642 vom 17. Dezember
2003 heisst es auf Seite 9: «Die bestehenden Angebote und
Strukturen in den Regionen Berner Oberland, Biel-Seeland,
Oberaargau-Emmental und Bern-Mittelland erlauben, die
künftigen Schulstrukturen bereits heute verbindlich zu regeln.
Es ist vorgesehen, die dort bestehenden Pflegeschulen zu
Kompetenzzentren für Gesundheitsberufe zu wandeln.»
5. Mit welchem Regierungsratsbeschluss hat der Regie-

rungsrat den Beschluss vom 17. Dezember 2003 aufgeho-
ben?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Derzeit läuft die Umsetzung der Neuen Bildungssystematik
Gesundheitsberufe (NBS). Neue Ausbildungsabschlüsse
werden geschaffen, so unter anderen die/der Fachangestellte
Gesundheit (Fage) auf der Sekundarstufe II und die Höheren
Fachschulabschlüsse dipl. Pflegefachfrau/fachmann auf der
Tertiärstufe. Während die Berufsschule für Fage dezentral,
möglichst nahe der Ausbildungsbetriebe, organisiert wird, soll
das tertiäre Angebot Höhere Fachschule Pflege und die
Weiterbildung in einem kantonalbernischen Kompetenzzen-
trum zusammengefasst werden. Damit kann die hohe Quali-
tät der bisherigen Gesundheitsberufe auch in der neuen Bil-
dungssystematik gehalten und weiter entwickelt werden.
Zudem kann das modulare Angebot auf der Tertiärstufe aus-

geschöpft werden, was die Ausbildung zusätzlich attraktiv
macht. Das neue Angebot auf der Tertiärstufe startet 2005.
Je nach Entwicklung der Anzahl Absolventinnen und Absol-
venten wird ab 2007 die Führung von Filialklassen in den
Regionen geprüft.
Zu Ziffer 1
Die Fachangestellte Gesundheit ist durch das Kompetenz-
zentrum in der Tertiären Ausbildung nicht betroffen. Die Be-
rufsschule wird durch die regionalen Pflegeberufsschulen
angeboten. Die Nähe zu den Lehrbetrieben wird den Lehr-
stellenmarkt positiv beeinflussen. Je mehr Lehrstellen die
Spitäler, Heime und Spitexorganisationen in den Regionen
anbieten, desto mehr Lehrlinge können rekrutiert werden.
Zu Ziffer 2
Die Versorgung mit genügend diplomierten Pflegefachfrauen
und -fachmänner ist primär abhängig von der Attraktivität der
neuen Ausbildung. Dank der Zusammenfassung in einem
Kompetenzzentrum können die Möglichkeiten des modularen
Angebotes voll ausgeschöpft werden. Die Qualität der Aus-
bildung kann erhalten und weiter gefördert werden. Die Pra-
xiseinsätze werden in den regionalen Institutionen stattfinden.
Damit können die Spitäler, Heime und Spitex bei den ange-
henden Fachkräften als attraktive Arbeitgeber auftreten und
so selbst einen Beitrag zur Sicherung des Berufsnachwuch-
ses leisten. Dadurch sollten die Voraussetzungen geschaffen
werden, dass genügend junge Nachwuchskräfte rekrutiert
werden können.
Zu Ziffer 3
Die Schulen in den drei Regionen wie auch in der Stadt Bern
wurden alle zu einem möglichen Beginn der Höheren Fach-
schule Pflege befragt. Dabei wurden bereits in dieser Frage
deutliche Meinungsunterschiede, je nach regionalen Interes-
sen, festgestellt. Da der Entscheid zur Schulstruktur für die
Fage Bern-Mittelland in grosser Abhängigkeit zum Entscheid
der Höheren Fachschule stand und ausserdem ein grosser
Zeitdruck bestand (Beginn Sommer 2005), mussten die
Schulstruktur-Entscheide rasch gefällt werden. Angesichts
der klaren Ausgangslage und der deutlich artikulierten regio-
nalen Interessen hätte der weitere Einbezug der Pflegebe-
rufsschulen das Entscheidverfahren unnötig verzögert und
die termingerechte Einführung der Höheren Fachschule wäre
kaum möglich gewesen.
Zu Ziffer 4
Der Regierungsrat ging in RRB 3642 vom 17. Dezember
2003 bei der Realisierung der Neuen Bildungssystematik
Gesundheitsberufe von Planzahlen für die HF-Abschlüsse
aus, welche den heutigen Diplomabschlüssen entsprechen.
In der Zwischenzeit wurde der Entscheid gefällt, dass die
Pflege auch als Fachhochschul-Studiengang angeboten wird.
Zudem ist unsicher, wie die Arbeitswelt auf die neuen Ab-
schlüsse – Fage, HF und FH – reagieren wird. Die Planzah-
len in der Höheren Fachschule können nur realisiert werden,
wenn auch genügend qualifizierte junge Erwachsene diese
Ausbildung antreten. Es ist davon auszugehen, dass etliche
frisch ausgebildete Fachangestellte Gesundheit direkt auf
den Arbeitsmarkt gehen oder sich Richtung Berufsmaturität
und Fachhochschule weiterentwickeln. Zudem wird infolge
der Umstellung von der zweijährigen Diplommittelschule auf
die dreijährige Fachmittelschule 2006 ein Jahrgang DMS-
Abgänger/innen fehlen. Schliesslich braucht es für das mo-
dulare Angebot ein Minimum an Klassen, damit die Attrakti-
vität sichergestellt ist. All diese Faktoren bewogen die Erzie-
hungsdirektion, auf der Tertiärstufe eine flexible Ausbildungs-
struktur zu schaffen, in welcher die Kompetenzen zusam-
mengefasst werden. Damit kann die Qualität optimal geför-
dert werden. Die Strategie entspricht im übrigen auch der
Stossrichtung, wie sie der Regierungsrat in den anderen
tertiären Angeboten verfolgt.
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Zu Ziffer 5
Mit RRB 3642 hat der Regierungsrat nicht explizit den Be-
schluss gefasst, das tertiäre Angebot dezentral in den Regio-
nen anzusiedeln. Mit dem RRB wurde der Verpflichtungskre-
dit für die Realisierung der NBS Gesundheitsberufe im Kan-
ton Bern gesprochen. Der vom Interpellanten zitierte Satz
bezieht sich auf den Vortrag zum RRB. Wie oben ausgeführt,
ist die Führung des Angebots in den Regionen nicht ausge-
schlossen. Die Errichtung von Filialklassen des Kompetenz-
zentrums in den Regionen wird 2007 aufgrund der aktuellen
Zahlen der Absolventinnen und Absolventen und der Bedürf-
nisse des Arbeitsmarktes geprüft.

'RUHWWH� %DOOL�6WUDXE, Langenthal (SP). Ich werde mich in
meiner Stellungnahme praktisch nur zu Ziffer 1 äussern.
Ziffer 2 meiner Motion wird ja vom Regierungsrat nicht be-
stritten.
In Ziffer 1 geht es mir vorab um die Versorgungssicherheit.
Ich stelle die Bildungspolitik im Grundsatz nicht in Frage,
möchte aber den Kanton verpflichten, nicht nur die Bildung,
sondern auch die Versorgung sicherzustellen und die Ver-
antwortung dafür zu übernehmen. Der Kanton soll Führungs-
verantwortung zeigen und nicht nur eine ausreichende und
qualitativ hoch stehende Bildung sicherstellen, sondern auch
die Versorgung mit Pflegepersonal. Ich will damit ausdrück-
lich nicht gesagt haben, dass ich zum Beispiel die Fachange-
stellten Gesundheit in Frage stelle oder herabmindere. Es
sind aber zwei verschiedene Berufe. Während Fachange-
stellte Gesundheit in der Ausbildung zirka 800 Lektionen in
der Pflege haben, sind es beim diplomierten Pflegepersonal
zirka 2600 Lektionen. Das zeigt, dass eine ausgebildete Pfle-
geperson am Patienten, an der Patientin einiges anderes und
mehr machen kann als eine Fachangestellte Gesundheit.
Mit meiner Motion möchte ich erreichen, dass alles unter-
nommen wird, um die Ausbildung attraktiv werden zu lassen.
Ich habe diesen Punkt extra sehr offen gelassen, damit der
Regierungsrat einen grossen Handlungsspielraum hat. Be-
sonders die Landregionen befürchten, dass, wenn es zu einer
Unterversorgung kommt, sie es als erste ausbaden und die
Leidtragenden sein werden. Anders als in der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung besteht in der Pflege ein Lohngefälle zwi-
schen Stadt und Land; es gibt keine klaren Lohnstufen mit
einem überall gleichen Lohn. Die Landregionen werden auch
hier wieder die Zwei am Rücken haben. Es kann ja auch nicht
sein, dass bei einer Unterversorgung das Inselspital, das sich
notabene weigert, Fages auszubilden, die ausgebildeten
Fachpersonen abrahmt.
Der Regierungsrat weist in seiner Antwort auf den Arbeits-
markt hin. Aber wer ist der Arbeitsmarkt? Ist das ein Spital,
das unter Spardruck steht? Oder die Patientinnen und Pati-
enten? Anders gefragt: Ist es der Arbeitgeber oder sind es die
Arbeitnehmerinnen? Die Erziehungsdirektion spricht von
höher Bildungsqualität und ausreichender Versorgung. Ich
fordere darum den Regierungsrat auf, sein Versprechen
verbindlich zu machen und die Motion entgegenzunehmen.
Ich halte im Moment an meiner Motion fest und warte die
Diskussion ab. Nach der Stellungnahme des Erziehungsdi-
rektors werde ich noch einmal das Wort ergreifen.

3UlVLGHQW. Frau Schär hat in Vertretung von Herrn Seiler das
Wort.

0DUJUHWK� 6FKlU�(JJHU, Lyss (SP). Herbert Seiler hat die
Sitzung verlassen müssen und mir seine Stellungnahme in
die Hand gedrückt. Sie entspricht nicht in allen Teilen meiner
Meinung, deshalb holpert es vielleicht hie und da beim Verle-
sen.

Zur Einleitung: Einer zentralen Entwicklung der Ausbildung
steht niemand entgegen. Filialklassen dürfen aber nicht nur
unter der Bedingung genügender Absolventen auf dem Platz
Bern betrachtet werden. Die Regierung hat bis jetzt keine
klaren Vorstellungen zu Filialklassen geäussert; die müssten
zuerst auf den Tisch. Aus den folgenden Begründungen
muss die Ausbildung vor Ort erfolgen, also auch eine Filiali-
sierung.
Zu Ziffer 1: Der Regierungsrat stellt in seiner Antwort zur
Ziffer 1 der Interpellation selber klar, «dass die Nähe zu den
Lehrbetrieben den Lehrstellenmarkt positiv beeinflusst.» Das
gilt nicht nur für die Fachangestellte Gesundheit (Fage), son-
dern auch für Diplomberufe. Das Einzugsgebiet der Schulen
im Berner Oberland ist riesig. Mit der Zentralisierung nach
Bern erschwert man die Berufswahl junger Menschen für
einen Beruf, der mit Rekrutierungsschwierigkeiten kämpft,
durch lange Anfahrtswege zusätzlich. Zudem ist eine Seme-
stergebühr für die Ausbildung in Diskussion. Wird vor Ort
ausgebildet, können die jungen Menschen mehrheitlich zu
Hause wohnen. Müssen sie wegen den unregelmässigen
Arbeitszeiten zusätzlich ein Zimmer mieten – was sich nicht
alle leisten können –, werden Ausbildungsmöglichkeiten vor
allem für Frauen eingeschränkt. In den Gesundheitseinrich-
tungen der Region wird es zu einem Mangel an hier ausge-
bildetem Pflegepersonal kommen. Die Versorgungsqualität
wird sinken. In der Region Berner Oberland werden zurzeit
169 Lernende auf Diplomstufe ausgebildet. Nicht mitgerech-
net sind die PflegeassistentInnen und Fage. Es geht also um
eine nicht zu vernachlässigende Zahl. Die Spitäler FMI und
die Spital Thun-Simmental-AG rekrutieren 53 Prozent der
Diplomierten aus der Berufsschule für Pflege Berner Ober-
land. Auch die Regierung kann sich nicht einen Pflegenot-
stand leisten. Eine Zentralisierung benachteiligt die Regio-
nen.
Zu Ziffer 2: Die Attraktivität hängt nicht nur von der neuen
Ausbildung ab. Auch die Lehrbetriebe spielen eine entschei-
dende Rolle. Das Zentrum bietet Praktikumsplätze in den
Universitätsspitälern – Insel, Psychiatrie – an. Hier können
Regionalspitäler und kleinere Einrichtungen nicht mithalten.
Diese Spitäler sind besser ausgerüstet, haben einen höheren
und meist auch qualitativ besseren Stellenschlüssel. Zudem
sind die Diplomiertenlöhne in der Region und im Zentrum
nicht gleich hoch. Heime und Spitäler in der Region können
nicht konkurrieren, da sie finanziell dazu nicht in der Lage
sind. Hier hat die Regierung eine Verantwortung in der Auf-
rechterhaltung des Versorgungsauftrags auch mit qualifizier-
ten Fachkräften in allen Regionen. Es geht nicht um Wettbe-
werb. Langzeiteinrichtungen haben es besonders schwer.
Der erste Wunsch der SchülerInnen sind die universitären
Akuteinrichtungen, an letzter Stellen stehen die Langzeitein-
richtungen.
Ein weiteres Problem sehen wir darin, dass die Universitäts-
spitäler, weil sie hochspezialisierte Abteilungen führen, mit
SchülerInnen in höheren Phasen arbeiten wollen und die
Region dann niedrig phasige SchülerInnen ausbilden soll.
Niedrig phasige SchülerInnen verlangen längere Einarbei-
tungszeiten und höhere Begleitung und Betreuung. Die Ge-
fahr eines Zweiklassensystems Region / Zentrum besteht und
ist nicht zu unterschätzen. Mit der Zentralisierung wird auch
einem Zweiklassensystem Vorschub geleistet.
Zu Ziffer 3: Die Schulen in den Regionen wurden nur zu ei-
nem möglichen Beginn der neuen Ausbildungen befragt. Es
ging um eine Meinungsumfrage und nicht um eine abschlie-
ssende Meinungsbildung. Es war von der Erziehungsdirektion
auch nie gefragt, die Meinungsunterschiede auszudiskutie-
ren. Es erstaunt, dass sie jetzt in der Begründung plötzlich
ein solches Gewicht einnehmen. Die Struktur in der Region
Bern-Mittelland musste laut Regierungsrat schnell geklärt
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werden, damit die Zuteilung Fage geklärt werden konnte.
Aufgrund des Bedarfs wurde, wie der Regierungsrat betont,
unter grossem Zeitdruck die Schulstruktur für den ganzen
Kanton festgelegt. Die Erziehungsdirektion führte Gespräche
mit den Verantwortlichen der Region Bern-Mittelland. Warum
sie keine Gespräche mit den andern Regionen geführt hat, ist
mit Zeitdruck und Verzögerung begründet. Dies ist eine An-
nahme, da die Erziehungsdirektion gar keinen Versuch zur
Bereinigung mit den regionalen Schulen gemacht hat. Der
Zeitdruck ist nicht einsichtig, da ein Pilotkurs Diplompflege
auch ohne diesen Entscheid hätte geführt werden können.
Die bestehenden Angebote und Schulstrukturen hätten dies
zugelassen. Jetzt hat man wohl die Schulstrukturen entschie-
den, aber ob zum Zeitpunkt eines Pilotkurses die neuen
Strukturen und Trägerschaften stehen, ist fraglich. Die Ent-
scheidungen von grosser Tragweite sind unter grossem Zeit-
druck getroffen worden, ohne sorgfältige Abklärung der Aus-
wirkungen und der Gegebenheiten des Gesundheitswesens.
Bis anhin sind keine Kosten bekannt für das Kompetenzzen-
trum, geschweige denn Folgekosten. Auch sind die Kosten
des jetzigen Vorgehens nie vorgelegt worden.
Zu Ziffer 5: Hier wird einmal mehr eine Hüst- und Host-Politik
betrieben. Noch im Frühjahr 2003 wurde klar gesagt, die
Zentralisierung nach Bern sei kein Thema. Im Vortrag GEF
und Erz zum RRB 3642 vom 17. Dezember 2003 steht: «Die
bestehenden Angebote und Strukturen in den Regionen Ber-
ner Oberland, Biel-Seeland und Oberaargau-Emmental er-
lauben, die künftigen Schulstrukturen bereits heute verbind-
lich zu regeln. Es ist vorgesehen, die dort bestehenden Pfle-
geberufsschulen zu Kompetenzzentren für Gesundheitsbe-
rufe zu wandeln.» Die Pflegeleistungen nehmen im ganzen
Gesundheitsbereich (Akut, Spitex und Langzeit) zu. Das zeigt
die aktuelle Debatte um die Finanzierung dieser Leistungen.
Die Fage kann und wird dieses Problem nicht lösen. Die 500
Ausbildungsplätze Diplompflege müssen realisiert werden. Es
ist sinnvoll, an den Fage-Ausbildungsstandorten auch die
weiterführende Pflegeausbildung anzubieten, um einen
nahtlosen Übergang sicherzustellen. Der direkte Bezug zwi-
schen Schule und Ausbildungsort ist wichtig, bringt einen
hohen Ausbildungswert und dient der Deckung des eigenen
Nachwuchses.
Wir sind nicht Verhinderer neuer Strukturen. Zusammenarbeit
mit dem Kompetenzzentrum Ja, aber klare Zusage zum Auf-
trag in der Peripherie. Unserer Meinung nach muss eine
Filialisierung mit klaren Rahmenbedingungen festgelegt wer-
den. Die Aussage von Herrn Annoni, er wolle nicht die glei-
chen Fehler wie in der Lehrerbildung machen, greift nicht.
Dies zeigt sich an einem simplen Beispiel: Die Löhne der
Lehrer sind anders geregelt als die des Pflegepersonals. Die
Löhne des Pflegepersonals sind in den Zentren höher als in
der Region. Hier wird über ein komplexes Thema entschie-
den, zu dem weder klare Ziele, sorgfältige Abklärungen noch
Kosten, Kostenfolgen und Auswirkungen für die Versorgung
vorliegen.

0DULDQQH�0RUJHQWKDOHU, Richigen (GFL). Um es vorweg zu
nehmen: Die GFL wird die Motion Balli-Straub in beiden
Punkten als Motion unterstützen. Wir sagen seit Jahren, die
Lehrer- und Lehrerinnenbildung sei eine grosse Baustelle.
Dort kommt es jetzt langsam zum Endausbau, die Baustelle
ist bald keine Baustelle mehr. Dafür gibt es eine neue, grosse
Baustelle in der Erziehungsdirektion, jene der Gesundheits-
berufe. Wir sind sehr froh, geht man hier vorwärts und nimmt
neue Sachen an die Hand. Anderseits sehen wir, dass noch
manches unklar ist. Manches wird sich in der nächsten Zeit
klären, anderes erst in mehreren Jahren. Deshalb hört man
zum gleichen Thema unterschiedliche Meinungen, doch nie-
mand weiss, wie das, was jetzt aufgegleist wird, sich entwik-

keln wird. Das war bei der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
auch so: Es wussten alle, wie es geht, und am Schluss kam
es ganz anders heraus. Niemand weiss in Bezug auf die
Gesundheitsberufe zum Beispiel, ob immer genügend Leute
die Ausbildung zu Fachangestellten Gesundheit machen
werden. Niemand weiss, wie viele von den Ausgebildeten auf
diesem Niveau bleiben werden. Niemand weiss, wie viele
eine Familie gründen und wie viele die nächste Stufe der
Ausbildung, nämlich die Ausbildung zur Pflegefachperson,
antreten werden. Wir wissen auch nicht, wie sich die dreijäh-
rige BMS, die seit dem 1. August läuft, auf die Gesundheits-
berufe auswirken wird. Es gibt also noch viele Unbekannte.
Dazu kommt das Gleiche wie bei der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung: eine grosse Angst in den Regionen, eine Un-
sicherheit und, sicher nicht unberechtigt, das Gefühl, in den
Spitälern der Randregionen nicht mehr genügend Pflegeper-
sonal zu haben, weil die Stadt alle wegnimmt. Diese Angst
müssen wir ernst nehmen. Auf der andern Seite dürfen wir
nicht den gleichen Fehler machen wie bei der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung, nämlich aufgrund dieser Ängste in drei
oder vier Regionen ein Kompetenzzentrum aufzubauen.
Vielmehr muss es ein Kompetenzzentrum in der Stadt Bern,
zentral für den ganzen Kanton, geben. Die jungen Leute in
Ausbildung scheuen den Weg nach Bern nicht derart. Letzte
Woche hörten wir von Herrn Furrer, für die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung sei bald einmal ein Numerus clausus nötig.
Das zeigt, dass der Weg nach Bern nicht ein grosses Pro-
blem ist. Trotzdem können wir nicht alles in Bern machen und
in den Regionen alles schliessen, um dann dort, wenn es zu
einem Notstand kommt, schnell wieder alles aufzubauen. Es
braucht ein sorgfältiges Vorwärtsgehen, es braucht ein zen-
trales Kompetenzzentrum und dezentral vorläufig weiterhin
die Möglichkeit von Pflegeschulen. In fünf Jahren werden wir
sehen, wie sich die Situation entwickelt. Vielleicht werden wir
dann dankbar sein, dass wir die Schulen in den Regionen
nicht geschlossen haben. Nicht Gärtchendenken, sondern
grosse Offenheit ist angezeigt.
Eine Frage ist in unserer Fraktion offen geblieben: Stimmt es,
dass wir wieder auf einen Notstand im Pflegebereich zusteu-
ern, wie Anfang der 90er-Jahre? Oder wird es sein wie bei
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, in der der, auch von mir,
oft beschworene Mangel nicht eingetreten ist, ja sogar das
Umgekehrte der Fall ist?
Die GFL ist grundsätzlich erfreut über die neue Bildungssy-
stematik im Gesundheitsbereich, wünscht aber ein vorsichti-
ges Vorgehen. Wir empfehlen die Annahme der Motion in
beiden Ziffern.

7KHUHVH� 5XIHU�:�WKULFK, Zuzwil (SVP). Die Antwort des
Regierungsrats zur Motion Balli-Straub leuchtet mir und mei-
ner Fraktion ein. Die Weiterbildung kann weder befohlen
noch verordnet werden. Es ist absolut wünschenswert, wenn
es auf allen Stufen genügend ausgebildetes Personal gibt.
Damit wäre auch die Versorgung gewährleistet. Die SVP geht
davon aus, dass die Erziehungsdirektion sich bemüht, ein
attraktives und qualitativ gutes Ausbildungsangebot zur Ver-
fügung zu stellen. So werden die anvisierten Zahlen betref-
fend Ausbildungsabschlüsse auf Stufe Höhere Fachschule
Gesundheit, also auf der Tertiärstufe, realisiert werden kön-
nen. Es kann und darf aber nicht sein, dass quasi künstlich
Fördermassnahmen eingeleitet werden, wenn zu wenig Inter-
esse für die Weiterbildung vorhanden ist. Wenn das Bedürf-
nis nach Weiterbildung unter den Erwartungen bleibt, müss-
ten die Ausbildungsstrukturen nach unten angepasst und
entsprechend korrigiert werden. Dem Regierungsrat müssen
wir diesen Handlungsspielraum unbedingt gewähren, damit
er auf die Nachfrage flexibel reagieren kann. Eine Garantie
oder ein Versprechen des Regierungsrats, dass es genügend
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Abschlüsse an der Höheren Fachschule Gesundheit geben
wird, kann sicher nicht abgegeben werden. Wenn die Nach-
frage nach Ausbildungsplätzen sehr gross ist, werden be-
stimmt genügend Plätze zur Verfügung gestellt, allenfalls
dezentral in den bestehenden Schulen, sollten die Raumka-
pazitäten zentral ungenügend sein. Diese Flexibilität muss
gewährleistet sein.
Aufgrund dieser Überlegungen unterstützt die SVP-Fraktion
die Ziffer 1 der Motion als Postulat. Zur Interpellation Seiler
wird sich Bethli Küng als Einzelsprecherin zu Wort melden.

)UDQ]LVND�:LGPHU, Bern (GB). Zuerst ein paar grundsätzli-
che Bemerkungen zu diesen doch wichtigen Reformen. Seit
Anfang 2004 ist das neue Bundesgesetz über Berufsbildung
in Kraft. Damit liegt die Zuständigkeit für Gesundheitsausbil-
dungen neu beim Bund bzw. beim Bundesamt für Berufsbil-
dung und Technologie BBT. Bisher war das SRK im Auftrag
der Kantone zuständig. Die Umsetzung befindet sich noch in
einer Übergangsphase. Im Rahmen dieser Reform werden
die Gesundheitsausbildungen mit der Umsetzung der neuen
Bildungssystematik NBS ins gesamtschweizerische Bil-
dungssystem integriert. Das bringt für die Gesundheitsausbil-
dungen fundamentale und in der Umsetzung schwierige Ver-
änderungen, aber auch wichtige Verbesserungen mit sich. So
zum Beispiel die berufsgestützte Ausbildung auf der Sekun-
darstufe II zur Fachangestellten Gesundheit Fage mit Zugang
zu den zukünftigen Gesundheitsausbildungen auf der Tertiär-
stufe oder die eigenständige wissenschaftliche Verankerung
der Pflege auf Hochschulstufe. Die Bildungsreform eröffnet
den frauendominierten Gesundheitsberufen Perspektiven,
die, und das ist das wichtigste, gesundheitspolitisch nötig
sind, aber auch bezüglich Weiterbildung und Laufbahn at-
traktiv sind. Für die Umsetzung der neuen Bildungssystema-
tik sind die Kantone verantwortlich.
Inzwischen ist der Reformzug auch im Kanton Bern in Fahrt
gekommen und mit verschiedenen, sich überlappenden Re-
formen beladen worden: Erstens Konzeption und Umsetzung
der verschiedenen neuen oder modifizierten Ausbildungsan-
gebote auf drei verschiedenen Ausbildungsstufen. Zweitens
Neuorganisation der kantonalen Ausbildungsstrukturen und
drittens innerkantonaler Zuständigkeitstransfer von der Ge-
sundheits- zur Erziehungsdirektion.
Als Vorsitzende des Verwaltungsratsausschusses für das
Ausbildungszentrum an der Insel (AZI) bin ich mit diesen
Reformen befasst und wirke auch in Projektgremien mit. Das
Reformpaket ist so umfangreich und komplex, dass es schon
schwierig ist, den Überblick zu bekommen, geschweige denn
zu behalten. Die unzähligen Teilprojekte beanspruchen die
personellen Ressourcen der GEF und der ERZ ebenso wie
jene der Gesundheitsschulen stark. Ein Beispiel: Es wirken
im Moment 14 Fachkräfte des AZI und 2 Mitglieder des Ver-
waltungsratsausschusses in verschiedenen Arbeitsgruppen
und Gremien mit, selbstverständlich neben ihrem Tagesge-
schäft. Ich appelliere deshalb an den Regierungsrat, den
Gesundheitsschulen und den beiden verantwortlichen Direk-
tionen die nötigen Mittel für die Reformen zur Verfügung zu
stellen und auf Budgetkürzungen im Jahr 2005 – sie sind im
Moment ein Thema zwischen der GEF und den Schulen – zu
verzichten und auch in den kommenden Jahren auf Kürzun-
gen zu verzichten. Der Sparkurs der letzten Jahre ist an den
Gesundheitsschulen nicht vorbeigegangen, sie sind schon
heute finanziell in engen Hosen, und wenn man die Ressour-
cen weiter nach unten fährt, schafft man Risiken für die Re-
formen. Der Kanton Bern hat aber keine Wahl. Er muss aus
gesundheits- wie aus standortpolitischen Gründen reüssie-
ren. Nur so kann der Versorgungsauftrag im ganzen Kanton
und die Zukunft des Universitätsspitals und des Medicinal-
cluster gewährleistet werden.

Wenn ich nun zur Motion rede, ist darin auch die Haltung
unserer Fraktion zur Interpellation enthalten. Die Anforderun-
gen an das Fachpersonal im Gesundheitswesen sind in den
letzten Jahren wegen dem medizinischen Fortschritt, der
demografischen Entwicklung und den Spar- und Rationalisie-
rungsmassnahmen markant gestiegen. Diese Entwicklung
wird fraglos anhalten. Daher wird der Bedarf an diplomierten
Pflegefachkräften in Zukunft nicht zurückgehen, sondern im
Gegenteil zunehmen; das weiss man zum Beispiel aus dem
Altersbericht. Wir unterstützen deshalb den ersten Motions-
punkt. Der Regierungsrat muss alles daran setzen, und dar-
um geht es hier, Therese Rufer, um die Planzahlen für die
diplomierten Pflegefachkräfte zu erreichen. Es wäre versor-
gungspolitisch, sicherheits- und qualitätsmässig kurzsichtig,
wenn hinter den «Unsicherheiten des Arbeitsmarkts», wie
vom Regierungsrat und von Therese Rufer angeführt, die
Strategie stünde, das diplomierte Pflegepersonal in Zukunft
weitgehend mit billigeren FageS zu ersetzen. Das wird nicht
möglich sein, weil die medizinische Entwicklung komplexer
wird und höhere Anforderungen stellt. Es braucht die Pflege-
fachleute, es braucht auch die Fage, das heisst, es braucht
beide.
Die Fraktion Grünes Bündnis, Junge Alternative steht hinter
dem Entscheid des Erziehungsdirektors, die Höhere Fach-
ausbildung Pflege in einem einzigen kantonalen Kompetenz-
zentrum zunächst auf dem Platz Bern anzubieten und in
einem weiteren Schritt regionale Filialklassen zu führen. Die-
ser Entscheid zeigt, dass die ERZ aus den Erfahrungen der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt hat und sie die Res-
sourcen in der Höheren Pflegeausbildung von Anfang an
bündeln und bedarfsgerechte regionale Angebote schaffen
will. Trotzdem darf man die Situation bei den Pflege-Diplom-
ausbildungen nicht einfach mit der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung gleichsetzen. Im Gegensatz zu den Lehrkräften wird
der Bedarf an diplomiertem Pflegepersonal – Stichwort de-
mografische Entwicklung – steigen. Deshalb wird es auch in
Zukunft entsprechende Ausbildungsangebote, zum Beispiel
Filialklassen in den Regionen, brauchen. Wir haben Ver-
ständnis – dies gilt auch für die Interpellation – für die Sorgen
der regionalen Pflegeschulen bezüglich der regionalen Ver-
sorgung mit qualifizierten Pflegekräften, aber auch bezüglich
der Zukunftsperspektiven ihrer Schulen. Es ist deshalb richtig
und wichtig, dass die regionalen Pflegeschulen von Anfang
an, und zwar gleichwertig, im Projekt Kompetenzzentrum
Höhere Fachschule Pflege mitwirken und die Ausbildungs-
und Versorgungsbedürfnisse der Regionen einbringen.
Anfang November ist der Kickoff für dieses Projekt erfolgt.
Alle regionalen Pflegeschulen waren, wie die Stadtberner
Schulen, mit zwei Personen vertreten. Im Rahmen des Kick-
off wurde auch die Arbeitsgruppe für den Pilot Höhere Fach-
schule Pflege gebildet, die im nächsten Herbst mit zwei Klas-
sen starten wird. Auch hier können sich die regionalen Trä-
gerschaften einbringen. Man kann also auch dem zweiten
Motionspunkt zustimmen, weil die Weichen grundsätzlich
schon heute so gestellt sind, wie es die Motion verlangt.
Im Hinblick auf die unklaren Zukunftsperspektiven der regio-
nalen Pflegeschulen fordern wir den Regierungsrat schon
jetzt auf, die nötigen Entscheide für Filialklassen rechtzeitig
zu fällen und – aus gewerkschaftlicher Sicht wichtig – flankie-
rende Massnahmen für das Personal bereit zu stellen. Beim
Personal gibt es heute schon eine grosse Verunsicherung. In
den Regionen wird es zwar auch in Zukunft einen Bedarf an
Pflegefachkräften geben, es wird aber zu einer Konzentration
des Ausbildungsangebots und zu einer Schwerpunktverlage-
rung zur Fage-Ausbildung kommen. Deshalb braucht es
flankierende Massnahmen.

3UlVLGHQW��Ich bitte den Rat um etwas mehr Ruhe.
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.DWKDULQD� %XOD, Burgdorf (EVP). Im Sommer 2005 werden
die ersten Fage in Langenthal ihre Ausbildung abschliessen.
Fage ist eine generalisierte Ausbildung, um den Pflegefach-
kräften zu assistieren. Die Ausbildung ist sehr gut aufgegleist
worden und gut angekommen. Deshalb fragen einige der
motivierten Fage auch bereits nach der Höheren Fachschule
und dem Ort, wo sie angeboten wird. Im Oktober nächsten
Jahres beginnen bereits die ersten Kurse. Im Moment müs-
sen wir die Fragenden allerdings noch vertrösten, da wir noch
nicht wissen, wann genau und wo der Kurs beginnt. Ob die
Höhere Fachschule in Bern zentral oder in den Regionen ihre
ersten Ausbildungsgänge anbieten soll, dazu gibt es Argu-
mente dafür und dagegen. Unseres Erachtens darf die Aus-
bildung nicht zu früh zentralisiert werden. Im Pflegebereich ist
die Zusammenarbeit mit den Schul- und Praktikumsspitälern
über Jahrzehnte in einem guten Beziehungsnetz gewachsen
und hat sich bewährt. Solche Beziehungsnetze lassen sich
nicht über Nacht wieder aufbauen noch können sie einfach
auf Eis gelegt und irgendwann wieder reaktiviert werden.
Mit der neuen Bildungssystematik sind die Hausaufgaben in
den Regionen bereits gemacht worden. In den Regionen Biel,
Oberland und Langenthal-Burgdorf wurden die verschiede-
nen Strukturen bereinigt und zum Teil umgestaltet. Dort lau-
fen jetzt auch die Fage-Angebote. Hingegen scheint der
Raum Bern die Hausaufgaben noch nicht erledigt zu haben.
Die Schulen Lindenhof, AZI, Altenberg und wie sie alle hei-
ssen, arbeiten aus meiner Sicht noch zu wenig zusammen.
Sie möchten zwar die Höhere Fachschule zu sich nehmen,
sie sind aber nach meinen Informationen immer noch an der
Ausarbeitung eigener Pflege-Curricula. Ziel der Neuen Bil-
dungssystematik wäre dagegen, eine Einheit zu schaffen. Wir
sind auch noch ziemlich weit weg von gemeinsamen, einheit-
lichen Pflegevorgaben. Das ist umso bedenklicher, wenn man
weiss, dass die Schule in acht oder zehn Monaten beginnen
wird.
Die Erziehungsdirektion schreibt in der Antwort auf die Moti-
on, das werde der Markt dann schon richten. Ich bezweifle
das. Hier müsste man planend eingreifen. Wenn gemäss
NBS 500 Personen pro Jahr ausgebildet werden sollen, ha-
ben wir früher oder später ein Problem, wenn wir mit den
Kursen im Jahr 2005 nicht beginnen können. Von den Fach-
studien her wissen wir oder sollten es gelernt haben, dass
diplomierte Pflegekräfte fehlen, dass es zu wenig Pflegende
gibt und im Zeitdruck viele Fehler passieren können. Viele
Pflegende brennen aus; es gibt Komplikationen im stationä-
ren Bereich. Der Beruf der Krankenschwester verliert an
Image. Oder aber wir werden mehr Ausländer anstellen. Ob
das langfristig von Vorteil ist, dessen bin ich nicht ganz so
sicher. Es braucht 500 Fages, es braucht 500 Pflegefachper-
sonen pro Jahr, um die Pflege in Alterspsychiatrie, Altersde-
menz und angesichts steigender Lebenserwartung – von der
Psychiatrie gar nicht zu reden – wirklich abdecken zu können.
Die Ausbildung Höhere Fachschule Pflege muss im Oktober
2005 starten können, und zwar kantonal möglichst einheitlich.
Deshalb erwarten wir vom Regierungsrat, dass er mit einer
PR-Kampagne für diesen Beruf zu werben und zu informieren
beginnt, dass die Zusammenarbeit zwischen Bern und den
Regionen vorankommt und Lehrkräfte für die Kurse angestellt
werden. Es braucht klare Signale und Entscheide. Wir kön-
nen nicht warten, wenn die Schule in zehn Monaten soll
starten können. Die EVP wird Ziffer 1 auch als Motion unter-
stützen.

)UDQ]LVND� 6WDOGHU�/DQGROI, Muri ( FDP). Die FDP-Fraktion
unterstützt den Antrag des Regierungsrats. Dessen Antwort
leuchtet uns ein. In der Antwort steht, die neuen Ausbil-
dungsstrukturen würden auf Planzahlen ausgerichtet. Erst die

Zukunft wird zeigen, ob die Planzahlen realistisch sind und –
zweiter wichtiger Punkt – dem Arbeitsmarkt entsprechen.
Therese Rufer hat es erwähnt: Es ist eine Ausbildung, die wir
nicht verordnen können. Der Markt wird zeigen, ob sie effek-
tiv verlangt wird. Es ist also nicht sachgerecht, Ziffer 1 als
Motion zu überweisen. Ein Postulat ist der richtige Weg, weil
der Regierungsrat so die Möglichkeit hat, die Entwicklungen
in diesem Bereich mit der nötigen Aufmerksamkeit zu verfol-
gen und die Planzahlen anzupassen, falls es nötig sein sollte,
und zwar nach oben, allenfalls auch nach unten. Ich bitte Sie,
Ziffer 1 als Postulat zu unterstützen. Die Ziffer 2 werden wir
als Motion überweisen.

&KULVWLQH� YRQ� %DOOPRRV, Urtenen-Schönbühl (SP). Der
Regierungsratsbeschluss vom 17. Dezember 2003 hat zum
Ziel, den Kanton Bern mit genügend qualifiziertem Pflegeper-
sonal zu versorgen. Bei den Pflegeberufen sind, wie gehört,
wesentliche Änderungen im Gang. Die Umlagerung der Di-
plomausbildungen vom sekundären in den tertiären Sektor ist
kein Pappenstiel. Wenn die verschiedenen Ausbildungspha-
sen nicht klar definiert und sorgfältig aufeinander abgestimmt
werden, entstehen Unsicherheiten, die auf die jungen Leute
demotivierend wirken und sie vielleicht sogar davon abhalten,
sich für den Pflegeberuf zu entscheiden. Solche Folgen müs-
sen auf jeden Fall vermieden werden. Wir sind alle darauf
angewiesen, dass genügend junge Leute für die Pflegeaus-
bildung begeistert werden können. Es ist daher wichtig, dass
genügend Ausbildungsplätze an Höheren Fachschulen ge-
schaffen werden, und zwar so rasch wie möglich. Ausserdem
müssen die Ausbildung und die Berufsaussichten der
Fachangestellten Gesundheit attraktiv sein. Wird dieser Beruf
zu wenig gewählt, besteht die Gefahr, dass einer der Zubrin-
ger zu den Höheren Fachschulen wegfällt.
Es stimmt, dass die Entwicklung des Arbeitsmarkts schwer
vorausgesehen werden kann. Aber junge Leute können be-
geistert werden, man kann Werbung machen, klar strukturie-
ren, so dass der Beruf attraktiv wird. Eine abwartende Hal-
tung, wie sie aus den Antworten auf die Motion und vor allem
auf die Interpellation herauszuspüren ist, ist fehl am Platz. Es
braucht Ressourcen für flankierende Massnahmen damit ein
Mangel an Pflegepersonal auf allen Stufen vermieden werden
kann.
Die SP-Fraktion empfiehlt, beide Ziffern als Motion zu über-
weisen.

%HWKOL�.�QJ�0DUPHW, Saanen (SVP). Ich äussere mich nur
zur Interpellation. Der Interpellant greift ein top aktuelles
Thema auf: die Umsetzung der neuen Bildungssystematik in
den Gesundheitsberufen. Der neu geschaffene Beruf
Fachangestellte Gesundheit, Fage, deckt in der Pflegebe-
rufslandschaft auf der Sekundarstufe II eine wichtige Markt-
lücke ab. Die Ausbildung soll in den bereits vorhandenen
dezentralen Pflegeberufsschulen in den Regionen angeboten
werden, das ist erfreulich. Ich bin überzeugt: In den Regio-
nalspitälern, in den Heimen und bei der Spitex ist die Bereit-
schaft gross, Ausbildungsplätze bereitzustellen. Unbegreiflich
und abstossend ist die Tatsache, dass sich das Inselspital
nicht bereit erklärt, Fages auszubilden.
Dass die Ausbildung der Pflegefachleute auf der Tertiärstufe
im Zentrum stattfinden soll, ist einmal mehr ein Apropos ge-
genüber den Regionen. Die Aussage, die Höhere Fachschule
Pflege werde in einem kantonalbernischen Kompetenzzen-
trum mit Standort Bern zusammengefasst und könne je nach
der Entwicklung der Zahl der Absolventinnen und Absolven-
ten in Filialklassen in die Regionen verteilt werden, entlockt
mir nur ein müdes Lächeln. Waren Sie hier im Grossen Rat
schon mal dabei, dass in die Regionen verlegt wurde, was
zuvor im Zentrum angesiedelt war? Wohl kaum. Sonst hätte
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ich in diesem Moment gefehlt, und ich fehle eigentlich selten.
Diesen Beschluss hat man gefasst, ohne die Regionen in die
Entscheidfindung einzubeziehen. Dabei wäre es eine grosse
Chance für die Regionen, wenigstens eine tertiäre Ausbil-
dung anzubieten und so auch sicherzustellen, in den regio-
nalen Spitalzentren, in den Heimen und der Spitex genügend
auf Tertiärstufe ausgebildetes Fachpersonal einsetzen zu
können. Im Zentrum werden die neu ausgebildeten Fach-
kräfte von den grossen Spitälern wie Insel oder den Privat-
spitälern von der Schulbank weg mit hohen Löhnen, die man
in der Peripherie nie anbieten kann, geködert und abgewor-
ben. Wer garantiert uns, dass genügend Fachpersonal in den
peripheren Institutionen zur Verfügung steht und wir eine
pflegerisch anspruchsvolle Qualität weiter garantieren kön-
nen? Ich hoffe, die Erziehungsdirektion gehe noch einmal
über die Bücher und der Fehlentscheid sei nicht sakrosankt.

,UqQH� 0DUWL� $QOLNHU, Bern (SP). Zu meiner Interessensbin-
dung: Ich bin seit einem Vierteljahrhundert Pflegefachfrau –
Krankenschwester, wie man früher sagte –, ich übe meinen
Beruf mit Begeisterung aus und bilde auch seit vielen Jahren
aus. In der heutigen Diskussion gibt es zwei Aspekte: einer-
seits den bildungspolitischen, anderseits den versorgungspo-
litischen Aspekt.
Zur Bildungspolitik haben wir viel gehört. Wichtig ist, Folgen-
des klarzustellen: Das neue Berufsbildungsgesetz hat die
Berufe der Künste, der sozialen Arbeit und der Gesundheits-
pflege inklusive Physio- und Ergotherapie neu unter seine
Fittiche genommen. Das heisst, all diese Berufe werden
«normale» Berufe und fristen nicht mehr ein mehr oder weni-
ger farbiges Dasein. Wir von der Pflege sind stolz, künftig
einen «normalen» Beruf auszuüben. Wir sind nicht von der
Diplompflege irgendwie in die Tertiärstufe gehoben oder
heruntergesetzt worden, wir sind von nirgendwoher einge-
ordnet worden. Die Grundausbildung Diplompflege wurde auf
der Tertiärstufe eingeordnet. Das ist auch richtig so ange-
sichts der Stundenzahlen der Fachangestellten Gesundheit
und der Zusammensetzung dieser Ausbildung einerseits und
der jetzigen Ausbildung Diplompflege Niveau II an der Höhe-
ren Fachschule Pflege anderseits. Die Höhere Fachschule
Pflege ist nichts Neues; die jetzt ausgebildeten Diplomierten
werden einfach in Zukunft in Höheren Fachschulen ausgebil-
det. Das ist vergleichbar mit der Überführung der LehrerIn-
nenseminare in die Pädagogische Hochschule. Natürlich gibt
es Anpassungen im Curriculum. Es ist auch geplant, ein
gemeinsames Curriculum für drei Kantone zu entwickeln.
Aber grundsätzlich, vom Niveau her, ändert nichts.
Es braucht 500 diplomierte Pflegefachleute pro Jahr. Das
verlangt der Markt heute schon. Deshalb ist es wichtig, die
neuen Strukturen, welche die Einführung der Neuen Bil-
dungssystematik logischerweise mit sich bringt, so anzule-
gen, dass die Versorgung gewährleistet werden kann. Nie-
mand hat diese Versorgung angezweifelt, und wer unter
Ihnen in Verwaltungsräten von Spitälern sitzt, sollte sich ge-
nau überlegen, was man will und ob man die Spitäler weiter
betreiben kann, wenn nicht genügend Personal zur Verfü-
gung steht. Eine Fachangestellte Gesundheit ist eine polyva-
lent einsetzbare Fachkraft, aber sie ist keine diplomierte Pfle-
gefachkraft. Sie verbinden sich den falschen Finger, wenn
Sie meinen, Leute mit 800 Lektionen pflegespezifischer Aus-
bildung könnten Leute mit 2500 bis 3000 Lektionen pflege-
spezifischer Ausbildung ersetzen, das sei das Gleiche, man
könne einfach ein wenig nach unten nivellieren. Dem ist
überhaupt nicht so, das ist nicht das Gleiche, und davor
möchte ich warnen.
Zwar scheint es in diesem Saal klar zu sein, dass die Versor-
gung mit diplomierten Fachkräften gewährleistet werden
muss. Ich stelle aber fest, dass die vielen Fehler bei der Leh-

rerinnen- und Lehrerbildung wie ein Gespenst in diesem Saal
herumgeistern. Passen wir auf, dass dieses Gespenst nicht
zur Katastrophe in den Spitälern wird. Das ist die grosse
Gefahr. Die Erziehungsdirektion muss deshalb unbedingt die
Strukturen so bereit stellen, dass es genügend ausgebildetes
Pflegepersonal gibt, nämlich 500 pro Jahr. Damit machen wir
nichts Neues, sondern setzen fort, was bereits besteht. �'LH
URWH� /DPSH� OHXFKWHW���Kapazitäten benötigen wir im ganzen
Kanton. Die drei Schulen in der Stadt Bern weisen nicht ge-
nügend Kapazitäten aus, um die 500 Leute auszubilden.
Zerstören wir also nicht Kapazitäten, die wir später teuer
wieder aufbauen müssen.

7KRPDV�+HXEHUJHU, Oberhofen (GFL). Reden wir jetzt über
Bildungspolitik oder über Gesundheitspolitik? Geht es darum,
Ausbildungsplätze zu schaffen oder die Versorgung sicherzu-
stellen? Frau Marti hat es vorhin angetönt: Wir bewegen uns
effektiv in diesem Spannungsfeld. Frau Rufer sagte, die Re-
gierung habe einleuchtende Argumente vorgebracht. Aber sie
sind nicht ganz richtig. Man kann nicht einfach sagen, der
Markt werde es richten und die Ausbildungswilligen hervor-
bringen. Möglicherweise muss man den Markt beeinflussen
und steuern, indem man die Ausbildungsangebote auch ent-
sprechend attraktiv macht. Sprich, unter anderem, dezentral
macht. Es verlangt ja niemand, die ganze Ausbildung wieder
dezentral anzubieten. Aber es ist dringend notwendig, sie
teilweise auch dezentral anzubieten. Erstens ist es attraktiver
für die Auszubildenden, allenfalls einen Teil zu Hause, in
Filialklassen zu machen – ich denke an Leute, die den zwei-
ten oder dritten Ausbildungsweg beschreiten, oder an Frau-
en, die für die Ausbildung nicht zu weit weg von zu Hause
gehen wollen. Braucht es die Filialklassen? Braucht es so
viele Ausbildungsplätze? Sicher braucht es sie. Es wird über
500 Diplomierte diskutiert, die Jahr für Jahr notwendig sein
werden. Ich bin überzeugt, die 500 werden nicht ausreichen.
Einerseits braucht es immer mehr Diplomierte in den Institu-
tionen, seien es Heime oder sonstige Betreuungseinrichtun-
gen, es wird aber genau die gleich qualifizierten Leute zu-
nehmend auch in der Spitex brauchen, Stichwort Alterspolitik.
Die Alterspolitik wird mehr Diplomierte brauchen. Es geht
nicht darum, auf die Nachfrage zu schielen, sondern darum
zu schauen, wie viele Kräfte es braucht, und dies dann auch
möglich zu machen. Aus diesem Grund ist die Antwort des
Regierungsrats wohl einleuchtend, aber nicht ganz richtig.
Denken Sie daran, es ist nicht nur eine bildungspolitische,
sondern auch eine versorgungspolitische Frage. Bitte stim-
men Sie beiden Ziffern als Motion zu.

3UlVLGHQW. Frau Balli hat das Wort nach dem Regierungsrat
verlangt.

$QQRQL, directeur de l'instruction publique. D’abord je vou-
drais vous remercier de la discussion que vous avez engagée
sur cet objet. En effet, dans les mois qui viennent, la réforme
que nous devons conduire dans ce domaine est une des plus
importantes de la Direction de l’instruction publique. Nous
préparons cette réforme soigneusement, mais elle est très
difficile, parce que nous vivons une structure existante, qui
est issue d’une longue tradition historique en matière de
formation dans les soins, et qui s’appuie sur l’expérience qui
a été vécue. Nous venons maintenant transformer ces expé-
riences et ces structures avec une culture qui est celle de la
culture de la formation que nous avons dans l’Etat. Nous
cherchons les meilleures solutions possibles pour ne heurter
personne et pour trouver le consensus le plus grand dans le
canton pour parvenir à une réforme soigneusement préparée.
Je voudrais dire à Mme von Ballmoos, que la chose que je ne
peux pas accepter, c’est lorsqu’on me dit que nous faisons



Erziehung 23. November 2004 – Abend 1303

preuve d’attentisme. Cela fait déjà longtemps que nous
sommes en train de travailler en détail sur cette réforme. La
critique que nous recevons le plus est que nous travaillons
trop seuls, que nous ne communiquons pas assez, que nous
réunissons pas assez les gens et que nous ne cherchons pas
assez le consensus. Mais je ne peux pas accepter la critique
que nous ne faisons pas le travail. La Direction de
l’instruction publique s’engage avec toute sa force possible
dans le domaine de la formation professionnelle pour réussir
cette réforme.
Les éléments qui s’affrontent dans cette réforme sont de
deux ordres. D’abord, il y a la grande opposition entre la
région et le centre. Nous retrouvons ici aussi dans le cadre
de l’intervention Seiler et celle de Bethli Küng cet élément
qu’on retrouve dans d’autres réformes , à savoir la région va-
t-elle souffrir de cette réforme au détriment des centres ?
Nous voudrions regarder cette question sans émotion, d’une
manière objective et nous voudrions pouvoir prendre des
décisions en fonction des chiffres que nous aurons et des
chiffres établis. Nous savons, comme l’a dit Mme Marti, que
nous avons besoin d’un certain nombre de personnes for-
mées, mais nous ne savons pas exactement combien de
phases il y aura et nous ne savons pas exactement comment
les structures vont se préparer. Nous devons préparer cela
en détail avec les écoles existantes et nous voulons d’abord
réunir le matériel nécessaire avant de prendre une décision
définitive dans le domaine. Nous ne sommes pas trop in-
fluencés par les expériences que nous avons faites dans
d’autres dossiers – je parle ici de la formation des ensei-
gnants. On dit en français que l’expérience est la somme des
erreurs et il est vrai que nous avons une certaine expérience.
Nous ne nous laissons pas trop influencer, parce que nous
savons qu’il y a des données sociologiques différentes,
comme les salaires, par exemple, qui ne sont pas les mêmes
et qui ne jouent pas le même rôle. Je vous prie de croire que
même vous ne seriez pas satisfaits avec une réforme qui
prévoit des structures surdéveloppées par rapport à une
demande existante.
Le deuxième élément est l’approvisionnement. Nous sommes
conscients, Mme Balli, que nous devons aussi faire attention
à ces critères de l’approvisionnement. Mais si on peut donner
des chiffres in globo tels que nous le pratiquons maintenant,
les chiffres ne sont pas non plus certains. C’est la raison pour
laquelle nous avons encore besoin d’un certain temps pour
établir d’une manière claire la planification que nous envisa-
geons de faire. Mme Bula parle d’insécurité, en disant qu’on
ne sait pas quand la réforme entrera en vigueur. Nous som-
mes sûrs que nous serons prêts au mois octobre 2005. Nous
devons être prêts parce que nous voulons enlever l’insécurité
qui pourrait régner dans le milieu. Nous avons prévu aussi de
discuter avec les écoles, avec les représentants des orga-
nismes responsables ; comme vous le savez en janvier il y a
une retraite, où nous voulons trois jours durant aborder des
questions avec tous ceux qui participent, d’une manière di-
recte ou indirecte, à cette réforme. On ne peut pas nous
reprocher d’une part de ne pas aller assez vite, d’autre part
de ne pas éliminer toutes les insécurités et encore demander
que nous ayons une forme participative de la réforme. Nous
voulons faire participer les gens, les écouter ou discuter avec
eux, mais il faut nous laisser au moins jusqu’au mois de jan-
vier ou de février pour que nous puissions mener ces discus-
sions qui sont planifiées – les invitations ont été lancées –
afin que nous puissions parler avec les différents représen-
tants des organismes responsables sur leurs idées, afin de
voir de quelle manière nous pourrons remplir les défis de
cette réforme, à savoir l’approvisionnement dans les régions,
à savoir une formation de qualité, des structures qui soient
possibles et supportées par les finances cantonales. Si vous

voulez que nous parvenions à remplir ces défis, vous devez
nous laisser une marge de manœuvre. Si vous voulez nous
laisser une marge de manœuvre, vous devez accepter la
motion de Mme Balli sous forme de postulat. C’est seulement
le chiffre 1 qui nous donne cette marge de manœuvre. Si ce
soir vous décidez d’accepter la motion, alors la marge de
manœuvre que vous donnez au gouvernement pour aborder
ce dossier difficile n’est plus présente.
C’est la raison pour laquelle, dans le sens de mes considé-
rants, je vous prie de bien vouloir accepter la motion de Mme
Balli et la transformer sous forme de postulat en ce qui
concerne le point 1. Pour le point 2, comme cela a été dit, il
n’y a pas de différence avec la motionnaire.

'RUHWWH� %DOOL�6WUDXE, Langenthal (SP). Ich danke für die
auch zu dieser Stunde noch engagierte Diskussion. Gesund-
heit und Versorgung gehen eben alle etwas an. Die Diskussi-
on ist mir vorgekommen wie die Frage nach dem Huhn und
dem Ei. Muss zuerst eine gute Ausbildung garantiert werden,
eventuell sogar mit Unterstützung, damit die Versorgung
sichergestellt werden kann? Das will meine Motion. Oder wird
der Arbeitsmarkt es diktieren? Das sind zwei unterschiedliche
Meinungen. Fahren wir die Pflegeausbildungen herunter und
müssen wir sie später wieder hochfahren, so ist das ein Ver-
schleiss von Geld und Ressourcen, nach dem Motto: Gute
Planung ist ein halbes Budget. Der Regierungsrat nimmt
unsere Ängste und Anliegen, die quer über alle Parteien
hörbar waren, ernst – nur die Frage, wie die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten sei, wird unterschiedlich beurteilt.
Im Dienst der Sache bin ich bereit, Ziffer 1 meiner Motion in
ein Postulat zu wandeln. Die Ziffer 2 halte ich als Motion
aufrecht, da auch der Regierungsrat eine Motion entgegen-
nehmen will.

3UlVLGHQW. Über Ziffer 1 stimmen wir als Postulat, über Ziffer
2 als Motion ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 als Postulat 158 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 2 154 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

1 Enthaltung

3UlVLGHQW. Herr Seiler ist von der Antwort des Regierungsrats
nicht befriedigt.

211/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�.URSI��%HUQ��-$���±�)LQDQ]LHUXQJVO�FNH
I�U�GDV�=HQWUXP�3DXO�.OHH�YHUKLQGHUQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat zeigt dem Grossen Rat noch vor der Er-
öffnung des Paul-Klee-Zentrums auf, mit welchen Massnah-
men der Kanton Bern (zusammen mit den anderen Trägern)
das drohende mittel- und langfristige Betriebsdefizit verhin-
dern wird.
Begründung:
Stadt und Kanton Bern freuen sich auf ein kulturelles und
kulturpolitisches Grossereignis. In einem Jahr wird das neue
Paul Klee Zentrum seine Türen öffnen. Dies dank grosszügi-
gem privatem Engagement gekoppelt mit öffentlicher Unter-
stützung. Die private und öffentliche Kooperation beim Zu-
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standekommen eines derartigen Grossprojekts darf nicht zu
finanziellen Abenteuern führen. Genau dies zeichnet sich
aber ab. In der Antwort der Regierung auf die Interpellation
Rytz «Klarheit über das Klee-Zentrum und das Kunstmuseum
Bern» vom 24. März 2004 hat der Regierungsrat darauf hin-
gewiesen, dass gestützt auf die aktuelle Betriebskosten-
schätzungen mit einer mittel- und langfristigen Finanzie-
rungslücke gerechnet werden muss.
Diese Aussage ist bedenklich und verlangt nach sofortigen
Massnahmen. Das neue Paul-Klee-Zentrum kann sich kein
mittel- und langfristiges Betriebsdefizit leisten. Weder der
Kanton noch die Stadt Bern oder die unterstützenden Regi-
onsgemeinden stehen finanziell so gut da, dass sie weitere
Mittel für das Paul-Klee-Zentrum aufwenden könnten. Zu-
sätzliche Belastungen müssten mit grosser Wahrscheinlich-
keit auf Kosten von anderen öffentlichen Aufgaben wie z.B.
einer breiteren Kulturförderung oder im Rahmen der Bil-
dungsbudgets aufgefangen werden. Andererseits würden
zusätzliche Beiträge von privaten Geldgebern Mittel binden,
die anderen Projekten im Kultur- und Sportbereich fehlen.
Diese muss rechtzeitig durch kostensenkende Massnahmen
verhindert werden.
Sowohl die Erfahrungen mit dem Kunst- und Kongresszen-
trum Luzern als auch mit der Fondation Beyeler in Basel
zeigen, dass die Finanzierung von neuen Kulturzentren mit
Risiken verbunden ist. Da das mittel- und langfristige Be-
triebsdefizit für das Paul-Klee-Zentrum schon vor der Eröff-
nung absehbar ist, besteht die Chance, rechtzeitig zu agieren
und kostensenkende Massnahmen einzuleiten. Der Betrieb
des Paul-Klee-Zentrums wird zu einem grossen Teil durch
öffentliche Gelder finanziert. Der Grosse Rat und die Öffent-
lichkeit müssen deshalb darüber informiert werden, wie die
zuständigen Behörden die geplanten Betriebskosten einhal-
ten und Zusatzkosten verhindern werden.
(Weitere Unterschriften: 4)

6FKULIWOLFKH� 6WHOOXQJQDKPH� GHV� 5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ��� 1R�
YHPEHU�����

Der Regierungsrat teilt die Meinung des Motionärs, dass
Betriebsdefizite unbedingt verhindert werden müssen. Er wird
daher die Betriebsbudgets und den Staatsbeitrag, der im Jahr
2002 festgelegt worden war – zu einer Zeit, als noch nicht
alle Betriebsparameter vollständig bekannt waren – einer
kritischen Prüfung unterziehen. Das Paul-Klee-Zentrum
braucht eine öffentliche Finanzierung, die der Ausstrahlung
entspricht, die von einer solchen internationalen Kulturein-
richtung erwartet wird – eine Finanzierung, die es dem Zen-
trum ermöglicht, einen Erfolg zu erreichen, mit dem die er-
hofften Einnahmen erzielt werden (Publikumseintritte sowie
Sponsorengelder), und die in ihrer Grössenordnung der Fi-
nanzierung entspricht, die anderen vergleichbaren Einrich-
tungen mit ähnlichem Auftrag gewährt wird. Zum Vergleich
sei hier betont, dass dem Kunstmuseum Bern ein weit höhe-
rer Staatsbeitrag gewährt wird (jährlich CHF 5,9 Mio. gegen-
über jährlich CHF 4,26 Mio. für jedes Betriebsjahr des ZPK).
Die Leitung des ZPK hat dem Regierungsrat und dem Berner
Gemeinderat eine Zusatzfinanzierung beantragt. Zurzeit wird
der Antrag von der Erziehungsdirektion geprüft. Gleichzeitig
sucht die Erziehungsdirektion zusammen mit den Verantwort-
lichen der Einrichtung nach Lösungen, um die Betriebskosten
zu senken.
Das ZPK ist als Kultureinrichtung mit internationaler Ausstrah-
lung konzipiert worden: Allein schon Paul Klees Bedeutung
und Einfluss in der Kunstgeschichte rechtfertigen diese Ab-
sicht. Hinzu kommt ein gewagter neuzeitlicher Bau eines der
weltweit bedeutendsten Architekten, was für das Publikum
ein weiterer grosser Pluspunkt ist. Das Ausstellungspro-

gramm und die multidisziplinären Veranstaltungen des Zen-
trums müssen sich entsprechend entwickeln. In der Überzeu-
gung, dass sich das ZPK positiv auf die kantonale Kultursze-
ne auswirkt, steht der Regierungsrat seit jeher hinter diesem
Willen zur weitreichenden Ausstrahlung. Im Übrigen muss vor
dem breiten Hintergrund des Ausstrahlungs- und Entwick-
lungspotenzials für die Region und den Kanton eine Zusatzfi-
nanzierung erwogen werden, da die Attraktivität einer gro-
ssen kulturellen Einrichtung auch immer ein wirtschaftlicher
Impuls für die Region ist, nicht zuletzt für den Tourismus.
Der Regierungsrat steht mit der Stadt Bern sowie mit der
Kulturkonferenz Bern in Kontakt, um allfällige Massnahmen
zu prüfen. Diese Massnahmen verfolgen mehrere Ziele:
– Prüfen der Einsparungsmöglichkeiten innerhalb der Ein-

richtung
– Abklären der Einsparungsmöglichkeiten einer Zusam-

menlegung der Logistikdienste mit dem Kunstmuseum
– Überprüfung der Finanzierung
Der Regierungsrat wird im April 2005 der Oberaufsichtskom-
mission des Grossen Rats das Ergebnis seiner Analysen
sowie einen neuen Finanzierungsplan vorlegen.
Antrag: Annahme der Motion

3UlVLGHQW. Der Regierungsrat beantragt Annahme der Moti-
on. Herr Kropf wünscht Diskussion. Dem Antrag auf Diskus-
sion müssen 50 Ratsmitglieder zustimmen.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag auf Diskussion 24 Stimmen

3UlVLGHQW. Wir stimmen ohne Diskussion über die Motion ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 151 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

1 Enthaltung

089/04
0RWLRQ�693��2SSOLJHU��7KXQ��±�'LH�YHUVFKLHGHQHQ�6\VWH�
PH�EHL�GHU�*UXQGVFKXOH�DXI�]ZHL�0RGHOOH�UHGX]LHUHQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����

Antrag: Bis Ende 2004 will die Erziehungsdirektion (ERZ)
eine Bildungsstrategie für die nächsten 10 bis 15 Jahre vorle-
gen. Die Umsetzung dieses Projekts soll im Zeitrahmen von
2007 bis 2009 stattfinden. Der Regierungsrat wird aufgefor-
dert, im Zuge dieses Projekts die Modellvielfalt auf der Se-
kundarstufe I zu überprüfen, mit dem Ziel, die verschiedenen
Systeme bei der Grundschule auf Kantonsebene auf zwei
Modelle zu reduzieren.
Begründung:
1991 wurde im Kanton Bern der Herbst Schulbeginn einge-
führt und gleichzeitig das seit Jahrzehnten geltende Schulsy-
stem 5:4 durch 6.3 abgelöst. Beides wurde den Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern unter dem Titel nationale Harmoni-
sierung «verkauft». Zweifellos waren diese an sich einleuch-
tenden Argumente ausschlaggebend für die allerdings recht
knappe Annahme. In der Folge hat sich das Ganze in eine
Richtung entwickelt, die dem Wählerwillen in keiner Weise
mehr entspricht. Nicht nur ist man von einer nationalen Har-
monisierung weiter entfernt denn je, man hat im Gegenteil die
zumindest innerhalb des Kantons bis dahin gegoltene Einheit-
lichkeit im Schulwesen verlassen und durch ein JE-KA-MI-
System ersetzt.
So kennen wir heute in der Oberstufe mindestens fünf ver-
schiedene Schulsysteme zuzüglich einer unbestimmten An-
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zahl Mischformen in unterschiedlichster Ausprägung. Die
Möglichkeiten bezüglich Organisation der Oberstufe scheinen
unbeschränkt und lassen sogar verschiedene Systeme inner-
halb einer Gemeinde zu. Dabei wird in den Gemeinden auch
nach über 10 Jahren immer noch um die Einführung neuer
Formen oder aber bereits wieder um die Abschaffung eines
eingeführten Systems gerungen.
Diese Situation wird zusätzlich verschärft durch die Tatsache,
dass der sehr breit ausgelegte und damit recht schwammige
Lehrplan 95 hinsichtlich Lernziele jedwelche Interpretationen
und Umsetzungen zulässt. In der Praxis wird deshalb das
Schwergewicht der Ausbildung fast zwangsläufig nach per-
sönlichen Neigungen und Präferenzen anstatt nach klar defi-
nierten Vorgaben unterrichtet. Unterschiedliche Modelle und
unterschiedliche Prioritäten führen logischerweise zu unter-
schiedlichen Ergebnissen. Von einem insgesamt zielgerich-
teten, effizienten Schulbetrieb bzw. einer einheitlichen Bil-
dungsstrategie kann deshalb keine Rede sein. Diese Unein-
heitlichkeit führt zu einer gewissen Orientierungslosigkeit, zu
Niveauunterschieden und bei den Betroffenen (Lehrerschaft,
Schüler/Innen, Eltern) zu einer weit verbreiteten Unzufrieden-
heit. Die heutige Praxis hat u.a. im Falle eines Wohnorts-
wechsels oder bei der Vorbereitung auf den gymnasialen
Unterricht gewaltige Nachteile.
Es ist deshalb an der Zeit, dass der Kanton hier seine Füh-
rungsaufgabe im Bereich Grundschule wieder vermehrt
wahrnimmt und für die Zukunft klare Leitlinien innerhalb eines
enger gesteckten Rahmens setzt. Insbesondere auf der Se-
kundarstufe I besteht akuter Handlungsbedarf. Eine wichtige
Voraussetzung dafür ist die Schaffung klarer Strukturen, wie
sie im übrigen bereits von der Motion Mosimann (197/01)
gefordert worden sind.
Dafür ist die Reduktion der Schulsysteme als Grundlage für
eine einheitliche Ausrichtung unserer Grundschule unabding-
bar. Offensichtlich hat die Erziehungsdirektion dieses Pro-
blem selber erkannt und in dieser Angelegenheit bei den
Gemeinden eine breit angelegte Umfrage gestartet (Schrei-
ben vom 13.2.04 an die Gemeinderäte von Einwohnerge-
meinden mit Sekundarschulen). Ergebnis: 84 Prozent befür-
worten eine Reduktion. Trotz diesem eindeutigen Ergebnis
hat sich die ERZ entschieden, «im Interesse anderer Priori-
täten auf eine Reduktion der Modellvielfalt vorderhand zu
verzichten».
Nachdem die Erziehungsdirektion beabsichtigt, bis Ende Jahr
strategische Grundlagen für die nächsten 10 bis 15 Jahre zu
entwickeln, ist m.E. jetzt der Moment, um die Frage der An-
zahl Schulsysteme anzugehen und in die Lösungen mit ein-
zubeziehen.
(Weitere Unterschriften: 48)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW������$SULO�����

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWR�
EHU�����

Der Motionär beantragt die Überprüfung der Modellvielfalt auf
der Sekundarstufe I. Der Regierungsrat  geht davon aus,
dass sich der in der Motion verwendete Begriff «Grundschu-
le» auf die erwähnte Stufe bezieht. Dem entsprechend be-
zieht sich die Antwort auf die Sekundarstufe I. Im vorliegen-
den parlamentarischen Vorstoss werden die Vielfalt der zur
Verfügung stehenden Modelle sowie der «schwammige»
Lehrplan kritisiert und daraus «Orientierungslosigkeit» und
«Niveauunterschiede» abgeleitet.
Der Motionär hält fest, dass das Schulmodell 6/3 den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern unter dem Titel «Nationale
Harmonisierung» unterbreitet worden ist, dass aber anschlie-
ssend der Kanton Bern für die Organisation der Sekundar-

stufe I den Gemeinden fünf verschiedene Modelle zur Verfü-
gung gestellt hat. Der Regierungsrat hält fest, dass der Kan-
ton Bern mit der Umstellung auf das Schulmodell 6/3 einen
wesentlichen Beitrag an die nationale Harmonisierung des
Volksschulwesens geleistet hat. 19 weitere Kantone der
Schweiz organisieren die Volksschule heute ebenfalls mit
einer 6-jährigen Primarstufe und einer 3-jährigen Sekundar-
stufe I.
Somit gilt im Kanton Bern ein einziges, einheitliches Schulsy-
stem, in welchem die Vorgaben des Lehrplanes zu erfüllen
sind.
Für die Form der Zusammenarbeit zwischen den Real- und
Sekundarklassen (7.-9. Schuljahr) stehen den Gemeinden im
Rahmen des einheitlichen Schulsystems fünf Formen (Mo-
delle) zur Verfügung. Die Modelle 1 und 2 gehen von keiner
bzw. nur geringer Zusammenarbeit aus und sind in der Rea-
lität praktisch identisch. Die Modelle 3a, 3b und 4 ermögli-
chen die Zusammenarbeit vorab in den Niveaufächern
Deutsch, Französisch und Mathematik. Im Modell 3a werden
nach wie vor Real- und Sekundarklassen gebildet, während-
dem in den Modellen 3b und 4 die Schülerinnen und Schüler
beider Schultypen die gleiche Klasse besuchen. Alle Modelle
ermöglichen die Erfüllung des Lehrplans und belasten da-
durch nach Meinung des Regierungsrats die Bestrebungen
zur nationalen Harmonisierung des Bildungswesens nicht. An
94 von 154 Sekundarschulstandorten (61%) wird nach dem
Modell 3a unterrichtet.
Die Entwicklung der fünf Modelle der Zusammenarbeitsfor-
men zu Beginn der Neunzigerjahre war ein politischer Pro-
zess in einer Zeit, in welcher der Gemeinde- und auch der
Schulautonomie hohe Bedeutung beigemessen wurde. Im
Zusammenhang mit den regionalen Unterschieden im Kanton
Bern wäre auch heutzutage ein Einheitsmodell nicht prakti-
zierbar und bedeutete im Bereich der Schulentwicklung ein
Rückschritt.
Es bestünde die Möglichkeit, die fünf zur Verfügung stehen-
den Modelle auf deren drei zu reduzieren, ohne dadurch
einen Rückschritt im bernischen Bildungssystem zu riskieren.
Im März 2003 hat die Erziehungsdirektion – wie vom Motio-
när erwähnt – die 102 deutschsprachigen Einwohnergemein-
den, welche Standort einer Schule mit Sekundarklassen sind,
nebst anderen Fragen einen entsprechenden Änderungsvor-
schlag zur Stellungnahme unterbreitet. Vorgeschlagen wur-
den eine Zusammenführung der Modelle 1 und 2, die Beibe-
haltung des Modells 3a sowie die Zusammenführung der
Modelle 3b und 4. Eine Mehrheit der 87 antwortenden Ge-
meinden befürwortet diese Reduktion der zur Verfügung
stehenden Modelle.
Bei der Überprüfung dieser Reduktionsmöglichkeit hat die
Erziehungsdirektion aber auch auf übrige schulorganisatori-
sche Veränderungen, mit welchen die Schulen und auch die
Gemeinden in naher Zukunft belastet sein werden, Rücksicht
genommen (Umsetzung Art. 17 VSG, Vorverlegung Fremd-
sprachenunterricht, Stärkung der geleiteten Schulen, Basis-
stufe etc.). In den Diskussionen ist sie zum Schluss gekom-
men, dass regionale Stärken und in den Schulen gewachse-
ne und bewährte Systeme durch reine Strukturveränderung
nicht beeinträchtigt werden sollen. So hat sie sich im Interes-
se anderer Prioritäten und einer gewissen «Entschleunigung»
entschieden, auf die Reduktion der Modellvielfalt vorderhand
zu verzichten, welche in vielen Gemeinden rein formale Re-
glementsänderungen zur Folge hätte.
Der Regierungsrat ist jedoch bereit, das Anliegen als Postulat
entgegenzunehmen und im Rahmen des Berichts zur Bil-
dungsstrategie zu prüfen.
Antrag: Annahme als Postulat
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+DQV� 2SSOLJHU, Thun (SVP). Es ist natürlich wahnsinnig
motivierend, von allen Seiten zu hören, ich solle es kurz ma-
chen oder wenigstens den Vorstoss wandeln, damit man den
Krimi im Fernsehen nicht verpasst.� �+HLWHUNHLW�� Ich kann es
Ihnen leider nicht ersparen zu sagen, was ich zu sagen habe.
Ich war Anfang der 90-er Jahre Mitglied der stadträtlichen
Kommission in Thun, als die Schulreglemente neu gestaltet
wurden. Damals haben wir über Jahre gestritten, bis wir uns
auf ein System einigen konnten. Ich war in der Gymnasiums-
kommission zu einer Zeit, da man über die Quarta diskutierte;
auch hier fand man erst nach jahrelangen Diskussionen ei-
nen Kompromiss, der allerdings bis heute niemanden
vollumfänglich befriedigt. Die Diskussion über Schulsysteme
ist ein Dauerthema geblieben. Vor zwei Jahren wurde in
Steffisburg darüber abgestimmt; eingeführte Schulsysteme
wurden erneut zur Diskussion gestellt, im Extremfall auch
wieder abgeschafft. Das waren Kraftakte mit enormem Auf-
wand an Energie, und es wäre dienlich gewesen, wenn man
die Leitplanken etwas enger gesetzt hätte.
Heute gibt es auf Kantonsebene fünf Systeme und daneben
inoffiziell x Sonderlösungen. Ich behaupte, dass ein wesentli-
ches Ziel des Übergangs zu 6/3 verfehlt wurde, nämlich eine
Harmonisierung, sogar über die Kantonsgrenzen hinweg.
Heute haben Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde oder
sogar, in grösseren Gemeinden, innerhalb von Quartieren. Es
gibt darüber ein weit verbreitetes Unbehagen, auch eine
grosse Unzufriedenheit unter den Lehrern, die mir mehrheit-
lich sagten, ich würde mit meiner Motion offene Türen ein-
rennen; es gibt sehr geharnischte Leserbriefe über die herr-
schende Situation. Auch aus den Vorstössen Santschi, Hess,
Mosimann u.a. zu diesem Thema war Unzufriedenheit her-
auszuhören. Die FDP des Kantons Bern verlangt in ihrem
Programm unter dem Titel Bildung und Politik wörtlich «über-
sichtliche, einheitliche Schulsysteme an der Oberstufe». Der
Regierungsrat antwortete auf eine Interpellation von Frau
Rytz: «Die Modellvielfalt verwirrt und verunsichert viele El-
tern.» Im Vortrag betreffend Standesinitiative über die Koor-
dination kantonaler Bildungssysteme steht: «Der Regierungs-
rat sieht vor allem im Bereich der Volksschule Handlungsbe-
darf.» Umfragen bei den Gemeinden zeigten, dass 85 Pro-
zent jener, die antworteten, eine Straffung des Systems wün-
schen.
Ich nehme nicht an, dass angesichts dieser Ausgangslage
jemand behaupten kann, es bestehe in diesem Bereich kein
Handlungsbedarf. Das müsste man mir sonst noch gehörig
widerlegen können. Auch der Regierungsrat selber bestreitet
den Handlungsbedarf nicht; er zeigt Verständnis sowohl ge-
genüber dem Vorstoss Mosimann wie gegenüber den Ge-
meinden. Allerdings ist er momentan nicht bereit, etwas zu
ändern.
Bei all meinen Gesprächen hatte ich den Eindruck, man habe
nicht ganz verstanden, was ich mit meiner Motion will. Ich
habe sie im April 2004 eingereicht, weil damals die Erzie-
hungsdirektion eine neue Bildungsstrategie für die nächsten
10 bis 15 Jahre ankündigte, die zwischen 2007 und 2009
umgesetzt werden solle. Für mich ist das Schulsystem ein
Bestandteil einer neuen Bildungsstrategie – Strategie heisst
für mich: Ziele definieren, Mittel bestimmen, Wege zur Um-
setzung festlegen. Eine neue Strategie heisst aber auch,
dass es Veränderungen braucht und gibt, und Veränderun-
gen sind für mich Voraussetzung für eine neue Strategie. Die
Motion kommt also zum absolut richtigen Zeitpunkt. Die Sy-
stemfrage muss in die Strategieüberlegungen einfliessen.
Eine Umsetzung in den Jahren 2007 bis 2009 bedeutet, dass
es keine Hauruckübung sein wird. Es ist auch nichts Revolu-
tionäres. Auf der Oberstufe soll es das selektive System und

das durchlässige System geben. Beide Systeme lassen sich
auf jeder Oberstufe, sei sie gross oder klein, umsetzen.
Artikel 46 Absatz 2 des Volksschulgesetzes übergibt die
Verantwortung für die Oberstufe dem Regierungsrat. Ich will
nichts anderes, als dass der Regierungsrat diese Verantwor-
tung vermehrt wahrnimmt. Darin bin ich eigentlich kongruent
mit dem Regierungsrat, wenn er bezüglich Strategie sagt:
«Eine Voraussetzung unter anderen ist die zentrale Steue-
rung durch die Erziehungsdirektion.» Dem widerspreche ich
nicht. Ich bin fast sicher, dass die Unterstützung der Motion
der Erziehungsdirektion den Rücken stärkt.
Abschliessend möchte ich Herrn Professor Alexander Zehn-
der, ETH-Ratspräsident, zu Wort kommen lassen, der auf die
Frage, ob eine Vorbedingung für die Studierenden nicht eine
Vereinheitlichung unserer Schulsysteme wäre, zur Antwort
gab: «Absolut. Der Föderalismus ist in vielen Bereichen bele-
bend. Aber im Schulwesen habe ich keinerlei Verständnis
dafür. Das Schulsystem muss im Interesse der Kinder organi-
siert sein und nicht im Interesse der Politiker.» Ich bitte Sie,
meine Motion zu unterstützen.

7KHUHVH�5XIHU�:�WKULFK, Zuzwil (SVP). Die SVP unterstützt
selbstverständlich die Motion, die Hans Oppliger im Namen
unserer Fraktion eingereicht hat. Die Modellvielfalt ist mit fünf
unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten und einer Anzahl
Mischformen sehr gross oder sogar zu gross. Der SVP-
Fraktion geht es unter anderem darum, sich den Harmonisie-
rungstendenzen auf nationaler Ebene anzunähern. Beim
Entscheid um das Schulmodell 6/3 war diese Überlegung
damals zentral. Seit dessen Einführung 1991 sind immerhin
13 Jahre vergangen. Es lässt sich nach dieser Erfahrungszeit
daher feststellen, welches der Modelle sich am besten be-
währt hat. Von verschiedener Seite wurden wir darauf auf-
merksam gemacht, dass eine Eindämmung der Modellvielfalt
von Vorteil wäre. Der Motionär hat ausführlich und differen-
ziert mündlich und schriftlich begründet, ich will nichts wie-
derholen.
In der Antwort des Regierungsrats steht, eine Reduktion sei
mit relativ einfachem Aufwand möglich. In verschiedenen
Vorstössen ist eine Überprüfung postuliert worden. Bislang
hat wohl eine Überprüfung stattgefunden, aber umgesetzt
wurde eigentlich nichts. Deshalb ist es der SVP ein Anliegen,
Druck zu machen, damit etwas geht. Dabei muss die Ent-
wicklung auf nationaler Ebene in die Überlegungen der Ein-
dämmung einbezogen und – das ist zentral – auch den An-
liegen der ländlichen Regionen gebührend Rechnung getra-
gen werden. Die allenfalls zu wählenden zwei Modelle müs-
sen in kleineren Gemeinden anwendbar und zumutbar sein.
Die Befürchtung, die Oberstufe müsste geschlossen werden,
hängt eher von zu geringen Schülerzahlen ab als von der
Modellwahl an sich.
Die Erziehungsdirektion hat in ihrem Antwortschreiben auf die
Umfrage betreffend Modellwahl in Gemeinden mit Sekundar-
schulen gesagt, eine Reduktion wäre sinnvoll und würde von
fast 70 Prozent der Gemeinden ohne Vorbehalt und von 15
Prozent mit Vorbehalt befürwortet. Auf der Erziehungsdirekti-
on hat man sich darauf für den Status quo entschieden, mit
der Begründung, zunächst seien die vielen Reformen wie
Schübe, Neuorganisation des Spezialunterrichts, Vorverle-
gung des Fremdsprachenunterrichts, Basisstufe usw. anzu-
gehen. Mich persönlich dünkt die Reduktion auf zwei Modelle
sinnvoll und relativ einfach umzusetzen. Die andern Projekte
hingegen sind grosse Reformen, und die Frage sei erlaubt,
ob diese Reformen und Projekte oder wenigstens ein Teil
davon, bei den Lehrkräften, den Eltern und den Schülern
nicht zu einer erneuten Überforderung führen wird. Zudem
sind wir finanziell in einer derart schwierigen Phase – auch
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die Erziehungsdirektion –, dass ein paar dieser Reformen
auch aus finanziellen Gründen gar nicht umsetzbar sind.
In diesem Sinn bitte ich Sie um Unterstützung des Vorstosses
als Motion.

2WWR�0RVLPDQQ, Ittigen (EVP). Die Motion verlangt, die Zu-
sammenarbeitsmodelle auf der Sekundarstufe I, das heisst 7.
bis 9. Schuljahr, seien von fünf auf zwei zu reduzieren. Zur
Begründung führt er an, die unterschiedlichen Modelle und
der Lehrplan 95 – der Motionär bezeichnet ihn als schwam-
mig, er lasse verschiedene Interpretationen hinsichtlich Lern-
ziele zu – führe zu Orientierungslosigkeit, Niveauunterschie-
den und damit zu Unzufriedenheit von Schülern, Lehrern und
Eltern. Der Motionär vermisst einen zielgerichteten, effizien-
ten Schulbetrieb. Ich verstehe Hans Oppliger sehr gut, was
Thun betrifft. Es gibt auch in Bern Leute, die es stört, dass es
von einem Quartier zum andern unterschiedliche Modelle
gibt.
Dazu Folgendes: So unordentlich ist der Kanton auch wieder
nicht. Wir haben das Modell 6/3, einen Lehrplan, der durch-
aus Ziele vorgibt – kein Wischiwaschi, sondern klare Jahres-
ziele; wir geben vor, wie viele Stunden jedes Fach haben
darf; wir regeln die Anzahl der Wahlfächer und wie sie aus-
gestaltet werden; es wird sogar gesagt, wie Hausaufgaben
gegeben werden dürfen und wie nicht. Das ist eigentlich ein
relativ enges Korsett für den ganzen Schulbetrieb. Ausser-
dem ist es ein Unterschied, ob es sich um kleine Schulen auf
dem Land oder um Schulen in städtischen Verhältnissen
handelt. Was die städtischen Verhältnisse anbelangt, habe
ich sehr viel Verständnis für Hans Oppliger.
Nun liegt es aber in der Kompetenz der Gemeinden, ihre
Schulordnung zu bestimmen. Deshalb bitte ich alle Gemein-
depräsidentinnen und -präsidenten und alle Schulkommissi-
onspräsidenten in den Gemeinden, genau anzusehen, was
der Motionär verlangt. Der Motionär verlangt nämlich, dass
der Kanton in die Gemeindehoheit eingreift. Der Kanton soll
also nicht nur die Rahmenbedingungen herstellen, sondern
jeder Gemeinde auch die Modelle befehlen. Das ist politisch
möglicherweise durchsetzbar. Ob es klug ist, wage ich aus
folgenden Gründen zu bezweifeln: Wer je Schuldiskussionen
in einer Gemeinde miterlebt hat – Hans Oppliger hat es vor-
hin angetönt –, weiss, wie langfädig und mühsam das ist.
Nun wollen Sie den Gemeinden ein Modell aufoktroyieren?
Das müssen wir uns sehr genau überlegen.
Welche Modelle haben wir eigentlich? Modell 1 heisst: hier ist
ein Schulhaus und dort eines, hier ist die Sek und dort ist
Prim- bzw. heute Realschule. Die haben miteinander nichts
zu tun. Nach sechs Schuljahren wird selektioniert, danach ist
der Wechsel von einer Klasse in die andere gegen oben sehr
beschränkt oder nicht möglich. Modell 2 bedeutet Oberstu-
fenzentrum, das heisst, im gleichen Schulhaus sind Realklas-
sen und Sekundarklassen. Das hat den Vorteil, in den musi-
schen Fächern und im Turnen zwischen Real- und Sekun-
darschülern zu mischen, nicht aber darüber hinaus. Auch hier
ist der Wechsel von der Real- in die Sekundarstufe schwierig.
Am häufigsten im Kanton gibt es das so genannte Manuel-
Modell. Danach gibt es in einem Oberstufenzentrum Real-
und Sekundarklassen. Deren Stundenplan wird parallel ge-
schaltet. Das heisst, in beiden Klassen wird zur gleichen Zeit
Deutsch oder Mathematik oder Französisch unterrichtet,
später vielleicht noch Englisch. Schüler, von denen man den
Eindruck hat, sie seien begabt, können so in der oberen Stufe
mitmachen. Im Vordergrund dieses Modells steht die Idee,
Schülern den Übergang von einer Stufe in die andere zu
ermöglichen. Die Schule selektioniert nicht einfach zu einem
bestimmten Zeitpunkt, sondern gestaltet die Stufen durchläs-
sig. Daneben ist entstanden, wie vieles aus der Not heraus
entsteht: Als es im Schangnau zu wenig Schüler gab, wurde

im gleichen Schulzimmer Real- und Sekundarstufe unter-
richtet. Im Spiegel wird zwar im gleichen Schulzimmer unter-
richtet, aber die Zugehörigkeit der Schüler ist definiert. Das
sind die Modelle 3b und 4.
Ich «vernüütige» nicht, was Hans Oppliger gesagt hat. Es ist
durchaus so, klarere Situationen sind manchmal auch hilf-
reich. Aber die Frage, wie Schulen organisiert sind, ist ein
ständiges Problem. Es kann nie definitiv gelöst werden; es
muss nach einer bestimmten Zeit und je nach Situation im-
mer wieder neu gelöst werden. Es gibt berühmte Modelle. Sie
kennen wahrscheinlich alle den Begriff Montessori. Warum
hat die Ärztin in Italien gesagt: Hilf mir, es selber zu tun; ich
muss mich selbständig machen? Weil sie viel zu viele Schü-
lerinnen und Schüler hatte. Ein anderes Modell ist jenes von
Frenet, der mit seinen Schülern in Südfrankreich vor allem
schriftlich gearbeitet hat. Auch dieses Modell ist bis zu uns in
die Schweiz gelangt. Warum? Célestin Frenet erlitt im Ersten
Weltkrieg einen Gehörschaden und war dadurch im Unter-
richt eingeschränkt.
Ich bitte Sie, überlegen Sie sich sehr gut, ob Sie diese Motion
als Motion überweisen wollen. Das ist riskant, und ich weiss
nicht, was es bringt. Wir haben im Grunde genommen zwei
Modelle, die Modelle 1 und 2, in denen man einmal selektio-
niert und es dann bis in die 9. Klasse laufen lässt. Das ande-
re Modell setzt mehr auf Durchlässigkeit und lässt auch wäh-
rend den 7., 8. und 9. Schuljahren noch einen Stufenwechsel
zu.
Wann lernen Kinder am meisten? Wann haben Sie am mei-
sten gelernt? Doch dann, wenn es einem wohl ist in der
Schule, wenn man gerne und motiviert zur Schule geht. Das
ist letztlich das Entscheidende.

5HJXOD� 5\W], Bern (GB). Ich bin etwas erstaunt darüber,
dass ein Vorstoss zur Reduktion der Schulmodelle ausge-
rechnet von der SVP kommt. Die SVP weiss, dass der Kan-
ton Bern sehr vielfältig ist und kleine Schulgemeinden froh
sind über massgeschneiderte Schulmodelle. So sind zum
Beispiel integrative Gesamtschulen für viele Gemeinden die
letzte Chance, ihre Dorfschule zu erhalten. Für das Grüne
Bündnis ist es klar: Die obligatorische Schulzeit soll möglichst
in der Nähe des Wohnorts absolviert werden können. Erst ab
der Sekundarstufe II muss man grossräumig zentralisieren.
Auch uns ist bewusst, dass die Vielfalt in der obligatorischen
Schulzeit ihre Grenzen hat und dass sie die Mobilität nicht
behindern darf. Die Vereinheitlichung der Bildung soll aber
nicht über das Schulmodell laufen, sondern über die Schulin-
halte, das heisst, im ganzen Kanton muss im gleichen
Schuljahr der gleiche Schulstoff vermittelt werden. Dann
nämlich ist die Mobilität gewährleistet. Dafür sind vor allem
der Lehrplan und die Lehrmittel wichtig. Der Grosse Rat hat
deshalb beschlossen, die Steuerung über den Lehrplan, über
definierte Etappenziele, so genannte Treffpunkte, zu verstär-
ken. Aus unserer Sicht müssten auch die Lehrmittel noch
einheitlicher werden. Denken Sie daran: Es brauchte ein
halbes Dutzend Jahre, bis der Kanton Bern ein Lehrmittel für
NMM geschaffen hatte.
Dass ein unklarer Lehrplan die Einheitlichkeit gefährdet, ist
richtig. Das Schulmodell hingegen hat wenig Einfluss auf die
Einheitlichkeit. Umso mehr Einfluss hat das Schulmodell auf
die Frage der Selektion. Heute wird immer mehr in einem
falschen Sinn selektioniert. Die kantonale Auswertung der
Pisa-Studie hat es gezeigt: Selektive Schulmodelle, also
Modelle, die sehr stark unterscheiden und die Kinder in un-
terschiedliche Schultypen einordnen, führen zu vielen Feh-
leinschätzungen. Viele Schülerinnen und Schüler in den unte-
ren oder sogenannt weniger hohen Schultypen sind von den
Leistungen her zum Gleichen fähig wie jene in den Maturi-
tätsklassen, aber sie sind am falschen Ort eingeteilt, was
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grosse Auswirkungen auf ihren späteren Bildungsverlauf hat.
Wollen sie beispielsweise an eine Hochschule, müssen sie
riesige Umwege und zusätzliche Anstrengungen in Kauf
nehmen, obwohl sie von den Begabungen her das Gleiche
könnten wie ihre KollegInnen, die in einen andern Schultyp
eingeteilt sind.
Die Diskussion um die Schultypen ist wichtig und nötig, aller-
dings weniger in Bezug auf die Einheitlichkeit, und die Mobi-
lität muss vor allem über die Inhalte gewährleistet werden.
Viel wichtiger aber ist die Diskussion um die Selektion und
die Diskriminierung vor allem von Kindern aus bildungsfernen
Schichten, die heute im Kanton Bern und in der Schweiz
leider sehr verbreitet ist. Auch dies hat die Pisa-Studie deut-
lich gezeigt. Im Hinblick auf den Integrationsartikel muss
deshalb dringend über die Wirksamkeit der verschiedenen
selektiven und integrativen Schulmodelle diskutiert werden.
Hierzu gibt es ganz unterschiedliche Expertenmeinungen.
Professor Dubs von der Uni St. Gallen beispielsweise sagt, je
mehr man selektioniere, desto stärker gebe es eine nicht
vertretbare Zersplitterung der Begabungen. Hier müssen wir
korrigierend eingreifen. Hier gibt es Probleme, die wir lösen
müssen.
Wäre ich sicher, dass die Motion Oppliger zu einer Vereinheitli-
chung der Schulmodelle in Richtung Integration führte, könnte
ich sie als Postulat unterstützen. Da habe ich keine parteipoliti-
schen Blockaden. Ich fürchte aber, dass in der politischen
Diskussion die Mehrheitsmeinung eher in Richtung selektive
Modelle gehen wird mit der Begründung, diese honorierten die
Leistungen. Das stimmt aber nicht, wie die Pisa-Studie gezeigt
hat: Jene Länder, die am besten abschnitten, haben integrative
Schulmodelle.
Ich bitte Herrn Oppliger, seinen Vorstoss in ein Postulat zu
wandeln. So kann es eine sinnvolle Grundlage zur Diskussion
einer wichtigen Frage sein. Als Motion ist die Forderung zu
starr und führt eventuell in die falsche Richtung. Diese Fra-
gen müssen wir seriös anschauen, wir können in diesem
übersteuerten Schulwesen nicht in die falsche Richtung ent-
scheiden. Ein Postulat gibt viel mehr Spielraum für eine sinn-
volle Entwicklung. Ich bitte Sie, ein Postulat zu überweisen.

7KHUHVH� %HHUL�:DONHU, Niederwichtrach (SP). Die SP lehnt
sowohl die Motion wie ein Postulat aus den folgenden zwei
Gründen ab. Erstens ist die Modellvielfalt für die Qualität an
der Oberstufe nicht matchentscheidend, und zweitens hat sie
mit der Bildungsstrategie nur am Rande zu tun. Ich hatte
Ihnen die Modelle erläutern wollen, nun hat es Otto Mosi-
mann getan, wofür ich ihm danke. Es ist wichtig zu wissen,
worum es geht. Von unseren 155 Oberstufenschulen im
Kanton Bern haben fast 100 das Modell 3a, also das durch-
lässige Manuel-Modell. Ungefähr 30 Schulen haben die alte
Organisationsform nach den Modellen 1 oder 2 und ungefähr
20 Schulen die so genannt integrativen Modelle 3b und 4. So
gesehen gibt es eigentlich noch drei Modelle. Die Umfrage
der Erziehungsdirektion hat wohl ergeben, dass die eine oder
andere Schule wechseln würde. Aber gemäss dieser Umfra-
ge passiert der Wechsel vor allem zu Modell 3a. Das heisst,
die Gemeinden haben sich im Verlauf der letzten Jahre im-
mer mehr für das Modell 3a entschieden. Der Wechsel findet
dann statt, wenn die äussere Organisationsform und die
pädagogische Haltung der Lehrerschaft zusammenpasst. Die
Modellvielfalt ist also kein Problem, es gibt auch kaum Anfra-
gen in der Verwaltung, und es ist nicht nötig, in diesem Be-
reich zu steuern.
Das Augenmerk muss auf die Inhalte, den Lehrplan, die Bil-
dungsstandards und deren Überprüfung, also auf die Quali-
tätsmassnahmen gerichtet sein. Die Qualität ist nicht vom
Modell abhängig. Wie Otto Mosimann sagte, sind die Qualität
der Arbeit und die Motivation der Lehrkräfte entscheidend. Es

bedeutet für eine Schule eine Riesenarbeit und eine riesige
Frustration, wenn sie das Modell auf Befehl wechseln muss
und das Modell der pädagogischen Grundhaltung der Schule
nicht mehr entspricht. Nach der Unruhe durch die Schübe-
Diskussion wollen wir nicht schon wieder in ein Thema drein-
reden, das uns eigentlich nichts angeht und die Qualität der
Schule nicht wirklich berührt. Wir hören immer wieder, die
Schulen würden durch die Projekte belastet und hätten keine
Zeit mehr für den Bildungsauftrag. Diese Projekte wurden
nicht alle einzig von der Erziehungsdirektion aufgegleist, sie
nehmen sehr oft ihren Anfang hier im Grossen Rat. Wir
überweisen Vorstösse, welche die Schulen dann sehr oft
belasten. Dabei wären wir eigentlich gar nicht zuständig.
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die angestrebte Re-
gionalisierung der Oberstufen das Thema vielleicht wieder
aktuell macht. Aber im Moment muss die Modellwahl in der
Kompetenz der Gemeinden bleiben. Ich bitte Sie, die Motion
auch als Postulat abzulehnen.

0DULDQQH� 0RUJHQWKDOHU, Richigen (GFL). Die Grüne Freie
Liste ist für die Annahme des Vorstosses als Postulat. Wir
begreifen zwar, dass Herr Oppliger das Thema aufgegriffen
hat, und wir finden es auch gut, heute darüber zu reden. Aber
für uns ist das wirklich nicht so dringend und hat auch nicht
so viel mit der Neuen Bildungsstrategie zu tun. Darüber kann
man unterschiedlicher Meinung sein, das weiss ich.
Wir finden die Antwort des Regierungsrats gut. Es gibt immer
etwas, das einem nicht passt. Auf der Volksschulstufe lastet
ein enormer Druck und es ist viel Ärger und Unglücklichsein
bei den Lehrkräften vorhanden. Deshalb sollten wir eher
deeskalieren und nicht noch immer mehr Druck aufsetzen.
Die Umsetzung des Modells 6/3 ist abgeschlossen. Die mo-
derne Schule und die Modellvielfalt geben der einzelnen
Schule sehr viel Freiraum. Das finden wir toll. Den Freiraum
kann man auch anders benennen, nämlich als kreativen
Spielraum eines jeden Schulhauses und einer jeden Ge-
meinde. Wir sollten sowohl den neuen Geleiteten Schulen
wie auch den Gemeinden ihre Kompetenzen belassen und
nicht von oben diktieren, wie es sein muss.
In grösseren Gemeinden ist tatsächlich relativ viel Wildwuchs
vorhanden. Aber deshalb müssen wir noch längst nicht dem
ganzen Kanton ein Einheitsschema überstülpen. Auf der
Volksschulstufe muss vieles umgesetzt werden – es ist in der
Antwort des Regierungsrats aufgelistet: Artikel 17 Volks-
schulgesetz (Integrationsartikel), Vorverlegung des Fremd-
sprachenunterrichts, Einführung der Basisstufe usw. Ausser-
dem haben wir bald einmal nur mehr drei Modelle. Die Frage
der zwei Modelle kommt vielleicht mit der Zeit auch noch,
aber das pressiert nicht dermassen und sollte auch nicht
unter dem Thema Orientierungslosigkeit abgehandelt wer-
den. Das ist nicht Orientierungslosigkeit, sondern kreative
Vielfalt. Das gefällt uns, und deshalb bitten wir Sie, den Vor-
stoss nur als Postulat zu überweisen.

+LHU�ZLUG�GLH�%HUDWXQJ�GLHVHV�*HVFKlIWV�XQWHUEURFKHQ�

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
'RURWKHD�5LFKQHU��G�
*HUWUXG�/XW]�=DPDQ��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�





1310 23. November 2004 – Abend Erziehung



Erziehung 23. November 2004 – Abend 1289

=HKQWH�6LW]XQJ
Dienstag, 23. November 2004, 17.07 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP),�Präsident

Präsenz: Anwesend sind 183 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Michel Blanchard, Mirjam Bütler, François Contini,
Christoph Erb, Alfred Gerber, Lorenz Hess, Franziska Hess,
Walter Kunz, Stefan Lagger, André Lecomte, Fred-Henri
Schnegg, Jürg Schürch, Herbert Seiler, Christoph Stalder,
Margrit Staub-Lerch, Robert Sutter, Johanna Wälti-Schlegel.

.LQGHUJDUWHQJHVHW]��bQGHUXQJ�
Fortsetzung

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Der Eintre-
tensantrag der GBJA wird von Frau Schärer erläutert.

&RULQQH�6FKlUHU� Bern (GB). «Das eine tun und das andere
ermöglichen»: Die Fraktion GBJA möchte Ihnen beliebt ma-
chen, auf die Vorlage einzutreten. Die Änderung des Kinder-
gartengesetzes würde es den Gemeinden ermöglichen, zu-
sätzlich zu den Regelkindergärten, die weiterhin die Norm
wären, auch Waldkindergärten zu führen. Waldkindergärten
könnten dann eingeführt werden, wenn die Behörden, die
Kindergärtnerin und die Eltern damit einverstanden sind. Die
Waldkindergärten wären ein absolut freiwilliges Angebot. Seit
der Überweisung der Motion vor zwei Jahren hat eine breite
Diskussion über Waldkindergärten stattgefunden. Ich gehe
auf drei Punkte dieser Diskussion ein, auf den Lehrplan, die
Basisstufe und den Schulanschluss.
Zum Lehrplan: Waldkindergärten bewähren sich in der
Schweiz und im Ausland seit Jahrzehnten, im Kanton Bern
bisher allerdings lediglich auf privater Basis, und zwar in Biel
und in Ringgenberg. Die Kindergärtnerinnen in den beiden
Waldkindergärten können den neuen Lehrplan für den Kin-
dergarten in diesen Waldkindergärten bestens umsetzen. Die
Sozial-, die Selbst- und die Sachkompetenz, die drei Grund-
pfeiler des neuen Lehrplans also, können genauso gut im
Wald wie im Regelkindergarten umgesetzt werden.
Auch die Basisstufe steht dem Waldkindergarten nicht im
Weg. Zurzeit laufen mit der Basisstufe Pilotversuche. Bis sie
im Kanton Bern eingeführt wird, dauert es gemäss neuer
Planung aufgrund der Bildungsstrategie zwischen fünf und
acht Jahren. Bis dann können mit dem Waldkindergarten
wertvolle Erfahrungen im Teamteaching gewonnen werden,
die für die Basisstufe sehr wichtig sind. Diese Erfahrungen
können dann in die Gesetzesrevision, die wir ohnehin für die
Einführung der Basisstufe machen müssen, einfliessen.
Der Schulanschluss ist auch mit dem Waldkindergarten ge-
währleistet. Dies zeigt die aufschlussreiche Studie von Sarah
Kiener von der Universität Freiburg vom Dezember 2003. Im
Umgang mit dem Stift und der Schere, also beim Test der
feinmotorischen Fähigkeiten, können keine Unterschiede
zwischen Regel- und Waldkindergartenkinder festgestellt
werden. Auch in den Bereichen Grobmotorik, Kreativität,
Ausdauer und Konzentration haben die Kinder des Waldkin-
dergartens überaus befriedigend abgeschnitten, zum Teil
sogar noch besser als die Kinder aus Regelkindergärten.
Die Idee der Waldkindergärten wird von Eltern, Behörden,
Lehrkräften und Schulleitungen getragen, die eine solche

Möglichkeit wünschen. Ich habe seit der Überweisung der
Motion viele Gespräche mit Eltern und Lehrkräften geführt. In
der Diskussion mit Eltern, Kindergärtnerinnen und Lehrerin-
nen und Lehrern habe ich festgestellt, dass die Aufwertung
des Kindergartens mit dem neuen Lehrplan und mit der Inte-
gration des Kindergartens in die Schule als richtiger Schritt
betrachtet wird. Er ist nicht bestritten. Auf der andern Seite
wird aber auch nicht gewünscht, dass die Entwicklung beim
Kindergarten jetzt ins andere Extrem führt und der Kinder-
garten verschult wird. Das Lernen beim Spiel soll weiterhin im
Mittelpunkt stehen. Und das kann genauso gut im Wald wie
im Kindergartenraum stattfinden. Anders gesagt: Es wird von
den Eltern, von Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen und
Lehrern, die den Waldkindergarten als gute Option betrach-
ten, nicht verstanden, warum der Waldkindergarten nicht auf
freiwilliger Basis eingeführt werden soll.
Es gibt auch noch einen wichtigen bildungspolitischen
Aspekt: Das heutige Schulmodell ist so ausgestaltet, dass
alle Kinder, die speziell gefördert werden müssen, gesondert
behandelt werden, und zwar mit den verschiedenen Formen
des Förderunterrichts. Mit dem neuen Integrationsartikel, den
wir im Rat vor noch nicht langer Zeit verabschiedet haben,
sind wir jetzt gefordert, nach neuen Wegen und Mitteln zu
suchen, um alle Kinder zu integrieren. Auch hier kann der
Waldkindergarten wertvolle Erfahrungen beitragen. Im Wald-
kindergarten Ringgenberg werden zum Beispiel bereits heute
behinderte Kinder voll integriert. Aus Kreisen von Lehrkräften
des Bereichs Psychomotorik wird die Möglichkeit von Wald-
kindergärten ganz klar begrüsst. Dies sei genau das Richtige
für Kinder, die mehr Bewegung brauchen.
Ich fasse zusammen. Der Gesetzesentwurf ermöglicht es den
Gemeinden, einen Waldkindergarten einzurichten, wenn sie
das wünschen. Es muss kein Kind gegen den Willen der
Eltern in den Waldkindergarten eintreten. Es wird also nie-
mand gezwungen, doch eröffnet diese Gesetzesänderung
neue pädagogische Möglichkeiten, und das bei voller Ko-
stenneutralität für den Kanton Bern. Eintreten wäre ein Zei-
chen von Offenheit und Aufgeschlossenheit des Kantons
Bern. Es würde ermöglichen, die bisherigen Erfahrungen mit
Waldkindergärten zu vertiefen. Zudem würde die Ausbildung
im Bereich Naturpädagogik gefördert, was allen Regelklassen
zugute käme, die immer öfter Waldtage durchführen. Im Hin-
blick auf die Basisstufe könnten wertvolle und zusätzliche
Erfahrungen mit dem Teamteaching, das auf dieser Stufe die
Zukunft sein wird, gewonnen werden. Die Vorlage kostet
nichts, sie verpflichtet zu nichts, aber sie eröffnet neue Mög-
lichkeiten. Deshalb bittet Sie die Fraktion GBJA, auf die Ge-
setzesänderung einzutreten und das Geschäft zur Detailbe-
ratung an die Kommission zurückzugeben.

0DULDQQH�6WUHLII�)HOOHU� Oberwangen (EVP). Im September
2002 hat der Grosse Rat mehrheitlich die Motion angenom-
men, wonach die Waldkindergärten im Kanton Bern einge-
führt werden können, wenn dies die Gemeinde will und sie
die Kosten für die zweite Kindergärtnerin selber übernimmt.
Selbstverständlich ist der Besuch eines Waldkindergartens
freiwillig. Es ist eine Tatsache: Es gibt Elterngruppen, die für
ihre Kinder einen Waldkindergarten wünschen. Zum Beispiel
in Mittelhäusern. Zu ihrer Freude stossen diese Eltern in
Köniz auf offene Ohren. Die Gemeinde ist bereit, eine zweite
Kindergärtnerin zu bezahlen. Auch die Schulkommission und
der Schulinspektor haben nichts dagegen. Aber da die ge-
setzlichen Grundlagen fehlen, geht es leider trotzdem nicht.
Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Grundlagen zu schaf-
fen. Der Hauptgrund, den es im Kanton Bern für eine Ableh-
nung geben könnte, wären die Finanzen. Dieser Hauptgrund
fällt aber hier weg. Es kostet den Kanton rein nichts. Der
pädagogische Grund, der als Argument gegen Waldkinder-
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gärten genannt wird, wird ganz unterschiedlich beurteilt. Es
gibt eine Lizentiatsarbeit zu diesem Thema; Corinne Schärer
hat es vorhin angesprochen. Gemäss dieser Lizentiatsarbeit
schneiden Kinder von Waldkindergärten im Bereich Grob-
motorik und Kreativität signifikant besser ab. Ausserdem
haben sie mehr Ausdauer, können sich besser konzentrieren
und sind weniger ablenkbar. Im Umgang mit Stift und Schere
konnten keine Unterschiede festgestellt werden. Der Lehrplan
kann auch in einem Waldkindergarten umgesetzt werden.
Wie die Kinder aus einem Regelkindergarten einzelne Nach-
mittage in einem Wald verbringen können, können genauso
gut Waldkindergärteler einzelne Nachmittage in einem Schul-
zimmer verbringen, um gewisse Themen zu behandeln. Das
ist alles nur eine Frage der Organisation. Den Kindern ent-
stehen keine Nachteile, wenn sie in einem Waldkindergarten
sind.
Stimmen wir diesem Gesetz zu, wird niemand zu etwas ge-
zwungen. Wir ermöglichen einfach den Gemeinden, die das
wollen, einen Waldkindergarten zu führen. Und die Eltern
haben die freie Wahl, ihr Kind in einen Regelkindergarten
oder in einen Waldkindergarten zu schicken. Mehrkosten
werden keine verursacht. Wenn Sie dieses Geschäft ableh-
nen, gewinnen Sie gar nichts. Es kommt nicht billiger, und die
Kinder werden nicht besser gefördert. Es wird lediglich etwas
verboten, das gewünscht wird, das für einige gut ist, die an-
dern nicht tangiert und niemandem weh tut. Deshalb bitte ich
Sie, auf das Gesetz einzutreten.

.lWKL�:lOFKOL�/HKPDQQ� Obersteckholz (SVP). Eine grosse
Mehrheit der SVP-Fraktion unterstützt den Nichteintre-
tensantrag. Was spricht für diesen Entscheid? Der neue
Kindergartenlehrplan ist sehr weit gefasst. Der Vielfalt des
Kindergartenunterrichts wird mehr als nur Rechnung getra-
gen. Sein Aufbau erlaubt es, die Kinder auf verschiedenen
Ebenen zu fördern. Auch dem an einzelnen Tagen durchge-
führten Unterricht in der freien Natur wird Rechnung getra-
gen. Der Wald bietet viele Möglichkeiten. Viele Materialien
aus der Alltagssituation und Lebensrealität der Kinder befin-
den sich jedoch nicht im Wald. Der Wald ist nur ein Aus-
schnitt davon. Die Kinder beginnen den Weg im Kindergarten
und setzen ihn in der Schule fort. Der nahtlose Übergang ist
zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist von
zentraler Bedeutung. Doch brechen wir einen Teil des Lehr-
plans heraus und machen wir ihn zu einer selbständigen
Unterrichtsform, kann der im Lehrplan vorgesehene und von
der Schule geforderte nahtlose Übergang nicht optimal ge-
währleistet werden. In der Debatte um Schübe haben wir
seinerzeit die Erziehungsdirektion kritisiert, sie nehme auf die
weiterführende Anwendbarkeit von Schübe zu wenig Rück-
sicht. Und ausgerechnet hier wollen wir das Gegenteil be-
schliessen und ein Zeichen setzen, das dem heutigen Lehrplan
nicht entspricht.
Auch die Erfassung von lernbehinderten Kindern gestaltet
sich im Wald schwieriger. Im Wald fallen nicht die gleichen
Defizite auf wie im Regelkindergarten mit seinen vielfältigen
Angeboten. Der Unterricht Förderlektionen gestaltet sich
dementsprechend schwieriger. Zudem gibt es noch weitere
Fragen: Lässt sich ein Waldkindergarten mit der Basisstufe
vereinbaren? Kann der Integrationsartikel im Waldkindergar-
ten erfolgreich umgesetzt werden?
Wir wollen den Entscheid den Gemeinden überlassen, mit
der Auflage, für die Finanzierung der zweiten Lehrkraft selber
aufzukommen. In der Vernehmlassung äusserten sich die
Gemeinden mehrheitlich gegen die Finanzierung einer zwei-
ten Lehrkraft und verwiesen auf Artikel 24 des Filag. Dort
steht, die Finanzierung von Schule und Kindergarten sei eine
Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinde. Kann die Über-
tragung der Finanzierung der zweiten Lehrkraft auf diese Art

richtig gelöst werden, ohne dass wir in ein paar Jahren wie-
der finanzielle Altlasten zu bewältigen haben, wenn dann auf
richterlicher Ebene anders entschieden wird? Wir haben
langsam genug von solchen Überraschungen.
Wichtig ist die Wahlfreiheit der Eltern. Ob Regel- oder Wald-
kindergarten: Was ist, wenn in ein paar Jahren das Interesse
an einem Waldkindergarten nachlässt? Dann stehen die
betreffenden Gemeinden wieder vor den gleichen Raumpro-
blemen. Wenn nur das der Grund für einen Waldkindergarten
ist, warum schliessen sich dann solche Gemeinden nicht mit
einer Nachbargemeinde zusammen, wenn es vorübergehend
zu viele Kinder für eine Klasse gibt?
Zusammenfassend muss ich Folgendes sagen: Der Wald
bietet viele Möglichkeiten für die Entwicklung der Kinder, aber
nicht alle. Die Natur ist vielfältig, und zwar überall, nicht nur
im Wald. Der heutige Kindergartenlehrplan ist ein vielseitiges
Instrumentarium, um den verschiedenen Entwicklungsstadien
der Kinder gerecht zu werden und sie für einen optimalen und
nahtlosen Schulübertritt vorzubereiten. Er trägt dem Unter-
richt in der Natur Rechnung. Dazu braucht es keine gesetzli-
che Verankerung des Waldkindergartens. Deshalb ist eine
grosse Mehrheit der SVP-Fraktion für Nichteintreten.

&KULVWLDQ� 6WDXIIHU� Brügg (FDP). Die FDP ist geschlossen
für Nichteintreten. Am 15. November hat die Zeitung «Der
Bund» einen Besuch im Wald dargestellt. Daraus möchte ich
einen kurzen Ausschnitt vorlesen, damit Sie sehen, wie es in
einem Waldkindergarten aussieht: «Zwischenhinein sind sie
selber Bäume. Sie recken sich, strecken ihre in warme Hand-
schuhe eingepackten Finger nach oben und sind dann
Herbstlaub, das im Wind flattert und auf den Boden fällt.
Später sind sie so flink wie die Eichhörnchen, sie rennen zu
den nächsten Bäumen, verstecken sich, dann berühren sie
ein grünes Blatt oder heben dürre Stecken auf. Dann teilen
sie sich in Gruppen, scharren je einen Laubhaufen zusam-
men und verstecken kleine Tannzapfen darin. Im Haufen der
anderen Gruppe suchen sie später nach Zapfen und erfahren
so, wie schwierig es für Eichhörnchen sein muss, ihre ver-
grabenen Nüsse wieder zu finden.» Und so weiter. Das ist
super und wunderbar. Aber das können die Eltern am
Samstag oder am Sonntag mit ihren Kindern machen, das
muss nicht vom Kindergarten angeboten werden. Das Kon-
zept ist für uns zu einseitig. Sicher haben viele Kinder zu
wenig Kontakt mit der Natur. Doch möchten wir diesem Um-
stand anders und nicht mit Waldkindergärten Rechnung tra-
gen. Es ist möglich, in den Regelkindergärten gewisse Unter-
richtseinheiten in den Wald zu verlegen. Doch ist es auch
nicht gerecht, wenn nur ein ganz kleiner Teil im Kanton die
Gelegenheit dazu hat, einen Waldkindergarten zu besuchen,
wenn man das als so wichtig erachtet. Nur eine reiche Ge-
meinde hat die Mittel für die Finanzierung von zwei Lehrkräf-
ten, und alle andern nicht. Reiche Gemeinden haben wir aber
bekanntlich im Kanton Bern mit einer Ausnahme keine.
Im Übrigen gibt es nicht nur das Thema Wald, sondern auch
ganz andere Dinge, womit man sich befassen könnte. Ich
denke dabei an einen Bauernhof, an ein Biotop, eine Kies-
grube, an Seen und Flüsse, Städte und Dörfer. Es gibt viele
Themen, die für alle Kinder wichtig sind, nicht nur der Wald.
Wachsen die Kinder während einem oder zwei Jahren im
Wald auf und werden dann abrupt in ein Klassenzimmer
gesetzt, kann das zudem für einige Probleme geben, wenn
sie sich dort eingewöhnen müssen. Sie sind auf die Schule
nicht vorbereitet.
Es wurde heute von zwei Personen gesagt, die Sache sei
kostenneutral, der Kanton müsse dabei keine Kosten tragen.
Es ist unverständlich, dass diese Denkweise heute immer
noch in den Köpfen ist: Der Kanton sagt, ihn koste es nichts,
aber die Gemeinden koste es etwas und die Gemeinden
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sagen, sie koste es nichts, es koste den Kanton etwas. Und
dann finden sie, es spiele keine Rolle und machen es. Mit
dieser Denkweise gelangen wir an den Punkt, wo wir uns
heute befinden. Wenn jeder denkt, der andere übernehme die
Kosten, können wir es machen wie wir wollen. So dürfen wir
aber künftig nicht mehr handeln. Ich bitte Sie, auf dieses
Gesetz nicht einzutreten.

&KULVWLQH�YRQ�%DOOPRRV� Urtenen-Schönbühl (SP). Die SP-
Fraktion ist mehrheitlich für Eintreten auf das Gesetz, obwohl
wir einem reinen Waldkindergarten immer eher kritisch ge-
genüber gestanden sind. Unsere Kritik betrifft vor allem den
Lehrplan. Wir sind nicht ganz sicher, ob der Lehrplan bei
einem reinen Waldkindergarten eingehalten werden kann.
Ausserdem ist uns die Einführung der Basisstufe sehr wich-
tig. Auch hier sehen wir gewisse Konfliktpunkte. Entschieden
wehren wir uns dagegen, wenn der Waldkindergarten als
Sparmassnahme gebraucht wird, und zwar von solchen Ge-
meinden, die nicht bereit sind, in die Infrastruktur der Regel-
kindergärten zu investieren. Trotz all dem sollte es den Ge-
meinden, die das wollen, ermöglicht werden, dieses Angebot
bereitzustellen. Es geht ja nur um ganz wenige Gemeinden.
Die Hürden sind hoch. Die Eltern müssen immer die Wahl-
freiheit haben. Zudem ist der Waldkindergarten ein ergän-
zendes Angebot und nicht ein Ersatz für den Regelkinder-
garten. Aus all diesen Gründen beantragt die Mehrheit der
Fraktion Eintreten auf das Gesetz.

.DWK\� +lQQL� Kirchlindach (GFL). Wir können die Situation
am Anfang der Einschulung mit einem Acker vergleichen:
Das Feld für unsere Kinder muss gründlich und tief bearbeitet
werden, um zu guten und tiefgründigen Ergebnissen zu
kommen. Der Wald ist ein urtümlicher Raum. In einem Alter,
in dem die Durchlässigkeit des Kindes noch gross ist, ist es
möglich, ungestört, und zwar eins zu eins, auf eindrückliche
Art und Weise die Naturgesetze und die Grundsätze des
Lebens kennen zu lernen. Es ist eine gute Lebensschule. Ich
will damit die Möglichkeit aufzeigen, solche Wirkungen be-
reits im zarten Kindesalter präventiv einzusetzen, und nicht
erst später mit einer teuren Therapie, wenn’s nicht mehr
anders geht. Wenn wir versuchen, uns an unsere eigenen
Kinder zurückzuerinnern, ist die Möglichkeit für einen Extra-
weg sehr oft absolut richtig und wichtig. Ein Waldkindergarten
ist ein solcher Weg, eine Alternative. Er ist freiwillig. Er ist
eine Chance, auch um im öffentlichen Angebot etwas Spezi-
elles zu verwirklichen und anzubieten. Es ist schade, wenn
wir das alles den Privaten überlassen.
Leider geht dies offenbar vielen hier im Saal zu weit. Der
Waldkindergarten sei einseitig und unbrauchbar. Haben wir
uns schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie einseitig
unsere Leistungsgesellschaft ist und wo sie hinführt? Der
Waldkindergarten besticht gerade durch seine Einfachheit.
Unsere oft von aussen und von äusseren Einflüssen überla-
denen, ja belasteten Kinder können in eine reelle, eigene
Welt eintauchen, wo sie sich kreativ entwickeln können. Auch
die Regelkindergärten brauchen neue Erfahrungen, um sich
für die Herausforderungen rüsten zu können. Auch sie müs-
sen bei Bedarf ungewohnte Wege gehen können. Vielleicht
braucht es in einer extremen Zeit, wie dies heute der Fall ist,
extreme Lösungsansätze. Die Fraktion GFL unterstützt die
Anpassung im Kindergartengesetz und möchte damit ermög-
lichen, auf freiwilliger Basis einen solchen Kindergarten be-
suchen zu können. Wir unterstützen die Rückweisung in die
Kommission.

'DQLHO�3DXOL� Schliern (SVP). �=LHPOLFK�KHLVHU� Da ich nie in
einen Waldkindergarten gehen durfte, bin ich nicht so resi-
stent. Deshalb hat es mich bereits beim ersten Novemberlüft-

chen umgehauen und jetzt bin ich krank. �*HOlFKWHU�LP�6DDO�
Was sich andere Kantone schon lange leisten, was das nörd-
liche Ausland als gut befunden hat, will unser moderner
Kanton mit einem Verbot strafen. Es ist absolut müssig, noch
lange zu diskutieren, ob ein Waldkindergarten in das päd-
agogische Konzept hineinpasst oder nicht. Auch ist es mü-
ssig, darüber zu sprechen – wie dies die LEBE behauptet –,
ob ein Waldkindergärteler weniger mit den Themen Garten,
Wasser oder Tiere in Berührung komme. Das ist kurzum
lächerlich. Alle Argumente gegen den Waldkindergarten von
der Ausbildungsseite, auch wegen der Grob- oder Feinmoto-
rik oder wegen der Einfügung in die so genannte Basisstufe,
sind längst widerlegt. Trotz intensivstem Suchen ist es mir
nicht gelungen, irgendeine Studie zu finden, die etwas dar-
über aussagt, dass es den Waldkindergärtelern schlechter
geht als Kindern, die in den Regelkindergarten gegangen
sind.
Noch einmal zuhanden meiner Fraktion: Ein Waldkindergar-
ten kostet den Kanton keinen Rappen mehr. Das ist wichtig
zu wissen. Es kostet nur diejenige Gemeinde etwas, die es
freiwillig anbietet. Wir haben das ausgerechnet: Wir hätten
zwar eine zweite Lehrkraft entlöhnen, aber in dieser Zeit
keinen Raum mieten müssen. Es ist nicht ein Sparmodell,
aber es ist kostenneutral. Ich verlange nicht die Förderung
von Waldkindergärten, doch sollten sie erlaubt werden. Viele
Eltern aus den verschiedensten Schichten und politischen
Spektren wünschen sich, dass dieser Rat nicht etwas ver-
bietet, was Fünfjährigen den Besuch eines Kindergartens
ermöglicht. Die Alternative ist nämlich, dass diverse Kinder gar
keinen Kindergarten besuchen können, wenn es den Waldkin-
dergarten nicht gibt. Lassen wir doch die Gemeinden selber
entscheiden. Glauben Sie, Sie müssten die armen Kinder vor
den Gemeindebehörden schützen, die sich bei der ganzen
Sache nichts denken? Die können das doch selber entschei-
den!
Zur Wirtschaft: Wo bleibt Ihr Liberalismus, Ihre Ablehnung
von Verboten, wo bleibt Ihre Unterstützung effizienterer Nut-
zung vorhandener Strukturen, wo bleibt die Gemeindeauto-
nomie? Warum will die FDP, die Frauenförderung betreibt,
nicht die Möglichkeit schaffen, dass Fünfjährige ohne Mehr-
kosten betreut werden können, ohne zusätzliche Kinderkrip-
pen, und zudem noch gebildet werden und Fähigkeiten er-
werben, die ihnen später in der Wirtschaft nützlich sind? Ich
kann nicht verstehen, warum die Wirtschaft dagegen ist, es
sei denn, der Wald sei immer noch zu grün für sie.
Es wird von der Erziehungsdirektion argumentiert, der Kin-
dergartenunterricht könne auch unter dem heutigen Regime
im Wald stattfinden. Ja, aber nur dann, wenn die Klasse
gleichzeitig einen Raum hat, der ihr während sieben Tagen
und 24 Stunden zur Verfügung steht. Das ist jedoch eine
Regelklasse. Die Waldkindergartenklasse sollte einen Raum
dann, wenn er leer ist, ein- oder zweimal in der Woche nut-
zen können. Und, Herr Erziehungsdirektor, wenn eine Kin-
dergärtnerin beim jetzigen Gesetz während eines Monats
jeden Morgen mit den Kindergärtelern in den Wald gehen
würde, wer würde sie dann dorthin begleiten? Eine zweite
Kindergartenlehrkraft? Und wer würde sie bezahlen, der
Kanton?
Nichteintreten heisst Verbot einer innovativen, effizienten
Gemeindelösung. Ich bitte Sie, auf das Gesetze einzutreten.
Noch viel einfacher wäre es – wäre man juristisch nicht allzu
spitzfindig –, wenn der Erziehungsdirektor auf seinen damali-
gen Entscheid zurückkommen würde. Ich weiss, eintreten
bedeutet, wir frustrieren die Verwaltung, nicht eintreten be-
deutet, wir frustrieren Eltern und Kindergärtnerinnen. Erlau-
ben Sie doch heute zuhanden des Protokolls, diese zwei bis
drei begründeten Ausnahmen zu bewilligen. Dann können wir
aufhören zu diskutieren und die Sache muss nicht noch ein-
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mal zurück in die Kommission. Die zwei oder drei Gemein-
den, die das vielleicht einführen möchten, könnten es einfüh-
ren. Die juristische Begründung, eine zweite Lehrkraft könne
nicht durch eine Gemeinde bezahlt werden, ist fadenscheinig.
Wenn Sie auf diesen Kompromiss nicht eingehen können,
bitte ich Sie, vor allem meine Fraktion, die doch pragmatisch
denkt: Treten Sie auf das Gesetz ein. Anschliessend werden
wir es noch sehr gut beraten.

(PLO�YRQ�$OOPHQ� Gimmelwald (SP). Ich schliesse mich der
Bitte an, auf das Gesetz einzutreten. Es geht ja nur um eine
Mini-Reform, indem man es den Gemeinden selber überlässt,
ob sie einen Waldkindergarten führen wollen oder nicht.
Gleichzeitig schreiben wir ihnen vor, sie müssten in die Wald-
kindergärten zwei ausgebildete Lehrkräfte mitschicken. Damit
bereiten wir eine Hürde, die bereits heute klar macht, dass
nicht eine grosse Waldkindergartenwelle auf uns zukommen
wird.
Die Gegenargumente dünken mich überhaupt nicht stichhal-
tig. Sie zeigen mir vor allem eines: Die Gegner können sich
gar nicht vorstellen, wie es in einem Waldkindergarten aus-
sieht. Es wurde gesagt, in einem Waldkindergarten sei die
Integration von Kindern mit irgendwelchen Defiziten er-
schwert. Doch ist das Gegenteil ist der Fall. Das Regionale
Behindertenzentrum Interlaken hat sich von Anfang an am
privaten Waldkindergarten Ringgenberg beteiligt. Es be-
suchten geistig behinderte Kinder den Waldkindergarten und
machten die besten Erfahrungen. Das Zentrum ist heute voll
davon überzeugt, dies sei für die Integration eine der besten
Möglichkeiten.
Was geschieht, wenn wir die Waldkindergärten nicht zulas-
sen? Es wird sie trotzdem geben, nämlich privat, wie dies
heute bereits der Fall ist. Sie müssen sich selber voll finanzie-
ren. Damit wird es eine Frage des Geldes, ob man die Kinder
in einen Waldkindergarten schicken kann oder nicht. Das ist
absolut nicht richtig.
Das Votum von Christian Stauffer hat gezeigt, wie wenig man
sich als Politiker vorstellen kann, wie ein Waldkindergarten
funktioniert. Er hat immer wieder gesagt, «ich glaube» und
«ich glaube nicht». Doch es gibt Erfahrungen. Es gibt sogar
eine Studie, die zeigt, dass die Schulfähigkeit gleich ist, ob
ein Kind nun den Regelkindergarten oder den Waldkinder-
garten besucht hat. Die Kinder, die einen Waldkindergarten
besucht haben, schneiden im motorischen und im kreativen
Bereich sogar besser ab. Denkt man praktisch und logisch,
muss man selber diesen Schluss ziehen.
Ich habe den Bericht, den Christian Stauffer gelesen hat,
auch gelesen, und habe mir gedacht, dass dort das spieleri-
sche Element zu stark dargestellt wird. Das spricht jetzt halt
die Politiker nicht so an, und sie haben dann das Gefühl, es
handle sich beim Waldkindergarten um eine Spielgruppe.
Aber im Waldkindergarten ist genau wie im Regelkindergar-
ten auch anderes möglich. Es sind dort alle Möglichkeiten
genau gleich offen. Wie würde ein Bericht aus einem Regel-
kindergarten aussehen? Wahrscheinlich genau gleich, je
nachdem, in welchem Moment man einen Regelkindergarten
besuchen würde. Nur würden dann künstliche Materialien als
Hilfsmittel eingesetzt statt natürlichen. Es gibt Erfahrungen im
Ausland, in der Schweiz und auch im Kanton Bern, die zei-
gen, dass es funktioniert. Deshalb bitte ich Sie, auf das Ge-
setz einzutreten.

5RODQG� .�Q]OHU� Guttannen (SP). Warum komme ich, ich
Auslaufmodell, nach vorne, um über einen Kindergarten zu
sprechen? Ich hatte 1966 in unserer Gemeinde Guttannen
ein eindrückliches Erlebnis. Es ging um die Frage, ob die
Gemeinde einen Kindergarten einrichten soll oder nicht. Ich
staunte an der Gemeindeversammlung. Damals getraute ich

mich noch nicht, mich zu äussern. Es wurde gesagt: «Was,
so etwas Neumodisches, das kommt bei uns nicht in Frage.
Die sollen besser zu Hause im Gaden lernen, dort gibt es
Kurse genug, sie sollen in die Natur hinaus gehen.» Genau
dort haben sie es dann gelernt. Dem konnte ich zustimmen.
Ich war froh, als etwa fünf oder sechs Jahre später ein Kin-
dergarten eingerichtet wurde. Die Kindergärtnerinnen gehen
sehr oft in die Natur hinaus, wo die Kinder lernen, wie alles
geschieht. In diesem Sinn bitte ich Sie, auf das Gesetz ein-
zutreten und damit den Gemeinden die Gelegenheit zu ge-
ben, selbständig zu entscheiden, so etwas einzurichten. Es
würde ab und zu dem Grossen Rat gut tun, wenn er ein biss-
chen mehr auf die Natur schauen und nicht allzu sehr nur
politisch entscheiden würde.

$QGUHDV�6lJHVVHU� Schwarzenbach (SVP). Was war eigent-
lich der Anfang der Diskussion? Am Anfang stand die Tatsa-
che, dass eine Gemeinde keinen Raum hatte, und dass man
dieses Problem mit einem Waldfriedhof... �*HOlFKWHU�LP�6DDO�
... eh, mit einem Waldkindergarten lösen könnte. Entschuldi-
gung, das war nicht meine Absicht. In der Kommission hat
man sich die Sache von allen Seiten erklären lassen.
Schliesslich musste man sagen, dass die Mischung ideal sei,
und nicht etwas Stures und Einseitiges gewählt werden sollte.
Es ist gut, in den Wald zu gehen, doch ist der dauernde Auf-
enthalt im Wald ein Problem. Hinzu kommt der Punkt, der
mich am meisten stört: Wir haben das Filag behandelt und
noch viel anderes mehr und immer wieder sagten wir: «Wer
zahlt, befiehlt.» Und jetzt richten wir etwas ein, bei dem man
sagt: «Der Kanton befiehlt und die Gemeinden zahlen.» Das
stört mich dermassen, dass ich dem Antrag nicht zustimmen
kann. Es ist nicht richtig, wenn der Kanton die Vorschriften
aufstellt und die Gemeinden es dann bezahlen müssen.
Man könnte sich auch auf den Standpunkt stellen, es sei
richtig, die Sache den Gemeinden zu überlassen, sie sind ja
schliesslich intelligent genug. Aber hierzu muss ich Folgen-
des sagen: Ich bin in den Wald gegangen und habe mir so
einen Waldkindergarten vorgestellt. Dann kam mir in den
Sinn, wie ich mal mit den Dragonern während 14 Tagen im
Wald in Zelten verbrachte und es während acht Tagen reg-
nete. Als ich in den Wald gegangen bin, habe ich mich über
ihn gefreut. Als ich hinaus ging, war ich froh, dass ich ihn
wieder verlassen konnte. Das ist mein wichtigstes Anliegen:
Wir wollen den Kindern doch Freude am Wald vermitteln.
Stehen Sie mal während acht Tagen in den Wald, wenn es
regnet, und schauen Sie, wie viele Platten Sie legen müssen
und wie viel Sie unternehmen müssen, damit die Schüler
überhaupt noch einigermassen leben können, und ab wann
dann die Muttis die Kinder holen kommen, weil es unzumut-
bar wird. Also braucht es eine Mischung. Und diese Mischung
ist mit dem heutigen Lehrplan möglich. Ansonsten soll der
Erziehungsdirektor etwas anders sagen. Da die Mischung
möglich ist, müssen wir auf das Gesetz nicht eintreten.

)UDQ]LVND�)ULWVFK\� Rüfenacht (FDP). Fast hat mir Andreas
Sägesser aus dem Herzen gesprochen: Es ging der Kommis-
sion sicher nicht darum, den Waldkindergarten zu beerdigen.
Im Gegenteil: Sie war beruhigt und hat Nichteintreten ent-
schieden, weil Kindergarten im Wald auch ohne Waldkinder-
garten möglich ist.
Zur Definition des Begriffs Waldkindergarten: Bei einem
Waldkindergarten steht gemäss Definition kein Raum zur
Verfügung. Wenn gesagt wird, man könne dann doch ab und
zu einen Raum benutzen, ist das spekulativ. Es wird per
definitionem nicht von dieser Möglichkeit ausgegangen.
Die Kommission hat Fachleute angehört. Es gibt keine Stu-
die, auf die wir uns eins zu eins berufen könnten. Es wurden
Arbeiten gemacht, doch wurden nie repräsentative Untersu-
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chungen durchgeführt und Schlüsse gezogen, die wir ver-
wenden könnten. Die Kommission war aufgrund von Informa-
tionen von Fachpersonen der Meinung, dass der Lehrplan
ausschliesslich im Wald nicht vollständig umgesetzt werden
kann. Im Gegensatz zur Behauptung von Corinne Schärer ist
im Hinblick auf die Basisstufe die Entfernung des Kindergar-
tens von der Schule nicht förderlich.
Sicher hat die Kommission nicht in erster Linie an die Ge-
meinden gedacht und sich überlegt, ob man ihnen mehr Au-
tonomie geben oder ob man sie einschränken soll. Sie ging
von der Frage aus, was für die Kinder und was im Hinblick
auf die Schule gut sei. Die Kindergartenkinder sollen optimal
auf die Schule vorbereitet werden.
Frau Kathy Hänni hat gesagt, man müsse extremen Situatio-
nen mit extremen Lösungen begegnen. Ich weiss nicht, ob
die Situation im Kanton Bern schon bald extrem genug ist,
um mal eine Session im Wald abhalten zu müssen.

7KRPDV�.RFK� Laupen (SP), Vizepräsident. Da die Abstim-
mung über diesen Antrag knapp werden könnte, werde ich im
Laufe des Referats des Erziehungsdirektors den Platz wieder
dem Grossratspräsidenten übergeben. Im vorliegenden Fall
möchte ich nicht den Stichentscheid fällen.

0DULR�$QQRQL� directeur de l'instruction publique. Puisque la
votation risque d’être serrée, je vais essayer de vous donner
quelques explications. D’abord, le gouvernement a reçu un
mandat à travers une motion. Nous avons exécuté ce mandat
et nous vous présentons maintenant comment on peut modi-
fier la loi. J’aimerais, à l’intention de M. Pauli, dire une chose.
Le modèle du jardin d’enfants en forêt exige deux ensei-
gnantes, c’est nécessaire. Vous pouvez prendre le projet
comme vous voulez, c’est impossible autrement. Pour deux
enseignantes, notre système de salaires dit que les salaires
sont financés par le canton et par les communes, avec la
LPFC que vous connaissez, par conséquent si vous dites que
la deuxième enseignante doit être financée uniquement par
les communes, il nous faut une autre base légale pour traiter
le sujet. Dans la loi actuelle, on ne peut pas financer une
deuxième jardinière d’enfants avec les bases légales qui sont
les nôtres. Il n’est donc pas possible, avec la loi actuelle,
d’être libéral ou quoi que ce soit ; l’administration n’est pas
têtue, elle applique la loi et la loi est claire à ce sujet.
La commission a décidé de ne pas entrer en matière et
comme vous l’avez vu, le gouvernement n’a pas créé de
différence. Ce n’est un secret pour personne. Déjà, lorsque
nous avons discuté de cette motion, le gouvernement n’était
pas favorable à cette motion. Vous l’avez encore entendu
aujourd’hui, jardin d’enfants en forêt, ce sont des thèses
contre des thèses, il y ceux qui sont pour et il y a ceux qui
sont contre. Ceux qui sont pour font rarement un mètre dans
la direction de ceux qui sont contre et l’inverse aussi. Si vous
questionnez les spécialistes, les gens qui ont vraiment réflé-
chi sur la question, tous sont d’accord pour dire que le man-
dat pédagogique est insuffisant. Tous disent que nous de-
vons préparer les enfants de cette société à la société qu’ils
connaîtront demain, pas la société des Robinson Crusoé ou
des écureuils, mais bien à celle qui est exigeante. Il faut
s’adapter aussi à ces jugements des spécialistes. Ce n’est
pas seulement une question financière, c’est une question
pédagogique et le mandat pédagogique d’une telle construc-
tion est insuffisant. Bien sûr, la nature est importante, le
contact avec la nature est nécessaire, mais notre plan
d’études actuel le prévoit et celui-ci a été discuté en profon-
deur par la commission parlementaire qui a vu ce plan
d’études. Avec le nouveau plan d’études des jardinières
d’enfants, il est possible d’aller dans la nature et la nature
n’est pas quelque chose d’étranger au jardin d’enfants. Ceux

qui veulent ce contact et qui exigent qu’il existe et qui disent
qu’il est important pour l’équilibre de l’enfant, ceux qui défen-
dent ce projet peuvent trouver dans l’organisation actuelle
des jardins d’enfants leur bonheur, parce qu’on prévoit dans
le plan d’études actuel la possibilité d’aller en forêt, c’est
conforme. Je suis étonné de vous entendre parler maintenant
de vœux des parents, de liberté des communes, parce que
quand vous parlez du système scolaire, de mobilité, de stan-
dardisation, etc. vous voulez une harmonisation depuis Ge-
nève jusqu’à Romanshorn ! Tout d’un coup, lorsqu’on parle
de ce projet, on dit que toutes les communes bernoises peu-
vent développer le modèle qu’elles veulent, peu importe ! On
le dit tous, la scolarisation de l’enfant commence à l’école
enfantine et si vous commencez à développer des modèles
différents dans l’ensemble du canton, vous verrez que des
problèmes commenceront déjà à la première année primaire
et l’école primaire aura du mal à intégrer des enfants qui
viennent d’un système, au niveau du jardin d’enfants, qui est
différent, à un moment où nous sommes en train de préparer
une sorte de cycle élémentaire dans le canton et vous aurez
la possibilité d’en discuter au mois d’avril.
Le gouvernement aimerait que des priorités soient fixées
maintenant dans ce Grand Conseil et que nous disions
maintenant que si nous voulons préparer les jeunes dans
cette société multiculturelle et hétérogène à affronter les
défis, il faut une école enfantine qui soit structurée de telle
manière qu’on puisse le faire. A Zurich, vos collègues discu-
tent aussi de la loi, la Volksschulgesetz (loi sur l’école obli-
gatoire). A Zurich, le débat était de savoir si on voulait com-
mencer à apprendre à écrire, à lire et à compter à l’école
enfantine. Ici, à Berne, on se demande si on doit introduire un
jardin d’enfants en forêt oui ou non.
Il ne faut pas entrer en matière parce que les défis de la so-
ciété bernoise doivent être affrontés d’une autre manière
qu’en créant des jardins d’enfants en forêt.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

$EVWLPPXQJ
Für Eintreten 82 Stimmen
Dagegen 87 Stimmen

5 Enthaltungen

*URVVUDWVEHVFKOXVV��EHU�GHQ�%HLWULWW� GHV�.DQWRQV�%HUQ
]XU� ,QWHUNDQWRQDOHQ� )DFKKRFKVFKXOYHUHLQEDUXQJ� �)+9�
YRP�����-XQL�����
Beilage Nr. 44

-HDQ�3LHUUH�5pUDW� Sonvilier (PRD). Je dois vous présenter
en quelques mots l’arrêté du Grand Conseil concernant
l’adhésion du canton de Berne à l’Accord intercantonal du 12
juin 2003 sur les hautes écoles spécialisées. C’est le 17 no-
vembre 1998 que le canton de Berne a adhéré à l’Accord
intercantonal sur les hautes écoles spécialisées. Depuis cette
date, le canton participe activement, de 1999 jusqu’en 2005,
à cet accord. Il est maintenant temps de renégocier cet ac-
cord, de le mettre à jour et de l’approuver une nouvelle fois.
Cet accord s’inscrit dans le droit fil du précédent et introduit
une augmentation des contributions annuelles versées par
étudiant. La durée de cet accord est illimitée. L’importance de
cet accord pour le canton de Berne n’est pas à répéter ici, car
il implique une libre circulation des étudiants. Chaque étu-
diant et chaque étudiante peut choisir la haute école où il ou
elle veut faire ses études, et ceci à la condition qu’il ou elle
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remplisse les conditions d’entrée. Cette liberté est bien défi-
nie par le concordat et, à défaut de concordat, par cet accord
AHES. Pour l’année 2003, le bilan des contributions liées à
cet accord a coûté au canton de Berne 18,5 millions. Les
recettes ont été de 12,7 millions seulement, mais il y a une
raison à cela : d’une part la restructuration de la Haute école
spécialisée bernoise, et d’autre part la mise en place de
l’organisation départementale, On remarque déjà aujourd’hui
pour 2004 que la tendance est en train de s’améliorer en
faveur du canton et que la différence devrait aller en dimi-
nuant. Avec la prochaine adhésion du canton de Berne au
concordat intercantonal, qui crée une Haute école spécialisée
de Suisse occidentale HES-SO, ainsi qu’à la convention qui a
été acceptée par le Grand Conseil dans le courant du mois
de septembre, le versement des contributions entre le canton
de Berne et les autres cantons de Suisse romande devrait
être également beaucoup plus favorable.
Nous devons maintenant accepter l’arrêté du Grand Conseil,
qui sera passé en revue. Je vous signale encore que la
Commission de gestion du Grand Conseil a accepté unani-
mement cet arrêté, par 12 voix contre 0 et 0 abstention.

(LQWUHWHQ�ZLUG�VWLOOVFKZHLJHQG�EHVFKORVVHQ

'HWDLOEHUDWXQJ

Ziffern 1 – 6
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Grossratsbeschlusses 126 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

)ULVWYHUOlQJHUXQJ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0RWLR�
QHQ�XQG�3RVWXODWH��(U]LHKXQJVGLUHNWLRQ�
$QWUDJ�5HJLHUXQJVUDW
Für die folgenden Vorstösse wird eine Fristverlängerung um
zwei Jahre, bis 2006, verlangt:
Motion 219/01 Salzmann, Oberburg (SVP) – Darlehen an

Professorinnen und Professoren als Beitrag zum Einkauf
in die Pensionskasse

Motion 011/02 Rytz, Bern (GB) – Schulen ans Buch!
Motion 095/02 Zuber, Moutier (PSA) – Für eine gemeinsame

interjurassische Kulturförderung

+DQV�8OULFK� 6DO]PDQQ� Oberburg (SVP). Ich habe eine
Frage im Zusammenhang mit meiner Motion. Ich habe gele-
sen, die Revision des Universitätsgesetzes werde im näch-
sten Jahr an die Hand genommen. Wird das Gesetz im näch-
sten Jahr hier im Rat behandelt oder wird es auf die nächste
Legislatur verschoben? Man sollte es nicht auf die nächste
Legislatur verschieben, sondern es noch in dieser Legislatur
behandeln.

0DULR�$QQRQL� directeur de l'instruction publique. En ce qui
concerne la révision de la loi sur les Universités, la révision a
commencé dans l’administration. Ainsi que nous l’avons
planifié, nous aimerions commencer la discussion au Grand

Conseil en 2005. J’espère que nous pourrons y parvenir. Le
projet de loi sera en tout cas terminé en 2005.
3UlVLGHQW. Der Rat hat den Fristverlängerungen stillschwei-
gend zugestimmt.

8QLYHUVLWlW�� %HWULHEVEHLWUDJ� DQ� GLH� 6R]LDOHLQULFKWXQJ
9HUHLQ�.LQGHUWDJHVVWlWWH�GHU�8QLYHUVLWlW�I�U������±������
9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2750/2004

$QWUDJ�693
Die Erhöhung des Kredits wird abgelehnt.

3UlVLGHQW� Der Antrag wurde zurückgezogen.

Genehmigt

9HUHLQ�.XQVWKDOOH�%HUQ��%HWULHEVEHLWUDJ� ����� XQG� �����
9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2751/2004

Genehmigt

6WLIWXQJ� 6FKZHL]HULVFKHV� )UHLOLFKWPXVHXP� %DOOHQEHUJ�
%HWULHEVEHLWUlJH������±�������9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2752/2004

Genehmigt

6WLIWXQJ� 6FKZHL]HULVFKHV� $OSLQHV�0XVHXP�� %HWULHEVEHL�
WUlJH������XQG�������9HUSIOLFKWXQJVNUHGLW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2753/2004

$QWUDJ�*3.�0HKUKHLW
Antrag Regierungsrat

$QWUDJ�*3.�0LQGHUKHLW
Der Verpflichtungskredit ist wie folgt zu bewilligen:
Der Kantonsbeitrag für die Jahre 2005 und 2006 wird auf
220 000 Franken pro Jahr festgelegt.

3UlVLGHQW� Ich gebe dem Mehrheitssprecher der GPK das
Wort.

$QGUHDV� %ODVHU� Heimberg (SP). Der Regierungsrat bean-
tragt für die Jahre 2005 und 2006 einen Beitrag von 231 000
Franken. Dies bedeutet eine Erhöhung um 11 000 Franken.
Sie sind durch die aufgelaufene Teuerung von insgesamt 5,1
Prozent der Jahre 1998 bis 2003 begründet. Das Museum
befindet sich in einer schwierigen finanziellen Situation. Die
Stadt hat ihren Beitrag gestrichen. Sie leistet zurzeit noch
eine indirekte Unterstützung in der Höhe von 114 000 Fran-
ken, indem sie auf Baurechts- und Darlehenszinsen verzich-
tet. Der ordentliche Museumsbetrieb kann zurzeit nur durch
Mittel aus eigenen Fonds aufrecht erhalten werden, die je-
doch voraussichtlich im Jahr 2005 aufgebraucht sein werden.
Auch wenn die Stadt Bern, wie ich soeben vernommen habe,
einen einmaligen Beitrag in der Höhe von 100 000 Franken
gesprochen hat, ist dies keine endgültige Rettung. Das Mu-
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seum arbeitet sehr erfolgreich und hat gute Ausstellungen
gemacht. Ein Beispiel ist die Ausstellung «Achtung Klima-
wandel», die ein grosser Erfolg wurde. Die wertvollen
Sammlungen können gut vermietet werden. Allerdings muss
die Infrastruktur erneuert werden. Es konnten erfolgreich
zusätzliche Sponsoreneinnahmen generiert werden und die
Spenden haben zugenommen. Im Moment sieht es so aus,
als ob die Abwärtsspirale durchbrochen ist, doch ist man
noch nicht aus den roten Zahlen heraus.
Ziel ist es, aus dem Alpinen Museum ein Bergweltzentrum
der Schweiz zu machen. Dieses Ziel ist ehrgeizig, aber mög-
lich. Doch ist hierfür ein neues Museumskonzept nötig. Das
Buwal spricht die Mehrmittel nur, wenn wir den Beitrag um
diese 11 000 Franken erhöhen. Das ist der springende Punkt.
Und das ist eine Beschränkung für die kommenden zwei
Jahre. Ich bitte Sie, dem Mehrheitsantrag der GPK zuzu-
stimmen. Der minimale Teuerungsausgleich von 11 000
Franken ist ein Beitrag, damit das Alpine Museum auch künf-
tig überleben kann, ein Museum, das nicht nur für den Kanton
Bern, sondern auch für die Schweiz einzigartig ist.

3UlVLGHQW� Jetzt gebe ich der Minderheitssprecherin der GPK
das Wort.

7KHUHVH�5XIHU�:�WKULFK� Zuzwil (SVP). Die Minderheit der
GPK bestreitet den Betriebsbeitrag grundsätzlich nicht. Die
beiden andern Kulturinstitutionen, das Freilichtmuseum Bal-
lenberg und die Kunsthalle Bern, berücksichtigen die finan-
zielle Situation des Kantons Bern und verzichten deshalb
mehr oder weniger freiwillig auf den Teuerungsausgleich.
Dies finde ich sehr positiv. Eine starke Minderheit der GPK
findet es eine Rechtsungleichheit, wenn einzelne Museen
den Teuerungsausgleich erhalten und andere nicht. Wer
fordert, bekommt, und wer zurückhaltend ist, wird geprellt.
Das stört uns. Die Beitragskürzung ist also kein Misstrauens-
votum gegenüber dem Stiftungsrat oder den Museumsver-
antwortlichen. Vielmehr geht es der Minderheit der GPK wirk-
lich nur um eine Gleichbehandlung gegenüber den beiden
andern Kulturinstitutionen. Deshalb bitte ich Sie, dem Min-
derheitsantrag zuzustimmen. Wir sollten kein Präjudiz schaf-
fen. Die SVP-Fraktion unterstützt ebenfalls den GPK-
Minderheitsantrag.

2WWR�0RVLPDQQ� Ittigen (EVP). Wir haben in der letzten Zeit
oftmals über Zahlen diskutiert. Ich erinnere an die 15 Mio.
Franken, die wir für Strassenprojekte benötigen. Es waren
meiner Meinung nach auch unwahrscheinlich hohe Millionen-
beträge im Spiel, die wir einsparen wollen. Die 11 000 Fran-
ken hindern uns jedoch nicht daran, unsere Sparziele zu
erreichen. Ich bin auch für Gleichheit. In der Gerechtigkeits-
gasse gibt es einen Brunnen mit einer hübschen Frau, die
eine Waage in der Hand hält. Dies beideutet die Forderung
nach der Gleichbehandlung aller. Auch hält sie ein Schwert
und hat die Augen verbunden. Wahrscheinlich bedeutet dies
«ohne Ansehen der Person». Also «ohne Ansehen der Insti-
tution».
Hier ist es so: Das Alpine Museum erhält den Betrag jetzt erst
nachträglich. Bei der Kunsthalle ist im Leistungsvertrag die
Zusicherung für den Teuerungsausgleich bereits enthalten.
Desgleichen bei den andern Institutionen. Das Alpine Muse-
um ist nicht in der regionalen Kulturkonferenz vertreten.
Wahrscheinlich ist das halt eine kantonale, oder wegen den
Bergen sogar eine schweizerische Angelegenheit. Wir haben
doch so schöne Berge, denken Sie an die Blümlisalp. Und wir
haben eine Jungfrau und neben dran noch einen Mönch.
Machen Sie es sich doch nicht so schwer wegen diesen
11 000 Franken. Ich weiss, Kleinvieh gibt auch Mist. Aber

wenn ich an die andern Beträge denke, stört mich eine Ab-
lehnung.
7KRPDV� +HXEHUJHU� Oberhofen (GFL). Ich stosse in das
gleiche Horn und bitte Sie, dem Antrag der GPK-Mehrheit
zuzustimmen und die Sparübung von 11 000 Franken abzu-
lehnen. Die GFL hat Mühe, wenn man immer ausgerechnet
bei den Kulturinstitutionen spart. Im Strassenbau wird eher
nicht gespart, aber bei einer Kulturinstitution sollen dann
diese winzigen 11 000 Franken gespart werden. Man sollte
nicht einzelne Kulturinstitutionen gegeneinander ausspielen,
das wäre effektiv schlecht. Vielleicht haben aber die einen
das Scherflein von 11 000 Franken nötiger als die andern.
Das können wir so zwar nicht direkt beurteilen, aber trotzdem
bitte ich Sie, der GPK-Mehrheit zuzustimmen. Sie hat sich
schliesslich auch etwas überlegt.

+DQV�-�UJ� .lVHU� Langenthal (FDP). Die FDP ist in ihrer
Meinung gespalten. Eine knappe Mehrheit ist der gleichen
Auffassung wie Thomas Heuberger. Eine knappe Minderheit
ist der Auffassung, man müsse die 11 000 Franken aus Kon-
sequenzgründen einsparen.

7KHUHVH�5XIHU�:�WKULFK� Zuzwil (SVP). Zu Otto Mosimann
und zu dem Herrn dort oben. �+HLWHUNHLW�: Es geht mir nicht
um einen eigentlichen Sparauftrag. Das kann es ja nicht sein
mit einem Betrag in der Höhe von 11 000 Franken. Es geht
mir wirklich um eine Gleichbehandlung der verschiedenen
Kulturinstitutionen. Dazu noch zwei Punkte: Erstens. Der
Betriebsbeitrag der Kunsthalle war in den vergangenen Jah-
ren gleich hoch wie der jetzt verlangte Betrag. Es fand keine
Erhöhung statt. Zweitens. Wir haben dem Amt für Kultur
zusätzliche Fragen gestellt und erhielten anschliessend eine
so genannte Übermittlungsnotiz. Wir fragten: «Wurde die
Kunsthalle bereits darauf aufmerksam gemacht, dass der
Beitrag 2006 allenfalls gekürzt wird?» Wir erhielten zur Ant-
wort: «Die Kunsthalle wurde anlässlich der Vorstandssitzun-
gen auf die schwierige finanzielle Situation des Kantons Bern
aufmerksam gemacht.» Die GPK fragte weiter: «Wie lautet
ihre Reaktion?» Wir erhielten zur Antwort: «Der Vorstand der
Kunsthalle geht grundsätzlich davon aus, dass der Kantons-
beitrag in der bisherigen Höhe gesprochen wird. Er sieht
jedoch ein, dass der Beitrag bis auf weiteres nicht erhöht und
die Teuerung nicht ausgeglichen werden kann.» Es wurde
also noch keine Teuerung ausbezahlt. Uns geht es wirklich
um die Gleichbehandlung. Ich bitte Sie, dem Minderheitsan-
trag der GPK zuzustimmen.

0DULR�$QQRQL� directeur de l'instruction publique. En ce qui
concerne l’égalité de traitement, il faut se rendre compte qu’il
n’existe pas de problèmes de concurrence entre les différen-
tes institutions culturelles qui sont mentionnées dans le pa-
quet de ce soir. Aucune institution culturelle figurant dans ce
paquet financier ne reproche au Musée alpin de « recevoir »
une subvention de 231 000 francs.
Il s’agit premièrement de se rendre bien compte que nous ne
sommes pas dans une situation où ces institutions culturelles
se reprocheraient mutuellement le fait de recevoir davantage
ou moins d’argent de la part de l’Etat. Deuxièmement, en ce
qui concerne le Musée alpin, nous sommes dans une situa-
tion particulière. Ce musée touche également une subvention
fédérale de l’OFEFP de l’ordre de 231 000 francs. C’est une
condition de l’OFEFP d’augmenter la contribution cantonale
au même niveau si l’on veut maintenir la contribution fédé-
rale. Un franc vaut ici deux francs. Si nous ne donnons pas
l’augmentation telle qu’elle est prévue, à 231 000 francs,
nous perdons par conséquent ce que la Confédération verse
à l’heure actuelle comme contribution, à savoir 231 000
francs. Nous devons faire un peu de Realpolitik et considérer
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que si le Musée alpin veut recevoir le montant promis par
l’OFEFP, il s’agit pour le canton de faire l’effort également
d’arriver à ce niveau-là pour lui permettre de bénéficier du
soutien fédéral. Troisièmement, le Musée alpin se voit
confronté ces derniers temps à des défis difficiles, il devra
dans les deux ans qui viennent adopter une stratégie et une
politique absolument pertinentes pour pouvoir, comme je l’ai
dit ce matin en répondant à la question de Peter Eberhart,
maintenir son existence ici à Berne comme musée.
Il s’agit de lui donner maintenant toutes les chances possi-
bles pour pouvoir opérer les transformations qui seront né-
cessaires pour son maintien à l’avenir dans la Ville de Berne,
qui en passant a compris l’importance, puisqu’elle est reve-
nue sur sa décision de supprimer la subvention et à accorder
sa subvention au Musée alpin. C’est la raison pour laquelle je
vous prie de bien vouloir reprendre la proposition de la majo-
rité de la Commission de gestion et de rejeter la proposition
de sa minorité.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag der GPK Mehrheit 87 Stimmen
Für den Antrag der GPK Minderheit 70 Stimmen

3 Enthaltungen

*HQHUDOVHNUHWDULDW�� 1DFKNUHGLW� SUR� ����� DXI� GHP� .RQWR
���������%HLWUlJH�DQ�.DQWRQH
Beilage Nr. 38, Geschäft 2847/2004

Genehmigt

204/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�%DOOL�6WUDXE��/DQJHQWKDO��63��±�+|KHUH
)DFKVFKXOH�*HVXQGKHLW��:HLFKHQ�MHW]W�VWHOOHQ�
207/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ�6HLOHU�� %|QLJHQ� �63�� ±�*HVXQG�
KHLWVEHUXIH��:HLFKHQ�I�U�]XNXQIWVZHLVHQGH�6FKXOVWUXNWX�
UHQ�JHVWHOOW
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�%DOOL�6WUDXE�YRP����6HSWHPEHU�����

1. Der Regierungsrat wird aufgefordert, die Bildungsstruktu-
ren im Gesundheitsbereich so zu planen, dass die Anzahl
Diplomabschlüsse der Höheren Fachschule Gesundheit
gemäss Regierungsratsbeschluss 3642 vom 17. Dezem-
ber 2003 gesichert werden kann und die dafür erforderli-
chen Fördermassnahmen einzuleiten.

2. Die regionalen Pflegeberufsschulen sind in den Aufbau
des Kompetenzzentrums von Anfang an einzubeziehen.

Begründung:
1. Im Sommer 05 schliessen die ersten Fachangestellten
Gesundheit ihre Ausbildung ab. Ihnen wurde bei Beginn der
Berufslehre ein Anschluss an die Höhere Fachschule (HFS)
versprochen.
Die Erziehungsdirektion (ERZ) hat in einer Medienmitteilung
darauf hingewiesen, dass im Projekt «Neue Bildungsstrategie
Gesundheitsberufe» sowohl die Gesundheits- und Fürsorge-
direktion (GEF) wie auch die ERZ die Versorgung mit genü-
gend gut qualifiziertem Personal in den Gesundheitsberufen
anstreben. Es ist eminent wichtig, dass der heutige Ausbil-
dungsstandart auch in Zukunft  gesichert wird und dass der
Versorgungsauftrag zentral wie dezentral sicher gestellt wird;
dafür sind entsprechende Fördermassnahmen vorzusehen.
2. Die Zusammenfassung der regionalen Kompetenzzentren
(vergleiche Vortrag zum RRB 3642, Seite 9) zu einem kanto-

nalen Kompetenzzentrum als Dachorganisation wird nicht in
Frage gestellt. Gemäss den Schätzungen der ERZ können
ca. im Jahr 2007 die ersten Filialklassen in den Regionen
eröffnet werden. Deshalb ist es ebenfalls nötig, die regionalen
Pflegeberufsschulen von Anfang an in den Aufbau und die
Organisation der HFS  einzubeziehen. Es braucht bekann-
termassen eine gewisse Vorlaufzeit, um die nötige Infra-
struktur inkl. den entsprechenden Dozentinnen und Dozenten
zur Verfügung zu stellen. Ausserdem können damit  Res-
sourcen auch aus den Regionen von Anfang an besser ge-
nutzt werden, insbesondere auch die Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens mit den für die Ausbildung erforderlichen
Praktikumsplätzen.
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Mit Regierungsratsbeschluss 3642 vom 17. Dezember 2003
hat der Regierungsrat den Projektkredit für die Realisie-
rungsphase in der Umsetzung der Neuen Bildungssystematik
Gesundheitsberufe (NBS) genehmigt. Ziel ist es, attraktive
Ausbildungen auf der Sekundarstufe II (Fachangestellte Ge-
sundheit, Fage) und auf der Tertiärstufe (u.a. Höhere Fach-
schule Pflege) anzubieten, welche der neuen Bildungssyste-
matik entsprechen und arbeitsmarktfähige Abschlüsse mit
entsprechenden Anschlussmöglichkeiten zur beruflichen
Weiterentwicklung gewährleisten. Damit soll die Versorgung
der Fachkräfte für Spitäler, Heime und Spitex sichergestellt
werden. Nach dem Start eines Pilotlehrganges Fage im Jahre
2002 in Langenthal wurde diese neue Berufslehre ab 2004
auf die Regionen Biel-Seeland und Berner Oberland ausge-
dehnt. 2005 folgt der Start in der Region Bern-Mittelland. Die
Fage ist ein wichtiger Zubringer für die Höheren Fachschulen
in Pflege und in weiteren Gesundheitsberufen. Die Höhere
Fachschule Pflege wird 2005 wie geplant gestartet. Dabei soll
die Ausbildung in einem kantonalbernischen Kompetenzzen-
trum zusammengefasst werden.
Zu Ziffer 1 der Motion
Bei der Realisierung des Projekts NBS geht der Regierungs-
rat von Planzahlen aus, welche bei der Höheren Fachschule
(u.a. Pflegefachfrau/fachmann HF) den heutigen Diplomab-
schlüssen entsprechen. Die Ausbildungsbildungsstrukturen
werden grundsätzlich auf diese Planzahlen ausgerichtet.
Gemäss Entscheid der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK) vom 13. Mai 2004 besteht neu auch die Möglichkeit zu
Fachhochschul-Studiengängen in Pflege. Wie die Spitäler,
Heime und Spitex auf die verschiedenen Abschlüsse – Fage,
HF und FH – reagieren werden, ist derzeit noch unsicher. Die
Zukunft wird zeigen, ob diese Planzahlen tatsächlich auch
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entsprechen. Zudem
liegt es in der Entscheidfreiheit der jungen Erwachsenen, ob
sie nach einem Abschluss auf der Sekundarstufe II die wei-
terführende Ausbildung tatsächlich auch ergreifen wollen.
Verordnen lässt sich die Ausbildung jedenfalls nicht. Das
Projekt NBS sieht vor, dass die Fage-Ausbildung sowohl ein
eigenständiger Berufsabschluss darstellt wie auch eine wich-
tige Zubringerfunktion für die Diplomausbildung erfüllt. Mit der
Zusammenfassung der Kompetenzen auf der Tertiärstufe in
einem Zentrum wird eine grösstmögliche Flexibilität für künfti-
ge Entwicklungen angestrebt. Je attraktiver diese Ausbildung
gestaltet ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass
die anvisierten Zahlen an Abschlüssen auch realisiert werden
können. Aufgrund dieser unsicheren Ausgangslage kann der
Regierungsrat den Vorstoss in diesem Punkt nicht in der
verbindlichen Form der Motion annehmen.
Zu Ziffer 2 der Motion
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Beim Entscheid zur Schaffung eines kantonalbernischen
Kompetenzzentrums Höhere Fachschule Pflege und Weiter-
bildung wurde von Beginn weg kommuniziert, dass sich die
regionalen Pflegeberufsschulen gleichwertig wie die Stadt-
bernischen Gesundheitsschulen in eine neue Trägerschaft
einbringen können. Sie sind in die Projektarbeiten bereits mit
einbezogen. Das Kompetenzzentrum wird zentral im Kanton,
in der Stadt Bern, in den Räumlichkeiten der bestehenden
Gesundheitsschulen geführt. Je nach Entwicklung der Anzahl
Absolventinnen und Absolventen wird ab 2007 die Führung
von Filialklassen in den Regionen geprüft. Der Vorstoss kann
in diesem Punkt als Motion überwiesen werden.
Antrag:
Ziffer 1 als Postulat
Ziffer 2 als Motion

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�6HLOHU�YRP����6HSWHPEHU�����

Die Erziehungsdirektion hat am Mittwoch, den 25. August
2004 eine Medienmitteilung herausgegeben. Die Ausbildung
Fachangestellte/er Gesundheit soll laut dieser Mitteilung
regional angeboten werden. Für die Tertiäre Bildung diplo-
mierte/r Pflegefachfrau/-mann (Höhere Fachschule) soll für
den deutschsprachigen Kantonsteil ein neues Kompetenz-
zentrum in Bern gebildet werden.
1. Welche Konsequenzen hat die Zentralisierung für die

zukünftige Entwicklung des Lehrstellenmarktes und Ar-
beitsplatzes in den Regionen?

2. Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass in Zukunft auch
genügend diplomierte Pflegefachfrauen und Pflegefach-
männer für die Versorgung der Spitäler, Heime und Spitex
in den Regionen zur Verfügung stehen?

3. Warum wurden die betroffenen Schulen der Regionen
Berner Oberland, Oberaargau-Emmental und Biel-Seeland
nicht wie von der Erziehungsdirektion zugesichert in das
Entscheidverfahren einbezogen?

4. Warum wird die Ausbildung der Diplompflege, nicht wie im
Entscheid des Regierungsrats vorgesehen, unabhängig
von der Struktur (Trägerschaft, Rechtsform) ab 2005 auch
in den Regionen angeboten?

Gemäss Regierungsratbeschluss 3642 vom 17. Dezember
2003 heisst es auf Seite 9: «Die bestehenden Angebote und
Strukturen in den Regionen Berner Oberland, Biel-Seeland,
Oberaargau-Emmental und Bern-Mittelland erlauben, die
künftigen Schulstrukturen bereits heute verbindlich zu regeln.
Es ist vorgesehen, die dort bestehenden Pflegeschulen zu
Kompetenzzentren für Gesundheitsberufe zu wandeln.»
5. Mit welchem Regierungsratsbeschluss hat der Regie-

rungsrat den Beschluss vom 17. Dezember 2003 aufgeho-
ben?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Derzeit läuft die Umsetzung der Neuen Bildungssystematik
Gesundheitsberufe (NBS). Neue Ausbildungsabschlüsse
werden geschaffen, so unter anderen die/der Fachangestellte
Gesundheit (Fage) auf der Sekundarstufe II und die Höheren
Fachschulabschlüsse dipl. Pflegefachfrau/fachmann auf der
Tertiärstufe. Während die Berufsschule für Fage dezentral,
möglichst nahe der Ausbildungsbetriebe, organisiert wird, soll
das tertiäre Angebot Höhere Fachschule Pflege und die
Weiterbildung in einem kantonalbernischen Kompetenzzen-
trum zusammengefasst werden. Damit kann die hohe Quali-
tät der bisherigen Gesundheitsberufe auch in der neuen Bil-
dungssystematik gehalten und weiter entwickelt werden.
Zudem kann das modulare Angebot auf der Tertiärstufe aus-

geschöpft werden, was die Ausbildung zusätzlich attraktiv
macht. Das neue Angebot auf der Tertiärstufe startet 2005.
Je nach Entwicklung der Anzahl Absolventinnen und Absol-
venten wird ab 2007 die Führung von Filialklassen in den
Regionen geprüft.
Zu Ziffer 1
Die Fachangestellte Gesundheit ist durch das Kompetenz-
zentrum in der Tertiären Ausbildung nicht betroffen. Die Be-
rufsschule wird durch die regionalen Pflegeberufsschulen
angeboten. Die Nähe zu den Lehrbetrieben wird den Lehr-
stellenmarkt positiv beeinflussen. Je mehr Lehrstellen die
Spitäler, Heime und Spitexorganisationen in den Regionen
anbieten, desto mehr Lehrlinge können rekrutiert werden.
Zu Ziffer 2
Die Versorgung mit genügend diplomierten Pflegefachfrauen
und -fachmänner ist primär abhängig von der Attraktivität der
neuen Ausbildung. Dank der Zusammenfassung in einem
Kompetenzzentrum können die Möglichkeiten des modularen
Angebotes voll ausgeschöpft werden. Die Qualität der Aus-
bildung kann erhalten und weiter gefördert werden. Die Pra-
xiseinsätze werden in den regionalen Institutionen stattfinden.
Damit können die Spitäler, Heime und Spitex bei den ange-
henden Fachkräften als attraktive Arbeitgeber auftreten und
so selbst einen Beitrag zur Sicherung des Berufsnachwuch-
ses leisten. Dadurch sollten die Voraussetzungen geschaffen
werden, dass genügend junge Nachwuchskräfte rekrutiert
werden können.
Zu Ziffer 3
Die Schulen in den drei Regionen wie auch in der Stadt Bern
wurden alle zu einem möglichen Beginn der Höheren Fach-
schule Pflege befragt. Dabei wurden bereits in dieser Frage
deutliche Meinungsunterschiede, je nach regionalen Interes-
sen, festgestellt. Da der Entscheid zur Schulstruktur für die
Fage Bern-Mittelland in grosser Abhängigkeit zum Entscheid
der Höheren Fachschule stand und ausserdem ein grosser
Zeitdruck bestand (Beginn Sommer 2005), mussten die
Schulstruktur-Entscheide rasch gefällt werden. Angesichts
der klaren Ausgangslage und der deutlich artikulierten regio-
nalen Interessen hätte der weitere Einbezug der Pflegebe-
rufsschulen das Entscheidverfahren unnötig verzögert und
die termingerechte Einführung der Höheren Fachschule wäre
kaum möglich gewesen.
Zu Ziffer 4
Der Regierungsrat ging in RRB 3642 vom 17. Dezember
2003 bei der Realisierung der Neuen Bildungssystematik
Gesundheitsberufe von Planzahlen für die HF-Abschlüsse
aus, welche den heutigen Diplomabschlüssen entsprechen.
In der Zwischenzeit wurde der Entscheid gefällt, dass die
Pflege auch als Fachhochschul-Studiengang angeboten wird.
Zudem ist unsicher, wie die Arbeitswelt auf die neuen Ab-
schlüsse – Fage, HF und FH – reagieren wird. Die Planzah-
len in der Höheren Fachschule können nur realisiert werden,
wenn auch genügend qualifizierte junge Erwachsene diese
Ausbildung antreten. Es ist davon auszugehen, dass etliche
frisch ausgebildete Fachangestellte Gesundheit direkt auf
den Arbeitsmarkt gehen oder sich Richtung Berufsmaturität
und Fachhochschule weiterentwickeln. Zudem wird infolge
der Umstellung von der zweijährigen Diplommittelschule auf
die dreijährige Fachmittelschule 2006 ein Jahrgang DMS-
Abgänger/innen fehlen. Schliesslich braucht es für das mo-
dulare Angebot ein Minimum an Klassen, damit die Attrakti-
vität sichergestellt ist. All diese Faktoren bewogen die Erzie-
hungsdirektion, auf der Tertiärstufe eine flexible Ausbildungs-
struktur zu schaffen, in welcher die Kompetenzen zusam-
mengefasst werden. Damit kann die Qualität optimal geför-
dert werden. Die Strategie entspricht im übrigen auch der
Stossrichtung, wie sie der Regierungsrat in den anderen
tertiären Angeboten verfolgt.
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Zu Ziffer 5
Mit RRB 3642 hat der Regierungsrat nicht explizit den Be-
schluss gefasst, das tertiäre Angebot dezentral in den Regio-
nen anzusiedeln. Mit dem RRB wurde der Verpflichtungskre-
dit für die Realisierung der NBS Gesundheitsberufe im Kan-
ton Bern gesprochen. Der vom Interpellanten zitierte Satz
bezieht sich auf den Vortrag zum RRB. Wie oben ausgeführt,
ist die Führung des Angebots in den Regionen nicht ausge-
schlossen. Die Errichtung von Filialklassen des Kompetenz-
zentrums in den Regionen wird 2007 aufgrund der aktuellen
Zahlen der Absolventinnen und Absolventen und der Bedürf-
nisse des Arbeitsmarktes geprüft.

'RUHWWH� %DOOL�6WUDXE, Langenthal (SP). Ich werde mich in
meiner Stellungnahme praktisch nur zu Ziffer 1 äussern.
Ziffer 2 meiner Motion wird ja vom Regierungsrat nicht be-
stritten.
In Ziffer 1 geht es mir vorab um die Versorgungssicherheit.
Ich stelle die Bildungspolitik im Grundsatz nicht in Frage,
möchte aber den Kanton verpflichten, nicht nur die Bildung,
sondern auch die Versorgung sicherzustellen und die Ver-
antwortung dafür zu übernehmen. Der Kanton soll Führungs-
verantwortung zeigen und nicht nur eine ausreichende und
qualitativ hoch stehende Bildung sicherstellen, sondern auch
die Versorgung mit Pflegepersonal. Ich will damit ausdrück-
lich nicht gesagt haben, dass ich zum Beispiel die Fachange-
stellten Gesundheit in Frage stelle oder herabmindere. Es
sind aber zwei verschiedene Berufe. Während Fachange-
stellte Gesundheit in der Ausbildung zirka 800 Lektionen in
der Pflege haben, sind es beim diplomierten Pflegepersonal
zirka 2600 Lektionen. Das zeigt, dass eine ausgebildete Pfle-
geperson am Patienten, an der Patientin einiges anderes und
mehr machen kann als eine Fachangestellte Gesundheit.
Mit meiner Motion möchte ich erreichen, dass alles unter-
nommen wird, um die Ausbildung attraktiv werden zu lassen.
Ich habe diesen Punkt extra sehr offen gelassen, damit der
Regierungsrat einen grossen Handlungsspielraum hat. Be-
sonders die Landregionen befürchten, dass, wenn es zu einer
Unterversorgung kommt, sie es als erste ausbaden und die
Leidtragenden sein werden. Anders als in der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung besteht in der Pflege ein Lohngefälle zwi-
schen Stadt und Land; es gibt keine klaren Lohnstufen mit
einem überall gleichen Lohn. Die Landregionen werden auch
hier wieder die Zwei am Rücken haben. Es kann ja auch nicht
sein, dass bei einer Unterversorgung das Inselspital, das sich
notabene weigert, Fages auszubilden, die ausgebildeten
Fachpersonen abrahmt.
Der Regierungsrat weist in seiner Antwort auf den Arbeits-
markt hin. Aber wer ist der Arbeitsmarkt? Ist das ein Spital,
das unter Spardruck steht? Oder die Patientinnen und Pati-
enten? Anders gefragt: Ist es der Arbeitgeber oder sind es die
Arbeitnehmerinnen? Die Erziehungsdirektion spricht von
höher Bildungsqualität und ausreichender Versorgung. Ich
fordere darum den Regierungsrat auf, sein Versprechen
verbindlich zu machen und die Motion entgegenzunehmen.
Ich halte im Moment an meiner Motion fest und warte die
Diskussion ab. Nach der Stellungnahme des Erziehungsdi-
rektors werde ich noch einmal das Wort ergreifen.

3UlVLGHQW. Frau Schär hat in Vertretung von Herrn Seiler das
Wort.

0DUJUHWK� 6FKlU�(JJHU, Lyss (SP). Herbert Seiler hat die
Sitzung verlassen müssen und mir seine Stellungnahme in
die Hand gedrückt. Sie entspricht nicht in allen Teilen meiner
Meinung, deshalb holpert es vielleicht hie und da beim Verle-
sen.

Zur Einleitung: Einer zentralen Entwicklung der Ausbildung
steht niemand entgegen. Filialklassen dürfen aber nicht nur
unter der Bedingung genügender Absolventen auf dem Platz
Bern betrachtet werden. Die Regierung hat bis jetzt keine
klaren Vorstellungen zu Filialklassen geäussert; die müssten
zuerst auf den Tisch. Aus den folgenden Begründungen
muss die Ausbildung vor Ort erfolgen, also auch eine Filiali-
sierung.
Zu Ziffer 1: Der Regierungsrat stellt in seiner Antwort zur
Ziffer 1 der Interpellation selber klar, «dass die Nähe zu den
Lehrbetrieben den Lehrstellenmarkt positiv beeinflusst.» Das
gilt nicht nur für die Fachangestellte Gesundheit (Fage), son-
dern auch für Diplomberufe. Das Einzugsgebiet der Schulen
im Berner Oberland ist riesig. Mit der Zentralisierung nach
Bern erschwert man die Berufswahl junger Menschen für
einen Beruf, der mit Rekrutierungsschwierigkeiten kämpft,
durch lange Anfahrtswege zusätzlich. Zudem ist eine Seme-
stergebühr für die Ausbildung in Diskussion. Wird vor Ort
ausgebildet, können die jungen Menschen mehrheitlich zu
Hause wohnen. Müssen sie wegen den unregelmässigen
Arbeitszeiten zusätzlich ein Zimmer mieten – was sich nicht
alle leisten können –, werden Ausbildungsmöglichkeiten vor
allem für Frauen eingeschränkt. In den Gesundheitseinrich-
tungen der Region wird es zu einem Mangel an hier ausge-
bildetem Pflegepersonal kommen. Die Versorgungsqualität
wird sinken. In der Region Berner Oberland werden zurzeit
169 Lernende auf Diplomstufe ausgebildet. Nicht mitgerech-
net sind die PflegeassistentInnen und Fage. Es geht also um
eine nicht zu vernachlässigende Zahl. Die Spitäler FMI und
die Spital Thun-Simmental-AG rekrutieren 53 Prozent der
Diplomierten aus der Berufsschule für Pflege Berner Ober-
land. Auch die Regierung kann sich nicht einen Pflegenot-
stand leisten. Eine Zentralisierung benachteiligt die Regio-
nen.
Zu Ziffer 2: Die Attraktivität hängt nicht nur von der neuen
Ausbildung ab. Auch die Lehrbetriebe spielen eine entschei-
dende Rolle. Das Zentrum bietet Praktikumsplätze in den
Universitätsspitälern – Insel, Psychiatrie – an. Hier können
Regionalspitäler und kleinere Einrichtungen nicht mithalten.
Diese Spitäler sind besser ausgerüstet, haben einen höheren
und meist auch qualitativ besseren Stellenschlüssel. Zudem
sind die Diplomiertenlöhne in der Region und im Zentrum
nicht gleich hoch. Heime und Spitäler in der Region können
nicht konkurrieren, da sie finanziell dazu nicht in der Lage
sind. Hier hat die Regierung eine Verantwortung in der Auf-
rechterhaltung des Versorgungsauftrags auch mit qualifizier-
ten Fachkräften in allen Regionen. Es geht nicht um Wettbe-
werb. Langzeiteinrichtungen haben es besonders schwer.
Der erste Wunsch der SchülerInnen sind die universitären
Akuteinrichtungen, an letzter Stellen stehen die Langzeitein-
richtungen.
Ein weiteres Problem sehen wir darin, dass die Universitäts-
spitäler, weil sie hochspezialisierte Abteilungen führen, mit
SchülerInnen in höheren Phasen arbeiten wollen und die
Region dann niedrig phasige SchülerInnen ausbilden soll.
Niedrig phasige SchülerInnen verlangen längere Einarbei-
tungszeiten und höhere Begleitung und Betreuung. Die Ge-
fahr eines Zweiklassensystems Region / Zentrum besteht und
ist nicht zu unterschätzen. Mit der Zentralisierung wird auch
einem Zweiklassensystem Vorschub geleistet.
Zu Ziffer 3: Die Schulen in den Regionen wurden nur zu ei-
nem möglichen Beginn der neuen Ausbildungen befragt. Es
ging um eine Meinungsumfrage und nicht um eine abschlie-
ssende Meinungsbildung. Es war von der Erziehungsdirektion
auch nie gefragt, die Meinungsunterschiede auszudiskutie-
ren. Es erstaunt, dass sie jetzt in der Begründung plötzlich
ein solches Gewicht einnehmen. Die Struktur in der Region
Bern-Mittelland musste laut Regierungsrat schnell geklärt
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werden, damit die Zuteilung Fage geklärt werden konnte.
Aufgrund des Bedarfs wurde, wie der Regierungsrat betont,
unter grossem Zeitdruck die Schulstruktur für den ganzen
Kanton festgelegt. Die Erziehungsdirektion führte Gespräche
mit den Verantwortlichen der Region Bern-Mittelland. Warum
sie keine Gespräche mit den andern Regionen geführt hat, ist
mit Zeitdruck und Verzögerung begründet. Dies ist eine An-
nahme, da die Erziehungsdirektion gar keinen Versuch zur
Bereinigung mit den regionalen Schulen gemacht hat. Der
Zeitdruck ist nicht einsichtig, da ein Pilotkurs Diplompflege
auch ohne diesen Entscheid hätte geführt werden können.
Die bestehenden Angebote und Schulstrukturen hätten dies
zugelassen. Jetzt hat man wohl die Schulstrukturen entschie-
den, aber ob zum Zeitpunkt eines Pilotkurses die neuen
Strukturen und Trägerschaften stehen, ist fraglich. Die Ent-
scheidungen von grosser Tragweite sind unter grossem Zeit-
druck getroffen worden, ohne sorgfältige Abklärung der Aus-
wirkungen und der Gegebenheiten des Gesundheitswesens.
Bis anhin sind keine Kosten bekannt für das Kompetenzzen-
trum, geschweige denn Folgekosten. Auch sind die Kosten
des jetzigen Vorgehens nie vorgelegt worden.
Zu Ziffer 5: Hier wird einmal mehr eine Hüst- und Host-Politik
betrieben. Noch im Frühjahr 2003 wurde klar gesagt, die
Zentralisierung nach Bern sei kein Thema. Im Vortrag GEF
und Erz zum RRB 3642 vom 17. Dezember 2003 steht: «Die
bestehenden Angebote und Strukturen in den Regionen Ber-
ner Oberland, Biel-Seeland und Oberaargau-Emmental er-
lauben, die künftigen Schulstrukturen bereits heute verbind-
lich zu regeln. Es ist vorgesehen, die dort bestehenden Pfle-
geberufsschulen zu Kompetenzzentren für Gesundheitsbe-
rufe zu wandeln.» Die Pflegeleistungen nehmen im ganzen
Gesundheitsbereich (Akut, Spitex und Langzeit) zu. Das zeigt
die aktuelle Debatte um die Finanzierung dieser Leistungen.
Die Fage kann und wird dieses Problem nicht lösen. Die 500
Ausbildungsplätze Diplompflege müssen realisiert werden. Es
ist sinnvoll, an den Fage-Ausbildungsstandorten auch die
weiterführende Pflegeausbildung anzubieten, um einen
nahtlosen Übergang sicherzustellen. Der direkte Bezug zwi-
schen Schule und Ausbildungsort ist wichtig, bringt einen
hohen Ausbildungswert und dient der Deckung des eigenen
Nachwuchses.
Wir sind nicht Verhinderer neuer Strukturen. Zusammenarbeit
mit dem Kompetenzzentrum Ja, aber klare Zusage zum Auf-
trag in der Peripherie. Unserer Meinung nach muss eine
Filialisierung mit klaren Rahmenbedingungen festgelegt wer-
den. Die Aussage von Herrn Annoni, er wolle nicht die glei-
chen Fehler wie in der Lehrerbildung machen, greift nicht.
Dies zeigt sich an einem simplen Beispiel: Die Löhne der
Lehrer sind anders geregelt als die des Pflegepersonals. Die
Löhne des Pflegepersonals sind in den Zentren höher als in
der Region. Hier wird über ein komplexes Thema entschie-
den, zu dem weder klare Ziele, sorgfältige Abklärungen noch
Kosten, Kostenfolgen und Auswirkungen für die Versorgung
vorliegen.

0DULDQQH�0RUJHQWKDOHU, Richigen (GFL). Um es vorweg zu
nehmen: Die GFL wird die Motion Balli-Straub in beiden
Punkten als Motion unterstützen. Wir sagen seit Jahren, die
Lehrer- und Lehrerinnenbildung sei eine grosse Baustelle.
Dort kommt es jetzt langsam zum Endausbau, die Baustelle
ist bald keine Baustelle mehr. Dafür gibt es eine neue, grosse
Baustelle in der Erziehungsdirektion, jene der Gesundheits-
berufe. Wir sind sehr froh, geht man hier vorwärts und nimmt
neue Sachen an die Hand. Anderseits sehen wir, dass noch
manches unklar ist. Manches wird sich in der nächsten Zeit
klären, anderes erst in mehreren Jahren. Deshalb hört man
zum gleichen Thema unterschiedliche Meinungen, doch nie-
mand weiss, wie das, was jetzt aufgegleist wird, sich entwik-

keln wird. Das war bei der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
auch so: Es wussten alle, wie es geht, und am Schluss kam
es ganz anders heraus. Niemand weiss in Bezug auf die
Gesundheitsberufe zum Beispiel, ob immer genügend Leute
die Ausbildung zu Fachangestellten Gesundheit machen
werden. Niemand weiss, wie viele von den Ausgebildeten auf
diesem Niveau bleiben werden. Niemand weiss, wie viele
eine Familie gründen und wie viele die nächste Stufe der
Ausbildung, nämlich die Ausbildung zur Pflegefachperson,
antreten werden. Wir wissen auch nicht, wie sich die dreijäh-
rige BMS, die seit dem 1. August läuft, auf die Gesundheits-
berufe auswirken wird. Es gibt also noch viele Unbekannte.
Dazu kommt das Gleiche wie bei der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung: eine grosse Angst in den Regionen, eine Un-
sicherheit und, sicher nicht unberechtigt, das Gefühl, in den
Spitälern der Randregionen nicht mehr genügend Pflegeper-
sonal zu haben, weil die Stadt alle wegnimmt. Diese Angst
müssen wir ernst nehmen. Auf der andern Seite dürfen wir
nicht den gleichen Fehler machen wie bei der Lehrerinnen-
und Lehrerbildung, nämlich aufgrund dieser Ängste in drei
oder vier Regionen ein Kompetenzzentrum aufzubauen.
Vielmehr muss es ein Kompetenzzentrum in der Stadt Bern,
zentral für den ganzen Kanton, geben. Die jungen Leute in
Ausbildung scheuen den Weg nach Bern nicht derart. Letzte
Woche hörten wir von Herrn Furrer, für die Lehrerinnen- und
Lehrerbildung sei bald einmal ein Numerus clausus nötig.
Das zeigt, dass der Weg nach Bern nicht ein grosses Pro-
blem ist. Trotzdem können wir nicht alles in Bern machen und
in den Regionen alles schliessen, um dann dort, wenn es zu
einem Notstand kommt, schnell wieder alles aufzubauen. Es
braucht ein sorgfältiges Vorwärtsgehen, es braucht ein zen-
trales Kompetenzzentrum und dezentral vorläufig weiterhin
die Möglichkeit von Pflegeschulen. In fünf Jahren werden wir
sehen, wie sich die Situation entwickelt. Vielleicht werden wir
dann dankbar sein, dass wir die Schulen in den Regionen
nicht geschlossen haben. Nicht Gärtchendenken, sondern
grosse Offenheit ist angezeigt.
Eine Frage ist in unserer Fraktion offen geblieben: Stimmt es,
dass wir wieder auf einen Notstand im Pflegebereich zusteu-
ern, wie Anfang der 90er-Jahre? Oder wird es sein wie bei
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, in der der, auch von mir,
oft beschworene Mangel nicht eingetreten ist, ja sogar das
Umgekehrte der Fall ist?
Die GFL ist grundsätzlich erfreut über die neue Bildungssy-
stematik im Gesundheitsbereich, wünscht aber ein vorsichti-
ges Vorgehen. Wir empfehlen die Annahme der Motion in
beiden Ziffern.

7KHUHVH� 5XIHU�:�WKULFK, Zuzwil (SVP). Die Antwort des
Regierungsrats zur Motion Balli-Straub leuchtet mir und mei-
ner Fraktion ein. Die Weiterbildung kann weder befohlen
noch verordnet werden. Es ist absolut wünschenswert, wenn
es auf allen Stufen genügend ausgebildetes Personal gibt.
Damit wäre auch die Versorgung gewährleistet. Die SVP geht
davon aus, dass die Erziehungsdirektion sich bemüht, ein
attraktives und qualitativ gutes Ausbildungsangebot zur Ver-
fügung zu stellen. So werden die anvisierten Zahlen betref-
fend Ausbildungsabschlüsse auf Stufe Höhere Fachschule
Gesundheit, also auf der Tertiärstufe, realisiert werden kön-
nen. Es kann und darf aber nicht sein, dass quasi künstlich
Fördermassnahmen eingeleitet werden, wenn zu wenig Inter-
esse für die Weiterbildung vorhanden ist. Wenn das Bedürf-
nis nach Weiterbildung unter den Erwartungen bleibt, müss-
ten die Ausbildungsstrukturen nach unten angepasst und
entsprechend korrigiert werden. Dem Regierungsrat müssen
wir diesen Handlungsspielraum unbedingt gewähren, damit
er auf die Nachfrage flexibel reagieren kann. Eine Garantie
oder ein Versprechen des Regierungsrats, dass es genügend



1300 23. November 2004 – Abend Erziehung

Abschlüsse an der Höheren Fachschule Gesundheit geben
wird, kann sicher nicht abgegeben werden. Wenn die Nach-
frage nach Ausbildungsplätzen sehr gross ist, werden be-
stimmt genügend Plätze zur Verfügung gestellt, allenfalls
dezentral in den bestehenden Schulen, sollten die Raumka-
pazitäten zentral ungenügend sein. Diese Flexibilität muss
gewährleistet sein.
Aufgrund dieser Überlegungen unterstützt die SVP-Fraktion
die Ziffer 1 der Motion als Postulat. Zur Interpellation Seiler
wird sich Bethli Küng als Einzelsprecherin zu Wort melden.

)UDQ]LVND�:LGPHU, Bern (GB). Zuerst ein paar grundsätzli-
che Bemerkungen zu diesen doch wichtigen Reformen. Seit
Anfang 2004 ist das neue Bundesgesetz über Berufsbildung
in Kraft. Damit liegt die Zuständigkeit für Gesundheitsausbil-
dungen neu beim Bund bzw. beim Bundesamt für Berufsbil-
dung und Technologie BBT. Bisher war das SRK im Auftrag
der Kantone zuständig. Die Umsetzung befindet sich noch in
einer Übergangsphase. Im Rahmen dieser Reform werden
die Gesundheitsausbildungen mit der Umsetzung der neuen
Bildungssystematik NBS ins gesamtschweizerische Bil-
dungssystem integriert. Das bringt für die Gesundheitsausbil-
dungen fundamentale und in der Umsetzung schwierige Ver-
änderungen, aber auch wichtige Verbesserungen mit sich. So
zum Beispiel die berufsgestützte Ausbildung auf der Sekun-
darstufe II zur Fachangestellten Gesundheit Fage mit Zugang
zu den zukünftigen Gesundheitsausbildungen auf der Tertiär-
stufe oder die eigenständige wissenschaftliche Verankerung
der Pflege auf Hochschulstufe. Die Bildungsreform eröffnet
den frauendominierten Gesundheitsberufen Perspektiven,
die, und das ist das wichtigste, gesundheitspolitisch nötig
sind, aber auch bezüglich Weiterbildung und Laufbahn at-
traktiv sind. Für die Umsetzung der neuen Bildungssystema-
tik sind die Kantone verantwortlich.
Inzwischen ist der Reformzug auch im Kanton Bern in Fahrt
gekommen und mit verschiedenen, sich überlappenden Re-
formen beladen worden: Erstens Konzeption und Umsetzung
der verschiedenen neuen oder modifizierten Ausbildungsan-
gebote auf drei verschiedenen Ausbildungsstufen. Zweitens
Neuorganisation der kantonalen Ausbildungsstrukturen und
drittens innerkantonaler Zuständigkeitstransfer von der Ge-
sundheits- zur Erziehungsdirektion.
Als Vorsitzende des Verwaltungsratsausschusses für das
Ausbildungszentrum an der Insel (AZI) bin ich mit diesen
Reformen befasst und wirke auch in Projektgremien mit. Das
Reformpaket ist so umfangreich und komplex, dass es schon
schwierig ist, den Überblick zu bekommen, geschweige denn
zu behalten. Die unzähligen Teilprojekte beanspruchen die
personellen Ressourcen der GEF und der ERZ ebenso wie
jene der Gesundheitsschulen stark. Ein Beispiel: Es wirken
im Moment 14 Fachkräfte des AZI und 2 Mitglieder des Ver-
waltungsratsausschusses in verschiedenen Arbeitsgruppen
und Gremien mit, selbstverständlich neben ihrem Tagesge-
schäft. Ich appelliere deshalb an den Regierungsrat, den
Gesundheitsschulen und den beiden verantwortlichen Direk-
tionen die nötigen Mittel für die Reformen zur Verfügung zu
stellen und auf Budgetkürzungen im Jahr 2005 – sie sind im
Moment ein Thema zwischen der GEF und den Schulen – zu
verzichten und auch in den kommenden Jahren auf Kürzun-
gen zu verzichten. Der Sparkurs der letzten Jahre ist an den
Gesundheitsschulen nicht vorbeigegangen, sie sind schon
heute finanziell in engen Hosen, und wenn man die Ressour-
cen weiter nach unten fährt, schafft man Risiken für die Re-
formen. Der Kanton Bern hat aber keine Wahl. Er muss aus
gesundheits- wie aus standortpolitischen Gründen reüssie-
ren. Nur so kann der Versorgungsauftrag im ganzen Kanton
und die Zukunft des Universitätsspitals und des Medicinal-
cluster gewährleistet werden.

Wenn ich nun zur Motion rede, ist darin auch die Haltung
unserer Fraktion zur Interpellation enthalten. Die Anforderun-
gen an das Fachpersonal im Gesundheitswesen sind in den
letzten Jahren wegen dem medizinischen Fortschritt, der
demografischen Entwicklung und den Spar- und Rationalisie-
rungsmassnahmen markant gestiegen. Diese Entwicklung
wird fraglos anhalten. Daher wird der Bedarf an diplomierten
Pflegefachkräften in Zukunft nicht zurückgehen, sondern im
Gegenteil zunehmen; das weiss man zum Beispiel aus dem
Altersbericht. Wir unterstützen deshalb den ersten Motions-
punkt. Der Regierungsrat muss alles daran setzen, und dar-
um geht es hier, Therese Rufer, um die Planzahlen für die
diplomierten Pflegefachkräfte zu erreichen. Es wäre versor-
gungspolitisch, sicherheits- und qualitätsmässig kurzsichtig,
wenn hinter den «Unsicherheiten des Arbeitsmarkts», wie
vom Regierungsrat und von Therese Rufer angeführt, die
Strategie stünde, das diplomierte Pflegepersonal in Zukunft
weitgehend mit billigeren FageS zu ersetzen. Das wird nicht
möglich sein, weil die medizinische Entwicklung komplexer
wird und höhere Anforderungen stellt. Es braucht die Pflege-
fachleute, es braucht auch die Fage, das heisst, es braucht
beide.
Die Fraktion Grünes Bündnis, Junge Alternative steht hinter
dem Entscheid des Erziehungsdirektors, die Höhere Fach-
ausbildung Pflege in einem einzigen kantonalen Kompetenz-
zentrum zunächst auf dem Platz Bern anzubieten und in
einem weiteren Schritt regionale Filialklassen zu führen. Die-
ser Entscheid zeigt, dass die ERZ aus den Erfahrungen der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung gelernt hat und sie die Res-
sourcen in der Höheren Pflegeausbildung von Anfang an
bündeln und bedarfsgerechte regionale Angebote schaffen
will. Trotzdem darf man die Situation bei den Pflege-Diplom-
ausbildungen nicht einfach mit der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung gleichsetzen. Im Gegensatz zu den Lehrkräften wird
der Bedarf an diplomiertem Pflegepersonal – Stichwort de-
mografische Entwicklung – steigen. Deshalb wird es auch in
Zukunft entsprechende Ausbildungsangebote, zum Beispiel
Filialklassen in den Regionen, brauchen. Wir haben Ver-
ständnis – dies gilt auch für die Interpellation – für die Sorgen
der regionalen Pflegeschulen bezüglich der regionalen Ver-
sorgung mit qualifizierten Pflegekräften, aber auch bezüglich
der Zukunftsperspektiven ihrer Schulen. Es ist deshalb richtig
und wichtig, dass die regionalen Pflegeschulen von Anfang
an, und zwar gleichwertig, im Projekt Kompetenzzentrum
Höhere Fachschule Pflege mitwirken und die Ausbildungs-
und Versorgungsbedürfnisse der Regionen einbringen.
Anfang November ist der Kickoff für dieses Projekt erfolgt.
Alle regionalen Pflegeschulen waren, wie die Stadtberner
Schulen, mit zwei Personen vertreten. Im Rahmen des Kick-
off wurde auch die Arbeitsgruppe für den Pilot Höhere Fach-
schule Pflege gebildet, die im nächsten Herbst mit zwei Klas-
sen starten wird. Auch hier können sich die regionalen Trä-
gerschaften einbringen. Man kann also auch dem zweiten
Motionspunkt zustimmen, weil die Weichen grundsätzlich
schon heute so gestellt sind, wie es die Motion verlangt.
Im Hinblick auf die unklaren Zukunftsperspektiven der regio-
nalen Pflegeschulen fordern wir den Regierungsrat schon
jetzt auf, die nötigen Entscheide für Filialklassen rechtzeitig
zu fällen und – aus gewerkschaftlicher Sicht wichtig – flankie-
rende Massnahmen für das Personal bereit zu stellen. Beim
Personal gibt es heute schon eine grosse Verunsicherung. In
den Regionen wird es zwar auch in Zukunft einen Bedarf an
Pflegefachkräften geben, es wird aber zu einer Konzentration
des Ausbildungsangebots und zu einer Schwerpunktverlage-
rung zur Fage-Ausbildung kommen. Deshalb braucht es
flankierende Massnahmen.

3UlVLGHQW��Ich bitte den Rat um etwas mehr Ruhe.
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.DWKDULQD� %XOD, Burgdorf (EVP). Im Sommer 2005 werden
die ersten Fage in Langenthal ihre Ausbildung abschliessen.
Fage ist eine generalisierte Ausbildung, um den Pflegefach-
kräften zu assistieren. Die Ausbildung ist sehr gut aufgegleist
worden und gut angekommen. Deshalb fragen einige der
motivierten Fage auch bereits nach der Höheren Fachschule
und dem Ort, wo sie angeboten wird. Im Oktober nächsten
Jahres beginnen bereits die ersten Kurse. Im Moment müs-
sen wir die Fragenden allerdings noch vertrösten, da wir noch
nicht wissen, wann genau und wo der Kurs beginnt. Ob die
Höhere Fachschule in Bern zentral oder in den Regionen ihre
ersten Ausbildungsgänge anbieten soll, dazu gibt es Argu-
mente dafür und dagegen. Unseres Erachtens darf die Aus-
bildung nicht zu früh zentralisiert werden. Im Pflegebereich ist
die Zusammenarbeit mit den Schul- und Praktikumsspitälern
über Jahrzehnte in einem guten Beziehungsnetz gewachsen
und hat sich bewährt. Solche Beziehungsnetze lassen sich
nicht über Nacht wieder aufbauen noch können sie einfach
auf Eis gelegt und irgendwann wieder reaktiviert werden.
Mit der neuen Bildungssystematik sind die Hausaufgaben in
den Regionen bereits gemacht worden. In den Regionen Biel,
Oberland und Langenthal-Burgdorf wurden die verschiede-
nen Strukturen bereinigt und zum Teil umgestaltet. Dort lau-
fen jetzt auch die Fage-Angebote. Hingegen scheint der
Raum Bern die Hausaufgaben noch nicht erledigt zu haben.
Die Schulen Lindenhof, AZI, Altenberg und wie sie alle hei-
ssen, arbeiten aus meiner Sicht noch zu wenig zusammen.
Sie möchten zwar die Höhere Fachschule zu sich nehmen,
sie sind aber nach meinen Informationen immer noch an der
Ausarbeitung eigener Pflege-Curricula. Ziel der Neuen Bil-
dungssystematik wäre dagegen, eine Einheit zu schaffen. Wir
sind auch noch ziemlich weit weg von gemeinsamen, einheit-
lichen Pflegevorgaben. Das ist umso bedenklicher, wenn man
weiss, dass die Schule in acht oder zehn Monaten beginnen
wird.
Die Erziehungsdirektion schreibt in der Antwort auf die Moti-
on, das werde der Markt dann schon richten. Ich bezweifle
das. Hier müsste man planend eingreifen. Wenn gemäss
NBS 500 Personen pro Jahr ausgebildet werden sollen, ha-
ben wir früher oder später ein Problem, wenn wir mit den
Kursen im Jahr 2005 nicht beginnen können. Von den Fach-
studien her wissen wir oder sollten es gelernt haben, dass
diplomierte Pflegekräfte fehlen, dass es zu wenig Pflegende
gibt und im Zeitdruck viele Fehler passieren können. Viele
Pflegende brennen aus; es gibt Komplikationen im stationä-
ren Bereich. Der Beruf der Krankenschwester verliert an
Image. Oder aber wir werden mehr Ausländer anstellen. Ob
das langfristig von Vorteil ist, dessen bin ich nicht ganz so
sicher. Es braucht 500 Fages, es braucht 500 Pflegefachper-
sonen pro Jahr, um die Pflege in Alterspsychiatrie, Altersde-
menz und angesichts steigender Lebenserwartung – von der
Psychiatrie gar nicht zu reden – wirklich abdecken zu können.
Die Ausbildung Höhere Fachschule Pflege muss im Oktober
2005 starten können, und zwar kantonal möglichst einheitlich.
Deshalb erwarten wir vom Regierungsrat, dass er mit einer
PR-Kampagne für diesen Beruf zu werben und zu informieren
beginnt, dass die Zusammenarbeit zwischen Bern und den
Regionen vorankommt und Lehrkräfte für die Kurse angestellt
werden. Es braucht klare Signale und Entscheide. Wir kön-
nen nicht warten, wenn die Schule in zehn Monaten soll
starten können. Die EVP wird Ziffer 1 auch als Motion unter-
stützen.

)UDQ]LVND� 6WDOGHU�/DQGROI, Muri ( FDP). Die FDP-Fraktion
unterstützt den Antrag des Regierungsrats. Dessen Antwort
leuchtet uns ein. In der Antwort steht, die neuen Ausbil-
dungsstrukturen würden auf Planzahlen ausgerichtet. Erst die

Zukunft wird zeigen, ob die Planzahlen realistisch sind und –
zweiter wichtiger Punkt – dem Arbeitsmarkt entsprechen.
Therese Rufer hat es erwähnt: Es ist eine Ausbildung, die wir
nicht verordnen können. Der Markt wird zeigen, ob sie effek-
tiv verlangt wird. Es ist also nicht sachgerecht, Ziffer 1 als
Motion zu überweisen. Ein Postulat ist der richtige Weg, weil
der Regierungsrat so die Möglichkeit hat, die Entwicklungen
in diesem Bereich mit der nötigen Aufmerksamkeit zu verfol-
gen und die Planzahlen anzupassen, falls es nötig sein sollte,
und zwar nach oben, allenfalls auch nach unten. Ich bitte Sie,
Ziffer 1 als Postulat zu unterstützen. Die Ziffer 2 werden wir
als Motion überweisen.

&KULVWLQH� YRQ� %DOOPRRV, Urtenen-Schönbühl (SP). Der
Regierungsratsbeschluss vom 17. Dezember 2003 hat zum
Ziel, den Kanton Bern mit genügend qualifiziertem Pflegeper-
sonal zu versorgen. Bei den Pflegeberufen sind, wie gehört,
wesentliche Änderungen im Gang. Die Umlagerung der Di-
plomausbildungen vom sekundären in den tertiären Sektor ist
kein Pappenstiel. Wenn die verschiedenen Ausbildungspha-
sen nicht klar definiert und sorgfältig aufeinander abgestimmt
werden, entstehen Unsicherheiten, die auf die jungen Leute
demotivierend wirken und sie vielleicht sogar davon abhalten,
sich für den Pflegeberuf zu entscheiden. Solche Folgen müs-
sen auf jeden Fall vermieden werden. Wir sind alle darauf
angewiesen, dass genügend junge Leute für die Pflegeaus-
bildung begeistert werden können. Es ist daher wichtig, dass
genügend Ausbildungsplätze an Höheren Fachschulen ge-
schaffen werden, und zwar so rasch wie möglich. Ausserdem
müssen die Ausbildung und die Berufsaussichten der
Fachangestellten Gesundheit attraktiv sein. Wird dieser Beruf
zu wenig gewählt, besteht die Gefahr, dass einer der Zubrin-
ger zu den Höheren Fachschulen wegfällt.
Es stimmt, dass die Entwicklung des Arbeitsmarkts schwer
vorausgesehen werden kann. Aber junge Leute können be-
geistert werden, man kann Werbung machen, klar strukturie-
ren, so dass der Beruf attraktiv wird. Eine abwartende Hal-
tung, wie sie aus den Antworten auf die Motion und vor allem
auf die Interpellation herauszuspüren ist, ist fehl am Platz. Es
braucht Ressourcen für flankierende Massnahmen damit ein
Mangel an Pflegepersonal auf allen Stufen vermieden werden
kann.
Die SP-Fraktion empfiehlt, beide Ziffern als Motion zu über-
weisen.

%HWKOL�.�QJ�0DUPHW, Saanen (SVP). Ich äussere mich nur
zur Interpellation. Der Interpellant greift ein top aktuelles
Thema auf: die Umsetzung der neuen Bildungssystematik in
den Gesundheitsberufen. Der neu geschaffene Beruf
Fachangestellte Gesundheit, Fage, deckt in der Pflegebe-
rufslandschaft auf der Sekundarstufe II eine wichtige Markt-
lücke ab. Die Ausbildung soll in den bereits vorhandenen
dezentralen Pflegeberufsschulen in den Regionen angeboten
werden, das ist erfreulich. Ich bin überzeugt: In den Regio-
nalspitälern, in den Heimen und bei der Spitex ist die Bereit-
schaft gross, Ausbildungsplätze bereitzustellen. Unbegreiflich
und abstossend ist die Tatsache, dass sich das Inselspital
nicht bereit erklärt, Fages auszubilden.
Dass die Ausbildung der Pflegefachleute auf der Tertiärstufe
im Zentrum stattfinden soll, ist einmal mehr ein Apropos ge-
genüber den Regionen. Die Aussage, die Höhere Fachschule
Pflege werde in einem kantonalbernischen Kompetenzzen-
trum mit Standort Bern zusammengefasst und könne je nach
der Entwicklung der Zahl der Absolventinnen und Absolven-
ten in Filialklassen in die Regionen verteilt werden, entlockt
mir nur ein müdes Lächeln. Waren Sie hier im Grossen Rat
schon mal dabei, dass in die Regionen verlegt wurde, was
zuvor im Zentrum angesiedelt war? Wohl kaum. Sonst hätte
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ich in diesem Moment gefehlt, und ich fehle eigentlich selten.
Diesen Beschluss hat man gefasst, ohne die Regionen in die
Entscheidfindung einzubeziehen. Dabei wäre es eine grosse
Chance für die Regionen, wenigstens eine tertiäre Ausbil-
dung anzubieten und so auch sicherzustellen, in den regio-
nalen Spitalzentren, in den Heimen und der Spitex genügend
auf Tertiärstufe ausgebildetes Fachpersonal einsetzen zu
können. Im Zentrum werden die neu ausgebildeten Fach-
kräfte von den grossen Spitälern wie Insel oder den Privat-
spitälern von der Schulbank weg mit hohen Löhnen, die man
in der Peripherie nie anbieten kann, geködert und abgewor-
ben. Wer garantiert uns, dass genügend Fachpersonal in den
peripheren Institutionen zur Verfügung steht und wir eine
pflegerisch anspruchsvolle Qualität weiter garantieren kön-
nen? Ich hoffe, die Erziehungsdirektion gehe noch einmal
über die Bücher und der Fehlentscheid sei nicht sakrosankt.

,UqQH� 0DUWL� $QOLNHU, Bern (SP). Zu meiner Interessensbin-
dung: Ich bin seit einem Vierteljahrhundert Pflegefachfrau –
Krankenschwester, wie man früher sagte –, ich übe meinen
Beruf mit Begeisterung aus und bilde auch seit vielen Jahren
aus. In der heutigen Diskussion gibt es zwei Aspekte: einer-
seits den bildungspolitischen, anderseits den versorgungspo-
litischen Aspekt.
Zur Bildungspolitik haben wir viel gehört. Wichtig ist, Folgen-
des klarzustellen: Das neue Berufsbildungsgesetz hat die
Berufe der Künste, der sozialen Arbeit und der Gesundheits-
pflege inklusive Physio- und Ergotherapie neu unter seine
Fittiche genommen. Das heisst, all diese Berufe werden
«normale» Berufe und fristen nicht mehr ein mehr oder weni-
ger farbiges Dasein. Wir von der Pflege sind stolz, künftig
einen «normalen» Beruf auszuüben. Wir sind nicht von der
Diplompflege irgendwie in die Tertiärstufe gehoben oder
heruntergesetzt worden, wir sind von nirgendwoher einge-
ordnet worden. Die Grundausbildung Diplompflege wurde auf
der Tertiärstufe eingeordnet. Das ist auch richtig so ange-
sichts der Stundenzahlen der Fachangestellten Gesundheit
und der Zusammensetzung dieser Ausbildung einerseits und
der jetzigen Ausbildung Diplompflege Niveau II an der Höhe-
ren Fachschule Pflege anderseits. Die Höhere Fachschule
Pflege ist nichts Neues; die jetzt ausgebildeten Diplomierten
werden einfach in Zukunft in Höheren Fachschulen ausgebil-
det. Das ist vergleichbar mit der Überführung der LehrerIn-
nenseminare in die Pädagogische Hochschule. Natürlich gibt
es Anpassungen im Curriculum. Es ist auch geplant, ein
gemeinsames Curriculum für drei Kantone zu entwickeln.
Aber grundsätzlich, vom Niveau her, ändert nichts.
Es braucht 500 diplomierte Pflegefachleute pro Jahr. Das
verlangt der Markt heute schon. Deshalb ist es wichtig, die
neuen Strukturen, welche die Einführung der Neuen Bil-
dungssystematik logischerweise mit sich bringt, so anzule-
gen, dass die Versorgung gewährleistet werden kann. Nie-
mand hat diese Versorgung angezweifelt, und wer unter
Ihnen in Verwaltungsräten von Spitälern sitzt, sollte sich ge-
nau überlegen, was man will und ob man die Spitäler weiter
betreiben kann, wenn nicht genügend Personal zur Verfü-
gung steht. Eine Fachangestellte Gesundheit ist eine polyva-
lent einsetzbare Fachkraft, aber sie ist keine diplomierte Pfle-
gefachkraft. Sie verbinden sich den falschen Finger, wenn
Sie meinen, Leute mit 800 Lektionen pflegespezifischer Aus-
bildung könnten Leute mit 2500 bis 3000 Lektionen pflege-
spezifischer Ausbildung ersetzen, das sei das Gleiche, man
könne einfach ein wenig nach unten nivellieren. Dem ist
überhaupt nicht so, das ist nicht das Gleiche, und davor
möchte ich warnen.
Zwar scheint es in diesem Saal klar zu sein, dass die Versor-
gung mit diplomierten Fachkräften gewährleistet werden
muss. Ich stelle aber fest, dass die vielen Fehler bei der Leh-

rerinnen- und Lehrerbildung wie ein Gespenst in diesem Saal
herumgeistern. Passen wir auf, dass dieses Gespenst nicht
zur Katastrophe in den Spitälern wird. Das ist die grosse
Gefahr. Die Erziehungsdirektion muss deshalb unbedingt die
Strukturen so bereit stellen, dass es genügend ausgebildetes
Pflegepersonal gibt, nämlich 500 pro Jahr. Damit machen wir
nichts Neues, sondern setzen fort, was bereits besteht. �'LH
URWH� /DPSH� OHXFKWHW���Kapazitäten benötigen wir im ganzen
Kanton. Die drei Schulen in der Stadt Bern weisen nicht ge-
nügend Kapazitäten aus, um die 500 Leute auszubilden.
Zerstören wir also nicht Kapazitäten, die wir später teuer
wieder aufbauen müssen.

7KRPDV�+HXEHUJHU, Oberhofen (GFL). Reden wir jetzt über
Bildungspolitik oder über Gesundheitspolitik? Geht es darum,
Ausbildungsplätze zu schaffen oder die Versorgung sicherzu-
stellen? Frau Marti hat es vorhin angetönt: Wir bewegen uns
effektiv in diesem Spannungsfeld. Frau Rufer sagte, die Re-
gierung habe einleuchtende Argumente vorgebracht. Aber sie
sind nicht ganz richtig. Man kann nicht einfach sagen, der
Markt werde es richten und die Ausbildungswilligen hervor-
bringen. Möglicherweise muss man den Markt beeinflussen
und steuern, indem man die Ausbildungsangebote auch ent-
sprechend attraktiv macht. Sprich, unter anderem, dezentral
macht. Es verlangt ja niemand, die ganze Ausbildung wieder
dezentral anzubieten. Aber es ist dringend notwendig, sie
teilweise auch dezentral anzubieten. Erstens ist es attraktiver
für die Auszubildenden, allenfalls einen Teil zu Hause, in
Filialklassen zu machen – ich denke an Leute, die den zwei-
ten oder dritten Ausbildungsweg beschreiten, oder an Frau-
en, die für die Ausbildung nicht zu weit weg von zu Hause
gehen wollen. Braucht es die Filialklassen? Braucht es so
viele Ausbildungsplätze? Sicher braucht es sie. Es wird über
500 Diplomierte diskutiert, die Jahr für Jahr notwendig sein
werden. Ich bin überzeugt, die 500 werden nicht ausreichen.
Einerseits braucht es immer mehr Diplomierte in den Institu-
tionen, seien es Heime oder sonstige Betreuungseinrichtun-
gen, es wird aber genau die gleich qualifizierten Leute zu-
nehmend auch in der Spitex brauchen, Stichwort Alterspolitik.
Die Alterspolitik wird mehr Diplomierte brauchen. Es geht
nicht darum, auf die Nachfrage zu schielen, sondern darum
zu schauen, wie viele Kräfte es braucht, und dies dann auch
möglich zu machen. Aus diesem Grund ist die Antwort des
Regierungsrats wohl einleuchtend, aber nicht ganz richtig.
Denken Sie daran, es ist nicht nur eine bildungspolitische,
sondern auch eine versorgungspolitische Frage. Bitte stim-
men Sie beiden Ziffern als Motion zu.

3UlVLGHQW. Frau Balli hat das Wort nach dem Regierungsrat
verlangt.

$QQRQL, directeur de l'instruction publique. D’abord je vou-
drais vous remercier de la discussion que vous avez engagée
sur cet objet. En effet, dans les mois qui viennent, la réforme
que nous devons conduire dans ce domaine est une des plus
importantes de la Direction de l’instruction publique. Nous
préparons cette réforme soigneusement, mais elle est très
difficile, parce que nous vivons une structure existante, qui
est issue d’une longue tradition historique en matière de
formation dans les soins, et qui s’appuie sur l’expérience qui
a été vécue. Nous venons maintenant transformer ces expé-
riences et ces structures avec une culture qui est celle de la
culture de la formation que nous avons dans l’Etat. Nous
cherchons les meilleures solutions possibles pour ne heurter
personne et pour trouver le consensus le plus grand dans le
canton pour parvenir à une réforme soigneusement préparée.
Je voudrais dire à Mme von Ballmoos, que la chose que je ne
peux pas accepter, c’est lorsqu’on me dit que nous faisons
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preuve d’attentisme. Cela fait déjà longtemps que nous
sommes en train de travailler en détail sur cette réforme. La
critique que nous recevons le plus est que nous travaillons
trop seuls, que nous ne communiquons pas assez, que nous
réunissons pas assez les gens et que nous ne cherchons pas
assez le consensus. Mais je ne peux pas accepter la critique
que nous ne faisons pas le travail. La Direction de
l’instruction publique s’engage avec toute sa force possible
dans le domaine de la formation professionnelle pour réussir
cette réforme.
Les éléments qui s’affrontent dans cette réforme sont de
deux ordres. D’abord, il y a la grande opposition entre la
région et le centre. Nous retrouvons ici aussi dans le cadre
de l’intervention Seiler et celle de Bethli Küng cet élément
qu’on retrouve dans d’autres réformes , à savoir la région va-
t-elle souffrir de cette réforme au détriment des centres ?
Nous voudrions regarder cette question sans émotion, d’une
manière objective et nous voudrions pouvoir prendre des
décisions en fonction des chiffres que nous aurons et des
chiffres établis. Nous savons, comme l’a dit Mme Marti, que
nous avons besoin d’un certain nombre de personnes for-
mées, mais nous ne savons pas exactement combien de
phases il y aura et nous ne savons pas exactement comment
les structures vont se préparer. Nous devons préparer cela
en détail avec les écoles existantes et nous voulons d’abord
réunir le matériel nécessaire avant de prendre une décision
définitive dans le domaine. Nous ne sommes pas trop in-
fluencés par les expériences que nous avons faites dans
d’autres dossiers – je parle ici de la formation des ensei-
gnants. On dit en français que l’expérience est la somme des
erreurs et il est vrai que nous avons une certaine expérience.
Nous ne nous laissons pas trop influencer, parce que nous
savons qu’il y a des données sociologiques différentes,
comme les salaires, par exemple, qui ne sont pas les mêmes
et qui ne jouent pas le même rôle. Je vous prie de croire que
même vous ne seriez pas satisfaits avec une réforme qui
prévoit des structures surdéveloppées par rapport à une
demande existante.
Le deuxième élément est l’approvisionnement. Nous sommes
conscients, Mme Balli, que nous devons aussi faire attention
à ces critères de l’approvisionnement. Mais si on peut donner
des chiffres in globo tels que nous le pratiquons maintenant,
les chiffres ne sont pas non plus certains. C’est la raison pour
laquelle nous avons encore besoin d’un certain temps pour
établir d’une manière claire la planification que nous envisa-
geons de faire. Mme Bula parle d’insécurité, en disant qu’on
ne sait pas quand la réforme entrera en vigueur. Nous som-
mes sûrs que nous serons prêts au mois octobre 2005. Nous
devons être prêts parce que nous voulons enlever l’insécurité
qui pourrait régner dans le milieu. Nous avons prévu aussi de
discuter avec les écoles, avec les représentants des orga-
nismes responsables ; comme vous le savez en janvier il y a
une retraite, où nous voulons trois jours durant aborder des
questions avec tous ceux qui participent, d’une manière di-
recte ou indirecte, à cette réforme. On ne peut pas nous
reprocher d’une part de ne pas aller assez vite, d’autre part
de ne pas éliminer toutes les insécurités et encore demander
que nous ayons une forme participative de la réforme. Nous
voulons faire participer les gens, les écouter ou discuter avec
eux, mais il faut nous laisser au moins jusqu’au mois de jan-
vier ou de février pour que nous puissions mener ces discus-
sions qui sont planifiées – les invitations ont été lancées –
afin que nous puissions parler avec les différents représen-
tants des organismes responsables sur leurs idées, afin de
voir de quelle manière nous pourrons remplir les défis de
cette réforme, à savoir l’approvisionnement dans les régions,
à savoir une formation de qualité, des structures qui soient
possibles et supportées par les finances cantonales. Si vous

voulez que nous parvenions à remplir ces défis, vous devez
nous laisser une marge de manœuvre. Si vous voulez nous
laisser une marge de manœuvre, vous devez accepter la
motion de Mme Balli sous forme de postulat. C’est seulement
le chiffre 1 qui nous donne cette marge de manœuvre. Si ce
soir vous décidez d’accepter la motion, alors la marge de
manœuvre que vous donnez au gouvernement pour aborder
ce dossier difficile n’est plus présente.
C’est la raison pour laquelle, dans le sens de mes considé-
rants, je vous prie de bien vouloir accepter la motion de Mme
Balli et la transformer sous forme de postulat en ce qui
concerne le point 1. Pour le point 2, comme cela a été dit, il
n’y a pas de différence avec la motionnaire.

'RUHWWH� %DOOL�6WUDXE, Langenthal (SP). Ich danke für die
auch zu dieser Stunde noch engagierte Diskussion. Gesund-
heit und Versorgung gehen eben alle etwas an. Die Diskussi-
on ist mir vorgekommen wie die Frage nach dem Huhn und
dem Ei. Muss zuerst eine gute Ausbildung garantiert werden,
eventuell sogar mit Unterstützung, damit die Versorgung
sichergestellt werden kann? Das will meine Motion. Oder wird
der Arbeitsmarkt es diktieren? Das sind zwei unterschiedliche
Meinungen. Fahren wir die Pflegeausbildungen herunter und
müssen wir sie später wieder hochfahren, so ist das ein Ver-
schleiss von Geld und Ressourcen, nach dem Motto: Gute
Planung ist ein halbes Budget. Der Regierungsrat nimmt
unsere Ängste und Anliegen, die quer über alle Parteien
hörbar waren, ernst – nur die Frage, wie die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten sei, wird unterschiedlich beurteilt.
Im Dienst der Sache bin ich bereit, Ziffer 1 meiner Motion in
ein Postulat zu wandeln. Die Ziffer 2 halte ich als Motion
aufrecht, da auch der Regierungsrat eine Motion entgegen-
nehmen will.

3UlVLGHQW. Über Ziffer 1 stimmen wir als Postulat, über Ziffer
2 als Motion ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 als Postulat 158 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 2 154 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

1 Enthaltung

3UlVLGHQW. Herr Seiler ist von der Antwort des Regierungsrats
nicht befriedigt.

211/04
'ULQJOLFKH�0RWLRQ�.URSI��%HUQ��-$���±�)LQDQ]LHUXQJVO�FNH
I�U�GDV�=HQWUXP�3DXO�.OHH�YHUKLQGHUQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat zeigt dem Grossen Rat noch vor der Er-
öffnung des Paul-Klee-Zentrums auf, mit welchen Massnah-
men der Kanton Bern (zusammen mit den anderen Trägern)
das drohende mittel- und langfristige Betriebsdefizit verhin-
dern wird.
Begründung:
Stadt und Kanton Bern freuen sich auf ein kulturelles und
kulturpolitisches Grossereignis. In einem Jahr wird das neue
Paul Klee Zentrum seine Türen öffnen. Dies dank grosszügi-
gem privatem Engagement gekoppelt mit öffentlicher Unter-
stützung. Die private und öffentliche Kooperation beim Zu-
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standekommen eines derartigen Grossprojekts darf nicht zu
finanziellen Abenteuern führen. Genau dies zeichnet sich
aber ab. In der Antwort der Regierung auf die Interpellation
Rytz «Klarheit über das Klee-Zentrum und das Kunstmuseum
Bern» vom 24. März 2004 hat der Regierungsrat darauf hin-
gewiesen, dass gestützt auf die aktuelle Betriebskosten-
schätzungen mit einer mittel- und langfristigen Finanzie-
rungslücke gerechnet werden muss.
Diese Aussage ist bedenklich und verlangt nach sofortigen
Massnahmen. Das neue Paul-Klee-Zentrum kann sich kein
mittel- und langfristiges Betriebsdefizit leisten. Weder der
Kanton noch die Stadt Bern oder die unterstützenden Regi-
onsgemeinden stehen finanziell so gut da, dass sie weitere
Mittel für das Paul-Klee-Zentrum aufwenden könnten. Zu-
sätzliche Belastungen müssten mit grosser Wahrscheinlich-
keit auf Kosten von anderen öffentlichen Aufgaben wie z.B.
einer breiteren Kulturförderung oder im Rahmen der Bil-
dungsbudgets aufgefangen werden. Andererseits würden
zusätzliche Beiträge von privaten Geldgebern Mittel binden,
die anderen Projekten im Kultur- und Sportbereich fehlen.
Diese muss rechtzeitig durch kostensenkende Massnahmen
verhindert werden.
Sowohl die Erfahrungen mit dem Kunst- und Kongresszen-
trum Luzern als auch mit der Fondation Beyeler in Basel
zeigen, dass die Finanzierung von neuen Kulturzentren mit
Risiken verbunden ist. Da das mittel- und langfristige Be-
triebsdefizit für das Paul-Klee-Zentrum schon vor der Eröff-
nung absehbar ist, besteht die Chance, rechtzeitig zu agieren
und kostensenkende Massnahmen einzuleiten. Der Betrieb
des Paul-Klee-Zentrums wird zu einem grossen Teil durch
öffentliche Gelder finanziert. Der Grosse Rat und die Öffent-
lichkeit müssen deshalb darüber informiert werden, wie die
zuständigen Behörden die geplanten Betriebskosten einhal-
ten und Zusatzkosten verhindern werden.
(Weitere Unterschriften: 4)

6FKULIWOLFKH� 6WHOOXQJQDKPH� GHV� 5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ��� 1R�
YHPEHU�����

Der Regierungsrat teilt die Meinung des Motionärs, dass
Betriebsdefizite unbedingt verhindert werden müssen. Er wird
daher die Betriebsbudgets und den Staatsbeitrag, der im Jahr
2002 festgelegt worden war – zu einer Zeit, als noch nicht
alle Betriebsparameter vollständig bekannt waren – einer
kritischen Prüfung unterziehen. Das Paul-Klee-Zentrum
braucht eine öffentliche Finanzierung, die der Ausstrahlung
entspricht, die von einer solchen internationalen Kulturein-
richtung erwartet wird – eine Finanzierung, die es dem Zen-
trum ermöglicht, einen Erfolg zu erreichen, mit dem die er-
hofften Einnahmen erzielt werden (Publikumseintritte sowie
Sponsorengelder), und die in ihrer Grössenordnung der Fi-
nanzierung entspricht, die anderen vergleichbaren Einrich-
tungen mit ähnlichem Auftrag gewährt wird. Zum Vergleich
sei hier betont, dass dem Kunstmuseum Bern ein weit höhe-
rer Staatsbeitrag gewährt wird (jährlich CHF 5,9 Mio. gegen-
über jährlich CHF 4,26 Mio. für jedes Betriebsjahr des ZPK).
Die Leitung des ZPK hat dem Regierungsrat und dem Berner
Gemeinderat eine Zusatzfinanzierung beantragt. Zurzeit wird
der Antrag von der Erziehungsdirektion geprüft. Gleichzeitig
sucht die Erziehungsdirektion zusammen mit den Verantwort-
lichen der Einrichtung nach Lösungen, um die Betriebskosten
zu senken.
Das ZPK ist als Kultureinrichtung mit internationaler Ausstrah-
lung konzipiert worden: Allein schon Paul Klees Bedeutung
und Einfluss in der Kunstgeschichte rechtfertigen diese Ab-
sicht. Hinzu kommt ein gewagter neuzeitlicher Bau eines der
weltweit bedeutendsten Architekten, was für das Publikum
ein weiterer grosser Pluspunkt ist. Das Ausstellungspro-

gramm und die multidisziplinären Veranstaltungen des Zen-
trums müssen sich entsprechend entwickeln. In der Überzeu-
gung, dass sich das ZPK positiv auf die kantonale Kultursze-
ne auswirkt, steht der Regierungsrat seit jeher hinter diesem
Willen zur weitreichenden Ausstrahlung. Im Übrigen muss vor
dem breiten Hintergrund des Ausstrahlungs- und Entwick-
lungspotenzials für die Region und den Kanton eine Zusatzfi-
nanzierung erwogen werden, da die Attraktivität einer gro-
ssen kulturellen Einrichtung auch immer ein wirtschaftlicher
Impuls für die Region ist, nicht zuletzt für den Tourismus.
Der Regierungsrat steht mit der Stadt Bern sowie mit der
Kulturkonferenz Bern in Kontakt, um allfällige Massnahmen
zu prüfen. Diese Massnahmen verfolgen mehrere Ziele:
– Prüfen der Einsparungsmöglichkeiten innerhalb der Ein-

richtung
– Abklären der Einsparungsmöglichkeiten einer Zusam-

menlegung der Logistikdienste mit dem Kunstmuseum
– Überprüfung der Finanzierung
Der Regierungsrat wird im April 2005 der Oberaufsichtskom-
mission des Grossen Rats das Ergebnis seiner Analysen
sowie einen neuen Finanzierungsplan vorlegen.
Antrag: Annahme der Motion

3UlVLGHQW. Der Regierungsrat beantragt Annahme der Moti-
on. Herr Kropf wünscht Diskussion. Dem Antrag auf Diskus-
sion müssen 50 Ratsmitglieder zustimmen.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag auf Diskussion 24 Stimmen

3UlVLGHQW. Wir stimmen ohne Diskussion über die Motion ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 151 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

1 Enthaltung

089/04
0RWLRQ�693��2SSOLJHU��7KXQ��±�'LH�YHUVFKLHGHQHQ�6\VWH�
PH�EHL�GHU�*UXQGVFKXOH�DXI�]ZHL�0RGHOOH�UHGX]LHUHQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����

Antrag: Bis Ende 2004 will die Erziehungsdirektion (ERZ)
eine Bildungsstrategie für die nächsten 10 bis 15 Jahre vorle-
gen. Die Umsetzung dieses Projekts soll im Zeitrahmen von
2007 bis 2009 stattfinden. Der Regierungsrat wird aufgefor-
dert, im Zuge dieses Projekts die Modellvielfalt auf der Se-
kundarstufe I zu überprüfen, mit dem Ziel, die verschiedenen
Systeme bei der Grundschule auf Kantonsebene auf zwei
Modelle zu reduzieren.
Begründung:
1991 wurde im Kanton Bern der Herbst Schulbeginn einge-
führt und gleichzeitig das seit Jahrzehnten geltende Schulsy-
stem 5:4 durch 6.3 abgelöst. Beides wurde den Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern unter dem Titel nationale Harmoni-
sierung «verkauft». Zweifellos waren diese an sich einleuch-
tenden Argumente ausschlaggebend für die allerdings recht
knappe Annahme. In der Folge hat sich das Ganze in eine
Richtung entwickelt, die dem Wählerwillen in keiner Weise
mehr entspricht. Nicht nur ist man von einer nationalen Har-
monisierung weiter entfernt denn je, man hat im Gegenteil die
zumindest innerhalb des Kantons bis dahin gegoltene Einheit-
lichkeit im Schulwesen verlassen und durch ein JE-KA-MI-
System ersetzt.
So kennen wir heute in der Oberstufe mindestens fünf ver-
schiedene Schulsysteme zuzüglich einer unbestimmten An-
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zahl Mischformen in unterschiedlichster Ausprägung. Die
Möglichkeiten bezüglich Organisation der Oberstufe scheinen
unbeschränkt und lassen sogar verschiedene Systeme inner-
halb einer Gemeinde zu. Dabei wird in den Gemeinden auch
nach über 10 Jahren immer noch um die Einführung neuer
Formen oder aber bereits wieder um die Abschaffung eines
eingeführten Systems gerungen.
Diese Situation wird zusätzlich verschärft durch die Tatsache,
dass der sehr breit ausgelegte und damit recht schwammige
Lehrplan 95 hinsichtlich Lernziele jedwelche Interpretationen
und Umsetzungen zulässt. In der Praxis wird deshalb das
Schwergewicht der Ausbildung fast zwangsläufig nach per-
sönlichen Neigungen und Präferenzen anstatt nach klar defi-
nierten Vorgaben unterrichtet. Unterschiedliche Modelle und
unterschiedliche Prioritäten führen logischerweise zu unter-
schiedlichen Ergebnissen. Von einem insgesamt zielgerich-
teten, effizienten Schulbetrieb bzw. einer einheitlichen Bil-
dungsstrategie kann deshalb keine Rede sein. Diese Unein-
heitlichkeit führt zu einer gewissen Orientierungslosigkeit, zu
Niveauunterschieden und bei den Betroffenen (Lehrerschaft,
Schüler/Innen, Eltern) zu einer weit verbreiteten Unzufrieden-
heit. Die heutige Praxis hat u.a. im Falle eines Wohnorts-
wechsels oder bei der Vorbereitung auf den gymnasialen
Unterricht gewaltige Nachteile.
Es ist deshalb an der Zeit, dass der Kanton hier seine Füh-
rungsaufgabe im Bereich Grundschule wieder vermehrt
wahrnimmt und für die Zukunft klare Leitlinien innerhalb eines
enger gesteckten Rahmens setzt. Insbesondere auf der Se-
kundarstufe I besteht akuter Handlungsbedarf. Eine wichtige
Voraussetzung dafür ist die Schaffung klarer Strukturen, wie
sie im übrigen bereits von der Motion Mosimann (197/01)
gefordert worden sind.
Dafür ist die Reduktion der Schulsysteme als Grundlage für
eine einheitliche Ausrichtung unserer Grundschule unabding-
bar. Offensichtlich hat die Erziehungsdirektion dieses Pro-
blem selber erkannt und in dieser Angelegenheit bei den
Gemeinden eine breit angelegte Umfrage gestartet (Schrei-
ben vom 13.2.04 an die Gemeinderäte von Einwohnerge-
meinden mit Sekundarschulen). Ergebnis: 84 Prozent befür-
worten eine Reduktion. Trotz diesem eindeutigen Ergebnis
hat sich die ERZ entschieden, «im Interesse anderer Priori-
täten auf eine Reduktion der Modellvielfalt vorderhand zu
verzichten».
Nachdem die Erziehungsdirektion beabsichtigt, bis Ende Jahr
strategische Grundlagen für die nächsten 10 bis 15 Jahre zu
entwickeln, ist m.E. jetzt der Moment, um die Frage der An-
zahl Schulsysteme anzugehen und in die Lösungen mit ein-
zubeziehen.
(Weitere Unterschriften: 48)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW������$SULO�����

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWR�
EHU�����

Der Motionär beantragt die Überprüfung der Modellvielfalt auf
der Sekundarstufe I. Der Regierungsrat  geht davon aus,
dass sich der in der Motion verwendete Begriff «Grundschu-
le» auf die erwähnte Stufe bezieht. Dem entsprechend be-
zieht sich die Antwort auf die Sekundarstufe I. Im vorliegen-
den parlamentarischen Vorstoss werden die Vielfalt der zur
Verfügung stehenden Modelle sowie der «schwammige»
Lehrplan kritisiert und daraus «Orientierungslosigkeit» und
«Niveauunterschiede» abgeleitet.
Der Motionär hält fest, dass das Schulmodell 6/3 den Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürgern unter dem Titel «Nationale
Harmonisierung» unterbreitet worden ist, dass aber anschlie-
ssend der Kanton Bern für die Organisation der Sekundar-

stufe I den Gemeinden fünf verschiedene Modelle zur Verfü-
gung gestellt hat. Der Regierungsrat hält fest, dass der Kan-
ton Bern mit der Umstellung auf das Schulmodell 6/3 einen
wesentlichen Beitrag an die nationale Harmonisierung des
Volksschulwesens geleistet hat. 19 weitere Kantone der
Schweiz organisieren die Volksschule heute ebenfalls mit
einer 6-jährigen Primarstufe und einer 3-jährigen Sekundar-
stufe I.
Somit gilt im Kanton Bern ein einziges, einheitliches Schulsy-
stem, in welchem die Vorgaben des Lehrplanes zu erfüllen
sind.
Für die Form der Zusammenarbeit zwischen den Real- und
Sekundarklassen (7.-9. Schuljahr) stehen den Gemeinden im
Rahmen des einheitlichen Schulsystems fünf Formen (Mo-
delle) zur Verfügung. Die Modelle 1 und 2 gehen von keiner
bzw. nur geringer Zusammenarbeit aus und sind in der Rea-
lität praktisch identisch. Die Modelle 3a, 3b und 4 ermögli-
chen die Zusammenarbeit vorab in den Niveaufächern
Deutsch, Französisch und Mathematik. Im Modell 3a werden
nach wie vor Real- und Sekundarklassen gebildet, während-
dem in den Modellen 3b und 4 die Schülerinnen und Schüler
beider Schultypen die gleiche Klasse besuchen. Alle Modelle
ermöglichen die Erfüllung des Lehrplans und belasten da-
durch nach Meinung des Regierungsrats die Bestrebungen
zur nationalen Harmonisierung des Bildungswesens nicht. An
94 von 154 Sekundarschulstandorten (61%) wird nach dem
Modell 3a unterrichtet.
Die Entwicklung der fünf Modelle der Zusammenarbeitsfor-
men zu Beginn der Neunzigerjahre war ein politischer Pro-
zess in einer Zeit, in welcher der Gemeinde- und auch der
Schulautonomie hohe Bedeutung beigemessen wurde. Im
Zusammenhang mit den regionalen Unterschieden im Kanton
Bern wäre auch heutzutage ein Einheitsmodell nicht prakti-
zierbar und bedeutete im Bereich der Schulentwicklung ein
Rückschritt.
Es bestünde die Möglichkeit, die fünf zur Verfügung stehen-
den Modelle auf deren drei zu reduzieren, ohne dadurch
einen Rückschritt im bernischen Bildungssystem zu riskieren.
Im März 2003 hat die Erziehungsdirektion – wie vom Motio-
när erwähnt – die 102 deutschsprachigen Einwohnergemein-
den, welche Standort einer Schule mit Sekundarklassen sind,
nebst anderen Fragen einen entsprechenden Änderungsvor-
schlag zur Stellungnahme unterbreitet. Vorgeschlagen wur-
den eine Zusammenführung der Modelle 1 und 2, die Beibe-
haltung des Modells 3a sowie die Zusammenführung der
Modelle 3b und 4. Eine Mehrheit der 87 antwortenden Ge-
meinden befürwortet diese Reduktion der zur Verfügung
stehenden Modelle.
Bei der Überprüfung dieser Reduktionsmöglichkeit hat die
Erziehungsdirektion aber auch auf übrige schulorganisatori-
sche Veränderungen, mit welchen die Schulen und auch die
Gemeinden in naher Zukunft belastet sein werden, Rücksicht
genommen (Umsetzung Art. 17 VSG, Vorverlegung Fremd-
sprachenunterricht, Stärkung der geleiteten Schulen, Basis-
stufe etc.). In den Diskussionen ist sie zum Schluss gekom-
men, dass regionale Stärken und in den Schulen gewachse-
ne und bewährte Systeme durch reine Strukturveränderung
nicht beeinträchtigt werden sollen. So hat sie sich im Interes-
se anderer Prioritäten und einer gewissen «Entschleunigung»
entschieden, auf die Reduktion der Modellvielfalt vorderhand
zu verzichten, welche in vielen Gemeinden rein formale Re-
glementsänderungen zur Folge hätte.
Der Regierungsrat ist jedoch bereit, das Anliegen als Postulat
entgegenzunehmen und im Rahmen des Berichts zur Bil-
dungsstrategie zu prüfen.
Antrag: Annahme als Postulat
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+DQV� 2SSOLJHU, Thun (SVP). Es ist natürlich wahnsinnig
motivierend, von allen Seiten zu hören, ich solle es kurz ma-
chen oder wenigstens den Vorstoss wandeln, damit man den
Krimi im Fernsehen nicht verpasst.� �+HLWHUNHLW�� Ich kann es
Ihnen leider nicht ersparen zu sagen, was ich zu sagen habe.
Ich war Anfang der 90-er Jahre Mitglied der stadträtlichen
Kommission in Thun, als die Schulreglemente neu gestaltet
wurden. Damals haben wir über Jahre gestritten, bis wir uns
auf ein System einigen konnten. Ich war in der Gymnasiums-
kommission zu einer Zeit, da man über die Quarta diskutierte;
auch hier fand man erst nach jahrelangen Diskussionen ei-
nen Kompromiss, der allerdings bis heute niemanden
vollumfänglich befriedigt. Die Diskussion über Schulsysteme
ist ein Dauerthema geblieben. Vor zwei Jahren wurde in
Steffisburg darüber abgestimmt; eingeführte Schulsysteme
wurden erneut zur Diskussion gestellt, im Extremfall auch
wieder abgeschafft. Das waren Kraftakte mit enormem Auf-
wand an Energie, und es wäre dienlich gewesen, wenn man
die Leitplanken etwas enger gesetzt hätte.
Heute gibt es auf Kantonsebene fünf Systeme und daneben
inoffiziell x Sonderlösungen. Ich behaupte, dass ein wesentli-
ches Ziel des Übergangs zu 6/3 verfehlt wurde, nämlich eine
Harmonisierung, sogar über die Kantonsgrenzen hinweg.
Heute haben Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde oder
sogar, in grösseren Gemeinden, innerhalb von Quartieren. Es
gibt darüber ein weit verbreitetes Unbehagen, auch eine
grosse Unzufriedenheit unter den Lehrern, die mir mehrheit-
lich sagten, ich würde mit meiner Motion offene Türen ein-
rennen; es gibt sehr geharnischte Leserbriefe über die herr-
schende Situation. Auch aus den Vorstössen Santschi, Hess,
Mosimann u.a. zu diesem Thema war Unzufriedenheit her-
auszuhören. Die FDP des Kantons Bern verlangt in ihrem
Programm unter dem Titel Bildung und Politik wörtlich «über-
sichtliche, einheitliche Schulsysteme an der Oberstufe». Der
Regierungsrat antwortete auf eine Interpellation von Frau
Rytz: «Die Modellvielfalt verwirrt und verunsichert viele El-
tern.» Im Vortrag betreffend Standesinitiative über die Koor-
dination kantonaler Bildungssysteme steht: «Der Regierungs-
rat sieht vor allem im Bereich der Volksschule Handlungsbe-
darf.» Umfragen bei den Gemeinden zeigten, dass 85 Pro-
zent jener, die antworteten, eine Straffung des Systems wün-
schen.
Ich nehme nicht an, dass angesichts dieser Ausgangslage
jemand behaupten kann, es bestehe in diesem Bereich kein
Handlungsbedarf. Das müsste man mir sonst noch gehörig
widerlegen können. Auch der Regierungsrat selber bestreitet
den Handlungsbedarf nicht; er zeigt Verständnis sowohl ge-
genüber dem Vorstoss Mosimann wie gegenüber den Ge-
meinden. Allerdings ist er momentan nicht bereit, etwas zu
ändern.
Bei all meinen Gesprächen hatte ich den Eindruck, man habe
nicht ganz verstanden, was ich mit meiner Motion will. Ich
habe sie im April 2004 eingereicht, weil damals die Erzie-
hungsdirektion eine neue Bildungsstrategie für die nächsten
10 bis 15 Jahre ankündigte, die zwischen 2007 und 2009
umgesetzt werden solle. Für mich ist das Schulsystem ein
Bestandteil einer neuen Bildungsstrategie – Strategie heisst
für mich: Ziele definieren, Mittel bestimmen, Wege zur Um-
setzung festlegen. Eine neue Strategie heisst aber auch,
dass es Veränderungen braucht und gibt, und Veränderun-
gen sind für mich Voraussetzung für eine neue Strategie. Die
Motion kommt also zum absolut richtigen Zeitpunkt. Die Sy-
stemfrage muss in die Strategieüberlegungen einfliessen.
Eine Umsetzung in den Jahren 2007 bis 2009 bedeutet, dass
es keine Hauruckübung sein wird. Es ist auch nichts Revolu-
tionäres. Auf der Oberstufe soll es das selektive System und

das durchlässige System geben. Beide Systeme lassen sich
auf jeder Oberstufe, sei sie gross oder klein, umsetzen.
Artikel 46 Absatz 2 des Volksschulgesetzes übergibt die
Verantwortung für die Oberstufe dem Regierungsrat. Ich will
nichts anderes, als dass der Regierungsrat diese Verantwor-
tung vermehrt wahrnimmt. Darin bin ich eigentlich kongruent
mit dem Regierungsrat, wenn er bezüglich Strategie sagt:
«Eine Voraussetzung unter anderen ist die zentrale Steue-
rung durch die Erziehungsdirektion.» Dem widerspreche ich
nicht. Ich bin fast sicher, dass die Unterstützung der Motion
der Erziehungsdirektion den Rücken stärkt.
Abschliessend möchte ich Herrn Professor Alexander Zehn-
der, ETH-Ratspräsident, zu Wort kommen lassen, der auf die
Frage, ob eine Vorbedingung für die Studierenden nicht eine
Vereinheitlichung unserer Schulsysteme wäre, zur Antwort
gab: «Absolut. Der Föderalismus ist in vielen Bereichen bele-
bend. Aber im Schulwesen habe ich keinerlei Verständnis
dafür. Das Schulsystem muss im Interesse der Kinder organi-
siert sein und nicht im Interesse der Politiker.» Ich bitte Sie,
meine Motion zu unterstützen.

7KHUHVH�5XIHU�:�WKULFK, Zuzwil (SVP). Die SVP unterstützt
selbstverständlich die Motion, die Hans Oppliger im Namen
unserer Fraktion eingereicht hat. Die Modellvielfalt ist mit fünf
unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten und einer Anzahl
Mischformen sehr gross oder sogar zu gross. Der SVP-
Fraktion geht es unter anderem darum, sich den Harmonisie-
rungstendenzen auf nationaler Ebene anzunähern. Beim
Entscheid um das Schulmodell 6/3 war diese Überlegung
damals zentral. Seit dessen Einführung 1991 sind immerhin
13 Jahre vergangen. Es lässt sich nach dieser Erfahrungszeit
daher feststellen, welches der Modelle sich am besten be-
währt hat. Von verschiedener Seite wurden wir darauf auf-
merksam gemacht, dass eine Eindämmung der Modellvielfalt
von Vorteil wäre. Der Motionär hat ausführlich und differen-
ziert mündlich und schriftlich begründet, ich will nichts wie-
derholen.
In der Antwort des Regierungsrats steht, eine Reduktion sei
mit relativ einfachem Aufwand möglich. In verschiedenen
Vorstössen ist eine Überprüfung postuliert worden. Bislang
hat wohl eine Überprüfung stattgefunden, aber umgesetzt
wurde eigentlich nichts. Deshalb ist es der SVP ein Anliegen,
Druck zu machen, damit etwas geht. Dabei muss die Ent-
wicklung auf nationaler Ebene in die Überlegungen der Ein-
dämmung einbezogen und – das ist zentral – auch den An-
liegen der ländlichen Regionen gebührend Rechnung getra-
gen werden. Die allenfalls zu wählenden zwei Modelle müs-
sen in kleineren Gemeinden anwendbar und zumutbar sein.
Die Befürchtung, die Oberstufe müsste geschlossen werden,
hängt eher von zu geringen Schülerzahlen ab als von der
Modellwahl an sich.
Die Erziehungsdirektion hat in ihrem Antwortschreiben auf die
Umfrage betreffend Modellwahl in Gemeinden mit Sekundar-
schulen gesagt, eine Reduktion wäre sinnvoll und würde von
fast 70 Prozent der Gemeinden ohne Vorbehalt und von 15
Prozent mit Vorbehalt befürwortet. Auf der Erziehungsdirekti-
on hat man sich darauf für den Status quo entschieden, mit
der Begründung, zunächst seien die vielen Reformen wie
Schübe, Neuorganisation des Spezialunterrichts, Vorverle-
gung des Fremdsprachenunterrichts, Basisstufe usw. anzu-
gehen. Mich persönlich dünkt die Reduktion auf zwei Modelle
sinnvoll und relativ einfach umzusetzen. Die andern Projekte
hingegen sind grosse Reformen, und die Frage sei erlaubt,
ob diese Reformen und Projekte oder wenigstens ein Teil
davon, bei den Lehrkräften, den Eltern und den Schülern
nicht zu einer erneuten Überforderung führen wird. Zudem
sind wir finanziell in einer derart schwierigen Phase – auch
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die Erziehungsdirektion –, dass ein paar dieser Reformen
auch aus finanziellen Gründen gar nicht umsetzbar sind.
In diesem Sinn bitte ich Sie um Unterstützung des Vorstosses
als Motion.

2WWR�0RVLPDQQ, Ittigen (EVP). Die Motion verlangt, die Zu-
sammenarbeitsmodelle auf der Sekundarstufe I, das heisst 7.
bis 9. Schuljahr, seien von fünf auf zwei zu reduzieren. Zur
Begründung führt er an, die unterschiedlichen Modelle und
der Lehrplan 95 – der Motionär bezeichnet ihn als schwam-
mig, er lasse verschiedene Interpretationen hinsichtlich Lern-
ziele zu – führe zu Orientierungslosigkeit, Niveauunterschie-
den und damit zu Unzufriedenheit von Schülern, Lehrern und
Eltern. Der Motionär vermisst einen zielgerichteten, effizien-
ten Schulbetrieb. Ich verstehe Hans Oppliger sehr gut, was
Thun betrifft. Es gibt auch in Bern Leute, die es stört, dass es
von einem Quartier zum andern unterschiedliche Modelle
gibt.
Dazu Folgendes: So unordentlich ist der Kanton auch wieder
nicht. Wir haben das Modell 6/3, einen Lehrplan, der durch-
aus Ziele vorgibt – kein Wischiwaschi, sondern klare Jahres-
ziele; wir geben vor, wie viele Stunden jedes Fach haben
darf; wir regeln die Anzahl der Wahlfächer und wie sie aus-
gestaltet werden; es wird sogar gesagt, wie Hausaufgaben
gegeben werden dürfen und wie nicht. Das ist eigentlich ein
relativ enges Korsett für den ganzen Schulbetrieb. Ausser-
dem ist es ein Unterschied, ob es sich um kleine Schulen auf
dem Land oder um Schulen in städtischen Verhältnissen
handelt. Was die städtischen Verhältnisse anbelangt, habe
ich sehr viel Verständnis für Hans Oppliger.
Nun liegt es aber in der Kompetenz der Gemeinden, ihre
Schulordnung zu bestimmen. Deshalb bitte ich alle Gemein-
depräsidentinnen und -präsidenten und alle Schulkommissi-
onspräsidenten in den Gemeinden, genau anzusehen, was
der Motionär verlangt. Der Motionär verlangt nämlich, dass
der Kanton in die Gemeindehoheit eingreift. Der Kanton soll
also nicht nur die Rahmenbedingungen herstellen, sondern
jeder Gemeinde auch die Modelle befehlen. Das ist politisch
möglicherweise durchsetzbar. Ob es klug ist, wage ich aus
folgenden Gründen zu bezweifeln: Wer je Schuldiskussionen
in einer Gemeinde miterlebt hat – Hans Oppliger hat es vor-
hin angetönt –, weiss, wie langfädig und mühsam das ist.
Nun wollen Sie den Gemeinden ein Modell aufoktroyieren?
Das müssen wir uns sehr genau überlegen.
Welche Modelle haben wir eigentlich? Modell 1 heisst: hier ist
ein Schulhaus und dort eines, hier ist die Sek und dort ist
Prim- bzw. heute Realschule. Die haben miteinander nichts
zu tun. Nach sechs Schuljahren wird selektioniert, danach ist
der Wechsel von einer Klasse in die andere gegen oben sehr
beschränkt oder nicht möglich. Modell 2 bedeutet Oberstu-
fenzentrum, das heisst, im gleichen Schulhaus sind Realklas-
sen und Sekundarklassen. Das hat den Vorteil, in den musi-
schen Fächern und im Turnen zwischen Real- und Sekun-
darschülern zu mischen, nicht aber darüber hinaus. Auch hier
ist der Wechsel von der Real- in die Sekundarstufe schwierig.
Am häufigsten im Kanton gibt es das so genannte Manuel-
Modell. Danach gibt es in einem Oberstufenzentrum Real-
und Sekundarklassen. Deren Stundenplan wird parallel ge-
schaltet. Das heisst, in beiden Klassen wird zur gleichen Zeit
Deutsch oder Mathematik oder Französisch unterrichtet,
später vielleicht noch Englisch. Schüler, von denen man den
Eindruck hat, sie seien begabt, können so in der oberen Stufe
mitmachen. Im Vordergrund dieses Modells steht die Idee,
Schülern den Übergang von einer Stufe in die andere zu
ermöglichen. Die Schule selektioniert nicht einfach zu einem
bestimmten Zeitpunkt, sondern gestaltet die Stufen durchläs-
sig. Daneben ist entstanden, wie vieles aus der Not heraus
entsteht: Als es im Schangnau zu wenig Schüler gab, wurde

im gleichen Schulzimmer Real- und Sekundarstufe unter-
richtet. Im Spiegel wird zwar im gleichen Schulzimmer unter-
richtet, aber die Zugehörigkeit der Schüler ist definiert. Das
sind die Modelle 3b und 4.
Ich «vernüütige» nicht, was Hans Oppliger gesagt hat. Es ist
durchaus so, klarere Situationen sind manchmal auch hilf-
reich. Aber die Frage, wie Schulen organisiert sind, ist ein
ständiges Problem. Es kann nie definitiv gelöst werden; es
muss nach einer bestimmten Zeit und je nach Situation im-
mer wieder neu gelöst werden. Es gibt berühmte Modelle. Sie
kennen wahrscheinlich alle den Begriff Montessori. Warum
hat die Ärztin in Italien gesagt: Hilf mir, es selber zu tun; ich
muss mich selbständig machen? Weil sie viel zu viele Schü-
lerinnen und Schüler hatte. Ein anderes Modell ist jenes von
Frenet, der mit seinen Schülern in Südfrankreich vor allem
schriftlich gearbeitet hat. Auch dieses Modell ist bis zu uns in
die Schweiz gelangt. Warum? Célestin Frenet erlitt im Ersten
Weltkrieg einen Gehörschaden und war dadurch im Unter-
richt eingeschränkt.
Ich bitte Sie, überlegen Sie sich sehr gut, ob Sie diese Motion
als Motion überweisen wollen. Das ist riskant, und ich weiss
nicht, was es bringt. Wir haben im Grunde genommen zwei
Modelle, die Modelle 1 und 2, in denen man einmal selektio-
niert und es dann bis in die 9. Klasse laufen lässt. Das ande-
re Modell setzt mehr auf Durchlässigkeit und lässt auch wäh-
rend den 7., 8. und 9. Schuljahren noch einen Stufenwechsel
zu.
Wann lernen Kinder am meisten? Wann haben Sie am mei-
sten gelernt? Doch dann, wenn es einem wohl ist in der
Schule, wenn man gerne und motiviert zur Schule geht. Das
ist letztlich das Entscheidende.

5HJXOD� 5\W], Bern (GB). Ich bin etwas erstaunt darüber,
dass ein Vorstoss zur Reduktion der Schulmodelle ausge-
rechnet von der SVP kommt. Die SVP weiss, dass der Kan-
ton Bern sehr vielfältig ist und kleine Schulgemeinden froh
sind über massgeschneiderte Schulmodelle. So sind zum
Beispiel integrative Gesamtschulen für viele Gemeinden die
letzte Chance, ihre Dorfschule zu erhalten. Für das Grüne
Bündnis ist es klar: Die obligatorische Schulzeit soll möglichst
in der Nähe des Wohnorts absolviert werden können. Erst ab
der Sekundarstufe II muss man grossräumig zentralisieren.
Auch uns ist bewusst, dass die Vielfalt in der obligatorischen
Schulzeit ihre Grenzen hat und dass sie die Mobilität nicht
behindern darf. Die Vereinheitlichung der Bildung soll aber
nicht über das Schulmodell laufen, sondern über die Schulin-
halte, das heisst, im ganzen Kanton muss im gleichen
Schuljahr der gleiche Schulstoff vermittelt werden. Dann
nämlich ist die Mobilität gewährleistet. Dafür sind vor allem
der Lehrplan und die Lehrmittel wichtig. Der Grosse Rat hat
deshalb beschlossen, die Steuerung über den Lehrplan, über
definierte Etappenziele, so genannte Treffpunkte, zu verstär-
ken. Aus unserer Sicht müssten auch die Lehrmittel noch
einheitlicher werden. Denken Sie daran: Es brauchte ein
halbes Dutzend Jahre, bis der Kanton Bern ein Lehrmittel für
NMM geschaffen hatte.
Dass ein unklarer Lehrplan die Einheitlichkeit gefährdet, ist
richtig. Das Schulmodell hingegen hat wenig Einfluss auf die
Einheitlichkeit. Umso mehr Einfluss hat das Schulmodell auf
die Frage der Selektion. Heute wird immer mehr in einem
falschen Sinn selektioniert. Die kantonale Auswertung der
Pisa-Studie hat es gezeigt: Selektive Schulmodelle, also
Modelle, die sehr stark unterscheiden und die Kinder in un-
terschiedliche Schultypen einordnen, führen zu vielen Feh-
leinschätzungen. Viele Schülerinnen und Schüler in den unte-
ren oder sogenannt weniger hohen Schultypen sind von den
Leistungen her zum Gleichen fähig wie jene in den Maturi-
tätsklassen, aber sie sind am falschen Ort eingeteilt, was
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grosse Auswirkungen auf ihren späteren Bildungsverlauf hat.
Wollen sie beispielsweise an eine Hochschule, müssen sie
riesige Umwege und zusätzliche Anstrengungen in Kauf
nehmen, obwohl sie von den Begabungen her das Gleiche
könnten wie ihre KollegInnen, die in einen andern Schultyp
eingeteilt sind.
Die Diskussion um die Schultypen ist wichtig und nötig, aller-
dings weniger in Bezug auf die Einheitlichkeit, und die Mobi-
lität muss vor allem über die Inhalte gewährleistet werden.
Viel wichtiger aber ist die Diskussion um die Selektion und
die Diskriminierung vor allem von Kindern aus bildungsfernen
Schichten, die heute im Kanton Bern und in der Schweiz
leider sehr verbreitet ist. Auch dies hat die Pisa-Studie deut-
lich gezeigt. Im Hinblick auf den Integrationsartikel muss
deshalb dringend über die Wirksamkeit der verschiedenen
selektiven und integrativen Schulmodelle diskutiert werden.
Hierzu gibt es ganz unterschiedliche Expertenmeinungen.
Professor Dubs von der Uni St. Gallen beispielsweise sagt, je
mehr man selektioniere, desto stärker gebe es eine nicht
vertretbare Zersplitterung der Begabungen. Hier müssen wir
korrigierend eingreifen. Hier gibt es Probleme, die wir lösen
müssen.
Wäre ich sicher, dass die Motion Oppliger zu einer Vereinheitli-
chung der Schulmodelle in Richtung Integration führte, könnte
ich sie als Postulat unterstützen. Da habe ich keine parteipoliti-
schen Blockaden. Ich fürchte aber, dass in der politischen
Diskussion die Mehrheitsmeinung eher in Richtung selektive
Modelle gehen wird mit der Begründung, diese honorierten die
Leistungen. Das stimmt aber nicht, wie die Pisa-Studie gezeigt
hat: Jene Länder, die am besten abschnitten, haben integrative
Schulmodelle.
Ich bitte Herrn Oppliger, seinen Vorstoss in ein Postulat zu
wandeln. So kann es eine sinnvolle Grundlage zur Diskussion
einer wichtigen Frage sein. Als Motion ist die Forderung zu
starr und führt eventuell in die falsche Richtung. Diese Fra-
gen müssen wir seriös anschauen, wir können in diesem
übersteuerten Schulwesen nicht in die falsche Richtung ent-
scheiden. Ein Postulat gibt viel mehr Spielraum für eine sinn-
volle Entwicklung. Ich bitte Sie, ein Postulat zu überweisen.

7KHUHVH� %HHUL�:DONHU, Niederwichtrach (SP). Die SP lehnt
sowohl die Motion wie ein Postulat aus den folgenden zwei
Gründen ab. Erstens ist die Modellvielfalt für die Qualität an
der Oberstufe nicht matchentscheidend, und zweitens hat sie
mit der Bildungsstrategie nur am Rande zu tun. Ich hatte
Ihnen die Modelle erläutern wollen, nun hat es Otto Mosi-
mann getan, wofür ich ihm danke. Es ist wichtig zu wissen,
worum es geht. Von unseren 155 Oberstufenschulen im
Kanton Bern haben fast 100 das Modell 3a, also das durch-
lässige Manuel-Modell. Ungefähr 30 Schulen haben die alte
Organisationsform nach den Modellen 1 oder 2 und ungefähr
20 Schulen die so genannt integrativen Modelle 3b und 4. So
gesehen gibt es eigentlich noch drei Modelle. Die Umfrage
der Erziehungsdirektion hat wohl ergeben, dass die eine oder
andere Schule wechseln würde. Aber gemäss dieser Umfra-
ge passiert der Wechsel vor allem zu Modell 3a. Das heisst,
die Gemeinden haben sich im Verlauf der letzten Jahre im-
mer mehr für das Modell 3a entschieden. Der Wechsel findet
dann statt, wenn die äussere Organisationsform und die
pädagogische Haltung der Lehrerschaft zusammenpasst. Die
Modellvielfalt ist also kein Problem, es gibt auch kaum Anfra-
gen in der Verwaltung, und es ist nicht nötig, in diesem Be-
reich zu steuern.
Das Augenmerk muss auf die Inhalte, den Lehrplan, die Bil-
dungsstandards und deren Überprüfung, also auf die Quali-
tätsmassnahmen gerichtet sein. Die Qualität ist nicht vom
Modell abhängig. Wie Otto Mosimann sagte, sind die Qualität
der Arbeit und die Motivation der Lehrkräfte entscheidend. Es

bedeutet für eine Schule eine Riesenarbeit und eine riesige
Frustration, wenn sie das Modell auf Befehl wechseln muss
und das Modell der pädagogischen Grundhaltung der Schule
nicht mehr entspricht. Nach der Unruhe durch die Schübe-
Diskussion wollen wir nicht schon wieder in ein Thema drein-
reden, das uns eigentlich nichts angeht und die Qualität der
Schule nicht wirklich berührt. Wir hören immer wieder, die
Schulen würden durch die Projekte belastet und hätten keine
Zeit mehr für den Bildungsauftrag. Diese Projekte wurden
nicht alle einzig von der Erziehungsdirektion aufgegleist, sie
nehmen sehr oft ihren Anfang hier im Grossen Rat. Wir
überweisen Vorstösse, welche die Schulen dann sehr oft
belasten. Dabei wären wir eigentlich gar nicht zuständig.
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die angestrebte Re-
gionalisierung der Oberstufen das Thema vielleicht wieder
aktuell macht. Aber im Moment muss die Modellwahl in der
Kompetenz der Gemeinden bleiben. Ich bitte Sie, die Motion
auch als Postulat abzulehnen.

0DULDQQH� 0RUJHQWKDOHU, Richigen (GFL). Die Grüne Freie
Liste ist für die Annahme des Vorstosses als Postulat. Wir
begreifen zwar, dass Herr Oppliger das Thema aufgegriffen
hat, und wir finden es auch gut, heute darüber zu reden. Aber
für uns ist das wirklich nicht so dringend und hat auch nicht
so viel mit der Neuen Bildungsstrategie zu tun. Darüber kann
man unterschiedlicher Meinung sein, das weiss ich.
Wir finden die Antwort des Regierungsrats gut. Es gibt immer
etwas, das einem nicht passt. Auf der Volksschulstufe lastet
ein enormer Druck und es ist viel Ärger und Unglücklichsein
bei den Lehrkräften vorhanden. Deshalb sollten wir eher
deeskalieren und nicht noch immer mehr Druck aufsetzen.
Die Umsetzung des Modells 6/3 ist abgeschlossen. Die mo-
derne Schule und die Modellvielfalt geben der einzelnen
Schule sehr viel Freiraum. Das finden wir toll. Den Freiraum
kann man auch anders benennen, nämlich als kreativen
Spielraum eines jeden Schulhauses und einer jeden Ge-
meinde. Wir sollten sowohl den neuen Geleiteten Schulen
wie auch den Gemeinden ihre Kompetenzen belassen und
nicht von oben diktieren, wie es sein muss.
In grösseren Gemeinden ist tatsächlich relativ viel Wildwuchs
vorhanden. Aber deshalb müssen wir noch längst nicht dem
ganzen Kanton ein Einheitsschema überstülpen. Auf der
Volksschulstufe muss vieles umgesetzt werden – es ist in der
Antwort des Regierungsrats aufgelistet: Artikel 17 Volks-
schulgesetz (Integrationsartikel), Vorverlegung des Fremd-
sprachenunterrichts, Einführung der Basisstufe usw. Ausser-
dem haben wir bald einmal nur mehr drei Modelle. Die Frage
der zwei Modelle kommt vielleicht mit der Zeit auch noch,
aber das pressiert nicht dermassen und sollte auch nicht
unter dem Thema Orientierungslosigkeit abgehandelt wer-
den. Das ist nicht Orientierungslosigkeit, sondern kreative
Vielfalt. Das gefällt uns, und deshalb bitten wir Sie, den Vor-
stoss nur als Postulat zu überweisen.

+LHU�ZLUG�GLH�%HUDWXQJ�GLHVHV�*HVFKlIWV�XQWHUEURFKHQ�

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
'RURWKHD�5LFKQHU��G�
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Mittwoch, 24. November 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP),�Präsident

Präsenz: Anwesend sind 180 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Peter Bühler, Mirjam Bütler, Gerhard Fischer,
Sabine Gresch, Walo Hänni, Kathy Hänni, Irène Hänsenber-
ger-Zweifel, Magdalena Guda Hess-Güdel, Harald Jenk,
Hans-Ulrich Kaiser, Carlo Kilchherr, Walter Kunz, Marc
Renggli, Hans-Jörg Rhyn, Regula Rytz, Fred-Henri Schnegg,
Christoph Stalder, Margrit Staub-Lerch, Heinz Suter, Johanna
Wälti-Schlegel.

067/04
0RWLRQ� .�Q]OL�� ,WWLJHQ� �)'3�� �� :LGPHU�� :DQ]ZLO� �693�� �
YRQ�$OOPHQ��7KXQ� �63�� ±�*OHLFK� ODQJH�6SLHVVH� LP�*DVW�
JHZHUEH

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat eine
Revision des Gastgewerbegesetzes vorzulegen, welche
einerseits dem Grundsatz «gleich lange Spiesse» für die
Gewerbebetriebe besser Rechnung trägt und anderseits
Mängel in der elementaren Grundausbildung eines Teils der
gastgewerblichen Unternehmer beseitigt:
1. Einführung einer minimalen Ausbildung für die Betriebs-

verantwortlichen von öffentlichen Gastgewerbebetrieben
mit nicht mehr als 30 Sitzplätzen (GGV Art. 19, Abs. 1, Bst.
c), sowie von öffentlichen Gastgewerbebetrieben ausser-
halb von Ortschaften im Wander- oder Skigebiet mit nicht
mehr als 50 Sitzplätzen (GGV Art. 19, Abs. 1, Bst. d)

2. Einführung einer restriktiveren und einheitlicheren Bewilli-
gungspraxis: Betriebsbewilligungen sollen inskünftig von
den Behörden verweigert bzw. entzogen werden können,
wenn der Betreiber  seinen fiskalischen (Stichwort: Mehr-
wertsteuer), sozialversicherungsrechtlichen (Stichwort:
AHV / BVG etc.) und arbeitsrechtlichen (Stichwort: L-GAV)
Verpflichtungen nicht nachkommt. (Die Massnahme be-
zweckt also in erster Linie die Eindämmung der Schwarz-
arbeit und der Steuerumgehung.)
Anderseits soll der Betreiber bereits beim Einreichen des
Gesuches Massnahmen aufzeigen, welche im Zusam-
menhang mit der Lebensmittelselbstkontrolle, der Arbeits-
sicherheit und dem Jugendschutz zu erfüllen sind.

Begründung:
Seit knapp zehn Jahren ist das neue liberalisierte GGG im
Kanton Bern in Kraft. Durch den Wegfall der Bedürfnisklau-
sel, aber auch durch die wesentlich tieferen Einstiegshürden
wurde ein eigentlicher Boom von Neueröffnungen ausgelöst.
Als positiv an dieser Entwicklung darf die für den Konsu-
menten interessante Marktbelebung bezeichnet werden,
wobei heute eine Betriebsdichte erreicht ist, die aus wirt-
schaftlicher Sicht in keinem Verhältnis mehr zur Einwohner-
zahl steht.
Leider ermöglichte diese Liberalisierung auch vielen Querein-
steigern ohne jegliche entsprechende Ausbildung den Ein-
stieg in eine unternehmerische Tätigkeit. Dieser Mangel an
Grundwissen zeigt sich heute in vielen Betrieben vor allem in
Bezug auf die gesetzesrelevanten Bereiche wie Gastgewer-
begesetz, Arbeitsrecht, Arbeitssicherheit und Lebensmittel-
gesetz. Dies wiederum führt regelmässig zu Beanstandungen

durch die kontrollierenden Behörden und letztlich zu pau-
schalierenden Urteilen über die gesamte Branche.
Diese Feststellungen decken sich im übrigen mit dem kanto-
nalen Laboratorium, mit der Abteilung «Arbeitsbedingungen»
im beco und der Kontrollstelle des Landesgesamt-
arbeitsvertrags für das Gastgewerbe, welche diesem Vor-
stoss ihre volle Unterstützung zugesagt haben.
Die Konsequenzen sind hinlänglich bekannt:
– Probleme rund um den Jugendschutz (Alkoholabgabe)
– Probleme rund um den Konsumentenschutz (Lebensmittel-

recht, Deklarationsvorschriften, Brandschutz)
– Probleme rund um den Arbeitnehmerschutz (Arbeitsrecht,

Arbeitssicherheit, L-GAV)
– Probleme rund um ein falsch verstandenes Unternehmer-

tum (betriebswirtschaftliche Unfähigkeit, Zahlungsschwie-
rigkeiten bei Lieferanten und sozialen Einrichtungen)

Aus den gleichen Gründen stehen den Neueröffnungen zu-
dem enorm viele Betriebsschliessungen, insbesondere durch
Konkurse gegenüber, die ebenfalls auf eine ungenügende
unternehmerische Vorbereitung und Ausbildung zurückzufüh-
ren sind. Immer wieder wird auch Kritik geäussert am Vollzug
des GGG, der laut Gesetz den Gemeinden obliegt, welche
bekanntermassen dazu oftmals organisatorisch gar nicht in
der Lage sind. Kritisiert wird vorab die grosszügig gehand-
habte Bewilligungspraxis im Bereich der Einzel- und Festbe-
willigungen und die damit verbundene Ungleichbehandlung
bei der Durchsetzung der Vorschriften insbesondere im Be-
reich der Lebensmittelkontrolle, des Jugendschutzes und der
fiskalischen Abrechnungen.
Vor diesen Hintergründen fordern wir gesetzliche Anpassun-
gen, welche einen fairen Wettbewerb und damit gleich lange
Spiesse für alle im gastgewerblichen Angebotsmarkt Tätigen
garantieren. Zudem sollen diese Anpassungen dazu dienen,
die Ausbildung der gastgewerblichen Unternehmer zu ver-
bessern, um damit schliesslich die erwähnten Mängel zu
beheben und das Image der gesamten Branche zu verbes-
sern.
(Weitere Unterschriften: 78)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ���� $X�
JXVW�����

Bevor auf die besonderen gastgewerberechtlichen Fragen
eingegangen wird, ist eine allgemeine wirtschaftspolitische
Stellungnahme erforderlich. In seinen Regierungsrichtlinien
sieht der Regierungsrat unter anderem folgende prioritäre
Massnahme zur Förderung des Wirtschaftswachstums vor:
«Vorschriften und Verfahren, welche die Entwicklung der
Wirtschaft einschränken, werden identifiziert und geändert
oder aufgehoben, sofern sie nicht der Wahrung übergeord-
neter Interessen dienen.»
Bevor Vorschriften verschärft werden, ist deshalb in jedem
Fall sorgfältig zu prüfen, ob eine Verschärfung nötig ist und
ob das gewünschte Ziel auch mit milderen Massnahmen
erreicht werden kann.
Der Kanton Bern hat seit jeher darauf verzichtet, die Aus-
übung des Gastgewerbes zum Schutz vor Konkurrenz einzu-
schränken, wie dies die alte Bundesverfassung bis ins Jahr
2000 noch zuliess. Mit der Aufhebung der gesundheitspoliti-
schen Bedürfnisklausel hat er 1993 Einschränkungen aufge-
hoben, die zwar nicht wettbewerbspolitisch begründet waren,
sich aber stark auf den Wettbewerb ausgewirkt hatten. Seit
1994 sind gastgewerbliche Bewilligungen für einen Betrieb
oder einen einzelnen Anlass möglich, wenn die polizeilichen
Voraussetzungen erfüllt sind. Dadurch entstand ein reichhal-
tiges Angebot an neuen Betrieben und Betriebsformen wie
Schneebars, Imbissständen und Bewirtungen auf dem Bau-
ernhof. Sowohl aus allgemeiner volkswirtschaftlicher Sicht
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wie auch unter der Optik des Kantons Bern als Tourismus-
kanton ist diese Entwicklung zu begrüssen und soll nicht
durch neue Vorschriften wieder eingeschränkt werden. Kehr-
seite der Entwicklung ist, dass sich die Konkurrenzsituation in
einem gesättigten Markt verschärft hat, weshalb verschiede-
ne Betriebe aufgeben mussten oder sogar in Konkurs gerie-
ten. Eine gastgewerbliche Ausbildung, die Grundkenntnisse
der Betriebswirtschaft vermittelt, vermag diese Entwicklung
nicht wesentlich zu ändern. Sowohl Neueinsteigerinnen und
Neueinsteiger ohne gastgewerbliche Grundkenntnisse als
auch erfahrene Berufsleute können von einem wirtschaftli-
chen Misserfolg betroffen sein. Eine Verschärfung von Vor-
schriften oder der Bewilligungspraxis zum Schutz der beste-
henden Unternehmen ist deshalb ebenso abzulehnen wie
eine staatliche Überprüfung von Betriebskonzepten auf ihre
Erfolgsaussichten.
Der vorliegende Vorstoss sowie die Tatsache, dass das gel-
tende Gastgewerbegesetz seit zehn Jahren in Kraft ist, waren
für den Regierungsrat Anlass, den Vollzug des Gastgewerbe-
rechts umfassend zu überprüfen. Dazu wertete er die Jah-
resberichte der Regierungsstatthalterämter aus und führte
eine Umfrage bei ihnen durch. Weitere Quellen waren die
Erfahrungen der Gebäudeversicherung mit der Aktion «Fire-
man» und der Jahresbericht des Kantonschemikers.
Das geltende Recht hat sich grundsätzlich bewährt: 22 von
26 Regierungsstatthalterämtern stimmen der Aussage ganz
oder teilweise zu, wonach der Vollzug des Gastgewerbege-
setzes zu keinen grösseren Problemen führt. Kein einziges
Amt ist der Auffassung, es seien grössere Probleme vorhan-
den. Der Kanton Bern weist zurzeit rund 5500 Gastgewerbe-
betriebe auf, die über eine Betriebsbewilligung A bis D ge-
mäss Artikel 6 des Gastgewerbegesetzes vom 11. November
1993 (GGG; BSG 935.11) verfügen. In dieser Zahl sind sämt-
liche Betriebe enthalten, also auch Imbissstände und nur
zeitweise geöffnete Betriebe wie Buvetten auf Sportplätzen.
In den letzten zweieinhalb Jahren musste gegenüber nur 122
Inhaberinnen und Inhabern ein Entzugsverfahren durchge-
führt werden (2,2% aller Betriebe). Eine grundsätzliche Revi-
sion der gastgewerblichen Vorschriften drängt sich somit
nicht auf.
Ziffer 1
In Ziffer 1 verlangt die Motion, für bestimmte Betriebsarten,
die heute ohne gastgewerblichen Fähigkeitsausweis geführt
werden können, eine minimale Ausbildung vorzuschreiben.
Damit würde zum Zustand vor 1993 zurückgekehrt. Bis zu
diesem Zeitpunkt war für Kleinbetriebe ein vereinfachter Fä-
higkeitsausweis nötig, der auf eine Ausbildung von rund einer
Woche Dauer aufbaute. Gründe für den Verzicht auf einen
Fähigkeitsausweis waren damals (Vortrag der Volkswirt-
schaftsdirektion an den Regierungsrat zuhanden des Gro-
ssen Rats betreffend Gastgewerbegesetz vom 28. Januar
1993; Tagblatt des Grossen Rats 1993, Beilage Nr. 42):
– «In bloss vier Tagen können keine vertieften Kenntnisse

vermittelt werden. Der Unterricht muss sich auf eine Wei-
tergabe von Schulwissen beschränken, das vielfach kaum
in die Praxis umgesetzt wird.

– Die Palette der Betriebe, die anschliessend mit diesem
Ausweis geführt werden, ist äusserst vielfältig. Die Ausbil-
dung kann nur ungenügend auf diese Vielfalt eingehen.
Was für den einen graue Theorie bleibt, die er nie anwen-
den wird, ist für den anderen viel zu wenig.

– Der viertägige, sehr theoretische Unterricht benachteiligt
Personen mit vorwiegend praktischen Fähigkeiten, die mit
Lernen eher Mühe bekunden.»

In der politisch umstrittenen Frage des gastgewerblichen
Fähigkeitsausweises entschied sich der Kanton Bern 1993
mit dem neuen GGG für einen Mittelweg. Einerseits hielt er
grundsätzlich am Obligatorium fest. Andererseits beschränkte

er das Obligatorium und anerkannte zahlreiche Alternativen
zum Fähigkeitsausweis, wie andere qualifizierte Ausbildun-
gen oder eine Tätigkeit im Gastgewerbe in leitender Stellung.
Damit ist die geltende bernische Regelung auch mit den
bilateralen Verträgen mit der europäischen Union in Einklang,
die für EU-Bürgerinnen und -Bürger ausdrücklich die Aner-
kennung der Berufspraxis vorsehen.
Die Umfrage bei den Regierungsstatthalterämtern brachte in
der Frage der Betriebe, die ohne Ausweis geführt werden
können, ein uneinheitliches Bild. Ungefähr gleich viele Regie-
rungstatthalterämter bejahen und verneinen Probleme mit
diesen Betrieben und sehen keine besonderen Probleme. Die
Zahlen deuten nicht auf besondere Probleme hin. Von den
5500 Betrieben können rund 1300 ohne Fähigkeitsausweis
geführt werden. Die Anzahl Entzugsverfahren liegt bei 25
(1,8% der Betriebe). Im Verhältnis zur Anzahl der Betriebe
mussten somit bei Betrieben, die ohne Ausweis geführt wer-
den können, weniger Verfahren durchgeführt werden als bei
der Gesamtheit der Betriebe oder den Betrieben mit Fähig-
keitsausweis.
Eine vertiefte Analyse führt zu folgenden Feststellungen:
– Die meisten Bewilligungen für Betriebe, die ohne Fähig-

keitsausweis geführt werden können, werden gestützt auf
die Sitzplatzzahl (Art. 19 Abs. 2 Bst. c und d GGV) ausge-
stellt. Die Betriebe sind sehr unterschiedlicher Natur wie
zum Beispiel Imbissstände, Buvetten auf Sportplätzen
oder Nebenerwerbsbetriebe zur Landwirtschaft. Eine
überwiegende Zahl dieser Betriebe wird korrekt und ohne
Beanstandungen geführt. Die Umsetzung der Motion wür-
de deshalb für viele Betriebe zu zusätzlichem Aufwand
führen, ohne dass dem eine Verbesserung der Situation im
Sinne der Motionäre gegenüberstehen würde.

– Einige Betriebe – über die Anzahl liegen keine gesicherten
Erkenntnisse vor – haben Mühe, sich an die Einschrän-
kungen zu halten, die ihnen als Kleinbetriebe ohne Fähig-
keitsausweis auferlegt sind. Vor allem bei einem erfolgrei-
chen Betriebskonzept kann es vorkommen, dass die ge-
setzlich vorgesehenen Einschränkungen missachtet wer-
den. Dies ist kaum auf mangelnde Kenntnisse zurückzu-
führen, die mit einer verbesserten Ausbildung behoben
werden könnten. Verbesserungen müssen hier in  einer
besseren Durchsetzung der Grenzen für Kleinbetriebe ge-
sucht werden. Die vorhandenen personellen und finan-
ziellen Ressourcen setzen allerdings den möglichen Kon-
trollen Grenzen.

– Probleme können bei Personen entstehen, die ohne die
erforderlichen beruflichen Qualifikationen ins Gastgewerbe
wechseln. Diese Probleme werden noch verschärft, wenn
diese Personen keine der Landessprachen sprechen. Auf
diese Schwierigkeiten macht auch der Kantonschemiker in
seinem Jahresbericht aufmerksam. Sie entstehen aber
nicht nur bei Betrieben, die ohne Ausweis geführt werden
können. Quereinsteiger übernehmen auch Betriebe, für die
ein gastgewerblicher Fähigkeitsausweis nötig ist. Sie sind
dann entweder auf eine provisorische Bewilligung bis zur
Erlangung des Ausweises oder auf eine Person angewie-
sen, die über den Ausweis verfügt und in leitender Stellung
im Betrieb mitarbeitet.

Die erkannten Probleme sind nach der Auffassung des Re-
gierungsrats vor allem mit Verbesserungen im Vollzug des
Gastgewerbegesetzes und nicht mit neuen Vorschriften zu
lösen. Insbesondere soll individuell bei Bewilligungsinhabe-
rinnen und -inhabern, die Mühe mit der Einhaltung der Vor-
schriften bekunden, eine Ausbildung oder der Besuch von
Fachkursen verlangt werden (vgl. Art. 40 Abs. 1 Bst. h GGG).
Damit können die Probleme gezielt angegangen werden,
ohne die Wirtschaftsfreiheit unnötig einzuschränken.
Ziffer 2
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In Ziffer 2 verlangt die Motion eine restriktivere und einheitli-
chere Bewilligungspraxis zur Eindämmung der Schwarzarbeit
und der Steuerumgehung. Weiter soll die Betriebsführung
bezüglich Lebensmittelhygiene, Arbeitssicherheit und Ju-
gendschutz verbessert werden. Die Regierungsstatthalter-
ämter können nicht zu einer restriktiveren Praxis bei der Be-
willigung von Veranstaltungen angehalten werden, da auf die
entsprechende Bewilligung ein Rechtsanspruch besteht,
sofern die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Der Ent-
zug einer Bewilligung stellt einen schwerwiegenden Eingriff in
die Wirtschaftsfreiheit der Betroffenen dar. Er darf nur verfügt
werden, wenn andere, mildere Massnahmen nicht zum Ziel
führen. Engere Vorschriften oder ein strengerer Vollzug müs-
sen sich deshalb an den Rahmen halten, der von den in der
Verfassung gewährleisteten Grundrechten gesetzt wird.
Die Zuständigkeiten für den Vollzug sind hier unterschiedlich:
Für die Lebensmittelhygiene zum Beispiel sind die Lebens-
mittel-Kontrolleure und -Inspektoren zuständig, für die Feuer-
polizei die Gebäudeversicherung. Für den Vollzug des Lan-
des-Gesamtarbeitsvertrags ist nicht die Verwaltung, sondern
die Kontrollstelle der Sozialpartner zuständig. Für die uner-
laubte Beschäftigung ausländischer Erwerbstätiger hat der
Kanton Bern mit der Koordinationsstelle zur Bekämpfung von
Schwarzarbeit und der kantonalen Arbeitsmarktkommission
zur Umsetzung der bilateralen Verträge die nötigen Instru-
mente geschaffen. An diesen sachlich begründeten Zustän-
digkeiten sollen keine Veränderungen vorgenommen werden.
Dem Gastgewerberecht und seinen Vollzugsorganen kann
deshalb hier nur eine koordinierende Funktion zukommen.
Dabei sind Verbesserungen denkbar, die aber eine Anpas-
sung der gesetzlichen Grundlagen erfordern: Die Fälle, in
denen Vollzugsbehörden zur Weitergabe von Daten berech-
tigt sind, sind zu eng umschrieben. Der Bezug der Mehrwert-
steuer könnte beispielsweise verbessert werden, wenn Steu-
erbehörden regelmässig über grössere Veranstaltungen wie
ein Pubfestival oder ein Open-Air-Anlass informiert würden.
Bei der Missachtung öffentlich-rechtlicher Vorschriften könnte
Verwaltungszwang gestützt auf das Gastgewerbegesetz
früher ermöglicht werden, als dies das geltende Recht vor-
sieht.
In weiteren Punkten wird dem Anliegen der Motion bereits
Rechnung getragen. So werden Festwirtschaftsbewilligungen
nur erteilt, wenn bezüglich des Jugendschutzes ein Konzept
vorgelegt wird. Vor der Übernahme oder Eröffnung eines
Betriebs muss das Hygienekonzept vorliegen.
Fazit
Zusammenfassend kommt der Regierungsrat zum Schluss,
dass sich das geltende Recht grundsätzlich bewährt hat.
Erkannte Schwachstellen erfordern in erster Linie zusätzli-
chen Einsatz im Vollzug des geltenden Rechts. Durch eine
entsprechende Information und Schulung der Vollzugsbehör-
den sind die nötigen Schritte zu unternehmen, beispielsweise
für die Durchsetzung der Beschränkungen, die Betriebe ein-
zuhalten haben, die ohne Fähigkeitsausweis geführt werden
können oder für die Erteilung von provisorischen Bewilligun-
gen.
In der Junisession hat der Grosse Rat zudem einem Postulat
zur Anpassung der Polizeistunde zugestimmt, die eine Ände-
rung des Gastgewerbegesetzes erforderlich machen würde.
In diesem Rahmen kann auch geprüft werden, welche Ände-
rungen auf Gesetzesstufe zur Verbesserung der Vollzugssi-
tuation wünschbar sind.
Antrag: Annahme als Postulat

.ODXV� .�Q]OL� Ittigen (FDP). Die Motion soll gleich lange
Spiesse für alle Teilnehmer am Markt erwirken und gleichzei-
tig mithelfen, das Image einer Branche, die im Kanton Bern
auch in Zusammenhang mit dem Tourismus nicht gerade

unbedeutend ist, zu verbessern. Allerdings geht es nicht
darum, gastgewerblichen Heimat- oder Konkurrenzschutz zu
betreiben. Hingegen ist es legitim, als Vertreter des entspre-
chenden Berufsverbandes gleiche Bedingungen zu verlangen
und dafür einzustehen, dass durch ungleiche Regelungen
nicht Wettbewerbsverzerrungen entstehen. Der Auslöser zu
diesem Vorstoss waren hauptsächlich Medienberichte über
hygienische Zustände in gewissen Betrieben, aber auch über
die Situation rund um den Vollzug des Arbeitsrechts. Solche
Situationen werden medial verallgemeinert und schaden so
der ganzen Branche. Mit eine Rolle spielten aber auch Be-
richte und Unzufriedenheiten aus Mitgliederkreisen und nicht
zuletzt auch spezifische Gästereklamationen.
Das kantonale Gastgewerbegesetz wurde vor rund zehn
Jahren revidiert und gleichzeitig auch liberalisiert. Die Be-
dürfnisklausel ist zu Recht verschwunden. Aus liberaler Sicht
wäre sie durch nichts mehr zu rechtfertigen. Mit dieser Revi-
sion wurden aber leider auch die Anforderungen an einen
gastgewerblichen Unternehmer reduziert. So braucht es
beispielsweise für Betriebe bis zu 30 Plätzen keinen Fähig-
keitsausweis mehr. Damit ist das elementarste, gesetzesrele-
vante Grundwissen nicht mehr vorhanden. Diese Liberalisie-
rung hat in den vergangenen Jahren einen eigentlichen Boom
von Neueröffnungen ausgelöst. Eine Entwicklung, die unbe-
stritten eine ganz erfreuliche Markt- und Konkurrenzbelebung
ausgelöst hat. Doch führte sie leider auch dazu, dass eine
grosse Anzahl an Quereinsteigern ohne jegliche Ausbildung
den Schritt in die selbständige Unternehmertätigkeit gewagt
hat. Dies auch nicht selten unter dem Druck eines konjunktu-
rell bedingten Arbeitsplatzverlustes. Ich bezeichne dies als so
genannte Zwangsselbständigkeit. Und das Ganze in einer
Zeit, wo nicht nur die Betriebsdichte – wir haben heute auf
200 bis 230 Einwohner in diesem Land einen gastgewerbli-
chen Betrieb –, sondern auch die Gesetzes- und Regelungs-
dichte explosionsartig zugenommen hat.
Es gibt meines Wissens ausser dem Gastgewerbe keine
andere Branche, in der sich fast jeder befähigt fühlt, in ir-
gendeiner Form mitzuwirken. Und das ohne jegliche Vor-
kenntnisse in den gesetzesrelevanten Bereichen, wie Le-
bensmittelgesetz, Arbeitssicherheit, Arbeitsrecht, Gastgewer-
begesetz und so weiter. Vom betriebswirtschaftlichen Wissen
gar nicht zu reden. Sehr oft ist man sich in solchen Situatio-
nen der Verantwortung gegenüber dem Gast, dem Mitarbei-
ter, dem Lieferant und sich selber nicht bewusst. Es käme
niemandem in den Sinn, zum Beispiel eine Bäckerei, eine
Metzgerei oder einen andern Gewerbebetrieb zu eröffnen,
ohne das entsprechende Handwerk gelernt zu haben. So
werden nicht selten Konzepte für so genannte lässige und
trendige Bars und Imbissbuden von kreativen Quereinstei-
gern aufs Papier und dann oft auch in Sand gesetzt werden.
Sie verschwinden oft so schnell, wie sie gekommen sind, und
hinterlassen zum Teil betriebswirtschaftliche Scherbenhaufen
mit offenen Debitoren bei den Lieferanten, bei den Sozialver-
sicherungen und bei der Mehrwertsteuer. Hinzu kommen
Lohnforderungen der Mitarbeiter, Beanstandungen der Le-
bensmittelkontrolle sowie der Verlust der eigenen Altersvor-
sorge, die man beim Wechsel in die selbständige Unterneh-
mertätigkeit eingesetzt hat. Das Unvermögen der Querein-
steiger, die sich leichtsinnig und ohne Ausbildung in das
Abenteuer Selbständigkeit begeben haben, hinterlässt Sozi-
alfälle und grosse volkswirtschaftliche Schäden. Schäden, die
letztlich von der Allgemeinheit getragen werden müssen.
Die Volkswirtschaftsdirektion hat übrigens in Zusammenhang
mit der Antwort auf diesen Vorstoss eine Umfrage bei den
Regierungsstatthaltern durchgeführt. Sie hat dort unter ande-
rem die Frage gestellt, ob bei Betrieben, die ohne Fähigkeits-
ausweis geführt werden, beim Vollzug des Gastgewerbege-
setzes grosse Probleme bestehen. 20 Prozent der Regie-
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rungsstatthalter haben diese Frage mit einem uneinge-
schränkten Ja, und nur 11 mit einem uneingeschränkten Nein
beantwortet. Die andern befinden sich irgendwo dazwischen.
Also besteht auch aus Sicht eines Teils der Regierungsstatt-
halter Handlungsbedarf, wie er auch klar aus Sicht der Le-
bensmittelkontrolle und der Abteilung Arbeitsbedingungen
des beco besteht.
Aus all diesen Gründen ist es auch für Unternehmer von
Kleinbetrieben eine absolute Notwendigkeit, sich über mini-
male gesetzesrelevante Kenntnisse auszuweisen. Sicher
bringen auch diese Massnahmen das Problem einer teilwei-
sen Unfähigkeit nicht komplett vom Tisch. Doch hilft jeder
Schritt mit, diese Problematik zu minimieren. Im modularen
Aufbau der Vorbereitungskurse im kantonalen Berufsverband
Gastro Bern wäre es durchaus möglich, für solche Bedürfnis-
se ein Modul zu entwickeln und eine entsprechende Prüfung
durchzuführen. Die Zulassung zur Prüfung wird, wie das
bereits heute der Fall ist, nicht vom Besuch des Kurses ab-
hängig gemacht. In Bezug auf Kurs und Prüfung entstehen
dem Kanton keine Kosten.
Es geht hier nur um zwei Kategorien gemäss Artikel 19 der
Gastgewerbeverordnung. Es geht nicht um Einzelbewilligun-
gen, es geht nicht um Betriebe, die bis zu 100 Tage im Jahr
wirten dürfen. Auch geht es nicht um die Festwirtschaftsbewilli-
gungen. Es geht um Betriebe, die während des ganzen Jahres
offen sind und sich von einem herkömmlichen Restaurant nur
durch die Anzahl Sitzplätze unterscheiden, im Extremfall von
30 zu 31.
Stossend ist unter anderem die Tatsache – darauf werden wir
durch unsere Mitglieder immer wieder aufmerksam gemacht
–, dass bei gewissen Betriebskategorien und Bewilligungs-
arten nicht die gleichen Bedingungen punkto Einrichtungen
verlangt werden. Es geht auch darum, den Vollzug des Gast-
gewerbegesetzes zu verbessern. Diese Aufgabe liegt bei den
Gemeinden, die jedoch oftmals aus organisatorischen Grün-
den gar nicht in der Lage sind, diese Aufgabe vollumfänglich
wahrzunehmen. Aus unserer Sicht müsste auch das Aus-
stellen und Aufstellen von Provisorien restriktiver gehandhabt
werden. Sicher liegen gewisse Bereiche wie zum Beispiel die
Mehrwertsteuer oder der Vollzug des Gesamtarbeitsvertrags
nicht in der Kompetenz des Kantons. Doch kann der Kanton
im Zusammenspiel der Gesetzesvielfalt eine Koordinationsrolle
übernehmen. So kann eine Gleichbehandlung eher garantiert
werden. Wichtig scheint uns aber – hier geht die Antwort der
Regierung in die richtige Richtung –, dass die einzelnen Be-
hörden untereinander besser kommunizieren und Daten
austauschen. So könnte verhindert werden, dass ein ge-
scheiterter Unternehmer, der in einem Betrieb einen Scher-
benhaufen hinterlassen hat und seinen Verpflichtungen nicht
nachgekommen ist, kurze Zeit später unter dem Mantel einer
andern Gesellschaft wieder in ein neues Abenteuer einsteigt.
Das jüngste Beispiel aus der Stadt Bern konnte man in der
«BZ» vom 16. November lesen.
All die Erwägungen zu den beiden Ziffern des Vorstosses
beziehen sich nicht nur auf den Kanton Bern, sondern auch
auf andere Kantone, wo man die Schrauben wieder anziehen
will. Ich verlange ziffernweise Abstimmung und bitte Sie,
beide Ziffern des Vorstosses als Motion zu überweisen.

'LHWHU�:LGPHU� Wanzwil (SVP). Mit der Motion streben wir
nicht eine Umkehr der Liberalisierung im Gastgewerbe an,
die vor rund zehn Jahren realisiert worden ist. Die Lockerung
hat sich bewährt. Doch sind Mängel und Unzulänglichkeiten
vorhanden, die vorab die Wirte benachteiligen, die sich an die
Vorschriften halten. Mit dem Vorstoss möchten wir bewirken,
dass sich gewisse Betreiber von Gaststätten und Betrieben
ohne gastgewerbliche Bewilligung beziehungsweise gastge-
werbliche Fähigkeitsausweise, in- und ausserhalb des be-

wohnten Gebietes aus Unkenntnis, bewusster Umgehung der
Vorschriften und fehlender Kontrollen nicht einen wettbe-
werbspolitischen Vorteil verschaffen können. Für einen Wett-
bewerb kann es durchaus belebend sein, wenn Quereinstei-
ger ohne berufliche Ausbildung, ohne Branchenkenntnisse
und ohne gastgewerbliche Bewilligung ihr Glück im Gastge-
werbe versuchen. Doch herrscht im Gastgewerbe ein sehr
ausgeprägter Verdrängungswettbewerb, und es sind unter
den Beteiligten ungleich lange Spiesse vorhanden. Erfahrun-
gen aus eigener Anschauung haben mich veranlasst, als
Mitautor der Motion mitzuwirken. Probleme im Zusammen-
hang mit dem Alkoholausschank an Jugendliche, mit Vor-
schriften in den Bereichen Arbeitsrecht, Brandschutz, Ar-
beitssicherheit und Hygiene, mit Ausständen bei Steuern,
AHV und Lieferanten zeigen, dass in gewissen, vor allem
mobilen Betrieben Handlungsbedarf besteht. Die Umgehung
oder Nichtbeachtung von Vorschriften aus Unkenntnis darf
nicht als Wettbewerbselement salonfähig werden.
Ich bestreite die Auswertung der Umfrage bei den Regie-
rungsstatthaltern über die behördlichen Feststellungen und
Erfahrungen nicht grundsätzlich. Doch gibt das Umfrageer-
gebnis nicht ganz die Realität wieder. Etliche Betriebe mit
Mängeln werden nicht erkannt und nicht erfasst. Den fragli-
chen Betrieben unterstelle ich nicht einmal bewusste Umge-
hung der Vorschriften. Unfähigkeit und Unkenntnis sind
wahrscheinlich eher das Übel und sollten vermindert werden.
Betriebe, die sich an die Vorschriften halten, haben wegen
der Motion ganz sicher nichts zu befürchten. Im Gegenteil:
Sie sollen letztlich davon profitieren. Die Motionäre streben
keine globale Verschärfung oder zusätzliche flächendecken-
de Kontrollen an. Ich bitte Sie, den Vorstoss im Interesse
eines fairen Wettbewerbs im Gastgewerbe zu unterstützen.

0DUWLQ�YRQ�$OOPHQ� Thun (SP). Beim vorliegenden Vorstoss
sind sich die Sozialpartner einig. Sie haben miteinander ana-
lysiert, wo der Schuh drückt und wo man Verbesserungen
anbringen sollte. Ich spreche ganz bewusst Ziffer 2 an: Alle
wissen, wie die Situation in Bezug auf die Ausstände der
Mehrwertsteuer, der Sozialversicherungen, von AHV und
BVG, im Arbeitsrecht – sei es in Zusammenhang mit den
Löhnen, den Mindestlöhnen oder den Ferien – und nicht
zuletzt auch in Bezug auf die Eindämmung der Schwarzarbeit
aussieht. Sicher ist es nicht falsch, wenn man sagt, für die
AHV, die Pensionskasse und die Mehrwertsteuer seien die
Sozialversicherungen zuständig. Beim Arbeitsrecht sind die
Sozialpartner gefordert. Auf der andern Seite ist aber die
Koordination zu wenig gut, um gegen Betriebe, wo ein Kom-
men und Gehen ist, restriktiver zu sein. Die Umfrage bei den
Regierungsstatthalterämtern sagt etwas aus. Doch würde
eine Analyse der Betreibungsauszüge noch mehr aussagen.
Gastro Bern zog die gleichen Schlüsse wie wir auf der Ge-
werkschaftsseite. Sie hat Umfragen gemacht und festgestellt,
dass 500 bis 600 ihren Betrieb schliessen und wieder öffnen.
Dies bedeutet pro Tag rund 1,3 bis 1,5 Betriebe. Das ist nicht
wenig. Es gibt immer mehr davon und sie öffnen mehrmals
wieder einen Betrieb. Sie hinterlassen einen Scherbenhau-
fen, sei es mit Lohnausständen, die man dann über die Insol-
venzentschädigung geltend machen muss, sofern dies von
den Zeiträumen her überhaupt möglich ist. So wird die Ar-
beitslosenkasse zusätzlich unnötig belastet, was wir dann alle
auch wieder bezahlen. Oder auf der andern Seite die Sozial-
versicherungen, die das Nachsehen haben. Deshalb bitte ich
Sie, auch Ziffer 2 zu überweisen. Die Bekämpfung der Miss-
bräuche muss besser koordiniert werden.

%HUQKDUG� 3XOYHU�� Bern (GFL). Ich habe den Vorstoss mit
grossem Vergnügen gelesen. Die Argumentation von Martin
von Allmen kann ich gut verstehen. Es ist richtig, wenn sich
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die Gewerkschaften für Regulierungen einsetzen. Das hat
mich nicht überrascht, denn das ist ja ihre Aufgabe. Diese
Argumentation stimmt. Allerdings stammt der Vorstoss ja aus
der Feder von FDP- und SVP-Vertretern, die ich zwar per-
sönlich sehr schätze. Doch haben mich die Ziffern ein biss-
chen ironisch gestimmt. In der Junisession haben wir zum
Wachstumsbericht eine Planungserklärung der SVP verab-
schiedet. Wir von der GFL haben sie unterstützt. Darin stand
Folgendes: «Gesetzliche Grundlagen und Verfahren, welche
das wirtschaftliche Prosperieren des Kantons Bern verhin-
dern oder verzögern, sind wirtschaftsfreundlicher auszuge-
stalten.» Wir brachten noch eine ökologische Ergänzung ein,
die die bürgerlichen Fraktionen unterstützt haben, was uns
sehr gefreut hat. Wir haben das so verstanden, dass Neu-
gründungen, neue Entwicklungen und ökonomische Einstei-
ger nicht gebremst werden sollen. Das Gesetz sollte liberal
gestaltet werden, damit sie in den Markt einsteigen können.
Dies sollte eine Chance für das Wachstum im Kanton Bern
sein. Wenn man jetzt die Begründung im Vorstoss liest,
staunt man schon ein bisschen. Da steht: «Heute ist eine
Betriebsdichte erreicht, die aus wirtschaftlicher Sicht in kei-
nem Verhältnis mehr zur Einwohnerzahl steht.» Den näch-
sten Satz habe ich mit Vergnügen gelesen: «Leider ermög-
lichte diese Liberalisierung auch vielen Quereinsteigern ohne
jegliche entsprechende Ausbildung den Einstieg in eine un-
ternehmerische Tätigkeit.»
Wenn man für die Marktwirtschaft ist – und ich bin für die
Marktwirtschaft – ist es gut, wenn es Quereinsteiger gibt, die
eine unternehmerische Tätigkeit anpacken. Genau das
braucht unser Kanton. Gerade weil ich für den Markt bin,
sollten nicht der Staat oder wir als Politiker überlegen, ob das
Angebot wirklich in einem guten Verhältnis zur Einwohnerzahl
steht. Der Markt und die Nachfrage müssen entscheiden, ob
das Angebot zu gross oder zu klein ist. Diese Situation war in
Westeuropa immer so und wir werden sie künftig auch in
ganz Europa haben. Die GFL ist deshalb dagegen, das Flo-
rieren der Beizenszene abzuwürgen, nachdem das Gastge-
werbegesetz endlich liberalisiert worden ist. Sicher gibt es
auch merkwürdige Beizen und die von Herrn Künzli ange-
sprochenen Missstände gibt es sicher, das bestreiten wir
nicht, aber das Florieren sollte nicht wieder mit restriktiven
Regelungen zerstört werden. Deshalb sind wir gegen Ziffer 1
und wir würden sie auch als Postulat bekämpfen.
Bei Ziffer 2 ist es etwas anders. Der entscheidende Punkt ist
oft nicht die minimale Ausbildung, sondern die Frage, ob die
Leute gute Arbeit leisten oder nicht. Die Ausbildung, die der
Staat hier vorschreiben könnte, würde dort nichts Entschei-
dendes bringen, wie die Regierung erläutert. Bei Ziffer 2
können wir uns einem Postulat anschliessen. Beim Gesund-
heits- und Arbeitsrecht bestehen ja Vorschriften. Hier sind
sicher kleinere Verbesserungen möglich, so wie dies die
Regierung vorschlägt. Deshalb wären wir bei Ziffer 2 mit
einem Postulat einverstanden.

:DOWHU�%LHUL� Goldiwil (EVP). In den in Ziffer 1 aufgeführten
Bereichen gibt es bereits heute Kontrollinstanzen, die dem
geltenden Recht Nachachtung verschaffen sollten. Die EVP
sieht vor allem bei den Mängeln und bei der Unwissenheit in
betriebswirtschaftlichen Belangen Handlungsbedarf. Herr
Künzli hat das gut dargestellt. Die zahlreichen Konkurse
sowie Inhaber- und Pächterwechsel belegen dieses Manko.
Dadurch entstehen wirtschaftliche Einbussen bei den Liefe-
ranten und vor allem Ausfälle bei den Sozialwerken. Die EVP
will den persönlichen Handlungsspielraum auch nicht immer
durch Verschärfung der Vorschriften und Gesetze zusätzlich
einengen. Das liegt uns fern. Trotzdem sollte eine minimale
Ausbildung in Betriebswirtschaft für die Betreiber von Gast-
wirtschaftsbetrieben angestrebt werden.

Die in Ziffer 2 aufgelisteten Probleme in Bezug auf Steuern,
Sozialversicherungen und Arbeitsrecht in den Gastrobetrie-
ben stören uns sehr. Ein Beispiel ist die Mehrwertsteuer. Bei
einer Betriebseröffnung gibt es keine wirksame Kontrolle, ob
ein Betrieb die Mehrwertsteuer abrechnet und einbezahlt. So
kann der Betriebsinhaber eine fiktive Mehrwertsteuernummer
verwenden. Es kann theoretisch Jahre dauern, bis die Steu-
erverwaltung zufällig diesen Verstoss aufdeckt. Zu AHV und
BVG: Gemäss meinen Informationen haben die kantonalen
AHV-Zweigstellen den Auftrag, alle Betriebe mit Angestellten
zu erfassen und für das Erstellen der AHV-Abrechnungen zu
sorgen. Doch habe ich über das angewendete System nicht
schlecht gestaunt: Die Angestellten der Zweigstellen müssen
in den Anzeigern Inserate über Neueröffnungen oder über
spezielle Angebote absuchen und schauen, ob es Betriebe
gibt, die die AHV noch nicht abrechnen. Oder sie müssen
Bekannte fragen, ob diese allenfalls etwas über einen Päch-
terwechsel wissen. Bei diesen Methoden fallen ja unweiger-
lich gewisse Betriebe durch die Maschen. Wir unterbreiten
Ihnen in diesem Zusammenhang einen guten Vorschlag: Die
Regierungsstatthalter müssen Betriebsbewilligungen aus-
stellen, und zwar auch für Betriebe mit weniger als 30 Sitz-
plätzen. Der Aufwand wäre sehr gering, wenn der Regie-
rungsstatthalter diese Informationen dann an die Stellen von
AHV, BVG und an die Steuerverwaltung weiterleiten würde.
Würde die AHV bezahlt, würden zumindest die Angestellten
keinen Schaden davon tragen. Und mit der eingeforderten
Mehrwertsteuer könnten wir die Bundesfinanzen etwas ver-
bessern. Zudem könnte man mit dieser Massnahme, die
wirklich nicht aufwändig ist, von den korrekten Betriebsinha-
bern viel Ärger fernhalten. Die EVP unterstützt Ziffer 1 und 2
des Vorstosses als Postulat. Als Motion können wir dem
Vorstoss nicht zustimmen, weil er uns in gewissen Punkten
zu weit geht.

)UDQoRLV�&RQWLQL� Bienne (AVeS). Notre groupe soutient les
deux points de cette motion, particulièrement le point 2 qui
nous apparaît comme le point le plus important. Nous som-
mes satisfaits de voir des représentants de l’UDC et du parti
radical lutter pour davantage de prescriptions contraignantes
et heureux de voir que certains même dans ces partis com-
mencent à reconnaître les dégâts du libéralisme à tout crin.
Finalement ce constat n’est pas très étonnant, car au-
jourd’hui, dans un marché où certains ne se tiennent pas aux
règles qui sont édictées, ce sont finalement ceux qui conti-
nuent de les observer qui sont les perdants de cette concur-
rence déloyale. Ces pratiques abusives entraînent des pertes
importantes pour la collectivité au niveau des impôts, des
assurances sociales et ce sont souvent les fonds de solidarité
de ces assurances ou l’assurance-chômage contre
l’insolvabilité, donc finalement de l’argent public, qui doivent
faire les frais de ces pratiques douteuses. C’est aussi évi-
demment une perte pour les salariés de ces entreprises et
c’est là que le point 2 de la motion est important, puisqu’il
permettrait d’éviter des pratiques trop mauvaises pour les
salariés concernés. Ce sont souvent des salariés engagés à
temps partiel, souvent des femmes, souvent des étrangers ;
c’est d’ailleurs pourquoi la convention collective dans la bran-
che est rendue obligatoire par le Conseil fédéral et si elle est
rendue obligatoire, c’est bien parce qu’elle doit être respectée
par tous les acteurs économiques de cette branche. Il n’y a
dès lors rien de trop contraignant, qui serait contraire au
marché, d’exclure du marché ceux qui ne se tiennent pas aux
règles. Là également, dans d’autres domaines, on connaît
exactement les mêmes réglementations, comme par exemple
les adjudications des travaux publics où les gens qui ne se
tiennent pas aux règles, notamment en matière du droit du
travail, peuvent également être exclus du marché. Il n’y a
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absolument aucun problème ici à appliquer cette même règle
de manière conséquente dans le domaine de la restauration.
Nous espérons que cette réflexion qui a été engagée par
aussi les représentants des partis bourgeois sur les méfaits
de cette libéralisation pourront déboucher sur éventuellement
d’autres motions dans ce domaine. Ce n’est pas seulement
cette question d’autorisation qui doit être revue, c’est aussi la
dérégulation par exemple des conditions de travail,
l’ouverture des magasins le dimanche ou l’occupation des
jeunes et des apprentis au même tarif que les travailleurs
normaux, qui doit être combattue.

5XGROI�%LHUL� Oberbipp (SVP). Die Fraktion kam zu keinem
einheitlichen Schluss. Ich spreche hier für eine Mehrheit der
SVP-Fraktion. Die SVP lehnt sowohl eine Motion als auch ein
Postulat ab. Der Kanton Bern hat seit jeher darauf verzichtet,
die Ausübung des Gastgewerbes zum Schutz vor Konkurrenz
einzuschränken, wie dies die alte Bundesverfassung bis ins
Jahr 2000 noch zugelassen hat. Mit der Aufhebung der ge-
sundheitspolitischen Bedürfnisklausel hat der Kanton Bern
1993 verschiedene Einschränkungen aufgehoben. Es ent-
standen viele neue Betriebsformen; sie sind in der Antwort
des Regierungsrats aufgelistet. Und jetzt sind wir drauf und
dran, wieder neue Gesetze und Vorschriften zu kreieren und
einzuführen und wieder zum Zustand von 1993 zurückzu-
kommen. Das finden wir nicht richtig.
Die Motionäre begründen die beiden Ziffern damit, dass das
neue liberalisierte GGG seit zehn Jahren in Kraft sei. Als
positiv sehen sie an dieser Entwicklung die für den Konsu-
menten interessante Marktbelebung, die tatsächlich auch
eingetroffen ist. Jetzt hat man aber offenbar das Gefühl, dies
sei nicht gut. Als negativ bewerten sie die Tatsache, dass es
die Liberalisierung vielen Quereinsteigern leider ermögliche,
ohne Ausbildung den Einstieg in die unternehmerische Tätig-
keit zu wagen. Aber gerade das wollte man ja damals errei-
chen. Gerade hier bin ich mit den Motionären nicht einig. Das
geltende Recht hat sich grundsätzlich bewährt. Der Vollzug
des Gastgewerbegesetzes führt zu keinen grösseren Pro-
blemen. Bis vor zehn Jahren war für Kleinbetriebe ein ver-
einfachter Fähigkeitsausweis nötig. Die Gründe für den Ver-
zicht waren Folgende: Die kurze Ausbildung sei zu oberfläch-
lich, die Palette der Betriebe sei so vielfältig, dass die kurze
Ausbildung die verschiedenen Betriebsrichtungen ohnehin
nicht abdecke. Der Unterricht benachteilige Personen, die ein
praktisches Flair haben, theoretisch aber vielleicht nicht so
stark seien. So eine Aussage haben wir übrigens heute Mor-
gen von Herrn Pardini auch schon gehört. Eine überwiegende
Zahl der Betriebe wird bereits heute korrekt und ohne Bean-
standung geführt. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Es ist
allen klar: Eine kleine Anzahl wird immer schlüpfen, wie wir
es auch regeln. Ist es nötig, das ganze Verfahren wegen ein
paar schwarzen Schafen wiederum zu verschärfen?
Zu denken gibt mir auch die Umfrage bei den Regierungstatt-
halterämtern. Ich habe das vielleicht ein bisschen anders
verstanden als Herr Künzli. Die Betriebe, die mit einer Ausbil-
dung geführt werden, haben nicht besser abgeschnitten als
die Betriebe, die ohne Ausbildung geführt werden. Dies zeigt
mir: Wir brauchen keine neuen Vorschriften und Gesetze.
Sicher kann eine Ausbildung zu einem sauber geführten
Betrieb beitragen. Ein sauber geführter Betrieb ist selbstver-
ständlich die beste Visitenkarte. Doch muss dies ja im eige-
nen Interesse liegen. Die Praxis hat gezeigt, dass sehr viele
Betriebe exakt geführt werden und zu keinen Beanstandun-
gen Anlass geben.
Zu Ziffer 2. Die Regierungsstatthalter und die Gemeinden
können nicht zu einer restriktiveren Praxis angehalten wer-
den. Es besteht ein Rechtsanspruch, wenn die gesetzlichen

Anforderungen nicht erfüllt sind. Und es ist heute schon so,
dass auch für solche Dinge Vorschriften bestehen und peri-
odische Kontrollen durchgeführt werden, sei es in den Berei-
chen Lebensmittelhygiene, Feuerpolizei und so weiter. Sie
sind also nicht einfach frei. Auch werden die Probleme rund
um den Jugendschutz angesprochen. Die Alkoholabgabe ist
sicher ein Problem, das man sehr ernst nehmen muss. Doch
kann man es nicht mit dieser Motion verbessern. Schon vor
dem Anlass müssen Konzepte vorliegen. Dabei spreche ich
jetzt nicht von solchen Betrieben, die ganzjährig geöffnet
sind.
Mir leuchtet es nicht ein, wenn Wirtschaftsleute mehr Geset-
ze verlangen. Gefragt ist doch das Gegenteil, weniger Geset-
ze und mehr Unternehmertum. Dort wo es nicht gut ist, wo es
nicht sauber ist, muss man ja nicht hingehen. Ich werde den
Verdacht nicht los, dass man einen Schutz aufbauen will. Ich
könnte aus dem Oberaargau sehr gute Restaurants einer
hohen Preisklasse aufzeigen, die geschlossen werden
mussten. Sie wurden alle mit Ausbildung geführt. Heute sind
hohe Preisklassen weniger gefragt. Sicher tragen nicht die
kleinen Betriebe die Schuld, die ohne Ausbildung wirten. Ihre
Gäste gehen sicher nicht in die teuren Restaurants.

+DQV�-|UJ� 3ILVWHU� Zweisimmen (FDP). Gleich lange Spie-
sse: Wer hier im Saal will das nicht? Wir alle kämpfen doch in
unseren Branchen darum. Es ist klar, dass die gleich langen
Spiesse nicht überall gleich spitz sind. Die Landwirtschaft
kämpft gegen die Billigprodukte aus dem EU-Raum, die Wirt-
schaft will bilaterale Verträge oder noch viel lieber der EU
beitreten, damit die Spiesse gleich lang werden. Ich habe
vollstes Verständnis, wenn die Gastronomie auch gleich
lange Spiesse will. Doch was heisst das? Es gibt sehr viele
30- und 50-Platz-Angebote, die die Auflagen, die für einen
Gastwirtschaftsbetrieb nun einmal bestehen, nicht erfüllen.
Sei dies nun ein Bergrestaurant oder ein Talbetrieb. Sie müs-
sen behindertengerechte WC-Anlagen und behindertenge-
rechte Zugänge anbieten, lebensmittelrechtliche Auflagen
einhalten, zum Beispiel in Bezug auf die Kühlräume. Das
Lohnsystem, die Ferienentgeltung und die Sozialabgaben
müssen stimmen.
Sehr viele der 30- bis 50-Platz-Betriebe erfüllen diese Aufla-
gen nicht. Meine beiden Junioren haben im Jahr 2000 zu-
sammen mit anderen eine Skibar eingerichtet. Sie waren sehr
kreativ und sehr aktiv. Die Skibar wurde von einem grossen
Publikum besucht. Doch war niemand ausgebildet. Sie haben
einfach nach ihrem Gutdünken gehandelt. Ich kann es ver-
stehen, dass die Gastwirtschaftsbetriebe rund herum Sturm
gelaufen sind. Sie gaben sich selber nur einen kleinen Lohn,
es wurde nicht abgerechnet. Wohl haben sie das, was übrig
blieb, am Schluss auf ein Konto einbezahlt und gewisse
Events unterstützt. Das war gut für die Region. Aber für die
Gastwirtschaft war es negativ. Sie hatten kein WC, nur so
eine Einrichtung, wo Frauen und Männer das gleiche WC
benutzten. Ich habe während dem Mittagessen Brigitte Bolli
gefragt, ob sie dies in einem Bergrestaurant bemängeln wür-
de. Bei einer Skibar ist es klar: Man findet das sicher toll. Und
genau dort sind die Spiesse nicht gleich lang.
Ich sehe in der Motion nicht das Begehren, einen Schutz für
die Gastronomie aufzubauen. Zudem ist sie auch nicht ein
Angriff gegen die Landwirtschaftsbetriebe mit einem ähnli-
chen Angebot. Vielmehr geht es um eine minimale Ausbil-
dung in der Dauer von einem oder anderthalb Tagen, die
diesen Betrieben nur helfen kann. Über die Wirkung kann
man diskutieren. Die FDP ist immer ein bisschen gegen Ge-
setze und möchte alles immer ein bisschen freigeben. Das
kann Vorteile, aber auch Nachteile mit sich bringen. Die
Mehrheit der FDP unterstützt hier ein Postulat. Eine Motion



Volkswirtschaft 24. November 2004 – Nachmittag 1343

lehnt sie ab. Ich empfehle Ihnen, zumindest ein Postulat zu
überweisen, damit die Regierung den Auftrag erhält, die Pro-
blematik, die unter den Ziffern 1 und 2 geschildert wird, zu
prüfen, damit man das Problem in Griff bekommt.

(OLVDEHWK� *LOJHQ�0�OOHU� Ostermundigen (SP). Die SP un-
terstützt diesen Vorstoss, obwohl man nicht per Gesetz den
Erfolg eines Unternehmens oder eines Gastwirtschaftsbe-
triebs verordnen kann. Doch kann man mit diesem Vorstoss
einen gewissen Druck erzeugen, das geltende Gesetz kon-
sequent anzuwenden. Auch die SP ist gegen Schwarzarbeit.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen gute Bedin-
gungen haben und mit den Sozialleistungen soll richtig abge-
rechnet und umgegangen werden.
Zur minimalen Ausbildung: Ich lege meine Interessenbindung
offen dar. Bevor meine ältere Tochter die Matur gemacht und
ein Studium angefangen hat, lernte sie zuerst Servicefachan-
gestellte. Wir hatten unsere lieben Sorgen und Nöte, das
kann ich Ihnen sagen. Herr Künzli, ich weiss, Sie haben ei-
nen anstrengenden Beruf. Aber was hier unter dem Begriff
der gleich langen Spiesse beschrieben wird, bedeutet, dass
in Ihrem Gewerbe sehr viele ungelernte Leute mit fast der
gleichen Entlöhnung arbeiten können. Die Ausbildung hat
auch mit der Wertschätzung etwas zu tun. Eine Serviertoch-
ter ist nichts wert, sie ist das letzte Glied in der Kette. Aber
wir, ich und vielleicht auch Sie verstehen den Beruf des Wir-
tes als einen dienenden Beruf. Es geht darum, jemandem
das Gefühl zu geben, er sei willkommen. Für gewisse Leute
sind Sie sogar das Wohnzimmer, da am Feierabend mehr
Leute in der Beiz sitzen als zu Hause. Sie müssen also einen
wichtigen Teil an Wertschätzung dem Gast und den Leuten,
die im Gastgewerbe arbeiten, entgegenbringen. Diese Wert-
schätzung kann man nicht verordnen, auch nicht von Staates
wegen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie jetzt mit der dreijähri-
gen Ausbildung vorwärts machen. Die Leute müssen konse-
quent angestellt und belohnt werden, wenn sie diese Ausbil-
dung abgeschlossen haben. Sie müssen anders gestellt
werden als Quereinsteiger. Eine gute Hausfrau kann sicher
genau so gut als Serviertochter arbeiten, das bestreite ich
nicht. Aber Sie haben gegenüber dem Handwerk ein Problem
in Bezug auf die Aus- und Weiterbildung. Die vier Tage, die
früher der Wirteverband angeboten hat, genügen nicht. Viel-
mehr müssen Sie sich konsequent von Ihrer Organisation her
einsetzen, dass dieser Berufsstand wie in Österreich oder in
Italien einen menschlichen und einen wirtschaftlichen Wert
erhält. Dann geniessen Sie unsere volle Unterstützung.
Meine Tochter arbeitet immer noch auf diesem Beruf, weil sie
während dem Studium etwas verdienen will. Sie ging im Ber-
ner Oberland in eine Beiz und sagte: «Da bin ich, ich möchte
gerne eine bestimmte Zeit zu Ihnen arbeiten kommen. Ich bin
gelernte Servicefachangestellte.» Herr Künzli, wissen Sie,
was die Wirtin antwortete? «Nein, gibt es das noch?» Hier
besteht also ein Nachholbedarf.
Einer restriktiven und einheitlichen Bewilligungspraxis stellen
wir uns nicht entgegen. Doch können wir nicht hinter die
Regelung aus dem Jahr 1993 gehen. Es geht vielmehr um
eine konsequente Umsetzung und um das Einhalten der
heute gültigen Rechtsprechung. Weder die Volkswirtschafts-
direktion noch der Grosse Rat können einen wirtschaftlichen
Misserfolg oder einen Konkurs verhindern. Und dies in keiner
Branche, nicht nur im Gastgewerbe. Wir bitte Sie, diesen
Vorstoss im Sinne eines gewissen Druckmittels zu unterstüt-
zen, aber mit dem Wunsch an die Funktion, die Sie, Herr
Künzli, heute haben, sich in diesem Punkt anzustrengen.

%pDWULFH�'HYDX[�6WLOOL� Orvin (PRD). Sans vouloir rallonger
un débat où presque tout a déjà été dit parmi les arguments
et les contre-arguments qu’il est possible d’évoquer sur le

sujet, j’aimerais quand même apporter le point de vue de la
région francophone du canton. Sans vouloir non plus créer un
débat idéologique, je voudrais dire à mon collègue M. Contini
qu’à mon sens le libéralisme n’exclut ni la rigueur ni même le
respect des règles en vigueur. C’est un fait qu’on a dû cons-
tater, depuis que cette nouvelle loi largement plus libérale
existe – c’est un fait qui mérite d’être relevé et qui est positif –
que beaucoup de personnes se sont senties une vocation et
ont créé, pour certaines d’entre elles avec succès, un nouvel
établissement qui marche et qui est un réel profit pour la
société. En revanche, cela n’en est pas moins vrai que nom-
breux sont celles qui se sont lancées dans l’aventure, avec
nettement moins de succès tant du point de vue des stan-
dards de qualité que des suites qui en découlent sur le plan
financier et social. Pour ceux qui sont actifs au niveau com-
munal, vous êtes aussi informés de ce que cela a parfois
coûté aux collectivités publiques que de devoir accompagner
les suites de faillites de certains de ces établissements.
J’ai été approchée par des restaurateurs de notre région, qui
comptent parmi les gens sérieux et respectueux des règles et
qui font que le Jura bernois est un fleuron gastronomique de
ce canton. Ces gens-là considèrent que la situation actuelle
nuit à l’image de la profession en général et qu’il serait bon
effectivement d’instaurer un cours qui permette de garantir,
autant que faire se peut, un standard minimum de qualité
pour garantir l’image de la profession, mais aussi pour notre
bien à tous en tant que consommateurs. Dans le Jura ber-
nois, parmi les professionnels sérieux et compétents, on
soutient cette motion. Je vous invite pour ma part à en faire
de même ou à tout le moins, si cela n’est pas possible pour
vous d’y souscrire comme motion, en tout cas de l’accepter
comme postulat.

%ULJLWWH� %ROOL� -RVW� Bern (FDP). Ich bin nicht, wie meine
Vorrednerin, für den Vorstoss, sondern gegen Ziffer 1, und
zwar auch als Postulat. Doch habe ich grosses Verständnis
für den Vorstoss und ich anerkenne auch, dass im Gastge-
werbe eine verschärfte Situation herrscht. Es ist legitim, wenn
die Gewerkschaften besser eingehaltene Arbeitsbedingungen
fordern und wenn die Wirte aus Eigeninteresse gewisse Ein-
schränkungen und Verschärfungen des Gesetzes fordern.
Das ist alles legitim, das gehört zu unserer Politik. Doch ist es
auch legitim darauf hinzuweisen, dass hier massive Einze-
linteresse im Spiel sind. Die Grundfrage lautet nämlich: Wie
viel Markt, wie viel Regulierung wollen wir? Wie viel Regulie-
rung behindert den Markt? Ich persönlich vertraue dem Markt
und bin der Überzeugung, dass wir mit viel weniger Vor-
schriften viel mehr Wettbewerb und auch generell viel mehr
Wachstum in unserer Schweiz und auch in unserem Kanton
erreichen können. Ich bedaure es sehr, dass man jetzt mit
dieser Motion zum Teil eine wichtige und richtige Liberalisie-
rung rückgängig machen will. Doch will ich nicht missverstan-
den werden, denn es ist völlig klar: Die geltenden Gesetze,
also das Arbeitsgesetz, das Lebensmittelgesetz und das
Baugesetz, müssen von allen Spielern im Markt eingehalten
werden. Das ist keine Frage. Aber dass man bei jedem Pro-
blem, das entsteht, wenn mehr Wettbewerb aufkommt, wie-
der nach dem Staat ruft und nach mehr Bewilligungen sowie
nach strengeren Vorschriften schreit, finde ich falsch.
Gleich lange Spiesse tönt gut und richtig. Warum aber dann
nicht für alle eine Lockerung vornehmen, statt für alle stren-
gere Bewilligungen einführen? Dann sind die Spiesse näm-
lich auch wieder gleich lang. Dann könnte man nämlich das
Gleiche, also Lockerung von Bewilligungen und Abbau von
Vorschriften für alle erreichen. Das wäre der richtige Weg. Ich
habe vor allem an die Bürgerlichen einen Wunsch: Sprechen
Sie doch bitte nicht immer nur am Sonntag von mehr Markt,
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von mehr Wettbewerb und von Liberalisierung. Treten wir
doch auch mal an einem Mittwoch den Tatbeweis an, dass
wir dafür sind. Aus diesem Grund sollte man Ziffer 1 als Po-
stulat ebenfalls ablehnen.
Ich vertraue insofern dem Markt, als man zusammen mit der
Vollzugskontrolle mit den bestehenden Vorschriften sehr viel
erreichen kann. Doch bin ich realistisch genug und ich weiss,
dass in der Politik leider allzu oft die Regulierer eine Mehrheit
haben. Deshalb wird der Vorstoss wahrscheinlich als Postulat
überwiesen. Aber in diesem Fall hoffe ich, die Volkswirt-
schaftsdirektorin werde den liberalen Weg nicht verlassen.
Ihre Antwort zeigt nämlich auf, dass es sich um ein Vollzugs-
problem handelt und nicht um ein Problem von neuen Bewil-
ligungen und neuen Vorschriften. Dies können wir nicht mit
dem Ruf nach mehr Staat und mehr Regulierung lösen. Herr
Pulver hat mir mit jedem Wort aus dem Herzen gesprochen.
Ich bitte den Grossen Rat, Ziffer 1 auch als Postulat abzuleh-
nen.

+DQV�%LHUL� Spiez (SP). Ich bin dankbar, wenn Frau Bolli die
Forderung der Gewerkschaften begreift, wonach auch im
Gastgewerbe den Angestellten nicht nur die Löhne, sondern
auch die AHV bezahlt werden soll. Ich nehme an, sie meint
damit, dass auch die Steuern inklusive Mehrwertsteuer be-
zahlt werden sollen. Sie ist aber der Meinung, der Markt wer-
de das richten. In diesem Fall müsste man jedoch an jede
Gastwirtschaftstüre einen mit einem amtlichen Stempel ver-
sehenen Auszug nageln, auf dem ersichtlich ist, ob diese
Abgaben tatsächlich bezahlt worden sind. Somit würde klar:
In dieser Wirtschaft werden die Löhne und die sozialrechtli-
chen Abgaben korrekt bezahlt. Wenn das Schaffen von Tran-
sparenz die Meinung des Marktes ist, bin ich auch für den
Markt. Aber leider will Frau Bolli gleichzeitig keine Vorschrif-
ten. Sie ist der Meinung, der Markt werde es richten. In die-
sem Fall bin ich mit Herrn Pfister einverstanden. Es braucht
wirklich gleich lange Spiesse, damit dann wirklich alle die
gleich langen Spiesse haben, also diejenigen, die bezahlen
gegenüber denjenigen, die nicht bezahlen. Eine Kontrolle ist
nötig. Und je mehr man liberalisiert, desto wichtiger ist die
Kontrolle, damit das, was liberalisiert wurde, eingehalten wird.
Deshalb bitte ich Sie, dem Postulat in Ziffer 1 und 2 zuzu-
stimmen. Ich beantrage für Ziffer 2, die ausserordentlich
wichtig ist, eine Abstimmung unter Namensaufruf.

&KDUOHV�$HEHUVROG� Treiten (SVP). Als ich diese Motion zum
ersten Mal gesehen habe und feststellte, wer sie eingereicht
hat, hat es mir wirklich ein bisschen «hingere gschträut». Vor
rund zehn Tagen hat es dann gebessert, als ich sah, was die
Voraussetzungen für Punkte beim HIV sind. Bei dieser Moti-
on gibt es etwa vier Punkte. �*HOlFKWHU�LP�6DDO� Nein, es tut
mir Leid, aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wenn
ich einen solchen Vorstoss sehe und gleichzeitig den Wunsch
höre, man wolle wirtschaftsfreundlich denken. Wenn es noch
so wäre, wie Herr Widmer gesagt hat, also wenn es darum
ginge, die Kontrollen zu den bestehenden Vorschriften durch-
zuführen. Aber davon habe ich im Motionstext nichts lesen
können. Er sagte, es gehe darum zu verhindern, die Vor-
schriften zu umgehen. Aber Vorschriften kann man ja nur
dann umgehen, wenn es bereits solche gibt. Also bestehen
sie bereits. Hier muss man somit überhaupt nichts ändern.
Die Grundlagen für die Kontrollen bestehen.
Wir haben zu Hause auch so einen Betrieb mit einem Ange-
bot im Tourismusbereich. In unserem Gebiet haben wahr-
scheinlich mehr Kleinbetriebe ein Qualitätsgütesiegel von
Schweiz Tourismus als Gastwirtschaftsbetriebe mit einer
offiziellen Bewilligung. Das könnte man mal kontrollieren. Die
Leute machen also schon etwas. Aber sie machen das, was
dem Gast dienlich ist, denn sonst hätten sie keine Gäste

mehr. In unserem Dorf hat die Wirtin vor einem Jahr die Wir-
teprüfung gemacht. Aber bereits nach einem Jahr wurde die
Wirtschaft geschlossen, weil die Leute nicht die Fähigkeiten
hatten, einen Betrieb zu führen. Das hat also mit der Ausbil-
dung nichts zu tun. Wir müssen die Leute als Gäste nehmen,
das ist massgebend, und sie dementsprechend behandeln
und bewirten. Dann besuchen sie unseren Betrieb. Ich habe
gar nichts gegen die Vorschriften, denn die brauchen wir.
Aber wir können sie auch ins Extrem führen. Wir können von
einem Kleinbetrieb auf dem Land sicher nicht verlangen, die
gleiche Küche einzurichten wie das Bellevue in Bern. Hier
könnte man ja auch von gleich langen Spiessen reden. Aber
das kann es ja nicht sein. Für diejenigen, die nicht fähig sind,
im Gastgewerbe zu arbeiten, für die haben wir mit dem vor-
liegenden Vorstoss auch keine Lösung. Das regelt sich von
selber, auch für die Kleinbetriebe. Ich bitte Sie, beide Ziffern
dieser Motion abzulehnen, und verlange ebenfalls Namens-
aufruf.

5XHGL� /|IIHO� Münchenbuchsee (EVP). Die EVP hat sich
immer gegen die Deregulierung und Liberalisierung im Gast-
gewerbegesetz gewehrt. Eine minimale Ausbildung, so wie
sie unter Ziffer 1 gefordert wird, die zum Beispiel auch die
problematischen Seiten des Alkohols sowie den Jugend-
schutz thematisieren würde, wäre sehr sinnvoll. Betreffend
Jugendschutz muss ich aber die Motionäre auf einen Irrtum
aufmerksam machen. In der Problemauflistung in ihrer Motion
wird der Jugendschutz an erster Stelle erwähnt. Damit sugge-
rieren die Motionäre, es seien vor allem die Quereinsteiger
und die Unausgebildeten, die gegen die Jugendschutzvor-
schriften verstossen. Auch im Votum von Dieter Widmer habe
ich das herausgehört. Wir haben von der Suchtprävention
aus Testkäufe durchgeführt, und zwar nicht nur im Detailhan-
del, sondern auch in Gastgewerbebetrieben. Bei den meisten
handelte es sich um gestandene, alteingesessene Betriebe
und nicht um irgendwelche Buden, die kommen und gehen.
Jetzt müssen Sie gut zuhören: In 22 von 37 Betrieben wurden
unsere minderjährigen Beizenbesucherinnen mit Alkohol
bedient. Wie auch immer ihre Motion jetzt dann vom Grossen
Rat beurteilt wird: Ich bitte Sie und vor allem auch den Ver-
band, Klaus Künzli, den Jugendschutz auch bei den bestan-
denen Betrieben ernst zu nehmen. Auch dort sollte so weit
gegangen werden, wie dies in der Motion steht, und der Ent-
zug von Betriebsbewilligungen gefordert werden, wenn man
sich nicht daran hält. Die Jugendschutzvorschriften sind
heute absolut klar. Mittlerweile kennt sie bald jedes Kind.

6DPXHO� *UDEHU� Horrenbach-Buchen (SVP). Als Kantons-
vertreter einer Rand- und Bergregion möchte ich auch diese
Perspektive etwas ausleuchten. Es wäre falsch, wenn man
etwas ändern oder sogar verschärfen würde, das sich in den
letzten Jahren gar nicht so schlecht bewährt hat. Auch wäre
es falsch, ihm mit einem neuen Gesetz oder mit einer Ver-
ordnung Einhalt zu gebieten. Das Ganze hat sich gerade in
den Rand- und Bergregionen auch aus einem Bedürfnis her-
aus ergeben. Touristen, Biker und Wanderer sind sich heute
nicht mehr gewohnt, einen schweren Rucksack zu tragen. Es
ist doch viel bequemer, wenn man unterwegs irgendwo eine
kleine Erfrischung oder eine Verpflegung bekommt. Sicher
muss man sie bezahlen. Mit der Motion würde man gerade
Rand- und Bergregionen, diejenigen also, denen man immer
sagt, sie sollen innovativ werden und mit der Zeit gehen,
einen Schritt zurück stossen. Im Gesetz steht klar umschrie-
ben, dass Betriebe, die den Anforderungen nicht genügen,
eingeschränkt oder sogar geschlossen werden. Ich selber
kenne jedoch Betriebe, die gut geführt werden, sehr seriös
und sauber, und die den Anforderungen entsprechen. Die
Gäste fühlen sich dort wohl. Wäre dies nicht der Fall, würden
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sie den Betrieb nicht mehr aufsuchen. Gerade in den Rand-
und Bergregionen spricht man vor allem noch deutsch, so
dass man einander versteht. Gerade Kleinbetriebe haben
eine gute Brückenfunktion zwischen Stadt und Land. Ziffer 1
möchte ich ablehnen. Bei Ziffer 2 könnte ich möglicherweise
einem Postulat zustimmen.

)ODYLD� :DVVHUIDOOHQ� Hinterkappelen (SP). Wir diskutieren
hier über eine unbefriedigende Situation im Gastgewerbe. Wir
sind uns alle einig. Ich habe bei der Motion auch ein ungutes
Gefühl, weil ich wie Brigitte Bolli Eigeninteressen der Mächti-
gen ausmachen kann. Die Eigeninteressen der Gewerk-
schaften müssten Sie mir aber noch erklären. Hier geht es
wirklich um die schwarzen Schafe, die das Arbeitsgesetz
nicht einhalten. Schwarze Schafe gibt es viele. Darunter
befinden sich solche mit und solche ohne Fähigkeitsausweis.
Ich zweifle, ob man mit einer restriktiveren Bewilligungspraxis
genau die schwarzen Schafe herauspickt. Ich packe jetzt hier
gleich die Chance und frage die Volkswirtschaftsdirektorin,
warum es nicht möglich ist, mit den bestehenden gesetzli-
chen Bestimmungen härtere und regelmässigere Kontrollen
durchzuführen, um sicher zu gehen, dass die gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden. Dies gerade im Arbeits-
gesetz.

.ODXV�.�Q]OL� Ittigen (FDP). Ich bedanke mich ganz herzlich
für diese Diskussion. Sie war auch für uns sehr interessant
und ich kann Ihnen versichern: Auf der Tribüne sitzen einige
Wirte, die die Debatte sehr interessiert verfolgt haben.
Wir haben nie behauptet, all die Betriebe ohne Fähigkeits-
ausweis seien à priori schlecht und diejenigen mit Fähigkeits-
ausweis machten alles korrekt. Es gibt in beiden Kategorien
schlechte und gute Betriebe. Wenn wir in der Motion eine
bessere Ausbildung verlangen, geht es darum, die Problema-
tik mittels einer besseren Ausbildung zu minimieren. Ich habe
von gewissen Kreisen her für die Problematik der Ungleich-
behandlung Verständnis gespürt, aber auch dafür, dass man
das Image der Branche aufbessern könnte, wenn wir immer
mehr schwarze Schafe ausmerzen würden. Doch habe ich
auch von Hans-Jörg Pfister Verständnis gespürt, der mit
seinem Beispiel die ganze Sache auf den Punkt gebracht hat.
Ich habe aber auch Ängste gespürt, Ängste, dass plötzlich
Betriebe getroffen werden, die es eigentlich gut machen,
Betriebe in ländlichen Gebieten, die eine gewisse Innovation
bewiesen haben. Doch geht es uns nicht um diese Betriebe
in diesen Gebieten. Es geht uns auch dort um eine Gleichbe-
handlung.
Vor allem von liberaler Seite her habe ich auch Ablehnung
gespürt. Die Antwort der Regierung gibt einen Auszug aus
den Regierungsrichtlinien zum Wirtschaftswachstum wieder,
die auch Herr Pulver erwähnt hat. Danach können Vorschrif-
ten und Verfahren, die die Entwicklung der Wirtschaft ein-
schränken, geändert oder sogar aufgehoben werden, sofern
sie nicht der Wahrung übergeordneter Interessen dienen.
Würde man das weiter entwickeln, könnte die Wahrung über-
geordneter Interessen das Wiedereinführen von Regelungen
nötig machen. Und das ist genau das, was wir mit unserer
Motion wollen.
Ich bin überhaupt nicht gegen Quereinsteiger. Es gibt sehr
gute Quereinsteiger. Doch gibt es auch solche darunter, die
nicht ausgebildet wurden, die ein halbes Jahr existieren und
hochgejubelt werden und nach einem Jahr den Betrieb als
Scherbenhauen verlassen. Dabei bleiben oft viele Schulden
übrig. Diese Quereinsteiger haben eine Marktbelebung ge-
bracht, wie ich das bereits in meinem Eingangsvotum darge-
legt habe. Das war gut so. Sie haben den Markt belebt und
der Markt motiviert auch die Mitbewerber. Aber der Markt
regelt die ganze Geschichte nicht, dies vor allem im Bereich

des Gastgewerbes. Im Gastgewerbe befinden sich rund 50
Prozent Mietbetriebe. Macht ein Betreiber Konkurs, findet der
Hausbesitzer wieder einen neuen Betreiber, obwohl der Be-
trieb vielleicht schon lange nicht mehr überlebensfähig war.
Dies würde weniger passieren, wenn die Leute besser aus-
gebildet wären und sich bewusst wären, was auf sie zu-
kommt.
Zu Frau Gilgen und der Ausbildung und Wertschätzung der
Servicemitarbeiterinnen. Sie werden heute Servicefachange-
stellte und nicht Serviertöchter genannt, das muss hier auch
festgehalten werden. Ich bin absolut einverstanden: Es
braucht Wertschätzung vom Wirt her, vom Unternehmer her.
Aber es braucht auch Wertschätzung vom Gast her. In die-
sem Bereich erleben wir bisweilen Dinge, die völlig ins Ge-
genteil laufen.
Der Jugendschutz ist uns absolut wichtig. Die Testeinkäufe
sind nichts Erfreuliches, aber dort sind wir dran, auch in der
Ausbildung. Noch einmal zu Frau Gilgen: Ab 2005 gibt es im
Gastgewerbe nur noch dreijährige Lehren. Hier haben wir
also einen Schritt in die von Ihnen gewünschte Richtung
gemacht. Ich wandle beide Ziffern in ein Postulat.

0DUWLQ�YRQ�$OOPHQ� Thun (SP). Kurz ein Wort an die Unent-
schlossenen: Herr Walter Bieri hat das Problem mit den fikti-
ven Mehrwertsteuernummern angesprochen. Auch hat er die
Möglichkeit eines Informationsaustauschs zwischen Regie-
rungsstatthalter und AHV-Ausgleichskassen erwähnt. Es gibt
also schon Möglichkeiten. Ziffer 2 zielt auf diese bessere
Koordination hin. Die Erfassung sollte einfacher gestaltet
werden, ohne mit dem Datenschutz Probleme zu bekommen.
Herr Bieri von der SVP hat gesagt, es gebe ja nur eine kleine
Anzahl schwarzer Schafe. Das stimmt so nicht, deshalb sollte
man etwas unternehmen. Dies ist der Grund für den relativ
breit abgestützten Vorstoss.
Herr Pfister hat aufgezeigt, wie eine Entwicklung Richtung
Schwarzarbeit verlaufen kann. Nichts gegen Innovation und
Kreativität. Aber wir haben Spielregeln, die von allen einge-
halten werden müssen, sonst nimmt die Qualität massiv ab.
Ich habe ein Problem, wenn es um die Sozialversicherungen
geht. Wir wollen die Ausgleichskassen, die Pensionskassen
und die Mehrwertsteuer nicht verkommen lassen. Hier haben
wir im Rat ein gemeinsames Interesse.
Herr Aebersold sagte, man müsse dem Gast dienen, das ist
ganz richtig. Hier könnten wir wohl auch etwas von Österreich
lernen. Allerdings sagte er, die Nichtfähigkeit werde vom
Markt selber geregelt. Das stimmt eben gerade nicht. Des-
halb ist Ziffer 2 so wichtig. Oft macht, wer in Konkurs geht,
mehrmals Konkurs und öffnet wenn möglich schon am näch-
sten Tag im gleichen Lokal wieder einen Betrieb. Hier müs-
sen wir einen Riegel schieben. Wer seinen Betrieb korrekt
führt, verdient einen besseren Schutz vor solch unlauterem
Wettbewerb. Ich möchte diejenigen, die noch zaudern, dazu
bringen, zumindest dieser Ziffer zuzustimmen.

3UlVLGHQW� Beide Ziffern der Motion wurden in ein Postulat
gewandelt.

(OLVDEHWK� =|OFK�%DOPHU� Volkswirtschaftsdirektorin. Mit der
Umwandlung in ein Postulat wird dem Antrag der Regierung
entsprochen. Sie können der Antwort entnehmen, warum wir
ein Postulat vorschlagen. Wir möchten mit den Regierungs-
richtlinien und mit der Wachstumsstrategie wirtschaftshem-
mende Vorschriften beseitigen. Trotzdem beantragen wir ein
Postulat, da wir bereit sind zu prüfen, wo der Vollzug verbes-
sert werden könnte. Dies geht in Richtung ihres Anliegens,
Frau Wasserfallen. Unter Ziffer 2 wollen wir mit einem Postu-
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lat prüfen, ob die Information zwischen den beteiligten Be-
hörden verbessert werden könnte. Dies sind die Gründe,
warum Ihnen die Regierung beantragt, ein Postulat anzu-
nehmen.

3UlVLGHQW� Die Herren Bieri, Spiez, und Aebersold haben
Namensaufruf verlangt. Das Begehren muss von mindestens
35 Mitgliedern des Grossen Rats unterstützt werden.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 96 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 des Postulats stimmen: Aellen,
Anderegg, Andres, Antener, Astier, Balli-Straub, Baumgart-
ner, Beeri-Walker, Bertschy, Bieri (Goldiwil), Bieri (Spiez),
Blanchard, Blaser, Bommeli, Bornoz Flück, Boss, Brand,
Bula, Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-Reusser, Contini,
Devaux Stilli, Erb, Feller, Frainier, Fuchs, Gagnebin, Gerber-
Boillat (Bienne), Gfeller, Giauque, Gilgen-Müller, Gnägi,
Grunder, Guggisberg, Haas, Hänni (Thun), Hess (Münsin-
gen), Hess (Stettlen), Hofmann, Indermühle, Jaggi, Käser
(Langenthal), Käser (Meienried), Käser (Münchenbuchsee),
Kneubühler, Kohler-Jost, Kropf, Künzler, Künzli, Kurt, Kurth,
Lagger, Landolt, Löffel, Lörtscher, Markwalder, Marti Anliker,
Meyer, Michel (Lyss), Müller (Thun), Ochsner, Oppliger, Par-
dini, Pauli (Nidau), Pfister, Portmann, Ramseier, Rérat, Rik-
kenbacher, Riesen, Ryser, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger,
Schärer, Schiltknecht, Schnyder Zysset, Schori (Bern), Schori
(Spiegel), Schürch, Schwarz, Seiler, Siegenthaler (Bern),
Sommer, Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Stauffer, Sterchi,
Streiff-Feller, Stucki, Stucki-Mäder, Studer, Sutter (Nieder-
bipp), Tanner, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen (Thun),
von Ballmoos, Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer
(Bern), Widmer (Wanzwil), Widmer-Keller, Winkenbach-Rahn,
Wisler Albrecht, Zuber (104 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aebischer, Aeschbacher
(Bätterkinden), Aeschbacher (Gümligen), Aeschlimann, Bal-
mer, Barth, Bernhard-Kirchhofer, Bieri (Oberbipp), Blank, Bolli
Jost, Brönnimann, Buchs, Burkhalter (Linden), Burn, Eber-
hart, Eberle, Ernst, Etter, Fässler-Schärer, Fischer (Lengnau),
Friedli, Gerber (Gohl), Graber, Grossen, Hadorn, Haldimann,
Häsler, Heuberger, Hostettler, Hufschmid, Koch, Küng, Lack,
Lauterburg-Gygax, Lecomte, Leuenberger, Loosli-Amstutz,
Lüthi, Messerli, Morgenthaler, Mosimann, Müller (Zäziwil),
Oesch, Pauli (Schliern), Pulver, Reber, Rösti, Rufer-Wüthrich,
Sägesser, Salzmann, Schneider, Schneiter, Schwarz-
Sommer, Siegenthaler (Rüti b.Büren), Spring, Steiner, Stru-
chen-Schwab, Sutter (Biel), Tiefenbach, von Siebenthal,
Wälchli-Lehmann, Wiedmer, Zwahlen (64 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Fritschy, Huber, Moser (3 Rats-
mitglieder).

Abwesend sind: Berberat, Bernasconi, Bühler, Bütler, Fischer
(Meiringen), Gresch, Hänni (Kirchlindach), Hänni (Köniz),
Hänsenberger-Zweifel, Hess-Güdel, Hofer, Jenk, Kaiser,
Kilchherr, Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Kunz (Diemtigen),
Matti, Michel (Brienz), Renggli, Rhyn, Rytz, Schnegg, Stalder,
Staub-Lerch, Suter, Wälti-Schlegel, Zryd (28 Ratsmitglieder).

Präsident Heinz Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW� Der Rat hat Ziffer 1 des Postulats mit 104 gegen
64 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.
1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 2 des Postulats: Aebischer, Aellen,
Aeschbacher (Gümligen), Aeschlimann, Anderegg, Andres,
Antener, Astier, Balli-Straub, Barth, Baumgartner, Beeri-
Walker, Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Bieri (Goldiwil), Bieri
(Spiez), Blanchard, Blank, Blaser, Bolli Jost, Bommeli, Bornoz
Flück, Boss, Brand, Brönnimann, Bula, Burkhalter (Linden),
Burkhalter (Rümligen), Burkhalter-Reusser, Contini, Devaux
Stilli, Erb, Etter, Fässler-Schärer, Feller, Frainier, Fritschy,
Fuchs, Gagnebin, Gerber-Boillat (Bienne), Gfeller, Giauque,
Gilgen-Müller, Gnägi, Graber, Grossen, Grunder, Guggis-
berg, Haas, Hadorn, Hänni (Thun), Häsler, Hess (Münsin-
gen), Hess (Stettlen), Heuberger, Hofmann, Hostettler, Hu-
ber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Käser (Langenthal), Kä-
ser (Meienried), Käser (Münchenbuchsee), Kneubühler,
Koch, Kohler-Jost, Kropf, Küng, Küng-Marmet, Künzler,
Künzli, Kurt, Kurth, Lack, Lagger, Landolt, Lauterburg-Gygax,
Leuenberger, Löffel, Loosli-Amstutz, Lörtscher, Lüthi, Mark-
walder, Marti Anliker, Messerli, Meyer, Michel (Lyss), Mor-
genthaler, Müller (Thun), Müller (Zäziwil), Ochsner, Oesch,
Oppliger, Pardini, Pauli (Nidau), Pauli (Schliern), Pfister,
Portmann, Pulver, Ramseier, Reber, Rérat, Rickenbacher,
Riesen, Ryser, Sägesser, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger,
Schärer, Schiltknecht, Schneider, Schnyder Zysset, Schori
(Bern), Schori (Spiegel), Schürch, Schwarz, Seiler, Siegent-
haler (Bern), Sommer, Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli,
Stauffer, Steiner, Sterchi, Streiff-Feller, Stucki, Stucki-Mäder,
Studer, Sutter (Niederbipp), Tanner, von Allmen (Gimmel-
wald), von Allmen (Thun), von Ballmoos, Wasserfallen, Wen-
ger-Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer (Wanzwil), Widmer-
Keller, Wiedmer, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zuber
(143 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebersold, Aeschbacher (Bätterkinden),
Balmer, Bieri (Oberbipp), Buchs, Burn, Eberhart, Eberle,
Ernst, Friedli, Gerber (Gohl), Haldimann, Lecomte, Mosi-
mann, Rösti, Rufer-Wüthrich, Salzmann, Schneiter, Schwarz-
Sommer, Siegenthaler (Rüti b.Büren), Spring, Struchen-
Schwab, Sutter (Biel), Tiefenbach, von Siebenthal, Wälchli-
Lehmann, Zwahlen (27 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Fischer (Lengnau), Moser (2
Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Berberat, Bernasconi, Bühler, Bütler, Fischer
(Meiringen), Gresch, Hänni (Kirchlindach), Hänni (Köniz),
Hänsenberger-Zweifel, Hess-Güdel, Hofer, Jenk, Kaiser,
Kilchherr, Kunz (Burgdorf), Kunz (Diemtigen), Matti, Michel
(Brienz), Renggli, Rhyn, Rytz, Schnegg, Stalder, Staub-
Lerch, Suter, Wälti-Schlegel, Zryd (27 Ratsmitglieder).

Präsident Heinz Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW� Der Rat hat Ziffer 2 des Postulats mit 143 gegen
27 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen.

108/04
0RWLRQ�.�QJ��'LHPWLJHQ��693��±�.HLQ�$EEUXFK�GHU�.lIHU�
EHNlPSIXQJ

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����

Der Regierungsrat wird beauftragt Massnahmen zu tätigen,
damit die Käferbekämpfung bei Bedarf im Jahr 2005 weiter-
geführt werden kann.
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1. Beim Bund verlangen, dass die Forstkredite für das Jahr
2005 ungekürzt weitergewährt werden.

2. An der Zielsetzung zur Erhaltung der wichtigsten Schutz-
wälder ist festzuhalten. Der Kanton Bern soll sich bei Be-
darf auch im Jahr 2005, wie im Jahr 2004, an Sonder-
massnahmen bei der Eindämmung der ausserordentlichen
Käferschadensituation beteiligen. Sofern sich die Situation
gegenüber 2003 im Jahr 2004 nicht wesentlich verbessert,
soll der Regierungsrat dem Grossrat bis spätestens im Fe-
bruar 2005 erneut einen Nachkredit für Sondermassnah-
men vorlegen.

Begründung:
Nach den extremen Witterungsverhältnissen im Sommer
2003 mit langer Trockenheit und Rekordtemperaturen ist die
Schadensituation im Bernerwald und die Ungewissheit was
mit unseren Wäldern passiert, sehr gross. Die zu unterstüt-
zenden Forstschutzmassnahmen müssen weiterhin auf das
Notwendige beschränkt werden; d.h. in erster Linie die Er-
haltung des Schutzwaldes im Interesse der Sicherheit der
Bevölkerung. Der bewilligte Neukredit steht nur für das Jahr
2004 zur Verfügung und ist sehr knapp bemessen.
Er muss deshalb sichergestellt werden, dass die Borkenkä-
ferbekämpfung auch im Jahr 2005 im bereits eingeschränk-
ten Gebiet mit Sondermassnahmen weitergeführt werden
kann. Ohne konsequente Weiterführung der Borkenkäfer-
strategie drohen Lawinengefahr, Erdrutsche, Erosion, Stein-
schlag und Überschwemmungen und damit wäre ein grosser
Teil des Lebens- und Erholungsraums gefährdet. Ein siche-
res Leben in unseren Tälern wäre nicht mehr gewährleistet
und die Verkehrswege, insbesondere die Zubringer für die
Tourismusgebiete könnten nicht mehr sicher befahren wer-
den. Die finanzielle Kostenfolge ist kaum abschätzbar.
Ein Abbruch der Borkenkäfermassnahmen aus finanziellen
Erwägungen ist deshalb aus obigen Gründen für die ländliche
Bevölkerung nicht zu verantworten.
(Weitere Unterschriften: 19)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ���� $X�
JXVW�����

Forstschutz-Sondermassnahmen 2004 auf Kurs
Die extreme Witterung im Jahr 2003 mit anhaltender Trok-
kenheit und wochenlanger Hitze führte vor allem im westli-
chen Oberland zu erheblichen Käferschäden. Der Grosse Rat
hat in der Februarsession einen Nachtragskredit für die nötig-
sten Sondermassnahmen bewilligt, um im Interesse der Si-
cherheit der Bevölkerung die wichtigsten Schutzwälder zu
erhalten. Mit der Beschränkung auf das absolut Notwendige
mussten die Bekämpfungszonen unter Einbezug der Einwoh-
nergemeinden entsprechend erheblich eingeschränkt wer-
den.
Diese Sondermassnahmen sind gut angelaufen. Die Witte-
rung der ersten Jahreshälfte 2004 war günstig. Bisher gibt es
keine grösseren, unerwarteten Schwierigkeiten. Für eine
abschliessende Beurteilung ist es jedoch noch zu früh. In
jenen Gebieten hingegen, wo auf staatliche Massnahmen
verzichtet werden musste, breitet sich der Käfer erwartungs-
gemäss aus. Dies führt teilweise zu grossflächigen Schäden
mit totalem Ausfall des alten Baumbestandes.
Grosse Bedeutung der Schutzwälder
Die Schutzwälder im Kanton Bern haben eine grosse Be-
deutung für die Sicherheit von Siedlungen und Verkehrswe-
gen. Ihre Schutzwirkung beschränkt sich nicht allein auf den
Voralpen- und Alpenraum. Vom Schutz vor Hochwasser und
Überschwemmungen profitieren auch tiefer gelegene Gebiete
im Mittelland.

Durch flächige Käferschäden geht die Nachhaltigkeit der
Schutzwirkung des Waldes in der Regel für lange Zeit verlo-
ren. Die Sicherheit der Bevölkerung wäre nicht mehr ge-
währleistet. Siedlungen, Bahnlinien und Strassen wären
durch grössere Naturereignisse gefährdet. Die Kosten für
unvermeidliche Schutzbauten und Anlagen wie Lawinenver-
bauungen, Steinschlagnetze, Geschiebesammler etc. über-
steigen die Kosten zur Erhaltung der Schutzwälder bei wei-
tem.
Ziffer 1:
Die zuständigen Stellen des Bundes haben auf Anfrage des
Kantons bereits mehrfach bestätigt, dass bei der heutigen
Rechtslage die entsprechenden Bundesbeiträge für angeord-
nete Massnahmen zur Erhaltung der Schutzwälder geschul-
det sind. Dies ist anlässlich der Forstdirektorenkonferenz vom
2. April 2004 der Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Bern
vom Buwal erneut bestätigt worden. Die Volkswirtschaftsdi-
rektion sorgt – gemeinsam mit den zuständigen Behörden
des Bundes – dafür, dass die Auszahlung der erforderlichen
Beiträge gewährleistet ist und die erforderlichen Kredite zu-
geteilt werden. In diesem Sinne kann Ziff.1 als Motion ange-
nommen werden, unter gleichzeitiger Abschreibung.
Ziffer 2:
Der Regierungsrat ist bereit, in Abweichung zu RRB 0208
vom 21. Januar 2004 (Anweisung an die Direktionen, dem
Regierungsrat alle eingereichten Vorstösse mit Kostenfolgen
in ablehnendem Sinne zu unterbreiten) dem Umstand Rech-
nung zu tragen, dass der Erhalt der Schutzwälder notwendig
ist, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund ist er auch bereit, zwingende Son-
dermassnahmen zur Erhaltung wichtiger Schutzwälder unter
Beibehaltung der restriktiven Strategie des letzten Jahres
weiterzuführen. Soweit die ordentlichen Mittel dazu nicht
ausreichen, wird er dem Grossen Rat zur Fortsetzung der
Sondermassnahmen im Februar 2005 nötigenfalls einen
Nachkredit, höchstens in der Höhe des Nachkredites 2004,
unterbreiten. In diesem Sinne kann Ziff.2 als Postulat über-
wiesen werden.
Antrag:
Ziffer 1: Annahme als Motion unter gleichzeitiger Abschreibung
Ziffer 2: Annahme als Postulat

+DQV�.�QJ� Diemtigen (SVP). Ich danke für die Beantwor-
tung meiner Motion. Die Waldschadensituation hat sich be-
kanntlich verbessert. Die neuen Käferschäden sind weniger
gross, als man dies vor einer gewissen Zeit noch annehmen
musste. Ich danke hier vor allem auch für die Leistungen, die
vom Amt für Wald, von den Waldabteilungen, von den Re-
vierförstern und auch von den Waldbesitzern erbracht wur-
den. Es wurde ein unwahrscheinlich grosser Einsatz geleistet
und dem Wald zuliebe viel Arbeit verrichtet, die finanziell nie
abgegolten wurde.
Den Antrag der Regierung, Ziffer 2 als Postulat anzunehmen,
kann ich akzeptieren. Ich hoffe, man wird dann nochmals
darauf zurückkommen, wenn wieder grossflächige Wald-
schäden mit riesigen Baumausfällen die Sicherheit der Be-
völkerung, Siedlungsgebiete und Verkehrswege gefährden,.
Doch hoffen wir ja alle auf eine Verbesserung der Situation.
Ich kann mich mit dem Vorschlag der Regierung einverstan-
den erklären und hoffe, Sie können dem auch zustimmen.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Wird der Vor-
stoss bestritten? – Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir
zur Abstimmung.

$EVWLPPXQJ
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Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 1
als Motion und Ziffer 2 als Postulat 114 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

3 Enthaltungen
116/04
0RWLRQ�)XFKV��%HUQ��693��±�$EVFKDIIXQJ�GHV�7DJHV�GHU
$UEHLW�����0DL�

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����

Warum der 1. Mai? Es gibt offenbar zwei geschichtliche Hin-
tergründe.
1. Zum 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille trafen sich
am 14. Juli 1889 400 Delegierte sozialistischer Parteien und
Gewerkschaften aus zahlreichen Ländern zu einem interna-
tionalen Kongress in Paris. Die Versammelten produzierten,
wie auf Kongressen auch damals schon üblich, eine Menge
bedruckten Papiers, darunter eine Resolution des Franzosen
Raymond Felix Lavigne, in der es hiess: «Es ist für einen
bestimmten Zeitpunkt eine grosse internationale Manifestati-
on zu organisieren, und zwar dergestalt, dass gleichzeitig in
allen Städten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die
öffentlichen Gewalten die Forderung richten, den Arbeitstag
auf acht Stunden festzusetzen (...). In Anbetracht der Tatsa-
che, dass eine solche Kundgebung bereits von dem amerika-
nischen Arbeiterbund (...) für den 1. Mai 1890 beschlossen
worden ist, wird dieser Zeitpunkt als Tag der internationalen
Kundgebung angenommen.» Es war jedoch keine Rede von
einer Wiederholung oder gar einer Institutionalisierung als
Feiertag.
2. Der Tag der Arbeit – vom Streiktag zum Feiertag. Die Ge-
schichte des Tags der Arbeit begann in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika – 1865, am Ende des Bürgerkrie-
ges: Die US-Gewerkschaften forderten erstmals den 8-
Stunden-Tag. In den Betrieben musste damals 13 Stunden
im Tag und 6 Tage in der Woche gearbeitet werden. Der 8-
Stunden-Tag konnte jedoch zwanzig Jahre lang nicht durch-
gesetzt werden. Deshalb organisierten die Gewerkschaften
auf den 1. Mai 1886 einen Generalstreik mit Kundgebungen.
Rund 400 000 Beschäftigte aus 11 000 Betrieben traten an
diesem Tag in den Streik; aber nur für 20 000 Arbeiter konnte
der 8-Stunden-Tag durchgesetzt werden. Diesen bescheide-
nen Erfolg überschatteten die Ereignisse in Chicago. Dort
endete die Kundgebung der Arbeiter in einem Desaster. Nach
Darstellung der Polizei warfen Anarchisten eine Bombe, der
sieben Polizisten zum Opfer fielen. Vier anarchistische Ar-
beiterführer wurden, obwohl ihnen keine Beteiligung am An-
schlag nachgewiesen werden konnte, zum Tode verurteilt
und gehängt. Dieser blutige Vorfall lähmte den Kampf für den
8-Stunden-Tag vorübergehend. Ab 1890 wurden die Kund-
gebungen am 1. Mai jedoch jedes Jahr durchgeführt - auch in
Europa.
Der Tag der Arbeit entwickelte sich aber vom Kampftag im-
mer mehr zu einer Feier und in zahlreichen Kantonen zu
einem bezahlten Feiertag, für alle, die arbeiten, gearbeitet
haben oder arbeiten wollen oder schon mal von Arbeit gehört
haben. Zunehmend wird er auch für Krawalle genutzt.
Der Tag der Arbeit geht auf die Zeit zurück, als während der
Industrialisierung die Arbeiter 12 Stunden pro Tag für einen
Hungerlohn und zum Preis ihrer Gesundheit arbeiten muss-
ten. Dieser alte Zopf aus der Mottenkiste der SP gehört ab-
geschafft und der Wirtschaftsaufschwung muss endlich Rea-
lität werden! Die Maschinen in den Unternehmungen sollen
laufen und nicht an immer mehr zusätzlichen Feiertagen still
stehen.
Wir beauftragen den Regierungsrat, Massnahme zu treffen,
damit

1. der Tag der Arbeit abgeschafft wird und
2. die Mitarbeitenden an diesem Tag weder Freistunden noch

einen Freitag erhalten.
(Weitere Unterschriften: 19)
6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Welche Tage im Kanton Bern als offizielle Feiertage gelten,
ist im Gesetz vom 1. Dezember  1996 über die Ruhe an öf-
fentlichen Feiertagen (BSG 555.1) geregelt. Der 1. Mai gehört
nicht dazu, eine Änderung ist nicht geplant. Ein Verbot, die-
sen Tag speziell zu begehen oder zu feiern, würde in Konflikt
mit der Bundes- und der Kantonsverfassung (Verfassung des
Kantons Bern vom 6. Juni 1993, KV; BSG 101.1) stehen:
– Die Versammlungs- und Vereinsfreiheit (Art. 19 KV) er-

möglicht den Bürgerinnen und Bürgern, an Versammlun-
gen und Kundgebungen teilzunehmen. Soweit ein Gesetz
oder Gemeindereglement dies vorsieht, kann allenfalls ei-
ne Bewilligung verlangt werden. Auf die Erteilung einer
solchen Bewilligung besteht ein Rechtsanspruch, wenn ein
geordneter Ablauf gesichert ist. Eine inhaltliche Zensur der
Kundgebungen ist nicht zulässig. Ein generelles Verbot
von Veranstaltungen zum 1. Mai wäre deshalb verfas-
sungswidrig.

– Die Wirtschaftsfreiheit (Art. 23 KV) beinhaltet unter ande-
rem auch, dass Verträge frei vereinbart werden können.
Ob am 1. Mai gearbeitet werden soll, können die Arbeit-
nehmenden und die Arbeitgeber im Einzelarbeitsvertrag
oder im Gesamtarbeitsvertrag nach ihren Bedürfnissen re-
geln.

Der Regierungsrat stellt fest, dass die Feiern in der Regel
friedlich verlaufen. Auch zum Schutz der öffentlichen Ord-
nung besteht deshalb kein Anlass, den Tag der Arbeit zu
verbieten.
Für die Angestellten des Kantons ist der 1. Mai nicht generell
arbeitsfrei. Die Personalverordnung (Verordnung vom 12. Mai
1993 über das öffentliche Dienstrecht; PV; BSG 153.011.1)
sieht in Artikel 52 vor, dass am 1. Mai den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die an der Maifeier teilnehmen, ein freier
halber Tag gewährt wird. Von dieser Möglichkeit wird nur in
bescheidenem Umfang Gebrauch gemacht (die gewährten
Halbtage werden nicht gesondert erfasst, so dass keine ge-
naueren Angaben zur Verfügung stehen). Sie ist vergleichbar
mit anderen traditionellen Anlässen, für die der Regierungsrat
ebenfalls frei gewähren kann (Art. 54 PV). Für eine restrikti-
vere Regelung besteht kein Anlass.
Antrag: Ablehnung der Motion

7KRPDV� )XFKV� Bern (SVP). Die Existenz des roten Feier-
tags hat sich bereits weit in die Köpfe auch der Bürgerlichen
festgesetzt. Der rote Aktivismus zeigt damit Auswirkungen
und muss uns künftig noch skeptischer machen. Sie haben
da einen ersten Erfolg feststellen können. Die Abschaffung
des Tages der Arbeit, der Gedanke an ein Jahr ohne 1.-Mai-
Feier, hat einige an den Rand einer Sinnkrise geführt �/DFKHQ
LP�6DDO�� Diese Motion hat offenbar verschiedenen Ratsmit-
gliedern schlaflose Nächte bereitet, ja ein paar Gewerk-
schafter sahen sich ihrer Existenzberechtigung beraubt. Ich
kann Sie beruhigen: Sie können weiterhin den 1. Mai feiern,
und er muss auch künftig nicht aus Ihrer Agenda gestrichen
oder herausgerissen werden. Ich zitiere an dieser Stelle eine
interessante Pressemitteilung vom Landesverband der freien
Schweizer Arbeiter: «Bei der 1.-Mai-Feier handelt es sich
nicht in erster Linie um einen Feiertag der Arbeit. Vielmehr
handelt es sich um eine ausschliesslich sozialistische, an
andern Orten kommunistische Angelegenheit. Die Maifeier
hat dabei einzig der Propaganda für die sozialistische Ideolo-
gie und die sozialistische Arbeiterbewegung zu dienen. Auch
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wenn diese dazu benützt wird, für wirtschaftliche und sozial-
politische Postulate zu werben.» Doch ich kann Sie beruhi-
gen. Ich und Teile der SVP haben nichts dagegen, wenn das
1.-Mai-Datum aufrecht erhalten bleibt. Es war ja nie unsere
Meinung, dass der Monat Mai erst am 2. Mai anfängt. Auch
stört es uns nicht, wenn am 1. Mai die roten Fahnen ge-
schwungen werden, oder wenn an diesem Tag mit Wehmut
an die alten Zeiten gedacht werden, und wenn die Internatio-
nale mit ihrem kriegerischen Text gesungen wird. All das stört
uns nicht. Wer sein sozialistisches Bekenntnis bekunden will,
soll das tun dürfen und soll nicht daran gehindert werden.
Aber bitte nicht auf Kosten des Kantons. Mit der Maifeier
kann man schon lange keine Mitglieder mehr werben. Umso
mehr als der durchschnittliche Arbeiter schon lange nicht
mehr SP, sondern SVP wählt. Es ändert sich auch die Ein-
sicht, und die Erkenntnis wächst, dass nicht der Sozialismus,
sondern eine funktionierende Wirtschaft und ein Freiraum der
Unternehmer die Arbeitsplätze schafft. Wir dürfen es nicht
zulassen, wenn der 1. Mai wie in Zürich immer mehr als Sau-
bannerzug genutzt wird, der regelmässig mit brennenden
Autos und gar mit Verletzten endet. Leider verläuft der 1. Mai
nicht überall friedlich, wie vom Regierungsrat erwähnt. Im
Gegenteil: Es mehren sich die Zeichen, wonach immer mehr
organisierte Demonstrationen mit Gewalt und Sachbeschädi-
gung enden. Doch wünschen wir uns, wenn es ihn schon
gibt, den 1. Mai als Fest der Würde, des Lobes und des
Rechts der Arbeit. Es könnte auch eine freiwillige Demon-
stration zur Besinnung an die Not der noch heute geknech-
teten Arbeitnehmer in den Staaten der ehemaligen Sowjet-
union werden.
Ich habe Verständnis dafür, wenn die Ratslinke den 1. Mai
auch künftig als bezahlten halben oder lieber noch als gan-
zen Feiertag beziehen möchte. Diese Regelung verhilft ihr
sozusagen zu einem staatlich subventionierten Besucher-
aufmarsch. Doch ist es nicht Sache des Kantons, den Ge-
werkschaften Liebesdienste zu erweisen. Sonst müsste man
als logische Folge auch den Besuch der Albisgütlitagung
künftig als bezahlten Feiertag anrechnen können. Nicht aus-
zudenken, welches Wehklagen eine solche Forderung bei der
Ratslinken verursachen würde. Lassen wir es also ganz blei-
ben. Die Kantonsangestellten haben genügend freie Tage.
Ich nehme in der Antwort des Regierungsrats insbesondere
den Teil zur Kenntnis, wo er schreibt, der 1. Mai gelte nicht
als offizieller Feiertag, und es seien auch keine Änderung
geplant. Von meiner Motion wollte ich nur noch Ziffer 2 auf-
recht erhalten, wonach an diesem Tag weder freie Stunden
noch ein freier Tag gewährt wird. Man kann also die Feier
besuchen, aber zulasten der Ferien. Die Inkraftsetzung hätte
man auf 2006 festlegen und 2005 noch einmal nach der alten
Personalverordnung fahren können. Der 1. Mai 2005 ist ein
Sonntag und fällt somit ohnehin auf einen Tag, an dem der
Besucheraufmarsch wahrscheinlich eh klein sein wird. Es
wird sich so auch zeigen, wer wirklich am 1. Mai demonstrie-
ren will, wenn er keinen Freitag beziehen kann. Dies heisst:
Wer künftig als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Kantons-
verwaltung an der Maifeier teilnehmen will, erhält keinen
freien Halbtag mehr. Das wäre kein Abbau gegenüber den
Kantonsangestellten, sondern schlicht eine Gleichstellung
gegenüber der überwiegenden Mehrzahl der Angestellten,
die am 1. Mai ihre Arbeit ausrichten wie immer und diesen
freien Halbtag nicht geniessen können.
Trotzdem scheint dieses Anliegen auch bei den Bürgerlichen
eine Art heilige Kuh zu sein, währenddem es andernorts
keine heiligen Kühe mehr gibt. Ein Erfolg für meine Motion
auf Stufe Grossrat scheint nicht in Sicht, weil es zu viele gibt,
die denken, man könne denen jetzt den halben Tag nicht
auch noch nehmen und die sollen doch demonstrieren ge-
hen. Es bleibt mir also nichts anders übrig als mit diesem

Anliegen eine Stufe höher zu gehen und dort zu versuchen,
diesen alten roten Zopf abzuschneiden und dem 1. Mai auf
einer andern Stufe den Garaus zu machen. Einmal mehr bin
ich und die 19 Mitunterzeichner der Zeit voraus. �/DFKHQ� LP
6DDO�� Das Ende des 1. Mai wird kommen, nicht heute, aber
es wird kommen. Im Moment ziehe ich diese Motion zurück.
Die Ratslinke erhält damit noch einmal eine Schonfrist, damit
sie sich geistig auf das nahende Ende der 1.-Mai-Feier ein-
stellen kann �*HOlFKWHU�LP�6DDO��

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Fuchs hat
seine Motion zurückgezogen.

093/04
0RWLRQ�.XQ]��'LHPWLJHQ��*)/��±�$Q�URWHQ�(UGEHHUHQ�DXV
6SDQLHQ�NOHEHQ�%OXW�XQG�&KHPLH

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����

Nahrungsmittel, welche unter sozialen Missständen produ-
ziert wurden, sollen nicht mehr in die Schweiz importiert wer-
den. Der Regierungsrat wird daher beauftragt, beim Bundes-
rat dahin zu wirken, dass
1. Nahrungsmittel, die unter sozialen Bedingungen produziert

wurden, die die schweizerischen Standards deutlich ver-
letzen, nicht mehr in die Schweiz  eingeführt werden.

2. Der Bundesrat setzt sich in den WTO- und EU Verhand-
lungen für gerechte Arbeitsbedingungen und nachhaltige
Produktionsmethoden bei allen Erzeugnissen ein, die in
die Schweiz importiert werden.

3. Alle Produkte sollen in Bezug auf soziale Standards und
Nachhaltigkeit deklariert werden.

Begründung
In Südspanien (Region Almeria, El Ejido) wird unter 40 000
ha Plastiktunnels intensiver Gemüse- und Früchteanbau
betrieben. Produkte aus dieser Gegend werden auch in die
Schweiz importiert. Nordafrikanische LandarbeiterInnen wer-
den dort als regelrechte Sklaven mit kleinstem Lohn und
ohne Sozialleistungen beschäftigt. Eine Schweizer Augen-
zeugin am Radio: «Wenn bei uns die Schweine so gehalten
würden, so würde der Tierschutz einschreiten.» Die Arbeite-
rInnen leben und leiden dort unter rassistischen Attacken auf
Leib und Leben. Menschen wurden durch Steinwürfe schwer
verletzt. Neben den sozialen herrschen auch ökologische
Missstände: Durch die überintensivierte Produktion werden
der Boden und der Grundwasserspiegel zerstört. Der Berner
Kantonschemiker hat festgestellt, dass die Produkte aus
Südspanien mit wahren Chemiecocktails belastet sind.
Wegen den Billigimporten aus Gegenden mit derart bedenkli-
chen Produktionsbedingungen müssen zahlreiche Bauern
und Bäuerinnen in der Schweiz ihre nachhaltige Produktion
aufgeben, weil sie preislich nicht mit den Importen mithalten
können. Auf Packungen von Früchten aus Südspanien sollte
stehen: «Achtung, an den Erdbeeren könnte Blut von Pflük-
kerInnen kleben!»
(Weitere Unterschriften: 22)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Dem Regierungsrat sind die Auseinandersetzungen um die
spanischen Erdbeeren bekannt. Zuständig für Einfuhrverbote
bei Lebensmitteln ist der Bund. Das Bundesgesetz vom
9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegen-
stände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR. 817.0) regelt die Zu-
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lassung von Lebensmitteln. Für importierte Nahrungsmittel
gelten die gleichen Bestimmungen wie für inländische Pro-
dukte, soweit nicht Verpflichtungen aus internationalen Ab-
kommen entgegenstehen. Gemäss Lebensmittelgesetz müs-
sen Tiere, Pflanzen, Mineralstoffe und Trinkwasser, soweit
sie zum Herstellen von Lebensmitteln oder als Lebensmittel
verwendet werden, so beschaffen sein, dass die entspre-
chenden Lebensmittel die menschliche Gesundheit nicht
gefährden und nicht zu Täuschung Anlass geben. Für die
Beurteilung der Beschaffenheit sind bei Pflanzen Anbau,
Düngung und Pflanzenschutz massgeblich. So müssen auch
spanische Erdbeeren den gesetzlichen Toleranz- und
Grenzwerten der Verordnung des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern vom 26. Juni 1995 über Fremd- und In-
haltsstoffe in Lebensmitteln (FIV; SR 817.021.23) genügen,
damit sie in der Schweiz an Konsumentinnen und Konsu-
menten abgegeben werden dürfen. Zudem muss auf dem
Gebinde das Produktionsland gut lesbar deklariert sein.
Erdbeeren in Plastiktunnels werden bekanntlich wegen der
speziellen Wachstumsbedingungen oft mit zulässigen chemi-
schen Pflanzenschutzmitteln (vor allem Fungiziden) behan-
delt. Die Importeure müssen sicherstellen, dass die gesetzli-
chen Pestizidhöchstwerte eingehalten sind. Das kantonale
Laboratorium analysiert stichprobenweise immer wieder Erd-
beersendungen auch aus Spanien, letztmals im Frühjahr
2004. Die meisten untersuchten Proben erfüllen jeweils die
schweizerischen Toleranz- und Grenzwerte. Allerdings wer-
den heute anstelle eines einzelnen Spritzmittels vermehrt
verschiedene Wirkstoffe miteinander angewendet. Dabei wird
der gesetzliche Höchstwert für das einzelne Pestizid einge-
halten, die Gesamtkonzentration an chemischen Rückstän-
den ist aber (legalerweise) höher. Demgegenüber müssen
Erdbeeren bei saisongerechter Produktion im Freien kaum
gespritzt werden und weisen daher auch kaum Rückstände
auf. Sie sind zudem meist reifer und aromatischer. Die Kon-
sumentinnen und Konsumenten haben bezüglich Zeitpunkt
des Kaufs und Herkunft der Erdbeeren vollumfängliche
Wahlfreiheit.
Einfuhrverbote kann der Bund nur dann verfügen, wenn von
Lebensmitteln eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölke-
rung ausgeht, die sich nicht anders abwenden lässt. Für ein
Einfuhrverbot aus anderen Gründen – wie den vom Motionär
geschilderten schlechten sozialen Bedingungen bei der Pro-
duktion – gibt es gegenwärtig keine gesetzliche Grundlage.
Der Schaffung einer solchen Grundlage im Bundesrecht
stehen jedoch internationale Verpflichtungen entgegen. Auf-
lagen im Bereich von sozialen Standards resp. die Durchset-
zung grundlegender Arbeitnehmerrechte über Handelsmass-
nahmen sind aus Sicht der Welthandelsorganisation (WTO)
weder einklagbare Verpflichtungen, noch haben Mitglied-
staaten die Kompetenz, nach vorgegebenen Verfahren Aus-
gleichsmassnahmen zu ergreifen. Entsprechende Massnah-
men würden deshalb zurzeit als nichttarifäre Handelshemm-
nisse gelten, die von den Handelspartnern der Schweiz nicht
toleriert würden.
Die Deklaration des sozialen Standards kann aber auf privat-
rechtlicher Basis erfolgen, etwa in Form eines Labels. Ent-
sprechende Labels haben sich auf dem schweizerischen
Lebensmittelmarkt gut eingeführt und bewährt (Max Have-
laar, Fair Trade usw.). Sofern sich jedoch der Staat an der
Regulierung (Labelling) beteiligt, sei es durch Festlegen von
Normen oder Standards, sei es durch Finanzhilfen, muss aus
WTO-Sicht die formale Gleichbehandlung ausländischer und
einheimischer Produkte gewährleistet sein. Während heute
umweltpolitisch motivierte Handelsbeschränkungen unter
gewissen Bedingungen mit den Regeln der WTO vereinbar
sein können, ist diese Frage in Bezug auf Sozialstandards
noch nicht entschieden. Höchst umstritten ist auch, ob eine

Ungleichbehandlung von Produkten aufgrund ihrer Herstel-
lungs- und Verarbeitungsverfahren mit den Grundprinzipien
des WTO-Rechts zu vereinbaren ist, sofern sich die Unter-
schiede in den Produktionsmethoden nicht auf die Eigen-
schaften des Endprodukts auswirken (engl. non-product re-
lated Process and Production Methods [PPMs]). Diese Pro-
blematik ist indes auf Bundesebene hinlänglich bekannt und
die Schweiz hat der WTO bereits vor einiger Zeit einen Dis-
kussionsbeitrag eingebracht, welcher sich mit Labelling ge-
stützt auf nichtproduktbezogene Herstellungs- und Verarbei-
tungsverfahren auseinandersetzt.
Bei aller Anerkennung des Anliegens ist in diesem Bereich
Zurückhaltung angebracht. Die Entwicklungsländer wehren
sich gegen die Aufnahme von Sozialstandards in die WTO.
Sie befürchten, dass einklagbare Verpflichtungen oder Ver-
fahren für Ausgleichsmassnahmen der Gefahr des protektio-
nistischen Missbrauchs durch die Industrieländer Vorschub
leisten würden. Die WTO-Mitgliedstaaten sind zudem frei,
das eigene Arbeitsrecht selbst festzulegen. Vor diesem Hin-
tergrund sind Verhandlungslösungen, wie sie mit der ILO-
Konvention (International Labour Organization) bereits beste-
hen, gegenüber einseitigen Sanktionen vorzuziehen. Die ILO-
Grundsatzkonvention von 1998 beseitigt immerhin alle For-
men von Zwangs-, Pflicht- und Kinderarbeit sowie der Diskri-
minierung in Beschäftigung und Beruf. Die Schweiz befür-
wortet denn auch ein koordiniertes Vorgehen zwischen der
ILO und der WTO im Hinblick auf eine Verknüpfung von Han-
del und grundlegenden Arbeitsnormen.
Der Regierungsrat anerkennt die Problematik, die durch den
Motionär aufgegriffen wird. Er sieht darin auch eine gewisse
Gefahr für die nachhaltig produzierende Landwirtschaft in der
Schweiz. Er unterstützt aber das Verhandlungsmandat des
Bundesrats für die laufende WTO-Runde, das bei den «nicht-
handelsbezogenen Anliegen» im Sinne des Motionärs für die
Verbesserung der völkerrechtlichen Basis für die Bewahrung
einer multifunktionalen Landwirtschaft eintritt. Dabei wird
angestrebt, dass bei der Liberalisierung des Agrarbereichs
die verschiedenen Landwirtschaftsarten der einzelnen Länder
berücksichtigt werden. Weitere Aspekte sind dabei auch die
Deklaration von Produktionsmethoden, Tierschutz und Um-
weltqualität. Eine Änderung resp. Erweiterung des Verhand-
lungsmandats ist in der jetzigen Phase der WTO-Runde
kaum Erfolg versprechend, wenn nicht sogar kontraproduktiv.
Aus diesem Grund erachtet es der Regierungsrat als nicht
sinnvoll, eine Intervention beim Bund vorzunehmen. Zudem
zählt er auf die soziale Verantwortung des Lebensmittelhan-
dels und der Konsumentinnen und Konsumenten.
Antrag: Ablehnung der Motion

/RUHQ]� .XQ]� Diemtigen (GFL). Es stimmt: Meine Motion
sollte im eidgenössischen Parlament eingereicht werden.
Doch da sie dort nicht eingereicht wurde, muss jemand über
ihren Inhalt hier sprechen. Wir sind der grösste Agrarkanton
der Schweiz. Deshalb reichte ich diese Motion ein mit dem
Auftrag an die Volkswirtschaftsdirektorin, den Inhalt einzu-
bringen, wenn sie mit den schweizerischen Volkswirtschafts-
direktorinnen und Volkswirtschaftsdirektoren sowie mit Bun-
desrat Deiss zusammenkommt. Das Thema ist sehr wichtig,
und zwar für Mensch und Umwelt, für die Tiere, die Konsu-
mentInnen, für sämtliche IP-BäuerInnen sowie Biobäuerinnen
und Biobauern. Solange ich Landwirtschaftspolitik betrieben
habe, war für mich klar: Eine gute Landwirtschaftspolitik kann
nur in Zusammenarbeit mit den KonsumentInnen betrieben
werden.
Gestern Abend wurde im Kassensturz die schweizerische
Landwirtschaft diskutiert. Gewisse Fakten stimmen, es müs-
sen Verbesserungen angebracht werden. Doch ist die Situa-
tion in der Schweiz immerhin um einiges besser als in EU-
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Europa. Die Sendung war oberflächlich, es wurden viele
Fakten nicht auf den Tisch gelegt. So zum Beispiel die Frage
nach der Marge. Es wurde nicht erwähnt, wer wie viel an den
Produkten verdient.
Bei meiner Motion geht es vor allem um die WTO- und die
EU-Politik, um die Landwirtschaftspolitik und die Verhandlun-
gen mit der Schweiz. In der WTO wird vor allem über Zölle
und Exportsubventionen diskutiert. Es wird jedoch sehr wenig
darüber gesprochen, wie die Export- und die Importprodukte
produziert werden. In meiner Motion geht es vor allem um die
Importe. Es wird über den Tierschutz diskutiert, über die
Tiertransporte, aber über die Lebensbedingungen der Land-
arbeiterinnen und Landarbeiter wird nie diskutiert, die welt-
weit diese Lebensmittel produzieren. Ich möchte hier ein paar
Missstände aufzeigen.
Ich gebe es zu, mein Titel «An roten Erdbeeren aus Spanien
kleben Blut und Chemie» ist etwas plakativ. In einer Presse-
kampagne wurde über die Arbeitsbedingungen der Landar-
beiterInnen in Südspanien und Frankreich berichtet. Wenn
man den Inhalt genau studiert, stellt man fest, dass der Titel
eben doch nicht übertrieben ist. Es ist himmeltraurig, unter
welchen sklavenartigen Bedingungen die Leute dort arbeiten
und wie sie wohnen müssen. Meine Kollegin Morgenthaler
hat Ihnen gestern ein Flugblatt mit entsprechenden Informa-
tionen ausgeteilt. Tausende von Leuten müssen dort 12 bis
15 Stunden zu einem Hungerlohn arbeiten, die Behausungen
bestehen aus Plastik und aus Pflanzenteilen und müssen von
ihnen selber erstellt werden. Toiletten und Waschgelegen-
heiten gibt es kaum. Die Bedingungen sind einer EU-Land-
wirtschaftspolitik unwürdig.
Zu den Lebensmitteln: Es ist inakzeptabel, was für Lebens-
mittel in die Schweiz importiert werden. Sie werden von aus-
gebeuteten Leuten produziert. Kantonschemiker haben zu-
dem herausgefunden, dass neuerdings so genannte Chemie-
cocktails zur Behandlung der Produkte, seien es Früchte oder
Gemüse, eingesetzt werden. Früher wurde vielleicht ein ein-
ziges Pestizid oder ein Fungizid eingesetzt. Um dem entge-
genzuwirken, konnte man eine obere Limite festsetzen. So
war es möglich, die Lebensmittel zu kontrollieren. Wurde die
Limite überschritten, konnte man sie beanstanden und allen-
falls zurückweisen. Jetzt werden so genannte Cocktails ein-
gesetzt und ein Gemisch hergestellt mit der Folge, dass das
einzelne Pestizid oder das einzelne Fungizid die Limite nicht
mehr überschreitet. Somit können solche Lebensmittel nicht
mehr beanstandet und nicht mehr zurückgewiesen werden.
Zu Ziffer 3: Die Deklaration ist sehr mangelhaft. Bei den
Grossverteilern klappt es einigermassen, da sie kontrolliert
werden. Ich schaue in den Landis jeweils, woher die Früchte,
zum Beispiel die Tomaten, kommen. Meist kann ich es nicht
herausfinden. Auch kann ich nicht herausfinden, ob es sich
um normal gewachsene oder um Hors-sol-Früchte handelt.
Auf den Kisten ist einzig die Aufschrift Marokko, Israel oder
eben Spanien, Italien und so weiter zu lesen.
Schlepperbanden bringen die Leute zum Beispiel von Nord-
afrika nach Südspanien oder nach Südfrankreich. Die Leute
müssen den Schleppern und dem jeweiligen Grossgrundbe-
sitzer eine Gebühr bezahlen, damit sie eingestellt werden und
bei ihm arbeiten dürfen. Die Löhne sind himmeltraurig. Die
Leute haben keine Krankenkasse. Haben sie das Pech, krank
zu werden, müssen sie die Leistung selber berappen. Zudem
werden ganz schlimme, rassistische Angriffe auf die Arbeite-
rinnen und Arbeiter gemacht. In Südspanien gibt es zum
Beispiel folgende gängige Methode: Die hintere von zwei auf
einem Motorrad sitzenden Personen ist mit Steinen bewaff-
net. Kreuzen die beiden einen Landarbeiter, werfen sie ihm
Steine an den Kopf. So wurden bereits Personen schwer
verletzt.

Unsere Grossverteiler haben in diesen Gebieten grosse Ab-
nahmeverträge abgeschlossen. Der Preisdruck hier in der
Schweiz kommt ja auch nicht von nichts. Solche Produkte
gelangen mit Dumpingpreisen an die Grenze. Dann werden
bisweilen sehr hohe Zölle erhoben. Es gibt Produkte mit Zöl-
len in der Höhe von 500 bis 600 Prozent. Das bringt nichts,
es bringt auch keine Wertschöpfung im Land. Für die schwei-
zerische Landwirtschaft bringt es nichts als ungerechten
Druck. Zudem führt es dazu, dass unsere gesunde Produkti-
on zum Teil aufgegeben werden muss und unsere schweize-
rischen Bäuerinnen und Bauern nicht mehr weiter produzie-
ren können. �'HU� 9L]HSUlVLGHQW� ELWWHW� GHQ� 5HGQHU�� ]XP
6FKOXVV�]X�NRPPHQ���Wir müssen der Volkswirtschaftsdirek-
torin den Auftrag erteilen, sich für diese Anliegen einzuset-
zen.

3DXO�0HVVHUOL� Kirchdorf (SVP). Der Import von Erdbeeren ist
seit dem Jahr 1995 gemäss den Gatt/WTO-Verhandlungen
geregelt. Die Schweiz hat seit damals einen Mindestmarktzu-
tritt von 13 640 Tonnen. Im Gegenzug hat sie eine bewirt-
schaftete Phase von Mitte Mai bis Ende August eingeführt. In
dieser bewirtschafteten Phase können nur Erdbeeren impor-
tiert werden, wenn die Inlandversorgung nicht ausreicht.
Bisher konnten die Importbegehren des Handels immer ein-
vernehmlich gelöst werden. Die Importe von Erdbeeren –
rund 11 000 Tonnen – kommen vorwiegend vor der Schwei-
zer Ernte auf den Markt. Und zwar zu einem sehr tiefen
Preisniveau, das ist tatsächlich so. Dies ist in den Monaten
März, April und Mai der Fall. In dieser Zeit sind in der
Schweiz aus klimatischen Gründen sehr geringe Mengen
Erdbeeren erhältlich, oder nur solche, die mit einem sehr
aufwändigen Verfahren produziert worden sind. Es stellt sich
immer wieder die Frage: Werden Erdbeeren im März impor-
tiert, weil dies die Konsumenten verlangen, oder werden sie
von den Konsumenten gekauft, weil sie auf dem Regal sind?
Aus der Importstatistik des schweizerischen Obstverbands ist
ersichtlich, dass im Jahr 2003 die Erdbeerimporte aus fol-
genden Ländern stammten: Gut 4500 Tonnen aus Italien,
3600 Tonnen aus Spanien, 2002 Tonnen aus Frankreich. Der
Rest kam aus den übrigen Staaten.
Zum Sozialaspekt: Die Herstellung von Nahrungsmitteln ist
heute Bestandteil der Eurepgap-Richtlinien. Diese Richtlinien
sind erfüllt, wenn die Anforderungen an die Produktionstech-
nik, an den Umweltschutz, an die Arbeitssicherheit und wenn
auch die sozialen Aspekte erfüllt werden. Die Grossverteiler
Migros und Coop haben sich dem Verein Eurepgap ange-
schlossen. Zurzeit werden in der Schweiz die bestehenden
nationalen Richtlinien mit den Eurepgap-Richtlinien vergli-
chen und womöglich angepasst. Gemäss Auskunft des
schweizerischen Obstverbands gibt es bereits heute in Spa-
nien Eurepgap-zertifizierte Betriebe, die für den Export pro-
duzieren. Sie stellen einen kleinen Anteil der spanischen
Erdbeerproduktion dar, doch sind sie in der Lage, beim Ex-
port zu bestehen, da immer mehr europäische Länder nach
Möglichkeit Eurepgap-zertifizierte Waren importieren. Jetzt
könnte man annehmen, mit den neuen Richtlinien sei das Ziel
praktisch erreicht und es brauche keine weiteren Anstren-
gungen mehr. Doch im Zusammenhang mit den aktuellen
WTO-Verhandlungen könnten die Importregelungen ein neu-
es Gesicht erhalten, indem die Schutzzölle wegfallen. Des-
halb darf man nicht gegen eine klare Deklaration und eine
klare Herkunftsbezeichnung sein. In diesem Sinn unterstützt
die SVP die Motion.

&KULVWLQH� 6FKQ\GHU� =\VVHW� Bern (SP). Die SP unterstützt
die Motion von Lorenz Kunz, auch wenn der Handlungsspiel-
raum der Regierung klein ist. Denn es gilt, hier Position zu
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beziehen. Die Zurückhaltung, wie sie in der Antwort der Re-
gierung empfohlen wird, finden wir nicht angebracht. Die
spanischen Erdbeeren sind nur ein Beispiel, wie in vielen
Gegenden Europas eine überintensivierte Produktion die
Umwelt zerstört und vielfach auch Arbeiterinnen und Arbeiter
ausbeutet. Es kann sich jeder vorstellen, auch wenn beim
Einkaufen kaum jemand daran denkt,  dass solche Nah-
rungsmittel auch eine gute Portion Chemie enthalten. Insbe-
sondere, wenn es sich um so empfindliche Nahrungsmittel
handelt wie Erdbeeren. Ich habe vom Kantonslabor die Aus-
kunft erhalten, solche Chemiecocktails seien wahrscheinlich
nicht gesundheitsschädigend. Doch gibt es darüber keine
Untersuchungen, es handelt sich um eine reine Annahme.
Sicher: Die Konsumentinnen und Konsumenten haben bezüg-
lich dem Zeitpunkt des Kaufs und bezüglich Herkunft der Le-
bensmittel volle Wahlfreiheit. Aber manchmal muss man sich
vor der eigenen Gedankenlosigkeit schützen. Viele Leute
wissen nämlich nicht mehr, welche Gemüse und Früchte aus
einheimischer Produktion wann Saison haben. Das führt
dann eben zum Kauf von Erdbeeren im Februar. Hauptsache,
die Früchte sehen wie Erdbeeren aus. Im Spätfrühling und im
Frühsommer, wenn sie dann aus einheimischer Produktion in
die Läden gelangen, werden bereits die Trauben aus Südafri-
ka gekauft.
All die Fragen rund um das Arbeiterrecht und die Sozialstan-
dards der WTO sind längst noch nicht entschieden. Unser
Vertrauen in das konzerngesteuerte, neoliberale Wirt-
schaftsmodell ist nicht gross. Die Maxime der WTO lautet
nämlich «Profit und Handel über alles», auch über die Men-
schen. Der globale Freihandel unterminiert die hart erkämpf-
ten Sozialstandards und setzt sich über alles hinweg, was ein
Handelshemmnis sein könnte. Vor allem im Süden führt er zu
mehr Armut, Ungleichheit und Gewalt. Zum Beispiel ist trotz
ILO-Grundsatzkonvention Kinderarbeit vor allem in Afrika
südlich der Sahara, in Asien und in Lateinamerika noch im-
mer mehr oder weniger weit verbreitet. Das konnten wir ge-
rade in der vergangenen Woche in der Zeitung lesen. Die
Entwicklungsländer wehren sich zu Recht gegen Sozialstan-
dards, die ihnen von der WTO diktiert werden, da sie die
Gefahr des protektionistischen Missbrauchs durch die Indu-
strieländer beinhalten. Schon seit längerem fordern interna-
tional viele Bauernvertreter und Verbraucherverbände, die
Landwirtschaft und die Nahrungsproduktion aus der WTO
herauszulösen. Die einzigen, die dort profitieren, sind die
grossen Nahrungsmittelkonzernen und die Agromultis.
Wir erachten es als sehr sinnvoll, auch zum Schutz unserer
nachhaltig produzierenden Landwirtschaft, im Sinn des Mo-
tionärs beim Bundesrat vorstellig zu werden. Auf die soziale
Verantwortung von Lebensmittelhandel und Konsumentinnen
und Konsumenten allein können wir nicht zählen. Deshalb
bitte ich Sie noch einmal, die Motion zu unterstützen.

:DOWHU� %LHUL� Goldiwil (EVP). Das in der Motion angespro-
chene Problem beschäftigt uns auch. Der Motionär hat es
aber bereits selber gesagt: Er ist mit dem Anliegen hier am
falschen Platz. Er sollte beim eidgenössischen Parlament
damit auffahren und nicht beim Kantonsparlament. Wir haben
gewisse Bedenken, um der Motion vorbehaltlos zuzustim-
men. Die in der Motion geforderten Massnahmen lassen sich
nicht einfach so umsetzen. Ein Einfuhrverbot kann die
Schweiz nicht einfach so verhängen, da diesem Wunsch
internationale Vereinbarungen entgegenstehen. Trotzdem ist
es der EVP ein Anliegen, dieses Problem zu thematisieren.
Somit ist es auch richtig, der Volkswirtschaftsdirektorin den
Auftrag zu geben, dieses Anliegen bei Gelegenheit den ent-
sprechenden Stellen zu unterbreiten und vielleicht mit Nach-

druck noch einmal nachzuhaken, dass in dieser Richtung
etwas unternommen wird.
Wir fordern vor allem die Produktedeklaration ein. Der Kon-
sument hat ein Anrecht darauf zu wissen, woher die von ihm
eingekaufte Ware kommt. Wir werden also dieser Motion
mehrheitlich zustimmen.
0HOFKLRU� %XFKV� Hünibach (FDP). Erster Mai, Erdbeeren,
Blut: Immerhin bleiben wir der roten Farbe treu. Es wird Sie
wahrscheinlich nicht überraschen, wenn die FDP diese Moti-
on nicht unterstützen kann. Wir gehen zwar einig mit dem
Motionär, dass die von ihm geschilderten Zustände in Bezug
auf die Arbeitsbedingungen nicht haltbar sind. Anderseits
sollten wir uns hier nicht mit Dingen beschäftigen, bei denen
die Kompetenz beim Bund liegt oder sogar bei der WTO. Wir
erachten es nicht als sinnvoll, unsere Regierungsräte mit
solchen Aufgaben zu belasten und von ihnen zu fordern,
irgendwo zu intervenieren, und erst noch in einer Angelegen-
heit, die ohnehin am Laufen ist. Aus diesem Grund erachten
wir auch die Antwort des Regierungsrats als sehr gut. Der
Regierungsrat kommt selber auch zum Ergebnis, dass die
Zustände nicht gut sind. Er schreibt, der Bundesrat habe
bereits in den WTO-Verhandlungen das Mandat gegeben,
sich mit dieser Frage zu beschäftigen und dafür zu sorgen,
dass die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft auch
international verbessert werden können. Es ist nicht der rich-
tige Weg, wenn wir Vorstösse in Form von Motionen über-
weisen in Angelegenheiten, die nicht im Kompetenzbereich
des kantonalen Parlaments liegen. Aus diesem Grund lehnen
wir diese Motion ab.

0DULDQQH� 0RUJHQWKDOHU� Richigen (GFL). Sie wissen alle,
wie eine gute Erdbeere von einem Schweizer Bauer im Juni
schmeckt. Sie wissen auch, wie eine Februar- oder Märzerd-
beere schmeckt, die unter Plastik herangereift ist. Viele hier
im Saal finden es daneben, wenn wir jetzt über dieses Thema
sprechen. Sie sind der Meinung, das Thema gehöre auf Bun-
desebene und so weiter. Aber es hat ganz viel mit uns zu tun,
mit uns als Konsumentinnen und Konsumenten. Es geht hier
um ein soziales und ökologisches Anliegen, beziehungsweise
um unsozialen und unökologischen Nahrungsmittelkonsum
und um eine ebensolche Produktion. Nicht nur aus Spanien,
sondern aus aller Welt kommen Waren zu uns, die ich als
Konsumentin nicht bejahen kann. Doch weil sie auf dem
Gestell stehen, werden sie von vielen Leuten gekauft, weil sie
Lust darauf haben, oder weil sie sehr oft billiger sind als die
Waren von Schweizer Bauersleuten.
Es gibt noch andere Gründe, warum ich hier spreche. Es hat
für mich sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun. Die Menschen, die
in Spanien arbeiten, gelangten auf irgendeine Art und Weise
übers Meer dorthin. Auch in Süditalien und in Griechenland
kommen die einen vom Osten, die andern vom östlichen
Nordafrika. Die Leute in Spanien kommen sie vom westlichen
Nordafrika, vor allem von Marokko. Zu Tausenden, ja zu
Zehntausenden kommen sie herüber. Mein Bruder wohnt seit
27 Jahren auf den Kanarischen Inseln, das habe ich bereits
mehrmals erzählt. Als ich ihn zum ersten Mal besuchte, bin
ich mit ihm an einem Wochenende in ein Häuschen gegan-
gen. Vorne dran waren auf einer Fläche von Hunderten von
Metern weit und breit Tomaten angepflanzt, und zwar nicht
unter Plastik. Etwas weiter daneben gab es andere Pflanzen.
Ich sagte ihm, es sei toll, was da alles produziert werde. Er
antwortete, das sei fast das letzte Tomatenfeld, das noch
existiere. Es sei nicht mehr möglich, mit den andern Tomaten
zu konkurrenzieren. Sie kämen jetzt aus Holland oder allen-
falls aus Belgien und sie würden im Treibhaus produziert. Er
habe keine Chance mehr. Mein Bruder arbeitet dort auf der
Kehrseite der Medaille, nämlich in sozialen Projekten, die
sich mit Leuten befassen, die in der Landwirtschaft keine
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Arbeit mehr finden, in den Tourismus und in die Städte gehen
und dort dann arbeitslos werden. Die Kanarischen Inseln
haben die grösste Jugendarbeitslosigkeit von ganz Westeu-
ropa. Die Verarmung hinter diesen wunderschönen Häusern
für den Tourismus in Südspanien und auf den kanarischen
Inseln ist riesengross. Die Arbeitslosigkeit, wie gesagt,
ebenfalls. Und jetzt kommen auf die Kanarischen Inseln und
nach Südspanien viele schwarz arbeitende Sans-Papiers, die
nur halb-, einen Drittel oder einen Viertel so viel verdienen,
wie dies bei den Spaniern der Fall wäre. Selbstverständlich
arbeiten sie unter Plastik. Und so haben die Südspanier und
die Einheimischen auf den Kanarischen Inseln wiederum
keine Arbeit mehr. Das ist ein Teufelskreis, den wir als Kon-
sumierende durchbrechen können. Deshalb können wir nicht
genügend davon sprechen. Davon, dass im Jahr 2000 in
Südspanien Pogrome stattgefunden haben, die relativ vielen
Nordafrikanern das Leben kosteten, nimmt man kaum Kennt-
nis. Zum Glück gibt es immer wieder Gruppierungen, die zu
diesen Themen Bücher oder Reportagen schreiben, die dar-
legen, was eigentlich passiert ist. Niemand weiss ja genau,
was eigentlich passiert ist, und man muss es analysieren, fast
wie eine PUK.
Der Schlüssel, um all das zu verändern, steht also bei uns
Konsumierenden. Ich habe damals im Jahr 2000, wie viele
andere Leute auch, der Migros und dem Coop einen Brief
geschrieben und gesagt, das gehe doch nicht. Die Migros hat
sich relativ dürftig aus der Affäre gezogen und gesagt, Spani-
en gehöre zur EU und die EU sei ein Rechtsstaat und somit
sei alles in Ordnung, was haben Sie denn für Probleme?
Selbstverständlich wollen wir uns Mühe geben. Coop hat
einen viel längeren Brief geschrieben und gesagt, er bemühe
sich und kenne das Problem und versuche, andere Produ-
zenten zu finden. Es gibt sogar in Südspanien, in Süditalien,
in Griechenland und auf den Kanarischen Inseln Biobauern,
die uns gerne Waren exportieren, sofern wir Erdbeeren von
dort wollen. Ich finde es traurig, wenn die Volkswirtschaftsdi-
rektion, oder das Erdbeerministerium, eine so passive Ant-
wort gibt und quasi sagt, das sei Sache des Bundes, damit
hätte sie nichts zu tun. Würde sie dort hie und da ein Wort
fallen lassen, ginge es immer mehr voran. Es ist ja bereits
viel passiert. Sie haben gehört, unsere Bauern sind froh,
wenn man hier Ja sagen würde. Ich bitte Sie, die Motion
anzunehmen.

0DUWLQ�YRQ�$OOPHQ� Thun (SP). Was will jetzt da ein Gewerk-
schafter zu diesen Erdbeeren sagen? «Gopfridstutz nomau»,
gell Thomas. Ich sage es dir jetzt: Die Gewerkschaften
kämpfen darum, dass die Angestellten in der Landwirtschaft
anständig entlöhnt werden. Es wäre absolut unfair, wenn man
sich nicht mit der Landwirtschaftslobby wehren würde, damit
die Bedingungen nicht ganz so hässlich werden, wie dies in
Spanien der Fall ist. Übringens nicht nur in Spanien.
Lorenz Kunz hätte eine Standesinitiative machen sollen.
Deshalb ist die Argumentation der Volkswirtschaftsdirektorin
nachvollziehbar und die ganze Sache ein bisschen ein Pro-
blem. Aber ich bitte Sie trotzdem, diese Motion zu unterstüt-
zen. Es braucht Druck. Weisst du, Thomas, dass die Bauern
und die Gewerkschaften die gleichen Interessen haben und
die Chance wahrnehmen werden, zumindest im Jahr 2005
vielleicht zusammen auf die Strasse zu gehen, bevor du uns
diktierst, wie es am 1. Mai gehen soll? Aber das lassen wir
uns ohnehin von dir nicht gefallen.
Nehmen wir dort nicht Einfluss, wird es schwierig, wenn wir
dafür sorgen, dass die Angestellten von hier anständig ent-
löhnt werden und gleichzeitig die landwirtschaftlichen Kreise
einer solch miesen Konkurrenz aussetzen.

&KULVWLQH� +lVOHU� Wilderswil (GFL). Mir persönlich ist es
wichtig zu wissen, was ich kaufe und was ich esse. Deshalb
bin ich immer froh, wenn Lebensmittel richtig, sichtbar und
klar deklariert sind. Dann weiss ich, was ich kaufe. Und zwar
nicht nur im Hinblick auf die Produktion, ob sie im Plastiktun-
nel oder mit wie viel Chemie produziert wurden, sondern
auch in Bezug darauf, unter welchen sozialen Bedingungen
sie hergestellt worden sind. Wir sind verantwortlich für das,
was wir machen oder eben auch kaufen. Wir sind auch ver-
antwortlich für das, was wir nicht machen, nämlich dafür,
wenn wir etwas essen, von dem wir genau wissen, dass es
wahrscheinlich unter sehr unsozialen Bedingungen herge-
stellt worden ist. Und wir zucken einfach mit der Schulter und
sagen: Ja, da kann man halt nichts machen, das ist in Spani-
en einfach so. Dort uns einzusetzen ist ebenso unsere Pflicht
und auch mein Wille. Genauso wie ich mich dafür einsetzen
will, dass die Landwirtschaft auch hier weiterhin existieren
und gut produzieren kann. Deshalb wollen wir nicht, dass
Lebensmittel, die unter solchen Bedingungen produziert wor-
den sind, eingeführt werden. Ich bin dankbar, wenn sich die
Volkswirtschaftsdirektorin an geeigneter Stelle dafür einset-
zen kann.

&KDUOHV�$HEHUVROG� Treiten (SVP). Die Motion fordert ja nur
einen Brief an den Bundesrat. In diesem Bereich kann man
zurzeit nicht genug machen. Man muss die Angelegenheit
wirklich in Zusammenhang mit den WTO-Verhandlungen
sehen. Man muss sehen, wie kritisch die Sache verlaufen
und der gesamten Landwirtschaft 1,5 bis 2,5 Milliarden Fran-
ken kosten kann. Man muss in allen Bereichen in dieser
Richtung einen gewissen Druck ausüben. Mehr kann man ja
nicht machen, da die Landwirtschaftspolitik vor allem Sache
des Bundes ist. Deshalb bitte ich Sie, die Motion zu unter-
stützen. Sie haben vorhin den Gewerkschafter gehört: Es ist
nicht richtig, wenn wir in der Schweiz die Löhne möglichst
hoch halten und dann möglichst viel Waren aus Ländern
importieren, wo die Leute keinen Lohn bekommen. Das kann
nicht das Ziel sein. Ich bin froh, wenn diese Leute helfen, hier
vorwärts zu kommen.
Zudem müssen wir dafür sorgen, dass die Schweizer Pro-
duktion zeigt, was sie macht. Im vergangenen Jahr besuch-
ten rund 2000 Personen unseren Betrieb. Wir versuchten
aufzuzeigen, was man in der Schweizer Produktion eigentlich
macht. Es geht darum, die Konsumentinnen und Konsumen-
ten zu sensibilisieren, damit sie sich für Schweizer Produkte
entscheiden. Und hier tragen wir die Verantwortung. Das
macht niemand sonst für uns. Daran müssen wir arbeiten.
Nur so haben wir die Gewähr, dass die Produkte dann auch
gekaut werden. Wenn der Konsument im Februar keine Erd-
beeren mehr kauft, werden sie wahrscheinlich auch nicht
mehr importiert. Sicher stellt sich die Frage, was früher da
war, ob das Huhn oder das Ei. Aber wenn wir die Konsu-
menten sensibilisieren, haben wir einen guten Schritt in diese
Richtung getan. Ich bitte Sie, die Motion zu unterstützen,
denn die Richtung stimmt. Kommt von allen Seiten ein gewis-
ser Druck, ist die Wirkung grösser.

/RUHQ]� .XQ]� Diemtigen (GFL). Ich bedanke mich für die
interessante Diskussion. Herr Buchs ist mit der Stossrichtung
nicht einverstanden. Ich weiss, Sie sind ein Feinschmecker.
Ich möchte Sie jetzt auch auffordern und dafür gewinnen, die
Motion zu überweisen. Wir geben der Volkswirtschaftsdirekto-
rin damit einen noblen Auftrag. Sie setzt sich für einen ge-
rechten Handel und für gerechte Bedingungen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im EU-Raum und auch in
andern Ländern im Rahmen der WTO-Verhandlungen ein.
Diese Aufgabe ist sehr wichtig und gut. Ich lade Sie herzlich
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dazu ein, die Motion überweisen zu helfen. Wir machen damit
etwas Gutes.

(OLVDEHWK� =|OFK�%DOPHU� Volkswirtschaftsdirektorin. In der
Antwort der Regierung sehen Sie, dass die Regierung für die
Anliegen des Motionärs Verständnis hat und auch seine Ein-
schätzung teilt, wonach solche Importe eine Gefahr für die
nachhaltig produzierende Landwirtschaft in unserem Land
sind. Der Kanton hat keine direkten Möglichkeiten, beim Bund
zu intervenieren. Die Regierung kennt das Verhandlungs-
mandat des Bundesrats für die laufende WTO-Runde, das
bei den «nichthandelsbezogenen Anliegen» im Sinne des
Motionärs für die Verbesserung der völkerrechtlichen Basis
für die Bewahrung einer multifunktionalen Landwirtschaft
eintritt. Dies schliesst die Deklaration von Produktionsmetho-
den, Tierschutz und Umweltqualität ein. Das Verhandlungs-
mandat des Bundesrats geht also in diese Richtung. Ist der
Grosse Rat der Auffassung, dass man auch ausserhalb der
positiven Stellungnahme, die die Regierung bereits zum Ver-
handlungsmandat des Bundes abgegeben hat, noch einmal
ein Schreiben verfassen sollte, wehre ich mich nicht dage-
gen.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 107 Stimmen
Dagegen 28 Stimmen

6 Enthaltungen

048/04
3RVWXODW�$VWLHU��0RXWLHU��35'��±�7UDYDLO�DX�QRLU��LQVWDXUHU
XQ�©FKqTXH�HPSORLª

7H[WH�GX�SRVWXODW�GX����IpYULHU�����

Afin de combattre le travail au noir, le Conseil-exécutif du
canton de Berne est prié d’examiner la mise en service d’un
«chèque service» pour les emplois domestiques de proximité.
Développement
Chaque année, le travail au noir cause aux salariés, à
l’économie publique et aux assurances sociales des domma-
ges qui se comptent en milliards de francs.
– Les salariés perdent leurs droits à des prestations AVS ou

AI ainsi que leur couverture en cas d’accident ou de mala-
die.

– Les employeurs honnêtes perdent des mandats et du
travail en raison de la concurrence déloyale que leur livrent
d’autres employeurs moins scrupuleux, lesquels se créent
des avantages concurrentiels illégitimes en embauchant
des personnes au noir.

– L’Etat voit ses recettes fiscales passablement diminuer.
Voilà le message que délivre la Direction de l’économie pu-
blique du canton de Berne sur son site Internet pour combat-
tre le travail au noir.
De nombreux ménages privés emploient des personnes sans
couverture sociale. Ce n’est souvent pas faute de vouloir
déclarer les employés, mais plutôt en raison des démarches
administratives souvent complexes. Ce genre de situation
peut engendrer des situations dramatiques, notamment après
un accident de travail. Pour y remédier et faciliter la vie des
citoyennes et citoyens voulant respecter la législation, le
canton de Genève a institué un «chèque service». Ce «chè-
que service» permet aux Genevoises et Genevois qui le
souhaitent:
– d’être en règle avec les assurances sociales sans sur-

charge administrative,
– de garantir une protection sociale de base aux employés

(AVS/AI/APG/AC/Amat, Assurance-accidents),

– d’établir une meilleure transparence des relations de tra-
vail.

Le système genevois du «chèque service» servira à prélever
les charges sociales sur les rémunérations versées mais non
déclarées par les Genevois à leurs employés domestiques.
La formule est simple: l’employeur qui désire assurer son
employé contre le chômage, la maladie, les accidents et
cotiser à l’AVS remplit le «chèque service», puis verse par
avance les charges sociales prévisibles, pour une période
déterminée. Ces charges représentent 20 pour cent du sa-
laire, dont 6 pour cent sont destinés à couvrir les frais admi-
nistratifs de gestion.
Plusieurs autorités ont eu recours à un système similaire.
Ainsi, en 1999, la commune de Martigny et les autorités va-
laisannes ont instauré le «Top-relais». Conçu au départ pour
les ouvriers agricoles, «Top-relais» s’est vite étendu à
d’autres domaines professionnels, puis à d’autres commu-
nes. Le projet est maintenant nominé pour le Prix du Service
public 2003-2004.
La ville de Lausanne est également en train de lancer un
modèle identique qui devrait être effectif au printemps. Les
cantons de Neuchâtel et Fribourg se disent intéressés.
Au niveau fédéral, le «chèque emploi» est encore à l’étude
au Conseil national. Si l’idée du «chèque emploi» fédéral est
acceptée, ce qui n’est pas encore certain, il ne verra pas le
jour avant cinq ou six ans.
C’est pourquoi, alors que tous les cantons romands com-
mencent à instituer de tels mécanismes, le canton de Berne
ne peut se permettre de perdre un temps précieux, car «le
temps c’est de l’argent».
(Cosignataires: 26)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX���DR�W�����

Le Conseil-exécutif connaît les modèles évoqués dans le
postulat. Les systèmes genevois et valaisan de «chèque
service» ont été abandonnés, car ils n’ont pas conduit à la
simplification administrative espérée. Ils ont été remplacés
par une autre procédure simplifiée de décompte et de per-
ception. Le système valaisan «Top-relais» couvre certains
besoins, mais n’a pas permis, depuis son introduction en
1999, de lutter efficacement contre le travail au noir, car
moins de trois pour mille des salaires versés dans le canton
sont décomptés au moyen de ce système.
L’une des causes du travail au noir est que les employeurs
préfèrent s’épargner les démarches administratives liées à
l’engagement officiel, à la déclaration et à l’occupation de
personnel. C’est aussi valable pour les particuliers qui ont
des travaux de ménage et de jardinage à faire exécuter.
Il existe déjà différentes options sans «chèque service», qui
permettent de solliciter de tels services de manière parfaite-
ment légale et avec l’aide administrative de tiers:
– Les organisations d’utilité publique s’emploient placent

depuis longtemps au placement d’aides de ménage char-
gées de soutenir des personnes âgées, handicapées ou
malades. De nombreux programmes d’occupation pour
chômeurs proposent aussi de telles prestations. Dans ces
cas, les organismes responsables endossent les obliga-
tions et les tâches de l’employeur. Ils sont en mesure
d’assurer le décompte correct des rapports de travail. Le
ou la bénéficiaire de la prestation de services indemnise
l’institution qui fournit la prestation selon un tarif convenu
contractuellement. Ce tarif inclut les coûts administratifs.
En cas d’augmentation de la demande, l’offre peut être ra-
pidement élargie à peu de frais à d’autres cercles de
clients et à d’autres prestations.

– De tels services sont proposés par des entreprises spécia-
lisées, comme des entreprises de nettoyage ou de
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conciergerie. Ici aussi le décompte correct et le versement
des contributions aux assurances sociales sont garantis
par l’entreprise en tant qu’employeur.

– Des fiduciaires se chargent aussi, à la place d’un em-
ployeur ou d’une employeuse, des tâches administratives
liées à l’occupation de personnel.

Un système de «chèque service» peut être un complément
approprié à ces mesures. Il faut tenir compte des points sui-
vants dans la mise en œuvre:
– La mise en œuvre et l’exploitation du modèle «chèque

service» exigent la mise en place d’une organisation
correspondante. La personne qui requiert les services
reste l’employeur. Les droits et obligations découlant de la
législation sur le séjour des étrangers, le travail et les as-
surances sociales ne peuvent pas être transférés au man-
dataire. Celui-ci, à l’instar d’un fiduciaire, s’occupe de tous
les travaux administratifs et fiscaux.
La demande réelle pour ce genre de prestations et les
coûts doivent encore être établis. Il n’est actuellement pas
possible d’estimer les coûts uniques ou périodiques.

– Il faut examiner l’idée d’une collaboration avec les cantons,
communes et organisations nommés par l’auteur du pos-
tulat. Cela suppose qu’il soit possible de communiquer
avec les clients dans les deux langues officielles.

– Le modèle doit être harmonisé avec les dispositions de la
loi fédérale sur le travail au noir, adoptée par le Conseil
national en tant que conseil prioritaire au cours de sa ses-
sion d’été. La commission du Conseil des Etats chargée
du dossier souhaite traiter rapidement la loi. Le projet pré-
voit que de petits gains pourront à l’avenir être décomptés
de manière simplifiée par les caisses de compensation
AVS. La commission prévoit d’examiner une nouvelle fois
la praticabilité de la procédure. Le Conseil-exécutif ne
partage pour cette raison pas l’inquiétude de l’auteur du
postulat de devoir attendre au moins cinq ou six ans, voire
éternellement, une solution fédérale.

– Les propositions réalisables et non contestées de simplifi-
cation du décompte des contributions, contenues dans la
11ème révision de l’AVS, qui a été rejetée par le peuple,
devraient rapidement revenir à l’ordre du jour car la réduc-
tion de la charge administrative des employeurs est une
préoccupation importante.

Le Conseil-exécutif est disposé à examiner quelles mesures
peuvent être mises en œuvre rapidement et facilement pour
satisfaire aux demandes formulées dans le postulat. Il veillera
à ne pas mettre en place de nouvelles structures non
conformes à la future réglementation fédérale et qui per-
draient rapidement leur utilité.
Proposition: adoption du postulat

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Ist das Postulat
im Rat bestritten? – Das ist nicht der Fall.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme des Postulats 135 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

010/04
,QWHUSHOODWLRQ� %RVV�� 6HIWLJHQ� �63�� ±� *URVVH� LQWHUNDQWR�
QDOH�3UHLVGLIIHUHQ]HQ�EHLP�)HXHUZHKUPDWHULDO

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-DQXDU�����

Die persönliche Ausrüstung, das Korpsmaterial, die Geräte
und die Einsatzfahrzeuge sind in den Feuerwehren der
Schweiz grossen Preisdifferenzen unterworfen. Der Grund

liegt in der unterschiedlichen Einkaufspraxis. Während in
einigen Kantonen der Zentraleinkauf über kantonale oder
teilkantonale Instanzen wie z.B. über die Gebäudeversiche-
rung läuft und der Handel von dort für alle Feuerwehren ein-
heitlich abgewickelt wird, beschäftigen sich im Kanton Bern
die Materialbeschaffer jeder einzelnen Feuerwehr mit den
Lieferanten und ihren Rabatten. Nebst dem Preisvorteil eines
Zentraleinkaufs und der entsprechenden Materialbewirt-
schaftung, ich rechne je nach Produkt mit 15 bis 40 Prozent
Einsparung, liegt ein weiterer Vorteil in gut ausgebildetem
Fachpersonal, laufend erneuerter Technik, besserer Normie-
rung, gleich bleibender Qualität und guter Logistik.
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender
Fragen:
1. Wäre ein Sparpotenzial von 15 bis 40 Prozent für die ber-

nischen Feuerwehren (und schlussendlich auch für die
Steuerzahler) ohne die geringste Einbusse der Einsatzfä-
higkeit bei unserer Finanzsituation im Kanton nicht hoch-
willkommen? Die geschätzte Einsparung wird sich um die
8 Mio. Franken bewegen.

2. Wäre die Gebäudeversicherung des Kantons Bern mit
ihrem tüchtigen Mitarbeiterstab nicht in der Lage, diese
Logistik aufzubauen und den entsprechenden Handel zu
organisieren?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

Zu Frage 1
Im Kanton Bern werden die Materialbeschaffungen seit je
durch die einzelnen Feuerwehrorganisationen getätigt. Dies
entspricht der Zuordnung der Aufgaben, wie sie in Artikel 21
Absätze 1 und 2 des Feuerschutz- und Feuerwehrgesetzes
vom 20. Januar 1994 (FFG; BSG 871.11) festgelegt ist, und
damit der Gemeindeautonomie im Bereich der Feuerwehr.
Dank der von der Gebäudeversicherung Bern (GVB) geför-
derten Zusammenarbeit und insbesondere dank der Zusam-
menlegung der Feuerwehrorganisationen (1995: 400; 2004:
320; 2010: 200 [Planwert]) wurden erste Schritte in Richtung
eines Modells mit weniger, aber dafür grösseren Materialbe-
stellern gemacht. Dies wird es erlauben, aufgrund grösserer
Bestellmengen bessere Bedingungen auszuhandeln.
Um Transparenz zu schaffen, wird im Folgenden das Berner
Materialbeschaffungsmodell mit dem Zürcher Modell vergli-
chen.
1. Materialbeschaffung im Kanton Bern
– Jede Feuerwehrorganisation beschafft ihr Material in eige-

ner Verantwortung. Dadurch ist ein übersichtlicher, indivi-
dueller Einkauf möglich, verbunden mit einem Preisnach-
teil. Die Finanzierung erfolgt zu einem grossen Teil aus
den kommunal erhobenen Ersatzabgaben und vielerorts
nicht aus allgemeinen Steuergeldern.

– Die GVB leistet seit dem Jahr 2000 keinen direkten Beitrag
an diese Beschaffungen mehr, sondern bezahlt einen jähr-
lichen Betriebsbeitrag für die Feuerwehren. Dieser bemisst
sich nach einem individuell festgelegten Schutzwert, der
sich aus der Einwohnerzahl, dem Prämienvolumen der
GVB und der Topographie des betroffenen Einsatzgebie-
tes berechnet. Der Betriebsbeitrag ist auch für Ersatzbe-
schaffungen der Feuerwehrorganisationen bestimmt. Er
deckt im gesamtkantonalen Durchschnitt schätzungsweise
ungefähr ein Drittel aller Feuerwehrausgaben ab, wobei
von Gemeinde zu Gemeinde je nach Finanzierungsmodell
und laufenden Anschaffungen grosse Unterschiede beste-
hen.

– Es gibt grundsätzlich keinen zentralen Materialeinkauf;
gezielte Aktionen werden nach Bedarf durchgeführt.
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– Die freie Marktwirtschaft spielt, sämtliche Lieferantinnen
und Lieferanten sowie Herstellerinnen und Hersteller
kommen zum Zug.

2. Materialbeschaffung im Kanton Zürich
– Jede Feuerwehrorganisation hat die Möglichkeit, im zen-

tralen Materiallager zu bestellen und einzukaufen.
– Das Lager ist sehr zentral gelegen, sodass jede Feuer-

wehrorganisation die Möglichkeit hat, die bestellte Ware
abzuholen (maximal 25 Minuten Fahrzeit).

– Die festgelegten Mindestanforderungen betreffend Organi-
sation, Ausrüstung und Ausbildung müssen bei der Be-
stellung berücksichtigt werden.

– Die Gebäudeversicherung Zürich (GVZ) leistet eine Sub-
vention von 50 Prozent an die Kosten der bestellten Ware.
Die Feuerwehrorganisationen können dadurch in zweifa-
cher Hinsicht von Vergünstigungen profitieren, da Mengen-
rabatte ebenfalls an sie weitergegeben werden.

– Bei veraltetem Material besteht die Gefahr von Überbe-
ständen (Ladenhütern) im Zentrallager.

– Besteht auf einem Schadenplatz Mangel an Material, lie-
fert das Zentrallager sofort Nachschub, wenn solcher vor-
handen ist. Das eingesetzte Material wird zurückgescho-
ben, gereinigt und als Occasion verkauft.

– Eine Fachkommission bestimmt, welches Material für das
Zentrallager eingekauft wird.

– Die Kosten für Lager und Personal werden durch die GVZ
übernommen.

3. Zu erwartende Auswirkungen auf den Kanton Bern bei
einer Übernahme des Zürcher Beschaffungsmodells
Vorteile:
– Preisreduktionen dank grösserer Beschaffungsmengen.
– Einheitliches Erscheinungsbild der Feuerwehren im Kan-

ton (persönliche Ausrüstungen).
Nachteile:
– Sehr grosses Materiallager nötig für rund 20 000 Feuer-

wehrangehörige. Die Logistik ist infolge der teilweise sehr
langen Anfahrtswege (z.B. aus Oberhasli, Saanenland)
aufwändig.

– Der Aufbau eines Zentrallagers wäre mit hohen Kosten
verbunden.

– Es besteht derzeit keine gesetzliche Grundlage, um die
Gemeinden zu verpflichten, das Feuerwehrmaterial zentral
einzukaufen. Ein zentraler Einkauf würde sich aber be-
stenfalls dann rechnen, wenn alle Feuerwehrorganisatio-
nen auch zentral einkaufen müssten. Die entsprechende
Gesetzesanpassung würde eine erhebliche Beschneidung
der Gemeindeautonomie darstellen.
Die realisierten Kostenvorteile würden durch die Kosten
einer zentralen Einkaufsorganisation sowie Lager- und Lo-
gistikkosten geschmälert, wenn nicht gar vollständig auf-
gewogen. Müsste die GVB diese Kosten tragen, so wür-
den sie zu Lasten der Betriebsbeiträge an die Feuerweh-
ren verbucht, womit die Gemeinden wiederum kaum finan-
zielle Vorteile erzielen könnten.

Insgesamt dürfte ein Sparpotenzial ohne Verlust der Ein-
satzfähigkeit vorhanden sein. Die Höhe der Einsparungen
müsste jedoch mit Modellrechnungen erhärtet werden; die
vom Interpellanten erwähnten 8 Mio. Franken erscheinen
sehr hoch. Die bernischen Feuerwehren sind zum heutigen
Zeitpunkt dank der von der GVB massiv unterstützten Nach-
rüstungsaktionen sehr gut ausgerüstet; in den nächsten Jah-
ren sind keine überdurchschnittlich grossen Anschaffungen
erforderlich.
Zu Frage 2
Bei entsprechendem Bedarf realisiert die GVB bereits heute
mit gezielten zentralen Beschaffungsaktionen (Motorspritzen,
Atemschutzwarngeräte usw.) attraktive Preise im Sinne des
Interpellanten.

Sie wäre auch in der Lage, eine zentral gesteuerte Logistik
aufzubauen und eine entsprechende Materialbewirtschaftung
zu organisieren. Die möglichen Einsparungen für die Ge-
meinden und die Mehrkosten für die GVB (betr. Lager und
Personal) müssten aber zuvor sorgfältig erhoben werden.
Aufgrund der zu Frage 1 aufgeführten Argumente erscheint
die Organisation eines zentralen Einkaufs und Lagers jedoch
insgesamt eher unzweckmässig.

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Boss ist
befriedigt von der Antwort des Regierungsrats.

016/04
,QWHUSHOODWLRQ� :lOFKOL�/HKPDQQ�� 2EHUVWHFNKRO]� �693�� ±
�8Q��JOHLFKH�%HKDQGOXQJ�GHU�%HUQHU�%DXHUQIDPLOLHQ

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP����)HEUXDU�����

Arbeitet die Bäuerin auf dem Landwirtschaftsbetrieb ihres
Ehepartners mit, gilt sie als miterwerbendes Familienmitglied.
Wird das ganze Erwerbseinkommen bei der AHV auf den
Namen des Mannes als Einkommen aus selbstständiger
Erwerbstätigkeit abgerechnet, so gilt die Bäuerin in dieser
Situation sozialversicherungsrechtlich als Nichterwerbstätige.
Das Betriebsleiterpaar kann aber neu einen Teil des Er-
werbseinkommens bei der AHV zur sozialversicherungsrecht-
lichen Besserstellung als Lohn an die Ehefrau abrechnen.
Hier liegt, wie bei allen mitarbeitenden Familienmitgliedern,
eine Problematik.
Die Abgrenzung, wer mitarbeitendes Familienmitglied ist und
welche Personen als familienfremde Arbeitnehmende gelten,
wird in der Familienzulagenordnung Landwirtschaft FLG
vorgenommen und von den anderen Sozialversicherungen
übernommen. Mitarbeitende Familienmitglieder sind gemäss
der FLG unter anderem der Arbeitslosenversicherung AVIG
und der Beitragspflicht der Familienzulagen FLG nicht unter-
stellt und haben dadurch auch keine Bezugsberechtigung.
An einer Fachtagung wurde festgestellt, dass der Kanton
Bern als einziger Kanton eine abweichende Haltung zur bis-
her geltenden Praxis einnimmt.
Deshalb bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgen-
der Fragen:
1. Mit welcher Begründung erhebt der Kanton Bern trotz

klarer Regelung des geltenden Bundesgesetzes AVIG
über die Beitragspflicht von mitarbeitenden Familienmit-
gliedern in der Landwirtschaft Beiträge der Arbeitslosen-
versicherung und der Familienzulagen, wenn die betroffe-
nen Personen aber keinen rechtlichen Anspruch auf Aus-
zahlung dieser Gelder geltend machen können?

2. Sind die zuständigen Stellen bereit, dieses Problem wie in
den übrigen Kantonen zu lösen, und befreien sie die be-
troffenen Familien von der ungesetzlichen und ungerech-
ten Beitragspflicht?

(Weitere Unterschriften: 0)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����)HEUXDU������

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

Die geltenden Vorschriften über die Zulagenordnung in der
Landwirtschaft sind über fünfzig jährig. Seit den fünfziger
Jahren des letzten Jahrhunderts haben sich die wirtschaftli-
chen, sozialen und familiären Gegebenheiten in der Land-
wirtschaft ebenso geändert wie die anwendbaren Vorschrif-
ten. Dies kann zu Auslegungsschwierigkeiten und Abgren-
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zungsproblemen führen, wie sie in der Interpellation ange-
sprochen werden. Es handelt sich um eidgenössische
Grundlagen, den Kantonen kommt hier bloss eine vollziehen-
de Funktion zu.
Die Mitarbeit der Familienangehörigen kann grundsätzlich in
drei Formen geregelt werden. Damit stehen den Bauernfami-
lien je nach individueller Lebenssituation Lösungsmöglich-
keiten zur Verfügung, die jede für sich Vor- und Nachteile hat:
1. Die mitarbeitenden Familienmitglieder erhalten keinen

Lohn ausbezahlt. Es gelten uneingeschränkt die Regeln
über die mitarbeitenden Familienangehörigen.

2. Die mitarbeitenden Familienangehörigen erhalten zwar
einen Anteil am Einkommen, es wird aber kein Arbeitsver-
hältnis begründet, sondern die Zahlung wird familienrecht-
lich begründet. Weil in diesem Fall kein Arbeitsverhältnis
vorhanden ist, besteht auch kein Anspruch auf Leistungen
der Arbeitslosenversicherung oder auf Familienzulagen,
wie sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zustehen.

3. Mit dem mitarbeitenden Familienmitglied wird ein Arbeits-
vertrag mit einem ausbezahlten Lohn abgeschlossen. Es
handelt es sich um ein normales Arbeitsverhältnis mit allen
Rechten und Pflichten, sowohl für Arbeitgeber als auch
Arbeitnehmer. Dafür hat die mitarbeitende Person An-
spruch auf alle Rechte und Leistungen als Arbeitnehmerin
oder Arbeitnehmer.

In der Interpellation werden die Probleme dargestellt, die sich
in der Anwendung der zweiten Möglichkeit ergeben haben.
Gestützt auf eine Besprechung mit dem Bundesamt für Sozi-
alversicherung und dem schweizerischen Bauernverband hat
sich die Ausgleichskasse des Kantons Bern der Auslegung
der Bestimmungen angeschlossen, wie sie auch in der Inter-
pellation verlangt wird.
Die konkreten Fragen der Interpellantin lassen sich deshalb
heute folgendermassen beantworten:
1. Die Ausgleichskasse des Kantons Bern hat sich der Aus-

legung des Bundesamts für Sozialversicherung und der
Praxis der anderen Kantone angeschlossen.

2. Es werden keine ungesetzlichen oder ungerechten Beiträ-
ge erhoben.

.lWKL� :lOFKOL�/HKPDQQ� Obersteckholz (SVP). Ich danke
der Regierung für die Anerkennung der Bäuerinnen als mitar-
beitende Familienarbeitskraft bei der AHV-Ausgleichskasse
des Kantons Bern. Nicht einverstanden bin ich mit der Ausle-
gung unter Ziffer 3. Die auf dem Betrieb tätigen Ehegattinnen
der Landwirte sind gemäss Familienzulagenordnung immer
als familieneigene Arbeitskraft anzuschauen. Da ändert auch
ein Arbeitsvertrag nichts. Ich bin enttäuscht, dass es sich die
AHV-Ausgleichskasse des Kantons Bern mit der Auslegung
der sozialversicherungsrechtlichen Gleichstellung meiner
Berufskolleginnen so schwer macht. Dies ist nur im Kanton
Bern so.
Auch mit der Antwort auf meine zweite Frage bin ich nicht
einverstanden. Eigentlich müsste die Antwort lauten, es wür-
den von jetzt an keine ungesetzlichen Beiträge mehr einkas-
siert. Wie kommt es, dass die AHV-Ausgleichkasse an 54
Bäuerinnen fälschlicherweise einkassierte Beiträge der Ar-
beitslosenversicherung und Familienzulageordnung wieder
zurückbezahlt? Und dann sagt sie noch, es handle sich dabei
um eine Bagatelle. Das ist für mich ein Rätsel. Für mich be-
deutet dies, dass von 54 Bäuerinnen zu viel ungerechtfertigte
Beiträge einkassiert wurden.

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Frau Wälchli ist
teilweise befriedigt von der Antwort des Regierungsrats.

038/04
,QWHUSHOODWLRQ�YRQ�$OOPHQ��*LPPHOZDOG��63��±�%DXHQ�PLW
+RO]�QLFKW�©EHVWUDIHQª

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP����)HEUXDU�����

Die vielen wertvollen Funktionen unserer Wälder sind unbe-
stritten: Sie schützen vor Naturgefahren, reinigen unser
Trinkwasser, liefern Sauerstoff, sind Erholungsraum für die
Menschen und Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen.
Darüber hinaus produzieren sie den erneuerbaren, einheimi-
schen Rohstoff Holz. Es besteht also ein grosses Interesse
der Öffentlichkeit an intakten, nachwachsenden Wäldern, die
sinnvoll genutzt werden. Dieses öffentliche Interesse wurde in
der Vergangenheit mehrmals auch vom Grossen Rat bestä-
tigt, indem Kredite zur Walderhaltung jeweils mit grossen
Mehrheiten gesprochen wurden.
Viele unserer Wälder, insbesondere die Schutzwälder in den
Berggebieten, werden zu wenig genutzt und sind überaltert
und damit unstabil. Darum beabsichtigt der Bund mit seiner
zukünftigen Waldpolitik unter anderem auch, den Holzabsatz
zu fördern und ruft Kantone und Gemeinden auf, dasselbe zu
tun. Neben der Energieproduktion bietet sich Holz heute als
moderner Baustoff an, der gut zu verarbeiten ist und ein an-
genehmes Raumklima ohne Wohngifte verbreitet. Nach mo-
derner Bauweise erstellte Holzhäuser gelten heute nicht mehr
als besonders brandgefährlich. Darum wurden die Brand-
schutzvorschriften schweizweit viel holzfreundlicher ausge-
staltet als früher. Auch einige kantonale Gebäudeversiche-
rungen haben die Bedeutung des Holzbaus erkannt und ihre
Prämienansätze zugunsten des Holzbaus ausgestaltet (zum
Beispiel der Kanton Graubünden). Nicht so die Gebäudever-
sicherung des Kantons Bern (GVB). Hier wird ein Holzbau
gegenüber einem Massivbau praktisch mit der doppelten
Prämie «bestraft». Dazu kommt, dass die GVB deutlich höhe-
re Prämien verlangt,  als zum Beispiel die Kantone Graubün-
den und Zürich.
Da auch die Gebäudeversicherung des Kantons Bern eine
öffentlich-rechtliche Körperschaft darstellt, die kantonalen
Gesetzen und Ausführungsbestimmungen unterstellt ist und
Verwaltungsrat und Direktion direkt vom Regierungsrat be-
stimmt werden und zudem die Volkswirtschaftsdirektorin in
diesem Verwaltungsrat sitzt, stellen sich mir folgende Fragen:
1. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass die

Gebäudeversicherung ihre Prämiengestaltung holzfreund-
licher ausgestalten sollte, da die Holznutzung im öffentli-
chen Interesse liegt?

2. Ist der Regierungsrat bereit, seinen Einfluss bei der GVB
zugunsten einer holzfreundlicheren Ausgestaltung der
Prämien geltend zu machen?

3. Wie erklären sich die deutlich höheren Prämien der GVB
gegenüber zum Beispiel denen der Gebäudeversicherung
des Kantons Graubünden?

4. Wie sehen die Prämienhöhe und die Prämienausgestal-
tung in Bezug auf Holzbauten im interkantonalen Vergleich
aus?

(Weitere Unterschriften: 29)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����$XJXVW�����
1. Allgemeines
Der Interpellant unterstreicht zu Recht die Bedeutung des
Rohstoffes Holz zur Wahrung des ökologischen Gleichge-
wichtes. Insbesondere befürwortet er die Förderung des
Holzabsatzes, indem Holz vermehrt als Baustoff verwendet
werden sollte. Dieser Stossrichtung stehe die Prämienpolitik
der Gebäudeversicherung Bern (GVB) entgegen, die Holz-
bauten gegenüber Massivbauten praktisch mit der doppelten
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Prämie bestrafe. Dazu komme, dass die GVB deutlich höhere
Prämien verlange, als zum Beispiel die Gebäudeversicherun-
gen in den Kantonen Graubünden und Zürich.
Gemäss Artikel 3 des Gesetzes vom 6. Juni 1971 über die
Gebäudeversicherung (GVG; BSG 873.11) sind alle im Kan-
ton Bern gelegenen Gebäude bei der GVB zu versichern.
Diese beschafft sich die notwendigen Mittel durch die Prämi-
en, teilt die Gebäude in Klassen ein und setzt für jede Klasse
den Prämienansatz fest (Art. 11 f. GVG). Unterschieden wird
zwischen massiven Gebäuden und Holzgebäuden. Ist ein
Gebäude einer erhöhten Feuer-, Explosions- oder Elemen-
tarschadengefahr ausgesetzt, so wird ein Prämienzuschlag
erhoben (Art. 13 Abs. 1 GVG). Der Prämientarif der Gebäu-
deversicherung vom 18. August 1998 (Prämientarif GVB;
BSG 873.111.2), welcher gemäss Artikel 2 Absatz 2 i.V. mit
den Artikeln 12 Absatz 1 und 13 Absatz 3 GVG durch den
Regierungsrat zu genehmigen ist, sieht vor, dass für die
Prämienbemessung der Gebäude namentlich ihre Zweckbe-
stimmung, Bauart und Grösse sowie ihre besonderen Brand-
und Elementarrisiken massgebend sind. Für jedes Gebäude
wird eine Grundprämie erhoben, die sich nach seiner Bauart
und der Gebäudekategorie richtet. Ist ein Gebäude einer
erhöhten Schadengefahr ausgesetzt, so wird überdies ein
Prämienzuschlag erhoben.
Die Prämienpolitik der GVB basiert im Rahmen der erwähn-
ten gesetzlichen Bestimmungen auf zwei Prinzipien: Einer-
seits sollen die Prämien getreu dem Grundsatz der Rechts-
gleichheit möglichst verursachergerecht ausgestaltet sein.
Andererseits ist bei der Prämienpolitik eine angemessene
Solidarität zu wahren. Die Verursachergerechtigkeit der GVB-
Prämien wird im Wesentlichen durch die Differenzierung in
der Bauart (Holz/massiv) sowie durch die Berücksichtigung
der Zweckbestimmung des betreffenden Gebäudes sicherge-
stellt.
Im Kanton Bern gibt es rund 362 000 Gebäude, wobei rund
die Hälfte Holzgebäude sind (so genannte nicht massive
Bauten). Gemäss Prämientarif GVB werden die Grundprämi-
en von Holz- und Massivgebäuden wie folgt differenziert:
Holzgebäude werden mit einer Grundprämie von 66 Rp./ Fr.
1000.00 Versicherungswert, massive Gebäude mit 34 Rp./
Fr. 1000.00 Versicherungswert belastet. Für ein Wohnhaus
mit einem Versicherungswert von 0.5 Mio. Franken ergibt
dies eine Prämie von 330.00 Franken bzw. 170.00. Franken.
Diese relativ starke Differenzierung hat ihren Grund im Scha-
dengeschehen, das statistisch gut abgesichert ist. Bei Feuer-
schäden erleiden Holzgebäude, gemessen an ihren Versiche-
rungssummen, rund doppelt so hohe Schadenquoten wie
Massivgebäude. Dabei ist es vor allem das Löschwasser, das
in Holzgebäuden zu wesentlich höheren Schadensummen
führt. Bei Elementarschäden – vor allem Sturm, Hagel und
Überschwemmungen – werden Holzgebäude rund um das

2½fache stärker beschädigt als massive Objekte. Gestützt
auf die gesamte Schadenbelastung müssten deshalb heute
Holzbauten im Kanton Bern sogar noch um rund 4 Rp./ Fr.
1000.00 Versicherungswert höher belastet werden.
Der Regierungsrat unterstützt die bewährte Prämienpolitik
der GVB, die unter Wahrung einer angemessenen Solidarität
im Wesentlichen verursachergerecht ist. Er geht davon aus,
dass es nicht Aufgabe der GVB sein kann, mit ihrem Prämi-
entarif wirtschaftspolitische Ziele zu verfolgen. Eine (noch
stärkere) Entlastung der Holzbauten zwecks Förderung des
Baustoffes Holz würde dem Grundsatz der Rechtsgleichheit
widersprechen und zu einer sachfremden Quersubventionie-
rung der Holzbauten und einer Mehrbelastung der Eigentü-
merinnen und Eigentümer von Massivbauten führen.
2. Zu den Fragen
Fragen 1 und 2
Der Regierungsrat erachtet die Tarifierung der Holzgebäude,
die schon heute von einer gewissen Privilegierung profitieren,
als sachgerecht. Obwohl der Regierungsrat Verständnis für
die ökologischen Anliegen des Interpellanten hat, ist er nicht
bereit, bei der GVB Einfluss zugunsten einer noch holz-
freundlicheren Ausgestaltung der Prämien zu nehmen. Er
weist im Übrigen darauf hin, dass im Rahmen des vorbeu-
genden Brandschutzes die Auflagen für Holzbauten ganz
erheblich liberalisiert werden. Namentlich wird die Verwend-
barkeit von Holz im Bau stark ausgedehnt. So wird es vor-
aussichtlich ab 1. Januar 2005 z.B. möglich sein, auch mehr-
geschossige Wohnbauten in Holzbauweise zu erstellen.
Frage 3
Die Durchschnittsprämie der GVB beträgt 54 Rp. / Fr.
1000.00 Versicherungswert, diejenige der Gebäudeversiche-
rung Graubünden 42 Rp. / Fr. 1000.00 Versicherungswert.
Hauptursache für diese Differenz bildet der wesentlich gün-
stigere Schadenverlauf im Kanton Graubünden: Bei den
Feuerschäden profitiert der Kanton Graubünden vom Um-
stand, dass seine Holzgebäude in der Regel viel kleinere
Versicherungswerte aufweisen als diejenigen im Kanton
Bern, was sich im Totalschadenfall stark auswirkt. Im Elemen-
tarbereich wird der Kanton Graubünden von Überschwem-
mungs- und Hagelschäden weitgehend verschont, wogegen
der Kanton Bern durch solche Ereignisse stark belastet wird.
Die noch tiefere Durchschnittsprämie der Gebäudeversiche-
rung des Kantons Zürich (32 Rp./ Fr. 1000.00 Versiche-
rungswert) erklärt sich einerseits ebenfalls mit geringeren
Elementarschäden, anderseits mit im Vergleich zum Kanton
Bern günstigeren Siedlungs- und Baustrukturen.
Frage 4
Nachfolgend eine Übersicht über die Grundprämien von Holz-
und Massivbauten in zehn Gebäudeversicherungskantonen
(in Rp. / Fr. 1000.00 Versicherungswert).

Nachbarkantone Andere Kantone
Bauweise BE SO FR LU JU NE BL AG GR ZH
massiv 34 40 45 65 38 45 26 33 30 32*
Holz 66 45 65 80 57 75 62 56 50 32*

* Einheitsprämie für alle Gebäude

Die Übersicht zeigt, dass einige Nachbarkantone mit Gebäu-
deversicherungen Holzbauten günstiger tarifieren als die
GVB. Es ist anzunehmen, dass diese Kantone Holzbauten zu
Lasten der Massivbauten mehr oder weniger stark quersub-
ventionieren. Im Gegensatz zum Kanton Bern liegt aber der
Anteil der Holzbauten am gesamten Versicherungskapital
dieser Gebäudeversicherungen viel tiefer, sodass sich allfälli-
ge Quersubventionierungen nur schwach auswirken.

Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass die Gebäudeversiche-
rungsprämien aller Gebäudekategorien in den sieben Kanto-
nen  ohne  kantonale  Gebäudeversicherung im  Vergleich zu
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denjenigen der GVB durchschnittlich um rund 50 Prozent
höher liegen.

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Herr von Allmen
ist teilweise befriedigt von der Antwort des Regierungsrats.

062/04
,QWHUSHOODWLRQ�/�WKL��0�QVLQJHQ��693��±�,VW�GLH�6FKDI]XFKW
LP�.DQWRQ�%HUQ�YHUQDFKOlVVLJEDU"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

Auch der Regierungsrat des Kantons Bern hat der Versteige-
rung der Importkontingente zugestimmt. Weil die schweizeri-
schen Lammfleischproduzenten immer weniger produzierten
als die SchweizerInnen verzehrten, ist heute der Import bei
55 Prozent. Die Inlandproduzenten mussten gegenüber der
Vorjahresperiode einen Preissturz von rund 35 Prozent hin-
nehmen. Der Systemwechsel zur Versteigerung der Import-
kontingente und der Verzicht auf die Inlandleistung für die
Importberechtigung sind der Hauptgrund für den Preiszerfall.
Besonders frustrierend ist dabei die Tatsache, dass die Prei-
se für die KonsumentInnen nie sanken. Zusammen mit dem
Zerfall der Wollpreise, den vielen neuen Vorschriften zu Hal-
tung und Sömmerung der Schafe, zwingt dies viele Schaf-
züchter zur Aufgabe der Schafhaltung.
Darum stelle ich der Regierung folgende Fragen:
1. Hat die Schafhaltung im Kanton Bern eine wirtschaftliche

Bedeutung?
2. Sind Sie bereit, sich bei der Überarbeitung bzw. zukünfti-

gen Planung der Fleischimportregelung beim Bund für eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der schweize-
rischen Schafzüchter einzusetzen?

3.Sind Sie sich bewusst, dass die Schafhalter zu einer de-
zentralen Besiedelung beitragen und zusammen mit ihren
Schafen als Landschaftspfleger an Hängen und unzu-
gänglichen Standorten, die flächendeckende Nutzung ga-
rantieren und so kostengünstig gegen Erosion, Verun-
krautung, Verbuschung und Lawinen kämpfen?

4. Was kann und will der Kanton Bern zur Sicherung dieses
Betriebszweiges beitragen?

(Weitere Unterschriften: 1)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����$XJXVW�����

Der Regierungsrat kennt den Stellenwert der Schafzucht im
Kt. Bern. Die Schafzucht und -haltung wird im Kanton Bern
nicht vernachlässigt. Im Quervergleich zu den andern Nutz-
tierkategorien wird die Schafhaltung (im Verhältnis zu ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung) wie folgt unterstützt:

BE CH
Anzahl Schafe 2002, Stück (%) 51'124 (12 %) 429'503 (100 %)
Schafbestand 2002 in *RGVE (%)   4'461 (11 %)   41'073 (100 %)
Anzahl Herdebuchtiere (%) 20'069 (22 %)   90'379 (100 %)
Anteil Schaf-RGVE am GVE-Total           1.85 %                3.15 %
Anteil Schafhaltung am
Endrohertrag Tierproduktion   < 1.00 %                          1.2   %
Anteil «Schafzuchtförderung»
am Total Tierzuchtförderung  4.78 %

* Raufutterverzehrende Grossvieheinheiten (RGVE)

Nebst der direkten Förderung der Schafzucht mit Kantons-
und Bundesbeiträgen wird die Schafzucht wie folgt unter-
stützt:
– Im Interessenskonflikt «Luchs und Schafe in den Nord-

westalpen» hat der Regierungsrat 1997 die Vermittlungsi-
nitiative ergriffen und ein Forschungsprojekt in Auftrag ge-
geben;

– Gemeinsam mit dem Schweiz. Schafzuchtverband, der
SAB und dem SAV hat er bei den eidgenössischen Räten
durchgesetzt, dass es im revidierten Landwirtschaftsge-
setz (LwG; Stand 20.6.2003) weiterhin einen «Schafwoll-
Verwertungsartikel (Art. 51bis LwG)» gibt.

– In der BLW-Arbeitsgruppe «Schafalpung» haben Fach-
leute aus dem Amt für Landwirtschaft (Lanat) an der Diffe-
renzierung der Sömmerungsbeiträge nach Weidesystem
für Schafe mitgewirkt. Das geänderte Beitragssystem bei
der Schafalpung, verbunden mit höheren Sömmerungs-
beiträgen als Anreiz, hat 2003 bereits Wirkung gezeigt:
Wer die Möglichkeit hat, ändert das Weidesystem.

– In der Stellungnahme zu den Ausführungsbestimmungen
zum Landwirtschaftsgesetz und zum Tierseuchengesetz
hat sich der Regierungsrat für die Erhaltung der öffentli-
chen Märkte für Grossvieh, Bankkälber und Schafe sowie
für die Einführung der Versteigerung der Zollkontingente
Schlachtvieh und Fleisch ab 2005 ausgesprochen. Die
Versteigerung wurde insbesondere im Interesse einer fi-
nanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Ent-
sorgung der Fleischabfälle befürwortet (BSE-Ausrottung).
Von der neuen, aufwändigen Entsorgungsfinanzierung der
Schlachtabfälle profitieren auch die Schafhalter/innen, da
Schafe einen überdurchschnittlich hohen Anteil an
Schlachtabfällen verursachen.

Zu den Fragen des Interpellanten nimmt der Regierungsrat
wie folgt Stellung:
Frage 1
In der Schweiz beträgt der Anteil der Schafhaltung an der
Endproduktion der Landwirtschaft  0.84 Prozent. Bezogen auf
die tierischen Erzeugnisse ergibt sich ein Anteil am Endro-
hertrag von 1.2 Prozent. Wie die oben aufgeführten Zahlen
zeigen, liegt dieser Anteil im Kanton Bern etwas tiefer; das
heisst, er dürfte weniger als 1 Prozent am Endrohertrag der
bernischen Tierproduktion ausmachen. Rein statistisch gese-
hen ist die wirtschaftliche Bedeutung der Schafffleisch- und
Wollproduktion im Kanton Bern gering. Hingegen leistet die
Schafhaltung einen nicht vernachlässigbaren Beitrag an die
Pflege der Kulturlandschaft. Dieser Beitrag lässt sich aller-
dings nicht quantifizieren.
Frage 2
Der Regierungsrat sieht keinen Handlungsbedarf, um beim
Bund in Sachen Fleischimportregelung bereits wieder vorstel-
lig zu werden, zumal
a mit dem neuen System gemäss Agrarpolitik 2007  das

Anliegen gemäss Standesinitiative «Aufrechterhaltung der
öffentlichen Schlachtviehmärkte» faktisch erfüllt wird,

b die etappenweise Einführung der neuen Importregelung
gemäss AP 2007 (inkl. Versteigerung Importkontingente)
unmittelbar bevorsteht (2005: 33%; 2006: 66%; 2007:
90%),

c gemäss AP 2007 auch für Schafe weiterhin überwachte
öffentliche Märkte vorgesehen sind (ab 1. Juli 2004 auch
bei Schafen mit obligatorischer Versteigerung).

Zwar ist unbestritten, dass bei den Schlachtlämmern ab 2003
bis im Mai 2004 eine zünftige Preisbaisse eingesetzt hat. Die
Gründe dafür dürften allerdings kaum nur beim Systemwech-
sel zu suchen sein, zumal dieser ja erst im Jahr 2005 einset-
zen wird. Der vom Interpellanten erwähnte Preissturz im Jahr



1360 24. November 2004 – Nachmittag Volkswirtschaft

2003 von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist etwas zu
relativieren. Nach Statistik der Proviande lagen die Durch-
schnittspreise für Schlachtlämmer pro Kilo Schlachtgewicht
der Handelsklassen LA C3�und LA H3 bei 12 Franken 55 im
Jahr 2001, bei 13 Franken 07 im Jahr 2002, bei 12 Franken
18 im Jahr 2003 und bei 11 Franken 63 am 17. Mai 2004.
Seither gibt es erste Anzeichen für eine Erholung der Preise
für Schlachtlämmer – so notiert der Durchschnittspreis der
oben erwähnten Handelsklassen seit 31. Mai 2004 erstmals
wieder im Bereich von 12 Franken 50.
Der Regierungsrat verspricht sich vom neuen System ge-
mäss AP 2007 einige Vorteile auch für die Schaffleischprodu-
zenten. So ist nach neuem System die öffentliche Versteige-
rung durch die Proviande ab 1.Juli 2004 auch bei den Scha-
fen obligatorisch. Zur Organisation, Durchführung und Über-
wachung der öffentlichen Märkte für Grossvieh, Bankkälber
und Schafe im Kanton Bern haben die Lobag, die Proviande
und das Lanat auf den 1. Januar 2004 eine neue Leistungs-
vereinbarung abgeschlossen. Diese wird auch für die Schaf-
züchter und -halter gegenüber heute klare Vorteile bringen.
Frage 3
Wie die übrigen Halter von Raufutter verzehrenden Nutztie-
ren tragen zweifellos auch die Schafhalter im Berggebiet zur
dezentralen Besiedlung, zur flächendeckenden Bewirtschaf-
tung und zur Landschaftspflege im öffentlichen Interesse bei.
Der Regierungsrat ist sich dabei bewusst, dass überdurch-
schnittlich viele Schafhalter diese im öffentlichen Interesse
stehenden Leistungen erbringen, ohne in den Genuss von
Direktzahlungen zu gelangen (Hobby-Schafhalter/innen).
Gerade auch deshalb erweist sich das oben erwähnte Enga-
gement zugunsten der Schafhaltung als gerechtfertigt.
Frage 4
Aus der Sicht des Regierungsrats ist der Betriebszweig
Schafhaltung im Kanton Bern existentiell nicht bedroht. Dafür
sprechen die Bestandeszahlen, die im Kanton Bern seit 1950
kaum je so hoch waren wie heute (über 50 000 Schafe). Der
Regierungsrat setzt sich weiterhin im Rahmen seiner Mög-
lichkeit für die Schafhaltung ein, sieht aber zurzeit keinen
Bedarf für zusätzliche Massnahmen.

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Lüthi ist
teilweise befriedigt von der Antwort des Regierungsrats.

004/04
,QWHUSHOODWLRQ� %XUNKDOWHU�� 5�POLJHQ� �63�� ±� %RQXV� RGHU
0DOXV��0RWLYDWLRQ�RGHU�'HPRWLYDWLRQ"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP����-DQXDU�����

Trotz stark gestiegener Arbeitslosigkeit konnten die RAV mit
ihrer Vermittlungsarbeit im Jahr 2002 gesamtschweizerisch
die durchschnittliche Dauer des Taggeldbezugs um elf Tage
bzw. acht Prozent senken. Die durchschnittliche Bezugsdau-
er betrug 1999 noch 185 Tage, im Jahr 2002 bloss noch 129
Tage. Auf Bundesebene führte dies zu einer Einsparung an
Taggeldern von insgesamt 1,26 Milliarden Franken.
Die Steuerung der RAV erfolgt seit 2000 über die folgenden
vier Wirkungsziele: rasche Wiedereingliederung der Arbeits-
losen, Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit, Reduktion der
Anzahl Aussteuerungen, Vermeidung von Wiederanmeldun-
gen.
Wer diese Ziele erreicht, erhält offenbar einen Bonus vom
seco. Der Kanton Bern erhielt nun einen Bonus von rund
900 000 Franken, obwohl er im schweizerischen Schnitt mit
einem Wirkungsindex von 96 unterdurchschnittlich arbeitet
und in der kantonalen Rangliste an siebtletzter Stelle rangiert.

Der Bonus wurde wegen der erfreulichen Steigerung des
Indexes im Vergleich zum Vorjahr ausgerichtet.
Als das beco von diesem Bonus erfuhr, wurde offensichtlich
den RAV- und ALK-Mitarbeitenden die Ausrichtung eines
finanziellen Bonus in Aussicht gestellt. Am 25. November
2003 folgte dann die Ernüchterung durch einen Brief der
Volkswirtschaftsdirektorin, in dem den Mitarbeitenden mitge-
teilt wurde, dass die gesetzlichen Grundlagen für die Aus-
richtung eines individuellen Bonus fehlen und somit der Bo-
nus in folgender Form ausgerichtet werde: 440 000 Franken
für Personalmassnahmen, 170 000 Franken für Rücklagen im
Arbeitsmarktfonds, 270 000 Franken für besondere arbeits-
marktliche Massnahmen. Der Bonus fliesst somit auf Umwe-
gen in die Staatskasse, was kaum die Absicht eines Anreiz-
systems sein kann.
Es stellen sich dazu die folgenden Fragen:
1. Ist den Mitarbeitenden tatsächlich die Ausrichtung eines

individuellen Bonus versprochen worden?
2. Haben die den Bonus bewirkenden Mitarbeitenden bei der

Verteilung des Bonus mitreden können?
3. Werden die Mitarbeitenden durch die vorgesehene Ver-

wendung des Bonus motiviert oder demotiviert?
4. Wird durch die vorgesehene Ausrichtung des Bonus die

Laufende Rechnung entlastet, indem ohnehin vorgesehe-
ne Ausgaben nun über den Bonus abgewickelt werden?

5. Bestehen bereits heute Grundlagen für die Verwendung
von Boni?

6. Sind weitere negative Auswirkungen des Bonus-Malus-
Systems bekannt?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����$XJXVW�����

Im beco Berner Wirtschaft vollziehen zwei Geschäftsbereiche
die Arbeitslosenversicherung: Die Arbeitsvermittlung mit ihren
regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und die Ar-
beitslosenkasse (ALK). Beide verfügen über eine Leistungs-
vereinbarung mit dem eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partement.
Die Leistungen von RAV und ALK im Jahr 2002 führten zu
einem Bonus von insgesamt 880 000 Franken. Davon entfie-
len 630 000 Franken auf die RAV als Motivationsbonus, weil
sich der Kanton Bern im interkantonalen Benchmark am
stärksten verbessert hatte. Auf die ALK entfielen 250 000
Franken, weil die Kasse die Leistungsvorgaben deutlich
überschritten hatte.
Der Bonus wird für die drei in der Interpellation genannten
Zwecke verwendet:
– Kollektive Massnahmen zugunsten des Personals wie

Veranstaltungen zur Persönlichkeits- und Teamentwick-
lung, bedürfnisbezogene Weiterbildung, zusätzliche Ar-
beitshilfsmittel,

– besondere arbeitsmarktliche Massnahmen sowie für die
Verbesserung der Zusammenarbeit im gesamten beco
Berner Wirtschaft,

– Rücklage im Arbeitsmarktfonds für einen allfälligen künfti-
gen Malus sowie für Ansprüche der Arbeitslosenversiche-
rung aus Fehlern im Vollzug des AVIG.

Diese Verwendung entspricht den Vorgaben des seco und
wird von diesem überwacht. Die Mittel werden in einem sepa-
raten Konto des Arbeitsmarktfonds geführt und fliessen we-
der direkt noch indirekt in die allgemeine Staatskasse. Das im
Jahr 2003 noch geltende Personalrecht des Kantons Bern,
dem auch das Personal der RAV und ALK vollumfänglich
unterstehen, bot dagegen keine rechtliche Grundlage für die
Auszahlung eines Anteils am Bonus an die einzelnen Mitar-
beitenden.
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Die konkreten Fragen der Interpellation lassen sich folgen-
dermassen beantworten:
1.
Die RAV und ALK konnten im Jahr 2003 erstmals von einem
Bonus profitieren. Die rechtlichen Möglichkeiten der Verwen-
dung mussten deshalb vorerst abgeklärt werden. Den Mitar-
beitenden war bekannt, dass dabei auch die Ausrichtung
eines individuellen Anteils geprüft wurde. Den Mitarbeitenden
wurden aber keine Zusagen gemacht.
2.
Die Mitarbeitenden werden in die Art der Verwendung des
Bonus einbezogen, indem ihnen die Möglichkeit gewährt
wird, Vorschläge zu unterbreiten. Die Mitarbeitenden werden
schliesslich über die beschlossene Art der Verwendung ori-
entiert.
3.
Es ist eine Tatsache, dass viele Mitarbeitende eine individu-
elle Prämie der schliesslich beschlossenen Art der Verwen-
dung vorgezogen hätten. Die Mitarbeitenden ziehen aber
auch aus den kollektiven Anreizen einen direkten Nutzen an
ihrem Arbeitsplatz. Aus der Zusprechung des Bonus ergibt
sich zudem auch eine allgemeine, immaterielle Wertschät-
zung der geleisteten Arbeit.
4.
Der Bonus wird für zusätzliche Massnahmen eingesetzt, die
im ordentlichen Budget nicht enthalten sind. Weil der Vollzug
des AVIG vom Bund finanziert wird, ergeben sich keine Aus-
wirkungen auf die laufende Rechnung des Kantons.
5.
Die konkrete Verwendung ist in gemeinsamen Entscheiden
der Geschäftsbereiche RAV und ALK sowie der Geschäfts-
leitung des beco geregelt.
6. Nein

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Burkhalter
ist teilweise befriedigt von der Antwort des Regierungsrats. Er
gibt eine Erklärung ab.

0DWWKLDV�%XUNKDOWHU� Rümligen (SP). Ich verteile kurz Boni
und Mali. Zuerst ein Bonus: Die Antwort ist klar, sie hat mich
fast befriedigt. Der Malus: Offensichtlich wurden mündliche
Versprechungen gemacht, die bei den Beteiligten den Ein-
druck erweckten, se würden etwas erhalten. Es konnte nach-
gewiesen werden, dass keine schriftliche Verpflichtung ein-
gegangen worden ist. Aber die Leute, die mich im November
2003 kontaktiert haben, waren wirklich wütend. Und das war
nicht nur eine einzige Person.
Beim letzten Punkt bin ich nicht sicher, ob ich einen Bonus
oder einen Malus ausrichten muss: Ich habe den Vorstoss
am 8. Januar eingereicht. Er wurde am 4. August 2004 von
der Regierung verabschiedet. Es dauerte also sieben Mona-
te. Jetzt weiss ich nicht: Hat man sich für die Antwort beson-
dere Mühe gegeben? Hat es sieben Monate gebraucht, um
diese 42 Zeilen zu verfassen? Oder wollte man abwarten, bis
sich die Lage etwas beruhigt hat, indem man die Antwort ein
bisschen hinausschob? Die Volkswirtschaftsdirektorin kann
selber entscheiden, ob sieben Monate für 42 Zeilen viel oder
wenig ist.

103/04
,QWHUSHOODWLRQ� $VWLHU�� 0RXWLHU� �35'�� ±� 2UJDQLVDWLRQV� LQ�
WHUQDWLRQDOHV�GDQV�OH�FDQWRQ�GH�%HUQH

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����DYULO�����

Sur 23 organisations internationales (OI) établies en Suisse,
20 ont leur siège à Genève. Seules deux OI ont leur siège

dans le canton de Berne, c’est-à-dire l’UPU (Union Postale
Universelle) et l'Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires (OTIF). En 2002, les
organisations internationales établies à Genève ont engagé
4,2 milliards de dépenses et emploient environ 24 000 per-
sonnes. Or, selon le Gouvernement genevois, le canton de
Genève connaît une crise de logements (communiqué de
presse DEEE, 15.03.2004). Ainsi, les fonctionnaires interna-
tionaux vont s’installer en France (+3,3%) ou dans le canton
de Vaud (+1,7%). Il faut donc constater que la saturation est
proche dans le canton de Genève.
En septembre 2002, lors du sommet de Johannesbourg, le
Président de la République française avait appelé la trans-
formation du PNUE (Programme des Nations Unies pour
l’Environnement) en une organisation mondiale de
l’environnement afin de lui donner plus de poids. Récem-
ment, le ministre allemand de l’environnement, Jürgen Trittin,
a déclaré lors d’un discours prononcé en mars 2004 qu’une
«Organisation des Nations Unies de l’environnement a be-
soin du même statut que la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et que l’OIT (Organi-
sation internationale du travail)». Le siège principal du PNUE
se trouve à Nairobi, mais le siège européen se trouve ac-
tuellement à Genève.
Dans ces conditions, il n’est pas exclu qu’un siège européen
de cette nouvelle organisation internationale soit créé. Le
Conseil-exécutif est prié de répondre aux questions suivan-
tes:
1. De manière générale, le Conseil-exécutif soutient-il

l’établissement d’une organisation internationale sur son
territoire? Si oui, y a-t-il une unité administrative du canton
qui s’occupe de cette question, tout comme il existe une
promotion économique?

2. Un concept de recherches d’organisations internationales
dans ce sens existe-t-il? Si non, le canton de Berne serait-
il prêt à établir un tel concept?

3. Des contacts avec le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) sont-ils pris en permanence pour per-
cevoir quelques possibilités d’installation d’organisations
internationales en Suisse, et donc sur territoire bernois?

4. Si l’Organisation internationale de l’environnement voit le
jour, le canton de Berne est-il prêt à faire acte de candi-
dature pour le siège européen?

(Cosignataires: 11)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX���DR�W�����

Les affaires étrangères sont du ressort de la Confédération
(art. 54 de la Constitution fédérale). C’est ainsi à la Confédé-
ration, et non aux cantons, de postuler le cas échéant pour
l’obtention du siège d’une organisation internationale. La
Chancellerie d’Etat s’occupe de la communication entre la
Confédération et le canton de Berne. Une appréciation ré-
aliste de la situation oblige à dire que les chances sont mini-
mes de voir la Suisse obtenir un nouveau siège. Il est d’une
part rare qu’une telle organisation cherche un nouveau siège
(dans le cas du PNUE, évoqué dans l’interpellation, la ques-
tion est discutée depuis plusieurs années sans résultats
concrets). De nombreuses organisations internationales ont
d’autre part déjà leur siège en Suisse, raison pour laquelle
d’autres Etats exigeront une répartition plus juste des sièges
d’organisations internationales.
L’établissement d’une organisation internationale n’est fon-
damentalement pas différent de l’établissement d’une entre-
prise. Il est particulièrement important que le site réponde aux
exigences de l’organisation. Le canton de Berne offre de
bonnes conditions aux grandes organisations nationales ainsi
qu’aux petites et moyennes organisations internationales: les
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moyens de communication et l’infrastructure permettant de
tenir des congrès et des réunions correspondent à leurs be-
soins. La proximité à la politique fédérale, les représentations
diplomatiques et l’école internationale sont d’autres atouts du
canton de Berne. Genève dispose en revanche d’avantages
en ce qui concerne les vols intercontinentaux, les infrastructu-
res pour des congrès très importants et l’offre d’hébergement.
Plutôt que de se focaliser sur de grandes organisations inter-
nationales, le canton de Berne doit s’engager en faveur de
l’établissement et de l’accompagnement d’organisations et
d’entreprises pour lesquelles le canton offre, en tant que site
d’implantation, des conditions optimales. Le domaine du
conseil et des prestations de services est l’un des domaines
(clusters) dont s’occupe la Promotion économique du canton
de Berne (PEB). En font aussi partie les organisations natio-
nales et internationales, gouvernementales et non gouver-
nementales. La PEB est soutenue dans son travail par le
Cluster de conseil économique (WBCB ; www.wbcb.ch) qui fait
partie du réseau de la PEB. Le WBCB cherche à présenter
de manière structurée aux milieux économiques les compé-
tences de conseil et de prestations de service, ainsi qu'à les
communiquer vers l'extérieur. Par une mise en réseau ciblée
des structures privées et publiques de conseil et de service,
le WBCB cherche à créer un large centre de compétences
dans l'intérêt du développement économique. Le travail de la
PEB et du WBCB tient ainsi largement compte des préoccu-
pations de l’interpellation.
Le Conseil-exécutif répond comme suit aux questions de
l’interpellation :
1.
De manière générale, le Conseil-exécutif est favorable à
l’établissement d’une organisation internationale sur le terri-
toire du canton de Berne. Le cas échéant, la Chancellerie
d’Etat et la Promotion économique s’occupent des questions
y relatives.
2.
Il n’existe pas de concept pour l’établissement d’organi-
sations internationales. Le Conseil-exécutif considère que ce
n’est pas indispensable, puisque la Promotion économique
propose aussi ses services aux organisations internationales.
3.
Le canton de Berne entretient des contacts avec des interlo-
cuteurs avec lesquels il est sans autre forme de procès pos-
sible de traiter du thème de l’établissement d’organisations
internationales. Il s’agit en particulier de la Confédération et
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou
encore des ambassades, avec lesquelles le canton prend
contact individuellement ou collectivement pour des mani-
festations destinées à l’ensemble du corps diplomatique. Le
canton de Berne entretient aussi de bons contacts avec les
organisations internationales établies sur son territoire, soit
avec l’Union Postale Universelle (UPU) et l’Organisation pour
les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
4.
Le canton de Berne ne peut pas postuler directement pour
devenir le siège d’une organisation internationale, car les
affaires étrangères sont du ressort de la Confédération. En
cas de candidature suisse, le canton de Berne manifesterait
naturellement son intérêt.

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Astier ist
teilweise befriedigt von der Antwort des Regierungsrats. Er
gibt eine Erklärung ab.

6\OYDLQ� $VWLHU� Moutier (PRD). Je voudrais ajouter un mot
concernant cette interpellation. Il n’y a pas seulement les
organisations internationales dans le canton de Berne dont le

canton doit prendre soin. Il y a aussi les fédérations interna-
tionales de sport. Notre canton doit faire face à la concur-
rence d’autres cantons, tels que les cantons de Vaud et Ge-
nève. A cet endroit, je ne peux que me féliciter que la Fédé-
ration internationale de ski à Oberhofen soit exonérée de tout
impôt. Il doit cependant y avoir une pratique uniforme dans
tout le canton. Ainsi la Fédération internationale de gymnasti-
que, dont le siège est à Moutier, doit également bénéficier
d’avantages concurrentiels sur le plan fiscal. Faut-il rappeler
que la FIG, comme on l’appelle, occupe 15 employés? Ces
postes risquent d’être déplacés à Lausanne, Aigle ou ailleurs
si notre canton refuse de s’aligner sur la concurrence inter-
cantonale. C’est donc dans ce sens que je souhaite que le
canton s’engage et j’espère que je serai entendu par le
Conseil-exécutif et je vous en remercie par avance.
057/04
,QWHUSHOODWLRQ� /HFRPWH�� 'LHVVH� �8'&�� ±� 3URPRWLRQ� pFR�
QRPLTXH�LQWHUFDQWRQDOH

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����IpYULHU�����

L’Union du Commerce et de l’Industrie du canton de Berne a
tenu son assemblée le 11 février dernier. Au final, un bilan en
demi-teinte puisque la région du Jura bernois est en régres-
sion.
En 2002, les cantons de Vaud et de Neuchâtel ont conclu
une alliance de promotion économique. Ceci, pour attirer
davantage d’entreprises étrangères dans leur canton. Ces
derniers ont mis leurs moyens financiers en commun en
fondant la société «Development Economic Western Swit-
zerland (DEWS)».
Les premiers résultats concernant le canton de Neuchâtel ont
été communiqués il y a peu de temps. Ceux du canton de
Vaud suivront en mars prochain. Il ressort que les résultats
de cette collaboration ont donné un coup de fouet à la pro-
motion économique. Pour Neuchâtel, en 2003, DEWS a favo-
risé l’implantation de 47 sociétés étrangères. Cela corres-
pond à une augmentation de 74 pour cent par rapport à 2002.
En plus, environ 220 projets d’implantation ont dépassé le
stade de la simple prise de position. Les nouvelles entrepri-
ses ont géré la création de 110 emplois. Ce chiffre pourrait
atteindre 370 dans cinq ans et doubler dans dix ans.
DEWS forme un réseau à l’étranger regroupant 22 prospec-
teurs d’entreprises. La collaboration de départ entre les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel se transforme en «concurrence
amicale» lorsqu’une société envisage une implantation. Au vu
de ce succès, le canton du Valais a demandé l’adhésion à ce
concept afin d’atteindre une masse critique.
Les deux partenaires du départ souhaitent encore élargir leur
concept à d’autres cantons afin d’encourager de nouvelles
entreprises étrangères à venir s’implanter dans nos régions.
C’est la raison pour laquelle je me permets de poser les
questions suivantes au Conseil-exécutif.
1. Que pense le Conseil-exécutif de la nouvelle société

DEWS?
2. Au vu de la situation économique du canton de Berne, ce

dernier ne devrait-il pas demander l’adhésion à cette nou-
velle société?

3. Le Conseil-exécutif ne pense-t-il pas que seule la promo-
tion économique réunissant une certaine masse critique a
de l’avenir?

4. La société DEWS ne représente-t-elle pas le train de la
promotion économique de la Suisse occidentale?

5. N’est-elle pas l’instrument idéal pour attirer des industries
dans nos régions?

(Cosignataires: 0)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����DR�W�����
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Le Conseil-exécutif observe en permanence le développe-
ment économique. Il évalue les données et publie régulière-
ment un rapport sur la situation économique du canton de
Berne (cf. www.be.ch/wirtschaftsdaten). Le développement
économique du canton et de ses régions dépend de nom-
breux facteurs. Le Conseil-exécutif a présenté la situation et
sa stratégie pour y faire face dans le rapport «Développe-
ment de la stratégie de croissance». Le Grand Conseil en a
pris connaissance lors de sa session de juin. Le rapport
énumère dix champs d’action, dont la promotion du site
d’implantation. Attirer des entreprises étrangères dans le
canton de Berne fait partie de la promotion du site
d’implantation. Il en ressort que l’établissement d’entreprises

étrangères donne certes d’importantes impulsions à
l’économie, mais ce n’est qu’un élément de l’encouragement
de la croissance économique.
La PEB ne se concentre pas uniquement sur l’établissement
de nouvelles entreprises étrangères, mais encourage aussi
les projets innovants d’entreprises bernoises ainsi que la
création de nouvelles entreprises. Le nombre de nouveaux
emplois prévus dans le canton de Berne pour les prochaines
années (2003 : 950) est considérable en comparaison des
estimations concernant le canton de Neuchâtel (2003 : 370).
Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats des
dernières années :

2003 2002 2001 2000 1999 1998
Total

1998–2003

Projets encouragés 67 55 77 99 72 75 445

Entreprises existantes 41 27 34 54 42 53 251

Implantations 9 15 15 22 16 11 88

Nouvelles entreprises 17 13 28 23 14 11 106

Nouveaux emplois
(dans 3-4 ans) 950 770 1 100 2 500 1 400 820 7 540

Investissements prévus 360 mio 293 mio 583 mio 358 mio 320 mio 190 mio 2104 mio

La Direction de l’économie publique a déjà procédé à une
évaluation interne des avantages et inconvénients d’une
adhésion à la société DEWS. La question a aussi été discu-
tée dans le cadre de l’Espace Mittelland. Le canton de Berne
a renoncé à participer au projet pour les raisons suivantes:
– La société DEWS est axée sur la Suisse occidentale et

place donc celle-ci au centre de ses efforts de promotion.
Outre DEWS à l’ouest, il existe la Greater Zürich Area au
nord-ouest. Aucune des deux organisations ne peut cou-
vrir la diversité économique du canton de Berne. Si le
canton de Berne confiait sa promotion à l’une d’elles, ses
avantages particuliers en tant que site d’implantation ne
seraient pas suffisamment mis en valeur.

– Collaborer avec l’une des grandes organisations implique
que tous les cantons membres peuvent postuler pour les
projets d’implantation. En se chargeant lui-même de sa
promotion, le canton de Berne peut intéresser des entre-
prises et des projets à son seul territoire. Il en résulte un
avantage concurrentiel par rapport aux autres cantons qui
n’ont pas connaissance du projet.

– Les cantons de Vaud et de Neuchâtel versent chacun
annuellement deux millions de francs à DEWS. Pour pou-
voir y participer sur un pied d’égalité, le canton de Berne
devrait verser une somme au moins équivalente. Ce
montant correspond quasiment à l’intégralité du budget
consacré à la promotion du site d’implantation. Sans
moyens supplémentaires, une participation serait pour
cette raison impossible. La situation financière du canton
de Berne ne lui permet pas de mettre des moyens sup-
plémentaires à la disposition de la PEB.

– La collaboration des cantons au sein de DEWS repose sur
un contrat passé entre les gouvernements respectifs, fon-
dant une société simple dont le directeur a de grands pou-
voirs. Le risque est très élevé que le canton de Berne ne
puisse influencer qu’insuffisamment la politique menée par

la société DEWS, malgré l’investissement de moyens fi-
nanciers importants.

Le Conseil-exécutif répond comme suit aux questions de
l’interpellant :
1.
Les cantons de Neuchâtel, de Vaud et du Valais sont respon-
sables de la nouvelle société. Le canton de Berne a d’autres
priorités en matière de promotion du site d’implantation.



1364 24. November 2004 – Nachmittag Gesundheit + Fürsorge

2.
Le Conseil-exécutif ne voit pour le moment pas d’avantages à
adhérer à la société DEWS. Mais il observera attentivement
les développements ultérieurs.
3.
Les cantons sont en concurrence pour l’établissement
d’entreprises et doivent de ce fait disposer d’une promotion
économique indépendante. Une collaboration dans ce do-
maine n’apporte aucun avantage; elle n’est envisageable que
pour les activités situées en amont, c’est-à-dire pour la pro-
motion générale des sites d’implantation. Dans ce domaine,
le canton de Berne collabore étroitement avec la Confédéra-
tion, afin de profiter du plus grand potentiel de celle-ci.
4.
Le Conseil-exécutif ne peut pas juger la manière dont est
considérée la société DEWS en Suisse occidentale. Le can-
ton de Berne n’est pas tourné uniquement vers la Suisse
occidentale, mais se positionne en tant que place économi-
que indépendante au sein de l’Espace Mittelland.
5.
Ainsi qu’il ressort des réponses ci-dessus, le Conseil-exécutif
considère que la société DEWS n’est pas l’instrument idéal
pour le canton de Berne.

7KRPDV�.RFK��Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Lecomte ist
befriedigt von der Antwort des Regierungsrats.

115/04
,QWHUSHOODWLRQ�$VWLHU��0RXWLHU��35'��±�6XFFHVVLRQ�GH�30(
GDQV�OH�FDQWRQ�GH�%HUQH��GHV�HPSORLV�HQ�MHX

7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����DYULO�����

Selon de récentes statistiques, 30 pour cent des entreprises
de famille sont transmises à la seconde génération, 10 pour
cent à la troisième génération. Près d’un chef d’entreprise sur
six a plus de 60 ans et un entrepreneur sur deux a plus de 50
ans.
La pérennité de l’entreprise préoccupe 59 pour cent des
entrepreneurs. Or, en pratique, seul un entrepreneur sur trois
prend des mesures de transmission.
D'après une étude menée par le Département zurichois de
l'économie, la problématique de la succession d’entreprises
devrait toucher dans les cinq prochaines années entre 15 et
20 pour cent des PME du canton de Zurich, une proportion
légèrement inférieure à celle de la Suisse. Or, faute de prépa-
ration adéquate, jusqu'à 20 pour cent des entreprises
concernées sont menacées de fermeture. Selon les estima-
tions retenues, quelque 15 000 employés à Zurich et 80 000
en Suisse pourraient perdre leur poste. A l'échelon européen,
les chiffres sont encore plus impressionnants. Sur les cinq
millions de PME qui seront confrontées à un problème de
succession ces cinq prochaines années, un bon tiers, qui
emploie 6,3 millions de collaborateurs, est menacé.
Si le problème se pose avec autant d'acuité, c'est en raison
de la forte croissance économique dans les années 1960 et
1970 qui ont vu naître beaucoup de petites entreprises. Elles
se sont depuis développées, mais leurs fondateurs arrivent
aujourd'hui à l'âge de vouloir cesser leur activité. Les patrons
de PME restent en effet aux commandes en moyenne entre
20 et 30 ans, selon les estimations (contre trois à quatre ans
dans les grandes firmes!).
Il ressort de l'étude zurichoise qu'une majorité des fondateurs
de PME ne prêtent pas suffisamment attention à leur succes-
sion. D'après les informations à disposition, plus de la moitié

des patrons qui se retirent n'ont pas rédigé de testament. Par
ailleurs, 60 pour cent des entrepreneurs alémaniques n'ont
pas ou insuffisamment préparé leur remplacement. Plus
inquiétant, chez les 40-60 ans, seuls 3 pour cent l'ont fait.
Il existe une multitude de canaux d’information pour les fon-
dateurs de PME, mais aucun véritable programme
d’encouragement.
Le Conseil-exécutif est prié de répondre aux questions sui-
vantes:
1. A combien de pertes d’emplois le canton de Berne doit-il

s’attendre ces cinq prochaines années en raison de mesu-
res qui n’auront pas été prises pour préparer les succes-
sions d’entreprises?

2. Le Conseil-exécutif a-t-il déjà examiné les possibilités de
prendre des mesures d’incitation dans le domaine de la
succession d’entreprises?

3. Les cantons du Valais et de Fribourg exonèrent d’impôt les
successions dévolues aux enfants communs. Le Conseil-
exécutif serait-il prêt à adopter une telle disposition dans
sa législation afin de faciliter la succession d’entreprises
aux enfants communs?

4. Pour aller plus loin, une « prime de transmission » peut-
elle être développée dans le canton de Berne? Cette prime
devrait inciter les patrons de PME à transmettre leur en-
treprise et à aider leur successeur.

5. La création d’un statut de «tutorat» est-il envisageable
pour le canton de Berne? Ce statut permettrait aux retrai-
tés d’avoir une activité indemnisée et d’assister le repre-
neur d’une entreprise?

6. Enfin, le Conseil-exécutif est-il disposé à examiner la pos-
sibilité d’autoriser la location d’actions de sociétés non
cotées? Ainsi le propriétaire d’une entreprise pourra louer
ses actions à son successeur, si ce dernier n’a pas les
moyens de les acheter.

(Cosignataires: 24)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����RFWREUH�����

L’interpellation se réfère à une étude publiée par le canton de
Zurich sur le thème du transfert d’entreprise par succession
(«Unternehmensnachfolge – Eine betriebswirtschaftliche
Herausforderung mit volkswirtschaftlicher Bedeutung», AWA
Schriftenreihe Nr. 3 2003). L’étude arrive à la conclusion que
le règlement de la succession pose avant tout des problèmes
d’ordre affectif. Les fortes émotions ressenties lors du trans-
fert de l’œuvre d’une vie rendent difficiles l’évaluation objec-
tive de l’entreprise et l’examen rationnel de solutions de re-
change pour la poursuite des activités. Les conditions fiscales
jouent également un rôle essentiel. Les résultats de l’étude
zurichoise peuvent aussi être transposés au canton de
Berne ; il n’est de ce fait pas nécessaire de procéder à des
études supplémentaires.
L’économie n’est pas une chose statique. Il est pour cette
raison normal que des entreprises cessent leurs activités et
laissent la place à de nouvelles entreprises. Qu’une entre-
prise ne soit pas reprise par un successeur ne doit donc pas
être considéré dans chaque cas comme une chose négative.
Différentes organisations et institutions se penchent déjà sur
le thème du transfert d’entreprise par succession. Il existe
une grande quantité d’informations sur le sujet. Des banques,
des fiduciaires et des sociétés-conseil proposent des services
spécialisés. En tant qu’organe de contact, la Promotion éco-
nomique du canton de Berne (PEB) se tient à la disposition
de toutes les entreprises, aussi de celles qui se trouvent
confrontées à la question du règlement de la succession.
Le Conseil-exécutif répond comme suit aux questions de
l’interpellation:
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1.
On peut déduire de l’étude zurichoise que 45 000 à 65 000
emplois seront concernés par le règlement d’une succession
dans les cinq prochaines années dans le canton de Berne. Il
n’est en revanche pas possible de prévoir combien de dispa-
ritions d’emplois seront imputables à un manque de prépara-
tion de la succession.
2.
Le règlement du transfert d’entreprise par succession repose
avant tout sur une planification anticipée et sur l’éclair-
cissement de nombreuses questions liées à la gestion de
l’entreprise. De nombreuses offres existent pour la transmis-
sion du savoir requis. Il n’est pour cette raison pas nécessaire
de prendre des mesures incitatives. Il faut mentionner par
exemple les moyens suivants :
– cours accélérés pour chefs d’entreprises de famille (IMD,

Lausanne ; Lombard Odier Darier Hentsch, Genève ; Ins-
titut für Finance (IFF), Baden);

– nombreux livres et articles dans des publications spéciali-
sées;

– séminaires et programmes de formation de fiduciaires,
d’organisations professionnelles, de banques ainsi que
d’universités et de hautes écoles spécialisées;

– conseils et entretiens individuels avec des banques, des
business-clubs et des conseillers.

3.
Il n’existe de réglementations légales particulières pour
l’exonération de l’impôt sur les transferts d’entreprise par
succession ni dans le canton de Fribourg ni dans le canton
du Valais. Il est plus exact de dire que les deux cantons ne
perçoivent – au contraire du canton de Berne – aucun impôt
sur les successions auprès des descendants directs. Dans le
cadre de la discussion relative à une contre-proposition à
l’initiative sur la réduction des impôts, le Grand Conseil a
aussi examiné la suppression de l’impôt sur les successions
pour les descendants directs. Au cours de la session de
septembre, il a été décidé d’examiner la question dans le
cadre de la révision de la loi sur les impôts. La commission
présentera une proposition d’adaptation de l’impôt sur les
successions pour la deuxième lecture (session de novem-
bre).
Le droit fiscal en vigueur dans le canton de Berne tient déjà
compte du transfert d’entreprise par succession. La loi
concernant l’impôt sur les successions et donations (LISD du
23 novembre 1999 ; RSB 662.1) a été intégralement révisée
en 1999. La charge fiscale s’élève au maximum à 2,5 pour
cent pour les descendants directs, soit à un niveau supporta-
ble:
– Lors du transfert de sociétés de personnes, le calcul de

l’impôt sur les successions et donations ne se base plus
sur la valeur marchande, mais sur la valeur comptable.
Comme il n’est pas tenu compte des réserves latentes, la
valeur comptable peut être nettement inférieure à la valeur
marchande.

– Il est possible de déduire 50 pour cent de la fortune com-
merciale nette (c’est-à-dire de la fortune après déduction
des dettes) pour les transferts d’entreprise par succession
(art. 16 LISD). Cette réglementation est désormais aussi
valable pour les exploitations agricoles.

– Pour le calcul de l’impôt sur les successions et donations
lors du transfert de parts à des sociétés de capital, il est
possible de déduire 50 pour cent du montant de l’impôt sur
les successions et donations (art. 21 LISD). Bénéficient de
cette déduction les cessionnaires domiciliés dans le can-
ton de Berne, occupant une fonction dirigeante en tant
qu’employés de l’entreprise et détiennent au moins 40
pour cent du capital ou des droits de vote.

– La loi prévoit nouvellement un montant général exempté
d’impôts de CHF 100 000 pour les descendants.

4.
Une «prime de transmission» serait inefficiente sur le plan
économique. La majorité des entreprises règlent aujourd’hui
la succession sans soutien de l’Etat. Il existe en outre un
danger de conservation des structures en poursuivant
l’exploitation d’entreprises qu’il serait, du point de vue éco-
nomique, plus judicieux de fermer.
Les moyens financiers font en outre défaut pour une telle
tâche : en vertu de la motion d’économie votée par le Grand
Conseil en novembre 2001, il n’est pas possible de prendre
en charge de nouvelles tâches (cf. ACE no 0208 du 21 janvier
2004).
4.
Une telle prestation existe déjà en Suisse: Adlatus
(www.adlatus.ch) est un réseau d’expérience et de compé-
tences, dont la majorité des membres sont des dirigeants à la
retraite, qui mettent leurs connaissances, leur savoir et leur
longue expérience à la disposition de qui en a besoin. Adla-
tus propose des services, un appui professionnel et un
transfert de savoir-faire, en particulier aux jeunes entrepre-
neurs, aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi
qu’aux autorités. Adlatus est un partenaire potentiel lors-
qu’une entreprise s’adresse à la PEB et a besoin de conseils.
5.
Le droit suisse respecte le principe de la liberté contractuelle.
Autoriser la conclusion d’un type déterminé de contrat au
sens de l’interpellation est pour cette raison impossible et ne
mènerait pas au but. Il est en outre douteux que la location
soit, dans le cas présent, la forme de contrat appropriée. La
location est la cession de l’usage d’une chose. Les actions
sont des papiers-valeurs et non des choses ; elles ne sont
pas utilisées dans le sens où l’entend la législation sur le bail
à loyer, comme par exemple des locaux commerciaux ou une
voiture de fonction. Mais la question peut rester ouverte, car il
existe, ainsi qu’exposé plus haut, d’autres possibilités de
réaliser l’objectif de l’interpellation (p.ex. prêt au taux d’intérêt
avantageux de l’actuel propriétaire ; paiement échelonné du
prix d’achat, Management Buy Out, etc.).

7KRPDV� .RFK�� Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Astier ist
teilweise befriedigt von der Antwort des Regierungsrats.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�
)ULVWYHUOlQJHUXQJ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0RWLR�
QHQ�XQG�3RVWXODWH��*HVXQGKHLWV��XQG�)�UVRUJHGLUHNWLRQ�

Der Rat stimmt der Fristverlängerung um zwei Jahre, bis
2006, beim folgenden Vorstoss zu:
M 184/01 Heuberger, Oberhofen (GFL). Strukturen der
psychiatrischen Versorgung im Kanton Bern.

220/04
'ULQJOLFKH�,QWHUSHOODWLRQ�0�OOHU��=l]LZLO��693��±�/HKUH�I�U
GLH�=XNXQIW�DXV�GHQ�HUIROJWHQ�6SLWDOVFKOLHVVXQJHQ

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP����6HSWHPEHU�����

Herr Dr. Wolf Zimmerli, pensionierter Chefarzt, hat in einem
umfassenden Arbeitspapier aufgezeigt, wie sich die Kosten
für die öffentliche Hand im Kanton Bern betr. der Fehlbeträge
(Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand an die Regional- und
Bezirksspitäler), in den Jahren seit der Schliessung verschie-
dener Bezirksspitäler entwickelt haben (Verdoppelung in den
Jahren 1998–2002 von 192 Mio. auf  380 Mio. Fr.).
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Laut Aussagen von Dr. Zimmerli hat er seinen Bericht der
Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) zur Stellungnah-
me zugestellt. Die Antwort der GEF lautete dahin, dass das
Datenmaterial nicht genügend analysiert sei und die Schlie-
ssungen längerfristig zu einem Effizienzgewinn beigetragen
hätten. Ich habe - als einer von vielen Direktbetroffenen - die
damaligen Schliessungen von Bezirksspitälern schlussend-
lich zähneknirschend akzeptiert. Insbesondere auch deshalb,
weil uns von der GEF finanzielle Einsparungen in Aussicht
gestellt wurden. Wenn die Aussagen von Dr. Zimmerli zu-
treffen, dass der GEF die Zahlen vor 1999 nicht mehr vorlie-
gen bzw. nicht mehr vorhanden seien, wie will die gleiche
Direktion dann begründen das Datenmaterial von Dr. Zim-
merli sei ungenügend?
Ich bitte den Regierungsrat, folgende Fragen zu klären:
1. Wie lauteten die Stellungnahmen der GEF zu den Anfra-

gen und der Einreichung des Berichts von Dr. Zimmerli
(mit Posteingangs- und ausgangsdaten)?

2. Inwieweit werden die Zahlen aus der vorliegenden Studie
von Dr. Zimmerli bei der künftigen Spitalplanung bzw.
weiter geplanten Spitalschliessungen in die Entscheidfin-
dung der Regierung mit einbezogen?

3. Nach den vorliegenden Zahlen und den Erfahrungen in der
Praxis (z.T. aufwändige Suche nach freien Spitalbetten,
lange Wartezeiten für Patienten bei welchen ein medizini-
scher Eingriff erforderlich und ärztlich verordnet ist etc.),
komme ich zum Schluss, dass die Spitalschliessungen
statt Einsparungen eher Mehrkosten verursachten. Ich
bitte den Regierungsrat, meine Aussagen zahlenmässig zu
belegen bzw. zu bestätigen oder mit konkreten Zahlen und
Fakten zu entkräften.

4. Nach Einsichtnahme und Prüfung bzw. Kenntnisnahme
der Unterlagen von Dr. Zimmerli ersuche ich den Regie-
rungsrat darzulegen, wie er zum heutigen Zeitpunkt betr.
der erfolgten Spitalschliessungen entscheiden würde und
welche Lehren und Konsequenzen er für die künftige Spi-
talplanung ziehen wird.

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����1RYHPEHU�����
Der Regierungsrat nimmt die Interpellation von Herrn Gross-
rat Müller zum Anlass, den Effekt der Spitalschliessungen in
Zusammenhang mit weiteren Massnahmen in der Akutver-
sorgung aufzuzeigen. Aus diesem Grund ist die Interpellati-
onsantwort in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil dient als
Hintergrundinformation und besteht aus einem kurzen Bericht
über die finanziellen Auswirkungen der kantonalen Spar-
massnahmen in der Akutversorgung. Die vom Interpellanten
gestellten Fragen werden anschliessend im zweiten Teil
beantwortet.

Teil 1
Die kantonalen Sparmassnahmen in der Akutversorgung
Die kantonalen Sparmassnahmen zum Abbau von zu teuren
Überkapazitäten
Mit 28 Regional- und Bezirksspitälern verfügte der Kanton
Bern 1998 über ein im Vergleich mit andern Kantonen sehr
dichtes und dezentral organisiertes öffentliches Angebot in
der stationären Akutversorgung. Diese Spitaldichte ist histo-
risch zu erklären und war über lange Zeit zweckmässig,
führte insgesamt aber zu einem Überangebot an Akutbetten.
Bereits zu Beginn der 90er Jahre wurde die Gesundheits-
und Fürsorgedirektion beauftragt, die Strukturen und Kapa-
zitäten des stationären Akutbereichs zu überprüfen und an-
schliessend Vorschläge zur Neuorganisation der Spitalver-
sorgung auszuarbeiten. Es zeigte sich, dass grosse Überka-
pazitäten bestanden und ein effizienter Einsatz der zur Verfü-
gung stehenden Mittel längerfristig ohne Reorganisation nicht

gewährleistet werden konnte. In der Folge wurden bis 1998
insgesamt 700 Betten abgebaut. Schon damals war ersicht-
lich, dass die durchschnittlichen Aufenthaltsdauern weiter
sinken und erneut Anpassungen der Anzahl Akutbetten nötig
würden.
Im Rahmen der Einvernehmlichen Strukturanpassung
(Esa99) wurden 1999 Abgeltungssysteme mit einer Lei-
stungskomponente eingeführt. Aufgrund des daraus resultie-
renden finanziellen Drucks schlossen sich die Spitäler zu
Spitalgruppen zusammen. 19 Abteilungen (inkl. Abteilungen
in später geschlossenen Spitälern) wurden geschlossen. Die
beiden Bezirksspitäler Oberdiessbach und Schwarzenburg
stellten ihren Betrieb als Akutspitäler ganz ein und das Kin-
derspital Wildermeth wurde in eine Abteilung des Spitalzen-
trums Biel umgewandelt. Die Sparvorgaben wurden dadurch
aber nicht vollumfänglich erreicht und weiterhin bestanden
Überkapazitäten in der Akutversorgung. Die Spitäler mussten
medizinisch, technisch und personell möglichst auf dem ak-
tuellen Stand der Entwicklungen gehalten werden, was bei
einer dezentralen Spitalstruktur kostspielig ist. Sowohl finan-
zielle, als auch qualitative Argumente sprachen daher für
einen gezielten Eingriff in die Versorgungsstruktur. Aus die-
sen Gründen beschloss der Regierungsrat Ende November
1999 die Schliessung der fünf Bezirksspitäler Jegenstorf,
Grosshöchstetten, Herzogenbuchsee, Sumiswald und Wat-
tenwil. Bereits bis Ende April 2000 stellten sämtliche dieser
Spitäler ihren Betrieb ein. Schliesslich wurde in mehreren der
verbleibenden Spitäler ganze Abteilungen, namentlich teure
Geburtsabteilungen geschlossen. Die strukturwirksamen
Massnahmen (vgl. Tabelle 1) führten in den Jahren 1999 bis
2004 zu einer Bettenreduktion von rund 560 Betten. Insge-
samt wurden durch die vom Kanton bis 2004 eingeleiteten
Massnahmen 1260 Betten geschlossen.

Tabelle: bisherige strukturwirksame Massnahmen

Institution Massnahme Jahr
BS Aarberg Aufgabe Gynäkologie,Geburtshilfe 1999
BS Erlenbach Aufgabe Geburtshilfe 1999
BS Grosshöchstetten Aufgabe Geburtshilfe 1999
BS Herzogenbuchsee Aufgabe stationäre Chirurgie,

Gynäkologie, Geburtshilfe
1999

BS Huttwil Aufgabe Geburtshilfe 1999
BS Oberdiessbach Aufgabe Akutbetrieb 1999
BS Schwarzenburg Aufgabe Akutbetrieb 1999
BS Wattenwil Aufgabe Geburtshilfe 1999
RS Burgdorf Aufgabe stationäre medizinische

Rehabilitation
1999

RS Interlaken Aufgabe stationäre medizinische
Rehabilitation

1999

RS Langenthal Aufgabe stationäre medizinische
Rehabilitation

1999

RS Thun Aufgabe stationäre medizinische
Rehabilitation

1999

BS Grosshöchstetten Schliessung 2000
BS Herzogenbuchsee Schliessung 2000
BS Jegenstorf Schliessung 2000
BS Niederbipp Aufgabe Geburtshilfe 2000
BS Meiringen Aufgabe Geburtshilfe 2000
BS Sumiswald Aufgabe Geburtshilfe 2000
BS Sumiswald Schliessung 2000
BS Wattenwil Schliessung 2000
BS Erlenbach Aufgabe Chirurgie 2001
BS Langnau Aufgabe Geburtshilfe 2003
BS Moutier Aufgabe Geburtshilfe 2004
Kinderspital
Wildermeth

Betriebliche und räumliche Integra-
tion ins Spitalzentrum Biel

1)
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1) betriebliche Integration 2001, baulich voraussichtlich Ende 2006

Die Kostenentwicklung der Regional- und Bezirksspitäler des
Kantons Bern
Die finanzielle Auswirkung der Spitalschliessungen zeigt sich
an der Entwicklung der Betriebskosten der Akutspitäler. Be-
trachtet man die Betriebskosten der bernischen Regional-
und Bezirksspitäler über die letzten zwölf Jahre entsteht ein
bewegtes Bild. In den Jahren 1992 bis 1996 war ein kontinu-
ierlicher Kostenanstieg zu beobachten, danach sanken die
Betriebskosten und stiegen ab 2000 erneut an.
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Abbildung 1: Entwicklung der Gesamtkosten in den Regional- und Bezirksspitälern, ohne Langzeitabteilung

(in 1000 Franken)
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Quelle: GEF, Jahresrechnungen der Spitäler und Kennzahlenbuch der Spitäler des Kantons Bern, bereinigt um Langzeitbereich

Hinweis: Die finanziellen Kennzahlen sind nicht teuerungsbereinigt, was dazu führt, dass die Kosten, die in den früheren Jahren angefallen
sind, im Zeitvergleich eher zu tief bzw. die neueren eher zu hoch ausgewiesen werden.

(in Mio. Franken)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gesamtkosten der
Regional- und Be-
zirksspitäler 608 620 643 666 678 667 659 669 653 718 768 800

Fünf Jahre nach den Schliessungen wird anhand der Zeitreihe
deutlich, dass die kantonalen Sparmassnahmen Ende der 90er
Jahre offensichtlich zur Reduktion der Gesamtkosten in der
Akutversorgung beigetragen haben. Der Beitrag zur Dämpfung
des Kostenanstiegs war so gross, dass zwischen 1996 und
2000 die Betriebskosten der Regional- und Bezirksspitäler
sogar real gesunken sind, was angesichts der generellen Ko-
stensteigerung im Gesundheitssektor sehr bemerkenswert ist.
Der Spareffekt der Spitalschliessungen
Zur Schätzung des Spareffekts sind auch die Kosten des
Universitätsspitals zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu den
Gesamtkosten in den Regional- und Bezirksspitälern sind die
Kosten am Universitätsspital über die gesamte Beobach-
tungszeit stetig gestiegen.
Das Gesundheitswesen und damit auch die Kosten der Akut-
versorgung ist diversen Einflüssen mit sich zum Teil überla-
gernden Effekten ausgesetzt. Ein detaillierter Nachweis des
Spareffekts darf nicht isoliert von allen andern Effekten beur-
teilt werden. Zur Berechung des Spareffekts werden die ef-
fektiven den hypothetischen Kosten der Akutversorgung
gegenüber gestellt.

Zwischen 1992 und 1997 sind die Kosten durchschnittlich
jährlich um 3.2 Prozent angestiegen. Das entspricht 37 Mio.
Franken pro Jahr. Es ist davon auszugehen, dass ohne die
Strukturmassnahmen des Kantons der Trend angehalten
hätte. Der medizintechnische und pharmazeutische Fort-
schritt, die Veränderungen der demographischen Struktur
und die wachsenden Ansprüche der Patientinnen und Pati-
enten sowie der Personalaufwand tragen zu den steigenden
Kosten bei. Ab dem Jahre 2001 kamen zu diesem Wachs-
tumstrend weitere exogene Kostenfaktoren dazu, wie die
Einführung der 55h / Woche der Assistenzärztinnen und -
ärzte, das Arbeitsgesetz (Änderung der Regelung von Pik-
kettdiensten) und die Lohnerhöhungen als Massnahme zur
«Verbesserung der Arbeitssituation im Pflegebereich (VAP)».
Insbesondere unter Einbezug des Inselspitals sind auch im
Bereich des medizinischen Bedarfs exogene Mehrkosten für
die starke Kostensteigerung seit 2001 verantwortlich. Bei-
spiele dafür sind gentechnisch hergestellte Medikamente
oder Endoprothesen in der Gefässchirurgie. Die Kurve des
geschätzten Aufwands ist um solche Einflussfaktoren zu
korrigieren, was die hypothetischen Gesamtkosten für das
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Jahr 2003 auf 1635 Mio. Franken ansteigen lässt. Die effekti-
ven Gesamtkosten betrugen 2003 rund 1555 Mio. Franken.

Die Differenz zwischen den hypothetischen und den effekti-
ven Gesamtkosten liegt bei 80 Mio. Franken.

Abbildung 2: hypothetische und effektive Gesamtkosten der öffentlichen Akutspitäler im Kanton Bern (Bezirks- und Regional-
spitäler, Inselspital)

(in 1000 Franken)
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Quelle: GEF, Jahresrechnung Spitäler und Kennzahlenbuch der Spitäler des Kantons Bern, bereinigt um Langzeitbereich

(in Mio. Franken)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Effektive Gesamt-
kosten 1062 1083 1129 1181 1197 1243 1234 1262 1273 1372 1480 1555 1586
hypothetische
Gesamtkosten 1056 1093 1130 1168 1205 1242 1279 1316 1353 1451 1559 1635 1665
* Budgetierte Beträge

Mit der Reduktion von Betriebsstandorten werden mittel- und
längerfristig auch Investitionskosten von jährlich 5 Mio. Fran-
ken eingespart. Die dargestellten Berechnungen beschrän-
ken sich auf die Betriebskosten.
Konstante Spitalleistungen
Die Anzahl der in den öffentlichen Spitälern behandelten
Patientinnen und Patienten ist mit rund 155 000 Fällen pro
Jahr seit 1999 konstant geblieben. Allerdings gibt es Hinwei-
se darauf, dass insbesondere aufgrund des steigenden An-
teils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung die Krank-
heitsbilder und damit die Behandlungen der Patientinnen und
Patienten komplexer wurden.
Im Unterschied dazu zeigt die Entwicklung der Pflegetage,
dass neuere Behandlungsmöglichkeiten und Veränderungen
des finanziellen Anreizsystems (Fallpauschalen statt Tage-
spauschalen) zur Abnahme von Pflegetagen und zu einer
Verschiebung von stationären zu teilstationären Behandlun-
gen führten.
Nur kurzfristig ein Stellenabbau

In den öffentlichen Spitälern des Kantons Berns waren 1992
rund 9700 Stellen vorhanden inkl. Nebenbetriebe und Lang-
zeitbereich, 2003 waren es 11 300 Stellen (Vollzeitstel-
lenäquivalent). Die Entwicklung der Stellen, welche für die
stationäre Akutversorgung eingesetzt wurden, kann aufgrund
von Veränderungen in der Betriebsorganisation und der stati-
stischen Erfassung nicht ermittelt werden.
Trotz einer langfristigen Zunahme an Stellen kam es
1999/2000 kurzfristig zu einem Stellenabbau von rund 150
Stellen. Der Verlust an Arbeitsplätzen wurde durch die er-
wähnten Massnahmen im Personalbereich (55h/Woche der
Assistenzärztinnen und -ärzte, die Änderungen im Arbeitsge-
setz und die Massnahmen im Zusammenhang mit der «Ver-
besserung der Arbeitssituation im Pflegebereich (VAP)» be-
reits im Jahr 2001 mehr als kompensiert. Heute arbeiten trotz
Spitalschliessungen in den öffentlichen Akutspitälern mehr
Personen als je zuvor.
Die Massnahmen im Personalbereich haben zur Verbesse-
rung der Arbeitssituation in den Spitälern beigetragen. Die
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Mehrkosten aufgrund dieser Massnahmen wären weit höher
ausgefallen, wenn diese auch in den heute geschlossenen

Bezirksspitälern hätten umgesetzt werden müssen.

Abbildung 3: Durchschnittlicher Personalbestand

(in 100% Stellen)

Quelle: Jahresberichte Inselspital, Kennzahlenbuch der Spitäler des Kantons Bern (ab 1999 inkl. Personal in Ausbildung)

(in 100% Stellen)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Regional- und
Bezirksspitäler 6'165 6'077 6'039 6'037 6'006 5'874 5'706 5'852 5'555 5'801 6'243 6’424
Universitätsspital 3'565 3'558 3'538 3'589 3'627 4'104 4'120 4'196 4'342 4'466 4'628 4’859
Total Akutspitäler 9'730 9'635 9'577 9'626 9'633 9'978 9'826 10'048 9'898 10'267 10'871 11’283

Trotz Spareffekt kein Rückgang des Staatsbeitrags
Die Spitalschliessungen haben zusammen mit weiteren
Massnahmen zur Einsparung von jährlich rund 80 Mio. Fran-
ken im Akutaufwand geführt. Dieser Spareffekt zeigt sich
nicht direkt in einem Rückgang des Staatsbeitrags an die
Leistungserbringer. Das mag auf den ersten Blick erstaunen,
erklärt sich aber wie folgt:
1. Verlagerung der Finanzierung auf die öffentliche Hand:
Weil der Staatsbeitrag nicht ausschliesslich von den Gesamt-
kosten abhängt, sondern vor allem auch vom Ertrag, kann
der Anteil der öffentlichen Hand steigen, auch wenn der Auf-
wand zurückgeht. Heute sind viel weniger Patientinnen und
Patienten zusatzversichert als vor der Einführung des neuen
Krankenversicherungsgesetzes (KVG) 1996. Das führte zu
einem Verlust an Einnahmen der Spitäler. Das heisst, heute
trägt der Staat Kosten, die zuvor die Krankenkassen bezahl-
ten. Dadurch erhöht sich der Staatsbeitrag erheblich, ohne
dass insgesamt Mehrkosten entstanden sind. Gleichzeitig
wirkte sich der Rückgang der Kassenbeiträge aufgrund eines
Urteils des eidgenössischen Versicherungsgerichts aus.
Gemäss diesem Urteil müssen die Kantone seit 2001 auch
Leistungen für zusatzversicherte Patientinnen und Patienten
in öffentlichen Spitälern mitfinanzieren.

2. Mehrkosten: Systembedingt fallen die Kosten für ausseror-
dentliche Massnahmen wie die der Lohnerhöhung aufgrund
der VAP Massnahmen, die Einführung der kürzeren Arbeits-
zeiten der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte oder die
Einführung der neuen teureren Medikamente immer zuerst
beim Kanton an und werden erst zwei Jahre später tarifwirk-
sam. Das kommt daher, dass die Tarifverhandlungen für das
kommende Betriebsjahr zwischen den Spitälern und den
Krankenkassen jeweils auf Basis der Rechnungszahlen des
Vorjahrs geführt werden.
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Abbildung 4: Entwicklung der Gesamtkosten und des Staatsbeitrags

(in 1000 Franken)
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(in Mio. Franken)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Gesamtertrag 802 846 899 941 936 947 941 911 911 931 921 967
Staatsbeitrag an

die öffentlichen

Akutspitäler 260 237 230 240 261 296 293 351 362 441 559 589
Gesamtaufwand 1’062 1’083 1’129 1’181 1’197 1’243 1’234 1’262 1’273 1’372 1’480 1’556
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Fazit
Der Kanton Bern verfügte Ende der 90-er Jahre über ein sehr
dichtes und dezentral organisiertes Angebot an öffentlichen
Akutspitälern. Unter Spardruck und aufgrund der stark sin-
kenden Aufenthaltsdauern wurden Betten abgebaut, zahlrei-
che Abteilungen, vor allem auch teure Geburtsabteilungen
geschlossen sowie neue leistungsbezogene Abgeltungssy-
steme eingeführt. Zwei Bezirksspitäler stellten ihren Betrieb
ein und das Kinderspital Wildermeth wurde ins Spital Biel
integriert. Schliesslich beschloss der Regierungsrat die
Schliessung von fünf Akutspitälern. Das Gesundheitswesen
ist gekennzeichnet durch stark ansteigende Kosten. Der me-
dizintechnische und pharmazeutische Fortschritt, die Verände-
rungen der demographischen Struktur, die wachsenden An-
sprüche der Patientinnen und Patienten sowie der Personal-
aufwand tragen zu den steigenden Kosten bei. Ziel der Schlie-
ssungen war, Überkapazitäten in der Akutversorgung abzu-
bauen und damit nachhaltig Betriebskosten einzusparen. Die-
ses Ziel wurde erreicht. Gemessen an der hypothetischen
Kostenentwicklung werden durch die Eingriffe in die Versor-
gungsstrukturen jährlich 80 Mio. Franken eingespart.

Teil 2
Zu Frage 1
Mit Schreiben vom 12. Juli 2004 hat Herr Zimmerli dem Spital-
amt unter dem Titel: «Warum die Hoffnung der Politiker
scheitern musste» seine Überlegungen zu den Auswirkungen
der Spitalschliessungen zugestellt. Am 26. August 2004 hat
das SPA in einem kurzen Brief auf die Ausführungen reagiert
und Herrn Zimmerli zu einem Gespräch eingeladen. Herr
Zimmerli hat dieses Angebot mit Schreiben vom 30.8.2004
vorläufig abgelehnt.
Zu Frage 2
Wie andere wichtige Grundlagen werden die Überlegungen
von Herrn Zimmerli angemessen berücksichtigt.
Zu Frage 3
Herr Zimmerli schliesst aus seinen Berechnungen und Über-
legungen, dass die Spitalschliessungen zu einer Kostenstei-
gerung beigetragen hätten, statt zu Einsparungen. Dieser
Schluss ist falsch. Gemäss Berechnungen der GEF haben
die Spitalschliessungen zusammen mit weiteren Massnah-
men zu einer Dämpfung der Kostensteigerung beigetragen
(vgl. Teil 1).
Zu Frage 4
Für den Regierungsrat ist erwiesen, dass die Spitalschlie-
ssungen richtig waren. Das Gesundheitswesen wird sich
auch in Zukunft verändern, was zu laufenden Anpassungen
der Strukturen führen muss. Um Rationierungen, im Sinne
einer Verweigerung von medizinisch sinnvollen Leistungen
aus wirtschaftlichen Gründen, zu verhindern, ist es notwen-
dig, eine nachhaltige Effizienzsteigerung durch strukturelle
Veränderungen zu bewirken. Dies kommt der ganzen Bevöl-
kerung zugute.

3UlVLGHQW� Herr Müller ist von der Antwort der Regierung
teilweise befriedigt. Er gibt eine Erklärung ab.

8UV�$OEHUW�0�OOHU� Zäziwil (SVP). Ich bedanke mich herzlich
beim Gesundheitsdirektor und seinen Leuten für die Beant-
wortung meiner Interpellation. Auch möchte ich mich bei
Herrn Zimmerli für sein Zahlenwerk bedanken, das die Dis-
kussion noch einmal ausgelöst hat. Zu seinen Zahlen und
Schlussfolgerungen zwei Bemerkungen. Erstens. Die Aussa-
ge, wonach die Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand an die
Regional- und Betriebsspitäler in den Jahren 1998 bis 2001
von 190 auf rund 380 Mio. Franken gestiegen sind, lassen
den Schluss nicht zu, die Schliessung der Bezirksspitäler
habe finanziell nichts gebracht. Wie Sie in der Antwort zur

Interpellation lesen können, spielen hier zu viele Faktoren
eine Rolle. Zweitens. Im Gegensatz zur Aussage von Herrn
Zimmerli bin ich überzeugt, dass die Schliessung der Be-
zirksspitäler einen weiteren Anstieg der Investitionen verhin-
dert hat.
Bei den Zahlen der GEF handelt es sich um Annahmen, und
das, was hier gesagt wird, ist sehr hypothetisch. Anderseits
bin ich sehr froh und dankbar, dass die Einsparungen endlich
einmal zahlenmässig quantifiziert wurden. Doch erscheint mir
auch die Aussage von Daniel Pauli wichtig, wonach die fol-
gende Grösse am meisten Auskunft gibt: Die Fallkosten mul-
tipliziert mal die Anzahl Fälle plus die Investitionskosten.
Diese Kennzahlen sind im gegenseitigen Vergleich der ver-
schiedenen Spitäler aussagekräftig. Die wirtschaftlichen Fol-
gen in den Regionen, in denen Spitäler geschlossen wurden,
sind allerdings in den Zahlen nicht berücksichtigt. Ich denke
dabei an den Verlust von Arbeitsplätzen, an die Abwande-
rung von guten Steuerzahlern, an den Umsatzeinbruch nach-
gelagerter Betriebe und so weiter. Auch die verkehrspoliti-
schen Aspekte wie Verkehrsaufkommen, Staus in den Zen-
tren, Parkplatzprobleme und damit natürlich auch die Um-
weltbelastung durch die zusätzlich gefahrenen Kilometer sind
nicht berücksichtigt. Ich bitte den Regierungsrat, künftig sol-
che Kriterien stärker zu gewichten. Zudem erwarte ich vom
Regierungsrat Folgendes: Falls ein weiterer Abbau von Spi-
talstandorten geplant ist, muss an den dezentralen Spital-
standorten festgehalten werden, statt eine weitere Konzen-
tration von Spitalbetten in den Städten zu fördern. Dies im
Sinne der Stärkung des ländlichen Raums. Wenn der Regie-
rungsrat ein Zugeständnis in dieser Richtung machen kann,
sage ich bereits hier im Namen der Bevölkerung des ländli-
chen Raums « vergälts Gott».

223/04
'ULQJOLFKH�,QWHUSHOODWLRQ�%UDQG��0�QFKHQEXFKVHH��693��±
:HOFKH� ILQDQ]LHOOHQ� $XVZLUNXQJHQ� KDW� GLH� QHXH� 9HURUG�
QXQJ��EHU�GLH�$QJHERWH�]XU�VR]LDOHQ�,QWHJUDWLRQ"

:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP����6HSWHPEHU�����

Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) hat eine Ver-
ordnung über die Angebote zur sozialen Integration in die
Vernehmlassung geschickt. Darin werden vor allem Vor-
schriften im Bereich der Einrichtungen der familienergänzen-
den Kinderbetreuung erlassen. Einen Hauptpunkt bildet das
neue Tarifsystem, das nun im ganzen Kanton einheitlich sein
soll.
Erhebungen bei den entsprechenden Einrichtungen in Mün-
chenbuchsee haben ergeben, dass die Tarife der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung als Folge des neuen Tarifsy-
stems massiv sinken und damit die – notabene lastenaus-
gleichsberechtigten- Defizite der Institutionen, die diese Be-
treuung anbieten, massiv steigen werden.
Da der Vortrag zur Verordnung im Bereich der finanziellen
Auswirkungen sehr vage ist, ergeben sich aus dieser Situati-
on folgende Fragen:
1. Stimmt meine Vermutung, dass das neue Tarifsystem

auch in anderen Gemeinden zu massiv sinkenden Eltern-
beiträgen und damit zu massiv steigenden Defiziten der
Anbieter der familienergänzenden Kinderbetreuung führen
wird?

2. Wie sieht die Gesamtbilanz aus? Wie entwickeln sich die
Gesamtkosten der familienergänzenden Kinderbetreuung
über den ganzen Kanton gerechnet?

3. Wie hoch sind die Gesamtkosten der familienergänzenden
Kinderbetreuung vor dem Erlass der Verordnung und wie
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hoch werden sie voraussichtlich nach dem Erlass der Ver-
ordnung sein?

4. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass der
Erlass der Verordnung eher eine Reduktion der lastenaus-
gleichsberechtigten Defizite der Angebote der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung als eine Erhöhung dieser De-
fizite zur Folge haben sollte?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Die GEF hat eine Verordnung über die Angebote zur sozialen
Integration (VASI) in die Vernehmlassung geschickt. Zurzeit
läuft die Auswertung der Stellungnahmen. Die Antwort zu
dieser Interpellation basiert auf dem Entwurf von VASI; vor-
behalten bleiben Änderungen des Regierungsrats. Die Aus-
wirkungen von VASI müssen als Ganzes gesehen werden.
Die steuerungsrelevanten Eckdaten bestehen nicht nur aus
der Festlegung der Erträge (Elternbeiträge), sondern auch
aus der Steuerung der lastenausgleichsberechtigten Kosten.
Zu Frage 1
Insgesamt wird erwartet, dass die Erträge über den ganzen
Kanton gesehen nicht geringer ausfallen werden. Die Ver-
mutung, dass das neue Tarifsystem zu massiv sinkenden
Elternbeiträgen führen wird, trifft auf die Städte Bern und Biel
nicht zu. Hingegen ging aus den Rückmeldungen zur Ver-
nehmlassung hervor, dass die Beiträge für Kindertagesstät-
ten auf dem Land und für die Betreuung in Tagesfamilien
generell tatsächlich rückläufig sein werden. Aufgrund dieser
Gesamtsituation gehen wir von der Annahme aus, dass die
Erträge aus Elternbeiträgen nicht zu massiv steigenden Defi-
ziten führen werden, sondern insgesamt etwa im gleichen
Rahmen ausfallen werden. Familien auf dem Land werden
aufgrund der Verschiebungen in den Städten entlastet.
Die Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration
wird dazu führen, dass der Bereich der familienergänzenden
Betreuungsangebote als Ganzes besser steuerbar, die Tarif-
gestaltung gerechter und über den ganzen Kanton hinweg
gleich gehandhabt wird. Die neue Verordnung wird also nicht
massiv steigende Defizite der Anbieter zur Folge haben,
sondern sich eher dämpfend auf die Kostenentwicklung aus-
wirken.
Bereits bisher war Bedingung für die Lastenausgleichsbe-
rechtigung der Kosten, dass die Elternbeiträge via Sozialtarif
abgestuft waren. Die Gemeinden waren jedoch bisher frei in
der Gestaltung ihrer Tarife. Jede Gemeinde hatte ihr eigenes
Tarifsystem, demnach waren über den ganzen Kanton be-
trachtet sehr grosse Unterschiede zu verzeichnen. Gemäss
VASI ist der neue, im ganzen Kanton verbindliche Sozialtarif
eine Voraussetzung, dass die Angebote auch künftig lasten-
ausgleichsberechtigt sein werden.
Der neue Sozialtarif stützt sich weitgehend auf ein Modell,
welches der Verein Region Bern (VRB), in dem 26 Gemein-
den (Stadt und Agglomeration Bern) angeschlossen sind,
entwickelt hat und mit dem bereits Erfahrungen gesammelt
werden. Die Systematik dieses Sozialtarifs ist grundsätzlich
neu aufgebaut. Neu wird das gesamte Einkommen miteinbe-
rechnet. Zudem werden auch das Vermögen und die Haus-
haltsgrösse berücksichtigt. Deshalb ist es möglich, dass be-
stimmte Familien nach neuem Sozialtarif mehr, andere Fami-
lien weniger bezahlen.
Die Angebote müssen für alle zugänglich sein, um die Finan-
zierung über die Sozialhilfe zu vermeiden. Bei der Berech-
nung des Maximaltarifs wurde davon ausgegangen, dass die
oberen Einkommen nur maximal die effektiven Kosten pro
Platz bezahlen sollen, nicht aber noch zusätzlich Familien mit
tieferen Einkommen quersubventionieren müssen. Damit soll
eine gute Durchmischung in den Krippen erreicht werden.

Ansonsten würden Eltern mit höheren Einkommen vermehrt
auf private Krippen zurückgreifen. Mit dem neuen Sozialtarif
soll erreicht werden, dass gut verdienende Eltern ihre Kinder
ebenfalls in öffentliche Krippen bringen, was wiederum die
Erträge steigert. Mit diesem System wird ein Eigenfinanzie-
rungsanteil ermöglicht, welcher aber auf sozialverträgliche Art
umgesetzt werden soll.
Aufgrund des umfassenden Angebots und der Heterogenität
der bisher von den Gemeinden eingeforderten Elternbeiträge
im ganzen Kanton (lastenausgleichsberechtigt sind zur Zeit
zum Beispiel die Kosten von 78 Kindertagesstätten in insge-
samt 46 Gemeinden) ist eine Berechnung der Entwicklung
der Gesamterträge in der Tat sehr schwierig.
Hingegen wurden die Erträge bei den grössten Anbietern
nach altem und neuem System verglichen, was zu folgenden
Resultaten führte:
– Die Stadt Bern, welche mit Abstand die meisten Plätze im

Kanton anbietet, hatte vor Einführung des VRB-Tarifes
tiefere Ansätze für die Elternbeiträge eingefordert. Mit dem
neuen Sozialtarif können höhere Erträge durch Elternbei-
träge erwirtschaftet werden. Diese Rückmeldung aus der
Stadt Bern bedeutet, dass eine Entlastung für den Kanton
erfolgen wird. Zwischen dem VRB-Tarif und dem Sozialta-
rif gemäss VASI sind keine Mehrerträge zu erwarten.

– Biel erwartet, dass die Elternbeiträge zukünftig insgesamt
etwa im gleichen Rahmen ausfallen werden wie bisher.

– In Thun wurden bis anhin im kantonalen Vergleich eher
höhere Elternbeiträge eingefordert. Es ist anzunehmen,
dass die Erträge sinken werden. Dies wird generell auch
auf dem Land der Fall sein.

– Die Elternbeiträge  für Kindertagesstätten in Köniz� fallen
nach den ersten Erfahrungen mit dem neuen VRB-
Sozialtarif ähnlich aus wie nach dem früheren Modell. Be-
züglich Elternbeiträge für Tageseltern sind hingegen Er-
tragseinbrüche zu verzeichnen. Es ist anzunehmen, dass
diese Tendenz bei der Betreuung in Tagesfamilien im gan-
zen Kanton festzustellen sein wird.

Die Kindertagesstätte Läbihus in Münchenbuchsee� war bis
Mitte 2004 privat geführt, d.h. die Eltern hatten alle den gleich
hohen Tarif zu zahlen, unabhängig vom Einkommen. Mit dem
neuen Sozialtarif werden auch Kinder aus Familien mit tiefe-
ren Einkommen einen Platz finden, was sich selbstverständ-
lich in tieferen Erträgen auswirken wird. Die Stärke des So-
zialtarifs von VASI liegt gerade darin, dass ein über den gan-
zen Kanton einheitliches, gerechteres und soziales Tarifsy-
stem eingeführt werden kann.

Zu Frage 2
Die VASI wirkt sich auf die Gesamtbilanz der zukünftigen
Kosten grundsätzlich positiv aus. Die Kostenentwicklung wird
mit Normkosten und den damit zusammenhängenden unter-
nehmerischen Leistungsanreizen eingegrenzt. Die Erträge
werden entsprechend der Kaufkraft der Eltern festgelegt.
Beim Berechnen der Gesamtkosten geht es nicht nur um die
Ertragsseite mit den Elternbeiträgen, sondern auch um die
gesamte Steuerung durch den Kanton. Diese beinhaltet auch
die Abgeltung Leistungen durch den Lastenausgleich. Mit
VASI ist der Bereich der familienergänzenden Angebote im
Unterschied zur früheren «Verordnung über die Aufwendun-
gen des Staates und der Gemeinden für besondere Wohl-
fahrts- und Fürsorgeeinrichtungen» von 1962 viel besser
steuerbar, weil Kriterien für die Angebotsplanung, für die
Abgeltung und für die Erträge festgelegt werden. Die VO
1962 enthielt nur sehr rudimentäre Vorgaben für die Zulas-
sung der Kosten zum Lastenausgleich. Durch die Einführung
von Normkosten gemäss VASI wird einerseits ein Anreiz zu
Wirtschaftlichkeit gesetzt, andererseits können damit die
lastenausgleichberechtigten Kosten überhaupt gesteuert



Gesundheit + Fürsorge 24. November 2004 – Nachmittag 1375

werden. So kann die fortlaufende Kostensteigerung pro An-
gebotsgruppe eingegrenzt werden. Zudem soll bei der Ange-
botsverteilung eine Annäherung von städtischen und ländli-
chen Gebieten möglich werden.
Zu Frage 3
Aufgrund der Berechnungen, die mit dem vorliegenden Da-
tenmaterial überhaupt möglich sind, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Überführung kostenneutral vollzogen
werden kann. Im Jahr 2003 betrugen die Kosten für die fami-
lienergänzenden Betreuungsangebote im Lastenausgleich
48,4 Mio. Franken. Aufgrund der noch fehlenden Steue-
rungsmöglichkeiten sind die Kosten 2003 unkontrolliert ge-
stiegen und haben den Budgetwert von 2004 erreicht (eben-
falls 48.4. Mio.), weshalb 2004 keine neuen Angebote mög-
lich sind. Im Finanzplan sind für 2005  52,4 Mio. Franken und
2006–2008 56 Mio. Franken für familienergänzende Betreu-
ungsangebote vorgesehen. Die höheren Beträge beinhalten
aber einerseits die vom Regierungsrat beschlossene Zulas-
sung von neuen Angeboten im Lastenausgleich. Andererseits
ist längerfristig der Wegfall der Bundesgelder aus der An-
stossfinanzierung berücksichtigt; die fehlenden Beträge müs-
sen nach Ablauf der Frist durch den Kanton übernommen
werden. Hier ist anzumerken, dass der Kanton Bern damit die
Motion Giauque (2002), die die Schaffung von Voraussetzun-
gen für das Abholen der Bundesanstossfinanzierung fordert,
umsetzt. Die höhere Summe ist also unabhängig von der
Überführung der Angebote in die neue Verordnung zu be-
trachten. Der Finanzplan widerspiegelt vielmehr den vorge-
sehenen Ausbau neuer Angebote und die Weiterführung
derjenigen Einrichtungen, die durch die Bundesanstossfinan-
zierung gestartet werden konnten.
Sollten die lastenausgleichsberechtigen Kosten für die über-
führten bisherigen Angebote wider Erwarten als Folge von
VASI höher ausfallen, kann der Regierungsrat über eine
Korrektur der Tarifeckwerte und die Kostenobergrenzen pro
Betreuungsplatz rasch und wirksam Gegensteuer geben.
Zu Frage 4
Ziel der VASI ist nicht primär eine Entlastung des Lastenaus-
gleichs. Vielmehr geht es um
– verbindlichere Steuerungskriterien auf der Grundlage des

Sozialhilfegesetzes mit klareren Rahmenbedingungen für
die Lastenausgleichsberechtigung der Angebote,

– Kostentransparenz, damit die anfallenden Kosten nicht zu
Lasten der individuellen Sozialhilfe gehen,

– eine Optimierung in der Angebotsverteilung, insbesondere
um einen Abbau von regionalen Disparitäten,

– ein gerechteres, sozialverträgliches Tarifsystem, welches
eine Durchmischung von Kindern aus Familien mit tieferen
und mit höheren Einkommen erlaubt und einen Beitrag zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie leistet,

– die Einhaltung von qualitativen Vorgaben.
VASI setzt  das SHG in einem wichtigen Teilbereich um. Die
damit verbundene bessere Steuerung des Mitteleinsatzes
führt zu einer effizienteren Bewirtschaftung der beschränkt
vorhandenen finanziellen Ressourcen. Der Regierungsrat
geht mit dem Interpellanten insofern einig, dass die neue
Verordnung zu keiner Erhöhung der lastenausgleichsberech-
tigten Kosten der Angebote führen soll.
Für die Regierung ist der Ausbau familienergänzender Kin-
derbetreuungsangebote Bestandteil der Wachstumsstrategie
und deshalb ein wichtiger Bereich für die Standortförderung
des Kantons. Sie begrüsst eine Grundlage, die in Anbetracht
der zur Verfügung stehenden Mittel eine optimale Versorgung
mit Kinderbetreuungsangeboten im Kanton Bern gewährlei-
stet. Über die konkrete Ausgestaltung von VASI wird der
Regierungsrat unter Einbezug der Ergebnisse aus der Ver-
nehmlassung abschliessend entscheiden.

3UlVLGHQW� Herr Brand ist von der Antwort der Regierung
teilweise befriedigt.
028/04
0RWLRQ�$HELVFKHU��*XJJLVEHUJ��693��±�$EEDX�YRQ�6WUXN�
WXUHQ� GHU� PHGL]LQLVFKHQ� *UXQGYHUVRUJXQJ� LP� .DQWRQ
%HUQ

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP����)HEUXDU�����

Bei einem weiteren Abbau von Strukturen der medizinischen
Grundversorgung im Kanton Bern muss bei den im Vergleich
zur Landschaft überdotierten Zentren abgebaut werden.
Mit der Umwandlung oder Schliessung von acht Bezirksspi-
tälern Ende der 1990-er Jahre sind etwa 370 Akutbetten
aufgehoben worden, was für die Landbewohner eine massive
Verschlechterung der medizinischen Grundversorgung be-
deutet.
Unsere Region hat mit der Umwandlung der Spitäler von
Schwarzenburg und Wattenwil eine Ausdünnung auf ein
Drittel erlitten. Weite Anfahrtswege und Wartezeiten, Zeitver-
luste und vermehrte Kosten sind die Folge. Älteren, nicht
motorisierten Leuten in abgelegenen Gegenden ist ein Kran-
kenbesuch erschwert oder verunmöglicht. Der Patienten- und
Besuchertourismus vergrössert die Umweltbelastung. Viele
Landgemeinden haben wertvolle Arbeitsplätze und gute
Steuereinnahmen verloren.
Durch den Abbau hat die Landbevölkerung schmerzliche
Verluste erlitten. Aus Spargründen wurde diese ganze Zen-
tralisation vollzogen – ein Spareffekt ist aber nicht auszuma-
chen, das Gegenteil ist der Fall. Heute besteht kantonal an-
nähernd ein Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot
im medizinischen Grundbereich, in Einzelfällen zeichnet sich
eher eine Unterversorgung ab.
Ein grosses Ungleichgewicht hingegen besteht in der Auftei-
lung der Angebote zwischen der Landregion und den Zen-
tren. So bestehen beispielsweise in unserem Spitalverbund
1,7 Akutbetten auf 1000 Einwohner, auf dem Platze Bern
doppelt so viele. Eine Korrektur ist überfällig
Ich ziehe Bilanz: In den letzten zwei Jahrzehnten haben die
Landbewohner vielfältige Strukturverluste auf verschiedenen
Gebieten erlitten. Teilweise waren die Verluste eine Folge
von gezielten Massnahmen, wie in unserem Fall, teilweise
waren sie bedingt durch ungeplante Entwicklungen. Die
Wohnqualität bei uns hat abgenommen, was durch vermehr-
ten Abzug von Landbewohnern in die Zentren aufgezeigt
wird. Betrachten sie das Wohlstandsgefälle: Es hat heute
einen Grad erreicht, der einer Auspowerung der Landwirt-
schaft gleichkommt. Bald einmal sind wir nur noch Bürger 2.
Klasse.
(Weitere Unterschriften: 24)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����-XQL�����
Im Zusammenhang mit den Sparaufträgen wurden von den
Spitälern nicht nur Kürzungen des Betriebsaufwandes son-
dern auch Strukturanpassungen verlangt. Dabei mussten
sieben Spitäler geschlossen werden. Der Motionär fordert
nun den Regierungsrat auf, einen allfälligen weiteren Abbau
von Strukturen der medizinischen Grundversorgung in den
Zentren zu vollziehen. Damit würden auch die im Vergleich
zur Landschaft überdotierten Zentren einen Beitrag zum
Kapazitätsabbau leisten.
Die Spitalversorgung des Kantons Bern durch öffentliche
Spitäler – nur diese finanziert die öffentliche Hand – ist je-
doch nicht dermassen ungleich auf die Städte und die ländli-
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chen Regionen verteilt. Es gibt gut versorgte ländliche und
gut versorgte städtische Regionen. Ein Blick auf das Betten-
angebot soll dies aufzeigen. Die Bettendichte im Einzugsge-
biet des Spitalverbandes Bern beträgt nicht wie der Motionär
vermutet 3,4 Betten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. In den öffentlichen Spitälern stehen für die umfassende
Grundversorgung – im Inselspital macht dies etwa einen
Fünftel der betriebenen Betten aus – für die Stadt und Region
Bern 2,3 Betten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zur
Verfügung. Zum Vergleich: Insgesamt beträgt die Betten-
dichte der öffentlichen Akutspitäler im Kanton Bern 3,1 Betten
pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, für die Grundver-
sorgung sind es 2,5 Betten pro 1000 Einwohnerinnen und
Einwohner. Damit hat die Region Bern, wo rund ein Drittel der
Bevölkerung des Kantons wohnt, eine der tiefsten Betten-
dichten aller Regionen.
In den letzten fünf Jahren hat ein Prozess zur Zusammenar-
beit bzw. zum Zusammenschluss ehemaliger Bezirks- und
Regionalspitäler eingesetzt. Diese Entwicklung, die zu regio-
nal tätigen Spitalgruppen geführt hat, ist nicht nur die alleinige
Folge der Sparprogramme des Kantons, sondern auch fol-
gender anderer Faktoren:
– die medizinischen Diagnose- und Behandlungsmöglich-

keiten werden immer komplexer,
– die Vorschriften des revidierten Arbeitsgesetzes zu Ar-

beitszeiten und Schichtlänge gestalten die betrieblichen
Abläufe personalintensiver,

– die Aufenthaltsdauer in den Akutspitälern wird im Zusam-
menhang mit der Finanzierung in Form von Fallpauschalen
weiter sinken.

Diese Entwicklungen und Vorschriften führen dazu, dass in
kleinen Spitälern vergleichsweise hohe Kosten pro Fall ent-
stehen. Bezogen auf die erbrachten Leistungen sind in die-
sen Betrieben daher höhere Betriebsdefizite zu erwarten.
Der Regierungsrat rechnet daher mit weiteren Veränderun-
gen in der Spitalversorgung. Soweit er diese Veränderungen
gestalten kann, wird er den Grundsatz beachten, eine allge-
mein zugängliche, bedarfsgerechte und wirtschaftlich tragba-
re Spitalversorgung von guter Qualität für die Bevölkerung
des Kantons sicherzustellen. Wie es das neue Spitalversor-
gungsgesetz vorsieht und der Grosse Rat fordert (Motionen
Fritschy, Rüfenacht (FDP) [M036/03] und Schürch, Huttwil
(FDP) [M096/03]), wird der Regierungsrat zunächst eine neue
richtungsweisende und langfristige Spitalversorgungsplanung
erarbeiten lassen. Diese wird die Grundlage für die Steue-
rung der Spitallandschaft über die Spitalliste und die Lei-
stungsverträge bilden.
Im Rahmen der Spitalplanung wird der Regierungsrat aufzei-
gen, wie eine allgemein zugängliche, bedarfsgerechte, quali-
tativ gute und wirtschaftliche Spitalversorgung ausgestaltet
werden kann. Massgebende Kriterien sind die Versorgungs-
sicherheit und die Qualität der Leistungen. Nur indirekt kön-
nen die räumliche Strukturentwicklung beeinflusst und die
Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden. Es gilt dann
abzuwägen, in welchem Ausmass die aufwändigen und teu-
ren Spitalleistungen in den Regionen zu konzentrieren, und
gleichzeitig gewisse Leistungen der Grundversorgung de-
zentral zu erbringen sein werden. Durch Optimierung der
Zusammenarbeit von Rettungsdiensten, niedergelassenen
Ärzten, Spitälern und anderen – inner- und ausserkantonalen
– Leistungserbringern soll es gelingen, die Qualität zu sichern
und die Kosten unter Kontrolle zu halten.
Auch im kantonalen Richtplan hat der Regierungsrat diese
Stossrichtung für raumwirksame Planungen vorgegeben. Der
Leitsatz 4 lautet: «Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für
unsere Ziele die beste Wirkung entfalten» und wird wie folgt
erläutert: «Der Kanton Bern setzt seine Mittel effizient ein. Er
wählt Schwerpunkte dort, wo Stärken liegen und Handlungs-

spielräume bestehen oder neu geschaffen werden können.
Dabei berücksichtigt er die Auswirkungen auf den Raum.»
Die Spitalversorgungsplanung wird den Richtplan berück-
sichtigen sowie der demographischen und medizinischen
Entwicklung Rechnung tragen.
Der Regierungsrat beantragt Ablehnung der Motion.

:HUQHU� $HELVFKHU� Guggisberg (SVP). Ich begründe kurz
meine Motion. Erstens. Seit 1997 wurden acht zum Teil neue
Bezirks- und Regionalspitäler geschlossen oder umfunktio-
niert. Allein in der erweiterten Region Schwarzwasser mit
einem Einzugsgebiet von 300 Quadratkilometern mit 30 000
Einwohner wurden zwei von drei gut funktionierenden, zum
Teil fast neuen Spitälern geschlossen. Die Region
Schwarzwasser hat mit einem Bettenabbau in der Grundver-
sorgung von mehr als 50 Prozent gegenüber den Zentren mit
7 Prozent einen genügend grossen Beitrag an die Spital-
strukturbereinigung geleistet. Zweitens. Eine Bettenbelegung
von fast 100 Prozent im Spital Riggisberg beweist, dass vor
allem die Bevölkerung im grossen Einzugsgebiet die guten
Leistungen des Bezirksspitals beansprucht. Drittens. Mit der
Schliessung von acht Bezirks- und Regionalspitälern und der
Reduktion von Akutbetten in den verbleibenden Bezirksspi-
tälern wurden ungefähr 50 Prozent des Akutbettbestandes in
den Randregionen geschlossen. Viertens. Die heutigen neu-
en Erkenntnisse, die man aufgrund von Berichten und Studi-
en gewonnen hat, sind ein weiterer Grund, warum ich gegen
die Zentralisierung des Gesundheitswesens bin. Die Studie
von Herrn Zimmerli wurde bereits erwähnt. Eine weitere ist
diejenige von Herrn Professor Müller vom volkswirtschaftli-
chen Institut der Universität Bern, der vom Spital Riggisberg
einen Studienauftrag erhalten hat. Auch die so genannte
Pickerstudie hat interessante Ergebnisse bezüglich der Spi-
talstrukturbereinigung gebracht. All dies bewirkte bei mir eine
grosse Ernüchterung und hat viele Fragen aufgeworfen.
Warum ist der Fehlbetrag der verbleibenden Bezirks- und
Regionalspitäler, der von der öffentlichen Hand übernommen
werden muss, von 192 Mio. Franken im Jahr 1998 auf
380 Mio. Franken im Jahr 2001 angestiegen? Und dies trotz
der Schliessung der acht Spitäler oder der Reduktion von
insgesamt 700 Akutbetten? Durch die Schliessung dieser
acht Spitäler wurden gemäss Jahresberichte von rund 1500
Patienten gut 700 in die Regionalspitäler oder in das Insel-
spital transferiert. Gemäss Aussage von Herrn Zimmerli trug
dies massiv zum Anstieg des Fehlbetrags bei. Gemäss Ant-
wort der Regierung auf die Interpellation von Herrn Müller
hinterfragt die GEF die Zahlen von Herrn Zimmerli.
Zudem bestehen beträchtliche externe Kosten: zusätzliche
Reisekosten und der Zeitaufwand für die Landbevölkerung in
mehrfacher Millionenhöhe. Das vermehrte Verkehrsaufkom-
men in den Zentren und die Luftbelastung sind weitere Grün-
de für einen Gesinnungswandel. Hierzu ein Zitat von Herrn
Professor Müller: «Die städtischen Infrastrukturen wie Park-
plätze und Strassennetz sind überlastet. Eine Standortkon-
zentration im Medizinbereich erhöht diese Kosten.»
Das angestrebte Ziel, die Kosten im Gesundheitswesen zu
senken, konnte mit der Zentralisierung der Spitallandschaft
nicht erreicht werden. Im Gegenteil: Die hohen Kosten haben
sich in der genannten Zeitperiode sogar verdoppelt. Ein wei-
terer Punkt sind die externen Mehrkosten, die vor allem die
Bevölkerung betreffen. Sie wurden jedoch in die Berechnung
nicht einbezogen. Dass das angestrebte Ziel nicht erreicht
werden konnte, zeigt auch die Entwicklung am Inselspital: Die
Zunahme der Patienten beträgt pro Jahr rund 5 Prozent. Das
ist naheliegend. Die Zunahme des Betriebsdefizits beträgt pro
Jahr 28 Mio. Franken oder mehr als 10 Prozent. Dazu eine
Aussage des Direktionspräsidenten Birchler: «Das Inselspital
hat eine zu teure Infrastruktur für einfache Notfälle.»
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Ein Marschhalt und ein Umdenken tun Not. Leider sieht dies
eine Mehrheit des Parlaments anders und hält an einer weite-
ren Zentralisierung der Spitallandschaft fest. Da mein Vor-
stoss auch als Postulat nicht mehrheitsfähig ist, ziehe ich ihn
zurück. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich die Bevölke-
rung in den ländlichen Regionen nicht zur Wehr setzen wird,
wenn weiterhin an diesem Ziel festgehalten wird.

3UlVLGHQW� Herr Aebischer hat seinen Vorstoss zurückgezo-
gen.

055/04
0RWLRQ� .HPSI� 6FKOXFKWHU�� 5HLFKHQEDFK� �63�� ±� 1HXH
$XVELOGXQJVIRUPHQ�LP�*HVXQGKHLWV��XQG�6R]LDOEHUHLFK

:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

Der Regierungsrat wird aufgefordert,
1. berufsbegleitende modularisierte Bildungsangebote für

Erwachsene im Bereich Pflege, Soziales und Betreuung
anzubieten;

2. für Personen ohne Abschluss einer Ausbildung auf der
Sekundarstufe II (allgemeinbildender Abschluss oder
Lehrabschluss) ist ein Angebot zu schaffen;

3. für Personen mit einem Abschluss auf der Sekundarstufe II
(allgemeinbildender Abschluss oder Lehrabschluss) sind
Angebote, welche zu einem Abschluss auf tertiärer Stufe
führen (Diplom) anzubieten;

4. alle Möglichkeiten der Berufsabschlüsse, die das schweize-
rische Berufsbildungsgesetz (sBBG) zulässt, für die Berufe
im Gesundheits- und Sozialbereich auszuschöpfen.

Begründung:
Die Bildungslandschaft der Schweiz entspricht einer grossen
Baustelle, insbesondere im Bildungsbereich Pflege- und
Soziales verändert sich in den nächsten Jahren vieles. Der
Bedarf an ausgebildetem Personal wird in verschiedenen
Studien aufgezeigt. Die demografische Entwicklung zeigt
ebenfalls den Bedarf an professionellen Fachpersonen auf.
Der Qualitätsanspruch in der Pflege und Betreuung ist ge-
stiegen und hat in allen Bereichen denselben Stellenwert. In
der Alters- und Langzeitpflege besteht in dieser Hinsicht
jedoch ein grosser Nachholbedarf, da dieser Bereich res-
sourcenmässig lange vernachlässigt worden ist und heute zu
wenig diplomierte Pflegende angestellt werden können. Auch
durch die demographische Entwicklung und die Entwicklung
im Akutbereich, muss insbesondere in diesen Bereichen
investiert werden, weil Pflegenotfälle vermehrt auch im Alters-
und Langzeitbereich behandelt werden.
Im Alters- und Langzeitbereich arbeiten im Vergleich zum
Akutbereich überdurchschnittlich viele ungelernte Personen,
vorwiegend sind es Frauen die nach der Kinderbetreuungs-
phase wieder in einen externen Arbeitsprozess einsteigen.
Meistens sind es hochmotivierte Personen die einen Be-
rufsabschluss in andern Bereichen als im Gesundheitswesen
haben. Oft ist es ihnen aber nicht möglich einer Berufsausbil-
dung nachzugehen die sie zeitlich zu 100 Prozent bean-
sprucht. Gerade für diese Personen wäre es wichtig eine
berufsbegleitende modulare Ausbildungsmöglichkeit zu
schaffen, insbesondere einen Abschluss mit einem Fähig-
keitsausweis (Sekundarstufe II) oder Diplomabschluss (Ter-
tiäre Stufe) zu ermöglichen.
Ein berufsbegeleitender modularer Ausbildungsgang für die
Bereiche Pflege, Soziales und Betreuung muss angeboten
werden, weil in diesen Bereichen auch Lebenserfahrung und
Reife von grosser Wichtigkeit sind und dadurch die Rekrutie-

rung von hoch motivierten und geeigneten Personen geför-
dert werden kann.
Auch sollen alle Möglichkeiten die das schweizerische Be-
rufsbildungsgesetz zulässt (vereinfachte Zulassung zu Be-
rufsabschlüssen für Personen die schon einen Berufsab-
schluss besitzen) möglich gemacht werden.
Der Regierungsrat wird aufgefordert, verschiedene Mass-
nahmen zu ergreifen, um dem Personalnotstand im Gesund-
heits- und Sozialbereich insbesondere auch von qualifizierten
Fachpersonen entgegen zu wirken. Der grösste Mangel be-
steht bezüglich Diplomiertem Personal, deshalb müssen in
erster Linie auch in diesem Bereich berufsbegleitende mo-
dulare Ausbildungsgänge geschaffen werden. Gerade ältere
und lebenserfahrene Menschen sind in der Regel sehr ar-
beitsmotiviert, wenn sie sich für eine Ausbildung entscheiden.
Dieses Reservoir an motivierten Personen die gewillt sind
einen Berufsabschluss im Gesundheits- und Sozialbereich zu
machen, dieses Reservoir muss in Zeiten des Personalnot-
standes genutzt werden.
Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
hat eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Büro für
arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS) und dem Büro
für arbeits- und organisationspsychologische Forschung und
Beratung (büroa&o) beauftragt, im Rahmen des Projekts VAP
(Verbesserung der Arbeitssituation im Pflegebereich) eine
breit angelegte Untersuchung durchzuführen, deren Ziel  die
Erfassung der Arbeitssituation des Pflegepersonals, die Iden-
tifikation von Problemfeldern und deren Ursachen ist. In die-
ser Studie wird der Bedarf an ausgebildeten Fachpersonen
aufgezeigt.
(Weitere Unterschriften: 45)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

1. Problemstellung
Im Kanton Bern wird in einem gemeinsamen Projekt von
Erziehungsdirektion und Gesundheits- und Fürsorgedirektion
die Neue Bildungssystematik für Gesundheitsberufe (NBS)
umgesetzt. Diese beinhaltet die Schaffung einer neuen Be-
rufsbildung auf der Sekundarstufe II (Fachangestellte/r Ge-
sundheit Fage) und die Tertiarisierung der Diplomausbildun-
gen im Gesundheitsbereich. Schwerpunkt der momentanen
Arbeiten sind die Vorbereitungen für den Start der Fage-
Ausbildung für Schulabgänger/-innen in den Regionen Ober-
aargau- Emmental, Oberland und Biel-Seeland. Im August
2004 werden rund 120 Lehrlinge die Lehre zur/m Fachange-
stellte/n Gesundheit beginnen.
2. Zum Inhalt der Motion
Die Motionärin beschreibt auf der einen Seite die Verände-
rungen im Bildungsbereich Gesundheit und Soziales und auf
der anderen Seite den zunehmenden Bedarf an professio-
nellen Fachpersonen als Folge der demografischen Entwick-
lung. Um diesen Herausforderungen zu begegnen schlägt die
Motionärin vier Massnahmen vor, die u.a. darauf abzielen, für
Erwachsene besondere Bildungsangeboten im Gesundheits-
und Sozialbereich zu schaffen:
1. Berufsbegleitende modularisierte Bildungsangebote für

Erwachsene im Bereich Pflege, Soziales und Betreuung
anzubieten.
Die von der Motionärin beschriebene Zielgruppe ist tat-
sächlich ein wichtiges Rekrutierungspotenzial. Dement-
sprechend ist auch geplant, zu gegebener Zeit sowohl für
Ausbildungen auf der Sekundarstufe II wie auch auf der
Tertiärstufe berufsbegleitende modularisierte Bildungsan-
gebote zu schaffen.

2. Für Personen ohne Abschluss einer Ausbildung auf der
Sekundarstufe II (allgemeinbildender Abschluss oder
Lehrabschluss) ist ein Angebot zu schaffen.
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Wie unter 1. beschrieben, sollen dereinst modularisierte
Bildungsangebote bereitgestellt werden, die auch von Per-
sonen ohne Abschluss auf der Sekundarstufe II besucht
werden können. In diesem Zusammenhang ist auch auf
Artikel 2 des neuen Gesetzes über die Berufsbildung, die
Weiterbildung und die Berufsberatung, das sich z.Z. in der
Vernehmlassung befindet, hinzuweisen. Es sieht vor,
«durch die Anerkennung und Validierung nicht formal er-
worbener Bildung zu einer besseren Integration der Ar-
beitnehmenden in die Arbeitswelt (beizutragen)».

3. Für Personen mit einem Abschluss auf der Sekundarstufe
II (allgemeinbildender Abschluss oder Lehrabschluss) sind
Angebote, welche zu einem Abschluss auf tertiärer Stufe
führen (Diplom), anzubieten.
Gemäss den Planungen im Projekt NBS ist vorgesehen,
ab 2005 oder 2006 mit den Diplomausbildungen auf Ter-
tiärstufe in begrenztem Umfang zu beginnen und bis
2007/2008 die Umstellung zu vollziehen. Voraussetzung
für den Zugang zu einer Diplomausbildung auf der Tertiär-
stufe ist ein Abschluss auf der Sekundarstufe II.

4. Alle Möglichkeiten der Berufsabschlüsse, die das schwei-
zerische Berufsbildungsgesetz (sBBG) zulässt, für die Be-
rufe im Gesundheits- und Sozialbereich auszuschöpfen.
Hier steht ebenfalls fest, dass nach Vorliegen der ein-
schlägigen Vorgaben auf Bundebene geprüft werden soll,
auch im Kanton Bern im Gesundheits- und Sozialbereich
eine 2-jährige Berufsausbildung anzubieten, die mit einem
eidgenössischen Attest abgeschlossen wird. Eine solche
Attestausbildung würde die heutige Ausbildung in Praxis-
Assistenz ablösen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der
Stossrichtung der verschiedenen Punkte des Vorstosses
grundsätzlich zugestimmt werden kann. Angesichts der fi-
nanziellen Konsequenzen einer Umsetzung der vorgeschla-
genen Massnahmen, können die Ziffern 1, 2 und 4 als Po-
stulat angenommen werden, während Ziffer 3 als Motion
angenommen werden kann: Die Schaffung der entsprechen-
den Angebote ist Bestandteil der Planungen im Projekt NBS.
Zusätzlich zu den bereits im Budget und im Aufgaben- und
Finanzplan eingestellten Mitteln können keine weiteren Gel-
der bereitgestellt werden.
3. Antrag
Ziffern 1, 2 und 4:  Annahme als Postulat
Ziffer 3: Annahme als Motion

3UlVLGHQW� Da Frau Kempf nicht mehr Mitglied des Grossen
Rates ist, wird der Vorstoss von Frau Burkhalter vertreten.

$QQHPDULH� %XUNKDOWHU�5HXVVHU� Bätterkinden (SP). Wir
haben bereits gestern bei der Motion Balli-Straub über das
Anliegen in Bezug auf den Berufsnachwuchs in der Pflege
gesprochen. Auch die vorliegende Motion geht in diese
Richtung. Frau Kempf hat im letzten Jahr die Leitung eines
Altersheims im Oberland übernommen. Sie reichte den Vor-
stoss an einem ihrer letzten Tage als Grossrätin ein. Ihren
Ursprung hat die Motion also im Alltag eines Altersheims im
Oberland. Für diese Heime ist es nicht schwierig, Hilfsperso-
nal zu finden. Doch wird es sehr schwierig, wenn es darum
geht, gut ausgebildetes Pflegepersonal einzustellen. Und
genau diesem Problem möchte die Motionärin mit ihren For-
derungen entgegenwirken.
Das Berufsleben vieler Frauen verläuft nicht geradlinig. Nach
einer Erstausbildung und einer mehr oder weniger langen
Zeit in diesem Beruf folgt oft eine Familienpause. Um wieder
ins Erwerbsleben einzusteigen, melden sich die Frauen bei
der Spitex oder in einem Langzeitbereich, sei es in einem
Alters- oder Pflegeheim in der Region, das einen kurzen
Arbeitsweg gewährleistet und vor allem die Möglichkeit bietet,

teilzeitlich arbeiten zu können. Denn in diesen Bereichen sind
Teilzeitstellen häufig. Ohne dieses frauenfreundliche Ange-
bot, aber anderseits auch ohne die Bereitschaft der Frauen
für Flexibilität, wäre die Personalsituation im Langzeitbereich
noch prekärer. Doch befinden sich diese Frauen zurzeit in
einer beruflichen Sackgasse. Ohne Grundausbildung in ei-
nem Pflegeberuf sind ihre Möglichkeiten sehr eingeschränkt,
obwohl gerade sie oft über eine hohe Sozialkompetenz ver-
fügen, die in der Pflege sehr nötig ist.
Zu Ziffer 1 der Motion. Der Regierungsrat anerkennt in seiner
Antwort grundsätzlich das Anliegen. Allerdings will er dieses
Angebot erst «zu gegebener Zeit» schaffen. Doch wann ist
«zu gegebener Zeit»? Für mich ist diese Aussage zu wenig
klar und zu weit hinausgeschoben. Deshalb halte ich in die-
sem Punkt an der Motion fest. Ziffer 2 wandle ich in ein Po-
stulat und anerkenne damit die Argumentation des Regie-
rungsrats. Da Ziffer 3 von der Regierung als Motion unbe-
stritten ist, halte ich hier an einer Motion fest.
Auch bei Ziffer 4 will der Regierungsrat nur eine Prüfung.
Gerade die Schaffung eines Berufsattests muss aber so
rasch wie möglich eingeführt werden. Deshalb halte ich auch
hier an einer Motion fest. Ich bitte Sie, dem Anliegen der
Berufsbildung und des Berufsnachwuchses im Pflegebereich
nachzukommen und die Ziffern 1, 3 und 4 als Motion und
Ziffer 2 als Postulat zu überweisen.

)UDQ]LVND�:LGPHU� Bern (GB). Im Kanton Bern kam es in
den beiden letzten Jahrzehnten wiederholt zu Personalman-
gel in den Gesundheitsberufen, vorab in der Pflege. Dafür
gab es jeweils mehrere Gründe. Eine wichtige Ursache war
aber immer, dass es der Kanton versäumte, rechtzeitig in
Gesundheitsberufe zu investieren. Dies hatte zur Folge, dass
bei guter Wirtschaftslage die Berufsausstiege massiv zuge-
nommen haben, worauf der Kanton die Situation jedes Mal
kurzfristig mit erheblichem finanziellem Aufwand wieder ins
Lot bringen musste. Ob der Kanton und der Grosse Rat aus
diesen Erfahrungen etwas gelernt haben, muss sich noch
weisen. Einerseits müssen die heute verbesserten und kan-
tonal harmonisierten Arbeitsbedingungen für das Gesund-
heitspersonal mit dem neuen Spitalversorgungsgesetz ge-
währleistet werden. Hier hat der Grosse Rat im vergangenen
April die nötige Weitsicht vermissen lassen. Anderseits ist der
Kanton gefordert, mit einem umfassenden und attraktiven
Ausbildungsangebot den künftigen Bedarf an Gesundheits-
personal rechtzeitig sicherzustellen. Im Zusammenhang mit
der Neuunterstellung der Gesundheitsberufe beim Bundes-
amt für Berufsbildung und Technologie wird im Kanton Bern
in den nächsten Jahren die Neue Bildungssystematik umge-
setzt. Die Politik muss jetzt die Weichen richtig stellen, um
den steigenden Bedarf an Gesundheitsfachkräften künftig zu
gewährleisten. Die Motion ist daher goldrichtig. Sie verlangt
die nötigen politischen Grundsatzentscheide für das künftige
Ausbildungsangebot.
Ziffer 3 der Motion ist bereits weitgehend erfüllt und wird vom
Regierungsrat als Motion akzeptiert. Der Kanton wird ein
kantonales Kompetenzzentrum Höhere Fachschule Pflege,
also für die heutige Diplompflege, schaffen. Die nötigen Ent-
scheide sind gefällt, der Kick-off zu diesem Projekt ist erfolgt.
Ein Pilot wird im Herbst 2005 auf dem Platz Bern starten.
Noch nicht geklärt ist das Ausbildungsangebot für Pflege-
weiterbildungen und für die medizinisch-technischen sowie
die medizinisch-therapeutischen Berufe. Hier fehlen noch
Entscheide der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkon-
ferenz. Bei den Weiterbildungen fehlen noch die Vorgaben
des Bundes. Wir unterstützen hier die Bestrebungen der
Regierung, für die Ausbildungen vor allem auf der Fachhoch-
schulstufe interkantonale Ausbildungsangebote zu schaffen.
Dies betrifft zum Beispiel die Physiotherapie.
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Ziffer 1 und 2 der Motion verlangen Ausbildungsangebote, die
speziell auf Erwachsene zugeschnitten sind. Die Personalsi-
tuation, vor allem die Selektion von qualifiziertem Personal,
ist im Langzeitbereich seit Längerem kritisch. In diesem Be-
reich hat sich die Personalsituation trotz VAP-Massnahmen
nie wirklich entspannt. Der Personalbedarf, aber auch die
Anforderungen an das Personal, werden wegen der demo-
grafischen Entwicklung mittel- und langfristig steigen. Dies
belegt auch der Bericht «Alterspolitik im Kanton Bern», den
wir im kommenden Jahr im Rat beraten werden. Um in Zu-
kunft im Langzeitbereich die nötigen geeigneten und qualifi-
zierten Leute zu haben, braucht es ein Bildungsangebot vor-
ab auf der Sekundarstufe II, aber auch auf Ebene Höhere
Fachschule, die speziell auf so genannt Späteinsteigende
und Erwachsene ausgerichtet ist, die bereits eine fachliche
Berufspraxis mitbringen. Diese Praxis sollte dann auch ange-
rechnet werden.
Der Regierungsrat unterstützt zwar die Stossrichtung beider
Motionsziffern, will sie jedoch nur als Postulat akzeptieren.
Vor allem will er sich zeitlich nicht festlegen. Zwar ist es rich-
tig, wenn der Regierungsrat das Reformfuder nicht überladen
will und eine schrittweise Umsetzung der neuen Ausbil-
dungsangebote plant. Doch ist das noch lange kein Grund,
die Grundsatzentscheide, die mit dieser Motion gefordert
werden, hinauszuschieben. Beide Ziffern machen keine zeitli-
chen Vorgaben und lassen dem Regierungsrat den nötigen
Spielraum. Deshalb sollte der Grosse Rat beide Ziffern als
Motion – oder derjenige, der gewandelt wurde, als Postulat –
überweisen und damit ein klares Zeichen gegenüber den
Langzeitinstitutionen und den Ausbildungsinteressierten set-
zen.
Dies gilt auch für die vierte Motionsziffer. Hier stellt der Regie-
rungsrat die neue zweijährige Attestausbildung in den Vor-
dergrund. Sicher muss der Kanton entsprechende Ausbil-
dungsangebote schaffen. Es wird auch künftig einen Bedarf
an qualifizierten Hilfskräften im Gesundheitswesen geben,
der abgedeckt werden muss. Die Ausbildungen sind auch
deshalb wichtig, weil wir adäquate Ausbildungsangebote für
weniger bildungsfähige Personen bereitstellen müssen. Doch
will die Motionärin mit dieser Ziffer – so habe zumindest ich
es verstanden – nicht nur die Attestausbildung gewährleisten,
sondern auch alle anderen Ausbildungsangebote im Ge-
sundheits- und Sozialbereich, die heute noch unklar sind. Der
Kanton Bern verfügt über ein Unispital und einen Medizinal-
cluster. Er braucht Gesundheitspersonal aller Fachrichtun-
gen, und zwar auf allen Ausbildungsstufen. Deshalb muss er,
wie es die Motion will, für ein umfassendes Ausbildungsan-
gebot sorgen. Die Motion lässt dem Regierungsrat dafür
jeglichen Spielraum. Sei es nun zeitlich oder auch für inter-
kantonale Lösungen. Der Rat sollte auch die letzte Ziffer
verbindlich überweisen. So schafft er in den Bereichen der
Attestausbildungen ebenfalls Sicherheit und Vertrauen für die
Leistungserbringenden und für die BerufsanwärterInnen.
Es geht also darum, ein Zeichen zu setzen. Und zwar für die
Leistungserbringenden, was die Versorgung anbelangt, damit
das Personal für die Versorgung zur Verfügung steht, und
auch für die Perspektive der Berufinteressierten. Es ist
schwierig, Leute für die Ausbildung zu rekrutieren, wenn
unklar ist, was überhaupt kommt. Die Fraktion GBJA unter-
stützt alle Ziffern der Motion und bittet Sie, dies ebenfalls zu
tun.

'RUHWWH� %DOOL�6WUDXE� Langenthal (SP). Wir waren gestern
Abend alle gleicher Meinung: Wir wollen nicht in einen Ver-
sorgungsengpass geraten, wenn es um die Pflege geht. Die
Motion geht noch einen Schritt weiter. Es geht darum, auch in
der Betreuung einen Versorgungsnotstand zu verhindern. Im
Behindertenbereich bin ich sehr froh um Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter im fortgeschrittenen Alter. Bei uns gibt es auch
eine Gruppe älterer Menschen mit einer Behinderung. Die
Betreuung, die diesem Alter etwas näher ist, hat dann jeweils
auch grösseres Verständnis für die behinderte Person. Ich
sehe auch die Vorteile für die Institutionen. Ich erlebe es
selber auch: Berufsbegleitende Ausbildungen sind sehr be-
fruchtend. Man lernt nicht nur eine Theorie, sondern muss sie
auch sogleich in die Praxis umsetzen und erlebt so auch die
Praxis. So entdeckt man manchmal, dass die Theorie zwar
sehr schön, aber nicht unbedingt umsetzbar ist.
Zudem muss der Lernstoff nicht während einer hektischen
Arbeitszeit vermittelt werden. Vielmehr delegiert man die
Ausbildung und kann davon ausgehen, dass das Gelernte
dann in die Praxis einfliesst. Wichtig ist für die Leute in Aus-
bildungen und Weiterbildungen, dass sie vom Status der
Hilfskraft wegkommen. Ich sehe eigentlich nur eine Win-win-
Situation: Es profitieren Institutionen, Spitäler, Alters- und
Pflegeheime. Es profitieren die Betreuenden, also das Perso-
nal. Und letztendlich profitieren auch die Betreuten und die
Patientinnen und Patienten.

-�UJ� (EHUOH� Grossaffoltern (SVP). Die Lagebeurteilung im
Bildungswesen der Gesundheitsberufe durch Frau Kempf,
beziehungsweise durch Frau Burkhalter ist im Grundsatz
richtig. Allerdings ist es etwas übertrieben, von einem Perso-
nalnotstand zu sprechen, und das in Anbetracht der Studie
der Gesundheitsdirektion, die am 5. November veröffentlicht
wurde. Diese Studie über die Sparanstrengungen im Spital-
bereich zeigt, dass trotz der Spital- und Abteilungsschlie-
ssungen der Personalbestand in den Akutspitälern von
10 000 im Jahr 2000 auf 11 000 im Jahr 2003 gestiegen ist.
Im Weiteren begründet Frau Kempf ihre Motion damit, dass
im Altersbereich überdurchschnittlich viele ungelernte Perso-
nen arbeiten. Als Präsident des Alters- und Pflegeheims in
Schüpfen könnte ich das Gegenteil beweisen.
Die Neue Bildungssystematik ist erst am Anlaufen. Sicher
müssen mit der Zeit noch weitere Lehrgänge angeboten
werden. Frau Widmer hat in ihrem Votum gesagt, es müsse
jetzt ein Grundsatzentscheid gefällt werden. Gemäss Antwort
der Regierung sind in den führenden Köpfen der Gesund-
heitsdirektion jedoch die Grundsatzentscheide bereits gefällt
worden. Die Regierung sagt zum Beispiel in der Antwort zu
Ziffer 1: «Es ist geplant», zu Ziffer 2 «es soll dereinst bereit-
gestellt werden», zu Ziffer 3 «Gemäss Planung ist vorgese-
hen« und zu Ziffer 4 «Es steht fest, dass geprüft werden
soll». Es geht also in die gewünschte Richtung.
Wir können den Vorstoss aber nicht als Motion überweisen,
weil die Regierung im letzten Abschnitt sagt: Wenn die finan-
ziellen Probleme des Kantons nicht wären, könnte man mit
der Umsetzung sofort beginnen, beziehungsweise alle Ziffern
der Motion als Motion überweisen. Dies heisst für mich, dass
alles, was die Motionärin fordert, bereits geplant, bereitge-
stellt oder geprüft wird und vorgesehen ist. Die SVP ist der
gleichen Meinung wie die Regierung. Sie stimmt den Ziffern
1, 2 und 4 als Postulat zu und nimmt Ziffer 3 als Motion an.
Da alles bereits geplant oder vorgesehen ist, stelle ich den
Antrag, die vier Ziffern, falls sie überwiesen werden, gleich-
zeitig als erfüllt abzuschreiben.

6WHIDQ� /DJJHU� Köniz (CVP). Die Motion Kempf Schluchter
weist in die richtige Richtung und man muss den Weg, den
sie aufgezeichnet, weitergehen. Doch ist die FDP-Fraktion
wie der Regierungsrat der Ansicht, dass die Ziffern 1, 2 und 4
als Postulat und Ziffer 3 als Motion überwiesen werden sol-
len. Unabhängig von der SVP sind wir der Ansicht, der Vor-
stoss könne gleichzeitig überwiesen und abgeschrieben wer-
den. Es sprechen zwei Gründe für diese Abschreibung. Er-
stens. Der Regierungsrat ist auf diesem Gebiet bereits sehr
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aktiv. Er hat einen Bericht ausgearbeitet. Die Unterlagen
konnten bei der GEF eingesehen werden. Mit Ausnahme von
Ziffer 3 ist alles für die Verwirklichung vorgesehen. Die Un-
terlagen liegen seit 2003 vor. Hätte die Motionärin vor der
Einreichung der Motion mit der Verwaltung Kontakt aufge-
nommen, wäre diese Motion nicht notwendig gewesen.
Zweitens. Der Regierungsrat stimmt dem Inhalt der Motion
zu. Er wird sie also realisieren und dem Grossen Rat zu ge-
gebener Zeit Anträge unterbreiten. Wenn wir das Postulat
und die Motion unter Ziffer 3 abschreiben, leisten wir zusätz-
lich noch einen kleinen Beitrag zur Herabsetzung des Ver-
waltungsaufwandes.

.DWKDULQD�%XOD� Burgdorf (EVP). Ich habe mir überlegt, ob
wir nicht bereits gestern bei den Geschäften der ERZ über
diese Motion hätten reden sollen und nicht erst heute bei den
Geschäften der GEF. Die GEF hat schon geplant und die
ERZ ist erst am Planen. Wir befinden uns also in einer Art
Übergang. In einem halben oder in einem ganzen Jahr wer-
den wir noch einmal darüber sprechen müssen. Ich äussere
mich jetzt vor allem zu Ziffer 1. Bei den Ziffern 2, 3 und 4 sind
wir gleicher Meinung wie der Regierungsrat.
Wenn ich an die demografische Entwicklung unserer Bevöl-
kerung denke, müssen wir in den kommenden Jahren alle
Rekrutierungsmöglichkeiten ausschöpfen, damit wir nicht mit
einem bösen Alter konfrontiert werden. Nach Aussage des
Amtes für das Alter ist heute jede achte Person im Pflegebe-
reich tätig. Bald ist es sogar jede fünfte Person. Für das Jahr
2030 schätzt man, dass jede zweite bis dritte Frau in der
Pflege tätig sein wird, weil wir sonst mit der Pflege im Rück-
stand sind. Gemäss Altersleitbild möchte man alte Menschen
möglichst zu Hause behalten. Dann aber braucht es die Spi-
tex, das ist ganz klar. Die Spitex braucht es im Langzeitbe-
reich, auch in den Heimen und in der Psychiatrie. Vergessen
Sie die Psychiatrie nicht, von ihr sprechen wir immer noch zu
wenig. Wahrscheinlich werden wir um jede Freizeitarbeit und
um jede Frau, die irgendwo noch zwei bis drei Stunden in der
Pflege helfen wird und um die Freiwilligenarbeit, froh sein. Ich
zeichne ein etwas dunkles Bild, das stimmt, aber wir dürfen
die Situation auch nicht herunterspielen. Das Gleiche gilt
auch für die sozialen Bereiche. Während eines Spitexbe-
suchs fallen einem vielleicht eine Demenzerscheinung, eine
Verwirrung oder psychische Probleme auf. Aber in der Spitex
hat man kaum Zeit, dies aufzufangen. Zudem stellt sich die
Frage, wer das Angebot bezahlt.
Modulare Angebote für Erwachsene, die wieder einsteigen
möchten, sind deshalb wichtig. Auch im sozialen Bereich. Wir
müssen weiterhin teilzeitliche Leute ausbilden und modulare
Angebote schaffen. Sicher ist in Sachen Neue Bildungssy-
stematik Vieles im Umbruch. Es ist eine Grossbaustelle und
wir können nicht überall bauen, schon aus finanziellen Grün-
den nicht. Doch hat die GEF bereits im Rahmen des Spital-
versorgungsgesetzes Entwicklungen im Bereich der Bildung
aufgezeigt. Im Grunde könnte man an diesen Dingen einfach
weiterdenken und sie übernehmen, denn eigentlich hat sich
nicht so viel geändert. Doch sollte man konkret werden.
Wenn der Regierungsrat jetzt in Ziffer 1 bestätigt, dass es ein
berufsbegleitendes modularisiertes Bildungsangebot für Er-
wachsene braucht, freut mich das. Wenn er aber schreibt, es
werde «zu gegebener Zeit» umgesetzt und es werde jetzt
noch geplant, freut mich dies weniger. Das ist uns zu wenig
konkret. Den Unterlagen der GEF in Zusammenhang mit dem
Spitalversorgungsgesetz entnahm ich, dass man bereits in
den Jahren 2006 und 2007 so etwas anbieten will. Vielleicht
bin ich hier falsch informiert. Die EVP wird auch Ziffer 1 als
Motion überweisen und die andern Ziffern so, wie es der
Regierungsrat wünscht.

0DULDQQH� 0RUJHQWKDOHU� Richigen (GFL). Die GFL ist für
Annahme dieses Vorstosses, zumindest so, wie es der Re-
gierungsrat vorschlägt. Ein Teil von uns kann ihn auch so
annehmen, wie es die Stellvertreterin der Motionärin vor-
schlägt. Wir brauchen ein umfassendes und gutes Berufsan-
gebot. Ich finde es nicht so gut, dass wir die Sache nicht
bereits gestern besprochen haben. Wir sprechen ja immer
von Effizienz, und hier hätte man die beiden Dinge gemein-
sam bearbeiten können, auch wenn es an verschiedenen
Orten traktandiert war.
Es besteht tatsächlich eine grosse Baustelle. Vorhin hat je-
mand gesagt, wir hätten kein Geld für Baustellen. Aber für
diese Baustelle brauchen wir Geld. Allerdings braucht es
vielleicht gar nicht so viel, wie einige von Ihnen jetzt das Ge-
fühl haben. Es ist gut, ist so viel in Bewegung. Es besteht
zurzeit auch ein grosser Anpassungs- und Regelungsbedarf.
Der muss diskutiert werden, und dann muss etwas gehen.
Wir brauchen Optimierungen zugunsten all jener Leute, die
eine Pflege nötig haben. Aber auch all der Leute, die immer
noch bereit sind, diesen wichtigen Dienst zu erbringen oder
die neu wieder bereit sind, diesen Dienst zu erbringen. Neu-
einsteigerinnen sind für uns ein Goldschatz. Wir brauchen
sie. Wir können sie nicht genug schätzen und pflegen. Sie
sind hochmotiviert, unverbraucht, bringen viel soziale Erfah-
rungen mit und können uns dort helfen, wo wir einen Mangel
haben. Allerdings darf es nicht zu einem Notstand in der
Pflege kommen. Deshalb muss man jetzt auf dieser Baustelle
alles einsetzen, was man nur kann.
Die GFL findet es gut, Ziffer 3 als Motion zu überweisen. Es
ist ganz wichtig, dass es Passerellen gibt, und zwar nicht nur
im Gesundheitsbereich, sondern überall auf der Sekundar-
stufe II und im tertiären Bereich. Wir brauchen sie und sie
erleichtern uns vieles. Zudem müssen wir nicht immer wieder
von vorne anfangen in einer Zeit, in der es immer mehr Leute
mit einer so genannte Patchwork-Berufskarriere gibt. Leute
also, die etwas Spezielles brauchen, aber lange nicht alles,
was bei einem normalen Werdegang nötig wäre. Die GFL
bittet Sie deshalb um Annahme dieses Vorstosses, minde-
stens so, wie es die Regierung vorschlägt, noch lieber, so wie
es Annemarie Burkhalter vorschlägt. Schreiben Sie bitte den
Vorstoss nicht ab, dies wäre kein gutes Zeichen.

)UDQ]LVND� :LGPHU� Bern (GB). Eine Abschreibung wäre
wirklich nicht gut. Zurzeit ist in diesem Bereich vieles am
Laufen. In der Praxis wird dies nicht so klar wahrgenommen.
Denn planen heisst noch nicht umsetzen, und Papier ist be-
kanntlich geduldig. Die Abschreibung wäre ein problemati-
sches Zeichen einerseits in Bezug auf die Leistungserbrin-
genden, die auf die Berufsleute angewiesen sind. Hier be-
steht eine grosse Verunsicherung. Anderseits aber auch für
die Leute in den Schulen, wo ebenfalls eine grosse Verunsi-
cherung herrscht. Dies ist ihre Realität. Wenn der Grosse Rat
jetzt die Motion abschreibt, wirkt das so, als würde man die
Probleme nicht ernst nehmen. Dann wäre es mir lieber, Sie
würden dem Vorschlag der Regierung folgen, denn sie bean-
tragt keine Abschreibung. So würden wir zumindest den
Leuten in der Praxis ein entsprechendes Signal geben. Eine
Abschreibung wäre aber für die Leute, die am Anfang der
ganzen Sache stehen und mit der Verunsicherung konfron-
tiert sind, ein falsches Zeichen. Ich bitte Annemarie Burkhal-
ter gemäss Vorschlag der Regierung zu wandeln. So könnten
wir den Vorschlag der Regierung überweisen und setzen die
richtigen Zeichen.
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$QQHPDULH� %XUNKDOWHU�5HXVVHU� Bätterkinden (SP). Ich
wandle meine Motion gemäss Vorschlag der Regierung. Ich
wandle also Ziffer 1, 2 und 4 in ein Postulat. Ziffer 3 bleibt
eine Motion. Ich bitte Sie dringend, die einzelnen Ziffern nicht
abzuschreiben. Die Neue Bildungssystematik ist tatsächlich
im Moment eine Baustelle. Es käme doch niemandem in den
Sinn, eine Strasse freizugeben, solange noch Abschrankun-
gen und eine Baustelle da sind. Der Zeitpunkt für eine Ab-
schreibung ist noch nicht gekommen, so weit sind wir noch
nicht.
Der Pflegenotstand ist im Moment noch nicht so gross, das
stimmt. Es ist nicht so schwierig, Personal zu finden. Ausser
man befindet sich an der Peripherie, im Oberland oder in
einem kleinen Heim. Für einen unattraktiven Arbeitsplatz ist
es immer noch schwierig, Personal zu finden. Aber künftig
wird es viel mehr Leute brauchen und zwar auch deshalb,
weil mehr Leute ausgebildet werden. Wer bildet dann die
Fachangestellten Gesundheit aus, den Beruf, den man jetzt
direkt ab Schule lernen kann? Wer kümmert sich um die 16-
oder 17-Jährigen? Dies wird auch wieder zu einem grossen
Teil Aufgabe der Pflege sein. Es braucht dort einfach Leute.
Deshalb bitte ich Sie noch einmal, die Motion gemäss Vor-
schlag der Regierung anzunehmen. Die Abschreibung be-
streite ich jedoch vehement.

6DPXHO� %KHQG� Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Nach-
dem die Motion gemäss Antrag des Regierungsrats umge-
wandelt wurde und nach der Diskussion nehme ich an, Sie
werden der Motion so zustimmen, wie die Regierung es Ih-
nen vorschlägt. Ich bestätige, was Frau Bula angeführt hat:
Wir werden künftig sehr viele Leute brauchen, die in den
Pflegeberuf einsteigen. Wir alle müssen uns darum kümmern,
wer uns dereinst pflegen wird, wenn wir älter sind und Pflege
brauchen. Wir müssen heute die Bedingungen schaffen,
damit es attraktiv ist, einen solchen Beruf zu ergreifen. Befin-
det man sich einmal in einer Mangelsituation, ist es sehr
schwierig und braucht viel Zeit, bis man eine Korrektur vor-
genommen hat.
Das Projekt Neue Bildungssystematik ist tatsächlich eine
Baustelle. Wir sind daran, es umzusetzen. Ob die Gesund-
heits- oder die Erziehungsdirektion zuständig ist, ändert
nichts am Grundsatz, dass wir es umsetzen müssen.
Wir haben nur dann genügend Pflegende, wenn die Zubrin-
ger funktionieren. Wir müssen also dafür sorgen, genügend
Fachangestellte Gesundheit auszubilden, um nachher diplo-
mierte Pflegende zu haben. Es genügt nicht, der Regierung
und der Verwaltung Aufträge zu erteilen und zu sagen, sie
sollen jetzt dafür sorgen, möglichst Diplomausbildungsplätze
zu schaffen, wenn man sich nicht darum kümmert, wer über-
haupt in diese Lehre einsteigen kann. Deshalb braucht es
Lehrstellen. Wer unter Ihnen Gelegenheit hat, in einem ent-
sprechenden Betrieb, zum Beispiel in einem Heim oder in
einem Spital, soll sich bitte dafür einsetzen, dass Fage-
Lehrstellenplätze geschaffen werden. Wichtig ist auch, das
gute Image dieses Berufes zu pflegen. Der Beruf ist attraktiv,
wir haben sehr viele Anmeldungen erhalten, mehr als Lehr-
stellen vorhanden sind.
Das Anliegen der Motionärin ist richtig. Die Regierung hat
aber angegeben, warum sie den Vorstoss nicht als Motion
überweist. Alle Vorstösse mit Kostenfolge werden aus den
bekannten Gründen zurzeit höchstens als Postulat empfoh-
len. Deshalb auch hier der Vorschlag, dem Vorstoss als Po-
stulat zuzustimmen, ausgenommen Ziffer 3. ich bitte Sie, so
abzustimmen, wie es die Regierung Ihnen vorschlägt.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 als Postulat 118 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Abschreibung 56 Stimmen
Dagegen 63 Stimmen

0 Enthaltungen
%HWKOL� .�QJ�0DUPHW��Saanen (SVP). Seit wann kann man
Postulate abschreiben?

3UlVLGHQW� Das steht so in der Geschäftsordnung.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 2 als Postulat 111 Stimmen
Dagegen 5 Stimmen

2 Enthaltungen

Für Abschreibung 55 Stimmen
Dagegen 62 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 3 als Motion 111 Stimmen
Dagegen 6 Stimmen

2 Enthaltungen

Für Abschreibung 56 Stimmen
Dagegen 65 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 4 als Postulat 110 Stimmen
Dagegen 8 Stimmen

1 Enthaltung

Für Abschreibung 56 Stimmen
Dagegen 65 Stimmen

0 Enthaltungen

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
'RURWKHD�5LFKQHU��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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'UHL]HKQWH�6LW]XQJ
Donnerstag, 25. November 2004, 09.00 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��/RW]ZLO��(93�� Präsident

Präsenz: Anwesend sind 193 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Béatrice Devaux Stilli, Harald Jenk, Fritz Reber,
Hans Rösti, Jürg Schürch, Margrit Staub-Lerch, Christian
Stauffer.

101/04
0RWLRQ�2FKVQHU�� .|QL]� �63�� ±� 3Ul]LVLHUXQJ� GHV� $UWLNHOV
��� $EVDW]� �� GHU� *HVXQGKHLWVYHURUGQXQJ� GHV� .DQWRQV
%HUQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO������

Der Regierungsrat wird beauftragt eine Präzisierung des
Artikels 29 Absatz 2 der kantonalen Gesundheitsverordnung
vorzunehmen. PhysiotherapeutInnen mit entsprechender
Ausbildung sollen in Zukunft Manipulationen mit Impuls aus-
führen dürfen.
Begründung:
Am 1. Januar 2002 wurde die revidierte Gesundheitsverord-
nung des Kantons Bern in Kraft gesetzt. Mit Inkraftsetzung
der neuen Gesundheitsverordnung wurde den Physiothera-
peutInnen verboten, Manipulation mit Impuls anzuwenden.
Der Kanton Bern ist somit der einzige Kanton in der Schweiz
der den PysiotherapeutInnen verbietet, an PatientInnen Ma-
nipulative Therapie mit Impuls durchzuführen. Das Recht
erlaubt es nur noch den Ärzten und Chiropraktoren.
PhysiotherapeutInnen, die Manipulation mit Impuls an Pati-
entInnen durchführen, haben eine lange Ausbildungszeit
hinter sich. Nach abgeschlossener Physiotherapieausbildung
bilden sie sich in dem Spezialgebiet Manualtherapie weiter.
Zum einen werden innerhalb der Fachverbände SVOMP
(Schweizerischer Verband Orthopädischer Manipulativer
Physiotherapie) und SAMT (Schweizerische Arbeitsgruppe
für Manuelle Therapie) fundierte Kurse mit qualitativ hochste-
hendem Niveau angeboten. Zum andern gibt es vom SVOMP
ein zweijähriges, berufsbegleitendes Nachdiplomstudium, das
berechtigt, den Titel PT OMT svomp (Orthopädische Mani-
pulative TherapeutIn) zu tragen. Die manipulative Therapie ist
somit ein voller Bestandteil der physiotherapeutischen, ma-
nualtherapeutischen Arbeit und wird nur von Personen
durchgeführt, die über eine entsprechende Nachdiplomsaus-
bildung verfügen. Die TherapeutInnen mit Qualifikation zur
Manipulation mit Impuls haben die Auflage, sich in regelmä-
ssigen Abständen in ihrem Spezialgebiet weiterzubilden. Mit
dem Verbot werden die PhysiotherapeutInnen teilweise in
ihrer Berufsausübung eingeschränkt. Innerhalb der erwähn-
ten Gesellschaften sind bis heute keine Zwischenfälle bei der
Anwendung von Manipulation mit Impuls bekannt.
Ein weiteres Argument zur Überarbeitung des Artikels 29
Absatz 2 ist die stetige Steigung der Gesundheitskosten. Eine
Behandlung bei einer Manualtherapeutin/einem Manualthe-
rapeuten kostet nur 45 Franken 60 (KK) und ist im Vergleich
zu einer Behandlung bei Chiropraktoren kostengünstig. Zu-
dem wird die Patientin / der Patient in der Therapie auch
präventiv behandelt und instruiert.
Der Kanton Bern will sich wirtschaftsfreundlicher geben, dann
ist es doch widersprüchlich, einigen wenigen Physiothera-
peutInnen mit der Zusatzausbildung in Manipulativer Thera-
pie die Handlungsfreiheit einzuschränken.

Mit der Präzisierung des Artikels 29 Absatz 2 der kantonalen
Gesundheitsverordnung wird den manipulativ tätigen Phy-
siotherapeutInnen nicht nur ihr Recht zur ganzheitlichen Be-
rufsausübung zurückgegeben, es können auch noch Kosten
eingespart werden.
(Weitere Unterschriften: 32)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion
im abschliessenden Zuständigkeitsbereich des Regierungs-
rats (Richtlinienmotion). Der Regierungsrat hat bei Richtlini-
enmotionen einen relativ grossen Spielraum hinsichtlich des
Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und der
weiteren Modalitäten bei der Erfüllung des Auftrags, und die
Entscheidverantwortung bleibt beim Regierungsrat.
Vor Erlass der Gesundheitsverordnung war die Tätigkeit der
Physiotherapeutinnen und -therapeuten in der Verordnung
über die Physiotherapeutinnen und -therapeuten geregelt.
Diese sah in Artikel 2 Absatz 3 vor, dass physiotherapeuti-
sche Behandlungen nur nach ärztlicher Anordnung oder bei
Patienten durchgeführt werden durften, die durch eine Chiro-
praktorin oder einen Chiropraktor überwiesen wurden. Die
Planung der physiotherapeutischen Massnahmen sowie die
Auswahl der geeigneten Techniken und Mittel mussten in
Absprache mit der verordnenden Ärztin oder dem verordnen-
den Arzt erfolgen. Ursprünglich war vorgesehen, diese Be-
stimmung in die neue Gesundheitsverordnung zu überneh-
men. Gestützt auf das Ergebnis des Konsultationsverfahrens
wurde diese Einschränkung jedoch aufgehoben.
Der Begriff «Manipulation mit Impuls» umfasst jede therapeu-
tische kurzzeitige manuelle Kraftanwendung auf Skelettteile
mit dem Ziel, Fehlstellungen von Skelettteilen zu beheben.
Diese Therapieanwendung ist besonders kritisch und mit
grossem Risiko behaftet im Bereich des Übergangs von Kopf
zu Halswirbelsäule (Genick) und im Bereich der Halswirbel-
säule. Manipulationen mit Impuls können, wenn sie durch
fachlich ungenügend ausgebildetes Personal ausgeführt
werden, zu erheblichen Gesundheitsschäden führen.� Phy-
siotherapeutinnen und Physiotherapeuten ohne entsprechen-
de manualtherapeutische Zusatzausbildung bzw. Weiterbil-
dung dürfen deshalb keine Manipulationen mit Impuls vor-
nehmen. Da in der Gesundheitsverordnung nur eine gene-
relle Bewilligung für Physiotherapeutinnen und Physiothera-
peuten vorgesehen war und sie neu ihre Tätigkeit ohne ent-
sprechende Anordnung durch Ärztinnen, Ärzte, Chiroprakto-
rinnen und Chiropraktoren ausüben durften, wurde das Ver-
bot der Manipulationen mit Impuls aufgenommen.
Gestützt auf eine entsprechende Rückmeldung des Berufs-
verbandes hat die fachlich zuständige Gesundheits- und
Fürsorgedirektion bereits in der Vergangenheit signalisiert,
dass man die Frage der Manipulationen mit Impuls im Rah-
men einer Revision der Gesundheitsverordnung prüfen wird.
Die Revision der Gesundheitsverordnung wird im Zusam-
menhang mit neuen Bestimmungen des Bundes im Heilmit-
telbereich in der zweiten Hälfte 2004 an die Hand genom-
men. Im Rahmen dieser Verordnungsrevision wird die von
der Motionärin aufgeworfene Frage der Manipulationen zu
überprüfen sein. Dabei darf das Ergebnis der fachlichen
Überprüfung nicht schon vorweg genommen werden. Da es
sich bei Annahme der Motion um eine Richtlinienmotion han-
deln würde, trägt der Regierungsrat im Übrigen die alleinige
Entscheidverantwortung.
Antrag: Annahme als Postulat

5HJXOD�2FKVQHU, Köniz (SP). Der Begriff «Manipulationsbe-
handlung mit Impuls» wird in der Schweiz gleichgesetzt mit
dem Begriff «Mobilisation mit Impuls». Wenn wir aber vom
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Englischen ausgehen, so wird «Manipulation» mit «Behand-
lung» übersetzt. Das bringt die Sache eigentlich mehr auf den
Punkt, denn die Mobilisation mit Impuls ist ein Bestandteil
einer ganzen manuellen Therapie und Medizin. Eine Mobili-
sation mit Impuls ist somit nie eine isolierte Behandlung, son-
dern kann Teil einer physiotherapeutischen manualmedizini-
schen Behandlung sein. Diverse andere Kantone regeln die
Tätigkeit der PhysiotherapeutInnen im selben Sinn wie der
Kanton Bern. Sie halten in ihrer Gesetzgebung fest, dass Phy-
siotherapeutInnen keine Behandlungen durchführen dürfen, die
ärztliche oder chiropraktische Kenntnisse voraussetzen. Der
Kanton Bern ist aber der erste Kanton, der es den Physiothe-
rapeutInnen explizit verbietet, die Manipulation mit Impuls
vorzunehmen. Damit schränkt der Kanton ihre freie Berufs-
ausübung ein. Das ist Diskriminierung und Monopolismus.
Ein bernisches Verbot für eine schweizerisch und internatio-
nal angewandte und bewährte Praxis ist überholt und kann
potenziell unnötig kriminalisieren.
Die Manipulation ist Teil der physiotherapeutischen Behand-
lung. Es ist daher unverständlich, dass eine Therapeutin, die
über eine entsprechende Zusatzausbildung verfügt, ihr Kön-
nen und Wissen nicht anwenden darf. Es geht nicht darum,
dass den PhysiotherapeutInnen allgemein das Manipulieren
mit Impuls erlaubt werden soll, sondern nur den spezialisier-
ten PhysiotherapeutInnen. Das sind PhysiotherapeutInnen,
die sich nach einer abgeschlossenen Ausbildung auf dem
Gebiet der Manualtherapie weiterbilden und eine Zusatzaus-
bildung absolvieren. Es ist mit Nachdruck festzuhalten, dass
PhysiotherapeutInnen mit dieser Zusatzausbildung in manuel-
ler Therapie qualifiziert sind, die erwähnten Techniken anzu-
wenden. Zudem ist die Manipulation mit Impuls eine Behand-
lungsform, die keine ärztliche oder chiropraktische Ausbildung
verlangt. International nehmen PhysiotherapeutInnen, welche
dieselbe oder eine sehr ähnliche Ausbildung absolviert haben,
solche Manipulationen vor. �'HU�3UlVLGHQW� OlXWHW�GLH�*ORFNH��
Zudem kann jede Ärztin, die eine physiotherapeutische Be-
handlung verordnet, bestimmen, wenn eine Patientin nicht
manipuliert werden soll. Die Zusammenarbeit mit den in ma-
nueller Medizin ausgebildeten ÄrztInnen bildet die Grundlage
für eine erfolgreiche Behandlung.
Wie wir alle festgestellt haben, hat meine Motion eine Papier-
flut ausgelöst. Vor allem die Chiropraktiker fühlten sich durch
meine Motion angegriffen und haben sich in ihrem Brief stark
gewehrt. Ich möchte zu ihren Vorwürfen, meine Motion berge
Risiken und stütze sich auf falsche Tatsachen ab, kurz Stel-
lung nehmen. Es wurde gesagt, die Ausübung der Manipula-
tion mit Impuls erfordere nicht nur manuelles Geschick, son-
dern setze auch diagnostische Kompetenzen voraus. Phy-
siotherapeutInnen sind nie der primäre Kontakt. Das heisst,
nicht sie, sondern die ÄrztInnen, welche die Patienten an die
PhysiotherapeutInnen überweisen, müssen eine Triage ma-
chen und Kontraindikationen für eine bestimmte Behandlung
ausschliessen. Die Diagnose wird also von den ÄrztInnen
gestellt. Sie legen auch die Behandlungsmethode fest. Die
PhysiotherapeutInnen lernen in ihrer Ausbildung, die klini-
schen Zeichen von Kontraindikationen zu erkennen. Zudem
lernen sie, wie sie sich in einem solchen Fall zu verhalten
haben. Hier geht es jedoch nicht um die Kompetenz für die
Diagnosestellung. Es geht auch nicht darum, das ärztliche
Monopol der Diagnosestellung aufzuweichen. In dieser Moti-
on geht es allein um die therapeutische Kompetenz.
Des weiteren wurde gesagt, die Behandlung bei einer Phy-
siotherapeutin würde 30 Prozent mehr kosten als eine Mani-
pulationsbehandlung bei einem Chiropraktiker. Hier werden
die Tatsachen gewaltig verbogen. Die Chiropraktiker schrei-
ben, eine solche Behandlung bei einer Physiotherapeutin
würde 45.60 Franken kosten. Eine Manipulationsbehandlung
bei einem Chiropraktiker koste dagegen nur 35.20 Franken.

Die Manipulationsbehandlung ist jedoch nur ein Teil der ge-
samten Behandlung bei einer Physiotherapeutin. Es ent-
spricht also nicht den Tatsachen, das allein die Manipulati-
onsbehandlung bei einer Physiotherapeutin 45.60 Franken
kostet. Vielmehr wird dieser Betrag für die ganze Behandlung
erhoben, und diese dauert pro PatientIn in der Regel 30 Mi-
nuten. ChiropraktikerInnen und ÄrztInnen sehen pro Stunde
wesentlich mehr PatientInnen als PhysiotherapeutInnen.
Deshalb ist die Physiotherapiebehandlung pro Zeiteinheit
wesentlich günstiger.
Die Revision der Gesundheitsverordnung ist noch für diesen
Herbst oder Winter vorgesehen. Daher macht es nicht viel
Sinn, wenn ich auf einer sofortigen Revision bestehe. Das
würde Arbeitsstunden und damit auch Geld kosten. Obwohl
ich davon überzeugt bin, dass man den PhysiotherapeutIn-
nen zu ihrem Recht verhelfen muss, ihren Beruf vollständig
auszuüben, wandle ich meinen Vorstoss in ein Postulat.

3UlVLGHQW. Der Vorstoss wurde in ein Postulat gewandelt.
Damit besteht keine Differenz mehr zum Regierungsrat. Wird
das Postulat aus dem Rat bestritten? – Das ist der Fall.

)UDQ]LVND� )ULWVFK\, Rüfenacht (FDP). Die Motionärin hat
Recht, wenn sie sagt, dass der Kanton Bern der erste Kanton
sei, der es den Physiotherapeutinnen und -therapeuten explizit
verbiete, so genannte Manipulationen mit Impuls auszufüh-
ren. Das ist aber kein Grund für die Unterstützung dieses
Vorstosses. Die FDP-Fraktion bittet Sie, den Vorstoss auch
als Postulat abzulehnen. Das Verbot in Artikel 29 Absatz 2
wurde nämlich erst vor knapp drei Jahren in die Gesund-
heitsverordnung aufgenommen, weil die Physiotherapeutin-
nen und -therapeuten damals neu die generelle Bewilligung
erhielten, in eigener Verantwortung – also ohne Anordnung
von Ärzten oder Chiropraktikern – an Patienten zu arbeiten.
Dies obwohl sie keine Diagnosen stellen dürfen. Die Motionä-
rin hat bereits ausgeführt, dass die Physiotherapeutinnen und
-therapeuten keine Diagnosekompetenz besitzen. Die gene-
relle Bewilligung zur Ausübung physiotherapeutischer Tätig-
keiten ohne Diagnosekompetenz setzt aber voraus, dass
keine Therapiemethoden angewendet werden dürfen, die mit
einer erheblichen Gesundheitsgefahr für den Patienten ver-
bunden sind. Bei der Manipulation mit Impuls handelt es sich
aber um eine Tätigkeit am Patienten, die mit einem grossen
Risiko behaftet ist. Durch fachlich ungenügend ausgebildetes
Personal und / oder ohne richtige Diagnose ausgeführt, kön-
nen Manipulationen mit Impuls nämlich grosse Gesundheits-
schäden verursachen. Der Regierungsrat handelte daher
verantwortungsvoll, als er vor drei Jahren in der neuen Ge-
sundheitsverordnung die Manipulationen mit Impuls explizit
verboten hat.
Der Kanton Bern ist, wie gesagt, der erste Kanton, der den
Physiotherapeutinnen und -therapeuten Manipulationen mit
Impuls explizit verbietet. Inzwischen existiert aber auch im
Kanton Luzern ein entsprechendes Verbot. In verschiedenen
Kantonen ist es den Physiotherapeutinnen und -therapeuten
gar nicht erlaubt, selbständig therapeutische Massnahmen zu
planen und die geeigneten Techniken und Mittel anzuwen-
den. Das heisst, Physiotherapeutinnen dürfen in diesen
Kantonen nur auf eine ärztliche oder chiropraktische Zuwei-
sung hin behandeln. In verschiedenen Kantonen sind den
Physiotherapeutinnen und -therapeuten nur solche Behand-
lungsmethoden erlaubt, die keine ärztlichen oder chiroprakti-
schen Fachkenntnisse voraussetzen. Solche und ähnliche
generelle Verbote beinhalten selbstverständlich auch Mani-
pulationen mit Impuls. Der Kanton Bern ist also eher ein
Normalfall und ganz sicher kein Einzelfall, wenn er es den
Physiotherapeutinnen und -therapeuten verbietet, Manipula-
tionen mit Impuls anzuwenden. Hingegen ist Artikel 29 Ab-
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satz 2 der Gesundheitsverordnung sehr präzise, jedenfalls
präziser als entsprechende Verbote in verschiedenen Kanto-
nen.
Für die FDP-Fraktion ist entscheidend, dass Behandlungs-
methoden mit grossem Risiko nicht ohne Diagnosekompe-
tenz angewendet werden dürfen. Artikel 29 Absatz 2 wurde
vor noch nicht ganz drei Jahren formuliert. Seither hat sich
nichts geändert, und Manipulationen mit Impuls sind nicht
ungefährlicher geworden. Eigentlich gehört diese Verordnung
in die Kompetenz des Regierungsrats. Die Motion ist also
eine Richtlinienmotion. Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen
dringend, der Regierung nicht den Auftrag zu erteilen, Artikel
29 Absatz 2 schon wieder zu überprüfen. Daher empfehlen
wir Ihnen, den Vorstoss auch als Postulat abzulehnen.

7KRPDV�+HXEHUJHU, Oberhofen (GFL). Wir sind froh, dass
Frau Ochsner ihren Vorstoss in ein Postulat gewandelt hat.
Eine Motion hätten wir nicht unterstützen können. Mit einem
Postulat geht dieses Begehren genau auf die Ebene, auf die
es gehört. Auf die Ebene nämlich, wo Experten ihre Meinung
dazu äussern können. Denn es geht hier nicht um einen
politischen, sondern vielmehr um einen medizinisch-
technischen oder medizinisch-diagnostischen Entscheid. Wie
komme ich darauf? Ich schicke voraus, dass die therapeuti-
sche Kompetenz von Physiotherapeutinnen und -therapeuten
überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Das Problem liegt
effektiv in der Diagnostik, und diese ist eindeutig – und zwar
aus gutem Grund – auf einer anderen Ebene angesiedelt. Sie
bleibt der ärztlichen Ebene vorbehalten, weil die umfassende-
re Ausbildung in der Diagnostik auch in diesem ganz spezi-
ellen Fall bei den Ärztinnen und Ärzten und bei den Chiro-
praktikerinnen und Chiropraktikern liegt.
Man muss vielleicht kurz erklären, was «Manipulation mit
Impuls» heisst. Die meisten wissen das wahrscheinlich nicht
so genau. Manipulation mit Impuls heisst, dass unter Um-
ständen eine ruckartige Bewegung durch den Manipulator
ausgeführt wird. In dem Moment, da allenfalls Schmerzen
oder Probleme auftauchen, kann der Patient oder die Patien-
tin selbst nicht mehr eingreifen. Während der Manipulation ist
der Patient nicht handlungsfähig, fast so, als stünde er unter
Narkose. Wenn es nämlich weh tut, ist die Manipulation
schon vorbei und ein allfälliger Schaden bereits geschehen.
Es kann daher sein, dass man vor jeder Manipulationssitzung
eine Diagnose erstellen muss. Denn von einer Sitzung bis zur
nächsten kann etwas aufgetaucht sein, weswegen eine neue
diagnostische Abklärung, beispielsweise im neurologischen
Bereich oder mittels Röntgenaufnahmen, nötig wird. Dies gilt
vor allem für den Bereich der Halswirbelsäule, weil es dort
effektiv sehr gefährlich werden kann. Aus diesem Grund
sagen wir, es braucht die diagnostische Kompetenz. Und
genau diese Kompetenz besitzen auch die speziell ausgebil-
deten Physiotherapeutinnen und -therapeuten eben nicht. Sie
sind wohl in Diagnostik ausgebildet, der diagnostische Teil
ihrer Ausbildung wird jedoch vom Bund nicht anerkannt. Des-
halb gehört das Anliegen eigentlich nicht auf unsere, sondern
auf die Ebene der Bundesgesetzgebung, welche die medizi-
nischen Ausbildungen definiert. Wenn man also eine Revisi-
on anstrebt, müssten die Experten und allenfalls auch der
Bund zu Wort kommen. Das ist nicht einfach nur eine thera-
piebezogene Frage, die hier gelöst werden kann. Aus dieser
Sicht ist es richtig, den Vorstoss als Postulat zu überweisen.
Damit kann die Regierung das tun, was nötig ist, um Gefähr-
dungen zu vermeiden. Ich bitte Sie deshalb, das Postulat zu
überweisen.

.DWKDULQD�%XOD, Burgdorf (EVP). Meine Vorredner haben aus
der Sicht der Ärzte gesprochen. Ich spreche aus praktischer
Sicht. Wenn Physiotherapeutinnen und -therapeuten ihren

Beruf neu auch ohne entsprechende Anordnung von Ärzten
und Chiropraktikern ausüben können, so stellt sich natürlich
die Frage: Muss man Physiotherapeuten im Behandlungsbe-
reich der Manipulation mit Impuls nun gewissermassen zu-
rückstufen, oder dürfen sie in diesem sensiblen Bereich wei-
terhin Behandlungen durchführen? Es gibt bis heute immer
wieder Physiotherapeuten, die eine entsprechende Zu-
satzausbildung machen. Für mich stellt sich dabei die Frage,
wo die Grenze oder die Grauzone liegen mag. Wie steht es
denn mit den Osteopathen – auch diese haben Briefe ge-
schrieben – oder mit den Naturheilpraktikern? Wo setzen wir
welche Grenzen? Grundsätzlich halte ich es für schwierig,
Fachleute zurückzustufen, die eine Zusatzausbildung in die-
sem Bereich absolviert haben. Mit einer entsprechenden
Gesetzesverordnung schränkt man ihr Betätigungsfeld ein.
Immerhin haben diese Physiotherapeuten ein Nachdiplom-
studium von zweieinhalb Jahren auf diesem Spezialgebiet
absolviert, auch wenn das nicht unbedingt der Ausbildung
eines Chiropraktikers entspricht.
Der EVP-Fraktion geht es in dieser Frage nicht um die Ver-
teidigung des Territoriums von Physiotherapeuten. Es geht
uns vielmehr auch um die Patienten. Wenn ein Patient in
einem derart sensiblen Bereich behandelt wird, benötigt dies
diagnostische Fähigkeiten. Das haben wir vorhin gehört. In
diesem Punkt bringt der Physiotherapeut nicht ganz diesel-
ben Kenntnisse mit wie der Facharzt oder der Chiropraktiker.
Ich weiss aber von einigen Physiotherapeuten, die über eine
Zusatzausbildung für Manipulationen mit Impuls verfügen,
und die mit dieser Behandlung bei Patienten sehr vorsichtig
und zurückhaltend sind. Natürlich reicht das nicht unbedingt
aus, aber schwarze Schafe gibt es überall. Physiotherapeu-
ten erreichen mit ihrer technischen Ausbildung eine ausge-
zeichnete Mobilisation von Gelenken. Einige Mitglieder der
EVP-Fraktion haben sehr negative Erfahrungen gemacht. Sie
haben deshalb im Sinne des Patientenschutzes entschieden
und werden das Postulat ablehnen. Ein Teil der Fraktion wird
dem Postulat jedoch zustimmen.

$QQHWWH� :LVOHU� $OEUHFKW, Burgdorf (SP). Was Regula
Ochsner mit ihrem Vorstoss möchte, liegt in der Kompetenz
des Regierungsrats, denn es handelt sich um eine Verord-
nungsänderung. Ich halte es für wichtig, dass uns dies be-
wusst ist. Der Grosse Rat ist sachlich nicht zuständig und
wäre damit, wie wir gehört haben, auch überfordert. Ich bin
zwar Gesundheitspolitikerin, aber nicht Ärztin. Herr Heuber-
ger konnte über die Details referieren. Ich weiss, dass hierfür
viel Fachwissen und eine gründliche Abklärung notwendig
sind. Das können nicht wir hier im Grossen Rat entscheiden.
Das Ziel muss sein, dass der Gesundheitsschutz garantiert
ist. Ob die Zusatzausbildung, über welche die Physiothera-
peuten verfügen, ausreicht oder nicht, ist mir nicht klar ge-
worden. Wir haben viele Briefe erhalten. Ich habe auch per-
sönliche Gespräche geführt. Mir ist auch nicht klar geworden,
ob die ablehnende Stellungnahme der Berner Chiropraktiker-
gesellschaft oder der Bernischen Ärztegesellschaft aufgrund
ihrer Sorge um die Gesundheit oder aufgrund von Standes-
interessen abgegeben wurde.
Ich bin daher froh, dass ich hier nicht als Grossrätin entschei-
den und Richterin spielen muss. Der Regierungsrat kann
dieses Anliegen prüfen. Deshalb ist es auch richtig, dem
Regierungsrat mit der Überweisung eines Postulats den Auf-
trag zu erteilen, dieser Sache nachzugehen. Dabei muss es
in erster Linie um den Gesundheitsschutz gehen. Vielleicht
kann man in zweiter Linie auch die Kostenfrage prüfen. Auch
dort bestehen ja unterschiedliche Interessenlagen. Ganz
sicher darf es nicht darum gehen, die Pfründe der Chiroprak-
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tiker zu sichern. Aus diesen Überlegungen empfiehlt Ihnen
die SP-Fraktion, dieses Anliegen als Postulat zu unterstützen.
-�UJ�(EHUOH, Grossaffoltern (SVP). Wir sind immer noch im
Grossen Rat und nicht an einer medizinischen Fortbildungs-
veranstaltung. Sie konnten feststellen, wie viele Fachaus-
drücke Frau Ochsner in ihrem Votum verwendet hat, um
ihren Standpunkt zu erklären. Frau Wisler und Herr Heuber-
ger haben in ihren Voten je einen wichtigen Satz gesagt. Frau
Wisler sagte, wir seien fachtechnisch nicht in der Lage, dies
zu beurteilen. Herr Heuberger sagte, es sei kein politischer,
sondern ein fachtechnischer Entscheid. Die SVP-Fraktion
unterstützt deshalb ein Postulat. Sie empfiehlt, dass man die
betroffenen Kreise an einen Tisch holt, um die Situation aus-
zudiskutieren. Anschliessend soll der Regierungsrat ent-
scheiden. Wenn ich von den betroffenen Kreisen spreche, so
meine ich damit nicht nur die Ärztegesellschaft und die Chi-
ropraktiker, sondern auch die Fachgesellschaft für den Be-
wegungsapparat sowie die schweizerische Gesellschaft für
manuelle Medizin und so weiter. Ich bitte Sie, den Vorstoss
als Postulat zu überweisen.

0DUNXV�0H\HU, Roggwil (SP). Wenn ich von einer ehrwürdi-
gen Organisation wie der Bernischen Ärztegesellschaft Post
erhalte, die mit kurzen, prägnanten Sätzen und so grossen
Buchstaben geschrieben ist, dass ich nicht ganz sicher bin,
ob ich den «Blick» lese, werde ich stutzig. Und dann tue ich
das, was ich immer tue, wenn ich ratlos bin: Ich frage meine
Frau. Das macht in diesem Zusammenhang Sinn, denn mei-
ne Frau ist seit 15 Jahren Physiotherapeutin. Es hat mich
daher interessiert, wie sie über diese Sache denkt. Sie sagte
mir, das es Physiotherapeuten mit entsprechender Zu-
satzausbildung unbedingt erlaubt sein sollte, mit Impuls zu
mobilisieren. Ein Physiotherapeut beschäftigt sich nämlich
vorwiegend mit dem Bewegungsapparat, und die Mobilisation
mit Impuls wird während der Ausbildung bereits praktisch
angewendet. Dadurch ist der Physiotherapeut recht sattelfest.
Es ist sein tägliches Brot. Deshalb ist es eigentlich unver-
ständlich, weshalb ein Allgemeinmediziner – der sich logi-
scherweise weniger häufig mit dem Bewegungspparat aus-
einander setzt, weil er noch viele andere Gebiete abdeckt –
nach einem Mobilisationskurs ohne Wenn und Aber ans Werk
gehen darf. Dagegen soll dies einem Physiotherapeuten trotz
Fortbildungszwang und entsprechender Kontrolle nicht er-
laubt sein.
Das Problem liegt in der Diagnostik, das hat Thomas Heu-
berger sehr gut dargestellt. Das Argument der Diagnose ist
jedoch nicht nachvollziehbar, denn der Arzt muss ja die Dia-
gnose liefern. Es ist niemals verlangt worden, dass der Phy-
siotherapeut dies selbst tun darf. Wenn Sie das Postulat
ablehnen, wie die FDP-Fraktion es Ihnen empfiehlt, so be-
treiben wir tatsächlich reine Standespolitik. Dann geht es um
«Ärzte gegen Physiotherapeuten». Das darf nicht der Ansatz
sein.
Auch aus folgendem Grund ergreife ich die Gelegenheit,
hierzu etwas zu sagen: Ich habe festgestellt, dass die Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion vorsieht, die gesamte Ge-
sundheitsverordnung entsprechend zu revidieren. Ich möchte
deshalb hier meinem ganz persönlichen Anliegen Ausdruck
verleihen, dass man bei der Revision der Verordnung das
Wohl des Patienten und nicht standespolitische Privilegien an
die erste Stelle setzt. Dabei spreche ich nicht nur im Sinne
des vorliegenden Vorstosses. Gemeint sind auch diverse
andere Regelungen, die aus meiner Sicht weniger das Wohl
und die Sicherheit des Patienten als das Bewahren – ich
benütze hier den Ausdruck von Annette Wisler – gewisser
Pfründe zum Ziel haben.

3UlVLGHQW. Frau Ochsner verzichtet auf das Wort.
6DPXHO� %KHQG, Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Die
Gesundheitsverordnung regelt verschiedene Heilberufe. Sie
muss regelmässig angepasst werden, weil sich die Lage bei
den Heilberufen dauernd verändert. Wir müssen diese Ent-
wicklungen angemessen mitverfolgen. Bei einer Änderung
der Verordnung sind immer eingehende Abklärungen nötig.
Aus meiner Sicht hat die Diskussion gezeigt, dass diese
Abklärungen in einem Fachamt und nicht in einer Grossratsde-
batte gemacht werden sollten. Sie haben gehört, wie viel
Fachwissen notwendig ist, und Sie haben gesehen, dass es
standespolitische Elemente gibt. Die Konkurrenz unter diesen
Berufen ist gross. Die Konkurrenz zwischen der Ärzteschaft
und diesen Berufen ist aber ebenfalls ein Thema. Deshalb ist
es richtig, dass der Regierungsrat für die Verordnungsände-
rungen zuständig ist. Die Änderung wird gründlich überprüft,
und es wird sachgerecht darüber entschieden. Das kann ich
Ihnen zusichern. Ich bitte Sie deshalb, dem Postulat zuzu-
stimmen.

3UlVLGHQW. Der Vorstoss wurde in ein Postulat gewandelt.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme des Postulats 129 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

9 Enthaltungen

086/04
0RWLRQ� 3DXOL�� 6FKOLHUQ� �693�� �� $QWHQHU�� /DQJQDX� �63�� ±
5HKDELOLWDWLRQ�LP�.DQWRQ�%HUQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����

Der Regierungsrat wird aufgefordert, in der ersten Spitalver-
sorgungsplanung zu prüfen, ob der Vertrag zur Übertragung
staatlicher Aufgaben mit der Höhenklinik Montana gekündigt
und die Rehabilitation im Kanton in bestehenden Infrastruktu-
ren sichergestellt werden kann.
Begründung
Für eine qualitativ gute Rehabilitation braucht es heute keine
spezielle Höhenlage mehr. Deshalb erübrigen sich solche
ausserkantonale Angebote.
Aufgrund des Spardrucks wird der Regierungsrat mit der
Versorgungsplanung nicht darum herum kommen, zusam-
men mit den Spitalgruppen weitere Konzentrationsprozesse
im bernischen Spitalwesen einzuleiten. Den Spitälern und
ihren Infrastrukturen kommt grosse volkswirtschaftliche Be-
deutung zu. Vor diesem Hintergrund drängt es sich deshalb
auf, bestehende Infrastrukturen im Kanton Bern sinnvoll wei-
ter- und umzunutzen. Der Erhalt von Arbeitsplätzen gerade
ausserhalb der Zentren ist ein Gebot der Stunde.
Aus diesen Gründen ist die Prüfung einer Vertragskündigung
mit der Höhenklinik Montana angezeigt. Dank der Desinvesti-
tion in Montana könnten zusätzliche Mittel für Investitionen in
den bernischen Spitälern generiert werden.
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ��� 6HS�
WHPEHU�����

Die Motionäre fordern vom Regierungsrat, im Rahmen der
ersten Spitalversorgungsplanung gemäss Spitalversorgungs-
gesetz zu prüfen, ob der Vertrag zur Übertragung staatlicher
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Aufgaben mit der Höhenklinik Montana gekündigt und die
Rehabilitation im Kanton in bestehenden Infrastrukturen si-
chergestellt werden kann. Sie argumentieren, dass für eine
gute Rehabilitation weder eine Höhenlage, noch ausserkan-
tonale Standorte notwendig sind. Und zudem müssten auch
im Kanton künftig weitere Akutspitäler einer neuen sinnvollen
Nutzung zugeführt werden.
Die «Berner Klinik Montana» ist eine Stiftung, die vom Kanton
Bern errichtet worden ist. Sie steht mit einem Leistungsauf-
trag für neurologische, psychosomatische und orthopädische
Rehabilitation sowie «aktivierende Übergangspflege» auf der
kantonalbernischen Spitalliste. Auf der Grundlage des Gross-
ratsbeschlusses betreffend die Spitalplanung 1978 vom
8. November 1978 und Artikel 27 Absatz 1 des Gesetzes vom
2. Dezember 1973 über Spitäler und Schulen für Spitalberufe
(Spitalgesetz) hat der Regierungsrat mit der Stiftung Berner
Klinik Montana einen Vertrag zur Übertragung staatlicher und
besonderer Aufgaben abgeschlossen (11.11.1998/
08.12.1998). Die vertraglich festgelegten Aufgaben entspre-
chen dem erwähnten Leistungsauftrag gemäss dem Bundes-
gesetz über die Krankenversicherung (KVG). Der Kanton
verpflichtet sich zur Betriebs- und Investitionsfinanzierung.
Bei der Berner Klinik Montana handelt es sich im Sinne des
KVG um ein innerkantonales Angebot das ausserkantonal
liegt. Der Standort Montana ist insofern historisch bedingt, als
die Rehabilitationsklinik aus einer Umnutzung der Heilstätte
zur ärztlichen Behandlung von Tuberkulose-Kranken mit
Wohnsitz im Kanton Bern entstand. Für den gegenwärtigen
Leistungsauftrag ist, wie die Motionäre ausführen, kein
Standort in Höhenlage notwendig.
Der Regierungsrat rechnet mit weiteren Veränderungen in
der Spitalversorgung. Soweit er diese Veränderungen ge-
stalten kann, wird er den Grundsatz beachten, eine allgemein
zugängliche, bedarfsgerechte und wirtschaftlich tragbare
Spitalversorgung von guter Qualität für die Bevölkerung des
Kantons sicherzustellen. Die Spitalversorgungsplanung wird
die Grundlage für die Steuerung der Spitallandschaft über die
Spitalliste und die Leistungsverträge bilden. Massgebende
Kriterien sind die Versorgungssicherheit, die wirtschaftliche
Tragbarkeit und die Qualität der Leistungen. Nur indirekt
können die räumliche Strukturentwicklung beeinflusst und die
Schaffung bzw. der Erhalt von Arbeitsplätzen gefördert wer-
den.
Auch die stationäre Rehabilitation wird sich in den kommen-
den Jahren aufgrund der Entwicklung der Krankheitshäufig-
keit, der Medizintechnik, der akutmedizinischen Versorgung
und der Langzeitpflege weiter entwickeln. Nicht zu übersehen
ist bereits heute eine Tendenz zur ambulanten Rehabilitation.
In der Spitalversorgungsplanung wird der Regierungsrat den
Leistungsbedarf, die notwendigen Leistungserbringer und die
voraussichtlichen Kosten darstellen. Erst zu diesem Zeitpunkt
wird klar, welche Leistungsmengen in den verschiedenen
Bereichen der stationären Rehabilitation zu erwarten sind.
Schliesslich gibt es in Bezug auf die Berner Klinik Montana
neben einer «Verlegung» in ein umgenutztes Spital im Kan-
ton Bern – wie die Motionäre zu prüfen fordern – eine zweite
Restrukturierungsmöglichkeit. In Montana betreiben die
Kantone Wallis, Genf, Luzern und Bern je eine eigene Reha-
bilitationsklinik mit ähnlichen Leistungsangeboten. Zu prüfen
ist daher auch eine interkantonale Optimierung durch Zu-
sammenarbeit oder Fusion am Standort Montana.
Bei einer Schliessung / einem Verkauf von Montana stünden
die Mittel nicht einfach für die Weiter- und Umnutzung ande-
rer bestehender Infrastrukturen im Kanton Bern zur Verfü-
gung. Vielmehr müssten entsprechende Angebote – vor al-
lem in der neurologischen Rehabilitation – völlig neu aufge-
baut werden. Dies erfordert neben Infrastrukturanpassungen
insbesondere einen Neuaufbau des Personalbestandes. Eine

Rehabilitationsklinik benötigt anders qualifiziertes Personal
als ein Akutspital. Sachlich und finanziell sind daher nicht nur
Vorteile zu erwarten.
Der Regierungsrat hält eine Prüfung der Aufgabenübertra-
gung an die Berner Klinik Montana im Rahmen der Versor-
gungsplanung für sinnvoll. Er betrachtet eine solche Prüfung
allerdings nicht als Vorentscheid zur Vertragskündigung.
Der Regierungsrat beantragt Annahme als Postulat.

%HUQKDUG� $QWHQHU, Langnau (SP). Im Sinne der Aufgaben-
teilung und eines effizienten Vorgehens werde ich das erste
Votum halten, während Daniel Pauli auf die Voten aus den
Fraktionen reagieren wird.
Mit dieser Motion möchten wir die Prüfung einer Vertragskün-
digung mit der Höhenklinik Montana erreichen. Wir verlangen
also nicht direkt eine Kündigung. Das wäre angesichts unseres
derzeitigen Erkenntnisstands unseriös. Wenn die Motion über-
wiesen wird, erwarten wir jedoch eine ernsthafte Prüfung die-
ses Anliegens. Damit habe ich auch bereits gesagt, dass wir
den Vorstoss nicht in ein Postulat wandeln werden. Die For-
derung ist klar, und die Begründung spricht trotz – oder gera-
de wegen – ihrer Kürze für sich. Für die Rehabilitation
braucht es heute keine spezielle Höhenlage mehr. Das ist
unbestritten. Daher dürfen und müssen solche Angebote,
gerade wenn sie ausserkantonal angesiedelt sind, in Frage
gestellt werden.
Vorletzte Woche konnte man über Schliessungen in Davos
lesen. Wir stehen also mit solchen Überlegungen nicht allein.
Man muss nämlich davon ausgehen, dass es in den nächsten
Jahren in der bernischen Spitallandschaft noch einige Verän-
derungen geben wird. Das Anbieten von Rehabilitation in frei
werdenden Häusern kann eine Alternative, aber auch eine
Chance sein. Es braucht qualifiziertes und gut ausgebildetes
Personal. Wir sind davon überzeugt, dass sich dieses finden
lässt. Dabei setzt sich der Personalkörper nicht völlig anders
zusammen, wie der Regierungsrat in seiner Antwort geltend
macht. Um das festzustellen, muss man nur einmal einen
Blick in den Jahresbericht der Klinik werfen.
Nebst wirtschaftlichen Argumenten hätten solche Angebote
im Kanton Bern auch praktische Konsequenzen. Im Zusam-
menhang mit den letzten Spitalschliessungen konnte man
gerade auch in Leserbriefen von unzumutbaren Distanzen für
Besucherinnen und Besucher lesen. Dies obwohl ja die Auf-
enthaltsdauer bei Akutpatienten immer weiter zurückgeht. Die
Fahrzeiten nach Montana zu Patientinnen und Patienten mit
sehr langer Aufenthaltsdauer wurden anderseits noch selten
in Frage gestellt. Wir teilen im Übrigen die Auffassung des
Regierungsrats, wonach sich auch im Bereich der Rehabilita-
tion in den nächsten Jahren noch einiges wandeln und wei-
terentwickeln wird. Der in der Antwort vorgezeichnete Weg ist
aus unserer Sicht aber kein Argument, um an Montana län-
gerfristig festzuhalten. Wir bitten Sie, die Motion zu überwei-
sen und damit ein deutliches Zeichen für eine umfassende
Prüfung unseres Anliegens zu setzen.

0DUJUHWK� 6FKlU�(JJHU, Lyss (SP). Die SP-Fraktion unter-
stützt diesen Vorstoss als Motion wie auch als Postulat. Es ist
sinnvoll, den Leistungsauftrag der Höhenklinik Montana zu
überprüfen. Ob das Angebot von Montana jedoch in einer
nicht mehr gebrauchten Spitalliegenschaft untergebracht
werden kann, ist noch offen. Das ist auch richtig so. Die
Überprüfung soll ja auch aufzeigen, wie und wo die Rehabili-
tation kostengünstig und kundenfreundlich angeboten werden
kann. Die Regierung will den Prüfungsauftrag nur als Postulat
entgegennehmen. Die SP unterstützt ihn aber auch als Moti-
on.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�
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-�UJ� (EHUOH, Grossaffoltern (SVP). Die Motionäre wollen,
dass die Rehabilitation der Höhenklinik Montana in beste-
hende Infrastrukturen innerhalb des Kantons verlegt wird.
Wie Herr Antener bereits gesagt hat, ist die Zeit der reinen
Höhenkliniken abgelaufen. Das ist unbestritten. Er hat in
diesem Zusammenhang auch Davos als Beispiel erwähnt.
Die Regierung argumentiert, es werde erst mit der Versor-
gungsplanung klar werden, welche Leistungsmengen in den
verschiedenen Bereichen der stationären Rehabilitation zu
erwarten sind. Das passt ja genau in die Forderung der Moti-
on. Die Regierung sieht eine andere Möglichkeit, nämlich
eine Zusammenarbeit oder Fusion mit weiteren kantonalen
Höhenkliniken in Montana als Restrukturierungsmassnahme.
Mit diesem Argument widerspricht die Regierung aber klar
dem Ziel, die Rehabilitation in bestehende Infrastrukturen des
Kantons zu verlegen.
Dem Argument der Infrastrukturanpassungen und des feh-
lenden Fachpersonals messe ich persönlich viel weniger
Gewicht bei als die Regierung. Mit der Überweisung des
Vorstosses als Motion erteilen wir der Regierung einen klaren
Prüfungsauftrag, der eindeutig in die wünschbare Richtung
geht. Wenn wir den Vorstoss aber als Postulat überweisen,
kann die Regierung zuerst prüfen, ob sie überhaupt im Sinne
der Motion prüfen will. Das wollen wir nicht. Ich bitte Sie im
Namen der SVP-Fraktion, diesen klaren Prüfungsauftrag zu
erteilen und den Vorstoss als Motion zu überweisen.

)UDQ]LVND�:LGPHU, Bern (GB). Auch die GBJA-Fraktion hat
nichts gegen die Überprüfung des Leistungsauftrags und des
Standorts der Höhenklinik Montana einzuwenden. Wie bereits
zu Recht gesagt wurde, ist der Standort in den Bergen aus
medizinischer Sicht nicht mehr nötig. Wir wollen in dieser
Sache aber keine «Hauruck-Übung», sondern eine seriöse
Prüfung der verschiedenen Szenarien, die der Regierungsrat
in seiner Motionsantwort anspricht. Eine seriöse Abklärung ist
notwendig, weil sich eine Umsiedlung dieses Leistungsange-
bots nicht ganz so einfach bewerkstelligen lässt, wie sich die
Motionäre dies offenbar vorstellen. Namentlich die Neurore-
habilitation verlangt eine spezielle Infrastruktur. Die Räum-
lichkeiten müssen beispielsweise rollstuhlgängig sein. Auch
das Anna-Seiler-Haus musste hinsichtlich der Infrastruktur
angepasst werden, als das Inselspital seine Neurorehabilita-
tion vor einigen Jahren vom Bettenhochhaus ins Anna-Seiler-
Haus verlegt hat. Natürlich findet die Neurorehabilitation im
Inselspital auf der Tertiärstufe statt. Das heisst, es werden
Leute mit sehr schweren Hirn-Schädeltraumen rehabilitiert.
Aber selbst wenn es sich in Montana um weniger schwere
Fälle handelt, muss die Infrastruktur zwingend rollstuhlgängig
sein und auch andere Voraussetzungen erfüllen. Diesbezüg-
lich habe ich mich bei Fachleuten erkundigt.
Es ist sinnvoll, wenn der Überprüfungsauftrag, wie es die
Motionäre wünschen, im Rahmen der ersten Versorgungs-
planung umgesetzt wird. Ich möchte jedoch die Motionäre
und auch den Regierungsrat daran erinnern, dass der Kanton
auch in dieser Sache eine personalpolitische Verantwortung
trägt. Nur, weil die Klinik hinter dem Lötschberg liegt, kann
uns nicht egal sein, was dort passiert. Wenn die Motion
überwiesen wird, muss man mit professioneller Kommunikati-
on und transparentem Vorgehen der zwangsläufigen Verun-
sicherung des Personals Rechnung tragen. Sollte es mit der
Versorgungsplanung zu einer einschneidenden Veränderung
kommen – dass heisst zur tatsächlichen Verlegung der Klinik
–, muss der Regierungsrat rechtzeitig flankierende Mass-
nahmen für das Personal bereitstellen. Auch dort können wir

die Leute nicht einfach auf die Strasse stellen. Wir wollen
keine Entlassungen, das ist klar.
Nur unter den dargelegten Bedingungen stimmt die GBJA-
Fraktion dem Vorstoss auch als Motion zu.
$GULDQ� +DDV, Bern (FDP). Die Motion verlangt eine Über-
prüfung der Vertragskündigung mit der Höhenklinik Montana.
Inhaltlich ist diese Motion also eigentlich ein Postulat, weil sie
nur eine Prüfung verlangt. Einem solchen Anliegen kann
auch die FDP zustimmen, selbst wenn wir nicht a priori gegen
eine Inanspruchnahme von ausserkantonalen Angeboten
sind, insbesondere dann nicht, wenn die Institution dem
Kanton Bern gehört. Wir wollen zudem das Prüfungsresultat
nicht vorwegnehmen. Wir wollen also die Überweisung der
Motion nicht als Kündigung interpretiert wissen.
Mit Interesse sehen wir der neuen Spitalversorgungsplanung
entgegen, in der auch die Kosten darzustellen sein werden.
Dazu gehören auch die Kosten für einen allfälligen Neuauf-
bau, beziehungsweise Ausbau der Neurologischen Rehabili-
tation im Kanton Bern. Ich erinnere in diesem Zusammen-
hang daran, dass Montana im Jahr 1990 für rund 20 Mio.
Franken erneuert wurde. Das Berner Volk hat 1987 dem
entsprechenden Kredit mit 76 Prozent Ja-Stimmen zuge-
stimmt. Noch etwas möchte ich erwähnen. In Montana
scheint die Sonne pro Jahr 600 Stunden mehr als im Berner
Mittelland. Wenn das auch keinen direkten medizinischen
Nutzen bringt, so dürfte es doch eine positive Wirkung auf
Patienten mit langen Krankheitsphasen haben.

.DWKDULQD� %XOD, Burgdorf (EVP). Die EVP-Fraktion ist der
Meinung, das Anliegen der Motion solle geprüft werden. Und
geprüft wird eigentlich aufgrund eines Postulats. In der heuti-
gen Zeit ist für eine gute Rehabilitation kein Standort in einer
Höhenlage mehr nötig. Zudem zeichnen sich Entwicklungen
hin zur ambulanten Rehabilitation ab. Angesichts dieser Si-
tuation erscheint es uns sinnvoll, die Leistungsverträge mit
der Höhenklinik Montana und die Überführung der Rehabili-
tation in ein Angebot hier im Kanton zu überprüfen. Wahr-
scheinlich kommen wir mit dieser Art Rehabilitation und mit
einer solchen Überführung wieder ganz in die Nähe einer
Poliklinik, wie sie vor einigen Jahren abgelehnt wurde. Es gilt
zu bedenken, dass auch Kosten entstehen, wenn die Rehabi-
litation Montana umzieht. In der Motion wird dies erwähnt.
Nicht alle Spitäler sind in Hochform. Renovationen und Inve-
stitionen wurden ja teilweise zurückgestellt. Das wissen wir
aufgrund der Diskussionen über das Spitalversorgungsge-
setz, denn das wurde damals deutlich gesagt. Wenn wir nun
die Rehabilitation in irgendein Spital überführen, das bereits
leer steht oder das leer wird, werden wir auch dort investieren
müssen. Zudem müssen wir der Rekrutierung des Personals,
insbesondere für die neurologische Rehabilitation, Rechnung
tragen. In den vergangenen zwei Tagen haben wir über Aus-
bildungen und genügend Personal gesprochen. Vergessen Sie
das nicht. Die Spitalversorgungsplanung steht bevor. In die-
sem Sinne bleibt nicht mehr viel Zeit, um einen Bericht zu
machen. Die EVP-Fraktion unterstützt jetzt aber keinen
Schnellschuss. Einen solchen verträgt die Spitalversorgung
jetzt auch nicht mehr. Deshalb stimmt die Mehrheit der EVP
einem Postulat zu, lehnt jedoch eine Motion ab.

7KRPDV�+HXEHUJHU, Oberhofen (GFL). Wir unterstützen das
Begehren sowohl als Motion wie auch als das Postulat, das
es ja vielleicht eigentlich wäre. Es geht effektiv in die richtige
Richtung. Dies insbesondere wenn man bedenkt, dass die
Spitalversorgungsplanung eine gewisse Konzentration brin-
gen soll und Schwerpunkte gebildet werden sollen. Zudem
würden mit einem allfälligen Standort im Kanton Bern nicht
noch grössere Distanzen geschaffen, als sie bereits heute
zum Nachteil der Bevölkerung bestehen. Auch aus dieser
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Sicht könnte es durchaus von Vorteil sein, wenn wir eine
Rehabilitationseinrichtung im Kanton Bern errichten oder so
einen bestehenden Standort weiter bestücken könnten. Das
wäre auch für die Bevölkerung etwas angenehmer. Die Rei-
serei nach Montana ist für viele Leute zu viel. Vor allem wenn
Angehörige die Patienten besuchen wollen, kann dies ein
Problem sein. Das Wallis ist sehr schön, und Montana hat
600 Sonnenstunden. Das ist richtig. Heiligenschwendi hat
aber fast ebenso viele Sonnenstunden wie Montana, wie ich
hier am Rande bemerken möchte. Aber, Spass beiseite, es
kann durchaus sein, dass damit gewisse Gelder gespart
werden können. Zudem können Konzentrationen in den Be-
handlungen erreicht werden, die sinnvoll und notwendig sind.
In der Spitalversorgungsplanung kann dies dann ausgewie-
sen werden. Aus dieser Sicht ist es richtig, dem Regierungs-
rat den Auftrag zu erteilen, diese Sache zu prüfen.

'DQLHO� 3DXOL, Schliern (SVP). Es gibt eigentlich nicht mehr
viel zu sagen. Ich danke für die angeregte Diskussion. Mit der
Prüfung möchten wir erreichen, dass man als erstes feststellt,
was für die Patienten besser ist. Ob also die Anzahl Sonnen-
stunden oder die Nähe zu den Verwandten wichtiger ist, wird
man dabei beurteilen müssen. Zweitens soll gesundheitspoli-
tisch – das ist ganz wichtig – und dann auch volkswirtschaft-
lich beurteilt werden, welches die bessere Lösung ist. Wir
sind der Meinung, nicht aus nationaler, aber aus kantonaler
Sicht sei diese Verschiebung volkswirtschaftlich sinnvoller.
Als drittes soll geprüft werden, wie man ein Rehabilitations-
konzept im Kanton Bern am besten verwirklichen kann. Das
ist besser möglich, wenn alle Einrichtungen im Kanton Bern
angesiedelt sind.
Es ist ein Streit um des Kaisers Bart, ob das Begehren in
Postulat- oder in Motionsform gestellt sein sollte. Es ist aber
eine Frage des Gewichts, das man dem Anliegen verleihen
will. Wenn der Rat den Vorstoss als Motion überweist, dann
befürwortet er eigentlich, dass es in die erwähnte Richtung
geht, es sei denn, zwingende Gründe sprechen dagegen.
Wenn wir dagegen ein Postulat überweisen, dann sagen wir
so locker: «Regierungsrat, schau einmal, ob das etwas wäre,
das man verwirklichen könnte.» Wir möchten das Gewicht auf
die Realisierung dieses Projekts legen. Deshalb bitten wir
den Rat, den Vorstoss als Motion zu überweisen.

6DPXHO� %KHQG, Gesundheits- und Fürsorgedirektor. Der
Rehabilitationsbereich entwickelt sich klar von den stationä-
ren hin zu den ambulanten Angeboten. Zudem ist die Hö-
henlage für die Rehabilitation in vielen Bereichen nicht not-
wendig. Die Rehabilitation kann irgendwo stattfinden. Der
Standort wurde ja ursprünglich auch nicht für die Rehabilitati-
on, sondern für Patienten mit Lungenkrankheiten gewählt.
Im Kanton Bern haben wir den Schritt von stationär zu am-
bulant teilweise bereits vollzogen. Die Versorgungsplanung
im Gesundheitsbereich kann hingegen nicht so stattfinden,
dass man einfach sagt: Diese Häuser haben wir. Wie können
wir sie am besten nutzen? Man muss sich vielmehr in erster
Linie überlegen, welche Angebote für die Gesundheitsversor-
gung notwendig sind. Deshalb ist der Ansatz der Motionäre
nicht ganz zutreffend. Sie wollen einen Konzentrationspro-
zess einleiten, indem das Angebot von Montana in den Kan-
ton Bern verlegt werden soll. Dieser Ansatz ist nicht richtig.
Man muss sich an dem orientieren, was notwendig ist. Und
hier führt der Trend wie gesagt in die Richtung, keine zusätz-
lichen stationären Angebote im Kanton Bern, sondern ver-
mehrt ambulante Angebote, die den Leuten besser entge-
genkommen, zu machen. Diese sind auch kostengünstiger.
Was läuft zurzeit in diesem Bereich? Aus den vier Kantonen
Wallis, Genf, Luzern und Bern wurde eine Arbeitsgruppe

zusammengestellt. Jeder dieser Kantone unterhält in Monta-
na eine Klinik. Die Arbeitsgruppe überprüft nun, wie man die
vier Angebote dieser Kantone sinnvoll zusammenfassen
könnte. Ideal wäre, wenn dies unter einem Dach und mit
einer Trägerschaft laufen würde. Innerhalb dieser neuen
Gruppe würde man dann das Angebot auch entsprechend
neu definieren. Es ist zudem nicht gesagt, dass weiterhin die
Kantone Träger sein müssen. Das könnte durchaus auch von
einer privaten Trägerschaft übernommen werden. Die Ar-
beitsgruppe hat noch keine Ergebnisse vorgelegt. Die Arbei-
ten laufen jedoch, und wir werden zu gegebener Zeit darüber
orientieren, was sich daraus ergeben hat.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir diesen Weg bei
der Klinik Leukerbad bereits beschritten haben. Dort gab es
früher auch eine bernische Klinik. Der Kanton Bern hat sie
nun an eine private Trägerschaft abgegeben. Sie besteht
nach wie vor in Leukerbad, operiert aber auf eigene Rech-
nung. Eine ähnliche Lösung ist in Montana durchaus auch
denkbar.
Zusammengefasst kann ich sagen, dass diese Arbeiten ei-
gentlich ungeachtet dessen laufen, wie der Grosse Rat ent-
scheiden wird. Die Frage, ob man den Vorstoss als Postulat
oder als Motion behandeln sollte, kann man diskutieren. Wir
werden aber sicher nicht prüfen, ob wir das prüfen sollen.
Vielmehr werden wir den Wortlaut des Vorstosses umsetzen.
Es handelt sich um einen Prüfungsauftrag. Ob Sie ihn als
Motion oder als Postulat bezeichnen, macht aus meiner Sicht
keinen Unterschied. Mit dem Vorstoss erhalten wir so oder so
den Auftrag die Sache zu prüfen. Wir sind bereits dabei,
diesen Auftrag zu erfüllen, und bitten daher den Grossen Rat,
uns darin zu unterstützen.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 139 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

1 Enthaltung

126/04
0RWLRQ� %XUNKDOWHU�5HXVVHU�� %lWWHUNLQGHQ� �63�� ±� %HVRO�
GXQJV]XODJHQ� DQ� $XV]XELOGHQGH� GHU� 3IOHJHEHUXIVVFKX�
OHQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����0DL�����

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die rechtlichen Grundla-
gen zu schaffen, damit auszubildenden Pflegefachfrauen und
Pflegefachmännern mit familienrechtlichen Unterhalts- und
Unterstützungspflichten auf Antrag eine Besoldungszulage in
der Höhe der Gehaltsklasse 1 Grundgehalt zugesprochen
wird.
Begründung
Der Personalmangel in der Pflege wirkt sich besonders in der
Psychiatrie- und der Langzeitpflege gravierend aus. In diesen
Bereichen ist es sehr schwierig, genügend qualifiziertes Per-
sonal zu finden.  Da sich die Situation in Zukunft durch die
demographischen Veränderungen noch verschärfen wird,
müssen Massnahmen ergriffen werden, um mehr qualifizier-
tes Personal auszubilden.
Andererseits interessieren sich Frauen und Männer für eine
Ausbildung als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann, nach-
dem sie bereits eine andere Berufslehre durchlaufen haben.
Oft kommt dieser Wunsch zu einem Zeitpunkt, in dem feste
finanzielle Verpflichtungen bestehen. Für diese Personen ist
es nicht möglich,  mit der Entschädigung für Auszubildende
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ihre Familien zu
ernähren. Sie sollen aber nicht wegen einer Ausbildung in
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finanzielle Not geraten. Diese Menschen verfügen gerade
durch ihre Lebenserfahrung in einem anderen Beruf und der
Familie über Qualifikationen und Kompetenzen, die äusserst
nützlich sind für die Pflege.
Deshalb soll ihnen die Ausbildung mit einer höheren Ent-
schädigung ermöglicht werden.
(Weitere Unterschriften: 32)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ��� 6HS�
WHPEHU�����

1. Problemstellung
Die monatliche Ausbildungsentschädigung für Auszubildende
in den Pflegeberufsschulen beträgt zwischen Fr. 883.80 (1.
Jahr) bis Fr. 1805.55 (4. Jahr). Auszubildenden mit Kindern
werden ausserdem Kinder- und Betreuungszulagen ausge-
richtet.
Die Motionärin beschreibt den Personalmangel besonders in
der Psychiatrie- und Langzeitpflege und auch die Schwierig-
keit, gerade in diesen Bereichen genügend qualifiziertes
Personal zu finden. Sie verweist dann auf den Sachverhalt,
dass sich Frauen und Männer für eine Ausbildung zur/m
Pflegefachfrau/-mann interessieren, nachdem sie bereits eine
andere Berufslehre absolviert haben. Oft erfolge dieser Ent-
scheid zu einem Zeitpunkt, in dem feste finanzielle Verpflich-
tungen bestehen. Die Motionärin stellt dann fest, dass mit
den festgelegten Ausbildungsentschädigungen es nicht mög-
lich sei, eine Familie zu ernähren. Dabei verfügten gerade
diese Personen durch ihre Lebenserfahrung in einem ande-
ren Beruf und der Familie über Qualifikationen und Kompe-
tenzen, die äusserst nützlich seien für die Pflege. Sie fordert
darum für diesen Personenkreis eine höhere Ausbildungsent-
schädigung („Besoldungszulage in der Höhe der Gehalts-
klasse 1 Grundgehalt“).
2. Zum Antrag der Motionärin
Die berufliche Bildung des Gesundheitsbereichs wird zur Zeit
auf eidgenössischer Ebene reformiert. Die Zuständigkeit für
die Berufsbildung im Gesundheitswesen wird in diesem
Kontext auf den 1. Januar 2006 von der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion an die Erziehungsdirektion übertragen. Im
Kanton Bern wird darum in einem gemeinsamen Projekt von
Erziehungsdirektion und Gesundheits- und Fürsorgedirektion
die Neue Bildungssystematik für Gesundheitsberufe (NBS)
umgesetzt. Diese beinhaltet die Schaffung einer neuen Be-
rufsbildung auf der Sekundarstufe II (Fachangestellte/r Ge-
sundheit FAGE) und die Tertiarisierung der Diplomausbildun-
gen im Gesundheitsbereich. Neben den „Norm-Angeboten“
für junge Menschen nach der obligatorischen Schulzeit bzw.
nach der abgeschlossenen - schulischen oder beruflichen -
Ausbildung auf der Sekundarstufe II ist auch geplant, zu
gegebener Zeit sowohl für Ausbildungen auf der Sekundar-
stufe II wie auch auf der Tertiärstufe berufsbegleitende mo-
dularisierte Bildungsangebote zu schaffen. Ausserdem sollen
die erworbenen Kompetenzen der Ausbildungswilligen über-
prüft und an die beabsichtigte Ausbildung angerechnet wer-
den können; das bedeutet, dass in Abhängigkeit der jeweili-
gen Vorbildung nicht das ganze Ausbildungsprogramm ab-
solviert werden müsste.
In den Planungen für die Umsetzung der Neuen Bildungssy-
stematik für Gesundheitsberufe (NBS) sind somit Lösungen
vorgesehen, die auf die Ausbildungsbedürfnisse von Erwach-
senen besser abgestimmt sein werden. Demgegenüber wer-
den die heute angebotenen Ausbildungen in wenigen Jahren
nicht mehr angeboten werden. Die von der Motionärin vorge-
schlagene Schaffung von Rechtsgrundlagen für die Ausrich-
tung einer Besoldungszulage sind auf die heute angebotenen
Berufsbildungen ausgerichtet; aus zeitlichen Gründen macht
es aber wenig Sinn, diese noch zu erarbeiten.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der von
der Motionärin hervorgehobenen Bedeutung dieses Perso-
nenkreises als Rekrutierungspotential für den Pflegeberuf
beigepflichtet werden kann. Angesichts der bevorstehenden
Veränderungen im Berufsbildungssystem des Gesundheits-
bereichs ist jedoch von der Erarbeitung von Lösungen für
Absolventinnen und Absolventen von in wenigen Jahren nicht
mehr bestehenden Ausbildungsgängen abzusehen. Die in
der NBS vorgesehenen berufsbegleitenden modularisierten
Bildungsangebote dürften das Anliegen der Motionärin wei-
testgehend erfüllen, da insbesondere auch die in anderen
Berufen oder in der Familienarbeit erworbenen Kompetenzen
bei der beabsichtigten Ausbildung angerechnet werden kön-
nen.

$QQHPDULH�%XUNKDOWHU�5HXVVHU, Bätterkinden (SP). Das Ziel
meiner Motion ist eigentlich keine höhere Ausbildungsent-
schädigung für Lernende im Pflegeberuf. Mein Anliegen ist
es, wie wir das in dieser Session schon zweimal diskutiert
haben, dass der Berufsnachwuchs in der Pflege gewährlei-
stet ist. Es soll also genug Lernende und damit auch genug
Pflegepersonal geben. Quereinsteigerinnen, die bereits einen
Beruf erlernt haben, sind im Langzeitbereich und auch in der
Psychiatrie äusserst wichtig. Das habe ich bereits gestern
anlässlich der Debatte über die Motion von Annemarie Kempf
Schluchter gesagt. Meinem Ansinnen stimmt der Regierungs-
rat grundsätzlich auch zu. Ich anerkenne aber auch seine
Argumentation, wonach die neue Bildungssystematik zurzeit
eine Baustelle ist. Er führt an, es sei deshalb schwierig, hier
etwas so Spezielles zu fordern. Zudem ist mein Anliegen mit
der Motion von Annemarie Kempf Schluchter bereits zu ei-
nem grossen Teil erfüllt. Deshalb ziehe ich meine Motion
zurück.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Die Motionärin
hat den Vorstoss zurückgezogen.

006/04
,QWHUSHOODWLRQ�=XEHU��0RXWLHU��36$��±�$GKpVLRQ�GX�FDQWRQ
GH�%HUQH�DX�SURJUDPPH�URPDQG�GH�GpSLVWDJH�V\VWpPDWL�
TXH�GX�FDQFHU�GX�VHLQ
7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����MDQYLHU�����

Dès l’été prochain, le Service de la santé du canton du Jura
et la Ligue pulmonaire jurassienne ouvriront un centre de
dépistage du cancer du sein par mammographie. À l’instar
des femmes des cantons de Vaud, du Valais et de Genève,
qui participent déjà à un programme de dépistage systémati-
que, les Jurassiennes âgées de 50 à 70 ans seront invitées
personnellement et individuellement à pratiquer un examen
mammographique. Pris en charge par les assurances-
maladie et les pouvoirs publics, cet examen sera entièrement
gratuit.
Les doutes concernant l’efficacité de ce dépistage sont dé-
sormais levés. Les résultats scientifiques les plus récents
confirment en effet que ces campagnes contribuent à dimi-
nuer de 21 pour cent le taux de mortalité due au cancer du
sein.
Alors que les Jurassiennes bénéficieront de ce dépistage, les
femmes du canton de Berne en seront toujours privées.
Pourtant, en avril dernier le Grand Conseil a accepté, par 93
voix contre 58 et 2 abstentions, la transformation en postulat
d’une motion (M 205/02) demandant au Conseil-exécutif
d’entreprendre les démarches visant à ce que le canton de
Berne s’associe au programme romand et à ce que, dans
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tous les cas, les femmes du Jura bernois puissent profiter de
ce dépistage aux mêmes conditions que les autres femmes
de Suisse romande. La Direction de la santé publique s’était
du reste déclarée «tout à fait ouverte à une intégration des
femmes du Jura bernois dans le programme intercantonal»
qui était en cours d’élaboration à l’époque. Restait à régler le
problème de la couverture des coûts non pris en charge par
les assurances-maladie.
Compte tenu de ce qui précède, je prie le Conseil-exécutif de
bien vouloir répondre aux questions suivantes.
1. Indépendamment du bénéfice inestimable réalisé en ter-

mes humains, les économies engendrées sur les coûts
sociaux (soins médicaux, incapacité de travail, assurance-
invalidité, etc.) par la réduction de la mortalité dans le pu-
blic concerné ne justifient-elles pas, aux yeux du Conseil-
exécutif, l’effort financier de prise en charge subsidiaire par
les pouvoirs publics d’une campagne de dépistage?

2. Depuis l’acceptation par le parlement du postulat concer-
nant cet objet, quelles démarches concrètes la Direction
de la santé publique a-t-elle entreprises en vue d’associer
le canton de Berne au programme romand de dépistage?

3. Alors que toutes les femmes de Suisse romande pourront
bientôt bénéficier de ces programmes de dépistage, avec
les effets bénéfiques que l’on sait (diminution de 21 pour
cent de la mortalité), le gouvernement ne juge-t-il pas in-
juste et discriminatoire le fait que les femmes du canton de
Berne n’y aient pas accès?

4. Le Conseil-exécutif conçoit-il que cette injustice puisse
être ressentie comme particulièrement choquante par les
femmes du Jura bernois qui se trouvent exclues du pro-
gramme romand, alors qu’elles vivent dans une région
concernée par l’Accord du 25 mars 19941 qui engage
pourtant les cantons de Berne et du Jura à une collabora-
tion étroite, notamment dans le domaine de la santé et de
la prévention2 ?

5. La fermeture récente de la maternité du site hospitalier
prévôtois, qui fait suite aux mesures d’économie ESPP
exigées par le canton, contraindra de nombreuses femmes
de Moutier et de sa couronne à se rendre à Delémont pour
leur suivi gynécologique ou obstétrical. Le Conseil-exécutif
n’estime-t-il pas complètement aberrant qu’on exige de
ces femmes qu’elles se déplacent dans le Jura mais que,
sous prétexte d’économie, on leur refuse l’accès aux pro-
grammes de prévention développés par ce canton?

6. Dans quels délais le Conseil-exécutif envisage-t-il que le
canton de Berne ou le Jura bernois puisse enfin être asso-
cié au programme romand de dépistage du cancer du
sein?

(Cosignataires: 0)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����PDL�����

Question 1
Le Conseil-exécutif entend tenir compte de l'avis des experts
pour décider d'une éventuelle participation financière à un
programme intercantonal de dépistage du cancer du sein par
mammographie. Or les spécialistes ne sont pas en mesure
de confirmer d'une seule voix qu'une campagne de dépistage
systématique telle que souhaitée par l'auteur de l'interpella-
tion présente, par rapport à la méthode des contrôles ponc-
tuels, des avantages de nature à justifier les dépenses sup-

                                                          
1 «L’objectif est clair, assurer une collaboration dans tous les domai-
nes où cela est possible et souhaitable pour les deux parties:
l’économie, la culture, les voies de communication, la santé publique
(…)», (cf. Accord du 25 mars 1994).
2 Cf. résolutions de l’Assemblée interjurassienne.

plémentaires requises pour sa mise en œuvre. A titre
d'exemple, le canton de Vaud a investi entre 2000 et 2002
plus de 800 000 francs par année pour subventionner son
programme de dépistage du cancer du sein.
Question 2
Avant toute chose, le Conseil-exécutif tient à préciser,
comme il l'a déjà fait sans sa réponse à la motion M 205/02,
que le «programme romand» de dépistage du cancer du sein
recouvre en réalité plusieurs initiatives lancées individuelle-
ment par différents cantons (Genève, Fribourg, Jura, Valais
et Vaud). La mise en place d'une solution intercantonale de
concert avec le Jura et Neuchâtel en faveur des femmes du
Jura bernois est toujours d'actualité. La Direction de la santé
publique et de la prévoyance sociale (SAP) s'entretient régu-
lièrement avec les autorités des cantons précités et suit avec
attention le développement de la campagne dans le Jura. Les
discussions ont d'ailleurs été intensifiées après l'annonce par
la presse, le 23 décembre 2003, que le canton du Jura lance-
rait seul le programme de dépistage mi-2005.
Question 3
Le Conseil-exécutif renvoie aux explications données en
réponse à la question 1. Il constate par ailleurs que ces pro-
grammes de dépistage sont le fait de cantons romands uni-
quement. Outre les incertitudes sur les avantages réels de
cette méthode coûteuse, d'autres questions ne sont pas
résolues, en particulier celle du financement. C'est d'ailleurs
ce qui retient la plupart des cantons alémaniques de partici-
per. Il convient de rappeler à cet égard que l'ordonnance
fédérale du 23 juin 1999 sur la garantie de la qualité des
programmes de dépistage du cancer du sein par mammo-
graphie ne prévoit pas de financement par les cantons, mais
uniquement la reconnaissance des organisations mettant sur
pied de tels programmes conformément aux dispositions de
l'ordonnance. De plus, les coûts des mammographies de
dépistage effectuées dans le cadre de ces campagnes ne
seront pris en charge par les caisses-maladie que jusqu'au
31 décembre 2007, comme le précise l'article 12, lettre o,
chiffre 2 de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur
les prestations de l'assurance des soins.
Question 4
Le Conseil-exécutif intégrera bien entendu les dispositions de
l'Accord du 25 mars 1994 dans ses réflexions sur une éven-
tuelle participation à un programme de dépistage.
Question 5
L'offre de soins ambulatoires demeurant inchangée dans la
région de Moutier, la fermeture de la maternité du site hospi-
talier n'oblige pas automatiquement les femmes du Jura ber-
nois à se déplacer à Delémont pour leur suivi gynécologique
ou obstétrical.
Question 6
Le programme jurassien bénéficie en 2004 d'une subvention
cantonale de 100 000 francs, les coûts restants – 240 000
francs – étant assumés par la Loterie romande. Le nombre
de femmes concernées étant comparable au bassin de po-
pulation du Jura bernois, une telle campagne coûterait vrai-
semblablement au canton de Berne un montant équivalent
(coûts non couverts par les assureurs-maladie). Le Conseil-
exécutif est d'avis qu'il faut d'abord régler la prise en charge
des prestations par les caisses-maladie ainsi que le finance-
ment du programme, dont les coûts sont estimés à 340 000
francs. Le canton du Jura n'a du reste pas encore conclu de
convention à cet égard. Le Conseil-exécutif n'est donc pas en
mesure de dire à quelle date les femmes du Jura bernois
pourraient profiter de la campagne de dépistage préventif
organisée dans le Jura, ni de confirmer aujourd'hui l'adhésion
du canton de Berne à ce programme.
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7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Zuber ist
von der Antwort teilweise befriedigt und gibt eine kurze Erklä-
rung ab.
0D[LPH�=XEHU, Moutier (PSA). Je ne peux pas me déclarer
satisfait par la réponse du Conseil-exécutif. Pour des raisons
financières essentiellement, les femmes du canton de Berne
ne bénéficieront pas du programme de dépistage du cancer
du sein mis sur pied dans les cantons romands. Sans doute
est-ce là une manière particulière pour Berne de jouer le rôle
de pont entre Suisse alémanique et Suisse romande. Les
femmes du Jura bernois en particulier se trouvent aujourd’hui
privées de cette prévention, parce qu’elles sont bernoises.
Puisque le Conseil–exécutif ne tient pas à offrir cette campa-
gne de dépistage sur l’ensemble du canton, je transmettrai
donc le dossier à l’Assemblée interjurassienne. Pour cette
institution, il apparaîtra sans doute indéfendable que deux
régimes de prévention s’appliquent sur l’ensemble du terri-
toire concerné par l’Accord du 25 mars. Il faut savoir aussi
que l’Assemblée interjurassienne s’attache à une réflexion au
niveau hospitalier et sans doute que, à ce niveau-là,
l’Assemblée interjurassienne pourra faire avancer le dossier.

011/04
,QWHUSHOODWLRQ�%HUQDVFRQL��:RUE� �63�� ±�2UJDQLVDWLRQ�GHU
6R]LDOGLHQVWH� DXIJUXQG� GHV� QHXHQ� 6R]LDOKLOIHJHVHW]HV
�6+*�
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

Mit dem Inkrafttreten des neuen Sozialhilfegesetzes (SHG)
und der Sozialhilfeverordnung (SHV) auf den 1. Januar 2002
wurden die Gemeinden verpflichtet, die Struktur ihrer Behör-
denorganisation – Sozialbehörde und Sozialdienst – zu über-
prüfen und wenn nötig, bis zum 31. Dezember 2004 den
neuen Bestimmungen anzupassen. Somit müssen die Sozi-
aldienste ab 1. Januar 2005 über mindestens 150 Stellenpro-
zente Fachpersonal verfügen (Art. 3 Abs. 1 SHV). Um diese
Mindestgrösse zu erreichen, müssen zahlreiche Gemeinden
im Kanton Bern ihre Sozialdienste zusammenschliessen oder
sich zur Erfüllung dieser Aufgabe dem Sozialdienst einer
anderen Gemeinde anschliessen.
Verschiedene Gemeinden befinden sich momentan in dieser
Umstrukturierungsphase. Nach meinen Erfahrungen sind
nicht wenige dieser betroffenen Kommunen überfordert.
Schon allein die Auswahl der möglichen Zusammenarbeits-
formen (Gemeindeverband, Sitzgemeindemodell, Stiftung
etc.) stellt sehr hohe Ansprüche an die verantwortlichen Be-
hördenmitglieder.
Zahlreiche Stolpersteine warten noch auf die Gemeinden, die
bis Ende Jahr eine neue Struktur aufbauen müssen:
– Auswahl des geeigneten Zusammenarbeitsmodells
– Frage der Trennung Sozialdienst – Sozialbehörde
– Frage der Trennung Sozialbehörde – Vormundschafts-

behörde
– Gerechte finanzielle Abgeltung bei Anschlüssen oder Zu-

sammenschlüssen (Abrechnung nach Dossiers, nach Ein-
wohnerzahl oder nach Aufwand)

In Anbetracht der Bedeutung der Aufgabe, die diese Behör-
den in unserer Gesellschaft zu erfüllen haben und unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass der Vollzug der Sozialhilfe
zum grössten Teil durch kantonale Vorgaben gesteuert wird,
wäre es meines Erachtens sinnvoll gewesen, wenn der Kan-
ton klarere Vorgaben und Empfehlungen bezüglich der Re-
gionalisierung gemacht hätte. Die Gemeindeautonomie soll

vor allem dort zur Anwendung kommen, wo den Gemeinden
tatsächlich ein erheblicher Freiraum zur Erfüllung einer Auf-
gabe verbleibt. Im Sozialhilfebereich dürfte dies nicht der Fall
sein.
Die Frage der finanziellen Abgeltung bei Zusammenschlüs-
sen dürfte immer recht heikel sein. Erste Erfahrungen in zu-
sammengeschlossenen Sozialdiensten zeigen sehr unter-
schiedliche Belastungen pro Einwohner auf. Mir sind Ver-
rechnungskosten von 3 Franken 45 bis 65 Franken 75 pro
Einwohner bekannt. Die grossen Unterschiede dürften weni-
ger bei den tatsächlichen Kosten als vielmehr bei der Ko-
stentransparenz und der Art der Kostenverrechnung zu su-
chen sein (Vollkosten, Grenzkosten etc.). Es ist absehbar,
dass die unterschiedliche Art der Kostenberechnung und
Verrechnung bei den Gemeinden zu Problemen führen wird.
Ich möchte den Regierungsrat um die Beantwortung folgen-
der Fragen bitten:
1. Wie viele Gemeinden befassen sich momentan mit der

Regionalisierung ihres Sozialdienstes (Zusammenschlüsse
und Anschlüsse an bestehende Sozialdienste)?

2. Zeichnet sich schon ab, ob die gesetzte Frist vom
31. Dezember 2004 zur Neuorganisation der Sozialbehör-
denstruktur eingehalten werden kann?

3. Ist der Regierungsrat bereit, gegebenenfalls Hilfeleistun-
gen zu erbringen, damit die Frist eingehalten werden
kann?

4. Erachtet der Regierungsrat die Bereitstellung von Richtli-
nien oder Empfehlungen für die Durchführung von Regio-
nalisierungsprozessen oder anderen Formen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit nicht auch als sinnvoll?

5. Erachtet es der Regierungsrat nicht auch als sinnvoll, dass
im Hinblick auf einen einwandfrei funktionierenden Sozial-
dienst überall etwa gleiche Verrechnungssysteme zur An-
wendung gelangen?

6. Ist der Regierungsrat bereit, hier Vorgaben und Empfeh-
lungen zu prüfen?

7. Welche konkreten Massnahmen sind vorgesehen, damit
Vergleiche zwischen den Sozialdiensten bezüglich Aufga-
ben, Qualität, Quantität und Kosten möglich werden?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����0DL�����

Zu Frage 1:
Bereits im Jahr 2003 wurden zahlreiche Zusammenschlüsse
und Anschlüsse an bestehende Sozialdienste vollzogen.
Rund 50 Gemeinden müssen sich im Jahr 2004 noch mit
einem Anschluss oder Zusammenschluss befassen. Viele
dieser 50 Gemeinden verfügen bereits heute über professio-
nelle Sozialdienste, die allerdings das Kriterium der Mindest-
grösse (mindestens 150 Stellenprozente Fachpersonal) noch
nicht erfüllen. Diverse dieser Gemeinden haben diese Aufga-
be bereits in Angriff genommen, führen Verhandlungen oder
haben den Zusammenschluss auf den 1. Januar 2005 ge-
plant.
Zu Frage 2:
Die Neuorganisation der Sozialbehördenstruktur geht vieler-
orts mit der Regionalisierung des Sozialdienstes einher. Es
ist davon auszugehen, dass die gesetzte Frist zur Errichtung
der neuen Strukturen von den Gemeinden eingehalten wird.
Die praktische Umsetzung - die Übernahme der neuen Rollen
und Aufgaben - erfordert einen Prozess, der längere Zeit in
Anspruch nimmt und auch zukünftig Anpassungsleistungen
zur Folge haben wird.
Zu Frage 3:
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Bereits seit dem Jahr 2002 wurden zahlreiche Hilfestellungen
und Unterstützungen erbracht. Daher geht der Regierungsrat
davon aus, dass die gesetzte Frist eingehalten werden kann:
– Das kantonale Sozialamt (SOA) und das Amt für Gemein-

den und Raumordnung (AGR) stehen den Gemeinden be-
ratend zur Verfügung. Gemeinsam wurden Musterverträge
zum Sitzgemeindemodell und zum Gemeindeverband er-
arbeitet.

– Das SOA hat den Gemeinden, Sozialbehörden und Sozi-
aldiensten im Frühjahr 2003 eine Wegleitung zum Bereich
der individuellen Sozialhilfe zur Verfügung gestellt. Die
Wegleitung zum institutionellen Sozialhilfebereich ist in Er-
arbeitung und wird voraussichtlich vor Ende 2004 veröf-
fentlicht.

– Kantonale Steuerungskonzepte wurden zu verschiedenen
institutionellen Angeboten erarbeitet und vom Regierungs-
rat verabschiedet. Weitere Konzepte sind noch in Erarbei-
tung.

– In Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule für
Sozialarbeit (HSA) und den Regierungsstatthalterinnen
und -statthaltern führt das SOA dezentrale Veranstaltun-
gen für Sozialbehördenmitglieder in den Amtsbezirken
durch. Der Zyklus 2001–02 war der Einführung des neuen
Sozialhilfegesetzes gewidmet. Der laufende Zyklus 2003-
04 findet zum Thema «die strategischen Aufgaben der So-
zialbehörden» statt.

– Die HSA bietet einen Fortbildungszyklus für Sozialbehör-
denmitglieder an.

– In vielen Gegenden ist das Engagement und die Unter-
stützung der Regierungsstatthalterinnen und -statthalter
beträchtlich.

Zu Frage 4:
Das neue Sozialhilfegesetz verfolgt eine konsequente Aufga-
benteilung zwischen den verschiedenen Ebenen – so auch
zwischen Kanton und Gemeinden. Bezüglich Regionalisie-
rungsprozessen oder der Organisation der Sozialdienste
wurden im Sozialhilfegesetz (SHG) und in der Sozialhilfever-
ordnung wenige Mindestvorgaben statuiert. Weitere Emp-
fehlungen zur Umsetzung wurden in der «Wegleitung für
Sozialbehörden» im Frühjahr 2003 veröffentlicht.
Gemäss SHG sind die Gemeinden für die Bereitstellung der
individuellen Leistungsangebote zuständig. Das Festlegen
der Struktur und der Organisation der Sozialdienste ist somit
Gemeindeaufgabe. Aufgrund der heterogenen Vorausset-
zungen im Kanton Bern macht dies durchaus Sinn. Der Re-
gierungsrat unterstützt darum die konsequente Umsetzung
der im Gesetz vorgesehenen Aufgabenteilung. Erfreulicher-
weise ist festzustellen, dass auch die interkommunale Unter-
stützung – Gemeinden profitieren von den Erfahrungen ande-
rer Gemeinden – in zahlreichen Fällen gut funktioniert.
Zu Frage 5:
Das SHG definiert die lastenausgleichsberechtigten Kosten.
Lastenausgleichsberechtigt sind insbesondere die Kosten der
individuellen Sozialhilfe (wirtschaftliche Hilfe) und die vom
SOA verfügten Pauschalen für das Fach- und zugeordnete
Administrativpersonal. Nicht lastenausgleichsberechtigt sind
beispielsweise die Betriebs- und übrigen Personalkosten des
Sozialdienstes.
In Bezug auf die Abrechnung der lastenausgleichsberechtig-
ten Kosten empfiehlt die GEF den Gemeinden mit einem
regionalen Sozialdienst und einer regionalen Sozialbehörde
zentral über eine gemeinsame Stelle (Sitzgemeinde oder
Trägerschaft des Sozialdienstes) mit dem Kantonalen Sozial-
amt abzurechnen.
Bei der interkommunalen Verrechnung der übrigen nicht
lastenausgleichsberechtigten Kosten sind die Gemeinden in
der Wahl des Abrechnungsmodells im Rahmen der Gemein-
deautonomie frei. Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll,

dass die anfallenden Verrechnungskosten von den Gemein-
den transparent ausgewiesen werden. Ziel muss es sein,
tragfähige interkommunale Zusammenarbeitsstrukturen für
den Sozialhilfebereich zu errichten. Voraussetzung dazu ist
Fairness von allen Beteiligten; Gemeinden, die Leistungen
erbringen und Gemeinden, die Leistungen beziehen.
Zu Frage 6:
Wie bereits in der Antwort zu Frage 5 dargestellt, fällt die
interkommunale Verrechnung von Kosten in die Zuständigkeit
der Gemeinden. Der Regierungsrat will diesbezüglich keine
verbindlichen Vorgaben definieren. Der Kanton wendet seit
2002 als Kostenverteilschlüssel im Bereich der lastenaus-
gleichsberechtigten Aufwendungen die Einwohnerzahl an. Im
Hinblick auf ein einheitliches Abrechnungssystem empfiehlt
der Regierungsrat den Gemeinden als Kostenverteilschlüssel
der übrigen nicht lastenausgleichsberechtigten Kosten,
ebenfalls die Einwohnerzahl vorzusehen.
Zu Frage 7:
Das SHG verlangt, dass die Leistungsangebote der Sozial-
hilfe qualitativ angemessen und wirkungsorientiert sind. Zu-
dem müssen sie regelmässig auf das Erreichen der Ziele und
auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis hin überprüft werden. Die
GEF baut zurzeit das Controllingsystem auf und hat die Vor-
gaben für das Controlling der Gemeinden erlassen. Control-
lingdaten der GEF sind einerseits das «Kantonale Reporting
der Sozialdienste» (qualitative Einschätzungen) und anderer-
seits - sobald lieferbar – quantitative Daten aus der Schwei-
zerischen Sozialhilfestatistik. Diese beiden Datengrundlagen
lassen gewisse Vergleiche zwischen Sozialdiensten hinsicht-
lich Zielerreichung, Qualität, Quantität und Kosten zu. Die
Ergebnisse aus dem Kantonalen Reporting stehen den Ge-
meinden bereits jetzt für ihren Controllingauftrag zur Verfü-
gung. Daraus abgeleitet können Gemeinden auf kommunaler
Ebene Fragestellungen bearbeiten und allfällige Massnah-
men einleiten. Der Regierungsrat ist überzeugt dadurch eine
wesentliche Verbesserung der Datenlage der Sozialhilfe
herbeiführen zu können und einen wichtigen Schritt in Rich-
tung Transparenz zu machen.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Bernasconi
ist von der Antwort befriedigt.

023/04
,QWHUSHOODWLRQ� 0LFKHO�� %ULHQ]� �693�� ±� ,QYHVWLWLRQHQ� GHV
.DQWRQV�LQ�GLH�%HUQLVFKHQ�6SLWlOHU�����±����
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

Der Regierungsrat wird ersucht aufzuzeigen, wie in den letz-
ten 10 Jahren die Zuteilung der Investitionen für die einzelnen
Spitäler und das Inselspital erfolgte. Die Aufstellung soll un-
terscheiden zwischen Investitionen, die durch den Regie-
rungsrat bewilligt wurden und denjenigen, welche der Grosse
Rat bewilligt hat. Bei den einzelnen Investitionsprojekten ist in
Stichworten anzugeben, wofür diese Investition getätigt wur-
de.
Begründung:
In einer Zeit knapper Mittel ist die richtige und gerechte Ver-
teilung des Geldes zentral. Die verlangte Zusammenstellung
hilft den Mitgliedern des Grossen Rats bei der Beurteilung,
wie der Kanton seine Mittel in einem kritischen Bereich ein-
gesetzt hat, und ist damit eine gute Grundlage für zukünftige
Entscheide.
(Weitere Unterschriften: 0)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����)HEUXDU�����
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6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

Gestützt auf das Spitalgesetz von 1973 werden kantonale
Investitionsbeiträge an  bernische Spitäler durch den Spital-
steuerzehntelfonds und ab dem Jahr 2001 durch den Fonds
für Spitalinvestitionen finanziert. Der Zeitraum von 1993 bis
2003 umfasst deshalb nur einen Teil der zu Lasten der ge-
nannten Fonds getätigten Investitionen. In der Zeit vor dem
Jahr 1993 wurden schwergewichtig Bezirks- und Regional-
spitäler saniert bzw. erneuert. Im betrachteten Zeitraum hin-
gegen lag der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bei den
Zentrumsspitälern (Inselspital und Frauenspital). Im Zusam-
menhang mit den Sparanstrengungen des Kantons Bern
anfangs der neunziger Jahre wurde vom Regierungsrat zu-
dem ein Moratorium für nicht zwingende Investitionen in Be-
zirksspitälern erlassen. Vor diesem Hintergrund ist es plausi-
bel, dass in der betrachteten Zeitspanne die Investitionen in
das Inselspital (inkl. Frauenspital) beträchtlich höher ausge-
fallen sind als in die übrigen Spitäler.
Bemerkungen zur Tabelle: Enthalten sind die in der genann-
ten Zeitspanne bewilligten Investitionsgeschäfte. Die bewil-
ligten Kredite bedeuten, dass die notwendigen Mittel und
damit das Geschäft zur Ausführung freigegeben wurden.
Hingegen ist nicht zwingend, dass die Kredite bereits aufge-
braucht wurden. So sind zum Beispiel für das Inselspital inkl.
Neubau Frauenklinik bis Ende 2003 298,8 Mio. Franken inve-
stiert worden, obschon Kredite im Umfang von 588,8 Mio.
Franken bewilligt wurden. Die Differenz zwischen den beiden
Beträgen ist das noch nicht realisierte Investitionsvolumen,
das es in den nächsten Jahren noch zu erstellen gilt.
Als Ergänzung zu der beiliegenden Tabelle gibt die folgende
Aufstellung einen Überblick über die Investitionen im Zeit-
raum von 1976 bis 1992:
(Gesamtkosten indexiert, Beiträge aus dem Spitalsteuer-
zehntelfonds, des Kantons und der Gemeinden)

Bezirks- und Regionalspitäler  773 612 402 Franken
Zentrumsspitäler  256 882 709 Franken

In den Jahren 1976 bis 2003 wurden demnach die folgenden
Beträge in die bernischen Spitäler investiert:
Bezirks- und Regionalspitäler  973 622 456 Franken
Zentrumsspitäler  938 053 213 Franken

(Tabellen siehe Anhang, S. 1410)

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Michel ist
von der Antwort befriedigt.

104/04
,QWHUSHOODWLRQ� 'HYDX[� 6WLOOL�� 2UYLQ� �35'�� ±� 8WLOLVDWLRQ� GH
O¶pFKRJUDSKLH�PDPPDLUH�GDQV�OHV�K{SLWDX[�GX�FDQWRQ
7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����DYULO�����

Le Conseil-exécutif est chargé de répondre aux questions
suivantes :
1. L’échographie mammaire est-elle pratiquée dans les hô-

pitaux du canton ?
2. Dans l’affirmative,
a. quels sont ces hôpitaux?
b. quel est le nombre d’échographies mammaires pratiquées

l’an dernier?

3. Quel est le coût d’une échographie mammaire comparati-
vement à une mammographie ?

4. Le Conseil-exécutif est-il d’avis que l’échographie mam-
maire constitue un moyen de dépistage fiable du cancer
du sein?

5. Si oui, est-il disposé à entreprendre toutes démarches
utiles en vue de généraliser cette pratique?

Développement
Le dépistage du cancer du sein demeure, en Suisse, une
préoccupation majeure. Dans le canton de Berne, un examen
mammographique – dont l’efficacité est contestée – n’est pas
systématisé. Une technologie plus simple et moins onéreuse
tend à se généraliser et semble prometteuse en termes de
fiabilité : l’échographie mammaire. Il s’agit en fait de la tech-
nologie de l’ultrason qui, bien que relativement ancienne, n’a
pas été appliquée jusqu’à présent à l’examen mammaire
systématique. C’est en effet la mammographie (rayons X) qui
demeure l’examen nécessaire dès la suspicion d’une tumeur
cancéreuse pour déterminer la suite du traitement.
S’agissant de l’échographie mammaire, qui fait appel à la
technologie de l’ultrason, elle présente l’avantage que tous
les médecins sont équipés et qu’il s’agit d’appareils existants
et peu coûteux. Elle est peu pratiquée du fait que, quand bien
même les médecins sont équipés, ils ne sont pas formés,
jusqu’à présent, pour appliquer la technologie de l’ultrason à
l’examen mammaire.
(Cosignataires: 10)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����VHSWHPEUH�����
L'échographie mammaire est une auscultation de la poitrine
par ultrasons, tandis que la mammographie se définit comme
un examen radiologique de la poitrine.
Question 1:
Certains hôpitaux bernois pratiquent l'échographie mam-
maire.
Question 2:
Dans le canton de Berne, l'échographie mammaire est réali-
sée dans les hôpitaux suivants: Hôpital de l'Ile, Spital Bern,
Centre hospitalier de Bienne, SRO AG (Langenthal), Regio-
nalspital Emmental AG (Berthoud), Spital Thun-Simmental
AG (Thoune) et Lindenhofspital Bern.
S'il n'est pas possible, faute de données comparables, de
communiquer le nombre exact d'échographies mammaires
pratiquées par ces hôpitaux en 2003, ces dernières sont
toutefois estimées à plusieurs milliers: à titre d'exemple, plus
de 2 500 examens de ce type ont été effectués à l'Hôpital de
l'Ile en 2002.
Question 3:
Aucune étude comparative des coûts de ces deux méthodes
n'a été réalisée dans le canton de Berne. Selon le tarif
TARMED pour le domaine ambulatoire, en vigueur depuis le
1er janvier 2004, les échographies mammaires entraînent une
indemnisation des fournisseurs de prestations plus impor-
tante que les mammographies.
Questions 4 et 5:
Les spécialistes considèrent l'échographie mammaire comme
un complément à la mammographie. Grâce à leur sensibilité
différente et leurs spécificités, ces deux méthodes peuvent se
compléter pour diverses maladies. Dans ce sens, l'échogra-
phie mammaire donnera de meilleurs résultats sur des fem-
mes jeunes, dont la poitrine est plus ferme. Cette méthode se
pratique principalement en cas d'altérations au niveau des
seins, lorsqu'une mammographie n'a pas donné de résultats
clairs et auprès de femmes âgées de moins de 30 ans. Les
études scientifiques entreprises jusqu'à ce jour n'ont pas
permis de déterminer avec certitude si l'échographie mam-
maire permet de pallier les lacunes de la mammographie et
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des examens cliniques en matière de dépistage du cancer du
sein. En outre, il n'est pas sûr que, dans l'affirmative, cela
conduise à une baisse de la mortalité due au cancer du sein.
Tant que la réponse à cette dernière question n'aura pas été
apportée, l'échographie mammaire ne sera pas considérée
comme une méthode d'examen préventif et ne devrait donc
pas être pratiquée dans ce but. A ce propos, il est nécessaire
de préciser également que l'échographie mammaire en tant
que méthode d'examen préventif n'est pas une prestation à
charge des caisses-maladie au sens de l'article 12 de l'or-
donnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations
de l'assurance des soins (OPAS).

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Frau Devaux
Stilli ist von der Antwort befriedigt.

113/04
,QWHUSHOODWLRQ�=XEHU��0RXWLHU� �36$�� ±� -HXQHV� IUDQFRSKR�
QHV�GX�FDQWRQ�GH�%HUQH�H[FOXV�G¶XQH�QRXYHOOH�FDPSDJQH
GH�SUpYHQWLRQ�FRQWUH� OHV�DFFLGHQWV�GXV�j� O¶DOFRRO�DX�YR�
ODQW
7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����DYULO�����

Comment faire la fête entre copains et boire quelques verres
sans prendre de gros risques sur la route lors de son retour ?
La réponse est évidente : choisir un conducteur sobre, qui n’a
consommé ni alcool, ni drogue. Cette solution est envisagea-
ble si, en début de soirée, un groupe de jeunes dialoguent et
désignent l’un d’eux pour jouer le rôle d’« ange gardien ». Le
jeune chauffeur, élu par ses pairs, s’engage alors à rester
totalement sobre et à conduire le véhicule transportant le
groupe.
Cette idée toute simple se trouve à l’origine du concept de
prévention, « Be my angel tonight » (« Sois mon ange gar-
dien ce soir !»), élaboré par la Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme.
Comment se déroule l’action ? Une équipe de prévention
effectue des opérations ponctuelles de sensibilisation dans
les bars et clubs en début de soirée, moment idéal pour réflé-
chir à la question de la rentrée. Les membres de l’équipe,
habillés de manière à être reconnus et identifiés au projet,
sont chargés d’interpeller les groupes de jeunes gens en
début de soirée et de leur parler du concept du « conducteur
sobre ». La personne se proclamant sobre et prête à le rester
tout au long de la soirée signera alors un contrat avec ses
amis et les membres de l’équipe. En collaboration avec les
établissements partenaires, les FRQGXFWHXUV� DQJpOLTXHV au-
ront à disposition des boissons non alcoolisées gratuites.
Pour se déplacer, l’équipe de prévention utilise de petits
véhicules marqués du logo « be my angel tonight ». Le but
est d’accéder à tous les bars les plus fréquentés, et de mar-
quer visiblement le passage de l’équipe. Une formation, ainsi
qu’un modeste salaire, sont offerts à tous les nouveaux
membres de l’équipe de prévention.
De nombreuses institutions de prévention se sont déjà inté-
ressées à ce concept, au demeurant fort peu coûteux. C’est
notamment le cas du canton de Neuchâtel (villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel), des cantons du Jura et du
Valais. Il semblerait que ce concept soit en voie de réalisation
pour la partie germanophone du canton de Berne mais que
rien ne soit prévu pour la jeunesse du Jura bernois.
Au vu de ce qui précède, je prie le Conseil-exécutif de répon-
dre aux questions suivantes:
1. Alors que 40 pour cent des accidents mortels sont liés à la

consommation d’alcool et compte tenu du fait que les jeu-

nes prennent souvent plus de risques au volant que leurs
aînés et sont moins habitués à consommer, le gouverne-
ment juge-t-il cette action appropriée?

2. Le gouvernement ne considère-t-il pas discriminatoire le
fait que les jeunes du Jura bernois, au contraire des autres
jeunes du canton et de Suisse romande, ne profitent pas
de cette action de prévention?

3. Le gouvernement est-il disposé à tout entreprendre, en
collaboration avec les institutions cantonales concernées,
notamment celles qui sont subventionnées (Croix-Bleue),
en vue de la réalisation rapide de ce concept sur
l’ensemble du territoire cantonal?

4. Le cas échéant, une solution à l’échelle interjurassienne
pourrait-elle être envisagée?

(Cosignataires: 2)

/¶XUJHQFH�HVW�UHIXVpH�OH����MXLQ�����

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX���VHSWHPEUH�����
En application de la loi sur l’aide sociale (LASoc), le canton
de Berne assure les prestations requises pour la promotion
de la santé et la prévention, notamment le conseil et la théra-
pie ainsi que la réduction des risques et l’aide à la survie.
L’alcool pouvant actuellement être qualifié de drogue n° 1, la
lutte contre l’alcoolo-dépendance, en particulier chez les
jeunes, est l’un des points forts du programme cantonal de
prévention de la toxicomanie.
Dans ce contexte, les questions soulevées par l’interpellation
appellent les réponses suivantes:
1.
Dans le cadre du contrat de prestations conclu avec la Direc-
tion de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP),
la Croix-Bleue et Santé bernoise fournissent depuis des an-
nées un travail hautement apprécié aussi bien en matière de
conseil que de prévention.
Depuis quelque temps, diverses initiatives ont été lancées
pour faire face à deux phénomènes qui se sont récemment
intensifiés: la recherche de l’ivresse et la fréquentation de
manifestations publiques par des jeunes, qui s’y rendent
souvent en voiture. Parmi ces mesures, le projet «Be my
angel tonight» («Sois mon ange gardien ce soir»), déjà réali-
sé dans des pays de l’Union européenne et mené à Berne
par la Croix-Bleue sur la base du contrat précité. Cette insti-
tution dispose en effet d’une vaste expérience dans
l’organisation d’actions de prévention lors de fêtes et
d’événements publics.
2.
D’une manière générale, les campagnes de prévention et de
promotion de la santé réalisées par la SAP couvrent aussi
bien le Mittelland, l’Oberland et la Haute-Argovie / Emmental
que la région Bienne-Seeland / Jura bernois. En ce qui
concerne plus particulièrement le projet «Be my angel to-
night», il était prévu dès le départ de le mettre sur pied aussi
dans le Jura bernois.
3.
Comme indiqué précédemment, c’est la Croix-Bleue qui a été
chargée de concrétiser l’action «Be my angel tonight» dans le
canton, Jura bernois compris. Le projet soumis à la SAP fin
mars 2004 englobe naturellement la coopération avec le
projet du même nom réalisé ailleurs en Suisse romande de
même que l’intégration du Jura bernois.
Les liens établis entre la Fondation vaudoise contre
l’alcoolisme, qui conduit le projet en Suisse romande, et le
responsable de projet de la Croix-Bleue qui a développé le
volet alémanique dans le canton de Berne vont prochaine-
ment aboutir à une présentation commune sur le site Internet
www.bemyangel.ch. Par ailleurs, la collaboration des diffé-
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rents acteurs sur le terrain est d’ores et déjà réglée par écrit,
la coordination étant assurée par la Croix-Bleue Jura bernois,
et une première intervention est en préparation.
4.
Si une solution à l’échelle interjurassienne a bien été étudiée
pour des raisons linguistiques et culturelles, il a fallu y renon-
cer faute de personnel.
La collaboration entre le canton du Jura et le Jura bernois
dans le domaine de la prévention – prévue par la Résolution
22 – est en voie d’optimisation, sous l’égide du Service de la
santé côté jurassien et de la SAP côté bernois.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Zuber ist
von der Antwort befriedigt.

129/04
,QWHUSHOODWLRQ� (UQVW�� %ULHQ]� �('8�� ±� $LGVSUlYHQWLRQ� MD�
DEHU�ZLH"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-XQL�����

Der Jahresbericht 2003 der Aids-Hilfe Bern wurde auch allen
Grossrätinnen und Grossräten zugestellt. Der Betriebsrech-
nung ist zu entnehmen, dass sich der Kanton Bern mit
539 400 Franken an als grösster Geldgeber an den Gesamt-
kosten von 836 831 Franken beteiligt. Ich gehe davon aus,
dass das Interesse des Kantons Bern ist, dass die einge-
setzten Mittel durch Aids-Hilfe Bern für die optimale Aufga-
ben- und Zielerfüllung verwendet wird.
Laut dem Bericht der Aids-Hilfe Bern geht die Aids-Epidemie
weltweit fast ungebremst weiter und die Auswirkungen sind
kaum absehbar. Im Berichtsjahr haben sich im Kanton Bern
wieder mehr Menschen mit dem HI-Virus infiziert und die
Todesfälle haben ebenfalls zugenommen. Weiter hält der
Bericht fest, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht
nur im Kanton sondern auch auf nationaler Ebene eine wich-
tige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Problemen zu
begegnen, die allen mit dem Aids-Virus infizierte Menschen
gleichermassen betreffen.
All zu oft gib die Art und Weise der Aids-Kampagnen zu be-
rechtigter Kritik Anlass. Mit Bilder und Slogans wird der Öf-
fentlichkeit eine Prävention betrieben, die das eigentliche
Ziel, Menschen vor den Gefahren einer Ansteckung durch
Aids aufzuklären und zu warnen, weit verfehlt.
Ich ersuche den Regierungsrat um Beantwortung der folgen-
den Fragen:
1. Hat sich der Regierungsrat über die Art und Weise der

Aidspräventions-Kampagnen auf öffentlichen Plakaten
auch schon Gedanken gemacht?

2. Wird durch die Präventionskampagnen des BAG die Ge-
fahr vor der Ansteckung durch Aids nicht oft geradezu lä-
cherlich, abstossend und unseriös dargestellt?

3. Ist der Regierungsrat nicht auch der Auffassung, dass
durch die Plakate vermehrt auf Werte wie Treue und Ent-
haltung hinweisen werden müsste (wie z. B. bei Kampa-
gnen gegen das Rauchen)?

4. Ist der Regierungsrat bereit, bei den zuständigen Stellen
bei Kanton und Bund diesbezüglich vorstellig zu werden?

(Weitere Unterschriften: 0)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����6HSWHPEHU�����

Der Interpellant bezieht sich in der Einleitung zu seiner Inter-
pellation auf den Jahresbericht der Aids-Hilfe Bern. Es ist

korrekt, dass die Aids-Hilfe Bern mittels Leistungsvertrag zu
einem Teil vom Kanton Bern finanziert wird. Die Aids-Hilfe
Bern erbringt – wie dies im Vertrag vereinbart ist – Leistun-
gen in den Bereichen Prävention und Beratung.
Inhaltlich�gestaltet sich die HIV/Aids-Prävention auf drei Ebe-
nen:
– Bevölkerungsbezogene Information, die auf Breitenwir-

kung abzielt.
Hier ist die vom Interpellanten in Frage gestellte Stop Aids-
Kampagne einzuordnen.

– nationale Aufbereitung und Koordination durch Aids-Hilfe
Schweiz und BAG.

– Zielgruppenspezifische Information und Motivation, die
Breiten- und Tiefenwirkung erzielen soll.

– nationale Aufbereitung und Koordination durch Aids-Hilfe
Schweiz und BAG.

– Individuelle Prävention und Beratung, die Tiefenwirkung
erzielen soll.

– kantonale Bereitstellung durch Aids-Hilfe Bern.
Finanziell fliessen kantonale Mittel lediglich in die Aids-Hilfe
Bern. Die nationalen Präventionsangebote werden durch das
BAG und durch private Spenden via Aids-Hilfe Schweiz fi-
nanziert.
Zu den einzelnen Fragestellungen:
Frage 1
Seit 1987 informieren BAG und Aids-Hilfe Schweiz mit der
Stop-Aids-Kampagne alle in der Schweiz lebenden Personen
regelmässig über HIV/Aids und Schutzmöglichkeiten. Damit
werden drei wichtige Funktionen erfüllt:
– Die gesamte Bevölkerung wird informiert und zu Schutz-

massnahmen motiviert.
– Ein sichtbares Signal wird gesetzt: Aids ist ein ernst zu

nehmendes Problem von nationalem Interesse.
– Eine gemeinsame Marke für die HIV/Aids-Prävention wird

auch für die kantonalen Organisationen geschaffen.
Die Stop-Aids-Kampagne ist die bekannteste Präventions-
kampagne in der Schweiz. Der Erinnerungswert der Be-
völkerung beläuft sich auf gegen 80 Prozent. Die Kampa-
gne wurde im Übrigen bereits mehrmals ausgezeichnet.

Frage 2
Seit Beginn ihres Bestehens hat die Stop-Aids-Kampagne nie
nur Informationen zur Ansteckung durch das HI-Virus und
den möglichen Schutz davor geliefert. Sie hat vielmehr auch
immer zur Solidarität mit von HIV-Aids Betroffenen aufgeru-
fen und sich gegen deren Diskriminierung eingesetzt. Ebenso
hat die Kampagne stets gezielt auf Werte, wie beispielsweise
Treue als Schutz vor einer Ansteckung, hingewiesen.
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass es den Absendern der
Kampagne fern liegt, sich über die Thematik lustig zu machen
oder unseriöse Darstellungen zu propagieren. Wie bei jeder
breiten Informationsvermittlung liegt es jedoch in der Natur
der Sache, dass sich nicht alle gleichermassen angespro-
chen fühlen.
Frage 3
Die gegenwärtige Stop-Aids-Kampagne fokussiert auf zwei
Themenbereiche, die gegenseitige Treue und die Solidarität
mit den Betroffenen. Trotz intensiver Forschungstätigkeit ist
Aids nämlich nach wie vor eine unheilbare Krankheit. Die
Behandlung mit Medikamenten kann die Ausbreitung einer
mit dem HI-Virus angesteckten Person zwar eindämmen;
eine Heilung ist jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund ist
die Prävention weiterhin unabdingbar. Die Stop-Aids-
Kampagne bildet dabei einen wichtigen Pfeiler im Gesamtpa-
ket der Präventionsanstrengungen.
Frage 4
Aus den oben erwähnten Ausführungen geht hervor, dass die
HIV/Aids-Prävention notwendig und sinnvoll ist und auf ver-
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schiedenen Ebenen laufen muss, damit sowohl Breiten- als
auch Tiefenwirkung erzielt werden kann.
Ebenso geht hervor, dass die Finanzströme für die einzelnen
Präventionsaktionen klar geregelt sind: Der Kanton Bern
finanziert ausschliesslich die Aids-Hilfe Bern, die Präventions-
und Beratungsleistungen für Einzelpersonen und deren Um-
feld anbietet. Die Aids-Hilfe Bern finanziert die nationalen
Präventionskampagnen nicht mit.
Der Regierungsrat sieht deshalb von einer Intervention bei
den zuständigen Stellen, wie dies vom Interpellant gewünscht
wird, ab.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Ernst ist
von der Antwort befriedigt. Er gibt eine kurze Erklärung ab.

3HWHU�(UQVW, Brienz (EDU). Ich danke der Regierung für die
Antwort auf meine Interpellation. Darin wird einiges aufge-
zeigt, das ich gerne zur Kenntnis nehme. Es ist manchmal
schwierig zu beurteilen, ob man von der Antwort befriedigt
oder teilweise befriedigt ist. Selbstverständlich hätte es mich
gefreut, wenn die Antwort zustimmender ausgefallen wäre.
Im Bewusstsein, dass die Einflussnahme des Regierungsrats
bei den zuständigen Stellen hinsichtlich meiner Anliegen eher
eingeschränkt ist, erlaube ich mir dennoch, einige Worte dazu
zu sagen.
Bei jeder breiten Informationsvermittlung liegt es in der Natur
der Sache, dass sich nicht alle gleichermassen angespro-
chen fühlen. Das ist richtig. Einige empfinden sie als wohltu-
end, andere als abstossend. Aber Aids-Präventionsmass-
nahmen, die offensichtlich Anlass geben, sich darüber lustig
zu machen und die in Spott ausarten, sind tatsächlich fehl am
Platz. Weshalb? Tatsache ist, dass die Schweiz seit 1985
5700 Aids-Tote verzeichnet. International führende Wirt-
schaftswissenschaftler stellten dieses Jahr an einer Konfe-
renz in Kopenhagen fest, die Bekämpfung von Aids habe
oberste Priorität und sei für die Lösung vieler globaler Pro-
bleme wichtiger als die Bekämpfung einer Klimakatastrophe.
Auch ein Bericht in der gestrigen Ausgabe der Zeitung «20
Minuten» zeigt, dass dieses Thema seine Berechtigung hat.
Darin heisst es, mit 40 000 000 habe die Zahl der mit HIV-
Infizierten einen neuen Höhepunkt erreicht.

127/04
,QWHUSHOODWLRQ�6FKQHLWHU��7KLHUDFKHUQ��('8��±�-XJHQG�XQG
$ONRKRO��DODUPLHUHQGH�)DNWHQ�HLQHU�('3$'�6WXGLH
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����0DL�����

Im «Sonntagsblick» vom 2. Mai 2004 wurden Zahlen über die
Europäische Schülerstudien zu Alkohol und andern Drogen
(ESPASD) veröffentlicht. Zum ersten Mal wurden die Zahlen
auch in der Schweiz erhoben. Laut diesem noch nicht veröf-
fentlichten Bericht sind die Resultate alarmierend!
Dies bestätigt Anne-Rose Barth, Leiterin der Sektion Alkohol
beim Bundesamt für Gesundheit. In einem Kurzinterview
zeigt sich BAG-Direktor Thomas Zeltner «schockiert» über
solche Zahlen. Janine Messerli von der Schweizerischen
Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme findet
dieses Verhalten besonders beunruhigend, weil es in einer
Entwicklungsphase der Jugendlichen stattfindet.
Einige Fakten der Schülerstudie zum Thema Jugend und
Alkohol:
55,6 bzw. 57, 6 Prozent der 13-jährigen Jungen bzw. Mäd-
chen trinken mindestens einmal im Monat Alkohol. 3,9 Pro-

zent der Jungen und 1,9 Prozent der Mädchen mindestens
zehnmal.
Die Zahlen für die weiteren Alterstufen:
14-jährige; mindestens einmal pro Woche, Jungen 65,9 Pro-
zent, Mädchen 64,3 Prozent; über zehnmal pro Woche, Jun-
gen 10 Prozent, Mädchen 5,4 Prozent.
15-jährige; mindestens einmal pro Woche, Jungen 76,9 Pro-
zent, Mädchen 74 Prozent, über zehnmal pro Woche, Jungen
17,8 Prozent, Mädchen 7,7 Prozent.
16-jährige; mindestens einmal pro Woche, Jungen 82,2 Pro-
zent, Mädchen 75,5 Prozent; über zehnmal pro Woche, Jun-
gen 16,9 Prozent, Mädchen 10,9 Prozent.
Jeder fünfte 14-jährige Junge und jeder 15-jährige Junge
trinkt sich alle vier Wochen mindestens zweimal einen
Rausch an. Bei den Mädchen liegen die Werte nur unwesent-
lich tiefer.
In einem Kommentar zum erwähnten Bericht in der Sonn-
tagspresse schreibt der Chefredaktor: «Volltrunkene Kinder
sind keine Staatssache. Sie sind Familiensache».
Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden
Fragen:
1. Hat der Regierungsrat Kenntnis von der EDPAD-Studie?
2. Plant der Regierungsrat konkrete Massnahmen, kurz- bis

langfristig, um Eltern und Erzieher bei der Bekämpfung
von Alkohol und andern Drogen zu unterstützen?

(Weitere Unterschriften: 0)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Auch der Regierungsrat ist betroffen über die Zahlen, welche
im Rahmen der Europäischen SchülerInnenstudie zu Alkohol
und anderen Drogen (ESPASD) veröffentlicht worden sind.
Gestützt auf die Tatsache, dass Alkohol in der Schweiz die
Droge Nummer 1 ist, ist Alkoholprävention bei Jugendlichen
im Rahmen der kantonalen Suchtpräventionspolitik denn
auch eines der Schwerpunktthemen.
Zu den einzelnen Fragen:
Frage 1
Der Regierungsrat stellt fest, dass im Zusammenhang mit
dem Alkoholkonsum von Jugendlichen in letzter Zeit zuneh-
mend drei Phänomene in den Fokus der Aufmerksamkeit
gerückt sind:
– Die starke Zunahme des Alkoholkonsums, insbesondere

von Alkopops sowohl bei weiblichen wie männlichen Ju-
gendlichen, wie dies unter anderem auch in der ESPASD
Studie beschrieben wird.
Der Anstieg ist in erster Linie dem Bier, tendenziell auch
den Spirituosen und ganz deutlich den Alkopops zuzu-
schreiben. Hochgerechnet werden mindestens 23% der
verkauften Flaschen Alkopops von unter 18-Jährigen kon-
sumiert.

– Das so genannte Rauschtrinken, welches unmittelbare und
dramatische Auswirkungen hat auf die Gesundheit der Ju-
gendlichen im Sinne von Unfällen, Gewalt- und Delin-
quenzsituationen. Rauschtrinker sind Jugendliche, welche
in vier Wochen mindestens zwei Mal fünf oder mehr alko-
holische Getränke zu sich nehmen.
Zu dieser Kategorie gehört bei den 14-jährigen Schülern
schon jeder Fünfte; bei den 15-Jährigen sind es mehr als
jeder Vierte. Aber auch bei den gleichaltrigen Schülerinnen
liegen die Werte nicht viel tiefer.

– Die häufige Frequentierung von Grossanlässen und Fest-
wirtschaften durch Jugendliche unter 16 Jahren.
Diese Tatsachen sind in der Tat bedenklich: Je früher
Jugendliche mit dem Alkoholkonsum beginnen, umso hö-
her ist das Risiko einer Alkoholabhängigkeit.
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Frage 2
Die Steuerungsverantwortung für die Bereitstellung von
Suchtpräventionsangeboten liegt bei der Gesundheits- und
Fürsorgedirektion. Zuhanden des Regierungsrats legt sie
inhaltliche Schwerpunkte und Zielsetzungen sowie den finan-
ziellen Rahmen fest. Der Grosse Rat entscheidet abschlies-
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send über die zur Verfügung zu stellenden Mittel im gesam-
ten Suchthilfebereich. Für die Bereitstellung von Präventions-
angeboten stehen derzeitig insgesamt 3,2 Mio. Franken zur
Verfügung. (Das gesamte Budget im Suchthilfebereich –
umfassend Angebote in der Prävention, in der Beratung /
Therapie und in der Schadensminderung / Überlebenshilfe –
beträgt 32 Mio. Franken.)
Im Bereich Alkoholprävention sind im Kanton Bern für Pro-
jekte und Beratung das Blaue Kreuz und die Berner Gesund-
heit (BEGES) zuständig. Diese Partnerinstitutionen der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion erfüllen im Rahmen von
Leistungsverträgen den festgelegten Präventionsauftrag. Die
Berner Gesundheit ist im Rahmen ihrer Basisdienstleistungen
in der Prävention hauptsächlich im Setting Schule tätig.
Im Rahmen der Projektarbeiten im Bereich Prävention wurde
dieses Jahr ein Jugendschutzangebot für Partyveranstalten-
de entwickelt («Jugendschutz veranstalten»).
Vor dem Hintergrund der Aktualität der Daten aus der
ESPASD-Studie hat sich als weitere Massnahme eine Ar-
beitsgruppe der Kantonalen Kommission zur Bekämpfung
des Suchtmittelmissbrauchs (SUKO) mit der Jugendschutzt-
hematik als ein wichtiger Baustein einer umfassenden Präven-
tionsarbeit befasst.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Kanton
Bern in der Alkoholprävention aktiv ist. Die mit der Leistungs-
erbringung beauftragten Fachinstitutionen unterstützen so-
wohl die Jugendlichen selbst wie auch deren Umfeld (Eltern,
Ausbildungsbeauftragte und sonstige Bezugspersonen).

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Schneiter
ist von der Antwort befriedigt. Er gibt eine kurze Erklärung ab.

$OIUHG�6FKQHLWHU, Thierachern (EDU). Zunächst möchte ich
der Gesundheits- und Fürsorgedirektion für die Antwort dan-
ken. Ich bin auch deshalb von der Antwort befriedigt, weil
man die Besorgnis teilt und das Problem zur Kenntnis nimmt.
Vorhin wurde eine Schlagzeile aus der Zeitung «20 Minuten»
erwähnt. Gestern war die Rede von Aids. Heute Morgen war
das Rauchen Thema. Wir haben in dieser Session auch
schon über das Kiffen gesprochen. Ich denke, die Zeichen
stehen in unserer Gesellschaft schon fast auf Alarm. Ich
appelliere an alle, diese Probleme ernst zu nehmen und nicht
das eine gegen das andere ausspielen. Wir sollten vielmehr
klare Zeichen setzen, indem wir Massnahmen treffen. Auch
sollten wir selber mit gutem Beispiel vorangehen, sei es pri-
vat, hier im Grossen Rat oder auch in der Regierung. Es kann
nicht sein, dass wir in dieser ganzen Problematik polemisie-
ren und gegeneinander politisieren. Wir müssen miteinander
arbeiten, um in dieser schwierigen Situation das Beste für
unsere Gesellschaft zu erreichen.

)ULVWYHUOlQJHUXQJ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0RWLR�
QHQ�XQG�3RVWXODWH��3ROL]HL��XQG�0LOLWlUGLUHNWLRQ�
Der Rat stimmt der Fristverlängerung um zwei Jahre, bis
Ende 2006, für den folgenden Vorstoss zu:
M 075/02 Käser, Langenthal (FDP). Aufwendungen der Ge-
meindepolizei für den Plantondienst zugunsten der Gerichts-
behörden; Entschädigung

6WLIWXQJ�=HQWUXP�3DXO�.OHH��%HLWUDJ�YRQ�&+)�������������
DXV�GHP�/RWWHULHIRQGV�]XU�)LQDQ]LHUXQJ�YRQ�(LQULFKWXQJ
XQG�$XVVWDWWXQJ�LP�=HQWUXP�3DXO�.OHH
Beilage Nr. 38, Geschäft 2784/2004

=XVDW]DQWUDJ�*3.

5. Bedingungen
5.5 Die Stiftung kann während den nächsten zehn Jahren

kein weiteres Gesuch mehr beim Lotteriefonds einrei-
chen.

5.6 Wenn Sponsorenbeiträge generiert werden können,
reduziert sich der Beitrag aus dem Lotteriefonds ent-
sprechend. In den Jahresberichten sind die Anstrengun-
gen zum Erzielen von Sponsorenbeiträgen aufzuzeigen.

$QWUDJ� GHU� )LQDQ]NRPPLVVLRQ� DXIJUXQG� YRQ� $UW�� ��� $EV�� �
*URVVUDWVJHVHW]

Ziffer 5 (Bedingungen) des Antrags des Regierungsrats wird
wie folgt ergänzt:
5.5 Die mit diesem Verpflichtungskredit getätigten, zusätzli-

chen Investitionen von knapp 8 Mio. Franken dürfen ins-
gesamt nicht zu einem höheren Betriebskostenbeitrag
von Kanton und Einwohnergemeinden führen. Das
heisst, dass die Folgekosten dieser Investitionen beim
Betrieb anderweitig zu kompensieren sind.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Eberle
vertritt den Antrag für die Geschäftsprüfungskommission,
Frau Bernhard jenen der Finanzkommission.

�'LH�6LW]XQJ�ZLUG� NXU]�XQWHUEURFKHQ��ELV�+HUU�(EHUOH�ZLHGHU
LP�6DDO�LVW��

-�UJ�(EHUOH, Grossaffoltern (SVP), Sprecher der Geschäfts-
prüfungskommission. Die Bilder, die künftig unter dem Wel-
lendach des Zentrums Paul Klee (ZPK) wohnen sollen, haben
in den letzten Wochen hohe Wellen geschlagen. Leider wur-
de ein Streit um den Standort der Klee-Bilder vom Zaun ge-
brochen, die im Besitz des Kunstmuseums sind, obwohl im
Juni zwischen dem Kunstmuseum und dem Zentrum Paul
Klee eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben wor-
den war. Laut einer Mitteilung des Zentrums Paul Klee vom
8. November sind nun die grössten Steine aus dem Weg
geräumt. Das grossartige Bauwerk kann fertig gestellt wer-
den. Zur Vollendung des Zentrums gehört auch das Beitrags-
gesuch an den Lotteriefonds, das wir heute zu diskutieren
haben. Das Gesuch wurde von der Geschäftsprüfungskom-
mission und dem Ausschuss POM / JGK gründlich diskutiert
und sehr kritisch hinterfragt. Es fand auch eine Besichtigung
und Information vor Ort statt.
In den Diskussionen der vergangenen Tage standen die
Bilder von Paul Klee im Vordergrund. Bilder bringt man in der
Regel mit dem Begriff «Museum» in Verbindung. Ich bitte Sie
aber zu beachten, dass wir im vorliegenden Geschäft nicht
vom «Paul Klee Museum» sprechen, sondern vom «Zentrum
Paul Klee». Das Zentrum ist kein reines Ausstellungsgebäu-
de, sondern ein Kulturzentrum, das dem vielseitigen Schaffen
von Paul Klee als Maler, Musiker, Dichter und Lehrer gerecht
werden soll. Es umfasst deshalb eine umfangreiche räumli-
che und technische Infrastruktur, in der vielseitige kulturelle
Veranstaltungen angeboten werden können. Deshalb disku-
tieren wir heute nicht ein Gesuch um Museumseinrichtungen,
sondern um technische Geräte für das vielseitige Zentrum
Paul Klee.
Vor ziemlich genau vier Jahren hat der Grosse Rat einem
grossen Zentrum-Paul-Klee-Kreditpaket mit 132 gegen 7
Stimmen bei 10 Enthaltungen zugestimmt. Dabei ging es vor
allem um die Beteiligung des Kantons an den Erschlie-
ssungskosten, dem Landerwerb, dem Aufbaukredit und dem
Beitrag von 10 Mio. Franken aus dem Lotteriefonds für Infra-
strukturkosten. Mit diesem Beitrag wurde vor allem Mobiliar
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für die verschiedenen Räumlichkeiten finanziert. Die ver-
schiedenen Voten – nachzulesen im Tagblatt – waren voll
enthusiastischer Bemerkungen über das eindrückliche Pro-
jekt. Ich hoffe, auch in der heutigen Debatte werde noch
Begeisterung für das Zentrum Paul Klee zu spüren sein.
Eine der Hauptfragen zum vorliegenden Gesuch wird sicher
sein: Weshalb wurden die Begehren nicht bereits vor vier
Jahren angemeldet? Es war von Anfang an klar, dass für die
technischen Einrichtungen noch zusätzliche Mittel notwendig
sein würden. Die «Maurice E. and Martha Müller Foundation»
(MMMF) rechnete jedoch damit, diese Anschaffungen aus
Baukreditreserven und aus Sponsoringmitteln finanzieren zu
können. Im letzten Frühling hat sich aber gezeigt, dass diese
Art der Finanzierung nicht möglich sein wird. Im Jahr 2000
lag erst ein Grobkonzept mit geringem Detaillierungsgrad vor.
Im Vortrag zum Kreditgeschäft vom November 2000 wurde
allerdings das heute vorliegende Betriebskonzept bereits in
mehreren Bereichen grob dargestellt. Das Betriebskonzept
zielt darauf ab, das vielseitige Angebot des Zentrums voll
nutzen zu können. Der Besucher soll nicht nur einmal wegen
den Bildern ins Zentrum kommen, sondern immer wieder,
weil er weiss, dass er noch lange nicht alles erlebt hat, was
das Zentrum anbietet. Ich möchte das konkret darstellen. Das
Zentrum Paul Klee verfügt neben den eigentlichen Ausstel-
lungsräumen über eine Museumsstrasse, ein Auditorium, ein
Forum, Seminarräume und ein Kindermuseum. Alle diese
Örtlichkeiten benötigen eine Ausstattung mit audiovisuellen
Medien. Die Details dazu sind im Vortrag aufgeführt. Zu die-
sen Einrichtungen gehören stationäre Informationsterminals,
portable Audio-Guides sowie eine Informations- und eine
Bilddatenbank.
Die Restaurierung der Klee-Bilder stellt hohe Anforderungen
an die Technik, was zusätzliche Ausstattungen erfordert. Im
Konzertsaal soll eine hochkarätige elektroakustische Anlage
für Konzertaufnahmen installiert werden. Zudem braucht es
noch verschiedene Musikinstrumente wie Flügel, Klavier,
Schlagzeug und so weiter. Schliesslich muss auch die Fuss-
gänger-Wegleitung zum Zentrum ausgestattet werden. Wenn
die erwähnten Räume optimal ausgerüstet sind, können sie
vielfältig genutzt, respektive vermietet werden. Der langen
Rede kurzer Sinn: Mit dem beantragten Kredit aus dem Lotte-
riefonds sollen technische Einrichtungen angeschafft werden,
welche das Publikum zum mehrfachen Besuch des Zentrums
animieren. Des weiteren sollen optimale Voraussetzungen für
verschiedene Veranstaltungen in den Lokalitäten des Zen-
trums, beziehungsweise für die Vermietung dieser Räumlich-
keiten geschaffen werden. Mit den zusätzlichen Eintritten
sowie den Erträgen aus den Veranstaltungen und Vermietun-
gen sollen die Betriebseinnahmen höher und damit das Be-
triebsdefizit tiefer ausfallen. Bereits in der Diskussion im Jahr
2000 wurde mehrfach von den positiven Auswirkungen die-
ses Zentrums von internationaler Bedeutung auf den Standort
Bern, auf die Wirtschaft und auf den Tourismus gesprochen.
Ich möchte dies hier nochmals betonen.
Noch ein Wort zum Lotteriefonds. Die Geschäftsprüfungs-
kommission hat sich über den Stand des Lotteriefonds infor-
mieren lassen. Dabei kam klar zum Ausdruck, dass genü-
gend Geld im Fonds ist. Es müssen keine anderen Gesuche
wegen dem Zentrum Paul Klee zurückgestellt oder abgewie-
sen werden, und gemäss heutigem Stand würde der Fonds
Ende des Jahres kein Defizit aufweisen.
Die Geschäftsprüfungskommission gelangte trotz vielen kriti-
schen Fragen und mehreren Vorbehalten mit 9 zu 3 Stimmen
bei 2 Enthaltungen zur Überzeugung, dem Beitragsgesuch
aus dem Lotteriefonds sei zuzustimmen. Damit sollen dem
Zentrum Paul Klee eine optimale Ausgangslage und die be-
sten Startvoraussetzungen für die Eröffnung am 20. Juni
2005 geschaffen werden. Ich bitte Sie deshalb, der deutlichen

Mehrheit der Geschäftsprüfungskommission zu folgen und
dem Gesuch zuzustimmen. Damit kann das Zentrum mehr
Einnahmen generieren, und die Kulturkonferenz, respektive
Kanton, Stadt und Gemeinde müssen weniger Defizitbeiträge
leisten.
Die Geschäftsprüfungskommission hat zwei Zusatzanträge
zu Ziffer 5 gestellt. Ich bitte Sie, auch diesen zuzustimmen.
Sie sind als Leitplanken für das Gesuch zu verstehen.

7KHUHVH�%HUQKDUG�.LUFKKRIHU, Worb (SVP), Präsidentin der
Finanzkommission. In diesem Geschäft ist die GPK federfüh-
rend. Herr Eberle hat das Geschäft nun ausführlich vorge-
stellt. Die Finanzkommission hatte es aufgrund von Artikel 22
Absatz 4 des Grossratsgesetzes traktandiert. Ich kann es
vorwegnehmen: Die Finanzkommission war nicht erfreut,
einen Zusatzkredit in dieser Höhe auf dem Tisch zu haben.
Die Stimmung bewegte sich in etwa zwischen «Ein Fass
ohne Boden.» und «Ist das wirklich alles in dieser Qualität,
respektive zu diesem Preis nötig?» Viele hatten den Ein-
druck, es werde mit der ganz grossen Kelle angerichtet. Zu-
dem hegen wir den Verdacht, im Jahr 2000 sei nicht mit offe-
nen Karten gespielt worden.
Wir haben die Vorlage für den Grossratsbeschluss aus dem
Jahr 2000 nochmals studiert. Insgesamt wurde damals ein
Betrag von knapp 24 Mio. Franken bewilligt. Für den Aufbau
des Museums wurden für die Jahre 2001 bis 2004 6 Mio.
Franken bewilligt. Das Betriebskonzept lag damals bereits
recht detailliert vor – ich sehe dies etwas anders als Herr
Eberle –, und das Budget sah einen Betriebsbeitrag der öf-
fentlichen Hand von 5 Mio. Franken vor. Inzwischen liegt ein
Beschluss vor, wonach die regionale Kulturkonferenz jährlich
einen Betrag von 4,2 Mio. Franken bezahlt. Dieser Betrag
steht dem Museum auch schon im laufenden Jahr zur Verfü-
gung. Wir haben den entsprechenden Nachkredit vor nicht
allzu langer Zeit bewilligt.
Die Mehrheit der Finanzkommission steht dem Zentrum Paul
Klee positiv gegenüber und möchte, dass es optimal starten
kann. Wir werden aber den Eindruck nicht ganz los, dass bei
der Beurteilung dieses Kredits aus dem Lotteriefonds nicht
ganz mit derselben Elle gemessen wird, wie wenn er aus der
allgemeinen Staatskasse bezahlt werden müsste. Weil im
Fonds genügend Geld ist und deshalb kein anderes Gesuch
abgewiesen werden muss, sind wir dennoch gewillt, dem
Museum die bestmögliche Starthilfe zu geben. Ganz klar
möchten wir jedoch den Verantwortlichen zu bedenken ge-
ben, dass auch bei einem aussergewöhnlichen Projekt wie
dem Zentrum Paul Klee nicht einfach alles verlangt werden
kann. In einer Zeit der knappen Finanzen muss auch ein
Zentrum Paul Klee den Franken so effizient wie möglich ein-
setzen.
Wir haben unseren Antrag eingereicht, weil wir nicht ganz an
die Wirkung des Antrags der Geschäftsprüfungskommission
bezüglich des Sponsorings glauben. Wir werden die alljähr-
lich anfallenden Betriebskosten im Auge behalten müssen.
Es darf nicht sein, dass aufgrund der zusätzlichen Investitio-
nen von 8 Mio. Franken auch der jährliche Betriebsbeitrag
erhöht werden muss.
Noch ein Wort zur Formulierung «Kanton und Einwohnerge-
meinden» in unserem Antrag. Falls es dem Museum gelingt,
Bundesgelder oder Gelder der Burgergemeinde zu erhalten,
wäre das für die Finanzkommission natürlich in Ordnung. Wir
gehen davon aus, dass dank dieser besten Ausstattung auch
mehr Einnahmen generiert werden können. Herr Eberle hat
dies vorhin auch betont. Ich denke beispielsweise an Auf-
nahmen des Radios von Konzerten und Anlässen, wie sie in
der Begründung angeführt wurden. Auch könnten gezielt
Anlässe durch Sponsorenbeiträge unterstützt werden.
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Ich fasse zusammen. Die Finanzkommission steht mehrheit-
lich hinter dem Zentrum Paul Klee und hofft weiterhin auf
dessen positive Ausstrahlung. Die Finanzkommission schätzt
es gar nicht, dass «salamiredliwiis» immer noch mehr Geld
vom Kanton verlangt wird, und zwar zu einem Zeitpunkt, da
man eigentlich gar nicht mehr Nein sagen kann. Es ist der
Finanzkommission ein Anliegen, dass die Betriebskosten
nicht ausufern. Dieses Signal sollte der Grosse Rat mit der
Annahme unseres Antrags an die Leitung des Zentrums Paul
Klee aussenden. Die Finanzkommission hat das Geschäft –
ergänzt mit den vorliegenden Anträgen – mit 9 zu 3 Stimmen
bei 1 Enthaltung verabschiedet. Ich empfehle Ihnen im Na-
men der Finanzkommission, dies ebenfalls zu tun.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

%ODLVH� .URSI, Bern (JA!). Einleitend möchte ich Folgendes
festhalten: Die GBJA-Fraktion freut sich seit Jahren auf die
Eröffnung des Zentrums Paul Klee. Wir erachten das Muse-
um als eine sinnvolle und wichtige Bereicherung des Kultur-
platzes Bern. Allerdings gehörten wir bereits vor Jahren zu
denjenigen, die es gewagt haben, kritische Fragen zu diesem
Museumsbau zu stellen. Das muss hier auch gesagt sein. In
diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass man sich
vor nicht allzu langer Zeit einem generellen Häresie- oder
Ketzereiverdacht ausgesetzt fühlte, wenn man solche Fragen
stellte. Ich habe vorhin noch das Protokoll über die Debatte
zum entsprechenden Kredit aus dem Jahr 2000 nachgelesen.
Damals herrschte in diesem Saal eine ganz andere Stim-
mung. Eine solche Atmosphäre der Kritikfeindlichkeit ist dem
Kostenbewusstsein und der Transparenz selten zuträglich.
Ich komme deshalb nicht darum herum, nun nachträglich
mein Unverständnis darüber auszudrücken, dass es der
Grosse Rat letzten Dienstag nicht für nötig befunden hat, eine
kurze Diskussion über meine Motion betreffend die Verhinde-
rung einer Finanzierungslücke beim Zentrum Paul Klee zu
ermöglichen.
Der Regierungsrat stellt in Aussicht, die Oberaufsichtskom-
mission im April 2005 über allfällige Massnahmen zur Verhin-
derung einer solchen Finanzierungslücke zu informieren.
Aber um erfolgreich Gegensteuer geben zu können, bezie-
hungsweise allenfalls nötige Massnahmen einzuleiten, ist das
voraussichtlich zu spät. In diesem Sinne würde ich mir wün-
schen, dass in diesem Rat solche Diskussionen künftig dann
geführt werden, wenn wir effektiv noch etwas bewirken kön-
nen. Sie sollten nicht erst dann stattfinden, wenn man sich
über vollendete Tatsachen oder konkret über vorhandene
Finanzlöcher ärgern muss. Immerhin hat der Grosse Rat die
erwähnte Motion mehr oder weniger einstimmig überwiesen
und dem Regierungsrat damit einen klaren Auftrag erteilt. In
diesem Zusammenhang übergebe ich meinen zweiten
Wunsch nun der Polizeidirektorin, anstelle des Erziehungsdi-
rektors. Ich möchte den Regierungsrat eindringlich auffor-
dern, dafür zu sorgen, dass der entsprechende Bericht an die
Oberaufsichtskommission, respektive an den Grossen Rat,
nicht erst im April, sondern schon im Februar vorgelegt wird,
damit die nötigen Massnahmen rechtzeitig eingeleitet werden
können.
Nun komme ich zum vorliegenden Geschäft. Obwohl wir die
vorgesehene technologische Ausstattung des Zentrums Paul
Klee nicht in Frage stellen, stehen wir dem Antrag des Regie-
rungsrats mit einiger Skepsis und vielen Fragezeichen ge-
genüber. Weshalb? Mit dem beantragten Beitrag aus dem
Lotteriefonds sollen ausnahmslos Einrichtungs- und Ausstat-
tungsgegenstände, die zu einem Museum mit dem Kaliber
eines Zentrums Paul Klee gehören, finanziert werden. Wir
stellen in keiner Art und Weise in Frage, dass das Zentrum

Paul Klee über die vorgesehene multimediale Ausstattung –
namentlich über ein Audioguide-System – verfügen muss.
Ebenso streiten wir nicht ab, dass ein Konzertsaal über das
nötige Instrumentarium sowie eine Beschallungsanlage ver-
fügen soll. Aber wir haben Mühe mit der Argumentation des
Regierungsrats, wonach der entsprechende Betrag vor vier
Jahren noch nicht bekannt gewesen sei. Oder hat man im
Jahr 2000 tatsächlich einen Konzertsaal geplant, ohne an
eine Beschallungsanlage zu denken? Ging man beim Audito-
rium davon aus, dass es keine Bühnenbeleuchtung braucht?
Oder hat man damals ein Audioguide-System als unnötig
erachtet? Wusste man vor vier Jahren noch nicht, dass der
grösste Teil des Werks von Paul Klee aus empfindlichen
Arbeiten auf Papier besteht, die entsprechend sorgfältig be-
handelt werden müssen? Fragen über Fragen.
Wenn wir den Vortrag des Regierungsrats aus dem Jahr
2000 lesen, bekommen wir den Eindruck, ein wesentlicher
Teil der jetzt geplanten Ausgaben und Einrichtungen seien
bereits damals vorgesehen gewesen. Dies nährt unsere Be-
fürchtungen, es stehe beim Zentrum Paul Klee bezüglich der
Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins nicht zum
Besten, und zwar nicht nur hinsichtlich der Betriebskosten,
sondern auch schon bezüglich der Bauphase. Hierzu eine
Klammerbemerkung: Wäre die Sache nicht viel besser, wenn
dem Regierungsrat schon im November 2000 bekannt gewe-
sen wäre, dass aufgrund des «Grobkonzepts mit geringem
Detaillierungsgrad» erhebliche Folgekosten, beziehungswei-
se zusätzlicher Investitionsbedarf auf den Kanton zukom-
men? Die Frage nach der Kostentransparenz müssten wir
jedoch dann ebenso stellen.
Allerdings ändern diese paar Hässlichkeiten nichts an der
Tatsache, dass das Zentrum Paul Klee über eine ordentliche
multimediale Ausstattung verfügen muss, um auch die ange-
strebte Anziehungskraft entwickeln zu können. Aus diesem
Grund, und mit folgender Bedingung, stimmen wir dem vor-
liegenden Geschäft gleichwohl zu: Wir beantragen Ihnen die
Unterstützung des Ergänzungsantrags der Fiko. Wir sind
ausdrücklich der Meinung, die erhöhten Investitionskosten
dürften nicht zu einer Erhöhung der Betriebsbeiträge der
öffentlichen Hand führen. Mit dem Antrag der Finanzkommis-
sion, in Kombination mit der Motion, die wir am Dienstag
überwiesen haben, kann hier entsprechend vorgesorgt wer-
den. Allerdings müssen wir den Regierungsrat effektiv auch
in die Pflicht nehmen, damit die Aufträge, die wir jetzt erteilen,
auch tatsächlich erfüllt werden. Darauf werden wir den Finger
legen müssen.
Den Anträgen der Geschäftsprüfungskommission stehen wir
aus folgenden Gründen deutlich skeptischer gegenüber:
Grundsätzlich möchten wir das Zentrum Paul Klee motivie-
ren, zusätzliche Sponsoren zu gewinnen und auch einiges in
diese Arbeit zu investieren. Wir sollten das Zentrum Paul
Klee also nicht bestrafen, wenn diese Arbeiten erfolgreich
sind und zusätzliche Sponsoren gefunden werden. Deshalb
bitten wir Sie, den Antrag der Geschäftsprüfungskommission
zu Ziffer 5.6 abzulehnen. Auch der zweite Antrag, der vorgibt,
dass in den kommenden zehn Jahren keine weiteren Gesu-
che an den Lotteriefonds gestellt werden können, erachten
wir nicht als sehr zweckmässig. Aus unserer Sicht ist es
denkbar, dass das Zentrum Paul Klee in fünf oder sechs
Jahren mit einem durchaus unterstützungswürdigen Projekt
an den Lotteriefonds gelangt. Wir sehen daher nicht ein,
weshalb bereits jetzt festgehalten werden sollte, dass dies
nicht möglich ist. Viel wichtiger ist es für uns zu erreichen,
dass das Zentrum Paul Klee die Betriebskosten im Griff hat
und somit keine zusätzlichen Kosten auf den Kanton zukom-
men. Wir bitten Sie daher, dem entsprechenden Antrag der
Finanzkommission und anschliessend auch dem so abgeän-
derten Geschäft zuzustimmen.



Polizei + Militär 25. November 2004 – Morgen 1399

*HUKDUG� %DXPJDUWQHU, Ostermundigen (EVP). Es ist noch
nicht allzu lange her, da hat diese Geschichte das Land be-
wegt. Wir haben in der Schweiz in einer grossen Euphorie
gelebt, und man war der Meinung, es müsste wieder einmal
eine Landesausstellung gemacht werden. Man suchte grosse
Künstler, die planten und planten. Und schliesslich, erst nach
sehr langer Zeit, sprach man darüber, wer das bezahlen
werde. Diese Geschichte entwickelte eine Eigendynamik,
was unerfreuliche Auswirkungen hatte. Die EVP-Fraktion
möchte nicht, dass mit dem Zentrum Paul Klee ebenfalls eine
unerfreuliche Situation entsteht. Es wird nichts nützen, wenn
wir dann in ein paar Jahren in diesem Rat einander vorhalten,
was wir bereits heute hätten tun sollen, aber nicht getan ha-
ben. Darum muss die Sache verbindlich geregelt sein.
Auch wir freuen uns über das neue Zentrum Paul Klee, das
sicher eine grosse Bereicherung für die Stadt Bern und für
unser Land sein wird. Zu Beginn der Geschichte des Zen-
trums Paul Klee gab es ein Grobkonzept, das alles offen
liess, damit die künstlerischen Visionen nicht eingeschränkt
werden. Das mag sein Gutes und seine Berechtigung haben.
Aber es birgt auch gewisse Gefahren. Bereits jetzt, da es um
die Finanzierung geht, hat die Realität alle Verantwortlichen
eingeholt. Wie Blaise Kropf vorhin sagte, wurde erst bei der
Konkretisierung des Projekts festgestellt, dass die Angebots-
gestaltung in den Bereichen Vermittlung, Musik und For-
schung ausgebaut werden muss. Das hat auch uns gewurmt.
Unseres Erachtens kam diese Erkenntnis sehr spät. Auch
aus der Sicht der gesamten Philosophie des Museums spre-
chen wir hier über das Kernstück, das die Dynamik des Mu-
seumsbetriebs und letztlich auch den wirtschaftlichen Aspekt,
den man einfach ausser Acht lassen kann, prägen wird.
Die hohen zusätzlichen Investitionen müssen positive Aus-
wirkungen auf die jährlichen Betriebskosten haben. Das ist
auch unsere Meinung. Für die EVP-Fraktion ist es wichtig,
dass für die kommerziellen, aber auch für die nicht kommer-
ziellen Anlässe – das heisst, für die Benutzer der Räumlich-
keiten – marktgerechte und vor allem verbindliche Miettarife
festgelegt werden. Auch bei nicht kommerziellen Anlässen
sollen sich die Bedingungen nicht nach irgendwelchen ge-
genseitigen Zusagen, sondern nach klaren Vorgaben des
Stiftungsrats richten. Folgendes ist auch zu bedenken, auch
wenn die Diskussion darüber nicht ganz hierher gehört: Ob
der Preis von 16 Franken als Eintritt für den Besuch des
Museums gerechtfertigt ist oder nicht, ist auch wieder eine
Frage der Philosophie. Vielleicht müsste man dort auch noch
etwas über die Bücher gehen, besonders wenn man ver-
gleicht, welche Beträge man für den Eintritt bei Sportveran-
staltungen wie Eishokey-Matches oder Skirennen locker
ausgibt. Das zusätzlich beantragte Geld aus dem Lotterie-
fonds muss umso sorgfältiger investiert werden. Auch wenn
das Geld aus der Lotterie stammt, sollte man am Ende micht
sagen müssen: «Wie gewonnen, so zerronnen». Aus diesem
Grund unterstützt die EVP-Fraktion die Anträge der Ge-
schäftsprüfungskommission und der Finanzkommission.

3UlVLGHQW. Ich möchte Sie bitten, den Sprechern am Redner-
pult etwas besser zuzuhören..

%HDW�6FKRUL, Bern (SVP). In unserer Fraktion ist der Antrag,
für das Zentrum Paul Klee fast 8 Mio. Franken zu sprechen,
ausgiebig besprochen worden. Es wurde als störend emp-
funden, dass bereits vor der Eröffnung des Zentrums Zusatz-
kredite notwendig sind. Wenn man die Artikel zum Zentrum
Paul Klee in den Medien liest, kann man teilweise nur den
Kopf schütteln. Mit der Zusammenarbeit zwischen Kunstmu-
seum und Zentrum Paul Klee scheint es nicht zum Besten zu
stehen. Auch werden die Betriebskosten wahrscheinlich hö-
her ausfallen als geplant. Die Bevölkerung nimmt das ganze

«Gstürm» als sehr negativ wahr, und die Skeptiker sprechen
von «Salamitaktik». Es werden auch bereits Stimmen laut,
die sagen, hier entstehe nach der Kantonalbank und der
BLVK das nächste Fass ohne Boden. Es mag sein, dass die
Befürwortung des Zentrums Paul Klee nach heutigen Er-
kenntnissen ein Fehler war, oder das dabei Fehler gemacht
wurden.
Dennoch wird die überwiegende Mehrheit der SVP-Fraktion
dem Kredit zustimmen, damit man nicht noch grösseren
Schaden anrichtet, sondern dem Zentrum einen guten Start
ermöglicht. Denn eine Ablehnung wäre tatsächlich ein fal-
sches Zeichen. Einem zukunftsgerichteten Projekt, das weit
über die Landesgrenzen hinaus ausstrahlen soll, muss man
zu einem optimalen Start verhelfen. Der erste Eindruck muss
ein guter Eindruck sein, weil dies einen Einfluss auf die Be-
sucherzahlen hat. Sollte das Image schlecht gemacht wer-
den, werden Anstrengungen nötig sein, um das Image wieder
zu verbessern, und das wäre nicht ganz billig. Also, liebe
Kolleginnen und Kollegen, fassen Sie den Mut und helfen Sie
mit, positive Zeichen zu setzen. Der Kanton Bern braucht
auch im kulturellen Bereich Zukunftsvisionen mit internatio-
naler Ausstrahlung. Deshalb laden wir Sie ein, dem Kredit
zuzustimmen.
Der Planungserklärung der Finanzkommission stimmt die
SVP zu. Bei der Planungserklärung der GPK beantragen wir
ziffernweise Abstimmung. Der erste Punkt ist unbestritten.
Den zweiten Punkt werden einige ablehnen. Herr Kropf hat
bereits begründet, weshalb man dem nicht zustimmen sollte.
Es ist nicht sehr sinnvoll, den Einsatz einzelner Leute für den
Gewinn neuer Sponsorenbeiträge zu bestrafen, indem man
aus dem Lotteriefonds entsprechend weniger Geld gewährt.
Im Namen der SVP-Fraktion danke ich allen, die die Kunst
befürworten und den privaten Einsatz von 95 Mio. Franken zu
würdigen wissen.

0DULDQQH� 6WDXE�%HFFDUHOOL, Thun (FDP). Wir sind daran
gewöhnt und als Kanton weit herum dafür bekannt, dass wir
häufig Löcher aus der Vergangenheit zu stopfen und zu be-
raten haben. Hier haben wir eine der seltenen Chancen, in
die Zukunft und in die schönen Sinne zu investieren und dies
nicht aus der allgemeinen Kasse, sondern aus dem Lotterie-
fonds. Damit können wir helfen, eine moderne, zeitgemässe
technische Ausstattung zu finanzieren. Kanton und Stadt
Bern haben kürzlich im Schweizer Fernsehen nicht gerade
einen lösungsorientierten oder gar bärenstarken Eindruck
hinterlassen. Ich hoffe, Sie haben das gesehen. Wir zeigten
uns eher als jemand, der vor lauter Bäumen den Wald nicht
mehr sieht. Wenn man Probleme zu lösen hat, wie es bei uns
der Fall ist, muss man dies selbstverständlich tun. Aber wahr-
scheinlich ist der Grosse Rat hierfür das falsche Gremium.
Wir haben eine Aufgabenteilung, deshalb erwarte ich dies
von den Regierungen von Stadt und Kanton.
Hier liegt ein Projekt mit Seltenheitswert und von internatio-
naler Ausstrahlung vor. Darauf sollten und wollen wir uns
freuen. Das Zentrum Paul Klee gehört nach Bern – wohin
denn auch sonst. Gestern habe ich im «Bund» folgenden
Satz gelesen: «Das ZPK muss eine Destination werden, die
man gesehen haben muss, wenn man in Bern war.» Nein, es
muss umgekehrt sein: Man muss nach Bern kommen, um
das Zentrum Paul Klee zu sehen. Man muss einige Tage hier
bleiben. Und ich nehme an, wenn dann auch noch andere
schöne Gegenden des Kantons, beispielsweise das Berner
Oberland, besucht wird, hat niemand etwas dagegen. Stehen
wir uns also nicht mit Zaudern, Jammern und schlechter
Stimmung selber im Weg, sondern unterstützen wir das Pro-
jekt mit Vehemenz und Herzblut. Eine solche Gelegenheit
bietet sich nicht so bald wieder. Die FDP-Fraktion stimmt dem
Geschäft einstimmig zu. Dem Antrag der Finanzkommission
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stimmt sie grossmehrheitlich zu. Die Anträge der Geschäfts-
prüfungskommission lehnt die FDP-Fraktion grossmehrheit-
lich ab.

7KHUHVH�6DO]PDQQ�+lQ]L, Safnern (SP). Die Finanzen,  das
offene Geheimnis, Forderungen da und dort, kritische Prü-
fung im Gang, Betrieb wird massiv teurer: So lauteten die
Schlagzeilen in den letzten zwei Monaten zum Zentrum Paul
Klee in unseren Tageszeitungen. Das Zentrum Paul Klee
steht in diesem Rat nicht zum ersten Mal zur Diskussion, und
ich bin davon überzeugt, auch nicht das letzte Mal. Der Mil-
lionenbau wird uns bestimmt auch in Zukunft noch einige
Male beschäftigen. Als der Grosse Rat im November 2000
den Kredit von 23,8 Mio. Franken für das Zentrum Paul Klee
sprach, lag erst ein Grobkonzept mit geringem Detaillie-
rungsgrad vor. Bei der Entwicklung und Konkretisierung des
Projekts und insbesondere nachdem die Betriebsstruktur
festgelegt worden war, hat man festgestellt, dass die Ange-
botsgestaltung in den Betriebsbereichen Vermittlung, Musik
und Forschung ausgebaut werden muss. Es ist klar, eine
multimediale Ausstattung benötigt eine gewisse Infrastruktur
und Informatik-Systeme haben ihren Preis. Wenn sich der
Kanton Bern zudem im Bereich der Aufnahmen international
positionieren will, wie dies im Vortrag dargestellt wird, ist
dafür eine hochwertige elektroakustische Ausstattung nötig.
Dies alles kostet, wie wir sehen, sehr viel Geld.
Der Regierungsrat hat in seiner Antwort auf die Interpellation
von Regula Rytz im September von einem komplexen und
ambitiösen Vorhaben gesprochen. So etwas sei nicht frei von
finanziellen Risiken, insbesondere auf mittlere und längere
Frist hinaus. Gemäss der Antwort auf die Motion von Blaise
Kropf zur Finanzierungslücke ist die Erziehungsdirektion
gemeinsam mit den Verantwortlichen dabei, nach Lösungen
zu suchen, damit die Betriebskosten gesenkt werden können
– man spricht von 1,5 bis 2 Mio. Franken, und wie man ge-
stern lesen konnte, reicht auch das anscheinend nicht aus.
Dass die Senkung mit 80 bis 100 Freiwilligen erreicht werden
soll, die engagiert, qualifiziert und auch noch bereit sind, das
Dienstleistungsangebot des Zentrums Paul Klee während
eineinhalb bis zwei Jahren unentgeltlich zu unterstützen, hat
für mich einen etwas faden Beigeschmack. Ich hoffe, es wer-
den alle Anstrengungen unternommen, damit zusätzliche
Sponsorenbeiträge hereingeholt werden können, wie dies in
Ziffer 5.6 des Zusatzantrags der Geschäftsprüfungskommis-
sion verlangt wird. Wir unterstützen diesen Antrag und eben-
falls denjenigen zu Ziffer 5.5. Die SP-Fraktion stimmt auch
dem Antrag der Finanzkommission zu. Dass die Beiträge für
die Einrichtungen und Ausstattungen in der Höhe von knapp
8 Mio. Franken einmalig aus dem Lotteriefonds bezahlt wer-
den und in diesem Fonds genug Geld vorhanden ist, bleibt
ein schwacher Trost. Hoffentlich werden dann nicht kleinere
kulturelle Institutionen im Kanton Bern wegen des grossen
Zentrums Paul Klee leer ausgehen müssen. Sie sollen auch
in Zukunft noch Anrecht auf Beiträge aus dem Lotteriefonds
haben.

/LOR�/DXWHUEXUJ�*\JD[, Bern (GFL). Auch die GFL-Fraktion
stimmt dem Beitragsgesuch des Zentrums Paul Klee zu. Wir
würden es sehr schade finden, wenn nun kurz vor der Eröff-
nung am 20. Juni 2005 nicht nur der Mäzen, sondern auch
noch der Kanton für Unsicherheit und Schlagzeilen sorgen
würde. Ein solches Zentrum zu führen ist für den Standort,
das heisst für Gemeinde und Kanton Bern, eine Herausforde-
rung. Das ist klar. Deshalb ist sicher finanzielle Seriosität
gefordert. Die Betriebskosten dürfen nicht ausufern. Dafür
müssen alle Seiten sorgen, die an der Finanzierung beteiligt
sind, also auch die Stiftung. Das Zentrum muss jedoch von
Anfang funktionieren können, damit es die von ihm erwartete

Ausstrahlung auch wirklich zur Geltung bringen kann. Des-
halb wäre es wirklich schade, wenn man dem nicht zustim-
men würde. Ich habe aber nun gehört, dass alle mit dem
Beitragsgesuch einverstanden sind.
Das Zentrum soll die Wirkung haben, die man von ihm er-
wartet. Dafür ist die verlangte Einrichtung nötig. Das Zentrum
Paul Klee war von Anfang an als Paradepferd konzipiert.
Deshalb muss es nun auch als solches fertig gestellt werden.
Wir unterstützen das Beitragsgesuch, halten jedoch die An-
träge der GPK nicht für sehr förderlich. Dies gilt insbesondere
für den Antrag zu Ziffer 5.6. Wenn Sponsorenbeiträge abge-
zogen werden, wird das wahrscheinlich nicht gerade motivie-
ren, solche Beiträge hereinzuholen. Auch den Antrag der
GPK zu Ziffer 5.5 werden wir voraussichtlich ablehnen. Die
Fixierung auf zehn Jahre halten wir für falsch, denn es kommt
ja immer auch auf die Umstände an. Dem Antrag der Finanz-
kommission werden wir hingegen zustimmen. Es erscheint
uns richtig, wenn man von Anfang an ein Augenmerk darauf
richtet, dass die Betriebskosten nicht ausufern. In diesem
Sinne wünschen wir dem Zentrum Paul Klee einen guten
Start und hoffen, dass die Wellen im Schöngrün tatsächlich
Wellen schlagen werden, aber lieber nicht im finanziellen
Bereich.

0DUJULW� :LGPHU�.HOOHU, Büren a.A. (SP), Präsidentin der
Geschäftsprüfungskommission. Die Voten von Herrn Kropf,
Herrn Schori, Frau Staub und auch von Lilo Lauterburg zu
den Anträgen der GPK haben mir gezeigt, dass man an-
scheinend nicht ganz auf dem neusten Stand der Informatio-
nen ist. Unser Zusatzantrag zu Ziffer 5.5 entspricht einer
Abmachung zwischen dem Zentrum Paul Klee und der Poli-
zeidirektorin, die beim Ausarbeiten des Kredits getroffen
wurde. Man hat gesagt, alles, was man jetzt noch in das
Zentrum investieren wolle, komme nun auf den Tisch. Es
wurde ein Gesamtkredit gemacht. Danach sollen aus dem
Lotteriefonds keine Gelder mehr in dieses Gebäude investiert
werden. Uns reichte dieses Versprechen nicht aus. Deshalb
haben wir diesen Zusatzantrag formuliert. Damit weiss der
Grosse Rat Bescheid, und die Abmachung ist klar festge-
schrieben.
Dasselbe gilt für den zweiten Antrag. Ursprünglich hatte man
gehofft, man werde auch die 8 Mio. Franken für die Ausstat-
tung aus Sponsorenbeiträgen bezahlen können. Anlässlich
einer Kommissionssitzung hat die Stiftung der Geschäftsprü-
fungskommission versprochen, dass sich der Beitrag aus
dem Lotteriefonds, den wir jetzt für diese Anlagen beschlie-
ssen, senken wird, wenn entsprechende Sponsorenbeiträge
hereingeholt werden können. Wie können wir kontrollieren,
ob überhaupt versucht wird, Sponsorenbeiträge für die jetzt
geplanten Anlagen hereinzuholen? Das können wir nur, wenn
im Jahresbericht eine entsprechende Berichterstattung er-
folgt. Deshalb wird die Stiftung nicht bestraft, wenn sie ver-
sucht, Sponsorenbeiträge für das Zentrum Paul Klee zu ge-
winnen, wie das in verschiedenen Voten gesagt wurde. Es
geht vielmehr um ein Versprechen, dass wir schriftlich fixiert
haben wollen. Das sind die Gründe für die beiden Anträge.
Ich bitte Sie um deren Unterstützung.

3HWHU�(EHUKDUW, Erlenbach (SVP). Ich habe bereits im Jahr
2000 Nein gesagt, und zwar nicht, weil ich Bern diese Attrak-
tion missgönne, sondern weil ich immer skeptisch bin, wenn
ein Geschenk von 50 Mio. Franken auftaucht und niemand an
die Folgekosten denkt. Die sieben Neinstimmen wurden da-
mals in der Presse negativ gewürdigt. Heute ist aber das
eingetreten, was eintreten musste. Das Geld reicht nicht aus,
um das zu bauen, was bereits im Jahr 2000 im Vortrag auf-
geführt war: Die elektronische Hilfe, die heute für ein Museum
nötig ist. Im Vortrag war sie schon einmal vorgesehen. Sie
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war teilweise auch budgetiert, aber das hat nicht ausgereicht.
Dieses Mal hat man es eigentlich genau gleich gemacht wie
im Jahr 2000. Man hat das Geschäft sorgfältig vorbereitet,
damit es auch angenommen wird. Man hat dafür gesorgt,
dass weiterhin ein Regierungsrat im Stiftungsrat Einsitz hat.
Man hat ebenfalls dafür gesorgt, dass ein Stadtpräsident
Einsitz hat. Damit sind genug gewichtige Persönlichkeiten
dabei, um abzusichern, dass die Gelder auch in Zukunft flie-
ssen werden. Im Gegensatz zum Jahr 2000 werde ich mich
jetzt zu diesem Geschäft äussern.
Aus meiner Sicht machen wir jetzt das, was wir zu Beginn der
Woche im Rahmen der BLVK-Debatte verurteilt haben. Wir
schiessen nämlich einer Firma Geld ein, und wenn das nicht
ausreicht, schiessen wir nach. Man hat gesagt, genau das
wolle man nicht tun. Das tun wir aber jetzt gerade wieder. Für
mich ist dies ein Paradebeispiel dafür, weshalb die Bürger
auch in Zukunft kein Vertrauen in die Politik haben werden.
Anfang dieser Woche setzen wir eine PUK ein, und Ende der
Woche zeigen wir auf, dass wir wieder genau dasselbe tun
wollen. Und damit das niemand merkt, geben wir eine mehr
oder weniger gute Planungserklärung ab, womit wir eine
«Pfläschterli-Politik» betreiben. Sie werden nun bald ein feu-
riges Votum von Frau Andres hören, wonach das Museum
pure Wirtschaftsförderung sei und weltweite Ausstrahlung
haben werde. Ich nenne Ihnen dagegen kühl die Zahlen der
Subventionen, die Sie ebenfalls zu Beginn der Woche gehört
haben. Bei der Kunsthalle Bern wird jeder Besucher mit 112
Franken subventioniert. Beim Kunstmuseum sind es 90 Fran-
ken und beim Stadttheater 174 Franken. Beim Kleemuseum
wird sich das Resultat noch herausstellen. Ich nehme jedoch
nicht an, es werde viel besser sein. Ich mache mir aber keine
Illusionen: Der Rat wird dieses Weihnachtsgeschenk vertei-
len, und das künftige Vertrauen in die Politik wird einmal
mehr kleiner. Ich beantrage Abstimmung unter Namensauf-
ruf.

+DQV�-|UJ�3ILVWHU, Zweisimmen (FDP). Mich stört, wenn bei
diesem Geschäft gesagt wird, das Geld komme ja aus dem
Lotteriefonds. Auch Geschäfte, für die das Geld aus dem
Lotteriefonds fliesst, sollen kritisch hinterfragt werden. Das
Zentrum Paul Klee ist für Stadt und Kanton Bern, aber auch
für das Berner Oberland sicher eine gute Sache. Das sehe
ich ein. Wenn wir das Zentrum richtig verkaufen, wird auch
das Berner Oberland davon profitieren können. Sicher wer-
den andere, kleinere Gesuche an den Lotteriefonds weiterhin
berücksichtigt werden können, wenn wir die 7,9 Mio. Franken
bewilligen. Denn es war auch das Anliegen einzelner Mitglie-
der der GPK, dieser Kredit dürfe nicht auf Kosten des ländli-
chen Raums gehen. Ich kann daher den Grossrätinnen und
Grossräten aus dem ländlichen Raum Folgendes sagen:
Gemäss der Liste, auf welcher festgehalten ist, wer in den
letzten Jahren Geld erhalten hat, kommt der ländliche Raum
nicht zu kurz. Auch kulturelle Anlässe im ländlichen Raum
erhalten Beiträge. Beispielsweise hat auch die SAC-Hütte
Wildstrubel über 400 000 Franken erhalten. Das müssen wir
zur Kenntnis nehmen. Deshalb bitte ich Sie, dem Kredit für
das Zentrum Paul Klee zuzustimmen.

+DQV�8OULFK� 6DO]PDQQ, Oberburg (SVP). Ich komme nicht
nach vorne, um zu wiederholen, was bereits gesagt wurde.
Es wurde bisher mehr für als gegen das Geschäft gespro-
chen. Mir ist an den Voten jedoch aufgefallen, dass alle Be-
fürworter auch Bedenken geäussert haben. Alle haben ir-
gendwelche Bedenken, aber man stimmt dem Kredit dennoch
einfach zu. Ich kann mich erinnern: Als wir das erste Mal
darüber gesprochen haben, habe ich in unserer Fraktion ein
wenig gegen das Geschäft gesprochen. Daraufhin habe ich
vom ehemaligen Finanzdirektor «uf d Ohre übrcho», so dass

ich mich danach fast nicht mehr getraut habe, dagegen zu
sprechen. Jetzt wird es auch gleich so sein, wie vorhin gesagt
wurde: Unsere Polizeidirektorin wird sich gleich mit Feuer und
Flamme dafür aussprechen. �+HLWHUNHLW� Sie wird sagen, das
Geld komme achtfach zurück. Das habe ich einmal gehört.
Ob das tatsächlich achtfach zurückkommt und ob die Wirt-
schaft wirklich so viel erhält, kann man aus meiner Sicht noch
gar nicht beweisen. Ich weiss nur, dass offenbar der jährliche
Beitrag, das heisst, die vorgesehenen 4,2 Mio. Franken, die
der Kanton jedes Jahr investiert, nicht ausreichen werden.
Deshalb bin ich im Prinzip dagegen.
Ich sage es ganz klar. Ich werde dem Kredit nicht zustimmen.
Dies jedoch noch aus einem anderen Grund. Vorhin wurde
der Lotteriefonds erwähnt. In diesem Fonds ist genug Geld
vorhanden, aber offenbar nur für hohe Beträge und für öffent-
liche Institutionen. Die SAC-Hütte, die erwähnt wurde, ist
nicht in privatem Besitz. Ich kann aus Erfahrung sagen: Wenn
geschützte Objekte erneuert oder umgebaut werden, ist man
sehr zurückhaltend mit Geld aus dem Lotteriefonds. Es wäre
gut, wenn man dort auch ein wenig grosszügiger wäre und
sagen würde, man unterstütze auch dies. Ich sage nicht, das
Geld fliesse nicht in den ländlichen Raum. Das meine ich
nicht. Aber an die Privaten, denen die schützenswerten Ob-
jekte gehören – zumeist aufoktroyiert, weil sie in dem Plan
enthalten sind – sollte auch ein wenig Geld fliessen. Man
sollte damit zumindest nicht so zurückhaltend sein. Wenn
garantiert würde, dass man diesbezüglich in Zukunft auch
etwas offener ist, könnte man sich die Sache noch einmal
überlegen. Für mich ist hier die Unsicherheit jedoch zu gross.
Deshalb bitte ich Sie, den Kredit abzulehnen.

7KRPDV� +HXEHUJHU, Oberhofen (GFL). Wer mich kennt,
weiss, dass ich nicht hier vorne stehe und sage, ich wolle den
Kredit ablehnen. Kredite für Kulturanliegen lehne ich mit Si-
cherheit nicht ab. Ich stehe voll und ganz hinter dem vorge-
schlagenen Kredit. Ich muss allerdings ein Aber anbringen.
Sie können der Botschaft entnehmen, was mit den Lotterie-
fondsgeldern alles in das Zentrum Paul Klee hineingebracht
wird. Das ist sehr eindrücklich und imposant. Es ist auch sehr
zukunftsgerichtet und kann sehr publikumswirksam sein.
Damit kann und muss sogar ein grösserer Publikumsauf-
marsch generiert werden. Das ist zu begrüssen. Es ist vorge-
sehen, das Feinste vom Feinsten zu installieren. Und genau
dabei zeigt sich ein Problem, das nicht heute, aber vielleicht
später auftauchen wird. Es wird sehr viel Elektronik in das
Museum hineingepumpt. Das ist zum Teil sicher berechtigt.
Ich wage nicht zu sagen, es sei nicht alles berechtigt. Aber
aufgrund der heute bestehenden technischen Lage muss die
Elektronik ungefähr in fünf bis sieben Jahren erneuert wer-
den. Und dies vermutlich zum selben Preis, wie sie heute in
der Anschaffung kostet, oder gar zu einem höheren Preis. Es
geht nicht, dass man einfach eine CD kopiert und dann die
neue CD verwendet. Heute muss nach fünf bis sieben Jahren
meist die gesamte Software erneuert werden. Das kostet
Geld. Das müssen wir bedenken. Ob die Betriebskredite
ausreichen, ist eine andere Frage. Trotzdem bitte ich Sie,
dem Kredit zuzustimmen.
Das zweite Aber steht weniger für «hard Facts» als für etwas
mehr Sensibilität. Die Paul-Klee-Stiftung hat im Umgang mit
den sehr sensiblen Kunstwerken von Paul Klee viel Gefühl
und Sensibilität gezeigt. Das hat der Paul-Klee-Sammlung
sehr genützt und war auch im Sinn und Geist des Künstlers.
Nun muss das Zentrum Paul Klee aus meiner Sicht sehr gut
aufpassen, dass diese Werke nicht durch den hochtechni-
sierten «Approach» überfahren werden. Ich hoffe, man werde
das denjenigen sagen können, die im Zentrum Paul Klee
arbeiten werden. Natürlich braucht man eine gewisse techni-
sche Anlage, um dem Publikum gerecht zu werden. Aber
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damit sollen die sensiblen Werke nicht überfahren werden.
Das hat nicht mit Geld, sondern mit einer gewissen Sensibi-
lität zu tun. Ich bitte Sie, dem Kredit zuzustimmen.

-�UJ�(EHUOH, Grossaffoltern (SVP), Sprecher der Geschäfts-
prüfungskommission. Zunächst eine formelle Bemerkung:
Nicht alles, was von der Finanzkommission und der Ge-
schäftsprüfungskommission kommt, ist eine Planungserklä-
rung. Es wurden konkrete Anträge gestellt. Wie Sie sehen,
sind in den Unterlagen zu diesem Geschäft auf der letzten
Seite des Beschlussesentwurfs unter Ziffer 5 Bedingungen
aufgeführt. Der Antrag der GPK will diese Liste um die Ziffern
5.5 und 5.6 erweitern. Die Finanzkommission hat ihren An-
trag auch mit 5.5 numeriert, aber er würde dann allenfalls zu
5.7, je nachdem, in welcher Reihenfolge numeriert wird. Es
handelt sich hier also um konkrete Anträge, nicht um Pla-
nungserklärungen.
Ich hatte eine Differenz zur Aussage von Frau Bernhard hin-
sichtlich des Betriebskonzepts. Im Vortrag 2000 war das
Betriebskonzept wohl mit Museumsstrasse, Konzertsaal und
so weiter erläutert. Aber was es dafür alles braucht, war da-
mals noch nicht im heute bestehenden Detaillierungsgrad im
Vortrag enthalten. Zu den Betriebskosten. Gemäss Auskunft
der Zentrumsleitung sind entsprechende Betriebskosten im
Budget enthalten, die wegen der komplizierten Informatik-
und Elektronikanlage anfallen, wie sie Herr Heuberger ange-
sprochen hat.
Es wurde mehrfach vom optimalen Start, den bestmöglichen
Voraussetzungen und so weiter gesprochen. Herr Schori
sprach vom ersten Eindruck. Das ist ja eigentlich auch der
Sinn dieses Antrags. Bei der Eröffnung muss alles vorhanden
sein, damit der erste Eindruck gut ist. Deshalb kann man die
Anschaffungen nicht nach und nach tätigen. Das wurde in der
Geschäftsprüfungskommission auch diskutiert. Wie Frau
Widmer erwähnt hat, kam dabei das Zentrum gemeinsam mit
der Regierung zur Überzeugung, dass man jetzt, in einem
Aufwisch, alles präsentiert, um optimale Startvoraussetzun-
gen zu schaffen. Ich bitte Sie daher nochmals, dem Kredit
und den entsprechenden Zusatzanträgen zuzustimmen.

3UlVLGHQW. Frau Bernhard verzichtet auf das Wort.

'RUD�$QGUHV� Polizei- und Militärdirektorin. Ich möchte mich
zuerst zum Votum von Herrn Salzmann äussern. Er sagte,
man sollte auch den Privaten, die geschützte Objekte besit-
zen und etwas von der Denkmalpflege erhalten, etwas mehr
zukommen lassen. Dazu kann ich Folgendes sagen: Der
Denkmalpfleger stellt uns einen Antrag, und was er bean-
tragt, zahlen wir aus.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu feurig werde,
denn jetzt komme ich auf das eigentliche Geschäft zu spre-
chen. Es geht um Paul Klee. Er war, wie ich gelernt habe,
nicht nur Maler. Er war auch Musiker und Kunstvermittler.
Zudem habe ich, als ich in Amerika und in Deutschland war,
festgestellt, dass man eigentlich in jedem Museum ein Werk
von Klee findet. Hier geht es also etwas, das weltweit bereits
einen Namen hat. Ich glaube, diese Chance müssen wir
nutzen. Gemeinsam mit der Regierung bedaure ich persön-
lich sehr, dass man nicht alle Gemälde, die in öffentlichem
Besitz sind, bereits auf die Eröffnung hin ins Zentrum Paul
Klee überführt. Es kann ja dann nicht sein, dass wir irgendwo
im Raum Bern noch weitere Kleeausstellungen haben. Die
Gemälde sollten im Zentrum Paul Klee sein. Dabei geht es
aber nicht um Werke, die in privaten Stiftungen sind, sondern
um solche in öffentlichem Besitz. Die Regierung ist über-
zeugt, dass man sie noch wird zusammenführen können.
Wie bereits gesagt wurde, haben die Befürworter immer auch
kritische Fragen gestellt. Das ist auch gut so. Ich darf Ihnen

sagen, dass ich in diesem Geschäft unabhängig bin. Ich bin
in keinem Gremium und habe mich, ausser als Regierungs-
mitglied, bis anhin nicht mit dem Zentrum Paul Klee befasst.
Nun wurde aber ein Gesuch an den Lotteriefonds gestellt. Ich
habe dieses kritisch hinterfragt. Dabei hiess es, man könnte
gewisse Dinge auch erst in vier oder fünf Jahren realisieren.
Ich sagte jedoch, dass dies aus meiner Sicht tatsächlich das
dümmste wäre, was man tun könnte. Denn wenn das Muse-
um eröffnet wird, kommen Journalisten, und es wird im Aus-
land darüber berichtet. Also muss zu diesem Zeitpunkt das
Audio-guide-System vorhanden sein. Dann kann man beim
Eingang ein entsprechendes Gerät holen und sich, begleitet
von Kommentaren in verschiedenen Sprachen, die Bilder
ansehen. Man könnte das auch erst in drei, vier Jahren ein-
führen, aber das wäre aus meiner Sicht falsch. Dasselbe gilt
für den Internet-Auftritt.
Sie können den Unterlagen entnehmen, dass für das Audito-
rium bereits eine Beschallungsanlage vorgesehen war und
wie viel diese gekostet hätte. Aber mit der vorgesehenen,
gewöhnlichen Beschallungsanlage wäre es nicht möglich, in
diesem Raum klassische Konzerte zu veranstalten. Das
Schweizer Radio und das Schweizer Fernsehen könnten mit
dieser Anlage keine Aufnahmen machen. Deshalb habe ich
auch dieses Begehren unterstützt. Wenn wir schon ein Audi-
torium haben und man uns Musikstücke von Paul Klee zur
Aufführung übergeben hat, müssen wir das Auditorium so
gestalten, dass klassischen Konzertaufführungen aus dem
Zentrum Paul Klee von Radio und Fernsehen aufgenommen
und ausgestrahlt werden können. Das wurde also hier nicht
einfach bei der Planung vergessen. Wir sagen vielmehr: Um
das Zentrum noch besser nutzen und seine Attraktivität stei-
gern zu können, müssen wir dies tun.
In dieser ganzen Sache gibt es zwei «Player». Die «Maurice
E. and Martha Müller Foundation» (MMMF) ist für den Bau
verantwortlich. An sie gingen die ersten 10 Mio. Franken aus
dem Lotteriefonds. Sie war es auch, die den Standard der
Beschallungsanlage festlegte. Das Übliche war aus ihrer
Sicht ausreichend. Das Zentrum betreiben wird die Stiftung
Zentrum Paul Klee. Die Stiftung wird also das nutzen, was die
MMMF erstellt. Die Millionen, die Sie jetzt sprechen werden,
gehen somit an die Stiftung Zentrum Paul Klee. Sie wird den
«Upgrade» vornehmen, damit wir von Anfang an attraktiv
sind und uns weltweit einen Namen machen können. Wenn
uns das gelingt, dürfen wir in zehn Jahren vielleicht auch
sagen: Gut, dass wir dies unterstützt haben. Ich kann Ihnen
versichern, mit den Informationen, über die ich zu diesem
Zeitpunkt verfüge, stehe ich voll hinter diesem Geschäft. Ich
denke, so ermöglichen wir dem Zentrum Paul Klee einen
guten Start. Über welche Informationen wir in vier oder fünf
Jahren verfügen werden, das wissen wir jeweils auch bei
anderen Geschäften nicht. Ich bitte Sie, das Geschäft zu
unterstützen.
Zu den Anträgen. Der Geschäftsprüfungskommission habe
ich bereits mitgeteilt, dass wir mit dem Antrag zu Ziffer 5.5
einverstanden sind. Zu den Sponsorenbeiträgen. Wenn
Sponsoren wissen, dass das Geld für eine Sache gesichert
ist, würden sie vielleicht noch Geld für eine andere Sache
geben. Sie können das so festhalten, aber aus meiner Sicht
kann man es auch weglassen.
Zum Antrag der Finanzkommission von Frau Therese Bern-
hard-Kirchhofer. �+HLWHUNHLW� Einige von Ihnen wissen, wes-
halb ich das so sage. Ich habe kürzlich bei einer anderen
Gelegenheit gesagt, irgendein Bernhard Kirchhofer habe
noch einen Antrag gestellt. Dieser Antrag stammt also von
Frau Therese Bernhard-Kirchhofer, und ich möchte mich
nochmals dafür entschuldigen, dass ich damals einen Bern-
hard Kirchhofer gesucht habe. �+HLWHUNHLW� Ich bitte Sie, den
Antrag abzulehnen. Bei der Investition, von der wir hier spre-
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chen, geht es um einen «Upgrade» von Sachen, die man
ohnehin gemacht hätte, jedoch nicht in dieser Qualität und
mit diesem Nutzen. Es würde daher sehr schwierig, dies
auseinander zu halten. Wir sind der Überzeugung, es werde
sogar mehr Einnahmen geben, weil wir das Auditorium mehr
vermieten können, wenn dort klassische Konzerte veranstal-
tet werden können. Ich bitte Sie daher, den Antrag der Fi-
nanzkommission abzulehnen.

3UlVLGHQW. Wir können das Geschäft bereinigen. Wir stimmen
einzeln über die Zusatzanträge ab. Anschliessend stimmen
wir unter Namensaufruf über das Geschäft als Ganzes ab.
Zunächst befinden wir über die Zusatzanträge der Ge-
schäftsprüfungskommission.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GPK Ziffer 5.5 145 Stimmen
Dagegen 26 Stimmen

8 Enthaltungen

Für den Antrag GPK Ziffer 5.6 69 Stimmen
Dagegen 94 Stimmen

19 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Als nächstes stimmen wir über den Antrag der
Finanzkommission ab.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag Finanzkommission 117 Stimmen
Dagegen 54 Stimmen

9 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Wir kommen nun zur Abstimmung über das Ge-
schäft, für die Namensaufruf verlangt wurde und das dem
fakultativen Referendum untersteht. Wir befinden zunächst
darüber. Das Quorum beträgt 35 Stimmen.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 98 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für Annahme des Geschäfts 2784/2004 stimmen: Aebersold,
Aeschbacher (Gümligen), Aeschlimann, Anderegg, Andres,
Balmer, Barth, Baumgartner, Beeri-Walker, Berberat, Berna-
sconi, Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Bieri (Goldiwil), Bieri
(Spiez), Blanchard, Blank, Blaser, Bolli Jost, Buchs, Bühler,
Bula, Burkhalter (Linden), Burkhalter-Reusser, Bütler, Contini,
Eberle, Erb, Etter, Fässler-Schärer, Feller, Fischer (Lengnau),
Fischer (Meiringen), Fritschy, Fuchs, Gagnebin, Gerber-
Boillat (Bienne), Giauque, Gilgen-Müller, Gnägi, Graber,
Gresch, Guggisberg, Haas, Hadorn, Hänni (Kirchlindach),
Hänni (Köniz), Hänsenberger-Zweifel, Häsler, Hess (Münsin-
gen), Hess (Stettlen), Hess-Güdel, Heuberger, Hofer, Hof-
mann, Huber, Hufschmid, Indermühle, Käser (Langenthal),
Käser (Meienried), Käser (Münchenbuchsee), Kilchherr,
Kneubühler, Koch, Kohler-Jost, Kropf, Küng, Küng-Marmet,
Kunz (Diemtigen), Künzler, Künzli, Kurt, Kurth, Lack, Lagger,
Lauterburg-Gygax, Lecomte, Löffel, Loosli-Amstutz,
Lörtscher, Lüthi, Markwalder, Marti Anliker, Matti, Meyer,
Morgenthaler, Moser, Mosimann, Müller (Thun), Ochsner,
Oesch, Oppliger, Pauli (Nidau), Pauli (Schliern), Pfister,
Portmann, Ramseier, Renggli, Rérat, Rhyn, Rickenbacher,
Ryser, Rytz, Sägesser, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schä-
rer, Schiltknecht, Schnegg, Schnyder Zysset, Schori (Bern),
Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Bern), Siegenthaler (Rüti
b.Büren), Sommer, Spring, Stalder, Stalder-Landolf, Staub-
Beccarelli, Sterchi, Streiff-Feller, Struchen-Schwab, Stucki-

Mäder, Suter, Sutter (Niederbipp), Tanner, Tiefenbach, von
Allmen (Gimmelwald), von Allmen (Thun), von Ballmoos, von
Siebenthal, Wälti-Schlegel, Wasserfallen, Wenger-
Schüpbach, Widmer (Bern), Widmer (Wanzwil), Widmer-
Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zryd, Zwahlen
(141 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aebischer, Aeschbacher (Bätterkinden),
Bieri (Oberbipp), Bommeli, Brand, Burn, Eberhart, Ernst,
Friedli, Haldimann, Hänni (Thun), Kaiser, Kunz (Burgdorf),
Leuenberger, Michel (Brienz), Michel (Lyss), Riesen, Salz-
mann, Schneider, Schneiter, Schori (Spiegel), Steiner, Stu-
der, Wiedmer (24 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aellen, Antener, Balli-Straub,
Bornoz Flück, Brönnimann, Burkhalter (Rümligen), Frainier,
Gerber (Gohl), Grunder, Jaggi, Landolt, Messerli, Müller (Zä-
ziwil), Rufer-Wüthrich, Schwarz, Seiler, Wälchli-Lehmann,
Zuber (18 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Astier, Boss, Devaux Stilli, Gfeller, Grossen,
Hostettler, Jenk, Pardini, Pulver, Reber, Rösti, Schürch,
Staub-Lerch, Stauffer, Stucki, Sutter (Biel) (16 Ratsmitglie-
der).

Präsident Heinz Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Sie haben das Geschäft mit 141 gegen 24 Stim-
men bei 18 Enthaltungen angenommen.

$PW� I�U�0LJUDWLRQ�XQG�3HUVRQHQVWDQG��8P]XJ�GHV�=LYLO�
VWDQGVDPWHV� LP� .UHLV� %LHO� �� %LHQQH�1LGDX�� 1DFKNUHGLW
�����PLW�YRU]HLWLJHU�%HZLOOLJXQJ�GXUFK�GHQ�5HJLHUXQJVUDW
Beilage Nr. 38, Geschäft 2422/2004

Stillschweigend genehmigt

208/04
0RWLRQ�6FKRUL��%HUQ��693��±�7UDLQLQJVIHOGHU�I�U�GHQ�%6&
<RXQJ�%R\V
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����6HSWHPEHU�����

Im Laufe des nächsten Jahres kann der BSC Young Boys
das neue Fussballstadion beziehen. Mit dem 2. Tabellenplatz
in der Super League hat die 1. Mannschaft in der letzten
Saison auf eindrückliche Art und Weise bewiesen, dass sie
den Umzug ins neue Stade de Suisse Wankdorf verdient. Der
BSC Young Boys ist eines der sportlichen Aushängeschilder
der Bundeshauptstadt und des Kantons Bern zugleich.
Der Stadtrat hat auf Antrag des Gemeinderats am 2. Sep-
tember 2004 die dringliche Motion der Fraktion SVP/JSVP,
«Trainingsfelder für den BSC Young Boys» mit überwältigen-
dem Mehr (53 Ja / 1 Nein / 7 Enthaltungen) überwiesen.
Dabei wurde der Gemeinderat beauftragt, dem Stadtrat eine
Vorlage vorzulegen, aus welcher hervorgeht, wo drei bis vier
umzäunte Trainingsfelder dem BSC Young Boys zur Verfü-
gung gestellt werden können, damit alle Mannschaften (inkl.
Nachwuchsmannschaften) in der Nähe des neuen Stadions
trainieren können.
Der Antwort des Gemeinderats konnte entnommen werden,
dass ein Projekt auf der Kleinen Allmend erarbeitet wurde,
welches nur noch die Zustimmung des Regierungsrats benö-
tigt, damit es weiter voran getrieben werden kann. Dabei geht
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es um einen Waffenplatzvertrag mit dem Bund, welcher noch
einige Jahre Gültigkeit hat und der Kanton nicht gewillt ist,
über eine vorzeitige Auflösung zu verhandeln.
Die Stadt Bern und der BSC Young Boys sind sich einig,
dass die Kleine Allmend der ideale Standort für Trainingsfel-
der ist. Seit dem letzten Donnerstag teilt auch die Mehrheit
des Stadtrats diese Auffassung.
Aus diesen Gründen beauftrage ich den Regierungsrat, sofort
Verhandlungen mit dem VBS und der Stadt Bern aufzuneh-
men, um den Waffenplatzvertrag auf der Kleinen Allmend
aufzulösen und nach Alternativen für einen neuen Standort
zu suchen. Damit kann gewährleistet werden, dass in naher
Zukunft der BSC Young Boys in der Nähe des Stade de
Suisse Wankdorf trainieren kann. Zudem sind für die Euro 08
so oder so geeignete Trainingsfelder bereit zu stellen.
(Weitere Unterschriften: 30)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Regierungsrat hat die Rahmenbedingungen zum Ent-
wicklungsschwerpunkt Wankdorf massgeblich mitgeprägt und
verfolgt aufmerksam den weiteren Verlauf der Umsetzung.
Dabei beurteilt er die Interessen aus verschiedensten Blick-
winkeln. Es ist unbestritten, dass der Fussballclub BSC
Young Boys auf optimale Trainingsbedingungen angewiesen
ist. Dabei spielt es jedoch keine wesentliche Rolle, ob die
Trainingsfelder in unmittelbarer Nähe des Stadions liegen
oder ob ein alternativer Standort an der Peripherie genutzt
wird. Deshalb fällt die Beurteilung der Erfordernisse aus Sicht
des Regierungsrats anders aus als jene des Motionärs. Mit
der Mantelnutzung von Stadien sind naturgemäss Interes-
senkonflikte vorprogrammiert. Aus betrieblichen Überlegun-
gen ist der Wunsch nach einer optimalen Auslastung der
bestehenden Infrastruktur nachvollziehbar, doch sieht der
Regierungsrat seine Aufgabe vielmehr darin, den Interessen
aller Betroffenen gleichermassen Beachtung zu schenken.
Die Kleine Allmend wird heute von drei Sportvereinen für das
Hornussen intensiv genutzt – und zu deren Lasten auch un-
terhalten. Weiter bietet das Areal Trainingsmöglichkeiten für
einen kynologischen Verein, und auch die BEAexpo greift
regelmässig auf diese Platzressourcen zurück (Parkplätze
BEA, Ornaris, etc.). Nicht zuletzt beanspruchen die Familien-
gärten Platz. Eine Umzonung des Areals hätte unweigerlich
die teilweise Verdrängung der heutigen Nutzer zu Folge.
Die Stadt Bern hat im Rahmen eines Studienauftrages im
ersten Halbjahr 2004 ein «Nutzungs- und Gestaltungskonzept
Allmenden» erarbeiten lassen, welches die Ansätze der mul-
tifunktionellen Nutzung für beide Allmenden weiter entwickelt
und eine städtebaulich und landschaftsarchitektonisch quali-
tativ hochstehende Freiraumanlage anstrebt. In einzelnen
Bereichen sind zwar Lösungsansätze für das partnerschaftli-
che Nebeneinander vorhanden (Doppelnutzung Fussballfeld
– Parkplätze, Naherholung, Familiengärten, etc.), doch dürf-
ten aus der Sicht von YB die damit verbundenen zeitlichen
Nutzungseinschränkungen für den Trainingsbetrieb nicht
unproblematisch sein. Die Einbindung zahlreicher interes-
sierter Kreise ins Beurteilungsgremium zum Studienauftrag
Allmenden (Leitung: Stadtgärtnerei) und die Berücksichtigung
möglichst vieler Nutzerinteressen haben sicher zur Ent-
schärfung des Konfliktpotentials beigetragen. Dennoch muss
im Planungsprozess mit einer Vielzahl von Einsprachen ge-
rechnet werden. Die Umsetzung der Projektstudie wäre auch
für die Anlieger mit weitreichenden Konsequenzen verknüpft.
Nebst der Belastung des Quartiers durch den Mehrverkehr
dürfte insbesondere die zwangsweise zu installierende Flut-
lichtanlage den Widerstand der Bevölkerung hervorrufen.
Bereits kurz nach Bekannt werden der ersten Projektskizzen

haben Anwohner unmissversverständlich signalisiert, dass
mit einer Unterschriftensammlung gegen das Projekt «Trai-
ningsfelder Kleine Allmend» gerechnet werden muss. Auf-
grund der Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Stadion-
Neubau in Zürich lässt sich abschätzen, was dies für den
Zeitplan bedeutet.
Das Beurteilungsgremium selbst kommt zum Schluss, dass
die Summe aller Nutzungsansprüche im Sinne einer Priorisie-
rung nochmals überprüft werden muss, da die Allmenden bei
der Erfüllung aller Rahmenbedingungen zwangsläufig über-
nutzt werden. Zumindest im Jahr 2005 – dem für YB rele-
vanten Zeithorizont – ist nicht mit einer Realisierung von
Trainingsfeldern auf der Kleinen Allmend zu rechnen.
Die Planungen für ein «Sportzentrum Sand» am Standort
Schönbühl sind soweit fortgeschritten, dass die Realisierung
der ersten Bauetappe mit zwei Sportplätzen und einem
Kunstrasenplatz bis zum Sommer 2005 durchaus möglich ist.
Als Voraussetzung dafür sind die planungsrechtlichen
Schritte mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung ab-
gesprochen worden, so dass die konkrete Umsetzung in den
betroffenen Gemeinden anlaufen konnte. Noch müssen die
letzten Finanzierungsfragen geklärt werden, doch vergleich-
bare Hindernisse – wie für den Standort Kleine Allmend ab-
sehbar – stehen nicht im Weg. Die unmittelbare Nähe des
Trainingsstandortes zum Stadion mag zwar aus Sicht des
Stadionbetreibers von Interesse sein, für YB hingegen dürften
die Vorteile der raschen Umsetzbarkeit des Projektes Sport-
zentrum Sand überwiegen.
Die Kleine Allmend befindet sich zwar im Grundbesitz der
Stadt Bern, ist aber gestützt auf den Waffenplatzvertrag zwi-
schen dem Kanton Bern und der Eidgenossenschaft (Laufzeit
30 Jahre) der unbeschwerten zivilen Nutzung entzogen. Am
11. Mai 1999 hat die Stadt Bern der militärischen Nutzung
(Zusatz Kleine Allmend) zugestimmt und kann von sich aus
den Vertrag nicht kündigen. Eine Umnutzung des Areals
ohne Einwilligung des VBS – der primäre Ansprechpartner
der Stadt für Verhandlungen – ist somit unmöglich. Der Re-
gierungsrat sträubt sich nicht grundsätzlich gegen Verhand-
lungen zwischen Stadt und VBS, gibt aber zu bedenken, dass
die Klärung der vertraglichen Aspekte als Voraussetzung für
die Realisierung einer ausreichenden und langfristig orien-
tierten Trainingsinfrastruktur auf der Kleinen Allmend einige
Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Der Kanton unterstützt des-
halb die Umsetzung einer kurzfristig realisierbaren Lösung in
Schönbühl, sofern diese von den betroffen Akteuren auch
angestrebt wird.
Antrag: Ablehnung der Motion

3UlVLGHQW. Herr Schori, Sie können sprechen, sobald es im
Rat ruhig geworden ist.

%HDW�6FKRUL, Bern (SVP). Ich bin davon überzeugt, dass der
BSC Young Boys Trainingsplätze in der Nähe des Stadions
braucht und man sie ihm zur Verfügung stellen sollte. Aus
dieser Überlegung habe ich sowohl im Stadtrat als auch hier
im Grossen Rat entsprechende Motionen eingereicht. Inzwi-
schen haben sich die Verantwortlichen von YB mit dem Kan-
ton Bern und der Gemeinde Schönbühl geeinigt, und dem-
nächst wird ein Trainingszentrum im Sand erstellt. Für mich
als Stadtberner ist die Entwicklung, die zu diesem Entscheid
geführt hat, schwer zu begreifen. Es scheint dem Gemeinde-
rat der Stadt Bern egal zu sein, wenn ein Berner Spitzenklub,
wie beispielsweise der Handballklub von Bern, seine Spiele in
Gümligen abhält. Es ist ihm auch egal, wenn YB, ein Berner
Klub, in Schönbühl trainiert. Auch der Nachwuchs muss dort
trainieren. In Bern hat man also eigentlich wenig Verständnis
für die Grossklubs. Das stört mich. Nachdem aber in Schön-
bühl Trainingsfelder erstellt werden und die Stadt Bern inzwi-
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schen – meines Wissens ohne jemanden von Kanton oder
Bund zu fragen – ein Konzept erstellt hat, was auf der kleinen
Allmend geschehen soll, ist meine Motion obsolet. Ich ziehe
sie daher zurück.

3UlVLGHQW. Die Motion ist zurückgezogen.

211/04
0RWLRQ� 2SSOLJHU�� 7KXQ� �693�� ±� $EO|VXQJ� hEHUJDQJVUH�
JHOXQJ� I�U� DOWUHFKWOLFKH� .XUVlOH� RKQH� HLGJHQ|VVLVFKH
6SLHOEDQNHQNRQ]HVVLRQ�� =XODVVXQJ� YRQ� *HVFKLFNOLFK�
NHLWVVSLHODXWRPDWHQ�PLW�*HOGJHZLQQ�
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP ���6HSWHPEHU�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Spielapparateverord-
nung (SpV) in Artikel 3a so abzuändern, dass der Betrieb von
Geschicklichkeitsspielautomaten mit Geldgewinn gemäss
Artikel 3 Absatz 3 des Bundesgesetzes über Glücksspiele
und Spielbanken (SBG) in altrechtlichen Kursälen ohne
Spielbankenkonzession auch nach Ablauf der Übergangsfrist
nach Artikel 60 Absatz 2 SBG erlaubt ist. Bezüglich der An-
zahl Apparate soll die Regelung deutlich grosszügiger sein
als heute, hinsichtlich der Gewinnmöglichkeiten mindestens
äquivalent und hinsichtlich Auflagen, Kontrollen und Abgaben
gleich streng.
Begründung:
In den drei Kursälen des Kantons Bern, die keine definitive
Spielbankenkonzession erhalten haben (Biel, Gstaad und
Thun), werden gestützt auf Artikel 60 Absatz 2 SBG, Artikel
3a SpV und  kantonale Bewilligungen derzeit je fünf Ge-
schicklichkeitsspielautomaten mit Geldgewinnen betrieben.
Die Übergangsfrist, während der das möglich ist, läuft Ende
März 2005 aus. Danach können Geschicklichkeitsspielauto-
maten nach SBG weiterbetrieben werden, wenn dies das
kantonale Recht ermöglicht. Dieses bietet im Moment keine
Grundlage für Geschicklichkeitsspielautomaten mit Geldge-
winn für die Zeit nach dem 31. März 2005. Die SpV sagt in
Artikel 3a nichts darüber aus, was in ehemaligen Kursälen
dann noch möglich sein soll.
Von der Ablehnung der Motion Erb in der Junisession 2004
wären zwangsläufig auch diese Institutionen betroffen. Damit
würden die mit der Neuregelung des Spielbankenwesens
bereits einmal extrem massiv benachteiligten Unternehmun-
gen mit der Eliminierung einer nach wie vor entscheidenden
Einnahmequelle sowie einem damit verbundenen Attraktivi-
tätsverlust ein zweites Mal bestraft. Darüber hinaus würden
dadurch bisher gesunde Betriebe aufgrund behördlicher
Massnahmen an den Rand der Existenz gedrängt, was sich
mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik wohl kaum mehr
vereinbaren lässt.
Der Regierungsrat soll daher die Rechtsgrundlage schaffen,
dass Geschicklichkeitsspielautomaten mit Geldgewinn (sehr)
beschränkt, d.h. nur in den altrechtlichen Kursälen ohne
Spielbankenkonzession aufgestellt und betrieben werden
dürfen. Gegenüber der Motion Erb ist die hier verlangte Re-
gelung viel restriktiver und in ihrer Auswirkung von einer völlig
anderen Gewichtung. Entsprechend treffen die gegen die
Motion vorgebrachten Argumente in wesentlichen Teilen nicht
zu (kein Paradigmawechsel zu Geldgewinnen; keine unkon-
trollierbare Vielzahl von Standorten;  kein Profitieren nur
Privater, sondern wesentlich auch der öffentlichen Hand, der
zumindest die Kursäle Biel und Thun gehören). Damit findet
auch Artikel 61 Absatz 2 Bst. b der Geschäftsordnung für den
Grossen Rat keine Anwendung (Ablehnung des Vorstosses
weil in laufender Legislatur schon einmal beraten).

Wegen der Konzentration auf faktisch nur drei, weit ausein-
anderliegende Standorte rechtfertigt sich auch eine gegen-
über heute deutlich erhöhte Zahl der zuzulassenden Geräte,
ohne aber die Auflagen, Kontrollen und Abgaben zu mildern.
Ausserdem geht es um die Erhaltung des volkswirtschaftli-
chen Nutzens, den die altrechtlichen Kursäle ohne Spielban-
kenkonzession für die Standortregion und den Kanton noch
immer haben (Arbeitsplätze, Automatenabgaben von 7000
Franken pro Gerät und Jahr).
(Weitere Unterschriften: 40)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Nach dem Entscheid des Bundesrats über die Vergabe der
Casino-Konzessionen mussten die ehemaligen Kursäle Biel,
Gstaad und Thun ihren Betrieb am 30. Juni 2002 einstellen.
Um die Schliessung abzufedern, wurde die kantonale Spie-
lapparateverordnung (Art. 3a) im Rahmen der Übergangsbe-
stimmungen des eidgenössischen Spielbankengesetzes (Art.
60 Abs. 2 SBG) so geändert, dass die zu schliessenden Kur-
säle bis am 31. März 2005 je fünf Glücksspielautomaten mit
Geldgewinn weiter betreiben können. Den ehemaligen Kur-
sälen Biel, Gstaad und Thun wurde eine entsprechende
kantonale Bewilligung bis am 31. März 2005 erteilt.
Ab dem 1. April 2005 verbietet das eidgenössische Spielban-
kengesetz den Betrieb von Glücksspielautomaten ausserhalb
von konzessionierten Casinos definitiv. Danach dürfen au-
sserhalb von konzessionierten Casinos nur noch Geschick-
lichkeitsspielautomaten betrieben werden. Der Bund über-
lässt es den Kantonen, ob sie auf ihrem Gebiet Geschicklich-
keitsspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit zulassen wollen
oder nicht (Art. 106 Abs. 4 BV).
Nach der geltenden gesetzlichen Regelung des Kantons Bern
dürfen Geschicklichkeitsspielautomaten mit Jetonsgewinnen,
nicht aber mit Geldgewinnen, betrieben werden (Art. 2 und
Art. 5 kant. Spielapparateverordnung). Die gewonnenen Je-
tons dürfen nicht in Geld umgetauscht werden, sondern be-
rechtigen zum Bezug von Warengutscheinen oder Gratisge-
tränken etc. vor Ort. Der Gewinnwert pro Spiel darf höchstens
50 Franken betragen. In einem Gastgewerbebetrieb dürfen
ein Geschicklichkeitsspielautomat, in einem Spielsalon ma-
ximal zehn solche Automaten aufgestellt werden.
Mit der Motion Erb wurde die Zulassung von Geschicklich-
keitsspielautomaten mit Geldgewinn verlangt. Der Grosse Rat
hat die Motion in der Junisession 2004 mit 80 zu 68 Stimmen
bei 20 Enthaltungen entsprechend dem Antrag des Regie-
rungsrats abgelehnt. In der Antwort zur Motion Erb hat der
Regierungsrat in Aussicht gestellt, eine Änderung des Geset-
zes über Handel und Gewerbe einzuleiten, um die Geschick-
lichkeitsspielautomaten, auch mit Jetonsgewinnen, vollstän-
dig zu verbieten. Aus volkswirtschaftlichen Gründen (Arbeits-
plätze der Gerätehersteller, Einnahmen der Wirte und Gerä-
tebetreiber) wird nun jedoch auf ein solches Verbot verzich-
tet. Die Automaten können auch in Zukunft mit Jetons betrie-
ben werden.
Gemäss der oben geschilderten Ausgangslage können die
ehemaligen Kursäle Biel, Gstaad und Thun mit einer Spiel-
salon-Bewilligung je zehn Geschicklichkeitsspielautomaten
mit Jetonsgewinnen betreiben. Der Regierungsrat lehnt eine
darüber hinausgehende Sonderregelung, wie sie mit der
vorliegenden Motion verlangt wird, aus folgenden Gründen
ab:
Mit Beschluss vom 24. Oktober 2001 hat der Bundesrat über
die Vergabe der Casino-Konzessionen entschieden. Den ab-
gewiesenen Gesuchstellern wurde eine achtmonatige Schlie-
ssungsfrist bis am 30. Juni 2002 gewährt. In der Folge hat der
Kanton Bern den abgewiesenen Kursälen Biel, Gstaad und
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Thun eine zusätzliche Übergangsfrist bis am 31. März 2005
gewährt. Den ehemaligen Kursälen ist die Situation damit seit
langem bekannt und sie ha
tten genügend Zeit sich auf die neue Situation einzustellen.
Die mit der vorliegenden Motion verlangte Sonderregelung für
die ehemaligen Kursäle würde zu einer ungerechtfertigten
Privilegierung und zu einer Rechtsungleichheit gegenüber
allen anderen Betreibern von Geschicklichkeitsspielautoma-
ten führen. Es ist zudem nicht wünschenswert, dass sich eine
neue Art von «Casinos» mit Geschicklichkeitsspielautomaten
entwickelt. Zudem sind die Erfolgsaussichten für den wirt-
schaftlichen Erfolg der Geschicklichkeitsspielautomaten äu-
sserst ungewiss. Die Umsätze bewegen sich auf wesentlich
tieferem Niveau als bei den Glücksspielautomaten. Der
volkswirtschaftliche Nutzen einer Zulassung von Geschick-
lichkeitsspielautomaten mit Geldgewinn in den ehemaligen
Kursälen wäre gering. Der Erhalt von Arbeitsplätzen wird im
wesentlich damit gesichert, dass die Geschicklichkeitsspiel-
automaten in den Restaurants weiterhin betrieben werden
können. Die Motion erwähnt die bisherigen Abgaben von
jährlich 7000 Franken pro Automat. Es handelt sich dabei um
die Abgabe für die Glücksspielautomaten. Nach dem 31. März
2005 dürfen nur noch Geschicklichkeitsspielautomaten aufge-
stellt werden, deren Umsätze sich auf wesentlich tieferem
Niveau bewegen. Artikel 28 des Gesetzes über Handel und
Gewerbe sieht pro Geschicklichkeitsspielautomat eine jährliche
Abgabe von 250 Franken vor. Eine höhere Abgabe würde
eine Gesetzesänderung bedingen.
In den Nachbarkantonen präsentiert sich die Situation folgen-
dermassen: Im Kanton Luzern wird der ehemalige Kursaal
Weggis, der ebenfalls von einer Übergangsregelung profitiert
hat, per 31. März 2005 geschlossen. Im Kanton Aargau wur-
de der ehemalige Kursaal Rheinfelden bereits geschlossen.
In den Kantonen Aargau und Freiburg sind von der eidgenös-
sischen Spielbankenkommission homologierte Geschicklich-
keitsspielautomaten zulässig. Im Kanton Solothurn sind die
Geschicklichkeitsspielautomaten generell verboten.
Antrag: Ablehnung

+DQV�2SSOLJHU, Thun (SVP). Wir haben im Juni die Motion
Erb behandelt, die verlangte, dass Geschicklichkeitsspielau-
tomaten mit Geldgewinn in allen Restaurants erlaubt sein
sollen. Die Motion wurde abgelehnt. Der Antwort auf meine
Motion können Sie entnehmen, dass man mittlerweile eine
Lösung gefunden hat. Diese Lösung begrüsse ich sehr. Ich
halte sie zudem für sinnvoll, weil damit eine willkommene
Nebeneinkunft für die Restaurants möglich ist.
Meine Motion liegt auf einer ganz anderen Ebene. Sie ist, wie
ich vorab betonen möchte, wesentlich restriktiver als die
Motion Erb. Ich möchte die Möglichkeit, Glücksspielautoma-
ten mit Geldgewinn zu betreiben, auf drei bisherige Casinos
beschränken. Warum? Mitte des Jahres 1993 wurde eine
Bewilligung für den Betrieb von Glücksspielautomaten erteilt.
Der Kanton hatte sich damals auch vehement für diese Lö-
sung eingesetzt. Aufgrund dieser Bewilligung wurden im Jahr
1994 bis 1995 Investitionen getätigt. In Thun wurden rund 20
Mio. Franken grösstenteils aus öffentlichen Geldern inve-
stiert. Fünf bis sechs Jahre später hiess es plötzlich:
«Schluss mit der Übung», und man gewährte eine Über-
gangsfrist. Damit hat man die drei Betriebe Biel, Thun und
Gstaad in ihrer Existenz gefährdet. Das war an sich ein ein-
maliger Eingriff des Gesetzgebers.
Auf Entscheid des Bundes hin wurden lediglich eine A-
Konzession in Bern und eine B-Konzession in Interlaken
erteilt. Gleichzeitig hat der Bund jedoch die Kompetenz zur
Regelung des Betriebs von Geschicklichkeitsspielautomaten
an den Kanton delegiert. Damit hat der dem Kanton die Mög-
lichkeit eröffnet, eine Grundlage zu schaffen, damit die ande-

ren Casinos auf bescheidenem Niveau weiter betrieben wer-
den können. Genau das fordere ich mit meiner Motion. Dieser
Spielraum soll ausgenützt werden, damit die weitere Existenz
der Casinos sichergestellt ist. Um zu zeigen, dass ich damit
wesentlich unter die ursprünglichen Forderungen der Regie-
rung gehe, möchte ich Folgendes aus einem Protokoll des
Regierungsrats vom 26. Januar 2000 zitieren: «Der Kanton
Bern erhebt Anspruch auf mindestens ein Grand Casino und
auf die Weiterführung der bestehenden Kursaalbetriebe mit
B-Konzession.» Die B-Konzession würde also bedeuten,
dass Glücksspielautomaten mit Geldgewinn auch in Biel,
Thun und Gstaad bewilligt würden.
Die Casinos hegten daher auch die berechtigte Hoffnung, der
Kanton werde im Interesse der Casinos entscheiden, nach-
dem der Bund hier ein Türchen offen gelassen hat. Dies
umso mehr, als der Regierungsrat auf diesen Entscheid hin in
einem Brief vom 23. Januar 2002 an den Bundesrat schrieb:
«Die getroffenen Entscheide des Bundesrats und die damit
verbundenen Nichtberücksichtigungen der drei Gesuche
betreffend Biel, Thun und Gstaad sind für den Regierungsrat
nicht in allen Teilen nachvollziehbar. Problematisch ist insbe-
sondere, dass wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmungen
die Grundlage für eine weitere Existenz entzogen wird.» Nun
macht der Kanton aber einen mir unverständlichen Rückzie-
her, indem er dies generell verbieten will. Ich bitte Sie des-
halb, meiner Motion zuzustimmen.
Ich betone nochmals, dass meine Forderung sehr restriktiv
ist. Sie beschränkt sich auf die drei bestehenden Betriebe.
Sie reduziert die Möglichkeit, dort um Geld zu spielen, auf
Geschicklichkeitsspielautomaten mit Kleinsteinsätzen, das
heisst ab 5 Franken. Damit wird die Suchtgefahr aus meiner
Optik sehr minimiert und vertretbar. Die Motion konzentriert
sich zudem auf drei Betriebe, die Erfahrung im Umgang mit
Geldspielautomaten haben. Dort arbeiten Leute, die ausge-
bildet sind, Erfahrung haben und wissen, wie man damit
umgeht.
Diese Lösung bietet also eine Grundlage, damit die diese drei
Betriebe – wie gesagt, auf einer reduzierten Basis – weiter-
geführt werden können. Damit gehen auch die Investitionen
nicht verloren und die Arbeitsplätze können gesichert werden.
Zudem gehört es für mich ein wenig zu einem Casino, dass
dort um Geld gespielt wird. Seit Jahrzehnten kann man in
Casinos um Geld spielen. Damit ist unsere Forderung kein
Neuland. Vielmehr geht es um eine verantwortungsvolle
Ausweitung, die weit unter dem liegt, was die Regierung
einmal gefordert hat. Die Lösung, die wir anstreben, wurde im
Kanton Graubünden umgesetzt. Damit ist belegt, dass sie
auch juristisch machbar ist. Die Lösung liegt unterhalb von
dem, was Freiburg in erster Lesung beschlossen hat. Wirt-
schaftlich und juristisch sprechen also keine Argumente da-
gegen. Das Suchtrisiko wird unterschiedlich beurteilt, das ist
mir klar. Selbstverständlich kann man sich hier vorne hinstel-
len und den Teufel an die Wand malen. Man kann aber auch
realistisch bleiben und vielleicht «es Tüüfeli» an die Wand
malen. Denn im Freizeitbereich gibt es eben solche «Tüüfe-
li». Ich finde jedoch, das sei absolut vertretbar. Ich habe das
bereits begründet. Ich beantrage Ihnen daher Zustimmung zu
meiner Motion.

*HUKDUG� %DXPJDUWQHU, Ostermundigen (EVP). Die EVP-
Fraktion ist erstaunt, dass dieses Begehren nach der eindeu-
tigen Ablehnung der Motion Erb, die wir in der Junisession
behandelt haben, vom Motionär wiederum gestellt wird. Ich
habe für die EVP-Fraktion bereits in der Junisession ausführ-
lich begründet, weshalb wir die Geschicklichkeitsspielauto-
maten mit Geldgewinn ablehnen. Ich will das nicht wiederho-
len. Man kann es im Tagblatt nachlesen. Unsere Meinung hat
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sich in der Zwischenzeit nicht geändert. Wir unterstützen die
Haltung der Regierung und empfehlen Ihnen, den Vorstoss
abzulehnen.

.ODXV�.�Q]OL, Ittigen (FDP). Ich kann mich relativ kurz fas-
sen. Herr Oppliger hat die meisten Argumente bereits ange-
führt. Die Motion von Christoph Erb wurde in der Junisession
abgelehnt. Sie hatte die Zulassung von Geschicklichkeitsau-
tomaten mit Geldgewinn für Gastwirtschaftsbetriebe verlangt.
Nun können Restaurationsbetriebe ab dem 1. April 2005
Geschicklichkeitsspielautomaten mit Jetongewinn betreiben,
und das ist auch gut so. Dasselbe würde ab diesem Datum
auch für die altrechtlichen Kursäle Thun, Biel und Gstaad
gelten. Für diese Betriebe verlangt die Motion Oppliger eine
Sonderregelung, nach welcher sie auch nach der Über-
gangsfrist eine Anzahl von Geschicklichkeitsspielautomaten
mit Geldgewinn betreiben können. Die FDP-Fraktion unter-
stützt die Motion und ist der Meinung, in diesen Kursälen
seien die Voraussetzungen dafür angesichts der Einrichtun-
gen, der Kontrolle, aber auch der getätigten Investitionen
gegeben.
Die Gefahr, dass man mit der Zustimmung zu diesem Vor-
stoss der Spielsucht gewisser Besucher Vorschub leistet,
erachten wir aus folgenden Gründen nicht als Problem: Es
werden pro Kursaal nur einige wenige Apparate verlangt. Der
mögliche Einsatz ist im Gegensatz zu jenem in Spielcasinos
sehr klein. Zudem ist die Attraktivität von Geschicklichkeits-
spielautomaten im Gegensatz zu echten Geldspielautomaten
wesentlich geringer. Die Bundesgesetzgebung gibt den Kan-
tonen die Möglichkeit, Geschicklichkeitsspielautomaten mit
Geldgewinn zuzulassen. Dafür müsste die Verordnung geän-
dert werden. Eine Gesetzesänderung wäre nur dann notwen-
dig, wenn man die Anpassung der Gebühren ins Auge fassen
würde. Eine solche Gebührenanpassung würde übrigens von
den Betreibern ohne Weiteres akzeptiert. Ich bitte Sie, der
Motion zuzustimmen.

+DQV� $HVFKEDFKHU, Gümligen (SVP). Die SVP-Fraktion
unterstützt die Motion beinahe einstimmig, und zwar aus
folgenden Gründen: Wir haben uns von Herrn Oppliger über-
zeugen lassen, dass dies eine sinnvolle Ergänzung zur ab-
gelehnten Motion Erb ist. Zudem ist der gesetzliche Spiel-
raum dafür gegeben. Deshalb sollte man die entsprechende
Änderung in der Verordnung für die drei Casinos, die im
Raum Bern gut verteilt sind, unbedingt vornehmen.
Aus unserer Sicht hat die Sache auch eine wirtschaftliche
Komponente. Denn dem Tourismus im Kanton Bern kann
man mit diesen drei Casinos auch eine gewisse Attraktion
bieten. Der Kanton Graubünden beweist, dass dies möglich
ist, und wir möchten hinsichtlich des Tourismus ja wenigstens
mit dem Kanton Graubünden konkurrieren können. Zur
Suchtgefahr, die hier immer wieder angesprochen wird, hat
Herr Künzli bereits einiges gesagt. Ich möchte noch Folgen-
des hinzufügen: Auch wenn wir die drei Casinos nicht bewilli-
gen würden, würde dieses Geld wahrscheinlich anderswo
verspielt. Dies geschähe aber vielleicht an Orten, die man
nicht so gut kontrollieren kann, wie beispielsweise im Internet.
Aus dieser Sicht ist es auch eine Prävention gegen die
Suchtgefahr, wenn wir solche Gelegenheiten bieten, die bes-
ser kontrollierbar sind. Ich empfehle Ihnen dringend, die be-
stehende Lücke zu nutzen und die Möglichkeit zu schaffen,
dass die drei Betriebe in ihrer bisherigen Form weitergeführt
werden können.

0RQLND�%DUWK, Biel (SP). Ich gehe davon aus, dass alle die
Antwort des Regierungsrats gelesen haben. Darin argumen-
tiert der Regierungsrat nachvollziehbar auf juristischer Ebene
und zeigt klar auf, weshalb er aus dieser Perspektive keine

Ausnahmen machen kann und will. Als Fraktionssprecherin
einer grossen Mehrheit der SP möchte ich dieses Argumenta-
rium noch erweitern. Wir sind der Meinung, es stehe einer
Gemeinde sehr schlecht an, «auf Teufel komm raus» sogar
noch bei den so genannten Geschicklichkeitsspielautomaten
einen Gewinn für die Gemeindekasse herauszuholen. Er-
stens werden die Einnahmen kaum so hoch sein, wie sich
dies einige Leute ausmalen, die von Millionenverlusten spre-
chen, wenn man bei diesen Kisten kein Geld mehr heraus-
holen könne. Zweitens müssten die Gemeinden einmal eine
Vollkostenrechnung erstellen, um zu sehen, wie viel Geld bei
der Fürsorge wieder ausgegeben werden muss für Leute, die
sich «z arme Tage» gespielt haben. Entweder verdienen die
Betreiber an diesen Kisten etwas, oder sie verdienen nichts.
Dann sind sie aber unehrlich, wenn sie sagen, es handle sich
um eine Attraktion.
Die Spielsucht ist eine sehr heimtückische Sucht, die nicht
heruntergespielt werden darf. Innerhalb kürzester Zeit verlie-
ren die süchtigen Personen nicht nur ihr Umfeld und ihre
Familien, sondern werden in eine Schuldenspirale hinein
getrieben. Unkontrolliertes Spielverhalten führt fast zwangs-
läufig zu finanziellen und psychosozialen Folgeschäden.
Durch die Aufnahme von Krediten und den Verkauf von per-
sönlichem Eigentum beginnt ein Kreislauf, der auch in illega-
len Handlungen enden kann. Das Argument, diese Leute
würden dann anderswo spielen, wollen wir nicht gelten las-
sen. Es ist ganz klar, dass hier das Angebot auch die Nach-
frage steigert. Mit anderen Worten: Je kürzer die Distanz zu
einem solchen Geldspielautomaten ist, desto grösser ist die
Versuchung. Notabene verlangt die Motion Oppliger noch
eine Aufstockung dieser Apparate.
Spielsüchtige Leute – es handelt sich zu 80 Prozent um
Männer – gehören oft zu den so genannten «Borderline-
Süchtigen». Das heisst, sie sind nicht nur vom Spielen um
Geld, sondern auch von Alkohol, Drogen oder anderem ab-
hängig. Das führt uns zur Diskussion über das Zielpublikum
dieser Pseudo-Kursäle. Es sind nicht die Reichen und Schö-
nen, die hier einsam vor so einem Kasten sitzen und auf ihr
Glück hoffen. Die Reichen und Schönen haben ganz andere
Möglichkeiten und sind wohl eher an den Roulette-Tischen zu
finden als in einem solchen mickrigen «Casinöli».
Das Zielpublikum für die Maschinen, die Geld ausspucken,
sind tendenziell Leute aus eher tieferen sozialen Schichten,
die dort ihr grosses Glück zu finden glauben. Sie haben nach
einer eventuellen Glückssträhne und nach vielen Verlusten
nur eines im Sinn: Immer und immer wieder zu versuchen,
die Verluste wettzumachen. Und das so lange, bis sie sich
finanziell ruiniert und sozial total isoliert haben. Das verhin-
dern auch so genannte Geschicklichkeitsspielautomaten
nicht. Nur durch langwierige und kostspielige Therapien kann
man Spielsüchtige wieder einigermassen in die Gesellschaft
integrieren. Wie gesagt, sind sie dann meist mit einem rie-
sengrossen Schuldenberg beladen. Die Existenz der Unter-
nehmen, die Maschinen mit Jetongewinn vertreiben, ist nicht
gefährdet. Denn wenn die Leute mässiger spielen und Jetons
gewinnen, können sie sich damit etwas kaufen.
Die Frage nach der Nutzung der Räumlichkeiten ist ebenfalls
aufgetaucht. Sehr viele fürchten, man könne die Räume nicht
mehr nutzen, wenn dort nicht mehr um Geld gespielt werden
kann. Ich hoffe, dies sei nur eine rhetorische Frage. Es wäre
ja gelacht, wenn den Gemeinden nichts anderes in den Sinn
käme, wofür sie die Räumlichkeiten nutzen könnten. Es gibt
noch zig andere interessantere Nutzungsformen. Es muss
wirklich keine sein, die ganz offensichtlich einen menschen-
verachtenden Charakter hat. In diesem Sinne bitten wir Sie,
die Motion Oppliger abzulehnen.
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-RKDQQD� :lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Die Motion er-
scheint uns etwas als Salamitaktik. Wie bei der Motion Erb
stellt der Regierungsrat auch hier vernünftigerweise gesund-
heits- und sozialpolitische Ziele vor die Wirtschaftsfreiheit
einiger Weniger. Sie können meine entsprechenden Diskus-
sionsbeiträge im Protokoll der Junisession nachlesen. Ich
werde sicher nicht alles wiederholen. Nur eines möchte ich
betonen. Die immaterielle Sucht kostet uns alle, als Steuer-
und Krankenversicherungsprämienbezahlende, heute bereits
sehr viel. Und dies mit steigender Tendenz. Das ist nicht
zuletzt auch vom Angebot abhängig, das man daher nicht
noch steigern sollte. Die GFL-Fraktion ist deshalb klar gegen
die Beibehaltung dieser immateriellen Einstiegsdroge der
Geschicklichkeitsspielautomaten mit Geldgewinn. Wenn es
ums Spielen geht, muss dabei nicht Geld herauskommen.
Man kann das auch anders tun. Geld fördert nämlich die
Sucht. Wen Geldgewinne möglich sind, hat dies Suchtpoten-
zial. Das Anliegen zeigt den typischen Ansatz, Gewinne Ein-
zelner auf Kosten der Allgemeinheit und vor allem zulasten
der nächsten Generationen zu erzielen. Deshalb lehnen wir
diese «halbe Antisozialmotion» klar ab.

&KULVWLDQ�+DGRUQ, Ochlenberg (SVP). Ich halte Ihnen keinen
Wirtschaftsvortrag. Aber ich muss Ihnen dennoch etwas sa-
gen, um das Anliegen zu unterstreichen. Die Schweiz will ein
Wirtschaftsland sein, und das sind wir auch. Dazu trägt auch
der Tourismus zu einem grossen Teil bei. Wir dürfen nicht
vergessen, dass uns die umliegenden Länder in letzter Zeit
eingeholt, wenn nicht sogar überholt haben, was unsere
Touristikbranche anbelangt. Vielleicht ist es nicht von unge-
fähr, dass beispielsweise der Kanton Graubünden dies bewil-
ligt hat. Wer spielt, hat sicher irgendeine kleine Art  von
Sucht. Ich verstehe das. Ich bin ein ganz wahnsinnig ange-
fressener Jasser. Und ich bin der Meinung, wenn es dabei
nicht um etwas Kleines geht, ist es weniger interessant. Das
können Sie sicher auch verstehen. Aus meiner Sicht ist es
wichtig, hier wirtschaftlich zu denken und dem in dieser kon-
trollierten Form zuzustimmen. Natürlich wird Frau Andres
ganz andere Argumente anführen. Vielleicht haben die drei
Casinos die entsprechenden Bewilligungen gar nicht so ein-
holen wollen, wie es möglich gewesen wäre. Es ist aber auch
legitim, ein solches Anliegen politisch vorzubringen. Wenn wir
der Meinung sind, es sei die Sache wert, dann deponieren wir
das auch so. Zu unserer Wirtschaft gehören sowohl Reichtum
wie auch Konkurs, genauso wie zum Glauben Himmel und
Hölle. Wir dürfen die Wirtschaft also in diesem Sinne auch
walten lassen. Wenn die Casinos gleichwohl keinen Gewinn
erwirtschaften können, werden sie ohnehin verschwinden. Ich
hoffe auf eine wirtschaftliche Sichtweise und werde der Moti-
on zustimmen.

5XHGL�/|IIHO, Münchenbuchsee, (EVP). Im Zusammenhang
mit dieser Motion habe ich zwei Dinge noch nicht gehört.
Erstens hatten die drei Kursäle eine Übergangsfrist von drei
Jahren und haben sie nicht genutzt. Zweitens stehen in den
Kursälen fünf Automaten mit Geldgewinn. Ich finde es ein
wenig lächerlich, wenn so argumentiert wird, als würde die
Existenz der drei Kursäle von diesen fünf Automaten abhän-
gen. Das kann nicht sein. Die Kursäle lassen eine dreijährige
Übergangsfrist verstreichen, müssen dann zu Beginn des
nächsten Jahres fünf Automaten hinausstellen und sollen nun
deswegen existenziell bedroht sein. Das ist aus meiner Sicht
keine sehr hilfreiche Argumentation.
Gestern waren wir uns hier im Saal völlig einig, als wir über
die Suchtprävention bezüglich des Kiffens, des Alkohols und
des «normalen» Rauchens gesprochen haben. Jetzt neigen
wir plötzlich wieder dazu, anders zu argumentieren. Die Alko-
holsucht beginnt beispielsweise nicht damit, dass sich je-

mand literweise Kirsch hinter die Binde giesst. Das fängt mit
kleinen Dosierungen an. Bei den Jüngsten beginnt es bei-
spielsweise mit Alkopops, anderen Süssgetränken oder viel-
leicht auch mit Bier. Bei der Spielsucht, wenn es um Geld
geht, ist das genau dasselbe. Es beginnt mit kleinen Beträ-
gen. Zu Beginn wird jemand im Online-Casino – das in dieser
Hinsicht übrigens ein riesengrosses Problem darstellt – nicht
gleich mit Tausenden von Franken um sich werfen. Deshalb
ist es falsch zu sagen, das sei für die Spielsucht kein Pro-
blem. Wenn man kleine Beträge verloren hat, setzt man im-
mer grössere ein, um möglichst die Verluste wieder herein-
zuholen.
Ich bin der Regierung dankbar, dass sie standhaft geblieben
ist und auch diese Motion ablehnt. Die Präventionsseite ist
wichtiger als das, was einzelne vielleicht damit gewinnen
könnten. Ich bin auch Ihnen dankbar, wenn Sie bei dem blei-
ben, was wir gestern bei den anderen Süchten gesagt haben.

3UlVLGHQW. Herr Oppliger möchte sich nach Frau Andres
äussern.

'RUD�$QGUHV� Polizei- und Militärdirektorin. Die drei Kursäle
haben vom Bundesrat den Entscheid mitgeteilt bekommen,
dass sie bis am 30. Juni 2002 schliessen müssen und ihre
Konzession nicht erneuert wird. Wir haben ihnen dann eine
Übergangsfrist gewährt, wonach sie noch bis am 30 März
2005 fünf Glücksspielautomaten betreiben dürfen. Wie Sie
wissen, dürfen gemäss dem eidgenössischen Spielbanken-
gesetz ab 1. April 2005 keine Glücksspielautomaten ausser-
halb der konzessionierten Kursäle betrieben werden. Das ist
die Ausgangslage. Die Kantone können jedoch Geschicklich-
keitsspielautomaten bewilligen. Im Kanton Bern gilt folgende
Regelung: Man kann in Restaurantbetrieben einen Geschick-
lichkeitsspielautomaten bewilligen. Und jetzt müssen Sie gut
zuhören: Wir können zudem Bewilligungen für den Betrieb
von Spielsalons erteilen. Dort dürfen maximal zehn Ge-
schicklichkeitsspielautomaten aufgestellt werden. Ich war
daher schon etwas überrascht, als ich diese Motion erhalten
habe, denn ich bin noch nie von den drei Kursälen kontaktiert
worden. Die Betreiber der Kursäle Biel, Gstaad und Thun
waren seit 2002 noch nie bei mir oder bei meinen Leuten, um
zu sagen, sie müssten eine Lösung haben. Die drei Kursäle
haben kein Gesuch für eine Spielsalonbewilligung einge-
reicht. Weshalb wollen sie keine Spielsalons sein? So könn-
ten sie maximal zehn Geschicklichkeitsspielautomaten auf-
stellen und auch noch andere Spiele anbieten.
Um eine Spielsalonbewilligung zu erhalten, müssen sie je-
doch alles erfüllen, was in der Spielapparateverordnung fest-
gehalten ist. Ich sehe nicht ein, weshalb nur für drei altrechtli-
che Kursäle, die bald auch nur noch Geschicklichkeitsappa-
rate aufstellen dürfen, eine Lex-Kursaal geschaffen werden
sollte, wenn sie doch eine Spielsalonbewilligung beantragen
könnten. Gestern haben wir über die Gastwirtschaftsbetriebe
gesprochen. Sie werden jetzt wieder vermehrt Bewilligungen
benötigen. Weshalb will man also für die drei Betriebe eine
Lex-Kursaal schaffen, jedoch nicht für alle anderen Betriebe?
Heisst das etwa, dass diese drei Betriebe die Bedingungen,
welche die Spielsalons erfüllen, nicht erfüllen müssen? Spiel-
salons müssen um 00.30 Uhr schliessen; Jugendliche unter
16 Jahren haben keinen Zutritt und es dürfen keine alkoholi-
schen Getränke ausgeschenkt werden. Welche Bedingungen
erwarten sie denn? Aus der Sicht der Regierung sollen diese
Betriebe ein Gesuch für eine Spielsalonbewilligung stellen.
Wie kommen sich sonst die anderen Spielsalonbetreiber im
Kanton Bern vor? Dort geht es übrigens auch um Arbeitsplät-
ze. Wenn man also hier eine Öffnung vorsähe, müsste diese
für alle gelten, nicht nur für die drei Kursäle. Sie haben die
Möglichkeit, ihre Betriebe weiterzuführen, indem sie eine
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Spielsalonbewilligung einholen. Zudem ist es, wie gesagt,
meist so, dass man auf die politische Ebene geht, wenn man
sich in der Verwaltung nicht durchsetzen konnte. Die drei
Betriebe haben sich aber gar nicht gemeldet. Deshalb sind
wir davon ausgegangen, sie würden schliessen und wollten
keine Spielsalonbewilligung.
Weiter wird gefordert, dass Geldspielautomaten betrieben
werden können. Weshalb sollten dann in den Spielsalons, für
die man eine Bewilligung braucht und bei denen die Kontrolle
noch fast besser ist, nicht auch Geldspielautomaten erlaubt
sein? Es geht hier ausschliesslich um die drei Kursäle, die
Spielsalons hat man überhaupt nicht berücksichtigt. Aus
diesen Gründen bitte ich Sie, die Motion abzulehnen. Denn
die drei Kursäle haben die Möglichkeit, eine Spielsalonbewil-
ligung zu beantragen. Wenn sie die entsprechenden Bedin-
gungen erfüllen, werden sie diese Bewilligung auch erhalten.
Wie bei anderen Spielsalons würden jedoch lediglich Spiel-
automaten mit Jetongewinn und keine Geldspielautomaten
bewilligt.

+DQV�2SSOLJHU, Thun (SVP). Vorab, damit ich es nicht ver-
gesse: Ich beantrage Namensaufruf für die Abstimmung. Ich
respektiere die Bedenken, die geäussert wurden. Wie ich
auch angetönt habe, kann man über dieses Kriterium disku-
tieren. Ich sehe das einfach nicht so wie die anderen. Frau
Barth sagt beispielsweise, man müsste eine Vollkostenrech-
nung machen. Ich darf Ihnen sagen: Diese Vollkostenrech-
nung kann man in Thun machen, und sie wird sehr positiv
ausfallen. Die Casinos stehen in sehr enger Verbindung mit
dem Sozialamt. Seit 1995 gab es rund 1600 Dossiers von
Menschen, die im Sozialamt betreut wurden. Von diesen
stand keiner aufgrund des Spielsalons in irgendeiner Schul-
denfalle oder musste aus diesem Grund betreut werden.
Diese Rechnung scheue ich nicht. Im Gegenteil: Was in den
Suchtfonds einbezahlt wurde, ist wohl ein Mehrfaches des-
sen, was in Thun deshalb bezogen werden musste. Es wurde
gesagt, die Spielsucht werde kumuliert mit Alkohol und Dro-
gen. Gerade beim Geschicklichkeitsspiel ist dies aber eben
nicht möglich. Da kann niemand zehn Bier konsumieren und
meinen, er könne dann immer noch Geld gewinnen. Gerade
das ist eben ein Unterschied zu den Glücksspielautomaten.
Zur Umnutzung der Räumlichkeiten. Es ist natürlich leicht
gesagt, man könne ein Casino umnutzen. Es ist nicht so
einfach, eine Investition von 20 Mio. Franken in etwas ande-
res umzunutzen. Ruedi Löffel hat gesagt, man habe die
Übergangsfrist nicht genutzt. Ich habe hier vorgelesen, wes-
halb man sie nicht genutzt hat. Man hat sich voll darauf ver-
lassen, dass der Kanton das «Türli» in der Bundesgesetzge-
bung nutzen würde. Er hat mehrfach signalisiert, dass er der
Sache an sich positiv gegenübersteht. Und mit fünf Automa-
ten hat man eine bescheidene Existenz. Das entspricht nie-
mals dem, was in den Jahren 1995 bis 2000 möglich war, das
ist völlig klar. Zudem sagt ja auch der Regierungsrat in dem
erwähnten Brief, die Kursäle seien in der Existenz gefährdet,
wenn diese Automaten liquidiert werden müssen.
Frau Andres, ich bin schon ein wenig erstaunt über die Ar-
gumentation, die Betroffenen hätten nie Kontakt mit Ihnen
aufgenommen. Ich komme in diesem Zusammenhang noch-
mals auf Ihre Briefe und Ihre Signale zurück. 1995 setzte sich
der Kanton ein und ging bis zum Bundesrat, um zu sagen:
«Wir wollen das.» Aus dieser Sicht kann der Vorwurf auch
von der Gegenseite erhoben werden. Man hat nie legiferiert.
Bis zur Behandlung der Motion Erb hat man nie signalisiert,
was der Kanton letztendlich will. Zudem erstaunt es mich
auch, wenn man sagt, es sei ja möglich, einen Spielsalon
einzurichten. Das ist nicht vergleichbar. Wenn gesagt wird,
die Spielsalons würden damit benachteiligt, so stimmt das
schlichtweg nicht. Die Spielsalons sind auf bestehenden

Rechtsgrundlagen eingerichtet worden. Für sie ändert sich
eigentlich nichts. Und aus meiner Sicht sollte es auch wirklich
allen einleuchten, dass man ein Casino nicht in einen Spielsa-
lon umwandeln kann. Ich bitte Sie, der Motion zuzustimmen.

'RUD� $QGUHV� Polizei- und Militärdirektorin. Die Briefe von
1993 und 1994 sind erwähnt worden. Die Regierung hat sich
natürlich dafür eingesetzt, dass mehr B-Casinos oder A-
Casinos entstehen. Leider gab es dann nur ein A-Casino in
Bern und ein B-Casino in Interlaken. Die Regierung hat sich
auch für B-Casinos in Biel und Thun eingesetzt, aber wir
mussten die Entscheide akzeptieren. Ich halte nochmals fest:
Die Kursäle können ein Gesuch einreichen und erhalten so
eine Spielsalonbewilligung. Casinos gibt es gemäss eidge-
nössischem Spielbankengesetz nicht mehr. Es gibt nur Kur-
säle A und B. Die Kantone können zudem maximal zehn
Geschicklichkeitsspielautomaten bewilligen. Bezüglich des
Alkoholausschanks ist zu sagen, dass keine gesetzlichen
Voraussetzungen bestehen, um in den Kantonen wieder
Casinos zu bewilligen. Dies wollte ich noch richtig stellen.

3UlVLGHQW. Herr Oppliger hat Abstimmung unter Namensauf-
ruf verlangt. Wir befinden zunächst darüber. Das Quorum
beträgt 35 Stimmen.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 98 Stimmen

1DPHQWOLFKH�$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion stimmen: Aeschbacher (Bätterkin-
den), Aeschbacher (Gümligen), Aeschlimann, Anderegg,
Andres, Balmer, Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Bolli Jost,
Brand, Buchs, Bühler, Burkhalter (Linden), Eberhart, Eberle,
Erb, Etter, Feller, Fischer (Lengnau), Fischer (Meiringen),
Fuchs, Giauque, Graber, Grunder, Guggisberg, Haas, Ha-
dorn, Hänni (Thun), Hess (Stettlen), Huber, Hufschmid, Jaggi,
Kaiser, Käser (Langenthal), Kilchherr, Kneubühler, Kohler-
Jost, Küng, Küng-Marmet, Kunz (Burgdorf), Künzli, Kurt,
Kurth, Lagger, Landolt, Leuenberger, Lörtscher, Markwalder,
Messerli, Meyer, Michel (Lyss), Moser, Müller (Thun), Oesch,
Oppliger, Pauli (Nidau), Portmann, Renggli, Rérat, Riesen,
Rufer-Wüthrich, Sägesser, Salzmann, Schori (Bern), Schori
(Spiegel), Schwarz, Schwarz-Sommer, Siegenthaler (Bern),
Siegenthaler (Rüti b.Büren), Stalder, Stalder-Landolf, Staub-
Beccarelli, Steiner, Sterchi, Struchen-Schwab, Stucki, Studer,
Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), Tiefenbach, Wenger-
Schüpbach, Widmer (Wanzwil), Zwahlen (83 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Balli-Straub, Barth, Baumgartner, Beeri-
Walker, Berberat, Bernasconi, Bieri (Goldiwil), Bieri (Ober-
bipp), Bieri (Spiez), Bornoz Flück, Bula, Burkhalter (Rümli-
gen), Burkhalter-Reusser, Burn, Bütler, Contini, Ernst, Fäss-
ler-Schärer, Friedli, Gerber-Boillat (Bienne), Gfeller, Gilgen-
Müller, Gnägi, Gresch, Hänni (Kirchlindach), Hänsenberger-
Zweifel, Häsler, Hess (Münsingen), Hess-Güdel, Hofmann,
Indermühle, Käser (Meienried), Koch, Kropf, Kunz (Diemti-
gen), Künzler, Lauterburg-Gygax, Löffel, Loosli-Amstutz,
Marti Anliker, Michel (Brienz), Morgenthaler, Mosimann, Par-
dini, Pauli (Schliern), Pulver, Ramseier, Rhyn, Rickenbacher,
Ryser, Rytz, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schärer, Schilt-
knecht, Schneiter, Schnyder Zysset, Seiler, Sommer, Streiff-
Feller, Stucki-Mäder, Suter, Tanner, von Ballmoos, Wälti-
Schlegel, Wasserfallen, Widmer (Bern), Widmer-Keller, Win-
kenbach-Rahn, Wisler Albrecht, Zuber (71 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aellen, Boss, Frainier, Gerber
(Gohl), Haldimann, Heuberger, Käser (Münchenbuchsee),
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Schneider, Spring, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen
(Thun), von Siebenthal, Wälchli-Lehmann (13 Ratsmitglie-
der).

Abwesend sind: Aebersold, Aebischer, Antener, Astier, Blan-
chard, Blank, Blaser, Bommeli, Brönnimann, Devaux Stilli,
Fritschy, Gagnebin, Grossen, Hänni (Köniz), Hofer, Hostett-
ler, Jenk, Lack, Lecomte, Lüthi, Matti, Müller (Zäziwil),
Ochsner, Pfister, Reber, Rösti, Schnegg, Schürch, Staub-
Lerch, Stauffer, Wiedmer, Zryd (32 Ratsmitglieder).

Präsident Heinz Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Sie haben die Motion mit 83 gegen 71 Stimmen
bei 13 Enthaltungen angenommen.

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
&ODXGLQH�%OXP��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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Anhang: Tabelle zu Interpellation 023/04 Hans Michel, Brienz (SVP) (SVP)
(siehe S. 1390)

%HZLOOLJWH�,QYHVWLWLRQHQ�GHV�.DQWRQV�LQ�GLH�EHUQLVFKHQ�6SLWlOHU������±�����

,QVWLWXWLRQ ,QYHVWLWLRQVEHUHLFK *HVDPWNRVWHQ GXUFK�GHQ�5HJLHUXQJVUDW

EHZLOOLJWH�.RVWHQ

GXUFK�GHQ�*URVVHQ�5DW

EHZLOOLJWH�.RVWHQ

GXUFK�9HUI�JXQJ�EHZLOOLJW

6SLWDOJUXSSH�1HXH�+RUL]RQWH

(Spitäler Aarberg und Belp)
Gebäude 250'000 250'000

Infrastruktur 4'192'408 3'872'088 320'320

Medizintechnik 2'118'790 1'830'000 288'790

6SLWDO�%HUQ

(Spital Bern-Tiefenau und Spital Bern-Ziegler)
Gebäude 5'515'174 2'150'000 3'365'174

Infrastruktur 9'008'930 5'969'300 2'965'430 74200

Medizintechnik 2'992'680 2'891'980 100'700

6SLWDO]HQWUXP�%LHO�$* Gebäude 2'883'000 2'883'000

Infrastruktur 23'465'388 21'629'658 1'755'000 80'730

Medizintechnik 10'605'925 8'607'425 1'900'000 98'500

5HJLRQDOVSLWDO�(PPHQWDO�$*

(Spitäler Burgdorf und Langnau)
Gebäude 344'500 344'500

Infrastruktur 5'041'250 4'885'500 155'750

Medizintechnik 5'157'520 4'275'500 882'020

6SLWlOHU�)0,�$*

(Spitäler Frutigen, Meiringen und Interlaken)
Gebäude 4'215'000 4'215'000

Infrastruktur 15'536'341 14'091'396 1'444'945

Medizintechnik 7'842'193 6'099'893 1'742'300

%H]LUNVVSLWDO�*URVVK|FKVWHWWHQ Infrastruktur 939'930 939'930

Medizintechnik 1'196'800 977'500 219'300

%H]LUNVVSLWDO�)UDXEUXQQHQ��-HJHQVWRUI Gebäude 416'566 416'566

Infrastruktur 686'672 355'000 331'672

Medizintechnik 394'600 209'800 184'800

652�6SLWDO�5HJLRQ�2EHUDDUJDX�$*

(Spitäler  Huttwil, Langenthal, Niederbipp)
Gebäude 18'422'000 18'422'000

Infrastruktur 27'248'057 23'030'257 3'862'800 355'000

Medizintechnik 6'209'400 2'735'000 3'474'400

56=�5HJLRQDOHV�6SLWDO]HQWUXP�0�QVLQJHQ�

2EHUGLHVVEDFK

Infrastruktur 2'156'614 2'093'464 63'150

Medizintechnik 903'020 606'000 297'020



1412

6SLWDOYHUEXQG�5,6&+

(Spitäler Riggisberg und Schwarzenburg)
Infrastruktur / Medizintechnik 2'653'846 1'864'900 788'946

6SLWDO�6DDQHQ Infrastruktur 1'623'000 1'513'000 110'000

Medizintechnik 1'301'860 1'121'600 180'260

+{SLWDO�GX�-XUD�EHUQRLV�6$

(Spitäler Moutier und St-Imier)
Gebäude 730'000 730'000

Infrastruktur 6'642'604 5'623'930 1'018'674

Medizintechnik 1'659'250 370'000 1'289'250

%H]LUNVVSLWDO�6XPLVZDOG Infrastruktur / Medizintechnik 8'232'275 7'161'925 775'000 295350

6SLWDO�7KXQ�6LPPHQWDO�$*

(Spitäler Erlenbach, Thun und Zweisimmen)
Gebäude 223'000 223'000

Infrastruktur 10'589'541 8'496'979 2092562

Medizintechnik 5'951'650 4'387'550 1'564'100

%H]LUNVVSLWDO�:DWWHQZLO Infrastruktur / Medizintechnik 2'660'270 2'107'000 553270

7RWDO�6SLWlOHU Gebäude 32'999'240 29'634'066 3'365'174

Infrastruktur 120'677'126 103'634'327 9'358'230 7'684'569

Medizintechnik 46'333'688 34'112'248 1'900'000 10'321'440

Total 200'010'054 167'380'641 14'623'404 18'006'009

,QVHOVSLWDO�%HUQ��LQNO��1HXEDX�)UDXHQVSLWDO� Gebäude 588'768'000 171'968'000 416'800'000

Infrastruktur 23'448'224 12'432'900 11'015'324

Medizintechnik 68'954'280 32'464'500 31'423'780 5'066'000

Total 681'170'504 216'865'400 459'239'104 5'066'000

*HVDPWWRWDO�� �7RWDO�6SLWlOHU���,QVHOVSLWDO� Gebäude 621'767'240 201'602'066 420'165'174

Infrastruktur 144'125'350 116'067'227 20'373'554 7'684'569

Medizintechnik 115'287'968 66'576'748 33'323'780 15'387'440

Total 881'180'558 384'246'041 473'862'508 23'072'009
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9LHU]HKQWH�6LW]XQJ
Donnerstag, 25. November 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP), Präsident

Präsenz: Anwesend sind 181 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Sylvain Astier, Christian Brönnimann, Melchior
Buchs, Marianne Fässler-Schärer, Christophe Gagnebin,
Harald Jenk, Daniel Lack, Werner Lüthi, Daniel Pauli, Rolf
Portmann, Fritz Reber, Jean-Pierre Rérat, Regula Rytz, Jürg
Schürch, Margrit Staub-Lerch, Charles Steiner, Heinz Suter,
Fabio Tanner, Andrea Zryd.

195/04
'ULQJOLFKH� ,QWHUSHOODWLRQ� +DOGLPDQQ�� %XUJGRUI� �693�� ±
:DV�KDW�GHU�.DQWRQ�KLHU�IDOVFK�JHSODQW"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$XJXVW�����
Unbemerkt hat der Kanton anscheinend seit Mai 2004 ein
schweizweit einzigartiges Angebot: Wohnplätze, in denen
Asyl Suchende mit Drogenproblemen besonders betreut
werden können – und zwar solche, die in den Durchgangs-
zentren wegen ihrer Sucht untragbar sind. Die Kosten betra-
gen pro Person und Monat 1400 Franken. Der Öffentlichkeit
wurde das Projekt bisher nicht vorgestellt.
Obwohl sämtliche Asylheime im Kanton darüber informiert
wurden, wird das Angebot nicht genutzt. Der Kanton Bern
scheint ein Angebot geschaffen zu haben, für das es prak-
tisch keine Nachfrage gibt. Gemäss Bundesamt für Flüchtlin-
ge, so dessen Sprecher Dominique Boillat, hat man festge-
stellt, dass man bei den vier Empfangsstellen des Bundes pro
Woche mit lediglich etwa einem Fall eines drogensüchtigen
Asyl Suchenden konfrontiert  wird. Der Leiter des bernischen
Amtes für Migration wird im Tagesanzeiger zitiert, in der Tat
scheine das Suchtproblem für Asylzentren kein gravierendes
zu sein.
1. Wer zeichnet für den Versuch spezielle Wohnungen für

drogenabhängige Asyl Suchende verantwortlich? Welche
Direktionen/Ämter waren an der Entwicklung des Projekts
beteiligt? Auf was für Grundlagen stützte man sich? Was
sind die Kosten für dieses Projekt (Bitte Einzel- und nicht
Gesamtkosten aufzeigen)? Wie sieht der Zeithorizont aus?

2. Ist der Regierungsrat bzw. der zuständige Direktionsvor-
steher darüber im Bild, dass der Kanton Bern ein solches
Pilotprojekt gestartet hat? Weshalb hat man die Öffentlich-
keit nicht informiert?

3. Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht, dass die
Bereitstellung dieses Angebots eine krasse Fehlplanung
darstellt?

4. Handelt es sich bei dieser Fehlplanung im Sozialbereich
um einen Einzelfall? Wird das Projekt allenfalls vorzeitig
abgebrochen?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����
Es gibt in den Asylzentren des Kantons Bern gelegentlich
Asyl Suchende, die aufgrund ihrer Drogensucht starke Ag-
gressionen entwickeln und für ihre Mitbewohnerinnen und
Mitbewohner nicht mehr tragbar sind. In den Jahren 2001 und
2003 wurde seitens des Betreuungspersonals ein Bedarf
nach besonderen Strukturen für diese Kategorie von Süchti-
gen gemeldet. Im Auftrag der vom Bundesamt für Flüchtlinge
und der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren im De-

zember 2002 eingesetzten Arbeitsgruppe «Sonderunterbrin-
gung» erhob die damals noch zuständige Gesundheits- und
Fürsorgedirektion den Bedarf an Sonderunterbringungen im
Kanton. Diese ergab, dass in den bernischen Asylzentren
zum damaligen Zeitpunkt 11 Süchtige lebten, die an einem
Methadonprogramm teilnahmen, während drei Süchtige nicht
auf Methadon waren und die geschilderten Probleme verur-
sachten. Aufgrund dieser Bedarfsanalyse schloss das nun
zuständige Amt für Migration und Personenstand (MIP) der
POM mit der Stiftung Contact Netz per 1. Mai 2004 einen
Leistungsvertrag über das Projekt «Wohnen und Arbeiten für
drogenabhängige Asylbewerber im Kanton Bern» ab.
Mit dem Projekt werden verschiedene Ziele verfolgt:
– Die Asylzentren und andere beteiligten Stellen sollen un-

terstützt und entlastet werden.
– Die süchtigen Asyl Suchenden sollen beraten und in Ar-

beitsprojekte integriert werden, bis sich ihre Situation sta-
bilisiert hat und sie in die normalen Asylstrukturen zurück-
kehren können.

– Süchtige Asyl Suchende, deren Asylgesuch abgewiesen
wurde, sollen auf die Rückkehr in den Herkunftsstaat vor-
bereitet werden.

Die Stiftung Contact Netz hält gemäss Vertrag vier Wohn-
und Arbeitsplätze für süchtige Asyl Suchende zur Verfügung.
Es trifft zu, dass diese in den ersten vier Monaten der Ver-
tragsdauer nicht benötigt wurden. Zwar gab es in dieser Zeit
zwei Anfragen seitens der Asylzentren. Es stellte sich aber in
beiden Fällen heraus, dass die betreffenden Asyl Suchenden
eine engere Betreuung benötigten als sie im Rahmen des
Projekts gewährleistet werden konnte.
Zu Frage 1:
Gestützt auf den im Rahmen der Erhebung für Sonderunter-
bringungen ermittelten Bedarf verhandelte das Amt für Migra-
tion und Personenstand (MIP) der Polizei- und Militärdirektion
mit dem Contact Netz über das Projekt «Wohnen und Arbei-
ten für drogenabhängige Asylbewerber». Die Amtsvorsteherin
MIP unterzeichnete den Vertrag Anfang Mai 2004 für die
Laufzeit von einem Jahr. Die rechtlichen Grundlagen für die-
sen Vertrag bilden die Artikel 57 und 76 des Sozialhilfegeset-
zes (SHG) vom 11. Juni 2001.
Die Leerstandskosten, welche das MIP zu tragen hat, ent-
sprechen der halben Wohnungsmiete und betragen 1200
Franken pro Monat für eine 3½-Zimmer-Wohnung in Zolli-
kofen.
Bei Belegung entstehen dem MIP pro Person und Monat
Kosten von maximal 1750 Franken. Sie setzen sich aus 600
Franken für die Wohnungsmiete, 250 Franken für das Ar-
beitsprogramm, 800 Franken für Betreuungsbesuche und 100
Franken für Übersetzungskosten zusammen. Diesen Beträ-
gen sind die Kosten für alternative Unterbringungsformen für
Süchtige Asyl Suchende gegenüber zu stellen: Ohne das
Angebot bleibt für Asyl Suchende, die wegen ihrer Drogen-
sucht in Zentren nicht mehr tragbar sind, nur eine Einweisung
in eine Psychiatrische Klinik, wo die Kosten um ein Vielfaches
höher ausfallen. Das Leerstandsrisiko ist bei dieser Sachlage
unter wirtschaftlichen Aspekten in Kauf zu nehmen.
Zu Frage 2:
Für eine Information der Direktionsvorsteherin noch des Ge-
samtregierungsrats oder der Öffentlichkeit bestand kein An-
lass, weil das Projekt bei objektiver Betrachtung weder von
den Kosten noch vom Inhalt her als brisant zu werten ist. Der
Kanton hat mehrere Dutzend Leistungsverträge für Projekte
im Asylbereich abgeschlossen. Diese werden vom Bund
subventioniert und weisen einen Gesamtbetrag von mehreren
Millionen Franken auf. Eine aktive Information über jeden
Projektabschluss würde einen unverhältnismässigen Perso-
nalaufwand verursachen und in der Öffentlichkeit kaum auf
Interesse stossen.
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Zu Frage 3:
Aufgrund der durchgeführten Analyse war davon auszuge-
hen, dass ein Bedarf besteht. Die Tatsache, dass bis heute
kein Platz belegt wurde, ist unter Umständen damit zu erklä-
ren, dass der Auslastungsgrad in den bernischen Zentren
momentan eher tief ist und sich das Betreuungspersonal in
dieser Situation eher Zeit für eine intensive Betreuung süchti-
ger Asyl Suchender nehmen kann als in Zeiten mit Vollbele-
gung. Von einer krassen Fehlplanung kann nicht die Rede
sein.
Zu Frage 4:
Diese Planung betrifft ausschliesslich den Asylbereich und
steht in keinem Zusammenhang mit den Planungen der Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion. Es handelt sich um das
erste Projekt, dem die Teilnehmer fehlen. In der Regel be-
steht ein Nachfrageüberhang. Das MIP wird im Verlauf des
Monats Oktober 2004 gemeinsam mit dem Contact Netz und
mit den Organisationen, welche die Asylzentren führen, eine
Zwischenanalyse vornehmen und die notwendigen Mass-
nahmen einleiten.

3UlVLGHQW. Herr Haldimann ist von der schriftlichen Antwort
des Regierungsrats teilweise befriedigt. Er gibt keine Erklä-
rung ab.

308/03
0RWLRQ�'HYDX[�6WLOOL��2UYLQ��35'��±�5DSSRUW�VXU�OD�VpFXUL�
Wp�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�5HLWVFKXOH�j�%HUQH
7H[WH�GH�OD�PRWLRQ�GX����QRYHPEUH�����
Le Conseil-exécutif est chargé d’établir un rapport informant
le Grand Conseil sur
1. la situation inhérente à la sécurité dans le secteur de la

Reitschule à Berne;
2. les possibilités à envisager pour remédier aux problèmes

de violence qui s’y posent, dans le respect de l’autonomie
communale et en tenant compte de la future organisation
de la police aux plans communal et cantonal.

Développement
Le secteur de la Reitschule à Berne est le théâtre
d’agressions nombreuses dont la presse se fait régulièrement
l’écho. Récemment, l’armée a décidé d’interdire le périmètre
à ses recrues, estimant que leur sécurité n’est plus garantie.
Il découle de cet état de fait que la population a l’impression
d’une part que la police municipale de Berne ne maîtrise plus
la situation et choisit de baisser les bras, et d’autre part, que
le canton a fait le choix d’ignorer le problème pour éviter
d’être accusé d’ingérence et de viol de l’autonomie commu-
nale. En clair, la citoyenne et le citoyen de notre canton as-
sistent, impuissants, à la création d’une forme de ghetto en
ville de Berne, dont il a conscience que la libre circulation et
la sécurité n’y sont plus garanties et que les lois y sont impu-
nément transgressées.
Cette situation qui relève au premier chef de la compétence
de la Municipalité de Berne, et de sa direction de la police en
particulier, porte néanmoins préjudice à l’ensemble du can-
ton. L’image de la ville de Berne, ville fédérale, est intime-
ment associée à celle du canton de Berne. Lorsqu’elle est
atteinte de façon aussi négative, c’est immanquablement
aussi le canton qui en subit les conséquences. Comment,
sachant que tout le secteur de la gare de Berne est perçu
comme le théâtre d’agressions non maîtrisées par la police,
développer une politique de promotion économique et
convaincre les investisseurs de s’implanter dans la ville fédé-
rale et dans la région? Comment attirer les touristes, et
même les nombreuses associations qui souvent choisissent

Berne comme lieu d’implantation en raison de sa situation
géographique à la frontière des langues et de la légendaire
bonhomie des Bernoises et des Bernois? Comment rester
crédibles aux yeux des autres cantons suisses et des parle-
mentaires fédéraux qui rallient la ville fédérale pour y tenir
leurs débats?
Dans le cas présent, il y a donc un intérêt supérieur du can-
ton à prendre sérieusement en compte ce problème et à
proposer des solutions pour y remédier rapidement.
Pour toutes ces raisons, j’invite le gouvernement à rendre un
rapport sur la situation telle qu’elle se présente dans les faits
et sur les solutions qu’il envisage, le cas échéant de concert
avec la Municipalité de Berne, pour garantir la sécurité dans
le périmètre de la Reitschule et donner une image positive de
la ville de Berne et de notre canton.
(Cosignataires: 12)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����PDL�����
La motion évoque les incidents qui se produisent dans le
secteur de la Reitschule à Berne. Elle demande au Conseil-
exécutif un rapport sur la sécurité dans ce secteur, et sur les
possibilités à envisager pour remédier aux problèmes de
violence qui s'y posent.
Les tâches étatiques sont réparties entre la Confédération,
les cantons et les communes. En l'occurrence, la question
concerne les droits réels publics, soit l'utilisation du sol public
et d'immeubles appartenant à la collectivité, mais aussi la
répartition des tâches de police.
La Reitschule relève du droit de disposer de la ville de Berne.
L'autorité communale décide également de son affectation
concrète. Attribuer ce bâtiment à des exploitants privés en
vue d'une activité culturelle dépend donc de sa libre appré-
ciation. A cet égard, le droit cantonal régit diverses conditions
générales, dont la réalisation est en partie confiée à des
organes cantonaux. Il n'en résulte cependant pas pour le
canton de nécessité directe d'agir, comme le précise déjà la
réponse à la motion Fuchs (M 198/03). Etant donné le
concept d'utilisation de la Reitschule établi par la ville de
Berne, une ingérence du canton de Berne quant à cette utili-
sation est exclue ou, dans la mesure où la chose relève du
droit cantonal, superflue.
Le maintien de la sécurité dans la Reitschule et dans son
périmètre incombe en principe aux exploitants, ainsi qu'à la
Police de la ville de Berne dans la mesure où le recours aux
moyens policiers s'impose. La convention de prestations
conclue récemment entre l'exploitante et la ville de Berne
porte notamment sur le point de la sécurité. A l'avenir, les
exploitants de la Reitschule seront tenus de se distancer
clairement et d'emblée des violences et des dommages
commis; il leur sera interdit d'offrir une plate-forme aux per-
sonnes qui les commettent, et ils devront collaborer avec la
Police de la ville de Berne pour empêcher que les personnes
qui usent de violence lors des manifestations puissent se
fondre dans la masse.
Le Conseil-exécutif attend de la ville de Berne que, en cas
d'usage de la violence lors de manifestations, les tiers soient
placés en face de leurs responsabilités, même s'il s'agit de la
Reitschule, et que la ville engage les moyens dont elle dis-
pose contre ces tiers.
En résumé, le Conseil-exécutif et d'avis que l'image de la ville
de Berne a certes une influence sur le canton et sur son
importance économique. Le canton ne peut et ne doit toute-
fois intervenir que dans sa sphère de compétence, ou seule-
ment s'il s'avère que la ville de Berne n'a nullement la volonté
ou la capacité de rétablir une situation conforme au droit dans
un délai approprié. Tel n'est, de l'avis du Conseil-exécutif, pas
le cas aujourd'hui. En ce qui concerne la Reitschule, une
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ingérence du canton dans les affaires de la ville n'est ni indi-
quée ni possible légalement. En l’absence de compétences
et de moyens de mise en œuvre, l'établissement du rapport
demandé par la motion ne se justifie guère. Il paraît plus
judicieux de soulever le problème, en cas de nécessité, au-
près de l'organe compétent de la ville de Berne.
Proposition: rejet

%pDWULFH�'HYDX[�6WLOOL, Orvin (PRD). Il s’est écoulé, depuis le
dépôt de ma motion, juste une année. Les événements liés à
des actes de violence et de vandalisme qui se sont déroulés
épisodiquement depuis ce laps de temps dans le secteur de
la Reithalle prouvent à l’évidence que cette motion garde
toute son actualité. Il y a dans les environs de la gare de
Berne, en termes de sécurité publique, un problème qui à ce
jour demeure irrésolu. Il est tout aussi évident que cette pro-
blématique se heurte aux limites de l’autorité communale et
que, en regard de la loi, le canton est, à mon grand regret, ici
impuissant. Aussi je me réjouis véritablement que d’ici deux à
trois ans la police judiciaire soit désormais entièrement de la
compétence du canton, ce qui permettra, et je l’espère ici
aussi, que de tels problèmes puissent être résolus. Dans
l’intervalle, et face au laxisme – ou devrais-je parler carré-
ment d’incompétence – de la police municipale bernoise,
j’ose espérer que les élections qui s’annoncent dans la ville
fédérale apporteront des solutions bienvenues. D’ici là, je
réfrénerai ma contrariété de ce que, lorsqu’une commune est
incapable de faire accepter son budget par sa population et
d’assurer une gestion saine de ses finances, elle est placée
de fait sous l’autorité du canton, alors qu’en matière de sécu-
rité publique l’autonomie communale est élevée, semble-t-il,
au rang de vertu supérieure, Ceci au grand dam des citoyen-
nes et citoyens de ce canton, qui n’ont que seul choix que de
subir l’irrespect des lois et l’insécurité ambiante.
Face à ce constat d’impuissance et vraiment en déplorant
cette situation, je retire ma motion.

3UlVLGHQW. Frau Devaux hat ihre Motion zurückgezogen.

087/04
0RWLRQ�.LOFKKHUU�� 7KXQ� �693��±�'URJHQNRQVXP� LP�6WUD�
VVHQYHUNHKU�� *OHLFKEHKDQGOXQJ� ZLH� $ONRKROV�QGHU�� 0LW
9ROOJDV��MHW]W�
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����$SULO�����
Der Regierungsrat wird beauftragt bei den Berner Polizeior-
ganen ein geeignetes Kontrollsystem einzuführen, damit
Drogenkonsumenten im Strassenverkehr gleich hart ange-
packt werden können wie Alkoholsünder. Dieses soll front-
tauglich sein und den Polizisten eine Entscheidungshilfe
bieten. Zum Beispiel «Drugwipe» Speichelschnelltest, von
der Firma Labtech Wohlen, welcher schon bei der Zuger
Kantonspolizei erfolgreich eingesetzt wird.
Begründung:
Die Zahl der bekifften Autofahrer hat sich in den letzten fünf
Jahren gemäss Aussagen des Berner Rechtsmediziners
Werner Bernhard von der Universität Bern verdreifacht. «Be-
kiffte» und «verladene» Autofahrer und Autofahrerinnen ge-
fährden in gleichem Mass den Strassenverkehr. Die Zunah-
me von Drogenkonsum, welcher oft als Kavaliersdelikt be-
zeichnet wird, ist bekannt und es ist unverständlich, dass
Drogensünder weniger gut erkannt werden können als Alko-
holsünder.
Der Kanton Zug hat als erster Kanton den Speicheltest-
Schnelltest eingeführt. Seit der Einführung im Kanton Zug
sind wesentlich mehr Anzeigen erfolgt als vorher. Es würde

dem Kanton Bern gut anstehen, hier mit angemessenen
Mitteln und Instrumenten sofort Gleichbehandlung zu schaf-
fen. Zudem wäre dies ein wichtiger Beitrag für mehr Sicher-
heit auf dem Berner Strassennetz.
(Weitere Unterschriften: 33)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������
6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����
Wer nicht fahrfähig ist, darf gemäss Artikel 31 Absatz 2 SVG
und Artikel 2 VRV kein Fahrzeug führen. Das heisst, dass die
Polizei aktiv wird, wenn konkrete Anzeichen einer Fahrunfä-
higkeit vorliegen. Bereits seit dem Jahr 2000 setzt die Kan-
tonspolizei Bern in diesem Zusammenhang mit sehr gutem
Erfolg den Drogenschnelltest «Mashan» ein, der den Konsum
von Cannabis, Opiaten, Kokain und Amphetaminen gestützt
auf eine Urinprobe anzeigt. Die Kantonspolizei setzt den
Schnelltest dort ein, wo nach einem durchgeführten Atemal-
koholtest Alkoholkonsum ausgeschlossen werden kann und
die Frage nach dem Konsum von Drogen verneint wird. An-
dernfalls wird direkt durch einen Arzt eine Blut- oder Urinpro-
be abgenommen. Die Fahrunfähigkeit infolge Drogen muss
heute noch durch ein Gutachten des IRM begründet werden.
Ab dem 1. Januar 2005 gilt eine Person als fahrunfähig, wenn
im Blut eine der folgenden Substanzen nachgewiesen wird:
Cannabis, Kokain, Heroin, Morphin («Nulltoleranz») und
einige Designerdrogen wie zum Beispiel Ecstasy. Bei ande-
ren Substanzen, welche die Fahrfähigkeit beeinträchtigen
können, werden sich die Richter und die Führerausweisent-
zugsbehörden auf ein Gutachten nach dem Drei-Säulen-
Prinzip stützen, das auf den polizeilichen Beobachtungen,
einer ärztlichen Untersuchung und den Laborbefund beruht.
Der Bundesrat hat die für die Umsetzung der Gesetzesände-
rung auf den 1. Januar 2005 in den Kantonen erforderlichen
Ausführungsvorschriften verabschiedet und an die Kantone
weitergeleitet. Die Kantonspolizei erarbeitet zur Zeit ein Kon-
zept für deren Umsetzung. Zudem wird sie das eingesetzte
Material überprüfen und sofern erforderlich Anpassungen
vornehmen.
Die Kantonspolizei Bern verfolgt mit grossem Interesse Neu-
entwicklungen im Bereich von Drogenschnelltests und über-
prüft entsprechend ständig das selbst eingesetzte Produkt.
Mit der Kantonspolizei Zug steht die Kantonspolizei bereits im
Kontakt. Ein Wechsel des heute bei der Kantonspolizei Bern
eingesetzten Produkts drängt sich jedoch momentan nicht
auf.
Antrag: Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung

&DUOR�.LOFKKHUU, Thun (SVP). Ich danke dem Regierungsrat
für die Antwort und bin froh, dass die Motion zur Annahme
empfohlen ist. Ich freue mich auch, dass ich sie nicht zurück-
ziehen muss, um mir den Handlungsspielraum für einen wei-
teren Vorstoss in dieser Sache zu wahren. Aber aus zwei
Gründen sollten wir die Motion nicht abschreiben. Der «Mas-
han»-Test, den der Regierungsrat beschreibt und der von der
Kantonspolizei angewendet wird, bewährt sich offenbar. Das
haben mir Polizisten auch bestätigt. Aber die gleichen Polizi-
sten sagen, die Durchführung des «Mashan»-Tests sei unan-
genehm. Man darf einen Verdächtigen in der Testphase nicht
aus den Augen lassen, denn diese Leute haben alle mögli-
chen Tricks auf Lager und tischen auch alle möglichen Lügen
auf. Die Polizisten sagen, wenn es einen einfacheren Test
gäbe, wäre das sehr hilfreich. Die Vereinfachung käme auch
den Verdächtigten zugute, denn bei zehn Grad minus oder
auf der Autobahn irgendwo Wasser lösen zu müssen, ist
auch für sie nicht sehr angenehm. Für mich bedeutet das,
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dass der «Mashan»-Test eigentlich nicht fronttauglich ist. Der
zweite Grund, warum ich gegen die Abschreibung bin: Die
Kantonspolizei verfolgt mit grossem Interesse Neuentwick-
lungen im Bereich der Drogenschnelltests, weil es offenbar
noch einen einfacheren Test gäbe. Der von mir beschriebene
«Drugwipe»-Speichelschnelltest wird übrigens ab 1. Januar
2005 im Kanton Solothurn angewendet, und die Polizeiorga-
ne im Kanton Solothurn werden schon entsprechend trainiert.
Mit dieser Motion will ich der Polizei nicht sagen, welchen
Test sie anwenden soll. Aber ich bin der Meinung, der Urin-
test sei nicht fronttauglich. Weil der Prozess zur Auffindung
eines fronttauglichen Systems noch nicht abgeschlossen ist,
bitte ich Sie, die Motion anzunehmen und nicht abzuschrei-
ben.

'RUD�$QGUHV, Polizei- und Militärdirektorin. Vielleicht können
wir die Sache abkürzen. Wir sind momentan daran, verschie-
dene Verfahren zu testen. Ich werde das laufen lassen, und
sobald wir die Tests abgeschlossen haben, werde ich es im
Verwaltungsbericht mitteilen. Ich bin einverstanden, die Moti-
on erst zu diesem Zeitpunkt abzuschreiben. Damit hätten wir
hier keine Differenz mehr.

3UlVLGHQW. Die Frau Regierungsrätin zieht den Antrag auf
Abschreibung zurück. Wird aus der Ratsmitte sofortige Ab-
schreibung verlangt? – Das ist nicht der Fall. Damit stimmen
wir über die Motion ab, nicht aber über die Abschreibung.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 126 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

0 Enthaltungen

080/04
,QWHUSHOODWLRQ� 5LHVHQ�� %HUQ� �6'�� ±� 2UJDQLVLHUWHU� )�KUHU�
DXVZHLVHUZHUE
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����
Führerausweise werden in der ganzen Schweiz für alle Kate-
gorien nur nach bestandener praktischer Führerprüfung an
Personen erteilt, welche im Normalfall in der Schweiz Wohn-
sitz haben und sich auch hier aufhalten. Gemäss verschiede-
ner Informationen soll es jedoch in der Schweiz ganze Völ-
kerstämme geben, welche mit nicht anerkannten ausländi-
schen Führerausweisen unbehelligt herumkurven. Auch
scheint es kein Geheimnis zu sein, dass man im Kanton Bern
sehr vielen Ausländern begegnet, welche die Führerprüfung
nie absolviert oder nicht bestanden haben, jedoch plötzlich im
Besitz eines «gültigen» Führerausweises sind. Es ist ein
offenes Siegel, dass es sehr viele Leute gibt, die in ihrem
Heimatstaat, sei es nun mittels Bezahlung oder ehrlichem
Erwerb, während ihrem Ferienaufenthalt einen Führeraus-
weis «organisieren».
Ich bitte den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fra-
gen:
1. Sind auch dem Regierungsrat Fälle bekannt, wo Personen

aus EU- sowie aus Nicht-EU-Staaten nach durchgefallener
oder nie absolvierter Führerprüfung plötzlich im Besitz ei-
nes angeblich «gültigen Führerausweises» sind? Wenn ja,
wie viele Fälle im Kanton Bern, welcher Herkunft und wie
sieht die Verteilung nach Geschlecht und Alter aus?

2. Trifft es zu, dass der Erwerb und vor allem das Anerken-
nen der im Ausland erworbenen Führerausweise eigentlich
nicht möglich sind?

3. Wie sieht daher die kantonale oder eidgenössische Ge-
setzgebung über die Abgabe von Schweizer Führeraus-
weisen im Austausch gegenüber ausländischen Führer-
ausweisen von Personen aus Nicht-EU-Staaten aus?

4. Sind dem Regierungsrat bereits Sans-papiers bekannt,
welche über einen angeblich gültigen «Führerausweis»
verfügen?

5. Während der Vollzug der Strafmassnahme gegenüber
dem CH-Bürger klar geregelt ist, stellt sich hiermit jedoch
die Frage, wie die Verurteilung eines EU- und Nicht-EU-
Straffälligen, in diesem Fall Lenken eines Fahrzeuges oh-
ne gültigen, beziehungsweise organisierten Führerschei-
nes, im Kanton Bern aussieht?

6. Wie sieht die Praxis generell aus beim Aufspüren dieser
illegalen Motorfahrzeuglenker?

(Weitere Unterschriften: 2)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����$XJXVW�����

Einleitung
Die Zulassung von Fahrzeugführern aus dem Ausland unter-
liegt vollumfänglich der eidgenössischen Gesetzgebung.
Folgende Vorschriften kommen zur Anwendung:
Motorfahrzeugführer aus dem Ausland dürfen in der Schweiz
nur ein Motorfahrzeug führen, wenn sie einen gültigen Füh-
rerausweis oder einen gültigen internationalen Führerausweis
nach dem internationalen Abkommen vom 24. April1926 über
Kraftfahrzeuge oder nach dem Abkommen vom 19. Septem-
ber 1949 bzw. vom 8. November 1968 über den Strassenver-
kehr besitzen (Art. 42 Abs. 1 der Verordnung über die Zulas-
sung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr,
VZV).
Der ausländische nationale oder internationale Führeraus-
weis berechtigt den Inhaber zur Führung aller Motorfahrzeug-
kategorien in der Schweiz, für die der Ausweis ausgestellt ist
(Art. 42 Abs. 2 VZV). Dies bedeutet, dass somit für Inhaber
eines gültigen ausländischen Führerausweises eine grund-
sätzliche Fahrberechtigung für nichtberufsmässige Fahrten in
der Schweiz gilt, sofern sie das für die entsprechende Kate-
gorie in der Schweiz vorgesehene Mindestalter erreicht ha-
ben (Art. 43 Abs. 1 VZV).
Gemäss Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe a und b VZV hat
der ausländische Fahrzeugführer einen schweizerischen
Führerausweis zu erwerben, wenn er seit 12 Monaten in der
Schweiz wohnt und sich in dieser Zeit nicht länger als drei
Monate ununterbrochen im Ausland aufgehalten hat. Wer
berufsmässig in der Schweiz immatrikulierte Motorfahrzeuge
der Kategorien C und D oder der Unterkategorien C1 und D1
führen will, oder einer Bewilligung nach Artikel 25 VZV (be-
rufsmässiger Personentransport) bedarf, muss den schweize-
rischen Führerausweis sofort erwerben.
Frage 1
Es gibt in der Tat Personen ausländischer Herkunft mit
Wohnsitz in der Schweiz, welche mit einem während eines
Kurzaufenthalts im Ausland (in der Regel der Heimatstaat)
erworbenen ausländischen Führerausweis beim Strassenver-
kehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA) den Umtausch in einen
schweizerischen Führerausweis beantragen. Bei der Prüfung
des entsprechenden Gesuchs kann jedoch aufgrund des
vorzulegenden Ausländerausweises, welcher das Einreise-
datum in die Schweiz festhält, und dem Ausstellungsdatum
des ausländischen Führerausweises ohne weiteres festge-
stellt werden, ob der ausländische Führerausweis unter Um-
gehung der Zuständigkeitsvorschriften erworben wurde. Die-
se ausländischen Führerausweise werden dann in der
Schweiz aberkannt und der Umtausch in einen schweizeri-
schen Führerausweis verweigert. Pro Jahr werden durch das
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SVSA rund 80 solchermassen erworbene ausländische Füh-
rerausweise aberkannt.
Wird ein ausländischer Führerausweis zum Umtausch vor-
gelegt, wird dieser durch das SVSA einer Echtheitsprüfung
unterzogen. Bestehen Bedenken an der Echtheit oder weist
der ausländische Führerausweis Anzeichen einer Verfäl-
schung auf, wird der Kriminaltechnische Dienst der Kan-
tonspolizei Bern (KTD) mit der eingehenden Überprüfung des
ausländischen Führerausweises beauftragt.
Durch den KTD wurden in der Zeitspanne 1. Dezember 1999
bis 8. Mai 2004 insgesamt 2902 ausländische Führerauswei-
se auf ihre Echtheit hin überprüft. Insgesamt mussten 300
Führerausweise beanstandet werden. Beanstandete Führer-
ausweise aus Jugoslawien (94) und Irak (25) mussten stati-
stisch gegenüber anderen Nationalitäten am meisten bean-
standet werden. Diese werden gefolgt von Ländern wie So-
wjetunion (13), Slowenien (8), Portugal (7), Schweiz (7) und
Sri Lanka (7) sowie weiteren.
Hinsichtlich der Verteilung der Fälle nach Alter und Ge-
schlecht werden keine Statistiken geführt, die Frage kann
daher in diesem Teil nicht beantwortet werden.
Frage 2
Zuständig für die Führerausweiserteilung ist der Wohnsitz-
kanton (Art. 22 SVG). Wer in der Schweiz Wohnsitz hat, sei
dies nun ein Ausländer oder ein Schweizer, und noch keinen
Führerausweis besitzt, muss grundsätzlich in seinem Wohn-
sitzkanton auf dem ordentlichen Weg einen schweizerischen
Führerausweis erwerben. Für die Kategorie B zum Beispiel
ist somit die Basistheorie zu absolvieren, nach deren Beste-
hen der Lernfahrausweis ausgestellt wird; anschliessend folgt
die praktische Führerprüfung.
Wer in der Schweiz Wohnsitz hat, kann die Zuständigkeits-
vorschriften für die Erteilung des Führer- bzw. Lernfahraus-
weises gemäss Artikel  22 SVG nicht dadurch umgehen, dass
er sich kurzfristig ins Ausland begibt und dort einen Führer-
ausweis erwirbt und diesen dann eventuell sogar in der
Schweiz zum Umtausch in einen schweizerischen Führeraus-
weis vorlegt. Derart unter Umgehung der Zuständigkeitsvor-
schriften erworbene (ausländische) Führerausweise werden
durch die zuständigen Behörden aberkannt und der Um-
tausch in einen schweizerischen Führerausweis wird verwei-
gert (Art. 45 VZV).
Im Ausland erworbene Führerausweise von Personen mit
rechtlichem Wohnsitz in der Schweiz können nur anerkannt
werden, wenn der Inhaber den Nachweis erbringt, dass der
Erwerb des ausländischen Ausweises während eines Aufent-
halts von mindestens zwölf zusammenhängenden Monaten
im Ausstellerstaat erfolgte. Wie bereits erwähnt, hat der aus-
ländische Fahrzeugführer – welcher bereits einen ausländi-
schen Führerausweis besitzt und welcher seit 12 Monaten in
der Schweiz wohnt – den Umtausch seines ausländischen in
einen schweizerischen Führerausweis zu beantragen.
Gemäss Artikel 44 Absatz 1 der VZV wird dem Inhaber eines
gültigen ausländischen Führerausweises der schweizerische
Führerausweis der entsprechenden Kategorie erteilt, wenn er
auf einer Kontrollfahrt nachweist, dass er die Verkehrsregeln
kennt und Fahrzeuge der Kategorien, für die der Ausweis
gelten soll, sicher zu führen versteht. Das Bundesamt für
Strassen (Astra) kann auf das Erfordernis der Kontrollfahrt
verzichten (Art. 150 Abs. 5 Bst. e VZV). Mit Kreisschreiben
vom 19. Dezember 2003 hat das Astra festgelegt, welche
Länder bzw. Inhaber von ausländischen Führerausweisen
vom Erfordernis der Kontrollfahrt befreit sind.
Frage 3
Ausländische Führerausweisinhaber, welche einen Führer-
ausweis zum Umtausch vorlegen, welche nicht in einem Land
gemäss der Länderliste des Astra betreffend Ausnahme von
der Kontrollfahrt ausgestellt wurden, müssen eine Kontroll-

fahrt absolvieren. Diese kann nicht wiederholt werden. Ist das
Ergebnis der Kontrollfahrt negativ, wird der ausländische
Führerausweis aberkannt, und der Betroffene hat eine ordent-
liche Führerprüfung (Basistheorie / Lernfahrausweis / prakti-
sche Führerprüfung) zu absolvieren.
Frage 4
Unter der Annahme, dass Sans-papiers bedeutet, dass der
Status einer sich in der Schweiz aufhaltenden Person weder
ausländerrechtlich noch asylrechtlich geregelt ist, kann von
folgenden Fällen ausgegangen werden:
– Personen ohne ausländerrechtliche Regelung: Diese Per-

sonen können im Besitz eines – während ihres geregelten
Aufenthalts – ordentlich in der Schweiz erworbenen Füh-
rerausweises oder im Besitz eines im Ausland erworbenen
Ausweises sein, der sie noch zum Führen eines Fahr-
zeugs in der Schweiz berechtigt.

– Personen ohne asylrechtliche Regelung: Diese Personen
können im Besitz eines noch im Ausland erworbenen
Ausweises sein, der sie zum Führen eines Fahrzeugs in
der Schweiz berechtigt; möglich ist auch, dass solche Per-
sonen über einen in der Schweiz – während des Asyl- oder
Aufnahmeverfahrens – erworbenen Führerausweis verfü-
gen.

Für beide Personenkategorien existieren keine Statistiken.
Der Erwerb eines Lernfahrausweises ist zudem nur dann
möglich, wenn die Wohngemeinde die auf dem Gesuchsfor-
mular angegeben Personalien inkl. Wohnsitz bestätigt oder
dem SVSA zusammen mit dem Gesuch eine Niederlas-
sungsbewilligung vorgelegt wird; von da her ist der Erwerb für
Sans-papiers nicht möglich.
Frage 5
Inhaber eines ausländischen Führerausweises, welche in der
Schweiz Wohnsitz haben und diesen aufgrund des Zeitab-
laufs hätten in einen schweizerischen Führerausweis umtau-
schen müssen, werden gestützt auf Artikel 147 Ziffer 1 VZV
verzeigt. Wer mit einem gefälschten Führerausweis ein Fahr-
zeug führt, wird gestützt auf Artikel 95 SVG und zusätzlich
wegen Urkundenfälschung verzeigt. Wer vorsätzlich durch
unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen
oder Vorlage falscher Bescheinigungen einen Ausweis oder
eine Bewilligung erschleicht, wird gestützt auf Artikel 95 SVG
verzeigt.
Frage 6
Bei allgemeinen Kontrollen, Unfällen und Verkehrswider-
handlungen mit polizeilicher Anhaltung werden die Ausweis-
papiere überprüft. Bestehen ausreichende Anhaltspunkte,
dass im Zusammenhang mit dem vorgewiesenen Führeraus-
weis ein Straftatbestand  erfüllt sein könnte, erfolgen weitere
Abklärungen und gegebenenfalls Verzeigung und Führer-
ausweiseinzug. Auch im Rahmen der Grenzkontrollen wer-
den ausländische Führerausweise überprüft und zum Teil
sichergestellt.

3UlVLGHQW. Herr Riesen ist von der Antwort des Regierungs-
rats befriedigt.

096/04
,QWHUSHOODWLRQ� 5\W]�� %HUQ� �*%�� ±�:LH�ZHLWHU�PLW� GHU� (LQ�
KHLWVSROL]HL"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat am 17.09.03 zwei
Motionen überwiesen, welche die Kantonalisierung der Poli-
zei und damit eine Einheitspolizei für das ganze Kantonsge-
biet fordern. Kritische Fragen des Grünen Bündnisses wur-
den bei der Entscheidung unter den Tisch gewischt und es
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wurde ein demokratiepolitisch bedenkliches Top-Down-
Verfahren gewählt: Anstatt zuerst mit den gemäss Polizeige-
setz zuständigen Gemeinden über Nutzen und Formen einer
Kantonalisierung von kommunalen Polizeiaufgaben zu disku-
tieren und dann über das weitere Vorgehen zu beschliessen,
wurde die Kantonalisierung beschlossen und dann erst das
Gespräch gesucht. Dieses Vorgehen hat grosse Verunsiche-
rung ausgelöst und in eine Sackgasse geführt.
Es ist wichtig, dass sich der Grosse Rat so rasch als möglich
ein Bild über den Stand der Umsetzung seines Auftrags
macht und nötigenfalls neue Beschlüsse fassen kann.
Ich frage deshalb den Regierungsrat an:
1. Wo steht die Umsetzung der Motion Einheitspolizei im

Moment: Mit welchen Gemeinden wurden bisher Gesprä-
che geführt und was ist das Resultat dieser Gespräche?

2. Wie gross ist die Akzeptanz der vom Grossen Rat gefor-
derten Einheitspolizei bei den bernischen Gemeinden zum
heutigen Zeitpunkt?

3. Wie sieht die Zeitplanung zur Umsetzung der Einheitspoli-
zei nach heutigem Wissensstand aus und was passiert
nach Ablauf des Polizeivertrags mit der Stadt Bern?

4. Welche organisatorischen und finanziellen Vorschläge zur
Umsetzung der Einheitspolizei hat der Kanton den Ge-
meinden bisher im Detail unterbreitet?

5. Welche organisatorischen und finanziellen Vorschläge zur
Umsetzung der Einheitspolizei haben die Gemeinden dem
Kanton bisher unterbreitet?

6. Welche Vorstellungen und Kenntnisse bestehen insbeson-
dere zu folgenden Fragen:

– Wie viel müssen die Gemeinden für eine beim Kanton
eingekaufte Polizeieinheit bezahlen (Jahres-Vollkosten ei-
ner 100%-Stelle unterteilt in Lohn- und Lohnnebenkosten
und allfällige Infrastruktur)?

– Fliessen die Kosten der kommunalen Einheitspolizei in den
Lastenausgleich ein?

– Welche kommunale Infrastruktur haben die Gemeinden
der Einheitspolizei zur Verfügung zu stellen (Büroraum,
Polizeiposten, Ausrüstung usw.)?

– Inwiefern können die einzelnen Gemeinden in Zukunft auf
die Grösse, die konkreten Aufgaben und die Art der Auf-
gabenerfüllung (z.B. deeskalative Einsatzdoktrin) der Ein-
heitspolizei auf ihrem Gemeindegebiet einwirken? Welche
Rolle spielen lokale Polizei- oder Demonstrationsregle-
mente oder Kommunikationsstrategien? Wie gross ist der
operative und strategische Einfluss der Gemeinden auf die
Einheitspolizei?

– Wird der Kanton den Gemeinden vorschreiben, wie viele
Polizeieinheiten sie gemessen an der Bevölkerungszahl
und ihrer Struktur (Landgemeinde, Kernstadt, Tourismus-
gemeinde, Hauptstadt usw.) beim Kanton einkaufen müs-
sen?

– Wenn nein: inwiefern sind die Gemeinden überhaupt dazu
verpflichtet, beim Kanton Polizeieinheiten einzukaufen,
statt auf private Dienstleister (z.B. Securitas) oder auf die
Grundversorgung durch die bisherige Kantonspolizei ab-
zustellen?

– Wie werden sich die zwei unterschiedlichen Finanzie-
rungsquellen – kantonalen Steuergelder auf der einen und
kommunalen Abgeltung auf der andern Seite – auf die Or-
ganisation der Einheitspolizei auswirken? Wird es eine
festangestellte kantonal finanzierte Kerngruppe geben, die
im ganzen Kantonsgebiet im Einsatz ist und befristet an-
gestellte kommunale Einheiten, die nur in der auftragge-
benden Kommune eingesetzt werden und jedes Jahr neu
gebucht werden müssen?

– Wie kann verhindert werden, dass einzelne Gemeinden
die kantonal tätigen Polizeieinheiten quersubventionieren
und umgekehrt?

7. Werden alternative Möglichkeiten einer Polizeireform im
Kanton Bern geprüft (z.B. regionale Polizeiverbünde), wel-
che aus der Sackgasse der Einheitspolizei herausführen?

8. Wer ist nach Umsetzung der Einheitspolizei im Streit- und
Haftungsfall für die öffentliche Ruhe und Sicherheit auf
Gemeindegebiet verantwortlich, der Kanton oder die Ge-
meindebehörden?

9. Wie wirkt sich die ablehnende Haltung, welche die Stadt
Bern aufgrund der Unklarheiten bezüglich Einheitspolizei
heute hat, auf den Start der Polizeischule Hitzkirch und die
kantonale Polizeiausbildung aus?

10.Ist der Regierungsrat bereit, den Grossen Rat regelmässig
über den Stand der Umsetzung, allfällige Schwierigkeiten
und Entscheidungen betreffend Einheitspolizei zu informie-
ren und wenn ja, in welcher Art und Weise?

(Weitere Unterschriften: 4)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����
Frage 1
Die Polizei- und Militärdirektion hat zusammen mit dem Ver-
band Bernischer Gemeinden, einer Interessengemeinschaft
Städte und Gemeinden, in der unter der Leitung von Herrn
Nationalrat Hans Stöckli die Stadt- und Gemeindepräsidenten
von Bern, Biel, Burgdorf, Interlaken, Köniz, Langenthal und
Moutier vertreten sind, sowie mit dem Gemeinderat der Stadt
Bern mehrere Projektorganisations- und Vorgehensvarianten
diskutiert und am 31. August 2004 gemeinsam eine Projek-
torganisation verabschiedet. Damit konnte im September
2004 das Projekt zur Entwicklung eines Konzepts zur Bildung
einer einheitlichen Polizei im Kanton Bern, zur Ausarbeitung
der notwendigen Anpassungen der Polizeigesetzgebung und
zur Integration der Stadtpolizei Bern in die Kantonspolizei
materiell in Angriff genommen werden.
Frage 2
In den bernischen Gemeinden ist breit abgestützt die Bereit-
schaft zur Mitarbeit im Projekt vorhanden. Die Konzeptarbei-
ten und die Schlussfolgerungen insbesondere bezüglich der
Einflussmöglichkeiten der Gemeinden und der finanziellen
Regelung der Zusammenarbeit werden zeigen, inwiefern eine
Vorlage mit Zustimmung der kommunalen Ebene erarbeitet
werden kann.
Frage 3
Die Grobzeitplanung sieht vor, dass eine Anpassung des
Polizeigesetzes dem Grossen Rat im Jahr 2006 unterbreitet
werden soll. Bis im Sommer 2005 soll eine Vorlage bis zur
Vernehmlassungsreife vorbereitet werden. Am 1. Januar
2007 gehen mindestens die Gerichtspolizeiaufgaben an den
Kanton zurück, evtl. verbunden mit einer Zusammenführung
der gesamten Stadtpolizei Bern mit der Kantonspolizei.
Fragen 4 und 5
Gespräche zu organisatorischen Fragen wurden bisher nur
zwischen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Bern ge-
führt. Dabei wurden keine Vorschläge unterbreitet, da ein
künftiges Organisationsmodell partnerschaftlich entwickelt
werden sollte. Über finanzielle Aspekte zur Umsetzung der
Einheitspolizei wurde bisher nicht diskutiert. Diese Fragen
sind Gegenstand des eben gestarteten Projekts.
Frage 6
Auch diese Frage ist Teil der Projektarbeiten und kann heute
noch nicht beantwortet werden.
Frage 7
Der Regierungsrat erachtet die Einheitspolizei nicht als Sack-
gasse, sondern als anzustrebendes, vom Grossen Rat mit
der Annahme der Motion Lüthi / Bolli gutgeheissenes Ziel, für
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welches ein gangbarer Weg gefunden werden muss. Die
Vorteile eines einheitlichen Polizeikorps sprechen für sich:
– Mit der grösseren Anzahl Mitarbeitender kann viel flexibler

auf die täglich ändernden Bedürfnisse reagiert und es
können Schwergewichte gebildet werden. Dies ist nicht nur
bei der stark gestiegenen Anzahl Ordnungsdiensteinsätze
wichtig. Auch können beispielsweise in Gegenden mit Ein-
bruchserien uniformierte oder verdeckte Einsätze konzen-
triert oder Verkehrskontrollen grossflächig koordiniert wer-
den.

– Eine gute Abdeckung in den Gemeinden kann mit einem
grösseren Korps einfacher erreicht und damit die «Bürger-
nähe» verbessert werden. Gleichzeitig können Synergien
durch den Abbau redundanter Führungsstrukturen gewon-
nen werden.

– Nach der Rückübernahme der gerichtspolizeilichen Aufga-
ben kann die Koordination der Tätigkeiten auch in diesem
Bereich verbessert werden, so dass Doppelspurigkeiten
künftig vermieden und Einsätze gezielter angegangen
werden können.

– Beschaffungen im Bereich der Informatik, der Telekommu-
nikation, der Uniformen, der Ausrüstung und der Fahrzeu-
ge können zusammengelegt und damit erhebliche Kosten
gespart werden.

– Die heutigen Gemeindepolizeien können nach einer Fusi-
on vom hohen Stand der Aus- und Weiterbildung bei der
Kantonspolizei profitieren. Zudem gelangen sie in den Ge-
nuss weiterer Leistungen, in denen die Kantonspolizei
heute führend ist, wie zum Beispiel dem Psychologischen
Dienst.

All diesen Vorteilen steht die Schwierigkeit gegenüber, dass
die Gemeinden «ihre» Polizei verlieren. Dem ist mit einer
klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten und den entspre-
chenden Kompetenzen Rechnung zu tragen.
Sollte die Einheitspolizei nicht realisiert werden können, sind
weiterhin freiwillige Zusammenschlüsse nach den Vorbildern
Thun, Spiez oder Steffisburg möglich, welche zur grossen
Zufriedenheit aller Beteiligten verwirklicht werden konnten.
Regionale Polizeiverbünde dürften obige Vorteile aufgrund
der geringen Grösse wohl nur sehr begrenzt erzielen. Ver-
bünde von Gemeindepolizeien mit der Kantonspolizei sind
aufgrund der ungleichen Art und Grösse der Partner kaum
realisierbar.
Frage 8
Mit der Umsetzung der Motion Lüthi / Bolli ist nicht geplant,
die Kompetenzordnung zwischen Kanton und Gemeinden zu
verändern. Damit bleibt die Gemeinde für die sicherheits- und
verkehrspolizeilichen Belange verantwortlich, während der
Kanton für die gerichtspolizeilichen Aufgaben zuständig ist.
Daher ist es wie oben geschildert notwendig, die Gemeinden
mit den notwendigen Kompetenzen gegenüber der künftigen
Einheitspolizei auszustatten. Die operative Verantwortung
bleibt wie bis anhin bei der Polizei. Für den Streitfall wird ein
Schlichtungsverfahren festzulegen sein, wie es auch mit den
Gemeinden vereinbart wurde, in welchen die Einheitspolizei
bereits geschaffen wurde.
Frage 9
Das Projekt «Police Bern» darf auf den Start der Poli-
zeischule Hitzkirch keinen Einfluss und auf die kantonale
Polizeiausbildung keine negativen Auswirkungen haben. Für
den Kanton Bern hat der Grosse Rat am 19. Februar 2004
ohne Gegenstimmen dem Beitritt zum Konkordat über Er-
richtung und Betrieb einer Interkantonalen Polizeischule in
Hitzkirch zugestimmt.
Wenn die Zusammenführung der Polizeikorps realisiert wer-
den kann, wird der Kanton zusätzlich zu dem bereits zugesi-
cherten Ausbildungskontingent auch dasjenige der Stadt
übernehmen, um das benötigte Ausbildungsvolumen sicher-

zustellen. Eine entsprechende Zusicherung ist allerdings
abhängig vom Projekterfolg.
Der Gemeinderat der Stadt Bern hat dem Kanton zugesi-
chert, dass er bereit sei, das städtische Kontingent in An-
spruch zu nehmen, wenn die Projektarbeiten in einem part-
nerschaftlichen und zielgerichteten Projekt weitergeführt
werden können. Mit einer zusammen mit dem Verband Ber-
nischer Gemeinden, der Interessengemeinschaft der Städte
und Gemeinden, sowie der Sicherheitsdelegation des Ge-
meinderats der Stadt Bern gemeinsam erarbeiteten und ge-
tragenen Projektorganisation sind die Projektarbeiten kon-
struktiv in Angriff genommen worden. Es darf deshalb erwar-
tet werden, dass die Entwicklungen im Kanton Bern den Start
der Polizeischule in Hitzkirch nicht beeinträchtigen.
Der Vollständigkeit halber sei auch auf die Variante hinge-
wiesen, bei der die Zusammenführung der Polizeikorps nicht
zustande kommt. In diesem Fall würde der Gemeinderat der
Stadt Bern den zuständigen Organen den Beitritt zum Kon-
kordat beantragen.
Zusammengefasst steht fest, dass unabhängig von der zu-
künftigen bernischen Polizeilandschaft die Kontingente der
Polizeischule Hitzkirch von Stadt und Kanton Bern genutzt
werden. Offen ist aufgrund des Projektstands, auf welchem
formellen Weg das städtische Kontingent im Konkordat ab-
gelöst wird.
Frage 10
Der Regierungsrat wird im Rahmen der ordentlichen Bericht-
erstattung zur Umsetzung von Vorstössen auch über den
Stand der Umsetzung der Motion Lüthi / Bolli informieren.

3UlVLGHQW. Frau Rytz ist teilweise befriedigt. Sie gibt keine
Erklärung ab.

150/04
,QWHUSHOODWLRQ�/DXWHUEXUJ�*\JD[��%HUQ� �*)/��±�:DV� OlXIW
VFKLHI�EHLP�3URMHNW�(LQKHLWVSROL]HL"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-XQL�����
Die Umsetzung der vom Grossen Rat überwiesenen Motion
Lüthi / Bolli mit dem Titel «Die Polizei im Kanton Bern – für
alle derselbe erkennbare Freund und Helfer» scheint nicht
auf Erfolgskurs zu sein. Die Verwirrung und Verunsicherung
in den betroffenen Gemeindebehörden, dem Polizeipersonal
und der Bevölkerung ist gross, und es ist für sie nicht ver-
ständlich, was nun effektiv geschieht oder geschehen soll.
Darum bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der
folgenden Fragen:
1. Die überwiesene Motion fordert eine einzige uniformierte

Polizei für den Kanton. Das Polizeigesetz kennt die gericht-
liche Polizei, die Sicherheitspolizei und die Verkehrspolizei.
Was wird unter dem Begriff «uniformierte Polizei» verstan-
den? Ist der Begriff «uniformierte Polizei» gesetzlich defi-
niert?

2. Ist die strikte Trennung von Polizeiaufgaben, welche in der
Uniform oder ohne Uniform verrichtet werden, überhaupt
tauglich, um allein aus der «uniformierten Polizei» eine
Einheitspolizei schaffen zu können?

3. Welche Aufgabenteilung zwischen Kantons- und Gemein-
depolizei wird nun tatsächlich angestrebt? Wie sollen die
Verantwortlichkeiten für Polizeieinsätze zwischen Kanton
und Gemeinden aufgeteilt werden?

4. Wie sollen künftig die Polizeiaufgaben einer Einheitspolizei
finanziert werden? Wie viel übernimmt der Kanton, wie viel
haben die Gemeinden zu bezahlen?

5. Ist der Regierungsrat bereit, für die Umsetzung der Motion
eine enge Zusammenarbeit mit dem Verband Bernischer
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Gemeinden, der IG Städte und der Stadt Bern zu verlan-
gen?

6. Wäre eine vollständige Kantonalisierung der gerichtlichen
Polizei, der Sicherheits- und der Verkehrspolizei mit den
entsprechenden Gesetzesänderungen und der Offenle-
gung der Finanzströme nicht zielführender?

7. Ist der Regierungsrat bereit, eine tatsächliche Einheitspoli-
zei zu schaffen? Das heisst sowohl die gerichtliche Polizei,
die Sicherheits- wie auch die Verkehrspolizei vollständig in
die Kantonspolizei zu integrieren.

(Weitere Unterschriften: 10)

(V�ZLUG�'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����
Gestützt auf die vom Grossen Rat angenommene Motion
Lüthi / Bolli (M 148/03) hat der Regierungsrat die Polizei- und
Militärdirektion (POM) beauftragt, die notwendigen Arbeiten
zur Planung und Umsetzung an die Hand zu nehmen. Dieser
Prozess der Planung und Umsetzung ist angelaufen. Es ist
dabei der federführenden POM, aber auch dem Regierungs-
rat ein Anliegen, die Betroffenen in das Verfahren einzubin-
den, so dass alle Interessen und Anliegen in der Diskussion
Gehör finden. Die Projektorganisation wird laufend überprüft
und – solange dies im Interesse des Projekts tatsächlich
geboten ist – auch allfälligen neuen Bedürfnissen angepasst.
Der Regierungsrat kann hingegen Wünschen, die primär eine
Verzögerung der Arbeiten bewirken und damit zur Verunsi-
cherung der betroffenen Mitarbeitenden führen, nicht Hand
bieten. Das Ziel der Arbeiten ist mit der Motion Lüthi / Bolli
gegeben. Der Regierungsrat ist gewillt, dieses Ziel einer
einheitlichen Polizei im Kanton Bern umzusetzen. Sollte dies
aus welchen Gründen auch immer verzögert werden, wird der
Regierungsrat auf jeden Fall das Ziel der laufenden Legisla-
tur, nämlich die Zentralisierung der kantonalen Aufgabe der
Gerichtspolizei bei der Kantonspolizei, realisieren.
Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass eine Überführung
von Gemeindepolizeikorps in die Kantonspolizei soweit als
möglich personalverträglich zu gestalten sein wird. Mitarbei-
tende der Gemeindepolizeikorps werden deshalb, wenn sie
über eine Polizeiausbildung oder zumindest entsprechende
langjährige fundierte Berufserfahrung verfügen, in das Korps
der Kantonspolizei Bern überführt werden.
Zu den Fragen 1–3:
Das Polizeigesetz weist die Aufgabe der Gerichtspolizei der
Kantonspolizei zu. Die Aufgaben der Sicherheits- und Ver-
kehrspolizei, aber auch die Amtshilfe sind gemeinsame Auf-
gabe von Gemeinde- und Kantonspolizei. Der Polizeidienst,
vorab die Aufgaben der Sicherheits- und Verkehrspolizei,
werden zumeist in Uniform geleistet. Nicht zuletzt bei der
Wahrnehmung der mit dem staatlichen Gewaltmonopol ver-
knüpften Zwangsmittel schafft die Uniformierung für Betroffe-
ne und Dritte sofort die erforderliche Transparenz. Dennoch
müssen die Mitarbeiter der Polizei, welche grundsätzlich alle
über eine Uniform verfügen, zuweilen auch in zivil tätig wer-
den. Dabei betrifft dies gleichermassen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Gemeinde- und Kantonspolizei. Ausgangs-
punkt der Schaffung einer einheitlichen uniformierten Polizei
im Kanton Bern sind deshalb alle der Polizei zugewiesenen
Aufgaben, die von vereidigten und mit einer Uniform ausge-
statteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen
werden. Im Zentrum einer Aufgabenausscheidung wird dabei
nicht primär die Frage stehen, ob im konkreten Fall tatsäch-
lich die Uniform getragen wird oder nicht, sondern die Kom-
petenz, welche die Erfüllung der Aufgabe erfordert. Entschei-
dend wird damit sein, ob eine Aufgabe sinnvollerweise von

Polizistinnen und Polizisten wahrgenommen werden muss.
Eine solche Neustrukturierung erlaubt die Bündelung der
Kräfte und gewährleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger
allein einen polizeilichen Ansprechpartner haben.
Ausserhalb der Kernaufgaben der Polizei finden sich aber
auch Tätigkeiten, die nicht oder kaum polizeilicher Natur sind.
Solche Aufgaben werden zwar zuweilen einer Gemeindepoli-
zei übertragen, die Erledigung bedarf jedoch keiner polizeili-
chen Kompetenz. Zu denken ist etwa an die Befragung ein-
bürgerungswilliger Ausländer, das Aufstellen von Ver-
kehrssignalen, eine Aufgabe, die andernorts zumeist das
Tiefbauamt oder der Werkhof einer Gemeinde vornimmt, oder
das Entleeren von Parkuhren. Gerade diese Aufgaben sind
bei den Projekten «Polizei Thun», «Polizei Steffisburg» und
«Polizei Spiez» bei der Stadt Thun bzw. bei den Gemeinden
Spiez und Steffisburg verblieben.
Im Rahmen der Aufgabenausscheidung zwischen den heute
von Polizeiorganisationen im Kanton Bern wahrgenommenen
Tätigkeiten wird es darauf ankommen, sinnvollerweise bei
den Gemeinden verbleibende, nicht auf polizeiliche Fähig-
keiten angewiesene Tätigkeiten den zuständigen Organen
der Gemeinde oder allenfalls des Kantons zuzuweisen. Hin-
gegen werden sicherlich all diejenigen Tätigkeiten, welche in
Verbindung zum staatlichen Gewaltmonopol stehen, in die
einheitliche Polizei zu überführen sein. Dabei sei jedoch be-
reits heute klar signalisiert, dass der Regierungsrat durchaus
bereit ist, das Erteilen von Ordnungsbussen im ruhenden
Verkehr, das mit den in den Städten und Gemeinden gelten-
den Parkordnungen in engem Zusammenhang steht, ge-
meindeeigenen Verkehrsbeamtinnen oder -beamten bzw.
den damit beauftragten privaten Unternehmen zuzuordnen.
Dies hat er bereits in der Antwort auf die Motion Lüthi / Bolli
erklärt, und es ist auch von den grösseren Städten in den
bisherigen Verhandlungen eindringlich gewünscht worden.
Zu Frage 4:
Wie bei der konkreten Aufgabenteilung können auch beim
anzustrebenden Finanzierungsmodell noch keine konkreten
Aussagen zur möglichen Regelung gemacht werden. Gerade
diese Fragen wird das laufende Umsetzungsprojekt planen
und den politischen Behörden zum Entscheid vorlegen.
Zu Frage 5:
Das vorliegende Projekt basiert auf einem Auftrag des Gro-
ssen Rats. Deshalb ist die Umsetzung primär Sache des
Kantons. Der Regierungsrat erachtet aber – wie von Beginn
weg auch dokumentiert und eingangs ausgeführt – eine enge
Zusammenarbeit mit allen betroffenen Partnern als wichtig.
Entsprechend wurden die Partner bei den bisherigen Arbeiten
immer mit einbezogen. Die geltende Projektorganisation ist
mit ihnen erarbeitet worden.
Zu Frage 6:
Der eingeschlagene Weg basiert auf dem mit der Motion
Lüthi / Bolli dem Regierungsrat erteilten Auftrag. Die ange-
sprochene Kantonalisierung stellt ein Alternativmodell zu dem
in der Motion Lüthi / Bolli enthaltenen dar. Eine Kantonalisie-
rung mit vollständiger Übernahme der Aufgabe hätte erhebli-
chen Einfluss auf den kantonalen Finanz- und Lastenaus-
gleich. Dies würde letztlich eine tief greifende Überarbeitung
dieses Instruments bedingen. Ein solches Vorgehen erachtet
der Regierungsrat im Moment aufgrund der gesamtstaatli-
chen Auswirkungen als nicht sinnvoll.
Zu Frage 7:
Wie in der Einleitung differenziert ausgeführt, ist der Regie-
rungsrat gewillt, die Motion Lüthi / Bolli umzusetzen und da-
mit eine einheitliche Polizei zu schaffen. Interessierten Ge-
meinden wird vorerst weiterhin unabhängig davon der Weg
einer vertraglichen Lösung mit einer detaillierten Festlegung
der beiderseitigen Aufgaben, vergleichbar mit dem Modell
Thun, offen stehen.
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3UlVLGHQW. Frau Lauterburg ist teilweise befriedigt. Sie gibt
eine kurze Erklärung ab.

/LOR�/DXWHUEXUJ�*\JD[, Bern (GFL). Ich danke für die Ant-
wort des Regierungsrats. Ich bin froh, dass das Tempo jetzt
doch reduziert worden ist und eine seriöse Projektorganisati-
on aufgezogen wird. Immer noch habe ich bezüglich der
finanziellen Auswirkungen und der Kompetenzen gewisse
Bedenken. Deshalb bin ich nur teilweise zufrieden.

*HVHW]� ]XU� )|UGHUXQJ� YRQ� *HPHLQGH]XVDPPHQVFKO�V�
VHQ��*HPHLQGHIXVLRQVJHVHW]��*)*�
Beilage Nr. 45

(UVWH�/HVXQJ
(LQWUHWHQVIUDJH

0DUNXV� 0H\HU, Roggwil (SP), Präsident der Kommission.
Mitte dieses Jahres trat auf Bundesebene das Fusionsgesetz
in Kraft. Es handelt sich um einen sehr komplexen techni-
schen Erlass mit rund 110 Artikeln. Er regelt die Verschmel-
zung oder die Aufspaltung von Unternehmungen und von
anderen Trägern des privaten Rechts wie beispielsweise von
Vereinen. Vielleicht wirft er mehr Fragen auf, als er regelt. Es
hat nämlich inzwischen nicht weniger als fünf zum Teil über
tausend Seiten starke Kommentare zu diesem Gesetz gege-
ben.
Gehen wir nun auf die Kantonsebene: Das Gemeindefusi-
onsgesetz kommt mit 12 Artikeln aus. Das liegt nicht daran,
dass wir hier im Kanton so viel schlanker und klarer legiferie-
ren als der Bund. Unser Gesetz regelt nämlich nicht, wie sein
Name vielleicht glauben machen könnte, die Fusion von
Gemeinden als solche, sondern ist ein reines Fusionsförde-
rungsgesetz.
Zur Ausgangslage: Unser Kanton hat 398 Gemeinden. Viele
davon sind Klein- und Kleinstgemeinden. Deren 50 haben
weniger als 250 Einwohner und Einwohnerinnen. Rein wirt-
schaftlich betrachtet – ich lege Wert auf diese Einschränkung
– haben diese Körperschaften kaum eine Existenzberechti-
gung. Regierung und Grosser Rat haben das erkannt. Im
Jahr 2000 haben wir ein Postulat Frey überwiesen, das die
Schaffung von Rechtsgrundlagen für die finanzielle Unter-
stützung freiwilliger Gemeindezusammenschlüsse verlangte.
Am 5. Juli 2000 haben wir zudem die «Strategie Gemeinden»
verabschiedet, die unter anderem folgende vier Eckpunkte
umfasst: 1. Strukturreform auf Gemeindeebene vorantreiben.
2. Der Kanton unterstützt Reformprozesse aktiv. 3. Verschie-
dene Reformansätze sind gleichwertig. 4. Keine Zwangsfu-
sionen. Dieser letzte Punkt ist sehr wichtig. Wichtig ist aber
auch der dritte Punkt: Niemand geht davon aus, dass Ge-
meindefusionen allein selig machen. Wir kennen verschiede-
ne andere Arten der Effizienzsteigerung, etwa auch die über-
örtliche Zusammenarbeit.
Die Regierung ist grundsätzlich gegenüber Strukturreformen
eher skeptisch. Auch gegenüber der Förderung der Gemein-
defusionen war sie skeptisch; sie lehnte die Motion Frey
seinerzeit ab. Mit der Planungserklärung vom 21. November
2000 hat der Grosse Rat allerdings den ausdrücklichen Be-
fehl erteilt, bei den Gemeindefusionen aktiv zu werden. Man
hatte im Sinn, das mit Zuckerbrot und Peitsche zu bewerkstel-
ligen, also einerseits mit finanziellen Anreizen, anderseits aber
auch mit Leistungskürzungen, wenn Gemeinden mit ineffizi-
enten Strukturen ihre Leistungen erbringen.

Die Regierung nahm den Ball auf. Auf Seite 7 im Vortrag
schreibt der Regierungsrat: «Ziel der Vorlage ist es, die heu-
tige Zahl von 398 Gemeinden im Kanton Bern durch Zusam-
menschlüsse innerhalb von zwölf Jahren um ca. 25 Prozent
auf rund 300 zu senken.» Ich möchte hier betonen: Das ist
die Zielsetzung der Regierung und nicht diejenige des Parla-
ments oder der Kommission oder gar meine eigene. Ich bitte
Sie, in zwölf Jahren Herrn Regierungsrat Luginbühl und den
gesamten Regierungsrat daran zu messen, ob das Ziel er-
reicht wurde, und nicht mich! Diese Bemerkung erlaube ich
mir vor dem Hintergrund der Bedeutung, die diese Zahl hat.
Wir müssen uns das klar vor Augen führen: Wenn wir als
Grundlage eine Standardfusion wie diejenige von Wichtrach
nehmen, dann sind es zwei Gemeinden, die zu einer einzigen
verschmelzen. Wenn wir hundert Gemeinden zum Ver-
schwinden bringen wollen, dann braucht es 200 fusionsbe-
reite Gemeinden oder jede zweite Gemeinde im Kanton!
Voraussetzung wäre, dass ein gewaltiger Ruck durch die
bernischen Gemeinden geht. Das möchte ich zuerst noch
sehen in dem doch eher behäbigen Kanton Bern!
Die Kommission hat die Vorlage der Regierung im Grundsatz
als gut und richtig erachtet. Sie hat das Anreizsystem, das die
Regierung transparent und nachvollziehbar ausgestaltet hat
und das als fair erscheint, als gute Grundlage angesehen.
Vor der Detailberatung hat sich die Kommission intensiv über
das Wesen von Gemeindezusammenschlüssen informieren
lassen. Wir führten Hearings mit drei Personen durch. Einmal
mit Frau Edith Lauber, Vorsteherin des Amts für Gemeinden
des Kantons Luzern. Sie gab uns einen eindrücklichen Be-
richt aus der Praxis. Sodann ein Hearing mit Herrn Peter
Lüthi, Gemeindepräsident von Wichtrach und Bruder des
Fraktionspräsidenten der SVP, der von einer erfolgreichen
Fusion erzählen konnte. Schliesslich hörten wir Herrn Simon
Margot an, Gemeindepräsident von Unterseen, der über die
gescheiterte Bödeli-Fusion berichtete.
Die Erfahrungen aus den Hearings und auch Feed-backs, die
unsere Rats- und Kommissionskollegen Chantal Bornoz und
Jean-Michel Blanchard einbringen konnten, zeigten uns, dass
die Krux bei Gemeindefusionen eigentlich nicht im Portemon-
naie liegt und auch nicht im Kopf, sondern im Bauch. Vieler-
orts wird rational eingesehen, dass ein Zusammengehen mit
einer oder mehreren Nachbargemeinden Sinn machen wür-
de, aber die Vorstellung, mit denjenigen ennet dem Bach
oder oberhalb des Waldes zusammenzuspannen, bereitet
offenbar immer wieder Bauchschmerzen. Dieses Bauchge-
fühl können wir nicht ändern. Zwangsfusionen – davon bin ich
auch persönlich überzeugt – können kein taugliches Mittel
sein. Aber gute Anreize schaffen, ist ein möglicher Weg.
In der Sache haben wir die Vorlage des Regierungsrats nur
minimal verändert. Wir haben den Artikel 1 angepasst, indem
wir NEF-konform die Wirkungsziele ausdrücklich genannt
haben. Das Resultat dieser Änderung finden Sie in Absatz 2
in den Buchstaben a bis c. Die zweite Änderung haben wir
bei Artikel 11 vorgenommen. Wir haben dort das Filag so
angepasst, dass neu in einem Fusionsprojekt, bei dem mehr
als zwei Gemeinden beteiligt sind, pro zusätzlich beteiligte
Gemeinde maximal 10 000 Franken ausbezahlt werden kön-
nen. Das Gesetz arbeitet also mit zwei Anreizen: Zum einen
wird bei erfolgreichen Fusionen und nur bei ihnen mit einem
Pro-Kopf-Beitrag von 400 Franken gearbeitet. Dieser Beitrag
wird auf maximal 1000 Einwohner pro beteiligte Gemeinde
plafoniert. Zum andern haben wir unabhängig vom Gelingen
einer Fusion Projektbeiträge in der Höhe von 50 000 Franken
plus eben jene 10 000 Franken pro zusätzliche Gemeinde.
Wenn eine Gemeinde überlegt, ob sie überhaupt das Ge-
spräch suchen und in Fusionsverhandlungen einsteigen soll,
bekommt sie bereits ein finanzielles Zückerchen. Ich bin
überzeugt, das sei richtig, weil es sonst passieren kann, dass
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man schon nur wegen der Projektkosten das Gespräch
scheut und das Projekt abbricht, bevor man es angepackt
hat.
Die Kommission ist überzeugt, dem Plenum eine taugliche
Vorlage zu unterbreiten, und empfiehlt Ihnen einstimmig,
darauf einzutreten. Sie ersucht Sie auch, nur eine Lesung
durchzuführen.

$QGUHDV�6FKQHLGHU, Ursenbach (SVP). Im Namen der SVP-
Fraktion danke ich der JGK für den Gesetzesentwurf und die
Begleitung durch die Vorberatung. Einen Kritikpunkt muss ich
trotzdem noch loswerden: Es ist schade, dass in der Ver-
nehmlassung nicht alle Gemeinden direkt angeschrieben und
eingeladen wurden. Das war sicher mit ein Grund, warum vor
allem kleine Gemeinden sich übergangen fühlten und des-
halb negativ reagierten.
Zum Gesetz: Für die SVP ist das Eintreten unbestritten. Si-
cher ist die SVP dem Gesetzesentwurf nicht gerade mit Pau-
ken und Trompeten begegnet, aber wir können ihm so zu-
stimmen. Das Ziel der Regierung ist allerdings sehr ehrgeizig.
Für uns ist wichtig, dass das Vorhaben einen finanziellen
Anreiz enthält. Am wichtigsten ist aber, dass die Freiwilligkeit
gewährleistet ist und damit das Thema der Zwangsfusionen
für die nächsten zwölf Jahre vom Tisch ist. Das Gesetz wird
wohl kaum eine Flut von Fusionen auslösen. Mit dem finan-
ziellen Anreiz kann es aber durchaus sein, dass sich einige
Gemeinden, die heute schon zusammenarbeiten, zu einer
Fusion entschliessen. Allerdings hat es aus zwei oder mehre-
ren Armen noch nie einen Reichen oder aus zwei oder meh-
reren Kranken noch nie einen Gesunden gegeben. Das Ge-
setz ist vorab auf kleine und kleinste Gemeinden zuge-
schnitten. Gerade für solche Gemeinden wird es immer
schwieriger, den Anforderungen betreffend Infrastruktur ge-
recht zu werden. Es wird auch zunehmend schwierig, die
anfallenden Behördenämter zu besetzen.
Die SVP-Fraktion ist für Eintreten und Verabschieden der
Gesetzesvorlage – unter dem wichtigen Aspekt der Freiwillig-
keit. Wir unterstützen auch den Antrag, nur eine Lesung
durchzuführen.

+DQV�5XGROI�)HOOHU, Steffisburg (FDP). Die FDP-Fraktion ist
auch für Eintreten und wird dem Gesetz in der vorliegenden
Form zustimmen. Das Gesetz zwingt die Gemeinden zu
nichts, aber will diejenigen ermutigen, die über eine Fusion
nachdenken, und die belohnen, die in dieser Richtung wirk-
lich etwas tun. Was mich ein wenig bedenklich stimmt, ist der
weitgehende Konsens. Ich befürchte beinahe, er sei nur zu-
stande gekommen, weil man das Gefühl hat, dieses Gesetz
werde nicht allzu viel bewirken. Ich hoffe, es sei nicht so! Das
Ziel ist hoch gesteckt, aber wir werden wohl keine Fusions-
welle auf uns zukommen sehen. Deshalb muss der Kanton
auch nicht befürchten, dass er sogleich Millionenbeträge
dafür ausgeben muss. Der Leidensdruck bei den Gemeinden
ist noch zu klein, und die Angst vor Autonomieverlust ist noch
zu gross.
Auf keinen Fall dürfen die Gemeindefusionen als Sparübung
angeschaut werden. Wenn es schliesslich einen Spareffekt
gibt, ist es gut. Grösser ist aber in der Regel nicht billiger – im
Gegenteil. Aber hier geht es primär um die Professionalität,
um Sicherheit und Kontinuität. Professionalität in der Ver-
waltung, so dass keine grösseren Pannen entstehen, wie es
in der Vergangenheit etwa passierte; die Sicherheit, dass wir
in den Gemeinden immer in der Lage sind, unsere Aufgaben
politisch und verwaltungsmässig zu erfüllen; Kontinuität in
dem Sinn, dass die Gemeinden weiterhin autonom funktionie-
ren, wenn auch vielleicht in andern Strukturen. Dass Qualität
ihren Preis hat, ist bekannt. Es wird etwas kosten, und zwar
nicht nur in der Projektierungs- und Fusionsphase, sondern

auch nachher noch. Mit der Grösse der Gemeinde steigen
tendenziell auch die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger.
Die Angst der kleinen Gemeinden, ihre Autonomie zu verlie-
ren, ist verständlich. Wir müssen sie ernst nehmen. Eine
Fusion sollte nicht wegen des Geldes stattfinden, obwohl es
sehr verlockend ist, wenn einem plötzlich zehn Steuerzehntel
in die Kasse gespült werden. Wir haben am Beispiel Bödeli
gesehen, dass so ein Zusammenschluss wachsen muss. Die
vielen regionalen Zusammenarbeitsformen sind sicher eine
gute Voraussetzung dazu, aber noch keine Garantie. Es
braucht Geduld. Ein wenig zuversichtlich stimmt mich der
heutige Zeitungsartikel, in dem über die Gemeindeversamm-
lung Forst berichtet wird. Forst und Längenbühl reden über
einen Zusammenschluss. Es steht hier: «Das Votum eines
Bürgers, ‚jetzt wollen wir beginnen, dann können wir noch
selber und ohne den Kanton bestimmen, wie es laufen soll’,
zeigte die Meinung der Mehrheit deutlich auf.» Das wäre mir
schon Motivation genug für einen Zusammenschluss!
Ich bin davon überzeugt, dass Fusionen längerfristig sowohl
für den Kanton wie auch für die Gemeinden vorteilhaft sind.
Längerfristig kann die Autonomie nur durch grössere und
leistungsfähigere Gemeinden garantiert werden. Grössere
und stärkere Gemeinden haben mehr Gewicht gegenüber
dem Kanton, Gewicht gegenüber ihren Nachbargemeinden
und nicht zuletzt auch Gewicht gegenüber ihren eigenen
Bürgerinnen und Bürgern. Zusammenschlüsse sind der rich-
tige Weg, vielleicht langfristig sogar die einzige Möglichkeit,
die Gemeindeautonomie überhaupt noch aufrechterhalten zu
können.
An uns Politikerinnen und Politiker stellen sich drei Forderun-
gen: Wir müssen erstens Geduld haben und uns darauf ein-
stellen, die Aktion nach Ablauf der zwölf Jahre eventuell zu
verlängern. Zweitens müssen wir auch dabei bleiben, wenn
Kosten auf uns zukommen. Drittens müssen wir auch bereit
sein – das geht vor allem die Regierung an –, den neuen,
grösseren und leistungsfähigeren Gemeinden mehr Kompe-
tenzen einzuräumen, etwa im Sozialdienst oder im Baubewil-
ligungsverfahren.

%HUQKDUG� $QWHQHU, Langnau (SP). Die SP-Fraktion ist für
Eintreten auf das Gesetz, und sie wird es auch in der
Schlussabstimmung unterstützen. Gemeindefusionen sind in
der ganzen Schweiz ein Thema. Im Vortrag werden uns dazu
Quervergleiche präsentiert, die zeigen, dass die Thematik im
Kanton Bern in der Vergangenheit eher defensiv und zöger-
lich angegangen worden ist. Der Grosse Rat hat am
21. November 2000 in einer Planungserklärung seine Erwar-
tungen festgelegt. Diese Erklärung wurde mit 135 gegen 9
Stimmen gutgeheissen. Die SP-Fraktion unterstützt die
Stossrichtung des Gesetzes und damit auch den Grundsatz
der Freiwilligkeit. Es ist anzuerkennen, dass die Gemeinde-
grenzen stärker identitätsstiftend wirken als beispielsweise
Amtsbezirksgrenzen. Die Überzeugung, eine Fusion sei sinn-
voll, muss in den Gemeinden wachsen. Fusionen sind ja
auch in der Privatwirtschaft häufig nicht ein finanzielles Pro-
blem, sondern eine Frage der Chemie. Für die SP-Fraktion
sind Gemeindefusionen nicht das Alleinseligmachende. Es
braucht manchmal zuerst andere Formen einer erweiterten
Zusammenarbeit. Demokratiepolitisch ist es aber die konse-
quenteste Massnahme. Der Leistungseinkauf oder Ver-
bandslösungen können einen grossen Autonomieverlust mit
sich bringen, und gerade dies wird oft beklagt.
Im Rahmen der Behandlung des Gesetzesentwurfs hörte sich
die Kommission auch eine Stimme aus Luzern an. Dort
musste man nach einem anfänglich wohl zu forschen Vorge-
hen zurückbuchstabieren. Trotzdem ist man heute um einiges
weiter als bei uns. Luzern setzt sehr stark auf die Beratung
und schaut darauf, dass sich Zusammenschüsse im Umfeld
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je einer grösseren Gemeinde ergeben. Dies aus zwei Grün-
den: Nur eine grössere Gemeinde kann Aufgaben überneh-
men, die heute noch beim Kanton angesiedelt sind. Das geht
parallel mit der Stärkung der Gemeindeautonomie. Zudem ist
mit einem Zusammenschluss zweier Kleinstgemeinden oder
zweier flächenmässig grosser, aber finanzschwacher Ge-
meinden in der Regel nicht viel gewonnen.
Das Gesetz ist technisch sauber gemacht. Die SP-
Kommissionsmitglieder haben im Artikel 1 eine Formulierung
verlangt, die mehr Gewicht auf das Qualitative, statt auf das
Quantitative legt. Die Zahl der Gemeinden allein kann nicht
das Kriterium sein. Deshalb griff man auf die ursprüngliche
Vernehmlassungsvariante zurück. Bei der Zahl der anre-
chenbaren Personen im Artikel 5 Absatz 2 hätte es die SP-
Fraktion begrüsst, wenn man finanziell gestaffelt mehr Per-
sonen pro Gemeinde angerechnet hätte. Dadurch wären
Fusionen im Umfeld einer grösseren Gemeinde attraktiver
geworden. Sicher gibt es viele Varianten, und Berechnungs-
beispiele enthalten immer eine gewisse Ungerechtigkeit. Der
Vorschlag im Gesetzesentwurf ist einfach; das kann nicht in
Abrede gestellt werden. Die SP-Fraktion verzichtet darauf,
hier noch einmal einen Antrag zu stellen. Wir würden es be-
grüssen, wenn der Regierungsrat analog zum Kanton Luzern
das Augenmerk auf die Beratung legen würde. Wir wissen,
dass das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) per-
sonell abgespeckt worden ist. Wir könnten uns aber vorstel-
len, einen kleineren Teil der für die nächsten 10 Jahre vorge-
sehenen Mittel in personelle Kapazitäten für die Beratung der
Gemeinden zu investieren. Fusionen sind häufig eine Frage
der Chemie. Man muss das Gespräch miteinander suchen,
und da ist man oft froh, wenn man einen Moderator hat. Wir
wollen also keine Aufstockung des Betrags, sondern eine
gewisse Umlagerung im AGR, damit dem Aspekt der Aufklä-
rung gebührend Rechnung getragen werden kann. Wir ver-
zichten aber auch hier darauf, eine entsprechende Motion
einzureichen. Sie hätte ohnehin nur Richtliniencharakter.
Das Gemeindegesetz und das Gesetz über den Finanz- und
Lastenausgleich haben einen Zusammenhang mit dem Fusi-
onsgesetz. Im Gemeindegesetz findet sich ein Kapitel über
die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, wobei dort
der Begriff der Fusion nicht erwähnt ist. Es gibt aber gemäss
Artikel 6 die Möglichkeit, finanzielle Beiträge von einer Zu-
sammenarbeit abhängig zu machen. Eine Harmonisierung
wäre wünschenswert. Eine ähnliche Bestimmung kennt auch
das Filag im Artikel 35, wonach Zuschüsse bei nicht wirt-
schaftlicher oder zuwenig sparsamer Aufgabenerfüllung
durch die Gemeinde ganz oder teilweise gekürzt werden
können. Auf der andern Seite bietet Artikel 34 des Filag einen
Anreiz zu Gemeindezusammenlegungen.
Die SP-Fraktion will auf das Gesetz eintreten und wird ihm
zustimmen. Sie kann sich auch dem Kommissionsantrag auf
nur eine Lesung anschliessen.

&KULVWLQH�+lVOHU, Wilderswil (GFL). Die Gesellschaft hat sich
verändert. In den vergangenen Jahren ist es nicht einfacher
geworden, Menschen zu finden, die bereit und in der Lage
sind, Verantwortung für die Gesellschaft auch in politischen
Gremien zu übernehmen. Das mag auch daran liegen, dass
viele genug mit sich selber zu tun haben, mit ihrer Arbeit und
allem, was ihnen täglich begegnet. Selbst mittleren und auf
jeden Fall kleinen Gemeinden fällt es oft schwer, ihre Kom-
missionen oder den Gemeinderat kompetent zu besetzen. Es
gibt im Kanton Bern auch noch Kleinstgemeinden, und für sie
ist es besonders schwierig.
Die GFL-Fraktion hat sich bereits im Vernehmlassungsverfah-
ren positiv zum Gesetz geäussert. Gemeindefusionen sind für
uns ein richtiges und wichtiges Instrument. Hat die Gemeinde
genug Einwohnerinnen und Einwohner und damit auch eine

gewisse Steuerkraft, dann wird es ihr leichter fallen, ihre
Aufgaben wahrzunehmen.
Aber auch Lösungen, die auf den ersten Blick einfach schei-
nen, stehen oft Probleme entgegen. Das ist auch hier so.
Auch Gemeinden haben ihre Identität, ihren Stolz, ihre Kultur,
und auch die Gemeinden haben deshalb Angst vor Identitäts-
verlust und davor, sie könnten von einer stärkeren und rei-
cheren Nachbargemeinde überstimmt und einverleibt werden.
Diese Ängste herrschen vor allem in den kleinen und klein-
sten Gemeinden. Es ist wichtig, diese Ängste ernst zu neh-
men. Zwang auszuüben wäre sicher falsch. Ich bin froh, dass
wir das alle ähnlich sehen. Die GFL-Fraktion ist froh um das
Gesetz und auch um den finanziellen Anreiz, der im Gesetz
vorgesehen ist. Wir sagen Ja zu dem Gesetz und damit auch
Ja zu den finanziellen Anreizen.
Wichtig ist aus unserer Sicht der gemeinsame Antrag von
Regierungsrat und Kommission zum Filag Artikel 34, der
gewährleistet, dass ein Zusammenschluss von mehr als zwei
Gemeinden eine Erhöhung der Zuschüsse zur Folge hat.

6DPXHO� *UDEHU, Horrenbach-Buchen (SVP). Es ist mir ein
Anliegen, als Gemeindepräsident einer kleinen Gemeinde
hier noch ein paar Gedanken zu deponieren. Liest man den
Vortrag zum Gesetz, könnten einem fast die Tränen kommen.
Da gibt es rund hundert Gemeinden, die nicht mehr in der
Lage sein sollen, ihre Aufgaben eigenverantwortlich, wirksam
und kostengünstig wahrzunehmen. Im ganzen Vortrag wird
kein einziger Nachteil aufgezeigt, sondern es werden lauter
Vorteile beschrieben. Ich habe mich gefragt, ob da nicht die
viel gerühmte Autonomie der so genannten kleinen Gemein-
den angekratzt werde. Und wenn kantonale Beamte bei jeder
Gelegenheit nur die Nachteile predigen, dann stimmt mich
das nachdenklich. Deshalb möchte ich allem zum Trotz noch
ein paar Punkt aufzählen, die für mich gegen eine Fusion
sprechen.
Es wird nie ein Patentrezept für die Gemeinden geben. Die
Probleme sind topografisch, strukturmässig und politisch
immer wieder anders. Fusionen sind eine unendliche Ge-
schichte. Wer glaubt, man könne Arbeiten abgeben und es
koste dann nichts mehr, liegt falsch. Nicht jede Veränderung
ist eine Verbesserung. So hat zum Beispiel die Justizreform
auch nicht den erhofften Spareffekt gebracht. Je kleiner eine
Gemeinde ist, desto geringer ist der Pro-Kopf-Aufwand. Wer
über wenig Geld verfügt, lebt bekanntlich bescheidener. Pro-
fessionalisierung, mehr Effizienz und grösserer Handlungs-
spielraum bedeuten ein Schwarzpeterspiel. Gewisse Aufga-
benbereiche werden bei einer Fusion teuerer, und auch die
Kaderleute werden teurer. Bürgernahe Bürgerleistungen
gehen verloren, die Akzeptanz und der Wille zur freiwilligen
Mitarbeit ebenfalls. Die Leute sind nicht mehr bereit, noch
etwas zu tun, denn das Ganze ist ihnen zu weit entfernt. Man
spricht von hundert Gemeinden, man spricht von 1000 Ein-
wohnern. In zwölf Jahren wird man vielleicht von 10 000
Personen reden, und es wird wiederum Gemeinden geben,
die die kleinsten sind.

+HQUL�+XEHU, Spiegel (SP). Als langjähriger Gemeindepräsi-
dent erlaube ich mir, ein paar kritische Anmerkungen zu die-
sem Gesetz zu machen, ohne aber einen Antrag stellen zu
wollen. Für mich kann eine Gemeindefusion kein Ziel sein,
sondern sie muss Mittel zu einem bestimmten Zweck sein.
Man muss ein Ziel haben, das man mit der Fusion verbindet.
Dieses Ziel muss eine effizientere, bürgernähere und bessere
Aufgabenerfüllung sein. Ich frage mich, ob finanzielle Anreize
das richtige Mittel sind. Normalerweise bietet man dort finan-
zielle Anreize, wo man die Leute dazu bewegen will, etwas zu
tun, was nicht rentiert, beispielsweise eine Solarheizung
einzurichten. Jetzt wollen wir finanzielle Anreize bieten für
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etwas, das sich eigentlich selber bezahlt machen sollte. Das
ist für mich ein Widerspruch. Wenn es so offensichtlich und
klar ist, dass aus einer Fusion ein Mehrwert resultiert, warum
muss man sie mit finanziellen Mitteln unterstützen?
Ich habe mich sehr stark mit Fusionen beschäftigt, und ich
glaube, dass sie in vielen Bereichen nötig und wichtig sind.
Aber Fusionen haben nur bei grossen Gemeinden eine Wir-
kung, beispielsweise wenn sie die Entsorgung zusammenle-
gen. Bei kleinen Gemeinden bringt es unter Umständen nicht
sehr viel. Es bringt ja auch mehr, wenn man den öffentlichen
Verkehr in ein Gebiet zieht, wo 2000 Leute wohnen, als wenn
man ein Gebiet mit 200 Leuten bedient. Ich bin deshalb nicht
ganz überzeugt, dass das Ziel, die Zahl der Gemeinden zu
reduzieren, an sich schon ein Wert sei. Wahrscheinlich
müsste man ein wirtschaftliches oder ein gesellschaftliches
Ziel damit verbinden.
Wenn man die Gemeinden stärken will, wenn man echte
Anreizsysteme will, dann muss man durch Abbau von ge-
setzlichen Schranken die Gemeindeautonomie stärken und
mehr Kreativität und Innovation zulassen. Man darf dann die
Gemeinden nicht immer stärker zu blossen Vollzugsorganen
des Kantons degradieren. Wettbewerb und eigene Lösungen
der Gemeinden müssen zugelassen werden. Das schafft die
Anreize, in den Gemeinden ein öffentliches Amt zu überneh-
men. Eigene Idee ausprobieren, mit den Bürgerinnen und
Bürgern nach neuen Wegen suchen, das ist der Reiz der
Sache. Das wird das Interesse an der Gemeinde heben. Das
Gesetz ist ein interessantes Experiment, und ich werde ihm
zustimmen. Ich bin gespannt auf die Auswirkungen, aber ich
möchte doch vor übertriebenen Erwartungen warnen.

7KHUHVH�%HHUL�:DONHU, Niederwichtrach (SP). Als Gemeinde-
rätin von Wichtrach kann ich aus der Praxis reden. Ich ver-
stehe Herrn Graber, der von den Ängsten und Unsicherheiten
geredet hat, welche Fusionsgedanken in den kleinen Ge-
meinden auslösen. Diese Diskussion führten wir während
zwei oder drei Jahren bei uns in Wichtrach. Sie sind berech-
tigt. Wenn Gemeinden fusionieren, ist das ein grosser Schritt.
Ganz wichtig ist, dass die Sache gut vorbereitet wird, die
Leute gut informiert und sorgfältig an die Sache herangeführt
werden, damit sie das Projekt mittragen können. Alles andere
ist sehr schwierig. Wir mussten sehr viel Arbeit leisten und
sind immer noch daran, die Fusion praktisch umzusetzen.
Deshalb ist es wichtig, im Gesetz festzuhalten, wie der Kan-
ton Unterstützung geben kann. Finanzielle Unterstützung ist
schön und gut, aber es braucht vor allem Unterstützung auf
der Verwaltungsebene. Das ist enorm wichtig, denn man
steht plötzlich vor Fragen, die man allein kaum lösen kann.
Das Beste an der Sache ist, dass im Dorf eine richtige Auf-
bruchstimmung entstehen kann. Man überarbeitet alte Re-
glemente, entfernt alle Spinnweben aus der Verwaltung, und
alle freuen sich, etwas Neues anpacken zu können. Ich kann
Ihnen nur empfehlen, so eine Fusion ins Auge zu fassen.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Im Kanton Bern gibt es 398 Gemeinden. Das ist auch im
interkantonalen Vergleich eine hohe Zahl. Die Vielfältigkeit
setzt bei der Gewährung der Autonomie gewisse Grenzen.
Als unterste Staatsebene bieten die Gemeinden den Bürge-
rinnen und Bürgern ein hohes Mass an Identifikation. Das ist
ein Umstand, der in unserer globalisierten Welt in Zukunft
eher noch an Bedeutung gewinnt. Deshalb ist es dem Regie-
rungsrat ein wichtiges Anliegen, die Gemeindelandschaft
intakt zu halten und, wo nötig, zu stärken. Die Gemeinden
stehen heute vor grossen Herausforderungen, und nicht alle
Gemeinden sind gleichermassen in der Lage, darauf zu rea-
gieren. Vor diesem Hintergrund ist der Kanton aufgefordert,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch in diesem verän-

derten Umfeld eine optimale Leistungserbringung der Ge-
meinden gewährleisten. Der Kanton Bern hat deshalb zu-
sammen mit den Interessenverbänden der Gemeinden schon
früh entsprechende Massnahmen entwickelt und umgesetzt.
Angefangen hat es mit der Totalrevision der Kantonsverfas-
sung, als man die Stellung der Gemeinden stärkte. Das Ge-
meindegesetz hatte das gleiche Ziel. Dann kam die Neuord-
nung des Finanz- und Lastenausgleichs, die neue Aufga-
benteilung und zuletzt die «Strategie Gemeinden».
Der Regierungsrat steht Gebiets- und Strukturveränderungen
keinesfalls generell skeptisch gegenüber, wie gesagt worden
ist. Der Kanton Bern hat ungefähr gleichzeitig wie der Kanton
Luzern damit angefangen, sich intensiver mit dem Thema
Gemeindereformen zu befassen. Der Kanton Luzern wählte
eine sehr offensive Strategie, eine Art Bombenwurfstrategie.
Er legte sehr ambitiöse Zielsetzungen fest und krebste dann
zurück. Der Kanton Bern begann mit kleinen Schritten, und
heute sind wir auf ähnlicher Stufe angelangt.
Das Ziel der Gemeindereform sind starke und leistungsfähige
Gemeinden, die ihre Aufgaben selbständig und eigenverant-
wortlich wahrnehmen können. Der Kanton hat Reformen in
den letzten Jahren in allen Reformbereichen mit konkreten
Angeboten, mit Beratung und Weiterbildung und auch mit
Anreizen gestützt. In den letzten paar Jahren hat sich auf
Gemeindeebene sehr viel bewegt. Vieles ist in Gang gekom-
men, was wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre. Neu
soll jetzt auch die Förderung von Fusionen kommen. Das
neue Gemeindefusionsgesetz ist nichts anderes als ein wei-
terer logischer Schritt auf dem langen Weg der Gemeindere-
formen im Kanton Bern.
Der Zusammenschluss einer grösseren Zahl kleiner und
kleinster Gemeinden wird nach Auffassung des Regierungs-
rats die Gemeindelandschaft stärken. Als Zielgrösse wird
eine zahlenmässige Reduktion der Gemeinden von 398 auf
300 angestrebt. Ich kann Sie beruhigen: Mit Sicherheit werde
ich in zwölf Jahren nicht mehr hier stehen, um darüber zu
berichten, ob wir das Ziel erreicht haben oder nicht. Böse
Zungen werden jetzt sagen, deshalb hätte ich dem Regie-
rungsrat zwölf Jahre beantragt. Das ist nicht der Fall. Die
zwölf Jahre sind eine vernünftige Frist, die wir, gestützt auf
das Vernehmlassungsverfahren, festgelegt haben. Diese
Prozesse beanspruchen sehr viel Zeit. Es muss einiges in
Gang kommen und eine grosse Arbeit geleistet werden, wenn
das Ziel erreicht werden soll. Es ist aber nicht völlig unreali-
stisch. Der Kanton Freiburg, der ein ähnliches Gesetz kennt,
hat in den Jahren 1999 bis 2004 die Zahl der Gemeinden von
245 auf 178 reduziert – 67 Gemeinden weniger innerhalb von
sechs Jahren. Wenn im Kanton Bern eine ähnliche Bewe-
gung in Gang gesetzt werden kann, ist eine Reduktion um
100 Gemeinden in zwölf Jahren nicht unrealistisch.
Das Gesetz geht von einem einfachen Pro-Kopf-System aus.
Es wären auch andere, kompliziertere Systeme denkbar
gewesen, solche, die eventuell den Besonderheiten besser
Rechnung tragen würden. Aber dem Regierungsrat war wich-
tig, ein möglichst einfaches Gesetz zu präsentieren.
Noch etwas zur Wirkungskontrolle: Wir wollen nicht zwölf
Jahre warten und dann erst schauen, was passiert ist, son-
dern wollen eine Wirkungskontrolle und eine absehbare Frist
für das Gesetz. Dieses soll nach sechs Jahren dahingehend
überprüft werden, ob es Anpassungen braucht oder allenfalls
wieder aufgehoben werden soll. Das Gesetz gilt nur für politi-
sche Gemeinden. Nicht eingeschlossen sind Burgergemein-
den oder Kirchgemeinden. Nicht weil dort kein Handlungsbe-
darf bestehen würde, sondern weil wir glauben, im Bereich
der politischen Gemeinden sei der Handlungsbedarf am
grössten.
Wir gehen von einem Finanzierungsbedarf von jährlich 4 Mio.
Franken aus. Über die vorgesehene Geltungsdauer von zwölf



1424 25. November 2004 – Nachmittag Justiz, Gemeinde + Kirchen

Jahren hinweg sind das 48 Mio. Franken. 10 bis 30 Mio.
Franken können voraussichtlich aus dem bestehenden Fonds
für Sonderfälle genommen werden. Dieser Fond ist hälftig
durch den Kanton geäufnet worden und hälftig durch die
finanzstarken Gemeinden. Die weiteren Mittel müssen aus
den allgemeinen Staatsmitteln zur Verfügung gestellt werden.
Der Grosse Rat wird sich in diesem Zusammenhang mit
Rahmenkrediten befassen müssen.
Auch der Regierungsrat ist nicht der Meinung, Gemeindefu-
sionen seien ein Allerweltsmittel. Aber er ist klar der Meinung,
in den nächsten Jahren werde der Leidensdruck so zuneh-
men, dass grössere Veränderungen in der Gemeindeland-
schaft nötig werden. Die finanziellen Anreize, die das Gesetz
vorsieht, sind sicher nicht das einzige Argument, eine Fusion
anzupacken, aber sie können die Eintrittsschwelle ein wenig
senken. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist dem Regierungsrat
wichtig. Das Fusionsgesetz ist ein Versuch. Wir wissen nicht,
was wir damit auslösen werden. Ich glaube aber, die Sache
sei einen Versuch wert. Ob der Weg der Freiwilligkeit länger-
fristig der richtige Weg sei, wird nicht zuletzt vom Erfolg die-
ses Gesetzes abhängen.
Ich bitte den Rat, auf das Gesetz einzutreten.

3UlVLGHQW. Eintreten ist nicht bestritten. Wir sind damit auf
das Gesetz eingetreten. Wird der Antrag auf nur eine Lesung
bestritten? – Das ist nicht der Fall. Damit gibt es nur eine
Lesung dieses Gesetzes.

'HWDLOEHUDWXQJ
Art. 1–12

Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
in erster und einziger Lesung 139 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

0 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Die nun folgende Änderung im Baugesetz wird
zusammen mit dem Dekret über das Baubewilligungsverfah-
ren beraten.

%DXJHVHW]��bQGHUXQJ�
'HNUHW��EHU�GDV�%DXEHZLOOLJXQJVYHUIDKUHQ��bQGHUXQJ�
Beilagen Nr. 46 und 47

(UVWH�/HVXQJ
(LQWUHWHQVIUDJH
(OLVDEHWK� *LOJHQ�0�OOHU, Ostermundigen (SP), Präsidentin
der Kommission. Der Auslöser für die Teilrevision des Bau-
gesetzes war der Bundesgerichtsentscheid zum Artikel 24
des Raumplanungsgesetzes, in dem es um die Zuständigkeit
der Regierungsstatthalter beim Bauen in der Landwirtschafts-
zone geht. Heute liegt die Zuständigkeit beim kantonalen Amt
für Gemeinden und Raumordnung (AGR). Weitere Änderun-
gen drängten sich auf. Es wurden allerdings nur Änderungen

in Betracht gezogen, bei denen man davon ausgehen konnte,
dass sie auf keinen grossen Widerstand stossen würden.
Herr Regierungsrat Luginbühl machte uns in der Kommissi-
onssitzung darauf aufmerksam, eine Totalrevision des Bau-
gesetzes werde frühestens im Jahr 2005 in Angriff genom-
men. Die Änderung des Baugesetzes zieht auch eine Ände-
rung des Baubewilligungsdekrets nach sich. Beides werden
wir gleichzeitig beraten.
Der erste Revisionspunkt betrifft das Bauen ausserhalb der
Bauzone. Das betrifft im Baugesetz den Artikel 84. Die vom
Bundesgericht verlangte Änderung wurde, gestützt auf Dring-
lichkeitsrecht, unmittelbar nach dem Urteil durch die Anpas-
sung der Organisationsverordnung rückwirkend auf den
22. August 2002 umgesetzt. Das Bundesgericht hatte die
bisherige Zuständigkeitsregelung als bundesrechtswidrig
bezeichnet und mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Heute
geht es nur noch um den gesetzlichen Nachvollzug der Zu-
ständigkeitsordnung und um die seitherige Praxis.
Ein zweiter Revisionspunkt betrifft den Artikel 83. Auf den
1. Juli 2003 änderte der Bundesrat die Raumplanungsverord-
nung insofern, als er mit einem zusätzlichen Artikel 42a den
Umfang der zulässigen Erweiterung landwirtschaftlicher
Bauten und Anlagen zwecks landwirtschaftsfremder Wohn-
nutzung genau festlegte. Für die Kantone besteht der bishe-
rige Handlungsspielraum nicht mehr.
Das nächste Thema ist die Regionalplanung. Aus den Unter-
lagen geht hervor, dass ein im August 2002 in Auftrag gege-
benes Rechtsgutachten betreffend die Rechtsgrundlagen
verschiedene Lücken und Unklarheiten festgestellt hat. Die
vorliegende Änderung soll diese Mängel beheben. Dabei soll
die bisherige Praxis der Regionen in Planungsangelegenhei-
ten weitergeführt, aber auf eine bessere Rechtsgrundlage
gestellt werden. Bei der Erarbeitung des kantonalen Richt-
plans ist das im Gesetz vorgesehene Verfahren nicht voll-
ständig eingehalten. Nach Gesetz wäre der kantonale Richt-
plan eigentlich die Summe der durch die Planungsregionen
erarbeiteten Richtpläne. Bereits in einer früheren Phase ist
erkannt worden, dass dieses Vorgehen praktisch nicht um-
setzbar ist. Nach Absprache und mit Einverständnis der Pla-
nungsregionen wählte man ein anderes Vorgehen, indem der
Kanton die Federführung übernahm, die Planungsregionen in
die Erarbeitung einbezog und sie unterstützte. Das hat sich in
der Praxis bewährt.
Im Artikel 102 ist die kantonale Überbauungsordnung gere-
gelt, die bisher in zwei Fällen zur Anwendung gekommen ist,
nämlich bei der Kehrichtverbrennungsanlage in Thun und bei
der Expo. Im Zusammenhang mit grossen, komplexen Pro-
jekten wie beispielsweise dem kantonalen Entwicklungs-
schwerpunkt steht der Kanton manchmal vor dem Problem,
dass Planungen in den Gemeinden nicht im gewünschten
Mass vorangetrieben werden können, Deshalb sollen die
Möglichkeiten der kantonalen Überbauungsordnungen so
erweitert werden, dass sie nicht nur zur Wahrung von gefähr-
deten, sondern auch von allgemeinen kantonalen Interessen
eingesetzt werden können. Gleichzeitig soll die Genehmi-
gungskompetenz, die bisher beim Regierungsrat lag, der
Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektion zugewiesen werden.
Dadurch wird der Rechtsmittelweg neu geregelt.
Der nächste Punkt ist die Oberaufsicht Baupolizei. Im Rah-
men von SAR ist das AGR reorganisiert worden, was unter
anderem mit einem Abbau des Personals um rund 20 Pro-
zent verbunden war. Dieser Abbau sei heute praktisch voll-
ständig umgesetzt, hat Regierungsrat Luginbühl in der Kom-
mission berichtet. Gewisse Leistungen mussten abgebaut
werden. Ein Element ist der Verzicht auf die Oberaufsicht
Baupolizei. Bis dahin haben die Regierungsstatthalterinnen
und Regierungsstatthalter die Aufsicht und das AGR die
Oberaufsicht wahrgenommen. In der Realität ist die Wahr-
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nehmung der Oberaufsicht allerdings nur sehr bedingt mög-
lich. Neu soll die Aufsicht in baupolizeilichen Angelegenheiten
nur noch einstufig sein und bei den Statthalterinnen und
Statthaltern liegen. Die Kontrolle über die korrekte Wahrneh-
mung der Aufsichtspflicht wäre dann nur noch Bestandteil der
allgemeinen Aufsichtspflicht der Justiz-, Gemeinde und Kir-
chendirektion.
Zu den Gebühren bei Einsprachen: In der Baugesetzrevision
1994 wurde die Möglichkeit geschaffen, bei Einsprachen
gegen Vorschriften und Pläne der Gemeinden eine Gebühr
zu erheben, falls ihnen nicht stattgeben werden kann. Das
Verwaltungsgericht hat in zwei Entscheiden festgehalten,
dass eine derartige Kostenauflage unzulässig sei. Die Ge-
bührenerhebung soll deshalb in Zukunft nur noch in den sel-
tenen Fällen von mutwilligen Einsprachen möglich sein, wo-
bei es natürlich schwierig sein wird, die Mutwilligkeit zu be-
weisen.
Die Kommission tagte am 10. Mai. Diese Sitzung wurde un-
terbrochen, weil man merkte, dass in allem, was die Zustän-
digkeit und Verbindlichkeit der Beschlüsse der Planungsre-
gionen anbelangt, gewisse Unsicherheiten bestehen. Am
23. August wurde eine zweite Sitzung einberufen. Wir hörten
acht Experten aus den Planungsregionen an. Die Kommissi-
on ist einstimmig auf das Gesetz eingetreten, und ich bitte
den Rat, dies auch zu tun.

3HWHU� %UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Die Teilrevision des
Baugesetzes behandelt ganz verschiedene Themengebiete.
Einige der Revisionspunkte sind unseres Erachtens zwin-
gend. Wir werden wohl oder übel mit der Änderung von Arti-
kel 84 Absatz 1 leben müssen, weil wir uns einem Bundesge-
richtsurteil fügen müssen. Ursprünglich waren wir der Mei-
nung, unsere Regierungsstatthalter hätten ihre Arbeit bei
Baugesuchen für Bauten in der Landwirtschaftszone und bei
Ausnahmegesuchen nach Artikel 24 RPG gut gemacht. Wir
konnten uns aber in der Kommission davon überzeugen,
dass die Regelung, die der Regierungsrat im Sinn einer Not-
verordnung nach dem Bundesgerichtsurteil getroffen hat, gut
funktioniert und sich die Leute, die heute Baugesuche be-
handeln, Mühe geben und ihre Arbeit sorgfältig und speditiv
erledigen. Deshalb haben wir heute keine Mühe, der Überfüh-
rung der Notverordnung ins Gesetz zuzustimmen.
Es gibt aber auch Revisionspunkte, die unseres Erachtens
nicht zwingend sind. Die Revision der Artikel 97 und 98
kommt für uns zum falschen Zeitpunkt. Es sind noch zu viele
Fragen offen. Die Revision dieser Artikel ist deshalb frühe-
stens im Zusammenhang mit der Agglomerationsstrategie zu
behandeln. Mit den andern geplanten Änderungen sind wir
einverstanden und beantragen Eintreten auf die Gesetzes-
und die Dekretsänderung.

6DELQH�*UHVFK, Bern (GB). Wir gaben uns Mühe, Haare in
der Suppe der Baugesetzrevision zu finden, haben aber kei-
ne gefunden. Die Fraktion GBJA plädiert für Eintreten auf die
Gesetzesrevision und lehnt den Rückweisungsantrag Brand
zu den Artikeln 97 und 98 ab. In der Kommission war einzig
die neu zu organisierende regionale Planung Gegenstand
längerer Debatten. Auch die vorliegende Rückweisung hat
dies zum Gegenstand. Deshalb gehe ich schwergewichtig auf
diesen Punkt ein.
Grundsätzlich ist das Anliegen von Herrn Brand nicht uninter-
essant. Der Antragsteller will kohärente Strukturen zwischen
Regionen, Agglomerationen und Kreisen der dezentralen
Verwaltung. Die Fraktion GBJA unterstützt diese Grundidee.
Konsequent wäre sie allerdings erst dann, wenn noch die
Wahlkreise mit einbezogen würden. Hauptargument gegen
die grundsätzlich gut gemeinte Absicht ist, dass das Inkraft-
treten der Agglomerationsstrategie noch in den Sternen steht.

In den Regionen besteht aber akuter Handlungsbedarf. Das
ist mit aller Deutlichkeit aus dem Gutachten Friedrich / Fahr-
länder / Boos hervorgegangen, das 2002 zu dieser Thematik
in Auftrag gegeben wurde. Wird die Agglomerationsstrategie
nicht oder erst nach 2008 in Kraft gesetzt, verharren wir re-
gionalpolitisch in einer Situation, die im Gutachten wie folgt
umschrieben ist: «Aus rechtlicher Sicht besteht das Haupt-
problem darin, dass die gesetzliche Regelung des Baugeset-
zes alles andere als klar ist und im Licht ihrer Entstehungs-
geschichte als Schnellschuss und wenig durchdachte Verle-
genheitslösung bezeichnet werden muss.» Mit einer solchen
Verlegenheitslösung noch einmal während Jahren weiterzu-
kutschieren, macht keinen Sinn.
Die Regionen könnten von heute auf morgen nach revidier-
tem Baugesetz zu funktionieren beginnen. Es brauchte keine
langen Übergansregelungen, es gäbe keine Anlaufschwierig-
keiten. Es lohnt sich deshalb, diese Revision jetzt zu verab-
schieden. Sie kann dann im nächsten Jahr sofort in Kraft
treten und auch sofort umgesetzt werden. Die heutige Situa-
tion hat zur Folge, dass eine riesige Kluft zwischen dem vor-
handenen Zusammenarbeitswillen innerhalb der Regionen
und den zur Verfügung stehenden schwachen Instrumenten
besteht. Will eine Region heute einen regionalen Richtplan
erlassen, muss sie bei sämtlichen Mitgliedsgemeinden jedes
Mal neu die Zustimmung einholen. Während es bei den re-
gionalen Kulturkonferenzen nur Mehrheiten braucht, muss bei
der Richtplanung heute jede Gemeinde einzeln zustimmen.
Stimmt sie nicht zu, ist der Richtplan für ihr Gemeindegebiet
nichtig. So können die Gemeinden passiven Widerstand
leisten, das ganze Richtplanverfahren laufen lassen, ohne zu
reagieren, und die Ergebnisse am Schluss in den Sand set-
zen. Die vorliegende Baugesetzrevision stärkt den Regionen
und ihrer Raumplanung den Rücken. Eine Mitgliedsgemein-
de, die mit erarbeiteten Richtplaninhalten nicht einverstanden
ist, kann und muss das von Anfang an kommunizieren und
ihre Bedenken anmelden. So entsteht eine aktive Mitarbeit
der Gemeinde an Stelle des heutigen Systems des passiven
Widerstands. Es ist zwar möglich, dass eine Gemeinde dabei
überstimmt wird, aber das wird bei Fragen, die für die Ge-
meinden wirklich von Belang sind, sicher nicht passieren und
wenn doch, dann besteht gemäss Artikel 61a Absatz 2 ein
Beschwerderecht der Gemeinde gegen die Region und die
Verfügung des Kantons. Das Genehmigungsverfahren für
regionale Planungen wird mit dieser Revision deutlich ver-
einfacht und die Verbindlichkeit erhöht.
Eine Bemerkung zur Ausdehnung der Einsatzmöglichkeiten
kantonaler Überbauungsordnungen. Die Nutzungsplanung
liegt gemäss Gesetz grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich
der Gemeinden. Es ist raumplanungsrechtlich heikel, dem
Kanton via kantonale Überbauungsordnung  Nutzungspla-
nungskompetenzen zu erteilen bzw. sie auszudehnen. In der
Praxis aber werden kantonale Überbauungsordnungen für die
Realisierung von Entwicklungsschwerpunkten aber kaum
durchsetzbar sein. Die Gesetzesänderung kann deshalb
gemacht werden. Der Kanton wird in diesen Fragen immer
auf die Gemeinden angewiesen sein.
Die Fraktion GBJA nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass
Revisionen des kantonalen Richtplans in Zukunft dem Gro-
ssen Rat zur Kenntnisnahme unterbreitet werden. Dieses
Anliegen, das wir in der Debatte zum letzten Raumplanungs-
bericht 2002 und in der Vernehmlassung zum Baugesetz
einbrachten, hat also jetzt Eingang ins Gesetz gefunden. Wir
sind für Eintreten auf Baugesetz und Baubewilligungsdekret
und gegen den Rückweisungsantrag Brand.

.XUW�$QGHUHJJ, Grindelwald (FDP). Ich will nicht wiederho-
len, was die VorrednerInnen gesagt haben. Wir haben auch
kein Haar in der Suppe gefunden. Die Stossrichtung stimmt.
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Die FDP-Fraktion stimmt der Änderung des Baugesetzes und
dem Dekret zu.

/LOR�/DXWHUEXUJ�*\JD[, Bern (GFL). Die GFL-Fraktion ist für
Eintreten auf die vorgeschlagenen Änderungen des Bauge-
setzes in allen Teilen. Dass die Zuständigkeit für Ausnahme-
bewilligungen für das Bauen ausserhalb der Bauzone jetzt
nach dem Bundesgerichtsentscheid angepasst werden muss,
ist klar. Besser wäre es allerdings gewesen, man hätte das
vorher eingesehen. Wir begrüssen sehr die Änderungen
bezüglich Regionalplanung. Es ist nötig, dass der Stellenwert
der regionalen Planungszusammenarbeit mit der Gesetzes-
revision gestärkt wird. Neu ist die regionale Zusammenarbeit
nicht. Sie funktioniert in einigen Regionen schon lange sehr
gut. In der Kommission ist das von Vertretern aus verschie-
denen Regionen eindrücklich dokumentiert worden. Aber
letztlich standen die regionalen Planungen immer auf schwa-
chen Füssen. Für die Gemeinden, die vorwärts machen
wollten, die sich für eine aktive Regionalplanung und gemein-
same Lösungen einsetzten, war dieser Zustand nicht sehr
erfreulich. Wenn jetzt mit den regionalen Gesamt- und Teil-
richtplänen eine neue Verbindlichkeit erreicht wird, ist das ein
guter Anreiz und eine Motivation für die sicher nicht immer
einfache Zusammenarbeit. Es ist gut, dass der Kanton hier
ein positives Zeichen setzt. Es ist ein pragmatischer Schritt,
aber er geht in die richtige Richtung. Die Regionalplanung ist
dafür reif, eine gesetzliche Grundlage zu bekommen.
Anders ist es bei der Agglomerationsstrategie. Damit komme
ich zum Antrag von Grossrat Brand. Es wäre sehr schade,
auf sie zu warten. Vielleicht wird sie dereinst verabschiedet,
aber wir wissen nicht wann und wie. Die Agglomerationspoli-
tik steht erst am Anfang. Hier aber haben wir bereits Erfah-
rungen. Deshalb besteht da ein Unterschied. Wir stimmen
den Gesetzesänderungen zu.

5XGROI� .lVHU, Meienried (SP). Die Vorlage ist ein bunter
Strauss verschiedenster Themen aus verschiedensten Berei-
chen. Für die SP-Fraktion ist die wichtigste Änderung die
Zuständigkeit beim Bauen ausserhalb der Bauzone. Im Vor-
trag stehen dazu nur 30 Zeilen, aber es ist trotzdem die wich-
tigste Änderung, und angesichts der kontroversen Diskussion
in den letzten zehn Jahren hätte man dazu etwas mehr
schreiben können.
Mit dieser Gesetzesrevision geht eine über zehnjährige Lei-
densgeschichte zu Ende, die in der Baugesetzrevision
1993/94 ihren Anfang genommen hat. Die Mehrheit des Gro-
ssen Rats gab damals den Regierungsstatthaltern die Kom-
petenz, Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone zu bewilligen,
obwohl wir aufgrund des Gutachtens Kälin schon damals
wussten, dass dies dem Bundesrecht widerspricht. Wir stell-
ten das immer wieder zur Diskussion, unter anderem auch
bei der Revision 2001, als man das Baugesetz der RPG-
Revision anpassen musste. Aufgrund dieser Baugesetzrevi-
sion reichte die jetzige Kommissionspräsidentin, Frau Gilgen,
eine staatsrechtliche Beschwerde ein und verlangte eine
abstrakte Normenkontrolle beim Bundesgericht. Das Bun-
desgericht wies dann schliesslich den Kanton Bern in die
Schranken und sagte ganz klar, das, was da in einer berni-
schen Sonderlösung gemacht wurde, sei nicht bundesrechts-
konform. Ich darf immerhin der JGK ein Kränzlein winden,
insofern als sie danach sehr schnell reagierte und die Sache
mit einer Organisationsverordnung rückwirkend korrigierte.
Vielleicht noch ein Tipp an die Sparapostel im Saal: Man
könnte einmal zusammenzählen, was das Hin und Her we-
gen der bernischen Sonderlösung während den letzten zehn
Jahren kostete.
Der eigentliche Motor für die vorliegende Gesetzesrevision ist
sicher die Verbindlichkeit der regionalen Richtpläne. Es be-

steht eine grosse Verunsicherung bei den Regionalplanungs-
verbänden, nachdem der VRB dem Gutachten Friedrich /
Fahrländer / Boos entnehmen musste, dass die regionalen
Richtpläne auf einer schwachen gesetzlichen Grundlage
beruhen und man deshalb unbedingt eine Gesetzesänderung
vornehmen muss. Im Gutachten waren verschiedene Vor-
schläge aufgezeigt; einer davon wird jetzt umgesetzt. Ich
denke, es ist im Moment der zweckmässigste. Es besteht
eine hohe Dringlichkeit, und deshalb ist es wichtig, das Ge-
setz jetzt zu ändern.
Beim kantonalen Richtplan geht es darum, die effektive Pra-
xis im Gesetz festzunageln. Eigentlich sollte der kantonale
Richtplan eine Zusammenführung der regionalen Richtpläne
sein. Aber das ist keine zweckmässige Lösung, und man hat
den jetzigen Richtplan eigentlich schon so erstellt, wie es neu
nach Gesetz geschehen soll. Der kantonale Richtplan soll
künftig dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt wer-
den. Der Einsatz der kantonalen Überbauungsordnungen bei
der Umsetzung von Entwicklungsschwerpunkten wird unse-
rerseits sehr begrüsst. Wir würden sogar einen Schritt weiter
gehen und sagen, es müssten auch andere Sachen von
kantonaler Bedeutung mit einer kantonalen Überbauungsord-
nung umgesetzt werden können, wenn eine Gemeinde streikt
oder nicht vollzieht.
Die Änderung bei der Oberaufsicht Baupolizei ist eine Folge
von SAR. Ich muss aber sagen, dass im Regierungsstatthal-
tergesetz die Oberaufsicht nach wie vor bei der Regierung ist.
Faktisch hat also nicht viel geändert, und die Regierung muss
weiterhin ihre Verantwortung wahrnehmen. Auch die andern
kleineren Änderungen unterstützen wir.
Ursprünglich beantragte die Regierung, es sei nur eine Le-
sung durchzuführen. Nach der konfusen Diskussion in der
Kommission beantragten wir, es seien zwei Lesungen durch-
zuführen. Dieser Antrag wurde von der Kommission ange-
nommen. Innerhalb der SP-Fraktion diskutierten wir noch
einmal darüber und kamen zum Schluss, dass wir eine Le-
sung beantragen würden, sofern keine inhaltlichen Änderun-
gen beantragt werden. Es liegt zwar jetzt ein Rückweisungs-
antrag vor, aber keine Abänderungsanträge. Deshalb bean-
tragt die SP, die Baugesetzrevision in nur einer Lesung zu
behandeln. Dies auch deshalb, weil in den Regionalpla-
nungsverbänden eine grosse Verunsicherung herrscht und
deshalb die Verabschiedung der Gesetzesrevision von gro-
sser Dringlichkeit ist.
Die Kommissionsarbeit hatte teilweise hohen Unterhaltungs-
wert, wir konnten feststellen, dass ein Teil der SVP sich mit
ihrer Argumentation in eine Sackgasse manövrierte. Sie lan-
dete dann dort, wo die SP in den achtziger Jahren hin wollte,
nämlich dass die Planungsverbände als öffentlich-rechtliche
Gemeindeverbände organisiert werden. Wir nahmen den
Puck nicht auf, weil wir jetzt mit der Revision vorankommen
wollen und weil in der Agglomerationsstrategie diese Fragen
wieder diskutiert werden.
Zum Baubewilligungsdekret gibt es einen Antrag der Kom-
mission, wonach bei einem Baugesuch sämtliche potenziel-
len Einsprecher angeschrieben werden müssten. Das war ein
Antrag eines FDP-Mitglieds, und bezeichnenderweise unter-
stützt die FDP-Fraktion jetzt die Regierung. Also auch hier ein
gewisser Unterhaltungswert.
Die SP ist klar für Eintreten auf die Gesetzesrevision. Ich
beantrage, nur eine Lesung durchzuführen. Wir werden den
SVP-Antrag ablehnen.

+DQV� *UXQGHU, Hasle-Rüegsau (SVP). Mein Vorredner er-
weckte beinahe den Anschein, er sei der Präsident der
Kommission. Er wollte wohl auch noch etwas Unterhaltung in
den Rat bringen.
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Im Gegensatz zur Mehrheit der SVP beantrage ich, den von
Herrn Brand eingebrachten SVP-Antrag abzulehnen. Er
macht keinen Sinn, führt zu mehr Bürokratie. Bis vor etwa
drei Jahren war es gang und gäbe, dass die Delegiertenver-
sammlungen der Planungsverbände die regionalen Richtplä-
ne genehmigten. Das ging immer tiptop durch. Aufgrund des
Gutachtens des VRB stellte man dann fest, dass dies nicht
gesetzeskonform sei. Ich bin Präsident einer Region mit 41
Gemeinden, und ich habe gesehen, wie in allen diesen Ge-
meinden auch für teilregionale Richtpläne das Geschäft im
Gemeinderat traktandiert und darüber beschlossen werden
musste. Das ist nichts anderes als Bürokratie, weil heute die
Gemeinderäte Weisungsbefugnis gegenüber den Delegierten
haben. Deshalb ist es sehr gut, dass die Gesetzeslücke jetzt
geschlossen und das legalisiert wird, was seit etwa 30 Jahren
praktiziert wird. Ich bitte, dem Antrag SVP / Brand nicht zuzu-
stimmen.

$QGUHDV� 6lJHVVHU, Schwarzenbach (SVP). Hallelujah, alle
sind gleicher Meinung! Was will man da noch sagen. Aber mir
scheint, man muss auch die Grösse haben zu akzeptieren,
dass man allein dasteht. Ich muss versuchen zu erklären, wie
ich die Sache verstehe, wenn ich das, was man mir vorlegt, in
die Praxis umzumünzen versuche. Als ich Gemeinderat war,
kamen wir zwei- oder dreimal in die Situation, dass ein Ge-
werbetreibender an der Bauzonengrenze lag und sagte,
wenn man das für die Betriebserweiterung vorgesehene
Gebiet einzonen könne, bleibe der Betrieb  bestehen, an-
dernfalls müsse er andere Möglichkeiten überlegen. Es war
dann möglich, mit dem Kanton in relativ kurzer Zeit mit einem
kleinen Verfahren eine Lösung zu finden, so dass diese Fir-
men bei uns blieben, weil sie erweitern konnten.
Es geht mir jetzt darum, dass der Regierungsrat klar Stellung
bezieht. Wenn wir einen Richtplan haben, der für die ganze
Region gilt, und wir in der Gemeinde über die im Richtplan
vorgesehenen Grenzen hinaus gehen sollten, dann ist nach
meinem Verständnis das Gremium, das den Plan einführt,
auch wieder dasjenige, das abändern kann. Deshalb stelle
ich mir vor, dass die Gemeinde eingeschränkt ist. Auf dem
Land sagen wir, wir seien schon gut dran, wenn wir dir Vor-
schriften nicht mehr haben. Ich warne aber davor, die Bewe-
gungsfreiheit der Gemeinde einzuschränken, die selber
schauen muss, dass es wirtschaftliche Entwicklung gibt. Ich
habe sonst nichts gegen das Gesetz, aber dieser praktische
Teil ist mir zu gefährlich. Deshalb bin ich für die Rückweisung
dieses Teils; mit der ganzen Regionalisierung, Verwaltungs-
reform usw. käme das ja wieder aufs Tapet. Ich sehe, dass
ich chancenlos bin, aber ich möchte doch gewarnt haben.
Vielleicht kann der Regierungsrat ein klärendes Wort spre-
chen. Aber wenn wir die Gemeinden in ihrer Beweglichkeit
wieder einmal schwächen, dann haben wir nicht viel Gutes
getan.

5REHUW�6XWWHU, Niederbipp (FDP). So wie es jetzt Res Säges-
ser gesagt hat, kann es natürlich nicht gehen. Ich bin Präsi-
dent der Region Oberaargau, und wir haben sicher alles
Interesse, mit unseren Gemeinden ein gutes Einvernehmen
zu haben. Es geht hier nicht um die Zonenplanung der Ge-
meinden, sondern um Richtpläne. Es macht Sinn, dass man
die Zonenplanungen, die in den Gemeinden erstellt werden,
in den regionalen Richtplänen ein wenig abgleicht. Ich nenne
ein Beispiel aus dem Oberaargau. Es macht keinen Sinn,
dass jede kleinste Gemeinde eine Industriezone hat, in der
20 oder 30 Jahre lang nichts gebaut wird. Mit den regionalen
Richtplänen möchten wir zum Beispiel sagen können, in
welchem Bereich wir eine Industrie- oder erweiterte Gewer-
bezone machen wollen, so dass zwei, drei oder vier Gemein-
den zusammen davon profitieren können. Dabei ist die Auto-

nomie der Gemeinde mit ihrem Zonenplan absolut nicht ge-
fährdet.

3UlVLGHQW. Herr Käser, Meienried beantragt, es sei nur eine
Lesung durchzuführen. Ist dieser Antrag bestritten? – Das ist
der Fall. Wir stimmen über den Antrag ab. Allerdings gibt es
auf jeden Fall eine zweite Lesung, wenn Sie bei den Artikeln
97 und 98 der Rückweisung zustimmen.

3HWHU� %UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Ich bestreite den
Antrag auf nur eine Lesung. Wenn ich in der Detailberatung
meinen Rückweisungsantrag begründe, kommen Dinge zur
Sprache, die eine zweite Lesung rechtfertigen. Ich möchte
unter anderem auch wissen, ob die Baugesetzänderung
überhaupt der Verfassung entspricht. Darüber haben wir in
der Kommission nicht gesprochen.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag auf nur eine Lesung 92 Stimmen
Dagegen 56 Stimmen

7 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Der Rat hat nur eine Lesung beschlossen. Ich
weise Sie nochmals auf den Vorbehalt bezüglich des Rück-
weisungsantrags hin.

'HWDLOEHUDWXQJ
Art 45, 48, 55, 57, 61, 61a, 67, 83, 84
Angenommen

Art. 97 und 98

$QWUDJ�693
Rückweisung an den Regierungsrat mit dem Auftrag,
– die Gesetzesänderung in einen Zusammenhang mit der

Agglomerationsstrategie und mit der Reform der dezen-
tralen Verwaltung zu stellen und frühestens zusammen mit
diesen Geschäften wieder vorzulegen;

– aufzuzeigen, wie in den Regionen die demokratische Mit-
wirkung sichergestellt werden kann (nicht nur über die
Stimmbindung der Gemeindevertreter).

3HWHU� %UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Mit der geplanten
Änderung der Artikel 97 und 98 des Baugesetzes soll die
Möglichkeit geschaffen werden, dass die Regionen Richtplä-
ne erlassen können, die für die Gemeinden verbindlich sind.
Die Planungsregionen sind heute als privatrechtliche Vereine
konstituiert. Der Erlass von Richtplänen passiert somit im
Regelfall, wenn das Gesetz so angenommen wird, mit dem
einfachen Mehr der Vereinsversammlungen.
Eine derartige Gesetzesänderung ist zum heutigen Zeitpunkt
fragwürdig. Die Problematik der Regionenbildung ist politisch
nicht ausdiskutiert. Die Diskussion kommt erst jetzt in Gang,
nachdem die Vernehmlassung zur Agglomerationsstrategie
gestartet worden ist. Die Revision der Artikel 97 und 98 wur-
de durch ein Rechtsgutachten angestossen, das der VRB in
Auftrag gab. In diesem Gutachten wird nicht nur das gesagt,
was vorhin zitiert wurde, sondern auch Folgendes: Sobald die
Regionen verbindliche und durchsetzbare Richtpläne erlas-
sen können, brauche es zwingend eine klare Verfassung der
Regionen. Es wäre auch zwingend, von den Regionen eine
minimale demokratische Absicherung zu verlangen, zum
Beispiel Abstimmungen unter den Gemeinden oder unter den
Stimmberechtigten. Mit der jetzt geplanten Baugesetzrevision
wird weder eine Regionsverfassung geschaffen, noch ist die
demokratische Absicherung gewährleistet. In der vorberaten-
den Kommission ist uns eine Stellungnahme des Amtes für
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Gemeinden und Raumordnung ausgehändigt worden, die
sich zur Verbindlichkeit der regionalen Richtpläne äussert.
Aus dieser Stellungnahme ergibt sich ganz klar, dass sich in
den betroffenen Gemeinden nicht nur die Exekutive, sondern
«auch die Nutzungsplanbehörde», also die kommunale Legis-
lative, an die Vorgaben des regionalen Richtplans halten muss.
Im Klartext heisst das, dass sogar Gemeindeversammlungen
und Gemeindeparlamente durch regionale Richtpläne gebun-
den werden, obwohl sie sich nicht dazu äussern können.
Eine solche Gesetzesänderung ist von mir aus gesehen de-
mokratiepolitisch höchst fragwürdig. Sie hat Konsequenzen in
einem Bereich, der für Gemeinden und ihre Entwicklung von
zentraler  Bedeutung ist, nämlich in der Planung. Es handelt
sich hier nicht um eine Bagatelle, wie die Gegner der Rück-
weisung sagen werden. Es geht nicht nur um eine Formsa-
che, weil bisher die Regionen ihre Richtpläne einvernehmlich
erlassen mussten. In Zukunft müssen sich die Regionen nicht
mehr sonderlich Mühe geben, weil es genügt, eine einfache
Mehrheit in der Vereinsversammlung zu gewinnen. Den Rest
der Gemeinden kann man einfach überstimmen. Aber es
dürfte allen klar sein, was das bedeutet. Wenn eine Gemein-
de in der Vereinsversammlung der Region keine Mehrheit für
ihre Anliegen findet, werden Um- oder Einzonungen unmög-
lich, auch wenn es sich bei der Planung um einen Bereich
handelt, in dem bisher die Gemeinden autonom waren.
Der Erlass verbindlicher Richtpläne durch privatrechtlich
organisierte Vereine ist problematisch. Der Verein Bernischer
Gemeinden stellte in der Vernehmlassung sogar die Frage,
ob aus verfassungsrechtlicher Sicht ein Verein überhaupt
Recht setzen könne. Planung ist nämlich Rechtsetzung.
Aber noch aus einem andern Grund ist es fraglich, ob die
geplante Änderung des Baugesetzes vor der Verfassung
standhält. Mit der Veränderung wird ein erster Schritt in
Richtung einer Agglomerationsstrategie getan; so steht es im
Vortrag. In Zusammenhang mit der Agglomerationsstrategie
kommt das Rechtsamt der JKG in einem Gutachten zum
Schluss, eine Verfassungsänderung sei nötig, unter anderem
deshalb, weil mit der angestrebten grösseren Verbindlichkeit
von Agglomerationsbeschlüssen Fragen betroffen seien, die
für die Gemeinden wichtig sind und weitreichend Folgen
haben können. Wenn die Revision des Baugesetzes akzep-
tiert wird, können solche verbindlichen Beschlüsse bereits
jetzt gefasst werden, und zwar vorläufig nicht von einer Re-
gionalkonferenz, sondern in einem Verein. Tatsache ist aber,
dass hier zwischen Gemeinde und Kanton eine neue ent-
scheidbefugte Ebene eingeschoben wird. Ob das ohne aus-
drückliche verfassungsrechtliche Grundlage möglich ist, wage
ich zu bezweifeln.
Mein Rückweisungsantrag bedeutet kein Nein zur Regional-
planung. In gewissen Bereichen ist sie richtig und nötig. Das
Gutachten des VRB zeigt auf, wie die heutigen Regionen
unter dem geltenden Recht ihren regionalen Richtplänen
Verbindlichkeit verschaffen können, soweit das überhaupt
nötig ist. Sie können nämlich die Richtpläne von allen Ge-
meinden als kommunale Richtpläne beschliessen lassen. Die
Gemeinderäte der Regionsgemeinden müssten zustimmen.
Wenn eine einzelne Gemeinde sich quer legt, kann man den
regionalen Richtplan auch zu einem Bestandteil des kanto-
nalen Richtplans machen.
Fazit: Wo die Regionalplanung heute einvernehmlich funktio-
niert, ist die Gesetzesänderung nicht nötig. Sie ist von diesen
Regionen auch nicht angeregt worden. Ein einvernehmlicher
Erlass regionaler Richtpläne ist auch mit der heutigen gesetz-
lichen Regelung möglich. Eine Gesetzesänderung ist nur dort
nötig, wo regionale Richtpläne gegen den Willen einzelner
Gemeinden durchgesetzt werden sollen. Die Gesetzesände-
rung hat aber auch zur Folge, dass nicht nur einzelne Ge-
meinden, sondern auch ganze Teilregionen überstimmt wer-

den können, solange sie in der Vereinsversammlung nur über
eine Minderheit der Stimmen verfügen. Es geht also nicht nur
um einzelne Gemeinden, sondern es können auch mehrere
Gemeinden überstimmt werden. Im Namen der Mehrheit der
SVP-Fraktion beantrage ich deshalb, die Artikel 97 und 98 an
den Regierungsrat zurückzuweisen.

5XGROI�.lVHU, Meienried (SP). Was Herr Brand geschildert
hat, ist sozusagen der GAU. Der kann natürlich eintreffen.
Aber wenn man die Praxis in den Planungsregionen an-
schaut, so erscheint das sehr unwahrscheinlich. Es kommt
kaum vor, dass die Region gegen eine Teilregion etwas
durchsetzt. Dass es widerspenstige Gemeinden gibt, kommt
vor, und da muss man ein gewisses Druckmittel haben. Es
gibt Drittbrettfahrer in allen Agglomerationen, in allen Regio-
nen. Dass man sie allenfalls zu etwas verknurren kann, ge-
gen das sie sich wehren, finde ich absolut richtig. Der GAU ist
zwar möglich, aber wir müssen hier jetzt legiferieren, weil wir
in den Planungsvereinen eine grosse Unsicherheit haben.
Die ganze Frage der Agglomerationsstrategie wird nicht ein
bis zwei Jahre dauern. Die schönen Pläne der JGK, wonach
wir 2008 bereits die Agglomerationsstrategie umgesetzt ha-
ben werden, sind unrealistisch. Das wird wesentlich länger
dauern. In der Zwischenzeit können wir nicht sozusagen ein
Interregnum haben, sondern wir müssen das Gesetz jetzt so
verabschieden, wie es die Regierung vorschlägt. Ich bitte Sie,
die Rückweisung abzulehnen.

.XUW�$QGHUHJJ, Grindelwald (FDP). Die FDP-Fraktion kann
dem Rückweisungsantrag von Grossrat Brand nicht zustim-
men. Im Artikel 98 Absatz 3 des jetzt geltenden Baugesetzes
sind die Aufgaben der Planungsregionen umschrieben. Mit
den angelaufenen Projekten der Agglomerationsstrategie und
der kantonalen Strategie zur regionalen Zusammenarbeit hat
man den Regionen neue Funktionen gegeben. Diese Funk-
tionen können sie nur erfüllen, wenn sie dazu die nötigen
Kompetenzen haben. Der Erlass von regionalen Konzepten
ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Aufgabe. Wenn aber
die einzelnen Gemeinden in allen Belangen die absolute
Freiheit beibehalten wollen, sind zukunftsgerichtete Arbeiten
und ein rasches Entwickeln fast nicht mehr möglich. Wenn
sich die regionalen Vereinigungen gebildet haben, sollte man
sie mit den nötigen Kompetenzen ausstatten, so dass sie
Richtpläne und Konzepte erlassen können. Es gibt Regionen,
in denen es heute schon so läuft, wie es im Gesetzesentwurf
vorgesehen ist. Deshalb lehnen wir die Rückweisung ab.

:DOWHU�%DOPHU, Rosshäusern (SVP). Im Namen der Minder-
heit der SVP bitte ich Sie, die Anträge von Herrn Brand ab-
zulehnen. In der Kommission haben wir uns von Präsidenten
von Regionalverbänden orientieren lassen. Diese Verbände
sind im Moment von Region zu Region noch sehr unter-
schiedlich. Die Regionen und die einzelnen Gemeinden ha-
ben in der wirtschaftlichen Entwicklung nur dann eine Chan-
ce, wenn sie eine geschlossene Meinung vertreten. Das gilt
in der Verkehrspolitik, in der Zonenplanung oder im Abfallwe-
sen. Die geschlossene Meinung kommt nicht überall gleich
gut zustande. Aber jeder Richtplan muss irgendwann vom
Kanton genehmigt werden. Ich weiss nicht, ob eine Gemein-
de beim Kanton die grösseren Chancen hat, dass ihre Anlie-
gen und ihre Meinung wahrgenommen werden, oder vielleicht
doch eher bei der Region. In unserer Region gab es immer
wieder Differenzen zwischen den kleineren und den grösse-
ren Gemeinden, aber man fand immer konstruktive Lösun-
gen. Die Anliegen der kleineren Gemeinden konnte in die
Anliegen der Region eingebunden werden.
Die Anhörung in der Kommission hat gezeigt: Wenn man das
Gespräch innerhalb der Region sucht, findet man auch Lö-
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sungen. Man müsste auch einmal schauen, welches die
Interessen der Randregionen sind. Wenn sie nicht mit einer
Stimme reden, sondern mit drei oder vier Stimmen, haben sie
für eine regionale Wirtschaftsentwicklung, die sie beim Kan-
ton durchsetzen möchten, keine Chance. Deshalb ist das
Instrument, das im Gesetzesentwurf vorgesehen ist, richtig.
Natürlich kann es passieren, dass ein Beschluss, der im
Interesse der ganzen Region liegt, einer einzelnen Gemeinde
widerstrebt. Wir brauchen das Instrument, damit man ab und
zu eine Gemeinde zwingen kann, weil es der gesamten Re-
gion weiterhilft.
Der Vertreter der Gemeinde im Planungsverband ist oft der
Gemeindepräsident. Die Gemeinde muss die Möglichkeit
haben, diesen Vertreter zu instruieren. Das ist neu im Gesetz
vorgesehen. Es ist natürlich wichtig, dass der Gemeindever-
treter im Namen der Gemeinde reden kann. Ich möchte des-
halb an die ländlichen Regionen appellieren, der Geset-
zesänderung zuzustimmen, denn es gibt sehr viele Gründe
dafür.

%HDW� *LDXTXH, Ittigen (FDP). Ich bin Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung des Vereins Region Bern und gleichzeitig ihr
Vizepräsident. Unser Regionsverband ist jetzt mehrmals
genannt worden. Wir haben das Thema auf den Tisch ge-
bracht, dass eine gesetzliche Lücke besteht. Wir brauchen
Klarheit darüber, dass eine behördenverbindliche Regional-
planung in den Bereichen Umwelt, Landschaft, Siedlung,
Verkehr, Versorgung und Entsorgung möglich ist. Die Region
Bern wünscht die Stärkung der Region in der Raumentwick-
lung. Die grossen Herausforderungen machen nicht an der
Gemeindegrenze Halt. Wenn wir die regionalen Aufgaben
lösen wollen, braucht es mehr Verbindlichkeit.
Die Strategie Agglomeration, die regionale Zusammenarbeit
sowie die Bezirksreform sind erwähnt worden. Diese Berei-
che muss man koordinieren. Wir können aber hier bereits ein
Signal aussenden, dass wir das wollen. Es braucht eben
mehr als blosse Lippenbekenntnisse zur Zusammenarbeit
und Koordination. Deshalb bitte ich Sie, die Rückweisung
abzulehnen.

+DQV� .�QJ, Diemtigen (SVP). Als Gemeindepräsident von
Diemtigen muss ich noch etwas sagen. Wir sollten die beiden
Artikel zurückweisen, damit sie noch einmal diskutiert werden
und vielleicht noch eine etwas andere Form bekommen. Wir
gehören zur Planungsregion Thun-Niedersimmental, die sehr
gut funktioniert. Warum funktioniert sie gut? Weil wir in unse-
rem kleinen Gebiet gut zusammenarbeiten können. Die Stadt
Thun hat manchmal auch ein Anliegen aus diesen Gemein-
den akzeptiert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es in Zu-
kunft eine Region Thun-Simmental-Saanenland geben soll,
dann habe ich Bedenken. Da gibt es so viele ungleich gela-
gerte Gemeinden und es ist ein so grosses Gebiet, dass ich
befürchte, die Sache könnte nicht mehr funktionieren. Zwi-
schen Stadt und Land braucht es viel Goodwill. Solange er
vorhanden ist, sehe ich kein Problem. Aber wenn die eine
Seite sich quer legt, wird es schwierig für so eine Region. Es
wäre nicht gut, wenn die Stadt über das Land verfügen
könnte, so wie es im Mittelalter war. Deshalb bitte ich, die
Rückweisung zu unterstützen.

(OLVDEHWK� *LOJHQ�0�OOHU, Ostermundigen (SP), Präsidentin
der Kommission. Wir haben in der Kommission sehr einge-
hend über dieses Thema diskutiert, und die Kommission
beantragt mehrheitlich, den Antrag Brand abzulehnen. Es
geht um Geben und Nehmen, und wir sind überzeugt, dass
wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wenn in einer
Planungsregion neue Lösungen gesucht werden, braucht es
auch ein wenig Solidarität aller Beteiligten. Wenn sich aber

jemand quer stellt, brauchen wir ein Instrument, um sagen zu
können, die gemeinsam gefundene Lösung gelte für alle. Nur
so macht die Umsetzung Sinn. Deshalb sollten wir die Sache
heute entscheiden. Wenn das eine oder andere noch nicht
ganz gelöst ist, wird Herr Regierungsrat Luginbühl es sicher
nicht unterlassen, das in die umfassende Revision des Bau-
gesetzes einzubeziehen, die im Jahr 2005 initiiert werden
soll.

3HWHU� %UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Der Antrag geht in
keiner Weise gegen die Regionen. Wo die Regionen wirklich
mit einer Stimme reden, Walter Balmer, können sie auch
nach der Annahme meines Antrags weiterhin mit einer Stim-
me reden. Wir haben auch in der Kommission gehört, es
funktioniere in den meisten Regionen bestens. Man redet
miteinander, sucht gemeinsam nach Lösungen. Mit der jetzt
geltenden Formulierung des Baugesetzes ist man eben ge-
zwungen, Lösungen zu suchen, die alle mittragen. Aber wenn
man gemäss Gesetzesentwurf für eine bestimmte Lösung nur
noch die einfache Mehrheit an der Vereinsversammlung
braucht, ist die Versuchung gross, auf die eine oder andere
Gemeinde keine Rücksicht mehr zu nehmen. Das möchte ich
nicht.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Regionalplanung kommt vor allem dort zum Tragen, wo Pro-
blemräume nicht deckungsgleich sind mit den Handlungs-
räumen. Das ist heute fast flächendeckend der Fall. Ausge-
sprochen der Fall ist es in Städten und Agglomerationen.
Wenn wir heute über Verkehr und Siedlungsentwicklung
reden, können diese Themen in keiner Agglomerationsge-
meinde isoliert behandelt werden. Man muss überkommunal
zusammenarbeiten.
18 bernische Berg- und Planungsregionen erlassen seit Jah-
ren regionale Richtpläne. Bis jetzt geschah dies an der Dele-
giertenversammlung, und alle hielten sich daran, weil sie
glaubten, sie seien rechtsverbindlich. Seit dem Gutachten
des VRB wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. So gesehen
trifft nicht zu, was Grossrat Brand vorhin gesagt hat, dass
nämlich in den Regionen, in denen Konsens herrscht, dies
künftig wie bisher gehandhabt werden kann. Es ist eine Kon-
stellation denkbar, dass 30 Gemeinden einem Richtplan zu-
stimmen, und in der Umsetzung stellt dann eine Gemeinde
fest, dass sie doch nicht ganz einverstanden ist. Sie kann sich
dann auf das Gutachten berufen und sich über die Richtpla-
nung hinwegsetzen. Denn diese ist nicht rechtsgültig, wenn
nicht neben der Delegiertenversammlung auch noch alle
Gemeindeversammlungen zugestimmt haben.
Wie ist die Arbeitsweise in den Regionalplanungsverbänden?
Es wird nicht einfach von zwei, drei grossen Gemeinden
geplant, und die kleinen Gemeinden werden einfach überfah-
ren. Es gibt kaum ein anderes Gremium – ich kann das aus
eigener Erfahrung sagen –, in dem man sich so intensiv dar-
um bemüht, Lösungen zu finden, denen am Schluss alle oder
fast alle zustimmen können. Gerade auch den kleinen Ge-
meinden versucht man so weit wie möglich entgegenzukom-
men. Wenn der Kanton ersatzweise regionale Planungen
erlassen muss, wird man mit Sicherheit nicht derart rück-
sichtsvoll mit den Anliegen einzelner Gemeinden umgehen
können.
Es gibt aktuell einen gewissen Leidensdruck. Wenn wir die
Sache so handhaben müssen, wie es das Gutachten auf-
zeigt, wird in Zukunft jede Planung in allen Gemeindever-
sammlungen behandelt werden müssen, was ein bürokrati-
scher Unsinn ist. Deshalb brauchen wir die Gesetzesände-
rung.
Der Perimeter ist angesprochen worden. Sicher besteht in
den Berg- und Planungsregionen ein gewisse Handlungsbe-
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darf. Wir haben aber jetzt mit dem Projekt Agglomerations-
strategie und regionale Zusammenarbeit einen neuen Lö-
sungsansatz vorgelegt. Aufgrund der Rückmeldungen kön-
nen wir davon ausgehen, dass dieses Modell zumindest nicht
in Bausch und Bogen verdammt wird. Es könnte durchaus
Mehrheiten finden. Das heisst, in wenigen Jahren werden die
Abgrenzungen der Berg- und Planungsregionen möglicher-
weise grundlegend verändert. Wenn wir jetzt die Planungsre-
gionen zwingen würden, ihre Rechtsform zu ändern, würden
wir 18 Berg- und Planungsregionen, die heute Vereine sind,
dazu zwingen, sich in Gemeindeverbände umzuwandeln, die
möglicherweise bereits nach vier oder fünf Jahren wieder
überflüssig werden.
Der Transparenz halber muss ich noch etwas sagen: Wir
führen nicht nur das Bestehende weiter, sondern gehen in
einem Teilbereich auch einen Schritt weiter. Wir schaffen mit
der Gesetzesänderung die Grundlage, dass eine Gemeinde
auch gezwungen werden kann, an einer regionalen Richtpla-
nung mitzuarbeiten. Das hatten wir bis jetzt nicht. Insofern
geht es nicht nur um die Fortsetzung der bisherigen Praxis,
sondern auch um eine Ausweitung. Aber je mehr wir überre-
gional arbeiten müssen, desto mehr müssen wir auch, ge-
stützt auf den kantonalen Richtplan, in heikleren Gebieten
zusammenarbeiten. Damit wächst das Risiko, dass sich ein-
zelne Gemeinden dem regionalen Willen entziehen und ein-
fach nicht mitmachen. Wenn in einer Region 90 Prozent der
Gemeinden den Eindruck haben, ein bestimmtes Problem
müsse gelöst werden, sollte nicht eine oder zwei Gemeinden
diese überwiegenden Interessen einfach unter den Tisch
wischen können.
Wir sollten den gegenwärtigen unbefriedigenden Zustand
nicht noch für längere Zeit akzeptieren. Wir haben zwar einen
ambitiösen Zeitplan für die Agglomerationsstrategie und die
Strategie regionale Zusammenarbeit. Aber wir sind tatsäch-
lich nicht sicher, ob wir auf den 1. Januar 2008 bereit sind. Es
könnte länger dauern. Wenn es aber länger dauert und wir
die Gesetzesänderung nicht machen, werden wir den unbe-
friedigenden Zustand, in dem wir heute stecken, auch noch
länger weiterführen müssen.
Zur fehlenden Verfassungsgrundlage: Artikel 110 Absatz 4
der Kantonsverfassung gilt nur, wenn kommunale Aufgaben
regional erfüllt werden sollen. Bei der Regionalplanung han-
delt es sich aber im Prinzip um eine kantonale Aufgabe oder
zumindest eine Verbundaufgabe. Somit gilt Artikel 94 der
Kantonsverfassung, der keine besonderen Mitwirkungsrechte
der Betroffenen vorsieht. Das für die Agglomerationsstrategie
und regionale Zusammenarbeit erstellte Gutachten hat auf-
gezeigt, dass es beim Artikel 110 Absatz 4 um Wahl-, An-
trags- oder Entscheidungsrecht geht. Nicht die Mitwirkung der
Stimmberechtigten steht im Vordergrund, sondern die Ein-
flussnahme der Gemeinden, ihrer Stimmberechtigten und
ihrer Behörden in der Region. Damit kann aber der Grosse
Rat beschliessen, dass sich diese Einflussnahme auf das
gebundene Mandat zu beschränken hat. Es geht darum, die
heutige Praxis detailliert festzuschreiben, sie fortzusetzen
und leicht auszuweiten.
Noch eine Bemerkung zu Grossrat Sägesser: Wir haben
heute einen kantonalen Richtplan. Er regelt ausschliesslich,
was auf kantonaler Ebene geregelt sein muss. Daneben
haben wir die Nutzungsplanung. Das ist die parzellenscharfe,
kleinräumige Festlegung, die durch die Gemeinden gemacht
wird, also die eigentliche Zonenplanung. In den kleinen Kan-
tonen gibt es nichts dazwischen; da regelt der Kanton alles,
was nicht die Gemeinde regelt. In einem grossen Kanton wie
dem Kanton Bern führt nichts an gewissen regionalen Pla-
nungen vorbei, weil wir nicht alle Probleme in allen Regionen
des Kantons gleich handhaben können. Deshalb haben wir
noch die regionale Planung. Regionale Richtpläne enthalten

in aller Regel nicht parzellenscharfe Festlegungen, sondern
eine Grobregelung für die Region – ähnlich wie ein kantona-
ler Richtplan. Richtpläne sind Richtpläne und sie können
geändert werden. Zudem werden sie durch die Regionen,
also durch die Gemeindevertreterinnen und –vertreter, selber
erarbeitet. Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass Ge-
meinden in einer Region einer Lösung zustimmen würden,
die die Autonomie der Gemeinden im Bereich der Nutzungs-
planung derart einschränkt, dass eine Ausweitung in dem
Sinn, wie es Grossrat Sägesser geschildert hat, verunmög-
licht würde. Jedenfalls liegt es an den Regionen selber, ver-
nünftige Planungen zu erlassen, die den Gemeinden noch
genügend Handlungsspielraum offen lassen.
Ich bitte Sie, dem Antrag von Grossrat Brand nicht zuzustim-
men.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag SVP 39 Stimmen
Für den Antrag Regierungsrat / Kommission 112 Stimmen

4 Enthaltungen

Art. 101, 102, 103
Angenommen

Art. 104 Abs. 1

$QWUDJ�6FKRUL��6SLHJHO��6'�
… Sachpläne des Bundes, die Grundsätze der kantonalen
Raumplanung sowie die kantonalen Konzepte und Sachpläne
eingehalten werden.

3UlVLGHQW. Herr Schori hat seinen Antrag zurückgezogen.
Der ganze Artikel 104 ist angenommen.

Art. 105
Angenommen

II. und III.
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Gesetzesentwurfs
In erster und einziger Lesung 117 Stimmen
Dagegen 24 Stimmen

1 Enthaltung

'HNUHW��EHU�GDV�%DXEHZLOOLJXQJVYHUIDKUHQ��%DXEHZLOOLJXQJV�
GHNUHW��bQGHUXQJ�
(LQWUHWHQ�ZLUG�VWLOOVFKZHLJHQG�EHVFKORVVHQ�
'HWDLOEHUDWXQJ

Art. 9 und 19
Angenommen

Art 26

$QWUDJ�)'3
Abs. 4: Antrag des Regierungsrats
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3UlVLGHQW. Zu diesem Artikel gibt es unterschiedliche Anträge
der Kommission und des Regierungsrats. Die Kommissi-
onspräsidentin verzichtet auf ein Votum. Für die Begründung
des Antrags FDP gebe ich Herrn Anderegg das Wort.

.XUW�$QGHUHJJ, Grindelwald (FDP). Der Antrag der Kommis-
sion zu Artikel 26 Absatz 4 ist ein verständlicher Wunsch,
aber administrativ nicht in einem vernünftigen Rahmen
durchzuführen. Wenn wir eine Vereinfachung und Beschleu-
nigung des Baubewilligungsverfahrens anstreben, dürfen wir
das nicht aufnehmen. Ich bitte Sie im Namen der Mehrheit
der FDP-Fraktion, dem Antrag des Regierungsrats zuzustim-
men.

&KULVWRSK�0�OOHU, Thun (SP). Ich vermute, dass ich auf ein
Schiff schiessen will, das eigentlich schon fast untergegan-
gen ist. – Es gibt politische Megatrends, die irgendein Politi-
ker oder eine Politikerin fast täglich auf ihre Fahne schreiben.
Zwei dieser Megatrends sind folgende: Erstens müssen wir
die Bürokratie abbauen, den Verwaltungsaufwand vermin-
dern und die Staatsquote senken. Zweitens. Die Schweiz
blockiert sich selber mit Einsprachen, man muss die Verfah-
ren verkürzen. Deshalb würde man am liebsten das Ver-
bandsbeschwerderecht abschaffen. Beides sind schwerge-
wichtig bürgerliche Postulate. Deshalb waren wir SP-Kommis-
sionsmitglieder sehr erstaunt, als die bürgerliche Kommissi-
onsmehrheit den Antrag einfach so genehmigte. Er wider-
spricht diametral den beiden vorhin genannten Zielen.
Man spricht vor allem von den Einsprachen der Umweltver-
bände. In der Realität sind private Einsprachen viel zahlrei-
cher; sie machen 95 Prozent aller Einsprachen aus. Alle
Analysen haben bis jetzt bestätigt, dass unter den privaten
Einsprachen die wirklich querulatorischen viel häufiger sind
als bei den Verbandseinsprachen. Nicht selten sind die pri-
vaten Einsprachen eine reine Abzockerei: Wenn der Nachbar
für das Bauen schon das Portemonnaie in die Hand nimmt,
wird er auch noch ein wenig Geld übrig haben, um uns eine
theoretische Wertminderung zu entschädigen, damit alles ein
wenig schneller geht. Solche Überlegungen der Einsprecher
sind nicht die Regel, kommen aber häufig vor. Deshalb finden
wir es wirklich nicht nötig und einen verwaltungstechnischen
Luxus, dass die potenziellen privaten Einsprecher durch die
Bewilligungsbehörden noch eine Spezialeinladung bekom-
men sollen. Wenn schon müsste man die einspracheberech-
tigten Verbände auch noch avisieren. Aber wir können uns
etwa vorstellen, welche Reaktion ein solcher Antrag hier
provozieren würde.
Wir halten die Ergänzung auch für sachlich unnötig. Bauge-
suche werden nicht nur im Amtsanzeiger publiziert, wo sie
allenfalls übersehen werden. Meistens gibt es auch noch
Bauprofile. Wenn ein Eigentümer so weit von seiner Liegen-
schaft entfernt ist, dass er nicht nur nichts von einem Bauvor-
haben in der Nachbarschaft merkt, sondern auch von nie-
mandem darauf aufmerksam gemacht wird, ist es kaum die
Aufgabe der Öffentlichkeit, das nachzuholen. Unterschätzen
Sie den Aufwand einer solchen Massnahme nicht. Wenn
etwa noch ein Objekt mit Stockwerkeigentum in der Nähe ist,
müsste die Baubewilligungsbehörde einen Berg von Briefen
verschicken.
Wir wollen die Verwaltung nicht zusätzlich beschäftigen und
vor allem die Einspracheflut nicht zusätzlich anheizen. Des-
halb lehnen wir den Kommissionsantrag zu Artikel 26 ab und
empfehlen Ihnen dringend, dem Antrag des Regierungsrats
zuzustimmen.

3HWHU�%UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Wir bitten Sie eben-
falls, dem Regierungsrat zuzustimmen.

:LOO\� 3DXOL, Nidau (PRD). J’aimerais tout d’abord signaler
avec amusement que mon collègue radical, qui vient de pro-
poser le rejet de cette proposition de la commission, l’a ac-
ceptée en commission. Quant à mon collègue socialiste, il fait
d’une petite chose une grosse montagne. De quoi s’agit-il
avec cet alinéa 4? Quand on sollicite un petit permis de
construire, tous les voisins immédiats doivent donner leur
accord. Si par exemple, comme cela se passe plus souvent
qu’on ne le croit, les voisins ne sont pas d’accord avec ce qui
est proposé, le propriétaire concerné renonce au petit permis
et publie normalement quelques mois ou six mois plus tard.
Quand il s’agit d’une demande qui ne nécessite pas de pro-
fils, et que par conséquent cela ne se voit pas, il n’y a généra-
lement pas d’opposition et le permis est accordé. Nous som-
mes donc dans la situation absurde où les droits des pro-
priétaires sont plus protégés par un petit permis de construire
que par un permis normal. C’est pourquoi la majorité de la
commission vous propose de corriger cette anomalie, avec
l’introduction de l’alinéa 4 de l’article 26.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag Kommission 10 Stimmen
Für den Antrag FDP / Regierungsrat 118 Stimmen

3 Enthaltungen

Art. 29, 48, 49
Angenommen

II.
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Dekretsentwurfs 133 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

*URVVUDWVEHVFKOXVV� EHWUHIIHQG� GLH� 8PZDQGOXQJ� GHU
JHPLVFKWHQ� *HPHLQGH� *XJJLVEHUJ� LQ� HLQH� (LQZRKQHU�
JHPHLQGH�XQG�HLQH�%XUJHUJHPHLQGH��GLH�$XIKHEXQJ�GHU
%XUJHUJHPHLQGH�.HKUVDW]�XQG�GHU�%XUJHUElXHUW�2H\��GLH
8PZDQGOXQJ� GHU� U|PLVFK�NDWKROLVFKHQ� *HVDPWNLUFKJH�
PHLQGH� %LHO� LQ� GLH� U|PLVFK�NDWKROLVFKH� .LUFKJHPHLQGH
%LHO� XQG� 8PJHEXQJ� VRZLH� GLH� $XIKHEXQJ� GHU� U|PLVFK�
NDWKROLVFKHQ� .LUFKJHPHLQGHQ� 6W�� 0DULHQ�� %UXGHU� .ODXV
XQG�&KULVW�.|QLJ�LQ�%LHO
Beilage Nr. 48

0DUF� 5HQJJOL, Biel (PRD), président de la commission. Le
présent objet comprend quatre modifications. Premièrement,
la transformation de la commune mixte de Guggisberg en
une commune municipale et une commune bourgeoise auto-
nomes. Comme on le voit par rapport au développement
général qui tend à un processus de concentration, nous
avons ici un petit mouvement en sens contraire. Deuxième-
ment, la suppression de la commune bourgeoise de Kehr-
satz, qui ne compte plus qu’un nombre infime de bourgeois –
il y a moins de dix personnes. Troisièmement, la suppression
de la corporation d’alpage d’Oey, qui ne comprenait plus que
cinq membres et qui n’avait plus qu’une fortune de 6025,70
francs. Quatrièmement, la transformation de la paroisse gé-
nérale catholique romaine de Bienne en une paroisse catho-



1432 25. November 2004 – Nachmittag Justiz, Gemeinde + Kirchen

lique romaine de Sainte-Marie, de Saint-Nicolas et de Christ-
Roi.
Tous ces objets sont incontestés. Il paraît que la division de
la commune mixte de Guggisberg a lieu parce que les bour-
geois n’étaient probablement pas satisfaits de la gestion de
leur fortune par la commune mixte, mais tout le monde sem-
ble être d’accord que la division est la bonne solution. En ce
qui concerne la suppression de la commune bourgeoise de
Kehrsatz et de la corporation d’alpage d’Oey, il y a lieu de
constater que ces entités ne comptent pratiquement pas de
membres. Quant à la paroisse catholique romaine de Bienne,
il s’agit d’un développement naturel pour des raisons écono-
miques, parce que les rentrées fiscales de la paroisse ont
considérablement diminué.
Je vous prie donc d’accepter ces quatre modifications sur le
projet ci-joint et peux vous dire que la Commission de justice
a accepté ces projets à l’unanimité.

3UlVLGHQW. Eintreten ist nicht bestritten.

'HWDLOEHUDWXQJ
Ziffern 1–8
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Grossratsbeschlusses 138 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XQG�GHU�6HVVLRQ�XP�������8KU�
Der Redaktor / die Redaktorin:
7RELDV�.DHVWOL��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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Erste Sitzung 

 
Montag, 13. Dezember 2004, 13.30 Uhr  
 
Vorsitz: Heinz Dätwyler, Lotzwil (EVP), Präsident 
 
Präsenz: Anwesend sind 191 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Bernhard Antener, François Contini, Jürg Gerber-
Boillat, Sabine Gresch, Franz Haldimann, Hans-Peter Riesen, 
Margrit Staub-Lerch, Andreas Sutter, Fabio Tanner. 
 
 

 
Präsident. Ich begrüsse Sie zur Sondersession. Das Haupt-
thema bilden das Gesetz über die Bernische Lehrerversiche-
rungskasse und der Sanierungsbericht. Ich wünsche allen 
eine gute Session. Wir beginnen mit dem Gesetz, führen aber 
zuerst eine allgemeine Diskussion sowohl über das Gesetz 
wie auch den Sanierungsbericht, damit die Grundzüge des 
Problems noch einmal gezeigt werden können.  
 
 
Gesetz über die Bernische Lehrerversicherungskasse 
(BLVKG) 

 
Beilage Nr. 49 
 
Zweite Lesung (erste Lesung siehe S. 1160 hiervor) 
 
Bernhard Pulver, Bern (GFL), Präsident der Kommission. 
Die Kommission hat sich in den letzten Wochen intensiv mit 
der Sanierung der Deckungslücke der BLVK beschäftigt. 
Diese Deckungslücke ist einerseits aus Anlageverlusten 
entstanden, anderseits weil die Leistungen der BLVK nur 
ungenügend durch die Beiträge finanziert werden. Das zwei-
te, die Finanzierungslücke, hat uns vor allem in der Novem-
bersession beschäftigt. Es bestand ein Konsens darüber, 
dass die Finanzierungslücke geschlossen werden muss. Das 
heisst, dass die Beiträge erhöht werden müssen. Mit der 
Schliessung der Finanzierungslücke ist aber die Deckungslü-
cke noch nicht weg. Das Loch von rund einer Milliarde wird 
so vielleicht nicht mehr grösser, aber es ist noch nicht saniert.  
Die Kommission hat sich in einem intensiven Prozess mit 
dem Thema auseinander gesetzt, die Regierung hat zahlrei-
che Abklärungen vornehmen lassen. Wir legen Ihnen heute 
ein Konzept für die Sanierung der Deckungslücke vor. Das 
Konzept ist in der Planungserklärung zum Sanierungsbericht 
festgehalten. Diese Planungserklärung ist von der Kommissi-
on einstimmig bei 2 Enthaltungen angenommen worden. Sie 
hat bereits Auswirkungen auf die Formulierungen im Gesetz 
gehabt. Dieses BLVK-Gesetz verabschiedete die Kommissi-
on in zweiter Lesung einstimmig bei einer Enthaltung.  
Die Erziehungsdirektion und die JGK hatten zuvor zahlreiche 
Abklärungen getroffen. Das brachte zwei wesentliche neue 
Erkenntnisse. Die erste: Die Sanierungsfrist, die der Bund 
verlangt, beträgt zehn Jahre und nicht mehr. Das Bundesamt 
für Sozialversicherung sagte gegenüber der JGK ganz klar, 
solange man dem BVG unterstehe und solange man keine 
Staatsgarantie habe, müsse eine Kasse innerhalb von zehn 
Jahren saniert werden. Das sei das ordentliche Regime des 
BVG, und dazu sei keine Ausnahme möglich. Um eine Aus-
nahme zu erreichen, müsse man den Gesamtbundesrat fra-
gen, ob er bei einer Weisung, die er soeben erlassen hat und 
die am 1. Januar 2005 in Kraft tritt, schon eine erste Aus-
nahme für den Kanton Bern bewilligen wolle. Das sei nicht 
sehr wahrscheinlich. Wenn wir hingegen eine längere Frist 
wollten, biete das BVG eine Möglichkeit an, nämlich die 

Staatsgarantie. Geniesst eine Kasse Staatsgarantie, dann 
muss sie theoretisch nicht saniert werden, oder sie kann 
während einer längeren Frist saniert werden. Zehn Jahre 
Sanierungsfrist bedeutet ganz konkret: Wir brauchen einen 
jährlichen Mittelzufluss von 125 Mio. Franken, und zwar bei 
einer Anlagerendite von 4 Prozent. Liegt die Anlagerendite 
bei 4,75 Prozent, wären es jährlich immer noch 100 Mio. 
Franken. 
Soweit die erste neue Erkenntnis. Die zweite: Eine Staatsga-
rantie muss nicht bilanziert und die Deckungslücke muss 
nicht verzinst werden. Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion hat von Professor Helbling, der auf BVG-Fragen spe-
zialisiert ist, ein Gutachten erstellen lassen. Darin kommt 
ganz klar zum Ausdruck, dass die Staatsgarantie nicht als 
Schuld in der Staatsrechnung bilanziert werden muss. Das 
BVG verlangt nicht, dass der Fehlbetrag verzinst wird. Ge-
mäss Gutachten Helbling besteht ein Wahlrecht: Man kann 
die Staatsgarantie als Eventualverpflichtung im Anhang zur 
Staatsrechnung aufführen und dazu schreiben, welche Sanie-
rungsmassnahmen ergriffen worden sind, oder man kann sie 
bilanzieren. Man muss sie nicht bilanzieren, weil das Risiko, 
dass die Staatsgarantie effektiv in Anspruch genommen wird, 
sehr klein ist. In der Schweiz ist noch nie eine Staatsgarantie 
in Anspruch genommen worden.  
Der Regierungsrat ging ursprünglich von der Annahme einer 
Sanierungsfrist von 20 bis 25 Jahren aus, und er nahm aus-
serdem an, eine Staatsgarantie müsse bilanziert werden. 
Aufgrund der beiden neuen Erkenntnisse war die Lage ver-
ändert, und Regierungsrat und Kommission mussten ihre 
Haltung überdenken. Sie legen Ihnen heute folgende Strate-
gie vor: Als erstes fassen wir zusammen, was wir bisher 
erreicht haben. In der ersten Lesung sagten wir, wir wollten 
die Finanzierungslücke schliessen. Das bedingt Beitragser-
höhungen auf 11,15 Prozent für die Arbeitnehmer und 13,65 
Prozent für den Arbeitgeber. Das finden Sie im Bericht des 
Regierungsrats auf Seite 47. Zweitens sind gewisse Leis-
tungskürzungen mehrheitsfähig, nämlich die Neudefinition 
der Invalidität und die Rückzahlbarkeit der Überbrückungs-
rente. Diese beiden Leistungskürzungen wurden bereits in 
der ersten Lesung beschlossen. Eine weitere Leistungskür-
zung ist in Artikel 42 Absatz 4 vorgesehen: die Erhöhung des 
Alters für eine volle Rente auf 65 Jahre bei 40 Beitragsjahren. 
Dafür sind auch Mehrheiten zu finden. Diese Leistungskür-
zungen verschaffen mehr Spielraum, und wir brauchen weni-
ger Lohnprozente, um die Finanzierungslücke zu schliessen. 
Wir kommen so auf 9,45 Prozent für die Arbeitnehmer und 
11,55 Prozent für die Arbeitgeber. Diese Zahlen finden Sie in 
der Planungserklärung der Kommission.  
Bei den Leistungskürzungen geht es vor allem um die Bedin-
gungen der freiwilligen vorzeitigen Pensionierung. Im Ver-
gleich zu dem, was Versicherte anderer Kassen an Leis-
tungskürzungen ertragen mussten, scheinen sie uns zumut-
bar. Den gewonnenen Spielraum will die Kommission dazu 
nutzen, Sanierungsbeiträge zu erheben. Vorgesehen sind 
Arbeitnehmerbeiträge von 1,7 Prozent, so dass wir insgesamt 
wieder auf die 11,15 Prozent kommen. Der vorgesehene 
Sanierungsbeitrag der Arbeitgeber liegt bei 3,45 Prozent, so 
dass der Arbeitgeberbeitrag insgesamt auf 15 Prozent steigt. 
Die Beiträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber liegen aber 
immer noch unter dem, was der Regierungsrat vorgesehen 
hat. Die Kommission wollte die Lohnprozente unbedingt limi-
tieren. Einerseits liegt das im Interesse der Versicherten, die 
Leistungskürzungen in Kauf nehmen müssen, und anderseits 
auch im Interesse der SteuerzahlerInnen, die die Arbeitge-
berbeiträge bezahlen.  
So viel haben wir bisher erreicht. Es bringt insgesamt 44,3 
Mio. Franken pro Jahr als Beitrag zur Sanierung der Kasse. 
Bei einer Sanierungsfrist von 20 bis 25 Jahren, wie es der 
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Regierungsrat vorgesehen hat, würde das ausreichen. Wenn 
wir aber keine Staatsgarantie haben und innerhalb von zehn 
Jahren sanieren müssen, reicht es nicht. Dann braucht es je 
nach Anlagerendite noch bis zu 80 Mio. Franken zusätzlich. 
Die Kommission sieht mehrere Alternativen. Die erste: Wir 
hoffen auf besonders gute Anlageerträge. Dies lehnt die 
Kommission ab. Es wäre fahrlässig, einfach auf besonders 
gute Börsenerträge zu spekulieren, die pro Jahr 80 Mio. 
Franken zusätzlich einbringen würden. Die zweite Variante: 
Wir bezahlen die 80 Mio. Franken irgendwie in die Kasse ein. 
Entweder bezahlt der Kanton, und das ist angesichts der 
Finanzlage unmöglich. Der Arbeitgeber ist schon mit den 
Sanierungsbeiträgen belastet, und es wäre auch von der 
Parität her nicht sinnvoll, wenn der Kanton allein die Sanie-
rung tragen würde. Es könnten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gemeinsam die 80 Millionen jährlich einzahlen. Das würde 
zusätzliche Beiträge auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite 
von je 5 Prozent erfordern. Man könnte noch weitere Leis-
tungskürzungen vornehmen. Da stösst man aber schnell an 
Grenzen. Wenn wir eine Rentenkürzung von 5 Prozent vor-
sehen, bringt das 10 Mio. Franken pro Jahr. Man müsste also 
mit den Kürzunge noch viel weiter gehen. Die Kommission 
sagte ganz klar, es sei unzumutbar für den Kanton und für die 
Versicherten, jährlich zusätzlich 80 Mio. Franken aufzubrin-
gen. Deshalb blieb als letzte Option nur noch die befristete 
Staatsgarantie offen. Sie ermöglicht es, die Sanierungsfrist zu 
erstrecken. Das scheint uns der richtige Weg zu sein, umso 
mehr, als das BVG uns dieses Instrument anbietet.  
Für die Kommission ist klar: Es braucht gleichzeitig Sanie-
rungsmassnahmen – Leistungsanpassungen und Sanie-
rungsbeiträge – und die befristete Staatsgarantie, bis der 
Deckungsgrad wieder 100 Prozent erreicht. Das einzige Ziel 
der Staatsgarantie ist es, die Sanierungsfrist hinauszuschie-
ben. Mit einer Staatsgarantie wäre es rechtlich auch möglich, 
überhaupt nicht zu sanieren. Das BVG würde das zulassen, 
und es liegt auch ein Antrag der SP in dieser Richtung vor. 
Für die Kommission kommt dies nicht in Frage, und zwar aus 
drei Gründen. Erstens haben wir 1999 die Kasse ausfinan-
ziert und die Staatsgarantie abgeschafft. Die Kommission will 
jetzt nicht erneut eine definitive Staatsgarantie einführen. 
Zweitens: Wenn wir keine Sanierungsmassnahmen ergreifen, 
ist das Risiko der Staatsgarantie grösser. Wir hoffen dann 
einfach, der Deckungsrad werde nicht wieder sinken. Drittens 
soll die paritätisch zusammengesetzte Verwaltungskommis-
sion die Verantwortung für die Kasse tragen. Wir wollen die 
Verantwortung nicht wieder dem Staat überbinden. 
Die Formulierung der Übergangsbestimmung mit der Staats-
garantie findet sich im Artikel 50a. Wichtig daran ist, dass die 
Staatsgarantie befristet ist, und zwar bis zum Zeitpunkt, da 
der Deckungsgrad 100 Prozent erreicht hat. Nachher tritt sie 
ausser Kraft. Die Staatsgarantie bezieht sich nur auf fällige 
Leistungen der Kasse. Sollte die Kasse nicht in der Lage 
sein, die Renten auszubezahlen, tritt der Staat in die Lücke. 
Dieser Fall ist gemäss Experte praktisch auszuschliessen; er 
ist in der Schweiz noch nie eingetroffen. Die befristete 
Staatsgarantie ist mit Sanierungsmassnahmen verbunden. 
Sie soll also in keinem Fall die Sanierungsmassnahmen er-
setzen. Unter dieser Voraussetzung muss sie auch nicht 
bilanziert werden.  
Im Gegenzug zur Einführung der befristeten Staatsgarantie 
hat die Kommission einstimmig bei 6 Enthaltungen beschlos-
sen, die Einführung des Beitragsprimats solle beschleunigt 
werden. Der Regierungsrat soll bis 2008 eine entsprechende 
Vorlage ausarbeiten. Das Beitragsprimat ist keine Sanie-
rungsmassnahme. Es ist einfach ein anderes System der 
Rentenberechnung, das die Deckungslücke nicht zum Ver-
schwinden bringt. Mit dem Beitragsprimat wechselt das Risiko 
bei künftigen Anlageverlusten – aber auch die Chance bei 

Anlagegewinnen – von der Kasse hin zu den Versicherten. 
Die Kommission ist der Meinung, wenn der Staat den Sanie-
rungsprozess mit der befristeten Staatsgarantie absichere, 
dann solle er wenigstens bei künftigen Risiken entlastet wer-
den.  
Mit 12 gegen 7 Stimmen hat die Kommission beschlossen, 
den Buchstaben c im Artikel 42 Absatz 5 zu streichen. Damit 
wird die Möglichkeit, den Rentensatz für alle um 5 Prozent zu 
kürzen, aus dem Gesetz genommen. Mit dieser Möglichkeit 
hätte man als Sanierungsmassnahme nicht nur denjenigen, 
die vorzeitig in Pension gehen, sondern allen den Rentensatz 
kürzen können. Mit der Streichung will die Kommission ge-
genüber den Versicherten ein Zeichen setzen. Wir sind der 
Meinung, die vorgesehenen Leistungskürzungen seien zu-
mutbar, aber damit solle es dann auch sein Bewenden ha-
ben. Eine generelle Leistungskürzung, das sagte schon der 
Regierungsrat, wäre die Ultima ratio. Im Übrigen folgt die 
Kommission vollumfänglich den Anträgen der Redaktions-
kommission.  
Die Kommission hat es sich nicht leicht gemacht. Das Sanie-
rungskonzept mit einer befristeten Staatsgarantie haben wir 
nicht euphorisch beschlossen. Unserer Meinung nach ist es 
aber die einzige Möglichkeit, eine vernünftige und für die 
Versicherten wie auch für die Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler zumutbare Sanierung zu ermöglichen. Wir wissen, 
dass dieses Konzept nicht leicht zu verdauen ist, weder für 
die Versicherten noch für die Gegner der Staatsgarantie noch 
für die öffentliche Hand. Aber es ist das, was wir im Rahmen 
des BVG machen müssen. Ich bitte alle, die gegen das Kon-
zept sind, die allenfalls schon mit dem Referendum drohen, 
Alternativen aufzuzeigen. Ohne Staatsgarantie müssen wir in 
zehn Jahren sanieren und jährlich 80 Millionen mehr aufbrin-
gen. Das kommt die Versicherten und den Staat garantiert 
teurer zu stehen als der Weg, den die Kommission vor-
schlägt. Ich bitte Sie, der Kommission auf diesem Weg zu 
folgen. 
 
 
Erwin Sommer, Melchnau (EVP). In intensiver Diskussion 
hat die Kommission zusammen mit der Regierung ein Kon-
zept zur Sanierung der Finanzierungslücke und der De-
ckungslücke erarbeitet. Die Kommissionsmitglieder haben 
nachgedacht, geredet, einander zugehört und um eine gute 
Lösung gerungen. Der Vorschlag der Kommission ist aus 
Sicht der EVP-Fraktion der bestmögliche Kompromiss. Wir 
befinden uns damit in einem labilen Gleichgewicht. Die Lehr-
kräfte müssen die Kröte der Leistungskürzungen schlucken. 
Zum Beispiel tritt neu die Arbeitsunfähigkeit an die Stelle der 
Berufsunfähigkeit. Die Überbrückungsrenten werden rück-
zahlbar. Die Ehegattenrente wird gekürzt. Der Teuerungs-
ausgleich fällt faktisch weg. Die Lehrerinnen- und Lehrerbera-
tungsstelle ist gefährdet, weil die Finanzierung nicht mehr 
sichergestellt ist. Verdiensterhöhungen bei individuellen Ge-
haltserhöhungen werden teurer, und Verdiensterhöhungen 
infolge einer Erhöhung des Beschäftigungsgrads müssen 
allein durch die Lehrkräfte bezahlt werden. Die Beitragsjahre 
werden von 38 auf 40 Jahre erhöht, die Altersjahre von 63 
auf 65 Jahre. Es gibt keine Prämienbefreiung bei Urlaub 
mehr. Gleichzeitig werden die Prämien um 33 Prozent erhöht. 
Auf der andern Seite müssen andere Kröten geschluckt wer-
den: die Staatsgarantie, die Unausgeglichenheit zwischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen und ein Rentensatz 
von 65 Prozent.  
Stimmt der Grosse Rat dem Gesetz nicht zu, werden alle 
weiteren Sanierungsmassnahmen für Lehrkräfte und Steuer-
zahlende massiv schlechter aussehen. Welche andern Vor-
schläge auch immer Sie wünschen, sie werden mit Sicherheit 
teurer für den Kanton, für die Gemeinden und für die Versi-
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cherten. Einen besseren als den jetzt ausgehandelten Kom-
promiss gibt es leider nicht.  
Ein Wort noch zu «Papa Staat» oder zur Staatsgarantie: Die 
Staatsgarantie ohne gleichzeitige Sanierungsmassnahmen 
einzuführen, würde das Problem auf kommende Generatio-
nen abwälzen. Das wollen wir nicht. Seit dem Bericht von 
Professor Helbling ist klar, dass bei der Einführung der 
Staatsgarantie die fehlende Milliarde nicht finanziert werden 
muss. Es reicht aus, den Betrag als Eventualschuld am Ende 
der Staatsrechung als Bemerkung aufzuführen. Die De-
ckungslücke muss nicht verzinst werden. Wir gehen die Sa-
nierung per sofort an und nicht erst am Sankt Nimmerleins-
tag. Die Staatsgarantie ist einzig und allein ein Versprechen 
des Staates, über eine längere Frist als zehn Jahre sanieren 
zu können. Die Staatsgarantie ist bis heute noch nie bean-
sprucht worden. Gegenwärtig nimmt die BLVK jährlich rund 
300 Mio. Franken aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträ-
gen sowie Dividenden und Zinsen ein. Sie gibt jährlich etwa 
200 Milo. Franken aus. Die Kasse kann also ihre Pflichten 
vollumfänglich erfüllen. Um deutlich zu machen, dass die 
Staatsgarantie nur vorübergehend gelten soll, wird sie in den 
Übergangsbestimmungen erwähnt. Zudem soll der Regie-
rungsrat dem Grossen Rat jedes Jahr Bericht über den Stand 
der Behebung der Deckungslücke und über das Risiko einer 
allfälligen Staatsgarantie ablegen.  
Zur Forderung des Verbands der Bernischen Gemeinden 
nach einer Einmaleinlage des Kantons: In der gegenwärtigen 
finanziellen Situation des Kantons fällt das ausser Betracht. 
Eine solche Einlage hätte ein entsprechend hohes Sparpaket 
zur Folge, mindestens im Rahmen der Schuldzinsen. Bei 200 
Millionen wären das 6 bis 7 Millionen pro Jahr. Dieser Betrag 
müsste voraussichtlich vor allem in der Erziehungsdirektion 
eingespart werden. Der Antrag des VBG betrifft die Schuld-
frage, also die Zeit vor der Ausfinanzierung. Diese abzuklären 
ist Aufgabe der PUK und gehört nicht ins Gesetz. Andere 
könnten ganz anders aufheulen. Zum Beispiel die jungen 
Lehrer oder all die jungen Leute, die sich im Moment zu Leh-
rerinnen und Lehrern ausbilden. Sie werden mithelfen müs-
sen, die Kasse zu sanieren. Dazu kommt, dass der VBG nicht 
bereit ist, in der Verwaltungskommission der Arbeitgeber 
Einsitz zu nehmen und die Verantwortung mitzutragen. Es 
scheint mir zu einfach, von aussen zu schiessen, aber nicht 
aktiv mitarbeiten zu wollen.  
Momentan fährt die BLVK durch versprochene, aber nicht 
gedeckte Leistungen und die fehlende Verzinsung der De-
ckungslücke monatlich 10 Mio. Franken  zusätzliche Schul-
den ein. Um dieser unhaltbaren Situation möglichst rasch 
abzuhelfen, sind wir heute hier. Ich bitte Sie, dem Gesetz so 
zuzustimmen, wie es die Kommission vorschlägt. Ein allfälli-
ges Referendum ist aus unserer Sicht fahrlässig und kann die 
Deckungslücke um weitere 240 Mio. Franken anwachsen 
lassen.  
Die EVP-Fraktion lehnt alle Abänderungsanträge zum Gesetz 
ab. Wir wollen den Kompromiss nicht gefährden. Wir unter-
stützen die Planungserklärungen der Kommission und lehnen 
die andern ab. Für die Schlussabstimmung verlange ich Na-
mensaufruf. 
 
Gerhard Fischer, Meiringen (SVP). Die sehr umfassende 
Einleitung des Kommissionspräsidenten erlaubt es, mich sehr 
kurz zu fassen. Ich habe mir vorhin überlegt, ob wir im Kan-
ton Bern nicht die Monarchie einführen und Bernhard Pulver 
zum König machen sollten. Er könnte dann die Sache im 
Eiltempo selber durchziehen.  
Die neue Ausgangslage: Wir müssen nach BVG innerhalb 
von zehn Jahren die Kasse sanieren. Bei der Frage der Bi-
lanzierung haben wir neue Erkenntnisse. Diese beiden Punk-
te haben die Mehrheit der SVP davon überzeugt, dass wir mit 

dem Kommissionsvorschlag auf dem richtigen Weg sind. 
Tatsache ist nach wie vor, dass wir eine Deckungslücke von 
gut einer Milliarde haben und dass diese Deckungslücke 
jeden Monat um 10 Millionen anwächst. Ich sage noch ein-
mal, was ich in der ersten Lesung schon sagte: Eine Milliarde 
ist eine 100 Kilometer lange Reihe von Tausendernoten. Die 
SVP ist für Eintreten. Die vorberatende Kommission und der 
Unterausschuss haben sehr intensiv am vorliegenden Gesetz 
und an der Sanierung gearbeitet. Ich möchte an dieser Stelle 
der Verwaltung und dem Regierungsrat danken. Am 28. Ok-
tober, also vor 45 Tagen, hat die erste Kommissionssitzung 
stattgefunden. Jetzt haben wir schon die zweite Lesung. 
Wenn wir in 45 Tagen dieses hoch komplexe Thema erledi-
gen können, dann spricht das sicher auch für das Gesetz.  
Noch einmal zu den Grundsätzen der SVP: Das Gesetz ist 
ein Rahmengesetz und kein Sanierungsgesetz. Dieses Ge-
setz soll die Schliessung der Finanzierungslücke und der 
Deckungslücke ermöglichen. Vor allem soll und muss es 
möglichst schnell in Kraft gesetzt werden. Opfersymmetrie 
und Parität sind zwei wichtige Grundsätze. Man kann die 
Sache drehen, wie man will, man kann sagen, 1,7 Prozent 
auf der einen Seite und 3,45 Prozent auf der andern Seite 
seien nicht paritätisch, aber man muss auch die Leistungs-
kürzungen berücksichtigen, und wenn wir alles zusammen 
anschauen, handelt es sich um einen Kompromiss, mit dem 
wir leben können.  
In der ganzen Diskussion wollen wir nach vorne schauen; für 
den Rückblick ist die PUK zuständig. Die SVP hält den Ge-
setzesentwurf für ausgewogen. Im Wissen, dass nicht jeder 
Wunsch und Antrag von links oder rechts ins Gesetz einge-
flossen ist, bitte ich Sie im Namen der SVP, dem vorliegen-
den Gesetz Vertrauen zu schenken. Denjenigen, die von links 
oder von rechts her mit dem Referendum drohen, sei hinter 
die Ohren geschrieben: Sie übernehmen eine grosse Ver-
antwortung, wenn sie das Referendum tatsächlich ergreifen. 
Wir sind auch nicht mit allen Artikeln des Gesetzes zufrieden. 
Aber nach Abwägung der Vor- und Nachteile können wir das 
Gesetz so annehmen. 
 
 
Melchior Buchs, Hünibach (FDP). Die FDP-Fraktion hat 
bereits im September die Marschrichtung definiert. Unsere 
Zielsetzungen waren für uns immer wieder der Gradmesser, 
um zu entscheiden, wo wir zustimmen und wo nicht. Für uns 
war und ist eine rasche Schliessung der Finanzierungslücke 
wichtig. Deshalb forderten wir auch die Sondersession. Wir 
sind froh, dass es heute möglich wird, die Finanzierungslücke 
zu schliessen. Wir sagten auch immer, die Sanierungsbeiträ-
ge müssten sowohl von Arbeitnehmern wie auch von Arbeit-
gebern geleistet werden. Die Erhöhung der Versicherungs-
jahre auf 40 war uns ebenfalls wichtig. Wir sagten immer, es 
dürfe bis 2015 keine Teuerungszulagen für die Rentnerinnen 
und Rentner geben, wenn die Deckung unter 100 Prozent 
liegt. Der Kanton soll keine weiteren einseitigen Beiträge 
leisten. Wichtig war uns auch der Übergang zum Beitrags-
primat bis in drei Jahren.  
Den nun vorliegende Gesetzesentwurf und die Planungser-
klärung beurteilen wir aufgrund unserer Zielsetzungen. Mit 
dem Ergebnis der ersten Lesung war die FDP zufrieden, weil 
ein Grossteil ihrer Forderungen aufgenommen wurde. Zwi-
schen der ersten und der zweiten Lesung haben sich die 
Voraussetzungen für die Sanierung verändert. Wir haben die 
Mitteilung erhalten, die Sanierungsdauer, von der wir zu Be-
ginn ausgingen, nämlich 20 bis 30 Jahre, werde vom Bun-
desamt für Sozialversicherungen nicht akzeptiert, wir müss-
ten innerhalb von 10 Jahren sanieren. Das würde heissen, 
jährlich 125 Mio. Franken aufzuwenden. Aus Sicht der FDP 
ist die daraus dem Kanton erwachsende Belastung zu hoch, 
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da ein Grossteil des Betrags vom Arbeitgeber aufgebracht 
werden müsste.  
Mit der Vorgabe des Bundesamts für Sozialversicherungen 
kommt die Staatsgarantie auf den Tisch. Wir haben uns im-
mer ganz klar gegen die Staatsgarantie ausgesprochen. Sie 
wurde 1999 nicht zuletzt auch aufgrund der Forderung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Verwaltungs-
kommission abgeschafft. Für viele Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger ist es nicht nachvollziehbar, warum man nur 
wenige Jahre später die Staatsgarantie wieder einführen will. 
Diese Kröte ist für uns grundsätzlich ungeniessbar. Wenn wir 
sie trotzdem schlucken müssen, dann sollte sie wenigstens 
so zubereitet sein, dass sie einigermassen verdaulich ist. Für 
uns ist klar, dass eine Staatsgarantie nur eine Massnahme 
zur Erstreckung der Sanierungsdauer sein kann. Zu mehr 
können wir nicht Ja sagen. Dem Antrag, die Staatsgarantie 
solle aus dem Sanierungsteil im Gesetz nach vorne in den 
allgemeinen Teil verschoben werden, können wir nicht zu-
stimmen. Dieser Antrag fordert uns dazu heraus, die Staats-
garantie noch ein wenig präziser zu fassen, so dass man 
genau weiss, was wir eigentlich wollen. Wir können in der 
FDP-Fraktion mehrheitlich zu einer Staatsgarantie stehen, die 
einzig auf die Verlängerung der Sanierungsdauer ausgerich-
tet ist. Wir können aber nur dann Ja sagen, wenn sie mit den 
andern Massnahmen der Planungserklärung koordiniert ist. 
Wichtig ist für uns in diesem Zusammenhang, dass die Sa-
nierungsbeiträge sowohl von Arbeitgebern wie auch von 
Arbeitnehmern geleistet werden und der Wechsel zum Bei-
tragsprimat innerhalb der geforderten Zeit stattfindet. Eine 
gewisse Sicherheit, dass die Sanierungsbeiträge tatsächlich 
geleistet werden, gibt Artikel 42 Absatz 1 mit seiner Muss-
Formulierung. Wir erwarten vom Regierungsrat auch, dass er 
beim Wechsel zum Beitragsprimat die Zeitvorgabe einhält. 
Natürlich ist dieser Wechsel keine Sanierungsmassnahme; 
aber er verhindert, dass wir in Zukunft wieder in eine ähnliche 
Situation geraten.  
Es gibt für die Sanierung der BLVK kein Ei des Kolumbus. 
Wir haben den Auftrag, unter suboptimalen Lösungen die 
Lösung auszuwählen, die am wenigsten schlecht ist. Mit 
entsprechend geringer Begeisterung stimmt die FDP der 
Planungserklärung zu. Mehrheitlich unterstützt sie auch die 
Anträge, die ins Gesetz eingeführt werden müssen, damit die 
Planungserklärung umgesetzt werden kann. Wir verlangen 
zur Planungserklärung eine punktweise Abstimmung. 
 
Henri Huber, Spiegel (SP). Allen, die in der Kommission mit 
gearbeitet haben, geht es wohl ähnlich: Die Begeisterung hält 
sich in Grenzen. Wir alle mussten Kröten schlucken. Da gibt 
es nur eins, Melchior: «Gring abe u seckle.» Ich habe in der 
Kommission mit viel Engagement und viel Herzblut gegen 
einen ersten Gesetzesentwurf gekämpft, der auf falschen 
Grundlagen erarbeitet wurde, der auf falschen Annahmen 
beruhte und der wahrscheinlich gar nie hätte in Kraft gesetzt 
werden können. Er war nämlich bundesgesetzwidrig. Inzwi-
schen hat eine bemerkenswerte Richtungsänderung stattge-
funden. Ich weiss, dass es sowohl für die Regierung wie auch 
für die bürgerliche Ratsmehrheit nicht einfach war, das zu 
akzeptieren. Dass sie es taten, ist nicht selbstverständlich, 
und dafür möchte ich danken. Das hat die ganze Vorlage 
wieder auf eine konstruktive Ebene gebracht – was nicht 
heisst, dass das Gesetz jetzt gut ist. Wir werden Anträge zur 
Verbesserung des Gesetzes einbringen, aber wir werden 
dem Gesetz zustimmen, auch wenn wir mit unseren Anträgen 
nicht durchdringen. Wir werden einfach unsere Anträge sehr 
gut begründen und dann den Rat entscheiden lassen. 
Aus der Sicht der sozialdemokratischen Fraktion möchte ich 
ein paar kritische Bemerkungen zum Bericht und zum Gesetz 
anbringen. Die Staatsgarantie automatisch ausser Kraft set-

zen zu lassen, ist nicht sehr gescheit. Es brauchte nur drei 
Jahre, bis eine ausfinanzierte und zu 100 Prozent gedeckte 
Kasse auf einen Deckungsgrad von 80 Prozent sank. Ein 
Drittel des Vermögens der Kasse wird immer an der Börse 
oder durch Liegenschaftserträge erwirtschaftet werden. Es 
kann aber jederzeit einen Börsencrash geben. Ich werde bei 
der Begründung unseres Antrags zu diesem Punkt noch 
mehr sagen. Hier nur so viel: Ich verstehe, weshalb man es 
so machen will. Es steht eine politische Motivation dahinter. 
Aber es käme doch niemandem in den Sinn, in einem Schiff 
die Rettungsboote und die Schwimmwesten über Bord zu 
werfen, nachdem alle Passagiere den Schwimmkurs bestan-
den haben! 
Die Leistungskürzungen treffen die Versicherten unterschied-
lich. Die Opfersymmetrie ist nicht gewährleistet. Es ist kein 
gerechtes Gesetz, sondern ein Gesetz, das vom Bundesrecht 
her bestimmt ist. Wir dürfen gar kein gerechtes Gesetz ma-
chen, weil wohlerworbene Rechte geschützt sind. Die Unge-
rechtigkeit wird aber noch künstlich verstärkt, indem die ein-
zige Bestimmung im BVG, die zu einem sozialen Ausgleich 
führen könnte, nämlich die Übergangsrente, so ausgestaltet 
wird, dass es für die Kleinverdiener und die Frauen eine 
grössere Härte bedeutet als für diejenigen mit vollen Pensen, 
höheren Löhnen und mit vielen Beitragsjahren. Das ist scha-
de. 
Der Kanton Bern führt mit diesem Gesetz ein Zweiklassen-
system ein und wird bei der Sozialversicherung im Bildungs-
wesen interkantonal das schlechteste Preis-Leistungs-
verhältnis haben. Das ist für den Bildungsstandort Kanton 
Bern nicht gut. Der Hinweis auf andere Branchen und andere 
Kassen, die schlechtere – zum Tel aber auch massiv bessere 
– Leistungen erbringen, ist irrelevant. Man muss immer in-
nerhalb des Markts vergleichen, in dem man tätig ist. Bei-
tragserhöhungen bei gleichzeitigen Leistungskürzungen sind 
schwer zu begründen. Ersetzen Sie einmal das Milliardenloch 
der Kasse durch das Milliardenloch des Kantons. Ersetzen 
Sie die Destinatäre Lehrkräfte durch die Destinatäre Bürge-
rinnen und Bürger, und überlegen Sie, ob Sie immer noch 
das gleiche Prinzip anwenden würden, wonach das Loch 
durch die Destinatäre gestopft werden muss. Es würde in 
diesem Saal keinen Konsens dazu geben, weil wir alle plötz-
lich selber betroffen wären. Es ist logisch, dass sich die Be-
troffenen anders wehren als die Nichtbetroffenen. Jeder Be-
rufsstand würde sich bei dieser Ausgangslage wehren, und 
dafür müssen wir Verständnis haben.  
Diese Kritikpunkte müssen wir anbringen. Die hauptsächliche 
Kritik aber bezieht sich auf den Zeitfaktor. Obwohl Kommissi-
on und Regierung intensiv und gut gearbeitet haben, hege ich 
gewisse Zweifel. Ich muss mir aber eingestehen, dass ich 
nicht sicher bin, ob meine Meinung richtig ist oder nicht. Falls 
ich aber mit meiner Meinung Recht habe, sind wir schon 
wieder in einigen Punkten bundesgesetzwidrig. Wir befinden 
uns in einem übergeordneten Rechtssystem, und wir haben 
ein neues Bundesgesetz, das auf den 1. Januar 2005 in Kraft 
tritt. Von mir aus gesehen hat man das zu wenig berücksich-
tigt.  
Das Gesetz hat gegenüber der ersten Lesung ein paar be-
merkenswerte Verbesserungen erfahren. Wir haben in der 
ersten Lesung dem Gesetz mehrheitlich zugestimmt. Das 
Gesetz ist in ein paar Punkten, die wir gefordert haben, ver-
ändert worden. Deshalb wird die SP-Fraktion dem Gesetz 
zustimmen – aus Vernunftgründen, aber nicht aus Begeiste-
rung. Meine Zweifel an der Rechtmässigkeit des Gesetzes 
werden bleiben. 
 
Dorothea Loosli-Amstutz, Detligen (GFL). Was die vorbera-
tende Kommission vorschlage, grenze an eine politische 
Sensation, konnte man in den Zeitungen lesen. Im Namen 
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der GFL-Fraktion danke ich der Kommission ganz herzlich für 
ihre sorgfältige Arbeit auf der Suche nach tragbaren Lösun-
gen. Es ist eine bittere Geschichte, und deshalb müssen alle 
ihre Kröte schlucken. Die Idee der Staatsgarantie ist für viele 
ein rotes Tuch, und man wird die Sache sehr gut kommuni-
zieren müssen, damit sie akzeptiert wird und alle einsehen, 
dass es so am wenigsten weh tut. Wir führten auch innerhalb 
unserer Fraktion harte Diskussionen. 
Die Lösung mit einer befristeten Staatsgarantie, also im Sinn 
einer Bürgschaft, bedeutet, dass der Staat weder einen Vor-
schuss noch Zinsen bezahlt. Diese Lösung ist angesichts der 
Lage der BLVK bestechend. Der Unterschied zwischen der 
Schule und einer Firma ist wesentlich. Bei einer Firma be-
steht immer die Möglichkeit, dass sie von einem Tag auf den 
andern in Konkurs geht und dann die Beiträge auf einen 
Schlag bezahlt werden müssen. Bei der Schule gehen wir 
aber hoffentlich alle davon aus, dass im Kanton Bern die 
Lehrerinnen und Lehrer nicht von einem Tag auf den andern 
abgeschafft werden. Die BLVK ist nicht zahlungsunfähig. Mit 
der befristeten Staatsgarantie geben wir ihr aber wieder mehr 
Zeit, um einen Deckungsgrad von 100 Prozent zu erreichen. 
Dafür müssen die Lehrer und Lehrerinnen Leistungskürzun-
gen in Kauf nehmen und einen befristeten Sonderbeitrag 
leisten. Das tut weh. Es werden Leistungen gestrichen, von 
denen die ältere Generation profitierte, obwohl sie einen zu 
tiefen Beitrag bezahlte. Der Gerechtigkeit halber sollten sich 
die Älteren gegenüber den Jungen mit einem Solidarbeitrag 
erkenntlich zeigen. Wir begrüssen es, dass Artikel 42 Absatz 
5 Buchstabe c gestrichen werden soll. So bleibt die Altersren-
te unangetastet auf 65 Prozent. Das ist ein Zeichen dafür, 
dass man jetzt zwar in den sauren Apfel beissen muss, aber 
die versprochenen Leistungen bezahlt werden.  
Noch etwas zur Arbeitgeberseite, konkret zu den Gemeinde-
vertretern: Die Gemeinden sollen schon aus der Verantwor-
tung entlassen werden, wenn die Deckungslücke noch 200 
Mio. Franken beträgt. Warum um Himmels willen wird noch 
mit dem Referendum gedroht, wenn der Kanton nicht einen 
einmaligen Beitrag von 200 Mio. Franken zur Behebung der 
Unterdeckung leistet? Ich habe den starken Verdacht, der 
Gemeindeverband habe sich da verrannt. Der einmalige 
Betrag à fonds perdu kommt unter dem Strich für die Ge-
meinden aufs Gleiche hinaus, wie wenn sie bei der Grenze 
von 200 Millionen aus der Pflicht entlassen werden. Einzig 
der Deckungsbeitrag wäre schneller erreicht. Aber der Kan-
ton müsste dann die 200 Millionen anderswo einsparen, und 
das könnte den Gemeinden auch wehtun.  
Die GFL-Fraktion wird die befristete Staatsgarantie unterstüt-
zen, lehnt jedoch den Antrag zur grundsätzlichen Einführung 
der Staatsgarantie ab. Wir wollen eine möglichst schnelle, 
aber verträgliche Sanierung der BLVK. Wir befürworten die 
vorgesehenen Leistungskürzungen und die befristeten Sanie-
rungsbeiträge. Wir lehnen aber den Antrag ab, wonach der 
Kanton zur Behebung der Unterdeckung einen einmaligen 
Beitrag leisten soll.  
 
 
Corinne Schärer, Bern (GB). Für die GBJA-Fraktion geht der 
überarbeitete Gesetzesvorschlag in die richtige Richtung. In 
der ersten Lesung haben wir im Grundsatz folgenden Vor-
schlag gemacht: Die Beiträge der Versicherten dürfen 10 
Prozent nicht übersteigen, weil das sonst nicht zumutbar 
wäre. Wir sagten auch, man solle eine vorübergehende 
Staatsgarantie einführen. Wir stellen heute fest, dass wir in 
den Bereich dieser Vorschläge vorgedrungen sind. Etwas 
mehr Zeit hat den vernünftigen Weg möglich gemacht. Nach 
Meinung der GBJA-Fraktion sollte sich der Rat in Zukunft für 
die Beratung eines Gesetzes genügend Zeit lassen. Im Ge-
setzgebungsverfahren zur BLVK wurde zuerst ein ungesun-

des Tempo angeschlagen. Nachdem publik geworden war, 
dass es in der Vergangenheit der BLVK diverse Fehlleistun-
gen gab, bestand die panikartige Reaktion darin, das Ge-
setzgebungsverfahren enorm zu beschleunigen. Der Vortrag 
zum BLVK-Gesetz liest sich wie eine Rechtfertigungsschrift 
der Regierung. Es kommt der Verdacht auf, man wolle die 
Fehler der Vergangenheit durch Tempo wieder gut machen. 
Dieses überstürzte Vorgehen könnte die Versicherten teuer 
zu stehen kommen. Das hat das Gesetzgebungsverfahren in 
den letzten Wochen ganz klar gezeigt. Werfen wir einen Blick 
zurück. Aufgrund der Berechnungen zuhanden der ersten 
Lesung des Gesetzes wären die Beiträge der Versicherten 
zur Schliessung der Finanzierungslücke von 8,4 auf 11,5 
Prozent gestiegen. Seither sind aber die vorgesehenen Leis-
tungskürzungen neu berechnet worden, und das Resultat ist 
eine Erhöhung der Beiträge der Versicherten auf nur noch 
9,45 Prozent. Das sind gut 2 Prozent weniger. In der ersten 
Lesung stellten wir den Antrag, die Beitragsleistungen sollten 
auf maximal 10 Prozent begrenzt werden. Dieser Antrag 
wurde in der Debatte vor zwei Wochen als fern jeglicher Rea-
lität angeschaut. Jetzt aber liegen die 10 Prozent durchaus in 
Reichweite.  
Die GBJA-Fraktion ist bereit, das Gesetz zu unterstützen und 
einen Kompromiss mitzutragen. Für die Versicherten ist aber 
der vorliegende Entwurf noch kein Kompromiss. Es braucht 
zwei Korrekturen. Einerseits stellen wir einen Antrag in Bezug 
auf die Überbrückungsrente, die wir nach wie vor als einen 
sehr wichtigen sozialen Bestandteil des Gesetzes erachten. 
Wir schlagen im Sinn eines Kompromisses vor, dass die 
Überbrückungsrente zur Hälfte vorfinanziert wird. Zweitens 
schlagen wir vor, die Staatsgarantie nicht nur einzuführen, 
sondern mit der Pflicht zur Verzinsung des fehlenden De-
ckungskapitals zu ergänzen. Wir haben die Wiedereinführung 
der Staatsgarantie schon in der ersten Lesung gefordert. Sie 
gibt uns den nötigen Spielraum bei der Sanierung der De-
ckungslücke. Die Staatsgarantie, wie sie jetzt vorgeschlagen 
wird, ist aber nicht zu Ende gedacht. Das fehlende De-
ckungskapital muss zwingend vom Kanton verzinst werden. 
Wenn es nicht verzinst wird, stellt der Kanton die Sanie-
rungsbestrebungen der BLVK selber wieder in Frage, weil 
dann die ganze Anlagerendite von 4 Prozent allein dazu 
benötigt wird, das vorhandene Deckungskapital, das zurzeit 
bei 80 Prozent liegt, stabil zu halten. Die fehlende Milliarde 
kann ja nicht auf dem Anlagemarkt angelegt werden. Nur 
das, was über dem technischen Zinssatz von 4 Prozent liegt, 
kann in die Schliessung der Deckungslücke fliessen.  
Natürlich ist die Verzinsung des fehlenden Deckungskapitals 
nicht gratis zu haben. Sie kostet den Kanton jährlich 40 Mio. 
Franken. Wir erachten dies aber als eine nötige und sinnvolle 
Investition in die BLVK, die uns die Garantie gibt, dass allfäl-
lige Anlagerenditen auch tatsächlich in die Schliessung der 
Deckungslücke fliessen können. Das scheint uns der ge-
scheitere Vorschlag zu sein als der Antrag Haldimann, der 
verlangt, der Kanton solle als einmaligen Beitrag 200 Mio. 
Franken bezahlen. Dieser Betrag entspricht der Verzinsung 
des fehlenden Deckungskapitals während fünf Jahren. Wir 
sehen in der Verzinsung den sinnvolleren Weg, und wir kön-
nen uns vorstellen, dass man nach vier Jahren schaut, wie 
weit die Sanierung der Deckungslücke gediehen ist.  
Auch wenn unsere beiden Vorschläge hier im Rat angenom-
men würden, blieben zwei Probleme immer noch ungelöst: 
Es wird in unserem Kanton immer noch zwei Kategorien von 
Angestellten geben, nämlich diejenigen der BPK, die niedri-
gere Beiträge zahlen und bessere Leistungen  bekommen, 
und diejenigen der BLVK, die klar schlechter dastehen. Das 
zweite Problem: Die Lehrerinnen und Lehrer des Kantons 
Bern werden im interkantonalen Vergleich weitaus am 
schlechtesten dastehen. 



1442 13. Dezember 2004 – Nachmittag Erziehung 

Die GBJA-Fraktion will einen tragfähigen Kompromiss errei-
chen. Wir wollen kein Referendum. Die Politik des Grossen 
Rats kann aber nicht darin bestehen, ein Referendum nach 
dem andern zu provozieren. Eine kompromisslose Gross-
ratspolitik ist ein Armutszeugnis. Deshalb bitte ich Sie drin-
gend, Hand zu bieten für unsere beiden Anträge. Wenn sie 
eine Mehrheit finden, werden wir alles daran setzen, ein Re-
ferendum zu verhindern. 
 
Hans-Rudolf Markwalder, Burgdorf (FDP). Ich komme als 
Einzelsprecher, rede als Bürger, als Steuerzahler und als 
Geschäftsführer eines KMU-Betriebs. Eine zukunftsorientierte 
Bildungspolitik liegt mir am Herzen. Der Arbeit und dem Ein-
satz der Kommission bringe ich grossen Respekt entgegen. 
Ich danke dafür. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in so 
kurzer Zeit ein brauchbares Resultat auf dem Tisch haben. 
Die Suche nach Lösungen, nachdem vorher relativ viele 
Fehler und Unterlassungen vorgekommen sind, ist immer 
schwierig. Wie sehen die Lösungen aus? Was ist zumutbar, 
vernünftig, finanzierbar und für die direkt Betroffenen noch 
verkraftbar? 
Ich stelle die Staatsgarantie der Eigenverantwortung als Bür-
ger und Unternehmer gegenüber. Grundsätzlich habe ich 
Probleme mit der Staatsgarantie, vor allem dann, wenn man 
sie erst vor vier Jahren abgeschafft hat. Die Sanierung ist 
nötig. Es bestehen dazu gesetzliche Vorschriften. Die Lehr-
kräfte, die unseren Nachwuchs optimal ausbilden sollen, sind 
vom Staat angestellt. Die Lehrerschaft ist zwar paritätisch in 
der Verwaltungskommission der Pensionskasse vertreten, 
aber die meisten Lehrkräfte hatten keinen direkten Einfluss 
und konnten sich nicht wehren. Die Staatsgarantie kann nur 
eine Ultima ratio sein. Wir sind nicht begeistert, und es darf 
daraus nicht abgeleitet werden, wir hielten die Staatsgarantie 
grundsätzlich für eine gute Lösung. Es ist eine Frage der 
Vernunft. 
Ich wehre mich gegen die Behauptung von Frau Schärer, das 
Tempo bei der Gesetzesberatung sei ungesund. Ungesund 
ist der Scherbenhaufen, vor dem wir stehen. Wir müssen jetzt 
schauen, dass wir vorankommen. Alle haben gesagt, sie 
wollten Hand bieten. Zu diesem Versprechen möchte ich kein 
Aber hören. Ich bitte auch darum, auf Referendumsdrohun-
gen zu verzichten. Es widerspricht demokratischen 
Grundsätzen, bei der Aushandlung von Kompromissen zu 
sagen, wenn man unseren Anliegen nicht zustimmt, helfen 
wir nicht mehr mit. Ein Kompromiss bedeutet für alle, etwas 
zu akzeptieren, das ihnen nicht passt. Am Ende sollte man 
sagen können, der erreichte Kompromiss sei trotz allem wohl 
die vernünftigste Lösung. 
 
Werner Luginbühl, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor. 
Der Regierungsrat hat sich der Haltung der Kommission 
angeschlossen, weil sich wesentliche Voraussetzungen 
grundlegend geändert haben. Der Regierungsrat wollte ur-
sprünglich keine Staatsgarantie, weil er davon ausging, die 
Staatsgarantie müsse bilanziert werden. Das hätte eine Milli-
arde mehr Schulden bedeutet mit entsprechenden Nachteilen 
beim Rating. Ausserdem wollte der Regierungsrat kein fal-
sches Signal aussenden, indem er bei einer Kasse, die ausfi-
nanziert und in mehr Freiheit entlassen worden ist, die 
Staatsgarantie nach ein paar wenigen Jahren wieder bereits 
einführt, weil die Kasse in Schwierigkeiten geraten ist.  
Heute ist der Regierungsrat bereit, eine Staatsgarantie vor-
zusehen, weil es die einzige Möglichkeit ist, den Vorgaben 
des Bundes bezüglich der Dauer der Sanierung zu entspre-
chen und gleichzeitig die Belastung für die Arbeitnehmenden 
und die Arbeitgebenden in Grenzen zu halten. Ohne Staats-
garantie müssten pro Jahre zusätzlich 125 Mio. Franken 
aufgebracht werden. Das kann weder den Versicherten noch 

den Steuerzahlenden zugemutet werden. Die Kasse soll aber 
saniert werden. Es geht nicht an, die Probleme einfach in die 
Zukunft zu verschieben. Die Staatsgarantie hat auch aus 
Sicht des Regierungsrats den einzigen Zweck, eine vernünf-
tige Sanierungsdauer und damit erträgliche Sanierungs-
massnahmen zu ermöglichen. Diese Möglichkeit sieht das 
Bundesgesetz für öffentliche Pensionskassen explizit vor. 
Deshalb ergreifen wir diese Möglichkeit. Nach Abschluss der 
Sanierung tritt die Staatsgarantie automatisch ausser Kraft. 
Die Einführung der Staatsgarantie hat ausserdem keine ne-
gativen Auswirkungen auf die Staatsfinanzen. Das Gutachten 
Helbling kommt zum Schluss, die Perennität, also der dauer-
hafte Bestand der aktiv Versicherten, sei bei der BLVK auch 
in Zukunft gegeben. Er kommt auch zum Schluss, bei der 
Bilanzierung der Deckungslücke bestehe ein Wahlrecht. Auf 
eine Bilanzierung kann deshalb verzichtet werden. Schliess-
lich kommt das Gutachten zum Schluss, es bestehe keine 
Pflicht zur Verzinsung der Deckungslücke. 
Wichtig ist, dass zusammen mit der Einführung der Staatsga-
rantie auch echte Sanierungsmassnahmen ergriffen werden. 
So besteht nämlich kein Risiko, dass die Staatsgarantie be-
ansprucht werden muss. Sie könnte ja nur dann zum Tragen 
kommen, wenn die Pensionskasse fällige Leistungen nicht 
mehr erbringen kann. Das ist bei einem Deckungsgrad von 
gegen 80 Prozent durchaus nicht der Fall. Da besteht kein 
Risiko. Es gibt heute Kassen mit einem Deckungsgrad von 
unter 50 Prozent, die trotzdem liquid sind. Wenn wir die Sa-
nierungsmassnahmen ergreifen, kann eine zusätzliche Ver-
zinsung der Deckungslücke aus Sicht des Regierungsrats 
keine Option sein. Die neue Staatsgarantie wird nicht genau 
gleich ausgestaltet sein wie die alte. Die alte war unbefristet, 
die neue wird befristet sein. Bei der alten Staatsgarantie 
wurde das fehlende Deckungskapital verzinst, bei der neuen 
ist es unverzinst. Die alte Staatsgarantie war eigentlich eine 
Garantie für nicht geleistete Einkäufe. Die neue Staatsgaran-
tie ermöglicht eine vernünftige Sanierungsdauer. Die alte 
Staatsgarantie war faktisch Ersatz für Sanierungsmassnah-
men. Die neue Staatsgarantie ermöglicht eben gerade die 
Sanierung.  
In Kenntnis aller Fakten gibt es aus der Sicht des Regie-
rungsrats keine Alternative zum Weg, den die Kommission 
vorschlägt. Die Lösung, wie sie jetzt auf dem Tisch liegt, 
kostet ausserdem den Kanton und die Gemeinden deutlich 
weniger als die Variante, die der Regierungsrat vorgeschla-
gen hatte. Nachdem sich nach langen Diskussionen inner-
halb der Kommission eine Lösung abzeichnete, der alle Sei-
ten zustimmen konnten, stellte sich für die Regierung auch 
die Frage, ob sie diesen Konsens gefährden und Differenzen 
schaffen sollte. Die Regierung hat diese Frage mit Nein be-
antwortet; sie hat keine Differenzen geschaffen. Wir wollen 
und müssen die Sanierung rasch angehen. Mit dem Vor-
schlag der Kommission ist das möglich. Alle diejenigen, die 
an diesem Prozess beteiligt sind, müssen sich bewusst sein, 
welch hohe Verantwortung sie tragen. 
 
Detailberatung 
 
Art. 1–6 
Angenommen 
 
Art. 7 
 
Bernhard Pulver, Bern (GFL), Präsident der Kommission. 
Ich sagte bei der ersten Lesung, wir würden diesen Artikel 
noch einmal in der Kommission anschauen. Er sieht einen 
doppelten Koordinationsabzug vor, einen prozentualen und 
einen fixen. Im Artikel 9 sind als maximale Altersrente 65 
Prozent des letzten versicherten Lohns vorgesehen. Das ist 
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unüblich. Normalerweise sind es 60 Prozent. Aber hier haben 
wir eben den doppelten Koordinationsabzug, und deshalb 
kommt es auf das Gleiche hinaus. Aus psychologischen 
Gründen wollte die Kommission eigentlich auch hier 60 Pro-
zent vorsehen. Das hätte aber zahlreiche Probleme mit sich 
gebracht. Es wäre ein höherer versicherter Verdienst ent-
standen. Man hätte die Lohnprozente auf einem anderen 
versicherten Verdienst anpassen müssen. In gewissen Fällen 
wären sogar Einkäufe nötig geworden. Die Kommission kam 
zur Auffassung, für eine eher redaktionelle Änderung sei es 
übertrieben, diesen Aufwand in Kauf zu nehmen. Ohnehin ist 
ja ein Übergang zum Beitragsprimat vorgesehen, so dass das 
Gesetz in einigen Jahren revidiert werden muss. Deshalb 
verzichteten wir hier auf eine Änderung. Ich wollte ihnen 
einfach erklären, warum die Kommission hier nichts verändert 
hat. 
 
Präsident. Damit ist Artikel 7 angenommen. 
 
Art. 8–10 und Art. 11 Abs. 1 
Angenommen 
 
Art. 11 Abs. 2 
 
Antrag Burkhalter, Rümligen (SP) 
Streichen 
 
Antrag GBJA 
Die versicherte Person hat die bezogene Überbrückungsren-
te zur Hälfte zurückzuzahlen.  
 
Präsident. Wir diskutieren die beiden Anträge zusammen. 
Der Antrag GBJA wird von Frau Schärer vertreten. 
 
Matthias Burkhalter, Rümligen (SP). Ganz so einfach, wie 
es Henri Huber sagte, ist die Lage in unserer Fraktion doch 
nicht. Ich möchte nicht jede Kröte schlucken, und ich werde 
dem Gesetz auch nicht vorbehaltlos zustimmen. Wenn wir 
eine Rückzahlungspflicht bei der Überbrückungsrente einfüh-
ren, dann schaffen wir sie eigentlich ab. Diese Massnahme 
ist bildungspolitisch falsch, sozialpolitisch fahrlässig und fi-
nanzpolitisch oberflächlich. Wenn wir mit dieser Massnahme 
9 Millionen einsparen können, werden auf der andern Seite 
über 100 Lehrerinnen und Lehrer betroffen, die in Zukunft die 
Überbrückungsrente nicht mehr beziehen werden. Sie wer-
den zwischen dem 60. und dem 65. Altersjahr weiter im 
Schuldienst arbeiten. Wir wissen alle, was das heisst.  
Der Kanton Bern pensioniert seine Polizistinnen und Polizis-
ten mit 60 Jahren. Gewisse Berufsgattungen stellen eben 
sehr hohe Berufsanforderungen. Unter den Lehrerinnen und 
Lehrern gibt es manche, bei denen wir froh sind, wenn sie mit 
60 in Pension gehen können. Wenn Sie diese Massnahme 
hier durchdrücken, führt das dazu, dass Ihre Kinder oder 
Enkel zum Teil von älteren Lehrkräften unterrichtet werden, 
die eigentlich nicht mehr unterrichten möchten, dies aber tun 
müssen. Ein Teil dieser Lehrkräfte wird IV beziehen müssen, 
denn zwischen 60 und 65 wird sich das Burnout-Syndrom  
noch verstärken. So werden Sie mit Ihren Einsparungen 
zusätzliche Ausgaben generieren. Auch auf den Arbeitsäm-
tern werden wir 100 Arbeitsuchende mehr haben, wenn die 
vorhandenen Lehrkräfte länger im Arbeitsprozess behalten 
werden. 
Warum ist die ganze Sache nicht tragbar? Ich gehe von ei-
nem Lohn von 60 000 Franken aus. Das ist ein sehr tiefer 
Lohn, der vielleicht auf die Kindergärtnerinnen zugeschnitten 
ist. Der versicherte Lohn beträgt 33 600 Franken. Die bisheri-
ge Jahresrente betrug 21 879 Franken. Wenn Sie jetzt noch 
die Rückzahlungspflicht der Überbrückungsrente dazu rech-

nen, kommen Sie auf eine Jahresrente von 5 547 Franken. 
Nehmen wir ein Einkommen von 120 000 Franken, bleibt am 
Schluss eine Rente von 28 460 Franken. Das ist nicht trag-
bar. Davon kann man nicht leben – auch nicht zusammen mit 
der AHV.  
Auch nicht richtig ist der ganze Trick mit dem Zurückzahlen. 
Die Rente wird nicht zurückgezahlt. Das ist von mir aus ge-
sehen ein falscher gesetzgeberischer Ausdruck; sie wird von 
der zukünftigen Rente abgezogen. Wer während fünf Jahren 
die Überbrückungsrente bezieht und mit 66 Jahren stirbt, hat 
keinen Rappen zurückbezahlt und während nur einem Jahr 
einen Rentenabzug erlitten. Der Begriff der Rückzahlung ist 
falsch. Gerecht ist die Regelung nicht. Wenn einer während 
fünf Jahren die Beiträge von insgesamt ungefähr 100 000 
Franken bezieht, ist es fast wie im Lotto: Wenn er auch nur 
während eines Jahres bezieht, hat er einen Vorteil. Wenn er 
aber während 20 Jahren eine Rentenkürzung hat, hat er weit 
mehr als die 100 000 Franken zurückbezahlt. Wer also mit 60 
eine schwere Krankheit hat, soll die Überbrückungsrente 
beziehen, und wer gesund ist, soll sie nicht beziehen? Das 
Ganze ist wenig durchdacht. Die Überbrückungsrente, die 
eigentlich nur je 0,4 Prozent für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer ausmacht, sollte man nicht einfach abschaffen. Natürlich 
muss man das Geld anderswo holen und den Beitragssatz 
entsprechend erhöhen. Aber die Abschaffung der Überbrü-
ckungsrente ist unsozial. Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzu-
stimmen. 
 
Corinne Schärer, Bern (GB). Matthias Burkhalter hat das 
Problem geschildert, das entsteht, wenn die heutige Rege-
lung abgeschafft wird. Er stellt den Antrag, das Bisherige 
beizubehalten. Wir unterstützen das an sich, möchten aber 
auch noch einen Kompromissvorschlag machen. Wir haben 
ja in der ersten Lesung deutlich gemerkt, dass die heutige 
Regelung auf sehr viel Skepsis stösst und nicht mehrheitsfä-
hig ist.  
Wir stellten schon in der ersten Lesung zu diesem Punkt 
einen Antrag. Die Mitfinanzierung des Arbeitgebers ist unse-
rer Meinung nach zu Recht vorgesehen. Auch der Regie-
rungsrat wollte in der grünen Fassung die heutige Regelung 
weiterführen. Das wäre auch vernünftig, weil vorzeitige Pen-
sionierungen eine Realität sind, gerade bei Fällen von Burn 
out, die im Lehrberuf leider recht häufig sind. Diese Tatsache 
müssen wir zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln. 
Eine weitere Tatsache ist, dass die heutige Lösung eine soli-
darische Lösung ist, weil alle Arbeitnehmenden die Überbrü-
ckungsrente mitfinanzieren. Umgekehrt haben auch alle die 
Möglichkeit, sie zu beziehen. Durch diesen Mechanismus 
wird die heutige Lösung tragfähig. Nun sollten wir nicht unter 
dem Sanierungsdruck das Kind mit dem Bad ausschütten. 
Wir schlagen vor, die Überbrückungsrente zur Hälfte gemein-
sam zu tragen und die andere Hälfte durch diejenigen zu-
rückzahlen zu lassen, die sie in Anspruch nehmen. Ein Refe-
rendum würde die Bemühungen, die Kasse zu sanieren, stark 
verzögern. Das wäre nicht sinnvoll. Deshalb sind die Bemü-
hungen in der Kommission und ausserhalb der Kommission 
sehr stark, Kompromisse zu suchen. Unser Kompromissvor-
schlag besteht darin, dass die Lehrerinnen und Lehrer und 
die Arbeitgeber die Überbrückungsrente zur Hälfte finanzie-
ren. Das ergibt auf beiden Seiten um je 0,25 Prozent höhere 
Beiträge. Damit kommen wir dem Anliegen des Rats, wie es 
in der ersten Lesung geäussert wurde, entgegen, anerkennen 
das Anliegen der Versicherten und verschliessen nicht die 
Augen davor, dass vorzeitige Pensionierungen gerade im 
Lehrberuf eine Realität sind.  
Eines müssen wir klar sehen: Wenn die Überbrückungsren-
ten nicht mitfinanziert werden, können wir sie genau so gut 
abschaffen, denn diejenigen, die auf solche Renten angewie-
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sen sind, können sie sich sonst gar nicht leisten. Es grenzt 
dann schon fast an Zynismus, wenn man solche Überbrü-
ckungsrenten überhaupt noch vorsieht. Die Frage der Über-
brückungsrente ist eine Frage des Verhältnisses von Bei-
tragserhöhung und Leistungskürzung. Um diese Frage geht 
es bei der ganzen Diskussion um das BLVK-Gesetz und um 
die Sanierung der BLVK. Als Gewerkschaftssekretärin des 
VPOD stehe ich bei der Sanierung von Pensionskassen 
grundsätzlich vor der Frage, wie weit wir die Beiträge erhö-
hen müssen und wie weit es nötig bzw. sinnvoll ist, die Leis-
tungen zu kürzen. Grundsätzlich ist eine Sanierung über die 
Beiträge sehr teuer, das heisst, sie bringt immer grosse Bei-
tragserhöhungen mit sich. Bei der BLVK hat es sich gezeigt, 
dass die Versicherten bereit sind, für gute Leistungen auch 
moderat höhere Beiträge zu bezahlen. Ich gebe aber zu be-
denken, dass der Spielraum für eine Beitragserhöhung bei 
den kantonalen Angestellten, zu denen auch die Lehrerinnen 
und Lehrer zählen, äusserst begrenzt ist. Warum? In diesem 
Jahr wird ein Prozent der Teuerung nicht ausgeglichen. Das 
ist schon ein Prozent Reallohnverlust. Die Beitragserhöhung 
bei der BLVK macht noch einmal gut ein Prozent aus. Rech-
nen wir noch 0,25 Prozent für die hälftige Finanzierung der 
Überbrückungsrente dazu, kommen wir auf 1,3 Prozent. 
Zusammen mit der nicht ausgeglichenen Teuerung haben die 
Lehrkräfte also einen Reallohnverlust von 2,3 Prozent in Kauf 
zu nehmen. Ich weiss nicht, wer hier im Saal ohne zu murren 
einen solchen Reallohnverlust akzeptieren würde.  
Auch auf der Leistungsseite gibt es für die Versicherten eini-
ge Verschlechterungen zu schlucken: Erwerbsinvalidität statt 
Berufsinvalidität, Erhöhung der Beitragsjahre von 38 auf 40 
Jahre, Rückzahlung der Überbrückungsrente oder allenfalls 
hälftige Rückzahlung. Es ist sicher legitim zu fragen, ob es für 
die Lehrerinnen und Lehrer zumutbar sei, die Pensionskas-
senleistungen so zu verschlechtern und gleichzeitig einen 
Reallohnabbau von über 2 Prozent zu verordnen. Vor dem 
Hintergrund der ganzen Lohnpolitik sind wir zu folgendem 
Schluss gekommen: Wir sind bereit, auf einen Kompromiss 
einzusteigen. Wenn der Rat zur hälftigen Vorfinanzierung der 
Überbrückungsrente Ja sagt, nehmen wir die andern Leis-
tungskürzungen in Kauf. Wir sind auch bereit, höhere Beiträ-
ge zur Schliessung der Finanzierungslücke zu bezahlen. Was 
die Versicherten noch an die Schliessung der Deckungslücke 
leisten müssen, dazu habe ich noch nichts gesagt. Zu dieser 
Diskussion kommen wir bei der Frage der Staatsgarantie. 
Wir bitten den Rat, unserem Antrag zuzustimmen. 
 
 
Gerhard Fischer, Meiringen (SVP). Ich habe nicht im Sinn, 
bei jedem Artikel ans Rednerpult zu treten. Vieles ist ja schon 
in der ersten Lesung gesagt worden. Das betrifft vor allem die 
Artikel 11, 22 und 23. Was die Definition eines Kompromisses 
angeht, die Frau Schärer jetzt schon mehrmals vorgebracht 
hat, möchte ich auf das Votum von Grossrat Markwalder 
verweisen. Es ist auch mehrmals schon gesagt worden, es 
gehe um Gerechtigkeit, und das Gesetz sei nicht gerecht. 
Eine absolute Gerechtigkeit gibt es nirgends – weder im Ge-
setz noch im Leben. Aber meine kleine Erfahrung über 54 
Jahre hinweg hat mich gelehrt, dass sich die Gerechtigkeit 
immer wieder ausgleicht. Das wird wohl auch hier so sein. 
Manchmal ist man bei den Gewinnern, manchmal bei den 
Verlierern. Hier geht es um materielle Werte, und, meine 
lieben Leute, es ist ein Trost zu wissen, dass wir auf unseren 
letzten Weg keinen einzigen Franken mitnehmen können. So 
viel zur Gerechtigkeit.  
Wir lehnen sowohl den Antrag Burkhalter wie auch den An-
trag GBJA ab. Der Gerechtigkeit halber müsste man hier 
auch noch erwähnen, dass im Artikel 51a die neue Regelung 
mit der Überbrückungsrente gestaffelt eingeführt wird. Auch 

das ist ein Kompromiss, den die bürgerliche Seite eingehen 
musste. 
 
Irène Hänsenberger-Zweifel, Burgdorf (SP). Wir haben hier 
zwei Anträge zur Überbrückungsrente. Für die SP ist klar der 
Antrag von Matthias Burkhalter der wünschenswerte, derjeni-
ge von Corinne Schärer wäre der Kompromiss, den wir eben-
falls unterstützen. 
Berufliche Vorsorge ist eine Versicherung. Versicherungen 
funktionieren immer nach dem Prinzip, dass eine Vielzahl von 
Leuten Prämien bezahlt, damit andere in den Genuss von 
bestimmten Leistungen kommen. Das ist auch hier der Fall. 
Wenn wir jetzt die Überbrückungsrente rückzahlbar machen, 
geht der Solidaritätsgedanke der Versicherung verloren. 
Stattdessen gibt es eine Entsolidarisierung. Das bedeutet 
hier, dass eine gewisse Anzahl Lehrerinnen und Lehrern 
nicht mehr frühzeitig in Pension gehen kann, weil sie es fi-
nanziell nicht verkraftet. Die rückzahlbare Überbrückungsren-
te wirkt aber gerade im Bildungsbereich in der andern Rich-
tung, als wir es aus Qualitätsgründen eigentlich wünschen 
müssten. Das Burnout-Syndrom hat bei den Lehrpersonen in 
den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Viele sind 
dem Problem ausgewichen, indem sie, soweit sie es finanziell 
verkraften konnten, früher in Pension gegangen sind. Dieser 
Ausweg wird ihnen durch die Rückzahlungsklausel aus finan-
ziellen Gründen verbaut. Der Weg der Überbrückungsrente 
ist damit ein Privileg der reicheren Leute geworden. Die Prob-
lematik wird im Bildungsbereich durch die Häufigkeit der 
Teilzeitarbeit verschärft. Der durchschnittliche Beschäfti-
gungsgrad bei den Lehrpersonen liegt etwa bei 60 Prozent. 
Viele arbeiten teilzeitlich, um dem Druck in der Schule stand-
halten zu können. Das hat Auswirkungen auf ihre Rente, auf 
ihre Vorsorgeleistungen. Gleichzeitig haben sie damit auch 
ein weniger grosses finanzielles Polster, um frühzeitig in 
Pension gehen zu können. Aus bildungspolitischen und Qua-
litätsüberlegungen müssten wir die Möglichkeit der Frühpen-
sionierung offen halten und nicht ausgebrannte Lehrkräfte in 
der Schule behalten, weil sie aus finanziellen Gründen keine 
Alternative haben.  
Wir brauchen die Überbrückungsrente, und zwar eine nicht 
rückzahlbare oder nur teilweise rückzahlbare Überbrückungs-
rente. Deshalb bitte ich, die beiden Anträge zu unterstützen – 
zumindest den Kompromissantrag von Corinne Schärer. 
In der letzten Session sagte jemand, wir machten mit dem 
BLVK-Gesetz keine Sozialpolitik. Da bin ich anderer Mei-
nung. Es gibt sehr wohl eine sozialpolitische Komponente. 
Wir dürfen sie nicht ausser Acht lassen. Wir laufen Gefahr, 
bei diesem Gesetz in Panik zu geraten und zu übersteuern. 
Es ist klar, dass wir das Finanzierungsgleichgewicht herstel-
len müssen. Das ist dringend. Aber alles andere können wir 
nachher mit einer gewissen Gelassenheit angehen. 
 
Melchior Buchs, Hünibach (FDP). Wir sind mit dem Auftrag 
an die Arbeit heran gegangen, die Finanzierungslücke und 
auch die Deckungslücke zu schliessen. Die Idee war, die 
Opfersymmetrie im Auge zu behalten, so dass nicht einseitig 
der Staat oder die ArbeitnehmerInnen, und unter den Arbeit-
nehmerInnen nicht die eine oder andere Gruppe einseitig 
belastet werde. Wir haben das Gefühl, dies sei mit dem vor-
liegenden Gesetzesentwurf sehr gut gelungen. Wenn man 
jetzt einzelne Sachen wieder herauspicken will, muss man 
das irgendwo kompensieren. Wenn wir also die Überbrü-
ckungsrente nicht rückzahlbar machen, müssen wir die Bei-
tragsprozente sowohl für Arbeitgeber wie auch für Arbeit-
nehmerInnen erhöhen. Das wiederum bedeutet, dass vor 
allem die jüngeren Lehrkräfte stärker belastet werden, und 
das finden wir nicht richtig. Wir haben zu erreichen versucht, 
dass sich jüngere und ältere Arbeitskräfte etwa in gleichem 
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Mass an der Sanierung beteiligen müssen. Deshalb können 
wir weder einer vollständigen noch einer teilweisen Strei-
chung der Rückzahlbarkeit zustimmen. Wir werden beide 
Anträge ablehnen. 
 
Bernhard Pulver, Bern (GFL), Präsident der Kommission. 
Herr Burkhalter beantragt, die Überbrückungsrente solle nicht 
rückzahlbar sein. Er will den Artikel, den die Kommission 
eingefügt hat, streichen. Die Überbrückungsrente ersetzt die 
AHV, wenn man freiwillig vorzeitig in Pension geht, bis zum 
Erreichen des ordentlichen Pensionsalters. Die Konsequenz 
des Antrags Burkhalter und ein wenig abgeschwächt auch die 
Konsequenz des Antrags GBJA besteht darin, die Überbrü-
ckungsrente wieder via Lohnprozente finanzieren zu müssen. 
Der Antrag Burkhalter würde zusätzlich je 0,5 Lohnprozente 
bei den Arbeitnehmern und Arbeitgebern bedeuten. Sie se-
hen das im Bericht der Regierung auf der Seite 40. Wenn wir 
das Sanierungsziel beibehalten, also weiterhin die gleichen 
Sanierungsbeiträge an die Kasse abführen wollen, kostet das 
die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber, also Kanton und Ge-
meinden, zusätzlich je 4 Mio. Franken. Es wäre möglich, das 
so zu machen. Die Kommission ist aber der Meinung, die 
Rückzahlbarkeit sei sinnvoll, wie wir auch der Meinung sind, 
die aufzuwendenden Lohnprozente sollten beschränkt blei-
ben. Es ist für die Leute in jüngeren Jahren schwieriger, die 
ökonomischen Probleme zu meistern. Zwischen 30 und 50, 
wenn man Familie hat, kann man den Abzug von Lohnpro-
zenten am wenigsten gut verkraften. Bei Leuten, die kurz vor 
der Pensionierung stehen, sind die ökonomischen Problem 
oft geringer. In diesem Lebensalter fällt oft auch Erbe an. 
Deshalb wollte die Kommission das Geld eher dort holen als 
bei den jungen Versicherten. 
Es gibt noch einen weiteren Grund für die Rückzahlbarkeit: 
Mit den Lohnprozenten bezahlen alle für die Überbrückungs-
rente, aber nur die Hälfte aller Versicherten geht effektiv 
vorzeitig in Pension. In dem Sinn haben wir bisher keine 
verursachergerechte Lösung. Im Rahmen der beruflichen 
Vorsorge steht aber eigentlich die verursachergerechte Lö-
sung im Vordergrund. Man spart für sein persönliches Al-
terskonto und nicht im gleichen solidarischen Rahmen wie 
etwa bei der AHV. Deshalb schlägt die Kommission vor, bei 
ihrer Fassung zu bleiben. 
 
Mario Annoni, directeur de l'instruction publique. Le gouver-
nement a changé d'avis sur cette question, en ce sens que le 
gouvernement avait, dans son plan initial, introduit la rente de 
raccordement et par la suite, lorsqu'il a lu les propositions de 
la commission, il s'en est remis aux arguments de la commis-
sion. Il suit la commission parce que celle-ci a parlé du prin-
cipe de causalité: celui qui demande une rente de raccorde-
ment doit la financer lui-même. Ainsi sont déchargés ceux et 
celles qui ne feront jamais appel à cette rente ou qui, jusqu'à 
maintenant, l'ont toujours financée. Le gouvernement trouve 
ici que, justement dans une situation d'assainissement de la 
Caisse où les jeunes enseignants doivent payer, il faut prati-
quer un peu cette solidarité et faire en sorte, pour une me-
sure au moins, de permettre à ceux qui paient depuis très 
jeunes les rentes à la Caisse de pension de pouvoir bénéfi-
cier d'une décharge au niveau du paiement des cotisations. 
Le principe de causalité a convaincu le gouvernement de 
cette question et c'est pourquoi il a changé d'avis.  
J'aimerais insister sur le fait – le président de la commission 
l'a dit, mais pour le gouvernement c'est essentiel – que si on 
devait accepter la proposition de M. Burkhalter et de Mme 
Schärer en partie, tout le concept d'assainissement est remis 
en question, parce qu'il manque 8,6 millions dans le concept 
d'assainissement. La mesure en elle-même, la rente de rac-
cordement, devrait être réintroduite et il faudrait chercher un 

financement d'assainissement ailleurs, ce qui n'est pas pos-
sible. Sinon, on charge encore davantage les assurés et 
toutes les catégories d'assurés, y compris les jeunes assurés. 
L'autre conséquence est que le montant supérieur de l'assai-
nissement pour les employés, à savoir 11,15 pour cent, qui a 
été reconnu comme une limite supérieure par tout le monde, 
ne pourrait plus être respecté si on devait maintenant réintro-
duire cette rente complémentaire, de même que les 15 pour 
cent pour l'employeur également. On entend déjà l'employeur 
dire – à juste titre – que c'est la limite supérieure pour lui 
aussi de mettre 15 pour cent dans cet assainissement, plus 
que ce qui était prévu initialement par le gouvernement en ce 
qui concerne la parité pour l'assainissement de la Caisse.  
Par conséquent, le gouvernement vous prie également ici de 
suivre la proposition de la commission et de rejeter la de-
mande de M. Burkhalter, comme celle de Mme Schärer, qui 
pose le même problème, parce que les montants supérieurs 
à 11,15 pour cent ne pourront pas être respectés non plus et 
la parité, qui est déjà maintenant très en faveur des em-
ployés, sera encore plus en faveur des employés et l'Etat ne 
pourra pas prendre la différence à sa charge sans mettre en 
danger tout le concept d'assainissement de la Caisse. Nous 
vous prions de bien vouloir rejeter cette demande.  
 
Präsident. Wir stimmen zuerst über den Antrag GBJA ab, 
anschliessend über den Streichungsantrag Burkhalter.  
 
Abstimmung 
Für den Antrag GBJA  52 Stimmen 
Dagegen 120 Stimmen 
 6 Enthaltungen 
 
Für den Antrag Burkhalter, Rümligen (SP)  42 Stimmen 
Dagegen 121 Stimmen 
 15 Enthaltungen 
 
Präsident. Damit bleibt Artikel 11 Absatz 2 in der Fassung 
gemäss Regierungsrat und Kommission. 
 
Art. 11 Abs. 3 und Art. 12–19 
Angenommen 
 
Art. 20 
 
Bernhard Pulver, Bern (GFL), Präsident der Kommission. 
Der Rat hat in der ersten Lesung diesen Artikel an die Kom-
mission zurückgewiesen mit dem Auftrag, es sei zu prüfen, 
ob wir nicht die Obergrenze der Beiträge hier im Gesetz fest-
legen sollten. Die Kommission hat das geprüft und ist zum 
Schluss gekommen, es sei sinnvoll, die Obergrenze in der 
Planungserklärung festzulegen. Die Festlegung der Ober-
grenze im jetzt gültigen Dekret ist einer der Gründe dafür, 
dass eine Finanzierungslücke entstanden ist. Man kann heu-
te die Finanzierungslücke nicht mit höheren Beiträgen 
schliessen, weil das im Rahmen des Dekrets nicht möglich 
ist. Diesen Fehler wollen wir nicht wieder machen. Wir gehen 
davon aus, was wir in der Planungserklärung als Beiträge 
empfehlen, könne effektiv eingehalten werden. Es ist im Mo-
ment unwahrscheinlich, dass man darüber hinausgehen 
muss. Aber man sollte jetzt nicht wieder eine Obergrenze im 
Gesetz festlegen. Die Kommission hat also ihren Auftrag so 
erledigt, dass der Artikel 20 nicht verändert wurde, dass wir 
aber in der Planungserklärung eine Obergrenze nennen. 
 
Vizepräsident Thomas Koch übernimmt den Vorsitz.  
 
Art. 20 und 21 
Angenommen 
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Art. 22 
 
Antrag GBJA 
Abs. 1: Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen 25 Pro-
zent der wiederkehrenden Beiträge zur Finanzierung der 
Überbrückungsrenten. 
Abs. 2: Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer können nach dem Lebensalter gestaffelt werden. 
Abs. 3: Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten. 
 
Thomas Koch, Laupen (SP), Vizepräsident. Nach der voran-
gegangenen Abstimmung entfällt der Antrag GBJA. Der Arti-
kel 22 bleibt gemäss Vorschlag der Kommission gestrichen. 
 
Art. 23 Abs. 1–3  
Angenommen 
 
Art. 23 Abs. 4  
 
Antrag Burkhalter, Rümligen (SP) 
Bst. a: Streichen 
 
 
Matthias Burkhalter, Rümligen (SP). Gerhard Fischer hat 
gesagt, die Anträge zu den Artikeln 11 und 23 seien schon in 
der ersten Lesung zur Sprache gekommen. Wir stellten da-
mals weder zum Artikel 11 noch zum Artikel 23 einen Antrag. 
Wahrscheinlich wurde in der Kommission über diese Artikel 
diskutiert, aber dort war ich nicht dabei. Deshalb stelle ich die 
Anträge jetzt.  
Der vorliegende Artikel 23 Absatz 4 Buchstabe a ist eigentlich 
eine Abkehr vom Prinzip der Rente als Lohnersatz, und auch 
eine Abkehr vom Prinzip, wonach die Rente auf dem zuletzt 
erworbenen Verdienst basiert. Es geht also um prinzipielle 
Fragen. Wenn man sich nach dem zurückgelegten 50. Alters-
jahr nicht mehr rückwirkend in die Rentenberechtigung ein-
kaufen soll, geht man auch davon aus, es gebe keine Inflati-
on. In letzter Zeit lassen wir uns von der tiefen Teuerung 
verführen. Es gab Zeiten, da hatten wir 10 oder 11 Prozent 
Teuerung. Stellen Sie sich vor, dass wir wieder solche Teue-
rungsraten hätten. Wer da mit 50 Jahren auf jeglichen Ein-
kauf verzichtete, würde mit 65 nur eine sehr kleine Rente 
erwarten können. Denn die Rente beruht auf 65 Prozent des 
versicherten Verdienstes und nicht auf dem Lohn, wie viele 
Leute meinen.  
Die Praktikabilität dieser Regelung ist fraglich. Wer auf einen 
Einkauf verzichtet, verzichtet eigentlich auch auf den Beitrag, 
den der Kanton einzahlt. Der Kanton muss ja mindestens die 
Hälfte der Einkaufssummen bezahlen. Ich verstehe nicht 
ganz, was mit dieser Sache beabsichtigt ist, und bitte Sie, 
den Passus zu streichen. 
 
 
Bernhard Pulver, Bern (GFL), Präsident der Kommission. Es 
geht in diesem Artikel darum, dass man sich bei der Erhö-
hung des versicherten Verdienstes rückwirkend einkaufen 
muss. Bei Jungen ergibt das einen relativ bescheidenen 
Einkaufsbetrag, denn sie werden noch während Jahren auf 
dem höheren Verdienst Beiträge bezahlen. Bei älteren Per-
sonen hat es eine sehr hohe Einkaufssumme zur Folge, weil 
sie ja nur noch während kurzer Zeit Beiträge leisten. Sie 
finden die Zahlen auf der Seite 36 des Berichts des Regie-
rungsrats. Bei Leuten zwischen 55 und 65 Jahren macht die 
Einkaufssumme insgesamt 825 Prozent der Verdiensterhö-
hung aus. Es ist eine Aufteilung vorgesehen, wonach der 
Arbeitnehmer 90 Prozent und der Arbeitgeber 735 Prozent 
bezahlen. Die Regierung fand, das könne nicht der Weisheit 
letzter Schluss sein. Das wird angepasst werden müssen. 

Der Grosse Rat hat in der ersten Lesung mit seiner Pla-
nungserklärung zur Finanzierungslücke gesagt, die Aufteilung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber müsse ausgegliche-
ner sein. Das wird heissen, dass Leute zwischen 55 und 65 
Jahren bei einer Lohnerhöhung im ersten Jahr mehr als diese 
Lohnerhöhung für den Pensionskasseneinkauf bezahlen 
müssen. Sie werden vielleicht 300 Prozent bezahlen müssen, 
das heisst, sie erhalten im ersten Jahre der Lohnerhöhung 
weniger Lohn ausbezahlt. Dafür haben sie nachher einen 
höheren versicherten Verdienst. Wenn das aber so ist, sollten 
die älteren Arbeitgeber die Möglichkeit haben, auf den Ein-
kauf zu verzichten, wenn sie sich die vorübergehende Sen-
kung des Nettolohns nicht leisten können oder wollen. Des-
halb ist im Buchstaben a vorgesehen, dass auf den Einkauf 
verzichtet werden kann.  
 
Mario Annoni, directeur de l'instruction publique. En com-
plément à ce qu'a dit le président de la commission, j'aimerais 
souligner que le gouvernement est convaincu que, si on veut 
réaliser maintenant ce que la commission a décidé, il est 
nécessaire de disposer d'une base légale dans la loi. Si nous 
n'avons pas cette lettre a, on ne peut pas réaliser ce que la 
commission a décidé, à savoir faire en quelque sorte une 
répartition équitable de cette augmentation des cotisations 
due à l'augmentation des salaires; on ne peut pas la répartir 
selon un nouveau mode de répartition tel que la commission 
l'a souhaité dans ses discussions. Il faut une base légale pour 
le faire, elle est formulée sous la forme potestative, ce qui 
donne la possibilité à la commission administrative et plus 
tard aussi à la commission d'examiner de quelle manière cela 
va se faire. Cela offre la possibilité, légalement, à la commis-
sion comme au gouvernement, d'exécuter les décisions pri-
ses par la commission. C'est pourquoi je vous prie de bien 
vouloir rejeter la demande de M. Burkhalter et de suivre celle 
de la commission.  
 
Abstimmung 
Für den Antrag Burkhalter, Rümligen (SP) 21 Stimmen 
Für den Antrag Regierungsrat / Kommission  122 Stimmen 
 12 Enthaltungen 
 
Thomas Koch, Laupen (SP), Vizepräsident. Der Antrag 
Burkhalter ist abgelehnt. Somit ist der ganze Artikel 23 in der 
Fassung Regierungsrat / Kommission angenommen. 
 
Art. 24–38  
Angenommen 
 
Art. 39  
 
Antrag SP 
Abs. 1 (neu): Der Kanton garantiert die Erfüllung fälliger Leis-
tungen der BLVK. 
(Bisheriger Wortlaut wird Abs. 2.) 
 
Thomas Koch, Laupen (SP), Vizepräsident. Der Antrag SP 
wird von Herrn Huber vertreten. 
 
Henri Huber, Spiegel (SP). Ich bin mir bewusst, dass die 
vorübergehende Staatsgarantie nach menschlichem Ermes-
sen für die nächsten 20 bis 30 Jahre hinhalten wird. Warum 
sollen wir uns darum kümmern, was in 20 oder 30 Jahren 
sein wird? Ich spüre eine doppelte Unsicherheit. Ich möchte 
das Gesetz juristisch gut unter Dach bringen. Nach BVG und 
nach Gutachten Helbling muss die Staatsgarantie bei der 
Pensionskasse als Aktivum in die Bilanz eingestellt werden. 
Damit entfällt versicherungstechnisch und nach BVG die 
Unterdeckung, und damit ist die Staatsgarantie, wie sie jetzt 



Erziehung 13. Dezember 2004 – Nachmittag 1447 
 

im Gesetzesentwurf enthalten ist, schon wieder aufgehoben. 
Es handelt sich um einen so genannten Schwanzbeisser. Ich 
möchte das vermeiden. Ich möchte, dass die Sache so ab-
läuft, wie es die Kommissionsmehrheit eigentlich will. Man 
kann natürlich sagen, man werde halt das Gesetz so interpre-
tieren, wie es gemeint war.  
Damit kommt ein zweites Problem hinzu: Sie können nicht 
gegen das Bundesgesetz uminterpretieren. Wenn das Bun-
desgesetz sagt, mit der Einstellung der Staatsgarantie als 
Aktivum in der Bilanz sei die Unterdeckung verschwunden, 
dann bleibt das so. Der Bundesrat ist in seiner Botschaft zum 
BVG sehr klar: «Sanierungsmassnahmen sind für öffentlich-
rechtliche Kassen zugelassen. Alle Massnahmen sind aber 
an das Vorhandensein einer Unterdeckung gebunden. Wenn 
Garantiezusagen vorhanden sind, besteht keine Unterde-
ckung im Sinne dieses Gesetzes.» Ob man da noch teleolo-
gisch argumentieren kann, ist fraglich. Für mich besteht da 
ein Risiko. Es ist, als ob ich vor dem Abgrund stünde, hinter 
mir ein Löwe, der mich fressen will. Ich wage den Sprung 
über den Abgrund nur halb und falle in den Abgrund. Besser 
wäre es, den grossen Sprung ganz zu wagen. Wir wissen, 
dass wir die Staatsgarantie brauchen, aber wir haben sie nur 
in den Übergangsbestimmungen. Wir sollten sie hier im Arti-
kel 39 verankern. 
 
Adrian Kneubühler, Nidau (FDP). Es ist mehrfach gesagt 
worden, für die bürgerliche Seite sei die Staatsgarantie die 
grösste Kröte, die es zu schlucken gilt. Wenn jetzt versucht 
wird, eine definitive Staatsgarantie einzuführen, ohne die 
Garantie, dass die Sanierungsmassnahmen nach Artikel 42 
getroffen werden, ist das für uns unannehmbar. Die Staatsga-
rantie gehört in die Übergangsbestimmung, wodurch klar 
indiziert ist, dass die Staatsgarantie nur dem Zweck einer 
verlängerten Sanierungsfrist dient. Henri Huber, ich anerken-
ne deine Bedenken, dass wir hier eventuell einen Schwanz-
beisser konstruieren und das ganze Konzept, das wir aufglei-
sen, eigentlich nichtig ist. Aber ich glaube, deine Ängste be-
ruhen auf allzu theoretischen Überlegungen. Wenn wir die 
Staatsgarantie haben und sie als Aktivum in der Pensions-
kasse bilanzieren müssen, muss das Gesetz so ausgelegt 
werden, dass die Staatsgarantie erst dann ausser Kraft tritt, 
wenn wir einen Deckungsgrad von 100 Prozent exklusive 
Staatsgarantie haben. Mir scheint, das entspreche der inne-
ren Logik. Deshalb bitte ich, den Antrag SP abzulehnen, denn 
sonst haben wir die Staatsgarantie als eine Art Blankoscheck. 
Das kommt für uns nicht in Frage. 
 
 
Irène Hänsenberger-Zweifel, Burgdorf (SP). Ich finde es 
grossartig, dass wir nach der Diskussion im November jetzt 
im Dezember über die Staatsgarantie diskutieren können. Ich 
danke allen Grossrätinnen und Grossräten, die dazu beige-
tragen haben, dass wir jetzt das Thema sachlich angehen 
können. Wir sollten diese Diskussion um die Staatsgarantie 
nicht ideologisch führen, denn es geht um eine konzeptionelle 
Frage. Wenn wir die Staatsgarantie wieder einführen, entle-
digt sich der Kanton des Regimes des BVG und gibt sich 
dadurch die Möglichkeit, die BLVK autonom zu steuern. Da-
mit geben wir uns selber das Konzept, wie die berufliche 
Vorsorge geregelt werden soll. Wenn wir auf dem BVG basie-
ren, muss die Kasse innerhalb von zehn Jahren saniert wer-
den. Weil die BLVK eine perennierende Kasse ist, ist das 
nicht nötig. Es wird in 20, 50 oder 100 Jahren nach wie vor 
Lehrerinnen und Lehrer im Kanton Bern geben, die Beiträge 
entrichten, und damit ist die Kasse nicht vor das Liquiditäts-
problem gestellt, das man eigentlich voraussetzt, wenn man 
das BVG anwendet. Das Ziel ist, dass weder der Kanton 
noch der Steuerzahler noch die Lehrerinnen und Lehrer un-

nötig Beiträge bezahlen müssen. Darin sind wir uns wohl alle 
einig.  
Die Frage ist jetzt, wie man das am besten angeht. Pensi-
onskassen haben immer einen dritten Beitragszahler, und 
das ist der Anlagemarkt. Der ist unberechenbar. Wir wissen 
nicht, wie sich die Börse entwickeln wird. Wenn die Kasse, 
sobald sie einen Deckungsgrad von 100 Prozent erreicht hat, 
in die Selbständigkeit entlassen wird, kann schon bald da-
nach der nächste Börseneinbruch eintreffen, und der De-
ckungsgrad kann wieder unter 100 Prozent sinken, ohne 
dass die Kasse deswegen Liquiditätsprobleme hätte. Wenn 
inzwischen die Staatsgarantie ausser Kraft gesetzt worden 
ist, muss die Kasse wieder saniert werden. Das ist aber aus 
unserer Sicht nicht notwendig. Deshalb möchten wir die 
Staatsgarantie im Gesetz festschreiben, und zwar im Artikel 
39 und nicht nur in den Übergangsbestimmungen. Damit 
entledigen wir uns dauerhaft des engen BVG-Korsetts. Ich 
bitte Sie, den Antrag von Henri Huber zu unterstützen. 
 
Gerhard Fischer, Meiringen (SVP). Wir können natürlich zu 
den Hosenträgern noch einen Gürtel umschnallen. Aber Sie 
hätten nur ein- oder zweimal an einer SVP-Fraktionssitzung 
teilnehmen müssen, um zu wissen, wie gross die Kröte der 
Staatsgarantie für uns war. Ich warne Sie: Überladen Sie das 
Fuder nicht und lehnen Sie den Antrag von Henri Huber ab. 
 
Dorothea Loosli-Amstutz, Detligen (GFL). Die GFL lehnt die 
Einführung einer unbefristeten Staatsgarantie ab. Wir wollen 
mit einer befristeten Staatsgarantie eine möglichst schnelle 
und verträgliche Sanierung der BLVK. Ich gehe davon aus, 
dass die befristete Staatsgarantie genau geprüft wurde, bevor 
sie vorgeschlagen worden ist.  
 
Corinne Schärer, Bern (GB). Unsere Fraktion unterstützt den 
Antrag von Henri Huber. Wir begrüssen die Einführung der 
Staatsgarantie. Sie gibt uns den Spielraum, den wir brau-
chen, damit bei den Beitragserhöhungen die Schmerzgrenze 
nicht überschritten wird. Die grösste Hürde, die wir zu über-
winden haben, ist, dass der Grosse Rat die Staatsgarantie 
vor vier Jahren aufgehoben hat. Das ist ein unschönes Kapi-
tel. Aus heutiger Sicht mutet der damalige Entscheid schon 
fast naiv oder fahrlässig an. In einem Rekordtempo, in einer 
einzigen Lesung, wurde die Aufhebung der Staatsgarantie 
beschlossen. Die BLVK wurde als gut geführte Kasse ge-
rühmt. Man träumte von guten Anlagegewinnen. Der damali-
ge Finanzdirektor Hans Lauri sprach davon, dass man wohl 
bald die Beiträge senken könne. Dieser Traum ist geplatzt. 
Heute können wir feststellen, dass der Grosse Rat das Ge-
schäft nicht nur zu wenig seriös und unter falschen Annah-
men beraten, sondern auch die Kasse mit zuwenig Kapital 
ausgestattet hat. Eine Pensionskassenspezialistin betätigte 
mir, aufgrund der Erfahrungen bei der Auslagerung von öf-
fentlichen Kassen gehe man heute davon aus, dass eine 
Schwankungsreserve zwingend nötig ist, damit die Kasse 
nicht zum Vornherein zum Sanierungsfall wird.  
Wir begrüssen die Wiedereinführung der Staatsgarantie. Den 
Vorschlag der SP finden wir überzeugend. Wir bitten den Rat, 
die Staatsgarantie zu unterstützen und damit zu ermöglichen, 
dass man nicht von den Versicherten zusätzlich zu den Bei-
tragserhöhungen noch einen saftigen Sanierungsbeitrag 
verlangen muss. Der Vorschlag SP gibt uns den nötigen 
Spielraum. 
 
Simon Ryser, Bern (SP). Mein Fraktionskollege Huber hat 
Ihnen im Namen der SP vorgeschlagen, die Staatsgarantie in 
Artikel 39 zu verankern, und zwar unbefristet. Ich habe selber 
in der Kommission Bedenken dazu geäussert, dass die 
Staatsgarantie nicht im eigentlichen Gesetz, sondern lediglich 
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in den Übergangs- und Schlussbestimmungen geregelt wer-
den soll. Nach meinem Dafürhalten ist die Defizitgarantie ein 
wichtiges Element der Finanzierung. Deshalb muss sie im 
Artikel 39 unbedingt erwähnt werden. 
Das BVG schreibt in Artikel 69 vor, was unter dem Grundsatz 
der Bilanzierung einer geschlossenen Kasse zu verstehen ist. 
Öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung, die von der Auf-
sichtsbehörde gemäss Artikel 69 Absatz 2 BVG die Ermäch-
tigung erhalten haben, vom Grundsatz der Bilanzierung in 
einer geschlossenen Kasse abzuweichen, sind per se nicht 
mehr an diesen Grundsatz gebunden. Von daher ist eine 
öffentlich-rechtliche Kasse mit Staatsgarantie, welche nach 
dem Grundsatz der Bilanzierung in einer geschlossenen 
Kasse geführt wird, ein Unikum. Für mich ist der Grundsatz, 
wonach der Kanton die Garantie für die Ausrichtung der Leis-
tungen übernimmt, ein wesentliches Element der Finanzie-
rung der BLVK. Eine andere Frage ist, wie lange der Kanton 
für diese Leistungen garantieren solle.  
Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, die Übergangs- 
und Schlussbestimmung seien ein gleichwertiger Teil eines 
Gesetzes. Gesetzessystematisch mag dies nicht überzeugen. 
Meines Erachtens gehören die wesentlichsten Elemente ins 
eigentliche Gesetz, während die Übergangsbestimmungen – 
wie es der Name sagt – Sachverhalte regeln, die den Über-
gang von der alten zur neuen Rechtsordnung betreffen. Ich 
warne Sie davor, ein Präjudiz dafür zu statuieren, dass wich-
tige Elemente wie die Defizitgarantie nicht im eigentlichen 
Gesetz, sondern –quasi unter ferner liefen – in den Schluss- 
und Übergangsbestimmungen verankert werden. 
Zwar schlagen Ihnen Regierungsrat und Redaktionskommis-
sion in Artikel 50a vor, die Staatsgarantie solle mit der Ge-
nehmigung der Rechnung desjenigen Jahres aufgehoben 
werden, in dem erstmals ein Deckungsgrad von 100 Prozent 
ausgewiesen wird. Aber was passiert, wenn der Deckungs-
grad anschliessend unter 100 oder sogar unter 80 Prozent 
sinkt? Sind wir dann bereit, Sanierungsmassnahmen nach 
den Bestimmungen des BVG über die geschlossenen Kassen 
einzuleiten, mit allfälligen Mehrverpflichtungen für Kanton und 
Gemeinden als Arbeitgeber?  
Von daher ist der Vorschlag von Henri Huber viel klarer. Un-
ter der Marginale «Finanzierung» soll die Staatsgarantie 
aufgeführt werden. Wenn man sie wieder aufheben will, muss 
das zuständige Organ dies beschliessen. Da wir heute die 
konkreten Konsequenzen, welche eine spätere Aufhebung 
der Staatsgarantie mit sich bringt, noch nicht kennen, ist es 
meines Erachtens besser, keine konkreten Bestimmungen zu 
erlassen, in welchem Zeitpunkt die Defizitgarantie aufgeho-
ben werden soll.  
Seid getrost, das BLVK-Gesetz wird in den nächsten Jahren 
ohnehin geändert werden müssen. Die Kommission schlägt 
Ihnen in einer Planungserklärung vor, die Regierung zu ersu-
chen, bis 2008 eine Revision des Gesetzes zwecks Über-
gangs zum Beitragsprimat zu unterbreiten. Vor diesem Zeit-
punkt wird wohl der Deckungsgrad von 100 Prozent nicht 
erreicht werden, jedenfalls nicht beim gegenwärtigen Börsen-
gang. Ich bitte Sie, den Antrag der SP anzunehmen. 
 
Präsident Heinz Dätwyler übernimmt wieder den Vorsitz. 
 
Henri Huber, Spiegel (SP). Wenn zwei Partner miteinander 
einen Vertrag abschliessen, darf keiner den Vertrag einseitig 
ändern. Der einzige, der das darf, ist er Staat. Er kann es 
über das Gesetzgebungsverfahren tun. Damit der Staat die-
ses Recht nicht missbraucht, gibt es gesetzliche Schranken: 
wohlerworbene Rechte, Besitzstandgarantie usw. Ich lese 
das BVG so, dass der Bundesgesetzgeber die Legitimation 
zum Ergreifen von Sanierungsmassnahmen von einem 
Strauss von Fakten abhängig macht: Es muss verhältnismäs-

sig sein, es muss ursachengerecht sein usw. Die Grundbe-
dingung, damit man überhaupt sanieren darf, ist das Vorhan-
densein einer Unterdeckung. Das schreibt der Bundesrat in 
seiner Botschaft. Nur darum geht es mir. 
Es entspricht nicht üblicher Gesetzgebung, heute die Gross-
rätinnen und Grossräte, die in 20 Jahren hier sitzen werden, 
zu binden. Es soll immer der aktuelle Rat über eine aktuelle 
Situation entscheiden können. Deshalb bitte ich Sie, unserem 
Antrag zuzustimmen. Damit haben Sie mehr Sicherheit. 
 
Bernhard Pulver, Bern (GFL), Präsident der Kommission. 
Der Antrag SP von Herrn Huber wirft eine politische und eine 
rechtliche Frage auf. Wenn man die Staatsgarantie im Artikel 
39 festschreibt, ist sie dauerhaft eingeführt. Die Kommission 
möchte die Staatsgarantie befristen bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem die Kasse erstmals wieder einen hundertprozentigen 
Deckungsgrad hat. Danach soll die Staatsgarantie wegfallen. 
Wenn der Deckungsgrad erneut unter 100 Prozent fällt, muss 
die Kasse gemäss Artikel 42 sofort wieder Sanierungsmass-
nahmen ergreifen. Es ist kein Staat mehr da, der einschreitet, 
sondern die Kasse muss selbstverantwortlich handeln. Die 
Kommission hat die Staatsgarantie nicht eingeführt, weil sie 
die BLVK dauerhaft wieder zum Staat zurückholen will, son-
dern um eine vernünftige Sanierungsfrist zu ermöglichen. Die 
BLVK wird durch eine Verwaltungskommission verwaltet, die 
paritätisch zusammengesetzt ist. Sie ist für die Kasse ver-
antwortlich. So viel zum politischen Teil. 
Zum rechtlichen Teil: Herr Huber wirft Fragen auf und sagt, 
kurz zusammengefasst: Wenn eine Staatsgarantie besteht, 
gibt es keine Unterdeckung mehr, und damit man sanieren 
kann, muss eine Unterdeckung bestehen, ergo dürften wir bei 
Bestehen einer Staatsgarantie gar nicht sanieren. In dem Fall 
dürften wir keine Staatsgarantie einführen, wenn wir sanieren 
wollen. Ich weiss nicht genau, worin die politische Absicht 
dieser Argumentation besteht. Juristisch ist es uns natürlich 
nicht möglich, die Fragen, die er aufgeworfen hat, innerhalb 
von 10 Minuten abzuklären. Es handelt sich um eine neue 
Interpretation des BVG, die mich überrascht. Ich gehe aber 
von dem aus, was uns bis jetzt vom BSV kommuniziert wor-
den ist und was auch die Logik des BVG ist: Wenn man keine 
Staatsgarantie hat, muss man bei einer Unterdeckung sanie-
ren. Wenn eine Staatsgarantie besteht, kann man sanieren, 
muss aber nicht. Notfalls ist der Staat da, der die Deckung 
garantiert. Die Kasse ist also nicht verpflichtet, bei Unterde-
ckung zu sanieren. Aber es besteht natürlich gleichwohl eine 
Unterdeckung, so dass man Sanierungsmassnahmen ergrei-
fen kann. Vom BSV aus wurde uns das jedenfalls so gesagt; 
es wurde nie gesagt, mit der Staatsgarantie dürfe man keine 
Sanierung mehr durchführen. Das wäre ja auch eine absurde 
Konzeption des BVG. Dieses sagt einfach, die Staatsgarantie 
könne ein Element sein, um bei der Sanierung eine andere 
Strategie zu wählen.  
Ich schlage Ihnen vor, bei dem zu bleiben, was wir bisher 
immer gehört haben, und von diesem Terrain aus zu interpre-
tieren. Die rechtlichen Bedenken würde ich vorerst auf die 
Seite legen und die politische Frage stellen, ob wir die 
Staatsgarantie dauerhaft einführen wollen oder nicht. In die-
sem Punkt ist die Meinung der Kommission klar: Sie will nur 
eine befristete Staatsgarantie. 
 
Mario Annoni, directeur de l'instruction publique. Pour re-
bondir sur la dernière remarque du président de la commis-
sion, c'est également ce que le gouvernement veut. Il veut la 
garantie de l'Etat pour couvrir, pendant un certain nombre 
d'années, l'assainissement de la Caisse, mais il ne veut pas 
introduire de manière durable la garantie de l'Etat pour que la 
Caisse puisse continuer à travailler durablement et éternel-
lement, le cas échéant, avec la garantie de l'Etat. C'est la 
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raison pour laquelle ces dispositions doivent être mises dans 
les dispositions transitoires de la loi. 
Il faut se rendre compte que dans l'expertise Helbling. Hel-
bling dit lui-même «Si la garantie créée une obligation de 
droit public, le montant en question doit figurer dans le bilan». 
Mais ici nous avons la possibilité de dire si nous voulons le 
mettre dans le bilan ou non, parce qu'il y a toute une série de 
mesures d'assainissement qui vont être prises par le canton, 
respectivement par la Commission administrative, qui font 
qu'on n'a plus l'obligation de mettre ainsi l'équivalent de la 
garantie de l'Etat dans la comptabilité de l'Etat.  
Il faut aussi se rendre compte que la Commission de rédac-
tion et le professeur Zimmerli ont examiné cette question en 
profondeur et qu'ils sont arrivés à la conclusion très claire-
ment que la position de cette disposition dans les dispositions 
transitoires était à sa juste place, compte tenu de la philoso-
phie que le canton voulait donner à cet assainissement.  
Je m'adresse à Henri Huber et au parti socialiste. Ten Ziao 
Ping a dit un jour «Peu importe la couleur du chat, pourvu 
qu'il attrape la souris». Nous avons besoin d'une garantie de 
l'Etat et dans les dispositions transitoires, elle aura le rôle 
qu'elle doit jouer pour nous permettre d'assainir cette Caisse, 
en tenant compte des besoins de ceux qui doivent payer, 
c'est-à-dire d'abord les enseignants et d'autre part l'Etat. Je 
vous prie dès lors de bien vouloir prendre la solution qui 
convient le mieux maintenant, du point de vue de la Realpoli-
tik, à l'assainissement et à mettre cette disposition dans les 
dispositions transitoires de la loi et de rejeter la proposition de 
Henri Huber concernant l'article 39. 
 
Abstimmung 
Für den Antrag SP 55 Stimmen 
Für den Antrag Regierungsrat / Kommission  118 Stimmen 
 4 Enthaltungen 
 
Präsident. Damit ist der Artikel 39 gemäss dem Ergebnis der 
ersten Lesung angenommen. 
 
Art. 40–42 Abs. 1 
Angenommen 
 
Art. 42 Abs. 2 
 
Präsident. Zu diesem Absatz besteht ein Antrag der Redak-
tionskommission. Wird er bestritten? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist er angenommen. 
 
Art. 42 Abs. 3 und 4  
Angenommen 
 
Art. 42 Abs. 5 
 
Präsident. Hier besteht der Antrag der Kommission, den 
Buchstaben c zu streichen. Wird das bestritten? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist der Absatz 5 so angenommen. 
 
Art. 42 Abs. 6 und 7, Art. 43–49 
Angenommen  
 
Präsident. Die Kommission hat sich bei Artikel 50 dem An-
trag des Regierungsrats und der Redaktionskommission 
angeschlossen. Das gilt auch für die folgenden Artikel 50a 
und 51a. Es gibt also keine Differenz mehr zwischen der 
Kommission einerseits, Regierungsrat und Redaktionskom-
mission andererseits.  
 
Art. 50 
Angenommen 

Art. 50 Abs. 4 (neu) 
 
Antrag Haldimann, Burgdorf (SVP) 
Der Grosse Rat kann im Namen der Behebung der Unterde-
ckung einen einmaligen Beitrag zu Lasten des Kantons be-
schliessen, der weder als Arbeitgeber- noch als Arbeitneh-
merbeitragbeitrag ausgerichtet wird. 
 
Präsident. Der Antrag Haldimann wird von Herrn Hess ver-
treten.  
 
Lorenz Hess, Stettlen (SVP). Kollege Franz Haldimann hat 
im Rahmen der Schreiben, die Sie vom VBG bekommen 
haben, diesen Antrag eingereicht. Obwohl ich nicht im VBG 
tätig bin, fällt es mir dennoch leicht, den Antrag in meiner 
Funktion als Gemeindepräsident zu vertreten.  
Im Gegensatz zu den Bemerkungen in der ersten Lesung 
geht es nicht darum, dass die Gemeinden sich von ihrem 
Anteil drücken wollen. Sie stehen zu dem Anteil, den sie als 
Arbeitgeber leisten müssen. Ganz so selbstverständlich ist 
diese Haltung nicht, denn bezüglich Lohnnebenkosten konn-
ten die Gemeinden nie mitreden. Diese Parameter werden 
vom Kanton festgelegt. Hingegen haben die Gemeinden die 
Löhne zu 30 Prozent mitzufinanzieren. Den grundsätzlichen 
Willen der Gemeinden, zur Finanzierung beizutragen, sollte 
man an sich würdigen, denn in vielen Gemeinden ist noch die 
Auffassung verbreitet, die Gemeinden sollten überhaupt nicht 
partizipieren. Das wäre falsch. Hingegen möchten die Ge-
meinden nicht für die so genannten 200 letzten Millionen 
noch einen Anteil beitragen müssen, weil es da um einen 
Verlust geht, der ganz klar durch Misswirtschaft verschuldet 
worden ist. Wer in einer Gemeindebehörde tätig ist und die 
Verantwortung über die Gemeindefinanzen übernehmen 
muss, weiss, wie schmerzvoll es ist, wenn man für etwas 
gerade stehen muss, wozu der Kanton die Gemeinden per 
Gesetz verpflichtet. Man kann sagen, das sei einseitig, aber 
es ist hier alles einseitig. Das Verschulden derjenigen, die 
versagt haben, ist einseitig, und schlussendlich ist die Sache 
auch für die Lehrer, die die Hauptlast tragen müssen, sehr 
einseitig. Aber aus der Geschichte heraus wäre es relativ 
wichtig, den Gemeinden ein Zeichen zu geben, dass man 
ihre Anliegen ernst nimmt. 
Es geht im Antrag Haldimann nicht darum, nicht zu partizipie-
ren. Es geht darum, dort solidarisch zu sein, wo man es vom 
Gesetz her sein muss. Der Antrag verlangt die Vorableistung 
der 200 Millionen. Es geht darum, dass die Gemeinden in 
diesem Punkt Sicherheit haben, und es geht um die Ehrlich-
keit der Regierung. Wenn im Gesetz steht, die Gemeinden 
müssten sich an der Beseitigung der Unterdeckung nur betei-
ligen, solange die Deckungslücke mehr als 200 Mio. Franken 
beträgt, dann geht man davon aus, dass es um etwa 200 
Millionen geht. Wenn das ehrlich gemeint ist, sollen die Ge-
meinden sicher sein können, dass es so ist. Der Kanton muss 
also den Beitrag von 200 Millionen vorab bezahlen. Er soll 
nicht versuchen, das hinauszuzögern, denn sonst weiss man 
nie, ob es noch 20 oder 25 Jahre dauern wird. Der Antrag 
baut auf die Ehrlichkeit und enthält deshalb eine Kann-
Formulierung. Die Gemeinden brauchen die Sicherheit, nicht 
schliesslich doch noch für etwas haften zu müssen, für das 
sie keine Schuld trifft. Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustim-
men und verlange dazu Namensaufruf. 
 
Andreas Blaser, Heimberg (SP). Die SP-Fraktion lehnt den 
Antrag ab und unterstützt den Antrag von Regierungsrat und 
Kommission. Es scheint mir höchst problematisch zu sein, 
wenn sich die Gemeinden bereits bei einer ersten Tranche 
aus der Verantwortung abmelden wollen. Ich sage es auch 
als Lehrer, denn auch wir, obwohl wir in der Verwaltungs-
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kommission an sich vertreten waren, sind nicht glücklich 
darüber, was dort passierte, aber wir müssen die Sanierung 
mittragen. Man hat im Vernehmlassungsverfahren den VBG 
angefragt und aufgefordert, ebenfalls eine Vertretung in der 
Verwaltungskommission zu stellen. Der VBG hat das nicht 
gewünscht. Damit hat er letztlich signalisiert, dass die Ge-
meinden nicht vertreten sein wollen. Da erscheint es als selt-
sam, wenn sie jetzt mit diesem Anliegen kommen.  
Wenn der Kanton diese Vorschussleistung gemäss Antrag 
Haldimann erbringt, kommt die Defizitbremse zur Anwen-
dung. Das würde ein weiteres Sparpaket bedeuten, und das 
wollen wir von der SP nicht. Bitte lehnen Sie den Antrag ab. 
 
 
Gerhard Fischer, Meiringen (SVP). Wir haben diesen Antrag 
in der Fraktion diskutiert, wobei gewisse Spaltungstendenzen 
sichtbar wurden. Aber eine Mehrheit der SVP-Fraktion unter-
stützt den Antrag Haldimann, obgleich er grundsätzlich schon 
im Artikel 50 Absatz 3 enthalten ist. Der Antrag bringt eine 
Verschärfung, indem die 200 Mio. Franken früher zum Tra-
gen kämen. Anderseits handelt es sich um eine Kann-
Formulierung.  
 
 
Bernhard Pulver, Bern (GFL), Präsident der Kommission. 
Der Antrag Haldimann entspricht der Forderung des VBG. 
Der Kanton soll als Vorableistung an die BLVK 200 Mio. 
Franken einschiessen. Wir haben den Antrag in beiden 
Kommissionslesungen diskutiert. Er enthält eine Kann-
Formulierung. Von daher ist der Antrag offen. Wenn wir ihn 
annehmen, muss der Kanton nicht einfach das Geld überwei-
sen, sondern der Grosse Rat müsste im Rahmen seiner Fi-
nanzkompetenzen einen Beschluss fassen. Von daher sind 
die Grenzen dieses Antrags zu sehen.  
Die 200 Millionen gemäss Antrag Haldimann wären ein Bei-
trag à fonds perdu. Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, 
dass der Kanton einen Beitrag an die Kasse überweist, wie-
derum unter Genehmigungsvorbehalt des Grossen Rats, 
aber als Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsver-
zicht. Das heisst: Die Arbeitgeberbeitragsreserve darf der 
Kanton so lange nicht brauchen, als die Unterdeckung be-
steht. Sobald hundertprozentige Deckung besteht, könnten 
wir die Reserve als kantonale Arbeitgeberbeiträge einsetzen. 
Was Herr Haldimann will, ist gemäss Artikel 42 Absatz 4 
möglich, aber nicht als Beitrag à fonds perdu, sondern als 
etwas, was irgendwann wieder zurückkommen könnte. Diese 
Lösung ist nach Meinung der Kommission besser als der 
Vorschlag von Herrn Haldimann.  
Ob es sich nun um einen Beitrag à fonds perdu oder um eine 
Arbeitgeberbeitragsreserve handelt, in jedem Fall muss der 
Beitrag von 200 Mio. Franken in die Laufende Rechnung 
genommen werden. Das heisst, dass die Defizitbremse in 
Kraft tritt und ein Sparpaket im gleichen Umfang geschnürt 
werden muss. Ich nehme an, dass in dem Sparpaket die 
Gemeinden in irgendeiner Form auch wieder betroffen wären. 
Deshalb bin ich nicht sicher, ob der Effekt, den Herr Haldi-
mann anvisiert, wirklich erreicht würde. 
Angesichts der Finanzlage des Kantons ist die Kommission 
der Meinung, es wäre falsch, wenn der Kanton der Kasse 200 
Millionen überweisen würde. Als Arbeitgeber muss sich der 
Kanton an der Sanierung beteiligen. Das schreibt das BVG 
vor. Aber darüber hinaus ist es nicht sinnvoll, wenn die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler, die sich zum Teil ja auch an 
der Sanierung ihrer Pensionskassen beteiligen müssen, als 
Steuerzahlende und via einen Betrag à fonds perdu, mithel-
fen müssten, die BLVK zu sanieren. Die Kasse ist paritätisch 
geführt, und deshalb tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gemeinsam die Verantwortung.  

Die Kommission ist den Gemeinden insofern entgegenge-
kommen, als im Artikel 50 Absatz 4 gesagt wird: «Die Ge-
meinden und die angeschlossenen Institutionen beteiligen 
sich an den Beträgen zur Behebung der Unterdeckung nur 
solange die Deckungslücke mehr als 200 Millionen Franken 
beträgt.» Das bedeutet für die Gemeinden ökonomisch genau 
das Gleiche. Deshalb ist die Referendumsdrohung des VBG 
völlig unverständlich. Die Lösung der Kommission ist für die 
Gemeinden günstiger als die Lösung, die der Regierungsrat 
in seinem Sanierungsbericht vorschlug. Sie kommt für die 
Gemeinden auch günstiger, als wenn der Kanton ein 200-
Millionen-Sparpaket schnüren muss. Jeder Monat Verzöge-
rung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes vergrössert das Loch 
in der BLVK um 11 Mio. Franken. Ein Referendum mit der 
Forderung, der Kanton solle bitte 200 Mio. Franken à fonds 
perdu in die Kasse einzahlen – ich weiss nicht, ob der VBG 
das wirklich ernst meint.  
 
Mario Annoni, directeur de l'instruction publique. Il y a main-
tenant dans la proposition de la commission une certaine 
solidarité du canton vis-à-vis des communes, puisque les 
communes seront elles aussi favorisées, elles ne participe-
ront pas au financement des derniers 200 millions. Ce n'est 
pas un laps de temps incommensurable, puisqu'on a quand 
même une stratégie qui prévoit que le concept dans son 
ensemble va durer entre 24 et 25 ans pour l'assainissement. 
On peut dire, selon une certaine probabilité, quand les com-
munes seront soulagées de ce montant. 
Le gouvernement insiste pour dire que, dans la circonstance 
actuelle, alors que nous devons introduire la garantie de l'Etat 
pour assainir cette Caisse, s'il fallait encore payer un montant 
de 200 millions à fonds perdus, une sorte de financement du 
découvert pour la deuxième fois, juste maintenant, ce ne 
serait pas raisonnable, alors qu'on a un frein au déficit dans 
ce canton, alors que l'objectif de la politique est de stabiliser 
les dettes, voire de les baisser, alors que d'autres votations 
se préparent. On peut dire, dans ces circonstances, que 
décider maintenant d'ajouter encore 200 millions à la charge 
de l'Etat pour ne pas charger les communes, qui de toute 
manière dans ce processus seront déchargées un peu plus 
tard, ce n'est pas faire preuve de la raison nécessaire pour 
prendre la décision qui financièrement charge le moins l'Etat. 
Sur le principe – le président de la commission l'a déjà dit – il 
est clair que les communes n'ont pas participé à la gestion de 
la Caisse, mais ce sont les employeurs des enseignants et à 
ce titre-là elles ont aussi des responsabilités et, le cas 
échéant, on l'a déjà signifié à l’Association des communes 
bernoises, si elle avait l'envie de participer maintenant à la 
gestion de la Caisse, nous pouvons discuter avec cette asso-
ciation pour faire en sorte à ce qu'elle soit représentée à la 
Commission administrative.  
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir rejeter la propo-
sition de M. Haldimann et de reprendre celle de la commis-
sion. 
 
Präsident. Herr Hess hat Namensaufruf verlangt. Das Be-
gehren muss von mindestens 35 Mitgliedern des Grossen 
Rats unterstützt werden. 
 
Abstimmung 
Für namentliche Abstimmung 103 Stimmen 
 
Namentliche Abstimmung 
Für den Antrag Haldimann stimmen: Aebischer, Aellen, 
Aeschbacher (Gümligen), Aeschlimann, Bernasconi, Blan-
chard, Bornoz Flück, Brönnimann, Burkhalter (Linden), Eber-
le, Ernst, Feller, Frainier, Gerber (Gohl), Giauque, Gilgen-
Müller, Graber, Hadorn, Hänni (Thun), Hess (Stettlen), 
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Hostettler, Kaiser, Kilchherr, Kneubühler, Küng, Kunz (Burg-
dorf), Kurt, Landolt, Lecomte, Lüthi, Messerli, Michel (Brienz), 
Michel (Lyss), Müller (Zäziwil), Reber, Rösti, Sägesser, 
Schiltknecht, Schnegg, Schneider, Schneiter, Schwarz, 
Schwarz-Sommer, Steiner, Sterchi, Studer, Tiefenbach, 
Wiedmer, Zwahlen (49 Ratsmitglieder).  
  
Dagegen stimmen: Aebersold, Aeschbacher (Bätterkinden), 
Anderegg, Andres, Astier, Balli-Straub, Balmer, Baumgartner, 
Beeri-Walker, Berberat, Bernhard-Kirchhofer, Bertschy, Bieri 
(Goldiwil), Bieri (Spiez), Blank, Blaser, Bolli Jost, Bommeli, 
Boss, Brand, Buchs, Bühler, Burkhalter (Rümligen), Burkhal-
ter-Reusser, Bütler, Eberhart, Erb, Fischer (Lengnau), Frit-
schy, Fuchs, Gagnebin, Gfeller, Gnägi, Grossen, Grunder, 
Guggisberg, Haas, Hänni (Kirchlindach), Hänni (Köniz), Hän-
senberger-Zweifel, Häsler, Hess-Güdel, Heuberger, Hofer, 
Hofmann, Huber, Hufschmid, Indermühle, Jaggi, Jenk, Käser 
(Meienried), Käser (Münchenbuchsee), Koch, Kohler-Jost, 
Küng-Marmet, Kunz (Diemtigen), Künzler, Künzli, Kurth, 
Lack, Lagger, Lauterburg-Gygax, Leuenberger, Löffel, Loosli-
Amstutz, Lörtscher, Marti Anliker, Matti, Meyer, Morgenthaler, 
Moser, Mosimann, Müller (Thun), Ochsner, Oesch, Oppliger, 
Pauli (Schliern), Pfister, Portmann, Pulver, Ramseier, 
Renggli, Rérat, Rhyn, Rickenbacher, Rufer-Wüthrich, Ryser, 
Salzmann, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schnyder Zysset, 
Schori (Bern), Schori (Spiegel), Schürch, Seiler, Siegenthaler 
(Bern), Siegenthaler (Rüti b.Büren), Sommer, Spring, Stalder, 
Stalder-Landolf, Stauffer, Struchen-Schwab, Stucki, Stucki-
Mäder, Suter, von Allmen (Gimmelwald), von Allmen (Thun), 
von Ballmoos, von Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Wälti-
Schlegel, Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer 
(Wanzwil), Widmer-Keller, Winkenbach-Rahn, Wisler Alb-
recht, Zryd (119 Ratsmitglieder).  
  
Der Stimme enthalten sich: Barth, Devaux Stilli, Etter, Fischer 
(Meiringen), Hess (Münsingen), Kropf, Pauli (Nidau), Rytz, 
Schärer, Staub-Beccarelli, Widmer (Bern) (11 Ratsmitglieder).  
  
Abwesend sind: Antener, Bieri (Oberbipp), Bula, Burn, Conti-
ni, Fässler-Schärer, Friedli, Gerber-Boillat (Bienne), Gresch, 
Haldimann, Käser (Langenthal), Markwalder, Pardini, Riesen, 
Staub-Lerch, Streiff-Feller, Sutter (Biel), Sutter (Niederbipp), 
Tanner, Zuber (20 Ratsmitglieder).  
 
Präsident Dätwyler stimmt nicht. 
 
Präsident. Der Rat hat den Antrag Haldimann mit 119 gegen 
49 Stimmen bei 11 Enthaltungen abgelehnt. Der Artikel 50 ist 
damit in der Fassung von Regierungsrat und Redaktions-
kommission genehmigt. 
 
Art. 50a 
 
Antrag SP 
Streichen 
 
Antrag GBJA 
Abs. 2: Das fehlende Deckungskapital ist zum technischen 
Zinssatz zu verzinsen.  
(bisheriger Abs. 2 wird zu Abs. 3) 
 
Antrag FDP 
Abs. 1: Der Kanton übernimmt während maximal 24 Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes die Garantie für die Aus-
richtung der Leistungen der BLVK. 
Abs. 2: Beträgt der Deckungsgrad 12 Jahre nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes weniger als 90 Prozent, fällt die Staatsga-
rantie ohne weiteres dahin. 

Präsident. Der Antrag der Kommission zu Artikel 50a ist 
zugunsten des Antrags des Regierungsrats und der Redakti-
onskommission zurückgezogen. Der Antrag SP entfällt auf-
grund der Abstimmung zu Artikel 39. Über den Antrag FDP, 
vertreten durch Frau Bolli, und den Antrag GBJA, vertreten 
durch Frau Schärer, diskutieren wir gemeinsam. 
 
Brigitte Bolli Jost, Bern (FDP). Die FDP-Fraktion hat an der 
von Regierungsrat und Redaktionskommission vorgeschla-
genen Fassung des Artikel 50a keine Freude. So wie der 
Artikel jetzt vorliegt, lässt er es zu, dass die Staatsgarantie 
unbefristet gelten könnte. Die Verwaltungskommission allein 
hat es in der Hand, dazu zu schauen, dass der Deckungs-
grad immer schön unter 100 Prozent liegt, so dass die 
Staatsgarantie gar nie ausser Kraft tritt. Denkbar ist auch in 
ein paar Jahren eine andere Zusammensetzung des Regie-
rungsrats. Es gab schon mal im Kanton Bern während vier 
Jahren eine rot-grüne Mehrheit im Regierungsrat. Auch eine 
andere Zusammensetzung des Grossen Rats denkbar. Das 
kann bedeuten, dass der Sanierungswille der BLVK abnimmt. 
Ich unterstelle jetzt einmal, die rot-grüne Seite habe kein 
grosses Interesse an der Sanierung. Die FDP will das durch 
die Befristung der Staatsgarantie vermeiden. Nach dem Sa-
nierungskonzept kann man davon ausgehen, dass mit den 
vorgeschlagenen Massnahmen die BLVK innerhalb von 24 
Jahren saniert ist. Deshalb schreiben wir die 24 Jahre in 
Absatz 1 fest. Gemäss Absatz 2 soll der Grundgedanke der 
Staatsgarantie, nämlich dass sie nur so lange besteht, als 
tatsächlich Sanierungsmassnahmen durchgeführt werden, im 
Gesetz festgeschrieben werden. Der Grosse Rat soll, wenn 
es mit der Sanierung nicht vorangeht, darüber diskutieren, ob 
man die Leistungen noch mehr kürzen, die Beiträge noch 
stärker erhöhen müsse. Diese Grundsatzdiskussion muss 
spätestens nach 12 Jahren geführt werden.  
Wenn man unseren Antrag nicht annimmt, die Staatsgarantie 
also ohne Befristung im Gesetz steht, ist die Gefahr sehr 
gross, dass die Linke und die Gewerkschaften doch noch ihr 
Ziel erreichen, nämlich die unbeschränkte und unbefristete 
Staatsgarantie. Wie die Diskussion zeigte, gibt es unter-
schiedliche Philosophien, so auch die Meinung, die Staatsga-
rantie solle eingeführt werden, damit man dann möglichst 
nicht sanieren muss. Das ist nicht der Weg, den die FDP 
gehen will. Für uns ist die Staatsgarantie eine sehr grosse 
Kröte, die wir schlucken müssen. Wir wollen es nicht tun, 
ohne Garantie dafür, dass saniert und die Staatsgarantie 
wieder abgeschafft wird. Frau Grossrätin Hänsenberger sagte 
vorhin, es sei wichtig, dass der Kanton die Steuerung selber 
in der Hand halte. Wir sehen das nicht so. Denn die Steue-
rung in der Hand des Kantons heisst: mehr Leistungen, weni-
ger Beiträge, Debakel und Skandal, also genau das, was wir 
schon gehabt haben. Wir wollen die Finanzierung des Deba-
kels nicht auf die künftigen Generationen verschieben. 
Grossrätin Hänsenberger sagte vorhin auch, es werde immer 
Lehrer geben. Das ist richtig. Aber das heisst noch lange 
nicht, dass diese Lehrer immer so angestellt sind wie heute, 
dass immer der Kanton Bern Arbeitgeber ist. Es sind auch 
gewisse Auslagerungen denkbar. Wir wissen nicht, was in 10 
oder 20 Jahren passiert. Wenn jetzt gesagt wird, die Staats-
garantie werde eingeführt, aber zu sanieren brauche man 
nicht, dann verzichten wir auf die Flexibilität. Man kann zwar 
sagen, Artikel 50a Absatz 2 mit dem jährlichen Reporting 
ermögliche es dem Grossen Rat zu intervenieren, und das 
genüge, und wenn es nicht gut läuft, könne man Gesetzes-
änderungen einleiten. Was bedeutet aber der Absatz? Ja, wir 
hätten einen jährlichen Bericht. Wir wissen aber, wie solche 
Berichte gelesen werden. Das BLVK-Debakel hat gezeigt, 
dass Grossräte, Regierungsräte und Kommissionsmitglieder 
Berichte zu wenig ernst nehmen. Unangenehme Massnah-
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men, die man aufgrund alarmierender Fakten ergreifen müss-
te, werden oft nicht oder erst viel zu spät ergriffen.  
Ich gebe zu, Absatz 2 unseres Antrags ist Ausdruck eines 
Misstrauens. Wir befürchten, dass die Staatsgarantie, einmal 
eingeführt, nicht mehr aufgehoben wird, und man dann auch 
in den Sanierungsbemühungen nachlässt. Die FDP kann 
aber nur zu einer Staatsgarantie Ja sagen, die mit den Sanie-
rungsmassnahmen gekoppelt ist. Schöne Worte genügen uns 
nicht. Deshalb bitte ich den Grossen Rat, unserem Antrag 
zuzustimmen. 
 
Corinne Schärer, Bern (GB). Wir stellen den Antrag, dass 
die Deckungslücke verzinst wird. Die vergangenen Wochen 
haben gezeigt, dass bei der Frage der Beitragserhöhung die 
Vernunft eingekehrt ist und wir in den Bereich des Zumutba-
ren kommen. Auch die Frage der Staatsgarantie wird weniger 
voreingenommen und pragmatischer angeschaut. Die GBJA-
Fraktion wertet das positiv. Wir müssen aber jetzt noch einen 
kleinen Schritt zusätzlich tun und das fehlende Deckungska-
pital verzinsen. Denn wenn es nicht verzinst wird, stellt der 
Kanton die Sanierungsbestrebungen der BLVK selber wieder 
in Frage, denn dann wird die ganze Anlagerendite von bis zu 
vier Prozent allein dazu benötigt, das vorhandene Deckungs-
kapital stabil zu halten. Die fehlende Milliarde kann ja nicht 
angelegt werden, und nur das, was über dem technischen 
Zinssatz erwirtschaftet wird, kann in die Schliessung der 
Deckungslücke fliessen.  
Die Verzinsung der Deckungslücke kostet den Kanton jährlich 
40 Mio. Franken. Das ist aber eine nötige und zukunftsgerich-
tete Investition. Wir haben uns vorhin beim Antrag Haldimann 
der Stimme enthalten, und zwar weil wir der Meinung sind, 
der Kanton habe seine Verantwortung auch für die Fehler der 
Vergangenheit wahrzunehmen. Unser Antrag führt zu einer 
besseren Lösung. Statt 200 Millionen einzuschiessen, ist es 
besser, jährlich 40 Millionen zur Verzinsung des Deckungs-
kapitals aufzuwenden. Man kann dann zum Beispiel nach vier 
Jahren Bilanz ziehen und schauen, wie weit die Sanierung 
gediehen ist. Dann kann man neu entscheiden. Die Verzin-
sung der Deckungslücke gibt Luft auf der Seite der Sanie-
rungsbeiträge.  
Bei den Beiträgen der Versicherten und der Arbeitgeber ist 
neu ein Sanierungsbeitrag eingerechnet. Für uns steht fest: 
Für den im Rückblick fatal anmutenden Entscheid, die 
Staatsgarantie aufzuheben, kann nicht die heutige Generati-
on der Versicherten verantwortlich gemacht werden. Die 
Versicherten sind nicht bereit, zusätzlich zur Beitragserhö-
hung auch noch einen saftigen Sanierungsbeitrag zu bezah-
len, und das nur deshalb, weil der Grosse Rat auf einem 
Auge blind war und einen Entscheid traf, den er nie hätte 
treffen dürfen. Deshalb braucht es jetzt eine andere Strategie, 
um die Deckungslücke zu schliessen. Auch hier braucht es 
den Kompromiss. Die Versicherten sind bereit, höhere Bei-
träge zur Finanzierung der Leistungen zu bezahlen, sogar 
wenn diese Leistungen verschlechtert werden. Sie sind aber 
nicht bereit, mit zusätzlichen 1,7 Beitragsprozenten für die 
Sanierung der Deckungslücke zur Kasse gebeten zu werden. 
Die Versicherten können herzlich wenig dafür, dass die Kas-
senleitung nach der Aufhebung der Staatsgarantie vor vier 
Jahren mit einer falschen Anlagepolitik 700 Mio. Franken in 
den Sand setzte. Um hier eine Perspektive zu geben, muss 
der Kanton das fehlende Deckungskapital verzinsen.  
Mit dem Sanierungsstrategie gemäss Vorschlag der Kommis-
sion müssen die Lehrerinnen und Lehrer einen Reallohnver-
lust von rund 4 Prozent hinnehmen, nämlich 3 Prozent Bei-
tragserhöhung für die BLVK, inklusive Sanierungsbeitrag, und 
1 Prozent wegen der Teuerung, die nicht ausgeglichen wird. 
Es ist nicht schwer nachzuvollziehen, dass dies nicht zumut-
bar ist und sich die Versicherten hier wehren. Wenn Sie dem 

Antrag zur Verzinsung der Deckungslücke zustimmen, ist 
dies ein sehr wichtiger Schritt, denn damit signalisieren wir 
den Versicherten, dass wir darauf verzichten, den Reallohn-
abbau noch zu erhöhen. Ich bitte Sie dringend, dem Antrag 
zuzustimmen, so dass wir tatsächlich nach der zweiten Le-
sung das Referendum vermeiden können. 
 
Gerhard Fischer, Meiringen (SVP). Der Antrag GBJA von 
Frau Schärer findet in der SVP keine Unterstützung. Er ist 
klar abzulehnen. Ich habe es schon beim Artikel 39 gesagt, 
man wolle offenbar zu den Hosenträgern noch den Gürtel 
umschnallen, und jetzt soll noch eine elastische Binde dazu-
kommen. Woher sollten wir die 40 Millionen nehmen? Das 
kann es einfach nicht sein.  
Der Antrag FDP von Frau Bolli ist erst heute vor der Mittags-
pause eingegangen. Wir haben ihn in der Fraktion nicht dis-
kutieren können. Aber ich weiss, dass er bei der Mehrheit der 
SVP grosse Akzeptanz findet. Die Frage ist, ob er sich so 
umsetzen lässt, ob er rechtlich möglich sei. Der Regierungs-
rat hat schon gewisse Abklärungen getroffen. Ich weiss nicht, 
ob er schon jetzt sagen kann, ob der Antrag möglich ist, oder 
ob er noch die Nacht dazu braucht und wir dann Morgen über 
diesen Antrag entscheiden können.  
 
Markus Meyer, Roggwil (SP). Ich rede vor allem zum Antrag 
FDP von Frau Bolli. Ich behaupte, die Annahme dieses An-
trags würde bedeuten, die noch nicht einmal eingeführte 
Staatsgarantie zu bodigen. Als Begründung für ihren Antrag 
hat Frau Bolli unterstellt, die Verwaltungskommission könnte 
während Jahrzehnten den Deckungsgrad knapp unter 100 
Prozent halten. Es könnte ja wieder einmal eine rot-grüne 
Regierung geben, die dann ganz Übles mit den Staatsfinan-
zen im Sinn hätte. So darf man die Sache nicht begründen. 
Mir scheint es auch nicht ganz fair, Brigitte Bolli, wenn du der 
links-grünen Seite den Sanierungswillen einfach so ab-
sprichst. Ich finde das nicht in der Ordnung, nachdem du ja 
gesehen hast, wie die Diskussion in der Kommission verlau-
fen ist.  
Ich behaupte, dass jede Beschränkung oder Befristung der 
Staatsgarantie, wie es Frau Bolli fordert, dazu führt, dass es 
sich nicht mehr um eine Staatsgarantie im Sinn der Bundes-
gesetzgebung handelt. Ich hoffe, dazu vom Regierungsrat 
und von Frau Bolli eine Antwort zu bekommen. Wer sich in 
einem KMU-Betrieb schon einmal um eine Finanzierung 
bemühen musste, weiss, dass die Möglichkeit besteht, in 
irgendeiner Form eine Garantie beizubringen: eine Bürg-
schaft, eine Bankgarantie oder was auch immer. Aber was ist 
eine solche Garantie wert, wenn man sagt, sobald es dem 
Unternehmen schlecht gehe und es die geforderten Zahlen 
nicht erreiche, gelte die Garantie nicht mehr? Das ist reine 
Augenwischerei. Ich erwarte von der Antragstellerin, wenn sie 
so kurzfristig einen derart gewichtigen Antrag einbringt, dass 
sie dazu Stellung bezieht und sich dazu äussert, ob ihr An-
trag mit dem übergeordneten Recht kompatibel ist, oder ob er 
nicht schlicht das Aus für die Staatsgarantie bedeuten würde. 
Die gleiche Frage geht an die Regierung. Ich behaupte, dass 
zumindest erhebliche Zweifel bestehen, ob so etwas funktio-
nieren könnte. Um auf der sicheren Seite zu sein und nicht 
noch mit einem peinlichen Faux pas auf der Zielgeraden zu 
straucheln, bitte ich Sie, den Antrag von Regierungsrat und 
Redaktionskommission anzunehmen. 
 
Dorothea Loosli-Amstutz, Detligen (GFL). Wir verstehen 
das Anliegen der Antragstellerin. Uns ist es wichtig, möglichst 
schnell zu sanieren. Für die GFL kommt nur eine befristete 
Staatsgarantie in Frage. Was mir weniger gut gefällt, ist die 
Argumentation von Frau Bolli. Ihren Unterstellungen können 
wir nicht folgen. Zudem finden wir es gefährlich, wenn wir uns 



Erziehung 13. Dezember 2004 – Nachmittag 1453 
 

jetzt so fixieren. Die Gefahr ist gross, dass die Sache dann 
vom BSV nicht mehr als Staatsgarantie akzeptiert würde. Ich 
möchte, dass wir dem Antrag von Regierungsrat und Kom-
mission folgen. 
 
 
Hier werden die Beratungen unterbrochen 
 
Schluss der Sitzung um 16.26 Uhr 
 
 
 

Der Redaktor / die Redaktorin 
Tobias Kaestli (d) 
Catherine Graf Lutz (f) 
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Dienstag, 14. Dezember 2004, 09.00 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��/RW]ZLO��(93�� Präsident

Präsenz: Anwesend sind 192 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Hans Grunder, Walo Hänni, Hans-Ulrich Käser,
Daniel Lack, Corrado Pardini, Hans-Peter Riesen, Regula
Rytz, Margrit Staub-Lerch.

*HVHW]� �EHU� GLH� %HUQLVFKH� /HKUHUYHUVLFKHUXQJVNDVVH
�%/9.*�

Art. 50a (Fortsetzung)

3UlVLGHQW. Ich begrüsse Sie zur heutigen Sitzung. Wir begin-
nen etwas verspätet. Wie ich gehört habe, hängt dies mit den
Zügen und mit dem Stau auf der Autobahn zusammen. Als
erstes hat Herr Kneubühler für die FDP-Fraktion das Wort. Er
wird beginnen, wenn es etwas ruhiger ist im Saal.

$GULDQ�.QHXE�KOHU, Nidau (FDP). �'HU�3UlVLGHQW� OlXWHW�GLH
*ORFNH�� Ich möchte mich zunächst zum Antrag GBJA äu-
ssern. Die FDP-Fraktion lehnt diesen Antrag aus zwei Grün-
den ab. Einerseits ist das eine zusätzliche, einseitige Sanie-
rungsmassnahme, die für die FDP nicht in Frage kommen
kann. Anderseits ist dies unter diversen Varianten auch noch
eine der schlechtestmöglichen Sanierungsmassnahmen. Die
Deckungslücke müsste nämlich zum technischen Zinssatz
von 4 Prozent verzinst werden. Da wäre es dann schon sehr
viel sinnvoller, der Kanton würde dieses Geld aufnehmen und
direkt einschiessen, denn auf diese Weise würde er heute
einen viel billigeren Zinssatz erhalten. Deshalb ist dieser
Antrag abzulehnen.
Zum Antrag, den Brigitte Bolli im Namen der FDP-Fraktion
stellt. Wir haben bereits gestern anlässlich des Antrags von
Henri Huber eine Grundsatzdebatte über die Staatsgarantie
geführt. Ich weiss, in der Kommission war es auch Henri
Huber ein Anliegen, dass ein Ausstiegsszenario aus dieser
Staatsgarantie definiert werden kann. Denn es ist ja sonst
auch immer ein Anliegen der SP, dass man nicht nur Gewin-
ne privatisiert und Verluste dem Staat zuschiebt. Also wäre
es doch eigentlich auch ein ureigenes SP-Anliegen, hier ein
Ausstiegsszenario aus allfälligen Verlustrisiken zu definieren.
Nach unserer Meinung wäre dies möglich, indem man die
Staatsgarantie zeitlich befristet. Die 24 Jahre, die im Antrag
gefordert werden, sind nicht zufällig gewählt. Sie entsprechen
in etwa der Zeitlimite, die sich der Regierungsrat im Sanie-
rungskonzept selbst gesetzt hat.
Was ist das Ziel dieses Antrags? Wir möchten Folgendes
erreichen: Wenn die Sanierungsziele nicht erreicht werden,
soll nicht einfach in den Übergangsbestimmungen eine fak-
tisch unbeschränkte Staatsgarantie enthalten sein. Vielmehr
sollen die Regierung und die Verwaltungskommission dann
erneut Sanierungsmassnahmen diskutieren, wie wir dies
auch heute tun. Weshalb wollen wir einen Zwischenschritt
nach 12 Jahren mit einem Deckungsgrad von mindestens 90
Prozent einführen? Man soll von Anfang an Druck auf die
Sanierung ausüben, damit das Zwischenziel erreicht wird.
Wenn man zu diesem Zeitpunkt sieht, dass man meilenweit
davon entfernt ist, die Sanierungsziele zu erreichen, muss
man wieder darüber diskutieren. Denn in 12 Jahren wird eine
andere Politikergeneration im Grossen Rat sitzen, die viel-
leicht ganz andere Vorstellungen darüber hat, wie diese Pen-

sionskasse saniert werden muss. In 24 Jahren wird es die
übernächste Generation sein. Auch sie soll die Gelegenheit
haben, über die allfällige Sanierung der Pensionskasse zu
diskutieren.
Ich möchte betonen, dass ich den Sanierungswillen von Mar-
kus Meyer nicht in Frage stelle. Aber mit der Staatsgarantie
haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie insbesondere
Anfang der 90er-Jahre für die Verwaltungskommission und
die Regierung quasi als Valium zur Verfügung stand. Daher
hat man zu diesem Zeitpunkt nichts unternommen, obwohl
vielleicht bereits erste Alarmzeichen vorhanden waren. Wir
wollen nicht, dass die Staatsgarantie auch für zukünftige
Generationen als Valium dienen kann.

7KHUHVH�.RKOHU�-RVW, Mühlethurnen (FDP). Der Kanton Bern
kommt mir vor wie eine übergrosse Sumpflandschaft. Und
anstatt das Wasser abzuleiten und den Boden wieder be-
nutzbar zu machen, öffnen wir die Schleusen und lassen
noch mehr Wasser hinein, so dass die nächste Generation
ganz sicher darin versinken wird. Ich bin keine Freundin der
Staatsgarantie und werde beide Anträge nicht unterstützen.
Die Garantie, wie sie Regierungsrat und Kommission vorse-
hen, gleicht einem «Persilschein». Die Garantie muss zwin-
gend eine Obergrenze und eine Befristung haben. Der Antrag
von Brigitte Bolli kommt meinem Anliegen schon etwas nä-
her. Aber auch da wissen wir nicht, was in 24 Jahren sein
wird. Nach meiner Überzeugung werden zu diesem Zeitpunkt
noch weitere Risiken bestehen. Der Bericht der Finanzkon-
trolle zeigt ganz deutlich, dass latente Risiken vorhanden
sind. Wie sich die Börse und auch die Zinslandschaft entwik-
keln werden, wissen wir heute nicht. Zudem gilt es Folgendes
zu berücksichtigen: Wenn die Zinsen steigen, dann gehen die
Obligationenkurse zurück, und die Deckungslücke wird grö-
sser, nicht kleiner.
Herr Meyer hat gestern gesagt, Garantien brauche man auch
bei den KMU. Das ist richtig. Aber es stimmt natürlich nicht,
dass wir dort keine Obergrenze haben. Wir haben dort
ebenfalls eine Befristung, und diese liegt nicht bei 24 Jahren.
Es spielt auch eine Rolle, wie sich die Schuldnerbonität ent-
wickelt. Wir geben nicht einfach eine Carte blanche. Wir
überprüfen dies immer wieder und schränken so das Risiko
ein. Es ist mir deshalb lieber, wenn wir die Sanierung inner-
halb von zehn Jahren durchführen. Mir ist bewusst, dass dies
100 bis 125 Mio. Franken pro Jahr kostet und dazu führt, den
Gürtel nochmals enger zu schnallen. Mit dieser Massnahme
können wir aber den notwendigen Druck auf die Verwal-
tungskommission aufrechterhalten. Die Mitglieder sind dann
angehalten, sich gut zu überlegen, welche Risiken sie in
Zukunft eingehen. Die Anlagerichtlinien müssen dann einge-
halten werden und können nicht einfach laufend den neuen
Gegebenheiten – das heisst: den neuen Verlusten, die man
zugelassen hat – angepasst werden. Ich bitte Sie, nehmen
Sie die rosarote Brille ab und betrachten Sie die Staatsgaran-
tie als das, was sie ist: Eine unbeschränkte Garantie auf
unbeschränkte Zeit.

$QGUHDV�%ODVHU, Heimberg (SP). Ich möchte mich kurz zum
Antrag der FDP-Fraktion äussern. Während der Absatz 1
wenigstens auf einer gewissen Logik beruht, ist der Absatz 2
aus meiner Sicht völlig unlogisch. Was heisst das? Im Klar-
text soll die Staatsgarantie hinfällig werden, wenn nach 12
Jahren ein Deckungskapital von 90 Prozent nicht erreicht
wurde. Das ist letztlich pervers und nicht zu Ende gedacht.
Der Wille, mit Hilfe eines Gesetzes die Grundlagen zu schaf-
fen, um die BLVK langfristig zu sanieren, ist in diesem Rat
sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Wir haben hierfür
zwei Schienen, die wir vorausberechnen können: einerseits
die Schliessung der Finanzierungslücke, die durch Beitrags-
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erhöhungen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert
wird, anderseits die Schliessung der Deckungslücke durch
Leistungsabbau, gekoppelt mit einem Sanierungsbeitrag, der
ebenfalls durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert wird.
Diese beiden Massnahmen sind in ihrer Wirkung einigerma-
ssen berechen- und quantifizierbar. Über die Erträge der
Anlagen können wir jedoch keine Aussagen machen. Der
Regierungsrat hat wohl einen durchschnittlichen Vermö-
gensertrag von optimistischen 4,7 Prozent angenommen. Ob
dieser Ertrag aber tatsächlich über mehrere Jahre hinweg
erzielt werden kann, ist alles andere als sicher. Neben der
längeren Sanierungsfrist ist die Staatsgarantie auch dazu da,
die Unbekannte der Erträge abzudecken.
Hinzu kommt, dass die Schliessung von 80 auf 90 Prozent
viel schwieriger ist als die Schliessung von 90 auf 100 Pro-
zent, denn wir haben eine tiefere Basis der angelegten Ver-
mögen. Das wird wahrscheinlich einsichtig sein. Wenn wir
einen Deckungsgrad von 90 Prozent erreicht haben, haben
wir eine höhere Basis, und die Erträge sind entsprechend
besser und höher. Ob eine derart ausgehöhlte Staatsgaran-
tie, wie sie im Antrag von Brigitte Bolli verlangt wird, über-
haupt vom Bundesamt für Sozialversicherungen akzeptiert
werden kann, bezweifle ich in höchstem Mass. Ich möchte
daher vom Regierungsrat klare Auskunft darüber, ob eine
solche Staatsgarantie tatsächlich rechtmässig ist.
Ich möchte noch kurz ein Beispiel anführen. Am 1. Juli 2017
werden nicht mehr ganz dieselben Leute hier im Rat sitzen.
Angenommen, wir hätten zu diesem Zeitpunkt einen Dek-
kungsgrad von 89 Prozent, weil ein schlechter Börsengang
die Deckung hinuntergedrückt hat. Wenn dann ein Loch von
600 Mio. Franken bestehen würde – mir ist bewusst, dass
dies hypothetisch ist –, so wäre man genau in derselben
Situation, in der wir uns heute befinden. Gemäss dem Vor-
schlag von Frau Bolli hätten wir keine Staatsgarantie mehr,
aber letztlich müsste die Kasse wieder saniert werden. Dazu
kommt mir ein Verslein in den Sinn: «Es isch emau e Maa
gsi, dä het e hohle Zahn gha ... » Aus unserer Sicht ist es nur
dann sinnvoll, die Staatsgarantie aufzuheben, wenn man
einen Deckungsgrad von 100 Prozent erreicht hat. Die Stra-
tegien müssen darauf ausgerichtet sein, dieses Ziel zu errei-
chen. Nur das ist sinnvoll. �'HU�3UlVLGHQW� OlXWHW�GLH�*ORFNH��
Aus diesem Grund bitte ich Sie, die Anträge der FDP abzu-
lehnen und den Anträgen von Regierungsrat und Redakti-
onskommission zuzustimmen.

3UlVLGHQW. Die Antragstellerinnen haben das Wort. Frau Bolli
möchte sich nach Herrn Annoni äussern.

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Die Anträge von Brigitte Bolli
sind nicht geeignet für die Sanierung, sondern torpedieren
diese eigentlich. Wir standen der gewählten Sanierungsstra-
tegie bisher sehr kritisch gegenüber. Sie ist aber jetzt aufge-
gleist. Es ist daher nicht sinnvoll, ihr noch Steine in den Weg
zu legen. Wir sind nicht ganz sicher, ob Brigitte Bolli hellsehe-
rische Fähigkeiten besitzt, die Entwicklung auf dem Anla-
genmarkt voraussehen und deshalb davon ausgehen kann,
dass man innerhalb von 12 Jahren den Deckungsgrad von 90
Prozent erreicht. Wir besitzen diese Fähigkeiten nicht. Es
sind auch keine zusätzlichen Anreize nötig. In dieser Geset-
zesvorlage sind ausreichend Anreize eingebaut, wonach
sowohl von den Versicherten wie auch von der anderen Seite
Beiträge an die Sanierung geleistet werden müssen. Die
Anträge von Brigitte Bolli sind also überflüssig. Wir bitten den
Rat, sie abzulehnen.
Dagegen ist unser Antrag, der die Verzinsung der Dek-
kungslücke verlangt, besser geeignet, einen Beitrag zur Sa-
nierung der Kasse zu leisten. In diesem Zusammenhang
möchte ich vor allem auch an die Gemeindevertreter appellie-

ren. Sie unterlagen gestern im Rat mit dem Antrag Haldi-
mann. Wir möchten mit unserem Antrag erreichen, dass der
Kanton in die finanzielle Pflicht genommen wird. Er soll in
Form dieser Verzinsung pro Jahr 40 Mio. Franken an die
Sanierung der Kasse bezahlen. Wenn Sie unserem Antrag
zustimmen, könnte das Anliegen der Gemeinden doch noch
aufgenommen werden. Aus unserer Sicht wäre hier ein Ent-
gegenkommen möglich, und wir könnten vermeiden, dass wir
am Ende vor einem Scherbenhaufen stehen, sollte plötzlich
noch eine unheilige Allianz zwischen den Gegnern dieser
Gesetzesvorlage entstehen. Ich bitte Sie daher, unserem
Antrag zuzustimmen und den Antrag der FDP abzulehnen.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Zunächst zum Antrag Schärer. Die Verzinsung des Fehlbe-
trags würde den Kanton Bern pro Jahr 40 Mio. Franken ko-
sten. Das BVG schreibt uns nicht vor, dass wir, wenn wir eine
Staatsgarantie haben, auch den Fehlbetrag verzinsen müs-
sen. Aus ökonomischer Sicht, wenn man einen Sanierungs-
kurs einschlägt, macht es Sinn, dass ein Betrag in etwa die-
ser Grössenordnung pro Jahr in die BLVK einfliesst. Das ist
es auch, worüber wir hier diskutieren. Dieses Ziel ist aber mit
den Sanierungsmassnahmen, die wir beschlossen haben,
erreicht. Wir werden 45 Mio. Franken pro Jahr für die Sanie-
rung zur Verfügung haben. Jetzt noch zusätzlich eine Verzin-
sung zu machen, ist nicht sinnvoll. Wir haben in der Pla-
nungserklärung daher auch davon Abstand genommen.
Wenn sie jedoch nicht im Gesetz steht, so ist diese Verzin-
sung auch nicht möglich. Wenn Sie also der Meinung sind,
der Kanton müsse verzinsen, müssen Sie den Antrag Schä-
rer annehmen. Die Kommission ist klar der Meinung, wir
sollten die Staatsgarantie ohne Verzinsung des Fehlbetrags
einführen. Das, was der Kanton als Arbeitgeber bereits lei-
stet, ist genug. Es ist auch im Sinne des BVG ausreichend,
wenn wir den Sanierungskurs mit einer Staatsgarantie absi-
chern.
Der Antrag von Frau Bolli lag der Kommission nicht vor. Die
Kommission hat klar gesagt, die Staatsgarantie sei da, um
den Sanierungskurs abzusichern. Damit wollen wir im Rah-
men des BVG eine längere Sanierungsfrist schaffen. Dafür
müssen wir aber eine Staatsgarantie machen, die etwas wert
ist und damit eine echte Garantie darstellt. Die Kommission
war klar der Meinung, man brauche eine Staatsgarantie, die
im Sinne des BVG diesen Anforderungen genügt. Unser Ziel
ist an sich dasselbe wie das von Frau Bolli, nämlich die Kas-
se spätestens in 24 Jahren saniert zu haben. Das Ziel wäre
auch, in 12 Jahren bei 90 Prozent zu stehen. Das war inner-
halb der Kommission nicht bestritten. Ich glaube, Frau Bolli
hat das in Frage gestellt. Aber in der Kommission wurden
beispielsweise auch die Leistungskürzungen in der Pla-
nungserklärung einstimmig angenommen. Es wurde also
hinsichtlich dieses Kurses wirklich eine Einigkeit erreicht. Wir
haben auch ein laufendes Reporting vorgesehen. Jedes Jahr
wird geprüft, wie sich der Deckungsgrad entwickelt hat.
Ich bitte Sie deshalb, auf dem Kompromisskurs der Kommis-
sion zu bleiben. Sie sollten nicht im letzten Augenblick noch
etwas so korrigieren, dass wir plötzlich ein Problem haben.
Die Gefahr des Antrags Bolli ist nämlich, dass seine Kompa-
tibilität mit dem BVG äusserst zweifelhaft ist. Wir wollen mög-
lichst schnell sanieren. Wir wollen auch Massnahmen ergrei-
fen, damit wir dieses Ziel innerhalb von 20 bis 24 Jahren
erreichen. Wenn wir jedoch eine Staatsgarantie einführen, die
im entscheidenden Moment – nämlich falls wir das nicht er-
reicht haben – nicht mehr zählt und nicht mehr wirkt, dann ist
unsicher, ob das Bundesamt für Sozialversicherungen einen
solchen Sanierungskurs akzeptieren würde. Dies entspricht
auch den Signalen, die wir von dieser Stelle erhalten haben.
Eine Staatsgarantie, die nicht mehr da ist, wenn wir sie brau-
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chen würden, ist nichts wert. Ich könnte mir vorstellen, dass
das Bundesamt für Sozialversicherungen in diesem Zusam-
menhang eine Verfügung über unser Sanierungsprogramm
erlässt, die in etwa lautet: Dieses Sanierungsprogramm hat
zwar eine Staatsgarantie, sie ist aber nicht wirklich etwas
wert. Ergo müsst ihr gleichwohl innerhalb von zehn Jahren
sanieren. Damit würde unser Kompromisskurs, den wir in
zahlreichen Sitzungen und mit wirklich guter Arbeit geschaf-
fen haben, vom Bund in Frage gestellt und über den Haufen
geworfen. Ich bitte Sie, dieses Risiko nicht einzugehen. Sie
müssen wissen, ob Sie das tun wollen. Die Kommission
konnte zu diesem Antrag nicht Stellung nehmen. Ich bitte Sie
jedoch, keinesfalls Absatz 2 anzunehmen, denn er birgt aus
meiner Sicht wirklich eine Gefahr. Auch Absatz 1 halte ich für
problematisch.

0DULR� $QQRQL, directeur de l'instruction publique. Il y a eu
d'abord les questions de Gerhard Fischer, de M. Blaser et de
M. Meyer en ce qui concerne la proposition de Mme Bolli, à
savoir si elle est compatible avec le droit fédéral et les indica-
tions de l'autorité de surveillance. Nous avons procédé à
certains contrôles hier et nous avons obtenu la réponse sui-
vante de l'Office fédéral des assurances. «Une limitation de la
garantie de l’Etat dans le temps ou les montants est extrê-
mement problématique.» Cela signifie que si on le décide de
cette manière, la formulation telle qu'elle est proposée par
Mme Bolli pourrait provoquer des problèmes en ce qui
concerne l'obtention de l'approbation du concept d'assainis-
sement auprès de l'autorité de surveillance fédérale. Voulons-
nous prendre ce risque, oui ou non? Poser la question, c'est
presque y répondre. Après ce que nous avons entendu au-
jourd'hui et hier en ce qui concerne ce concept de manière
générale, le temps n'est pas aux risques. Par conséquent, le
gouvernement insiste sur la justesse et le bien-fondé de la
formulation du projet de loi actuel. La Commission de rédac-
tion a vu cette formulation, le professeur Zimmerli également,
et il a même apporté des précisions. On a même ajouté
quand exactement il faudra lever la garantie. On a mainte-
nant une solution politique qui a encore été juridiquement
visée par la Commission de rédaction et par le professeur
Zimmerli lui-même et on devrait rester à cette solution.
J'aimerais dire pour Brigitte Bolli qu'à l'article 50, alinéa 2, il y
a ce controlling continuel qui pourra être fait par le Grand
Conseil. C'est impossible que l'on reste à 98 pour cent pen-
dant des années et que l'on joue là-dessus, parce que le
Grand Conseil, chaque année, peut donner le ton et dire qu'il
n'est pas satisfait, qu'il veut d'autres mesures, etc. Il a la
possibilité d'intervenir, c'est mis dans la loi. Lorsque Therese
Kohler dit que c'est un chèque en blanc que l'on donne à la
Commission administrative, ce n'est pas juste, parce que
l'article 50, alinéa 1 nous oblige à prendre des mesures; il n'y
a pas de marge de manœuvre, l'article 42 est applicable. La
Commission et le gouvernement doivent appliquer l'article 42.
L'article 50 est formulé de telle manière qu'il n'y a pas de
marge de manœuvre, nous devons appliquer les mesures
d'assainissement, sans cela nous ne respectons pas le man-
dat que donne le législateur au gouvernement. On a une
formulation de la loi qui est très claire et qui nous oblige à
assainir. Dans ces conditions, on peut dire que le projet de loi
est équilibré et devrait avoir suscité parmi vous une réaction
d'acceptation.
Le quatrième argument est celui de la garantie de l'Etat dans
les dispositions transitoires de la loi. Si le législateur dit que
l'on met la garantie de l'Etat dans les dispositions transitoires
de la loi et non pas dans le corps de la loi, il indique très
clairement que cette garantie de l'Etat est un instrument pro-
visoire et non pas un instrument définitif. Ce n'est pas seule-
ment un signal qu'il donne, mais bien une décision. Il prend la

décision de limiter cette garantie dans le temps, jusqu'à ce
que nous ayons obtenu un taux de couverture de 100 pour
cent. Il dit même à quel moment il faut lever la garantie de
l'Etat et il ajoute que cette garantie de l'Etat est introduite
seulement parce que les autorités fédérales nous obligent à
respecter ce délai d'assainissement de dix ans. Si elles
étaient plus larges sur cette question-là, on n'aurait pas be-
soin de le faire, mais parce qu'elles nous obligent à le faire,
nous devons introduire cette garantie de l'Etat d'une manière
provisoire, transitoire comme le dit la loi, dans les dispositions
transitoires.
Tout cela pousse le gouvernement à vous dire que la solution
que la grande majorité de la commission a retenue est la
solution qui premièrement présente le moins de risques au
niveau de l'approbation par les autorités fédérales et qui
deuxièmement montre très clairement que cette solution est
provisoire. Le législateur insiste sur cette question-là, en
mettant la garantie de l'Etat dans les dispositions transitoires
de la loi. Cela signifie que le parlement a la possibilité, dès le
moment où elle n'est plus nécessaire, de la lever et c'est
aussi ce compromis auquel était parvenue la commission.
C'est pourquoi nous vous demandons de rejeter l'amende-
ment de Mme Bolli et de reprendre la proposition de la com-
mission.
Quant à la proposition de Mme Schärer, c'est naturellement
une toute autre philosophie que ce que nous voulions. Si on
introduit maintenant un intérêt sur cette garantie de l'Etat,
cela signifie que les mesures que nous avons prévues à
l'article 42 viennent encore en plus et là, nous créons une
situation financièrement impossible pour le canton. Nous
avons voulu assainir la Caisse de telle manière que nous ne
jetions pas en l'air le plan financier de ce canton. Si vous
mettez 40 millions annuellement pour l’intérêt de la garantie
de l'Etat, vous créez véritablement des problèmes financiers
pour ce canton. C'est la raison pour laquelle nous vous de-
mandons aussi de rejeter la proposition de Mme Schärer et
de reprendre les propositions de la commission et du gouver-
nement.

%ULJLWWH�%ROOL�-RVW, Bern (FDP). Ich möchte noch zu einigen
Vorwürfen Stellung nehmen, die gestern geäussert wurden.
Auch auf das, was Herr Annoni gerade gesagt hat, möchte
ich eingehen. Gestern sagte Markus Meyer, er verstehe nicht,
weshalb ich am Sanierungswillen der SP zweifle. Markus
Meyer, ich zweifle nicht an deinem persönlichen Sanierungs-
willen. Ich habe dich in der Kommission erlebt. Ich habe dei-
ne Voten gehört und gestern auch dein Abstimmungsverhal-
ten zum Antrag Huber zu Artikel 39 zur Kenntnis genommen.
Dir persönlich traue ich. Aber es ist richtig, ich traue der SP
und auch der Lehrerschaft in dieser Hinsicht nicht, nachdem
ich miterlebt habe, welche Einzelabreibungen von SP-
Exponenten gegenüber bürgerlichen Grossräten stattgefun-
den haben. Dabei hiess es jeweils: «Seid doch für die
Staatsgarantie! Die Staatsgarantie ist gut. Sie kostet weder
den Steuerzahler noch die Lehrerschaft etwas, und es gibt
auch keine Leistungskürzungen. Das ist ein ideales Wunder-
mittel, um aus diesem Debakel herauszukommen.»
Ich habe gestern auch der SP-Sprecherin und Lehrerschafts-
vertreterin gut zugehört. Sie sagte, sie wolle nicht, dass die
Staatsgarantie bei einem Deckungsgrad von 100 Prozent
aufgehoben wird. Es könne es ja sein, dass es im darauf
folgenden Jahr wieder einen Börsencrash gibt, und dann
wäre man wieder gleich weit. Genau das ist der springende
Punkt. Die linke Seite will die Staatsgarantie auch noch zur
Absicherung gegen sämtliche Krisen und Risiken der Börse.
Das schleckt wirklich keine Geiss weg.
Die FDP – gemeinsam mit den Kommissionsmitgliedern der
SVP – will die Staatsgarantie dagegen wirklich nur zum Absi-
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chern der Sanierung. Was geschieht, wenn man keine Befri-
stung einbaut? Es muss uns bewusst sein, dass die Anlage-
kommission und nicht der Grosse Rat die Sanierungsmass-
nahmen, das heisst die Erhöhung der Beiträge für die Sanie-
rung, beschliessen muss. In der Anlagekommission sitzen zu
50 Prozent Lehrerschaftsvertreter. Wenn man also sieht,
dass es einen Börsencrash gegeben hat und das Jahr daher
schlecht war, was ist dann leichter, als zu sagen: Wir müssen
die Sanierungsmassnahmen jetzt etwas mildern, denn
schliesslich wollen wir den Lehrern auch wieder einmal etwas
mehr Lohn geben. Dann kann man das «usestüdele» und
massiv verlängern. Es kann dazu kommen, dass die Staats-
garantie dann eben doch viel länger andauert.
Im Übrigen kann auch der Regierungsrat so handeln. Ange-
nommen, er sieht, dass er bei einem Budget mit der Defizit-
bremse Probleme bekommt. Nichts ist dann leichter, als zu
sagen: Wir sagen unsern Vertretern in der Anlagekommissi-
on, sie sollen mit den Sanierungsbeiträgen zurückgehen.
Damit machen wir ein paar Millionen frei, die dann wieder für
die Laufende Rechnung zur Verfügung stehen. Hier können
also gegenseitige Interessen dazu führen, dass so genannt
Geld gespart und in den Sanierungsbemühungen zurückge-
fahren wird. Und dann stehen wir wieder an derselben Stelle.
Denn was ist einfacher und angenehmer für die Politiker, als
Probleme nicht zu lösen, sondern sie hinauszuschieben? Wie
wir wissen, hat der Kanton Bern darin Erfahrung, und das ist
nicht gut.
Herr Meyer und Herr Blaser haben gesagt, der Antrag zu
Absatz 2 sei widersinnig oder gar pervers. Nein, ich sehe das
wirklich nicht so! Ich habe es vorhin ausgeführt, Herr Blaser.
Wir wollen die Staatsgarantie nur zur Abstützung der Sanie-
rungsbemühungen. Wir wollen den Druck auf die Sanie-
rungsbemühungen aufrecht erhalten. Und wir wollen die
Staatsgarantie nicht zur Absicherung gegen sämtliche zu-
künftigen Börsencrashs. Wenn das eintritt, muss sich die
Kasse selbst wieder sanieren. Das heisst, man muss ernst-
haft über noch höhere Beiträge oder über Leistungskürzun-
gen sprechen. Es ist legitim, die Staatsgarantie so zu be-
schränken, wie wir dies fordern. Ich sehe die rechtlichen
Bedenken hinsichtlich Absatz 2.
Ich möchte das ganze Gesetz nicht gefährden und bin des-
halb aufgrund der Ausführungen von Herrn Annoni bereit,
den Antrag zu Absatz 2 zurückzuziehen. Ich bitte den Gro-
ssen Rat jedoch, den 24 Jahren gemäss Absatz 1 zuzustim-
men.

*HUKDUG� )LVFKHU, Meiringen (SVP). Ich habe gestern eine
Frage an die Regierung gerichtet. Besten Dank, Mario Anno-
ni, für die Antwort. «Hoch problematisches Risiko» – das ist
natürlich immer eine Frage der Bewertung. Wenn wir von 24
Jahren ausgehen, können wir von einem verantwortbaren
Risiko sprechen. Die Kröte wurde gestern mehrmals erwähnt.
Wir müssen diese Kröte nun einfach noch etwas besser wür-
zen und ein wenig schmackhafter machen, damit auch die
SVP sie schlucken kann. Dafür ist der Antrag zu Absatz 1
geeignet. Den Antrag zu Absatz 2, den Brigitte Bolli jetzt
zurückgezogen hat, hätten auch wir abgelehnt. Wir unterstüt-
zen also den Antrag zu Absatz 1.
Noch ein Wort zu Ziffer 4 der Planungserklärung, in der es
um den Übergang vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat
geht. Wenn das in drei oder vier Jahren in diesem Rat disku-
tiert wird, werden wir die gesamten Diskussionen, die wir in
den letzten zwei Tagen geführt haben, wieder neu aufrollen.
Deshalb ist die Frage, die wir jetzt behandelt haben, wahr-
scheinlich akademisch. Eine Mehrheit der SVP wird den
Antrag zu Absatz 1 unterstützen.

+HQUL�+XEHU, Spiegel (SP). Ich wollte eigentlich nichts mehr
sagen. Aber, Brigitte Bolli, was du vorhin über die SP gesagt
hast, ist nicht ganz fair. Wir nehmen für uns in Anspruch, die
Probleme dieser Kasse ebenso seriös lösen zu wollen. Wir
nehmen für uns aber auch in Anspruch, die Sache nicht nur
aus rein versicherungsmathematischer Sicht zu betrachten.
Wir betrachten sie vielmehr auch betriebswirtschaftlich und
unternehmerisch. Dabei achten wir darauf, dass wir nicht
Schulden durch die Aufnahme von noch mehr Schulden be-
gleichen. Privat tut man das auch nicht. Man nimmt keinen
Kleinkredit auf, um die Hypothek zu bezahlen. Niemand tut
das. Wenn sich der Kanton neu verschuldet, um die Schulden
der BLVK zu bezahlen, ist das nicht sinnvoll. Ich verwahre
mich auch dagegen, dass es sich hierbei um ideologische
und linke Anträge handelt, die wir hinsichtlich der dauernden
Staatsgarantie gestellt haben. Ich wiederhole nochmals: Der
freisinnige Finanzdirektor des Kantons Baselland hat soeben
die dauernde Staatsgarantie eingeführt. Sie wurde im Basler
Parlament einstimmig angenommen. Alle haben eingesehen,
dass dies die beste Massnahme ist. Die Kasse hat kein Sol-
venzproblem. Das hat Herr Helbling in seinem Gutachten
geschrieben, und der Experte, Herr Corradi, hat es in der
Kommission mündlich ebenfalls bestätigt. Sie hat weder jetzt,
noch in 10 oder 20 Jahren ein Solvenzproblem, wenn wir die
Finanzierungslücke schliessen. Das ist die Meinung von
Experten; von Leuten, die sehr viel von dieser ganzen Sache
verstehen. Wir haben uns vor allem diesen Expertenmeinun-
gen angeschlossen. Deshalb sollten Sie nicht behaupten,
man könne der SP nicht trauen hinsichtlich dessen, was sie
mit diesem Gesetz will. Wir wollen die Probleme genauso
lösen. Wir wollen die Kasse aber effizient, unter Schonung
der Staatskasse, aber auch ohne ungerechtfertigte Mass-
nahmen sanieren. Das ist unser Ziel. Das ist uns nicht ganz
gelungen. Ich fände es aber gut, wenn wir jetzt wieder zur
Sache kommen, statt einander vorzuwerfen, man könne
einander nicht trauen.

0DUNXV�0H\HU, Roggwil (SP). Der Antrag von Brigitte Bolli
wurde gestern Mittag eingereicht. Wir konnten ihn in den
Fraktionen nicht diskutieren. Gestern um 16.25 Uhr, als ich
mein Votum hielt, war der Saal beinahe leer. Ich erlaube mir
deshalb, mich nochmals zu äussern. Es liegt mir daran, die
Problematik, die heute im «Bund» von Herrn Wyler sehr gut
dargestellt wurde, nochmals aufzuzeigen.
Wir haben die Möglichkeit, dieses Gesetz jetzt so, wie es
vorliegt, zu beschliessen, wenn wir den Antrag Bolli ableh-
nen. Und wir haben die Möglichkeit, den Antrag Bolli anzu-
nehmen und damit eine Bestimmung aufzunehmen, die uni-
sono vom Regierungsrat, vom Präsidenten der Kommission
und vom Bundesamt für Sozialversicherungen als «höchst
problematisch» beurteilt wird – es wurde der Superlativ, nicht
der Komparativ verwendet. Ich habe dich gestern gefragt,
Brigitte Bolli, ob du bereit seiest, dich hier hinzustellen und zu
sagen: Jawohl, auch mit dieser Bestimmung im Gesetz hält
die Sache stand, sie wird nicht – auf Berndeutsch gesagt –
«uf e Ranze gheie», und wir werden nicht vor dem beschrie-
benen Scherbenhaufen stehen. Du hast mir heute Morgen
Blumen verteilt. Zu dieser Frage hast du jedoch nicht Stellung
genommen. Wahrscheinlich ist dies eine unbewusste Unter-
lassung, aber es ist dennoch eine Unterlassung.
Seien wir ehrlich: So bringt der Artikel nichts. In 24 Jahren
werden wir mehrere Gesetzesrevisionen durchgezogen ha-
ben. Mit diesem Antrag die Kröte noch etwas besser zu wür-
zen, Gerry Fischer, das ist zu billig. Wir sollten dieses Risiko
nicht eingehen und dem Gesetz so zustimmen, wie es in den
Kommissionen seriös erarbeitet und beschlossen wurde.
Machen wir nicht jetzt auf der Zielgeraden noch einen
Schwenker, der uns straucheln lässt und der bewirkt, dass
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wir letztendlich die ganze Sache nicht ins Trockene bringen
können.

$QGUHDV� 5LFNHQEDFKHU, Jens (SP). Herr Annoni hat mich
gebeten, das Gespräch, das wir vorhin geführt haben, noch
transparent zu machen. Wir haben gestern in der Fraktion
harte Gespräche geführt. Sie können sich vielleicht vorstel-
len, dass es nicht nur einzelne Abreibungen von freisinnigen
Parlamentarierinnen und Parlamentariern gegeben hat. Da-
von weiss ich zwar nichts. Sie können sich auch vorstellen,
dass die SP-Fraktion bei diesem Gesetz seitens der Perso-
nalvertreter unter massivem Druck steht. Wir haben gestern
lange über unser Verhalten in der Schlussabstimmung disku-
tiert. Dabei kamen wir zum Schluss, dass wir dem Gesetz,
wenn es in der Kompromissvariante der Kommission verab-
schiedet wird, grossmehrheitlich zustimmen werden. Ich
weiss nicht, wie die Fraktion reagiert, wenn der Antrag von
Brigitte Bolli zu Absatz 1 angenommen wird. Herr Annoni hat
mich gebeten, dies hier transparent zu machen. Wir haben
diese Situation nicht diskutiert. Sollte der Antrag angenom-
men werden, könnte ich mir vorstellen, dass das Abstim-
mungsbild nicht mehr ganz so aussieht, wie es gestern der
Fall war. �8QUXKH� Das soll keine Drohung sein. Bethli Küng
winkt jetzt wieder. Ich habe das auch in der Kommission
schon gesagt. Man wirft mir manchmal Drohungen und Er-
pressungsversuche vor. Das ist nicht so. Ich möchte Ihnen
das einfach transparent machen. Wenn es eine Schlussab-
stimmung gibt, die nicht genau dem Abstimmungsbild in der
Kommission entspricht, möchte ich nicht, dass man dann zu
mir kommt und fragt: Warum habt ihr jetzt nicht mitgeholfen?
Ich möchte einfach transparent machen, wie die Situation ist
und welche Folgen es unter Umständen haben könnte, wenn
man hier einen Antrag annimmt, den ich als ideologisch ein-
schätze. Ich denke nicht, dass er wirklich an dem etwas än-
dert, was ihr gerne ändern möchtet. Ihr möchtet nämlich die
Staatsgarantie eigentlich nicht und wollt dies hiermit öffentlich
signalisieren, indem ihr Bremsmechanismen einbaut. Dies
wollte ich transparent machen, damit man uns nachher keine
Vorwürfe machen kann.

+DQV�-�UJ�.lVHU, Langenthal (FDP). Bleiben wir doch sach-
lich. Ich bin nicht der erste, der diesen Satz sagt. Es liegt ein
Antrag von Brigitte Bolli vor, dessen zweiter Teil bereits zu-
rückgezogen wurde. Der erste Teil des Antrags ist gemäss
der Leitlinie der reinen Lehre der bürgerlichen Parteien klar
nachvollziehbar. Wir alle hier im Rat haben uns damals bei
der Ausfinanzierung dieser Kasse von der Staatsgarantie
verabschiedet. Dass sie jetzt wieder her muss, ist eben eine
solche Kröte. Sie muss wieder her. Das ist auch der FDP klar.
Wenn man aber gemäss dem Antrag von Brigitte Bolli eine
Befristung auf 24 Jahre in das Gesetz aufnimmt, ist dieses
Risiko weiss Gott vertretbar. Das richtet sich weder gegen die
Lehrerschaft noch gegen den Kompromiss. Wir schätzen
diesen Kompromiss, der in der Kommission ausgehandelt
wurde, sehr hoch. Lösen wir uns doch ein wenig von der
Ideologie und überlegen wir, was eine Zeitdauer von 24 Jah-
ren eigentlich heisst. Niemand weiss, was in 24 Jahren ist.
Aber damit wird wenigstens klar bekundet, dass wir nicht eine
Staatsgarantie ad libitum wollen. Ich bitte darum, dass nun
jeder nach seinem Gewissen abstimmt.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Ich möchte zuerst zwei Dinge präzisieren, die Frau Bolli ge-
sagt hat. Es ist nicht so, dass die Verwaltungskommission in
dem Sanierungskurs, den wir eingeschlagen haben, frei ist,
etwas zurückzunehmen oder wieder etwas mehr zu geben. In
Artikel 42 steht, wenn eine Unterdeckung bestehe, müsse die
Verwaltungskommission Sanierungsmassnahmen ergreifen.

Und diese stehen unter dem Genehmigungsvorbehalt des
Regierungsrats. Das Gesetz ist also verbindlich. Wir müssen
sanieren, unabhängig davon, ob eine Staatsgarantie vorhan-
den ist oder nicht. Die Sanierungspflicht ist in Artikel 42
rechtsverbindlich festgelegt.
Das Zweite ist Folgendes: Brigitte Bolli, du hast von künftigen
Risiken gesprochen und davon, was geschieht, wenn plötz-
lich wieder Anlageverluste entstehen. Deshalb möchtest du
die Staatsgarantie beschränken. Wir behandeln heute noch
eine Planungserklärung, die verlangt, so schnell wie möglich
zum Beitragsprimat überzugehen. Wir werden noch darüber
diskutieren, wie schnell das geschehen soll. Darin ist das
Element enthalten, dass wir die künftigen Risiken von der
Kasse weg zu den Versicherten bringen wollen. Dieser Teil
der Planungserklärung erfuhr breite Unterstützung. Wenn ich
mich richtig erinnere, gab es dafür in der Kommission nicht
einmal Gegenstimmen. Das wird auch in die Wege geleitet.
Man kann also nicht sagen, wir würden die künftigen Risiken
nicht berücksichtigen. Wir wollen diese Risiken mit dem Bei-
tragsprimat von der Kasse weg zu den Versicherten ver-
schieben.
Wie gesagt, lag der Antrag der Kommission nicht vor. Absatz
2 wurde nun zurückgezogen. Auch Absatz 1 ist gemäss dem,
was wir vom Bundesamt für Sozialversicherungen gehört
haben, höchst problematisch. Sie müssen selber wissen, ob
Sie dieses Risiko eingehen wollen. Ich möchte Ihnen einfach
sagen, dass wir in der gesamten Beratung des BLVK-
Gesetzes alle Anträge abgelehnt haben, die den Kompromiss
der Kommission ändern wollten. Ich schlage Ihnen daher vor,
bis zum Schluss bei dieser Linie zu bleiben und der Kommis-
sion zu folgen.

3UlVLGHQW. Wir kommen zur Bereinigung. Wir stimmen zuerst
über den Antrag GBJA ab.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag GBJA 13 Stimmen
Dagegen 166 Stimmen

7 Enthaltungen

3UlVLGHQW. In der zweiten Abstimmung stelle ich den Antrag
Regierung und Redaktionskommission demjenigen der FDP
gegenüber.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag Regierungsrat /
Redaktionskommission 98 Stimmen
Für den Antrag FDP 84 Stimmen

3 Enthaltungen

Art. 51
Angenommen

Art. 51a

$QWUDJ�*%-$
Abs. 3: Antrag des Regierungsrats und der Redaktionskom-
mission
Streichen (Abs. 4 wird zu Abs. 3, Abs. 5 wird zu Abs. 4)

3UlVLGHQW. Der Antrag der vorberatenden Kommission wurde
zugunsten des Antrags von Regierungsrat und Redaktions-
kommission zurückgezogen. Auch der Antrag GBJA zu Ab-
satz 3 wurde zurückgezogen. Damit ist Artikel 51a gemäss
der Fassung Regierungsrat und Redaktionskommission ge-
nehmigt.
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Art. 52–57
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

3UlVLGHQW. Möchte vor der Schlussabstimmung noch jemand
eine Erklärung abgeben? – Das ist der Fall. Frau Schärer, Sie
haben das Wort.

&RULQQH� 6FKlUHU, Bern (GB). Unsere Fraktion wird diesem
Gesetz in der Schlussabstimmung nicht zustimmen. Ich
möchte dies in fünf Punkten begründen und anschliessend
noch eine Schlussbemerkung anbringen. Erstens hegen wir
grundsätzliche Bedenken, ob es zulässig ist, im Kanton Bern
zwei Kategorien von Angestellten zu schaffen. Angestellte
der Verwaltung haben so tiefere Pensionskassenbeiträge und
bessere Leistungen, Beschäftigte im Bildungsbereich haben
dagegen höhere Beiträge und schlechtere Leistungen. Damit
wird das Gebot der Rechtsgleichheit verletzt. Es braucht zwar
nicht gleiche, aber zumindest gleichwertige Regelungen für
alle öffentlich Angestellten im Kanton Bern.
Zweitens ist die aktuelle Sanierungsvorlage unredlich. Wäh-
rend zuerst die Beiträge den Leistungen angepasst wurden,
werden nun die Leistungen gesenkt. Es wird eine Erwerbsin-
validität anstelle der Berufsinvalidität eingeführt. Die Über-
brückungsrente wird gestrichen und damit wird ein flexibler
Altersrücktritt faktisch verunmöglicht. Die Beitragsjahre wer-
den von 38 auf 40 Jahre angehoben, was ein höheres Ren-
tenalter für Mann und Frau bedeutet. Die Beiträge werden
aber nicht wieder gegen unten angepasst. In das Gesetz
wurde stattdessen ein saftiger Sanierungsbeitrag an die Dek-
kungslücke verpackt. So ist dieses Gesetz in keiner Art und
Weise ausgewogen. Ein möglicher Kompromiss bei der
Überbrückungsrente wurde von der Mehrheit dieses Rats
ausgeschlagen.
Drittens: Die Versicherten sind bereit, gute Leistungen auch
mit moderat höheren Beiträgen zu zahlen. Der Spielraum für
eine Beitragserhöhung ist aber begrenzt. Allein dadurch, dass
die Teuerung nicht ausgeglichen wird, werden die Lehrkräfte
im Jahr 2004 einen Reallohnverlust von etwa 1 Prozent er-
fahren. Mit den jetzt vorgesehenen Beitragserhöhungen von
knapp 3 Prozent kommen wir insgesamt auf einen Reallohn-
verlust von rund 4 Prozent. Das ist schlicht unzumutbar.
Viertens: Die von der Kommission eingebrachte Wiederein-
führung der Staatsgarantie ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Sie ist aber nicht zu Ende gedacht. Das fehlende Dek-
kungskapital hätte vom Kanton zum technischen Zinssatz von
4 Prozent verzinst werden müssen. Ansonsten stellt der
Kanton die Sanierungsbestrebungen bei der BLVK selbst
wieder in Frage. Alle, die eine Sanierung wirklich wollen,
hätten der Verzinsung der Deckungslücke zustimmen sollen.
Hinzu kommt, dass die Verzinsung der Deckungslücke den
nötigen Spielraum schaffen würde, um den Beitrag der Versi-
cherten an die Sanierung der Deckungslücke leicht zu sen-
ken. Damit würde der Beitrag für die Versicherten auch
leichter zumutbar.
Fünftens: Das BLVK-Gesetz ist unter hohem Zeitdruck ent-
standen. Ich habe in meiner über fünfjährigen Grossratszu-
gehörigkeit noch nie eine Gesetzesberatung erlebt, bei der
zentrale Punkte von Woche zu Woche neu definiert wurden.
Dies gilt beispielsweise für das Verhältnis von Beitragserhö-
hung und Leistungskürzung, welches quasi das Kernstück
dieses Gesetzes bildet. Für mehr Tempo hat der grosse Sa-
nierungsdruck gesorgt, nachdem alle Fehler der Vergangen-
heit an die Oberfläche gelangt sind. Gegen eine derart ra-

sante Fahrt spricht jedoch die Tatsache, dass die Belastung
für die Versicherten aufgrund der neuen Erkenntnisse und
Einsichten von Woche zu Woche zugenommen hat. Da ist es
sogar Pflicht zu fragen, ob man das Tempo nicht überdreht
habe. Ich komme zum Schluss. Die GBJA-Fraktion hat in der
zweiten Lesung die Karten offen auf den Tisch gelegt und
einen Kompromissvorschlag gemacht. Einmal mehr hat der
Rat diesen Kompromiss abgelehnt. ...

3UlVLGHQW. Frau Schärer, Sie sollten zum Schluss kommen.

&RULQQH� 6FKlUHU, Bern (GB). Ja, ich komme gleich zum
Schluss. Noch eine Bemerkung zum Wort Kompromiss. Es
braucht nicht nur einen Kompromiss in der Kommission. Es
braucht nicht nur einen Kompromiss hier im Rat. Es braucht
einen Kompromiss, der auch ausserhalb dieses Rats getra-
gen wird. Er muss von denjenigen getragen werden, die
durch diese Sanierungsmassnahmen besonders betroffen
sind. ...

3UlVLGHQW. Jetzt ist aber fertig.

&RULQQH�6FKlUHU, Bern (GB). Ich höre gleich auf. Ich finde es
bedenklich, dass der Rat ...

�'HU�3UlVLGHQW�VFKDOWHW�GDV�0LNURIRQ�GHU�5HGQHULQ�DXV��

3UlVLGHQW. Es waren fast fünf Minuten, Frau Schärer. Ich
habe Ihnen sehr viel Zeit gegeben. – Für die Schlussabstim-
mung wurde Namensaufruf verlangt. Wir befinden zunächst
darüber. Das Quorum beträgt 35 Stimmen.

$EVWLPPXQJ
Für namentliche Abstimmung 112 Stimmen

1DPHQWOLFKH�6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme des Gesetzesentwurfs in zweiter Lesung stim-
men: Aebersold, Aeschbacher (Bätterkinden), Aeschbacher
(Gümligen), Aeschlimann, Anderegg, Andres, Antener, Balli-
Straub, Balmer, Baumgartner, Berberat, Bernasconi, Bern-
hard-Kirchhofer, Bertschy, Bieri (Goldiwil), Bieri (Oberbipp),
Blanchard, Blank, Blaser, Bolli Jost, Bommeli, Boss, Brönni-
mann, Buchs, Bühler, Bula, Burkhalter (Linden), Burkhalter-
Reusser, Burn, Bütler, Devaux Stilli, Eberhart, Eberle, Erb,
Ernst, Etter, Fässler-Schärer, Feller, Fischer (Lengnau), Fi-
scher (Meiringen), Friedli, Fritschy, Fuchs, Gagnebin, Gerber
(Gohl), Gfeller, Giauque, Gilgen-Müller, Gnägi, Graber, Gro-
ssen, Guggisberg, Haas, Hadorn, Haldimann, Hänni (Kirchl-
indach), Hänni (Thun), Häsler, Hess (Münsingen), Hess
(Stettlen), Hess-Güdel, Heuberger, Hofer, Hofmann, Hostett-
ler, Huber, Jenk, Kaiser, Käser (Langenthal), Käser (Meien-
ried), Kilchherr, Kneubühler, Koch, Küng, Küng-Marmet,
Künzler, Künzli, Kurt, Kurth, Lagger, Landolt, Lauterburg-
Gygax, Lecomte, Leuenberger, Löffel, Loosli-Amstutz,
Lörtscher, Lüthi, Markwalder, Marti Anliker, Matti, Meyer,
Michel (Brienz), Michel (Lyss), Morgenthaler, Moser, Mosi-
mann, Müller (Thun), Müller (Zäziwil), Ochsner, Oesch, Opp-
liger, Pauli (Schliern), Pfister, Pulver, Ramseier, Reber,
Renggli, Rhyn, Rickenbacher, Rösti, Rufer-Wüthrich, Ryser,
Salzmann, Salzmann-Hänzi, Schär-Egger, Schiltknecht,
Schnegg, Schneiter, Schnyder Zysset, Schori (Bern), Schori
(Spiegel), Schürch, Schwarz, Schwarz-Sommer, Siegenthaler
(Bern), Siegenthaler (Rüti b.Büren), Sommer, Spring, Stalder,
Stalder-Landolf, Staub-Beccarelli, Stauffer, Steiner, Sterchi,
Struchen-Schwab, Stucki, Suter, Sutter (Biel), Sutter (Nieder-
bipp), Tanner, Tiefenbach, von Allmen (Gimmelwald), von
Ballmoos, von Siebenthal, Wälchli-Lehmann, Wälti-Schlegel,
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Wasserfallen, Wenger-Schüpbach, Widmer (Wanzwil), Wid-
mer-Keller, Wiedmer, Winkenbach-Rahn, Wisler Albrecht,
Zryd, Zwahlen (156 Ratsmitglieder).

Dagegen stimmen: Aellen, Astier, Barth, Bieri (Spiez), Brand,
Burkhalter (Rümligen), Contini, Gresch, Hänsenberger-
Zweifel, Hufschmid, Jaggi, Kohler-Jost, Kropf, Sägesser,
Schärer, Seiler, Stucki-Mäder, Studer, Widmer (Bern), Zuber
(20 Ratsmitglieder).

Der Stimme enthalten sich: Aebischer, Bornoz Flück, Frainier,
Gerber-Boillat (Bienne), Indermühle, Messerli, Portmann,
Rérat, Streiff-Feller, von Allmen (Thun) (10 Ratsmitglieder).

Abwesend sind: Beeri-Walker, Grunder, Hänni (Köniz), Käser
(Münchenbuchsee), Kunz (Burgdorf), Kunz (Diemtigen),
Lack, Pardini, Pauli (Nidau), Riesen, Rytz, Schneider, Staub-
Lerch (13 Ratsmitglieder).

Präsident Dätwyler stimmt nicht.

3UlVLGHQW. Sie haben das Gesetz mit 156 gegen 20 Stimmen
bei 10 Enthaltungen angenommen.

.RQ]HSW� I�U� GLH� 6DQLHUXQJ� GHU� %HUQLVFKHQ� /HKUHUYHUVL�
FKHUXQJVNDVVH� �%/9.��� %HULFKW� GHV� 5HJLHUXQJVUDWV� DQ
GHQ�*URVVHQ�5DW��.DSLWHO���XQG���
(Für die Kapitel 1–5 vgl. Seite 1182ff. hiervor)

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�.RPPLVVLRQ�%/9.
Der Grosse Rat empfiehlt eine Sanierung der Unterdeckung
der BLVK mittels folgender Massnahmen:
1. Leistungskürzungen namentlich bei der vorzeitigen Pen-

sionierung
1.1 Rückzahlbarkeit der Überbrückungsrente (Art. 11 BLVKG)
1.2 Volle Altersrente bei 40 Beitragsjahren und Alter 65 (Art.

42 Abs. 4 BLVKG)
1.3 Neudefinition der Invalidität (Art. 10 BLVKG)
Aufgrund dieser Leistungsanpassungen können die zur
Schliessung der Finanzierungslücke nötigen ordentlichen
Beiträge (Art. 20 BLVKG) in Abweichung zum Bericht des
Regierungsrats auf insgesamt 9,45 Prozent für die Arbeit-
nehmenden und 11,55 Prozent für die Arbeitgebenden fest-
gelegt werden.
2. Sanierungsbeitrag der Versicherten und der Arbeitgeber

Als zeitlich befristeter Sanierungsbeitrag (Art. 42 Abs. 3
BLVKG) sind von den Arbeitnehmenden 1,7 Beitragspro-
zente und von den Arbeitgebenden 3,45 Beitragsprozente
zu erheben. Dies ergibt Gesamtbeiträge von 11,15 Pro-
zent für die Arbeitnehmenden und 15,0 Prozent für die
Arbeitgebenden. Totaler jährlicher Beitrag zur Sanierung:
44,3 Mio. Franken (14,6 Mio. Franken Arbeitnehmende /
29,6 Mio. Franken Arbeitgebende).

3. Vorübergehende Staatsgarantie
Um eine Sanierungsdauer von mehr als 10 Jahren zu
ermöglichen, garantiert der Kanton bis zum Erreichen ei-
nes 100-prozentigen Deckungsgrads die fälligen Leistun-
gen für den Fall, dass die BLVK diese nicht mehr selbst
erbringen könnte. Auf eine Verzinsung der Deckungslücke
durch den Kanton wird verzichtet.

4. Übergang zum Beitragsprimat
Dem Grossen Rat ist bis spätestens im Jahr 2008 eine
Revision des BLVKG zwecks Übergangs zum Bei-
tragsprimat zu unterbreiten.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�63
Zu Ziffer 2 der Kommission:
Als zeitlich befristeter Sanierungsbeitrag (Art. 42 Abs. 3
BLVKG) sind von den Arbeitnehmenden 1,0 Beitragsprozente
und von den Arbeitgebenden 2,0 Beitragsprozente zu erhe-
ben.

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�*)/
Ergänzung zu Ziffer 2 der Kommission:
Rentnerinnen und Rentner haben sich in einem zumutbaren
Ausmass mit Sanierungsbeiträgen (Art. 42 Abs. 3 BLVKG) an
der Sanierung zu beteiligen.
Zu Ziffer 4 der Kommission:
Dem Grossen Rat ist bis spätestens im Jahr 2007 eine Revi-
sion des BLVKG ...

3ODQXQJVHUNOlUXQJ�+DOGLPDQQ��693�
Gestützt auf Artikel 50 Absatz 4 BLVK-Gesetz leistet der
Kanton vorab an die Sanierung der BLVK einen Beitrag von
200 Mio. Franken. Dieser Betrag gilt nicht als Arbeitgeberbei-
trag.

3UlVLGHQW. Wir behandeln die Planungserklärungen zum
Sanierungsbericht gemeinsam. Als erstes erhalten die An-
tragstellenden das Wort. Anschliessend können sich die
Fraktionssprecherinnen und -sprecher zu allen Planungser-
klärungen äussern. Danach werden wir einzeln über die Pla-
nungserklärungen abstimmen. Die Planungserklärung der SP
vertritt Herr Blaser. Die Planungserklärung GFL zu Ziffer 2
vertritt Frau Wälti und jene zu Ziffer 4 Frau Hänni.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Ich kann mich kurz fassen. Das Wesentliche zu diesem Be-
richt wurde ja bereits ausführlich diskutiert. Die Kommission
beantragt Ihnen die vorliegende Planungserklärung einstim-
mig bei zwei Enthaltungen.
Es wurde viel von Kröten gesprochen. Unsere Planungserklä-
rung ist eigentlich ein Rezept, wie wir uns diese Kröten genau
anrichten wollen. Wir haben versucht, darin das ganze Kon-
zept der Sanierung zusammenzufassen und übersichtlich
darzustellen. Aus unserer Sicht ist dies ein ausgewogenes
Paket, das einen für alle Seiten tragbaren Kompromiss dar-
stellt. Nicht alle Teile der Sanierung liegen in der Kompetenz
des Grossen Rats. Zu einem Teil der Sanierungsmassnah-
men können wir lediglich eine Empfehlung abgeben. Deshalb
heisst es zu Beginn auch: «Der Grosse Rat empfiehlt ...»
Dann werden die Massnahmen aufgelistet. Beispielsweise
muss eine ganze Reihe von Massnahmen gemäss Artikel 42
des Gesetzes von der Verwaltungskommission ergriffen und
anschliessend vom Regierungsrat genehmigt werden, indem
er das Vorsorgereglement genehmigt. Dies betrifft unter an-
derem die Erhöhung des Alters auf 65 Jahre, die Höhe der
Sanierungsbeiträge und die Höhe der Beiträge für die Schlie-
ssung der Finanzierungslücke. Diese Dinge muss die Ver-
waltungskommission beschliessen. Wir können nur ein politi-
sches Signal setzen und eine Empfehlung abgeben.
Wir müssen die Kasse sanieren. Ergo müssen wir als Kanton,
und auch als Arbeitnehmer etwas dazu beitragen. Corinne
Schärer hat vorhin die unzumutbaren Leistungskürzungen für
die Arbeitnehmer dargestellt. Es ist der Kommission bewusst,
dass die Leistungskürzungen für die Lehrerinnen- und Lehrer
schwer zu tragen sind. Es sind tatsächlich Leistungskürzun-
gen. Wir hätten auch lieber keine Leistungskürzungen vorge-
sehen. Es wäre der Kommission auch lieber gewesen, die
Kasse gar nicht sanieren zu müssen. Das müssen wir aber,
also kommen wir nicht um Massnahmen herum, die irgend-
jemanden schmerzen. Wenn man etwas bezahlen muss, so
muss dies irgendwo belastet werden.
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Wir betrachten die Leistungskürzungen, auch im Vergleich zu
dem, was bei anderen Pensionskassen geschieht, insgesamt
als zumutbar. Das Konzept beinhaltet also einerseits Lei-
stungskürzungen. Anderseits enthält es einen Sanierungs-
beitrag, bei dem der Kanton mehr bezahlt als die Arbeitneh-
mer. Dabei kommen wir aber insgesamt unter die Beträge,
die der Regierungsrat in seinem Konzept vorgesehen hat.
Der Kanton bezahlt hier etwas mehr, weil die Arbeitnehmen-
den durch Leistungskürzungen ja noch einen weiteren Bei-
trag zur Sanierung leisten. Über den Zeithorizont habe ich
mich bereits beim Eintreten geäussert. Ich werde das nicht
wiederholen. Um einen Zeithorizont von 20 bis 25 Jahren zu
ermöglichen, sieht das Konzept zudem die Staatsgarantie
vor. Diese haben wir schon beschlossen.
Zum Beitragsprimat. Hier ist es wichtig, dem Regierungsrat
heute das entsprechende Signal zu geben. Wir müssen ihm
einen klaren Termin setzen, bis wann er uns eine Vorlage für
den Übergang zum Beitragsprimat vorlegen soll. An sich ist
der Übergang vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat keine
Sanierungsmassnahme. Neu wird man einfach prüfen, wie
viel jemand auf seinem Vorsorgekonto hat. Dies wird dann
die Leistung definieren, die er erhält. Wenn aber nicht genug
Vermögen vorhanden ist, um das Vorsorgekonto des einzel-
nen Versicherten zu decken, so ist eben nicht genug da. Die
Deckungslücke bleibt also bestehen. Die Sanierung muss
trotzdem erfolgen. Beim Beitragsprimat wird jedoch neu das
individuelle Vorsorgekonto gemäss den Börsenentwicklungen
– das heisst, der Anlagerendite – verzinst. Der Mindestzins
gemäss BVG variiert. Im Moment liegt er bei 2 bis 3 Prozent.
Es wird jedoch nur das verzinst, was man durch Anlageerträ-
ge auch wirklich erreichen kann. In diesem Sinne geht das
Risiko von der Kasse weg zu den Versicherten. Das gilt aber
auch für die Chance: Sehr gute Anlageerträge werden auch
vollumfänglich dem Konto der einzelnen Versicherten gutge-
schrieben.
Das ist im Zusammenhang mit der Staatsgarantie für die
Kommission ein ganz wichtiges Argument. Wir möchten die
Einführung des Beitragsprimats beschleunigen. Wenn der
Kanton für die Dauer der Sanierung schon eine Staatsgaran-
tie gewährt, möchten wir sehr rasch erreichen, was auch
Brigitte Bolli heute gesagt hat: Für die künftigen Anlagen soll
das Risiko von der Kasse weg verlagert werden. Deshalb ist
dies ein zentrales Element unserer Planungserklärung. Ich
bitte Sie, der Planungserklärung gemäss dem Vorschlag der
Kommission zuzustimmen. Zu den einzelnen Anträgen werde
ich mich später noch äussern.

$QGUHDV� %ODVHU, Heimberg (SP). Mit der Wiedereinführung
der Staatsgarantie wurde der Zeitdruck für die Sanierung der
BLVK reduziert. Ich denke, das wollten wir alle erreichen.
Vom Ziel, die BLVK langfristig zu sanieren – das heisst, die
Deckungslücke wesentlich zu verkleinern –, darf auch aus
Sicht der SP-Fraktion nicht abgewichen werden. Deshalb hat
die SP dem Gesetz grossmehrheitlich zugestimmt und steht
dazu. Die Belastungen müssen aber sowohl für die Arbeit-
nehmer wie auch für die Arbeitgeber, namentlich Kanton und
Gemeinden, zumutbar und verhältnismässig sein. Mit einem
Sanierungsbeitrag von 1,7 Prozent für die Arbeitnehmer,
beziehungsweise 3,45 Prozent für die Arbeitgeber, wird je-
doch der Rahmen des Zumutbaren stark strapaziert. Aus
diesem Grund beantragt die SP-Fraktion, den Sanierungs-
beitrag für die Arbeitnehmer von 1,7 auf 1,0 Prozent und
denjenigen für die Arbeitgeber von 3,45 auf 2,0 Prozent zu
senken. Mit dieser Massnahme können die Beiträge der Leh-
rerschaft von heute 8,4 auf zumutbare 10,45 Prozent erhöht
werden, währenddem sie sich für die Arbeitgeber von heute
11,55 auf rund 13,5 Prozent erhöhen. Auch diese Erhöhung,
bei gleichzeitiger Verschlechterung der Leistungen, bedeutet

für die Versicherten eine grosse finanzielle Mehrbelastung
von mehreren Tausend Franken pro Jahr.
Weshalb sollte man diesem Antrag zustimmen? Erstens
liegen wir damit für die Arbeitnehmer im Bereich von 10 Pro-
zent, wie das von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch von
der GBJA-Fraktion gefordert wird. Zweitens ist es wichtig,
dass die Kaufkraft der Lehrerschaft erhalten bleibt. Dieser
Aspekt wurde in der bisherigen Diskussion vernachlässigt. Es
war einige Male von «Zwangs-Sparen» die Rede. Es hiess,
die Mittel würden der Wirtschaft entzogen. Wenn man die
Beiträge so stark erhöht, hat dies natürlich genau denselben
Effekt. Zudem ist gerade für junge Familien Folgendes ent-
scheidend: Zu dem Zeitpunkt, da sie die grössten Kosten
haben, sollten sie ein entsprechendes Einkommen erhalten,
das es ihnen letztlich auch ermöglicht zu leben. Drittens wäre
dies auch ein Zeichen der Wertschätzung seitens des Gro-
ssen Rats gegenüber der Arbeit der Lehrerschaft. Wir dürfen
nicht vergessen: Auch wenn dieses Gesetz für uns gut und
einleuchtend ist, werden wir das noch entsprechend kommu-
nizieren müssen, damit es auch für die Lehrerinnen und Leh-
rer gilt. Da liegt noch ein grosses Stück Arbeit vor uns, wenn
wir ein Referendum verhindern wollen. Mit dieser Wertschät-
zung wird gleichzeitig auch der Bildungsstandort Kanton Bern
gestärkt. Es nutzt uns nämlich nichts, wenn wir zwar ein gu-
tes Bildungsangebot haben, uns aber die Lehrpersonen län-
gerfristig davonlaufen. Aus diesen Gründen bitte ich Sie, dem
Antrag zuzustimmen. Ich kann an dieser Stelle auch versi-
chern, dass ich alles dransetzen werde, damit ein allfälliges
Referendum verhindert werden kann. Dafür braucht es aber
auch ein Zeichen des Grossen Rates gegen aussen, dass wir
die Arbeit der Lehrerschaft ernst nehmen.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

-RKDQQD�:lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Gemäss unserer
Planungserklärung sollen auch die heutigen Rentnerinnen
und Rentner ihren Teil an die Sanierung beitragen. Sie
konnten in der Vergangenheit und bis heute von einer fal-
schen Berechnung und von einer Grosszügigkeit profitieren,
die heute niemand mehr verstehen kann. Sie beziehen Ren-
ten, die zu hoch berechnet wurden. Sie haben demnach nie
die Beiträge bezahlt, welche für diese Renten notwendig
gewesen wären. Das ist nicht ihre Schuld. Es ist aber noch
weniger die Schuld der nächsten Generationen, die mit höhe-
ren Prämien und Leistungskürzungen zur Sanierung beitra-
gen müssen. Die heute aktiven Versicherten werden es nie
mehr so gut haben wie die derzeitigen Rentnerinnen und
Rentner. Deshalb muss nach Meinung der GFL-Fraktion in
Ergänzung der Massnahmen von Kanton und Prämienzah-
lenden auch diese Gruppe zur Sanierung beitragen. Wir dür-
fen nicht alles auf die heute Aktiven, die Jüngeren und damit
besonders auf die Familien abwälzen. Wir hoffen, Sie können
dies unterstützen.

.DWK\�+lQQL, Kirchlindach (GFL). «Dem Grossen Rat ist bis
spätestens 2007 eine Revision des BLVKG zwecks Über-
gangs zum Beitragsprimat zu unterbreiten». Wir möchten den
Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat um ein Jahr
vorverschieben. In der mittelfristigen Strategie ist dieser
Wechsel ohnehin vorgesehen. Seit der Motion Hutzli im Jahr
1999 ist in dieser Richtung wenig geschehen, obwohl gefor-
dert wurde, diesen Systemwechsel zu prüfen und in einem
Bericht darzustellen. Nach Ablauf der Fristverlängerung im
vergangenen Jahr ist es jetzt an der Zeit, den Wechsel aktiv
anzugehen. Im übrigen Wirtschaftsleben ist das System des
Beitragsprimats gang und gäbe. Das Risiko liegt dort also
beim Versicherten. Bestechend ist für uns auch die einfache-
re Handhabung bei kurzfristigen Veränderungen, wie bei-
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spielsweise bei Lohnerhöhungen oder Vorbezügen. Auch die
Möglichkeit, schneller auf mögliche Unterdeckungen zu rea-
gieren, ist klar ein grosses Plus.
Diese Argumente für einen zügigen Wechsel sind aufbauend
und erst noch zukunftsorientiert. Kurz und gut: Wir gehen mit
dem Regierungsrat einig, dass es genug gute Argumente für
einen Systemwechsel gibt. Doch gerade hier zeigt der Regie-
rungsrat Unentschlossenheit. Er sagt, die Umstellungskosten
seien nicht abschätzbar. Zudem handle es sich auch nicht um
eine Sanierungsmassnahme. Gerade solche Kosten werden
aber nicht günstiger, wenn man abwartet. Sicher will niemand
in ein paar Jahren schon wieder an diesen Beiträgen herum-
schrauben. Neben der ganzen Vergangenheitsbewältigung
müssen wir auch nach vorne blicken und unsere Systeme im
geeigneten Moment den veränderten Tatsachen anpassen.
Pro-aktiv arbeiten heisst agieren und nicht erst warten und
dann mit Mühe und Not reagieren. Ich bitte Sie deshalb, dem
Antrag der GFL zu Ziffer 4 zuzustimmen und den Primat-
wechsel um ein Jahr vorzuverschieben.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Haldimann
hat seinen Antrag zurückgezogen.

*HUKDUG� )LVFKHU, Meiringen (SVP). Die Planungserklärung
der Kommission ist ein Paket. Insbesondere die Ziffern 1 und
2 gehören zusammen. Die Haltung der SVP hat sich in die-
sen zwei Tagen nicht verändert. Die Opfersymmetrie muss
spielen, und die Parität muss grösstmöglich erreicht werden.
Leistungskürzungen kommen vor Beitragserhöhungen.
Zu den einzelnen Punkten. Wie gesagt, gehören die Ziffern 1
und 2 der Planungserklärung der Kommission zusammen, wir
dürfen sie also nicht getrennt beurteilen. Wir unterstützen sie
daher beide. Auf den ersten Blick ist Ziffer 2 schon etwas
störend angesichts der Tatsache, dass Arbeitnehmende 1,7
Prozent und Arbeitgebende 3,45 Prozent bezahlen müssen.
Das entspricht einem Verhältnis von einem Drittel zu zwei
Drittel. Bei einen zweiten Blick stellt man fest, dass die Lei-
stungskürzungen ebenfalls berücksichtigt werden müssen.
Damit nähert sich das Verhältnis an.
Den Antrag von Herrn Blaser lehnen wir ab, weil uns damit
wieder Prozente fehlen würden. Ich weiss beim besten Willen
nicht, wer dann die restlichen Beiträge bezahlen soll. Die
Ergänzung der GFL-Fraktion zu Ziffer 2 hat Frau Wälti über-
zeugend dargelegt. Diesen Antrag unterstützen wir. Das
ergibt pro Jahr immerhin 2,7 Mio. Franken. Im Vergleich zu
einer Milliarde Franken ist das vielleicht kein riesengrosser
Beitrag. Er nimmt pro Jahr auch um 100 000 Franken ab.
Aber auf 20 Jahre hinaus ergibt sich doch die stattliche
Summe von 50 Mio. Franken. Ich bitte Sie daher, dem Antrag
der GFL zu Ziffer 2 ebenfalls zuzustimmen. Zu Ziffer 3 muss
ich nichts mehr sagen. Nachdem wir uns klar zum Primat-
wechsel bekannt haben, sind wir der Meinung, je eher dies
geschieht, desto besser. Wir unterstützen also auch den
Antrag GFL zu Ziffer 4.

0HOFKLRU�%XFKV, Hünibach (FDP). Wir sind mit dem Sanie-
rungskonzept, wie es in der Planungserklärung der Kommis-
sion dargestellt wird, einverstanden. Ich habe dies bereits
gestern in meinem Eintretensvotum gesagt. Man sollte nun
eigentlich keine grundsätzlichen Abweichungen vom diesem
Konzept beschliessen. Denn jede Abweichung führt zu Min-
dereinnahmen für die Sanierung, die man anderswo kompen-
sieren müsste, sonst würde die Deckungslücke nicht ge-
schlossen, beziehungsweise in den nächsten Jahren noch
grösser. Und dieses Problem haben wir ja heute bereits. Das
ist auch das Problem des Antrags SP, der den Sanierungs-
beitrag für Arbeitnehmer auf 1 Prozent und für Arbeitgeber
auf 2 Prozent limitieren will. Das wäre für beide Seiten schön,

aber die Deckungslücke wird in den nächsten Jahren wach-
sen. Wir werden noch ziemlich weit unter 80 Prozent fallen,
wenn man davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren auf
dem Anlagemarkt nicht mehr erwirtschaftet werden kann.
Deshalb sollte man dem Antrag keinesfalls zustimmen. Ich
bin auch etwas erstaunt, dass dieser Antrag von einem Mit-
glied der Kommission gestellt wurde. In der Kommission hat
man festgestellt, was wir benötigen, damit wir wenigstens
knapp über die 40 Mio. Franken Sanierungsbeiträge kom-
men, um die Deckungslücke unter den heutigen Annahmen
ganz langsam in den nächsten 24 bis 25 Jahren schliessen
zu können.
Zu den Anträgen der GFL. Wir waren von Anfang an der
Meinung, dass im Sinne einer Opfersymmetrie auch die
Rentnerinnen und Rentner einen Beitrag leisten sollten. Im
Rahmen dessen, was rechtlich möglich ist, sind wir nach wie
vor dieser Meinung. Deshalb werden wir diese Planungser-
klärung überweisen. Der Wechsel zum Beitragsprimat sollte
so rasch wie möglich stattfinden, auch wenn es sich hierbei
nicht um einen Sanierungsbeitrag handelt. Vielmehr sollen
damit in Zukunft solche Situationen verhindert werden, wie
wir sie heute haben. Wenn man das noch ein Jahr eher voll-
ziehen kann, so unterstützen wir dies. Die FDP wird also
auch diesem Antrag zustimmen.

%HUQKDUG� 3XOYHU, Bern (GFL), Präsident der Kommission.
Der Antrag SP will die Sanierungsbeiträge gegenüber dem
Entwurf der Kommission verkleinern. Das ist natürlich
wünschbar. Wir wissen, dass es eine Zumutung ist, Sanie-
rungsbeiträge zu erheben. Es ist überhaupt eine Zumutung,
diese Kasse sanieren zu müssen. Das Problem ist nur, wir
müssen das tun. Wir müssen pro Jahr einen gewissen Be-
trag, die so genannte Annuität erreichen, damit wir auf Sanie-
rungskurs kommen. Wenn man den Beitrag gegenüber dem
Vorschlag der Kommission reduziert, fehlen über 10 Mio.
Franken pro Jahr. So kommen wir nicht mehr auf einen Sa-
nierungskurs, mit dem wir wenigstens die Anlagerendite auf
dem fehlenden Deckungskapital erreichen. Wir müssen min-
destens 40 Mio. Franken Sanierungsbeiträge pro Jahr haben,
damit sich die Lücke zu schliessen beginnt. Der Fehlbetrag
umfasst nämlich 1 Mrd. Franken, und darauf müssten eigent-
lich 4 Prozent Zinsen sein. Daher müssen wir mindestens 40
Mio. Franken haben. Mit dem Antrag der SP kommen wir
unter 40 Mio. Franken. Damit verkleinert sich die Deckungs-
lücke nicht mehr, sondern wird sich eher vergrössern. Des-
halb ist das, was die Kommission Ihnen vorschlägt, eigentlich
ein austariertes Minimum, das im Moment – im gesamten
Kontext – zumutbar ist.
Ich erinnere Sie auch daran, dass die Kommission von An-
fang an gesagt hat, sie wolle nicht auf die von der Regierung
vorgeschlagenen 12,15 Prozent für Arbeitnehmende gehen.
Wir verlangen vielmehr inklusive Sanierungsbeiträge 11,15
Prozent. Gegenüber dem, was die Regierung als Strategie
vorgeschlagen hat, haben wir die Versicherten um 1 Prozent
geschont. Auch den Staat haben wir geschont. Aber wir kön-
nen und dürfen nicht unter die von der Kommission vorge-
schlagenen Beiträge gehen.
Beim Antrag der GFL zu Ziffer 3 geht es darum, dass die
Rentnerinnen und Rentner zur Sanierung beitragen sollen.
Artikel 42 Absatz 3 des Gesetzes ermöglicht dies ohnehin.
Die Verwaltungskommission kann darüber entscheiden.
Wenn wir hier eine Planungserklärung abgeben, so ist dies
eine Empfehlung. Die Verwaltungskommission ist damit
rechtlich nicht verpflichtet, dies zu tun. Politisch hat sie jedoch
klar den Auftrag dazu.
In der Kommission haben wir diese Frage ausführlich disku-
tiert. Wir haben nicht darüber abgestimmt, waren aber einhel-
lig für den Einbezug der Rentnerinnen und Rentner. Es geht
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hier sozusagen auch um Psychologie. Nicht nur die Aktiven
sollen die ganze Sanierungslast tragen, sondern auch dieje-
nigen, welche heute Leistungen beziehen, die sie mit ihren
Beiträgen nicht vollumfänglich finanziert haben. Das BVG
erlaubt dies aber nur in sehr beschränktem Umfang. Verlangt
werden kann nur, was in den letzten Jahren an Teuerung und
was überreglementarisch an besonderen Leistungen gewährt
wurde. Wie dargelegt, könnten demnach nächstes Jahr 2,7
Mio. Franken als Sanierungsbeiträge verlangt werden. Dieser
Betrag geht jährlich um 100 000 Franken zurück, weil die
Leute ja auch sterben.
Die Frage ist, ob diese 2,7 Mio. Franken etwas bringen. Viel-
leicht bringt es seitens der Rentnerinnen und Rentner relativ
viel Widerstand. Die Kommission hat jedoch von Rentnerin-
nen und Rentnern auch Signale erhalten, wonach sie selbst-
verständlich bereit seien, ebenfalls ihren Beitrag zu leisten.
Die Kommission hat dies im Rahmen der Planungserklärung
nicht weiterverfolgt, weil die Verwaltungskommission das
ohnehin tun kann. Ich kann Ihnen keine Empfehlung im Na-
men der Kommission abgeben, die Kommission ist aber mit
der Stossrichtung einverstanden.
Zum Antrag GFL zu Ziffer 4: Es wurde auch in der Kommissi-
on ein Antrag gestellt, wonach das Beitragsprimat noch ra-
scher eingeführt und die Vorlage dem Grossen Rat bereits im
Jahr 2007 unterbreitet werden sollte. Die Regierung sagte
daraufhin, sie benötige nächstes Jahr bereits Zeit, um die
Sanierungsmassnahmen umzusetzen. Für eine sorgfältig
erarbeitete Gesetzgebung wäre daher das Jahr 2008 sinn-
voller. Man muss schliesslich auch die BPK einbeziehen. Es
wird ja nicht nur die BLVK betroffen sein. Ich glaube, beide
Zeitpunkte wären machbar. Aber wir müssen darauf hören,
was die Regierung zu diesem Antrag sagt. In der Kommission
haben wir uns überzeugen lassen, dass 2007 wahrscheinlich
etwas zu früh ist.

7KRPDV .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Frau Wälti, Frau
Hänni und Herr Blaser verzichten auf eine weitere Wortmel-
dung.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Bevor ich zu den einzelnen Planungserklärungen komme,
möchte ich Ihnen noch eine Information geben, die ich an-
lässlich der ersten Lesung versprochen habe. Sie betrifft die
Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall.
Das geltende Personalrecht gewährt bei Krankheit oder Un-
fall einen Anspruch auf Lohnfortzahlung von bis zu einem
Jahr. Durch die Neudefinition der Invalidität kann es gesche-
hen, dass die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers ausläuft,
bevor feststeht, ob ein Anspruch auf eine IV-Rente besteht.
Der Regierungsrat hat nach der Diskussion verschiedener
Varianten – beispielsweise auch einer Versicherungslösung –
entschieden, den Schutz der Versicherten in einer derart
schwierigen Situation zu verbessern. Wir sind nicht in der
Lage, die Lohnfortzahlung zu 100 Prozent auf zwei Jahre
hinaus zuzusichern. Das hätte Folgekosten von 12 Mio.
Franken pro Jahr zur Folge. Der Regierungsrat stellt in Aus-
sicht, dass die Lohnfortzahlung auf zwei Jahre verlängert
werden soll, im zweiten Jahr würden aber nur noch 80 Pro-
zent des letzten AVH-pflichtigen Lohns ausgerichtet. Diese
Lösung würde den Kanton bei der Änderung des IV-Begriffs
in beiden Kassen gut 5 Mio. Franken kosten. Die Anpassung
bedarf einer Änderung der Personalverordnung und liegt
damit in der Kompetenz des Regierungsrats.
Zur Planungserklärung von Herrn Blaser. Ich habe gestern
gesagt, der Regierungsrat unterstütze die Kommissionsvari-
ante. Damit ist auch gesagt, dass der Antrag von Herrn Bla-
ser abgelehnt wird. Dieser Antrag hätte zur Folge, dass für

die Sanierung der Kasse jährlich fast 2,2 Prozent weniger zur
Verfügung stünden. Das sind fast 20 Mio. Franken. Von einer
eigentlichen Sanierung könnten wir in diesem Fall kaum mehr
sprechen. Damit würde genau das erreicht, was weder der
Grosse Rat noch die Regierung wollen, nämlich faktisch eine
unbefristete Staatsgarantie.
Dem Antrag der GFL zu Ziffer 3 gegenüber ist der Regie-
rungsrat offen, und er ist in diesem Zusammenhang froh um
Signale aus dem Grossen Rat. Freilich geht es «nur» um 2,7
Mio. Franken pro Jahr, und dies abnehmend. Wenn man die
Beiträge bei denjenigen Leuten holt, die bereits Renten be-
ziehen, würde das sicher einen gewissen Unmut verursa-
chen. Anderseits darf man nicht vergessen, dass die Solida-
rität der jüngeren Leute, die in dieser Kasse versichert sind,
sehr stark beansprucht wird. Möglicherweise könnte es daher
psychologisch ein ausserordentlich wichtiges Signal sein,
wenn man zeigt, dass alle zur Sanierung beitragen müssen.
Zur Frage nach dem Zeitpunkt für den Primatwechsel. Der
Regierungsrat hat in seinem Bericht über die Sanierung der
BLVK festgehalten, dass er einen Primatwechsel anstrebt.
Bei einem solchen Projekt handelt es sich um eine ausseror-
dentlich komplexe Angelegenheit, die Zeit braucht. Wie richtig
gesagt wurde, kann die Frage nicht isoliert für die BLVK,
sondern muss für beide Kassen gemeinsam angegangen
werden. Die Projektorganisation steht bereits in Vorbereitung.
Wir werden die entsprechenden Arbeiten zu Beginn des
nächsten Jahres aufnehmen. Wenn wir dafür einen Grobzeit-
plan erstellen, ist die Vorgabe der grossrätlichen Kommission
– das Jahr 2008 – realistisch, während eine Vorgabe 2007
möglicherweise nicht eingehalten werden könnte. Ich bitte Sie
deshalb, dem Antrag der grossrätlichen Kommission zu fol-
gen.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

3UlVLGHQW. Wir befinden ziffernweise über die Planungserklä-
rungen.

$EVWLPPXQJ��EHU�=LIIHU��
Für die Planungserklärung Kommission 142 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen

5 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Bei Ziffer 2 wird es etwas komplizierter. Als erstes
stelle ich die Planungserklärung der Kommission derjenigen
der SP gegenüber. Danach stimmen wir über den Antrag
GFL (Wälti-Schlegel) ab und im Anschluss daran über die
bereinigte Fassung der Ziffer 2.

$EVWLPPXQJ��EHU�=LIIHU��
Für die Planungserklärung Kommission 108 Stimmen
Für die Planungserklärung SP 51 Stimmen

3 Enthaltungen

Für die Planungserklärung GFL 116 Stimmen
Dagegen 31 Stimmen

15 Enthaltungen

Für die modifizierte Planungserklärung
Kommission 139 Stimmen
Dagegen 12 Stimmen

14 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Als nächstes stimmen wir über Ziffer 3 der Pla-
nungserklärung Kommission ab.
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$EVWLPPXQJ��EHU�=LIIHU��
Für die Planungserklärung Kommission 165 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

5 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Wir kommen zu Ziffer 4. Hier stelle ich zuerst die
Planungserklärung Kommission derjenigen der GFL von Frau
Hänni gegenüber. Anschliessend befinden wir über Annahme
der obsiegenden Planungserklärung.

$EVWLPPXQJ��EHU�=LIIHU��
Für die Planungserklärung Kommission 117 Stimmen
Für die Planungserklärung GFL 53 Stimmen

2 Enthaltungen

Für die Planungserklärung Kommission Ziffer 4 138 Stimmen
Dagegen 24 Stimmen

14 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Damit hat der Grosse Rat den Bericht mit den
jetzt bereinigten Planungserklärungen zur Kenntnis genom-
men. Ich ergreife die Gelegenheit, dem Präsidenten der
Kommission, Bernhard Pulver, der gesamten Kommission,
aber auch der Verwaltung und dem Regierungsrat für die
ausgezeichnete Arbeit zu danken. �%HLIDOO�

*HVHW]� EHWUHIIHQG� GLH� (LQI�KUXQJ� GHV� VFKZHL]HULVFKHQ
=LYLOJHVHW]EXFKHV��(*�=*%���bQGHUXQJ�
Beilage Nr. 50

(LQWUHWHQVIUDJH

0DUF�5HQJJOL, Bienne (PRD), président der la Commission
de justice. Il s'est avéré que le système actuel de publication
lors de l'acquisition d'immeubles n'est pas efficace, car pour
avoir une information dans un cas concret on est obligé de
consulter la totalité des publications qui paraissent durant une
période définie. Comme il est possible d'avoir des informa-
tions précises au sujet de mutations d'immeubles directement
auprès du Registre foncier et que l'article 970a CCS qui pré-
voit la publication des acquisitions de propriétés immobilières
a été abrogé, il est proposé d'abroger également l'article 129
LiCCS qui prévoyait cette publication sur le plan cantonal.
Nous avons traité cette affaire à la Commission de justice et
vous recommandons à l'unanimité d'accepter cette abroga-
tion de l'article 129 LiCCS, donc la suppression du devoir de
publication, et de renoncer également à une seconde lecture
de ce projet de loi. Cette suppression du devoir de publication
nous permettra d'économiser environ 450 000 à 500 000
francs par an.

(LQWUHWHQ�ZLUG�VWLOOVFKZHLJHQG�EHVFKORVVHQ�

3UlVLGHQW. Es wurde beantragt, nur eine Lesung durchzufüh-
ren. Wird dies aus dem Rat bestritten? – Das ist nicht der
Fall.

'HWDLOEHUDWXQJ

I. und II.
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme der Gesetzesänderung
in erster und einziger Lesung 112 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

*HVHW]��EHU�GDV�6WUDIYHUIDKUHQ��6WU9���bQGHUXQJ�
Beilage Nr. 51

(LQWUHWHQVIUDJH

0DUF�5HQJJOL, Bienne (PRD), président de la Commission de
justice. En décembre 2000, le Conseil national et le Conseil
des Etats ont accepté la nouvelle partie générale du Code
pénal. Ceci a pour conséquence que les cantons doivent
adapter leur législation au nouveau droit pénal.
Les modifications qui concernent un grand nombre de textes
législatifs concernent notamment les points suivants. Premiè-
rement, les nouvelles sanctions qui seront prononcées par
les juges d'instruction, les juges uniques, les tribunaux d'ar-
rondissement et les juges du Tribunal pénal économique.
Deuxièmement, la nouvelle réglementation du travail d'intérêt
général dans la procédure du mandat de répression. Troisiè-
mement, la nouvelle réglementation de la procédure de révo-
cation, dans laquelle il est décidé si une peine avec sursis
doit être exécutée en cas de récidive. Auparavant, cette pro-
cédure était strictement séparée de la procédure principale et
aujourd'hui une solution plus flexible s'impose. Quatrième-
ment, en renforcement du devoir d'informer les tribunaux au
sujet de personnes qui sont déjà en prison, afin de garantir
que des personnes libérées par un jugement puissent immé-
diatement être relaxées – ceci n'a pas toujours été le cas.
Cinquièmement, une amélioration du droit cantonal de la
police par la suppression de dispositions légales dépassées.
Sixièmement, le règlement de la compétence pour des pro-
cédures relatives au cautionnement préventif et la confisca-
tion. Septièmement, l'adaptation des peines à celles prévues
par le droit fédéral. Les modifications proposées concernent
plutôt la procédure et n'ont que des répercussions minimes
pour le citoyen. Uniquement les adaptations des peines au
droit fédéral ont des conséquences directes pour les ci-
toyens. Les arrêts ne sont plus prévus par le droit fédéral. Où
le droit cantonal prévoyait des arrêts ou une amende d'un
montant indéfini, soit jusqu'à 5000 francs au maximum, une
amende jusqu'à un montant maximum de 10 000 francs sera
prévue. Où le droit pénal prévoyait une peine plus légère, soit
des arrêts jusqu'à une durée maximale de 8 jours et une
amende d'un montant maximal de 100 francs, une amende
de 1000 francs est prévue comme solution de compromis.
Mis à part les points susmentionnés, diverses adaptations
mineures à la partie générale du Code pénal suisse ou à
d'autres modifications du droit fédéral sont faites. Par rapport
à la proposition du Conseil-exécutif, la Commission de jus-
tice, avec accord du Conseil-exécutif, a prévu une modifica-
tion de l'article 89 de la loi du 25 juin 2003 sur l'exécution des
peines et mesures. Il est proposé que cet article ait la teneur
suivante: "Pendant la durée de la détention provisoire, les
frais d'exécution extraordinaires sont portés à la compensa-
tion des charges de l'aide sociale. Le canton en assume le
financement préalable. La collectivité publique chargée de
l'aide sociale examine les prétentions en remboursement qui
pourront être exigées de tiers conformément à la loi sur l'aide
sociale et procède à l'encaissement. Cette modification don-
nerait la possibilité à la JCE de demander le remboursement
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des frais qu'elle a financés mais qui sont à la charge de la
caisse-maladie. Cette demande de remboursement auprès
des caisses-maladie existe à ce jour uniquement dans le
cadre de la détention de personnes qui purgent leur peine,
mais pas encore pendant la durée de la détention provisoire.
Pour éviter que le canton de Berne perde de l'argent, parce
que la loi ne lui permet pas de demander le remboursement
de frais qu'il a avancés aux caisses-maladie, je vous de-
mande premièrement d'accepter cette modification de procé-
dure pénale, conformément à la proposition commune du
Conseil-exécutif et de la Commission de justice, et deuxiè-
mement aussi de renoncer à la seconde lecture de cette loi.
La Commission de justice a approuvé cette affaire à l'unani-
mité.

3UlVLGHQW. Mir liegen keine Wortmeldungen aus dem Rat vor.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Am 13. Dezember 2002 haben die eidgenössischen Räte
einen neuen allgemeinen Teil des Schweizerischen Strafge-
setzbuches beschlossen, was Änderungen in der kantonalen
Gesetzgebung zur Folge hatte. Mit der vorliegenden Ände-
rungsvorlage werden 36 Gesetze und 6 Dekrete geändert.
Der Regierungsrat wird seinerseits noch 13 Verordnungen
anpassen müssen. Wann das revidierte Strafgesetzbuch in
Kraft tritt, wurde vom Bund noch nicht festgelegt. Derzeit geht
man davon aus, dies werde per 1. Januar 2006 der Fall sein.
Das ist allerdings noch von der Umsetzung der durch das
Volk angenommenen Verwahrungsinitiative abhängig. Die
Ausführungsbestimmungen dazu waren bis letzte Woche
unter anderem auch bei den Kantonen in einer Vernehmlas-
sung. In dieser Situation müssen wir davon ausgehen, dass
ein Inkrafttreten per 1. Januar 2006 noch immer möglich ist.
Wir werden dazu bereit sein. Die Schwerpunkte der Ände-
rungen liegen im Strafverfahren, im Gerichtsorganisationsge-
setz und im Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch. Ich
möchte nur einige wenige wichtige Punkte erwähnen.
Erstens werden neue Sanktionen eingeführt, nämlich Geld-
strafen bemessen nach Tagessätzen als Ersatz für kurze
Freiheitsstrafen. Zweitens wird die gemeinnützige Arbeit neu
geregelt. Die Untersuchungsbehörden können die angeschul-
digte Person mit deren Zustimmung im Strafmandatsverfahren
statt auf Bussen oder Geldstrafen auf gemeinnützige Arbeit bis
120 Stunden erkennen. Drittens wird das Widerrufsverfahren
neu geregelt. Bisher hat der Kanton strikt zwischen Haupt-
und Widerrufsverfahren getrennt. Dies wird jetzt gelockert.
Die Gerichte können künftig frei entscheiden, ob sie Haupt-
und Widerrufsverfahren gemeinsam führen wollen. Viertens
wird die Meldepflicht der Gerichte von Urteilen über Perso-
nen, die bereits im Gefängnis einsitzen, verschärft. Fünftens
wird das kantonale Strafrecht durch Streichung überholter
Tatbestände gestrafft. Sechstens schliesslich erfolgt eine
Anpassung der Strafandrohung im gesamten kantonalen
Strafrecht überall dort, wo bisher Haft oder Busse vorgese-
hen war.
Die konkrete Umsetzung wurde Ihnen bereits vom Präsiden-
ten der Justizkommission dargelegt. Grundsätzlich haben die
vorliegende Änderung mehrheitlich Auswirkungen auf die
Gerichtsbehörden. Nur im Bereich der Strafandrohung sind
die Bürgerinnen und Bürger direkt betroffen. Abschliessend
ist festzuhalten, dass die Vorlage des Bundes zur lebenslan-
gen Verwahrung keine weiteren Anpassungen des kantona-
len Rechts notwendig machen sollte. Ich bitte den Grossen
Rat, auf die Vorlage einzutreten.

(LQWUHWHQ�ZLUG�VWLOOVFKZHLJHQG�EHVFKORVVHQ�

3UlVLGHQW. Hier wird ebenfalls beantragt, nur eine Lesung
durchzuführen. Wird dies aus dem Rat bestritten? – Das ist
nicht der Fall.

'HWDLOEHUDWXQJ

I. – IV.
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen

6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme der Gesetzesänderung
in erster und einziger Lesung 119 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

'HNUHW�EHWUHIIHQG�GLH�*HE�KUHQ�LQ�6WUDIVDFKHQ��*HE'6WU�
�bQGHUXQJ�
Beilage Nr. 52

(LQWUHWHQVIUDJH

0DUF�5HQJJOL, Bienne (PRD), président de la Commission de
justice. Le présent projet de décret permet de modifier la
réglementation des compétences concernant les remises de
frais judiciaires dans les domaines du droit civil, du droit pé-
nal et du droit administratif. En bref, les modifications sui-
vantes sont proposées. Premièrement, dans l'article 7, il est
stipulé qu'une renonciation à la perception d'un émolument
ne se justifie que s'il y a une détérioration notable de fortune
non imputable au condamné depuis le prononcé du juge-
ment. Deuxièmement, une modification du décret en 2003 a
transféré la compétence de statuer sur les demandes de
remises de la JCE aux tribunaux. La pratique a cependant
montré que les tribunaux n'étaient pas mieux placés que
l'administration pour déterminer les conditions de fortune des
requérants. Le tribunal doit souvent procéder à des éclaircis-
sements onéreux, surtout si les conditions de fortune des
requérants se sont considérablement modifiées depuis le
jugement. Après les expériences faites, il apparaît judicieux
d'attribuer à nouveau la compétence de statuer sur les de-
mandes de remises à la JCE. Les autres modifications de ce
décret concernent des adaptations à la révision du Code
pénal et aux modifications de la législation cantonale que
cette révision implique.
Au nom de la Commission de justice, qui a approuvé cette
affaire à l'unanimité, je vous prie de bien vouloir approuver ce
projet de décret fixant les émoluments en matière pénale.

(LQWUHWHQ�ZLUG�VWLOOVFKZHLJHQG�EHVFKORVVHQ�

'HWDLOEHUDWXQJ

I. – III.
Angenommen

Titel und Ingress
Angenommen

Kein Rückkommen
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6FKOXVVDEVWLPPXQJ
Für Annahme der Dekretsänderung 105 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

0 Enthaltungen

)ULVWYHUOlQJHUXQJ� I�U� GHQ� 9ROO]XJ� �EHUZLHVHQHU� 0RWLR�
QHQ�XQG�3RVWXODWH��-XVWL]���*HPHLQGH��XQG�.LUFKHQGLUHN�
WLRQ�
Der Grosse Rat stimmt folgenden Fristverlängerungen um
zwei Jahre zu:

– Motion 150/01 Bernasconi, Worb (SP). Grundlagen für die
Raumplanung auf Internet.
– Motion 151/01 Bernasconi, Worb (SP). Schaffung der Vor-
aussetzungen zur Bildung von Agglomerationsstrukturen im
Kanton Bern

107/04
0RWLRQ�&RQWLQL��%LHQQH� �$9H6��±�$PpOLRUHU� OD�SURWHFWLRQ
GHV�ORFDWDLUHV�HQ�FDV�GH�SpQXULH�GH�ORJHPHQWV
7H[WH�GH�OD�PRWLRQ�GX����DYULO�����

Le Conseil-exécutif est chargé de préparer une modification
de la législation cantonale afin que l’usage de la formule
officielle soit rendu obligatoire, en cas de pénurie de loge-
ments, pour la conclusion de tout nouveau contrat de bail.
Développement
Comme le relève l’Office fédéral de la statistique dans un
communiqué du 29 septembre 2003, la pénurie s’installe sur
le marché du logement. Le nombre de logements vacants n’a
en effet cessé de diminuer et la baisse s’est nettement ac-
centuée ces dernières années.
A l’intérieur du canton de Berne, il existe des différences
considérables. Si la région biennoise est actuellement épar-
gnée par une telle pénurie, il n’en va pas de même dans le
reste du canton. Ainsi, au 1er juin 2003, l’agglomération ber-
noise présentait un taux de logements vacants de 0,51 pour
cent seulement (0,43 pour cent dans la région
d’aménagement Berne). Ce taux était également inférieur à 1
pour cent (et inférieur à la moyenne suisse déjà basse de
0,91 pour cent) dans les agglomérations de Berthoud, Inter-
laken, Thoune et Lyss. Or, en cas de baisse de l’offre, les
loyers ont tendance à prendre l’ascenseur, ce qui pénalise
particulièrement les personnes et familles à bas revenus.
Le législateur fédéral a prévu des mesures en cas de pénurie
de logements, mesures qu’il incombe cependant aux cantons
de mettre en oeuvre. Ainsi, l’article 270, alinéa 2 CO prévoit
qu’en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent
rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage
de la formule officielle mentionnée à l’article 269d pour la
conclusion de tout nouveau bail.
Une telle formule officielle présente l’avantage pour le loca-
taire, en cas de conclusion d’un nouveau contrat, de connaî-
tre le loyer payé par le locataire précédent et, au besoin, de
contester l’augmentation de loyer réalisée à l’occasion du
changement de locataire, étant précisé que le bailleur reste
en droit d’augmenter le loyer si ce dernier n’est pas abusif.
Une telle formule vise ainsi à éviter que certains bailleurs
profitent de la pénurie pour augmenter le loyer de manière
non justifiée et dans l’unique but de se procurer un rende-
ment excessif.
Le canton de Neuchâtel connaît par exemple une disposition
dans sa loi introductive prévoyant que:

«Dans les communes qui connaissent la pénurie de loge-
ments, selon la liste établie par le Conseil d'Etat, l'usage de la
formule officielle mentionnée à l'article 269d du code des
obligations est obligatoire pour la conclusion de tout nouveau
bail d'habitation. La formule doit parvenir au locataire au plus
tard à réception de la chose louée. Si elle lui parvient plus
tard, le délai prévu par l'article 270 du code des obligations
pour contester le montant du loyer initial ne commence à
courir que le jour où elle lui est effectivement remise�»
Une telle législation pourrait servir de modèle à la nouvelle
législation à introduire dans le canton de Berne.
(Cosignataires: 4)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����MXLQ�����

Selon le Tribunal fédéral, les cantons sont libres de fixer eux-
mêmes les critères permettant de déterminer si l'on est en
présence d'une pénurie de logements au sens de l'article
270, alinéa 2 CO. Il leur est loisible, en particulier, d'adopter
une définition plus restrictive que la Confédération. Ce même
article du droit fédéral ne les oblige pas dans tous les cas à
rendre obligatoire l'usage de la formule officielle mentionnée
à l'article 269d CO. Au contraire, le Code des obligations
mentionne une réserve en faveur des cantons (cf. à ce sujet
ATF 124 I 129 s.). C'est en Suisse romande surtout que cer-
tains cantons ont généralisé l'obligation définie à l'article 270,
alinéa 2 CO (cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg),
tandis qu'en Suisse alémanique, rares sont ceux qui l'ont
mise en œuvre (par exemple: Zoug, Bâle-Ville).
Dans la pratique, le constat de pénurie se fonde sur le taux
de logements vacants publié par l'Office fédéral du logement,
soit la part des logements vacants par rapport au nombre
total des logements. Selon le dernier relevé effectué au jour
déterminant du 1er juin 2003, le canton de Berne enregistre
un taux moyen de logements vacants de 1,08 pour cent. Ce
chiffre est supérieur à la limite que le canton de Zurich a fixée
pour définir la situation de pénurie (taux inférieur à 1%). Si
l'on prend pour référence la limite adoptée par le canton de
Zurich, les villes de Bienne et d'Interlaken que cite le motion-
naire ne sont pas touchées par une pénurie de logements,
puisque le taux de logements vacants était de 2,21 pour cent
à Bienne et de 1,32 pour cent à Interlaken. Ces valeurs indi-
quent que le marché du logement fonctionne de façon satis-
faisante. Par contre, dans les villes de Berne et de Thoune, le
taux de logement vacants est si bas que l'on doit effective-
ment parler d'une pénurie (Berne: 0,3%, Thoune: 0,24%).
Toutefois, le phénomène n'est pas surprenant, puisque la
pénurie est chronique dans les régions à forte densité de
population du fait de l'importante demande en terrains qui les
caractérise. A titre de comparaison, on peut mentionner le
cas de la ville de Zurich, qui enregistrait au 1er juin 2003 un
taux de logement vacants de 0,08 pour cent. Le canton de
Zurich n'en a pas moins supprimé l'usage obligatoire de la
formule officielle. Plusieurs communes de l'agglomération
bernoise ont des taux de logements vacants relativement
élevés (Bolligen: 2,56%, Kirchlindach:1,02%); quant aux
communes de Kehrsatz (0,91%), de Belp (0,81%) et de Ve-
chigen (0,86%), elles sont tout juste au-dessous de la limite
critique de 1 pour cent. Dans les abords immédiats de la ville
de Thoune, on enregistre à Uetendorf et à Steffisbourg des
taux de 2,5 pour cent et de 2,18 pour cent respectivement.
On constate donc la présence de communes épargnées par
la pénurie de logements à proximité immédiate des princi-
paux centres.
A la lumière de ces faits, le Conseil-exécutif est d'avis qu'il n'y
a pas lieu dans l'immédiat de rendre obligatoire l'usage de la
formule officielle. Une telle mesure constituerait une nouvelle
contrainte formelle dont il n'est pas sûr qu'elle aurait des
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effets bénéfiques sur le marché du logement. L'usage obli-
gatoire de la formule officielle ne garantirait pas non plus une
protection générale des familles à faible revenu. Par ailleurs,
l'article 270, alinéa 2 CO ne peut empêcher que des loge-
ments aux loyers très élevés soient offerts sur le marché – en
particulier dans les régions à forte densité de population.
L'usage obligatoire de la formule officielle ralentirait peut-être
l’augmentation des loyers, mais ne permettrait pas de l'en-
rayer. Le bailleur est en effet en droit d'augmenter le loyer à
chaque changement de locataire, pour autant qu'il respecte
les limites du prix du marché.
Il convient de souligner en outre que le canton devrait, pour
tous les bailleurs et pour tout nouveau bail, approuver les
formules remplies selon l'article 270, alinéa 2 CO si leur
usage était rendu obligatoire. Une telle contrainte occasion-
nerait un surcroît de travail considérable qui ne pourrait être
maîtrisé qu'au prix d'un accroissement des ressources hu-
maines. Vu la situation difficile des finances cantonales, le
Conseil-exécutif considère qu'une telle augmentation de
l'effectif du personnel et le surplus de charges qui s'ensuivrait
ne seraient pas opportuns.
Proposition: rejet de la motion

)UDQoRLV� &RQWLQL, Bienne (AVeS). Ma motion vise donc à
améliorer la protection des locataires en cas de pénurie de
logements. Vous le savez tous, le marché du logement est un
marché particulier: personne, à part une minorité de proprié-
taires fonciers, ne peut renoncer à chercher un logement.
C'est de plus un marché qui fonctionne de manière irrégu-
lière, avec des périodes de forte hausse de prix, de spécula-
tion, et des périodes de pénurie de logements.
Les logements bon marché sont rares, et leur pénurie cau-
sent des problèmes particuliers aux personnes de condition
modeste, aux familles qui doivent consacrer une part trop
importante de leur revenu pour se loger. Les Suisses sont
d'ailleurs en Europe ceux qui consacrent en proportion la plus
grande partie de leur revenu à couvrir leur besoin en matière
de logement. C'est en raison de ces dysfonctionnements du
marché que depuis des décennies l'Etat a dû intervenir pour
tenter de réguler ce marché. L'article 40 de la Constitution
bernoise prévoit d'ailleurs que le canton et les communes
prennent des mesures afin de conserver des logements à
loyer modéré et afin d'améliorer les conditions de logement
insuffisantes.
La Constitution fédérale exige également que l'Etat s'engage
à ce que toute personne en quête d'un logement puisse trou-
ver pour elle et sa famille un logement approprié, à des
conditions supportables. Actuellement, ce mandat constitu-
tionnel n'est manifestement pas rempli, car il existe dans
notre canton des régions où règne une forte pénurie. C'est le
cas principalement de la région bernoise et de celle de
Thoune, ainsi que le Conseil-exécutif le reconnaît dans sa
réponse. Cette tendance est malheureusement durable,
puisqu'un taux de logements vacants moyen de l'ordre de 1
pour cent existe dans le canton depuis plusieurs années et
que les régions de Thoune et de Berne présentent même des
taux de logements vacants de moins de 0,5 pour cent.
�/
RUDWHXU�GHPDQGH�XQH�SOXV�JUDQGH�DWWHQWLRQ�GDQV�OD�VDOOH��
Il n'est dès lors pas étonnant, dans ces conditions, que les
loyers continuent d'augmenter, malgré les taux hypothécaires
bas et stables et une inflation faible. L'Etat a les moyens
d'agir pour lutter contre cette pénurie, il existe des aides
cantonales à la construction, mais celles-ci sont malheureu-
sement limitées au vu des économies réalisées dans les
programmes sociaux.
La majorité du Grand Conseil a par ailleurs rejeté par le pas-
sé des motions demandant la mise sur pied d'une stratégie
de politique du logement. Enfin, le canton ne connaît pas une

politique active en matière foncière ou de soutien aux coopé-
ratives sociales du logement, comme cela se pratique dans
certaines communes, notamment à Bienne, où la part de
marché de ces logements coopératifs atteint près de 20 pour
cent, ce qui explique pourquoi l'agglomération biennoise
connaît une situation plus détendue sur le marché du loge-
ment.
Dans ce contexte, ma motion propose un moyen simple et
n'impliquant aucun frais à l'Etat, mais influençant uniquement
les relations entre bailleurs et locataires, un moyen permet-
tant de freiner la tendance à la hausse des loyers. Il ne s'agit
pas là d'un outil permettant de lutter absolument contre les
mouvements spéculatifs, mais au moins, comme le reconnaît
le Conseil-exécutif dans sa réponse, de freiner la tendance à
la hausse qui s'exprime lorsque le marché du logement ne
fonctionne plus. Dans ce cas, il existe en effet une partie des
bailleurs qui profite de la situation pour augmenter les loyers
de manière indue. �/
RUDWHXU� GpSORUH� OH� PDQTXH� G
DWWHQWLRQ
DFFRUGp� DX[� LQWHUYHQDQWV� URPDQGV�� La solution proposée,
pratiquée dans de nombreux cantons romands, consiste à
introduire dans les communes connaissant une pénurie
l'usage de la formule officielle en cas de changement de
locataire. Vous connaissez tous la formule officielle qui doit
être utilisée en cours de bail lors de toute hausse de loyer. Il
s'agirait ainsi, si ma motion était acceptée, de décréter obli-
gatoire l'usage d'une formule analogue, également en cas de
conclusion d'un nouveau contrat, de telle sorte que le loca-
taire puisse connaître le loyer payé par le locataire précédent
et soit en mesure, si la hausse lui paraît abusive, de saisir
l'Office des locations pour la contester. Il s'agit d'une mesure
de transparence du marché, dont les bailleurs honnêtes n'ont
pas grand chose à craindre, puisque le bailleur qui a un bon
motif d'augmenter le loyer pourra toujours le faire. Cette me-
sure pénaliserait par contre ceux qui profitent de la pénurie
pour augmenter les loyers de manière abusive.
Le Conseil-exécutif rejette cette motion en prétendant que
son effet serait faible et qu'elle entraînerait un surplus de
travail administratif. Il est clair que cette mesure ne permet
pas à elle seule d'empêcher toute hausse de loyer, mais elle
vise au moins à la freiner. Cette mesure a fait ses preuves
dans les cantons qui la connaissent, elle rétablit aussi une
certaine égalité entre les bailleurs qui appliquent les règles du
droit de manière correcte et les spéculateurs, puisqu'elle
frapperait principalement les seconds en permettant aux
locataires de s'opposer aux hausses abusives.
Quant au surplus de travail administratif invoqué, la réponse
du Conseil-exécutif est sur ce point quelque peu incorrecte
lorsqu'elle laisse entendre qu'en cas d'acceptation de ma
motion il conviendrait que le canton approuve l'ensemble des
formules employées. Il ne s'agit en aucun cas pour le canton
de devoir contrôler toutes les formules adressées à chaque
locataire individuellement, mais uniquement de mettre à dis-
position des bailleurs une seule formule officielle standard
contenant les indications légales en la matière, comme cela
se fait déjà pour les formules officielles en cas de hausse de
loyer, de sorte que le surcroît de travail administratif serait
dérisoire. Je vous remercie dès lors de bien vouloir soutenir
cette motion.

+DQV� (WWHU, Zollikofen (SVP). Die Motion Contini will bei
Wohnungsmangel einen besseren Mieterschutz erreichen,
indem neue Mietverträge nur mit einem amtlichen Formular
abgeschlossen werden können, auf dem der alte Mietzins der
Vormieter ersichtlich ist. Der neue Mieter könnte damit einen
eventuell erhöhten Mietzins besser anfechten. Dazu ist Fol-
gendes festzuhalten: Das Bundesamt für Wohnungswesen
stellt die so genannte Leerwohnungsquote zur Verfügung.
Darin wird der Anteil von Leerwohnungen am gesamten
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Wohnungsbestand in Prozenten aufgezeigt. Die absolute
Anzahl leer stehender Wohnungen am Stichtag, dem 1. Juni
2004 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 541 Wohneinheiten
auf 33 600 erhöht. Das sind 1,6 Prozent. Die meisten Leer-
wohnungen verzeichnet der Kanton Bern mit 4852 Wohnein-
heiten. Von einer Wohnungsnot kann gemäss diesen Zahlen
nicht gesprochen werden. Es ist bekannt, dass in Zentren wie
der Stadt Bern, der Stadt Thun und so weiter eine starke
Nachfrage herrscht und zeitweise auch Engpässe bestehen
können. In der näheren Umgebung von Ballungszentren sind
hingegen genügend freie Wohnungen vorhanden. Der Kanton
Zürich hat seinerzeit zur Annahme einer Wohnungsnot eine
Quote unter 1 Prozent festgelegt. Die Stadt Zürich wies bei-
spielsweise per 1. Juni 2003 eine Leerwohnungsquote von
0,08 Prozent auf. Im Kanton Zürich bestand die Formular-
pflicht. Sie wurde aber trotz der erwähnten Quote aufgeho-
ben. Das Formular scheint sich in diesem Fall nicht bewährt
zu haben.
Das vom Mieterverband ergriffene Referendum hat in der
Volksabstimmung Schiffbruch erlitten. Im Übrigen sind solche
Leerwohnungszahlen mit Vorsicht zu geniessen. Es gibt
keine gesetzlichen Grundlagen, die den Vermieter verpflich-
ten, den Leerwohnungsbestand bekannt zu geben. Bund,
Kanton und Gemeinden liefern Zahlen, die das Bild verfäl-
schen, denn die günstigen, subventionierten Wohnungen sind
natürlich schnell vermietet. Daraus kann kein Wohnungs-
mangel konstruiert werden. Durch eine Formularpflicht könn-
ten einkommensschwache Familien im Übrigen nicht vor
Missbrauch geschützt werden. Zudem müsste der Kanton
solche Formulare für jede Vermieterschaft genehmigen. Das
bedingt einen erheblichen Aufwand für Kanton wie für Ei-
gentümer. Das Mietrecht ist kompliziert genug. Ein neues
Formular bringt nur mehr Personal und mehr Kosten. Auf-
grund dieser Argumente ist unsere Fraktion ganz klar dersel-
ben Meinung wie der Regierungsrat. Wir lehnen die Motion
ab.

+HLQ]� -DJJL, Thun (SP). Die SP-Fraktion unterstützt die
Motion von Herrn Contini. Wir sind eigentlich erstaunt dar-
über, dass der Regierungsrat die Motion ablehnt. Insbeson-
dere ist für uns die Begründung seiner Ablehnung nicht nach-
vollziehbar. Die Regierung sagt, es gebe ein weiteres For-
mular. Das trifft zu. Man könnte ja vielleicht anderswo ein
unnützes Formular abschaffen und dafür im Mietrecht ein
sinnvolles neu schaffen. Weiter wurde argumentiert, daraus
würden sich Mehrkosten und mehr Personalaufwand erge-
ben. Das können wir ebenfalls nicht nachvollziehen. Aufgrund
dieser Argumentation gewinnen wir fast ein wenig den Ein-
druck, man wolle den schwarzen Schafen, die es auch im
Mietwesen gibt, keinen Riegel vorschieben. Die meisten
Vermieter im Kanton Bern sind dagegen anständig. Für sie ist
es auch selbstverständlich, bei einer Vermietung dem neuen
Mieter bekannt zu geben, welchen Mietzins der Vormieter für
die Wohnung bezahlt hat. Durch diese Offenheit und Tran-
sparenz wird dann bereits auch ein ausgezeichnetes Ver-
trauensverhältnis zwischen Vermieterschaft und neuem Mie-
ter geschaffen. So sollte es eigentlich funktionieren. Es funk-
tioniert aber eben nicht überall. Um den erwähnten schwar-
zen Schafen einen Riegel vorschieben zu können, müsste
man daher die Motion Contini unterstützen.
Der Motionär verlangt diese Formularpflicht zwar nur bei
einer Wohnungsnot, wenn ein tiefer Leerwohnungsbestand
herrscht. Aus der Sicht unsere Fraktion wäre es aber klug,
wenn dies allgemein so gehalten würde und man bei sämtli-
chen Mieterwechseln den Mietzins des Vormieters mit einem
Formular klar deklarieren müsste. Vonseiten des Staats wäre
auch keine Überprüfung notwendig. Man könnte auf diesem
Formular nämlich festhalten, es sei zwingend, den Mietver-

trag oder die Daten des Vormieters beizulegen, damit der
Neumieter über die bisher herrschende Situation Kenntnis
hat. Unserer Meinung nach gibt es also kaum Aufwand.
Wie der Motionär gesagt hat, kennen wir im Kanton Bern
bereits zwei amtliche Formulare: Das eine wird für die Miet-
zinserhöhung verwendet und das andere für die Auflösung
des Mietverhältnisses. Diese Formulare müssen ebenfalls
zwingend benützt werden. Aus unserer Sicht ist die Motions-
forderung eine gute Sache. Mit dem Formular würde eine
gute, offene Situation und ein klares Verhältnis zwischen
Vermieterschaft und Neumieter schaffen. Deshalb sind wir für
die Einführung dieser Formularpflicht bei tiefem Leerwoh-
nungsstand und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

(UZLQ�6RPPHU, Melchnau (EVP). Aus unserer Sicht spricht
die bessere Transparenz der Mietzinse, die man durch dieses
Formular schaffen könnte, für das Anliegen des Motionärs.
Eventuell könnte dadurch auch ein Mietenanstieg verzögert
werden. Davon könnten Personen mit niederem Einkommen
profitieren. Die Regierung hat in ihrer Antwort den Mehrauf-
wand angeführt, der durch die Genehmigung dieser Formula-
re für den Kanton entstehen würde. Hierzu setzen wir ein
Fragezeichen. Mein Vorredner und auch der Motionär haben
dieses Argument bereits relativiert.
Gegen eine Änderung des kantonalen Gesetzes spricht für
uns eine Vergrösserung der Bürokratie. Zudem ist nicht si-
cher, ob mit diesen Formularen der gewünschte Erfolg erzielt
werden kann. Die Städte Bern und Thun haben zwar wenig
leer stehende Wohnungen, sodass man dort von Wohnungs-
not sprechen kann. Dafür gibt es in der näheren Umgebung
dieser Städte Gemeinden mit einem guten Angebot. Das
haben wir bereits gehört. Auch im ländlichen Raum, wo teil-
weise Naherholungszonen vor der Tür liegen, gibt es genü-
gend leer stehende Wohnungen, die auf Mieter warten. Zu-
dem setzen die SBB seit gestern ja 12 Prozent mehr Perso-
nenzüge ein, welche die Pendler in die Stadt transportieren
können. Solange dort die Möglichkeit zur Miete besteht, se-
hen wir keinen Bedarf, die Bürokratie weiter aufzublasen. Wir
folgen daher der Empfehlung des Regierungsrats. Unseres
Erachtens müsste aber die Möglichkeit geschaffen werden,
beispielsweise für Studentinnen und Studenten günstige
Wohnungen in den Städten bereitzustellen. Die EVP-Fraktion
lehnt die Motion ab.

&KULVWRSK�6WDOGHU, Bern (FDP). Auch die FDP-Fraktion lehnt
diesen Vorstoss ab. Sie lässt sich dabei in der Begründung
von der Antwort der Regierung, aber auch von den Ausfüh-
rungen meines Vorredners leiten. Man kann nicht von einem
akuten Wohnungsmangel sprechen. Man darf dies nämlich
nicht nur punktuell, sondern muss es regional und agglome-
rationsmässig betrachten. Aus dieser Sicht ist das Angebot
ausreichend.
Auch wenn der Motionär dies bestreitet, führt die vorgeschla-
gene neue Regulierung zu einem erhöhten Verwaltungsauf-
wand. Es handelt sich dabei nämlich nicht um ein einfaches
Mittel, wie uns der Motionär glauben machen will. Wie in
anderen Gebieten lehnen wir auch hier einen zusätzlichen
Verwaltungsaufwand strikte ab. Der Sprecher der SP hat
selbst gesagt, der grösste Teil der Vermieter sei anständig.
Auch diese Vermieter wären jedoch von einer solchen Über-
reglementierung betroffen, vor welcher ich, wie mein Vorred-
ner, warnen möchte. Ich bitte den Rat daher, die Motion ab-
zulehnen.

)UDQoRLV� &RQWLQL, Bienne (AveS). A l'intention des repré-
sentants des partis bourgeois UDC et radicaux, je suis éton-
né qu'ils contestent même l'existence d'une pénurie de loge-
ments. Dans sa communication de novembre 2004, l'Office
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fédéral du logement dit que le taux des logements vacants va
continuer d'être le même qu'en 2003. Dans le canton de
Berne aussi, si on regarde les derniers chiffres, le taux des
logements vacants continue d'être dramatiquement bas.
Dans cet aperçu du marché du logement, on dit également
que les prix du marché continuent d'augmenter, alors même
que les taux sont bas et qu'il n'y a pas d'inflation. Il est inté-
ressant de voir que, dans une situation où économiquement
les loyers devraient rester stables, voire même baisser, les
prix continuent d'augmenter, justement parce que les bail-
leurs, ou du moins certains d'entre eux, profitent, au change-
ment de locataire, d'augmenter les prix.
Quant à l'argument selon lequel cela impliquerait une plus
grande bureaucratie, il s'agit uniquement de publier une fois
dans la Feuille officielle un formulaire officiel reprenant toutes
les indications légales que toutes les gérances peuvent co-
pier et ensuite les gérances doivent simplement faire contrô-
ler par le canton que leur propre formulaire contient bien ces
indications. Il s'agit donc là d'une tâche administrative qui est
véritablement peu importante. Cette tâche n'engendrera pas
des coûts importants, par contre la hausse des loyers engen-
dre elle des coûts pour le canton! Pensez aussi à ce que le
canton paie au niveau des aides sociales, pour les personnes
bénéficiaires de l'aide sociale qui sont dans des logements
qui sont aussi augmentés et à ce que cela coûte de manière
générale à la société. Voilà des coûts réels. Je remercie le
parti socialiste de son soutien et j'ai pris note qu'il regrette
même que ma motion n'aille pas plus loin, mais quand on voit
déjà le sort qui lui est réservé dans le Grand Conseil, on
comprendra que j'ai voulu limiter le problème là où il se pose
le plus, c'est-à-dire effectivement en cas de pénurie.
Je prends note que la majorité de ce Grand Conseil, une fois
de plus, rejette toute mesure en faveur des locataires. Les
représentants des locataires dans ce Grand Conseil auront
tout essayé pour lutter contre la pénurie de logements, que
ce soit par les motions Kiener Nellen ou Kaufmann qui
avaient été déposées dernièrement, ou par la motion que je
soutiens aujourd'hui.
Dans cette circonstance, l'initiative populaire que l'Association
des locataires du canton de Berne va lancer au début de
l'année prochaine pour que le législateur soit obligé de
concrétiser le mandat constitutionnel de l'article 40 de la
Constitution aura toutes les chances d'aboutir.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Das Problem Wohnungsnot besteht zumindest punktuell.
Sicher geht es dem Regierungsrat nicht darum, schwarze
Schafe zu schützen. In der Antwort ist dargelegt, dass die so
genannte Wohnungsnot primär in wenigen Kernstädten be-
steht. Wenn man jedoch die Agglomeration als ganzes be-
trachtet, kann man insgesamt nicht von einer Wohnungsnot
sprechen.
Der Regierungsrat lehnt den Vorstoss aus zwei Gründen ab.
Der erste Grund ist zugleich der wichtigste: Der Regierungs-
rat zweifelt an der Wirksamkeit dieses Instruments. Miet-
preiserhöhungen kann man vielleicht verzögern. Man kann
sie aber letztlich kaum verhindern. Der zweite Grund ist der
administrative Aufwand. Wenn das Instrument einmal einge-
führt ist, wird der Aufwand nicht mehr besonders gross sein.
Aber der Initialaufwand darf nicht unterschätzt werden. Es
wurde argumentiert, man solle doch einfach ein anderes
Formular abschaffen, wenn man hier ein neues kreiert. Das
ist leicht gesagt. Wenn man dann tatsächlich ein Formular
abschaffen will, sind immer genug Argumente auf dem Tisch,
weshalb das gerade in diesem konkreten Fall ganz sicher
nicht geht. Der Bürokratie wird man nicht Herr, indem man
hofft, sie werde andernorts reduziert. Wenn konkrete Anlie-
gen bestehen und man in einer Interessenabwägung zum

Schluss kommt, dass man die Bürokratie in diesem Bereich
nicht ausbauen sollte, dann muss man darauf verzichten. Aus
diesen Gründen beantragt Ihnen der Regierungsrat die Ab-
lehnung der Motion.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 63 Stimmen
Dagegen 98 Stimmen

0 Enthaltungen

064/04
0RWLRQ�%ROOL�-RVW��%HUQ��)'3��±�3UlPLHQYHUELOOLJXQJ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

Der Regierungsrat wird aufgefordert, das Verfahren und das
System der Auszahlung und Berechnung der Prämienverbilli-
gungen zu optimieren. Insbesondere wird er aufgefordert,
1. bei der Berechnung des Anspruchs auf Prämienverbilli-

gung das Einkommen eines Konkubinatspartners zu be-
rücksichtigen;

2. die Angemessenheit der Sozialabzüge zu überprüfen;
3. die heutigen Einkommensgrenzen (massgebende Ein-

kommen) zu überprüfen;
4. zu prüfen, ob die Leistungen nur noch auf Antrag ausbe-

zahlt werden sollen;
5. die Verwaltung anzuweisen, freiwillige Verzichte auf die

Prämienverbilligungen zu befolgen.
Begründung
Im Kanton Bern erhalten ca. 40 Prozent der Haushalte Bei-
träge zur Verbilligung der Prämien der Krankenpflegeversi-
cherung. Mit diesen Beiträgen soll Personen in bescheidenen
wirtschaftlichen Verhältnissen geholfen werden. Tatsache ist
aber, dass auch zahlreiche Personen, die nicht in bescheide-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, diese Prämienver-
billigungen erhalten. Es ist nicht einzusehen, weshalb z.B.
eine vierköpfige Familie mit einem Einkommen von über
120 000 Franken eine Prämienverbilligung erhalten soll. Eine
mögliche Erklärung für diese falsche Umverteilung liegt bei
den im Vergleich zum Steuergesetz viel zu hohen Sozialab-
zügen und der Festsetzung der Höhe des massgebenden
Einkommens. Weil die Prämienverbilligungen nicht zu einer
Giesskannensubvention verkommen dürfen, ist der Regie-
rungsrat gebeten, diese Probleme zu überprüfen.
Schwer verständlich ist auch, wenn eine im Konkubinat le-
bende Mutter als alleinerziehende Person gilt und für sich
und das Kind Prämienverbilligung erhält, obwohl der Kinds-
vater resp. Konkubinatspartner ein sehr gutes Einkommen
erzielt.
Im Kanton Bern erhalten berechtigte Personen – d.h. gemäss
Steuerdaten ermittelte bezugsberechtigte Personen – auto-
matisch die Verbilligung. In zahlreichen anderen Kantonen
wird lediglich das Antragsformular automatisch zugestellt. Es
bleibt dem Berechtigten überlassen, das Formular auszufül-
len oder darauf zu verzichten, weil er sich bewusst ist, dass
er entgegen den Steuerdaten nicht in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen lebt. Es drängt sich auf, nach den
ersten Erfahrungen mit den verschiedenen kantonalen Sy-
stemen eine Überprüfung und eventuell Anpassung des ber-
nischen Systems vorzunehmen.
(Weitere Unterschriften: 20)

6FKULIWOLFKH� 6WHOOXQJQDKPH� GHV� 5HJLHUXQJVUDWV� YRP� ��� $X�
JXVW�����

Nach den Vorgaben des Bundesrechts (Artikel 65 KVG) ha-
ben die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirt-
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schaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen zu gewäh-
ren. Die Prämienverbilligungen sind so festzulegen, dass die
jährlichen Beiträge des Bundes und der Kantone nach Artikel
66 KVG grundsätzlich voll ausbezahlt werden. Die Kantone
haben dafür zu sorgen, dass bei der Überprüfung der An-
spruchsvoraussetzungen die aktuellsten Einkommens- und
Familienverhältnisse berücksichtigt werden. Nach der Fest-
stellung der Bezugsberechtigung sorgen die Kantone zudem
dafür, dass die Auszahlung der Prämienverbilligung so er-
folgt, dass die anspruchsberechtigten Personen ihrer Prämi-
enzahlungspflicht nicht vorschussweise nachkommen müs-
sen.
Das im Kanton Bern angewandte System erfüllt diese Bedin-
gungen weitestgehend. Zudem weist es weitere Vorteile auf,
wie beispielsweise die grundsätzliche Direktabwicklung mit
der Krankenkasse und die laufende (quartalsweise) Ausrich-
tung der Prämienverbilligung. Dennoch ist der Regierungsrat
daran interessiert, dieses System noch effektiver und kosten-
günstiger in der Durchführung zu gestalten. In diesem Sinne
verschliesst sich der Regierungsrat einem Auftrag zur Opti-
mierung der Prämienverbilligung nicht.
Zu den einzelnen Anliegen des Vorstosses nimmt der Regie-
rungsrat wie folgt Stellung:
1. Berücksichtigung des Einkommens des Konkubinats-partners
Für Konkubinatspartner und -partnerinnen besteht keine
gegenseitige gesetzliche Unterstützungspflicht. Ohne Rechts-
grundlage können Konkubinatspartner grundsätzlich nicht
verpflichtet werden, die Prämien der Partnerinnen zu finan-
zieren und umgekehrt.
Sozialhilferechtlich wird jedoch – gestützt auf ein Urteil des
Bundesgerichts – zwischen einem einfachen und einem sta-
bilen (mindestens 5-jährigen) Konkubinat unterschieden,
wobei bei letzterem von einer Unterstützungspflicht ausge-
gangen werden kann. Bei einer Regelung, welche diese sozi-
alhilferechtliche Situation nachbildet, müssten die Daten für
die Konkubinatspaare in einem aufwändigen und differen-
zierten Verfahren separat erhoben werden.
Bei der bevorstehenden Anpassung des Gesetzes vom
6. Juni 2000 betreffend die Einführung des Bundesgesetzes
über die Kranken-, die Unfall- und die Militärversicherung (EG
KUMV) an das neue Recht für gleichgeschlechtliche Paare ist
der Regierungsrat bereit, auch die Möglichkeiten zur Berück-
sichtigung des Einkommens der Konkubinatspartner näher zu
prüfen.
2. Sozialabzüge überprüfen
Die Sozialabzüge dienen der familien- und der sozialpoliti-
schen Steuerung der Prämienverbilligung. Die heutige Re-
gelung nimmt sehr stark auf familienrechtliche Gegebenhei-
ten Rücksicht, wie dies vom Bundesrecht her vorgeschrieben
wird.
Der Kanton Bern ist darum bemüht, seine Sozialabzüge lau-
fend zu überprüfen. Dementsprechend erfolgten in den letz-
ten Jahren auch regelmässig entsprechende Anpassungen.
Diesbezüglich gilt es insbesondere, die Entwicklungen des
Bundesrechts, v.a. die KVG-Revision, zu berücksichtigen und
die entsprechenden Anpassungen laufend vorzunehmen.
3. Einkommensgrenzen überprüfen
Die geltenden Einkommensgrenzen führen dazu, dass die
vom Bund bereitgestellten Beiträge effektiv beansprucht
werden und an rund 360 000 Einwohner und Einwohnerinnen
des Kantons ausgerichtet werden können. Die Kauf- und
Steuerkraft der unteren und mittleren Einkommen wird durch
die Prämienverbilligung erhöht.
Durch die Ausrichtung der Prämienverbilligung stehen den
Anspruchsberechtigten in der Regel entsprechend mehr
Mittel für den Konsum zur Verfügung, was sich positiv auf die
Berner Wirtschaft auswirkt. Die Bundesbeiträge decken 80
Prozent des Gesamtaufwands. Sie sollen nach dem heute

geltenden Konzept im Kanton Bern vollumfänglich geltend
gemacht werden. Die Prämienverbilligung ist ein familien-,
sozial- und wirtschaftspolitisch sinnvolles Instrument.
Im Rahmen der verschiedenen Bemühungen des Bundes, ein
Sozialziel für die Ausrichtung von Prämienverbilligungen
vorzugeben, werden die Kantone ohnehin gezwungen sein,
ihre Einkommensgrenzen laufend zu überprüfen. Die bisher
im Stände- und im Nationalrat diskutierten Lösungen tendie-
ren in Richtung einer Erhöhung der Einkommensgrenzen.
4. Auszahlung auf Antrag
Schon bei der Einführung der Prämienverbilligung im Jahre
1995 stand die Auszahlung auf Antrag zur Diskussion (auto-
matisches Feststellen der Anspruchsberechtigten mit Ver-
sand des Antrags, manuelle Verarbeitung der Anträge). Den
damit verbundenen Bearbeitungsaufwand liess die Justiz-,
Gemeinde- und Kirchendirektion von der Firma Unisys er-
rechnen. In ihrem Gutachten vom Dezember 1994 stellte die
Unisys dafür einen Bedarf von 55 Vollzeitstellen fest. Auf-
grund dieses Personalaufwands entschied die Geschäfts-
prüfungskommission, das Geschäft an den Regierungsrat
zurückzugeben mit der Auflage, eine kostengünstigere Lö-
sung zu prüfen und eine möglichst einfache Durchführung mit
möglichst geringem administrativem Aufwand für die Bevölke-
rung, die Versicherer, die Gemeinde- und die Kantonsver-
waltungen zu suchen. Aufgrund dieser Vorgaben entschied
sich der Regierungsrat im Juni 1995 für das heutige System
mit einem möglichst weitgehenden Automatismus. Der damit
verbundene bzw. bewilligte Personalaufwand beträgt 25
Vollzeitstellen, was deutlich weniger ist (knapp die Hälfte) als
beim «Antragssystem».
Eine nochmalige Überprüfung des Verfahrens dürfte kaum zu
wesentlich anderen Ergebnissen führen. Zu berücksichtigen
ist auch, dass die Zahl der Anspruchsberechtigten seit der
Ermittlung im Dezember 1994 noch zugenommen hat. Je-
denfalls steht fest, dass mit dem erwähnten gegenwärtigen
Personalaufwand die vollumfängliche Durchführung der Prä-
mienverbilligung im «Antragssystem» in vergleichbarer Qua-
lität wie heute bei 360 000 Anspruchsberechtigten offensicht-
lich nicht möglich wäre.
Bei der Beurteilung des Verfahrens ist ebenfalls zu beachten,
dass das Nicht-Zahlen-Können von Krankenkassenprämien
einen der Hauptgründe bildet für den Schritt zum Fürsorge-
amt. Dies führt dann zu einer Überprüfung der ganzen finan-
ziellen Situation dieser Person und zumeist auch zu weiteren
Fürsorgeleistungen, was den Kantonshaushalt noch stärker
belastet. Indem die Prämien im automatischen Verfahren
zahlbar gemacht werden, kann die Ausrichtung der Prämien-
verbilligung viel schneller erfolgen. Bei all diesen Personen
wird somit ein Gang zum Fürsorgeamt verhindert.
Eine Änderung des Verfahrens würde somit zu einem erheb-
lichen Mehraufwand beim Personal oder zu einer weiteren
massiven Verzögerung bei der Ausrichtung der Prämienver-
billigung führen. Das automatische Verfahren sorgt demge-
genüber für eine zuverlässige, rasche Ausrichtung der Prä-
mienverbilligung. Aufgrund dieser Überlegungen ist der Re-
gierungsrat nicht bereit, das Verfahren zu ändern, das neben
den zusätzlichen Personalkosten zusätzliche Informatikko-
sten bewirken würde. Es ist schliesslich zu erwähnen, dass
der Kanton Bern in den letzten Jahren grosse Investitionen in
die Entwicklung und Verbesserung des automatischen Sy-
stems getätigt hat.
5. Freiwilliger Verzicht auf Prämienverbilligung
In Einzelfällen mag es vorkommen, dass wohlhabende Haus-
halte nach einer erfolgreichen Steueroptimierung Anspruch
auf Prämienverbilligung haben, obwohl sie diese objektiv
nicht nötig hätten. Einem freiwilligen Verzicht auf entspre-
chende Ansprüche trägt das durchführende Amt grundsätz-
lich Rechnung. In der Vergangenheit hat es Fälle gegeben,
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bei denen einem solchen Verzicht nicht Folge geleistet wor-
den ist. Dies liegt daran, dass der Verzicht auf einem Formu-
lar angebracht worden ist, bei dessen Verarbeitung in der
Schnellerfassung der Verzicht nicht aufgenommen wurde.
Dies soll in Zukunft geändert werden, sodass Verzichte auf
Prämienverbilligung konsequent berücksichtigt werden.
Nach all diesen Ausführungen bejaht der Regierungsrat die
Notwendigkeit, eine Optimierung des Verfahrens und des
Systems der Auszahlung und Berechnung der Prämienverbil-
ligung zu prüfen. Dabei handelt es sich aufgrund der Diskus-
sion auf Bundesebene um eine Daueraufgabe.
Die Ziffern 2 und 3 der Motion (Angemessenheit der Sozial-
abzüge und Einkommensgrenzen) stehen derzeit im Rahmen
der Teilrevision KVG zur Diskussion. Bei einer allfälligen
Anpassung im Bereich der Prämienverbilligung im kantonalen
Recht sind die Entwicklungen des Bundesrechts unbedingt zu
berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass das neue
Bundesrecht ohnehin eine Anpassung des kantonalen Rechts
nötig macht. Aufgrund dieser Überlegungen ist der Regie-
rungsrat bereit, die Ziffer 1 als Postulat und die Ziffern 2, 3
und 5 als Motion entgegen zu nehmen.
Antrag:
Annahme der Ziffer 1 als Postulat
Annahme der Ziffern 2, 3 und 5 als Motion
Ablehnung der Ziffer 4

%ULJLWWH�%ROOL�-RVW, Bern (FDP). Ich danke dem Regierungs-
rat für seine grundsätzlich positive Aufnahme meiner Motion.
Das Anliegen ist eigentlich ganz einfach. Der Staat soll all
jenen helfen, die seine Hilfe brauchen. Diese Unterstützung
durch den Staat soll aber immer auch mit Blick auf die effekti-
ve Bedürftigkeit ausgerichtet werden. Bei zunehmend knap-
per werdenden finanziellen Mitteln soll nicht mit der grossen
Kelle, beziehungsweise mit der Giesskanne, Geld verteilt
werden. Dies aus einem einfachen Grund: Wenn zu viele
wenig bekommen, reicht es nicht mehr für diejenigen, die es
wirklich brauchen. Das ist eigentlich klar. Der Regierungsrat
steht meinem Anliegen positiv gegenüber und ist bereit, die
Ziffern 2, 3 und 5 als Motion anzunehmen. Ziffer 1 möchte er
nur als Postulat entgegennehmen. Er macht geltend, der
Aufwand sei zu gross. Ich möchte in dieser Ziffer vorläufig an
der Motion festhalten. Ich halte es für ein wirklich berechtigtes
Anliegen, dass Konkubinatspaare überall und in allen Berei-
chen, da sie Geld erhalten, gleich zu behandeln sind wie
verheiratete Paare. Ich warte aber in diesem Punkt noch die
Diskussion ab. Ich möchte unbedingt erreichen, dass diese
Ziffer überwiesen wird, weil mir das wichtig ist.
Etwas Mühe habe ich mit der Tatsache, dass der Regie-
rungsrat Ziffer 4 nicht annehmen will. Auch mit seiner Antwort
zu dieser Ziffer habe ich Mühe. Was verlange ich hier? Der
Regierungsrat soll prüfen, ob die Auszahlungen nur noch auf
Antrag erfolgen sollen. Ich verlange also nicht, dass er dies
gleich einführt. Er soll es nur prüfen. Dieses Anliegen halte
ich aus folgenden Gründen für berechtigt: Das derzeitige
System im Kanton Bern mit der automatischen Auszahlung
der Prämienverbilligung existiert seit 1995, also seit beinahe
zehn Jahren. Viele Kantone haben vor zehn Jahren, bei der
Einführung der Prämienverbilligung, ein anderes System
gewählt. Es gibt ein System, wonach die Auszahlungen nur
nach Antrag erfolgen. Es gibt auch ein Mischsystem, nach
dem alle, die berechtigt sind, automatisch mit einem Formular
darüber informiert werden. Dieses Formular müssen sie dann
zurückschicken. Wie gesagt verlange ich nicht, dass der
Kanton Bern ein System einführt, bei dem nur noch auf An-
trag hin Auszahlungen erfolgen. Ich verlange jedoch, dass er
sich bei den anderen Kantonen, welche dieses System ha-
ben, über die dadurch entstehenden Kosten informiert.

Unser föderalistisches System hat sehr oft Nachteile. Ein
Vorteil dieses Systems ist aber, dass es für dasselbe Pro-
blem verschiedene Lösungen gibt, die man vergleichen kann.
Wir haben hier also die Chance, zu vergleichen. Ich wieder-
hole: Seit der Einführung in allen Kantonen sind fast zehn
Jahre vergangen. Jetzt kann man sich erkundigen, was bei
anderen Kantonen gut und was falsch ist. So können wir
feststellen, was wir tun müssen, um das beste und effiziente-
ste System für unseren Kanton zu erhalten. Daran sehe ich
nichts Falsches. Deshalb verstehe ich auch die Angst des
Regierungsrats nicht, der bereits jetzt sagt, das werde viel zu
hohe Kosten und einen viel zu grossen Personalaufwand zur
Folge haben. Weil ich ja verlange, dass der Regierungsrat
dies prüft, bin ich bereit, Ziffer 4 in ein Postulat zu wandeln.
Ich hoffe, dadurch werde die Hemmschwelle, diese Ziffer zu
unterstützen, etwas herabgesetzt. Wie gesagt, geht es ums
prüfen. Wir können von unserem föderalistischen System
profitieren und herausfinden, welches die beste Lösung ist.
Ich warte nun die Diskussion ab und werde mich anschlie-
ssend noch darüber äussern, ob ich Ziffer 1 in ein Postulat
wandle oder nicht.

%HWKOL�.�QJ�0DUPHW, Saanen (SVP). Die Motionärin wünscht
eine Überprüfung des Auszahlungsmodus der Prämienverbil-
ligungsgelder, die Personen und Familien in bescheidenen
wirtschaftlichen Verhältnissen zugute kommen und die darauf
angewiesen sind. Die Motionärin befürchtet, mit dem derzeiti-
gen Modus würden zu viele Leute unberechtigterweise in den
Genuss dieser Vergünstigungen kommen. Wie Sie wissen,
werden 80 Prozent des Aufwands durch Bundesgelder ge-
deckt. Diese Gelder sollen zu Recht vollumfänglich den Be-
rechtigten zugute kommen.
Zu den vier Ziffern, die Frau Bolli erfüllt haben will, nimmt die
SVP wie folgt Stellung: Ziffer 1 betrifft die Konkubinatspaare.
Auch uns erscheint es selbstverständlich und ein absolutes
Muss, dass bei im Konkubinat lebenden Paaren für die Be-
rechnung des Anspruchs auf Prämienverbilligung beide Ein-
kommen berücksichtigt werden. Aus gesetzlicher Sicht muss
es sich dabei aber um so genannte stabile Konkubinate han-
deln. Das heisst, sie müssen bereits mindestens seit fünf
Jahren bestehen. Deshalb würde sich die Überprüfung, die
zu den benötigten Grundlagen führen soll, recht schwierig
und aufwändig gestalten. Die SVP-Fraktion unterstützt diesen
Punkt daher wie die Regierung als Postulat. Damit gewähren
wir auch den nötigen Spielraum, um bei einer nächsten Ge-
setzesrevision den Umgang mit den Einkommen von Konku-
binatspartnern näher zu prüfen.
Gemäss den Ziffern 2 und 3 sollen die Sozialabzüge und die
Einkommensgrenze überprüft werden. Das wird aber bereits
jährlich wiederkehrend getan. Wie der Regierungsrat will
daher auch die SVP diese Punkte als Motion annehmen.
Ziffer 4 verlangt einen Systemwechsel von der automatischen
Auszahlung aufgrund der Unterlagen, die in der Verwaltung
vorhanden sind, zu einer Auszahlung auf Antrag hin. Nach-
dem man dies bei der Einführung der Prämienverbilligung
bereits gründlich geprüft und festgestellt hat, dass es viel
arbeits- und kostenintensiver wäre, lehnt die SVP diesen
Punkt ebenfalls wie die Regierung ab. Wir sollten nicht wieder
einen neuen Verwaltungsapparat aufziehen. Aus meiner
persönlichen Sicht ist es weniger schlimm, wenn einige weni-
ge unberechtigterweise in den Genuss einer Prämienverbilli-
gung kommen, als wenn wir einen teuren Verwaltungsappa-
rat einrichten, der jährlich wiederkehrend einen weit höheren
Betrag verschlingt.
Gemäss Ziffer 5 soll der persönlich schriftlich abgegebene
Verzicht auf die Prämienverbilligung von der Verwaltung
befolgt werden. Das ist logisch. Diese Ziffer unterstützen wir
als Motion. Insgesamt gesehen ist die Prämienverbilligung
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eine familienfreundliche, sozial ausgewogene, aber auch
wirtschaftspolitisch sinnvolle Einrichtung. Unsere Anträge
hinsichtlich dieser Motion sind also identisch mit denjenigen
der Regierung.

)UDQ]LVND�:LGPHU, Bern (GB). Das Finanzierungssystem der
obligatorischen Krankenversicherung mit seinen Kopfprämien
ist unsozial und ungerecht. Die steigenden Gesundheitsko-
sten verschärfen diese Problematik trotz Prämienverbilligung
immer mehr. Die Krankenkassenprämien für die Grundversi-
cherung steigen pro Jahr durchschnittlich um 4 bis 6 Prozent.
Damit steigen sie wesentlich rascher als die Löhne, die
durchschnittlich um 1 bis 2 Prozent pro Jahr wachsen. Für
immer mehr Familien mit Kindern werden die Krankenkas-
senprämien untragbar. Das gilt vorab für Familien im mittleren
Einkommensbereich, die keine Prämienverbilligung erhalten.
Diese Problematik ist auf Bundesebene politisch breit aner-
kannt, und die Bestrebungen gehen in Richtung eines Aus-
baus des Prämienverbilligungs-Systems. Vor diesem Hinter-
grund steht diese Motion politisch quer in der Landschaft. Sie
geht gerade in die entgegengesetzte Richtung. Namentlich
mit der Überprüfung der Einkommensgrenze will sie bei der
kantonalen Prämienverbilligung Abstriche machen und so
zugunsten der Kantonsfinanzen – oder wohl eher zugunsten
von Steuersenkungen – sparen. Hinzu kommt, dass die Moti-
on überflüssig ist, wie auch die Antwort der Regierung zeigt.
Aus den dargelegten Gründen könnte man diese Motion als
Ganzes ablehnen. Die GBJA-Fraktion hat den Vorstoss aber
differenziert beurteilt und ist bereit, zwei Forderungspunkten
zuzustimmen.
Ziffer 1 fordert die Berücksichtigung beider Einkommen bei
Konkubinatspaaren. Wir unterstützen diesen Punkt zwar als
Postulat, versprechen uns davon aber nicht viel. Wie wir
bereits gehört haben, gibt es für dieses Vorhaben keine
Rechtsgrundlage. Zudem ist die Kompensation dieses Defi-
zits via sozialrechtliche Unterstützungspflicht kompliziert und
aufwändig. Zwar gibt es einen Bundesgerichtsentscheid, der
besagt, dass für Konkubinatspaare nach fünf Jahren eine
sozialhilferechtliche Unterstützungspflicht besteht, dies je-
doch nur unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien. Damit
stellt sich die Frage, wie und mit welchem Aufwand die sozi-
alhilferechtliche Unterstützungspflicht für sämtliche Konkubi-
natspaare in diesem Kanton geprüft werden soll, damit diese
beim Anspruch auf Prämienverbilligung berücksichtigt werden
kann. Wie gesagt, wehren wir uns nicht dagegen, dass dieser
Punkt geprüft wird. Wir nehmen aber an, dass sich Aufwand
und Ertrag bei der Umsetzung dieser Forderung als unver-
hältnismässig erweisen werden. Gemäss Ziffer 2 sollen die
Sozialabzüge überprüft werden. Diesen Punkt lehnen wir ab.
Die Sozialabzüge kommen vor allem den Familien mit Kin-
dern zugute. Diese müssen grundsätzlich entlastet und sicher
nicht belastet werden. Eine Reduktion der Sozialabzüge
käme für uns höchstens bei den höheren Einkommen in Fra-
ge.
Ziffer 3 verlangt die Überprüfung der Einkommensgrenzen.
Diesen Punkt lehnen wir ebenfalls ab. Für uns ist klar, dass
es der Motionärin hier um eine Senkung der Einkommens-
grenzen geht. Im Rahmen der KVG-Revision liegen verschie-
dene Modelle zur Verbesserung der Prämienverbilligung auf
dem Tisch. Der Bundesrat schlägt gesetzliche Sozialziele
nach Einkommen vor. Das Kantonsmodell will die Prämien für
Kinder abschaffen und die Prämien für Jugendliche halbieren.
Dies zulasten der Prämien für erwachsene Leute. Das Modell
Schwaller will eine einkommensabhängige Befreiung, bezie-
hungsweise Reduktion der Kinderprämien. Mitte November
hat die Gesundheitskommission des Ständerats noch einen
neuen Vorschlag präsentiert. Dieser will, zusätzlich zur Entla-

stung von Personen mit tiefem Einkommen, verstärkt Famili-
en mit geringem Einkommen entlasten. Dies ginge also in
Richtung einer Erhöhung der Einkommenslimiten, indem die
Prämien für Kinder und Jugendliche mindestens halbiert
werden. Das ist ein anderes System, es geht aber ebenfalls
in Richtung Ausbau.
Ein Konsens ist zwar nicht in Sicht. Die Bestrebungen auf
Bundesebene gehen aber zu Recht alle in Richtung Ausbau
des Prämienverbilligungssystems. Sie werden daher über
kurz oder lang ohnehin zu einer Überprüfung der Einkom-
mensgrenzen führen. Für zusätzlichen Druck in dieser Dis-
kussion wird die Initiative Einheitskrankenkasse sorgen, die
letzte Woche eingereicht wurde. Darin geht es um eine Ein-
heitskrankenkasse in der Grundversicherung. Es ist wichtig,
dass hier Druck ausgeübt wird. Ziffer 3 geht aus den darge-
legten Gründen sozialpolitisch in eine falsche Richtung. Wie
man der Antwort des Regierungsrats entnehmen kann, ist sie
aber auch aus Koordinations- und Effizienzgründen abzuleh-
nen.
In Ziffer 4 geht es um die Auszahlung auf Antrag. Hier schlie-
ssen wir uns der Argumentation des Regierungsrats an. Mit
dem geforderten Systemwechsel soll eine Hürde für die An-
spruchsberechtigten geschaffen werden. Das lehnen wir aus
sozialpolitischen, aber auch aus Effizienzgründen ab. Ziffer 5
verlangt, dass freiwillige Verzichte auf die Prämienverbilli-
gungen zu befolgen seien. Diesen Punkt unterstützen wir als
Motion und verweisen ebenfalls auf die Argumente des Re-
gierungsrats.
Ich fasse zusammen. Die GBJA unterstützt Ziffer 1 als Po-
stulat, lehnt die Ziffern 2, 3 und 4 sowohl als Motion wie auch
als Postulat ab und stimmt Ziffer 5 als Motion zu.

7KHUHVH� 6DO]PDQQ�+lQ]L, Safnern (SP). Prämienverbilli-
gungen sind keine Almosen, sondern Finanzierungshilfen von
Bund und Kantonen. Für die Anspruchsberechtigten massge-
bend sind deren persönliche und familiäre Verhältnisse. Zu-
meist sind dies Personen in bescheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen, das heisst Familien und Einzelpersonen mit
kleinem Einkommen und geringem Vermögen. Wie man erst
kürzlich in den Medien lesen konnte, gibt es immer mehr
solche Leute. Frau Bolli schreibt, dass heute bereits 40 Pro-
zent von Prämienverbilligungen profitieren. Die Kantone sind
auch verantwortlich für die Überprüfung der Anspruchsvor-
aussetzungen. Dafür werden die aktuellsten Einkommens-
und Familienverhältnisse berücksichtigt. Die Regierung
schreibt in ihrer Antwort, der Kanton Bern erfülle diese Be-
dingungen weitgehend.
Die SP-Fraktion lehnt Ziffer 1 als Motion und auch als Postu-
lat ab. Es besteht keine Rechtsgrundlage für eine gegenseiti-
ge gesetzliche Unterstützungspflicht. Zudem ist nur in einem
aufwändigen Verfahren festzustellen, ob ein Konkubinatspaar
ein einfaches oder ein stabiles Konkubinat darstellt. Gemäss
den Ziffern 2 und 3 sollen die Sozialabzüge und die Einkom-
mensgrenzen überprüft werden. Die Sozialabzüge dienen
den Familien und der sozialpolitischen Steuerung der Prämi-
enverbilligungen. So schreibt dies das Bundesrecht auch vor.
Das Kanton Bern ist schon jetzt bemüht, seine Sozialabzüge
laufend zu überprüfen. Dementsprechend sind in den letzten
Jahren bereits Anpassungen erfolgt. Die geltenden Einkom-
mensgrenzen dienen dazu, dass die vom Bund bereitgestell-
ten Beiträge effektiv beansprucht und an die Einwohnerinnen
und Einwohner des Kantons ausgerichtet werden können.
Im Rahmen der verschiedenen Bemühungen seitens des
Bunds, für die Ausrichtung von Prämienverbilligungen ein
Sozialziel vorzugeben, werden die Kantone ohnehin gezwun-
gen sein, ihre Einkommensgrenzen laufend zu überprüfen.
Zudem stehen die Angemessenheit der Sozialabzüge und die
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Einkommensgrenzen im Rahmen der Teilrevision des KVG
zur Diskussion. Es ist davon auszugehen, dass das neue
Bundesrecht auch eine Anpassung des kantonalen Rechts
nötig macht. Deshalb ist es zum heutigen Zeitpunkt noch zu
früh, dies zu ändern, und wir lehnen die Ziffern 2 und 3 ab.
Zu Ziffer 4. Eine Auszahlung auf Antrag lehnt die SP-Fraktion
ganz klar ab. Die Änderung des Verfahrens könnte zu einem
erheblichen Mehraufwand beim Personal und zu massiven
Verzögerungen bei der Ausrichtung der Prämienverbilligun-
gen führen. Schon bei der Einführung der Prämienverbilli-
gungen im Jahr 1995 stand die Auszahlung auf Antrag zur
Diskussion. Die Regierung hat sich damals für das heute
bestehende System entschieden, weil es kostengünstig ist.
Zudem ist es mit einem geringen administrativen Aufwand für
Bevölkerung, Versicherer sowie Gemeinde- und Kantonsver-
waltungen verbunden. Ziffer 5 können wir, wie die Regierung,
als Motion zustimmen.

0DUF�5HQJJOL, Bienne (PRD). Le groupe des radicaux sou-
tient la motion de Brigitte Bolli.
En ce qui concerne le point 1, il se justifie que le revenu du
concubin soit pris en compte dans le calcul de la réduction
des primes. Il est en effet non justifié du point de vue écono-
mique que des concubins soient mieux placés que des cou-
ples mariés. Sur le plan de l'imposition fiscale des couples, je
rappelle qu'il y a des distorsions notables entre les couples
mariés et les concubins dans un concubinage stable. Il y aura
donc lieu de chercher une solution pour déterminer dans
quelle mesure les rapports de concubinage stable pourraient
être pris en compte lors du calcul pour cet abaissement des
primes. On pourrait par exemple prévoir un système qui de-
mande au contribuable de déclarer lui-même s'il se trouve en
concubinage stable, avec suite pénale s'il ne suivait pas cette
obligation. Comme cela, il serait en principe possible, sans
grandes difficultés administratives, de pouvoir saisir tous ces
concubins.
En ce qui concerne les points 2 et 3 de la motion, les exem-
ples cités par la motionnaire, soit que les gens qui ont plus de
100 000 de revenu puissent déduire leurs primes, montre qu'il
y a lieu de contrôler justement si les déductions sociales sont
justifiées dans cette mesure et si le revenu à prendre en
compte dans le système de l'abaissement est bien calculé.
Quant au point 4, il est très important. Il est incontestable que
du point de vue du système, le versement automatique de
prestations de réduction des primes ne contribue pas à res-
ponsabiliser le citoyen. De ce point de vue là, le système
préconisé par la motionnaire serait souhaitable. Le Conseil-
exécutif prétend qu'une solution de versement de prestations
sur demande serait trop coûteuse. Je rappelle que, depuis
cette expertise, dix ans ont passé et que l'informatique a
connu une évolution très impressionnante depuis lors. Le
parti radical est d'avis que dans ce contexte, il y a lieu d'exa-
miner – la motionnaire ne demande qu'un examen – la ques-
tion de savoir si les prestations ne pourraient pas être ver-
sées sur demande. En ce qui concerne les renonciations
volontaires, il est aussi absolument clair que, si quelqu'un
veut renoncer à ce bénéfice, il y a lieu de tenir compte de
cette renonciation. Ceci peut aussi être très facilement orga-
nisé: on peut, par exemple, dans la déclaration d'impôt, intro-
duire une case à cocher «je désire éventuellement bénéficier
de l'abaissement des primes ou non».
Pour toutes ces raisons, le groupe radical soutient la motion
de Brigitte Bolli.

3UlVLGHQW. Dem nächsten Fraktionssprecher reicht die Zeit
nicht mehr aus. Wir machen deshalb Mittagspause. Ich bitte
Sie, heute Nachmittag rechtzeitig hier zu sein. Da die meisten

von Ihnen in Bern bleiben, werden keine verspäteten Züge
oder Staus als Entschuldigung dienen. Ich wünsche Ihnen «e
Guete».

+LHU�ZHUGHQ�GLH�%HUDWXQJHQ�XQWHUEURFKHQ�

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XP�������8KU

Die Redaktorinnen:
&ODXGLQH�%OXP��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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9LHUWH�6LW]XQJ
Dienstag, 14. Dezember 2004, 13.30 Uhr

Vorsitz: +HLQ]�'lWZ\OHU��Lotzwil (EVP),�Präsident

Präsenz: Anwesend sind 185 Mitglieder. Entschuldigt abwe-
send sind: Werner Aebischer, Melchior Buchs, Erwin Burn,
Erwin Fischer, Christophe Gagnebin, Markus Grossen, Daniel
Lack, Hans-Rudolf Markwalder, Paul Messerli, Corrado Par-
dini, Hans-Jörg Pfister, Paula Ramseier, Hans-Peter Riesen,
Margrit Staub-Lerch, Christine von Ballmoos.

064/04
0RWLRQ�%ROOL�-RVW��%HUQ��)'3��±�3UlPLHQYHUELOOLJXQJ
Fortsetzung

5XHGL� /|IIHO, Münchenbuchsee (EVP). Die Grundforderung
der Motion ist sicher unbestritten. Wenn etwas optimiert wer-
den kann, soll das auch geschehen. Persönlich bin ich der
Meinung, dass auch die Schnittstelle zwischen Steuerver-
waltung, Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht
betrachtet werden sollte, weil auch dort ein Optimierungsbe-
darf besteht.
In Ziffer 1 ist die EVP-Fraktion mit der Motionärin einig. Es
sollte tatsächlich nicht mit der Giesskanne Wasser in die Aare
geschüttet werden. Es ist stossend, wenn Prämienverbilli-
gungen ausbezahlt werden an steuerlich gesehen Alleinste-
hende, die aber in einem Konkubinat und überhaupt nicht in
schwierigen oder problematischen finanziellen Verhältnissen
leben. Deshalb unterstützen wir Ziffer 1 als Motion, auch
wenn die Umsetzung wahrscheinlich nicht ganz einfach ist.
Zu den Ziffern 2 und 3 schreibt der Regierungsrat in seiner
Antwort, dass die Sozialabzüge und die Einkommensgrenze
laufend überprüft würden. Gemäss regierungsrätlicher Ant-
wort sind diese beiden Ziffern eigentlich erfüllt und könnten
deshalb zurückgezogen oder abgeschrieben werden. Ich
beantrage im Namen der EVP, dass die Ziffern 2 und 3 bei
einer Überweisung gleichzeitig abgeschrieben werden.
Ziffer 4 lehnt die EVP-Fraktion wie die Regierung ab. Ich
nehme an, dass meine Kolleginnen und Kollegen diese Ziffer
auch als Postulat ablehnen, aber wahrscheinlich mit einer
andern Begründung als der Regierungsrat. Er führt als Grund
für die Ablehnung einen grossen Mehraufwand auf. Wenn
eine Prämienverbilligung nur auf Antrag passiert, dürften
genau diejenigen von diesem Antragssystem überfordert sein
und somit nicht von den Prämienverbilligungen profitieren
können, die es am dringendsten nötig hätten. Deshalb lehnen
wir Ziffer 4 ab. Zu Ziffer 5. Ich kenne aus dem nächsten Be-
kanntenkreis einen solchen Fall. Es darf einfach nicht sein,
dass sich jemand beim Amt für Sozialversicherung und Stif-
tungsaufsicht meldet, dort seinen Verzicht auf die Prämien-
verbilligung bekannt gibt, und das nicht ohne Formularkrieg
erfolgen kann. Die EVP-Fraktion unterstützt Ziffer 5 als Moti-
on.

-RKDQQD�:lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Die Fraktion GFL
hat folgende Meinungen zu den Ziffern 1 bis 5: Wir finden es
auch stossend, dass die gegenseitige Unterstützungspflicht
gesetzlich nicht vorgesehen ist. Deshalb unterstützen wir
Ziffer 1 wie von der Regierung vorgeschlagen als Postulat.
Bei den Ziffern 2 und 3 teilen wir die Ansicht der Regierung
und unterstützen eine Abschreibung der beiden Ziffern. Die
Forderung in Ziffer 4 empfinden wir als unsozial und lehnen

sie deshalb ab. Ziffer 5 möchten wir als Motion überweisen.
Der Kanton kann sich freiwillige Verzichte nicht entgehen
lassen, weil er sparsam haushalten muss. Die Fraktion GFL
wird dem Antrag der Regierung folgen.

%ULJLWWH�%ROOL�-RVW, Bern (FDP). Ich danke für die Diskussion
und nehme noch zu einzelnen Voten Stellung. Zuerst zum
Fraktionsvotum des GBJA. Franziska Widmer hat mir unter-
stellt, es gehe mir um die Kantonsfinanzen, eventuell sogar
um die Steuersenkungsinitiative. Es ist richtig, die Kantonsfi-
nanzen sind eines meiner prioritären Themen. Bei diesem
Vorstoss geht es aber um etwas anderes. Ich will von den
Prämienverbilligungen keinen Rappen oder Franken weg-
nehmen. Es geht mir lediglich darum, dass dieses Geld – der
Kanton Bern gibt für die Prämienverbilligung Hunderte von
Millionen Franken aus – bedürfnisgerecht eingesetzt wird.
Mein Vorstoss hat nichts mit einer Sparmotion oder etwas
Ähnlichem zu tun.
Ich verstehe nicht, weshalb die SP die Ziffer 1 sowohl als
Motion wie als Postulat ablehnt. Das folgende Beispiel eines
Konkubinatspaars ist aus dem Leben gegriffen: Der Mann
verdient als Selbständigerwerbender sehr viel. Das Paar ist
nicht verheiratet, hat aber ein Kind. Die Frau arbeitet nicht,
weil sie es auch gar nicht nötig hat, kümmert sich um das
Kind und macht das auch sehr gern und gut. Diese Frau wird
steuermässig eingeschätzt als allein erziehende Mutter mit
einem Einkommen von Null und erhält die volle Prämienver-
billigung. Dass sich die SP-Fraktion dagegen nicht wehrt und
hier etwas unternehmen will, erstaunt mich doch sehr.
Zur SVP-Fraktionserklärung zu Ziffer 1. Bethli Küng sagte, es
sei selbstverständlich und ein Muss, bei Konkubinatspaaren
beide Einkommen zu berücksichtigen. Sie hat aber das Ge-
fühl, dass das einen zu grossen Aufwand verursachen würde,
und möchte diese Forderung deshalb nur als Postulat über-
weisen. Für die Überweisung dieser Ziffer bin ich auf die
SVP-Fraktion angewiesen und wandle deshalb Ziffer 1 in ein
Postulat und hoffe auf Unterstützung der SVP-Fraktion. Zu
Ziffer 4 sagte die Sprecherin der SVP, ich verlange einen
Systemwechsel. Das stimmt nicht. In Ziffer 4 verlange ich
eine Überprüfung. Das ist kein Systemwechsel. Ich verlange
nur, dass man sich nach 10 Jahren Erfahrung mittels Tele-
fongespräch oder einer kurzen Anfrage bei den anderen
Kantonen kundig macht, welches ihre Erfahrungen sind, und
überlegt, ob der Kanton Bern von diesen Erfahrungen profitie-
ren kann. Um das noch mehr zu verdeutlichen, wandle ich
Ziffer 4 in ein Postulat. Ich will keinen Systemwechsel, Bethli
Küng. Aber wenn man zum Schluss kommt, dass eine
Mischform oder etwas anderes besser ist, soll es möglich
sein, diese auch im Kanton Bern einzusetzen. Ich hoffe auch
bei Ziffer 4 auf Unterstützung der SVP-Fraktion.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Der Kanton Bern schüttet jährlich rund 450 Mio. Franken
Prämienverbilligungen an rund 360 000 Einwohnerinnen und
Einwohner aus. Das System funktioniert vereinfacht gesagt
folgendermassen: Die Steuerdaten aller Steuerzahlerinnen
und -zahler werden von unserem EDV-System automatisch
bei der Steuerverwaltung abgerufen. Gestützt auf die Verord-
nungsvorgaben wird überprüft, ob diese Person Anspruch auf
Prämienverbilligung hat. Wenn ein Anspruch besteht, wird die
Verbilligung automatisch ausgelöst. Das gilt nicht für die
Selbständigerwerbstätigen, dort besteht ein Antragssystem.
Es wird schweizweit anerkannt, dass wir im Kanton Bern
eines der fortschrittlichsten und besten Verbilligungssysteme
haben. Wir verfügen über keine Vergleichszahlen, aber ich
bin fest davon überzeugt, dass ein Benchmark zeigen würde,
dass wir bei den Administrationskosten für die Umsetzung
dieser Verbilligung pro Kopf der Bevölkerung in der Schweiz
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entweder an der Spitze oder in der Spitzengruppe wären.
Das System wurde 1996 begründet und praktisch laufend
verfeinert und verbessert. Es fanden in den letzten Jahren
bereits vier Verordnungsrevisionen statt. Weil in der An-
fangsphase auch immer mehr Bundesgeld zur Verfügung
stand, haben wir die Familienfreundlichkeit – also die Beiträ-
ge an Familien mit zwei oder mehr Kindern – ständig ausge-
baut. Das als Vorbemerkung.
Zu Ziffer 1, der Berücksichtigung der Konkubinatspartnerin-
nen und -partner. Wer weiss, wie das mit den Konkubi-
natspartnerinnen und -partner funktioniert, kann ermessen,
dass eine solche Handhabung nicht so einfach ist. Deshalb
bitte ich den Grossen Rat, Ziffer 1 nur als Postulat zu über-
weisen. Wir sind durchaus bereit, das zu prüfen, aber der
Umsetzungsaufwand muss in einem vernünftigen Verhältnis
zum Nutzen stehen. Sonst müssen wir uns irgendwann ein-
gestehen, dass der Kontroll- und Umsetzungsaufwand so
gross ist und wir darauf verzichten müssen, selbst wenn es
wünschenswert wäre.
Zu den Ziffern 2 und 3. Die Regierung hat signalisiert, dass
sie bereit ist, diese Ziffern als Motion entgegenzunehmen.
Wie die viermalige Verordnungsrevision zeigt, arbeiten wir
ständig an diesem System und versuchen es zu verbessern.
Insofern wären diese Aufträge nicht unbedingt nötig, aber wir
sind trotzdem bereit, sie entgegenzunehmen. Die Überwei-
sung der Ziffern 2 und 3 hat keinesfalls automatisch eine
Reduktion der Verbilligung zur Folge. Hier muss getrennt
werden. Es geht einerseits um die Frage, ob wir auch in Zu-
kunft 100 Prozent der Bundesverbilligung ausschöpfen wol-
len. Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, geht es nur
noch um die Frage, wie wir das uns zur Verfügung stehende
Geld – 80 Prozent vom Bund, 20 Prozent vom Kanton – ver-
teilen. Wenn gespart werden soll, müsste man den Prozent-
satz der Ausschöpfung der Bundessubventionen senken. Das
steht im Moment nicht zur Diskussion.
Zu Ziffer 4. Die Motionärin hat ihr Unverständnis darüber
ausgedrückt, dass der Regierungsrat nicht einmal eine Prü-
fung will. Ich versuche Ihnen die Gründe darzulegen. Eine
Überprüfung ist müssig, weil wir das Ergebnis bereits kennen.
Wir können nicht über 300 000 Gesuche in einem Antragssy-
stem prüfen und glauben, dass es dazu nicht mindestens 50
bis 100 Stellen benötigt! Glauben Sie nicht – das könnte auch
eine Überlegung hinter einem solchen Systemwechsel sein –,
dass bei einem Antragssystem viele auf eine Verbilligung
verzichten werden. Wer diese Verbilligung einmal erhalten
hat, wird sie auch in einem Antragssystem wieder haben
wollen. Wir leben nicht mehr in der Mitte des letzten Jahrhun-
derts, als es noch etwas «gschämig» war, eine solche Prämi-
enverbilligung abzuholen. Diese Zeiten sind vorbei. Der Gro-
sse Rat – wenn ich mich richtig erinnere, war es die bürgerli-
che Mehrheit – hat 1994 das Geschäft, das vom Regierungs-
rat vorgelegt wurde und 55 Vollzeitstellen für ein Antragssy-
stem vorsah, zurückgewiesen und verlangt, dass eine ko-
stengünstigere, einfachere Lösung mit möglichst geringem
administrativem Aufwand gesucht werden müsse. Aus heuti-
ger Sicht war dieser Entscheid richtig. In der Folge entschied
sich die Regierung für ein stark automatisiertes System. Der
Personalaufwand beträgt mit diesem System nur noch 25
Vollzeitstellen, also 30 Stellen weniger. Mit diesen 25 Stellen
wird die Prämienverbilligung heute noch vorgenommen, ob-
wohl sich das Ausschüttungsvolumen um ungefähr 50 Pro-
zent erhöht hat und obwohl die Zahl der Leute, die heute von
der Prämienverbilligung profitieren, um 30 bis 50 Prozent
zugenommen hat. Zu den 25 Stellen kamen lediglich 3 Aus-
hilfsstellen hinzu, die momentan daran sind, die hohe Zahl
der Verlustscheinpendenzen abzuarbeiten.
Mitte der Neunziger Jahre hat man sich also gegen ein An-
tragssystem und für ein automatisiertes System entschieden.

Der Nachteil dieses Systems ist, dass es den einen oder
andern Ausreisser gibt. Es lässt sich nicht wegdiskutieren,
dass es Leute in diesem Kanton gibt, die zu Unrecht von
einer Prämienverbilligung profitieren. Das ist der Preis für ein
günstiges, einfaches System. Es braucht manchmal etwas
Mut, nachdem man den Grundsatzentscheid für eine halb-
perfekte, dafür kostengünstige Lösung gefällt hat, dabei zu
bleiben, statt immer perfekte, aber teurere Lösungen zu wol-
len. Wir haben versucht, dieses System zu verbessern und
dafür ein EDV-System geschaffen, das letztes Jahr erneuert
werden musste. Diese Erneuerung war aufwändig und es gilt
jetzt diese Investition – ungefähr 8 Mio. Franken – zu schüt-
zen. Wenn dank einem kostengünstigen System möglichst
viel Geld ausgeschüttet werden soll, müssen gewisse Un-
sauberkeiten in Kauf genommen werden. Ich bitte den Gro-
ssen Rat, Ziffer 4 dieser Motion abzulehnen. Der Regierungs-
rat ist selbstverständlich bereit, Ziffer 5 als Motion anzuneh-
men.

0DUF� 5HQJJOL, Bienne (PRD). Ich komme im Namen der
FDP-Fraktion nochmals kurz auf Ziffer 4 zu sprechen. Ein
Antragssystem fördert die Eigenverantwortlichkeit des Bür-
gers, der in Ziffer 4 angesprochene Automatismus hingegen
nicht. Es wäre wünschbar, dass diese Verbilligungen nur auf
Antrag gewährt würden. Brigitte Bolli Jost verlangt nur eine
Prüfung. Ich bezweifle, dass dieser Automatismus durch ein
Antragssystem aufgehoben würde, weil ja automatisch er-
fasst wird, wer die Bedingungen für eine Antragsverbilligung
erfüllt. Also kann man das Antragssystem mit dem automati-
schen System so verbinden, dass bei einem Antrag sofort
ersichtlich ist, ob diese Bedingungen erfüllt sind und gegebe-
nenfalls eine Prämienverbilligung ausbezahlt werden kann.
Nach zehn Jahren kann diese Frage tatsächlich einmal über-
prüft werden. Ich habe das Gefühl, dass eine Kombination
der beiden Systeme effektiv nicht teurer wäre, wenn das
System einmal steht und der erarbeitete Automatismus auch
für die Prüfung auf Anspruchsberechtigung eingesetzt wird.

3UlVLGHQW. Wir stimmen punktweise ab. Ziffer 1 wurde in ein
Postulat gewandelt.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 als Postulat 120 Stimmen
Dagegen 38 Stimmen

4 Enthaltungen

3UlVLGHQW. Bei Ziffer 2 stimmen wir über eine Motion ab, es
wurde zusätzlich Abschreibung verlangt. Wir stimmen ge-
trennt ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 2 als Motion 96 Stimmen
Dagegen 65 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Abschreibung der Ziffer 2 73 Stimmen
Dagegen 90 Stimmen

2 Enthaltungen
3UlVLGHQW. Bei Ziffer 3 stimmen wir über eine Motion ab, es
wurde auch hier Abschreibung verlangt. Ziffer 4 wurde in ein
Postulat gewandelt. Über die Ziffer 5 stimmen wir als Motion
ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 3 als Motion 96 Stimmen
Dagegen 68 Stimmen

1 Enthaltung
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Für Abschreibung der Ziffer 3 73 Stimmen
Dagegen 94 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 4 als Postulat 83 Stimmen
Dagegen 85 Stimmen

0 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 5 als Motion 161 Stimmen
Dagegen 4 Stimmen

2 Enthaltungen

106/04
0RWLRQ�$VWLHU��0RXWLHU��35'��±�$OOqJHPHQW�SURFpGXUDO�HQ
FDV�GH�FRQVWUXFWLRQ
7H[WH�GH�OD�PRWLRQ�GX����DYULO�����

Le Conseil-exécutif est prié de modifier les articles 109 et 113
de la loi sur les constructions (LC) du 9 juin 1985 afin que le
propriétaire qui désire construire et qui se déclare d'accord de
supporter 100 pour cent des frais engagés, sans avoir en
finalité besoin de libérer un quelconque crédit communal,
puisse le faire par voie de convention selon l'article 109 LC
avec le conseil communal.
Développement:
Dans le cadre d'équipement technique de terrain et confor-
mément à l'article 111 LC, les propriétaires fonciers doivent
verser des contributions pour la construction des routes et les
installations d'approvisionnement et d'évacuation des eaux.
Ces contributions peuvent aussi être versées sous forme
forfaitaire. Les propriétaires participent aux frais occasionnés
par la construction des routes en fonction des avantages
qu'ils en retirent et selon les principes énoncés à l'article 112
LC. Cette participation peut aller jusqu'à 100 pour cent des
frais engagés pour les routes de desserte de l'équipement de
détail. Afin de finaliser cette répartition, il appartient à l'organe
communal compétent de fixer cette part lors de la décision
d'octroi du crédit (art. 113 LC).
Afin de gagner du temps et de simplifier les procédures, il
devient inutile de convoquer une assemblée communale pour
lui demander de prendre une décision qui devient unique-
ment formelle en raison de l'accord préalable pris entre le
propriétaire et la commune. Le conseil communal doit donc
être l’organe communal compétent dans cette situation.
Il n’est pas imaginable de penser que si le propriétaire est
d'accord de supporter seul les frais, l'assemblée lui dise le
contraire.
(Cosignataires: 8)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX���DR�W�����
La demande du motionnaire porte sur un cas de figure tou-
chant au domaine, extrêmement complexe, du financement
des équipements communaux.
Il est proposé de permettre à un propriétaire foncier désireux
de construire et qui se déclare d’accord de supporter la tota-
lité des frais engagés de le faire par la voie d’une convention
avec le conseil communal sans qu’il soit nécessaire que
l’organe communal compétent libère un quelconque crédit à
cette fin.
Selon la législation cantonale sur les constructions (art. 109,
al. 1 de la loi du 16 mars 1989 sur les constructions, LC, RSB
721.0), les propriétaires fonciers intéressés peuvent se voir
confier par voie conventionnelle l'élaboration des plans et la
construction des installations d'équipement, à la condition
expresse, en particulier, que le conseil communal ait fixé de

manière exécutoire la part des frais qui leur incombe (la parti-
cipation financière des propriétaires fonciers définie selon
l’art. 112, al. 1 LC).
Il est impératif que la commune ait déterminé de manière
exécutoire la part des propriétaires fonciers au paiement des
frais d’équipement, étant donné qu'elle doit assurer le finan-
cement de la construction de routes dans les cas où les
sommes nécessaires ne peuvent être mises à la charge des
propriétaires fonciers ou ne peuvent être recouvrées auprès
d’eux (art. 112, al. 4 LC).
La fixation préalable de ces parts est une condition néces-
saire à un report des coûts sur les divers propriétaires fon-
ciers, puis au calcul de leurs participations financières res-
pectives selon le principe de l’avantage procuré (dans le
document intitulé «plan des contributions»).
Dans sa décision d'octroi du crédit, l'organe communal com-
pétent doit impérativement fixer la part des frais incombant
aux propriétaires fonciers (art. 113, al. 1 LC). Les dépenses
sont en l'occurrence soumises au régime ordinaire des com-
pétences communales (art. 88, al. 3 LC).
Il ressort donc cette disposition que, contrairement à ce que
présume le motionnaire, l’octroi du crédit n’est pas toujours
de la compétence du législatif communal. Il peut aussi relever
de celle de l’exécutif, en fonction des limites fixées pour les
compétences en matière de dépenses communales. Il peut
arriver également que le règlement d’organisation prévoie
que les dépenses engagées pour les installations
d’équipement sont de la compétence exclusive du conseil
communal.
Selon le droit en vigueur, la demande du motionnaire peut
déjà s'appliquer à deux situations concrètes:
1. Les contributions de tiers (par exemple de propriétaires

fonciers) peuvent être soustraites de la dépense totale
pour déterminer la compétence financière si elles sont
promises de manière contraignante et qu'elles sont éco-
nomiquement assurées (cf. art. 105 de l’ordonnance du 16
décembre 1998 sur les communes, OCo, RSB 170.111).
Dans le cas où un propriétaire désireux de construire
verse la totalité des coûts de construction sur un compte
bancaire bloqué en faveur de la commune, le conseil
communal est habilité, selon le droit en vigueur, à rendre
une décision portant sur le crédit requis ainsi que sur les
parts incombant aux propriétaires fonciers. Il en va de
même dans les cas où la part du crédit encore à la charge
de la commune ne dépasse pas la compétence financière
du conseil communal, voire si ce dernier est seul compé-
tent pour arrêter la décision en la matière.

2. Lorsque la commune a édicté un programme communal
d’équipement (art. 108, al. 3 en relation avec l'art. 153 LC),
ce document doit informer le législatif, notamment, sur les
coûts des installations d’équipement ainsi que sur la parti-
cipation financière prévue des propriétaires fonciers (art.
60a, al. 2 LC). Les frais en question sont liés à la décision
relative au programme d’équipement de telle façon que le
conseil communal est ipso facto compétent pour décider
des dépenses à condition qu’elles ne dépassent pas le
montant prévu dans le programme (art. 66, al. 3 et art. 88,
al. 3 LC).

La demande formulée par le motionnaire ne concerne donc
finalement que le cas où le terrain à bâtir devant être équipé
appartient à un seul propriétaire désireux de construire, qui
se déclare d’accord de supporter 100 pour cent des frais
engagés pour l’équipement, c’est-à-dire non seulement de
préfinancer ce dernier, mais aussi de s’acquitter forfaitaire-
ment et sans réserve de toutes les dépenses qu'il occasion-
nera.
Dans un tel contexte, le Conseil-exécutif est d’avis qu’il est
tout à fait possible de déclarer suffisante la condition d’une
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réglementation conventionnelle conclue avec le conseil
communal. Dans le cas où un propriétaire foncier désireux de
construire assume le paiement intégral de l’équipement, il n'y
a plus lieu que l’organe communal fixe la part de frais incom-
bant aux propriétaires fonciers. L’introduction d’une nouvelle
réglementation en l’espèce suppose toutefois une modifica-
tion de la législation sur les constructions; en effet, il faudrait
subordonner la possibilité évoquée plus haut à la condition
déjà mentionnée que le paiement a été promis de manière
contraignante et qu'il est économiquement assuré par le biais
d’une garantie bancaire ou d’un compte bloqué, afin d'exclure
d’emblée, pour la commune, l'obligation de contribuer aux
frais de manière subsidiaire.
S’agissant de la thématique complexe esquissée dans la
présente réponse, le Conseil-exécutif souhaite cependant ne
pas se limiter à proposer une réglementation nouvelle pour le
cas particulier relevé par le motionnaire, mais engager une
étude plus approfondie sur la question générale du finance-
ment des équipements par les communes. Au vu de ce qui
précède, le Conseil-exécutif propose de renoncer à tenir
compte de la demande du motionnaire par le biais d’une
nouvelle révision partielle de la loi sur les constructions. En
revanche, il considère qu’il y aura lieu de mettre à profit la
révision totale (déjà annoncée) de la législation sur les cons-
tructions pour réexaminer dans le détail les dispositions qui
s'appliquent à l’objet de la motion et le cas échéant y apporter
les modifications qui s’imposent.
Proposition: adoption sous forme de postulat.

3UlVLGHQW. Herr Astier hat die Motion in ein Postulat gewan-
delt. Ist das Postulat bestritten? – Das ist nicht der Fall.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme des Postulats 149 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

4 Enthaltungen

172/04
0RWLRQ� *IHOOHU�� 5�IHQDFKW� �(93�� ±� 9HUEHVVHUXQJ� GHV
,QNDVVRHUIROJHV�I�U�EHYRUVFKXVVWH�$OLPHQWH
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����-XQL�����

Der Regierungsrat wird beauftragt, Massnahmen zu treffen,
die den Inkassoerfolg für bevorschusste Alimente verbessern.
Begründung:
Eine Scheidung beendet immer die Ehe, nicht aber die Un-
terhaltspflichten für die gemeinsamen Kinder. Der nicht mehr
obhutsberechtigte Elternteil ist zu Alimentenzahlungen ver-
pflichtet. In allen Kantonen besteht die Möglichkeit, dass die
Kinderalimente vorgestreckt werden. Diese Bevorschussung
kommt nicht nur bei Scheidungen, sondern auch bei nichte-
helichen Vaterschaften zum Zuge. Die Alimentenbevorschus-
sung ist keine Fürsorgeleistung, sondern soll die zivilrechtli-
chen Unterhaltsansprüche des Kindes sichern. Im Kanton
Bern spielen fürsorgerische Aspekte keine Rolle: Im Gegen-
satz zu andern Kantonen werden die Alimente unabhängig
von Einkommen und Vermögen der Eltern bevorschusst.
Das Wort «Bevorschussung» drückt die Idee aus, die dahin-
tersteckt: Die Geldhilfe ist nur als eine befristete Überbrük-
kung gedacht, bis die Alimente wieder pflichtgemäss bezahlt
werden. Darum muss die zuständige Gemeindebehörde
versuchen, die ausstehenden Kinderalimente beim Schuldner
einzutreiben. Die Inkassokosten (Betreibungs- und Prozess-
kosten) trägt die Wohnsitzgemeinde des Anspruchberechtig-
ten, kann diese aber der Lastenverteilung übertragen. Eben-
so werden die nicht einbringbaren Vorschüsse der Lasten-

verteilung übertragen. Im Gegensatz dazu gehen die Arbeits-
kosten für das Inkasso zu Lasten der Gemeinde.
Für viele Gemeinden stellt das Inkasso dieser Beträge ein
grosses Problem dar, da die Zeit und die Erfahrung für diese
schwierige und aufwändige Arbeit oft fehlt. Zudem fehlt die
Motivation, da die Arbeitskosten nicht durch die Lastenver-
teilung abgerechnet werden können. Da dies aber für die
nicht einbringbaren Vorschüsse möglich ist, werden die Be-
mühungen oft früh eingestellt. Dies führt neben anderen
Gründen dazu, dass im Kanton Bern nur ca. 50 Prozent der
bevorschussten Alimente wieder eingebracht werden können.
Interessanterweise ist der Rücklauf in den grossen Gemein-
den der Region Bern deutlich besser. Diese Konstellation
birgt also zudem die Gefahr, dass die Schuldner der bevor-
schussten Alimente je nach Gemeinde ungleich behandelt
werden.
(Weitere Unterschriften: 23)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Der Regierungsrat hält vorab fest, dass eine Mehrheit der
Gemeinden resp. die beauftragten Sozialdienste und ge-
meinnützigen Stellen gute Arbeit leisten. Ein durchschnittli-
cher Inkassoerfolg von 55, 9 Prozent im Jahr 2003 ist ein
beachtliches Resultat. Es ist festzuhalten, dass trotz mässi-
gem Konjunkturverlauf in den letzten Jahren ein stetiger Auf-
wärtstrend in der Rücklaufquote zu verzeichnen war. Der
Regierungsrat schätzt, dass eine Steigerung auf ungefähr 60
Prozent Rücklauf möglich wäre. Es ist aber gleichzeitig zu
bedenken, dass für die einzelne Gemeinde die Schuldner-
struktur für das Resultat der Bemühungen ganz entscheidend
ist und es trotz intensiver Inkassobemühungen zu sehr niedri-
gen Erfolgsquoten kommen kann. Deshalb verbietet es sich
beispielsweise auch, den Gemeinden einen Mittelwert an In-
kassoerfolg vorzuschreiben. Immerhin publiziert das Kantonale
Jugendamt (KJA), gestützt auf die Erhebungen der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion, in der Bernischen Systemati-
schen Information Gemeinden (BSIG) im Rahmen seiner jährli-
chen Auswertung auch den Inkassoerfolg nach Amtsbezirken,
so dass für alle Inkassostellen ein anspornender Vergleich
möglich ist.
Im Jahre 2003 betrug der Jahresbruttoaufwand der Alimen-
tenbevorschussung 35 987 026 Franken und der Nettoauf-
wand zu Lasten der kantonalen Sozialhilfeaufwendungen
belief sich auf 16 119 162 Franken. Es kamen 8246 Kinder in
den Genuss einer Bevorschussung.
Der Regierungsrat anerkennt, dass das Eintreiben bevor-
schusster Alimente vielfach eine aufwändige Arbeit ist. Der
Grundstein zu einem guten Inkassoergebnis wird bei einer
professionellen Gesuchsprüfung gelegt. Diese anspruchs-
volle Arbeit setzt unterhaltsrechtliche Kenntnisse voraus und
erfordert von Gesetzes wegen auch eine Kontaktnahme mit
dem unterhaltsverpflichteten Elternteil. Gerade diese Kon-
takte sind wegweisend für den späteren Erfolg, denn das
blosse Verschicken von Mahnungen und das blosse Einleiten
von Betreibungen ist bei einer erheblichen Zahl von Schuld-
nern erfahrungsgemäss wenig fruchtbar. Deshalb braucht es
nebst Verwaltungspersonal auch Sachverständige in Sozi-
alarbeit, so wie dies heute regional der Fall ist. Die Vorberei-
tung des Entscheids erfordert auch das Lösen von Rechts-
oder Verfahrensfragen. Hier ist das KJA, welches die Aufsicht
über die Vollstreckungshilfe ausübt, in der Beratung stark
engagiert.
Der Regierungsrat sieht angesichts der Finanzlage keine
Möglichkeit, sich stärker zu engagieren als bisher. Der Kan-
ton partizipiert über den Lastenausgleich hälftig an den nicht
einbringbaren Vorschüssen und leistet so seinen Beitrag.
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Zudem verpflichtet SAR-Massnahme 45-026 das KJA in
diesem Bereich zu einem Stellenabbau im Gegenwert von
100 000 Franken, was u.a. zu einer Einstellung der Inspekti-
onstätigkeit führen wird. Es ist im Interesse und der Verant-
wortung der Gemeinden, eine effiziente Alimentenbevor-
schussung für seine Einwohnerinnen und Einwohner zu be-
treiben und die Kosten dabei möglichst niedrig zu halten.
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die zweckmässigste
Lösung für kleinere und mittlere Gemeinden darin besteht,
die Inkassohilfe einem regionalen Sozialdienst oder vor allem
einer gemeinnützigen Stelle zu übertragen. Das ermöglicht
es, ein Geschäftsvolumen in einer Grösse aufzubauen, die
ein rationelles Bewirtschaften erlaubt und die zu einem pro-
fessionellen Erfahrungsschatz bei den Mitarbeitenden führt,
welcher der Erfolgsquote zu Gute kommt. Das Gesetz über
Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen
(GIB; BSG 213.22.) sieht diese Möglichkeit der Übertragung
in Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 2 ausdrücklich vor.
Antrag: Ablehnung der Motion

1LNODXV� *IHOOHU, Rüfenacht (EVP). Ich schildere kurz die
Situation, die mich zu diesem Vorstoss bewogen hat. Bei
einer Scheidung werden dem einen Partner die Kinder zuge-
sprochen und der andere Partner wird zu Alimentenzahlun-
gen verpflichtet. Bei diesem Urteil wird immer auf die finan-
zielle Situation der Beteiligten eingegangen und anschlie-
ssend die Alimentensumme entsprechend festgesetzt. Die
Scheidung führt oft zu einem Wohnungswechsel des einen
Partners, weil ein Bedürfnis nach Distanz besteht. Deshalb
erfolgt in der Regel auch ein Gemeindewechsel des einen
Partners. Wenn die Alimentenzahlung nicht klappt, werden
die Unterhaltsbeiträge dem Partner mit den Kindern rasch
und problemlos bevorschusst. Die Wohngemeinde des Part-
ners mit den Kindern übernimmt die Aufgabe, das Geld wie-
der einzutreiben.
Das Alimenteninkasso ist zeitlich und fachlich sehr an-
spruchsvoll und erfordert genügend rechtliche Kenntnisse.
Die Inkasso- und Rechtsöffnungsverfahren sind kantonal
unterschiedlich und im Ausland nicht selten sehr schwierig.
Nur ungefähr 55 Prozent der bevorschussten Gelder können
wieder eingetrieben werden. Für die Gemeinde ist das nicht
tragisch, weil sie aus dem Lastenausgleich die Gelder, die sie
nicht eintreiben kann, wieder zurückerhält. Ebenso kann sie
allfällige Gerichts- und Betreibungskosten dem Lastenaus-
gleich zuführen. Nicht in den Lastenausgleich hingegen
kommen die Kosten für die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter. Für die Gemeinde gibt es eigentlich keinen wirt-
schaftlichen Anreiz, mit Fachpersonal ein möglichst gutes
Inkassoresultat zu erreichen. Trotzdem bemühen sich viele
Gemeinden, diese Gelder korrekt einzutreiben. 36 Gemein-
den holen das gesamte bevorschusste Geld wieder herein.
Im Amt Saanen holen die Gemeinden im Schnitt 90 Prozent
der bevorschussten Gelder wieder zurück, im Amt Schwar-
zenburg sind es 81 Prozent, im Amt Interlaken 69,3 Prozent,
im Amt Bern 57,6 Prozent, im Amt Thun 51,9 Prozent, im Amt
Burgdorf 41 Prozent, im Amt Moutier 35 Prozent und im Amt
La Neuveville 16,6 Prozent. Im Mittel werden also wie gesagt
55 Prozent der bevorschussten Gelder eingetrieben. Der
Rest – und das sind pro Jahr 16 Mio. Franken – geht verlo-
ren.
In vielen Gemeinden erfolgen die Inkassobemühungen ohne
System, zeitlich verzögert und nur gelegentlich. Verlustschei-
ne werden als uneinbringliche Forderung abgelegt. Forde-
rungen ins Ausland werden nicht gestellt und vorzeitig als
uneinbringlich abgeschrieben. Auch die Inkassopraxis ist
unterschiedlich. Einige Gemeinden stellen sehr rigorose und
mathematische Forderungen. Andere Gemeinden gehen auf

die Situation des Schuldners oder der Schuldnerin ein und
erlassen die Forderungen ganz oder teilweise.
Es geht nicht, dass die Sachbearbeiterin oder der Sachbear-
beiter auf die Situation des Schuldner oder der Schuldnerin
reagiert, indem die Forderung reduziert oder als uneinbring-
lich abgeschrieben wird. Er muss das Verhältnis des Schuld-
ners oder der Schuldnerin gar nicht im Detail kennen und darf
nicht allein aufgrund der geschilderten Situation des Schuld-
ners oder der Schuldnerin auf Forderungen verzichten. Sollte
die Schuldnerin oder der Schuldner tatsächlich immer wieder
Probleme mit der Zahlung der Alimente haben, müsste das
Scheidungsurteil entsprechend angepasst werden; das ist
nämlich möglich.
Mit meiner Motion fordere ich den Regierungsrat auf, Mass-
nahmen zu treffen, die den Inkassoerfolg der bevorschussten
Alimente verbessern. Wenn es einzelne Gemeinden schaf-
fen, diese Gelder zu einem sehr hohen Prozentsatz wieder
einzutreiben, sollte das doch auch für andere Gemeinden
möglich sein. Es darf nicht sein, dass einzelne Gemeinden
auf die Situation der Schulderinnen und Schuldner eingehen
und auf Alimente verzichten, während andere Gemeinden
diese Gelder strikt eintreiben. Als Folge der Sparmassnah-
men im personellen Bereich ist das kantonale Jugendamt nur
noch sehr eingeschränkt in der Lage, die Aufsicht über die
Inkassohilfe und die Alimentenbevorschussung wahrzuneh-
men und die Gemeinden in ihrer Tätigkeit zu unterstützen.
Die aktuelle Finanzlage des Kantons erlaubt es nicht, in die-
ser Sache auf ein stärkeres Engagement zu verzichten. Der
Kanton Bern darf bei der Eintreibung von bevorschussten
Geldern nicht sparen. Nur ein reicher Kanton kann es sich
leisten, auf solche Massnahmen zu verzichten. Ich erinnere
nochmals daran, dass pro Jahr 16 Mio. Franken verloren
gehen. Die Hälfte müsste zwar von den Gemeinden über-
nommen werden, aber die andere Hälfte muss der Kanton
bezahlen.
Welche Massnahmen wären denkbar? Man könnte bei-
spielsweise Anreize für die Gemeinden schaffen, indem sie
die Inkassokosten in den Lastenausgleich überführen könn-
ten. Ebenfalls denkbar wäre es, den Gemeinden einen Teil
der zurückgeholten bevorschussten Gelder als Provision zu
überlassen. Eine weitere Möglichkeit wäre, das Alimentenwe-
sen analog der regionalen Sozialdienste oder des Systems in
der Asylantenbetreuung zu regionalisieren.
Ich fasse zusammen. Mich stört die ungleiche Behandlung
der Schuldnerinnen und Schuldner im Bereich des Alimenten-
inkassos. Mich stören die relativ hohen Beiträge, die der
Kanton und die Gemeinden hier verlieren. Es ist mir ein An-
liegen, dass das Inkasso für bevorschusste Alimente in unse-
rem Kanton sauberer und effizienter wird. Es gibt durchaus
Massnahmen, die hier eine Verbesserung bringen würden.
Ich bitte Sie deshalb, meine Motion zu unterstützen.

)UDQ]LVND�:LGPHU, Bern (GB). Das Alimenteninkasso liegt in
der Zuständigkeit der Gemeinden und ist eine anspruchsvolle
Aufgabe, die Fingerspitzengefühl verlangt. Häufig sind viele
und starke Emotionen bei den Begünstigten, aber genauso
auf der Seite der Alimentenpflichtigen vorhanden. Daher kann
man das Alimenteninkasso nicht mit andern Inkassos verglei-
chen und nach einem Standardschema primär auf administra-
tivem Weg vollziehen. Vielmehr zeigt die Erfahrung, dass
persönliche Kontakte zu den Alimentenpflichten und -
berechtigten bei den Inkassobemühungen hilfreicher und
längerfristig erfolgreicher sind als das Einleiten rechtlicher
Massnahmen wie Betreibungen oder Strafanzeigen. Aus
diesem Grund muss das Alimentenwesen möglichst nieder-
schwellig, beziehungsweise möglichst nah bei den Betroffe-
nen angesiedelt sein.
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Die Fraktion GBJA sieht keinen Bedarf für eine kantonale
Inkassostelle. Das Anliegen des Motionärs nach verstärkter
Professionalität beim Alimenteninkasso hat aber eine gewis-
se Berechtigung. Ein professionelles Alimenteninkasso ver-
langt, wie der Motionär in der Begründung schreibt, Sach-
kenntnisse und vor allem einschlägige Erfahrungen. Nur mit
einer kritischen Menge beziehungsweise Grösse kann das
nötige Know-how aufgebaut und eine gute Leistungsqualität
gewährleistet werden. Das kann erreicht werden, wenn sich
kleinere Gemeinden einer grösseren anschliessen oder sich
zu regionalen Zweckgemeinschaften zusammenschliessen
oder – wie es der Regierungsrat in seiner Motionsantwort
vorschlägt – diese Aufgabe einer gemeinnützigen Organisati-
on übertragen. Für das Alimenteninkasso könnte sogar, wie
das auch der Motionär vorschlägt, eine Regionalisierung
analog den Sozialdiensten Sinn machen. So könnten die
kleinen Gemeinden entlastet, das Alimentensystem vermehrt
nach einheitlichen Standards durchgeführt und damit auch
die Professionalität gesteigert werden. Eine Regionalisierung
würde auch den Wechsel bei den Zuständigkeiten reduzie-
ren, wenn alimentenberechtigte Personen in die Nachbarge-
meinde umziehen. Auch das würde zur Professionalisierung
beitragen, da beim Alimenteninkasso die Kontinuität bei den
zuständigen Personen und Stellen für den Erfolg wichtig ist.
Heute beteiligt sich der Kanton via Lastenausgleich nur an
den nicht eingebrachten Vorschüssen. Der Regierungsrat
sollte aber, Finanzlage hin oder her, die Beteiligung des
Kantons an den Personalkosten des Alimenteninkassos be-
ziehungsweise die Zulassung zur Lastenverteilung prüfen.
Die Partizipation des Kantons an den Personalkosten würde
ohne spezialisierten Dienst einen Anreiz schaffen, mit mehr
und mit entsprechend qualifiziertem Personal in ein profes-
sionelles Alimenteninkasso zu investieren.
Wir wollen wie gesagt keine kantonale Inkassostelle, sind
aber der Meinung, dass beim Alimenteninkasso durchaus
Optimierungspotenzial vorhanden ist. Gleichzeitig warnen wir
vor falschen finanziellen Vorstellungen. Niklaus Gfeller
sprach von 16 Mio. Franken. Eine höhere Professionalität
führt nicht zwangsläufig zu einer höheren Inkassoquote, und
darum geht es dem Motionär doch letztlich. Für die Inkasso-
quote ist in erster Linie die Struktur der Klientinnen und Kli-
enten massgebend. Deshalb erreicht beispielsweise das
Sozialamt der Stadt Bern, trotz anerkannter Professionalität
und entsprechender kritischer Menge, im Vergleich mit ande-
ren Gemeinden nur eine durchschnittliche Quote.
Aus den dargelegten Gründen unterstützt die Fraktion GBJA
im Interesse eines professionellen Service public und eines
noch professionelleren Alimenteninkassos diesen Vorstoss
als Postulat.

3HWHU� %HUQDVFRQL, Worb (SP). Die SP-Fraktion unterstützt
den Vorstoss von Niklaus Gfeller auch als Motion. Das ist die
zweite Versionsvorlage von Grossrat Gfeller. Die erste ver-
langte die Schaffung einer kantonalen Stelle für das Alimen-
teninkasso und hätte bei der SP-Fraktion keine Mehrheit
gefunden. Mit dieser Motion soll nun nach geeigneten Mass-
nahmen gesucht werden, um das Inkasso zu verbessern. Die
Gründe dafür werden in der Motion aufgeführt. Erstens geht
es um die nicht ganz unerhebliche Summe von 16 Mio. Fran-
ken. Auch wenn die Sprecherin des GBJA soeben ausgeführt
hat, es gehe um weniger Geld, gehen wir doch davon aus,
dass mit geeigneten Massnahmen ein guter Anteil von diesen
16 Mio. Franken wieder eingebracht werden könnte.
Der Rücklauf der bevorschussten Gelder ist im Kanton Bern
sehr unterschiedlich. Ungefähr 16 Prozent sind es beim Be-
zirk La Neuveville und rund 90 Prozent sind es im Saanen-
land. Diese grossen Unterschiede können nicht mit Stadt und
Land begründet werden, sondern deuten darauf hin, dass der

Erfolg offenbar direkt damit zusammenhängt, wie intensiv die
Bemühungen um das Zurückholen der Alimentenbevorschus-
sung sind. Das Meccano der Lastenverteilung wirkt sich hier
negativ aus, weil die Kosten nicht direkt den betroffenen
Gemeinden belastet, sondern via Lastenausgleich über die
Gesamtheit der Gemeinden verteilt werden. Das führt zu
einem irrsinnigen Bemühen, diese Kosten wieder hereinzu-
holen. Deshalb muss die Zielrichtung der Motion unterstützt
werden, damit sich die Gemeinden vermehrt bemühen, die
bevorschussten Alimente – es sind eben keine Beiträge –
wieder hereinzuholen. Der Regierungsrat wird mit dieser
Motion beauftragt zu prüfen, welches dafür geeignete Mass-
nahmen sind. Es besteht Handlungsbedarf, und deshalb bitte
ich Sie, den Vorstoss zu unterstützen, sei es als Motion oder
allenfalls als Postulat.

%HDW�*LDXTXH, Ittigen (FDP). Der Motionär liegt richtig, wenn
er sagt, das Potenzial sei noch nicht ausgeschöpft und es
sollten Verbesserungen beim Inkasso überprüft werden.
Anderseits hat auch der Regierungsrat Recht, wenn er darauf
hinweist, dass diese aufwändige und anspruchsvolle Arbeit
eine professionelle Geschäftsprüfung und gute Fachkennt-
nisse vor allem im unterhaltsrechtlichen Bereich erfordert.
Das fehlende Anreizsystem könnte mit ein Grund sein kann,
weshalb die Gemeinden im Rahmen ihrer personellen Eng-
pässe überlegen, welche Aufgaben dringender und in höhe-
rer Qualität zu erfüllen sind als das Alimenteninkasso. Könn-
ten die Gemeinden beispielsweise am Inkassoerfolg partizi-
pieren, wäre die Bereitschaft, zusätzlich personelle Mittel
einzustellen, um ein besseres Ergebnis zu erreichen, be-
stimmt grösser. Ausserdem könnten kleinere Gemeinden so
eher eine Partnergemeinde finden, die für das Alimentenin-
kasso zuständig und auch bereit ist, diesen Arbeitsaufwand
auf sich zu nehmen, weil die Einnahmen für diesen Aufwand
gedeckt wären.
Ein Vergleich mit den Sozialhilfeleistungen. Bei den Einnah-
men aus den Rückstellungen bei den Sozialhilfeleistungen
und bei familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungs-
beiträge können gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,
vor allem Artikel 33 Absatz 3 der Sozialhilfeverordnung, die
Einnahmen nur zu 2/3 in den Lastenausgleich angerechnet
werden. Dort haben wir also bereits eine Art Provision. Im
Alimenteninkasso steht immer ein Rechtstitel zur Verfügung.
Beim Inkasso der Rückerstattungen bei den Sozialhilfelei-
stungen muss die Inkassostelle immer zuerst noch einen
Rechtstitel erwirken. Deshalb wird dieser Mehraufwand durch
die Provision von einem Drittel abgegolten. So könnte also
auch die Abgeltung des Alimenteninkassos etwas tiefer an-
gesetzt werden als im bereits genannten Fall der Sozialhilfe-
leistungen. Der Motionär hat Lösungsansätze gezeigt. Hinter
einem der genannten Ansätze kann ich stehen. Die Einnah-
men aus den Inkassomassnahmen für bevorschusste Ali-
mente gegenüber den Gemeinden sollten abgegolten wer-
den, womit die Bandbreite tiefer sein könnte. Das soll die
Direktion jetzt ja prüfen. Aber es gilt auch zu bedenken und
zu überlegen, ob die höheren Einnahmen beim Alimentenin-
kasso durch die Kosten, die durch ein Anreizsystem vielleicht
entstehen, deutlich übertroffen würden. Nur wenn es sich
unter dem Strich rechnen lässt, macht es Sinn, Anreize mit-
zufinanzieren.
Die FDP-Fraktion unterstützt den Vorstoss, weil das noch
nicht ausgeschöpfte Potenzial genutzt und Lösungen für
mehr Einnahmen gesucht werden müssen. Dagegen sollte
man sich nicht wenden. Deshalb unterstützen wir sowohl eine
Motion als auch ein Postulat.
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(UZLQ� 6RPPHU, Melchnau (EVP). 16 Mio. Franken bleiben
verschollen. Es gibt Gemeinden, die sich anstrengen und
einen grossen Teil der Bevorschussungen zurückholen, an-
dere Gemeinden lehnen sich zurück und erhalten diese Gel-
der via Lastenausgleich bequem zurück. Unternehmen wir
nichts, finanzieren fleissige Gemeinden wie Saanen oder
Schwarzenburg weiterhin die faulen. Wenn der Kanton auf
die 16 Mio. Franken verzichten kann, können Sie die vorlie-
gende Motion getrost ablehnen. Aber wir wissen, dass wir
nicht auf Rosen gebettet sind. Der Motionär schlägt verschie-
de Verbesserungsmöglichkeiten vor. Die Motion ist sehr offen
formuliert. Wenn der Regierungsrat noch effizientere Formen
zur Verbesserung der Inkassoergebnisse findet, sind diese
ohne weiteres möglich.
Die EVP-Fraktion beantragt Ihnen Annahme dieser 16-
Millionen-Goldgrube. Selbst wenn ein Teil dieser Gelder für
weitere Stellen entfällt, lohnt es sich unter dem Strich noch
lange und das Argument der Regierung, diese Motion ziehe
Mehrkosten nach sich, entfällt.

$QGUHDV�%ODQN, Aarberg (SVP). Als letzter Fraktionssprecher
kann ich es kurz machen, weil das meiste bereits gesagt ist.
Die Fraktion der SVP steht hinter diesem Vorstoss, auch in
Form einer Motion, weil er in die richtige Richtung geht und
Handlungsbedarf besteht. Der Motionär hat seine frühere
Forderung nach einer zentralen Stelle zurückgezogen. Das
wäre keine Lösung gewesen. Auch künftig müssen die Lö-
sungen kostenneutral bleiben. Einige Beispiele wurden ge-
nannt. Strafaktionen gegen Gemeinden, die den Inkas-
soschnitt nicht erreichen, lehnen wir ab. Damit würden kleine
Gemeinden, die nur wenige Fälle zu bearbeiten haben, be-
straft, wenn ein grösserer Fall unverschuldet nicht eingetrie-
ben werden kann. Eine Lösung sollte eher in Richtung Bo-
nussystem gehen.

&KULVWLQH� +lVOHU, Wilderswil (GFL). Ich bin ebenfalls noch
Fraktionssprecherin. – Einen Job kann man kündigen, eine
Beziehung auch, nur nennt man das dann etwas anders, aber
Vater und Mutter bleibt man ein Leben lang und unterhalts-
pflichtig ist man bis zum Abschluss der Ausbildung oder bis
zur Mündigkeit. Wenn ein geschiedener Elternteil seiner Un-
terhaltspflicht nicht nachkommt, hat der andere bereits ein
Problem, nämlich den Gang zur Inkassostelle, um sich be-
vorschussen zu lassen. Dieser Schritt fällt nicht allen leicht,
aber es besteht ein klarer Rechtsanspruch. Ungerecht wird
es dann, wenn der Unterhaltspflichtige seinen Verpflichtun-
gen auch der Inkassostelle gegenüber nicht nachkommt und
sich allenfalls ins Ausland absetzt oder es den Behörden auf
andere Art schwierig macht, an das geschuldete Geld zu
kommen.
Persönlich finde ich die Motion von Niklaus Gfeller sehr gut,
weil sie offen formuliert ist und weder vorgreift noch vor-
schreibt, wie dieses Problem gelöst werden soll, aber verbind-
lich verlangt, es müsse angegangen werden. Die regionalen
Unterschiede, die Niklaus Gfeller angesprochen hat, zeigen,
dass ein Handlungsbedarf besteht. Es darf uns nicht egal
sein, wenn der Rücklauf bei den Inkassobemühungen in
irgendeiner Region nur 16,6 Prozent beträgt. Die GFL-
Fraktion unterstützt die Motion von Niklaus Gfeller selbstver-
ständlich auch als Postulat, wir hoffen aber, dass er seine
Motion aufrechterhält.

:HUQHU�/XJLQE�KO, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor.
Das Inkasso liegt in der Verantwortung der Gemeinden. Die
Gemeinden machen insgesamt in diesem Bereich einen
guten Job. Die meisten Gemeinden machen das Mögliche.
Man muss sich bewusst sein, dass ein grosser Teil dieses
Geldes auch bei bestem Willen und Absicht einfach nicht

einbringbar ist. Von einer Goldgrube von 16 Mio. Franken, die
man sich hier nun erschliessen könne, kann keine Rede sein.
�'HU� 3UlVLGHQW� OlXWHW� GLH� *ORFNH�� Mit einem optimalen Sy-
stem holt man vielleicht 60, vielleicht sogar 65 Prozent her-
aus, aber mehr ist schlicht nicht zu holen. Es ist richtig, dass
es auch Gemeinden gibt, die nicht das Optimum herausho-
len. Wegen diesen paar Gemeinden soll nun der Kanton
wieder eine Aufgabe übernehmen, die klar in der Kompetenz
der Gemeinden liegt! Ist das die Vorstellung des Grossen
Rats von selbstverantwortlichen, eigenständigen Gemein-
den? Eine Zentralisierung kann keine Lösung sein und ist ja
auch vom Tisch. Das hätte einen personellen Mehraufwand
beim Kanton zur Folge.
Eine Partizipation am Inkasso wäre ein Weg, die säumigen
Gemeinden mit einem Anreizsystem zu motivieren mehr
hereinzuholen. Aber das wäre nur umsetzbar, wenn wir uns
bei der Lastenteilung irgendwie entlasten könnten, sonst
kämen einfach ungefähr 3 Mio. Franken Mehrkosten auf den
Kanton zu. Ich glaube nicht, dass der Grosse Rat dem Kan-
ton zusätzliche Kosten zuweisen will.
Wir haben uns überlegt, was gemacht werden könnte. Die
wirkungsvollste Massnahme aus Kantonssicht steht am
Schluss der Regierungsantwort. Wenn mehr Professionalität
in diesem Bereich gewünscht wird, muss professioneller
organisiert werden. Das muss aber nicht der Kanton tun,
sondern die Gemeinde selber, indem sie diese Aufgabe dele-
giert oder gemeinsam mit anderen Gemeinden übernimmt.
Wir haben uns überlegt, ob es noch weitere Möglichkeiten
gibt. Viele gibt es nicht. Einem Anreizsystem will ich mich
nicht in aller Konsequenz verschliessen, ein solches muss
aber für den Kanton kostenneutral sein. Wir können nicht
zusätzlich ein Anreizsystem finanzieren und die bisherigen
Kosten weiterhin übernehmen. Der Kanton kann sicher Be-
ratungs-, Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten, aber
sehr viel mehr Möglichkeiten hat er nicht. Das ist der Haupt-
grund, weshalb der Regierungsrat Ablehnung der Motion
beantragt. Gestützt auf die Voten dürfte dieser Antrag wahr-
scheinlich kaum eine Chance haben. Ich möchte aber noch-
mals zum Ausdruck bringen, dass es nicht sein kann, dass
die Verantwortung, die klar bei den Gemeinden liegt, an den
Kanton verschoben wird oder dass der Kanton zusätzliche
Kosten übernimmt.
Seit 1977 ist das kantonale Jugendamt für das Auslandinkas-
so zuständig. Gemäss New Yorker Abkommen wird das be-
reits zentral gemacht. Auch in diesem Bereich ist die Inkas-
soquote relativ zufällig, weil sie davon abhängt, welche Leute
es betrifft. Wenn man Geld zurückfordern muss von Leuten,
die in so genannt armen Ländern leben, ist die Chance auf
einen Rücklauf ausserordentlich klein. Die Inkassoquote des
Kantons in diesem Bereich ist auch nicht sonderlich gut, weil
einfach nicht mehr möglich ist.

3UlVLGHQW. Der Motionär verzichtet auf eine Wortmeldung. Er
hält an der Motion fest.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 136 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

8 Enthaltungen

049/04
,QWHUSHOODWLRQ�.lVHU��0HLHQULHG� �63��±�8PVHW]XQJ�NDQWR�
QDOHU�5LFKWSODQ
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����
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Vor zwei Jahren hat der Regierungsrat den kantonalen Richt-
plan beschlossen und mit dem Massnahmenblatt C_08 das
Ziel festgesetzt, die Ortsplanungen und die Energieversor-
gung aufeinander abzustimmen und dabei Synergien im
Bereich der Lufthygiene zu nutzen. Der Kanton soll darauf
hinwirken, dass die Gemeinden mit der Ortsplanung einen
Beitrag zur effizienten Energienutzung leisten wie z.B. durch
die Förderung erneuerbarer Energien oder durch die Förde-
rung des Minergie-Standards. Der Richtplan postuliert, dass
der Kanton bei «energierelevanten» Gemeinden die Abstim-
mung ihrer räumlichen Entwicklung und der Energieversor-
gung unterstützt, indem er nach Bedarf Leistungsvereinba-
rungen mit betroffenen Gemeinden abschliesst.
Der Richtplan erteilt dem Energiewirtschaftsamt damit den
klaren Auftrag, dafür zu sorgen, dass derart gebaut wird,
dass der Betrieb der Bauten die Umwelt sowenig wie möglich
belastet; d.h. es muss energiegerecht und dem heutigen
Stand der Technik entsprechend gebaut werden. Dies kann
erreicht werden durch entsprechende Vorschriften in den
Baureglementen bzw. den Überbauungsvorschriften der
Gemeinden, ohne dass damit der öffentlichen Hand Mehrko-
sten erwachsen. Die Praxis zeigt, dass dies ohne weiteres
möglich ist und dass in der Regel keine Opposition dagegen
erwächst. Vielmehr zeigt die Erfahrung, dass die Bauherr-
schaft und die Mieterschaft dankbar sind für diese Vorschrif-
ten, weil damit Betriebskosten gespart werden können.
Die jüngsten Erfahrungen zeigen nun aber, dass statt diese
Bemühungen zu unterstützen, die Rechtsabteilungen in der
BVE und der JGK sich hinter Gesetzesvorschriften verstek-
ken, die nach ihrer Meinung den Gemeinden verbieten, sol-
che Überbauungsvorschriften zu erlassen. Diese Meinung
wird von externen, gut informierten Juristen aber nicht geteilt!
Warum erfüllt die kantonale Verwaltung diesen Auftrag nicht
und warum frönt sie einem übertriebenen Formalismus und
hindert die Gemeinden daran, ihren Beitrag an die Luftrein-
haltung zu leisten?
Die Massnahme C_08 ist im Richtplan als kurzfristiges Ziel
(2002 bis 2006) festgesetzt. Nach Ablauf der Hälfte der Rea-
lisierungsfrist stellen sich folgende Fragen:
1. In wie vielen der im Massnahmenblatt C_08 aufgeführten

«energierelevanten» Gemeinden sind konkrete Umset-
zungsmassnahmen im Sinne dieses Richtplanzieles er-
reicht worden?

2. Mit wie vielen der im Massnahmenblatt C_08 aufgeführten
Gemeinden laufen konkrete Gespräche mit den Baube-
hörden im Hinblick auf eine Umsetzung dieses Richtplan-
zieles?

3. In wie vielen vorgeprüften bzw. genehmigten Nutzungs-
planungen (Ortsplanungen, Überbauungsordnungen) wur-
de in den letzten zwei Jahren der Minergie-Standard als
verpflichtende Bestimmung für Neubauten aufgenommen?

4. Gibt es konkrete Einzelfälle, wo die vorprüfende Behörde
bei kommunalen Nutzungsplänen aufgrund dieses Richt-
planzieles Korrekturen bzw. Genehmigungsvorbehalte an-
gebracht hat?

5. Wie wirkt die vorprüfende Behörde im Nutzungsplanver-
fahren darauf hin, den Minergie-Standard und die erneuer-
baren Energien zu fördern?

6. Verfügt die kantonale Verwaltung über Musterreglemente
(z.B. Sonderbaureglemente), welche den Gemeinden für
die Förderung erneuerbaren Energien konkrete Umset-
zungsmassnahmen bieten oder die den Minergie-Standard
vorschreiben?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP ���-XQL�����

Der Regierungsrat verfolgt mit dem Massnahmeblatt C_08 im
kantonalen Richtplan das Ziel, die Abstimmung zwischen
Energieversorgung und der räumlichen Entwicklung zu för-
dern. Dies soll mit zwei Massnahmen erfolgen:
– Einerseits wirkt der Kanton im Rahmen seiner rechtlichen

Möglichkeiten darauf hin, dass die Gemeinden u.a. bei
Ortsplanungsrevisionen einen Beitrag zur effizienten Ener-
gienutzung leisten.

– Anderseits ist vorgesehen, mit energierelevanten Gemein-
den Leistungsvereinbarungen abzuschliessen. Hiefür wur-
de das Projekt Berner Energieabkommen gestartet.

Der Kanton ist dabei wie bei allen seinen Tätigkeiten an die
ihm durch die Gesetzgebung vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen gebunden. Das gilt insbesondere für die erstge-
nannte Massnahme. Die Möglichkeiten der Gemeinden, im
Rahmen der Ortsplanung grundeigentümerverbindliche Re-
gelungen bezüglich Energieverwendung zu treffen, sind in
Artikel 11 und 13 Energiegesetz (EnG) eng begrenzt. Darin
nicht enthalten ist die Möglichkeit, strengere Vorschriften zu
erlassen, als die kantonale Energieverordnung vorgibt. So
kann zum Beispiel eine Gemeinde von sich aus nicht die
Einhaltung des Minergie-Standards verlangen. Weiter gehen-
de verbindliche Regelungen im Sinne der Richtplan-
Festlegung können nur mit Zustimmung der direkt Betroffe-
nen getroffen werden oder wenn es um die Absicherung von
Massnahmen geht, welche zum Erreichen der Umweltver-
träglichkeit eines Vorhabens notwendig sind.
Mit dem Berner Energieabkommen setzt der Kanton ein neu-
es Instrument zur gezielten und effizienten Förderung von
erneuerbaren Energien und dem Minergie�-Standard ein.
Hinter dem Berner Energieabkommen stehen Vereinbarun-
gen, die der Kanton mit energierelevanten Gemeinden ein-
geht, um der Umsetzung von freiwilligen Massnahmen auf
Gemeindeebene mehr Struktur, Zielgerichtetheit und Kon-
stanz zu geben.
Zu den konkreten Fragen nimmt der Regierungsrat wie folgt
Stellung:
1. Von den aufgeführten 24 Gemeinden mit konkretem

Handlungsbedarf sind mittlerweile sieben dem Verein
Energiestadt beigetreten.

2. Das Berner Energieabkommen ist zur Zeit noch in der
Pilotphase. Es wird am 12. Oktober 2004 anlässlich einer
Gemeindetagung durch das Wasser- und Energiewirt-
schaftsamt (WEA) im Detail vorgestellt.
Mit sechs Gemeinden laufen bereits Gespräche zum Ab-
schluss eines Berner Energieabkommens (BEakom).
Weitere Gemeinden haben an diesem Projekt Interesse
angemeldet und entsprechende Anfragen an das WEA ge-
stellt.

3. In der Nutzungsplanung ist – wie oben bereits dargelegt -
nach geltendem Recht eine Verpflichtung auf den Miner-
giestandard nicht möglich. Gemäss den Artikeln 11 und 13
EnG kann nur eine Anschlusspflicht an eine Gas- oder
Fernwärmeversorgung oder eine Gemeinschaftsheizung
verlangt werden. Damit Gemeinden den Minergie-
Standard verbindlich vorschreiben können, braucht es eine
Änderung des Energiegesetzes. Die Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektion (BVE) und die Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion prüfen eine Änderung des Energiegeset-
zes und der Bauverordnung.

4.  Nein. Dazu fehlt die gesetzliche Grundlage.
5. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) und

das WEA wirken im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens
vor allem beratend darauf hin, dass die Gemeinden die
Möglichkeiten, welche ihnen die aktuelle Gesetzgebung im
Hinblick auf eine effiziente und umweltschonende Ener-
gienutzung gibt, erkennen und einsetzen. Das AGR holt
dazu bei der Vorprüfung von energierelevanten Nutzungs-
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planungen einen Mitbericht des Wasser- und Energiewirt-
schaftsamtes ein. Dieses prüft die Planung bezüglich der
Vorgaben der Energiegesetzgebung und gibt auch Emp-
fehlungen und Hinweise im Sinne des Richtplan-
Massnahmeblattes C_08 ab (z.B. Einführung eines Ener-
gieartikels im Baureglement; Anschlusspflicht an lei-
stungsgebundene Energieträger; Anstoss für die Ausar-
beitung eines Energierichtplans und die Teilnahme am
Berner Energieabkommen).

6. Die kantonale Verwaltung stellt den Gemeinden Muster-
reglemente und Merkblätter zur Verfügung, welche Emp-
fehlungen, Hinweise und Anregungen für einen umwelt-
schonenden Umgang mit der Energie und die Förderung
von erneuerbaren Energien enthalten, zum Beispiel das
Musterbaureglement (1988, RPA), das Informationsblatt
«Ortsplanung mit Energie» (WEA/AGR, 1993) und das
Merkblatt «Der Bereich 'Energie' in der UVP» (BVE, 2004).

3UlVLGHQW� Herr Käser ist von der Antwort teilweise befriedigt.

100/04
,QWHUSHOODWLRQ�:lOWL�6FKOHJHO��%XUJGRUI� �*)/�� ±�*URVVIOl�
FKLJH�%HVFKQHLXQJ�HLQHU�7DOSLVWH
7H[W�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����

Eine intakte Umwelt ist der wichtigste Trumpf für den Touris-
mus des Berner Oberlandes. Deshalb hält das Touristische
Leitbild von 1989 fest: Die Beschneiung ganzer Pisten ist
abzulehnen. Letzte Woche konnte man in einer Sendung des
TeleBärn hören, dass dank der künstlich beschneiten Talpiste
der sehr gute Skiwinter 2003/04 eines Skiorts im Berner
Oberland noch «verlängert» werden konnte.
1. Stimmt es, dass die am 8. Februar 1995 von der Regie-

rung eingeführte Änderung (Lockerung) der kantonalen
Verordnung über die technische Beschneiung von Pisten
sich auf künstliche Beschneiung von «Pisten regelmässi-
ger Skisportanlässe von überragender internationaler Be-
deutung» (z.B. Lauberhornabfahrt) beschränkt oder be-
schränken sollte?

2. Ist die kantonale Verordnung über die technische Be-
schneiung von Pisten vom 1. März 1994 seit der oben er-
wähnten Lockerung von 1995 nochmals geändert worden?

3. Wenn ja: Wann und mit welchen Auswirkungen?
4. Wenn nein: Werden im Kanton Bern noch weitere Pisten,

welche die Bedingungen «Piste mit regelmässigem Ski-
sportanlass von überragender internationaler Bedeutung»
nicht zu erfüllen vermögen, grossflächig technisch be-
schneit bzw. wurden weitere entsprechende Bewilligungen
erteilt?

(Weitere Unterschriften: 0)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����$SULO�����

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

1. Die Verordnung über die technische Beschneiung vom 22.
Dezember 1993 (TVB) wurde am 8. Februar 1995 zum ersten
Mal geändert. Durch eine Ergänzung von Art. 5 mit einem
neuen Bst. d wurde die technische Beschneiung für zulässig
erklärt, falls sie zum Zweck hatte, «die Durchführung von
international bedeutenden Skisportanlässen wie Weltmeister-
schaften oder wiederkehrende Weltcuprennen zu ermögli-
chen».

Die Frage 1 kann deshalb insofern bejaht werden, als damit
die Beschneiung für die genannten Anlässe ab dem Jahr
1995 neu ohne zusätzliche Beschränkungen ausdrücklich
erlaubt wurde.
Frage 2
2. Eine zweite Änderung der TVB erfolgte 1998. Der bisheri-
ge Artikel 8 Absatz 1 statuierte, dass für die Beschneiung nur
Wasser ohne Zusätze oder chemische Behandlung verwen-
det werden dürfe. Ein Rechtsgutachten von Dr. iur. Jörg
Leimbacher zeigte jedoch auf, dass das Verbot jeglicher
Beschneiungszusätze gegen Bundesrecht verstosse. Der
Regierungsrat veranlasste daraufhin eine Anpassung der
TVB an das Bundesrecht, welche am 1. Dezember 1998 in
Kraft trat
Die Frage 2 kann ebenfalls bejaht werden. Die zweite Ände-
rung der TVB wurde auf den 1. Dezember 1998 in Kraft ge-
setzt. Allerdings wurde die TVB parallel zu einer Ergänzung
der Bauverordnung zwei Jahre später vollumfänglich aufge-
hoben (siehe nachstehend Ziffer 3).
Frage 3
3. Im März 1999 publizierte der Schweizerische Verband der
Seilbahnunternehmungen (SVS) gemeinsam mit Raumpla-
nungs- und Umweltfachstellen von Bund und Kantonen erar-
beitete Empfehlungen für eine gesamtschweizerisch harmo-
nisierte Entwicklung der technischen Beschneiung. Der Kan-
ton Bern setzte für die weitere Prüfung und allfällige Umset-
zung der Empfehlungen eine Arbeitsgruppe aus Vertretern
von Verbänden, Regionen und Amtsstellen ein, welche eine
grundsätzliche Neukonzeption vorschlug. Die bisher ge-
machten Erfahrungen hatten gezeigt, dass die Sicherstellung
einer geordneten Beschneiung nicht einen eigenen Erlass
erforderte [vgl. Vortrag der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion betreffend Änderung der Bauverordnung vom 6. März
1985 (BauV; BSG 721.1) und Aufhebung der Verordnung
über die technische Beschneiung vom 22. Dezember 1993
(TVB; BSG 722.31)]. Auf die bisherige TVB wurde deshalb
verzichtet, die relevanten Vorschriften wurden neu in die
Bauverordnung im neuen Abschnitt Technische Beschneiung
aufgenommen (Art. 29a–29d BauV). Die Änderung wurde
vom Regierungsrat am 20. September 2000 beschlossen und
auf den 1. Dezember 2000 in Kraft gesetzt (BAG 00-82).
4. Die neuen Artikel 29a bis 29d der BauV listen nicht mehr in
aufzählender Weise die Fälle oder Anlässe auf, bei welchen
die technische Beschneiung zulässig oder nicht zulässig ist.
Artikel 29a Absatz 1 BauV hält lediglich fest, dass die künstli-
che Beschneiung von mehr als 5000 m2 sowie die dazu not-
wendigen Geländeeingriffe und Nebenanlagen einer Grund-
lage in einem Nutzungsplan bedürfen. Bei der Beschneiung
von weniger als 5000 m2 erfolgt die Überprüfung des Vorha-
bens nach Artikel 24 ff. des Bundesgesetzes vom 22. Juni
1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens.
5. Artikel 29a Absatz 2 BauV verlangt nicht mehr, dass die
Regionen die wichtigen Pisten festlegen, die beschneit werden
können. Eine überkommunale Koordination ist aber nach wie
vor erforderlich. Die Regionen haben neu in Konzepten, Sach-
oder Richtplänen lediglich aufzuzeigen, wie die Planungs-
grundsätze, die Anforderungen der Umweltschutzgesetzge-
bung und die nach anderen Gesetzen zu prüfenden Vorschrif-
ten für die Beschneiung in den einzelnen räumlich zusammen-
hängenden Skigebieten eingehalten sind. Damit soll erreicht
werden, dass die technische Beschneiung auch überörtlich
koordiniert erfolgt. In diesem Rahmen ist es möglich, bereits in
einem frühen Stadium eine gewisse Rechtssicherheit für die
folgende Planung zu gewinnen. Es wird nicht verlangt, dass auf
Stufe Regionalplanung die zu beschneienden Flächen parzel-
lenscharf bezeichnet werden. Dies ist Aufgabe der Nutzungs-
planung; allerdings erfordern verbindliche Zusagen über die
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Zulässigkeit von Beschneiungsvorhaben dennoch einen ge-
wissen Detaillierungsgrad.
Damit ist die Frage 3 nach den Voraussetzungen der techni-
schen Beschneiung und dem in der BauV gewählten Recht-
setzungskonzept beantwortet.
6. Wenn die in Ziffer 4 und 5 genannten Voraussetzungen
erfüllt sind, ist deshalb eine grossflächige Beschneiung auch
von Pisten, die nicht nur der Durchführung von international
bedeutenden Skisportanlässen dienen, rechtmässig.
Die Frage 4 kann deshalb dahingehend beantwortet werden,
dass im Kanton Bern weitere Pisten beschneit und entspre-
chende Bewilligungen erteilt werden, falls die Voraussetzun-
gen gemäss Artikel 29a ff. BauV erfüllt sind.

3UlVLGHQW. Frau Wälti-Schlegel verlangt Diskussion. Das
Quorum beträgt 50 Stimmen.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag auf Diskussion 25 Stimmen

3UlVLGHQW. 25 Stimmen reichen nicht für eine Diskussion.
Frau Wälti-Schlegel hat das Recht, eine kurze Erklärung
abzugeben. �'HU�3UlVLGHQW�OlXWHW�GLH�*ORFNH��

-RKDQQD�:lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Ich danke Ihnen
für die Verweigerung der Diskussion. Ich nehme an, dass sie
aus den Zeitungen wissen, dass dieses Thema die Bevölke-
rung berührt. Die Regierung hat die 1992 und 1993 gemach-
ten Versprechungen laufend nicht mehr eingehalten. Ich habe
nur eine konkrete Frage, die mich aus umweltpolitischen
Gründen wichtig dünkt: Welche chemischen Zusätze hat die
Regierung erlaubt und welche werden verwendet? Weiter
möchte ich wissen, welche Wirkungen und Auswirkungen
diese chemischen Zusätze auf die Umwelt haben. Mehr habe
ich nicht zu sagen, wenn Sie nicht diskutieren wollen.

3UlVLGHQW. Diese Fragen müssen Sie Herrn Regierungsrat
Luginbühl direkt stellen, weil Ihnen nur eine kurze Erklärung
zusteht. Frau Wälti-Schlegel ist von der Antwort teilweise
befriedigt.

079/04
,QWHUSHOODWLRQ�5LHVHQ��%HUQ��6'��±�.RVWHQ�XQHQWJHOWOLFKHU
3UR]HVVI�KUXQJHQ
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����

Gemäss den Bestimmungen der kantonalen Zivilprozess-,
Strafprozess- und Verwaltungsprozessordnung können Per-
sonen, die vor Gericht auftreten, unter bestimmten Voraus-
setzungen eine unentgeltliche Prozessführung (unter Beizug
eines Anwaltes) erhalten. Der Kanton bevorschusst damit die
vom Gericht zur Zahlung auferlegten Kosten.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 82 Zivilprozess-
ordnung und Art. 42, 44 Strafverfahren) müssen diese Kosten
zurückerstattet werden, wenn sich der Schuldner innerhalb
von zehn Jahren seit dem Urteil finanziell soweit erholt, dass
er nicht mehr unter das prozessuale Existenzminimum fällt.
Sämtliche Personen sind daher verpflichtet diese Guthaben
des Kantons, welche durch die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler aufgebracht werden müssen, wieder zurückzuer-
statten.
Da die Bewilligungen zur unentgeltlichen Prozessführung
jährlich sehr hohe Kosten verursachen, bitte ich den Regie-
rungsrat um die Beantwortung folgender Fragen

1. Wie hoch sind die Gerichtsgebühren und Verfahrensko-
sten, welche dem Kanton Bern durch die Gewährung der
unentgeltlichen Prozessführung jährlich verloren gehen,
und welche Kosten entstehen pro Jahr, um den kostenlo-
sen Beizug eines Anwalts zu finanzieren?

2. Wie viele unentgeltliche Prozessführungen wurden durch-
geführt und wie hohe Kosten insgesamt entstanden in den
letzten Jahren für die ausländische Bevölkerung mit Auf-
enthalt, und wie hoch belaufen sich die Kosten für einhei-
mische CH-Bürger.

3. Nach welchem Modus werden die Kosten eingefordert,
beziehungsweise zurückerstattet und wie sieht der Auf-
wand (Fr.) gegenüber dem Ertrag (Fr.)aus.

4. Welche konkreten gesetzlichen Massnahmen gedenkt der
Regierungsrat zu unternehmen, um die zukünftige stei-
gende Zahl der unentgeltlichen Prozessführung zu be-
grenzen.

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����$XJXVW�����

Frage 1
Die Kosten für unentgeltliche Prozessführung (uP) setzen
sich nicht bloss aus Gerichtsgebühren, sondern schwerge-
wichtig aus den tarifmässigen Anwaltsgebühren und den
Auslagen zusammen.
In den vergangenen sechs Jahren beliefen sich die jeweiligen
Ausgaben für uP auf die nachfolgend aufgeführten Franken-
beträge:

Jahr Zivilrecht Strafrecht Verwaltungsrecht

1998 6 323 793.90 3 942 878.20 71 201.15
1999 7 361 496.60 5 302 024.30 55 700.55
2000 5 026 952.00 5 348 621.60 75 133.45
2001 5 094 480.40 4 809 989.25 65 452.15
2002 5 933 851.15 4 116 491.65 111 793.45
2003 6 279 844.05 4 852 153.15 123 848.65

Frage 2
In der vorgenannten Zeitspanne wurden nachfolgend aufge-
führte Anzahl uP-Fälle bewilligt:

Jahr Zivilrecht Strafrecht Verwaltungsrecht

1998 2 342 906 47
1999 2 720 1 047 30
2000 1 965 1 035 36
2001 1 919 1 011 35
2002 2 484 751 48
2003 2 425 760 74

Das Bundesgericht anerkennt in seiner langjährigen Recht-
sprechung einen verfassungsmässigen Anspruch auf uP
auch von Ausländerinnen und Ausländern, unabhängig von
ihrem Wohnsitz und ihrer Staatsangehörigkeit. Eine Unter-
scheidung zwischen in- und ausländischer Bevölkerung ist
nicht zulässig und es existieren keine entsprechenden stati-
stischen Angaben.
Frage 3
Die kantonale Staatskasse ist in ihren Bemühungen sehr
erfolgreich, die den Parteien erlassenen Kosten mittels In-
kasso-Massnahmen wieder einzubringen. In der nachfolgen-
den Tabelle sind die Auslagen und Rückerstattungen der
letzten sechs Jahre gegenübergestellt.

Jahr Auslagen (in Fr.) Rückerstattungen (in Fr.)

1998 10 337 873.25 7 184 411.30
1999 12 719 221.45 6 417 673.45
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2000 10 450 707.05 6 243 717.50
2001 9 969 921.80 7 440 603.10
2002 10 162 136.25 7 283 273.15
2003 11 255 845 85 6 435 670.15

Frage 4
Wie vorerwähnt besteht ein verfassungsmässiger Anspruch
auf uP. Das entspricht  auch den Vorgaben der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) als übergeordnetes
Völkerrecht.
Ein Handlungsspielraum des bernischen Regierungsrats ist
weder auf der Ebene der EMRK noch auf Verfassungsebene
auszumachen. Eine engere Gesetzgebung in den kantonalen
Verfahrensrechten würde bei einer allfälligen Überprüfung vor
dem übergeordneten Recht nicht standhalten.

3UlVLGHQW. Herr Riesen ist von der Antwort befriedigt.

143/04
,QWHUSHOODWLRQ�*)/��:lOWL�6FKOHJHO��%XUJGRUI��±�5HJLRQDOH
$UEHLWVJUXSSHQ�]XU�6WlUNXQJ�GHU�OlQGOLFKHQ�5HJLRQHQ
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-XQL�����

Fragen:
1. Warum erfolgte eine parteipolitisch einseitige Besetzung

der Präsidien durch Wirtschaftsmänner über 50?
2. Wie wird sichergestellt, dass trotz einseitigen Präsidiums-

besetzungen die Erfahrungen von Jungendlichen, Frauen,
Familien, Behinderten etc. einfliessen und insbesondere
auch die soziale und ökologische Nachhaltigkeit berück-
sichtigt wird?

3. Wie schätzt der Regierungsrat eine mögliche spätere
Akzeptanz der Ergebnisse durch die Bevölkerung ein,
wenn durch solche Präsidiumsbesetzungen die wirtschaft-
liche Priorisierung von vornherein zementiert wird?

Begründung:
Gemäss Medienmitteilung anfangs Juni 2004 werden regio-
nale Arbeitsgruppen zur Stärkung der ländlichen Regionen
geschaffen. Diese sollen aufzeigen, wie auch in den ländli-
chen Regionen des Kantons durch Förderung bestehender
Potenziale neue Projekte initiiert werden können, und zwar in
den folgenden Politikbereichen:
– Land- und Forstwirtschaft
– Tourismus
– Bildung
– Gesundheit
– Verkehr
Der Kanton Bern hat die Förderung neuer Ideen und Innova-
tionen nötig! Das geplante Vorgehen kann den Weg zu enge-
rer Zusammenarbeit öffnen und positive Entwicklungen in
den ländlichen Regionen fördern. Dafür ist es wichtig, inter-
disziplinäre Gremien aus Personen verschiedenster Erfah-
rungen und Anspruchsgruppen zu bilden. Die vom Regie-
rungsrat vorgeschlagenen Präsidien sind jedoch alles Perso-
nen mit folgendem einheitlichen Profil:
– Wirtschaftsvertreter
– Männlich
– Altersgruppe 50 plus
– bürgerlich
Damit die Resultate und Fazits dieser Arbeiten breit abge-
stützt und Lösungsvorschläge später von den Stimmbürge-
rInnen akzeptiert werden, müssen die Bedürfnisse und Ideen
breiter erkannt, aufgezeigt und umgesetzt werden. Eine ein-

seitig bürgerlich-männliche Wirtschaftselite wird den komple-
xen Anforderungen an die Zukunft des Kantons Bern leider
nicht gerecht und markiert zum Voraus eine einseitige Lö-
sungsentwicklung.
(Weitere Unterschriften: 8)

'ULQJOLFKNHLW�DEJHOHKQW�DP�����������

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����
In diesem Frühjahr haben die Justiz-, Gemeinde- und Kir-
chendirektion und die Volkswirtschaftsdirektion gestützt auf
den Richtplan und die Wachstumsstrategie gemeinsam Arbei-
ten an die Hand genommen, um die Stärken und Potenziale
der ländlichen Regionen zu fördern.
In einem ersten Schritt wurde die regionalpolitische Bedeu-
tung der Sektoralpolitiken (Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Tourismus, Bildung, Gesundheit / Spitalversorgung, Infra-
struktur / Verkehr) quantitativ anhand der Mittelflüsse aufge-
zeigt. Zudem wurde untersucht, wie viele Steuereinnahmen
die einzelnen Regionen generieren und wie bedeutsam der
Mittelfluss zwischen den Regionen (Finanz- und Lastenaus-
gleich) ist. Diese Untersuchung bezieht sich nicht nur auf den
ländlichen Raum, sondern wurde für den ganzen Kanton
Bern flächendeckend vorgenommen. Ziel der Untersuchung
ist es, zuhanden der regionalen Arbeitsgruppen die kantonal
sowie regional beeinflussbaren Mittelflüsse aufzuzeigen.
In einem zweiten Schritt sind zeitlich befristete Arbeitsgrup-
pen gebildet worden, bestehend aus regionalen Akteuren aus
Wirtschaft (Unternehmen und Wirtschaftsverbänden) und
Politik. Die regionalen Arbeitsgruppen sollen die Stärken der
Regionen erkennen, konkrete Massnahmen in den Politikbe-
reichen Verkehrsinfrastruktur, Gesundheit, Bildung, Raum-
planung, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft formulieren
und priorisieren. Dabei sollen bestehende Projekte, Mass-
nahmen und Instrumente von Bund, Kanton und Regionen
integriert und allenfalls neu priorisiert werden.
Methodisch wird dabei auf den Erfahrungen der Projektgrup-
pe «Wirtschaftliche Zukunftsperspektiven des Berner Juras»
unter dem Vorsitz von Rolf Bloch aufgebaut.
Zu Frage 1:
Für den Regierungsrat steht im Vordergrund, dass Persön-
lichkeiten gefunden werden konnten, welche sowohl in der
Region als auch in der Wirtschaft stark verankert sind und
entsprechende Fachkompetenzen und Erfahrung mitbringen.
Alter, Geschlecht und Parteizugehörigkeit spielten bei der
Besetzung der Präsidien eine untergeordnete Rolle.
Zu Frage 2:
Wie bereits erwähnt, wurden die Präsidien nach fachlichen
Kriterien besetzt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen wurden
von den Regionen vorgeschlagen, die sich ebenfalls an
Sachkriterien orientierten. Der Fokus des Projekts ist primär
ein wirtschaftlicher. Dem ist auch durch die Besetzung der
Arbeitsgruppen Rechnung zu tragen, indem die Mitglieder der
regionalen Arbeitsgruppen die verschiedenen Teile der Wirt-
schaft vertreten. Die Arbeitsgruppen sollen Massnahmen
formulieren und priorisieren, welche auch in den ländlichen
Regionen Wachstum generieren. Der Auftrag der Arbeits-
gruppen stützt sich auf den Richtplan und die Wachstums-
strategie. Die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit ist somit
implizit im Auftrag an die Arbeitsgruppen enthalten. In den
Arbeitsgruppen sind Frauen und Männer aus verschiedenen
Alterskategorien vertreten.
Zu Frage 3:
Es ist zu erwarten, dass die Akzeptanz der Ergebnisse in
erster Linie davon abhängt, ob ein Nutzen für die Region
erkennbar ist. Wie gesagt, lehnen sich die Arbeiten eng an
die Erfahrungen der Projektgruppe «Wirtschaftliche Zukunfts-
perspektiven des Berner Juras» unter dem Vorsitz von Rolf
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Bloch an. Die Ergebnisse dieser Projektgruppe sind im Ber-
ner Jura auf ein positives Echo gestossen.

3UlVLGHQW. Frau Wälti-Schlegel ist von der Regierungsant-
wort nicht befriedigt und gibt eine kurze Erklärung ab.

-RKDQQD�:lOWL�6FKOHJHO, Burgdorf (GFL). Die Antwort des
Regierungsrats bestätigt mir, dass die Auswahl des ange-
sprochenen Präsidiums und der Arbeitsgruppen nicht sorgfäl-
tig genug passiert ist. Vor allem im Raum Emmental werden
zwei Bedingungen nicht erfüllt. Eine Bedingung war, dass
diese Persönlichkeit in der Region und der Wirtschaft der
Region stark verankert ist. Das stimmt bei der Besetzung in
der Region Emmental seit dem Rundumschlag des Flugblatts
«Wir fordern eine andere Politik» vom 18. August 2004 nicht
mehr. Dieses Flugblatt wurde in alle Haushaltungen versandt
und zeigte durch seine destruktive Diffamierung von Politike-
rinnen und Politiker aller Couleurs, dass der Verfasser als
Vertreter dieser Arbeitsgruppe nicht tragbar ist. Es gab auf
dieses Flugblatt Reaktionen von allen Parteien und ziemlich
viele Leserbriefe.
Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe ist in den verschie-
denen Regionen sehr unterschiedlich und nicht überall gleich
vielseitig. Ich nenne zwei Beispiele. Im Oberaargau existiert
eine Arbeitsgruppe von elf Personen. Drei Personen sind
Frauen, vier sind von Langenthal, dem grössten Ort dieses
Gebiets, und einer ist sogar ein GBI-Vertreter. Im Emmental
besteht eine Arbeitsgruppe von 14 Personen. Es gibt eine
einzige Frau – jemand aus der SP –, nur eine Person stammt
aus Burgdorf, der grössten Ortschaft in diesem Gebiet, und
alles sind reine Wirtschaftvertretungen. Im Emmental wurde
die Chance verpasst, durch eine vielfältige Zusammenset-
zung neuen Ideen Raum zu geben. Ich bedaure das.

3UlVLGHQW. Frau Wälti-Schlegel ist von der Regierungsant-
wort nicht befriedigt.

171/04
,QWHUSHOODWLRQ� +lQQL�� 7KXQ� �6'�� ±� *HOGVWUDIH�� 8PZDQG�
OXQJ�LQ�+DIW"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-XQL�����

Nachgenannten verurteilten Personen, ob bekannten oder
unbekannten Aufenthaltes, wird mitgeteilt, dass ihre Um-
wandlung der ihnen auferlegten Busse in eine Haftstrafe
umgewandelt bzw. eingeleitet werden kann. So kommt es
immer öfters vor, dass die verurteilte, meist noch ausländi-
sche Person nachweist, dass sie ausserstande ist, die Busse
zu bezahlen, und demnach Antrag auf Umwandlung stellt.
Dass dabei von der Kantonsregierung auf Kosten des Steu-
erzahlers höhere Auslagen als die eingeforderten Bussen
entstehen, dürfte kein Geheimnis sein. Der Ertrag gegenüber
dem Aufwand kann in keiner Weise die Schulden der verur-
teilten Person ausgleichen.
Aus diesem Grund bitte ich den Regierungsrat um Beant-
wortung folgender Fragen:
1. Wie viel vom Steuerzahler einbezahltes Geld wurde im

Jahr 2003 für Bussen, welche in Haftstrafe umgewandelt
wurden, verwendet?

2. Wie sieht das Verhältnis im Einzelfall aus für eine Busse
von 100 Franken, welche in drei Tage Haft umgewandelt
wird? Aufwand gegenüber Ertrag?

3. Wie hohe Kosten entstehen generell pro Person und wel-
che Tagesansätze werden verrechnet?

4.Warum bemüht sich der Regierungsrat nicht, diesen Miss-
stand endlich zu bekämpfen und anstelle von Haftumwand-
lung diese durch Arbeitsmassnahmen abgelten zu lassen.
Dies wäre ein kleiner Beitrag zum Schutze und Beruhigung
des arg gebeutelten Steuerzahlers des Kantons Bern und
zum Schutz der prekären und maroden finanziellen Kan-
tonskasse?

(Weitere Unterschriften: 0)
6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Ausgangslage: Das Bundesrecht schreibt in Artikel 49 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937
(StGB; SR 311.0) vor, dass der Richter eine Busse in Haft
umzuwandeln hat, wenn der Verurteilte sie nicht bezahlt. Ein
Betreibungsverfahren wird nur dann eingeleitet, wenn davon
ein Ergebnis zu erwarten ist. Im Falle der Umwandlung wer-
den 30 Franken Busse einem Tag Haft gleichgesetzt, doch
darf die Umwandlungsstrafe die Dauer von drei Monaten
nicht übersteigen.
Der Bundesgesetzgeber hat seinerzeit die Möglichkeit ge-
schaffen, dass der Verurteilte seine Busse auf Gesuch hin
durch freie Arbeit, namentlich für den Staat oder eine Gemein-
de abverdienen kann (Art. 49 Abs. 1 StGB). Auf kantonaler
Ebene wird das Bussenabverdienen in den Artikeln 97 ff. der
Verordnung vom 5. Mai 2004 über den Straf- und Massnah-
menvollzug (SMVV; BSG 341.11) geregelt. Nach diesen Be-
stimmungen ist das Bussenabverdienen unentgeltlich zugun-
sten von sozialen Einrichtungen, von Werken im öffentlichen
Interesse, von öffentlichen Verwaltungen oder von hilfsbe-
dürftigen Personen zu leisten. Der Stundenansatz für das
Bussenabverdienen ist im ganzen Kanton einheitlich auf 20
Franken festgesetzt. Der Vollzug des Bussenabverdienens
setzt voraus, dass die betroffene Person ein Gesuch ein-
reicht, eine geeignete Beschäftigung im gemeinnützigen
Bereich zur Verfügung steht, die verurteilte Person in der
Lage ist, die ihr zugewiesene Arbeit zu leisten und anzuneh-
men ist, sie werde der Belastung der besonderen Vollzugs-
form gewachsen sein und das entgegengebrachte Vertrauen
nicht missbrauchen. Die besondere Vollzugsform des Bus-
senabverdienens kann somit nicht von Amtes wegen gegen
den Widerstand der verurteilten Person angeordnet werden.
Fragen 1 – 3
Da im Kanton Bern gegenwärtig noch keine Vollkostenre-
chung geführt wird, lassen sich die Fragen 1 – 3 nicht exakt
beantworten.
Im Kanton Bern findet der Vollzug von Bussenumwandlungen
in der Regel in den Regional- und Bezirksgefängnissen statt.
In einigen Fällen – bei Personen, die sich bereits im Strafvoll-
zug befinden – führt der Vollzug der Bussenumwandlungen
automatisch zur Verlängerung des Freiheitsentzugs in der
jeweiligen Vollzugsinstitution (Konkordatsanstalt).
– Bis dato können nur im Bereich der Regional- und Be-

zirksgefängnisse (durch Einsatz einer neuen EDV-
Applikation) Angaben über die effektiv in Vollzug gesetzten
Bussenumwandlungen gemacht werden. So wurden in den
Gefängnissen des Kantons Bern im Jahr 2003 insgesamt
21 972 Hafttage (total 1776 Personen; davon 1576 Männer
und 200 Frauen) aus Bussenumwandlungen vollzogen. In
den Regional- und Bezirksgefängnissen werden 135.00
Franken pro Hafttag in Rechnung gestellt.

– Über die Anzahl Hafttage aus Bussenumwandlungen bei
Strafgefangenen können keine Angaben gemacht werden.
Auch gibt es bei diesen Personen kein Einheitskostgeld.
Der Kostgeldansatz richtet sich hier nach dem jeweiligen
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Vollzugsregime, bzw. auch danach, ob es sich um Frauen-
oder Männervollzug handelt.

Frage 4
Laut Artikel 123 der Bundesverfassung vom 18. April 1999
(BV; SR 101) ist die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Straf-
rechts Sache des Bundes. Das Schweizerische Strafrecht
kennt keine Rechtsgrundlage, Verurteilte, welche ihre Busse
nicht bezahlen, gegen deren Willen zur ersatzweisen Ar-
beitsleistung zu verpflichten. Wie eingangs dargestellt wurde,
kann das Bussenabverdienen durch Leistung gemeinnütziger
Arbeit nur auf Gesuch hin gewährt werden.



Justiz, Gemeinde + Kirchen 14. Dezember 2004 – Nachmittag 1487

Diese Regelung macht durchaus Sinn, denn auch das Bus-
senabverdienen verursacht dem Kanton Vollzugskosten (Ge-
suchsverfahren, Überwachung des Vollzugs und Aufwand für
die Bereitstellung entsprechender Arbeitsplätze). Namentlich
die Vollzugsüberwachung wäre mit erheblichen Kosten ver-
bunden, wenn Verurteilte ohne ihre Zustimmung hoheitlich
angeordnete Arbeit leisten müssten. Ebenso dürfte es äu-
sserst schwierig sein, geeignete Arbeitsplätze bereit zu stel-
len.
Nach langjährigen Vorbereitungsarbeiten haben die eidge-
nössischen Räte am 13.12.2002 die Revision des allgemei-
nen Teils des Strafgesetzbuches verabschiedet. Auch das
revidierte Strafgesetzbuch kennt nur das Abverdienen von
Bussen und Geldstrafen auf freiwilliger Basis. Ohne Zustim-
mung der Verurteilten kann daher auch in Zukunft keine Lei-
stung gemeinnütziger Arbeit angeordnet werden.

3UlVLGHQW. Herr Hänni ist von der Regierungsantwort teilwei-
se befriedigt.

170/04
,QWHUSHOODWLRQ� *)/� �+RIHU�� %LHO�� ±� 'HU� ]ZHLVSUDFKLJH
$PWVEH]LUN� %LHO� �� %LHQQH� KDW� ]ZHL� RIIL]LHOOH� +DXSWRUWH�
%LHO�XQG�%LHQQH
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-XQL�����

n einem aktuellen Auszug aus dem Handelsamtblatt ist ein
Handelsregisterauszug in französischer Sprache wiederge-
geben. Der Gemeindenamen wird dann aber deutsch mit
«Biel» angegeben. Da dies immer wieder vorkommt, ärgern
sich französischsprachige Firmen (und Bieler Romands) mit
Recht.
Gemäss Gesetz über die Organisation des Regierungsrats
und der Verwaltung (Organisationsgesetz OrG, RSB 152.01)
vom 20. Juni finden wir in Anhang I zu Art. 38 OrG folgende
offizielle Gemeindebezeichnungen: «Biel» in der deutsch-
sprachigen Ausgabe, «Bienne» in der französischsprachigen.
Ebenfalls findet sich im Reglement der Stadt Biel vom 9. Juni
1996 auch «Bienne» als offizieller Gemeindename.
Damit wird dem regierungsrätlichen Beschluss betreffend die
amtliche Schreibweise der Gemeindenamen vom 7. Februar
1956 (BSG 172.121) die Legitimität entzogen.
Ist der Regierungsrat bereit, alles vorzukehren, damit die
aktuellen Rechtsgrundlagen in Zukunft auch durch die voll-
ziehenden Ämter respektiert werden, d.h. damit franzö-
sischsprachige Publikationen (Auszüge / Texte) mit dem
französischsprachigen Gemeindenamen, deutschsprachige
entsprechend mit dem deutschsprachigen Namen versehen
werden?
(Weitere Unterschriften: 8)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����2NWREHU�����

Nach Artikel 1 des Regierungsratsbeschlusses vom 7. Fe-
bruar 1956 betreffend die amtliche Schreibweise der Ge-
meindenamen (BSG 172.121) ist das vom Bundesamt für
Statistik veröffentlichte «Amtliche Gemeindeverzeichnis der
Schweiz» für die Schreibweise der Gemeindenamen im amt-
lichen Verkehr sowie in allen Veröffentlichungen verbindlich.
Für Biel stehen im Gemeindeverzeichnis der deutsche Name
«Biel (BE)» sowie der französische Name «Bienne». Obwohl
diese beiden Namen verbindlich sind, steht in der französi-
schen Fassung des Regierungsratsbeschlusses vom
7. Februar 1956 in Artikel 5, der die offizielle Schreibweise
der Namen der politischen Gemeinden des Kantons Bern
festlegt, nur die deutsche Schreibweise «Biel (BE)». Es liegt

somit ein interner Widerspruch vor. Es ist im Übrigen festzu-
stellen, dass Anhang 1 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über
die Organisation des Regierungsrats und der Verwaltung
(Organisationsgesetz, OrG, BSG 152.01) die amtliche
Schreibweise in beiden Sprachen einhält.
Die Stadt Biel hat dem Regierungsrat am 18. Juni 2004 be-
reits ein Gesuch um Abänderung ihres offiziellen Gemein-
denamens in «Biel/Bienne» gestellt. Die nötigen Vorabklä-
rungen bei den zuständigen Bundesbehörden wurden unver-
züglich vorgenommen. Von Seiten des Bundes bestehen
gegenüber der beantragten Namensänderung keine Einwän-
de. Der Regierungsrat wird somit wahrscheinlich noch in
diesem Jahr aufgerufen sein, sich über den neuen amtlichen
Namen der Gemeinde, der fortan nicht mehr «Biel (BE)» oder
«Bienne», sondern «Biel/Bienne» lauten wird, zu äussern.
Artikel 5 des genannten Regierungsratsbeschlusses wird
alsdann in Bezug auf diesen und weitere Punkte, die eben-
falls aktualisiert werden müssen, geändert werden.
In der Zwischenzeit werden die Direktionen und die Staats-
kanzlei dafür sorgen, dass in den amtlichen Publikationen
des Kantons Bern im deutschen Text «Biel (BE)» und im
französischen Text «Bienne» steht.

3UlVLGHQW. Frau Hofer ist von der Regierungsantwort befrie-
digt und gibt keine Erklärung ab.

9L]HSUlVLGHQW�7KRPDV�.RFK��EHUQLPPW�GHQ�9RUVLW]�

166/04
0RWLRQ�)XFKV��%HUQ� �693��±�7KHRULHSU�IXQJHQ�QXU�QRFK
LQ�GHQ�/DQGHVVSUDFKHQ
:RUWODXW�GHU�0RWLRQ�YRP�����-XQL�����

Nach der gegenwärtigen Praxis werden die Theorieprüfungen
für Anwärter auf einen Motorfahrzeugausweis in den ver-
schiedensten Sprachen angeboten. Im Kanton Bern wird die
Theorieprüfung nebst den vier Landessprachen auch in eng-
lisch angeboten. Angeboten wird die Prüfung jedoch auch in
spanisch, albanisch, serbokroatisch, portugiesisch und tür-
kisch.
Für ein verkehrsgerechtes Verhalten muss zumindest eine im
eigenen Landesteil gebräuchliche Sprache verstanden wer-
den können. Nur so können die verschiedenen Beschilderun-
gen in der Praxis dann auch verstanden werden. Eine Inte-
gration der ausländischen Bevölkerung wird nicht erreicht,
indem man ihnen sprachlich im öffentlichen Bereich entge-
genkommt. Integration erfolgt in erster Linie durch die jeweili-
ge Landessprache. Im Kanton Aargau soll demnächst sogar
eine Prüfung in arabischer Sprache möglich sein. Dieser
Präjudiz ist Einhalt zu gebieten. Englisch ist allenfalls als
Alternative und als Weltsprache beizubehalten, um den inter-
nationalen Standart zu wahren.
Der Regierungsrat wird daher ersucht, analog einem Vor-
stoss von SVP und CVP im Kanton Zürich, die Theorieprü-
fungen im Kanton Bern nur noch in den Landssprachen und
allenfalls in Englisch anzubieten.
(Weitere Unterschriften: 39)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV� YRP�����2N�
WREHU�����

Im Bundesgesetz vom 19.12.1958 über den Strassenverkehr
(SVG) und seinen Verordnungen gibt es keine Bestimmung,
die vorschreibt, in welcher Sprache die theoretische Führer-
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prüfung abgelegt werden kann oder abgelegt werden muss.
Die Anforderungen an die Prüfung der Basistheorie richten
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sich nach Artikel 13 der Verordnung vom 27.10.1976 über die
Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenver-
kehr (VZV). Artikel 13 Absatz 2 VZV legt fest, dass die Kan-
tone die Prüfungsfragen im Einvernehmen mit dem Bundes-
amt für Strassen (Astra) erarbeiten.
Heute ist es möglich, die Basistheorieprüfung in neun Spra-
chen abzulegen. Es sind dies Deutsch, Französisch, Italie-
nisch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Albanisch, Serbo-
kroatisch und Türkisch. Vor dem Wechsel auf die Computer-
unterstützte Theorieprüfung (CUT) bestand zusätzlich die
Möglichkeit, die Theorieprüfung in arabischer Sprache abzu-
legen. Der Kanton Bern hält sich damit – wie die meisten
anderen Kantone – an die Empfehlungen der Vereinigung der
Strassenverkehrsämter (asa). Die Festlegung der Prüfungs-
fragen erfolgt in interkantonaler Zusammenarbeit. Nebenbei
sei vermerkt, dass die Theorieprüfung für schwere Fahrzeuge
schon heute nur in deutscher, französischer und italienischer
Sprache absolviert werden kann.
Die Mehrsprachigkeit bei den Prüfungen hat sich bewährt.
Die fremdsprachigen Programme werden regelmässig von
den Kundinnen und Kunden des Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsamtes (SVSA) genutzt. Einzig, wenn sich der
Sprachdialekt des Anwenders oder der Anwenderin von
demjenigen des Prüfungsprogramms unterscheidet, können
Probleme auftreten. Der Regierungsrat ist der Auffassung,
dass es nach einer Reduktion der Anzahl zulässiger Spra-
chen zu bedeutend mehr Problemen im Prüfungsablauf
kommen würde, wenn die Anwärter neben den inhaltlichen
Schwierigkeiten noch mit sprachlichen Verständnisschwierig-
keiten konfrontiert würden.
Die Begründung der Motion, dass die Beschilderung nur
verstanden werden könne, wenn eine im eigenen Landesteil
gebräuchliche Sprache verstanden werde, greift zu kurz.
Gerade die Beschilderung entspricht mit ihren – entspre-
chend dem Wiener Übereinkommen – genormten formalen
und inhaltlichen Kriterien internationalen Standards. Nament-
lich in der Schweiz mit ihrem regen internationalen Fremden-
und Transitverkehr ist diese Tatsache von grosser Bedeu-
tung. Das Verständnis einer lokalen oder anderweitigen Lan-
dessprache ist in diesem Zusammenhang wohl kaum nötig.
Es ist auch zu bedenken, dass der Kanton Bern mit der
Hauptstadt eine internationale Ausrichtung sucht.
Die bisherige Regelung wurde in den siebziger Jahren ge-
schaffen, nachdem für portugiesischsprachige Personen, die
in der Landwirtschaft tätig waren und dafür einen Führeraus-
weis benötigten, die Sprachenpalette für die Basistheorie-
prüfung geöffnet wurde. Man hat sich damals nicht an Einzel-
nen, sondern an zahlenmässig bedeutenden sprachlichen
Minderheiten in der Schweiz orientiert. Diese Lösung trägt
der Tatsache Rechnung, dass die Kundschaft des Service
Public im Kanton Bern und im Espace Mittelland auch inter-
national zusammengesetzt ist und in einem gewissen Um-
fang das Leistungsangebot entsprechend den Grundsätzen
der Kunden- und Leistungsorientierung darauf zu reagieren
hat. Die heutige Lösung der elektronisch unterstützten mehr-
sprachigen Prüfungsabnahme bietet bei grösserem Lei-
stungsumfang für die Kundschaft keine verwaltungsökonomi-
schen und damit finanziellen Nachteile. Es handelt sich bei
der Problematik nicht nur um die politische Frage, «was»
angeboten wird, sondern auch um die operativ zu beurteilen-
de Frage, «wie» eine Leistung angeboten wird.
Die vom Motionär geforderte Beschränkung auf «eine im
eigenen Landesteil gebräuchliche Sprache» würde italienisch
als Prüfungssprache ebenfalls ausschliessen. Ob das Able-
gen der Basistheorieprüfung in deutscher oder französischer
Sprache ein Anreiz ist, eine dieser Sprachen «richtig» zu
lernen, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Es ist aber
zu bezweifeln, ob die Abschaffung der vielsprachigen theore-

tischen Führerprüfungen mit der Forderung nach einer besse-
ren «Integration» verbunden werden kann, denn darauf hat
die Sprache, in der die Theorieprüfung abgelegt wurde, kei-
nen entscheidenden Einfluss.
Im Kanton St. Gallen werden seit der Umsetzung des ent-
sprechenden Postulats an Personen, die die theoretische
Führerprüfung in einer anderen als den vier vorgegebenen
Sprachen ablegen möchten, vermehrt Bewilligungen erteilt,
diese in einem anderen Kanton abzulegen. Nebenbei sei
vermerkt, dass parlamentarische Vorstösse mit ähnlichem
Inhalt auch in anderen Kantonen eingereicht wurden, insbe-
sondere in Zürich und Thurgau.
In Würdigung aller Umstände ist der Regierungsrat der An-
sicht, die heutige Lösung sei beizubehalten. Er ist der An-
sicht, dass bei einer einseitigen Änderung der Praxis für den
kantonalen Wirtschaftsstandort nur Nachteile und keine Vor-
teile entstehen könnten. Abschliessend kann diesbezüglich
noch auf die Motion Heim (03.3204) verwiesen werden, die
im Nationalrat am 6. Mai 2003 mit denselben Anliegen einge-
reicht wurde. Sollte daraus eine eidgenössische Beschrän-
kung der Sprachen für die Ablegung der theoretischen Füh-
rerprüfung entstehen, wird der Kanton Bern diese selbstver-
ständlich ebenfalls im interkantonalen Rahmen umsetzen.
Antrag: Ablehnung

7KRPDV�)XFKV, Bern (SVP). Stellen Sie sich vor, Sie woh-
nen in Frankreich, sprechen Französisch und wollen dort die
Theorieprüfung in Französisch absolvieren. Das ist kein Pro-
blem. Wenn Sie die Theorieprüfung aber in Deutsch absolvie-
ren wollen, haben Sie ein Problem, weil das nämlich nicht
möglich ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Deutschland und
wollen die Theorieprüfung dort in französischer Sprache
absolvieren. Das geht nicht, geschweige denn in Türkisch,
obwohl es wahrscheinlich durchaus genügend Leute hätte,
die diese Prüfung in Türkisch absolvieren möchten. Aber in
der Schweiz ist alles etwas anders und im Kanton Bern noch
etwas spezieller. Hier kann man die Theorieprüfung in Spa-
nisch, Albanisch, Serbokroatisch, Portugiesisch und sogar in
Türkisch absolvieren. Man hätte sie sogar in Arabisch ange-
boten, wenn es möglich wäre, die arabische Schrift in die
europäischen PCs zu integrieren. Es stellt sich nun zwangs-
läufig die Frage, weshalb diese Prüfung nicht auch in Tsche-
chisch, Dänisch, Holländisch oder anderen Sprachen angebo-
ten wird. Erfolgt die Wahl der Sprachen willkürlich nach dem
Gusto von einigen Chefbeamten? Ist es die Frau Regierungs-
rätin selber, die festlegt, in welchen Sprachen geprüft werden
darf? Wird mit der EU-Osterweiterung die Sprachenvielfalt
nochmals auf alle neu hinzukommenden Länder ausgedehnt?
Oder sagt man, davon berücksichtigen wir nur noch zwei?
Mein Vorstoss ermöglicht es, die Theorieprüfung nach wie
vor in allen Landessprachen zu absolvieren und zusätzlich
als Variante Englisch aufzunehmen, um den internationalen
Anforderungen gerecht zu werden. Die Behauptung in der
Antwort des Regierungsrats, bei einer Annahme der Motion
würde Italienisch als Prüfungssprache ausgeschlossen, be-
urteile ich als lächerlich. Wahrscheinlich trat beim Lesen
meiner Motion ein Deutschproblem auf. Die Motion ist näm-
lich unmissverständlich, klar und lautet: «…die Theorieprü-
fungen im Kanton Bern (sind) nur noch in den Landesspra-
chen und allenfalls in Englisch anzubieten.» Es stünde dem
Kanton Bern gut an, hier eine klare Regelung zu treffen und
nicht wieder zu warten, bis die Eidgenossenschaft etwas
unternimmt und eine Regelung vorschreibt. Sollte die Motion
abgelehnt werden, was ich nicht hoffe, müsste Frau Regie-
rungsrätin Andres die Theorieprüfung in sämtlichen mögli-
chen Sprachen ermöglichen, weil das nämlich die logische
Folge wäre. Der Fahrlehrerverband teilt im Übrigen die Mei-
nung, dass eine Theorieprüfung in den vier Landessprachen
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und in Englisch genügt. Ich bitte Sie, sich der Meinung dieser
Fachleute anzuschliessen und ein klares Zeichen zu setzen.
Das wäre eigentlich eine ganz normale Sache, und ich hoffe,
dass es hier kein grosses Tamtam gibt.

)UDQ]LVND�+HVV, Münsingen (SP). Es ist doch etwas eigen-
artig, wenn sich Grossrat Fuchs plötzlich aktiv um Integration
bemüht. Deshalb ist es auch nicht ganz einfach, eine wirklich
ehrliche Absicht hinter diesem Vorstoss zu finden. Er setzt
nämlich in einem Bereich an, wo es vorwiegend um Ver-
kehrssicherheit geht und nicht um Integration.
Eine optimale Vorbereitung auf die theoretische und prakti-
sche Prüfung ist eine wichtige Voraussetzung für ein sicheres
und vernünftiges Fahrverhalten auf den Strassen. Deshalb ist
es unumgänglich, dass fremdsprachige Menschen die gesetz-
lichen Grundlagen und Verkehrsregeln wirklich kennen und
verstehen. Die SP-Fraktion geht mit Grossrat Fuchs einig,
dass für eine gute Integration das Erlernen der jeweiligen
Landessprache wichtig ist. Wir teilen die Meinung, dass diese
Kompetenz mit anderen, gezielteren Massnahmen erreicht
wird. Beispielsweise mit einer guten beruflichen Integration.
Der Besitz eines Fahrausweises ist in einigen Berufssparten
eine wichtige Grundvoraussetzung, um überhaupt vermittelt
werden zu können. Einen Fahrausweis zu erwerben, steigert
demnach die Vermittelbarkeit von Personen wesentlich; in
der Regel noch viel mehr als das Beherrschen der Landes-
sprache, weil die fremdsprachige Person während ihrer be-
ruflichen Tätigkeit ein ideales und gutes Übungsfeld für die
Sprache vorfindet und gleichzeitig die Landeskultur lernt.
Diese Motion zielt klar in die falsche Richtung. Die SP-
Fraktion unterstützt im Grossen und Ganzen die Antwort des
Regierungsrats und lehnt diese Motion ab.
Ich möchte noch eine Randbemerkung machen. Wie Sie in
der Berichterstattung zur Novembersession im «Bund» und in
der «Berner Zeitung» lesen konnten, wäre es vielleicht für die
Zukunft auch noch angebracht, die Prüfung nicht nur in den
andern Landessprachen, sondern auch in Berndeutsch anzu-
bieten, weil es nicht ganz unwichtig scheint, dass auch
Volksvertreter verstehen, welche Verkehrsregeln – speziell
welche Parkregeln – in der Schweiz gelten. �'HU� 9L]HSUlVL�
GHQW�OlXWHW�GLH�*ORFNH��

0DULDQQH� 6WDXE�%HFFDUHOOL, Thun (FDP). Dieses Thema
wäre eigentlich besser auf eidgenössischer Ebene platziert,
aber in anderen Kantonen liegt es auch auf dem Tisch, und
deshalb haben wir versucht, uns eingehend damit zu befas-
sen. Die FDP-Fraktion hilft mit, diese Motion zu überweisen.
Wir fragten uns, ob die Prüfung in allen Sprachen möglich ist
und welche Kriterien gelten. Werden im Sinne einer Gleich-
behandlung die Sprachen der neuen EU-Länder ebenfalls
aufgenommen? Theorie ist das eine, Praxis das andere. Was
ist mit der Sicherheit, wenn die Fahrlehrer das Anliegen un-
terstützen, die Sprachen zu reduzieren? Die Fragen wurden
für uns in der Regierungsantwort nicht klar beantwortet. Es ist
nicht kleinkariert, wenn künftig die Landessprachen sowie
Englisch angeboten werden. Englisch als Prüfungssprache ist
für einen Kanton mit der Bundeshauptstadt mit internationaler
Ausrichtung unbedingt nötig. Deutschland bietet meines Wis-
sens eine einzige Sprache an, nämlich Deutsch. Wir stehen
also auch im Vergleich mit anderen Ländern durchaus gut da.
Die FDP-Fraktion unterstützt mehrheitlich die Überweisung
dieser Motion.

&KULVWLDQ� +DGRUQ, Ochlenberg (SVP). Ich könnte dieses
Kurzreferat auf Serbisch halten und verlangen, dass Sie es in
der Übersetzung erhalten. Es kommt mir fast so vor, wenn wir
hier in der Schweiz solche Spezialitäten bei der Theorieprü-
fung anbieten. Wir haben dieses Thema in der SVP-Fraktion

eingehend diskutiert. In einigen Fällen könnten in der Politik
gewisse Dinge, auch wenn diese von Kanton zu Kanton un-
terschiedlich gehandhabt werden, vereinfacht werden. Wir
kamen zum Schluss, dass diese Theorieprüfung künftig in
den Landessprachen, wovon wir ja bekanntlich deren vier
haben, und zusätzlich in Englisch angeboten werden soll. Wir
haben uns auch bei den Abnehmern der theoretischen Prü-
fung kundig gemacht. Ich habe zusätzlich noch mit einem
Fahrlehrer diskutiert, der sagte, das heutige Angebot sei
übertrieben und Arabisch könne sowieso nicht angeboten
werden, weil das vom Computer nicht unterstützt wird. Wenn
wir in der Schweiz die vier Landessprachen plus Englisch
anbieten, bieten wir das Optimale an. Ich bitte Sie deshalb,
dem so zuzustimmen und für einmal etwas im Kanton Bern
zu vereinfachen.

)UDQoRLV�&RQWLQL��Bienne (AVeS). Quand j'ai lu la motion de
M. Fuchs, je me suis demandé s'il s'agissait d'une motion
pour la sécurité routière ou d'un nouveau postulat de sa part
contre les étrangers. Je me suis vraiment posé la question de
savoir s'il s'agissait d'une question de sécurité routière et j'ai
pris connaissance de la motivation de cette motion qui dit:
«pour être apte à conduire, il est nécessaire de pouvoir com-
prendre au moins une des langues utilisées dans la partie du
pays où l'on vit». Je me suis demandé si M. Fuchs passait
toutes ses vacances dans la Suisse primitive ou ne quittait
pas le canton de Berne ou s'il lui était déjà arrivé de conduire
dans un pays étranger dont il ne maîtrisait pas la langue. Je
me suis posé la question de savoir si M. Fuchs allait nous
faire une motion pour proposer par exemple que sur la fron-
tière du Röstigraben on fasse passer un examen linguistique
aux Suisses allemands qui vont en Suisse romande et aux
Suisses romands qui vont en Suisse allemande, pour voir s'ils
peuvent continuer à rouler en voiture ou peut-être pour de-
mander que tous les touristes qui roulent dans l'Oberland de
passent un examen de conduite à la sortie de l'autoroute de
Thoune, pour savoir s'ils comprennent la langue de nos val-
lées reculées du canton de Berne et s'ils peuvent rouler en-
core dans ces vallées, puisque selon la motivation de M.
Fuchs, pour être apte à conduire, il faut comprendre la langue
du pays dans lequel on roule. J'espère que tous les gens qui
voteront cette motion ne rouleront jamais à l'étranger en va-
cances, dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue.
Peut-être M. Fuchs est-il un écologiste qui s'ignore, parce
que si on appliquait effectivement ces principes, le trafic rou-
tier en Suisse serait considérablement ralenti. Il s'agit donc
en fait non pas d'une question de sécurité routière, mais d'un
nouveau postulat de M. Fuchs contre les étrangers. Là éga-
lement sa motivation le démontre, puisqu'il dit: «l'intégration
de la population étrangère n'est pas réalisable si les pouvoirs
publics sont trop arrangeants avec elle sur le plan linguisti-
que». C'est bien cela que M. Fuchs met en avant et qui le
dérange.
Le Conseil-exécutif le démontre, la pratique ne pose aucun
problème. Le canton suit les recommandations de l'Associa-
tion des services des automobiles. De notre avis, cette prati-
que peut être poursuivie.

6\OYDLQ�$VWLHU, Moutier (PRD). A mon avis cette motion est
justifiée, parce qu'elle respecte un principe général du droit,
c'est le principe de l'égalité entre les citoyens. Les citoyens,
qu'ils soient étrangers ou suisses, doivent pouvoir passer
l'examen théorique selon des critères clairs. Ici quelques
langues sont traduites et d'autres ne le sont pas. Sur quels
critères? On ne le sait pas. Ainsi si un citoyen russe ou un
citoyen romain désire passer l'examen, il n'a pas la possibilité
de le passer dans sa langue. Par contre, un citoyen d'Alba-
nie, du Kosovo ou de Serbie peut passer l'examen théorique
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dans sa langue. C'est une rupture du principe de l'égalité
entre citoyens. En plus, l'examen théorique peut être passé
dans la langue maternelle, en albanais, en turc, mais pour
l'examen théorique, le professeur pratique ne parlera peut-
être pas albanais ou turc. C'est pourquoi la motion est tout à
fait justifiée. J'aimerais dire à M. Contini qu'en disant que
c'est une motion contre les étrangers, on pourrait également
dire que c'est une motion pour les Suisses, pour qu'il y ait une
égalité de traitement. On a appris par la lettre qui a été distri-
buée par M. Fuchs que certaines questions sont plus restrein-
tes dans ces langues pour des questions de traduction. Je
vous demande d'accepter la motion et dans le cas contraire il
faudra être logique et faire une motion pour que toutes les
langues soient traduites, y compris le somalien jusqu'au ben-
gladeshi.

3HWHU�(EHUKDUW, Erlenbach (SVP). Stimmt es, dass die Fra-
gen der ausländischen Theorieprüfungen auf 100 Fragen
basieren und diejenigen in den Landessprachen auf 600?
Wenn dem wirklich so wäre, wäre das keine Gleichbehand-
lung.

0DUF� 5HQJJOL�� Bienne (PRD). Nous ne faisons que parler
d'économies et maintenant M. Fuchs demande que l'on sim-
plifie ces examens, en ce sens que l'on n'offre que les lan-
gues nationales et pour être compatible sur le plan internatio-
nal que l'on puisse aussi les faire en anglais. Le fait d'avoir
ces examens en x langues est un luxe, quelque chose de
«nice to have», mais qui n'a plus sa place en ces jours où
nous devons économiser. On pourrait me dire que tous ces
examens sont déjà préparés, mais, comme vous le savez,
ces questions doivent être changées et réadaptées de temps
à autre et si on doit les réadapter en x langues, cela cause
tout de même des frais supplémentaires. C'est pour cela qu'à
mon avis on doit quitter cela et qu'on doit quand même simpli-
fier cette procédure d'examen. Est-ce que dans les autres
pays, en Asie par exemple, on peut passer les examens en
langue française ou en langue allemande? Mme la conseil-
lère d'Etat dit que cela sera plus difficile à contrôler, qu'on
pourrait falsifier ou envoyer d'autres personnes pour passer
le permis théorique. Pour ces examens de théorie, on doit
facilement pouvoir procéder à des contrôles d'identité pour
voir si c'est vraiment la bonne personne qui passe son exa-
men. Le nouveau permis de conduire est d'ailleurs sûrement
plus difficile à falsifier et si cela n'était pas le cas on pourrait
encore l'améliorer de telle façon qu'il n'y ait pas d'abus.
Dans l'intérêt aussi des finances de notre canton, je vous prie
d'accepter cette motion.

'RUD�$QGUHV, Polizeidirektorin. Die Motion von Herrn Fuchs
hat zwei Ziele. Die Frage ist, ob diese Ziele mit einer Moti-
onsüberweisung erreicht werden. Das erste Ziel ist: «Nur so
können die verschiedenen Beschilderungen in der Praxis
dann auch verstanden werden.» Wir haben Heerscharen von
ausländischen Touristen in der Schweiz. Künftig müssten wir
sie an der Grenze anhalten und sie zuerst eine Theorieprü-
fung absolvieren lassen. Das kann ja nicht das Ziel sein, Herr
Fuchs! Die schweizerische Beschilderung ist in verschiede-
nen Sprachen verständlich. Wenn Sie sagen, sie sollten nur
in unseren Landessprachen gemacht werden – Herr Fuchs,
Sie haben das geschrieben, nicht ich. Sie haben geschrie-
ben, man soll das nur in den Landessprachen machen, weil
man auch die Beschilderung lesen können müsse. Damit
wollten Sie sagen, wenn wir es nicht in den Landessprachen
machen, können Anderssprachige die Beschilderung nicht
lesen. Wir haben sehr viele Touristen in der Schweiz, die eine
andere Sprache sprechen. Unsere Beschilderung ist so, dass

sie jeder lesen kann. Um diesen Punkt zu erfüllen, Herr
Fuchs, muss man diese Motion nicht annehmen.
Zum zweiten Punkt, der Integration. Wir sind uns wohl einig,
und das wurde von verschiedenen Sprecherinnen und Spre-
chern bestätigt, dass wir alle eine Integration wollen. Bis
heute habe ich meinen Auftrag und den des Strassen-, Ver-
kehrs- und Schifffahrtsamt anders verstanden. Wir haben
keinen Integrationsauftrag, sondern müssen für die grösst-
mögliche Verkehrssicherheit besorgt sein, indem wir dafür
sorgen, dass jeder, der auf den Schweizer Strassen herum-
fährt, die Verkehrsregeln versteht. Wäre das Ablegen der
Fahrprüfung eine Motivation, unsere Sprache zu lernen, Herr
Fuchs, dann würde ich diese Motion sofort unterstützen.
Ich habe mich noch erkundigt, was gilt, wenn die Führerprü-
fung nicht in der Schweiz gemacht wird. Die Vorschriften
ändern sich immer wieder, verantwortlich dafür ist der Bund.
EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie Bürgerinnen und Bürger
der USA können ihren ausländischen Fahrausweises ohne
irgendwelche Prüfungen austauschen. Und – was nun ganz
wichtig ist – «Alle übrigen Personen müssen zwar keine
Theorieprüfung ablegen, aber eine so genannte Kontrollfahrt.
Dies ist eine vereinfachte praktische Prüfung ohne Manöver.
Wenn sie diese bestehen, bekommen sie den schweizeri-
schen Fahrausweis.» Wenn wir also wie verlangt festlegen,
dass diese Prüfung nur in den Landessprachen und in Eng-
lisch absolviert werden, kann jemand in sein Land zurück,
dort den Führerausweis absolvieren, damit zurückkommen,
und wenn sein Land auf der Länderliste ist, müssen wir ihn
umtauschen, ohne dass wir seine Fahrkünste überprüfen
können. Wenn das Land nicht auf der Länderliste ist, können
wir eine Kontrollfahrt verlangen.
Es wurde gesagt, die heutige Regelung werde auch von den
Fahrlehrern kritisiert. Wenn die Leute ihren Ausweis im Hei-
matland erwerben, gehen den Fahrlehrern wahrscheinlich
auch gewisse Einnahmen verloren. Jetzt müssen sie minde-
stens die Theorieprüfung bestehen und anschliessend die
praktische Prüfung absolvieren. Damit haben wir eine gewis-
se Sicherheit, dass sie fahren können.
Was also passiert, wenn Sie diese Motion annehmen? Es
werden mehr Prüfungen im Ausland gemacht und mehr Aus-
weise in der Schweiz umgetauscht. Und wir müssen mit gro-
ssem Aufwand überprüfen, ob die vorgelegten Führerauswei-
se überhaupt echt sind. Es ist manchmal gar nicht so einfach
herauszufinden, ob ein ausländischer Fahrausweis echt ist
oder gegen Geld gefälscht wurde. Das ist nicht wirtschaftlich,
zumal uns Gelder verloren gehen, weil die Fahrausweisan-
wärter auch in andere Kantone ausweichen können. Bisher
wurden diese Prüfungen immer von schweizerischen Vereini-
gungen, der ASA, koordiniert, welche auch für die Überset-
zungen verantwortlich waren. Das kostet uns also nichts.
Das ist übrigens eine koordinierte Aktion, weil auch in andern
Kantonen – beispielsweise Zürich und Aargau – solche Mo-
tionen eingereicht wurden. Bis jetzt wurde eine derartige
Motion nur im Kanton St. Gallen angenommen. Wenn Sie das
Gefühl haben, dass Sie mit einer Motionsüberweisung die
zwei Ziele von Herrn Fuchs erreichen, täuschen Sie sich. Wir
werden mehr Leute auf unseren Strassen haben, die nie eine
Fahrstunde in der Schweiz nehmen mussten, sondern ihren
Ausweis einfach irgendwo im Ausland gemacht und ihn an-
schliessend in der Schweiz umgetauscht haben. Das ist keine
Verkehrssicherheit, meine Damen und Herren, und das wäre
eigentlich mein Auftrag. Ich wünsche Ihnen schöne Weih-
nachten und ein gutes neues Jahr, heute rede ich nämlich
nicht mehr.

0DUF�5HQJJOL��Bienne (PRD). Je voulais simplement préciser
quelque chose. Mme la conseillère d'Etat Andres a dit qu'on
pouvait retourner dans son pays et vite faire son permis en
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catimini dans son propre pays pour venir ensuite présenter
son permis. Je vous rappelle qu'il y a à ce sujet une jurispru-
dence qui dit qu'on ne peut pas simplement de manière abu-
sive, quand on est en Suisse, aller en vacances à l'étranger
et faire son permis. On doit remplir certains critères quant à la
durée du séjour à l'étranger, etc. Il existe des garde-fous à ce
sujet et il n'y a donc pas de souci à se faire concernant ceci.
S'il y a maintenant plusieurs cantons où des initiatives similai-
res ont été déposées, cela signifie aussi que peut-être sur le
plan intercantonal ce système sera abandonné et, comme
nous le savons, le problème des finances des cantons est
général. C'est donc valable pour tous les cantons et il ne faut
pas faire beaucoup d'administration de luxe pour rien. En
outre, s'il y avait des abus et si des gens roulent sans permis,
il n'y a qu'à les punir de manière conséquente. On voit par
exemple le succès qu'a eu en France M. Sarkozy avec les
limitations de vitesse, en commençant à contrôler et à sévir.
On peut faire la même chose!

3HWHU�(EHUKDUW, Erlenbach (SVP). Zuerst wünsche ich Ihnen
auch schöne Weihnachten, Frau Regierungsrätin, ich bin mir
aber nicht so sicher, dass Sie nicht mehr sprechen werden,
weil ich Ihnen nämlich eine Frage gestellt habe. Ich habe
gefragt, ob die Basis dieser Prüfungen bei den ausländischen
Sprachen 100 Fragen und bei den Landessprachen 600
Fragen sind. Inzwischen wurde ich belehrt, es seien nicht
100, sondern vielleicht 180. Das wäre aber trotzdem eine
Ungleichbehandlung der Schweizer Bürgerinnen und Bürger.
Ich habe in der Zwischenzeit die Motion nochmals durchgele-
sen und überprüft, ob ich wirklich so falsch gelesen habe. Die
beiden ersten Abschnitte der Motion betrachte ich als Einfüh-
rung. Die Motionsforderung steht im dritten Absatz. Dort steht
klar, man solle diese Prüfungen nur noch in den vier Landes-
sprachen und in Englisch anbieten. Die Motionsantworten
sind «gummig» und stammen wahrscheinlich aus der Ver-
waltung. Wenn man diese Motion ganz normal betrachtet und
nicht wertet, woher und von wem dieser Vorstoss stammt,
muss man ihr in voller Überzeugung zustimmen. Ich bitte Sie
darum.

7KRPDV� )XFKV, Bern (SVP). Es gibt hier eigentlich nicht
mehr viel beizufügen. Frau Andres, ich kenne Sie eigentlich
anders, Sie sind doch sonst nicht so schwer von Begriff. Wenn
Sie meine Motion richtig lesen, müssen Sie mir nicht Sachen
hineininterpretieren, die gar nicht darin stehen. Deshalb sage
ich ja, es sei ein Deutschproblem. Es geht auch nicht darum,
dass die Fahrlehrer mit dieser Motion mehr Aufträge erhalten
sollen. Tatsache ist wahrscheinlich, dass Sie nicht wollen,
dass Ihre Beamten «Lämpen» haben mit denen, die hier die
Prüfung machen, und deshalb bieten Sie die Theorieprüfung
in möglichst vielen Sprachen an. Wenn es für diese Leute
einfacher wäre, den Ausweis im Ausland abzuholen, würden
sie es bestimmt heute schon so machen, und dass sie künftig
für einen Fahrausweis eine Schlaufe über das Ausland ma-
chen, daran glauben Sie ja selber nicht. Wenn Sie nicht von
der FDP wären, würde Ihnen auch von der FDP noch jemand
die Meinung sagen.

6\OYDLQ�$VWLHU��Moutier (PRD). Comme M. Eberhart, je n'ai
pas eu de réponse à ma question, notamment en ce qui
concerne la rupture de l'égalité de traitement entre citoyens.
Qu'en sera-t-il pour le canton de Berne si un Chinois, un
Japonais, un Russe ou un Bulgare veut passer son permis
dans son langue? Il y aura un recours au Tribunal adminis-
tratif et comment le canton expliquera-t-il qu'il traduit en turc
et en albanais et pas dans une autre langue? C'est à cette
question qu'il faut comprendre.

'RUD� $QGUHV, Polizeidirektorin. Ich danke Ihnen, dass ich
trotzdem nochmals sprechen darf, obwohl wir noch im 2004
und bei der Motion Fuchs sind.
Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich die Frage von
Grossrat Eberhart nicht beantwortet habe. Es ist richtig, die
Basis für die deutsch formulierten Fragen umfasst rund 600
Fragen. Weshalb ist das so? Fast 2/3 aller Prüfungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer legen die Prüfung in deutscher
Sprache ab. Das sind also viel mehr Personen, die wissen,
welche Fragen sie erwarten. Früher waren es 6 Fragebogen
in Deutsch �*HOlFKWHU�XQG�8QUXKH�LP�6DDO� – einen Moment,
ich bin noch nicht fertig! – und für die ausländischen Prü-
fungsteilnehmerinnen und -teilnehmer – das sind rund 200 –
gab es weniger Fragebogen. Jetzt haben wir alle Fragen der
Theorieprüfung auf dem Computer und nun wird das immer
neu gemischt. Somit kann man sich nicht mehr darauf verlas-
sen, dass sich auf dem Bogen A immer dieselben Fragen
befinden.
Nun noch schnell zu Herrn Fuchs. Vielleicht kommt von der
FDP ja doch noch jemand ans Mikrofon, um mir die Meinung
zu sagen. Wir führen ab und zu Diskussionen – konstruktive
Diskussionen – und wir dürfen in unserer Partei auch Diffe-
renzen haben, das ist überhaupt kein Problem. Nochmals
zum Motionstext. Wenn Sie eine Motion eingeben, Herr
Fuchs – oder wer sagte, das gehöre nicht zur Motion? –,
müssen Sie begründen, weshalb Sie überhaupt einen Antrag
stellen. Sie kommen aufgrund des zweiten Absatzes zu Ihrer
Forderung «Der Regierungsrat wird daher ersucht...», des-
halb ist das ein Bestandteil Ihrer Motion. Sie müssen ja einen
Grund haben, warum wir etwas ändern sollen. Und diesen
beschreiben Sie in den ersten beiden Abschnitten. Der erste
Grund ist die Beschilderung und der zweite die Integration.
Das ist ein politischer Entscheid, sehr verehrte Grossrätinnen
und Grossräte. Ich wollte einfach darlegen, dass Sie mit die-
sem Entscheid nicht die Integration oder das bessere Lesen
der Schilder fördern, sondern damit eher die Verkehrssicher-
heit gefährden, weil diese Leute dann ihren Führerausweis im
Ausland machen werden. Autofahren gehört heute einfach
dazu, wie viele andere Sachen auch Selbstverständlichkeiten
im Leben sind.
Es tut mir Leid, dass nun noch eine so hitzige Diskussion
entstanden ist. Ich muss den Entscheid Ihnen überlassen.
Die Regierung und ich lehnen diese Motion klar ab, weil da-
mit die Sicherheit nicht gestärkt wird.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Motion 89 Stimmen
Dagegen 75 Stimmen

5 Enthaltungen

078/04
,QWHUSHOODWLRQ� )XFKV�� %HUQ� �693�� ±� 'LHQHQ� 5DGDUJHUlWH
]XU� 9HUNHKUVVLFKHUKHLW� RGHU� LPPHU� PHKU� QXU� QRFK� ]XU
)�OOXQJ�GHU�OHHUHQ�.DVVHQ"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����$SULO�����

Oberste Priorität hat im Strassenverkehr die Verkehrssicher-
heit. Ein präventives Mittel ist dabei die Messung der Ge-
schwindigkeiten durch mobile oder fixe Radargeräte, teilwei-
se verbunden mit gleichzeitiger Kontrolle von Rotlichtanlagen.
Immer mehr verkommt jedoch die einst präventive Messung
zur reinen Geldmacherei und einmal mehr dienen vor allem
die Autofahrerinnen und Autofahrer als willkommene Ein-
nahmequelle.
In der Bundeshauptstadt wird z.B. das Bussenvolumen re-
gelmässig erhöht und stellt heute einen grossen Millionenbe-
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trag auf der Einnahmeseite dar. Um das Budget zu erreichen,
werden denn auch gezielt vor allem die erträglichen Verge-
hen geahndet (Parkieren in der Innenstadt ohne Vignette 140
Franken, Geschwindigkeitsübertretungen, Fahrverbote in der
Matte usw.). Dabei erscheint es immer offensichtlicher, dass
Vergehen wie Drogenhandel, die zahlreichen Übertretungen
von Velofahrenden usw. kaum oder nicht mehr geahndet
werden.
Die zunehmende Zahl der Gesuche für neue Fixstationen mit
Radarüberwachung und die zunehmende Zahl von Gemein-
den, welche eigene Radargeräte anschaffen wollen, verdeut-
lichen, dass nicht mehr die Verkehrssicherheit das Ziel ist,
sondern das Füllen der leeren Steuerkassen.
Prävention kann jedoch auch mit Hinweistafel betrieben wer-
den. Verschiedene Grossstädte praktizieren dies erfolgreich.
Die Hinweissendungen in den Lokalradios rund um Bern
haben ebenfalls präventiven Charakter und haben sich gut
etabliert.
Nachstehend eine Auswahl bekannter Radargeräte:
Bern: Eigerstrasse Höhe Sulgenbachstrasse
Bern: Murtenstrasse Höhe Bremgartenstrasse und nach der Ausfahrt
BE-Forsthaus
Bern: Papiermühlestrasse nach der Ausfahrt BE-Wankdorf
Bern: Schwarztorstrasse Höhe Zieglerstrasse
Bern: Viktoriastrasse Höhe Gotthelfstrasse
Bern: Laubeggstrasse Höhe Haspelgasse und Haspelweg
Bern: Zieglerstrasse Höhe Effingerstrasse
Bern: Standstrasse Höhe Stauffacherstrasse und Winkelriedstrasse
Bern: Speichergasse Höhe Genfergasse
Bern: Kirchenfeldstrasse Höhe Jubiläumsplatz und Luisenstrasse
Bern: Schlossstrasse Höhe Huberstrasse
Bern: Papiermühlestrasse Höhe Winkelriedstrasse und Schermenweg
Bern: Bümplizstrasse  Höhe Bethlehemstrasse
Bern: Bubenbergplatz Höhe Bogenschützenstrasse
Bern: Papiermühlestrasse Höhe Viktoriastrasse
Bern: Kirchenfeldstrasse Höhe Aegertenstrasse
Bern: Länggasstrasse Höhe Neufeldstrasse und Muesmattstrasse
Bern: Mühlemattstrasse Höhe Schwarztorstrasse
Bern: Schermenweg Höhe der Autobahnausfahrt, Fahrtrichtung Bolligen
Bern: Winkelriedstrasse Höhe Sempachstrasse
Bern-Weissenbühl: Weissensteinstrasse in der Weissensteinstrasse
Bern-Bümpliz: Bernstrasse Höhe Kreuzung Morgenstrasse
Bern-Länggasse: Länggassstrasse Höhe Kreuzung Neubrückstrasse
Bern-Kirchenfeld: Kirchenfeldstrasse Höhe Kreuzung Bernstrasse
Bern-Kirchenfeld: Kirchenfeldstrasse Höhe Kreuzung Helvetiastrasse
Bern-Kirchenfeld: Kirchenfeldstrasse Richtung Thunplatz mehrere Kästen
Bern-Obstberg: Laubeggstrasse Höhe Kreuzung Bantigerstrasse
Bern-Wankdorf: Schermenweg Richtung kleine Allmend
Biel: Rousseau-Platz
Biel: Zentralstrasse Höhe Mattenstrasse
Biel: Höhe Neumarktstrasse Höhe Oberer Quai
Biel: Höhe Neumarktstrasse Höhe Alexander-Schöni-Strasse
Biel: Guido-Müller-Platz
Biel: Seevorstadt Höhe Spitalstrasse
Hasle-Rüegsau: Ortsausgang Richtung Oberburg (Burgdorf) Höhe
Eisenbahnbrücke, beidseitig
Thörishaus-Dorf an der Talstrasse
Thun: Hofstettenstrasse Höhe Thunerhof und Göttibach
Thun: Weststrasse Höhe Migros und Burgstrasse
Thun: Jungfraustrasse Höhe Fliederweg
Thun: Frutigenstrasse Höhe Talackerstrasse
Thun: Allmendstrasse Höhe Lerchenfeldstrasse
Thun: Stockhornstrasse Höhe Gurnigelstrasse
Thun: Gwattstrasse Höhe Hännisweg
Thun: Allmendstrasse Höhe Stockhornstrasse und Bahnunterführung
Ostermundigen: Untere Zollgasse Nähe Kreuzung Bolligenstrasse
Ostermundigen: Wegmühlegässli Nähe Schulhaus Rothus
Ostermundigen: am Dennikofenweg Zwischen Schulhaus und Freibad

Ostermundigen: Schermenweg Höhe der Autobahnausfahrt, Fahrt-
richtung Bolligen ( Achtung 40 km/h )

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgen-
den Fragen:
1. Wer entscheidet, welche Gemeinden eigene Radargeräte

betreiben können?
2. Wie erfolgt die Verwendung der Einnahmen aus Ge-

schwindigkeitsübertretungen?
3. Ist der Regierungsrat bereit, bei fest installierten Radarge-

räten ein Hinweisschild bzw. eine Warntafel zu installieren,
auf denen vor Radarüberwachung gewarnt wird?

4. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass Warn-
schilder auch einen präventiven Charakter haben können
(In den USA bekannt unter «speed checked by radar»,
wird teilweise auch auf Schweizer Autobahnen und in an-
deren Grossstädten bereits heute angewandt)?

5. Ist der Regierungsrat bereit, auf der Homepage des Kan-
tons Bern, alle Radaranlagen zu publizieren?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����6HSWHPEHU�����

zu Frage 1
Geschwindigkeitskontrollen sind eine gerichtspolizeiliche
Aufgabe, deren Durchführung gemäss Artikel 2 PolG der
Kantonspolizei obliegt. Seit dem Inkrafttreten des Polizeige-
setzes wurden Gesuche der Gemeinden, selbständig Ge-
schwindigkeitskontrollen durchführen zu dürfen, abgelehnt.
Die Bewilligungen zur Durchführung von Geschwindigkeits-
kontrollen, welche unter altem Recht Gemeinden mit eigener
Gemeindepolizei erteilt wurden, bleiben auf Zusehen hin
bestehen und sind integrierender Bestandteil der Zusam-
menarbeitsverträge.
zu Frage 2
Einnahmen aus Ordnungsbussen gehen je nach ausstellen-
der Behörde an den Kanton oder die Städte bzw. Gemeinden
(Art. 222 Strafverfahren des Kantons Bern). Eine Zweckbin-
dung der Gelder besteht nicht.
zu Frage 3
Vom Kanton werden zurzeit keine fest installierten Ge-
schwindigkeitsmessanlagen eingesetzt. Einzig in der Stadt
Thun, wo die Kantonspolizei aufgrund eines Leistungsauf-
trags alle polizeilichen Leistungen erbringt, werden Rotlicht-
und Geschwindigkeitskameras betrieben, welche im Turnus
an den 16 verschiedenen Standorten eingesetzt werden.
Alle übrigen im Kanton Bern eingesetzten festen Radaranla-
gen werden von den Städten und Gemeinden betrieben. Die
Frage, ob solche Anlagen mit Hinweisschildern zu bezeich-
nen sind, liegt somit in der Kompetenz der betreffenden Stadt
oder Gemeinde.
zu Frage 4
Warnschilder können eine präventive Wirkung erzielen. Die-
ses Instrument wird denn auch von der Kantonspolizei seit
Jahren situativ erfolgreich eingesetzt. Erfahrungsgemäss ist
die Wirkung dann am grössten, wenn die verschiedenen
präventiven und repressiven Möglichkeiten kombiniert ange-
wendet werden. So werden besonders gefährliche Strecken
mittels Öffentlichkeitsarbeit bekannt gemacht und die Kenn-
zeichnung «Achtung Radar» wird zusätzlich zu den Messung
als eine von verschiedenen Begleitmassnahmen eingesetzt.
Zur Zeit wird dieser Weg innerhalb der Autobahnbaustelle
A1-West erfolgreich angewendet. Als nächster Standort für
eine solche Massnahme ist die A8 zwischen Faulensee und
Leissigen vorgesehen.
zu Frage 5
Die Kantonspolizei Bern führt mit Ausnahme der stationären
Anlagen in der Stadt Thun keine Kontrollen mit fest installier-
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ten Geräten durch. Entsprechend macht eine Publikation
dieser wenigen festen Anlagen in der Stadt Thun keinen
Sinn. Gleichzeitig ist dabei unabhängig von der kantonalen
oder kommunalen Zuständigkeit aber auch zu beachten, dass
die mit Warnschildern und mit Unterstützung auch der Medi-
en betriebene Präventionsarbeit zur Verhinderung von Un-
fällen auf besonders unfallträchtigen Stellen zwingend von
einer angemessen, nicht erkennbaren repressiven Kontrolltä-
tigkeit begleitet werden muss. Es gilt festzuhalten, dass mit
einer systematischen Publikation und Warnung vor Ort die
Einhaltung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Ver-
kehrsregeln durch die Verkehrsteilnehmerinnen und -
teilnehmer erheblich beeinträchtigt würde. Dies widerspräche
den Bestrebungen von Bund und Kanton die Sicherheit im
Verkehr zu erhöhen. Der Regierungsrat lehnt deshalb eine
Publikation der Standorte der Geschwindigkeitsmessanlagen
im Kanton Bern wie auch eine systematische Warnung vor
Ort durch die kontrollierenden Behörden ab.

7KRPDV�.RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Fuchs ist
teilweise befriedigt und gibt eine Erklärung ab.

7KRPDV� )XFKV, Bern (SVP). Ich gebe meine Erklärung in
Deutsch ab. Ich habe positiv zur Kenntnis genommen, dass
die Polizeidirektion keine neuen Bewilligungen für fixe Radar-
anlagen an die Gemeinden mehr erteilt. Es wurde eine Un-
sitte, Radaranlagen nicht mehr zum Zweck einer erhöhten
Verkehrssicherheit einzusetzen, sondern nur noch als Füll-
horn der meist leeren Gemeinde- und Staatskassen. So wird
beispielsweise in der Bundeshauptstadt Bern das Bussen-
budget jährlich erhöht, und die Millioneneinnahmen sind ein
willkommener Beitrag zum Ausgleich des Defizits. Um das zu
verhindern, wäre eine Zweckbindung dieser Bussen- und
Radareinnahmen mehr als nötig. Von der Antwort des Regie-
rungsrates bin ich nur teilweise befriedigt. Insbesondere finde
ich es stossend, dass man nicht bereit ist, die Standorte der
Radaranlagen zu publizieren oder Warnschilder einzusetzen,
obwohl deren Vorteile bestätigt werden. Dass eine Prävention
auch anders erreicht werden kann, zeigen übrigens die re-
gelmässigen Radarhinweise in den Berner Lokalradios. Es
bleibt also weiterhin nur die Möglichkeit, die aktuellsten Ra-
darlisten auf der Homepage unter www.radar.ch oder
www.jsvp.ch herunterzuladen oder einfach Radio zu hören.
Ich bin von der Antwort teilweise befriedigt und wünsche allen
ein gutes neues Jahr.

161/04
,QWHUSHOODWLRQ�%DXPJDUWQHU��2VWHUPXQGLJHQ��(93��±�:HL�
WHUHU�6FKULWW�]XU�=HQWUDOLVLHUXQJ�LP�.DQWRQ�%HUQ
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����-XQL�����

Seit dem Sommer 2002 werden alle 18- jährigen Wehrpflich-
tigen im Kanton Bern zu einem Orientierungstag (OT) aufge-
boten. Anlässlich dieses Orientierungstages werden die Auf-
gebotenen über die Belange der Rekrutierung, der Armee und
des Zivilschutzes informiert. Die vom Bund vorgeschriebenen
OT wurden bis anhin mit Unterstützung der Regionalen Kom-
petenzzentren (RKZ) dezentral auf den RKZ durchgeführt.
Gemäss Leistungsvereinbarung wird dem Amt für Bevölke-
rungsschutz, Sport und Militär (BSM) Fr. 32.00 pro Manntag,
für die Benützung der Infrastruktur und Verpflegung in Rech-
nung gestellt. Das BSM will ab 2005 diese regional organi-
sierten Anlässe, mit jährlich ca. 5500 Teilnehmern, zentral in
den Gebäuden der kantonalen. Militärverwaltung, Bern,
durchführen.

Der Regierungsrat wird um die Beantwortung folgender Fra-
gen ersucht:
1. Was sind die Entscheidkriterien der POM, die regionalen

Anlässe zu zentralisieren?
2. Mit welchen jährlichen Kosteneinsparungen unter Anwen-

dung der Vollkostenrechnung ist zu rechnen?
3. In welchem Umfang beteiligt sich der Bund an den anfal-

lenden Kosten?
4. Werden künftig die OT ausschliesslich durch das Personal

des BSM moderiert, und mit welchen jährlichen Personal-
kosten ist zu rechnen?

5. Sind bauliche Anpassungen vorgesehen, wenn ja, unter
welcher Kostenfolge?

6. Sind andere Standorte auch überprüft worden wie z.B.
Rekrutierungszentrum Sumiswald oder andere Einrichtun-
gen des VBS?

7. Kann die bisherige hohe Kundenzufriedenheit auch mit der
zentralen Durchführung zugesichert werden?

8. Sind mit diesen tiefgreifenden Veränderungen personelle
Entlassungen verbunden?

(Weitere Unterschriften: 7)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����6HSWHPEHU�����

Die Durchführung der Orientierungstage ist gestützt auf die
durch das Militärgesetz (MG) vorgegebene Aufgabenteilung
Bund - Kantone eine kantonale Aufgabe im Zuständigkeitsbe-
reich des Amts für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär
(BSM). Das BSM hat sich dazu entschlossen, die Leistungs-
vereinbarung betreffend Durchführung der Orientierungstage
auf den Regionalen Kompetenzzentren nicht zu verlängern
und ab 2005 eigene Infrastrukturen auf dem kantonalen
Waffenplatz Bern zu nutzen. Dieser unternehmerische Ent-
scheid basiert auf der Erwägung verschiedener Vor- und
Nachteile, die im Vorfeld sorgfältig gegeneinander abgewo-
gen wurden.
Die Orientierungstage sind seit ihrer Einführung auf ein gutes
Echo gestossen, und der direkte Kontakt mit den Stellungs-
pflichtigen und den auf freiwilliger Basis teilnehmenden Frau-
en hat sich bestens bewährt. Der Wechsel des Durchfüh-
rungsorts bedeutet keine völlige Abkehr von der bewährten
Praxis, sondern entspricht den Bestrebungen der Regierung,
kantonseigene Infrastruktur zu nutzen und auszulasten.
zu Frage 1:
Die Konzentration der Orientierungstage am Standort des
kantonalen Waffenplatzes Bern erlaubt es dem BSM, eigene,
bestehende Infrastrukturen vor Ort besser auszulasten und
freie Kapazitäten zu nutzen. Da die Schulungsräume perma-
nent eingerichtet bleiben, reduzieren sich die aufwändigen
Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten für die Orientierungsta-
ge in den RKZ deutlich. Die Kursvorbereitungen am Vortag
der Kurse werden künftig am Arbeitsort der hauptamtlichen
Moderatoren (Mitarbeiter BSM) getroffen, so dass die Reise-
tätigkeit und die damit verbundenen Kosten vollumfänglich
wegfallen. Die Produktivität der Arbeitszeit wird um ca. 30
Prozent erhöht.
zu Frage 2:
Durch die Nutzung der eigenen, vorhandenen Infrastruktur
reduzieren sich die direkten Kosten von 32 auf rund 18 Fran-
ken pro Teilnehmer. Umgerechnet auf jährlich 5000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ergibt sich daraus ein Sparpotenzi-
al von mindestens 70 000 Franken. Bei der Einsatzplanung
der Moderatoren sind Umstellungen vorgesehen; der Einsatz
von Moderatoren mit Taggeldentschädigung wird reduziert im
Gegenzug werden die daraus entstehenden Lücken durch
Milizmoderatoren (Angehörige der Armee) mit Sold / EO-
Entschädigung geschlossen. Der Anteil des eingesetzten
Personals BSM bleibt unverändert. Aus dieser Massnahme
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ergeben sich Einsparungen von ca. 30 000 Franken. Weitere
Einsparungen sind in den Bereichen Moderatorenausbildung,
Spesen und Verpflegungskosten zu erzielen. Auch beim
Sachaufwand ergeben sich zusätzliche Einsparungen bei den
Dienstfahrzeugen, da die Reisetätigkeit der Mitarbeiter BSM
deutlich reduziert wird. Keine Änderungen ergeben sich im
Berner Jura. Insgesamt können jährlich durch die angestrebte
Lösung mindestens 100 000 Franken eingespart werden.
zu Frage 3:
Der Bund übernimmt ausschliesslich die Kosten für die Aus-
bildung der Moderatoren.
zu Frage 4:
Der Anteil der hauptamtlichen Moderatoren des BSM bleibt
unverändert. Die entsprechend ausgebildeten BSM-Mit-
arbeiter decken wie bisher rund 40 Prozent der Kurse selber
ab. Hingegen soll der Anteil der Moderatoren mit Anstellung
im Taggeld aus Kostengründen gesenkt werden. Dafür wer-
den die Miliz-Moderatoren, welche über die Erwerbesersat-
zordnung entschädigt werden, intensiver zum Einsatz kom-
men.
zu Frage 5:
Die grundlegende Substanz ist vorhanden, so dass keine
tiefgreifenden Eingriffe nötig sind. Die veränderten Nutzungs-
bedürfnisse machen jedoch Anpassungen bei der Infrastruk-
tur erforderlich. Diese erfolgen nicht isoliert, sondern sind in
ein Gesamtnutzungskonzept Areal BSM (Zeughausareal)
eingebettet. Das BSM konzentriert seine Mittel am Standort
Papiermühlestrasse 17 und schafft als Voraussetzung für die
Zusammenführung gleichzeitig neue Büroräumlichkeiten.
Dafür werden die Raumressourcen der praktisch brachlie-
genden Zuschneiderei und die bisherige Schreinerei bedarfs-
gerecht umgenutzt. Für dieses Projekt, das unter Federfüh-
rung des Hochbauamts abgewickelt wird, liegen die entspre-
chenden RAUS-Beschlüsse vor. Die Anpassungskosten für
die Integration der Orientierungstage im Zeughausareal be-
laufen sich auf 354 000 Franken.
zu Frage 6:
Angesicht der vorhandenen eigenen Infrastruktur hat sich die
Frage nach alternativen Standorten nicht gestellt.
zu Frage 7:
Die Qualität und die Kundenzufriedenheit der Orientierungs-
tage sind nicht vom Durchführungsort abhängig, sondern von
deren Inhalt.
zu Frage 8:
Die Zentralisierung der Orientierungstage wird im BSM nicht
zu Entlassungen führen. Personell wird lediglich der Einsatz
von nebenamtlichen Moderatoren mit Taggeldentschädigung
reduziert.

7KRPDV�.RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. Herr Baumgart-
ner verlangt Diskussion. Das Quorum beträgt 50 Stimmen.

$EVWLPPXQJ
Für den Antrag auf Diskussion 39 Stimmen

7KRPDV� .RFK, Laupen (SP), Vizepräsident. 39 Stimmen
reichen nicht für eine Diskussion. Herr Baumgartner gibt eine
kurze Erklärung ab.

*HUKDUG� %DXPJDUWQHU, Ostermundigen (EVP). Ich habe
Verständnis dafür, dass Sie zum Diskutieren keine Lust mehr
haben. Ich will einfach festhalten, dass es um 5000 bis 5500
junge Männer aus allen Kantonsteilen des Kantons Bern
geht. Neu wird dieser Orientierungstag zentralisiert. Man
könnte sich fragen, was die Stadtberner sagen würden, wenn
die Zentralisierung in Meiringen oder Saanen erfolgen würde.
Es wird Geld ausgegeben und investiert. Aber in der Beant-
wortung meiner Interpellation wird darauf hingewiesen, dass

dieser Tag neu 18 Franken kosten soll. Wenn das in einem
Jahr nach dem neuen Rechnungsmodell gerechnet wird,
werden wir sehen, ob das stimmt. Diese Berechnung kann
nicht stimmen. Ein Regierungsbeschluss – durch den be-
schlossenen Kredit – führt zu einer Veränderung eines Sy-
stems im Kanton Bern, und Sie werden garantiert von unse-
ren 18-jährigen Männern kontaktiert werden im Verlauf des
nächsten Jahres, wenn diese von Guttannen, Saanen oder
von überall sonst im Kanton Bern für einen Tag auf den
Waffenplatz Bern kommen müssen. Das sind 5500 Arbeitsta-
ge. Ein Orientierungstag ist eine gute Sache, aber so wie
dieses System nun gelöst wird, stimmt es nicht. Deshalb bin
ich von der Beantwortung meiner Interpellation nicht befrie-
digt.

3UlVLGHQW�+HLQ]�'lWZ\OHU��EHUQLPPW�ZLHGHU�GHQ�9RUVLW]�

9HUDEVFKLHGXQJ�YRQ�)UDX�*\JL��hEHUVHW]HULQ��XQG�DXVWUH�
WHQGHU�5DWVPLWJOLHGHU
3UlVLGHQW. Bevor wir mit den Geschäften der Finanzdirektion
weiterfahren, möchte ich noch verschiedene Rücktritte be-
kannt geben. Ich bitte Sie um Aufmerksamkeit, die entspre-
chenden Leute verdienen eine würdige Verabschiedung.
Der erste Rücktritt ist jener unserer Übersetzerin, Frau Barba-
ra Gygi. Frau Gygi begann 1974 mit der Arbeit, damals war
ihr Gatte, Dr. Pierre Gygi, FDP-Grossrat. Frau Gygi hat mehr
als 30 Jahre lang als Übersetzerin gearbeitet. Sie zieht sich
nicht ganz zurück, sondern übersetzt weiterhin Kommissions-
sitzungen, aber nicht mehr im Plenum. Sie möchte nicht öf-
fentlich verabschiedet werden, aber ich möchte ihr an dieser
Stelle trotzdem herzlich für ihren Einsatz danken. Voten si-
multan zu übersetzen ist eine enorm schwierige und ermü-
dende Aufgabe. Frau Gygi hat das brillant gemacht. Herzli-
chen Dank! Wir haben ihr am Mittag bereits einen Blumen-
strauss und eine Karte überreichen können. �$SSODXV�
Heute Morgen habe ich das Rücktrittsschreiben von Grossrä-
tin Katharina Bula, Burgdorf (EVP) erhalten. Sie schreibt: «In
wenigen Wochen beginnt für mich ein mehrmonatiger berufli-
cher Weiterbildungsurlaub, den ich teils im Ausland verbrin-
gen werde. Deshalb trete ich per Ende Jahr 2004 aus dem
Grossen Rat aus. Die vier Jahre im Grossen Rat waren für
mich sehr wertvoll. Die vielen Begegnungen haben mich
bereichert, und besonders durch die Arbeit in den Kommis-
sionen konnte ich viel lernen. Dafür bin ich sehr dankbar. Für
die Zukunft wünsche ich dem Rat weiterhin viel Weisheit, ein
gutes Miteinander und Gottes reichen Segen.»
Käthi Bula rutschte im Juni 2000 als Ersatz für Grossrat
Heinz Zaugg nach, der als neu gewählter Schulinspektor
wegen der Gewaltentrennung nicht mehr im Grossen Rat
bleiben konnte. Als politischer Nobody hat sich Frau Bula
rasch in die Themen und Abläufe eingearbeitet. Sie deckte in
der EVP den Bereich Gesundheit und Fürsorge ab und ar-
beitete in diesem Zusammenhang auch in vielen Kommissio-
nen mit, zum Beispiel Revision Gesundheitsgesetz, Spital-
versorgungsgesetz und Sozialhilfegesetz. Auch ihre beiden
eingereichten Motionen hatten mit dem Thema Gesundheit,
Psychiatrie und Psychiatrieplanung zu tun. Mir ist aufgefallen,
dass Käthi Bula der Sache auf den Grund geht. Sie hat sich
nie mit oberflächlichen Antworten zufrieden gegeben und hat
beispielsweise bei Antworten des Regierungsrats zu Vorstö-
ssen häufig noch eigene Abklärungen vorgenommen und mit
Betroffenen gesprochen. Käthi Bula war auch verantwortlich
für die Andachten am Montag der ersten Sessionswoche. Sie
pflegte den Kontakt zu den Pfarrerinnen und Pfarrern und lud
diese ein, bei uns Andachten zu halten. Liebe Käthi, ich danke
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dir für dein Engagement im Grossen Rat sowie in der Partei
und wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. �$SSODXV�
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Noch etwas später, nämlich erst heute Nachmittag, habe ich
das Rücktrittsschreiben von Grossrätin Elisabeth Gilgen-
Müller, Ostermundigen (SP), erhalten. Ich werde den Grund
dafür noch bekannt geben. Ich lese Ausschnitte aus Ihrem
Rücktrittsschreiben vor: «Nach einer spannenden und lehr-
reichen Zeit im Grossen Rat ist meine Arbeit abgeschlossen.
Als Gemeinderätin Hochbau bin ich in den Rat eingetreten
und habe mich vor allem in Bau- und Energiefragen enga-
giert. Meine Arbeit hat nach dem Bundesgerichtsentscheid
der Zuständigkeit der Regierungsstatthalter zum Bauen in der
Landwirtschaftszone, mit der Baugesetzrevision in der letzten
Novembersession seinen Abschluss gefunden. Mit Freude
blicke ich auf meine politische Arbeit zurück, die mir viele
interessante und freundschaftliche Begegnungen, aber auch
manchmal Enttäuschungen brachte. Die Freundschaften über
die Parteigrenzen hinweg werden bleiben. Ich wünsche allen
Ratsmitgliedern gesegnete Weihnachten und Glück, Erfolg
und Gesundheit im neuen Jahr.»
Frau Gilgen-Müller hatte einen schwierigen Eintritt und nun
eigentlich auch einen schwierigen Austritt. Im November
1990 wurde sie in den Grossen Rat gewählt, aber am darauf
folgenden Montag rief sie der Regierungsstatthalter an und
teilte ihr mit, dass er sich verzählt und die Unterlistenstimmen
nicht berücksichtigt hätte – und somit war Frau Gilgen-Müller
nicht gewählt und der Sitz ging an die Grünen. Sie rutschte
beim Austritt von Grossrat Rudolf Strahm im November 1991
nach und war nun 13 Jahre lang Mitglied des Grossen Rats.
Sie hat auch einen speziellen Austritt. Das Rücktrittsschrei-
ben, das sie Ende November abgeschickt hat, ist bei uns
nicht angekommen. Deshalb wurde ich erst heute Nachmittag
über ihren Rücktritt informiert. Sie hat ihren Rücktritt bestätigt.
Frau Gilgen-Müller war in ihrer langjährigen Tätigkeit als
Grossrätin in 31 Kommissionen, beispielsweise zum Ge-
meindegesetz, und präsidierte die Kommission für das Bau-
gesetz. Zwischen 1990 und 1998 war sie Mitglied der Ge-
schäftsprüfungskommission. Sie hat sich vorwiegend für Bau-
und Energiefragen engagiert. Insgesamt reichte sie 18 Vor-
stösse ein. Einer der wichtigsten war der überwiesene Vor-
stoss für eine 50-Stunden-Woche für Assistenzärztinnen und
-ärzte. Im Raumplanungsgesetz klagte sie mit einer staats-
rechtlichen Beschwerde gegen den Grossen Rat und den
Regierungsrat, und erhielt Recht. Frau Gilgen-Müller wird
sich künftig voll in der Firma Performance Development Part-
ners PDP einsetzen. Diese Firma befasst sich mit Karriere,
Laufbahnberatung und Outplacement. Ich wünsche Frau
Gilgen-Müller für die Zukunft alles Gute und viel Freude.
�$SSODXV��
Das folgende Rücktrittsschreiben besitze ich schon lange und
konnte mich deswegen am besten darauf vorbereiten. Mein
Titel zu diesem Rücktritt lautet: «Eine Grossrätin mit politi-
schem Stil tritt zurück». Es ist der Rücktritt von Grossrätin
Margrit Widmer-Keller, Büren a.A. (SP). Sie hat mit Schreiben
vom 28. September 2004 ihren Rücktritt als Grossrätin auf
Ende dieser Sondersession im Dezember bekannt gegeben.
Es ist kein langer Brief. Ich lese daraus einige Passagen vor:
«Nach langen und reiflichen Überlegungen habe ich aus
persönlichen Gründen entschieden, mit der Auflösung der
Geschäftsprüfungskommission aus dem Grossen Rat auszu-
treten. Der Entscheid fiel mir nicht leicht, weil ich mich gerne
und mit viel Engagement während zehn Jahren für die Arbeit
in unserem Kantonsparlament eingesetzt habe. Ich habe die
Zusammenarbeit und die Diskussionen in den Kommissionen
geschätzt, auch wenn ich häufig meine Position verteidigen
musste. Ich habe gelernt, dass alle Veränderungen ihre Zeit
brauchen und es im politischen Alltag nur langsam und in
kleinen Schritten vorwärts geht. Die Achtung des politischen
Kontrahenten und der von ihm geleisteten Arbeit war mir
immer wichtig, und es hat mir oft sehr gut getan, wenn auch

meine Arbeit Anerkennung fand. Es war mir immer wieder ein
Anliegen, Gesetze so zu verfassen, dass sie auch von norma-
len Bürgerinnen und Bürgern gelesen und verstanden werden
können und nicht für jede Nachforschung ein Rechtsberater
hinzugezogen werden muss. Ich danke dem Grossen Rat für
die Anerkennung meiner Arbeit und das mir persönlich ent-
gegengebrachte Vertrauen. Ich wünsche Ihnen allen schöne
Festtage und gute Erholung und meinem Nachfolger viel
Geduld und Erfolg.»
Margrit Widmer-Keller wurde 1994 für die SP in den Grossen
Rat gewählt. In ihrer ersten Legislatur 1994 bis 1998 hat sie
in insgesamt 15 Kommissionen Einsitz genommen. 1998
wurde sie in die Geschäftsprüfungskommission gewählt und
übernahm sogleich das Präsidium. Sie hat sich rasch und
zielstrebig in die vielfältigen Aufgaben der Geschäftsprü-
fungskommission eingearbeitet. Sie hat bei ihrer Tätigkeit als
deren Präsidentin das gezeigt, was die damalige Fraktions-
schefin der SP, Frau Verena Kauert, bereits bei ihrer Wahl
sagte. Ich zitiere aus dem Tagblatt vom 9. Juni 1998: «Mit
ihrer kritischen, engagierten Art geht Margrit Widmer den
Themen auf den Grund, und sie ist nicht bereit nachzulassen,
bis sie alle für sie wichtigen Details kennt. Sie nimmt ihre
Aufgaben ernst, ist immer sehr gut vorbereitet und ist bereit,
die nötige Zeit einzusetzen.» Trotz der vielen Arbeit als Prä-
sidentin der Geschäftsprüfungskommission hat sich Margrit
Widmer-Keller noch in weitere Kommissionen wählen lassen.
Zwischen 1998 und 2002 kamen noch neun und ab 2002
noch fünf Kommissionen dazu. Unter anderem war sie Mit-
glied der zeitintensiven Umsetzungskommission NEF.
Während ihrer bald elfjährigen Grossratszeit hat Margrit
Widmer-Keller insgesamt 14 Vorstösse eingereicht. Viele
ihrer Vorstösse haben sich im weitesten Sinn mit der Schule
befasst. Dieses Thema stand auch bei ihrer Kommissionstä-
tigkeit im Vordergrund. Zwei Sachen sind mir an Margrit
Widmer-Keller besonders aufgefallen. Den einen Punkt habe
ich bereits beschrieben, nämlich dass sie ihre Aufgaben ernst
genommen hat und immer sehr gut vorbereitet war. Sie
konnte ein Ziel hartnäckig verfolgen. Als Orientierungsläuferin
hat sie einmal gesagt: «Der OL ist für mich eine wichtige
Lebensschule, nämlich einen eingeschlagenen Weg fortzu-
setzen bis zum Ziel, auch wenn er mit einem Umweg verbun-
den ist.» Der zweite Punkt schreibt sie in ihrem Rücktritts-
schreiben selber: «Die Achtung des politischen Kontrahenten
und der von ihm geleisteten Arbeit war mir immer wichtig.»
Das hat man gut gemerkt. Margrit Widmer-Keller argumen-
tierte immer sachlich und hat den politischen Gegner nie
persönlich angegriffen. Deshalb habe ich über meine Worte
den Titel «Eine Grossrätin mit politischem Stil tritt zurück»
gesetzt.
Liebe Margrit, ich danke dir herzlich für dein grosses Enga-
gement zugunsten des Kantons Bern, du hast ausgezeich-
nete Arbeit geleistet. Dein politischer Stil hat überzeugt. Ich
wünsche dir für deine Zukunft beruflich und privat viel
«Gfröits» und alles Gute. �/DQJ�DQKDOWHQGHU�$SSODXV�

034/04
0RWLRQ�6FKQHJJ��6RQFHER]�6RPEHYDO��8'&��±�$UUpUDJHV
G¶LPS{WV��SLVWHV�GH�UHPpGLDWLRQ
7H[WH�GH�OD�PRWLRQ�GX���IpYULHU�����

Afin de lutter contre l’explosion des arrérages d’impôts, le
Conseil-exécutif est chargé de mettre en œuvre les mesures
suivantes:
1. Suppression de la taxation provisoire dès l’année 2005.
2. Réduction importante du montant imposable des taxations

par appréciation.
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3. Augmentation des taxations automatiques.
4. Amélioration du système d’encaissement et des délais.
5. Suivi du paiement de la taxe immobilière et de la taxe des

déchets à transférer aux administrations communales.
6. Abaissement conséquent du taux des intérêts rémunératoires.
Développement
A une interpellation déposée en février 2003, l’administration
répondait que «le montant total des arrérages d’impôts du
canton accumulés entre 1995 et 2002 s’élève à
1 416 400 000 francs». Face à la gravité de ce chiffre, il est
absolument nécessaire de mettre en œuvre certaines mesu-
res afin d’améliorer cette situation qui ne peut plus perdurer.
1. En supprimant la taxation provisoire, on allégera premiè-

rement la tâche de l’administration fiscale et on réduira
sensiblement les frais administratifs. Mais le progrès le
plus important se situera au niveau des restitutions. Dans
plusieurs cas, on évitera de restituer aux contribuables des
sommes considérables qui, au moment de la taxation défi-
nitive, seront tout de même dues. Il est en effet inadmissi-
ble que des impôts soient restitués certaines années à des
contribuables qui devraient encore s’acquitter d’arrérages
importants accumulés précédemment. Seul l’impôt anticipé
devrait être remboursé.

2. Les taxations par appréciation faussent complètement les
données. Certaines taxations sont tellement irréelles que
les contribuables ne se sentent plus du tout concernés et
ignorent ainsi leurs obligations fiscales. Il est donc néces-
saire de réduire au maximum ces taxations fantaisistes.
Les impositions doivent absolument être établies dans une
mesure proportionnée.

3. L’Intendance des impôts avait promis un taux de 20 pour
cent de taxations automatiques. Or, la réalité se situe bien
en dessous de ce chiffre. En effet, 3 pour cent seulement
des taxations ont été établies automatiquement. Il est donc
impératif de simplifier quelques paramètres afin qu’un
nombre plus important de contribuables puissent être
taxés automatiquement par l’ordinateur. Cette automatisa-
tion permettra ainsi de libérer des ressources humaines
qui pourront être affectées au traitement des cas plus diffi-
ciles qui nécessitent davantage de temps.

4. Le déclenchement des mesures d’encaissement est beaucoup
trop tardif. Au fil du temps, les chances d’encaissement dimi-
nuent rapidement. Plusieurs mois s’écoulent entre la date
d’émission de la facture et la sommation recommandée. Il se-
rait donc judicieux de raccourcir ce délai en supprimant une
sommation dans tout le processus d’encaissement.

5. Il est aberrant de constater l’établissement d’actes de
défaut de biens pour le non paiement de la taxe immobi-
lière et de la taxe des déchets. De par sa proximité avec le
citoyen, l’administration communale serait mieux à même
de suivre le paiement de ces taxes. Le déclenchement des
mesures d’encaissement serait certainement plus rapide et
un contrôle plus rigoureux pourrait être assuré par des
employés qui connaissent mieux les contingences locales.

6. Les taux des intérêts rémunératoires sont trop attractifs
(3,25 pour cent en 2004); il y a lieu de les réduire sensi-
blement dans le but d’éviter que les contribuables ne ver-
sent des acomptes en guise de placements bien rétribués.
A titre d’exemple, le canton du Jura a appliqué un taux de
3,75 pour cent pour les intérêts moratoires et 1,5 pour cent
pour les intérêts rémunératoires en 2003 déjà.

(Cosignataires: 17)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����MXLQ�����

1. Suppression de la taxation provisoire, plus précisément du
décompte provisoire

La taxation provisoire n'avait de réel sens que lorsque la
période de taxation comptait deux années; le passage à la
taxation annuelle l'en a définitivement vidé. Les remarques du
motionnaire visent plus probablement le nouveau décompte
provisoire. Or, celui-ci ne concerne pas la taxation mais
constitue un élément de la perception de l'impôt.
Le décompte provisoire remplit deux fonctions principales.
Il sert d'une part à communiquer rapidement à celles des
contribuables qui ont déposé leur déclaration d'impôt sur
papier (et non au moyen du CD TaxMe ou de TaxMe en
ligne) le montant de l'impôt correspondant à leurs déclara-
tions.
Il permet d'autre part de rembourser l'avoir d'impôt anticipé
(non rémunéré) dans les plus brefs délais après dépôt de
l'état des titres. Après le passage à la taxation annuelle, il
n'était plus possible de procéder à l'imputation d'une somme
forfaitaire sans demande préalable en raison du droit fédéral.
Le décompte provisoire sert donc essentiellement à reverser
suffisamment tôt les avoirs d'impôt anticipé de l'année précé-
dente pour que les contribuables puissent utiliser ces res-
sources pour régler leurs tranches d'impôt de l'année consi-
dérée.
En outre, pour des raisons relevant de la technique de per-
ception, le décompte provisoire revêt accessoirement une
fonction de facture complémentaire (différence entre les tran-
ches réglées jusque-là et la déclaration personnelle).
Supprimer le décompte provisoire reviendrait à se passer de
ces fonctions et surtout retarderait le remboursement de
l'impôt anticipé qui ne pourrait alors pas intervenir avant la
taxation définitive. Les nombreuses réactions qui se sont
exprimées à l'époque du passage à la taxation annuelle ont
montré la difficulté que les contribuables auraient à compren-
dre et à accepter cela.
L'Intendance des impôts s'efforce de réduire le nombre de
décomptes provisoires, sans pour autant perdre de vue leurs
fonctions, et de mieux faire coïncider leur date de notification
avec celle des bordereaux de tranche. D'autre part, la factu-
ration complémentaire (différence entre l'impôt établi en taxa-
tion et les montants réglés par tranches) n'interviendra dé-
sormais qu'après taxation définitive, avec le décompte final.
2. Réduction importante du montant imposable des taxations

par appréciation
La loi sur les impôts définit les obligations de coopérer in-
combant aux contribuables en procédure de taxation. Tout
manquement à ces obligations entraîne une taxation par
appréciation. Conformément à l'article 174 LI, l'Intendance
des impôts peut, ce faisant, s'appuyer sur les données
connues (ex: valeurs de l'année précédente, indicateurs de la
catégorie professionnelle considérée) ainsi que sur l'évolution
de la fortune et le train de vie de la personne contribuable, de
sorte à établir une estimation réaliste (le Conseil-exécutif n’a
connaissance d’aucun cas témoignant de quelconques taxa-
tions par appréciation fantaisistes qu’évoque le motionnaire).
En revanche, il ne peut être question ici d'arrêter la taxation la
plus faible possible car cela ne ferait que récompenser le
manquement aux obligations en procédure. L'expérience
montre que ce n'est pas en cas de recul mais bien d'aug-
mentation de leurs revenus que les contribuables manquent à
leurs obligations de coopérer. Le Conseil-exécutif estime qu'il
n'y a aucune raison d'intervenir sur ce point.
3. Augmentation du nombre de taxations automatiques
Il est vrai que le système de taxation a été doté de paramè-
tres propres à réaliser automatiquement la plus grande part
des taxations sans trop altérer le produit de l'impôt. Comme
c'était le premier système de ce type en Suisse et que l'on ne
disposait d'aucune expérience en la matière, les contrôles,
les interdépendances et les indicateurs ont initialement été
très prudemment paramétrés. Le nombre de taxations réali-
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sées jusqu'ici après déclaration personnelle ne permet pas de
déduire le pourcentage de taxations automatiques. Si les
premières expériences montrent que le pourcentage de taxa-
tions automatiques était plus faible que ce qui avait initiale-
ment été supposé, une définition précise du paramétrage
devrait permettre d'augmenter ce pourcentage. Ce processus
d'ajustement a lieu de manière constante depuis la première
année de taxation et a déjà permis d'obtenir diverses amélio-
rations. Complexe, il nécessite toutefois l'expérience de plu-
sieurs années de taxation, un contrôle des paramètres impli-
quant de minutieuses procédures comparatives et ne peut
pas se faire au détriment de la qualité de la taxation. Il est
donc encore loin d'être terminé. Il est cependant placé au
cœur des tâches de taxation, d'informatisation et d'assurance
de la qualité de l'Intendance des impôts, qui a tout intérêt à
augmenter le nombre de taxations automatiques tout en
veillant à la qualité de la taxation et en garantissant le produit
de l'impôt.
4. Amélioration du système d'encaissement et des délais
Les possibilités de recouvrement par voie légale (procédure
de poursuite jusqu'à l'établissement d'un acte de défaut de
biens) sont réglées par le droit fédéral (à savoir la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP) auquel les dispo-
sitions cantonales ne peuvent pas déroger. Aussi est-il im-
possible d'engager le recouvrement par voie légale en l'ab-
sence de taxation exécutoire et la possibilité qu'a la personne
contribuable d'épuiser les voies de droit retarde inévitable-
ment cette procédure.
La procédure de sommation engagée en cas de retard de
paiement ne peut pas non plus intervenir tant que la taxation
n'est pas exécutoire. Une sommation intervient automatique-
ment après un court délai de carence qui commence à courir
dès l'expiration du délai de paiement légal. Grâce à la date
d'exigibilité du bordereau de tranche, tout défaut de paiement
à cette date est considéré comme un retard de paiement et
déclenche des intérêts moratoires sans qu'il soit nécessaire
d'établir une sommation.
L'ancienne procédure était aménagée de telle sorte qu'une
sommation indiquant les poursuites encourues devait être
adressée en recommandé dès l'expiration du délai de paie-
ment. Ayant suscité de vives protestations parmi les citoyen-
nes et citoyens et pour répondre au souci de qualité du ser-
vice administratif, cette réglementation a été modifiée. Les
directives de gestion financière prévoient désormais en prin-
cipe une première puis une deuxième sommation avant toute
menace de poursuites. En l'occurrence, la première somma-
tion s'avère superflue en raison de la conjugaison de trois
bordereaux de tranche indiquant chacun le solde des créan-
ces fiscales, soldes assimilés à des rappels de paiement.
La procédure de recouvrement par voie légale (procédure de
poursuite) n'est pas totalement automatisée et suppose donc
des ressources humaines. Les activités de recouvrement
sont informatisées jusqu'à la procédure de sommation com-
prise. Les rappels de paiement sans menace de poursuites
suffisent à obtenir le paiement dû dans près de 65 pour cent
des cas. La sommation recommandée permet d'obtenir
paiement dans près de 45 pour cent des cas d'impayés res-
tants. Les poursuites, qui nécessitent plus de ressources
humaines et engendrent des coûts supplémentaires, s'avè-
rent nécessaires dans près de 20 pour cent des cas ayant fait
préalablement l'objet d'un rappel de paiement (voici les chif-
fres correspondants pour l'année 2003: 224 000 rappels de
paiement, 81 000 sommations en recommandé et 45 000
poursuites). De l'avis du Conseil-exécutif, ces chiffres attes-
tent de l'efficacité des actuelles étapes de l'encaissement.
5. Suivi du paiement de la taxe immobilière et de la taxe des

déchets à transférer aux administrations communales

Chaque commune est libre de se charger elle-même de l'en-
caissement de ses taxes communales. Mais si elle en délè-
gue l'encaissement au canton, ce sont alors les dispositions
générales d'encaissement qui s'appliquent, car toute procé-
dure particulière porterait atteinte à l'efficacité. Lorsque le
mandat d'encaissement est confié au canton, l'établissement
d'actes de défaut de bien n'est possible qu'en cas de pour-
suites incontestées. En cas d'opposition sans titre de mainle-
vée d'opposition, l'encaissement est transmis aux communes.
La commune peut alors elle-même décider si elle veut obtenir
ou non des actes de défaut de biens pour ses taxes im-
payées.
Etant donné que les communes ont le choix de se charger
elles-mêmes de l’encaissement ou d’en confier la mission au
canton, la situation actuelle répond d’ores et déjà aux reven-
dications du motionnaire. Le Conseil-exécutif ne voit donc
aucune raison d’intervenir.
6. Abaissement conséquent du taux des intérêts rémunéra-

toires
L'abaissement du taux de l'intérêt rémunératoire a récem-
ment été réclamé par Monsieur le député Mathias Burkhalter,
Rümligen (PS) par la motion 219/03 intitulée «Gestion du
revenu fiscal». Le Conseil-exécutif a répondu défavorable-
ment à cette motion le 10 mars 2004 et le Grand Conseil l'a
depuis rejetée à une nette majorité lors de sa session d'avril
2004 même après qu'elle a été transmise sous forme de
postulat. Le Conseil-exécutif renvoie aux explications qu'il
avait alors fournies ainsi qu'aux débats correspondants me-
nés au sein du Grand Conseil (journal du Grand Conseil
2004, page 303 ss) et ne voit aucune raison d'intervenir sur
ce point.
Proposition:
chiffres 2, 4 et 6: rejet
chiffres 1 et 3: adoption sous forme de postulat
chiffre 5: adoption sous forme de motion et classement

)UHG�+HQUL� 6FKQHJJ, Sonceboz-Sombreval (UDC). Je re-
mercie le gouvernement de ses réponses apportées aux
différents points soulevés dans ma motion. En préambule, je
tiens à préciser quelques éléments qui me paraissent essen-
tiels. Depuis onze années que je fonctionne en tant que
maire, j'ai toujours suivi de près la problématique de l'encais-
sement des impôts. Au fil des années, j'ai malheureusement
dû constater une dégradation de la situation et pourtant nous
avons tenté de nombreuses démarches dans le but de
corriger cette fâcheuse tendance suivie par de plus en plus
de contribuables qui ne se soucient plus de s'acquitter de
leurs impôts.
On peut certes comprendre qu'il est plus agréable de s'offrir
de belles vacances ou une nouvelle voiture que de régler son
dû fiscal. Assurément, nous sommes aujourd'hui confrontés à
un problème de société. En effet, la question d'honneur n'est
plus à l'ordre du jour et le non-paiement des impôts ne sem-
ble pas perturber pour le moins du monde une certaine
frange de la population. Un tel manque de solidarité ne doit-il
pas interpeller les autorités? Il me paraît absolument néces-
saire de tout mettre en oeuvre pour garantir au maximum une
certaine justice à l'égard des contribuables honnêtes. On ne
peut pas se permettre de ne rien entreprendre, car cela
conduirait inévitablement à charger encore davantage les
bons payeurs afin de compenser les pertes dues aux arréra-
ges d'impôts.
Je me permets de vous rappeler les chiffres qui m'avaient été
indiqués dans une interpellation que j'avais déposée en fé-
vrier 2003: «Le montant total des arrérages du canton accu-
mulés entre 1995 et 2002 s'élève à 1,416 milliards de francs,
dont 88 millions proviennent du Jura bernois.» Ce n'est donc
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pas par plaisir que je me suis attelé à ce problème, mais bien
parce que j'ai estimé qu'il était du devoir de tout responsable
politique. L'administration communale, les membres du
conseil municipal a donc rencontré à plusieurs reprises les
responsables de la Caisse de l'Etat du Jura bernois pour
esquisser certaines pistes de remédiation. Celles-ci ont par
conséquent fait l'objet de ma motion. Je suis convaincu que
cette préoccupation ne s'inscrit pas dans un débat gauche-
droite, mais qu'il relève d'un véritable défi posé à la collecti-
vité et que les autorités politiques ont l'obligation morale de
relever. Personnellement, je regrette profondément que cer-
tains acteurs politiques semblent s'accommoder sans trop de
difficultés de cette triste situation. Je me suis plusieurs fois
demandé quelles seraient les réactions de la population si
celle-ci connaissait parfaitement la situation sur le plan des
arrérages d'impôts. On peut imaginer qu'une multitude de
contribuables renonceraient alors également à payer leurs
impôts. Pour éviter une telle situation, il est donc judicieux de
revoir certains fonctionnements, raison pour laquelle j'ai pro-
posé quelques points dans le cadre de ma motion.
Pour le premier point, suppression du décompte provisoire,
j'ai pris bonne note que l'Intendance des impôts allait s'effor-
cer de réduire le nombre de décomptes provisoires et de
mieux faire coïncider leur date de notification avec celle des
bordereaux de tranche. De plus, on nous assure que la factu-
ration complémentaire n'interviendra désormais qu'après
taxation définitive avec le décompte final. Ces garanties me
paraissent suffisantes pour accepter ce point sous la forme
du postulat. Je regrette néanmoins que des sommes impor-
tantes seront encore restituées chaque année à des contri-
buables qui devraient toutefois s'acquitter d'arrérages impor-
tants accumulés précédemment. Il est vrai qu'il est difficile,
dans une administration communale, de comprendre que l'on
puisse rembourser 40 000 francs à un contribuable qui en
devrait encore 300 000. Il existe une quantité d'exemples de
cet ordre-là et, si je comprends bien qu'il y a des motifs juridi-
ques complexes qui disent qu'on ne peut pas faire autrement,
ces motifs restent assez difficilement admissibles.
Point 2, réduction importante du montant imposable des
taxations par appréciation. Après avoir discuté avec le direc-
teur des finances, j'ai décidé de retirer ce point. On m'a en
effet assuré que l'on veillait de plus en plus à établir les taxa-
tions par appréciation sur des données précises. Je tiens tout
de même à relever la contradiction entre la réponse donnée à
mon interpellation de février 2003 et celle donnée dans le
cadre de ma motion. Dans l'interpellation, on me disait que
«certains bordereaux d'impôts ayant été calculés sur des
bases trop élevées pèsent également sur le montant des
arrérages d'impôts». J'ai été étonné de lire que dans la mo-
tion on me dit que "le Conseil-exécutif n'a connaissance d'au-
cun cas témoignant de quelconques taxations par apprécia-
tion fantaisistes qu'évoque le motionnaire". Il y a tout de
même une contradiction assez flagrante.
Pour le point 3, augmentation du nombre de taxations auto-
matiques, le gouvernement propose l'adoption de ce point
sous la forme du postulat. Je peux m'y rallier et je n'ai rien à
signaler de particulier concernant ce point.
Le gouvernement rejette le point 4, amélioration du système
d'encaissement et des délais. Je déplore ce rejet, car la du-
rée des procédures de recours me paraît toujours trop lon-
gue. La priorité doit absolument être mise sur ces cas, car la
créance ne peut légalement pas être exécutée tant qu'une
procédure est pendante. Je demande donc pour ce point le
postulat, car je poursuis par ce point l'objectif de charger
l'administration de taxer en priorité les personnes qui ont des
arrérages d'impôts.
Point 5, suivi du paiement de la taxe immobilière et de la taxe
des déchets à transférer aux administrations communales. Le

gouvernement accepte la motion et propose le classement.
Je peux m'y rallier. Point 6, abaissement conséquent du taux
des intérêts rémunératoires. J'ai pris connaissance de la
réponse et je vous propose de retirer ce point.
En résumé, pour le point 1, postulat; le point 2 est retiré; les
points 3 et 4, postulat; le point 5, adoption sous forme de
motion et classement; point 6, retrait.

&KDUOHV�6WHLQHU, Ligerz-Schernelz (SVP). Wie Sie aus seiner
ausführlichen Begründung gehört haben, hat Herr Schnegg
die Ziffern 1, 3 und 4 in ein Postulat gewandelt. Die Ziffer 5
möchte er als Motion überweisen und gleichzeitig abschrei-
ben lassen. Die Ziffern 2 und 6 zieht er zurück.

7KHUHVH�.RKOHU�-RVW, Mühlethurnen (FDP). Nachdem schon
fast alles bereinigt ist, können wir auch der Ziffer 4 als Po-
stulat zustimmen.

%HUQKDUG�$QWHQHU, Langnau (SP). Die FDP-Sprecherin hat
es gesagt, wir haben noch eine Differenz in Ziffer 4, die auch
vom Regierungsrat ablehnt wird. Der Motionär hat Ziffer 4 in
ein Postulat gewandelt. Uns überzeugen die Ausführungen
des Regierungsrats und wir lehnen deshalb Ziffer 4 auch als
Postulat ab.

8UV�*DVFKH, Finanzdirektor. Es besteht noch eine Differenz
beim Inkassosystem. Ich habe aus der Begründung, was mit
dem Postulat genau bezweckt werden soll, noch einen weite-
ren Aspekt herausgehört, der im schriftlichen Text so nicht
enthalten war. Die Regierung hat die Ablehnung beschlos-
sen, vor allem auch weil der wesentliche Bereich, der rechtli-
che Inkassoteil, durch das Bundesrecht geordnet ist. Das
Mahnverfahren wurde bereits einmal gestrafft, indem auf den
formlosen Kontoauszug verzichtet wurde. Das wurde an-
schliessend – wahrscheinlich zu Recht – als bürgerunfreund-
lich kritisiert. Es kann tatsächlich einmal passieren, dass eine
Rechnung ohne bösen Willen vergessen geht. Wenn die
erste Reaktion bereits eine eingeschriebene Mahnung mit
Kostenfolgen ist, wird das als bürgerunfreundlich verstanden.
Das Verfahren wurde korrigiert. Der erste Kontenauszug ist
kosten- und relativ formlos und hat eigentlich auch relativ
guten Erfolg. Wir möchten davon absehen, zum alten Regime
zurückzugehen. Der Ansatz, wonach bei bestehenden Rück-
ständen früh veranlagt und mit Inkassohandlungen begonnen
wird, kann in der Praxis geprüft werden. Ich kann dazu keine
verbindliche Stellungnahme abgeben, weil das die Regierung
nicht im Detail diskutiert hat, vor allem aber auch, weil ich
nicht weiss, welchen zusätzlichen Aufwand diese Priorisie-
rungen verursachen würden. Man darf nicht vergessen, dass
wir es hier mit einem Massengeschäft zu tun haben. Bei
dieser grossen Anzahl von zu verarbeitenden Geschäften
stellt eine Sachpriorisierung eine erhebliche Herausforderung
dar. In diesem Sinn halte ich an der Ablehnung fest.

3UlVLGHQW. Wir stimmen punktweise ab. Die Ziffern 1, 3 und 4
wurden in ein Postulat gewandelt. Die Ziffern 2 und 6 sind
zurückgezogen. Bei Ziffer 5 stimmen wir über Annahme als
Motion und Abschreibung gleichzeitig ab.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 als Postulat 115 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

1 Enthaltung

Für Annahme der Ziffer 3 als Postulat 115 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen
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0 Enthaltungen
Für Annahme der Ziffer 4 als Postulat 74 Stimmen
Dagegen 42 Stimmen

2 Enthaltungen
Für Annahme und Abschreibung der Ziffer 5 120 Stimmen
Dagegen 1 Stimme

0 Enthaltungen

047/04
3RVWXODW� 3XOYHU�� %HUQ� �*)/�� ±� 9HUEHVVHUXQJHQ� LP� 8P�
JDQJ�PLW�GHQ�6WHXHUSIOLFKWLJHQ
:RUWODXW�GHV�3RVWXODWV�YRP�����)HEUXDU�����

Steuern sind ein Bereich, in welchem jede Bürgerin und jeder
Bürger regelmässig Kontakt mit dem Staat hat. Umso wichti-
ger ist es, in diesem Bereich möglichst «kundenorientiert» auf
die Bevölkerung zuzutreten, um Goodwill zu gewinnen oder
mindestens nicht zu verspielen. Die neue Steuergesetzge-
bung und die von der Steuerverwaltung vorgenommene Ver-
einfachung der Steuererklärung haben für die Steuerpflichti-
gen wesentliche Verbesserungen gebracht.
Der Regierungsrat wird beauftragt, in folgenden Bereichen
weitere Verbesserungen zu realisieren und, wo nötig, dem
Grossrat eine entsprechende Änderung der Rechtsgrundla-
gen zu beantragen:
1. Verbesserte Information: Bei Ratenrechnungen, Zwischen-

rechnungen, Veranlagungen usw. ist durch bürgernahe,
verständliche Erklärungen den Empfängerinnen und
Empfängern darzulegen, was eine Rechnung genau dar-
stellt bzw. beinhaltet. Dies könnte ohne Kostenaufwand in
Form weniger standardisierter Sätze auf den Formularen
erfolgen (z.B. eine Erklärung, wie die Ratenrechnung ge-
nau funktioniert, vgl. Akonto-Rechnung bei der Heizko-
stenabrechnung).

2. Verlängerte Zahlungsfrist bei verspäteten Veranlagungen.
Wenn die definitive Veranlagung mehr als ein Jahr nach
Abgabe der Steuererklärung erfolgt, so ist die Zahlungsfrist
zu verlängern. Pro Jahr «Verspätung» ist die Zahlungsfrist
um einen Monat zu verlängern. Unerwartete grosse Steu-
erforderungen innert Monatsfrist zu bezahlen, ist für viele
Steuerpflichtige recht schwierig, eine Ratenzahlung zu
verlangen, wagen aber viele nicht.

3. Anlaufstelle bei Streitfällen. Die Steuerpflichtigen fühlen
sich gegenüber der Steuerverwaltung oft ohnmächtig. Eine
verwaltungsinterne Anlaufstelle, an die sich die Steuer-
pflichtigen wenden können, wenn sie nicht sicher sind, ob
sie von Seiten der für sie zuständigen Personen richtig be-
handelt werden, würde Vertrauen schaffen und könnte
lange und kostspielige Verfahren verhindern.

(Weitere Unterschriften: 9)

6FKULIWOLFKH�6WHOOXQJQDKPH�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����-XQL�����
Der Regierungsrat ist sich der Bedeutung umfassender und
verständlich formulierter Informationen im Bereich der Steu-
ern bewusst. Die Steuerverwaltung unternimmt deshalb gro-
sse Anstrengungen, ihre Dokumente entsprechend zu ver-
fassen und zu gestalten. Dabei ist immer abzuwägen zwi-
schen Umfang, Übersichtlichkeit und allgemeiner Verständ-
lichkeit der Information einerseits und der rechtlichen Gültig-
keit bzw. Verbindlichkeit der Aussagen andererseits. Die
Steuerverwaltung berücksichtigt dabei auch die Erfahrungen
der letzten Jahre mit verschiedenen Reaktionen auf unter-
schiedliche Formulierungsformen. Die folgenden Ausführun-

gen sollen die bisherigen Anstrengungen und geplante Ver-
besserungsmassnahmen aufzeigen.
Ziffer 1
Verschiedene Möglichkeiten, die Bürgerinnen und Bürger zu
informieren, ergeben sich für die Steuerverwaltung insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem Versand der Ratenrech-
nungen:
1. Informationstexte auf der Ratenrechnung: Diese werden

laufend den Bedürfnissen der Steuerpflichtigen angepasst.
Die Anpassung dieser Texte erfordert stets auch eine Än-
derung der verschiedenen Programme (mit entsprechen-
den Kosten), da die Ratenrechnung nicht auf vorgedruck-
ten Formularen erstellt, sondern individuell aus dem Veran-
lagungs- bzw. Inkassosystem generiert werden. Dabei ist
der verfügbare Platz sehr begrenzt. Für ausführliche Infor-
mationen und häufig wechselnde Textinhalte sind die
Rechnungsformulare deshalb nicht geeignet. Die Erfah-
rungen haben auch gezeigt, dass die verständliche Erklä-
rung einer komplexen Materie in Form weniger standardi-
sierter Sätze schwierig ist.

2. Verschiedentlich wird dem Versand der Ratenrechnung ein
zusätzliches Informationsblatt beigelegt. Mit diesen Raten-
beilagen werden die Bürgerinnen und Bürger umfassend
über Aktualitäten und Neuerungen informiert. So wurde z.
B. über das vom Interpellanten angesprochene Thema
anlässlich des Versands der 3. Ratenrechnung des Steu-
erjahres 2002 informiert und auf einem Informationsblatt
das Zusammenspiel zwischen den Ratenrechnungen, de-
ren Bemessungsgrundlage und den Schlussabrechnungen
dargestellt.

3. Medienmitteilungen: Von dieser Informationsmöglichkeit
macht die Steuerverwaltung vor jedem Grossversand (ins-
besondere von Ratenrechnungen) Gebrauch, um die Bür-
gerinnen und Bürger auf allfällige Neuerungen aufmerk-
sam zu machen.

Die Steuerverwaltung wird ferner im Rahmen des Projekts
«RSV 03» auch ein Teilprojekt umsetzen, welches unter dem
Gesichtspunkt der Kundenfreundlichkeit die bereits eingelei-
teten Massnahmen ergänzen und erweitern soll. Ein wichtiger
Schwerpunkt ist dabei die Verbesserung der Kommunikation
mit den Steuerpflichtigen. Konkrete Massnahmen dieses
Teilprojekts sind bereits definiert.
Ziffer 2
Die Zahlungsfristen sind für alle steuerpflichtigen Personen
gesetzlich in einheitlicher Weise geregelt. Die verlangte Ver-
längerung der Zahlungsfrist bei Eröffnung der Veranlagung
später als ein Jahr nach Einreichen der Steuererklärung wür-
de einer rechtsgleichen Behandlung der Steuerpflichtigen
widersprechen und wäre namentlich auch dann nicht zu ver-
treten, wenn die betroffenen Steuerpflichtigen selber zur
Verzögerung beigetragen haben (z. B. durch Nichteinreichen
von angeforderten Unterlagen etc.). Die Forderung nach
längeren Zahlungsfristen in Einzelfällen widerspricht auch
dem Begehren verschiedener Gemeinden und der Motion
034/04, Schnegg, Sonceboz-Sombeval (UDC) nach einer
Beschleunigung des Inkassos von Steuerforderungen. Jede
Differenzierung in der Verarbeitung und jeder manuelle Ein-
griff in das automatisierte Verfahren im Sinne der Forderung
des Interpellanten birgt sodann auch zusätzliche Verarbei-
tungsrisiken und bindet personelle Ressourcen, die bei der
Veranlagungs- oder Inkassoarbeit benötigt werden.
Dem verständlichen Anliegen des Interpellanten wird bereits
heute in dem Sinne Rechnung getragen, dass in Fällen, in
welchen grosse Differenzzahlungen gegenüber den bezahl-
ten Raten absehbar sind, eine direkte Vorinformation der
betroffenen Personen erfolgt und diesen die Vorbereitung der
Zahlung erleichtern soll.
Ziffer 3
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Die Schaffung einer eigentlichen Ombudsstelle drängt sich
nach Auffassung des Regierungsrats nicht auf, weil den Bür-
gerinnen und Bürgern bereits heute verschiedene Anlauf-
stellen innerhalb der Steuerverwaltung zur Verfügung stehen.
Zudem ist zu erwarten, dass die Steuerverwaltung nach Kon-
solidierung der vielen mit dem Übergang zur Gegenwartsbe-
steuerung zusammen hängenden Neuerungen eine gute
Bedienung der Steuerpflichtigen mit den ordentlichen Instru-
menten und Ansprechmöglichkeiten gewährleisten kann. Die
vom Postulanten angesprochenen Probleme sind offensicht-
lich weitgehend auf diese noch nicht ganz konsolidierten
Neuerungen zurück zu führen. Ferner ist zu bedenken, dass
eine Ombudsstelle im Steuerbereich von vornherein wohl nur
eine sehr eingeschränkte Wirkung entfalten könnte, weil sich
ihre Funktion wesensgemäss auf eine beratende und vermit-
telnde Tätigkeit ohne Entscheidungsbefugnisse beschränkt.
Unterschiedliche Auffassungen zwischen der Steuerverwal-
tung und einzelnen Steuerpflichtigen ergeben sich häufig
hinsichtlich der steuerrechtlichen Behandlung eines be-
stimmten Sachverhaltes. Über derartige Meinungsverschie-
denheiten muss letztlich in verbindlicher Weise entschieden
und dadurch nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch die
Grundlage für das Inkasso der Steuerforderungen geschaffen
werden.
Der Regierungsrat beantragt aus diesen Gründen,
Ziffer 1 als Postulat anzunehmen und gleichzeitig als erfüllt
abzuschreiben,
die Ziffern 2 und 3 des Postulats abzulehnen.

%HUQKDUG�3XOYHU, Bern (GFL). Steuern sind ein Bereich wie
die Polizei, wo die Bürgerin oder der Bürger in einen direkten
Kontakt mir der Verwaltung kommt. Häufig ist es ein etwas
unerfreulicher Kontakt, weil eine Steuerrechnung bezahlt
werden muss. Um so wichtiger ist es, dass in diesen Berei-
chen Bürgerfreundlichkeit vorherrscht. Die Steuerverwaltung
hat in den letzten Jahren sehr grosse Anstrengungen unter-
nommen: Die neue Steuererklärung ist wirklich eine grosse
Verbesserung und Vereinfachung für die Steuerpflichtigen.
Dafür kann man der Steuerverwaltung ein grosses Lob aus-
sprechen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass noch Poten-
zial zu weiteren Verbesserungen vorhanden wäre. Ich ver-
lange in meinem Postulat, dass man einerseits die Steuer-
pflichtigen besser informiert und anderseits bei verspäteten
Veranlagungen die Zahlungsfrist verlängert und zusätzlich
eine verwaltungsinterne Anlaufsstelle schafft. Die Regierung
beantragt, die Ziffer 1 abzuschreiben und die Ziffern 2 und 3
abzulehnen. Ich halte in allen Punkten an meinem Postulat
festhalten und möchte auch nicht abschreiben.
Mich hat die Antwort der Regierung doch etwas erstaunt, und
ich habe mich gefragt, wo sie eigentlich lebe. Zur Information
gegenüber den Steuerpflichtigen. Ich weiss nicht, wie es
Ihnen geht, aber ich werde dauernd von Leuten aus meinem
Bekanntenkreis angegangen und um Erläuterung ihrer Steu-
errechnung gebeten. Eigentlich ist das System Gegenwarts-
besteuerung einfach und könnte in zwei, drei Sätzen erklärt
werden. Aber mit diesen Tabellen und den Spalten «faktu-
riert», «Soll-Stellung», »Total Forderung», «abzüglich Gutha-
ben» ist es sehr kompliziert. Es haben mich Leute, die Nach-
steuern zahlen mussten, aber auch andere um Hilfe gefragt.
Ich habe zwar einmal Buchhaltung gehabt, aber ich konnte
ihnen nicht weder den Sachverhalt genau erklären noch, was
eigentlich gefordert wird. Das System mit der Gegenwartsbe-
steuerung ist eine Chance, das Ganze einfacher zu erklären
und verständlicher darzustellen. Das wäre möglich, und des-
halb bin ich gegen eine Abschreibung. Hier wurden noch
nicht alle möglichen Anstrengungen unternommen.
Zur Zahlungsfrist. Gemäss Steuerverwaltung oder dem, was
man in den Medien lesen kann, werden weit über 90 Prozent

aller Veranlagungen im gleichen Jahr erledigt. Das Seltsame
an dieser Zahl ist, dass ich die übrigen 3 bis 4 Prozent
scheinbar alle persönlich kenne, weil in meinem Umfeld kaum
jemand die definitive Steuerveranlagung im gleichen Jahr
erhält. Reihenweise kommen Leute zu mir, um nachzufragen,
wann sie wohl die Veranlagung erhalten und was los sei.
Diese Darstellung ist vielleicht etwas überspitzt, aber die
Angabe von 95 oder 97 Prozent scheint mir unwirklich. Sei es
wie es wolle. Leuten, die ihre Steuererklärungen abgegeben
haben und nachher aus irgendwelchen Gründen, vielleicht
weil ein Dokument fehlte, erst ein, zwei Jahre später veran-
lagt werden, sollte eine längere Zahlungsfrist als 30 Tage
gewährt werden. Denn eine Nachsteuerforderung von 5000
oder mehr Franken stellt für die Steuerpflichtigen häufig ein
grösseres Problem dar. Nicht alle haben 5000 oder 15 000
Franken auf der hohen Kante und können das Geld nach
zwei Wochen überweisen. Wenn es eine Verspätung gibt,
kann man meistens davon ausgehen, dass die Steuerpflichti-
gen nicht mehr mit einer solchen Nachforderung rechnen.
Auch hier müsste vertieft geprüft werden, ob es nicht Mög-
lichkeiten gäbe, die Zahlungsfrist zu verlängern.
Zur verwaltungsinternen Anlaufsstelle. Es gibt häufig Diffe-
renzen zwischen der Steuererklärung und der Veranlagung.
Manchmal erhält man auch Veranlagungsverfügungen, die
unverständlich sind, bei denen man misstrauisch ist oder
sonst ein Problem vorhanden ist, und man um eine Erklärung
froh wäre. In der Regel kann ein Anruf bei der zuständigen
Person Klarheit schaffen. Ich habe aber schon von Fällen
gehört, da bei der Interpretation Differenzen aufgetreten sind.
Wenn noch jemand anderes einen Blick auf das Dossier
werfen würde, wenn verwaltungsintern noch eine andere
Anlaufstelle vorhanden wäre, könnten mit Sicherheit einige
Beschwerden umgangen werden, weil es häufig auch um das
Vertrauen geht, dass die erteilte Auskunft auch wirklich richtig
ist. Deshalb bitte ich, alle 3 Ziffern als Postulat zu überwei-
sen. Es sind keine verbindlichen Umsetzungsaufträge, aber
meine Anliegen sollen vertieft geprüft werden. Mich befriedigt
die Regierungsantwort noch nicht.

'LHWHU�:LGPHU, Wanzwil (SVP). Bernhard Pulver hat in sei-
nem Postulat verschiedene Anliegen formuliert, die durchaus
ihre Berechtigung haben. Zu Ziffer 1. Gegen eine verbesserte
Information haben wir nichts einzuwenden. Das ist ein wichti-
ges Anliegen, es muss aber auch darauf geachtet werden,
dass nicht zu viel informiert wird. Ich denke da beispielsweise
an meine Telefonrechnungen, bei der es ein Weilchen dauert,
bis ich den Einzahlungsschein heraussortiert habe.
Zu Ziffer 2. Ich gehe davon aus, dass für unser Steuersystem
eine einheitliche Zahlungsfrist gilt und nach Auffassung der
SVP auch weiterhin gelten sollte. Ein Kollege von uns hat
letzte Wochen drei Steuerrechnungen erhalten, eine à Konto-
Rechnung und zwei reguläre Rechnungen; solche Situatio-
nen sind schwierig. Aber pro verspätetes Jahr ein Monat
mehr Zahlungsfrist, wäre ein kurioses System und würde
nicht in die gesamte Konstruktion passen.
Zu Ziffer 3. Hier stellt sich die Frage, was ein Streitfall ist.
Wichtig scheint mir, dass es eine Hotline auf der Steuerver-
waltung gibt, die bei Problemen oder Fragen Auskunft ertei-
len kann. Wenn die Veranlagung einmal läuft, erfolgt das
ordentliche Verfahren mit Einsprache und Beschwerde. Zwi-
schenebenen mit gewissen Vermittlungsfunktionen bei
Streitfällen sehen wir weniger. Deshalb empfiehlt Ihnen die
SVP-Fraktion, die Ziffern 2 und 3 abzulehnen und Ziffer 1 zu
überweisen.

'RURWKHD� /RRVOL�$PVWXW], Detligen (GFL). Ich weiss nicht,
wie es Ihnen geht, aber ich komme bei den Steuerrechnun-
gen auch nicht immer ganz mit. Und darum geht es bei die-
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sem Postulat. Für mich sind die Informationen noch nicht
befriedigend. Es wird gesagt, wir Grossrätinnen und Gross-
räte hätten da nicht so Probleme, uns zu erkundigen und uns
schlau zu machen; das haben wir wahrscheinlich so an uns.
Aber nicht alle sind so selbstbewusst, dass sie beharrlich
bohren, bis ihnen befriedigende Antworten geliefert werden.
Eher haben sie den Eindruck, dass sie dumme Fragen stel-
len, und verzichten deshalb auf ein Nachfragen. Wenn es in
der Antwort heisst, die Funktionen einer Ombudsstelle seien
eher eingeschränkt, weil sie vor allem beratende, vermitteln-
de Funktionen übernähme, ist das genau das, was wir brau-
chen. Wenn man weiss, wohin man sich wenden kann und
man dort Auskunft erhält, können viele steuerrechtliche Be-
lange vermieden werden. Wir empfinden es als Auftrag der
Verwaltung, kundenfreundlich und zuvorkommend mit den
Bürgerinnen und Bürgern umzugehen. Eine Anlaufstelle wäre
ein Weg dazu.
In der Antwort zu Ziffer 2 spricht der Regierungsrat von
Rechtsgleichheit für alle Steuerpflichtigen. Ist es Rechts-
gleichheit, wenn man die Veranlagung fast ein Jahr später
erhält als die anderen? Wenn man die Steuererklärung zu
spät einreicht, muss man nach einer gewissen Zeit eine Bus-
se bezahlen. Es ist doch nichts als recht, wenn von staatli-
cher Seite auch ein Zeichen erfolgt, wenn die Veranlagung zu
spät erfolgt. Schwarze Schafe, die Unterlagen zu spät ablie-
fern, gibt es. Aber die Akzeptanz und die Kundenfreundlich-
keit leiden, wenn unbescholtene Bürgerinnen und Bürger mit
einer sturen Haltung vor den Kopf gestossen werden. Ich
bitte Sie im Namen der GFL, diese Punkte nochmals zu
überdenken und am Postulat festzuhalten.

7KHUHVH� .RKOHU�-RVW, Mühlethurnen (FDP). Das Verhältnis
zwischen den Steuerzahlern und der Steuerverwaltung hat
sich wesentlich verbessert. Zu den einzelnen Ziffern. Die
Steuerverwaltung ist bemüht, bessere Informationen an die
Steuerpflichtigen zu übermitteln. Das kann man der Regie-
rungsantwort entnehmen. �'HU� 3UlVLGHQW� OlXWHW� GLH� *ORFNH��
Ein entsprechendes Projekt wurde definiert, so dass sich
weitere Massnahmen zurzeit nicht aufdrängen. Die FDP-
Fraktion wird deshalb Ziffer 1 dieses Postulats annehmen
und gleichzeitig abschreiben. Bei Ziffer 2 verweise ich auf die
vorhergehende Motion. Wir werden Ziffer 2 ebenfalls ableh-
nen. Für das Anliegen von Bernhard Pulver in Ziffer 3 haben
wir grosse Sympathien. Es kommt einem Spiessrutenlauf
gleich, wenn ein Steuerpflichtiger die richtige Anlaufstelle
suchen muss, sei das bei Reklamationen wegen falscher
Rechnungsstellung oder bei Streitfällen.
Die Antwort der Regierung ist unbefriedigend. Es geht sicher
nicht um die Schaffung einer Ombudsstelle, wie der Regie-
rungsrat schreibt, sondern um eine Anlaufstelle für sämtliche
Anliegen der Steuerpflichtigen. Ich habe Grossrat Pulver
jedenfalls so verstanden, dass er eine Beratungsstelle und
nicht eine Stelle mit Entscheidbefugnis möchte. Die FDP-
Fraktion könnte einer solchen Anlaufstelle zustimmen, wenn
sie kostenneutral umgesetzt werden könnte. Das geht aber
aus diesem Postulat nicht hervor. Deshalb lehnen wir Ziffer 3
ebenfalls ab.

%HUQKDUG�$QWHQHU, Langnau (SP). Die SP-Fraktion stimmt in
Ziffer 1 und 2 dem Antrag des Regierungsrats zu und bean-
tragt, Ziffer 3 des Postulats anzunehmen. Wir haben den
Eindruck, dass in letzter Zeit doch einiges gegangen ist.
Bernhard Pulver, du hast von deinem klagenden Bekannten-
kreis erzählt. Offenbar haben wir ganz verschiedene Be-
kanntenkreise, ich habe nämlich in letzter Zeit keine solchen
Feststelllungen mehr gemacht. Wir müssen aufpassen, dass
wir das Gleiche nicht immer wieder etwas anders formulieren.
Die Steuerverwaltung hat bezüglich Informationen einiges

getan. Wir sehen keinen zusätzlichen Handlungsbedarf. Des-
halb kann die Ziffer 1 überwiesen und gleichzeitig abge-
schrieben werden.
Die Forderung in Ziffer 2 lautet: «Pro Jahr Verspätung ist die
Zahlungsfrist um einen Monat zu verlängern.» Wenn man die
Antwort des Regierungsrats liest, scheint und das doch eine
relativ weitgehende Forderung zu sein. Vorhin wurde von
schwarzen Schafen gesprochen. Es gibt nun einmal Leute,
die zur Verzögerung beitragen, sie sollten dafür nicht noch
mit einer verlängerten Zahlungsfrist belohnt werden. Vorher
hat Herr Schnegg ausgeführt, dass die Zahlungsmoral offen-
bar sehr schlecht ist.
Zu Ziffer 3. Bernhard Pulver spricht nicht von einer Ombuds-
stelle, sondern von einer Anlaufstelle bei Streitfällen. Der
SVP-Sprecher hat vorhin gefragt, was denn Streitfälle sind.
Diese Frage ist berechtigt. Auch wir meinen, es sei eine Bera-
tungsstelle anzubieten. Jeder Streit, der vermieden werden
kann, ist wichtig. Auf der andern Seite dürfen nicht intern
verschiedene Auskünfte erteilt werden, weil das zu Proble-
men führen könnte. Im Übrigen sind gerade Beratungs- oder
Anlaufstellen eine alte SP-Forderung, deshalb stimmen wir
Ziffer 3 als Postulat zu.

%HUQKDUG�3XOYHU, Bern (GFL). Hier handelt es sich um ein
Postulat, nicht um eine Motion. Ob es Kostenfolgen hat oder
nicht, ist noch nicht entschieden. Weiter wird auch nicht ver-
bindlich gesagt, es müsse eine solche Anlaufstelle geschaf-
fen werden. Es wird nur verbindlich gesagt, die Regierung
solle diese Frage nicht schon zur Seite legen, sondern weiter
prüfen. Das gilt für alle drei Ziffern. Auch wenn hier steht,
dass die Zahlungsfrist pro Jahr Verspätung um einen Monat
verlängert werden soll, ist nicht gesagt, dass das die richtige
Lösung ist, aber es soll geprüft werden, ob eine solche Lö-
sung möglich ist.

8UV�*DVFKH, Finanzdirektor. Bei Ziffer 1 besteht wahrschein-
lich keine inhaltliche Differenz. Wenn wir vorschlagen, das
Postulat anzunehmen und als erfüllt abzuschreiben, heisst
das, dass wir bereit sind, das zu prüfen. Weil wir das bereits
überprüfen, muss uns dieser Auftrag nicht nochmals erteilt
werden. Dass diese Prüfung noch nicht abgeschlossen ist,
haben wir in unserer Antwort geschrieben. Ich wäre unvor-
sichtig und unehrlich, wenn ich behaupten würde, die Texte
seien für alle immer hundertprozentig verständlich. Diesbe-
züglich haben wir den Handlungsbedarf erkannt. Wenn Sie
das etwas mitverfolgen, werden Sie bemerkt haben, dass bei
den Texten und der Begleitkommunikation wesentliche Ver-
besserungen stattgefunden haben. Das ist auch der Tatbe-
weis dafür, dass wir Verbesserungen nicht nur prüfen, son-
dern auch vornehmen. Die Verbesserung der Texte und der
Begleitkommunikation ist eine Pendenz. Deshalb ist der An-
trag der Regierung, Ziffer 1 als Postulat anzunehmen bei
gleichzeitiger Abschreibung, nach wie vor richtig, weil diese
Prüfung bereits vonstatten geht und nicht mehr ausgelöst
werden muss.
Auch Ziffer 2 und 3 müssen abgelehnt werden. In diesem
Zusammenhang bitte ich Sie doch sehr, von Gelüsten abzu-
sehen, das «Mütchen» zu kühlen wegen dem Ärger darüber,
dass es manchmal etwas lang gegangen ist. Diesbezüglich
sind wir heute bereits wesentlich besser, als wir es noch bei
der Einreichung dieses Postulats waren. Unterschiedliche
Fristen je nach Einreichung festzulegen, bewirkt eine Rechts-
ungleichheit und hat einen hohen administrativen Aufwand
zur Folge. Vergessen Sie nicht: Im Steuerverfahren handelt
es sich um ein Massenverfahren. Wir sprechen von Hun-
derttausenden von Fällen. Wenn hier noch triagiert und un-
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terschiedliche Fristen festgelegt werden müssen, werden
unsere Kräfte unnötig belastet. Wir wollen weder die Qualität,
noch die effektive Arbeitsleistung heruntersetzen, noch den
Apparat aufblasen. Im Übrigen haben wir eben bei der Motion
Schnegg über Beschleunigungsmassnahmen diskutiert. Als
Postulat wurde der Auftrag überwiesen abzuklären, wie al-
lenfalls noch früher mit harten Massnahmen eingefahren
werden kann. Das würde hier etwas auseinander fallen. Ich
bitte Sie dringend, Ziffer 2 abzulehnen. Ausserdem sind wir
sehr flexibel, wenn es darum geht, individuelle Zahlungsfri-
sten zu vereinbaren. Wenn grosse Differenzzahlungen zu
leisten sind, wird bereits heute vorinformiert. Auf ein Gesuch
für einen Einzelfall reagieren wir gesprächsbereit und konzili-
ant. Ein systematisches Festlegen von unterschiedlichen
Fristen ist in diesem Sinn wirklich unnötig.
Bei Ziffer 3 kann man darüber diskutieren, ob das eine Om-
budsstelle oder etwas anderes sein soll. Der heutige Zustand
ist sehr bürgerfreundlich und trotzdem zu bewältigen. Wenn
salopp gesagt wird, es sollte sich noch jemand anderes damit
befassen können, weise ich Sie darauf hin, dass es auch hier
um ein Massenverfahren geht. Wenn davon ungefähr 10
Prozent der 600 000 Steuererklärungen betroffen sind,
müssten 60 000 Fälle von einer zweiten Person seriös beur-
teilt werden. Selbst wenn für die 60 000 Überprüfungen im
Schnitt vielleicht nur eine halbe Stunde benötigt wird, ergibt
das einen grossen Aufwand. Es darf einfach nicht unter-
schätzt werden, was diese Forderung im Steuermassenver-
fahren bedeutet. Solche kleinen zusätzlichen Schritte müssen
immer mit grossen Zahlen multipliziert werden. Verzichten Sie
darauf, gute Ideen in eine verbindliche oder halbverbindliche
Form zu packen.
Unser System mit dem weitgehend automatischen Veranla-
gungssystem – das bewusst auch Unschärfen enthält – mit
der kostenlosen, einfachen Einsprachemöglichkeit und der
Bereitschaft, den Steuerpflichtigen bei Problemen hilfreich
beizustehen und das Gespräch zu suchen, hat sich bewährt.
Bei komplexen Fällen oder auf Wunsch werden auch die
Vorgesetzten einbezogen. Diese Bereitschaft ist bereits heute
vorhanden, ohne dass das formalisiert werden musste. Man
sollte auch da die eingespielten Verfahren funktionieren las-
sen. Als eine Massnahme im Rahmen des Projekts RSV 03
ist seit diesem Jahr ein systematisches Vier-Augen-Prinzip
eingeführt worden. Damit wird Gewähr geboten, dass die
Verfügung nicht ein zweites Mal von der gleichen Person
überprüft wird, sondern vom Vorgesetzten. Hier hat man
einen guten Ausgleich zwischen Bürgerfreundlichkeit und
Bewältigbarkeit gefunden. Ein zusätzliches Verfahren oder
eine zusätzliche Institution sollte man nicht schaffen. Deshalb
bitte ich Sie, die Ziffern 2 und 3 abzulehnen und Ziffer 1 an-
zunehmen und abzuschreiben.

3UlVLGHQW. Wir stimmen über das Postulat punktweise ab.
Bei Ziffer 1 wird getrennt über Annahme und Abschreibung
abgestimmt.

$EVWLPPXQJ
Für Annahme der Ziffer 1 142 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen

1 Enthaltung

Für Abschreibung der Ziffer 1 92 Stimmen
Dagegen 53 Stimmen

1 Enthaltung

Für Annahme der Ziffer 2 31 Stimmen
Dagegen 109 Stimmen

4 Enthaltungen

Für Annahme der Ziffer 3 64 Stimmen
Dagegen 78 Stimmen

3 Enthaltungen
065/04
,QWHUSHOODWLRQ�5\W]��%HUQ��*%��±�6WHXHUQ�I�U�EHWULHEVIUHP�
GH� 7lWLJNHLWHQ� DXVJHODJHUWHU� XQG� SULYDWLVLHUWHU� 8QWHU�
QHKPHQ"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

Die SBB müssen für ihren nicht betriebsnotwendigen Liegen-
schaften Kantons- und Gemeindesteuern bezahlen. Dies hält
das Bundesgericht fest. Das am 29. Dezember 2003 veröf-
fentlichte und erst im Dispositiv vorliegende Urteil hat der
Bündner Fiskus erstritten.
Seit 1999 sind die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)
keine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mehr, sondern
eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft. Die SBB AG ist
per Gesetz von jeder Besteuerung durch Kantone und Ge-
meinden befreit. Die Steuerbefreiung betrifft auch die Hilfs-
und Nebenbetriebe wie Kraftwerke, Werkstätten und Lager-
häuser, nicht aber Liegenschaften, die keine notwendige
Beziehung zum Betrieb der SBB haben. Das Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden und nun offensichtlich auch
das Bundesgericht verweisen auf die neue Rechtsform der
SBB. Diese seien seit 1999 nicht mehr eine Bundesanstalt,
sondern ein Betrieb, der grundsätzlich nach markt- und be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen funktioniere und zu ande-
ren konzessionierten Transportunternehmen in Konkurrenz
stehe.
Ich frage deshalb den Regierungsrat an:
1. Welche Schlüsse zieht der Regierungsrat nach Vorliegen

des schriftlichen Urteils des Bundesgerichtes für den
Kanton Bern?

2. Wie viele Liegenschaften der SBB im Kanton Bern werden
auf Grund des Urteils um welchen Betrag neu besteuert?

3. Hat das Urteil, neben den nicht betriebsnotwendigen Lie-
genschaften, auch für andere Tätigkeitsbereiche der SBB
Auswirkungen?

4. Auf welche weiteren Unternehmen, welche im Kanton Bern
tätig und steuerpflichtig sind, lässt sich das Urteil in Analo-
gie anwenden? Mit welchen Auswirkungen?

(Weitere Unterschriften: 3)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP����-XQL�����

Das Bundesgericht hat in seinem von der Interpellantin ange-
sprochenen Entscheid vom 23. Dezember 2003 festgehalten,
dass die SBB «nur soweit gemäss Artikel 21 Absatz 1 des
Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen
(SBBG) von den kantonalen Steuern befreit sein soll, wie sie
Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Verkehr erbringt. Tätigt sie hingegen Geschäfte ausserhalb
dieses Zweckes (vgl. Art. 3 Abs. 1 SBBG), soll die Steuerbe-
freiung grundsätzlich nicht mehr gelten. ... Auf Liegenschaf-
ten bezogen ist Artikel 21 Absatz 1 SBBG daher so zu ver-
stehen, dass für Liegenschaften, die keine notwendige Be-
ziehung zum Eisenbahn- und Transportbetrieb haben, eine
Besteuerung� durch Kantone und Gemeinden zulässig ist.»
(Urteil 2P.108, Erw. 3.7; zur Publikation vorgesehen).
Darüber, wie dieses Urteil im Detail zu interpretieren ist bzw.
welches seine Auswirkungen sind, besteht noch keine ab-
schliessende Klarheit. Zurzeit beschäftigt sich eine interkan-
tonale Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der kantona-
len Steuerverwaltungen und der Eidgenössischen Steuerver-
waltung, mit den noch offenen Fragen. Zu klären sind u.a. der
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Kreis der «nicht betriebsnotwendigen» und deshalb der Steu-
erpflicht unterliegenden Liegenschaften sowie die Definition
allfälliger weiterer Tätigkeitsbereiche.
Die Fragen 1 – 3 der Interpellantin lassen sich deshalb im
Moment noch nicht beantworten.
Frage 4
Eine analoge Anwendung des erwähnten Bundesgerichtsur-
teils auf andere Unternehmen ist nicht möglich, weil das
SBBG nur auf die SBB anwendbar ist. Für andere Unterneh-
mungen, insbesondere die konzessionierten Transportunter-
nehmungen (KTU), ergeben sich aus diesem Entscheid des
Bundesgerichts keine massgebenden Erwägungen. Für KTU
sind die entsprechenden Normen in den Steuergesetzen des
Bundes (Art. 56 DBG) und des Kantons Bern (Art. 83 StG)
anwendbar.
Sowohl in Bezug auf die KTU im Allgemeinen als auch in
Bezug auf die SBB im Besonderen sind auf Bundesebene im
Rahmen der «Bahnreform 2» (zu welcher vor kurzem ein
Vernehmlassungsverfahren durchgeführt wurde) Änderungen
im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer und im Bun-
desgesetz über die Steuerharmonisierung geplant, welche
gegebenenfalls auch zu einer Anpassung des kantonalen
Rechts führen werden.

3UlVLGHQW. Frau Rytz ist von der Antwort befriedigt.

302/03
,QWHUSHOODWLRQ�.URSI��%HUQ� �-$��� ±�5HVXOWDWH� XQG�:LUNXQ�
JHQ�YRQ�]Z|OI�-DKUHQ�6SDUSROLWLN
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����1RYHPEHU�����

Seit den frühen 1990er Jahren sind im Kanton Bern mittler-
weile neun Spar- bzw. Haushaltentlastungspakete geschnürt
worden, wobei die Strategische Aufgabenüberprüfung SAR
das umfangreichste und härteste dieser Sparprojekte dar-
stellte. Heute kann festgestellt werden, dass sich der Kan-
tonshaushalt in struktureller Hinsicht in einem weitgehend
stabilisierten Zustand befindet. Seit 1998 schreibt der Kanton
in der Laufenden Rechnung deutliche Überschüsse – und seit
demselben Jahr nimmt die Bruttoschuld III kontinuierlich ab
bzw. realisiert der Kanton positive Finanzierungssaldi.
Statt den Abschluss von SAR gleich unmittelbar zum Start-
punkt für ein neues Sparpaket zu benutzen, sollte nun eine
Zwischenbilanz über die letzten zwölf Jahre Sanierungspolitik
gezogen und die Resultate und Auswirkungen der neun
Sparpakete einer detaillierten Analyse unterzogen werden.
Der Regierungsrat wird deshalb gebeten, die folgenden Fra-
gen zu beantworten:
Fragen nach dem Sparpotential für die einzelnen Jahre
1. Welches Sparpotential hatten die neun dem Grossen Rat

vorgelegten Spar- bzw. Haushaltentlastungspakete nach
ihrer jeweiligen Verabschiedung durch den Regierungsrat?
Wie gross ist der Anteil der sieben Direktionen am jeweili-
gen Sanierungspotential?

2. Welches Sparpotential hatten die neun vom Grossen Rat
verabschiedeten Spar- bzw. Haushaltentlastungspakete
nach ihrer jeweiligen Verabschiedung durch den Grossen
Rat? Wie gross ist der Anteil der sieben Direktionen am
jeweiligen Sanierungspotential?

3. Welche in Haushaltentlastungspaketen enthaltenen Mass-
nahmen wurden vom Grossen Rat im Rahmen der Bera-
tung der Sparpakete abgelehnt (Aufzählung)? Um welchen
Betrag hätten die abgelehnten Massnahmen den Kantons-
haushalt jeweils entlastet?

4- Welche Sparmassnahmen wurden vom Grossen Rat in
einem anderen Zusammenhang (anderer Grossratsbe-
schluss, neue Gesetzesvorlage etc.) wieder rückgängig
gemacht bzw. abgeschwächt (Aufzählung)?

Fragen nach den tatsächlichen Spareffekten für die einzelnen
Jahre
5. Um welchen Betrag haben die neun Sparpakete den Kan-

tonshaushalt in der praktischen Umsetzung effektiv entla-
stet? (Der Regierungsrat wird gebeten, die Antwort auf
diese Frage nach Möglichkeit in tabellarischer Form zu
geben, wobei jeweils ersichtlich sein sollte, welche tat-
sächlichen Spareffekte die neun Sparpakete jeweils pro
Jahr zur Folge hatten.)

6. Welches sind die zehn Sparmassnahmen, welche den
Kantonshaushalt pro Jahr um den grössten Betrag entla-
stet haben?

Überblicksfragen
7. Wie gross ist – gemessen am gesamten Sparpotenzial der

neun Pakete – der Anteil jener Massnahmen, die einen
wiederkehrenden Spareffekt bringen / gebracht haben, und
wie gross ist der Anteil der Massnahmen, die bloss eine
vorübergehende Entlastung gebracht haben (Aufschieben
von Investitionen etc.)?

8. Welche Mehrkosten haben die Sparmassnahmen insge-
samt ausgelöst (Restrukturierungskosten, Gesetzge-
bungsarbeiten etc.)? Falls die Mehrkosten nicht genau
ausgewiesen werden können, dann wird um eine approxi-
mative Schätzung gebeten.

(Weitere Unterschriften: 5)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

Der Regierungsrat hat zusammen mit dem Grossen Rat zu
Beginn der Neunzigerjahre eine umfassende Sanierungspoli-
tik eingeleitet. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden bisher
neun Sanierungspakete mit rund 700 Einzelmassnahmen und
geschätzten jährlich wiederkehrenden Haushaltsentlastungen
von über 1 Milliarde Franken beschlossen und umgesetzt
bzw. eingeleitet. Die Interpellation verlangt vom Regierungs-
rat eine umfassende Auskunft über die Resultate und Wir-
kungen dieser Sanierungspolitik. Aus den nachfolgenden
Gründen kann der Regierungsrat die geforderten Informatio-
nen leider nicht bereitstellen:
Der Kanton Bern hat in den letzten Jahren wie wohl kaum je
zuvor wichtige Veränderungen im staatlichen Aufgabenvoll-
zug vorgenommen. Einige Stichworte dazu:
– Grundlegende Veränderung in der Aufgabenteilung zwi-

schen Kanton und Gemeinden mit der Übernahme der al-
leinigen Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung durch
den Kanton in Bereichen wie der Spitalversorgung, der Be-
rufsbildung, der Fachhochschulbildung und der Verbilli-
gung der Krankenkassenprämien sowie, teilweise damit
verbunden, Übernahme vieler Bauten und Infrastrukturen
im Bereich der Schulen;

– Bildungsreform in den Bereichen Volksschule, Berufsbil-
dung (inkl. landwirtschaftliche Bildung), Universität, Leh-
rerausbildung, Fachhochschulen;

– Justizreform mit einer neuen Organisation der Gerichte;
– Änderungen in den Bezirksverwaltungen (Handelsregister-

und Grundbuchämter, Betreibungs- und Konkurswesen);
– Neuordnung der Spitalversorgung;
– Totalrevision der Sozialhilfegesetzgebung;
– Revision des Steuergesetzes mit Umstellung auf die ein-

jährige Veranlagung;
– Sanierung und Neuausrichtung der Bernischen Kantonal-

bank BEKB;
– Umsetzung der sechs Offensiven für Bern;
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– Umsetzung der Empfehlungen des Wirtschaftsrats in den
Bereichen Verfahren, Vorschriften, Bildung und Kommuni-
kation;

– Totalrevision der Landwirtschafts-, Wald-, Jagd-, Fischerei-
und Arbeitsgesetzgebung sowie Inkraftsetzung eines neu-
en Wirtschaftsförderungsgesetzes;

– Reorganisation der Forstverwaltung mit einem massiven
Personalabbau beim Staatsforstbetrieb.

Diese Veränderungen haben sich ebenfalls im Kantonshaus-
halt niedergeschlagen und die erwähnten Sanierungspakete
überlagert. Der Kantonshaushalt war somit in den vergange-
nen Jahren von komplexen, umfassenden Umwälzungen und
Veränderungen geprägt. Ein Auseinanderhalten von Sanie-
rungsmassnahmen und anderen Veränderungsprozessen und
ihrer Effekte ist bereits in grundsätzlicher Hinsicht schwierig.
Über die ersten Sanierungspakete der Neunzigerjahre sowie
ihre konkreten Effekte wurde kein systematisches Controlling
geführt. Erst die Sanierungspakete HS’99, LSP und NMH
werden seit ihrem Entstehen mit einem institutionalisierten,
jährlichen Controlling auf ihre Wirkung hin überprüft. Auch für
SAR ist ein Controlling vorgesehen.
Der Regierungsrat hat sich im Jahr 1999 im Rahmen der Be-
schlussfassung zum Sanierungspaket NMH vertieft mit dem
Controlling zu den Massnahmenpaketen auseinander gesetzt.
In Kapitel 11 des Regierungsratsbeschlusses Nr. 1772 vom 30.
Juni 1999 hält der Regierungsrat Folgendes fest:
«In den vergangenen Jahren erarbeitete der Regierungsrat
mehrere, einander jährlich folgende Sanierungspakete. Die-
ser Sanierungsprozess ist immer komplexer geworden. In
den einzelnen Paketen finden sich sowohl klar umrissene,
hinsichtlich der Ziele und Effekte eindeutig beschriebene
Vorhaben neben Projekten und Prozessen, für die zunächst
nur die Stossrichtung festgelegt wurde. Daneben wurden
auch globale Vorgaben festgelegt, die in einzelnen Politikbe-
reichen zu realisieren sind. Im NMH wird beispielsweise für
die Tertiärstufe bloss die Schliessung von Instituten bzw.
Ausbildungsgängen vorgesehen, ohne dass definiert wird,
welche Institutionen damit gemeint sind. Im öffentlichen Ver-
kehr wird nur eine Globalvorgabe festgelegt, die durch späte-
re Massnahmen zu konkretisieren ist.
Der Regierungsrat trägt indessen die politische Verantwor-
tung auch für die Umsetzung einzelner, heute noch nicht oder
erst in den Konturen erkennbarer Massnahmen, die später
konzipiert oder vertieft und dann auch konkret umgesetzt
werden. Er muss sich somit einerseits von den Direktionen
berichten lassen, wie die von ihm beschlossenen, aber nur
global vorgegebenen Massnahmen umgesetzt werden sollen.
Dafür ist ein geeignetes Reporting vorzusehen, das dem
Regierungsrat von der Finanzdirektion vorzuschlagen ist.»
Gestützt auf diesen Auftrag des Regierungsrats hat die Fi-
nanzdirektion das erwähnte Controlling für die Massnahmen-
pakete HS’99, LSP und NMH konzipiert und umgesetzt. Eine
nachträgliche Analyse mit entsprechender Berichterstattung
der ersten Sanierungspakete der Neunzigerjahre – also der-
jenigen vor HS’99, LSP und NMH – gemäss dieser neuen
Konzeption wurde vom Regierungsrat nicht in Erwägung
gezogen.
Die insgesamt neun Massnahmenpakete wurden nach unter-
schiedlichen methodischen Ansätzen und auf der Basis un-
terschiedlicher Grundlagen erarbeitet. Während bei den er-
sten sechs Massnahmenpaketen ausschliesslich eine direk-
tionale und damit organisatorische Optik eingenommen wur-
de, wurden die Massnahmenpakete LSP und NMH auf der
Basis der so genannten Aufgabenfelder erarbeitet, welche die
staatliche Tätigkeit in rund 30 Bereichen abbilden. Bei der
strategischen Aufgabenüberprüfung SAR wiederum analy-
sierte der Regierungsrat mit einem systematischen und um-
fassenden Ansatz sämtliche Aufgaben des Kantons anhand

der knapp 400 Produkte gemäss NEF 2000. Diese unter-
schiedlichen methodischen Ansätze verunmöglichen eine
Vergleichbarkeit von Daten.
Mit Ausnahme der SAR wurde bei sämtlichen Sanierungspa-
keten das Sanierungspotenzial im Rahmen des Hauptverfah-
rens jeweils vollständig in das Zahlenwerk von Voranschlag
und Finanzplan aufgenommen, soweit sich dieses verlässlich
quantifizieren liess. Die Möglichkeit zur konkreten Quantifizie-
rung der finanziellen Effekte war wie erwähnt bei weitem nicht
bei allen Sanierungsmassnahmen gegeben. Eine klare Tren-
nung zwischen dem Hauptverfahren zur Erarbeitung des
Voranschlags und des Finanzplans und dem jeweiligen Sa-
nierungsprozess wurde somit bei den ersten acht Massnah-
menpaketen nicht vorgenommen. Namentlich bei den ersten
Sanierungspaketen kann nicht mehr nachvollzogen werden,
in welchem Umfang in den jeweils nachfolgenden Planungs-
prozessen die Zahlen des Voranschlags und Finanzplans
wiederum korrigiert werden mussten, weil das Parlament
einzelne vorgeschlagene Massnahmen ablehnte oder weil
sich im Rahmen der Umsetzung im Verwaltungsvollzug Abei-
chungen gegenüber dem ursprünglich aufgezeigten Potenzial
ergaben. Entscheidend ist dabei, dass der Regierungsrat
jeweilen in jedem neuen Planungsumgang grundsätzlich auf
der Basis aktualisierter gesamtstaatlicher Planzahlen die
Aufgaben und Finanzen des Kantons steuert, ohne dass er
sich in allen Einzelheiten und über eine summarische Plausi-
bilisierung hinausgehend damit befassen kann, welche früher
beschlossenen Sanierungsmassnahmen nun im neuen Zah-
lenwerk eingerechnet oder allenfalls nicht enthalten sind. Auf
Grund des Prinzips der «Selbstdeklaration» muss er davon
ausgehen können, dass die Direktionen und die Staatskanzlei
beschlossene Sanierungsmassnahmen in ihrer Finanzpla-
nung und damit im Zahlenwerk aufnehmen. Es gibt keine
Hinweise dafür, dass dem nicht so wäre.
In der Berichterstattung zum Finanzplan wurden im Übrigen
erst mit dem HS’99 die konkreten Massnahmen mit ihren
finanziellen Effekten im Detail dargestellt.
Die einzelnen Sanierungspakete umfassen einerseits klar
umrissene, hinsichtlich der Ziele und Effekte eindeutig be-
schriebene Massnahmen, andererseits aber auch Vorhaben
und finanzielle Vorgaben, für die zunächst nur die Stossrich-
tung festgelegt wurde. Diese wurden in der Berichterstattung
zu den Sanierungspaketen jeweils auch nur grob umschrie-
ben. Insbesondere fehlt dabei eine konkrete Beschreibung
der Einzelmassnahmen und eine Aufteilung auf Direktionen
und Aufgabenbereiche. Als Beispiele seien in diesem Zu-
sammenhang folgende Massnahmen erwähnt:
– MHG I: Konsequente Umsetzung des Stellenmoratoriums

(RRB 0200 vom 15.1.1992) und Personalabbau von 600
Stellen bzw. 5 Prozent bis Ende 1993 (Motion Schmid), ei-
ne restriktive Ausgabenpolitik bei den Investitionen mit ei-
ner Nettoinvestitionsbegrenzung auf 400 Mio. Franken;

– MHG II: Herabsetzung der Abschreibungssätze, Reduktion
Teuerungsausgleich;

– MHG III: Reduktion Teuerungsausgleich, Reduktion der
vorgesehenen Mehrausgaben durch BEREBE von 3 auf
1.5 Prozent;

– HS’99: Reduktion Teuerungsausgleich;
– LSP: Budgetkompression, mit welcher der Regierungsrat

den Direktionen und der Staatskanzlei zusätzliche Saldo-
kürzungen in der Laufenden Rechnung auferlegte;

– NMH: Kürzung Lohnsummenwachstum (Kantonspersonal),
Abbremsen Gehaltsaufstieg (Lehrerschaft) sowie Neure-
gelung der Treueprämien;

– SAR: Reduktion des jährlichen Lohnsummenwachstums
von 2 auf 1 Prozent sowie Kürzung der Nettoinvestitionen
im Rahmen der Erstmassnahmen SAR.
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All diese gesamtstaatlich festgelegten Massnahmen mussten
von den sieben Direktionen und der Staatskanzlei auf die
einzelnen Ämter herunter gebrochen und umgesetzt werden,
was letztlich faktisch zu Hunderten von Einzelmassnahmen
führte, welche auf Amtsstufe umzusetzen waren. Gerade
Budgetkompressionen werden auf Stufe Regierungsrat zwar
gesamtstaatlich beschlossen, deren direktions- und amtswei-
se Umsetzung kann er im Einzelnen aus Effizienz- und Zeit-
gründen nicht überprüfen. Ihm muss eine direktionsweise
Vollzugsmeldung ausreichen. Welche Einzelmassnahmen
dahinter stehen, lässt sich nicht rekonstruieren.
Beim Controlling der Massnahmenpakete HS’99, LSP und
NMH stand somit in erster Linie ein Meldewesen der Direk-
tionen über die Einhaltung und das Erreichen des finanziellen
Sanierungspotenzials auf der Basis «Selbstdeklaration» im
Vordergrund. In diesem Sinne wurde von den Direktionen
beispielsweise nicht verlangt, über die abgebauten Stellen
Bericht zu erstatten, sondern es wurde – wie dies in Haus-
halten grosser öffentlicher Gebietskörperschaften üblich ist –
vielmehr die Zielerreichung der Sparmassnahmen über die
Grösse des finanziellen Personalaufwands kontrolliert. Listen
mit den abgebauten Stellen hätten eine Doppelspurigkeit mit
der Kontrolle des Einhaltens der Budgetvorgaben sowie ganz
erheblichen Mehraufwand ohne besonderen konkreten Nut-
zen geschaffen.
Aus diesen Gründen wäre eine nachträgliche Erhebung und
Analyse der Sanierungspakete der letzten zwölf Jahre in dem
gemäss Interpellation geforderten Sinne nach Auffassung des
Regierungsrats mit einem unverhältnismässigen Aufwand
verbunden bzw. zum Teil gar nicht möglich. Sie würde – auf
Grund der Unvollständigkeit, der methodischen Unterschiede
und der teilweise sehr komplexen Zusammenhänge – zu
politisch nicht beurteilbaren, in jedem Fall aber verzerrten
Ergebnissen führen, welche keine weitergehende politische
Bilanz über das hinaus ermöglichen würden, was der Regie-
rungsrat in seiner politischen Berichterstattung zur Planung
der Aufgaben und Finanzen oder zur Legislaturplanung in
den letzten Jahren bereits vorgelegt hat. Eine solche ist aus
der Sicht des Regierungsrats auch nicht nötig und er möchte
seine Kraft und diejenige der – z.B. mit der Einführung von
NEF und anderen wichtigen Projekten stark belasteten –
Verwaltung auf die zukunftsgerichtete Lösung aktueller Pro-
blemstellungen in der Planung der Aufgaben und Finanzen
konzentrieren, z. B. auf die Einhaltung der Defizitbremse und
die Vorgaben des Parlaments zu Schuldenstabilisierung.

3UlVLGHQW. Herr Kropf ist von der Antwort teilweise befriedigt.

050/04
,QWHUSHOODWLRQ�$HOOHQ�7DYDQQHV��36$��±�1RXYHDX�FRXDF�GH
O¶,QWHQGDQFH�FDQWRQDOH�GHV�LPS{WV
7H[WH�GH�O¶LQWHUSHOODWLRQ�GX����IpYULHU�����

Les contribuables du canton reçoivent ces jours les déclara-
tions d’impôt. Une publicité «Remplir sa déclaration d’impôt
sur ordinateur – ce n’est vraiment pas sorcier!» est jointe aux
documents officiels. Il y est indiqué en allemand que le CD
TaxMe se trouve au bureau des impôts des communes, aux
guichets de l’Intendance des impôts, dans les agences de la
BCBE et auprès de l’AIB. Une fois de plus, le texte français
n’est pas comparable au texte allemand puisqu’on a oublié
de mentionner les communes comme lieu délivrant gratuite-
ment ces CD.
Chaque année, les députés francophones du canton sont
obligés d’intervenir en raison des erreurs et des oublis de

l’Intendance des impôts dans les textes français. Quand on
sait que les communes sont de grands distributeurs de CD
TaxMe, cette erreur peut être préjudiciable au canton surtout
si ce dernier veut développer la voie du CD pour remplir la
déclaration.
Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est prié de
répondre aux questions suivantes:
1. L’Intendance cantonale des impôts est-elle au courant de

ce nouveau couac?
2. L’Intendance cantonale des impôts ne peut-elle pas

contrôler ses textes de manière professionnelle?
3. A-t-on la volonté d’éviter les couacs à l’avenir?
4. La BCBE et l’AIB sont mentionnées dans le texte vantant

les mérites du logiciel TaxMe. N’est-ce pas une manière
détournée de faire de la publicité pour ces deux institu-
tions?

5. Le canton reçoit-il de l’argent contre cette «prestation»?
(Cosignataires: 1)

5pSRQVH�pFULWH�GX�&RQVHLO�H[pFXWLI�GX����MXLQ�����

Le Conseil-exécutif est conscient du rôle de la population
francophone dans le canton de Berne et de sa sensibilité
particulière à l'égard de sa langue. C'est pourquoi il attache
une importance particulière à ce que les textes, papillons,
annexes, brochures, articles Intranet et Internet, etc. destinés
à être publiés soient traduits intégralement et avec précision.
Un papillon bleu intitulé «Remplir sa déclaration d'impôt sur
ordinateur – ce n'est vraiment pas sorcier» a été joint aux
formulaires fiscaux 2003. Son rôle était de mieux faire
connaître les outils électroniques de déclaration d'impôt
TaxMe, car leur utilisation aide l'Intendance des impôts à
procéder à des taxations à la fois efficaces, correctes et res-
pectueuses des contribuables.
En complément de ce papillon, un dépliant présentant TaxMe
a également été distribué avec le CD. L'Internet (page d'ac-
cueil de l'Intendance des impôts et pages spécifiques à
TaxMe [www.taxme.ch]) tout comme les classeurs corres-
pondants d'information des communes mentionnaient tous
correctement les lieux de distribution du CD. Il est vrai, et
c'est une erreur, que la version française du papillon n'indi-
quait pas expressément que les bureaux des impôts commu-
naux étaient également distributeurs du CD.
Question 1: Oui, l'Intendance des impôts a connaissance de
cet oubli.
Question 2: Tous les textes publiés sont d'ores et déjà tra-
duits et révisés par un service de traduction professionnel.
Question 3: L'Intendance des impôts met tout en œuvre pour
éditer des textes traduits de manière irréprochable, sans
erreur et conformément à la version originale.
Questions 4 et 5
La BEKB|BECB et l'AIB ont proposé à l'Intendance des im-
pôts de distribuer le CD dans leurs agences et de verser en
outre une contribution financière de 2000 francs chacune. En
contrepartie, l'Intendance des impôts les cite nommément
dans son guide, ses papillons, ses dossiers de presse et lors
de ses informations publiques. C'est l'une des formes multi-
ples que peut prendre le sponsoring, contrat par lequel l'une
des parties fournit à l'autre des ressources financières, du
matériel ou des services pour développer certaines activités
en contrepartie de quoi elle obtient le droit de réaliser des
opérations publicitaires, de marketing ou de communication
lorsque s'exercent ces activités.
En répondant aux motions 117/02 («Sponsoring des tâches
publiques») et 176/02 («Règles du sponsoring») de Mesda-
mes les députées Corinne Schärer (Berne, AVeS) et Irène
Hänsenberger-Zweifel (Berthoud, PS), le Conseil-exécutif a
défendu l'idée que le sponsoring offrait la possibilité au can-
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ton de maintenir, voire d'améliorer son offre de services dans
certains secteurs. Le sponsoring aide et soutient l'effort d'ac-
complissement des tâches publiques, ce qui n'est pas négli-
geable lorsque les ressources financières se font rares. Le
Conseil-exécutif était donc favorable à ce que le sponsoring
continue de s'exercer dans les conditions qu'il avait définies à
l'époque, sachant que les projets de sponsoring devaient être
examinés au cas par cas (voir journal du Grand Conseil
2003, p. 28 ss et 299 ss.).
Le Conseil-exécutif réaffirme cette opinion et la maintient
quant à l'appréciation de la collaboration en question entre
l'Intendance des impôts d'une part et la BEKB|BECB et l'AIB
de l'autre: pour l'Intendance des impôts, il reste essentiel de
faire connaître le CD et ses avantages déjà évoqués le plus
largement possible et à moindre coût et, à cet effet, de pou-
voir profiter de la clientèle de ces deux partenaires et de leurs
possibilités de distribution. La procédure mise en cause ne
soulève aucun problème, d'autant qu'elle était tout à fait indi-
quée pour dégager les effets bénéfiques du sponsoring et
qu'elle répondait en outre aux critères correspondants définis
par le Conseil-exécutif. Il n'y a au surplus aucune raison de
craindre de quelconques effets pervers d'une collaboration
entre l'Intendance des impôts et deux entreprises dont l'une
appartient (majoritairement) au canton et l'autre lui est très
proche.

3UlVLGHQW. Herr Aellen ist von der Regierungsantwort teilwei-
se befriedigt.

003/04
,QWHUSHOODWLRQ� %UDQG�� 0�QFKHQEXFKVHH� �693�� ±� 8QNRQ�
WUROOLHUWHU�1DWHOERRP�LQ�GHU�.DQWRQVYHUZDOWXQJ"
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP����-DQXDU�����

Dem Vernehmen nach boomt in verschiedenen Direktionen
der Kantonsverwaltung die Mobiltelefonie. Es sollen immer
mehr Geräte im Umlauf sein, die vom Kanton angeschafft
und entschädigt werden.
Dazu folgende Fragen:
1. Wie viele Mobiltelefone werden in der Berner Verwaltung

auf Kantonskosten eingesetzt? Bitte eine Aufschlüsselung
der Telefongeräte nach Direktionen und Ämtern sowie
Stand Ende 2003 und Ende 2000.

2. Wie wird die Anschaffung und Verwaltung der Geräte
gehandhabt? Wie wird die Abrechnung der Abonnements-
und Telefonkosten gehandhabt?

3. Stimmt die Aussage eines Kantonsangestellten, dass die
Amtsvorsteher sehr frei in der Vergabe von Natels sind?

4. Ist der Regierungsrat nicht auch der Ansicht, dass die
meisten Kantonsangestellten keinesfalls permanent per
Natel erreichbar sein müssen und dass daher die «Verga-
be» solcher Geräte von Seiten des Kantons äusserst re-
striktiv zu handhaben ist?

(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����-XQL�����

Frage 1: In der nachfolgenden Tabelle sind die von der kan-
tonalen Verwaltung finanzierten Mobiltelefone mit Aufschlüs-
selung nach Direktionen bzw. Staatskanzlei aufgeführt:

Stand 12.2000 Stand 12.2003
STA 4 8
VOL 207 236
GEF 48 160
JGK 43 43

POM 226 493
FIN 6 10
ERZ 1) 84 112
BVE 124 185
Gesamttotal 742 1247

1) Erziehungsdirektion inkl. Fachhochschulen, Gymnasien und Berufs-
schulen, exkl. Universität
Die Anzahl der Mobiltelefon-Abonnemente je Direktion bzw.
Staatskanzlei widerspiegelt einerseits führungsorganisatori-
sche Lösungen der einzelnen Direktionen, anderseits aber
auch stark und weniger stark «bürotischbezogene» Aufga-
bengebiete. Die obenstehende Aufschlüsselung der Mobilte-
lefone darf daher nicht dazu dienen, das Ausmass des Mo-
biltelefonie-Einsatzes je Direktion zu beurteilen oder zu be-
werten. So findet sich der höchste Anteil an Mobiltelefonen
(bezogen auf die Anzahl Mitarbeitende) in folgenden Ämtern
(Auflistung nach Direktion):
– Amt für Landwirtschaft und Natur (Lanat)
– Amt für Wald (Kawa)
– Psychiatrische Dienste der GEF (UPD, PZM und PDBBJ)
– Kantonspolizei (Kapo)
– Amt für Freiheitsentzug und Betreuung (FB)
– Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär (BSM)
– Tiefbauamt (TBA)
Diese Aufstellung zeigt, dass Mobiltelefone insbesondere in
Ämtern eingesetzt werden, deren Aufgabenerfüllung dezen-
tral (und oft vor Ort, bspw. Wildhüter, Fischereiaufseher,
Förster, landwirtschaftliche Berater, Personal im Strassen-
unterhalt etc.) erfolgt oder aber in Ämtern, die im Sicherheits-
oder Gesundheitsbereich angesiedelt und auf eine jederzeiti-
ge Erreichbarkeit der Mitarbeitenden angewiesen sind. In
diesen Bereichen wäre - insbesondere vor dem Hintergrund
der knappen personellen Ressourcen infolge der Sanie-
rungsbemühungen der letzten Jahre - eine effiziente Aufga-
benerfüllung ohne Einsatz von Mobiltelefonen heute oft nicht
mehr vorstellbar.
Sehr wenig eingesetzt werden Mobiltelefone hingegen in der
Zentralverwaltung (z.B. Generalsekretariate, Steuerverwal-
tung etc.).
Frage 2
Die Anschaffung erfolgt auf dienstlich begründeten Antrag
des jeweiligen Vorgesetzten in der Regel über den durch das
Organisationsamt abgeschlossenen Grossbezugsvertrag mit
der Swisscom. Damit profitieren die meisten Abonnemente
von der volumenabhängigen Preisvergünstigung der Ge-
sprächstaxen. Die Swisscom gewährt kantonalen Stellen für
die Gerätebeschaffung ebenfalls die am Markt gängigen
Vergünstigungen.
Die Abonnements- und Telefonkosten werden von der kanto-
nalen Verwaltung getragen und der Jahresrechnung des
jeweiligen Amtes (KLER-Kreis) belastet. Führen die Mitar-
beitenden mit dem Geschäfts-Mobiltelefon auch Privatge-
spräche, so werden diese im entsprechenden Umfang mit der
rechnungsführenden Stelle abgerechnet.
Vereinzelt werden auch private Mobiltelefone geschäftlich
genutzt, dies insbesondere dann, wenn nur selten Geschäft-
stelefonate über das betreffende Mobiltelefon geführt werden
oder das Mobiltelefon nur während einer beschränkten Zeit-
dauer (z.B. im Rahmen eines bestimmten Projektes) einge-
setzt wird. Die Übernahme von Abonnements- und Ge-
sprächskosten im Rahmen der Spesenabrechnung erfolgt
dabei restriktiv auf Grundlage der ausgewiesenen Kommuni-
kationskosten.
Frage 3
Mobiltelefone werden in der kantonalen Verwaltung nicht frei
vergeben. Ihr Einsatz entspricht dem organisatorischen Be-
dürfnis der jeweiligen Organisationseinheit. Bereits nach
bisherigem Führungsmodell war die Verantwortung, die Auf-
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gabenerfüllung optimal zu organisieren und den dazu nötigen
Mitteleinsatz zu bestimmen, so weit wie möglich an die ein-
zelnen Organisationseinheiten delegiert worden. Vielmehr
noch gilt unter dem Führungsmodell NEF 2000, dass die
politischen Entscheidorgane mit Leistungsvereinbarung und
Produktgruppensaldo das «WAS» vorgeben und die Produkt-
gruppenverantwortlichen das «WIE» der Aufgabenerfüllung
bestimmen. Letzteres richtet sich dabei nicht primär nach
dem Ziel der Telefonkosten-Minimierung, sondern nach der
insgesamt wirtschaftlichsten Form der Leistungserbringung,
welche die Kostenoptimierung des Gesamtprozesses mit
einschliesst. Mittels Grosskundenvereinbarung mit der
Swisscom sorgt das Organisationsamt für einen kostengün-
stigen Instrumenteneinsatz.
Frage 4
Der Regierungsrat teilt – mit Verweis auf die vorstehenden
Ausführungen – die Ansicht des Interpellanten und weist darauf
hin, dass am Stichtag 31. Dezember 2003 von den rund
12 500 Kantonsangestellten nur 1247 bzw. 10 Prozent über ein
vom Kanton zur Verfügung gestelltes Mobiltelefon verfügten.

3UlVLGHQW. Herr Brand ist teilweise befriedigt und gibt eine
kurze Erklärung ab.

3HWHU�%UDQG, Münchenbuchsee (SVP). Es ist offenbar mein
Schicksal, dass ich immer an die Reihe komme, wenn die
Session kurz vor dem Abschluss steht und alle bereits zu-
sammenpacken.
Auch wenn die Anzahl Natel in der Kantonsverwaltung ein
untergeordnetes Problem sind, beweist doch die Antwort des
Regierungsrats, dass der Interpellationstitel nicht ganz aus
der Luft gegriffen ist. Eine Steigerung der Anzahl Natel inner-
halb von drei Jahren um fast 50 Prozent ist nicht nichts. Eine
Zunahme von immerhin 500 Natels ist doch recht erheblich.
Etwas komisch scheint es, wenn der Regierungsrat in der
Antwort zu Ziffer 4 schreibt, es seien nur 10 Prozent der
Kantonsangestellten mit einem Natel ausgerüstet. Es bleibt
für mich die Frage, ob wirklich 10 Prozent der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Kantons jederzeit erreichbar sein
müssen. Es nimmt mich wunder, wie viele Privatbetriebe es
sich leisten können, 10 Prozent ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit einem Betriebshandy auszurüsten. Ich hoffe,
der Regierungsrat legt in irgendeiner Form verbindliche
Richtlinien für die Vergabe von Natels in der Verwaltung fest
und kontrolliert gleichzeitig, dass die geführten Privatgesprä-
che von den einzelnen Leuten bezahlt werden. Ich bin von
der Antwort teilweise befriedigt.

068/04
,QWHUSHOODWLRQ� %UDQG�� 0�QFKHQEXFKVHH� �693�� �� .XQ]�
%XUJGRUI��693��±�9HUZHQGXQJ�GHU�0RWRUIDKU]HXJVWHXHUQ
:RUWODXW�GHU�,QWHUSHOODWLRQ�YRP�����)HEUXDU�����

In Zusammenhang mit der Behandlung der Motion Knecht
(Senkung Motorfahrzeugsteuern) hat Frau Regierungsrätin
Andres am 21. November 2001 in Aussicht gestellt, zu gege-
bener Zeit darzulegen, wofür der Erlös aus den Motorfahr-
zeugsteuern genau verwendet wird. In Artikel 2 des Gesetzes
über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge ist nämlich
vorgeschrieben, wie der Erlös aus den Motorfahrzeugsteuern
verwendet werden darf, nämlich für
a) den  Neu-, Aus- und Umbau von Strassenverkehrsanlagen
b) die Erhaltung und den Betrieb von Strassenverkehrsanla-

gen
c) die Gewährleistung der Verkehrssicherheit

d) die Vornahme von Umwelt-, Landschafts- und Ortsbild-
schutzmassnahmen im Zusammenhang mit Strassenver-
kehrsanlagen

e) der Förderung des umweltgerechten Verkehrs.
Die von uns gewünschten Auskünfte ergeben sich aus den
Antworten auf die Motionen 067/03 und 035/03 nicht. Sie
können auch von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion
nicht erteilt werden, da diese nur über die Daten über die
Strassenrechnung, aber nicht über die weiteren Angaben
verfügt.
Es ist davon auszugehen, dass heute nun die Grundlagen
vorhanden sind, die es möglich machen, die Aufteilung des
Erlöses der Motorfahrzeugsteuern auf die fünf in Artikel 2 des
Gesetzes über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge zu-
lässigen Verwendungszwecke bekannt zu geben. Ist das
richtig, bzw. bis wann muss hier auf Informationen gewartet
werden?
(Weitere Unterschriften: 0)

6FKULIWOLFKH�$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWV�YRP�����6HSWHPEHU�����

Die Arbeiten für eine einheitliche Strassenrechnung wurden
in den 90-er Jahren durch die Bau-, Verkehrs- und Energiedi-
rektion vertieft an die Hand genommen. Ergebnis davon war
eine mit dem Bundesamt für Statistik abgeglichene Herleitung
der Strassenrechnung für den Kanton Bern. Veränderungen
bei der Datenerhebung würden diese mit dem Bund reali-
sierte Harmonisierung wieder in Frage stellen.
Es trifft zwar zu, dass die Gliederung der Strassenrechnung
des Bundes hinsichtlich Erhebung nicht genau den Buchsta-
ben a bis e von Artikel 2 des Gesetzes über die Besteuerung
der Strassenfahrzeuge entspricht, nichts desto trotz darf aber
festgestellt werden, dass in der Strassenrechnung die Kosten
gemäss Buchstaben a und b vollständig ausgewiesen sind.
Es handelt sich dabei insbesondere um Bau- und Betriebsko-
sten.
In seiner Antwort auf die Motion Käser/Grunder betreffend
«zweckgerichteter Einsatz Strassengelder» zeigte der Regie-
rungsrat auf, welche Einnahmen und Ausgaben im Bereich
«Strassen» in den Jahren 2000 bis 2002 zu verzeichnen
waren. Entsprechende Aussagen sind auch seiner Antwort
vom 20. August 2003 zur Motion Kaufmann bezüglich «Ge-
samtverkehrsfonds und Gesamtverkehrskonzept» zu ent-
nehmen. Der Regierungsrat stellte die bestehenden Finanzie-
rungsmechanismen für den öffentlichen Verkehr sowie die
Strassen im Detail dar. Weitere Einzelheiten sind bei der
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion erhältlich, welche über
die notwendigen Daten im Bereich Strassenrechung verfügt.
In den Bereichen «Strassenbau» und «Verkehr» existieren
verschiedene Finanzierungsquellen nebst den Motorfahr-
zeugsteuern. Aufgrund der heutigen Rechnungslegung las-
sen sich die Ausgaben für Strassenbau und Verkehr jedoch
nicht einer bestimmten Finanzierungsquelle zuzuordnen.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass sich die im Gesetz auf-
geführten Verwendungszwecke der Motorfahrzeugsteuern
sachlich nicht eindeutig unterscheiden lassen. So dient bei-
spielsweise der Neu-, Aus- und Umbau von Strassenverkehr-
sanlagen immer auch der Verkehrssicherheit.
Die von den Interpellanten geforderte umfassende Darstel-
lung der Verwendung der Motorfahrzeugsteuern gemäss
Artikel 2 Buchstaben a bis e des Gesetzes über die Besteue-
rung der Strassenfahrzeuge könnte nur im Rahmen einer
aufwändigen Analyse aller Mittelzuflüsse (Motorfahrzeug-
steuer, LSVA, werkgebundene Beiträge von Bund und Ge-
meinden, Treibstoffzollanteile) erfolgen. Denn auch diese
letztere genannten Mittel werden beispielsweise für die «Vor-
nahme von Umwelt-, Landschafts- und Ortsbildschutzmass-
nahmen im Zusammenhang mit Strassenverkehrsanlagen»
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(Buchstabe d) oder für die «Förderung des umweltgerechten
Verkehrs» (Buchstabe e) verwendet. Eine isolierte Darstel-
lung der Verwendung der Motorfahrzeugsteuern ist daher
nicht möglich.
Zudem schreibt dieses Gesetz auch keinen Nachweis über
die Verwaltung der Motorfahrzeugsteuern vor. Der Kanton
Bern erbringt jedoch einen Nachweis, indem er eine Stra-
ssenrechnung führt, welche nach eidgenössischen Grundsät-
zen erarbeitet worden ist.
Der Regierungsrat erachtet es aus diesen Gründen als nicht
opportun, eine weitere Detaillierung der Strassenrechnung
vorzunehmen.

3UlVLGHQW. Die Interpellanten sind von der Regierungsantwort
nicht befriedigt.
Ich bitte nochmals ganz kurz um Aufmerksamkeit. Besten
Dank, das klappt ja bestens. Ich danke für die schöne Weih-
nachtsdekoration. Haben Sie sie beachtet? �$SSODXV�. Ich
danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Staatskanzlei, des Ratssekretariats, dem Weibeldienst und
der Cafeteria. �$SSODXV� Ich danke ebenfalls dem Regie-
rungsrat für seinen grossen Einsatz zugunsten des Kantons
Bern und hoffe, dass Urs Gasche das ausrichtet. �$SSODXV�
Ich danke Ihnen allen für Ihre Anwesenheit, Ihr Mitdenken,
Mitreden und Ihre Mitarbeit. Nun können wir auch noch uns
selber klatschen. �9HUKDOWHQHU� $SSODXV� Ich wünsche Ihnen
eine schöne, besinnliche Weihnacht und ein gesegnetes
neues Jahr und hoffe, dass ich Sie alle im Februar gesund
wiedersehe. �$SSODXV�

6FKOXVV�GHU�6LW]XQJ�XQG�GHU�6HVVLRQ�XP�������8KU�

Die Redaktorinnen:
&ODXGLD�+LPPHOUHLFK�)HX]��G�
&DWKHULQH�*UDI�/XW]��I�
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Geschäfte der Geschäftsprüfungskommission

Volkswirtschaftsdirektion

2758. Amt für Landwirtschaft und Natur: Bodenver-
besserung; Gemeinden Twann, Ligerz und Tüscherz-
Alfermée; Rebgüterzusammenlegung Twann-Ligerz-
Tüscherz-Alfermée/Nationalstrasse A5; Grundsatzbe-
schluss; Rahmenkredit.

1. Gegenstand

Das generelle Projekt der Bodenverbesserungsgenossenschaft
Twann-Ligerz-Tüscherz-Alfermée vom 4. Mai 2004, ausgearbei-
tet durch das Ingenieurbüro Kauter & Hutzli, Nidau, sieht folgen-
de Massnahmen vor:
– die Durchführung der Rebgüterzusammenlegung Twann-

Ligerz-Tüscherz-Alfermée innerhalb eines Perimeters von 104
Hektaren; 

– die Ausscheidung des Grundeigentums für das Tunnelportal
Twann der Nationalstrasse A5. 

Die Kosten für die Durchführung des Projektes werden auf total 
Fr. 14200 000.– geschätzt (Preisbasis für die Bauarbeiten 2001,
für die Ingenieurarbeiten 2003).

2. Rechtsgrundlagen

– Artikel 30, 36 und 38 des Landwirtschaftsgesetzes vom 
16. Juni 1997 (BSG 910.1)

– Artikel 2 der Verordnung über Strukturverbesserungen vom 
5. November 1997 (BSG 910.113)

– Artikel 17 und 21 des Finanzhaushaltgesetzes vom 10. Novem-
ber 1987 (BSG 620)

– Artikel 53 Absatz 3 der Finanzhaushaltverordnung vom 
24. August 1994 (BSG 621.1)

– Strassenbaugesetz vom 2. Februar 1964, Artikel 20 mit Ergän-
zungen vom 12. Februar 1985 (BSG 732.11).

3. Kantonsbeitrag 

33,2% von Fr. 14 200 000.–, Fr. 4 714 400.–.
Preisstandsklausel: Produktionskosten-lndex (PKI) des Schwei-
zerischen Baumeisterverbandes (SBV) Stand:

4. Quartal 2001 für die Bauarbeiten
4. Quartal 2003 für die Ingenieurarbeiten

4. Kredit- und Ausgabenart

Rahmenkredit 2004–2014. Gestützt auf Artikel 16g des Finanz-
haushaltgesetzes vom 10. November 1987 handelt es sich um
eine neue, einmalige Ausgabe.

5. Rechnungsjahr und Konto 

Ordentlicher Bodenverbesserungskredit: Konto 4300 5650-310;
2004 bis voraussichtlich 2014. Die Ausgabe ist im Finanzplan ein-
gestellt.

6. Finanzierung 

Aufteilung der Kosten: Fr.
Nationalstrasse A5 750 000.—
Kanton 4 714 400.—
Bund (voraussichtlich) 4 842 200.—
Gemeinden 1 760 000.—
Grundeigentümer 2 133 400.—

Total 14 200 000.—

7. Etappierung, Bauprojekt

Die Ausführung erfolgt etappenweise nach Massgabe der zur Ver-
fügung stehenden Strukturverbesserungskredite. Die einzelnen
Etappen werden von der Abteilung Strukturverbesserungen mit
Ausführungsbeschlüssen ab 2004 bis voraussichtlich 2014 ge-
stützt auf Bauprojekte freigegeben.

8. Auflagen

Die Ergebnisse des Mitberichtsverfahrens und die Genehmigung
des Unternehmens durch die Volkswirtschaftsdirektion gestützt
auf Artikel 13 des Gesetzes vom 16. Juni 1997 über das Verfah-
ren bei Boden- und Waldverbesserungen (VBWG) bleiben vorbe-
halten.

9. Finanzreferendum

Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung und
ist im Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen.

Polizei- und Militärdirektion

2784. Stiftung Zentrum Paul Klee: Finanzierung von Ein-
richtung und Ausstattung im Zentrum Paul Klee. Beitrag
aus dem Lotteriefonds: CHF 7934000.–.

1. Gegenstand

Beitrag von 7 934000 Franken aus dem Lotteriefonds an die Stif-
tung Zentrum Paul Klee für die Finanzierung von Einrichtung und
Ausstattung im Zentrum Paul Klee.

2. Rechtsgrundlagen

– Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1923
betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten

– Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe a des Lotteriegesetzes vom 
4. Mai 1993
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– Artikel 38 Absatz 2 der Lotterieverordnung vom 26. Januar
1994

– GRB Nr. 3013 vom 27. November 2000 (Schaffung eines Paul
Klee-Zentrums: Erschliessung, Umgebungsarbeiten, Land-
erwerb und Betrieb, Verpflichtungskredite).

3. Kosten, Kreditsumme CHF

3.1 Kosten
– Medien und Einrichtung in der Museumsstrasse 986 000.–
– Multimediale Ausstattung 3 848 000.–
– Informatik-System 1 210 000.–
– Restaurierungsgeräte / Forschungsaggregate 380 000.–
– Elektroakustische Ausstattung Konzertsaal / 

Instrumentarium 710 000.–
– Wege zu Klee 800 000.–

Total 7 934 000.–

3.2 Kreditsumme
Mit dieser Vorlage durch den Grossen Rat zu
sprechender Beitrag aus dem Lotteriefonds. 7 934 000.–

4. Kreditart, Rechnungsjahr, Konto

Verpflichtungskredit 2005 mit voraussichtlicher Ablösung im Jahre
2005.

Konto: 2910-3500-10001 Kulturelle Einrichtungen

5. Bedingungen

5.1 Beim zugesicherten Betrag handelt es sich um einen Maxi-
malbeitrag. Mehrkosten für nicht voraussehbare Mehrauf-
wendungen, Projektänderungen und Teuerung können nicht
berücksichtigt werden.

5.2 Wird das Projekt nicht im vorgesehenen Umfang durchge-
führt, bleibt eine Kürzung des Beitrags vorbehalten.

5.3 Die Ausrichtung von Teilzahlungen ist möglich. Die letzte Teil-
zahlung erfolgt nach Vorlage der Schlussabrechnung.

5.4 Die Stiftung hat der Polizei- und Militärdirektion unaufgefor-
dert den Jahresbericht der Jahre 2005 und 2006 zuzustellen.

5.5 Die Stiftung kann während den nächsten zehn Jahren kein
weiteres Gesuch mehr beim Lotteriefonds einreichen.

5.6 Die mit diesem Verpflichtungskredit getätigten, zusätzlichen
Investitionen von knapp 8 Mio. Franken dürfen insgesamt nicht
zu einem höheren Betriebskostenbeitrag von Kanton und Ein-
wohnergemeinden führen. Das heisst, dass die Folgekosten
dieser Investitionen beim Betrieb anderweitig zu kompensie-
ren sind.

6. Fakultatives Referendum

Dieser Beschluss untersteht gemäss Artikel 62 Absatz 1 Buch-
stabe c der Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993 dem fakultati-
ven Referendum.

Erziehungsdirektion

2750. Universität; Betriebsbeitrag an die Sozial-
einrichtung Verein Kindertagesstätte der Universität 
für 2004 – 2009; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand

Der Universität Bern werden als Betriebsbeitrag an die Sozial-
einrichtung Verein Kindertagesstätte der Universität Bern maximal
CHF 300000.– pro Jahr bewilligt.

Die Erziehungsdirektion überprüft jährlich, ob die Beiträge der
Angehörigen der Universität für den Verein Kindertagesstätte der
Universität in genügendem Mass eingesetzt werden, und legt den
entsprechenden Staatsbeitrag fest.

2. Rechtsgrundlagen

– Artikel 15 des Gesetzes vom 5. September 1996 über die
Universität (BSG 436.11)

– Artikel 43 des Statuts vom 17. Dezember 1997 der Universität 
(BSG 436.111.2)

– Artikel 16e, 16f, 16g Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 17
Absätze 1 und 3 des Gesetzes vom 10. November 1987 über
den Finanzhaushalt (BSG 620.0)

– Artikel 6 des Staatsbeitragsgesetzes (StBG) vom 16. September
1992 (BSG 641.1).

3. Massgebende Kreditsumme

Betriebsbeitrag 2004 – 2009, pro Jahr maximal CHF 300 000.–

4. Ausgabenart

Neu, wiederkehrend.
Der Beitrag ist im Budget 2004 sowie im Finanzplan der Universität
eingestellt.

5. Kreditart und Rechnungsjahr

Verpflichtungskredit, 2004 – 2009.

6. Kreditbezeichnung, Kreditbewilligung, Konto

Verpflichtungskredit für neue, wiederkehrende Ausgaben von 
CHF 300 000.– pro 2004 – 2009 zu Lasten des Kontos Erzie-
hungsdirektion, 4831 3642-100 (Mandant 27 – Spezialrechnung
innerhalb KOFINA 2703 3642 028 10 83).

2751. Verein Kunsthalle Bern: Betriebsbeiträge 2005
und 2006 (Verpflichtungskredit).

1. Gegenstand

Zur Weiterführung des bisherigen Betriebs ersucht der Verein
Kunsthalle Bern für die Jahre 2005 und 2006 um die Bewilligung
eines jährlich wiederkehrenden Beitrags in der Höhe von je 
Fr. 213 000.

2. Rechtsgrundlagen

– Kulturförderungsgesetz vom 11. Februar 1975 (KFG; BSG
423.11), Artikel 4, Artikel 11 Absatz 2 sowie Artikel 12 Absatz 1

– Gesetz vom 10. November 1987 über den Finanzhaushalt
(Finanzhaushaltgesetz, FHG; BSG 620.0), Artikel 16a, Artikel
16f, Artikel 16g Absatz 2 Buchstabe a sowie Artikel 16k und 17

– Verordnung vom 24. August 1994 über den Finanzhaushalt
(Finanzhaushaltverordnung, FHV; BSG 621.1), Artikel 49.

3. Ausgabenart

Neue, wiederkehrende Ausgabe in der abschliessenden Kompe-
tenz des Grossen Rates. 

4. Massgebende Kreditsumme Fr.

Budget 2004 Kunsthalle Bern 1 397 000.–
./. Subvention Stadt Bern 921 000.–
./. Einnahmen/Beiträge 153 000.–
./. Sponsoren und Zinserträge 110 000.–

Betriebsbeitrag Kanton Bern 213 000.–

Der Kantonsbeitrag für die Jahre 2005 und 2006 wird auf 
Fr. 213 000 pro Jahr festgelegt. Der Regierungsrat wird jedoch



ermächtigt, den Kantonsbeitrag 2006 im Rahmen finanzpolitischer
Massnahmen zu kürzen.

5. Rechnungsjahr/Kreditart/Konto

2005: Verpflichtungskredit Fr. 213 000.– (Konto 4870.3659.100)
2006: Verpflichtungskredit Fr. 213 000.– (Konto 4870.3659.100)

Die Ausgaben sind im Voranschlag 2005 bzw. im Finanzplan 2006
enthalten.

6. Bedingungen

6.1 Der Beitrag wird unter der Bedingung gewährt, dass die Stadt
Bern ihren Leistungsvertrag mit der Kunsthalle einhält.

6.2 Das Amt für Kultur schliesst mit der Kunsthalle für die nächs-
te Beitragsperiode (2007/2008) einen Leistungsvertrag ab.

6.3 Gemäss Artikel 13 des Kulturförderungsgesetzes hat der
Verein Kunsthalle Bern der Erziehungsdirektion jährlich sein
Budget, die Jahresrechnung und einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen.

2752. Stiftung Schweizerisches Freilichtmuseum
Ballenberg; Betriebsbeiträge 2005 – 2007 (Verpflich-
tungskredit).

1. Gegenstand

Zur Weiterführung des bisherigen Betriebs ersucht die Stiftung
Schweizerisches Freilichtmuseum Ballenberg in Brienz für die
Jahre 2005 – 2007 um die Bewilligung eines jährlich wieder-
kehrenden Beitrags in der Höhe von je Fr. 325000.–.

2. Rechtsgrundlagen

– Kulturförderungsgesetz vom 11. Februar 1975 (KFG; BSG
423.11), Artikel 4, Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12

– Gesetz vom 10. November 1987 über den Finanzhaushalt
(Finanzhaushaltgesetz FHG, BSG 620.0), Artikel 16a, Artikel
16f, Artikel 16g Absatz 2 Buchstabe a sowie Artikel 16k 
und 17

– Verordnung vom 24. August 1994 über den Finanzhaushalt
(Finanzhaushaltverordnung, FHV; BSG 621.1), Artikel 49.

3. Ausgabenart

Neue, wiederkehrende Ausgabe in der abschliessenden Kompe-
tenz des Grossen Rates. 

4. Massgebende Kreditsumme Fr.

Budget 2004 Freilichtmuseum Ballenberg 6 230 100.–
./. Einnahmen aus Tätigkeiten 5 502 100.–
./. Anteil SEVA 200 000.–
./. Beiträge diverse Kantone und Gemeinden 74 000.–
./. Beiträge übrige Träger-/Fördervereine 129 000.–

Betriebsbeitrag Kanton Bern 325 000.–

Der Kantonsbeitrag für die Jahre 2005 – 2007 wird auf Fr.
325 000.– pro Jahr festgelegt. Der Regierungsrat wird jedoch
ermächtigt, die Kantonsbeiträge für die Jahre 2006 und 2007 im
Rahmen finanzpolitischer Massnahmen zu kürzen.

5. Rechnungsjahr, Kreditart, Konto

2005: Verpflichtungskredit Fr. 325 000 (Konto 4870.3659.100)
2006: Verpflichtungskredit Fr. 325 000 (Konto 4870.3659.100)
2007: Verpflichtungskredit Fr. 325 000 (Konto 4870.3659.100) 
Die Ausgaben sind im Voranschlag 2005 bzw. im Finanzplan 2006
und 2007 enthalten.

6. Bedingungen

6.1 Der Beitrag wird unter der Bedingung gewährt, dass die Ver-
antwortlichen des Stiftungsrats zusammen mit dem Amt für
Kultur des Kantons Bern mit dem Bundesamt für Kultur Ver-
handlungen aufnehmen, die die finanzielle Unterstützung
durch den Bund nach Artikel 16 des Entwurfs des Kulturför-
derungsgesetzes abklären.

6.2 Das Amt für Kultur schliesst mit dem Freilichtmuseum Ballen-
berg auf die nächste Beitragsverhandlung hin eine Leis-
tungsvereinbarung ab.

6.3 Gemäss Artikel 13 des Kulturförderungsgesetzes hat die Stif-
tung Freilichtmuseum Ballenberg der Erziehungsdirektion
jährlich ihr Budget, ihre Jahresrechnung und einen Tätig-
keitsbericht vorzulegen.

2753. Stiftung Schweizerisches Alpines Museum ;
Betriebsbeiträge 2005 und 2006 (Verpflichtungskredit).

1. Gegenstand

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs ersucht die Stiftung Schwei-
zerisches Alpines Museum in Bern für die Jahre 2005 und 2006
um die Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Betriebsbei-
trags in der Höhe von je Fr. 231 000.–.

2. Rechtsgrundlagen

– Kulturförderungsgesetz vom 11. Februar 1975 (KFG; BSG
423.11), Artikel 4, Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 12

– Gesetz vom 10. November 1987 über den Finanzhaushalt
(Finanzhaushaltgesetz, FHG; BSG 620.0), Artikel 16a, 16f, 16g
Absatz 2 Buchstabe a sowie Artikel 16k und 17

– Verordnung vom 24. August 1994 über den Finanzhaushalt
(Finanzhaushaltverordnung, FHV; BSG 621.1), Artikel 49.

3. Ausgabenart

Neue, wiederkehrende Ausgabe in der abschliessenden Kompe-
tenz des Grossen Rates.

4. Massgebende Kreditsumme Fr. 

Budget 2004 Schweizerisches Alpines Museum 1 292 100.–

./. Einnahmen aus Tätigkeiten 125 300.–

./. Sponsoring-Beiträge 110 000.–

./. Beitrag BUWAL 231 000.–

./. Beitrag SAC/SAC Sektion Bern 106 400.–

./. Beitrag Stadt Bern (Darlehens-, Baurechtsvertrag) 114 500.–

./. Mieteinnahmen 73 500.–

./. Zinseinnahmen 16 200.–

./. Entnahme Fonds/Rückstellungen 284 200.–

Betriebsbeitrag Kanton Bern 231 000.–

Der Kantonsbeitrag für die Jahre 2005 und 2006 wird auf 
Fr. 231000.– pro Jahr festgelegt. Der Regierungsrat wird jedoch
ermächtigt, im Rahmen finanzpolitischer Massnahmen den Kan-
tonsbeitrag für das Jahr 2006 zu kürzen.

5. Rechnungsjahr, Kreditart, Konto

2005: Verpflichtungskredit Fr. 231000.– (Konto 4870.3659.100)
2006: Verpflichtungskredit Fr. 231000.– (Konto 4870.3659.100)

Die Ausgaben sind im Voranschlag 2005 bzw. im Finanzplan 2006
enthalten.

6. Bedingungen

6.1 Der Betrag wird unter der Bedingung gewährt, dass das



– RRB 0594 Neues Massnahmenprogramm zur Haushaltsanie-
rung (NMH); Massnahme ERZ 883-04, Entwicklungsplanung in
den Bereichen des Instituts für Pflanzenwissenschaften und des
Botanischen Gartens, vom 20. Februar 2002

– Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Ver-
waltung (OrG) vom 20. Juni 1995, Artikel 33 und 50

– Verordnung über die Organisation der Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektion vom 18. Oktober 1995, Artikel 14

– Finanzhaushaltgesetz (FHG) vom 10. November 1987, Arti-
kel 16 ff.

– Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 24. August 1994, Arti-
kel 44 und 53.

3. Kosten; neue Ausgaben

Kosten und Finanzierung
(Preisstand 01.10. 2003, Hochbaupreisindex Espace Mittelland
108.0 Punkte)

Fr.
Baukosten 8 310 000.–

Abzüglich gebundene Ausgaben 4 186 200.–
zu bewilligen durch den Regierungsrat
(Artikel 16g Absatz 1 Buchstabe d)

Baukosten, neue Ausgaben 4 123 800.–
Ausstattungskosten Erziehungsdirektion 
(keine Umzugskosten) 600 000.–

Neue einmalige Ausgaben gemäss 4 723 800.–
Artikel 16d, 16g Absatz 2 Buchstabe a 
zu Lasten Kanton /für die Ausgabenbefugnis
massgebende Kreditsumme gemäss Artikel 44 FHV

Abzüglich bereits bewilligte Projektierungskosten 510 000.–
(RRB 3439 vom 18. 9.2002)

Zu bewilligender Kredit 4 213 800.–

Die teuerungsbedingten Mehrkosten werden mit dem vorliegen-
den Beschluss bewilligt.

4. Kreditart, Konto, Rechnungsjahr

Ausführungs- und Verpflichtungskredit. Das vorliegende Geschäft
ist im Budget und im Finanzplan des Hochbauamts enthalten und
wird in das Budget und den Finanzplan der Erziehungsdirektion
aufgenommen. Die Ablösung erfolgt durch folgende Zahlungstran-
chen:

Ausgaben: Rechnungsjahr /Betrag Fr.
Konto
4980 5031 Hochbauamt, Umbau 2003 318 000.–

von Liegenschaften 2004 450 000.–
im Verwaltungsver- 2005 6 000 000.–
mögen 2006 1 542 000.–

8 310 000.–

4831 5061 Erziehungsdirektion, 2005 400 000.–
Ausstattungen 2006 200 000.–

600 000.–
Einnahmen:
Konto
4980 6600 Hochbauamt, Investi- 2005 1 000 000.–

tionsbeiträge Bund 2007 700 000.–

1 700 000.–

4831 6601 Erziehungsdirektion, 300 000.–
Ausstattungen

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) das
Alpine Museum 2005 – 2006 entsprechend seiner bisherigen
Praxis mit einem mindestens gleich hohen Beitrag wie der
Kanton unterstützt.

6.2 Der Beitrag wird unter der Bedingung gewährt, dass die Ver-
antwortlichen des Stiftungsrates zusammen mit dem Amt für
Kultur des Kantons Bern mit dem BUWAL respektive mit dem
Bundesamt für Kultur die Verhandlungen weiterführen, wel-
che dazu dienen, die finanzielle Unterstützung durch den Bund
nach Artikel 16 des Entwurfs des Kulturförderungsgesetzes
abzuklären.

6.3 Der Beitrag wird unter der Bedingung gewährt, dass die Stadt
Bern 2005 und 2006 das Alpine Museum mit Beiträgen über
den Darlehensvertrag und den Baurechtsvertrag weiterhin
indirekt mitfinanziert. Der Stiftungsrat wird dringlich angehal-
ten, die Verhandlungen mit der Stadt Bern ebenfalls wieder
aufzunehmen, damit die Stadt Bern als Standortgemeinde
wiederum einen ordentlichen wiederkehrenden Beitrag leistet,
zumindest vorübergehend, bis die Verhandlungen mit dem
Bund zu einem Abschluss kommen.

6.4 Der Beitrag wird unter der Bedingung gewährt, dass sich der
Zentralvorstand des Schweizerischen Alpen-Clubs (ZV SAC)
und die Sektion Bern des SAC gesamthaft mit mindestens
50% des Anteils des Kantons Bern, d. h. mit mindestens 
Fr. 116 000.–, an der Finanzierung beteiligen.

6.5 Gemäss Artikel 13 des Kulturförderungsgesetzes hat die
Stiftung Schweizerisches Alpines Museum der Erziehungs-
direktion jährlich das Budget, die Jahresrechnung und einen
Tätigkeitsbericht vorzulegen. 

6.6 Das Amt für Kultur schliesst mit dem Alpinen Museum bis zur
nächsten Beitragsverhandlung im Jahr 2006 einen Leis-
tungsvertrag ab.

Falls sich bis zur nächsten Beitragsverhandlung im Jahr 2006 
die Umsetzung der Neupositionierung und das Generieren zusätz-
licher finanzieller Mittel als unmöglich erweisen, behält sich der
Regierungsrat vor, den Beitrag zu kürzen.

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

2967. Bern/Universität; Botanischer Garten, Altenberg-
rain 21 N; Teilumbau und Instandsetzung Gewächs-
häuser, Ausführungs- und Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand

Mit dem beantragten Kredit von Fr. 4 213 800.– (Gesamtkosten Fr.
8310000.–, abzüglich gebundene Ausgaben von Fr. 4186200.–,
plus Kosten Ausstattung von Fr. 600000.–, abzüglich bewilligte
Projektierungskosten von Fr. 510 000.–) sollen das Sukkulenten-
Gewächshaus und die angrenzenden Räumlichkeiten für die
Bedürfnisse der Pflanzenforschung des Instituts für Pflanzenwis-
senschaften umgebaut werden. Die beiden oberen Gewächshäu-
ser des Botanischen Gartens, die Sockelbauten und die Terras-
sen sollen auf das Notwendigste instand gestellt werden, damit
diese für die Öffentlichkeit weiterhin zugänglich sind. 

2. Rechtsgrundlagen

– Bundesgesetz über die Förderung der Universitäten und die
Zusammenarbeit im Hochschulbereich (Universitätsförde-
rungsgesetz UFG) vom 8. Oktober 1999, Artikel 18

– Universitätsgesetz vom 5. September 1996
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5. Finanzreferendum

Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung und
ist im Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen.

2733. Strassenbauprogramm 2005–2008.

1 Das Strassenbauprogramm 2005–2008 wird zur Kenntnis
genommen.

2. Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion wird beauftragt, mit
dem Tiefbauamt eine Leistungsvereinbarung zur Erreichung der
im Strassenbauprogramm festgelegten Programmziele abzu-
schliessen.

3. Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion wird gemäss Artikel
31a Absatz 3 und Artikel 31b SBG ermächtigt, für die auf der
«Liste der neu aufgenommenen Vorhaben» vorgesehenen
Bauten mit Projektierungskosten bis zu einer Million Franken
die Projektierung (inkl. Strassenplanverfahren und vorsorgli-
chem Landerwerb) in Auftrag zu geben. Für Projektierungen mit
Kosten von über 1 Million Franken wird dem Grossen Rat vor-
gängig eine besondere Kreditvorlage unterbreitet.

4. Die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion wird ermächtigt, 
bei Verzögerungen einzelner im vorliegenden Strassenbau-
programm enthaltenen Projekte andere, ebenfalls enthaltene,
aber später zu realisieren vorgesehene Vorhaben vorzuziehen.

Geschäfte der Finanzkommission

Polizei- und Militärdirektion

2422. Polizei- und Militärdirektion, Amt für Migration und
Personenstand; Umzug des Zivilstandsamtes Kreis
Biel / Bienne-Nidau; Nachkredit 2004 mit vorzeitiger
Bewilligung durch den Regierungsrat.

1. Gegenstand

Im Rahmen der Kantonalisierung der bernischen Zivilstandsämter
per 1. Januar 2000 wurden die Zivilstandsämter der Amtsbezir-
ke Biel /Bienne und Nidau zusammengelegt. Die Zivilstandsämter
des Amtsbezirks Nidau (vorher an sechs Standorten geführt,
zuständig für 26 Gemeinden) wurden in die bestehenden Loka-
litäten in Biel integriert. Die bestehende IT-Einrichtung und das
Mobiliar für das damals neu entstandene Zivilstandsamt des Krei-
ses Biel/Bienne-Nidau wurde von der Stadt Biel übernommen,
Ergänzungen wurden lediglich für die zusätzlichen Arbeitsplätze
vorgenommen. Waren vor der Zusammenlegung in diesen Räum-
lichkeiten Mitarbeitende mit gesamthaft rund 300 Stellenprozen-
ten tätig, so sind es heute 585 Stellenprozente verteilt auf acht
Personen. Die Kundenfrequenz hat sich mit der Zusammenlegung
beinahe verdoppelt.

Die Räumlichkeiten, verteilt auf vier Stockwerke, behindern die
kunden- und prozessorientierte Bearbeitung der Zivilstandsereig-
nisse erheblich. Die Schalter mussten in den bestehenden Räum-
lichkeiten so verdichtet werden, dass auch in höchstpersönlichen
Belangen von andern Schaltern aus mitgehört werden kann und
somit der Persönlichkeits- und der Datenschutz nicht gewährleis-
tet sind. Da das Trauungslokal nur über eine steile Treppe zu er-
reichen ist, besteht keine Trauungsmöglichkeit für behinderte Per-
sonen. 

Die Archivmöglichkeiten sind ungeeignet und infolge der ungenü-
genden Platzverhältnisse muss ein externes Archiv geführt wer-
den.

Die Erkenntnis dieser erheblichen betrieblichen Mängel gab schon
seit Jahren (vor 2001) Anlass, nach Alternativen für den Standort
des Zivilstandsamts Biel /Bienne-Nidau zu suchen.
Die Arbeitsgruppe RAUS entschied am 3. März 2004 bei der
Raumzuteilung für die kantonale Liegenschaft Rockhall in Biel, dem
Amt für Migration und Personenstand (MIP) für das Zivilstandsamt
Biel /Bienne-Nidau per 1. November 2004 in diesem Gebäude ge-
eignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das Kantonale
Hochbauamt lässt derzeit diese Liegenschaft im Hinblick auf die
neue Nutzung sanieren. Der geplante Umzug sowie die geschil-
derte Tatsache, dass im Jahr 2000 nur minimalste Investitionen
getätigt wurden, bedingen nun Anpassungen und Anschaffungen
im Bereich Informatik und Mobiliar, die zum Zeitpunkt der Budge-
tierung nicht geplant werden konnten.

2. Rechtsgrundlagen

– Artikel 1 und 11 der Verordnung vom 18. Oktober 1995 über
die Organisation und die Aufgaben der Polizei- und Militärdi-
rektion

– Artikel 25 des Finanzhaushaltgesetzes vom 10. November 1987
– Artikel 69 der Finanzhaushaltverordnung vom 24. August 1994.

3. Kreditsumme und Konto Fr.

Voranschlagskredit auf Kontogruppe 506 1 150 000.–
Bereits bewilligter Nachkredit auf Kontogruppe 506 623 610.–
Zusätzlicher Nachkredit 4640 506 105 000.–
(405061-314: Fr. 80 000.–)
(405068-314: Fr. 25 000.–)
Kreditsperre 4610 506 (105061-100) 105 000.–

4. Kreditart und Rechnungsjahr

Nachkredit, 2004.

5. Vorzeitige Bewilligung

Gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 FHG bewilligt der Regierungsrat
den Nachkredit aufgrund unaufschiebbarer Verpflichtungen vor-
zeitig.

Erziehungsdirektion

2847. Generalsekretariat; Nachkredit pro 2004 auf dem
Konto 4800.351. Beiträge an Kantone.

1. Gegenstand

Das Generalsekretariat beantragt vor Abschluss der Jahresrech-
nung gemäss geltendem Finanzhaushaltrecht auf dem Konto
4800.351 Beiträge an Kantone einen Nachkredit von CHF 6,5 Mil-
lionen. Die Überschreitung ist vorwiegend auf drei Tatbestände
zurückzuführen:
– Nachträglicher Ausgleich der Vorschusskonti
– Nachträgliche Rechnungsstellung von Schulgeldbeiträgen
– Nicht voraussehbare Überschreitungen

Die daraus bedingte Überschreitung kann pro 2004 aufwand-
mässig nicht kompensiert werden.

Der Kanton Bern wird pro 2004 den Gesamtertrag der laufenden
Rechnung gegenüber dem Budget in den Bereichen Volksschule,
Sekundarstufe II und Tertiärstufe (Höhere Berufsbildung) steigern
können, weil auf Grund der Ausweitung des Geltungsbereichs der
Schulabkommen mehr ausserkantonale Schülerinnen und
Schüler, Lernende und Studierende eine Schule im Kanton Bern
besuchen werden. Der Mehrertrag wird den mit diesem Nachkre-
dit entstehenden Mehraufwand zum Teil kompensieren können. 



2. Rechtsgrundlagen

– Regionales Schulabkommen (RSA 2000) der Kantone Aargau,
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Luzern, Solo-
thurn und Zürich (inkl. Liste der beitragsberechtigten Schulen
vom 1. August 2004: Fassung vom 23. März 2004)

– Grossratsbeschluss vom 1. Dezember 1999 über den Beitritt
des Kantons Bern zum Regionalen Schulabkommen (RSA
2000) der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektoren-
konferenz (NW EDK)

– Regierungsratsbeschluss Nr. 1627 vom 16. Mai 2001 betref-
fend den Beitritt des Kantons Bern zum erweiterten BEJUNE-
Abkommen vom Mai 2001 über Beiträge im Bereich der Berufs-
bildung zwischen den Kantonen Bern, Jura und Neuenburg

– BEJUNE-Vereinbarung 2001 über die Mobilität der Schülerin-
nen und Schüler von allgemein bildenden Schulen der Sekun-
darstufe II in den Kantonen Bern, Jura und Neuenburg

– Regierungsratsbeschluss vom 8. August 2001 betreffend die
Genehmigung der BEJUNE-Vereinbarung über die Mobilität der
Schülerinnen und Schüler von allgemein bildenden Schulen der
Sekundarstufe II in den Kantonen Bern, Jura und Neuenburg

– Interkantonale Vereinbarung vom 30. August 2001 über Bei-
träge der Kantone an Schul- und Ausbildungskosten in der
Berufsbildung (Berufsschulvereinbarung; BSV) 

– Grossratsbeschluss vom 21. März 2002 über den Beitritt des
Kantons Bern zur Interkantonalen Berufsschulvereinbarung
(BSV) der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren (EDK)

– Interkantonale Fachschulvereinbarung (FSV) vom 27. August
1998 (inkl. Anhang zur FSV: Fassung vom 15. Mai 2004)

– Grossratsbeschluss vom 20. Januar 1999 über den Beitritt des
Kantons Bern zur Interkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV)
vom 27. August 1998 der Schweizerischen Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK)

– Volksschulgesetz (VSG) vom 19. März 1992
– Gesetz vom 12. September 1995 über die Maturitätsschulen

(MaSG)
– Diplommittelschulgesetz vom 17. Februar 1986
– Gesetz vom 21. Januar 1998 über die Berufsbildung und die

Berufsberatung (BerG)
– Gesetz vom 10. November 1987 über den Finanzhaushalt

(Finanzhaushaltgesetz, FHG) mit Änderung vom 24. März 1994,
Artikel 25 

– Verordnung vom 24. August 1994 über den Finanzhaushalt
(Finanzhaushaltverordnung, FHV), Artikel 69.

3. Kreditsumme und Konti

Es wird pro 2004 der folgende Nachkredit bewilligt.
Voranschlagskredit auf 
Kontengruppe 4800 351 CHF 17 000 000.–
Nachkredit 4800 351 (3511.100) CHF 6 500 000.–

4. Kompensation

Auf Aufwandkonten ist keine Kompensation möglich. Durch die

höhere Zahl von ausserkantonalen Schülerinnen und Schülern,
Lernenden sowie Studierenden im Kanton Bern werden die ein-
zelnen Schulen höhere Einnahmen verbuchen können. Dadurch
wird der Nachkredit pro Saldo teilweise kompensiert werden
können.

5. Kreditsumme und Konti

Neue einmalige Ausgaben; Nachkredit pro 2004.

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion

2451. Vermessungsamt; Übriger Sachaufwand – Nach-
kredit.

1. Gegenstand

Mehraufwand bei den Mitgliederbeiträgen im Bereich geografische
Daten (GEODAT) und geografische Informationssysteme (GIS).

2. Rechtsgrundlagen

– Verordnung vom 18. Oktober 1995, Artikel 9 über die Organi-
sation und die Aufgaben der Bau-, Verkehrs- und Energiedi-
rektion 

– Finanzhaushaltgesetz (FHG) vom 10. November 1987 (Ände-
rung vom 24. März 1994), Artikel 25

– Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 24. August 1994, Arti-
kel 69.

3. Kreditsumme und Konto Fr.

Voranschlagskredit auf Kontogruppe 319 2 500.–
Nachkredit 4930 319 (3199-100101) 3 000.–

Kreditsperre / haushaltneutrale Deckung 
4930 313 (3130-100301) – 3 000.–

4. Kreditart und Rechnungsjahr

Nachkredit 2004.

5. Begründung

Gemäss SAR-Bericht ist das Vermessungsamt neu für alle Belan-
ge der raumbezogenen Daten, welche die kantonale Verwaltung
benötigt, zuständig. Insbesondere betrifft dies die Normierung und
Austauschbarkeit der Geodaten sowie die Standardisierung der
einzusetzenden Software im Bereich geografischer Informations-
systeme (GIS). Mit der Übernahme dieser neuen Aufgaben sind
Mitgliedschaften in entsprechenden überkantonalen Fachorgani-
sationen unumgänglich. Die zusätzlich benötigten Beiträge betref-
fen folgende Vereinigungen:

• Schweizerische Konferenz der Kantonalen Geodaten-Koordina-
tionsstellen und GIS-Fachstellen

• Schweizerische Gesellschaft für Kartographie
• IGUC-GeoForum CH
• ESRI Userforum Schweiz
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Antrag des Regierungsrates

Gesetz
über die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVKG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG)1) ,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich Art.1 1 Dieses Gesetz regelt die berufliche Vorsorge gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod für Personen, deren
Anstellungsverhältnis sich nach dem Gesetz vom 20. Januar 1993
über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG)2) richtet.
2 Es regelt zudem die berufliche Vorsorge für Angestellte der Berni-
schen Lehrerversicherungskasse (BLVK) und der angeschlossenen In-
stitutionen.

Ausnahmen Art.2 1 In besonderen Fällen kann der Regierungsrat,
a die Bernische Pensionskasse (BPK) mit der beruflichen Vorsorge für

Personen beauftragen, die nach Artikel 1 Absatz 1 vom Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes erfasst werden, oder

b die berufliche Vorsorge von weiteren, im Dienst des Kantons ste-
henden Personen der BLVK übertragen.

2 Er kann diese Befugnis ganz oder teilweise an die zuständige Stelle
derjenigen Direktion delegieren, die für die anstellende Schule oder
Institution zuständig ist.

Verhältnis zum
BVG und FZG

Art.3 Die BLVK erbringt die Leistungen gemäss dem vorliegenden
Gesetz, in jedem Fall mindestens die Leistungen nach dem BVG und
dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit
in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(FZG)3) .

1) SR 831.40
2) BSG 430.250
3) SR 831.42

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Gesetz
über die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVKG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG)1) ,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich Art.1 1 Dieses Gesetz regelt die berufliche Vorsorge gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod für Personen, deren
Anstellungsverhältnis sich nach dem Gesetz vom 20. Januar 1993
über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG)2) richtet.
2 Es regelt zudem die berufliche Vorsorge für Angestellte der Berni-
schen Lehrerversicherungskasse (BLVK) und der angeschlossenen In-
stitutionen.

Ausnahmen Art.2 1 In besonderen Fällen kann der Regierungsrat,
a die Bernische Pensionskasse (BPK) mit der beruflichen Vorsorge für

Personen beauftragen, die nach Artikel 1 Absatz 1 vom Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes erfasst werden, oder

b die berufliche Vorsorge von weiteren, im Dienst des Kantons ste-
henden Personen der BLVK übertragen.

2 Er kann diese Befugnis ganz oder teilweise an die zuständige Stelle
derjenigen Direktion delegieren, die für die anstellende Schule oder
Institution zuständig ist.

Verhältnis zum
BVG und FZG

Art.3 Die BLVK erbringt die Leistungen gemäss dem vorliegenden
Gesetz, in jedem Fall mindestens die Leistungen nach dem BVG und
dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit
in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(FZG)3) .

1) SR 831.40
2) BSG 430.250
3) SR 831.42
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Freiwillige
Versicherung

Art.4 Die BLVK kann die freiwillige Versicherung gemäss Artikel 46
BVG anbieten.

Versicherung
bei unbezahltem
Urlaub

Art.5 1 Die BLVK bietet versicherten Personen während eines unbe-
zahlten Urlaubs weiterhin eine Versicherungsmöglichkeit an.
2 Die versicherte Person hat in diesem Fall die gesamten Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerbeiträge zu bezahlen.

3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Versicherung
bei geringfügiger
Senkung des
Beschäftigungs-
grades

Art.6 1 Die BLVK kann versicherten Personen, deren Beschäfti-
gungsgrad geringfügig sinkt, eine Versicherungsmöglichkeit auf dem
bisherigen versicherten Verdienst anbieten.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

2. Vorsorgeordnung

2.1 Bemessungsgrundlage für Beiträge und Leistungen

Art.7 1 Der versicherte Verdienst bildet die Bemessungsgrundlage
für die Festsetzung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie
der Leistungen. Er entspricht dem massgebenden Jahreslohn vermin-
dert um die Koordinationsabzüge.
2 Als Koordinationsabzüge werden berücksichtigt
a ein prozentualer Koordinationsabzug von sechs Prozent des mass-

gebenden Jahreslohnes und
b ein summenmässiger Koordinationsabzug, der in Anlehnung an

die jeweils geltenden Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten
der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) durch die Ver-
waltungskommission festgelegt wird.

3 Bei Teilzeitbeschäftigten richtet sich der summenmässige Koordi-
nationsabzug nach dem Beschäftigungsgrad.

2.2 Vorsorgeleistungen

2.2.1 Leistungsübersicht

Art.8 Die BLVK erbringt gemäss diesem Gesetz folgende Leistun-
gen:
a Altersrenten,
b Invalidenrenten,
c Überbrückungsrenten,
d Ehegattenrenten,
e Kinderrenten,
f Teuerungsausgleich,
g Sonderrenten,

Freiwillige
Versicherung

Art.4 Die BLVK kann die freiwillige Versicherung gemäss Artikel 46
BVG anbieten.

Versicherung
bei unbezahltem
Urlaub

Art.5 1 Die BLVK bietet versicherten Personen während eines unbe-
zahlten Urlaubs weiterhin eine Versicherungsmöglichkeit an.
2 Die versicherte Person hat in diesem Fall die gesamten Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerbeiträge zu bezahlen. Vorbehalten bleiben abwei-
chende Regelungen der Anstellungsgesetzgebung.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Versicherung
bei geringfügiger
Schwankung des
Beschäftigungs-
grades

Art.6 1 Die BLVK kann versicherten Personen, deren Beschäfti-
gungsgrad geringfügig sinkt oder steigt, eine Versicherungsmöglich-
keit auf dem bisherigen versicherten Verdienst anbieten.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

2. Vorsorgeordnung

2.1 Bemessungsgrundlage für Beiträge und Leistungen

Art.7 1 Der versicherte Verdienst bildet die Bemessungsgrundlage
für die Festsetzung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie
der Leistungen. Er entspricht dem massgebenden Jahreslohn vermin-
dert um die Koordinationsabzüge.
2 Als Koordinationsabzüge werden berücksichtigt
a ein prozentualer Koordinationsabzug von sechs Prozent des mass-

gebenden Jahreslohnes und
b ein summenmässiger Koordinationsabzug, der in Anlehnung an

die jeweils geltenden Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten
der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) durch die Ver-
waltungskommission festgelegt wird.

3 Bei Teilzeitbeschäftigten richtet sich der summenmässige Koordi-
nationsabzug nach dem Beschäftigungsgrad.

2.2 Vorsorgeleistungen

2.2.1 Leistungsübersicht

Art.8 Die BLVK erbringt gemäss diesem Gesetz folgende Leistun-
gen:
a Altersrenten,
b Invalidenrenten,
c Überbrückungsrenten,
d Ehegattenrenten,
e Kinderrenten,
f Teuerungsausgleich,
g Sonderrenten,
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h Kapitalabfindungen,
i Freizügigkeitsleistungen,
k Wohneigentumsförderung,
l Zuwendungen aus dem Hilfsfonds.

2.2.1 Einzelne Leistungen, Anspruch und Umfang

Altersrente Art.9 1 Anspruch auf eine Altersrente haben Versicherte vom ersten
Tag nach der Beendigung des Dienstverhältnisses und dem Wegfall
der massgebenden Besoldung an, frühestens drei Monate vor Vollen-
dung des 60.Altersjahres und spätestens auf Ende des Semesters, in
dem das 65.Altersjahr vollendet wird.
2 Die Altersrente wird in Prozenten des zur Zeit des Rücktritts versi-
cherten Verdienstes bemessen.
3 Die maximale Altersrente beträgt 65 Prozent des zum Zeitpunkt des
Rücktritts versicherten Verdienstes. Die versicherte Person hat An-
spruch auf die maximale Rente, wenn sie zum Zeitpunkt des Rücktritts
38 Versicherungsjahre aufweist und das 63.Altersjahr vollendet hat.
4 In allen übrigen Fällen richtet sich die Höhe der Altersrente nach
dem Rücktrittsalter und der Zahl der zum Zeitpunkt des Rücktritts
massgebenden Versicherungsjahre.
5 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten und legt die Renten-
skala fest.

Invalidenrente Art.10 1 Anspruch auf eine Invalidenre nte haben Personen, die im
Sinne von Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)4) ganz oder
teilweise invalid erklärt werden und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit,
deren Ursache zur Invalidität geführt hat, bei der BLVK versichert wa-
ren.
2 Die Höhe der Invalidenrente entspricht der Höhe der Altersrente,
welche die versicherte Person mit vollendetem 65. Altersjahr erreicht
hätte.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Überbrückungs-
rente

Art.11 1 Bezieht eine Person von der BLVK eine Altersrente, kann
sie, solange sie keine Altersrente der AHV bezieht, eine Überbrü-
ckungsrente verlangen, längstens aber bis zum Erreichen des ordent-
lichen AHV-Rentenalters.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

4) SR 830.1

h Kapitalabfindungen,
i Freizügigkeitsleistungen,
k Wohneigentumsförderung,
l Zuwendungen aus dem Hilfsfonds.

2.2.1 Einzelne Leistungen, Anspruch und Umfang

Altersrente Art.9 1 Anspruch auf eine Altersrente haben Versicherte vom ersten
Tag nach der Beendigung des Dienstverhältnisses und dem Wegfall
der massgebenden Besoldung an, frühestens drei Monate vor Vollen-
dung des 60.Altersjahres und spätestens auf Ende des Semesters, in
dem das 65.Altersjahr vollendet wird.
2 Die Altersrente wird in Prozenten des zur Zeit des Rücktritts versi-
cherten Verdienstes bemessen.
3 Die maximale Altersrente beträgt 65 Prozent des zum Zeitpunkt des
Rücktritts versicherten Verdienstes. Die versicherte Person hat An-
spruch auf die maximale Rente, wenn sie zum Zeitpunkt des Rücktritts
38 Versicherungsjahre aufweist und das 63.Altersjahr vollendet hat.
4 In allen übrigen Fällen richtet sich die Höhe der Altersrente nach
dem Rücktrittsalter und der Zahl der zum Zeitpunkt des Rücktritts
massgebenden Versicherungsjahre.
5 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten und legt die Renten-
skala fest.

Invalidenrente Art.10 1 Anspruch auf eine Invalidenrente haben Personen, die im
Sinne von Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)4) ganz oder
teilweise invalid erklärt werden und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit,
deren Ursache zur Invalidität geführt hat, bei der BLVK versichert wa-
ren.
2 Die Höhe der Invalidenrente entspricht der Höhe der Altersrente,
welche die versicherte Person mit vollendetem 65. Altersjahr erreicht
hätte.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Überbrückungs-
rente

Art.11 1 Bezieht eine Person von der BLVK eine Altersrente, kann
sie, solange sie keine Altersrente der AHV bezieht, eine Überbrü-
ckungsrente verlangen, längstens aber bis zum Erreichen des ordent-
lichen AHV-Rentenalters.
2 Die versicherte Person hat die bezogene Überbrückungsrente zu-
rück zu zahlen.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

4) SR 830.1
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Ehegattenrente Art.12 1 Anspruch auf eine Ehegattenrente hat die Witwe oder der
Witwer einer versicherten oder einer Rente beziehenden Person,
wenn sie oder er
a für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss oder
b das 45.Altersjahr vollendet hat und mit dem verstorbenen Ehegat-

ten mindestens fünf Jahre verheiratet war.
2 Die Ehegattenrente der Witwe oder des Witwers einer versicherten
Person beträgt
a 40 Prozent des versicherten Verdienstes zum Zeitpunkt des Todes

der versicherten Person, sofern diese bis zum vollendeten 65.Al-
tersjahr den maximalen Rentenanspruch erreicht hätte, oder

b 40⁄ 65 des entsprechenden anwartschaftlichen Rentenanspruchs,
wenn die versicherte Person bis zum 65.Altersjahr den maximalen
Rentenanspruch nicht erreicht hätte.

3 Die Ehegattenrente der Witwe oder des Witwers einer Rente bezie-
henden Person beträgt 40⁄ 65 der von der oder dem Verstorbenen zuletzt
bezogenen Alters- oder Invalidenrente.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Kinderrente Art.13 1 Anspruch auf eine Kinderrente haben Kinder
a von Altersrentnerinnen und Altersrentnern,
b von Invalidenrentnerinnen und Invalidenrentnern und
c von verstorbenen Versicherten sowie von verstorbenen Invaliden-

oder Altersrentnerinnen und -rentnern.
2 Die Kinderrente des Kindes einer Rente beziehenden Person beträgt
10⁄ 65 der aktuellen Alters- oder Invalidenrente.
3 Die Kinderrente des Kindes einer verstorbenen versicherten Person
beträgt
a 10 Prozent des versicherten Verdienstes im Zeitpunkt des Todes der

versicherten Person, sofern diese bis zum vollendeten 65.Altersjahr
den maximalen Rentenanspruch erreicht hätte, oder

b 10⁄ 65 des entsprechenden anwartschaftlichen Rentenanspruchs,
wenn die versicherte Person bis zum 65. Altersjahr den maximalen
Rentenanspruch nicht erreicht hätte.

4 Die Kinderrente des Kindes einer verstorbenen Rente beziehenden
Person beträgt 10⁄ 65 der von der oder dem Verstorbenen zuletzt bezoge-
nen Alters- oder Invalidenrente.
5 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Teuerungs-
ausgleich

Art.14 Die BLVK kann zu ihren Lasten den Rentenberechtigten ei-
nen Teuerungsausgleich gewähren, wenn der Deckungsgrad mindes-
tens 100 Prozent beträgt und sie die notwendigen Schwankungsreser-
ven gebildet hat. Vorbehalten bleibt Artikel 36 Absatz 1 BVG.

Ehegattenrente Art.12 1 Anspruch auf eine Ehegattenrente hat die Witwe oder der
Witwer einer versicherten oder einer Rente beziehenden Person,
wenn sie oder er
a für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss oder
b das 45.Altersjahr vollendet hat und mit dem verstorbenen Ehegat-

ten mindestens fünf Jahre verheiratet war.
2 Die Ehegattenrente der Witwe oder des Witwers einer versicherten
Person beträgt
a 40 Prozent des versicherten Verdienstes zum Zeitpunkt des Todes

der versicherten Person, sofern diese bis zum vollendeten 65.Al-
tersjahr den maximalen Rentenanspruch erreicht hätte, oder

b 40⁄ 65 des entsprechenden anwartschaftlichen Rentenanspruchs,
wenn die versicherte Person bis zum 65.Altersjahr den maximalen
Rentenanspruch nicht erreicht hätte.

3 Die Ehegattenrente der Witwe oder des Witwers einer Rente bezie-
henden Person beträgt 40⁄ 65 der von der oder dem Verstorbenen zuletzt
bezogenen Alters- oder Invalidenrente.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Kinderrente Art.13 1 Anspruch auf eine Kinderrente haben Kinder
a von Altersrentnerinnen und Altersrentnern,
b von Invalidenrentnerinnen und Invalidenrentnern und
c von verstorbenen Versicherten sowie von verstorbenen Invaliden-

oder Altersrentnerinnen und -rentnern.
2 Die Kinderrente des Kindes einer Rente beziehenden Person beträgt
10⁄ 65 der aktuellen Alters- oder Invalidenrente.
3 Die Kinderrente des Kindes einer verstorbenen versicherten Person
beträgt
a 10 Prozent des versicherten Verdienstes im Zeitpunkt des Todes der

versicherten Person, sofern diese bis zum vollendeten 65.Altersjahr
den maximalen Rentenanspruch erreicht hätte, oder

b 10⁄ 65 des entsprechenden anwartschaftlichen Rentenanspruchs,
wenn die versicherte Person bis zum 65. Altersjahr den maximalen
Rentenanspruch nicht erreicht hätte.

4 Die Kinderrente des Kindes einer verstorbenen Rente beziehenden
Person beträgt 10⁄ 65 der von der oder dem Verstorbenen zuletzt bezoge-
nen Alters- oder Invalidenrente.
5 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Teuerungs-
ausgleich

Art.14 Die BLVK kann zu ihren Lasten den Rentenberechtigten ei-
nen Teuerungsausgleich gewähren, wenn der Deckungsgrad mindes-
tens 100 Prozent beträgt und sie die notwendigen Schwankungsreser-
ven gebildet hat. Vorbehalten bleibt Artikel 36 Absatz 1 BVG.

39/31



Antrag des Regierungsrates 32Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission

Sonderrenten-
ansprüche

Art.15 1 Wird eine versicherte Person in Folge einer Reorganisation
unverschuldet entlassen, kann sie Rentenansprüche gemäss der Leh-
reranstellungs- und Personalgesetzgebung geltend machen.
2 Der Kanton übernimmt die der BLVK daraus entstehenden Mehr-
kosten. Die Aufwendungen des Kantons unterliegen dem Lastenaus-
gleich Lehrerbesoldungen, soweit sie durch Reorganisation im Kin-
dergarten oder in der Volksschule verursacht worden sind.

Kapital-
abfindungen

Art.16 1 Beträgt die Alters- und Invalidenrente weniger als 10 Pro-
zent, die Ehegattenrente weniger als sechs Prozent oder die Kinder-
rente weniger als zwei Prozent der einfachen Mindestaltersrente nach
Artikel 34 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)5) , richtet die BLVK an-
stelle der Rente eine einmalige Kapitalabfindung aus.
2 In den übrigen Fällen kann die oder der Anspruchsberechtigte ver-
langen, dass ihr oder ihm anstelle einer Altersrente mindestens ein
Viertel, höchstens aber die Hälfte des Deckungskapitals als einmalige
Kapitalabfindung ausgerichtet wird.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten, insbesondere den
Anspruch gemäss Absatz 2 sowie die Frist für dessen Geltendma-
chung.

Freizügigkeits-
leistung

Art.17 1 Anspruch auf eine Austrittsleistung hat die versicherte Per-
son, die spätestens drei Monate vor Vollendung des 60.Altersjahres
ohne Anspruch auf eine Kassenleistung aus der BLVK austritt.
2 Die Austrittsleistung entspricht entweder
a dem Barwert der erworbenen Leistung gemäss Artikel 16 FZG oder
b dem Mindestbetrag gemäss Artikel 17 FZG oder
c dem Altersguthaben gemäss Artikel 15 FZG.
3 Sie entspricht dem höchsten der Werte gemäss Absatz 2.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Wohneigentums-
förderung

Art.18 1 Der Anspruch auf einen Betrag für Wohneigentum zum ei-
genen Bedarf richtet sich nach den Bestimmungen des BVG.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Hilfsfonds Art.19 1 Die BLVK führt einen Hilfsfonds zur Linderung von Härtefäl-
len und zur Finanzierung von Vorsorgemassnahmen, die das Invalidi-
tätsrisiko herabsetzen.
2 Der Hilfsfonds wird durch nicht zweckbestimmte Zuwendungen
Dritter geäufnet.

5) SR 831.10

Sonderrenten-
ansprüche

Art.15 1 Wird eine versicherte Person in Folge einer Reorganisation
unverschuldet entlassen, kann sie Rentenansprüche gemäss der Leh-
reranstellungs- und Personalgesetzgebung geltend machen.
2 Die Arteitgeberin oder der Arbeitgeber übernimmt die der BLVK da-
raus entstehenden Mehrkosten. Die Aufwendungen unterliegen dem
Lastenausgleich Lehrerbesoldungen, soweit sie durch Reorganisation
im Kindergarten oder in der Volksschule verursacht worden sind.

Kapital-
abfindungen

Art.16 1 Beträgt die Alters- und Invalidenrente weniger als 10 Pro-
zent, die Ehegattenrente weniger als sechs Prozent oder die Kinder-
rente weniger als zwei Prozent der einfachen Mindestaltersrente nach
Artikel 34 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)5) , richtet die BLVK an-
stelle der Rente eine einmalige Kapitalabfindung aus.
2 In den übrigen Fällen kann die oder der Anspruchsberechtigte ver-
langen, dass ihr oder ihm anstelle einer Altersrente mindestens ein
Viertel, höchstens aber die Hälfte des Deckungskapitals als einmalige
Kapitalabfindung ausgerichtet wird.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten, insbesondere den
Anspruch gemäss Absatz 2 sowie die Frist für dessen Geltendma-
chung.

Freizügigkeits-
leistung

Art.17 1 Anspruch auf eine Austrittsleistung hat die versicherte Per-
son, die spätestens drei Monate vor Vollendung des 60.Altersjahres
ohne Anspruch auf eine Kassenleistung aus der BLVK austritt.
2 Die Austrittsleistung entspricht entweder
a dem Barwert der erworbenen Leistung gemäss Artikel 16 FZG oder
b dem Mindestbetrag gemäss Artikel 17 FZG oder
c dem Altersguthaben gemäss Artikel 15 FZG.
3 Sie entspricht dem höchsten der Werte gemäss Absatz 2.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Wohneigentums-
förderung

Art.18 1 Der Anspruch auf einen Betrag für Wohneigentum zum ei-
genen Bedarf richtet sich nach den Bestimmungen des BVG.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Hilfsfonds Art.19 1 Die BLVK führt einen Hilfsfonds zur Linderung von Härtefäl-
len und zur Finanzierung von Vorsorgemassnahmen, die das Invalidi-
tätsrisiko herabsetzen.
2 Der Hilfsfonds wird durch nicht zweckbestimmte Zuwendungen
Dritter geäufnet.

5) SR 831.10
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3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

2.3 Beiträge

Grundsatz Art.20 Das Vorsorgereglement legt die Beiträge so fest, dass die zu-
gesagten Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können.

Ordentliche,
wiederkehrende
Beiträge

Art.21 1 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen mindestens
50 Prozent und höchstens 60 Prozent der wiederkehrenden Beiträge
zur Finanzierung der Leistungen.
2 Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können
nach dem Lebensalter gestaffelt werden.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Wiederkehrende
Beiträge zur
Finanzierung der
Überbrückungs-
renten

Art.22 1 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen 50 Prozent
der wiederkehrenden Beiträge zur Finanzierung der Überbrückungs-
renten.
2 Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können
nach dem Lebensalter gestaffelt werden.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Verdienst-
erhöhungs-
beiträge
1. wegen
Teuerungszulage
und
individuellem
Lohnaufstieg

Art.23 1 Eine Erhöhung des versicherten Verdienstes durch eine
Teuerungszulage oder einen individuellen Lohnaufstieg wird rückwir-
kend versichert.
2 Für diesen Einkauf ist ein einmaliger Verdiensterhöhungsbeitrag
geschuldet.
3 Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber leistet einen mindestens
gleich hohen Beitrag wie die versicherte Person.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

2. wegen
Erhöhung des
Beschäftigungs-
grads

Art.24 1 Eine Erhöhung des versicherten Verdienstes durch eine Er-
höhung des Beschäftigungsgrades kann durch die versicherte Person
rückwirkend versichert werden.
2 Für diesen Einkauf ist ein einmaliger Verdiensterhöhungsbeitrag
geschuldet.
3 Die versicherte Person leistet den gesamten einmaligen Verdienst-
erhöhungsbeitrag.

3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

2.3 Beiträge

Grundsatz Art.20 Das Vorsorgereglement legt die Beiträge so fest, dass die zu-
gesagten Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können.

Ordentliche,
wiederkehrende
Beiträge

Art.21 1 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen mindestens
50 Prozent und höchstens 60 Prozent der wiederkehrenden Beiträge
zur Finanzierung der Leistungen.
2 Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können
nach dem Lebensalter gestaffelt werden.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Wiederkehrende
Beiträge zur
Finanzierung der
Überbrückungs-
renten

Art.22 Streichen.

Verdienst-
erhöhungs-
beiträge
1. wegen
Teuerungszulage
und
individuellem
Lohnaufstieg

Art.23 1 Eine Erhöhung des versicherten Verdienstes durch eine
Teuerungszulage oder einen individuellen Lohnaufstieg wird rückwir-
kend versichert.
2 Für diesen Einkauf ist ein einmaliger Verdiensterhöhungsbeitrag
geschuldet.
3 Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber leistet einen mindestens
gleich hohen Beitrag wie die versicherte Person.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten. Es kann vorsehen,
dass
a die versicherte Person ab dem 50. Altersjahr auf die rückwirkende

Versicherung verzichten kann und
b dass die Aufteilung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-

trägen nach dem Lebensalter der versicherten Personen gestaffelt
wird.

2. wegen
Erhöhung des
Beschäftigungs-
grads

Art.24 1 Eine Erhöhung des versicherten Verdienstes durch eine Er-
höhung des Beschäftigungsgrades kann durch die versicherte Person
rückwirkend versichert werden.
2 Für diesen Einkauf ist ein einmaliger Verdiensterhöhungsbeitrag
geschuldet.
3 Die versicherte Person leistet den gesamten einmaligen Verdienst-
erhöhungsbeitrag.

39/33

B
eilag

e
zu

m
T

ag
b

latt
d

es
G

ro
ssen

R
ates

–
2004

64



Antrag des Regierungsrates 34Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission

4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten, insbesondere bei
Schwankungen des Beschäftigungsgrades.

Freiwillige
Beiträge

Art.25 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können freiwillige
Beiträge für besondere Zwecke entrichten.

3. Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Bernische
Lehrerversicherungskasse

3.1 Aufgabe, Rechtsform und Sitz

Aufgabe Art.26 Die BLVK führt für die Versicherten die berufliche Vorsorge
nach diesem Gesetz durch.

Rechtsform
und Sitz

Art.27 1 Die BLVK ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons
Bern mit eigener Rechtspersönlichkeit.
2 Sie hat ihren Sitz im Kanton Bern.

Angeschlossene
Institutionen

Art.28 1 Die BLVK kann mit Institutionen, die auf dem Gebiet des
Schul- und Bildungswesens im Kanton Bern tätig sind oder dazu einen
Bezug haben, Anschlussverträge abschliessen.
2 Das Anschlussreglement regelt die Einzelheiten.

3.2 Organisation

3.2.1 Organe

Art.29 Die Organe der BLVK sind
a die Delegiertenversammlung,
b die Verwaltungskommission,
c die Direktorin oder der Direktor.

3.2.2 Delegiertenversammlung

Zusammen-
setzung und
Konstituierung

Art.30 1 Die Delegiertenversammlung setzt sich aus Personen zu-
sammen, die bei der BLVK versichert sind.
2 Die Versicherten wählen die Delegierten für eine Amtsdauer von
vier Jahren. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer.
3 Sie wählen eine Delegierte oder einen Delegierten pro 250 Versi-
cherte.
4 Der Regierungsrat regelt das Wahlverfahren durch Verordnung.
5 Die Delegiertenversammlung regelt ihre Organisation und konsti-
tuiert sich selbst.

4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Freiwillige
Beiträge zur
Finanzierung
der Über-
brückungsrente

Art.25 1 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können Beiträge zur
Finanzierung der Überbrückungsrenten leisten.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

3. Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Bernische
Lehrerversicherungskasse

3.1 Aufgabe, Rechtsform und Sitz

Aufgabe Art.26 Die BLVK führt für die Versicherten die berufliche Vorsorge
nach diesem Gesetz durch.

Rechtsform
und Sitz

Art.27 1 Die BLVK ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons
Bern mit eigener Rechtspersönlichkeit.
2 Sie hat ihren Sitz im Kanton Bern.

Angeschlossene
Institutionen

Art.28 1 Die BLVK kann mit Institutionen, die auf dem Gebiet des
Schul- und Bildungswesens im Kanton Bern tätig sind oder dazu einen
Bezug haben, Anschlussverträge abschliessen.
2 Das Anschlussreglement regelt die Einzelheiten.

3.2 Organisation

3.2.1 Organe

Art.29 Die Organe der BLVK sind
a die Delegiertenversammlung,
b die Verwaltungskommission,
c die Direktorin oder der Direktor.

3.2.2 Delegiertenversammlung

Zusammen-
setzung und
Konstituierung

Art.30 1 Die Delegiertenversammlung setzt sich aus Personen zu-
sammen, die bei der BLVK versichert sind.
2 Die Versicherten wählen die Delegierten für eine Amtsdauer von
vier Jahren. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer.
3 Sie wählen eine Delegierte oder einen Delegierten pro 250 Versi-
cherte.
4 Der Regierungsrat regelt das Wahlverfahren durch Verordnung.
5 Die Delegiertenversammlung regelt ihre Organisation und konsti-
tuiert sich selbst.
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Aufgaben
und Befugnisse

Art.31 1 Die Delegiertenversammlung erlässt im Rahmen von Arti-
kel 32 Absatz 2 ein Anforderungsprofil für die Arbeitnehmervertrete-
rinnen und Arbeitnehmervertreter in der Verwaltungskommission.
2 Sie wählt die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertre-
ter in die Verwaltungskommission.
3 Sie wirkt mit bei der Erarbeitung der Verordnung für die Wahl der
Delegierten.
4 Sie nimmt Kenntnis vom Jahresbericht und von der Jahresrech-
nung sowie vom Bericht der Kontrollstelle und der anerkannten Ex-
pertin oder des anerkannten Experten für berufliche Vorsorge.
5 Sie besitzt ein Vorschlagsrecht in allen Belangen der BLVK und wird
alljährlich von der Verwaltungskommission und der Direktion über
den Geschäftsverlauf orientiert.

3.2.3 Verwaltungskommission

Zusammen-
setzung und
Konstituierung

Art.32 1 Die Verwaltungskommission ist paritätisch zusammenge-
setzt und besteht aus acht bis zwölf Mitgliedern.
2 Ihre Mitglieder verfügen über die nötigen fachlichen Kenntnisse
insbesondere in den Bereichen Strategie, Führung, Risikobeurteilung
und Sozialversicherungswesen und die nötigen persönlichen Kompe-
tenzen insbesondere in den Bereichen Teamfähigkeit und Entscheid-
kraft. Die Anforderungsprofile der Delegiertenversammlung und des
Regierungsrates umschreiben die Einzelheiten.
3 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Ersatzwahlen erfolgen für den
Rest der Amtsdauer.
4 Die Verwaltungskommission konstituiert sich selbst.
5 Sie kann zur Vorbereitung der Geschäfte Fachleute beiziehen oder
Ausschüsse einsetzen, deren Mitglieder nicht der Verwaltungskom-
mission angehören müssen.

Aufgaben
und Befugnisse

Art.33 1 Die Verwaltungskommission ist das strategische Führungs-
organ der BLVK. Sie übt die oberste Leitung sowie die Aufsicht und
Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Im Übrigen hat sie folgende
unübertragbare und unentziehbare Befugnisse:
a Ernennung der Direktorin oder des Direktors,
b Wahl der Kontrollstelle und der anerkannten Expertin oder des

anerkannten Experten für berufliche Vorsorge,
c Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
d Erlass der vom Regierungsrat zu genehmigenden Reglemente,
e Erlass der weiteren Reglemente,
f Einleitung, Beschluss und Beantragung der notwendigen Massnah-

men zur Behebung der Unterdeckung,

Aufgaben
und Befugnisse

Art.31 1 Die Delegiertenversammlung erlässt im Rahmen von Arti-
kel 32 Absatz 2 ein Anforderungsprofil für die Arbeitnehmervertrete-
rinnen und Arbeitnehmervertreter in der Verwaltungskommission.
2 Sie wählt die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertre-
ter in die Verwaltungskommission.
3 Sie wirkt mit bei der Erarbeitung der Verordnung für die Wahl der
Delegierten.
4 Sie nimmt Kenntnis vom Jahresbericht und von der Jahresrech-
nung sowie vom Bericht der Kontrollstelle und der anerkannten Ex-
pertin oder des anerkannten Experten für berufliche Vorsorge.
5 Sie besitzt ein Vorschlagsrecht in allen Belangen der BLVK und wird
alljährlich von der Verwaltungskommission und der Direktion über
den Geschäftsverlauf orientiert.

3.2.3 Verwaltungskommission

Zusammen-
setzung und
Konstituierung

Art.32 1 Die Verwaltungskommission ist paritätisch zusammenge-
setzt und besteht aus sechs bis zehn Mitgliedern.
2 Ihre Mitglieder verfügen über die nötigen fachlichen Kenntnisse
insbesondere in den Bereichen Strategie, Führung, Risikobeurteilung
und Sozialversicherungswesen und die nötigen persönlichen Kompe-
tenzen insbesondere in den Bereichen Teamfähigkeit und Entscheid-
kraft. Die Anforderungsprofile der Delegiertenversammlung und des
Regierungsrates umschreiben die Einzelheiten.
3 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Ersatzwahlen erfolgen für den
Rest der Amtsdauer.
4 Die Verwaltungskommission konstituiert sich selbst.
5 Sie kann zur Vorbereitung der Geschäfte Fachleute beiziehen oder
Ausschüsse einsetzen, deren Mitglieder nicht der Verwaltungskom-
mission angehören müssen.

Aufgaben
und Befugnisse

Art.33 1 Die Verwaltungskommission ist das strategische Führungs-
organ der BLVK. Sie übt die oberste Leitung sowie die Aufsicht und
Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Im Übrigen hat sie folgende
unübertragbare und unentziehbare Befugnisse:
a Ernennung der Direktorin oder des Direktors,
b Wahl der Kontrollstelle und der anerkannten Expertin oder des

anerkannten Experten für berufliche Vorsorge,
c Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
d Erlass der vom Regierungsrat zu genehmigenden Reglemente,
e Erlass der weiteren Reglemente,
f Einleitung, Beschluss und Beantragung der notwendigen Massnah-

men zur Behebung der Unterdeckung,
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g Festlegen des Teuerungsausgleichs an die Rentenberechtigten,
h Festlegen des summenmässigen Koordinationsabzugs,
i Beschlüsse zur Verwendung von Mitteln aus dem Hilfsfonds,
k Festlegen des jährlichen Beitrags aus dem Hilfsfonds für Vorsorge-

massnahmen, die das Invaliditätsrisiko herabsetzen und
l Abschluss und Kündigung von Anschlussverträgen.
2 Die Reglemente legen die weiteren Aufgaben und Befugnisse fest.

3.2.4 Direktorin oder Direktor

Art.34 1 Die Direktorin oder der Direktor besorgt die laufenden Ge-
schäfte und nimmt bei Bedarf mit beratender Stimme an den Sitzun-
gen der Verwaltungskommission und deren Ausschüsse teil.
2 Sie oder er regelt die Geschäftsführung und stellt das Personal an.
3 Die Reglemente legen die weiteren Aufgaben und Befugnisse fest.

3.3 Arbeitsverhältnis

Art.35 Das Arbeitsverhältnis der Direktorin oder des Direktors so-
wie des Personals untersteht dem Obligationenrecht.

3.4 Verantwortlichkeit

Art.36 Die Verantwortlichkeit der mit der Geschäftsführung und
Verwaltung der BLVK betrauten Personen richtet sich nach den Vor-
schriften des BVG.

3.5 Datenschutz

Art.37 1 Die Bearbeitung von Personendaten richtet sich nach dem
Datenschutzgesetz vom 19. Februar 19866) .
2 Die Vorschriften des BVG über das Bearbeiten und die Bekanntgabe
von Personendaten, die Akteneinsicht, die Schweigepflicht sowie die
Amts- und Verwaltungshilfe gelten, soweit das BVG dies vorsieht und
sinngemäss für das Bearbeiten von Personendaten, für weitere in die-
sem Gesetz vorgesehene Versicherungen.

3.6 Vermögen, Finanzierung und Erhaltung des finanziellen
Gleichgewichts

Vermögen Art.38 Das Vermögen wird durch Beiträge der Versicherten, des
Kantons und der angeschlossenen Institutionen, durch Freizügigkeits-
leistungen und Einkäufe, freiwillige Zuwendungen sowie durch die Er-
träge der Anlagen und weitere Einnahmen geäufnet.

6) BSG 152.04

g Festlegen des Teuerungsausgleichs an die Rentenberechtigten,
h Festlegen des summenmässigen Koordinationsabzugs,
i Beschlüsse zur Verwendung von Mitteln aus dem Hilfsfonds,
k Festlegen des jährlichen Beitrags aus dem Hilfsfonds für Vorsorge-

massnahmen, die das Invaliditätsrisiko herabsetzen und
l Abschluss und Kündigung von Anschlussverträgen.
2 Die Reglemente legen die weiteren Aufgaben und Befugnisse fest.

3.2.4 Direktorin oder Direktor

Art.34 1 Die Direktorin oder der Direktor besorgt die laufenden Ge-
schäfte und nimmt bei Bedarf mit beratender Stimme an den Sitzun-
gen der Verwaltungskommission und deren Ausschüsse teil.
2 Sie oder er regelt die Geschäftsführung und stellt das Personal an.
3 Die Reglemente legen die weiteren Aufgaben und Befugnisse fest.

3.3 Arbeitsverhältnis

Art.35 Das Arbeitsverhältnis der Direktorin oder des Direktors so-
wie des Personals untersteht dem Obligationenrecht.

3.4 Verantwortlichkeit

Art.36 Die Verantwortlichkeit der mit der Geschäftsführung und
Verwaltung der BLVK betrauten Personen richtet sich nach den Vor-
schriften des BVG.

3.5 Datenschutz

Art.37 1 Die Bearbeitung von Personendaten richtet sich nach dem
Datenschutzgesetz vom 19. Februar 19866) .
2 Die Vorschriften des BVG über das Bearbeiten und die Bekanntgabe
von Personendaten, die Akteneinsicht, die Schweigepflicht sowie die
Amts- und Verwaltungshilfe gelten, soweit das BVG dies vorsieht und
sinngemäss für das Bearbeiten von Personendaten, für weitere in die-
sem Gesetz vorgesehene Versicherungen.

3.6 Vermögen, Finanzierung und Erhaltung des finanziellen
Gleichgewichts

Vermögen Art.38 Das Vermögen wird durch Beiträge der Versicherten, des
Kantons und der angeschlossenen Institutionen, durch Freizügigkeits-
leistungen und Einkäufe, freiwillige Zuwendungen sowie durch die Er-
träge der Anlagen und weitere Einnahmen geäufnet.

6) BSG 152.04

39/36



Antrag des Regierungsrates 37Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission

Bilanzierung Art.39 Die BLVK wird nach dem Grundsatz der Bilanzierung in ge-
schlossener Kasse geführt.

Vermögens-
anlage

Art.40 1 Das Vermögen der BLVK ist im Rahmen der Bestimmungen
des BVG so anzulegen, dass Sicherheit, marktkonformer Ertrag, eine
angemessene Verteilung der Risiken und die Liquidität gesichert sind.
2 Die Verwaltungskommission erlässt im Anlagereglement Richtlini-
en für die Vermögensanlage und deren Überwachung.

Erhaltung des
finanziellen
Gleichgewichts
1. Allgemeines

Art.41 Leistungsverbesserungen oder eine Senkung der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerbeiträge dürfen nur vorgenommen werden,
wenn der Deckungsgrad mindestens 100 Prozent beträgt und die not-
wendigen Schwankungsreserven gebildet sind.

2. Massnahmen
zur Behebung
der
Unterdeckung

Art.42 1 Bei Unterdeckung leitet die Verwaltungskommission die im
Rahmen der Bestimmungen des BVG möglichen Massnahmen zur Be-
hebung ein.
2 Die Verwaltungskommission
a beschliesst die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden notwendi-

gen Massnahmen,
b beantragt dem Regierungsrat die notwendigen Beitragsanpassun-

gen im Vorsorgereglement,
c beantragt dem Regierungsrat die möglichen zeitlich befristeten Bei-

träge gemäss Absatz 3 im Vorsorgereglement und
d beantragt dem Regierungsrat die möglichen Leistungsanpassun-

gen gemäss den Absätzen 5 und 6 im Vorsorgereglement.
3 Die BLVK kann im Vorsorgereglement im Rahmen der Bestimmun-
gen des BVG zeitlich befristet Beiträge von Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von
Renterinnen und Rentnern zur Behebung der Unterdeckung erheben.
4 Sie kann im Vorsorgereglement die Möglichkeit von Einlagen in ein
gesondertes Konto Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsver-
zicht gemäss BVG vorsehen.
5 Sie kann im Vorsorgereglement
a die für die maximale Altersrente nötige Anzahl Versicherungsjahre

auf höchstens 40 heraufsetzen,
b die für die maximale Altersrente nötigen Altersjahre auf höchstens

65 heraufsetzen,
c den Satz der Altersrente von 65 Prozent des versicherten Verdiens-

tes um höchstens 5 Prozent senken, wobei sie die Entwicklung in
der Zusammensetzung der Versicherten, die Vermögenslage der
BLVK und die anerkannten versicherungstechnischen Grundsätze
berücksichtigt.

Bilanzierung Art.39 Die BLVK wird nach dem Grundsatz der Bilanzierung in ge-
schlossener Kasse geführt.

Vermögens-
anlage

Art.40 1 Das Vermögen der BLVK ist im Rahmen der Bestimmungen
des BVG so anzulegen, dass Sicherheit, marktkonformer Ertrag, eine
angemessene Verteilung der Risiken und die Liquidität gesichert sind.
2 Die Verwaltungskommission erlässt im Anlagereglement Richtlini-
en für die Vermögensanlage und deren Überwachung.

Erhaltung des
finanziellen
Gleichgewichts
1. Allgemeines

Art.41 Leistungsverbesserungen oder eine Senkung der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerbeiträge dürfen nur vorgenommen werden,
wenn der Deckungsgrad mindestens 100 Prozent beträgt und die not-
wendigen Schwankungsreserven gebildet sind.

2. Massnahmen
zur Behebung
der
Unterdeckung

Art.42 1 Bei Unterdeckung leitet die Verwaltungskommission die im
Rahmen der Bestimmungen des BVG möglichen Massnahmen zur Be-
hebung ein.
2 Die Verwaltungskommission
a beschliesst die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden notwendi-

gen Massnahmen,
b erlässt die notwendigen Beitragsanpassungen im Vorsorgeregle-

ment,
c erlässt die möglichen zeitlich befristeten Beiträge gemäss Absatz 3

im Vorsorgereglement und
d erlässt die möglichen Leistungsanpassungen gemäss den Absät-

zen 5 und 6 im Vorsorgereglement.
3 Die BLVK kann im Vorsorgereglement im Rahmen der Bestimmun-
gen des BVG zeitlich befristet Beiträge von Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von
Renterinnen und Rentnern zur Behebung der Unterdeckung erheben.
4 Sie kann im Vorsorgereglement die Möglichkeit von Einlagen in ein
gesondertes Konto Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsver-
zicht gemäss BVG vorsehen.
5 Sie kann im Vorsorgereglement
a die für die maximale Altersrente nötige Anzahl Versicherungsjahre

auf höchstens 40 heraufsetzen,
b die für die maximale Altersrente nötigen Altersjahre auf höchstens

65 heraufsetzen,
c den Satz der Altersrente von 65 Prozent des versicherten Verdiens-

tes um höchstens 5 Prozent senken, wobei sie die Entwicklung in
der Zusammensetzung der Versicherten, die Vermögenslage der
BLVK und die anerkannten versicherungstechnischen Grundsätze
berücksichtigt.
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6 Sie nimmt bei den übrigen Leistungen die Anpassungen vor, die
sich aus den Anpassungen gemäss Absatz 5 ergeben.
7 Die angeschlossenen Institutionen haben anteilmässig an die
Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung beizutragen.

3. Ausgaben-
befugnisse

Art.43 1 Der Grosse Rat beschliesst über die mit den Massnahmen
zur Behebung der Unterdeckung verbundenen Ausgaben des Kantons
abschliessend, wenn diese die Ausgabenbefugnisse des Regierungs-
rates übersteigen.
2 Er beschliesst ebenfalls abschliessend über eine allfällige Arbeitge-
berbeitragsreserve gemäss Artikel 40 Absatz 4.

3.7 Kontrolle

Art.44 Die Kontrollstelle und die Expertin oder der Experte für be-
rufliche Vorsorge nehmen die jährliche und periodische Prüfung nach
den Vorschriften des BVG vor.

3.8 Reglemente

Vorsorge-
reglement
und Anschluss-
reglement

Art.45 1 Die Verwaltungskommission erlässt unter Vorbehalt der
Genehmigung durch den Regierungsrat das Vorsorgereglement und
das Anschlussreglement.
2 Das Vorsorgereglement enthält insbesondere Bestimmungen über
a die Voraussetzungen, den Umfang, den Beginn und das Ende sowie

Beschränkungen oder Erweiterungen der Versicherung,
b die mit der Versicherung verbundenen Rechte und Pflichten,
c die Leistungen der BLVK sowie deren Abtretung, Vorbezug, Ver-

pfändung, Rückzahlung, Rückforderung, Verrechnung und Anrech-
nung,

d den versicherten Verdienst,
e den Einkauf in die Versicherung und die Versicherung bei unbezahl-

tem Urlaub,
f die Voraussetzungen für den vorzeitigen Rentenbezug,
g die Beitragspflicht der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere die Höhe und
Staffelung nach dem Alter,

h die Voraussetzungen für die Leistung einer Invalidenrente,
i die Voraussetzungen für die weiteren Leistungen, insbesondere für

die Ehegatten- und Kinderrente, und
k die Kürzung von Leistungen wegen Überentschädigung.
3 Das Anschlussreglement enthält Bestimmungen über die Voraus-
setzungen für den Abschluss und die Kündigung von Anschlussver-
trägen und regelt die Vertretung der angeschlossenen Institutionen in
den Organen der BLVK.

6 Sie nimmt bei den übrigen Leistungen die Anpassungen vor, die
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3.8 Reglemente

Vorsorge-
reglement
und Anschluss-
reglement

Art.45 1 Die Verwaltungskommission erlässt unter Vorbehalt der
Genehmigung durch den Regierungsrat das Vorsorgereglement und
das Anschlussreglement.
2 Das Vorsorgereglement enthält insbesondere Bestimmungen über
a die Voraussetzungen, den Umfang, den Beginn und das Ende sowie

Beschränkungen oder Erweiterungen der Versicherung,
b die mit der Versicherung verbundenen Rechte und Pflichten,
c die Leistungen der BLVK sowie deren Abtretung, Vorbezug, Ver-

pfändung, Rückzahlung, Rückforderung, Verrechnung und Anrech-
nung,

d den versicherten Verdienst,
e den Einkauf in die Versicherung und die Versicherung bei unbezahl-

tem Urlaub,
f die Voraussetzungen für den vorzeitigen Rentenbezug,
g die Beitragspflicht der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere die Höhe und
Staffelung nach dem Alter,

h die Voraussetzungen für die Leistung einer Invalidenrente,
i die Voraussetzungen für die weiteren Leistungen, insbesondere für

die Ehegatten- und Kinderrente, und
k die Kürzung von Leistungen wegen Überentschädigung.
3 Das Anschlussreglement enthält Bestimmungen über die Voraus-
setzungen für den Abschluss und die Kündigung von Anschlussver-
trägen und regelt die Vertretung der angeschlossenen Institutionen in
den Organen der BLVK.
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Weitere
Reglemente

Art.46 Die Verwaltungskommission erlässt die für die Führung der
BLVK notwendigen Reglemente.

3.9 Regierungsrat

Art.47 1 Der Regierungsrat erlässt die Verordnung für die Wahl der
Delegierten.
2 Er genehmigt das Vorsorgereglement und das Anschlussregle-
ment.
3 Er formuliert die Trägerschaftsstrategie.
4 Er erlässt im Rahmen von Artikel 32 Absatz 2 ein Anforderungspro-
fil für die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter des
Kantons in der Verwaltungskommission.
5 Er wählt die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter
des Kantons in die Verwaltungskommission.

3.10 Aufsichtsbehörde gemäss BVG

Art.48 1 Die kantonale Aufsichtsbehörde übt die Aufsicht nach den
Bestimmungen des BVG aus.

4. Rechtspflege

Art.49 1 Streitigkeiten zwischen der BLVK, Arbeitgeberinnen oder
Arbeitgebern und anspruchsberechtigten Personen werden vom Ver-
waltungsgericht entschieden.
2 Das Verfahren richtet sich nach dem BVG und dem Gesetz vom
23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)7) .

5. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Unterdeckung Art.50 1 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes leiten
die bisherige Verwaltungskommission und der Regierungsrat die im
Rahmen der Bestimmungen des BVG notwendigen Massnahmen zur
Behebung der bestehenden Unterdeckung ein. Artikel 42 dieses Ge-
setzes ist anwendbar.
2 Der Grosse Rat beschliesst über die damit verbundenen Ausgaben
abschliessend. Er beschliesst zudem über eine allfällige Arbeitgeber-
beitragsreserve gemäss Artikel 42 Absatz 4 abschliessend.
3 Eine Verzinsung der Deckungslücke der BLVK durch den Kanton gilt
als Arbeitgeberbeitrag gemäss Artikel 24 Absatz 1 des Gesetzes vom
20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte.

7) BSG 155.21

Weitere
Reglemente

Art.46 Die Verwaltungskommission erlässt die für die Führung der
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Bisherige
Rentenansprüche

Art.51 1 Der Anspruch von Personen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes eine Invalidenrente oder eine Zusatzrente be-
ziehen, bleibt bestehen. Massnahmen gemäss Artikel 50 bleiben vor-
behalten.
2 Der Anspruch von Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes ein Invalidentaggeld oder eine Zusatzrente beziehen,
bleibt so lange bestehen bis abgeklärt ist, ob ihnen eine Invalidenrente
gemäss diesem Gesetz zusteht. Massnahmen gemäss Artikel 50 blei-
ben vorbehalten.
3 Der Anspruch von Witwen und Witwern, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes eine Ehegattenrente beziehen, bleibt be-
stehen. Massnahmen gemäss Artikel 50 bleiben vorbehalten.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Neue
Delegierten-
versammlung

Art.52 1 Die Delegierten werden gemäss diesem Gesetz und seinen
Ausführungsbestimmungen erstmals auf den ersten Tag des neunten
Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gewählt.
2 Bis zu diesem Zeitpunkt nehmen die bisherigen Delegierten die Auf-
gaben der Delegiertenversammlung gemäss diesem Gesetz wahr. Die
Amtsdauer der bisherigen Delegierten endet am letzten Tag des ach-
ten Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Neue
Verwaltungs-
kommission

Art.53 1 Der Regierungsrat und die Delegiertenversammlung wäh-
len auf den ersten Tag des 13. Monats nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes die Mitglieder der neuen Verwaltungskommission gemäss diesem
Gesetz und den Anforderungsprofilen.
2 Bis zu diesem Zeitpunkt nimmt die bisherige Verwaltungskommis-
sion die Aufgaben der Verwaltungskommission gemäss diesem Ge-
setz wahr. Die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder der Verwaltungs-
kommission endet am letzten Tag des 12.Monats nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes.

Bisherige
Rentenansprüche

Art.51 1 Der Anspruch von Personen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes eine Invalidenrente oder eine Zusatzrente be-
ziehen, bleibt bestehen. Massnahmen gemäss Artikel 50 bleiben vor-
behalten.
2 Der Anspruch von Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes ein Invalidentaggeld oder eine Zusatzrente beziehen,
bleibt so lange bestehen bis abgeklärt ist, ob ihnen eine Invalidenrente
gemäss diesem Gesetz zusteht. Massnahmen gemäss Artikel 50 blei-
ben vorbehalten.
3 Der Anspruch von Witwen und Witwern, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes eine Ehegattenrente beziehen, bleibt be-
stehen. Massnahmen gemäss Artikel 50 bleiben vorbehalten.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Antrag des Regierungsrates

Über-
brückungs-
renten

Art.51a 1 Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eine Überbrückungsrente beziehen, sind von der Pflicht
der Rückzahlung gemäss Artikel 11 Absatz 2 ausgenommen. Mass-
nahmen gemäss Artikel 50 bleiben vorbehalten.
2 Für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die bishe-
rigen Überbrückungsrenten während längerer Zeit mitfinanziert ha-
ben, reduziert sich gemäss Artikel 11 Absatz 2 zurückzuzahlende Be-
trag nach Massgabe der Anzahl Jahre der Mitfinanzierung. Das Vor-
sorgereglement regelt die Einzelheiten.

Neue
Delegierten-
versammlung

Art.52 1 Die Delegierten werden gemäss diesem Gesetz und seinen
Ausführungsbestimmungen erstmals auf den ersten Tag des neunten
Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gewählt.
2 Bis zu diesem Zeitpunkt nehmen die bisherigen Delegierten die Auf-
gaben der Delegiertenversammlung gemäss diesem Gesetz wahr. Die
Amtsdauer der bisherigen Delegierten endet am letzten Tag des ach-
ten Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Neue
Verwaltungs-
kommission

Art.53 1 Der Regierungsrat und die Delegiertenversammlung wäh-
len auf den ersten Tag des 13. Monats nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes die Mitglieder der neuen Verwaltungskommission gemäss diesem
Gesetz und den Anforderungsprofilen.
2 Bis zu diesem Zeitpunkt nimmt die bisherige Verwaltungskommis-
sion die Aufgaben der Verwaltungskommission gemäss diesem Ge-
setz wahr. Die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder der Verwaltungs-
kommission endet am letzten Tag des 12.Monats nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes.
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Beschlüsse
und Reglemente

Art.54 Der Regierungsrat, die bisherige Delegiertenversammlung
und die bisherige Verwaltungskommission fassen auf den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes die notwendigen Beschlüsse und
erlassen die Reglemente gemäss diesem Gesetz.

Änderung
von Erlassen

Art.55 Folgende Erlasse werden geändert:

1. Gesetz vom 30. Juni 1993 über die Bernische Pensionskasse
(BPKG):

Art.13 1 und 2 Unverändert.
3 Er formuliert die Trägerschaftsstrategie.
4 Er erlässt im Rahmen von Artikel 15 Absatz 2 ein Anforderungspro-
fil für die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter des
Kantons in der Verwaltungskommission.
5 Er wählt die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter
des Kantons in die Verwaltungskommission. Er bezeichnet eine ange-
messene Arbeitgebervertretung der angeschlossenen Organisatio-
nen, sofern diesen nach Massgabe der Zahl ihrer Mitglieder nicht eine
Vertretung zusteht.

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

Art.15 1 Unverändert.
2 Ihre Mitglieder decken die nötigen fachlichen Kenntnisse insbeson-
dere in den Bereichen Strategie, Führung, Risikobeurteilung und Sozi-
alversicherungswesen und die nötigen persönlichen Kompetenzen
insbesondere in den Bereichen Teamfähigkeit und Entscheidkraft ab.
Das Anforderungsprofil regelt die Einzelheiten.

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 3 und 4.

Art.16 Die Verwaltungskommission übt die oberste Leitung sowie
die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Sie vertritt
die BPK nach aussen und ist insbesondere zuständig für
a bis h unverändert,
i die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
k die Behandlung der Geschäfte zuhanden der Delegiertenversamm-

lung der Versicherten und
Der bisherige Buchstabe k wird zu Buchstaben l.

Art.18 1 Die Delegiertenversammlung der Versicherten nimmt
Kenntnis vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung sowie vom
Bericht der Kontrollstelle und der anerkannten Expertin oder des aner-
kannten Experten für berufliche Vorsorge.
2 Unverändert.

Beschlüsse
und Reglemente

Art.54 Der Regierungsrat, die bisherige Delegiertenversammlung
und die bisherige Verwaltungskommission fassen auf den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes die notwendigen Beschlüsse und
erlassen die Reglemente gemäss diesem Gesetz.

Änderung
von Erlassen

Art.55 Folgende Erlasse werden geändert:

1. Gesetz vom 30. Juni 1993 über die Bernische Pensionskasse
(BPKG):

Art.13 1 und 2 Unverändert.
3 Er formuliert die Trägerschaftsstrategie.
4 Er erlässt im Rahmen von Artikel 15 Absatz 2 ein Anforderungspro-
fil für die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter des
Kantons in der Verwaltungskommission.
5 Er wählt die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter in
die Verwaltungskommission. Er bezeichnet eine angemessene Arbeit-
gebervertretung der angeschlossenen Organisationen, sofern diesen
nach Massgabe der Zahl ihrer Mitglieder nicht eine Vertretung zusteht.

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

Art.15 1 Unverändert.
2 Ihre Mitglieder decken die nötigen fachlichen Kenntnisse insbeson-
dere in den Bereichen Strategie, Führung, Risikobeurteilung und Sozi-
alversicherungswesen und die nötigen persönlichen Kompetenzen
insbesondere in den Bereichen Teamfähigkeit und Entscheidkraft ab.
Das Anforderungsprofil regelt die Einzelheiten.

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 3 und 4.

Art.16 Die Verwaltungskommission übt die oberste Leitung sowie
die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Sie vertritt
die BPK nach aussen und ist insbesondere zuständig für
a bis h unverändert,
i die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
k die Behandlung der Geschäfte zuhanden der Delegiertenversamm-

lung der Versicherten und
Der bisherige Buchstabe k wird zu Buchstaben l.

Art.18 1 Die Delegiertenversammlung der Versicherten nimmt
Kenntnis vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung sowie vom
Bericht der Kontrollstelle und der anerkannten Expertin oder des aner-
kannten Experten für berufliche Vorsorge.
2 Unverändert.
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3 Sie erlässt im Rahmen von Artikel 15 Absatz 2 ein Anforderungs-
profil für die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter
in der Verwaltungskommission und wählt die Arbeitnehmervertrete-
rinnen und Arbeitnehmervertreter der Verwaltungskommission.

2. Gesetz vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte
(LAG):

Art.15 1 Die Lehrkräfte haben Anspruch auf angemessene Versiche-
rung gegen die Risiken Alter, Tod, Invalidität.
2 und 3 Aufgehoben.
4 Unverändert.

Aufhebung
eines Erlasses

Art.56 Das Dekret vom 16. Mai 1989 über die Bernische Lehrerver-
sicherungskasse (BLVKD) wird aufgehoben (BSG 430.261).

Inkrafttreten Art.57 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens.

Bern, 13. Oktober Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

3 Sie erlässt im Rahmen von Artikel 15 Absatz 2 ein Anforderungs-
profil für die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter
in der Verwaltungskommission und wählt die Arbeitnehmervertrete-
rinnen und Arbeitnehmervertreter der Verwaltungskommission.

2. Gesetz vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte
(LAG):

Art.15 1 Die Lehrkräfte haben Anspruch auf angemessene Versiche-
rung gegen die Risiken Alter, Tod, Invalidität.
2 und 3 Aufgehoben.
4 Unverändert.

Aufhebung
eines Erlasses

Art.56 Das Dekret vom 16. Mai 1989 über die Bernische Lehrerver-
sicherungskasse (BLVKD) wird aufgehoben (BSG 430.261).

Inkrafttreten Art.57 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens.

Bern, 3. November 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 29. Oktober 2004 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Pulver, Bern
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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat zum
Gesetz über die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVKG)

1. Zusammenfassung

Die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK) ist eine öffentlich-rechtliche An-
stalt des Kantons Bern, welche die berufliche Vorsorge für den überwiegenden Teil
der Lehrkräfte der Volksschule und der Berufsschulen, Gymnasien und Diplommit-
telschulen gewährleistet. Zurzeit besteht die rechtliche Grundlage aus dem Dekret
vom 16. Mai 1989 über die Bernische Lehrerversicherungskasse (Dekret über die
BLVK; BSG 430.261), welches noch unter der Geltung der alten Kantonsverfassung
verabschiedet worden ist. Das Dekret über die BLVK genügt den Anforderungen
der neuen Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1) an eine
genügende gesetzliche Grundlage für öffentlich-rechtliche Anstalten nicht mehr.
Mit der allgemeinen und andauernden Depression auf den Anlagemärkten von En-
de 1999 bis März 2003 sind die Verpflichtungen der BLVK nur noch zu ca. 80% ge-
deckt. Damit besteht ein dringender Bedarf, das finanzielle Gleichgewicht der Pen-
sionskasse wiederherzustellen. Dieses ist nicht nur wegen der Schwäche der Fi-
nanzmärkte gestört, sondern auch wegen einer ungenügenden Finanzierung der
Risiken Alter und Invalidität sowie der Nachfinanzierung von Lohnerhöhungen (Fi-
nanzierungslücke). Das Dekret über die BLVK legt die Beiträge der Arbeitgeber
und, in Verbindung mit den bundesrechtlichen Regeln, auch die Beiträge der Versi-
cherten derart fest, dass eine Erhöhung ohne Änderung des Dekrets ausgeschlos-
sen ist. Eine Änderung des bestehenden Dekrets ist jedoch auf Grund der KV nicht
zulässig. Somit ist die BLVK heute nicht in der Lage, die nötigen Massnahmen zu
treffen.
Mit der Vorlage soll eine neue gesetzliche Grundlage für die BLVK geschaffen wer-
den. Es handelt sich dabei nicht um ein eigentliches Sanierungsgesetz, welches
bereits konkrete Sanierungsmassnahmen enthält. Der Regierungsrat wird diese
später auf Antrag der Verwaltungskommission beschliessen und dem Grossen Rat
die nötigen Ausgabenbeschlüsse unterbreiten. Dabei wird er sich vor allem von
der zum Zeitpunkt des Antrags an den Regierungsrat bestehenden finanziellen
Lage der BLVK, den Auswirkungen auf die Sozialpartner und der finanziellen Situa-
tion des Kantons leiten lassen müssen.
Die Vorlage behält das bisherige Modell der Vorsorge in den Grundzügen bei. Die
Hauptleistungen sollen grundsätzlich gleich bleiben. Die Vorlage genügt den An-
forderungen der Kantonsverfassung an eine genügende gesetzliche Grundlage
und schafft die Grundlagen für Sanierungsmassnahmen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Vorlage bildet die Grundlage für die separat zu fällenden Entscheide über die
konkreten Sanierungsmassnahmen. Hier stellt der Regierungsrat daher einzig die

Grundzüge der möglichen Sanierungsvarianten und deren Auswirkungen dar. Er
wird die verschiedenen Möglichkeiten zur Sanierung der BLVK in einem separaten
Bericht an den Grossen Rat erläutern. Der Bericht soll bei der Beratung dieser Ge-
setzesvorlage in der grossrätlichen Kommission vorliegen. Er wird dann als
Grundlage für die entsprechenden Beschlüsse des Regierungsrates und des Gros-
sen Rates über die konkreten Sanierungsmassnahmen dienen.
Die Sanierungsentscheide selber wird der Regierungsrat zeitlich so fällen und die
nötigen Ausgabenbeschlüsse dem Grossen Rat vorlegen, dass die Sanierung frü-
hestens mit der Inkraftsetzung des Gesetzes beginnen kann.

2. Ausgangslage

2.1 Organisation der beruflichen Vorsorge der Lehrkräfte und des Verwaltungs-
personals des Kantons Bern

Der Kanton Bern unterliegt als Arbeitgeber den genau gleichen Verpflichtungen
aus dem Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) wie jede andere Arbeitgeberin oder
jeder andere Arbeitgeber auch. Er hat insbesondere die ihm durch dieses Gesetz
vorgegebenen Verpflichtungen wahrzunehmen.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben stehen dem Kanton Bern zwei eigene Pensionskas-
sen, die Bernische Pensionskasse (BPK) und die BLVK, zur Verfügung. Dabei versi-
chert die BPK die nach dem Personalgesetz angestellten Beschäftigten des Kan-
tons sowie das Personal von 166 angegliederten Organisationen mit total ca. 9000
versicherten Personen oder ca. 40% des Versichertenbestandes.
Die meisten Lehrkräfte sind bei der BLVK versichert. Einige wenige sind allerdings
noch bei der BPK versichert. Dies hat historische Gründe, da früher die BLVK die
Pensionskasse für die bei den Gemeinden angestellten Lehrkräfte war, während
die Lehrkräfte des Kantons bei der BPK versichert waren. Der Anteil Versicherter
von angegliederten Organisationen ist bei der BLVK wesentlich kleiner als bei der
BPK und beträgt nur ca. 5%.
Da auch die Versicherten der BLVK Angestellte des Kantons Bern sind, werden die
zwei Pensionskassen oft miteinander verglichen. Dies mit dem Gedanken, dass al-
le Kantonsangestellten soweit möglich und gerechtfertigt gleich behandelt wer-
den sollen. Zurzeit sind die Leistungen der beiden Pensionskassen in den Grund-
zügen gleich und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber zahlen
gleiche Beiträge. Unterschiede ergeben sich aus den speziellen Bedingungen für
einzelne Gruppen von Versicherten. So besteht zum Beispiel bei der BPK ein spe-
zieller Leistungsplan für die Angehörigen der Polizei.
Diese Situation könnte sich ändern, da die BLVK im Gegensatz zur BPK eine we-
sentlich homogenere Gruppe von Personen versichert, die eine deutlich geringere
Sterblichkeit und eine höhere Invaliditätsrate aufweist. Zudem sind bei der BLVK
Sanierungsmassnahmen erforderlich.
Die beiden Pensionskassen betreiben innerhalb des vom BVG festgelegten gesetz-
lichen Rahmens eine voneinander unabhängige Anlagenpolitik.
Das Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht (ASVS) der Justiz-, Gemein-
de- und Kirchendirektion übt die Aufsicht über die beiden Vorsorgeeinrichtungen
gemäss Art.61ff. BVG aus. Als kantonale Anstalten unterstehen sie auch der Auf-
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sicht des Regierungsrates; diese betrifft aber nicht die vorsorgerechtlichen Belan-
ge.
Damit agiert der Kanton gegenüber seinen Vorsorgeeinrichtungen in einer Dop-
pelrolle; einerseits als Arbeitgeber, andererseits in einer Aufsichtsfunktion.

2.2 Die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK)

Geschichte

Die BLVK hat eine sehr lange Geschichte. Sie entstand bereits Anfang des
19. Jahrhunderts als so genannte Schulmeisterkasse. Als Selbsthilfeorganisation
beruhte sie auf freiwilligen Leistungen. Der Kanton beteiligte sich nicht an der Fi-
nanzierung.
Später wurde sie als kantonale Anstalt mit Staatsgarantie organisiert. Sie hatte da-
bei die Verpflichtung, ihr Vermögen bei der kantonalen Hypothekarkasse anzule-
gen und erhielt im Gegenzug eine garantierte Verzinsung von 4%. Beinahe wäh-
rend der gesamten Existenzdauer wies sie einen Deckungsgrad von unter 100%
auf; nur im Jahr 2000 betrug er 100% (vgl. Kapitel 2.3). Die Kasse musste jedoch in
dieser Zeit nie die Staatsgarantie zur Sicherung ihrer Rentenleistungen beanspru-
chen. Die Liquidität war stets gesichert.

Abbildung 1: Entwicklung des Deckungsgrads 1960–2002

Weitere Informationen können der Jubiläumsschrift «Von der Schulmeisterkasse
zur modernen Pensionskasse. 175 Jahre Bernische Lehrerversicherungskasse»
entnommen werden. Sie ist bei der BLVK erhältlich (www.blvk.ch).

Aktuelle Organisation, Kennzahlen

Die BLVK ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Vorsorgeeinrichtung (kanto-
nale Anstalt), die ihre Destinatärinnen und Destinatäre nach dem Leistungsprimat
versichert. Die Grundzüge der Leistungen und die Beiträge sind im Dekret über die
BLVK und in den Statuten der Bernischen Lehrerversicherungskasse vom 21. Juni
1989 (Statuten der BLVK) festgelegt. Die BLVK deckt mit ihren Leistungen die nach
dem BVG obligatorische berufliche Vorsorge ab und versichert ihre Destinatäre zu-
sätzlich in einem überobligatorischen Teil.
Destinatäre der BLVK sind hauptsächlich Lehrkräfte des Kindergartens und der
Volksschule und Lehrkräfte der kantonalen Schulen der Sekundarstufe II (Gymna-
sien, Diplommittelschulen, Berufsschulen). Das Lehrpersonal der Universität, der
Berner Fachhochschule und der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist grösstenteils
bei der BPK versichert.
Der Bestand der Versicherten der BLVK wird sich deshalb analog zum Lehrkörper
der Volksschule und der kantonalen Schulen entwickeln. Auf zwei aktuelle Tenden-
zen soll kurz hingewiesen werden. Einerseits steigt der Anteil weiblicher Lehrkräf-
te weiter an, vor allem in der Volkschule, andererseits wird der Beruf oft nicht mehr
bis zur Pensionierung ausgeübt. Diese Veränderungen werden Auswirkungen auf
den Leistungsplan und die erforderlichen Beiträge haben.
Arbeitgeber der Lehrkräfte des Kindergartens und der Volksschule sind die Ge-
meinden. Diese sind bisher an der Führung der BLVK nicht beteiligt, weil der Kan-
ton das Anstellungsrecht der Lehrkräfte abschliessend regelt. Sie tragen aber 30%
der Arbeitgeberbeiträge (Lastenausgleich Lehrergehälter Kindergarten und Volks-
schule).
Die BLVK ist als kantonale Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit organisiert und
hat ihren Sitz in Bern. Sie wird durch eine paritätische Verwaltungskommission
von sechs Staatsvertreterinnen und Staatvertretern und sechs Arbeitnehmerver-
treterinnen und Arbeitnehmervertretern sowie durch die Direktion geführt. Die
Staatsvertreterinnen oder -vertreter werden vom Regierungsrat gewählt, die Ar-
beitnehmervertreterinnen oder -vertreter von einer Delegiertenversammlung.
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Einige Kennzahlen zur BLVK aus dem Jahresbericht 2003

Abbildung 2: Kennzahlen der BLVK

Die BLVK ist eine der 30 grössten Pensionskassen der Schweiz.

Aktuell geltendes Recht

Bundesgesetzgebung

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
(BV; SR 101, Art.113 BV Berufliche Vorsorge)

Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40)
Voraussichtlich ab 1. Januar 2005 geltend:
Änderung vom 3. Oktober 2003 des BVG (1. BVG-Revision; BBl 2003, S.6653ff.)
Änderung vom 18. Juni 2004 des BVG (2. BVG-Revision; BBl 2004, S.3131ff.)

Verordnung vom 29. Juni 1983 über die Beaufsichtigung und die Registrierung der
Vorsorgeeinrichtungen (BVV 1; SR 831.435.1)

Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1)

Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG;
SR 831.42)

Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsverordnung, FZV;
SR 831.425)

Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln
der beruflichen Vorsorge (WEFV; SR 831.411)

Weisungen des Bundesrates vom 21. Mai 2003 über Massnahmen zur Behebung
von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge (BBI 2003, S.4314ff.)

Kantonale Gesetzgebung

Dekret vom 16. Mai 1989 über die Bernische Lehrerversicherungskasse (Dekret
über die BLVK; BSG 430.261)

Statuten der Bernischen Lehrerversicherungskasse vom 21. Juni 1989 (durch den
Regierungsrat genehmigt mit Beschluss Nr.4262 vom 11. Oktober 1989; Statuten
der BLVK; zu bestellen unter www.blvk.ch)

Verordnung vom 10. November 1993 betreffend die Aufsicht über die Stiftungen
und die Vorsorgeeinrichtungen (StiV; BSG 212.223.1)

Merkblatt des ASVS über Berichterstattung, Kontrolle und Vermögensverwaltung
für Personalfürsorgestiftungen und Vorsorgeeinrichtungen, gültig ab 1. Januar
2003 bzw. rückwirkend für den Rechnungsabschluss 2002

2.3 Die Unterdeckung massgebend bestimmende Faktoren und Ereignisse

Ungenügende Finanzierung der Risiken Alter und Invalidität und der Lohnerhö-
hungen (Finanzierungslücke)

Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen zurzeit 18,8% des
versicherten Lohnes als Beiträge. Diese Beiträge reichen nicht aus, um die im
Dekret über die BLVK und in den Statuten der BLVK festgelegten Leistungen zu ge-
währleisten, wenn angenommen wird, dass auf dem Vermögen nur der techni-
sche Zinssatz von 4% als Anlageertrag erzielt werden kann. Die ungenügende Fi-
nanzierung besteht bei der BLVK insbesondere auf Grund der folgenden Faktoren:

– Langlebigkeit: Die BLVK weist gegenüber anderen Pensionskassen eine wesent-
lich homogenere Versichertenstruktur auf, indem sie nur eine einzige Berufs-
gruppe versichert. Ausgehend von der versicherungstechnischen Grundlage
EVK 2000 wird angenommen, dass die BLVK ab dem Alter 63 im Durchschnitt
für Frauen während 22 Jahren und für Männer während 19 Jahren eine Alters-
rente bezahlen muss. Tatsächlich zahlte die BLVK bei den in den Jahren 1991 bis
2002 verstorbenen Personen, sowohl für Frauen wie auch für Männer, rund
2,5 Jahre länger eine Rente. Bei einer durchschnittlichen Rente von ca. 50000
Franken pro Jahr ergibt das pro versicherte Person eine zusätzliche Belastung

Mitglieder (31.12.2003) 20’231 Personen 
Aktive Mitglieder 
Renten beziehende Mitglieder 

 15'115 Personen 
 5'116 Personen 

Ausbezahlte Leistungen (2003)  CHF 246.7 Mio. 
Altersrenten 
Invalidenrenten 
Hinterlassenenrenten 
Zusatz- und Überbrückungsrenten 
Freiwillige Leistungen und Kapitalabfind-
nungen 
Freizügigkeits- und Austrittsleistungen 

 CHF 133.3 Mio. 
 CHF 23.3 Mio. 
 CHF 22.2 Mio. 
 CHF 10.6 Mio. 
 CHF 0.2 Mio. 

 CHF 57.1 Mio. 
Finanzierung (2003)  CHF 208.3 Mio. 
Beiträge Arbeitgeberin / Arbeitgeber  
Beiträge Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer 
Eingehende Freizügigkeitsleistungen 

 CHF 105.3 Mio. 
 CHF 83.9 Mio. 
 CHF 19.1 Mio. 

Kapitalerträge (2003)  CHF 179.3 Mio. 
Zinsen und Dividenden
Kursgewinne/-verluste in CHF 
Immobilienertrag 

 CHF 104.5 Mio. 
 CHF 66.2 Mio. 
 CHF 8.6 Mio. 

Totaler versicherter Verdienst 
Beiträge Arbeitgeberin / Arbeitgeber  
Beiträge Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer  

CHF    860.6 Mio. 
 10.4 % des versicherten Verdienstes 
 8.4 % des versicherten Verdienstes 
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von 125000 Franken, die bei der Festlegung der Höhe der Beiträge nicht einge-
rechnet worden ist.

– Invalidität: Seit 1980 hat die Zahl der Personen, die wegen Invalidität den Leh-
rerberuf nicht mehr ausüben können, stark zugenommen, was wiederum zu ei-
ner zusätzlichen finanziellen Belastung der BLVK führt. Mit eintretender Invalidi-
tät fällt die Beitragsleistung weg, und eine Rentenzahlung wird fällig. Im Jahr
2002 musste die BLVK für 183 Personen (1980: 93 Personen) neu eine Invaliden-
rente ausrichten, was zu zusätzlichen Kosten von 66,4 Mio. Franken führte. In
der Grundlage zur Berechnung der Beiträge (EVK 2000) wird für die BLVK eine
Zahl von 93 Invaliditätsfällen und wahrscheinlich eintretende Kosten von
34,3 Mio. Franken angenommen. Der BLVK fehlten somit rund 30 Mio. Franken,
die sie durch Anlageerträge decken muss, soll der Deckungsgrad nicht weiter
absinken.

– Verdiensterhöhungen (Teuerung und individuelle Erhöhungen): Die Leistungen
der BLVK an die Versicherten bemessen sich auf Grund des letzten versicherten
Verdienstes. Lohnerhöhungen müssen deshalb durch zusätzliche einmalige
Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Arbeitgeber nachfi-
nanziert werden. Mit dieser Nachfinanzierung wird die Versicherung auch rück-
wirkend auf dem nach der Lohnerhöhung höheren Niveau versichert. Ohne die-
se Nachfinanzierung stünde beim Rücktritt ein zu geringes Kapital zur Verfü-
gung, um die Rente zu finanzieren. Aktuell leisten Arbeitgeber und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer als einmaligen Beitrag zur Nachfinanzierung bei
einer Teuerungserhöhung 220% und beim Erfahrungsaufstieg 100% der Erhö-
hung des versicherten Lohnes. Nach Berechnungen des versicherungstechni-
schen Experten müssten es insgesamt und im Durchschnitt über alle Alterskate-
gorien hinweg 310% sein.

Es lässt sich heute nicht mit Sicherheit rekonstruieren, ab wann und in welchem
Ausmass eine Finanzierungslücke bestand:
Gemäss den Angaben der Direktion der BLVK wurde im versicherungstechnischen
Gutachten per 31. Dezember 1996 darauf hingewiesen, dass die Verdiensterhö-
hungsbeiträge gemäss Art.61 der Statuten nicht ausreichen. Allerdings wurde zu-
gleich darauf hingewiesen, dass mit einer Vermögensrendite von 5,5% auch die zu
erwartende Lohnentwicklung finanziert werden kann. Die gleiche Aussage findet
sich auch im versicherungstechnischen Gutachten per 31. Dezember 1997. Hin-
sichtlich der Invalidisierungen wies der BVG-Experte an der Sitzung der Verwal-
tungskommission vom 15. Dezember 1999 darauf hin, dass eine zusätzliche Reser-
vebildung unumgänglich sei. Auch im technischen Bericht zur Statutenrevision
vom September 1997 zeigte der BVG-Experte die Problematik von zu tiefen Ver-
diensterhöhungsbeiträgen auf und machte auch darauf aufmerksam, die Finanzie-
rung der Überbrückungsrente sei ungenügend und die Invalidität zu hoch.
Der Erziehungsdirektion wurde gemäss ihren Angaben das Problem der Finanzie-
rungslücke erst im Zusammenhang mit der erneuten Unterdeckung der BLVK ab
dem Jahr 2002 klar kommuniziert. Aus den Gutachten des versicherungstechni-
schen Experten war zwar jeweils ersichtlich, dass Rückstellungen notwendig sind,

doch hat der Experte aus Sicht der Erziehungsdirektion zu wenig betont, dass die
Finanzierungslücke ein erhebliches Problem darstellen wird, sobald die erforderli-
chen Rückstellungen nicht mehr aus den hohen Renditen finanziert werden kön-
nen.
Bei den Arbeiten zur Vorbereitung und zum Vollzug der Ausfinanzierung in den
Jahren 1999 und 2000 war – soweit sich dies rekonstruieren lässt – weder der Fi-
nanzdirektion noch der Erziehungsdirektion bekannt, dass in der BLVK eine Finan-
zierungslücke besteht. Im Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat zur
Ausfinanzierungsvorlage wurde gestützt auf entsprechende Bestätigungen der zu-
ständigen Fachorgane der beiden Kassen ausgeführt, aus technischer Sicht seien
die heutigen Leistungspläne der beiden Pensionskassen ausgeglichen, indem die
Beiträge, die Vermögenserträge und die Leistungen im Gleichgewicht stünden. –
Diese Aussage ist hinsichtlich der BLVK insoweit richtig, als das Gleichgewicht
dann gegeben war, wenn aus der Vermögensanlage eine Rendite von 6,6% resul-
tiert (was zwischen 1995 und 1999 der Fall war). Mit anderen Worten: Das Bestehen
einer Finanzierungslücke hängt davon ab, welche Rendite der Vermögensanlage
als mittelfristig erzielbar erachtet wird.
Aus heutiger Sicht ist die bei der BLVK lange Zeit als massgeblich erachtete Ziel-
rendite von 6,6% nicht (mehr) realistisch; die BLVK geht denn auch heute von einer
Zielrendite von 4% aus, was allerdings auch mit der auf Grund des Deckungs-
grads von nur noch knapp 80% gesunkenen Risikofähigkeit der Kasse zusammen-
hängt.
In grundsätzlicher Hinsicht kann Folgendes ausgeführt werden: Erst die drastisch
sinkenden Börsenkurse machten den Organen der Kasse und in der Folge auch der
Erziehungsdirektion und der Finanzdirektion sowie dem Regierungsrat bewusst,
dass die Leistungen der BLVK nur unter Annahme einer sehr hohen Zielrendite
durch die Beiträge finanziert werden.
Legt man eine aus heutiger Sicht realistischere Zielrendite von 4% den Berech-
nungen zu Grunde, so müssten die Beiträge deutlich höher sein.

Einbau der Lohnerhöhungen zwischen 1970 und 1983

In einer Leistungsprimatkasse müssen Lohnerhöhungen nachfinanziert werden,
weil die Altersrente nach dem zuletzt ausgerichteten Lohn bestimmt wird. Wird
diese Nachfinanzierung unterlassen, so fehlt der Vorsorgeinrichtung ein Teil des
Deckungskapitals und es entsteht eine Deckungslücke.
Bis 1970 bezahlten sowohl die Versicherten als auch der Kanton regelmässig Ein-
kaufsbeiträge, wenn Lohnerhöhungen in die Versicherung eingebaut wurden.
Nicht zuletzt deswegen verbesserte sich der Deckungsgrad der BLVK im Zeitraum
1953–1970 von 68% auf 85%.
Ab 1970 änderte der Kanton seine Praxis und verzichtete in den Jahren 1971, 1973,
1975, 1981 und 1983 auf die Nachfinanzierung der teuerungsbedingten Lohnerhö-
hungen. Das Gleiche gilt für die massive Reallohnerhöhung infolge der Besol-
dungsrevision von 1973. Weder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch
die Arbeitgeber bezahlten Einkaufsbeiträge. Die Änderung der Einkaufspraxis
wurde damit begründet, dass es dem Kanton unmöglich sei, die fehlenden Kapita-
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lien zu beschaffen (Finanzdirektor Moser; Tagblatt des Grossen Rates 18.5.1971
S.434ff) und dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Einbau der
Teuerungszulagen keine reale Besserstellung erfahren würden (Vortrag zur Besol-
dungsrevision 1983).
Da in dieser Zeit massive Teuerungsraten bestanden und auch ein entsprechender
Teuerungsausgleich ausgerichtet wurde, führte diese neue Praxis zu einem star-
ken Absinken des Deckungsgrades der BLVK von 85% (1970) auf 55% (1983). Zu-
sätzlich dazu beigetragen hatte die Tatsache, dass der Teuerungsausgleich auf den
Renten der Jahre 1971, 1975, 1981 und 1983 zu Lasten der BLVK ging, ohne vorher
durch entsprechende Rückstellungen finanziert worden zu sein.
Dieses Verhalten des Kantons lässt sich rückblickend nur so erklären, dass die Fi-
nanzierung der Pensionskassen nach damaligem Verständnis als eine ausschliess-
liche Sache des Arbeitgebers angesehen wurde. Da dieser für die Sicherheit der
Altersvorsorge mit der Staatsgarantie bürgte, konnte er auch massive Unterde-
ckungen in Kauf nehmen. Bundesrechtliche Vorgaben fehlten zu dieser Zeit noch.
Das BVG trat erst 1985 in Kraft.

Neues Dekret 1983

Im Jahr 1983 erfolgte eine Neuregelung des Einkaufs der Lohnerhöhungen. Seit
diesem Zeitpunkt wird die Teuerung regelmässig eingebaut und auch durch Bei-
träge der Arbeitgeber und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachfinan-
ziert. Die dazu erhobenen Beiträge von 180% zu Lasten des Arbeitgebers respekti-
ve 40% zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind heute jedoch un-
genügend. Dies gilt in weit grösserem Ausmass auch für die Nachfinanzierung des
individuellen Lohnaufstiegs (Erfahrungsaufstieg), für den nur 60% respektive 40%
des erhöhten versicherten Lohnes einbezahlt werden.
1983 wurden auch die ordentlichen Beiträge neu geregelt und auf 7% für die Ar-
beitnehmerin und den Arbeitnehmer respektive 9% für den Arbeitgeber festge-
legt. Aus versicherungstechnischer Sicht sind die heutigen Beiträge von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ungenügend, obwohl sie letztmals
1989 nochmals erhöht worden sind (Erhöhung um insgesamt 2%).
Es fehlen damit, bezogen auf die von der BLVK anzustrebende Zielrendite, rund
zwei Prozentpunkte des Ertrags. Um ihre damaligen und heutigen Leistungen zu fi-
nanzieren, musste die BLVK statt eine Zielrendite von ca. 4,5% eine solche von
6,6% anstreben und entsprechend mehr Mittel in ertrags-, aber auch risikoreichere
Anlageinstrumente investieren. Dies bedeutet, dass nur eine Rendite von mehr als
6,6% es ermöglichte, den damals völlig ungenügenden Deckungsgrad zu erhöhen
und darüber hinaus noch eine Schwankungsreserve aufzubauen.

Verselbstständigung 1989 (Totalrevision des Dekretes)

Eine erste Verselbstständigung der BLVK erfolgte im Jahr 1989 als Reaktion auf
das neue BVG. Grundlage dieser Verselbstständigung bildet das heute geltende
Dekret.
Die wahrscheinlich bereits seit dem Jahre 1983 bestehende Finanzierungslücke
wurde jedoch nicht behoben, sondern weitergeführt. Der Kanton beschränkte sich
darauf, der BLVK die jeweils bestehende Deckungslücke zu 4% zu verzinsen; eine

Praxis, die damals weit verbreitet war, so zum Beispiel beim Bund. Auffallend ist,
dass im Vortrag vom 18. November 1988 zum Dekretsentwurf zwar darauf auf-
merksam gemacht wurde, wie die jährlich wiederkehrenden, von 16 auf 18 Prozent
(Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber) erhöhten Beiträge fest-
gelegt wurden. Nicht kommentiert wird jedoch, wie die Höhe dieser Beiträge zu-
stande kam und in welcher Relation sie zu den versprochenen Leistungen standen.
Nach den «Goldenen Regeln» der Pensionskassenfinanzierung müssten für Leis-
tungen, wie sie das Dekret über die BLVK vorsieht, Beiträge von gesamthaft bis zu
25% vorgesehen werden (vgl. dazu Bericht der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion vom 5. Mai 2003).
Seit 1989 trägt die BLVK die Verantwortung für die Anlage ihres Vorsorgevermö-
gens selber. Durch die ausserordentlich günstige Entwicklung der Börsen wäh-
rend der Neunzigerjahre verbesserte sich der Deckungsgrad der BLVK mit Ausnah-
me des Jahres 1994 ständig, obwohl die BLVK ab 1990 das Deckungskapital wegen
der Langlebigkeit ihrer Destinatärinnen und Destinatäre um 10% verstärkte und
diese Verstärkung ausschliesslich aus den Anlageerträgen finanzieren musste.

Abbildung 3: Entwicklung des Deckungsgrads 1990–2002

Der Deckungsgrad erhöhte sich auf Grund der positiven Börsenentwicklung wäh-
rend einer Periode von gut zehn Jahren. Gleichzeitig verhinderte dieser positive
Trend aber, dass die Angemessenheit der Beiträge auf der politischen Ebene the-
matisiert wurde. Die Angemessenheit wurde während vieler Jahre nur versiche-
rungstechnisch überprüft. Die Finanzierungslücke bestand somit auch zwischen
1990 und 2000 weiter und verhinderte, dass die BLVK ihren Deckungsgrad noch
stärker verbessern und genügende Schwankungsreserven bilden konnte.
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Ausfinanzierung 1999

Auf den 1. Dezember 1999 erfolgte die Ausfinanzierung der BLVK und auch der
BPK durch den Kanton. Damit setzte der Regierungsrat eine vom damaligen Präsi-
denten der Verwaltungskommission der BLVK, Grossrat H.R.Gerber eingereichte
Motion um, die vom Parlament am 10. März 1999 praktisch einstimmig als Postu-
lat überwiesen wurde und welche die Ausfinanzierung der beiden Pensionskassen
des Kantons forderte (M 030/99 Gerber, Thun [FDP], Schuldanerkennung und
Rückzahlung der bestehenden Defizite [fehlendes Deckungskapital] bei der Berni-
schen Lehrerversicherungskasse [BLVK] und der Bernischen Pensionskasse (BPK)
durch den Kanton).
Auf den Zeitpunkt der Ausfinanzierung anerkannte der Kanton den grössten Teil
des fehlenden Deckungskapitals als Schuld an und verpflichtete sich, diese Schuld
innert zehn Jahren abzutragen. Die Schuld wurde neu in der Bilanz des Kantons
per 31. Dezember 1999 ausgewiesen und die Pensionskassen konnten erstmals in
ihrer Geschichte einen Deckungsgrad von 100% ausweisen. Tatsächlich überwies
dann die kantonale Finanzverwaltung der BPK und der BLVK den vereinbarten Be-
trag nicht verteilt auf zehn Jahre, sondern nahm das Geld zu sehr günstigen Kondi-
tionen am Kapitalmarkt auf und tilgte die Schuld innert Jahresfrist.
Die bei der Verselbstständigung der BPK und BLVK per Ende 1989 bestehenden
Deckungslücken wurden damit nicht vollumfänglich ausfinanziert, wie die folgen-
de Tabelle zeigt:

BLVK BPK

Deckungslücken per Ende 1989 . . . . . . . . . 768,4 Mio.Fr. 1241,0 Mio.Fr.
Ausfinanzierung Ende 1999 . . . . . . . . . . . . 626,5 Mio.Fr. 853,5 Mio.Fr.
Kursschwankungsreserven . . . . . . . . . . . . . 544,7 Mio.Fr. 745,4 Mio.Fr.
nach der Ausfinanzierung . . . . . . . . . . . . . . 12,0% 11,8%

Die Differenz zwischen den Deckungslücken 1989 und den ausfinanzierten Beträ-
gen kann als Anteil der Versicherten an der Schliessung der Deckungslücke be-
trachtet werden. Dieser Anteil ist aus Sicht des Regierungsrates berechtigt, da
nicht nur die Verdiensterhöhungsbeiträge der Arbeitgeber in den 70er- und 80er-
Jahren zu klein waren, sondern auch die Arbeitnehmenden zu tiefe Beiträge zur
Nachfinanzierung der Lohnerhöhungen einzahlten, und damit zu den Deckungslü-
cken der beiden Pensionskassen beitrugen.
Die Aufteilung des vom Kanton ausfinanzierten Betrags wurde zwischen der BPK
und der BLVK ausgehandelt. Dabei stützten diese sich auf ein Gutachten des versi-
cherungstechnischen Experten. Die Verstärkung des Deckungskapitals der BLVK
für die Langlebigkeit wurde in diesem Gutachten bei der rechnerischen Gleichma-
chung der beiden Pensionskassen nicht berücksichtigt. Nach der Ausfinanzierung
musste sie aber nach wie vor ausgewiesen werden, und das zu Lasten der Kurs-
schwankungsreserven.
An der Ausfinanzierung der BLVK sind über die Lastenverteilung der Volksschule
auch noch die Gemeinden beteiligt worden, indem diese sich einverstanden er-

klärten, weiterhin einen Betrag von 422 Mio. Franken zu verzinsen, den sie sonst
an die Ausfinanzierung hätten leisten müssen.
Mit der Ausfinanzierung fiel die Staatsgarantie weg, die es den beiden kantonalen
Pensionskassen gestattete, Unterdeckungen auszuweisen.
Aus heutiger Sicht lässt sich die Aussage machen, dass beide Pensionskassen un-
mittelbar nach der Ausfinanzierung nicht genügende Kursschwankungsreserven
auswiesen. Die Höhe dieser Reserven ist abhängig vom Aktienanteil einer Pensi-
onskasse, aber auch von den Risiken des Aktienportefeuilles und der aktuellen Be-
wertungen der Börsen. Experten empfehlen je nach Standpunkt die Bildung von
Kursschwankungsreserven zwischen 13 bis 25% des Gesamtvermögens einer
Pensionskasse. Wären der BLVK im Rahmen der Ausfinanzierung damals zusätzli-
che Reserven überwiesen worden, wäre ihr heutiger Deckungsgrad höher. Zu be-
tonen ist aber, dass beide Kassen mit dem vereinbarten Betrag der Ausfinanzie-
rung einverstanden waren. Auch finanzpolitisch betrachtet bestand damals ange-
sichts der ausserordentlich hohen Verschuldung des kantonalen Haushalts kein fi-
nanzieller Spielraum.
Die Ausfinanzierung war von Anfang an ein politisch zu entscheidendes Geschäft.
Es wurde nicht nach rein rechnerischen oder juristischen Gesichtspunkten behan-
delt. Es bestanden keine Rechtsgrundlagen, die den Kanton zur Ausfinanzierung
verpflichtet hätten und die Deckungslücke konnte unterschiedlich interpretiert
werden.
Die Verhandlungen zur Ausfinanzierung zwischen der Finanzdirektion und den De-
legationen der BLVK und der BPK waren sowohl für den Kanton, wie auch für die
beiden Pensionskassen sehr wichtig und mussten unter einem hohen Zeitdruck
geführt werden, weil die günstige Zinssituation für die Refinanzierung der Schuld
durch den Kanton ausgenutzt werden sollte. Beim Kanton sprachen hauptsächlich
finanzpolitische Überlegungen für eine Ausfinanzierung. Es bestand die Aussicht,
die Bilanzsituation des Kantons ein für allemal zu klären, die Schuld zu einem his-
torisch tiefen Zinssatz zu refinanzieren und die Staatsgarantie abzuschaffen. Aus
Sicht der Pensionskassen bestand die Chance, ein Guthaben gegenüber dem Kan-
ton endgültig zu sichern und mit den zusätzlichen Mitteln auch zusätzliche Erträge
zu erzielen. Gerade der letzte Punkt ist zum Zeitpunkt der Ausfinanzierung von kei-
ner Seite her in Frage gestellt worden.
Die oben erwähnte einmalige Chance, auf dem Verhandlungsweg zu einer Ausfi-
nanzierung und damit zu zusätzlichen Mitteln zu kommen, muss vier Jahre später
und unter dem Eindruck der zwischenzeitlich eingetretenen Börsenentwicklung
ganz anders beurteilt werden. Aus der Sicht des Kantons hat sich die Annahme,
dass historisch tiefe Zinsen vorliegen würden und dass dies nur kurze Zeit so sei,
nicht bestätigt. Hingegen konnte er dank der günstigen Refinanzierungsmöglich-
keiten seit der Ausfinanzierung jährlich mehr als 5 Mio. Franken an Zinsleistungen
einsparen. Die Bedeutung der Abschaffung der Staatsgarantie muss relativiert
werden, ist doch der Kanton als Arbeitgeber in der Pflicht, sich an einer Sanierung
der Kasse zu beteiligen. Diese Pflicht besteht auch nach der Ausfinanzierung und
der Abschaffung der Staatsgarantie weiter, wie Prof. Dr. U.Zimmerli in seinem
Gutachten vom 17. September 2004 bestätigt. (Seite 13).
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Die zukünftige Börsenentwicklung wurde 1999 allgemein zu optimistisch einge-
schätzt, wie der dann tatsächlich erfolgte Rückgang der Börsenkurse während der
folgenden zweieinhalb Jahren zeigte. Es ist rückwirkend gesehen aber auch nicht
sicher, ob ein Verzicht auf eine Ausfinanzierung unter dem Eindruck der hohen Per-
formance, die die beiden Pensionskassen 1997 und 1998 auf ihrem Vermögen er-
zielen konnten, von den politischen Behörden und den Versicherten verstanden
und getragen worden wäre.
Angesichts der Tatsache, dass die Ausfinanzierung mit der Zustimmung der Ver-
waltungskommission der BLVK erfolgte und wie vereinbart abgewickelt wurde
verzichtete diese in ihrem Bericht an den Regierungsrat vom 26. März 2003 und in
ihrem Sanierungskonzept vom 2. Juni 2004 auf die Forderung, die Ausfinanzie-
rung erneut aufzurollen. Auch der Regierungsrat schliesst ein Rückkommen auf
dieses Geschäft aus.

Fehler der BLVK in der Vermögensanlage

Ab 1989 lag die Verantwortung für die Anlage des Vorsorgevermögens bei der
BLVK. Sie richtete eine eigene Anlageabteilung ein und übertrug dieser die Aufga-
be, das Vermögen anzulegen. Der Anlage- und der Immobilienausschuss der Ver-
waltungskommission legten die Anlagestrategie und Asset-Allocation fest, über-
wachten die Umsetzung dieser Vorgaben durch die Direktion und genehmigten
die wichtigen Investitionsentscheidungen einzeln.
Um ihre Leistungen trotz der bestehenden Finanzierungslücke aufrechtzuerhalten
und die zusätzlich notwendigen Schwankungsreserven bilden zu können, musste
sich die BLVK eine Zielrendite von 6,6% setzen. Bei einer durchschnittlichen Ent-
wicklung der Kapitalmärkte muss für eine Zielrendite in dieser Höhe ein über-
durchschnittliches Risiko eingegangen werden.
In den Jahren 1992 bis 1994 engagierte sich die BLVK deshalb mit der Zustimmung
der damaligen Ausschüsse der Verwaltungskommission in Direktinvestments bei
neun nicht an der Börse kotierten Unternehmen («Ventureanlagen»). Fünf dieser
Investments mussten in der Zwischenzeit als Totalverluste abgeschrieben werden,
und bei drei weiteren gingen beträchtliche Teile des Investments verloren oder
sind stark gefährdet. Die seit 1992 aufgelaufenen Verluste aus den Venture-Beteili-
gungen betragen 84 Mio. Franken.
1995 erfolgte dann ein Engagement in Aktien der börsenkotierten BT&T AG, einer
Beteiligungsgesellschaft, die Aktien von Hightech-Firmen hielt und zur Zeit des
Erstengagements ein erstklassiges Rating aufwies. Zusätzlich erfolgte eine Direkt-
investition in die BT&T Asset Management AG (BAM), welche die Anlagetätigkeit
der BT&T AG vornahm. Beim Zusammenbruch der Kurse der Technologieaktien
verpasste es die BLVK, sich zur richtigen Zeit von diesen Investments zu trennen.
Insgesamt resultierte aus dem Engagement an BT&T ein Verlust von 121 Mio.
Franken.
Die Anlagetätigkeit und die Führung der BLVK waren in den Jahren 1996 bis 1998
Gegenstand verschiedener Untersuchungen und Gutachten, welche allesamt zum
Resultat gekommen sind, dass keine strafrechtlich relevanten Verfehlungen vorlie-
gen. Die seit dem Jahr 2000 personell stark erneuerte Verwaltungskommission hat
am 15. Dezember 2003 beschlossen, Antrag auf eine Sonderprüfung der Finanz-

kontrolle zu stellen. Die Ergebnisse dieser Sonderprüfung und deren Konsequen-
zen auf die Organisation und Führung der BLVK sind unter Ziffer 5 dieses Vortrages
zusammengefasst. Die detaillierten Darstellungen sind im Bericht der Finanzkon-
trolle zur Sonderprüfung vom 19. Mai 2004 und im Zusatzbericht vom 14. Juni
2004 enthalten (abrufbar unter www.be.ch).

Vergleich der Entwicklung der Unterdeckung der BLVK und der BPK

Die finanzielle Lage der BLVK und der BPK veränderte sich mit dem Rückgang der
Börse ab dem Jahr 2000 in sehr unterschiedlicher Weise.

2000 2001 2002 2003

Deckungslücke in Mio. Franken
BPK 0,0 0,0 297,8 0,0
BLVK 0,0 417,8 969,7 1015,8

Deckungsgrad in %
BPK 100% 100% 95,50% 100%
BLVK 100% 91,24% 80,23% 80,21%

Für diese unterschiedliche Entwicklung sind verschiedene Faktoren ausschlagge-
bend. Die Wichtigsten davon sind:
1. Die Finanzierungslücke bei der BLVK, welche die Unterdeckung pro Jahr mit ca.

60 Mio. Franken anwachsen lässt.
2. Die Venture-Beteiligungen und das Engagement in die BT&T Gruppe, für wel-

che ab dem Jahr 2000 ca. 175 Mio. Franken abgeschrieben werden mussten.
3. Verhältnismässig höhere Kursschwankungsreserven der BPK zu Beginn der

Börsenbaisse.
4. Eine konsequentere und risikoärmere Anlagestrategie der BPK, welche dazu

führte, dass die BPK in der Börsenbaisse verhältnismässig geringere Kursver-
luste hinnehmen musste; beziehungsweise eine zu offensive und zu wenig dif-
ferenzierte Anlagestrategie der BLVK ab November 1999 bis Dezember 2001.

5. Eine mit zunehmender Unterdeckung rasch sinkende Risikofähigkeit der BLVK,
die eine Reduktion des Aktienanteils und eine risikoärmere Struktur der Aktien-
anlagen erforderlich machten.

6. Die nicht erzielte Rendite von (mindestens) 4% technischem Zins auf dem ab
2001 fehlenden Deckungskapital.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Seit dem 31. Dezember 2000 summieren sich die oben genannten Faktoren zu ei-
ner Deckungslücke, die sich zusammengefasst wie folgt darstellen lässt:

Wachstum des Deckungskapitals infolge der technischen Verzin-
sung. – 571 Mio.Fr.
Verluste auf den Kapitalanlagen infolge des Börseneinbruchs ab
dem Jahr 2000 – 529 Mio.Fr.
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Verluste aus Venture-Beteiligungen und der BT&T Gruppe (Der
Totalverlust beträgt 205 Mio. Franken, die Differenz musste be-
reits vor 2000 abgeschrieben werden.) –175 Mio.Fr.
Zu geringe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berbeiträge (Finanzierungslücke) –178 Mio.Fr.
Durch Beiträge nicht gedeckte Verwaltungskosten – 26 Mio.Fr.
Auflösung von Rückstellungen und Reserven
(Per Anfang 2000 bestanden noch Schwankungsreserven und
versicherungstechnische Rückstellungen, die teilweise aufgelöst
werden konnten.) + 463 Mio.Fr.
Deckungslücke per 31.12.2003 – 1016 Mio.Fr.

Die Fehlentscheide bezüglich risikoreicher Direktengagements und Ventures (ins-
besondere BT&T) brachten zwar in absoluten Zahlen gesehen erhebliche Verluste
mit sich und sind nicht zu entschuldigen. Sie sind aber letztlich nicht der Haupt-
grund für die heutige Besorgnis erregende finanzielle Situation der BLVK.

2.4 Finanzielle Situation der Bernischen Lehrerversicherungskasse per Ende 2003

Das verfügbare Vorsorgekapital von 4118178726 Franken steht einem benötigten
Deckungskapital (total versicherungstechnische Verpflichtungen) von
5133998634 Franken gegenüber. Darin enthalten sind die BLVK-spezifischen
Rückstellungen für Langlebigkeit (Langlebeverstärkung von 449991451 Fr.).
Der Deckungsgrad (Verhältnis verfügbares zu benötigtem Kapital) beträgt per
31. Dezember 2003 somit noch 80,21%. (31.12.2002 80,23% nach der neuen vor-
gegebenen Berechnungsweise des Bundes; in der Rechnung 2002 ausgewiesen
wurden 78,66%).
Zum Vergleich die Deckungsgrade einiger ausgewählter Pensionskassen per Ende
2002:
(Zahlen per Ende 2003 noch nicht alle verfügbar)

OW Versicherungskasse OW 103,60%
TG Lehrervorsorgekasse 100,10%
BE Bernische Pensionskasse 97,30%
SG Lehrerpensionskasse 94,89%
SG Pensionskasse 92,00%
ZH Beamtenversicherungskasse 88,10%
BE BLVK 78,66%
AG Aargauische Pensionskasse (APK) 77,70%
GR Kantonale Pensionskasse 67,40%
VD Caisse de pension de l’Etat 64,10%
GE Caisse de prévoyance 61,00%
VS Allg. Pensionskasse 47,60%
VS Lehrervorsorgekasse 43,00%
CH Pensionskasse des Bundes 42,00%

2.5 Bericht der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion vom 5. Mai 2003

Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion bestätigt in ihrem Bericht grundsätz-
lich die Darstellung der finanziellen Lage der BLVK und die Einschätzung durch die
Verwaltungskommission. Sie weist insbesondere auch darauf hin, dass eine er-
hebliche Unterdeckung der BLVK vorliege, dass die BLVK unterfinanziert sei und
dass Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts unver-
meidlich seien. Die versprochenen Leistungen könnten nicht mit den Beiträgen fi-
nanziert werden und die Erträge aus dem Vermögen könnten die Lücke nicht auf-
füllen.

Im Bericht der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion werden zum Thema Finan-
zierungs- und Deckungslücke unter anderem folgende zentrale Aussagen ge-
macht:

«Eine gut ausgebaute Pensionskasse mit Alters-, Invaliden- und Hinterlassenen-
leistungen – entsprechend den bekannten Vorsorgeeinrichtungen der öffentlichen
Hand – verlangt vom Arbeitgeber und von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern zusammen einen ordentlichen Beitrag von 20–25 Prozent des versicherten
Lohns (vgl. Helbling Carl, S.192).» (S.9)

«Die Beiträge des Kantons und der Versicherten betragen zusammen 18,8 Prozent
(vgl. Art.8 Dekret und Art.61 der Statuten). In Leistungsprimatskassen mit ähnli-
chen Leistungen sind jedoch zur Finanzierung der Leistungen Beiträge von
20–25 Prozent des versicherten Lohnes – ohne Finanzierung der Teuerung auf Ren-
ten – nötig (Helbling, S.192f.). Somit werden bei der BLVK weniger Beiträge erho-
ben als nach den goldenen Regeln der Finanzierung einer Vorsorgeeinrichtung
vom Leistungsstandard einer öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtung nötig
wären. Um eine ausgeglichene Finanzierung sicher zu stellen, sind die fehlenden
Beitragsprozente mit Erträgen aus dem Vermögen zu erwirtschaften.» (S.9)

«Auf Grund dieser Überlegungen muss geschlossen werden, dass die BLVK nicht
alle Leistungen mit Beiträgen und dem Ertrag aus dem Vermögen zu finanzieren
vermag.» (S.10)

«Damit zeichnet sich ab, dass auch die erwarteten Vermögenserträge zur Finanzie-
rung der Leistungen als zu hoch beurteilt werden müssen.» (S.11)

«Diese Beurteilung führt zu folgendem Schluss: Die Beiträge des Kantons im De-
kret und die der Lehrkräfte in den Statuten genügen nicht, um die in den Statuten
festgehaltenen Leistungen zu finanzieren. Die fehlenden Beiträge müssen mit Er-
trägen aus dem Vermögen kompensiert werden. Die hiefür notwendige Rendite,
die so genannte Zielrendite, die sich die BLVK selber gegeben hat, reicht aber nicht
aus, um alle Leistungen zu finanzieren. Diese Zielrendite von 6,6 Prozent muss aus
heutiger Sicht als zu hoch beurteilt werden. Renditen von 5,5 bis 6 Prozent dürfen
nach fachmännischen Grundsätzen heute als realistisch betrachtet werden, zumal
das Vermögen nur zu einem beschränkten Teil in Aktien angelegt werden darf.
Dank ausserordentlich guter Erträge aus dem Vermögen in den Jahren nach der
Revision des Dekrets, die einiges über der Zielrendite lagen, wurde das strukturelle
Ungleichgewicht verdeckt, der Deckungsgrad konnte gar erhöht werden.» (S.11)
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«Damit steht fest, dass die BLVK seit jeher ein strukturelles Ungleichgewicht auf-
weist. Aus heutiger Sicht beurteilt, wurde nämlich das unter dem alten Recht ge-
schaffene und auf Grund der Staatsgarantie auch zulässige strukturelle Ungleich-
gewicht zwischen Leistungsplan und Finanzierungsplan beibehalten. Es wurde
nicht beseitigt, obwohl die Staatsgarantie aufgehoben worden ist.» (S.11)

Der Bericht weist weiter auf eine rechtliche Diskrepanz hin zwischen den Verpflich-
tungen der BLVK, das finanzielle Gleichgewicht jederzeit zu wahren respektive wie-
derherzustellen, und deren Kompetenzen. Die Verwaltungskommission der BLVK
hat nicht die notwendigen Kompetenzen zur Festlegung von Beiträgen und Leis-
tungen und kann damit ihrer vom BVG vorgegebenen Verpflichtung nicht nach-
kommen. Weiter kommt der Bericht zum Schluss, dass der Regierungsrat und der
Grosse Rat als Gesetzgeber sich klar darüber werden müssen, welche Beiträge sie
fortan erbringen wollen oder können. Die dazu notwendigen Beiträge seien vom
Regierungsrat als Vertreter der Arbeitgeber mit den Vertretungen der Lehrkräfte
auszuhandeln. Dies unter der Annahme eines realistischerweise zu erwirtschaf-
tenden Ertrages aus dem vorhandenen Vermögen. Der Bericht lässt die Frage of-
fen, wie weit Regierungsrat und Grosser Rat aus übergeordnetem Recht zu be-
stimmten Massnahmen gezwungen werden können. Sicher ist aber, dass die bei-
den politischen Behörden des Kantons nicht einfach nicht handeln dürfen.
Zur Thematik der Pflicht zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts bzw. der
Verpflichtung zu Sanierungsmassnahmen sind aus dem Bericht der Justiz-, Ge-
meinde- und Kirchendirektion die folgenden zentralen Aussagen zu zitieren, wel-
che auch die Verantwortlichkeiten des Grossen Rats und des Regierungsrates auf-
zeigen:

«Wenn die BLVK in der Gestaltung ihrer Leistungen und deren Finanzierung an die
Vorschriften des Kantons gebunden ist, hat sie aber nicht die in Artikel 49 BVG vor-
gesehene Freiheit und kann für das nach Artikel 65 BVG notwendige finanzielle
Gleichgewicht nicht allein sorgen. Die Verantwortung für das finanzielle Gleichge-
wicht liegt konsequenterweise auch bei derjenigen Instanz, welche die Vorschrif-
ten erlassen oder die Weisungen erteilt hat, wie die Vorschriften der Vorsorgeein-
richtung auszugestalten sind, d.h. beim Grossen Rat und beim Regierungsrat, der
die Vorschriften vorbereitet hat.» (S.12)

«Die Sanierungsmassnahmen verlangen eine Änderung des Dekrets (bzw. den Er-
lass gesetzlicher Bestimmungen) – zumindest in Bezug auf die Beiträge des Arbeit-
gebers. Insofern haben auch der Regierungsrat und der Grosse Rat zu den Sanie-
rungsmassnahmen beizutragen. Der Regierungsrat hat zudem als Genehmi-
gungsbehörde der Statuten für eine ausgeglichene Finanzierung zu sorgen und
kann auf Grund von Artikel 6 Dekret auch eine Änderung der Statuten verlangen.»
(S.12) «Der Kanton hat sich beim Erlass des Dekrets im Jahre 1989 selber ein Leis-
tungsziel gegeben, das er nicht genügend finanziert hat, und er hat das bestehen-
de strukturelle finanzielle Ungleichgewicht bei der Ausfinanzierung im Jahre 2000
auch nicht behoben. Auch er, handelnd durch den Grossen Rat und den Regie-
rungsrat, muss zur nötigen Sanierung beitragen.» (S.12/13)

«Die heute bestehende Deckungslücke kann angesichts der Perennität der BLVK,
d.h. angesichts eines gewissen Dauerbestands an Beitragspflichtigen, über einen
längeren Zeithorizont abgebaut werden, vorausgesetzt, die laufende Finanzierung
wird ins Gleichgewicht gebracht. Auf Grund der Ende Mai vom Bundesrat erlasse-
nen und am 1. Juli 2003 in Kraft tretenden Weisungen über Massnahmen zur Behe-
bung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge darf bei einer erheblichen
Unterdeckung die Frist von 10 Jahren nicht überschritten werden (Ziff.226).»
(S.14)

«Der Kanton hat indirekt der Verwaltungskommission der BLVK sogar vorgege-
ben, welchen Ertrag sie aus dem Vermögen zu erwirtschaften hat. Der Verwal-
tungskommission blieb letztlich nur die Verantwortung für die Anlage eines Ver-
mögens, mit dem sie einen bestimmten Ertrag zu erwirtschaften hatte.» (S.14)
«Damit obliegt es dem Kanton als Gesetzgeber, die Fesseln der Unterfinanzierung
der BLVK zu lösen.» (S.15)

2.6 Bisherige Massnahmen des Regierungsrates und der Verwaltungskommission
BLVK

Der Regierungsrat liess sich am 26. März 2003 in einer Klausursitzung durch die
Verwaltungskommission der BLVK umfassend über die damalige finanzielle Situa-
tion orientieren und nahm dabei auch von der Situationsbeurteilung der Verwal-
tungskommission und von möglichen Massnahmen zur Wiederherstellung des fi-
nanziellen Gleichgewichts Kenntnis.
Er hat bereits seit 1999 bei der Neubesetzung von Vakanzen die Verwaltungskom-
mission zunehmend professionalisiert. Nebst dem externen beratenden Experten
für berufliche Vorsorge haben ein weiterer Pensionskassenexperte und ein Mana-
gementberater Einsitz in die Verwaltungskommission genommen. Daneben sind
auf Arbeitnehmerseite zwei Mitglieder des Grossen Rates und auf Arbeitgebersei-
te ein Grossrat vertreten. Der Regierungsrat delegierte je einen Vertreter aus dem
Generalsekretariat der Erziehungsdirektion und der Finanzdirektion in die Verwal-
tungskommission der BLVK, um eine möglichst direkte personelle Brücke zum
obersten Verwaltungsgremium der BLVK zu haben. Damit hat der Regierungsrat
seit dem Jahr 2000 fünf von sechs Kantonsvertretern in der Verwaltungskommis-
sion ersetzt. Auch die Delegiertenversammlung der BLVK hat am 26. Mai 2004
sechs neue Arbeitnehmervertreter und -vertreterinnen gewählt. Die Verwaltungs-
kommission ist damit seit dem 1. Januar 2000 auf 11 von 12 Positionen neu besetzt
worden.
Die Verwaltungskommission hat verschiedene Massnahmen, die in ihrer eigenen
Kompetenz liegen, bereits getroffen. Im Jahr 2002 hat sie die Organisation und
Führung der BLVK durch eine externe Sachverständigengruppe überprüfen las-
sen. Diese kommt in der Überprüfung zum Schluss, dass die Führung und Organi-
sation der BLVK verbessert und vor allem vereinfacht werden kann, dass aber kei-
ne akuten organisatorischen Probleme vorliegen. Diese Überprüfung stiess inner-
halb der BLVK wegen des Vorgehens der Experten auf erheblichen Widerstand.
Der sich daran anschliessende Prozess der Auswertung der Analyse hat mit ande-
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ren Gründen, namentlich auch mit nicht befriedigenden Leistungen, dazu geführt,
dass die Direktion der BLVK innerhalb eines Jahres zu einem bedeutenden Teil
ausgewechselt worden ist.
Daneben wurden folgende nachstehend aufgelistete Massnahmen bezüglich der
Anlagestrategie sowie deren Controlling getroffen und die Informationstätigkeit
verstärkt.
– Massnahmen zur bestmöglichen Vermögenssicherung wurden angesichts des

gesunkenen Deckungsgrades, der damit eingeschränkten Risikofähigkeit und
wegen der bestehenden Finanzierungslücken eingeleitet und umgesetzt. Dazu
gehören: (1.) eine nochmals vorsichtigere Anlagestrategie unter Ausschluss der
nicht finanzierten Leistungen und nicht transparenter, nicht überschaubarer
und nicht nachvollziehbarer Anlageinstrumente und Geldflüsse; (2.) die Rück-
nahme der Zielrendite und (3.) die Intensivierung der Überwachungsmechanis-
men im Anlagegeschäft. Dies schliesst allerdings wegen der Finanzierungslü-
cke nicht aus, dass der Deckungsgrad bei sich nur moderat entwickelnder bzw.
schlechter Börse trotzdem sinken kann.

– Der Ausstieg aus den verbleibenden Venture-Beteiligungen ist zusammen mit
einem ausserkantonalen, spezialisierten Beratungsunternehmen eingeleitet.

– Die Lage der BLVK ist den Destinatären, dem Regierungsrat, der Finanzkontrol-
le, dem ASVS und der Finanzkommission des Grossen Rates mit einer ganzen
Reihe von Informationsleistungen umfassend und transparent dargelegt wor-
den.

– Eine engere Begleitung der BLVK durch eine Delegation des Regierungsrates
wurde nach den Sommerferien 2003 beschlossen und wirkt sich positiv aus.

– Der Gesetzgebungsprozess zur Schaffung der Voraussetzungen für die Schlies-
sung der Finanzierungslücke wurde beschleunigt.

– Massnahmen zur Reduktion der Verwaltungskosten der BLVK werden geprüft
und umgesetzt.

– Die Aufarbeitung der Altlasten mittels Sonderprüfung durch die kantonale Fi-
nanzkontrolle ist erfolgt.

– Die Elimination aller interessenkonfliktspotenzialer Unternehmer/Investor (VR-
Mandate von Mitgliedern der Direktion bei Direktbeteiligungen) ist erfolgt.

Der Regierungsrat geht davon aus, dass damit in der BLVK in personeller, füh-
rungsmässiger und organisatorischer Hinsicht die entscheidenden Weichenstel-
lungen vorgenommen worden sind und die Führung der BLVK damit auf eine gute,
neue Basis gestellt worden ist.

2.7 Revisionsbedarf der rechtlichen Grundlagen

Verfassungsrechtliche Anforderungen

Art.95 KV verlangt, dass u.a. die Grundzüge der Organisation und der Aufgaben
der Anstalten, die Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen sowie Art und Um-
fang bedeutender kantonaler Beteiligungen in einem formellen Gesetz zu regeln
sind (vgl. auch Art.69 Abs.4 KV). Die heutige rechtliche Grundlage der BLVK be-
steht in einem Dekret, das wohl heute noch gilt, aber als Dekret nicht mehr geän-

dert werden kann (Art.132 Abs.1 KV). Die Sanierung der BLVK kann also nur auf
der Grundlage eines neuen Gesetzes an die Hand genommen werden.

Pflicht zur Sanierung

Dank der Staatsgarantie konnte die BLVK vor dem Jahr 2000 als «ausgeglichen fi-
nanziert» betrachtet werden. Das aufgezeigte strukturelle Ungleichgewicht zwi-
schen Leistungen auf der einen und Beiträgen sowie Vermögenserträgen auf der
anderen Seite war durch die Staatsgarantie abgesichert. Mit der Ausfinanzierung
der BLVK fiel die Staatsgarantie weg.
Seit diesem Zeitpunkt ist die BLVK gezwungen, entsprechend Artikel 69 Absatz 1
BVG nach dem Grundsatz der geschlossenen Kasse zu bilanzieren und hat nach
Artikel 65 BVG jederzeit Sicherheit für alle übernommenen Verpflichtungen zu bie-
ten.
Die BLVK trägt grundsätzlich die Verantwortung für das finanzielle Gleichgewicht.
In Anbetracht ihrer finanziellen Lage hat die BLVK dieser Verantwortung gerecht zu
werden, indem sie Sanierungsmassnahmen einleitet.
Wie der Bericht der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (vgl. Kapitel 2.5) auf-
zeigt, kann die BLVK diese Verantwortung aber auf Grund fehlender Kompetenzen
nicht allein wahrnehmen.

2.8 Auftrag des Regierungsrates

Der Regierungsrat hat mit RRB 1790 vom 25. Juni 2003 die Erziehungsdirektion be-
auftragt, einen Entwurf für ein Gesetz über die BLVK und eine detaillierte Sanie-
rungsplanung zu erarbeiten und bis im Dezember 2003 vorzulegen.
Die möglichen Varianten zur finanziellen Sanierung der BLVK werden unter Ziffer 8
dieses Vortrages dargestellt. Der Regierungsrat beabsichtigt, die Details der Sanie-
rung dem Grossen Rat in einem separaten Bericht vorzulegen.

3. Massnahmen des Regierungsrates und der Erziehungsdirektion nach
dem 25. Juni 2003

3.1 Einsetzung einer regierungsrätlichen Delegation zur BLVK

Der Regierungsrat setzte im Sommer 2003 eine regierungsrätliche Delegation ein,
welche den generellen Auftrag hat, die Arbeiten bei der BLVK eng zu begleiten und
die Geschäfte des Regierungsrates zur BLVK vorzubereiten.
Diese Delegation besteht aus dem Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor, wel-
cher den Vorsitz hat, der Polizei- und Militärdirektorin und dem Erziehungsdirektor.
Der Regierungsrat erwartet dank einer direkteren und unmittelbareren Kommuni-
kation mit den Organen der BLVK einen besseren Informationsstand für die Wahr-
nehmung seiner Aufsichtsaufgabe und auch eine gezieltere und raschere Vorbe-
reitung der notwendigen Grundsatzentscheide des Regierungsrates zur Gesetzes-
vorlage und zum Sanierungskonzept der BLVK. Diese Erwartung hat sich weitge-
hend bestätigt. Der Regierungsrat hat deshalb die Absicht, eine ständige Delega-
tion (vgl. Gesetz vom 20.6.1995 über die Organisation des Regierungsrates und
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der Verwaltung, OrG; BSG 152.01) zu schaffen, die sich mit den Belangen der BLVK
und der BPK befasst.
Die Delegation liess sich bis Oktober 2004 bereits dreimal über den Stand der Ar-
beiten an der Gesetzesvorlage orientieren und stellte entsprechende Anträge an
den gesamten Regierungsrat.

3.2 Überprüfen des Sanierungskonzeptes der BLVK

Die Verwaltungskommission der BLVK verabschiedete am 2. Juni 2004 eine vor-
läufige Planung für die Sanierung der Pensionskasse zuhanden des Regierungsra-
tes. Sie erfüllte damit einen weiteren Auftrag aus dem RRB Nr.1790 vom 25. Juni
2003. Die Verwaltungskommission BLVK stellte in diesem Dokument den Antrag,
die bestehende Finanzierungslücke mit einer Beitragserhöhung von Total 5,2% zu
schliessen und dazu kostendeckende Verdiensterhöhungsbeiträge zu erheben. Für
die Schliessung der Deckungslücke, legte sie vier Varianten vor und empfahl die
Deckungslücke innert 20 Jahren mit zusätzlichen Sanierungsbeiträgen von Total
plus 3,5% zu beheben.
Der Regierungsrat erteilte seinerseits mit RRB Nr.2137 vom 30. Juni 2004 einen
Auftrag zur Überprüfung dieses Sanierungskonzeptes durch externe Experten.
Dieser Auftrag wurde von der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion der Firma
Hewitt Associates SA in Zürich erteilt. Die Überprüfung des Sanierungskonzeptes
der Verwaltungskommission BLVK durch die Experten der Hewitt Associates SA
kam zu folgenden Resultaten:
– Die versicherungstechnischen Berechnungen und Annahmen, welche den

Massnahmenpaketen der Verwaltungskommission der BLVK zugrunde liegen,
sind korrekt. Das gleiche gilt für die Gründe sowie die Gewichtung der Unterde-
ckung. Auch die prognostizierten finanziellen Auswirkungen der einzelnen
Massnahmen treffen zu und das Massnahmenpaket ist mit dem heutigen vo-
raussehbaren Bundesrecht vereinbart.

– Die vorgesehene Erhöhung der Beiträge zum Schliessen der Finanzierungslü-
cke sind erforderlich, wenn nicht gar zu tief, da die zukünftige Entwicklung der
Lebenserwartung der Versicherten auch noch stärker gewichtet werden kann.
Eine vollständige Finanzierung der steigenden Lebenserwartung der Rentner
und aktiven Versicherten erfordert eine zusätzliche Beitragserhöhung von +
2,6%.

– Die durch die BLVK bereits vorgenommene Korrektur der Anlagestrategie, wel-
che prioritär die Vermögenssicherung anstrebt, ist angesichts des heutigen De-
ckungsgrades und der Risikofähigkeit der BLVK richtig.

– Die Höhe der Anlagerendite hat enorme Auswirkungen auf die künftige Entwick-
lung des Deckungsgrades, beziehungsweise auf die für eine Sanierung notwen-
digen Beitragserhöhungen.

– Der Bericht der Hewitt Associates SA vom 12. August 2004 bestätigt auch die für
die Schliessung der Deckungslücke vorgenommenen Berechnungen. Er erach-
tet die zu Grunde gelegte Annahme der Anlagerendite (5%) jedoch als zu hoch
und schlägt weitere Sanierungsvarianten vor. Diese Varianten werden im Be-
richt des Regierungsrates an den Grossen Rat zum Sanierungskonzept im Detail
vorgestellt.

3.3 Durchführung einer Sonderprüfung durch die Finanzkontrolle

Die Direktion der BLVK geriet mit ihrer Anlagepolitik wiederholt in die öffentliche
Kritik und war auch Gegenstand von Untersuchungsverfahren der Aufsichtsbe-
hörden und des Kantonalen Untersuchungsrichteramtes. Nachdem die Direktion
der BLVK im Sommer 2003 neu besetzt worden war und auch verschiedene Mit-
glieder der Verwaltungskommission ihre Ämter erst gerade angetreten hatten,
stellte die Verwaltungskommission den Antrag an die Erziehungsdirektion, durch
die Kantonale Finanzkontrolle eine Sonderprüfung durchführen zu lassen. Die Ver-
waltungskommission wollte damit die unerlässliche Aufarbeitung der Vergangen-
heit vornehmen, bevor über die Gesetzesvorlage und das Sanierungskonzept ent-
schieden wird. In Absprache mit der Erziehungsdirektion übernahm die Finanz-
kontrolle den Auftrag, die Vergangenheit der BLVK zwischen 1989 und 2003 umfas-
send aufzuarbeiten.
Für die Sonderprüfung wurden zwischen der Finanzkontrolle und der Erziehungs-
direktion die folgenden Ziele vereinbart:
– Aufarbeitung und Darstellung der in den Jahren 1989–2003 in der strategischen

und operativen Geschäftsführung der BLVK gemachten Fehler
– Klärung der Ausgangslage als Voraussetzung für einen zielorientierten Neuan-

fang vor der parlamentarischen Beratung des BLVK-Gesetzes
– Eruierung des Schadens, Identifikation der Verantwortlichkeiten und möglicher

Schadenersatzforderungen
– Erarbeitung von Vorschlägen zur Optimierung der Organisation, Führung und

Aufsicht sowie zur Definition der Anforderungen an Organträger der BLVK

Die Finanzkontrolle führte die Sonderprüfung während der Monate Januar bis
April bei der BLVK durch und lieferte ihren Bericht am 19. Mai 2004 ab (veröffent-
licht unter www.be.ch).

4. Resultate der Sonderprüfung der BLVK

Eine erste Analyse des Berichtes der Finanzkontrolle ergab, dass dieser nicht ohne
Gefahr, verschiedene darin genannte Personen in ihrer Persönlichkeit zu verletzen
oder Geschäftsgeheimnisse von Dritten aufzudecken, veröffentlicht werden konn-
te. Der Regierungsrat erteilte deshalb mit RRB Nr.1782 vom 2. Juni 2004 der Jus-
tiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion den Auftrag, eine inhaltliche Stellungnahme
des Regierungsrates zum Bericht der Finanzkontrolle vorzubereiten. Ausserdem
forderte er die BLVK auf, als allfällige direkt Geschädigte zu prüfen, ob nicht rechtli-
che Ansprüche geltend gemacht werden können und sollen und ob in diesem Rah-
men auch den Betroffenen, falls notwendig, das rechtliche Gehör zu gewähren sei.
Ebenfalls zur Stellungnahme eingeladen wurde das ASVS als BVG-Aufsichtsbe-
hörde über die BLVK.
Die Information der Medien erfolgte am 17. August 2004 in einer gemeinsamen
Medienkonferenz des Regierungsrates, der Finanzkontrolle, des ASVS und der
BLVK. An dieser Medienkonferenz sind die nachfolgend zusammengefassten Stel-
lungnahmen des Regierungsrates und der Verwaltungskommission der BLVK vor-
gestellt worden (die Mediendokumentation ist veröffentlicht unter www.be.ch).
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4.1 Stellungnahme des Regierungsrates zu den Ergebnissen der Sonderprüfung
der Finanzkontrolle

Der Regierungsrat wies in seiner Stellungnahme vom 13. August 2004 und an der
Medienkonferenz vom 17. August 2004 unter anderem auf folgende wichtige
Punkte aus dem Bericht der Finanzkontrolle hin:
– Die selbstständige Anlage des Vermögens ab 1990 stellte die Verwaltungskom-

mission und die Führung der BLVK vor substanziell neue Herausforderungen,
denen diese nicht gewachsen waren.

– Verschiedene Schwachstellen in der Führung der BLVK durch den Direktor und
die damalige Verwaltungskommission werden identifiziert und einzelne Perso-
nen werden belastet. Die Finanzkontrolle stellt dabei auch haftungsrechtlich re-
levante Verfehlungen fest.

– Der totale Verlust der Venture-Beteiligungen und der Anlage in die BT&T Grup-
pe beträgt seit 1989 205 Mio. Franken

– Strafrechtlich relevante Tatbestände sind keine vorhanden.

Er wertete diese wie folgt:
– Es sind keine wesentlich neuen Sachverhalte zum Vorschein gekommen. Der

Bericht leistet aber einen wichtigen Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung und
bietet Anhaltspunkte für die Verbesserung der Führung und der Organisation
der BLVK.

– Es wird eine vollständige Auslegeordnung der Führungssituation aus der Zeit
von 1989 bis 2003 und zu den in diesem Zeitraum getätigten Anlagen in Direkt-
beteiligungen und Immobilien erstellt. Die Schlussfolgerungen bereits früher
angestellter Untersuchungen werden dabei weitgehend bestätigt.

– Fehler sind bei der Auswahl der Direktbeteiligungen gemacht worden. Vor al-
lem wurden die unternehmerischen Anforderungen zur Führung der erworbe-
nen Unternehmen stark unterschätzt und durch die Einsitznahme in deren Ver-
waltungsräte Interessenkonflikte ausgelöst, welche einen zeitgerechten Aus-
stieg aus den Investments stark erschwerten.

– Geschädigt ist bisher nur die BLVK als Institution; Verantwortlichkeitsklagen
können also nur durch die Organe der BLVK eingereicht werden. Mögliche Be-
klagte sind in erster Linie auch die Organe der BLVK (ehemaliger Direktor und
VK-Mitglieder der BLVK).

Im Anschluss an den Bericht liess der Regierungsrat in einem Gutachten das Zu-
sammenspielen der Aufsichtspflichten verschiedener Instanzen über die BLVK klä-
ren. Der Gutachter Professor Dr. Ulrich Zimmerli kam zum Schluss, dass keine Vo-
raussetzungen für eine Haftung des Kantons aus seiner Aufsichtstätigkeit vorliege
(Ulrich Zimmerli, Rechtsgutachten vom 1. Juli 2004 zuhanden des Regierungsra-
tes des Kantons Bern über die rechtliche Tragweite des Berichts der Finanzkontrol-
le des Kantons Bern vom 19. Mai 2004 über die Sonderprüfung der Bernischen
Lehrerversicherungskasse, veröffentlich unter www.be.ch).
Der Regierungsrat anerkennt in seiner Stellungnahme aber auch Fehler und Opti-
mierungsbedarf auf der Ebene des Regierungsrates und der Verwaltung. Dieser
liegt einmal in der Auswahl der Verwaltungskommissionsmitglieder, für welche

ein verbindlicheres Anforderungsprofil formuliert und dessen Grundzüge im Ge-
setz festgehalten werden sollten. Zum andern wurden die Ursache und der Um-
fang der heutigen Unterdeckung der BLVK erst mit zeitlicher Verzögerung erkannt
und in ihrer Tragweite zunächst unterschätzt. Der Regierungsrat verfügte dabei al-
lerdings auch nicht über die erforderlichen Informationen.
Für die interne Organisation der BLVK ist diese selbst zuständig. Der Regierungsrat
nimmt zu solchen Fragen nur zurückhaltend und summarisch Stellung. Er unter-
streicht die Bedeutung der Ausbildung der Mitglieder der Verwaltungskommis-
sion. Die BLVK sollte auch prüfen, ob im Hinblick auf die grossen Herausforderun-
gen eine Optimierung oder Verstärkung der internen Organisation hilfreich sein
könnte.

4.2 Stellungnahme der Verwaltungskommission der BLVK vom 11. August 2004

Die Verwaltungskommission (VK) der BLVK hat ihrerseits zu den Berichten der Fi-
nanzkontrolle Stellung genommen. Diese Stellungnahme kann wie folgt kurz zu-
sammengefasst werden:
– Die BLVK weist einen Deckungsgrad von rund 80% aus und muss saniert wer-

den. Die im März 2000 einsetzende Börsenbaisse ist die Hauptursache der Un-
terdeckung von über einer Milliarde Franken. Die Fehlinvestitionen der Neunzi-
gerjahre, die mit einer sorgfältigen und treuhänderischen Verwaltung des Ver-
mögens hätten vermieden werden können, haben zu Verlusten von ca. 175 Mio.
Franken geführt. Eine weitere Ursache liegt in der Tatsache, dass gewisse Leis-
tungen ungenügend finanziert sind.

– Die Verwaltungskommission der BLVK hat die notwendigen Schritte zur Sanie-
rung schon vor einiger Zeit eingeleitet. Der Prozess zu den neuen gesetzlichen
Grundlagen, welche die unerlässliche Voraussetzung für die Sanierung bilden,
ist angelaufen.

– Sie ist auch entschlossen, alle Altlasten auszuräumen, und hat deshalb die Auf-
arbeitung der umstrittenen Vergangenheit der Pensionskasse in Angriff genom-
men. Ende 2003 stellte sie selber der Erziehungsdirektion den Antrag, eine Son-
derprüfung durch die Finanzkontrolle des Kantons Bern über die Führung, Orga-
nisation und Anlagetätigkeit seit der Selbstständigkeit im Jahr 1989 durchzu-
führen.

– Die neue Verwaltungskommission begrüsst die tief greifende Analyse der Be-
richte. Sie teilt grundsätzlich die Feststellungen und Empfehlungen der Finanz-
kontrolle und wird diese systematisch umsetzen. Damit distanziert sie sich auch
von den Standpunkten der zur Stellungnahme eingeladenen Personen und In-
stitutionen, die bis Ende 1999 für die BLVK tätig waren.

– Die Mitglieder der Verwaltungskommission sind betroffen über das Ausmass
der festgestellten Mängel in der Führung und Organisation der BLVK und die
aufgedeckten Verluste, insbesondere diejenigen, die aus den Venture-Anlagen
entstanden. Sie bedauern, dass Fehler der Direktion nachträglich durch die Ver-
waltungskommission genehmigt worden sind und verurteilt jegliches persönli-
che Fehlverhalten.
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– Die in den Berichten aufgezeigten Fehler und Mängel in der Führung und Anla-
getätigkeit werfen die Frage nach der Erhebung von Verantwortlichkeitsklagen
auf. Nach eingehender Prüfung der rechtlichen Lage durch einen von der Ver-
waltungskommission mandatierten Fürsprecher und der Abwägung von Chan-
cen und Risiken, musste die Verwaltungskommission den auch für sie schwieri-
gen Entscheid fassen, von einer Klageerhebung abzusehen, solange nicht neue
Erkenntnisse vorliegen. Langwierige und aufwändige Prozesse mit sehr unsi-
cherem Ausgang zu führen, dienen den Interessen der Versicherten und Rent-
ner nicht.

– Im Zentrum der Anlagepolitik muss in Zukunft ausschliesslich die sorgfältige
und sichere aber dennoch renditebringende Anlage der Vorsorgegelder stehen.
Es ist nicht Aufgabe einer Pensionskasse, Anlagen mit dem Ziel der Wirtschafts-
förderung und der Strukturerhaltung zu tätigen oder gar selber als Unternehme-
rin tätig zu werden.

– Die Auswahl und Vorbereitung der Verwaltungskommissionsmitglieder auf ihre
Aufgabe und die Zusammenarbeit der VK mit der Direktion der BLVK sind dabei
entscheidend für die Qualität der Führung der BLVK und damit auch für deren
Erfolg in der beruflichen Vorsorge für ihre Versicherten.

– Die BLVK wird die Empfehlungen der Finanzkontrolle prüfen und umsetzen, so-
weit sie diese nicht selber bereits eingeleitet hat. Sie sieht sich durch die Emp-
fehlungen der Finanzkontrolle bestätigt.

– Auf struktureller, organisatorischer, führungsmässiger und personeller Ebene
sind die notwendigen Reformprozesse bereits eingeleitet worden. Unter ande-
rem sind ein Riskmanagement und ein bereichsübergreifendes Controlling im
Aufbau;
– entspricht die aktuelle Anlagestrategie bereits der veränderten Risikofähig-

keit der Pensionskasse und zielt auf die Sicherung des Vermögens;
– wird die Information und Kommunikation mit den Versicherten und Rent-

nern, der Politik, dem Regierungsrat und Grossen Rat intensiviert;
– will die neue Verwaltungskommission die Zusammenarbeit mit der Direktion

überprüfen und neu definieren.

4.3 Eingereichte parlamentarische Vorstösse bis September Session 2004

Die Ergebnisse der Sonderprüfung und die Stellungnahmen des Regierungsrates
und der Verwaltungskommission BLVK wurden im Anschluss an die Medienkonfe-
renz vom 17. August 2004 durch die Medien umfassend und ausführlich kommen-
tiert. Auch die politischen Parteien bezogen deutlich Stellung. Bis zur Abfassung
dieses Vortrages (September 2004) sind folgende parlamentarischen Vorstösse
eingereicht und durch das Büro des Grossen Rates als dringlich erklärt worden.

I 189/2004 Brand, Münchenbuchsee, SVP, Was genau steht im Gutachten Weber?
I 190/2004 Brand, Münchenbuchsee, SVP, Was fehlt im BLVK-Bericht?
I 191/2004 Blank, Aarberg, SVP, BLVK-Debakel: Wer haftet, wird zur Verantwortung
gezogen?
I 192/2004 Kurt, Lenk, SVP, Wie hoch ist der wirkliche Verlust bei den Geldanlagen
der Lehrerpensionskasse?

M 193/2004 Fischer, Meiringen, SVP, Sanierungsbeitrag ist rasch möglichst zu er-
heben
M 194/2004 Häsler, Wilderswil, GFL, BLVK – Welche Rolle spielt der Regierungsrat?
M 197/2004 SP Fraktion, Sofortige Sanierung der Bernischen Lehrerversiche-
rungskasse (BLVK)
M 198/2004 SP Fraktion, Debakel bei der BLVK-Einsetzung einer Parlamentari-
schen Untersuchungskommission
M 199/2004 Käser Hans-Jürg, FDP, Weichenstellung für eine sichere und finanzier-
bare Pensionskasse der Lehrerinnen und Lehrer
M 201/2004 SVP-Fraktion; BLVK Aufdecken und Lehren ziehen
M 202/2004 FDP-Fraktion; PUK-Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen
M 203/2004 Staub-Beccarelli, Thun, FDP, Fusion Pensionskasse
M 210/2004 Pulver, GFL, BLVK- Debakel: Vergangenheit bewältigen und Lehren für
die Zukunft ziehen
M 224/2004 GB/JA-Fraktion; Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK)
zur BLVK
I 226/2004 Zuber, Moutier, PSA; Fragen zum BLVK-Debakel

Der Regierungsrat wird die in den Vorstössen angesprochenen Fragen betreffend
die Rolle des Regierungsrates, der Erziehungsdirektion und der Aufsichtsbehör-
den, die Gründe für die Unterdeckung, Massnahmen zu deren Behebung und die
juristische Aufarbeitung der Fehler in der Führung der BLVK in der Novemberses-
sion 2004 beantworten und damit seinerseits zur Aufarbeitung der Sonderprü-
fung, aber auch zur Sanierung der BLVK politisch Stellung nehmen.

4.4 Aufträge des Regierungsrates zur weiteren Bearbeitung der Sonderprüfungs-
berichte

Der Regierungsrat erteilte mit RRB 2456 vom 13. August 2004 verschiedene Auf-
träge zur weiteren Auswertung der Sonderprüfung.

– Die Erziehungsdirektion wurde beauftragt, Anforderungskriterien an die Mit-
glieder der Verwaltungskommission der BLVK in den Entwurf zum neuen Gesetz
einzubauen.

Umsetzung in der Gesetzesvorlage:
Das BLVKG stellt Grundsätze zum Anforderungsprofil auf. Es beauftragt die De-
legiertenversammlung und den Regierungsrat, für die von ihnen je zu wählen-
den Mitglieder der Verwaltungskommission ein detailliertes Profil zu erarbeiten.
Das Profil hat sich innerhalb des Rahmens des BLVKG zu bewegen. Analog wird
das Anforderungsprofil für die BPK geregelt (vgl. Art.31, 32 und 46 für die BLVK,
Art.55 für die BPK).

– Die Erziehungsdirektion wurde weiter beauftragt, die im Entwurf zu dieser Vor-
lage enthaltenen Bestimmungen über die Aufgaben des Regierungsrates noch-
mals zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzuschlagen.

Umsetzung in der Gesetzesvorlage:
Das BLVKG trennt zwischen den Aufgaben des Regierungsrates als Verord-
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nungsgeber, als Exekutive der Trägerschaft und als Arbeitgeber. Es hält die Auf-
gaben detailliert fest (vgl. Ziffer 6.3).

– Die geltenden Statuten der BLVK sollen durch die BLVK rechtlich überprüft wer-
den, um allfällige bedeutende Mängel noch vor der grundlegenden Überarbei-
tung der Statuten zu beheben.

– Die künftige Rolle der Erziehungsdirektion muss geklärt werden. Es geht darum,
eine sinnvolle Abgrenzung zwischen der Tätigkeit der Staatsvertretung in der
Verwaltungskommission einerseits und andererseits der Erziehungsdirektion
als Antragstellerin an den Regierungsrat vorzunehmen. Es ist erforderlich, dass
für den Regierungsrat Fachwissen zur Verfügung steht, das nicht direkt von der
Staatsvertretung in der Verwaltungskommission abhängt.

– Die vom Regierungsrat im Zusammenhang mit der Entscheidfindung über das
Sanierungskonzept der BLVK (Beseitigung der Unterdeckung) eingesetzte re-
gierungsrätliche Delegation soll durch eine regierungsrätliche Delegation er-
setzt werden, welche sich mit den wichtigen Fragen beider Vorsorgeeinrichtun-
gen (BLVK und BPK) befasst.

– Weiter ist zu prüfen, ob die Abteilung Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
des ASVS aus der Zentralverwaltung ausgegliedert werden soll, um die fachli-
che Unabhängigkeit (fachliche Unterstellung unter den Bund) auch organisato-
risch sichtbar zu machen.

5. Grundzüge der Vorlage

5.1 Ziele und Rahmenbedingungen der Vorlage

Mit dem Auftrag für die Gesetzgebungsarbeiten wurden folgende Zielsetzungen
vorgegeben (Vortrag zum RRB 1790 vom 25. Juni 2003):
1. Die Vorlage soll den Anforderungen der Kantonsverfassung genügen und so ei-

ne stabile, aber auch flexible Grundlage für die Führung der BLVK im Allgemei-
nen und für die Umsetzung des Massnahmenplanes der Verwaltungskommis-
sion im Speziellen bieten.

2. Sie soll es auch erlauben, die sich abzeichnenden Änderungen des Bundes-
rechts ohne zusätzliche Änderung der kantonalen Gesetzesgrundlage umzuset-
zen.

3. Massnahmen zur Schliessung der Deckungslücke sollen ohne Änderung des
neuen geltenden Gesetzes getroffen werden können, damit sichergestellt ist,
dass die verantwortlichen Organe rasch und flexibel handeln können.

Als Rahmenbedingungen sind zu beachten (Vortrag zum RRB 1790 vom 25. Juni
2003):
– Inkraftsetzung spätestens 1. August 2005; diese Rahmenbedingung bedingt ein

beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren.
– Es ist ein Rahmengesetz zu erarbeiten, das die wichtigsten versicherungspoliti-

schen Grundsätze enthält und die Führung der Bernischen Lehrerversiche-
rungskasse grundsätzlich der Verwaltungskommission überträgt.

– Dem Regierungsrat ist im Gesetz die Möglichkeit zu geben, die Entscheidungen
mit grossen Auswirkungen auf die Versicherten zu bestätigen. Vorbehalten wird

dabei die Rolle des Regierungsrates als Aufsichtsbehörde einer kantonalen An-
stalt.

– Die VKU-Richtlinien des Regierungsrates (RRB 994/95) sind zu berücksichtigen.
– Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des Berichts der Justiz-, Gemeinde-

und Kirchendirektion vom 5. Mai 2003 sind zu berücksichtigen.

Die Verwaltungskommission wurde beauftragt, parallel zum Gesetzgebungspro-
zess und ausgehend von der im Antrag des Berichts der Verwaltungskommission
vom 17. März 2003 dargestellten Übersicht, ein Massnahmenpaket zur Schlies-
sung der Deckungslücke auszuarbeiten und zusammen mit dem Gesetzesentwurf
vorzulegen. Es sollten Massnahmen dargestellt werden, die es erlauben (Vortrag
zum RRB 1790 vom 25. Juni 2003):
– die offensichtlichen Finanzierungsungleichgewichte durch die Langlebigkeit

und das erhöhte Invaliditätsrisiko der Versicherten der BLVK zu schliessen,
– die Deckungslücke mittelfristig zu schliessen, ohne dass die Versicherten als

Einzelpersonen und die Sozialpartnerschaft des Kantons mit den Arbeitnehmer-
organisationen übermässig belastet werden,

– die Führung und Organisation der BLVK der neuen Lage anzupassen.

Es soll also ein Rahmengesetz geschaffen werden, in welchem versicherungspoli-
tische Grundzüge festgelegt werden. Damit soll der zwingend notwendige Hand-
lungsspielraum geschaffen werden, der nötig ist, um das finanzielle Gleichge-
wicht zu wahren.
Mit RRB Nr.2137 vom 30. Juni 2004 hat der Regierungsrat beschlossen, den In-
kraftsetzungstermin auf 1. Januar 2006 zu verschieben, um die notwendige Zeit für
eine unabhängige Überprüfung der Sanierungsvorschläge der BLVK und für die
politische Diskussion des Geschäftes zu schaffen.
Da die Finanzierungslücke ein rasches Handeln erforderlich macht hat und dazu
das bestehende Dekret vorher durch ein Gesetz abzulösen ist, hat der Regierungs-
rat am 1. September 2004 der Präsidentenkonferenz des Grossen Rates beantragt,
das Gesetzgebungsverfahren wieder zu beschleunigen und die Vorlage bereits in
der Novembersession 2004 in erster Lesung zu beraten.

5.2 Wichtigste vorgesehene Änderungen

1. Leistungen in den Grundzügen beibehalten

Bisher bestehende Hauptleistungen für die Versicherten sollen grundsätzlich bei-
behalten werden. Dort, wo Leistungen in Einzelfällen zu grosszügig sind, als dass
sie nachhaltig finanziert werden könnten, sollen Korrekturen vorgenommen wer-
den. Personalpolitische Postulate der Lehrkräfte (z.B. die Überbrückungsrenten
bei Frühpensionierungen) sollen beibehalten werden, aber sie müssen künftig voll
finanziert werden.

2. Anpassung an übergeordnete gesetzliche Grundlagen

Die Revision des BVG ist abgeschlossen. Die Eckpunkte sind somit bekannt. Die
Vorlage berücksichtigt die Änderungen des BVG (1. und 2. BVG-Revision), die auf
den 1. Januar 2005 in Kraft treten werden.
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3. Änderungen am Konzept der beruflichen Vorsorge

Das revidierte BVG sieht die Möglichkeit vor, mindestens 25% der Rente in der
Form einer Kapitalabfindung zu beziehen (Art.37 BVG). Mit dem BLVKG soll neu
die Möglichkeit des Kapitalbezugs in der Höhe der Hälfte der Austrittsleistung ge-
schaffen werden.

4. Führung und Organisation der BLVK

Aufgabenklärung

In die Entscheidprozesse der BLVK sind unterschiedliche Verwaltungsstellen und
politische Gremien involviert. Das neue Gesetz ordnet ihnen klar und eindeutig
Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen zu.

Grundlage für die Sanierung

Das BLVKG ermöglicht die Umsetzung der dem Regierungsrat am 17. März 2003
vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen.

5.3 Aufgaben und Kompetenzenverteilung GR/ASVS/RR/VK

Grosser Rat (GR)

Der Grosse Rat definiert als Gesetzgeber den folgenden Rahmen:
– wer grundsätzlich bei der BLVK zu versichern ist (Geltungsbereich)
– die Vorsorgeordnung (Grundzüge der Leistungen und Beiträge)
– die Grundzüge der Organisation und Aufgaben der BLVK

Sind für die Wiederherstellung oder die Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts
der BLVK einmalige Ausgaben des Kantons (und der Gemeinden) in einer Höhe
notwendig, die die ordentlichen Finanzkompetenzen des Regierungsrates über-
steigen, so entscheidet der Grosse Rat über die Höhe der notwendigen Ausgaben.
Soweit einzig die wiederkehrenden Beiträge (vgl. Art.20 bis 24) erhöht werden
müssen, so ist dafür keine spezielle Ausgabenbewilligung erforderlich.

Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht (ASVS)

Die vom Bundesrecht vorgeschriebene kantonale Aufsichtsbehörde über die Vor-
sorgeeinrichtungen gemäss Artikel 61 Absatz 1 BVG und Artikel 1 BVV 1 ist im
Kanton Bern das ASVS der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (Art.3 StiV).
Seine aufsichtsrechtliche Tätigkeit ist auf die Prüfung der Rechtmässigkeit be-
schränkt und hat grundsätzlich repressiven Charakter (Carl Helbling, Personalvor-
sorge und BVG, 7. Auflage 2000, S.556).1)

Regierungsrat (RR)

Der Kanton ist Träger der BLVK. Damit ist der Regierungsrat, als Exekutive dieser
Trägerschaft, verpflichtet, eine Trägerschaftsstrategie zu formulieren, die den Ziel-
setzungen des Gesetzgebers Nachachtung verschafft. Er ist gleichzeitig verpflich-
tet dafür zu sorgen, dass diese Strategie verfolgt wird und die Ziele erreicht wer-

1) Quelle: Bericht der Verwaltungskommission an den Regierungsrat vom 17. März 2003

den. Soweit nötig, bezieht er die übrigen Arbeitgeber, insbesondere den Verband
Bernischer Gemeinden, und die Sozialpartner (LEBE, SEJB, vpod und BSPV), in
diese Prozesse ein. Ihm werden durch den Gesetzgeber folgende Aufsichtsinstru-
mente in die Hand gegeben:
– Genehmigung des Vorsorgereglements (inkl. Genehmigung von Massnahmen

zur Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts)
– Genehmigung des Anschlussreglements
– Formulieren der Trägerschaftsstrategie: Der Regierungsrat beabsichtigt einen

von ihm eingesetzten Ausschuss (vgl. Gesetz vom 20. Juni 1995 über die Orga-
nisation des Regierungsrates und der Verwaltung, OrG; BSG 152.01) damit zu
beauftragen, regelmässig Kontakt zur Verwaltungskommission zu halten und
sich über das Erreichen der gesetzten Ziele informieren und dokumentieren zu
lassen. Der gleiche Ausschuss des Regierungsrates soll diese Aufgabe auch für
die BPK wahrnehmen.

Als Verordnungsgeber wird es ihm übertragen, das Wahlverfahren der Delegier-
ten zu regeln.
Der Gesetzgeber setzt bereits die Eckwerte der Anforderungen, die an die Mitglie-
der der Verwaltungskommission gestellt werden. Als Arbeitgeber wird es dem Re-
gierungsrat obliegen, ein detailliertes Anforderungsprofil für die Arbeitgeberver-
treterinnen und -vertreter zu erstellen. Er wird die Arbeitgebervertreterinnen und
-vertreter wählen und für deren Instruktion besorgt sein müssen.

Verwaltungskommission (VK)

Die Verwaltungskommission stellt das strategische Führungsorgan der BLVK dar.
Ihr Aufgabenspektrum entspricht weitgehend jenem eines Verwaltungsrats nach
Aktienrecht. Sie besteht aus acht bis zwölf Mitgliedern. Eine paritätische Vertre-
tung der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite ist si-
chergestellt.
Das BLVKG sieht für die Verwaltungskommission folgende Aufgaben vor:
– Ernennung der Direktorin oder des Direktors
– Wahl der Kontrollstelle und der anerkannten Expertin oder des anerkannten Ex-

perten für berufliche Vorsorge
– Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung
– Erlass der in die alleinige Zuständigkeit der BLVK fallenden Reglemente
– Erlass der vom Regierungsrat zu genehmigenden Reglemente
– Anordnung von Sanierungsmassnahmen sowie Einleitung der vom Regie-

rungsrat zu genehmigenden oder zu treffenden Sanierungsmassnahmen im
Vorsorgereglement

– Festlegen des Teuerungsausgleichs an die Rentenberechtigten
– Festlegen des summenmässigen Koordinationsabzugs
– Gewähren von Darlehen aus dem Hilfsfonds
– Festlegen des jährlichen Beitrags aus dem Hilfsfonds für Vorsorgemassnah-

men, die das Invaliditätsrisiko herabsetzen
– Abschluss und Kündigung von Anschlussverträgen

Weitere Aufgaben und Kompetenzen werden in den Reglementen festgelegt.
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5.4 Arbeitnehmervertretung/Delegierte

Heute obliegt der Delegiertenversammlung vor allem die Beschlussfassung über
die Statuten und die Genehmigung des Verwaltungsberichts und der Jahresrech-
nung (unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat), die Kenntnis-
nahme des Berichts der Kontrollstelle, die Wahl des Büros der Delegiertenver-
sammlung und der Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter der Verwaltungs-
kommission, die Wahl von drei Mitgliedern des Rechnungsausschusses, die Be-
stimmung der Kontrollstelle und des anerkannten Experten für die berufliche Vor-
sorge sowie die Festsetzung verschiedener Entschädigungen (Art.78 Abs.1 und 2
der Statuten der BLVK).
Daneben verfügt die Delegiertenversammlung über verschiedene Aufgaben im
Rahmen der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen (Art.78 Abs.3 Statuten der
BLVK).
Das heutige Aufgaben- und Kompetenzengebiet der Delegiertenversammlung er-
weist sich in der Praxis als zu wenig klar umrissen. Die Delegiertenversammlung
hat keine echte direkte Einflussnahmemöglichkeit auf die Pensionskasse.
Das BLVK-Gesetz regelt Zusammensetzung und Aufgaben der Delegiertenver-
sammlung neu wie folgt:
– Die Delegiertenversammlung setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die bei der

BLVK versichert sind. Sie werden von den Versicherten für die Dauer von vier
Jahren gewählt. Auf 250 Versicherte entfällt eine Delegierte oder ein Delegier-
ter. Die angeschlossenen Institutionen und die Landesteile sind angemessen zu
berücksichtigen.

– Sie regelt ihre Organisation und konstituiert sich selbst.
– Sie erlässt, im Rahmen der Eckwerte, die der Gesetzgeber setzt, ein detailliertes

Anforderungsprofil für die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter. Sie
wählt die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter in die Verwaltungskom-
mission und sorgt für deren Instruktion.

– Sie nimmt Kenntnis von Jahresbericht und Jahresrechnung.
– Die Vorlage sieht ein umfassendes Petitionsrecht für die Delegiertenversamm-

lung vor und eine jährliche Information über den Geschäftsverlauf.

5.5 Vergleich der neuen Regelungen mit dem Leistungs- und Beitragsplan der BPK

Das BLVKG sieht neu folgende grundsätzlichen Abweichungen in den Leistungen
der BLVK gegenüber der BPK vor:
Neuer Invaliditätsbegriff: Die BLVK will neu die Voraussetzung einer Erwerbsunfä-
higkeit zur Begründung einer Rente einführen und damit die Regelungen der Eid-
genössischen Invalidenversicherung (IV) anwenden. Die BPK wendet den Begriff
der Berufsunfähigkeit an.
Staffelung der Beiträge nach dem Lebensalter: Die Vorlage sieht die Möglichkeit
vor, die ordentlichen Beiträge und auch die Einkaufsbeiträge für Lohnerhöhungen
nach dem Alter zu staffeln. Die BPK erhebt von allen Altersgruppen gleich hohe
Beiträge. Der Regierungsrat hat Kenntnis davon genommen, dass die Verwal-
tungskommission beschlossen hat, diese Option dem Regierungsrat vorläufig
nicht zu beantragen, da sie zusammen mit eventuellen Sanierungsbeiträgen zu ei-

ner übermässigen Belastung der älteren Versicherten führen würde. Der Regie-
rungsrat hat von dieser Haltung der Verwaltungskommission der BLVK Kenntnis
genommen und wird dazu im Bericht an den Grossen Rat über die finanzielle Sa-
nierung der BLVK Stellung nehmen.
Höhere Beiträge: Da in der Vorlage (Art. 20) eine ausgeglichene Finanzierung der
Leistungen durch Beiträge gesetzlich vorgeschrieben wird, muss die BLVK wegen
der Langlebigkeit ihrer Versicherten und wegen der erhöhten Invaliditätsrate hö-
here Beiträge erheben als die BPK. Auch die ausreichende Nachfinanzierung von
Lohnerhöhungen wird zu abweichenden Beiträgen führen.
Gesetzgebungskonzept: Neben diesen Abweichungen bei den Leistungen und
Beiträgen unterscheidet sich auch der Aufbau der Vorlage für das neue BLVKG we-
sentlich vom geltenden Gesetz vom 30. Juni 1993 über die Bernische Pensionskas-
se (BPKG; BSG 153.41). In der Vorlage sind die Grundlagen der Leistungen im Ge-
setz enthalten, während im BPKG die Beiträge des Kantons gesetzlich vorgegeben
sind. Zudem sind die Grundzüge der Organisation der Pensionskasse detaillierter
vorgegeben als im BPKG. Die Abweichungen ergeben sich aus den Anforderun-
gen der Artikel 69 und 95 KV, welche zwischen dem Inkrafttreten des BPKG und
dem Entwurf des BLVKG, neue Anforderungen an den Inhalt der kantonalen Geset-
ze gestellt hat.
Da die BPK per Ende 2003 keine Unterdeckung mehr ausweist und bereits ein for-
melles Gesetz besitzt, steht sie nicht unter dem gleichen Zwang zur Anpassung der
rechtlichen Grundlagen wie die BLVK. Innerhalb der BPK laufen zurzeit aber Abklä-
rungen in Bezug auf die Notwendigkeit punktueller Massnahmen zur Sicherung
des finanziellen Gleichgewichts. Der Regierungsrat wird auf Grund entsprechen-
der Informationen der BPK demnächst prüfen, ob auf Gesetzesebene Massnah-
men angezeigt sind, deren Behandlung sich bereits im Rahmen des BLVK-Geset-
zes mittels indirekter Änderungen des BPK-Gesetzes aufdrängt. Der Regierungsrat
behält sich deshalb vor, zuhanden der 1. Lesung in der vorberatenden Grossrats-
kommission ergänzende Anträge zu Artikel 55 Ziffer 1 (Änderung des Gesetzes
über die Bernische Pensionskasse) zu unterbreiten.

5.6 Leistungs- und Beitragsprimat

In der öffentlichen Diskussion ist die Frage, ob ein Wechsel vom Leistungs- zum
Beitragprimat vollzogen werden soll, hoch aktuell, weshalb nachfolgend darauf
eingegangen werden soll.

Leistungsprimat

Bei einer Leistungsprimatskasse sind Art und Höhe der Vorsorgeleistungen in Ge-
setz oder Reglement festgelegt. «Leistungsprimat» bedeutet «Vorrang der Leis-
tungen». Der Finanzierungsbedarf richtet sich nach den garantierten Leistungen.
Mit zunehmendem Durchschnittsalter der Versicherten steigt der Finanzierungs-
bedarf.
Da die Leistungen festgelegt sind, trägt die BLVK das Risiko der Finanzierung.
Lohnerhöhungen müssen deshalb genügend nachfinanziert werden, damit das fi-
nanzielle Gleichgewicht der BLVK erhalten bleibt.
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Beitragsprimat

Bei einer Beitragsprimatskasse ist die Beitragshöhe im Gesetz oder Reglement
festgelegt. Die Höhe der Vorsorgeleistungen wird auf der Basis der Beiträge ermit-
telt. «Beitragsprimat» bedeutet «Vorrang der Beiträge». Die Beiträge werden auf
den individuellen Alterskonten der Versicherten gutgeschrieben und verzinst.
Beim Erreichen des Rücktrittsalters wird das angesparte Alterskapital in eine Rente
umgewandelt. Dabei wird mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung gerech-
net.

Einfluss der Konjunktur und der Anlagemärkte auf Leistungs- und Beitrags-
primatskassen

Der wirtschaftliche Einbruch im Jahre 2001 hat die Verknüpfung der beruflichen
Vorsorge mit dem Gang der Wirtschaft schonungslos offen gelegt. Das Ende des
Börsenbooms zeigte, wie abhängig die Renditen auf den Kapitalmärkten von der
wirtschaftlichen Entwicklung sind. Die Notwendigkeit, den Mindestzinssatz bei
Beitragsprimatskassen markant zu senken, führte zuerst zu einer vehementen öf-
fentlichen Diskussion, ist heute aber anerkannt als unausweichliche Massnahme
zur Sicherung des finanziellen Gleichgewichtes der Vorsorgeinrichtungen, die die-
ses Primat anwenden.
Schwache Finanzmärkte beeinflussen in gleicher Weise die Renditen der Leis-
tungsprimatskassen. Das Problem gesunkener Erträge wird zudem akzentuiert
durch die steigende Lebenserwartung und – besonders bei Leistungsprimatskas-
sen – durch die Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Aktiven und Rent-
nern.

Positionierung der Verwaltungskommission BLVK und des Regierungsrates zur
Frage eines Primatwechsels

Die Verwaltungskommission möchte auch weiterhin am Leistungsprimat festhal-
ten.
Der Regierungsrat nimmt mittelfristig einen Primatwechsel in Aussicht. Er weist
gleichzeitig darauf hin, dass das Beitragsprimat heute auch bei öffentlich-rechtli-
chen Vorsorgeeinrichtungen ein Diskussionsthema ist und eine solche Umstel-
lung aber keine Sanierungsmassnahme bedeutet.
Er wird die beiden Systeme und die Konsequenzen eines Primatwechsels im Be-
richt an den Grossen Rat zur finanziellen Sanierung der BLVK detailliert darlegen.

6. Kommentar zu einzelnen Bestimmungen

6.1 Zusammenfassung

Wichtigste unveränderte Bestimmungen:

– Berechnung des versicherten Verdienstes (Art.7)
– Anspruch und Höhe der Altersrente (Art.9)
– Höhe der Invalidenrente (Art.10)
– Kinderrente (Art.13).

Wesentliche Änderungen:

– Anspruch auf eine Invalidenrente (Art.10): Der Rentenanspruch richtet sich
nach der Regelung der Eidgenössischen Invalidenversicherung (Erwerbsunfä-
higkeit). Die Eidgenössische Invalidenversicherung bezahlt erst Renten aus,
wenn der Invaliditätsgrad grösser als 40% ist. (Art.28 des Bundesgesetzes vom
19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]).

– Der Anspruch von Invalidenrentnerinnen und -rentnern auf eine Zusatzrente
fällt weg.

– Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können nach deren Al-
ter gestaffelt werden (Art.21 und 22).

– Die Möglichkeiten der Kapitalabfindung werden erweitert (Art.16).

6.2 Die einzelnen Bestimmungen

Allgemeine Bestimmungen

Art.1 und 2 Personen, die im Dienst des Kantons stehen, sind entweder bei der
BPK oder bei der BLVK versichert. Der Arbeitgeber bestimmt, bei welcher Vorsor-
geeinrichtung eine angestellte Person versichert wird (vgl. Art.11 Abs.1 BVG). Der
Kanton regelt bis heute nicht klar, welche Personen bei welcher seiner beiden Vor-
sorgeeinrichtungen versichert werden (vgl. Art.2 Abs.1 BPKG, Art.15 Abs.1 und 2
des Gesetzes vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte [LAG; BSG
430.250], Art.27 des Gesetzes vom 5. November 1992 über das öffentliche Dienst-
recht [Personalgesetz, PG; BSG 153.01] und Art.98 des aktuellen Entwurfs zu ei-
nem neuen Personalgesetz). Die vorliegende Regelung soll eine Leitlinie schaffen:
Grundsätzlich sind Lehrkräfte und Funktionsträgerinnen und -träger des Kinder-
gartens, der Volksschule und der kantonalen Schulen der Sekundarstufe II bei der
BLVK zu versichern. Die anderen Angestellten des Kantons sind bei der BPK zu ver-
sichern. Der Regierungsrat soll aber als Arbeitgeber Ausnahmen machen können.
Zu denken ist insbesondere an Schulen, deren Angestellte seit je bei der BPK versi-
chert sind; Beispiel dafür sind die Landwirtschaftsschulen. Mit der vorgeschlage-
nen Regelung werden Pensionskassenwechsel möglichst vermieden.
Der Regierungsrat kann seine Kompetenz, in besonderen Fällen von der vorgege-
benen Regelung abzuweichen, an die zuständige Stelle derjenigen Direktion dele-
gieren, die für die anstellende Schule oder Institution zuständig ist.
Zurzeit versichert die BPK ca. 1270 Personen, die kassenintern als Lehrkräfte ge-
führt werden. Dabei handelt es sich zum grössten Teil um Personen, die in Institu-
tionen der Tertiärbildung beschäftigt sind. Diese fallen nicht unter den Geltungs-
bereich des Lehreranstellungsgesetzes und wären somit auch in Zukunft weiterhin
bei der BPK zu versichern. Schätzungsweise ca. 250 Personen, die aktuell bei der
BPK versichert sind, arbeiten in Schulen der Sekundarstufe II und müssten somit
unter dem neuen Gesetz bei der BLVK versichert werden. Diese Personen müssten
von der BPK zur BLVK wechseln, sofern der Regierungsrat (oder die von ihm als zu-
ständig erklärte Direktion) für diese Personen keine Ausnahme beschliesst (Art.2).
Der Regierungsrat beabsichtigt, mit der Einführung dieses Gesetzes keine Pen-
sionskassenwechsel auszulösen.
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Bei der BLVK sind zurzeit nur wenige Personen versichert, die eigentlich in der BPK
versichert sein müssten. Mit der bevorstehenden Kantonalisierung der Hochschu-
len für Soziale Arbeit und der Hochschule für Wirtschaft könnten ca. 200 Personen
in die BPK übertreten. Auch dies unter dem Vorbehalt, dass der Regierungsrat für
diese Personen keine Ausnahme beschliesst.

Art.3 und 4 Artikel 3 regelt eine Selbstverständlichkeit, legt aber gleichzeitig
den Grundsatz der Leistungserbringung klar.
Das BVG sieht vor, dass die Pensionskassen folgende freiwillige Leistungen anbie-
ten können (Art.46 BVG in der Fassung, wie sie ab 1. Januar 2005 gelten wird):
1 Der nicht obligatorisch versicherte Arbeitnehmer, der im Dienste mehrerer Ar-
beitgeber steht und dessen gesamter Jahreslohn 18990 Franken übersteigt, kann
sich entweder bei der Auffangeinrichtung oder bei der Vorsorgeeinrichtung, der
einer seiner Arbeitgeber angeschlossen ist, freiwillig versichern lassen, sofern de-
ren reglementarische Bestimmungen es vorsehen.
2 Ist der Arbeitnehmer bereits bei einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch versi-
chert, kann er sich bei ihr, falls ihre reglementarischen Bestimmungen es nicht
ausschliessen, oder bei der Auffangeinrichtung für den Lohn zusätzlich versichern
lassen, den er von den anderen Arbeitgebern erhält.
3 Dem Arbeitnehmer, der Beiträge direkt an eine Vorsorgeeinrichtung bezahlt,
schuldet jeder Arbeitgeber jeweils die Hälfte der Beiträge, die auf den bei ihm be-
zogenen Lohn entfallen. Die Höhe des Arbeitgeberbeitrages ergibt sich aus einer
Bescheinigung der Vorsorgeeinrichtung.
4 Die Vorsorgeeinrichtung übernimmt auf Begehren des Arbeitnehmers das Inkas-
so gegenüber den Arbeitgebern.

Die BLVK soll diese freiwillige Versicherung anbieten können. Ob sie dies tut, ent-
scheiden die Verwaltungskommission und der Regierungsrat im Vorsorgeregle-
ment. Mit der freiwilligen Versicherung werden die sozialversicherungsrechtli-
chen Nachteile, die einer bei mehreren Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern ange-
stellten Person entstehen, vermieden und die Flexibilität der Lehrkräfte wird er-
höht.

Art.5 Versicherte Personen, welche einen unbezahlten Urlaub oder Teilurlaub
antreten, können weiterhin bei der BLVK versichert bleiben. Der Entwurf unter-
scheidet, anders als die bisherigen Regelungen, nicht mehr nach der Ursache des
Urlaubs. Prämienbefreiungen sind nicht mehr möglich. Die beurlaubte Person
muss, will sie sich weiterversichern, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag
entrichten. Welche Versicherungsmöglichkeiten die BLVK anbietet, sollen die Ver-
waltungskommission und der Regierungsrat im Vorsorgereglement bestimmen.

Art.6 Der Beschäftigungsgrad von Lehrkräften schwankt von Semester zu Se-
mester. Bei Erhöhung des Beschäftigungsgrades bedingt dies einen Einkauf in die
BLVK, bei Senkung des Beschäftigungsgrades wird der versicherten Person eine
Freizügigkeitsleistung ausbezahlt. Um solche Ein- und Auszahlungen von Semes-
ter zu Semester zu verhindern, soll – wie bisher – die Möglichkeit der «Toleranzre-

gel» bestehen: Im Vorsorgereglement kann die Möglichkeit geschaffen werden,
dass der Versicherte den bisherigen, höheren Verdienst versichern lassen kann.
Der Arbeitgeber hat ein Interesse an der Flexibilität des Beschäftigungsgrades der
Lehrkräfte, da damit ein optimaler Stundenplan angeboten werden kann. Der Arti-
kel verankert die bestehende und bisher in den Statuten festgehaltene Praxis neu
im Gesetz. Sie wird dabei nicht verändert. Die Toleranzregel kostet den Arbeitge-
ber ca. 2% der Beiträge pro Jahr (ca. 2 Mio. Franken).

Vorsorgeordnung

Art.7 Versichert wird der Jahreslohn, vermindert um die Koordinationsabzüge.
Eine Plafonierung gibt es nicht. Die Berechnung der Koordinationsabzüge wird
von der aktuell gültigen Regelung übernommen. Die BPK definiert den Jahreslohn
in gleicher Weise.

Art.8 Die Leistungen werden abschliessend aufgezählt. Für jede Leistung wird
zuerst der Anspruch, dann die Höhe der Leistung normiert. Das Gesetz beschränkt
sich auf die Grundsätze. Die Einzelheiten sollen im Vorsorgereglement geregelt
werden. Damit wird dem Leistungsprimat Rechnung getragen: Im vorliegenden
Gesetz werden die Grundsätze der von der BLVK zu erbringenden Leistungen fest-
gelegt. Die Beiträge sind Folge der im Gesetz und Vorsorgereglement festgelegten
Leistungen (Art.20).

Art.9 Der erstmögliche Zeitpunkt für den Bezug einer Altersrente liegt bei drei
Monaten vor der Vollendung des 60.Altersjahrs. Damit ist es möglich, dass eine
versicherte Person sich auf ein Semesterende pensionieren lassen kann. Der letzt-
mögliche Termin richtet sich nach den Anstellungsbedingungen, nämlich auf En-
de des Schulsemesters, in welchem die Lehrkraft das 65.Altersjahr vollendet hat
(Art.11 LAG). Es wird eine maximale Rente von 65% des letzten versicherten Ver-
dienstes zugesichert. Dieses Maximum wird ordentlicherweise mit 38 Versiche-
rungsjahren und einem minimalen Alter von 63 erreicht. Bei Unterdeckung kön-
nen allerdings Verwaltungskommission und Regierungsrat die für die maximale
Altersrente nötigen Altersjahre auf höchstens 40 und die nötige Anzahl Versiche-
rungsjahre auf höchstens 40 heraufsetzen (Art.42 Abs.5 Bst.a und b). Sie können
zudem die maximale Altersrente auf 60% des versicherten Verdienstes senken
(Art.42 Abs.5 Bst.c).

Art.10 Bis heute zahlt die BLVK eine Invalidenrente aus, wenn eine Person nicht
mehr fähig ist, ihren angestammten Beruf ausüben zu können (Art.21c Abs.1 bis 3
der Statuten der BLVK). Kann eine Person aber in einem anderen Beruf eine Er-
werbstätigkeit ausüben, so wird dies bei der Berechnung der Invalidenrente be-
rücksichtigt (Art.21c Abs.5 der Statuten der BLVK). Es werden nach dem Invalidi-
tätsgrad abgestufte Renten ausgerichtet (Art.21d Abs.2 der Statuten der BLVK).
Die BLVK richtet sich in der Definition des Anspruchs also bis anhin nicht nach der
eidgenössischen Invalidenversicherung.
Neu soll der Anspruch auf eine Invalidenrente – im Gegensatz zu heute – nicht
schon gegeben sein, wenn eine Person nicht mehr fähig ist, ihren angestammten
Beruf auszuüben, sondern erst, wenn eine Person im Sinne des Bundesgesetzes
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vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG; SR 830.1) invalid ist. Invalidität ist demnach die voraussichtlich bleibende
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art.8 Abs.1
ATSG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geis-
tigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behand-
lung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbs-
möglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt
(Art.7 ATSG). Vereinfacht ausgedrückt: Invalid ist eine Person erst, wenn sie gar
keiner zumutbaren Erwerbstätigkeit mehr nachgehen kann und nicht schon, wenn
sie den Lehrerberuf nicht mehr ausüben kann. Diese Definition der Invalidität ent-
spricht derjenigen der Eidgenössischen Invalidenversicherung (Art.4 des Bundes-
gesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]).
Neu sollen Personen erst eine Invalidenrente erhalten, wenn sie zu mindestens
40% erwerbsunfähig sind (Art.28 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die
Invalidenversicherung [IVG; SR 831.20]). Der Regierungsrat will, angesichts der
bis heute ungenügend finanzierten Leistungen, auch Kürzungen auf der Leistungs-
seite vornehmen. Die neuen Voraussetzungen für eine Invalidenrente sind Folge
davon.
Der Anspruch auf ein Invalidentaggeld (Art.21 bis 21b Statuten) und die in einigen
Fällen zusätzlich zu einer Invalidenrente ausbezahlte Zusatzrente (Art.27 Statuten)
fällt weg.
In diesem Zusammenhang wird die heute bestehende Lohnfortzahlungspflicht
überprüft und allenfalls angepasst werden müssen (in den neu zu erlassenden
Ausführungsbestimmungen des LAG zu regeln, vgl. Art.27 Abs.2 Ziff.20 des
aktuellen Entwurfs der Änderung 2004 des LAG). Heute besteht eine Lohnfortzah-
lungspflicht bei Krankheit oder Unfall für max. ein Jahr (Art.45 der Verordnung
vom 21. Dezember 1994 über die Anstellung der Lehrkräfte [LAV; BSG 430.251.0]).
Eine Arbeitsgruppe der Verwaltung erarbeitet zur Zeit der Abfassung dieses Vor-
trages Vorschläge zur Änderung der bisherigen Lohnfortzahlung bei Krankheit.
Die jährliche, ganze Invalidenrente der BLVK entspricht der Altersrente, welche die
versicherte Person ohne Invalidität mit 65 Jahren erhalten würde.
In Art.51 werden Übergangsbestimmungen für diejenigen Personen geschaffen,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes bereits eine Invalidenren-
te, ein Invalidentaggeld oder eine Zusatzrente beziehen. Ihre Ansprüche bleiben
unverändert.

Art.11 Damit eine vorzeitige Pensionierung nicht nur rechtlich, sondern auch
wirtschaftlich möglich ist, richtet die BLVK eine Überbrückungsrente aus. An-
spruchsberechtigt sind nur versicherte Personen, welche zwischen 59 Jahren und
neun Monaten und 65 Jahren alt sind und eine Altersrente beziehen. Nicht an-
spruchsberechtigt sind – im Gegensatz zu den bisherigen Statuten und dem BPKG
– Bezügerinnen und Bezüger von Invalidenrenten. Diese Änderung zum heutigen
Recht beseitigt den Vorteil, den Bezügerinnen und Bezüger einer Invalidenrente
gegenüber Frührentnerinnen und Frührentnern hatten. Zudem wird ein Anreiz ge-
schaffen, dass eine versicherte Person bis zum frühest möglichen Termin für den
Bezug einer Altersrente arbeitet. Die Invalidenrate kann so gesenkt werden. Für

heutige Invalidenrentnerinnen und -rentner, die auf Grund der alten Regelung eine
Überbrückungsrente beziehen, wird eine Übergangsregelung geschaffen (Art.51).
Die Beiträge, die auf Grund der Überbrückungsrenten nötig sind werden, im Ge-
gensatz zu den ordentlichen wiederkehrenden Beiträgen, hälftig zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgeteilt (Art.22). Die Über-
brückungsrente wird im Umlageverfahren finanziert. Das heisst, dass die Beiträge
der Versicherten die aktuellen Überbrückungsrenten finanzieren.

Art.12 Die Anspruchsvoraussetzungen bei kinderlosen Ehepaaren werden
leicht erhöht: Eine kinderlose Witwe oder ein kinderloser Witwer hat erst Anspruch
auf eine Rente, wenn sie ihren Ehepartner oder er seine Ehepartnerin zu einem
Zeitpunkt verliert, da sie oder er das 45. Altersjahr erreicht hat und während min-
destens fünf Jahren verheiratet war. Bisher galt die Alterslimite von 35 Jahren.
Diese Änderung rechtfertigt sich auf Grund der heutigen gesellschaftlichen Reali-
tät: Die Berufstätigkeit beider Partner ist bei jüngeren Paaren ohne Kinder heute
die Regel. Die Regelung entspricht zudem derjenigen von Artikel 19 BVG. Für Be-
zügerinnen und Bezüger, die auf Grund der alten Regelung eine Ehegattenrente
beziehen, wird eine Übergangsregelung geschaffen (Art.51). Artikel 19 Absatz 2
und 3 BVG bleiben als zwingende Bestimmungen selbstverständlich vorbehalten.
Eine Rente für Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, mit welchen die versicher-
te Person nicht verheiratet war, ist nicht vorgesehen. Hingegen werden die überle-
benden eingetragenen Partnerinnen und Partner in Zukunft den Witwen und Wit-
wern gleichgestellt (vgl. neuer Art.19a BVG, eingefügt durch das Bundesgesetz
vom 18. Juni 2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher
Paare, publiziert in BBl 2004, S.3137ff.). Das Bundesgesetz über die eingetragene
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare wird aber frühestens Mitte 2005 in
Kraft treten. Es kann daher vorliegend noch nicht berücksichtigt werden. Allfällige
Anpassungen des vorliegenden BLVKG werden mit einem kantonalen Änderungs-
gesetz zur Umsetzung des Bundesgesetzes vorzunehmen sein.
Die Höhe der Ehegattenrente bleibt unverändert.

Art.13 Die Grundzüge der Kinderrente werden unverändert von den heutigen
Statuten (Art.34, 35 und 36 der Statuten) übernommen. Die Anspruchsberechti-
gung wird im Vorsorgereglement detailliert und soll der heutigen Regelung ent-
sprechen.

Art.14 Es wird kein Anspruch auf den Teuerungsausgleich von Gesetzes wegen
gewährt. Die BLVK kann jedoch zu ihren Lasten einen Teuerungsausgleich gewäh-
ren. Die Verwaltungskommission entscheidet jedes Jahr neu, ob und in welchem
Umfang der Teuerungsausgleich gewährt wird (Art.33 Abs.1 Bst.g). Das Gesetz
regelt minimale Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen, damit ein
Teuerungsausgleich gewährt werden kann. Neben einem Deckungsgrad von
100% müssen auch genügend freie Schwankungsreserven gebildet worden sein,
bevor die BLVK eine Teuerungszulage ausrichten kann. Da die Höhe dieser Reser-
ven von der Anlagestrategie und der Risikofähigkeit der Pensionskasse abhängen,
wird im Gesetz kein fester Wert vorgegeben. Es wird die Aufgabe der Aufsicht sein
zu überprüfen, ob die BLVK dieser Bedingung nachkommt.
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Vorbehalten bleibt die zwingende Anpassung gemäss Artikel 36 Absatz 1 BVG (in
der ab 1.Januar 2005 geltenden Fassung): Hinterlassenen- und Invalidenrenten,
deren Laufzeit drei Jahre überschritten hat, werden bis zum Erreichen des ordentli-
chen Rentenalters nach Anordnung des Bundesrates der Preisentwicklung ange-
passt.

Art.15 Die Berechtigung für Sonderrentenansprüche ist abschliessend in der
Personal- und der Lehreranstellungsgesetzgebung geregelt (Art.10c des aktuellen
Entwurfs der Änderung 2004 des LAG und Artikel 32 bis 35 des aktuellen Entwurfs
zu einem neuen Personalgesetz). Es sind die Sonderrenten, evtl. Kinderrenten und
evtl. Überbrückungsrenten.

Art.16 Der Anspruch auf Kapitalabfindung (Barauszahlung) wird erweitert. Bis
heute wird eine Kapitalabfindung nur ausbezahlt, wenn die Rente allzu gering wä-
re. Neu soll jede Person beantragen können, dass ihr ein Teil ihrer Freizügigkeits-
leistung als Kapitalabfindung ausbezahlt wird. Auf dem verbleibenden Teil der
Austrittsleistung wird die allenfalls noch verbleibende auszubezahlende Rente be-
rechnet. Die vorgeschlagene Regelung berücksichtigt Artikel 37 BVG (in der ab
1. Januar 2005 geltenden Fassung). Sie wirkt sich nicht nur zu Gunsten der Versi-
cherten aus, indem sie ihnen eine grössere Wahlfreiheit in der Ausgestaltung der
Altersvorsorge eröffnet. Für die BLVK findet wohl ein zusätzlicher Kapitalabfluss
statt, aber auch ihr Risiko sinkt damit.

Art.17 Diese Bestimmung übernimmt die Vorschriften FZG, insbesondere Arti-
kel 2, 16 und 17 FZG.

Art.18 Das vorliegende Gesetz übernimmt ohne Änderung die Ordnung nach
Bundesrecht (Art.30b ff. BVG).

Art.19 Als Vorsorgemassnahme zur Herabsetzung des Invaliditätsrisikos biete
die BLVK den Lehrkräften zurzeit eine Beratung zur Verhütung von «Burn-outs» an.
Die Höhe der Unterstützung wird jedes Jahr von der Verwaltungskommission auf
Grund des von der Direktion unterbreiteten Budgets, der Zinserträge des Hilfs-
fonds, für das kommende Jahr festgelegt (Art.33 Abs.1 Bst.k). In der Regel sollte
der Betrag die budgetierten Zinserträge, vermindert um die Kosten, nicht über-
schreiten. Allenfalls können auch andere Vorsorgemassnahmen, die das Invalidi-
tätsrisiko der Versicherten herabsetzen, beschlossen werden.

Art.20 Die Leistungen werden im Gesetz festgelegt. Die Finanzierung der Leis-
tungen und damit die Beiträge sind eine Folge dieser zugesagten Leistungen. Ent-
sprechend können sie im Gesetz nicht festgelegt werden. Andernfalls würden der
Grundsatz der Äquivalenz und das Gebot, den Vorsorgeplan im Gleichgewicht zu
halten, nicht beachtet. Der vorliegende Artikel zwingt die Verwaltungskommission
und den Regierungsrat, notwendige Anpassungen vorzunehmen. Es ist somit si-
chergestellt, dass die Finanzierung des Vorsorgeplans regelmässig überprüft wird.
Mit dieser Bestimmung wird der Verwaltungskommission ein Dauerauftrag erteilt
(vgl. auch Ziff. 21 Abs.1 der Weisungen des Bundesrates vom 21. Mai 2003 über
Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge [BBl
2003, S.1040]).

Art.21 Die Verteilung der Beitragslast zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ändert sich im Vergleich zu heu-
te nicht. Um dem Gesetzmässigkeitsprinzip Rechnung zu tragen, wurde ein Rah-
men für die Verteilung der Beitragslast zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern gesetzt. Dabei wird der Anteil der Arbeitgeber definiert.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen in der Summe ihrer Beiträge den
restlichen Teil.
Hingegen sollen die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach de-
ren Lebensalter gestaffelt werden können. Die nach Alter gestaffelten Beiträge tra-
gen dem grösseren Bedürfnis nach Individualisierung Rechnung. Junge Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer müssen somit keinen Solidaritätsbeitrag mehr
leisten. Jede Alterskategorie spart für sich selber. Diese Bestimmung hat entspre-
chende Auswirkungen auf die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer auf eine Austrittsleistung. Gemäss Beschluss der Verwaltungskommission
soll von dieser Möglichkeit vorläufig nicht Gebrauch gemacht werden. Der Regie-
rungsrat hat von dieser Absicht der Verwaltungskommission Kenntnis genom-
men.
Die Staffelung der Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Absatz 2
hat zur Folge, dass auf die einzelne Person berechnet, der Rahmen nach Absatz 1
nicht eingehalten wird.

Art.22 Der Artikel schafft eine gesetzliche Grundlage für die Übergangsrente,
welche bisher nur in den Statuten geregelt wird.
In Absatz 1 wird der Anteil der Arbeitgeber an den Beiträgen für die Übergangsren-
te definiert. Dieser beträgt gesamthaft gesehen 50% im Gegensatz zur Verteilung
der ordentlichen Beiträge in denen die Arbeitgeber aktuell 55% der gesamten Bei-
tragslast tragen.
Absatz 2 eröffnet auch hier die Möglichkeit, die Beiträge der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach dem Alter zu staffeln. Die Bemerkungen zu Artikel 21. über
die Verteilung der Beitragslast gelten sinngemäss auch für die Überbrückungs-
rente.

Art.23 Erhöht sich der versicherte Verdienst durch eine Teuerungszulage oder
einen individuellen Lohnaufstieg, so wird sie analog der heutigen Regelung durch
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
rückwirkend versichert. Absatz 3 ergibt sich aus Artikel 66 Absatz 1 BVG.

Art.24 Erhöht sich der versicherte Verdienst infolge einer Erhöhung des Be-
schäftigungsgrades, so kann die versicherte Person die Erhöhung rückwirkend
versichern. Sie hat dabei aber die gesamten Einkaufsbeiträge zu leisten.
Sinkt der versicherte Verdienst, gelten die bundesrechtlichen Regelungen (20
FZG), und es wird eine entsprechende Freizügigkeitsleistung ausbezahlt.
Um dem schwankenden Beschäftigungsgrad vieler Lehrkräfte Rechnung zu tra-
gen, ist es möglich, die Versicherung innerhalb gewisser, im Vorsorgereglement
zu bestimmenden Toleranzgrenzen, konstant zu halten (vgl. Art.6 und Art.24
Abs.4).
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Art.25 Der Kanton und andere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die
Möglichkeit, freiwillige Zuwendungen zu tätigen. Diese Bestimmung verschafft
der BLVK auf der Finanzierungsseite maximale Flexibilität.

Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die BLVK

Art.26 und 27 Die BLVK ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Bern
mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie führt die berufliche Vorsorge nach dem BVG
und dem vorliegenden Gesetz durch. Der Sitz der BLVK liegt im Kanton Bern. Die
BLVK ist Eigentümerin der Liegenschaft, in welcher sie heute ihren Sitz hat.

Art.28 Institutionen, die dem Kanton Bern oder dem Gebiet des Schul- und Bil-
dungswesens nahe stehen, können sich der BLVK anschliessen. Die Verwaltungs-
kommission und der Regierungsrat legen im Anschlussreglement die Vorausset-
zungen und die Zuständigkeit für den Abschluss und die Kündigung von solchen
Verträgen fest. Der Kreis der weiteren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die in
der BLVK vertreten sind, kann so definiert werden. Es wird keine separate Rege-
lung für die angeschlossenen Institutionen angestrebt. Die angeschlossenen Insti-
tutionen unterstehen dem Vorsorgereglement im gleichen Umfang wie der Kan-
ton. Sie haben insbesondere auch an allfällig zu treffende Sanierungsmassnah-
men beizutragen (Art.42 Abs.7). Diese Bestimmung entspricht der aktuellen Rege-
lung (Art.3 des Dekrets über die BLVK).

Art.29 Diese Bestimmung bezeichnet die Organe der BLVK.

Art.30 und 31 Die Delegiertenversammlung setzt sich weiterhin nur aus Versi-
cherten zusammen. Die Delegierten werden für vier statt wie bis anhin sechs Jahre
gewählt. Eine Amtszeitbeschränkung gibt es nicht. Die Bezirke werden aufgeho-
ben, womit der Bezirk keine Bezugsgrösse mehr für die Anzahl der Delegierten bil-
det. Künftig soll auf 250 Versicherte eine delegierte Person entfallen. Damit wird
die Delegiertenversammlung verkleinert. Eine Übergangsbestimmung regelt die
Neuwahl und den Übergang von der noch gewählten zur neuen Delegiertenver-
sammlung (Art.52). Der Regierungsrat regelt unter Mitwirkung der Verwaltungs-
kommission das Wahlverfahren für die Delegiertenversammlung. Im Weiteren or-
ganisiert und konstituiert sich die Delegiertenversammlung selbst.
Die Hauptaufgabe der Delegiertenversammlung ist das Erstellen eines Anforde-
rungsprofils für und die Wahl der Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter in die
Verwaltungskommission. Das Anforderungsprofil hat die Vorgaben des BLVKG
(Art.32 Abs.2) zu berücksichtigen. Die Mitglieder der Verwaltungskommission
müssen weder aus dem Kreis der Delegierten noch aus dem Kreis der Versicherten
gewählt werden. Die Delegiertenversammlung kann somit auch Fachpersonen
wählen, die Gewähr für eine professionelle Vertretung der Arbeitnehmerinteres-
sen bieten. Im Vergleich zu den geltenden Regelungen sind die Kompetenzen ein-
geschränkt. Genau wie die Interessen des Kantons von den Verwaltungskommis-
sionsmitgliedern, die vom Regierungsrat ernannt werden, vertreten werden, sol-
len die Interessen der Versicherten von den Verwaltungskommissionsmitgliedern,
die von der Delegiertenversammlung gewählt werden, vertreten werden. Heute
sind die Aufgaben und Kompetenzen zwischen Verwaltungskommission und De-

legiertenversammlung nicht ideal verteilt. Delegierte, die der heutigen Verantwor-
tung gerecht werden wollen, treiben einen überdurchschnittlichen Aufwand. Es
genügt nicht, die Unterlagen für die Delegiertenversammlung zu lesen und an der
Versammlung teilzunehmen. Die delegierte Person muss sich mit den Berichten
auseinander setzen und die Geschäfte der BLVK ständig verfolgen. Will sie kompe-
tente Beschlüsse fassen, hat sie die Rechnungslegung, die versicherungstechni-
schen Vorgaben sowie die strategischen Zielvorgaben und -erreichungen zu prü-
fen. Diese Aufgabe erfordert nicht nur ein hohes Engagement, sondern auch
sozialversicherungsrechtliche Fachkenntnisse.
Die Delegiertenversammlung muss in ihrem Organisationsreglement eine ange-
messene Lösung für die Vertretung der angeschlossenen Institutionen finden (vgl.
Art.45 Abs.3). Die angeschlossenen Institutionen haben bis heute keinen An-
spruch auf einen Sitz in der Verwaltungskommission.
Die neu zu gestaltende Delegiertenversammlung entspricht den Modellen in ande-
ren Kantonen. Die vorgeschlagenen Änderungen geben der BLVK eine moderne
und flexible Organisation, in welcher die Verantwortungen stufengerecht verteilt
sind (vgl. auch Ziff. 6.3 und 6.4).

Art.32 und 33 Das oberste Leitungsorgan ist die Verwaltungskommission. Sie
besteht zurzeit aus zwölf paritätisch gewählten Mitgliedern und sollte in Zukunft,
der allgemeinen Tendenz folgend, verkleinert werden. Die Reduktion soll aber
schrittweise vollzogen werden. Die vielen Projekte und die Schwierigkeiten, mit
welcher die BLVK zu kämpfen hat, rechtfertigen derzeit noch ein grosses Gremium.
Die Bildung von Ausschüssen ermöglicht auch eine Arbeitsverteilung. Es wird kei-
ne Amtszeitbeschränkung festgelegt. Der Übergang von der bisherigen zur neuen
Verwaltungskommission wird in einer Übergangsbestimmung geregelt (Art.53).
Bei der Grösse und der Bedeutung der BLVK für den Kanton Bern und auch für die
Versicherten der Pensionskasse ist eine professionelle Besetzung der Verwal-
tungskommission unerlässlich. Aus diesem Grund sind neu auch die Grundsätze
des Anforderungsprofils für die Mitglieder der Kommission im Gesetz enthalten.
Der Regierungsrat und die Delegiertenversammlung erhalten die Kompetenz, die
detaillierten Anforderungsprofile für die Arbeitgeber respektive Arbeitnehmerver-
treterinnen und -vertreter zu erlassen.
Die Verwaltungskommission als strategisches Organ bestimmt die obersten Leitli-
nien, befasst sich jedoch nicht mit dem laufenden Geschäft und der Verwaltung
der BLVK. Ihre unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben und Kompetenzen
lehnen sich an diejenigen des Verwaltungsrates gemäss Artikel 716a des Schwei-
zerischen Obligationenrechts vom 31. März 1911 (OR; SR 220) an.

Art.34 Die Direktorin oder der Direktor besorgt die laufenden Geschäfte und ist
für die Verwaltung der BLVK, insbesondere auch der Dossiers der Mitglieder ver-
antwortlich.

Art.35 Keine Bemerkung.

Art.36 Die Verantwortlichkeit richtet sich für die Verwaltungskommission sowie
die Direktorin oder den Direktor nach Art.52 BVG.
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Art.37 Die Bestimmung über den Datenschutz wurde vom bernischen Daten-
schutzbeauftragten geprüft und als genügend für die notwendige Datenbearbei-
tung der BLVK erachtet. Die BLVK darf nur Daten bearbeiten und behalten, die für
die Erfüllung ihrer Tätigkeit notwendig sind. Besonders schützenswerte Daten
werden unter Verschluss gehalten.

Art.38 Keine Bemerkung.

Art.39 Mit der Ausfinanzierung des Deckungskapitals per 1. Dezember 1999
(vgl. Änderung vom 3. Juni 2000 von Art.15 Abs.4 LAG) wurde die Staatsgarantie
zu Gunsten der BLVK aufgehoben. Sie bilanziert seither in geschlossener Kasse.

Art.40 Das Vermögen ist so anzulegen, dass ein Gleichgewicht gefunden wird
zwischen dem Streben nach der Zielrendite und der Risikofähigkeit, welche mit ab-
nehmendem Deckungsgrad sinkt. Die Zielrendite, die bis heute erforderlich wäre,
ist nicht erreichbar. Das BLVKG soll die Grundlagen schaffen, damit die Leistungen
der BLVK grundsätzlich durch die Beiträge finanziert werden und keine Finanzie-
rungslücken entstehen. So kann die Zielrendite auf ein nach fachmännischen
Grundsätzen erträgliches Mass gesenkt werden.
Das heutige Anlagereglement soll möglichst übernommen werden.

Art.41 Keine Bemerkung.

Art.42 Bei einem Deckungsgrad von weniger als 100%, hat die Verwaltungs-
kommission die Verantwortung, die im Rahmen dieses Gesetzes notwendigen und
möglichen Anpassungen an die Hand zu nehmen. Soweit Anpassungen adminis-
trativer Art möglich sind, hat sie diese zu beschliessen und umzusetzen. Die übri-
gen Massnahmen, die im Vorsorgereglement auf Grund der Absätze 3, 4, 5 und 6
möglich sind, hat sie dem Regierungsrat zu beantragen. Für die Massnahme ge-
mäss Absatz 4 ist einerseits die Möglichkeit im Vorsorgereglement zu schaffen, an-
dererseits beschliesst dann aber der Grosse Rat über die konkrete Einlage. Die Ver-
waltungskommission trägt also die primäre Verantwortung für das finanzielle
Gleichgewicht der Kasse (Art.65a ff. BVG in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fas-
sung). Ihr Antrag an den Regierungsrat muss ein Gesamtpaket von Massnahmen
darstellen, die Gewähr dafür bieten, dass das finanzielle Gleichgewicht wieder
hergestellt werden kann. Der Regierungsrat ist frei, dieses Massnahmenpaket zu
verändern, sei dies durch Beitragsanpassungen (Abs.3), sei dies durch Leistungs-
anpassungen (Abs.5). Er kann das Massnahmenpaket aber nur so verändern, dass
die Summe der Massnahmen dennoch Gewähr dafür bietet, dass das finanzielle
Gleichgewicht wieder hergestellt werden kann.
Beitragsanpassungen: Diese sind grundsätzlich im Vorsorgereglement vorzuneh-
men. Zusätzlich zu den gemäss Artikel 20 bis 25 möglichen Beiträgen wird in Ab-
satz 3 die Möglichkeit für zusätzliche, zeitlich befristete Beiträge geschaffen. Diese
müssen sich aber im bundesrechtlich zulässigen Rahmen bewegen. Artikel 65d
Absatz 3 BVG (in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung) setzt den Rahmen für
eine solche Beitragserhebung.

Artikel 65e BVG (in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung) schafft die Möglich-
keit der Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsverzicht. Diese Möglichkeit
wird in Absatz 4 aufgenommen.
Leistungsanpassungen: Verwaltungskommission und Regierungsrat sollen im
Vorsorgereglement verschiedene Leistungsanpassungen vornehmen können, oh-
ne dass das BLVKG geändert werden muss. Der maximale Rentensatz soll um
höchstens fünf Prozentpunkte nach unten angepasst werden können (Abs.5
Bst.c). Die für die maximale Altersrente nötigen Versicherungsjahre und das Al-
tersjahr sollen um je zwei Jahre heraufgesetzt respektive herabgesetzt werden
können (Abs.5 Bst.a und b). Entsprechend sollen sie die übrigen Leistungen an-
passen können.

Art.43 Beschliessen Verwaltungskommission und Regierungsrat ein Massnah-
menpaket zur Behebung einer Unterdeckung, so kann dies Folgen auf der Leis-
tungs- und auch auf der Beitragsseite haben. Folgen auf der Beitragsseite sind u.a.
Ausgaben für den Kanton (und die Gemeinden). Übersteigen diese Ausgaben die
ordentlichen Finanzkompetenzen des Regierungsrates, soll der Grosse Rat ab-
schliessend über die Ausgabe entscheiden. Dies heisst jedoch nicht, dass der
Grosse Rat das Massnahmenpaket zur «Änderung» beschliessen kann; dies ob-
liegt einzig der Verwaltungskommission und dem Regierungsrat. Lehnt der Gros-
se Rat die ihm konkret vorgelegte Ausgabe ab, so haben die Verwaltungskommis-
sion und der Regierungsrat ein neues Sanierungspaket zu schnüren und die da-
raus folgenden Ausgaben des Kantons (und der Gemeinden) wiederum dem Gros-
sen Rat vorzulegen.
Angesichts der Dringlichkeit der Sanierung und der sich aus dem Bundesrecht er-
gebenden Verpflichtung dazu, erachtet es der Regierungsrat als zulässig, den
Grossen Rat im Gesetz als abschliessend für die Ausgabenbewilligung zuständig
zu erklären. Dies umsomehr als ein allfälliges Referendum zu einem entsprechen-
den Ausgabenbeschluss zeitlich praktisch parallel zum Gesetzesreferendum lau-
fen würde.

Art.44 Die Kontrollstelle wird von der Verwaltungskommission gewählt (Art.33
Abs.1 Bst.b).

Art.45 Der Regierungsrat genehmigt das von der Verwaltungskommission er-
lassene Vorsorgereglement und hat somit eine Kontrolle über die Festsetzung der
Beiträge, deren Verteilung zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern so-
wie Arbeitgebern. Der Regierungsrat genehmigt im Übrigen die Detailbestimmun-
gen zu den im BLVKG festgelegten Leistungen. Im Rahmen der Genehmigung des
Vorsorgereglements kann der Regierungsrat Änderungen vornehmen. Selbstver-
ständlich kann der Regierungsrat Änderungen des Reglements von sich initiieren
und ohne Antrag der Verwaltungskommission beschliessen. Dies wird jedoch nur
in Ausnahmefällen geschehen.
Der Regierungsrat genehmigt ebenfalls das Anschlussreglement und kann so
Richtlinien setzen, auf Grund derer die BLVK dem Anschluss von Institutionen zu-
stimmen kann. Auch im Rahmen dieser Genehmigung kann er Änderungen vor-
nehmen.
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Im Übrigen sei auf Ziffer 5.3 verwiesen.

Art.46 Die Verwaltungskommission erlässt insbesondere das Organisations-
und Geschäftsreglement, welches die Aufgabenteilung zwischen der Verwal-
tungskommission und der Direktorin oder dem Direktor festlegt. Auch die übrigen,
für die Führung der BLVK notwendigen Reglemente erlässt die Verwaltungskom-
mission in eigener Kompetenz. Es handelt sich hierbei entweder um Erlasse, deren
Grundzüge das Bundesrecht vorgibt (z.B. Anlagereglement) oder um Verwal-
tungsverordnungen, die keiner genaueren Umschreibung im vorliegenden Gesetz
bedürfen.

Art.47 Der Regierungsrat handelt einerseits als Gesetzgeber, dann als Vertreter
der Trägerschaft der BLVK und nicht zuletzt als Arbeitgeber. Die verschiedenen
Funktionen und Aufgaben werden an dieser Stelle konkretisiert (vgl. Ziff. 5.3).

Art.48 Kantonale Aufsichtsbehörde gemäss Artikel 61ff. BVG ist heute das
ASVS. Es ist in seiner Aufsichtstätigkeit unabhängig vom Regierungsrat der Ober-
aufsicht des Bundesrates unterstellt (Art.64 BVG). Das Bundesrecht umschreibt
Aufgaben und Befugnisse des ASVS umfassend.

Art.49 Die Rechtspflege bestimmt sich nach dem BVG und dem Gesetz vom
23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21)

Art.50 Die Regelung, die bei zukünftigen Fällen einer Unterdeckung gelten soll,
soll bereits auf die heute existierende Unterdeckung Anwendung finden: Die heute
amtierende Verwaltungskommission soll dem Regierungsrat Antrag für die nöti-
gen Beitragsanpassungen stellen. Leistungsanpassungen im Sinne von Artikel 42
Absatz 5 und 6 sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Die Kompetenz, die
nötigen Ausgaben zur Behebung der heute existierenden Unterdeckung zu be-
schliessen, soll abschliessend auf den Grossen Rat übertragen werden (vgl. Kom-
mentar zu Art.43).
Absatz 3 dient der Klärung. Mit dem Hinweis auf Artikel 24 des Gesetzes vom
20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte tragen die Gemeinden zu 30%
am Zinsaufwand des Kantons für den Teil bei, der anteilmässig den Volksschul-
lehrkräften entspricht. Der Anteil bemisst sich nach dem Verhältnis der versicher-
ten Löhne für die Lehrkräfte der Volksschule an der Gesamtsumme der versicher-
ten Löhne der BLVK.

Art.51 Dieser Artikel enthält die notwendigen Bestimmungen, damit die An-
sprüche der Personen gewahrt werden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bereits ein Invalidentaggeld, eine Invalidenrente, eine Zusatzrente oder
eine Ehegattenrente beziehen.
Aufrechterhalten bleibt nicht nur der grundsätzliche Anspruch auf die Rente, son-
dern auch der Anspruch auf die bisherige Berechnung der Rentenhöhe. Vorbehal-
ten bleiben Beiträge der Rentnerinnen und Rentner gemäss Artikel 50. Das Vorsor-
gereglement soll Übergangsbestimmungen im Sinne dieser Bestimmung schaf-
fen.

In allen übrigen Fällen richten sich Anwartschaften, Leistungen, Beiträge usw. ab
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes nach dem neuen Recht. So haben sich bei-
spielsweise Personen, die sich in unbezahltem Urlaub befinden, zu entscheiden,
ob sie die Weiterversicherung nach den neuen Bestimmungen (Art.5) weiterfüh-
ren wollen oder ob sie darauf verzichten und eine Austrittsleistung beziehen wol-
len. Bei Personen, die ein Invalidentaggeld, evtl. mit Zusatzrente beziehen, wird zu
klären sein, ob sie Anspruch auf eine Invalidenrente nach den neuen Bestimmun-
gen haben. Wenn nicht, verlieren sie den Anspruch auf das Taggeld. Den Anspruch
auf die Zusatzrente verlieren sie nach der Klärung in jedem Fall.

Art.52 bis 54 Keine Bemerkung.

Art.55 Die Aufsicht über die BLVK soll möglichst gleich auch für die BPK gelten.
Der Regierungsrat soll bei der BPK über die gleichen Instrumente verfügen wie bei
der BLVK. Die entsprechenden indirekten Änderungen des BPKG werden an dieser
Stelle vorgenommen.

Art.56 Keine Bemerkungen

Art.57 Das Gesetz soll baldmöglichst, also auf den 1. Juni 2005, in Kraft treten.

7. Vorgehen zur Sanierung der BLVK; finanzielle und personelle
Auswirkungen

Das Gesetz selber hat keine direkten finanziellen und personellen Auswirkungen
zur Folge. Diese ergeben sich vor allem aus der bereits erwähnten Verpflichtung,
Massnahmen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichts zu treffen.
Über diese Massnahmen wird der Regierungsrat separat beschliessen und die
sich daraus ergebenden Ausgaben dem Grossen Rat zur Bewilligung vorlegen.
Wie vorstehend bereits erwähnt, beabsichtigt der Regierungsrat, die möglichen
Varianten zur Sanierung und deren Auswirkungen auf die Arbeitnehmenden und
den Arbeitgeber in einem separaten Bericht an den Grossen Rat darzustellen, zu
dem dieser sich während der Beratung der Gesetzesvorlage mit Planungserklä-
rungen positionieren kann.
Aus diesem Grund wird in diesem Vortrag nicht weiter auf das Vorgehen zur Sanie-
rung und deren finanziellen und personellen Konsequenzen eingegangen.

8. Auswirkungen auf die Wirtschaft

Als Auswirkung der Sanierungsmassnahmen sinkt die Kaufkraft des Lehrperso-
nals. Die Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft des Kantons Bern dürften in
Anbetracht des Ausmasses einer möglichen Beitragserhöhung jedoch gering sein.

9. Auswirkungen auf die Gemeinden

Der Mehraufwand der Beitragserhöhungen der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitge-
bers für die Sanierung der BLVK für die Lehrkräfte der Volksschule geht zu 30% zu
Lasten der Gemeinden.
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10. Ergebnisse der Vernehmlassung

10.1 Adressatenkreis und Rücklauf

Neben den offiziellen Vernehmlassungspartnern des Kantons wurden weitere Or-
ganisationen aus dem Bildungsbereich zur Vernehmlassung eingeladen. So konn-
ten sich insbesondere auch die Delegiertenversammlung und die Pensionierten-
vereinigung der BLVK zur Vorlage äussern. Von den 108 eingeladenen Organisatio-
nen haben sich 65 an der Vernehmlassung beteiligt. Dies entspricht einer Rücklauf-
quote von 60 Prozent.
Im Rahmen einer brieflichen Protestaktion äusserten sich zudem weitere Einzel-
personen und Lehrkräfte zur Vorlage.

10.2 Zusammenfassung der wichtigsten Stellungnahmen

Die Notwendigkeit der Einleitung von Sanierungsmassnahmen und die Schaffung
einer rechtlichen Grundlage auf Gesetzesebene wird allgemein anerkannt.
Das Verwaltungsgericht bestätigt grundsätzlich das Gesetzgebungskonzept und
weist aber auf die nicht zu unterschätzende Bedeutung der paritätischen Führung
einer Pensionskasse hin.
Ausserhalb der Vernehmlassung hat sich auch die Hewitt Associates SA das Ge-
setzgebungskonzept vorstellen lassen und kommt zum Schluss, dass es ihren Vor-
stellungen entspricht.
Fast ein Drittel der Stellungnahmen, worunter sich auch viele der grossen Gemein-
den befinden, nehmen explizit eine positive Haltung zum Gesetzesentwurf ein und
erachten diesen als geeignete Grundlage zur Durchführung der Sanierungsmass-
nahmen.
Beschränkte Unterstützung für die in die Vernehmlassung geschickte Vorlage sig-
nalisieren die Lehrerinnen- und Lehrerverbände, der Verband Bernischer Gemein-
den (VBG) und die Sozialdemokratische Partei (SP). Diese Vernehmlassungspart-
ner fordern aber noch Anpassungen der Vorlage. Abgelehnt oder gar zurückge-
wiesen wird die Vorlage aus höchst unterschiedlichen Gründen von 16 Vernehm-
lassungspartnern, namentlich von drei Personalverbänden, zwei Arbeitgeberver-
bänden und der Bernischen Pensionskasse (BPK). Allerdings wird auch in den zu-
rückweisenden Stellungnahmen die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage
für die BLVK nicht in Frage gestellt. Die Ablehnung hat ihre Gründe entweder darin,
dass die Vorlage als zu wenig sorgfältig ausgearbeitet beurteilt wird oder es als
problematisch angesehen wird, die Leistungen im Gesetz zu regeln. Oder es
schliessen sozialpolitische Postulate bei den Personalverbänden und die prinzi-
pielle Forderung nach einem Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat bei den
Arbeitgeberverbänden eine Unterstützung der Vorlage aus.
Es wird die Option vorgeschlagen, grundsätzlich ein zweistufiges Vorgehen durch-
zuführen. Das heisst primär, die Schliessung der Finanzierungslücke der BLVK ge-
stützt auf bisheriges Recht rasch vorzunehmen und dann offene Fragen im Zusam-
menhang mit gesetzlichen Bestimmungen, welche Prämienerhöhungen und ei-
nen gewissen Leistungsabbau zulassen und damit die Attraktivität des Lehrberufs
minderten, zu klären.

Auf der inhaltlichen Ebene gehen die Meinungen zu einzelnen Regelungsberei-
chen weit auseinander. Für die Beibehaltung des Leistungsprimats sprechen sich
fast gleich viele Vernehmlassungspartnerinnen und -partner aus wie für einen
Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Begründet wird die Forderung nach
einem Systemwechsel mit demografischen Trends, die die Finanzierbarkeit des
Leistungsprimats in Frage stellten. Während die Befürworter hervorheben, dass
das Leistungsprimat Rechtsgleichheit für die Versicherten beider staatlicher Vor-
sorgekassen und Leistungstransparenz garantiere. Von den beiden Vorschlägen,
zur Begründung des Anspruchs auf eine Invalidenrente, wünscht eine Mehrheit in
ihren Stellungnahmen die Variante 1 der Vernehmlassungsvorlage oder geht so-
gar so weit eine strenge Orientierung am Invaliditätsbegriff der Eidgenössischen
Invalidenversicherung (IV) zu fordern, weil sie die in Variante 1 vorgeschlagene Lö-
sung mit Teilrenten unter 40% für nicht praktikabel hält.
In einzelnen Stellungnahmen wird ferner kritisiert, dass die Leistungen der BLVK
detailliert festgelegt werden, während zu den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-
trägen nur der Grundsatz enthalten sei, dass diese kostendeckend sein müssten.
Es werden Änderungen betreffend Aufteilung der Befugnisse und Zuständigkeiten
zwischen dem Regierungsrat und der Verwaltungskommission sowie zur Zusam-
mensetzung der Verwaltungskommission beantragt. Vier Vernehmlassungspart-
ner nehmen eine kritische Haltung zu den Funktionen des Regierungsrates ein. Sie
erachten eine Klärung als notwendig, welche Befugnisse dem Regierungsrat als
Arbeitgebervertreter und welche Kompetenzen ihm als Aufsichtsbehörde zuste-
hen sollten. Dabei wird hingewiesen, dass gemäss BVG die eigentliche Aufsicht
dem ASVS zukomme.
Von etlichen Vernehmlassungspartnern werden die Zusammensetzung und die
als zu eingeschränkt empfundenen Kompetenzen der Delegiertenversammlung
skeptisch aufgenommen. Sie legen Wert auf eine paritätische Zusammensetzung
der Verwaltungskommission und ihrer Ausschüsse und auf die Verstärkung der
Kompetenzen der Delegiertenversammlung. Konkrete Vorschläge werden insbe-
sondere zu einer Berichtspflicht der Verwaltungskommission gegenüber der Dele-
giertenversammlung, zur Regelung des Wahlverfahrens der Delegiertenver-
sammlung in eigener Kompetenz und weiterer Aufgaben und Kompetenzen vor-
gebracht.
Ein anderer Aspekt, auf den drei Vernehmlassungspartner aufmerksam geworden
sind, ist die Delegation der Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung an den
Regierungsrat. Die ordentliche Zuständigkeit, solche Massnahmen zu beschlies-
sen, liege beim Grossen Rat und sei unbedingt einzuhalten. Weil die Tatsache un-
berücksichtigt bleibe, dass im Volksschulbereich die Gemeinden zu einem Drittel
an den Kosten zur Behebung der bestehenden bzw. zukünftigen Unterdeckungen
teilhabe und die kommunalen Verbände allenfalls ihren Einfluss im Grossen Rat
geltend machen könnten. Diese Blankodelegation an den Regierungsrat gehe zu
weit, wird argumentiert. Die Vorlage trägt diesem Anliegen Rechnung, indem sie
den Beschluss über die Ausgaben, die auf Grund der Sanierungsmassnahmen nö-
tig sind, dem Grossen Rat überträgt. Grundsätzlich werden Leistungen und Beiträ-
ge im Vorsorgereglement geregelt. Dieses wird von der paritätisch zusammenge-
setzten Verwaltungskommission und dem Regierungsrat erlassen. Das ausgewo-
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gen geschnürte Paket der Sanierungsmassnahmen zusammenzustellen, sich da-
mit auseinander zu setzen und dieses zu tragen, soll auch im Falle einer Unterde-
ckung der Verwaltungskommission und dem Regierungsrat obliegen. In dieser
Phase hat auch der Einbezug der Gemeindevertretung und der Sozialpartner
durch den Regierungsrat zu erfolgen. Die politische Verantwortung für die Ausga-
ben, die auf Grund des Sanierungspaketes nötig sind, soll der Grosse Rat tragen.
Stimmt er den Ausgaben nicht zu, werden Verwaltungskommission und Regie-
rungsrat ein neues Paket schnüren müssen, dass die finanziellen Vorgaben des
Grossen Rates befolgt.
Die Stellungnahmen zu den Sanierungsmassnahmen sind vielschichtig und unter-
schiedlich ausgefallen. Fast gleich viele Vernehmlassungspartner lehnen weiter-
gehende Sanierungsmassnahmen zu Lasten der Versicherten sowie der Renten-
bezügerinnen und -bezüger ab. Oder sie stellen die Frage nach der Zumutbarkeit
von Beitragserhöhungen und Leistungsabbau, wenn auch eine Beteiligung der
Kassenmitglieder und Rentenberechtigten bei den Sanierungsmassnahmen ge-
fordert werde. Der VBG und einige Gemeinden weisen auf die gravierenden finan-
ziellen Folgen hin und schlagen entweder vor, die Deckungslücke später zu schlies-
sen oder lehnen eine Sanierungsbeteiligung von Seiten der Gemeinden ab. Die
Wiedereinführung der Staatsgarantie kommt mit Ausnahme von drei Personalver-
bänden für niemanden in Betracht.
Die in einer Briefaktion Stellung nehmenden Einzelpersonen befürchten vor allem,
dass sich die Sanierungsmassnahmen auf die Höhe ihrer Beitragsleistungen und
Renten auswirken werden und weisen die Schuld für die finanzielle Lage der BLVK
dem Regierungsrat und der Geschäftsleitung bzw. den Aufsichtsgremien der BLVK
zu.

10.3 Wichtigste vorgenommene Änderungen

Auf Grund der zahlreich eingegangenen Vernehmlassungsantworten und der
komplexen Situation, die durch die Gegensätze zwischen einer ähnlich grossen
Anzahl von befürwortenden bzw. ablehnenden Haltungen entstand, ist die Ver-
nehmlassungsvorlage nur in wenigen Artikeln angepasst worden.
Änderungen sind namentlich bei der Beschreibung der einzelnen Leistungen und
deren Anspruchsvoraussetzungen vorgenommen worden, um die Kritik der zu de-
taillierten Umschreibung aufzunehmen. Die Bestimmungen zur Invalidenrente ori-
entieren sich neu nur noch am Invaliditätsbegriff der IV. Damit können keine Teil-
renten mehr ausgezahlt werden, wenn der Invaliditätsgrad nicht mindestens 40%
beträgt. Für die Aufteilung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge ist ein Rah-
men gesetzt worden. Die Bestimmungen zu den Organen, deren Zusammenset-
zung und Kompetenzen sind im Sinne der Vernehmlassung überarbeitet worden.
Der Kritik betreffend einer klareren Darstellung der Befugnisse und Kompetenzen
des Regierungsrats ist Rechnung getragen worden, indem die betreffenden Artikel
vollständig neu formuliert worden sind. Neu ist die Verwaltungskommission ab-
schliessend für die Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrech-
nung zuständig, damit dem Regierungsrat als Aufsichtsbehörde nicht direkte Ver-
antwortung für die Tätigkeit der Kasse übertragen wird.

Ebenfalls in vielen Details angepasst worden sind die Übergangs- und Schlussbe-
stimmungen. Ausserdem bestimmt neu der Regierungsrat den Zeitpunkt des In-
krafttretens des Gesetzes.
Der Vortrag musste gegenüber der Vernehmlassungsvorlage in weiten Teilen neu
geschrieben werden. Insbesondere die Kapitel 2–5 und 7 sind total überarbeitet
worden. Im Interesse einer verständlichen und einheitlichen Darstellung der sehr
komplexen Sachverhalte konnten dabei nicht alle verlangten Änderungen berück-
sichtigt werden.

11. Antrag

Gestützt auf die Auswertung der Vernehmlassung beantragt der Regierungsrat die
Annahme der Vorlage.

Bern, 13. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger
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Ergebnis der ersten Lesung

Gesetz
über die Ausbildungsbeiträge (ABG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 45 Absatz 2 der Kantonsverfassung1) ,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

Gegenstand,
Grundsatz

Art.1 1 Dieses Gesetz regelt die Gewährung von Ausbildungsbeiträ-
gen an Auszubildende bei anerkanntem Bedarf.
2 Die Ausbildungsfinanzierung ist in erster Linie Sache der Eltern, an-
derer Verpflichteter und der Auszubildenden selber.

Wirkungsziele Art.2 Die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen soll insbesondere
a die Chancengleichheit fördern,
b den Zugang zu Bildung erleichtern,
c die Existenzsicherung während der Ausbildung unterstützen,
d die freie Wahl der Ausbildung und Ausbildungsstätte ermöglichen.

Arten der Ausbil-
dungsbeiträge

Art.3 1 Ausbildungsbeiträge sind Stipendien und Darlehen sowie
Beiträge in Härtefällen.
2 Stipendien sind einmalige oder wiederkehrende Beiträge, die nicht
zurückzuzahlen sind. Vorbehalten bleibt Artikel 19.
3 Darlehen sind einmalige oder wiederkehrende Beiträge, die nach
Abschluss oder Abbruch der Ausbildung zu verzinsen und zurückzu-
zahlen sind.
4 In Härtefällen können weitere Beiträge im Rahmen der im Voran-
schlag zur Verfügung stehenden Mittel gewährt werden. Der Regie-
rungsrat regelt das Nähere.

Beschaffen von
Personendaten

Art.4 1 Die zuständige Stelle der Erziehungsdirektion ist berechtigt,
die für die Bemessung eines Ausbildungsbeitrags erforderlichen Un-
terlagen, Auskünfte und Personendaten bei Behörden einzuholen.
2 Sie kann in einem Abrufverfahren auf Steuerdaten der kantonalen
Steuerverwaltung greifen, soweit dies für die Beitragsverfügungen
nötig ist.

1) BSG 101.1

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung
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3 Personen, die mit der Bemessung von Ausbildungsbeiträgen be-
traut sind, unterstehen dem Steuergeheimnis.
4 Personen, insbesondere Eltern und andere Verpflichtete, die keine
Kenntnis davon haben, dass über sie Daten beschafft werden, werden
durch die zuständige Stelle der Erziehungsdirektion spätestens bei der
ersten Datenbeschaffung informiert.

Zusammenarbeit Art.5 Der Kanton setzt sich für eine Harmonisierung des Stipen-
dienwesens in der Schweiz ein und arbeitet mit anderen Kantonen
und dem Bund zusammen.

2. Beitragsbedingungen

Grundsatz Art.6 1 Stipendien und Darlehen können gewährt werden für den
Besuch von anerkannten Ausbildungen, die zu einem anerkannten
Abschluss führen.
2 Für Vorbildungen kann der Regierungsrat eine Beschränkung der
Ausbildungsbeiträge vorsehen.

Anerkannte
Ausbildungen

Art.7 1 Anerkannte Ausbildungen sind
a die Vorbildung,
b die Erstausbildung,
c die Zweitausbildung,
d die höhere Berufsbildung,
e die Umschulung.
2 Nicht anerkannt sind
a die Ausbildung auf der Primarstufe und der Sekundarstufe I,
b die berufsorientierte Weiterbildung,
c ein zweites Hochschulstudium oder die Weiterqualifikation auf

Hochschulstufe,
d die Bildung der Quartärstufe.
3 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

Anerkannte Aus-
bildungsstätten

Art.8 1 Anerkannte Ausbildungsstätten sind
a die öffentlichen Ausbildungsstätten in der Schweiz und im Ausland,
b die privaten Ausbildungsstätten in der Schweiz und im Ausland, so-

weit sie sich über ein ausreichendes Qualitätssicherungssystem
ausweisen können,

c die privaten Betriebe in der Schweiz mit Ausbildungsbewilligung
für Lehrlinge.

2 Ausbildungsstätten sind nur anerkannt, soweit sie zu einem Ab-
schluss führen, der vom Kanton, von der Eidgenossenschaft oder von
einem ausländischen Staat anerkannt ist.
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3 Der Regierungsrat kann auf Antrag der Erziehungsdirektion weitere
Ausbildungsstätten anerkennen, soweit sie sich über eine gleichwer-
tige Ausbildungsqualität ausweisen können.

Einschränkung
der anerkannten
Ausbildungen
und Ausbil-
dungsstätten

Art.9 Der Regierungsrat kann durch Verordnung Ausbildungen ge-
mäss Artikel 7 Absatz 1 und Ausbildungsstätten gemäss Artikel 8 Ab-
satz 1 von der Anerkennung ausnehmen, wenn die im Rahmen des
Voranschlags zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen.

Form der
Beitrags-
gewährung

Art.10 1 Für Ausbildungen der Sekundarstufe II werden für die
reglementarische Ausbildungsdauer Stipendien gewährt. Für Zweit-
ausbildungen werden auschliesslich Darlehen gewährt.
2 Für Ausbildungen der Tertiärstufe werden für die ersten drei Jahre
Stipendien gewährt. Für die darüber hinausgehende Ausbildungs-
dauer werden vom anerkannten Bedarf maximal zwei Drittel als Sti-
pendien gewährt. Für den fehlenden Anteil besteht ein Anspruch auf
Darlehen.
3 Soweit keine Beitragsberechtigung für Stipendien besteht, können
für Ausbildungen der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe Darlehen
gewährt werden.
4 Für Ausbildungskosten, welche wesentlich über den anerkannten
Kosten liegen, können ergänzende Darlehen gewährt werden.
5 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

Darlehen Art.11 1 Die gesamte Darlehenssumme ist auf 50 000 Franken pro
Person beschränkt. Sie kann vom Regierungsrat der Teuerung ange-
passt werden.
2 Der Regierungsrat legt die Bedingungen für die Verzinsung und
Rückzahlung der Darlehen fest.

Beitrags-
berechtigte
Personen

Art.12 Personen mit stipendienrechtlichem Wohnsitz im Kanton
Bern sind beitragsberechtigt, wenn sie
a das Schweizer Bürgerrecht haben,
b das Bürgerrecht eines Mitgliedstaates der EU oder der EFTA haben

und in der Schweiz Wohnsitz haben,
c das Bürgerrecht eines Staates haben, der nicht Mitglied der EU oder

der EFTA ist und über eine Niederlassungsbewilligung C verfügen,

d von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge oder Staatenlose sind.

Stipendien
rechtlicher
Wohnsitz

Art.13 1 Der stipendienrechtliche Wohnsitz einer Person befindet
sich im Kanton Bern, wenn hier ihre Eltern den zivilrechtlichen Wohn-
sitz haben oder die zuletzt zuständige Vormundschaftsbehörde ihren
Sitz hat. Vorbehalten bleibt Absatz 5.

2 Für Ausbildungen der Tertiärstufe werden für die ersten drei Jahre
Stipendien gewährt. Für die darüber hinausgehende Ausbildungs-
dauer werden vom anerkannten Bedarf zwei Drittel als Stipendien ge-
währt. Für den fehlenden Anteil besteht ein Anspruch auf Darlehen.

c das Bürgerrecht eines Staates haben, der nicht Mitglied der EU oder
EFTA ist und über eine Niederlassungsbewilligung C verfügen oder
seit fünf Jahren in der Schweiz Wohnsitz haben und über eine
Aufenthaltsbewilligung B verfügen,
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2 Personen mit schweizerischem Bürgerrecht, deren Eltern im Aus-
land wohnen oder die elternlos sind, haben für Ausbildungen in der
Schweiz stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Bern, wenn sich
hier ihr Heimatort befindet. Bei mehreren Heimatorten gilt das zuletzt
erworbene Bürgerrecht.
3 Mündige Personen mit Bürgerrecht eines Staates, der nicht Mit-
glied der EU oder der EFTA ist, deren Eltern im Ausland wohnen oder
die elternlos sind, haben stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton
Bern, wenn sie hier ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben. Vorbehal-
ten bleibt Absatz 5.
4 Mündige Flüchtlinge und Staatenlose, deren Eltern im Ausland
wohnen oder die elternlos sind, haben stipendienrechtlichen Wohn-
sitz im Kanton Bern, wenn sie ihm zugewiesen sind. Vorbehalten
bleibt Absatz 5.
5 Mündige Personen, die nach Abschluss einer Erstausbildung unun-
terbrochen während zwei Jahren im Kanton Bern wohnhaft und auf
Grund eigener Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig gewesen sind,
ohne gleichzeitig in Ausbildung zu sein, begründen einen eigenen sti-
pendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton. Als Erwerbstätigkeit gilt
auch die Betreuung von Familienangehörigen im gleichen Haushalt.
6 Wer stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Bern nach diesem
Gesetz begründet hat, behält ihn bis zum Erwerb eines neuen bei.

Beschränkung
der Beitrags-
berechtigung

Art.14 1 Die Beitragsberechtigung für Stipendien besteht während
höchstens zwölf Ausbildungsjahren.
2 Bei einem Wechsel der Ausbildung vor ihrem Abschluss aus zwin-
genden gesundheitlichen Gründen wird die Dauer der Beitragsbe-
rechtigung während der bereits absolvierten Ausbildung auf die
Höchstdauer der Beitragsberechtigung gemäss Absatz 1 nicht angere-
chnet.
3 Bei einem wiederholten Wechsel der Ausbildung besteht kein Bei-
tragsanspruch mehr.
4 Nach dem vollendeten 35.Altersjahr entsteht keine Beitragsbe-
rechtigung mehr, ausser wenn
a die Ausbildung dem beruflichen Einstieg oder Wiedereinstieg nach

einer Familienphase oder nach der Betreuung von Angehörigen
dient,

b wichtige Gründe nachgewiesen werden, welche die Fortsetzung
der bisherigen Berufstätigkeit wesentlich erschweren.

5 Rückwirkend werden keine Ausbildungsbeiträge gewährt.
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3. Bemessung der Ausbildungsbeiträge

Grundsatz Art.15 1 Sind die Mittel der Auszubildenden, der Eltern, der Ehe-
gattin oder des Ehegatten, anderer Verpflichteter sowie Dritter zur
Finanzierung der Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten der Auszu-
bildenden nicht ausreichend, deckt der Kanton auf Gesuch hin den
anerkannten Bedarf mit Stipendien oder Darlehen.
2 Auf die Anrechnung der Leistungen der Eltern wird teilweise ver-
zichtet, wenn die Auszubildenden
a das 25. Lebensjahr vollendet und eine erste Ausbildung abges-

chlossen haben oder
b während vier Jahren vollzeitlich berufstätig gewesen sind, wobei

als Berufstätigkeit auch die Betreuung von Familienangehörigen im
gleichen Haushalt gilt.

Berechnungs-
grundsätze

Art.16 1 Für die Berechnung der Ausbildungsbeiträge sind die aner-
kannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten der Auszubilden-
den massgebend.
2 Die Ausbildungsbeiträge berechnen sich nach der Differenz zwi-
schen den anerkannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten ei-
nerseits und den anrechenbaren Mitteln gemäss Artikel 15 Absatz 1
andererseits.

40/6



Ergebnis der ersten Lesung 7Gemeinsamer Antrag für die zweite Lesung

3 Die massgeblichen Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten wer-
den im Rahmen einer Fehlbetragsrechnung ermittelt.

Berechnungs-
grundlagen

Art.17 1 Für die Berechnung der zumutbaren Leistungen sind das
Einkommen, das Vermögen und die anerkannten Lebenshaltungskos-
ten der Verpflichteten massgebend.
2 Einkommen und Vermögen der Eltern werden in der Regel auf
Grund der Steuerdaten ermittelt.
3 Im Budget der Auszubildenden werden das aktuelle Einkommen
während der Ausbildung und das ausgewiesene Vermögen berück-
sichtigt.
4 Die anerkannten Lebenshaltungskosten werden auf Grund in der
Schweiz allgemein anerkannter Richtwerte ermittelt. Sie sind nach
oben begrenzt.

Meldepflicht Art.18 1 Auszubildende, die ein Gesuch stellen, haben der zuständi-
gen Stelle der Erziehungsdirektion alle für die Bemessung der Ausbil-
dungsbeiträge erheblichen Umstände wahrheitsgetreu zu melden.
2 Wer Ausbildungsbeiträge bezieht, hat der zuständigen Stelle der Er-
ziehungsdirektion jede Änderung der für die Bemessung massgebli-
chen Daten unverzüglich zu melden.
3 Wer die Pflichten gemäss Absatz 1 und 2 missachtet, kann von der
weiteren Beitragsberechtigung ausgeschlossen werden.

4. Rückerstattung

Art.19 1 Ändern sich die Verhältnisse, werden Berechtigung und
Höhe des bewilligten Beitrages überprüft und die Beitragsverfügung
angepasst. Zu viel bezogene Beiträge sind zurückzuerstatten.
2 Ausbildungsbeiträge sind mit Zins zurückzuerstatten, wenn
a unwahre Angaben gemacht oder für die Berechnung erhebliche

Tatsachen verheimlicht oder nicht gemeldet worden sind,
b sie nicht für die Ausbildung verwendet worden sind.
3 Auszubildende, die ihre Ausbildung ohne wichtigen Grund vorzei-
tig abbrechen, haben die Ausbildungsbeiträge in der Regel zurück-
zuerstatten.
4 Der Zinssatz und die Verjährungsregeln richten sich nach dem
Staatsbeitragsgesetz vom 16.September 1992 (StBG)2) .
5 Der Regierungsrat regelt das Nähere.

2) BSG 641.1
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5. Vollzug und Rechtspflege

Zuständigkeit Art.20 1 Die zuständige Stelle der Erziehungsdirektion vollzieht das
Gesetz und seine Ausführungsbestimmungen.
2 Sie bewilligt die Beiträge abschliessend, unabhängig von der Bei-
tragshöhe.

Rechtsmittel Art.21 1 Gegen Verfügungen der zuständigen Stelle der Erziehungs-
direktion kann Beschwerde bei der Erziehungsdirektion geführt wer-
den. Diese entscheidet endgültig, soweit Beiträge für Härtefälle um-
stritten sind.
2 Soweit die Erziehungsdirektion nicht endgültig entscheidet, steht
gegen ihre Entscheide die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen.

Verfahren Art.22 1 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Ge-
setzes vom 23.Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)3) .
Vorbehalten bleibt Absatz 2.
2 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Unangemessenheit
einer Verfügung oder eines Entscheides nicht gerügt werden.

Darlehensbewirt-
schaftung

Art.23 1 Der Kanton kann die Bewirtschaftung der Darlehen einer
Bank oder Dritten übertragen.
2 Er garantiert der Darlehensgeberin die Verzinsung und die Rückzah-
lung der Darlehen.
3 Für den Abschluss eines entsprechenden Vertrags und die Bewilli-
gung der erforderlichen Kredite im Rahmen des Voranschlags ist der
Regierungsrat zuständig.

Verordnung
des Regie-
rungsrates

Art.24 1 Der Regierungsrat erlässt durch Verordnung die zum Voll-
zug notwendigen Vorschriften, insbesondere über
a die Umschreibung der anerkannten Ausbildungen,
b die Kriterien für die Anerkennung von Abschlüssen und Ausbil-

dungsstätten,
c die Form der Beitragsgewährung,
d die Bedingungen für die Rückzahlung und Verzinsung von Darle-

hen,
e die Berechnung der Beiträge,
f die anerkannten Werte für die Ausbildungs- und Lebenshaltungs-

kosten,
g die Härtefälle,
h das Gesuchsverfahren.
2 Der Regierungsrat kann seine Befugnisse an die zuständige Direk-
tion übertragen.

3) BSG 155.21
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6. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Geltung des bis-
herigen Rechtes

Art.25 1 Auf Rechtsverhältnisse, die einen Anspruch auf die Gewäh-
rung von Ausbildungsbeiträgen über das Datum des Inkrafttretens
dieses Gesetzes hinaus begründet haben, bleibt das bisherige Recht
anwendbar.
2 Auszubildende, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Beiträge für
eine Ausbildung beziehen, die nach neuem Recht nicht mehr zu einer
Beitragsberechtigung führt, sind bis zum ordentlichen Abschluss die-
ser Ausbildung beitragsberechtigt. Die Berechnung und Auszahlung
der Beiträge richten sich nach neuem Recht.
3 Für die Rückerstattung von Ausbildungsbeiträgen und Zinsen gilt
das zum Zeitpunkt der Beitragsgewährung anwendbare Recht, es sei
denn, die Anwendung des neuen Rechts sei für die Betroffenen günsti-
ger.
4 Hängige Gesuche und Beschwerden werden nach neuem Recht be-
handelt, soweit sie einen Beitrag für ein Ausbildungsjahr zum Gegen-
stand haben, das mit oder nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
ginnt.
5 Die Spezialfinanzierung gemäss Artikel 12 des Gesetzes vom
18.November 1987 über die Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz,
StipG), (Nr.5082, «Fonds für Härtefälle»)4) wird zugunsten der Laufen-
den Rechnung aufgelöst.

4) BSG 438.31
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Änderung eines
Erlasses

Art.26 Das Staatsbeitragsgesetz vom 16.September 1992 (StBG)
wird wie folgt geändert:

Anhang I

«Gesetz vom 18.11.1987 über die Ausbildungsbeiträge (Stipendien-
gesetz)» wird ersetzt durch «Gesetz vom über die Ausbildungsbei-
träge (ABG)».
«Dekret vom 18.5.1988 über die Ausbildungsbeiträge (Stipendien-
dekret)» wird gestrichen.

Aufhebung von
Erlassen

Art.27 Folgende Erlasse werden aufgehoben:

1. Gesetz vom 18.November 1987 über die Ausbildungsbeiträge (Sti-
pendiengesetz, StipG), (BSG 438.31),

2. Dekret vom 18.Mai 1988 über die Ausbildungsbeiträge (Stipendien-
dekret), (BSG 438.311).

Inkrafttreten Art.28 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens.

Bern, 17.Juni 2004 Im Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Dätwyler
Der Vizestaatsschreiber: Krähenbühl

Von der Redaktionskommission genehmigter Text.

Bern, 8. September 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 31. August 2004 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Eberle
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Ergebnis der ersten Lesung

Gesetz 430.250
über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte
(LAG) wird wie folgt geändert:

Titel:

Betrifft nur den französischen Text.

Gegenstand,
ergänzendes
Recht

Art.1 1 Dieses Gesetz regelt die Anstellungsverhältnisse der Lehr-
kräfte an den in Artikel 2 genannten Institutionen und legt die Grund-
sätze für die Finanzierung fest.
2 Wo diesem Gesetz, seinen Ausführungsbestimmungen und der be-
sonderen Gesetzgebung keine Regelung entnommen werden kann,
findet die Personalgesetzgebung des Kantons Anwendung.

Art.2 1 Das vorliegende Gesetz gilt für alle Lehrkräfte an
a bis e unverändert,
f kantonalen Maturitätsschulen,
g kantonalen oder vom Kanton subventionierten Berufsfachschulen,
h kantonalen oder vom Kanton subventionierten höheren Fachschu-

len.
2 Es gilt auch für Lehrkräfte und andere Personen, welche eine Funkti-
on in der Schulleitung, in der Schuladministration oder in schulbezo-
genen Projekten wahrnehmen. Dagegen gilt es nicht für das aus-
schliesslich administrativ und technisch tätige Personal der Schulen.

Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.
4 Der Regierungsrat kann in besonderen Fällen für einzelne Schulen
abweichende Bestimmungen erlassen oder diese ganz oder teilweise
der Personalgesetzgebung des Kantons unterstellen.

Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5.

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung
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Art.4 1 Aufgehoben.
2 Die Anstellung erfolgt öffentlich-rechtlich durch Verfügung auf eine
unbefristete oder befristete Zeitdauer.
3 Unverändert.

Art.5 Lehrkräfte sind grundsätzlich unbefristet anzustellen, wenn
sie über ein durch die Gesetzgebung oder von den zuständigen kanto-
nalen Behörden anerkanntes Diplom oder über die stufengerechte
Lehr- und Fachkompetenz verfügen und wenn die übrigen gesetzli-
chen Bestimmungen dies erlauben.

Art.6 1 Funktionen, die für länger als ein Jahr ausgeübt werden sol-
len, sind in der Regel auszuschreiben.
2 Vor der Neubesetzung ist zu prüfen, ob die Funktion aufgehoben
oder durch bereits angestellte Lehrkräfte übernommen werden kann.

Anstellungsbe-
hörden

Art.7 1 Der Regierungsrat bezeichnet die Schulkommission, die
Schulleitung oder die zuständige Stelle der zuständigen Direktion als
Anstellungsbehörde.
2 Für die Lehrkräfte der Volksschulen und Kindergärten ist die Schul-
kommission Anstellungsbehörde, soweit die Gemeinde diese Zustän-
digkeit nicht durch Erlass der Schulleitung überträgt.

Übernahme
anderer
Aufgaben
und Funktionen

Art.8 Lehrkräfte können im Rahmen ihres Beschäftigungsgrades
zur Übernahme anderer Aufgaben oder anderer Funktionen verpflich-
tet werden.

Art.10 1 Nach Ablauf der Probezeit können Anstellungsverhältnisse
nach diesem Gesetz durch die Anstellungsbehörde unter Wahrung ei-
ner Frist von drei Monaten aus triftigen Gründen auf das Ende eines
Schulsemesters aufgelöst werden.
2 Nach Ablauf einer Sperrfrist gemäss Artikel 27 des Personalgeset-
zes vom (PG)1) ist die Auflösung jeweils auf das Ende eines Monats
zulässig.
3 Nach Ablauf der Probezeit kann die Lehrkraft ihr Anstellungsver-
hältnis unter Wahrung einer Frist von drei Monaten auf das Ende eines
Schulsemesters auflösen.
4 Unverändert.

Auflösung
infolge von
Reorganisation
1. Allgemein

Art.10a (neu) 1 Fällt ein massgebender Teil der Anstellung infolge
einer durch den Kanton oder die zuständige Gemeinde veranlassten
Reorganisation weg und kann die betroffene Lehrkraft nicht in zumut-

1) BSG
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barem Rahmen weiterbeschäftigt werden, löst die Anstellungsbehör-
de das Anstellungsverhältnis auf.
2 Die zuständige Direktion strebt an, der betroffenen Person eine zu-
mutbare Anstellung zu vermitteln.
3 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten der Auflösung infolge von
Reorganisation durch Verordnung.

2. Lehrkräfte
der Gemeinden

Art.10b (neu) Für Lehrkräfte der Volksschule und des Kinder-
gartens erfolgt die Stellenvermittlung in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden. Die Anstellungsbehörden sind verpflichtet, von der Ent-
lassung betroffene Lehrkräfte auf Aufforderung der zuständigen Di-
rektion zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen.

3. Anspruch auf
Rentenleistungen
und Abgangs-
entschädigung

Art.10c (neu) 1 Lehrkräfte, die gemäss Artikel 10a unverschuldet
entlassen worden sind, haben Anspruch auf eine Sonderrente in der
Höhe der Invalidenrente der Pensionskasse, bei der sie versichert
sind, sofern sie zum Zeitpunkt der Auflösung des Anstellungsverhält-
nisses das 56.Altersjahr vollendet haben und länger als 16 Jahre im
Schuldienst des Kantons beschäftigt gewesen sind.
2 Die Rente gemäss Absatz 1 wird gegebenenfalls durch Kinderren-
ten ergänzt und nach den Leistungsgrundsätzen der entsprechenden
Pensionskasse ausgerichtet.
3 Bezüglich Überbrückungsrenten, Verschuldensfeststellung und Fi-
nanzierung der Mehrleistungen der Pensionskassen gelten die Arti-
kel 32 bis 35 PG2) sinngemäss.
4 Lehrkräfte, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfül-
len und länger als drei Jahre im Schuldienst des Kantons beschäftigt
gewesen sind, haben Anspruch auf eine Abgangsentschädigung ge-
mäss der Personalgesetzgebung.

4. Lasten-
verteilung

Art.10d (neu) Der Ersatz von Leistungen der Vorsorgeeinrichtun-
gen, die Aufwendungen für Abfindungen und der Aufwand für flankie-
rende Massnahmen unterliegen der Lastenverteilung, soweit die Auf-
wendungen des Kantons durch Lehrkräfte der Volksschule oder des
Kindergartens verursacht werden.

2) BSG

4 Lehrkräfte, welche die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfül-
len, haben Anspruch auf eine Abgangsentschädigung gemäss der
Personalgesetzgebung.
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III. Gehaltssystem und Versicherung

Gehalts-
bestandteile

Art.12 1 Das Gehalt setzt sich zusammen aus dem Grundgehalt und
einem individuell festgelegten Gehaltsbestandteil.
2 Das Grundgehalt bemisst sich nach der für die Funktion massge-
benden Gehaltsklasse.
3 Der individuelle Gehaltsbestandteil beträgt höchstens 60 Prozent
des Grundgehaltes.

Gehaltsklassen Art.12a 1 Die Anzahl der Gehaltsklassen und die Grundgehälter
werden im Anhang zu diesem Gesetz festgelegt.
2 Die Beträge sind Jahresgehälter bei vollem Beschäftigungsgrad
und schliessen das 13. Monatsgehalt ein. Sie werden im Ausmass des
gewährten generellen Gehaltsaufstiegs jeweils angepasst.

Vor- und
Gehaltsstufen

Art.12b Der Regierungsrat bestimmt Anzahl und Höhe von Vor-
und Gehaltsstufen der Gehaltsklassen durch Verordnung.

Funktionen Art.12c (neu) 1 Der Regierungsrat ordnet durch Verordnung jede
Funktion einer Gehaltsklasse zu.
2 Die Zuordnung richtet sich nach der erforderlichen Ausbildung,
nach den Aufgaben sowie nach den geistigen und körperlichen Anfor-
derungen und Belastungen einer Funktion.
3 Der Regierungsrat kann für Verhältnisse, welche nicht durch die
Einreihung in eine Gehaltsklasse geregelt werden können, besondere
Entschädigungen festlegen.

Anfangsgehalt Art.13 1 Das Anfangsgehalt entspricht dem Grundgehalt der für die
betreffende Funktion vorgesehenen Gehaltsklasse.
2 Soweit die Erfahrung innerhalb und ausserhalb des Berufs und die
nachgewiesenen Weiterbildungen für die Ausübung der Funktion
genutzt werden können, sind sie zur Bestimmung des individuellen
Gehaltsbestandteils angemessen zu berücksichtigen.
3 Bei nicht erfüllten Ausbildungsanforderungen kann das Anfangsge-
halt tiefer als das Grundgehalt festgelegt werden.
4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung. Er
kann dabei insbesondere zur Sicherstellung des Unterrichtes, bei
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Mangel an Lehrkräften und zur Rekrutierung von Spezialisten zusätzli-
che Kriterien zur Bestimmung des Anfangsgehaltes festlegen.

Individueller
Gehaltsaufstieg

Art.14 1 Der Gehaltsaufstieg richtet sich nach der Erfahrung im Be-
ruf und nach einer eventuellen Leistungs- und Verhaltensbeurteilung.

Antrag der Kommission
2 Der Regierungsrat legt jährlich den Anteil der Gehaltssumme fest,
der für den Gehaltsaufstieg zur Verfügung steht und bestimmt nach
Rücksprache mit den Personalverbänden die Anzahl Gehaltsstufen,
die einem vollen Praxisjahr entsprechen.

Antrag des Regierungsrates
2 Der Regierungsrat legt jährlich den Anteil der Gehaltssumme fest,
der für den Gehaltsaufstieg zur Verfügung steht und bestimmt nach
Anhörung der Personalverbände die Anzahl Gehaltsstufen, die ei-
nem vollen Praxisjahr entsprechen.

3 Auf den Gehaltsaufstieg besteht kein Anspruch.

Art.16 Aufgehoben.

Berufsauftrag Art.17 1 Die Lehrkräfte erfüllen im Rahmen ihrer Jahresarbeitszeit
einen Berufsauftrag, der durch die Bildungsziele, die Gesetzgebung
der jeweiligen Bildungsinstitutionen sowie durch das Leitbild der
Schule umschrieben wird.
2 Dieser umfasst
a Unterrichten, Erziehen, Beraten und Begleiten,
b Mitarbeit bei der Unterrichts-, Schul- und Qualitätsentwicklung,
c Zusammenarbeiten,
d Weiterbildung.

Weiterbildung Art.17a Die zuständige Stelle der zuständigen Direktion kann Lehr-
kräften aller Stufen nach einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren
bezahlte Urlaube für berufsbezogene Weiterbildung gewähren.

2 Der Regierungsrat legt jährlich den Anteil der Gehaltssumme fest,
der für den Gehaltsaufstieg zur Verfügung steht und bestimmt nach
Anhörung der Personalverbände die Anzahl Gehaltsstufen, die einem
vollen Praxisjahr entsprechen.

Art.17a 1 Der Regierungsrat regelt das Nähere zur Weiterbildung
durch Verordnung. Er regelt insbesondere die Beteiligung des Kan-
tons an den Kosten der Weiterbildung.
2 Die zuständige Stelle der zuständigen Direktion kann Lehrkräften al-
ler Stufen nach einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren bezahlten
Urlaub für berufsbezogene Weiterbildung gewähren.

Antrag der Redaktionskommission

Art.17a 1 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten zur Weiterbil-
dung durch Verordnung. Er erlässt namentlich Bestimmungen über
die Beteiligung des Kantons an den Weiterbildungskosten.
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Art.18 bis 21 Aufgehoben.

Art.22 1 Ist der Kanton Träger der Schule, richtet sich die Verant-
wortlichkeit nach Artikel 99 PG3) .
2 Für die übrigen Träger richtet sich die Verantwortlichkeit nach Arti-
kel 100 PG4) .
3 In allen Fällen finden die Artikel 101 bis 104 PG5) Anwendung.

Art.23 1 Unverändert.
2 Die Lehrkräfte unterstehen der Aufsicht der Anstellungsbehörde
gemäss Artikel 7 und für die pädagogischen Belange dem zuständi-
gen Schulinspektorat oder der durch die besondere Gesetzgebung be-
zeichneten Behörde.
3 Unverändert.

Art.25 1 Gegen Verfügungen über Anstellungsverhältnisse nach
diesem Gesetz kann bei der zuständigen Direktion Verwaltungsbe-
schwerde geführt werden.
2 Im Übrigen gilt Artikel 107 PG6) .
3 Aufgehoben.

Art.26a Aufgehoben.

Art.27 1 Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes
erforderlichen Bestimmungen.
2 Er regelt durch Verordnung insbesondere
1. die Aufgaben von Personen mit Funktionen gemäss Artikel 2 Ab-

satz 2,
2. die Anstellungsvoraussetzungen,
3. die Stellenausschreibung,
4. die Bezeichnung der Anstellungsbehörden,

3) BSG
4) BSG
5) BSG
6) BSG

Art.22a 1 Die Erziehungsdirektion kann einer Lehrerin oder einem
Lehrer die Unterrichtsberechtigung entziehen, wenn die Vorausset-
zungen für deren Erteilung nicht mehr erfüllt sind.
2 Sie meldet den Entzug der Unterrichtsberechtigung der Schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) zur Auf-
nahme in die interkantonale Liste von Lehrpersonen ohne Unterrichts-
berechtigung.
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5. das Nähere zur Auflösung infolge von Reorganisation,
6. das Nähere zum Geltungsbereich des Gehaltssystems und der be-

ruflichen Vorsorge,
7. die Zuordnung der Funktionen zu den Gehaltsklassen,
8. die Anzahl und den Wert der Vor- und Gehaltsstufen,
9. das Anfangsgehalt, den individuellen Gehaltsaufstieg sowie die

Voraussetzungen, unter denen Vorstufen festgelegt sowie Erfah-
rungs- und allenfalls Leistungsstufen angerechnet werden,

10. die Kürzung des Gehalts wegen gleichzeitigen Bezugs von Er-
werbs- oder Ersatzeinkommen oder von Leistungen aus Versiche-
rungen,

11. die Festlegung der Jahresarbeitzeit sowie der Beschäftigungsgra-
de auf Grund des erteilten Unterrichts und der übrigen Aufgaben,

12. die besonderen Entschädigungen,
13. die Zulagen, die Treueprämie und andere Prämien,
14. die Auszahlung von Leistungen aus vermögensrechtlichen An-

sprüchen,
15. die Finanzaufsicht und das Rechnungswesen,
16. den maximalen Beschäftigungsgrad der Lehrkräfte,
17. die Altersentlastung,
18. bei welcher Pensionskasse die Lehrkräfte zu versichern sind und

die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand,
19. die Urlaube und anderen Abwesenheiten,
20. die Gehaltszahlung bei Krankheit, Urlaub und Geburt,
21. die Entschädigung für Fahrkosten und andere Spesen,
22. den Berufsauftrag,
23. die Stellvertretungen,
24. die besonderen Unterrichtsverhältnisse,
25. die Zuständigkeit der Behörden für den Vollzug dieses Gesetzes.
3 Er kann seine Regelungsbefugnisse ganz oder teilweise an die zu-
ständige Direktion übertragen.
4 Unverändert.

Art.28 Aufgehoben.

Art.30 Aufgehoben.

In den nachgenannten Artikeln wird «personnel enseignant» durch
«corps enseignant» ersetzt:

Betrifft nur den französischen Text.
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Anhang I

Grundgehalt für die einzelnen Gehaltsklassen per 1. August 2004
(Art.12a Abs.1)

Gehaltsklasse Grundgehalt in CHF

1 52511
2 55468
3 58425
4 61382
5 64339
6 67295
7 70253
8 73210
9 76166

10 79124
11 82081
12 85037
13 87994
14 90952
15 93908
16 96865
17 99822
18 102779
19 105736
20 108693
21 111651
22 114606
23 117564
24 120521
25 123478

II.

Folgende Erlasse werden geändert:

1. Kindergartengesetz vom 23. November 1983:

Art.14: betrifft nur den französischen Text.

2. Volksschulgesetz vom 19. März 1992 (VSG):

Art.34 Aufgehoben.

Art.75 1 Der Regierungsrat erlässt die notwendigen Übergangsbe-
stimmungen. Dabei gilt insbesondere
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a bis d Unverändert.
e Aufgehoben.
2 Unverändert.

Die redaktionellen Änderungen von Artikel 23, Artikel 28 Absatz 1, Ar-
tikel 35 Absatz 1, Artikel 36, Artikel 61 Absatz 4, Artikel 61a und Arti-
kel 65 Absatz 2 betreffen nur den französischen Text.

3. Gesetz vom 12. September 1995 über die Maturitätsschulen
(MaSG):

Art.20 Aufgehoben.

Die redaktionellen Änderungen von Artikel 17a, Artikel 21, Marginalie
von Artikel 22, Artikel 22 Absatz 1 und 2 und Artikel 27 Absatz 2 betref-
fen nur den französischen Text.

4. Diplommittelschulgesetz vom 17. Februar 1986:

Art.14 Aufgehoben.

Die redaktionellen Änderungen von Artikel 13a und Artikel 15 betref-
fen nur den französischen Text.

5. Gesetz vom 21. Januar 1998 über die Berufsbildung und die Berufs-
beratung (BerG):

Art.30 Aufgehoben.

Die redaktionellen Änderungen von Artikel 7, Artikel 9 Absatz 1, Arti-
kel 25 Absatz 1, Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 31a Absatz 1
und Artikel 49 Absatz 1 betreffen nur den französischen Text.

6. Gesetz vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenaus-
gleich (FILAG):

Die redaktionellen Änderungen von Artikel 22, Marginalie von Arti-
kel 24, Artikel 24 Absatz 1, Artikel 43 Absatz 4 und Anhang F betreffen
nur den französischen Text.

III.

Das Dekret vom 8. September 1994 über die Anstellung der Lehrkräfte
(LAD, BSG 430.250.1) wird aufgehoben.

IV.

Übergangsbestimmungen

1. Das Anstellungsverhältnis von Personen, welche Funktionen in
der Lehrerfortbildung wahrnehmen und bisher nach der Lehreran-
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stellungsgesetzgebung angestellt waren, richtet sich bis zum In-
krafttreten des Gesetzes vom über die deutschsprachige Päda-
gogische Hochschule (PHG)7) nach der Lehreranstellungsgesetz-
gebung.

2. Das Anstellungsverhältnis von Personen, welche Funktionen in
der Schulberatung wahrnehmen und bisher nach der Lehreran-
stellungsgesetzgebung angestellt waren, richtet sich ab dem In-
krafttreten dieser Änderung nach den Bestimmungen der Perso-
nalgesetzgebung.

3. Lehrkräften, welche auf Grund von Artikel 21 des Dekrets vom
8. September 1994 über die Anstellung der Lehrkräfte (LAD)8) die
ihnen zustehende Einstufung noch nicht erreicht haben, wird die
verbleibende Gehaltsanpassung auf das Inkrafttreten dieser Be-
stimmung hin voll gewährt.

4.1 Lehrkräfte, die vor dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung An-
sprüche nach dem bisherigen Artikel 30 LAG oder nach Artikel 75
Absatz 1 Buchstabe e des Volksschulgesetzes vom 19. März 19929)

erworben haben, erhalten diese bis zum 31. Juli 2015 ausgerich-
tet.

4.2 Die maximale jährliche Bruttogehaltsreduktion durch die Aufhe-
bung eines oder mehrerer Besitzstände beträgt 8000 Franken.

4.3 Ist die gesamte Bruttogehaltsreduktion höher als der Maximalbe-
trag nach Ziffer 4.2, wird sie auf ein oder zwei weitere Jahre ver-
teilt.

4.4 Beträgt die gesamte Bruttogehaltsreduktion mehr als 5000 Fran-
ken pro Jahr und ist die betroffene Lehrkraft am 1. August 2010 äl-
ter als 60 Jahre, so wird das per 31. Juli 2010 versicherte Gehalt für
die berufliche Vorsorge beibehalten. Der Kanton übernimmt die
zusätzlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge.

Inkrafttreten

Der Regierungsrat bestimmt die Inkraftsetzung dieses Gesetzes.

7) BSG
8) BSG 430.250.1
9) BSG 432.210

Antrag des Regierungsrates

4.4 Beträgt die gesamte Bruttogehaltsreduktion mehr als 5000 Fran-
ken pro Jahr und ist die betroffene Lehrkraft am 1. August 2015
älter als 60 Jahre, so wird das per 31. Juli 2015 versicherte Gehalt
für die berufliche Vorsorge beibehalten. Der Kanton übernimmt
die zusätzlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge.

Antrag der Kommission

4.4 Beträgt die gesamte Bruttogehaltsreduktion mehr als 5000 Fran-
ken pro Jahr und ist die betroffene Lehrkraft am 1. August 2010
älter als 60 Jahre, so wird das per 31. Juli 2010 versicherte Gehalt
für die berufliche Vorsorge beibehalten. Der Kanton übernimmt
die zusätzlichen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge.
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Bern, 8. September 2004 Der Vizestaatsschreiber: KrähenbühlIm Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Dätwyler
Der Vizestaatsschreiber: Krähenbühl

Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und
während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.

Bern, 13. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 11. September 2004 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Käser

Von der Redaktionskommission genehmigter Text.
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Ergebnis der ersten Lesung

Steuergesetz (StG)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Steuergesetz vom 21. Mai 2000 (StG) wird wie folgt geändert:

Umstrukturie-
rungen

Art.22 1 Stille Reserven einer Personenunternehmung (Einzelfirma,
Personengesellschaft) werden bei Umstrukturierungen, insbesondere
im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, so-
weit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die
Einkommenssteuer massgeblichen Werte übernommen werden
a bei der Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere Perso-

nenunternehmung,
b bei der Übertragung eines Betriebs oder eines Teilbetriebs auf eine

juristische Person,
c beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten an-

lässlich von Umstrukturierungen im Sinne von Artikel 88 Absatz 1
oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen.

2 Bei einer Umstrukturierung nach Absatz 1 Buchstabe b werden die
übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach Artikel 206 bis 208
nachträglich besteuert, soweit während den der Umstrukturierung
nachfolgenden fünf Jahren Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte
zu einem über dem übertragenen steuerlichen Eigenkapital liegenden
Preis veräussert werden; die juristische Person kann in diesem Fall
entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend ma-
chen. Ausgenommen sind Veräusserungen an Miterben im Rahmen
einer Erbteilung.

Art.38 1 Von den Einkünften werden abgezogen
a bis g unverändert,
h die Krankheits- und Unfallkosten der steuerpflichtigen Person und

der von ihr unterhaltenen Personen, soweit die steuerpflichtige Per-
son die Kosten selber trägt und diese fünf Prozent der um die Auf-
wendungen (Art.31 bis 38) verminderten Einkünfte übersteigen,

i die behinderungsbedingten Kosten der steuerpflichtigen Person
und der von ihr unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sin-

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung
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ne des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Beseiti-
gung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen
(Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG)1) , soweit die steuer-
pflichtige Person die Kosten selber trägt,

Die bisherigen Buchstaben i bis l werden zu Buchstaben k bis m.
2 unverändert.

Art.44 1 Unverändert.
2 Die einfache Steuer beträgt für steuerpflichtige Personen, die in
rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben:

Einfache Steuer
Prozent

zu versteuernde Kapitalleistung
in Franken

0,80 für die ersten 52500
1,15 für die weiteren 52500
1,45 für die weiteren 105000
1,60 für die weiteren 105000
1,85 für die weiteren 210000
2,25 für die weiteren 315000
2,40 für die weiteren 525000
2,50 für jedes weitere Einkommen

3 Die einfache Steuer beträgt für alle anderen Steuerpflichtigen:

Einfache Steuer
Prozent

zu versteuernde Kapitalleistung
in Franken

0,80 für die ersten 26300
1,05 für die weiteren 26300
1,35 für die weiteren 52500
1,40 für die weiteren 52500
1,60 für die weiteren 105000
2,00 für die weiteren 157500
2,30 für die weiteren 262500
2,40 für die weiteren 525000
2,50 für jedes weitere Einkommen

Umstrukturie-
rungen

Art.88 1 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Um-
strukturierungen, insbesondere im Fall der Fusion, Spaltung oder Um-
wandlung, nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht in der Schweiz
fortbesteht und die bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte
übernommen werden

1) SR 151.3
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a bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine
andere juristische Person,

b bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein
oder mehrere Betriebe oder Teilbetriebe übertragen werden und
soweit die nach der Spaltung bestehenden juristischen Personen
einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen,

c beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten an-
lässlich von Umstrukturierungen oder von fusionsähnlichen Zu-
sammenschlüssen,

d bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie von
Gegenständen des betrieblichen Anlagevermögens auf eine inlän-
dische Tochtergesellschaft. Als Tochtergesellschaft gilt eine Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft, an der die übertragende Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft zu mindestens 20 Prozent am
Grund- oder Stammkapital beteiligt ist.

2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1
Buchstabe d werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren
nach Artikel 206 bis 208 nachträglich besteuert, soweit während den
der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahren die übertragenen
Vermögenswerte oder Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte an
der Tochtergesellschaft veräussert werden; die Tochtergesellschaft
kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Re-
serven geltend machen.
3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten, welche nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse
durch Stimmenmehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher
Leitung einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zusammenge-
fasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen von
mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer anderen
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe
sowie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bis-
her für die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden.
Vorbehalten bleiben
a die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Buch-

stabe d,
b die Übertragung von Gegenständen des betrieblichen Anlagever-

mögens auf eine Gesellschaft, die nach Artikel 98 oder 99 besteuert
wird.

4 Werden im Fall einer Übertragung nach Absatz 3 während der nach-
folgenden fünf Jahre die übertragenen Vermögenswerte veräussert
oder wird während dieser Zeit die einheitliche Leitung aufgegeben, so
werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach Artikel
206 bis 208 nachträglich besteuert. Die begünstigte juristische Person
kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Re-
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serven geltend machen. Die im Zeitpunkt der Sperrfristverletzung un-
ter einheitlicher Leitung zusammengefassten inländischen Kapitalge-
sellschaften und Genossenschaften haften für die Nachsteuer solida-
risch.
5 Über stille Reserven, welche im Rahmen einer Umstrukturierung
(Art.88 Abs.1) oder einer Vermögensübertragung (Art.88 Abs.3) in ei-
ne Holdinggesellschaft oder Domizilgesellschaft überführt werden,
wird steuerlich abgerechnet. Ausgenommen sind stille Reserven auf
Beteiligungen (Art.96) und auf Liegenschaften. Die stillen Reserven
auf Beteiligungen werden durch Verfügung festgelegt und unterliegen
der Besteuerung nach Artikel 98 Absatz 3. Die stillen Reserven auf Lie-
genschaften unterliegen der Besteuerung nach Artikel 98 Absatz 2
und 4.

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 6.

Ersatz-
beschaffungen

Art.89 1 Unverändert.
2 Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine
neue Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteili-
gung mindestens 20 Prozent des Grund- oder Stammkapitals der an-
deren Gesellschaft ausmacht und als solche während mindestens ei-
nes Jahres im Besitze der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft
war.

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 3 und 4.

Art.98 1 und 2 Unverändert.
3 Innert zehn Jahren realisierte stille Reserven auf Beteiligungen, de-
ren Besteuerung bei der Umstrukturierung (Art.88 Abs.1) oder bei ei-
ner Vermögensübertragung (Art.88 Abs.3) aufgeschoben worden ist
(Art.88 Abs.5), unterliegen der Gewinnsteuer, jedoch höchstens im
Ausmass des tatsächlich realisierten oder verbuchten Gewinnes. Bei
Kapital- und Aufwertungsgewinnen auf Beteiligungen im Sinne von
Artikel 97 Absatz 4 erfolgt die Besteuerung nur im Umfang von früher
steuerwirksam vorgenommenen Abschreibungen.

4 unverändert.

Antrag der Kommission

5 Stille Reserven, welche im Rahmen einer Umstrukturierung
(Art.88 Abs.1) oder einer Vermögensübertragung (Art.88 Abs.3) un-
ter ein Holdingprivileg (Art. 98) oder ein Domizilprivileg (Art. 99) ge-
langen, sind steuerlich nicht abzurechnen. Diese stillen Reserven
werden jedoch durch Verfügung festgelegt und unterliegen der Be-
steuerung nach Artikel 98 Absatz 3. Die stillen Reserven auf Liegen-
schaften unterliegen der Besteuerung nach Artikel 98 Absatz 2
und 4.

Antrag des Regierungsrates

5 Gemäss Ergebnis der ersten Lesung.

Antrag der Kommission

3 Realisierte stille Reserven auf Aktiven und Passiven, deren Be-
steuerung bei der Umstrukturierung (Art.88 Abs.1) oder bei einer
Vermögensübertragung (Art.88 Abs.3) aufgeschoben worden ist
(Art.88 Abs.5), unterliegen der Gewinnsteuer, jedoch höchstens im
Ausmass des tatsächlich realisierten oder verbuchten Gewinnes. Bei
Kapital- und Aufwertungsgewinnen auf Beteiligungen im Sinne von
Artikel 97 Absatz 4 erfolgt die Besteuerung nur im Umfang von frü-
her steuerwirksam vorgenommenen Abschreibungen.

Antrag des Regierungsrates

3 Gemäss Ergebnis der ersten Lesung.
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Art.133 1 Die Besteuerung des Grundstückgewinns wird aufge-
schoben bei
a unverändert,
b «Umwandlung, Zusammenschluss oder Teilung» wird ersetzt

durch «Umstrukturierungen»,
c «Zusammenschluss oder Teilung» wird ersetzt durch «Umstruktu-

rierungen».
2 unverändert.

II.

Das Gesetz vom 18. März 1992 betreffend die Handänderungs- und
Pfandrechtssteuern (HPG)2) wird wie folgt geändert:

Art.12 Keine Handänderungssteuer ist zu entrichten
a bis g unverändert;
h bei der Handänderung infolge Umstrukturierungen von Personen-

unternehmungen gemäss Artikel 22 des Steuergesetzes vom
21. Mai 2000 (StG)3) und von juristischen Personen gemäss Arti-
kel 88 StG;

i aufgehoben;
k aufgehoben;
l bei der Handänderung infolge Umstrukturierungen gemäss Arti-

kel 88 StG von Personalvorsorgestiftungen des gleichen Unterneh-
mens oder der gleichen Unternehmensgruppe;

m unverändert.

2) BSG 215.326.2
3) BSG 661.11

II.

Folgende Erlasse werden geändert:

1. Gesetz vom 18. März 1992 betreffend die Handänderungs- und
Pfandrechtssteuern (HPG)1)

2. Gesetz vom 23. November 1999 über die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer (ESchG)2)

Zuwendungen
unter Ehegatten
und an
Nachkommen

Art.9 Steuerfrei sind:
a Unentgeltliche Zuwendungen sowie ein Vermögenerwerb von To-

des wegen unter Ehegatten,
b unentgeltliche Zuwendungen an Nachkommen, Stief- oder Pflege-

kind sowie ein Vermögenserwerb von Todes wegen durch Nach-
kommen, Stief- oder Pflegekinder. Für Pflegekinder entfällt die Be-
steuerung, sofern das Pflegeverhältnis mindestens zwei Jahre ge-
dauert hat.

Art.17 1 Von Zuwendungen können 10000 Franken abgezogen wer-
den.
2 Unverändert.
3 Aufgehoben.

1) BSG 215.326.2
2) BSG 662.1
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Art.19 1 die Erbschaft- und Schenkungssteuer beträgt
a aufgehoben,
b bis d unverändert.
2 Pflegerkinder, bei denen das Pflegeverhältnis weniger als zwei Jah-
re gedauert hat, werden nach Absatz 2 Buchstabe b besteuert.

Inkrafttreten

Diese Änderung tritt wie folgt in Kraft:
a rückwirkend auf den 1. Januar 2005: alle Änderungen mit Ausnah-

me von Buchstabe b,
b auf den 1. Januar 2006: Ziffer II Ziffer 2. Gesetz vom 23. November

1999 über die Erbschafts- und Schenkungssteuer (ESchG).

Bern, 3. November 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 1. November 2004 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Grunder

III.

Übergangsbestimmung

Auf die vor dem 1. Januar 2005 durchgeführten Umstrukturierungen
(Art.22 und 88) finden die Bestimmungen des Steuergesetzes in der
Fassung vom 21. Mai 2000 Anwendung.

Inkrafttreten

Diese Änderung tritt rückwirkend am 1. Januar 2005 in Kraft.

Bern, 16. September 2004 Der Vizestaatsschreiber: KrähenbühlIm Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Dätwyler
Der Vizestaatsschreiber: Krähenbühl

Von der Redaktionskommission genehmigter Text.
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Antrag des Regierungsrates

Kindergartengesetz 432.11
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Kindergartengesetz vom 23. November 1983 wird wie folgt geän-
dert:

Titel:

Kindergartengesetz (KgG)

Art.1 Betrifft nur den französischen Text.

II. Betrifft nur den französischen Text.

Betrifft nur den
französischen
Text

Art.2 1 und 2 Betrifft nur den französischen Text.
3 Die Erziehung im Kindergarten geschieht im Geiste der Rücksicht-
nahme gegenüber den Mitmenschen und der Umwelt und unter Ach-
tung christlicher Werte.

Art.3 Betrifft nur den französischen Text.

Betrifft nur den
französischen
Text

Art.4 1 und 2 Betrifft nur den französischen Text.

Art.5 Betrifft nur den französischen Text.

Art.6 1 und 2 Betrifft nur den französischen Text.
3 «Kindergärtnerin» wird durch «Lehrkraft für den Kindergarten» er-
setzt.

Lehrplan,
Rahmenplan

Art.7 Die Erziehungsdirektion erlässt für die Erziehungs- und Bil-
dungsarbeit im Kindergarten einen Lehrplan oder einen Rahmenplan.

Art.8 Die Errichtung oder Aufhebung von Kindergärten und Kinder-
gartenklassen richtet sich nach der Volksschulgesetzgebung.

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Antrag des Regierungsrat

Nichteintreten.

Antrag der Kommission

Nichteintreten.
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Art.9 Betrifft nur den französischen Text.

Betrifft nur den
französischen
Text

Art.10 1 bis 3 Betrifft nur den französischen Text.

III. Betrifft nur den französischen Text.

Art.11 1 Betrifft nur den französischen Text.
2 «Kindergärtnerin» wird ersetzt durch «Lehrkraft für den Kindergar-
ten».

Art.12 1 Betrifft nur den französischen Text.
2 Betrifft nur den französischen Text.
3 Die Gemeinden können zusätzlich zu Regelkindergärten Waldkin-
dergärten führen, wenn
a nach den Richtlinien über die Kinderzahlen gemäss Volksschulge-

setzgebung genügend Kinder den Waldkindergarten besuchen und
b die Eltern mit dem Besuch des Waldkindergartens einverstanden

sind.

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

Art.13 1 «Kindergartenkommission» wird ersetzt durch «Kindergar-
ten- oder Schulkommission».
2 Unverändert.

Anstellung und
Gehalt
1. Allgemein

Art.14 Anstellung und Gehalt der Lehrkräfte für den Kindergarten
werden in der Lehreranstellungsgesetzgebung geregelt. Vorbehalten
bleibt Artikel 15 Absatz 2.

2. Waldkinder-
garten

Art.15 1 Eine Waldkindergartenklasse wird von zwei Lehrkräften für
den Kindergarten geführt.
2 Die Gemeinde trägt die Kosten für das Gehalt der zweiten Lehrkraft.

II.

Änderung von Erlassen:

Betrifft nur den französischen Text.

III.

Diese Änderungen treten am 1. August 2005 in Kraft.
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Antrag des Regierungsrates 7Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission

Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen.

Bern, 11. August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und
während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.

Bern, 13. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 22. September 2004 Im Namen der Kommission

Die Präsidentin: Fritschy
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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat
betreffend das Kindergartengesetz (Änderung)

Inhaltsübersicht
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3. Kommentar zu den einzelnen Artikeln
4. Finanzielle und personelle Auswirkungen
5. Auswirkungen auf die Wirtschaft
6. Ergebnisse der Vernehmlassung
7. Antrag

1. Zusammenfassung

Das Kindergartengesetz vom 23. November 1983 (BSG 432.11) muss geändert
werden, damit die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, zusätzlich zu Regelkinder-
gärten auch Waldkindergärten führen zu können.

Waldkindergärten werden von zwei Lehrkräften geführt. Das bedingt eine Doppel-
anstellung an einer Klasse. Dafür fehlen die Grundlagen im heute gültigen Kinder-
gartengesetz.

Durch die Revision entstehen für den Kanton keine zusätzlichen Kosten. Das Ge-
halt für die zweite Lehrkraft muss von den Gemeinden, die einen Waldkindergar-
ten anbieten, übernommen werden.

Im Zuge der Revision wird die Terminologie des Kindergartengesetzes an Begriffe
und Sprache anderer Bildungserlasse angepasst.

2. Ausgangslage

Im Rahmen der Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung wurde am 23. No-
vember 1983 erstmals ein Kindergartengesetz verabschiedet. Dieses bis heute nur
marginal revidierte Gesetz ist ein Rahmengesetz mit 21 Artikeln. Näheres ist in ei-
ner Verordnung geregelt.

Im Januar 2002 stellte die Gemeinde Köniz ein Gesuch um «Team-Teaching im
Waldkindergarten Mittelhäusern». Mit der Anstellung einer zusätzlichen Lehrper-
son an der Waldkindergartenklasse sollte das Projekt bereits zum Schuljahresan-
fang 2002/03 ermöglicht werden. Die Erziehungsdirektion lehnte das Gesuch ab,
da die gesetzlichen Grundlagen für ein Team-Teaching, die Doppelanstellung an
einer Klasse, fehlten.

Im März 2002 wurde die Motion 79/02 Schärer, Bern (GB) «Waldkindergarten ist ei-
ne gute Alternative» eingereicht und am 10. September 2002 mit 78 zu 74 Stim-

men an den Regierungsrat überwiesen. Der Regierungsrat wurde beauftragt, die
gesetzlichen Bestimmungen anzupassen, damit eine Gemeinde auf Antrag als Al-
ternative zu einem Regelkindergarten einen Waldkindergarten führen kann. Für
den Kanton sollten keine zusätzlichen Kosten entstehen.

Der Erziehungsdirektion wurde im August 2002 die Petition für «Waldkindergärten
im Kanton Bern» übergeben. Die «Elterninitiative für Waldkindergärten im Kanton
Bern» fordert darin den Erziehungsdirektor auf, die gesetzlichen Hürden zu beseiti-
gen, damit jede Gemeinde die Möglichkeit hat, Waldkindergärten zu führen.

2.1 Der Waldkindergarten

Der erste Waldkindergarten in Europa wurde Mitte der Fünfzigerjahre in Dänemark
eröffnet. Heute werden in Dänemark etwa 70 Waldkindergärten geführt. Die Idee
kam 1993 nach Deutschland, wo in Flensburg der erste öffentliche Waldkindergar-
ten eingerichtet wurde, welchem weitere folgten.

Die Eröffnung von Waldkindergärten ist eine Reaktion auf eine festgestellte, zu-
nehmende Entfremdung von der Natur. Das Aufwachsen der Kinder innerhalb der
heutigen Welt wird von den Befürworterinnen und Befürwortern des Waldkinder-
gartens defizitär beschrieben: Kinder haben oft keine Spielgefährten oder Ge-
schwister. Die Möglichkeiten, an spontanen Spielanlässen teilzunehmen, sind
eingeschränkt. Die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder und die Mög-
lichkeiten, Primärerfahrungen zu sammeln, reduzieren sich. Auf Grund von zuneh-
menden körperlichen Entwicklungsstörungen (Haltungsschäden, muskuläre
Schwächen, Koordinationsstörungen) steigt die Zahl der Unfälle an. Die Schluss-
folgerung: Kinder brauchen vermehrt Freiräume, in denen ganzheitliches Lernen
möglich ist. Einen solchen Freiraum stellt aus Sicht der Befürworterinnen und Be-
fürworter der Waldkindergarten dar.

In den Kantonen Zürich und St.Gallen gibt es einige auf Gemeindeebene geregelte
Waldkindergärten, im Kanton Bern wird ein solcher in Biel auf privater Basis ge-
führt.

Das Führen eines Waldkindergartens bedeutet, dass die weitaus meiste Kindergar-
tenzeit im Wald abgehalten wird. Die Unterrichtssituation des Waldkindergartens
unterscheidet sich deutlich von den zeitlich begrenzten Waldprojekten wie regel-
mässigen Waldtagen oder Waldwochen.

Der vorliegende Entwurf zur Änderung des Kindergartengesetzes soll der Gemein-
de ermöglichen, zusätzlich zum Regelkindergarten einen Waldkindergarten mit
vollem Pensum anzubieten.

3. Kommentar zu den einzelnen Artikeln

Sprachliche Anpassungen

Für den deutschsprachigen Kantonsteil wird die Bezeichnung «Kindergärtnerin»
ersetzt durch «Lehrkraft für den Kindergarten». Sowohl die deutsche Fassung der
Kindergartenverordnung vom 30. Januar 1985 (BSG 432.111) als auch der Lehr-
plan Kindergarten für den deutschsprachigen Kantonsteil benutzen bereits heute
diese Berufsbezeichnung.
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Für den französischsprachigen Kantonsteil wird die Bezeichnung «jardin d’en-
fants» durch «école enfantine» ersetzt. Diese Bezeichnungsänderung bewirkt
keine materiellen Änderungen, es geht allein darum, sich der in der Westschweiz
üblichen Terminologie anzupassen. Die Interkantonale Erziehungsdirektorenkon-
ferenz der Westschweiz und des Tessins (EDK/SR/TI) hat am 11. Juni 1992 den
«plan cadre romand pour les écoles enfantines» verabschiedet, in dem sich die
französischsprachigen Kantone für die Jahre vor dem Beginn der Volksschule auf
die Bezeichnung «école enfantine» geeinigt haben. In der Westschweiz bezeichnet
«jardin d’enfant» eine Institution, die sich um Kinder zwischen der Kinderkrippe
und den beiden Kindergartenjahren kümmert und die in erster Linie einem Soziali-
sierungsauftrag nachkommt.

Es geht bei dieser Änderung der Terminologie auch um eine indirekte Aufwertung
der Kindergartenlehrkräfte gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen in der
Westschweiz. Daher wird auch die Bezeichnung «maîtresse de jardin d’enfants»
durch «enseignante/enseignant d’école enfantine» ersetzt. Mit dieser sprachlichen
Anpassung soll einerseits die bernische Terminologie mit jener der französisch-
sprachigen Kantone harmonisiert und andererseits eine geschlechtergerechte
Formulierung gewählt werden.

Art.2 Abs.3 Die inhaltliche Ergänzung durch den Begriff «Umwelt» schafft ei-
nen direkten Bezug zum Waldkindergarten und ist in seiner Umsetzung Grundlage
des Verständnisses ökologischer Zusammenhänge.

Art.7 Mit dem am 1. August 2001 in Kraft getretenen Lehrplan Kindergarten für
den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern wurden die Weisungen vom 5. Feb-
ruar 1985 zum Rahmenplan für die Kindergärten im deutschsprachigen Kantons-
teil aufgehoben. Der Begriff «Rahmenplan» ist damit im deutschsprachigen
Kantonsteil aufgehoben. Im französischsprachigen Kantonsteil gilt der Begriff
«Rahmenplan» (vgl. directives du 25 avril 1990 concernant le plan-cadre pour les
jardins d’enfant de la partie de langue française du canton).

Art.8 Der bisherigen Regelung wird nicht mehr nachgelebt. Es wird bereits heu-
te gemäss der Regelung, die für die Volksschule gilt, verfügt (Art.47 des Volks-
schulgesetzes vom 19. März 1992 [VSG; BSG 432.210]). Die vorliegende Änderung
schreibt diese Praxis fest.

Art.12 Die Gemeinden sollen unter bestimmten Bedingungen zusätzlich zum
Regelkindergarten den Waldkindergarten anbieten können. Die Richtlinien der Er-
ziehungsdirektion für die Schülerzahlen vom 20. Februar 1995 legen fest, wie viele
Kinder nötig sind, damit eine Gemeinde eine neue Kindergartenklasse eröffnen
kann. Ein Waldkindergarten soll nur möglich sein, wenn genügend Kinder ihn be-
suchen. Andernfalls führte das neue Angebot dazu, dass dem Kanton zusätzliche
Kosten entstünden. Die Eröffnung einer Waldkindergartenklasse folgt den ordent-
lichen Regeln der Klasseneröffnung (vgl. Art.8 des Kindergartengesetzes).

Die Eltern sollen sich vor Beginn des Schuljahrs entscheiden, ob sie ihr Kind in den
Regel- oder in den Waldkindergarten schicken wollen. Wenn zu viele Kinder den
Waldkindergarten besuchen wollen und zu wenig Kinder die Regelkindergarten-
klasse, muss die Gemeinde eine Lösung finden, die für den Kanton (resp. die Las-
tenverteilung Lehrergehälter) keine Mehrkosten auslöst. Eine mögliche Lösung
besteht darin, dass die Gemeinde das Entscheidungsrecht zu Lasten der Waldkin-
dergartenklasse einschränkt. Die Gemeinde hat in diesem Fall festzulegen, nach
welchen Kriterien sie die Kinder auswählt, die den Waldkindergarten besuchen
können. Die Eltern sollen in jedem Fall das Recht haben, ihr Kind in den Regelkin-
dergarten zu schicken. Sie sollen nicht – weil die Regelkindergartenklasse bereits
sehr viele Kinder aufweist oder weil die Regelkindergartenklasse zu wenig Kinder
aufweist – gezwungen werden, zwischen Waldkindergarten oder keinem Kinder-
garten zu entscheiden.

Für das Führen einer Waldkindergartenklasse entstehen für den Kanton aus den
genannten Gründen keine zusätzlichen Kosten. Die zweite Lehrkraft für den Kin-
dergarten muss gemäss Art.15 Abs.2 durch die Gemeinde finanziert werden.

Die Ausführungserlasse, welche in der Folge angepasst werden müssen, werden
den Unterricht an Klassen von Waldkindergärten im Speziellen regeln. Es wird da-
von ausgegangen, dass bis auf einen Halbtag pro Woche der Unterricht im Wald
stattfindet. Die Klassen sollen altersgemischt geführt werden.

Art.14 und 15 Die Lehrkraft für den Waldkindergarten kann nicht ohne eine
zweite Lehrkraft für den Kindergarten sicherstellen, dass die Kinder im Wald genü-
gend beaufsichtigt sind. Das Fehlen einer zweiten Lehrkraft für den Kindergarten
stellte damit ein Gefährdungsrisiko für die Kinder und im Schadensfall ein Haf-
tungsrisiko für die Gemeinde dar. Waldkindergärten sind also gleichzeitig von zwei
Lehrkräften für den Kindergarten zu führen. Das Kindergartengesetz und das Ge-
setz vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG; BSG 430.250)
sowie das VSG sehen bisher keine Klassen vor, an welchen die Pensen verdoppelt
werden können. Deshalb ist das Kindergartengesetz zwingend zu ändern.

In Art.24 Abs.1 LAG ist festgehalten, dass die Kosten für Lehrkräfte für den Kinder-
garten zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt werden. Eine Gemeinde kann
nach geltendem Recht die Kosten für eine zweite Lehrkraft für den Kindergarten
nicht übernehmen. Diese Gesetzesänderung soll dies nun ermöglichen. Es wird
geregelt, dass die Gemeinde die Kosten für die zweite Lehrkraft für den Kindergar-
ten selber zu tragen hat. Auch das Gehalt der zweiten Lehrkraft richtet sich nach
den Regeln des LAG. Das Gehalt fällt jedoch nicht in die Lastenverteilung.

4. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Das Führen eines Waldkindergartens muss gemäss den Richtlinien vom 20.Febru-
ar 1995 für die Schülerzahlen durch die Erziehungsdirektion bewilligt werden.

Die organisatorischen Belange zur Führung eines Waldkindergartens werden
durch die Gemeinden geregelt.
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Die Gemeinden haben die Kosten für das Gehalt der zweiten Lehrkraft für den Kin-
dergarten zu tragen. Für den Kanton entstehen keine zusätzlichen Kosten.

5. Auswirkungen auf die Wirtschaft

Keine.

6. Ergebnisse der Vernehmlassung

Es wurden 59 Stellungnahmen eingereicht.

Ein Drittel der Stellungnahmen befürwortet die Änderung grundsätzlich. Ein Drit-
tel der Stellungnahmen lehnt die Änderung grundsätzlich ab, besonders auch auf
Grund des politischen Vorstosses, die Einführung der Basisstufe zu überprüfen.

Die Ergänzung des Zielartikels (Art.2) wurde als zu eingeschränkt beurteilt.
Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmende verlangten eine grundsätzliche
Überarbeitung. Der Regierungsrat verzichtet zum heutigen Zeitpunkt auf eine
grundsätzliche Überarbeitung des Zielartikels des Kindergartens. Die vorliegende
Änderung beinhaltet einzig die Einführung des Waldkindergartens, sprachliche
Anpassungen und Anpassungen an die ständige Praxis. Eine grundsätzliche Ziel-
diskussion müsste im Rahmen einer grösseren Revision geführt werden.

Im Weiteren wurden die unpräzise Formulierung des Rechts einer Gemeinde, ei-
nen Waldkindergarten zu führen, und des Recht der Eltern, zwischen Waldkinder-
garten und Regelkindergarten wählen zu können, angesprochen. Die vorliegende
Fassung (Art.12) und die zusätzlichen Erläuterungen versuchen, diesen Bedenken
Rechnung zu tragen.

Die Gemeinden lehnen die Finanzierung der zweiten Lehrkraft für den Kindergar-
ten durch die Gemeinden ab. Auch wird in Frage gestellt, dass die zweite Betreu-
ungsperson eine Lehrkraft für den Kindergarten sein muss. In Ausführung des
Auftrags des Parlamentes hält der Regierungsrat sowohl an der für den Kanton
kostenneutralen Finanzierung wie auch an dem Erfordernis einer zweiten, qualifi-
zierten Fachperson fest.

Es wurden zudem verschiedene weiter gehende Änderungsanträge gestellt. Diese
Änderungen würden den Rahmen der vorliegenden Gesetzesänderung sprengen.
Zum heutigen Zeitpunkt wird darauf verzichtet.

7. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat die Annahme der Vorlage.

Bern, 11. August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger
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Antrag des Regierungsrates

Grossratsbeschluss
über den Beitritt des Kantons Bern
zur Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV)
vom 12. Juni 2003

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 45 Absatz 3 und gestützt auf Artikel 74 Ab-
satz 2 Buchstabe b der Verfassung vom 6. Juni 1993 des Kantons Bern
(KV)1),

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Der Kanton Bern tritt der im Anhang wiedergegebenen Interkanto-
nalen Fachhochschulvereinbarung vom 12. Juni 2003 (FHV) bei.

2. Der Regierungsrat bewilligt die nach der FHV vom Kanton Bern zu
leistenden Beiträge abschliessend.

3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Änderungen der FHV zuzustim-
men, soweit es sich um geringfügige Anpassungen, insbesondere
in Fragen des Verfahrens, der Organisation oder der Beitragshöhe
sowie um Änderungen oder die Aufhebung des Tarifzuschlags
gemäss Artikel 6 Absatz 2 des Regionalen Schulabkommens
(RSA 2000; BSG 439.14), welche auf Grund der neuen FHV erfolgen,
handelt.

4. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die Vereinbarung gemäss de-
ren Artikel 22 zu kündigen.

5. Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung.
6. Dieser Beschluss tritt am 1. September 2005 in Kraft.

Bern, 25. August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger
Der Staatsschreiber: Nuspliger

1) BSG 101.1
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Geschäftsprüfungskommission

Grossratsbeschluss
über den Beitritt des Kantons Bern
zur Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV)
vom 12. Juni 2003

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 45 Absatz 3 und gestützt auf Artikel 74 Ab-
satz 2 Buchstabe b der Verfassung vom 6. Juni 1993 des Kantons Bern
(KV)1),

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Der Kanton Bern tritt der im Anhang wiedergegebenen Interkanto-
nalen Fachhochschulvereinbarung vom 12. Juni 2003 (FHV) bei.

2. Der Regierungsrat bewilligt die nach der FHV vom Kanton Bern zu
leistenden Beiträge abschliessend.

3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Änderungen der FHV zuzustim-
men, soweit es sich um geringfügige Anpassungen, insbesondere
in Fragen des Verfahrens, der Organisation oder der Beitragshöhe
sowie um Änderungen oder die Aufhebung des Tarifzuschlags
gemäss Artikel 6 Absatz 2 des Regionalen Schulabkommens
(RSA 2000; BSG 439.14), welche auf Grund der neuen FHV erfolgen,
handelt.

4. Der Regierungsrat wird ermächtigt, die Vereinbarung gemäss de-
ren Artikel 22 zu kündigen.

5. Dieser Beschluss unterliegt der fakultativen Volksabstimmung.
6. Dieser Beschluss tritt am 1. September 2005 in Kraft.

Bern, 27. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 12. Oktober 2004 Im Namen der
Geschäftsprüfungskommission

Die Präsidentin: Widmer-Keller,
Büren a. Aare

1) BSG 101.1
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Anhang

Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV)
ab 2005

vom 12. Juni 2003

I Allgemeine Bestimmungen

Art.1 Zweck

1 Die Vereinbarung regelt den interkantonalen Zugang zu den Fach-
hochschulen und die Abgeltung, welche die Wohnsitzkantone der Stu-
dierenden den Trägern von Fachhochschulen leisten.
2 Sie fördert damit den interkantonalen Lastenausgleich, die Freizü-
gigkeit für Studierende sowie die Optimierung des Fachhochschul-
angebots. Sie trägt zu einer koordinierten schweizerischen Hochschul-
politik bei.

Art.2 Subsidiarität zu anderen Vereinbarungen

Interkantonale Vereinbarungen, die die Mitträgerschaft oder Mitfinan-
zierung einer oder mehrerer Fachhochschulen regeln, gehen dieser
Vereinbarung vor. Vorausgesetzt wird, dass die finanziellen Abgeltun-
gen gesamthaft mindestens so hoch sind, wie sie der Abschnitt II der
vorliegenden Vereinbarung vorsieht und dass die Gleichberechtigung
der Studierenden (Art.3 Abs.2, Art.6 und 7) gewährleistet ist.

Art.3 Grundsätze
1 Der Wohnsitzkanton der Studierenden leistet den Trägern von Fach-
hochschulen Beiträge an die Ausbildungskosten.
2 Die Fachhochschulträger gewähren den Studierenden aus allen
Vereinbarungskantonen die gleiche Rechtsstellung. Soweit die Kanto-
ne nicht selber Träger der Fachhochschulen sind, verpflichten sie die
ihnen verbundenen Schulen zur Gleichbehandlung.

Art.4 Beitragsberechtigte Studiengänge
1 Als beitragsberechtigt gelten anerkannte Diplomstudiengänge kan-
tonaler oder interkantonaler Fachhochschulen. Die Anerkennung rich-
tet sich nach dem Fachhochschulgesetz des Bundes oder der Interkan-
tonalen Diplomvereinbarung. Bei zweistufig geführten Diplomstu-
diengängen (Bachelor- und Masterstudien) sind beide Studienstufen
beitragsberechtigt.

2 Anerkannte Studiengänge, die von einem privaten Träger geführt
werden, aber von einem Kanton oder einer Gruppe von Kantonen mit-
finanziert werden, sind beitragsberechtigt, sofern sie von der Kom-
mission FHV als beitragsberechtigt erklärt werden. Voraussetzung da-
zu ist, dass der mitfinanzierende Kanton oder die mitfinanzierenden
Kantone für ihre Studierenden mindestens dieselben Leistungen er-
bringen, wie sie die vorliegende Vereinbarung vorsieht.
3 Andere anerkannte Studiengänge können auf Gesuch des Stand-
ortkantons von der Kommission FHV als beitragsberechtigt anerkannt
werden. In diesem Fall werden nur jene Kantone zahlungspflichtig, die
sich dazu ausdrücklich verpflichten.

Art.5 Wohnsitzkanton

Als Wohnsitzkanton von Studierenden gilt:
a. der Heimatkanton für Schweizerinnen und Schweizer, deren Eltern

im Ausland wohnen oder die elternlos im Ausland wohnen; bei
mehreren Heimatkantonen gilt das zuletzt erworbene Bürgerrecht,

b. der zugewiesene Kanton für mündige Flüchtlinge und Staatenlose,
die elternlos sind oder deren Eltern im Ausland wohnen; vorbehal-
ten bleibt Buchstabe d,

c. der Kanton des zivilrechtlichen Wohnsitzes für mündige Auslände-
rinnen und Ausländer, die elternlos sind oder deren Eltern im Aus-
land wohnen; vorbehalten bleibt Buchstabe d,

d. der Kanton, in dem mündige Studierende mindestens zwei Jahre
ununterbrochen gewohnt haben und, ohne gleichzeitig in Ausbil-
dung zu sein, finanziell unabhängig gewesen sind; als Erwerbstätig-
keit gelten auch die Führung eines Familienhaushalts und das Leis-
ten von Militärdienst,

e. in allen übrigen Fällen der Kanton, in dem sich bei Studienbeginn
der zivilrechtliche Wohnsitz der Eltern befindet, bzw. der Sitz der zu-
letzt zuständigen Vormundschaftsbehörde.

Art.6 Umleitung von Studierenden

Wenn in einem Studiengang die Studienplatzkapazitäten einer Schule
ausgeschöpft sind, können Studienanwärterinnen und Studienanwär-
ter sowie Studierende an andere Schulen umgeleitet werden, sofern
diese freie Studienplätze zur Verfügung stellen. Die Kommission FHV
bestimmt das Verfahren und die für die Umleitung zuständige Stelle.

Art.7 Behandlung von Studierenden aus Nichtvereinbarungs-
kantonen

1 Studierende und Studienanwärterinnen und Studienanwärter aus
Kantonen, welche dieser Vereinbarung nicht beigetreten sind, haben
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung. Sie werden an eine Schule
zugelassen, wenn die Studierenden aus den Vereinbarungskantonen
Aufnahme gefunden haben.
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2 Studierenden aus Kantonen, welche dieser Vereinbarung nicht bei-
getreten sind, wird nebst den Studiengebühren eine Gebühr aufer-
legt, welche mindestens dem Beitrag der Vereinbarungskantone ent-
spricht.

II Beiträge

Art.8 Bemessungsgrundlage

1 Die Beiträge werden in Form von Pauschalbeiträgen pro Studieren-
den festgelegt.
2 Die Konferenz der Vereinbarungskantone kann auf Antrag der Kom-
mission FHV beschliessen, für einzelne oder alle Studiengänge ein an-
deres Abgeltungsmodell anzuwenden. Ein entsprechender Beschluss
bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der Konferenzmitglieder.

Art.9 Höhe der Beiträge

1 Die Studiengänge werden nach Studienbereichen in Gruppen zu-
sammengefasst.
2 Massgebend für die Festlegung der Beiträge sind die durchschnittli-
chen Ausbildungskosten pro Gruppe, d.h. die Betriebskosten, abzüg-
lich der individuellen Studiengebühren, der Infrastrukturkosten und
allfälliger Bundesbeiträge.
3 Die Beiträge werden so festgelegt, dass sie pro Gruppe 85% der
Ausbildungskosten decken. Zuständig für die Festlegung der Beiträge
ist die Konferenz der Vereinbarungskantone. Der Beschluss bedarf der
Mehrheit von zwei Dritteln der Konferenzmitglieder.

Art.10 Abzug bei hohen Studiengebühren

Die Schulen können angemessene individuelle Studiengebühren er-
heben. Die Kommission FHV legt die anrechenbaren Mindest- und
Höchstbeträge je Studiengang fest. Übersteigen diese Gebühren die
von der Kommission FHV festgelegte Höchstgrenze, werden die Bei-
träge für den entsprechenden Studiengang gekürzt.

III Vollzug

Art.11 Die Konferenz der Vereinbarungskantone

1 Die Konferenz der Vereinbarungskantone setzt sich aus je einer Ver-
tretung der Kantone zusammen, die der Vereinbarung beigetreten
sind. Der Bund kann sich mit beratender Stimme vertreten lassen.
2 Ihr obliegen folgende Aufgaben:
a. die Wahl der Mitglieder und des bzw. der Vorsitzenden der Kommis-

sion FHV,

b. die Wahl der Mitglieder der Schiedsinstanz,
c. die Festlegung der Beiträge gemäss Art.9,
d. die Festlegung eines abweichenden Abgeltungsmodells gemäss

Art.8,
e. die Abnahme der Berichterstattung der Kommission FHV.
3 Sie erlässt Vorschriften über die Dauer der Zahlungspflicht für die
einzelnen Studiengänge.

Art.12 Kommission FHV

1 Für den Vollzug setzt die Konferenz der Vereinbarungskantone eine
Kommission Fachhochschulvereinbarung (Kommission FHV) ein.
2 Sie setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen, welche für eine
Amtsdauer von vier Jahren gewählt sind. Zwei Mitglieder werden von
der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren vorgeschlagen.
3 Der Kommission FHV obliegen insbesondere die folgenden Aufga-
ben:
a. die Überwachung des Vollzugs, insbesondere auch der Geschäfts-

stelle,
b. die jährliche Berichterstattung an die Konferenz der Vereinbarungs-

kantone,
c. die Antragsstellung für die Festlegung der Beiträge und der Dauer

der Zahlungspflicht für die einzelnen Studiengänge,
d. die Antragsstellung für die Festlegung eines abweichenden Abgel-

tungsmodells gemäss Art.8
e. die Festlegung der Mindest- und Höchstgrenze für die individuellen

Studiengebühren,
f. die Regelung der Rechnungslegung, der Beitragszahlung, der Ter-

mine und Stichdaten sowie der Verzugszinse,
g. die Einteilung neu anerkannter bzw. im Anerkennungsverfahren be-

findlicher Studiengänge nach Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 21.

Art.13 Geschäftsstelle

Das Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK) ist Geschäftsstelle dieser Vereinba-
rung.

Art.14 Liste der beitragsberechtigten Studiengänge

Die beitragsberechtigten Studiengänge und die Beitragshöhe werden
in einem Anhang aufgeführt.
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Art.15 Ermittlung der Studierendenzahl

1 Die Studierendenzahl wird nach den Kriterien des Schweizerischen
Hochschulinformationssystems des Bundesamtes für Statistik ermit-
telt.
2 Jede Schule erstellt eine Namensliste der Studierenden zuhanden
des zahlungspflichtigen Kantons. Diese enthält den massgeblichen
Wohnsitzkanton gemäss Artikel 5 und führt die Studierenden gemäss
den Gruppen getrennt auf.

Art.16 Vollzugskosten

Die Kosten des Vollzugs dieser Vereinbarung sind durch die Vereinba-
rungskantone nach Massgabe der Zahl ihrer Studierenden zu tragen.
Sie werden ihnen jährlich in Rechnung gestellt. Für besondere Abklä-
rungen, die sich nur auf einzelne Kantone und Schulen beziehen, kön-
nen, auf Beschluss der Kommission FHV, die Kosten auf die betroffe-
nen Kantone abgewälzt werden.

IV Rechtspflege

Art.17 Schiedsinstanz

1 Die Konferenz der Vereinbarungskantone setzt eine Schiedsinstanz
mit sieben Mitgliedern ein. Sie bestimmt deren Präsidentin oder Präsi-
denten.
2 Die Schiedsinstanz entscheidet in einer Besetzung von drei Mitglie-
dern, von denen sich keines aus den direkt betroffenen Kantonen be-
finden darf.
3 Die Schiedsinstanz entscheidet endgültig über strittige Fragen be-
treffend
a. die Zahl der Studierenden,
b. den massgebenden Wohnsitz,
c. die Zahlungspflicht der Kantone.
4 Die Bestimmungen des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit
vom 27. März 1969 (SR 279) finden Anwendung.

Art.18 Bundesgericht

Vorbehältlich von Artikel 17 entscheidet das Bundesgericht über Strei-
tigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung zwischen den Kantonen er-
geben, auf staatsrechtliche Klage hin gemäss Artikel 83 Absatz 1
Buchstabe b des Bundesgesetzes über die Bundesrechtspflege vom
16. Dezember 19431).

1) SR 173.110

V Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art.19 Beitritt

Der Beitritt zu dieser Vereinbarung ist dem Generalsekretariat der EDK
mitzuteilen. Mit dem Beitritt verpflichten sich die Kantone, die für den
Vollzug dieser Vereinbarung notwendigen Daten in vorgeschriebener
Weise zur Verfügung zu stellen.

Art.20 In-Kraft-Treten

Diese Vereinbarung tritt auf den Beginn des Studienjahres 2005/2006
in Kraft. Bedingung für das In-Kraft-Treten ist, dass mindestens fünf-
zehn Kantone den Beitritt erklärt haben.

Art.21 Fachhochschulen im Anerkennungsverfahren

Die Kommission FHV bestimmt diejenigen Studiengänge, für die be-
reits im Anerkennungsverfahren Beiträge geleistet werden und teilt
sie in die Gruppen ein. Massgeblich ist, ob der Studiengang Aussicht
auf Anerkennung hat (Art.4 Abs.1). Es ist eine Stellungnahme der zu-
ständigen Anerkennungskommission einzuholen.

Art.22 Kündigung

1 Die Vereinbarung kann unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren
jeweils auf den 30. September durch schriftliche Erklärung an die
Kommission FHV gekündigt werden; erstmals auf den 30. September
2008.

2 Kündigt ein Kanton die Vereinbarung, bleiben seine Verpflichtun-
gen aus der Vereinbarung für die zum Zeitpunkt des Austrittes einge-
schriebenen Studierenden bis zum Ende ihres Studiums weiter beste-
hen. Ebenso bleibt der Anspruch der betreffenden Studierenden auf
Gleichbehandlung gemäss Art.3 weiter bestehen.

Art.23 Fürstentum Liechtenstein

Dieser Vereinbarung kann das Fürstentum Liechtenstein auf der
Grundlage seiner eigenen Gesetzgebung beitreten. Ihm stehen alle
Rechte und Pflichten der andern Vereinbarungspartner zu. Nach liech-
tensteinischem Recht anerkannte Fachhochschulen oder Fachhoch-
schul-Studiengänge sind wie die entsprechenden nach schweizeri-
schem Recht anerkannten Fachhochschulen oder Fachhochschul-Stu-
diengänge zu behandeln.
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Beschluss der Konferenz der Vereinbarungskantone
vom 12. Juni 2003.

Der Anhang wird von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren, Zähringerstrasse 25, 3001 Bern, publiziert und
kann dort bezogen werden.

Homepage: www.edk.ch
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der Erziehungsdirektion an den Regierungsrat
zuhanden des Grossen Rates betreffend den
Grossratsbeschluss über den Beitritt des Kantons Bern
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Inhalt

1. Zusammenfassung
2. Rechtliche Grundlagen
3. Bedeutung der FHV für den Kanton Bern
4. Beschreibung des Geschäfts
5. Auswirkungen des Beschlusses auf den Kanton Bern

a) Allgemeines
b) Kommentar zu den einzelnen Ziffern des Beschlusses
c) Finanzielle und personelle Auswirkungen für den Kanton Bern
d) Auswirkungen auf die Gemeinden
e) Auswirkungen auf die Wirtschaft
f) Ergebnis des Mitberichtsverfahrens und der Konsultation der Berner Fach-

hochschule
6. Vorschlag
Anhang

1. Zusammenfassung

Der Kanton Bern ist mit Grossratsbeschluss vom 17. November 1998 der interkan-
tonalen Fachhochschulvereinbarung (FHV) vom 4. Juni 1998 für die Jahre 1999 bis
2005 (BSG 439.21) beigetreten. Die seither neu ausgehandelte und am 12. Juni
2003 definitiv verabschiedete FHV knüpft an die bisherige Vereinbarung an und
bringt insbesondere eine Erhöhung der jährlichen Beiträge pro Studierende/r. Sie
gilt neu unbefristet.

2. Rechtliche Grundlagen

Die Kantonsverfassung legt zwingend fest, dass der Grosse Rat für die Genehmi-
gung von interkantonalen Verträgen wie die FHV zuständig ist. Die FHV hat einen
Gegenstand zum Inhalt, der im Kanton der fakultativen Volksabstimmung unter-
steht. Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b, 74 Absatz 2 Buchstabe b und 88 Absatz 4
der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1) sind Spezial-
bestimmungen in Bezug auf Artikel 69 KV und gehen daher diesem vor. Der Verfas-
sungskommentar erklärt den Hintergrund dieser zwingenden Zuständigkeitsrege-
lung (Walter Kälin/Urs Bolz [Hrsg.], Handbuch des bernischen Verfassungsrechts,
Bern/Stuttgart/Wien 1995, Randziffer 14 zu Art.88 KV).

Artikel 51 des Gesetzes vom 19. Juni 2003 über die Berner Fachhochschule als Auf-
trag an den Regierungsrat, mit andern Kantonen Vereinbarungen über Hochschul-
beiträge abzuschliessen, ist im Licht der zitierten Bestimmungen – somit verfas-
sungskonform – auszulegen: Die Verfassungsbestimmungen gehen in jedem Fall
vor, was bedeutet, dass jeder interkantonale Vertrag, der nicht innert Jahresfrist
kündbar oder von untergeordneter Bedeutung ist, vom Grossen Rat genehmigt
werden muss.
Im Ingress werden diejenigen Bestimmungen der Kantonsverfassung angegeben,
die zur Rechtsetzung bzw. Beschlussfassung ermächtigen. Dies sind die Artikel 45
Absatz 3 und 74 Absatz 2 KV.

3. Bedeutung der FHV für den Kanton Bern

Im Hochschulbereich gilt der Grundsatz der Freizügigkeit. Das bedeutet, dass alle
Studierenden an der Hochschule ihres Wunsches studieren können, sofern sie die
Zulassungsbedingungen erfüllen. Diese Freizügigkeit wird entweder in Konkorda-
ten oder subsidiär – also beim Fehlen von Konkordaten – in der FHV geregelt.
Der Kanton Bern wies in der FHV-Beitragsbilanz für das Jahr 2003 rund 18,5 Mio.
Franken FHV-Beiträge für bernische Studierende an anderen Fachhochschulen
aus. Die Berner Fachhochschule erhielt 2003 von anderen Kantonen rund 12,7 Mio.
Franken für ausserkantonale Studierende.
Die Restrukturierung und Einführung von neuen Departementen in der Berner
Fachhochschule im Jahr 2003 hatte zur Folge, dass sich vorübergehend weniger
Studierende eingeschrieben haben. Für 2004 sieht die Tendenz wieder besser aus.
Auch die Tatsache, dass andere Kantone bereits Studiengänge an Pädagogischen
Hochschulen anbieten, hat zu einer generellen Erhöhung der FHV-Ausgaben ge-
führt. Zudem werden gesamtschweizerisch immer mehr FH-Studiengänge ange-
boten, was auf Grund der Freizügigkeit immer wieder zu Schwankungen führen
kann.
Mit dem bevorstehenden Beitritt des Kantons Bern zum Westschweizer Konkordat
(HES-SO/S2 bzw. zur Hochschule ARC) werden die Ausgleichszahlungen zwischen
dem Kanton Bern und der Westschweizer Kantone nicht mehr über die FHV be-
zahlt.

4. Beschreibung des Geschäfts

4.1 Einleitung

Am 4. Juni 1998 hat die EDK die Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV)
verabschiedet, der in der Folge alle Kantone beitraten. Die Vereinbarung ist per
1. Oktober 1999 in Kraft getreten.
Da die Fachhochschulen erst in der Aufbauphase waren und sich damit die weite-
ren Entwicklungen und notwendige Korrekturen nur schwer abschätzen liessen,
war die Gültigkeitsdauer der Vereinbarung von vornherein auf sechs Jahre (1999
bis 2005) begrenzt. Die heute geltende FHV wird somit per 30. September 2005 ab-
laufen (Art.21). Derselbe Artikel schreibt in Absatz 2 vor, dass die Konferenz der
Vereinbarungskantone den Kantonsregierungen zwei Jahre vor Ablauf eine neue
Vereinbarung vorschlagen muss, die die vorliegende ablösen soll.
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4.2 Rückblick auf die bestehende und Vorarbeiten für eine neue Vereinbarung

Die bestehende FHV hat sich in den knapp vier Jahren seit ihrem In-Kraft-Treten im
Wesentlichen bewährt. Der Vollzug hat sich – nach einigen zu erwartenden An-
fangsschwierigkeiten – gut eingespielt. Die FHV-Beiträge bilden heute einen uner-
lässlichen Bestandteil der Finanzierung der einzelnen Fachhochschulen.
Andererseits wird mittelfristig die Finanzierung des gesamten Hochschulsystems
in Zusammenarbeit mit dem Bund neu zu regeln sein. In diesem Kontext sei an den
gegenwärtig in Arbeit befindlichen Masterplan (Teilprojekt Hochschullandschaft)
erinnert. Ein wichtiges Ziel im Rahmen der Neuregelung der Hochschulfinanzie-
rung wird auch die weitere Annäherung und evtl. Zusammenlegung der Interkan-
tonalen Universitätsvereinbarung (IUV) und der Fachhochschulvereinbarung sein;
dazu ist es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh.
Aus diesen Überlegungen hat sich die Konferenz der Vereinbarungskantone am
7. November 2002 dafür ausgesprochen, für 2005 die bestehende FHV im Wesent-
lichen beizubehalten und die Änderungen auf das Notwendige zu beschränken
(«sanfte Revision»).
Die Kommission FHV hat am 23. Januar 2003 einen diesen Vorgaben entsprechen-
den Entwurf für eine neue FHV ab 2005 bei den Kantonen in Vernehmlassung ge-
geben.
Dieser Entwurf enthielt gegenüber der heute geltenden FHV drei wesentliche und
zum heutigen Zeitpunkt notwendig erscheinende Änderungen:
– In jenen Fällen, wo ein Diplomstudiengang zweistufig geführt wird und mit ei-

nem Master abschliesst, sind auch diese Masterstudien beitragsberechtigt
(Art.4).

– Die Konferenz der Vereinbarungskantone kann für alle oder einzelne Studien-
gänge ein anderes Abgeltungsmodell als die heutigen Pauschalen pro Studie-
renden und Jahr beschliessen, z.B. eines, das sich auf absolvierte Studienleis-
tungen abstützt (Art.8).

– Der Deckungsgrad wurde von heute 75% auf 85% der Ausbildungskosten er-
höht (Art.9).

Daneben wurden in einigen Artikeln kleinere Anpassungen vorgenommen.
Die im Rahmen der Vernehmlassung eingegangenen Stellungnahmen waren
praktisch ausnahmslos positiv. Das Prinzip einer «sanften Revision» und die vor-
genommenen Änderungen wurden mehrheitlich begrüsst, auch die Erhöhung des
Deckungsgrades erhielt eine hohe Zustimmung.
Eine vierte im Entwurf enthaltene wesentliche Änderung wurde allerdings kontro-
vers beurteilt: Es war vorgesehen, dass der Deckungsgrad durch Beschluss der
Konferenz der Vereinbarungskantone mit einer Zweidrittelmehrheit hätte geän-
dert werden können. Auf Grund der kontroversen Stellungnahmen beschloss die
Kommission FHV, auf diese Neuerung zu verzichten; der Deckungsgrad (85%) ist
nun unveränderlich in der Vereinbarung festgeschrieben.

4.3 Zu einzelnen Artikeln der Vereinbarung

Wie in Abschnitt 2 ausgeführt, wurden die Änderungen auf das Notwendige be-
schränkt; die meisten Artikel sind unverändert von der geltenden FHV (vom 4. Juni

1998) übernommen worden. Diese Artikel werden hier nicht weiter kommentiert;
es wird auf den Bericht vom 4. Juni 1998 verwiesen.

Art.1

Unverändert beibehalten.

Art.2

Unverändert beibehalten.

Art.3

Unverändert beibehalten.

Art.4

In Abs.1 wurde explizit die Beitragsberechtigung von Masterstudiengängen ein-
gebaut. Dies betrifft jedoch nur die Masterstudiengänge im Rahmen eines zwei-
stufigen Diplomstudiums, bei dem der Masterabschluss die Regel ist. Andere
Masterstudiengänge, die in den Nachdiplombereich gehören («Executive Mas-
ter») sind – wie alle anderen Nachdiplomstudiengänge – nicht beitragsberechtigt.
Für die Beitragsberechtigung unterliegen die Masterstudiengänge denselben Re-
geln wie die übrigen Studiengänge (Anerkennung gemäss eidgenössischem Fach-
hochschulgesetz bzw. der Interkantonalen Diplomvereinbarung).

Art.5 (Wohnsitzkanton)

In der Vernehmlassung wurde teilweise gefordert, die Bestimmung über den zah-
lungspflichtigen Kanton sei jener in der IUV anzugleichen. Aus folgenden Gründen
wurde jedoch auf eine Änderung verzichtet und der Artikel unverändert beibehal-
ten (er entspricht inhaltlich dem Artikel über den stipendienrechtlichen Wohnsitz,
wie er im Modellgesetz vom 6. Juni 1997 umschrieben ist):
Die IUV stützt sich bei der Bestimmung des zahlungspflichtigen Kantons auf den
Wohnsitz zum Zeitpunkt der Erlangung der Hochschulzulassung (in den meisten
Fällen die Maturität) ab. Bei den Fachhochschulen sind jedoch die Verhältnisse
komplexer, es gibt insbesondere in den kantonal geregelten Bereichen unter-
schiedliche Zugangswege.
Der Vollzug im Rahmen der FHV hat sich nach einigen Anfangsschwierigkeiten gut
eingespielt. Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 5. Juli 2000 präzisierende
Beschlüsse zur Interpretation des Artikels gefasst:
– In allen Fällen (auch dort, wo es nicht explizit erwähnt ist) soll die Situation zu

Beginn des Studiums massgebend sein;
– der Vorbehalt von Buchstabe d soll auch für Auslandschweizerinnen und

-schweizer (Buchst. a) gelten, wo er nicht explizit erwähnt ist.

Daneben hat auch das neue Personalienblatt, das von der Geschäftsstelle und der
technischen Begleitgruppe ausgearbeitet worden ist, zur Verbesserung des Voll-
zugs geführt.
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Schliesslich kann als Argument für die Beibehaltung des Wortlauts von Artikel 5
angeführt werden, dass dieselbe Regelung bewusst auch für andere Vereinbarun-
gen (FSV, RSA2000) übernommen worden ist.

Art.6

Mit geringen Änderungen übernommen: Damit Studierende umgeleitet werden
können, müssen die aufnehmenden Schulen freie Studienplätze zur Verfügung
stellen (nicht nur «haben»). Die Schulen bzw. die Träger der Schulen können so ei-
ne aktivere Rolle spielen.
Im Weiteren bestimmt die Kommission FHV nicht nur die für die Umleitung zustän-
dige Stelle, sondern auch das entsprechende Verfahren.

Art.7

Unverändert beibehalten.

Art.8 und 9

Die beiden Artikel wurden vollständig neu gefasst:
– Eine Aufteilung in eine erste und zweite Beitragsperiode macht keinen Sinn

mehr.
– Mit dem neuen Art.8 wurde die Möglichkeit geschaffen, ein alternatives Abgel-

tungsmodell (z.B. nach erbrachten Studienleistungen) einzuführen, ohne die
Vereinbarung ändern zu müssen.

– Gleichartige Studiengänge werden in Gruppen zusammengefasst. Die Beiträge
werden pro Gruppe festgelegt (wie bei den Kopfpauschalen des Bundes); auf ei-
gentliche Beitragskategorien wird verzichtet.
Diese Gruppen entsprechen in der Regel den Studienbereichen (z.B. Technik,
Wirtschaft, Musik und Theater). Der Begriff «Gruppen» an Stelle von «Studien-
bereichen» wurde aus Gründen einer grösseren Flexibilität gewählt (vgl. auch
die nachfolgenden Bemerkungen zur Kompatibilität mit der Einteilung des Bun-
des).

– Die Gruppen, in die die Studiengänge zusammengefasst werden, sollen so weit
wie möglich den Gruppen angeglichen werden, die der Bund für seine Subven-
tionen zur Anwendung bringt; es wurde jedoch darauf verzichtet, dies explizit
im Text der Vereinbarung zu erwähnen.

– Der neue Art.9 regelt die Festsetzung der Beitragshöhe. Als Basis dienen dazu
wie bisher die Ausbildungskosten. Für deren Ermittlung werden von den Be-
triebskosten unter anderem die individuellen Studiengebühren abgezogen. Da-
bei handelt es sich nur um die eigentlichen Semestergebühren, nicht aber wei-
tere Gebühren wie Einschreibe-, Prüfungs-, Laborgebühren usw.

Der anzustrebende Deckungsgrad beträgt 85%. Damit soll einerseits gegenüber
einer Vollkostendeckung nach wie vor ein Standortvorteil berücksichtigt werden,
andererseits soll aber mit der Erhöhung im Vergleich zu den heutigen 75% doch ei-
ne verbesserte Kostendeckung erreicht werden.

Art.10

Unverändert beibehalten.

Art.11 und 12

Die beiden Artikel wurden im Wesentlichen lediglich an die neuen Gegebenheiten
von Art.8 und 9 angepasst.
Neu ist jedoch, dass nicht nur Vorschriften über die Dauer der Zahlungspflicht er-
lassen werden können, sondern dass dies verbindlich gemacht wird. Neu ist eben-
falls, dass dafür die Konferenz der Vereinbarungskantone zuständig ist (auf Antrag
der Kommission FHV).

Art.13

Unverändert beibehalten.

Art.14

Neu, der Anhang ist in der neuen Fassung sonst nirgends mehr erwähnt (früher in
Art.8 und 9).

Art.15

Unverändert beibehalten (früher Art.14), mit Ausnahme einer redaktionellen Än-
derung (Gruppen anstelle von Beitragskategorien).

Art.16

Die Formulierung wurde unverändert beibehalten (früher Art.15). Die bisherige
Praxis soll beibehalten werden: «Nach Massgabe der Zahl ihrer Studierenden» be-
deutet, dass die Vollzugskosten proportional nach dem Anteil der FH-Studieren-
den aus dem betreffenden Kanton an der Gesamtzahl der FH-Studierenden in
Rechnung gestellt werden.

Art.17 bis 19

Unverändert beibehalten (früher Art.16 bis 18).

Art.20

Der Artikel wurde sinngemäss angepasst; Abs.2 wurde gestrichen, da es sich da-
bei um eine Übergangsbestimmung handelte.

Art.21

Im Wesentlichen unverändert beibehalten (früher Art.20); neu ist jedoch, dass für
die provisorische Aufnahme von Studiengängen im Anerkennungsverfahren die
Stellungnahme der zuständigen Anerkennungskommission eingeholt werden
muss.
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Art.22

Der Artikel wurde neu gefasst. Es gibt nun keine Beschränkung der Gültigkeitsdau-
er mehr, dafür wurden Bestimmungen über die Kündigung aufgenommen. Dabei
soll sichergestellt werden, dass für bereits Studierende die Zahlungen bis zum En-
de ihres Studiums weiter erfolgen (Abs.2).

Art.23

Unverändert beibehalten (früher Art.22).

Anhang zur FHV

Mit Rücksicht darauf, dass die Kompetenzen der Kommission FHV erweitert wor-
den sind und sich dadurch der Anhang zur FHV periodisch ändern kann – die Kos-
ten der Studiengänge können variieren, neue Studiengänge werden aufgenom-
men, andere gestrichen –, wird darauf verzichtet, den Anhang in die Bernische
Systematische Gesetzessammlung aufzunehmen. Dagegen enthält die neue FHV
am Ende einen Hinweis, wonach der Anhang bei der Schweizerischen Konferenz
der Erziehungsdirektoren (EDK) angefordert oder auf deren Homepage eingese-
hen werden kann.

5. Auswirkungen des Beschlusses auf den Kanton Bern

a) Allgemeines

Dem Grossen Rat wird beantragt, der geänderten, unbefristet geltenden FHV bei-
zutreten.
Der Grosse Rat genehmigt interkantonale Verträge und damit den vorliegenden
Beitritt zur FHV, unter Vorbehalt der fakultativen Volksabstimmung (Artikel 74 Ab-
satz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b KV).

b) Kommentar zu den einzelnen Ziffern des Beschlusses

Ziffer 1

Der 1998 beschlossene Beitritt zur FHV wird erneuert und unbefristet weiterge-
führt. Entsprechend wird der Grossratsbeschluss vom 17. November 1998 über
den Beitritt des Kantons Bern zur interkantonalen Fachhochschulvereinbarung
vom 4. Juni 1998für die Jahre 1998–2005 aufgehoben.

Ziffer 2

Der Regierungsrat bewilligt die FHV-Beiträge des Kantons Bern abschliessend. Die
jährlichen Ausgaben werden durch die FHV ausreichend deutlich bestimmt, so-
dass sie als gebunden im Sinne von Artikel 16g Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes
vom 10. November 1987 über den Finanzhaushalt (FHG; BSG 620.0) bezeichnet
werden dürfen. In der letztjährigen Ausgabenbewilligung (Rechnungsjahr 2003)
wurden die gestützt auf die FHV auszurichtenden Beiträge von 16 Mio. Franken

denn auch als gebunden qualifiziert und vom Regierungsrat – unter Mitteilung an
die Finanzkommission – abschliessend bewilligt (Art.89 Abs.2 Bst. c KV). Die Höhe
der Beiträge ist schwierig zu budgetieren, da zum Zeitpunkt der Finanzplanung
noch nicht feststeht, wie viele Berner Studierende im nächsten Studienjahr aus-
serhalb des Kantons Bern studieren werden. Insbesondere mit der Schaffung von
neuen Studiengängen können grössere Schwankungen entstehen.
Die Erziehungsdirektion informiert den Regierungsrat jährlich über die tatsächlich
ausgegebenen Beiträge für bernische Studierende an ausserkantonalen Fach-
hochschulen, damit der Regierungsrat seine Oberaufsichts- und Steuerungsfunk-
tion wahrnehmen kann. Mit der Einführung von NEF werden die Beiträge in der
Produktegruppe Fachhochschulbildung ausgewiesen.

Ziffer 3 und 4

Der Regierungsrat soll in der Lage sein, künftige kleine Änderungen der FHV ge-
nehmigen und über eine allfällige Kündigung der Vereinbarung entscheiden zu
können. Über die Änderung der Beiträge im Anhang zur FHV entscheidet die FHV-
Kommission.
Das Regionale Schulabkommen (RSA 2000; BSG 439.14) der Kantone Aargau,
Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Luzern, Solothurn und Zürich der
Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (NW EDK) bezweckt ei-
ne interkantonale Zusammenarbeit vor allem im Volks- und Berufsschulbereich.
Im Fachhochschulbereich verweist es auf die FHV, berücksichtigt aber für die Be-
rechnung der Kantonsbeiträge neben den Betriebs- auch die Infrastrukturkosten.
Dies hat dazu geführt, dass die RSA-Kantone sich zur Abgeltung der Infrastruktur-
kosten die Tarife nach FHV mit einem Zuschlag von 20% in Rechnung stellen (Art.6
Abs.2 Satz 2 RSA 2000). Auf diese Weise wird heute ein Deckungsgrad von rund
90% erreicht.
Die RSA-Kantone werden im November 2004 über den Tarifzuschlag von 20% be-
finden. Die Beibehaltung des Tarifzuschlags von 20% hätte im RSA 2000 mit den
neuen FHV-Ansätzen einen Deckungsgrad von durchschnittlich 102% zur Folge.
Als Optionen stehen ein reduzierter Tarifzuschlag von 7% (entspricht im RSA 2000
dem Status Quo) oder die vollständige Streichung des Tarifzuschlags zur Diskus-
sion, was einem einheitlichen Deckungsgrad im RSA 2000 und in der FHV von rund
85% entsprechen würde.
Ziffer 3 ermächtigt deshalb den Regierungsrat, Änderungen des RSA 2000, die auf
Grund der neuen FHV erfolgen, zuzustimmen. Auf diese Weise kann das innerkan-
tonale Genehmigungsverfahren zum RSA 2000 wesentlich verkürzt werden. Die-
ser Beschluss tritt am 1. September 2005 in Kraft.

Ziffer 6

Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich nicht um materiell neues Recht. Da-
mit ein nahtloser Übergang von der alten zur neuen FHV gewährleistet werden
kann, wird ein Inkrafttreten auf den 1. September 2005, dem Beginn des Studien-
jahres, beantragt.
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Der Kanton Bern ist 1998 der FHV bereits beigetreten. Er kann die neue Vereinba-
rung nicht abändern. Der Entscheid des Grossen Rates beschränkt sich daher auf
einen Ja/Nein-Entscheid hinsichtlich des Beitritts.

c) Finanzielle und personelle Auswirkungen für den Kanton Bern

Der Beschluss hat keine zusätzlichen finanziellen und personellen Auswirkungen
als die heute bestehenden, weil der Kanton Bern bereits Mitglied der FHV ist.

d) Auswirkungen auf die Gemeinden

Der Beschluss hat keine zusätzlichen als die heute bestehenden Auswirkungen,
weil der Kanton Bern bereits Mitglied der FHV ist.

e) Auswirkungen auf die Wirtschaft

Der Beschluss hat keine zusätzlichen als die heute bestehenden Auswirkungen,
weil der Kanton Bern bereits Mitglied der FHV ist.

f) Ergebnis des Mitberichtsverfahrens und der Konsultation der Berner
Fachhochschule

Im Mitberichtsverfahren ist der Beschluss zustimmend aufgenommen worden.
Die vorgebrachten Änderungsvorschläge sind in den Entwurf von Beschluss und
Vortrag aufgenommen worden, insbesondere ist der Titel und die Erlassform ge-
ändert worden: Anstatt von einem Gesetz über den Beitritt ist jetzt von einem
Grossratsbeschluss über den Beitritt die Rede.

6. Vorschlag

Der Regierungsrat empfiehlt dem Grossen Rat, dem Beitritt zuzustimmen.

Anhang

Bern, 25. August 2004 Im Namen des Regierungsrats

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger
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Antrag des Regierungsrates

Gesetz
zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen
(Gemeindefusionsgesetz, GFG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Zweck,
Wirkungsziel

Art. 1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung freiwilliger Zusam-
menschlüsse von Einwohnergemeinden und Gemischten Gemeinden
durch die Gewährung einer Finanzhilfe mit dem Ziel, die Leistungsfä-
higkeit der Gemeinden zu steigern.

Wirkungs- und
Erfolgskontrolle

Art. 2 1 Der Regierungsrat wertet spätestens nach sechs Jahren die
Auswirkungen dieses Gesetzes aus.
2 Er legt dem Grossen Rat anschliessend einen Bericht oder eine Vor-
lage zur Änderung dieses Gesetzes vor.

Voraussetzungen
für die
Gewährung der
Finanzhilfe

Art. 3 1 Die Finanzhilfe kann auf Gesuch hin gewährt werden, wenn
a der Gemeindezusammenschluss zu Stande gekommen und das da-

für vorgesehene Verfahren gemäss Artikel 4 Absatz 2 des Gemein-
degesetzes vom 16. März 1998 (GG)1) abgeschlossen ist,

b die neu entstehende Gemeinde eine Wohnbevölkerung von min-
destens 1000 Personen zählt und

c die erforderlichen Finanzmittel (Art.8) zur Verfügung stehen.
2 Auf begründetes Gesuch hin kann die Finanzhilfe ausnahmsweise
gewährt werden, wenn die neu entstehende Gemeinde eine Wohnbe-
völkerung von weniger als 1000, aber mindestens 500 Personen zählt.
3 Die Gesuche werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksich-
tigt.

Berechnung der
Finanzhilfe

Art.4 1 Die Finanzhilfe ergibt sich aus der Multiplikation der Wohn-
bevölkerung aller am Zusammenschluss beteiligten Gemeinden, dem

1) BSG 170.11

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Gesetz
zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen
(Gemeindefusionsgesetz, GFG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Zweck,
Wirkungsziel

Art. 1 1 Dieses Gesetz bezweckt die Förderung freiwilliger Zusam-
menschlüsse von Einwohnergemeinden und Gemischten Gemeinden
durch die Gewährung einer Finanzhilfe
2 Die Förderung von Gemeindezusammenschlüssen von Einwohner-
gemeinden ist auf folgende Wirkungsziele ausgerichtet:
a Steigerung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden,
b Stärkung der Gemeindeautonomie,
c wirksame und kostengünstige Leistungserstellung der Gemeinden.

Wirkungs- und
Erfolgskontrolle

Art. 2 1 Der Regierungsrat wertet spätestens nach sechs Jahren die
Auswirkungen dieses Gesetzes aus.
2 Er legt dem Grossen Rat anschliessend einen Bericht oder eine Vor-
lage zur Änderung dieses Gesetzes vor.

Voraussetzungen
für die
Gewährung der
Finanzhilfe

Art. 3 1 Die Finanzhilfe kann auf Gesuch hin gewährt werden, wenn
a der Gemeindezusammenschluss zu Stande gekommen und das da-

für vorgesehene Verfahren gemäss Artikel 4 Absatz 2 des Gemein-
degesetzes vom 16. März 1998 (GG)1) abgeschlossen ist,

b die neu entstehende Gemeinde eine Wohnbevölkerung von min-
destens 1000 Personen zählt und

c die erforderlichen Finanzmittel (Art.8) zur Verfügung stehen.
2 Auf begründetes Gesuch hin kann die Finanzhilfe ausnahmsweise
gewährt werden, wenn die neu entstehende Gemeinde eine Wohnbe-
völkerung von weniger als 1000, aber mindestens 500 Personen zählt.
3 Die Gesuche werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksich-
tigt.

Berechnung der
Finanzhilfe

Art.4 1 Die Finanzhilfe ergibt sich aus der Multiplikation der Wohn-
bevölkerung aller am Zusammenschluss beteiligten Gemeinden, dem

1) BSG 170.11
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Zusammenlegungsmultiplikator und einem Pro-Kopf-Beitrag von 400
Franken.
2 Für die Vorbereitung des Zusammenschlusses ausgerichtete pro-
jektbezogene Zuschüsse gemäss Artikel 34 Absatz 2 des Gesetzes
vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenausgleich
(FILAG)2) werden bei dieser Berechnung in Abzug gebracht.

Wohnbevölke-
rung

Art.5 1 Die Wohnbevölkerung wird nach Artikel 7 FILAG ermittelt.
Massgebend sind die Zahlen für das dem Zusammenschluss voraus-
gegangene Jahr.
2 Pro beteiligte Gemeinde werden maximal 1000 Personen angerech-
net.

Zusammen-
legungsmultipli-
kator

Art.6 Bei einem Zusammenschluss zweier Gemeinden beträgt der
Zusammenlegungsmultiplikator 1. Für jede weitere beteiligte Ge-
meinde vergrössert er sich um 0.1.

Aufeinander
folgende Zusam-
menschlüsse

Art.7 Bei aufeinander folgenden Zusammenschlüssen wird die
Wohnbevölkerung jener Gemeinden, die bei einem früheren Zusam-
menschluss bereits Finanzhilfen erhalten haben, bei der Berechnung
der neuen Finanzhilfe nicht berücksichtigt.

Finanzierung Art.8 1 Der Regierungsrat legt alle vier Jahre den Betrag fest, der für
Finanzhilfen zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen aus
der Spezialfinanzierung Fonds für Sonderfälle gemäss Artikel 49
FILAG zur Verfügung gestellt wird.
2 Der Grosse Rat bewilligt in Ergänzung zu Absatz 1 einen Rahmen-
kredit zu Lasten der Laufenden Rechnung.

Verfahren und
Zuständigkeiten

Art. 9 1 Gemeinden, die sich zusammenschliessen wollen, unter-
breiten der zuständigen Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion gemeinsam ein Gesuch um Finanzhilfe.
2 Die beteiligten Gemeinden werden über die Höhe der zu erwarten-
den Finanzhilfe informiert.
3 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
bewilligt die Finanzhilfe an die neu entstandene Gemeinde im Rah-
men der vom Regierungsrat und vom Grossen Rat bereitgestellten
Mittel.
4 Die Verfügung nach Absatz 3 kann mit Verwaltungsbeschwerde bei
der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion angefochten werden. De-
ren Entscheid ist endgültig.

2) BSG 631.1

Zusammenlegungsmultiplikator und einem Pro-Kopf-Beitrag von 400
Franken.
2 Für die Vorbereitung des Zusammenschlusses ausgerichtete pro-
jektbezogene Zuschüsse gemäss Artikel 34 Absatz 2 des Gesetzes
vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenausgleich
(FILAG)2) werden bei dieser Berechnung in Abzug gebracht.

Wohnbevölke-
rung

Art.5 1 Die Wohnbevölkerung wird nach Artikel 7 FILAG ermittelt.
Massgebend sind die Zahlen für das dem Zusammenschluss voraus-
gegangene Jahr.
2 Pro beteiligte Gemeinde werden maximal 1000 Personen angerech-
net.

Zusammen-
legungsmultipli-
kator

Art.6 Bei einem Zusammenschluss zweier Gemeinden beträgt der
Zusammenlegungsmultiplikator 1. Für jede weitere beteiligte Ge-
meinde vergrössert er sich um 0.1.

Aufeinander
folgende Zusam-
menschlüsse

Art.7 Bei aufeinander folgenden Zusammenschlüssen wird die
Wohnbevölkerung jener Gemeinden, die bei einem früheren Zusam-
menschluss bereits Finanzhilfen erhalten haben, bei der Berechnung
der neuen Finanzhilfe nicht berücksichtigt.

Finanzierung Art.8 1 Der Regierungsrat legt alle vier Jahre den Betrag fest, der für
Finanzhilfen zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen aus
der Spezialfinanzierung Fonds für Sonderfälle gemäss Artikel 49
FILAG zur Verfügung gestellt wird.
2 Der Grosse Rat bewilligt in Ergänzung zu Absatz 1 einen Rahmen-
kredit zu Lasten der Laufenden Rechnung.

Verfahren und
Zuständigkeiten

Art. 9 1 Gemeinden, die sich zusammenschliessen wollen, unter-
breiten der zuständigen Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion gemeinsam ein Gesuch um Finanzhilfe.
2 Die beteiligten Gemeinden werden über die Höhe der zu erwarten-
den Finanzhilfe informiert.
3 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
bewilligt die Finanzhilfe an die neu entstandene Gemeinde im Rah-
men der vom Regierungsrat und vom Grossen Rat bereitgestellten
Mittel.
4 Die Verfügung nach Absatz 3 kann mit Verwaltungsbeschwerde bei
der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion angefochten werden. De-
ren Entscheid ist endgültig.

2) BSG 631.1
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Übergangs-
bestimmung

Art. 10 An Gemeinden, die sich vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes, aber nach dem 1. Januar 2003 zusammengeschlossen haben,
kann rückwirkend eine Finanzhilfe nach diesem Gesetz ausgerichtet
werden.

Änderung eines
Erlasses

Art.11 Das Gesetz vom 27. November 2000 über den Finanz- und
Lastenausgleich (FILAG) wird wie folgt geändert:

Art.34 1 Unverändert.
2 Zusammenlegungswilligen Gemeinden kann der Regierungsrat für
die Vorbereitung und Umsetzung projektbezogene Zuschüsse von bis
zu 50000 Franken ausrichten.

Art.49 1 Unverändert.
2 Die Spezialfinanzierung Fonds für Sonderfälle hat folgende Zweck-
bestimmung:
a und b unverändert,
c Ausgleich bei Zusammenlegung gemäss Artikel 34 Absatz 1 sowie

Finanzhilfen an Gemeindezusammenschlüsse nach dem Gesetz
vom ... zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen (Ge-
meindefusionsgesetz, GFG)3),

d unverändert.
3 und 4 Unverändert.

Inkrafttreten,
Befristung

Art.12 1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens.
2 Nach einer Geltungsdauer von zwölf Jahren tritt das Gesetz ausser
Kraft.

Bern, 11. August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

3) BSG

Übergangs-
bestimmung

Art. 10 An Gemeinden, die sich vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes, aber nach dem 1. Januar 2003 zusammengeschlossen haben,
kann rückwirkend eine Finanzhilfe nach diesem Gesetz ausgerichtet
werden.

Änderung eines
Erlasses

Art.11 Das Gesetz vom 27. November 2000 über den Finanz- und
Lastenausgleich (FILAG) wird wie folgt geändert:

Art.34 1 Unverändert.
2 Zusammenlegungswilligen Gemeinden kann der Regierungsrat für
die Vorbereitung und Umsetzung projektbezogene Zuschüsse von bis
zu 50000 Franken ausrichten.
3 Sind am Zusammenschluss mehr als zwei Gemeinden beteiligt, so
erhöht sich der Zuschuss um maximal 10000 Franken pro zusätzliche
Gemeinde, höchstens aber auf 100000 Franken.

Art.49 1 Unverändert.
2 Die Spezialfinanzierung Fonds für Sonderfälle hat folgende Zweck-
bestimmung:
a und b unverändert,
c Ausgleich bei Zusammenlegung gemäss Artikel 34 Absatz 1 sowie

Finanzhilfen an Gemeindezusammenschlüsse nach dem Gesetz
vom ... zur Förderung von Gemeindezusammenschlüssen (Ge-
meindefusionsgesetz, GFG)3),

d unverändert.
3 und 4 Unverändert.

Inkrafttreten,
Befristung

Art.12 1 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens.
2 Nach einer Geltungsdauer von zwölf Jahren tritt das Gesetz ausser
Kraft.

Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen.

Bern, 13. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 24. September 2004 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Meyer

3) BSG
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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat
betreffend Gesetz zur Förderung von
Gemeindezusammenschlüssen
(Gemeindefusionsgesetz; GFG)

I. Übersicht

Mit der Strategie Gemeinden vom 5. Juli 2000 hat der Regierungsrat die Ziele um-
schrieben, welche er im Bereich kommunaler Reformen verfolgen will. Ausgangs-
punkt bildet dabei die optimale Aufgabenerfüllung; Gemeindefusionen auf freiwil-
liger Basis sind als eine Möglichkeit in der Strategie aufgeführt. Der Grosse Rat hat
mit seiner Planungserklärung vom 21. November 2000 die Strategie zustimmend
zur Kenntnis genommen. Er erwartet vom Regierungsrat, dass Reformen aktiv ini-
tiiert und unterstützt werden.

Mit finanziellen Anreizen will der Regierungsrat insbesondere auch Fusionen auf
freiwilliger Basis aktiv fördern. Im Vordergrund stehen dabei kleine und kleinste
Gemeinden. Ihre Stellung soll durch gezielte Zusammenschlüsse gestärkt werden.
Zunehmende Probleme bei der Besetzung von Behördenämtern, ein verstärkter
Wettbewerbs- und Kostendruck und das Erreichen von Leistungsgrenzen bei der
Erfüllung von kommunalen Aufgaben stellen die Gemeinden vor grosse Heraus-
forderungen. Hier können Gemeindezusammenschlüsse mindestens teilweise zur
Verbesserung der Situation beitragen. Als Zielgrösse schwebt dem Regierungsrat
vor, die Zahl der Gemeinden von heute 398 (Stand: 1. August 2004) um 25 Prozent
auf rund 300 zu senken.

Das vom Regierungsrat vorgelegte Konzept entspricht der vom Grossen Rat als
Postulat überwiesenen Motion Frey (M 039/00)1). Dieses verlangt vom Regierungs-
rat zu prüfen, ob die nötigen Rechtsgrundlagen zu schaffen seien, damit freiwillige
Zusammenschlüsse von Gemeinden mit finanziellen Anreizen unterstützt werden
können.

Basis der finanziellen Unterstützung bildet ein System von einwohnerbezogenen
Beiträgen. Für Zusammenschlüsse von mehr als zwei Gemeinden soll durch einen
linear ansteigenden Multiplikator ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden. Die
neu entstehenden Gemeinden sollen eine für die Aufgabenerfüllung optimale
Grösse haben. Der Regierungsrat verzichtet jedoch bewusst darauf, eine ideale
Gemeindegrösse vorzugeben.

Für die Finanzierung der Beiträge sind vom Grossen Rat Rahmenkredite zu be-
schliessen. Der Regierungsrat rechnet mit einem Finanzierungsbedarf von insge-

1) Motion Frey – Förderung von freiwilligen Gemeindezusammenschlüssen durch finanzielle
Anreize; Tagblatt des Grossen Rates 2000, S.776ff.

samt ca. 50 Millionen Franken über eine Zeitdauer von zwölf Jahren. Der Finanzbe-
darf wird einerseits in Form von allgemeinen Staatsmitteln gedeckt. Je nach Be-
darf können andererseits Mittel aus dem bestehenden Fonds für Sonderfälle des
Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG, BSG 631.1) zur Verfügung
gestellt werden. Dieser enthält bereits eine entsprechende Zweckbestimmung.

Der Zusammenschluss einer grösseren Zahl von kleinen und kleinsten Gemeinden
sichert dem Kanton eine starke und leistungsfähige Gemeindelandschaft. Starke
und gesunde Gemeinden sind tendenziell besser in der Lage, ihre Aufgaben eigen-
verantwortlich, wirksam und kostengünstig wahrzunehmen, und tragen damit zur
Entlastung des Kantons in seiner Beratungs- und Aufsichtsfunktion bei. Deshalb
ist die finanzielle Förderung von Gemeindezusammenschlüssen eine sinnvolle
Investition für die nachhaltige Entwicklung des Kantons Bern und seiner Gemein-
den.

II. Ausgangslage

1. Die Gemeindestruktur in der Schweiz

Zwischen den Kantonen bestehen bezüglich der Gemeindegrösse beträchtliche
Unterschiede. Die durchschnittliche Gemeindegrösse (Median2)) in den 26 Kan-
tonen variiert zwischen 307 Einwohnern im Kanton Graubünden und 20480 Ein-
wohnern in dem nur drei Gemeinden zählenden Kanton Basel-Stadt.

Kanton Einwohner
1. 1. 2001

Median
1. 1. 2001

ZH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 211 647 3 038
BE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 696 880
LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 209 1 750
UR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 246 891
SZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 232 2 798
OW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 414 4 255
NW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 000 2 970
GL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 546 629
ZG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 388 7 107
FR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 339 481
SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 015 1 003
BS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 667 20 480
BL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 036 1 205
SH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 305 647
AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 515 1 696
AI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 021 1 908
SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 399 3 410
GR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 744 307
AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 306 1 307
TG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 306 1 796

2) Der Median ist die Zahl, die in der Mitte einer geordneten Zahlenreihe liegt. Das heisst, die
Hälfte der Gemeinden des entsprechenden Kantons hat weniger, die andere Hälfte hat
mehr Einwohner.

45/2



3

Kanton Einwohner
1. 1. 2001

Median
1. 1. 2001

TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 215 535
VD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 294 415
VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 170 712
NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 731 929
GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 820 2 074
JU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 794 394
CH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 204 055 882

Quelle: BFS, eigene Berechnungen

2. Die Gemeinden im Kanton Bern

Die Gemeindeorganisation und -struktur hat sich im Kanton Bern wie in der übri-
gen Schweiz als äusserst stabil erwiesen, wenn man von der Gründung des Kan-
tons Jura sowie vom Wechsel des Laufentals zum Kanton Basel-Land absieht. Mit
398 Gemeinden hat der Kanton Bern die höchste Zahl an Gemeinden aller Schwei-
zer Kantone. Mit einer durchschnittlichen Einwohnerzahl (Median) von 880 steht
der Kanton Bern an 18.Stelle. Der Kanton Bern hat also überdurchschnittlich viele
kleine Gemeinden. Mehr als die Hälfte der Gemeinden haben weniger als 1000 Ein-
wohner. In diesen Gemeinden leben jedoch nur 10 Prozent der Bevölkerung:

Quelle: Eigene Berechnungen (Einwohnerzahlen per 1.1.2003)

Die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist tendenziell von ihrer Grösse abhängig.
Bei der Infrastruktur, der Qualität und dem Umfang des Leistungsangebotes,
der betriebswirtschaftlichen und der politischen Führung sowie der Innovations-
fähigkeit steigt mit zunehmender Grösse die Leistungsfähigkeit. Die finanzielle
Leistungsfähigkeit ist zumindest teilweise von der Grösse der Gemeinde abhän-
gig3).

3) Vgl. Steiner Reto, Interkommunale Zusammenarbeit und Gemeindezusammenschlüsse in
der Schweiz, Dissertation Bern 2002, S.77.

Kleinere Gemeinden haben oftmals auch grössere Probleme bei der Besetzung
von Behördenämtern. Durchschnittlich verfügt eine Berner Gemeinde über
69 Amtsinhaberinnen oder Amtsinhaber (Personen mit einem politischen Amt),
was 5,6% ihrer Einwohnerschaft entspricht. Im Vergleich mit anderen Kantonen
fällt beim Kanton Bern auf, dass er trotz vieler kleiner Gemeinden eine stattliche
Durchschnittszahl an Behördenmitgliedern aufweist4).

Die Teilzeit-Verwaltungsstellen können in kleinen Gemeinden oft nur mit grosser
Mühe besetzt werden. Es ist schwierig, gut ausgebildetes und professionelles Per-
sonal für diese Gemeinden zu finden. Die Stelle als Gemeindeverwalterin oder Ge-
meindeverwalter, die bzw. der für sämtliche Belange der Verwaltung zuständig ist,
verlangt ein sehr breites Wissen und überdurchschnittliche Präsenzzeiten. Die
Leistungsfähigkeit der Gemeinde hängt stark von der Verwaltung ab. Gerade in
kleinen Gemeinden ist der Gemeinderat auf professionelle Unterstützung durch
die Verwaltung angewiesen. Gemeindezusammenschlüsse steigern die Attraktivi-
tät der Verwaltungsstellen, was die Rekrutierung von ausgewiesenem Fachperso-
nal erleichtert.

Zunehmende Probleme bei der Besetzung von Behördenämtern, ein verstärkter
Wettbewerbs- und Kostendruck und das Erreichen von Leistungsgrenzen bei der
Erfüllung von kommunalen Aufgaben stellen die Gemeinden vor grosse Heraus-
forderungen. Hier können Gemeindezusammenschlüsse mindestens teilweise zur
Verbesserung der Situation beitragen5).

Mit dem Dekret über den Zusammenschluss kleiner Gemeinden vom 16.Februar
19776) verfügte der Kanton bereits früher über eine Rechtsgrundlage zur Abwick-
lung von Gemeindezusammenschlüssen. Es regelte das Verfahren bei Zusam-
menschlussprojekten und verpflichtete unter anderem die Regierungsstatthalte-
rinnen und Regierungsstatthalter, im Auftrag der Gemeindedirektion einen «Be-
richt über die Zusammenschlussbedürftigkeit» einzelner Gemeinden ihres Amts-
bezirks auszuarbeiten. Artikel 13 des Dekrets sah vor, dass der Kanton den Zusam-
menschluss kleiner Gemeinden mit Beiträgen nach den Erlassen über den Finanz-
ausgleich fördert. Das Dekret kam indessen nie zur Anwendung und wurde mit
dem Gemeindegesetz vom 16. März 1998 (GG, BSG 170.11) aufgehoben.

3. Die bisherigen Reformbestrebungen

Die vielfältige Gemeindestruktur und die zunehmenden Probleme der Gemeinden
haben dazu geführt, dass die interkommunale Zusammenarbeit im Kanton Bern,
auch im Vergleich mit anderen Kantonen, in vielen Sachbereichen einen hohen
Stellenwert hat und weit verbreitet ist. Unter der interkommunalen Zusammenar-
beit ist dabei die gemeinsame Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch zwei

4) Vgl. Ladner Andreas u.a., Gemeindereform zwischen Handlungsfähigkeit und Legitima-
tion. Ein Forschungsprojekt des Schweiz. Nationalfonds, Bern 2000, S.24f.

5) Vgl. Ladner Andreas u.a. (vgl. Fussnote 4).
6) GS 1977, S.44ff. (Amtliche Sammlung der Gesetze, Dekrete und Verordnungen des Kan-

tons Bern [bis 1993]).
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oder mehrere Gemeinden zu verstehen. Die Möglichkeiten reichen von der Koope-
ration auf Vertragsbasis über den Gemeindeverband bis zu gemeinsam eingesetz-
ten privatrechtlichen Organisationsformen wie Stiftungen, Vereine oder Aktienge-
sellschaften.

Zweckverbände sind häufig in den Aufgabenbereichen Fürsorge, Schule, Abwas-
ser, Abfallentsorgung und Zivilschutz anzutreffen. Bei vielen Zusammenarbeits-
projekten spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Durch eine optimale Zusammen-
arbeit können Kosten gesenkt und/oder Leistungsstandards erhöht werden. Die in-
terkommunale Zusammenarbeit bringt den Bürgerinnen und Bürgern Vorteile, in-
dem sie die gleiche Leistung zu tieferen Kosten oder die besseren Leistungen zu
gleichen Kosten erhalten können. Untersuchungen haben dieses Einsparpotenzial
bestätigt, auch wenn die einzelnen Einsparungen unterschiedlich gross sind7).

Die Probleme und Grenzen der interkommunalen Zusammenarbeit dürfen jedoch
nicht übersehen werden. Insbesondere wird immer wieder das Demokratiedefizit
im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit geltend gemacht. Die Bürge-
rinnen und Bürger können zum Teil tatsächlich nicht mehr direkt auf Entscheidun-
gen einwirken.

Eine Analyse der bestehenden Zusammenarbeitsverhältnisse zeigt, dass die Ge-
meinden in den verschiedenen Sachgebieten oft mit unterschiedlichen Partnern
zusammenarbeiten. Während zum Beispiel der Zusammenschluss der Feuerweh-
ren zwischen den Gemeinden A, B, C und D erfolgt ist, sind an der gemeinsamen
Zivilschutzorganisation zusätzlich noch die Gemeinden E und F beteiligt, dafür
sind A und B nicht dabei, weil sie schon vor Jahren einen eigenen Verband gegrün-
det haben. Dieses System der variablen Geometrie ist historisch gewachsen,
schafft aber neue Schnittstellen und Koordinationsprobleme. Eine kohärente Füh-
rung aller Aufgabenbereiche durch den Gemeinderat wird dadurch erschwert.

Dazu kommt ein weiterer Umstand, der sich kostentreibend auswirken kann: Die
Behörden der Gemeindeverbände sind oft Interessenvertreterinnen und -vertreter
in der jeweiligen Aufgabe. Sie haben häufig nur diese eine Aufgabe im Auge und
wollen, aus verständlichen Gründen, für «ihre Sache» das Beste. Dabei können sie
den Blick für das Ganze verlieren, zumal für die Gesamtsteuerung der Gemeinde
nicht sie, sondern der Gemeinderat zuständig und verantwortlich ist. Dies kann da-
zu führen, dass in den verschiedenen Bereichen ein hoher Leistungsstandard mit
entsprechenden Kostenfolgen erreicht wird. Da die Finanzierung von Gemeinde-
verbänden in den einzelnen Gemeinden gebundene Ausgaben sind und sich dem
Einflussbereich der Gemeinde weitgehend entziehen, führt dies häufig zu Kosten-
steigerungen. Den Gemeinden steht gegenüber ihren Vertreterinnen und Vertre-
tern in den Organen der Verbände zwar ein Weisungsrecht zu, davon wird jedoch
unterschiedlich Gebrauch gemacht, nicht zuletzt auch deshalb, weil durch die

7) Vgl. BHP Bern AG, Interkommunale Zusammenarbeit im Kanton Bern, eine Zwischenbi-
lanz im Auftrag der Finanzdirektion des Kantons Bern, Bern 2000, abrufbar unter
http://www.jgk.be.ch/agr (Stichwort: Gemeinden)

Übertragung der betreffenden Aufgaben an den Verband eine gewisse Distanz
entstanden ist.

Die Koordination der Zusammenarbeit ist für die Gemeindebehörden mit be-
trächtlichem Aufwand verbunden. Zudem besteht die Gefahr, dass sich unter Um-
ständen weder die Exekutive noch die Stimmberechtigten eine Übersicht über die
bestehenden Zusammenarbeitsverhältnisse verschaffen können. Dies erschwert
die Aufsicht und die Kontrolle und kann wiederum zu Effektivitäts- und Effizienz-
verlusten führen.

Immer mehr Gemeinden haben Mühe, die Behördenämter innerhalb der Gemein-
de zu besetzen. Gewisse Formen der Zusammenarbeit bedingen zusätzliche Be-
hörden, womit das Problem zusätzlich verstärkt wird.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass mit der interkommunalen Zusammenar-
beit zwar viele, aber nicht alle Aufgaben gelöst werden können und zum Teil gar
neue Probleme entstehen lassen. Dadurch werden weitere Reformschritte unum-
gänglich.

4. Die Motion Frey

Am 3. Februar 2000 reichte Grossrat Frey eine Motion (M 039/00) ein, die den Re-
gierungsrat beauftragt, die erforderlichen Rechtsgrundlagen zu schaffen, damit
freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden mit finanziellen Anreizen unter-
stützt werden können.

In der Begründung zum Vorstoss schreibt der Motionär: «(...) Es ist aber eine Tatsa-
che, dass relativ viele kleine Gemeinden bei der Erfüllung gewisser Aufgaben an
ihre Leistungsgrenzen stossen. Der Zusammenschluss von Gemeinden kann unter
verschiedenen Gesichtspunkten zu Verbesserungen führen, es können sich Syner-
gien ergeben, Sparpotenziale eröffnen oder Leistungssteigerungen erreicht wer-
den. (...) Die Investitionen werden sich mittel- und langfristig auszahlen, und zwar
nicht nur durch finanzielle Einsparungen auf Kantons- und Gemeindeebene, son-
dern auch dadurch, dass weitere Innovationen und Prozesse ausgelöst werden,
welche die Gemeinden insgesamt stärken und auch für den Kanton wesentliche
Vorteile bringen werden.»

Der Grosse Rat überwies den Vorstoss am 5. September 2000 entgegen dem Wil-
len des Regierungsrates in der Form eines Postulates mit 64 zu 56 bei 1 Enthal-
tung8).

Mit der vorliegenden Gesetzesvorlage kann der Vorstoss Frey (M 039/00) abge-
schrieben werden.

8) Vgl. Tagblatt 2000 des Grossen Rates, S.776ff.
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5. Die Strategie Gemeinden

In der Strategie Gemeinden und in seinem Bericht an den Grossen Rat vom 5. Juli
20009) stellte der Regierungsrat seine Vorstellungen zur Entwicklung der Gemein-
delandschaft im Kanton Bern dar. Er legte darin Massnahmen zur Umsetzung der
Strategie fest.

Die Ziele und Aussagen der Strategie Gemeinden können wie folgt zusammenge-
fasst werden:
– Strukturreformen sind voranzutreiben.
– Der Kanton unterstützt Reformprozesse aktiv.
– Verschiedene Reformansätze sind gleichwertig.
– Es gibt keine Zwangsfusionen.

Der Grosse Rat stimmte in seiner Planungserklärung vom 21. November 2000 der
Absicht und den vorgeschlagenen Massnahmen des Regierungsrates grundsätz-
lich zu. Er unterstützt die Haltung des Regierungsrates, wonach Zwangsfusionen
kein zielführendes Mittel sind, erwartet jedoch von ihm, dass er den notwendigen
Reformprozess aktiv initiiert und unterstützt und die Strukturentwicklung auf Ge-
meindeebene aktiv fördert. Insbesondere soll er kommunale Zusammenarbeits-
formen und Fusionen aktiv unterstützen.

Die Strategie Gemeinden hat im Kanton Bern einiges bewirkt. Projekte für Zusam-
menschlüsse wurden oder werden erarbeitet. In zwei Fällen, nämlich beim Zusam-
menschluss von Malleray und Bévilard sowie der Bödeli-Gemeinden Interlaken,
Matten und Unterseen, konnte das Projekt allerdings nicht umgesetzt werden. Im
Frühjahr 2003 haben hingegen die Stimmberechtigten dem Zusammenschluss
der Gemeinden Zimmerwald und Englisberg (Amtsbezirk Seftigen) zur Gemeinde
Wald zugestimmt. Als Folge davon wird sich ebenfalls die Schulgemeinde Wald
auflösen. Fast gleichzeitig haben die beiden Gemeinden Ober- und Niederwicht-
rach (Amtsbezirk Konolfingen) der Vereinigung zur Gemeinde Wichtrach zuge-
stimmt. Die aus der Fusion entstandene Gemeinde hat am 1. Januar 2004 ihre Tä-
tigkeit aufgenommen.

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung hat Kenntnis von weiteren Gemein-
den, die eine Fusion prüfen, entsprechende Absichten öffentlich kundgetan oder
bereits entsprechende Vorabklärungen gemacht haben:
– Rüti b. Riggisberg und Riggisberg (Amtsbezirk Seftigen)
– Hasle bei Burgdorf und Rüegsau (Amtsbezirke Burgdorf und Trachselwald)
– Orvin, La Heutte, Péry, Plagne, Vauffelin und Romont (Amtsbezirk Courtelary)

In weiteren Gemeinden werden Zusammenschlüsse diskutiert. Eine finanzielle
Unterstützung von Gemeindezusammenschlüssen kann die Diskussionen be-
schleunigen.

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung unterstützt reformwillige Gemeinden
und stellt ihnen verschiedene Hilfsmittel wie Musterverträge, Checklisten, Ratge-
ber etc. zur Verfügung.

9) Vgl. unter www.jgk.be.ch/agr (Stichwort: Gemeinden).

Eine im Jahr 2002 durch das Kompetenzzentrum für Public Management der Uni-
versität Bern durchgeführte Evaluationsstudie der Strategie Gemeinden hat die
Anstrengungen und Unterstützungsleistungen des Amtes für Gemeinden und
Raumordnung insgesamt positiv gewürdigt10). Die Studie hat aber auch gezeigt,
dass ein verstärkter Reformprozess mit konkreteren Zielen und klaren Massnah-
men in Gang zu bringen ist. Als ein mögliches Ziel wurden dabei vermehrte An-
strengungen für Gemeindefusionen genannt.

6. Entwicklungen in anderen Kantonen

In zwölf Kantonen haben in den letzten 50 Jahren Gemeindezusammenschlüsse
stattgefunden. Einige Kantone unterstützen Zusammenschlüsse mit monetären,
andere mit nichtmonetären Anreizen; wieder andere haben keine Anreize vorgese-
hen.

Der Kanton Thurgau schaffte den Gemeindedualismus im Bereich der Einwoh-
nergemeinden ab. Die politischen Gemeinden traten an die Stelle der früheren
Munizipal- und Ortsgemeinden. Vor der Verfassungsrevision bestanden insge-
samt 144 Ortsgemeinden, die von den 38 Munizipalgemeinden teilweise überla-
gert wurden.

Ins Finanzausgleichsgesetz wurde eine Bestimmung aufgenommen, die den Re-
gierungsrat ermächtigt, Sonderbeiträge an die Bildung politischer Gemeinden zu
leisten, wenn er eine bestimmte Lösung sowohl als förderungswürdig als auch als
förderungsbedürftig einschätzt. Nur in ganz wenigen Fällen machte der Regie-
rungsrat davon Gebrauch. Die ordentlichen Finanzausgleichsbeträge, welche der
Kanton nun Jahr für Jahr einspart, übertreffen die Summe der einmaligen Sonder-
beiträge um ein Mehrfaches11). Die Neubildung der Gemeinden ist heute im We-
sentlichen abgeschlossen. Aus insgesamt 200 altrechtlichen Gemeinden wurden
80 politische Gemeinden mit mehrheitlich 800–1500 Einwohnern gebildet.

Der Kanton Luzern stimmte am 23. September 2001 einer Verfassungsänderung
zu. Dadurch hat der Kanton die Möglichkeit, die Zusammenarbeit unter den Ge-
meinden zu unterstützen und die Gebietsreform zu fördern12).

Der luzernische Grosse Rat verabschiedete bereits im Sommer 2001 ein Dekret,
welches die Voraussetzungen und die Höhe der finanziellen Unterstützung durch
den Kanton bei Gemeindeentwicklungsprojekten regelt13). Die Eckwerte dieses De-
kretes sind die folgenden:

10) Vgl. Andreas Ladner/Jan Fivaz: GEREF-Evaluation, Evaluationsstudie im Auftrag des Am-
tes für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern, Bern, 4.November 2002.

11) Quelle: Referat von Herrn Regierungsrat Hermann Lei anlässlich des 12. ch Regierungsse-
minars vom 11. Januar 2000 in Gerzensee.

12) Nach § 89 Abs.2 der Staatsverfassung des Kantons Luzern fördert der Kanton die Entwick-
lung der Einwohnergemeinden mit dem Ziel, deren Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähig-
keit zu steigern und die Gemeindeautonomie zu stärken. Er unterstützt die Zusammenar-
beit unter den Einwohnergemeinden und fördert die Gebietsreform.

13) Dekret über die finanzielle Unterstützung von Gemeindeentwicklungsprojekten.

45/5



6

– Zur Förderung von Gemeindefusionen werden bis 2008 7,5 Millionen Franken
zur Verfügung gestellt.

– Zur Förderung der Zusammenarbeit von Gemeinden werden bis 2008 2,5 Mil-
lionen Franken zur Verfügung gestellt.

– Die Unterstützung bei Fusionen dient dem Ausgleich von Steuer- und Infrastruk-
turunterschieden.

– Der Kanton finanziert alleine, d.h. ohne Beteiligung der Gemeinden.

Die beiden Gemeinden Schwarzenbach (ca. 240 Einwohnerinnen und Einwohner)
und Beromünster (ca. 2400 Einwohnerinnen und Einwohner) genehmigten am
9.Dezember 2002 den Fusionsvertrag und stimmten damit der Vereinigung zu. Die
erste vereinigte Gemeinde im Kanton Luzern nahm ihre Tätigkeit am 1. September
2004 auf. Der Kanton unterstützte das Projekt mit rund 1,5 Millionen Franken. Wäh-
rend die Fusionsverhandlungen zwischen Werthenstein-Wolhusen und Malters-
Schachen abgebrochen wurden, nachdem sich das Projekt für den Kanton Luzern
als zu teuer erwiesen hatte (rund 12,67 Millionen Franken hätte der Kanton bezah-
len müssen, um die beiden Fusionen zu realisieren), sagten die Gemeinden Wili-
hof, Triengen und Kulmerau am 22. September 2003 Ja zur Fusion, die auf den
1. Januar 2005 umgesetzt werden soll. Weiter stimmten die Gemeinden Römers-
wil und Herlisberg nach rund einjährigen Fusionsverhandlungen am 30. Novem-
ber 2003 der im Januar 2005 wirksamen Fusion zu. Ab 1. Januar 2006 wird es
ferner im oberen Wiggertal an Stelle der drei Gemeinden Langnau, Reiden und
Richenthal nur noch eine Gemeinde Reiden geben, nachdem die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger am 25. Januar 2004 Ja zur Fusion sagten. Schliesslich
stimmte die Bevölkerung von Willisau-Stadt und Willisau-Land am 25. Januar
2004 der Fusion zu, womit es ab Januar 2006 nur noch ein Willisau gibt14).

Im Rahmen des Finanzausgleichs stellt der Kanton Luzern maximal weitere
42 Millionen Franken für Gemeindefusionen zur Verfügung15).

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg verabschiedete am 11. November 1999
das Dekret über die Förderung der Gemeindezusammenschlüsse16). Mit dem De-
kret wurde ein Fonds geschaffen, der vom Kanton jährlich mit 2,8 Millionen, von
der Gesamtheit der Gemeinden mit 1,2 Millionen geäufnet wird. Das ursprünglich
bis Ende 2004 befristete Dekret wurde vom Grossen Rat am 26. Juni 2003 bis Ende
2009 und die Speisung des Fonds wurde zudem bis Ende 2010 verlängert. Somit
stellen Kanton und Gemeinden insgesamt 40 Millionen Franken für Fusionen zur
Verfügung.

Gemeinden, die sich zusammenschliessen, erhalten gemäss dem Dekret Finanz-
hilfen. Die Finanzhilfe wird berechnet, indem die Bevölkerungszahl mit dem Kehr-
wert des Finanzkraftindexes und mit 400 Franken multipliziert wird. Pro Gemeinde
werden maximal 1500 Einwohnerinnen und Einwohner angerechnet.

Seit Inkrafttreten der neuen Fusionsregelung, die aus dem Dekret vom 11. No-
vember 1999 hervorgegangen ist, haben 18 Zusammenschlüsse, die 61 Gemein-

14) Weiterführende Informationen sind unter www.gemeindereform.lu.ch/abrufbar.
15) Quelle: Amt für Gemeinden des Kantons Luzern.
16) SGF 141.1.1

den umfassen, stattgefunden. Das ergibt einen Jahresdurchschnitt von sechs
Fusionen verteilt auf 20 Gemeinden. Zuvor wurden während 32 Jahren lediglich
32 Fusionen, die insgesamt 71 Gemeinden betrafen, durchgeführt, was einem Zu-
sammenschluss von zwei Gemeinden pro Jahr entspricht17).
Von 1982 bis 1999 sah Artikel 71 des Ausführungsreglements zum Gesetz über die
Gemeinden vom 28. Dezember 1981 vor, dass der Kanton Freiburg Gemeindezu-
sammenschlüsse durch einen Förderbeitrag unterstützen kann. Diese wurde auf-
grund der Verschuldung, der Auswirkungen auf das Budget und der unterschiedli-
chen Infrastrukturausstattung berechnet. Die Berechnung dieses Betrages war
äusserst komplex, aus diesem Grund hat sich der Kanton Freiburg zu einem Sys-
temwechsel bei der Berechnung entschieden.
Der Kanton Graubünden unterstützt ebenfalls Gemeindezusammenschlüsse.
Wo die Verhältnisse es rechtfertigen, richtet er einen Beitrag aus. Die Mittel dazu
stammen aus dem Sonderbedarfsausgleich des Finanzausgleichs18). Seit 1963 gab
es insgesamt zehn Fusionen, welche eine Verringerung der Anzahl Gemeinden
von 219 auf 208 brachte. An den Zusammenschluss der Gemeinden Camuns,
Surcasti, Tersnaus und Uors-Peiden zur Gemeinde Suraua im Jahr 2001 hat der
Kanton eine Million Franken bezahlt. Der Betrag wurde nicht nach einem mathe-
matischen Schlüssel berechnet, da man auf den Einzelfall Rücksicht nehmen woll-
te. Die neue Gemeinde Suraua zählt gut 300 Einwohner. Aus vier Kleinstgemein-
den wurde also eine Kleingemeinde.
Der Kanton Tessin unterstützt Gemeindefusionen ebenfalls finanziell. Der
Staatsrat will fünf Fusionsprojekte, die 31 Gemeinden betreffen, mit insgesamt
66,6 Millionen Franken unterstützen, wie aus im Jahr 2003 veröffentlichten Bot-
schaften hervorgeht. Der grösste Beitrag entfällt auf den im Rahmen des Projekts
«Nuova Lugano» vorgesehenen Zusammenschluss der Agglomerationsgemein-
den Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzal-
lo, Pregassona und Viganello mit der Stadt Lugano, dem die betroffene Bevölke-
rung in einer Konsultativabstimmung vom 15. Juni 2003 mehrheitlich zustimm-
te19). Da Lugano die reichste Gegend des Kantons ist, will der Staatsrat auf direkte
Subventionszahlungen verzichten. Stattdessen muss Lugano in den nächsten
sechs Jahren weniger Abgaben in die Kantonskasse überweisen. Die Stadt spart
so 37,2 Millionen Franken20).

Die am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Kantonsverfassung für den Kanton
St.Gallen sieht die Förderung von Gemeindefusionen ausdrücklich vor und be-
auftragt den kantonalen Gesetzgeber, die Vereinigung von Gemeinden zu einer

17) Quelle: Pressemitteilung der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft
des Kantons Freiburg vom 21. Mai 2003.

18) Art.19 Abs.2 des Finanzausgleichsgesetzes vom 3. März 1993 (720.350)
19) Vgl. Messaggio no.5372 vom 18.3.2003 und messaggio aggiuntivo no. 5372A vom

26.8.2003 sowie rapporto sul messaggio vom 16.9.2003 betr. Aggregazione dei Comuni di
Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo,
Pregassona e Viganello in un unico Comune denominato COMUNE DI LUGANO.

20) Weiterführende Informationen sind unter www.ti.ch/ (Stichwort «Riforma dei comuni») ab-
rufbar.
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neuen Gemeinde zu regeln. Eine entsprechende Gesetzesvorlage (Revision des
sanktgallischen Gemeindegesetzes), die sich unter anderem mit dem Verfahren
betreffend Änderung im Bestand der Gemeinden befasst, ist derzeit in Ausarbei-
tung und soll voraussichtlich im Sommer 2005 vorliegen. Ob darin auch eine
finanzielle Unterstützung von Gemeindefusionen vorgesehen ist, ist zurzeit noch
offen.

Im Rahmen einer vorgezogenen Gesetzesvorlage stimmte der sanktgallische Kan-
tonsrat im Mai 2004 dem auf den 1. Januar 2005 wirksamen Zusammenschluss
von Nesslau und Krummenau zu (vgl. Amtsblatt des Kantons St.Gallen Nr.1/2 vom
5. 1. 2004, S.7 ff.), und zwar nicht zuletzt, um weitere Gemeinden zur Fusion zu be-
wegen. Im Dezember 2003 hiessen zudem die Stimmberechtigen von Rapperswil
und Jona die Fusion der beiden Gemeinden gut, nachdem sich zuvor letztmals vor
rund 40 Jahre zwei St.Galler Gemeinden zusammengeschlossen hatten (Zusam-
menschluss der Gemeinden Ebnat und Kappel im Jahr 1965).

Im Kanton Schaffhausen wurde 2002 das vom Kanton Schaffhausen und den
Schaffhauser Gemeinden gemeinsam getragene Reformprojekt «sh.auf» für mehr
Effizienz und Bürgernähe initiiert. Die aus Gemeindevertreterinnen und -vertretern
paritätisch zusammengesetzte Projektorganisation verfolgt neben der zweckmäs-
sigen und effizienten Aufgabenteilung und -erfüllung sowie der Finanzierungsent-
flechtung zwischen Kanton und Gemeinden insbesondere auch das Ziel, die Ge-
meindeebene durch abschliessende Entscheidungskompetenzen und vermehrte
gemeindeübergreifende Zusammenarbeit und/oder Zusammenschlüsse zu stär-
ken. Dieses Ziel soll unter anderem damit erreicht werden, dass die heute beste-
henden zahlreichen Kleingemeinden (15 der insgesamt 33 Schaffhauser Gemein-
den zählen weniger als 600 Einwohnerinnen und Einwohner) mittel- bis langfristig
zu sieben Grossgemeinden mit jeweils mehreren tausend Einwohnerinnen und
Einwohnern fusionieren. Zu diesem Zweck soll in einer Verfassungsbestimmung
der Auftrag zur Schaffung von lebensfähigen Gemeinden verankert werden, über
die das Volk voraussichtlich 2006 abstimmen wird. Die Frage der finanziellen Un-
terstützung von Gemeindezusammenschlüssen ist zurzeit noch offen.

Im Kanton Solothurn, wo die Hälfte aller Gemeinden weniger als 1000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner haben, besteht ebenfalls die Absicht, Gemeindezusam-
menschlüsse aktiv zu fördern. Im Rahmen der Vernehmlassung zu einer Teilrevisi-
on des solothurnischen Gemeindegesetzes wurde vorgeschlagen, mit Förde-
rungsbeiträgen Anreize für Gemeindezusammenschlüsse zu ermöglichen21). Der
Revisionsentwurf (neuer § 190bis) sah zu diesem Zweck die Ausrichtung eines ein-
maligen Beitrags von 100 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner, jedoch min-
destens 100000 Franken vor, wobei der Beitrag unabhängig von der finanziellen
Situation der beteiligten Gemeinden ausgerichtet würde. Bei mehreren Fusionen
derselben Gemeinde würde der Beitrag nur einmal ausgerichtet, um Zusammen-
schlussprojekte von mehr als zwei Gemeinden nicht unnötig zu etappieren. Die-

21) Das Vernehmlassungsverfahren dauerte vom 25.November 2003 bis zum 1.April 2004.
Der Vernehmlassungsentwurf kann im Internet unter www.so.ch (Medienmitteilungen De-
zember 2003) eingesehen werden.

sem Vorschlag wurde für die Vernehmlassung eine Variante gegenübergestellt,
bei welcher lediglich finanzschwache Gemeinden in den Genuss von Förderungs-
beiträgen für Fusionen kommen würden, indem bei einem Zusammenschluss mit
einer finanzschwachen Gemeinde eine Angleichung der Pro-Kopf-Nettoverschul-
dung bis maximal 1 Million Franken erfolgte. Die Vernehmlassungsfrist ist Anfang
April 2004 abgelaufen; ob bzw. in welcher Form die vorgeschlagene Anreizförde-
rung weiterverfolgt wird, ist zurzeit offen.

Der Kanton Aargau (zwei Gemeindezusammenschlüsse seit 1950) unterstützt
Gemeindefusionen nicht mit finanziellen Beiträgen. Zusammenlegungswillige
Gemeinden werden durch den Kanton in rechtlichen und finanziellen Belangen
beraten.

III. Ziele

Ziel der Vorlage ist es, die heutige Zahl von 398 politischen Gemeinden im Kanton
Bern durch Zusammenschlüsse innerhalb von zwölf Jahren um ca. 25 Prozent auf
rund 300 zu senken. Im Vordergrund stehen dabei Vereinigungen von kleinen Ge-
meinden, die zum Teil immer weniger in der Lage sind, die ihnen übertragenen
Aufgaben eigenverantwortlich, wirksam und kostengünstig wahrzunehmen (mehr
als die Hälfte der bernischen Gemeinden haben weniger als 1000 Einwohnerinnen
und Einwohner). Diese Zusammenschlüsse sollen indessen freiwillig und von un-
ten, das heisst von den Gemeinden selber initiiert und umgesetzt werden. Weder
die geltende Kantonsverfassung noch das Gemeindegesetz sehen auf Grund der
Bestandesgarantie der Gemeinden die Möglichkeiten von Zwangsfusionen vor.
Umso wichtiger ist deshalb ein wirksames Anreizsystem des Kantons, welches die
Voraussetzungen für freiwillige Zusammenschlüsse schafft.

Starke und leistungsfähige Gemeinden bilden das Fundament des Kantons und
die Basis für eine volkswirtschaftliche und staatspolitisch nachhaltige Entwick-
lung. Die Gemeinden als unterste Ebene des föderalen Staatssystems bilden die
Keimzellen der Demokratie. Sie tragen zum Zusammenhalt des Kantons und zur
Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit dem Staat bei. Gemeinden, die ihre
Aufgaben eigenverantwortlich, wirkungsvoll und kostengünstig wahrnehmen,
stärken dadurch die Wirtschaftskraft des Kantons und können diesen in seiner Auf-
sichts- und Beratungsfunktion entlasten.

Die Kernaufgabe der Gemeinden ist es, den Bürgerinnen und Bürgern sowie der
Wirtschaft attraktive Dienstleistungen zu günstigen Preisen zur Verfügung zu stel-
len. Ein qualitativ hoch stehendes Leistungsangebot, eine bedarfsgerechte Infra-
struktur, korrekte und rasche Verfahren sowie eine moderate Steuerbelastung ge-
hören nach wie vor zu den Schlüsselfaktoren im Standortwettbewerb unter den
Gemeinden und Regionen. Dabei haben mittlere und grössere Gemeinden die
besseren Chancen und entsprechend mehr Wachstumspotenzial. Bei kleineren
Gemeinden kann sich schon heute die Frage stellen, ob sie langfristig in der Lage
sein werden, im zunehmenden Standortwettbewerb zu bestehen.

Die Abhängigkeit von der übergeordneten Staatsebene kann bei grösseren Ge-
meinden verringert und die Gemeindeautonomie gestärkt werden. Bei Verhand-
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lungen mit dem Kanton hat eine grössere Gemeinde mehr Gewicht. Der Kanton
hat seinerseits geringere Ausgaben, wenn er weniger finanzschwache Gemeinden
im Finanzausgleich unterstützen und weniger Gemeinden beaufsichtigen und be-
raten muss. Es wird für den Kanton sogar möglich, im Sinne der Aufgabenteilung
zusätzliche Aufgaben an die Gemeinden zu delegieren und die Dezentralisierung
und das Subsidiaritätsprinzip zu fördern. Dadurch wird der Kanton langfristig ent-
lastet. Auch wenn sich diese Minderbelastung des Kantons kaum genau beziffern
lässt, so ist doch davon auszugehen, dass der für die Fusionen bereitgestellte Be-
trag ganz oder teilweise amortisiert werden kann.

Der Regierungsrat verzichtet indessen bewusst auf die verbindliche Festlegung ei-
ner starren Mindestgemeindegrösse, welche allgemein über sämtliche Gemein-
deaufgaben hinweg gelten würde. Anzustreben ist vielmehr eine «optimale Grös-
se», die sich auf vorhandene Daten bereits bestehender interkommunaler Zusam-
menarbeit stützt und davon ausgeht, dass bereits bestehende interkommunale
Aufgabenbereiche einen «starken Kern» bilden, der als Perimeter für die neue Ge-
meinde dienen kann22). Entsprechend stellen diejenigen Gemeinden, die schon
heute eine intensive Zusammenarbeit pflegen, im Sinne einer Optimierung und
Effizienzsteigerung potenzielle Partnerinnen eines Gemeindezusammenschlusses
dar.

Ein wirksames Anreizsystem muss einfach nachvollziehbar und gerecht sein. Des-
halb schlägt der Regierungsrat ein System vor, das Pro-Kopf-Beiträge auf Grund
der Einwohnerzahl der an der Fusion beteiligten Gemeinden vorsieht.

IV. Die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes

Artikel 1

Artikel 1 GFG umschreibt den Zweck sowie das Wirkungsziel des Gesetzes. Es han-
delt sich hierbei um ein übergeordnetes politisches Ziel im Sinne einer finalen Ge-
setzgebung. Die Bestimmung wurde nach der Vernehmlassung gestrafft und re-
daktionell bereinigt.

Gemeindezusammenschlüsse sollen freiwillig erfolgen und somit von den Ge-
meinden initiiert werden. Die Finanzhilfen dienen dabei als Anreize, können und
sollen aber nicht die primäre oder einzige Motivation für eine Fusion sein.

Im Sinne dieses Gesetzes werden Einwohnergemeinden und Gemischte Gemein-
den, die sich zusammenschliessen, unterstützt. Es braucht also mindestens zwei
Einwohnergemeinden oder eine Einwohnergemeinde und eine Gemischte Ge-
meinde oder zwei Gemischte Gemeinden, die sich zu einer neuen Einwohnerge-
meinde zusammenschliessen. Die Neugründung einer Gemischten Gemeinde ist
gemäss Artikel 118 Absatz 2 des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 (GG, BSG
170.11) ausgeschlossen. Für Zusammenschlüsse einer Burgergemeinde mit einer
Einwohnergemeinde oder für die Vereinigung von Burgergemeinden, burgerli-
cher Korporationen, Kirchgemeinden, Gemeindeverbänden, Unterabteilungen

22) Vgl. Dafflon Bernard, Fusion des communes: éléments d’études pour une dimension de ré-
férence, Freiburg, 5. August 1999.

und Schwellenkorporationen werden keine finanziellen Beihilfen im Sinne dieses
Gesetzes gewährt. Nebst Einwohnergemeinden und Gemischten Gemeinden kön-
nen jedoch weitere gemeinderechtliche Körperschaften am Zusammenschluss
beteiligt sein. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Berechnung der Beiträge ge-
mäss den Artikeln 4–6 GFG.

Zusammenschlüsse, die keine Finanzhilfen nach diesem Gesetz erhalten, werden
vom Kanton selbstverständlich ebenfalls begrüsst und weiterhin beratend unter-
stützt, soweit die vorhandenen beschränkten Ressourcen dies erlauben.

Artikel 2

Artikel 2 GFG sieht eine Wirkungs- und Erfolgskontrolle über die Erfahrungen und
Auswirkungen des Gesetzes nach spätestens sechs Jahren vor. Die Frist wurde ge-
genüber der Vernehmlassungsvorlage, welche noch eine Frist von fünf Jahren
(und eine Geltungsdauer des Gesetzes von zehn Jahren) vorsah, erhöht und an die
ebenfalls verlängerte Geltungsdauer (vgl. Art.12) angepasst.

In qualitativer Hinsicht soll im Rahmen der Wirkungs- und Erfolgskontrolle insbe-
sondere untersucht werden, ob und in welcher Weise das in Artikel 1 GFG genann-
te Wirkungsziel erreicht worden ist. In quantitativer Hinsicht ist zu analysieren,
welche Zusammenschlussprojekte im Kanton realisiert, welche allenfalls vorzeitig
gestoppt oder abgelehnt wurden und welche laufenden Projekte sich in welchem
Stadium befinden. Im betreffenden Bericht an den Grossen Rat ist ferner aufzuzei-
gen, mit welchen Beiträgen gemäss den Bestimmungen des vorliegenden Geset-
zes die Fusionsprojekte unterstützt wurden.

Legen die Ergebnisse der Wirkungs- und Erfolgskontrolle eine Änderung oder gar
eine Aufhebung des GFG nahe, so unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen
Rat die entsprechende Vorlage zur Änderung oder Aufhebung des Gesetzes. Denk-
bar ist beispielsweise, dass der Regierungsrat auf Grund der Wirkungsanalyse
eine Anpassung der Mindestgrösse gemäss Artikel 3 Absatz 1 und/oder der Pro-
Kopf-Beiträge gemäss Artikel 4 Absatz 1 beantragt, oder dass er im Rahmen eines
Zielstrukturplanes vorschlägt, welche Gemeindezusammenschlüsse aus raum-
planerischen, staatspolitischen oder volkswirtschaftlichen Gründen mit Beiträgen
gemäss diesem Gesetz unterstützt werden sollen. Die vorzeitige Aufhebung des
Gesetzes wird der Regierungsrat insbesondere dann beantragen, wenn die Wir-
kungen auf Grund der Prüfung nicht den formulierten Zielen entsprechen oder die
finanziellen Rahmenbedingungen die Gewährung der Finanzhilfen nicht mehr zu-
lassen.

Sieht der Regierungsrat auf Grund der Wirkungs- und Erfolgskontrolle keinen An-
passungsbedarf, so unterbreitet er dem Grossen Rat einen Bericht, der die Ergeb-
nisse der Untersuchung festhält und die daraus resultierenden Schlüsse des Re-
gierungsrates aufzeigt.

Artikel 3

Ein Gemeindezusammenschluss gilt als zu Stande gekommen, wenn das auf kan-
tonaler Ebene dafür vorgesehene Verfahren korrekt abgeschlossen ist (vgl.
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Art.108 Abs.2 Kantonsverfassung [KV, BSG 101.1] und Art.4 Abs.2 GG). Zuständig
für die Genehmigung von Gemeindezusammenschlüssen ist gemäss geltendem
Recht der Grosse Rat. Im Rahmen der gegenwärtig laufenden Änderung des Ge-
meindegesetzes ist indessen vorgesehen, diese Beschlusskompetenz vom Gros-
sen Rat an die zuständige Kommission zu delegieren, wobei das Zugrecht nach Ar-
tikel 84 der Geschäftsordnung des Grossen Rates vorbehalten bleibt (GO; BSG
151.211.1).

Um in den Genuss der Finanzhilfe zu kommen, muss die neu entstehende Gemein-
de mindestens 1000 Einwohnerinnen und Einwohner aufweisen. Auf Grund der
Vernehmlassungseingaben wurde die ursprünglich auf 500 angesetzte Mindest-
grösse auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner erhöht. Massgebend ist dabei die
mittlere Wohnbevölkerung nach dem zivilrechtlichen Wohnsitzprinzip. Die erfor-
derliche Mindestgrösse wird gezielt relativ hoch angesetzt, um die Ausrichtung
des Gesetzes und der kantonalen Förderung auf den Zusammenschluss von Klein-
und Kleinstgemeinden zu unterstreichen. Gleichzeitig soll auf diese Weise ein zu-
sätzlicher Anreiz für langfristig existenzfähige Zusammenschlüsse im Hinblick auf
die angestrebte Strukturbereinigung geschaffen werden.

Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Hürde für die Ausrichtung der Finanz-
hilfe mit der vorausgesetzten Mindestgrösse von 1000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern hoch angesetzt ist. Er ist sich auch bewusst, dass diese Voraussetzung
auf Grund nicht beeinflussbarer geografisch-topografischer oder demografischer
Gegebenheiten nicht in jedem Fall erfüllt werden kann. Dies gilt insbesondere für
Klein(st)gemeinden in Rand- und Bergregionen, wo die erforderliche Mindest-
grösse von 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht immer erreicht werden
kann, selbst wenn sich mehrere Gemeinden zusammenschliessen. Mit der vorlie-
genden Ausnahmeregelung soll deshalb die nötige Flexibilität im Hinblick auf
zweckmässige und einzelfallgerechte Lösungen erreicht werden. In begründeten
Fällen soll demnach eine Finanzhilfe gewährt werden können, auch wenn die neu
entstehende Gemeinde weniger als 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, aber
mindestens 500 Einwohnerinnen und Einwohner aufweist. Die erforderliche Be-
gründung obliegt dabei den gesuchstellenden Gemeinden. Diese haben insbeson-
dere nachzuweisen, dass geeignete Anstrengungen zur Erreichung der Mindest-
grösse von 1000 Einwohnerinnen und Einwohner unternommen wurden, und
dass die Nichterreichung auf nicht beeinflussbaren Faktoren beruht. Finanzhilfen
an Gemeindezusammenschlüsse mit weniger als 500 Einwohnerinnen und Ein-
wohner sind in jedem Fall ausgeschlossen. Die vorliegende Bestimmung wurde
nach der Vernehmlassung materiell überarbeitet und neu formuliert. Abgesehen
von der Erhöhung der für die Beitragsgewährung vorausgesetzten Mindestgrösse
auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden dabei insbesondere die Voraus-
setzungen, unter denen die Finanzhilfe ausgerichtet wird, insgesamt präzisiert und
eine Ausnahmeklausel aufgenommen.

Gesuchen um Finanzhilfe kann selbstverständlich nur soweit entsprochen wer-
den, als die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen. Die Gesuche wer-
den in der Reihenfolge ihres Eingangs behandelt und berücksichtigt (Prinzip «first
in – first served»).

Artikel 4–6

Die Artikel 4–6 bezeichnen die massgebenden Berechnungsgrundlagen für die Fi-
nanzhilfe. Gegenüber der Vernehmlassungsvorlage wurden keine materiellen Än-
derungen vorgenommen.

Berechnung (Artikel 4)

Die Berechnung der Finanzhilfe ergibt sich aus der Multiplikation der gesamten
Wohnbevölkerung der beteiligten Gemeinden, dem Zusammenlegungsmultipli-
kator und dem Pro-Kopf-Beitrag von 400 Franken.

Haben Gemeinden bereits früher Beiträge für die Abklärungen eines Zusammen-
schlusses gemäss Artikel 34 Absatz 2 FILAG erhalten, so werden diese Beiträge bei
der Berechnung der Finanzhilfe in Abzug gebracht.

Wohnbevölkerung (Artikel 5)

Die Wohnbevölkerung wird nach Artikel 7 des Gesetzes vom 27. November 2000
über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG, BSG 631.1) sowie der Verordnung
über den Finanz- und Lastenausgleich vom 22. August 2001 (FILAV, BSG 631.111)
ermittelt. Demnach wird die Wohnbevölkerung nicht auf Grund amtlicher Statisti-
ken des Bundes, sondern anhand der Einwohnerregister der Gemeinden erhoben.
Massgebend sind die Zahlen für das dem Zusammenschluss vorausgegangene
Jahr.

Auch wenn die Einwohnerzahl einer der beteiligten Gemeinden oder beider Ge-
meinden 1000 übersteigt, so werden bei der Berechnung der Finanzhilfe höchs-
tens 1000 Personen pro Gemeinde angerechnet.

Zusammenlegungsmultiplikator (Artikel 6)

Der Zusammenlegungsmultiplikator ist eine mathematische Grösse. Er ist abhän-
gig von der an einem Zusammenschluss beteiligten Anzahl Gemeinden. Für die
Bestimmung des Multiplikators werden die an der Zusammenlegung beteiligten
Gemeinden berücksichtigt. Naturgemäss braucht es mindestens zwei Gemeinden
für einen Zusammenschluss. In diesem Fall beträgt der Multiplikator 1.0. Für jede
weitere Gemeinde erhöht sich der Multiplikator um 0.1, bei drei beteiligten Ge-
meinden beträgt er 1.1, bei vier beteiligten Gemeinden 1.2 usw.

Berechnungsbeispiel:
– Gemeinde A: 700 Einwohner, massgebend für die Berechnung 700
– Gemeinde B: 1200 Einwohner, massgebend für die Berechnung 1000
– Gemeinde C: 2500 Einwohner, massgebend für die Berechnung 1000

Für die Finanzhilfe an die neu entstandene Gemeinde ABC ergibt sich folgende Be-
rechnung:

(700 + 1000 + 1000) × 1.1 × 400 Franken = 1188000 Franken
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Artikel 7

Schliesst sich eine aus einer früheren Fusion entstandene Gemeinde, der bereits
Beiträge nach diesem Gesetz ausgerichtet wurden, zu einem späteren Zeitpunkt
mit einer oder mehreren weiteren Gemeinden zusammen (aufeinander folgender
Zusammenschluss), wird die Bevölkerung der bereits früher fusionierten Gemein-
de für die Berechnung der Finanzhilfe an den erneuten Zusammenschluss nicht
noch einmal berücksichtigt. In diesem Fall werden lediglich die Einwohnerzahlen
der zusätzlichen an der Fusion beteiligten Gemeinden berücksichtigt. Für die Be-
rechnung des Zusammenlegungsmultiplikators gilt die bereits früher fusionierte
Gemeinde als eine Gemeinde.

Die Bestimmung wurde unverändert aus der Vernehmlassungsvorlage übernom-
men.

Artikel 8

Für die Finanzierung stehen zwei Quellen zur Verfügung. Zum einen legt der Regie-
rungsrat periodisch fest, wie viele Mittel aus dem bestehenden Fonds für Sonder-
fälle des FILAG zur Verfügung gestellt werden können. Zum anderen werden die
Mittel vom Grossen Rat in Form von Rahmenkrediten gemäss Artikel 21 des Fi-
nanzhaushaltgesetzes vom 10. November 1987 (FHG, BSG 620.0) respektive Arti-
kel 53 des Gesetzes über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BAG
03–115) bewilligt. Der Regierungsrat verfügt somit über einen gewissen Spiel-
raum bei der Festlegung der benötigten Fondsmittel: Stehen genügend allgemei-
ne Staatsmittel zur Verfügung, kann der Anteil Fondsmittel entsprechend gekürzt
werden.

Das FILAG sieht in Artikel 49 die Spezialfinanzierung Fonds für Sonderfälle vor.
Nach deren Zweckbestimmung können unter anderem an zusammenlegungswilli-
ge Gemeinden für die Vorbereitung und Umsetzung projektbezogene Zuschüsse
ausgerichtet werden. Ferner werden finanzielle Einbussen bei der Mindestausstat-
tung oder beim Zuschuss für Gemeinden mit hoher Gesamtsteuerbelastung als
Folge einer Zusammenlegung während maximal fünf Jahren ganz oder teilweise
ausgeglichen (Art.49 Abs.2 Bst.c FILAG).

Die Finanzierung der Sonderfallregelungen gemäss Artikel 45 Absatz 3 FILAG hat
weiterhin Priorität. Die Bereitstellung von Beiträgen an Gemeindezusammen-
schlüsse aus dem Fonds für Sonderfälle ist also nur möglich, soweit die Mittel aus-
reichend sind. Per 31. Dezember 2003 hat der Fonds einen Bestand von 38,5 Mil-
lionen Franken erreicht23). Es ist heute zwar schwierig abzuschätzen, in welchem
Umfang künftig Gemeindefusionen realisiert und entsprechende Finanzhilfen
nachgefragt werden, und eine verlässliche Finanzplanung bezüglich der Fondsent-
wicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich.

Heute können deshalb nur grobe Schätzungen über die allenfalls aus dem Fonds
für Sonderfälle zur Verfügung stehenden Mittel gemacht werden. Falls alle hängi-

23) Staatsrechnung des Kantons Bern für das Jahr 2003, Anhang 25.

gen Verfahren im Sinne der Gesuchstellenden oder Beschwerdeführenden ent-
schieden werden, stehen immer noch rund zehn Millionen Franken für die Ausrich-
tung von Finanzhilfen an Gemeindezusammenschlüsse zur Verfügung. Falls alle
hängigen Gesuche und Beschwerden abgelehnt werden, vergrössert sich der zur
Verfügung stehende Betrag auf rund 28 Millionen Franken.

Die vorliegende Regelung entspricht materiell dem Vernehmlassungsvorschlag
und wurde lediglich redaktionell bereinigt. Entgegen einzelnen Vernehmlassungs-
eingaben soll somit am vorgeschlagenen Finanzierungskonzept, wonach die er-
forderlichen Mittel einerseits aus dem Fonds für Sonderfälle gemäss FILAG und
andererseits aus allgemeinen Staatsmitteln zur Verfügung gestellt werden, festge-
halten werden.

Artikel 9

Artikel 9 GFG regelt das Verfahren für die Ausrichtung der Finanzhilfen und legt die
Zuständigkeiten fest. Die vorliegende Bestimmung entspricht, abgesehen von we-
nigen redaktionellen Anpassungen, dem in die Vernehmlassung gegebenen Vor-
schlag. Zuständig für die Behandlung der Gesuche ist das Amt für Gemeinden und
Raumordnung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, wobei die Abteilung
Finanzausgleich der kantonalen Finanzdirektion anzuhören ist. Das Amt für Ge-
meinden und Raumordnung trifft bei Gesuchsstellung einen Vorentscheid über
die voraussichtliche Höhe der Finanzhilfe auf der Basis der mittleren Wohnbevöl-
kerung nach dem zivilrechtlichen Wohnsitzprinzip gemäss dem Einwohnerregister
der beteiligten Gemeinden. Für Ausnahmegesuche gemäss Artikel 3 Absatz 3 ist
ebenfalls das Amt für Gemeinden und Raumordnung zuständig.

Kommt der Zusammenschluss zu Stande und sind die übrigen Voraussetzungen
erfüllt oder kann einem allfälligen Ausnahmegesuch nach Artikel 3 Absatz 3 ent-
sprochen werden, verfügt das Amt für Gemeinden und Raumordnung die Finanz-
hilfe. Die Verfügung kann bei der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ange-
fochten werden. Deren Entscheid ist endgültig. Die Auszahlung der Finanzhilfe
erfolgt nach dem rechtskräftigen Zusammenschluss an die neu entstandene Ge-
meinde auf Grund eines Auszahlungsgesuches.

Artikel 10

Die Übergangsbestimmung legt fest, dass auch Gemeinden, die sich seit dem
1. Januar 2003 zusammengeschlossen haben oder den Entscheid für einen Zu-
sammenschluss nach diesem Datum gefällt haben, Finanzhilfen nach dem vorlie-
genden Gesetz erhalten sollen. Zurzeit gibt es mehrere laufende Fusionsprojekte.
Um diese nicht zu stoppen oder zu verzögern, sieht das Gesetz eine moderate rück-
wirkende Beitragsleistung vor.

Die vorliegende Regelung wurde unverändert aus dem Vernehmlassungsvor-
schlag übernommen. 45/10
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Artikel 11

Das vorgesehene Finanzierungskonzept bedingt eine Anpassung des FILAG. Die in
Artikel 34 Absatz 2 FILAG vorgesehenen projektbezogenen Zuschüsse sollen ma-
ximal die Hälfte der Projektkosten abdecken und auf höchstens 5000 Franken pro
Projekt begrenzt werden. Diese Regelung entspricht der heutigen Praxis.

Ferner ist in Artikel 49 Absatz 2 FILAG die Zweckbestimmung der Spezialfinanzie-
rung Fonds für Sonderfälle gemäss den Bestimmungen des vorliegenden Geset-
zes erweitert worden.

Gegenüber dem Vorschlag, wie er in die Vernehmlassung gegeben wurde, erfolg-
ten keine Änderungen.

Artikel 12

Die Geltungsdauer des vorliegenden Gesetzes wird – entsprechend der Laufzeit
von drei (Rahmen-)Kredittranchen à vier Jahre – auf zwölf Jahre befristet. Damit
steht einerseits genügend Zeit zur Verfügung, um Gemeindezusammenschlüsse
zu initiieren und umzusetzen. Andererseits wird mit der Befristung bewusst darauf
hingewirkt, dass allfällige Fusionsabsichten möglichst rasch thematisiert und ziel-
strebig realisiert werden. Die Geltungsdauer wurde auf Grund der Vernehmlas-
sung auf zwölf Jahre erhöht, nachdem verschiedene Vernehmlassungsteilneh-
mende die ursprünglich vorgeschlagene Frist von zehn Jahren als zu kurz kritisier-
ten. Mit der Erhöhung der Geltungsdauer wurde auch die Frist für die vorgesehene
Wirkungs- und Erfolgskontrolle (vgl. Art.2) angepasst.

Zum heutigen Zeitpunkt soll bewusst offen bleiben, was nach Ablauf dieser Frist
geschehen soll. Dannzumal ist zu entscheiden, ob die Anreize für freiwillige Zu-
sammenschlüsse angepasst oder unverändert beibehalten werden sollen oder ob
das Gesetz ersatzlos aufgehoben wird. Gegebenenfalls ist dannzumal zu entschei-
den, ob die bestehende Bestandesgarantie (Art.108 KV) insofern zu lockern ist, als
davon nur leistungsfähige Gemeinden profitieren sollen und der Kanton bei nicht
leistungsfähigen Gemeinden Massnahmen bis hin zu Zwangsfusionen anordnen
kann.

V. Personelle und finanzielle Auswirkungen

Die effektiv auszurichtenden Beiträge hängen von der Anzahl der tatsächlich reali-
sierten Zusammenschlüsse, von der Zahl der daran beteiligten Gemeinden und
der Zahl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner ab. Die Finanzierung wird zu einem
Teil über Mittel aus dem Fonds für Sonderfälle gemäss FILAG gedeckt. Zum ande-
ren Teil werden allgemeine Staatsmittel notwendig sein. Der Regierungsrat rech-
net mit Beiträgen in der Höhe von insgesamt bis zu 50 Millionen Franken innerhalb
von zwölf Jahren. Nach Abzug der Fondsmittel ergibt sich für die vorgesehene
Zeitperiode ein jährlicher Finanzbedarf von ca. 1,2 bis 3,8 Millionen Franken in
Form von allgemeinen Staatsmitteln. Diese sollen in Form von Rahmenkrediten
gemäss Artikel 21 FHG vom Grossen Rat beschlossen werden.

Langfristig können sich namentlich bei der Mindestausstattung (Art.11 FILAG)
und den Zuschüssen an Gemeinden mit einer hohen Gesamtsteueranlage
(Art.18ff. FILAG) positive Effekte beim Finanzausgleich ergeben.

Grössere Gemeinden sind tendenziell besser in der Lage, die ihnen übertragenen
Aufgaben eigenverantwortlich, effizient und wirksam wahrzunehmen. Dadurch
kann der Kanton im Rahmen der Aufgabenteilung zusätzliche Aufgaben an die Ge-
meinden delegieren und sich im Bereich der Beratung und Aufsicht entlasten. Dies
kann sich unter anderem auch in Form von personellen Einsparungen auswirken.

VI. Auswirkungen auf die Gemeinden

Gemeindezusammenschlüsse sollen weiterhin auf freiwilliger Basis entstehen
und von den Gemeinden selber initiiert werden. Die Vorlage unterstützt das vom
Kanton gegenüber den Gemeinden angewandte Konzept der Mindestanforderun-
gen. Dieses besagt, dass sich der Kanton darauf beschränken soll, den Gemeinden
vorzugeben, was sie zu erfüllen haben, aber nicht, wie sie es zu erfüllen haben.
Grössere Gemeinden sind tendenziell eher in der Lage, die ihnen übertragenen
Aufgaben eigenverantwortlich wahrzunehmen. Dies kann zum Beispiel im Bereich
des Bauens dazu führen, dass eine Gemeinde als Folge eines Zusammenschlusses
und der damit verbundenen steigenden Zahl von Baugesuchen und der Neuorga-
nisation der Bauverwaltung die volle Bewilligungskompetenz erhalten kann.

Auch in anderen Bereichen kann die Autonomie der Gemeinden gestärkt werden,
indem ihnen zusätzliche Aufgaben eigenverantwortlich übertragen werden kön-
nen.

Nach Ansicht des Regierungsrates wird sich die Gemeindelandschaft im Kanton
Bern und in der übrigen Schweiz in den nächsten Jahren zum Teil grundlegend
verändern. Der Druck, Zusammenschlüsse zu prüfen wird zweifellos zunehmen.
Einerseits auf Grund der zunehmenden Komplexität der zu erfüllenden Aufgaben,
andererseits weil es immer schwieriger wird, qualifizierte Behördenmitglieder zu
rekrutieren. Aus der Sicht des Regierungsrates ist es deshalb im Interesse der Ge-
meinden, den sich abzeichnenden Entwicklungen frühzeitig zu begegnen und ihre
Strukturen entsprechend anzupassen.

VII. Absehbare wirtschaftliche Auswirkungen

Im Bereich der Raumplanung und Infrastruktur ergeben sich durch Gemeindezu-
sammenschlüsse positive Effekte. Die bestehende Infrastruktur kann besser aus-
gelastet werden und es entstehen zusätzliche Entwicklungschancen als Folge von
grösseren Planungseinheiten. So wird es zum Beispiel einfacher, grössere Zonen
für die wirtschaftliche Nutzung am richtigen Ort auszuscheiden, als dies in der oft
kleinräumigen kommunalen Planung möglich ist. Andererseits nimmt der Bedarf
an Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen ab. Dies ermöglicht es, optimale La-
gen für gewisse Zonenarten besser zu nutzen.

Mit einem grösseren Gemeindegebiet entsteht auch ein grösserer Wirtschafts-
raum mit homogenem Recht. Dadurch können die Bewilligungsverfahren verein-
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heitlicht und gestrafft werden. Dies führt zu Vorteilen im interkantonalen und inter-
nationalen Standortwettbewerb, was wiederum positive Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Entwicklung hat.

Nebst diesen harten Faktoren sind es aber auch weiche Faktoren, welche die wirt-
schaftliche Entwicklung positiv beeinflussen. Die Reformen im Bereich der Ge-
meindestrukturen fördern den Reformwillen allgemein und damit die Innovations-
kraft des Kantons. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang auch die
Wahrnehmung des Kantons von aussen und durch Dritte. Die Gesetzesvorlage do-
kumentiert die Bereitschaft und den Willen des Kantons, Reformen an die Hand zu
nehmen und zügig voranzutreiben.

Insgesamt beurteilt der Regierungsrat die wirtschaftlichen Auswirkungen der Vor-
lage als positiv. Sie leistet einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft des Kan-
tons.

VIII. Bezug zu den Richtlinien der Regierungspolitik und den Legislatur-
zielen

Die Ausarbeitung eines Systems von finanziellen Anreizen für Gemeindezusam-
menschlüsse ist als Massnahme im Rahmen des Legislaturziels «Zusammenhalt
im Kanton festigen» in den «Richtlinien der Regierungspolitik und der Legislatur-
ziele» vorgesehen.

IX. Ergebnisse der Vernehmlassung

Zur vorliegenden Gesetzesvorlage wurde von Mitte Dezember 2003 bis Ende März
2004 eine Vernehmlassung durchgeführt. Es sind insgesamt 106 Vernehmlas-
sungseingaben eingegangen. Insgesamt wurde die Vorlage überwiegend positiv
bewertet. Im Folgenden wird das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens an-
hand der allgemeinen Bemerkungen sowie der Antworten auf die den Vernehm-
lassungsadressaten unterbreiteten Fragen detailliert dargestellt. Angesichts der
Vielzahl von Vernehmlassungseingaben muss sich die Würdigung des Vernehm-
lassungsergebnisses auf eine zusammenfassende Darstellung der wesentlichen
Bemerkungen beschränken.

1. Gesamtbeurteilung

Die in die Vernehmlassung gegebene Gesetzesvorlage wurde von einer klaren
Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden grundsätzlich begrüsst (67) und
stiess lediglich bei einer Minderheit (21) auf grundsätzliche Ablehnung. Von den
insgesamt neun politischen Parteien, welche sich vernehmen liessen, äusserten
sich deren acht zustimmend (FDP, Liberale, GFL, GB, SP Kanton und SP Region,
EVP, JF), während eine Partei (SVP) die Vorlage grundsätzlich ablehnte. Mehrheit-
lich positiv beurteilt wurde die Vorlage ferner von den Gemeindeverbänden (Zu-
stimmung: Verband bernischer Gemeinden/Bernische Gemeindeschreiberinnen
und Gemeindeschreiber/Verband Bernischer Finanzverwalter, Verband Bernischer
Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen, Conférence des maires du

Jura bernois et de Bienne; keine Stellungnahme: Secrétaires communales et
communaux du Jura bernois) und den regionalen Gremien (Zustimmung: Verein
Region Bern, Regionalverband Burgdorf, Regionalplanung Grenchen-Büren, Re-
gions-Verband Schwarzwasser, Bergregion Obersimmental/Saanenland, Regio-
nalplanung Oberland-Ost, Verein Region Laupen; Ablehnung: Region Oberes Em-
mental, Region Oberaargau). Grundsätzlich für die Vorlage sprachen sich schliess-
lich die Städte Bern, Biel, Langenthal und Thun (Verzicht auf Stellungnahme: Burg-
dorf) sowie die Mehrheit der konsultierten Gemeinden (Zustimmung: 35 Ge-
meinden; Ablehnung: 17 Gemeinden) aus. Bei den neun Wirtschaftsverbänden
(Branchen-, Berufs- sowie Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände), die sich an
der Vernehmlassung beteiligten, sprachen sich fünf Organisationen ausdrücklich
für die Vorlage aus (KV Kt. Bern, Berner KMU, HIV Kt. Bern, Verband Bernischer Ge-
richtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, Gewerkschaftsbund Kt. Bern), wäh-
rend die übrigen Vernehmlassungsteilnehmenden (übrige Wirtschaftsverbände,
Kirchen, Private und Einzelpersonen) keine Gesamtbeurteilung abgaben.

2. Allgemeine Bemerkungen

Die Notwendigkeit von Strukturreformen der bernischen Gemeindelandschaft im
Allgemeinen, der Nutzen von Gemeindereformen und insbesondere von Gemein-
dezusammenschlüssen im Besonderen sowie die Schaffung eines entsprechen-
den Anreizsystems wurde im Grossen und Ganzen anerkannt. Wie die eingereich-
ten Stellungnahmen zeigen, bestehen allerdings unterschiedliche Auffassungen
darüber, wie und mit welchen Massnahmen dem Reformbedarf begegnet werden
kann und soll. Abgesehen von denjenigen Vernehmlassungsteilnehmenden, wel-
che Gemeindefusionen prinzipiell ablehnen, äusserten sich einzelne Vernehmlas-
sungsteilnehmende skeptisch zu den erwarteten Wirkungen der kantonalen För-
derung. Teilweise wurde kritisiert, das neue Gesetz und das darin vorgesehene fi-
nanzielle Anreizsystem sei einseitig auf Klein- und Kleinstgemeinden ausgerichtet
und biete kaum Anreize für Zusammenschlüsse von Grossgemeinden. Verschie-
dene Vernehmlassungsteilnehmende regten zudem an, die kantonale Förderung
von Gemeindezusammenschlüssen durch vermehrte Praxisunterstützung in Form
von Beratungen, der Schaffung einer Anlaufstelle für fusionswillige Gemeinden
usw. zu ergänzen oder zu ersetzen und auf finanzielle Unterstützung ganz zu ver-
zichten.

Der Regierungsrat hat die überwiegend positiven Bemerkungen und grundsätzli-
chen Stellungnahmen mit Interesse zur Kenntnis genommen und in die Würdi-
gung des Vernehmlassungsergebnisses einbezogen. Er hat den zahlreichen, viel-
fältigen und teilweise kontroversen Bemerkungen Rechnung getragen, soweit
dies mit dem Ziel eines einfach nachvollziehbaren, transparenten und gerechten
Anreizsystems vereinbar und angesichts der angespannten Finanzlage möglich
war. So erfolgte insbesondere eine Präzisierung der Voraussetzungen für die Bei-
tragsgewährung und eine Erhöhung der erforderlichen Mindesteinwohnerzahl für
neu entstehende Gemeinden sowie die Aufnahme einer entsprechenden Ausnah-
meklausel (Art.3 Abs.1 und 2). Ferner wurde die – in der Vernehmlassung als zu
kurz kritisierte – Geltungsdauer des Gesetzes um zwei Jahre auf nunmehr zwölf
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Jahre verlängert und die Frist für die vorgesehene Wirkungs- und Erfolgskontrolle
entsprechend angepasst. Die redaktionellen und gesetzestechnischen Bemerkun-
gen wurden vollumfänglich berücksichtigt.

Zu den konkreten Fragen, die im Begleitschreiben zu den Vernehmlassungsunter-
lagen unterbreitet wurden, nahmen die Vernehmlassungsteilnehmenden wie folgt
Stellung:

3. Frage 1: Sind Sie mit dem Konzept, freiwillige Gemeindezusammenschlüsse
mit einwohnerbezogenen Beiträgen zu unterstützen, einverstanden?

Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden stimmte dem Konzept vorbe-
haltlos (41) oder mit gewissen Modifikationen (14) zu. Lediglich eine Minderheit
(17) lehnte das Konzept grundsätzlich ab. Mehrere Vernehmlassungsteilnehmen-
de (34) verzichteten auf eine Stellungnahme. In diesem Zusammenhang wurde
auch die Frage aufgeworfen, ob langfristig am Prinzip der Freiwilligkeit von Ge-
meindezusammenschlüssen festgehalten werden kann und soll und ob mittel- bis
langfristig «bei Nichterfüllung klarer Mindeststandards, bei mittelfristigem Finanz-
haushalts-Ungleichgewicht oder bei Unmöglichkeit der Wahl aller Behörden auch
gegen den Willen der betroffenen Gemeinden Zusammenschlüsse ermöglicht
werden sollten» (gemeinsame Stellungnahme des Verbands Bernischer Gemein-
den/Verband Bernische Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber/Ver-
band Bernischer Finanzverwalter). Vereinzelt wurde schliesslich angeregt, negati-
ve Anreize zu statuieren, um einen zusätzlichen Anreiz für Gemeindezusammen-
schlüsse zu schaffen.

Angesichts der insgesamt breiten Zustimmung bestand kein Anlass für eine
grundlegende Überarbeitung des vorgeschlagenen Konzepts. In diesem Sinn hält
der Regierungsrat – mindestens vorläufig – insbesondere am Prinzip der Freiwil-
ligkeit von Gemeindefusionen fest. Er lehnt namentlich auch die Statuierung von
negativen Anreizen ab, zumal damit unnötiger und möglicherweise kontraproduk-
tiver Druck auf die Gemeinden aufgebaut würde und Befürchtungen vor allfälligen
Sanktionen zu übereilten oder langfristig unzweckmässigen Gemeindezusam-
menschlüssen führen könnten. Der Umstand, dass nicht fusionswillige Gemein-
den nicht in den Genuss der kantonalen Finanzhilfen gelangen, entspricht dem
Förderungszweck des vorliegenden Gesetzes und stellt einen genügenden und
sinnvollen (positiven) Anreiz für Gemeindezusammenschlüsse dar. Auf weiter ge-
hende negative Anreize kann und soll daher bis zum Vorliegen erster Erfahrungs-
werte verzichtet werden.

4. Frage 2: Erachten Sie den vorgeschlagenen Pro-Kopf-Beitrag von 400 Franken
als angemessen?

Soweit sich die Vernehmlassungsteilnehmenden gezielt zur Höhe des Pro-Kopf-
Beitrags äusserten (56 Teilnehmende verzichteten auf Bemerkungen), fielen die
entsprechenden Stellungnahmen kontrovers aus. Eine Mehrheit befürwortet den
vorgeschlagenen Beitrag zwar grundsätzlich (38), es wurden aber relativ viele Än-
derungsvorschläge gemacht, die sich entweder auf die Höhe des Beitrags als sol-
chen (Erhöhung oder Reduktion) oder auf das Anreizsystem insgesamt beziehen.

Eine Minderheit (12) lehnt den vorgeschlagenen Pro-Kopf-Beitrag von 400 Franken
ab. Vereinzelt wurde der Sinn und Nutzen von kantonalen Finanzhilfen an Gemein-
dezusammenschlüssen grundsätzlich in Frage gestellt und geltend gemacht, zu-
sätzlich oder an Stelle von Finanzhilfen sollte fusionswilligen Gemeinden ver-
mehrt «immaterielle» Unterstützung durch den Kanton zur Verfügung gestellt wer-
den.

Verschiedentlich wurde im Zusammenhang mit der Beitragsregelung im Allge-
meinen und der vorgesehenen «Plafonierung» der anrechenbaren Einwohnerzahl
(Art.5 Abs.2) im Besonderen vorgeschlagen, eine degressive Tarifstruktur einzu-
führen und den Pro-Kopf-Beitrag entsprechend anzupassen. Vereinzelt wurde
auch angeregt, über die Gewährung eines einmaligen Beitrags an Gemeindezu-
sammenschlüsse hinaus auch eine Regelung für die Folgekosten von Gemeinde-
zusammenschlüssen vorzusehen.

Angesichts der überwiegend positiven Stellungnahmen und nicht zuletzt auch im
Hinblick auf die finanzielle Tragbarkeit der Fusionsförderung hat der Regierungs-
rat entschieden, am vorgeschlagenen Beitragssystem als Ganzes und am Pro-
Kopf-Beitrag von 400 Franken festzuhalten. Es handelt sich nach Meinung des Re-
gierungsrats um eine angemessene, transparente und leicht nachvollziehbare Re-
gelung, die somit der Zielsetzung des Gesetzes Rechnung trägt. Dem Förderungs-
zweck entspricht auch die Ausrichtung von einmaligen Beiträgen, weshalb von
weiter gehenden Finanzhilfen zur Abgeltung der Folgekosten von Fusionen abge-
sehen werden soll. Es ist in diesem Zusammenhang indessen daran zu erinnern,
dass nebst den hier vorgesehenen Finanzhilfen auch an die Vorbereitung von Ge-
meindezusammenschlüssen projektbezogene Zuschüsse gemäss FILAG gewährt
werden können.

5. Frage 3: Sind Sie mit dem vorgesehenen Multiplikator bei mehreren beteiligten
Gemeinden einverstanden?

Da die Frage eng mit jener des Pro-Kopf-Beitrags zusammenhängt, zeigt sich in
Bezug auf das Vernehmlassungsergebnis ein ähnliches Bild wie bei der vorausge-
henden Frage. Während sich relativ viele Vernehmlassungsteilnehmende (55)
nicht ausdrücklich äusserten, sprach sich eine Mehrheit (35) für den vorgesehenen
Multiplikator aus, während sich eine Minderheit (16) grundsätzlich ablehnend äus-
serte.

6. Frage 4: Sind Sie mit der vorgeschlagenen Finanzierung durch den Fonds für
Sonderfälle des FILAG sowie durch allgemeine Mittel in Form von Rahmen-
krediten einverstanden?

Die Zustimmung (32) fiel zwar höher aus als die Ablehnung (16), viele Vernehmlas-
sungsteilnehmende (58) äusserten sich aber zur vorliegenden Frage nicht gezielt.
Was die ablehnenden Stellungnahmen anbelangt, so sprach sich ein Teil der be-
treffenden Vernehmlassungsteilnehmenden gegen die vorgeschlagene Finanzie-
rung mit allgemeinen Staatsmitteln, während sich ein anderer Teil gegen die Ver-
wendung von Fondsmitteln gemäss FILAG wehrte. Tendenziell lehnten vor allem
diejenigen Vernehmlassungsteilnehmenden die Verwendung allgemeiner Staats-
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mittel ab, welche der Vorlage insgesamt skeptisch oder ablehnend gegenüberste-
hen. Gegen die Verwendung von FILAG-Fondsmittel sprachen sich namentlich die
SVP, der Verband Bernischer Gemeinden/Verband Bernische Gemeindeschreibe-
rinnen und Gemeindeschreiber/Verband Bernischer Finanzverwalter (gemeinsa-
me Stellungnahme), die Conférence des maires du Jura bernois et de Bienne und
der Verein Region Bern aus.

Der Regierungsrat ist der Auffassung, dass die vorgeschlagene Finanzierung
zweckmässig und richtig ist und angesichts der angespannten Finanzlage des Kan-
tons die einzig tragfähige und realistische Lösung darstellt. Er hält daher am vor-
geschlagenen Finanzierungssystem fest, wonach die erforderlichen Mittel einer-
seits aus allgemeinen Staatsmitteln und andererseits aus dem Fonds für Sonder-
fälle gemäss FILAG bereitgestellt werden. Die Aufteilung der Finanzierungsquel-
len verbessert nicht nur die finanzielle Tragbarkeit der Beitragsgewährung, son-
dern trägt namentlich auch dem Umstand Rechnung, dass Gemeindezusammen-
schlüsse sowohl im Interesse des Kantons als auch der Gemeinden liegen und für
beide Seiten von Nutzen sind. Es ist daher gerechtfertigt, wenn sich beide Seiten
angemessen an der Finanzierung beteiligen, indem vom Kanton allgemeine
Staatsmittel und von Kanton und Gemeinden gemeinsam Mittel aus dem FILAG-
Fonds (der je zu 50% von den finanzstarken Gemeinden und vom Kanton geäufnet
wird) zur Verfügung gestellt werden. Mit der vorliegenden Regelung wird zudem
die nötige Flexibilität geschaffen, die es dem Regierungsrat erlaubt, je nach Um-
fang der vom Grossen Rat bewilligten allgemeinen Staatsmittel den Betrag der er-
forderlichen FILAG-Fondsmittel anzupassen.

X. Antrag

Aus den dargelegten Gründen beantragen wir, dem Gesetzesentwurf zuzustim-
men.

Bern, 11. August 2004 Im Namen des Regierungsrates:

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger
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Antrag des Regierungsrates

721.0Baugesetz (BauG)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG) wird wie folgt geändert:

Art.45 1 Die Baupolizei ist Sache der zuständigen Gemeindebehör-
de. Sie steht unter der Aufsicht des Regierungsstatthalters.
2 Unverändert.
3 «Staates» wird ersetzt durch «Kantons».

4. Verfügungen
der kantonalen
Aufsichts-
behörde

Art.48 Vernachlässigt eine Gemeindebehörde ihre baupolizeilichen
Pflichten und sind dadurch öffentliche Interessen gefährdet, so hat an
ihrer Stelle der Regierungsstatthalter die erforderlichen Massnahmen
zu verfügen.

Art.55 1 Unverändert.
2 «Region» wird ersetzt durch «Planungsregion».
3 und 4 Unverändert.

Art.57 1 Die Richtpläne der Gemeinden, der Planungsregionen und
des Kantons, der Richtplan nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni
1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)1) sowie die
kantonalen Konzepte und Sachpläne sind behördenverbindlich.
2 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».

Art.61 1 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».
2 und 3 Unverändert.
4 Für die Behandlung mutwilliger Einsprachen wird eine Gebühr er-
hoben.
5 Unverändert.

1) SR 700

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

721.0Baugesetz (BauG)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG) wird wie folgt geändert:

Art.45 1 Die Baupolizei ist Sache der zuständigen Gemeindebehör-
de. Sie steht unter der Aufsicht des Regierungsstatthalters.
2 Unverändert.
3 «Staates» wird ersetzt durch «Kantons».

4. Verfügungen
der kantonalen
Aufsichts-
behörde

Art.48 Vernachlässigt eine Gemeindebehörde ihre baupolizeilichen
Pflichten und sind dadurch öffentliche Interessen gefährdet, so hat an
ihrer Stelle der Regierungsstatthalter die erforderlichen Massnahmen
zu verfügen.

Art.55 1 Unverändert.
2 «Region» wird ersetzt durch «Planungsregion».
3 und 4 Unverändert.

Art.57 1 Die Richtpläne der Gemeinden, der Planungsregionen und
des Kantons, der Richtplan nach dem Bundesgesetz vom 22. Juni
1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG)1) sowie die
kantonalen Konzepte und Sachpläne sind behördenverbindlich.
2 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».

Art.61 1 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».
2 und 3 Unverändert.
4 Für die Behandlung mutwilliger Einsprachen wird eine Gebühr er-
hoben.
5 Unverändert.

1) SR 700
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Art.61a 1 Unverändert.
2 Beschwerdebefugt sind
a Einsprecher im Rahmen ihrer Einspracherügen,
b Gemeinden und Planungsregionen bezüglich ihrer Vorschriften

und Pläne,
c Gemeinden bezüglich sie betreffende regionale Vorschriften und

Pläne.
3 und 4 Unverändert.

Art.67 1 und 2 Unverändert.
3 Aufgehoben.

Art.83 1 In landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Substanz
erhalten sind, ist landwirtschaftsfremde Wohnnutzung nach Arti-
kel 24d Absatz 1 des Raumplanungsgesetzes zugelassen.
2 Unverändert.

12. Zuständigkeit
und Verfahren
ausserhalb
der Bauzone

Art.84 1 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion entscheidet über die Zonenkonformität bei Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzone und über Ausnahmegesuche nach den Artikeln
24 bis 24d und 37a des Raumplanungsgesetzes. Sie holt Amts- und
Fachberichte von den betroffenen kantonalen Amtsstellen ein.
2 und 3 Aufgehoben.
4 Unverändert.

Art.97 1 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».
2 Für die Organisation eines öffentlich-rechtlichen Gemeindeverban-
des sind die Bestimmungen des Gemeindegesetzes vom 16. März
1998 (GG)2) massgebend. In privatrechtlich organisierten Planungsre-
gionen können die zuständigen Organe der Mitgliedsgemeinden ihre
Vertretung instruieren und ihr verbindliche Weisungen erteilen.
3 Jede Gemeinde gehört mindestens einer Planungsregion an. Das
Gebiet einer Gemeinde kann auf Antrag der Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion vom Regierungsrat zwecks regionaler Richtplanung
einer bestehenden Planungsregion zugewiesen werden. Die betroffe-
ne Gemeinde und die in Betracht kommenden Planungsregionen sind
vorgängig anzuhören.
4 Die zugewiesene Gemeinde ist für ihren Kostenanteil an der regio-
nalen Richtplanung ersatzpflichtig.

2) BSG 170.11

Art.61a 1 Unverändert.
2 Beschwerdebefugt sind
a Einsprecher im Rahmen ihrer Einspracherügen,
b Gemeinden und Planungsregionen bezüglich ihrer Vorschriften

und Pläne,
c Gemeinden bezüglich sie betreffende regionale Vorschriften und

Pläne.
3 und 4 Unverändert.

Art.67 1 und 2 Unverändert.
3 Aufgehoben.

Art.83 1 In landwirtschaftlichen Wohnbauten, die in ihrer Substanz
erhalten sind, ist landwirtschaftsfremde Wohnnutzung nach Arti-
kel 24d Absatz 1 des Raumplanungsgesetzes zugelassen.
2 Unverändert.

12. Zuständigkeit
und Verfahren
ausserhalb
der Bauzone

Art.84 1 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion entscheidet über die Zonenkonformität bei Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzone und über Ausnahmegesuche nach den Artikeln
24 bis 24d und 37a des Raumplanungsgesetzes. Sie holt Amts- und
Fachberichte von den betroffenen kantonalen Amtsstellen ein.
2 und 3 Aufgehoben.
4 Unverändert.

Art.97 1 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».
2 Für die Organisation eines öffentlich-rechtlichen Gemeindeverban-
des sind die Bestimmungen des Gemeindegesetzes vom 16. März
1998 (GG)2) massgebend. In privatrechtlich organisierten Planungsre-
gionen können die zuständigen Organe der Mitgliedsgemeinden ihre
Vertretung instruieren und ihr verbindliche Weisungen erteilen.
3 Jede Gemeinde gehört mindestens einer Planungsregion an. Das
Gebiet einer Gemeinde kann auf Antrag der Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion vom Regierungsrat zwecks regionaler Richtplanung
einer bestehenden Planungsregion zugewiesen werden. Die betroffe-
ne Gemeinde und die in Betracht kommenden Planungsregionen sind
vorgängig anzuhören.
4 Die zugewiesene Gemeinde ist für ihren Kostenanteil an der regio-
nalen Richtplanung ersatzpflichtig.

2) BSG 170.11
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Art.98 1 Die Planungsregionen bestimmen im Rahmen des Geset-
zes, wie sich ihr Gebiet räumlich entwickeln soll. Sie beziehen die Re-
gionsgemeinden in die Entscheidfindung mit ein.
2 Sie erarbeiten
a und bunverändert;
c aufgehoben.
3 Sie erlassen die für die regionale Raumentwicklung bedeutsamen
Pläne (Gesamt- oder Teilrichtpläne, regionale Konzepte, Sachpläne
und dgl.) in den Bereichen regionale Entwicklung, Umwelt, Land-
schaft, Siedlung, Verkehr sowie Versorgung und Entsorgung. Regio-
nale Richtpläne haben für die Regionsgemeinden und für zugewiese-
ne Gemeinden (Art.97 Abs.3) verbindliche Wirkung (Art.57 Abs.1).
Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag der Planungsregion die
Pläne für kantonale Behörden verbindlich erklären, soweit diese zuge-
stimmt haben.
4 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».
5 Unverändert.

Art.101 Aufgehoben.

Art.102 1 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion kann zur
Wahrung kantonaler oder gefährdeter regionaler Interessen in kanto-
nalen Überbauungsordnungen namentlich festlegen
a bis eunverändert;
f Massnahmen zur Realisierung von im kantonalen Richtplan be-

zeichneten Entwicklungsschwerpunkten (ESP).
2 Eine kantonale Überbauungsordnung hat dieselben Rechtswirkun-
gen wie kommunale Überbauungsordnungen.
3 Gegen die Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Dieser ent-
scheidet endgültig. Vorbehalten bleibt die Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht in den Fällen von Artikel 61a Absatz 3 Buchstaben a bis c.
4 Beschwerdebefugt sind die Einsprecher im Rahmen ihrer Einspra-
cherügen sowie die betroffenen Gemeinden und Planungsregionen
(Art.97 Abs.1).

1. Bedeutung Art.103 Im Richtplan nach Raumplanungsgesetz stimmen die Ge-
meinden, die Planungsregionen, der Kanton und der Bund ihre Pla-
nungen und weiteren raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die
anzustrebende räumliche Entwicklung aufeinander ab.

Art.104 1 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion erstellt, über-
arbeitet und bewirtschaftet den Richtplan in Abstimmung mit den Pla-

Art.98 1 Die Planungsregionen bestimmen im Rahmen des Geset-
zes, wie sich ihr Gebiet räumlich entwickeln soll. Sie beziehen die Re-
gionsgemeinden in die Entscheidfindung mit ein.
2 Sie erarbeiten
a und bunverändert;
c aufgehoben.
3 Sie erlassen die für die regionale Raumentwicklung bedeutsamen
Pläne (Gesamt- oder Teilrichtpläne, regionale Konzepte, Sachpläne
und dgl.) in den Bereichen regionale Entwicklung, Umwelt, Land-
schaft, Siedlung, Verkehr sowie Versorgung und Entsorgung. Regio-
nale Richtpläne haben für die Mitgliedsgemeinden und für zugewiese-
ne Gemeinden (Art.97 Abs.3) verbindliche Wirkung (Art.57 Abs.1).
Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag der Planungsregion die
Pläne für kantonale Behörden verbindlich erklären, soweit diese zuge-
stimmt haben.
4 «Regionen» wird ersetzt durch «Planungsregionen».
5 Unverändert.

Art.101 Aufgehoben.

Art.102 1 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion kann zur
Wahrung kantonaler oder gefährdeter regionaler Interessen in kanto-
nalen Überbauungsordnungen namentlich festlegen
a bis eunverändert;
f Massnahmen zur Realisierung von im kantonalen Richtplan be-

zeichneten Entwicklungsschwerpunkten (ESP).
2 Eine kantonale Überbauungsordnung hat dieselben Rechtswirkun-
gen wie kommunale Überbauungsordnungen.
3 Gegen die Verfügung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
kann beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Dieser ent-
scheidet endgültig. Vorbehalten bleibt die Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht in den Fällen von Artikel 61a Absatz 3 Buchstaben a bis c.
4 Beschwerdebefugt sind die Einsprecher im Rahmen ihrer Einspra-
cherügen sowie die betroffenen Gemeinden und Planungsregionen
(Art.97 Abs.1).

1. Bedeutung Art.103 Im Richtplan nach Raumplanungsgesetz stimmen die Ge-
meinden, die Planungsregionen, der Kanton und der Bund ihre Pla-
nungen und weiteren raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die
anzustrebende räumliche Entwicklung aufeinander ab.

Art.104 1 Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion erstellt, über-
arbeitet und bewirtschaftet den Richtplan in Abstimmung mit den Pla-
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nungsregionen sowie den betroffenen kantonalen Direktionen. Sie
sorgt dafür, dass dabei die Vorgaben des Bundes, die Grundsätze der
kantonalen Raumplanung sowie die kantonalen Konzepte und Sach-
pläne berücksichtigt werden.
2 Sie führt unter Einbezug der Planungsregionen das Mitwirkungs-
verfahren (Art.58) zum Richtplanentwurf durch.
3 Der Regierungsrat beschliesst den Richtplan und Richtplanände-
rungen auf Antrag der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.
4 Unverändert.
5 Nach einer Gesamtüberarbeitung wird der Richtplan dem Grossen
Rat zur Kenntnisnahme unterbreitet.

Art.105 Aufgehoben.

In den nachgenannten Bestimmungen wird «Region» bzw. «Regio-
nen» durch «Planungsregion» bzw. «Planungsregionen» ersetzt: Arti-
kel 53 Absatz 2, Artikel 54 Absatz 1, Artikel 58 Absatz 5, Artikel 59 Ab-
satz 2, Artikel 99 Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 117 Absatz 1, Artikel
138 Absätze 2 und 3, Artikel 139 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel
140 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 140 Absatz 2, Artikel 146 Randtitel,
Artikel 146 Absatz 1, Artikel 146 Absatz 2 Buchstaben b und c, Arti-
kel 149 Absatz 1.

In den nachgenannten Bestimmungen wird «Staat» durch «Kanton»
ersetzt: Artikel 52 Absatz 3, Artikel 76 Absatz 5, Artikel 107 Absatz 2
Buchstabe a, Artikel 130 Absatz 2 Buchtstabe b, Artikel 138 Absatz 3,
Artikel 144 Absatz 3 Buchstabe d.

II.

Das Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege
(VRPG) wird wie folgt geändert:

Art.70 1 Ist der Regierungsrat Beschwerdeinstanz, so obliegt die Be-
schwerdeinstruktion
a unverändert,
b der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion bei kantonalen Über-

bauungsordnungen (Art.102 Abs. 3 des Baugesetzes vom 9. Juni
19853) ),

Die bisherigen Buchstaben b und c werden zu Buchstaben c und d.
2 und 3 Unverändert.

3) BSG 721.0

nungsregionen sowie den betroffenen kantonalen Direktionen. Sie
sorgt dafür, dass dabei die Vorgaben und Sachpläne des Bundes, die
Grundsätze der kantonalen Raumplanung sowie die kantonalen Kon-
zepte und Sachpläne berücksichtigt werden.
2 Sie führt unter Einbezug der Planungsregionen das Mitwirkungs-
verfahren (Art.58) zum Richtplanentwurf durch.
3 Der Regierungsrat beschliesst den Richtplan und Richtplanände-
rungen auf Antrag der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.
4 Unverändert.
5 Nach einer Gesamtüberarbeitung wird der Richtplan dem Grossen
Rat zur Kenntnisnahme unterbreitet.

Art.105 Aufgehoben.

In den nachgenannten Bestimmungen wird «Region» bzw. «Regio-
nen» durch «Planungsregion» bzw. «Planungsregionen» ersetzt: Arti-
kel 53 Absatz 2, Artikel 54 Absatz 1, Artikel 58 Absatz 5, Artikel 59 Ab-
satz 2, Artikel 99 Absatz 3 Buchstabe a, Artikel 117 Absatz 1, Artikel
138 Absätze 2 und 3, Artikel 139 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel
140 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 140 Absatz 2, Artikel 146 Randtitel,
Artikel 146 Absatz 1, Artikel 146 Absatz 2 Buchstaben b und c, Arti-
kel 149 Absatz 1.

In den nachgenannten Bestimmungen wird «Staat» durch «Kanton»
ersetzt: Artikel 52 Absatz 3, Artikel 76 Absatz 5, Artikel 107 Absatz 2
Buchstabe a, Artikel 130 Absatz 2 Buchtstabe b, Artikel 138 Absatz 3,
Artikel 144 Absatz 3 Buchstabe d.

II.

1. Das Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege
wird wie folgt geändert:

Art.70 1 Ist der Regierungsrat Beschwerdeinstanz, so obliegt die Be-
schwerdeinstruktion
a unverändert,
b der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion bei kantonalen Über-

bauungsordnungen (Art.102 Abs. 3 des Baugesetzes vom 9. Juni
19853) ),

Die bisherigen Buchstaben b und c werden zu Buchstaben c und d.
2 und 3 Unverändert.

3) BSG 721.0

46/17



Antrag des Regierungsrates 18Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Kommission

III.

Diese Änderung tritt am 1. Mai 2005 in Kraft.

Bern, 17. März 2004 Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Gasche
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und
während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.

2. Das Gesetz vom 2. Februar 1964 über Bau und Unterhalt der Stras-
sen wird wie folgt geändert:

Art.33 1 Der Strassenplan wird nach den Verfahrensvorschriften
des Baugesetzes für kantonale Überbauungspläne erlassen. Unter
Vorbehalt nachstehender Bestimmungen ist der Regierungsrat zu
deren Erlass zuständig. Die Gemeinden und die Planungsregionen
gemäss Artikel 97 Absatz 1 Baugesetz können innert 30 Tagen den
Entscheid des Grossen Rat anrufen, wenn der Regierungsrat ihre Ein-
sprache gegen einen Strassenplan abweist oder einen solchen entge-
gen ihrem Antrag nicht aufhebt.
2 bis 5 Unverändert.

III.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Bern, 13. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 10. Mai/23. August 2004 Im Namen der Kommission

Die Präsidentin: Gilgen
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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat
betreffend Änderung des Baugesetzes

I. Ausgangslage

1. Allgemeines

Die Zuständigkeitsordnung des Baugesetzes (BauG) für Ausnahmebewilligungen
ausserhalb der Bauzone hat sich als nicht bundesrechtskonform erwiesen. Eine
Teilrevision des BauG ist hier unumgänglich geworden (vgl. im Einzelnen Ziffer 2).
Zusammen mit dieser Änderung sollen noch weitere Anpassungen vorgenom-
men werden. Vorab zu nennen sind dabei diejenigen über die Regionalplanung
und über die kantonale Richtplanung (dazu Ziffer 3 und 4). Eine Änderung drängt
sich hier einerseits auf, weil ein Rechtsgutachten dargelegt hat, dass in der Gesetz-
gebung im Bereich der Regionalplanung verschiedene Unklarheiten und Lücken
bestehen. Zum anderen haben die Erfahrungen des Kantons Bern beim Erarbeiten
des kantonalen Richtplans gezeigt, dass das durch die Baugesetzgebung vorgege-
bene Verfahren nicht in allen Punkten zweckmässig ist. Die Teilrevision wird so-
dann zum Anlass genommen, die Bestimmungen zur kantonalen Überbauungs-
ordnung zu revidieren (vgl. Ziffer 5). Schliesslich soll eine Forderung aus der Stra-
tegischen Aufgabenüberprüfung des Regierungsrats umgesetzt (Oberaufsicht
Baupolizei; vgl. Ziffer 6) und eine Gebührenregelung ersetzt werden, deren heuti-
ger Wortlaut im Widerspruch zur geltenden Rechtsprechung und Verwaltungspra-
xis steht (vgl. Ziffer 7).

2. Zuständigkeit für das Erteilen von Ausnahmebewilligungen
für das Bauen ausserhalb der Bauzone und für den Entscheid
über die Zonenkonformität ausserhalb der Bauzone

Gemäss Artikel 84 Absatz 1 BauG ist bis anhin der Regierungsstatthalter zuständig
für den Entscheid über die «Zonenkonformität in der Landwirtschaftszone und
über Ausnahmegesuche nach den Artikeln 24 bis 24d RPG». Mit Urteil vom
14. August 2002 (BGE 128 I 254) hat das Bundesgericht nun erkannt, dass die Rege-
lung von Artikel 84 Absatz 1 BauG, weil mit Artikel 25 Absatz 2 des Raumplanungs-
gesetzes des Bundes (RPG, SR 700) nicht vereinbar, gegen den Vorrang des Bun-
desrechts verstosse. Es hat daher Artikel 84 Absatz 1 BauG aufgehoben, und zwar
mit Wirkung ab Eröffnung des bundesgerichtlichen Entscheids, d.h. ab 22. August
2002. Die bis zu diesem Zeitpunkt von den Regierungsstatthalterinnen und -statt-
haltern gestützt auf Artikel 84 Absatz 1 BauG erlassenen Verfügungen bleiben ge-
mäss den Erwägungen des Entscheids weiterhin wirksam.
Um eine kontinuierliche Behandlung der eingehenden Gesuche sicherzustellen,
hat der Regierungsrat – gestützt auf Artikel 36 Absatz 2 RPG und Artikel 88 Ab-
satz 3 der Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993 (KV; BSG 101.1) – mit einer dringli-

chen Änderung der Organisationsverordnung der Justiz-, Gemeinde- und Kirchen-
direktion (OrV JGK; BSG 152.221.131) das Amt für Gemeinden und Raumordnung
(AGR) als «zuständige kantonale Behörde» im Sinne von Artikel 25 Absatz 2 RPG
bezeichnet. Diese Zuständigkeit wurde rückwirkend auf den 22. August 2002 in
Kraft gesetzt.
Die Regelung in der Organisationsverordnung versteht sich als Übergangslösung
und ist ohne Verzug durch eine ordentliche Anpassung der Gesetzgebung abzulö-
sen (Art.88 Abs.3 KV). Mit der vorgeschlagenen Änderung des Baugesetzes soll
die neue bundesrechtskonforme Zuständigkeitsregelung nun im Baugesetz veran-
kert werden. Die Änderung von Artikel 84 BauG bringt somit materiell keine Ände-
rungen gegenüber der heutigen Rechtslage mit sich, sondern führt im Interesse
der Klarheit und der Rechtssicherheit lediglich die Gesetzgebung stufengerecht
nach.

Die angestrebte Änderung bedingt zusätzlich auch eine Änderung des Dekrets
über das Baubewilligungsverfahren (BewD; BSG 725.1). Diese wird zusammen mit
dem vorliegenden Vorschlag dem Grossen Rat unterbreitet.

3. Regionalplanung

Die Frage der Verbindlichkeit regionaler Richtpläne für die Regionsgemeinden hat
in der Praxis verschiedentlich zu Diskussionen und Unsicherheiten geführt. Daher
haben der Verein Region Bern (VRB) und das AGR im Jahr 2002 gemeinsam ein
Gutachten zur Frage der «Befugnis vereinsrechtlich organisierter Planungsregio-
nen zum Erlass regionaler Richtpläne» in Auftrag gegeben. Im Gutachten galt es
u.a. zu berücksichtigen, dass heute im Kanton Bern alle 19 Berg- und Planungsre-
gionen vereinsrechtlich (und nicht als Gemeindeverband) organisiert sind.
Das seit dem 19. August 2002 vorliegende Gutachten1) hält nach einer eingehen-
den Analyse des Status quo u.a. fest, dass die gesetzliche Regelung betreffend die
Befugnis der Planungsregionen zum Erlass regionaler Richtpläne aus heutiger
Sicht z.T. lückenhaft erscheint und in verschiedener Hinsicht optimiert werden
könnte. Es wird daher vorgeschlagen, mittels einer Teilrevision des Baugesetzes
klarzustellen, was auf regionaler Ebene entschieden werden soll und welche orga-
nisatorischen Vorgaben sich für die Regionen aufdrängen, damit die gewünschte
Verbindlichkeit auf regionaler Ebene erreicht und gegenüber den Gemeinden
rechtlich durchgesetzt werden kann.
In der Folge hat eine aus Vertretern der Regionen und der Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion (JGK) paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppe die verschie-
denen im Gutachten skizzierten Lösungsansätze gegeneinander abgewogen. Zur
Diskussion standen namentlich der Erlass der regionalen Richtpläne durch den
Kanton, die gesetzliche Festlegung der Regionsgebiete, die Übertragung der ent-
sprechenden Aufgaben aller Regionsgemeinden an eine Region sowie mögliche
Zwischenformen. Dabei hat sich der im Folgenden dargestellte Kompromissvor-
schlag in Form einer Teilrevision der Artikel 97 und 98 BauG herauskristallisiert.

1) Ueli Friederich/Karl Ludwig Fahrländer/Ursula Boos, Befugnis vereinsrechtlich organisier-
ter Planungsregionen zum Erlass regionaler Richtpläne, Bern, 19. August 2002. Das Gut-
achten findet sich auf der Website des AGR (www.be.ch/agr) unter dem Stichwort «Regio-
nale und kommunale Raumplanung», «Regionale Raumplanung im Kanton Bern».
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Anzufügen bleibt, dass die zurzeit im Rahmen der kantonalen Agglomerationsstra-
tegie laufenden Arbeiten an einem neuen Agglomerationsmodell bei erfolgreicher
Realisierung (ab ca. 2008) zumindest in einigen Agglomerationen die vorliegend
vorgeschlagene Lösung ablösen könnte. Der Regierungsrat ist sich der heutigen
regionalen Probleme bewusst und hat auch die weitere mögliche Entwicklung vor
Augen. Der hier vorgeschlagene Ansatz stellt möglicherweise einen Zwischen-
schritt auf dem Weg zu umfassenderen regionalen Lösungen – wie dem Agglome-
rationsmodell – der Zukunft dar.

Mit der Ergänzung des Absatzes 2 von Artikel 97 soll erreicht werden, dass auch in
privatrechtlich organisierten Planungsregionen – was im Kanton Bern heute die
Regel ist – eine angemessene demokratische Mitwirkung der kommunalen Orga-
ne am Prozess der regionalen Richtplanung garantiert ist (bei Gemeindeverbän-
den bestehen diese Garantien in der Anwendbarkeit des Gemeinderechts). Neu
werden die zuständigen Organe der Mitgliedsgemeinden ihre Vertretung auch in
vereinsrechtlich organisierten Planungsregionen instruieren dürfen und ihnen
verbindliche Weisungen (insbesondere zum Abstimmungsverhalten) erteilen kön-
nen.
Der neue Absatz 3 von Artikel 97 stellt klar, dass jede politische Gemeinde des Kan-
tons Bern mindestens einer Planungsregion angehören muss. Auf Grund der un-
terschiedlichen Geometrie der Regionen je nach zu erfüllendem Aufgabenkreis
kann es durchaus sein, dass eine Gemeinde in mehreren Regionen Mitglied ist. Im
Übrigen wird neu geregelt, was gilt, wenn eine Gemeinde keiner Region angehört.
Im Sinne eines letzten Mittels (Ultima Ratio) würde der Regierungsrat das Gebiet
einer solchen Gemeinde auf Antrag der JGK und nach Anhörung der betroffenen
Gemeinde und Planungsregion(en) mit Beschluss einer Planungsregion zwecks
regionaler Richtplanung zuweisen. Die Autonomie der betroffenen Gemeinde
wird, zumindest solange sie einer Planungsregion nicht freiwillig beitritt, bezüg-
lich der Auswahl «ihrer» Planungsregion damit beschränkt.
Weil eine Gemeinde bloss zwecks regionaler Richtplanung einer Planungsregion
zugewiesen wird, dadurch aber nicht Mitglied der Region wird, gehen ihr die regi-
onsinternen Mitwirkungsrechte beim Erlass der fraglichen regionalen Planung
verlustig. Eine Zwangsmitgliedschaft mit der Folge, dass der zugewiesenen Ge-
meinde auch diese Mitwirkungsrechte zustehen würden, ist bei den privatrechtlich
organisierten Planungsregionen, die regelmässig als Verein im Sinne von
Art. 60ff. Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907 (ZGB; SR 210) organi-
siert sind, gar nicht möglich, denn der Austritt aus einem Verein ist unter Beach-
tung der vorgegebenen Fristen von Bundesrechts wegen stets zulässig (Art.70
Abs.2 ZGB).
Im Zuge des Vernehmlassungsverfahrens wurde die Frage des Rechtsmittels ge-
gen den regierungsrätlichen Zuweisungsbeschluss gestellt. Der Regierungsrat
hält dafür, dass hier den Gemeinden nicht ein ordentliches Rechtsmittel zur Verfü-
gung gestellt werden soll. Die Zuweisungen dürften in der Praxis selten sein, so-
dass ihm das ausserordentliche Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde
beim Bundesgericht genügend erscheint (denkbarer Beschwerdegrund: behaup-
tete Verletzung der Gemeindeautonomie).

Der neue Absatz 4 von Artikel 97 hält eigentlich eine Selbstverständlichkeit fest, in-
dem eine zugewiesene Gemeinde für die durch sie «verursachten» Kosten der re-
gionalen Richtplanung ersatzpflichtig wird. Es muss vermieden werden, dass eine
Gemeinde, die sich nicht zur Mitgliedschaft in einer Planungsregion entschliessen
kann, einfach den Beschluss des Regierungsrates abwartet und dann ohne selbst
Kosten zu haben, quasi also als Trittbrettfahrerin, zur notwendigen regionalen
Richtplanung kommt. Die Mitgliedsgemeinden einer Planungsregion zahlen ihre
Kosten der regionalen Richtplanung über ihre Mitgliederbeiträge, deren Höhe
bzw. Berechnung die Statuten der Planungsregion festlegen.

Infolge der Neuregelung des Verfahrens zum Erlass des kantonalen Richtplans
nach RPG (vgl. Ziffer 4 hiernach) sind der zweite Satz in Absatz 1 sowie Buchsta-
be c in Absatz 2 von Artikel 98 nicht mehr zutreffend und daher ersatzlos zu strei-
chen.
In Absatz 3 wird neu festgelegt, in welchen Sachbereichen die Planungsregionen
zur Regionalplanung zuständig sind. Es sind dies die Bereiche, die mit der regiona-
len Raumentwicklung in ursächlichem Zusammenhang stehen und daher regel-
mässig einer regionalen Koordination bedürfen, namentlich regionale Entwick-
lung, Umwelt, Landschaft, Siedlung, Verkehr sowie Ver- und Entsorgung. Für Pla-
nungsregionen, die zudem dem Bundesgesetz über Investitionshilfe für Bergge-
biete vom 21. März 1997 (IHG; SR 901.1) unterstehen, kommen ausserdem noch
die Aufgaben gemäss Artikel 1 Bst.a–e IHG hinzu. Die Aufgabe der Regionalpla-
nung ist damit in diesen Bereichen neu von Gesetzes wegen den Planungsregio-
nen übertragen. Eine Aufgabenübertragung der einzelnen Regionsgemeinden auf
die Planungsregion nach den Vorschriften der Gemeindegesetzgebung ist somit
nicht mehr nötig. Dass allenfalls die Planungsregion die neue gesetzliche Rege-
lung in ihren Statuten wiederholt, dürfte der Rechtssicherheit dienen, ist aber kei-
neswegs zwingender Natur.
Im Vernehmlassungsverfahren wurde die Frage aufgeworfen, ob denn die neue
Zuständigkeit der Planungsregion zur Richtplanung im Bereich der regionalen Ent-
wicklung auch die Befugnis zur (minimalen oder maximalen) Dimensionierung
von Bauzonen in den Regionsgemeinden mit umfassen soll. Es verhält sich in der
Tat so, dass hier eine Erweiterung der heutigen Befugnisse der Planungsregion
enthalten sein kann. Ist die Mehrheit der Regionsgemeinden mit dem Erlass eines
solchen Richtplans einverstanden, könnte ein solcher durchaus erlassen werden.
Für die praktische Anwendung eines solchen regionalen Richtplans in den Ge-
meinden würde dies bedeuten, dass neue Bauzonen nur dort geschaffen werden
können, wo dies der regionale Richtplan festgesetzt hat. Keine Gemeinde wäre je-
doch gezwungen ihre Bauzone nach den Vorgaben des regionalen Richtplans auch
wirklich zu erweitern; sie bleibe also frei zu beschliessen, auf eine Erweiterung ih-
rer Bauzonen (vorläufig) zu verzichten.
Schliesslich ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die durch die Region be-
schlossenen (regionalen) Richtpläne in den eben beschriebenen Sachbereichen
mit der kantonalen Genehmigung behördenverbindliche Wirkung im Sinne von
Artikel 57 Absatz 1 BauG für alle Regionsgemeinden und allfällig durch den Regie-
rungsrat zugewiesene Gemeinden nach Artikel 97 Absatz 3 erlangen. Der Begriff
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der Behördenverbindlichkeit muss in einem weiten Sinne verstanden werden.
Richtpläne binden auch den Souverän, wenn er als Planungsorgan Entscheide
trifft oder über raumwirksame Tätigkeiten beschliesst. Die Verbindlichkeit der
Richtpläne ist eine rechtliche. Sie sind nicht blosse Richtlinien oder Wegleitungen,
welche die Behörde nach ihrem Gutfinden mehr oder weniger getreulich befolgen
kann. Wenn der Richtplan auch seinem Wesen nach dem behördlichen Ermessen
einen gewissen Spielraum belässt, muss ihn die Behörde doch anwenden und sich
bei ihrem Ermessen von seinem Inhalt und Sinn leiten lassen. Von Richtplänen
kann abgewichen werden, wenn veränderte Verhältnisse es nahe legen oder eine
gesamthaft bessere Lösung möglich ist (vgl. zum Ganzen BGE 119 Ia 367ff.).

Mit den vorgeschlagenen Änderungen der Artikel 97 und 98 werden die beiden
Hauptanliegen des oben zitierten Gutachtens (Festlegung der Aufgaben der Pla-
nungsregionen sowie klarere Verbindlichkeit infolge organisatorischer Vorgaben
für Planungsregionen) aufgenommen und in die Gesetzgebung überführt.
Auf eine – wie in der Vernehmlassung gefordert – Übergangsbestimmung bezüg-
lich bereits bestehender regionaler Richtpläne ist nach Ansicht des Regierungsra-
tes zu verzichten. Die «verbesserte» Verbindlichkeit regionaler Richtpläne basiert
auf der neuen gesetzlichen Aufgabenzuweisung an die Planungsregionen, sodass
auch bestehende Planwerke ab Inkrafttreten der Baugesetzänderung von der neu
präzisierten Verbindlichkeit profitieren können.

4. Kantonale Richtplanung

Bei der Erarbeitung des neuen kantonalen Richtplans – der am 27. Februar 2002
durch den Regierungsrat beschlossen worden ist – hat sich gezeigt, dass das hier-
für im Baugesetz vorgesehene Verfahren (Art.103–105 BauG) nicht zweckmässig
ist. Zwar wurde das Planungswerk in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den
Planungsregionen (u.a. fünf Kantonsteilklausuren und regelmässige Regionszu-
sammenkünfte mit dem Direktor JGK) erarbeitet, aber nicht wie gesetzlich vorge-
sehen, als «Zusammensetzspiel» aller regional erarbeiteten Entwürfe zum kanto-
nalen Richtplan. Die gewählte Vorgehensweise fand die Zustimmung der Pla-
nungsregionen, denn es schien allen Beteiligten klar, dass eines der künftigen Füh-
rungsinstrumente des Regierungsrates kaum auf dem Wege der Verschmelzung
regionaler Ansprüche und Vorstellungen geschaffen werden könne.
Das beim Richtplan 2002 gewählte Vorgehen soll nun, infolge der gemachten gu-
ten Erfahrungen, auch im Baugesetz kodifiziert werden.

Artikel 103 BauG äussert sich neu nur noch zur Bedeutung des kantonalen Richt-
plans und verzichtet auf die bisherigen Absätze 2 und 3, die lediglich die bundes-
rechtlichen Vorgaben an den Inhalt des Richtplanes wiederholten, ohne eigenstän-
diges Recht zu setzen. Auf solche Wiederholungen kann füglich verzichtet werden
(entsprechend ist der Randtitel anzupassen). Ebenso ist der bisherige Absatz 4 von
Artikel 103 BauG zu streichen, da die Bestimmung dem neuen Richtplanerlassver-
fahren (wie in Art.104 BauG neu festgehalten) widerspricht.

In Artikel 104 BauG wird das neue Verfahren festgeschrieben: Gemäss dem Ab-
satz 1 der Bestimmung erstellt, überarbeitet und bewirtschaftet die JGK in Abstim-
mung mit den Planungsregionen sowie den betroffenen kantonalen Direktionen
den kantonalen Richtplan. Mit der Bewirtschaftung ist gemeint, dass auch die Rea-
lisierung und Umsetzung der Massnahmeblätter des kantonalen Richtplans an die
Hand genommen wird. Diese Umsetzung stellt ja die eigentliche, unmittelbar
spürbare Wirkung der kantonalen Richtplanung dar. «In Abstimmung mit den Pla-
nungsregionen» will bedeuten und soll insbesondere sicherstellen, dass diese –
wie bei der Erarbeitung des Richtplans 2002 – permanent die anfallenden Arbeiten
begleiten oder häufig sogar selbstständig ausführen können (vgl. dazu auch die
bereits abgeschlossenen Koordinationsabkommen zwischen den Planungsregio-
nen und dem Kanton). In diesem Sinne haben die Planungsregionen und die Ge-
meinden – wie in der Vernehmlassung teilweise gefordert – ein Antragsrecht und
können jederzeit ihre Vorschläge einbringen.
Absatz 2 hält fest, dass auch das gesetzlich vorgesehene Mitwirkungsverfahren
(Art.58) zum Richtplanentwurf mit den Planungsregionen zusammen durchge-
führt werden soll.
Wie nach dem bisherigen Verfahren beschliesst der Regierungsrat den kantonalen
Richtplan auf Antrag der JGK (Abs.3).
Der Absatz 4 betreffend den Zeitpunkt des Inkrafttretens des kantonalen Richt-
plans und bezüglich der Verbindlichkeit für Bund und Nachbarkantone hat keiner-
lei Änderung erfahren.
Neu soll der kantonale Richtplan nach seiner jeweiligen Gesamtüberarbeitung
durch den Regierungsrat dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme unterbreitet wer-
den (Abs.5). Dies erfolgt in Konsequenz der Tatsache, dass der kantonale Richt-
plan nebst dem Bericht über die Richtlinien der Regierungspolitik sowie dem Auf-
gaben- und Finanzplan zu den Führungsinstrumenten des bernischen Regierungs-
rates zählt. Gestützt auf Artikel 61 des Gesetzes vom 8. November 1988 über den
Grossen Rat (Grossratsgesetz, GRG; BSG 151.21) kann der Grosse Rat sodann den
kantonalen Richtplan zustimmend, ablehnend, in Form einer Erklärung oder ohne
Stellungnahme Kenntnis nehmen. Bei einer Rückweisung an den Regierungsrat
wäre durch den Grossen Rat anzugeben, in welchem Sinn eine (weitere) Überar-
beitung erfolgen soll (Art.61 Abs.3 GRG). Der kantonale Richtplan selber ist ja (in-
nerkantonal) bereits mit der Beschlussfassung des Regierungsrates in Kraft (vgl.
den Wortlaut des Abs.4).

Artikel 105 (betreffend die Gemeinden ohne Regionsmitgliedschaft) erweist sich
mit dem anders gearteten Einbezug der Planungsregionen als obsolet und kann
somit ersatzlos gestrichen werden (vgl. zum Ganzen das nachfolgende Kapitel II,
zu den einzelnen Artikeln).
Sollte der Grosse Rat diesen Vorschlägen zustimmen, wird der Regierungsrat auf
den Zeitpunkt des Inkrafttretens auch die entsprechend erforderlichen Änderun-
gen insbesondere der Artikel 116 und 117 der Bauverordnung (BauV; BSG 721.1)
beschliessen.
Bei der Beratung des Baugesetzes in der ersten Hälfte der 80er-Jahre wurde vom
Grossen Rat die Bestimmung betreffend den kantonalen «Richtplan der Landwirt-
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schaftsflächen» (Art.101 BauG) eingefügt. Im Vordergrund stand dabei die Ab-
sicht, die weitere Ausdehnung der Siedlungen zu begrenzen, um das Kulturland
als Existenzgrundlage der Landwirtschaft, aber auch als unverbaute Landschaft zu
erhalten. Der Kanton Bern nahm damit u.a. vorweg, was der Bund mit der Revision
der Raumplanungsverordnung vom 26. März 1986 (RPV; SR 700.1) zu einem ge-
samtschweizerischen Anliegen machte, die Sicherstellung der Fruchtfolgeflächen.
Auch gestützt auf die RPV erliess der Bund im Februar 1992 den eidgenössischen
Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF). Zwar geht Artikel 101 BauG weiter als der
Sachplan FFF, indem nicht nur das ackerbaufähige, sondern auch das für die Vieh-
wirtschaft (Milch- und Fleischproduktion) benötigte Gras und Weideland erfasst
werden müsste. Der gestützt auf Artikel 101 BauG zu erarbeitende Teilrichtplan
wurde im Kanton Bern, nicht zuletzt wegen dem bestehenden Sachplan FFF, je-
doch nie erlassen. Daher soll mit der vorliegenden Teilrevision des Baugesetzes
Artikel 101, der im Ergebnis toter Buchstabe geblieben ist, ersatzlos gestrichen
werden. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass dies auch mit Blick auf die generel-
le Neuausrichtung der Landwirtschafts- wie auch der Landesversorgungspolitik
ohne Schaden verantwortet werden kann. Zudem enthält das Baugesetz genügen-
de Vorschriften zum Schutz der unverbauten Landschaft und des Kulturlandes als
Existenzgrundlage für die Landwirtschaft (Art.54 insbesondere Abs.2 Bst.a, b, d, f
und g).

Konsequenterweise würde der Regierungsrat, bei Zustimmung des Grossen Rates
zur Streichung von Artikel 101 BauG, auch die entsprechenden Verfahrensbestim-
mungen in der BauV (Art.110 Abs.2 Bst.d, Art.114 und Art.115 Abs.3) auf den glei-
chen Zeitpunkt hin aufheben.

5. Kantonale Überbauungsordnung

Seit längerem wird angestrebt, das Instrument der kantonalen Überbauungsord-
nung – als eigentliche vorläufige planerische Anordnung – so auszugestalten, dass
es vermehrt auch im Sinne der Beschleunigung von Verfahren eingesetzt werden
kann. In der Praxis ergab sich vor allem das Bedürfnis zur Beschleunigung der In-
angriffnahme bzw. der Realisierung von Vorhaben in den sog. Entwicklungs-
schwerpunkten (ESP), deren Standorte im Richtplan 2002 festgelegt worden sind.
Der Regierungsrat schlägt deshalb vor, die Liste der möglichen Projekte, die mit-
tels kantonaler Überbauungsordnung gesichert werden können, mit den besagten
ESP zu ergänzen.

Zudem soll der Erlass einer kantonalen Überbauungsordnung neu bereits zur
Wahrung kantonaler Interessen möglich sein. Bisher waren gefährdete regionale
oder gefährdete kantonale Interessen gefordert, was der Wortlaut nicht klar sagt,
aber in der bisherigen kantonalen Praxis unbestritten geblieben ist (vgl. auch
Zaugg, Kommentar zum BauG, Art.102 N. 3). Bezüglich der regionalen Interessen
soll aber weiterhin Voraussetzung bleiben, dass diese gefährdet sein müssen um
Gebrauch vom Instrument der kantonalen Überbauungsordnung machen zu kön-
nen.

In den letzten Jahren wurde eine kantonale Überbauungsordnung erlassen zur
Realisierung der EXPO.02 in Nidau und Biel sowie zum Bau der Kehrichtverbren-
nungsanlage (KVA) in Thun.
Dank der Änderung von Absatz 2 der Bestimmung wird der Kanton in Zukunft eine
kantonale Überbauungsordnung nicht erst erlassen dürfen, wenn die kantonalen
Interessen gefährdet sind, sondern allgemein zur Wahrung kantonaler Interessen.
Wenn somit eine Gemeinde die zur Wahrung kantonaler (oder eben gefährdeter
regionaler) Interessen nötigen Planungen nicht erarbeitet, kann der Kanton zum
Instrument der kantonalen Überbauungsordnung greifen.
Denkbar ist, dass eine kantonale Überbauungsordnung – wie in der Vernehmlas-
sung vorgebracht – erarbeitet werden könnte, um zum Beispiel Vorhaben der Spi-
talversorgung oder der Sekundarstufe II realisieren zu können (beide Aufgabenbe-
reiche sind kantonalisiert und die kantonale Überbauungsordnung stützte sich auf
Art.102 Abs.1 Bst.a).

Schliesslich soll der Beschluss über eine kantonale Überbauungsordnung neu an-
stelle des Regierungsrates der JGK zugewiesen werden. Es erscheint sachgerecht
und klar verfahrensbeschleunigend, wenn neu auf Direktionsstufe über kantonale
Überbauungsordnungen entschieden wird.
Für den Rechtsmittelweg war in der Vernehmlassungsvorlage noch vorgesehen,
dass der Regierungsrat angerufen werden kann, wenn Einsprachen von Gemein-
den oder Planungsregionen durch die JGK abgewiesen oder entgegen einem da-
hin gehenden Antrag eine bestehende kantonale Überbauungsordnung nicht auf-
gehoben wird. Bis anhin konnten die Gemeinden oder Planungsregionen gegen
den Beschluss des Regierungsrates den Grossen Rat zum Entscheid anrufen. In
der Vernehmlassung wurde von verschiedener Seite eine Neuordnung der Rechts-
mittel bezüglich der kantonalen Überbauungsordnung auf Gesetzesstufe gefor-
dert, insbesondere auch zur Vermeidung der bisherigen Gabelung des Rechtsmit-
telweges (Gemeinden und Planungsregionen an den Grossen Rat, Einsprechende
nach Art.61a Abs.3 an das Verwaltungsgericht). Diesem berechtigten Anliegen
kommt der Regierungsrat nach, in dem der Rechtsmittelweg neu in Absatz 3 fest-
gelegt wird. Demnach kann gegen den Beschluss der JGK beim Regierungsrat Be-
schwerde geführt werden. Dieser entscheidet endgültig unter Vorbehalt der Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde in den Fällen nach Artikel 61a Absatz 3 Buchsta-
ben a bis c. Da die JGK neu die Genehmigung einer kantonalen Überbauungsord-
nung beschliesst, muss die Beschwerdeinstruktion für den Regierungsrat einer
andern Direktion zugewiesen werden. Auf Grund des Sachbereichs kommt in ers-
ter Linie die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion in Frage; Artikel 70 Absatz 1 des
Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21)
muss daher mit der vorliegenden Teilrevision (als indirekte Änderung) dahin ge-
hend präzisiert werden.
In Absatz 4 wird sodann präzisiert, dass die betroffenen Gemeinden und Planungs-
regionen sowie die Einsprechenden im Rahmen ihrer Einspracherügen beschwer-
debefugt sind.
Der bisherige Absatz 3 der Bestimmung soll, da er sich bis anhin als toter Buchsta-
be erwies (nie wurde eine kantonale Überbauungsordnung vollständig in die kom-
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munale Nutzungsordnung überführt), ersatzlos aufgehoben werden. Sollte einmal
ein solcher Fall eintreten, kann das AGR (als Genehmigungsbehörde für die kom-
munale Nutzungsplanung) immer noch der JGK die Aufhebung der kantonalen
Überbauungsordnung beantragen.

Sollte der Grosse Rat den vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der kantonalen
Überbauungsordnung zustimmen, müssen auch die Artikel 121 und 122 BauV an-
gepasst werden. Der Regierungsrat erklärt sich bereit, diese zu beschliessen und
auf den gleichen Zeitpunkt hin wie die vorliegende Teilrevision des BauG in Kraft
zu setzen.

6. Oberaufsicht Baupolizei

Im Rahmen der Strategischen Aufgabenüberprüfung des Regierungsrats (SAR)
wurde für die Produktegruppe «Raumordnung» des AGR u.a. als Massnahme an-
geordnet, auf Beratungsleistungen gegenüber Gemeinden und Regionen teilwei-
se zu verzichten (vgl. SAR-Bericht vom 4.9.2002, Anhang I Nr.5, S.135f.). In diesem
Sinn will die vorgeschlagene Änderung die Oberaufsicht über die Baupolizei ab-
schaffen und damit das AGR entlasten, das mit der Umsetzung von SAR mit be-
trächtlich weniger Personal auskommen muss.

Die Baupolizei ist eine Gemeindeaufgabe. Baupolizeibehörde ist der Gemeinderat
oder die im Gemeindereglement bezeichnete Behörde. Die Gemeindebaupolizei-
behörde steht unter der unmittelbaren Aufsicht des zuständigen Regierungsstatt-
halters. Dieser hat säumigen Behörden angemessene Fristen zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Pflichten zu setzen und ist ermächtigt, die erforderlichen Massnah-
men nötigenfalls selbst zu treffen. Nach dem geltenden Recht steht die Baupolizei
zusätzlich unter der Oberaufsicht der JGK, welche diese bis anhin durch das AGR
wahrgenommen hat. Wird auf das Instrument der Oberaufsicht verzichtet, so ob-
liegt die Aufsicht über die Baupolizei künftig einer einzigen Behörde, nämlich der
Regierungsstatthalterin bzw. dem Regierungsstatthalter. Das bringt den Vorteil
mit sich, dass Abgrenzungsfragen und Doppelspurigkeiten vermieden werden,
und dient somit letztlich auch einer verbesserten Effizienz der Verwaltung. Im Wei-
teren kann dem AGR dadurch auch genügend Kapazität für die weiterhin dem Amt
verbleibenden Beratungsdienstleistungen im Planerlassverfahren zu Gunsten der
Gemeinden im etwa heutigen Umfange gesichert werden.
Die korrekte Wahrnehmung der Aufsicht im Baupolizeiwesen durch die Regie-
rungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter bildet wiederum Teil der allge-
meinen Aufsicht der JGK über die Regierungsstatthalterämter (vgl. Art.7 des Ge-
setzes vom 16. März 1995 über die Regierungsstatthalterinnen und Regierungs-
statthalter [RstG; BSG 152.321]).

Die angestrebte Änderung bedingt zusätzlich Änderungen des Baubewilligungs-
dekrets (BewD; BSG 725.1). Diese werden zusammen mit dem vorliegenden Vor-
schlag dem Grossen Rat unterbreitet.

7. Gebühren bei Einsprachen gegen Vorschriften und Pläne
einer Gemeinde

Anlässlich der Teilrevision des Baugesetzes von 1994 wurde Artikel 61 BauG um
einen Absatz 4 ergänzt. Mit dieser Bestimmung sollte ermöglicht werden, bei Ein-
sprachen gegen kommunale Vorschriften und Pläne von der Einsprecherschaft ei-
ne Gebühr zu erheben für den Fall, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben wird.
Im Vortrag wurde diese Neuerung damit begründet, dass die Einspracheflut das
Genehmigungsverfahren belaste und verzögere und es daher nicht einzusehen
sei, warum die Behandlung von Einsprachen gebührenfrei sein soll (Tagblatt des
Grossen Rates 1994, Anhang 13/14).
Inzwischen hat jedoch das Verwaltungsgericht in zwei Entscheiden (BVR 1998 159
E.6b.dd und in der Folge zitiert: BVR 2002 451 E.7b) explizit festgehalten, dass «das
Einspracheverfahren vor dem AGR eine institutionalisierte Form der Gewährung
des rechtlichen Gehörs darstellt, zu der die Behörden im Planerlassverfahren ver-
pflichtet sind. Der Anspruch auf rechtliches Gehör dient nicht nur der Sachaufklä-
rung, sondern ist ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht des bzw. der
Einzelnen beim Erlass eines in seine bzw. ihre Rechtsstellung eingreifenden Ent-
scheids. Eine Kostenauflage im Falle einer Wahrnehmung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör läuft nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts auf eine un-
zulässige, Art.29 Abs.2 BV verletzende Erschwerung der Rechtsausübung hinaus,
jedenfalls wenn das Verwaltungsverfahren, in dessen Rahmen der Anspruch auf
rechtliches Gehör ausgeübt worden ist, von den Behörden gegen den Willen der
Beteiligten eröffnet wurde. Dies ist vorliegend der Fall. Die von der Gemeinde am
6. Juni 1997 beschlossene Revision der Ortsplanung erfolgte nicht auf Gesuch des
Beschwerdeführers hin.» Auf Grund dieser Rechtsprechung hat das AGR seine
Praxis bereits ab dem Jahre 1998 geändert und erhebt aktuell keine Einsprachege-
bühren mehr.
Der geltende Artikel 61 Absatz 4 BauG steht somit im Widerspruch zur geschilder-
ten Rechtsprechung und Verwaltungspraxis und soll, nach Auffassung des Regie-
rungsrates, durch eine Fassung ersetzt werden, die den (kleinen) verbleibenden
Handlungsspielraum betreffend der Möglichkeit einer Kostenauflage ausnützt.
Gemäss den allgemein geltenden Verfahrensvorschriften des Gesetzes vom
23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21) ist auf Einga-
ben, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beru-
hen, nicht einzutreten (Art.45 VRPG). Nach Artikel 46 VRPG kann eine mutwillig
prozessierende oder eine Person, welche im Verfahren Sitte und Anstand verletzt
oder den Geschäftsgang stört, mit einer Ordnungsbusse bestraft werden. Dem
Grundgedanken von Artikel 46 VRPG möchte der Regierungsrat nun mit dem neu-
en Absatz 4 von Artikel 61 BauG auch im Plangenehmigungsverfahren nachleben,
indem mutwillig Einsprechende mit den Verfahrenskosten belegt werden können.
Die Wahrnehmung des Einpracherechts soll neu (wie schon in der heutigen Praxis
des AGR) grundsätzlich kostenfrei erfolgen können, wobei davon die mutwillige
Einspracheerhebung getrennt werden muss. Hier ist eine Kostenauflage zulässig,
wobei der Massstab sehr hoch anzusetzen ist. Nur grobe Verstösse gegen die Ver-
fahrenspflichten können eine Kostenauflage rechtfertigen. Zu denken ist hier etwa
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an Einsprachen, die nur darauf abzielen, anderen Verfahrensbeteiligten oder den
Behörden zu schaden oder sie zu schikanieren. Als mutwillig sind etwa auch Ein-
sprachen von unbelehrbaren Personen zu bezeichnen, die auf Grund der Ergebnis-
se anderer Verfahren längst wissen müssen, dass ihre Begehren aussichtslos sind,
es aber einfach nicht wahrhaben wollen (vgl. zum Ganzen Merkli/Äschlimann/Her-
zog, Kommentar zum VRPG, Verlag Stämpfli, Bern 1997, insbesondere Note 1ff. zu
Art.46). Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die neue Vorschrift des Arti-
kels 61 Absatz 4 – infolge der hohen Anforderungen an die «Mutwilligkeit» – in der
Praxis wohl nur selten, aber immerhin, zur Anwendung gelangen wird. Dennoch
erhofft er sich eine gewisse Signalwirkung gegenüber potenziell Einsprechenden,
denen es primär darum geht, Planende durch die drohende, längere Verfahrens-
dauer zu ungerechtfertigten Eingeständnissen zu zwingen.

8. Änderung landwirtschaftlicher Wohnbauten zwecks landwirtschafts-
fremder Wohnnutzung

Diese Änderung von Artikel 83 BauG findet sich erst seit dem Abschluss des Ver-
nehmlassungsverfahrens in der Vorlage. Die nachträgliche Aufnahme in die vor-
liegende Teilrevision ergab sich aus der zwingend vorzunehmenden Anpassung
des bernischen Rechts an den auf den 1. Juli 2003 in Kraft getretenen neuen Arti-
kel 42a der eidgenössischen Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV;
SR 700.1).
Artikel 42a (in Verbindung mit Art.42 Abs.3 Bst.a und b) RPV hält neu unmissver-
ständlich und präzisierend Grenzwerte für die Erweiterung altrechtlicher Bauten
und Anlagen (in der Landwirtschaftszone) fest, sodass es keine kantonalen Be-
stimmungen mehr braucht.
Die bernischen «Richtlinien zum Bauen ausserhalb der Bauzone», welche gemein-
sam von der Volkswirtschaftdirektion und der JGK herausgegeben werden, wur-
den den neuen Umständen schon angepasst und werden in der Praxis seit dem
1. September 2003 bereits angewendet.

II. Änderung des Gesetzes

Zu den einzelnen Artikeln:

Art.45

Artikel 45 Absatz 1 hielt bis anhin in Satz 2 fest, dass der Regierungsrat in Baupoli-
zeisachen die Oberaufsicht durch die JGK ausübt. Durch die Streichung dieses
Satzes wird zum Ausdruck gebracht, dass die Aufsicht über die Baupolizei künftig
im Wesentlichen Aufgabe der Regierungsstatthalterin bzw. des Regierungsstatt-
halters sein soll. Das AGR, das heute innerhalb der JGK mit der Wahrnehmung der
Oberaufsicht betraut ist, wird dadurch auch von der Beratung in diesem Bereich
entlastet.

Art.45 Abs.3, 52 Abs.3, 76 Abs.5, 107 Abs.2 Bst.a, 130 Abs.2 Bst.b, 138 Abs.3, 144
Abs.3 Bst.d
Es soll – auf Wunsch der Redaktionskommission – die Gelegenheit der vorliegen-
den Teilrevision des Baugesetzes genutzt werden, um nun auch hier den Begriff

«Staat» durch den in der Kantonsverfassung verwendeten Begriff «Kanton» zu er-
setzen.

Art.48

Entsprechend der Absicht, die Aufsicht über die Baupolizei neu beim Regierungs-
statthalter zu konzentrieren, wird auch der vorliegende Artikel angepasst: Vernach-
lässigt eine Gemeinde ihre baupolizeilichen Pflichten und sind dadurch öffentliche
Interessen gefährdet, so haben die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter,
und nur sie, die erforderlichen Massnahmen zu verfügen. Diesem Umstand ist
auch der Randtitel anzupassen, der dann neu nur noch von der «kantonalen Auf-
sichtsbehörde» spricht.

Art.53 Abs.2, 54 Abs.1, 55 Abs.2, 57, 58 Abs.5, 59 Abs.2, 61 Abs.1, 61a Abs.2
Bst.b, 97, 98, 102 Abs.4, 103, 104 Abs.1 und 2, 117 Abs.1, 138 Abs.2 und 3, 139
Abs.1 Bst.a und b, 140 Abs.1 Bst.c, 140 Abs.2, 146 Randtitel, 146 Abs.1, 146 Abs.2
Bst.b und c, 149 Abs.1
In all diesen Bestimmungen werden die Begriffe «Region» bzw. «Regionen» durch
die präzisere Bezeichnung «Planungsregion» bzw. «Planungsregionen» ersetzt.
Dabei erfolgen keinerlei inhaltliche Änderungen in den Bestimmungen.

Art.57

In Absatz 1 wird das Raumplanungsgesetz des Bundes erstmals im Baugesetz er-
wähnt. Aus systematischen Gründen müssen daher der vollständige Titel, die Le-
galabkürzung und das Erlassdatum hier eingefügt werden. Zudem gilt es zu präzi-
sieren, dass Konzepte und Sachpläne nur Behördeverbindlichkeit erlangen, wenn
es sich dabei um kantonale Planungen handelt. Regionalen Konzepten oder Sach-
plänen soll die (Behörden-)Verbindlichkeit nur zukommen, soweit sie in die regio-
nalen Richtpläne Eingang finden.

Art.61 Abs.4

Diese Bestimmung soll mit der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts (vgl.
Ziff.7 hiervor) in Übereinstimmung gebracht werden. Neu ist eine Kostenauflage
an Einsprechende nur noch im (seltenen) Falle möglich, wo sich die Einsprache als
mutwillig erhoben erweist.

Art.61a Abs.2

In der Praxis stellte sich in der Vergangenheit die Frage, ob eine Gemeinde gegen
die Genehmigung eines sie betreffenden regionalen Richtplans (durch das AGR)
Beschwerde bei der JGK führen kann.
Soweit die Frage in der Literatur überhaupt behandelt wird, ist diese Beschwerde-
befugnis bis jetzt eher bejaht worden (Georg Friedli, Die Überprüfung von Geneh-
migungsbeschlüssen gemäss Artikel 44 Baugesetz durch den Regierungsrat des
Kantons Bern, BVR 1981, S.27ff., insbesondere S.44 Bst.e). Eine Bestätigung die-
ser Ansicht durch einen Entscheid einer Verwaltungsjustizbehörde ist bis anhin
und soweit überschaubar nicht erfolgt.
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Vor dem Hintergrund, dass die Verbindlichkeit regionaler Richtpläne mit der vorlie-
genden Teilrevision des Baugesetzes «verstärkt» werden soll, hält der Regierungs-
rat dafür, die heute immer noch nicht entschiedene Grundfrage auf Gesetzesstufe
positiv zu beantworten. Das Beschwerderecht der Gemeinde zu einem sie betref-
fenden regionalen Richtplan soll demnach explizit und gesetzlich festgelegt wer-
den. Daher ist der Absatz 2 von Artikel 61a zu ergänzen bzw. der Einfachheit halber
die Beschwerdebefugnis neu in drei Buchstaben im Absatz 2 aufzuzählen.

Art.67 Abs.3

Absatz 3 von Artikel 67 – die Mitwirkungspflicht der von der Ortsplanung dispen-
sierten Gemeinden bei der Erarbeitung des kantonalen Richtplans enthaltend – wi-
derspricht dem neuen Verfahren zum Erlass des kantonalen Richtplans nach
Art.104 und ist daher aufzuheben.

Art.83 Abs.1

Die Bestimmung wird aus den unter Ziffer 8 hiervor genannten Gründen revidiert.
Der leicht umformulierte erste Satz wird belassen, der zweite Satz mitsamt den
Buchstaben a und b wird ersatzlos gestrichen.

Art.84

Absatz 1 sieht neu vor, dass Entscheide über «die Zonenkonformität bei Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzone und über Ausnahmegesuche nach den Artikeln 24 bis
24d und 37a RPG» Aufgabe der zuständigen Stelle der JGK sind. Die Organisati-
onsverordnung der JGK präzisiert sodann bereits heute in Artikel 12 Buchstabe e,
dass innerhalb der JGK das AGR diese Aufgabe wahrnehmen soll.
Gleichzeitig mit der Änderung der Zuständigkeitsvorschrift soll zudem die Formu-
lierung von Absatz 1 den Vorgaben von Artikel 25 Absatz 2 RPG angepasst wer-
den: Neu wird nicht bloss der «Entscheid über die Zonenkonformität in der Land-
wirtschaftszone» (so der alte Absatz 1), sondern allgemein der «Entscheid über die
Zonenkonformität bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone» der zuständigen
Stelle der JGK zugewiesen. Spezialgesetzliche Zuständigkeitsvorschriften bleiben
dabei vorbehalten. Das gilt namentlich für die Beurteilung der Zonenkonformität
forstlicher Bauten im Wald: Gemäss Artikel 14 Absatz 1 der eidgenössischen Wald-
verordnung (SR 921.01) liegt dieser Entscheid bei der zuständigen kantonalen
Forstbehörde, d.h. im Kanton Bern beim Amt für Wald. Auch hinsichtlich der prak-
tisch bedeutsamen Frage der Zonenkonformität von Bauten in Uferschutzzonen
gemäss dem See- und Flussufergesetz (SFG; BSG 704.1) ist die Zuständigkeit be-
reits heute spezialgesetzlich, nämlich in Artikel 5 Absatz 3 SFG, der zuständigen
Stelle der JGK, d.h. dem AGR, zugewiesen. Die Angleichung an den Wortlaut von
Artikel 25 Absatz 2 RPG wird daher im Rechtsalltag kaum Auswirkungen zeigen.
Mit der neuen Zuständigkeitsregelung von Absatz 1 werden die Vorschriften der
Absätze 2 und 3 obsolet und können daher aufgehoben werden. Der bisherige Ab-
satz 4 der Bestimmung bleibt unverändert bestehen.

Auch im Randtitel der Bestimmung kann konsequenterweise nun nicht mehr die
Rede von «... in der Landwirtschaftszone» sondern neu von «...ausserhalb der Bau-
zone» sein.

Art.97

Mit der Ergänzung von Absatz 2 sollen die demokratischen Minimalstandards
auch für privatrechtlich organisierte Planungsregionen (was im Kanton Bern aus-
nahmslos der Fall ist) Geltung erlangen; es soll mit anderen Worten die Mitsprache
der kommunal zuständigen Organe auf dem Wege deren Weisungsrechts (insbe-
sondere auch für das Abstimmungsverhalten) für die kommunale Vertretung in
der Planungsregion gesichert werden.
Der neue Absatz 3 setzt fest, dass jede bernische politische Gemeinde mindestens
einer Planungsregion angehören muss. Ist dies nicht der Fall oder gedenkt eine
Mitgliedsgemeinde bei einer regionalen Richtplanung (zu einem Sachbereich ge-
mäss Art.98 Abs.3) z.B. nicht mitzumachen, so kann der Regierungsrat das Gebiet
dieser Gemeinde zwecks regionaler Richtplanung einer Planungsregion zuweisen.
Damit erlangt diese regionale Richtplanung auch Geltung für die zugewiesene Ge-
meinde (vgl. dazu Art.98).
Mit dem neuen Absatz 4 gilt es sodann sicherzustellen, dass sich die zugewiese-
nen Gemeinden auch finanziell an der betreffenden regionalen Richtplanung zu
beteiligen haben.

Art.98

Auf Grund der Neuregelung der kantonalen Richtplanung (vgl. dazu Art.104 hier-
nach) sind der zweite Satz von Absatz 1 sowie Buchstabe c in Absatz 2 ersatzlos zu
streichen.
In Absatz 3 wird der Begriff «Raumplanung» durch den hier präziseren Ausdruck
«Raumentwicklung» ersetzt. Zudem wird neu definiert, in welchen Sachbereichen
die Planungsregionen von Gesetzes wegen befugt sind, für die Regionsgemein-
den (und allfällig durch den Regierungsrat zugewiesene Gemeinden) verbindliche
regionale Planungen zu erlassen. Es sind dies die Bereiche regionale Entwicklung,
Umwelt, Landschaft, Siedlung, Verkehr sowie Ver- und Entsorgung.
Wenn eine Region in diesen Bereichen eine (behörden-)verbindliche regionale
Richtplanung beschliesst, präjudiziert dies unter Umständen die kommunalen
Nutzungsplanungen der betroffenen Gemeinden (vgl. dazu die Ziffer 3 hiervor). Im
Ergebnis wird die Autonomie der Gemeinden im Bereich der Planung teilweise
eingeschränkt, dies aber zum Preis, dass die von der Region angestrebte räumli-
che Entwicklung gestärkt wird.
Der letzte Satz von Absatz 3 sowie die Absätze 4 und 5 bleiben unverändert (mit
Ausnahme des neu präziseren Begriffs «Planungsregion/en»).

Art.101

Die Bestimmung wird aus den unter Ziffer 4 hiervor genannten Gründen ersatzlos
gestrichen.
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Art.102

Mit einer Änderung von Absatz 1 wird die Zuständigkeit zum Beschluss über kan-
tonale Überbauungsordnungen vom Regierungsrat auf die JGK verschoben. Zu-
dem wird im gleichen Absatz ein neuer Buchstabe f eingefügt, der festhält, dass
auch für Massnahmen zur Realisierung von im kantonalen Richtplan bezeichneten
Entwicklungsschwerpunkten das Instrument der kantonalen Überbauungsord-
nung eingesetzt werden kann.
In Absatz 1 wird zudem präzisiert, dass der Begriff «gefährdeter» bei den kantona-
len Interessen, aus den unter Ziffer 5 erwähnten Gründen, keine Anwendung fin-
det.
Der bisherige Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen. Der neue Absatz 3 schreibt den
Rechtsmittelweg gegen den Beschluss der JGK zu einer kantonalen Überbauungs-
ordnung fest.
In Absatz 4 ist neu die Beschwerdebefugnis bei Beschwerden nach Absatz 3 ge-
setzlich definiert.
Schliesslich wurde die ganze Bestimmung sprachlich etwas gestrafft, wobei in-
haltlich keine weitere Änderung vorgenommen wurde.

Art.103

Mit dem neuen Verfahren für die Erarbeitung und Nachführung des kantonalen
Richtplans (vgl. dazu die Ausführungen zu Art.104 hiernach) erweist es sich als un-
nötige Wiederholung der Vorgaben des RPG, wenn in Artikel 103 Absatz 2 und 3
der Mindestinhalt des Richtplans aufgeführt wird.
Absatz 4 von Artikel 103 widerspricht dem neuen Verfahren zum Erlass des kanto-
nalen Richtplans nach Art.104.
Der verbleibende Artikel 103 BauG reduziert sich somit inhaltlich auf das Fest-
schreiben der Bedeutung des Richtplans nach RPG (wobei keine Änderung gegen-
über der heutigen Fassung erfolgt) und beschränkt sich nunmehr auf einen einzi-
gen Absatz. Dementsprechend ist auch der Randtitel anzupassen; er lautet neu:
«1.Bedeutung».

Art.104

Mit dem modernen Verständnis der Funktion des kantonalen Richtplans, nämlich
als prozesshaftes Instrument, das der ständigen Nachführung bzw. Bewirtschaf-
tung bedarf, musste auch das Verfahren zum Erlass bzw. der Bewirtschaftung des
Richtplans neu festgesetzt werden. Dabei galt es zu berücksichtigen, dass der kan-
tonale Richtplan auch als eines der Führungsinstrumente des Regierungsrates
dienen soll, das mit den anderen Führungsinstrumenten zu vernetzen ist (vgl.
Art.62 Abs.2 Bst. b des Gesetzes vom 26. März 2003 über die Steuerung von Fi-
nanzen und Leistungen [FLG; BSG 620.0; noch nicht in Kraft gesetzt] und Art.2a
Abs.2 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 über die Organisation des Regierungsrates
und der Verwaltung [OrG; BSG 152.01] in der durch das FLG geänderten Fassung).

Das neue Verfahren zum Erlass bzw. zur Bewirtschaftung des kantonalen Richt-
plans wird wie folgt vorgeschlagen: Die JGK erstellt, überarbeitet und bewirtschaf-
tet in Abstimmung mit den Planungsregionen und den weiteren betroffenen kan-
tonalen Direktionen den kantonalen Richtplan (Abs.1). Neu eingefügt (bisher in
Abs.3 von Art.104) wurde die Verpflichtung der JGK, dafür zu sorgen, dass die Vor-
gaben des Bundes, die Grundsätze der kantonalen Raumplanung sowie die kanto-
nalen Konzepte und Sachpläne berücksichtigt werden. Ebenfalls unter Einbezug
der Planungsregionen führt die JGK das Mitwirkungsverfahren zum Richtplanent-
wurf durch (Abs.2). Unverändert ist es sodann der Regierungsrat, der den Richt-
plan nach RPG auf Antrag der JGK beschliesst (Abs.3). Absatz 4 enthält unverän-
dert den bisherigen Absatz 4 von Artikel 104 (Inkrafttreten). Zudem hält der neue
Absatz 5 fest, dass der kantonale Richtplan nach seiner Gesamtüberarbeitung dem
Grossen Rat zur Kenntnisnahme zu unterbreiten ist (vgl. Ziffer 4 hiervor).

Art.105

Die Bestimmung wird infolge Widerspruchs zum neuen Erlassverfahren des Richt-
plans nach RPG (vgl. dazu die Ausführungen zu Art.104 hiervor und Ziffer 4 des
Vortrages) ersatzlos gestrichen.

Art.70 Abs.1 VRPG

Aus dem unter Ziffer 5 hiervor genannten Grund wird die Instruktion für den Re-
gierungsrat bei Beschwerden gegen die Genehmigung einer kantonalen Überbau-
ungsordnung durch die JGK neu der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion zuge-
wiesen.

III. Personelle und finanzielle Auswirkungen

Mit der bereits umgesetzten Änderung der Zuständigkeit für das Erteilen von Aus-
nahmebewilligungen für das Bauen ausserhalb der Bauzone und für den Ent-
scheid über die Zonenkonformität ausserhalb der Bauzone ist beim neu zuständi-
gen AGR ein beträchtlicher Mehraufwand entstanden. In gleichem Umfang sind
jedoch die Statthalterämter entlastet worden. Personalkosten im Umfang von vier
Sachbearbeiterstellen werden deshalb von den Regierungsstatthalterämtern zum
AGR verschoben. Andere finanzielle Auswirkungen sind keine ersichtlich.
Die Änderungen bezüglich der regionalen Richtplanung und dem neuen Verfahren
zum Erlass des kantonalen Richtplans nach RPG zeitigen weder personelle noch fi-
nanzielle Auswirkungen.
Sollten die vorgeschlagenen Änderungen zur kantonalen Überbauungsordnung
zu einer häufigeren Anwendung dieses Instrumentes führen, entsteht beim AGR
ein gewisser Mehraufwand in personeller wie finanzieller Hinsicht, der mit den
vorhandenen engen personellen Ressourcen (nach dem SAR-Prozess) nicht ohne
zusätzliche Prioritätensetzung bewältigt werden könnte. Deren Grössenordnung
ist zurzeit schwer abschätzbar. Immerhin kann gesagt werden, dass es sich beim
Verfahren um Erlass einer kantonalen Überbauungsordnung erfahrungsgemäss
um recht aufwendige Arbeiten handelt.
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Die Änderung im Bereich der Oberaufsicht über die Baupolizei entlastet das AGR
von Beratungs- und Aufsichtsaufgaben und bringt daher eine Arbeitseinsparung
mit sich. Nach einer Schätzung des AGR werden für die Erfüllung dieser Aufgaben
heute rund acht Stellenprozente aufgewendet. Die personelle Einsparung bewegt
sich somit in diesem Rahmen und ist als gering zu bewerten. Gleichzeitig dürfte
bei den Regierungsstatthalterämtern geringfügig mehr Arbeit anfallen. Finanzielle
Auswirkungen sind mit der Vorlage nicht verbunden.
Wie dargestellt, ergeben sich durch die Gesetzesanpassung an die heute bereits
geübte Praxis im Bereich der Gebührenerhebung für abgewiesene Einsprachen
gegen kommunale Pläne und Vorschriften nur marginale Änderungen. Es sind da-
her auch keine Auswirkungen personeller oder finanzieller Art mit der Vorlage ver-
bunden.

IV. Auswirkungen auf die Gemeinden

Die vorgeschlagenen Änderungen zeigen nur geringe Auswirkungen auf die Ge-
meinden. Mit der Stärkung der regionalen Richtplanung können die Berg- und Pla-
nungsregionen die räumliche Entwicklung auf kommunaler Ebene in bestimmten
Bereichen stärker beeinflussen. Damit wird die Gemeindeautonomie im Interesse
einer regionalen Raumentwicklung eingeschränkt; durch ihre Einflussnahme in
den Organen der Berg- und Planungsregionen bleibt den Gemeinden aber ein aus-
reichender politischer Gestaltungsspielraum.
Die Stärkung des Instruments der kantonalen Überbauungsordnung beinhaltet zu-
gleich die mögliche Einschränkung der Autonomie der davon betroffenen Ge-
meinden in Planungsfragen.

V. Absehbare wirtschaftliche Auswirkungen

Mit der Schaffung der Möglichkeit, das Instrument der kantonalen Überbauungs-
ordnung für Massnahmen zur Realisierung von Entwicklungsschwerpunkten ein-
zusetzen, kann für diese Standorte unter Umständen eine Verfahrensbeschleuni-
gung erreicht werden. Das kommt dem potenziellen Investor zugute und hat in die-
sem Sinne eine positive Auswirkung auf die Wirtschaft.
Die übrigen vorgeschlagenen Änderungen des Baugesetzes sind mit keinen wirt-
schaftlichen Auswirkungen verbunden.

VI. Die Änderungsvorlage vor dem Hintergrund der Richtlinien der
Regierungspolitik und der Legislaturziele

Die vorgeschlagenen Änderungen haben sich beim Erlass der Richtlinien der Re-
gierungspolitik und der Legislaturziele noch nicht abgezeichnet. Entsprechend fin-
den sich dort keine diesbezüglichen Äusserungen.

VII. Ergebnisse der Vernehmlassung

1. Allgemeines

Zur vorliegenden Teilrevision des Baugesetzes wurde Mitte Juni bis Ende Septem-
ber 2003 eine Vernehmlassung durchgeführt. Es sind insgesamt 71 Vernehmlas-
sungseingaben eingegangen, wovon zwei Organisationen ausdrücklich auf eine
Stellungnahme verzichteten. Die Teilrevision als Ganzes wurde in keiner Eingabe
kritisiert. Im Folgenden wird das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens für die
verschiedenen Themenbereiche detailliert dargestellt.

2. Zuständigkeit für das Erteilen von Ausnahmebewilligungen
für das Bauen ausserhalb der Bauzone und für den Entscheid
über die Zonenkonformität ausserhalb der Bauzone

Der durch einen bundesgerichtlichen Entscheid notwendig gewordenen Ände-
rung von Artikel 84 ist in der Vernehmlassung grossmehrheitlich zugestimmt wor-
den. 36 Eingaben stimmen zu, 31 bringen keine Bemerkungen an, eine enthielt nur
rechtsetzungstechnische Änderungsvorschläge und nur eine Eingabe lehnte die
vorgeschlagene Teilrevision in diesem Bereich ab.

Der Verein bernischer Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter hat
vorgeschlagen, Artikel 84 um einen Absatz 2 folgenden Inhalts zu ergänzen: «Die
zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion teilt ihre Entscheide
dem zuständigen Regierungsstatthalteramt mit.» Vom Grundsatz ausgehend,
dass das Gesetz nur die wesentlichen Inhalte regeln soll, erachtet der Regierungs-
rat die Aufnahme dieser Bestimmung als überflüssig. Die heutige Rechtslage ist
nicht mit der alten vergleichbar, wonach das Regierungsstatthalteramt eine Kopie
seines Entscheids dem AGR zuzustellen hatte: Diese Regelung war notwendig, um
dem AGR die gesetzlich vorgesehene (alt Art.84 Abs.3) Beratungsfunktion zu er-
möglichen. Bei der heutigen Rechtslage fehlt jedoch eine solche oder ähnliche Be-
gründung. Deshalb erscheint es nicht sinnvoll, das Anliegen gesetzlich zu veran-
kern. Damit soll aber nichts an der (zwischen der JGK, der Geschäftsleitung der Re-
gierungsstatthalterinnen und -statthalter und dem AGR vereinbarten) Praxis geän-
dert werden, wonach die Regierungsstatthalterämter stets mit einer Orientie-
rungskopie bedient werden.
Verschiedene grundsätzlich zustimmende Eingaben bedauerten die Zentralisie-
rung der Entscheidkompetenz und befürchten längere Behandlungsdauern. Eben-
so wurde die Schaffung einer neuen kantonalen Fachkommission vorgeschlagen,
welche die einheitliche Rechtsanwendungspraxis breiter abgestützt garantieren
könne. Der Regierungsrat vertritt die Auffassung, dass die bisherige Handhabung
dieser Kompetenz durch das AGR (seit dem 22. August 2002) die geäusserten Be-
fürchtungen widerlegt. Rückmeldungen aus Gemeindekreisen haben ergeben,
dass die durchschnittliche Behandlungsdauer der Gesuche zumindest nicht ver-
längert worden ist.
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3. Regionalplanung

Den vorgeschlagenen Änderungen betreffs der regionalen Planungen wurde zwar
mehrheitlich zugestimmt (28 Eingaben, sowie 19 Eingaben ohne Bemerkungen).
Der HIV lehnt die Teilrevision in diesem Bereich zurzeit, ohne vorherige Durchfüh-
rung einer Kosten-Nutzen-Analyse zur Effizienz und Koordination der Planungsre-
gionen, ab. Der Regierungsrat möchte im Rahmen einer Teilrevision des Baugeset-
zes nicht solche Grundlagenarbeiten an die Hand nehmen.
Im Bereich der Regionalplanungen gingen relativ viele Änderungsvorschläge ein
(22), welche die verschiedensten Fragen beinhalteten. In der Folge ist kurz zusam-
mengefasst, welche der Vorschläge Eingang in die Vorlage gefunden haben:
– Diverse gesetzestechnische und redaktionelle Hinweise
– Die Teilrevision stellt nur eine Übergangslösung dar (Hinweis auf Agglomerati-

onsmodell).
– Art.57 Abs.1 präzisieren: alle Konzepte behördenverbindlich oder nur kantona-

le?
– Mitsprachemöglichkeiten der Gemeinden im Vortrag aufzeigen: Die Neuformu-

lierung nach der Vernehmlassung entspricht diesen Anliegen (vgl. Abs.2 von
Art.97, der diese Mitsprache nun gesetzlich definiert).

– Beschwerdemöglichkeit «überstimmter» Mitgliedsgemeinden? Dem Anliegen
wurde mit der Neuformulierung von Artikel 61a Absatz 2 im Sinne einer Präzi-
sierung Rechnung getragen.

– Regelung der finanziellen Folgen einer Zuweisung von Gemeinden durch den
Regierungsrat / Keine Trittbrettfahrer (vgl. neuer Abs.4 von Art.97)

– Rechtsmittel der Gemeinden gegen den Zuweisungsbeschluss? (vgl. Vortrag
Ziffer 3)

– Ist mit «Region» eine Organisation gemeint, den Begriff «Planungsregion» ver-
wenden

Die folgenden Vorschläge wurden in der Vorlage nicht berücksichtigt:
– Planungsregionen zwingend eine öffentlich-rechtliche Organisationsform ge-

ben: gehört nicht in die vorliegende (beschränkte) Teilrevision
– Anpassung des BauG: Es gibt nur einen kantonalen Richtplan (jenen nach RPG),

alle anderen kantonalen Richtpläne (der Landwirtschaftsflächen, nach SFG, Ge-
wässer-, der Wanderwege, usw.) sind Sachpläne/Konzepte. Im Rahmen dieser
Teilrevision – zur Vermeidung einer zu umfassenden Vorlage mit indirekten Än-
derungen anderer Gesetze – soll der bisherige Wortlaut belassen werden, ob-
wohl das Anliegen berechtigt ist.

– Nicht von «Gemeinden», sondern von «Einwohnergemeinden» sprechen: ist
unzutreffend (Auch Gemischte Gemeinden sind Planungsträger.)

– Übergangsbestimmung für bereits bestehende Richtpläne? Vgl. Vortrag Ziffer 3
– Verzicht auf den Begriff «Raumentwicklung» sowie auf die Aufzählung der in

Frage stehenden Sachbereiche (s. Art.98 Abs.3): Ist ja gerade ein Grund für die
vorliegende Teilrevision, einerseits soll damit eine Präzisierung der Regionszu-
ständigkeiten und andererseits eine Aufgabenzuweisung an diese von Gesetzes
wegen vorgenommen werden.

– Keine abschliessende Aufzählung der Sachbereiche (Art.98 Abs.3), weitere Auf-
gaben müssen möglich bleiben: Der bisherige Absatz 4 von Artikel 98 bleibt oh-
ne Änderung; daher können die Mitgliedsgemeinden der Planungsregion nach
wie vor weitere Aufgaben übertragen.

– Interkantonale Planungsregionen im Gesetz ausdrücklich vorsehen: Da dies ge-
setzlich nicht verboten ist, besteht kein Bedarf, dies neu gesetzlich zu verankern
(im Übrigen bestehen schon heute mehrere interkantonalen Planungsregio-
nen).

4. Kantonale Richtplanung

Die vorgeschlagenen Änderungen beim Erlass und bei der Nachführung des kan-
tonalen Richtplans nach RPG sind in der Vernehmlassung durchwegs auf Zustim-
mung gestossen (30 zustimmende Eingaben sowie 25 Eingaben ohne Bemerkun-
gen). Es erfolgten keine ablehnenden Vernehmlassungen.
Immerhin gingen insgesamt 13 Änderungs- und Präzisierungsvorschläge ein. Die
rechtsetzungstechnischen wie redaktionellen Bemerkungen wurden übernom-
men. Zudem konnten die folgenden Anliegen berücksichtigt werden:
– Die Stellung des Grossen Rates im Richtplanprozess wurde präzisiert und aus-

drücklich in die Vorlage aufgenommen (Kenntnisnahme; vgl.dazu Ziff.4 hiervor).
– Auf den alten Absatz 3 von Artikel 104 (Zwischenentscheide des Regierungsra-

tes) wurde verzichtet.
– Ist mit «Region» eine Organisation gemeint, wurde der Begriff «Planungsregi-

on» verwendet.

All die Fragen zur Art der Zusammenarbeit der Planungsregionen mit der JGK bei
der Bewirtschaftung des kantonalen Richtplans sind in Ziffer 4 hiervor beantwor-
tet. Einen gesetzlicher Anspruch auf Aufnahme regional bedeutender Massnah-
men in den kantonalen Richtplan lehnt der Regierungsrat ab. Im Erarbeitungs-
bzw. Überarbeitungs- und Bewirtschaftungsprozess haben die Planungsregionen
(und damit auch die 398 Gemeinden) immer die Möglichkeit auf Stellung von An-
trägen zuhanden des kantonalen Richtplans. Ein eigentlicher gesetzlicher An-
spruch widerspricht, nach Ansicht des Regierungsrates, dem permanenten Richt-
planprozess und zudem bedeutete dies ein Zurückgehen auf das Zusammensetz-
spiel regionaler Interessen zur Erarbeitung des kantonalen Richtplans.
In Artikel 104 sind die Gemeinden im Übrigen bewusst nicht genannt, da deren
Mitmachen zwar erwünscht ist (vgl. Art.103), aber – wegen ihrer Zahl – möglichst
über die institutionalisierte Form durch ihre Planungsregionen erfolgen soll.
Wie bisher soll beibehalten werden, dass im Richtplanverfahren keine spezifi-
schen Einsprache- und Beschwerdemöglichkeiten der Privaten, Organisationen
oder Behörden bestehen. Gemeinden, die sich durch den kantonalen Richtplan in
ihrer Autonomie verletzt fühlen, müssen sich in der Regel sofort zur Wehr setzen
(staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht).
Zur Streichung von Artikel 101 (Richtplan der Landwirtschaftsflächen) äussern
sich vier Eingaben explizit. Die eher kritischen Äusserungen widersetzen sich der
Streichung zwar nicht grundsätzlich, verlangen aber Gewähr dafür, dass der
Schutz des Kulturlandes mittels der verbliebenden Vorschriften gesichert werde
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(vgl. dazu die Ausführungen in Ziffer 4 dieses Vortrages). Ebenso sei der «sorglose
Landverbrauch im Hinblick auf kommende Generationen zu überdenken».

5. Kantonale Überbauungsordnung

Die vorgeschlagenen Änderungen zur kantonalen Überbauungsordnung sind in
der Vernehmlassung auf grossmehrheitliche Zustimmung gestossen (30 zustim-
mende Eingaben sowie 28 Eingaben ohne Bemerkungen). Einzig der WWF Sektion
Bern lehnt diesen Teil der Vorlage als schlicht unnötige Revision klar ab.
Dennoch wurden zusätzlich zehn Änderungs- und Präzisierungsvorschläge zu den
Bestimmungen betreffend die kantonale Überbauungsordnung vorgebracht. Eini-
ge dieser Eingaben betrafen den Rechtsmittelweg gegen den Beschluss (neu) der
JGK zu einer kantonalen Überbauungsordnung. Diesen Anliegen wurde mit den
beiden neuen Absätzen 3 und 4 des Artikels 102 nachgekommen. Ebenso wurden
bei der Neuformulierung des ganzen Artikels 102 die eingegangenen rechtset-
zungstechnischen und redaktionellen Einwände berücksichtigt.
Hingegen konnten die Anliegen, der Katalog der Anwendungsfälle dürfe nicht ab-
schliessend sein, an Stelle «gefährdeter» müsse es «überwiegender» heissen und
man solle sich auf kantonale Interessen beschränken, nicht in die vorliegende Teil-
revision eingearbeitet werden, da sie den hier gemachten Vorschlägen teilweise
widersprechen oder eine andere grundsätzliche Ausrichtung des Instruments be-
inhalten.
Ebenso können die Eingaben, welche besondere ökologische Vorgaben wie MI-
NERGIE-Standards oder betreffend die Aussenraumgestaltung für kantonale
Überbauungsordnungen verlangen, vorliegend nicht berücksichtigt werden. Hier
werden völlig neue Aspekte ins Feld geführt, die auch die Gleichstellung von kom-
munalen und kantonalen Überbauungsordnungen aufbrechen würden.
Es wurde auch angeregt, für die Realisierung kantonal strategischer Vorhaben ein
Enteignungsrecht vorzusehen. Eine Enteignung ist von Verfassung wegen nur zu-
lässig, wenn sie sich auf eine genügende gesetzliche Grundlage zu stützen ver-
mag, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (vgl. Art.26 i.V.m.
Art.36 der Bundesverfassung sowie Art.24 KV). Nach geltendem Recht kommt le-
diglich Artikel 128 Absatz 1 Buchstabe a BauG als gesetzliche Grundlage in Frage.
Diese Vorschrift bestimmt, dass mit der Genehmigung eines Zonenplans oder ei-
nes Überbauungsplans das Enteignungsrecht für die in diesen Plänen festgeleg-
ten Zonen für öffentliche Nutzung (ZöN) erteilt ist. Solche Zonen können mit einer
kantonalen Überbauungsordnung (Art.102 Abs.1 Bst.e i.V.m. Art.77 Abs.1 BauG)
vom Kanton ausgeschieden werden. Für welche Vorhaben dies möglich ist, ver-
deutlicht die beispielhafte Aufzählung in Artikel 77 Absatz 1 Buchstaben a bis e
BauG. Genannt werden u.a.: Verwaltungsgebäude, Schulen, Spitäler, Heime, Kir-
chen, Anlagen öffentlicher Dienste, Sammelanlagen des Zivilschutzes, Bauten und
Anlagen kultureller und gemeinnütziger Institutionen und Orts- und Quartierzent-
ren. Entscheidend für die Qualifikation einer Baute als im öffentlichen Interesse lie-
gend ist, dass sie vorwiegend der Allgemeinheit dienen muss (vgl. Zaugg, Kom-
mentar zum Baugesetz, Art.77 N.2). Unerheblich ist dagegen, ob ihr Träger das
Gemeinwesen ist oder ob eine private Trägerschaft besteht. Steht bei privaten Un-
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ternehmungen aber der Erwerbszweck im Vordergrund, wie etwa bei Industriebe-
trieben, Betrieben der Unterhaltungsbranche oder des privaten Transportgewer-
bes oder ist die Allgemeinheit rechtlich oder faktisch von der Benutzung ausge-
schlossen, wie bei Räumen und Einrichtungen von Vereinen mit geschlossener
Mitgliederzahl, fehlt das für eine Zone für öffentliche Nutzung vorausgesetzte öf-
fentliche Interesse (vgl. Zaugg, a.a.O.). Sofern in einem ESP z.B. ein Businesspark
oder ein Grossprojekt, bei dem der Erwerbszweck im Vordergrund steht, verwirk-
licht werden soll, ist er nach dem Gesagten nicht als ZöN im Sinne von Artikel 77
Absatz 1 BauG zu qualifizieren. Damit fällt Artikel 128 BauG als gesetzliche Grund-
lage ausser Betracht und es ist daher eine Enteignung nach geltendem Recht aus-
geschlossen. Mit der daher notwendigen Schaffung einer neuen (zusätzlichen) ge-
setzlichen Grundlage für Enteignungen zu Gunsten kantonaler Überbauungsord-
nungen lässt sich, soweit ersichtlich, auch nichts gewinnen. Das deshalb, weil da-
mit am verfassungsrechtlichen Erfordernis des öffentlichen Interesses nichts ge-
ändert werden kann. Ein solches ist bei Vorhaben, die vorwiegend einem Erwerbs-
zweck dienen, generell nicht gegeben. Darüber hinaus ist zu beachten, dass auch
das kantonale Gesetz vom 3. Oktober 1965 über die Enteignung (Enteignungsge-
setz; BSG 711.0) eine Enteignung davon abhängig macht, dass sie «zur Erfüllung
von Bedürfnissen des allgemeinen Wohles notwendig ist» (Art.3 Abs.2). Eine Ent-
eignung für Vorhaben, die zwar mittels einer kantonalen Überbauungsordnung
gesichert sind, aber nicht den «Bedürfnissen des allgemeinen Wohls» dienen,
würde somit auch bei Vorliegen einer besonderen gesetzlichen Grundlage unwei-
gerlich am Erfordernis des öffentlichen Interessens scheitern. Aus diesen Gründen
verzichtet der Regierungsrat hier auf die Postulierung einer eigenen (neuen) ge-
setzlichen Grundlage für die Enteignung von Grundstücken im Perimeter von kan-
tonalen Überbauungsordnungen.

6. Oberaufsicht Baupolizei

Die vorgeschlagene Änderung im Bereich der (Ober)-Aufsicht in Baupolizeisachen
wird in der Vernehmlassung mehrheitlich nicht beanstandet (35 Eingaben bringen
keine Bemerkungen an und 23 stimmen ausdrücklich zu).
Jedoch wird die vorgesehene Regelung auch in verschiedenen Eingaben abge-
lehnt (9) und es werden inhaltliche Änderungsvorschläge (3) angebracht. Dabei
wird sinngemäss argumentiert, dass die Regierungsstatthalterämter auf Grund ih-
rer Nähe zu den Gemeinden für die Aufsicht in Baupolizeisachen nicht geeignet
seien und daher diese Aufgabe beim AGR oder einer unabhängigen kantonalen
Fachinstanz angesiedelt werden sollte. Zudem wird darauf hingewiesen, dass das
AGR heute bei baupolizeilichen Fragen eine wichtige und hilfreiche Anlaufstelle
für die Gemeinden ist und dass ein Wegfallen dieser Beratungsfunktion der Ziel-
setzungen der rechtsgleichen Behandlung in baupolizeilichen Angelegenheiten
widerspreche.
Zunächst einmal hält der Regierungsrat dazu fest, dass die Aussage, die Regie-
rungsstatthalterämter seien auf Grund ihrer Nähe zu den Gemeinden ungeeignet
für die Aufsicht in Baupolizeisachen, eine reine Behauptung darstellt. Bereits bis
anhin haben die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter die Haupt-
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last der baupolizeilichen Verfahren getragen, und dies ohne eine Beschwerdeflut
zu provozieren. Verfahren, die von der kantonalen Oberaufsichtsbehörde in Gang
gesetzt wurden, bildeten in der Praxis die klare und seltene Ausnahme. Eine
rechtsungleiche Vollzugspraxis im Bereich der Baupolizei konnte bis heute nicht
festgestellt werden und ist auf Grund der vorherigen Ausführungen auch in Zu-
kunft nicht zu befürchten. Anzufügen ist, dass die vorgeschlagene Änderung nicht
am Grundsatz rüttelt, wonach die Regierungsstatthalterinnen und -statthalter un-
ter der Aufsicht des Regierungsrats stehen. Diese Aufsicht, die sich aus der hierar-
chischen Struktur der Verwaltung ergibt und in Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzes
über die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter (RstG; BSG
152.321) explizit festgehalten ist, bleibt in unverändertem Umfang – was auch den
Bereich Baupolizei mitumfasst – weiter bestehen.
Schliesslich ist ein Aufgabenabbau beim AGR aufgrund der Personalreduktion in
Folge von SAR unumgänglich, so dass der Regierungsrat trotz der von mehreren
Seiten vorgebrachten Bedenken an der vorgeschlagenen Änderung festhält.

7. Gebühren bei Einsprachen gegen Vorschriften und Pläne
einer Gemeinde

Die in der Vernehmlassung vorgeschlagene Streichung von Absatz 4 des Arti-
kels 61, mit der im Sinne der Rechtssicherheit der Gesetzestext der aktuellen
Rechtsprechung angepasst werden sollte, ist auf breite Zustimmung gestossen.
28 Eingaben stimmen zu, 42 bringen keine Bemerkungen an. In einer einzigen Ein-
gabe (Handels- und Industrieverein des Kantons Bern; HIV) wird der Verzicht auf ei-
ne Gebührenerhebung angeprangert.
Diesbezüglich besteht aber zurzeit, d.h. ohne vorgängige Verfassungsänderung
auf Bundes- wie Kantonsebene, kaum ein Handlungsspielraum, wie ihn der HIV zu
erkennen glaubt. Die einzig verbleibende kleine Lücke hat der Regierungsrat mit
seiner nun vorgeschlagenen neuen Fassung von Absatz 4 des Artikels 61 auszufül-
len versucht. Im Übrigen ist der HIV darauf hinzuweisen, dass es vorliegend um
das Planerlassverfahren und nicht etwa, wie die vom HIV aufgezeigten Beispiele
glauben machen könnten, um das Baubewilligungsverfahren geht.

VIII. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, der vorliegenden Teilrevision des
Baugesetzes zuzustimmen.

Bern, 17. März 2004 Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Gasche
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat
betreffend Änderung des Baugesetzes
(Ergänzung)

Erst nach dem Vernehmlassungsverfahren wurde festgestellt, dass die vorgesehe-
nen Änderungen bezüglich der kantonalen Überbauungsordnung auch direkte
Auswirkungen auf das Verfahren zum Erlass kantonaler Strassenpläne hat. So hät-
te der neue Art 102 Abs. 1 BauG zur Folge, dass nun die JGK zum Erlass der Stras-
senpläne zuständig wird. Dies ist weder sachgerecht noch war es mit der vorlie-
genden Baugesetzteilrevision beabsichtigt.
Beim Erlass eines kantonalen Strassenplans in Form einer kantonalen Über-
bauungsordnung soll nach Ansicht des Regierungsrates alles beim alten bleiben:
zuständig soll – vorbehältlich der bestehenden Ausnahme für kleine Strassenbau-
ten nach Art. 33 Abs. 2 Strassenbaugesetz – nach wie vor der Regierungsrat sein.
Auch am bisherigen Rechtsmittelweg an den Grossen Rat soll nichts geändert
werden.
Art. 33 Abs. 1 des Strassenbaugesetzes verweist in der heutigen Fassung sowohl
für die Verfahrens- als auch für die Zuständigkeitsvorschriften auf das Baugesetz.
Um die bewährte Zuständigkeitsordnung wie den Rechtsmittelweg beibehalten zu
können, muss daher Art. 33 Abs. 1 Strassenbaugesetz zwingend mit der vorliegen-
den Teilrevision Baugesetz geändert werden.

Bern, 13. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger
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Antrag des Regierungsrates

725.1Dekret
über das Baubewilligungsverfahren
(Baubewilligungsdekret, BewD)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Dekret vom 22.März 1994 über das Baubewilligungsverfahren
(Baubewilligungsdekret, BewD) wird wie folgt geändert:

Art.9 1 Die Baubewilligungskompetenz der kleinen Gemeinden
nach Artikel 33 Absatz 2 des Baugesetzes ist beschränkt auf Bauvorha-
ben, die neben der Baubewilligung nicht mehr erfordern als
a bis g unverändert,
h die Ausnahmebewilligung nach Artikel 24–24d des Bundesgesetzes

über die Raumplanung,
i den Entscheid über die Zonenkonformität einer Baute ausserhalb

der Bauzone oder
Der bisherige Buchstabe i wird zu Buchstabe k.
2 bis 4 Unverändert.

Bauvorhaben
ausserhalb
der Bauzone

Art.19 Betrifft ein Gesuch ein Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
ne, stellt es die Baubewilligungsbehörde der zuständigen Stelle der
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion zum Entscheid über die Zo-
nenkonformität zu.

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

725.1Dekret
über das Baubewilligungsverfahren
(Baubewilligungsdekret, BewD)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Dekret vom 22.März 1994 über das Baubewilligungsverfahren
(Baubewilligungsdekret, BewD) wird wie folgt geändert:

Art.9 1 Die Baubewilligungskompetenz der kleinen Gemeinden
nach Artikel 33 Absatz 2 des Baugesetzes ist beschränkt auf Bauvorha-
ben, die neben der Baubewilligung nicht mehr erfordern als
a bis g unverändert,
h die Ausnahmebewilligung nach Artikel 24–24d des Bundesgesetzes

über die Raumplanung,
i den Entscheid über die Zonenkonformität einer Baute ausserhalb

der Bauzone oder
Der bisherige Buchstabe i wird zu Buchstabe k.
2 bis 4 Unverändert.

Bauvorhaben
ausserhalb
der Bauzone

Art.19 Betrifft ein Gesuch ein Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
ne, stellt es die Baubewilligungsbehörde der zuständigen Stelle der
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion zum Entscheid über die Zo-
nenkonformität zu.

Antrag der Kommission

Art.26 1 bis 3 Unverändert.
4 Vor der Veröffentlichung orientiert die Baubewilligungsbehörde
den oder die direkten Anstösser schriftlich.

Antrag des Regierungsrates

Vezicht auf Änderung.
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Art.29 Zur Einsprache sind befugt
a und b unverändert,
c «Staates» wird ersetzt durch «Kantons».

Befugnisse
der Regierungs-
statthalter

Art.48 1 und 2 Unverändert.
3 Aufgehoben.

Art.49 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion berät Gemeindebehörden sowie Regierungsstatthalterinnen
und Regierungsstatthalter in Baubewilligungsangelegenheiten. Sie
nimmt namentlich Stellung zu Fragen der Bau- und Ausnahmebewilli-
gungspflicht, des Baubewilligungsverfahrens, der baupolizeilichen
Vorschriften und der Ausnützungsberechnung.

II.

Diese Änderung tritt am 1.Mai 2005 in Kraft.

Bern, 17. März 2004 Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Gasche
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und
während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.

Art.29 Zur Einsprache sind befugt
a und b unverändert,
c «Staates» wird ersetzt durch «Kantons».

Befugnisse
der Regierungs-
statthalter

Art.48 1 und 2 Unverändert.
3 Aufgehoben.

Art.49 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion berät Gemeindebehörden sowie Regierungsstatthalterinnen
und Regierungsstatthalter in Baubewilligungsangelegenheiten. Sie
nimmt namentlich Stellung zu Fragen der Bau- und Ausnahmebewilli-
gungspflicht, des Baubewilligungsverfahrens, der baupolizeilichen
Vorschriften und der Ausnützungsberechnung.

II.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Bern, 13. Oktober 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 10. Mai 2004 Im Namen der Kommission

Die Präsidentin: Gilgen
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Justizkommission

Grossratsbeschluss
betreffend die Umwandlung der Gemischten
Gemeinde Guggisberg in eine Einwohner-
gemeinde und in eine Burgergemeinde, die
Aufhebung der Burgergemeinde Kehrsatz und
der Burgerbäuert Oey, die Umwandlung der
römisch-katholischen Gesamtkirchgemeinde
Biel in die römisch-katholische Kirchgemeinde
Biel und Umgebung sowie die Aufhebung
der römisch-katholischen Kirchgemeinden
St.Marien, Bruder Klaus und Christ-König
in Biel

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
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Antrag des Regierungsrates

Grossratsbeschluss
betreffend die Umwandlung der Gemischten
Gemeinde Guggisberg in eine Einwohnergemeinde
und in eine Burgergemeinde, die Aufhebung der
Burgergemeinde Kehrsatz und der Burgerbäuert Oey,
die Umwandlung der römisch-katholischen Gesamt-
kirchgemeinde Biel in die römisch-katholische
Kirchgemeinde Biel und Umgebung sowie die
Aufhebung der römisch-katholischen Kirchgemeinden
St.Marien, Bruder Klaus und Christ-König in Biel

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 108 der Kantonsverfassung1), Artikel 4 Absatz 2 bis
4 des Gemeindegesetzes vom 16.März 1998 (GG)2) sowie Artikel 38
Absatz 4 des Gesetzes vom 20.Juni 1995 über die Organisation des
Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG)3),

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Der von der Gemischten Gemeinde Guggisberg beantragten Um-
wandlung von einer Gemischten Gemeinde in eine Einwohnerge-
meinde Guggisberg und in eine Burgergemeinde Guggisberg wird
zugestimmt, und der Ausscheidungsvertrag vom 28.November/
5.Dezember 2003 wird genehmigt.

2. Der von der Burgergemeinde Kehrsatz beantragten Aufhebung
wird zugestimmt.

3. Der von der Burgerbäuert Oey beantragten Aufhebung wird zuge-
stimmt.

4. Der von der römisch-katholischen Gesamtkirchgemeinde Biel be-
antragten Umwandlung in die römisch-katholische Kirchgemeinde
Biel und Umgebung sowie der von den drei entsprechenden Kirch-
gemeinden beantragten Aufhebung der römisch-katholischen

1) BSG 101.1
2) BSG 170.11
3) BSG 152.01

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Justizkommission

Grossratsbeschluss
betreffend die Umwandlung der Gemischten
Gemeinde Guggisberg in eine Einwohnergemeinde
und in eine Burgergemeinde, die Aufhebung der
Burgergemeinde Kehrsatz und der Burgerbäuert Oey,
die Umwandlung der römisch-katholischen Gesamt-
kirchgemeinde Biel in die römisch-katholische
Kirchgemeinde Biel und Umgebung sowie die
Aufhebung der römisch-katholischen Kirchgemeinden
St.Marien, Bruder Klaus und Christ-König in Biel

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 108 der Kantonsverfassung1), Artikel 4 Absatz 2 bis
4 des Gemeindegesetzes vom 16.März 1998 (GG)2) sowie Artikel 38
Absatz 4 des Gesetzes vom 20.Juni 1995 über die Organisation des
Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG)3),

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Der von der Gemischten Gemeinde Guggisberg beantragten Um-
wandlung von einer Gemischten Gemeinde in eine Einwohnerge-
meinde Guggisberg und in eine Burgergemeinde Guggisberg wird
zugestimmt, und der Ausscheidungsvertrag vom 28.November/
5.Dezember 2003 wird genehmigt.

2. Der von der Burgergemeinde Kehrsatz beantragten Aufhebung
wird zugestimmt.

3. Der von der Burgerbäuert Oey beantragten Aufhebung wird zuge-
stimmt.

4. Der von der römisch-katholischen Gesamtkirchgemeinde Biel be-
antragten Umwandlung in die römisch-katholische Kirchgemeinde
Biel und Umgebung sowie der von den drei entsprechenden Kirch-
gemeinden beantragten Aufhebung der römisch-katholischen

1) BSG 101.1
2) BSG 170.11
3) BSG 152.01
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Kirchgemeinden St.Marien, Bruder Klaus und Christ-König in Biel
wird zugestimmt.

5. Das Gesetz vom 20.Juni 1995 über die Organisation des Regie-
rungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG) wird
wie folgt geändert:

Anhang I

21. Deutschsprachiger Amtsbezirk Schwarzenburg mit Hauptort
Schwarzenburg:

1. Unverändert,
2. Einwohnergemeinde Guggisberg,
3. und 4. Unverändert.

6. Der Grossratsbeschluss vom 2.Dezember 1999 betreffend die Um-
schreibung der römisch-katholischen Kirchgemeinden im Kanton
Bern4) wird wie folgt geändert:

Art.1 Im Kirchengebiet der römisch-katholischen Landeskirche
des Kantons Bern bestehen zurzeit folgende Kirchgemeinden, de-
ren Zusammensetzung hiernach beschrieben wird:

Ziffern 1 bis 3 Unverändert.

4. Kirchgemeinde Biel und Umgebung

umfassend
a vom Amtsbezirk Biel die Einwohnergemeinden Biel (BE) und

Leubringen;
b vom Amtsbezirk Courtelary die Einwohnergemeinden La Heutte,

Orvin, Péry, Plagne, Romont (BE) und Vauffelin;
c vom Amtsbezirk Nidau die Einwohnergemeinden Bellmund,

Brügg, Ipsach, Ligerz, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Sutz-Lattri-
gen, Tüscherz-Alfermée und Twann.

Ziffern 5 bis 22 Unverändert.

Art.2 Im Sinne von Artikel 12 des Gesetzes vom 6.Mai 1945
über die bernischen Landeskirchen5) besteht auf dem Gebiet der
Agglomeration Bern eine römisch-katholische Gesamtkirchge-
meinde, die in Artikel 1 näher umschrieben wird.

7. Die Änderungen gemäss Punkt 5 und 6 dieses Beschlusses treten
am 1.Januar 2005 in Kraft.

4) BSG 411.31
5) BSG 410.11

Kirchgemeinden St.Marien, Bruder Klaus und Christ-König in Biel
wird zugestimmt.

5. Das Gesetz vom 20.Juni 1995 über die Organisation des Regie-
rungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG) wird
wie folgt geändert:

Anhang I

21. Deutschsprachiger Amtsbezirk Schwarzenburg mit Hauptort
Schwarzenburg:

1. Unverändert,
2. Einwohnergemeinde Guggisberg,
3. und 4. Unverändert.

6. Der Grossratsbeschluss vom 2.Dezember 1999 betreffend die Um-
schreibung der römisch-katholischen Kirchgemeinden im Kanton
Bern4) wird wie folgt geändert:

Art.1 Im Kirchengebiet der römisch-katholischen Landeskirche
des Kantons Bern bestehen zurzeit folgende Kirchgemeinden, de-
ren Zusammensetzung hiernach beschrieben wird:

Ziffern 1 bis 3 Unverändert.

4. Kirchgemeinde Biel und Umgebung

umfassend
a vom Amtsbezirk Biel die Einwohnergemeinden Biel (BE) und

Leubringen;
b vom Amtsbezirk Courtelary die Einwohnergemeinden La Heutte,

Orvin, Péry, Plagne, Romont (BE) und Vauffelin;
c vom Amtsbezirk Nidau die Einwohnergemeinden Bellmund,

Brügg, Ipsach, Ligerz, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Sutz-Lattri-
gen, Tüscherz-Alfermée und Twann.

Ziffern 5 bis 22 Unverändert.

Art.2 Im Sinne von Artikel 12 des Gesetzes vom 6.Mai 1945
über die bernischen Landeskirchen5) besteht auf dem Gebiet der
Agglomeration Bern eine römisch-katholische Gesamtkirchge-
meinde, die in Artikel 1 näher umschrieben wird.

7. Die Änderungen gemäss Punkt 5 und 6 dieses Beschlusses treten
am 1.Januar 2005 in Kraft.

4) BSG 411.31
5) BSG 410.11
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8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der fakultativen Volksabstim-
mung.

Bern, 4.August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der fakultativen Volksabstim-
mung.

Bern, 27. Oktober 2004 Im Namen der JustizkommissionIm Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 19. Oktober 2004 Im Namen der Justizkommission

Der Präsident: Renggli
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Ergebnis der ersten Lesung

Gesetz
über die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVKG)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung von Artikel 50 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG)1) ,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich Art.1 1 Dieses Gesetz regelt die berufliche Vorsorge gegen die wirt-
schaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod für Personen, deren
Anstellungsverhältnis sich nach dem Gesetz vom 20. Januar 1993
über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG)2) richtet.
2 Es regelt zudem die berufliche Vorsorge für Angestellte der Berni-
schen Lehrerversicherungskasse (BLVK) und der angeschlossenen In-
stitutionen.

Ausnahmen Art.2 1 In besonderen Fällen kann der Regierungsrat,
a die Bernische Pensionskasse (BPK) mit der beruflichen Vorsorge für

Personen beauftragen, die nach Artikel 1 Absatz 1 vom Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes erfasst werden, oder

b die berufliche Vorsorge von weiteren, im Dienst des Kantons ste-
henden Personen der BLVK übertragen.

2 Er kann diese Befugnis ganz oder teilweise an die zuständige Stelle
derjenigen Direktion delegieren, die für die anstellende Schule oder
Institution zuständig ist.

Verhältnis zum
BVG und FZG

Art.3 Die BLVK erbringt die Leistungen gemäss dem vorliegenden
Gesetz, in jedem Fall mindestens die Leistungen nach dem BVG und
dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit
in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
(FZG)3) .

1) SR 831.40
2) BSG 430.250
3) SR 831.42

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission für die zweite Lesung
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Freiwillige
Versicherung

Art.4 Die BLVK kann die freiwillige Versicherung gemäss Artikel 46
BVG anbieten.

Versicherung
bei unbezahltem
Urlaub

Art.5 1 Die BLVK bietet versicherten Personen während eines unbe-
zahlten Urlaubs weiterhin eine Versicherungsmöglichkeit an.
2 Die versicherte Person hat in diesem Fall die gesamten Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerbeiträge zu bezahlen. Vorbehalten bleiben abwei-
chende Regelungen der Anstellungsgesetzgebung.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Versicherung
bei geringfügiger
Schwankung des
Beschäftigungs-
grades

Art.6 1 Die BLVK kann versicherten Personen, deren Beschäfti-
gungsgrad geringfügig sinkt oder steigt, eine Versicherungsmöglich-
keit auf dem bisherigen versicherten Verdienst anbieten.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

2. Vorsorgeordnung

2.1 Bemessungsgrundlage für Beiträge und Leistungen

Art.7 1 Der versicherte Verdienst bildet die Bemessungsgrundlage
für die Festsetzung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge sowie
der Leistungen. Er entspricht dem massgebenden Jahreslohn vermin-
dert um die Koordinationsabzüge.
2 Als Koordinationsabzüge werden berücksichtigt
a ein prozentualer Koordinationsabzug von sechs Prozent des mass-

gebenden Jahreslohnes und
b ein summenmässiger Koordinationsabzug, der in Anlehnung an

die jeweils geltenden Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten
der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) durch die Ver-
waltungskommission festgelegt wird.

3 Bei Teilzeitbeschäftigten richtet sich der summenmässige Koordi-
nationsabzug nach dem Beschäftigungsgrad.

2.2 Vorsorgeleistungen

2.2.1 Leistungsübersicht

Art.8 Die BLVK erbringt gemäss diesem Gesetz folgende Leistun-
gen:
a Altersrenten,
b Invalidenrenten,
c Überbrückungsrenten,
d Ehegattenrenten,
e Kinderrenten,
f Teuerungsausgleich,
g Sonderrenten,

49/3



Ergebnis erste Lesung Gemeinsamer Antrag für die zweite Lesung 4

h Kapitalabfindungen,
i Freizügigkeitsleistungen,
k Wohneigentumsförderung,
l Zuwendungen aus dem Hilfsfonds.

2.2.1 Einzelne Leistungen, Anspruch und Umfang

Altersrente Art.9 1 Anspruch auf eine Altersrente haben Versicherte vom ersten
Tag nach der Beendigung des Dienstverhältnisses und dem Wegfall
der massgebenden Besoldung an, frühestens drei Monate vor Vollen-
dung des 60.Altersjahres und spätestens auf Ende des Semesters, in
dem das 65.Altersjahr vollendet wird.
2 Die Altersrente wird in Prozenten des zur Zeit des Rücktritts versi-
cherten Verdienstes bemessen.
3 Die maximale Altersrente beträgt 65 Prozent des zum Zeitpunkt des
Rücktritts versicherten Verdienstes. Die versicherte Person hat An-
spruch auf die maximale Rente, wenn sie zum Zeitpunkt des Rücktritts
38 Versicherungsjahre aufweist und das 63.Altersjahr vollendet hat.
4 In allen übrigen Fällen richtet sich die Höhe der Altersrente nach
dem Rücktrittsalter und der Zahl der zum Zeitpunkt des Rücktritts
massgebenden Versicherungsjahre.
5 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten und legt die Renten-
skala fest.

Invalidenrente Art.10 1 Anspruch auf eine Invalidenrente haben Personen, die im
Sinne von Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)4) ganz oder
teilweise invalid erklärt werden und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit,
deren Ursache zur Invalidität geführt hat, bei der BLVK versichert wa-
ren.
2 Die Höhe der Invalidenrente entspricht der Höhe der Altersrente,
welche die versicherte Person mit vollendetem 65. Altersjahr erreicht
hätte.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Überbrückungs-
rente

Art.11 1 Bezieht eine Person von der BLVK eine Altersrente, kann
sie, solange sie keine Altersrente der AHV bezieht, eine Überbrü-
ckungsrente verlangen, längstens aber bis zum Erreichen des ordent-
lichen AHV-Rentenalters.
2 Die versicherte Person hat die bezogene Überbrückungsrente zu-
rückzuzahlen.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

4) SR 830.1
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Ehegattenrente Art.12 1 Anspruch auf eine Ehegattenrente hat die Witwe oder der
Witwer einer versicherten oder einer Rente beziehenden Person,
wenn sie oder er
a für den Unterhalt mindestens eines Kindes aufkommen muss oder
b das 45.Altersjahr vollendet hat und mit dem verstorbenen Ehegat-

ten mindestens fünf Jahre verheiratet war.
2 Die Ehegattenrente der Witwe oder des Witwers einer versicherten
Person beträgt
a 40 Prozent des versicherten Verdienstes zum Zeitpunkt des Todes

der versicherten Person, sofern diese bis zum vollendeten 65.Al-
tersjahr den maximalen Rentenanspruch erreicht hätte, oder

b 40⁄ 65 des entsprechenden anwartschaftlichen Rentenanspruchs,
wenn die versicherte Person bis zum 65.Altersjahr den maximalen
Rentenanspruch nicht erreicht hätte.

3 Die Ehegattenrente der Witwe oder des Witwers einer Rente bezie-
henden Person beträgt 40⁄ 65 der von der oder dem Verstorbenen zuletzt
bezogenen Alters- oder Invalidenrente.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Kinderrente Art.13 1 Anspruch auf eine Kinderrente haben Kinder
a von Altersrentnerinnen und Altersrentnern,
b von Invalidenrentnerinnen und Invalidenrentnern und
c von verstorbenen Versicherten sowie von verstorbenen Invaliden-

oder Altersrentnerinnen und -rentnern.
2 Die Kinderrente des Kindes einer Rente beziehenden Person beträgt
10⁄ 65 der aktuellen Alters- oder Invalidenrente.
3 Die Kinderrente des Kindes einer verstorbenen versicherten Person
beträgt
a 10 Prozent des versicherten Verdienstes im Zeitpunkt des Todes der

versicherten Person, sofern diese bis zum vollendeten 65.Altersjahr
den maximalen Rentenanspruch erreicht hätte, oder

b 10⁄ 65 des entsprechenden anwartschaftlichen Rentenanspruchs,
wenn die versicherte Person bis zum 65. Altersjahr den maximalen
Rentenanspruch nicht erreicht hätte.

4 Die Kinderrente des Kindes einer verstorbenen Rente beziehenden
Person beträgt 10⁄ 65 der von der oder dem Verstorbenen zuletzt bezoge-
nen Alters- oder Invalidenrente.
5 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Teuerungs-
ausgleich

Art.14 Die BLVK kann zu ihren Lasten den Rentenberechtigten ei-
nen Teuerungsausgleich gewähren, wenn der Deckungsgrad mindes-
tens 100 Prozent beträgt und sie die notwendigen Schwankungsreser-
ven gebildet hat. Vorbehalten bleibt Artikel 36 Absatz 1 BVG.
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Sonderrenten-
ansprüche

Art.15 1 Wird eine versicherte Person in Folge einer Reorganisation
unverschuldet entlassen, kann sie Rentenansprüche gemäss der Leh-
reranstellungs- und Personalgesetzgebung geltend machen.
2 Die Arteitgeberin oder der Arbeitgeber übernimmt die der BLVK da-
raus entstehenden Mehrkosten. Die Aufwendungen unterliegen dem
Lastenausgleich Lehrerbesoldungen, soweit sie durch Reorganisation
im Kindergarten oder in der Volksschule verursacht worden sind.

Kapital-
abfindungen

Art.16 1 Beträgt die Alters- und Invalidenrente weniger als zehn Pro-
zent, die Ehegattenrente weniger als sechs Prozent oder die Kinder-
rente weniger als zwei Prozent der einfachen Mindestaltersrente nach
Artikel 34 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)5) , richtet die BLVK an-
stelle der Rente eine einmalige Kapitalabfindung aus.
2 In den übrigen Fällen kann die oder der Anspruchsberechtigte ver-
langen, dass ihr oder ihm anstelle einer Altersrente mindestens ein
Viertel, höchstens aber die Hälfte des Deckungskapitals als einmalige
Kapitalabfindung ausgerichtet wird.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten, insbesondere den
Anspruch gemäss Absatz 2 sowie die Frist für dessen Geltendma-
chung.

Freizügigkeits-
leistung

Art.17 1 Anspruch auf eine Austrittsleistung hat die versicherte Per-
son, die spätestens drei Monate vor Vollendung des 60.Altersjahres
ohne Anspruch auf eine Kassenleistung aus der BLVK austritt.
2 Die Austrittsleistung entspricht entweder
a dem Barwert der erworbenen Leistung gemäss Artikel 16 FZG oder
b dem Mindestbetrag gemäss Artikel 17 FZG oder
c dem Altersguthaben gemäss Artikel 15 FZG.
3 Sie entspricht dem höchsten der Werte gemäss Absatz 2.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Wohneigentums-
förderung

Art.18 1 Der Anspruch auf einen Betrag für Wohneigentum zum ei-
genen Bedarf richtet sich nach den Bestimmungen des BVG.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Hilfsfonds Art.19 1 Die BLVK führt einen Hilfsfonds zur Linderung von Härtefäl-
len und zur Finanzierung von Vorsorgemassnahmen, die das Invalidi-
tätsrisiko herabsetzen.
2 Der Hilfsfonds wird durch nicht zweckbestimmte Zuwendungen
Dritter geäufnet.

5) SR 831.10

Sonderrenten-
ansprüche

Art.15 1 Wird eine versicherte Person in Folge einer Reorganisation
unverschuldet entlassen, kann sie Rentenansprüche gemäss der Leh-
reranstellungs- und Personalgesetzgebung geltend machen. Sie hat
eine eventuell bezogene Überbrückungsrente nicht zurückzuzahlen.
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3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

2.3 Beiträge

Grundsatz Art.20 Das Vorsorgereglement legt die Beiträge so fest, dass die zu-
gesagten Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können.

Ordentliche,
wiederkehrende
Beiträge

Art.21 1 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber tragen mindestens
50 Prozent und höchstens 60 Prozent der wiederkehrenden Beiträge
zur Finanzierung der Leistungen.
2 Die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können
nach dem Lebensalter gestaffelt werden.
3 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Verdienst-
erhöhungs-
beiträge
1. wegen
Teuerungszulage
und
individuellem
Lohnaufstieg

Art.23 1 Eine Erhöhung des versicherten Verdienstes durch eine
Teuerungszulage oder einen individuellen Lohnaufstieg wird rückwir-
kend versichert.
2 Für diesen Einkauf ist ein einmaliger Verdiensterhöhungsbeitrag
geschuldet.
3 Die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber leistet einen mindestens
gleich hohen Beitrag wie die versicherte Person.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten. Es kann vorsehen,
dass
a die versicherte Person ab dem 50. Altersjahr auf die rückwirkende

Versicherung verzichten kann und
b dass die Aufteilung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-

trägen nach dem Lebensalter der versicherten Personen gestaffelt
wird.

2. wegen
Erhöhung des
Beschäftigungs-
grads

Art.24 1 Eine Erhöhung des versicherten Verdienstes durch eine Er-
höhung des Beschäftigungsgrades kann durch die versicherte Person
rückwirkend versichert werden.
2 Für diesen Einkauf ist ein einmaliger Verdiensterhöhungsbeitrag
geschuldet.
3 Die versicherte Person leistet den gesamten einmaligen Verdienst-
erhöhungsbeitrag.

b ie Aufteilung der Beitragslast zwischen Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberseite nach dem Lebensalter der versicherten Person erfolgt.
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4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Freiwillige
Beiträge zur
Finanzierung
der Über-
brückungsrente

Art.25 1 Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können Beiträge zur
Finanzierung der Überbrückungsrenten leisten.
2 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

3. Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Bernische
Lehrerversicherungskasse

3.1 Aufgabe, Rechtsform und Sitz

Aufgabe Art.26 Die BLVK führt für die Versicherten die berufliche Vorsorge
nach diesem Gesetz durch.

Rechtsform
und Sitz

Art.27 1 Die BLVK ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons
Bern mit eigener Rechtspersönlichkeit.
2 Sie hat ihren Sitz im Kanton Bern.

Angeschlossene
Institutionen

Art.28 1 Die BLVK kann mit Institutionen, die auf dem Gebiet des
Schul- und Bildungswesens im Kanton Bern tätig sind oder dazu einen
Bezug haben, Anschlussverträge abschliessen.
2 Das Anschlussreglement regelt die Einzelheiten.

3.2 Organisation

3.2.1 Organe

Art.29 Die Organe der BLVK sind
a die Delegiertenversammlung,
b die Verwaltungskommission,
c die Direktorin oder der Direktor.

3.2.2 Delegiertenversammlung

Zusammen-
setzung und
Konstituierung

Art.30 1 Die Delegiertenversammlung setzt sich aus Personen zu-
sammen, die bei der BLVK versichert sind.
2 Die Versicherten wählen die Delegierten für eine Amtsdauer von
vier Jahren. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der Amtsdauer.
3 Auf je 250 Versicherte entfällt eine Delegierte oder ein Delegierter.

4 Der Regierungsrat regelt das Wahlverfahren durch Verordnung.
5 Die Delegiertenversammlung regelt ihre Organisation und konsti-
tuiert sich selbst.

49/8



Ergebnis der ersten Lesung 9Gemeinsamer Antrag für die zweite Lesung

Aufgaben
und Befugnisse

Art.31 1 Die Delegiertenversammlung erlässt im Rahmen von Arti-
kel 32 Absatz 2 ein Anforderungsprofil für die Arbeitnehmervertrete-
rinnen und Arbeitnehmervertreter in der Verwaltungskommission.
2 Sie wählt die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertre-
ter in die Verwaltungskommission.
3 Sie wirkt mit bei der Erarbeitung der Verordnung für die Wahl der
Delegierten.
4 Sie nimmt Kenntnis vom Jahresbericht und von der Jahresrech-
nung sowie vom Bericht der Kontrollstelle und der anerkannten Ex-
pertin oder des anerkannten Experten für berufliche Vorsorge.
5 Sie besitzt ein Vorschlagsrecht in allen Belangen der BLVK und wird
alljährlich von der Verwaltungskommission und der Direktion über
den Geschäftsverlauf orientiert.

3.2.3 Verwaltungskommission

Zusammen-
setzung und
Konstituierung

Art.32 1 Die Verwaltungskommission ist paritätisch zusammenge-
setzt und besteht aus sechs bis zehn Mitgliedern.
2 Ihre Mitglieder verfügen über die nötigen fachlichen Kenntnisse
insbesondere in den Bereichen Strategie, Führung, Risikobeurteilung
und Sozialversicherungswesen und die nötigen persönlichen Kompe-
tenzen insbesondere in den Bereichen Teamfähigkeit und Entscheid-
kraft. Die Anforderungsprofile der Delegiertenversammlung und des
Regierungsrates umschreiben die Einzelheiten.
3 Die Amtsdauer beträgt vier Jahre. Ersatzwahlen erfolgen für den
Rest der Amtsdauer.
4 Die Verwaltungskommission konstituiert sich selbst.
5 Sie kann zur Vorbereitung der Geschäfte Fachleute beiziehen oder
Ausschüsse einsetzen, deren Mitglieder nicht der Verwaltungskom-
mission angehören müssen.

Aufgaben
und Befugnisse

Art.33 1 Die Verwaltungskommission ist das strategische Führungs-
organ der BLVK. Sie übt die oberste Leitung sowie die Aufsicht und
Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Im Übrigen hat sie folgende
unübertragbare und unentziehbare Befugnisse:
a Ernennung der Direktorin oder des Direktors,
b Wahl der Kontrollstelle und der anerkannten Expertin oder des

anerkannten Experten für berufliche Vorsorge,
c Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
d Erlass der vom Regierungsrat zu genehmigenden Reglemente,
e Erlass der weiteren Reglemente,
f Einleitung, Beschluss und Beantragung der notwendigen Massnah-

men zur Behebung einer Unterdeckung,
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g Festlegen des Teuerungsausgleichs an die Rentenberechtigten,
h Festlegen des summenmässigen Koordinationsabzugs,
i Beschlüsse zur Verwendung von Mitteln aus dem Hilfsfonds,
k Festlegen des jährlichen Beitrags aus dem Hilfsfonds für Vorsorge-

massnahmen, die das Invaliditätsrisiko herabsetzen und
l Abschluss und Kündigung von Anschlussverträgen.
2 Die Reglemente legen die weiteren Aufgaben und Befugnisse fest.

3.2.4 Direktorin oder Direktor

Art.34 1 Die Direktorin oder der Direktor besorgt die laufenden Ge-
schäfte und nimmt bei Bedarf mit beratender Stimme an den Sitzun-
gen der Verwaltungskommission und deren Ausschüsse teil.
2 Sie oder er regelt die Geschäftsführung und stellt das Personal an.
3 Die Reglemente legen die weiteren Aufgaben und Befugnisse fest.

3.3 Arbeitsverhältnis

Art.35 Das Arbeitsverhältnis der Direktorin oder des Direktors so-
wie des Personals untersteht dem Obligationenrecht.

3.4 Verantwortlichkeit

Art.36 Die Verantwortlichkeit der mit der Geschäftsführung und
Verwaltung der BLVK betrauten Personen richtet sich nach den Vor-
schriften des BVG.

3.5 Datenschutz

Art.37 1 Die Bearbeitung von Personendaten richtet sich nach dem
Datenschutzgesetz vom 19. Februar 19866) .
2 Die Vorschriften des BVG über das Bearbeiten und die Bekanntgabe
von Personendaten, die Akteneinsicht, die Schweigepflicht sowie die
Amts- und Verwaltungshilfe gelten, soweit das BVG dies vorsieht, und
sinngemäss für das Bearbeiten von Personendaten für weitere in die-
sem Gesetz vorgesehene Versicherungen.

3.6 Vermögen, Finanzierung und Erhaltung des finanziellen
Gleichgewichts

Vermögen Art.38 Das Vermögen wird durch Beiträge der Versicherten, des
Kantons und der angeschlossenen Institutionen, durch Freizügigkeits-
leistungen und Einkäufe, freiwillige Zuwendungen sowie durch die Er-
träge der Anlagen und weitere Einnahmen geäufnet.

6) BSG 152.04
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Bilanzierung Art.39 Die BLVK wird nach dem Grundsatz der Bilanzierung in ge-
schlossener Kasse geführt.

Vermögens-
anlage

Art.40 1 Das Vermögen der BLVK ist im Rahmen der Bestimmungen
des BVG so anzulegen, dass Sicherheit, marktkonformer Ertrag, eine
angemessene Verteilung der Risiken und die Liquidität gesichert sind.
2 Die Verwaltungskommission erlässt im Anlagereglement Richtlini-
en für die Vermögensanlage und deren Überwachung.

Erhaltung des
finanziellen
Gleichgewichts
1. Allgemeines

Art.41 Leistungsverbesserungen oder eine Senkung der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerbeiträge dürfen nur vorgenommen werden,
wenn der Deckungsgrad mindestens 100 Prozent beträgt und die not-
wendigen Schwankungsreserven gebildet sind.

2. Massnahmen
zur Behebung
einer
Unterdeckung

Art.42 1 Bei Unterdeckung leitet die Verwaltungskommission die im
Rahmen der Bestimmungen des BVG möglichen Massnahmen zur Be-
hebung ein.
2 Die Verwaltungskommission
a beschliesst die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden notwendi-

gen Massnahmen,
b erlässt die notwendigen Beitragsanpassungen im Vorsorgeregle-

ment,
c erlässt die möglichen zeitlich befristeten Beiträge gemäss Absatz 3

im Vorsorgereglement und
d erlässt die möglichen Leistungsanpassungen gemäss den Absät-

zen 5 und 6 im Vorsorgereglement.
3 Die BLVK kann im Vorsorgereglement im Rahmen der Bestimmun-
gen des BVG zeitlich befristet Beiträge von Arbeitgeberinnen und Ar-
beitgebern, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von
Renterinnen und Rentnern zur Behebung der Unterdeckung erheben.
4 Sie kann im Vorsorgereglement die Möglichkeit von Einlagen in ein
gesondertes Konto Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwendungsver-
zicht gemäss BVG vorsehen.
5 Sie kann im Vorsorgereglement
a die für die maximale Altersrente nötige Anzahl Versicherungsjahre

auf höchstens 40 heraufsetzen,
b die für die maximale Altersrente nötigen Altersjahre auf höchstens

65 heraufsetzen,
c den Satz der Altersrente von 65 Prozent des versicherten Verdiens-

tes um höchstens 5 Prozent senken, wobei sie die Entwicklung in
der Zusammensetzung der Versicherten, die Vermögenslage der
BLVK und die anerkannten versicherungstechnischen Grundsätze
berücksichtigt.

Antrag der Redaktionskommission

2 Die Verwaltungskommission beschliesst
a die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden notwendigen Mass-

nahmen,
b die notwendigen Beitragsanpassungen im Vorsorgereglement,
c die möglichen zeitlich befristeten Beiträge gemäss Absatz 3 im Vor-

sorgereglement und
d die möglichen Leistungsanpassungen gemäss den Absätzen 5 und

6 im Vorsorgereglement.

5 Buchstabe c streichen
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6 Sie nimmt bei den übrigen Leistungen die Anpassungen vor, die
sich aus den Anpassungen gemäss Absatz 5 ergeben.
7 Die angeschlossenen Institutionen haben anteilmässig an die
Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung beizutragen.

3. Ausgaben-
befugnisse

Art.43 1 Der Grosse Rat beschliesst über die mit den Massnahmen
zur Behebung der Unterdeckung verbundenen Ausgaben des Kantons
abschliessend, wenn diese die Ausgabenbefugnisse des Regierungs-
rates übersteigen.
2 Er beschliesst ebenfalls abschliessend über eine allfällige Arbeitge-
berbeitragsreserve gemäss Artikel 42 Absatz 4.

3.7 Kontrolle

Art.44 Die Kontrollstelle und die Expertin oder der Experte für be-
rufliche Vorsorge nehmen die jährliche und periodische Prüfung nach
den Vorschriften des BVG vor.

3.8 Reglemente

Vorsorge-
reglement
und Anschluss-
reglement

Art.45 1 Die Verwaltungskommission erlässt unter Vorbehalt der
Genehmigung durch den Regierungsrat das Vorsorgereglement und
das Anschlussreglement.
2 Das Vorsorgereglement enthält insbesondere Bestimmungen über
a die Voraussetzungen, den Umfang, den Beginn und das Ende sowie

Beschränkungen oder Erweiterungen der Versicherung,
b die mit der Versicherung verbundenen Rechte und Pflichten,
c die Leistungen der BLVK sowie deren Abtretung, Vorbezug, Ver-

pfändung, Rückzahlung, Rückforderung, Verrechnung und Anrech-
nung,

d den versicherten Verdienst,
e den Einkauf in die Versicherung und die Versicherung bei unbezahl-

tem Urlaub,
f die Voraussetzungen für den vorzeitigen Rentenbezug,
g die Beitragspflicht der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere die Höhe und
Staffelung nach dem Alter,

h die Voraussetzungen für die Leistung einer Invalidenrente,
i die Voraussetzungen für die weiteren Leistungen, insbesondere für

die Ehegatten- und Kinderrente, und
k die Kürzung von Leistungen wegen Überentschädigung.
3 Das Anschlussreglement enthält Bestimmungen über die Voraus-
setzungen für den Abschluss und die Kündigung von Anschlussver-
trägen und regelt die Vertretung der angeschlossenen Institutionen in
den Organen der BLVK.
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Weitere
Reglemente

Art.46 Die Verwaltungskommission erlässt die für die Führung der
BLVK notwendigen Reglemente.

3.9 Regierungsrat

Art.47 1 Der Regierungsrat erlässt die Verordnung für die Wahl der
Delegierten.
2 Er genehmigt das Vorsorgereglement und das Anschlussregle-
ment.
3 Er formuliert die Trägerschaftsstrategie.
4 Er erlässt im Rahmen von Artikel 32 Absatz 2 ein Anforderungspro-
fil für die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter des
Kantons in der Verwaltungskommission.
5 Er wählt die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter
in die Verwaltungskommission.

3.10 Aufsichtsbehörde gemäss BVG

Art.48 1 Die kantonale Aufsichtsbehörde übt die Aufsicht nach den
Bestimmungen des BVG aus.

4. Rechtspflege

Art.49 1 Streitigkeiten zwischen der BLVK, Arbeitgeberinnen oder
Arbeitgebern und anspruchsberechtigten Personen werden vom Ver-
waltungsgericht entschieden.
2 Das Verfahren richtet sich nach dem BVG und dem Gesetz vom
23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)7) .

7) BSG 155.21
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5. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Unterdeckung Art.50 1 Die bisherige Verwaltungskommission und der Regie-
rungsrat leiten die im Rahmen der Bestimmungen des BVG notwendi-
gen Massnahmen zur Behebung der bestehenden Unterdeckung ein.
Artikel 42 dieses Gesetzes ist anwendbar.

2 Der Grosse Rat beschliesst über die damit verbundenen Ausgaben
abschliessend. Er beschliesst zudem über eine allfällige Arbeitgeber-
beitragsreserve gemäss Artikel 42 Absatz 4 abschliessend.
3 Eine Verzinsung der Deckungslücke der BLVK durch den Kanton gilt
als Arbeitgeberbeitrag gemäss Artikel 24 Absatz 1 des Gesetzes vom
20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte.

Antrag des Regierungsrates und der Redaktionskommission

Unter-
deckung
1. Mass-
nahmen

Art.50 1 Die bisherige Verwaltungskommission und der Regie-
rungsrat leiten die im Rahmen der Bestimmungen des BVG notwen-
digen Massnahmen zur Behebung der bestehenden Unterdeckung
ein. Artikel 42 dieses Gesetzes ist anwendbar.
2 Der Regierungsrat erstattet dem Grossen Rat jährlich Bericht über
den Stand der Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung und
über das Risiko einer Inanspruchnahme der Staatsgarantie.
3 Der Grosse Rat beschliesst über die damit verbundenen Ausga-
ben abschliessend. Er beschliesst zudem über eine allfällige Arbeit-
geberbeitragsreserve gemäss Artikel 42 Absatz 4 abschliessend.
4 Die Gemeinden und die angeschlossenen Institutionen beteiligen
sich an den Beiträgen zur Behebung der Unterdeckung gemäss Arti-
kel 42 Absatz 3 nur solange die Deckungslücke mehr als 200 Millio-
nen Franken beträgt.

Antrag der Kommission

Unter-
deckung
1. Mass-
nahmen

Art.50 1 Die bisherige Verwaltungskommission und der Regie-
rungsrat leiten die im Rahmen der Bestimmungen des BVG notwen-
digen Massnahmen zur Behebung der bestehenden Unterdeckung
ein. Artikel 42 dieses Gesetzes ist anwendbar.
2 Der Grosse Rat beschliesst über die damit verbundenen Ausga-
ben abschliessend. Er beschliesst zudem über eine allfällige Arbeit-
geberbeitragsreserve gemäss Artikel 42 Absatz 4 abschliessend.
3 Die Gemeinden und die angeschlossenen Institutionen beteiligen
sich an den Beiträgen zur Behebung der Unterdeckung gemäss Arti-
kel 42 Absatz 3 nur solange die Deckungslücke mehr als 200 Millio-
nen Franken beträgt.

Antrag des Regierungsrates und der Redaktionskommission

2. Staats-
garantie

Art.50a 1 Solange der Deckungsgrad weniger als 100 Prozent be-
trägt, übernimmt der Kanton die Garantie für die Ausrichtung der
Leistungen der BLVK.
2 Die Staatsgarantie fällt mit der Genehmigung der Rechnung des-
jenigen Jahres dahin, in dem erstmals ein Deckungsgrad von 100
Prozent ausgewiesen wird.

Antrag der Kommission

2. Garantie Art.50a 1 Der Kanton garantiert die Erfüllung der fàlligen Leistun-
gen der BLVK.
2 Diese Garantie tritt ohne weiteres ausser Kraft, sobald der De-
ckungsgrad erstmals 100 Prozent erreicht.
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Bisherige
Rentenansprüche

Art.51 1 Der Anspruch von Personen, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes eine Invalidenrente oder eine Zusatzrente be-
ziehen, bleibt bestehen. Massnahmen gemäss Artikel 50 bleiben vor-
behalten.
2 Der Anspruch von Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes ein Invalidentaggeld oder eine Zusatzrente beziehen,
bleibt so lange bestehen bis abgeklärt ist, ob ihnen eine Invalidenrente
gemäss diesem Gesetz zusteht. Massnahmen gemäss Artikel 50 blei-
ben vorbehalten.
3 Der Anspruch von Witwen und Witwern, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes eine Ehegattenrente beziehen, bleibt be-
stehen. Massnahmen gemäss Artikel 50 bleiben vorbehalten.
4 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Antrag des Regierungsrates

Über-
brückungs-
renten

Art.51a 1 Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eine Überbrückungsrente beziehen, sind von der Pflicht
der Rückzahlung gemäss Artikel 11 Absatz 2 ausgenommen. Mass-
nahmen gemäss Artikel 50 bleiben vorbehalten.
2 Für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die bishe-
rigen Überbrückungsrenten während längerer Zeit mitfinanziert ha-
ben, reduziert sich gemäss Artikel 11 Absatz 2 zurückzuzahlende Be-
trag nach Massgabe der Anzahl Jahre der Mitfinanzierung. Das Vor-
sorgereglement regelt die Einzelheiten.

Antrag des Regierungsrates und der Redaktionskommission

Über-
brückungs-
renten

Art.51a 1 Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eine Überbrückungsrente beziehen, sind von der Pflicht
der Rückzahlung gemäss Artikel 11 Absatz 2 ausgenommen.
2 Personen, die spätestens am 1. August 2007 erstmals eine Über-
brückungsrente beziehen, sind von der Pflicht zur Rückzahlung ge-
mäss Artikel 11 Absatz 2 ebenfalls ausgenommen.
3 Personen, die zwischen dem 2. August 2007 und dem 1. August
2009 erstmals eine Überbrückungsrente beziehen, haben die Hälfte
der bezogenen Überbrückungsrente zurückzuzahlen.
4 Massnahmen gemäss Artikel 50 bleiben vorbehalten.
5 Das Vorsorgereglement regelt die Einzelheiten.

Antrag der Kommission

Über-
brückungs-
renten

Art.51a 1 Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes eine Überbrückungsrente beziehen, sind von der Pflicht
der Rückzahlung gemäss Artikel 11 Absatz 2 ausgenommen. Mass-
nahmen gemäss Artikel 50 bleiben vorbehalten.
2 Personen,
a die bis zum 1. August 2007 beginnen, eine Überbrückungsrente zu

beziehen, sind von der Pflicht zur Rückzahlung gemäss Artikel 11
Absatz 2 ausgenommen;

b die bis zum 1. August 2009 beginnen, eine Überbrückungsrente zu
beziehen, haben die Hälfte derselben zurückzuzahlen.
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Neue
Delegierten-
versammlung

Art.52 1 Die Delegierten werden gemäss diesem Gesetz und seinen
Ausführungsbestimmungen erstmals auf den ersten Tag des neunten
Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gewählt.
2 Bis zu diesem Zeitpunkt nehmen die bisherigen Delegierten die Auf-
gaben der Delegiertenversammlung gemäss diesem Gesetz wahr. Die
Amtsdauer der bisherigen Delegierten endet am letzten Tag des ach-
ten Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Neue
Verwaltungs-
kommission

Art.53 1 Der Regierungsrat und die Delegiertenversammlung wäh-
len auf den ersten Tag des 13. Monats nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes die Mitglieder der neuen Verwaltungskommission gemäss diesem
Gesetz und den Anforderungsprofilen.
2 Bis zu diesem Zeitpunkt nimmt die bisherige Verwaltungskommis-
sion die Aufgaben der Verwaltungskommission gemäss diesem Ge-
setz wahr. Die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder der Verwaltungs-
kommission endet am letzten Tag des 12.Monats nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes.

Beschlüsse
und Reglemente

Art.54 Der Regierungsrat, die bisherige Delegiertenversammlung
und die bisherige Verwaltungskommission fassen auf den Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes die notwendigen Beschlüsse und
erlassen die Reglemente gemäss diesem Gesetz.

Änderung
von Erlassen

Art.55 Folgende Erlasse werden geändert:

1. Gesetz vom 30. Juni 1993 über die Bernische Pensionskasse
(BPKG):

Art.13 1 und 2 Unverändert.
3 Er formuliert die Trägerschaftsstrategie.
4 Er erlässt im Rahmen von Artikel 15 Absatz 2 ein Anforderungspro-
fil für die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter des
Kantons in der Verwaltungskommission.
5 Er wählt die Arbeitgebervertreterinnen und Arbeitgebervertreter in
die Verwaltungskommission. Er bezeichnet eine angemessene Arbeit-
gebervertretung der angeschlossenen Organisationen, sofern diesen
nach Massgabe der Zahl ihrer Mitglieder nicht eine Vertretung zusteht.

Der bisherige Absatz 5 wird zu Absatz 6.

Art.15 1 Unverändert.
2 Ihre Mitglieder decken die nötigen fachlichen Kenntnisse insbeson-
dere in den Bereichen Strategie, Führung, Risikobeurteilung und Sozi-
alversicherungswesen und die nötigen persönlichen Kompetenzen
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insbesondere in den Bereichen Teamfähigkeit und Entscheidkraft ab.
Das Anforderungsprofil regelt die Einzelheiten.

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden zu Absätzen 3 und 4.

Art.16 Die Verwaltungskommission übt die oberste Leitung sowie
die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Sie vertritt
die BPK nach aussen und ist insbesondere zuständig für
a bis h unverändert,
i die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
k die Behandlung der Geschäfte zuhanden der Delegiertenversamm-

lung der Versicherten und
Der bisherige Buchstabe k wird zu Buchstaben l.

Art.18 1 Die Delegiertenversammlung der Versicherten nimmt
Kenntnis vom Jahresbericht und von der Jahresrechnung sowie vom
Bericht der Kontrollstelle und der anerkannten Expertin oder des aner-
kannten Experten für berufliche Vorsorge.
2 Unverändert.
3 Sie erlässt im Rahmen von Artikel 15 Absatz 2 ein Anforderungs-
profil für die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter
in der Verwaltungskommission und wählt die Arbeitnehmervertrete-
rinnen und Arbeitnehmervertreter der Verwaltungskommission.

2. Gesetz vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte
(LAG):

Art.15 1 Die Lehrkräfte haben Anspruch auf angemessene Versiche-
rung gegen die Risiken Alter, Tod, Invalidität.
2 und 3 Aufgehoben.
4 Unverändert.

Aufhebung
eines Erlasses

Art.56 Das Dekret vom 16. Mai 1989 über die Bernische Lehrerver-
sicherungskasse (BLVKD) wird aufgehoben (BSG 430.261).

Inkrafttreten Art.57 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens.

Bern, 18. November 2004 Der Staatsschreiber: NuspligerIm Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Dätwyler
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Von der Redaktionskommission genehmigter Text.

Die Staatskanzlei wird beauftragt, nach Schlussabstimmung im Gros-
sen Rat die erforderlichen formellen Anpassungen vorzunehmen
(Neunummerierung der Artikel, Kontrolle der Verweisungen im Text).

Bern, 8. Dezember 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 2. Dezember 2004 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Pulver, Bern
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Antrag des Regierungsrates

Gesetz 211.1
betreffend die Einführung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (EG ZGB)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 28.Mai 1911 betreffend die Einführung des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB) wird wie folgt geändert:

Art.129 Aufgehoben.

II.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen.

Bern, 11. August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und
während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Justizkommission

Gesetz 211.1
betreffend die Einführung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches (EG ZGB)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 28.Mai 1911 betreffend die Einführung des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB) wird wie folgt geändert:

Art.129 Aufgehoben.

II.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen.

Bern, 27. Oktober 2004 Im Namen der JustizkommissionIm Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 19. Oktober 2004 Im Namen der Justizkommission

Der Präsident: Renggli
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Justizkommission

Gesetz
betreffend die Einführung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(EG ZGB)
(Änderung)

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat
betreffend das Gesetz betreffend die Einführung
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (EG ZGB)
(Änderung)

1. Ausgangslage

Das Schweizerische Zivilgesetzbuch vom 10.Dezember 1907 (ZGB)1) schreibt den
Kantonen in Artikel 970a vor, den Erwerb des Eigentums an Grundstücken innert
angemessener Frist zu veröffentlichen. Dieser Artikel ist seit 1.Januar 1994 in
Kraft. Die Publikationspflicht war mit (befristetem) Bundesbeschluss am 7.Okto-
ber 1989 im Rahmen der dringlichen Sofortmassnahmen gegen die Bodenspeku-
lation eingeführt und später ins ZGB in ständiges Recht überführt worden.

Der Kanton Bern umschreibt in Artikel 129 des Gesetzes vom 28.Mai 1911 betref-
fend die Einführung des schweizerischen Zivilgesetzbuches Grundlagen und Um-
fang zur Publikation. Der Kanton Bern bedient sich zur Publikation der Amtsblätter.
Nicht publiziert wird im Kanton Bern der Kaufpreis. Der bernische Gesetzgeber hat
die nach eidgenössischer Vorschrift fakultative Veröffentlichung der Gegenleis-
tung für den Grundstückerwerb abgelehnt.

Mit dem Bundesgesetz vom 19.Dezember 2003 über Zertifizierungsdienste im Be-
reich der elektronischen Signatur (Bundesgesetz über die elektronische Signatur,
ZertES) wurde Artikel 970a ZGB indirekt geändert. Dieser statuiert neu keine Publi-
kationspflicht mehr, sondern erlaubt den Kantonen die Publikation von Handände-
rungen. Nachdem die Referendumsfirst unbenutzt abgelaufen ist, wird das ZertES
voraussichtlich auf 1.Januar 2005 in Kraft treten.

Die Abschaffung der Publikationspflicht war in der ursprünglichen Vorlage nicht
enthalten und ist erst im Verlauf der Beratungen aufgenommen worden, nachdem
einer parlamentarischen Initiative von Ständerat Dettling (Schwyz) zur Abschaf-
fung von Artikel 970a ZGB Folge geleistet worden war. Ständerat Dettling begrün-
dete seinen Vorstoss u.a. damit, dass die derzeit geltende Regelung in Artikel 970a
ZGB über die generelle Publikation von wesentlichen Daten des Grundstückerwer-
bes ein kostspieliger Leerlauf sei. Zudem erfülle diese weder das Gebot der erfor-
derlichen Transparenz, noch vermöge sie den Grundstückmarkt positiv zu beein-
flussen.2)

Die Veröffentlichung in den bernischen Amtsblättern verursacht jährliche Kosten
von rund einer halben Million Franken. Es war deshalb geplant, die eidgenössi-
sche Publikationspflicht aus Kostengründen ab 2005 mit elektronischen Aus-

1) SR 210
2) Parlamentarische Initiative 01.439 vom 22.06.2001

kunftsstationen auf den Regierungsstatthalterämtern zu erfüllen. Mit der Abschaf-
fung der Publikationspflicht ergibt sich jedoch eine neue Ausgangslage.

Nutzen der heutigen Veröffentlichungen

Die i.d.R. wöchentlich erscheinenden Beilagen zum Amtsblatt enthalten, geglie-
dert nach Monat der Grundbuchanmeldung und Kreisgrundbuchamt, Angaben
über Grundstücknummer, -art, -fläche, Adresse, Nutzung, Veräusserer und Erwer-
ber.

Die Publikation erfolgt gestützt auf eine Meldung, welche vom Grundbuchamt am
Schluss der Geschäftsbearbeitung ausgelöst wird. Es ist unbekannt und unbeein-
flussbar, wie viel Zeit zwischen dem Absetzen der Meldung und der tatsächlichen
Publikation in der Beilage zum Amtsblatt verstreicht. Die Veröffentlichung erfolgt
zeitlich somit nach dem Zufallsprinzip. Derjenige Leser, der anhand der Publikatio-
nen in Erfahrung bringen möchte, ob und an wen das Grundstück seines Nachbarn
verkauft worden ist, muss die Veröffentlichungen über einen langen Zeitraum ver-
folgen. Es gibt keine Register von erfolgten Publikationen, sortiert nach Gemeinde,
Grundstück, Monat oder Veräusserer. Zum Vergleich: Auf dem Grundbuchamt er-
hält jedermann jederzeit Auskunft darüber, wer als Eigentümer eines Grundstücks
im Grundbuch eingetragen ist (Art.970 ZGB).

Die heutige Publikationsform dient allerhöchstens derjenigen Person, die sich in
allgemeiner Art dafür interessiert, ob Grundstücke im Verlauf der Zeit die Hand än-
dern. Die Veröffentlichung der Handänderungen ist nicht dazu geeignet, einer kon-
kret Auskunft suchenden Person dienliche Angaben innert nützlicher Frist gezielt
zu vermitteln. Suchkriterium ist die Zeitspanne einer Handänderung. Da die zu ver-
öffentlichenden Angaben prozessbedingt nicht chronologisch, sondern nur nach
Abschluss eines Grundbuchgeschäfts freigegeben werden können, erfolgen Pu-
blikationen, die eine bestimmte Zeitspanne betreffen, zwangsläufig über Monate
verteilt in mehreren Amtsblattbeilagen.

Im Gegensatz zum Kanton Genf, der bereits vor der eidgenössischen Publikations-
pflicht auch die Kaufpreise der Grundstücke publiziert hat, hat dies der Kanton
Bern – wie andere Kantone auch – nie getan. Die Wirkung als Mittel gegen die Bo-
denspekulation, die den Veröffentlichungen ursprünglich zugedacht war, scheint
fraglich.

3. Zu den einzelnen Artikeln

Artikel 129 EG ZGB wird vollständig aufgehoben.

4. Finanzielle Auswirkungen

Es entfallen jährliche Druckkosten für die Publikation der Handänderungen in den
Amtsblättern in der Höhe von 450000 bis 500000 Franken. Dazu kommen Einspa-
rungen durch den Wegfall des Ausdrucks der Meldeformulare und des Versands
an die beauftragte Druckerei.
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5. Auswirkungen auf die Gemeinden

Die Vorlage hat keine Auswirkungen auf die Gemeinden.

6. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Die Vorlage hat keine Auswirkungen auf die Volkswirtschaft.

7. Auswirkungen auf die Sparmassnahmen

Die Handänderungspublikationen sind in den SAR-Berichten nicht enthalten.

8. Bezug zu den Legislaturzielen des Regierungsrates

Die Haushaltsanierung ist ein Hauptziel.

9. Ergebnis des verwaltungsinternen Mitberichtsverfahrens

Eine Eingabe erklärte, der Verlust des Auftrags zur Herstellung der (deutschspra-
chigen) Publikationen stelle für den damit beauftragten kleinen Druckereibetrieb
einen einschneidenden Verlust dar und habe mit grösster Wahrscheinlichkeit Ent-
lassungen von mehreren Personen zur Folge. Es sei deshalb nicht korrekt, wenn
unter Ziffer 6 festgehalten werde, die Vorlage habe keine Auswirkungen auf die
Volkswirtschaft.

Sollten tatsächlich Personen wegen des Verzichts auf die Veröffentlichung von
Handänderungen ihre Stelle verlieren, ist das bedauerlich. Dennoch wird die ber-
nische Volkswirtschaft in ihrer Gesamtheit durch diese Massnahme nur marginal
berührt.

Eine Direktion schlug vor, die Vorlage mit der Umsetzung des neuen Artikel 720a
des ZGB zu ergänzen. Nach dieser am 1.April 2004 in Kraft getretenen Bestim-
mung haben die Kantone eine Tierfundstelle zu bezeichnen. Es hat sich gezeigt,
dass die Frage der Bestimmung einer Tierfundstelle auf Verwaltungsebene noch
nicht konsolidiert ist. Um den ehrgeizigen Zeitplan dieser Vorlage nicht zu gefähr-
den, wurde von einer Ergänzung abgesehen.

Im Übrigen wurde auf Bemerkungen verzichtet bzw. die Aufhebung von Arti-
kel 129 ausdrücklich begrüsst.

10. Konferenzielle Anhörung

Um die Gesetzesänderung möglichst rasch umsetzen und damit von Einsparun-
gen profitieren zu können, sowie mit Blick auf die geringe Bedeutung der Vorlage,
wurde auf ein schriftliches Vernehmlassungsverfahren mit den üblichen Teilneh-
mern verzichtet. Stattdessen wurde eine konferenzielle Anhörung durchgeführt,
wozu folgende Behörden und Organisationen eingeladen worden sind:
– die Direktionen und die Staatskanzlei,
– die Koordinationsstelle Gesetzgebung,
– die Finanzkontrolle,

– der Verein bernischer Regierungsstatthalter,
– der Verband Bernischer Gemeinden,
– der Verband bernischer Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen,
– der Conseil régional,
– die politischen Parteien gemäss offizieller Adressatenliste der Vernehmlas-

sungsteilnehmer,
– der Verband bernischer Grundbuchverwalter und Handelsregisterführer,
– der Bernische Anwaltsverband,
– der Verband bernischer Notare,
– der Verband bernischer Richterinnen und Richter,
– der Verband bernischer Gerichtsschreiber und -schreiberinnen.

An der konferenziellen Anhörung hat ein Vertreter einer politischen Partei teilge-
nommen.

Die Frage, ob datenschutzrechtliche Gründe auch eine Rolle für die Vorlage spiel-
ten, konnte verneint werden. Der Teilnehmer brachte vor, dass die heutigen Publi-
kationen auch nach Auskunft von im Liegenschaftenhandel tätigen Personen
kaum einen Nutzen bringen würden. Benötigte Angaben seien im Amtsblatt nicht
auffindbar, könnten aber auf dem Grundbuchamt in Erfahrung gebracht werden.
Die ursprünglich als Massnahme gegen die Bodenspekulation vorgesehenen Ver-
öffentlichungen der Grundstückshandänderungen seien heute nicht mehr nötig.
Die Bodenspekulationsfrage habe sich Anfang der 1990er-Jahre wegen den dama-
ligen Entwicklungen im Banken- und Immobilienbereich von selber erledigt. Wenn
die Publikationen schon keinen ersichtlichen Nutzen zeigen würden, bewirke de-
ren Aufgabe mit den finanziellen Einsparungen wenigstens einen guten Neben-
effekt. Der Teilnehmer war mit der Vorlage einverstanden.

Weitere Eingeladene verzichteten ausdrücklich auf die Teilnahme an der Anhö-
rung und teilten mit, dass die Vorlage ihre Zustimmung finde.

Ein Verband stimmte der Vorlage mit schriftlicher Stellungnahme unter der Vo-
raussetzung zu, dass den Anwältinnen und Anwälten die gleichen elektronischen
Einsichtsmöglichkeiten ins Grundbuch gewährt würden wie Notarinnen und Nota-
ren oder Banken. Mit dieser Bemerkung wird das elektronische Grundstückdaten-
informationssystem GRUDIS angesprochen. Es geht dabei nicht um die Publika-
tion von Handänderungen, sondern um etwas völlig anderes, nämlich um das
Einsichtsrecht in das Grundbuch. Diese Fragen dürfen sachlich nicht miteinander
verknüpft werden. Zur Erläuterung: Inhaberinnen und Inhaber von GRUDIS-
Zugriffsrechten können im Online-Verfahren aktuelle, grundstückbezogene Daten,
unter anderem Daten aus dem elektronischen Grundbuch, einsehen. Das gleiche
Recht, nämlich die Einsicht in das Grundbuch, ist diesem Personenkreis bereits zu
Zeiten des Papiergrundbuchs gewährt worden. Der Anwaltschaft konnte auch zu
Zeiten der elektronischen Grundbuchführung vor dem Hintergrund der bundes-
rechtlichen Vorschriften von Artikel 970 ZGB kein allgemeines Einsichtsrecht ins
Grundbuch eingeräumt werden. Selbstverständlich erhielten und erhalten Anwäl-
tinnen und Anwälte Grundbuchauszüge oder Kopien von Grundbuchbelegen,
wenn dem Grundbuchamt das von Artikel 970 Absatz 2 verlangte Interesse durch
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Mandatsnachweis nachgewiesen wird. Zu Recht wird in der Eingabe nicht behaup-
tet, das angesprochene Online-Einsichtsrecht wäre Ersatz für die mit vorliegender
Änderung abzuschaffenden Publikationen von Grundstückübertragungen. Im
Übrigen sind die Zugriffsberechtigungen auf GRUDIS nicht auf Gesetzesstufe,
sondern in der Verordnung vom 18.Dezember 2002 über das Grundstückdaten-
informationssystem (GRUDIS-Verordnung)3) geregelt. Der gestellten Bedingung
wurde, da sachlich nicht gerechtfertigt, nicht entsprochen.

11. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, der Vorlage gestützt auf die vorste-
henden Ausführungen zuzustimmen.

Bern, 11.August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

3) 215.321.5
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Antrag des Regierungsrates

Gesetz
über das Strafverfahren (StrV)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 15.März 1995 über das Strafverfahren (StrV) wird wie
folgt geändert:

Art.4 1 Von der Verfolgung kann abgesehen werden, wenn
1. die Tat für die zu erwartende Gesamtstrafe oder Massnahme nicht

beträchtlich ins Gewicht fällt,
2. auf eine Zusatzstrafe nach Artikel 49 Absatz 2 des Schweizerischen

Strafgesetzbuches (StGB)1) verzichtet werden kann,
3. die Tat von einer Behörde des Auslandes verfolgt wird oder diese

sich bereit erklärt hat, die Verfolgung einzuleiten,
4. das Bundesrecht dies vorsieht.
2 Unverändert.

Art.6 Der Gerichtsbarkeit der bernischen Gerichte unterliegen
1. die der kantonalen Gerichtsbarkeit nach Artikel 338 StGB und nach

andern Bundesgesetzen unterstellten strafbaren Handlungen, so-
fern die bernischen Gerichte nach Artikel 340ff. StGB zur Verfol-
gung und Beurteilung berechtigt und verpflichtet sind,

2. die der Gerichtsbarkeit des Kantons Bern nach Artikel 18 und 18bis

des Bundesgesetzes vom 15.Juni 1934 über die Bundesstrafrechts-
pflege (BStP)2) und anderen Bundesgesetzen zugewiesenen Bun-
desstrafsachen,

3. unverändert.

Art.7 1 «Art.346ff. StGB» wird ersetzt durch «Art.340ff. StGB».
2 Unverändert.

1) SR 311.0
2) SR 312.0

Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Justizkommission

Gesetz
über das Strafverfahren (StrV)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 15.März 1995 über das Strafverfahren (StrV) wird wie
folgt geändert:

Art.4 1 Von der Verfolgung kann abgesehen werden, wenn
1. die Tat für die zu erwartende Gesamtstrafe oder Massnahme nicht

beträchtlich ins Gewicht fällt,
2. auf eine Zusatzstrafe nach Artikel 49 Absatz 2 des Schweizerischen

Strafgesetzbuches (StGB)1) verzichtet werden kann,
3. die Tat von einer Behörde des Auslandes verfolgt wird oder diese

sich bereit erklärt hat, die Verfolgung einzuleiten,
4. das Bundesrecht dies vorsieht.
2 Unverändert.

Art.6 Der Gerichtsbarkeit der bernischen Gerichte unterliegen
1. die der kantonalen Gerichtsbarkeit nach Artikel 338 StGB und nach

andern Bundesgesetzen unterstellten strafbaren Handlungen, so-
fern die bernischen Gerichte nach Artikel 340ff. StGB zur Verfol-
gung und Beurteilung berechtigt und verpflichtet sind,

2. die der Gerichtsbarkeit des Kantons Bern nach Artikel 18 und 18bis

des Bundesgesetzes vom 15.Juni 1934 über die Bundesstrafrechts-
pflege (BStP)2) und anderen Bundesgesetzen zugewiesenen Bun-
desstrafsachen,

3. unverändert.

Art.7 1 «Art.346ff. StGB» wird ersetzt durch «Art.340ff. StGB».
2 Unverändert.

1) SR 311.0
2) SR 312.0
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Antrag des Regierungsrates 14Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Justizkommission

Art.9 Hält die Generalprokuratur die bernische Gerichtsbarkeit
nicht für gegeben und wird die Gerichtsbarkeit auch von den beteilig-
ten ausserkantonalen Behörden bestritten, ist sie befugt, den Ent-
scheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts anzurufen
(Art.345 StGB, Art.279 BStP, Art.22 des Bundesgesetzes vom 22.März
1974 über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR])3).

Art.11 Der Entscheid über die Anerkennung oder Ablehnung der
bernischen Gerichtsbarkeit kann an die Beschwerdekammer des Bun-
desstrafgerichts weitergezogen werden (Art.279 BStP).

Art.12 1 «Anklagekammer des Bundesgerichts» wird ersetzt durch
«Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts».
2 Unverändert.

Bundes-
gerichtsbarkeit
und kantonale
Gerichtsbarkeit

Art.12a (neu) Die Regeln über die interkantonale Festsetzung der
Gerichtsbarkeit (Art.7–12) finden im Verhältnis zu den Strafbehörden
des Bundes sinngemäss Anwendung.

Art.13 1 «(Art.346 bis 350)» wird ersetzt durch «(Art.340 bis 344)».
2 Unverändert.

Art.15 Die Anklagekammer bestimmt auf Antrag der Generalproku-
ratur die verfolgungspflichtige Gerichtsbehörde. Sie ist befugt,
1. für die in den Artikeln 340 bis 344 StGB nicht vorgesehenen Fälle ei-

ne Regelung zu treffen;
2. bei Mittäterschaft und Teilnahme sowie beim Zusammentreffen

mehrerer strafbarer Handlungen eine von den Artikeln 340 bis 344
StGB abweichende Regelung zu treffen.

Art.18 1 «352 bis 357» wird ersetzt durch «356 bis 361».
2 Unverändert.

Art.21 1 Über die Gewährung von Rechtshilfe entscheidet die örtlich
zuständige Untersuchungsbehörde. Vorbehalten bleibt die Zuständig-
keit der Anklagekammer zum Entscheid über die Entsiegelung (Art.9
IRSG)4) und bei politischen Straftaten und Pressedelikten (Art.356
Abs.2 StGB).
2 Unverändert.

3) SR 313.0
4) SR 351.1

Art.9 Hält die Generalprokuratur die bernische Gerichtsbarkeit
nicht für gegeben und wird die Gerichtsbarkeit auch von den beteilig-
ten ausserkantonalen Behörden bestritten, ist sie befugt, den Ent-
scheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts anzurufen
(Art.345 StGB, Art.279 BStP, Art.22 des Bundesgesetzes vom 22.März
1974 über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR])3).

Art.11 Der Entscheid über die Anerkennung oder Ablehnung der
bernischen Gerichtsbarkeit kann an die Beschwerdekammer des Bun-
desstrafgerichts weitergezogen werden (Art.279 BStP).

Art.12 1 «Anklagekammer des Bundesgerichts» wird ersetzt durch
«Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts».
2 Unverändert.

Bundes-
gerichtsbarkeit
und kantonale
Gerichtsbarkeit

Art.12a (neu) Die Regeln über die interkantonale Festsetzung der
Gerichtsbarkeit (Art.7–12) finden im Verhältnis zu den Strafbehörden
des Bundes sinngemäss Anwendung.

Art.13 1 «(Art.346 bis 350)» wird ersetzt durch «(Art.340 bis 344)».
2 Unverändert.

Art.15 Die Anklagekammer bestimmt auf Antrag der Generalproku-
ratur die verfolgungspflichtige Gerichtsbehörde. Sie ist befugt,
1. für die in den Artikeln 340 bis 344 StGB nicht vorgesehenen Fälle ei-

ne Regelung zu treffen;
2. bei Mittäterschaft und Teilnahme sowie beim Zusammentreffen

mehrerer strafbarer Handlungen eine von den Artikeln 340 bis 344
StGB abweichende Regelung zu treffen.

Art.18 1 «352 bis 357» wird ersetzt durch «356 bis 361».
2 Unverändert.

Art.21 1 Über die Gewährung von Rechtshilfe entscheidet die örtlich
zuständige Untersuchungsbehörde. Vorbehalten bleibt die Zuständig-
keit der Anklagekammer zum Entscheid über die Entsiegelung (Art.9
IRSG)4) und bei politischen Straftaten und Pressedelikten (Art.356
Abs.2 StGB).
2 Unverändert.

3) SR 313.0
4) SR 351.1
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Art.29 1 Die Strafsachen werden beurteilt durch
1. die Gerichtspräsidentin oder den Gerichtspräsidenten, soweit im

Einzelfall Busse, Geldstrafe, Freiheitsstrafe von höchstens einem
Jahr oder eine Gesamtstrafe im Sinne von Artikel 46 Absatz 1 StGB,
welche die ursprüngliche Strafe um nicht mehr als ein Jahr über-
steigt, in Frage stehen; in diesen Fällen können Massnahmen mit
Ausnahme der Verwahrung nach Artikel 64 StGB angeordnet wer-
den;

2. das Kreisgericht, soweit im Einzelfall eine Freiheitsstrafe von mehr
als einem Jahr oder Verwahrung nach Artikel 64 StGB in Frage
steht;

3. bis 5. unverändert.
2 Strafbare Handlungen, die dem Unternehmen zuzurechnen sind,
werden in erster Instanz durch die Gerichtspräsidentin oder den Ge-
richtspräsidenten beurteilt, wenn der Fall nicht ans Wirtschaftsstraf-
gericht überwiesen wird.
3 Wird die gegen ein Unternehmen geführte Strafuntersuchung mit
derjenigen gegen eine natürliche Person vereinigt, wird die Strafsa-
che auch bezüglich des Unternehmens vom Kreisgericht oder vom
Wirtschaftsstrafgericht beurteilt, wenn deren Zuständigkeit für die na-
türliche Person gegeben ist.

Art.30 Eine Gerichtsperson ist unfähig, an der Behandlung und Be-
urteilung einer Strafsache teilzunehmen, wenn

1. bis 4. unverändert;
5. sie mit einer Partei durch Adoption, Pflegekindschaft oder Fami-

liengenossenschaft (Art.110 Abs.2 StGB) oder durch Vormund-
schaft, Beiratschaft oder Beistandschaft verbunden ist;

6. Angehörige (Art.110 Abs.1 StGB) oder Familiengenossen
(Art.110 Abs.2 StGB) als Anwältin oder Anwalt in Vertretung einer
Partei oder als Sachverständige oder als Zeugen auftreten;

7. bis 10. unverändert;
11. sie selber oder Angehörige (Art.110 Abs.1 StGB) oder Familienge-

nossen (Art.110 Abs.2 StGB) mit einer der Parteien in einem Zivil-,
Straf- oder Verwaltungsstreit stehen.

Art.51 1 Unverändert.
2 Ist die angeschuldigte Person nicht in der Lage, für die Kosten einer
privaten Verteidigung aufzukommen, so ist ihr auf ihr Begehren hin ei-
ne amtliche Verteidigung zu bestellen
1. unverändert,
2. für das gesamte Verfahren, sofern eine Freiheitsstrafe von mehr als

sechs Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen
zu erwarten ist.

3 bis 5 Unverändert.

Art.29 1 Die Strafsachen werden beurteilt durch
1. die Gerichtspräsidentin oder den Gerichtspräsidenten, soweit im

Einzelfall Busse, Geldstrafe, Freiheitsstrafe von höchstens einem
Jahr oder eine Gesamtstrafe im Sinne von Artikel 46 Absatz 1 StGB,
welche die ursprüngliche Strafe um nicht mehr als ein Jahr über-
steigt, in Frage stehen; in diesen Fällen können Massnahmen mit
Ausnahme der Verwahrung nach Artikel 64 StGB angeordnet wer-
den;

2. das Kreisgericht, soweit im Einzelfall eine Freiheitsstrafe von mehr
als einem Jahr oder Verwahrung nach Artikel 64 StGB in Frage
steht;

3. bis 5. unverändert.
2 Strafbare Handlungen, die dem Unternehmen zuzurechnen sind,
werden in erster Instanz durch die Gerichtspräsidentin oder den Ge-
richtspräsidenten beurteilt, wenn der Fall nicht ans Wirtschaftsstraf-
gericht überwiesen wird.
3 Wird die gegen ein Unternehmen geführte Strafuntersuchung mit
derjenigen gegen eine natürliche Person vereinigt, wird die Strafsa-
che auch bezüglich des Unternehmens vom Kreisgericht oder vom
Wirtschaftsstrafgericht beurteilt, wenn deren Zuständigkeit für die na-
türliche Person gegeben ist.

Art.30 Eine Gerichtsperson ist unfähig, an der Behandlung und Be-
urteilung einer Strafsache teilzunehmen, wenn

1. bis 4. unverändert;
5. sie mit einer Partei durch Adoption, Pflegekindschaft oder Fami-

liengenossenschaft (Art.110 Abs.2 StGB) oder durch Vormund-
schaft, Beiratschaft oder Beistandschaft verbunden ist;

6. Angehörige (Art.110 Abs.1 StGB) oder Familiengenossen
(Art.110 Abs.2 StGB) als Anwältin oder Anwalt in Vertretung einer
Partei oder als Sachverständige oder als Zeugen auftreten;

7. bis 10. unverändert;
11. sie selber oder Angehörige (Art.110 Abs.1 StGB) oder Familienge-

nossen (Art.110 Abs.2 StGB) mit einer der Parteien in einem Zivil-,
Straf- oder Verwaltungsstreit stehen.

Art.51 1 Unverändert.
2 Ist die angeschuldigte Person nicht in der Lage, für die Kosten einer
privaten Verteidigung aufzukommen, so ist ihr auf ihr Begehren hin ei-
ne amtliche Verteidigung zu bestellen
1. unverändert,
2. für das gesamte Verfahren, sofern eine Freiheitsstrafe von mehr als

sechs Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 180 Tagessätzen
zu erwarten ist.

3 bis 5 Unverändert.
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Art.70 1 Unverändert.
2 Ist eine jugendliche Person im Sinne des Bundesgesetzes vom
20.Juni 2003 über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG)5)

an einer Straftat beteiligt, benachrichtigen die Organe der Strafrechts-
pflege unverzüglich die zuständigen Organe der Jugendrechtspflege.
3 und 4 Unverändert.

Art.116 1 Unverändert.
2 Geistliche sowie Ärztinnen oder Ärzte sind zur Auskunftsverweige-
rung auch dann berechtigt, wenn sie von der Geheimhaltungspflicht
befreit sind. Sie haben jedoch darzutun, dass das Geheimhaltungsin-
teresse dem Interesse an der Wahrheitsfindung vorgeht.
3 Unverändert.

Art.118 Für das Auskunftsverweigerungsrecht der für Medien täti-
gen Berufsleute gilt Artikel 28a StGB.

Mitwirkungs-
pflicht des Unter-
nehmens

Art.139a (neu) Das Unternehmen hat an der Aufklärung der straf-
baren Handlung, deren es verdächtigt wird, mitzuwirken. Es ist ver-
pflichtet, Gegenstände, die als Beweismittel von Bedeutung sein kön-
nen, auf Aufforderung der Gerichtsbehörde herauszugeben.

Art.142 Der Herausgabepflicht und der Beschlagnahme unterlie-
gen auch
1. unverändert,
2. Gegenstände und Vermögenswerte, die nach den Artikeln 69 bis 72

StGB voraussichtlich einzuziehen sind.
3. aufgehoben.

Art.144 1 Unverändert.
2 «Artikel 58 bis 60 StGB» wird ersetzt durch «der Artikel 69 bis 73
StGB».
3 Unverändert.

Art.161 1 «Zurechnungsfähigkeit» wird ersetzt durch «Schuldfähig-
keit».
2 bis 4 Unverändert.

Art.178 1 und 2 Unverändert.
3 Die verfallene Sicherheit dient in erster Linie zur Deckung eines all-
fälligen Schadens des Opfers und in zweiter Linie zum Begleichen von

5) SR

Art.70 1 Unverändert.
2 Ist eine jugendliche Person im Sinne des Bundesgesetzes vom
20.Juni 2003 über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG)5)

an einer Straftat beteiligt, benachrichtigen die Organe der Strafrechts-
pflege unverzüglich die zuständigen Organe der Jugendrechtspflege.
3 und 4 Unverändert.

Art.116 1 Unverändert.
2 Geistliche sowie Ärztinnen oder Ärzte sind zur Auskunftsverweige-
rung auch dann berechtigt, wenn sie von der Geheimhaltungspflicht
befreit sind. Sie haben jedoch darzutun, dass das Geheimhaltungsin-
teresse dem Interesse an der Wahrheitsfindung vorgeht.
3 Unverändert.

Art.118 Für das Auskunftsverweigerungsrecht der für Medien täti-
gen Berufsleute gilt Artikel 28a StGB.

Mitwirkungs-
pflicht des Unter-
nehmens

Art.139a (neu) Das Unternehmen hat an der Aufklärung der straf-
baren Handlung, deren es verdächtigt wird, mitzuwirken. Es ist ver-
pflichtet, Gegenstände, die als Beweismittel von Bedeutung sein kön-
nen, auf Aufforderung der Gerichtsbehörde herauszugeben.

Art.142 Der Herausgabepflicht und der Beschlagnahme unterlie-
gen auch
1. unverändert,
2. Gegenstände und Vermögenswerte, die nach den Artikeln 69 bis 72

StGB voraussichtlich einzuziehen sind.
3. aufgehoben.

Art.144 1 Unverändert.
2 «Artikel 58 bis 60 StGB» wird ersetzt durch «der Artikel 69 bis 73
StGB».
3 Unverändert.

Art.161 1 «Zurechnungsfähigkeit» wird ersetzt durch «Schuldfähig-
keit».
2 bis 4 Unverändert.

Art.178 1 und 2 Unverändert.
3 Die verfallene Sicherheit dient in erster Linie zur Deckung eines all-
fälligen Schadens des Opfers und in zweiter Linie zum Begleichen von

5) SR
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Bussen, Geldstrafen, Ersatzforderungen, Verfahrenskosten sowie
Kosten der amtlichen Verteidigung. Die frei werdende Sicherheit kann
mit den der angeschuldigten Person auferlegten Bussen, Geldstrafen,
Ersatzforderungen und Verfahrenskosten verrechnet werden.

Art.197 Wenn der Stand des Verfahrens es zulässt, kann die Verfah-
rensleitung auf Ersuchen der angeschuldigten Person den vorzeitigen
Antritt der Strafe oder Massnahme anordnen. Für den Antritt einer
Massnahme ist in der Voruntersuchung die Zustimmung der Staats-
anwaltschaft erforderlich. Die Verfahrensleitung ist berechtigt, der Po-
lizei- und Militärdirektion Vorschläge zum Vollzug der Strafe oder
Massnahme zu machen. Die zuständige Stelle der Polizei- und Militär-
direktion bestimmt danach in Absprache mit der Strafverfolgungsbe-
hörde den Vollzugsort.

Art.218 1 bis 3 Unverändert.
4 Der Regierungsrat regelt die Ausnahmen zu den Absätzen 1 und 2,
insbesondere betreffend die Daten von Opfern sowie von vermissten,
gemeingefährlichen oder schuldunfähigen Personen.

Art.219 Die Polizei hat der Untersuchungsbehörde von Verbre-
chen, die möglicherweise mit einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf
Jahren bedroht sind, sowie in den Fällen gemäss den Artikeln 165 und
237 sofort Kenntnis zu geben.

Art.231 Die Untersuchungsbehörde hat der Staatsanwaltschaft
von Anzeigen, Ergebnissen polizeilicher Ermittlungen und eigenen
Feststellungen über ein Verbrechen, das möglicherweise mit einer
Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren bedroht ist, sofort Kenntnis zu
geben.

Eröffnung des
Verfahrens und
der Vorunter-
suchung im
Unternehmens-
strafrecht

Art.233a (neu) 1 Nach Eröffnung der gerichtlichen Strafverfolgung
leitet die Untersuchungsbehörde in der Regel eine Voruntersuchung
ein.
2 Sie kann ausnahmsweise ein Strafmandat erlassen oder mit Zu-
stimmung der Staatsanwaltschaft den Fall an die Gerichtspräsidentin
oder den Gerichtspräsidenten überweisen.
3 Eine in gleichem Zusammenhang geführte Voruntersuchung gegen
bekannte oder unbekannte Täterschaft kann mit der gegen das Unter-
nehmen geführten Voruntersuchung vereinigt werden.

Art.250 1 und 2 Unverändert.
3 In den übrigen Fällen stellt sie Antrag auf Überweisung an das urtei-
lende Gericht. Das hat auch zu geschehen, wenn bei Schuldunfähig-

Bussen, Geldstrafen, Ersatzforderungen, Verfahrenskosten sowie
Kosten der amtlichen Verteidigung. Die frei werdende Sicherheit kann
mit den der angeschuldigten Person auferlegten Bussen, Geldstrafen,
Ersatzforderungen und Verfahrenskosten verrechnet werden.

Art.197 Wenn der Stand des Verfahrens es zulässt, kann die Verfah-
rensleitung auf Ersuchen der angeschuldigten Person den vorzeitigen
Antritt der Strafe oder Massnahme anordnen. Für den Antritt einer
Massnahme ist in der Voruntersuchung die Zustimmung der Staats-
anwaltschaft erforderlich. Die Verfahrensleitung ist berechtigt, der Po-
lizei- und Militärdirektion Vorschläge zum Vollzug der Strafe oder
Massnahme zu machen. Die zuständige Stelle der Polizei- und Militär-
direktion bestimmt danach in Absprache mit der Strafverfolgungsbe-
hörde den Vollzugsort.

Art.218 1 bis 3 Unverändert.
4 Der Regierungsrat regelt die Ausnahmen zu den Absätzen 1 und 2,
insbesondere betreffend die Daten von Opfern sowie von vermissten,
gemeingefährlichen oder schuldunfähigen Personen.

Art.219 Die Polizei hat der Untersuchungsbehörde von Verbre-
chen, die möglicherweise mit einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf
Jahren bedroht sind, sowie in den Fällen gemäss den Artikeln 165 und
237 sofort Kenntnis zu geben.

Art.231 Die Untersuchungsbehörde hat der Staatsanwaltschaft
von Anzeigen, Ergebnissen polizeilicher Ermittlungen und eigenen
Feststellungen über ein Verbrechen, das möglicherweise mit einer
Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren bedroht ist, sofort Kenntnis zu
geben.

Eröffnung des
Verfahrens und
der Vorunter-
suchung im
Unternehmens-
strafrecht

Art.233a (neu) 1 Nach Eröffnung der gerichtlichen Strafverfolgung
leitet die Untersuchungsbehörde in der Regel eine Voruntersuchung
ein.
2 Sie kann ausnahmsweise ein Strafmandat erlassen oder mit Zu-
stimmung der Staatsanwaltschaft den Fall an die Gerichtspräsidentin
oder den Gerichtspräsidenten überweisen.
3 Eine in gleichem Zusammenhang geführte Voruntersuchung gegen
bekannte oder unbekannte Täterschaft kann mit der gegen das Unter-
nehmen geführten Voruntersuchung vereinigt werden.

Art.250 1 und 2 Unverändert.
3 In den übrigen Fällen stellt sie Antrag auf Überweisung an das urtei-
lende Gericht. Das hat auch zu geschehen, wenn bei Schuldunfähig-
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keit der angeschuldigten Person Massnahmen gemäss den Artikeln 59
bis 61, 63, 64, 67 und 67b StGB in Frage stehen.

Art.262 1 Die Untersuchungsbehörde leitet das Strafmandatsver-
fahren ein, sofern sie die Verurteilung zu einer Busse, einer Geldstrafe
bis zu 30 Tagessätzen, einer Freiheitsstrafe bis zu einem Monat oder
die Strafbefreiung für geboten erachtet.
2 Im Strafmandat kann zudem auf Einziehung gemäss den Artikeln 69
bis 72 StGB und Retention gemäss Artikel 117 EG ZGB erkannt wer-
den.

Art.263 Das Strafmandatsverfahren ist ausgeschlossen, wenn
1. unverändert;
2. der Widerruf einer bedingten Strafe oder des bedingten Teils einer

Strafe gemäss Artikel 46 Absatz 1 StGB in Betracht fällt.

Art.265 1 Unverändert.
2 Dem Strafmandat ist eine kurze Begründung beizufügen, soweit
dies für das Verständnis der getroffenen Anordnung unerlässlich oder
durch das Bundesrecht vorgeschrieben ist.

Gemeinnützige
Arbeit

Art.265a (neu) 1 Die Untersuchungsbehörde kann im Strafmandat
mit Zustimmung der angeschuldigten Person statt auf Busse oder
Geldstrafe auf gemeinnützige Arbeit bis zu 120 Stunden erkennen.
2 Liegt die Zustimmung noch nicht vor und erwägt die Untersu-
chungsbehörde für den Fall des Eingangs einer solchen Zustimmung
die Anordnung gemeinnütziger Arbeit, so belehrt sie die angeschul-
digte Person im Strafmandat über die Möglichkeit der Anordnung von
gemeinnütziger Arbeit, die Notwendigkeit einer Zustimmung und das
Ausmass dieser Sanktion im konkreten Fall.
3 Die angeschuldigte Person kann innert zehn Tagen nach Zustellung
des Strafmandats ihre Zustimmung schriftlich oder zu Protokoll nach-
reichen.
4 In diesem Fall erlässt die Untersuchungsbehörde ein neues Straf-
mandat.

Art.267 Die unwidersprochen gebliebenen Strafmandate sind mit
Ausnahme derjenigen für blosse Übertretungen innert zehn Tagen
nach Ablauf der Einspruchsfrist der Staatsanwaltschaft vorzulegen.
Diese ist befugt, innert zehn Tagen nach Erhalt der Akten Einspruch zu
erheben.

e Schuld-
unfähige

Art.299 «Zurechnungsunfähigen» wird ersetzt durch «Schuldunfä-
higen».

keit der angeschuldigten Person Massnahmen gemäss den Artikeln 59
bis 61, 63, 64, 67 und 67b StGB in Frage stehen.

Art.262 1 Die Untersuchungsbehörde leitet das Strafmandatsver-
fahren ein, sofern sie die Verurteilung zu einer Busse, einer Geldstrafe
bis zu 30 Tagessätzen, einer Freiheitsstrafe bis zu einem Monat oder
die Strafbefreiung für geboten erachtet.
2 Im Strafmandat kann zudem auf Einziehung gemäss den Artikeln 69
bis 72 StGB und Retention gemäss Artikel 117 EG ZGB erkannt wer-
den.

Art.263 Das Strafmandatsverfahren ist ausgeschlossen, wenn
1. unverändert;
2. der Widerruf einer bedingten Strafe oder des bedingten Teils einer

Strafe gemäss Artikel 46 Absatz 1 StGB in Betracht fällt.

Art.265 1 Unverändert.
2 Dem Strafmandat ist eine kurze Begründung beizufügen, soweit
dies für das Verständnis der getroffenen Anordnung unerlässlich oder
durch das Bundesrecht vorgeschrieben ist.

Gemeinnützige
Arbeit

Art.265a (neu) 1 Die Untersuchungsbehörde kann im Strafmandat
mit Zustimmung der angeschuldigten Person statt auf Busse oder
Geldstrafe auf gemeinnützige Arbeit bis zu 120 Stunden erkennen.
2 Liegt die Zustimmung noch nicht vor und erwägt die Untersu-
chungsbehörde für den Fall des Eingangs einer solchen Zustimmung
die Anordnung gemeinnütziger Arbeit, so belehrt sie die angeschul-
digte Person im Strafmandat über die Möglichkeit der Anordnung von
gemeinnütziger Arbeit, die Notwendigkeit einer Zustimmung und das
Ausmass dieser Sanktion im konkreten Fall.
3 Die angeschuldigte Person kann innert zehn Tagen nach Zustellung
des Strafmandats ihre Zustimmung schriftlich oder zu Protokoll nach-
reichen.
4 In diesem Fall erlässt die Untersuchungsbehörde ein neues Straf-
mandat.

Art.267 Die unwidersprochen gebliebenen Strafmandate sind mit
Ausnahme derjenigen für blosse Übertretungen innert zehn Tagen
nach Ablauf der Einspruchsfrist der Staatsanwaltschaft vorzulegen.
Diese ist befugt, innert zehn Tagen nach Erhalt der Akten Einspruch zu
erheben.

e Schuld-
unfähige

Art.299 «Zurechnungsunfähigen» wird ersetzt durch «Schuldunfä-
higen».
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Art.309 1 und 2 Unverändert.
3 Erfolgt ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit, entscheidet das
Gericht zugleich über die Anordnung allfälliger Massnahmen gemäss
Artikel 19 Absatz 3 StGB.

Art.311 Das Urteilsdispositiv enthält
1. unverändert,
2. die verhängten Sanktionen (Strafen, therapeutische Massnahmen,

Verwahrung),
3. unverändert,
4. den Entscheid über Nebenpunkte wie insbesondere

a andere Massnahmen gemäss den Artikeln 66 bis 73 StGB,
b bis d unverändert,

5. unverändert.

Art.317 1 Über den Widerruf einer bedingten oder den bedingten
Teil einer Strafe im Fall der Nichtbewährung nach Artikel 46 Absatz 1
StGB kann in getrennt oder gemeinsam durchgeführten Haupt- und
Widerrufsverhandlungen befunden werden. Haupt- und Widerrufs-
verhandlung können insbesondere dann gemeinsam durchgeführt
werden, wenn eine Gesamtstrafe in Frage steht. In den übrigen Fällen
findet die Widerrufsverhandlung unmittelbar im Anschluss an die
Hauptverhandlung und die Urteilseröffnung hinsichtlich der während
der Probezeit begangenen Tat statt.
2 Den Betroffenen ist in jedem Fall zusammen mit der Vorladung zur
Hauptverhandlung eine Vorladung für die Widerrufsverhandlung zu-
zustellen.
3 Über die Widerrufsverhandlung wird im Fall der separaten Ver-
handlung ein gesondertes Protokoll geführt. Der Widerrufsentscheid
ist gesondert auszufällen und zu begründen.
4 und 5 Unverändert.

Art.318 Bei den übrigen Widerrufsgründen (Art.46 Abs.4 StGB) hat
das zuständige Gericht nach Artikel 316 vorzugehen. Die Untersu-
chungsbehörde entscheidet im schriftlichen Verfahren.

Art.334 1 und 2 Unverändert.
3 Bilden ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des Verfahrens,
kann mit der Appellation nur gerügt werden, das angefochtene Urteil
verletze eine materiellrechtliche oder prozessuale Bestimmung des
eidgenössischen oder kantonalen Rechts oder gründe sich auf eine of-
fensichtlich unrichtige Akten- oder Beweiswürdigung.
4 Unverändert.

Art.309 1 und 2 Unverändert.
3 Erfolgt ein Freispruch wegen Schuldunfähigkeit, entscheidet das
Gericht zugleich über die Anordnung allfälliger Massnahmen gemäss
Artikel 19 Absatz 3 StGB.

Art.311 Das Urteilsdispositiv enthält
1. unverändert,
2. die verhängten Sanktionen (Strafen, therapeutische Massnahmen,

Verwahrung),
3. unverändert,
4. den Entscheid über Nebenpunkte wie insbesondere

a andere Massnahmen gemäss den Artikeln 66 bis 73 StGB,
b bis d unverändert,

5. unverändert.

Art.317 1 Über den Widerruf einer bedingten oder den bedingten
Teil einer Strafe im Fall der Nichtbewährung nach Artikel 46 Absatz 1
StGB kann in getrennt oder gemeinsam durchgeführten Haupt- und
Widerrufsverhandlungen befunden werden. Haupt- und Widerrufs-
verhandlung können insbesondere dann gemeinsam durchgeführt
werden, wenn eine Gesamtstrafe in Frage steht. In den übrigen Fällen
findet die Widerrufsverhandlung unmittelbar im Anschluss an die
Hauptverhandlung und die Urteilseröffnung hinsichtlich der während
der Probezeit begangenen Tat statt.
2 Den Betroffenen ist in jedem Fall zusammen mit der Vorladung zur
Hauptverhandlung eine Vorladung für die Widerrufsverhandlung zu-
zustellen.
3 Über die Widerrufsverhandlung wird im Fall der separaten Ver-
handlung ein gesondertes Protokoll geführt. Der Widerrufsentscheid
ist gesondert auszufällen und zu begründen.
4 und 5 Unverändert.

Art.318 Bei den übrigen Widerrufsgründen (Art.46 Abs.4 StGB) hat
das zuständige Gericht nach Artikel 316 vorzugehen. Die Untersu-
chungsbehörde entscheidet im schriftlichen Verfahren.

Art.334 1 und 2 Unverändert.
3 Bilden ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des Verfahrens,
kann mit der Appellation nur gerügt werden, das angefochtene Urteil
verletze eine materiellrechtliche oder prozessuale Bestimmung des
eidgenössischen oder kantonalen Rechts oder gründe sich auf eine of-
fensichtlich unrichtige Akten- oder Beweiswürdigung.
4 Unverändert.
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Art.338 1 Unverändert.
2 Eine Beschränkung ist zulässig auf
1. unverändert,
2. die Bemessung der Strafe,
3. aufgehoben,
4. die Anordnung von Massnahmen gemäss den Artikeln 56 bis 73

StGB,
5. bis 8. unverändert.
3 Unverändert.

Art.352 Die Verfahrensleitung kann die Durchführung eines schrift-
lichen Verfahrens anordnen, wenn
1. und 2. unverändert;
3. die Appellation auf andere Massnahmen gemäss den Artikeln 66ff.

StGB, die Entschädigung der angeschuldigten Person, die Verfah-
rens- oder Parteikosten oder andere öffentliche Leistungen be-
schränkt worden ist;

4. und 5. unverändert.

Art.358 1 Unverändert.
2 Als Abänderung des Urteils zu Ungunsten der angeschuldigten Per-
son gelten sowohl die schärfere Bestrafung als auch das Verhängen
einer in erster Instanz nicht ausgesprochenen Massnahme. Ausge-
nommen ist der Fall, in welchem die angeschuldigte Person selber ei-
ne solche Massnahme beantragt.

Art.390 1 bis 3 Unverändert.
4 «Zurechnungsunfähigen» wird ersetzt durch «Schuldunfähigen».

Art.410 1 Die Untersuchungsbehörden sowie die erst- und oberin-
stanzlichen Gerichte teilen der zuständigen Stelle der Polizei- und Mili-
tärdirektion die Entscheid- und Beschlussformel innert zehn Tagen
seit Eintritt der Rechtskraft mit.
2 Die urteilende Instanz stellt der zuständigen Einweisungs- und Voll-
zugsbehörde die Strafakten auf Aufforderungen hin zur Verfügung.
Der Leitung der Vollzugseinrichtung werden auf Verlangen die Akten
zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.
3 Die Untersuchungsbehörden sowie die Gerichte teilen der zustän-
digen Stelle der Polizei- und Militärdirektion die Urteils- und Be-
schlussformeln unabhängig von der Rechtskraft unverzüglich mit,
wenn
a die sich im vorzeitigen oder ordentlichen Straf- oder Massnahmen-

vollzug befindliche Person freigesprochen oder zu einer bedingten
Strafe verurteilt wurde,

Art.338 1 Unverändert.
2 Eine Beschränkung ist zulässig auf
1. unverändert,
2. die Bemessung der Strafe,
3. aufgehoben,
4. die Anordnung von Massnahmen gemäss den Artikeln 56 bis 73

StGB,
5. bis 8. unverändert.
3 Unverändert.

Art.352 Die Verfahrensleitung kann die Durchführung eines schrift-
lichen Verfahrens anordnen, wenn
1. und 2. unverändert;
3. die Appellation auf andere Massnahmen gemäss den Artikeln 66ff.

StGB, die Entschädigung der angeschuldigten Person, die Verfah-
rens- oder Parteikosten oder andere öffentliche Leistungen be-
schränkt worden ist;

4. und 5. unverändert.

Art.358 1 Unverändert.
2 Als Abänderung des Urteils zu Ungunsten der angeschuldigten Per-
son gelten sowohl die schärfere Bestrafung als auch das Verhängen
einer in erster Instanz nicht ausgesprochenen Massnahme. Ausge-
nommen ist der Fall, in welchem die angeschuldigte Person selber ei-
ne solche Massnahme beantragt.

Art.390 1 bis 3 Unverändert.
4 «Zurechnungsunfähigen» wird ersetzt durch «Schuldunfähigen».

Art.410 1 Die Untersuchungsbehörden sowie die erst- und oberin-
stanzlichen Gerichte teilen der zuständigen Stelle der Polizei- und Mili-
tärdirektion die Entscheid- und Beschlussformel innert zehn Tagen
seit Eintritt der Rechtskraft mit.
2 Die urteilende Instanz stellt der zuständigen Einweisungs- und Voll-
zugsbehörde die Strafakten auf Aufforderungen hin zur Verfügung.
Der Leitung der Vollzugseinrichtung werden auf Verlangen die Akten
zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.
3 Die Untersuchungsbehörden sowie die Gerichte teilen der zustän-
digen Stelle der Polizei- und Militärdirektion die Urteils- und Be-
schlussformeln unabhängig von der Rechtskraft unverzüglich mit,
wenn
a die sich im vorzeitigen oder ordentlichen Straf- oder Massnahmen-

vollzug befindliche Person freigesprochen oder zu einer bedingten
Strafe verurteilt wurde,

51/20



Antrag des Regierungsrates 21Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Justizkommission

b die sich im vorzeitigen oder ordentlichen Straf- und Massnahmen-
vollzug befindliche Person zu einer unbedingten Strafe oder zu ei-
ner Massnahme verurteilt wurde und in den vorzeitigen bzw. den
ordentlichen Straf- oder Massnahmenvollzug zurückkehrt,

c die verurteilte Person in Haft belassen oder neu in Haft gesetzt wird,
d das Gericht der verurteilten Person mit deren Einwilligung den so-

fortigen Antritt der Strafe oder Massnahme bewilligt hat oder
e die zu einer ambulanten oder stationären Massnahme verurteilte

Person in Freiheit weilt.

Art.429 1 Das Inkasso von Geldstrafen, Bussen, Gebühren, verfalle-
nen Sicherheiten, Verfahrenskosten und Ansprüchen des Kantons aus
Rückgriff für gesprochene Entschädigungen besorgen die Kanzleien
der erst- und oberinstanzlichen Gerichte.
2 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
besorgt das Inkasso von durch Strafmandat der regionalen Untersu-
chungsrichterämter ausgesprochenen Geldstrafen, Bussen, Gebüh-
ren, Verfahrenskosten und verfallenen Sicherheiten.
3 Für die Vollstreckung von Geldstrafen und Bussen gelten die Arti-
kel 35, 36 und 106 StGB.
4 Unverändert.

Vollstreckungs-
anordnungen der
Regierungsstatt-
halterin oder des
Regierungsstatt-
halters
a bei anderen
Massnahmen

Art.432 1 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthal-
ter ordnet die Vollstreckung folgender Massnahmen an:
1. Einziehung gemäss Artikel 69 StGB,
2. aufgehoben,
3. Veröffentlichung eines nach Artikel 67 StGB ausgesprochenen Be-

rufsverbotes,
4. aufgehoben.
2 Unverändert.

Art.434 1 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthal-
ter erlässt die amtliche Bekanntmachung von Gegenständen, die sich
jemand durch strafbare Handlung angeeignet hat und deren Eigentü-
merin oder Eigentümer nicht feststeht (Art.70 Abs.4 StGB).
2 Unverändert.

Art.435 1 Das Begnadigungsrecht steht zu
1. dem Regierungsrat für Bussen bis 1000 Franken und für Geldstrafen

bis zu zehn Tagessätzen,
2. unverändert.
2 Unverändert.

b die sich im vorzeitigen oder ordentlichen Straf- und Massnahmen-
vollzug befindliche Person zu einer unbedingten Strafe oder zu ei-
ner Massnahme verurteilt wurde und in den vorzeitigen bzw. den
ordentlichen Straf- oder Massnahmenvollzug zurückkehrt,

c die verurteilte Person in Haft belassen oder neu in Haft gesetzt wird,
d das Gericht der verurteilten Person mit deren Einwilligung den so-

fortigen Antritt der Strafe oder Massnahme bewilligt hat oder
e die zu einer ambulanten oder stationären Massnahme verurteilte

Person in Freiheit weilt.

Art.429 1 Das Inkasso von Geldstrafen, Bussen, Gebühren, verfalle-
nen Sicherheiten, Verfahrenskosten und Ansprüchen des Kantons aus
Rückgriff für gesprochene Entschädigungen besorgen die Kanzleien
der erst- und oberinstanzlichen Gerichte.
2 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
besorgt das Inkasso von durch Strafmandat der regionalen Untersu-
chungsrichterämter ausgesprochenen Geldstrafen, Bussen, Gebüh-
ren, Verfahrenskosten und verfallenen Sicherheiten.
3 Für die Vollstreckung von Geldstrafen und Bussen gelten die Arti-
kel 35, 36 und 106 StGB.
4 Unverändert.

Vollstreckungs-
anordnungen der
Regierungsstatt-
halterin oder des
Regierungsstatt-
halters
a bei anderen
Massnahmen

Art.432 1 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthal-
ter ordnet die Vollstreckung folgender Massnahmen an:
1. Einziehung gemäss Artikel 69 StGB,
2. aufgehoben,
3. Veröffentlichung eines nach Artikel 67 StGB ausgesprochenen Be-

rufsverbotes,
4. aufgehoben.
2 Unverändert.

Art.434 1 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthal-
ter erlässt die amtliche Bekanntmachung von Gegenständen, die sich
jemand durch strafbare Handlung angeeignet hat und deren Eigentü-
merin oder Eigentümer nicht feststeht (Art.70 Abs.4 StGB).
2 Unverändert.

Art.435 1 Das Begnadigungsrecht steht zu
1. dem Regierungsrat für Bussen bis 1000 Franken und für Geldstrafen

bis zu zehn Tagessätzen,
2. unverändert.
2 Unverändert.
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Art.437 1 Unverändert.
2 Steht der Vollzug einer Busse, einer Geldstrafe, einer gemeinnützi-
gen Arbeit oder einer kurzen Freiheitsstrafe in Frage und handelt es
sich um das erste Gesuch, hat die Vollstreckungsbehörde in der Regel
Aufschub zu gewähren. Der Aufschub ist ausgeschlossen, wenn die
Strafe bereits angetreten worden ist.

Art.438 1 Durch die Begnadigung können die durch rechtskräftiges
Urteil auferlegten Strafen sowie Berufs- oder Fahrverbote ganz oder
teilweise erlassen und Strafen in mildere Strafarten umgewandelt
werden.
2 Unverändert.

II.

Folgende Erlasse werden geändert:

1. Gesetz vom 5.Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR):

Art.82 1 «Staat» wird ersetzt durch «Kanton».
2 Unverändert.

Art.86 1 «Staatsorgane» wird ersetzt durch «Kantonsorgane».
2 Unverändert.

Art.87 «Staatsorgane» wird ersetzt durch «Kantonsorgane».

Art.88 1 «Staatsorgane» wird ersetzt durch «Kantonsorgane».
2 und 3 Unverändert.

Art.96 1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kanton und Gemein-
den sowie Mitglieder von Gemeindebehörden und von Stimmaus-
schüssen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten verletzen,
welche ihnen gemäss diesem Gesetz oder gemäss den Ausführungs-
bestimmungen obliegen, werden mit Busse bestraft.
2 und 3 Unverändert.

2. Gesetz vom 6.Februar 1984 über die Fürsprecher (FG):

Art.45 Durch den Strafrichter wird mit Busse bestraft, wer
a und b unverändert.

3. Notariatsgesetz vom 28.August 1980:

Art.45 1 Wer ohne Berufsausübungsbewilligung Funktionen ausübt,
welche in die Zuständigkeit des Notars fallen, oder wer die Berufsbe-

Art.437 1 Unverändert.
2 Steht der Vollzug einer Busse, einer Geldstrafe, einer gemeinnützi-
gen Arbeit oder einer kurzen Freiheitsstrafe in Frage und handelt es
sich um das erste Gesuch, hat die Vollstreckungsbehörde in der Regel
Aufschub zu gewähren. Der Aufschub ist ausgeschlossen, wenn die
Strafe bereits angetreten worden ist.

Art.438 1 Durch die Begnadigung können die durch rechtskräftiges
Urteil auferlegten Strafen sowie Berufs- oder Fahrverbote ganz oder
teilweise erlassen und Strafen in mildere Strafarten umgewandelt
werden.
2 Unverändert.

II.

Folgende Erlasse werden geändert:

1. Gesetz vom 5.Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR):

Art.82 1 «Staat» wird ersetzt durch «Kanton».
2 Unverändert.

Art.86 1 «Staatsorgane» wird ersetzt durch «Kantonsorgane».
2 Unverändert.

Art.87 «Staatsorgane» wird ersetzt durch «Kantonsorgane».

Art.88 1 «Staatsorgane» wird ersetzt durch «Kantonsorgane».
2 und 3 Unverändert.

Art.96 1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kanton und Gemein-
den sowie Mitglieder von Gemeindebehörden und von Stimmaus-
schüssen, die vorsätzlich oder grobfahrlässig Amtspflichten verletzen,
welche ihnen gemäss diesem Gesetz oder gemäss den Ausführungs-
bestimmungen obliegen, werden mit Busse bestraft.
2 und 3 Unverändert.

2. Gesetz vom 6.Februar 1984 über die Fürsprecher (FG):

Art.45 Durch den Strafrichter wird mit Busse bestraft, wer
a und b unverändert.

3. Notariatsgesetz vom 28.August 1980:

Art.45 1 Wer ohne Berufsausübungsbewilligung Funktionen ausübt,
welche in die Zuständigkeit des Notars fallen, oder wer die Berufsbe-
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zeichnung Notar führt, ohne dass sie ihm durch die zuständige in-
oder ausländische Behörde verliehen worden ist, wird mit Busse be-
straft.
2 Unverändert.

4. Gesetz vom 7.Juli 1918 über die Zivilprozessordnung (ZPO):

Art.250 1 Verweigert der Zeuge unbefugt die Aussage, so ist er nach
fruchtloser Warnung dem Strafrichter zu überweisen und, wenn er auf
seiner Verweigerung beharrt, mit Busse zu bestrafen.
2 und 3 Unverändert.

Art.403 1 Die Widerhandlung gegen ein auf Unterlassung lautendes
Urteil wird auf Antrag der Gegenpartei mit Busse bestraft. In schweren
Fällen kann damit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe
verbunden werden. Diese Strafen sind im Urteil ausdrücklich anzudro-
hen.
2 Unverändert.

5. Gesetz vom 6.Oktober 1940 betreffend die Einführung des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuches (EG StGB):

Ingress:

Gestützt auf Artikel 335 sowie 393 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches6) sowie Artikel 16 und 17 des Bundesgesetzes vom 4.Oktober
1991 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz)7)

Art.2 Aufgehoben.

Art.4 1 Die von den kantonalen Gerichten verhängten Bussen, Geld-
strafen und Einziehungen fallen dem Kanton zu (Art.374 Abs.1 StGB).
Vorbehalten bleibt Artikel 73 StGB.
2 Über die Verwertung der eingezogenen Gegenstände trifft die Poli-
zei- und Militärdirektion die nötigen Verfügungen; sie kann auf dem
Wege freihändigen Verkaufs oder öffentlicher Versteigerung erfolgen.

Art.5 Der Regierungsrat ist befugt, bei Widerhandlungen gegen sei-
ne Verordnungen, Reglemente und Beschlüsse, die er im Rahmen der
Verfassung, der Gesetze und der Dekrete erlässt, Busse anzudrohen.

Art.6 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».

6) SR 311.0
7) SR 312.5
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Art.7 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».

Art.8 Aufgehoben.

Art.9 Mit Busse wird bestraft, wer
a gewerbsmässig die Leichtgläubigkeit der Leute durch Wahrsagen
(Horoskopstellen, Traumdeuten, Kartenschlagen u.dgl.), Geisterbe-
schwören, Anleitung zum Schatzgraben oder auf ähnliche Weise aus-
beutet oder
b sich öffentlich zur Ausübung dieser Tätigkeiten anbietet.

Art.10 1 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».
2 Unverändert.

Art.11 Aufgehoben.

Art.12 Aufgehoben.

Art.13a Wer Waffen oder Werkzeug, von denen er weiss oder anneh-
men muss, dass sie zur Begehung von Tötung, Körperverletzung,
Raub oder Diebstahl bestimmt sind, in Gewahrsam hat, von einem an-
dern verwahren lässt oder einem andern überlässt, wird, wenn die Tat
nicht nach andern Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit
Busse bestraft. Waffen und Werkzeuge werden eingezogen.

Art.14 Mit Busse wird bestraft, wer
a Schlüssel, behördliche Stempel und Siegel, Firmen- oder Faksimi-

lestempel anfertigt oder anfertigen lässt in der Absicht, sie rechts-
widrig zu gebrauchen, oder,

b ohne sich über die Berechtigung des Bestellers zu vergewissern,
Bestellungen für behördliche Stempel und Siegel entgegennimmt
und ausführt oder ausführen lässt.

Art.14a «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».

Art.15 Mit Busse bis zu 1000 Franken wird bestraft, wer
a durch Lärm oder Geschrei die Nachtruhe stört oder
b sich öffentlich ein unanständiges, Sitte und Anstand verletzendes

Benehmen zuschulden kommen lässt, namentlich in Trunkenheit
Skandal verübt.

Art.16 Wer durch wissentlich falsche Meldung Gesundheitsfachper-
sonen (Ärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker) alarmiert, wird mit
Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.7 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».

Art.8 Aufgehoben.

Art.9 Mit Busse wird bestraft, wer
a gewerbsmässig die Leichtgläubigkeit der Leute durch Wahrsagen
(Horoskopstellen, Traumdeuten, Kartenschlagen u.dgl.), Geisterbe-
schwören, Anleitung zum Schatzgraben oder auf ähnliche Weise aus-
beutet oder
b sich öffentlich zur Ausübung dieser Tätigkeiten anbietet.

Art.10 1 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».
2 Unverändert.

Art.11 Aufgehoben.

Art.12 Aufgehoben.

Art.13a Wer Waffen oder Werkzeug, von denen er weiss oder anneh-
men muss, dass sie zur Begehung von Tötung, Körperverletzung,
Raub oder Diebstahl bestimmt sind, in Gewahrsam hat, von einem an-
dern verwahren lässt oder einem andern überlässt, wird, wenn die Tat
nicht nach andern Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit
Busse bestraft. Waffen und Werkzeuge werden eingezogen.

Art.14 Mit Busse wird bestraft, wer
a Schlüssel, behördliche Stempel und Siegel, Firmen- oder Faksimi-

lestempel anfertigt oder anfertigen lässt in der Absicht, sie rechts-
widrig zu gebrauchen, oder,

b ohne sich über die Berechtigung des Bestellers zu vergewissern,
Bestellungen für behördliche Stempel und Siegel entgegennimmt
und ausführt oder ausführen lässt.

Art.14a «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».

Art.15 Mit Busse bis zu 1000 Franken wird bestraft, wer
a durch Lärm oder Geschrei die Nachtruhe stört oder
b sich öffentlich ein unanständiges, Sitte und Anstand verletzendes

Benehmen zuschulden kommen lässt, namentlich in Trunkenheit
Skandal verübt.

Art.16 Wer durch wissentlich falsche Meldung Gesundheitsfachper-
sonen (Ärzte, Tierärzte, Hebammen, Apotheker) alarmiert, wird mit
Busse bis zu 1000 Franken bestraft.
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Art.17 Wer einer Behörde oder einem ihrer Organe, die sich gehörig
ausweisen, auf berechtigte Aufforderung hin die Angabe seines Na-
mens oder seiner Wohnung verweigert oder unrichtig macht, wird mit
Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.18 Wer öffentlich angeschlagene Bekanntmachungen oder be-
fugterweise angebrachte Plakate böswillig wegnimmt, abreisst, ent-
stellt oder besudelt, wird mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.19 Mit Busse wird bestraft, wer
a ein wildes oder bösartiges Tier nicht gehörig verwahrt,
b durch Reizen oder Scheumachen von Tieren eine Gefahr für Men-

schen oder Tiere herbeiführt,
c einen Hund böswillig auf Menschen oder Tiere hetzt oder, soweit es

in seiner Macht steht, nicht zurückhält.

Art.20 Wer Personen unter 16 Jahren Schusswaffen oder Munition
zum Gebrauch überlässt, ohne sie pflichtgemäss zu beaufsichtigen,
wird mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.21 Wer aus Bosheit oder Mutwillen Läutwerke oder Alarmvor-
richtungen zur Beunruhigung oder Belästigung anderer missbraucht,
wird mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.22 1 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».
2 Unverändert.

Art.23 Aufgehoben.

Art.24 1 Unverändert.
2 Die zuständige Stelle der Polizei- und Militärdirektion ist für die Be-
handlung folgender im Strafgesetzbuch vorgesehenen Fälle verant-
wortlich:

1. Artikel 38: Vollzug gemeinnütziger Arbeit,
2. Artikel 59 Absatz 4: Antrag auf Verlängerung der Massnahme,
3. Artikel 60 Absatz 4: Antrag auf Verlängerung der Massnahme,
4. Artikel 62 Absätze 1 bis 3: Bedingte Entlassung, Anordnung der

Probezeit, Verpflichtung zur ambulanten Behandlung, Anordnung
von Bewährungshilfe und Erteilung von Weisungen,

5. Artikel 62 Absatz 4: Antrag auf Verlängerung der Probezeit,
6. Artikel 62a Absatz 3: Antrag auf Rückversetzung,
7. Artikel 62a Absatz 6: Entscheid gemäss Artikel 95 Absatz 4, sofern

die Vollzugsbehörde die Bewährungshilfe angeordnet oder die
Weisung erteilt hat,

8. Artikel 62c Absatz 4: Antrag auf Verwahrung,

Art.17 Wer einer Behörde oder einem ihrer Organe, die sich gehörig
ausweisen, auf berechtigte Aufforderung hin die Angabe seines Na-
mens oder seiner Wohnung verweigert oder unrichtig macht, wird mit
Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.18 Wer öffentlich angeschlagene Bekanntmachungen oder be-
fugterweise angebrachte Plakate böswillig wegnimmt, abreisst, ent-
stellt oder besudelt, wird mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.19 Mit Busse wird bestraft, wer
a ein wildes oder bösartiges Tier nicht gehörig verwahrt,
b durch Reizen oder Scheumachen von Tieren eine Gefahr für Men-

schen oder Tiere herbeiführt,
c einen Hund böswillig auf Menschen oder Tiere hetzt oder, soweit es

in seiner Macht steht, nicht zurückhält.

Art.20 Wer Personen unter 16 Jahren Schusswaffen oder Munition
zum Gebrauch überlässt, ohne sie pflichtgemäss zu beaufsichtigen,
wird mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.21 Wer aus Bosheit oder Mutwillen Läutwerke oder Alarmvor-
richtungen zur Beunruhigung oder Belästigung anderer missbraucht,
wird mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft.

Art.22 1 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».
2 Unverändert.

Art.23 Aufgehoben.

Art.24 1 Unverändert.
2 Die zuständige Stelle der Polizei- und Militärdirektion ist für die Be-
handlung folgender im Strafgesetzbuch vorgesehenen Fälle verant-
wortlich:

1. Artikel 38: Vollzug gemeinnütziger Arbeit,
2. Artikel 59 Absatz 4: Antrag auf Verlängerung der Massnahme,
3. Artikel 60 Absatz 4: Antrag auf Verlängerung der Massnahme,
4. Artikel 62 Absätze 1 bis 3: Bedingte Entlassung, Anordnung der

Probezeit, Verpflichtung zur ambulanten Behandlung, Anordnung
von Bewährungshilfe und Erteilung von Weisungen,

5. Artikel 62 Absatz 4: Antrag auf Verlängerung der Probezeit,
6. Artikel 62a Absatz 3: Antrag auf Rückversetzung,
7. Artikel 62a Absatz 6: Entscheid gemäss Artikel 95 Absatz 4, sofern

die Vollzugsbehörde die Bewährungshilfe angeordnet oder die
Weisung erteilt hat,

8. Artikel 62c Absatz 4: Antrag auf Verwahrung,
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9. Artikel 62c Absatz 5: Mitteilung an die Vormundschaftsbehörde,
10. Artikel 62d: Bedingte Entlassung und Aufhebung der Massnahme,
11. Artikel 63 Absatz 3: Anordnung vorübergehender stationärer Be-

handlung,
12. Artikel 63 Absatz 4: Antrag auf Verlängerung der Behandlung,
13. Artikel 63a Absätze 1 und 2: Beschluss über Fortsetzung oder Auf-

hebung der Behandlung,
14. Artikel 63b Absatz 3: Entscheid über den Vollzug der Freiheitsstra-

fe,
15. Artikel 64a Absatz 2: Antrag auf Verlängerung der Probezeit,
16. Artikel 64a Absatz 3: Antrag auf Rückversetzung,
17. Artikel 64a Absatz 4: Entscheid gemäss Artikel 95 Absatz 4,
18. Artikel 64b: Bedingte Entlassung,
19. Artikel 86: Bedingte Entlassung,
20. Artikel 87 Absätze1 und 2: Auferlegung der Probezeit; Anordnung

von Bewährungshilfe und Erteilung von Weisungen,
21. Artikel 87 Absatz 3: Antrag auf Verlängerung der Bewährungshilfe

und auf Verlängerung oder Neuanordnung von Weisungen.
3 Die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter ist die
gemäss Artikel 4 ff. des Gesetzes vom 25.Juni 2003 über den Straf-
und Massnahmenvollzug (SMVG)8) zuständige Behörde.

Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 4 und 5.

Art.25 1 Die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion ist für die Ansetzung der Zahlungsfrist, Anordnung von Raten-
zahlung, Fristverlängerung, Anordnung von sofortiger Bezahlung
oder Sicherheitsleistung sowie der Betreibung gemäss Artikel 35 Ab-
satz 1 bis 3 StGB verantwortlich.
2 Sie ist die kantonale Koordinationsstelle im Sinne von Artikel 367
Absatz 5 StGB.

Strafloser
Schwanger-
schaftsabbruch.
Zuständigkeit

Art.26 Die zuständige Stelle der Gesundheits- und Fürsorgedirektion
besorgt die Aufgaben gemäss Artikel 119 Absätze 4 und 5 StGB.

Nachträgliche
richterliche Ent-
scheide

Art.27 1 Das Gericht, welches das rechtskräftige Urteil gefällt hat, ist
zuständig zum Erlass der in folgenden Bestimmungen des Strafge-
setzbuches vorgesehenen nachträglichen richterlichen Entscheide:

1. Artikel 36 Absatz 1: Umwandlung der Geldstrafe in Freiheitsstrafe,
2. Artikel 36 Absatz 3: Verlängerung der Zahlungsfrist, Herabsetzung

des Tagessatzes, Anordnung gemeinnütziger Arbeit,
3. Artikel 39 Absatz 1: Umwandlung gemeinnütziger Arbeit in Geld-

und Freiheitsstrafe,
4. Artikel 46 Absatz 4: Entscheid gemäss Artikel 95 Absätze 4 und 5,

8) BSG 341.1
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oder Sicherheitsleistung sowie der Betreibung gemäss Artikel 35 Ab-
satz 1 bis 3 StGB verantwortlich.
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zuständig zum Erlass der in folgenden Bestimmungen des Strafge-
setzbuches vorgesehenen nachträglichen richterlichen Entscheide:

1. Artikel 36 Absatz 1: Umwandlung der Geldstrafe in Freiheitsstrafe,
2. Artikel 36 Absatz 3: Verlängerung der Zahlungsfrist, Herabsetzung

des Tagessatzes, Anordnung gemeinnütziger Arbeit,
3. Artikel 39 Absatz 1: Umwandlung gemeinnütziger Arbeit in Geld-

und Freiheitsstrafe,
4. Artikel 46 Absatz 4: Entscheid gemäss Artikel 95 Absätze 4 und 5,

8) BSG 341.1
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5. Artikel 59 Absatz 4: Verlängerung der Massnahme,
6. Artikel 60 Absatz 4: Verlängerung der Massnahme,
7. Artikel 62 Absatz 4: Verlängerung der Probezeit,
8. Artikel 62a Absätze 3 und 5: Rückversetzung und Ersatzmassnah-

me,
9. Artikel 62a Absatz 6: Entscheid gemäss Artikel 95 Absätze 4 und 5,

sofern das Gericht die Bewährungshilfe angeordnet oder die Wei-
sungen erteilt hat,

10. Artikel 62c Absätze 2, 3, 4 und 6: Entscheid über den Aufschub des
Vollzugs, Anordnung einer anderen Massnahme,

11. Artikel 63 Absatz 4: Verlängerung der ambulanten Behandlung,
12. Artikel 63a Absatz 4: Entscheid gemäss Artikel 95 Absätze 4 und 5,

sofern das Gericht die Bewährungshilfe angeordnet oder die Wei-
sungen erteilt hat,

13. Artikel 63b Absatz 4: Anrechnung der ambulanten Behandlung auf
die Strafe, Aufschub des Vollzugs,

14. Artikel 63b Absatz 5: Anordnung einer stationären therapeuti-
schen Massnahme,

15. Artikel 64a Absatz 2: Verlängerung der Probezeit,
16. Artikel 64a Absatz 3: Rückversetzung,
17. Artikel 65: Änderung der Sanktion,
18. Artikel 67a Absätze 3 bis 5: Einschränkung oder Aufhebung des

Berufsverbotes,
19. Artikel 73 Absatz 3: Zusprechung von Schadenersatz und Genug-

tuung ausserhalb des Strafurteils,
20. Artikel 87 Absatz 3: Verlängerung der Bewährungshilfe, Verlänge-

rung und Neuanordnung der Weisungen,
21. Artikel 107 Absatz 3: Vollstreckung der Busse.
2 Dasselbe Gericht bestimmt nach durchgeführtem Auslieferungs-
verfahren die zu vollziehende Teilstrafe für die Auslieferung.
3 Vor dem Entscheid hört das Gericht den Betroffenen an.
4 Behörden und ihre Organe, insbesondere die Organe der gerichtli-
chen Polizei und des Strafvollzuges, denen in Ausübung ihrer Amtstä-
tigkeit Tatsachen bekannt werden, die geeignet sind, einen richterli-
chen Entscheid im Sinne dieses Artikels nach sich zu ziehen, sind ver-
pflichtet, diese dem Gericht mitzuteilen.

Art.28 1 Die Einziehung gemäss den Artikeln 69 bis 72 StGB kann
auch von den Behörden, die eine Voruntersuchung aufheben, ange-
ordnet werden.
2 Ist kein Strafverfahren hängig, entscheidet das Einzelgericht am Ort
der einzuziehenden Sache oder des Vermögenswertes über die Einzie-
hung gemäss den Artikeln 69 bis 72 StGB.
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Friedensbürg-
schaft

Art.28a (neu) Ist kein Strafverfahren hängig, entscheidet das Einzel-
gericht am Wohnsitz der bedrohten Person über Anträge auf Friedens-
bürgschaft.

Ersatzfreiheits-
strafe

Art.28b (neu) Über Anträge von Verwaltungsbehörden auf Bestim-
mung von Ersatzfreiheitsstrafen für Bussen und Geldstrafen (Art.36
Abs.2 und 106 Abs.5 StGB) entscheidet das Einzelgericht. Für die örtli-
che Zuständigkeit ist Artikel 22 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom
22.März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR)9) sinngemäss
anwendbar.

6. Naturschutzgesetz vom 15.September 1992:

Art.57 1 «20000 Franken» wird ersetzt durch «50000 Franken».
2 In schweren Fällen kann auf Busse bis zu 100000 Franken erkannt
werden.
3 Unverändert.

7. Gesetz vom 8.September 1999 über die Denkmalpflege (Denkmal-
pflegegesetz, DPG):

Art.33 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen, insbesondere bei Verletzung von Vorschriften
aus Gewinnsucht und im Wiederholungsfall, kann auf Busse bis zu
100000 Franken erkannt werden.
3 und 4 Unverändert.

8. Volksschulgesetz vom 19.März 1992 (VSG):

Art.33 1 Die Strafe bei Schulversäumnis ist Busse. Bei deren Bemes-
sung berücksichtigt das Gericht im Rahmen der allgemeinen Strafzu-
messungsgrundsätze insbesondere die versäumte Unterrichtszeit.
2 und 3 Unverändert.

Art.70 1 Wer ohne Bewilligung eine Privatschule führt, wird mit Bus-
se bis zu 20000 Franken bestraft.
2 Unverändert.

9. Gesetz vom 19.Juni 2003 über die Berner Fachhochschule (FaG):

Art.61 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

9) SR 313.0
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10. Gesetz vom 5.September 1996 über die Universität (UniG):

Art.78 «Busse oder Haft» wird durch «Busse» ersetzt.

11. Polizeigesetz vom 8.Juni 1997 (PolG):

Art.28 1 Die Polizei darf erkennungsdienstliche Massnahmen ausser
in den gesetzlich vorgesehenen Fällen vornehmen
a unverändert;
b an Personen, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt sind oder gegen

die eine freiheitsentziehende Massnahme gemäss Strafgesetzbuch
verhängt wurde;

c an Personen, die administrativ des Landes verwiesen werden oder
gegen die eine Einreisesperre besteht;

d unverändert.
2 und 3 Unverändert.

Art.32 1 Die Polizei kann eine Person in ihre Obhut nehmen und fest-
halten, wenn
a bis c unverändert;
d dies zur Sicherstellung des Vollzugs einer durch die zuständige In-

stanz angeordneten Wegweisung, Ausweisung oder Auslieferung
erforderlich ist.

2 Unverändert.

Art.62 1 und 2 Unverändert.
3 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

12. Gesetz vom 1.Dezember 1996 über die Ruhe an öffentlichen Feier-
tagen:

Art.11 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

13. Steuergesetz vom 21.Mai 2000 (StG):

Art.223 1 Wer zum Zweck einer Steuerhinterziehung im Sinne der Ar-
tikel 217 bis 219 gefälschte, verfälschte oder inhaltlich unwahre Ur-
kunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder
Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur Täuschung
braucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft.
2 Unverändert.

Art.224 1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und ab-
gezogene Steuern zu seinem oder eines anderen Nutzen verwendet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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2 Unverändert.

14. Gesetz vom 25.Oktober 1903 über die Hundetaxe:

Art.4 «Geldbusse» wird ersetzt durch «Busse».

15. Gesetz vom 18.Februar 1968 über das Salzregal:

Art.4 1 Unverändert.
2 Aufgehoben.
3 Unverändert.

16. Baugesetz vom 9.Juni 1985 (BauG):

Art.50 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen, insbesondere bei Ausführung von Bauvorha-
ben trotz rechtskräftigem Bauabschlag, bei Verletzung von Vorschrif-
ten aus Gewinnstreben und im Wiederholungsfall kann die Busse bis
auf 100000 Franken erhöht werden. Ausserdem sind widerrechtliche
Gewinne gemäss Artikel 70 und 71 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches10) einzuziehen.
3 Unverändert.

17. Gesetz vom 2.Februar 1964 über Bau und Unterhalt der Strassen
(Strassenbaugesetz, SBG):

Art.85 1 Widerhandlungen gegen die Vorschriften des vierten und
fünften Abschnittes dieses Gesetzes, die dazugehörenden Ausfüh-
rungsbestimmungen sowie gegen gestützt darauf erlassene Gemein-
dereglemente, Bewilligungen und Einzelverfügungen werden mit
Busse bestraft. Die Busse beträgt 1000 bis 40000 Franken. In schweren
Fällen und im Wiederholungsfall kann auf Busse bis zu 100000 Fran-
ken erkannt werden.
2 bis 5 Unverändert.

18. Gesetz vom 14.Februar 1989 über Gewässerunterhalt und Wasser-
bau (Wasserbaugesetz, WBG):

Art.55 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen, im Wiederholungsfall und bei Gewinnsucht
kann auf eine Busse bis 100000 Franken erkannt werden.
3 Unverändert.

10) SR 311.0

2 Unverändert.

14. Gesetz vom 25.Oktober 1903 über die Hundetaxe:

Art.4 «Geldbusse» wird ersetzt durch «Busse».

15. Gesetz vom 18.Februar 1968 über das Salzregal:

Art.4 1 Unverändert.
2 Aufgehoben.
3 Unverändert.

16. Baugesetz vom 9.Juni 1985 (BauG):

Art.50 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen, insbesondere bei Ausführung von Bauvorha-
ben trotz rechtskräftigem Bauabschlag, bei Verletzung von Vorschrif-
ten aus Gewinnstreben und im Wiederholungsfall kann die Busse bis
auf 100000 Franken erhöht werden. Ausserdem sind widerrechtliche
Gewinne gemäss Artikel 70 und 71 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches10) einzuziehen.
3 Unverändert.

17. Gesetz vom 2.Februar 1964 über Bau und Unterhalt der Strassen
(Strassenbaugesetz, SBG):

Art.85 1 Widerhandlungen gegen die Vorschriften des vierten und
fünften Abschnittes dieses Gesetzes, die dazugehörenden Ausfüh-
rungsbestimmungen sowie gegen gestützt darauf erlassene Gemein-
dereglemente, Bewilligungen und Einzelverfügungen werden mit
Busse bestraft. Die Busse beträgt 1000 bis 40000 Franken. In schweren
Fällen und im Wiederholungsfall kann auf Busse bis zu 100000 Fran-
ken erkannt werden.
2 bis 5 Unverändert.

18. Gesetz vom 14.Februar 1989 über Gewässerunterhalt und Wasser-
bau (Wasserbaugesetz, WBG):

Art.55 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen, im Wiederholungsfall und bei Gewinnsucht
kann auf eine Busse bis 100000 Franken erkannt werden.
3 Unverändert.

10) SR 311.0

51/30



Antrag des Regierungsrates 31Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates und der Justizkommission

19. Wassernutzungsgesetz vom 23.November 1997 (WNG):

Art.42 1 Mit Busse bis zu 40 000 Franken wird bestraft, wer vorsätz-
lich
a Handlungen gemäss Artikel 17 Absatz 1 vornimmt, ohne über die

notwendige Projektierungsbewilligung zu verfügen,
b Bauten und Anlagen zur Nutzung öffentlichen Wassers erstellt, än-

dert oder betreibt, ohne über eine Konzession oder Bewilligung zu
verfügen,

c in anderer Weise gestützt auf dieses Gesetz erlassenen Verfügun-
gen zuwiderhandelt.

2 Unverändert.

20. Gesundheitsgesetz vom 2.Dezember 1984 (GesG):

Art.47 Mit Busse bis zu 50000 Franken wird bestraft,
a bis d unverändert.

Art.48 Wer anderen Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf ihm
beruhenden Erlasse zuwiderhandelt, wird mit Busse bestraft. In
schweren Fällen oder bei wiederholten Zuwiderhandlungen kann auf
Busse bis zu 50000 Franken erkannt werden.

21. Gesetz vom 2.Dezember 1973 über Spitäler und Schulen für Spital-
berufe (Spitalgesetz, SpG):

Art.57 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».

Art.58 «Busse oder Haft» wird ersetzt durch «Busse».

22. Kantonales Gewässerschutzgesetz vom 11.November 1996
(KGSchG):

Art.29 1 Sofern die Widerhandlung nicht einen Straftatbestand des
Bundesgesetzes über den Gewässerschutz erfüllt, wird mit Busse bis
zu 20000 Franken bestraft, wer vorsätzlich
a Bauten oder Anlagen erstellt, erweitert, ändert oder andere Vorkeh-

ren trifft, ohne über die nach diesem Gesetz dazu erforderliche Be-
willigung zu verfügen (Art.11 und 12),

b der zuständigen Stelle der BVE die zur Erhebung der Abwasserab-
gabe notwendigen Angaben nicht oder in unzutreffender Weise
vermittelt (Art.15),

c in anderer Weise diesem Gesetz oder dessen Ausführungsvor-
schriften zuwiderhandelt.

2 Unverändert.
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2 Unverändert.
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23. Gesetz vom 16.November 1989 zur Reinhaltung der Luft (Luft-
hygienegesetz):

Art.22 1 «Busse oder Haft « wird ersetzt durch «Busse».

2 Unverändert.

24. Gesetz vom 5.März 1961 über Kinderzulagen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer (KZG):

Art.33 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

25. Gesetz vom 9.September 1975 über die Erhaltung von Wohnraum:

Art.10 1 Unverändert.

2 In schweren Fällen oder im Wiederholungsfall kann auf Busse bis zu
50000 Franken erkannt werden.

3 Unverändert.

26. Gesetz vom 11.Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozial-
hilfegesetz, SHG):

Art.85 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

27. Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz vom 20.Januar 1994 (FFG):

Art.47 1 Unverändert.

2 In schweren Fällen kann auf Busse bis zu 50000 Franken erkannt
werden.

3 Unverändert.

28. Kantonales Landwirtschaftsgesetz vom 16.Juni 1997 (KLwG):

Busse Art.49 1 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

2 und 3 Unverändert.

29. Kantonales Waldgesetz vom 5.Mai 1997 (KWaG):

Busse Art.46 1 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

2 Unverändert.

30. Fischereigesetz vom 21.Juni 1995 (FiG):

Art.60 1 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».

2 Unverändert.
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31. Gesetz vom 4.November 1992 über Handel und Gewerbe (HGG):

Art.29 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen kann auf Busse bis zu 50000 Franken erkannt
werden.
3 Unverändert.

32. Bergregalgesetz vom 18.Juni 2003 (BRG):

Art.32 1 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».
2 Unverändert.

33. Gastgewerbegesetz vom 11.November 1993 (GGG):

Art.49 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen kann auf Busse bis zu 50000 Franken erkannt
werden.
3 Unverändert.

34. Lotteriegesetz vom 4.Mai 1993:

Art.31 1 Wer ohne Bewilligung eine Tombola oder ein Lotto durch-
führt, wird mit Busse bestraft.
2 Widerrechtliche Gewinne sind gemäss den Artikeln 70 und 71 des
Strafgesetzbuches einzuziehen.
3 bis 5 Unverändert.

35. Gesetz vom 25.Juni 2003 über den Straf- und Massnahmenvollzug
(SMVG):

Ingress:

gestützt auf Artikel 375 und 380 des Schweizerischen Strafgesetzbu-
ches vom 21.Dezember 1937 (StGB)11)

Gemeinnützige
Arbeit

Art.15a (neu) 1 Das Gericht kann mit Zustimmung der Verurteilten an
Stelle einer Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten oder einer
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen gemeinnützige Arbeit von höchs-
tens 720 Stunden anordnen.
2 Die gemeinnützige Arbeit ist unentgeltlich zu Gunsten von sozialen
Einrichtungen, von Werken im öffentlichen Interesse, von öffentlichen
Verwaltungen oder von hilfsbedürftigen Personen zu leisten.

11) SR 311.0

31. Gesetz vom 4.November 1992 über Handel und Gewerbe (HGG):

Art.29 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen kann auf Busse bis zu 50000 Franken erkannt
werden.
3 Unverändert.

32. Bergregalgesetz vom 18.Juni 2003 (BRG):

Art.32 1 «Haft oder Busse» wird ersetzt durch «Busse».
2 Unverändert.

33. Gastgewerbegesetz vom 11.November 1993 (GGG):

Art.49 1 Unverändert.
2 In schweren Fällen kann auf Busse bis zu 50000 Franken erkannt
werden.
3 Unverändert.

34. Lotteriegesetz vom 4.Mai 1993:

Art.31 1 Wer ohne Bewilligung eine Tombola oder ein Lotto durch-
führt, wird mit Busse bestraft.
2 Widerrechtliche Gewinne sind gemäss den Artikeln 70 und 71 des
Strafgesetzbuches einzuziehen.
3 bis 5 Unverändert.

35. Gesetz vom 25.Juni 2003 über den Straf- und Massnahmenvollzug
(SMVG):

Ingress:

gestützt auf Artikel 375 und 380 des Schweizerischen Strafgesetzbu-
ches vom 21.Dezember 1937 (StGB)11)

Gemeinnützige
Arbeit

Art.15a (neu) 1 Das Gericht kann mit Zustimmung der Verurteilten an
Stelle einer Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monaten oder einer
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen gemeinnützige Arbeit von höchs-
tens 720 Stunden anordnen.
2 Die gemeinnützige Arbeit ist unentgeltlich zu Gunsten von sozialen
Einrichtungen, von Werken im öffentlichen Interesse, von öffentlichen
Verwaltungen oder von hilfsbedürftigen Personen zu leisten.

11) SR 311.0
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Halbgefangen-
schaft

Art.15b (neu) 1 Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr
werden in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen, wenn nicht zu
erwarten ist, dass die eingewiesene Person flieht oder weitere Straf-
taten begeht.
2 Bei der Halbgefangenschaft setzen Verurteilte ihre Arbeit oder Aus-
bildung ausserhalb der Vollzugseinrichtung fort und verbringen ihre
Ruhe- und Freizeit in der Vollzugseinrichtung.

Tageweiser Voll-
zug

Art.16 1 Freiheitsstrafen von nicht mehr als vier Wochen können in
der Form des tageweisen Vollzugs vollzogen werden.
2 Beim tageweisen Vollzug wird die Strafe in mehrere Vollzugsab-
schnitte aufgeteilt, die auf Ruhe- oder Ferientage der Verurteilten fal-
len.
3 bis 5 Aufgehoben.

Art.32 1 Unverändert.
2 Als Vollzugsstufen gelten
a und b unverändert,
c aufgehoben,
d und e unverändert.

Arbeits- und
Wohnexternat

Art.35 1 Das Arbeitsexternat wird nach Verbüssung eines Teils des
Freiheitsentzuges gewährt, bei Strafen in der Regel mindestens der
Hälfte der Strafe, wenn nicht zu erwarten ist, dass die eingewiesene
Person flieht oder weitere Straftaten begeht.
2 Im Arbeitsexternat arbeitet die eingewiesene Person ausserhalb
der Vollzugsinstitution und verbringt die Ruhe- und Freizeit in der Voll-
zugseinrichtung. Im Wohn- und Arbeitsexternat wohnt und arbeitet
die verurteilte Person ausserhalb der Vollzugseinrichtung, untersteht
aber weiterhin der Einweisungs- und Vollzugsbehörde.
3 Die Betreuung im Wohn- und Arbeitsexternat wird durch die zu-
ständige Stelle der Polizei- und Militärdirektion sichergestellt.
4 Über die Anordnung und den Widerruf entscheidet die zuständige
Einweisungs- und Vollzugsbehörde. Artikel 27 Absätze 2 und 3 gelten
sinngemäss.

Art.36 Aufgehoben.

Art.62 1 «Artikel 43 oder Artikel 44 StGB» wird ersetzt durch «Arti-
kel 59, Artikel 60 oder Artikel 64 StGB».
2 und 3 Unverändert.

Halbgefangen-
schaft

Art.15b (neu) 1 Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu einem Jahr
werden in der Form der Halbgefangenschaft vollzogen, wenn nicht zu
erwarten ist, dass die eingewiesene Person flieht oder weitere Straf-
taten begeht.
2 Bei der Halbgefangenschaft setzen Verurteilte ihre Arbeit oder Aus-
bildung ausserhalb der Vollzugseinrichtung fort und verbringen ihre
Ruhe- und Freizeit in der Vollzugseinrichtung.

Tageweiser Voll-
zug

Art.16 1 Freiheitsstrafen von nicht mehr als vier Wochen können in
der Form des tageweisen Vollzugs vollzogen werden.
2 Beim tageweisen Vollzug wird die Strafe in mehrere Vollzugsab-
schnitte aufgeteilt, die auf Ruhe- oder Ferientage der Verurteilten fal-
len.
3 bis 5 Aufgehoben.

Art.32 1 Unverändert.
2 Als Vollzugsstufen gelten
a und b unverändert,
c aufgehoben,
d und e unverändert.

Arbeits- und
Wohnexternat

Art.35 1 Das Arbeitsexternat wird nach Verbüssung eines Teils des
Freiheitsentzuges gewährt, bei Strafen in der Regel mindestens der
Hälfte der Strafe, wenn nicht zu erwarten ist, dass die eingewiesene
Person flieht oder weitere Straftaten begeht.
2 Im Arbeitsexternat arbeitet die eingewiesene Person ausserhalb
der Vollzugsinstitution und verbringt die Ruhe- und Freizeit in der Voll-
zugseinrichtung. Im Wohn- und Arbeitsexternat wohnt und arbeitet
die verurteilte Person ausserhalb der Vollzugseinrichtung, untersteht
aber weiterhin der Einweisungs- und Vollzugsbehörde.
3 Die Betreuung im Wohn- und Arbeitsexternat wird durch die zu-
ständige Stelle der Polizei- und Militärdirektion sichergestellt.
4 Über die Anordnung und den Widerruf entscheidet die zuständige
Einweisungs- und Vollzugsbehörde. Artikel 27 Absätze 2 und 3 gelten
sinngemäss.

Art.36 Aufgehoben.

Art.62 1 «Artikel 43 oder Artikel 44 StGB» wird ersetzt durch «Arti-
kel 59, Artikel 60 oder Artikel 64 StGB».
2 und 3 Unverändert.
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III.

Die Einführungsverordnung vom 23.Juni 2003 zur Änderung vom
21.März 2003 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Verantwort-
lichkeit des Unternehmens) (BSG 311.111) wird aufgehoben.

IV.

Übergangsbestimmungen zur Änderung des EG StGB

Das Gericht, welches das rechtskräftige Urteil gefällt hat, nimmt inner-
halb von zwölf Monaten seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts die
Überprüfung der nach altem Recht angeordneten Verwahrungen vor
(VI Ziff.2 Abs.2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom
13.12.2002 des Schweizerischen Strafgesetzbuches).

Inkrafttreten

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen.

Bern, 4.August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und
während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.

Art.89 Die ausserordentlichen Kosten während der Untersuchungs-
haft werden dem Lastenausgleich Sozialhilfe zugeführt. Sie werden
vom Kanton vorfinanziert. Das zur Gewährung der Sozialhilfe zustän-
dige Gemeinwesen prüft allfällige Rückerstattungsansprüche gemäss
Sozialhilfegesetz und übernimmt das Inkasso.

III.

Die Einführungsverordnung vom 23.Juni 2003 zur Änderung vom
21.März 2003 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Verantwort-
lichkeit des Unternehmens) (BSG 311.111) wird aufgehoben.

IV.

Übergangsbestimmungen zur Änderung des EG StGB

Das Gericht, welches das rechtskräftige Urteil gefällt hat, nimmt inner-
halb von zwölf Monaten seit dem Inkrafttreten des neuen Rechts die
Überprüfung der nach altem Recht angeordneten Verwahrungen vor
(VI Ziff.2 Abs.2 der Übergangsbestimmungen zur Änderung vom
13.12.2002 des Schweizerischen Strafgesetzbuches).

Inkrafttreten

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Dem Grossen Rat wird beantragt, nur eine Lesung durchzuführen.

Bern, 27. Oktober 2004 Im Namen der JustizkommissionIm Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 19. Oktober 2004 Im Namen der Justizkommission

Der Präsident: Renggli
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Vortrag
des Regierungsrates an den Grossen Rat betreffend das Gesetz
über das Strafverfahren (StrV);
Änderung

1. Ausgangslage

Am 13.Dezember 2002 haben die eidgenössischen Räte einen neuen Allgemeinen
Teil des Schweizerischen Strafgesetzbuches beschlossen. Dies bedingt, dass die
Kantone ihre Gesetzgebung dem neuen Strafrecht anpassen.

Der Schwerpunkt der Revision liegt beim Sanktionenrecht. Daraus ergibt sich
denn auch der hauptsächlichste Handlungsbedarf. Bei den Freiheitsstrafen wird
nicht mehr zwischen Zuchthaus, Gefängnis und Haft unterschieden. Das Gesetz
spricht nur noch von Freiheitsstrafen. Kurze Freiheitsstrafen unter sechs Monaten
sind nur noch ausnahmsweise möglich. Bei Verbrechen und Vergehen wird die
Busse durch die Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen ersetzt. Sie soll weitgehend zu-
sammen mit der gemeinnützigen Arbeit die Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
verdrängen, kann aber auch statt Freiheitsstrafe von sechs bis zwölf Monaten aus-
gesprochen werden. Die gemeinnützige Arbeit bis zu 180 Tagessätzen à vier Stun-
den wird als eine vom Gericht zu verhängende Strafe eingeführt. Alle drei Strafar-
ten (Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit, Freiheitsstrafe) können bedingt ausgespro-
chen werden. Die Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug sind teilweise
neu umschrieben. Neu ist für alle Strafarten auch der teilbedingte Vollzug (sursis
partiel) möglich.

Durch diese Änderungen der Bundesgesetzgebung werden zahlreiche Anpassun-
gen der kantonalen Gesetzgebung nötig. Zum einen ist die Anpassung des Verfah-
rensrechts erforderlich, zum andern sind aber auch sämtliche Strafbestimmungen
in der besonderen Gesetzgebung anzupassen, und zwar überall dort, wo Strafen
angedroht werden, die nicht mehr im Bundesgesetz vorgesehen sind. Die Anpas-
sungen der kantonalen Gesetze erfolgen mit dieser Vorlage.

Zu den einzelnen Artikeln

Art.4 Abs.1 Ziff.2:
Anpassung an die neue Nummerierung der Artikel des Strafgesetzbuches (StGB).

Art.4 Abs.1 Ziff.3:
wird aufgehoben durch den gleich lautenden (materiellen) Opportunitätsgrund in
Art.52 StGB, der künftig prozessrechtlich über die neue Ziffer 4 (Verweis auf das
Bundesrecht) zur Anwendung kommt.

Art.4 Abs.1 Ziff.4:
Ein expliziter Verweis auf das neue bundesrechtliche Opportunitätsprinzip er-
scheint sinnvoll.

Art.6 Ziff.1:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.6 Ziff.2:
Anpassung an die Bundesstrafrechtspflege (BStP) in der Fassung der so genann-
ten Effizienzvorlage.

Art.7 Abs.1:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.9 und 11:
Anpassung an die neue Nummerierung im StGB und an die Neuerungen im Bun-
desgesetz über das Bundesstrafgericht (Strafgerichtsgesetz; SGG1)). Ersatz von
Art.264 durch Art.279 BStP).

Art.12 Abs.1:
Anpassung an das Bundesrecht.

Art.12a (neu):
Mit der Einfügung dieses Artikels ist sichergestellt, dass die Verhandlungen betref-
fend die Zuständigkeit der Gerichtsbehörden zwischen dem Kanton Bern und den
Bundesbehörden, namentlich der Bundesanwaltschaft, regelmässig über die Ge-
neralprokuratur laufen und kein Wildwuchs im Verhältnis zum Bund entsteht. Ins-
besondere ist damit auch klargestellt, dass seitens des Kantons Bern ausschliess-
lich die Generalprokuratur Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundes-
strafgerichts einreichen kann.

Art.13, 15, 18, 21:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.29
Ziff.1: Neue Straftaten im Allgemeinen Teil StGB erfordern Anpassungen bei der
Zuständigkeit des Einzelgerichts. Da die Geldstrafe immer weniger als einem Jahr
Freiheitsstrafe entspricht, ist die Zuständigkeit des Einzelgerichts logisch. Die ge-
meinnützige Arbeit wird nicht genannt, denn die Strafandrohung im Besonderen
Teil StGB lautet nie auf gemeinnützige Arbeit. Ein besonderes Problem stellt die
Gesamtstrafe dar. Dieses muss geregelt werden, ansonsten sich die heutige Wi-
derrufskompetenz erheblich reduziert. Mit dem Vorschlag wird dem Einzelgericht
die Möglichkeit genommen, nach dem bisherigen Artikel 43 Ziffer 1 Absatz 2 StGB
zu verwahren. Die neue Verwahrung von psychisch Kranken setzt aber eine sehr
schwere Anlasstat voraus, sodass die Zuständigkeit des Kreisgerichtes gerechtfer-
tigt scheint.

Ziff.2: Seit jeher besteht in Ziffer 2 eine redaktionelle Lücke betreffend die Zustän-
digkeit für die Verwahrung. Es kann die Gelegenheit genutzt werden, diese Lücke
zu füllen, selbst wenn dadurch bisher in der Praxis keine Probleme entstanden
sind.

Ziff.6: Bei der sich nun bietenden Gelegenheit wird die Einführungsverordnung
vom 23.Juni 2003 zur Änderung vom 21.März 2003 des Schweizerischen Strafge-

1) SR 173.71
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setzbuches (Verantwortlichkeit des Unternehmens)2) in das ordentliche Recht
überführt. Ziffer 5 von Artikel 29 überführt die Bestimmungen von Artikel 3 Absät-
ze 1 und 2 der Einführungsverordnung.

Art.30:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.51 Abs.2:
Anpassung an das neue Sanktionensystem. Auf die ausdrückliche Nennung der
Gesamtstrafe kann verzichtet werden. Es handelt sich in der Praxis um eher selte-
ne Fälle, die nicht unbedingt nach einer einheitlichen Regelung rufen. Dort wo die
amtliche Verteidigung angezeigt scheint, lässt sich die richtige Lösung über die
Freiheitsstrafe finden. Im Übrigen kommt Absatz 3 subsidiär zur Anwendung.

Art.70 Abs.2:
Das neue Jugendstrafrecht macht keinen Unterschied mehr zwischen Kindern und
Jugendlichen. Es kennt nur noch jugendliche Personen (ab zehn Jahren).

Art.118:
Das neue Medienstrafrecht lässt für kantonale Vorschriften keinen Raum mehr.
Dennoch wurde Art.118 nicht einfach aufgehoben, weil es in den Artikeln 115ff.
um Verweigerungsgründe mit einer Schnittstelle zum StGB geht, sodass Vollstän-
digkeit anzustreben ist. Ferner verweist Artikel 141 Absatz 1 Ziffer 2 StrV auf die
Artikel 115 bis 118.

Art.139a:
Damit werden die Bestimmungen von Artikel 4 der Einführungsverordnung vom
23.Juni 2003 zur Änderung vom 21.März 2003 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches ins ordentliche Recht überführt.

Art.142
Ziff.2: Es handelt sich um die Anpassung an das neue Einziehungsrecht und die
neue Nummerierung des StGB.

Ziff.3: Das neue Einziehungsrecht spricht nicht mehr vom Verfall von Geschenken
und anderen Zuwendungen, weshalb Ziffer 3 aufgehoben werden kann.

Art.144 Abs.2:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.161 Abs.1:
Anpassung an die neue Terminologie. «Zurechnungsfähigkeit» wird in der neuen
Terminologie durch «Schuldfähigkeit» ersetzt.

Art.178 Abs.3:
Die Sicherheit kann und soll auch der Begleichung von Geldstrafen dienen. Ge-
mäss Praxis der Anklagekammer kann die Sicherheit nach heutigem Wortlaut
nicht für die Kosten der amtlichen Verteidigung verwendet werden. Dieser Mangel

2) BSG 311.111

wird dadurch geheilt, dass im Gesetzestext ausdrücklich die Kosten der amtlichen
Verteidigung erwähnt werden. Schliesslich soll die Sicherheit sinnvollerweise
auch für Ersatzforderungen des Staats in Anspruch genommen werden können.

Art.197:
Der vorzeitige Straf- und Massnahmenantritt ist nun auch Gegenstand des StGB.
Artikel 75 Absatz 2 StGB betrifft den Straf-, Artikel 58 Absatz 1 StGB den Massnah-
menantritt. Artikel 75 Absatz 2 StGB setzt aber die Wahrscheinlichkeit einer unbe-
dingten Freiheitsstrafe voraus. Eine Übernahme dieses Erfordernisses in das
Strafverfahren scheint entbehrlich. Schliesslich gibt es neu auch den vorzeitigen
Antritt einer ambulanten Massnahme (Art.58 Abs.1 StGB, der ausdrücklich auf
Art.63 StGB verweist). Die zuständige Stelle der Polizei- und Militärdirektion (Ein-
weisungs- und Vollzugsbehörde) bestimmt einzelfallgerecht, in welcher Vollzugs-
institution eine Strafe oder Massnahme zu vollziehen ist. Macht die Verfahrenslei-
tung von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch, so entscheidet die Einweisungs- und
Vollzugsbehörde über den Vollzugsort, nachdem sie mit der verfahrensleitenden
Behörde Rücksprache genommen hat. Der letzte Satz von Absatz 1 hat deklaratori-
schen Charakter. Es soll damit klargestellt werden, dass die Vollzugsbehörde für
die Bestimmung des Vollzugsortes zuständig ist.

Art.218 Abs.4:
Anpassung an die neue Terminologie (Schuldfähigkeit statt Zurechnungsfähig-
keit).

Art.219, 231:
Der Terminus «Zuchthaus» existiert nicht mehr.

Art.233a:
Hiermit werden die Bestimmungen von Artikel 2 Absätze 1 bis 3 der Einführungs-
verordnung vom 23.Juni 2003 zur Änderung vom 21.März 2003 des Schweizeri-
schen Strafgesetzbuches ins ordentliche Recht überführt.

Art.250 Abs.3:
Anpassung an die neue Terminologie (Schuldfähigkeit statt Zurechnungsfähig-
keit).

Art.262 Abs.1:
Der «Verweis» fällt weg, da er im neuen AT StGB nicht mehr vorgesehen ist. Bisher
gab es ihn nur in Artikel 87 und 95 StGB; das ganze Kinder- und Jugendstrafrecht
wird neu ausgelagert und im Jugendstrafrecht geregelt, welches eigene Bestim-
mungen zum Strafmandat enthält.

Bezüglich der Geldstrafe ist die Zahl 30 nötig, da «Monat» als Begriff systemfremd
wäre.

Die Kumulation Geldstrafe und Freiheitsstrafe ist nicht mehr möglich. Gemäss Ar-
tikel 42 Absatz 4 StGB wäre die Verbindung bedingte Freiheitsstrafe mit bedingter
oder unbedingter Geldstrafe vorgesehen, doch da die Freiheitsstrafe mindestens
sechs Monate betragen muss, kommt sie beim Strafmandat nicht zum Tragen.
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Die Freiheitsstrafe nach Artikel 41 StGB ist nur noch ausnahmsweise für kurze und
unbedingte Strafen möglich (unbedingt wird im Gesetz nicht genannt, da die kurze
Freiheitsstrafe immer unbedingt ist). Deshalb ist sie systematisch nicht vor der
Geldstrafe zu nennen.

Die gemeinnützige Arbeit wird nicht genannt, denn die Strafandrohung im Beson-
deren Teil StGB lautet nie auf gemeinnützige Arbeit. Sie ist aber auch im Strafman-
dat möglich, ist somit subsidiär und hier ebenfalls gemeint.

Die Ersatzfreiheitsstrafe im Übertretungsstrafrecht (Art.106 Abs.2 StGB) kann im
Strafmandatsverfahren nur bis zu einem Monat ausgesprochen werden.

Art.262 Abs.2:
Anpassung an die neue Nummerierung StGB.

Art.263 Ziff.2:
Die Änderung ist nur redaktioneller Art.Die «Freiheitsstrafe» kann weggelassen
werden; es ist keine Konkretisierung nötig.

Art.265 Abs.2:
Artikel 41 Absatz 2 StGB schreibt nunmehr eine solche Begründung zwingend vor.
Daneben soll kurz begründet werden, wie die Bemessung bzw. die Festsetzung des
Tagessatzes erfolgte.

Art.265a:
Die gemeinnützige Arbeit erhält mit dem neuen AT StGB eine gewichtigere Stel-
lung. Sie wird neben der Geldstrafe und der Freiheitsstrafe zur eigenständigen
Hauptstrafe. Es rechtfertigt sich deshalb, sie in einem eigenen Artikel zu regeln.
Tendenziell sollte die gemeinnützige Arbeit im Bagatellbereich nur ausnahmswei-
se gewährt werden. Die Untersuchungsbehörde kann im Strafmandatsverfahren
nur auf gemeinnützige Arbeit bis zu 120 Stunden erkennen, denn die Obergrenze
von 720 Stunden für gemeinnützige Arbeit gemäss Artikel 37 Absatz 1 StGB ent-
spricht einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten und liegt somit über der Kompetenz-
grenze des Strafmandatsrichters.

Art.267:
Für Übertretungen sind nur noch Bussen vorgesehen, weshalb die bisherige For-
mulierung ein Pleonasmus wäre. Erkennt der Untersuchungsrichter in einem
Strafmandat an Stelle von Busse auf gemeinnützige Arbeit (vgl. Art.265a), so ist
das unwidersprochene Strafmandat mit Ausnahme derjenigen für blosse Übertre-
tungen der Staatsanwaltschaft vorzulegen.

Art.299:
Anpassung an die neue Terminologie.

Art.309 Abs.3:
Anpassung an die neue Terminologie. Eine weitere Änderung ergibt sich aus dem
Umstand, dass es die «sichernde Massnahme» nicht mehr gibt. Da bei Schuldun-
fähigen gemäss Art.19 Abs.3 Massnahmen nach Art.59–61, 63, 64, 67 und 67b ge-
troffen werden können, andere jedoch nicht (z.B. Art.66), ist eine Präzisierung nö-
tig.

Art.311
Ziff.2: Es handelt sich um eine Anpassung an das neue Sanktionensystem. Unter
den Begriff «Massnahmen» fallen auch Einziehungen usw. Dies sind aber keine
Sanktionen, weshalb eine Präzisierung in Klammern sinnvoll scheint.

Ziff.4: Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.317:
Bei der Neuregelung des Widerrufs haben die Widerrufsgründe nur noch sympto-
matische Bedeutung. Dass der Täter während der Probezeit ein neues Verbrechen
oder Vergehen begeht oder dass er sich der Bewährungshilfe entzieht bzw. gegen
Weisungen verstösst, führt nur dann zum Widerruf, wenn damit eine negative
Prognose verbunden ist. Das wirft die Frage auf, ob bereits die Einleitung des Wi-
derrufsverfahrens von der Prognosefrage abhängig gemacht werden könnte. Dies
ist jedoch klar zu verneinen. Ein Widerrufsverfahren ist immer einzuleiten, wenn
der Täter während der Probezeit ein neues Verbrechen oder Vergehen begeht bzw.
sich der Bewährungshilfe entzieht oder gegen Weisungen verstösst. Die Progno-
sefrage ist also nicht quasi vorfrageweise, sondern im formalisierten Verfahren zu
prüfen. Davon ausgehend können die alten Randtitel beibehalten werden.

Beim Widerrufsgrund des neuen Verbrechens oder Vergehens in Verbindung mit
einer negativen Prognose kann das Gericht die Art der widerrufenen Strafe än-
dern, um mit der neuen Strafe in sinngemässer Anwendung von Artikel 49 StGB
eine Gesamtstrafe zu bilden (Art.46 Abs.1). Diese Bestimmung wirft einige Proble-
me auf:
Das bernische System mit der strikten Trennung von Haupt- und Widerrufsurteil
ist nicht zugeschnitten auf das neue mögliche Ausfällen einer Gesamtstrafe. Viel-
mehr sollten in solchen Fällen Haupt- und Widerrufsverfahren gemeinsam durch-
geführt werden können. Die gemeinsame Durchführung von Haupt- und Wider-
rufsverfahren ist in andern Kantonen schon heute bekannt. Auch in der bernischen
Praxis wird das so gehandhabt, wenn es sinnvoll ist wie z.B. in den so genannten
«Mischrechnungsfällen», wo die strikte Trennung unbefriedigend und künstlich
wirkt. Wird seitens des Angeschuldigten in Bezug auf die neue Tat Freispruch ver-
langt, kann in Fällen, wo Eventualstandpunkte nicht zumutbar erscheinen, der
Weg des Schuldinterlokutes gewählt werden. Das Problem ist auch entschärft da-
durch, dass die gemeinsame Durchführung von Haupt- und Widerrufsverfahren
als «Kann»-Bestimmung ausgestaltet wird, sodass auch der Weg über den Schul-
dinterlokut umgangen werden kann.

Wenn Haupt- und Widerrufsverfahren generell nicht mehr getrennt durchgeführt
werden dürften, würde die sinnvolle und prozessökonomische Revision von Arti-
kel 263 StrV wieder hinfällig. Ausserdem kommt es vor, dass dem Gericht im Ur-
teilszeitpunkt nicht bekannt ist, dass noch ein Widerrufsverfahren für eine andere
Tat durchgeführt werden muss. In diesen Fällen muss es selbstverständlich mög-
lich sein, das Widerrufsverfahren später getrennt durchzuführen. Es ist deshalb
gesetzgeberisch eine möglichst flexible Lösung zu wählen. Fraglich ist allerdings,
wie in den getrennt geführten Widerrufsverfahren vorzugehen ist, wenn ein Ge-
richt zum Schluss kommt, dass eine Gesamtstrafe zu bilden wäre, oder wenn die
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Parteien rechtsmittelweise eine Gesamtstrafe erwirken wollen, was ihnen von
Bundesrechts wegen ermöglicht werden muss. Hier könnte man mit Artikel 49 Ab-
satz 2 StGB operieren, denn Artikel 46 Absatz 1 verweist generell auf die sinnge-
mässe Anwendbarkeit von Artikel 49 und in Artikel 49 Absatz 3 StGB wird der Be-
griff «Gesamtstrafe» sowohl für Absatz 1 als auch für Absatz 2 verwendet. Das ist
zwar juristisch nicht über alle Zweifel erhaben, aber offensichtlich der Wille des
Gesetzgebers.

Art.318:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.334 Abs.3:
Freiheitsstrafen gibt es bei Übertretungen nicht mehr, weshalb der Hinweis darauf
im Gesetzestext zu entfernen ist.

Art.338 Abs.2 Ziff.3:
Die Nebenstrafen Amtsunfähigkeit, Entziehung der elterlichen Gewalt, Vormund-
schaft, Landesverweisung und Wirtshausverbot existieren im neuen Recht nicht
mehr. Die Nebenstrafe des Verbotes einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsge-
schäft auszuüben, heisst jetzt «Berufsverbot» und wird neu unter dem Titel «ande-
re Massnahmen» geführt. Ziffer 3 entfällt folglich und die jetzige Ziffer 4 wird neu
zu «die Anordnung von Massnahmen» umformuliert. Es besteht kein Grund, die
Massnahmen einzeln aufzulisten; der Begriff «Massnahmen» stellt hinreichend
klar, dass sämtliche Massnahmen darunter fallen.

Art.338 Abs.2 Ziff.4:
Aus Verständnisgründen werden die «Massnahmen» zusätzlich mit den Bestim-
mungen des StGB umschrieben, denn die vorherigen Nebenstrafen, die jetzt teil-
weise als «andere Massnahmen» gesetzlich vermerkt sind, könnten vergessen
werden.

Art.352:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB. Gleichzeitig wird neu das Be-
rufsverbot erfasst, welches von der Nebenstrafe zur «anderen Massnahme» mu-
tiert ist. Neu wird zudem das neu eingeführte Fahrverbot erfasst. Das schriftliche
Verfahren sollte bei sämtlichen «anderen Massnahmen» möglich sein, zumal die
Anordnung des schriftlichen Verfahrens fakultativ ist und folglich das mündliche
Verfahren durchgeführt werden kann, wenn das schriftliche Verfahren als nicht ge-
eignet erscheint.

Art.358 Abs.2:
Das Berufsverbot als Nebenstrafe unterliegt nach geltendem Recht via «schärfere
Bestrafung» dem Verbot der reformatio in pejus. Dies muss auch unter dem neuen
Recht als andere Massnahme gelten. Mit der Formulierung des geltenden Rechts
sind die jetzigen «andern Massnahmen» der Friedensbürgschaft, der Einziehung
und der Veröffentlichung eines Urteils nicht erfasst, womit die Anordnung einer
dieser Massnahmen in oberer Instanz nicht gegen das Verbot der reformatio in pe-

jus verstossen würde. Es ist nun zu entscheiden, ob auch das Berufsverbot und das
Fahrverbot nicht erfasst werden sollen. Das wäre problematisch, weil das Berufs-
verbot nach geltendem Recht via «schärfere Bestrafung» dem Verbot unterliegt
und weil das Fahrverbot eine einschneidende Massnahme ist. Es erscheint somit
sachgerecht, sämtliche Massnahmen dem Verschlechterungsverbot zu unterstel-
len, auch wenn damit weiter gegangen wird als im geltenden Recht. Sollte der Ge-
setzgeber diesem Antrag nicht folgen können, müsste im Gesetz eine Auflistung
der Massnahmen gemacht werden, die dem Schlechterstellungsverbot nicht un-
terstellt werden sollen.

Art.390 Abs.4:
Anpassung an die neue Terminologie («Schuldunfähige» statt «Zurechnungsunfä-
hige»).

Art.410 Absätze 1 und 2:
werden durch das Gesetz über den Straf- und Massnahmenvollzug (SMVG), das
am 1.Juli 2004 in Kraft treten wird, geändert (indirekte Änderung). Mit der Einfü-
gung eines Absatzes 3 wird eine langjährige Praxis der Gerichte im Gesetz veran-
kert. Es hat sich gezeigt, dass andernfalls in vielen Fällen die Verurteilten noch
während Monaten in Regionalgefängnissen verbleiben. Es ist eine Tatsache, dass
in diesen Fällen zudem die Gefahr des «Übersitzens» mit Entschädigungsfolge be-
steht oder dass – wenn das Urteil dann rechtskräftig wird – eine Entlassung ohne
genügende Entlassungsvorbereitungen vorgenommen werden muss, was unter
dem Gesichtspunkt der Rückfallsprävention nicht akzeptabel ist. Es muss Ziel sein,
die Verurteilten, die durch das Gericht in Haft belassen werden, so rasch als mög-
lich in eine Straf- oder Massnahmenvollzugsinstitution einzuweisen und deren
Vollzugsdaten zu kennen. Personen, die zu ambulanten Massnahmen verurteilt
worden sind, sollten die Behandlung so rasch wie möglich aufnehmen können. Es
ist in allen unter Artikel 410 Absatz 3 erwähnten Fällen Sache der Vollzugsbehörde,
die notwendigen Abklärungen zu treffen und Bestätigungen einzuholen, damit ei-
ne rasche rechtmässige Einweisung in eine Vollzugsinstitution erfolgen kann.

Art.429 Abs.1 bis 3:
In den Absätzen 1 und 2 ist die Auflistung mit den «Geldstrafen» zu ergänzen. Es
genügt, den Begriff Geldstrafen zu verwenden, weil es sich von selbst versteht,
dass nur unbedingte bzw. widerrufene Geldstrafen zum Inkasso gelangen. Mit der
Änderung in Absatz 3 erfolgt eine Anpassung an die Vollzugsbestimmungen im
StGB.

Art.432:
Der Randtitel ist anzupassen, da es keine Nebenstrafen mehr gibt.

In den Ziffern 1 und 3 erfolgt die Anpassung an die neue Nummerierung im StGB
und bei Ziffer 3 zudem die Anpassung an den neuen Randtitel des Berufsverbotes.

Die Ziffern 2 und 4 sind aufzuheben, da es die Landesverweisung und die Amtsun-
fähigkeit nicht mehr gibt.
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Art.434 Abs.1:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.435 Abs.1:
Der Grosse Rat soll sich nicht mit Bagatellbussen befassen. Es ist bei den Geldstra-
fen nach dem gleichen Grundsatz vorzugehen. Aus dieser Überlegung ist Ziffer 1
zu ergänzen, sodass die Zuständigkeit des Regierungsrates auch bei Geldstrafen
bis zu zehn Tagessätzen gegeben ist. Gleichzeitig wird die Gelegenheit wahrge-
nommen, die Kompetenz des Regierungsrates bei Bussen auf 1000 Franken zu er-
höhen. Dies rechtfertigt sich angesichts der seit der Bestimmung der regierungs-
rätlichen Kompetenz von 500 Franken erfolgten Teuerung.

Art.437 Abs.2:
Anpassung an das neue Sanktionensystem. Materiell erfolgt insofern eine Ände-
rung, als an Stelle der Freiheitsstrafe von weniger als drei Monaten die kurze Frei-
heitsstrafe aufgelistet wird. Eine Unterscheidung bei der aufschiebenden Wirkung
zwischen einer unbedingten Freiheitsstrafe von weniger als drei Monaten und ei-
ner solchen zwischen drei und sechs Monaten macht keinen Sinn. Sie werden mit
dem Vorschlag gleich behandelt.

Art.438 Abs.1:
Die Verwendung des Begriffs «Strafen» an Stelle der Auflistung der einzelnen
Strafarten vereinfacht den Gesetzestext. Damit das Berufsverbot, welches zu den
Nebenstrafen – die es nicht mehr gibt – gehörte, nicht entfällt, ist es im Gesetzes-
text ausdrücklich zu erwähnen. Ebenso ist das neue Fahrverbot zu nennen. Es
drängt sich eine Gleichbehandlung mit dem Berufsverbot auf, da der Eingriff als
gleich schwer zu bewerten ist.

Änderung von Gesetzen.

1. Gesetz vom 5.Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR):

Art.82, Abs.1, 86 Abs.1, 87, 88 Abs.1:
Die Vorlage wird zum Anlass genommen, die Terminologie an die Kantonsverfas-
sung anzupassen. In diesen Artikeln wird noch von «Staat» an Stelle des heute üb-
lichen «Kanton» gesprochen.

Art.96 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Auf eine Änderung betreffend den Begriff «Staatsbe-
amte» wird in dieser Vorlage nicht eingegangen, weil nicht isoliert in einem Artikel
des GPR der Begriff «Beamter» geändert werden darf, ansonsten neue Unstim-
migkeiten in anderen Erlassen entstehen würden.

2. Gesetz vom 6.Februar 1984 über die Fürsprecher (FG):

Art.45:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Indem der Gesetzestext nur noch von Busse spricht,
erfolgt de facto eine Erhöhung der maximalen Busse auf 10000 Franken. Dies
scheint angesichts des Wegfalles der Haftstrafe als angemessen.

3. Notariatsgesetz vom 28.August 1980:

Art.45:
Eine Angleichung der Busse bei den Notaren an diejenige der Fürsprecher er-
scheint als angemessen.

4. Gesetz vom 7.Juli 1918 betreffend die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern
(ZPO):

Art.250 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Die Erhöhung der Busse auf 10000 Franken ent-
spricht der Lösung im Strafverfahren (Art.121 Abs.2 StrV i.V. m. Art.292 StGB).

Art.403 Abs.1:
Es gibt keine Haft- und keine Gefängnisstrafen mehr, nur noch Freiheitsstrafen. So-
mit erfolgt eine Anpassung an die neue Nomenklatur. Damit zufolge der Neufor-
mulierung von Artikel 250 Absatz 1 die Zeugnisverweigerung nicht schwerer be-
straft wird als die Widerhandlung auf ein auf Unterlassung lautendes Urteil, wird
in Artikel 403 Absatz 1 die Höchstbusse ebenfalls auf 10000 Franken erhöht.

5. Gesetz vom 6.Oktober 1940 betreffend die Einführung des Schweizerischen
Strafgesetzbuches (EG StGB):

Ingress:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

Art.2:
Mit Absatz 1 wollte der Kanton ursprünglich gegenüber dem Bund klarstellen,
dass die eigenen Strafbestimmungen in Kraft blieben. Dies ist heute unbestritten
und bedarf keiner Erwähnung mehr.

Unterdessen ist nicht nur Gefängnis, sondern auch Haft als kantonale Strafe abge-
schafft. Eine Bestimmung analog zu Absatz 2 scheint entbehrlich.

Art.4:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB und an die neue Terminologie.
Neu hinzu kommen ferner die Geldstrafen.

Art.5, 6, 7, 9, 10:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. In den Fällen, wo bisher auch Haftstrafen angedroht
wurden, scheint es angemessen, diese Strafe durch die Busse bis zu 10000 Fran-
ken zu ersetzen.

Die Absatzgliederung der Artikel 9, 14, 15, 16, 19 und 20 ist ungewöhnlich. Die Ge-
legenheit wird genutzt, den Aufbau dieser Bestimmungen in Übereinstimmung zu
bringen mit den Vorgaben der Rechtsetzungsrichtlinien.

Art.8:
Art.258 StGB wurde per 1.Januar 1995 geändert und bedroht mit Verbrechens-
strafe, wer die Bevölkerung durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr in
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Schrecken versetzt. Da das Bundesrecht nur die Vorsatztat mit Strafe bedroht, darf
der Kanton die fahrlässige Begehung nicht unter Strafe stellen. Neben der bundes-
rechtlichen Bestimmung hat Artikel 8 somit keinen Raum mehr.

Art.11:
Das gleiche Verhalten (Verheimlichen der Niederkunft) ist von Artikel 183 in Verbin-
dung mit Artikel 61 Absatz 2 Zivilstandsverordnung (ZStV)3) bedroht. Die Diskrimi-
nierung der ledigen Mutter ist verfassungswidrig. Die Bestimmung, die ohnehin
ohne praktische Bedeutung ist, muss aufgehoben werden.

Art.12:
Das gleiche Verhalten (Beseitigung einer Leiche) wird durch Artikel 76 und 77 ZStV
verboten. Es besteht eine Anzeigepflicht. Strafbewehrt ist zwar nur die Melde-
pflicht bezüglich bekannter Toten. Nachdem jedoch Artikel 77 ZStV auch eine Mel-
depflicht für unbekannte beinhaltet, die Zuwiderhandlung aber nicht mit Strafe be-
droht ist, besteht kein Raum mehr für kantonales Übertretungsstrafrecht. Die ZStV
ist ein ausführlicher Erlass mit einem geschlossenen System von Normen. Es ist
von einem qualifizierten Schweigen zum Fall der unbekannten Toten auszugehen,
sodass der praktisch bedeutungslose Tatbestand aufzuheben ist.

Art.13a:
Zur Strafandrohung vgl. Bemerkungen zu den Artikeln 5 bis 12. Soweit es um Waf-
fen geht, geht Artikel 260quater StGB vor. Die Landesverweisung ist als Nebenstrafe
abgeschafft.

Art.14, 14a:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. In den Fällen, wo bisher auch Haftstrafen angedroht
wurden, scheint es angemessen, diese Strafe durch die Busse bis zu 10000 Fran-
ken zu ersetzen.

Art 15:
Es scheint angemessen, die Strafandrohung von acht Tagen Haft und/oder 100
Franken Busse durch eine höhere Busse zu ersetzen.

Die Massnahme nach Artikel 60 StGB ist rechtlich möglich (vgl. Art.105 Abs.3
StGB), aber eher unrealistisch; in diesen Fällen wird man den Weg der fürsorgeri-
schen Freiheitsentziehung (FFE) beschreiten. Deshalb werden die Bestimmungen
des ehemaligen Absatzes 4 aufgehoben.

Art.16:
Der Artikel wird neu formuliert, da der derzeitige Absatz 1 neben Artikel 128bis StGB
keinen Platz mehr hat. Dies gilt allerdings nicht für den heutigen Absatz 2, der des-
halb beibehalten, mit der neuen Strafandrohung versehen und in einem einzigen
Absatz Platz finden soll.

Art.17, 18, 19:
Vgl. Kommentar zu Artikel 14.

3) SR 211.112.1

Art.20:
Absatz 1 hat neben dem Waffengesetz keinen Raum mehr und muss aufgehoben
werden. Absatz 2 hingegen wird vom Waffengesetz nicht ersetzt. Da dieses Raum
lässt für ergänzende Bestimmungen der Kantone, ist Absatz 2 beizubehalten, mit
der neuen Strafandrohung zu versehen und als einziger Absatz entsprechend den
Rechtsetzungsrichtlinien neu zu gestalten.

Art.21:
Vgl. Kommentar zu Artikel 14.

Art.22:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

Art.23:
Die heutige Bestimmung von Artikel 23 ist bundesrechtswidrig und muss aufgeho-
ben werden. Artikel 335 Ziffer 1 Buchstabe a und 335 Absatz 1 StGB überlassen
den Kantonen das Übertretungsstrafrecht nur insoweit, als das Bundesrecht nicht
bereits durch ein geschlossenes System von Normen eine Materie regelt. Die älte-
re Rechtsprechung zum Holz- und Feldfrevel, die auf Grund historischer Ausle-
gungsansätze die Berechtigung dieses Tatbestandes zuliess, wird in der Lehre
kritisiert. Dazu kommt, dass das Bundesrecht revidiert wurde und nun alle gering-
fügigen Vermögensdelikte (nicht nur die aus Not, Leichtsinn oder Befriedigung ei-
nes Gelüstes begangenen) als Übertretung und Antragsdelikt privilegiert. Klar
bundesrechtswidrig ist Absatz 3, der die Bestrafung wegen Diebstahls erfordert,
obwohl das Bundesrecht in vielen dieser Fälle ein geringfügiges Vermögensdelikt
annimmt. Die Bestimmung ist zudem praktisch bedeutungslos geworden.

Art.24 Abs.2:
Von Bundesrechtswegen sind drei Kategorien von Zuständigkeiten (Gericht, Voll-
zugsbehörde und zuständige Behörde) vorgesehen. Die Aufteilung der Kategorie
«zuständige Behörde» erfolgte hier nach dem Kriterium gerichtliche Aufgabe–
Vollzugsaufgabe. Die Aufzählung ist sehr umfangreich. Mit einer Gliederung nach
Buchstaben besteht nur noch sehr wenig Spielraum für spätere Ergänzungen,
weshalb auf eine Gliederung mit Ordinalzahlen umgestellt wird.

Art.24 Abs.3:
Das Straf- und Massnahmenvollzugsgesetz (SMVG) umschreibt die Zuständigkei-
ten der Regierungsstatthalterin und des Regierungsstatthalters im Straf- und
Massnahmenvollzug. Es ist deshalb ein zusätzlicher Absatz zur Regelung dieser
Zuständigkeiten einzuschieben. Dadurch werden die bisherigen Absätze 3 und 4
zu Absätzen 4 und 5.

Art.25:
Das neue Gesetz sieht keine Löschung mehr vor. Das System wurde völlig verän-
dert. Immerhin gibt es noch eine Entfernung von Amtes wegen.
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Art.27:
Die Terminologie im Randtitel und in Absatz 1 wird an Artikel 316ff. StrV ange-
passt. Dabei ist selbstverständlich, dass der Terminus «Gericht» statt «Richter»
auch die Untersuchungsbehörden umfasst, soweit sie richterliche Kompetenzen
haben.

Ferner musste geregelt werden, wer für die Umwandlung der Geldstrafe in Frei-
heitsstrafe zuständig ist. Obschon dies nicht zwingend eine Richterin oder ein
Richter sein muss, wird diese Aufgabe bei den Gerichtsbehörden belassen, dies
umso mehr als die Gerichte ohnehin über die Umwandlung von Geldstrafen zu be-
finden hat, die von einer Verwaltungsbehörde ausgefällt wurden. Es ergibt wenig
Sinn, unterschiedliche Zuständigkeiten vorzusehen, je nachdem welche Behörde
die Geldstrafe verhängt hat.

Schliesslich müssen die Gerichte zuständig erklärt werden für die Einschränkung
oder Aufhebung des Berufsverbotes (Art.67a Abs.3–5). In seiner Ausgestaltung
hat das Berufsverbot weiterhin den Charakter einer Nebenstrafe (andere Mass-
nahmen). Wird die betroffene Person für die Haupttat zu einer bedingten Freiheits-
strafe verurteilt, wird weder die bedingte Freiheitsstrafe noch das Berufsverbot im
Vollzugsregister registriert. Demzufolge hat die Vollzugsbehörde keine Kenntnis
vom Berufsverbot. Es ist deshalb sinnvoll, das Gericht für die Einschränkung oder
die Aufhebung des Berufsverbotes als zuständig zu erklären, damit sich nicht eine
neue Instanz mit dem Verfahren zu befassen hat.

Art.28:
Anpassung an die neue Nummerierung im StGB.

Art.28a:
Im bernischen Strafverfahren mangelt es an einer Vorschrift über die örtliche und
sachliche Zuständigkeit für selbstständige Anträge auf Friedensbürgschaft. Ob-
wohl eigentlich ohne praktische Bedeutung, scheint es sinnvoll, eine Zuständig-
keitsregelung ins EG StGB aufzunehmen.

Art.28b:
Im bernischen Strafverfahren fehlt es auch an Vorschriften über die örtliche und
sachliche Zuständigkeit für die bisherigen Umwandlungen von Verwaltungsbus-
sen des Bundes und für die neuen Ersatzfreiheitsstrafen für solche Geldstrafen
und Bussen. Die Bestimmung kann allgemein formuliert werden, weil Artikel 55
Absatz 2 der Gemeindeverordnung4) in der geänderten Fassung zum gleichen Er-
gebnis führt.

6. Naturschutzgesetz vom 15.September 1992:

Art.57 Abs.1 und 2:
Die unter dieser Bestimmung mit Strafe bedrohten Widerhandlungen, insbeson-
dere diejenige gemäss Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe a (Beschädigung oder Zerstö-
rung eines Naturschutzgebietes oder Naturschutzobjektes), sind schwerwiegend.

4) BSG 170.111

Angesichts der in anderen Gesetzen vorgesehenen Erhöhung der Maximalbusse
auf 100000 Franken (z.B. Denkmalpflegegesetz, Baugesetz) ist es angebracht, die
Maximalbusse von Absatz 1 auf 50000 Franken zu erhöhen.

Überall dort, wo der einfache Fall schon mit Busse bis zu 10000 oder mehr Franken
bedroht ist, muss für den schweren Fall eine höhere Strafandrohung eingeführt
werden, da die Haftstrafe entfällt. Eine Höchstbusse von 100000 Franken in Ab-
satz 2 scheint angemessen.

7. Gesetz vom 8.September 1999 über die Denkmalpflege (Denkmalpflegegesetz,
DPG):

Art.33 Abs.2:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Anpassung an die Terminologie: «Wiederholungs-
fall» statt «Rückfall».

8. Volksschulgesetz vom 19.März 1992 (VSG):

Art.33 Abs.1:
Nach Meinung der Erziehungsdirektion ist der Regelstrafrahmen von 10000 Fran-
ken genügend, und es bedarf keiner speziellen Regelung für den schweren Fall,
welcher vorher mit Haftstrafen bedroht war.

Art.70 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

9. Gesetz vom 19.Juni 2003 über die Berner Fachhochschulen (FaG):

Art.61:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

10. Gesetz vom 5.September 1996 über die Universität (UniG):

Art.78:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

11. Polizeigesetz vom 8.Juni 1997 (PolG):

Art.28 Abs.1:
Es gibt keine Zuchthaus- und keine Gefängnisstrafe mehr, ebenso wenig eine ge-
richtliche Landesverweisung.

Art.32 Abs.1:
Es gibt keine Landesverweisung mehr.

Art.62 Abs.3:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.
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12. Gesetz vom 1.Dezember 1996 über die Ruhe an öffentlichen Feiertagen:

Art.11:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

13. Steuergesetz vom 21.Mai 2000:

Art.223 Abs.1:
Es gibt keine Gefängnisstrafe mehr. Der Ausdruck ist demzufolge durch «Freiheits-
strafe» und «Geldstrafe» zu ersetzen. Für Vergehen ist keine Busse mehr vorgese-
hen (vgl. Art.10 Abs.3 StGB).

Art.224 Abs.1:
Es gibt keine Gefängnisstrafe mehr. Der Ausdruck ist demzufolge durch «Freiheits-
strafe» und «Geldstrafe» zu ersetzen.

14. Gesetz vom 25.Oktober 1903 über die Hundetaxe:

Art.4:
Der Ausdruck «Geldbusse» wird durch «Busse» ersetzt.

15. Gesetz vom 18.Februar 1968 über das Salzregal:

Art.4 Abs.2 und 3:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Da die Strafzumessung ohnehin nach dem Gewicht
des Salzes erfolgt, kann auf den schweren Fall ohne Not verzichtet werden.

16. Baugesetz vom 9.Juni 1985 (BauG):

Art.50 Abs.2:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. «Rückfall» wird durch «Wiederholungsfall» ersetzt.
Schliesslich erfolgt eine Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

17. Gesetz vom 2.Februar 1964 über Bau und Unterhalt der Strassen:

Art.85 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. «Rückfall» wird durch «Wiederholungsfall» ersetzt.

18. Gesetz vom 14.Februar 1989 über Gewässerunterhalt und Wasserbau (Wasser-
baugesetz; WBG):

Art.55 Abs.2:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. «Rückfall» wird durch «Wiederholungsfall» ersetzt.

19. Wassernutzungsgesetz vom 23.November 1997 (WNG):

Art.42 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Die Vorlage wird ferner zum Anlass genommen, den
Absatz 1 nach den neuen rechtsetzungstechnischen Richtlinien zu formulieren. Er
wird dadurch verständlicher.

20. Gesundheitsgesetz vom 2.Dezember 1984 (GesG):

Art.47:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Angesichts der Tatsache, dass im geltenden Recht
die in Artikel 47 aufgezählten Widerhandlungen der gleich schweren Strafandro-
hung unterliegen wie die schweren Fälle und die wiederholten Zuwiderhandlun-
gen gemäss Artikel 48, erscheint es sachgerecht, die Strafandrohung in Artikel 47
ebenfalls auf eine maximale Bussenhöhe von 50000 Franken zu erhöhen.

Art.48:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Die Busse wird für den schweren Fall auf 50 000 Fran-
ken festgesetzt.

21. Gesetz vom 2.Dezember 1973 über Spitäler und Schulen für Spitalberufe (Spi-
talgesetz; SpG):

Art.57 und 58:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

22. Kantonales Gewässerschutzgesetz vom 11.November 1996 (KGSchG):

Art.29 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Die Vorlage wird ferner zum Anlass genommen, den
Absatz 1 nach den neuen rechtsetzungstechnischen Richtlinien zu formulieren. Er
wird dadurch verständlicher.

23. Gesetz vom 16.November 1989 zur Reinhaltung der Luft (Lufthygienegesetz):

Art.22 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

24. Gesetz vom 5.März 1961 über Kinderzulagen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (KZG):

Art.33:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

25. Gesetz vom 9.September 1975 über die Erhaltung von Wohnraum:

Art.10 Abs.2:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. «Rückfall» wird ersetzt durch «Wiederholungsfall.
Auf Vorschlag der Volkswirtschaftsdirektion wird das Wort «besonders» beim
schweren Fall gestrichen.

26. Gesetz vom 11.Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz;
SHG):

Art.85:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.
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27. Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz vom 20.Januar 1994 (FFG):

Art.47 Abs.2:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Deshalb wird für den schweren Fall die Busse er-
höht.

28. Kantonales Landwirtschaftsgesetz vom 16.Juni 1997 (KLwG):

Art.49 Abs.1 und Randtitel:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

29. Kantonales Waldgesetz vom 5.Mai 1997 (KwaG):

Art.46 Abs.1 und Randtitel:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

30. Fischereigesetz vom 23.Juni 1995 (FiG):

Art.60 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

31. Gesetz vom 4.November 1992 über Handel und Gewerbe (HGG):

Art.29 Abs.2:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Für den schweren Fall wird die Busse angemessen
erhöht.

32. Bergregalgesetz vom 18.Juni 2003 (BRG):

Art.32 Abs.1:
Es gibt keine Haftstrafe mehr.

33. Gastgewerbegesetz vom 11.November 1993 (GGG):

Art.49 Abs.2:
Es gibt keine Haftstrafe mehr. Für den schweren Fall wird die Busse angemessen
erhöht.

34. Lotteriegesetz vom 4.Mai 1993:

Art.31
Abs.1: Die angedrohte Busse ist nunmehr die Regelbusse.

Abs.2: Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

35. Gesetz vom 1.Juli 2003 über den Straf- und Massnahmenvollzug (SMVG):

Ingress:
Der Ingress muss an die neuen gesetzlichen Grundlagen angepasst werden.

Art.15bis:
Bis dato entscheidet die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter
über die Gewährung des Vollzugs in der Form der gemeinnützigen Arbeit. Mit In-
krafttreten des revidierten allgemeinen Teils des StGB wird das Gericht an Stelle
einer Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen gemeinnützige Arbeit als eigenständige
Hauptstrafe anordnen können, wenn es dies im konkreten Fall für sinnvoller erach-
tet.

Art.15ter:
Mit dem Inkrafttreten des revidierten allgemeinen Teils des StGB stellt der Vollzug
von Freiheitsstrafen mit einer Dauer von sechs bis zwölf Monaten in der Form der
Halbgefangenschaft die Regel dar, wenn nicht zu erwarten ist, dass die gefangene
Person flieht oder weitere Straftaten begeht. Halbgefangenschaft ist zudem auch
gemäss Artikel 79 Absatz 1 StGB für kurze Freiheitsstrafen unter sechs Monaten
als Regelvollzug vorgesehen. Wie bei der gemeinnützigen Arbeit bereits ausge-
führt, werden auch bei der Halbgefangenschaft die Regierungsstatthalterin bzw.
der Regierungsstatthalter als Bewilligungsbehörde wegfallen.

Art.16:
Der Randtitel wird geändert, da in diesem Artikel nur noch der tageweise Vollzug
geregelt wird. Der ganze Artikel wird entsprechend neu mit zwei Absätzen formu-
liert. Die restlichen derzeitigen Bestimmungen werden aufgehoben.

Art.32 Abs.2:
Mit Inkrafttreten des revidierten allgemeinen Teils des StGB wird nicht mehr unter-
schieden zwischen «Halbfreiheit» und «Wohn- und Arbeitsexternat». Neu wird nur
noch der Terminus «Arbeits- und Wohnexternat» verwendet, weshalb Buchstabe c
aufgehoben werden kann.

Art.35:
Vgl. Ausführungen zu Artikel 32 Absatz 2.

Art.36:
Zufolge Änderung von Artikel 32 Absatz 2 und 35 kann Artikel 36 ersatzlos gestri-
chen werden.

Art.62 Abs.1 Bst.a:
Anpassung an die neue Nummerierung des StGB.

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Änderung wird voraussichtlich keine nennenswerten finanziellen Auswirkun-
gen haben. Zwar werden wesentlich mehr Geldstrafen ausgesprochen werden, da
grundsätzlich die kurzen Freiheitsstrafen entfallen. Neu können jedoch Geldstra-
fen auch bedingt ausgesprochen werden, was bisher nicht der Fall war. Bisher
wurde beim Führen eines Fahrzeuges in angetrunkenem Zustand in den meisten
Fällen eine bedingte Gefängnisstrafe und eine unbedingte Busse ausgesprochen.
Neu wird die kurze Freiheitsstrafe entfallen, und es wird eine wahrscheinlich hohe,
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aber bedingte Busse verhängt. Damit entstehen aber keine zusätzlichen Einnah-
men. Durch den Wegfall eines grossen Teils der kurzen Freiheitsstrafen werden
grundsätzlich die Gefängnisse entlastet. Da allerdings ein wesentlicher Teil der
kurzen Freiheitsstrafen heute bedingt ausgesprochen oder in besonderen Voll-
zugsformen (electronic Monitoring) vollzogen werden, wird die Entlastung der Ge-
fängnisse konkret auch nicht wesentlich sein. Die finanziellen Auswirkungen sind
folglich schwer vorherzusagen; tendenziell dürfte die Änderung jedoch gesamt-
staatlich betrachtet haushaltneutral ausfallen.

4. Auswirkungen auf die Gemeinden

Keine.

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Durch den Umstand, dass kurze Freiheitsstrafen durch Geldstrafen ersetzt werden,
werden in geringem Ausmass weniger Arbeitskräfte durch Strafvollzug dem Ar-
beitsprozess entzogen. Weil jedoch die meisten kurzen Freiheitsstrafen bisher be-
dingt ausgesprochen oder in Halbgefangenschaft und electronic Monitoring voll-
zogen werden, dürfte sich die Auswirkungen in engen Grenzen halten.

6. Auswirkungen auf die Sparmassnahmen

Keine.

7. Bezug zu den Legislaturzielen des Regierungsrates

Die Änderung ergibt sich aus einer Revision der Bundesgesetzgebung, weshalb
kein Bezug zu den Legislaturzielen des Regierungsrates besteht.

8. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Die Vernehmlassungspartnerinnen und -partner stimmen der Vorlage grundsätz-
lich zu. Dies erstaunt auch nicht, lässt doch die Änderung der Gesetzgebung des
Bundes dem Kanton kaum Spielraum. Zahlreiche Änderungsvorschläge bezogen
sich auf redaktionelle Fragen; diesen wurde entsprochen.

Verschiedene Vernehmlassungspartner machten den Vorschlag, von der Gelegen-
heit zu profitieren, um im Einführungsgesetz zum StGB veraltete und in der Praxis
bedeutungslos gewordene Bestimmungen zu streichen. Diesen Anträgen wurde
grösstenteils entsprochen. Eine derartige Bereinigung des EG StGB steht zwar
nicht in direktem Zusammenhang mit der Revision des Allgemeinen Teils des
StGB, kann aber angesichts des geringen Gewichts der Änderung in der Praxis als
annehmbar bezeichnet werden.

Nicht entsprochen werden konnte dem Antrag, Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 4 mit der
Formulierung: «insbesondere Art.52 StGB, Opportunitätsprinzip» zu ergänzen,
weil damit die andern Fälle von bundesrechtlicher Opportunität zu Unrecht in den
Hintergrund gerückt würden. Auch nicht entsprochen wurde dem Antrag, Arti-

kel 29 Ziffer 1 durch den Satz: «die insgesamt ein Jahr nicht übertreffen darf ...» zu
ergänzen. Der Antrag gründet auf einer falschen Überlegung. Heute kann das
Strafeinzelgericht im analogen Fall insgesamt 30 Monate Freiheitsstrafe ausfällen,
nämlich 12 Monate für den neuen Fall und 18 Monate im Widerrufsverfahren.
Durch den Systemwechsel zur Gesamtstrafe ergibt sich die vorgeschlagene Lö-
sung von selbst. Der neue Teil der Strafe beträgt auch hier höchstens 12 Monate.

Nicht entsprochen wurde dem Antrag, Artikel 51 Absatz 1 StrV zu ändern und dem
Häftling von der ersten Stunde an, einen amtlichen Verteidiger beizuordnen. Eine
solche Änderung ist politisch von grosser Tragweite und kann nicht nach durchge-
führtem Vernehmlassungsverfahren vorgenommen werden. Die Frage wurde zu-
dem bereits bei der Totalrevision des Strafverfahrens im Jahre 1995 ausführlich
erörtert. Der Gesetzgeber hat sich dann für die heute geltende Regelung entschlos-
sen, und es bestehen keine zwingenden Gründe, im Rahmen dieser Revision auf
den damaligen Entscheid zurückzukommen. Schliesslich ist noch beizufügen, dass
Artikel 36 Bundesstrafrechtspflege (BStP)5) gerade keine notwendige oder amtli-
che Verteidigung für die erste Stunde vorsieht. Im ersten Stadium des Verfahrens
(Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft) wird der Angeschuldigte nur da-
rüber belehrt, dass er sich verteidigen lassen kann (Art.35 BStP), erst der «Richter»
belehrt ihn über die Möglichkeit der amtlichen Verteidigung und stellt die notwen-
dige Verteidigung sicher. Im Vorentwurf für eine schweizerische Strafprozessord-
nung setzt die notwendige Verteidigung erst nach fünf Tagen Haft ein.

Einem Antrag auf Ergänzung von Artikel 265 Absatz 2 auf Ergänzung aus Verständ-
nisgründen wurde nicht entsprochen. Adressatin der Vorschrift über den Inhalt
des Strafmandates ist im Wesentlichen die Untersuchungsbehörde. Es ist nicht
notwendig, dieser im kantonalen Strafverfahrensrecht zu erklären, was sie von
Bundesrechts wegen zu tun hat. Bezüglich der Bemessung des Tagessatzes ist es
schon heute so, dass die Wahl und Zumessung der Strafe in den Strafmandaten re-
gelmässig nicht näher begründet wird. Dies hat bisher zu keinen Beanstandungen
geführt. Zudem weiss der Verurteilte wohl am besten selber, ob die Höhe des
Tagessatzes seinen finanziellen Verhältnissen entspricht oder nicht.

Ein Vernehmlassungspartner wollte die Bussen im kantonalen Recht auf höchs-
tens 5000 Franken beschränken. Dem Antrag wurde nicht entsprochen, weil es kei-
nen Grund gibt, den Schritt des Bundesgesetzgebers von den früheren ordentli-
chen Übertretungsstrafen (Haft bis zu drei Monaten und/oder Busse bis 5000 Fran-
ken) zur neuen Busse (bis 10000 Franken) nicht nachzuvollziehen. Für schwere Fäl-
le hat man nach bisherigem Recht regelmässig eine zusätzliche Haftstrafe zur Ver-
fügung; neu muss in solchen Fällen nötigenfalls mit Bussen von über 5000 Fran-
ken sanktioniert werden können. Sonst wird die Wirksamkeit der Übertretungs-
strafe zu stark geschwächt. Insgesamt entsteht ja mit dem gewählten Vorgehen
ohnehin eine Entkriminalisierung (keine Haft mehr).

Den Anträgen auf Neuordnung von Zuständigkeiten in Artikel 24 EG StGB wurde
auch nicht gefolgt. Bezüglich der Änderung von Ziffer 6 und 18 ist die Argumenta-

5) SR 312.0
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tion des Vernehmlassungspartners nicht verständlich. Wenn die Polizei- und Mili-
tärdirektion (POM) in gewissen Fällen Bewährungshilfe anordnen und Weisungen
auferlegen kann, so ist es nur logisch, dass sie auch die Probezeit verändern, die
Bewährungshilfe aufheben oder neu ordnen und über das weitere Schicksal von
Weisungen entscheiden kann. Das aber ist ja gerade Inhalt von Artikel 95 Abssatz 4
StGB. Der Vorschlag des Vernehmlassungspartners, für Aufgaben nach Artikel 95
Absatz 2 StGB sei in jedem Fall ein Gericht für zuständig zu erklären, wäre system-
widrig. Weiter scheint der Antrag zu Artikel 24 Ziffern 14 und 15 des gleichen Ver-
nehmlassungspartners bundesrechtswidrig. Mit diesem Antrag wird geltend
gemacht, die Aufhebung der ambulanten Behandlung sei einem Gericht zu über-
tragen. Artikel 63a StGB spricht in den Absätzen 1 und 2 von der «zuständigen Be-
hörde». Auch ohne grosse Analyse der Entstehungsgeschichte kann davon ausge-
gangen werden, dass damit die gleiche Behörde gemeint ist. Schliesslich besteht
auch kein Grund, die Zuständigkeit gemäss Artikel 24 Ziffer 11 einem Gericht zuzu-
ordnen. Der neue AT StGB gibt keinen Anlass dafür, grundsätzlich die Aufgaben-
teilung zwischen den Gerichten und der POM neu zu überprüfen. Die bedingte Ent-
lassung aus einer stationären Massnahme und deren Aufhebung gehören heute
zu den Kernkompetenzen der POM. Würde man dem Antrag auf Änderung von Zif-
fer 11 folgen, stellte sich die Frage, warum denn die bedingte Entlassung aus dem
Strafvollzug oder aus der Verwahrung weiterhin der POM zustehen sollte.

Entsprochen wurde dem Antrag auf indirekte Revision des am 1.Juli 2004 in Kraft
tretenden Straf- und Massnahmenvollzugsgesetzes (SMVG). Diese Änderung ist
wegen der Revision des StGB notwendig.

Nicht entsprochen wurde dem Antrag, es sei die Strafbestimmung betreffend das
Vermummungsverbot zu streichen. Obschon es zutreffen mag, dass dieses Verbot
in der Praxis schwer durchsetzbar ist, würde eine Streichung der Bestimmung fal-
sche Signale aussenden. Gleiches gilt für die Bestimmungen des EG StGB betref-
fend die Gefährdung durch Tiere. Zwar decken Straftatbestände des Bundesrechts
diesen kantonalen Tatbestand ab. Eine Streichung der kantonalen Bestimmung
würde jedoch angesichts der Diskussion um die Haltung von Kampfhunden fal-
sche Signale aussenden.

Schliesslich wies ein Vernehmlassungspartner darauf hin, dass es sinnvoll wäre,
die Einführungsverordnung zum Unternehmensstrafrecht bei dieser Gelegenheit
ins ordentliche Recht zu überführen. Diesem Antrag wurde entsprochen. Damit
wird die Rechtsanwendung vereinfacht.

9. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Änderungen gestützt auf die
vorstehenden Ausführungen zuzustimmen.

Bern, 4.August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger
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Antrag des Regierungsrates

Dekret
betreffend die Gebühren in Strafsachen (GebDStr)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Dekret vom 7. November 1996 betreffend die Gebühren in Straf-
sachen (GebDStr) wird wie folgt geändert:

3. Ausnahme Art.7 In erster Instanz wird für Entscheide, mit denen einem Antrag
gemäss Artikel 36 Absatz 3 StGB1) stattgegeben wird, keine Gebühr er-
hoben.

Art.9 1 Unverändert.
2 Über derartige Gesuche entscheidet die zuständige Stelle der Jus-
tiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.

Gebühr im
Strafmandats-
verfahren

Art.14 Im Strafmandatsverfahren wird eine Gebühr von 30 bis 200
Taxpunkten erhoben.

Art.15 Aufgehoben.

Art.16 Geht dem Strafmandatsverfahren ein Beweisverfahren (Ein-
vernahme der angeschuldigten Person oder von Zeugen, Planaufnah-
me, fotografische Aufnahmen der Polizei, Abklärung der persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Täterschaft usw.) voran oder
wird der Einspruch erst nach Durchführung von Beweismassnahmen
zurückgezogen, sind die Kosten dieses Verfahrens mit 50 bis 300 Tax-
punkten gesondert zu berechnen.

1) SR 311.0

Gemeinsaner Antrag des Regierungsrates
und der Justizkommission

Dekret
betreffend die Gebühren in Strafsachen (GebDStr)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Dekret vom 7. November 1996 betreffend die Gebühren in Straf-
sachen (GebDStr) wird wie folgt geändert:

3. Ausnahme Art.7 In erster Instanz wird für Entscheide, mit denen einem Antrag
gemäss Artikel 36 Absatz 3 StGB1) stattgegeben wird, keine Gebühr er-
hoben.

Art.9 1 Unverändert.
2 Über derartige Gesuche entscheidet die zuständige Stelle der Jus-
tiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.

Gebühr im
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verfahren
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1) SR 311.0
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Art.18 Bei Erledigung durch Endurteil in der Hauptsache beträgt
die Pauschalgebühr

Taxpunkte

a in Fällen der Gerichtspräsidentin oder des
Gerichtspräsidenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 bis 300
In Fällen mit geringem Aufwand kann die
Minimalgebühr bis auf die Hälfte herabgesetzt
werden.

b in Fällen des Kreisgerichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 bis 14000
c in Fällen des Wirtschaftsstrafgerichts . . . . . . . . . 3000 bis 30000

IVa. (neu) Gebühren bei Widerrufsverfahren und nach-
träglichen richterlichen Entscheiden

Gebühr Art.18a (neu) Für Entscheide im Widerrufsverfahren (Art.46 StGB)
und für nachträgliche richterliche Entscheide gemäss Artikel 27 des
Gesetzes vom 6. Oktober 1940 betreffend die Einführung des Schwei-
zerischen Strafgesetzbuches (EG StGB)2) wird eine Gebühr von 50 bis
2000 Taxpunkten erhoben.

II.

Folgende Erlasse werden geändert:

1. Dekret vom 17. November 1997 über die Gebühren des Verwal-
tungsgerichts und verwaltungsunabhängiger Verwaltungsjustizbe-
hörden (GebD VJB)3):

Art.8 1 Unverändert
2 Über das Gesuch entscheidet in Bezug auf verwaltungsgerichtliche
Gebühren die zuständige Stelle der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendi-
rektion. In den übrigen Fällen entscheidet diejenige Direktion, welcher
die Justizbehörde zugeordnet ist.

2. Dekret vom 7. November 1996 über die Gebühren der Zivilgerichte
(GebDZiv)4):

Art.8 1 Unverändert.
2 Über derartige Gesuche entscheidet die zuständige Stelle der Jus-
tiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion.

2) BSG 311.1
3) BSG 155.261
4) BSG 278.1
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3. Dekret vom 25. November 1876 betreffend das Begräbniswesen5):

Art.21 Übertretungen dieses Dekretes werden, wenn nicht eine mit
einer schwereren Strafe bedrohte Tat vorliegt, mit Busse bis zu 1000
Franken bestraft.

4. Dekret vom 10. Februar 1970 über das Normalbaureglement6):

Art.26 1 Unverändert.
2 Widerhandlungen werden nach den Bestimmungen des Baugeset-
zes mit Busse von 1000 Franken bis 40000 Franken bestraft. In schwe-
ren Fällen kann die Busse bis auf 100000 Franken erhöht werden. In
leichten Fällen beträgt die Busse 50 Franken bis 1000 Franken.

5. Dekret vom 22. März 1994 über das Baubewilligungsverfahren (Bau-
bewilligungsdekret, BewD)7):

Art.50 «bis zu 100000 Franken und überdies Haft» wird ersetzt durch
«bis zu 100000 Franken».

III.

Diese Änderung tritt gleichzeitig mit der Änderung vom des Ge-
setzes über das Strafverfahren in Kraft.

Bern, 4. August 2004 Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Das geltende Recht kann vor der Session bei der Staatskanzlei und
während der Session beim Weibeldienst bezogen werden.

5) BSG 556.1
6) BSG 723.13
7) BSG 725.1

3. Dekret vom 25. November 1876 betreffend das Begräbniswesen5):

Art.21 Übertretungen dieses Dekretes werden, wenn nicht eine mit
einer schwereren Strafe bedrohte Tat vorliegt, mit Busse bis zu 1000
Franken bestraft.

4. Dekret vom 10. Februar 1970 über das Normalbaureglement6):

Art.26 1 Unverändert.
2 Widerhandlungen werden nach den Bestimmungen des Baugeset-
zes mit Busse von 1000 Franken bis 40000 Franken bestraft. In schwe-
ren Fällen kann die Busse bis auf 100000 Franken erhöht werden. In
leichten Fällen beträgt die Busse 50 Franken bis 1000 Franken.

5. Dekret vom 22. März 1994 über das Baubewilligungsverfahren (Bau-
bewilligungsdekret, BewD)7):

Art.50 «bis zu 100000 Franken und überdies Haft» wird ersetzt durch
«bis zu 100000 Franken».

III.

Diese Änderung tritt gleichzeitig mit der Änderung vom des Ge-
setzes über das Strafverfahren in Kraft.

Bern, 27. Oktober 2004 Im Namen der JustizkommissionIm Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin: Egger-Jenzer
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 19. Oktober 2004 Im Namen der Justizkommission

Der Präsident: Renggli

5) BSG 556.1
6) BSG 723.13
7) BSG 725.1
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